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Vorwort 

Die vorliegende Arbeit ging aus einer im Sommersemester 1990 von der Philo
sophischen Fakultät für Geschichts- und Kunstwissenschaften der Ludwig-
Maximilians-Universität M ü r ^ ^ abgenommenenJDissertati hervor, die für 
den Druck etwas überarbeitet wurde. ~~ 

Ich möchte an dieser Stelle meinem akademischen Lehrer, Herrn Professor 
Dr. Eberhard Weis, meinen tiefempfundenen Dank aussprechen für das stete 
Interesse und das große Verständnis, das er dieser wissenschaftlichen Erstlings
arbeit entgegengebracht hat. Sein Seminar hat mein Interesse an der Beschäfti
gung mit der Epoche um 1500 geweckt, er hat meine Weiterarbeit an Themen 
dieser Zeit gefördert, auf vielfältige Weise unterstützt und sich stets in fachlicher 
und persönlicher Weise interessiert gezeigt. Nachdem ich 1987 sein Assistent an 
der Universität München geworden war, hat er mir großzügig die zeitlichen und 
persönlichen Freiräume belassen, deren der Abschluß einer größeren Arbeit 
bedarf. Sehr zu danken habe ich auch Herrn Professor Dr. Andreas Kraus, 
München, für sein beständiges Interesse an meinen Arbeiten, vielfache Förde
rung und vor allem für die Aufnahme des umfangreichen Manuskripts in die 
von ihm herausgegebenen „Münchener Historischen Studien, Abtlg. Bayerische 
Geschichte", sowie Herrn Professor Dr. Heinz Angermeier, Regensburg, der 
mich zur Beschäftigung mit der Reichspolitik Herzog Georgs anregte und der 
Arbeit mit großem Engagement immer wieder voranhalf. Den Gesprächen mit 
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Sabine Arndt-Baerend und Herr Dipl.-Ing. Andreas Baerend, München. 
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A. Einleitung 

I . A u f g a b e n s t e l l u n g u n d A u f b a u der A r b e i t 

Als der herzogliche Rat, Sekretär und Archivar Augustin Kölner um 1540 eine 
Art Archivrepertorium mit historischen Erläuterungen über die Verhältnisse 
zwischen Bayern und Österreich vom 13. Jahrhundert bis in seine Zeit anlegte, 
schilderte er auch kurz die Lage im ausgehenden 15.-Jahrhundert1, als die bayeri
schen Herzöge Albrecht und Georg ihre Dynastie-, Territorial- und Reichspolitik 
offensiv und unter enormem Druck auf die habsburgische Position im Reich 
geführt hätten. Dies habe unweigerlich zu Konflikten mit dem alten Kaiser, zur 
Gründung des Schwäbischen Bundes, zu Uneinigkeit im Haus Bayern und bis an 
den Rand eines Krieges geführt, den König Maximilian 1492 gerade noch habe 
abwenden können. Auch wenn die Verträge zwischen Erzherzog Sigmund von 
Tirol und den Bayernherzögen von 1478-1487 nun schon lange ungültig seien, 
so wolle er, Kölner, sie dennoch aufbewahren „der alten geschieht halben" und 
einen eigenen Registerband dazu anlegen2. So kamen die ungültig gemachten 
Originalurkunden, ein entsprechendes Abschriften- und Registerlibell und aller
hand zuhörige Korrespondenzen in eine besondere Schachtel der Lade A4 des 
Großen Kastens im Inneren Briefgewölbe des herzoglichen Archivs im Münche
ner Alten Hof und Kölner schrieb dazu: 

zu ewiger gedechtnuß, das die fürsten von Bayrn wider ainen Römischen kayser, in 
besonnder dieweyl des reichs regirung beym hauß Österreich, darinn Bayrn geringsumb 
beslossen vil jar here und noch ist, sych an sonnder hochwichtig billich ursach nit bewegen 
soln lassenJ. 

Dieser Vermerk eines politisch erfahrenen herzoglichen Beamten wirft ein 
bezeichnendes Schlaglicht auf die politischen Möglichkeiten auch des wiederver
einten Herzogtums Bayern gegenüber dem mächtigen Nachbarn Österreich, des
sen Fürstenhaus die Kaiserkrone trug. Noch bemerkenswerter vielleicht als die 
Mahnung, sich nicht gegen die Habsburger zu stellen, solange diese auch Kaiser 
und Könige seien, ist aber der Hinweis, daß in besonders wichtigen und begrün
deten Fällen und - dies ist wohl impliziert - nach sorgfältiger Vorbereitung eine 
solche Kraftprobe durchaus gewagt werden könne. Diese Voraussetzungen sah 
Kölner offenbar beim Versuch Albrechts und Georgs, Tirol und die Vorlande 
gegen den Willen des Kaisers zu übernehmen, nicht als gegeben, vor allem mit 
Blick auf die schlußendlichen Konsequenzen dieser Politik, nämlich die empfind
lichen bayerischen Territorialverluste im Krieg um das niederbayerische Erbe 

1 BayHStAKbÄA 1153, fol. 210. 
2 BayHStA KbÄA 4783, fol. 15 (aus dem Kölnerschen Inventar des Großen Kastens im 

Inneren Archiv zu München). 
3 BayHStAKbÄA 1153, fol. 210'. 
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1504/05. Herzog Georg dem Reichen schrieb Kölner die Hauptschuld an diesen 
Entwicklungen zu 4 . 

Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die äußere Politik des letzten der drei „rei
chen" Landshuter Herzöge des 15. Jahrhunderts, Georgs, der von 1479 bis 1503 
regierte. In der historischen Forschung stand er und steht noch im Schatten3 sei
nes Vaters, Ludwigs des Reichen (1450— 1479) und dessen kühnem militärisch
politischen Griff nach der Führungsstellung im Reich, und im Schatten seines 
1465/67-1508 in München regierenden Vetters Albrecht IV., „des Weisen", 
einem der ersten Vertreter eines neuen, gelehrt erzogenen und aus der Schreib
stube regierenden Fürstentyps 6. Als Albrechts größtes Verdienst galt und gilt 
die Wiederherstellung der bayerischen Einheit 1503-1506 7. Damit ist auch 
der große Schatten angesprochen, der lange Zeit auf Herzog Georg fiel: neben 
seiner prunkvollen Hochzeit in Landshut mit der polnischen Königstochter 
Hedwig 1475 war es fast nur sein Testament von 1496 mit der Erbüber
tragung Niederbayerns an seine älteste Tochter Elisabeth und der daraus entste
hende und mit schweren Verwüstungen und Territorialverlusten für das Gesamt
haus Bayern verbundene Erbfolgekrieg von 1504/05, der das Interesse der 
Historiker fand, was zu entsprechend negativen Urteilen über Georgs Person 
und Politik führte 8. Dem stehen neuere Überlegungen gegenüber 9, den von der 
Forschung schon lange erkannten Strukturunterschieden der Teilherzogtümer 
Landshut und München auch für die Behandlung der Außenpolitik Geltung 
zu verschaffen und in Rechnung zu stellen, daß es weder ein gesamtbayerisches 
Interesse noch eine entsprechende gesamtbayerische Politik im Wortsinne gab, 
die einmal durch Ludwig den Reichen, ein andermal durch Albrecht IV. reprä
sentiert worden wäre. Vielmehr entsprachen — trotz der natürlich in sektoraler 
und zeitlicher Differenzierung gegebener Nähe der politischen Positionen der 
Vertreter des Gesamthauses Bayern — den gewachsenen Eigentraditionen der 
Teilherzogtümer auch eigenständige Richtungen des politischen Interesses. Zur 
Erarbeitung dieser Selbständigkeit für die Zeit Georgs des Reichen darf allerdings 
die bayerische und niederbayerische Geschichte des 15. Jahrhunderts nicht nur 
von der Einigung Bayerns und ihrer rechtlichen Fixierung in den Jahren 
1504-1506 her gesehen werden1 °, sondern muß die „fast 300jährige eigenstaat-

4 BayHStA KbÄA 4783, fol. 15. So legte Kölner bezeichnenderweise auch die Urkunden 
um das „Interesse" Maximilians, die vom König 1504/05 erzwungenen Gebietsabtretun
gen, in dieselbe Lade des Archivschranks zu den Tiroler Vorgängen. 

5 Zu nennen sind an monographisch-biographischen Skizzen lediglich die ADB- bzw. 
NDB-Beiträge von Riezler und Hiereth sowie das 14 Seiten umfassende Lebensbild von 
Eisenberger von 1858. Wichtige Anstöße auch für die Außenpolitik Georgs hat allerdings 
die 1981 erschienene große Arbeit von Walter Ziegler über die Binnenverwaltung Nieder
bayerns und ihre Reformen unter Ludwig und Georg vermittelt. 

6 Kraus, Sammlung, 292f. (auch zum Beinamen); Riezler, Baiern, 642-650; Rall-Rall, 
111. 

7 Unter Bezug auf den Beinamen „der Weise": Aventin, Sämtl. Werke, V, 602; Friedr. 
Schmidt, XXVII . Vgl. auch Weinfurten Die Einheit Bayerns, 226-231. 

8 Deutlich gerade in den großen Darstellungen der bayerischen Geschichte: Westek-
rieder, Geschichte von Baiern, 400; Riezler, Baiern, 581; Doeberl, 332f.; Kraus, Samm
lung, 293. Vgl. entsprechend auch Wiesflecker, Maximilian, V, 10-12. 

9 Angermeier, Bayern, 585; Ziegler, Staatshaushalt, 47; Hobmeier, I — IV, 127-138, 
177-183. 

10 Angermeier, Bayern, 585; Ziegler, Staatshaushalt, 49. 
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staatliche Entwicklung Ostbayerns" gewürdigt werden n , deren Erhaltung und 
Fortsetzung wohl Georgs größtes Anliegen war und die in der bayerischen 
Geschichte noch lange spürbar blieb. Die territoriale Geschlossenheit, die 
straffe innere Verwaltung und die Abfolge lange regierender Herrscher machten 
Niederbayern zum „ruhenden Pol" der süddeutschen Politik im 15.Jahr
hundert 1 2. 

Das eigentlich zentrale Thema der Arbeit ist der für die Regierungszeit Herzog 
Georgs zu exemplifizierende Gegensatz zwischen Wittelsbachern und Habsbur-
gern, der im gesamten Spätmittelalter greifbar wird, besonders deutlich etwa in 
der während der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts aufgebauten territorialen 
Konkurrenzsituation in Schwaben, im Verlust der wittelsbachischen Außen
positionen aus der Kaiserzeit Ludwigs des Bayern, von dem Habsburg in Tirol 
profitierte, und seit dem Wiedergewinnen der Königskrone durch die Erz
herzöge 1438 1 3. Aus der latenten Rivalität der beiden (nach dem Aussterben der 
Luxemburger letzten) königsfähigen Dynastien des Spätmittelalters erwuchs -
eine der großen politischen Konstanten des 15. Jahrhunderts — im Zusammen
spiel vor allem der pfälzischen und der niederbayerischen Wittelsbacher ab etwa 
1440 die entscheidende, den ganzen Westen und Süden des Reichs und auch 
Gebiete außerhalb des Reichs umfassende machtpolitische Auseinandersetzung 
um die Hegemonialstellung im Reich 1 4. Keine Dynastie wagte im späten Mittel
alter und in der frühen Neuzeit so viele Anläufe zur Demonstration der eigenen 
Unübergehbarkeit im Reich und so viele Kraftproben mit dem Königtum wie die 
Wittelsbacher, die letztlich aber doch immer scheiterten15. 

Im Untersuchungszeitraum dieser Arbeit können, im ganzen gesehen, die 
Jahre 1480—1485 als Zeit einer Herrschafts- und Stabilisierungskrise der Habs
burger gelten, die Jahre 1486—1492 als eine Zeit zunehmender Erfolge bis hin 
zur Wiedervereinigung des habsburgischen Hausbesitzes in der Hand Maximi
lians 1493 und dem politisch-militärischen Triumph über die Wittekhacher am 
Anfang des 16. Jahrhunderts16. Entsprechend gegenläufig entwickelte sich die 
Kurve der wittelsbachischen Einflußmöglichkeiten im Reich. Dabei ist stets zu 
beachten, daß sich die Beziehungen der beiden uns hier hauptsächlich interessie
renden „Großdynastien" 1 7 nicht auf die jeweiligen Interessen in der Reichs
und Bündnispolitik reduzieren lassen, sondern aufgrund der benachbarten Lage 
die direkte territorialpolitische Konkurrenz und die Bemühungen um die Schaf
fung jeweils gegen den anderen gerichteter Hegemonialräume in Anschlag zu 
bringen ist. Dadurch entsteht eine komplizierte und stets dynamische bzw. dyna
misierbare politische Konstellation, aus der aus heuristischen Gründen - wie 
es auch in dieser Arbeit geschieht - wohl einzelne Analysesegmente für die 

1 1 E. Stahleder, Niederbayern, 20. 
12 Ziegler, Staatshaushalt, 47. 
13 Weitlauff, 48 f. 
1 4 Hinweise und weiterführende Bemerkungen dazu: Angermeier, Reichsreform, 101 f., 

131; ders., Einltg. zu RTA 1, 64f.; Moraw, Fragen, 63 f., 83, 97; den., Das Reich im späten 
Mittelalter, 383; Press, Territoriale Welt, 19. Vgl. auch die Überlegungen von Moraw, 
Reichsreform, 123 ff. zur Möglichkeit einer Art machtpolitischer Hierarchisierbarkeit des 
Reichsfürstenstandes. 

15 Moraw, Pfalzgrafschaft, 77 f. 
1 6 O. Brunner, Spätmittelalter, 81 f. 
1 7 Zu diesem Terminus vgl. Moraw, Reichsreform, 123-125. 
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Beziehungen Habsburg-Wittelsbach herauszutrennen sind, in denen einmal die 
konterritorialen, ein andermal wieder die reichspolitischen Elemente im Mittel
punkt stehen 1 8 . Im Ganzen jedoch muß dieses komplizierte Geflecht mit seiner 
Vielzahl gegenseitiger Abhängigkeiten und Druckmittel auch immer als Ganzes 
im Auge behalten werden. Andernfalls kommt es zu monolinearen bzw. mono
kausalen Darstellungen der Reichs- und Territorialgeschichte je für sich, wäh
rend doch gerade im 15. und 16. Jahrhundert weder Reich und Königtum einer
seits noch ein Reichsfürstentum andererseits aus sich allein heraus zu verstehen 
sind. Es bedarf vielmehr der quellenmäßigen und methodischen Konfrontation 
und Kombination, um Reichs- und Königsgeschichte nicht abgehoben darzustel
len, sondern in der Regional- und Landesgeschichte zu fundieren und auf diese 
Weise die gegenseitigen Ansprüche und Interessen sowie „Form und Grad könig
licher Wirksamkeit" im Reich in den Blick zu bekommen 1 9 . Gerade in den letzten 
Jahren sind mehrere Arbeiten erschienen, die sich eine solche Kombination von 
Reichs- und Landesgeschichte zur Aufgabe gemacht haben2 0. 

Die Räson der habsburgischen Könige im 15. Jahrhundert mußte - wie die 
jedes spätmittelalterlichen Königs - aufgrund ihrer geschilderten Stellung als 
einerseits Reichsoberhaupt über Reichsfürsten, andererseits Landesherr unter 
Landesherrn, primär auf die eigene Dynastie und ihre Herrschaftsgebiete, erst 
sekundär auf das Reich bezogen sein. Den Habsburgern gelang dann allerdings 
in den Jahrzehnten um 1500 der Sprung von einer überfürstlichen territorialen 
Stellung im Reich zur europäischen Großmacht. Eine Facette dieses Aufstiegs 
war auch der Triumph über die Wittelsbacher im Reich 1504/05 2 1. Schließlich 
ist es für ein vollständiges Verständnis des Beziehungsgeflechts zwischen Reichs
oberhaupt und Reichsfürst, wie es Thema dieser Arbeit ist, wichtig, darauf 
hinzuweisen, daß nicht nur der Kaiser/König in seiner Herrschaft vielfältigen 
Beschränkungen und Rücksichtspflichten unterworfen war, sondern umgekehrt 
auch die Reichsfürsten in vielen Belangen auf seine Zustimmung angewiesen 
waren 2 2. Wie einerseits alle zentralabsolutistischen Ansprüche des Königtums 
auf eine oberste Anordnungsgewalt gegenüber den Reichsständen ins Leere gin
gen 2 \ so konnte auch das von einzelnen Reichsfürsten immer wieder vorgebrachte 
Argument einer Trennung von Kaiser und Reich (am deutlichsten aktualisiert 

1 8 Vgl. die sehr instruktive Aufstellung bei Riedenauer, Standeserhebungen 600 f. 
1 9 Vgl. die wichtigen methodischen Bemerkungen bei Angermeier/Meuthen, Reichstags-

aktenforschung (Einführung von H. Angermeier); Heinig, Friedrich I I I . und Hessen, 64f. 
(Zitat); Moraw, Entfaltung, 68 -71 ; ders., Landesgeschichte und Reichsgeschichte, pas-
sim; Krieger, Lehnshoheit, 4 f. Hervorzuheben sind auch die ganz aus der Quellenarbeit 
erwachsenen Ausführungen von Angermeier, Einltg. zu RTA 1 (v.a. S.62-73) über die 
Bedeutung des territorialpolitischen Faktors auf dem Reichstag von 1486, wobei die wit-
telsbachisch-habsburgischen Beziehungen die zentrale Rolle spielten. Eine besonders auf 
die Schwierigkeiten bei der Beschreibung der Vielfalt der politischen Prozesse im 1 S.Jahr
hundert eingehende Studie hat Quirin dem brandenburgischen Kurfürsten Albrecht Achil
les gewidmet. 

Genannt seien hier nur: Angermeier, Bayern; Heinig, Friedrich I I I . und Hessen; Lip-
burger, Friedrich I I I . und Augsburg; Seyboth, Markgraftümer sowie zahlreiche einschlä
gige, dem Literaturverzeichnis zu entnehmende Studien von Moraw und Press. 

21 Näf, Epochen, 160-170; Moraw, Entfaltung, 67f., 100-106; ders., Reichsreform, 
132; E.Schubert, König und Reich, 91 -100. 

2 2 Angermeier, Reichsreform, 101; Heinig, Friedrich I I I . und Hessen, 93 f. 
23 Schröcker, Königtum, 189f., 202f.; Moraw, Das Reich im späten Mittelalter, 419f. 
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in Versuchen, Konflikte mit dem Reichsoberhaupt als rein territorial zu dekla
rieren oder es in Einungen nur als Herrn des Reichs, nicht aber als Herrn der Erb
lande auszunehmen) nie ganz verfangen24. Gerade am Beispiel der bayerischen 
Wittelsbacher ist gut zu verfolgen, wie die Reichsfürsten etwa in Fragen des 
Lehnrechts, der reichsrechtlichen Legitimierung und der Sanktionierung von 
Neuerwerbungen auf den König angewiesen waren und blieben,was diesem wie
derum ermöglichte, nicht nur bestimmte kompensatorische Gegenforderungen 
durchzubringen, sondern sich auch in gewissen Bereichen wie der Kirchenherr
schaft, der Gerichtsherrschaft und dem Reichslehnsrecht wichtige Herrschafts
mittel zu sichern2 5. So verblieben trotz aller Probleme der Exekution und Durch
setzung ein Herrschafts- und Sanktionierungspotential, eine umfassende Legiti
mationsfunktion, Möglichkeiten zur Verleihung von Privilegien, die das König
tum zur unübergehbaren Macht im Reich prädestinierten. Entsprechend wäre es 
zu simplifizierend, die politischen Prozesse im Zeitalter Alteuropas und des Hei
ligen Römischen Reichs auf „Nullsummenspiele" zu reduzieren, also davon aus
zugehen, daß jede politische Aktion eine entsprechende Gegenaktion hervor
rufen müsse, daß, was dem einen nutze, dem Konkurrenten automatisch 
schade. Ohne zu unterschätzen, daß im gegenseitigen Konkurrenzkampf immer 
wieder territorialpolititsche Bestrebungen als Hebel zur Durchsetzung reichs
politischer Ziele dienten und umgekehrt, gab es doch durchgehende Grundinter
essen beider Seiten und eine gegenseitige Verwiesenheit; im Fall Friedrichs I I I . 
und Georgs des Reichen etwa, daß die Erwerbungen des Herzogs nur durch 
kaiserliche Sanktion dauerhaft abgesichert werden konnten, während der Kaiser 
auf Finanzhilfe und Teilnahme des Herzogs am Kampf gegen äußere Feinde 
angewiesen war 2 6 . 

Gerade im Fall der Beziehungen der Wittelsbacher zum größten Gegner Fried
richs I I I . außerhalb des Reichs, zum ungarischen König Matthias Corvinus, zeigt 
sich klar, daß die Herzöge damit ein enormes Druckmittel in Händen hielten, das 
nicht zuletzt ihre Verweigerung jeder Reichshilfe determinierte, daß sie diese 
Karte aber auch nie voll ausspielen konnten, da sie immer wieder auf Kaiser und 
König angewiesen waren 2 7. Wie bei zwei Magneten in einem teils vorgegebenen, 
teils durch eigene Interferenzen gestalteten Kraftfeld änderte sich die Stellung 
von Reichsoberhaupt und Reichsfürst zueinander ständig, wobei manchmal zen
tripetale, manchmal zentrifugale Kräftemomente überwogen. Die Dialektik des 
Wissens um fundamentale Gegensätze, aber auch um die Notwendigkeit gegen
seitiger Unterstützung oder zumindest Neutralität in vielen reichspolitischen 
Fragen führte dazu, daß der Hegemonialkampf der Habsburger und Wittels
bacher „nie in Todfeindschaft ausartete, sondern mehr die Form eines Schach
turniers hatte, Zug um Zug" 2 8 . 

2 4 Vgl. dazu Angermeier, Königtum und Landfriede, 444- 446; Krieger, Lehnshoheit, 
396-399; Isenmann, Kaiser, Reich und deutsche Nation, 245 und E.Schubert, König und 
Reich, 245-322. 

2 3 Vorläufig sei hingewiesen auf die Analysen von Krieger, Lehnshoheit und ders., 
Königsherrschaft sowie Isenmann, Kaiser, Reich und deutsche Nation, ders., Reichs
ordnung, 138-140 und Moraw, Fragen, 80-82. 

26 Stauber, Überlegungen, 244, 252. 
27 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 71 f.; Nehring, Corvinus, 139f. 
28 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 66. 
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Das Problem der Umsetzung dieser Vorüberlegungen in die Auswertung der 
praktischen Quellenarbeit leitet über zum Aufbau dieser Arbeit, die die bespro
chenen Zusammenhänge für die Person und Regierungszeit Herzog Georgs 
sichtbar machen möchte. Angesichts der Vielfalt der Schauplätze und ihrer Ver
knüpfungen, angesichts der Vielfalt der politischen Motive und Ziele und der 
komplexen Hierarchie von Haupt- und Nebeneffekten des politischen Handelns 
galt es einen Mittelweg zu finden zwischen der Nacherzählung nur der Ober
fläche der diplomatisch-politischen Aktionen und der tief eindringenden, aber 
nur sektoral möglichen Analyse von Teilaspekten im zeitlichen Längsschnitt. Um 
die Vielfalt der Schauplätze, ihre gegenseitige Verknüpfung und die politischen 
Reaktionsmuster deutlich fassen zu können, wurde für die elf Hauptteile der 
Arbeit eine im großen und ganzen chronologische Anordnung gewählt, wobei 
innerhalb der zeitlich begrenzten Hauptteile jeweils systematisch die verschiede
nen politischen Schauplätze behandelt werden. Diese Grobgliederung läßt die 
Aktionsfelder und die große politische Entwicklungsrichtung der niederbayeri
schen Reichspolitik deutlicher hervortreten als das einzelne Verfolgen neben
einanderstehender, etwa die Beziehungen nur zum Reich, nur zum Reichstag 
und nur zu benachbarten Territorien behandelnder Längsschnitte. Allerdings 
kann und soll auch auf letztere nicht ganz verzichtet werden, zumal die Quellen
lage und die geographische Situation des niederbayerischen Teilherzogtums eine 
Vertiefung des interterritorialen Aspekts des reichspolitischen Themas für die 
Beziehungen zu Tirol, Salzburg, Passau und ausgewählten schwäbischen Expan
sionsfeldern (v. a. Burgau und die übrigen habsburgischen Vorlande, Marstetten-
Weißenhorn, Nördlingen und Oettingen) angezeigt erscheinen lassen. So 
behandelt der an der Stelle der für Reich und Bayern zentral wichtigen Zäsur von 
1492 eingeschaltete Teil H systematisch die Beziehungen Herzog Georgs zu 
wichtigen süddeutschen Reichsständen und der Eidgenossenschaft, wobei auf 
die herrschafts- und territorialpolitischen Beziehungen zu den Hochstiften Salz
burg und Passau besonderer Wert gelegt wird, und in einem Exkurs Aspekte 
der wittelsbachisch-habsburgischen Wirtschafts- und v.a. Handelspolitik. Der 
erste der Hauptteile (B) stellt, ebenfalls in systematisch-übergreifender Ab
sicht, einige wichtige Gebiete dar, die Niederbayern in der Interdependenz 
der beiden wichtigsten Aspekte seiner staatlichen Verfaßtheit und Existenz 
(Reichsstand einerseits, selbständiges Territorium mit Eigeninteressen anderer
seits) konstituierten, wozu auch das Problem der Vielfalt und Einheit der bayeri
schen Teilherzogtümer gehört. Immer wieder wird ja im Lauf dieser Arbeit, 
wenn auch längst nicht mit dem Ziel einer vollständigen Darstellung, auf die 
Politik Albrechts IV. einzugehen sein, des Herzogs von Oberbayern, und zwar 
nicht nur als Folie für die Aktivitäten in Landshut, sondern von ihren eigenen 
Prämissen her. Ähnliches gilt für die Politik der Kurpfalz. Eine Skizze der Inter
essen von Georgs Vater, Ludwig dem Reichen, für die zweite Hälfte von dessen 
Regierungszeit (nach der prokaiserlichen Wendung von 1463) ist nicht nur 
unverzichtbar als Voraussetzung der Darstellung der georgianischen Politik, die 
bewußt auf den von Ludwig gelegten Grundlagen weiterbaute, sondern führt 
auch erstmals die wichtigsten Bereiche, die diese Arbeit zu beachten hat (Ost
europapolitik, Kooperation mit der Pfalz, Verhältnis zu den Herzögen von Ober
bayern, Verhältnis zum Kaiser), systematisch vor und ist insofern ebenfalls von 
einführendem Charakter (Teil C). In zwei großen Blöcken behandelt der folgende 
Teil D für die ersten Regierungsjahre Georgs des Reichen einerseits die Reichs-
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und Ungarnpolitik, andererseits die Schwaben- und Tirolpolitik als jenes Feld, 
auf dem sich die größten Konflikte mit Habsburg herausbildeten. Nachdem die 
schwäbische Politik Georgs bereits an anderer Stelle nach der Systematik der 
dabei angezogenen Rechtstitel behandelt wurde 2 9, wurde diesmal ein, nach sach
lichen und zeitlichen Vorbemerkungen, geographisch systematisierendes Raster 
für die Darstellung der Vielfalt der Schauplätze der niederbayerischen West
expansion gewählt. Die die territoriale Konfrontation im Süden des Reichs auf die 
Spitze treibenden fahre 1485-1487 und ihre politischen Schauplätze werden in 
einem eigenen Teil E behandelt, ebenso die folgende Zeit, geprägt von Gründung 
und Erfolg des Schwäbischen Bundes, langwierigen Verhandlungen, dem Tod des 
ungarischen Königs Matthias und der erneuten Gefahr eines großen Reichskriegs 
gegen Albrecht IV. (Teil F). Die im letzten Augenblick erfolgreiche Schlichtung 
König Maximilians 1492 markiert die entscheidende politische Zäsur der Regie
rungszeit Georgs und die Grundlage für einen umfassenden territorialen Ausgleich 
im Süden des Reichs (einige der dazu eingeschlagenen Wege und ihre teilweise 
nicht einfach zu überwindenden Probleme werden im Teil G behandelt) und für 
einen allmählichen Umbau der bündnispolitischen Konstellationen zwischen Wit
telsbach und Habsburg (Teil I ) . Dieser Umbau fand seinen deutlichsten Ausdruck 
in der Annäherung Albrechts IV. an den König und den Schwäbischen Bund, 
während Georgs vor allem 1495-1500 intensiv vorangetriebene Bemühungen um 
die Gunst Maximilians letztlich erfolglos blieben und in finanziellen Streitigkeiten 
endeten. Georg der Reiche geriet dafür, teils aus eigenem Antrieb, teils von zuneh
mender politischer Isolierung getrieben, in das Schlepptau der „großwittelsbachi
schen Politik" 3 0 des Kurfürsten Philipp von der Pfalz, der auf den Spuren seines 
Onkels Friedrich und in enger Kooperation mit Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach und 
Herzog Georg einen wittelsbachischen Großstaat plante. Im Teil J werden einige 
dieser Kooperationsräume vorgestellt. Im Mittelpunkt der Analyse steht dann aber 
natürlich das georgianische Testament von 1496 mit der Erbeinsetzung seiner 
Tochter Elisabeth und ihres pfälzischen Gemahls in Niederbayern, das erstmals im 
Rückgriff auf das archi valische Original und im Hinblick auf seine Interpretierbar-
keit als genuin kurpfälzisches Dokument analysiert und (ebenso wie die Maßnah
men Georgs zur Sicherung der Bestandskraft seiner Verfügungen bis zu seinem Tod 
1503) erstmals in einen weniger von Nieder- oder Oberbayern, sondern vielmehr 
von der Kurpfalz ausgehenden Bewertungsrahmen hineingestellt wird, um 
so neue, über die bisherigen bloßen Verdikte hinausgelangende Kriterien für 
ein historisches Verständnis des Dokuments von 1496 und seiner Wirkungs
geschichte zu entwickeln. Der wichtigste Aspekt dieser Wirkungsgeschichte, der 
Erbfolgekrieg, wird in dieser Arbeit nur noch sehr knapp behandelt (Teil K). Im 
Mittelpunkt steht dabei allerdings ein Aspekt, der noch eng mit der Thematik der 
Reichspolitik verknüpft ist, denn ohne die Erfahrung der beständigen Demü
tigungen vor allem in den Jahren 1485-1492 wäre die harte und ebenso ent
schiedene wie geschickte Reaktion Maximilians 1504/05 und die Sicherung 
großer Stücke aus der niederbayerischen „Konkursmasse" nicht zu erklären. 
Gleichzeitig versteht sich dieses Kapitel über die politische Strategie König 
Maximilians im Erbfolgekrieg auch als Beitrag zum Thema der in günstigen 
Situationen nach wie vor gegebenen Durchsetzbarkeit der königlichen Ober-

29 Stauber, Georg der Reiche und Schwaben. 
30 Lutz, 140. 
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hoheit im Reich. Wichtig erscheint es noch, vor der Schlußzusammenfassung 
einen eigenen Teil (L) über wichtige innenpolitische Aspekte der Außen- und 
Interterritorialpolitik Georgs einzufügen, der keineswegs noch einmal ausführ
lich auf die von Ziegler bereits gültig erforschten Strukturen der niederbayeri
schen Binnenverwaltung eingehen soll, sondern sich auf aus neu erarbeitetem 
Quellenmaterial gezogene Beispiele zum Rats- und Kanzleiwesen Herzog Georgs, 
auf die Praktiken seines Kanzlers Wolfgang Kolberger und das hier erstmals nach
gewiesene und in Abbildungen belegte eigenhändige Eingreifen des Herzogs in 
die Regierungsgeschäfte konzentriert. Damit sollen wenigstens erste Hinweise 
bezüglich des kaum gültig zu lösenden Problems gegeben werden, für eine Zeit, 
in der uns die Quellen wenig Aufschluß über den „Regierungsprozeß" und das 
Fallen von Entscheidungen geben, aus der überlieferten Fülle von Einzelaktionen 
des Fürsten eine politische Gesamtkonzeption und deren Träger zu ermitteln. 

Es steht außerhalb jeder Frage, daß das Aussterben der niederbayerischen 
Herzöge im Mannesstamm mit Georg dem Reichen 1503, der Erbfolgekrieg von 
1504/05, die dadurch erstmals seit 1255 wieder erreichte Vereinigung des baye
rischen Herzogtums und ihre Sicherung durch die Primogeniturordnung von 
1506 samt den ihr folgenden Vereinigungsschritten auf landschaftlicher und 
landrechtlicher Ebene31 die entscheidende Grundlegung für den bayerischen 
Staat der Neuzeit bedeuteten j2. Trotzdem kommt diesen Jahren wohl nicht die 
Funktion einer aus sich selbst heraus zu verstehenden Zäsur zu. Dafür kann 
einerseits hingewiesen werden auf neue Sichtweisen der Reichsgeschichte, die 
die Relativität der vielfach angenommenen Epochenschwelle um 1500, die Ver
klammerung von Spätmittelalter und früher Neuzeit, von Verfassungs- und 
Sozialgeschichte betonen und vom Zeitalter „Alteuropas" sprechen, das vom 13. 
bis zum 18. Jahrhundert reichte und aufgrund der tragenden gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Strukturen eine Einheit bildete^. Andererseits ist die Poli
tik Georgs des Reichen unentbehrlich für das Verständnis und unmittelbare Vor
stufe und Grundlage des skizzierten Einschnitts im ersten Jahrzehnt des 16. Jahr
hunderts und jeglicher Beschäftigung mit der frühneuzeitlichen Reichs
geschichte. Der schließliche Erfolg Albrechts IV. war ja verbunden mit dem vor
läufigen Ende der wittelsbachischen Expansionspolitik, der Zurückdrängung 
aus Tirol und Schwaben (durch das für Georgs Enkel neu geschaffene Fürsten
tum Pfalz-Neuburg, in dem die niederbayerische Idee der Eigenstaatlichkeit 
weiterlebte) und gewaltige Territorialverluste für das Gesamthaus Wittelsbach. 
Die Bedingungen auch für diese einschneidenden Ereignisse liegen in der Regie
rungszeit Herzog Georgs. Eigentlich macht erst die Duplizität der Ereignisse von 
1489/92 und 1503/06, des Scheiterns Georgs in den habsburgischen Vorlanden 
bzw. das Ende der kühnen gesamtwittelsbachischen Pläne Pfalzgraf Philipps, 
den eigentlichen Epochenschnitt in der bayerischen Geschichte aus^4. Die 

>] Stornier, Konsolidierung, 194; Silbernagl, 95. 
52 Riezler, Baiern, 639-642; Doeberl, 335; Kraus, Sammlung, 321; Weis, 214; Moraw, 

Fragen, 95; Fried, Entwicklungstendenzen, 335. Zur Primogentur und ihrer erneuten 
Gefährdung 1511/14 vgl. Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 233 — 242. 

5 i Vgl. den Überblick bei Skalweit, Neuzeit, 3—6, den Themenkatalog von Moraw-Press, 
v. a. S.95, die zeitlichen Grenzen der Darstellung von Erich Hassinger sowie Winfried 
Schulze: Einführung in die Neuere Geschichte. Stuttgart 1987, 18-20. 

^ Betont von Press, Bayern, 498 und ders., Vorderösterreich, 11. Siehe auch Ziegler, 
Staatshaushalt, 211. 
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Politik Maximilians I . 1504/05 ist nur zu erklären aus den Erfahrungen in der 
Zeit des wittelsbachischen Ausgreifens nach Tirol und Schwaben und der ständi
gen Kooperation mit Ungarn und aus der Entschlossenheit des Königs, dem 
engen Zusammengehen zwischen Niederbayern und der Pfalz einen Riegel vor
zuschieben, denn eine Vereinigung beider Fürstentümer unter Einschluß des 
Nordgaus hätte eine große Gefahr für die habsburgische Stellung im Reich 
bedeutet. 

I I . G e s c h i c h t e des L a n d s h u t e r H e r z o g s a r c h i v s . 
P r o b l e m a t i k der Q u e l l e n l a g e u n d M e t h o d i k 

der Q u e l l e n a r b e i t . 

Die schwierige Quellenlage zum Thema dieser Arbeit ist zu erklären aus der 
bewegten Geschichte des Landshuter Herzogsarchivs nach dem Tod Georgs des 
Reichen und dem Erbfolgekrieg. Durch erste Inventarisierungen sind wir für das 
15. Jahrhundert in Grundzügen über die Archive (von ihrer Funktion her waren 
sie eher Kanzleiregistraturen) der niederbayerischen Herzöge in Landshut und 
Burghausen informiert. Ein noch erhaltenes Archivinventar aus der letzten 
Regierungsphase Ludwigs des Reichen regestiert kurz die vorhandenen Urkun
den und erwähnt ihre Lagerung in 41 „trühlein" mit je 4—6 Schachteln, worin wie
derum je mehrere Urkunden lagen3 3. Eine von oberbayerischer Seite um 1506 
erstellte Auslieferungsanforderung erwähnt dagegen für das „brief gewelb im 
sloß zu Lanndshut" drei große Kästen mit jeweils mehreren Urkundenschubladen; 
dazu gab es Register mit Verweisen auf den Lagerort 3 6. Albrecht IV. war jeden
falls 1506 bekannt, „das weyland hertzog Jorg ein wolgeordennte registrirtte 
canntzley gehebt"37. Mehrfach bezeugt ist auch, u.a. vom damaligen Kanzlei
schreiber Wolfgang Kolberger für 1477/78, daß sich das Archiv im Gewölbe der 
Landshuter Burg, die im Lauf des 16. Jahrhunderts „Trausnitz" genannt wurde, 
befand und der Aufsicht der herzoglichen Türhüter unterstand3 8. Einige wichtige 
laufende Archivalien, etwa Lehenbücher, sowie die Registratur der laufenden 
Korrespondenz samt ihren Konzepten und Entwürfen 3 9 befanden sich dagegen 
im Haus der herzoglichen Kanzlei in der Altstadt 4 0. Die Herzöge Ludwig und 
Georg hatten ja die Burg wegen der dortigen Umbauten zeitweise verlassen und 
sich Stadtwohnungen in der Altstadt eingerichtet41. Von Pfalzgraf Ruprecht, 

3 5 BayHStA NKB 87, fol. 1-140. Die letzten Einträge betreffen das Jahr 1474. Die neue
sten Ergebnisse zu den niederbayerischen Archiven im 15. Jahrhundert bei Ettelt, 184-197. 

3 6 BayHStA KbGehLA 1568, fol. 87. 
3 7 Ebda., fol. 4. 
3 8 BayHStA NKB 46, fol. 444; KbGehLA 1568, fol. 89; PNU Ausw.St. 2909. 
> 9 So erwähnt Kanzler Kolberger 1490 zu einer von ihm verfertigten Instruktion an den 

König: „Vindet man copie in der kanztley zu Landshut in des Kaiser trühel" (BayHStA K.bl. 
341/1 la, fol. 116). 

4 0 BayHStA KbGehLA 1568, fol.89; KbÄA 4268, fol. 215; dazu E. Stahleder, Burg 
Landshut, 250. Vgl. die Ausführungen zum Kanzleigewölbe in der Stadt und zum Brief
gewölbe auf der Burg bei Ettelt, 184-188. 

41 E.Stahleder, Burg Landshut, 249; Bleibrunner, Landshut, 92; Stornier, Konsolidie
rung, 188. 
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Georgs Schwiegersohn, wissen wir nun, daß er Ende 1503 die Archivalien aus 
der Kanzlei in der Stadt auf die Burg bringen ließ und die Siegel Herzog Georgs 
an sich nahm 4 2. Seinem Bruder Pfalzgraf Friedrich, seit Ende 1504 Vormund der 
kleinen Söhne Ruprechts, machte der Münchener Rat und Archivar Augustin 
Kölner den Vorwurf, er habe das Schriftgut der Landshuter Kanzlei zerrüttet 
und ohne alle Ordnung nach Neuburg geführt 4 3 . Auch der bis 1519 in Neuburg 
gefangengehaltene Kolberger, der das Archiv für einige Rechtsgutachten benut
zen konnte, beklagte 1516/17 den ungeordneten Zustand der nach Neuburg 
gebrachten Archivalien 4 4. 

Der Kölner Spruch des Königs vom 30.7.1505, bestätigt und ergänzt durch 
eine Augsburger Abrede vom Juni 1506, legte den Grundsatz der Archivfolge 
nach den neuverteilten lokalen Pertinenzen fest4 3. Die Verbringung des größten 
Teils des Landshuter Archivs nach Neuburg an der Donau dürfte etwa um die 
Jahreswende 1505/06 erfolgt sein, denn wir wissen aus den bayerisch-pfälzi
schen Verhandlungen jener Zeit, daß Pfalzgraf Friedrich damals Landshut und 
Burghausen noch innehatte und Neuburg bereits im Oktober 1505 übertragen 
bekommen hatte 4 6. Herzog Albrecht beklagte sich bald über die ungenügende 
Aushändigung von die an ihn gefallenen niederbayerischen Gebiete betreffenden 
Archivalien und so begann die Zeit der Archivalienauslieferungen von Neuburg 
nach München; die erste Übergabe fand am 2.3.1506 zu Freising statt 4 7. Für das 
Jahr 1506 liegen von Seiten Albrechts, der die wichtigsten Dokumente über seine 
Abtretungen an Pfalz-Neuburg bereits im März 1506 an die Gegenseite überstellt 
hatte, noch mehrere, zum Teil sehr detaillierte Auslieferungsanforderungen vor, 
die zeigen, daß er, wohl durch zu ihm übergegangene niederbayerische Räte, sehr 
gut über die Landshuter Registratur unterrichtet war 4 8 . Angesichts dieser Forde
rung entstand, wohl nach 1506, bei den pfälzischen Räten im „gewelb" zu Neu
burg der Gedanke, beide Teile betreffende Urkunden in einem gemeinschaft
lichen Depot zu hinterlegen. Dies geschah erstmals im Oktober 1507 auf dem 
Augsburger Rathaus im Zusammenhang mit den Neuburger Taxationsver
handlungen, während die Extraditionen an Albrecht weitergingen und 1512 mit 
der Übergabe zahlreicher Urkunden ihr vorläufiges Ende fanden49. Als sich 
Bischof Philipp von Freising, ein Pfälzer Wittelsbacher, auf Münchener Bitten 
1524 bereit erklärte, die gemeinsamen Urkunden beim Freisinger Domkapitel zu 
hinterlegen, begannen Verhandlungen der Archivare Kölner (München) und 
Keys (seit 1515 in Neuburg nachzuweisen) über ein „gemain behaltnuß" der 

4 2 BayHStA NKB 48, fol. 324; Krenner 14, 93-100. 
4 3 BayHStA KbÄA 4783, fol. 65. 
4 4 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 14. Kolberger betont, er selbst hätte diese Ver

legung sehr viel besser durchführen lassen können. 
4 5 BayHStA PNU Landschaft 36; KbÄA 1208, fol. 129ff. Dazu und zum Folgenden 

besonders Jaroschka, hier 9 f. 
46 Nebinger, Neuburg, 11 f. 
4 7 BayHStA Graßegger-Sammlung 15473; KbGehLA 1568, fol. 28ff., 41 ff., 93ff. Dazu 

Jaroschka, 10-13. 
4 8 BayHStA KbGehLA 1568, fol. 4-40; FüS 217/1, fol. 191-194; FüS 218/III, 

fol. 79-82 (v.a. April/Mai 1506). Die Anforderungen betrafen nicht nur Rubra der inneren 
Verwaltung, sondern etwa auch der Hochstiftspolitik. 

4 9 BayHStA KbGehLA 1568, fol. 82 ff , 93 ff., 163 ff., 181 ff. Zum Augsburger Gemein
schaftsarchiv vgl. Neudegger I l lb, 29. 
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„gemeinen brief den Furstn zugehörig" und die Verfügungsrechte darüber 3 0 . 
1524 noch wurden die ersten Urkunden aus Augsburg zur Herstellung von 
Abschriften nach München geschickt; 1529 wurden die betreffenden Stücke 
wieder zusammengeführt, „in die gemeinen truhen" gelegt und beim Domkapitel 
zu Freising am 18.5.1529 deponiert51. Die Abschriften- und Inventarbände, die 
beide Seiten übernahmen und die zum Teil erhalten geblieben sind 3 2 , zeigen uns, 
daß etwa die Stiftungsurkunde für das herzogliche Georgianum von 1496, der 
königliche Lehnbrief für Georg von 1495 und die große Konfirmation des Kai
sers über die Rechte und Freiheiten der niederbayerischen Herzöge von 1478 für 
Ludwig den Reichen jetzt in Freising lagen. Über die im Neuburger Urkunden
kasten verbliebenen Stücke unterrichtet das älteste erhaltene Repertorium des 
dortigen Archivs, das Keys um 1535 angelegt haben dürfte 5 3 . Als Ottheinrich 
1556 die Nachfolge seines Onkels und einstigen Vormünders Friedrich (II.) in 
der Kurpfalz antrat, wurden auf sein Ersuchen hin die Freisinger Bestände neu 
verzeichnet54. Bereits 1559 aber kam das Ende des Gemeinschaftsarchivs. Die 
Urkunden wurden nach ganz willkürlichen Grundsätzen auf München und Neu
burg aufgeteilt. Urkunden, die nicht jeweils Bayern oder Pfalz-Neuburg nur 
allein betrafen, wurden zugelost; von den Amtsbüchern durften sich die Neubur
ger Räte die „pesten" heraussuchen55. Mit den zugeteilten 75 Urkunden und 9 
Amtsbüchern (was den größeren Teil des Gemeinschaftsarchivs ausmachte) 
kamen auch wichtige Stücke Herzog Georgs nach Neuburg, etwa die erwähnte 
Stiftungsurkunde über das Georgianum, der kaiserliche Lehnbrief von 1480 und 
das Lehen- und Privilegienbuch des Herzogs56. Ebenso genuin niederbayerische 
Stücke gingen aber auch nach München, etwa die erwähnte kaiserliche Privile
gienbestätigung von 1478, das von Georg 1480 erwirkte Privilegium de non 
appellando oder sein Lehnbrief über Niederbayern von 1495 5 1. Diese Originale 
liegen seither in München, ins Neuburger Archiv kamen gemäß den Absprachen 
von 1559 nur Abschriften. Auch später noch wurden Abschriften ausgetauscht 
(so ließ Pfalzgraf Philipp Ludwig 1580 eine Kopie des georgianischen Lehen
buchs nach München übersenden) und es kam fortwährend zu gegenseitigen 
Anfragen über archivalische Betreffe des 15. Jahrhunderts, die in einer be
stimmten politischen Situation von Interesse waren und die man im eigenen 
Archiv nicht auffand3 8. 

Eine weitere Komplizierung der Archivlage trat dadurch ein, daß Ottheinrich 
als Kurfürst 1556 wichtige Teile des Neuburger Archivs nach Heidelberg mit-

5 0 BayHStA KbGehLA 1568, fol. 292ff. (Zitate fol. 294, 294'). 
5 1 KbGehLA 1568, fol. 311 f. (Absprache von Kölner und Keys 14.5.1529). Zum 

Gemeinschaftsarchiv in Freising vgl. Neudegger, 1 üb, 29 und jaroschka, 10-13. 
5 2 BayHStA KbÄA 4783, fol. 65 (Abschriften Kölners der Urkunden des Gemeinschafts

archivs); FüS 359 mit KbU 53483-33828 (vom Münchener Archivar Erasmus Fend zu
sammengestelltes Verzeichnis der Urkunden und Bücher, die nach Freising kamen); NKB 
109 (Neuburger Abschriftenband des Gemeinschaftsarchivs, 149 Urkunden umfassend). 

5 3 Jetzt BayHStA PNA 1014. Die Laden des Kastens waren nach den Hauptbetreffen der 
Urkunden alphabethisch geordnet. 

5 4 BayHStA KbGehLA 1568, fol. 313ff, 331 ff. 
5 5 BayHStA KbGehLA 1569, fol. 75ff, 166 ff. (Zitat fol. 75). 
5 6 Ebda., fol. 25ff, 254ff. 
5 7 Ebda., fol. 81 f f ; StV 1036, fol. 149; KbÄA 1171, fol. 34. 
5 8 BayHStA KbGehLA 1570, fol. 90, 100. 
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genommen hatte 5 9. Nach seinem Tod 1559 kam es zu Unstimmigkeiten zwi
schen Kurpfalz und Pfalz-Neuburg, die nun wieder unterschiedlichen Herr
schern unterstanden, über den Umfang von Retraditionen nach Neuburg6 0. Viele 
Archivalien blieben sicher in Heidelberg und kamen von dort über Mannheim 
nach Karlsruhe, wo das Badische Generallandesarchiv noch heute viele wichtige 
(für das 15. Jahrhundert v.a. kopiale) Bestände verwaltet. Unter den Retraditio
nen nach Neuburg finden wir 1560 erstmals fünf Bände der „Neuburger Kopial-
bücher" erwähnt, die in Neuburg abgeschrieben und wieder nach Heidelberg 
zurückgeschickt wurden 6 1. 

Der Austausch von Urkunden und Akten zwischen München und Neuburg 
aber war noch lange nicht abgeschlossen. 1580 kamen erstmals größere Bestände 
aus dem bayerischen Archiv ins pfalz-neuburgische, vor allem Rechnungen des 15. 
und 16. Jahrhunderts62. München bekam 1589 etwa 300 Urkunden über innere 
Angelegenheiten Niederbayerns von 1490-1505 6 3 und 1600 nach Verhandlun
gen des bayerischen Archivars Christof Gewold (1595-1617) weitere Urkun
den über die innere Verwaltung sowie Rechnungen jetzt bayerischer Gebiete64. 
In einem besonders interessanten Kontext steht die Auslieferung einer „zimb-
lichen anzahl ansehentlicher original documenten" nach München im Jahre 
1669 6 3. Der seit 1656 als Geheimer Archivar nachweisbare, 1672 zum Gehei
men Rat und 1677 zum Hofkanzler bestellte Johann Wämpl arbeitete um 1670 
an einem historisch-politischen Gutachten über die Erblage bei einem eventuel
len Aussterben der pfalz-simmernschen Linie in Heidelberg (ein Fall, der 1685 
dann ja tatsächlich eintrat). Dazu stellte er 1668-1672 zahlreiche Recherchen 
nach dem Landshuter Herzogsarchiv an, nach dem Kölner Spruch und seinen 
Folgeurkunden sowie den Urkunden des einstigen Gemeinschaftsarchivs. 
Obwohl, wie wir aus Neuburger Repertorien der Zeit wissen, viele niederbayeri
sche Archivalien dort geblieben waren, präsentierte sich das Archiv Wämpl bei 
einem Besuch 1668 in einem so ungeordneten Zustand, daß er vor Ort nicht 
fündig wurde und sich im Jahr darauf die bereits erwähnten Dokumente - aller
dings ohne die von ihm gesuchten hausrechtlichen Urkunden - nach München 
schicken ließ. Auch auf der Trausnitz wurde vergeblich nachgeforscht. 

Für das 18. Jahrhundert haben wir keine Hinweise auf größere Austausch
aktionen, allerdings genügend Hinweise auf die bereits angedeutete Unordnung 
und schlechte Lagerung der Bestände in Neuburg 6 6. Vieles gerade an niederbaye
rischem Aktenmaterial könnte in dieser Zeit vernichtet worden sein. Das 
Neuburger Archiv wurde Mitte des 18. Jahrhunderts von Mannheim aus geleitet, 
wohin das Heidelberger Kurarchiv zusammen mit der Residenz ab 1720 verlegt 
worden war 6 7 . 1786, als Karl Theodor die meisten wittelsbachischen Länder 
wieder vereinigt hatte, wurde das Neuburger Archiv dem * kurfürstlichen 

5 9 Dazu Neudegger, IL 63 ff. und IV, 151. 
6 0 BayHStA KbGehLA 1569, fol. 92 ff., 265 ff , 291 ff. 
6 1 Ebda., fol. 265', 310. 
6 2 BayHStA KbGehLA 1570, fol. 30ff. 
6 3 Neudegger, I l lb, 32. 
6 4 BayHStA KbGehLA 1570, fol. 235 f f ; Neudegger, I l lb, 48 f f ; Jaroschka 12 f. 
6 5 BayHStA PNA 145 (erhaltenes Extraditionsverzeichnis). Zu den folgenden Zusam

menhängen vgl. Neudegger, I I , 63 ff. 
66 Rieder, 200-202. 
67 Neudegger, IV, 38, 157. 

12 



Regierungsrat Georg Gottfried Roth übergeben. Er fand das Archiv in sehr 
schlechtem Zustand vor; viele Akten lagen verschimmelt kniehoch auf dem 
Boden 6 8. Die alten Neuburger Repertorien zeigen, daß die Bestände etwa über 
äußere Beziehungen als Differenzakten nach Grenzabschnitten und/oder Terri
torialkonkurrenten geordnet waren 6 9. Roth begann sofort mit Neuordnungs
arbeiten und konzentrierte sich dabei vor allem auf die Neuburger Kopialbücher 
und die Urkunden, die er 1792/98 in einem 22bändigen Urkundenrepertorium 
datierte und regestierte und in verschiedene Untergruppen einteilte7 0. Als 1799 
im Zuge der Vereinigung aller wittelsbachischen Lande auch die Archive zusam
mengelegt und vom Archivar Samet völlig neu organisiert wurden, wurden alle 
Urkunden (anhand des Rothschen Repertoriums), Grenz- und Territorialakten, 
Reichstags- und Lehenssachen sowie die Neuburger Kopialbücher nach Mün
chen gebracht; Neuburg blieb im 19. Jahrhundert nur Registraturdepot71. Nach 
München waren schon seit 1792 zahlreiche Urkunden des Mannheimer Kur
archivs geschickt worden 7 2, die Hauptmasse der Mannheimer Bestände aber 
kam mit dem Anfall der rechtsrheinischen Pfalz 1803 an Baden und liegt heute in 
Karlsruhe. Die Unklarheit, die damals auch in München über den Verbleib des 
Landshuter Archivs herrschte, zeigt ein interessantes Gutachten Johann Nepo-
muk von Krenners (1759-1812). Er vermutete das Archiv der Landshuter Linie 
in Burghausen. Von dort habe es Pfalzgraf Ruprecht 1504 zusammen mit dem 
Ingolstädter Archiv nach Neuburg bringen lassen, so daß, wie Krenner schätzte, 
etwa drei Viertel der Bayern vor 1503 betreffenden Urkunden noch dort lägen, 
nie nach München gekommen seien und so auch etwa für Aventin nicht benutz
bar gewesen seien7 . 

Die Münchener Neuorganisationen können hier nicht weiter behandelt wer
den; jedenfalls bedeutete die Schaffung von drei verschiedenen, nach Sachperti-
nenzen zuständigen Archiven (Hausarchiv; Geheimes Staatsarchiv; Geheimes 
Landesarchiv) für die Neuburger Bestände weitere Verschiebung und Aufsplitte
rung 7 4 , die auch durch die Umorganisationen der Jahre 1812, 1825, 1921 und 
zuletzt durch die Neuorganisation des Bayerischen Hauptstaatsarchiv von 1978 
nicht ganz rückgängig gemacht wurde. Ein Beispiel für einen Auslesebestand des 
19. Jahrhunderts, der recht willkürlich aus vorhandenen Akten- und Kopial-
bänden separiert wurde, sind die sog. „Fürstensachen", deren eigentlicher 

6 8 Vgl. den eigenhändigen Bericht Roths im BayHStA Rep. O 1, Bd. 3, fol. 2 -6 . Zu Roth 
auch Jaroschka, 16 und Rieder, 207-213. 

6 9 Alte Neuburger Repertorien heute in BayHStA PNA 137-162, 1196-1239, 
1461-1471. Die heutige Tektonik des Augsburger (Neuburger) Archivs hat im Bestand 
„Pfalz-Neuburg Akten" diese alte Ordnung beibehalten. So sind etwa die Auseinanderset
zungen zwischen Bayern und Pfalz-Neuburg einerseits und der Markgrafschaft Burgau 
andererseits um Grenze und Jurisdiktion in sieben chronologischen, die Jahre 1400-1789 
umfassenden Faszikeln dokumentiert (BayHStA PNA 6423/I-VII) . 

7 0 BayHStA Rep. O 1. 
71 Jaroschka, 18. Zur Neuordnung von 1799 neben Neudegger, lila, 155 ff. v.a. Walter 

Jaroschka: Reichsarchivar Franz Joseph von Samet (1758- 1828). In: Mitteilungen für die 
Archivpflege in Bayern, Sonderheft 8 (1972), 1 -27 . 

7 2 Sie liegen wohl hauptsächlich im heutigen Geheimen Hausarchiv, wo es eine Serie 
„Mannheimer Urkunden", z.T. auch mit niederbayerischen Stücken des 15. Jahrhunderts, 
gibt. 

7 i Neudegger, lila, 161 f. (Gutachten vom 6.5.1799). 
74 Jaroschka, 19ff.; Neudegger, lila, 169ff. 
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Bestandskern fiskalische Gegenstände waren, die aber, vermehrt um Varia ver
schiedenster Provenienz, als angeblich die Fürsten in Person betreffend im 
19. Jahrhundert ans Hausarchiv abgegeben wurden 7 3. Besonders problematisch 
ist die Tatsache, daß für die Bildung des Bestands viele Einzelbetreffe etwa über 
politische Abstimmungsmaßnahmen oder Instruktionen der Herzöge aus 
geschlossenen anderen Beständen herausgelöst, teilweise sogar aus Akten
bänden herausgeschnitten wurden 7 6. Inzwischen befindet sich dieser Bestand 
wieder im Bayerischen Hauptstaatsarchiv, Abteilung I . Immerhin ging man 
im 20. Jahrhundert daran, anhand von Roths Repertorium das Neuburger 
Urkundenarchiv wiederherzustellen, das die Masse der niederbayerischen 
Urkunden enthält. 

Sehr viel günstiger als für Landshut/Neuburg ist die Lage der Quellen und der 
bereits geleisteten Vorarbeiten für die Geschichte des Münchener Briefgewölbes, 
das sich bis 1777 im Alten Hof befand. Nach den aufeinander folgenden Räu
men, in denen die Archivalien aufbewahrt wurden, unterschied man „Inneres" 
und ein „Äußeres" Archiv. Beide waren zunächst ohne feste Sachabgrenzung, 
eine solche begann sich ansatzweise erst mit dem ausgehenden 16. Jahrhundert 
durch die Zuordnung zu bestimmten Behörden zu entwickeln. Hauptunter
scheidungskriterium aber blieb ein bloßes Formale: Im Inneren Archiv wurden 
vor allem Urkunden, im Äußeren vor allem Kopialbände und Akten aufbewahrt. 
1767/69 wurde ein drittes Archiv organisatorisch abgetrennt: das Geheime 
Staatsarchiv, dem, zurückgehend bis ins 15. Jahrhundert, Gegenstände wie 
Außenpolitik oder das Verhältnis zum Reich zugewiesen wurden. Aus Platzgrün
den kann an dieser Stelle auf die große Bedeutung der Geschichte des Münchener 
Archivs für die vollständige Erfassung des Schicksals des Landshuter Herzogs
archivs nur hingewiesen werden 7 7. Denn schon im Zug der Extraditionen des 
16. und 17. Jahrhunderts kam viel Landshuter Material hierher und ist noch 
heute entsprechend der Systematik des Münchener Archivs verzeichnet. Die 
Tätigkeit der bayerischen Archivare und ihr Interesse an der Geschichte der Teil-
herzogtümer des Spätmittelalters ist in den von ihnen verfaßten Repertorien gut 
belegt und nicht zuletzt hat eine Geschichte Herzog Georgs sich eben über weite 
Strecken auf (ober-)bayerisches Material zu stützen. 

Der Überblick über die Geschichte des Landshuter Archivs hat ergeben, 
daß die Bestände des heutigen Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München 
für diese Arbeit am wichtigsten sind. Das meiste von dem, was vom Landshut-
Neuburger Archiv erhalten geblieben ist, liegt heute in München, teilweise 
mit (ober-)bayerischen Materialien vermischt, teilweise in eigenen Provenien
zen. Die Aufsplitterung der Gesamtbestände in München im 19. Jahrhundert 
wurde bereits erwähnt, ebenso die heutigen Rekonstruktionsversuche nach dem 
Grundsatz der Unteilbarkeit und Unvermischbarkeit organisch gewachsener 

75 Neudegger, lila, 203. 
7 6 So stammt BayHStA FüS 198a, wie die Foliierung zeigt, aus einem Neuburger Kopial-

buch; einein KbÄA 1172 nach fol. 153 fehlende Blattlage findet sich wieder in FüS 281 1/2, 
fol. 48-54; FüS 281 1/2, fol. 55-62 stammt aus KbÄA 976. 

7 7 Erwähnt seien vor allem die Untergruppe der Archivrepertorien im Bestand „Kurbay
ern Äußeres Archiv" des Bayerischen Hauptstaatsarchivs und die materialreiche und aus
führliche, nicht immer sehr übersichtliche, bis heute aber unersetzte Geschichte der 
Wittelsbacherarchive von Neudegger, zu München vor 1799 v.a. die Bände I — III und (zu 
den Repertorien) Illb. 
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Bestände 7 8 . Einige Hinweise auf die Quellenlage in diesem Archiv sollen auch 
Einblick geben in die methodischen Probleme dieser Arbeit, die nicht auf 
geschlossenen Archivkörpern aufbauen kann. 

Die erste Konsequenz aus den besprochenen Tatsachen mußte sein, die Quel
lenrecherchen im Bayerischen Hauptstaatsarchiv sehr breit, also möglichst viele 
Bestände, gleich welcher historischen Einzelprovenienz, umfassend, anzulegen. 
Für das Thema, an der Schwelle zwischen Mittelalter und Neuzeit, sind dabei die 
Urkunden noch von großer Bedeutung; sie sind auch, wie gesagt, als einziger 
Bestand des ehemaligen Landshuter Archivs im rekonstruierten Bestand „Pfalz-
Neuburg Urkunden" noch einigermaßen geschlossen erhalten, wenn auch längst 
nicht mehr in der von Roth um 1790 verzeichneten Vollständigkeit. Die geschil
derten Entwicklungen, vor allem die Aufteilung des Gemeinschaftsarchivs und 
die verschiedenen Ex- und Retraditionen, haben jedoch zur Folge, daß zusam
mengehörige Urkunden heute in verschiedenen Beständen liegen. So finden sich 
etwa die vier Urkunden, die die mehrfach nur vorläufig und erst im Mai 1480 
endgültig erfolgte Belehnung Herzog Georgs durch den Kaiser betreffen, im Be
stand „Kurbayern Urkunden" und in den Untergruppen „Reichssachen", 
„Lehen" und „Landesteilungen und Einungen" des Bestands „Pfalz-Neuburg 
Urkunden". Auch Original und Abschrift kamen bei Roths Einteilung in ver
schiedene Untergruppen zu liegen 7 9. Archivgeschichtlich zu erklären ist es, 
wenn bei einer Vertragsabrede zwei Urkunden ausgestellt wurden, die in das 
Archiv des jeweils anderen Vertragspartners wanderten und deshalb heute in 
unterschiedlichen Bestände auftauchen, wie etwa am Beispiel einer Abrede der 
Herzöge Albrecht IV. und Georg über ihre Tirolpolitik von Erding, 21.12.1480, 
zu zeigen ist 8 0 . Aufgrund der im 15. Jahrhundert rasch expandierenden Schrift
lichkeit der Verwaltung spielen in der hier behandelten Zeit auch die neu auf
kommenden Akten eine wesentliche Rolle in der Überlieferung (neben Urkun
den und allen Arten von Amtsbüchern), allerdings weniger als abgegrenzte 
Sachakten als vielmehr in ihrer ursprünglichen Form als chronologisiertes, noch 
loses Zusammenlegen der eingelaufenen Schreiben mit Antwortkonzepten, 
überarbeiteten Antwortkonzepten und den kanzleiinternen Anweisungen81. 
Rückgrat dieser Frühform von Akten ist im hier interessierenden Fall die fürst
liche Korrespondenz mit Standesgenossen oder mit den eigenen Amtsleuten. 

Ohne Zweifel ergibt sich an dieser Stelle ein besonders Problem der Überliefe
rungslage. Während sich aus der oberbayerischen Kanzlei (wenn auch nicht 

7 8 Dazu Walter Jaroschka: Die Wiederherstellung historischer Provenienzen im Bayeri
schen Hauptstaatsarchiv. In: Der Archivar 32 (1979), Sp. 41-50. 

7 9 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 753 (16.4.1479); KbU 1710 
(11.10.1479); KbU 1706 und PNU Lehen 1426 (23.3.1480); PNU Reichssachen 156 
(Orig. des Lehnbriefs vom 22.5.1480; Abschriften davon: PNU Lehen 1425 und Haus- u. 
Familiensachen U Reichslehenbriefe 1480 V 22). 

8 0 Die Urkunde Albrechts kam ins niederbayerische Archiv (heute PNU Landesteilungen 
u. Einungen 759), jene Georgs ins oberbayerische (heute GHA HU 772). 

8 1 Grundlegend hierzu die Bemerkungen bei Wild, 62-72,121,133f. undEttelt, 54-58 
(Vorformen und Formen von Akten), 59-121 (Amtsbücher), 394 (zum Quellenwert von 
Urkunde bzw. Akte („Register")). In Gesandtschaftskredenzen, Rücken vermerken auf ein
gelaufenen Schreiben, Anlage von Spezialregistern, einem ausgebildeten Konzept- und 
Korrekturwesen und der ersten Anlage von Sachakten spiegelt sich die zunehmend speziali
sierte Arbeitsweise der bayerischen Herzogskanzleien um die Mitte des 15. Jahrhunderts. 
Zu weiteren Formen des Kanzleischriftguts vgl. Wild, 87 ff. 
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geschlossene) Akten zu bestimmten Perioden oder Betreffen im obigen Sinn 
in den im 17.Jahrhundert zusammengefügten Aktenbänden des „Kurbayern 
Äußeres Archiv" erhalten haben, fehlen solche in der ingolstädtisch-lands-
hutischen Überlieferung fast völlig. Reste davon findet man am ehesten noch 
im Bestand „Kasten blau" des ehemaligen Geheimen Staatsarchivs; zu den Bezie
hungen Georgs zum Schwäbischen Bund um 1490 etwa sind dort Konzepte 
aus der Landshuter Kanzlei (meistens des Kanzlers Kolberger) und Briefe 
an den Herzog erhalten8 2. Ein sehr wichtiger Bestand sind ohne Zweifel auch 
die „Neuburger Kopialbücher", in denen im 16.Jahrhundert ziemlich regel
los und nur auszugsweise Bestände des Ingolstädter-Landshuter Aktenarchivs 
zusammengestellt wurden, wobei teilweise auch vorhandene Abschriften, 
Konzepte oder andere Originale mit eingebunden wurden 8 \ Als Serie begegnen 
diese Kopialbände, die 1799 nach München kamen, erstmals 15748 4, doch 
bereits 1560 werden fünf Bände zu Betreffen des Erbfolgeskrieges, „in bretter 
eingebunden" und mit den heute noch gültigen Nummern versehen, erwähnt; sie 
wurden in Neuburg aus Heidelberger Vorlagen abgeschrieben83. Der Schwer
punkt der in diesen Bänden abschriftlich erhaltenen Archivalien ist aufs ganze 
gesehen allerdings klar die innere Politik, geschlossene Akten zur Außen- und 
Reichspolitik sind auf diese Weise kaum überliefert. Dafür finden sich, wie 
angedeutet, hie und da Originalstücke eingebunden, etwa ein Bericht der nieder
bayerischen Räte über einen Beritt der Westgrenze der Markgrafschaft Burgau 
! 492 86 

Bestenfalls sind zu einem Betreff einigermaßen geschlossene Korresponden
zen der Herzöge vorhanden, in der Regel im Bestand „Kurbayern Äußeres 
Archiv". Das heißt, es sind die Originalschreiben Georgs an Albrecht erhalten, 
von den Antworten bzw. Instruktionen Albrechts an Georg die Konzepte der 
Münchener Kanzlei. Beispiele für politische Themen, zu denen aufgrund der 
erhaltenen herzoglichen Korrespondenzen die Stellungnahme der wittelsbachi
schen Fürsten relativ klar zu rekonstruieren ist, wären etwa der Passauer 
Bistumsstreit 1479-1482 8 7 , der Salzburger Bistumsstreit 1478/798 8, die Wahl 
eines Gegenerzbischofs in Salzburg89, die Tirolpolitik und ihre Implikationen im 
Frühjahr 1485 9 0 oder die Verhandlungen mit der Eidgenossenschaft 1490/91 9 1. 
Recht selten sind die Fälle, daß spezielle Archivale erhalten sind, die ein Sach
problem geschlossen darstellbar machen. Ein Beispiel wäre etwa die Rezeption 
der aggressiven niederbayerischen Politik gegenüber der Reichsstadt Nördlin
gen, denn das überlieferte Nördlinger Ratsbuch enthält für den Zeitraum vom 
November 1483 bis zum September 1486 alle Gesandtschaften, eingehenden 
Briefe, Instruktionskonzepte und Tagesordnungen von Ratssitzungen, die den 

8 2 BayHStA K.bl. 341/1 la. 
85 Zirngiebl, 243 f. 
84 So/aroschka, 9 f. 
8 5 BayHStA KbGehLA 1569, fol. 265' (Zitat), 310. 
8 6 BayHStA NKB 31, fol. 4-14. 
8 7 BayHStAKbÄA 1041, fol. 256-332. Zur Fürstenkorrespondenz allgemein und ihren 

Kanzleigewohnheiten vgl. Wild, 131-133. 
8 8 BayHStA KbÄA 1679, fol. 34-93. 
8 9 Ebda., fol. 94-126. 
9 0 BayHStA KbÄA 976, fol. 68-114. 
9 1 BayHStA KbÄA 4470, fol. 234-287. 
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Streit mit Herzog Georg betrafen92. Ein ähnlich günstiger Fall liegt bei den Akten 
der zur Klärung der Streitpunkte zwischen Georg und den Grafen von Oettingen 
im Juni 1489 eingesetzten königlichen Kommission vor, die in einem umfäng
lichen, viele Vorurkunden und Korrespondenzen umfassenden Kopialband 
erhalten sind9". Zwei wichtige, geschlossene, für die Reichs- wie für die interter
ritoriale Finanzpolitik gleichermaßen wichtige und einander ergänzende Einzel
stücke, die überdies noch von behördengeschichtlichem Wert sind, liegen vor im 
Originaleintrag der königlichen Hofkammer zum 30.8.1500 über die von Georg 
geltend gemachten Schulden des Königs bei i h m 9 4 und in den Aufzeichnungen 
über die vom König veranlaßten Verhandlungen vor der Innsbrucker Schatz
kammer über diese Forderungen95. 

Die erwähnten geschlossenen Korrespondenzen oder zentralen Stücke mar
kieren den günstigsten Fall des Überlieferungsstands. Sehr viel häufiger ist der Fall, 
daß zusammengehörige Betreffe — wenn überhaupt erhalten — über viele verschie
dene Archivalien verstreut sind. Ein besonders auffallendes Beispiel dafür ist der 
wichtige Tag der vier regierenden Wittelsbacher in Amberg im März 1490 gegen 
die Löwler und den Schwäbischen Bund. Die viermonatige Vorgeschichte dieses 
Treffens ist aus vier verschiedenen Bänden zusammenzustellen ; vom Einungs-
vertragvom 19.3.1490 existieren zwei Ausfertigungen noch heute, die beide unter 
den „Hausurkunden" des Geheimen Hausarchivs überliefert sind 9 7 , während die 
wichtigen Zusatzbriefe dazu im alten Bestand „Mannheimer Urkunden" desselben 
Archivs liegen 9 8 . Die Dispute der Fürsten über die Verbindlichkeit dieser Abspra
che sind wiederum einem anderen Aktenband zu entnehmen 9 9 . 

Gegenüber einer solchen Zersplitterung 1 0 0 dürfte der noch weitaus häufigere 
Fall der Überlieferungslage sein, daß wir aus der Zeit um 1500 zu einem 
bestimmten interessierenden Fragenkomplex nichts oder nur Korrespondenz
bruchstücke erhalten finden. Hie und da hilft die Kanzleigewohnheit der Zeit, 
am Anfang eines Antwortbriefs kurz den Inhalt des empfangenen Schreibens 
oder vorangegangene Instruktionen zu resümieren, bei der Ermittlung wenig
stens der die Herzöge zur jeweiligen Zeit gerade beschäftigenden Problemkreise. 
Oft sind allerdings bei Gesandtschaften nur Beglaubigungsschreiben ohne die 
zugehörigen Instruktionen erhalten, so daß man für einen bestimmten Zeitraum 
nur den Austausch von Gesandten, erhöhte diplomatische Aktivitäten oder 
engere Kooperation konstatieren kann, ohne über deren Inhalt Aussagen treffen 
zu können. Dies ist um so gravierender, als gerade geheime Anliegen in der Regel 
wohl mündlich übermittelt wurden 1 0 1 — was freilich kein Spezifikum der bayeri
schen Politik des 15. Jahrhunderts ist. 

9 2 BayHStA RL Nördlingen 987/2. 
9 3 BayHStA MedFLit Oettingen 105; auch erhalten im FÖWA U I 1560. 
9 4 HKA Wien Gedenkbücher 5, fol. 183-188 und 6, fol. 75. 
9 5 TLA U I 7690. 
9 6 BayHStA FüS 200; KbÄA 1255, 1953, 1954. 
9 7 GHAHU 778. 
9 8 GHA 41/6 Mannheimer U 43, 44; 42/1 Mannheimer U 18. 
9 9 BayHStAKbÄA 1219. 
1 0 0 Ein weiteres Beispiel dafür wäre etwa die Korrespondenz der wittelsbachischen Für

sten im Vorfeld des wichtigen Reichstags von Nürnberg 1491, die verstreut ist auf die 
Aktenbände BayHStA KbÄA 1954, 1962, 3133 und 4456. 

1 0 1 Eine typische Briefformel der Zeit lautet etwa „davon uns auch nit fuglich ist über 
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Aufgrund der geschilderten Überlieferungslage für das Landshuter Herzogs
archiv heißt dies also, daß viele Elemente der Politik Herzog Georgs aus anderen 
Beständen rekonstruiert werden müssen, vor allem aus in oberbayerischer Über
lieferung erhaltenen Korrespondenzen. Besonders deutlich läßt sich dies zeigen 
am Beispiel der niederbayerischen Reichstagspolitik, die auf weite Strecken nur 
zu verfolgen ist anhand der Münchener und der Wiener Reichstagsakten. Vor
aussetzungen für eine nennenswerte schriftliche Fixierung sind natürlich, daß 
die Herzöge den Tag nicht persönlich besuchten, sondern Vertreter entsandten, 
und daß sie Interesse daran hatten, die von ihnen erteilten Instruktionen und 
Vollmachten zu koordinieren. Dann können die jeweiligen Ansichten entnom
men werden etwa den herzoglichen Korrespondenzen im Vorfeld eines Tags, den 
brieflichen Beratungen über Gesandtenberichte, anstehende Entscheidungen 
und neue Instruktionen, der gegenseitigen Unterrichtung über neue Berichte und 
den Überlegungen über die Annahme von Beschlüssen und das Mitwirken an 
ihrer Vollziehung. Ausnahmsweise sind zu bestimmten Reichstagen auch nieder
bayerische oder pfälzische Akten erhalten 1 0 2 . 

Das heute als Abteilung zum Bayerischen Hauptstaatsarchiv gehörende 
Geheime Hausarchiv der Wittelsbacher birgt zahlreiche für die dynastische Poli
tik zentrale Urkunden und Akten. Im Augsburger Staatsarchiv, das sich bis 
1989/90 in Neuburg an der Donau befand und einer zur Zeit noch laufenden 
Beständeumschichtung unterzogen w i r d , C b , ist ein für die Zeit Herzog Georgs 
und vor allem für die Schwabenpolitik nicht zu unterschätzender Behörden
schriftwechsel erhalten geblieben. Das dritte für die wittelsbachische, genauer 
für die kurpfälzische, Politik wichtige Archiv ist aus den geschilderten Gründen 
das Badische Generallandesarchiv in Karlsruhe, wo vor allem viele der kurfürst
lichen Kopialbücher erhalten sind. 

Angesichts des thematischen Schwerpunkts dieser Arbeit mußte den Archiven 
der Habsburger gleichrangiges Augenmerk zukommen. Für das Wiener Haus-, 
Hof- und Staatsarchiv wie für das Tiroler Landesarchiv sind besonders hervor
zuheben die Urkundenbestände und die umfassende Konzeptüberlieferung von 
Fiskalat und kaiserlicher Kanzlei aus der Zeit Friedrichs I I I . und Maximilians L; 
für Wien noch die Akten des Mainzer Erzkanzlerarchivs und für Innsbruck 
die umfassenden Kopialbestände (die fahre 1476-1503 betreffend in ver
schiedenen Serien über 60 Bände, wobei der 1487 umfassende Kanzleikopial-

lannde ze schreiben" (Albrecht IV. und Georg der Reiche an Graf Georg von Werdenberg-
Sargans 29.12.1487; BayHStA KbÄA 976, fol. 339). Zum Usus des Gesandtschafts- und 
Kurierwesens der Zeit vgl. Höflechner, Diplomatie, bes. 11 ff. 

]0l Etwa in BayHStA K.bl. 103/2bzu 1479 oder in K.bl. 270/1 zu 1486 und 1495. 
1 0 5 Kern der Bestände des Augsburger Archivs sind künftig vor allem die Archivfonds 

der zum früheren Schwäbischen Reichskreis gehörigen Stände und Institutionen, während 
die Pfalz-Neuburger Bestände in München zusammengefaßt werden. Die wichtigsten Ver
schiebungen infolge dieser Beständeumschichtung werden mit Stand vom Oktober 1990 in 
Anmerkungen und Quellenverzeichnis dieser Arbeit berücksichtigt; in der Zwischenzeit 
können sich - bei für unsere Betrachtungen weniger wichtigen Beständen - weitere Verän
derungen ergeben haben. Zu Einzelheiten vgl.: jaroschka, Walter: Schwaben in Geschichte 
und Gegenwart der staatlichen Archive Bayerns. München 1990; Wild, Joachim (Bearb.): 
Zeugnisse schwäbischer Geschichte kehren heim. Ausstellung zur Einweihung des Neu
baus des Staatsarchivs Augsburg. München 1990 (= Ausstellungskataloge der staatlichen 
Archive Bayerns 27) sowie: Nachrichten aus den Staatlichen Archiven Bayerns 34 (Novem
ber 1990), 1-5. 
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band allerdings leider fehlt). Für die Finanzangelegenheiten König Maximilians 
wichtig ist das Wiener Hofkammerarchiv. 

Für die Darstellung der Kooperations- und Konfliktfelder von Habsburgern 
und Wittelsbachern in ihrer reichs- wie auch in ihrer (hier speziell auf den süd
deutschen Raum bezogenen) territorialpolitischen Funktion gäbe es in den mei
sten Archiven dieses Raums (wie die bereits vorliegenden Reichstagsaktenbände 
der Mittleren Reihe zeigen) Material zumindest zur Rezeption des territorialpoli
tischen Offensivkurses der Wittelsbacher und zu den Reaktionen im Schwäbi
schen Bund. Eine auch nur annähernd vollständige Auswertung dieses Materials 
wäre nur zu leisten im Rahmen der Arbeit an der Edition der „Deutschen Reichs
tagsakten", von deren eben erwähnter „Mittleren Reihe" inzwischen die die Jahre 
1486,1488/89 und 1495 -1498 behandelnden Bände vorliegen. Für die angege
benen Zeiträume stellen sie die Quellen dieser Arbeit auf eine noch breitere 
Grundlage. Ansonsten galt das Hauptaugenmerk der Quellenarbeit den für die 
beiden rivalisierenden Dynastien Habsburg und Wittelsbach und das Reich 
zentralen Archiven, also München, Karlsruhe, Wien und Innsbruck, die in breit 
angelegten Recherchen sehr eingehend ausgewertet wurden. Als von entschei
dender Bedeutung für das Verständnis der habsburgischen Politik erwies sich 
dabei der Konzeptbestand der kaiserlichen und königlichen Fiskalatsakten, der 
heute, wie bereits angedeutet, auf die Bestände „Fridericiana", „Maximiiiana" 
und „Reichshofrat-Antiquissima" des Wiener Haus-, Hof- und Staatsarchivs und 
die Reihe XIV der „Sigmundiana" des Innsbrucker Landesarchivs verteilt ist. 
Leider fehlt ein vergleichbar zentraler Bestand originaler Akten für die nieder
bayerische Seite völlig. 

Punktuelle Ergänzungen dazu liefern diplomatiegeschichtlich wichtige Be
stände aus zwei Archiven territorialer Konkurrenten der Wittelsbacher, der 
Hohenzollern (Staatsarchiv Nürnberg) und der Grafen von Oettingen (Fürst
liches Archiv Wallerstein und Fürstliches Archiv Spielberg, beide jetzt auf der 
Harburg), wobei sich im letzteren Fall bemerkenswerterweise auch Material nie
derbayerischer Provenienz (Korrespondenz Herzog Georgs mit seinen Beamten 
in der Grafschaft Oettingen) fand. Neben der in etwa vollständigen Heran
ziehung der gedruckten Quellen, auch älterer Sammlungen und Werke regiona
ler Art, wurde auch Wert gelegt auf eine stichprobenartige Auswertung der viel
fältigen chronikalischen Überlieferung der Zeit um 1500, aus der im besonderen 
die Multipolarität der je interessenbezogenen Perspektiven erhellt, in denen die 
reichspolitischen Vorgänge betrachtet wurden. 

2* 
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B. Niederbayern als Reichsfürstentum und Territorium 

I . Das w i t t e l s b a c h i s c h e B ü n d n i s s y s t e m i m Reich . 
Ü b e r s i c h t u n d sys t ema t i s che Aspek t e . 

Hier sollen zunächst die Bündnisbeziehungen, die die niederbayerischen Für
sten, ob allein oder mit anderen Angehörigen des wittelsbachischen Hauses, in 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mit anderen wichtigen Reichsunmittel
baren eingingen, kurz umrissen und kommentiert sowie in Übersichtsform dar
gestellt werden, um so Verständnis für die Möglichkeiten der Reichspolitik 
Georgs in ihrem interterritorialen Aspekt zu schaffen und Niederbayern als zen
tralen Faktor im süddeutschen Raum mit allen geographisch-außenpolitischen 
Optionen vorzustellen. Ausgenommen werden an dieser Stelle vorerst das 
System der wittelsbachischen Familienverbindungen und die Indienstnahme 
von Reichsfürsten durch Georg den Reichen; beide werden an anderer Stelle 
behandelt. An die Übersicht schließt sich die Betrachtung einiger systema
tischer Aspekte spätmittelalterlich-frühneuzeitlicher Bündnispolitik aufgrund 
des niederbayerischen Beispielmaterials an. Die Belege werden in der Über
sicht 1 (AnhangS. 828-837), zusammengestellt. 

Verbindungen mit weltlichen Reichsfürsten 

Zu den seit 1438 nachweisbaren Einungen mit Tirol wurden verschiedent
lich auch Oberbayern und das Erzbistum Salzburg zugezogen. Der pfälzische 
Kurfürst schloß 1452/54 Verbindungen mit Herzog Sigmund und Erzherzog 
Albrecht V I . Schon 1461 erfolgte der erste Abschluß auf Lebzeiten aller 
Einungsverwandten. Damit war es den Wittelsbachern gelungen, in der Zeit 
der Reichskriege die Habsburger zu spalten. Eine ganz besondere Note erhielt 
das wittelsbachisch-tirolische Einungssystem durch die vor allem Herzog Al
brecht IV. betreffenden Pfandverschreibungen von 1478 bis 1487, die schließ
lich in den temporären Verkauf der vorländischen Besitzungen und die geplante 
Übertragung Tirols an Bayern mündeten. Wir haben darin die höchste Stufe von 
gegenseitiger Verschreibung und Verpflichtung vor uns, die zwischen zwei 
unterschiedlichen Häusern überhaupt denkbar ist, beginnend mit Hilfszusagen 
gegen Pfandsicherheiten, endend mit (dann nicht realisierten) gewaltigen Besitz
umschichtungen. Diese Absprachen wurden flankiert durch 1480 bis 1483 abge
schlossene lebenslange Einungen und Beistandszusagen, zu denen auch die Pfalz 
wieder zugezogen wurde. 

Die Verschreibungen mit den Grafen von Württemberg wurden 1457 bis 
1476, trotz der dazwischen liegenden kriegerischen Auseinandersetzungen, 
immer wieder erneuert, zuletzt auf elf Jahre. Unter Kurfürst Philipp von der 
Pfalz und Herzog Georg wurde Württemberg, wie schon aus der geographischen 
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Situation erklärlich, eine wichtige Größe in der pfälzisch-niederbayerischen 
Kooperation. Diese fand ihren Ausdruck (nachdem der Pfalzgraf allein sich 
schon 1480 mit den beiden Grafen verbunden hatte) in einer 1485 gemeinsam 
mit Graf Eberhard dem Älteren abgeschlossenen Einung mit deutlich anti-
brandenburgischer Tendenz. Die Gründung des Schwäbischen Bundes entwer
tete diese Verbindung in den Augen der Wittelsbacher, so daß es zu keinem Neu
abschluß mehr kam. 

Mit den Kurfürsten und Herzögen von Sachsen war Niederbayern durch die 
1450 abgesprochene und 1452 vollzogene Heirat Ludwigs des Reichen mit der 
Prinzessin Amalie dynastisch eng verbunden. Außerdem war der unruhige böh
mische Raum wegen Schlesien, der Lausitz und der Oberpfalz ein gemeinsames 
Interessengebiet beider Häuser. Die 1469 zwischen Wettinern und Wittels
bachern abgeschlossene und für Pfalz-Mosbach, Würzburg und Eichstätt offen
gehaltene vierjährige Hilfseinung bezeichnet deutlich dieses Feld gemeinsamer 
Interessen und Ansprüche. Hauptakzent der 1487 erneuerten Hilfseinung dürfte 
die Absicherung Herzog Georgs gegen den Schwäbischen Bund gewesen sein. 

Nicht sehr eng gestalteten sich die Beziehungen zu den mit ihren fränkischen 
Besitzungen Niederbayern benachbarten Kurfürsten von Brandenburg und 
Markgrafen von Ansbach und Kulmbach. Nach Verbindungen mit Oberbayern 
1473 und der Pfalz 1481 kam es erst 1482 zu einer Einung der Hohenzollern mit 
Georg dem Reichen, die allerdings durch eine kurze Laufzeit und lange Ausneh-
mungslisten entwertet wurde. Einen Zwischenschritt in den zuerst wegen zahl
reicher Territorialdifferenzen, dann wegen der führenden Rolle der Markgrafen 
im Schwäbischen Bund gespannten Beziehungen der achtziger Jahre markierte 
die, wohl von Georg angestrebte, Erneuerung der Einung 1487, die aber nicht 
zum Tragen kam. 

Verbindungen mit geistlichen Reichsfürsten 

Diese erreichten unter den beiden letzten Landshuter Herzögen eine sehr hohe 
Intensität, vor allem in der Gestalt fürstlicher Schutz- und Schirmbriefe für den 
jeweiligen geistlichen Fürsten und sein Territorium. 

Um zunächst auf den fränkischen Raum einzugehen, so war im Falle Eichstätts 
das Einungs- und Hilfsbündnis von 1466, das den militärischen Triumph Ludwigs 
des Reichen über das Hochstift markierte, für die zukünftigen Beziehungen ent
scheidend; es wurde 1480 und 1497 jeweils unverändert erneuert; 1468 war 
auch Oberbayern einbezogen worden. 

Die Hochstifte Würzburg und Bamberg traten 1460, mitten in den Reichskrie
gen, in gemeinsame Verbindung mit Niederbayern und der Pfalz. Sie galten seit
her als Parteigänger der Wittelsbacher im Reich, wozu gemeinsame Interessen in 
den territorialen Auseinandersetzungen mit den Hohenzollern entscheidend bei
trugenIntensiver waren die Kontakte mit Würzburg, das schon 1456/58 mit 
Hilfsverpflichtungen in das Blickfeld Kurfürst Friedrichs von der Pfalz gelangt 
war und die Einung von 1460 öfter erneuerte als Bamberg, dessen Bischof sich 
erst 1500 nochmals mit Herzog Georg verband. 

Im Schwäbischen war das Hochstift Augsburg seit 1456 durch Bündnisse 
sowie Schutz- und Schirmbriefe eng mit Ludwig dem Reichen verbunden. 

1 Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 104 ff , 290ff. 
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Georg der Reiche steigerte den niederbayerischen Einfluß weiter, da er 1479 die 
Schirmherrschaft über das Hochstift vom Kaiser übertragen bekam. 1482 wurde 
daraus ein Schutz- und Schirmverhältnis auf drei Jahre mit Öffnungsrechten und 
Zuzugspflichten, das 1485 verlängert wurde. 

Auch kleinere geistliche Immediate in Schwaben wurden in das niederbayeri
sche Klientelsystem eingebunden, so die schwäbischen Häuser des Deutschen 
Ordens ab 1453, die Abtei St. Ulrich und Afra in Augsburg 1455 und 1479 und 
die Fürstabtei Kempten seit 1451, die Schirmnehmer sowohl der nieder- wie 
auch der oberbayerischen Herzöge war. Bei der letzten Schirmaufnahme von 
Georg dem Reichen 1485 wurde der Fürstabt gleichzeitig herzoglicher Rat. 

Seit 1462/66 gab es ein Tirol einschließendes Bündnis Niedernbayerns mit 
dem Erzbischof von Salzburg. Unter Herzog Georg begegnen keine Einungen 
mehr mit dem dem Erzstift, das wiederholt Objekt wittelsbachischer Besetzungs
und Personalpolitik wurde, sondern nur noch Verträge über bilaterale Streit
fragen. Wie Salzburg war auch Passau vor allem unter Herzog Georg Gegen
stand personenbezogener Anbindungsversuche. 1458 hatte sich Bischof Ulrich 
erstmals in herzoglichen Schutz und Schirm begeben und war Rat Herzog Lud
wigs geworden. Die niederbayerische Dominanz über Passau erreichte ihren zur 
faktischen Mitregierung gesteigerten Höhepunkt im unbefristeten Schutz- und 
Schirmbrief Herzog Georgs für den 1485 von ihm eingesetzten neuen Bischof 
Graf Friedrich von Oettingen (Oktober 1487). In Regensburg koppelte Ludwig 
der Reiche 1457 die Beschirmung des Hochstifts mit der zeitweisen Übernahme 
der Vormundschaft über den auf seine Initiative hin zum Bistumsadministrator 
bestellten Pfalzgrafen Ruprecht von Mosbach. 

Verbindungen mit Reichsstädten 

Der Bedeutung und Intensität nach standen hier an der Spitze die gemein
samen antizollerischen Interessen entspringenden Verbindungen mit der großen 
und wichtigen Reichsstadt Nürnberg. Sie begannen 1470 mit einem 15jährigen 
Abkommen, das u.a. niederbayerische Hilfspflichten und Öffnungsrechte für 
Nürnberg in Niederbayern vorsah. Darin spiegelte sich die große Bedeutung der 
Stadt für das Herzogtum wegen der unmittelbaren Nachbarschaft auf dem Nord
gau und der gemeinsamen Bedrohung durch das brandenburgische Landgericht 
des Burggraftums Nürnberg und später durch den Schwäbischen Bund. So kam 
es auch in einer für die wittelsbachische Reichspolitik sehr schwierigen Phase, 
1491, zu einem neuen Vertrag mit Kurfürst Philipp und den Herzögen Georg 
und Albrecht IV., der 1495 und 1498 je um drei Jahre verlängert wurde. 

Sehr viel weniger bindend waren dagegen die Kontakte zur Reichsstadt Augs
burg, mit der Ludwig der Reiche und Albrecht IV. gemeinsam 1469/70 zwei 
befristete Bündnisse abschlössen. In Augsburg war ganz deutlich das Hochstift 
der für die Herzöge wichtigere politische Partner. Zwei schwäbischen Städte
gruppen dagegen galt die besondere Aufmerksamkeit Ludwigs des Reichen im 
Rahmen seines in Form von Schutz- und Schirmvereinbarungen zur Land
friedenswahrung errichteten schwäbischen Bündnissystems 2. Mit der Städte
gruppe Ulm-Aalen-Giengen wurden 1455, 1459, 1464 und 1473 Einungen ge-

Hierzu Angermeier, Königtum und Landfriede, 421-433. 
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schlössen. Als Schutz- und Schirmvertrag, der auch Öffnungsrechte, Schutzgeld 
und Waffenhilfe betraf, wurde diese Verbindung von Herzog Georg 1484 noch
mals erneuert, wobei allerdings Ulm, einer der Hauptkontrahenten von Georgs 
schwäbischer Expansionspolitik, ausgeschieden und durch Bopflngen ersetzt 
worden war. Dies leitet über zur zweiten Städtegruppe in Schwaben, Nördlin
gen- Bopflngen, mit der Herzog Ludwig 1458 bis 1471 insgesamt fünf Einungen 
abschloß, die von seinem Sohn nicht mehr erneuert wurden, ßopfingen konnte, 
wie eben erwähnt, 1484 anstelle von Ulm nochmals gebunden werden, während 
der Herzog gegen Nördlingen 1484—1486 mit gewaltsamen militärischen Maß
nahmen vorging. Der Freundschaftsvertrag von 1469 und die Schutz- und 
Schirmvereinbarung von 1481 der niederbayerischen Herzöge mit Donauwörth 
standen zwischen zwei Versuchen, die die niederbayerischen Besitzungen an der 
Donau trennende Reichsstadt und die ihr zugeordnete Reichspflege direkt an das 
Herzogtum zu bringen: Ludwig der Reiche versuchte es 1458/59 mit militäri
schen Mitteln, Georg der Reiche 1497 mit Geld, doch beide Anläufe scheiterten. 
Im Zusammenhang mit der schwäbischen Bündnispolitik Ludwigs des Reichen 
seien hier noch seine Schirmverbindungen mit den in der Gesellschaft mit St. Jör-
genschild zusammengeschlossenen Rittern von 1453 und 1455 erwähnt, die 
nach 1460 nicht mehr nachweisbar sind \ 

Die Reichsstadt Regensburg war ganz deutlich Aktionsfeld der oberbayeri
schen Politik, vor allem natürlich während der Besetzung durch Albrecht IV. 
1486—1492 und den sich daraus ergebenden Streitigkeiten, die 1496 beigelegt 
wurden. 1475 allerdings noch hatten Ludwig und Georg mit der Stadt eine deut
lich gegen die oberbayerischen Ansprüche gerichtete und zehn Jahre laufende 
Einung abgeschlossen. 

Verbindungen außerhalb des Reichs 

Hier nahmen die Königreiche Böhmen und Ungarn, Anspruchs- und Konflikt
feld der „alten" Dynastien der Habsburger und der Jagiellonen und der „neuen", 
„nationalen" Königsherrschaften eines Podiebrad und eines Hunyadi, in ständi
gem Wechselspiel geteilt, vereint oder doppelt besetzt, für die Wittelsbacher den 
wichtigsten Rang ein. Verbindungen mit König Ladislaus Postumus von Ungarn 
und König Georg Podiebrad von Böhmen 1457/60 wurden 1469 abgelöst von 
der Einung der drei wichtigsten regierenden Wittelsbacher mit König Matthias 
Hunyadi von Ungarn und Böhmen, die auch eine Hilfsklausel gegen Podiebrad 
enthielt. Diese ursprünglich als Abstützung des böhmischen Gegenkönigtums 
Matthias' gedachte Einung wurde bis zu dessen Tod 1490 eine der Hauptdeter
minanten wittelsbachischer Politik, obwohl Albrecht IV. schon 1472 wieder ein 
Bündnis mit dem vom Georg Podiebrad zum Nachfolger in Böhmen bestimmten 
König Wladislaw IL, einem Jagiellonen, abschloß und Ludwig der Reiche sich 
mit den Jagiellonen 1474/75 durch die zur „Landshuter Hochzeit" führende 
Heiratsabrede für seinen Sohn Georg und die polnische Königstochter Hedwig 
ausglich. 

Ein für die Wittelsbacher wichtiger und entsprechend umworbener Partner 
war auch die Eidgenossenschaft, vor allem zur Sicherung eines Rückhalts für die 
tirolische Erwerbungspolitik und als Feld für Truppenanwerbungen. Inständigem 

5 Obenaus, 239. 
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Wettlauf mit König Maximilian gelang es Kurfürst Philipp, Georg dem Reichen 
und Albrecht IV., 1491 eine fünfjährige Einung zustande zu bringen, die aller
dings nicht mehr als ein Defensivbündnis mit gegenseitiger Friedenspflicht und 
Austragsvereinbarungen darstellte. Kaum von politischer Bedeutung wurde die 
sehr allgemein gehaltene dreijährige Einung Ludwigs des Reichen mit Herzog 
Philipp von Burgund (1419—1467) von 1457, doch ist sie bemerkenswert als 
Dokument der schon früh weit ausgreifenden antikaiserlichen Bündnispolitik 
des Landshuter Herzogs. 

Ausblick auf das spezifische Bündnissystem der Kurpfalz 

Es kann hier nicht darum gehen, das weitgespannte kurpfälzische Hegemo-
nialherrschafts- und Klientelsystem des 15. Jahrhunderts auch nur einigermaßen 
vollständig nachzuzeichnen4. Es sollen lediglich einige, meist auch für diese 
Arbeit relevante Beispiele der breit angelegten Bündnispolitik der Kurfürsten 
Friedrich und Philipp gegeben werden, die die nur überterritorial zu erfassende, 
quasi halbkönigliche Stellung der Pfalzgrafen5 illustrieren. Damit soll auch 
daran erinnert werden, daß den Zeitgenossen die Pfälzer Kurfürsten als An
gehörige des „Hauses Bayern" wie die bayerischen Herzöge galten, so daß 
Interessenlage und Politik zusammen gesehen wurden und das „Haus Bayern" 
danach als ein einziger großer Machtblock erschien, der sowohl im Westen 
(Frankreich) wie im Osten des Reichs (Ungarn) beständig an der Formierung 
eines antihabsburgischen Bündnisses arbeitete6. 

Im Westen spielte für die Pfalz das benachbarte Herzogtum Lothringen und 
seine ausgedehnten, zwischen dem erst burgundischen, dann habsburgischen 
Gebiet, Luxemburg und der Franche-Comte verstreuten Besitzungen, die auch 
die Herrschaftsbereiche der pfälzischen Nebenlinien einschlössen, eine wich
tige Rolle als Einungspartner (1471, 1489). Jülich-Berg, mit dessen Herzog Wil
helm IV. (1475-1511) Kurfürst Philipp 1482 eine Einung einging, umgab das 
Gebiet des Erzstifts Köln, das Philipps Onkel 1463-1478 verwaltet hatte. Eine 
wichtige, im Rahmen der antihabsburgischen Bündnisbemühungen der Pfalz 
allerdings wohl häufig überschätzte, jedenfalls aber für Aufsehen sorgende und 
weithin rezipierte Rolle spielten die Schutz- und Hilfszusagen der Könige von 
Frankreich für die Pfalzgrafen 1453,1492 und 1502. Eine feste Größe der pfälzi
schen Westpolitik war außerdem das Bistum Straßburg, dessen zersplittertes 
weltliches Gebiet links und rechts des Rheins wichtig war für die Kontrolle der 
an die Pfalz verpfändeten Landvogtei im Elsaß gegenüber den habsburgischen 
Rechten im Elsaß und im Breisgau. So nimmt es nicht wunder, daß dort 
im 15.Jahrhundert hintereinander zwei wittelsbachische Bischöfe regierten: 
Ruprecht (1440-1478) aus der pfälzischen Nebenlinie Simmern-Zweibrücken 
und Albrecht (1478-1506), ein Bruder des Pfalzgrafen Otto I I . von Mosbach. 
Mit ihnen schlössen die Kurfürsten 1456, 1472 und 1485 Einungen jeweils auf 
Lebzeiten der Beteiligten ab. 

4 Vgl. dazu die Zusammenfassungen (mit Literatur und zahlreichen Beispielen) bei 
Moraw, Pfalzgrafschaft, 79f.; Press, Kraichgau, 42-44; Schaab, Kurpfalz, 104ff, 
185 ff. 

3 Moraw, Fragen, 83; ders., Pfalzgrafschaft, 81—83. 
6 Vgl. BayHStA FüS 281 1/2, fol. 24f. (1487); Wagner, Hohenzollern, 304f. (1490). 
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Besonders wichtig für die Pfalz waren wegen der Katzenelnboger Besitzungen 
am Rhein die Beziehungen zur Landgrafschaft (Ober-)Hessen. Eine 1477 abge
schlossene Hilfseinung wurde 1488 erneuert und 1489 im Konnex mit einer 
dynastischen Verbindung durch eine auf 50 fahre abgeschlossene Absprache 
ersetzt. Nach der Wiedervereinigung Hessens 1500 allerdings überwogen die 
Streitpunkte zwischen Hessen und Pfalz, so daß Kurfürst Philipp mit dem nörd
lichen Nachbarn der Landgrafschaft, Herzog Heinrich von Braunschweig-Lüne-
burg (1471-1520), eine dreijährige, speziell gegen Hessen gerichtete Hilfs
einung abschloß. 

Ebenso gingen die Pfälzer eigene Bündnisse mit Fürsten ein, mit denen auch 
die übrigen Wittelsbacher in Einung standen. Als Beispiele seien hier die Grafen 
von Württemberg (Hilfseinung 1480), mit denen sich allerdings unter der Regie
rung Kurfürst Philipps immer mehr territoriale Konflikte ergaben, und Kurfürst 
Albrecht von Brandenburg (zehnjährige Hilfseinung 1481) genannt. Ein Stu
dium der Übersicht ergibt aber, daß im Falle gemeinsam interessierender oder 
besonders wichtiger Bündnispartner in der Regel der Pfalzgraf und die bayeri
schen Herzöge gemeinsam eine Einung abschlössen. 

Von den Reichsstädten stand Kurpfalz in enger Verbindung mit dem zwischen 
Pfalz und Württemberg am Neckar gelegenen Heilbronn (Schirmeinungen auf 
jeweils zehn Jahre 1454-1496) und Wimpfen (Schirmeinungen 1478, 1496). 

Im Anhang wird eine tabellenartige Übersicht über die niederbayerischen 
und die wichtigsten pfälzischen Außenverbindungen gegeben. Die Reihenfolge 
entspricht jener der Darstellung auf den vorhergegangenen Seiten; angegeben 
werden zum jeweiligen Einungspartner immer Jahr, soweit ermittelbar auch Ort 
und Datum der Vertragsurkunde, eine ganz kurze Kennzeichnung des Inhalts 
sowie der Quellennachweis (s. Übersicht 1). 

Aufgrund des aufgeführten Beispielmaterials aus der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts sollen nun noch einige systematische Aspekte sowohl der Bünd
nispolitik des „Hauses Bayern" in dieser Zeit (Eigen- und Fremdperzeption; 
geographisch-strategische Bedeutung; Revindikationsbestrebungen) als auch 
allgemein der Bündnisform der Einungen, der weiten Varianz ihrer Inhalte und 
ihrer politischen Bedeutung in Spätmittelalter und früher Neuzeit heraus
gearbeitet werden. 

Wie bereits angedeutet, verstand die zeitgenössische Perzeption die regieren
den wittelsbachischen Linien als Einheit, die sich in gemeinsamer Herkunft und 
gemeinsamen, sich in zahlreichen Verträgen, Bündnissen und Heiratsabreden 
ausdrückenden politischen Interessen konstituierte („Haus Bayern"), weswegen 
sich aus allen einzelnen Bündnispartnern einzelner Vertreter des Gesamthauses 
der Konspekt eines weit ausgreifenden Netzwerks eines, tendenziell antikaiser
lichen Gesamtbündnissystems ergab1. Vor allem die fränkischen Bistümer sowie 
Frankreich, Böhmen und die Eidgenossenschaft wurden in unserem Unter
suchungszeitraum immer wieder als feste Einungspartner der pfälzisch-
(nieder-)bayerischen Achse genannt8, bis hinein in den Erbfolgekrieg9. Die 

7 So etwa ein um 1490 entstandenes Verzeichnis der bayerischen Bündnispartner unbe
kannter Provenienz in StAA HL Augsburg Münchener Best. 447, fol. 17'. 

8 Wagner, Hohenzollern, 304f: (1490); Höfler Nr. 107 (1491); BayHStA FüS 165, 
fol.43 (1496). 

9 Vgl. die königlichen Mahnmandate vom Oktober 1503 an Böhmen, Bamberg und 
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Perzeption solch fester Fronten hing sicher vor allem mit der Tatsache zusam
men, daß Ludwig der Reiche die antikaiserliche Bündniskonstellation von 
1458-1463 zu perpetuieren versuchte, sein Sohn Georg auf dem von Ludwig 
vorgezeichneten Weg das niederbayerische Bündnissystem ausbaute und die sich 
im Erbfolgekrieg 1504/05 ergebenden Frontstellungen deshalb denen um 1460 
sehr ähnlich waren 1 0. Auch die Politik der Wittelsbacher selbst trug viel dazu bei, 
daß entsprechende Eindrücke und Befürchtungen entstehen konnten. Al 
brecht IV. machte 1487, in einer Phase heftiger Konfrontationen mit dem Kaiser, 
den von Georg positiv aufgegriffenen Vorschlag, mit den Königen von Frank
reich und Ungarn sowie den Eidgenossen Bündnisverhandlungen anzustreben11. 
Auch später, als sich der Schwäbische Bund bereits fest formiert hatte, wurden 
in dessen Reihen immer wieder Befürchtungen über eine Vereinigung der Wit
telsbacher mit Frankreich, Böhmen, Polen, Ungarn und den Eidgenossen gegen 
den Kaiser wach (1490/92) 1 2. Ebenso ist innerhalb des Reichs in entscheidenden 
Phasen der antihabsburgischen Politik Wittelsbachs das Bemühen sichtbar, einen 
möglichst breiten Schulterschluß gegen Kaiser und König zustande zu bringen. 
So wurden nach den Vorstellungen Georgs zum wittelsbachischen Rätetag von 
Amberg 1490, der eine engere gegenseitige Einung der regierenden Fürsten des 
Hauses Bayern aushandeln sollte, Vertreter der Reichsstadt Nürnberg und der 
fränkischen Bischöfe zugeladen ,3. Noch breiter gestreut wurden die Zuladungen 
zum Rätetag in Amberg im September 1491, wo über die Richtlinien der künfti
gen Politik gegenüber den Vermittlungsversuchen des Königs beraten werden 
sollte: neben Pfalzgraf Otto IL von Mosbach, den Bischöfen von Würzburg und 
Straßburg, den Pfalzgrafen von Simmern und von Zweibrücken und der Reichs
stadt Nürnberg wollten Kurfürst Philipp und Herzog Georg auch Vertreter des 
Kurfürsten von Sachsen und der hessischen Landgrafen einladen14. Schon 1488 
war in einem Bericht an die brandenburgischen Markgrafen vorgeschlagen wor
den, der Kaiser solle Würzburg, Eichstätt und Nürnberg die Aufhebung ihrer 
Einung mit Niederbayern gebieten, da der Schwäbische Bund sich sonst nicht 
stabilisieren könne l D . 

Betrachten wir nun die geographisch-politische Situierung des niederbayeri
schen Bündnissystems. Es bezog die wichtigsten Territorialnachbarn einschließ
lich des von einer habsburgischen Nebenlinie verwalteten Tirol ein, nicht jedoch 
das zu den kaiserlichen Erblanden gehörige Herzogtum Österreich. Vor diesem 
Hintergrund ist der Versuch zu klären, Tirol möglichst eng an Bayern zu binden 
und so den Bereich wittelsbachischer Herrschaft wieder so weit nach Süden aus
zudehnen wie um die Mitte des 14. Jahrhunderts. Flankierend dazu waren in 
ständiger Konkurrenz mit König Maximilian Bemühungen um die Unterstützung 
der Eidgenossenschaft, des alten herrschafts- und territorialpolitischen Gegners 
der Habsburger, nötig. Beim anderen Nachbarn Tirols, dem Erzstift Salzburg, 

Würzburg (BayHStA KbÄA 1215, fol. 7 ff.) sowie Fugger-Birken, 1144 und einen Bericht 
an Albrecht IV. vom Januar 1504 (BayHStA KbÄA 3136, fol. 96-99). 

1 0 Vgl. BayStaBi cgm 899, fol. 145 (Fuggersches Ehrenwerk); Doeberl, 333 und Volkert, 
Oberpfalz, 1293f., 1297 (mit entsprechenden Übersichten). 

1 1 BayHStA KbÄA 1953, fol. 83 und 976, fol. 325 f. 
12 Wagner, Hohenzollern, 304f.; Höfler Nr. 107; Christian Fr. Sattler, Bd. 4, Beil. Nr. 8. 
1 5 BayHStA KbÄA 1954, fol. 38; Arnpeck, 388, 638. 
1 4 BayHStAKbÄA 1954, fol. 121; K. bl. 270/1, fol. 118-125und 103/2b, fol. 214. 
1 5 Höfler Nr. 104. 
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das mehr dem habsburgischen als dem bayerischen Kraftfeld zugewandt war, 
gelang der feste Einbau in das niederbayerische Bündnissystem nicht; auch die 
verschiedenen Anläufe zu personalpolitischer Einflußnahme scheiterten letzt
lich. Unter Herzog Georg vollzog sich statt dessen ein zäher Kampf um die über
kommenen gegenseitigen Rechte im niederbayerisch-salzburgischen Grenz
gebiet, so daß die Beziehungen hier mehr von der Beilegung bilateraler Streit
punkte geprägt waren. 

In den Beziehungen zum kleinteiligen schwäbischen Raum spielte zunächst 
die Bündnis- und Schirmpolitik Ludwigs des Reichen die prägende Rolle. Neben 
den kleinen geistlichen und weltlichen Reichsständen war das größte geschlos
sene Gebiet, Württemberg, besonders wichtig. Es markierte gleichzeitig den 
Übergang zum spezifisch kurpfälzischen Interessenraum und Bündnisgebiet am 
Ober- und Mittelrhein und am Neckar. Einen entscheidenden Einschnitt bedeu
tete, nachdem der Versuch einer von Tirol ausgehenden habsburgischen Schirm
politik in diesem Raum durch die bayerische Einflußnahme auf Tirol zunächst 
konterkariert worden war, die Bildung des Schwäbischen Bunds 1487/88, dem 
nicht nur kleinere Reichsstände, sondern auch die wichtigsten umliegenden Für
sten beitraten und der durch ein selbstbestimmtes Einungs- und Hilfssystem den 
Raum des heutigen Südwestdeutschland für eine bündnispolitische Durchdrin
gung durch die Wittelsbacher sperrte. 

Angesichts der komplizierten Besitzverhältnisse in der heutigen Oberpfalz 
wurde dieses Gebiet in besonderer Weise Kooperationsraum der verschiedenen 
Linien des „Hauses Bayern". Prägend und von großer Ausstrahlung auf den frän
kischen Raum war die offensive Politik Kurfürst Friedrichs des Siegreichen und 
Ludwigs des Reichen gegen das Reich in den fünfziger und frühen sechziger Jah
ren des 15. Jahrhunderts und hier wiederum die zeitweise intensive Kooperation 
mit Böhmen und die Gegnerschaft zu Brandenburg. Klar erkennbar ist daher die 
wittelsbachische Strategie, jene fränkische Stände an sich zu binden, die ihrer
seits besonders unter dem Druck der zollerischen Expansionspolitik zu leiden 
hatten wie Eichstätt, Würzburg, Bamberg und Nürnberg. Auch der niederbayeri
sche Versuch, im ostschwäbischen Gebiet nördlich der Donau Fuß zu fassen, 
könnte dazu gezählt werden (Nördlingen, Oettingen, Heidenheim). Eine wich
tige Funktion übte die Verbindung mit Nürnberg und den fränkischen Hochstif
ten deshalb aus, weil diese Gebiete einen bündnispolitische Brücke schlugen von 
den oberpfälzischen Besitzungen zum Bereich der Kurlinie am Neckar und dabei 
die Gebiete der Hohenzollern in Franken umklammerten. Entsprechend blieben 
die bayerischen Bündnisse mit Brandenburg immer von untergeordneter Bedeu
tung und Wirksamkeit. 

Bestimmend für die Kontakte zu den großen Mächten im Osten, Böhmen und 
Ungarn, waren in der hier behandelten Zeit die komplizierte dynastisch-politi
sche Lage der beiden Königreiche angesichts der Ansprüche der Jagiellonen, 
Podiebrad, Hunyadi und Habsburger, die Doppel- und Gegenkönigtümer, das 
Gefüge von dynastischen Anwartschaften und Personalunionen. Wie wenige 
Regionen war Ostmitteleuropa nicht nur geprägt, sondern geradezu zerrissen 
von konkurrierender dynastischer Politik. Gegenüber der enormen, oft sogar 
zentralen Bedeutung, die die Beziehungen zum Ungarn des Matthias Corvinus 
für die bayerische Politik hatten, traten die formellen Bündniseinungen zu
rück; im Falle des wichtigen politischen Partners (Lehnsherr!) Böhmen war 
dies nicht anders. Offensichtlich war der Anschluß über formalisierte politisch-
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militärische Einungen bei diesen überregionalen Mächten kein adäquates Mittel 
für die bayerischen Herzöge. 

In Mitteldeutschland läßt sich eine weitere Kette von bündnispolitischen Ko
operationspartnern der Wittelsbacher ausmachen. Ihr östlichstes Glied waren 
die sächsischen Fürstentümer. Hier wirkten verschiedene Verbindungsfaktoren 
zusammen: die pfälzischen Kontakte zu einem Mitkurfürsten, die dynastisch
familiären Bande (die sich auch in relativ intensiven persönlichen Kontakten der 
Fürsten beider Häuser ausdrückten) durch die Ehe Ludwigs des Reichen, das 
gemeinsame Interesse an guten Beziehungen zu Böhmen und die in der Einung 
von 1487 deutlich zum Ausdruck kommende Hoffnung der Wittelsbacher, in 
den Wettinern eine Stütze gegen die Hohenzollern zu finden. Wichtiger politi
scher Partner Sachsens war die geteilte Landgrafschaft Hessen. Der oberhessi
sche Teil, der seit 1479 die Grafschaft Katzenelnbogen besaß, wurde dadurch ein 
überaus interessanter Ansatzpunkt für die Bündnis- und Heiratspolitik des Kur
fürsten Philipp von der Pfalz. Mit dem Besitz der Ober- und Untergrafschaft Kat
zenelnbogen hätte er seine Position nach Norden hin ausbauen können, vor 
allem am Rhein gegen die geistlichen Kurfürsten. Dabei rechnete er insbeson
dere auf die Hilfe Kölns, das 1463-1480 von einem pfälzischen Wittelsbacher, j 
1480-1508 von einem hessischen Landgrafen regiert wurde. Auch ein so weit 
entferntes Gebiet wie das Herzogtum Braunschweig-Lüneburg spielte für die 
Wittelsbacher eine Rolle. Schon bevor es nach 1500 wegen des inzwischen mit 
Hessen ausgebrochenen Streits in das pfälzische Bündnissystem eintrat, lassen 
sich persönliche Beziehungen zwischen dem Weifenherzog Heinrich dem Älte
ren und Herzog Georg nachweisen, wenngleich nicht in Form einer Einung, son
dern der persönlichen Indienstnahme (1488) 1 6. Auf die pfälzischen Interessen 
im Westen des Reichs, vor allem am Oberrhein, und die entsprechend ausgerich
teten politischen Verbindungen der Pfalzgrafen wurde bereits hingewiesen. 

Nun soll kurz auf die Frage eingegangen werden, ob das weitgespannte wittels-
bachische Bündnissystem im Reich neben der Schaffung einer breiten potentiel
len Unterstützung für eine antikaiserliche Politik noch ganz konkrete machtpoli
tische Ziele verfolgte. Zu denken wäre hier vor allem an Versuche zur Wieder
gewinnung vormals bayerischer Gebiete, wie sie in den intensiven Bemühungen 
um das benachbarte Tirol und das enklavierte Regensburg zum Ausdruck 
kamen. Außer diesen beiden Fällen läßt sich aber in der zweiten Hälfte des 15. Jahr
hunderts kein Ansatz zu einer geschlossenen, durch Bündnisse abgesicherten 
Revindikationspolitik der Herzöge erkennen, der systematisch auf die Besitz
rechtstitel Ludwigs des Bayern und seiner Söhne zurückgegriffen hätte. Das 
heißt nicht, daß es nicht einige Male zu entsprechenden Einzelaktionen gekom
men wäre. Zu verweisen ist etwa auf das Jahr 1477, in dem Herzog Karl der 
Kühne von Burgund in der Schlacht von Nancy fiel. Es gab zwar eine Huldi
gungsaufforderung und eine diplomatische Gesandtschaft der Herzöge in die 
1345 bis 1428/33 wittelsbachischen Grafschaften Holland, Seeland und Henne
gau, doch sie blieben ebenso folgenlos wie die Versuche, die sog. „Böhmische 
Schuld", jene 100,000 Gulden, die Kaiser Karl IV. 1373 als Entschädigung für 
den Verzicht auf die 1324 an die Wittelsbacher gefallene Mark Brandenburg in 
Aussicht gestellt hatte, einzufordern. Der böhmische König war als Territorial
nachbar, Lehnsherr und bedeutender Machtträger in Ostmitteleuropa ein zu 

1 6 BayHStA PNU Ausw. St. 1787. 
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wichtiger politischer Partner für die bayerischen Herzöge, als daß sie auf solchen 
Forderungen erfolgreich hätten beharren können. Lediglich bezüglich der alten 
bayerischen Rechte auf die Grafschaft Görz mit ihren Besitzungen im Drautal 
und an der Adria gab es ernsthafte Übernahmeversuche, bezeichnenderweise 
aber nur im Zusammenhang mit der intendierten Beherrschung Tirols und einer 
augenscheinlich von Bayern inszenierten Provokation Venedigs. Der wohlvor
bereitete Zugriff König Maximilians auf Görz 1500 löste auf bayerischer Seite 
lediglich kurzfristige Korrespondenz- und Gutachtenaktivitäten aus. 

Zuletzt soll an dieser Stelle noch eine gewissen Systematik der Bestimmungen 
der betrachteten Einungen stehen, um ihren Wert als politisches Mittel deut
licher zu erkennen. Eine Einung ist ein unterschiedlich befristetes gegenseitiges 
Schutz- und Trutzbündnis 1 7 , das in der Regel einige, weitgehend standardisierte 
Bestimmungen über Friedens- und Freundschaftspflicht, Truppenhilfe und Aus
gleich gegenseitiger Forderungen enthält 1 8 . Der Form nach konnte eine Einung 
abgeschlossen werden als Vertrag zwischen gleichberechtigten Partnern oder als 
einseitiges Gunstmandat eines mächtigen Fürsten (Herzog Philipp von Burgund 
für Ludwig den Reichen 1457). Eine besondere Form der zuletzt genannten 
Abschlußart waren die Schutz- und Schirmbriefe, mit denen die niederbayeri
schen Herzöge vor allem geistliche Fürsten an sich banden , 9. 

Sehr breit variieren konnte die Intensität der eingegangenen Verpflichtungen. 
Die Regel waren allgemein formalisierte Zusagen gegenseitiger Freundschaft, 
Verständigungsbereitschaft und Friedenspflicht, Kooperation in Fragen der 
Landfriedenswahrung und ein Defensivbündnis, also die Zusage, einen Angriff 
auf den Einungspartner nicht zu unterstützen. Selten fehlt die Einsetzung einer 
Austrägalinstanz aus Räten beider Seiten zur friedlichen Klärung gegenseitiger 
Ansprüche oder Streitpunkte. Die Institutionalisierung dieses Ausgleichsverfah
rens weist hin auf das zwischen Reichsständen im Spätmittelalter und in der frü
hen Neuzeit als Weg der politischen Konfliktlösung gängige Schiedsverfahren 
(„Taiding") 2 0. Die Einung war das dem Taidingsprinzip angemessene politi
sche Mittel und verankerte deshalb regelmäßig ein Schiedsverfahren für Streit
fälle 2 1. Die seit dem 14. Jahrhundert als Schiedsgerichte für Streitsachen 
zwischen Reichsfürsten nachweisbaren Austrägalinstanzen erlebten im 15. Jahr
hundert wegen der Vernachlässigung der königlichen Gerichtsbarkeit einen 
neuen Aufschwung2 2. Ihr Vorgehen war nicht nur eine juristische, sondern 
auch eine enorm politische Angelegenheit, denn es war zwar formloser und 
schneller als ein ordentliches Verfahren, doch zwang es die Kontrahenten zu 
einer vorherigen grundsätzlichen Einigung über die Anwendung bestimmter Ver
fahrensgrundsätze und zur Kompromißbereitschaft. Ein Problem war allerdings 
auch die mangelnde rechtliche Verbindlichkeit des oft aus dilatorischen Formel-

1 7 Vgl. Goez, 106, der „Erbeinung" aus dem Gegensatz zu „Erbverbrüderung" definiert. 
1 8 Vgl. Würdinger, Kriegsgeschichte, 315 f. 
1 9 Einen Sonderfall stellte dabei die formelle Übertragung des kaiserlichen Schutzes über 

das Hochstift Augsburg an Georg den Reichen durch Friedrich I I I . 1479 dar. 
2 0 Zum Schiedsverfahren vgl. die Arbeiten von Bader, Schiedsverfahren, Kobler, Most 

und Hermann Krause. 
2 1 Vgl. Bader, Reichsreform, 78f.; Bock, Einung, 565ff. und Kobler, 24f. 
2 2 Merzbacher, Austrägalinstanz, 273; Most, 117-120. Zum Zusammenhang von 

Einung, Schiedsgericht und Fehde im 15. Jahrhundert vgl. Obenaus, 39 ff. 
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kompromissen bestehenden Schiedsspruchs25. In der Kammergerichtsordnung 
von 1495 wurden diese durch bilaterale Vereinbarungen von Reichsständen 
geschaffenen („gewillkürten") Austräge 2 4 als erste Instanz der Kurfürsten, Für
sten und Fürstenmäßige betreffenden ordentlichen Reichsgerichtsbarkeit aner
kannt; von den Schiedssprüchen war jetzt eine Appellation an das neue Reichs
kammergericht möglich. Dies bedeutete einen klaren Erfolg für den reichsfürst
lichen Souveränitätsanspruch 2 5. 

Über diese Standardbestimmungen hinaus konnten in einer Einung (wie etwa 
zwischen Wittelsbachern und Eidgenossen 1491) auch Handelsfragen eine Rolle 
spielen. Des öfteren wurden dem stärkeren Partner (Teil-)Öffnungsrechte im 
Gebiet des anderen Einungspartner eingeräumt, so daß diesem im Konfliktfall 
ein Stützpunkt außerhalb des eigenen Territoriums zur Verfügung stand 2 6 (z. B. 
Georg der Reiche — Donauwörth 1481). Auch die Zahlung eines Schutzgelds 
kam vor, etwa in der Einung der Städte Giengen, Aalen und Bopfingen mit Georg 
als Schutz- und Schirmherrn 1484. Eine Hilfseinung enthielt stets die Zusage 
von Unterstützung bei Angriffen auf den Vertragspartner, entweder ganz all
gemein und ohne Details (wie zwischen Oberbayern und Brandenburg 1473) 
oder unter Angabe bestimmter Truppenkontingente, die (als Mindestverpflich
tung) von 50 (Tirol - Bayern 1455) bis zu 3000 Mann (undatierte pfälzisch-nie
derbayerische Einung nach 1468) reichen konnten, oder mit „ganzer Macht" für 
den Fall großangelegter Angriffe auf einen Vertragspartner (Niederbayern-Ober
bayern 1466). Sehr selten und eine reine „kann"-Bestimmung war die Zusage der 
Unterstützung auch für Offensivaktionen einer Vertragsseite wie in der Amber-
ger Einung der Wittelsbacher von 1490. Ein erhaltenes Verzeichnis von 1472 
ausgesprochenen Hilfsbitten des niederbayerischen Herzogs an seine Verbünde
ten ergibt eine Gesamtzahl der erforderten Kontingente von immerhin 1768 Rei
tern und 5942 Fußsoldaten 2 7 . 

Hilfseinungen waren formbar bis zum dezidiert politisch-militärischen Bünd
nis (etwa zwischen Ludwig dem Reichen und Eichstätt unter dem Eindruck der 
Siege des Herzogs), ja bis zur Einräumung faktischer Mitregierungsrechte (in der 
Einung zwischen Georg und Passau 1487, die die völlige Abhängigkeit des Hoch
stifts vom Herzog in personalpolitischer, finanzieller und territorialer Hinsicht 
widerspiegelte). Selten ist explizit ein Gegner erwähnt, gegen den sich die einge
gangene Verbindung besonders richten sollte, etwa Kurfürst Albrecht von 
Brandenburg bei der pfälzisch-niederbayerisch-württembergischen Einung von 
1485 oder Landgraf Wilhelm IL von Hessen bei der pfälzisch-braunschweigi-
schen Einung von 1502. Gelegentlich stehen Einungen im Konnex mit der Klä
rung territorialer Streitfragen (Niederbayern-Tirol 1482) oder werden subsidiär 
zu einem bereits bestehenden Einungssystem abgeschlossen (Oberbayern-
Brandenburg 1503 gegen Niederbayern über die gegenseitigen Verpflichtungen 
im Schwäbischen Bund hinaus). 

Was die Dauer der Einungen angeht, so schwanken die vereinbarten Fristen 
zwischen zwei (Bayern-Tirol 1455) und 50 Jahren (Pfalz-Oberhessen 1489), 

3 Bader, Schiedsverfahren, 53 f. 
1 4 Die verschiedenen Arten der Austräge bei Conrad, 160. 
;5 RTA 5 Nr. 342 § 28; dazu Dick, 18f., 71 f.; Most, 117; Hermann Krause, 12f. 
6 Vgl. Otto Brunner, Land und Herrschaft, 61; Würdinger, Kriegsgeschichte, 424. 

7 BayHStA StV 2367, fol. 2 f. 
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lagen in der Regel aber deutlich unter zehn [ahren. Oftmals wurden die Einungen 
jeweils nach Ablauf periodisch wieder erneuert (wie etwa zwischen Nieder
bayern und dem Hochstift Augsburg 1456- 1485). Nicht selten findet sich auch 
ein Abschluß auf Lebzeiten der beteiligten Fürsten. Manchmal wurde die Verbin
dung nach dem Tod eines Vertragspartners von dessen Nachfolger ohne neue 
Verhandlungen wiederum auf Lebzeiten bestätigt, wie es im Falle der fränki
schen Bistümer Eichstätt (das 1466 sogleich auf Lebzeiten der Herzöge Ludwig 
und Georg gebunden wurde) und Würzburg in der zweiten Hälfte des ^.Jahr
hunderts geschah. Damit näherte sich die Einung auf Lebzeiten der Abschluß
form der Erbeinung2 8, in welcher durch einen Vertragspassus (wie bei der 
Amberger Einung der Wittelsbacher 1490) oder durch einen Beibrief (wie im 
Falle des pfälzisch-niederbayerischen Abkommens mit den Bischöfen von 
Würzburg und Bamberg 1460) auch die Nachfolger der Beteiligten an die getrof
fenen Vereinbarungen gebunden werden. Politisch und dynastisch bedeutsam 
waren die Erbeinungen ganzer Häuser wie (seit 1457) Sachsen, Brandenburg 
und Hessen29. Die wittelsbachisch-sächsische Einung von 1469 wie auch die 
Hauseinung von Amberg 1490 wurden ausdrücklich für den Beitritt weiterer 
Bündnisglieder (hier in beiden Fällen vor allem der fränkischen Bischöfe) offen
gehalten. 

In keiner Einung fehlen zum Schluß die sog. „Ausnehmungen". In ihnen zählte 
jede Vertragsseite jene politische Akteure auf, gegen die die getroffenen Verein
barungen, vor allem die militärische Hilfspflicht, sie nicht binden sollten. Dies 
waren in der Regel die beiden Oberhäupter der Christenheit, Papst und Kaiser50, 
Angehörige des eigenen Hauses und wichtige Partner der Bündnis- und Heirats
politik. Die Ausnehmungen sind somit ein wichtiger Indikator für das beste
hende Bündnissystem der Vertragspartner und dessen Hierarchisierung; oft öff
nen sie aber auch als pro forma nötiges Element eines Vertragsabschlusses ein 
weites Feld für geheime Beibriefe und Zusatzabkommen, in denen die getroffe
nen Ausnehmungen ergänzt, revidiert oder aufgehoben wurden. Solchen Ab
machungen kommt, soweit sie erhalten oder ermittelbar sind, eine eminent 
wichtige Funktion für die Beurteilung der Möglichkeiten, Absichten und Gren
zen reichsständischer Bündnispolitik zu. So ist die Ausnehmung von Papst und 
Reichsoberhaupt ein fester Bestandteil aller Einungsabsprachen, hie und da aber 
findet sich die geheime Ergänzung, die Ausnehmung von Kaiser oder König 
betreffe allein unmittelbare Reichsangelegenheiten, nicht also das Reichsober
haupt als territorialen Konkurrenten. Ebenso gab es (wie in den niederbayerisch-
brandenburgischen Abkommen von 1482 und 1487) den Fall ellenlanger Aus-
nehmungslisten in den Vertragsurkunden, die in einem Beibrief zumindest teil
weise wieder rückgängig gemacht wurden. 

Ein letztes, schwierig zu beurteilendes und im jetzigen Stand der Unter
suchung nur anzudeutendes Problem ist jenes der praktisch-politischen Bewäh
rung der Einungsabmachungen. Noch am leichtesten zu überprüfen ist die 

28 Goez, 106. 
2 9 Ebda., 115f.; Heimann, Böhmen und Burgund, 322; Seyboth, Markgraftümer, 25f. 
3 0 Die Pflicht zur Ausnehmung des Reichsoberhaupts in Einungen spiegelt auch den 

Treuevorbehalt des Reichslehnrechts wider {Krieger, Lehnshoheit, 396-399). isenmann, 
Kaiser, Reich und deutsche Nation, 245, wertet die Ausnehmung von Kaiser und Reich als 
Versuch der Abgrenzung einer autonomen Territorialsphäre. 
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Erfüllung der vereinbarten militärischen Hilfsverpflichtungen; die Truppen
entsendungen der Hochstifte Augsburg, Eichstätt und Würzburg in das Belage
rungsheer Georgs vor Nördlingen 1486 oder die kurz nach dem Tod des Her
zogs 1503 nach Ingolstadt gekommenen 200 würzburgischen Reiter sind hier 
neben der Weigerung Georgs an der Jahreswende 1491/92 zu sehen, seinem 
Münchner Vetter mehr als 60 Reiter gegen den Löwenbund zu schicken. Einige 
weitere Problemaspekte der Bewertung der politischen Relevanz eines interterri
torialen Einungssystems um 1500 sollen hier noch in der Form von Leitfragen 
angedeutet werden, deren Beantwortung erst im Vollzug der Analyse der konkre
ten Anwendung und Bewährung des hier dargestellten niederbayerischen Bünd
nisgeflechts im weiteren Gang der Arbeit möglich is t 3 1 : 

— Übersteht die Verbindung den Tod eines der oder beider Vertragspartner? 
— Übersteht die Verbindung, falls sie verschiedene regierende Fürsten eines 

Hauses einbezieht, deren unterschiedliche Interessen oder gar deren Gegner
schaft? 

— Kann die Dichte der eingegangenen Bindungen bei gleichzeitigem hohen poli
tischen Einsatz eine bessere Einflußnahme garantieren als eine lockere, stark 
personenbezogene Anbindung (zu vergleichen wären etwa die bayerischen 
Bemühungen um Tirol 1478—1487 mit dem kurpfälzischen Klientelsystem)? 

— Wird die Einung als bindender Vertrag oder beliebig operationalisierbares 
Mittel dynastischer Politik aufgefaßt? Lassen sich Minima und Maxima des 
von den Einungsparteien erwarteten Nutzens angeben? 

— Ein Problem ist schließlich überhaupt die politische Bewertung der Einungen 
des 15. und 16. Jahrhunderts. Bringen sie lediglich machtpolitisch-egoistische 
Interessen zum Ausdruck („Staatsraison") oder sind Beispiele für funktionie
rende übergreifende Absprachen mit gewissen stabilisierenden Wirkungen 
angebbar? 

I I . Der S ta tus als R e i c h s l e h e n u n d d ie A n s p r ü c h e 
auf die p f ä l z i s c h e K u r 

Im folgenden ist ein Problem zu behandeln, das einerseits wegen des Reichs
lehenssystems und des Mutungsgebots für die Reichslehen einen speziellen 
Aspekt der Stellung des Teilherzogtums Niederbayern als Reichsfürstentum 
betrifft, andererseits auch eine gewisse latente Belastung für die Beziehungen der 
Herzöge zu den Pfalzgrafen bei Rhein darstellte32. 

Im 13. Jahrhundert, als das Königswahlrecht höchstens ansatzweise gewohn-
heits-, nicht aber reichsrechtlich fixiert war, wurde es von bayerischen und 

5 1 Das Feld der Interterritorialpolitik im Reich des 14.-16. Jahrhunderts und ihrer Mit
tel und Methoden ist von der Forschung lange vernachlässigt worden (vgl. Moraw, Fragen, 
72f.; ders., Entfaltung, 95-97). Vgl. jetzt dazu die Arbeiten von Heimann sowie Peter 
Moraw (Hg.): „Bündnissysteme" und „Außenpolitik" im späten Mittelalter. Berlin 1988 = 
ZhF Beiheft 5. 

3 2 Vgl. Krieger, Unionsbestrebungen, 388. Diese Arbeit sowie das ältere Werk von 
Muffat, Kur, bieten gute Übersichten über das in diesem Kapitel behandelte Problem. 

33 
3 



pfälzischen Wittelsbachern teilweise parallel beansprucht und ausgeübt; der 
Vertrag von Vilshofen 1278 markierte dann den faktischen Verlust der bayeri
schen Kurstimme*\ Trotzdem lassen sich in der ersten Hälfte des 14. Jahrhun
derts Versuche der Wittelsbacher nachweisen, das Kurrecht familienrechtlich 
zu behandeln. 1313 wurde zwischen Pfalzgraf und Kurfürst Rudolf I . 
(1294 -1317) und seinem Bruder Ludwig IV. (1294-1347), dem späteren Kai
ser, im Rahmen der Rückgängigmachung der oberbayerischen Teilung verein
bart, die Kurstimme solle auf Lebzeiten beim älteren Bruder Rudolf bleiben, 
dann an Ludwig fallen und nach dessen Tod zwischen den jeweils ältesten Söh
nen beider wechseln54. Dieses alternierende Modell wurde wiederaufgegriffen 
im Hausvertrag von Pavia 1329, der die Abtrennung des rheinischen und des / 
Großteils des nordgauischen Besitzes von den bayerischen Gebieten brachte. ' 
Dort ist die Rede von „wechslung der wal dez richs" zwischen den beiden neuen 
Linien (die Rechte der niederbayerischen, noch bis 1340 bestehenden und mehr
fach aufgesplitterten Herzogslinie werden nicht erwähnt), und zwar dergestalt, 
daß an der nächsten Königswahl der pfälzische, an der übernächsten der (ober-) 
bayerische Zweig des Hauses teilnehmen und diese Wechselbestimmung immer 
weiter fort entsprechend eingehalten werden sollte. Bei einem Verstoß dagegen 
sollte das Kurrecht für immer der anderen Linie zufallen. Diese Regelung bestä
tigten Ludwig der Bayer im Frankfurter Vertrag von 1338 sowie etliche Kurfür
sten 1338/40 3 5. Der luxemburgische Kaiser Karl IV. aber bestätigte 1354 dem 
Pfalzgrafen das alleinige Wahlrecht, überging das bayerische Kurrecht und 
brachte so „den Grundsatz zur Geltung, daß die Kur nicht an der Familie, son
dern am Erzamt und den damit verknüpften Landen, in diesem Falle also an der 
Pfalz hafte"3 6. Weiter reichsrechtlich fixiert wurde dieser Grundsatz 1356 in der 
Goldenen Bulle, die dem Pfalzgrafen unter Bindung an sein Territorium und das 
Erztruchsessenamt die alleinige Kurstimme unter Ausschluß aller anderen 
Ansprüche sicherte und ihn auch in seiner Stellung als Reichsvikar hervor
hob 3 7 . 

Diese Umgehung der hausrechtlichen Alternationsregelung von 1329 bedeu
tete sicher einen „schweren Rückschlag" für die bayerische Linie 3 8 und stützte 
die pfälzischen Ambitionen auf eine führende Rolle im Reich; diese Ansprüche 
erforderten allerdings auch „beträchtliche Anstrengungen über den normalen 
territorialen Umkreis eines Herrn hinaus"5 9. Daß aber mit der Regelung von 

i 3 Volkert, Innere Entwicklung, 549; Schaab, Kurpfalz, 67f., 77; Rall, Wittelsbacher 
Hausverträge, 8 f. 

\\ Schaab, Kurpfalz, 79. 
^ Der einschlägige Passus des Vertrags von 1329 ist ediert bei Rall, Wittelsbacher Haus

verträge, 93 ff. (Zitat S. 93); dazu der Kommentar ebda., 59 ff. sowie Riezler. Baiern, 657 f.; 
Schaab, Kurpfalz, 93; Muffat, Kur, 266 ff. Die kurfürstlichen Willebriefe in BayHStA NKB 
44, fol. 35-37. 

36 Riezler, Baiern, 658 (Zitat); Muffat, Kur, 275. 
i 7 Die neueste Ausgabe und Übersetzung bei Lorenz Weinrich (Hg.): Quellen zur Ver

fassungsgeschichte des römisch-deutschen Reiches im Spätmittelalter (1250-1500). 
Darmstadt 1983 (= Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte des Mittelalters, Frei
herr vom Stein-Gedächtnisausgabe 33), 315-395, v.a. Kap. 4, 7,20 und 25. Dazu Schaab, 
Kurpfalz, 95f.; Muffat, Kur, 278. Zum Reichsvikariat (Kap. 5 der Goldenen Bulle) Herm-
kes, 3-26; v. a. 6 - 10 zur Pfalz. 

58 Moraw, Fragen, 96. 
39 Ders., Pfalzgrafschaft, 87. 
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1356 noch keine endgültige Fixierung eingetreten sein mußte, zeigt ein Blick auf 
die langwierige Rezeptionsgeschichte der Goldenen Bulle, die erst im ^.Jahr
hundert volle Anerkennung fand. Auch Karl IV. selbst hielt sich nicht immer an 
dieses Reichsgesetz40. 

So ließen die bayerischen Herzöge im 15. Jahrhundert auch nicht davon ab, 
unter Berufung auf die alten Familienabreden Anspruch auf Zugang zum Kur
kolleg zu erheben und sich als im Mitbesitz des wittelsbachischen Kurrechts 
darzustellen41. Bevor diese Bemühungen etwas ausführlicher vorgestellt werden, 
sei im Hinblick auf Unklarheiten in der Literatur aus dem Quellenbefund im 
voraus klargestellt: 

— Die entsprechenden Bemühungen des 15.Jahrhunderts werden von den 
Ingolstädter und Landshuter, nicht aber von den Münchener Herzögen getra
gen. 

— Wenngleich die Kurfrage als Rechtsproblem eine latente Belastung für die 
Beziehungen der Herzöge zu den Pfalzgrafen bedeutete, erreicht sie doch nie 
einen so hohen politischen Stellenwert, daß sie prägend für diese Beziehun
gen geworden oder gar der Ansatzpunkt für eine Spaltung der gesamtwittels-
bachischen Opposition im Reich gewesen wäre. 

— Der Anspruch auf das Kurrecht, die Aufführung unter den Lehnsobjekten bei 
der Mutung blieb immer Anspruch und ohne Erfolg; nie wurden bayerische 
Herzöge im 15. Jahrhundert vom Reichsoberhaupt mit dem Kurrecht belehnt 
oder ihr Anrecht darauf konfirmiert. Spätere Darstellungen der Rechte an der 
wittelsbachischen Kur aus Münchener Sicht versuchten allerdings, die 
Erwähnung der „Kur und Wahl" in den Belehnungsgesuchen als jeweilige 
Konfirmation des Reichsoberhaupts zu werten, „wodurch die Hertzogen in 
Bayern gleichwohl in civili Possessione verblieben", ohne das Wahlrecht aber 
ausüben zu können 4 2 . Dagegen erreichte die Pfalz 1434 von Kaiser Sigmund 
eine ausdrückliche Bestätigung des ihr alleine zustehenden und in Primoge
nitur weiterzugebenden Kurrechts4 5. Insofern sind die Versuche und Ambi
tionen des 15. Jahrhunderts ein interessantes Zeugnis für die Selbsteinschät
zung der Ingolstädter und Landshuter Herzöge als Reichsfürsten, ändern 
aber nichts an der seit Mitte des 14. Jahrhunderts feststehenden Tatsache des 
fast drei Jahrhunderte währenden Ausschlusses der altbayerischen Fürsten 
aus dem Kreis der Königswähler. 

4 0 Hinweis bei Ernst Schubert, Königswahl, 285 f. Nach Rall, Wittelsbacher Haus
verträge, 9, bestätigte Karl den bayerischen Wittelsbachern noch 1362 das Kurrecht. 

4 1 Vgl. neben Volkert, Innere Entwicklung, 549; Riezler, Baiern, 658; Muffat, Kur, 
279-284 und Krieger, Unionsbestrebungen, 288 das Material zum wittelsbachischen Kur
recht in BayHStA K.bl. 335/12; KbÄA 1172, fol. 195ff. (Kölner) und 1173 (Arroden) 
sowie zum pfälzischen Kurrecht in GLA 77/5329. 

4 2 BayHStA StV 1036, fol.270 (Gutachten des 17. Jh.). So auch Muffat, Kur 283 und 
danach Riezler, Baiern, 584, 658 (Riezler spricht deshalb vom „schreienden Widerspruch 
gegen zu Recht bestehende Reichsgesetze" (658)), die sich auf die Belehnungsgesuche, nicht 
aber die Originale der Lehnsurkunden stützen. Diese Sicht fand auch Eingang in die offiziö
sen Darstellungen des 18. Jahrhunderts (vgl. Krieger, Unionsbestrebungen, 388 Anm. 12). 

4 3 Abschrift BayHStA KbÄA 1173, fol. 13f. Zu den pfälzischen Bestrebungen nach 
Primogenitur- und Unteilbarkeitsregelungen nach 1356 siehe Rall, Wittelsbacher Haus
verträge, 22 ff. Eine weitere Bestätigung Sigmunds für die Pfalz datiert von 1414 (Muffat, 
Kur, 283). 
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Nach der bayerischen Teilung von 1392 erhob bereits Herzog Stephan III . von 
Ingolstadt (1375-1413) mehrfach Anspruch auf Teilhabe am Kurrecht 4 4, sein 
Sohn Ludwig VII . (1413 -1443) erhielt die königliche Belehnung am 23.3.1415 
nur unter dem Vorbehalt der Rechte des Pfalzgrafen Ludwig I I I . 4 * 3 . Als Herzog 
Heinrich der Reiche von Niederbayern 1415 König Sigmund um die Belehnung 
mit der „chure unnd wale des Reichs, als das mit taile von seinen elltern unnd 
vordem an in khumen sy" (ein Satz, der fortan zum Formular aller niederbayeri
schen Lehnsmutungen gehörte) ersuchte, verlieh ihm der König am 4.6.1415 
„alles das, was wir im von Rechts wegen leihen sollen" vorbehaltlich besonders 
der Rechte des Pfalzgrafen 4 6 , lehnte das Ansinnen also wie drei Monate zuvor bei 
Ludwig VI I . von Ingolstadt ab. 1417 erteilte er Heinrich ein Befreiungsprivileg 
von auswärtigen Gerichten, 1426 belehnte er ihn mit seinen Rechten am Strau
binger Landesteil47. Als Heinrich der Reiche 1443 beim neuen König Fried
rich I I I . wieder „umb die chur und seine lannde" ansuchte, wurde das Kurrecht 
im Reichslehensbrief nicht erwähnt 4 8 , wohl aber alle anderen reichslehnbaren 
Stücke; auch die Privilegien des Herzogtums wurden konfirmiert. Dasselbe gilt 
für die weiteren Belehnungen Herzog Heinrichs durch den König 1446 mit den 
Besitzungen Herzog Adolfs (eines 1441 verstorbenen Sohns Herzog Wil
helms I I I . von München) 4 9 und 1448 mit dem Ingolstädter Landesteil und auch 
für die Verleihung der Reichslehen an den neuen niederbayerischen Herzog Lud
wig den Reichen am 22.3.1451 5 0 . 

Herzog Georg der Reiche kam nach eineinviertel Regierungsjahren im 
Frühjahr 1480 persönlich nach Wien, um die Belehnung zu empfangen. In den 
immer noch gültigen Rechtsvorschriften und gewohnheitsrechtlichen Übungen 
zum streng persönlichen Charakter des Lehnsverhältnisses, zu Neuverleihung, 
Mutung und LehnsindultenDl spiegelte sich der auch im ausgehenden 15. Jahr
hundert noch ungebrochene Rang des Reichslehnrechts als Herrschaftsmittel 
des Kaisers, das einen beträchtlichen Spielraum für politische Ermessensent
scheidungen gewährte 5 2 . Entsprechend achtete Herzog Georg darauf, die Jahres
frist für die Lehnsmutung nach dem Tod seines Vaters nicht zu versäumen bzw. 
sich durch Indulte, befristete Befreiungen vom Lehnsempfang bei vorläufiger 
Belassung aller damit verbundenen Rechte, abzusichern53. 

44 Muffat Kur, 279. 
4 : > Diese und alle folgenden Angaben zu den Lehnsbriefen sind, wo keine Einzelnach

weise erfolgen, den archivalischen Zusammenstellungen in BayHStA NKB 48, fol. 161 ff. 
und 109, fol.213ff; K.bl. 335/12; K.schw. 9458; KbÄA 1172, fol. 12 ff. sowie RH R 1/1 
entnommen; danach auch die Aufstellung von Muffat. Kur, 283 f. 

4 6 Abschrift BayHStA NKB 109, fol. 213. 
4 7 BayHStA KbU 1700 (10.3.1476). Vgl. die Urkunden für Ludwig VII . von Ingolstadt 

(KbU 1713/14). 
4 8 KbU 1911 (30.1.1443). 
4 9 KbU 1912(20.3.1446). 
5 0 Abschrift BayHStA NKB 34, fol. 212. 
5_] Dazu Goez, 183 f f ; Krieger, Lehnshoheit, 426 ff. 
d2 Angermeier, Königtum und Landfriede, 555, 565 und das Fazit der umfassen

den Untersuchung von Krieger, Lehnshoheit, 583. Eines der deutlichsten Bespiele dafür 
sind Prozeß und Ächtung des Kurfürsten von der Pfalz 1474 (vgl. Krieger. 1474, v.a. 
286). 

53 Goez, 27; Krieger, Lehnshoheit, 433ff. 
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So übertrug ihm Friedrich I I I . gerade drei Monate nach Ludwigs Tod den 
Blutbann bis Michaeli 1479 5 4. Im Oktober 1479 gewährte er ihm den Blutbann, 
die förmliche Berechtigung zur Abhaltung des Hochgerichts und damit einen der 
wichtigsten reichsfürstlichen Rechtstitel, erneut und setzte Georg den 2.4.1480 
als Frist für den persönlichen Regalienempfang". Diese Frist wurde kurz vor 
Georgs Abreise nach Wien um fünf Wochen verlängert, jetzt allerdings unter 
Vorbehalt des Blutbanns durch den Kaiser3 6. Im Mai 1480 erhielt der nieder
bayerische Herzog in Wien, wohl im Rahmen des üblichen Zeremoniells57, 
die Reichslehen verliehen; die kaiserliche Urkunde darüber datiert vom 
22.5.1480 3 8. Für Lehnsmutung wie -Verleihung wurden die gleichen Formulare 
benutzt wie bei Ludwig dem Reichen59. So heißt es in der narratio der kaiser
lichen Lehensurkunde über Georg: 

hat unns diemuticlich angeruffen und gebetten, das wir ime die Chur und Wal des heili
gen Reichs, als die mit teylung von seinen Elitern und vordem an, weilent den hochgeborn-
nen Heinrichen, seinen Anherrn, und nachmals auf weilent den hochgebornnen Ludvigen, 
seinen Vater... und nach desselben abganng auf ine komen were, mitsambt allen seinen für-
stenthumben ... zu lehen zu verleihen . . . 6 0 . 

In der Belehnungsformel und Privilegienkonfirmation der Urkunde fehlt dann 
allerdings jeder Hinweis auf die Kurwürde; erwähnt sind aber besondere, dem 
Herzog verliehene Gerichtsstandprivilegien: die Exemtion vom kaiserlichen 
Hofgericht zu Rottweil und den Westfälischen Gerichten sowie die Festlegung 
des Gericntsstands des Herzogs nur vor dem Reichsoberhaupt und der herzog
lichen Untertanen nur vor dem Herzog und seinen Räten. Interessant ist nun, ob 
man in diesen Privilegien eine Art Kompensation des Kaisers für das nicht bestä
tigte Kurrecht sehen könnte. Sie fehlen nämlich in den bisher besprochenen 
Lehnsurkunden und an ausdrücklichen Gerichtsstandprivilegien61 besaßen die 
bayerischen Herzöge bis dahin nur das Evokationsprivileg Karls IV. von 1362 6 2 . 
In einem „Privilegium de non evocando" verzichtete der Kaiser für sich und seine 
Gerichte auf seine „erstinstanzliche konkurrierende Zuständigkeit", auf die 

5 4 BayHStA PNU Landesteilungen und Einungen 753 (16.4.1479). 
5 5 BayHStAKbU 1710(11.10.1479). 
5 0 Ebda. 1706 (23.3.1480). Zur herausgehobenen Rolle der Blutbannleihe vgl. Krieger, 

Königsherrschaft, 478-480. Die Ausübung oder Delegation des Hochgerichts ohne Beleh
nung oder Indult galt unter Friedrich I I I . als Majestätsverbrechen. 

5 7 Allgemein zum Reichsfahnlehen, seiner Vergabe und der Belehnungszeremonie im 
15. Jahrhundert siehe Krieger, Lehnshoheit, 37ff.; ders., Standesvorrechte, 101 und, spe
ziell auf Bayern bezogen, Merzbacher, Lehnsempfang. 

5 8 Original: BayHStA PNU Reichssachen 156. Weitere Abschriften: PNU Lehen 1425; 
Haus- und Familiensachen U Reichslehenbriefe 1480 V 22. Druck: Oefele I I , 773. Konzept 
der kaiserlichen Kanzlei: BayHStA RHR 1/1, fol. 3. Zum Datum (Arnpeck, 380, gibt den 
20.5. an) vgl. Wiedemann, 58 Anm. 50. Vgl. auch Bachmann, Reichsgeschichte, 689. 

5 9 Betont von Fugger (BayStaBi cgm 899, fol. 287') und Fugger-Birken, 899. 
6 0 BayHStA PNU Reichssachen 156. 
6 1 Zu den Grundformen vgl. Eisenhardt, 13-36 und die Arbeit von Friedrich Batten

berg: Die Gerichtsstandsprivilegien der deutschen Kaiser und Könige bis zum Jahre 1451. 
Köln-Wien 1983 (= Quellen und Forschungen zur höchsten Gerichtsbarkeit im alten Reich 
12). 

6 2 Grundlegend dazu jetzt im Rahmen seiner Analyse der Verfälschung dieses Privilegs 
unter Georg Volkert, Evokationsprivileg, 504-512. Vgl. auch Riezler, Baiern, 695 und 
Rosenthal, 10-12. 
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Möglichkeit des An-sich-Ziehens eines Prozesses als oberster Gerichtsherrb\ 
doch geht das Privileg von 1362 6 4 darüber hinaus in Richtung eines umfassenden 
Gerichtsstandprivilegs gegen das Reich und andere Territorien, indem es die 
Ladung herzoglicher Untertanen vor jedwedes nicht der herzoglichen Gerichts
herrschaft unterstehende Gericht verbot. Damit erfüllte es die Funktionen eines 
Privilegs zur Befreiung von fremder Gerichtsbarkeit63. Ein solches verhinderte, 
daß Untertanen in erster Instanz an nicht-landesherrliche Gerichte geladen wur- * 
den. Es verbot zwar den Rechtszug an ein Reichsgericht nicht, wurde aber von 
den Territorialfürsten oft so angewandt. Insofern könnte man in der besproche
nen Passage der Lehensurkunde vom Mai 1480 eine erneute, indirekte Konfir
mation des Privilegs von 1362 in seiner Funktion als Gerichtsstandprivileg die 
herzoglichen Untertanen betreffend sehen, erweitert um die Aufzählung einiger 
der ausgeschlossenen Instanzen reichsweiter Gerichtsbarkeit und um die für das 
Reichsrecht an und für sich selbstverständliche Konfirmation des ordentlichen 
Gerichtsstands des Reichsfürsten vor dem Reichsoberhaupt. Bemerkenswert ist 
dabei noch, daß es Georg während seines Aufenthalts in Wien 1480 auch gelang, 
das erste „Privilegium de non appellando" für einen bayerischen Fürsten zu 
erwirken 6 6. Es verbot die Appellation gegen interlokutorische Urteile (Bei
urteile; vorläufige Zwischenentscheidungen ohne Rechtskraft) der herzoglichen 
Gerichte bei einem kaiserlichen Gericht und konnte so tendenziell straffend 
auf das territoriale Prozeßwesen einwirken. Herzog Georg ist es 1480 allem 
Anschein nach also gelungen, die seit 1415 geltend gemachte Forderung nach 
Belehnung mit einem Anteil am wittelsbachischen Kurrecht wenigstens insoweit \ 
erfolgreich zu instrumentalisieren, als er kaiserliche Kompensationen erhielt, die 
zur Stärkung seiner territorialen Gerichtsgewalt beitragen konnten. 

Nach dem Tod Kaiser Friedrichs I I I . 1493 war der Wormser Reichstag 
von 1495 der erste Reichstag der Alleinregentschaft König Maximilians und 
somit für die Erneuerung der Lehnsbindungen besonders wichtig 6 7 . Für Her
zog Georg stand die Belehnung mit Niederbayern von Anfang an weit vorne 
auf der politischen Prioritätenliste und er wurde von seinen nach Worms 
entsandten Räten mehrfach mit dem Argument des Regalienempfangs gemahnt, 
persönlich zum Reichstag zu kommen 6 8. Als der Reichstag sich nach dem 
feierlichen Vollzug der meisten Belehnungen69, der Verabschiedung der 
Reformgesetze und der Abreise der meisten Gesandten im August 1495 dem 
Ende zuneigte, mußten die niederbayerischen Räte wegen abschließender 
Anweisungen Georgs „der regalia halben" in Worms bleiben 7 0. Als vorletztem 

65 Weitzel, Appellation, 123. 
6 4 Abdruck mit Überlieferungsangaben bei Volkert, Evokationsprivileg, 529-533. Die

ses Diplom für die Herzöge Meinhard von München und Friedrich von Landshut ist vielfach 
überliefert und wurde den Herzögen immer wieder erneuert (vgl. ebda., 511). 

6 5 Zu dieser Grundform der territorialen Gerichtsstandprivilegien Eisenhardt, 11, 28 ff. 
6 6 BayHStA KbU 1783 (10.7.1480). Vgl. dazu Rosenthal, 12f.; Weitzel, Appellation, 

158 f. 
6 7 Vgl. Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 57 f., der die Bedeutung dieser Frage für die Terri

torialpolitik und für die mittelalterliche Anlage des Reichstags betont. 
6 8 RTA 5 Nr. 1785/86, 1789. Vgl. Angermeier, Bayern, 603. 
6 9 Vgl. Wiesflecker, Maximilian, I I , 237 f. sowie die Liste in RTA 5 Nr. 599. 
7 0 RTA 5 Nr. 1796 (31.8.1495). Inzwischen war auch der Streit zwischen Pfalz und 

Württemberg durch die bayerischen Räte beigelegt worden. 
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Reichsfürsten 7 1 wurden Herzog Georg schließlich die Reichslehen verliehen und 
seine Privilegien konfirmiert, diesmal ihm nicht persönlich, sondern seinem ent
sprechend bevollmächtigten Rat und Hofmarschall Sigmund von Fraunberg zum 
Haag 7 2, unter dem Datum des 7.9.1945in Worms 7 3 . In der Lehensmutunghatte 
Georg wieder um „die chur und waTdes Heiligen Reichs" ersucht sowie um die 
Verleihung ausdrücklich nur der Reichslehm seines Herzogtums. Diese letzte 
Forderung weist bereits hin auf die in der Folgezeit von Georg und seinen Räten 
immer nachdrücklicher eingeführte Denkfigur, das Gesamtzubehör des Herzog
tums in reichslehnbare und allodiale Besitzrechtstitel aufzusplittern, um so das 
Recht der von Georg als Alleinerbin eingesetzten Tochter Elisabeth wenigstens 
auf den Allodialbesitz des Vaters quasi privatrechtlich abzusichern. Maximilian 
aber ließ sich auf beide Forderungen nicht e in 7 4 und verlieh Georg 

seine fürstenthumb, lanndt, graveschafft unnd herrschafft in Obern unnd Nidern Bayrn 
unnd außerthalb .. . die er ytzo innenhatt unnd besitzet mit allen iren zugehörungen nichts 
davon besondert noch ausgenomen zu lehen gnediglichen75. 

Der König erneuerte aber auch die von seinem Vater 1480 vergebenen 
Gerichtsstandprivilegien für Georg, was im Hinblick auf das neue Kammer
gericht von ganz unmittelbarer Bedeutung war, da Georg sich nach wie vor nur 
von dem Reichsoberhaupt in Person verantworten mußte. Im übrigen hatte die 
Kammergerichtsordnung vom 7.8.1495 7 6 in einigen Paragraphen bereits (§ 16 
über die erstinstanzliche Zuständigkeit des Gerichts nur für Reichsunmittelbare; 
salvatorische Klausel des § 31; § 24 mit dem Verbot der Appellation von Bei
urteilen) die niederbayerischen Gerichtsstandprivilegien konfirmiert. 

Neben Georg wurden auf dem Wormser Reichstag von den Wittelsbachern 
auch Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach, Kurfürst Philipp von der Pfalz und Pfalz
graf Johann I . von Simmern belehnt, nicht aber Albrecht I V . 7 7 . Der Oberbayer 
hatte schon im März 1495 um den Aufschub seiner Belehnung bis zu seiner per
sönlichen Ankunft in Worms gebeten und dies vom König auch zugesagt bekom
men 7 8 . Da er aber dann doch nicht selbst zum Reichstag kam, forderte und 
erhielt er mehrfach Lehnsindulte, zuletzt bis zum 25.12.1495 7 9. Allerdings ist 
auch für die Folgezeit keine formelle Belehnung Albrechts durch Maximilian 
nachzuweisen80, so daß Georgs Reichstagspolitik in der Lehensfrage als ziel-

7 1 Herzog Johann von Cleve wurde noch einen Tag nach Herzog Georg belehnt (RTA 5 
Nr. 599). 

7 2 Die entsprechende herzogliche Bevollmächtigung in HHStA Reichsregisterbücher X, 
fol. 528 f. (Neuburg/Do. 28.8.1495 = RTA 5 Nr. 1060). Zur Vertretung beim Empfang der 
Reichslehen Krieger, Lehnshoheit, 433 f. 

7 3 Original: BayHStA KbU 1910; Abschriften: PNU 1495 IX 7 und PNU Lehen 1434. 
Druck bzw. Regest: RTA 5 Nr. 1062. 

7 4 Deshalb wurde der Lehensbrief vom 7.9.1495 bei den Verhandlungen von 1504 von 
der oberbayerischen Seite als Dokument für den Gesamtcharakter Niederbayerns als 
Reichslehen und -fürstentum vorgelegt (BayStaBi cgm 1562, fol. 4 - 8 (Fend)). 

7 5 BayHStA KbU 1910. 
7 6 RTA 5 Nr. 342/IV. Vgl. dazu Wiesflecker, Wormser Reichsreform, 32ff; Härtung, 

Verfassungsgeschichte, 41 sowie Smend, 51 —56 und Dick, 18 f. 
7 7 RTA 5 Nr. 599. 
7 8 Ebda. Nr. 1749, 1751-1755, 1757-1763. 
7 9 Ebda. Nr. 1783/84. 
8 0 Der einzige Hinweis geht aus einem Schreiben Maximilians vom 17.1.1496 hervor, 
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strebiger und konsequenter erscheint81. Allerdings hing für ihn mit Blick auf 
seine Testamentspläne auch mehr vom Vollzug der Belehnung ab als für 
Albrecht. 

Wie bereits angedeutet, fehlte der Anspruch auf die Kur bei den Ansuchen und 
Beurkundungen des 15. Jahrhunderts, die die Münchener Wittelsbacher betra
fen 8 2 . In den Lehnsbriefen und Privilegienkonfirmationen für Albrecht I I I . 1443 
und Albrecht IV. 1466 allerdings findet sich die Pfalz erwähnt 8 3 . Um so auffälli
ger ist es nun, daß die oberbayerischen Herzöge mit dem Aussterben der Lands
huter Teillinie (Tod Georgs des Reichen 1.12.1503) im Mannesstamm sofort die 
niederbayerische Tradition der Mutung auch der Kurrechte übernahmen, als sie 
um die Verleihung der Lande Herzog Georgs samt allen Regalien und Lehen und 
der „chur unnd wall" ansuchten. Maximilian aber ließ den letzteren Anspruch bei 
der am 9.12.1503 vollzogenen vorläufigen Belehnung von Albrecht und Wolf
gang nach herkömmlichem Muster unberücksichtigt und setzte anstelle der Kur 
wieder die Befreiung von jeder fremden Gerichtsbarkeit84. Ebenso wurde es bei 
den Belehnungen der Söhne Albrechts IV. 1516/21 gehalten83. Nochmals in den 
Blickpunkt rückte die Kurfrage für Albrecht IV. im August 1504 angesichts der 
Ächtung Kurfürst Philipps, als sein Gesandter am Königshof, Ulrich von Wester-
stetten, den Herzog unter ausdrücklichem Bezug auf die Lehnsmutungen der rei
chen Herzöge nahelegte, sich um die freiwerdende Kur zu bemühen. Albrecht 
wollte das Kurrecht auf jeden Fall nach altem Herkommen dem Haus Bayern 
erhalten wissen und sah in Kurprinz Ludwig von der Pfalz oder sich selbst die 
aussichtsreichsten Kandidaten für die Übertragung der Kur, falls sie Pfalzgraf 
Philipp rechtskräftig aberkannt werden sollte. Er wies seinen Kanzler Neun-
hauser an, alte Verträge und die letzten Lehnsbriefe für Georg und sich beizu
bringen, um nötigenfalls die bayerischen Ansprüche beim König besser vertreten 
zu können. Neunhauser allerdings schilderte seinem Herrn in einem ausführ
lichen Gutachten die seit 1356 bestehende Rechtslage, die auch für den Fall der 
Ächtung des Pfalzgrafen den Übergang der Kur auf seinen ältesten Sohn Ludwig 
erwarten lasse. Ferner wies er Albrecht zu Recht daraufhin, daß die niederbaye
rischen Herzöge die Kur nur in ihren Mutungen beansprucht, sie aber niemals 
verliehen bekommen hätten. Deshalb hätten alle Angehörigen der Pfälzer Teil
linien größere Anrechte auf die Kur als Albrecht und Wolfgang. Der Herzog 
übernahm diesen Rechtsstandpunkt uneingeschränkt und verzichtete auf eine 
Geltendmachung der Kurrechte für seine Person beim König 8 6 . Maximilian, der 

nach dem der König den Kurerzkanzler zur Ausstellung eines Lehnbriefs aufgefordert 
haben will. Albrecht erhielt diese Urkunde allerdings nie (BayHStA KbÄA 1171, fol. 39'). 

8 1 Vgl. Angermeier, Bayern, 588 f., der betont, Georg habe diesen Erfolg erzielt, ohne sei
nen Anteil am Reichsanschlag bezahlt zu haben. 

8 2 Vgl. die Zusammenstellung in BayHStA KbÄA 1171, fol. 19 ff. sowie Muffat, Kur, 
284 f. 

8 5 BayHStA KbU 1834 bzw. 1832. 
8 4 BayHStA KbU 22540/41 (zeitgenöss. Abschriften). Weitere Abschriften: KbÄA 

1152, fol. 137 f.; FüS 215/1, fol. 165. Auffälligerweise fehlt auch hier wieder eine königliche 
Originalurkunde; es gab nur einen Eintrag im Reichsregister, von dem den Herzögen die 
oben angeführten Abschriften übergeben wurden. Vgl. auch Muffat, Kur, 285 und Riezler, 
Baiern, 583f., während Wiesflecker, Maximilian, I I I , 166, fälschlich von einer Belehnung 
auch mit den Kurrechten spricht. 

8 5 Muffat.. Kur, 288. 
8 6 Fundorte in der Reihenfolge der Erwähnung im Text: Krenner 14,725-728; BayHStA 
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eben im August 1504 Pläne zur Übertragung der pfälzischen Kur auf Tirol und 
auf die Einsetzung seines Sohnes Erzherzog Philipp dort verfolgt hatte 8 7, beließ 
den Pfälzer aber im Besitz seiner Kurwürde; sie wurde weder im Waffenstill
stand vom September 1504 8 8 noch im Kölner Spruch vom Juli 1505 irgendwie in 
Frage gestellt8 9. 

Die Frage nach den Anteilen der verschiedenen wittelsbachischen Linien am 
Königswahlrecht und seinen Privilegien war damit aber keineswegs geklärt, son
dern stellte auch im 16. Jahrhundert und darüber hinaus einen erstrangigen 
Streitpunkt dar 9 0. Der Hausvertrag aller Wittelsbacher vom 15.3.1524 verhin
derte nicht erneute Ansprüche der Bayernherzöge Wilhelm IV. nach dem Tod 
von Kurfürst Ludwig V. 1544 9 1 und Albrecht V. trotz einer gegenteiligen, 1551 
abgegebenen Erklärung, wobei die Bayern sich weiterhin auf die gemeinsame 
Abkunft aller Linien des Hauses und den Vertrag von Pavia beriefen. Einen Ein
schnitt markierte hier erst die Übertragung der Pfälzer Kur auf Bayern 1623/48; 
danach allerdings trat die Frage des Reichsvikariats in den Mittelpunkt gegen
seitiger Streitigkeiten bis zu den Sukzessionsverträgen der Mitte des 18. Jahrhun
derts 9 2. Auch Georgs Enkel Ottheinrich und Philipp verzichteten als Inhaber des 
für sie geschaffenen Fürstentums Pfalz-Neuburg keineswegs auf den Kur
anspruch9 3; Ottheinrich konnte wegen der gegenseitigen Erbverträge schließlich 
seinen Onkel und einstigen Vormund Kurfürst Friedrich I I . 1556 beerben. 
Noch 1623 meldete Herzog Wolfgang Wilhelm von Pfalz-Neuburg bei der 
Übertragung der Pfälzer Kur auf Herzog Maximilian von Bayern die Ansprüche 
seiner Linie an 9 4 . 

Ein letzter Blick auf dieses für die Gesamtgeschichte des Hauses so bedeut
same Thema zeigt die Wichtigkeit der Epoche der reichen Herzöge in diesem 
Zusammenhang und die daraus hervorgehende hohe Selbsteinschätzung Herzog 
Georgs. Der herzogliche Archivar Arroden wertete in einer 1592 auf der Basis 
seiner umfassenden Verzeichnung des Münchener Urkundenarchivs abgefaßten 
Geschichte der pfälzisch-bayerischen Kur 1219-1580 das Jahr 1415 als wich
tige Zäsur, als Heinrich der Reiche die Rechte der ludovizianischen Linie des 
Hauses wieder geltend gemacht habe, „interrupta quieta possessione Palati
norum". Die Herzöge von Niederbayern hätten immer mehr auf die Kurrechte 
geachtet als jene von Oberbayern und damit wesentlich zum gegenwärtigen 
Rechtszustand beigetragen, in dem die „Chur am Rhein bey der Pfaltz de facto 
unnd bei Bayrn titulo tenens" liege 9 3. Nur wenige Zeugnisse allerdings be-

FüS 299 1/2, fol. 1-3 (vgl. auch KbÄA 1173, fol. 185, fol. 387f); FÜS218/IV, fol. 3-6 . 
Zusammenfassung bei Muffat, Kur, 285-288. 

8 7 Vgl. HHStA Niederländische U 19.8.1504; BayHStA Kurpfalz U 106 sowie: Des Kai
sers Maximilian I. Versuch . . . und Muffat, Kur, 287 f. 

8 8 HHStA AUR (10.9.1504). 
89 Schick, 94 ff. Pfalzgraf Philipp wurde aber auch nie formell aus der Reichsacht gelöst. 
9 0 Dazu v.a. Krieger, Unionsbestrebungen, 393ff. und Muffat, Kur, 288ff. sowie Rall, 

Hausverträge der Wittelsbacher. 
9 1 Material dazu im BayHStA K.bl. 100/10 und 335/12. 
9 2 Muffat, Kur 306f.; Krieger, Unionsbestrebungen, 401 ff. 
9^ Vgl. ihre Belehnung von 1521 (Rall, Pfalz-Neuburg, 9) sowie den Hausvertrag von 

1524 (Stahleder, Hedwig, 307). 
94 Rall, Pfalz-Neuburg, 29. 
9 5 BayHStA KbÄA 1173, fol. 12-16 (Zitat fol. 12'f und 15'). Eine ähnliche Einschät

zungvertritt ein Gutachten des 17. Jahrhundert (BayHStA StV 1036, fol. 270). 
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leuchten außer den besprochenen Lehnsbriefen die Selbsteinschätzung der Her
zöge in bezug auf den Anteil an den Kurrechten als Symbol der Gleichstellung 
mit den Pfalzgrafen. So erkannte Georg - wie auch Albrecht - Philipp als ihnen 
übergeordnet an 9 6 , strebte aber andererseits nach von der Ausübung des Kur
rechts und des Erzamts unabhängigen Symbolen der Würde, die ihn in derselben 
Weise auszeichnen sollten wie den Pfalzgrafen. Dies legt jedenfalls ein sonst 
schwer einzuordnender Brief Georgs an Albrecht von 1490 nahe9 7, in dem er 
ankündigte, er wolle in Zukunft wie der Pfälzer eine ganze rote Haube führen. 
Ein Zusammenhang mit dem roten, leeren „Regalienschild", der im damaligen 
Wappen der Pfalzgrafen die Kur und die Reichslehen symbolisierte98, muß reine 
Vermutung bleiben. Bemerkenswert ist es auch, daß ein niederbayerischer 
Beamter, der Pfleger von Weißenhorn, bei einer Aufzählung der Privilegierungen 
Herzog Georgs in einem Bericht von 1485 ohne weiteres auch das Kurrecht 
erwähnte 9 9 . 

Die einzige äußere Manifestation der von Georg erstrebten Ranghöhe ist uns 
vom Augsburger Reichstag 1500 überliefert. Pfalzgraf Philipp war nicht auf dem 
Reichstag erschienen, Herzog Georg dagegen an der Seite König Maximilians in 
die Stadt eingezogen. Bei der feierlichen Belehnung des neuen brandenburgi
schen Markgrafen und Kurfürsten Joachim I . (1499-1535) am 12.8.1500 ver
trat Georg seinen pfälzischen Vetter in der Ausübung des Erzamts: Er saß unter 
den Kurfürsten und hielt den Reichsapfel, wie es dem Pfälzer als Erztruchsessen 
zukam 1 0 ° . Dabei darf freilich nicht vergessen werden, daß es sich um einen Akt 
reiner Stellvertretung handelte, der vor allem das enge Einvernehmen zwischen 
Pfalzgraf und Herzog zeigt. Dennoch haben wir hier in der Symbolik des Reichs
tags zumindest einen Hinweis darauf (ein ähnliches Bild wird die Analyse der 
Veranlagung Georgs bei den Reichsanschlägen geben), daß Georg vor allem auf
grund seiner finanziellen Macht als den Kurfürsten politisch gleichrangig einge
schätzt wurde. Dies freilich hat mit den in diesem Abschnitt behandelten 
Ansprüchen auf Wiederbeteiligung am Kurrecht wenig zu tun, doch war es 
Georg wenigstens gelungen, durch Gerichtsprivilegien eine gewisse Kompen
sation vom Kaiser zu erreichen. 

9 6 „... als unnsern vorganng und curfürsten" (Brief vom 22.7.1491; BayHStA KbÄA 
3133, fol. 135). 

9 7 BayHStA Haus- u. Familiensachen U 1490 IV 22. 
98 Seyler, 436 f.,442. 
9 9 BayHStA K. bl. 336/43, fol. 1 5. 
100 Friedhuber, 27; Trautz, 8. Auch Ludwig der Reiche hatte auf dem Regensburger 

Reichstag von 1471 als zeremonieller Stellvertreter des Pfalzgrafen als Kurfürsten und 
Oberhaupt des Hauses Bayern fungiert (Sitz unter den Kurfürsten; Träger des Reichs
apfels); vgl. Wolff, Helmut: „Gemain Ussgab ... zu dem Kaisserlichen Tag gen Regens-
purg" 1471. Aus Landshuter Kammermeisterrechnungen Herzog Ludwigs des Reichen. In: 
Universität und Bildung. Festschrift Laetitia Boehm zum 60. Geburtstag. Hg. v. Winfried 
Müller u.a. München 1991, 101-111, hier 103. 

1 0 1 Vgl. Rosemarie Aulinger: Das Bild des Reichstages im 16. Jahrhundert. Göttingen 
1980 (= Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayer. Akademie der Wissen
schaften 18), bes. 209-258. 
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I I I . L a n d e s t e i l u n g e n u n d T e i l h e r z o g t ü m e r . 
S t r u k t u r e l l e U n t e r s c h i e d e und gemeinsame In t e r e s sen 

im „ H a u s Bayern" . 

Grundsätzlich waren die fürstlichen Reichsfahnlehen unteilbar, doch wurde 
dieser Grundsatz im Spätmittelalter mit seinen immer mehr zunehmenden Lan
desteilungen, die auch die nach der Goldenen Bulle eigentlich unteilbaren Kur
fürstentümer einbezogen (Pfalz, Sachsen), umgedeutet in die Erfordernis könig
licher Zustimmung. Zuerst kam es nur zu Nutzteilungen („Mutschierungen"), 
später aber, bei den Wittelsbachern seit 1329, zu Realteilungen, wobei die ( 
Regalien und Anwartschaften zumindest nominell in Gesamtbesitz blieben 1 0 2. 
Der Gedanke der Teilbarkeit von Ländern überhaupt ist Ausdruck der nicht 
spannungsfreien Begegnung zweier historischer Grundgrößen, Dynastie und 
Territorium. Die Idee zur Landesteilung kam aus dem Allodialerbrecht und 
beruhte auf dem der Adelsgesellschaft selbstverständlichen Prinzip der Gleich
berechtigung aller gleich nahen Agnaten zu Herrschaft und Nachfolge. „Staat" 

' und „Land" sind noch ohne jede überpersönlich Qualität, vielmehr Eigentum des 
Fürsten und deswegen nach den Regeln des Allodialerbrechts zu behandeln1 0 3. 
Die Idee der Individualsukzession, wie sie am bayerischen Beispiel von 1506 
noch auszuführen sein wird, stellt demgegenüber sicher eine „Weiterentwick
lung der Staatsauffassung" dar 1 0 4 . 

Die hiermit angesprochene Epoche der wittelsbachischen Teilungen und Teil
herzogtümer hatte 1255 mit der Nutz- und Verwaltungsteilung der Herzöge | 
Ludwig I I . (1253-1294) und Heinrich XI I I . (1253-1290) begonnen1 0 5. Am ' 
wichtigsten für die hier behandelte Zeit waren die Separierung von Pfalz und 
Bayern 1329 sowie die Teilungen in Bayern 1392 und in der Pfalz 1410. Die 
ältere Forschung wertet diese Vorgänge als Zersplitterung der Kräfte der Dyna
stie, die innere Streitigkeit provoziert und so eine Schwächung der außenpoliti
schen Stoßkraft bedeutet habe, und spricht vom „Fluch der Erbteilungen"1 0 6. 
Demgegenüber fanden neuere Arbeiten über den Blick auf den inneren Herr
schaftsausbau zu einer positiveren Sicht der Landesteilungen. Danach führten 
kleinräumigere Herrschaften zu effektivem Verwaltungsaufbau, zur Herrschafts
konzentration und -Intensivierung und somit zur Vorbereitung der neuzeitlichen 
Territorialstaatlichkeit107. Landesteilungen sind demnach nicht nur negativer 
Parameter der staatlichen Entwicklung, sondern bieten auch vielfältige Chancen 
und Impulse für die politische und nicht zuletzt auch kulturelle Entfaltung 
der Fürstenherrschaft auf ihrem Weg „vom mittelalterlichen Territorium zum 

102 Krieger, Lehnshoheit, 75-77; Härtel, 190 f. 
1 0 3 Vgl. zu diesen grundsätzlichen Bemerkungen Moraw, Entfaltung, 99f.; Härtel, 179; 

Herrn. J.F. Schulze, Erstgeburt, 6f. und Roeck, 443. 
104 Weis, 214. Vgl. Kraus, Sammlung, 321. 
1 0 5 Übersichten bei Haeutle, Landesteilungen und Herrn. J.F. Schulze, Erstgeburt, 

269 ff , der die Epoche der bayerischen Teilungen bis zum Tod des Mitregenten Ludwig X. 
1545 reichen läßt. Vgl. auch Stornier, Konsolidierung, 175 f. und Ziegler, Residenzen, 25 f. 

106 Andreas, 234 (Zitat); Baethgen,Deutschland und Europa, 153. 
1 0 7 Vgl.Fried, Entwicklungstendenzen, 328; Ziegler, Residenzen 33f.; Heimann, Europa 

1500,535. 
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neuzeitlichen Territorialstaat"1 0 8. Gerade für das bayerische 15. Jahrhundert 
lassen sich trotz der „Desintegration äußerer Machtverhältnisse" durch die Tei
lungen und trotz der dynastiepolitisch „fast chaotischen Vorzeichen" mit ständi
gen Streitigkeiten der Teillinien und sogar innerhalb derselben einige wichtige 
Konsolidierungsprozesse feststellen , 0 9 . Zu nennen sind dabei folgende Berei
che: der weitere Abbau der Adelsherrschaft durch die Herzöge, die Etablierung 
der Landstände als Gremium der Mitherrschaft und Wahrer des Bewußtseins der 
Landeseinheit, die Entwicklung des herzoglichen Rats zur Behörde im modernen 
Sinn, der Ausbau der institutionellen und verwaltungsmäßigen Ordnung inner
halb der Teilfürstentümer, die Integration der Kirche in die wittelsbachische Ter
ritorien- und Territorialpolitik sowie Residenzbildung und Finanzpolitik. Unter 
diesen Aspekten läßt sich der Innenausbau des 15. Jahrhunderts als Vorausset
zung für das dynastische, politische und konfessionelle Ausgreifen des wieder
vereinigten Bayern im 16. Jahrhundert betrachten 1 1 0 . 

Nun bedeuten Landesteilungen trotz der Chance zur Herrschaftsintensivie
rung in kleinräumigen Einheiten zweifelsohne aber auch politische Schwächung 
nach außen h i n 1 1 1 . Diese Tatsache darf allerdings nicht dazu führen, einen (mehr 
oder minder hypothetischen) Gemeinwillen aller Fürsten eines Hauses zu kon
struieren, dessen Durchsetzbarkeit dann durch Teilungen und eine Mehrzahl von 
Herrschaftsberechtigten der Todesstoß versetzt worden wäre. Vielmehr ist es 
legitim, ja zum vollen historischen Verständnis nötig, die gesonderten Territorial
einheiten der Fürsten eines Hauses auch in ihrer je besonderen Traditionsbildung 
und Interessenrichtung zu würdigen. Dies gilt besonders für die bayerischen 
Teilherzogtümer München und Landshut in der Phase ihrer vollen Konsolidierung ! 
in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts, wenngleich auchhierdieZersplitterung 
und die damit verbundene gegenseitige Verflochtenheit natürlich eine ständige 
Kooperation beider Linien erforderten1 1 2. BeideTeilherzogtümerweisen ihre Son
derentwicklung in der inneren und äußeren Politik auf. Es gibt keine gesamtbayeri
sche Politik, die einmal mehr von Landshut (Ludwig der Reiche), einmal mehr von 
München (Albrecht IV.) repräsentiert worden wäre. Das Bestehen dieser Sonder
interessen darf nicht unter dem Verdikt „mangelnde Einheitlichkeit" zum alleini
gen Wertungsmaßstab gemacht werden in der Frage, welche Sei te den befähigteren 
Fürsten gestellt und so „Bayern" besser repräsentiert habe. Schon die Betrachtung 
der politischen Hauptinteressenrichtungen angesichts der habsburgischen Ein
kreisung im Spätmittelalter läßt deutliche Unterschiede erkennen: Niederbayern 
ist vielfach Ungarn und Böhmen verbunden, hat den fränkischen Raum im Blick, 
beginnt mit dem Anfall des Ingolstädter Landesteils eine zielorientierte West
politik und hält enge Verbindungen zur Pfalz, während Oberbayern, territorial -

1 0 8 Zitat bei Oestreich, Geist und Gestalt, 201 (bezogen auf das 16. Jahrhundert). Vgl. 
daneben Stahleder, Niederbayern, 43. 

1 0 9 Fundamental dazu die Analyse von Stornier, Konsolidierung (die Zitate hieraus 
S. 181 u. 177). Ähnliche Überlegungen bei Straub, 259f, 276 ff. 

110 Störmer, Konsolidierung, 194. Sehr zugespitzt spricht Bosl, Oberpfalz, 12, vom 
wichtigen Beitrag der Teilungen zur Geschlossenheit des wittelsbachischen Landesstaats 
ab 1506. 

1 1 1 Diese Dichotomie betonen Moraw, Das Reich im späten Mittelalter, 187 und Volkert, 
Innere Entwicklung, 552. 

1 1 2 Dazu Ziegler, Staatshaushalt, 47. 
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politisch aktiv erst unter Albrecht IV., sich vor allem Tirol zuwendet 1 1 3. Neben den 
verschiedenen expansionspolitischen Stoßrichtungen 1 1 4 lassen sich auch einige 
Strukturunterschiede der Teilherzogtümer angeben, die bereits in der ersten Tei
lung von 1255 vorgezeichnet wurden 1 , 5 . Niederbayern war von kleinräumigerer 
Struktur, hatte mehr Adelsherrschaften, Städte und Märkte, war fruchtbarer und 
lag günstiger an den Handels- und Verkehrswegen116. Seit der Zeit Ludwigs des 
Bayern stellte Niederbayern überdies einen eigenständigen Rechtsraum dar. Die 
Nicht-Übernahme des o berbayerischen Landrechts von 1346 laß t in den früher nie
derbayerischen Gebieten noch im 16. Jahrhundert eine andere, mehr genossen- | 
schaftlich orientierte Rechtsauffassung spürbar werden als im alten Münchener 
Besitz 1 1 7. Nach 1447/50, dem Anfall des Großteils der Ingolstädter Besitzungen, 
u. a. mit dem Tiroler Inntal, an der Donau weit nach Westen reichenden Gebieten 
und hohen Landeserträgen, ging Niederbayern nun endgültig eigene Wege vor 
allem in der äußeren Politik (Beginn der kontinuierlichen Expansion in den schwä
bischen Raum), gewann unter Ludwig dem Reichen an politisch-dynastischem 
Gewicht und stieg zur stärksten Macht im süddeutschen Raum auf 1 1 8. 

Im Blick auf alle bayerischen Teillinien und die Gesamtheit des ^.Jahrhun
derts zeigt sich, daß Niederbayern, die kontinuierlichste und konsequenteste 
Entwicklung nahm 1 1 9 : Es bewahrte sich trotz langer Grenzen und nachbarlicher 
Konkurrenz zu mehreren, großen Staaten nicht nur territoriale Unversehrt
heit, sondern konnte sich auch noch wesentlich vergrößern; in den Jahren von 
1393 bis 1503 regierten nur drei, die „reichen" Herzöge Heinrich, Ludwig und 
Georg das Land, ein im 15. Jahrhundert seltenes Beispiel politischer Kontinuität. I 
Vor allem fehlten alle Streitigkeiten innerhalb der Linie, wie sie in München und 
Ingolstadt häufig vorkamen. Dies alles trug dazu bei, Niederbayern im 15. Jahr
hundert zu einem vorbildlich verwalteten und enorm wirtschaftskräftigen 
Fürstenstaat zu machen. An Ausdehnung, politischem und wirtschaftlichem 
Gewicht war Niederbayern im 15. Jahrhundert dem Münchener Teilherzogtum 
teilweise so überlegen s daß den Zeitgenossen eine Auslöschung der niederbayeri
schen Eigenstaatlichkeit als unmöglich erscheinen m u ß t e 1 2 0 . Der östliche Teil 
der herzoglichen Territorialmasse, das „niedere" Bayern, hatte um 1500 in einer 
jahrhundertelangen Entwicklung zur Eigenstaatlichkeit auch genuine Traditio
nen und Leistungen hervorgebracht. Deren Fortsetzung war das wesentliche An
liegen Herzog Georgs - hätte er einen männlichen Erben gehabt, so wäre ihm 

1 1 3 Vgl. zu diesen Sonderinteressen die wichtigen Bemerkungen bei Angermeier, Bayern, 
585, 599 sowie Hobmeier, II f., 177-183 und Stornier, Konsolidierung, 177 f. 

1 1 4 Vgl. dazu auch noch Ernst, Reichs- und Landespolitik, 724f. 
1 [ 0 Ziegler, Residenzen, 26. 
1 , 6 Diepolcler, 33-35, 65-69. Vgl. auch Kraus, Bayern, 171; Hobmeier, 177-183 

und Ziegler, Residenzen, 25 f. Als Musterbeispiel für den starken und engagierten Adel 
Niederbayerns gilt Weinfurter, Herzog, Adel und Reformation, 24f., der Löwlerbund 
von 1489. Zum Fern-, Transit- und Binnenhandel Bayerns vgl. Schremmer, Wirtschaft, 
157- 178. 

117 Weinfurier, Herzog, Adel und Reformation, 19-27; E. Stahleder, Niederbayern, 50; 
Angermeier, Königtum und Landfriede, 458 f. 

118 Kraus, Sammlung, 290; ders., Bayern, 172f.; Doeberl, 325; Ziegler, Staatshaushalt, 
48; Stauber, Georg der Reiche und Schwaben, 612 f. 

1 1 9 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 47-49 und Störmer, Konsolidierung 178f. 
120 Ziegler, Residenzen, 25. 
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dies ohne Zweifel auch gelungen 1 2 1 . Das Ende des niederbayerischen Herzog
tums und die teuer erkaufte Wiederzusammenführung der meisten bayerischen 
Besitzungen 1505/06 dürfen also nicht die alleinige Perspektive für die Wertung 
Herzog Georgs des Reichen abgeben und seine historische Eigenständigkeit und 
Leistungskraft in den Hintergrund drängen 1 2 2 . 

Den geschilderten Sonderentwicklungen sollen nun, relativierend und gleich
zeitig verdeutlichend, Elemente eines „wittelsbachischen Gesamthausbewußt
seins"1 2 3 unter Einbeziehung der Pfalz gegenübergestellt werden. Trotz aller 
Sonderungen blieb der Zusammenhalt des Familienverbands doch eine wichtige 
Denkfigur frühneuzeitlicher Herrschaftsvorstellungen, die sich in der Einheit 
von Titel und Wappen und der Verklammerung über Erbfolgeregelungen 
manifestierte124. 

Wie alle anderen Mitglieder aller Zweige des wittelsbachischen Hauses, ob 
regierend oder nicht, führte Georg der Reiche den Titel „von Gottes genaden 
Pfalltzgrave bey Rein, Hertzoge in Nidern und Obern Bayrn" 1 2"\ Die oberbayeri
schen Herzöge stellten den Herzogstitel um (... von Ober- und Nieder
bayern) 1 2 6 ; bei den Pfalzgrafen folgten einander der pfalzgräfliche und der her
zogliche Titel sowie die Hinweise auf das Erztruchsessenamt und die Kurwürde. 
Auch im Wappen wurden die Rauten und der gekrönte Löwe, meistens in Form 
der sog. „Vierung", von allen Angehörigen des Hauses gleichermaßen geführt, im 
Falle der Pfalz um Hinweise auf die Kur ergänzt 1 2 7 . „Vielleicht kann man in dem 
Festhalten an einer einheitlichen Titulatur die Anfänge eines Gesamtstaats
denkens innerhalb der Dynastie erkennen" , 2 8 . 

Einen wesentlichen Faktor des Zusammenhalts stellten auch die Erbverbrüde
rungen der verschiedenen Zweige des Hauses dar, vielfach ergänzt durch Erb-
einungen und politische Bündnisse 1 2 9 . Sowohl im Hausvertrag von Pavia 1329 
wie in der bayerischen Teilungsurkunde von 1392 und den Bestimmungen über 
die pfälzische Teilung von 1410 wurde das gegenseitige Erbrecht der sich konsti
tuierenden neuen Linien festgeschrieben. Das trotz aller Sonderungen und Kriege 
auch den Einschnitt von 1504/05 überdauernde Bewußtsein einer gemein- i 
samen Familienwurzel manifestiert sich noch und wieder in den Verhandlungen 
des 16. Jahrhunderts zwischen Pfalz, Bayern und Pfalz-Neuburg über die Kur 
und gegenseitige Verbindung der getrennten Gebiete durch Erbvereinbarungen 
und wird so Grundlage der Hausverträge und Erbanfälle des 18. Jahrhunderts 1 3 ° . 

1 2 1 E. Stahleder, Niederbayern, 18, 20; ders., Reiche Herzöge, 42. 
122 Angermeier. Bayern, 585; Ziegler, Staatshaushalt, 49. 
123 Krieger, Unionsbestrebungen, 387. 
1 2 4 Vgl. Press, Vorderösterreich, 5 sowie Härtel, 183; Goez, 112. 
1 2 5 So in seinem Testament von 1496 (GHA HU 2130). Vgl. Trautz, 1 1, und Ettelt, 26. 
1 2 6 Diese Aufteilung im Titel kommt erst um 1400 auf (Straub, 274). 
127 Volkert, Innere Entwicklung, 553 f. (mit weiterer Lit.); Primbs, Wappen. Die 

Wappen sind auch den Siegelbildern zu entnehmen; zu Georg vgl. Primbs, Siegel, 19 und 
Ettelt, 19. 

128 Volkert, Innere Entwicklung, 553. 
1 2 9 Zu Fragen der Terminologie vgl. Krieger, Unionsbestrebungen, 389 Anm. 18; Sellen, 

984 f und Goez, 106. 
130 Volkert, Innere Entwicklung, 552; Krieger, Unionsbestrebungen, 391 f f ; Rall, Haus

verträge der Wittelsbacher. 
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Solche Familieneinungen und Hausnormen sind deshalb auch die „Keimlinge 
und Stützen des entstehenden dynastischen Fürstenstaats" m . 

Nach dem Hinweis auf die an anderer Stelle ausführlicher zu behandelnden 
Erbvereinbarungen von 1329,1392 und 1410 soll an dieser Stelle noch ein kurzer 
Überblick über das innerwittelsbachische Bündnissystem in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts gegeben werden (s. auch die Übersicht 2 im Anhang S. 838). 

Die Amberger Einung von 1490 war die letzte förmliche Vertragsabrede der 
Wittelsbacher vor 1503; weitere Verbindungen erfolgten in der Form dynasti
scher Absprachen. Wohl deshalb und wegen ihrer Bedeutung als Vereinigung 
der vier wichtigsten regierenden Wittelsbacher in einer Phase gespannter Bezie
hungen zum Schwäbischen Bund und zu den Löwlern entfaltete die Amberger 
Einung eine beträchtliche Fernwirkung — sie wurde noch in der wittelsbachi
schen Hausunion von 1724 ausdrücklich erneuert1 b l . Fragt man nach den gängi
gen Argumentationsmustern, mit denen die Familieneinungen und -bündnisse 
begründet wurden, so findet man regelmäßig den Hinweis auf die äußere Bedro
hung der Vertragsschließenden „angesehen die schweren leuff sich itzunt allent
halben und mancherley wyß erzeugen" 1 3 \ 1466 wird zusätzlich auf lange Tradi
tion der Bündnisse und die Notwendigkeit der Bewahrung des ererbten Besitz
standes verwiesen1 3 4. 

Einige zusammenfassende Aspekte des Systems der wittelsbachischen Fami
lienallianzen sollen hier, allerdings nur in vorläufiger Form, angedeutet werden. 
Die Wittelsbacher erschienen schon ihren Zeitgenossen nach außen hin als ein
heitlicher dynastischer Verband mit einem umfassenden Bündnissystem und 
einer an verschiedenen Fronten verfolgten dezidiert antihabsburgischen Politik. 

* Daraus abgeleitet wird die Intention, das südliche Reich zu beherrschen und viel
leicht sogar der eigenen Dynastie, die im Spätmittelalter stets als königsfähig galt, 
wieder die reichsoberhauptliche Würde zu sichern1 j 5 . Dem steht im 15. Jahrhun
dert die Aufsplitterung in bis zu acht Linien gegenüber, die zum Teil in erbittertem 
Kampf miteinander lagen (etwa Ingolstadt gegen Landshut und München oder 
Zweibrücken gegen Kurpfalz), dadurch den übrigen Linien aber auch wieder Ko
operationsanstöße verschafften. Erst für das letzte Viertel des 15. Jahrhunderts 
kann von einem zeitweise gezielten politischen Zusammenwirken der drei wichtig
sten Teillinien in Heidelberg, Landshut und München (bei vielen Differenzen im 
einzelnen und fortbestehenden unterschiedlichen Interessenrichtungen) gespro
chen werden. Dabei bleiben die kleineren Nebenlinien entweder territorialpoliti
sche Manövriermasse und Personalreservoir für die Besetzung geistlicher Stellen 
(wie Mosbach) oder sie gingen in Opposition zu den mächtigen Vettern (wie 
Zweibrücken unter Ludwig dem Schwarzen und Alexander, der sich sogar im 
Erbfolgekrieg 1504 gegen den Kurfürsten stellte). Von daher wird die Frage zu 
prüfen sein, ob man überhaupt von einem „Haus Bayern" sprechen kann. 

Die gesamtwittelsbachischen Bündnisse waren ohne Zweifel mächtige 
Manifestationen politischen Zusammenhalts und militärischen Unterstützungs
willens, gerade wenn sich alle wichtigen regierenden Fürsten des Hauses in 

1)1 Weitzel, Hausnormen, 48. 
132 Krieger, Unionsbestrebungen, 388f.; Rall, Hausverträge der Wittelsbacher, 18. 
1 3 3 So in der Ingolstädter Einung von 1487 (GHA HU 776). 
1 3 4 BayHStA KbÄA 1998, fol. 179 f. 
1 3 5 Vgl. Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 64 f. 
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Phasen reichspolitischer Unruhe oder im Vorfeld weitgesteckter Projekte ver
banden wie z.B. in Lauingen 1451, Ingolstadt 1487 und Amberg 1490. Demge
genüber machen es Rücksichtnahme auf andere politische Systeme als jenes der 
Familienbindung, unterschiedliche Interessenlagen und -richtungen und sicher 
auch das jeweilige persönlich-politische Temperament der Fürsten erklärbar, 
daß diese Einungen nicht eingehalten wurden und dadurch die Außenwirkung 
der wittelsbachischen Front gemindert wurde. Das deutlichste Beispiel dafür lie
ferte 1491/92 Georg der Reiche, als er sich weigerte, Albrecht IV. in der End
phase der Auseinandersetzungen um Regensburg Hilfe zu leisten. 

Sowohl personell als auch zeitlich läßt sich eine deutlich unterschiedliche 
Dichte der gegenseitigen Kontakte ausmachen. Bei den politischen Bündnissen 
dominieren die Verbindungen Niederbayern-Oberbayern und Niederbayern-
Kurpfalz, speziell oberbayerisch-pfälzische Einungen gab es im hier behandelten 
Zeitraum nicht. Der Eindruck der besonderen Dichte der niederbayerisch-pfälzi
schen Beziehungen wird durch die Betrachtung der Heiratspolitik innerhalb des 
Hauses weiter verstärkt. In drei aufeinanderfolgenden Generationen des 
15.Jahrhunderts, d.h. in der unmittelbaren Verwandtschaft jedes der drei 
„reichen" Herzöge, kam es jeweils zu einer niederbayerisch-pfälzischen Heirat, 
so daß zuletzt bei der für unser Thema so wichtigen Hochzeit von 1499 der 
Heidelberger Ruprecht mit Georgs Tochter Elisabeth seine eigene Cousine 
heiratete und der pfälzische Prinz als Neffe Georgs auch dessen Schwiegersohn 
wurde. 

Zuletzt darf nicht übersehen werden, daß Kooperation und ständiger Aus
gleich zwischen den Wittelsbachern auch in Territorialangelegenheiten nötig 
waren. Dies betraf vor allem die komplizierten, historisch-dynastisch gewachse
nen Verhältnisse auf dem Nordgau, der heutigen Oberpfalz, wo der Besitz von 
zeitweise sechs, nach 1448 immer noch vier Teillinien ineinander verschachtelt 
lag. Nur erwähnt werden können vorerst die langfristigen gegenseitigen Ver
pfändungen dort, die teilweise nur gemeinschaftlich ausübbaren Regierungs
rechte und die komplizierten Lehensverhältnisse. 

Diese Fragen leiten über zum letzten Punkt dieser kurzen Darstellung des 
Gesamthausbewußtseins, zur Betrachtung des Begriffs „Haus Bayern", der 
sowohl in der zeitgenössischen Chronistik als auch in den landesherrlichen 
Urkunden auftaucht. Diese Selbstbezeichnung sowohl der pfälzischen als auch 
der bayerischen Wittelsbacher1 3 6 soll im folgenden durch Beispiele in ihren 
wichtigsten Anwendungsbereichen im ausgehenden 15. Jahrhundert vorgestellt 
und analysiert werden. 

„Haus Bayern" tritt erstmals in Kanzleischriftstücken des ersten Viertels des 
15. Jahrhunderts auf; in den Chroniken wird es erst nach der Jahrhundertmitte 
übernommen 1 5 7 , etwa in der florierenden Geschichtsschreibung der Stadt Augs
burg, der insbesondere Ludwig der Reiche als personelle Verkörperung des 
„Hauses" g i l t l j 8 . Hans Ebran von Wildenberg, einer der wichtigsten Beamten 
Herzog Ludwigs und Herzog Georgs, schrieb um 1490 eine Chronik „von dem 
hochlöblichen haws Bawaria .. . und den durchleuchtigen fürsten, die in dem 
land geherrscht haben" - recht deutlich erscheint hier bereits die Bezeichnung 

Rall, Wittelsbacher Hausverträge, 2; Straub, 275. 
Moeglin, Geblüt, 474. 
Schnith, Bild Bayerns, 469. 
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„haws Bawaria" als Synonym für das Land 1 j 9 . Ähnliches läßt sich beim Begriff 
„Haus Österreich" beobachten, der, zu ähnlicher Zeit wie „Haus Bayern" in 
landesfürstlichen Urkunden auftauchend, im 15. Jahrhundert üblich wurde als 
Bezeichnung für die Dynastie der Habsburger oder ihrer Angehörigen 1 4 0 . Späte
stens um 1500 aber faßte der Begriff immer mehr die Vielzahl der verschiedenen 
Gebiete im Besitz dieser Dynastie als größere politische Einheit unter Abstrak
tion von der Herrscherfamilie ins Auge, als „summarische Bezeichnung" und 
„Ersatz für den bis dahin und noch lange fehlenden staatsrechtlichen Gesamt
titel" 1 4 1 . In der Selbstbezeichnung der Habsburger als „Haus Österreich" bezo
gen sie sich auf die Inhaberschaft dieses ihres Herrschaftsgebietes, aber auch 
als Dynastie auf das Tragen besonderer, in den gefälschten Hausprivilegien von 
1358/59 niedergelegter Vorrechte, die sie in besonderer Weise zur reichsober-
hauptlichen Würde qualifizieren sollten 1 4 2. 

So spiegelt auch die Bezeichnung „Haus zu Bayern" zunächst das dynastische 
Bewußtsein der Wittelsbacher als Machtverband wider, der alle Mitglieder und 
damit auch alle Territorien des Fürstengeschlechts umfaßte 1 4 3 . AlbrechtIV. und 
Räte der Pfalzgrafen Philipp und Otto I I . baten 1490 Georg um die Vertretung 
einiger Anliegen beim Kaiser „dem hawß Beim zu gut" 1 4 4 . Georg selbst ge
brauchte mehrfach die Formel „unns und dem haus Bairn", wenn er von Plänen 
oder Entwicklungen sprach, die mehrere Fürsten betrafen 1 4 5. Kurfürst Philipp 
forderte 1495 die übrigen Wittelsbacher zu persönlichem Erscheinen auf dem 
Wormser Reichstag auf, um dem Haus Bayern zu nutzen 1 4 6. Besonders deutlich 
wird dieser Wortgebrauch, wenn es um einen gemeinsamen Rivalen des Hauses 
ging, etwa den Schwäbischen Bund, dessen Verlängerung die Räte Georgs 1496 
als „widerwerttigkeit" für das Haus Bayern bezeichneten147, oder die Habsbur
ger, deren Einmischung in die Streitigkeiten der Fürsten untereinander den Inter
essen des Gesamthauses schade148, oder das Erzstift Mainz, gegen das Pfalzgraf 
Philipp 1494 um Hilfe bittet „zu der gegenwere und hanndthabung seins 
furstenthumbs unnd des hauß Bairen" 1 4 9. Auch bei der Besetzung benachbarter 
Bistümer stellten die bayerischen Herzöge regelmäßig Überlegungen an, welche 
Maßnahmen zur Verhinderung eines Kandidaten getroffen werden könnten, 
„der uns und dem hawß zu Beim nit gewogen were" °. 

139 fohanek. Ebran, Sp. 309 (Zitat), 311. 
140 Lhotsky, Haus Österreich, 349ff. 
1 4 1 Ebda., 354ff. (Zitate S. 360). 
1 4 2 Vgl. ebda., 362 und besonders Roderich Schmidt, 316f.; Gerda Koller, 529 und 

Heinrich Koller, „Haus Österreich". Zur Konfirmation und Erweiterung der gefälschten 
Privilegien durch Friedrich I I I . 1453 vgl. jetzt die Studie von Hödl. 

143 Straub, 275; Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 228 f. 
1 4 4 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 151. 
1 4 5 GHA Korr. Akten 961, unfol.; BayHStA K. bl. 341/1 la, fol. 175. 
1 4 6 RTA 5 Nr. 1787. 
1 4 7 BayHStA KbÄA 2016, fol. 61. Vgl. ähnlich FüS 281 1/2, fol. 96 und K.bl 341/1 la, 

fol. 1 IT. 
1 4 8 Vgl. die Mahnung Bischof Philipps von Freising während des Erbfolgekriegs in Bay 

StaBi cgm 5384, fol. 7 (31.7.1504). Siehe dazu auch Hoppe, 71-77. 
1 4 9 BayHStA FüS 207, fol. 1. 
1 5 0 So im Fall des Bistums Augsburg 1486 (BayHStA KbÄA 1, fol 53); ähnlich z.B. im 

Salzburger Bistumsstreit 1478 (KbÄA 1679, fol. 39). 
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Die Bedeutungsbreite von „Haus Bayern" im Sprachgebrauch der Herzöge des 
ausgehenden 15. Jahrhunderts ist also weit gespannt. Erscheint das „haws bai-
ren" bei der Frage der Entsendung von Vertretern zum Reichsregiment 1500 als 
rein geographisch-territorialer Begriff 1 3 1, so gilt es Albrecht IV. 1504 ganz all
gemein als Träger der Kurwürde und des Erzamtes1 5 2. Trotz der Tendenzen der 
Pfälzer Wittelsbacher, sich als die ältere und vornehmere Linie des Hauses und 
damit als dessen Oberhäupter anzusehen133, trotz der politischen Realität der 
Teilherzogtümer, die dem „Bild der Dreiheit von Land, Haus und Herrschaft" 
entgegenstand154 - auch in unserem Zeitalter überwogen noch die Zeugnisse 
des Einheitsgedankens, das Reden vom Land statt vom Einzelfürstentum, vom 
Haus statt vom Einzelfürsten, freilich immer vielfältig vermittelt und gebrochen 
von der jeweiligen politischen Interessenlage des Redenden und Handelnden. 
Als Träger scheinen nun vor allem die Landstände auf 1 3 3. Die niederbayerische 
Landschaft bezeichnete in ihrer Antwort an den König wegen Zahlung des 
Gemeinen Pfennigs im Herbst 1497 Herzog Georg als „des haws Beim der jüngst 
regirend fürst und her" und fährt in der von Ebran her bekannten Gleichsetzung 
von Haus und Land fort 

und seiner gnaden [Herzog Georgs], auch unnsers gnädigen herrn hertzog Albrechten 
von Beim etc. lanndt... ain haws Beim sey, und aufeinander verschriben und gefreit . . . 1 5 6 

Als Pfalzgraf Ruprecht im Februar 1504 seine Ansprüche auf Niederbayern 
vor dem König darlegen ließ, griff er unter anderem diese Argumentation auf und 
dehnte sie auf die Pfälzer Wittelsbacher aus: Da es nur ein Haus Bayern gebe, sei 
er als Sohn eines bayerischen Vaters und einer bayerischen Mutter in ganz beson
derer Weise legitimiert zur Übernahme des Erbes Georgs, was auch die Einheit 
des Hauses weiter erhöhen werde l 3 ? . 

In diesem Zusammenhang scheint es erwähnenswert, daß die Bezeichnung 
„Haus Bayern" auch von dritter Seite gebraucht wurde. So betonte der Reichstag 
von 1487 im Blick auf den geplanten Ungarnzug, „das der fürsten des hawß zu 
Bayern hilff und beystanndt ein nott sey"1 5 8. Das Salzburger Domkapitel bat in 
einem Anliegen ebenfalls um „genedige fürdrung . . . zu widerumb erheben dem 
Stifft Saltzburg, auch zu ewigem breiss und lob dem löblichen hawß zu Bairn 
. . . " 1 5 9 In diesen und ähnlichen Schreiben benachbarter Territorialherren 1 6 0 

scheint sich überdies eine Einengung des Begriffs auf die beiden bayerischen 
Herzöge abzuzeichnen. 

1 5 1 BayHStA KbÄA 2016, fol. 313. 
1 5 2 BayHStA FüS 299 1/2, fol. 1. 
155 Rall, Wittelsbacher Hausverträge, 289. 
134 Straub, 276. 
1 , 5 Näf, Frühformen, 234f.; Stornier, Konsolidierung, 179-181. 
1 5 6 BayHStA KbÄA 3135, fol. 150. 
1 5 7 BayHStA NKB 48, fol. 378f. 
1 5 8 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 24 f. 
1 5 9 BayHStA KbÄA 1679, fol. 102. Vgl. auch einen Brief des Königs an Herzog Albrecht 

v. 23.5.1488 (KbÄA 3133, fol. 67). 
1 6 0 Vgl. z.B. noch den Brief des Bischofs von Eichstätt an Herzog Georg vom März 

1494 (BayHStA KbÄA 580, fol. 219'): „nachdem ... wir und unnser stifft unnserm 
hem hertzog Jorigen verwandt und all unnser Zuflucht zu euch unnd dem haws zu Bayrn 
... haben". 
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Die bisherigen Beispiele für die Verwendung von „Haus Bayern" lassen das 
Bewußtsein fürstlicher Gemeinsamkeit sowohl in dynastischer Hinsicht als 
auch nach außen hin im Blick auf gemeinsame Gegner erkennen. Für die hier 
untersuchte Zeit ist allerdings noch ein weiteres Bedeutungsfeld sehr wichtig, 
auf dem der enge Bezug des Leitbegriffs „Haus Bayern" auf die fürstliche Außen
politik besonders deutlich wird, und das ist die Programmatik der Expansions
politik der Herzöge, besonders Albrechts I V . 1 6 \ In einer Denkschrift von Ende 
1478 rechnete der oberbayerische Herzog unter Berufung auf den Landfrieden 
König Rudolfs I . von 1281 die Bistümer Salzburg, Regensburg, Bamberg, Frei
sing, Eichstätt, Augsburg, Passau und Brixen „zu dem haws und fürstentumb zu 
Bairn" 1 6 2 . Seine politischen Ziele gegenüber Tirol begründete er anläßlich 
der Zuziehung Georgs zur Finanzierung 1480 mit dem berühmten Programm
satz 

Und so wir aber als ein Fürst geneigt sind, das loblich haws mit hilff andrer Fürsten zu 
Beyrn, und sunderlich mi t . . . herrn Georigen ..., zu erweytern, zuvor an den ennden, da es 
vormals darzue gehört hat 1 6 3 . 

Ganz ähnlich argumentierte Georg 1486 bei den Versuchen, die Herrschaft 
Hohentrüdingen von den Ansbachern zurückzulösen: 

... angesehen, das wir genaigt sind, die herrn und das hawss Bairn zu furdern und zu 
meren 1 6 4. 

Ebenso sah Albrecht in der Übernahme der Reichsstadt Regensburg 1486 
„dem loblichen hawss Beyrn aufnemens und erweytrung" 1 6 5. Mit diesem Argu
ment bestärkte er auch wiederholt andere Angehörige des Hauses in ihren expan
sionspolitischen Plänen, so Georg 1486 wegen Oettingen („dem hawss Beyrn 
zu nutz und erweiterung"1 6 6) oder den Pfalzgrafen 1491 wegen Württemberg 
(„... könnten wir des loblichen hawss und unser aller fürsten zu Beim ere und 
possess ... gefördern" 1 6 7 ) . 

Aber auch über den (mit dem bisher Besprochenen natürlich eng verbunde
nen) dynastisch-genealogischen Gehalt des Begriffs legte sich Albrecht IV. 
Rechenschaft ab. Als er zusammen mit seinem Bruder Sigmund in einer Urkunde 
vom 7.7.1485 Herzog Georg das Herzogtum Oberbayern für den Fall seines 
(Albrechts) vorzeitigen söhnelosen Todes übertrug, begründete er das mit der 
Überlegung 

wie das loblich haws und Fürstenthumb zu Beyrn in mer Wirde, ere und aufnemen komen 
möcht, und in unsselb, auch in rate nit pessers und füglichers erfinden mögen, dann wo das-
selb Fürstenthumb in eins einigen Fürsten von Beyern hannde, gewalt und regirung, das 
sölihs dem hawss und Fürstenthumb Beyrn am aller nützlichsten w ä r e , 6 8 . 

161 Straub, 275 und besonders Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 226-231. 
1 6 2 BayHStA KbÄA 1679, fol. 65. 
1 6 5 BayHStA PNU Ausw. St. 865; ediert von Baum, Bayerns Griff, Nr. I . Zitiert schon 

von Riezler, Baiern, 497. 
1 6 4 BayHStA KbÄA 4523, fol. 32. 
1 6 5 BayHStA KbÄA 1952, fol. 240. Sein Rat und Archivar Kölner bezeichnete Regens

burg später als „ain alt zugehörn des hauß Beyrn" (KbÄA 1153, fol. 210). 
l ä > BayHStA PNA 6466/1, fol. 9. Vgl. auch BayHStA FüS 276, fol. 53 f., 56. 
1 6 7 BayHStA KbÄA 1862, fol. 217'. 
1 6 8 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 769. 
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In diesen Wendungen erscheint die Staatskonzeption Albrechts IV. als ein -
und hier liegt ein deutlicher Unterschied zur späteren Politik Georgs, die das teil
herzogliche Territorialstaatsbewußtsein über alles stellte - gestfra/bayerisches 
Haus- und Herrschaftsbewußtsein. 

Immer wieder erscheinen in den behandelten Beispielen die Begriffe „Land" 
und „Fürstentum" zu Bayern 1 6 9 in Verbindung mit dem hier näher untersuchten 
„Haus zu Bayern". Jeder der Begriffe markiert eine zeitlose, höhere Realität 1 7 ° . 
Die „Überzeugung, daß ,Land und Fürstentum zu Bayern' einerseits und die Wit
telsbacherdynastie als ,Haus zu Bayern' andererseits unauflöslich zusammen
gehören", daß Dynastie, Untertanen und Land aufs engste verbunden sind und 
daraus vielfältige Rechte und Pflichten für die Fürsten erwachsen, vor allem 
Schutz und Erweiterung, wird zum „staatsbildenden und -tragenden Prinzip" 1 7 1 . 
Die unauflösliche Zusammengehörigkeit von Dynastie und Land trotz aller Son
derungen und die damit zusammenhängende überpersönliche Herrschafts
konzeption bedeuten jeweils auch eine Legitimierung und Verherrlichung des 
regierenden Fürsten und so die Möglichkeit, aktuellen politischen Zielen 
geschichtliche Wurzeln und Grundlagen zu geben 1 7 2. Auf die Anwendung in der 
Expansionsprogrammatik wurde bereits eingegangen. Nur kurz hingewiesen 
werden kann dagegen auf ein weiteres Gebiet, das eine breite Grundlage für die 
Idee der Einheit von Land, Dynastie und Untertanen darstellte, nämlich die spät
mittelalterliche Geschichtsschreibung in Bayern 1 7 3. Für unseren Zusammen
hang ist hier zweierlei wichtig: 

- Wie überall in Europa wurde auch in der bayerischen Historiographie dieser 
Zeit die Ineinssetzung von Land und Dynastie zum wichtigen Thema einer 
„zugleich dynastischen und territorialen Geschichtsschreibung", die zeigen 
wollte, „wie ein gleiches Volk, eine gleiche Dynastie und ein gleiches Territo
rium seit urdenklichen Zeiten unzertrennlich miteinander verbunden 
sind" 1 7 4 . Betont wurden dabei die Einheit des bayerischen Stammes, die Ent
stehung Bayerns als politisches Gebilde in uralten Zeiten und die Einbindung 
der Wittelsbacher in die lange und ehrwürdige Reihe der Herzöge. 

- Gerade diese Wittelsbacher nun begegnen im 15. Jahrhundert als Auftrag
geber von Geschichtswerken im Sinne der „Förderung einer Staats- und dyna
stiestabilisierenden Geschichtsschreibung"175. „Die Wittelsbacher Herzöge 
hatten ... begriffen, wie sehr die Geschichtsschreibung dazu dienen kann, die 
Großtaten der Dynastie zu verewigen und ihre Legitimität zu bekräftigen" 1 7 6 . 

1 6 9 Dazu Straub, 274. Vgl. auch Moeglin, Geblüt, 474 zu weiteren zugeordneten Aus
drücken wie „Stamm", „Fürstensipp" und „Geblüt" zu Bayern. 

170 Straub, 275; Moeglin, Genealogie, 50 (auch für das Folgende). 
1 7 1 Zitate bei Straub, 275, der auf die Parellelfälle „Haus Österreich" und „Krone Böh

men" verweist. 
172 Schnith, Bild Bayerns, 169; Moeglin, Genealogie, 54. 
1 7 3 Hervorzuheben sind hier die neueren Arbeiten von Moeglin, Genealogie, passim; 

ders., Les Ancetres Du Prince sowie der Überblick von Glaser, Wissenschaft und Bildung, 
849-856. 

174 Moeglin, Genealogie, 33f. 
173 Boehm, Regentenerziehung, 71. 
176 Moeglin, Genealogie, 42. Zum Folgenden ebda., 43-52; Glaser, Wissenschaft und 
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Verweisen kann man hier zunächst auf die Freskenzyklen in der Grabkapelle 
in Scheyern und im Alten Hof in München sowie auf die bald weit verbreitete 
Scheyerner Fürstentafel, dann auf die lange Reihe der dem Herzogshaus ver
bundenen bayerischen Chronisten des 15. Jahrhunderts, beginnend mit der 
(bald übersetzten und von allen Nachfolgern breit rezipierten) „Chronica de 
principibus terrae Bavarorum" des Andreas von Regensburg. Im Auftrag Her
zog Georgs schrieb Prior Georg Hauer von Niederaltaich „Gesta illustrium 
ducum Bavarie", die dem Herzog gewidmet sind 1 7 7 ; zumindest im Umkreis, 
wenn nicht als Auftragsarbeit des Landshuter Hofs entstand die „Chronik von 
den Fürsten aus Bayern" des hohen und einflußreichen Beamten Hans Ebran 
von Wildenberg 1 7 8. In Nähe zur Münchener Residenz schrieb der Maler und 
Dichter Ulrich Fuetrer die Albrecht IV. gewidmete „Bayerische Chronik", sein 
Spätwerk, in dem die Geschichte der Wittelsbacher und jene Bayerns völlig 
zusammenfallen179. Eher aus dem Blickwinkel seiner Heimatstadt Freising 
und ihrer Bischöfe schrieb dagegen Veit Arnpeck seine „Chronica Baio-
ariorum", die er etwa gleichzeitig in bearbeiteter Form auch auf deutsch vor
legte. Arnpeck ist „als die Summe der bisherigen Bemühungen .. . der eigent
liche Vorläufer des Aventin" 1 8 0 . Ganz deutlich ist dann wieder die Ausrich
tung auf Albrecht IV. beim Prior des Klosters Ebersberg, Veit Stopfer, der 
sein „Chronicon Bavarorum" im Auftrag des Herzogs als eine Art historisches 
Lehrbuch für den Prinzen Wilhelm 1504 vollendet hatte und die oberbayeri
schen Ansprüche im Erbfolgekrieg unterstützte 1 8 1 . Schließlich ist hier noch 
der Anfänge Aventins (1477-1534) zu gedenken, nämlich seiner Bestellung 
zum Erzieher der nachgeborenen oberbayerischen Prinzen Ludwig und Ernst 
1508. Er beschäftigte sich in den ältesten von ihm erhaltenen Schriften mit 
niederbayerischen Themen, die dann in den ab 1519 entstandenen großen 
Werken nicht mehr auftauchen, bezieht sich gleichwohl aber auch dort aus
drücklich auf die Arbeiten von Ebran und Hauer 1 8 2. 

Der „Iter Bavaricum" Aventins 1517/18 zur Sammlung von Quellenmate
rial für seine Darstellungen der bayerischen Geschichte ist allerdings auch 
geeignet, um, in einem letzten Blick auf den Gedanken von „Haus Bayern", 
diesen zu relativieren. Aventin nämlich konnte auf seiner Reise, die der 

Bildung, 849-856; Willibald, 506 f. und die einschlägigen Beiträge in „Die deutsche Litera
tur des Mittelalters - Verfasserlexikon". 

1 7 7 BayStaBi clm 1214 (Widmung an Georg hier fol. 2). Zu Hauer haben wir nur 
die ältere Arbeit von Waltzer, hier S. 188 ff. zum Verfasser, S. 213 ff. zu Aufbau und 
Inhalt der „Gesta". Vgl. auch ADB 11, 44; Riezler, Baiern, 849f. und Bauerreiss V, 
133 f. 

1 7 8 Vgl. zu ihm Johanek, Ebran sowie Glaser, Wissenschaft und Bildung, 852 f. 
1 7 9 Vgl. Nyholm und Glaser, Wissenschaft und Bildung, 853 f. 
180 Glaser, Wissenschaft und Bildung, 854, Vgl. auch Johanek, Arnpeck. 
1 8 1 BayStaBi clm 1229. Dazu neuerdings Willibald und Moeglin, Geblüt, 489-496. 
1 8 2 Den neuesten Überblick mit Literaturangaben vermittelt Heinrich Lutz/Alois 

Schmid: Vom Humanismus zur Gegenrefomation. In: HdbG I I , 2. Aufl., 861-875, hier 
864-866. Vgl. ferner Alois Schmid, Die historische Methode des Johannes Aventinus, 362, 
und ders., Aventinus als Prinzenerzieher, 13, 23. Den Erbfolgekrieg behandelt Aventin 
nicht in seinen großen Chroniken, sondern in früheren Werken, den „Annales Schirenses", 
dem „Chronicon Ranshofense", im sog. „Hauskalender" und in einem Lobgedicht auf 
Albrecht IV. (Aventin, Sämtliche Werke, I , 23, 75, V I , 9 - 1 1 , 166-170). Er steht klar auf 
der Seite der Ansprüche Albrechts IV. 
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weiteren „Entfaltung einer territorialen und dynastischen Geschichtsschrei
bung" 1 8 3 dienen sollte, die Fülle der nach Neuburg verbrachten Landshuter 
Archivbestände nicht benutzen1 8 4. Obwohl Albrecht IV., dem der 1512 gestor
bene Veit von Ebersberg schon 1504 ein Kapitel seiner Chronik unter der Über
schrift „De Alberto tocius ducatus bavarie . . . principe" gewidmet hatte 1 8 5, und 
seine Nachfahren über ein großenteils wiedervereinigtes Herzogtum Bayern 
geboten, sahen sie sich doch immer noch der Verfügungsrechte über bestimmte 
Teile des „Hauses Bayern" beraubt. Das in der hier vorgestellten Formel vom 
„Haus zu Bayern" als „höherer Realität" 1 8 6 sich manifestierende Gesamthaus
bewußtsein war anscheinend stets mehr Anspruch als zur Erfüllung gelangte 
Realität - ein Anspruch, der in der Chronistik in die Vergangenheit projiziert 
oder im ausgehenden 15. Jahrhundert als Standardformel des Kanzleischriftguts 
zur Stützung künftiger Expansionspläne verwendet wurde; jedenfalls ein 
Anspruch, der angesichts der fortbestehenden wittelsbachischen Teilungen noch 
lange Zeit eine enorme Geschichtsmächtigkeit behalten sollte. 

I V . F i n a n z s t ä r k e als V o r a u s s e t z u n g 
n i e d e r b a y e r i s c h e r E x p a n s i o n s p o l i t i k 

Die „reichen" Herzöge Niederbayerns erscheinen schon von ihrem Beinamen 
her als große Ausnahme unter den stets finanzbedürftigen Territorialfürsten des 
15. und 16. Jahrhunderts187. Allerdings wird der schon von den zeitgenössischen 
Chronisten gebrauchte Beiname „der Reiche" nicht bei allen drei Herzögen im 
gleichen Sinn verwendet1 8 8. Hauptträger ist Herzog Ludwig (1450-1479), dem 
auch Epitheta wie „der Gewaltige" 1 8 9 und „der Große" 1 9 0 zugebilligt werden; im 
Vergleich zu ihm führt Georg den Beinamen „der Reiche" in der chronikalischen 
Literatur seltener und hauptsächlich erst nach 1500 als Sohn des bekannteren 
Vaters. Sein Reichtum freilich war wohlbekannt 1 9\ er selbst verwies 1491 gegen
über dem Kaiser ausdrücklich darauf 1 9 2. Recht klar erkennbar sind auch die je ver
schiedenen Bedeutungen, die in dem Titel „der Reiche" mitschwingen. Bei Lud
wig sind es Macht und Pracht der Selbstdarstellung eines spätmittelalterlichen 
Territorialfürsten, der nicht nur einer der mächtigsten politischen Rivalen des 

183 Moeglin, Genealogie, 42. 
184 Neudegger, lila, 161 f. 
1 8 5 BayStaBi clm 1229, fol. 118. 
186 Moeglin, Genealogie, 50. 
187 Stornier, Konsolidierung, 190. 
1 8 8 Grundlegend hierzu und zum Folgenden mit zahlreichen Quellenbeispielen: Ziegler, 

Beiname. 
1 8 9 BayStaBi cgm 899, fol. 121; cgm 900a, fol. 333' (Fuggersches Ehrenwerk). 
1 9 0 BayStaBi cgm 2323, fol. 29. Vgl. zum Bild Ludwigs in der Augsburger Chronistik 

Schnith, Bild Bayerns, 470-475. 
1 9 1 Vgl. die Panegyrika auf Georg bei Hans v. Westernach, Lobspruch von den bayeri

schen Fürsten (um 1480; BayStaBi cgm 5885, fol. 63) und Aventin, Sämtliche Werke, VI , 
170 sowie Aventins Einschätzung, Ludwig und Georg seien die reichsten Fürsten in deut
schen Landen (ebda., V. 602). 

1 9 2 GHAKorr. Akten 961 (unfol.). 
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Kaisers, sondern auch „Weintrinker, Ochsenbrater und Lebenskünstler" 1 9 3 war. 
Glaubwürdig und nachvollziehbar sind seine Angaben gegenüber dem Kaiser, 
der ihn nach den Feierlichkeiten der „Landshuter Hochzeit" im November 1475 
um ein Darlehen anging, er habe 1474/7 5 für die Verheiratung seiner Kinder und 
die Rücklösung verpfändeter Güter insgesamt 120,000 fl ausgegeben ,94. Dage
gen scheinen bei Georg „dem Reichen" Charaktereigenschaften wie Geldgier 
und Geiz, Sammeln und Bewahren um jeden Preis im Vordergrund zu stehen1 9 5. 
Insofern scheint er eher seinem Großvater Heinrich (1393-1450) geglichen zu 
haben 1 9 6, den die Chronisten als Begründer des niederbayerischen Reichtums 
erkannten und ihn dafür einerseits als Mehrer der Ehre seines Hauses feierten 1 9 7, 
andererseits als vom Geiz zerfressenen Bürokraten darstellten, der sich in Geld
sachen penibel selbst um die kleinsten Kleinigkeiten kümmerte, „hat also viel gelt 
und ainen grossen schätz gesamlet, das man in und seine nachkomen nur die rei
chen herzog g'nent hat" 1 9 8 . Zieglers Untersuchung der inneren Verwaltungs
reformen Niederbayerns zeigen Georg als „Rechner auf dem Herzogsstuhl1 9 9, 
der durch Meiden unnötiger Risiken, gezielten Ausbau vorhandener Einnahme
quellen, scharf kalkulierten Einsatz von Eigenmitteln und Ausgabenminderung 
durch eine straffe und durchrationalisierte Verwaltung ein Höchstmaß an finan
zieller Unabhängigkeit nach innen und nach außen erreichte, sich dabei aufgrund 
seiner Penibilität in Geldsachen aber auch den Ruf eines argen Geizhalses 
erwarb 2 0 0. Aufbauend vor allem auf das Werk des Großvaters führte er jeden
falls den niederbayerischen Staatsaufbau zu einem „Höhepunkt deutschen Terri
torialfürstentums" der damaligen Zei t 2 0 1 . 

In den weitgespannten Plänen der Wittelsbacher gegen Schwaben, Tirol und 
am Rhein in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts spielten finanzielle Mittel 
eine äußerst wichtige Rolle 2 0 2 . Der Weg zum hoch organisierten Finanzstaat im 
Inneren korrespondierte mit dem Erringen beachtlicher politischer Bewegungs
freiheit nach außen 2 0 3 . Nicht nur über Käufe und Pfandeinlösungen, auch über 
Kreditvergaben konnten dabei Abhängigkeiten geschaffen werden. Die nieder-

. bayerischen Landeseinkünfte stammten zu etwa 80% aus dem Getreide der 
Kammergüter und den Zöllen (vor allem den Salzzöllen), wobei Niederbayern 
zugute kam, daß es im Vergleich zu Oberbayern günstiger an den Haupthandels
wegen lag 2 0 4 . Dagegen wurde die Rolle der Bergwerke in Rattenberg und 

l9^ Heimpel, Spätmittelalter, 117. 
1 9 4 BayHStA NKB 31, fol. 115—118. Vgl. dazu Ziegler, Staatshaushalt, 260. 
1 9 5 Vgl. die Nachweise bei Ziegler, Beiname, 174f. 
196 Hartmann, Bayern, 119. 
1 9 7 BayStaBi clm 1214, 223 (Georg Hauer, Abtkoadjutor von Niederaltaich, Gesta illust-

rium ducum Bavarie). 
1 9 8 Aventin, Sämtliche Werke, V, 589. Instruktive Stellen zu Heinrich dem Reichen 

ebda., 540f. und bei Arnpeck, 613 sowie BayStaBi cgm 899, fol. 120f. Zur weiteren 
Wirkung dieses Bildes vgl. Lori, Ludwig. 

199 Ziegler, Staatshaushalt, 239. 
2 0 0 Ebda., v.a. 260, 265f. 
201 Ziegler, Beiname, 180. 
2 0 2 Ziegler, Staatshaushalt, 1; Rankl, Staatshaushalt, 62; Kraus, Bayern, 183; Fried, 

Entwicklungstendenzen, 327. 
203 Moraw, Das Reich im späten Mittelalter, 391. 
204 Diepolder,61 f.; Kraus,Bayern, 172f.;Ziegler, Staatshaushalt, 117-119,133-138. 
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Kitzbühel für die Einkünfte Niederbayerns in der älteren Forschung über
schätzt 2 0 5 . Da die Erträge aus dem niederbayerischen Bauernland den wichtig
sten Einzelposten der Einkünfte ausmachten und Grundlage des Staatshaushalts 
waren, galt das Hauptaugenmerk der georgianischen Innen- und Finanzpolitik 
der immer rationelleren Organisierung des eigenen Hausguts. Diese Maßnah
men zur Verbesserung des Kosten-Nutzen-Verhältnisses hatten Vorrang vor 
großangelegten wirtschaftspolitischen Investitionen, die im Falle Georgs nur für 
das Reichenhaller Salzwesen nachweisbar sind. Anhand der Rechnungen kann 
gezeigt werden, daß die Silbererträge aus Rattenberg und Kitzbühel um 1490 im 
Vergleich zum tirolischen Schwaz geradezu bedeutungslos geworden waren und 
daß Georg dort auch keine Mittel mehr investierte2 0 6. 

Das jährliche Nettovolumen des niederbayerischen Staatshaushalts lag im 
Durchschnitt der Jahre 1450-1500 bei 64,580 fl rh, in der letzten Dekade des 
Jahrhunderts bei 66,758 fl rh. Dies zeugt von gut geführter Verwaltung und weist 
Niederbayern von der Finanzstärke her einen ansehnlichen Platz im Reich zu, 
zeigt sich aber im mitteleuropäischen Vergleich als eher durchschnittliche 
Summe 2 0 7. Vor sich hatte Niederbayern, bezogen auf das Volumen der Ein
künfte, im Reich Tirol, Österreich und die Pfalz, hinter sich - in allerdings 
ähnlichen Dimensionen - Nürnberg und Kurköln. Der oberbayerische Herzog 
kam übrigens nur knapp auf die Hälfte der Einkünfte seines niederbayerischen 
Vetters. Allerdings war ein relativ hoher Anteil der Nettoeinkünfte (zwischen 
8,000 fl und 25,000 fl) für den Landshuter Herzog frei verfügbar; er konnte die
sen Anteil ohne Mitspracherecht der Landstände oder auswärtiger Kreditgeber 
ausgeben208. Aus dem reichen Kammergut allein konnte der Staat finanziert, ja 
noch Überschüsse erwirtschaftet werden. Auch von landschaftlichen Steuern 
war der Herzog fast völlig unabhängig. Unter Georg wurden 1482, 1490 und 
1499 Landsteuern ausgeschrieben; aufs Jahr umgerechnet erbrachten sie maxi
mal etwa 10,000 fl rh an Einnahmen 2 0 9. 

Ganz konkurrenzlos selbst im Vergleich mit größeren Territorien allerdings 
war der Staatsschatz des Herzogtums Niederbayern. Angelegt von Heinrich dem 
Reichen („Man hat in nur den ,reichen* herzogen in Bairn g'nent, hat den turn zu 
Purkhausen mit gelt angefült" 2 1 0), wurde er von Ludwig 1458-1463 zunächst 
für seine Kriegszüge ausgegeben. Ludwig der Reiche begann dann aber in der 
zweiten Hälfte seiner Regierung, Staatsfinanzen und -schätz wieder zu konsoli
dieren; sein Sohn türmte den Schatz zu bis dahin unerreichten Größen auf 2 1 1. 
Die mächtige Burganlage über der Stadt Burghausen, die von Herzog Georg zu 
ihrer heutigen Größe ausgebaut wurde, war nicht nur Zweitresidenz des Lands
huter Teilherzogtums, Aufenthaltsort der Frauen, Kinder und Witwen der reichen 
Herzöge (und somit eine Art Familiensitz im Gegensatz zur Regierungszentrale 

2 0 3 Riezler, Baiern, 743; Schremmer, Wirtschaft, 83. 
206 Ziegler, Staatshaushalt, 49-57, 221-231, 252-257. 
2 0 7 Vgl. die Angaben ebda., 263—265; komprimierte Übersichten bei Kraus, Sammlung, 

294 f. und Ziegler, Beiname, 179 f. 
2 0 8 Ziegler, Staatshaushalt, 226f. 
2 0 9 Ebda., 25-28, 50-56, 253; Bernhard Spies, 164-208, v.a. das Resümee auf S. 208. 

Allgemein Fried, Steuer, 586-596. 
Aventin, Sämtliche Werke, V, 541. Ähnlich schon der Fortsetzer der Chronik von 

Fuetrer, 211. 
211 Ziegler, Beiname, 180. 
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in Landshut), Sitz eines Rentmeisters, wichtiger Salzhandelsplatz und Staats
gefängnis, sondern auch Lagerort des niederbayerischen Staatsschatzes212. 
Burghausen übernahm im 15. Jahrhundert bestimmte Funktionen der Haupthof
haltung in Landshut, hier waren „Familie, Schatz und Gefangene in Ruhe ge
stellt, geschützt und kontrollierbar", aber auch leicht zu erreichen und zu ver-

' sorgen 2 1 3. Gleichzeitig war die Burg in ihren gewaltigen Ausmaßen ein nach 
außen wie innen wirkendendes Sinnbild von Machtgefühl und Repräsentations
willen der Fürsten Niederbayerns. 

Die Angabe eines Gesamtbetrags für den Burghausener Schatz gegen Ende der 
Regierungszeit Georgs ist mit großen Schwierigkeiten verbunden, nicht zuletzt 
wegen der mit dem Geldan schlag der Einzelbestandteile (Geld verschiedener 
Währungen, Gold, Silber, Juwelen, Kleinodien usw.) und der Addition zu einer 
Gesamtsumme einhergehenden Probleme2 1 4. Eine der beiden glaubwürdigen, 
von einem Zeitgenossen überlieferten Gesamtschätzungen stammt von Lud
wig von Eyb dem Jüngeren (1450—1521), der, nach vielen anderen Dienst
verhältnissen, 1499-1510 als kurpfälzischer Viztum zu Amberg und später als 
Hofmeister dort amtierte und persönlich eingehend mit dem Problem der 
Finanzierung der niederbayerisch-pfälzischen Truppen im Erbfolgekrieg befaßt 
war 2 1 5 . In seinen 1507 abgeschlossenen „Geschichten und Taten Wilwolts von 
Schaumburg", eines fränkischen Ritters, der im Erbfolgekrieg ebenfalls gegen 
die oberbayerischen Ansprüche kämpfte, gibt Eyb das Gesamtvolumen des 
Schatzes für 1503/04 auf 1,200,000 fl rh an Bargeld und 300,000 fl rh an Klein
odien an, wozu noch der Wert von Proviant und Rüstungsgütern kam 2 1 6 . Anfang 
März 1504 dann berichtete der Esslinger Hans Ungelter von den Verhandlungen 
König Maximilians auf dem Aichacher Landtag, der Schatz und die Kleinodien 
würden auf einen Geldwert von einer Million Gulden angeschlagen217. Ziegler 
hält einen etwas niedrigeren Gesamtbestand an Bargeld für durchaus möglich: 
„Nimmt man von 1465 bis 1500 35 Jahre möglichen Sammeins (pro Jahr ca. 
20000fl) an, so käme man mit 700000 fl reinen Rentüberschüssen, ohne Steu
ern und Bergwerke, auf eine glaubhafte Zahl" 2 1 8 . Voraussetzung einer solchen 
Thesaurierung mußte freilich sein, äußere Abenteuer zu meiden und die inneren 
Verhältnisse so effizient wie möglich zu gestalten219. 

2 1 2 Zur Bedeutung Burghausens neuerdings zusammenfassend Ziegler, Residenzen, v. a. 
44-46. Vgl. auch Joh. Gg. B. Huber, 60-134 und E. Stahleder, Hedwig, 299-302 sowie 
Weisshaar-Kiem, 177-180. 

21 * Ziegler, Residenzen, 46. 
2 1 4 Vgl. dazu eingehend und mit Diskussion aller auffindbaren Quellenstellen die Arbeit 

von Cramer-Fürtig/Stauber. 
2 1 5 Vgl. Eyb 137 f f ; Würdinger, Urkundenauszüge, passim; Krebs Nr. 661; Ehses, 25 f. 
2 . 6 Die Geschichten und Taten Wilwolts von Schaumburg, 200. Vgl. dazu Ziegler, Bei

name, 177 f. mit der Vergleichszahl von 850,000 fl rh, die für die Wahl Karls V. 1519 mobi
lisiert wurden. 

2 . 7 Klüpfel, Urkunden, 499. 
2 . 8 Ziegler, Staatshaushalt, 319 Anm. 31. Erwähnt sei noch ein Heidelberger Schreiben 

vom 1.1.1504 an den sich zu dieser Zeit in Frankreich aufhaltenden Pfalzgrafen Lud
wig (V.), das sich auf die „sag" beruft, Pfalzgraf Ruprecht habe in Landshut „uff viermal 
hundert tusent gülden funden" (GHA Korr. Akten 963 1/2, fol. 414). 

2 1 9 Ziegler, Beiname, 180. 
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V. H e r z o g Georgs R o l l e be i den R e i c h s a n s c h l ä g e n 
1 4 8 0 - 1 4 9 5 

Gerade zu Beginn der Regierungszeit Georgs war es eine doppelte Frontstel
lung, die die Habsburger bedrängte und sie auf die Hilfe aller Kräfte des Reichs 
besonders angewiesen machte. Im Westen mußte das neuerworbene Burgund 
gegen Binnenaufstände und die Aktionen des französischen Königs konsolidiert 
werden; aus dem Osten drohten die Türkeneinfälle und, sich bis zur vorläufigen 
Lösung von 1491 immer mehr in den Vordergrund schiebend, die Aktionen des 
Königs Matthias von Ungarn gegen die Erblande, die 1485 in der Einnahme 
Wiens gipfelten. 

Ein Blick auf die Anschläge und Anschlagsentwürfe zu Reichshilfen 1480 
bis 1495, wie sie in der Übersicht 3 2 2 0 (s. Anhang S. 839) zusammengefaßt sind, 
zeigt sofort das große militärische und finanzielle Gewicht Georgs von Landshut 
im Reich und seine Wichtigkeit für das Zustandekommen einer effektiven 
Reichshilfe. 

In den meisten Fällen wurde Georg so hoch veranlagt wie die Kurfürsten 
(1486, 1488, 1489, 1491, 1495; vgl. auch die Formulierung zu 1492); von den 
Fürstentümern ist nur noch das noch finanzkräftigere T i r o l 2 2 1 regelmäßig in die
ser Kategorie genannt (1487, 1489, 1491). Sehr oft wurde der Niederbayer 
auch als erster der weltlichen Reichsfürsten aufgeführt (1480, 1486, 1489, 
1491). Herzog Albrecht IV., der 1495 ausdrücklich geltend machte, er dürfe 
wegen des geringeren Umfangs und Reichtums seines Fürstentums, seiner Pflicht 
zur Apanagierung der Brüder Sigmund und Wolfgang und wegen der Abzahlung 
der Schulden seines 1493 verstorbenen Bruders Christoph nicht so hoch veran
lagt werden wie Georg 2 2 2, hatte nach den Reichsanschlägen meist zwei Drittel 
des niederbayerischen Beitrags zu leisten (1481,1486,1487,1489). Die Darstel
lung der Politik Georgs allerdings wird zeigen, daß er in den achtziger Jahren -
außer 1488 gegen Brügge - nie die von ihm geforderten Reichshilfebeiträge 
leistete. Eine Zäsur bedeutete hier erst der Tod des Ungarnkönigs Matthias 
Corvinus 1490. 

0 Quellen dieser Übersicht: 
1480: NuvSdR 1,265-268 
1481: Ebda., 268-271 
1486: RTA 1 Nr. 330; HHStA MEA RTA 3a, 65ff. 
1487: NuvSdR I,278f. 
1488: BayHStA K.bl. 103/2b, 175 
1489: 1) RTA 3 Nr. 300a 

2) Ebda. Nr. 296 
1491: NuvSdR 1,290-294 
1492: Ebda., 294-296 
1495: l ) R T A 5 N r . 361 

2) Ebda. 
1 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 263-265; Kraus, Sammlung, 294f. 

2 RTA 5 Nr. 1764-1767. 
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C. Grundzüge der politischen Interessenlage Niederbayerns 
unter Herzog Ludwig dem Reichen 

I . K o o p e r a t i o n m i t den M ä c h t e n O s t m i t t e l e u r o p a s 

1. Zur Entwicklung des hunyadisch-habsburgisch-jagiellonischen 
Anspruchsfelds Ungarn-Böhmen 1435—1475 

Eine erste Konfrontation der Habsburger mit der aufstrebenden und ausgrei
fenden Jagiellonendynastie ergab sich in Böhmen bereits 1437/38 nach dem Tod 
des luxemburgischen Königs Sigmund. Gegen Herzog Albrecht V. von Öster
reich, der vorher auch zum König von Ungarn und zum Römischen König 
bestimmt worden war, wählte ein Teil der utraquistischen Opposition Kasimir 
Jagiello, den späteren König Kasimir IV. von Polen. Kasimir, damals elf Jahre alt, 
nahm die Wahl nicht an; der Habsburger Albrecht konnte sich wie im Reich 
(König Albrecht II.) und in Ungarn auch in Böhmen durchsetzen1. 

In Ungarn, wo zwischen 1387 und 1490 keinem der fünf Könige eine Dyna
stiebildung gelang2, kam es nach Albrechts baldigem Tod zu einem habsbur-
gisch-jagiellonischen Doppelkönigtum. Albrechts erst drei Monate alter Sohn 
Ladislaus Postumus wurde am 15.4.1440, König Wladislaw I I I . von Polen am 
17.7.1440 in Stuhlweißenburg gekrönt. Als der Jagiellone 1444 starb, blieb es, 
wie auch in Böhmen, bei der nominellen Regierung des Ladislaus Postumus, d. h. 
faktischer Thronvakanz. In Ungarn wurde erstmals 1446 Johann Hunyadi, 
in Böhmen 1452 Georg von Kunstadt auf Podiebrad zum Landesverweser 
bestimmt. König Friedrich I I I . als Senior des habsburgischen Hauses und Vor
mund von Ladislaus Postumus anerkannte 1451 diese Regenten als Gubernato-
ren des rechtmäßigen Königs Ladislaus. Dieser wurde, nach Entlassung aus der 
Vormundschaft, 1453 13jährig zum König von Böhmen gekrönt; Georg Podie
brad blieb Gubernator des Lands und sein Hauptberater. Die Situation der 
gegenseitigen Ansprüche komplizierte sich weiter dadurch, daß der polnische 
König Kasimir IV. die jagiellonischen Ansprüche auf Ungarn (er berief sich 
vor allem auf seine Ehe mit der Habsburgerin Elisabeth, einer Tochter König 
Albrechts I I . und Schwester des Ladislaus Postumus) 1454 wieder anmeldete3. 

Am 23.11.1457 starb Ladislaus Postumus, nomineller König von Ungarn und 
Böhmen, im Alter von 17 Jahren. Für die späteren Beziehungen zwischen Nieder-

1 Hoensch, 154f.; Thomas, 438f. Schon um 1435 hatte es Pläne für eine dynastische 
Verbindung Polen-Litauen und Böhmen-Ungarn gegeben (vgl. Biskup, 1475, 6). 

2 Kubinyi, 140; Bogyay, 86-95; Biskup, 1475, 6f. 
3 Roderich Schmidt, 306-314; Thomas, 448-462; Hoensch, 155-157; Biskup, 1475, 

7; Baczkowski, Europäische Politik, 59. 
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bayern und Friedrich I I I . sollte es recht wichtig werden, daß Ludwig der Reiche 
1452/54 insgesamt 40,000 fl hu Schulden Ladislaus' übernommen hatte; kurz 
vor dem Tod des Königs hatte der Herzog auch noch ein zwölfjähriges Bündnis 
mit ihm geschlossen4. Mit Ladislaus war die albertinische Linie der Habsburger 
ausgestorben; als nächste Thronprätendenten konnten Kaiser Friedrich I I I . 
als Senior der leopoldinischen Linie und Kasimir IV. von Polen als Schwager 
Ladislaus' gelten. Durchsetzen konnten sich jedoch fast gleichzeitig „National
könige" 5, in Böhmen der Landesverweser Georg von Kunstadt auf Podie
brad (2.3.1458), in Ungarn der jüngere Sohn des Reichsverwesers Johann 
Hunyadi, Matthias Hunyadi, dem später der Beiname Corvinus zugelegt wurde 
(24.1.1458) 6. Während Friedrich I I I . König Georg durch Erteilung der Beleh
nung 1459 zunächst anerkannte, wollte er Ungarn für sich behaupten und wurde 
am 17.2.1459 von einer anti-hunyadischen Adelspartei zum König gewählt. Der 
Anführer dieser Partei, der Wojwode Uilaky von Freistadt, wurde sogar zum 
Taufpaten für den am 22.3.1459 geborenen Kaisersohn Maximilian bestimmt7. 
Zu einem ersten Ausgleich zwischen Friedrich I I I . und Matthias kam es im Juli 
1463 mit dem Vertrag von Wiener Neustadt8. Der Vertrag enthielt die Anerken
nung Matthias' als König von Ungarn, aber auch bemerkenswerte Vorteile für 
den Kaiser: Er erhielt Entschädigungszahlungen und die Anerkennung seiner 
Besitzrechte über einige westungarische Herrschaften; er führte in Zukunft 
ebenfalls den ungarischen Königstitel. Vor allem aber ließ er sich von Corvinus, 
den er formell adoptierte, das Thronfolgerecht in Ungarn für sich und seine legi
timen Erben (Maximilian war bereits vier Jahre alt) zusichern, falls Matthias 
ohne ebenbürtige männliche Erben sterben würde. Der Rechtsanspruch auf die 
Erbfolge in Ungarn - insofern wurde das Vertragswerk von 1463 zur Grundlage 
der fast 400jährigen habsburgischen Herrschaft in Ungarn - wurde in modifi
zierter Form 1491 bestätigt und Basis der Heiratsabreden von 1515; Fried
rich I I I . und Maximilian I . als Vertreter der Legitimität, Tradition und Herr
schaftsansprüche einer alten Dynastie gegenüber einem „homo novus" hielten an 
den ungarischen Ansprüchen zäh und unverbrüchlich fest. Dagegen war die 
Revision der Erbfolgevereibarungen von Wiener Neustadt stets das Hauptziel 
von Matthias' Auseinandersetzungen mit dem Kaiser9. Diese Frontstellung 
im Donauraum ist eine der wichtigsten Konstanten der Reichspolitik in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

Zunächst jedoch blieben die habsburgisch-hunyadischen Gegensätze unter 
der Oberfläche der sichtbaren Entwicklung. Friedrich I I I . gab die seit 1440 in 
seinem Besitz befindliche Stephanskrone zurück, mit der Matthias am 29.3. 
1464 in Stuhlweißenburg gekrönt wurde 1 0 . Inzwischen hatten sich die inneren 

\ BayHStA KbLit 358. 
5 Meuthen, 49. 
6 Vgl., auch für das Folgende, die Überblicksdarstellungen bei Fessler-Klein, 3ff, 

Schmeidler, 230ff. und Ferdinand Seibt: Die Zeit der Luxemburger und der hussitischen 
Revolution, Abschnitt G: Das Zeitalter Georgs von Podiebrad 1437 bis 1471. In: Karl Bosl 
(Hg.): Handbuch der Geschichte der böhmischen Länder, Bd. 1. Stuttgart 1967, 537-568. 

7 Brigitte Ha Her, Stephanskrone, 130 ff. 
8 Zentral zum Vertragswerk und seiner Vorgeschichte Nehring, Corvinus, 13-23; Edi

tion ebda., 202-217. 
9 Nehring, Herrschaftstradition, passim; ders., Legitimitätsvorstellung, 109. 
10 Fraknöi, Corvinus, 100. 
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Spannungen in Böhmen zwischen Hussiten, der vorwiegend katholischen Partei 
des Hochadels und König Georg, der seine Krönung nur durch eine weitgehende 
Absage an den Hussitismus erreicht hatte, verschärft. Dabei spielten der Einfluß 
des Papsttums und die Auseinandersetzungen einiger Reichsfürsten mit Fried
rich I I I . eine wichtige Rolle n . Ende 1466 schließlich wurde der König förmlich 
in den Kirchenbann getan; er hatte sich nun sowohl mit dem Kaiser als auch mit 
Matthias Corvinus überworfen. Matthias übernahm die Exekution des päpst
lichen Urteils und wurde nach einigen kriegerischen Auseinandersetzungen mit 
Podiebrad, die er als Bundesgenosse des Kaisers und Beschützer der böhmischen 
Katholiken führte, am 3.5.1469 von der antiutraquistischen Partei in Olmütz 
zum König von Böhmen gewählt. Rückhalt als Gegenkönig Georgs fand er vor 
allem in Mähren, Schlesien und der Lausitz. Podiebrad reagierte, indem er die 
jagiellonischen Ansprüche wieder ins Spiel brachte (Kasimir IV. hatte den 
Schwerpunkt seiner Westpolitik bis 1466 auf die Auseinandersetzungen mit dem 
Deutschen Orden gelegt) und einen Monat nach der Gegenwahl Wladislaw 
Jagiello, den ältesten Sohn König Kasimirs IV. und Enkel König Albrechts IL, zu 
seinem Nachfolger bestimmte . Matthias hatte sich seit 1467/68 um eine 
Zustimmung der Jagiellonen zu seinem Vorgehen in Böhmen bemüht und Bünd
nisse und eine Heiratsverbindung vorgeschlagen. Als die böhmischen Stände 
jedoch im Juli 1469 den Vorschlag Podiebrads, Wladislaw Jagiello als seinen 
Nachfolger anzuerkennen, billigten, mußte Matthias den Polen angesichts 
seiner Gegenwahl als Usurpator dynastischer Rechte in Böhmen erscheinen. 
Die Antwort darauf waren intensive polnische Bemühungen beim Kaiser 
und bei einigen Reichsfürsten gegen Corvinus. Es kam zu einem Bündnisvertrag 
mit Friedrich I I I . (Graz 20.10.1470), der auch eine gleichzeitige Werbung Mat
thias' um die Hand der Kaisertochter Kunigunde zurückwies 1 3 . Als König Georg 
Podiebrad am 22.3.1471 starb, traten als Thronprätendenten auf: Herzog Al
brecht von Sachsen als Georgs Schwiegersohn, Matthias Corvinus und Wladis
law Jagiello. Wladislaw konnte den Sachsen zum Verzicht bewegen und wurde 
nach der Wahl am 27.5.1471 in Kuttenberg zu Prag am 22.8.1471 zum böhmi
schen König gekrönt. Matthias aber hatte von der ihn unterstützenden Gruppie
rung bereits im Mai 1471 seine Krönung in Iglau erreicht und ließ sich seine 
Rechte auf das böhmische Königtum vom Papst nochmals bestätigen, so daß 
in Böhmen erneut ein Doppelkönigtum entstanden war 1 4 . Beide Prätendenten tru
gen ihre Ansprüche in zunächst bis 1474 währenden kriegerischen Auseinander
setzungen aus. Dabei suchten die Jagiellonen durch König Kasimir IV. und seinen 
gleichnamigen Sohn mit der Aufnahme von Kontakten zu oppositionellen Adli
gen und durch Militärexpeditionen die Stellung Matthias' auch in Ungarn zu 
erschüttern, während Corvinus alsbald kriegerisch gegen die Erblande des 
Kaisers vorzugehen begann, der in den siebziger Jahren eng mit den Jagiellonen 
kooperierte und in dem Corvinus den eigentlichen Initiator der polnischen 

1 1 Verwiesen sei hier anstelle vielfältiger Spezialliteratur auf die neue Übersicht bei 
Hoensch, 159-162. 

12 Nehring, Corvinus, 23-39; Fraknöi, Corvinus, 142-148; Hoensch, 162; Thomas, 
471 f.; Baczkowski, Europäische Politik, 59; Biskup, Diplomatie, 168f. 

13 Biskup, 1475, 11 f f ; Nehring, Corvinus, 44-48. 
14 Nehring, Corvinus, 48-54; Hoensch, 162-164; Gutkas, Corvinus, 10-13; Polen im 

Zeitalter der Jagiellonen, 567; Fessler-Klein, 90. 
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Angriffe sah. Auch die Heirat Herzog Georgs von Landshut mit der polnischen 
Prinzessin Hedwig 1475 stand in diesem Kontext des offensiven Ringens Kasi
mirs von Polen und Wladislaws von Böhmen mit Matthias um die Behauptung 
der Wenzelskrone5 3 . 

{ Zwischen 1455 und 1475 hatte sich also der ungarisch-böhmische Raum zu 
\ einem komplexen Feld gegenseitiger Ansprüche, Besitzrechte und Spannungen 
[ zwischen den Habsburgern, den Jagiellonen, Georg Podiebrad und Matthias 

Hunyadi, den neu aufgestiegenen „Nationalkönigen", entwickelt. Dieser Prozeß 
konnte hier nur in seinen allerwichtigsten Grundlinien und nur in seinen 
Bezügen auf den süddeutschen Raum angedeutet werden. Diese Hinweise, vor 
allem auf die Problematik der beiden Doppelkönigtümer (in Ungarn de jure seit 
1463, in Böhmen de facto seit 1469/71) und die daraus sich ergebenden Pro
blemkonstellationen, sind jedoch unverzichtbare Grundlage für die Darstellung 
der Reichspolitik, der Außenbeziehungen und der dynastischen Pläne der nieder
bayerischen Herzöge Ludwig und Georg. Im folgenden sollen, als Teilaspekte 
dieser großen Zusammenhänge, zunächst die dynastische Politik Ludwigs des 
Reichen im skizzierten Problemfeld Ostmitteleuropas, sodann die Parteinahme 
des Herzogs im Kampf der böhmischen Thronprätendenten in den siebziger 
Jahren des 15. Jahrhunderts untersucht werden. 

2. Herzog Ludwigs Heiratspolitik 

Wir wissen von zv/ei Heiratsprojekten Ludwigs des Reichen für seinen Sohn 
Georg. Das erste, das nicht realisiert wurde, stammt aus dem Jahr 1460 und galt 
einer Tochter des böhmischen Königs Georg Podiebrad. Die zweite Eheabrede 
datiert von 1474 und führte zur berühmten „Landshuter Hochzeit" Georgs mit 
der polnischen Königstochter Hedwig/Jadwiga. Die Betrachtung beider Ver
lobungen ist in besonderer Weise geeignet, Schwerpunkte der Politik Ludwigs 
aufzuzeigen. Wir sehen in beiden Fällen die Aufnahme von Verbindungen zu ost
mitteleuropäischen Mächten und darin einen Hinweis auf eine ganz eigenstän
dige Interessenrichtung der niederbayerischen Politik 1 6 , aber auch darauf, daß 
Niederbayern unter Herzog Ludwig ein wichtiger Faktor der mitteleuropäischen 
Mächtepolitik geworden war 1 7 . Vom hohen Selbstverständnis Ludwigs zeugt 
außerdem, daß er zweimal eine Königstochter als Gemahlin für seinen Sohn aus
suchte. Es gab zwar mehrere außerdeutsche Heiraten der bayerischen Wittels
bacher im 15. Jahrhundert, doch außer der Herzog Georgs keine mit einer könig
lichen Prinzessin18. Aus diesen Zusammenhängen erklärt sich wohl auch, wie für 
die Zeit um 1470 eine - nirgends belegbare - Nachricht über den Plan einer 
Heirat Georgs mit der Kaisertochter Kunigunde (1465-1520) Eingang in die 
Literatur finden konnte 1 9. 

Die Reihe der Heiraten der „Reichen Herzöge" Niederbayerns spiegelt ihre 
hohen politischen Ambitionen wieder 2 0: Herzog Heinrich heiratete 1412 

15 Palacky, 5/1, 3-52; Biskup, Diplomatie, 169f.; Fraknöi, Corvinus, 153-170; Neh
ring, Corvinus, 54-73. 

16 Angermeier, Bayern, 585. 
1 7 Betont bei Ranke, 70 Anm. 2 und Doeherl, 326 f. 
1 8 Vgl. Lieberich, Fränkisches Element, 164 Anm. 1. 
19 Kluckhohn, 319; übernommen von Riezler, Baiern, 442. 

2 0 E. Stahleder, Burg Landshut, 248. 
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Margarethe von Österreich (1395—1447), die Schwester von König Albrecht I I . 
(1438-1439), sein Sohn Herzog Ludwig 1452 Amalie von Sachsen (1435 
bis 1502), die Schwester von Kurfürst Ernst (1464-1486) und Herzog 
Albrecht (1464-1500) von Sachsen, Herzog Georg schließlich die Tochter des 
Jagiellonenkönigs Kasimir IV. (1440—1492) von Polen und Litauen. Über die 
Erhöhung des eigenen Ansehens hinaus standen aber hinter jeder dieser dynasti
schen Verbindungen konkrete machtpolitische Konstellationen, die im folgen
den anhand der beiden Eheprojekte für Herzog Georg erläutert werden sollen. 

Die dynastische Politik als Konzept, besser gesagt als umfassende, nicht hin
terfragte und hinterfragbare Denkfigur, bleibt in ihrer Prägekraft auch in der 
Frühneuzeit erhalten. Die „Metaphysik des Dynastischen" als „Verbrämung des 
Willens zur Macht wie auch dessen Legitimation" 2 1 stellt eine der typischen 
Grundgrößen im politischen Handeln der Fürsten dar, wie etwa auch die 
Expansionspolitik . Beide prägen jene politischen Bezüge, die man im späten 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit mit der Bezeichnung „Außenpolitik" nur 
schwer erfassen kann, denn Unternehmungen der „Außenpolitik" der Reiche 
und Territorien sind — neben kriegerischer - vor allem dynastischer Art. Dabei 
aber spielten die Erhaltung einer Vielfalt von Optionen und personengeschicht
liche Zufälle eine wesentliche Rolle, so daß die dynastische Politik eine maß
gebliche, aber schwer planbare Triebkraft der Territorialgeschichte unseres 
Untersuchungszeitraums darstellt2 5. Wichtigster Ausdruck und wichtigstes 
Instrument des dynastischen Moments sind nun eben Heiratsverbindungen. Sie 
bilden die Rolle der Dynastien als politisch Handelnde und Träger der zwischen
staatlichen Politik am deutlichsten ab 2 4 . Heiraten waren immer eingebettet in 
politische Zusammenhänge; sie hatten die „Funktion, günstige eigene Kombina
tionen zu fördern und zu verknüpfen, beziehungsweise ungünstige fremde Kom
binationen zu verhindern" 2 5. Die Heiratsabreden der regierenden Fürsten für 
ihre Kinder gewannen so den Charakter eines politischen Optionsgeschäfts, das 
bis zum endgültig verbindlichen Vollzug der Ehe einen weiten Bereich an Mög
lichkeiten und Austauschbarkeit bot. Dem rationalen Kalkül der Verbindungen 
gegenüber trat ein wesentliches Moment des Irrationalen und Zufälligen 
dadurch, daß eine Stabilisierung der politischen Zielsetzung jeweils nur durch 
erbberechtigte überlebende Nachkommen erreicht werden konnte. Als vorläufi
ger Rahmen für die Zielfunktionen von Heiratspolitik ließe sich demnach ange
ben 2 6 : Festigung und Erweiterung der Hausmacht, Bildung und Besiegelung von 
Bündnissen sowie Bekräftigung von Friedensschlüssen. 

Im Anschluß soll die dynastische Politik Ludwigs des Reichen im Spannungs
und Anspruchsfeld Ostmitteuropas unter Bezug auf diese Zusammenhänge dar
gestellt werden. Selbstverständlich aber sind die skizzierten Überlegungen zum 
Stellenwert des Dynastischen als Grundlage für viele Abschnitte dieser Arbeit, 
vor allem für die Heiratsprojekte Herzog Georgs und die enge Kooperation mit 
Pfalzgraf Philipp nach 1490, zu verstehen. 

21 Angermeier, Der Wormser Reichstag in der politischen Konzeption Maximilians, 13. 
2 2 Boehm, Niederlande, 126. Näf, Frühformen, 234f., stellt dem dynastisch-expansiv 

geprägten fürstlichen Entwicklungswillen den Staatsgedanken der Stände gegenüber. 
Vgl. die Überlegungen bei Rabe, 17 f.; Moraw, Fragen 72 f. und ders., Entfaltung, 98 f. 

2\ Weber, 15. 
2 5 Ebda., 11 (auch für das Folgende). 
2 6 Ebda. 
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a) Das böhmische Eheprojekt für Herzog Georg 1460 

Die Beziehungen Herzog Ludwigs des Reichen zu König Georg Podiebrad 
von Böhmen sind ein Spiegelbild seines Verhältnisses zu Friedrich I I I . Die 
Auseinandersetzungen mit der kaiserlichen Partei unter brandenburgischer 
Führung im Reich waren für die Annäherung zwischen Niederbayern und 
Böhmen ebenso wichtig wie das Legitimierungsbedürfnis Georgs von Kunstadt 
auf Podiebrad, der aus diesem Grund und zur Anbindung wichtiger Reichsfür
sten gleich 1459 eine aktive Heiratspolitik gegenüber seinen Nachbarn, den Wet-
tinern und Hohenzollern, begann27. 

Zunächst überwogen zwischen König Georg und Herzog Ludwig aber durch
aus die Differenzen. Der König, am 2.3.1458 auf den böhmischen Thron 
gehoben, unternahm sofort Revindikationsversuche bezüglich der böhmischen 
Rechte und Besitzungen auf dem Nordgau, was den Herzog dazu führte, die For
derungen auf Bezahlung der „böhmischen Schuld" aus dem Vertrag von Fürsten
walde 1373 zu erneuern28. Im 1458 beginnenden Ringen der pfälzisch-nieder
bayerischen Partei mit Friedrich I I I . um Donauwörth konnte König Georg sogar 
von den Gegnern der Wittelsbacher gewonnen werden. Dr. Martin Mair, der im 
Juli 1459 in die Dienste auch Herzog Ludwigs getreten war, gelanges jedoch, den 
Böhmenkönig auf die Seite Ludwigs, Pfalzgraf Friedrichs und der Habsburger 
Sigmund von Tirol und Albrecht VI . zu bringen und somit eine völlige Umklam
merung Niederbayerns zu verhindern2 9. Es kam zum Bündnis von Pilsen (16./ 
17.10.1459) zwischen König Georg und Ludwig dem Reichen auf beider Für
sten Lebzeiten50. Im selben Jahr bereits hatte der Böhme einen ähnlichen Vertrag 
mit Pfalzgraf Friedrich geschlossen31; nimmt man die Freundschaftsabrede mit 
Albrecht I I I . von München (ebenfalls noch 1459) hinzu 3 2 , so zeigt sich der voll
ständige Erfolg Mairs im Anschluß König Georgs an die wittelsbachische Partei 
im Reich. Herzog Ludwig lieh dem König überdies 30,000 fl rh und erhielt als 
Sicherheit dafür seine Rechte über acht Schlösser und Städte auf dem Nordgau 
anerkannt j 3. Alle gegenseitigen Ansprüche und Forderungen wegen der böhmi
schen Schuld wurden auf Lebzeiten der beiden Fürsten angestellt; tatsächlich griff 
erst Herzog Georg 1497 diese Sache wieder auf und ließ dazu auch ein Vidimus 
des Schuldbriefs von 1459 fertigen Wolfgang Kolberger berichtete 1506 aus sei
nem Burghausener Gefängnis dem dortigen Burghauptmann, als Sicherheit für 
das Darlehen sei Herzog Ludwig unter anderem ein goldenes Halsband in einer 
versiegelten Schachtel übergeben worden, die sich immer noch im Burghausener 

27 Heymann, 193f. Die Heirat seiner Tochter Sidonie (1449-1510) mit Herzog Al
brecht von Sachsen kam 1464, jene des Sohns Heinrich (1448-1498) mit Ursula, einer 
Tochter von Kurfürst Albrecht Achilles, 1467 zustande. Zu den allgemeinen Zusammen
hängen vgl. Kluckhohn, 122ff; Riezler, Baiern, 389ff; Kraus, Sammlung, 298ff. und 
Hoensch, 159-161. 

28 Muffat, Entschädigungen, 724 f., 747 f f ; Riezler, Baiern, 390. 
2 9 Dazu Riezler, Baiern, 389-393. 
3 0 BayHStA KbU 7236, 7168; dazu Heymann, 213f; Riezler, Baiern, 393. 
3 1 GLA 67/862, fol. 16. 
3 2 BayHStA KbÄA 277, fol. 93-95; Heymann, 214. 
3 3 GHAHU2115 (Pilsen 19.10.1459). 
3 4 GHA 41/6 Mannh. U 33a. Vgl. dazu Abschn. J. 1.3. b). 
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Schatz befinden müsse, da die Schuld von 1459 nie vollständig zurückgezahlt 
worden sei 3 5. 

Die erwähnten Bündnisse führten Georg von Böhmen in den im März 1460 
beginnenden „Markgrafenkriegen" zur Unterstützung der Wittelsbacher, doch 
erhielt er sich in der „Rother Richtung" vom 24.6.1460 eine gewisse Vermittler
position. Die Verbindung zwischen dem König und dem niederbayerischen Her
zog wurde gerade in der Zeit des Kriegsausbruchs weiter vertieft durch eine dezi-
diert gegen König Matthias von Ungarn gerichtete Einung vom 27.4.1460 3 6 

sowie eine Heiratsabrede, die von Räten beider Seiten am 15.4.1460 erstmals 
schriftlich niedergelegt wurde 3 7 . In Aussicht genommen wurde eine Vermählung 
des noch nicht fünfjährigen Sohnes Ludwigs, Georg, mit der jüngsten Tochter 
Podiebrads, Ludmilla (* 16.10.1456); die nötigen Abmachungen sollten inner
halb von zwei Wochen getroffen werden. Die Einung zwischen König, Pfalzgraf 
und Herzog sollte dann auch auf ihre Erben ausgedehnt werden. Für die laufen
den kriegerischen Auseinandersetzungen sagte der König seine Neutralität zu. 

Der Heiratsbrief wurde dann am 8.5.1460 zu Prag ausgestellt38. Er nahm 
Bezug auf Georgs und Ludwigs „fruntlich eynunge und verstentnuß unser beyder 
lebtage lang" und setzte den Vollzug der Ehe zwischen Ludmilla und Georg bin
nen acht Jahren fest. König Georg stellte sofort einen Schuldbrief über das für 
seine Tochter vorgesehene Heiratsgut von 40,000 fl hu aus3 9. Bei einem Besuch 
des Herzogs in Prag im September/Oktober 1460 wurden noch weitreichendere 
Absprachen getroffen, erneut etwa über ein gemeinsames Vorgehen gegen Mat
thias von Ungarn, ein neues Bündnis und vor allem über die Wahl Georg Podie
brads zum Römischen König, wofür der Herzog Donauwörth und die Würde 
eines mit 8000 fl hu jährlich dotierten Reichshofmeisters erhalten sollte 4 0. 

Diese enge Kooperation König Georgs mit Pfalzgraf Friedrich und Herzog 
Ludwig dauerte aber nicht lange. Im selben Maße, in dem sich die Beziehungen 
des Königs zum Papst 1462 verschlechterten, benötigte er Rückhalt beim Kaiser 
und bei den Reichsständen. Mit dem Prager Frieden vom August 1463 4 1 konnte 
er sich nochmals als Vermittler zwischen den Streitparteien profilieren und die 
Reichskriege beenden42. Bis 1467 dann hatte sich die politische Lage gegenüber 
den böhmisch-niederbayerischen Vereinbarungen von 1459/60 völlig verändert. 
Herzog Ludwig vollendete in mehreren Abreden 1467/68 seinen Ausgleich mit 
dem Kaiser, König Georg wurde Ende 1466 vom Papst gebannt und für abgesetzt 
erklärt; Friedrich I I I . versuchte ein umfassendes Reichsbündnis gegen ihn 4 3 . 
Am deutlichsten und endgültig vollzog sich die Wendung gegen Georg Podie-

3 5 BayHStA PNU Ausw. St. 878. Hier wie noch öfter (ebda. 2095, fol. 14'-15') äußerte 
sich Kolberger auch über die bayerischen Ansprüche auf die seit 1373 bestehende „böhmi
sche Schuld" von 100,000 fl. 

36 Nehring, Corvinus, 17. 
3 7 GHA HU 2107, Korr. Akten 920, fol. 12 f. 
3 8 GHA HU 2108, 2109; Konzepte in Korr. Akten 920, fol. 3 - 1 1 . 
3 9 BayHStA PNU Ausw. St. 849 (Prag 10.5.1460). 
4 0 BayHStA PNU Ausw. St. 848, 851. Vgl. dazu Riezler, Baiern, 400f. und Heymann, 

220 f. 
4 1 Vgl. FRA II 44 Nr. 442. 
4 2 Kraus, Sammlung, 304 f. 
4 i Hoensch, 161 f.; Isenmann, Reichsordnung, 145f; Kraus, Sammlung, 307 mit 

Anm. 9. Vgl. auch Riezler, Baiern, 432 ff. und Kluckhohn, 257 ff. 
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brad, als die Herzöge Ludwig der Reiche und Albrecht IV. sowie Pfalzgraf Fried
rich sich mit König Matthias von Ungarn, der 1467 den Kampf gegen Podiebrad 
aufgenommen hatte und sich am 3.5.1469 von der Partei des katholischen 
Hochadels zum böhmischen Gegenkönig hatte wählen lassen, am 1./2.9.1469 
zu einem Bündnis gegen König Georg verbanden44. 

Irgendwann in den Jahren 1467-69 wird im Rahmen dieses Wechsels der 
Bündniskonstellationen im Sinne des besprochenen Optionscharakters der 
dynastischen Politik auch die Eheabrede von 1460 zu Fall gekommen sein 4 5. 
König Georgs Tochter Ludmilla heiratete dann 1474 den Piastenherzog Fried
rich I . von Schlesien-Liegnitz-Brieg (1453—1488)46. König Georg starb am 
22.3.1471. Als seinen Nachfolger hatte er seit längerem den jagiellonischen 
Prinzen Wladislaw vorgesehen, einen Sohn von König Kasimir von Polen-
Litauen, der dann im August 1471 in Prag auch zum böhmischen König gekrönt 
wurde. Damit traten die böhmischen Auseinandersetzungen mit den An
sprüchen Matthias' von Ungarn in eine neue Phase ein. 

b) Die Beziehungen zu Polen und die Verhandlungen 
über eine Eheverbindung 1474 

Das 15. Jahrhundert markiert in der Geschichte der Jagiellonendynastie eine 
Phase verstärkter Kontakte zu den Mächten Europas etwa durch Intensivierung 
der Türkenabwehr und das Ringen um die Kontrolle des Deutschordensstaats in 
Preußen und um die Besetzung der Königreiche Ungarn und Böhmen 4 7 . Die 
Union des Königreichs Polen mit dem Großfürstentum Litauen war beim Tod des 
Dynastiegründers Wladislaw Jagiello 1434 gefestigt; bereits um 1440 sind jagiel-
lonische Versuche zu beobachten, in Böhmen und Ungarn gegen die Habsburger 
Fuß zu fassen48. Kasimir IV. (1427-1492), seit 1440 Großfürst von Litauen 
und seit 1447 König von Polen, heiratete 1454 die Habsburgerin Elisabeth 
(1436—1505), eine Schwester des letzten nominellen Königs von Böhmen und 
Ungarn, Ladislaus Postumus, und erwarb so dynastische Rechte an beiden 
Gebieten. Aus der Ehe gingen 13 Kinder hervor, sechs Söhne und sieben Töch
ter; die ältesten waren Wladislaw (* 1456), der spätere König von Böhmen 
und Ungarn, Jadwiga/Hedwig (*1457), der 1521 heiliggesprochene Kasimir 
(* 1458), Johann Albrecht (* 1459), König von Polen 1492-1501 und Alexander 

1461), Großfürst von Litauen 1492-1506 und König von Polen 1501 bis 
1506 4 9. Zum dynastischen Konzept Kasimirs und Elisabeths gehörte es, für 
jeden der Söhne einen Thron zu gewinnen, wobei nach 1466, also nach dem Ende 
der Auseinandersetzungen mit dem preußischen Ordensstaat, Böhmen und 
Ungarn im Vordergrund standen50. 

4 4 Vgl. vorläufig FRA 11 20, 600f. und Heymann, 476-585, v.a. 535 und Riezler, 
Baiern, 438 f. 

45 Bachmann, Reichsgeschichte, 112, nimmt eine förmliche Annullierung noch 1467 an; 
vgl. dazu aber Kraus, Sammlung, 307 mit Anm. 9. 

46 Haeutle, Genealogie, 116. 
47 Biskup, Diplomatie, 163. Das Folgende faßt v.a. die Arbeiten von Biskup und Bacz-

kowski zusammen. 
4 8 Genaueres bei Biskup, 1475, 5-7. Vgl. die Karte in: Polen im Zeitalter der Jagiel

lonen, 576. 
4 9 Vgl.: Polen im Zeitalter der jagiellonen, 557-568 und die Stammtafel ebda., 572 f. 
50 Baczkowski, Versuch, 436; ders., Europäische Politik, 59; Biskup, 1475, 9 - 1 1 . 
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Im Jahr 1460 bereits war es vor dem Hintergrund gemeinsamer Gegnerschaft 
zum Kaiser zu einer ersten förmlichen Vertragsverbindung zwischen Ludwig 
dem Reichen und König Kasimir IV. gekommen. Im selben Jahr hatte der nieder
bayerische Herzog ja auch — das ist für die Beurteilung seiner nunmehr sehr kon
zentrierten Ostpolitik wichtig - seine Verschreibungen mit König Georg von 
Böhmen intensiviert, nicht zuletzt durch ein Verlobungsprojekt. Im Vertrag mit 
Polen erkannte Herzog Ludwig die polnischen Oberherrschaftsrechte über den 
Deutschordensstaat in Preußen an und versprach, dem Kaiser keine Hilfe gegen 
Kasimir zu leisten. 1462 folgten — teils dank niederbayerischer Vermittlung — 
weitere polnische Verträge mit Allianzpartnern Ludwigs des Reichen, nämlich 
König Georg von Böhmen und Albrecht V I . von Österreich^,J, 

Ein weites Feld öffnete sich für die Jagiellonen, als der 1466 gebannte Böhmen
könig Georg den ältesten Prinzen Wladislaw 1469 zu seinem Nachfolger 
bestimmte. Damit verbunden war eine entschiedene Frontstellung gegen König 
Matthias von Ungarn, der die Exekution gegen König Georg übernommen hatte, 
kurz vorher (Mai 1469) zum böhmischen (Gegen-)König gewählt worden war 
und sich sogleich die Unterstützung der Wittelsbacher gesichert hatte 5 2. 
Matthias hatte sich vor diesen Vorgängen um einen Ausgleich mit Polen bemüht, 
um ein Bündnis gegen Podiebrad und dessen dynastische Bestätigung durch 
seine, Matthias', Vermählung mit der damals elfjährigen Jadwiga, was für Kasi
mir IV. die dynastisch-politische Herausforderung durch einen Unebenbürtigen 
bedeutete. Zudem stellte Matthias sich nach Annahme der Wahl vom 3.5.1469 
in den Augen Polens als Usurpator gegen gemeinsame podiebradisch-jagielloni-
sche Interessen dar 5 3. Kasimir eröffnete jetzt eine diplomatische Offensive zur 
Absicherung seiner Rechte auf Böhmen; es kam 1470 zu einem antihunyadi-
schen Vertrag mit dem Kaiser, einer Allianz der „legitimistischen Mächte" 5 4 

gegen den „homo novus", die auch von Brandenburg und Sachsen unterstützt 
wurde, während Matthias den militärischen Druck gegen den Kaiser von Ungarn 
aus verstärkte. Eine polnische Gesandtschaft, die in Rom eine*den jagielloni-
schen Ansprüchen günstige päpstliche Entscheidung in der böhmischen Nach
folgefrage erwirken sollte, besuchte im März 1471 auch Ludwig den Reichen in 
Landshut, der allerdings seit 1469 mit Corvinus alliiert war 5 5 . In den Bündnis
bemühungen um Niederbayern spiegelte sich also die Konstellation der um den 
Einfluß in Böhmen rivalisierenden Mächte. 

Nach dem Tod von Georg Podiebrad (2.3.1471) wurden sowohl der von ihm 
vorgesehene Wladislaw, der älteste Sohn Kasimirs IV., als auch Matthias Corvi
nus zum König von Böhmen gekrönt 5 6 . Die Jagiellonen versuchten jetzt, mit 
Hilfe der inneren Opposition gegen Matthias unter den Magnaten die Stellung 
des Corvinen in Ungarn zu erschüttern und entsandten eine Militärexpedition 
unter der Führung des als Gegenkönig vorgesehenen Prinzen Kasimir nach 

31 Biskup, 1475, 8f. Hierauf bezieht sich wahrscheinlich ein undatierter Eintrag im 
Archivinventar Herzog Ludwigs (BayHStA NKB 87, fol. 67'). 

52 Biskup, Diplomatie, 168f.; Palacky, 5/1, 53-65. Zu Corvinus als Gegner der Jagiel
lonen vgl. Baczkowski, Versuch, 435 f. und v. a. Nehring, Ungarische Außenpolitik, 38 -41 . 

03 Biskup, 1475, 11 f.; Nehring, Ungarische Außenpolitik, 38f. 
34 Nehring, Ungarische Außenpolitik, 39. 
55 Biskup, 1475, 12 f. 
56 Hoensch, 162-164; Palacky, 5/1, 3-52. Detailliert Nehring, Corvinus, 46-63. 
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Oberungarn, die 1471/72 jedoch erfolglos blieb. Matthias seinerseits zog den 
Hochmeister des Deutschen Ordens auf seine Seite. Nach einem ersten Waffen
stillstand 1473 und einem erneut erfolglosen militärischen Unternehmen gegen 
Preßburg kam es im Februar 1474 in Altofen zu einem Friedensvertrag zwischen 
Kasimir IV., Wladislaw I I . von Böhmen und Matthias Corvinus5 7. Dabei wurde 
der Status quo in Böhmen, also das faktische Doppelkönigtum mit weitgehenden 
Verfügungsrechten Matthias' über Mähren, Lausitz und Schlesien, anerkannt. 
Im Lauf der Verhandlungen hatte König Matthias zum wiederholten Mal eine 
dynastische Verbindung vorgeschlagen: Er wollte Jadwiga heiraten, Wladislaw 
adoptieren und ihm das Nachfolgerecht in Böhmen konzedieren. Wieder blieb er 
ohne Erfolg 5 8. 

Kasimir IV. hatte inzwischen, ganz ähnlich wie Corvinus, zur Absicherung 
gegen den Ungarn neue Kontakte im Reich gesucht59. Eine Gesandtschaft zum 
Kaiser wegen der Anerkennung des böhmischen Königtums Wladislaws 1473 
erwirkte ein Kriegsbündnis (13.3.1474) 6 0. Kontakte zu Herzog Albrecht IV. 
von Oberbayern hatten schon 1472 zu Einungen Kasimirs IV. und Wladislaws I I . 
mit dem Oberbayern auf Lebzeiten Wladislaws geführt, die gegenseitige Angriffe 
ausschlössen 6 1. Hauptsächlich aber suchte das noch relativ junge Herrschafts
gebilde des polnisch-litauischen Großreichs Anbindung an das Reich und Koali
tionspartner dort über die Heiratspolitik - alle fünf überlebenden Töchter Kasi
mirs IV. wurden an Reichsfürsten verheiratet62. Den Anfang machten 1473 erste 
Kontakte mit Ludwig dem Reichen, die zur Heirat Jadwigas mit Georg dem Rei
chen von 1475 führten, auf die gleich näher einzugehen ist, und eine Heiratsab
rede vom 7.12.1473 mit Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg, worauf
hin die Zweitälteste Tochter Kasimirs, Sophia (1464-1512), 1479 Markgraf 
Friedrich von Brandenburg heiratete63. Die folgenden Heiraten seien ebenfalls 
noch erwähnt: Die polnische Prinzessin Anna (1476—1503) wurde 1490 mit 
Fürst Boguslaw X. von Pommern vermählt; ihre Schwestern Barbara (1478-
1534) 1496 mit Herzog Georg von Sachsen und Elisabeth (1483-1517) 1515 
mit Herzog Friedrich I I . von Schlesien-Liegnitz-Brieg. 

Kontext gerade der beiden 1473 vorbereiteten bzw. abgeschlossenen Ehe
bündnisse mit den Wittelsbachern und Zollern war also das militärisch-diplo
matische Ringen Kasimirs IV. und Wladislaws I I . um die Behauptung in Böhmen 
gegen Matthias Corvinus. Zu Lebzeiten des Hunyadi aber änderte sich nichts 
am Status quo des Doppelkönigtums in Böhmen und der faktischen Teilung 
in Einflußzonen beider Seiten, nicht zuletzt wegen der Differenzen zwischen 
König und Ständen in Polen. Die Ausgleichsverträge der Jahre 1477/79 mit 
dem Kaiser und den Jagiellonen markierten für Corvinus die Selbstbehauptung 
gegenüber den legitimistischen Mächten 6 4 . Von den politischen Ehen konnte 

5 7 Nachweise bei Nehring, Quellen, Teil I I Nr. VII I . Vgl. Baczkowski, Europäische Poli
tik, 59; Biskup, Diplomatie, 169f.; Nehring, Corvinus, 66-70. 

58 Biskup, 1475, 14. 
5 9 Hierzu und zum Folgenden Biskup, 1475, 14f. und ders., Diplomatie, 169 f. 
60 Nehring, Corvinus, 71; Palacky, 5/1, 102 f. 
6 1 BayHStAKbÄA 1181, fol. 1-5 bzw. 277, fol. 42-44 (19.7.1472). 
62 Seibt, 57-59; Biskup, Diplomatie, 169f.; Polen im Zeitalter der Jagiellonen, 3, 

558-564. 
6 3 Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 37-39. 
64 Biskup, 1475, 16f.; ders., Diplomatie, 170; Nehring, Ungarische Außenpolitik, 40f. 
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sich Kasimir aber mindestens die wohlwollende Neutralität Bayerns und Bran
denburgs versprechen65. 

Die ersten Kontakte wegen einer Heirat zwischen Jadwiga und Herzog Lud
wigs Sohn Georg knüpften polnische Gesandte im Herbst 1473 in Landshut6 6. 
Jadwiga/Hedwig, geboren am 21.9.1457 in Krakau, war das zweite Kind aus 
der Ehe König Kasimirs IV. mit Elisabeth von Österreich und beider älteste 
Tochter. Getauft wurde sie auf den Namen der in Polen hoch verehrten heiligen 
Herzogin Hedwig von Schlesien (1174-1243) aus der Andechser Grafenfami
lie, wobei für Kasimir IV. sicher auch die Erinnerung an Hedwig von Anjou 
(1374-1399), die heiligmäßig lebende erste Frau seines Vaters Wladislaw 
Jagiello, die diesem als Großfürsten von Litauen den polnischen Thron zuge
bracht (1386) und ihn für das Christentum römischer Prägung gewonnen hatte, 
eine wichtige Rolle spielte6 7. Wie erwähnt hatte König Matthias seit 1468 mehr
fach um Hedwigs Hand als Zeichen der Aussöhnungmit Polen gebeten. Ludwig der 
Reiche aber griff die Initiative König Kasimirs von 1473 sofort auf und schickte 
im März 1474 einen seiner wichtigsten Räte, Dr. Friedrich Mauerkircher, Propst 
von Altötting, nach Polen. Eine weitere, größere Gesandtschaft nach Polen unter 
der Führung des Bischofs Heinrich von Regensburg, an der außerdem Hof
marschall Graf Friedrich von Helfenstein, Hofmeister Thezeres von Fraunhofen 
und wiederum Mauerkircher teilnahmen, verließ Landshut am 10.9.1474; sie 
hatte bereits den Auftrag, durch die entsprechenden Absprachen die Heirat vor
zubereiten68. Ludwig war also recht schnell auf die polnischen Vorschläge einge
gangen; inwieweit bei seinem Vorgehen Motive mitgespielt haben, sich mit der 
jagiellonischen Verbindung Widerlager gegen den Kaiser oder auch Matthias 
Corvinus zu verschaffen, wissen wir nicht. Für König Kasimir war von Wichtig
keit, daß die Heiratsverhandlungen genau parallel zu seinen erfolglosen Unter
nehmungen gegen Corvinus' Stellung in Schlesien geführt und während der 
anschließenden Waffenstillstandsgespräche, bei denen Corvinus erneut seine 
Vermählung mit Hedwig zu erreichen suchte, intensiviert wurden. Für den Polen 
ergab sich so die Chance, gleichzeitig die Heiratspläne von Matthias zu durch
kreuzen und die politischen Beziehungen seines Königreichs zum Reich zu 
stärken. Die teilweise Sicherung der Grenzen Böhmens für Wladislaw I I . und 
Kontakte zu einem zumindest potentiellen Bündnispartner gegen Kaiser 
Friedrich I I I . werden für Kasimir ebenso eine Rolle gespielt haben6 9. 

Die Heiratsverhandlungen zwischen den vier niederbayerischen Gesandten 
und dem König und seinen Räten wurden im November und Dezember 1474 in 
Liegnitz und Radom geführt 7 0 , unter persönlicher Beteiligung der Königin Elisa-

65 Seibt, 57. 
66 Biskup, 1475, 15. 
6 7 Polen im Zeitalter der jagiellonen, 553-555. Hedwig von Anjou wird in Krakau 

inzwischen als Selige verehrt. 
6 8 Informationen über die beiden Gesandtschaften aus der Hauptrechnung über die 

Hochzeit von 1475 (BayStaBi cgm 1955, fol. 7) und dem 12. Buch der „Historia Polonica" 
des polnischen Zeitgenossen Jan Dlugosz, dessen einschlägige Kapitel aufgenommen sind 
in die Sammlung von Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 6-12, hier 7. 

69 Biskup, 1475, 15f.; ders., Diplomatie, 171; Nehring, Corvinus, 71 f. 
7 0 Vgl. Dlugosz bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 7f., den Bericht vom November 

1474 in FRA 11/46 Nr. 303 sowie Biskup, 1475, 16 mit Anm. 12 und Hiereth, Herzog 
Georgs Hochzeit, 14-23. 
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beth und nicht ohne Meinungsverschiedenheiten71. Dennoch konnten sie recht 
schnell und erfolgreich abgeschlossen werden, am 31.12.1474 wurde der Heirats
vertrag zwischen König Kasimir und Herzog Ludwig besiegelt72. Die Prinzessin 
Hedwig sollte vom Vater mit einer Mitgift von 32,000 fl hu, zahlbar in fünf 
Jahresraten an die Herzöge, ausgestattet werden. Dafür sollte sie als sog. 
„Widerlegung" des Heiratsguts ebenfalls 32,000 fl von bayerischer Seite und 
eine Morgengabe erhalten. Zur Sicherung ihres Unterhalts sollte Hedwig jähr
lich der 15. Teil der Gesamtsumme von Heiratsgut, Widerlegung und Morgen
gabe zustehen (knapp 5000 fl hu, denn die Hedwig am 15.11.1475 übereichte 
Morgengabe bestand, neben einem wertvollen Halsband, aus 10,000 fl hu 7 j ) , 
zahlbar aus den Einkünften der Städte, Märkte und Gerichte Traunstein, Trost
berg, Kraiburgund Mörrnoos und des Reichenhaller Zolls 7 4 . Der Heiratsvertrag 
enthielt auch einen Vermerk über die Zustimmung Herzog Georgs. Die finan
ziellen Modalitäten wurden durch eine zusätzliche Urkunde König Kasimirs vom 
Folgetag nochmals bestätigt 7 3; gleichzeitig wurde die Übergabe der Braut an den 
Bräutigam auf den 15.10.1475, als Ort das sächsische Wittenberg festgelegt76. 
König Matthias von Ungarn, der sich nun endgültig um seine Heiratspläne 
gebracht sah, nachdem er erst am 8.12.1474 einen Waffenstillstand auch mit 
Wladislaw I I . eingegangen war, beklagte sich bitter über die Mißachtung durch 
den polnischen König und verfolgte jetzt Ehepläne mit Sforza und Aragon 7 7. 

Die Ehevereinbarung zeitigte deutliche Konsequenzen im Hinblick auch auf 
Herzog Ludwigs Beziehungen zu Kasimirs Sohn Wladislaw IL, König von Böh
men, auf die wir bis dahin keine Hinweise haben, von denen wir aber annehmen 
können, daß sie mit Rücksicht auf die jagiellonisch-hunyadische Rivalität und die 
feste Anbindung Herzog Ludwigs an Corvinus kaum eine Rolle spielten. Im Juni 
1475 schickte der Niederbayer eine Gesandtschaft zu Wladislaw 7 8, die auf die 
Verwandtschaft zwischen ihm und der polnischen Königin Elisabeth79 und seine 
guten Beziehungen zu König Kasimir seit der Einung von 1460 hinweisen sollte. 
Aufgrund dieser guten Beziehungen zu den Jagiellonen, die ihre Krönung in der 
bevorstehenden Hochzeit Georgs und Hedwigs finden sollte, ließ Ludwig seine 
Bereitschaft zu einer Einung mit Wladislaw, allerdings ohne gegenseitige Hilfs
verpflichtung, bekunden. Er wollte ferner durch Dr. Mauerkircher, der wegen 
der Erlangung eines päpstlichen Dispenses vom Ehehindernis der Verwandt
schaft dritten Grades zwischen den Brautleuten nach Rom geschickt worden 

7 1 Vgl. den Brief von Königin Elisabeth an Ludwig den Reichen in GHA Korr. Akten 919 
(unfol., Radom 30.12.1-474) und dazu E. Stahleder, Landshut im Mittelalter, 36f. 

7 2 GHA Korr.Akten 919, unfol. sowie BayHStA NKB 34, fol. 369-373. Druck: 
M. Dogiel (Hg.): Codex diplomaticus Regni Polonicae et Magni Ducatus Lithuaniae, Bd. 1. 
Wilna 1758, 387-390. Die Bestimmungen über die Ausstattung der Braut entsprachen 
genau der endgültigen Fassung über die Heirat der polnischen Prinzessin Sophia mit Mark
graf Friedrich von Brandenburg von 1475. Hier war allerdings erheblich länger verhandelt 
worden. Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 38 f. 

73 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 30. 
7 4 Zu Fragen des fürstlichen Ehegüterrechts allgemein vgl. Stieber, 68-76. 
7 5 GHA HU 2104 (Radom 1.1.1475). 
7 6 Ebda. 2103 (Radom 1.1.1475). Etwas abweichende Angaben bei Dlugosz (Hiereth, 

Zeitgenössische Quellen, 7 f.). 
7 7 Dlugosz bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 8; Nehring, Corvinus, 76. 
7 8 Instruktion in GHA Korr. Akten 919, unfol. 
7 9 Ludwigs Mutter Margarethe von Österreich war eine Tante von Königin Elisabeth. 
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war 8 0, das Anliegen des ebenfalls in Rom weilenden polnischen Kanzlers unter
stützen lassen, Wladislaw als alleinigen König von Böhmen zu bestätigen. Die
sem Anliegen allerdings war kein Erfolg beschieden; der Papst verbot Wladislaw 
sogar ausdrücklich den Besuch der Hochzeit, da nicht auszuschließen sei, daß 
sich in seinem Gefolge gebannte Utraquisten befänden 8 1 . Ludwig der Reiche 
übernahm diese päpstliche Argumentation und Wladislaw erhielt keine nieder
bayerische Einladung zur Hochzeit seiner Schwester nach Landshut8 2. 

Inzwischen ließ König Kasimir die Braut aufs reichste ausstatten; der Chronist 
Dlugosz bezifferte den Gesamtaufwand hierfür auf über 100,000 fl hu 8 3 . Die 
polnischen Stände allerdings verweigerten Kasimir ein „universale subsidium" 
zur Erstattung seiner Aufwendungen 8 4 . Schließlich kam es nicht einmal zur Zah
lung der 32,000 fl hu Mitgift an Ludwig und Georg, zu der sich Kasimir in der 
Eheabrede verpflichtet hatte. Mehrere Male forderte Georg der Reiche die 
Bezahlung des Heiratsguts seiner Gemahlin bei den Königen Kasimir und Johann 
Albrecht ein, zuletzt sogar noch bei König Alexander (1501-1505) 1502, als 
Hedwig bereits gestorben war (18.2.1502). König Alexander, der vom Tode sei
ner Schwester nichts wußte und von Georg auch nicht darüber unterrichtet wor
den war, entschuldigte sich bei seinem Schwager damit, daß er noch nicht lange 
König von Polen sei und sagte ihm eine Prüfung der niederbayerischen Ansprü
che zu 8 5 . Noch Georgs Enkel Ottheinrich versuchte als Fürst von Pfalz-Neuburg 
angesichts seiner schlechten finanziellen Lage vergeblich die Einlösung der 
wittelsbachischen Forderungen auf die Mitgift Hedwigs und reiste dazu selbst 
nach Krakau 8 6. Ansonsten wissen wir über die politischen und persönlichen 
Beziehungen Herzog Georgs zu seinem Schwiegervater und seinen Schwägern 
nichts; lediglich die Anordnung zur Abhaltung von Seelenmessen nach dem 
Tod Kasimirs IV. am 7.6.1492 ist uns noch erhalten8 7. 

c) Die „ Landshuter Hochzeit" Herzog Georgs mit Hedwig von Polen 

Im Bewußtsein einer breiten Öffentlichkeit weit über das einstige und heutige 
Niederbayern hinaus lebt Herzog Georg weiter als der Bräutigam der „Lands-

8 0 BayStaBi cgm 1955, fol. 7\ Georgs Großmutter väterlicherseits und Hedwigs Groß
vater mütterlicherseits, König Albrecht IL, waren Geschwister (vgl. die vorige Anmerkung 
und die genealogische Übersichtstafel bei Hiereth, Zeitgenössiche Quellen, 59). Beachtens
wert ist also die Rolle der Habsburger als „Vermittler" der Verwandtschaft zwischen Georg 
und Hedwig. Die Dispensbulle Sixtus' IV. vom 26.5.1475 ist nur in Form eines Notariats
instruments des Bischofs von Regensburg vom 19.7.1475 überliefert (GHA HU 2102). 

8 1 GHA Korr. Akten 919, unfol. 
8 2 Dadurch ist der Bericht von Dlugosz (bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 10f.) 

widerlegt, Wladislaw sei sowohl vom Kaiser (der Belehnung mit Böhmen wegen) als auch 
von Herzog Ludwig mehrfach nach Landshut eingeladen worden; obwohl Kasimir ihm die 
Reise finanziert hätte, sei er nicht gekommen und habe so Anlaß zu Gerede und Spott 
gegeben. 

Dlugosz bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 9. Erhalten ist uns ein vom Vizeschatz
meister Thomas Triutschinky zusammengestelltes Verzeichnis der „Aussteuer" Hedwigs an 
Kleinodien, Silbergeschirr und Gewändern, die sie aus Polen mitbrachte (GHA HU 2105). 

8 4 Dlugosz bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 11 f. 
8 ' König Alexander an Herzog Georg Wilna 31.1.1503 (GHA Korr. Akten 919, unfol.). 
86 Volkert, Oberpfalz, 1336. 
8 7 BayHStA FüS 203, fol. 2 (Landshut 23.8.1492). 
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huter Hochzeit" vom November 1475, die seit 1903 regelmäßig als großes und 
prunkvolles Festspiel von den Landshuter Bürgern nachgespielt wird, wobei das 
aus der Zeit der „Reichen Herzöge" erhaltene spätgotische Bild der Altstadt den 
idealen Rahmen liefert 8 8. Wie kein anderes Ereignis ist diese Hochzeit mit dem 
Namen Georgs verbunden; die zahlreichen überlieferten Berichte vermitteln 
etwas vom „bestechenden Glänze" 8 9 , von der Atmosphäre dieses größten höfi
schen Festes des spätmittelalterlichen Bayern und von der Selbstdarstellung des 
Landshuter Hofs. 

Im folgenden geht es nicht um die Beschreibung aller Details der Hochzeits
feierlichkeiten, ihrer Vorbereitung und ihrer Organisation - darüber informiert 
eine inzwischen recht umfassende Literatur 9 0. Die Einordnung der Heirat in die 
dynastische Politik von Wittelsbachern und Jagiellonen wurde bereits versucht; 
die ganze Arbeit will von ihrer Intention her zu einer Vertiefung unseres Bilds 
von Herzog Georg, für das seine Hochzeit lange Zeit maßgeblich gewesen ist, 
beitragen. Dennoch können die Landshuter Ereignisse 1475 in einer Darstellung 
Georgs nicht fehlen; sie sollen im folgenden untersucht werden in ihrer Funktion 
als „künstlerische ,Inszenierung' im Dienste politischer Macht", als bewußte, 
offensive Zurschaustellung des Reichtums der Landshuter Herzöge in ihrer 
reichsweiten Wirkung 9 1 . 

Vorher ist noch ein Blick zu werfen auf die wichtigsten Quellen 9 2, die uns zur 
Heirat Georgs und Hedwigs überliefert sind: 

1) der Bericht des Seligenthaler Klosterschreibers Hans Seyboldt von 1482 für 
Thomas Jud von Bruckberg, der an der Hochzeitsfeier teilgenommen hatte 9 \ 

2) der Bericht des Schreibers des Kurfürsten und Markgrafen Albrecht Achilles 
von Brandenburg94, nach neuerer Vermutung vielleicht für Ernst von 
Sachsen abgefaßt 9 3 . 

3) das letzte Buch der „Historicae Polonicae libri X I I " des Chronisten und 
Krakauer Domherren Jan Dlugosz (1415-1480), eines wichtigen Diplo-

8 8 Zur Geschichte des Festspiels Glaser, Landshuter Hochzeit und Erwin Probst: 
Des reichen Herzogs reiche Heirat. Landshuter Fürstenhochzeit: Ein Festspiel und 
seine Geschichte. In: Unser Bayern (Beilage zur Bayerischen Staatszeitung) 24 (1975), 
41-43. 

89 Riezler, Baiern, 448. 
90 Staudenraus, Chronik I , 172-182; Bleibrunner, Landshuter Hochzeit: Hiereth, Her

zog Georgs Hochzeit; ders., Landshuter Hochzeit als Organisationsproblem; von Müller; 
E. Stahleder, Landshuter Hochzeit und neuerdings ders., Landshut im Mittelalter, v. a. 36 ff. 
(mit weiterer neuerer Literatur). Weitere Berichte über die Hochzeit bei Adlzreitter, 195 f.; 
Riezler, Baiern, 445-448. Aus der Sicht der Reichsstadt Nürnberg: Machilek (mit zahl
reichen weiteren Literaturangaben). 

91 Fehr, 22 (Zitat); Ziegler, Staatshaushalt, 265. 
92 Hiereth, Herzog Georgs Hochzeit, 7-10. 
9 3 Original: BayStaBi cgm 331, fol. 89-176; ediert von Lorenz von Westenrieder (Hg.): 

Beyträge zur vaterländischen Historie 2 (München 1789), 105-220. Vgl. auch Karin 
Schneider (Bearb.): Die Deutschen Handschriften der Bayerischen Staatsbibliothek 
München, cgm 201-350. Wiesbaden 1970, 344-347 und Hiereth, Originalbericht. 

9 4 Ediert von Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 14-51; verbessert und ergänzt 
nach dem Original im Weimarer Staatsarchiv von E. Stahleder, Landshuter Hochzeit, 
150-170. 

9 : 5 E. Stahleder, Landshuter Hochzeit, 149. 
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maten des Polenkönigs Kasimir IV., der auch zeitweise Erzieher von dessen 
Söhnen war, also am Krakauer Hof eine sehr wichtige Position bekleidete96, 

4) die 1493 abgeschlossene „Chronik der Bayern" des in Freising und Landshut 
(Kirchenpfründner dort seit 1468) lebenden Veit Arnpeck ( t 1496), der viel
leicht ebenfalls Augenzeuge der Feierlichkeiten war , 

5) eine Kurzdarstellung vor allem mit Anwesenheitslisten98, in vielen Abschrif
ten jeweils verbunden mit der 

6) Hauptrechnung über die Hochzeitsausgaben99. 
7) Schließlich ist zu nennen ein Aktenband im wittelsbachischen Hausarchiv, 

aus dem vielerlei organisatorische Aspekte der Feier hervorgehen 1 0 ° . 

Die direkten Hochzeitsvorbereitungen in Landshut begannen im August 1475 
mit den Einladungen1 0 1. Insgesamt acht Gesandtschaften wurden abgefertigt zu 
Kaiser Friedrich I I I . und seinem Sohn Maximilian, nach Tirol, Württemberg, 
Baden und Brandenburg sowie zu den sächsischen Fürsten, zu allen Wittels
bachern und zu den Bischöfen im Südosten des Reichs, während Wladislaw I I . 
von Böhmen der ungeklärten Verhältnisse um die böhmische Krone und des 
geschilderten päpstlichen Verbots wegen schließlich nicht eingeladen wurde 1 0 2 . 
Einige der Zusagen sind erhalten geblieben1 0 3, ebenso die Abrechnung der 
schwäbischen Pfleger Buppelin vom Stein und Ludwig von Habsberg, die 
vom 18.8.-22.9.1475 in Württemberg, Straßburg und am Mittelrhein unter
wegs waren und in Köln Friedrich I I I . die Einladung übergaben 1 0 4 . Der Kaiser, 
der eben die Verhandlungen mit Karl dem Kühnen von Burgund nach dem 
Neußer Krieg beendet hatte 1 0 5, wußte von der Heirat bereits und hatte Herzog 
Ludwig sein Kommen schon früher zugesagt106. Er wollte auf der Rückreise 
in die Erblande in Landshut Station machen und mit den dort versammelten 
Fürsten über eine Türkenhilfe beraten 1 0 7. Die Zusage des Kaisers wiederum 

9 6 Einschlägige Auszüge bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 6-12. Zu Dlugosz als 
Geschichtsschreiber vgl. Brigitte Kürbis: Johannes Dlugosz als Geschichtsschreiber. In: 
Hans Patze (Hg.): Geschichtsschreibung und Geschichtsbewußtsein im späten Mittelalter. 
Sigmaringen 1987, 483-496 (= Vorträge und Forschungen 31). 

Die einschlägigen Passagen nach der Ausgabe von Leidinger, 625 ff. nachgedruckt bei 
Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 60-64. 

9 8 BayStaBi cgm 1955, fol. 2 -6 . 
9 9 Original wohl GHA HU 2106; Abschriften: GHA Pfälzer u. Pfalz-Neuburger Akten 

2381 b („Nuptialia" 1474-1551), fol. 1 -16 ; BayStaBi cgm 331, fol. 165-174. Im Zusam
menhang mit der eben erwähnten Kurzdarstellung: GHA HU 2110; BayStaBi cgm 1953; 
cgm 1955, fol. 7-20; cgm 1956, fol. 3-22; cgm 7691. Vgl. auch Hiereth, Herzog Georgs 
Hochzeit, 114-123. 

i 0 U GHA Korr. Akten 919. Vgl. dazu Hiereth, Landshuter Hochzeit als Organisations
problem. 

1 0 1 Vgl. BayStaBi cgm 331, fol. 89-94. 
1 0 2 GHA Korr. Akten 919, unfol. 
I ( b Zusage des Bischofs Sixtus von Frei sing, der vom nach München geschickten Hof

meister Herzog Georgs, Thezeres von Fraunhofen, geladen worden war (ebda.). 
1 0 4 Ebda. 
505 Wiesflecker, Maximilian, I , 105-109. 
1 0 6 BayStaBi cgm 331, fol. 90. 
1 0 7 Vgl. den Brief des Kaisers an Sigmund von Tirol, Köln 1.10.1475 (TLA U I 7549). 
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veranlaßte den im Mai 1474 geächteten Kurfürsten Friedrich von der Pfalz, 
seine Teilnahme an der Hochzeit wegen der „Ungnaden und unbillen" des Kaisers 
gegen ihn abzusagen und sich von seinem Neffen, Adoptivsohn und designierten 
Nachfolger Pfalzgraf Philipp vertreten zu lassen108. 

Am 30.9.1475 verließ ein niederbayerischer Zug mit etwa 50 Personen und 
über 400 Pferden Landshut, um in Wittenberg die königliche Braut abzuho
len 1 0 9 . Der Bräutigam machte den weiten Ritt nicht mit; der Zug wurde ange
führt von Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach und den Landgrafen von Leuchtenberg. 
Auch zahlreiche den Herzögen verbundene Adelige und einige Räte wie der in 
den Heiratsverhandlungen bewährte Mauerkircher machten sich auf den Weg, 
dessen Organisation ein eigenes großes Problem darstellte1 1 0; die Kosten dafür 
beliefen sich auf über 6600 fl rh m . Über Regensburg, Weiden, Eger, Zwickau 
und Leipzig kam der Zug rechtzeitig am 13.10. nach Wittenberg; die Übergabe 
der Braut dort war für ihren Namenstag, den 15.10., festgelegt worden 1 1 2 . Hed
wig allerdings, die mit ihrem Vater am 14.9. in Krakau aufgebrochen war, ver
ließ erst am 10.10. Posen, wo sie von Eltern und Geschwistern Abschied genom
men hatte und wo bayerische Gesandte auf die Beschleunigung ihrer Weiterreise 
gedrängt hatten, und kam unter glanzvollem Geleit am 23.10. in Wittenberg 
an 1 1 3 , wo sie vom niederbayerischen Brautzug und einigen eine wichtige zere
monielle Rolle spielenden Angehörigen des Hauses Wettin empfangen wurde. Da 
in der Wittenberger Gegend die Pest grassierte, verließ der Brautzugdie sächsische 
Stadt schon am 26.10. wieder; binnen 18 Tagen gelangte man über Zwickau, Hof, 
Nürnberg und Ingolstadt nach Moosburg an der Isar (13.11.1475) 1 1 4. Die Ver
zögerung um eine Woche gegenüber dem Terminplan (als Hochzeitstermin war 
ursprünglich der 5.11. vorgesehen) und eine Änderung der Reiseroute des 
Brautzugs wegen der Pest führten wiederum zu einer ganzen Reihe von noch in 
letzter Minute zu bewältigenden Organisationsproblemen115. Der Kaiser wurde 
am 2.11. in Nördlingen von den Verzögerungen unterrichtet. Zusammen mit 
dem zu ihm entsandten niederbayerischen Rat legte er die Reiseroute durch das 
Land Herzog Ludwigs fest und bestimmte den 14.11. zum Tag seiner Ankunft in 
Landshut, was wiederum Abstimmungsprobleme mit Route und Terminplan des 
Brautzugs mit sich brachte. Der Kaiser überschüttetedenHerzogförmlich mit Son
derwünschen, er wollte Maximilian in seinem Haus untergebracht wissen und für 
die wichtigsten Leute seines Gefolges besonders gute Herbergen reserviert haben. 
Nicht zuletzt umfaßte sein Gefolge 700 Pferde, die es ebenfalls zu versorgen galt. 

Auch schon ohne diese zusätzlichen Schwierigkeiten warf die Organi
sation einer großen Feier für etwa 9000 Gäste mit Pferden und Wagen in 
Landshut, einer Stadt mit damals etwa 7000 Einwohnern, gewaltige Probleme 

1 0 8 GHA Korr. Akten 919, unfol. 
1 0 9 Dazu BayStaBi cgm 331, fol. 95-103 und Hiereth, Herzog Georgs Hochzeit, 36-45 

(mit entsprechender Karte). 
1 . 0 Vgl. Hiereth, Landshuter Hochzeit als Organisationsproblem, 37. 
1 . 1 BayStaBi cgm 1955, fol. 8. 
1 . 2 GHA HU 2103. 
1 1 * Dlugosz bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 9 f. 
1 1 4 BayStaBicgm331,fol. 101'. 
1 1 5 GHA Korr. Akten 919; Hiereth, Landshuter Hochzeit als Organisationsproblem, 37. 

Er weist etwa auf die nötigen Umstellungen bei der Besorgung der Lebensmittel, vor allem 
des Schlachtviehs, hin. 
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auf 1 1 6. Die Vorbereitungen, für die nur ein dreiviertel Jahr Zeit blieb, hatte 
Herzog Ludwig einem etwa achtzigköpfigen „Organisationskomitee" von 
Räten und Beamten übergeben, an dessen Spitze der frühere Kanzler Dr. Martin 
Mair und der Kanzler Rudolf Alber standen. Stoffe für die einheitliche Hof
gewandung und Kleinodien vor allem für das Brautpaar mußten angekauft und 
gefertigt werden. Die Unterbringung der Gäste in Bürgerhäusern der Stadt (allein 
die Zahl der fürstlichen Gefolgsleute betrug über 6500 Personen n 7 ) , die Schaf
fung entsprechend großer Speiseräume und eines Tanzsaals machten zahlreiche 
Umbauten nötig; auch Empfang und Betreuung der Gäste durch Angehörige des 
niederbayerischen Landadels waren zu organisieren118. Die weit über 9000 
Pferde der Hochzeitsgäste wurden zum größeren Teil inner-, zum Teil aber 
auch außerhalb der Stadt versorgt 1 1 9. Für die Silberkammer, die Brennholz
versorgung, das Tanzhaus und nicht zuletzt für den Wach- und Ordnungsdienst 
der bewaffneten Garden unter dem Oberbefehl des herzoglichen Burghaupt
manns wurden eigene Ordnungen erlassen120. 

Besonders wichtig und problematisch war natürlich die Versorgung der Gäste. 
Die Hauptlast der Lieferungen trugen die niederbayerischen Gerichte durch 
Naturalabgaben; das Vieh wurde erst in der Stadt geschlachtet. Eine eigene 
Küchenordnung legte fest, daß eine Gasse mit aus Brettern gezimmerten Küchen 
bestückt werden sollte. 146 Köche wurden aus dem ganzen Land zusammen
geholt 1 2 1. Sie versorgten nicht nur die Hochzeitsgäste (beim großen Mahl am 
15.11. wurden 32 Gänge aufgetragen!122), sondern acht Tage lang alle Besucher 
und die Einwohner der Stadt Landshut — alles auf Kosten des Herzogs, denn 
kein Wirt durfte während der Feiern Speise und Trank verkaufen. Auch alle 
Herbergskosten wurden von Ludwig übernommen 1 2 3 . Die Hauptrechnung ent
hält genaue Angaben über die bereitgestellte Verpflegung und gibt einige Zahlen 
an, die uns noch heute in Erstaunen versetzen: Abgerechnet wurden u.a. 323 
Ochsen, 684 Spanferkel, 1537 Lämmer, 12000 Gänse und 194435 Eier 1 2 4 . 
Auch den Transport der Hochzeitsgeschenke auf niederbayerischem Gebiet 
mußte der Herzog selbst bezahlen. So kostete das Verbringen der von den würt
tembergischen Grafen geschenkten 58 Fässer Wein von Lauingen nach Landshut 
42 1 /4 f lrh 1 2 5 . 

Betrachten wir nun die wichtigsten Festlichkeiten in der niederbayerischen 
Residenzstadt im November 1475. Am 13.11. hielt Herzog Georg ein Rennen 

116 Hiereth, Landshuter Hochzeit als Organisationsproblem, passim für das Folgende. 
Grundlagen: GHA Korr. Akten 919 und BayStaBi cgm 331, fol. 115ff. 

1 , 7 BayStaBi cgm 1953, fol. 23'. 
1 1 8 Für jede fürstliche Herberge waren 2-3 adelige Diener vorgesehen (Hiereth, Zeit

genössische Quellen, 50). 
1 1 9 Angaben bei Arnpeck (Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 62) 9163; nach Bay 

StaBi cgm 1955, fol. 2ff. 9264 Pferde, von denen etwa zwei Drittel in der Stadt versorgt 
wurden. 

1 2 0 BayStaBi cgm 331, fol. 115 ff. 
121 Hiereth, Landshuter Hochzeit als Organisationsproblem, 35 f. 
1 2 2 BayStaBi cgm 1953, fol. 20f. 
123 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 51,61. 
1 2 4 BayStaBi cgm 1955, fol. 15 ff. 
1 2 3 Abrechnung der Rentmeister im Oberland vom September 1475 in GHA Korr. Akten 

919, unfol. 
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und trat selbst gegen Ludwig von Westerstetten an 1 2 6 . Der Brautzug war an die
sem Tag nach Moosburg gekommen und zog am nächsten Tag, dem 14.11., auf 
Landshut zu. Einige Fürsten, unter ihnen der Sohn des Kaisers und Pfalzgraf Phil
ipp, ritten mit über 1000 Pferden Geleit dem Brautzug entgegen und begleiteten 
Hedwig und ihr Gefolge zurück an den Rand der Stadt Landshut, wo sich auf 
einer Wiese nahe der Isar alle übrigen Fürsten zum Empfang der Braut versam
melt hatten, darunter der Kaiser, der Bräutigam Herzog Georg und sein Vater 
Ludwig, der auf einem Wagen gefahren werden mußte, da er sich wegen Podagra 
kaum mehr bewegen konnte. Von seinem Truhenwagen aus, von dem ihn 
schließlich vier Diener herabheben und noch beim Gehen stützen mußten, 
konnte er mit ansehen, wie der drei Jahre ältere Kurfürst Albrecht Achilles, der 
zeitweise mit ihm zusammen in Burghausen erzogen und später sein erbitterter 
Gegner geworden war, auf dem Pferd umreitend als Hofmeister seines Sohnes 
Georg fungierte. Als erster begrüßte Kaiser Friedrich I I I . die Braut und umarmte 
sie, danach Herzog Ludwig und Herzog Georg, der seine künftige Frau zum 
ersten Mal sah und ihr die Hand reichte. Kurfürst Albrecht hielt die Will
kommensrede für Hedwig im Namen der Fürsten und bezeichnete die Heirat als 
Nutzen für Reich und Christenheit. Hedwig verstand und sprach nur polnisch, 
ihr wurde die Rede von einem Angehörigen des polnischen Gefolges über
setzt1 2 7. 

Anschließend zog die Hochzeitsgesellschaft in die Stadt zur Martinskirche. 
Als Brautführer fungierten dabei der Kaiser und Pfalzgraf Otto von Mosbach. 
Erzbischof Bernhard von Salzburg segnete den Ehebund in einer kurzen Zere
monie in der Kirche e in 1 2 8 . Abends fand ein großer Tanz statt. Nachdem alle Für
sten getanzt hatten, verließ Herzog Georg den Tanzsaal, „da fuert man die Praut, 
die Koenigin, auch in das Gemach, da Hertzog Joerg ein waß gegangen, und fuert 
sie der Kaiser und Hertzog Ott" bis an das mit Goldstoffen bezogene Bett. Auch 
Herzog Ludwig und andere Fürsten waren im Schlafgemach129. Die Funk
tion dieses „Beilagers" war der Vollzug der Ehe durch gemeinsames, vor 
Zeugen erfolgendes Besteigen des gemeinsamen Lagers durch die Brautleute; 
dies begründete nach kirchlicher Auffassung die Rechtswirksamkeit der 
Ehe 1 3 0. 

Am Morgen des nächsten Tages, des 15.11., überreichte Albrecht Achilles im 
Namen Georgs Hedwig die Morgengabe, 10,000 fl hu und ein wertvolles Hals
band. In öffentlichen Reden versicherten sich die Eheleute gegenseitig ihre Liebe 
und Treue. Daraufhin wurden ihnen zahlreiche Geschenke übereicht; der 
sparsame Kaiser allerdings mußte sehr gedrängt werden, bis er sich von einem 
kleinen Schmuckstück trennte, das er selbst auf 1000 fl , alle anderen aber nur auf 
500 fl Wertes schätzten 1 3 1 . 

126 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 14. Gesamtüberblick: ders., Herzog Georgs Hoch
zeit, 49-113. 

127 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 10, 15-23, v.a. 20-23; BayStaBi cgm 331, fol. 
103'-106, v.a. 105. 

1 2 8 Das Datum der Eheschließung (14.11.1475) ist auch überliefert durch einen Eintrag 
im Seligenthaler Nekrolog (BayHStA K 393/11, fol. 539). 

129 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 24-29 (Zitat S. 28f.); BayStaBi cgm 331, 
fol. 107. 

130 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 57 Anm. 23. 
1 3 1 Ebda., 30f. 
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Gegen zehn Uhr schritt man dann zum Kirchgang. Die Kleidung Georgs war 
von unerhörtem Prunk und sollte den Reichtum der Herzöge nach außen hin 
jedem sichtbar machen. Allein sein Hutschmuck war so wertvoll, daß der Chro
nist festhielt, „es war hart ein Fuerst in teutscher landen, der einen solchen 
kostenlichen Krantz hette" 1 3 2. Nach dem Amt des Erzbischofs von Salzburg in 
St. Martin folgte das große Hochzeitsmahl mit genau festgelegter Tischordnung; 
nachmittags fanden auf dem breiten Straßenzug der heutigen Altstadt etliche 
Turnierkämpfe statt 1 3 j >. 

Im Zeichen der Turniere stand auch noch der nächste Tag, der 16.11. Das 
Rennen zwischen dem Münchener Herzog Christoph und einem polnischen 
Adligen, bei dem der Bayer schließlich den Sieg davontrug, gehört zu den 
bekanntesten Geschichten im Zusammenhang mit der Landshuter Hochzeit 1 3 4. 
Der Kaiser verlieh dem neuen Bischof von Bamberg, Graf Philipp von Henne
berg (1475-1487), einem Bruder des späteren Erzbischofs von Mainz, Bert
hold, die Reichslehen135. Abends fand wieder ein Tanz statt, an dem auch der 
Kaiser teilnahm und bei dem Hedwig mit jedem der anwesenden Fürsten 
tanzte 1 3 6. 

Am 17.11. verließ, während die Turniere weitergingen, Kurfürst Albrecht 
Achilles die Stadt, am 18.11. Friedrich I I I . und Maximilian. Herzog Ludwig 
geleitete sie aus der Stadt hinaus 1 3 7. Damit enden die uns erhaltenen Be
richte über die Feiern in Landshut anläßlich der Hochzeit Georgs und Hed
wigs. 

Selten dürften in einer landsässigen Residenzstadt von der Größe Landshuts 
so viele Fürsten samt Frauen und Gefolge versammelt gewesen sein wie Mitte 
November 1475 bei der „Landshuter Hochzeit". Die mehrfach überlieferten 
Gästelisten 1 3 8 spiegeln den entsprechenden Stolz der Gastgeber wider. An der 
Spitze standen natürlich Kaiser Friedrich I I I . und sein Sohn Maximilian. An
wesend waren auch Kurfürst Albrecht Achilles, Sigmund von Tirol, Herzog 
Albrecht IV. mit seinen jüngeren Brüdern, Pfalzgraf Philipp, Graf Ulrich von 
Württemberg, die sächsische Kurfürstinwitwe Margarethe, eine Großmutter des 
Bräutigams, und viele andere. Von den bayerischen Bischöfen fehlten in Lands
hut jene aus Regensburg und Chiemsee; der Erzbischof von Salzburg als Ober
haupt der Kirchenprovinz, in der Landshut lag, und die Bischöfe von Bamberg, 
Augsburg, Passau, Eichstätt und Freising waren persönlich anwesend. Acht 
Reichsstädte hatten Vertreter entsandt. Der Bruder der Braut, König Wladislaw 
von Böhmen, ließ sich aus den genannten Gründen durch Burian von Gutenstein 
vertreten, Kurfürst Friedrich von der Pfalz durch seinen Neffen Philipp. Zahl
reiche weitere Adlige befanden sich in den Gefolgen, die jeder Fürst mit sich 
brachte. Es waren insgesamt über 6500 Personen; am größten war das Gefolge 

1 3 2 Ebda., 32. 
1 3 3 Ebda., 32 -41 ; BayStaBi cgm 331, fol. 107'-115. 
134 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 41-43 mit Anm. 30; Arnpeck, 626. Vgl. auch die 

Darstellungen in BayStaBi cgm 5832 und cgm 899, fol. 273 f sowie Riezler, Baiern, 470. Die 
Fabel vom Tod des Polen findet sich wie viele andere Ausschmückungen erst 1662 bei Adlz-
reitter, 195 ff. 

133 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 45; Arnpeck, 623. 
136 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 46-49. 
1 3 7 Ebda., 49f.; BayHStA NKB 31, fol. 115. 
1 3 8 BayStaBi cgm 1955, fol. 2ff.; Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 52-54, 60. 
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der beiden Niederbayern U 9 . Mit 3000 Pferden war auch ihr Troß weitaus der 
größte, Kurfürst Albrecht hatte 1400 Pferde mitgebracht, der Kaiser 700 1 4 0 . 
Man wird im Hinblick auf die künftige politische Praxis Herzog Georgs die Tat
sache nicht unterschätzen dürfen, daß er auf seiner Hochzeit das Reichsober
haupt, das künftige Reichsoberhaupt und viele Fürsten des süddeutschen Raums 
persönlich kennenlernen konnte. Der außergewöhnliche Glanz der Hochzeit 
wurde schon von zeitgenössischen Beobachtern betont, etwa bei Arnpeck 1 4 1, in 
der zu Beginn von Georgs Regierung entstandenen und ihm gewidmeten Chro
nik Georg Hauers 1 4 2 und in der 1504 konzipierten Chronik des Veit von Ebers
berg , 4 3 . Einen Hinweis auf die Bedeutung der Hochzeit mit einer Königstochter 
als dynastisches Ereignis für das gesamte Haus Bayern vermittelt der 1486/87 
von Ulrich Fuetrer gemalte Wappenzyklus am Treppengiebel des damaligen 
Münchener Jagdschlosses Grünwald 1 4 4 , der Macht und Glanz der Herzöge 
durch ihre Eheverbindungen in ganz Europa darstellen sollte und in dem denn 
auch das polnische Adlerwappen nicht fehlt. 

Zuletzt noch ein Wort zu den Kosten der prunkvollen Feier in Landshut und 
ihrer Vorbereitungen: Sie sind genau der großen, uns erhaltenen Hauptrechung 
zu entnehmen143, die vom Kammermeister und von den Rentmeistern des Her
zogs aufgestellt wurde und alle Ausgaben nach folgenden Posten aufgegliedert 
enthält: Brautzug, Gesandtschaften und Ladungen, Kleidung, Geschenke und 
Juwelen, Herolde und Spielleute, Handwerker, Wachs- und Silberkammer, 
Küche, Keller, Futter- und Unterhaltskosten. Die Gesamtkosten addieren 
sich auf 60,766 fl rh 73 Pf. 1 4 6. Im folgenden sollen die Aufwendungen in drei Ein
zelbereichen, die besonders illustrativ erscheinen, als Beispiele für die absolute 
Höhe der Ausgaben angeführt und ihr prozentualer Anteil an der Gesamtsumme 
angegeben werden: 

- Gesandtschaftskosten 9059 fl rh 
890flhu = 10,230flrh = 17% 
23 U 7 Pf. 

- Geleit und Verpflegung für den 3565 flrh = 4202 fl rh = 7% 
Kaiser und den Brautzug auf 557 U 
niederbayerischem Gebiet 

- Küche und Lebensmittel 7242 flrh = 12,175 flrh = 20% 
4315 U 33 Pf. 

Die Aufwendungen für das Essen allein machten also bereits ein Fünftel des 
Gesamtetats aus und stellen damit den größten Einzelposten dar. Nahezu 

1 3 9 Vgl. die Angaben bei BayStaBi cgm 331, fol. 162 f.; cgm 1955, fol. 4'f.; cgm 1953, fol. 
23'; Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 63f. 

140 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 61. 
1 4 1 Ebda., 64 
1 4 2 BayStaBi clm 1214, fol. 223'. 
1 4 3 BayStaBi clm 1229, fol. 108'. 
1 4 4 Vgl. Nyholm, Sp. 1000 f. 
1 4 5 GHA HU 2106. 
1 4 6 Diese Zahl findet sich auch bei Arnpeck (Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 61), der 

diese Rechnung offensichtlich kannte. 
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genauso viel aber beanspruchten die Ausgaben für die diplomatische Vorberei
tung und die Einholung der Braut. 

Das Gesamtvolumen der Ausgaben entsprach ungefähr den reinen Netto
einnahmen des Herzogs aus dem niederbayerischen Fürstentum in einem mittle
ren Jahr1 4 7. Die Reserven Ludwigs des Reichen waren also so groß, daß er auf die 
Einnahmen eines Jahres (die faktisch für 1474 nur 54,707 fl rh und für 1475 nur 
49,983 fl rh betrugen1 4 8) verzichten und sie für die Hochzeitsfeierlichkeiten sei
nes Sohnes ausgeben konnte. Dabei kommen zu den 60,766 fl rh noch einmal 
10,000 fl hu als wahrhaft königliche Morgengabe für Hedwig 1 4 9 . Außerdem gab 
Ludwig gerade 1474/75 noch viel Geld für Erwerbungen in Schwaben aus. Nicht 
vergessen darf man außerdem, daß 1474 Ludwigs Tochter Margarethe in Am
berg Pfalzgraf Philipp geheiratet hatte. Über die Kosten dieser Hochzeit und 
ihre Aufteilung haben wir keinerlei Angaben, doch hatte Ludwig hier mindestens 
die vereinbarten 32,000 fl rh Mitgift für seine Tochter zu zahlen, die er im Januar 
1474 beim Nürnberger Rat hinterlegte 1 5°. Allerdings hatte der Herzog sich eben
falls 1474 eine zusätzliche Einnahmequelle in Form einer allgemeinen Land
steuer erschlossen, die als „Fräuleinsteuer" die Mitgift für Margarethe decken 
und sicherlich mit Blick auf die schwäbische Erwerbspolitik und die bevorste
hende Hochzeit Georgs auch für diese Zwecke Reserven bilden sollte. Nach län
geren Streitigkeiten mit den Hochstiften mußte Ludwig die Steuergelder an 
Freising, Passau, Salzburg und Regensburg wieder zurückerstatten, dennoch 
betrug der Nettoertrag der Steuer von 1474 60,866 fl rh, hätte allein also gerade 
die Gesamtkosten der Landshuter Hochzeit gedeckt1 5 1. 

Nach alledem dürfen wir den Angaben Herzog Ludwigs wohl Glauben 
schenken, die er selbst über seine Ausgaben 1474/75 machte l*2. Als er am 
18.11.1475 nach den Festlichkeiten den Kaiser aus der Stadt geleitete, setzte 
sich dieser kurz vor der Passage des nördlichen Stadttores zu Herzog Ludwig auf 
dessen Wagen und bat ihn, ihm 40,000 fl zu leihen, die er den jagiellonischen 
Königen schulde. Ludwig antwortete ihm, für die Hochzeiten in Amberg und 
Landshut und die Wiedereinlösung etlicher Schlösser und Städte habe er „in 
kürtzen zeiten" über 120,000 fl ausgegeben und könne dem Kaiser daher im 
Augenblick nichts leihen. Der Hinweis auf fehlende Barmittel war sicher be
rechtigt, doch hatte Ludwig den niederbayerischen Staatshaushalt auch noch 
nicht lange auf Konsolidierungskurs gebracht und neigte überdies, viel mehr 
als später sein Sohn, dazu, das eingenommene Geld mit vollen Händen auch 
wieder auszugeben15 J . Der Glanz des Bilds Herzog Ludwigs in der späteren 
Geschichtsschreibung hängt sicher damit zusammen, daß er nicht nur in ersten 
Ansätzen Vertreter eines neuzeitlich-rationalisierenden Fürstentyps war, son
dern eben auch noch das Idealbild eines spätmittelalterlichen Fürsten ver
körperte wie nach ihm nur noch König Maximilian. Ludwig der Reiche 

147 Ziegler, Staatshaushalt, 265. 
1 4 8 Errechnet nach den Angaben ebda., 483. 
1 4 9 Die Widerlegung des Heiratsgut von 32,000 fl hu dürfte nicht gezahlt worden sein, da 

ja auch die entsprechende Mitgift von Kasimir nie bezahlt wurde. 
1 5 0 Max Buchner, Amberger Hochzeit, 598. 
1 3 1 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 26, 253; Spies, 149-164; Riezler, Baiern, 457. 
1 3 2 Nach einer Instruktion Ludwigs an den Kaiser von Ende 1475 (BayHStA NKB 31, fol. 

115-1.18). 
155 Ziegler, Staatshaushalt, 260. 

79 



war „Weintrinker, Ochsenbrater und Lebenskünstler" , 5 4 , kundig in der Macht 
und Pracht fürstlicher Selbstdarstellung und auch bereit, dafür Geld auszu
geben1 5 5. 

3. Wladislaw IL von Böhmen, Matthias Corvinus 
und Ludwig der Reiche 1469-1479 

Zum besseren Verständnis der Kooperationspolitik zwischen Matthias Cor
vinus als König von Ungarn und Böhmen und den niederbayerischen Herzögen 
sollen hier zunächst - sozusagen aus ungarischer Sicht - einige Grundstruktu
ren und -bedingungen der corvinianischen Außenpolitik dargestellt werden , : > 6. 

Am wichtigsten war für Corvinus, den aus wallachischem Komitatsadel aufge
stiegenen König, sein „Emanzipationskampf .. . gegenüber den legitimistischen 
Mächten" 1 : 3 7 in Ostmitteleuropa, den Habsburgern und den Jagiellonen. Beson
ders deutlich sind seine diesbezüglichen Versuche um den Beginn des böhmi
schen Gegenkönigtums (1469) herum zu beobachten, als er 1468-70 zunächst 
mehrfach um die Hand der polnischen Prinzessin Hedwig, dann um die der Kai
sertochter Kunigunde warb - gerade um jene beiden Fürstinnen also, die später 
mit den Bayernherzögen Georg und Albrecht IV. vermählt wurden. Alle entspre
chenden Versuche Matthias' scheiterten aus politisch-dynastischen Gründen, ja 
es kam nach 1471 sogar zu einer Allianz der „legitimistischen Mächte" gegen 
Corvinus 1 3 8. 

Eine wichtige Rolle in diesem Legitimationskonzept spielte, vor allem gegen
über dem Papst, die Selbststilisierung Ungarns und seines Königs zur „antemu
rale della christianitä" gegen die Türkengefahr. Corvinus erklärte sich, das 
Vakuum, das durch die Passivität des Kaisers entstanden war, geschickt ausnut
zend, zum „defensor fidei" sowohl gegen die Utraquisten als vor allem gegen die 
Türken und sah so den Nutzen für seine Herrschaft mit dem Nutzen der Christen
heit identisch 1 d 9 . Friedrich I I I . allerdings hatte die Zweischneidigkeit der corvi
nianischen Türkenpolitik bald durchschaut; für ihn war einerseits die Türken
gefahr in Ungarn Garantie dafür, daß Matthias sich nicht mit voller Heeresmacht 
gegen ihn wenden konnte, anderersei ts befürchtete er stets, daß der König eine ihm 
aus dem Reich bewilligte Türkenhilfe in Wirklichkeit gegen Österreich einsetzen 
werde. So bediente sich auch der Kaiser den Reichsständen gegenüber des Tür
kenarguments, um sie eventuell für einen Kampf gegen Ungarn zu gewinnen. 
Auch von selten des Papsttums brachte Matthias der Hinweis auf seine Rolle als 
Verteidiger des katholischen Glaubens keineswegs automatische und ununter
brochen anhaltende Unterstützung e in 1 6 0 . Wenn man dazu noch das tatsäch
liche politisch-militärische Vorgehen Matthias' gegen die Türken betrachtet, 

154 Heimpel, Spätmittelalter, 117. 
135 Ziegler, Beiname, 174. 
1 3 6 Das Folgende stützt sich auf die Ergebnisse der Corvinus-Studie von Nehring; zusam

mengefaßt in ders., Ungarische Außenpolitik, 44-46; ders., Legitimitätsvorstellung, pas-
sim; ders., Herrschaftstradition, passim. 

157 Nehring, Herrschaftstradition, 467. 
138 Nehring, Ungarische Außenpolitik, 39f.; Fraknöi, Corvinus, 148ff. 
139 Nehring, Ungarische Außenpolitik, 44f.; ders., Legitimitätsvorstellung, 113f.; 

Adriänyi, Kirchenpolitik, 85. 
160 Nehring, Corvinus, 117, 151. 
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so entdeckt man große Widersprüche zum Bild seiner Selbststilisierung, die 
hauptsächlich geprägt war von der Erinnerung an seinen Vater, den großen Tür
kensieger und späteren Reichsverweser Johann Hunyadi. Wichtige Türkenzüge 
unternahm Matthias nur 1463/64, 1475/76 (Eroberung von Sabac an der Save) 
und 1479-1481 (Sieg auf dem Brodfeld; Streifzüge in Bosnien und Serbien 
durch den Wojwoden von Siebenbürgen, Stephan Bäthory) 1 6 1 . Er sah die Türken 
keineswegs als ausschließlichen oder auch nur wichtigsten Feind an; während 
seiner Kriege gegen den Kaiser nach 1477 gab es sogar Ansätze zu militärischer 
Kooperation durch die Einräumung gegenseitiger Durchzugsrechte, 1480 sogar 
ein förmliches Angebot an den Sultan für die Schaffung gegenseitiger Einfluß
sphären auf dem Balkan. Matthias nutzte weder den vorläufigen Ausgleich mit 
Friedrich I I I . und Wladislaw I I . 1477/79 noch den Tod Sultan Mehmets I I . 1481 
für einen Türkenzug, sondern kämpfte um seine Anerkennung im Westen 1 6 2. 
1483 schloß er sogar einen fünfjährigen Waffenstillstand mit Sultan Bajezidll. 
(1481 — 1512), der 1488 nochmals verlängert wurde 1 6 3 . Durch eine Strategie der 
aktiven Verteidigung gelang Matthias die Behauptung der Südflanke Ungarns 
gegen die Türken 1 6 4 ; von einer breiten Offensive - zu der Matthias auch die Mit
tel fehlten — kann keine Rede sein. 

Ein weiteres großes politisches Ziel des Corvinen, dem im Inneren auch eine 
gezielte Heeres- und Kunstpolitik diente 1 6 3, war die Errichtung einer hunyadi-
schen Dynastie gegenüber der Doppelgefährdung seines Königtums durch die 
habsburgische und jagiellonische Thronkonkurrenz und zur Sicherung des gro
ßen Ziels einer Hegemonie im mittleren Donauraum 1 6 6. Da seine 1476 geschlos
sene Ehe mit Beatrix von Aragon kinderlos blieb, versuchte er die Anerkennung 
seines illegitimen Sohns Johann Corvinus zu erlangen. Das hieß, daß das Hauptziel 
des Königs immer die Revision der Anerkennung der habsburgischen Erbfolge in 
Ungarn im Vertrag von Wiener Neustadt 1463/64 sein mußte und deswegen die 
Auseinandersetzung mit dem Kaiser stets der Hauptpunkt seiner Politik. 
Gegner einer Nachfolge Johanns war im übrigen auch Beatrix, die den Thron für 
sich woll te 1 6 7 . Demgegenüber war die Politik des Kaisers als des Vertreters 
von Tradition und Legitimität einer alten Dynastie geprägt vom unbedingten 
Festhalten am Erbanspruch auf Ungarn, was 1526 dann zum Erfolg führen 
sollte 1 6 8. 

Als letztes Mittel in diesem grundlegenden dynastischen Konflikt um Ungarn 
zwischen Friedrich I I I . und Matthias Corvinus sind nun noch die Versuche des 

1 6 1 Zur Türkenpolitik Matthias' jetzt wichtig Räzsö, Türkenpolitik; vgl. auch Fessler-
Klein, 112 f f ; Nehring, Ungarische Außenpolitik, 45; Ackerl, 56-59. Zum Spannungsfeld 
Kaiser-Corvinus-Türken siehe weiters Haselbach, zu den Türkeneinfällen in den habsburgi
schen Erblanden seit 1473 Neumann. 

, 6 2 Räzsö, Türkenpolitik, 4f., 14. 
1 6 5 Ebda., 47; Fessler-Klein, 149f, 165 ff.; Nehring, Quellen, Nr. XXI . 
164 Räzsö, Türkenpolitik, 48 f. 
1 6 5 Zu den inneren Verhältnissen in Ungarn unter Corvinus kann hier nur hingewiesen 

werden auf Bäk, Königtum und Stände, 54 -61 ; ders., Monarchie im Wellental und Neh
ring, Corvinus, 218-222; zur ungarischen „Renaissance" vor allem auf den Ausstellungs
katalog: Matthias Corvinus und die Renaissance in Ungarn 1458-1541, v.a. Erik Fügedi, 
Das Königreich Ungarn, 17 - 32 sowie auf zahlreiche Beiträge im Ungarn-Jahrbuch 10(1979). 

166 Nehring, Ungarische Außenpolitik, 43; Bogyay, 92; Lhotsky, Friedrich HL, 148. 
167 Nehring, Legitimitätsvorstellung, 109-114. 
, b 8 ders., Herrschaftstradition, 464f, 468, 471. 
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Königs zu erwähnen, durch das Anknüpfen an das Selbstbewußtsein einzelner 
Reichsfürsten den vor allem in Kategorien der Hausmachtpolitik denkenden Kai
ser zu isolieren 1 6 9. Die Wittelsbacher spielten dabei eine entscheidende Rolle; 
ihre erste Verbindung mit Corvinus 1469 soll im folgenden vorgestellt werden. 
Damit ist gleichzeitig eine politische Grundkonstellation berührt, die für das 
gesamte politische Handeln Georgs des Reichen bis 1490 entscheidend und im 
Zusammenhang mit seiner Politik gegenüber Kaiser und Reich darzustellen sein 
wird. Gleich hier soll allerdings auch darauf hingewiesen werden, daß diese 
bewußte Kooperationspolitik Corvinus' mit Reichsfürsten gegen Friedrich I I I . 
nur von begrenztem Erfolg war 1 7 0 . Sie gelang insoweit, als sie ein generelles 
Desinteresse der Reichsstände an einem Einsatz für die habsburgischen Haus
interessen im Osten voraussetzte; tatsächlich kam nie eine große Reichshilfe 
gegen Corvinus zustande. Allerdings erreichte der Ungar auch kein festes, aus
drücklich gegen das Reichsoberhaupt gerichtetes Bündnis mit einem Fürsten, 
denn dazu war die Angewiesenheit auf den Kaiser und die Fragwürdigkeit terri
torialer und politischer Gewinne aus einer Verbindung mit dem König von 
Ungarn zu groß. Auch die Wittelsbacher als treueste Verbündete Corvinus' 
schlugen „in ihrem Konflikt zwischen Reichstreue und Territorialinteresse" 
letztlich doch immer wieder eine Schaukelpolitik ein; nie kam es zum gemein
samen offenen Vorgehen gegen den Kaiser1 . 

Es wurde bereits dargestellt, wie sich die niederbayerische Politik im Zuge des 
endgültigen Ausgleichs mit dem Kaiser 1467/68 von König Georg Podiebrad 
von Böhmen abwandte. Ihren deutlichsten Ausdruck fand diese Abkehr im 
Ergebnis einer wittelsbachischen Mission im Juli 1469 zu Matthias nach Preß
burg 1 7 2 . Matthias war eben, am 3.5.1469, in Olmütz von der katholischen Partei 
zum König von Böhmen, also zum Gegenkönig Podiebrads, gewählt worden und 
hatte die Huldigung der mährischen, schlesischen und lausitzschen Stände sowie 
von Vertretern der Sechsstädte empfangen. Die wittelsbachischen Gesandten 
sollten Matthias zur Wahl beglückwünschen, ihn als Lehnsherrn der entsprechen
den Besitzstücke in der Oberpfalz anerkennen und um ein Bündnis nachsuchen, 
um gegen den Kaiser und Podiebrad Rückendeckung im Osten zu behalten. Der 
böhmische König war für die Wittelsbacher als wichtiger Lehnsherr auf dem 
Nordgau von besonderer Bedeutung, vor allem seit Podiebrad Pfalzgraf Otto IL 
von Mosbach 1465 zur Anerkennung der böhmischen Lehens-, Öffnungs- und 
Schirmrechte über 15 oberpfälzische Städte und Burgen hatte zwingen kön
nen 1 7 3 . Bezeichnenderweise geschah also der erste formelle Vertragsabschluß 
der Wittelsbacher mit dem für die Reichspolitik Herzog Georgs dann so wichti
gen Matthias Corvinus in seiner Eigenschaft als eben gewählter (Gegen-)König 
zu Böhmen, nicht als König von Ungarn. Am 1.9.1469 wurde in Preßburg eine 
Einung zwischen Matthias, Pfalzgraf Friedrich und den Herzögen Ludwig und 
Albrecht IV. abgeschlossen, die gegenseitige Friedenspflicht auf Lebzeiten aller 
Beteiligten vorsah und außerdem Ludwig seine böhmischen Lehen auf dem 

169 Nehring, Ungarische Außenpolitik, 46; ders., Herrschaftstradition, 469f. 
1 7 0 Vgl. die Hinweise bei Nehring, Ungarische Außenpolitik, 46 und dems., Herrschafts

tradition, 470. 
171 Nehring, Herrschaftstradition, 470. 
1 7 2 Dazu Nehring, Corvinus, 41 f. Die Räte Ludwigs des Reichen waren Johann von der 

Leiter und Dr. Friedrich Mauerkircher (BayHStA KbÄA 1988, fol. 254f.). 
173 Volkert, Böhmische Thronlehen, 146-148; Schaab, Kurpfalz, 158f. 
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Nordgau verlieh 1 7 4 . Ergänzend stellte König Matthias den Wittelsbachern einen 
Tag später die Zusage aus, ihnen nötigenfalls gegen Racheakte Podiebrads und 
seiner Anhänger beizustehen175. Es war das erste förmliche Bündnis Matthias' 
mit einem deutschen Fürstenhaus, somit ein wichtiger politischer Schritt bei der 
Verfolgung seiner skizzierten politischen Ziele gegen den Kaiser, und es sollte 
tatsächlich die ganze Regierungszeit des Corvinen überdauern 1 7 6 . Von einem 
Zusammenhang mit Plänen des Hunyaden, sich zum Römischen König wählen 
zu lassen1 7 7, geht die heutige Forschung nicht mehr aus, vielmehr von einer 
Absicherung seines böhmischen Gegenkönigtums durch die offene Abkehr der 
Wittelsbacher von Podiebrad. Als böhmischer König blieb Matthias für die nie
derbayerischen Herzöge nach dem Kaiser wichtigster Lehnsherr, etwa im Falle 
der Stadt Heideck, die seit der Zeit Karls IV. böhmisches Lehen war und 1477 
endgültig an Niederbayern fiel. Sofort belehnte Matthias Herzog Ludwig mit 
Heideck 1 7 8 und erneuerte diese Belehnung 1480 für Herzog Georg 1 7 9. 1489 trat 
er gegenüber König Wladislaw IL, der Heideck an böhmische Adelige verliehen 
hatte, als Schützer der niederbayerischen Rechte auf 1 8 0 . Als Ende 1476 die Ehe
schließung Matthias' mit Beatrix von Aragon und deren Krönung zur Königin 
von Ungarn gefeiert wurden, überbrachten aus dem Reich lediglich bayerische und 
sächsische Gesandte ihre Glückwünsche; sogar persönlich anwesend war Her
zog Christoph von München, der kurz vorher in die Dienste des Königs getreten 
war 1 8 1 . 

Andererseits zeigten sich die Wittelsbacher bemüht, nicht nur einen der böh
mischen Thronprätendenten zu unterstützen, zumal nach der Wahl des Jagiello
nen Wladislaw zum böhmischen König im Mai 1471. Hier machte sich nun eine 
gewisse Aufspaltung der ober- und niederbayerischen Interessen bemerkbar. 
Albrecht IV. orientierte sich recht rasch auf die jagiellonischen Ansprüche hin 
und ging im Juli/August 1472 Einungen mit Wladislaw IL und seinem Vater, 
Kasimir IV., ein, die gegenseitige Angriffe auf Lebzeiten verboten und Austräge 
zur Klärung gegenseitiger Forderungen einsetzten182. Dagegen blieb Herzog 
Ludwig zwar in der Rolle des von Polen Umworbenen, vollzog aber faktisch 
1473 - 75 durch intensive diplomatische Kontakte und den Abschluß der Heirat 
Georgs ebenfalls deutliche Schritte auf die jagiellonischen Interessen zu, gerade 
wenn man an die drei vergeblichen Werbungen Matthias' um die Hand Hedwigs 
denkt. 

1 7 4 GHA 42/2 Mannh. U 22; BayHStA PNU Ausw. St. 862, Lehen 1262. Ein Entwurf 
vom Juli 1469 findet sich in FRA11/20, S. 600 f. Auf ein gleichzeitiges Bündnis Matthias' mit 
dem Kaiser (Fessler-Klein, 79 f.) gibt es keinen archivalischen Hinweis. Vgl. Nehring, Quellen, 
Nr.V und Deutsche Reichstagsakten, Bd. 22/1 = Deutsche Reichstagsakten unter Kaiser 
Friedrichiii., Bd. 8/1: 1468-1470. Bearb. v. Ingeborg Most-Kolbe. Göttingen 1973, 71. 

] 7 ° BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 733, Ausw. St. 861. 
176 Nehring, Ungarische Außenpolitik, 41. 
1 7 7 So die nationalungarisch-panegyrische Interpretation von Fraknöi, Corvinus, 111 f., 

129, 135-147. 
1 7 8 BayHStA NKB 48 Nr. 147. 
1 7 9 BayHStA PNU Lehen 1266; Nehring, Quellen Nr. 108. 
1 8 0 BayHStA PNU Lehen 1269; Nehring, Quelle Nr. 206. 
1 8 1 GHA HU 824 (Preßburg 16.11.1476); Nehring, Corvinus, 76f.; Fraknöi, Corvinus, 

181 ff. 
1 8 2 BayHStA KbÄA 277, fol. 42-44 und 1181, fol. 1-5; vgl. Nehring, Corvinus 61, 64; 

Riezler, Baiern, 481. 
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Damit kommen wir zur Rolle Herzog Ludwigs im Ringen der beiden böhmi
schen Könige um Anerkennung und Unterstützung. Hier war nach einer länge
ren Phase militärischer Auseinandersetzungen mit dem Friedensvertrag von 
Altofen (21.2.1474) eine gewisse Beruhigung erreicht worden l 8 \ die allerdings 
gleich wieder konterkariert wurde von einem neuen Kriegsbündnis der Jagiello
nen mit dem Kaiser und einem Angriff polnischer Truppen in Schlesien im Okto
ber 1474. Letzterer endete mit einem neuen Waffenstillstand am 8.12.1474, der 
bis Mai 1477 gültig sein sollte 1 8 4. Während Matthias Burgund und den Deut
schen Orden gegen Polen zu mobilisieren suchte und 1476—78 vor allem in Irri
tationen mit Brandenburg wegen der Erbfolge in Glogau und den jagielloni
schen Eheplänen Kurfürst Albrechts für seine Tochter Barbara geriet1 8 d , spitzten 
sich die alten Gegensätze erneut zu 1 8 6 . Als der Kaiser sich im Februar 1476 wie
der mit Wladislaw I I . wegen eines gemeinsamen kriegerischen Vorgehens gegen 
Matthias vereinte 1 8 7, intensivierte Matthias seine diplomatischen Kontakte zu 
den Wittelsbachern aufs neue 1 8 8 und nahm Herzog Christoph mit 40 Pferden in 
seine Dienste 1 8 9. Die entscheidenden Ereignisse für Matthias' offenen Bruch mit 
Friedrich I I I . waren dann die Flucht des Graner Erzbischofs Johann Beckensloer 
mit dem gesamten Kirchenschatz der reichsten Diözese Ungarns nach Wiener 
Neustadt (Februar 1476) und die offene Anerkennung des Kaisers für Wladis
law IL, als er diesem nach Hilfe in innerösterreichischen Schwierigkeiten am 
10.6.1477 von Reichs wegen Regalien, Lehen und die Kur des Königreichs Böh
men verlieh 1 9 0 . Am 12.6.1477 erklärte Matthias dem Kaiser als Herrn der öster
reichischen Erblande wegen vielfacher Vertragsbrüche den Krieg, schickte seine 
Truppen nach Westen und errag rasche Erfolge, zumal die Jagiellonen dem Kai
ser keine Hilfe leisteten1 9 1. Im Friedensvertrag von Gmunden-Korneuburg 
(1.12.1477) erreichte Matthias die Aufgabe der kaiserlichen Unterstützung für 
Wladislaw I I . Friedrich I I I . kündigte jetzt die Belehnung des Corvinen mit dem 
böhmischen Königtum an, verpflichtete sich zu einer Entschädigungszahlung 
von 100,000 Gulden in zwei Jahresraten und forderte zahlreiche Reichsstände 
dazu auf, Matthias für ihre von der Krone Böhmen herrührenden Lehen zu huldi
gen 1 9 2 . So war es dem Hunyadi gelungen, die Koalition der legitimistischen 
Mächte gegen ihn aufzusprengen und sich als unübergehbare Figur des ostmittel
europäischen Kräftespiels zu etablieren. Er hatte seine Rechtsgrundlage für die 
folgenden Verhandlungen mit Wladislaw I I . entscheidend verbessert und sich 

183 Nehring, Quellen Nr. VIII . 
184 Nehring, Corvinus, 66-73. 
1 8 5 Zu dieser Frage und ihren späteren Weiterungen vgl. Seyboth, Markgraftümer, 

77-95 sowie Fraknöi, Corvinus, 190-201. 
186 Nehring, Corvinus, 73-81 . 
1 8 7 HHStAHs.B7,fol. 167f. (Wiener Neustadt 2.2.1476) 
1 8 8 BayHStA KbÄA 233, fol. 120 (Kredenzbrief Matthias' an die oberbayerischen Her

zöge 1.5.1476); Nehring, Quellen Nr.47. 
~ 8 9 GHA HU 824 (Preßburg 16.11.1476). 
190 Palacky 5/1, 157ff.; Nehring, Corvinus, 81-85; Gutkas, Corvinus, 15f. Vgl. auch 

den Beschwerdebrief Matthias' an Albrecht IV. vom 16.4.1477 in GHA HU 794. 
,9' Chmel, Mon. Habsb. 1/2, S.96-108; FRA 11/46 Nr.416; dazu Nehring, Corvinus, 

85-88; Räzsö, Feldzüge, 4 -6 . 
192 Nehring, Quellen Nr. XI I I ; dazu ders., Corvinus, 88-95; Fessler-Klein, 126; Tho

mas, 496. 
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fortwährenden Einfluß auf jene Reichsfürsten gesichert, die im Besitz böhmi
scher Lehen waren. Dies gilt z.B. auch für den wittelsbachischen Pfalzgrafen 
Ottol l . von Mosbach, den Matthias bereits am 8.1.1478 zur Huldigung auf ihn 
als böhmischen König und zum Regalienempfang aufgefordert hatte 1 9 3. Die 
Belehnung Ottos I I . erfolgte ein Jahr später in Ofen genau nach dem Formular 
des podiebradschen Lehnbriefs von 1465, also unter Vorbehalt der böhmischen 
Öffnungs- und Schirmrechte194. Schon vorher hatte Matthias Otto als Rat und 
Diener mit 200 Pferden auf drei Jahre aufgenommen und sich dafür das Öff
nungsrecht auf die pfälzisch-niederbayerischen Gemeinschaftsbesitzungen 
Parkstein, Weiden und Lauf gesichert. Weiter hatte Otto I I . Matthias verspro
chen, weder dem Kaiser noch seinen wittelsbachischen Verwandten gegen 
Ungarn Hilfe zu leisten 1 9 5. 

Die Jahre 1478/79 brachten schließlich auch den Ausgleich zwischen Matthias 
und den Jagiellonen. Nach mehreren Anläufen wurde im Dezember 1478 eine 
Friedenspunktation verkündet 1 9 6 , die am 21.7.1479 bei einem Treffen der 
Könige Matthias und Wladislaw in Olmütz konfirmiert wurde. Am 2.4.1479 
bereits war zu Ofen ein Friedensvertrag zwischen Matthias und Kasimir IV. 
abgeschlossen worden 1 9 7 . Sowohl Matthias als auch Wladislaw I I . behielten den 
Titel eines böhmischen Königs; der Hunyadi verblieb ungestört im faktischen 
Besitz der Nebenlande Mähren, Schlesien und Lausitz, Wladislaw in jenem Böh
mens. Für den Fall von Matthias' Tod sollten die Nebenlande um 400,000 fl an 
Böhmen zurückgelöst werden können; umgekehrt sollte Böhmen beim Tod Wla
dislaws unter Matthias oder seinen Erben ohne Geldzahlungen wiedervereinigt 
werden. Schließlich gelang Matthias am 15.8.1473 nach einer vorläufigen Beile
gung des Glogauer Streits auch noch der Abschluß eines Friedens- und Freund
schaftsvertrags mit Kurfürst Albrecht Achilles von Brandenburg1 9 8. 

Die Vereinbarungen von Olmütz und Ofen waren zusammen mit dem Frieden 
von Gmunden und Korneuburg von 1477 „Matthias' größter Triumph"; 1479 
war der Corvine auf dem Höhepunkt seiner M a c h t 1 . Die großen und tradi
tionsreichen Dynastien der Habsburger und Jagiellonen hatten den „ufgeruck-
ten kunig" 2 0 0 als König von Böhmen und seine Hegemonialstellung im Donau
raum anerkannt. Nach dem Ausgleich mit Kasimir IV. und Wladislaw I I . hatte 
Matthias den Rücken frei für seine Auseinandersetzungen mit Friedrich I I I . Er 
bemühte sich dabei bald und erfolgreich um die Unterstützung der Wittelsbacher, 
mit denen ihn das Bündnis von 1469, die Bindungen der Lehnsherrschaft und eine 
zumindest tendenziell antikaiserliche Politik verbanden. Herzog Christoph von 
München, damals in ungarischen Diensten stehend und sehr oft bei Beratungen 
und Verhandlungen in der engsten Umgebung des Königs auftauchend, hatte 
bereits im Laufe des Jahres 1478 Herzog Ludwig gebeten, seinen Sohn, Herzog 

193 Nehring, Corvinus, 94. 
1 9 4 BayHStA Oberpfalz U 9/1, 9/2, 10(28.2.1479). 
1 9 5 Ebda. 8 (18.5.1478). 
196 Chmel, Mon. Habsb. 1/3 Nr. 101; Nehring, Quellen Nr. XIV (Olmütz 7.12.1478). 

Vgl. Nehring, Corvinus, 95-99; Fessler-Klein, 127-131; Fraknöi, Corvinus, 197-201; 
Palacky 5/1, 194 ff. 

197 Nehring, Quellen Nr. XVI ; dazu dm. , Corvinus, 99-101. 
198 Nehring, Corvinus, 101-106. 
1 9 9 Ebda., 98 (Zitat); Gutkas, Corvinus, 17. 

2 0 0 Nehring, Corvinus, 105. 
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Georg, zu den ungarisch-böhmischen Friedensverhandlungen nach Brünn zu 
entsenden, damit er bei einem Ausgleich mithelfe. Ludwig der Reiche verwei
gerte jedoch diese diplomatische Mission seines Sohnes 0 1 . Das Fuggersche 
Ehrenwerk greift allerdings diese frühen Kontakte auf und sieht sie als Beleg 
dafür, daß Georg die kaiserfeindliche Einstellung seines Vaters und seiner Räte 
sofort übernahm 2 0 2 . 

I I . Enge V e r b u n d e n h e i t i n Re ichs - u n d H a u s p o l i t i k : 
L u d w i g der Reiche und K u r f ü r s t F r i e d r i c h der S i e g r e i c h e 

von der Pfalz 

/. Grundlinien der pfälzischen Politik im 15. Jahrhundert 

Für das Verständnis der pfälzischen Politik ist es nötig, an dieser Stelle einige 
Ergebnisse neuerer Forschungen über Dynastie, politische Geographie, Staats
bildungsprozeß und reichspolitische Position der Pfalz zusammenfassend vor
zustellen2 0 3. 

Die seit dem 13. Jahrhundert unbestrittene Stellung des Pfalzgrafen als Reichs
vikar vacante imperio und absente imperatore in den Ländern fränkischen 
Rechts2 0 4 machte die Pfalz nicht nur zum vornehmsten weltlichen Kurfürsten
tum. Sie läßt auch die „,halbkönigliche' Stellung" des Pfalzgrafen203 und seine 
Politik nur aus überterritorialer Perspektive, also von der mächtigen Verfassungs
position im Reich und den damit verbundenen wiederholten Anläufen zum 
Königtum oder einer königsähnlichen, überfürstlichen Stellung her beurteilbar 
erscheinen206 Dies brachte die Pfälzer Wittelsbacher (jedenfalls noch im 
15. Jahrhundert, vor dem Aufstieg des habsburgischen Königtums in europäi
sche Großmachtdimensionen) als eine der königsfähigen Dynastien des Spät
mittelalters in eine starke Rivalitätsposition zu den Habsburgern: „Keine andere 
Dynastie hat vom 15. bis zum 17. Jahrhundert so viele Kraftproben mit dem 
Königtum gewagt"2 0 7. 

Eine wichtige Rolle spielte dabei auch die territoriale Grundsituation der 
Pfalz. Die Kurlande reichten - wenn auch vielfach durchbrochen - vom Rhein 
bis Böhmen und brachten die Fürsten so in Kontakt mit einer großen Zahl reichs
politisch unterschiedlich relevanter Regionen und potentieller Kooperations
und Konfliktpartner 2 0 8. So bestand etwa auf dem Nordgau eine enge Anbindung 

201 Vgl. Priebatsch l\ Nr. 477. 
2 0 2 BayStaBi cgm 899, fol. 307. 
2 ( b Vgl. v. a. die Analyse von Moraw, Pfalzgrafschaft und Schaab, Kurpfalz passim sowie 

die methodisch bis heute anregende Analyse von Trägern, Formen und wichtigen Wegen 
des politischen Kräftespiels im Pfälzer Raum in Spätmittelalter und Frühneuzeit (mit zahl
reichen Karten) von Petry, Kräftespiel. 

204 Schaab, Kurpfalz, 65; Hermkes, 3-26. Dies bedeutete eine wichtige Aufwertung 
gegenüber dem reichsrechtlichen und territorialen Konkurrenten Kurmainz (Petry, Pfälzi
sche Geschichte, 9). 

205 Moraw, Fragen, 83. 
206 Moraw, Pfalzgrafschaft, 81-83 (mit Beispielen für die überfürstliche Stellung); 

ders., Entfaltung, 105 f. 
207 Moraw, Fragen, 83. 
2 0 8 Moraw, Pfalzgrafschaft, 79. 
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an die Interessen der bayerischen Teilherzogtümer. Doch die Lage der Haupt
gebiete im Binnenreich, in der alten, wichtigen, aber vielfältig zersplitterten 
Königslandschaft am Rhein, brachte mit sich, daß die Kurpfälzer keine Möglich
keit zur Anhäufung so großer territorialer Machtmittel hatten wie die Kurfürsten 
im Osten oder die Habsburger. Hieraus erklärern sich die angesprochenen 
Kompensationsversuche durch aktive reichspolitische, oft gegen den König 
gerichtete Mittel. Zu den die ganze kurpfälzische Geschichte durchziehenden 
Dualismen mit dem habsburgischen Königtum und Kurmainz traten im 15. Jahr
hundert verstärkt Auseinandersetzungen mit in den Pfälzer Kernraum vordrin
genden Territorien wie Hessen, Württemberg und Baden. Da die Pfalz wegen 
ihrer tendenziell aggressiven Politik aber von leicht mobilisierbaren Gegnern 
umgeben war, erklären sich hieraus auch Überspannungen und Zusammen
brüche in der pfälzischen Geschichte wie 1504/05 und 1619. Auch sie spiegeln 
die in der Pfälzer Politik gegebene engste Verquickung von Reichs- und Territo
rialpolitik wider 2 0 9 . 

Die kurpfälzische Herrschaft am Rhein war nun alles andere als ein kompakt -
geschlossenes Territorium auf dem Weg zur vollständigen Landeshoheit, wie wir 
es etwa in Bayern vor Augen haben 2 1 0. Vielmehr handelte es sich um einen 
„Bereich indirekter Herrschaft"2 1 1, um ein „älteres System der hegemonialen 
Bindung" 2 1 2, zu dessen politischen Mitteln etwa Schirmverträge, Öffnungsrechte, 
Geleitrechte, Lehensbeziehungen oder einfach militärische Überlegenheit gehör
ten. Dieses kurpfälzische Hegemonialsystem des 15. Jahrhunderts213 trug durch 
personenbezogene Anbindung von Vasallen, Schirmverwandten und Dienstab
hängigen den Charakter eines offenen, vorterritorialen Satellitensystems, zu dem 
im 15. Jahrhundert eine geraume Anzahl von Grafen (darunter Katzenelnbogen 
und zeitweise Württemberg und Baden 2 1 4) und kleinere Herren, Adlige, Reichs
bistümer und -Städte, Reichspfandschaften und etwa auch der Deutschmeister 
auf der Burg Horneck gehörten 2 1 5 . Nur selten gelang die Umsetzung dieser 
Klientelbindung auf informeller Grundlage in formelle Landesherrschaft. Zwei 
Beispiele seien kurz genannt, weil sie für die Beziehungen zu Niederbayern unter 
Kurfürst Philipp wichtig werden. Das mehrfach untersuchte Bistum Speyer wie 
das benachbarte Worms waren, schon von der territorialen Situation her, 
„Quasi-Landesbistümer" der Pfalz 2 1 6. Die Geschichte der Speyerer Bischöfe 
vom Kraichgauer Ritter Raban von Helmstatt (1396-1438), dem Rat und 

209 Moraw, Pfalzgrafschaft, 80,94 \ Schaab, Kurpfalz, 12 f.; Petry, Kräftespiel, 82 ff , 94 f. 
2 . 0 Vgl. zu Bayern im 15. Jahrhundert die Darstellung von Stornier, Konsolidierung. 
2 . 1 Schaab, Kurpfalz, 113. 
2 . 2 Moraw, Pfalzgrafschaft, 80. 
2 ] i Moraw, Entfaltung, 102-104 umschreibt Hegemonie als politischen Begriff der Zeit 

mit „Vorherrschaftsstreben", Streben nach Einfluß und Kontrolle als selbstverständliches 
Mittel der landesherrlichen Politik. Kleinere Stände gerieten so in Klientelzuordnungen und 
für das Reich ergab sich eine relativ großflächige „,machtpolitische' Landkarte". 

2 , 4 Vgl. Krimm, 116ff. 
2 1 5 Vgl. dazu Press, Kraichgau, 42—44 und Fouquet, Verwandtschaft, Freundschaft 

3 51 f., 362 - 364 mit Hinweisen auf die weitere Literatur, aus der hier noch genannt sei die 
Arbeit von Spieß, v.a. 201 ff. (zum Zusammenhang zwischen Lehnrecht und Territorial
staat) sowie Gretl Vogelsang: Kanzlei und Ratswesen der pfälzischen Kurfürsten um die 
Wende des 15. zum 16. Jahrhundert. Diss.masch. Freiburg/Br. 1939. 

216 Fouquet, Verwandtschaft, Freundschaft..., 363. 
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Kanzler zweier Kurfürsten, bis zu Kurfürst Philipps fünftem Sohn Pfalzgraf 
Georg (1513-1529) zeigt uns das Hochstift in engster Anbindung an die Pfalz, 
die Bischöfe teilweise als Räte und Kanzler der Kurfürsten, wobei hier besonders 
auf Matthias Ramung (1464-1478), den Kanzler Friedrichs des Siegreichen, 
hinzuweisen is t 2 1 7 . Das Speyerer Domkapitel wurde beherrscht von Familien des 
Kraichgauer Ritteradels, etwa den Helmstatt oder den Venningen, die oft auch die 
Bischofswürde erreichten2 1 8. Im Rahmen ihrer Versuche, ritterschaftlichen Adel 
an den Heidelberger Hof zu binden, konzentrierten sich die Kurfürsten auf eben 
diesen Adel des unmittelbar südlich an ihr Gebiet anschließenden Kraichgau 2 1 9. 
Durch Erbschirmverträge mit Hilfsverpflichtungen, Öffnungsrechten und Eröff
nung des Rechtszugs zum Heidelberger Hofgericht versuchten die Kurfürsten 
Friedrich und Philipp, den Kraichgauer Adel, aus dem sich bereits viele ihrer 
Amtsträger und militärischen Führer rekrutierten, landsässig zu machen. 1488 
erklärte Kurfürst Philipp auf die kaiserliche Aufforderung hin, die Kraichgauer 
Ritter sollten in den Schwäbischen Bund treten, diese seien „als seine Landsassen 
in seinen Regalien, Geleiten und Halsgerichten seßhaft" 2 2 0 ; die Ritterschaft 
konnte sich so dem Bundesbeitritt entziehen. Wenig später aber überwogen wie
der die sich von der Kurpfalz distanzierenden Schritte des Kraichgauer Adels, 
der sich über dieser Frage schließlich spaltete221. Wir haben hier also - in zeit
lich und sachlich interessanter Parallele zum Löwlerhandel in Bayern - ein Bei
spiel dafür vor uns, wie Fernwirkung des Reichs und Einfluß eines Hegemonial-
fürsten sich überkreuzten und einer Adelskorporation eine gewisse politische 
Bewegungsfreiheit verschafften, die schließlich im 16. Jahrhundert zum Aufstieg 
in die Reichsritterschaft führ te 2 2 2 . 

Die geschilderte und exemplifizierte Situation macht die Schwierigkeiten ver
ständlich, die der Versuch mit sich bringt, die Pfalz als Territorialstaat zu analy
sieren 2 2 3. Deutlich wird auch hier die Wichtigkeit nicht flächengebundener, 
überterritorialer, indirekt wirkender Herrschaftsinstrumente, die über die Zone 
landesherrlich verdichteter Rechte hinaus einen „Hegemonialbereich des Pfalz
grafen" 2 2 4 konstituierten. 

Ein wesentlicher Einschnitt in der Pfälzer Geschichte des 15.Jahrhunderts 
muß noch gesondert erwähnt werden: die bereits im Testament Kurfürst 
Ruprechts I I I . (1398-1410; König 1400-1410) von 1401 entgegen früheren 
Ansätzen zur hausrechtlichen Primogeniturregelung festgelegte Teilung der 
pfälzischen Lande. Sie wurde mit einer nach einiger Vorbereitungszeit am 
3.10.1410 zu Heidelberg ausgestellten Urkunde unter den überlebenden 
Söhnen Ruprechts I I I . vollzogen 2 2 5. Nicht geteilt wurden Kurpräzipuum und 

2 . 7 Press, Speyer, 251 -259. Vgl. auch Hashagen, 199,205. 
2 . 8 Dazu die große Studie von Fouquet, Speyerer Domkapitel, v.a. 263-293 sowie 

Press, Speyer, 251 f. 
2 . 9 Zum folgenden die ältere Arbeit von A. G. Kolb; Krimm, 32 f.; Press, Kraichgau, v. a. 

38—40 und Fouquet, Verwandtschaft, Freundschaf t362-366. 
2 2 0 Osann, 85. 
2 2 1 Vgl. A.G.Ko/6,6-10,49-74. 
2 2 2 Press, Kraichgau, 39 f. 
2 2 3 Vgl. Cohn, 120-246 und Schaab, Kurpfalz, 185-211. Vgl. auch ebda., 104ff. zu 

den politischen Mitteln der Kurfürsten und die Karten bei Alter, Nr. 50-53, 80. 
2 2 4 Schaab, Kurpfalz, 205. 
2 2 5 BayHStA K.schw. 10082 (Vidimus von 1505); Text ediert bei Rall, Wittelsbacher 
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die neueren Reichspfandschaften, die vorab dem neuen Kurfürsten Ludwig I I I . 
(1410-1436) zugewiesen wurden. Trotz der Teilung war damit der Bestand des 
Hauptterritoriums gesichert und ermöglichte den Machtaufstieg des 15. Jahr
hunderts 2 2 6. Pfalzgraf Johann (1410-1443), vorher Statthalter seines Vaters in 
der Oberpfalz, erhielt einen geschlossenen Besitzblock im Südosten dieses 
Gebiets mit der Residenz Neumarkt, Pfalzgraf Stephan (1410—1459) Landan
teile im Rheinland und Hunsrück, Elsaß und um Zweibrücken mit dem Haupt
sitz Simmern. Nach seinem Tod 1459 teilten seine Söhne Friedrich (1444/ 
59-1480) und Ludwig (der Schwarze) (1444/59-1489) den Besitz weiter auf; 
es entstanden die Linien Simmern und Zweibrücken-Veldenz 2 2 7 . Der jüngste 
Sohn, Pfalzgraf Otto (1410-1461), erhielt die schmälste Territorialbasis, die 
überdies hauptsächlich aus Anwartschaften bestand, am Ostrand des rheini
schen Gebiets mit dem Hauptsitz Mosbach am Neckar. Doch nicht nur wegen 
der Gemengelage seiner Gebiete mit Kurpfalz, sondern auch als mehrfacher 
Träger der Regierungsrechte zu Heidelberg als Vormund, Viztum und Admini
strator blieb er seinem Bruder Ludwig I I I . und dessen Sohn Ludwig IV. 
(1436-1449) verbunden2 2 8. 

Die Teilung von 1410 beließ nur im Erbrecht eine gemeinsame Klammer und 
bewirkte die bis zum Ende des alten Reichs währende Aufteilung der Pfälzer Wit
telsbacher in mehrere Linien bei entsprechender territorialer Konkurrenz. Zwar 
sah noch das 15. Jahrhundert eine wesentliche Konsolidierung des Liniensystems 
durch das gegenseitige Erbrecht, als zunächst 1447/48 beim Aussterben der 
Neumarkter Linie deren Besitz an Mosbach f i e l 2 2 9 (was dessen Fürsten wegen 
der nun umfassenden Rechte auf dem Nordgau zum wichtigen Kooperations
partner für Kurpfalz und Bayern machte) und dann 1499 das vereinigte Neu
markt-Mosbacher Erbe zurück an Kurpfalz kam. Die Linien Simmern und Zwei
brücken-Veldenz jedoch blühten - unter mehrfacher Teilung - weiter; Sim
mern beerbte 1559 sogar die alte Heidelberger Kurlinie. Für das 15. Jahrhundert 
wichtiger ist allerdings die Tatsache, daß sich die Pfalzgrafen von Zweibrücken-
Veldenz wiederholt und auch mit kriegerischen Mitteln gegen die Arrondie-
rungspolitik der Kurfürsten stellten, so Ludwig der Schwarze in den Reichs
kriegen gegen Friedrich den Siegreichen um 1460 und sein Sohn Alexander 
(1489-1514) im Erbfolgekrieg 1504 2 3 0. 

Hausverträge, 242ff.; dazu Rall-Rall, 193ff. und Schaab, Kurpfalz, 145-148 (Karte 
S. 147). Zur weiteren inneren Entwicklung der Teilgebiete ebda., 149- 160; Volkert, Ober
pfalz, 1323-1333 sowie Günther Wüsts Arbeit zu Pfalz-Mosbach. 

2 2 6 Schaab, Territorialentwicklung, 18,21. 
227 Schaab, Kurpfalz, 149. 
2 2 8 Ebda., 152 ff. Umfassend und grundlegend zu Pfalz-Mosbach die Studie von Günther 

Wüst (mit Kartenmaterial), hier 24-69 zur Konstituierung 1410 sowie 94-105 und 
175-181 zur Verbundenheit Ottos I . mit der Kurpfalz. 

2 2 9 Dazu Günther Wüst, 182-189. 
2 3 0 Vgl. Schaab, Kurpfalz, 149, 177ff. und Haas, 76-79. 
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2. Pfalz und Niederbayern 1451-1468 

Die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts markiert einen „Höhepunkt und 
Absturz" der pfälzischen Geschichte2^1, eine Zeit äußerster militärisch-politi
scher Anstrengung, die, unter Gegnerschaft zu Reichsoberhaupt und vielen 
Nachbarn, den Aufstieg der Kurpfalz zur höchsten Machtentfaltung, durch die 
„Überspannung von Erbforderungen" aber auch eine schwere Niederlage und 
Gebietsverluste brachte 2 3 2. 

Werfen wir einen Blick auf den Anfang dieses Zeitraums, auf das für unser The
ma mehrfach bedeutsame Jahr 1451. Es bringt einmal die Übernahme der Regie
rungsgewalt in der Kurpfalz durch Friedrich den Siegreichen. Dieser hatte nach 
dem Tod seines Bruders Ludwig IV. 1449 die Vormundschaft über dessen ein
jährigen Sohn Philipp übernommen. Im Rahmen einer „Arrogation" ließ er sich 
dann aber am 23.9.1451 die Herrschaft in der Pfalz auf Lebenszeit übertragen, 
adoptierte seinen Neffen und anerkannte ihn als seinen Nachfolger 2 3 \ Friedrich 
versicherte sich mehrfach der Zustimmung Philipps zu dieser Regelung, beson
ders als dieser großjährig geworden war, und erreichte auch den Konsens der 
wichtigsten Vertreter des Landes, seiner Mitkurfürsten 2 M und des Papstes, nie 
aber den des Kaisers. Zum anderen brachte 1451 die ersten Vertragsverbindun
gen zwischen dem neuen Kurfürsten Friedrich und dem eben erst ein Jahr regie
renden Herzog Ludwig von Niederbayern: noch vor der Arrogation eine pfälzi
sche Hilfszusage für den Fall von Angriffen auf Herzog Ludwig 2 3 5 ; danach die 
erste große, auf fünf Jahre angelegte Hilfseinung der wichtigsten regierenden 
Wittelsbacher Friedrich, Ludwig und Albrecht I I I . von Oberbayern zu Lauingen 
am 17.12.145 1 2 3 6 . Sie markiert die „Stabilitätsachse der süddeutschen Politik" 
der kommenden Jahrzehnte237. 

Kurfürst Friedrich betrieb eine weitreichende und erfolgreiche Territorialpoli
tik im Speyergau, im Elsaß, vor allem aber nach Süden hin, was die Kurpfalz zur 
beherrschenden Macht im Oberrheinraum machte. Kurfürst Philipp war hierin 
zurückhaltender (von größerer Wichtigkeit war nur die Eroberung von Burg und 
Herrschaft Geroldseck in der Ortenau 1487) und verfolgte mehr übergeordnete 
Ziele mit Mitteln der Heiratspolitik. Trotzdem erlangte unter ihm wegen des 
Anfalls des Mosbacher Erbes die Kurpfalz den Höhepunkt ihrer Territorial
ausdehnung bei gleichzeitiger Intensivierung der staatlichen Herrschaft 2 3 8. 

Noch wichtiger allerdings und entscheidendes Forum der Kooperation Kur
fürst Friedrichs mit Niederbayern war das Verhältnis zu Kaiser und Reich. Die 

2 i ] Moraw, Pfalzgrafschaft, 94. 
2 3 2 Schaab, Kurpfalz, 170. 
2 3 3 GLA 77/8730 Nr. 4. Zu diesen Vorgängen jetzt zusammenfassend Schaab, Kurpfalz, 

174-176. Zur Arrogation auch Krieger, 1474, 258, 263-265. 
2 3 4 Vgl. zur Aufnahme Friedrichs in die Kurfürsteneinung von 1461, der Sicherung sei

ner Stellung gegenüber dem Kaiser dadurch und zum Rahmengeschehen, der Entwicklung 
der kurfürstlichen Korporation im 14./15. Jahrhundert, Ernst Schubert, Kurfürsten, 122 ff. 

2 3 5 BayHStA K.bl. 384/7, fol. 134-136 (Mannheim 11.9.1451). 
2 3 6 GHA HU 2089. 
237 Kraus, Sammlung, 306. 
2 3 8 Schaab, Kurpfalz, 183 f., 187-190 (Karte S. 188); Co/7/7,43-74. Den Nachbarn galt 

Friedrich daher als „Böser Fritz", in pfälzischer Sicht war er „der Siegreiche" (Petry, Pfälzi
sche Geschichte, 11). 
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großen Kriege 1458-1463 2 3 9 sahen recht festgefügte Parteiungen, eine anti
kaiserliche Gruppe mit Kurpfalz, Niederbayern, Pfalz-Mosbach, Nürnberg, 
Würzburg, Bamberg und zeitweise auch Böhmen, und eine kaiserliche Partei mit 
Baden, Württemberg-Stuttgart, Mainz und Zweibrücken-Veldenz, angeführt 
vom zollerischen Markgrafen und Kurfürst Albrecht Achilles (1440-1486, in 
Kurbrandenburg erst ab 1470). Diese reichspolitischen Parteinahmen waren 
weitgehend von territorialen Rivalitäten bestimmt; trotzdem bildeten die skiz
zierten Gruppierungen ein für den weiteren Verlauf des 15. Jahrhunderts und 
seiner Konflikte prägendes Grundmuster bis hin zum Erbfolgekrieg von 1504/ 
05, in dem die Fronten ähnlich verliefen. Damit ist auch die Bedeutung der pfäl
zisch-niederbayerischen Verbindung für diese Jahrzehnte angedeutet. 

Das Verhältnis zu den Zollern als „Platzhaltern" des Kaisers gegen die Wit
telsbacher in Süddeutschland 2 4 0 war seit dem Beginn der Regierung Ludwigs des 
Reichen bestimmt von Markgraf Albrechts Bemühungen um die Anerkennung 
des burggräflichen Landgerichts zu Nürnberg als übergeordnetes Reichsgericht, 
wobei für Albrecht neben der Funktion als Herrschafts- und Territorialisierungs-
instrument in Franken auch die Möglichkeit zur Aufwertung seiner fürstlichen 
Position im Reich ausschlaggebend war 2 4 1 . Aus der daraus resultierenden terri
torialen Rivalität zu Ludwig dem Reichen wurde mit der Übernahme der Reichs
hauptmannschaft gegen Ludwig durch Albrecht 1459 eine weitreichende reichs
politische Konfrontation. Es sollte sich als eine schwere Hypothek der stets 
grundsätzlich kaisertreuen Politik Albrechts und seiner Nachfolger2 4 2 erweisen, 
daß sie zur Bildung einer antikaiserlichen Partei der pfälzischen und niederbaye
rischen Wittelsbacher führte, die, von gemeinsamen Abwehrbemühungen aus
gehend, weiter gesteckte Ziele ins Auge faßte 2 4 \ 

Angesichts dieser Konstellation hatten Pfalzgraf Friedrich und Herzog Ludwig 
der Reiche schon vor den Ereignissen um die Kapitulation der Reichsstadt 
Donauwörth vor dem Herzog im Oktober 1458 eine Hilfseinung auf Lebzeiten 
abgeschlossen244 und damit ihre gemeinsame Wendung gegen die sich formie
rende kaiserliche Partei angedeutet. Der Reichskrieg brachte für Ludwig 1459 
den Verlust Donauwörths und eine Niederlage in der Gerichtsfrage, während 1460 
dank der sich intensivierenden Kontakte zu Böhmen Ludwig Eichstätt besetzen 
konnte und in der „Rother Richtung" (24.6.1460) den Verzicht der Geltend
machung der Nürnberger Gerichtsrechte gegen Niederbayern zugesagt erhielt. 
Währenddessen setzte sich der Pfälzer erfolgreich mit Kurmainz, Württemberg, 
Zweibrücken-Veldenz und den Grafen von Leiningen auseinander. Die zweite 
Phase des Reichskriegs 1461/62 brachte mit den militärischen Siegen Kurfürst 
Friedrichs bei Seckenheim über Karl von Baden und Ulrich von Württemberg — 

2 3 9 Aus bayerischer Sicht neben der klassischen Darstellung von Riezler, Baiern, 
369-427 die neueste Zusammenfassung von Kraus, Sammlung, 295-305; aus pfälzischer 
Sicht Schaab, Kurpfalz, 177-181. 

2 4 0 So Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 50. Zu Albrecht Achilles vgl. das umfassende 
Lebensbild von Ernst Schubert. 

2 4 1 Ernst Schubert, Albrecht Achilles, 144-146, 159-162; Seyboth, Markgraftümer, 
104-112. Weitere Literatur bei Kraus, Sammlung, 299 Anm. 3. 

2 4 2 Dazu Ernst Schubert, Albrecht Achilles, 149-152 und Seyboth, Markgraf Kasimir, 
63 f., 68. 

2 4 3 Ernst Schubert, Albrecht Achilles, 152. 
2 4 4 BayHStA K.bl. 341/9, fol. 15-20 (Landshut 6.2.1458). 
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Stuttgart (30.6.1462) und Herzog Ludwigs bei Giengen (19.7.1462) die 
Gewißheit, daß die wittelsbachische Partei nicht mit kriegerischen Mitteln nie
dergerungen werden konnte. Immerhin hatte der Feldzug Albrechts den Kaiser 
vor einem böhmisch-bayerischen Doppelangriff bewahrt. König Georg von Böh
men übernahm nun die Vermittlungen. Sie endeten mit dem Prager Frieden von 
1463, in dem Ludwig auf Donauwörth verzichtete und die Rother Richtung in 
der Gerichtsfrage bestätigt erhielt 2 4 3. 

In den Folgejahren bis 1468 betrieb Herzog Ludwig die Aussöhnung mit dem 
Kaiser. Sein Einfluß im Reich war im abgelaufenen Jahrzehnt gewaltig gestiegen, 
was ihn für Kurfürst Friedrich als Bündnispartner noch wichtiger machte. Dieser 
hatte sich wohl mit seinen nachbarlichen Rivalen (außer Pfalzgraf Ludwig von 
Zweibrücken-Veldenz), nicht aber mit dem Kaiser ausgeglichen und setzte seine 
Territorialpolitik durch Interventionen gegenüber der Grafschaft Leiningen, 
dem Erzstift Köln (zugunsten seines Bruders, des Erzbischofs Ruprecht 
(1463-1478)) und Stadt und Kloster Weißenburg im Elsaß for t 2 4 6 . Er blieb, 
gerade betreffend das Elsaß und Burgund, die eigentliche „Gegenfigur des 
Reichsoberhaupts"247. 

J . Die Ehe zwischen Pfalzgraf Philipp und Herzogin Margarethe 
und ihre Vorbereitung 1468-1474 

1468 fand die enge bündnis- und reichspolitische Zusammenarbeit zwischen 
Friedrich und Ludwig ihren Höhepunkt in einem Akt dynastischer Politik, einer 
Heiratsabrede. Während eines Aufenthalts des Pfalzgrafen in Niederbayern ver
abredeten die Fürsten die Heirat des damals 20jährigen Neffen und Adoptivsohns 
Friedrichs, Pfalzgraf Philipp (der 1467 die für ihn seit 1456 vorgesehene Katzen-
einboger Ehe abgelehnt hatte 2 4 8) mit Ludwigs 12jähriger Tochter Margarethe 
(1456—1501), für die seit längerem ein württembergischer Eheplan bestanden 
hatte 2 4 9 . Der Ehevertrag datiert vom 23.2.1468, ausgestellt zu Burghausen250. 
Das Heiratsgut von insgesamt 64,000 fl und die Morgengabe von 10,000 fl wur
den der Braut als jährliche Nutzungsrechte von 3 200 fl bzw. 500 fl auf das Kur-
präzipuum in der Oberpfalz verschrieben; sie bildeten auch das Wittum Marga
rethes. Detaillierte Vorschriften dienten der Sicherstellung der genannten 
Summen. Zusätzlich verklammernd wirkte die Bestimmung über die Rückzah
lung des Heiratsguts der Braut an Niederbayern für den Fall des vorzeitigen 
Todes Philipps: Bis zum Vollzug der Zahlung sollte der Nutzwert an den Rechten 
Margarethes dem Landshuter Herzog zufallen. Die Hochzeit sollte spätestens im 
Sommer 1473 stattfinden. 

2 4 5 FRA 11/44 Nr. 442. 
246 Kraus, Sammlung, 305f.; Schaab, Kurpfalz, 181-183; zu Weißenburg Krieger, 

1474, 168-171. 
247 Petry, Kräftespiel, 90. 
2 4 8 Schaab, Kurpfalz, 189; Max Buchner, Amberger Hochzeit, 585. 
2 4 9 GHA HU 2100 (undatierte Heiratsabrede zwischen Herzog Ludwig und Graf Eber

hard V. von Württemberg-Urach (1459-1496). Bestimmungen und Wortlaurentsprachen 
(außer einer Poensumme von 60,000 fl bei Nichtvollzug) fast ganz denen der pfälzisch
bayerischen Absprache von 1468. Vgl. Max Buchner, Amberger Hochzeit, 585 f. 

2 5 0 Erhalten sind sowohl Entwurf wie Original (GHA HU 2098 bzw. 2099). Das Datum 
der Heiratsabrede bei Haeutle, Genealogie, 115, ist danach zu korrigieren. Vgl. auch Max 
Buchner, Amberger Hochzeit, 586-590 sowie Volkert, Oberpfalz, 1295 f. 
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Der Vollzug dieser Absprache verzögerte sich aber, augenscheinlich wegen 
neuer burgundischer Ehepläne Pfalzgraf Friedrichs für Philipp 2 5 1 . Nachdem 
Herzog Ludwig den Pfalzgrafen - wohl in dieser Sache — schon Ende 1472 
nach Landshut geladen hatte, kam es im Juni und Juli 1473 zur Überarbeitung 
des Heiratsvertrags von 1468 (die Hochzeit wurde jetzt auf den 26.9.1473 
nach Amberg festgelegt) und zur Ausfertigung der Heiratsbriefe und Besitz
anweisungen252. Der vorgesehene Hochzeitstermin konnte abermals nicht 
eingehalten werden, denn das ganze restliche Jahr 1473 war angefüllt mit 
weiteren Verhandlungen, Vereinbarungen und Anweisungen zum Vollzug 
der finanztechnischen Fragen2 5 3. Mit der Hinterlegung der aus einer „Fräulein
steuer" aufgebrachten Mitgift von 32,000 fl beim Nürnberger Rat durch Ludwig 
den Reichen am 25.1.1474 endeten die langen Verhandlungen um diese Hoch
zeit 2 5 4 . 

Im 15. Jahrhundert kam es in drei aufeinanderfolgenden Generationen zu drei 
Heiraten zwischen pfälzischen und niederbayerischen Wittelsbachern2 5 5: 

1) Januar 1430: Pfalzgraf Otto I . von Mosbach (1410-1461) - Herzogin 
Johanna (1413-1444), Tochter Herzog Heinrichs des Rei
chen 

2) 20.2.1474: Pfalzgraf Philipp von Kurpfalz, Kurfürst 1476-1508 - Her
zogin Margarethe (1456—1501), Tochter Herzog Ludwigs 
des Reichen 

3) 10.2.1499: Pfalzgraf Ruprecht von Kurpfalz (* 1481,11504) - Herzogin 
Elisabeth (1478—1504), Tochter Herzog Georgs des 
Reichen. 

Jede dieser Heiraten ist für die Geschichte des wittelsbachischen Gesamt
hauses von großer Bedeutung geworden. Jene von 1430 führte Niederbayern an 
ein intensiveres Engagement auf dem Nordgau heran; die von 1499 mündete 
wegen der vorangegangenen Erbregelungen Georgs des Reichen 1503—1506 
in einen der entscheidendsten Abschnitte der bayerischen und pfälzischen 
Geschichte überhaupt. Die hier behandelte Amberger Hochzeit von 1474, 
vorbereitet seit 1468, mußte vor den Augen des Kaisers und der Reichsstände 
nach der Konstellation in den kriegerischen Auseinandersetzungen 1458-1463 
wie eine Demonstration der Bereitschaft des pfälzischen und des niederbayeri
schen Fürsten wirken, künftig noch enger zu kooperieren und die wittelsbachi-
sche Opposition gegen die Habsburger weiterzutragen. Dieser Bereitschaft 
gaben die Fürsten dadurch Ausdruck, daß sie im Anschluß an die Eheabrede von 
1468 ihre Hilfseinung von 1458 um die künftigen Regenten Philipp und Georg 

2 d 1 Max Buchner, Amberger Hochzeit, 590-594. 
2 5 2 GHA Korr. Akten 959 Fasz.2 (unfol.). 
2 : > 3 Ebda. Fasz. 3 und 4. Vgl. auch das auf den 1.9.1473 datierte Register der Nutzungs

rechte Margarethes, das in Heidelberg angelegt wurde (GHA Korr. Akten 918). 
2 5 4 Max Buchner, Amberger Hochzeit, 595-598. 
2 0 0 Vgl. die gute Übersichtstafel bei Schaab, Kurpfalz, 213; Max Buchner, Amberger 

Hochzeit, 584, Anm. 1 sowie die Angaben bei Haeutle, Genealogie. Ebda., 114, ist ein 
Eheprojekt von 1427 für den späteren Kurfürsten Pfalzgraf Friedrich mit einer Tochter 
Heinrichs des Reichen erwähnt. 
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erweiterten und auf deren Lebzeiten erstreckten256. Für den nach wie vor mit 
dem Kaiser nicht ausgeglichenen Kurfürsten Friedrich konnte enger Kontakt zu 
Herzog Ludwig von Vorteil sein, wie sich noch 1468 erwies, als der Kaiser nach 
der endgültigen Aussöhnung mit Ludwig diesem die Vermittlung zwischen sich 
und dem Pfalzgrafen über t rug 2 3 7 . Über diese Vermittlungen wissen wir leider 
nichts, nur ihr erfolgloser Ausgang steht fest. 

Über die Hochzeitsfeierlichkeiten für Philipp und Margarethe in Amberg vom 
19.2.—23.2.1474 berichten mehrere Quellen, vor allem die Hochzeitsordnung 
und der Bericht des pfälzischen Kanzlers und Bischofs von Speyer, Matthias 
Ramung 2 5 8. Die Ehe wurde am 20.2. vom Regensburger Bischof Heinrich von 
Absberg im Schloß eingesegnet. Von den Wittelsbachern waren Pfalzgraf 
Otto I I . von Mosbach, Herzog Christoph von München und Dompropst Albrecht 
von Straßburg (aus der Mosbacher Linie) anwesend. Sehr auffällig ist das Fehlen 
des Brautvaters Ludwig und seines Sohnes Georg; präsent waren die Mutter der 
Braut, Amalie von Sachsen, und deren Brüder Kurfürst Ernst und Herzog Al
brecht von Sachsen. Nicht in Amberg war auch der Onkel und Adoptivvater 
des Bräutigams, Kurfürst Friedrich. Gerade im Vergleich zur Landshuter Hoch
zeit des Folgejahres fällt auch das Fehlen Albrechts IV. von München, des Kur
fürsten Albrechts Achilles von Brandenburg und vor allem des Kaisers auf. 
obwohl das Reichsoberhaupt damals in Süddeutschland war. Den Grund für die 
Abwesenheit des Habsburgers wird man mit Recht in seinem schlechten Verhält
nis zum Heidelberger Hof suchen - nur ein Vierteljahr später wurde ja die 
Reichsacht über Kurfürst Friedrich verhängt 2 3 9 . Auch die am Rande der Feier
lichkeiten geführten politischen Gespräche werden hauptsächlich diesem Thema 
gegolten haben 2 6 0. 

Am 28.2.1474 stellte das Brautpaar, noch in Amberg, eine Erklärung aus, in 
der es auf alle Erbansprüche auf Niederbayern verzichtete und das Münchener 
Eventualerbrecht nach dem Teilungsvertrag von 1392 anerkannte261. Nach der 
überkommenen pfälzischen Tradition, den Kurprinzen mit der Statthalterschaft 
im oberpfälzischen Kurpräzipuum Verwaltungserfahrung sammeln zu lassen, 
übertrug Kurfürst Friedrich Philipp im April 1474 diese Stellung; Philipp 
und Margarethe blieben bis zum Regierungsantritt in der Rheinpfalz (1476) 
in Amberg 2 6 2 . 

2 5 6 GHA Korr.Akten 959, Fasz. 4 (unfol.; undatiert). Die gegenseitige Hilfspflicht 
wurde jetzt auf bis zu 3000 Mann erhöht. 

2 5 7 HHStA Hs.B 7, fol. 140'. 
2 5 8 Dieses und weiteres Material in GHA Korr. Akten 959, Fasz. 1 sowie Pfälzer und 

Pfalz-Neuburger Akten 2381b, fol. 17-34, ediert von Max Buchner, Quellen, 395-438. 
Vgl. auch die Darstellung von Max Buchner, Amberger Hochzeit (in zwei Teilen). 

2 , 9 Hinweis in BayStaBi cgm 899, fol. 230 (Fugger), so auch Max Buchner, Amberger 
Hochzeit, 105 f. 

2 6 0 Max Buchner, Amberger Hochzeit, 113 f. 
2 6 1 GHA Korr. Akten 959 Fasz. 4 (unfol). 
2 6 2 Schaab, Kurpfalz, 183; Max Buchner, Amberger Hochzeit, 118 f. Dazu sind Hof

sachen, -Ordnungen und Instruktionen erhalten in GHA Korr. Akten 959 Fasz. 7. 
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4. Die Verhängung der Reichsacht über Kurfürst Friedrich 1474 
und der Kampf Kurfürst Philipps um seine Belehnung 

Am 27.5.1474 erging zu Augsburg ein Urteil des Kaisers und seines um ihn 
versammelten Kammergerichts, das über Kurfürst Friedrich von der Pfalz wegen 
eines „crimen laesae maiestatis" die Reichsacht verhängte und ihm den Kurtitel 
und alle damit verbundenen Rechte aberkannte265. Tatvorwürfe und Urteil 
gehen zurück auf die bereits erwähnte „arrogatio" von 1451, aber auch auf die 
reichs- und territorialpolitischen Differenzen zwischen Kaiser und Pfalzgraf, von 
denen etwa die Weißenburger Händel im Ladungsschreiben erwähnt werden. 
Der Hauptvorwurf des Kaisers allerdings bezog sich auf das Reichslehenrecht: 
Friedrich habe Titel und Regalien eines Kurfürsten von der Pfalz unberechtigt, 
da nicht vom Kaiser verliehen, geführt und gebraucht und auch den Blutbann 
ohne die nötige Sonderermächtigung des Reichsoberhaupts geübt. Friedrich 
hatte allerdings mehrfach um Lehens- und Regalien Verleihung nachgesucht, 
doch ohne Erfolg beim Kaiser. Formal war Friedrich I I I . mit seinen Vorwürfen 
im Recht, denn eine „arrogatio" im Sinne dessen, was die kurpfälzischen gelehr
ten Räte geltend machten (das Einrücken Friedrichs als Vormund Philipps in die 
gesamte Machtstellung eines Kurfürsten von der Pfalz), war nicht einmal durch 
das römische Recht gedeckt und hätte in jedem Fall der kaiserlichen Zustim
mung bedurft 2 6 4. Unsicherer war die reichsrechtliche Lage des Rechtsverfahrens 
gegen den Kurfürsten. Der Prozeß wurde zunächst geführt vor einem vom Kaiser 
eingesetzten Fürstengericht, während Friedrich I I I . Leitung und Urteilsverkün
dung dann selbst übernahm. Römisches Recht und Prozeßrecht erwiesen sich als 
mächtige Herrschaftsmittel in der Hand des Kaisers, etwa im Vorwurf des - von 
Friedrich I I I . begrifflich enorm ausgeweiteten - „crimen laesae maiestatis" oder 
im Rückgriff auf das ganz vom Kaiser abhängige Gerichtsverfahren „außer rech
tens" gegen rebellische Vasallen, das ohne ordentliches Verfahren mit dem 
Achturteil abgeschlossen werden konnte und das z. B. auch bei der Ächtung der 
Kurpfälzer im Erbfolgekrieg 1504 angewandt wurde 2 6 5 . Den Zeitpunkt des Pro
zesses betreffend kann man nur vermuten, daß das fortgesetzte massive terri
torialpolitische Engagement Friedrichs des Siegreichen gegen Interessen 
des Reichs dem Kaiser schließlich den Einsatz reichsrechtlicher Mittel gegen 
die fürstliche Legitimationsbasis des Pfälzers angezeigt erscheinen ließ. Dies 
läßt sich auch der des öfteren vorgebrachten kaiserlichen Mahnung entnehmen, 
Friedrich möge alle seine Eroberungen zurückstellen und auf die elsässische 
Landvogtei verzichten, dann sei der Kaiser zu einer Anerkennung der Kurwürde 
bereit 2 6 6 

Kurfürst Friedrich allerdings blieb auch nach dem Achtspruch unangefochten 
bis zu seinem Tod am 12.12.1476 im Besitz der Kurpfalz und setzte sogar sein 
Engagement gegen die Reichsinteressen (etv/a im Neußer Krieg 1474/75) 

2 6 5 GLA 77/5313, fol. 79-83. Die Prozeßakten sind erhalten: HHStA RHR Antiqu. 2, 
fol. 479 ff. Prozeß, Urteil und ihre Bedeutung für die kaiserliche Stellung im Reich sind ana
lysiert bei Krieger, 1474, worauf im folgenden laufend Bezug genommen wird. 

2 6 4 Krieger, 1474, 262-265. Gallas, 7 Anm. 2 spricht ohne Quellenangaben davon, daß 
der Kaiser gegen eine Geldzahlung die Arrogation anerkannt hätte. 

2 6 5 Krieger, 1474, 271-281, 2841'. mit Anm.119. Zum Fürstengericht siehe auch 
Poetsch, 91. 

266 Schaab, Kurpfalz, 183. 
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for t 2 6 7 ; der Kaiser unternahm keinen Versuch, das Urteil etwa durch Reichs
exekution auch durchzusetzen. Trotz der hier aufscheinenden strukturellen 
Schwäche des Königtums des alten Reichs, der großen Diskrepanz zwischen 
Herrschaftsanspruch und zur Realisierung einer entsprechenden Herrschafts
wirklichkeit verfügbaren Machtmitteln 2 6 8, bedeutete die vom Kaiser unnach
giebig behauptete und schließlich im Rechtsverfahren kulminierende reichs
rechtliche Position eine ernste potentielle Gefährung und eine ständig offene 
Flanke für Friedrichs Herrschaft in Gestalt des Fehlens der Legitimation durch 
den Kaiser 2 6 9. Mit Blick auf die Position des Reichsoberhaupts bilanziert Krieger 
daher zu Recht: 

Die beharrliche Weigerung des Kaisers, sogenannte „Realitäten" auch als Recht an
zuerkennen sowie die demonstrative Klarstellung des kaiserlichen Rechtsstandpunktes im 
Verfahren selbst haben zwar nicht vermocht, die realen Machtverhältnisse zu ändern; sie 
haben andererseits aber dazu beigetragen, schwer reparable verfassungsrechtliche Ein
bußen im Bereich der kaiserlichen Lehns- und Gerichtshoheit vorerst noch zu verhin
dern 2 7 0 . 

Auch Ludwig der Reiche erkannte die mit dem Urteil einhergehende potenti
elle Gefährdung der Herrschaft des mit ihm eng verbündeten Pfälzers. Während 
Albrecht IV. von Oberbayern sogar als Beisitzer dem das kaiserliche Urteil vor
bereitenden Augsburger Fürstengericht angehört hatte, nahmen niederbayeri
sche Räte sofort nach dem Achtspruch Vermittlungen auf 2 7 1 und erreichten im 
Juni/Juli 1474 einen Tag mit kaiserlichen Räten. Die von den wittelsbachischen 
Vertretern vorgelegten Vorschläge beinhalteten einen reichs- und territorialpoli
tischen Kompromiß: Für eine Belehnung durch den Kaiser sollte der Kurfürst u.a. 
die Landvogtei im Elsaß zurückstellen 2 7 2 . Vielleicht befürchtete Herzog Ludwig 
bereits, was dann auch tatsächlich eintrat, nämlich daß die Haltung Friedrichs 
auch auf die Herrschaftslegitimation seines Mündels Philipp Auswirkungen 
haben werde, obwohl dieser vom Reichsrecht her keine Bedenken entgegen
stehen konnten. Tatsächlich hat der Kaiser dann Philipp die Regalienleihe neun 
Jahre lang verweigert27 \ 

Dies war noch nicht abzusehen, als Friedrich I I I . bald nach dem Urteil vom 
27.5.1474 den niederbayerischen Herzog aufforderte, mit darauf hinzuwirken, 
daß Philipp die kaiserliche Belehnung empfange und an Stelle seines Onkels die 
Herrschaft in der Pfalz antrete 2 7 4. Ähnlich hatte der Kaiser bereits Philipp selbst 
geantwortet, als dieser sich 1470 an das Reichsoberhaupt mit der Bitte gewandt 
hatte, seinem Onkel Friedrich die Herrschaft in der Kurpfalz auf Lebzeiten zu 
konfirmieren. 

Als Friedrich im Dezember 1476 aber in der Reichsacht gestorben war und 
Pfalzgraf Philipp den Kaiser um die Belehnung ersuchte, erklärte ihm dieser 
1477, die Mutung sei verjährt, da Philipp sich als Nachfolger seines Vaters 

, 7 Roderich Schmidt, 324; Wiesflecker, Maximilian, I , 105-108. 
, 8 Vgl. Angermeier, Begriff und Inhalt, 193-197. 
,9 Krieger, 1474,282-285. 
0 Ebda., 286. 

Vgl. Albert Krieger, Regesten Baden, IV, Nr. 10619. 
' 2 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 49ff. 

Krieger, 1474, 284 mit Anm. 116 (auch zum Folgenden). 
4 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nachträge I I , Nr. 45. 
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Ludwig IV. nicht bei Eintritt der Volljährigkeit zum Lehens- und Regalien
empfang erboten, sondern zugunsten seines Onkels verzichtet habe; im übrigen 
sei die Mutung verfallen, falls Philipp sie als Neffe und Adoptivsohn Pfalzgraf 
Friedrichs vorbringe, da dieser in der Acht gestorben sei. Bedingung sei außer
dem ein vorheriger Ausgleich mit den von der Expansionspolitik geschädigten 
Nachbarn der Kurpfalz und die Rückgabe der Landvogteien im Elsaß und in der 
Ortenau an das Reich 2 7 : > . Philipp lehnte diese Konditionen ab und blieb vorläufig 
unbelehnt. 1478 dann erteilte der Kaiser Erzherzog Maximilian und Kardinal 
Georg Heßler Vollmachten zu Verhandlungen mit dem Pfälzer über Ausgleich 
und Belehnung 2 7 6. 

Doch erst den fortlaufenden niederbayerischen Bemühungen war es beschie
den, wieder Bewegung in die Frage der Anerkennung des vornehmsten welt
lichen Kurfürsten durch das Reichsoberhaupt zu bringen. Diesmal war es der 
Aufenthalt des neuen Herzogs Georg in Wien beim Kaiser im Frühjahr und Som
mer 1480, bei dem es u. a. auch um Georgs eigene Belehnung und die Beziehun
gen zu Ungarn ging, der eine erste Annäherung zustande brachte. Am 7.7.1480 
urlaubte der Kaiser dem Pfalzgrafen den Empfang der ihm zustehenden Reichs
lehen und Regalien auf zwei Jahre und übertrug ihm für die Zwischenzeit ein vor
läufiges Nutzungsrecht 2 7 7, was Philipp in seinem Revers mit der Versicherung 
beantwortete „das wir nu hin füran siner keyserlichen maiestat gehorsam und ein 
getrüwer kurfurst sin wollenn" 2 7 8 . Der Kaiser hatte den Indult vorher allerdings 
an folgende Bedingungen geknüpft: Philipp solle Erzherzog Maximilian in 
den Niederlanden mit Kriegshilfe unterstützen, er solle zur Erlangung einer 
Reichshilfe auf dem nächsten Reichstag beitragen und den Kaiser als Inhaber der 
elsässischen Landvogtei anerkennen2 . 

Die Beilegung der Sache aber zog sich weiter hin. Der Kaiser gewährte Philipp 
1481 und 1483 weitere, schließlich bis zum 28.3.1484 befristete Lehns-
indulte 2 8 0 , um wenigstens zu verhindern, daß Philipps Ansprüche wegen Unter
lassung der Mutung hinfällig würden. Den erneuten Beginn von Verhandlungen 
bedeutete ein vor Ablauf der obigen Frist wieder an den Kaiser gerichtetes 
Urlaubsersuchen des Pfalzgrafen, woraufhin Friedrich I I I . seinen Vertrauten 
Erzbischof Johann von Gran und Salzburg nach Heidelberg schickte 2 8 1. Trotz 
Anzeichen für das Fortbestehen von Konflikten vor allem über die Frage, welche 
Besitzungen dem Pfälzer als Reichslehen verliehen werden sollten (besonders 
die Landvogtei im Elsaß war hier wieder umstritten) 2 8 2, mußte dem Kaiser das 

2 7 5 Ebda., Nachträge I I , Nr. 120 (Mutungsschreiben Philipps 18.7.1477), 122 (Antwort 
des Kaisers 13.8.1477); dazu neben Krieger, 1474,284 mit Anm. 116 Goez, 186. Übrigens 
war gerade gleichzeitig ein niederbayerischer Gesandter zur Vermittlung zwischen Pfalz 
und Kaiserin Heidelberg (BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 82-84). 

276 Chmel, Mon. Habsb. 1/2 Nr. 44. 
2 7 7 BayHStA Kurpfalz U 171. Zu den Rechtsvorschriften über die Lehnsmutung bei 

Mann- oder Thronfall und Lehnsindulte als Verlängerungsmöglichkeiten der Mutungsfrist 
Goez, 183-186. 

2 7 8 GLA 67/816, fol. 119f. (Nürnberg 12.10.1480). 
2 7 9 HHStA Frid. 4, fol. 66 (Instruktion für Haug von Werdenberg zum Nürnberger 

Reichstag 1.7.1480). 
2 8 0 BayHStA Kurpfalz U 172 (Wien 10.12.1481), 174(Graz 10.5.1483). 
2 8 1 Ebda. 175 (Graz 2.1.1484). 
2 8 2 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 77; TLA Sigm. 1/12, fol. 23f. (beide Februar 

1485). 
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allmähliche Ausstrahlen dieses Problems auf die Gesamtheit der Reichspolitik 
und besonders auf die Frage der Reichshilfe klar sein. So hatte im Juni 1483 sogar 
der Anführer der kaisertreuen Fürsten, Albrecht von Brandenburg, auf die Not
wendigkeit eines Ausgleichs des Kaisers mit den Fürsten hingewiesen und es als 
notwendig bezeichnet, den Pfalzgrafen zu belehnen, um ihn und andere, die sich 
um ihn scharten, für die Bewilligung und tatsächliche Aufbringung einer 
Truppenhilfe zu gewinnen 2 8 3. 

Den endgültigen Durchbruch brachte erst die intendierte Wahl Maximilians 
zum Römischen König. Der Erzherzog warb 1485 ganz offen für seine Wahl 
gegen die Ansprüche des ungarischen Königs Matthias und wurde darin vom 
geheimen, aber nicht minder entschiedenen Taktieren seines Vaters unter
s tü tz t 2 8 4 . In einem am 5./6.6.1485 beurkundeten Vertrag sagte Philipp Maximi
lian seine Kurstimme zu, während dieser dem Pfälzer dafür die Verleihung aller 
Reichslehen (inklusive der Landvogtei im Elsaß und aller Reichspfandschaften) 
und Regalien binnen eines halben Jahres nach seiner Königswahl zusicherte285. 
Die Belehnung des Pfalzgrafen wurde dann schon einen Tag vor Maximilians 
Königswahl auf dem Frankfurter Reichstag vollzogen, am 15.2.1486, und zwar 
durch den Kaiser. In die Belehnung waren die Kurfürstenwürde und alle Erwer
bungen der Pfalzgrafen im 15. Jahrhundert eingeschlossen286; ebenso wurden in 
der gleichzeitig ausgestellten Privilegienkonfirmation alle Rechte über Reichs
pfänder erwähnt 2 8 7 . Die Belehnung wurde durch den neugewählten König und 
die Mitkurfürsten bestätigt 2 8 8 . Damit hatte die pfälzisch-niederbayerische Ver
bindung wesentlich dazu beigetragen, die wittelsbachische Herrschaft in der 
Kurpfalz nach de jure zwölfjähriger Vakanz zu stabilisieren. 

I I I . L u d w i g der Re iche u n d die o b e r b a y e r i s c h e n H e r z ö g e 

Mit den Kriegen im Reich 1458-1463 und der Aussöhnung Ludwigs des Rei
chen mit dem Kaiser 1463-1467/68 war das oberbayerische Teilherzogtum 
gegenüber Niederbayern klar in die politische Defensive geraten, es wurde 
zeitweise geradezu Anhängsel der Landshuter Landfriedens- und Bündnis-

2 8 3 Wilhelm Schmidt, 29 ff. Der Kaiser allerdings instruierte seinen ihn auf dem Nürn
berger Reichstag vertretenden Sohn am 3.2.1485, er sei zum Verzicht auf eine Reichshilfe 
des Pfalzgrafen bereit, falls dieser wegen der Landvogtei keine Zugeständnisse machen 
wolle (TLA Sigm. 1/12, fol. 23 f.). 

2 8 4 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 35-43, v.a. 36f. 
2 8 5 BayHStA Kurpfalz U 60, 1263 (= RTA 1 Nr. 171/72, 208). Beide Urkunden sind 

mit eigenhändigen Bekräftigungsformeln des ausstellenden Fürsten versehen. 
2 8 6 BayHStA Kurpfalz U 176; GLA 67/863, fol. 80f.; RTA 1 Nr. 185. 
2 8 7 BayHStA Kurpfalz U 348; TLA P. 2559; RTA 1 Nr. 186. Der Kaiser verzichtete aber 

auch in der Folgezeit nicht auf seine Rechte an der seit 1408 an die Kurpfalz verpfändeten 
elsässischen Reichslandvogtei (RTA 1 Nr. 218, 606—625; Bock, Doppelregierung, 
285—287). Erst 1494 wurde Philipp von Maximilian endgültig mit diesen Gebieten belehnt 
(Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 51). 

2 8 8 GLA 67/863, fol. 87ff. (Frankfurt 21.3.1486); RTA i Nr. 208, 876, 915-917; 
Schaab, Kurpfalz, 212. 
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pol i t ik 2 8 9 . Für Herzog Ludwig waren Pfalz, Tirol und Böhmen im Vergleich zu 
Oberbayern die wesentlich wichtigeren Bündnispartner in den Auseinander
setzungen mit der kaiserlichen Partei, wie ein Blick auf die wenigen überlieferten 
vertraglichen Absprachen zwischen den Teilherzogtümern in der Zeit um 1460 
zeigt. Aus der Zeit Albrechts I I I . (1438-1460) ist ein Vertragsentwurf erhalten, 
der die Regelung einiger Streitpunkte mit Ludwig dem Reichen (u.a. Rechte an 
der „Böhmischen Schuld", Verlauf der Salzstraße nach Schwaben, oberbayeri
sche Schulden, Rechte an Sulzbach) sowie eine Einung beider Fürsten auf zehn 
Jahre vorsah 2 9 0. Als Herzog Ludwig Ende 1461 im Krieg gegen Albrecht Achilles 
zunehmend in Isolierung geraten war, schloß er am 5.12.1461 mit den Nachfol
gern Albrechts I I I . , den gemeinsam regierenden Brüdern Johann (* 1437) und Sig
mund (* 1439) von Oberbayern, die auch im Namen ihrer drei jüngeren Brüder 
abschlössen, eine Einung über gegenseitigen Rat und Hilfe auf Lebzeiten 2 9 1. Da sie 
sehr lange Ausnehmungslisten enthielt, drängte Ludwig 1463 nach dem Prager 
Frieden mehrfach auf eine engere Verbindung 2 9 2. Diese kam am 16.3.1466 in 
München mit den oberbayerischen Herzögen Sigmund und Albrecht IV. (* 1447) 
zustande, galt auf sechs Jahre und sah gegenseitigen Zuzug mit aller Macht im 
Falle von Angriffen auf einen Vertragspartner vor. Angesichts der „frömbden und 
swärn lewff", so die Begründung der Herzöge, hätten sie sich in „den fusstapffen 
unnser alltvordern fursten zu Bairn" zur Bewahrung des väterlichen Erbes und 
des Landfriedens vereinigt 2 9 3. Zu erwähnen ist noch eine Absprache von 1468 
über die Aufnahme oberbayerischer Landsassen in niederbayerische Dienste 2 9 4. 

Bestimmend für den Fortgang der Beziehungen der Teilherzogtümer bis weit 
in die Regierungszeit Georgs des Reichen hinein waren allerdings nicht Vertrags
abreden, sondern „das Erzübel des Hauses, der Bruderzwist"2 9 5, also die Streitig
keiten der fünf Söhne Albrechts I I I . Ihre - hier allerdings auf die wichtigsten 
Etappen verknappte - Darstellung 2 9 6 ist nicht nur wichtig für das Verständ
nis der gesamten Regierungszeit Albrechts IV., seiner unsicheren Anfänge und 
seiner stets angreifbaren Legitimationsbasis. Sie kann auch die Hemmung der 
oberbayerischen Außenpolitik bis um 1480 erklären 2 9 7 und verdeutlichen, 
welche Einflußchancen den niederbayerischen Herzögen als Vermittlern, oft im 
Namen des Reichsoberhaupts, in Oberbayern offenstanden. Gleichzeitig tritt 
die eminent wichtige Rolle guter Kontakte Albrechts IV. zu den Landshuter 
Vettern für die Münchener Politik hervor, für Albrecht eine der Grunddeter
minanten seiner Regierung bis zu den Veränderungen im letzten Jahrzehnt des 
15. Jahrhunderts. 

2 8 9 Kraus, Sammlung, 305 f. 
2 9 0 BayHStA K. schw. 10082/11. Wahrscheinlich steht die Abrede in Zusammenhang mit 

der Rücklösung von Besitzungen auf dem Nordgau durch Albrecht I I I . 1452- 1459 (Riez
ler, Baiern, 355). 

2 9 1 Abschrift BayHStA KbÄA 1998, fol. 165-178. 
2 9 2 BayHStA KbÄA 2016, fol. 9 ff. 
2 9 3 BayHStA KbÄA 1998, fol. 179 f. Ausgenommen waren diesmal nur Papst, Kaiser, die 

Pfälzer und der Würzburger Bischof (ebda. fol. 219f.). 
2 9 4 Ebda., fol. 231 f. (29.5.1468). 
2 9 5 Riezler, Baiern, 458. 
2 9 6 Am umfassendsten sind immer noch die Darstellungen in den älteren Arbeiten über 

Albrecht IV. von Hasselholdt-Stockheim und Silbernagl. Grundlegend bis heute Riezler, 
Baiern, 458 ff. passim. 

297 Riezler, Baiern, 495; Baum, Bayerns Griff, 526. 
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Ende 1463 war der älteste der fünf Brüder, Herzog Johann, gestorben298. Der 
drittälteste Sohn Albrecht,, der in Italien studiert hatte und eigentlich für die 
geistliche Laufbahn vorgesehen war, erhob, gerade 18 Jahre alt, bei seinem älte
ren Bruder Sigmund Anspruch auf die Mitregierung und erreichte dieses Ziel 
1465. Seine Absichten aber gingen noch weiter, und im Zusammenwirken mit 
der Landschaft erwirkte er den Regierungsverzicht Sigmunds. Seit dem 
3.9.1467 war Albrecht IV. dann Alleinregent des oberbayerischen Herzog
tums. Mit seinen jüngeren Brüdern Christoph (1449-1493) und Wolfgang 
(1451-1514) hatte er schon 1465 Übereinkünfte wegen deren Regierungs
rechten getroffen — die Auseinandersetzungen mit Herzog Christoph allerdings 
waren erst mit dessen Tod 1493 beendet; die Berücksichtigung der Rechte 
Herzog Wolfgangs sollte noch in der Primogeniturordnung von 1506 eine 
Rolle spielen. Aber auch die Verhandlungen mit Sigmund über dessen Erbteil, 
Apanagierung und Possessionsrechte durchzogen noch die Zeit der Alleinregie
rung Albrechts, bis Sigmund 1501 starb 2 9 9. 

Der Konflikt brach sofort nach 1467 auf. Christoph, der 1465 Albrecht noch 
versprochen hatte, auf Lebzeiten auf sein Erbteil zu verzichten, verlangte, 
gestützt auf seine Mitgliedschaft in der seit 1466 bestehenden Vereinigung der 
Ritter des Straubinger Landes, des „Böcklerbundes", seine Regierungsbeteili
gung. Er bekam diese auf einem Landshuter Vermittlungstag im Januar 1468, auf 
dem wir erstmals Ludwig den Reichen und neben ihm die Pfalzgrafen Philipp 
und Otto I I . als Schlichter agieren sehen, für das Jahr 1469 zugesagt 3 0 ° . Albrecht 
aber sprach sich gegen jegliche Landesteilung aus und konnte sich noch 1468 die 
Unterstützung Wolfgangs sichern, der sich 1465 von Albrecht ein Mitregie
rungsrecht hatte einräumen lassen, nun aber auf dessen Ausübung für zwölf 
Jahre verzichtete und Albrecht Hilfe gegen den Bruder zusagte^01. 

1470 aber hatten sich die Konstellationen bereits wieder verkehrt, denn jetzt 
verbanden sich die beiden jüngeren Brüder in einer Hilfsabsprache wegen Erlan
gung ihres väterlichen Erbteils vom alleine regierenden Albrecht . Dieser 
fühlte sich so bedroht, daß er Christoph im Februar 1471 ergreifen und in der 
Neuveste einsperren ließ; erst der Schlichtung Ludwigs des Reichen zusam
men mit pfälzischen und sächsischen Räten gelang es mit einem Spruch vom 
9.10.1472, die Freilassung Christophs und eine Erklärung der vier lebenden 
Münchener Brüder, gegeneinander keine Gewalt mehr anzuwenden, zu er
reichen. Im Spruchbrief wurde Albrecht als regierender Fürst bezeichnet, seine 
Brüder als Erbfürsten 5 0 3 . 

Eine recht widersprüchliche Konstellation von Bündnissen, die vom zähen 
Ringen um die gegenseitigen Ansprüche und die Möglichkeiten ihrer Durch
setzung zeugt, prägte das Jahr 1473. Da Albrecht weiterhin keinerlei Abstriche 
an seiner Alleinherrschaft hinzunehmen bereit war, suchte Christoph Rückhalt 

2 9 8 Hierzu und zum Folgenden Riezler, Baiern, 461—470. 
2 9 9 Reichhaltiges Material dazu für die Jahre 1467-1494 in GHA HU 665-684. Für den 

aktiven Widerstand Christophs und Wolfgangs gegen Albrecht spielte Sigmund aber nie 
eine Rolle. 

300 Riezler, Baiern, 471 -476. 
3 0 1 BayHStA KbÄA 277, fol. lOOf. (28.3.1468) und fol. 97 (25.7.1468) 
3 0 2 GHA HU 691 (29.10.1470). 
3 0 3 GHA HU 697. Vgl. Riezler, Baiern, 484-488 über die gegenseitigen Vorwürfe, 

Rechtfertigungen und Bündnisversuche 1471/72. 

100 



bei den niederbayerischen Herzögen Ludwig und Georg. Diese sagten ihm auch 
zu, Albrecht IV. keine Hilfe gegen Christoph zu leisten 3 0 4, im Gegenzug ver
schrieb dieser sich den Landshutern auf zehn Jahre303. Einzelne Textpassagen 
lassen erkennen, daß diese Verschreibungen von Ludwig an die Bedingung eines 
Ausgleichs Christophs mit Albrecht geknüpft worden waren 3 0 6 . Gleichzeitig 
trat Christoph in die Dienste Herzog Sigmunds von TiroP 0 7 . Die Reaktion war 
eine tendenziell gegen Niederbayern gerichtete Verschreibung der übrigen Mün
chener Brüder Sigmund, Albrecht und Wolfgang, die sich Freundschaft und 
gegenseitige Hilfe auf Lebzeiten zusagten und nur Papst und Kaiser von ihrer 
Einung ausnahmen308. Bereits am 31.10.1473 allerdings scherte Wolfgang aus 
diesem Bündnis wieder aus und erneuerte die Verbindung mit Christoph von 
1470, besonders wegen ihrer beider Beteiligung an der Regierung des väterlichen 
Erbes 3 0 9. 

Albrecht IV. beharrte zäh auf seinem Standpunkt, den er 1468 erstmals öffent
lich vertreten hatte. Oberbayern galt ihm als unteilbar, da es Reichslehen sei und 
ein Fürstentum ebensowenig zwei Regenten haben könne wie ein Körper zwei 
Häupter. Außerdem berief er sich auf ein angeblich speziell für Bayern aus
gesprochenes kaiserliches Teilungsverbot J > 1°. Sein Ausschluß aller Beteiligungs
ansprüche geht auch hervor aus seiner Selbstbezeichnung als „ainigs regirnnden 
fürsten ... von unnsern und unnsern lieben brüeder wegen" 3 1 1. 

1475 markiert dann eine Zäsur im oberbayerischen Brüderstreit, denn Al
brecht und Christoph akzeptierten einen Vermittlungsbrief von Herzog Sigmund 
und 16 Vertretern der ober- und niederbayerischen Landstände, nach dem 
Albrecht auf zehn Jahre die Regierung im eigentlich Christoph zustehenden 
Landesteil übernehmen dürfe; Christoph erhielt dafür die Nutzungsrechte (nicht 
aber die obrigkeitlichen Befugnisse) in Landsberg, Weilheim und Schloß Pähl 
sowie jährlich 1400 Gulden*1 2. Damit hatte Albrecht seine Alleinregierung 
gegenüber Christoph bis 1485, gegenüber Wolfgang (durch die erwähnte 
Abrede von 1468) bis 1480 abgesichert. 

Wie zu erwarten, hörten die gegenseitigen Forderungen und Ansprüche trotz
dem nicht auf, und auch die vereinbarten Fristen kamen nicht zum Tragen, denn 
schon im Frühjahr 1475 kam es zu neuen Verhandlungen der Münchener Brü
der, und am 1.6.1475 forderten Christoph und Wolfgang wieder die Heraus
gabe ihrer Erbteile in Oberbayern3 1 3. Wolfgang fühlte sich zudem von Albrecht 
beleidigt, denn dieser hatte angeblich über ihn gesagt, aus Wolfgang könne 
niemand etwas Gutes machen, denn er trage nichts Gutes in s ich J l 4 . Eine wichtige 

3 0 4 GHA HU 701 (26.5.1473). 
3 0 5 Ebda. 702 (3.6.1473). 
3 0 6 So auch Riezler, Baiern, 488. 
307 Gisman,316. 
m GHAHU768(20.6.1473). Die Urkunde wurde von jedem Fürstenbesiegelt undeigen-

händig unterschrieben. 
3 0 9 GHA HU 745. 
3 1 0 Vgl. ein undatiertes Rechtsgutachten für Albrecht gegen die Ansprücheseiner Brüderin 

BayHStAK.schw. 5301. 
i H BayHStAKbÄA 1989,fol. 136(1475). 
3 1 2 GHA HU 705 (Straubing 20.3.1475). 
3 . 3 BayHStA KbÄA4844, fol. 1 ff. 
3 . 4 Ebda.,fol.27. 
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Quelle zum oberbayerischen Brüderstreit, eine die Jahre 1476-1485 umfassende 
Abschriftensammlung315, nennt als Vermittler zwischen den Münchener Her
zögen in diesem Zeitraum Sigmund von Tirol, Ernst und Albrecht von Sachsen, 
den Augsburger Stadtrat und die Wittelsbacher Ludwig den Reichen, Otto IL, 
Philipp sowie den niederbayerischen Prinzen Georg, der 1476 auf die ausdrück
liche Bitte König Matthias' von Ungarn hin tätig wurde j 1 6 . Der König nahm 
Christoph auch am 16.11.1476 mit 40 Pferden in seine Dienste auf 3 1 7. 

Albrecht IV. wandte sich zur Abwehr der neuen Forderungen an den Kaiser 
und Ludwig den Reichen, den Christoph mit der Wahrnehmung seiner finanziel
len Interessen beauftragt hatte, bevor er nach Ungarn ging 3 1 8 . 1477 konnte Al
brecht wieder einen Erfolg verbuchen, als Herzog Wolfgang für sich und auf Leb
zeiten gegen 4000 fl Jahrespension auf Landesanteil und Mitregierungsanspruch 
verzichtete und den älteren Bruder auch zu seinem Erben einsetzte 3 1. 

Zu den Gebieten, auf denen sich Ober- und Niederbayern traditionell eng mit
einander abstimmten, gehörten Salzgewinnung und -handel. Reichenhall, im 
15. Jahrhundert niederbayerische Landstadt, war als Salzproduktionsstätte zwar 
nach wie vor von großer Bedeutung, geriet aber in unserem Untersuchungs
zeitraum wegen Besitzzersplitterung und wachsender Konkurrenz benachbar
ter Salinen in eine schwere Produktions- und Absatzkrise. Es kam, nicht zuletzt 
wegen des Interesses des niederbayerischen Herzogs an den wichtigen Salz
zolleinnahmen an Salzach und Saalach, zu zunehmenden landesfürstlichen Ein
griffen und Siedenaufkäufen, die Anfang des 16. Jahrhunderts in ein herzogliches 
Salzproduktionsmonopol in Reichenhall mündeten y 2 ° . Der Handel mit 
Reichenhaller Salz allerdings stellte einen erstrangigen Konfliktpunkt zwischen 
den bayerischen Teilherzogtümern dar. 

Die Grundkonstellation für diese bis zum Anfang des 16. Jahrhunderts ständig 
fortdauernden Streitgkeiten über Fragen des Salztransports hatte sich schon in 
der ersten Hälfte des 14.Jahrhunderts ausgeformt321. Grundsätzlich war der 
Salztransport an bestimmte Straßen gebunden, die seit dem 14. Jahrhundert 
durch innerterritoriale Regulierungen festgelegt wurden 3 2 2; auf diesen Stra
ßen gab es herzogliche Salzniederlagen, die ihrer Intention nach Sperrstapel 
waren. In einer Urkunde von 1332 wurde der Stadt München durch Kaiser 

3 1 5 BayHStA KbÄA 4844 („Registratur villerlay Missiven und Handlungen zwischen 
Herzog Albrecht etc. und dero Brüdern Herzog Christof und Wolfgang"). 

3 1 6 BayHStA KbÄA 4844, fol. 39 ff. 
3 . 7 GHA HU 824. Entsprechend setzte sich Matthias später auch für die Interessen 

Christophs bei Albrecht ein (vgl. Nehring, Quellen Nr. 62). 
3 . 8 BayHStA KbÄA 4844, fol. 31 'ff. 
3 1 9 GHA HU 748 (München 20. 5.1477); vgl. Riezler, Baiern, 490. 
3 2 0 Zum bayerischen und vor allem Reichenhaller Salzwesen der behandelten Zeit vgl. 

die Übersichten bei Schremmer, Wirtschaft, 39-63 und (mit zahlreichen Literatur
hinweisen) ders., Gewerbe und Handel, 754-758. Einen Überblick zu den Herrschafts
und Rechtsverhältnissen sowie zu den technischen Bedingungen in Reichenhall im Mittel
alter gibt Wanderwitz, Studien, 182—208. Zur Stadt vgl. auch den Überblick von Schöffel, 
90 ff. Weiter verwiesen sei auf die im Literaturverzeichnis aufgeführten Arbeiten von Burn-
hauser, Eberle, Flurl, Funke, Palme und Vogel. 

3 2 1 Zum Folgenden Wanderwitz, Frühe Herzöge, 342 f. und Schremmer, Wirtschaft, 
25-27. 

3 2 2 Vgl. Eberle, 71-78. Bis zum Salzhandelsmonopol von 1587 war es allerdings noch 
ein langer Weg. 
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Ludwig den Bayern der Stapelbezirk zwischen Landshut und den Alpen westlich 
des Inn und damit der Handel mit Reichenhaller Salz zugewiesen, Die Rechts
unsicherheit wurde allerdings dadurch sehr groß, daß diese Urkunde in kurzer 
Zeit mehrfach aufgehoben und wieder in Kraft gesetzt wurde. Neben den 
Münchner Rechten war vor allem das Handelsmonopol für Reichenhaller Salz 
auf der von München nach Westen führenden Handelsstraße strittig. Aus fiskali
schen Gründen und aus Interesse an der Sicherung eines festen Reichenhaller 
Absatzgebietes gegenüber dem Salzburger Konkurrenten streben die nieder
bayerischen Herzöge stets nach der Erhaltung dieses Monopols. Daß dies oft 
ohne Rücksicht auf die Produktionsmöglichkeiten in Reichenhall und die 
Bedürfnisse der Exportmärkte geschah, dürfte einer der für die Produktionskrise 
der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts mitverantwortlichen Gründe gewesen 
sein. 

Ein aus dem 15. Jahrhundert erhaltenes Verzeichnis von Salzstraßen in 
Niederbayern von Reichenhall aus läßt folgende Haupthandelswege erken
nen 3 2 3 : 

1) „durch das gepirg" nach Tirol 
2) über Traunstein und Wasserburg nach München 
3) auf Saalach und Salzach bis ans westlichste Salzachknie nach Burghausen, 

von dort nach (Alt-)Otting und von dort aus 
- über Vilsbiburg nach Landshut und weiter nach Ingolstadt oder Regens

burg 
- über Mühldorf und Erding nach München 
- Weiterverschiffung auf bayerischem Gebiet nach Passau. 

Von München aus führte die wichtigste Salzhandelsstraße nach Westen über 
Landsberg nach Schwaben (Augsburg, Memmingen, Ravensburg) und in die 
Schweiz. 

Im Zuge der Bestrebungen der Herzöge, den Salzhandel in ihrem Gebiet 
zu konzentrieren und regulieren3 2 4, verlagerte sich der Streit zwischen Ober-
und Niederbayern um die Mitte des 15. Jahrhunderts zunehmend auf die Fra
ge des Verlaufs der privilegierten Salzhandelsroute von Reichenhall nach 
Schwaben und auf die von München als Stapelplatz und Isarübergang be
anspruchten Handelsrechte325. Die Aufteilung der Teilherzogtümer Straubing 
und Ingolstadt hatte den Niederbayern ja die Möglichkeit eröffnet, Reichen
haller Salz, das auf der Salzach nach Burghausen oder Schärding gebracht 
wurde, nur über ihr Gebiet nach Ingolstadt, bei Rain über den Lech und weiter 
nach Westen zu führen 3 2 6 . Auf Vermittlung des Pfalzgrafen hin schlössen Johann 
und Sigmund von München und Ludwig der Reiche 1461 eine Abrede „von der 
irrung wegen der Straß, wie das salz gegen Schwaben gankh haben soll", in der 
München als Isarübergang und Stapel für die Salzstraße nach Westen anerkannt 

3 2 3 BayHStA EL Salzburg 268, fol. 177-181. Vgl. die Verzeichnisse der Salzstraßen bei 
Wanderwitz, Studien, 244-266 u. Kartenbeil. 3 und Schremmer, Wirtschaft, 178f. Zum 
Salzachhandel und zur Rolle Burghausens sind wichtig die Studien von Fritz Koller. Vgl. 
auch Abschn. H VI . 3d) u. H VI.4c). 

3 2 4 Dazu Wanderwitz, Studien, 260. 
325 Funke, 38 f. 
3 2 6 Material zu diesem Streit im 15. Jahrhundert in BayHStA KbÄA 1168, fol. 158ff. 
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wurde i 2 7 . 1469 wurden durch eine weitere Abrede die Geleitsstrecken in beiden 
Teilherzogtümern aufgeteilt, wobei der Abschnitt Wasserburg—München der 
wichtigen Salzroute an Niederbayern kam * 2 8 . Trotzdem gingen die Differenzen 
der Herzöge über die Salzfuhr, dann auch über allgemeine Fragen von Handel 
und Verkehr und viele weitere Streitpunkte die ganze Regierung Ludwigs des 
Reichen hindurch weiter. Zahlreiche Räteabreden, Rechtstage und Vermitt
lungsversuche, z.B. der Wittelsbacher Otto I I . von Mosbach, Christoph und 
Wolfgang von München, lassen sich nachweisen j 29. Schließlich kam es im Mai 
1478 unter gegenseitiger Vorlage von Forderungen und Beschwerden betreffend 
Salzhandel, Grenzdifferenzen, Straßen- und Zollsachen zur Einigung Al
brechts IV. und Ludwigs, diese Streitpunkte vor Kurfürst Albrecht von Branden
burg als Schiedsrichter binnen zweier Jahre auszutragen 3^°. Wegen des baldigen 
Todes Ludwigs wurde diese Absprache von Albrecht und Georg zwei Monate 
nach dessen Regierungsantritt unverändert erneuert3 3 1. Dies war der erste Ver
trag zwischen Albrecht IV. und seinem Landshuter Vetter Georg; über den 
Erfolg des Austrags wissen wir nichts. 

I V . Das V e r h ä l t n i s zu K a i s e r F r i e d r i c h I I I . i n der 
z w e i t e n R e g i e r u n g s h ä l f t e H e r z o g L u d w i g s 

Blickt man auf das Landshuter Teilherzogtum, seine Fürsten und ihre Politik 
aus der Gesamtperspektive des 15. Jahrhunderts **2, so erscheint es als „ruhender 
Pol" unter den wittelsbachischen Fürstentümern, eine traditionell-bewahrende 
und in der Regel königsfreundliche politische Linie vertretend^3. Unter Hein
rich dem Reichen (1393-1450) ist eine deutliche Konzentration der Kräfte auf 
die Innenpolitik festzustellen. Durch Entschuldung und Organisation der 
Finanzverwaltung legte er für sein Land eine neue materielle Basis und ver
größerte es zweimal, 1429 und vor allem 1447, womit er einer zukünftigen 
Expansionspolitik nach Westen hin den Weg wies. Demgegenüber bedeutete der 
Regierungsbeginn Ludwigs des Reichen (1450—1479) in zweierlei Hinsicht 
einen Einschnitt 3 3 4: Gleich mit seinem Regierungsantritt änderte er den Kurs der 
Finanzpolitik und gab, vor allem für Darlehen, Käufe und Feste, Geld mit vollen 
Händen aus; mit hochfliegenden territorialen Plänen und enger Kooperation 
mit der Kurpfalz auch um den Preis der Gegnerschaft zum Kaiser gab er die 
kontinuierliche Friedenspolitik auf. 1458-1463 suchte er die offene kriegeri
sche Konfrontation mit dem Reichsoberhaupt und den es unterstützenden 
Fürsten. Die Siege von 1462 können nicht darüber hinwegtäuschen, daß Ludwig 

3 2 7 BayHStA KbU 12700 (Lauingen 7.12.1461); KbÄA 1989, fol. 34-80. 
3 2 8 BayHStAKbÄA 1133, fol. 177 (Landshut 2.3.1469). 
3 2 9 Vgl. BayHStA KbÄA 1989, fol. 83-196; NKB 18, fol. 98-288 und 31, fol. 173 f f 

Zum Verhältnis zwischen Ober- und Niederbayern in diesen Jahren Kraus, Sammlung. 
305 f. 

3 3 0 GHA HU 771 (Landshut 3.5.1478). 
3 3 1 BayHStA K.schw. 10082/III (Freising 19.3.1479). 
3 3 2 Nach den wichtigen Ausführungen bei Ziegler, Staatshaushalt, 47-49, 259-267. 
3 3 3 Ebda., 47 f. 
3 3 4 Ebda., 48f., 259f., 265. 
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seine offensiven Ziele nicht erreichte und im Inneren durch Überspannung der 
Kräfte kurz vor dem Ruin stand. Er handelte entsprechend und vollzog 
1463-1468 eine grundlegende Umorientierung seiner gesamten Politik, glich 
sich mit dem Kaiser aus und suchte sich dessen Gunst zu erhalten, ohne die enge 
Verbindung mit Pfalzgraf Friedrich und zahlreiche Pläne für die Führungsrolle 
im süddeutschen Raum aufzugeben. Im Inneren leitete er eine erneute Finanz
konsolidierung ein; allerdings zeigt etwa die „Landshuter Hochzeit" 1475, daß 
er nach wie vor bereit war, das eingenommene Geld auch wieder auszugeben. 
Georg der Reiche (1479—1503) wird dann zum Vollstrecker sowohl der eher 
defensiven Grundlinie der niederbayerischen Außen- und Reichspolitik als auch 
der Rationalisierung und des Verwaltungsausbaus im Inneren. 

Nach dem Gesagten bietet es sich an, die Jahre 1463/68 als eine Zäsur in der 
Reichspolitik Herzog Ludwigs anzusehen. Die Ereignisse vorher, vor allem der 
Krieg gegen den Kaiser und die ihn unterstützende Fürstenpartei unter Führung 
von Albrecht Achilles sowie die Rolle Böhmens sind oft und ausführlich dar
gestellt 3 3 5 worden und sollen hier nicht wiederholt, sondern lediglich anhand der 
wichtigsten Stationen der Beziehungen zwischen Kaiser und Herzog kurz in 
Erinnerung gebracht werden. Dagegen ist ein ausführlicheres Eingehen auf den 
Prager Frieden von 1463, auf die endgültige Aussöhnung zwischen Friedrich I I I . 
und Ludwig dem Reichen trotz der weiterbestehenden Hegemonialpläne des 
Niederbayern 1467/68 und ihre weiteren Beziehungen nötig, da Herzog Georg 
den reichs- und interterritorialpolitischen Kurs seines Vaters zunächst unver
ändert fortsetzte. 

Die Konfrontation begann im September 1458 mit Ludwigs Griff nach der stra
tegisch und handelspolitisch wichtigen Reichsstadt Donauwörth, die früher 
unter verschiedenen Rechtstiteln mehrfach zu Bayern gehört hatte. Bereits am 
5.10.1458 forderte der Kaiser in einem reichsweiten Ausschreiben Hilfe für die 
Stadt, die aber schon am 19.10. kapitulierte3^6. Damit vermischte sich die seit 
etwa 1450 von Albrecht Achilles verstärkt verfolgte Frage der Anerkennung des 
Nürnberger Landgerichts als übergeordnetes Reichsgericht in Süddeutschland. 
Der Markgraf, der zunächst Ludwig zur Anerkennung dieser Ansprüche hatte 
erpressen wollen, übernahm 1459 in einem Reichskrieg die Exekution gegen 
Herzog Ludwig wegen des Donauwörther Vorfalls. Zwar kam die Stadt an das 
Reich zurück und auch in der Frage des Landgerichts wurde Ludwig durch die 
„blinden Spruch" von Nürnberg 3 3 7 hintergangen, doch der Leiter der niederbaye
rischen Politik, Dr. Martin Mair, gewann den neuen böhmischen König Georg 
Podiebrad für Ludwig. Als 1460 die Gegner Kurfürst Friedrichs gegen die 
Pfalz vorgingen, trat Ludwig wieder in den Krieg ein und besetzte Eichstätt. Im 
vorläufigen Frieden, der „Rother Richtung" vom 24.6.1460 3 3 8 , gab Markgraf 

) J D Die neueste Übersicht mit allen Quellen- und Literaturangaben bietet Kraus, Samm
lung, 295-305. Von den älteren Arbeiten sei hingewiesen auf Riezler, Baiern, 378-425 
und Hasselholdt-Stockheim (mit Quellenmaterial). Zur brandenburgischen Politik vgl. die 
Übersichten bei Ernst Schubert, Albrecht Achilles, v.a. 143ff. und Seyboth, Markgraf-
tümer, 20-29, v.a. 25ff. zur Bündnispolitik Albrechts. Eine Monographie zu den Jahren 
1459-1467 auf der Grundlage der gedruckten Quellen ist die Dissertation von Gallas. 

3 3 6 Regesten Friedrichs I I I . , H. 4 Nr. 286. Zu den Vorgängen um Donauwörth 1458 
Theodor Weiss, 40-69. 

337 Hasselholdt-Stockheim, Beil. 12 (9.7.1459). 
3 3 8 Ebda., Beil. 42a. 
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Albrecht in der Gerichtsfrage nach. Die niederbayerischen Kontakte zu Böhmen, 
aber auch zu Erzherzog Albrecht VI . , der seinem kaiserlichen Bruder feindlich 
gegenüberstand, vertieften sich. Dies nahm Friedrich I I I . zum Anlaß, am 
13.7.1.461 erneut zum Reichskrieg gegen Ludwig aufzurufen, wobei er die 
Ablehnung aller Verhandlungsangebote durch den Herzog, dessen Hilfe für 
Albrecht V I . und die Besetzung des Hochstifts Eichstätt als Gründe anführte 5 ' 9 . 
In zwei Ausschreiben340 beschuldigte der Kaiser Ludwig eines „crimen laesae 
maiestatis", da der Herzog ihm Rat, Dienst und Lehen auf- und Fehde angesagt 
habe und wider seinen Eid als Reichsfürst gegen Reichsstände wie Dinkelsbühl, 
Donauwörth und Eichstätt vorgegangen sei. Er forderte, nachdem er bisher 
nachsichtig gewesen sei, sofortige Truppenhilfe gegen Niederbayern und hob alle 
entgegenstehenden Einungen und Verträge auf. Noch im August 1461 übernahm 
wiederum Albrecht Achilles die Reichshauptmannnschaft gegen Bayern. Die 
Feldzüge des Jahres 1462 brachten aber die entscheidenden militärischen Siege 
der pfälzisch-niederbayerischen Partei bei Seckenheim (30.6.) und Giengen 
(19.7.). Die Kontrahenten nahmen einen von Kardinal Peter von Augsburg als 
päpstlichem Legaten und den Münchener Herzögen zu Nürnberg am 22.8.1462 
vermittelten Waffenstillstand an, der auch eine Rahmenplanung für die künf
tigen Friedensverhandlungen enthielt 3 4 1. 

In den Reichskriegen der Jahre 1458-1462 begegnen uns zwei relativ fest
gefügte Bündniskonstellationen 3 4 2 , die ihre Bedeutung für den weiteren Verlauf 
des 15.Jahrhunderts behalten sollten. Der Verbindung zwischen Pfalz und 
Niederbayern schlössen sich jene Fürsten an, die von den brandenburgischen 
Ansprüchen besonders bedroht waren, Pfalzgraf Otto I . von Mosbach und die 
Bischöfe von Würzburg und Bamberg, zunehmend auch, zumal nach der Erfah
rung des von Albrecht Achilles 1449/50 gegen sie geführten Krieges, die Reichs
stadt Nürnberg. Die Gegenpartei konnte sich auf die kaiserlichen Exekutions
aufträge berufen und umfaßte neben Brandenburg auch Württemberg, Baden, 
Kurmainz und Pfalz-Zweibrücken-Veldenz. Diese Konstellation zeigt einerseits, 
wie reichspolitische Parteinahmen auch von territorialen Rivalitäten geprägt 
wurden, andererseits haben wir hier ein Strukturmuster hoher Prägekraft vor 
uns, denn in den vier Jahrzehnten bis 1503 und vor allem im Niederbayerischen 
Erbfolgekrieg selbst verliefen die Fronten ganz ähnlich. 

Die Friedensvermittlungen übernahm nach mehreren vergeblichen Anläufen 
im Sommer 1463 König Georg von Böhmen, der in den Reichsreformplänen 
Martin Mairs eine große Rolle spielte, sich aber auch dem Kaiser verpflichtet 
wußte und seiner Unterstützung in Rom bedurfte. Auf einem großen Fürstentag 
in Prag brachte er den am 22.8.1463 besiegelten Ausgleich zwischen den Streit-
Parteien im Reich zustande343. Ludwig der Reiche verzichtete auf Donauwörth, 
der Kaiser auf jede Entschädigung. Wegen des Nürnberger Landgerichts blieb es 

5 3 9 Regesten Friedrichs I I I . , H. 4 Nr. 327. 
3 4 0 Ebda. Nr. 339 (14.8.1461), 341 (1.9.1461). 
3 4 1 BayHStA KbÄA 3132, fol. 45 f f ; KbLit 358. 
3 4 2 Hinweis bei Volkert, Oberpfalz, 1293 f. Vgl. auch BayStaBi cgm 899, fol. 145 (Fug-

gersches Ehrenwerk). 
3 4 3 Hasselholdt-Stockheim, 289-300 (Regest und Probleme der Realisierung); FRA 11/ 

44 Nr. 442 (S. 538-557). Dazu Riezler, Baiern, 424-427; Kluckhohn, 222-237; Hey
mann, 345-349; Kraus, Sammlung, 304f.; Hoensch, 161. Die Verträge zwischen Herzog 
Ludwig und dem Kaiser bzw. Brandenburg datieren vom 24.8.1463. 
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bei der Rother Richtung von 1460, also dem Verzicht der Zollern auf die Vor
ladung bayerischer Untertanen. Eroberungen und Gefangene waren wechsel
seitig zurückzustellen. Eichstätt und die Angelegenheiten des Pfalzgrafen sollten 
später behandelt werden. Im Grunde war der Prager Friede eine Rückkehr zum 
Status quo von 1458, doch die Behauptung gegen die kaiserliche Partei und ihre 
Truppen und gegen jede Einwirkung fremder Gerichtsbarkeit markierte einen 
bedeutenden Prestigeerfolg für Herzog Ludwig und steigerte sein Ansehen im 
Reich, freilich um den Preis äußerster finanzieller Anspannung3 4 4. 

Mit dem Prager Frieden war freilich noch nicht das Ende der Versuche Herzog 
Ludwigs gekommen, sich mit nunmehr friedlichen Mitteln hohen Einfluß im 
Reich zu sichern 3 4 3. Er bediente sich dabei der Diskussion über eine von den Für
sten ausgehende Reichsreformpolitik, wie sie die ganze Regierungszeit Fried
richs I I I . bereits begleitet hatte, freilich nicht in Form einer geschlossenen reichs
ständischen Reformbewegung, sondern in immer neuen Anläufen und Konzep
ten 3 4 6 . Schon im Verlauf der Reichskriege und parallel zum Frieden von 1463 
waren weitere Pläne erwogen worden, um der „heillosen Verquickung von 
Reichsrecht und territorialen Auseinandersetzungen" und der ihr zugrunde lie
genden „Diskrepanz zwischen der Inanspruchnahme der kaiserlichen Amts
gewalt und dem mangelnden Durchsetzungsvermögen des Kaisers" entgegenzu
wirken 3 4 7 . Sie liefen zum einen darauf hinaus, „Friedrich I I I . einen Fürsten von 
betont ständischer Haltung als römischen König zur Seite zu setzen", wobei 
sowohl Pfalzgraf Friedrich wie Ludwig der Reiche und schließlich vor allem 
Georg Podiebrad zur Diskussion standen3 4 8 und die Mitwirkungsrechte Ludwigs 
im Reich in den böhmisch-niederbayerischen Plänen von 1460/61 einen beson
deren Stellenwert einnahmen3 4 9. Zum anderen gab es zahlreiche Pläne zu 
Fürstenbünden, reichsständischen Einungen, die als „Zusammenfassung antago
nistischer territorialpolitischer und dynastischer Kräfte" sowohl der interterrito
rialen Landfriedenspolitik als auch dem Widerstand gegen äußere Bedrohungen 
dienen sollten 3 5 ° . Auch diese Pläne waren natürlich von reichspolitischen Front
stellungen bestimmt; sie wurden von beiden Parteien als an den Fürsten-
einungen orientierte Modelle einer partnerschaftlich-einvernehmlichen Reichs
ordnung zu Lasten der kaiserlichen Machtstellung vorgebracht, trugen aber 
den je spezifischen Interessen der Initiatoren deutlich Rechung3 5 1. Markgraf 
Albrecht Achilles hatte dem Kaiser schon während des Krieges eine bestän
dige Allianz kaiserlicher Parteigänger vorgeschlagen352. Während der Prager 

i 4 4 Thomas, 468; Kraus, Sammlung, 305. 
3 4 5 In diesem Sinn betont die Zäsurfunktion des Prager Friedens Angermeier, Reichs

reform, 138. 
3 4 6 Ebda., 131-135. 
347 Isenmann, Reichsordnung, 140. 
348 Angermeier, Reichsreform, 135. 
M 9 Ebda., 136f. Vgl. Hasselholdt-Stockheim, Beil. 53 zu den Forderungen Ludwigs an 

den Kaiser im Mai 1461. 
350 Isenmann, Reichsordnung, 149. 
351 Angermeier, Reichsreform, 138 f. Es ging also um die „reformerische Umgestaltung 

des kaiserlichen Reiches zum Verbund der Fürsten" (ebda., 138). 
3 5 2 Dazu und zum Folgenden vgl. Angermeier, Reichsreform, 135-140; Isenmann, 

Reichsordnung, 140-145; Riezler, Baiern, 427-432; Kluckhohn, 238-256; Molitor, 
128 f f ; Heymann, 350-358, die Monographie von Gallas sowie zusammenfassend Kraus, 
Sammlung, 308 f. 
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Friedensverhandlungen wurde dagegen der Plan einer Einung der vormaligen 
Gegner in Form eines Landfriedensbundes zur „förmlichen Wiederherstellung 
der unterbrochenen Legalitätsbeziehungen" beraten, zunächst mit europa
weiten Dimensionen. Ein wittelsbachischer Gegenvorschlag von 1464 sah einen 
engen Bund von vier Fürsten mit dem Kaiser zur Landfriedenswahrung sowie die 
Errichtung eines Reichshofmeisteramts für Herzog Ludwig vor, ein wiederum 
dagegen gerichteter brandenburgischer Plan einen Bund vor zehn Fürsten, was 
die Wittelsbacher in die Minderheit gebracht hätte. Nun erwog Mair sogar ein 
Bundesprojekt von fünf Fürstenhäusern ohne die Habsburger, was die „Errich
tung einer ständisch-oligarchischen Nebenregierung auf dem Felde der Friedens
wahrung und schiedsgerichtlichen Streitentscheidung in Konkurrenz zu der 
obrigkeitlichen Reichsgewalt des Kaisers"3:>4 bedeutet hätte. Einziges Resultat 
der Beratungen über die einander ständig blockierenden und aufhebenden Bun
despläne - ohne daß diese damit ihr Ende gefunden hätten - war schließlich der 
vom Kaiser selbständig erlassene Landfriede von Wiener Neustadt vom 
20.8.1467, der alle Fehdehandlungen auf fünf Jahre verbot. Die niederbayeri
sche Politik hatte sich inzwischen einem Gebiet verstärkt zugewandt, wo sie 
bereits seit einiger Zeit landfriedensrechtliche Selbstorganisation mit dem Ziel 
territorialpolitischer Hegemonie zu verbinden suchte, nämlich Schwaben 
Seit 1454 verfolgten die Wittelsbacher hier eine Politik gezielter Städteallianzen; 
Ludwig der Reiche, der 1461 vom Kaiser als Friedenspreis sogar die oberste 
Hauptmannschaft und Schutzherrschaft über die schwäbischen Reichsstände 
verlangt hatte 3 5 6, hatte etwa gleichzeitig mit dem Friedensschluß von 1463 eine 
wertvolle Ergänzung dieses Allianzsystems um Württemberg und Tirol zustande 
gebracht. Den Höhepunkt markierte ein am 22.1.1465 zu Ulm auf drei Jahre 
abgeschlossener Landfriedensbund zwischen den Herzögen von Landshut und 
München, den Fürsten von Tirol und Württemberg, dem Bischof von Augsburg 
und den Reichsstädten Augsburg, Ulm, Memmingen, Aalen und Giengen. Auch 
wenn Ludwig hier bemüht war, sich „als Schützer des Landfriedens und der 
schwäbischen Reichsstädte" darzustellen, so ging es ihm dabei ausschließlich 
„um eine politische Vorrangstellung der Wittelsbacher in Süddeutschland' 0 5 7 . 
Dies hatten der Kaiser und Albrecht schon seit längerer Zeit erkannt. Fried
rich I I I . verlangte eine Ausdehnung des Landfriedensbündnisses auf das gesamte 
Schwaben, was am 24.4.1465 geschah und den Landfrieden als Instrument der 
bayerischen Politik entwertete. 1466 ließ der Kaiser den betroffenen Ständen 
sogar einen vom Markgrafen ausgearbeiteten Landfriedensentwurf für den 
ganzen Süden des Reichs übergeben; zur Debatte darüber wurden bezeichnen
derweise nur Pfalzgraf Friedrich, Herzog Ludwig und der Würzburger Bischof 
nicht eingeladen, sie schickten aber doch Gesandte und forderten ihre Ein
beziehung. 

Die Diskussion sowohl um die Fürstenvereinigungen wie um die Landfrie
densbünde zog sich in den skizzierten Frontstellungen noch einige Jahre hin, 

35^ Isenmann, Reichsordnung, 141. 
3 5 4 Ebda., 143f. 
3 5 5 Vgl. Angermeier, Königtum und Landfriede, 424—433; ders., Reichsreform, 102, 

128f.; Schweizer, 19—35; Isenmann, Reichsordnung, 144f.; Kraus, Sammlung, 306f.; 
Riezler, Bayern, 428 f. 

356 Hasselholdt-Stockheim, Beil. 33. 
357 Angermeier, Reichsreform, 102. 
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wobei die immer gespannteren Beziehungen zwischen dem Kaiser und dem Kur
fürsten von der Pfalz eine zunehmende Rolle spielten 3 3 8. Wenn konkrete Ergeb
nisse dieser Phase fürstlichen „auf die Integration und Konsolidierung der 
Reichsordnung gerichteten Verfassungsdenkens" 3 5 9 ausblieben, so lag dies vor 
allem daran, daß den Fürsten die Reform „nur ein Anhängsel der jeweiligen poli
tischen Absichten war", und es ihnen „zuerst nur darum ging, die nächstliegenden 
Interessen in beständigen Verfassungsformen abzusichern" 3 6 ° . 

In dem geschilderten reichspolitischen Kontext nun kam es nach den Prälimi
narien von 1463 auch zur Vollendung der Aussöhnung Ludwigs des Reichen mit 
Friedrich I I I . , und zwar in mehreren Phasen in den Jahren 1467/68 3 6 1. Kontext 
der „Umkehrung der Bündnisse" 3 6 2 war die Bannung des böhmischen Königs 
Georg im Dezember 1466 und die sukzessive Abkehr der niederbayerischen Poli
tik von ihm, die im September 1469 in der Anerkennung des böhmischen Gegen
königtums Matthias' von Ungarn gipfeln sollte. Als gegen König Georg der 
Ketzerkrieg eröffnet wurde, war Ludwig der Reiche bereits unter jenen Fürsten, 
denen der Kaiser 1467/68 den Abschluß eines Freundschafts- und Hilfsbündnis
ses gegen Böhmen vorschlug 3 6 3. Ludwig und Dr. Mair vertauschten unter tat
kräftiger Mitarbeit der Kurie und des Markgrafen Albrecht das Bündnis mit Böh
men gegen eines mit dem Reichsoberhaupt. In einervom 19./20.10.1467datieren-
den Abrede 3 6 4 sagte der Kaiser Ludwig gegen einen entsprechenden Revers zu, 
„ungnad und Unwillen" gegen ihn abzustellen und „in als unsern und des heiligen 
reichs fürsten und frewunde gnedigklich halten" zu wollen, wofür der Herzog 
von jetzt an „unser gehorsamer fürst sein und beleiben" solle. Zur Abzahlung der 
Darlehen Ludwigs an König Ladislaus Postumus über insgesamt 40,000 Gulden 
aus den Jahren 1452/54 3 6 3 verlieh der Kaiser dem Herzog einen Weinaufschlag 
und zusätzliche Mauten zu Spitz an der Donau in der Wachau. Dafür gab Ludwig 
die Schuldbriefe und die von Ladislaus als Sicherheit übereigneten Kleinodien 
zurück. Diese Absprachen wurden wiederholt, spezifiziert und bestätigt in 
einer Urkunde des Kaisers vom 30.1.1468 3 6 6. Wenig später übertrug Fried
rich I I I . dem Niederbayern sogar noch den seit dem Frieden von Prag offen
stehenden Ausgleich mit Pfalzgraf Friedrich 3 6 7. Hier freilich verschärften sich 
die Spannungen wegen der Übergriffe Friedrichs auf Weißenburg seit 1469 
wieder erheblich 3 6 8, 1474 verhängte der Kaiser über den Kurfürsten die Acht 
und hob sie trotz der Vermittlungsversuche Ludwigs nicht mehr auf. Es hängt 
sicher auch mit diesem Bruch zusammen, daß Ludwig der Reiche in den siebziger 
Jahren nie in der Weise wie vor ihm Albrecht Achilles die Stellung eines Führers 

3 5 8 Kraus, Sammlung, 309 f. 
3 5 9 Isenmann, Reichsordnung, 148 f. 
5 6 0 Angermeier, Reichsreform, 125-141, Zitate S. 140 bzw. 125. 
3 6 1 Vgl. Kraus, Sammlung, 307 mit Anm.9 (zur Datierung des Umschwungs und mit 

Angabe weiterer Literatur). Vgl. auch Riezler, Baiern, 432-437. 
3 6 2 Kraus, Sammlung, 307. 
563 Isenmann, Reichsordnung, 145 f. 

3 6 4 HHStA Hs. B 7, fol. 114ff. 
3 6 5 HHStA AUR 13.10.1452; BayHStA KbLit 358. 
3 6 6 HHStA AUR; GHA HU 2116; BayHStA PNU Ausw. St. 682-685; NKB 48 Nr. 314. 
3 6 7 HHStA Hs. B 7, fol. 140'. 
3 6 8 Vgl. Deutsche Reichstagsakten, Bd. 22/1 = Deutsche Reichstagsakten unter Fried

rich I I I . , Bd. 8/1: 1468-1470. Bearb. v. Ingeborg Most-Kolbe. Göttingen 1973, 125 f f 
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der kaiserlichen Partei im Reich einnahm. Das persönliche Verhältnis zwischen 
Ludwig und Friedrich I I I . hatte sich entspannt, die grundsätzliche reichspoliti
sche Konstellation der habsburgisch-wittelsbachischen Rivalität aber wurde 
in der Gegnerschaft des Kaisers zum Pfalzgrafen weiter festgeschrieben ^ 6 9. Im 
um die Mitte des 16. Jahrhunderts entstandenen prohabsburgischen Ehrenwerk 
des Johann Jakob Fugger galt Ludwig freilich ungeachtet der Zäsur von 1463/68 
durchgehend als einer der „gehässigen Feinde" Friedrichs I I I . j 7 ° 

Dennoch und gerade deswegen war die persönlich Teilnahme des Kaisers und 
seines Sohnes an der Hochzeitsfeier, die Ludwig für seinen Sohn Georg im 
November 1475 in Landshut ausrichtete, ein bemerkenswertes Zeichen der Ver
bundenheit, zumal vor dem Hintergrund der Tatsache, daß der Kaiser im 
Februar 1474 nicht an der Amberger Hochzeit von Ludwigs Tochter Margarethe 
mit dem Pfälzer Prinzen Philipp teilgenommen hatte 3 7 1. Friedrich I I I . hatte 
bereits frühzeitig vom Hochzeitstermin erfahren und Ludwig sein Kommen auf 
der Rückreise vom Rhein nach Österreich zugesagt; er wollte in Landshut auch 
politische Gespräche über die Türkenhilfe führen. Friedrich I I I . ließ nach Lands
hut schreiben, er wolle bei den Feierlichkeiten gerne dabei sein „in rechter treu 
und fruntschafft alz ain freund und nit alz ain kayser" 3 7 2 . Ludwig der Reiche 
äußerte sich seinerseits „hoch erfrewt" über diese Worte und ordnete freies 
Geleit und freie Verpflegung für den Kaiser und seinen ganzen Zug auf nieder
bayerischem Gebiet an . Bei den Feiern selbst kam dem Kaiser eine besonders 
hervorgehobene Rolle zu 3 7 4 . Er begrüßte vor allen anderen Fürsten und dem 
Bräutigam Prinzessin Hedwig bei ihrer Ankunft vor der Stadt am 14.11. mit 
einer Umarmung und führte sie zu dem neben ihm stehenden Georg. Dann gelei
tete er die Braut in die Kirche, blieb während der Trauzeremonie am Altar 
stehen und führte sie auch wieder aus der Kirche. Abends tanzte er den ersten 
Tanz mit Hedwig und führte sie zum Beilager mit ihrem Gemahl. Beim Kirch
gang am 15.11. führte er wiederum die Braut. Als der Kaiser mit Maximilian am 
18.11.1475 Landshut wieder verließ, spielte sich beim Stadttor an der Heilig-
Geist-Kirche folgende bezeichnende Szene ab 3 7 5 : Friedrich I I I . stieg auf den 
Wagen des ihn geleitenden Herzogs Ludwig und bat ihn zum Abschied, ihm 
40,000 Gulden zu leihen, die er, der Kaiser, den Jagiellonenkönigen schulde. 
Ludwig lehnte unter Hinweis auf seine hohen Ausgaben in den letzten beiden 
Jahren ab, versuchte etwas später aber doch, politisches Kapital aus der Geldnot 
des Kaisers zu schlagen, indem er ihm durch einen Gesandten eine lange 
Wunschliste zukommen ließ. Im Vordergrund stand dabei das Interesse des Her
zogs an Neuburg/Inn, für dessen Übertragung Ludwig Friedrich I I I . u.a. die 
32,000fl hu der Mitgift Hedwigs zur Verrechnung mit den jagiellonischen 

369 Riezler, Baiern, 438-444; Schaab, Kurpfalz, 182f.; Kraus, Sammlung, 308-310. 
3 7 0 BayStaBi cgm 899, fol. 369-371. 
3 7 1 Daran waren sicherlich die schlechten Beziehungen zwischen dem Kaiser und Pfalz

graf Friedrich schuld (Max Buchner, Amberger Hochzeit, 105f., 113f.). Entsprechend 
sagte der Pfälzer auch seine Teilnahme an der Landshuter Hochzeit ab, als er vom Kommen 
des Kaisers erfuhr (GHA Korr. Akten 919, unfol.). 

3 7 2 BayStaBi cgm 331, fol. 89f. (Zitat); TLA U I 7549. 
3 7 3 GHA Korr. Akten 919, unfol. 
* 7 4 Vgl. die Berichte bei Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 14ff. und BayStaBi cgm 331, 

fol. 103'ff. 
3 7 5 Das Folgende nach BayHStA NKB 31, fol. 115-118. 
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Forderungen anbot. Ebenso wünschte Ludwig eine kaiserliche Konfirmation 
der Landgerichte Graisbach und Weißenhorn gegen alle brandenburgischen 
Ansprüche. 

Über eine Realisierung der gegenseitigen Forderungen ist nichts bekannt. Den
noch kann man, wie die Landshuter Hochzeit und die geschilderte Abschieds
szene zeigen, für die letzte Dekade der Regierung Ludwigs des Reichen von 
einem guten persönlichen Verhältnis zu Friedrich I I I . ausgehen376, trotz der Acht 
gegen den Pfalzgrafen 1474 und der wittelsbachischen Ansprüche auf die Nieder
lande 1477. Es findet seinen Niederschlag noch in einem großen kaiserlichen 
Diplom, das am 3.2.1478 in Graz ausgestellt wurde und auf Bitten „unnsers lie
ben Oheimbs und Fürstens" Ludwig erklärt, daß alle reichsoberhauptlichen 
Privilegien, wem immer sie erteilt worden sind oder werden, den Rechten, Frei
heiten und Vorrechten des Hauses Bayern unschädlich sein sollten 3 7 7. Damit 
hatte Ludwig der Reiche am Ende seiner Regierung nochmals eine förmliche 
Absicherung gegen alle auswärtigen Herrschaftsansprüche, vor allem gegen 
Brandenburg, erreicht; zahlreiche Abschriften zeugen von der Wichtigkeit, die 
man auch in späteren Zeiten dieser allgemeinen Indemnitätserklärung von 1478 
be imaß 3 7 8 . 

Ludwig der Reiche starb am 18.1.1479. Man könnte, mit Blick auf den Tod 
Pfalzgraf Friedrichs des Siegreichen gut zwei Jahre vorher, von einer gewissen 
Zäsur in der gesamtwittelsbachischen Geschichte sprechen3 7 9. Beide Fürsten 
gehörten sicherlich neben Kurfürst Albrecht Achilles und Georg Podiebrad zu 
den großen reichsfürstlichen Persönlichkeiten einer Epoche, in der der Kaiser 
das Reich weitgehend sich selbst überl ieß 3 8 0 . Das 16.Jahrhundert verlieh ihm 
Beinamen wie „der Gewaltige"3 8 1 und „der G r o ß e " 3 8 2 und blickte dabei auf sei
nen Reichtum, seine Großzügigkeit, die glänzende Hofhaltung und die zahl
reichen Turniere, seine militärischen Siege und Friedensmissionen und auf die 
finanzielle Abhängigkeit von ihm, in der sich viele Fürsten befanden. Den Augs
burger Chronisten Hektor Mülich und Burkard Zink galt er als reichster Herr in 
deutschen Landen, der seine Mittel aber auch im Sinne einer zielstrebigen Ein
flußpolitik einsetzte und das „Haus Bayern" vorrangig verkörperte 3 8 3 . Ludwig 
ist der Hauptträger des Beinamens „reich" der niederbayerischen Herzöge des 
15. Jahrhunderts, der bei ihm vorrangig, ganz im Gegensatz zu Georg, mit Macht 
und Pracht fürstlicher Selbstdarstellung assoziert wird — er gab, anders 
als Heinrich und Georg, viel von dem eingenommenen Geld eben auch wieder 

i l b Kluckhohn, 3 50 f f ; Bachmann, Reichsgeschichte, 545, 619. Vgl. auch einen Bericht 
von 1489, wonach Ludwig bei Reichstagen immer ein Ehrenplatz in der Nähe des Kaisers 
eingeräumt worden sei (BayHStA KbÄA 3133, fol. 106). 

3 V ? BayHStA KbU 6301. 
5 7 8 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 751/11; KbÄA 1108, fol. 130; K. schw. 

9464; K.bl . 426/9 (Vidimus von 1778). 
3 7 9 Kraus, Sammlung, 31 Of. 
3 8 0 Ebda., 291; Ernst Schubert, Albrecht Achilles, 133. 
3 8 1 BayStaBi cgm 899, fol. 121: „der reich und gwaltig Hertzog zu Bayren" (Fuggersches 

Ehrenwerk). 
3 8 2 BayStaBi cgm 2323, fol. 29 (Wiguläus Hundt, Chur- und Fürstliche Pfältzische und 

Bairische Genealogia, 1600) und schon in einer 1501 in Landshut gedruckten bayerischen 
Chronik (Chronik und Stamm ..., unfol.). 

3 8 3 Schnith, Bild Bayerns, 469 f. 
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aus 3 8 4! Johann Georg von Lori lobte Ludwig 1772 als einen der größten bayeri
schen Fürsten überhaupt, vor allem mit Blick auf die Gründung der Ingolstädter 
Universität j 8 5 . Wenn er auch in der Chronistik seiner Zeit als einer der letzten 
großen und prachtliebenden Fürsten des Mittelalters lebt, so hat er doch, größ
tenteils in Opposition zum Reichsoberhaupt, Gewicht und Ansehen Nieder
bayerns bei den Nachbarn und im ganzen Reich auf eine neue Grundlage 
gestellt 3 8 6 . 

V . H e r z o g Georgs E i n t r i t t ins p o l i t i s c h e Leben 
und R e g i e r u n g s ü b e r n a h m e 

Am 15.8.1455 kam in Landshut der erste und einzige Sohn Herzog Ludwigs 
des Reichen und der Herzogin Amalie zur Welt. Er wurde noch am selben Tag in 
der Martinskirche auf den bis dahin im wittelsbachischen Haus nicht üblichen 
Namen des legendären heiligen Ritters und Drachentöters Georg getauft, offen
bar ein Reflex auf die seit dem Fall von Konstantinopel verstärkt ins Bewußtsein 
des Abendlandes rückende Türkengefahr 3 8 7 . Auch der Habsburger Maximi
lian I . , vier Jahre später als Georg geboren, sollte ja zunächst Georg getauft wer
den^8 8. Georg der Reiche selbst schrieb seinen Namen später meistens in der 
Form „Gerig" oder „Jerig"; auch in seinem Handzeichen beginnt er den Namen 
immer mit einem „J" 3 8 9 . 

Erzogen wurde der Prinz bis zu seinem 13. Lebensjahr in Burghausen, der 
Nebenresidenz der Landshuter Herzöge, wo spätestens seit 1463 auch Herzogin 
Amalie ihren dauernden Aufenthalt nahm, im Gegensatz zum Münchener Vetter 
Albrecht IV. wurde ihm keine gelehrte Ausbildung zuteil; wie beim Vater Lud
wig wird sich die Erziehung auf die überkommenen religiösen Grundlagen und 
die ritterlichen Künste beschränkt haben 3 9 0. Das Weglassen geistiger Erziehung 
über die Elementargründe von Lesen, Schreiben und Rechnen hinaus entsprach 
„der üblichen Form fürstlicher Bildung zu jener Zeit in der die standes
bewußte Ablehnung des Lernens ... in der Adelsgesellschaft kaum überwunden 
war(iy9]. Auch die Kenntnis von Fremdsprachen war unüblich 5 9 2 ; wie der 

384 Ziegler, Beiname, 170-174. Vgl. die Darstellung Aventins (Sämtliche Werke V, 
590f.), der den Gegensatz zwischen Vater und Sohn besonders betont. 

>8d Lori, Ludwig, 38. Vgl. auch das positive Urteil von Riezler, Baiern, 454. 
3 8 6 So das Urteil von Doeberl, 319-327. 
3 8 7 Nachricht über Geburtstag und -ort im Nekrolog (BayHStA K 393/11, fol. 539) und 

in der Chronik (K1A Seligenthal A1, fol. 475) des Klosters Seligenthal. Vgl. Haeutle, Genea
logie, 11 5 und Geiß, Ludwig der Reiche, 355-357. 

i 8 8 Wiesflecker, Maximilian, I , 66. 1469 errichtete Friedrich I I I . einen Militär-Ritter
orden vom Hl. Georg zum Schutz gegen die Türken (ebda.), 1496 Albrecht IV. am Münche
ner Hof eine Erzbruderschaft zu Ehren des Heiligen (Morsak, 169). Dem heiligen Georg 
war auch - nachweislich seit 1373 - die Burgkapelle der Trausnitz geweiht (ebda., 204). 
Zum Problem dynastischer Programmnamen allgemein siehe Petry, Kräftespiel, 98 f. 

3 8 9 GHA HU 2128; BayHStA FüS 276, fol. 85 und NKB 124, fol. 347'. Danach ist zu kor
rigieren Rall-Rall, 93. 

3 9 0 Friedrich Schmidt, X X I - X X V I I ; Riezler, Georg, 600; Eisenberger, 5. 
3 9 1 Ernst Schubert, Albrecht Achilles, 1 34. 
i 9 2 Vgl. Boehm, Regentenerziehung, 65. 
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Großvater und der Vater 5 9 3 konnte Georg - wie der Aktenbefund ergibt 3 9 4 — 
kein Latein. Früh allerdings erwarb er politische Erfahrung. Während Ludwig 
der Reiche, 1417 in Burghausen geboren und ebenfalls dort erzogen, bis zum 
Tod seines Vaters Heinrich am Ort der Zweitresidenz bleiben mußte und erst 
1450 zur Regierungsübernahme nach Landshut kam 3 9 5 , zog Ludwig seinen 
Sohn zumindest nominell bald zu Vertragsabschlüssen und dann auch zur Regie
rungsarbeit heran - eine Manifestation seines politischen Willens zur eigenstaat
lichen Kontinuität, Unabhängigkeit und Zukunftssicherung des niederbayeri
schen Herzogtums. In einer Absprache Ludwigs des Reichen mit Graf Ulrich von 
Oettingen von 1463 wurde der damals Achtjährige erstmals als Vertragspartner 
genannt3 9 6, ebenso 1466 bei Ludwigs Einung mit Eichstät t 3 9 7 . Als Georg drei
zehn geworden war, holte der Vater ihn zu sich nach Landshut. Am 9.11.1468 
zogen Ludwig und Georg in die Residenzstadt ein, in den folgenden Tagen hul
digten die Landstände dem jungen Herzog als ihrem rechten Erbherrn 3 9 8. Im 
Oktober/November begab sich Georg auf einen Umritt im östlichen Landesteil, 
in dessen Verlauf er nochmals die Huldigung zahlreicher Städte und Märkte auf 
ihn als Landeserben erhielt und im Gegenzug Privilegienbestätigungen erteilte. 
Ein weiterer Huldigungsumritt führte ihn im November/Dezember 1471 in den 
westlichen Landesteil . Seit 1471 nahm Georg an den Beratungen der Land
stände zur Vorbereitung der Landesordnung von 1474 t e i l 4 0 0 ; 1472 finden wir 
ihn an der Seite Ludwigs bei der Eröffnung der Ingolstädter Universi tät 4 0 1 .1473 
übertrug ihm der Vater die ersten selbständigen politischen Aufgaben: die Wahr
nehmung der Wehrhoheit in den niederbayerischen Ämtern auf dem Nordgau 
während Ludwigs Abwesenheit aus Niederbayern4 0 2 und die Vollmacht, als sein 
Stellvertreter mit Kaiser Friedrich I I I . zu dem im Frühjahr 1474 angesetzten 
Reichstag gegen Karl den Kühnen von Burgund nach Augsburg zu ziehen, ihn 
dort wegen vielfacher anderer Obliegenheiten zu entschuldigen und zu vertre
ten; außerdem trug er Georg auf, die politischen Absichten des Kaisers zu erfor
schen 4 0 3 . Als Neunzehnjähriger spielte Georg also bereits eine gewisse Vertreter
rolle für Ludwig in der Reichspolitik, die ihm nicht nur die Bekanntschaft mit 
dem Kaiser schon vor der Landshuter Hochzeit, sondern auch persönlichen Kon
takt mit wichtigen Reichsfürsten und bayerischen Adeligen verschaffte. 

3 9 3 Riezler, Baiern, 369. 
3 9 4 Auf die Rückseite eines lateinisch abgefaßten Briefs des polnischen Königs Alexander 

an Georg vom 31.1.1503 schrieb der Herzog den Befehl: „der priff sol myr gedeuthst 
werden". Entsprechend enthält das nächste Blatt im Akt eine deutsche Übersetzung (GHA 
Korr. Akten 919, unfol.). 

395 Kluckhohn, 316f; Riezler, Baiern, 369f.; Friedrich Schmidt, XXI . 
3 9 6 BayHStA PNU Ausw. St. 1466 (Höchberg 19.2.1463). Spätestens seit 1470 führte 

Georg auch ein eigenes Siegel {Ettelt, 19). 
3 9 7 BayHStA NKB 25, fol. 153-160 (Landshut 3.10.1466). 
^ 9 8 Landshuter Ratschronik, 315 f.; Hiereth, Georg, 200. Der junge Herzog erhielt einen 

eigenen Hofmeister an die Seite gestellt {Ettelt, 215). 
3 9 9 BayHStA NKB 150, fol. 305 f f ; KbÄA 1145, fol. 1 f f , 64 ff. Vgl. Dorner, Nr. 54 und 

Kluckhohn, 317. 
4 0 0 Eisenberger, 6. 
401 Kluckhohn, 344. Ingolstadt hatte Georg separat am 30.3.1471 gehuldigt (BayHStA 

NKB43.fol.214f.). 
4 0 ] BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 749 (Ingolstadt 20.7.1473). 
4 0 i Instruktion Ludwigs in BayHStA FüS 191, fol. 1-4 (undat.; vgl. aber zum Augs-
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Eine wichtige Rolle nahm der junge Herzog auch bei den Bemühungen Lud
wigs des Reichen und Albrechts IV. um die Rückgewinnung der Niederlande 
1477 ein. Die Grafschaften Hennegau, Holland, Seeland und die Herrschaft 
Friesland waren 1345 durch die zweite Ehe Ludwigs des Bayern an die Wittels
bacher gekommen und wurden, seit 1353 mit dem Teilherzogtum Straubing ver
bunden, bis 1425 von fünf Grafen aus der 1349 konstituierten niederbayerischen 
Linie des Hauses regiert 4 0 4. Als Johann I I I . von Niederbayem-Straubing-Holland 
1425 erbenlos starb, wurde das Straubinger Ländchen nach einigen Streitig
keiten durch königlichen Spruch unter den übrigen bayerischen Linien geteilt 4 0 3. 
In den niederländischen Grafschaften aber, wo teilweise weibliches Erbrecht 
galt, versuchte Johanns I I I . Nichte Jakobäa (1401 -1436), die vor 1425 die große 
Gegenspielerin des letzten Wittelsbachers gewesen war, ihre dynastischen 
Anrechte auf Hennegau, Holland, Seeland und Friesland gegen ihren Cousin 
Herzog Philipp den Guten von Burgund (1419-1467) zu verteidigen, dem sie 
schließlich doch nach mehreren Zwischenschritten 1433 ihre gesamten Erb
ansprüche und Gebiete übertragen muß te 4 0 6 . Während die übrigen wittelsbachi
schen Höfe von diesen Ereignissen offenbar kaum Notiz nahmen, hatte Ludwig der 
Reiche schon in den ersten Regierungsjähren an eine Wiedergewinnung der Nie
derlande gedacht4 0 7. Als nun Philipps Sohn, Herzog Karl der Kühne von Burgund, 
in der Schlacht von Nancy am 5.1.1477 umkam und nur die Erbtochter Maria 
(1457-1482) hinterließ, schlössen Ludwig der Reiche und Albrecht IV. am 
9.2.1477 zu Landshut eine Einung zur Geltendmachung ihrer Erbansprüche auf 
die früher wittelsbachischen Besitzungen an der Nordsee4 0 8. Sie stellten sich 
damit gegen die Politik Friedrichs I I I . , denn dessen Sohn Maximilian war seit Mai 
1476 mit der Burgunderin Maria verlobt 4 0 9. Am 5.3.1477 bevollmächtigten die 
bayerischen Herzöge eine Gesandtschaft von fünf Räten in die Niederlande 
(Niederbayern wurde von Sigmund von Fraunberg zum Haag und Dr. Friedrich 
Mauerkircher vertreten), die den Anspruch der Wittelsbacher auf Hennegau, 
Holland, Seeland und Friesland „alls die rechtn natürlichen erbherren" vortragen 
und die Huldigung der Städte in diesen Grafschaften aufnehmen sollten 4 1 0. Auch 
Recherchen nach einschlägigen Urkunden in den Briefgewölben wurden ange
ordnet 4 1 1. Bischof Sixtus von Freising befürchtete Konflikte zwischen den Her
zögen und Maximilian 4 1 2 , denn die bayerischen Bemühungen liefen genau paral
lel zu Unruhen in Flandern und zu Bemühungen des Kaisers, durch Ausschreiben 
im Reich Unterstützung für die Eheschließung Maximilians mit Maria und das 
Verbleiben Burgunds beim Reich zu erlangen. Ludwig und Albrecht unter-

burger Reichstag Wiesflecker, Maximilian, I , 95; Bachmann, Reichsgeschichte, 403ff). 
Ostern (18.4.) 1473 empfing Georg zusammen mit den Herzögen Christoph und Sigmund 
von Oberbayern den Kaiser in Salzburg und geleitete ihn nach Westen weiter (Hund-
Gewold, 19f.; Zauner, 143). 

4 0 4 Boehm, Niederlande, 93 - 117; Straub, 217-222. 
4 0 5 Straub, 267-270. 
406 Boehm, Niederlande, 117-125. 
4 0 7 S/raub, 267 mit Anm. 3. 
4 0 8 GHA HU 770. Zum Ganzen vgl. Riezler, Baiern, 449-452 und Kluckhohn, 351 ff. 
4 0 9 Wiesflecker, Maximilian, I , 109-111. 
4 1 0 BayHStA Baier. Landschaft U 1477 III 5; KbÄA 530, fol. 220. 
411 Neudegger, IV, 241. 
4 1 2 Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisingensia 659. fol. 316. 
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richteten den Kaiser am 30.3.1477 über ihre Erbansprüche und über die 
Gesandtschaft, die sie bereits abgeschickt hätten, um „huldung und gehorsam 
[zu] erfordern" 4 1 3. Diese Gesandtschaft allerdings gelangte nur nach Gorkum 
und Dordrecht, dem Hauptort der Grafschaft Seeland, die Stände wurden nir
gends einberufen, die bayerischen Räte blieben ohne jeden Erfolg 4 1 4 . Maximi
lians Ehe mit Maria dagegen wurde am 21.4.1477 per procuram in Brügge 
geschlossen und dann am 19.8.1477 in Gent vollzogen. Maria blieb vorerst 
Regentin der Lande ihres Vaters, die Kinder ihrer Ehe mit Maximilian sollten ihr 
nachfolgen. Damit war der Grundstein für den Anfall der Niederlande an das 
Haus Österreich gelegt 4 1 5. Während Albrecht IV. recht früh gegenüber den 
habsburgischen Rechten einlenkte und weitere bayerische Interventionen 
ablehnte, verzichtete Ludwig der Reiche nicht so schnell auf seine vermeint
lichen Anrechte 4 1 6. In einem Ausschreiben vom 6.8.1477 erneuerte er „pro 
honore et gloria domus Bavarie" die Erbansprüche auf Hennegau, Holland, 
Seeland und Friesland aufgrund der langjährigen Herrschaft der Straubinger 
Herzöge in diesen Provinzen, an die in den prächtigsten Farben erinnert wird, 
während Burgund der Vorwurf des gewaltsamen Verstossens gegen diese bayeri
schen Rechte t r i f f t 4 1 7 . Schließlich kündigt Ludwig die Entsendung eines bayeri
schen Fürsten als Statthalter an; eine gleichzeitige Mitteilung an Wladislaw I I . 
von Böhmen zeigt, daß er diese Rolle seinem Sohn Georg zugedacht hatte 4 1 8. 
Aufgrund der fehlenden Unterstützung Albrechts mußte Ludwig aber diese 
hochfliegenden Pläne für eine Revindikation früher zu Bayern gehörender 
Gebiete - wie sie uns noch in den Fällen von Görz und vor allem von Tirol begeg
nen werden - aufgeben419. 

Seit den Jahren um 1470 urkundete Herzog Georg bereits selbständig 4 2 0 ; 
in mit dem Vater gemeinsam ausgestellten Urkunden oder Briefen lautete die 
Intitulatio etwa „Ludwig und Jorg sein son hertzogen in Beyrn etc." 4 2 1 Neben 
dem Vater erschien Georg als Adressat kaiserlicher Ausschreiben422. Auch zu 
außenpolitischen Verhandlungen wurde er, z.B. im Streit der böhmischen 
Thronprätendenten, schon erfordert 4 2 3. 

Herzog Ludwig der Reiche starb, seit längerer Zeit schwer krank und am 17.1. 
mit den Sakramenten versehen, am Abend des 18.1. 1479, zwischen 21 und 
22 Uhr, im Harnischhaus, seiner Landshuter Stadtwohnung. Sein Leichnam 
wurde noch in der Nacht auf dem Söller dieses Hauses aufgebahrt424. Am 19.1. 
gleich wurde er nach einem Amt in St. Martin nach der Art der niederbayerischen 

4 1 5 HHStA Hs.W. 313, fol. 59. 
4 . 4 Riezler, Baiern, 450f. 
4 . 5 Wiesflecker, Maximilian, I , 121-136. 
4 . 6 Ebda., 130; Riezler, Baiern, 451. 
4 . 7 BayHStA PNU Ausw. St. 987, 988. 
4 . 8 Riezler, Baiern, 452. 
4 1 9 Noch 1504 verteidigte der Chronist Veit von Ebersberg die bayerischen Anrechte auf 

die Niederlande (Willibald, 533). 
4 2 0 Ettelt, 26. 
4 2 1 BayHStA KbÄA 4844, fol. 62 (Kredenzbrief 17.12.1478). Vgl. Ettelt, 26. 
4 2 2 Chmel, Mon. Habsb. 1/2, Nr. 45 (5.4.1478). 
4 2 5 Priebatsch I I , Nr. 477. 
4 2 4 Mitteilung Georgs an Albrecht 19.1.1479 (BayHStA FüS 190, fol. 2); Landshuter 

Ratschronik, 322; Geiß, Ludwig der Reiche, 358. 
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Fürsten ohne Sarg im Erdgrab seines Vaters in der Klosterkirche Seligenthal bei
gesetzt423. Während Ludwig beim Tod Heinrichs des Reichen am 30.7.1450 
noch in Burghausen gewesen und erst nach der Bestattung in Landshut eingetrof
fen war 4 2 6 , war Georg beim Tod Ludwigs in der Residenzstadt anwesend und 
entfaltete eine bemerkenswerte Eile bei der Übernahme der politischen 
Geschäfte. Bereits am 23.1.1479 legten die ersten dreizehn Räte Ludwigs ihren 
Eid auf Georg ab; bis zum 26. 3. war insgesamt 26 Männern ihr Ratsverhältnis 
erneuert worden 4 2 7 . Eine der ersten Fürstenbotschaften, die Georg als neuer 
Herzog empfing, waren am 1.2.1479 zwei Gesandte der brandenburgischen 
Markgrafen. Aus ihrem Bericht 4 2 8 gehen Elemente sowohl der Kontinuität wie 
auch der Zäsur bei der Übernahme der Regierungsgeschäfte hervor. Dem für 
Herzog Ludwig in den sechziger Jahren so wichtigen Dr. Martin Mair wurde sein 
Ratsverhältnis als einem der ersten verlängert, ihm wurden beim ersten Auf
treten im Rat unter Georg am 1.2.1479 wie bisher Ehrenplatz und -funktion an 
der Seite des Herzogs zugewiesen. Dennoch hörte man Gerüchte, Mair wolle 
sich vom Rat zurückziehen. Dagegen entließ Herzog Georg sofort den letzten 
Kanzler seines Vaters, Rudolf Alber, der dieses Amt 1474 übernommen hatte 
und jetzt wenigstens im Rat verblieb, und ernannte den gelehrten Geistlichen 
Dr. Friedrich Mauerkircher, Stiftspropst von Altötting, einen der wichtigsten 
Diplomaten Ludwigs des Reichen, zu seinem neuen Kanzler 4 2 9. 

Erst am 19.4.1479, ein Vierteljahr nach seinem Tod also, wurde Herzog Lud
wig in Landshut eine große Totenfeier, eine „Grebnus", gehalten4 3 0, bei der Her
zog Georg, Pfalzgraf Philipp, Pfalzgraf Otto IL und die Herzöge Albrecht IV. und 
Wolfgang sowie der Salzburger Erzbischof und fünf weitere Bischöfe, die Äbte 
von Kaishaim und Mondsee und viele hohe Adlige persönlich anwesend 
waren 4 3 1 . Danach, am 24.4.1479, huldigten die Landstände ihrem neuen „erb-
herrn und landßfürsten" in der Residenzstadt432. Erhalten ist uns noch „Hertzog 
Jörgen von Bayrn freihaitpuch 79" über die Privilegienkonfirmationen, Wappen
briefe und Huldigungen dieses Jahres433. 

Zu einigen Irrungen kam es über das Georgs Mutter Amalie nach Ludwigs Tod 
zustehende Wittum. Amalie von Sachsen (1435-1502), Tochter des Kurfürsten 
Friedrich I I . (1428-1464) und Schwester von Kurfürst Ernst (1464-1486) und 
Herzog Albrecht (1464-1500) von Sachsen, hatte am 21.2.1452 nach einer 
1450 von Kurfürst Friedrich I I . und Herzog Heinrich dem Reichen geschlosse
nen Absprache den niederbayerischen Herzog Ludwig geheiratet; seit 1463 hielt 
sie sich überwiegend in Burghausen auf 4 3 4. 1479 nun wollte sie zurück nach 

4 2 5 Landshuter Ratschronik, 322 f. 
4 2 6 Ebda., 298 f. 
4 2 7 BayHStA NKB 103, fol. 1 f. Ludwig hatte 1450 24 Räte übernommen (Riezler, Bai

ern, 371). 
4 2 8 BayHStA FüS 190, fol. 8f. (6.2.1479). 
4 2 9 Vgl. BayHStA NKB 103, fol. 1; Arnpeck, 378; Lieberich, Klerus und Laienwelt, 

244-246; Schrenck, 314. 
4 5 0 Landshuter Ratschronik, 323. 
4 3 1 GHA HU 2114; Kalender für katholische Christen 47 (1887), 70f.; Adlzreitter, 

198. 
4 3 2 BayHStA NKB 150, fol. 374'f; KbÄA 1145, fol. 87 ff. 
4 3 3 BayHStA NKB 150, fol. 305-490. 
4 3 4 Haeutle, Genealogie, 115; Riezler, Baiern, 371, 488; E. Stahleder, Hedwig, 301. 
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Sachsen; ihr Sohn sagte ihr die Auszahlung von 50,000 Gulden als Wittumsgut 
zu 4 3 D . Diese Regelung fixierte Georg durch Absprachen mit Amalies Brüdern 
Kurfürst Ernst und Herzog Albrecht, die persönlich nach Landshut gekommen 
waren 4 3 6, am 19.2.1480 . Gegen Rückgabe der (gerade nicht auffindbaren) 
Heiratsbriefe von 1450/52 verschrieb Georg seiner Mutter nochmals 50,000 
Gulden, die ihr auch nach ihrer Rückkehr nach Sachsen in Jahresraten von 800fl 
ausgezahlt werden sollten 4 3 8. Amalie starb 1502 in Rochlitz und wurde im Dom 
von Meißen, dem alten Mittelpunkt der wettinischen Markgrafschaft, begra
ben 4 3 9 . 

4 3 5 BayHStA K. bl. 103/2b, fol. 120. 
4 3 6 Vgl. die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1952, fol. 5 ff. 
4 3 7 GHA HU 2120-2123; BayHStA NKB 42, fol. 94'-102. 
4 3 8 Vgl. die Quittung von 1485 (Amalie war damals bereits wieder in Sachsen) in Bay 

HStA KbU 29190 sowie NKB 42, fol. 94'-96. Nach Mitterwieser, Margaret, 296, wäre 
Amalie frühestens 1492 nach Sachsen zurückgekehrt. 

4 3 9 Abbildung der Grabplatte: GHA Wittelsbacher Bilderslg. B 1/1. 
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D. Die Entwicklung und Verschärfung der Gegensätze 
zwischen Wittelsbach und Habsburg 

im Süden des Reiches bis 1485 

I . D i e n i e d e r b a y e r i s c h e P o l i t i k z w i s c h e n 
K a i s e r F r i e d r i c h I I I . , K ö n i g M a t t h i a s v o n U n g a r n 

u n d den A n f o r d e r u n g e n der Re ichs t age 

1. Von Türkenplänen zum Ungarnkrieg 1476—1482 

Ein bislang wenig beachtetes1 Kooperationsforum der Fürsten im Südosten 
des Reichs sind die regionalen Türkentage der Jahre 1476-1479. Sie bieten 
gleichzeitig ein Beispiel für Versuche der Organisation interterritorialer Politik 
ohne den Kaiser in einer militärpolitisch drängenden Frage. Der Kärntner Pfar
rer Jakob Unrest (ca. 1430—1500), dessen zeitgenössische Chronik mit ihren 
Aufzeichnungen über selbst Gehörtes und Erlebtes unsere wichtigste erzählende 
Quelle für die Türkeneinfälle und die österreichisch-ungarischen Kriege jener 
Zeit ist, berichtet über größere Züge der Türken durch Kärnten und Steiermark 
in den Jahren 1473, 1476, 1478, 1480 und 14832. 

Im November 1476 fand in Landshut der erste der erwähnten Türkentage 
statt; vertreten waren Ludwig von Niederbayern, Albrecht IV. von Oberbayern, 
Herzog Sigmund von Tirol und Erzbischof Bernhard von Salzburg, der, wegen 
seiner Kärntner Besitzungen besonders von den Türkeneinfällen betroffen, sogar 
persönlich nach Landshut gekommen war 3. Salzburg hatte schon seit 1473 in 
Bayern und Tirol um Hilfe nachgesucht4. Beraten wurde nun über eine genaue 
Erkundung der türkischen Einbruchsgebiete des Sommers 1476 und über den 
Bau und die Besetzung von Festungen und Sperrwerken auf Salzburger, Tiroler 
und Görzer Gebiet. Herzog Ludwig wollte in seinen Inntaler Gerichten einen 
Kriegshauptmann einsetzen, um die Getreideversorgung von Innsbruck zu 
sichern und Sigmund im Fall eines Angriffs rasch zu Hilfe kommen zu können. 

Schon in Landshut herrschte Unsicherheit darüber, wie der Kaiser auf die von 
ihm nicht autorisierten Pläne zum Türkenschutz, die ja hauptsächlich die zu 

1 Vgl. die kurzen Bemerkungen zu den Jahren 1478/79 bei Riezler, Baiern, 453. 
2 Unrest, 34ff. Zu seiner Person und Chronik vgl. neben der Einleitung Großmanns zur 

Edition (v.a. XX, XXVII) Uiblein, Quellen, 108f. und Wilhelm Neumann: Jakob Unrest. 
Leben, Werk und Wirkung. In: Hans Patze (Hg.): Geschichtsschreibung und Geschichts
bewußtsein im späten Mittelalter. Sigmaringen 1987, 681-694 (= VuF 31) auch ders., 
Türkeneinfälle und Dopsch, Salzburg, 538ff. (mit weiterer Lit.). 

3 Material zu diesem Tag in BayHStA KbÄA 2154, fol. 28ff. 
4 Dopsch, Salzburg, 539. 
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seinem Hausbesitz gehörigen Herzogtümer Kärnten und Steiermark betrafen, 
reagieren würde. Als Herzog Ludwig aber im Januar 1477 auf eine Hilfsbitte der 
Kärntner Stände an die Bayernherzöge hin einen erneuten Tag mit dem selben 
Teilnehmerkreis einberufen wollte, wandte sich Albrecht IV. gegen diese Regio
nalvereinbarungen und erklärte, nur eine vom Reichsoberhaupt angeforderte 
und den Mitfürsten bewilligte Türkenhilfe mittragen zu wollen °. Der neue ver
heerende Türkeneinfall im Juli 1478 veranlaßte die Herzöge dann neben der Ver
legung von Truppen in Grenzgebiete doch wieder zu Überlegungen wegen einer 
Zusammenkunft der betroffenen Fürsten und aller bayerischen Bischöfe, doch 
wissen wir nichts über die Realisierung dieses geplanten und mehrfach verscho
benen Tages6. 

Jetzt aber griff der Kaiser ein, zunächst jedoch nicht mit einem reichsweiten 
Ausschreiben, sondern unter Anlehnung an die entwickelten Kooperations
formen der von der Türkenfrage besonders betroffenen südostdeutschen Für
sten. Von Graz aus setzte er in dieser Sache am 22.9.1478 einen Beratungstag 
an. Ludwig der Reiche erklärte sich grundsätzlich zur Hilfe für den Kaiser in des
sen Erblande mit bis zu 600 Mann bereit. Er hielt es zunächst noch für nötig, das 
Zustandekommen des Landshuter Tags von 1476 gegenüber Friedrich mit der 
unmittelbaren Bedrohung Salzburgs zu rechtfertigen7, doch der Kaiser gewährte 
den Aktivitäten und Planungen ohne weiteres seine Anerkennung, indem er Her
zog Ludwig „als dem, sodann zumal der hanndel am nechsten berürrend ist" 
bevollmächtigte, die Fürsten wieder zu einem Türkentag zusammenzurufen8. 
Als Friedrich I I I . dann die Nachricht vom Tod Herzog Ludwigs am 18.1.1479 
erhielt, setzte er selbst im Februar einen regionalen Türkentag auf den 15.3. 
1479 in Freising an. Da er sich möglichst rasche Unterstützung sichern wollte, 
schien ihm die Einberufung eines Reichstags als zu langwierig9; wenig später 
berief er aber dann doch alle Reichsstände zu einem kaiserlichen Tag in der 
Türkensache auf den 7.6.1479 nach Nürnberg. Nach einer schon auf dem 
Regensburger Christentag von 1471 gebrauchten Argumentationsformel sprach 
der Kaiser auch hier wieder besonders die bayerischen Herzöge an als Fürsten, 
„die der hanndel am nechsten berüret", die also nächst dem Kaiser in seinen Erb
landen am stärksten bedroht waren 1 0. Die zusagende Antwort Herzog Georgs 
auf diese kaiserliche Ladung markiert den ersten reichspolitischen Berührungs
punkt zwischen Friedrich I I I . und dem im Januar 1479 zur Regierung gelangten 
neuen niederbayerischen Herzog u . 

Der vom Kaiser einberufene regionale Türkentag trat vom 14. - 21.3.1479 in 
Freising zusammen und fand weithin Beachtung12. Die Teilnehmer waren zu-

5 BayHStA KbÄA 2154, fol. 33 ff. 
6 Ebda., fol. 45, 52ff. Zum Einfall in Kärnten und in den Lungau sowie den Abwehr

maßnahmen vgl. Dopsch, Salzburg, 540. Zum ersten Mal waren jetzt erzstiftische Besitzun
gen direkt betroffen. 

7 BayHStA KbÄA 2154, fol. 70 ff. 
8 HHStAFrid.4,fol.8f. 
9 Ebda. 
1 0 HHStA Frid. 4, fol. lOf. (Zitat fol. 10'); Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 808 (Graz 

10.3.1479). 
1 1 BayHStA RL Ulm 1, fol. 8 (8.3.1479). 
1 2 Vgl. die Anfrage von Kardinal Francesco Todeschini-Piccolomini, dem Kardinal

protektor der Deutschen Nation in Rom, an Bischof Georg Altdorfer von Chiemsee, Kanzler 
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meist Nachbarn der kaiserlichen Erblande: Ober- und Niederbayern, Tirol, 
Görz, Salzburg; außerdem die Hochstifte Freising, Regensburg, Eichstätt, Augs
burg, Bamberg, Würzburg, Chiemsee und Passau sowie die Reichsstadt Regens
burg ' \ Die meisten der geladenen Fürsten waren persönlich erschienen, den 
Kaiser vertrat Graf Schaffrid von Leiningen1 4. Die Teilnehmer wollten dem 
Kaiser die Entsendung von 2500 Soldaten an die gefährdeten Grenzen (Fried
rich hatte 4000 verlangt) vorschlagen und den Besuch des Nürnberger Reichs
tags zusagen. Sie regten aber auch eine Beteiligung von König Matthias von 
Ungarn an der Türkenhilfe an und instruierten die Gesandten, die sie am 21.3. 
nach Graz zur Unterrichtung des Kaiser abfertigten, in diesem Anliegen auf 
jeden Fall zu Matthias weiterzureiten. 

Die Reaktion des Kaisers auf diesen Vorschlag war angesichts seiner gespann
ten Beziehungen zu Matthias Corvinus abzusehen15. Er lehnte jede Beteiligung 
des Ungarn ab, drängte auf den Besuch des Reichstags zur endlichen Reali
sierung des Türkenanschlags von 1471 und verlangte die Verlegung der zu
gesagten Soforthilfe in den Südosten bis Ende Mai. Herzog Georg aber, der von 
Salzburg aus vorab über die kaiserliche Reaktion informiert wurde, lehnte 
jedes Hinausgehen über die zu Freising gegebene Antwort ab 1 6 . Im Mai 1479 
kamen Georg, Albrecht IV. und Erzbischof Bernhard nochmals in München 
zusammen; die Herzöge sagten dem Salzburger dabei Truppenhilfe in den 
Lungau zu 1 7 . 

Es kam nicht von ungefähr, daß die bayerischen Fürsten und Bischöfe an
gesichts der vom Kaiser geforderten Türkenhilfe sofort Corvinus ins Spiel 
brachten. Dafür waren nicht nur die geographisch-strategische Lage Ungarns 
und das gerade in den Jahren 1475—1480 recht erfolgreiche militärische Vor
gehen Matthias' gegen die Türken 1 8 verantwortlich, sondern auch die Tatsache, 
daß der Anfang der Regierungszeit Georgs in eine Phase deutlich gesteigerter, 
antikaiserlicher diplomatischer Aktivitäten Matthias' nach Westen hin fiel. 
Der Corvine sah wohl, daß sich seit geraumer Zeit Tirol als künftiger Schwer
punkt der bayerischen Politik abzeichnete und versuchte, es zu einem gemein
samen Aktionsfeld zur Schwächung des Reichsoberhaupts auszubauen. 
Gleich im Januar 1479, beim Begräbnis Ludwigs des Reichen in Landshut, 
warben die in ungarischen Diensten stehenden Wittelsbacher Herzog Christoph 
und Pfalzgraf Otto I I . beim ebenfalls anwesenden Sigmund von Tirol wegen 
einer Verbindung mit dem König. Sie sollte gegen Venedig als gemeinsamen 
Gegner gerichtet sein. Matthias bat um Öffnung der Tiroler Handelsstraßen als 
Nachschubwege gegen die Signorie, dafür wollte er dem Erzherzog Schutz und 
Schirm gewähren und eine jährliche Pension von 10,000 fl hu zahlen. Sigmund 
ersuchte den König im Gegenzug um Hilfe in einigen lokalen Belangen, wollte 

des Erzbischofs von Salzburg, im April 1479 wegen der Ergebnisse des Freisinger Tags 
(Schlecht, Pius I I I . , Beil. 17). 

1 3 HHStA Frid. 9, fol. 34 ( = Auer, Nr. 11); TLA PestA Akten 11/161; Arnpeck, 383. 
1 4 Material zum Freisinger Tag: BayHStA KbÄA 3132, fol. 74ff.; Müller, Reichstags

theatrum unter Friedrich, Bd. I I , Vorst. 5, 728f. 
1 5 BayHStA KbÄA 3132, fol. 79 f f ; RL Nördlingen 16, fol. 3. Vgl. Nehring, Corvinus, 

115f. 
1 6 BavHStA KbÄA 3132, fol. 95 ff. 
1 7 BayHStA KbÄA 2154, fol. 75,85; KbÄA 3132, fol. 111-115. 
18 Fessler-Klein, 112 ff.; Räzsö, Türkenzüge, 4. 
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aber eine Einung ohne Autorisierung durch den Kaiser oder den Papst nicht ein
gehen , 9 . 

Ebenfalls mit oberitalienischen, aber auch antihabsburgischen Plänen Mat
thias' 2 0 hatte der zehnjährige Bündnisvertrag zwischen ihm und der Schweizer 
Eidgenossenschaft zu tun, der am 26.3.1479 abgeschlossen wurde. Er bein
haltete die gegenseitige Verpflichtung auf Frieden, Neutralität bei Kriegen und 
freien Handel, nahm aber auf Betreiben der Eidgenossen den Kaiser aus2 1. Auch 
bei den Schweizern bemühte sich Matthias um Unterstützung seiner Bündnis
pläne mit Tirol und hielt während der regionalen Türkenberatungen über 
Gesandte Kontakt zu den Höfen in München 2 2 und Landshut2 3. 

Die Türkenfrage und die Regionalberatungen darüber 1476-1479 dürfen als 
Vor- und Probierfeld der Reichspolitik Georgs nicht unterschätzt werden. Ein
mal stellen sie ein Feld enger interterritorialer Kooperation und Abstimmung 
der bayerischen Herzöge mit Tirol und Salzburg dar, beides Territorien, in denen 
sich genau ab 1478 die wittelsbachische Politik mit dem Beginn der großen Ver-
schreibungen bzw. mit dem Streit um die Besetzung des Erzstuhls gegen den 
Kaiser zu wenden begann. Andererseits vermitteln sie die ersten politischen 
Kontakte des Reichsoberhaupts zum neuen niederbayerischen Fürsten; dem 
Regionaltag von Freising folgte in enger, vom Kaiser so intendierter sachlicher 
und zeitlicher Verknüpfung, der erste Reichstag der Regierungszeit Georgs. 
Bereits hier deutet sich aber auch an, welche wichtige Rolle in der zukünftigen 
Politik im süddeutschen Raum bis hin zum Erbfolgekrieg die niederbayerischen 
Besitzungen im Inntal, „im Gebirg", spielen sollten. Sie ermöglichten die Bereit
haltung von Truppen auf eigenem Gebiet, aber doch nahe der bedrohten Räume, 
sie waren entscheidend für die Offenhaltung des für Tirol lebenswichtigen 
Innwegs sowie als Vorratslager und Nachschubbasis aller nach Osten zielenden 
Militärunternehmen. 

Wie bereits erwähnt, hatte der Kaiser zur Sicherung von „gemeynen gewalti
gen widerstand" gegen die das Reich bedrohenden Türken einen Tag auf den 
7.6.1479 nach Nürnberg einberufen24 und sein persönliches Kommen zugesagt, 
um eine Reichshilfe mitzubeschließen 2 5. Die bayerischen Herzöge besprachen 
sich im Vorfeld des angesetzten Tags über ihre gemeinsame Haltung. Beide waren 
grundsätzlich zur Entsendung von Räten und zur Bewilligung einer Reichshilfe 
bereit, Georg allerdings nur auf der Basis des Freisinger Angebots an das Reichs
oberhaupt2 6. Der Nürnberger Tag scheiterte dann allerdings an sehr geringer 
Beteiligung (als einziger Reichsfürst war Bischof Wilhelm von Eichstätt per
sönlich erschienen); die Wittelsbacher aber waren, wohl auch wegen des Zu
sammenhangs mit dem vorangegangenen Regionaltag, gut durch Gesandte 

1 9 TLA Hs. 112,fol.277f.,286f.,291. 
2 0 Dazu und zur ungarischen Diplomatie 1479 Nehring, Corvinus, 107 - 1 1 1 . 
2 1 TLA Hs. 195, fol. 243 f f ; Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 66. Vgl. auch Nehring, Quel

len, Nr. 15; Segesser, 18-34. 
22 Nehring, Quellen, Nr. 81 (Kredenz an Albrecht IV. 16.3.1479). 
23 Priebatsch I I , Nr. 558 (Bericht Ludwigs von Eyb an Albrecht Achilles 17.5.1479). 
2 4 Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 808 (Graz 10.3.1479). 
2 5 BayHStA RL Nördlingen 16, fol. 3. 
2 6 Korrespondenzen Albrecht-Georg 31.5.-6.6.1479 in BayHStA KbÄA 3132, 

fol. 99ff. 
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vertreten2 7. Der Kaiser war nicht gekommen, hielt aber über Gesandte Kontakt 
zu Herzog Georg 2 8. 

Im Auftrag Friedrichs I I I . setzte Kardinal Georg Heßler den reichsweiten Tür
kentag neu auf den 29.9.1479 nach Nürnberg an. Wieder erklärten sich die baye
rischen Herzöge zum Mittragen einer Türkenhilfe bereit und koordinierten die 
Entsendung bevollmächtigter Räte, wobei Georg, der zunächst zögerte, seine 
Gesandten auf pfälzische Ermahnung hin sogar noch früher losschickte als 
Albrecht IV., um bei Nichterscheinen drohende Nachteile auf jeden Fall zu ver
meiden2 9. Die Instruktionen für Kardinal Heßler spiegelten deutlich die Doppel
front und die äußerste Anspannung der Kräfte, die die Habsburger seit 1477 in 
Burgund auf sich genommen hatten, indem sie Fuß in einem fremden Gebiet im 
Westen faßten, während die Ansprüche in Ostmitteleuropa noch keineswegs 
durchgesetzt waren 3 0. Friedrich I I I . ging es um etwa 6000 Mann Türkenhilfe aus 
dem Reich, Erzherzog Maximilian benötigte Hilfe gegen Frankreich zur Behaup
tung des burgundischen Erbes * l und schlug vor, die Türkenhilfe nur aus Fran
ken, Bayern und Schwaben aufzubringen32. Die vertretenen Reichsstände 
dagegen baten um abermalige Neuansetzung des Tags wegen zu geringer Beteili
gung 3 3. 

Die politischen Entscheidungswege verlagerten sich nun wieder auf Kon
takte der bayerischen Herzöge untereinander und auf gezielte Interventionen des 
Kaisers34. Die Koordinierung der Entscheidungen zu Reich und Reichstag be
treffenden Themen zwischen Georg dem Reichen und Albrecht IV. war sehr eng, es 
kam sogar zu persönlichen Besprechungen bei wichtigen Entwicklungen. Georg 
betonte gegenüber dem Münchener Vetter, sein Ziel sei, „das wir ferrer einhelligk-
lich in solichen Sachen hanndeln mögen" 3 5 . Als sich Kaiser Friedrich und König 
Matthias ungefähr gleichzeitig an die Herzöge gewandt hatten, kam Albrecht IV. 
am 21./22.10.1479 zu Beratungen mit Georg nach Landshut, wo auch gerade 
die ersten Berichte über den Nürnberger Reichstag einliefen. Georg hatte Beden
ken wegen der Höhe der geforderten Reichshilfe und der Finanzierung einer 
Reichstagsgesandtschaft zum Kaiser und schlug Albrecht die Entsendung 
eigener Räte zu Friedrich I I I . vor. Ein Rätetag erarbeitete die entsprechenden 
Instruktionen (Straubing 25.—27.10.1479), die, wie die Antwort des Reichstags 
an den Kaiser, die Bitte um Ansetzung eines neuen Tags enthielten. Wenn die 
Wittelsbacher sich gleichwohl nicht an der Reichstagsgesandtschaft beteiligten, 

2 7 BayHStA RL Nördlingen 16, fol. 8. Zu den Problemen des Reichstags als Versamm
lungsform gerade 1479-1481 vgl. Isenmann, Kaiser, Reich und deutsche Nation, 
200-207. 

2 8 HHStA Frid. 4, fol. 31 (Kredenz für Graf Haug von Werdenberg, Graz 29.7.1479). 
2 9 BayHStA KbÄA 3132, fol. 105 ff , besonders 110. Die von den Müllnerschen Annalen 

(BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 68) behauptete persönliche Anwesenheit Georgs in Nürnberg 
ist sonst nirgends belegt. 

30 Seibt, 50 f. 
5 1 Vgl. Wiesflecker, Maximilian, I , 144-157. 
52 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 44. 
3 3 Ebda., Nr. 45 (14.10.1479); BayHStA KbÄA 3132, fol. 124f.; RL Nördlingen 17, 

fol. 1 ff. Über den Gesamtablauf des Tags in Nürnberg bis zum Dezember 1479 orientieren 
Bachmann, Reichsgeschichte, 679-683 und Bemmann, 32 f. 

i A Das Korrespondenzmaterial zum Folgenden in BayHStA KbÄA 3132, fol. 116 -143. 
3 5 Ebda., fol. 118. 
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sondern trotz des gleichen Anliegens ihre eigenen Räte zu Friedrich entsandten, 
demonstrierten sie damit ihre Machtstellung und Unabhängigkeitsbestrebungen 
in Fragen der Reichs- und Militärpolitik, ebenso wie etwa in den sehr engen 
Instruktionen, die ihre Reichstagsgesandten erhielten und die vorsahen, alles 
über die Instruktionen Hinausgehende nicht mitzubeschließen, sondern nur auf 
Hintersichbringen anzunehmen. 

Gerade als die bayerische Gesandtschaft zum Kaiser Salzburg verließ, war 
Haug von Werdenberg in Landshut angekommen. Mit seiner Entsendung hatte 
Friedrich I I I . auf die Ankündigung des Ungarnkönigs reagiert, eigene Oratoren 
zum Reichstag zu schicken; außerdem sollte er eine neue Runde der Reichstags
beratungen eröffenen. Graf Haug aus der Heiligenberger Linie der Grafen von 
Werdenberg (ca. 1440-1508) y b war spätestens 1466 in Ratsdienste bei Fried
rich I I I . getreten und zu einem der wichtigsten kaiserlichen Diplomaten gewor
den. Fast immer vertrat er zwischen 1467 und 1489 den Kaiser auf den Reichs
tagenJ>7. 1477 hatte er Wien als Feldhauptmann gegen die Ungarn verteidigt. 
Jetzt, 1479, sollte er auf seinem Weg nach Nürnberg bei den Fürsten für eine 
sofortige Hilfe gegen die Türken und gegen Frankreich werben. Ende November 
wurde der Reichstag zum dritten Mal neu ausgeschrieben (auf den 13.12.1479) 
und zwar bemerkenswerterweise sowohl von den ungarischen Gesandten 
unter Bischof Balthasar von Sirmium j 8 als auch von Graf Haug im Namen des 
Kaisers, was auf den Willen zu einträchtigem Vorgehen gegen die Türken 
hinzuweisen schien. Albrecht IV. war angesichts der fehlenden kaiserlichen 
Ladung unsicher wegen einer Entsendung von Räten, schloß sich dann aber der 
bejahenden Entscheidung Georgs an 3 9 . Die Beschickung des Tags, auf dem 
vom 17.-22.12.1479 über Truppenhilfe in die Erblande und Burgund ver
handelt wurde, war diesmal besser, von den Wittelsbachern war neben Ober-
und Niederbayern auch die Kurpfalz vertreten4 0. Die ungarischen Gesandten 
hielten am 21.12. eine große Rede, in der sie die Osmanengefahr beschworen 
und auf einen verbindlichen Hilfsbeschluß der Reichsfürsten für Corvinus bin
nen sechs Wochen drängten. Ihr Herr könne die Last des Abwehrkampfs nicht 
mehr alleine tragen; falls ihm nicht geholfen werde, werde der Sultan bis an den 
Rhein vorstoßen 4 1 . 

Augenscheinlich aber hatte Haug von Werdenberg durch die Kooperation mit 
den ungarischen Gesandten bei der erneuten Reichstagseinberufung im Novem
ber die ihm vom Kaiser erteilten Instruktionen in dessen Augen weit überschrit
ten. Während es dem Werdenberger im Einklang mit den Räten Matthias' darum 
ging, die Gesandten der Reichsstände als Forum für die Verabschiedung von 
Türkenhilfe zusammenzuhalten, wollte der Kaiser es nicht hinnehmen, daß ein 
Reichsgremium seinem Hauptgegner als Forderungsplattform zur Verfügung 
stand; deshalb ging er nun ganz entschieden gegen den von ihm selbst einberufe
nen Tag vor. Er forderte Mitte Dezember 1479 neben anderen Reichsfürsten 

3 6 Vgl. die biographische Skizze von Wartmann sowie die Angaben bei Bock, Schwäbi
scher Bund, XV und Vanotti, 430-449. 

37 Bemmann, 81. Haugs Rolle in der Reichspolitik 1466-1486 behandelt Wiedemann. 
3 8 Kredenzbriefe Matthias' 475.10.1479 bei Nehring, Quellen, Nr. 98/99. 
3 9 BayHStA KbÄA 3132, fol. 144ff. 
4 0 Zu den Verhandlungen BayHStA KbÄA 3132, fol. 150ff. und RL Nördlingen 16; Teil

nehmerlisten und Abschied: HHStA Frid. 4, fol. 84-86, 91 -93. 
41 Nehring, Corvinus, 116 f. 
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auch Georg auf, seine Gesandten aus Nürnberg abzuziehen, denn ein „frembde 
gezünge" dürfe nicht so wie die ungarischen Gesandten in Reichsangelegen
heiten intervenieren. Georg erteilte seinen Gesandten entsprechende Anweisun
gen und unterrichtete den Pfalzgrafen von dem Vorfall 4 2 . Am 22.12. kam 
Reichserbmarschall Rudolf von Pappenheim als kaiserlicher Gesandter nach 
Nürnberg und erteilte Graf Haug und Kardinal Heßler den Befehl, die Verhand
lungen abzubrechen. Auch die in Nürnberg ins Auge gefaßte Verschiebung auf 
den 12.3.1480, wo auf einem neuen Tag unter ungarischer Beteiligung weiter 
wegen einer Türkenhilfe verhandelt werden sollte , lehnte der Kaiser ab. Der 
Reichstag, dessen Botschaften Weihnachten 1479 auf kaiserliche Weisung 
auseinandergingen, sollte der letzte sein, zu dem Corvinus offizielle Vertreter 
entsenden konnte 4 4. 

Der Grund für das etappenweise Scheitern einer Reichstürkenhilfe lag also 
klar im ungelösten Spannungsverhältnis zwischen Friedrich I I I . und Matthias 
Corvinus, das sich gerade um die Jahreswende 1479/80 in gegenseitigen Vor
würfen und Beschwerden äußerte 4 5 . Es ging um den Vollzug des Vertrags 
von Gmunden und Korneuburg (1.12.1477) zwischen beiden Herrschern, den 
Zahlungsrückstand des Kaisers in der dort festgelegten Entschädigung von 
100,000 fl und vor allem um den Streit um den rechtmäßigen Erzbischof von 
Salzburg, der durch die Hilfszusage des Ungarnkönigs an den alten Erzbischof 
Bernhard zu einer direkten Konfrontation zwischen dem Habsburger und dem 
Hunyadi geworden war. Matthias, damals auf dem Höhepunkt seiner Macht 4 6, 
hatte noch vor Ende des Jahres 1479 damit begonnen — und das war der eigent
liche Anlaß für den Kaiser, das Weiterverhandeln in Nürnberg zu verbieten -
salzburgische, bald aber auch kaiserliche Besitzungen in Kärnten und der Steier
mark einzunehmen47. Bis zum Mai 1480 zog sich eine ganze Kette von Aus
schreiben und Gesandtschaften beider Herrscher an die wichtigsten Reichsfür
sten hin, in denen Beschwerden und Gegenbeschwerden, Rechtfertigungen und 
Gegenrechtfertigungen in den angesprochenen Fragen erhoben wurden 4 8. 
Sowohl der Kaiser wie der König hatten Interesse an einer Hilfe der Reichsstände 
— und beide gaben begründeten Anlaß zum Verdacht, unter dem Etikett einer 
Türkenhilfe Truppen für sich selbst zum Einsatz gegen den jeweils anderen zu 
fordern 4 9. Matthias hatte sicher größtes Interesse an der Behauptung der ungari
schen Südgrenze, doch er hielt gleichzeitig habsburgische und salzburgische 
Gebiete besetzt. Der Kaiser durchschaute natürlich diese Zweideutigkeit des 
ungarischen Türkenarguments; die Osmanengefahr war ihm Garantie dafür, 
daß Matthias sich nicht mit vollen Kräften gegen ihn wenden konnte. Außer
dem war ihm daran gelegen, die „Türken"-Hilfe des Reichs erst einmal gegen 
Matthias einzusetzen; ab März 1480 rief er auch direkt zum Krieg gegen den 

4 2 BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 132. 
4 3 HHStA Frid. 4, fol. 91 f. 
4 4 Nehring, Corvinus, 117. 
4 5 BayHStA KbÄA 3132, fol. 167f.; Chmel, Mon.Habsb. 1/3, Nr. 105. 
4 6 Gutkas, Corvinus, 17. 
47 Dopsch, Salzburg, 548 f. 
4 8 BayHStA KbÄA 3132, fol. 169ff.; Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 111-115; Nehring, 

Quellen, Nr. 102-106. Matthias schraubte dabei seine Forderungen an den Kaiser immer 
höher (Nehring, Corvinus, 120). 

4 9 Vgl. Nehring, Corvinus, 117. 
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Ungarn auf3 0. Im Fall des Nürnberger Reichstags saß Friedrich als Reichs
oberhaupt in seinem Willen, Ungarn als gegnerische Macht nicht an das Reich 
betreffenden Entscheidungen zu beteiligen, am längeren Hebel; die Verhandlun
gen wurden abgebrochen, der für März 1480 in Aussicht genommene Fort
setzungstag fand nicht statt. 

Während der Auseinandersetzungen zwischen dem Kaiser und Matthias Cor
vinus, schon seit Januar 1480, bereitete Herzog Georg eine Reise zum Kaiser vor. 
Als Grund gab er gegenüber Albrecht IV. an: „... von unnsrer fürstlichen regalia 
wegen, die unns zu empfahen gebürn" 5 1 . Mehrmals hatte der Kaiser Georg den 
Empfang der Regalien geurlaubt und den Blutbann vorläufig verliehen, zuletzt 
mit Wirkung bis zum 1 1.5.14805 2. Die endgültige reichsrechtliche Belehnung 
mit Niederbayern war der wichtigste Grund, warum Georg den Kaiser persön
lich aufsuchen wollte, daneben wollte er verschiedene andere Freiheiten und 
Privilegien konfirmiert oder verliehen bekommen33. Ende April 1480 machte 
Herzog Georg sich auf den Weg zu Friedrich I I I . : Am 27.4. instruierte er seine 
Statthalter zu Landshut, Ingolstadt und Burghausen34, am 28.4. verließ er mit 
250 Reitern und großem Gefolge, darunter Herzog Christoph, Nikolaus von 
Abensberg und den Grafen Ludwig und Wolfgang von Oettingen, seine Resi
denzstadt Landshut3 3. Spätestens am 12.5.1480 kam Georg in Wien an; er blieb 
dort nach Arnpeck mindestens dreieinhalb Monate und kam erst Ende Septem
ber wieder nach Landshut zurück 5 6 . 

Am 22.5.1480 wurden dem Herzog die Reichslehen und Regalien verliehen 
und alle Freiheiten des Herzogtums Niederbayern bestätigt, vor allem die 
Exemtionen vom Rottweiler Hofgericht und den Westfälischen Gerichten3 7. 
Wie an anderer Stelle dargestellt, wurde Georg aber nicht mit der Kurwürde, um 
die er in seiner Lehnsmutung nachgesucht hatte, belehnt. Dafür erreichte er zwei 
weitere Privilegien vom Kaiser: 

1. das erste förmliche Privilegium de non appellando (Wien 10.7.1480) für die 
bayerischen Herzöge. Es verbot Beschwerden und Appellationen gegen 
interlokutorische Urteile (Beiurteile) der herzoglichen Gerichte an kaiser-

5 0 BayHStA KbÄA 3132, fol. 169 ff. Vgl. Nehring, Corvinus, 121; Bachmann, Reichs
geschichte, 689 f.; Fessler-Klein, 136 f.; zur Gesamtentwicklung des Verhältnisses im ersten 
Halbjahr 1480 Nehring, Corvinus, 119-123. 

5 1 BayHStAKbÄA 1989, fol. 191'(16.1.1480). 
5 2 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 753; KbU 1710, 1706. 
5 5 Vgl. das Verzeichnis in HHStA Frid. 9, fol. 86 (= Auer Nr. 26), eine Art „Wunsch

liste" Herzog Georgs. 
5 4 BayHStA FüS 192, fol. 3; PNA 1198/11 (sub dato). 
5 5 Landshuter Ratschronik, 324f.; Fugger-Birken, 859; Adlzreitter, 199f. 
5 6 Arnpeck, 380 f., 623. Am 15.7.1480 urkundete Georg in Wien (BayHStA RU Regens

burg 1480 VII 15). Am 17.8.1480 beruhigen die Landshuter Statthalter AlbrechtIV. 
wegen des langen Ausbleibens Georgs (BayHStA KbÄA 2154, fol. 104). Verschiedene 
Berichte und Korrespondenzen der Statthalter deuten an, daß der Herzog sogar noch länger 
ausblieb (BayHStA FüS 276, fol. 2; Priebatsch I I , Nr. 692, 696). 

5 7 BayHStA RHR 1/1, fol. 3 (Konzept der kaiserlichen Kanzlei); Haus- u. Familien
sachen U Reichslehenbriefe 1480 V 22 (nicht ganz vollständige Abschrift des 16.Jh.); 
Oefele I I , 723. Arnpeck, 380f. überliefert als Termin den 20.5.1480; so auch BayHStA 
NKB 48 Nr. 1; vgl. Wiedemann, 58 Anm. 50. Wenig zuverlässig, wie schon die Angabe des 
3.4. als Belehnungsdatum zeigt, ist wohl der Bericht bei Fugger-Birken, 899. 
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liehe oder sonstige Reichsgerichte58. Ein allgemeines Privilegium de non 
appellando mit einer Appellationssumme von 100 fl erhielten die Herzöge 
1517, das Privilegium de non appellando illimitatum erst 1620 5 9. Bereits 
vorher aber gab es Versuche, das Evokations- und Gerichtsstandprivileg 
Karls IV. von 1362 als Appellationsprivileg ins Spiel zu bringen 6 0. Die 
Vergabe von Gerichtsstandprivilegien war ein exklusives Recht des Reichs
oberhaupts61, und so bedeutete das Privileg von 1480 auch eine gewisse 
zusätzliche Anerkennung und Auszeichnung des jungen niederbayerischen 
Fürsten durch den Kaiser. 

2. In Erneuerung eines schon 1471 Ludwig dem Reichen auch für seine Erben 
verliehenen Privilegs wies der Kaiser eine Reihe von geistlichen Fürsten, vor 
allem die Bischöfe von Freising und Regensburg, an, den Herzog auf dessen 
Ersuchen hin genügend mit Vidimi ihnen vorgelegter Urkunden zu versehen 
(Wien 13.7.1480)6 2. Von dieser Möglichkeit machte Georg im Lauf seiner 
Regierungszeit reichlich Gebrauch. 

Arnpeck berichtet, Herzog Georg habe sich in Wien sehr freigiebig gezeigt und 
viele Almosen gegeben; er habe dem Kaiser einen Türkenzug vorgeschlagen und 
eine Aussöhnung zwischen Friedrich I I I . und Matthias Corvinus realisieren wol
len 6 3 . Es scheint zunächst vielleicht etwas seltsam, den gerade etwas über ein 
Jahr regierenden Herzog Georg während eines dreimonatigen Aufenthalts in 
Wien in diesem fundamentalen Konflikt augenscheinlich in eigener Initiative 
Vermittlungsmaßnahmen ergreifen zu sehen, doch ist an die guten Beziehungen 
zu erinnern, die Ludwig der Reiche in seinen letzten Regierungsjahren sowohl 
zum Kaiser als auch zum ungarisch-böhmischen König unterhalten hatte. Georg, 
der ja bereits 1478 für eine Vermittlung zwischen Matthias und den Jagiellonen 
vorgesehen gewesen war 6 4 , glaubte offenbar, genügend Einfluß auf beide Seiten 
zu haben, um sie durch die Erneuerung gemeinsamer Türkenzugspläne zu einem 
Ausgleich zu bringen. Dies ist um so bemerkenswerter, als im Sommer 1480 seine 
Beziehungen zum Kaiser keineswegs frei von Spannungen waren. In Wien wurde 
nämlich auch über den Streit zwischen einem kaiserlichen und einem herzog
lichen Kandidaten um den Passauer Bischofsstuhl gesprochen, wobei der Kaiser 
nach Georgs späterer Darstellung zunächst zum Zurückstecken bereit war 6 5 . 
Auch die kaiserlichen Hilfsaufforderungen vom März 1480 hatten die bayeri
schen Herzöge nicht befolgt, ebensowenig allerdings auf die gleichzeitigen 
Bündnisbemühungen Matthias' reagiert66. Trotzdem gab es Vermutungen, 
Georg stehe eher auf der Seite des Corvinen und wolle mit ihm und den Osmanen 
gemeinsam gegen den Kaiser vorgehen67. 

5 8 BayHStA KbU 1783; Eisenhardt, 13-26, 71; Rosenthal, 12f. 
59 Weitzel, Appellation, 158-165. 
6 0 Ebda., 158; Eisenhardt, 28-36; Volkert, Evokationsprivileg, 504-512. 
61 Weitzel, Appellation, 27 f. 
6 2 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 777. 
6 5 Arnpeck, 380f, 633; danach Adlzreitter, 199 f. und Riezler, Georg, 600. 
6 4 P n ^ s c / z I I , N r . 4 7 7 . 
6 5 TLA Sigm. IX/35, XIV/1164; BayHStA HL Passau 976. Auch eine Gesandtschaft des 

Passauer Domkapitels war um die selbe Zeit wie Georg in Wien. 
66 Nehring, Corvinus, 121-123; Bachmann, Reichsgeschichte, 689f. 
67 Wiedemann, 60. 
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Eine Darstellung der Vermittlungen des Herzogs zwischen Kaiser Friedrich 
und König Matthias vom Juni bis September 1480 6 8 nach den uns erhaltenen 
Quellen zeigt zunächst, daß Georg in bereits laufende Verhandlungen einstieg. 
Die Erfolge der Osmanen hatten Matthias zur Annahme von Ausgleichsbemü-
hungen geneigt gemacht, vor allem auf die Bitte seiner Gattin Beatrix hin, die ihre 
neapolitanische Heimat von den Türken bedroht sah; Beatrix führte dann auch 
im Sommer 1480 anfangs die Verhandlungen mit dem Kaiser anstelle ihres 
erkrankten Mannes69. Erstmals erwähnt wird die Vermittlung Georgs in einem 
Brief von Kurfürst Albrecht Achilles vom 28.6., der hinzusetzte: „Was daraus 
wurdt, wayß nymands"70. Georg übertrug die Schlichtungsverhandlungen 
zunächst Gesandten, die er nach Ofen und Graz schickte7 1; Friedrich I I I . hatte 
inzwischen bereits Graf Haug von Werdenberg auf den Nürnberger Reichstag 
abgefertigt72. Der Herzog wollte Kaiser und König versöhnen „nach inhalt irer 
verschreibung4', womit wohl vor allem der Gmundener-Korneuburger Vertrag 
von 1477 gemeint war, um so einen besseren Widerstand gegen die Türken zu 
sichern. König Matthias mokierte sich zunächst darüber, daß ein Reichsfürst und 
somit ein Untergebener des Kaisers zwischen diesem und ihm als König von 
Ungarn und Böhmen vermitteln sollte, erkannte Georg, mit dem er ja wegen 
Salzburg und Passau eng kooperierte, dann aber an und lobte ihn als „tamquam 
pacis et concordie zelator" ' \ Er verlangte zunächst die vollständige Bezahlung 
der ihm vom Kaiser zustehenden 100,000 fl Entschädigung und die Aufbringung 
von 10,000 Reitern aus dem Reich für vier Jahre gegen die Türken. Auch aus Ita
lien sollte der Kaiser Truppen aufbringen. Außerdem versuchte er wieder, seine 
Anerkennung als Erbkönig in Ungarn durchzusetzen. Dafür zeigte Corvinus sich 
bereit, die dem Kaiser, dem Erzbischof von Salzburg und dem Bischof von Sek-
kau abgenommenen Besitzungen vorläufig an Georg als Vermittler zu überstel
len und - unter Einbeziehung der genannten geistlichen Fürsten - Frieden 
zu schließen. Der Kaiser vermied in seiner Erwiderung feste Zusagen und gab 
auf die Forderungen Matthias' ausweichende Antworten. Er beklagte, daß 
ihm seine bisherigen Bemühungen gegen die Ungläubigen und seine Nachsicht 
gegen König Matthias nicht gedankt worden seien. Auch er akzeptierte aber 
ausdrücklich die Vermittlung Herzog Georgs und seine mögliche Funktion als 
Treuhänder der einander abgenommenen Besitzungen bis zu deren endgültiger 
Rückstellung. 

Aufgrund weiterer erhaltener Antworten Matthias' sind die Vermittlungs
vorschläge Georgs vom Juli 1480, die Beobachtern vorübergehend eine wirkliche 
Lösungsmöglichkeit zu bieten schienen74, in etwa rekonstruierbar73. Vor
gesehen waren danach: 

6 8 Vgl. Nehring, Corvinus, 125-127; Franz M. Mayer, Abdankung, 211. 
69 Nehring, Corvinus, 125 Anm. 82; Fessler-Klein, 1 56f. mit Anm. 7 (Beatrix an Herzog 

Albrecht von Sachsen 10.6.1480); Nagy-Nyäry, Bd. I I , Nr. 288 (Brief der Königin Beatrix 
nach Neapel 9.7.1480). 

70 Priebatsch U, Nr. 675. 
7 1 Dazu und zum Folgenden HHStA Ungarische Akten 1, Konvoi. A, fol. 36-40; die 

Vermittlung Georgs wird auch erwähnt in Fraknöi, Levelei I I , Nr. 30, 43, 44. 
7 2 HHStA Frid. 4, fol. 58ff. (Instruktion vom 1.7.1480). 
7 5 HHStA Ungarische Akten 1, Konvoi. A, fol. 38'. Vgl. Nehring, Corvinus, 125. 
7 4 Vgl. Priebatsch I I , Nr. 678. 
7 5 HHStA Ungarische Akten 1, Konvoi. B, fol. 37 (Kärolyi, Nr. 14, S. 237-239). 
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- ein mindestens einjähriger Waffenstillstand, während dessen Laufzeit Mat
thias sich bis auf einige Burgen ganz aus den Erblanden zurückziehen sollte. 

- Als endgültiger Schiedsrichter sollte kein Reichsfürst fungieren - das hatte 
Matthias abgelehnt - , sondern einer der Könige von Frankreich, Portugal, 
Spanien oder Sizilien. 

- Alle besetzten Burgen und Städte sollten an einen Treuhänder überstellt wer
den; Brandschatzungen sollten mit Entschädigungen abgegolten werden. 

- Der Kaiser sollte seine Schulden bei Matthias bezahlen. 
- Keine Seite sollte gegen die andere Seite gerichtete Abmachungen mit den 

Türken treffen. 
- Den Heeren sollte ein gegenseitiges Durchzugsrecht eingeräumt werden. 

Gleichzeitig setzte Georg sich bei Matthias auf Bitten von Bischof Sixtus für 
die Schonung der Freisinger Besitzungen in Niederösterreich ein, was dieser dem 
Herzog als „unserm besunder lieben freundt" am 30.7.1480 zusagte76. 

In seiner Reaktion auf die niederbayerischen Vorschläge und die Antwort 
Matthias' darauf dankte Friedrich I I I . Herzog Georg und betonte sein besonderes 
Vertrauensverhältnis zu ihm; er anerkannnte ihn als Treuhänder für die Rück
führung der besetzten Gebiete und für die Übergabe des Restes der König Mat
thias geschuldeten Summe7 7. Gleichzeitig wiederholte er aber seine bisherigen 
Vorwürfe an den Ungarn, der offensichtlich ihn, den Kaiser, für den Türken 
ansehe; nur zur Rettung der Christenheit wolle er nochmals Großmut beweisen 
und sich der weiteren Vermittlung des Herzogs unterstellen. Allerdings brachte 
der Kaiser nun auch, ähnlich wie Corvinus mit der Frage des ungarischen Erb
königtums, eine Angelegenheit aufs Tapet, die einen wirklichen Friedensschluß 
aussichtslos machte, nämlich die Sicherung des Erzbistums Salzburg für den 
1476 aus Ungarn geflohenen Johann Beckensloer, den Erzbischof von Gran. 

Um die Wende vom Juli zum August 1480 scheint eine erste Runde von Ver
handlungen Georgs zu Ende gegangen zu sein, deren Resultat die gerade vorgestell
ten Vermittlungsvorschläge, Teilanerkennungen und Forderungen waren. Im 
August kam es dann zu einer zweiten Verhandlungsrunde, Georg selbst zog nach 
Preßburg zu Königin Beatrix, seine Räte schickte er nach Gran zu König Matthias, 
der am 14.8.1480 Graf Sebastian von Ottenburg als seinen Stellvertreter mit 
Heideck belehnte78. Der Kaiser selbst formulierte in einem Ausschreiben vom 
3.8.1480, Georg habe „ettwevil fleiss und arbait gehabt", um zwischen ihm und 
Matthias zu vermitteln, doch habe der König „all billich mittel und wege, die im 
zu gütlicher einigkeit bisher fürgehallten sein, mutwilligclich veracht". Nur auf 
die Bitten Georgs hin habe er einer nochmaligen Entsendung von niederbayeri
schen Räten zum König zugestimmt19. Für Zuspitzung und arge Terminnot sorgte 
ein Vorstoß der Türken durch kroatisches Gebiet bis in die Steiermark. Am 
21.8.1480 unterrichtete Matthias Georg aus Gran von dieser Gefahr und davon, 
daß er am nächsten Tag in die betroffenen Gebiete aufbrechen werde. Georg 

7 6 Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisingensia 660, fol. 180. 
7 7 HHStA Ungarische Akten 1, Konvoi. B, fol. 65f. {Kärolyi, Nr. 15, S. 239-242). 
78 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 269b; BayHStA KbÄA 2154, fol. 104 (17.8.1480); 

PNU Lehen 1266 = Nehring, Quellen, Nr. 108. Vgl. Fraknöi, Corvinus, 204. 
7 9 HHStA Frid. 4, fol. 10 (Exemplar für Kurfürst Albrecht Achilles). 
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solle sich beim Kaiser dafür einsetzen, daß dieser ebenfalls Hilfe nach Graz ent
sende und einen drei- bis vierwöchigen Waffenstillstand gewähre 8 0 . Ein zweiter 
Brief Matthias' an den niederbayerischen Herzog vom 25.8.1480 zeigt81, daß 
Georg aufgrund der ungarischen Vollmacht einen Waffenstillstand beim Kaiser 
erreicht hatte, allerdings nur zu dessen Konditionen. Matthias zeigte sich mit die
sen Konditionen und Formalien unzufrieden und fügte hinzu, der Kaiser wolle 
ihn nur hintergehen; er, Matthias, verzichte auf den Waffenstillstand und werde 
sich den Türken alleine entgegenstellen. Das Mißtrauen, das aus diesen Worten 
spricht und auch die Tatsache, daß der Kaiser viel mehr an einer Reichshilfe 
gegen Ungarn als an den Vermittlungsbemühungen Georgs interessiert war, wie 
gleich auszuführen sein wird, lassen vermuten, daß Georgs Vermittlungsmission 
Ende August, als er nach Arnpecks Angaben Wien wieder verließ 8 2 , gescheitert 
und er selbst sich dessen auch bewußt war. Der Kärntner Chronist Jakob Unrest 
schrieb dazu über Georg: 

der müet sich vast und trewlich umb frydt und aynigkait zwischen des kaysers und 
des kunigs. Darumb lag er zu Wyenn mit vill guetten lewdten und hoffgesindt mit 
grosser kostung; und khundt mit grossem vleys nichts ausgerichten noch schaffen und 
muest an richtung abschayden, das im nicht zur willen was und er vil unlust darab 
nam 8 3. 

Kaiser Friedrich I I I . mußte es vor allem darum gehen, seine Differenzen mit 
Corvinus nicht als österreichische Haus-, sondern als Reichsangelegenheit 
darzustellen; er war aus finanziellen Gründen auf eine Hilfe der gesamten 
Reichsstände angewiesen und nicht an Einzelaktionen zur Vermittlung interes
siert 8 4. Bereits am 23.6.1480 hatte er den bei ihm in Wien weilenden Georg in 
seinen (noch kaum begonnenen) Verhandlungsintentionen schon desavouiert, 
indem er auf den 25.7. einen allgemeinen Tag nach Nürnberg ausschrieb, wobei 
die Notwendigkeit einer Reichshilfe gegen Ungarn bereits explizit als Trak-
tandum auftauchte85. In der zugehörigen Instruktion an seinen Vertreter Graf 
Haug von Werdenberg vom 1.7. ging der Kaiser sogar noch einen Schritt weiter, 
als er nicht nur nach altem Herkommen die besondere Verpflichtung zur Hilfe
leistung im Südosten des Reichs hervorhob, sondern auch Herzog Georg als 
Reichshauptmann an die Spitze von 40,000 Mann Truppenhilfe stellen wollte 8 6 . 
Im bereits erwähnten Ausschreiben vom 3.8. resümiert der Kaiser Georgs Be
mühungen mit den Worten: „So wissen wir doch, das nichts fruchtpers noch 
entlichs, drauf... yemand sich verlassen mug, gehanndelt wurde", weshalb eine 
Truppenhilfe gegen Ungarn unumgänglich sei 8 7. 

8 0 HHStA Ungarische Akten 1, Konvolut B, fol. 67; ediert bei Kärolyi, Nr. 16; Regest bei 
Nehring, Quellen, Nr. 109. 

8 1 HHStA Ungarische Akten 1, Konvolut B, fol. 67'; ediert bei Kärolyi, Nr. 17; Regest 
bei Nehring, Quellen, Nr. 110. 

8 2 Arnpeck, 380f. Ende September 1480 schickte Königin Beatrix nochmals einen 
Unterhändler an den Kaiserhof. 

8 3 Unrest, 107. 
84 Nehring, Corvinus, 126. 
8 5 HHStA Frid. 4, fol. 51-55; BayHStA KbÄA 3132, fol. 182. 
8 6 HHStA Frid. 4, fol. 58-71 . 
8 7 Ebda., fol. 92 f. (u.a. an Graf Haug). Mit Klagen über Corvinus wandte der Kaisersich 

auch an den Papst (Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 25). 
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Der Nürnberger Reichstag, um dessen Zustandekommen sich Friedrich I I I . 
mit großer Energie bemüht hatte, konnte erst im Oktober/November 1480 
stattfinden88. Haug von Werdenberg, der schon Ende August in Nürnberg 
angekommen war, äußerte sich zuversichtlich wegen des Zustandekommens 
einer Reichshilfe. Entsprechend wies er vor und während des Tages immer wie
der auf die Erfolglosigkeit der Vermittlungsbemühungen Herzog Georgs und ihr 
Scheitern am Ungarnkönig hin. Besonderes Kapital ließ sich dabei aus der Tat
sache schlagen, daß Matthias aufgrund seiner Legitimitätsüberlegungen und 
Emanzipationsbestrebungen einen Reichsfürsten als endgültigen Schlichter 
ablehnte und diese Aufgabe einem europäischen König übertragen sehen wollte. 
Graf Haug stellte den Sachverhalt so dar: Erst habe Matthias Herzog Georg zur 
Vermittlung gedrängt, was der Kaiser aus Friedenswillen angenommen habe. 
Dann habe Herzog Georg „vil vleis und arbait darauf gelegt", sei aber „mit 
schimpf" an den zu hohen Erwartungen des Königs gescheitert89. Noch in einer 
Werbung an die Reichsstädte vom Januar 1481 9 0 , ja noch bei der Eröffnung des 
Frankfurter Reichstags von 1486 wiederholte Haug diesen Argumentations-
topos, wobei er 1486 sogar noch von einem Bündnis zwischen Matthias und den 
Türken und den vergeblichen Warnungen des Kaisers an Georg wegen der Heim
tücke des Corvinen sprach, der Georg schließlich als zu jung und unerfahren für 
eine Vermittlung abgelehnt habe9 1. 

Diese Aussagen weisen auf eine bemerkenswerte Umkehrung des tatsäch
lichen Sachverhalts durch die kaiserliche Reichstagspropaganda hin, denn wie 
gezeigt war es ja der Kaiser gewesen, der Georg als erster bloßgestellt hatte. Um 
so bemerkenswerter ist die Tatsache, daß der Herzog auch das Forum des vom 
Kaiser zur Verabschiedung von Hilfe gegen die Osmanen und Ungarn einberufe
nen Reichstags beschickte: Unter den ersten Gesandtschaften, die Ende August 
in Nürnberg eintrafen, war jene des Landshuter Herzogs unter der Führung 
Johanns von der Leiter 9 2. Dagegen entsandte Albrecht IV. erst nach mehrmaliger 
Aufforderung seine Räte am 21.10., als die Geschäfte des Reichstags sich akti
vierten 9 3. Die bayerischen Herzöge, insbesondere Georg, wurden von Graf 
Haug persönlich in Nürnberg erwartet 9 4. Für den Niederbayern war eine aktive 
Beteiligung um so wichtiger, als in Nürnberg auch die eng mit der Ungarn
problematik verbundenen Besetzungsstreitigkeiten in Salzburg und Passau zur 
Sprache kamen. Im Falle Salzburgs stützten die Wittelsbacher den alten Erz
bischof Bernhard von Rohr, dessen Abdankung der Kaiser wollte und der zum 
Reichstag schon gar nicht mehr geladen wurde 9 5; im Falle Passaus war vom 
Domkapitel Herzog Georgs Kanzler Dr. Friedrich Mauerkircher gewählt 

8 8 Vgl. zum Gesamtablauf Bachmann, Reichsgeschichte, 690-702; Bemmann, 34-40; 
v. Kraus, Deutsche Geschichte, 628-634. Zur Ungarnfrage Nehring, Corvinus, 127-131. 

8 9 Vgl. die Ausschreiben und Berichte Graf Haugs vom 27.8.1480 (HHStA Frid. 4, fol. 
95 = Priebatsch I I , Nr. 688), vom 6.10.1480 (HHStA Frid. 4, fol. 115), vom 22.11.1480 
(ebda., fol. 133) und sine dato {Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 58, hier die Zitate S. 143, 
147). 

9 0 BayHStA RL Nördlingen 747 (unfol.). 
9 1 BayHStA KbÄA 3134, fol. 21 Off. 
9 2 HHStA Frid. 4, fol. 95; BayHStA KbÄA 3132. fol. 184-186. 
9 3 BayHStA KbÄA 3132, fol. 183 ff. 
9 4 Vgl. HHStA Frid. 4, fol. 115, 120. 
9 5 BayHStA RL Nördlingen 17, fol. 6ff. 
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worden, dem der Kaiser, der seinen Rat und wichtigen Diplomaten Kardinal 
Heßler unterstützte, die Anerkennung verweigerte. Mauerkircher, der den 
Reichstag besuchte, sprach denn auch offen aus, dem Kaiser gehe es wohl vor 
allem um Reichshilfe, damit er gegen Corvinus wegen Salzburg vorgehen 
könne 9 6 . Haug empfahl dem Kaiser entsprechend, die Ansprüche Heßlers auf 
Passau ruhen zu lassen, um die Zustimmung Georgs zur Ungarnhilfe zu 
sichern9 7. Er entsprach damit auch einem Anliegen, das Georg ihm hatte vor
tragen lassen98. 

Trotz der Desavouierung seiner ungarischen Vermittlungsbemühungen durch 
den Kaiser und der kirchenpolitischen Spannungen beschickte Georg den 
Reichstag, der eine Truppenhilfe gegen Ungarn beschließen sollte, nicht nur mit 
Gesandten, sondern kam in der zweiten Oktoberhälfte sogar persönlich nach 
Nürnberg 9 9 . Albrecht IV. entsandte, trotz der Aufforderung der versammelten 
Stände und vor allem Georgs zu persönlichem Erscheinen, lediglich zwei Räte 
(21.10.), die angewiesen waren, engen Kontakt zu Georg zu halten und sich in 
allen Sachfragen und Entscheidungen seinem Votum anzuschließen, um die 
Bereitschaft der bayerischen Herzöge zu gemeinsamem Vorgehen deutlich zu 
machen 1 0 ° . Als der Reichstag am 23.10.1480 formell eröffnet wurde, waren von 
den Wittelsbachern neben Georg dem Reichen auch Kurfürst Philipp und Pfalz
graf Otto I I . persönlich anwesend, neben ihnen weitere wichtige Reichsfürsten 
wie Erzbischof Hermann von Köln, Kurfürst Albrecht Achilles, Graf Eberhard 
der Ältere von Württemberg und Herzog Albrecht von Sachsen. Der Kaiser ließ 
seine Abwesenheit mit der Gefährdung der Erblande entschuldigen101; in seiner 
Vertretung eröffnete Haug von Werdenberg den Tag mit einer Rede, die den 
Ständen „ein unentwirrbares Bild von Anklage und Verteidigung" betreffend 
Corvinus bot 1 0 2 . 

Verhandelt wurde zunächst nur über eine Türkenhilfe. Es wurde beschlossen, 
dem Kaiser Hilfe für einen Defensivkrieg an der Südostgrenze zu gewähren. 
Strittig war die Art der Aufbringung 1 0 3: Haug und Albrecht von Sachsen forder
ten eine Reichssteuer von einer Million Gulden, um damit Söldner zu bestellen; 
die Gegenpartei, darunter die Wittelsbacher, forderte unter Anlehnung an die 
Beschlüsse von 1471 einen Matrikularanschlag auf Reiter und Fußsoldaten und 
konnte sich durchsetzen. Der Abschied des Reichstags vom 15.11.1480 enthielt 
einen Anschlag über 15000 Mann, 5000 Reiter und 10000 Fußsoldaten „von 
der nacion wegen .. . wider die ungelaubigen", also die Türken 1 0 4 . Der Reichs
anschlag basierte auf dem kleinen Anschlag des Regensburger Reichstags 1471 
über 10000 Mann (wonach für 1000 fl Jahreseinkommen je ein Gewappneter 
und zwei Reisige zu stellen waren), der um ein Drittel erhöht wurde. Die 15000 

96 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 58. 
9 7 HHStA Frid. 4, fol. 120. 
9 8 Vgl. ebda., fol. 139. 
9 9 Zu erschließen aus HHStA Frid. 4, fol. 120, und BayHStA KbÄA 3132, fol. 189ff. 
1 0 0 BayHStA KbÄA 3132, fol. 183-194. 
1 0 1 BayHStA RL Nördlingen 17, fol. 6 f f ; HHStA Frid. 9, fol. 328. 
102 Nehring, Corvinus, 128. Vgl. Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 58. 
1 0 3 Vgl. BayHStA KbÄA 3132, fol. 189ff. und Isenmann, Reichsfinanzen, 182-185. 
1 0 4 Der Abschied in HHStA Frid. 4, fol. 127-130 (Zitat hier: 128). Vgl. auch Chmel, 

Mon. Habsb. 1/3, Nr. 51 und den Bericht an Albrecht IV. in BayHStA KbÄA 3152, 
fol. 189 ff. 
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Mann sollten auf drei Jahre besoldet werden und dem Kaiser am 1.5.1481 in 
Wien zur Verfügung stehen. Georg, der als erster weltlicher Fürst genannt 
wurde, hatte 35 Reiter und 120 Fußsoldaten zu stellen, Albrecht IV. 38/105, 
Pfalzgraf Philipp 30/90, Pfalzgraf Otto I I . 15/30 und Erzherzog Sigmund von 
Tirol 61/176 l d 5 . 

Keinen Erfolg hatte Haug allerdings, als er Hilfe auch gegen Matthias Corvinus 
beantragte106. Nur Albrecht von Sachsen und der sächsische Obermarschall 
Hugo von Schleinitz unterstützten dieses Anliegen. Als Hauptgegner entpuppte 
sich Albrecht Achilles, der über Pfalzgraf Otto I I . und seinen Sohn Markgraf 
Friedrich Herzog Georg, der zunächst der prokaiserlichen Partei zuzuneigen 
schien, auf seine Seite ziehen wollte. Albrecht von Sachsen, so ließ der Kurfürst 
dem Herzog vortragen, sei ein Feind des Kaisers, er wolle das Reich schwächen 
und selbst Römischer König werden. Dann werde er sich gegenüber Georg feind
lich verhalten und vor allem den schwäbischen Adel gegen ihn aufwiegeln. Damit 
habe Albrecht Achilles, so die resignierende Schlußbemerkung der Darstellung 
Graf Haugs gegenüber dem Kaiser, den niederbayerischen Herzog auf seine Seite 
gebracht, nicht allerdings den Pfalzgrafen107. Entsprechend den traditionellen 
Intentionen Georgs entschieden sich die Reichsstände für einen erneuten Ver
mittlungsversuch zwischen Friedrich I I I . und Corvinus, um die beschlossene 
Türkenhilfe nicht zu gefährden. Auf Kosten der Reichsstände wurde eine 
entsprechend instruierte Gesandtschaft unter Bischof Wilhelm von Eichstätt 
zum Kaiser und zu König Matthias geschickt; die Vermittlungen sollten auf 
einem neuen Reichstag im März 1481 weitergehen. Dort sollte auch, wenn mög
lich unter ungarischer Mitwirkung, das beschlossene Türkenheer aufgestellt 
werden 1 0 8. 

Am 23.11.1480 war der Nürnberger Tag beendet. Wieder hatte der Kaiser 
keine förmliche Hilfe gegen Corvinus erreicht, es blieb bei einer Neuauflage der 
Vermittlungsversuche. Resigniert schilderte Haug von Werdenberg dem Kaiser 
in seinem Schlußbericht vom 27.11 . 1 0 9 , wie er die Erfolglosigkeit Herzog Georgs 
im Sommer 1480 zum Zeugnis der kaiserlichen Sichtweise einer frevelhaften 
Politik Corvinus' gemacht habe. Trotzdem habe er die Entsendung der Vermitt
lungsgesandtschaft nicht verhindern können, da Georg sich von einer Unter
stützung der kaiserlichen Forderungen zu den Interessen einer mehr antikaiser
lichen Partei herüberziehen habe lassen. Der Kaiser stimmte der Reichsgesandt
schaft dann schließlich zu, obwohl er sich von der neuen Vermittlungsrunde 
keinerlei Erfolg versprach und selber auch nichts dazu beitragen wollte. Auch 
der Einberufung eines neuen Tags nach Nürnberg auf den 18.3.1481 stimmte 
Friedrich I I I . zu, ließ aber gleichzeitig die pünktliche Bereitstellung des be-

1 0 5 Der Reichsanschlag in HHStA Frid. 4, fol. 157-182 oder MEA Reichsmatrikel
moderationen la, fol. 2 2 ' - 31'. Drucke: Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich, Bd. I I , 
Vorst. 5, 740-743; Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 51 u. 58; Janssen I I , 397-401; NuvSdR 
1,265-268. 

1 0 6 Vgl. BayHStA KbÄA 3132, fol. 189 ff. und Nehring, Corvinus, 129 f. 
1 0 7 HHStA Frid. 4, fol. 131 (Haug v. Werdenberg an den Kaiser 27.1 1.1480), Teildruck 

bei Priebatsch I I , Nr. 701 Anm. 2. 
1 0 8 BayHStA KbÄA 3132, fol. 189 f f : RL Nördlingen 17, fol. 6 f f ; Chmel, Mon. Habsb. 

1/3, Nr. 51. 
1 0 9 HHStA Frid. 4, fol. 133 (Auszug aus dem bei Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 58 abge

druckten Gesamtbericht). Vgl. Nehring, Corvinus, 130f. 
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schlossenen Türkenaufgebots anmahnen und für den Fall des Scheiterns auf 
Hilfe gegen Ungarn drängen 1 1 °. Vor Weihnachten 1480 fand zu Wien noch ein 
regionaler Tag zur Sicherung der Türkenhilfe statt 1 1 1. Zum erstenmal seit 
1471 war nun von den Reichsständen wieder die Bereitschaft zu einem größeren 
Engagement an der Südostgrenze bekundet worden, allerdings immer noch und 
wieder gegen die Ungläubigen und nicht gegen Friedrichs Hauptgegner Mat
thias. Doch auch hier hatte der Kaiser mit Albrecht von Sachsen einen wichtigen 
Reichsfürsten auf seine Seite gebracht; ab jetzt wurde die Ungarnhilfe zu einem 
wichtigen Dauerthema der Reichstage112. Für die Beurteilung der Reichspolitik 
Georgs ist der Nürnberger Tag von 1480 aus zweierlei Gründen interessant: Ein
mal zeichnete sich bereits hier - nach, wie es scheint, anfänglichem Schwanken 
— die wittelsbachische Grundposition ab, gegen den Ungarnkönig keinerlei Hilfe 
zu leisten; zum anderen war Nürnberg für lange Zeit der letzte Reichstag, den 
Georg persönlich besuchte. 

Kurz vor dem auf den 18.3.1481 bestimmten Termin des neuen Reichstags 
sagte Friedrich I I I . den Besuch ab; damit verurteilte er die von den Reichs
ständen ins Auge gefaßte persönliche Vermittlung zu Corvinus zum Schei
tern 1 1 3 . Matthias seinerseits verteidigte sich noch vor Eintreffen der Reichstags
gesandtschaft bei ihm durch zahlreiche Briefe und Gesandtschaften an Fürsten, 
so auch an Albrecht IV. (15.4.1481 1 1 4 ) . Er konnte sich beruhigt eine Zeitlang 
den kroatischen und bosnischen Verhältnissen zuwenden, denn weder kam der 
Reichstag im März 1481 zustande noch wurden dem Kaiser - außer von den 
Wettinern 1 1 3 ~ die auf den 1.5.1481 versprochenen Türkenkontingente 
gestellt. Für Herzog Georg war vielmehr die Frage der Besetzung des Passauer 
Stuhls als wichtigster Differenzpunkt zum Reichsoberhaupt in den Mittelpunkt 
gerückt. Der kaiserliche Fiskal Hans Kellner 1 1 6 warnte Friedrich: „die beyri-
schen fürsten werden sich von Passaw wegen wider euer kayserliche Maiestat 
empören und das furnemen des tags zu Nüremberch gennz verderben". Er wies 
auch auf die Versuche Corvinus' hin, sich mit bayerischer Hilfe des Hochstifts 
zu bemächtigen und mahnte den Kaiser zur baldigen Aufnahme einer Vermitt
lungslösung, sonst werde Passau dem Reich abgestrickt1 1 7. Auch Haug von 
Werdenberg drängte, wie schon 1480, den Kaiser und seinen Kandidaten Heßler 
zum Stillstehen, um Schaden von den Anliegen des Reichs abzuwenden1 1 8. 
Friedrich I I I . schlug diese Warnungen jedoch aus und erklärte Kellner, die Her
zöge hätten „ganncz kein oberkeit noch gerechtikeit an dem stifft Passaw", wohl 
aber er als oberster Vogt der Kirche 1 1 9 . 

1 1 0 Vgl. das Ausschreiben Graf Haugs als kaiserlicher Anwalt an Albrecht IV. v. 
2.12.1480 (BayHStA KbÄA 2154, fol. 112) sowie ein kaiserliches Ausschreiben von 
Anfang 1481 (HHStA Frid. 9, fol. 87 = Auer Nr. 27). 

1 1 1 Abschied in HHStA MEA RTA 3a, fol. 13-17. 
112 Gutkas, Corvinus, 20. 
1 1 3 BayHStA KbÄA 3132, fol. 222 (Wien 3.3.1481). 
1 , 4 BayHStA KbÄA 234, fol. 95. Vgl. Nehring, Corvinus, 137 und ders., Quellen, 

Nr. 115, 118. 
115 Nehring, Corvinus, 138. 
1 , 6 Lic. iur. und kaiserlicher Rat, 1466—1487 Fiskal Friedrichs I I I . {Moraw, Juristen, 

127f.; Knolle, 105, 111). 
1 1 7 HHStA Frid. 5, fol. 36f. 
1 , 8 Ebda., fol. 31. 
1 1 9 Ebda., fol. 42f. Entsprechend kam es im Sommer auf dem Reichstag auch zu 
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Die Vermittlungsgesandtschaft des Reichstags hatte von Februar bis Mai 
1481 in zwei Runden mit König Matthias in Radkersburg und mit dem Kaiser in 
Wien verhandelt. Obwohl sie eine zuletzt bis zum 25.6.1481 befristete Waffen
ruhe erreicht hatte 1 2 0, war sie in ihrem Anliegen gescheitert121. Die Ankündi
gung ihrer Rückkehr nach Nürnberg von Wien aus Ende Juni 1 2 2 bedeutete aber 
ein retardierendes Moment für die Pläne des Kaisers, in dessen Auftrag Graf 
Haug, der weitere Vermittlungen verhindern sollte, an der Organisierung von 
Kriegshilfe gegen Ungarn arbeitete und dabei besonders auf Sachsen, Pfalz und 
Niederbayern setzte1 2 3. Die bayerischen Herzöge hatten bis Ende Juli den Reichs
tag als nicht zustandegekommen betrachtet und knüpften auf die mehrfache 
Mahnung durch die kaiserlichen Anwälte Graf Haug und Johann Kellner hin 
nach eingehenden Absprachen untereinander ihr Kommen an die Bedingung der 
Anwesenheit aller oder der meisten Kurfürsten und Fürsten in Nürnberg . Im 
Juni 1481 war der Reichstag dort tatsächlich eröffnet worden 1 2 5 und die Ver
treter Friedrichs I I I . und mehrere Kurfürsten und Fürsten, darunter auch der 
persönlich anwesende Pfalzgraf Philipp, erneuerten das Ansuchen an Albrecht IV. 
und Georg, ebenfalls nach Nürnberg zu kommen. Demgegenüber legten sich die 
bayerischen Herzöge bei einem Treffen in Erding darauf fest, den Reichstag nicht 
selbst zu besuchen, da sie keine Ungarnhilfe leisten wollten, und nur Gesandte zu 
schicken. Diese Absprache wurde am 5./6.8.1481 nochmals erneuert. Von der 
von Albrecht vorgeschlagenen Entschuldigung wegen der Türkengefahr wurde 
kein Gebrauch gemacht1 2 6. Auf dem Nürnberger Tag wurde von Juni bis August 
1481 über eine reichsweite Verteidigungsallianz gegen Frankreich und vor allem 
Ungarn beraten 1 2 7. Durch Geleits Verweigerungen gelang es dem Kaiser und 
seinen Vertrauten auf dem Tag, Gesandte Matthias' von den Verhandlungen fern
zuhalten. Bischof Wilhelm von Eichstätt bezeichnete die von ihm geführte Ver
mittlungsgesandtschaft nach Wien und Ungarn als Mißerfolg 1 2 8 . Damit war der 
Weg frei für Beschlüsse des Reichstags in der zweiten Augusthälfte, die diesmal 
im Interesse des Kaisers lagen 1 2 9. Persönlich anwesend waren in Nürnberg die 
Kurfürsten von Mainz, Sachsen, Brandenburg und Pfalz sowie einige Bischöfe; 
Albrecht IV. und Georg der Reiche waren durch Räte vertreten. Es wurde eine 
Reichshilfe von 21,000 Mann beschlossen, die diesmal ausdrücklich gegen 
Ungarn gerichtet war und zwischen Oktober und Dezember 1481 in Wien auf
gestellt werden sollte. Unter den für die Reichshauptmannschaft Vorgeschlage
spannungen, als die niederbayerischen Räte gegen Heßler agitierten (BayHStA KbÄA 
3132, fol. 245ff). 

1 2 0 HHStAAUR 10.5.1481,4.6.1481. 
1 2 1 Vgl. Nehring, Corvinus, 138f. 
1 2 2 BayHStAK.bl. 103/2b,fol. 157; KbÄA 3132, fol. 201 ff. (Bischof Wilhelm von Eich

stätt an die Reichsstände Wien 29.6.1481). 
1 2 3 Vgl. HHStA Frid. 5, fol. 48f. 
1 2 4 Vgl. das Korrespondenzmaterial in BayHStA K.bl. 270/1, fol. 80f. und KbÄA 3132, 

fol. 217 ff. 
1 2 3 Überblick: Bachmann, Reichsgeschichte, 712-717; v. Kraus, Deutsche Geschichte, 

635 f. 
1 2 6 Vgl. die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 3132, fol. 231-242 (1.-7.8. 1481). 
127 Isenmann, Reichsordnung, 146; Nehring, Corvinus, 141-143. 
128 Nehring, Quellen, Nr. 129; ders., Corvinus, 140f; Grieger, 155 f. 
1 2 9 Vgl. die oberbayerischen Berichte in BayHStA KbÄA 3132, fol. 245 ff. und die 

Beschlüsse des Tags ebda., fol. 278f. und in HHStA Frid. 5, fol. 69-80. 
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nen tauchten neben dem kaisertreuen Albrecht von Sachsen auch Pfalzgraf Phil
ipp und Albrecht IV. auf. Im Reichsanschlag130 trafen auf Albrecht IV. 134 Reiter 
und 132 Fußknechte, auf Georg 200/200. Die Bayernherzöge sollten abgesichert 
werden durch eine „Rachsal"-Verschreibung zwischen Friedrich I I I . und den 
umliegenden Fürsten, d.h. der Zusicherung von Hilfe für den Fall eines Rache
feldzugs des Ungarnkönigs gegen einen an der Reichshilfe beteiligten Stand. 
Allerdings wurde auch eine erneute Reichstagsgesandtschaft an den Corvinen 
erwogen1 ̂ 1. 

Es ist bemerkenswert, daß angesichts des ersten Reichstagsbeschlusses 
über eine nicht mehr gegen die Türken, sondern explizit gegen Ungarn gerichtete 
Hilfe die bayerischen Herzöge in enger gegenseitiger Konsultation beschlossen, 
grundsätzlich keine Hilfe gegen Corvinus zu leisten, „die doch swär war zu 
tun" , 5 2 . Entsprechend stimmten die bayerischen Räte in Nürnberg dem Reichs
hilfebeschluß nicht zu, sondern nahmen ihn nur auf Hintersichbringen an, was 
auf dem Reichstag einiges Mißfallen erregte1 ° \ Als die kaiserlichen Anwälte die 
Herzöge trotzdem am 1.9.1481 zur Entsendung ihrer Kontingente nach Wien 
aufforderten U 4 , beraumten beide ein persönliches Treffen in Erding an, das am 
24.9. stattfand. Es wurde beschlossen, einen Tag mit wichtigen Landständen 
beider Teilherzogtümer zur Beratung über die Frage der Reichshilfe abzuhalten. 
Dieser Ausschußtag beider Landschaften kam am 7.11.1481 in Freising zusam
men U 5 . Ein Engagement gegen Ungarn wurde angesichts der Vorgänge in Salz
burg und Passau und der nachbarlichen Lage Ungarns zu Bayern als unmöglich 
bezeichnet. Mit dieser Opposition standen die Wittelsbacher keineswegs allein 
im Reich; auch die Städte erwiesen sich, wenn auch zunächst aus ganz anderen 
Gründen (Höhe der Anschläge) als recht zögerlich in Sachen Hilfeleistung; der 
Abschied des Esslinger Städtetags vom 21.9.1481 äußerte dann aber auch ganz 
grundsätzliche Zweifel an der Notwendigkeit einer Reichshilfe, da Matthias 
doch ein christlicher König sei und dem Reich gegen die Ungläubigen gute Dien
ste erweise1 5 6. Außerdem war König Matthias natürlich bemüht, „sein feines 
diplomatisches Netz zwischen Ungarn und den bedeutendsten Reichsständen zu 
sichern" , 3 7 ; seine Stellungnahme zum Nürnberger Reichstag vom 23.10.1481 
war u.a. auch an Herzog Georg gerichtet l 5 8. Er äußerte sich darin mißtrauisch 
über die beschlossene Reichshilfe, die ihm gegenüber als Türkenhilfe dargestellt 
worden sei, beklagte die Nichtanhörung seiner Gesandten und forderte des
wegen einen neuen Tag. Er gestand dem Kaiser die oberste Würdestellung der 

150 Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich, Bd. I I , Vorst. 5, 756-760; Minutoli 
Nr.J2; NuvSdR 1,268-271. 

m Nehring, Corvinus, 142 f. Die Mission scheint allerdings nicht zustandegekommen 
zu sein. 

1 5 2 BayHStA 3132, fol. 234. 
1 5 3 Vgl. ebda., fol. 245 ff. sowie TLA Sigm. 1/12, fol. 7 f. Vgl. auch Arnpeck, 382. 
134 Krenner, Bd. 8, 353-358. 
1 3 5 BayHStAKbÄA 3132, fol. 249-255; Krenner, Bd. 8, 359-363. 
1 3 6 BayHStA RL Nördlingen 747 (unfol.); dazu vgl. Nehring, Corvinus, 142f. und die 

kaiserliche Antwort an die Städte in Gestalt eines Mahnmandats wegen Nichterlegung der 
Reichshilfe vom 28.11.1481 (Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 842). 

Nehring, Corvinus, 143. 
1 3 8 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 82-85. Das Ausschreiben ging an alle wichtigen Reichs

fürsten und -Städte; vgl. Nehring, Quellen, Nr. 137-1 39. 
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Christenheit zu, betonte aber, daß er als König von Ungarn ganz vom Kaiser 
unabhängig sei und fügte hinzu: „von der macht achten wir uns im nit unge-
m e ß " 1 5 9 . 

In der gegebenen Kräftekonstellation bedeutete es eine wesentliche Stärkung 
des bayerischen Standpunkts, daß Papst Sixtus IV. nach dem Tod von Sultan 
Mehmet I I . (3.5.1481) das Angebot König Matthias' zu einem neuen Türkenzug 
aufgegriffen hatte und an den Kaiser und mehrere Reichsfürsten, daruner Al 
brecht von Oberbayern, den Appell richtete, keinen Krieg mit dem Corvinen zu 
führen, sondern sich durch friedliche Vermittlung auszugleichen (18.12. 
1481) , 4 0 . Diese Aufforderung wurde von einem erneuten Ausschußtag der ober-
und niederbayerischen Landschaft unter Anwesenheit der Herzöge am 
26.2.1482 sofort aufgegriffen und unterstützt in dem Sinne, alle Hilfsanforde
rungen gegen Corvinus unbefolgt zu lassen141. Somit konnten sich die bayeri
schen Herzöge binnen eines halben Jahres nach dem Hilfsbeschluß des Nürn
berger Reichstags wegen der Nichterbringung ihres Anteils nicht nur auf das 
doppelte Votum ihrer Landstände, sondern auch auf die päpstliche Vermitt
lungsaufforderung berufen 1 4 2. Auf erneute kaiserliche Mahnungen hin begrün
deten die Herzöge durch eine Gesandtschaft zu Friedrich I I I . im Mai 1482 noch
mals ihre Ablehnung jeder Hilfeleistung gegen Ungarn und baten den Kaiser um 
Freistellung von ihrer Hilfsverpflichtung1 4 . 

Inzwischen aber hatte König Matthias dem Kaiser bereits abgesagt (April 
1482) und seinen. Angriff auf Niederösterreich mit der Belagerung Hainburgs 
begonnen. Er war allerdings diplomatisch weitgehend isoliert; unter den Reichs
fürsten waren Wettiner und Hohenzollern auf die kaiserliche Seite übergegan
gen; nur bei den Wittelsbachern fand der König während der nächsten Jahre 
Unterstützung 1 4 4 . 

Neben dem Problemkomplex Reichstage-Ungarnhilfe waren in den Jahren 
1481/82 auch die anschließend ausführlich darzustellenden Besetzungsstrei
tigkeiten im Erzstift Salzburg und im Hochstift Passau prägende Dominanten 
in den Beziehungen zwischen dem Kaiser und Herzog Georg. In Salzburg 
erreichte Friedrich I I I . Ende 1481 gegen das Votum der Bayernherzöge die 
Annahme seines Kandidaten Johann Beckensloer unter Zusicherung weitgehen
der kaiserlicher Mitspracherechte zum Administrator und Koadjutor. Der baye
risch gesinnte Dompropst wurde abgesetzt (was Georg und Albrecht nicht davon 
abhielt, ihm weiterhin Unterstützung zu gewähren), Bündnisse mit Bayern und 
die Vergabe salzburgischer Kanonikate an bayerische Bewerber verboten. In Pas
sau hatten sich die Auseinandersetzungen zugespitzt, als im September 1481 
König Matthias das Hochstift in Schutz und Schirm genommen hatte und dabei 
von Niederbayern unterstützt worden war - gerade zu der Zeit, als in Nürnberg 
über eine Reichshilfe gegen Ungarn beschlossen werden sollte: Dies brachte 
Georg von Seiten des Kaisers schwere Vorwürfe, ja sogar die Drohung mit einem 

1 5 9 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 84. 
1 4 0 BayHStA Haus- u. Familiensachen U Kirchliche Generalgegenstände 1481 XII 18; 

Schlecht, Andrea Zamometic, Beil. 14. Dazu Nehring, Corvinus, 151. 
141 Krenner, Bd. 8, 365-377; Nehring, Corvinus, 147. 
1 4 2 Arnpeck, 382, 634. Vgl. Riezler, Baiern, 521 f. und Isenmann, Reichsfinanzen, 206. 
1 4 3 BayHStA KbÄA 3132, fol. 262-266. 
1 4 4 Vgl. Nehring, Corvinus, 143-153; Bachmann, Reichsgeschichte, 726f. 
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Reichskrieg ein. Georg ließ sich davon aber nicht beeindrucken. Seine Position 
verbesserte sich, als der Papst im Mai 1482 seine Standpunkte übernahm, doch 
nun hielt auch der Kaiser unbeeindruckt an den Rechten seines Kandidaten 
Heßler fest. Sogar als Heßler am 21.9.1482 starb und der Papst den niederbaye
rischen Kandidaten Mauerkircher, den vertrauten Ratgeber Georgs, den der 
Herzog mit allen Mitteln unterstützt hatte, als Bischof konfirmierte, verweigerte 
ihm der Kaiser die Anerkennung. 

Inzwischen entwickelte sich seit dem Herbst 1482 ein weiterer Konfliktpunkt 
zwischen dem Reichsoberhaupt und Georg, der, wie auch die Bistumsstreitig
keiten, zu direkten territorialpolitischen Konfrontationen beider Kontrahenten 
führte. Es ging dabei um die Grafschaft Schaunberg in Oberösterreich, deren 
große Besitzungen mit Zentrum um Eferding an der Donau im Westen (Innvier
tel) Berührungspunkte mit der Grenze des Herzogtums Niederbayern aufwiesen. 
Die Grafen hatten im 14. Jahrhundert sogar versucht, ihr Herrschaftsgebiet in 
ein von den Habsburgern unabhängiges Land zu verwandeln. 1380 aber muß
ten sie land- und lehnrechtliche Abhängigkeit von Österreich anerkennen; als 
einziges blieb ihnen der Empfang des Blutbanns vom Reichsoberhaupt, bis sie 
1548 auch noch die Reichsstandschaft verloren 1 4 ° . 

Die niederbayerischen Herzöge Ludwig und Georg hatten enge persönliche 
Beziehungen zu den Schaunbergern aufgebaut. Die Grafen Sigmund, Wolfgang, 
Friedrich und Georg waren bei der Landshuter Hochzeit 1475 im persönlichen 
Gefolge der Herzöge und 1479 bei den Begräbnisfeierlichkeiten für Ludwig den 
Reichen anwesend; Sigmund begleitete überdies Herzog Georg 1480 zum Kaiser 
nach Wien 1 4 6 . Graf Friedrich, Domherr zu Salzburg, trat im Juli 1479 in Rats
dienste Georgs; er fungierte des öfteren als Gesandter des Salzburger Domkapi
tels nach Bayern oder zum Kaiser und wurde im Dezember 1489 als Kandidat 
Friedrichs I I I . Erzbischof von Salzburg I 4 7. Später, ab 1485, finden wir auch noch 
Graf Heinrich als im Auftrag Georgs tätig (vor allem als Heerführer), 1490 
wurde auch er Rat des Herzogs , 4 8. Herzog Georg trieb diese Abhängigkeiten 
gezielt weiter voran; er lieh Graf Wolfgang Geld und kaufte im Zusammenhang 
mit dem Passauer Bistumsstreit gegen ausdrückliches kaiserliches Gebot von 
Wolfgang die Burg Neuhaus (an der Donau im Mühl viertel). Dort konnte er den 
Aschacher Donauzoll kontrollieren und errichtete eine „Kampfpflege", denn der 
Pfleger bekam — gegen eine sehr hohe Burghut — den Auftrag, immer genügend 
Reisige zu halten . 

Eine günstige Gelegenheit zu weiterem Eingreifen stellte für Georg der 
Schaunberger Brüderstreit seit September 1482 zwischen den Grafen Sigmund 
und Georg einerseits und Graf Wolfgang andererseits dar 1 5 1 . Wolfgang war von 

145 Zöllner, 139; Hageneder, v.a. 242ff. Weitere Literatur bei Dopsch, Salzburg, 1372 
Anm. 629. 

1 4 6 BayStaBi cgm 331, fol. 162f.; Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 63; GHA HU 21 14; 
Adlzreitter, 199 f. 

1 4 7 Aufnahme in niederbayerische Dienste 28.7.1479: BayHStA NKB 79, fol. 24'; 
außerdem noch KbÄA 1679, fol. 47 f f ; 71 f.; KbÄA 233, fol. 247 f. und Dopsch, Salzburg, 
563. 

1 4 8 BayHStA NKB 103, fol. 3'. 
1 4 9 BayHStA PNU 1479 XI 30 (600 fl). 
150 Ziegler, Staatshaushalt, 266 f. 
1 5 1 Vgl. dazu BayHStA KbÄA 976, fol. 24-48. 
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von seinen Brüdern gefangengenommen worden; Herzog Georg setzte sich für 
ihn ein und forderte seine Freilassung mit der Begründung, die Schaunberger 
seien seine Diener und könnten Ansprüche gegeneinander nur vor dem herzog
lichen Rat geltend machen. Er nahm die Besitzungen Wolfgangs in seinen Schutz 
und forderte den Abzug der Truppen, mit denen Sigmund und Georg diese 
besetzt hatten, vor allem von der seit 1481 niederbayerischen Burg Neuhaus. 
Vieles spricht dafür, daß die Grafen Sigmund und Georg einen weiteren Ausver
kauf schaunbergischer Güter an Niederbayern durch Wolfgang befürchteten, ihn 
deshalb festsetzten und versuchten, die entfremdeten Güter zurückzuholen. Den 
Argumenten Georgs hielten sie jedenfalls entgegen, verantworten würden sie 
sich nur vor dem Kaiser als ihrem Landesherrn. Entsprechend wandten sie sich 
auch an Friedrich I I I . , der ein strenges Mahnschreiben an den Herzog erließ und 
ihn davor warnte, durch Übergriffe auf seine Landsassen das gegenseitige Ver
hältnis weiter zu verschlechtern152. Herzog Georg antwortete in zwei Briefen, 
ihm gehe es nur um die Sicherung der Rechte und Besitzungen seines Dieners 
Graf Wolf gang und er wolle dessen Freilassung153. Aus seinen nächsten Aktio
nen geht allerdings hervor, daß sein Hauptanliegen die Sicherung von Stütz
punkten in Oberösterreich war, denn im Oktober ließ er von Schärding aus 
Schloß Neuhaus und Schloß Weidenholz (bei Waizenkirchen), das den Schaun-
bergern 1446 von den Habsburgern verpfändet worden war, besetzen154. Die 
Grafen wandten sich jetzt an den Münchener Herzog um Vermittlung und tat
sächlich kam gegen Jahresende 1482 ein innerschaunbergischer Vergleich 
zustande, dessen Respektierung der Kaiser Herzog Georg in mehreren Briefen 
mit gereiztem Ton befahl: Er, der Herzog, solle keine weiteren Eingriffe tun oder 
Irrungen provozieren, die Schlösser wieder herausgeben „und unns hinfür in 
unnsern lannden und unnder den unnsern kain aufrur machen"1 5 5. Das konnte 
Georg nicht von weiteren Versuchen abhalten, Graf Wolfgangs Besitzungen end
gültig für sich selbst zu sichern. Als der Graf sich im Juli 1484 schwer krank in 
Passau aufhielt, ließ Georg über seinen Schärdinger Pfleger mit ihm wegen einer 
Besitzübertragung verhandeln1 5 6. Und als Graf Wolfgang wenig später starb, 
erhob Georg gegen dessen Brüder Ansprüche auf Neuhaus und Weidenholz, da 
sie ihm von Wolfgang übertragen worden seien 1 3 7. Kaiser Friedrich I I I . , der 
einen erneuten Ausgriff des Herzogs in seine Erblande befürchtete, bezeichnete 
Neuhaus als österreichisches Lehen und Weidenholz als österreichisches Erbgut 
und hob alle den habsburgischen Ansprüchen entgegenstehenden Verfügungs
rechte darüber auf 1 3 8. Der Streit der Schaunberger mit Georg dem Reichen um 
das Erbe Graf Wolfgangs ging, teilweise unter Vermittlung Albrechts IV., auch 
noch 1485/86 weiter. Georg war nur gegen eine enge Verschreibung der 
Grafen mit ihm und eine Entschädigungszahlung zum Verzicht bereit . Die 
Indienstnahme Graf Wolfgangs, eines kaiserlichen Landsassen, die Einnahme 
der beiden Schlösser und die Ansprüche auf weiteren schaunbergischen Besitz 

1 5 2 Ebda., fol. 31. 
1 5 3 Ebda., fol. 34 (19.9.1482), fol. 38 bzw. TLA Sigm. XIII/164 (23.9.1482). 
1 5 4 BayHStA KbÄA 976, fol. 36. 
1 5 5 Ebda., fol. 45 (Zitat); HHStA Frid. 5, fol. 1 f., 8 (9./27.1.1483). 
1 5 6 BayHStA GU Schaumberg (!) 31. 
1 5 7 Vgl. BayHStA FüS 195; TLA Sigm. XIV/385. 
1 5 8 TLA Sigm. IIa/65 (Graz 13.8.1484). 
1 5 9 BayHStA KbÄA 976, fol. 107 f f ; GU Schaumberg (!) 33. 
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tauchen auch später immer wieder in den kaiserlichen Beschwerden über 
Herzog Georg auf, so auf dem Nürnberger Reichstag 1487, 1488 und sogar nocn 
1491 , 6 0 . 

Herzog Georg ging es in einer des öfteren zu beobachtenden Variante seiner 
Expansionspolitik im Schaunbergerstreit um die Sicherung von Besitzungen , die 
im Gebiet einer fremden Oberhoheit, aber hart an der Grenze zur niederbayer-
sehen Landeshoheit lagen, durch Knüpfen und Ausnutzen personen- und diensi-
rechlicher Beziehungen. Ganz ähnlich ging er um die selbe Zeit im Fall der Graf
schaft Oettingen vor. Die dort in Schwaben, der Hauptverdichtungszone des nie
derbayerischen Ausgreifens, umstrittenen Besitzungen waren sicherlich von 
ganz anderer Größenordnung als im Fall der Grafschaft Schaunberg, doen 
erhielt dieser seine besondere Bedeutung dadurch, daß er Georg in direkte 
Konfrontation mit dem Kaiser als österreichischem Landesfürsten brachte, 
zumal in einer Phase eines „Einschmelzungsprozesses" der Schaunberger 
Grafschaft in das Land ob der Enns, weswegen Friedrich I I I . seine bisherigen 
politischen Erfolge besonders bedroht sah. Georg konnte sich teilweise durch
setzen, und erst Maximilian konnte mit seinem großen Sieg 1504/05 eine Be
reinigung der gegenseitigen Ansprüche im Sinne der Habsburger erreichen: 
Schloß Neuhaus war Bestandteil seines „Interesses" und kam so an Österreich 
zurück 1 6 1 . 

2. Die habsburgisch-wittelsbachische Konkurrenz im Erzstift Salzburg 
und im Hochstift Passau und die Interventionen von König Matthias 

1478-1482 

Seit dem Mittelalter und bis ins 18. Jahrhundert hinein waren die grundsätz
lichen Existenzbedingungen des Erzbistums Salzburg und seines Suffraganbis-
tums Passau von der politischen Geographie, der Orientierung nach Osten hin, 
der Lage des Diözesangebiets und der meisten weltlichen Besitzungen in den 
Fürstentümern sowohl der Wittelsbacher wie auch der Habsburger, geprägt. Das 
komplexe Spannungsfeld der Reichskirchenpolitik Friedrichs I I I . , die landes
herrlichen Beherrschungsversuche Wittelsbachs wie Habsburgs sowie zahl
reiche territoriale Differenzen der geistlichen Fürstentümer mit ihren mächtigen 
Nachbarn bestimmten Rahmen und Grenzen der selbständigen staatlich-politi
schen Existenz Salzburgs und Passaus in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts 1 6 2. Dennoch sollen hier die sich um 1480 abspielenden Streitigkeiten 
über die Besetzung beider Bischofsstühle zunächst separat und unter vorläufiger 
Vernachlässigung der weiteren Komponenten des skizzierten Beziehungs
geflechts dargestellt werden, und zwar aus folgenden Gründen: 

- Die Faktengeschichte der zu schildernden Vorgänge ist gut erforscht; zahl
reiche, auch neuere Darstellungen haben den Salzburger und den Passauer 
Bistumsstreit ausführlich und z.T. sogar monographisch behandelt. Im 
folgenden geht es daher vor allem darum, die bekannten Abläufe aus der 

1 6 0 HHStA AUR 1487 (2x) ; Frid. 8, fol. 69. 
161 Hageneder, 263; dort auch der Terminus „Einschmelzungsprozeß". 
162 Rankl, Kirchenregiment, 110, 116; Glaser, Kirchlich-religiöse Entwicklung bis 

1500,666f.;i?atf6, 1393. 
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Sicht der bayerischen Fürsten darzustellen und ihre Konzeptionen und Reak
tionen aufgrund der auffindbaren bayerischen Archivalien zu belegen. 

- Die Streitigkeiten und Auseinandersetzungen markierten unmittelbar am 
Beginn der selbständigen Regierung Herzog Georgs eine schwere Belastung 
seiner Beziehungen zum Reichsoberhaupt. 

— Im Zusammenhang der für die Reichspolitik des süddeutschen Raums in den 
achtziger Jahren so zentralen Ungarnfrage spielten Salzburg und Passau eine 
entscheidende Rolle. König Matthias Corvinus machte sie zu einer wichtigen 
Basis für seine Reichspolitik, indem er unter Ausnutzung der Verstimmungen 
über die kaiserliche Kirchenpolitik und der Differenzen zwischen dem 
Reichsoberhaupt und den geistlichen und weltlichen Reichsfürsten beide 
Hochstifte durch Schutz- und Schirmverträge an sich band und sich Stütz
punkte für sein weiteres Vorgehen gegen den Kaiser in den Erblanden selbst 
verschaffte16j. Andererseits wurde Matthias so zum entscheidenden Faktor 
der wittelsbachischen Hochstifts- und Reichspolitik, indem die bayerischen 
Herzöge in der Frage der Einsetzung ihnen genehmer (und das hieß: anti-
habsburgischer) Kandidaten die Kooperation mit ihm suchten und diese 
Kooperation bald über Besetzungsfragen und die Bündnisbestimmungen von 
1469 hinaus aktivierten. 

So wurden die Bistumsstreitigkeiten von 1478-1482 zum wichtigen Katalysator 
enger Beziehungen zwischen dem Corvinen und den bayerischen Wittels
bachern auch in Fragen des Reichs, vor allem der Reichshilfepolitik. In all diesen 
Fragen ist wieder die enge Kooperation und Koordination zwischen Albrecht IV. 
und Georg dem Reichen hervorzuheben. Die Einflußmöglichkeiten der Herzöge 
wurden angesichts der schwachen militärischen Position des Kaisers noch 
dadurch gesteigert, daß sich der Erzbischof von Salzburg und der Bischof von 
Passau, aber etwa auch der Freisinger Oberhirte wegen ihrer Besitzungen in 
Innerösterreich mit der Bitte an sie wandten, sich bei König Matthias für Erhal
tung und Schonung derselben einzusetzen. 

a) Der Salzburger Erzbistumsstreit 

Das ganze Spätmittelalter ist — in kirchen- wie in territorialpolitischer Hin
sicht — geprägt von Salzburgs „Kampf um die Selbstbehauptung zwischen den 
Wittelsbachern und den Habsburgern", denn das Erzstift blieb aufgrund seiner 
relativ späten Territorialbildung und Ablösung vom wittelsbachischen Landes
staat noch lange „in der Macht- und Einflußsphäre bayerischer Politik" 1 6 4 . Im 
Rahmen der Suche nach Bündnispartnern gegen den Kaiser und die ihn unter
stützende Fürstenpartei schloß Herzog Ludwig der Reiche am 6.10.1462 mit 
Erzbischof Burkhard von Weißbriach (1461-1466) einen Bündnisvertrag, in 
den auch Sigmund von Tirol eingeschlossen war und der in einer Zusatzklausel 
vorsah, auch Kaiser oder Papst keine Hilfe zu gewähren , 6 5 . Diese Abmachung 
wurde samt Zusatzklausel vom neuen, am 25.2.1466 gewählten Erzbischof 

, b 3 Vgl. Nehring, Corvinus, 132, 136. 
164 Dopsch, Die Wittelsbacher und Salzburg, 268 bzw. 280. 
1 6 5 BayHStA KbGehLA 945, fol. 255-259. 
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Bernhard von Rohr rasch bekräftigt (30.6./4.7.1466) 1 6 6, womit Salzburg einen 
festen Bestandteil des niederbayerischen Bündnissystems darstellte. Das Ver
hältnis zwischen Herzog Ludwig und Erzbischof Bernhard (* 1418,11487), der 
aus einer Familie des oberösterreichischen Herrenstands kam und seit 1448 
Domherr in Salzburg gewesen war, gestaltete sich bis auf gelegentliche Streitig
keiten über die Steuerveranlagung von Salzburger Klerikern und Hintersassen 
auf bayerischem Gebiet, in denen sich der Herzog 1471 kompromißbereit zeigte, 
freundlich 1 6 7. 1475 traute Bernhard das Brautpaar der „Landshuter Hochzeit", 
Herzog Georg und Prinzessin Hedwig, in der Martinskirche, um 1479 kam er 
wieder persönlich zu den Beisetzungsfeierlichkeiten für Ludwig nach Landshut. 
Fortgesetzten Anlaß zu engem politischen Kontakt zwischen Bayern und dem 
Erzstift gaben seit 1469 die Baumkircherfehde und dann vor allem die Osmanen-
einfälle, die die Besitzungen Salzburgs in Kärnten und der Steiermark1 6 8 schwer 
in Mitleidenschaft zogen, so daß der Erzbischof Verhandlungen mit Bayern 
wegen Truppenhilfe gegen die Türken (die 1478 auch gewährt wurde) begann 
und stets, oft sogar persönlich, auf den 1476-1479 stattfindenden regionalen 
Türkentagen mit Oberbayern, Niederbayern, Tirol und den weiteren Bischöfen 
des bayerischen Gebiets vertreten war. 

Nicht unangefochten dagegen war die Stellung des Erzbischofs in Salz
burg selbst und gegenüber dem Kaiser 1 6 9. Mit Dompropst Kaspar von Stuben
berg (1467 - 1 4 7 8 ) 1 7 0 und Abt Rupert Kreutzl von St. Peter (1466-1495) gab es 
ständig Streitigkeiten in Grundherrschaft, Pfründenvergabe und Ehrenvorrang 
betreffenden Fragen. Der Kaiser strebte im Rahmen seiner durch zahlreiche 
päpstliche Privilegien unterstützten Landesbistumspolitik auch weitgehende 
Kontrolle über die Salzburger Eigenbistümer in Kärnten und der Steiermark an 
und setzte aufgrund der unklaren Rechtslage zwischen 1468 und 1481 in Lavant, 
Gurk und Seckau seine Kandidaten gegen den Erzbischof durch. Nur im Eigen
bistum Chiemsee, im befreundeten Bayern gelegen, mit dem traditionellerweise 
das Salzburger Kanzleramt verbunden war, konnte Erzbischof Bernhard seine 
Kandidaten, bezeichnenderweise jedesmal Bayern, durchsetzen: Bernhard 
von Kraiburg (1467-1477) und Dr. Georg Altdorfer (1478-1495), der aus 
Landshut stammte. Grund zu Protesten gegen den Kaiser gaben Bernhard auch 
die ohne seine Einwilligung auf Salzburger Diözesangebiet vollzogene Grün
dung des Bistums Wiener Neustadt 1469 und seine erste reguläre Besetzung 
1477 1 7 1 . 

Alle diese Auseinandersetzungen führten schließlich dazu, daß der Erz
bischof sich zeitweise mit Rücktrittsabsichten trug, etwa 1470 zugunsten seines 
Neffen Sixtus von Tannberg. Bernhard von Rohr blieb dann doch im Amt und 

1 6 6 Ebda., fol. 269-273. Vgl. Dopsch. Salzburg, 532, 541 und Rankl, Kirchenregiment, 
118. 

1 6 7 Vgl. Dopsch, Salzburg, 436-541; Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 8-14; 
Zauner, 148-164. 

1 6 8 Vgl. zu ihnen Dopsch, Salzburg, 951 ff. und die Karte S. 914 f. 
169 Dopsch, Salzburg, 541-545; Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 21-54; 

Wodka, 174-179; Franz M. Mayer, Abdankung, 175-178. 
170 Wagner-Klein, 67 f. 
1 7 1 Zu Wiener Neustadt Wodka, 34-36; Franz M. Mayer, Beiträge, 378-380; Schlei

cher, 73—101, v.a. 91 ff. und die neueste Darstellung von Buttlar-Gerhard, v.a. 1-10 
zur Gründungsgeschichte. 
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versprach dem Kaiser, nicht ohne seine Einwilligung zurückzutreten; Sixtus von 
Tannberg wurde 1474 Bischof von Freising 1 1 2. 

Zur Zuspitzung des Handels zwischen Kaiser und Erzbischof kam es dann 
1478 und eine entscheidende Rolle dabei spielte ein Mann namens Johann 
Beckensloer173. Dieser, 1427 oder 1428 in Breslau aus bürgerlichem Stand ge
boren, stand um 1460 in kaiserlichen Diensten, trat dann aber zu Matthias Corvi
nus über und absolvierte mit dessen Hilfe in Ungarn eine rasch aufwärts führende 
geistliche Karriere, die ihn 1472 auf den erzbischöflichen Stuhl zu Gran und 
damit zur Würde eines Primas von Ungarn brachte. Aufgrund seiner zahlreichen 
geistlichen Pfründen konnte er ein bedeutendes Vermögen ansammeln. Wegen 
wachsender Gegensätze zu König Matthias, der seine Gunst immer mehr Erz
bischof Gabriel von Kalocsa zuwandte, entschloß er sich dann aber zum noch
maligen Seitenwechsel und floh im Februar 1476 mit dem gesamten Graner 
Kirchenschatz, etwa 300,000 fl , zu Friedrich I I I . Der Kaiser nahm den Kenner 
der ungarischen Verhältnisse mit offenen Armen auf und verwendete ihn in 
seinen Diensten als Diplomat, Militärführer und kaiserlichen Kammerrichter. 
Vor allem wichtig war Beckensloer für ihn aber als Finanzier; der Graner 
gewährte dem Kaiser zahlreiche Darlehen (z. B. für die Hochzeit Maximilians mit 
Maria von Burgund) und wurde dafür mit Sicherheitspfandschaften entschädigt. 
1477 setzte der Kaiser ihn als Koadjutor des kleinen Stadtbistums Wien ein 
und überlegte bald, ihm in einer Art Ämtertausch das größere und reichere Erz
bistum Salzburg zuzuwenden und den amtsmüden Bernhard von Rohr nach 
Wien zu transferieren, um auf diesem Wege Johann zu entschädigen und das Erz
stift mit seinen zahlreichen innerösterreichischen Besitzungen einem Vertrauten 
zuzubringen. Auf dem Grazer Landtag vom Oktober 1478 wirkte er dahingehend 
auf Bernhard ein, daß dieser ihm schriftlich unter der Voraussetzung der Zustim
mung des Domkapitels und der Landstände seinen Rücktritt zugunsten Becken-
sloers in Salzburg zusagte. Der Kaiser schickte sofort einen Gesandten zum 
Papst, um dem Transferprojekt dessen Zustimmung zu sichern 1 7 5. 

Daß dieser Plan der kaiserlichen Kirchenpolitik im südlichen Reich und den 
Erblanden sich im Falle Salzburgs zu einem langwierigen und kriegerischen 
Besetzungsstreit entwickelte, lag am entschlossenen Widerstand, zu dem sich 
drei politisch wichtige Aktionsträger gegen Friedrich I I I . zusammenschlössen. 
Ihre Interessenlage und ihr Zusammenspiel zunächst bis 1482 sind im folgenden 
darzustellen176. Es handelte sich um König Matthias von Ungarn, um eine breite 

172 Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 57; Dopsch, Salzburg, 542; Franz M. Mayer, 
Abdankung, 175 f. Zu Sixtus vgl. König, 17-42; Maß, 329-351 und Landersdorf er. 

1 7 3 Zu Beckensloer (Beckenschlager) siehe die Kurzbiographie von Gottschalk sowie 
Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 58-64; Dopsch, Salzburg, 546f.; Nehring, Corvi
nus, 82; außerdem die Bemerkungen bei Angermeier, Einltg. zu RTA 1,66 f. und bei Johann 
Lechner, 180 ff. 

1 7 4 Nach dem Tod des Administrators Leo von Spaur wurde Beckensloer dort 1482 Bis
tumsadministrator (Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 63 f.). 

175 Dopsch, Salzburg, 546; Franz M. Mayer, Abdankung, 178-180; Tomek, 51-53. 
1 7 6 Die Gesamtdarstellungen des Salzburger Bistumsstreits sind sehr zahlreich. 

Zunächst ist zu verweisen auf den neuesten Handbuchbeitrag von Dopsch, Salzburg, 
545-555 (mit Quellen- und Literaturangaben) und die Zusammenfassungen bei Zaisber
ger, Salzburger Kirchenfürsten, 64 f f ; Nehring, Corvinus, 111 ff., 132 ff. Ausführlich und 
quellenorientiert ist die ältere Arbeit von Franz M. Mayer, Abdankung. Weitere Gesamt
darstellungen: in der Salzburger Geschichte von Widmann, 305 ff. (der die Zeit des 
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antihabsburgische Fraktion im Salzburger Domkapitel und um die bayerischen 
Herzöge. 

König Matthias ging es um zweierlei 1 7 7: Er sah sich vom Kaiser um die im Aus
gleich vom Dezember 1477 vereinbarte Entschädigungszahlung von 100,000 fl, 
die Friedrich I I I . nicht fristgerecht aufbringen konnte, betrogen. Diese Zahlungs
verzögerungen dienten dem Ungarn als Vorwand für sein Vorgehen gegen die 
Erblande. Dabei bildeten seine Beziehungen zu Erzbischof Bernhard von Rohr, 
den er bereits seit 1467 mehrfach gegen kaiserliche Interessen in Schutz genom
men hatte, für ihn die Möglichkeit, den Kaiser direkt in seinen Erblanden zu 
bedrohen. Daneben wollte er sich an dem aus Ungarn geflohenen Beckensloer 
rächen, diesen keinesfalls als Salzburger Metropoliten dulden und betrieb auch 
in Rom die Übertragung des Erzbistums Gran an Johann von Aragon. 

Das Salzburger Domkapitel , 7 8 , das bis 1514 nach der Augustinerchorherren
regel lebte, wies im 15. Jahrhundert nur eine sehr geringe Zahl von Kanonikaten 
(sieben bis acht) auf. Unter den Dignitären war am wichtigsten der Dompropst, 
der weltliche und geistliche Vorstand des Kapitels, der auch der wichtigste 
Geistliche im Erzbistum nach dem Oberhirten war. Er genoß absolute Vorrang
stellung im Kapitel und die Inhaber der Würde profilierten sich im 15. Jahr
hundert mehr als einmal als Gegenspieler des Erzbischofs. Weitere Dignitäre 
waren der Domdekan, das Oberhaupt des Kapitels im Chordienst, in der Regel 
auch Offizial, und der Salzburger Stadtpfarrer, der oft zu höheren Würden auf
stieg 1 7 9. Für die weitere Entwicklung der geschilderten Lage im Bistumsstreit 
wurde nun wichtig, daß nach dem Tod Kaspar von Stubenbergs (26.10.1478) 
am 10.11.1478 Christoph Ebran von Wildenberg zum neuen Dompropst 
gewählt wurde, gerade zu der Zeit also, als Erzbischof Bernhard seine Resigna
tion zugesagt hatte, vorher freilich noch das Domkapitel anhören wollte. 
Ebran 1 8 0 stammte aus einem niederbayerischen Adelsgeschlecht und war seit 
1465 Domherr in Salzburg. Er hatte sich nach und nach zum Führer einer kaiser
feindlichen Partei im Kapitel entwickelt und pflegte beste Beziehungen zum 
Landshuter Hof über seinen Bruder Hans Ebran von Wildenberg, den langjähri
gen herzoglichen Hofmeister zu Burghausen und Verfasser einer bayerischen 
Chronik. Es lag nahe, daß er auch in der Frage der Resignation Bernhards und der 
Übertragung Salzburgs an den kaiserlichen Vertrauten Beckensloer Rück
halt an Bayern suchte. Dabei kam ihm der Umstand zustatten, daß während des 
ganzen Spätmittelalters alle Erzbischöfe immer aus dem Kreis des Domkapitels 

Bistumsstreits als politischen Tiefpunkt der Salzburger Geschichte wertet), bei Bachmann, 
Reichsgeschichte, 666 ff. und von Kraus, Deutsche Geschichte, 621 -624; weitere Zusam
menfassungen bei Tomek. 52-54, Vasek, 48-50, Wodka, 174-179 und Rankl, Kirchen
regiment, 116-119. Von den zeitgenössischen Chroniken besonders wichtig: Unrest, 
102ff.; Pez I I , 427-445. 

177 Nehring, Corvinus, 111-113; Dopsch, Salzburg, 541, 548; Zaisberger, Salzburger 
Kirchenfürsten, 67 f. 

1 7 8 Zum Domkapitel vgl. FRA 11/82 (Heinisch', v.a. zu den Wahlkapitulationen); Wag
ner-Klein (zur Prosopographie) und Wretschko (zum Wahlrecht) sowie zusammenfassend 
Dopsch, Salzburg, 1003-1007 und Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 16-19. 

Zum Organisatorischen Wagner-Klein, 4-12. 
1 8 0 Zu ihm ebda., 19-21; Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 55f.; neuerdings 

Kramml, Christoph Ebran. Vgl. auch Franz M. Mayer, Abdankung, 180- 182. Schon 1462 
hatte sich Ludwig der Reiche für Christoph eingesetzt. 
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gekommen waren, so daß die Einsetzung eines Außenstehenden wie des Erz
bischofs von Gran von den Domherren als Mißachtung ihres Wahl- und Selbst
ergänzungsrechts gewertet werden muß te 1 8 1 . 

Somit waren bald auch Albrecht IV. und - ganz zum Ende seiner Regierungs
zeit - Ludwig der Reiche mit dem Streit zwischen Kaiser, Erzbischof und 
Kapitel in Berührung gekommen, zeitlich fast genau parallel zu den Irrungen um 
das Bistum Passau, wo der Bischofsstuhl im September 1479 durch den Tod des 
Bischofs Ulrich von Nußdorf frei wurde. Hier zeichnete sich also mit Beginn der 
Regierung Georgs ein großes reichspolitisches Konfliktfeld zwischen dem Kaiser 
und den Wittelsbachern ab. 

Als die Kunde davon, daß Bernhard von Rohr auf dem Grazer Landtag dem 
Kaiser seinen Rücktritt versprochen hatte, im November 1478 Salzburg 
erreichte, ergriffen Domkapitel und Landstände unter Führung des Dompropsts 
die Initiative, um die Realisierung dieses Versprechens zu verhindern . Man 
wandte sich an Bernhard selbst und unterrichtete mit der Bitte um Hilfe auch die 
bayerischen Herzöge durch Briefe und Gesandtschaften im November/Dezem
ber 14 7 8 1 8 3 . Christoph Ebran bediente sich dabei der Kontakte seines Bruders 
Hans 1 8 4; er sagte über die Resignationspläne: „... das doch vor nie erhört war 
worden, auch wider unser freyhait und statuta nit klain gehandelt..." und bat die 
Herzöge um Beistand unter Verweis auf die Tatsache, „das der Stifft Salltzburg 
von eurn fürstlichen gnaden vorvordern, den löblichen fursten von Bairn erhebt 
und bestift is t" 1 8 5 . Früh wurden auch Verbindungen zu König Matthias auf
genommen 1 8 6 . Die Herzöge ihrerseits schickten Räte, vor allem Hans Ebran, zur 
Einziehung weiterer Erkundigungen nach Salzburg und vereinbarten ein Zusam
mentreffen ihrer Räte zu Landshut. Albrecht IV. bezeichnete die geplante Ein
setzung des Graners als großen Schaden für das Haus Bayern und sagte Hilfe zu 
dessen Abwendung zu, während Ludwig die Entwicklung als unabänderlich auf
faßte und sich vor allem für die Details der Entschädigungsregelungen für Bern
hard interessierte187. Grundsätzlich, aber wohl nicht von vornherein im gleichen 
Maß standen die bayerischen Wittelsbacher also auf der Seite des bisherigen Erz
bischofs und Domkapitels gegen den Kaiser. 

Am 1.12.1478 schrieb Erzbischof Bernhard den Landtag, zu dessen Berufung 
er sich wegen des Betreibens seiner Resignation gegenüber dem Kaiser verpflich
tet hatte, auf den 11.1.1479 nach Salzburg aus. Die Nachricht wurde von 
Christoph Ebran mit der Bitte nach Landshut weitergeleitet, dorthin zusätzliche 
Vertreter zu entsenden188. In einer Art von fragmentarischem Vertragsentwurf 
vom Dezember 1478 erklärte das Domkapitel seine weitgehende Anlehnung an 
Bayern: Den Herzögen eventuell entstehende Kriegskosten sollten vom Erzstift 
mitgetragen werden; jeder künftige Erzbischofsolle eine Erbeinung mit Bayern 

181 Wagner-Klein, 2; Wretschko. 209 f. Vgl. den Vertragsentwurf zwischen Kapitel und 
den bayerischen Herzögen vom Dezember 1478 in BayHStA KbÄA 1679, fol. 55. 

182 Dopsch, Salzburg, 547; Franz M. Mayer, Abdankung, 182-184. 
1 8 3 BayHStA KbÄA 1679, fol. 44 f f ; PNA 1980. Vgl. die Abdrucke bei Franz M. Mayer, 

Abdankung, 218 ff. 
1 8 4 BayHStA KbÄA 1679, fol. 56 f., 71 f. 
1 8 5 Ebda., fol. 44. 
1 8 6 Franz M. Mayer, Beiträge, 383. 
1 8 7 BayHStA KbÄA 1679, fol. 39-49. 
1 8 8 Ebda., fol. 51-54. 
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abschließen; die Herzöge sollten ihre Räte zum Landtag entsenden und die 
Wahlfreiheit des Domkapitels erhalten helfen l 8 9. Die Herzöge sagten daraufhin 
die Beschickung des Landtags z u , 9 0 . 

Gleichzeitig wandte sich der Kaiser an Ludwig und Albrecht und begründete 
seine Eingriffe im Erzstift mit dem dort herrschenden „swär abnemen und ver
derben" und seiner Rolle als oberster Vogt Salzburgs. Bayern werde dadurch „zu 
kainer widerwertigkait noch argem" gehandelt. Auch Friedrich forderte die Her
zöge (wie auch den ebenfalls eng mit Salzburg verbundenen Sigmund von Tirol) 
auf, den Landtag zu beschicken, um mitzuhelfen, den kaiserlichen Plan, „das uns 
in kain weise nit geburn wil davon abzusteen", zu vollziehen 1 9 1 . Das Kalkül des 
Kaisers war angesichts der sich abzeichnenden neuen Konflikte mit Corvinus 
klar: Er wollte das Erzstift als unmittelbar betroffenes Gebiet in der Hand eines 
sicheren Anhängers wissen. Beckensloer war ein Feind des Ungarnkönigs und 
ein entsprechend getreuer Gefolgsmann des Kaisers. Die Konsequenzen dieser 
Bündniskonstellation für die Besitzungen des Erzstifts angesichts der militäri
schen Macht des Königs von Ungarn scheint der Kaiser dagegen weniger bedacht 
oder als unabänderlich hingenommen zu haben. 

Trotz der fortwährenden Interventionen Dompropst Ebrans 1 9 2 fiel die 
Instruktion Herzog Ludwigs für die niederbayerischen Gesandten Dr. Mauer
kircher, Hans Ebran von Wildenberg und Ulrich Durchzieher zum Landtag eher 
vorsichtig aus. Eine sofortige Abdankung Bernhards sollte durch den Hinweis 
auf weiter nötige Beratungen auf Metropolitanebene verhindert werden. Falls 
keine endgültigen Beschlüsse gefaßt würden, solle das Kapitel einen Domherren 
zu Bündnisbesprechungen mit den Herzögen abordnen. Auf jeden Fall aber soll
ten die niederbayerischen Gesandten aus Rücksicht auf den Kaiser dem Dom
kapitel nur insgeheim, nicht mit offenem Beistand helfen 1 9 ' \ Ludwig unterrich
tete Albrecht am 4.1.1479 von diesen Anweisungen1 9 4. Der Münchener Herzog 
dagegen dachte über offensivere Schritte gegen die Resignation des Erzbischofs 
nach, wie eine gleichzeitige, uns erhaltene Denkschrift bezeugt l9:>. Darin verwies 
er auf die überkommene Wahlfreiheit des Salzburger Domkapitels und erhob 
unter Hinweis auf den Regensburger Landfrieden König Rudolfs I . von 1281 
Anspruch auf die Zugehörigkeit des Erzstifts „zu dem haus und fürstentumb zu 
Bairn" und auf entsprechende Mitspracherechte bei der Besetzung. Als Argu
ment gegen eine Übertragung Salzburgs an Johannes von Gran konnte nach 
Albrechts Ansicht weiterhin vorgebracht werden, daß dieser ein Ausländer 
sei, der als Feind des Ungarnkönigs dessen Angriff auf das Erzstift auslösen 
werde. So werde auch die Türkengefahr noch vergrößert. Noch 1478 hatten also 
sowohl das Domkapitel als auch Albrecht IV. als wichtigsten antikaiserlichen 
Bündnispartner Matthias Corvinus in den Salzburger Auseinandersetzungen ins 
Spiel gebracht. 

1 8 9 Ebda., fol. 55. Vgl. Franz M. Mayer, Abdankung, 185 u. 224 (Druck). 
1 9 0 BayHStA KbÄA 1679, fol. 58', 61. 
1 9 1 Ebda., fol. 60 (24.12.1478) (Zitate). Druck: Franz M. Mayer, Abdankung, 228. 
1 9 2 BayHStA KbÄA 1679, fol. 71 f. (27.12.1478). Druck: Franz M. Mayer, Abdankung, 

229-231. 
1 9 3 BayHStAKbÄA 1679, fol. 63 f. Druck: Franz M. Mayer, Abdankung, 233-235. Vgl. 

auch ebda., 185-187. 
1 9 4 BayHStA KbÄA 1679, fol. 69f. 
1 9 5 Ebda., fol.65f. Druck: Franz M. Mayer, Abdankung, 231-233. Dazu Rankl, 

Kirchenregiment, 118. 
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Inzwischen aber hatte die Überzeugungsarbeit des Dompropstes und seiner 
Anhänger in Domkapitel und Landschaft196 bei Erzbischof Bernhard Früchte 
getragen. Auf dem Salzburger Landtag vom Januar 1479 verkündete er auf ent
sprechendes Ersuchen der Mehrheit der Stände hin seinen Entschluß, im Amt zu 
verbleiben. In einem Brief an den Kaiser vom 17.1.1479 legte er seinen Sinnes
wandel gegenüber der Resignationszusage von Graz ein Vierteljahr vorher dar 
und bat, ihn im Besitz des Erzbistums zu belassen197. Dieser Umschwung mußte 
die wechselseitige Konfrontation nachhaltig verschärfen, denn Friedrich I I I . war 
nicht zum Abgehen von seinen Plänen bereit. In Ausschreiben an alle Suf-
fraganbischöfe und die Salzburger Stände mahnte er, weiter auf die Resignation 
Bernhards hinzuwirken, dessen plötzlicher Meinungsumschwung dem Erzbis
tum nur weiteren Schaden zufügen werde 1 9 8. In öffentlichen Anschlägen ließ der 
Kaiser in der Stadt Salzburg die Übergabe an Johann von Gran verkünden 1 9 9 . 
Außerdem schickte er seinen Rat Hans Kellner nach Bayern; dieser traf am 
27.3.1479 den neuen niederbayerischen Herzog Georg in Ingolstadt an, einige 
Tage später kam er zu Albrecht IV. nach München 2 0 0 . Gleichzeitig wurde aber 
auch bereits Matthias Corvinus in dem Handel aktiv und schickte seinen Kanzlei
schreiber Johann Guidein nach München 2 0 1 . Die Zusammenhänge der Salz
burger Frage mit den Beziehungen zu Ungarn und der laufenden Diskussion über 
die Türkenabwehr wurden auch sichtbar auf dem vom Kaiser einberufenen 
Regionaltag zur Türkenhilfe, der vom 14.-21.3.1479 in Freising stattfand und 
an dem Erzbischof Bernhard persönlich teilnahm. Die Besucher des Tags, auf 
dem sicherlich auch über die Salzburger Frage diskutiert wurde, regten nämlich 
u.a. eine ungarische Beteiligung an der Türkenhilfe und eine entsprechende 
Gesandtschaft an, was der Kaiser rundheraus zurückwies 2 0 2 . Erzbischof Bern
hard warf dem Kaiser vor, er habe seine Teilnahme am Freisinger Türkentag 
genutzt, um die Annahme Johanns von Gran zum Erzbischof endlich durch
zusetzen. Demgegenüber betonte Bernhard erneut seinen Willen, im Amt zu 
bleiben 2 0 3. 

Die Streitfrage blieb im weiteren Verlauf des Jahres 1479 zunächst in der 
Schwebe204. Den Papst hatte der Kaiser noch nicht ganz auf seine Seite gebracht; 
Rom ließ lediglich Bernhards Amtsführung untersuchen2 0 5 und betraute dann 
den kaiserlichen Diplomaten und Kardinal Georg Heßler mit Vermittlungen. 

, % Vgl. den Brief Christoph Ebrans an Hans Ebran in BayHStA KbÄA 1679, fol. 56 f. 
! 9 7 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 1. Vgl. Dopsch, Salzburg, 547f., 601 (zur Rolle der 

Landstände) sowie Franz M. Mayer, Abdankung, 188 f. 
1 9 8 Graz 9.3.1479: HHStA AUR; Hs. B 750, fol. 2 f ; BayHStA KbÄA 1679, fol. 82 f. 

Druck: Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 3. 
1 9 9 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, fol. 16. 

2 0 0 BayHStA KbÄA 1679, fol. 78 f., 87. Zusammen mit der Ladung zum Freisinger Tür
kentag vom Februar 1479 haben wir hier die früheste nachweisbare Kontaktaufnahme des 
Reichsoberhaupts zu Georg als regierendem Fürsten vor uns. 

2 0 1 BayHStA KbÄA 1679, fol. 80 (Kredenz vom 16.3.1479). Vgl. Nehring, Quellen, 
Nr.81. 

2 0 2 BayHStA KbÄA 3132, fol. 74ff. 
2 0 5 Ausschreiben vom 31.3.1479: HHStA Frid. 4, fol. 15-17; BayHStA KbÄA 1679, 

fol. 83'-86 (mit Anzeige an Albrecht IV. vom 1.4.1479); Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr.4. 
Notariatsinstrument vom 3.4.1479: Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, Beil. 41. 

2 0 4 Vgl. Dopsch, Salzburg, 548f.; Franz M. Mayer, Abdankung, 189-191. 
2 0 5 Vgl. Chmel, Mon. Habs. 1/3, Nachtrag I , Nr. 3, 47. 

147 
10* 



Seine Vorschläge, die auf eine Koadjutorats- oder Administratorenlösung hin
ausgelaufen wären, lehnte Bernhard von Rohr aber ab. Er suchte die Vermittlung 
Sigmunds von Tirol beim Kaiser, der dem Erzstift inzwischen die Einkünfte aus 
den niederösterreichischen Besitzungen hatte sperren lassen206. Die bayerischen 
Herzöge ihrerseits hatten sehr wohl für Bernhard Partei genommen, vermieden 
es aber trotz der fortwährenden Aufrufe Christoph Ebrans 2 0 7, aktiv in den Streit 
einzugreifen208. Herzog Georg verzichtete vorerst auf die Erneuerung der Salz
burger Bündnisse seines Vaters von 1462/66, stützte den kapitlischen Stand
punkt aber, indem er Dompropst Christoph Ebran von Wildenberg und den 
Domdekan Graf Friedrich von Schaunberg, der im Dezember 1478 als Gesand
ter des Kapitels nach Bayern fungiert hatte, in seine Ratsdienste aufnahm 2 0 9. 

Aufgrund dieser Zurückhaltung der Wittelsbacher suchte Erzbischof Bern
hard dann beim Ungarnkönig Unterstützung gegen den Kaiser 2 1 0, die Matthias 
auch gewährte, nachdem die Verhandlungen des Frühjahrs mit kaiserlichen 
Räten ohne Erfolg geblieben waren. Gleichzeitig hatte der König aber neben den 
Wittelsbachern auch noch die Wettiner für seinen Standpunkt in der Salz
burger Nachfolgefrage gewinnen können. Am 20.9.1479 erneuerte Corvinus 
sein Schutzversprechen für das Erzstift von Anfang 1478; und am 3.10.1479 
wurde zwischen Bernhard von Rohr und Corvinus ein Vertrag geschlossen, in 
dem der König sich verpflichtete, Bernhard gegen die Türken und „alios quos-
cumque injustos impetitores" zu schützen, wogegen der Erzbischof ihm alle 
Burgen und Städte des Erzstifts in Kärnten und der Steiermark öffnete und dem 
Ungarn so eine Fülle von Stützpunkten in den kaiserlichen Erblanden ein
räumte 2 1 1 . Am 17.11.1479 kam es zu einem entsprechenden Vertrag zwischen 
König Matthias und Bischof Christoph von Trautmannsdorff von Seckau2 1 2. 
Schon seit September 1479 hatte Corvinus Salzburger Besitzungen an der Save 
einnehmen lassen. Der Kaiser reagierte mit ähnlichen Maßnahmen im Ennstal, 
obwohl Matthias ihn unter Hinweis auf den Schirmvertrag vor allen Maßnahmen 
gegen Bernhard und zugunsten Beckensloers gewarnt hatte 2 1 5. Friedrich I I I . 
dagegen beklagte sich bei Sigmund von Tirol über „smahe und spot", die ihm 
durch die salzburgisch-ungarische Kooperation erwüchsen, und forderte den 
Vetter auf, da „uns beiden und unserm haws Osterreich an demselben Stifft 
mercklich gelegen" sei, salzburgische Besitzungen auch in seinem Gebiet 

2 0 6 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, fol. 13. Druck: Chmel, Mon. Habsb. 1/3, 
Nr. 7. 

2 0 7 Franz M. Mayer, Abdankung, 235-237. 
2 0 8 Zu Recht betont bei Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 72 f. und Rankl, Kir

chenregiment, 119. 
2 0 9 BayHStA NKB 79, fol. 24' (28.7.1479). 
2 1 0 Nehring, Corvinus, 112-115; Franz M. Mayer, Abdankung, 191-206. 
2 1 1 Unrest, 103f; Franz M. Mayer, Abdankung, 240-242 (Zitat); Nehring, Quellen, 

Nr. XVII . Nach einem Bericht von Kardinal Heßler soll Erzbischof Bernhard sofort darauf 
versucht haben, beim König die Erlaubnis zu erreichen, sich zu gegebener Zeit mit dem 
Kaiser wieder zu vertragen (Franz M. Mayer, Beiträge, 386 — 389). 

2 1 2 Franz M. Mayer, Abdankung, 206. 
2 1 3 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, fol. 14f; Druck: Chmel, Mon. Habsb. 1/ 

3, Nr. 104 (Preßburg 8.10.1479). Eine ähnliche Aufforderung ging am 15.12.1479 an 
Albrecht IV. (BayHStA KbÄA 233, fol. 245). Vgl. auch Franz M. Mayer, Beiträge, 390 (an 
die Stadt Salzburg). 
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militärisch zu besetzen2 ,4. Das letzte, was wir nun für über ein Jahr von der Rolle 
der bayerischen Herzöge im Salzburger Streit hören, ist die Tatsache, daß sie 
Erzbischof Bernhards Bitte nachkamen und Vertreter auf den Landtag in Salz
burg im Dezember 1479 entstandten, auf dem das Ungarnbündnis gebilligt 
wurde 2 1 5 . Gerade gleichzeitig mit dem formellen Anschluß Bernhards an Ungarn 
im Herbst 1479 war ja auf Betreiben Herzog Georgs sein Kanzler Friedrich 
Mauerkircher zum Passauer Bischof gewählt worden, und die sich auch hier bald 
ergebenden Streitigkeiten mit dem Kaiser und dem von ihm unterstützten Kandi
daten beanspruchten die Aufmerksamkeit der Wittelsbacher und vor allem 
Georgs 1480/81 mehr als die Salzburger Verhältnisse. 

Im März 1480 wurde das Bündnis zwischen König Matthias und Erzbischof 
Bernhard um die Bestimmung, keinen separaten Frieden mit dem Kaiser zu 
schließen, ergänzt. Auch das Domkapitel trat den Abmachungen Bernhards jetzt 
be i 2 1 6 . Während die diplomatischen Kontakte zwischen Kaiser und König an den 
hochgeschraubten Forderungen des Corvinen scheiterten, setzten Truppen bei
der Seiten ihre Eroberungen in Innerösterreich fort, das im August 1480 auch 
noch von einem schweren Osmaneneinfall heimgesucht wurde. Auch Herzog 
Georg scheiterte im Sommer 1480 bei den persönlich unternommenen Ver
suchen, zwischen Friedrich I I I . und Matthias zu vermitteln. Ebenso erging es 
Papst Sixtus IV. und seinem Legaten, die besonders auf die Türkengefahr hin
wiesen. Die Seele des Wiederstands in Salzburg war nach wie vor Dompropst 
Christoph Ebran, der eine Söldnertruppe anwarb und selbst in den Lungau 
führte. Erst im Mai 1481 kam es zu einem vom Eichstätter Bischof vermittelten 
Waffenstillstand, der allerdings nicht lange in Kraft bl ieb 2 1 7 . 

Die Allianz mit Ungarn, die schlechte wirtschaftliche Lage des Erzbistums, die 
Verwüstungen durch kaiserliche und ungarische Truppen und die Sperrung 
sämtlicher Einkünfte aus den kaiserlichen Erblanden brachten Erzbischof Bern
hard und Dompropst Christoph in immer größere Schwierigkeiten. Es kam 
1480/81 „im Lande zu einem tiefgreifenden Stimmungswechsel"218, vor allem 
bei der Landbevölkerung 2 1 9 und den Bürgern der Stadt Salzburg, die der Kaiser 
durch Handelskonzessionen auf seine Seite hatte ziehen können. Bernhard von 
Rohr zog die entsprechenden Konsequenzen. Er zog sich auf die Feste Hohen-
salzburg zurück und wandte sich bereits im Dezember 1480 an Herzog Georg 
wegen Vermittlungen beim Kaiser 2 2 0; im Frühjahr 1481 suchte er den Rat der 
Herzöge wegen seiner Absichten, das Erzbistum zu resignieren221. Auch der 
Dompropst bekam jetzt Bedenken und suchte Rückhalt in Bayern zur Sicherung 
der zu seiner Pfründe gehörigen Besitzungen. Dazu kam er auch selbst nach 
Landshut 2 2 2. 

2 . 4 HHStA Frid. 4, fol. 55 f. 
2 . 5 BayHStA KbÄA 1679, fol. 86-92. Vgl. Dopsch, Salzburg, 549. 
2 1 6 Dies und das Folgende nach Dopsch, Salzburg, 549-551; Franz M. Mayer, Abdan

kung, 207-211; ders., Beiträge, 393-396; Nehring, Corvinus, 120, 132-134; Zaisberger, 
Salzburger Kirchenfürsten, 71-78. 

2 . 7 HHStA Frid. 5, fol. 39 f. 
2 . 8 Dopsch, Salzburg, 552. Vgl. Nehring, Corvinus, 134 und Tomek, 53. 
2 1 9 Sie war auf dem Landtag allerdings nicht vertreten; vgl. Blickle, Salzburg, 144f. 
2 2 0 Franz M. Mayer, Abdankung, 214 f. 
2 2 1 BayHStA KbGehLA 536, fol. 109f, 115 (Februar/März 1481). 
2 2 2 Ebda., fol. 112-114 (Juni 1481). 

149 



Als im September 1481 erneut die Salzburger Landstände zusammentraten, war 
der Streit in Passau bereits beendet; Matthias Corvinus aber hatte sich noch 
wichtige Stützpunkte in Niederösterreich sichern können. Die Salzburger 
Stände rieten dem Erzbischof zum Ausgleich mit dem Kaiser. Bernhard trat 
selbst die Reise nach Wien an; das Domkapitel zeigte sich bemüht, sich ange
sichts der völlig offenen Situation sowohl beim Kaiser als auch beim ungarischen 
König abzusichern. Die Proteste Matthias' zeitigten keine Wirkung mehr 2 2 5 . In 
einer in Wien am 29.11.1481 abgeschlossenen Absprache2 2 4 verpflichtete sich 
Erzbischof Bernhard zum Verzicht auf seine Regierungsrechte und zur Annahme 
des Johann Beckensloer, Erzbischof von Gran, als Administrator und Koadjutor 
mit dem Recht der Nachfolge. Die Weiterführung des Titels, bestimmte Besit
zungen und eine jährliche Pension wurden dem Rohrer zugestanden. Der Kaiser 
erinnerte in einem Schreiben an die Salzburger Ritterschaft daran, daß Bern
hard das Erzstift schon 1470 habe resignieren wollen, jetzt aber habe er, der 
Kaiser, „als obrister vogt und beschirmer der kirchen und rechter erbvogt 
des Stiffts Saltzburg" die Annahme Johanns von Gran als Administrator und 
Koadjutor „zwe aufnemen, frid und rue" des Erzstifts durchgesetzt 2 2 d . Am 
13.12.1481 übertrug Friedrich I I I . seinem Schützling als Administrator die 
Regierung des Erzstifts. Nach dem Konkordat von 1448 hätte das Besetzungs
recht im Fall der Resignation Bernhards beim Papst gelegen, doch darauf und 
auf das überkommene Wahlrecht des Domkapitels nahm der Kaiser keine Rück
sicht 2 2 6. Er setzte vielmehr bei Johannes von Gran als Gegenleistung für die die
sem zugewandte Förderung die Annahme etlicher Bedingungen durch, die dem 
Reichsoberhaupt weitgehende Mitspracherechte in Belangen des Erzstifts gaben, 
sozusagen in Form einer „Wahlkapitulation" Beckensloers gegenüber dem Kaiser. 
Danach 2 2 7 wurden der Kaiser und seine Erben als oberste Erbvögte Salzburgs 
anerkannt und ihnen das Öffnungsrecht auf alle erzstiftischen Besitzungen zu
gesprochen. Den Habsburgern wurde ausdrücklich auch ein Mitspracherecht bei 
der Neubesetzung der Salzburger Kathedra eingeräumt. Ein Teil der Bestimmun
gen der Verpflichtungserklärung war explizit gegen Bayern gerichtet. Erzbischof 
und Domkapitel durften kein Bündnis und keine Verschreibung ohne Wissen 
und Willen des Kaisers eingehen, vor allem nicht mit den bayerischen Herzögen. 
Dompropst Christoph Ebran sollte wegen Mißachtung des Kaisers abgesetzt 
werden, seine Dignität sollte - unter Mitsprache des Kaisers - einer aus den 
Erblanden stammenden Person verliehen werden. Dieselbe Bedingung sollte 
in Zukunft für die Vergabe der Salzburger Kanonikate gelten. Die Bedingungen 
dieser Verpflichtung verdeutlichen den Erfolg, mit dem der Kaiser als Reichs
oberhaupt und als Herr der Erblande und ihrer Kirche den Salzburger Bistums
streit hatte beenden können 2 2 8 . Der bayerische Chronist Veit Arnpeck kom-

2 2 3 BayHStA KbÄA 233, fol. 247f.; Nehring, Quellen, Nr. 133/134, 148, 150, 155. 
Dazu Dopsch, Salzburg, 552 f. 

224 Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, Beil. Nr. 46; dazu ebda., 79-85; dies., 
Briefe, 156; Dopsch, Salzburg, 553f.; Franz M. Mayer, Abdankung, 215; Wodka, 177. 

2 2 5 BayHStA KbÄA 4049, fol. 2f. (Wien 4.12.1481). 
226 Wretschko, 209 f. 
2 2 7 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, fol. 3-5 (Wien 13.12.1481); Druck bei 

Zauner, 182-184. De facto handelte es sich um ein kaiserliches Diktat gegenüber Johann 
als Gegenleistung für die doch noch erreichte Einsetzung in Salzburg. 

2 2 8 Vgl. entsprechend Franz M. Mayer, Abdankung, 215; Angermeier, Einleitung zu 
RTA 1,67. 
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mentierte die Vorgänge von 1481 bezeichnenderweise mit den Worten: „das was 
wider herzog Jörgen" 2 2 9 . Ebenfalls 1481 hatte der Kaiser bereits einen wichtigen 
Erfolg im Salzburger Einflußgebiet zu verzeichnen gehabt, als er das umstrittene 
Eigenbistum Seckau dem den Habsburgern seit langem als Rat und Hofkaplan 
verbundenen Dr. Matthias Scheit (ca. 1440-1512) hatte sichern können 2 3 0 . 
Auch der alte Erzbischof Bernhard hatte Scheit unterstützt, um Friedrich I I I . 
seinen Ausgleichswillen zu demonstrieren; am 10.12.1481 bestätigte der Papst 
Scheit als Bischof von Seckau und auch Beckensloer erkannte ihn sofort an. Auch 
Bischof Matthias löste sich formell aus der vertraglichen Bindung an Ungarn, 
indem er sich in Schutz und Schirm des Kaisers begab (Mai 1482) 2 5 1 . 

Zum Vollzug der Resignation Bernhards von Rohr wurde für Januar 1482 ein 
Landtag ausgeschrieben. Dort wurde am 14. l.der Regierungswechsel bestätigt 
und Beckensloer, kirchenrechtlich immer noch Erzbischof von Gran, empfing 
die Huldigung der Landstände. Für Bernhard von Rohr wurde dann als weitere 
Entschädigung im Oktober 1482 die Bestellung zum Administrator des Bistums 
Wien vorgesehen, wo er aber, wenn überhaupt, nur bis zur ungarischen Erobe
rung vom Mai 1485 residierte. Der Papst bestätigte den Salzburg-Wiener Tausch 
wegen Unstimmigkeiten Gran betreffend erst am 20.12.1484; er bestellte 
Johann für die Lebenszeit Bernhards zum Administrator des Erzstifts und bestä
tigte sein Sukzessionsrecht nach Bernhards Tod. Erst im März 1485 hielt Johann 
Beckensloer seinen Einzug in Salzburg2 3 2. 

Friedrich I I I . hatte die bayerischen Herzöge noch am 13.12.1481, dem Tag 
der kaiserlichen Übertragung Salzburgs auf Johann, vom Transfer unterrichtet 
und um Unterstützung des neuen Administrators gebeten2 5 3. Die Wittelsbacher 
werden zweifelsohne bald von der engen vertraglichen Anbindung Johanns an 
den Kaiser erfahren haben, und im Sinne ihrer Balancepolitik war diese Posi
tionsverbesserung Friedrichs sicherlich ein neuer Beweggrund dafür, weiterhin 
keine Truppenhilfe nach Osten zu leisten 2 M. Albrecht und Georg behielten aber 
eine weitere, zwar nur indirekte, aber in der Zeit der noch nicht gefestigten Stel
lung Johann Beckensloers in Salzburg für diesen nicht ungefährliche Einfluß
möglichkeit, und zwar über Dompropst Christoph Ebran, die treibende Kraft der 
antihabsburgischen Linie im Erzstift 2 3 5. 

Dompropst Christoph, der schon im Sommer 1481 angesichts der sich gegen 
ihn wendenden politischen Lage Schutz bei den Herzögen erbeten hatte, war am 
13.12.1481 vom Kaiser und vom Administrator Johann abgesetzt worden 2 3 6 . 
Er entzog sich der ihm drohenden Verfolgung, indem er sich - mit dem gesam
ten Domkapitel! - am 26.12.1481 von Salzburg nach Mühldorf absetzte. Die 

2 2 9 Arnpeck, 382, 384, Ähnlich Adlzreitter, 200f. 
2 3 0 Dazu jetzt Kramml, Matthias von Seckau, v. a. 372 ff. Die biographische Skizze schil

dert die Karriere Scheits als exemplarischen Werdegang eines aus Schwaben stammenden 
„reichsnahen" Vertrauten der Habsburger. 

231 Kramml, Matthias von Seckau, 380. 
2 i 2 Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 79-95; Dopsch, Salzburg, 554—557; 

Tomek, 54-57; Gottschalk, 119- 123; Wretschko, 289f.; FranzM. Mayer, Beiträge, 399f. 
2 3 3 BayHStA KbÄA 4049, fol.4. 
2 3 4 Nehring, Corvinus, 136. 
2 5 5 Zaisberger, Briefe, 154 f. 
2 3 6 BayHStA KbGehLA 536, fol. 112; HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, 

fol. 3 ff. 
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Stadt war salzburgischer Besitz, umgeben von niederbayerischem Gebiet und 
hatte stets Erzbischof Bernhard unterstützt, weswegen Christoph sich dort 
Schutz und Sicherheit versprach2 3 7. Während er selbst in Mühldorf blieb, 
schickte er die sechs übrigen Kanoniker wieder zum Salzburger Januarlandtag 
1482 zurück, schloß aber vorher mit ihnen einen Bund zur Wahrung der alten 
Rechte der Salzburger Kirche und ließ sich von den Domherren schwören, daß 
sie keine Huldigung auf Johann von Gran leisten würden, solange nicht ein Aus
gleich mit König Matthias von Ungarn abgeschlossen sei. Neben Ebran stamm
ten auch die Salzburger Domkanoniker Andreas Mautner von Katzenberg und 
Dr. Ludwig Eben aus Bayern 2 3 8. Dennoch stimmten die Domherren, wieder nach 
Salzburg zurückgekehrt, im Januar 1482 für den Vollzug des Regierungswech
sels2 3 9. Ebran hatte dadurch den Rückhalt in seinem Kapitel verloren und blieb 
in Bayern, wo er fortan teilweise in Mühldorf, teilweise auf der Burg Halmberg 
bei Waging residierte. Der „unbeugsame Dompropst [blieb] - im Hintergrunde 
von den bayerischen Herzogen begünstigt - weiter ein gefährlicher Gegenspieler 
des Administrators Johann von Gran" 2 4 0 . Der Kaiser ging 1482 bei der Stadt 
Mühldorf 2 4 1 und bei den bayerischen Herzögen 2 4 2 mit Prozeßdrohungen gegen 
Ebran und seine Helfer vor, doch ohne Erfolg. Die Mühldorfer, die bekundeten, 
sie seien nur Erzbischof Bernhard und nicht einem Administrator Gehorsam 
schuldig, wollten es sogar auf einen vom Kaiser angekündigten Kammergerichts
prozeß ankommen lassen. Die bayerischen Herzöge unterstützten Ebran nicht 
offensiv-direkt, erfüllten ihm aber seine Bitten um Schutz und Schirm 2 4 3 , denn 
Ebran konnte sich bis 1488 in Mühldorf behaupten, obwohl der Kaiser ihn am 
1.7.1484 erneut wegen seiner Kooperation mit Ungarn und Schädigung der 
Güter der Salzburger Dompropstei für abgesetzt erklär te 2 4 4 . Ebran richtete wie
derholt Protestschreiben an den Papst wegen der Vorgänge in Salzburg und 
erreichte 1485 sogar seine Befreiung von der Jurisdiktion Erzbischof Johanns 
durch römisches Privileg 2 4 3. Entscheidend war in der Argumentation Ebrans 
immer, und hier lag der Berührungspunkt mit den Bayernherzögen, daß Salzburg 
für ihn der Metropolitansitz Bayerns und damit auch ein eigentlich bayerisches 
Bistum war 2 4 6 . 

Der Salzburger Erzbistumsstreit 1478-1482 war also — in einer für die Kom
plexität der Reichs- und Territorialgeschichte des endenden 15. Jahrhunderts 
charakteristischen Durchdringung — von mehrfachen Frontstellungen geprägt. 
Spaltungen innerhalb des Domkapitels eröffneten den bayerischen Herzögen 
personelle Anbindungsmöglichkeiten im Sinne der von ihnen verfolgten Landes-

2 3 7 Vgl. Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 85-87; Dopsch, Salzburg, 554f. Vgl. 
auch HHStA Hs. B 750, fol. 2 f. sowie zu Mühldorf Dopsch, Salzburg, 613 f. 

258 Wagner-Klein, 19-21,38. 
2 5 9 Vgl. BayHStA KbÄA 4049, fol. 7. (Georg an Albrecht IV. 16.1.1482). 
240 Dopsch, Salzburg, 556. 
2 4 1 Eine wichtige Quelle für die Vorgänge in und um Mühldorf 1481-1488 ist HHStA 

Hs. B 750, hier fol. 4'ff. und 23'ff. 
2 4 2 BayHStA KbÄA 4049, fol. 6. 
2 4 i Franz M. Mayer, Abdankung, Beil. 14 (Juli 1482). Vgl. Rankl, Kirchenregiment, 

119 f. 
2 4 4 HHStA Frid. 6, fol. 63. 
243 Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 104— 106; Dopsch, Salzburg, 556. 
246 Dopsch, Salzburg, 558. 
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kirchenpolitik. Ähnliche landes- und reichskirchliche Interessen verfolgte der 
Kaiser, für den als übergeordneter Gesichtspunkt die Auseinandersetzung mit 
Matthias Corvinus dazukam, was wiederum die bayerische Ungarn- und Reichs
hilfepolitik entscheidend beeinflußte. Ein Vierteljahr nach der Amtsübertragung 
auf Beckensloer in Salzburg, im April 1482, eröffnete der Ungarnkönig, der sich 
im Verlauf der Streitigkeiten bereits Stützpunkte in den Erblanden gesichert 
hatte, seinen großen und erfolgreichen Feldzug gegen Österreich. 

b) Der Passauer Bistumsstreit 
Wie Salzburg war auch die Diözese Passau politisch, kirchenpolitisch und 

wirtschaftlich seit je nach Osten ausgerichtet und lag im Spätmittelalter zwi
schen wittelsbachischem und habsburgischem Einflußbereich. Damit standen 
Bischof und Domkapitel zu Passau auch reichere politische Möglichkeiten offen 
als etwa den in den habsburgischen Erblanden gelegenen Bistümern oder den 
von Bayern eingeschlossenen Hochstiften Regensburg und Freising 2 4 7. Flächen
mäßig war Passau das größte Bistum des Reiches (wogegen die Ausbildung eines 
weltlichen Herrschaftsbereichs von großem Umfang nie gelang); etwa sechs 
Siebtel des Diözesangebiets und viele weltliche Besitzungen lagen dabei in Ober-
und Niederösterreich. Die Bischöfe hatten deswegen um 1300 einen zweiten 
Verwaltungssprengel unter einem eigenen Offizial in Wien errichtet 2 4 8; nichts-
destotrotz war und blieb die Diözese seit dem Hochmittelalter von Dismembra-
tions- und Landesbistumsplänen der jeweiligen österreichischen Landesfürsten 
bedroht, am stärksten vielleicht im 14. Jahrhundert unter Herzog Rudolf IV. dem 
Stifter, dessen hochfliegende Pläne aber scheiterten249. Die österreichischen 
Herzöge postulierten geradezu das Recht, den Passauer Stuhl, dessen Inhaber -
wiewohl direktem österreichischen Zugriff entzogen — der geistliche Oberhirte 
ihres Landes war, mit ihnen genehmen Kandidaten zu besetzen. Dem standen 
entgegen Ansprüche und Interessen der Kurie, der bayerischen Herzöge und des 
Domkapitels, so daß es im 14. und 15. Jahrhundert zu einer sich lange hinziehen
den Kette von Konflikten über die Besetzung der Passauer Kathedra kam 2 5 0 . 
Nach den Jahren 1313—1321 und 1387-1393 erreichten diese Irrungen einen 
ersten Höhepunkt im Passauer Bistumsstreit von 1423—1428251, in dem der 
österreichische Druck unter Herzog Albrecht V. von Österreich (1404-1439) 
besonders groß war, denn dieser beanspruchte ausdrücklich das Recht, die 
Besetzung Passaus zu kontrollieren und dort nur Österreicher zur Bischofswürde 
kommen zu lassen252. Durchsetzen konnte sich damals in Passau allerdings der 
von Herzog Heinrich dem Reichen unterstützte bayerische Adlige Dr. Leonhard 

247 Bauerreiss, 179: Glaser, Kirchlich-religiöse Entwicklung bis 1500, 666f.; Raab, 
H i l f . 

2 4 8 Ausführlich dazu Oswald, Aufbau, v. a. 131-141 sowie Zinnhobler, v. a. 806-809. 
249 Rankl, Kirchenregiment, 111; Kristanz, 50-80; Schleicher, 37ff. 

Leidl, 29-34; Wodka, 157-160. Neue Zusammenfassungen zu diesen Streitig
keiten (mit Lit.) in FRA 11/84 (Einltg. von Viblein), 9 - 13 und bei Kristanz, 59-80. 

2 3 1 Dokumente dazu in FRA 11/84 (hg. v. Uiblein); vgl. ferner Kristanz, 77-80; Glaser, 
Kirchlich-religiöse Entwicklung bis 1500, 700; Rankl, Kirchenregiment, 111; Schrödl, 
290-296. 

2 - 5 2 y. Srbik, Staat und Kirche, 33 f. 
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von Layming (1423— 1451) 2 3 3. Diese Entscheidung festigte, wie der weitere 
Verlauf des 15. Jahrhunderts zeigen sollte, den niederbayerischen Einfluß auf die 
Passauer Wahlen. 

Entsprechend verlief bereits die Wahl von Leonhards Nachfolger 1451. 
Bestimmt wurde auf Drängen Ludwigs des Reichen der Passauer Domherr und 
Freisinger Dompropst Dr. Ulrich von Nußdorf; Kaiser Friedrich I I I . hatte ver
geblich zwei eigene Kandidaten präsentiert, verlieh aber nach der päpstlichen 
Anerkennung von 1454 dem Nußdorfer 1455 die Regalien, nachdem er zunächst 
dem neuen Bischof nach schon öfter geübtem Muster die Gefälle aus dessen 
Besitzungen in den habsburgischen Erblanden gesperrt hatte 2 3 4. Im weiteren 
Verlauf der Regierung Bischof Ulrichs bis 14 7 9 2 5 5 zeigte sich dann allerdings 
deutlich, daß dieser bestrebt war, die Balance zwischen den beiden benach
barten Dynasten zu halten. Dies gilt bereits für die Jahre um 1460, in denen 
unsere Betrachtung einsetzt. Ab 1456 begab er sich mehrfach in Ratsdienste 
Herzog Ludwigs, der das Hochstift daraufhin in Schutz und Schirm nahm, und 
unterstützte den Herzog auch mit Truppen in den Reichskriegen236. Anderer
seits erneuerte er 1459 die alten Schutzbündnisse mit Erzherzog Albrecht VI . 
und Sigmund von Tirol und erscheint ab 1460 als Rat des Kaisers2 3 7. Er wurde 
in zahlreichen diplomatischen Missionen eingesetzt, erhielt dafür mehrere 
(vor allem den Donau- und Innhandel betreffende) kaiserliche Privilegien 
und unterstützte Friedrich I I I . in einer Zeit schwerer innerer Unruhe in 
Österreich 2 3 8 . 1464—1470 übernahm er pachtweise die Reichskanzlei und das 
kaiserliche Kammergericht, doch kam es zuletzt zu Streitigkeiten mit Fried
rich I I I . über Höhe und Entrichtung der Pachtsumme und wegen der häufigen 
Abwesenheit Ulrichs vom Kaiserhof, die bis 1478/79 anhielten 2 3 9. Eine wohl 
noch größere Belastung für das Verhältnis zwischen Friedrich I I I . und Bischof 
Ulrich stellte das 1469 vom Kaiser mit päpstlicher Unterstützung gegründete 
Bistum Wien dar, dessen Besetzung Friedrich sich reservieren l i eß 2 6 0 . Obwohl es 
nur das Gebiet der Stadt und der 14 umliegenden Pfarreien umfaßte, wurde es 
doch aus dem Bereich der Passauer Diözese und geistlichen Jurisdiktion heraus
geschnitten und markierte damit einen tiefen Eingriff in die Rechte Bischof 
Ulrichs, der über die Angelegenheit nicht informiert wurde. Allerdings kam es 
bei der faktischen Errichtung des Bistums zu Verzögerungen durch die Person 
des als ersten Bischofs vorgesehenen Leo von Spaur, der sein Amt nie kanonisch 
antrat. Erst als der eben aus Ungarn geflohene Graner Erzbischof Johann 
Beckensloer, den der Kaiser baldmöglichst nach Salzburg transferieren wollte, 

2 5 3 Dieser wurde vom Papst 1424, von Albrecht V. erst 1428 anerkannt (Schrödl, 291). 
2 5 4 Schrödl, 296f.; Erhard, Passau, I , 186-189; Kristanz, 86-95; FRA H/84 (Einltg. 

von Uiblein), 11. 
2 5 5 Vgl. Buchinger, 159-181; Kristanz, 95-114. 
2 5 6 MB 31/2 Nr. 204, 216; Er/iörJ, Passau, I , 189. 
2 5 7 MB31/2Nr.207,208,215. 
2 5 8 Vgl. ebda. Nr. 215, 221, 225; Schrödl, 291. 
2 5 9 Heinig, Kanzleipraxis, 416-427; Johann Lechner, 109-111; Kristanz, 104-106, 

112f.; BayHStA HL Passau 2492 (1478). Hohe Wertschätzung für Bischof Ulrich spricht 
dagegen aus einem Brief des Kaisers an Wladislaw von Böhmen vom 15.7.1479 (HHStA 
Frid. 4, fol.29). 

2 6 0 Dazu sei verwiesen auf Schleicher, 37-72; Kristanz, 106-111; Tomek, 36-47; 
Wodka, 172 f. 
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zum Koadjutor in Wien eingesetzt wurde, kam es 1477 zu einem entschiedenen 
Protest Bischof Ulrichs gegen die Verletzung seiner Diözesanrechte durch die 
Abtrennung Wiens 2 6 1 . Dieser Brief und sein Datum (27.6.1477) stellen auf 
mehrfache Weise Verbindungsglieder zur Verwicklung des ungarischen Königs 
Matthias Corvinus in die damalige Politik in Reich, Erblanden und den südost
deutschen Bistümern dar. Im selben Jahr 1477 protestierte der Salzburger Erz
bischof Bernhard von Rohr erstmals offiziell gegen das (ebenfalls 1469) aus sei
nem Diözesanbereich herausgeschnittene Stadtbistum Wiener Neustadt2 6 2; der 
aus Ungarn geflohene Graner Erzbischof Johann Beckensloer war nicht nur 
Koadjutor in Wien geworden, sondern bekam vom Kaiser auch Hoffnungen auf 
das Erzstift Salzburg gemacht, und am 12.6.1477 hatte König Matthias dem 
Kaiser wegen des Streits um die Anerkennung des Jagiellonen Wladislaw als 
König von Böhmen den Krieg erklär t 2 6 5 . Entsprechend spielten im 1479 begin
nenden Passauer Bistumsstreit sowohl die Besetzung von Salzburg und Wien als 
auch die kaiserliche Ungarnpolitik eine wesentliche Rolle. Friedrich I I I . war 
interessiert an der Einsetzung eines Parteigängers in Passau, um von diesem die 
Zustimmung zur offiziellen Promulgierung der Errichtungsbulle des Bistums 
Wien zu erhalten (was tatsächlich dann inmitten der Streitigkeiten durch einen 
päpstlichen Legaten am 17.9.1480 vollzogen wurde) 2 6 4 ; gleichzeitig erkannte 
der Kaiser die wichtige Rolle, die Passau wegen seiner niederösterreichischen 
Besitzungen in einem sich abzeichnenden Konflikt mit Matthias spielen 
würde 2 6 5 . 

Am 1.7.1478 hatte Papst Sixtus IV. trotz anhaltender Streitigkeiten zwischen 
Kaiser und Kur ie 2 6 6 Friedrich I I I . das weitreichendste der vielen reichs- und lan
desherrlichen Kirchenprivilegien für diesen Kaiser erteilt 2 6 7 . Damit wurde den 
Domkapiteln von 17 Erzbistümern und Bistümern im Reich für den Fall der 
Sedisvakanz geboten, mit der Wahl eines Nachfolgers bis zur Präsentation eines 
Kandidaten durch den Kaiser zu warten, was letztlich, im Widerspruch zum 
Konkordat von 1448, eine Aufhebung der Wahlfreiheit der Kapitel und den 
Ansatz zum faktischen Nominationsrecht des Kaisers für Bistümer auch außer
halb der Erblande bedeutete - eine einmalige Rechtsverleihung, die für spätere 
Kaiser nie erneuert wurde 2 6 8 . 

Diese Möglichkeit für den Kaiser, vor der kanonischen Wahl einen Kandidaten 
seines Vertrauens zu benennen, erstreckte sich auch auf das Bistum Passau. 
Hier aber setzte sich der neue niederbayerische Herzog Georg gleich in seinem 
ersten Regierungsjahr in schweren Gegensatz zum Kaiser. Zweimal hinterein
ander, 1479 und 1485, konnte er in Passau die habsburgischen Interessen über-

2 6 1 MB 31/2 Nr. 240. 
2 6 2 Schleicher, 89ff; Buitlar-Gerhartl, 3f. (Ernennung des ersten Bischofs Peter Engl-

brecht 1477). 
2 6 3 Nehring, Corvinus, 85. 
2 6 4 Bauerreiss, 180f; Wodka, 173; FRA 11/84 (Einltg. v. Uiblein), 12 Anm.9. Erster 

regulärer Bischof von Wien wurde allerdings erst 1513 Georg von Slatkonja (Schleicher, 
66ff; Tomek, 150ff). 

2 6 5 Kristanz, 120. 
2 6 6 Bachmann, Reichsgeschichte, 663-671; v. Kraus, Deutsche Geschichte, 618-621. 
2 6 7 Vgl. v. Srbik, Staat und Kirche, 34f.; Schleicher, 112; Feine, Erste Bitten, 10-18. 
2 6 8 Chmel, Mon. Habsb. 1/2, Nr. 80; dazu v. Kraus, Deutsche Geschichte, 620; Feine, 

Erste Bitten, 18; ders. Persona grata, 68. 
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spielen; 1490 und 1500 dann kam es wieder zu freien Wahlen des Domkapitels, 
bei denen mit dem jeweiligen Domdekan Männer gewählt wurde, die sich um 
eine vermittelnde Haltung zwischen den benachbarten Dynasten bemühten 2 6 9 . 
Die Jahre 1479-1490 markieren demnach den Höhepunkt des Einflusses Her
zog Georgs nicht nur auf Passau, sondern, wie zu zeigen sein wird, überhaupt 
den Kulminationspunkt landesherrlicher Einflußnahme auf die Reichskirche 
während Georgs Regierung. 

Am 2.9.1479 starb Bischof Ulrich von Nußdorf 2 7 0 . Schon ein Jahr zuvor hatte 
Friedrich I I I . das Domkapitel über das päpstliche Privileg vom 1.7.1478 unter
richtet. Nach Ulrichs Tod wiederholte er die Aufforderung, mit der Wahl eines 
Nachfolgers zu warten. Die Domherren allerdings beachteten diesen Reservie
rungsversuch nicht. Das Passauer Kapitel bestand damals aus den zwei Dignitä-
ren an der Spitze und 17 Kanonikern 2 7 1. In einer für 1451 erstmals erhaltenen 
Wahlkapitulation waren Maßnahmen zur Sicherung des kanonischen Wahl
rechts auch für den Fall einer von außen kommenden Provision verankert; das 
Kapitel hatte sich auch in der weltlichen Regierungshoheit des Bischofs ein wich
tiges Mitspracherecht gesichert (Verschuldung, Verpfändungen und Verkäufe, 
Bündnisse) 2 7 2 . Das Domkapitel nun wählte einen Mann aus den eigenen Reihen, 
Dr. Friedrich Mauerkircher, zum neuen Bischof; die Bewerbung des Domherrn 
Wilhelm von Marolting blieb ohne Erfolg 2 7 3 . Die Wahl geschah sehr rasch, schon 
Mitte September274, und unter deutlicher Einflußnahme Herzog Georgs, der 
dem Kapitel nach dem Tod Bischof Ulrichs seinen besonderen Schutz versprach, 
sofern „ein füglich person, die . . . dem hauß Bairn verwont und dem Stift nutz 
wäre", gewählt werde 2 7 3. Er erreichte sein Ziel, denn der Gewählte war seit 
Georgs Regierungsantritt im Januar 1479 sein Kanzler. Sofort bemühte sich 
Georg bei Papst und Kardinälen um Anerkennung seines Kandidaten. Er 
verwies dazu auf die kanonische Wahlfreiheit nach dem Wiener Konkordat 
von 1448 und die (angebliche) Stiftung und Fundierung der Passauer Bischofs
kirche durch die bayerischen Herzöge. Er ordnete der Passauer Gesandtschaft 

2 6 9 Glaser, Kirchlich-religiöse Entwicklung bis 1 5 0 0 , 7 0 0 ; Rankl, Kirchenregiment, 
1 1 4 ; Tomek, 1 4 7 f. 

2 7 0 Kürzere Übersichten zum Passauer ßistumsstreit finden sich bei Bachmann, Reichs
geschichte, 6 7 4 - 7 1 8 ; Bauerreiss, 1 7 9 - 1 8 2 ; Buchinger, 1 8 1 - 1 8 9 ; Schrödl, 3 0 5 - 3 0 8 ; 

Tomek, 4 7 — 5 2 ; Vasek, 5 8 — 6 0 . Sehr genau und detailliert sind Erhard, Passau, I , 1 9 4 -

2 1 1 ; Kristanz, 1 1 4 - 1 6 8 und Hollweg, 9 6 - 1 1 5 . Siehe auch Unrest, 1 2 4 f f . und Schreit
wein, 5 2 5 — 5 2 7 . Die neueste Arbeit von Kristanz gibt einen guten Überblick und ordnet die 
Passauer Vorgänge in die Gesamtpolitik des Kaisers ein, vernachlässigt aber fast völlig die 
Perspektive der bayerischen Fürsten, die stets nur als reagierend dargestellt werden (vgl. die 
Besprechung durch Andreas Kraus in ZBLG 4 7 ( 1 9 8 4 ) , 5 3 3 - 5 3 5 . Insofern bietet dieses 
Kapitel auch Ergänzungen zur Darstellung Kristanz'. 

Zum Passauer Kapitel allgemein Krick, Vff; Oswald, Domkapitel. Die Dignitäre, 
Weihbischöfe und Kanoniker sind bei Krick verzeichnet. 

2 7 2 Dazu Oswald, Domkapitel, 1 2 2 — 1 3 4 ; Abdruck der Wahlkapitulation von 1 4 5 1 

ebda., 3 4 4 - 3 5 0 . 
2 7 3 Unrest, 1 2 4 ; Krick, 4 8 ; Kristanz, 1 2 9 . 
2 7 4 Hierin ist Oswald, Domkapitel, 1 3 7 gegen das von Hansiz, 5 7 4 immer wieder über

nommene Datum des 1 8 . 1 0 . 1 4 7 9 beizupflichten, denn in den Unterlagen eines Rätetags 
vom 2 5 . 7 2 6 . 9 . 1 4 7 9 ist Mauerkircher bereits als „Erwählter zu Passau" genannt (StAA 
VÖA 1 0 1 8 , unfol.). 

2 7 D A U S einem Brief des Domkapitels von 1 4 8 1 bei Theodor Mayer, 4 1 7 . 
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nach Rom einen eigenen Rat zu und bat auch Herzog Albrecht IV., den er 
am 6.10.1479 von der Wahl unterrichtete, um seine Unterstützung 2 7 6 . Am 
18.12.1479 bestätigte Georg der Reiche dem Klerus der Diözese Passau seine 
überkommenen Freiheiten; Ausfertigender der Urkunde war Kanzler Mauer
kircher, der sich gleichzeitig als „Electus Pataviensis" bezeichnete277. Schon mit 
dem Dezember 1479 begann die Besetzung des Passauer Stuhls auch als Thema 
der Reichstagsverhandlungen eine Rolle zu spielen 2 7 8. 

Es war nicht zu erwarten, gerade aufgrund auch der gespannten Lage in Salz
burg, daß Friedrich I I I . diesen Coup Georgs hinnehmen würde. So kam es sehr 
rasch zu einem Besetzungsstreit und dessen Zuspitzung. Der Kaiser konnte 
Papst Sixtus IV. auf seine Seite bringen, der am 28.1.1480 den kaiserlichen Kan
didaten Kardinal Georg Heßler zum Bischof von Passau ernannte2 7 9. Gleichzei
tig erklärte der Papst die Wahl Mauerkirchers durch das Domkapitel für ungül
tig und befahl den Kanonikern unter Androhung von Exkommunikantion und 
Verlust ihrer Pfründen die sofortige Anerkennung Heßlers 2 8 0 . Weiterhin instru
ierte er Bischof Alexander von Forli als Legaten zur Durchsetzung der Rechte 
Heßlers bei den Fürsten im Süden des Reichs2 8 1 und vollzog im Februar 1480 
eigenhändig die Bischofsweihe Heßlers in der Peterskirche. 

Zum besseren Verständnis der personell-politischen Konstellation ist nun in 
einem Zwischenschritt ein Blick zu werfen auf die Person der beiden Passauer 
Prätendenten und ihre Beziehungen zu der sie jeweils unterstützenden Macht. 

Friedrich Mauerkircher 2 8 2 stammte aus Braunau; seine Mutter, Witwe des 
Simon Mauerkircher, war in zweiter Ehe mit Andreas Loder, Rat und Kanzler 
der Landshuter Herzöge ( t 1458), verheiratet, der seinem Stiefsohn den Weg in 
den landesherrlichen Dienst geebnet haben dürfte. Mauerkircher studierte in 
Wien, Padua und Bologna, wo er 1451 zum „Legum Doctor" promoviert wurde. 
Unter den zahlreichen Pfründen, die er erwarb, sind vor allem die Pfarrei Mauer
kirchen (1464) und die niederbayerische Kanzleipropstei Altötting zu nennen, 
wo er 1472 Herzog Ludwigs Kanzler Michael Riederer nachfolgte. Daneben kam 
er auch in den Besitz mehrerer Kanonikate, am frühesten 1446 eben in Passau, 
dann in Freising und Regensburg. Seit 1450 ist er im Rat Herzog Ludwigs nach
zuweisen und entwickelte sich bald zu einem von dessen wichtigsten Diplo
maten. Von seinen zahlreichen Missionen seien aus der Spätzeit Herzog Lud
wigs hier nur die folgenden genannt: Beteiligung am Abschluß des Heirats
projekts zwischen Georg und der böhmischem Prinzessin Ludmilla 1460 in 
Prag; Beteiligung am Abschluß der Einung Herzog Ludwigs mit König Matthias 
von Ungarn 1469; zwei Reisen nach Polen 1474 zur Vorbereitung der Ehe 

2 7 b BayHStAKbÄA 1041, fol. 256, 260. 
2 7 7 BayHStA KbÄA 1038, fol. 26'f. 
2 7 8 Vgl. Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich, Bd.II, Vorst. 5, 737-739; Bay 

HStAKbÄA3132,fol. 14\; Kristanz, 127f. 
2 7 9 BayHStA HU Passau 2345-2348. Vgl. Schrödl, 305f. und Hollweg, 98f. sowie den 

kritischen Bericht in den Annalen des Passau zugewandten Klosters Melk, wo Heßler als 
Usurpator des Bistums bezeichnet wird (Annales Mellicenses, 523). 

2 8 0 BayHStA HU Passau 2344/1, 2349. Zur Publikation der päpstlichen Bullen in der 
Diözese Passau vgl. die Notariatsinstrumente ebda. 2356, 2357, 2360, 2361. 

2 8 ! Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr.63. 
2 8 2 Biographische Angaben zu ihm bei Schels, Schrenck, Lieherich, Räte, 176f. und 

Ettelt, 207, 310, Anhang 156- 158; danach auch der folgende Überblick. 
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Georgs und Hedwigs; Gesandtschaft nach Rom im Mai 1475 zur Erlangung des 
entsprechenden päpstlichen Heiratsdispenses; Beteiligung am Wittenberger 
Brautzug Oktober/November 1475; Führer der bayerischen Gesandtschaft in 
die Niederlande zur Geltendmachung wittelsbachischer Erbansprüche nach dem 
Tod Karls des Kühnen 1477 2 8 \ Als Herzog Georg im Januar 1479 die Regierung 
übernahm, erneuerte er nicht nur das Ratsverhältnis mit Friedrich Mauerkircher, 
sondern berief ihn anstelle von Rudolf Alber sofort zu seinem Kanzler 2 8 4. Schon 
vorher hatte Mauerkircher zeitweise den Vorsitz über die Räte Herzog Ludwigs 
geführt 2 8 5 . Damit aber war Mauerkirchers Aufstieg aus dem Bürgertum noch 
nicht abgeschlossen; für ihn, den promovierten Kleriker und herausragenden 
Diplomaten, war auch das Kanzleramt nur eine Zwischenstation. Mit Hilfe 
seines Protektors Georg wurde er im September 1479 zum ersten nicht-adligen 
Bischof von Passau gewählt. Das Kanzleramt behielt er, wie noch zu zeigen sein 
wird, trotzdem bei . 

Der Kandidat des Kaisers, Georg Heßler 2 8 7 , stammte ebenfalls aus dem Bür
gertum; sein Vater war bischöflicher Ammann in Würzburg. Georg, geboren 
etwa 1427, studierte Jurisprudenz an verschiedenen Universitäten des Reichs 
und erwarb 1454 in Pavia den Grad eines „Doctor utriusque iuris". 1456 zum 
Priester geweiht, bekleidete er verschiedene Positionen am päpstlichen Hof (wo 
er 1466 zum Apostolischen Protonotar ernannt wurden), in Mainz und in Köln 
(als Kanzler des Erzbischof Ruprecht von der Pfalz). Seit 1471 war er Rat des 
Kaisers und bis 1474 Vizekanzler der Reichskanzlei. Einen großen Erfolg für die 
Habsburger erreichte er 1475/77 als Führer der Verhandlungen, die zur burgun
dischen Hochzeit Erzherzog Maximilians führten 2 8 8 . Im Juni 1477 wurde er auf 
kaiserliche Bitten zum Kardinal erhoben; seit 1478 verfolgte Friedrich I I I . den 
Plan, ihm ein Reichsbistum zuzuwenden, wobei zunächst an Köln, dann an die 
Administration Salzburgs sowie Speyer und Straßburg gedacht war 2 8 9 . Als der 
Kaiser von der in Passau vollzogenen Wahl erfuhr, dürfte er sich aufgrund der 
skizzierten Wichtigkeit dieses Bistums für ihn im Hinblick auf die kanonische 
Errichtung des Bistums Wien und auf die Ungarnpolitik entschlossen haben, 
nunmehr die Ernennung seines Vertrauten Heßler zum dortigen Bischof unter 
Heranziehung des päpstlichen Privilegs von 1478 entschieden zu betreiben. 
Auch Kardinal Heßler selbst, 1479/80 übrigens auch als kaiserlicher Diplomat 
auf den Nürnberger Reichsversammlungen tätig, nützte seine guten Kontakte 
zur Kurie, um die entsprechende Provision zu erlangen. Wie gezeigt, hatten beide 
im Januar 1480 mit ihren Bemühungen Erfolg 2 9 0 . 

Sofort hatte sich der große Kontrahent des Kaisers, König Matthias von 
Ungarn, in den sich abzeichnenden Streit eingeschaltet291. Schon vor und 

2 8 5 Belege in der im Text genannten Reihenfolge: GHA HU 2108/2109; BayHStA PNU 
Ausw. St. 862; BayStaBi cgm 1955, fol. 7 bzw. Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 7; Bav-
StaBi cgm 1955, fol. 7'; cgm 331, fol. 95 f f ; BayHStA Baierische Landschaft U 1477 III 5. 

2 8 4 BayHStA FüS 190. fol.8f.; NKB 103, fol. 1; GHA HU 2114; Arnpeck, 378. 
2 8 5 StÄAVÖA 1018, unfol. (1478). 
286 Lieberich, Klerus und Laienwelt, 246, 252; Schrenck, 309. 
2 8 / Zu ihm vgl. die Biographien von Strnad, Heßler und Hollweg sowie die Notizen bei 

Moraw, Juristen, 122 ff. 
2 8 8 Vgl. Hollweg, 27 ff.; Wiesflecker, Maximilian, I , 106 ff , 124 ff. 
289 Hollweg, 14 ff. 
2 9 0 Ebda., 92ff. 
291 Fraknöi, Levelei I I , Nr. 5,6; Nehring, Corvinus, 117 f.; Grieger, 116; Kristanz, 119 f. 
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unmittelbar nach der Wahl Mauerkirchers hatte Matthias Gesandte nach 
Landshut und Passau geschickt und verpflichtete sich, den herzoglichen Kandi
daten in Rom zu unterstützen. Verhandlungen über Stützpunkte auf passau-
ischen Besitzungen in Niederösterreich, die Matthias sich wohl erhoffte (am 
3.10.1479 gelang es ihm ja, das Erzstift Salzburg in Schutz und Schirm zu neh
men und sich Öffnungsrechte zu sichern), kamen wegen der noch ausgleichs
bereiten Haltung Georgs gegenüber dem Kaiser aber vorerst nicht zustande. 

Am 10.3.1480 erging die erste Appellation des Passauer Kapitels wegen der 
Reservierungsbulle von 1478 und ihrer Anwendung im Falle Heßlers an den 
Papst, da beides gegen die Freiheiten und Wahlrechte der Domherren verstoßen 
habe 2 9 2. Während des Jahres kam es zu drei weiteren entsprechenden Appella
tionen 2 9 3. In einem Ausschreiben beriefen sich die Kanoniker auf das „ius com
mune" und die „compactata nationis Germanice"2 9 4. 

Die Aktivitäten des Kapitels waren offenbar eng abgestimmt mit jenen Herzog 
Georgs, der ebenfalls im März 1480 (zusammen mit Albrecht) Gesandte zum 
Kaiser wegen der Anerkennung Mauerkirchers schickte 2 9 3 und die Stellung 
des Kapitels durch die Konfirmation der ihm vom Haus Bayern erteilten Freihei
ten s tärkte 2 9 6 . Als der Herzog im Mai 1480 bei Kaiser Friedrich in Wien eintraf, 
von dem er die Verleihung der Reichslehen und einen Vermittlungsauftrag 
betreffend Ungarn erwartete, wurde dabei auch über die Passauer Frage gespro
chen und es war eine passauische Gesandtschaft anwesend. Offenbar hoffte 
Georg, den Kaiser zu einer Rücknahme seiner Unterstützung für Heßler zu brin
gen und sah dafür recht gute Chancen; nach seiner späteren Darstellung jeden
falls wäre der Kaiser zunächst mit einem Verzicht Heßlers und dessen finan
zieller Abfindung einverstanden gewesen, woraufhin er, Georg, auch Mauer
kircher die Annahme eines solchen Vergleichs empfohlen habe 2 9 7. In dieselbe 
Richtung gingen Empfehlungen Graf Haugs von Werdenberg an Friedrich I I I . , 
die Unterstützung für Heßler zumindest zeitweise auszusetzen, um die Beteili
gung des Herzogs an der intendierten Ungarnhilfe zu sichern 2 9 8. 

Seit September 1480 konzentrierten sich die Bemühungen beider Bischofs
prätendenten darauf, sich durch vielfache Interventionen beim Passauer Rat 
Eingang in die Stadt zu verschaffen299. Herzog Georg unterstützte Mauerkircher 

eo potissimum argumenta, quod Cathedra Pataviensis Principum ßavariae beneficium 
est; quippe ab ipsis ad eum urbem translata, atque dote, qua fruerentur, instructa J > 0°. 

Als ein Vermittlungstag in Stein im November 1480 zwischen Heßler und dem 
Kapitel am Ausbleiben von städtischen Gesandten scheiterte301 und der Kaiser 

2 9 2 FRA 11/55, Nr. 1932. 
2 9 3 Ebda., Nr. 1947, 1956, 1957. 
2 9 4 Ebda., Nr. 1948 (20.9.1480). Dieser Brief ist deutlich geprägt von der Sorge wegen 

eines drohenden Schismas. 
2 9 5 BayHStA KbÄA 1041, fol. 262. 
2 9 6 BayHStA Passau Domkapitel U 1083. 
2 9 7 BayHStA HL Passau 976; TLA Sigm. IX/35 und XIV/1164 (1481/82). 
2 9 8 HHStA Frid. 4. fol. 120, 139. 
2 9 9 Vgl. Erhard, Passau, I , 194-198; Hollweg, 100f, Kristanz, 132f,255. 
3 0 0 Hansiz, 576 f. 
3 0 1 Vgl. FRA 11/55, Nr. 1951-1953 und HHStA Frid. 4, fol. 139 (Georg bittet Haug von 

Werdenberg um Unterstützung beim Kaiser). 
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in der Folge durch mehrere Gesandtschaften an den Rat zugunsten Heßlers inter
venierte, glaubte Georg, Heßler habe damit den im Sommer in Wien vorgelegten 
Vergleichsvorschlag endgültig abgelehnt und auch Friedrich I I I . endgültig auf 
seine Seite gebracht i 0 2. Auch Papst Sixtus IV. bezog noch einmal deutlich Stel
lung, als er am 13.12.1480 sämtliche Appellationen des Passauer Kapitels an ihn 
kassierte und den Passauer Offizial Dr. Michael Lochner als den für die Appella
tionen Verantwortlichen exkommunizierte^. Die Herzöge setzten sich noch
mals bei Papst und Kardinälen für Mauerkircher ein 3 0 4 ; ihre Kontakte nach Rom 
liefen hauptsächlich über die bayerischen Oratoren an der Kurie und über den 
Kardinalprotektor der Deutschen Nation, Kardinal Francesco Todeschini-Picco-
lomini, Erzbischof von Siena3 0 5, der sowohl gegen die Aufnahme Heßlers ins 
Kardinalskollegium als auch gegen seine Ernennung zum Bischof von Passau ein
gestellt war 5 0 6 . Der Papst allerdings wies seinen Legaten Orso Orsini, Bischof 
von Teano (1474-1495), an, unter Androhung geistlicher Strafen Heßler das 
Einzugsrecht in Passau zu erwirken und die Anhänger Mauerkirchers wegen des 
Verdachts der Häresie vor sich zu laden ^° 7. Nochmals erkannte Sixtus IV. aus
drücklich die kaiserlichen Prärogativrechte bei der Besetzung des Passauer 
Bischofsstuhls an 3 0 8 . 

Inzwischen war um die Jahreswende 1480/81 im Passauer Domkapitel eine 
Spaltung eingetreten*09. Auf die Seite des Kaisers und des Papstes waren über
getreten der höchste Dignitär, Dr. Wilhelm von Aheim, Dompropst seit 1476, 
Dr. Ulrich von der Alben, Dr. Georg Mayr und Dr. Georg von Hohenfeld. Sie hat
ten sich zu Heßler nach Oberösterreich begeben. Auf der Seite Mauerkirchers 
blieben neun Domherren, unter ihnen der Domdekan Dr. Valentin Pernpeck, der 
auch Rat Ludwigs des Reichen gewesen war, der Offizial Sigmund Vorschover 
und der berühmte Prediger Dr. Paul Wann. Sie wurden unterstützt vom 
1473—1493 als Weihbischof amtierenden Albert Schönhofer 3 1 0 und Dekan 
Peter Überacker von Mautern/Niederösterreich. In einem Mahnbrief vom 
28.1.1481 forderte Herzog Georg die Anhänger Heßlers auf, sich nicht von der 
einhelligen Wahl des Domkapitels zu entfernen und an Friedrich Mauerkircher 
festzuhalten. Die Abtrünnigen erwiderten, sie hätten sich an jene Person zu hal
ten, die der Papst ernannt und der Kaiser bestätigt habe 3 , 1. Dies richtete sich 
gegen die Argumentation Herzog Georgs, der sich neben der Wahlfreiheit des 
Kapitels auch immer wieder auf die Einflußrechte berief, die ihm als Nachfahren 
der bayerischen Herzöge, die das Hochstift Passau begründet und dotiert hätten, 

5 0 2 BayHStA HL Passau 976. 
3 0 5 BayHStA HU Passau 2364. 
3 0 4 BayHStA KbÄA 1041, fol. 265 (21.12.1480). 
5 0 5 Ebda., fol. 285 (Brief des Kardinals vom 3.4.1481). Zur Person Todeschini-Piccolo-

minis, der 1503 nicht einmal vier Wochen als Papst Pius II I . amtierte, vgl. Stmad, Tode-
schini-Piccolomini sowie Schlecht, Pius I I I . 

506 Stmad, Todeschini-Piccolomini, 256—268. 
3 0 7 BayHStA HU Passau 2380/81 (Rom 15.1.1481). 
3 0 8 FRA 11/46, Nr.445 (Februar 1481). 
y 0 9 Dies geht hervor aus verschiedenen Briefen und Notariatsinstrumenten vom Januar/ 

Februar 1481: BayHStA HU Passau 2366, 2368, 2380; KbÄA 1041, fol. 270f. Vgl. dazu 
Krick, 47 ff. und Schrödl, Ergänzungsband, 27. 

3 , 0 Vgl. Krick, 208. 
3 1 1 FRA 11/55, Nr. 1960. 

160 



zustünden. Die Spaltung der Domherren muß mindestens bis Ende 1482 ange
dauert haben, denn die vier Genannten wurden von der Mehrheit damals noch 
von der Wahl bzw. der Bestimmung der Nachfolge des inzwischen verstorbenen 
Heßler ausgeschlossenJ12. 

Beide Parteien versuchten Anfang 1481, die Stadt Passau und die bischöf
lichen Amtsleute auf sich zu verpflichten 3 1 3. Als Kardinal Heßler von Wels 
aus die Herzöge direkt um Unterstützung anging, handelte er sich eine klare 
Absage und die Bekräftigung weiterer Hilfe für den vom Kapitel gewählten 
Mauerkircher e in 3 1 4 . Allmählich rückte auch der passauische Besitz in Ober- und 
Niederösterreich immer mehr in den Blickpunkt der gegenseitigen Ansprüche 
und Versuche zur Konsolidierung und Besitzstandswahrung. Man entzog sich je 
wechselseitig Güter und Einkünfte; in Niederösterreich, wo es bereits Durch
züge ungarischer Truppen gab, entwickelte sich die Stadt St. Pölten zur Hoch
burg der Mauerkircher-Anhänger 3 1 5 . Georg der Reiche, der sich durch Räte fort
während über die Entwicklung in und um Passau informieren ließ, sah in all 
diesen Entwicklungen und besonders in der Stellungnahme des Kaisers „ettwas 
geverlich ansleg" auf seine Rechte und regte einen Beratungstag an, der Mitte 
März 1481 in München stattfand 3 1 6. Die dorthin im Namen der Kapitelmehr
heit entsandten Kanoniker, Domdekan Pernpeck und Paul Wann, trugen vor, 
dem Hochstift Passau seien aus der Wahl des herzoglichen Kandidaten bisher 
nur Schaden und Nachteil erwachsen. Das Kapitel fühle sich nun im Stich gelas
sen, die Widerstandskraft sei erschöpft. Nötig sei eine schnelle und wirksame 
Hilfe der Herzöge, sonst werde man das Hochstift tatsächlich an Heßler überge
ben müssen 3 1 7 . Herzog Albrecht und die fünf zu ihm nach München gesandten 
niederbayerischen Räte unterbreiteten auf diesen dringenden Hilfsappell hin 
eine Reihe von Vorschlägen. Danach sollte das Domkapitel seine Besitzungen an 
Mauerkircher überstellen, damit diese besser geschützt werden konnten; die 
Herzöge wollten Truppen nach Schärding zum militärischen Schutz der Stadt 
Passau legen und in einem persönlichen Treffen in allernächster Zeit über wei
tere Maßnahmen beraten. Mit einigen Bedenken wegen der Besitzübergabe und 
der stetig ansteigenden Verschuldung des Hochstifts akzeptierten die kapit-
lischen Gesandten diese Vorschläge schließlich. In daran anschließenden weite
ren Verhandlungen waren sich Albrecht und Georgs Räte einig, daß es für die 
nächste Zukunft besondes wichtig sei, die Stadt Passau zur Huldigung auf 
Mauerkircher zu bringen und die vom Kapitel zu erwartenden Abtretungen sofort 
mit bayerischen Truppen zu besetzen ° 1 8 . Inzwischen aber ließ der Papst über ein 
an die weltlichen und geistlichen Großen Niederbayerns gerichtetes Schreiben 
Herzog Georg mahnen, Heßler zu seinen Rechten in Passau zu verhelfen3 1 9. 

Die Monate April und Mai des Jahres 1481 waren von vielen verschiedenen 
Aktivitäten bestimmt. Da waren einmal die Vermittlungsversuche des päpst
lichen Legaten Orsini zwischen den Passauer Prätendenten, aber auch zwischen 

3 1 2 Ebda. 
3 1 3 Vgl. BayHStA KbÄA 1041, fol. 270-272; Hollweg, 104; Erhard, Passau, I , 195f. 
3 1 4 BayHStAKbÄA 1041, fol.266f. 
3 1 5 Vgl. Chmel, Materialien I I , Nr.285, 286; Kristanz, 136f; Tomek, 49. 
3 1 6 BayHStAKbÄA 1041, fol.273 (Zitat) - 276. 
3 , 7 Ebda., fol. 279; vgl. auch Theodor Mayer, 417. 
3 1 8 BayHStA KbÄA 1041, fol. 278, 281-283. 
3 1 9 BayHStA HU Passau 2385 (10.3.1482). 
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Friedrich I I I . und König Matthias 3 2 0. Er brachte am 17.5.1481 einen auf sechs 
Wochen befristeten Waffenstillstand zustande321. Herzog Georg versuchte, 
bemüht um die Demonstration von Präsenz in der für Mauerkircher beanspruch
ten Bischofsresidenz, Albrecht IV. im April zu einem gemeinsamen Ritt nach 
Passau zu bewegen, doch der Oberbayer sagte ab 3 2 2 . Zu dieser Zeit hatten 
bereits bayerische Truppenentsendungen nach Oberösterreich stattgefunden. 
Es ging dabei um das bischöflich-passauische Schloß Ebelsberg bei Linz 3 2 \ des
sen Pfleger der Kaiser zur Übergabe an Heßler hatte auffordern lassen. Als dieser 
sich weigerte, ließ der Kaiser durch seinen Hauptmann ob der Enns, Bernhard 
von Scherffenberg, eine Nahrungsmittelsperre verhängen. Die Herzöge reagier
ten darauf Mitte April, indem sie Truppen nach Ebelsberg schickten, um das 
Schloß in einen besseren Verteidigungszustand zu setzen und die Rechte des 
Hochstifts zu schützen. Als der Kaiser den sofortigen Abzug der bayerischen 
Truppen aus seinen Erblanden verlangte, sagte Albrecht dies zu, Georg aber 
zeigte sich weniger nachgiebig und verteidigte sich, er habe seine Truppen nur 
zum Schutz des Hochstifts und seines rechtmäßig gewählten Bischofs nach 
Ebelsberg geschickt. Trotz dieser Differenzen hielten die Herzöge auch weiter
hin engen persönlichen Kontakt 3 2 4 . 

Auf dem Nürnberger Reichstag stand seit April 1481 die Passauer Frage als 
großer Differenzpunkt zwischen den bayerischen Fürsten und dem Reichsober
haupt im Mittelpunkt, nachdem sich im Salzburger Streit mit der Resignations
bereitschaft von Erzbischof Bernhard zur selben Zeit eine Wende abzuzeichnen 
begann. Wieder ging es dabei um die Verknüpfung des Bistumsstreits mit dem 
Ungarnproblem und der von den Herzögen erwarteten Reichshilfe323, doch der 
Kaiser verteidigte gegen alle taktischen Überlegungen seine Obervogtrechte über 
die Reichskirche, während die Bayern „ganncz kein oberkeit noch gerechtikeit an 
dem stifft Passaw" hä t ten 3 2 6 . In Verfolgung dieser Ansprüche belehnte Fried
rich I I I . am 31.5.1481 seinen Kandidaten Kardinal Heßler, „unnsern lieben 
frund", mit den Regalien des Hochstifts Passau und bestätigte ihm zwei Tage spä
ter alle Rechte und Privilegien 3 2 7 . Heßler konnte jetzt, mit entsprechender 
kaiserlicher Unterstützung, als Bischof von Passau agieren, das „subsidium 
charitativum" des Klerus einfordern 3 2 8 und an den Versuch herangehen, seine 
Rechte im österreichischen Teil der Diözese und auf den dortigen Hochstifts
gütern durchzusetzen. Dadurch wuchs der Druck auf die österreichischen Äbte, 
Heßler als Bischof anzuerkennen529. Der Kardinal ließ sich vom Kaiser eine 
bisher städtische Donaumaut in Passau übertragen 3 3 0 ; er sperrte dem nieder-

3 2 0 BayHStA HL Passau 2369; KbÄA 1041, fol. 261; Nehring, Corvinus, 139 f. 
321 Kristanz, 141; Hollweg, 106. 
3 2 2 BayHStA KbÄA 1041, fol. 291 f. (24725.4.1481). 
3 2 ) Material zu dieser Auseinandersetzung im April/Mai 1481 in BayHStA KbÄA 1041, 

fol.287-300; TLA Sigm. 1/11. 
3 2 4 BayHStAKbÄA 1041, fol. 297-299 (Korrespondenzen vom Mai 1481). 
3 2 5 HHStA Frid. 5, fol. 36 f. 
3 2 6 Ebda., fol. 42 f. 
3 2 7 BayHStA HU Passau 2370 (Zitat), 2374. 
3 2 8 FRA 11/55, Nr. 1968, 1970. 
i 2 9 Vgl. ebda., Nr. 1974 (Abt Lorenz von Göttweig an den Passauer Domherrn und Offi

zial unter der Enns Wiguläus Fröschl v. Marzoll) sowie Gutkas, Passauer Besitzungen, 283 f. 
5 3 0 Regesten Friedrichs I I I . , H. 2, Nr. 174; Kristanz, 211 f. 
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bayerisch-landsässigen Kloster St.Nikola vor den Toren Passaus die Einkünfte 
aus Österreich 3 3 1 , verpfändete den passauischen Weinzehnt in der Wachau an 
habsburgische Beamte3 3 2. Kredit beschaffte er sich von den Gebrüdern Prü-
schenk, die zu den engsten Vertrauten des Kaisers gehörten, und verpfändete 
dafür Besitzungen des Hochstifts, etwa die Burg Tulbing (südöstlich von Tulln) 
und einige Ämter auf dem Tullner Feld 3 3 3 . Einen neuen Rechtstitel, unter dem er 
z.B. auch Erzherzog Sigmund um Hilfe gegen Georg den Reichen bat 5 3 4 , erhielt 
Heßler mit dem Urteil des kaiserlichen Kammergerichts vom 4.9.1481, das die 
Stadt Passau unter Androhung der Reichsacht zur Anerkennung und Einlassung 
Heßlers aufforderte3 3 5, obwohl der Rat noch geltend gemacht hatte, dies sei 
unmöglich der „herren von Bayrn, aines capitels, des stifftz sloss und lewt halben, 
damit die stat umbgeen ist" 3 3 6 . Auch Sixtus IV. war weiter gegen den Mauer
kircher anhängenden Teil des Kapitels vorgegangen und hatte Dr. Paul Wann, 
Kanoniker seit 1472 und berühmter Prediger337, die Domherrenstelle und 
-pfründe zugunsten eines Neffen Heßlers abgesprochen338. Am 8.7.wurde in 
Wien der Kirchenbann gegen Mauerkircher und seine Anhänger verkündet 3 3 9 . In 
einem wohl auf 1481 zu datierenden gedruckten Ausschreiben betonte die Kapi
telmehrheit, die sich zeitweise in Schärding, dann auf dem Oberhaus aufgehalten 
hatte, dagegen nochmals ihr Festhalten am freien kanonischen Wahlrecht und an 
den (vom Papst allerdings inzwischen kassierten) Appellationen wegen der 
Ernennung Heßlers 3 4 ° . 

Kaiser Friedrich eröffnete im Sommer 1481 im Zusammenhang mit der sich 
abzeichnenden Verweigerung wittelsbachischer Beteiligung an einer Reichs
ungarnhilfe eine neue diplomatische Offensive vor allem gegen Georg und warf 
ihm vor, gleichzeitig Passau dem Reich entziehen und dem schlimmsten Reichs
feind, Matthias von Ungarn, Eingang in die Erblande und das Reich verschaffen 
zu wollen. Der Herzog verwahrte sich dagegen in einer Antwort an den Kai
ser 3 4 1 und einem Ausschreiben an alle Reichsfürsten 3 4 2. Er erinnerte daran, daß 
der Kaiser, als der Herzog 1480 bei ihm in Wien gewesen war, einer Vergleichs
lösung zugunsten Mauerkirchers und einer Abfindung Heßlers zugestimmt 
habe, davon aber später zugunsten der Ansprüche Heßlers auf Passau wieder 
Abstand genommen habe. Er wolle, wie der Kaiser, das Hochstift nicht in Irrung 
und Verderben fallen lassen; sein Recht zur Förderung des vom Domkapitel in 
freier Wahl bestimmten Bischofs leite sich her aus der Gründung und Dotierung 
des Hochstifts durch seine Vorfahren, die Fürsten von Bayern, und aus der Tat
sache, „wie derselb Stift unns, unnsern lannden und leuten gelegen und verwont 

3 5 1 TLA Sigm. XIW237. 
3 3 2 MB 31/2, Nr. 262. 
3 3 3 Ebda., Nr. 265, 271. Vgl. Gutkas, Passauer Besitzungen, 288. Die Verpfändungen 

wurden 1486 rückgängig gemacht. 
3 3 4 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, fol. 17 (4.10.1481). 
3 3 5 BayHStA KbÄA 1041, fol. 269. Unter den Beisitzern waren auch Angehörige der 

Heßler-Partei im Passauer Kapitel. 
3 3 6 Kristanz, 145 (Zitat)-147; Hollweg, 105. 
3 3 7 Zu Wann ( t 1489) vgl. Krick, 50; Schrödl, 317; Eder, 230f, 250-255. 
3 3 8 BayHStA HU Passau 2368 (26.4.1481). 
3 3 9 Hollweg, 106. 
3 4 0 BayHStA Passauer Domkapitel U 983. 
5 4 1 TLA Sigm. XIV/375 = Chmel, Regesta, Nr. 7470 (3.7.1481). 
3 4 2 TLA Sigm. IX/35 und XIV/1164 (undatiert). 
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ist" 3 4 \ Georg gab an, mit einer eventuellen Übergabe passauischer Besitzungen 
an König Matthias nichts zu tun zu haben und forderte eine neue Entscheidung 
des Papstes über den rechtmäßigen Bischof. Zuletzt versuchte er noch, eine „gol
dene Brücke" aufbessere Beziehungen zu Friedrich I I I . hin zu bauen, indem er 
Heßler und seinen Umtrieben, nicht dem Kaiser die Schuld an den Streitigkeiten 
zusprach. Unbeeindruckt von diesen Rechtfertigungsversuchen schrieb der 
Kaiser an Albrecht IV. am 30.7.1481, er habe von Herzog Georg ein solches 
Vorgehen gegen seine Rechte nicht erwartet und der Oberbayer solle seinem 
Vetter klarmachen, daß er „unnser persone und billicheit mer... ansehen" müsse 
als Mauerkircher und das Kapitel 3 4 4 . Georg antwortete dem Kaiser direkt und 
wiederholte nochmals seine bereits vorgetragenen Standpunkte3 4 3; Albrecht 
forderte er auf, an erneuten Versuchen, in Rom die Anerkennung für Mauer
kircher zu erlangen, mitzuwirken, „nach dem unns beiden an dem Stifft merck-
lich gelegen ist" 3 4 6 . Im Zusammenhang mit dem Kammergerichtsurteil vom 
4.9.1481 erneuerte Friedrich I I I . seine Mahnungen an beide Herzöge noch
mals 3 4 7 . Georg aber blieb bei seiner Entschlossenheit, Heßler bei Übergriffen auf 
Passauer Besitz mit Waffengewalt entgegenzutreten348 und brachte Albrecht IV. 
schließlich ganz auf seine Linie wegen eines gemeinsamen Vorgehens in Rom 3 4 9 . 
Man wird in diesem diplomatischen Aktivitäten der Monate August bis Oktober 
1481 vor allern ein gewisses Ablenkungsmanöver gegenüber dem inzwischen 
erfolgten ungarischen Eingreifen sehen, denn die Position des Papstes und seine 
volle Unterstützung für Heßler wurde gerade in einem am 26.10.1481 aus
gestellten Breve nochmals deutlich 3 3 0. 

Im September 1481 wurde endlich bekräftigt und allgemein bekannt, was sich 
angesichts der politischen Konstellationen im Südosten des Reichs und im Salz
burger Streit schon länger abgezeichnet hatte: das Hochstift Passau, seine Besit
zungen in Österreich und die Frage seiner Besetzung wurden zu einem gegen den 
Kaiser gerichteten Kooperationsfeld der bayerischen Herzöge, vor allem Georgs, 
mit König Matthias von Ungarn. Die konkrete Initiative 1481 dazu wird man 
allerdings, soweit die schüttere Quellenlage überhaupt eine Beurteilung zuläßt, 
weniger Herzog Georg J 3 1 — die letzten Verhandlungen ungarischer Gesandter 
mit ihm sind für Oktober 1479 nachzuweisen 3 5 2 - als vielmehr Friedrich Mauer
kircher selbst und den ihn unterstützenden Kanonikern, die sich um den Schutz 
ihrer Güter in Niederösterreich sorgten, zuschreiben333. Heßler hatte nämlich 
versucht, diese Güter, Schlösser und Städte für sich zu erobern, besonders die 
Stadt St. Pölten, Zentrum des reichen Passauer Besitzes in Niederösterreich seit 
der Karolingerzeit 3 5 4 , die von Anfang an Mauerkircher anerkannt hatte. Häupter 

3 4 3 Ebda (ohne Fol.). 
3 4 4 BayHStAKbÄA 1041, fol.301. 
3 4 5 TLA Sigm. XIV/738. 
3 4 6 BavHStA KbÄA 1041, fol. 302 (Zitat)-303\ 
3 4 7 TLASigm.XIV/314; Kristanz, 147. 
3 4 8 BayHStA KbÄA 1041, fol. 304, 325 (Landgericht Schärding). 
3 4 9 Ebda., fol.306, 309. 
3 3 0 Ebda., fol. 310. 
3 0 ] So aber Hansiz, 577. 
352 Nehring, Corvinus, 117 f. 
3 3 3 Vgl. Gutkas, Passauer Besitzungen, 282-286; Tomek, 50; Kristanz, 136 f., 142f, 
3 3 4 Erst 1461/65 war St. Pölten von Bischof Ulrich aus der Verpfändung an die Herren 

von Walsee zurückgelöst worden (Doblinger, 331, 447, 481). 

164 



der probayerischen Partei in St. Pölten waren der Hauptmann Erasmus Nuß
berger, der Passauer Domherr und Offizial für Österreich Wiguläus Fröschl von 
Marzoll, der Dekan Peter Überacker und der Dominikaner Paul Sauer333. 

Am 14.9.1481 verkündete König Matthias, daß er wegen der Bedrängung Pas
saus durch den Kaiser, der „den wider alle billicheit von seinen wirden und frei-
heiten zu bringen und zu nottigen understeet", Bischof Friedrich Mauerkircher 
und die ihn unterstützenden Domherren in seinen Schutz und Schirm nehme 3 5 6. 
In ganz ähnlicher Weise hatte der König ja im Oktober 1479 den Salzburger Erz
bischof an sich gebunden. Im Gegenzug wurde ihm in Aussicht gestellt, gegen 
10,000 fl hu die passauischen Städte St. Pölten und Mautern in Niederösterreich 
verpfändet zu bekommen, „daz wir derselben gewalltigen ansuchung dort statt
licher vorsein und sy bey iren freihalten behallten mugen" 3 5 7 . Damit konnte 
Matthias neue, wichtige erbländische Stützpunkte für seinen Kampf gegen 
Kaiser Friedrich gewinnen; einmal mehr zeigte sich dem Habsburger, welche 
Gefährlichkeit die Besitzungen auswärtiger Hochstifte in Österreich erlangen 
konnten 3 3 8. König Matthias setzte sich auch weiterhin in Rom, bei den päpst
lichen Legaten und zahlreichen Fürsten dafür ein, Mauerkircher das Bistum zu 
verleihen, wovon sich Matthias eine noch umfassendere Kontrolle des passau
ischen Besitzes, aber auch eine Gefährdung der Stellung seines Feindes Johann 
Beckensloer in Salzburg versprach, denn das Erzstift sollte nach seinen Vorstel
lungen an Heßler als Ersatz für Passau fallen. Vorerst blieben diese Bemühungen 
aber ohne Erfolg 3 3 9 . 

Ebenfalls am 14.9.1481 erteilte Mauerkircher den Anführern seiner Anhän
ger in St. Pölten die Anweisung, sofort Übergabeverhandlungen mit dem 
Ungarnkönig zu beginnen und ihm die Stadt möglichst schnell zu überstellen 3 6 0 . 
In der offenen Ankündigung und Begründung der Verpfändung vom 1.10. rekur
rierten Mauerkircher und seine Kapitulare auf Heßlers Kriegszüge gegen die 
Hochstiftsbesitzungen in Österreich. Die Sperrung der österreichischen Ein
künfte und die sinkenden Erträge der Donaumauten hätten die finanzielle Lage 
Passaus so verschlechtert, daß das Hochstift allein seine Besitzungen nicht mehr 
schützen könne und deswegen König Matthias um Hilfe gerufen habe 3 6 1. Mit 
der offiziellen Verpfändungsurkunde vom 18.10.1481 und Matthias' Revers 
vom 26.10. 3 6 2 kamen St. Pölten, das zur Stadt gehörende Amt im Michelbach 
(südöstlich von St. Pölten) und das an der Donau gelegene Mautern pfandweise 
an König Matthias; dem Hochstift verblieb das Öffnungsrecht. Die Bestimmun
gen der Urkunden waren deutlich gegen den Kaiser gerichtet und enthielten Ele
mente eines politischen Bündnisses mit den Ungarn angesichts der „gwalt der 
kaiserlichen maiestat und des Cardinalen unbillich fürnemen". Matthias ver-

5 5 5 Vgl. dazu MB 31/2, Nr. 258; Theodor Mayer, 417; BayHStA HL Passau 510, fol. 22 
(kaiserliches Mahnschreiben vom 12.6.1481). 

3 3 6 Theodor Mayer, 418 f. Hierzu und zum Folgenden vgl. vor allem Gutkas, Passauer 
Besitzungen, 286 f. 

3 5 7 Theodor Mayer, 418 f. 
338 Nehring, Corvinus, 136; FRA 11/84 (Einltg. von Uiblein), 12 Anm. 9. 
359 Nehring, Corvinus, 135 f. 
3 0 0 FRA 11/55, Nr. 1975. Am 1.10.1481 schloß sich die Kapitelmehrheit dieser Instruk

tion an (BayHStA KbÄA 1041, fol. 307). 
3 6 1 BayHStA KbÄA 1041, fol. 305; FRA 11/55, Nr. 1976. 
3 6 2 FRA 11/55, Nr. 1977; BayHStA HU Passau 2376. 
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pflichtete sich zur Mithilfe bei der Restitution der entfremdeten passauischen 
Besitzungen; ihm wurde auch ein Mitspracherecht bei der endgültigen Beilegung 
des Besetzungsstreits eingeräumt. Von der Pfandsumme (10,000 fl hu) blieben 
7,500 fl hu zunächst unerlegt; Matthias zahlte sie erst ein Jahr später 3 6 3 . Sofort 
allerdings ließ er St. Pölten besetzen und dort einen ungarischen Hauptmann 
die Herrschaft übernehmen 3 6 4 . Die Stadt blieb während der Ungarnkriege 
1482—1487 ein wichtiger und exponierter Stützpunkt des Königs; von Mautern 
aus konnte er den Donauhandel kontrollieren 3 6 5. 

Kaiser Friedrich reagierte mit zwei Mahnschreiben innerhalb einer Woche, 
in denen die Stadt aufgefordert wurde, keinen seiner Feinde zu unterstützen, 
sonst werde daraus St. Pölten und dem ganzen Hochstift großer Schaden ent
stehen3 6 6. Sofort vermutete er in Herzog Georg den Initiator der Verpfän
dungen, und sicherlich sind diese Vorgänge auch wirklich als eine wichtige 
und intensivierende Etappe in den Beziehungen der Wittelsbacher zum Corvinen 
zu werten, auch wenn sich, wie angedeutet, keine Belege dafür finden lassen, daß 
Georg direkt zur Verpfändung Stellung genommen oder sie gar initiiert hätte. 

Anfang Dezember 1481 kamen Sigmund von Polheim und der Passauer Dom
herr und Heßler-Anhänger Christoph von Höhenfeld als Gesandte des Kaisers zu 
Herzog Georg nach Dingolfing 3 6 7. Sie sprachen scharfe Mahnungen aus: Georg 
habe sich durch das Festhalten an Mauerkircher gegen die beiden obersten Häup
ter der Christenheit gestellt und nun auch noch dem größten Feind des Kaisers 
durch das Einräumen von Stützpunkten geholfen. Der Herzog solle endlich 
Mauerkircher fallenlassen, sonst werde der Kaiser „mit rate und hilffe des heili
gen Reichs" 3 6 8 gegen ihn vorgehen. Ergänzend ließ der Kaiser um die selbe Zeit 
Kurfürst Albrecht von Brandenburg zu entsprechenden Interventionen beim 
niederbayerischen Herzog auffordern, da dieser Passau dem Reich entziehen 
wolle 3 6 9 . 

Georg blieb trotz des ihm angedrohten Reichskriegs unbeirrbar bei seiner 
Linie. Er traf sich nach Weihnachten 1481 mit Albrecht IV. in Freising und 
konnte ihn dazu bewegen, sich an einer Gesandtschaft an den Kaiserhof zu betei
ligen, die erneut den Verzicht Heßlers auf Passau gegen eine Entschädigung vor
schlagen sollte 3 7 0. Friedrich I I I . hatte sich zwar auch bei Albrecht über Georgs 
Ungehorsam beklagt 3 7 1, doch konnten sich die Herzöge ihm gegenüber auf die 
gerade wieder erneuerte päpstliche Aufforderung stützen, zwischen Fried
rich I I I . und Matthias zu vermitteln (18.12.1481) 3 7 . Schon drei Wochen später 
allerdings ließ Sixtus IV. wieder ein Mahnschreiben an die Herzöge ausstellen, 

3 6 3 BayHStA HU Passau 2377. 
i b 4 Annales Mellicenses zum fahr 1483 (sie!); Gutkas, Passauer Besitzungen, 287f. 
3 6 5 Vgl. den Bericht über die Beschießung von Handelsschiffen von Mautern aus in 

BayHStA RL Nördlingen 891, fol. 11. 
3 6 6 Theodor Mayer, 420-422 (21./27.10.1481). 
3 6 7 BayHStA KbÄA 1041, fol. 312,317. 
3 b 8 Ebda., fol. 317. 
3 6 9 BayHStA HL Passau 976 (6.12.1481). 
3 7 0 Vgl. die Korrespondenzen der Herzöge 14.12.1481-5.1.1482 in BayHStA KbÄA 

1041, fol.311-321. 
3 7 1 BayHStA KbÄA 3132, fol.257 (27.12.1481). 
3 7 2 BayHStA Haus- u. Familiensachen U Kirchliche Generalgegenstände 1481 XII 18; 

Schlecht, Andrea Zamometic, Beil. 14; Nehring, Corvinus, 151. 
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keine Feinde Kardinal Heßlers zu unterstützen 3 7 3 . Überhaupt erscheint die 
päpstliche Politik, der im Lauf der Ereignisse des Jahres 1482 noch entschei
dende Bedeutung zukommen sollte, um die Jahreswende 1481/82 wenig konti
nuierlich und zielgerichtet. Dies ist aber wohl hauptsächlich auf Probleme des 
Informationsflusses an der Kurie zurückzuführen, wo man sich vor allem auf 
Suppliken und Bittschriften, die Vorträge fürstlicher Oratoren und der Kardinal
protektoren oder die Legatenberichte zu stützen hatte, wonach entsprechend dem 
genau festgelegten Geschäftsgang Mahnschreiben, Konfirmationen u. ä. einmal 
an die eine, einmal an die andere Seite ergingen3 7 4. Dieses Verfahren ständiger 
Rede und Gegenrede, Briefe und Gegenbriefe ließ die eindeutige und durch
gehende Verwertung römischer Stellungnahmen durch nur eine Partei nicht zu, 
was den bayerischen Herzögen von Seiten des Passauer Domkapitels etwa den 
Vorwurf ungenügender Vertretung gemeinsamer Interessen beim Heiligen Stuhl 
einbrachte3 7 5. 

Inzwischen war die bayerische Partei weiter ins Hintertreffen geraten, denn 
nachdem die Stadt Passau Georg Heßler weiterhin den Einzug verwehrt hatte 
(worauf dieser mit neuen Kriegszügen in Niederösterreich reagierte), wurde sie 
vom Kaiser am 23.1.1482 in die Reichsacht erklärt; die Exekution wurde aller
dings drei Wochen lang ausgesetzt376. König Matthias schickte 300, Herzog 
Georg 50 Reiter nach Passau; ins Nieder- und Oberhaus waren schon im Herbst 
1481 bayerische Truppen unter dem Hauptmann Andreas Schwarzensteiner 
gelegt worden,3 7 7. Offensichtlich auf Veranlassung Georgs, zu seiner Rechtferti
gung bei Kaiser und Papst, lieferte der Mauerkircher unterstützende Teil des 
Kapitels dem Herzog am 8.1.1482 ein ausführliches Verteidigungsschreiben 
über seine Politik seit 1479, besonders die Verpfändungen an Ungarn 3 7 8 . Diese 
wurden damit begründet, daß das Kapitel den Transfer hochstiftischer Besitzun
gen durch den Kaiser an Heßler habe verhindern wollen, indem einige an König 
Matthias verpfändet worden seien, der ein christlicher Herrscher sei und auch 
andere Besitzungen „in der Teutschen Nacion" habe 3 7 9. Bischof Friedrich 
Mauerkircher ging dieser Begründung gegenüber sofort auf vorsichtige Distanz; 
er betonte, er habe nur eine Verhandlungsvollmacht an seine Anhänger in St. Pöl
ten gegeben, alles Weitere sei ohne sein Wissen geschehen380. Georg ließ aus diesen 
Stellungnahmen ein neues Rechtfertigungsschreiben erarbeiten (datiert Lands
hut 22.3.1482), in dem er nochmals den Gang der Verhandlungen seit 1479 nach
zeichnete, die Wahl Mauerkirchers verteidigte, seine Gespräche mit dem Kaiser 
1480 und seine Treue gegenüber dem Reichsoberhaupt hervorhob und erneut 
versicherte, von den Verpfändungen an Ungarn habe er nichts gewußt 3 8 1 . 

5 7 3 BayHStA HU Passau 2379 (8.1.1482). Vgl. Hollweg, 108 f. zu den Schreiben Sixtus' 
im Januar/Februar 1482, in denen auch Exkommunikationsdrohungen eine Rolle spielten. 

3 7 4 Zum kurialen Geschäftsgang vgl. Frenz, Kanzlei, 55-180. Dadurch jetzt weitgehend 
ersetzt: Walter von Hofmann: Forschungen zur Geschichte der kurialen Behörden vom 
Schisma bis zur Reformation. 2 Bände. Rom 1914. 

3 7 5 BayHStAKbÄA 1041, fol.324. 
376 Erhard, Passau, I , 201; Hollweg, 107; Kristanz, 153-157; Wodka, 50. 
3 7 7 Schreitwein, 526; Hansiz, 582; Kristanz, 156 f. 
3 7 8 BayHStA HL Passau 976. 
3 7 9 Ebda. 
3 8 0 BayHStA KbÄA 1041, fol. 323. 
3 8 1 BayHStA HL Passau 976. 
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Die Auseinandersetzungen des Frühjahrs 1482 drehten sich hauptsächlich um 
die Stadt Passau, über der die Reichsacht schwebte, und die Haltung der bayeri
schen und bischöflich-passauischen Truppen in den Festungen382. In einem 
scharfen Breve vom 9.3.1482 tadelte der Papst, daß Georg seine Entscheidung, 
den Passauer Bischofsstuhl mit Kardinal Heßler zu besetzen, nach über zwei Jah
ren immer noch nicht akzeptiert habe. Er mahnte Georg, „ut ab incepta impugna-
tione et ecclesiastici Status perturbatione dum licet abstineat et se nobis ac lmpe-
ratori conformet" und drohte ihm an, widrigenfalls „gravioribus remediis" zu 
handeln 3 8 3. Georg Heßler konnte nun seinen ersten wirklichen Erfolg verzeich
nen: am 22.4.1482 erkannte die Stadt Passau ihn als rechtmäßigen Bischof an 
und gestand ihm zu, bis Ende Mai seinen Einzug in Passau zu halten. Die Gegner 
Heßlers sollten die Stadt bis dahin verlassen haben. Herzog Georg und Herzog 
Alb recht lehnten diese Regelung erwartungsgemäß ab; Georg der Reiche ließ der 
Stadt sogar die Lebensmittelzufuhr sperren und wies seinen Festungskomman
danten an, einen Einmarsch Heßlers mit allen Mitteln zu verhindern 3 8 4 . Eine 
weitere Zuspitzung von den politischen Rahmenbedingungen her bedeutete die 
Kriegserklärung von König Matthias an den Kaiser im April. Trotz vielfacher 
Mahnungen und Warnungen blieb der Passauer Rat bei seiner Haltung, er gestat
tete Heßler sogar die Anlage von Befestigungsbauten in der Ilzstadt gegen die 
Burgen Ober- und Niederhaus. Am 1.6.1482 hielt Kardinal Heßler mit dem 
damals in kaiserlichen Diensten stehenden Herzog Christoph von Bayern und 
170 Reitern im Gefolge seinen Einzug in Passau; am Tag darauf begann der 
niederbayerische Hauptmann Schwarzensteiner mit der Beschießung der Stadt 
vom Oberhaus aus. Zahlreiche Häuser wurden zerstört, die Heßler eskortieren
den Truppen des obderennsischen Hauptmanns Bernhard von Scherffenberg 
setzten sich sehr bald wieder aus der von der Lebensmittelversorgung ab
geschnittenen Stadt ab. Bereits am 7.6.1482 begannen, ungeachtet der weiteren 
kaiserlichen Aufforderungen, Heßler und seine Anhänger zu unterstützen 3 8 5 , 
Verhandlungen zwischen Räten Heßlers, Bayerns, des Kaisers und des Papsts in 
Vilshofen zur Beendigung der kriegerischen Auseinandersetzungen. 

Möglich geworden war diese plötzliche Entspannung durch ein Umschwenken 
der päpstlichen Politik, das zum ersten Mal greifbar wird in Briefen Sixtus' IV. 
an Herzog Georg und Kardinal Heßler vom 15.2.1482 3 8 6. Der Papst gab nun
mehr die bedingslose Unterstützung Heßlers in Passau auf. In dem freundlich 
gehaltenen und um Annäherung bemühten Brief an Herzog Georg erklärte der 
Papst seine bisherige Haltung und verwies dann auf das im Konkordat von 1448 
festgehaltene päpstliche Provisionsrecht. Er habe aber nie die Rechte des ehr
würdigen und um die Kirche hochverdienten bayerischen Fürstenhauses 
schmälern wollen. Nachdem es der Würde von Papst und Kardinal wider-

^ 8 2 Vgl. die kaiserlichen Briefe in HHStA Frid. 5, fol.6f., 16 und Erhard, Passau, I , 
202-205; Kristanz, 159-\6\; Schrödl, 306f. 

3 8 3 BayHStA HL Passau 2503; vgl. dazu Hollweg, 109 f. Der Papst hatte sich auch an die 
niederbayerischen Landstände gewandt. 

3 8 4 Hierzu und zum Folgenden: BayHStA KbÄA 1041, fol.326f.; Erhard, Passau, I , 
202-208; Hollweg, 1 lOf ; Kristanz, 160-165; Nehring, Corvinus, 136. 

3 8 5 Vgl. HHStA Frid. 5, fol.73; RHR Antiqu. 2, fol. 473ff. (13.-27.7.1482, u.a. an 
König Wladislaw von Böhmen). 

386 Schlecht, Andrea Zamometic, Beil. 19. u. 75; dazu ebda., 70, 117; Kristanz, 
121 -124, 161 f.; Hollweg, 111 f.; Rankl, Kirchenregiment, 62f. 
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spreche, Heßler wieder abzusetzen, müsse man jetzt nach Lösungswegen 
suchen, die den Interessen aller beteiligten Seiten entsprächen. Er wolle Her
zog Georg bei allen entsprechenden Bemühungen unterstützen. Gleichzeitig 
ermahnte Sixtus Kardinal Heßler, um des Friedens willen seine Ansprüche auf 
Passau auf dem Wege gütlicher Vereinbarungen zurückzunehmen. In einem 
Brief vom 27.5.1482 bezeichnete der Papst Friedrich Mauerkircher erstmals als 
rechtmäßig erwählten Bischof von Passau387. 

Zu dieser Kehrtwendung war Sixtus IV. (Francesco della Rovere) durch meh
rere Umstände veranlaßt worden 3 8 8 . An erster Stelle ist hier seine italienische 
Politik zu nennen, in der er vor allem zwischen 1478 und 1482 durch die 
Umtriebe seines länderhungrigen Neffen Girolamo Riario und durch die Ver
wicklung in die Pazzi-Verschwörung in Florenz in militärische Bedrängnis gera
ten war 3 8 9 . Weiterhin war es trotz des Verbots durch Pius I I . 1460 gedankliches 
Allgemeingut des 15. Jahrhunderts geblieben, die Einberufung eines allgemeinen 
Konzils und dessen Entscheidungen als politisches Druckmittel gegenüber dem 
Papsttum zu betrachten 3 9 ° . Gerade seit Frühjahr 1482 waren aber entsprechende 
Bestrebungen wieder einmal im Gange. Ihr Urheber war Andreas Jamometic, seit 
1476 Erzbischof von Krainea (im heutigen Albanien), der am 25.3.1482 in 
Basel die Wiedereröffnung und Fortsetzung des Generalkonzils proklamierte, 
worin er vom König von Frankreich, von Lothringen, Neapel und Florenz unter
stützt wurde. Obwohl Jamometic bereits im Dezember 1482 gefangengesetzt 
wurde und am 12.11.1484 starb, geriet Sixtus IV. durch diese Konzilsproklama
tion unter großen Druck, gegen den er auf alle erreichbaren außeritalienischen 
Bündnispartner angewiesen war 3 9 1 . So gab er nicht nur in der Passauer Frage 
Herzog Georg nach, sondern konzedierte auch in der 1482 im Reich akuten 
Frage der Ablieferung der Rhodiser- und Türkenablaßgelder, daß der Herzog 
dem päpstlichen Kollektor nur 4/9 der in Niederbayern eingehobenen Gesamt
summe abliefern müsse, während der Rest der Kirchenfabrik von St. Martin in 
Landshut zugute kommen sollte 3 9 2. 

Diese Entwicklungen also hatten zu den Verhandlungen vom Juni 1482 in 
Vilshofen geführt, die allerdings vorerst ohne Erfolg verliefen, da Herzog Georg 
eine sofortige Resignation Heßlers forderte und die Beschießung Passaus ebenso 
wie die Handelssperre fortsetzen ließ. Am 1.8.1482 kam es daraufhin, wieder
um in Vilshofen, doch noch zu einer Kompromißlösung, die das faktische 
Ende des Bistumsstreits bedeutete393. Vorgesehen waren ein sofortiger Waffen
stillstand und die Aufhebung der Handelssperre, außerdem einigten sich die 

387 Schlecht, Andrea Zamometic, 117 und Beil. 89. 
3 8 8 Vgl. Hollweg, 112-114. 
3 8 9 Vgl. Seppelt, 355-361. 
3 9 0 Ebda., 361; Rankl, Kirchenregiment, 42 f. 
^ 9 I Zum Basler Konzilsversuch und seinem Initiator vgl. v.a.: Seppelt, 362-364; 

Schlecht, Andrea Zamometic; Alfred Stöcklin, Der Basler Konzilsversuch des Andreas 
Zamometic vom Jahre 1482. Genesis und Wende. Basel 1938; ders.: Das Ende des Basler 
Konzilsversuchs von 1482. In: Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte 1985, 
3-118 sowie neuerdings Petersohn, Angelo Geraldini (zum kurialen Gegenspieler von 
Jamometic) und v.a. ders., Jamometic (u.a. mit Begründung der abweichenden Schreib
weise des Namens). 

3 9 2 Vgl. Schlecht, Andrea Zamometic, 132, 106*, Beil. 90; Scherg, Bavarica, Nr. 627. 
3 9 3 Erhard, Passau, I , 210; Hollweg, 114f; Tomek, 50f.; Bauerreiss, 182. 
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Prätendenten, daß Kardinal Heßler auf Lebzeiten Bischof von Passau bleiben 
und Friedrich Mauerkircher ihm dann nachfolgen sollte. 

Wenig später schon, am 21.9.1482, starb Georg Heßler auf der Fahrt von 
Passau nach Wien. Sofort ergriff Georg der Reiche die Inititative und schickte 
zusammen mit Albrecht IV. Förderbriefe für Mauerkircher nach Rom 3 9 4 . Six
tus IV. hielt sich an seine Zusage vom Mai und konfirmierte den Vertrauten 
Georgs am 30.10.1482 als Bischof 3 9 3. Sicherlich nichts Neues sagte der Papst 
dem neuen Bischof, wenn er ihm gegenüber betonte, für die Verleihung der Pas
sauer Kirche an ihn seien die Notwendigkeit von Recht und Frieden und beson
ders die Bitten Herzog Georgs ausschlaggebend gewesen 3 9 6 . Sixtus sagte Mauer
kircher weiterhin zu, sich beim Kaiser für seine Anerkennung zu verwenden, und 
mahnte Friedrich I I I . auch, entsprechend einzulenken. Ebenso mahnte der Papst 
Bischof Friedrich aber auch zur Lösung der engen Kooperation des Hochstifts 
mit Ungarn 3 9 7. Allerdings blieben St.Pölten und Mautern in den Händen Corvi
nus', und auch Friedrich I I I . machte seinen Frieden mit Mauerkircher nicht bis 
zu dessen Tod im Jahre 1485 3 9 8 . Er sperrte ihm weiterhin die Einkünfte aus den 
habsburgischen Ländern 3 9 9 und verlieh ihm nie die Reichslehen400. Trotzdem 
schrieb der Kärntner Chronist Jakob Unrest, der wenig Sympathie für die Ein
griffe des Kaisers und für dessen Kandidaten Heßler erkennen läßt, daß der 
Wolf, das Wappentier des Hochstifts Passau, endlich gegen den Hasen (Wappen
bild Heßlers) gesiegt habe 4 0 1. 

Die Sperre der österreichischen Einkünfte verschärfte das größte Problem, das 
die Streitigkeiten 1479/82 mit sich gebracht hatten: Zerstörungen, zumal in der 
Stadt Passau, und eine schwere Verschuldung des Hochstifts , obwohl Fried
rich Mauerkircher selbst sich vor allem auf die reichen Mittel seines Halbbruders 
gestützt hatte 4 0 3. Obgleich jetzt endlich allgemein anerkannter Bischof, hielt sich 
Mauerkircher auch zwischen 1482 und 1485 fast durchgängig bei Herzog Georg 
in Landshut auf und führte sein Amt als Kanzler fort; er war bis zu seinem 
Tod 1485 die einflußreichste Persönlichkeit in den inneren Landesangelegen
heiten 4 0 4. Schon im September 1479, ganz kurz nach seiner Wahl, führte er die 
niederbayerischen Räte in Besprechungen mit Vertretern Tirols und des Bischofs 
von Augsburg an; im Dezember 1479 agierte er als „Electus Pataviensis", gleich
zeitig aber auch, in der Urkundenunterfertigung, als Kanzler 4 0 3. Bis 1485 
führte er den Bischofs- und den Kanzlertitel nebeneinander. Bei zahlreichen 

3 9 4 BayHStAKbÄA 1041, fol.328-332. 
3 9 5 Die entsprechenden Urkunden in BayHStA HU Passau 2392-2398; vgl. auch 

Chmel, Regesta, Nr. 7570 und Hansiz, 585-590. 
3 9 6 Sc/2*?rg,Bavarica,Nr.623. 
3 9 7 Constantin Höfler: Sammlung von Urkunden zu einer künftigen Geschichte der 

Unterhandlungen Bayerns mit dem römischen Stuhle. In: OA 4 (1843), 330-360, hier 
330f; Schlecht, Pius I I I . , 11 Anm. 6. 

398 Schels, 345; Kristanz, 169. 
3 9 9 Vgl. Priebatsch I I , S. 51 (Beispiel von 1485). 
4 0 0 Entsprechend fehlt sein Name im Belehnungsverzeichnis der Passauer Bischöfe 

1297-1746 in BayHStA HL Passau in den Blechkästen 24, Carnier „ante 1 
4 0 1 Unrest, 125. 
4 0 2 Buchinger, 188, 235; Kristanz, 169. 
4 0 3 Schrenck, 309-313. 
4 0 4 Andreas Buchner, 480; Schrödl, 308; Erhard, Passau, I , 211. 
4 0 5 StAA VÖA 1018, unfol. bzw. BayHStA KbÄA 1038, fol. 26'. 
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Missionen vertrat er Herzog Georg (etwa auf dem Nürnberger Reichstag von 
1480 oder bei Albrecht IV. in München), trat an dessen Seite auf oder empfing 
Gesandtschaften in Landshut 4 0 6. Noch im August 1485 erscheint er als Leiter 
der herzoglichen Kanzlei und Statthalter Georgs 4 0 7. Er führte in der Regel den 
Vorsitz im herzoglichen Rat und wirkte auch im Hofgericht m i t 4 0 8 . Dr.Fried
rich Mauerkircher, der erste Kanzler Herzog Georgs, starb am 22.11.1485 in 
Landshut 4 0 9, als Bischof von Passau wie gesagt bis zuletzt vom Kaiser nicht aner
kannt. 

Im Passauer Streit von 1479-1482 hatten durch den Kompromiß vom 
1.8.1482 beide hinter den Prätendenten stehende Fürsten, der Kaiser und der 
niederbayerische Herzog, ihr Gesicht wahren können. Georg aber engagierte 
sich im Vergleich zum fast parallel verlaufenden Salzburger Streit sehr viel inten
siver; er brachte durch fortwährende, auch militärische, Protektion des auf seine 
Veranlassung hin gewählten Kandidaten, des Domkapitels und durch die still
schweigende Kooperation mit dem Ungarnkönig das Hochstift an den Rand 
eines Reichskriegs, konnte sich letztlich aber dank eines Schwenks der päpst
lichen Politik in der Besetzungsfrage auch durchsetzen. 1485 sollte ihm dies in 
Passau nochmals gelingen. 

3. Im Zeichen der ungarischen Eroberung Niederösterreichs 1482—1485 

Der Vertrag von 1477 hatte die grundlegenden dynastisch-politischen Diffe
renzen zwischen König Matthias und Kaiser Friedrich I I I . nicht regulieren kön
nen, für den Corvinen aber wegen der Anerkennung seines böhmischen König
tums eine Ansehenssteigerung bedeutet. Seit 1478 spitzte sich das Verhältnis 
zwischen beiden Herrschern im Zuge des Salzburger und des Passauer Bistums
streits immer mehr zu, und ab 1480 ließ der Kaiser bei den Reichsständen aus
drücklich um eine Truppenhilfe gegen Ungarn werben, die 1481 wohl beschlos
sen, nicht aber realisiert wurde. 

Die auf ganz Mitteleuropa zielende diplomatische Offensive Matthias' gegen 
den Kaiser war weitgehend erfolglos geblieben 4 1 0. Er hatte bewußt die Koopera
tion mit den Reichsfürsten gesucht, um den Kaiser in seiner Hausmachtpolitik zu 
isolieren. Die Halbherzigkeit, mit der Fürsten und Städte die kaiserlichen Auf
forderungen und die Beschlüsse der Reichstage umsetzten, führten dazu, daß 
faktisch keine koordinierte Truppenhilfe aus dem Reich gegen Ungarn zustande 
kam. Andererseits brachte Matthias aber mit keinem Reichsfürsten feste Bünd
nisse gegen das Reichsoberhaupt zustande, auch nicht mit den Wittelsbachern, 
seit 1469 seinen treuesten Verbündeten. Herzog Albrecht IV. und Herzog 
Georg der Reiche hatten sich aber 1481 zu einer Zeit, als viele Fürsten zur kaiser
lichen Seite hinneigten, ausdrücklich darauf festgelegt, keinen Beitrag zu einer 

4 0 6 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr.58; BayHStA KbÄA 3132, fol.231 f f ; GHA HU 772; 
BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 765; PNA 6424 (unfol.); RL Nördlingen 
987/2, fol. 11 f f ; KbÄA 1064, fol. 1. 

4 0 7 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 133 f. 
4 0 8 BayHStA PNU Ausw. St. 432/2; NKB 28, fol. 106'; PNU Ausw. St. 1506. 
4 0 9 Arnpeck, 383. 
4 1 0 Vgl. hierzu und zum Folgenden Nehring, Corvinus, 149-153 und ders., Herrschafts

tradition, 469 f. 
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Reichshilfe gegen König Matthias zu leisten. Diese Einstellung blieb bis zum Tod 
von Matthias 1490 unabänderliche Grundlage der bayerischen Politik und 
bestimmte die Haltung der Herzöge auch in den Jahren des ungarischen Angriffs 
auf Österreich. 

1477 war es im Rahmen der Auseinandersetzungen um Böhmen zu einem kur
zen Feldzug Matthias' in die kaiserlichen Erblande bis an den Wienerwald 
gekommen41 ] . Danach waren die militärischen Aktivitäten bis 1482 auf Söldner
streifzüge beschränkt, wobei alle Seiten jede größere Konfrontation vermie
den 4 1 2 . In der geschilderten zugespitzten Situation nun glaubte Matthias einem 
Angriff aus dem Reich zuvorkommen zu müssen und sagte im April 1482 dem 
Kaiser den Krieg an. Wie schon 1477 richtete sich diese Absage an Friedrich I I I . 
in seiner Eigenschaft als Erzherzog von Österreich, also als Reichsfürst, um nicht 
den Reichsständen einen unmittelbaren Anlaß zum militärischen Eingreifen auf 
der Seite des Kaisers zu geben 4 1 3. Mit diesem Argumentationstyp, später je nach 
Lage der Dinge von Corvinus ergänzt um Hinweise, er kriege nur als König von 
Ungarn, nicht aber als König von Böhmen (als der er Reichsfürst war) gegen den 
Kaiser und auch nur gegen diesen, wogegen er sich mit Maximilian sehr wohl 
einig zu werden glaube 4 1 4, ermöglichte der Corvine Reichsständen wie Bayern 
oder der Reichsstadt Nürnberg ein entsprechendes Aufgreifen und Ausnutzen 
für die eigenen antikaiserlichen Interessen: Es handle sich, so konnten sie argu
mentieren, bei dem Konflikt um einen reinen Territorialhandel und keine allge
mein verpflichtende Reichssache413. Auch ein weiteres Begründungsmuster, 
mit dem Albrecht IV. und Georg schon früh Hilfe gegen Ungarn ablehnten, näm
lich daß sie als Nachbarn Matthias' in ihren eigenen Landen am meisten von des
sen Racheaktionen bedroht sein würden 4 1 6 , war kein spezifisch wittelsbachi-
sches Argument; dieser das fürstlich-territoriale Eigeninteresse gegenüber dem 
vom Kaiser propagierten Reichsinteresse besonders deutlich herausstreichende 
Topos wurde etwa auch von Herzog Albrecht von Sachsen gebraucht417, der 
sonst eine der wichtigsten Stützen der kaiserlichen Ungarnpläne war. 

Auch Herzog Ludwig der Reiche hatte versucht, in den reichsweiten Kriegen 
1458-1463 die Auseinandersetzungen mit dem Kaiser nur in dessen Eigen
schaft als Territorialherr zu führen. Friedrich I I I . aber hatte sofort zum Mittel des 
Reichskriegs und zur Drohung mit der Reichsacht gegriffen und wertete Lud
wigs Vorgehen als Versuch, ihn in seiner doppelten Eigenschaft als Kaiser und 
Fürst vom Reich trennen zu wollen, wogegen er hielt, daß „unser keyserlich per-
son, wirde und wesen also ist, das dy nymantz voneinander geteylen noch ge-
scheyden mag" 4 1 8 . Der Widerstand eines Reichsglieds galt Friedrich I I I . als 
Frevel am Reich wie an der kaiserlichen Obrigkeit gleichermaßen und als ein 
„crimen laesae maiestatis"419. Hierin kam der hohe und fordernd-befehlende 

411 Räzsö, Feldzüge, 4 - 6 . 
4 1 2 Nehring, Corvinus, 1 50. 
4 1 j Fraknöi, Corvinus, 192f., Nehring, Corvinus, 152f. 
4 1 4 Thomas, 502; Priebatsch, Reise, 321. 
4 1 5 Isenmann, Reichsstädte, 66 f. 
4 1 6 Z.B. BayHStAKbÄA 3132, fol.262-266. 
417 Fessler-Klein, 137 Anm. 5; Nehring, Corvinus, 124. 
4 , 8 Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 339, 341 (Zitat). Vgl. Angermeier, Königtum und 

Landfriede, 444-446. 
4 1 9 Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 339. 
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Anspruch des kaiserlichen Regiments Friedrichs I I I . deutlich zum Ausdruck. 
Reichshilfen waren für ihn auf jeden Fall und unverzüglich zu erbringende 
Verpflichtungen seiner Lehnsvasallen. Sein Begriff von der eigenen Stellung 
als kaiserliche Majestät implizierte ein auch bei den Reichsgliedern voraus
gesetztes Pflichtverständnis, das von der Selbstverständlichkeit der Hilfe für 
den Herrscher in Krisensituationen ausging. Das „Majestätsverbrechen" des 
römischen Rechts wurde von ihm als eine Art Hochverratsstraftatbestand 
gehandhabt, der jederzeit die Möglichkeit eines politischen Prozesses auch 
gegen mächtige Reichsstände offenhielt; meist aber blieb es wegen der zahl
reichen Schwierigkeiten entsprechender Exekutivmaßnahmen bei der Drohung 
damit 4 2 0 . 

Daß diese Argumente auch gegen einen auswärtigen Herrscher wie König 
Matthias von Ungarn gebraucht wurden, zeigt sich am Beispiel wieder Herzog 
Albrechts von Sachsen, als dieser als Oberbefehlshaber der kaiserlichen Truppen 
im August 1487 Corvinus den Krieg erklärte. Auf den Einwand Matthias', er 
führe mit Friedrich I I I . nicht als Kaiser, sondern als Erzherzog Krieg, erwiderte 
Albrecht, die kaiserlichen Erblande gehörten zum Reich und seien nicht von die
sem zu sondern, betonte aber bezeichnenderweise gleichzeitig, nur aus Pflicht 
gegenüber dem Kaiser und nicht als sächsischer Herzog habe er das Kommando 
übernommen, um so ungarische Vergeltungsangriffe auf sein Territorium zu ver
hindern 4 2 1 . Ansonsten war der Kaiser bemüht, in seinem Konflikt mit Corvinus 
die Reichsstände, deren Hilfe er brauchte und die er lange unter dem Vorwand 
eines Türkenzugs zu gewinnen suchte, dadurch auf seine Seite zu bringen, daß er 
die Bedrohung seiner Erblande mit einer angeblichen Bedrohung des ganzen 
Reichs durch die Eroberungszüge des Ungarnkönigs koppelte. Dazu stellte er der 
Selbststilisierung Matthias' als Verteidiger der Christenheit den Gedanken der 
Bedeutung der Erblande im Westen und Osten als Pforte und Schutzschild des 
Reiches entgegen und bediente sich des „Propagandabegriffs" von den Interessen 
der „Deutschen Nation" 4 2 2 . Vor allem zur Erlangung von Hilfe im Osten gegen 
Türken und Ungarn mahnte er in ständiger Wiederholung (er selbst nannte es 
„einpilden") zur Notwendigkeit einer Reichshilfe gegen die Schädiger des Reichs 
und der Christenheit. Deswegen betonte er auch den Verpflichtungscharakter 
der Hilfe und erstrebte Formen reichsweiter Solidarisierung mit der Abwehr
stellung Österreichs. Im Rahmen einer spezifischen, an seinem Kaiserhof ent
wickelten „Österreich-Ideologie", die die Interessen der Habsburger und des 
Reichs in eins setzte4 2 3, hob er in ständig wiederholten Formeln die Leistungen 
und Schutzfunktionen der Erblande für das Reich hervor und warnte vor einer 
Katastrophe bei einem Zusammenbruch der habsburgischen Stellung im Osten. 
Der Gegenpropaganda des Corvinen suchte er dadurch zu begegnen, daß er Mat
thias als einen Hasser der deutschen Nation bezeichnete und ihn der Kooperation 
mit den Türken wider das Reich beschuldigte424. Ähnliche Argumente machte 

4 2 0 Angermeier, Reichsreform, 107, 114; Heinig, Friedrich I I I . und Hessen, 66, 100; 
Krieger, Königsherrschaft, 484 f. 

42 Fessler-Klein, 159; Mehring, Corvinus, 179f. 
4 2 2 Nehring, Herrschaftstradition, 471; Schröcker, Deutsche Nation, 144 (Zitat); Isen

mann, Kaiser, Reich und deutsche Nation, 155— 167. 
4 2 > Heinrich Koller, Friedrich I I I . und Linz, 273; vgl. auch Gerda Koller, 529. 
4 2 4 Schröcker, Deutsche Nation, 31 - 4 1 . Vgl. auch Nehring, Corvinus, 161. 
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der Kaiser auch gegen Karl von Burgund und die flandrischen Städte, Maximilian 
dann vor allem gegen Frankreich geltend 4 2 5. 

Soweit zu den grundsätzlichen Topoi der Argumentation des Kaisers und des 
ungarischen Königs vor und während der Feldzüge der fahre 1482-1487, die 
vor allem auf die Mobilisierung bzw. die Neutralisierung der Reichsstände gerich
tet waren. Vor dem Eingehen auf die Reaktion der Wittelsbacher scheint noch ein 
kurzer Überblick über die militärischen Ereignisse jener Jahre angezeigt426. Sie 
begannen im Mai 1482 mit der Belagerung der Grenzfeste Hainburg, die noch im 
selben Jahr erobert wurde. Ebenso erging es Enzersdorf und Güns. Als die 
Ungarn im April 1483 Klosterneuburg einnahmen, verließ Friedrich I I I . Wien 
und wandte sich zunächst nach Graz, dann nach Linz. Noch Ende 1483 er
reichte Matthias einen Waffenstillstand mit der Pforte. 1484 fiel mit Bruck an 
der Leitha eine weitere wichtige Grenzfeste; Korneuburg ging dem Kaiser ver
loren und die ungarischen Truppen errangen bei Leitzersdorf einen wichtigen 
Sieg. Seit Januar 1485 wurde Wien belagert; die kaiserliche Residenzstadt kapi
tulierte im Mai 1485 und am 1.6. zog Matthias Corvinus im Triumphzug in die 
Stadt e in 4 2 7 . Matthias betrachtete sich seit der Huldigung Wiens und der nieder
österreichischen Stände im Juni 1485 als Landesfürst, urkundete „in arce nostra 
viennensi"4 2 8 und nannte sich Herzog von Österreich 4 2 9 . Des Kaisers so
genannte „Devise" „AEIOV", oft interpretiert als „Austrie est imperare orbi uni-
verso", mußte sich angesichts der prekären Lage Spottauslegungen wie „Aller 
erst ist Osterreich Verloren" oder „Aller erst ist Osterreich Ungerischs" gefallen 
lassen430. 1486 gingen die ungarischen Eroberungszüge im nördlichen Nieder
österreich weiter; mit Wiener Neustadt wurde auch eine zweite wichtige Kaiser
residenz eingeschlossen, die im August 1487 kapitulierte 4 3 1. Außerdem hielten 
ungarische Truppen ja schon seit Beginn der achtziger Jahre große Teile der 
Steiermark und Kärntens besetzt. 

Die Ablehung der Hilfeleistung gegen Ungarn auf dem Nürnberger Reichstag 
von 1481 und in den anschließenden Verhandlungen, die Eingriffe in den 
Schaunbergerstreit seit 1482 und die damit verbundenen Besetzungsaktionen in 
Oberösterreich und das weiter schwelende Problem der Anerkennung des her
zoglichen Kandidaten auf dem Passauer Bischofsstuhl erklären, warum wir im 
Jahr 1483 ein recht gespanntes Verhältnis zwischen dem Reichsoberhaupt und 
Georg beobachten. Der Niederbayer führte im Mai 1483 Gespräche darüber in 
Schwaz mit Erzherzog Sigmund von Tirol, mit dem ihn damals sehr enge und 

425 Schröcker, Deutsche Nation, 41-58 bzw. 58-95. 
4 2 6 Vgl. vor allem Räzsö, Feldzüge, 11 - 22; daneben Nehring, Corvinus, 153-168 (auch 

zu den parallel laufenden diplomatischen Aktivitäten); Gutkas, Corvinus, 20-22; Ackert, 
78-88 und die Chronik von Unrest, 127 ff. Wichtig zur Thematik sind ferner die Arbeiten 
von Schober und, diesen ergänzend, Schaffran. 

4 2 7 Eine wichtige Quelle zur Belagerung Wiens ist das Tagebuch des Wiener Arztes 
Johann Tichtel, ediert in FRA 1/1, hier 19-37 (vgl. Uiblein, Quellen, 109f). Zur Rolle des 
Wiener Handelsbürgertums bei der Übergabe der Stadt Csendes, 102. Ausführlich zur 
Eroberung Schober, 161 -192. 

4 2 8 BayHStA KbÄA 234, fol. 312 (17.11.1485). 
4 2 9 Gutkas, Corvinus, 22. 
4 3 0 Unrest, 155; dazu Benna, v. a. 421 -425. Lhotsky, AEIOV, 172 ff. stellt 86 Auslegun

gen der Vokalkombination zusammen. 
431 Schober, 274-279. 
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regelmäßige Kontakte verbanden, und der Habsburger legte ihm nahe, sich 
durch den kaiserlichen Vertrauten Erzbischof Johann Beckensloer von Salzburg 
in VermittlungsVerhandlungen mit Friedrich I I I . zu begeben432. Dieser bemühte 
sich aber auch selbst um ein besseres Verhältnis zum Landshuter Herzog und 
schickte im Dezember 1483 auf eine Empfehlung des Fiskalprokurators Johann 
Kellner hin seinen engen reichspolitischen Vertrauten Bischof Wilhelm von 
Eichstätt zu Georg, „damit er sich füran gehorsamlicher und fruntlicher dann er 
bisher getan hab gegen uns erzeige"433. Wilhelm sollte Georg daraufhinweisen, 
daß er sich gegenüber dem Kaiser zu dessen „smahe und Widerwillen" „gar ver
ächtlich" verhalten habe, was „durch vil artickel anzuzaigen" sei, und sollte ihn 
zu einer freundlicheren Haltung gegenüber den Anliegen des Reichsoberhaupts 
bewegen. Allerdings sollte der Bischof nicht erwähnen, daß er in kaiserlichem 
Auftrag nach Landshut kam. Es ist allerdings kaum anzunehmen, daß Georg die 
Zusammenhänge nicht durchschaute, als Bischof Wilhelm, allerdings erst im 
April 1484, zu ihm kam und ihm vortrug, sich „gegen die kaiserliche Maiestät in 
annder gehorsam und fruntschafft dann er bisher gewesen were zu bringen" 4 3 4. 
Der Herzog argumentierte abwehrend und sagte, er habe nichts wider den Kaiser 
gehandelt und wolle das auch in Zukunft nicht tun, so daß Wilhelm seinen 
Bericht an den Kaiser resignierend schließen mußte: „Und als er umb kain 
irrung hatt wissen wollen, ab ich auff ditzmals nit wol ferrer mugen hannd
ien" 4 ? 5 . 

Georg war offensichtlich entschlossen, den reichspolitischen Spielraum, den 
ihm die immer größer werdende Angewiesenheit des Kaisers auf Reichshilfe 
gewährte, voll auszuschöpfen. Er mußte sich dazu auch keineswegs offen an den 
Ungarnkönig anlehnen, jedenfalls hören wir für die Jahre 1482/83 nichts von 
entsprechenden Kontakten und Matthias' Versuche, gegen die Intentionen des 
Kaisers die Reichsstände zusammenrufen zu lassen, scheiterten436. Der Kaiser 
dagegen verlegte sich 1484 auf Verhandlungen (durch Graf Haug von Werden
burg und Erzbischof Johann von Salzburg) mit einzelnen Reichsfürsten, um 
seine Ziele gegen Ungarn zu erreichen4 3 7. Das tat er auch gegenüber Herzog 
Georg von Niederbayern. Im Februar 1484 ließ er Bedingungen formulieren, 
unter denen er sich bereit erklärte, dem Passauer Bischof Dr. Friedrich Mauer
kircher, dem herzoglichen Kandidaten des Bistumsstreits, die Regalien zu verlei
hen. Die wichtigste Rolle spielte dabei die Aufforderung, „daß hertzog Georg der 
kaiserlichen] Mfaiestät] wider den künig von Hungern außtreglich hilff und 
beystannd thut und das, so er in der nechsten hilff versawmbt hat, erstattet"4 3 8. 

Graf Haug sollte dieses Anliegen überbringen, traf Herzog Georg aber nicht in 
Landshut an 4 3 9 . Daraufhin wandte sich der Kaiser im April brieflich aus Graz an 

4 5 2 Vgl. TLA Alt. Kopialb. 5/D, fol. 1 54 und HHStA Österreichische Akten - Tirol 
16a/III,fol.l8. 

4 3 3 Instruktion in TLA Sigm. X1V/781 u. XIV/782 (Graz 8.12.1483). 
4 3 4 Bericht Bischof Wilhelms an den Kaiser vom 1.5.1484 in TLA Sigm. XIV/371. 
4 3 5 Ebda. 
436 Nehring, Corvinus, 158. Die Wittelsbacher betreffend ist lediglich ein Beschwerde

brief des Königs an den Pfalzgrafen über die Absicht des Kaisers, die Türkenhilfe gegen 
Ungarn zu lenken, erhalten (Ofen 11.4.1483; BayHStA K.bl. 89/2). 

437 Nehring, Corvinus, 161 f., 163 f. 
4 3 8 HHStA Frid. 6, fol. 7-12 (Zitat fol. 11). 
4 3 9 Ebda., fol. 15, 22f. 
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den Herzog als „unnser nechstgesippter frundt und nachtper" und bat ihn um ein 
Darlehen für die Kriegskosten von 32,000 fl rh und die Mithilfe bei der Restitu
tion der an Ungarn verpfändeten Passauer Besitzungen in Niederösterreich 4 4 0 . 
Als Georg wieder nicht reagierte, erneuerte der Kaiser im Juli den Auftrag für 
Haug, auf der Basis freundlicher Nachbarschaft bei Brandenburg, Bayern, Eich
stätt und in Augsburg, Nürnberg und Ulm für sofortige Truppenhilfe in die Erb
lande zu werben 4 4 1. Zu Herzog Georg wurden der kaiserliche Kämmerer Sig
mund von Niedernthor und erneut Bischof Wilhelm von Eichstätt geschickt, die 
im August 1484 in Landshut verhandelten, allerdings wieder ohne Erfolg 4 4 2 . 
Eine gewisse Bereitschaft zur unilateralen Hilfe zeigten nur Kurfürst Albrecht 
Achilles, Graf Eberhard von Württemberg und die Reichsstadt Augsburg 4 4\ 

Nach diesen erfolglosen Einzelversuchen mündeten die kaiserlichen Bemü
hungen um Ungarnhilfe gegen Ende 1484 wieder in die Einberufung eines allge
meinen Reichstags, der zwischen November 1484 und Januar 1485 insgesamt 
dreimal nach Frankfurt ausgeschrieben wurde 4 4 4 . Erzherzog Maximilian, Erz
bischof Johann von Salzburg, Bischof Wilhelm von Eichstätt und Graf Haug 
von Werdenberg sollten die kaiserlichen Interessen vertreten, eine ungarische 
Gesandtschaft nicht zugelassen werden. König Matthias hatte sich nach bekann
tem Muster mit einem Rechtfertigungsschreiben an wichtige Reichsfürsten 
gewandt, mit denen ihn nach eigener Aussage „liebs und guts" verband und gebe
ten, keine Hilfe gegen Ungarn zu beschließen 4 4 3 . Daß er dabei auch wieder die 
Wittelsbacher und Georg im Blick hatte, zeigt die Tatsache, daß er den Nieder
bayern um die selbe Zeit als „unnsern sundern lieben frund" bezeichnete446. Auf 
das Ladungsschreiben hin trafen sich, wie oft vor Reichstagen, die Herzöge 
Georg und Albrecht in Freising und beschlossen, nicht selbst nach Frankfurt zu 
gehen, sondern Räte zu entsenden und diese vor der Eröffnung der Verhandlun
gen zum Heidelberger Hof aufnehmen zu lassen. Georg schloß sich dann am 
8.1.1485 der von Albrecht ausgearbeiteten Instruktion für die Räte an. Diese 
sah als wichtigsten Punkt vor, einer eventuell gegen König Matthias beschlosse
nen Reichshilfe nicht von vorneherein zu widersprechen und den Herzögen zur 
Stellungnahme vorzulegen, allerdings nur unter der Bedingung, daß die schon 
auf dem Reichstag von 1481 besprochene „Rachsal"-Verschreibung abgeschlos
sen würde, d.h. daß sich Kaiser und die umliegenden Reichsfürsten verpflichten 
würden, gegen zu erwartende ungarische Gegenangriffe ihrerseits Hilfe zu lei
sten. Damit wiesen Albrecht und Georg zum wiederholten Mal auf die besonders 
exponierte Lage ihrer Lande gegenüber Ungarn h i n 4 4 7 . 

4 4 0 Ebda., fol. 35. 
4 4 1 Ebda., fol.66. 
4 4 2 Ebda., fol. 70; Minutoli, Nr. 16. 
4 4 3 Nehring, Corvinus, 164. 
4 4 4 BayHStA FüS 194 (Haug von Werdenberg an Herzog Georg, Mainz 15.11.1484); 

KbÄA 3132, fol. 270ff. Die Beziehungen des Kaisers zu Georg hatten wegen der Eingriffe 
niederbayerischer Amtsleute in der Reichspflege Weissenburg (Franken) gerade ein zusätz
liches Spannungsmoment erfahren (HHStA Frid. 6, fol. 86 f., 108 f.). 

4 4 5 Preßburg 10.11.1484 (an Albrecht IV.; BayHStA KbÄA 234, fol.272f., Zitat 
fol.273'). Vgl. Minutoli, Nr. 23 (an Kurfürst Albrecht). 

4 4 6 Ofen 19.7.1484 (an Albrecht IV. wegen eines Triebs ungarischer Ochsen nach Bay
ern; BayHStA KbÄA 234, fol. 250). 

4 4 7 BayHStA KbÄA 3132, fol. 270ff. 
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Der Frankfurter Tag von Januar/Februar 1485 wurde wieder einmal kaum 
beschickt; neben den bayerischen Fürstentümern waren von den wichtigen 
Reichsständen nur noch Brandenburg und Sachsen wenigstens durch Räte ver
treten 4 4 8. Graf Haug versuchte vergeblich, Maximilian zum Zug aus Burgund 
nach Frankfurt zu bewegen. Sein Vater beschwor ihn, mitzuhelfen, daß die in 
Frankfurt versammelten Stände schnellstens Hilfe in Truppen oder Geld für 
Österreich beschlössen, denn sonst 

wurden wir .. . aller unnsern lannde vertriben, dann uns der kunig von Hungern, die 
Türgken und annder unnser mutwillig veint, die lanng zeit und jar swerlichen auf uns 
gelegen sein, so gar erschöpfet haben, das wir des künigs macht on unnser churfursten 
und underthan hilff ferrer zur widersteen in keinen wege vermugen 4 4 9. 

Allerdings ging das Hilfsbedüfnis des Kaiser nicht so weit, daß er dafür etwa 
zu Konzessionen an Pfalzgraf Philipp bereit gewesen wäre, obwohl Albrecht Achil
les ihn wiederholt auf die Notwendigkeit einer Aussöhnung als eine der wichig
sten Voraussetzungen für eine reichsweite Hilfe aufmerksam gemacht hatte. Nur 
so konnte nach Meinung des Kurfürsten einer der Hauptkristallisationskerne 
antikaiserlicher Opposition ausgeschaltet werden 4 5 0. Erst Maximilian erreichte 
dann im weiteren Verlauf des Jahres 1485 in einem Tausch Kurstimme -
Belehungszusage einen Ausgleich mit dem Pfälzer Kurfürsten. 

Aufgrund der wenig kompromißfreudigen von ihnen erteilten Intruktionen 
suchte Graf Haug die bayerischen Fürsten, die schon um den 10.2.1485 wieder 
einen Abzug ihrer Räte von dem kaum besuchten Frankfurter Tag erwogen 4 5 1, 
als ungehorsam und unwillig zum Schutze des Reichs hinzustellen. Tatsächlich 
trugen die bayerischen Räte wohl wesentlich dazu bei, daß keine Ungarnhilfe 
zustandekam, indem von vornherein jede Hoffnung auf einen bayerischen Bei
trag durch Hinweis auf ihre ungenügende Vollmacht vereitelt und die Stellung
nahme abgegeben wurde, „ire herren sei swer wider den konig in hilff zu geben, 
angesehen das sin ihm nahnnt gesessen sind" (16 . 2 . ) 4 5 2 . Nur über eine reichs
weite Einung zur wechselseitigen Hilfeleistung im erwähnten Zusammenhang 
mit dem befürchteten Vergeltungszug Matthias' wollten sie verhandeln4 5 5. Am 
19.2.1485 reisten die bayerischen Räte aus Frankfurt ab. Die Redaktion des 
Fuggerschen Ehrenwerks aus dem 17. Jahrhundert greift diese erneute klare Stel
lungnahme der wittelsbachischen Politik, die sich nach wie vor auf die päpstliche 
Ermutigung zu einem Ausgleichsversuch zwischen Kaiser und König stützen 
konnte 4 5 4, in der Form einer Mitteilung zum Jahr 1485 auf, Herzog Georg habe 
in seinen Landen ein allgemeines Gebot erlassen, keinerlei Dienste gegen den 
Ungarnkönig zu leisten 4 5 5. 

4 4 8 Vgl. Bachmann, Reichsgeschichte, 733; Bemmann, 42; v. Kraus, Deutsche 
Geschichte, 648ff. Härtung, Reichsreform, 25, sieht hier den „Auftakt zur Reichsreform"; 
nach Wiesflecker, Maximilian, I , 185f., wäre schon Anfang 1485 gezielt die Wahl Maximi
lians zum Römischen König betrieben worden. Vgl. auch Nehring, Corvinus, 165 f. und 
Angermeier, Reichsreform, 146. 

4 4 9 TLASigm.l/12,fol.23f. 
4 5 0 Wilhelm Schmidt, 29 ff. 
4 5 1 BayHStA KbÄA 3132, fol. 283 f. 
4 5 2 Minutoli, Nr. 74; vgl. Wilhelm Schmidt, 64-70. 
4:53 Minutoli, Nr. 85; vgl. Angermeier, Reichsreform, 146 Anm. 2. 
4 5 4 BayHStA KbÄA 3132, fol. 287 (Innozenz VIII . an Herzog Georg 28.9.1485). 
4 5 5 Fugger-Birken, 932. 

177 
12 



4. Reichslehnrecht oder Machtpolitik? Ein zeitgenössisches Cutachten über 
Herzog Georgs Verpflichtung zur Reichsungarnhilfe. 

Aus einem wichtigen uns erhaltenen Dokument geht hervor, daß Herzog 
Georg in der Frage der Reichshilfe nicht einfach einen blind-antikaiserlichen 
Kurs im Interesse des Ungarnkönigs verfolgte. Er war sich vielmehr sowohl sei
ner Angewiesenheit auf das Reichsoberhaupt als auch der Notwendigkeit guter 
politischer Kontakte zum Ungarnkönig, der überdies ein wichtiger Lehnsherr 
war, bewußt. Dies kam besonders deutlich zum Ausdruck in seiner Reise in den 
Südosten des Reichs im Sommer 1480, wo er sowohl die Reichslehen empfing als 
auch eine Vermittlungslösung zwischen dem Habsburger und dem Hunyadi ver
suchte, daran freilich scheiterte. Sicher war Ungarn für ihn der zentrale Stütz
pfeiler einer im Reich wie im Territorialen mit Habsburg konkurrierenden Poli
tik; andererseits war er sich seiner grundsätzlichen Verpflichtungen als Reichs
fürst bewußt und erkannte, daß er sich nicht auf Dauer und vor allem nicht als 
einziger Fürst den Reichsanschlägen gegen Ungarn würde entziehen können. Des
halb beauftragte er seine Räte mit Stellungnahmen zu der Frage, ob und inwieweit 
er dem Kaiser die erforderte Hilfe gegen Ungarn schuldig sei. Eines dieser Gutach
ten ist uns erhalten geblieben4 3 6. Es ist weder datiert noch mit dem Namen des 
Verfassers versehen, doch ergibt eine Analyse der im Text erwähnten Ereignisse, 
daß es während des zweiten Halbjahrs 1485 entstanden sein dürfte, als Kaiser 
Friedrich, aus seinen Erblanden vertrieben, im Reich unterwegs war. Vielleicht 
diente das Gutachten auch der Vorbereitung des ursprünglich für Dezember 
1485 in Würzburg geplanten reichsweiten Tags über die Ungarnhilfe 4 3 7. Den 
Verfasser haben wir, wie zahlreiche eingestreute Zitate aus römischen Rechts
büchern und lateinischen Autoren zeigen, unter den gelehrten Räten des Herzogs 
zu suchen; er selbst bezeichnet sich als „einfeltiger junger doctor" und läßt nach 
gängigem Topos seiner Captatio benevolentiae „In disem handl... zu beschlies-
sen ist mir zu hoch und über mein einfeltig verstantnuß" eine lange Anrufung 
Gottes folgen 4 5 8. 

Das Gutachten zerfällt in zwei Teile. In einem ersten Teil wird das gestellte 
Thema „Ob der Romisch Kayser etc. an den hochgebornen fursten Hertzog Geor
gen etc. hilff wider den ungrischen konig ze kriegen begeret"439 unter Hinweis 
auf das sich für Georg so oder so ergebende Dilemma in einem Pro- und einem 
Kontraabschnitt behandelt. Dieser Teil, gegliedert in eine Vorrede und zweimal 
13 Paragraphen, wurde, wie Anstreichungen und Zusätze zeigen, überarbeitet 
und benutzt. Die Argumente des Abschnitts für einen Beitrag Georgs zur 
Reichshilfe lassen sich folgendermaßen zusammenfassen460: Einem Aufruf des 
Kaisers zur Erbringung seiner Lehenspflichten könne der Herzog sich kaum 
entziehen. Er sei dem Kaiser als Territorialnachbarn, vor allem aber als Reichs
oberhaupt mehr verbunden als dem König von Ungarn; auch drohe ihm Isolie-

4 5 6 BayHStA FüS 198a (offensichtlich herausgetrennt aus einem Neuburger Kopial-
buch). Ausführlich zu diesem Gutachten, seinem Inhalt und seinem reichspolitischen Kon
text Stauber, Reichslehnrecht oder Machtpolitik. 

4d7 Riezler, Baiern, 521, erwähnt offensichtlich dieses Gutachten (ohne Quellenangabe) 
und setzt es, ohne explizite Begründung, in das Jahr 1481. 

4 5 8 BayHStA FüS 198a, fol. 4' bzw. 4. 
4 5 9 Ebda., fol. 1. 
4 6 0 Ebda. , fol . l ' -4,6. 
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rung im Reich, falls er den Corvinen gegen das Reichsoberhaupt unterstützte. In 
diesem Zusammenhang wird auch der Unterschied im Legitimitätsrang der bei
den Herrscher angesprochen: der Ungar stamme nicht aus einem alten erbkönig
lichen Haus und werde große Schwierigkeiten haben, seine Nachfolge geordnet 
zu regeln. Offene Stellungnahme gegen den Kaiser werde man Georg als Verun
glimpfung des „romischen reichs ..., auch teutscher nacion" auslegen, denn „all 
teutsch fürsten" müßten einander mehr vertrauen und sich eher aufeinander ver
lassen als auf Angehörige einer anderen Nation 4 6 1 , die, wie die Ungarn, sogar mit 
den Ungläubigen zusammenarbeiteten. Auch sei nicht auszuschließen, daß Mat
thias nach der Eroberung Österreichs nach Niederbayern weiterziehen werde, 
um auch dieses seinem Reich einzuverleiben. Ganz unabhängig davon, ob der 
Kaiser Corvinus nun besiege oder nicht, riskiere der Herzog bei einer Hilfsver
weigerung auf jeden Fall die Reichsacht und seine Absetzung. Besonders wenn 
des Kaisers Sohn Maximilian, in zahlreichen flandrischen Schlachten bewährt, 
den Ungarnzug selbst anführen wolle, könne Georg sich kaum entziehen. 

Dagegen werden folgende Argumente zusammengetragen, die es nicht ratsam 
erscheinen ließen, sich gegen König Matthias zu stellen 4 6 2: Der Corvine sei ein 
„rechter nutzper fräwndt" Niederbayerns463 seit der Zeit Ludwigs des Reichen. 
Seine Macht sei groß, er habe die kaiserlichen Erblande teilweise besetzt, er sei 
kriegserfahren, habe ein großes Heer und genügend Vorräte. Wegen des schlech
ten Zustands und der mangelnden Abwehrkraft der kaiserlichen Erblande könne 
der Ungarnkönig im Gegensatz zum Kaiser deshalb auch seine Pläne und Ankün
digungen in die Tat umsetzen. Er wäre über einen Bruch des Bündnisses von 
1469durchdenHerzogsichersehrerzürntund würde vermutlich — vielleicht sogar 
mit Hilfe der Türken - dessen Lande angreifen lassen. Kein Fürstentum des Reichs 
aber sei von dieser Gefahr so sehr betroffen wie dasjenige Georgs, zumal der 
ungarische König durch seine Eroberungen im Passauer und im Salzburger Bis
tumsstreit quasi zum Nachbarn Niederbayerns geworden sei; deshalb sei es für 
den Herzog auch am schwersten von allen Reichsfürsten, dem Kaiser gegen 
Ungarn zu helfen. Recht vorsichtig fällt der Verweis des Gutachters auf die 
Erklärung Corvinus', sein Krieg richte sich nicht gegen das Reich, sondern gegen 
den Kaiser als Herrn Österreichs, aus: Hier müsse man zunächst abwarten, wie 
ernst es dem König mit dieser Begründung sei. Ein Indiz dafür könne sein, ob 
Matthias die in Österreich eroberten Gebiete vom Kaiser zu Lehen nehmen 
wolle. Andernfalls sei nicht auszuschließen, daß Matthias selbst das römische 
Königtum erstrebe. 

Eingeschaltet zwischen diese Pro- und Kontra-Erwägungen ist ein zweiter Teil 
des Gutachtens4 6 4, der auf der Grundlage des ersten Teils eine Art „Fragen
katalog" entwirft, anhand dessen Archivmaterial und politische Informationen 
zusammengestellt werden sollen, die eine tragfähige Entscheidungsgrundlage 
aufgrund einer vollständigen Nutzen- und Schadensabwägung liefern könnten: 
„Also ye mer ainer der obgeschriben artikl wissen hat, ye nutzlicher und mit 
mererm fueg er in disem handl geraten mag.. ." 4 6 d . Der herzogliche Rat empfiehlt 

4 6 1 Ebda., fol. 2'. 
4 6 2 Ebda., fol.6'-8'. 
4 6 3 Ebda., fol. 6'. 
4 6 4 Ebda., f o l . 4 - 5 ' . Dieser Teil ist in etwas flüchtigerer Schrift, augenscheinlich aber 

von der selben Hand abgefaßt. 
4 6 5 Ebda., fol. 5 ' . 
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also ein altes, aber bis heute angewandtes Instrument zur Vorbereitung politi
scher Entscheidungen, eine Analyse der politischen Umfeldkonstellation haupt
sächlich anhand der Machtverhältnisse und der eigenen Interessen unter steter 
Einbeziehung der möglichen Folgen des eigenen Handelns. Im Anschluß an den 
Wunsch nach Waffenstillstand und friedlichem Ausgleich zwischen Kaiser und 
König werden in dem Gutachten folgende Punkte als genau zu analysieren auf
geführt : 

- Entstehung des Konflikts zwischen Friedrich I I I . und Matthias Corvinus und 
ihre gegenseitigen Ansprüche. 

- Beziehungen Niederbayerns zu beiden Kontrahenten unter den Herzögen 
Ludwig und Georg. 

- Zusammenstellung der vertraglichen und sonstigen Verpflichtungen Herzog 
Georgs gegenüber beiden Kontrahenten. 

- Erwägen möglicher Reaktionen von Kaiser, König und Erzherzog Maximilian. 
- Prüfung der militärischen Stärke jeder Konfliktpartei. 
- Erkundung der genauen Ansprüche des Kaisers (besonders: wird er selbst 

oder sein Sohn den Kriegszug anführen? Welche Hilfe kann er in den Erb
landen und bei anderen Fürsten mobilisieren?) und des Ungarnkönigs 
(besonders: kann er sich auf die Türken stützen?). 

Der gelehrte Rat Herzog Georgs vermeidet in beiden Teilen seines Gutachtens 
eine klare Stellungnahme oder gar eine konkrete politische Handlungsempfeh
lung. Dennoch ist es unbezweifelbar, daß seine Argumente den Stand der Dis
kussion über die ungarnpolitischen Optionen unter den bayerischen Räten wi
derspiegeln und in die Meinungsbildung Herzog Georgs wie auch - wie auf
grund der engen Koordinierung der bayerischen Reichstagspolitik seit 1479 zu 
vermuten ist - Herzog Albrechts eingeflossen sind. Bemerkenswert ist beson
ders die Vorsicht, die gegenüber der — auch der wittelsbachischen Argumen
tation im diplomatischen Geschäft nicht fremden - Rechtskonstruktion einer 
Trennung der politischen Funktionen des Kaisers als Reichsoberhaupt und als 
Herr der Erblande angemeldet wird, wogegen die realen, vor allem militärischen 
Machtverhältnisse große Aufmerksamkeit erfahren. Im Bemühen, sich nach 
keiner Seite hin endgültig festzulegen und sich die Möglichkeit einer flexiblen, 
situationsgemäßen Politik zu erhalten, führte dies zum Standardargument der 
bayerischen Politik, sich wegen der Nachbarschaft zu Ungarn und der damit gege
benen eigenen Bedrohung nicht auf eine Hilfe gegen Corvinus einzulassen, falls 
keine allgemein bindenden Schutzgarantien für den Fall einer Rache des Königs 
gegeben würden - so formuliert sowohl in Besprechungen der Herzöge 4 6 6 als 
auch von den bayerischen Landständen und den herzoglichen Gesandten zum 
Kaiser und zu den Reichstagen467. Zusammen mit dem deutlich erkennbaren 
Bemühen, die Kontakte weder zur einen noch zur anderen Seite zu verlieren und 
diese immer wieder zu Vermittlungen zu nutzen, haben wir hier die Grund
prinzipien der wittelsbachischen Ungarnpolitik der achtziger Jahre des 15. Jahr
hunderts vor uns, die im Grunde auch immer eine Schaukelpolitik zwischen 

4 6 6 BayHStA KbÄA 3132, fol. 231 -242 (1481). 
467 Krenner, Bd.8, 359-563 (1481); BayHStA KbÄA 3132, fol.262-266 (1482); 

Minutoli Nr. 73. 
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Habsburgern und Corvinus war 4 6 8 . Allerdings: Zu Lebzeiten Matthias' Cor
vinus ', also bis zum April 1490, haben sich die Herzöge an das Bündnis von 1469 
gehalten und keiner Reichshilfe gegen Ungarn zugestimmt. 

Nicht nur die Verweigerung der Ungarnhilfe hatte zu einer immer stärkeren 
Belastung des Verhältnisses der Wittelsbacher zum Kaiser beigetragen. Zwar 
waren die Spannungen um Salzburg und Passau abgeklungen und auch im Fall 
der Anerkennung der Herrschaft Kurfürst Philipps zeichnete sich eine Verstän
digungsmöglichkeit ab, doch hatten sich in Tirol, der Grafschaft Oettingen und 
der Reichsstadt Nördlingen neue Konfliktbrennpunkte entwickelt, an denen 
Albrecht IV. und Georg der Reiche den Kaiser als Territorialherrn und Reichs
oberhaupt herausforderten. 

I I . D i e P o l i t i k der n i e d e r b a y e r i s c h e n H e r z ö g e 
i n Schwaben u n d T i r o l 

1. Der schwäbische Raum als Konfrontationsfeld zwischen 
Habsburg und Wittelsbach 

Seit dem Spätmittelalter zählten die beiden königsfähigen Dynastien Habs
burg und Wittelsbach zu den bedeutendsten politischen Faktoren im süd- und 
südwestdeutschen Raum 4 6 9 . Beide faßten hier im 13.Jahrhundert ungefähr 
gleichzeitig Fuß, Habsburg mit der Revindikationspolitik König Rudolfs I . und 
dessen Bemühungen um eine Wiederherstellung des staufischen Herzogtums 
Schwaben. Den Habsburgern gelangen zwar zahlreiche Erwerbungen, die für 
Bayern den Beginn einer territorialen Ost-West-Umklammerung bedeuteten470, 
aber keine geschlossene, flächendeckende Restitution, so daß die schwäbischen 
Besitzungen des Hauses Österreich ein weitgestreuter und dezentraler Gebiets
komplex blieben 4 7 1. Für die Wittelsbacher markierten der Besitzerwerb um Neu
burg und Dillingen gegen 1250 und vor allem das Konradinische Erbe von 1268 
(Donaustädte, Lechrain) 4 7 2 den Beginn des Ausgriffs auf Schwaben, der von da 
an zu den Konstanten bayerischer Politik gehören sollte 4 7 3. Etwa gleichzeitig 
also wurzelten die im Spätmittelalter um Königskrone und Territorialherrschaft 
konkurrierenden Dynastien (zunächst mit einem gewissen Herrschaftsvorsprung 
der Habsburger, der von Ludwig dem Bayern wieder wet tgemacht werden konnte) 
in Schwaben ein, das so zum „Spannungsfeld" der wittelsbachischen und habs
burgischen Hausmachtpolitik" wurde und im 15. Jahrhundert den Höhepunkt 
des gegenseitigen Konkurrenzkampfes erlebte 4 7 4. Dies hing zusammen mit der 
Komplizierung der dynastischen Situation im Haus Habsburg und den daraus 
entstehenden inneren Streitigkeiten, die zwischen Friedrich I I I . , Albrecht VI . 
und Sigmund 1440—1463 zeitweise eskalierten und den Wittelsbachern Ein-

4 6 8 Vgl. Nehring, Corvinus, 199f. 
4 6 9 Der beste Überblick immer noch bei Bader, Südwesten, 52 ff. 
4 7 0 Kraus, Bayern, 138. 
471 Bader, Südwesten, 52, 71 -87; Stolz, Beschreibung, 5-7; Feine, Territorialbildung, 

passim. 
4 7 2 Übersichten bei Bader, Südwesten, 53 f., 138; Layer, Schwaben, 988f. 
4 7 5 Angermeier, Königtum und Landfriede, 433. 
4 7 4 Layer, Ostschwaben, 903 (Zitat); Fried, Integration, 9f., 278. 
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fluß- und Bündnismöglichkeiten boten. Gerade in den Fragen der Reichsstand
schaft der Mindermächtigen in Schwaben, der Umwandlung des dortigen inter
territorialen Systems in einen konsolidierten landesfürstlichen Herrschafts
bereich und des Aufbaus einer der früheren Herzogsposition gleichkommenden 
Führungsstellung herrschten zwischen Friedrich I I I . und dem Tiroler Herzog 
Sigmund grundlegende Meinungsverschiedenheiten. Der aus der Kombination 
von reichsoberhauptlicher Würde und Territorialbesitz resultierende Herr
schaftsvorsprung der Habsburger in Schwaben wurde also gleichzeitig durch 
innerdynastische Probleme und territorialpolitische Entwicklungen relati
viert 4 7 3 . Gerade deswegen freilich war undblieb Schwaben angesichts der direkten 
Konfrontation mit den Habsburgern in einer Zone noch nicht flächig verdichte
ter Herrschaftsrechte „der eigentliche Probierstein bayerischer Reichspolitik"4 7 6. 
Der enge Konnex zwischen Schwaben und dem Reich in seinen Personen und 
Institutionen, die Kleinteiligkeit des Raums bei der Vielfalt der inneren und der 
von außen einwirkenden politischen Kräfte, das labile, durch die Verzahnung 
mit Territorialinteressen auswärtiger Mächte stets gefährdete politische Gleich
gewicht und die daraus resultierende große Rolle des Einungswesens - all diese 
Faktoren prägten den Südwesten des Reichs und die dort betriebene Politik 4 7 7 . 

Von den territorialpolitisch weiter wichtigen Akteuren in diesem Gebiet seien 
hier noch kurz genannt 4 7 8 die Grafschaft Württemberg, die dritte große politi
sche Kraft im westlichen Schwaben, die ebenfalls eine Hegemonialposition im 
Südwesten und die Unterordnung der kleinen Reichsstände unter den eigenen 
Herrschaftsbereich anstrebte und die in der Erhebung zum Herzogtum 1495 
einen wichtigen Konsolidierungspunkt ihrer Geschichte erlebte 4 7 9, das (1429 
aufgeteilte) Gebiet der Truchsessen von Waldburg und Grafen von Sonnenberg, 
die mit ihren Interessen in Vorarlberg und im Gebiet der Landvogtei Schwaben 
ein wichtiger Partner und Kontrahent Sigmunds von Tirol waren, die habsburg-
nahe Grafschaft Zollern und natürlich die Schweizer Eidgenossenschaft. 

Die folgende Darstellung versucht, kurz einige systematische Aspekte des 
Interesses zunächst der Habsburger als Kaiser wie als Territorialherren an ihrem 
vorländischen Besitz zu skizzieren. Eingegangen werden soll auf die Rolle des 
Einungswesens (unabdingbare Voraussetzung für die Entstehung des Schwäbi
schen Bunds), der territorialen Irrungen und auf das Interesse Sigmunds und des 
Kaisers an einer Organisation Schwabens als königsnaher Zone mit den vor
ländischen Besitzungen als Kristallisationskern. 

Die geschilderten politischen Grundvoraussetzungen des südwestdeutschen 
Raumes erklären die große Rolle, die Einungen, also vertragliche Bindungen 
verschiedener, meist kleinerer Herrschaftsträger, hier spielten 4 8 0. Dabei sind 
zunächst die seit 1406 entstehenden Ritterbünde mit St. Jörgenschild zu nen
nen, die 1487/88 eine der konstituierenden Kräfte des Schwäbischen Bun
des wurden 4 8 1 . Diese Vereinigungen, weder perpetuierlich noch allumfassend, 

475 Press, Schwaben, 18f.; Hofacker, Die schwäbische Herzogswürde, 79-98. 
4 7 6 Press, Bayern, 496. 
4 7 7 Vgl. die Bemerkungen bei Press, Territoriale Welt, 17; Bader, Südwesten, 55-58; 

ders., Schwäbischer Kreis, 12; Layer, Ostschwaben, 91 Of. 
4 7 8 N a c h h e r , Südwesten, 99ff. 
4 7 9 Press, Schwaben, 19; Hofacker, Die schwäbische Herzogswürde, 79-98. 
4 8 0 Bader, Südwesen, 55-58. 
4 8 1 Vgl. dazu ebda., 162-165; Eberbach, 99— 102 und v.a. die Arbeit von Obenaus. 
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trugen den Charakter einer Friedensgemeinschaft482 und waren eine der 
Antworten auf die Schutzbedürftigkeit des kleinen schwäbischen Adels 4 8 3 . 
Anders als später beim Schwäbischen Bund berührte die Mitgliedschaft in einer 
Gesellschaft mit St. Jörgenschild bestehende Rechtspflichten und Einungen aber 
nicht 4 8 4 . Recht bald assoziierten sich die Ritterbünde auch mit mächtigen 
Fürsten, etwa den bayerischen Teilherzögen, Brandenburg, Württemberg und 
T i r o l 4 8 3 . Wichtige Binnenvereinungen waren auch die Einungen schwäbischer 
Reichsstädte mit Ulm und Memmingen an der Spitze, die teilweise ebenfalls 
Anlehnung an fürstliche Partner suchten. So war für Ulm seit 1452 das Bündnis 
mit Württemberg eine der fixen politischen Größen 4 8 6 . Die Städteallianzen der 
Wittelsbacher in diesem Raum unter Friedrich dem Siegreichen und Ludwig dem 
Reichen kulminierten im Projekt eines umfassenden Landfriedensbundes in 
Schwaben 1465, das durch kaiserliches Eingreifen konterkariert wurde 4 8 7 . Im 
Gewand der Landfriedenspolitik ging es auch hier, wie ständig zwischen Ludwig 
dem Reichen und Friedrich I I I . , um die politische Vormachtstellung in Süd
deutschland4 8 8. 

Das von Herzog Ludwig dem Reichen in Schwaben aufgebaute Schirm- und 
Bündnissystem wurde bereits behandelt. Es löste sich aber im Zuge der seit den 
siebziger Jahren zunehmend drückenderen Expansionspolitik Niederbayerns 
nach Westen hin immer mehr auf 4 8 9. Dadurch entstanden neue politische 
Optionsmöglichkeiten, doch die Habsburger taten sich mit einem entsprechen
den Zugriff wegen vielfältig divergierender Interessen und eigener Erwerbs
absichten zunächst schwer, diese Chance zu ergreifen. Kurfürst Albrecht warnte 
den Kaiser bereits 1461 und 1464 vor der Gefahr eines Verlusts der südwest
deutschen Besitzungen des Hauses Habsburg wegen innerer Differenzen4 9 0. 
Nicht nur untereinander, sondern auch mit benachbarten Reichsständen, vor 
allem den Reichsstädten in ihrem Einflußgebiet, lagen die Vorderösterreich be
herrschenden Habsburger in Streitigkeiten. Das galt vor alle m für die Zeit der Herr
schaft Albrechts VI . in diesem Gebiet (1439-1463; des öfteren nur über Teile 
oder unterbrochen), was Ludwig dem Reichen immer wieder Gelegenheit zu ver
mittelndem Eingreifen bot, so 1454 gegenüber einer Vielzahl von Reichsstädten 
wegen der Rechte an der Grafschaft Hohenberg4 9 1 oder gegenüber den Eid
genossen. Auch die Württemberger nutzten diese Interventionsmöglichkeiten 
durch Bündnisse und Vermittlungsabreden, wie Württemberg überhaupt zwi
schen etwa 1450 und 1475 im Vergleich zu den Wittelsbachern für die Habs
burger der merklich unangenehmere territoriale Gegenspieler war, was sich in 
fortwährenden Gebietsstreitigkeiten an den Oberläufen v<on Donau und Neckar 

4 8 2 Betont von Obenaus, 15ff., 155ff. Zur Binnengliederung der Rittergesellschaften 
vgl. ebda., 195ff. 

4 8 3 Ebda., 204ff. 
4 8 4 Ebda., 211 ff. Zu den Rechtsbindungen an das Reich ebda., 222 ff. 
4 8 5 Vgl. die Verzeichnisse ebda., Anhang II (236 f f ) . 
4 8 6 Angermeier, Königtum und Landfriede, 421-423. 
4 8 7 Ebda., 424-433; Isenmann, Reichsordnung, 144f. Schweizer, 19-35, sieht hierin 

bereits den Versuch der Organisation eines schwäbischen Bundes. 
4 8 8 Angermeier, Reichsreform, 102, 127 ff. 
4 8 9 Angermeier, Königtum und Landfriede, 433. 
4 9 0 FRA 11/44, Nr.467, 478. 
4 9 1 BayHStA NKB 108, fol. 77 ff. 
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bemerkbar machte 4 9 2 . Dadurch, daß die Habsburger überall in der kleinräumigen 
Welt Schwabens für ihre Besitzungen und Untertanen das ihnen 1366 von Karl IV. 
verliehene und zuletzt 1471 von Friedrich I I I . bestätigte Privileg der Befreiung von 
fremder Gerichtsbarkeit4 9' geltend machten, trugen sie auch zur Schwächung 
einer übergreifenden Reichsinstanz wie des Rottweiler Hofgerichts bei. 

Nun ist einzugehen auf das Interesse der Habsburger als der seit 1438 das 
Reichsoberhaupt stellenden Dynastie am von großen Herrschaftsträgern und 
geschlossenen Herrschaftsgebieten weitgehend freien schwäbischen Raum, wo 
eigene territoriale Ansatzpunkte zur Verfügung standen, und seiner Organisa
tion als ihrem Einfluß offenstehende Zone. Bevor auf Friedrichs I I I . Pläne zu 
einer direkten Unterstellung unter das Reichsoberhaupt eingegangen wird, sind 
zunächst die Interessen Sigmunds von Tirol zu betrachten. 

Schon 1464 bei der Absprache des Kaisers und Sigmunds über die Aufteilung 
der Herrschaftsrechte in den österreichischen Herzogtümern nach dem Tod 
Albrechts VI . hatte Friedrich I I I . seinem Vetter zugesagt, zu „helffen und raten, 
das lannd Swaben widerumb in gute Ordnung und regierung ze bringen" 4 9 4. 
Gleich nach Abschluß der „Ewigen Richtung" mit den Eidgenossen 1474 rich
tete Sigmund sein Hauptaugenmerk wieder auf das schwäbische Gebiet und 
seine Neuorganisation. Er klagte beim Kaiser über den sich seinen Verpflichtun
gen gegenüber dem Haus Österreich immer mehr entziehenden und zur Reichs-
unmittelbarkeit drängenden Adel in Schwaben und betonte die Notwendigkeit, 
diese Adligen enger an Sigmund und das Haus Österreich zu binden. Deshalb 
solle der Kaiser erwägen 

daz ewr gnad mir das hertzogtum in Swabn mit seiner zugehörung in lehensweis ver-
lihen hette, dadurch sy [die angesprochenen Adligen] und ettlich freyherrn unserm 
haws Österreich mer gehorsam sein müsten und verpunden wern. Bin ich an allen 
zweifl das grossen nutz, gehorsam und aufsehen bringen möchte 4 9 5 . 

1479 äußerte Sigmund nochmals die Anregung, der Kaiser solle ihm das Her
zogtum Schwaben in möglichst großem Umfang verleihen 4 9 6. Der Kaiser war zu 
einer solchen Aufwertung der Stellung Sigmunds zwar nicht bereit, bestellte ihn 
aber 1472 auf vier fahre zum Reichshauptmann in Schwaben4 9 7 und verlieh ihm 
1477 den Erzherzogstitel498. 

Die Frage der Wiedererrichtung des Herzogtums Schwaben wird in der 
Forschungsliteratur kontrovers diskutiert 4 9 9. Das Herzogtum war mit dem 
Aussterben der Staufer 1268 erloschen; Schwaben galt allgemein als Reichsgut. 

4 9 2 Vgl. die Schutzbitte Sigmunds von Tirol an Ludwig den Reichen von 1469 (BayHStA 
PNA 6494) und Emst, Eberhard, 156- 179. 

4 9 3 Abschriften: GLA 50/2070 Nr. 2 bzw. TLA Hs. 195, fol. 222ff. 
4 9 4 HHStA Hs. B 7, fol .H7f. (3.5.1464). Vgl. Lichnowsky, Nr.890, 900-904 und 

Baum, Sigmund, 242. 
4 9 5 HHStA Hs. B 7, fol. 158' (Innsbruck 10.8.1474). Vgl. Baum, Sigmund, 398f.; Quar

thai, Landstände, 10. 
4 9 6 TLA Hs. 112, fol. 279. 
497 Gismann, 441. 
4 9 8 HHStA Hs. B 7, fol. 178. Baum, Sigmund, 370, sieht darin ein „Trostpflaster" für Sig

mund angesichts dessen vergeblicher Forderungen nach der Verleihung Burgunds, Mai
lands und des Herzogtums Schwaben. 

4 9 9 Neueste Zusammenfassung: Hofacker, Die schwäbische Herzogswürde (im Kontext 
der Versuche der Habsburger im 15./16. Jahrhundert, Schwaben in einem ihnen unter
stehenden Fürstentum zu organisieren). 
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Sicher boten die vorländischen Besitzungen der Habsburger eine Basis für das 
fortwährende Streben nach Erneuerung der schwäbischen Herzogstradition, wie 
sie seit König Rudolf I . (1273-1291) immer wieder nachzuweisen ist; nach 
Feine standen hier sogar die Bausteine für den „Plan eines großschwäbischen Her
zogtums als Basis der deutschen Königsmacht" zur Verfügung 3 0 0 . Rudolf IV. 
von Österreich, der größte habsburgische Hausmachtpolitiker des 14. Jahrhun
derts, legte sich um 1360 programmatisch den Titel eines Herzogs von Schwaben 
zu. Dagegen nannte sich Maximilian nach 1490, also nach Antritt der Nachfolge 
Sigmunds in Tirol und den Vorlanden, bewußt nicht Herzog, sondern „Fürst in 
Schwaben" und auch bei der Erhebung des württembergischen Grafen zum 
Herzog wurde von König Maximilian der schwäbische Herzogstitel aus Status
gründen und wegen der besonderen habsburgischen Stellung im Südwesten 
nicht wiederaufgenommen501. Es ist jedoch interessant, daß die Erinnerung an 
den schwäbischen Herzogstitel nicht nur in der Königsdynastie lebendig war, 
sondern auch bei den Wittelsbachern, und zwar, ähnlich wie bei Sigmund von 
Tirol, im Sinn einer Konzentrierung vieler verstreuter Besitzrechtstitel. 1491 
nämlich forderte Georg der Reiche vom Kaiser im Rahmen von Verhandlungen 
über ein Heiratsprojekt die Überlassung der Administration über die habsburgi
schen Vorlande unter dem Titel eines Herzogs von Schwaben und die Führung 
dieses Titels für sich und seine Erben 5 0 2. 

Im Rahmen seiner schwäbischen Konsolidierungspolitik zeigte Sigmund von 
Tirol besonderes Interesse an den breit gefächerten und ausbaufähigen, aber 
fast gänzlich in Vergessenheit geratenen Rechten der Landvogtei in Schwaben. 
Seit ihm der Kaiser 1464 die Erlaubnis zur Rücklösung von den Waldburgern 
gegeben hatte, fühlte Sigmund sich als eigentlicher Herr der Landvogtei und 
erteilte entsprechende Anweisungen5 0 3, obwohl der Wiedererwerb erst 1486 
gelang, nachdem Sigmund sich das alleinige Lösungsrecht 1479 nochmals aus
drücklich hatte bestätigen lassen. Im September 1482 betonte der Erzherzog im 
Zusammenhang mit den sich ständig verschlechternden Beziehungen zu Georg 
dem Reichen in einer Instruktion an den Kaiser die Bedeutung der Landvogtei für 
die habsburgische Machtstellung in Schwaben, als Bindeglied zwischen den vor
ländischen Herrschaftsgebieten, als Rückhalt für die Schirmpolitik mit den 
Reichsstädten und als Glacis gegen Bayern 5 0 4. 

Den schwäbischen Herzogsplänen Sigmunds stand der Kaiser also ablehnend 
gegenüber 5 0 5 ; dessen Forderungen, ihm dann wenigstens kaiserliche Schirm
aufträge über kleinere schwäbische Reichsstände zu übertragen 5 0 6 , stimmte 
er aber sofort zu 5 0 7 . So kam es 1478-1485, nach der Aussöhnung mit den 

5 0 0 Feine, Entstehung,49; vgl.ders., Territorialbildung, 306f.; Zoepfl, Schwaben 27-30. 
301 Feine, Territorialbildung, 289: Wandruszka, 79; Laufs, Schwäbischer Kreis, 80f.; 

Bader, Südwesten 68-74, 101 f.; Rösener, 164; Wiesflecker, Maximilian, I I I , 381 f.; Hof
acker, Die schwäbische Herzogswürde, 114-122. Zur Programmatik des maximiliane-
ischen Titels von 1490: Hofacker, Die Landvogtei Schwaben, 58. 

5 0 2 GHA Korr. Akten 961, unfol. 
5 0 3 Z. B. 1480 das Geleit im Gebiet der Landvogtei betreffend (TLA Alt. Kopialb. 2/A, 

fol. 145). Vgl. Hofacker, Die schwäbischen Reichslandvogteien, 297 ff.; Gismann, 480ff. 
3 0 4 TLA Alt. Kopialb. 4/C, fol. 441-448. 
' t b Hofacker, Die schwäbische Herzogswürde, 79-98. 
3 0 5 TLA Alt. Kopialb. 4/C, fol. 353 
5 0 7 Beispiel für einen solchen kaiserlichen Auftrag: HHStA AUR 31.1.1484. 
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Eidgenossen und teilweise in direktem Widerstreit mit Herzog Georg, der sich 
um die Erhaltung des Einungssystems seines Vaters bemühte, zum Aufbau eines 
kaiserlich autorisierten Bündnissystems Erzherzog Sigmunds in Schwaben o ü i \ 
Dieses Bündnissystem umfaßte neben Württemberg und der Rittergesellschaft 
mit St. Jörgenschild vor allem Reichsstädte (bei ihnen handelte es sich durchweg 
um Schutz- und Schirmeinungen, die dem Erzherzog Schirmgelder, Öffnungs
rechte und in Einzelfällen auch Truppenkontingente einbrachte); es wird in der 
Übersicht 4 im Anhang dargestellt . 

Schließlich ist noch kurz auf die Rolle Kaiser Friedrichs I I I . einzugehen, in des
sen politischem Horizont Schwaben und die Vorlande eine wichtige Rolle spiel
ten . Der Kaiser wollte Schwaben unter seiner direkten Kontrolle ohne Zwi
schengewalten wissen und bekämpfte alle dem entgegenstehenden politischen 
Konzepte, z.B. auch die schwäbischen Herzogspläne seines Tiroler Vetters, vor 
allem aber natürlich die Bündnis- und Expansionspolitik seiner Hauptkontra
henten im Reich, der Wittelsbacher. Nach 1446 war er nie mehr direkt als Terri
torialherr in den Vorlanden engagiert, suchte aber trotzdem nach einer geeigne
ten Form der Organisierung seiner schwäbischen Ansprüche, da sich weder die 
vorländischen Territorialbrückenköpfe noch das sigmundianische Schirm
system als ausreichend stabil erwiesen. Dies hing damit zusammen, daß Habs
burg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts wegen der dynastischen Auf
teilung keine konsequente Politik in Schwaben treiben konnte. Friedrich I I I . 
versuchte, sich durch kaiserliche Privilegierungen eine Klientel dort zu bilden, 
war aber den Vorlanden in der Regel zu fern und stellte sich den Aktionen 
Albrechts VI . und Sigmunds entgegen, wenn er seine Interessen als Reichsober
haupt gefährdet sah. Sigmunds Politik gestaltete sich wenig stetig zwischen den 
Polen Sicherungsbedürfnis und Desinteresse, und Maximilian, obwohl in denk
bar enger Verbindung zu Schwaben, mußte oft Anliegen der Reichspolitik Priori
tät einräumen 3 1 1 . Für die Habsburger wie für die Wittelsbacher gilt auch, daß 
sich politische Maßnahmen im schwäbischen Aktionsraum weder dem Bezie
hungskreis Reichsoberhaupt-Reichsfürsten noch dem Beziehungskreis territo
rialer Rivalitäten ganz eindeutig zuordnen lassen. Vielmehr sind gerade Ver
quickung, Wechselwirkung, Überstiege und Umschläge in den jeweils anderen 
Beziehungskreis das Typische, wie an der Geschichte des Schwäbischen Bundes 
deutlich zu sehen ist. 

Da Schwaben keinen eigenen Herzog mehr hatte, bot sich für Friedrich I I I . 
Grund und Möglichkeit zum Eingreifen durch Geltendmachung seines kaiser
lichen „Aufsehens" über das „Land zu Schwaben 4 0 1 2. Bereits 1484/85 unter
nahm er Versuche zur Anbindung der kleinen schwäbischen Stände und der 
Landvogtei durch die Aufforderung zur Beteiligung an der Reichsungarnhilfe51 \ 

508 Baum, Sigmund, 394, 406-424; Bock, Schwäbischer Bund, X V I I - X I X . 
5 0 9 Vgl. die Übersicht 4. Weitere Übersichten bei Gismann, 445 f f ; Bilgeri, 246 und zu 

den Städten Baum, Sigmund, 420-423. 
D l ° Unter Hinweis auf die Wiederaufnahme staufischer Traditionen besonders betont 

von Heinrich Koller, Neuere Forschungen, 43, 46; ders., Ausbau, 429f., 449f. 
511 Press, Schwaben, 19-21; Quarthai, Landstände, 69f.; Layer, Ostschwaben, 909f. 
5 . 2 Quarthai, Landstände, 30. Zum Terminus vgl. Hofacker, Die schwäbische Herzogs

würde, 7 5 f. 
5 . 3 HHStA Frid. 4, fol. 31 (Instruktion auf Haug von Werdenberg vom 21.4.1484 zur 

Einberufung eines Tages der „graven, freyen riter und knecht des lannds Swaben"); TLA 
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doch am deutlichsten läßt sich die Bedeutung der angeführten Termini für das 
politische Konzept des Kaisers seinen Äußerungen in der Gründungsphase des 
Schwäbischen Bundes entnehmen. Die Bundesprojekte in Schwaben seit 1481 
und die Gründung des Schwäbischen Bundes 1488 sind nur vor dem gleichzeiti
gen Hintergrund der innerhabsburgischen Differenzen, der immer stärkeren 
bayerischen Bedrohung sowie des kaiserlichen Interesses zu verstehen, die 
kleinen Reichsunmittelbaren, vor allem Herren und Städte, vor dem Zugriff 
fürstlicher Hegemonialbestrebungen zu sichern 5 1 4. In einem Mandat vom 
4.10.1487, in dem der Kaiser die Anordnung eines Zusammenschlusses in 
Schwaben zur Handhabung des Landfriedens vom 26.6.1487 wiederholte5 1 5, 
lautete der entsprechende Passus: 

dann das lanndt zu Swaben unns unnd dem heiligen Reiche on alles mittel für annder 
zugehörig und unnderworffen ist, und kainen aigen fürsten, noch niemant hat, der kain 
gemain aufsehen darauf hab, dann unns als Römischen kaiser 5 1 6. 

Als Zweck des Bundes gab der Kaiser seine Absicht an, 
dasselb lanndt zu Swaben in seinen eren unnd wirden, auch ew, die prelaten, graven, 
freyen herren, ritter, knecht und die stett, in demselben lannd gelegen unnd dartzu 
gehörig ..., bey dem obgemeltten unnserm lanndtfriden, sonnder auch bey unns, dem 
heyligen Reich, ewern freyhaiten, rechten unnd altem herkommen .. . zu hanndt-
haben 5 1 7. 

Der Terminus „Aufsehen" meint hier vor allem die Wahrung von Frieden und 
Recht, wozu die Betonung des Aspekts der Reichsunmittelbarkeit kommt, kei
nesfalls aber eventuelle landesherrliche Rechte in Schwaben5 1 8. 1488 prokla
mierte der Kaiser, 

das dasselb lannd Swaben und die unnderthan darinn allein unns als Römischem key-
ser und dem heiligen Reiche zugehörig und unnderworffen sind, und sunst keinen 
andern herren dann unns haben5 9 . 

Auch in späteren Mandaten an den Bund, die dessen Stillstehen gegen Herzog 
Georg anordneten, rekurrierte der Kaiser auf seine unmittelbare Anordnungs
befugnis gegenüber den schwäbischen Reichsständen und ihrer Vereinigung 5 2 0. 

Relativ unklar bleiben bei diesen Ansprüchen einer politischen Aufsicht über 
Schwaben allerdings die Stellung der habsburgischen Gebiete und der Umfang 
des „Lands zu Schwaben". Während Friedrich I I I . einerseits auch die „unserm 
haws Osterreich" verbundenen Personen durch die Stabilisierungsfunktion 
des Schwäbischen Bundes erfaßt sehen wollte 5 2 1 , bestimmte er andererseits, 

Sigm. 1/12, fol.29, 34f. (kaiserliche Vollmachten Sept.-Nov. 1485 zur Einhebung der 
beschlossenen Ungarnhilfe bei den schwäbischen Prälaten, Rittergesellschaften und in der 
Landvogtei). 

514 Hofacker, Die schwäbische Herzogswürde, 98 -114. 
515 Datt, 272. 
5 , 6 Zitiert nach dem Konzept in HHStA Schwab. BA la, fol. 47. Drucke: Klüpfel, Urkun

den, 11 f. und Datt, 272f. Ähnliche Formulierungen bei Datt, 256. 
5 1 7 HHStA Schwab. BA la, fol.47. 
5 , 8 Obenaus, 223. 
5 1 9 Zitiert nach dem Konzept in HHStA Schwab. BA la, fol. 99 (Kaiser an Herzog Georg 

6.7.1488). Druck: Datt, 268. 
5 2 0 Z.B. im Mandat vom 18.3.1490 (BayHStA PNU Bünde u. Fehden 11). 
5 2 1 HHStA Schwab. BA la, fol. 95 (9.6.1488). Daneben nennt er die Zusammenfassung 
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die Ritterschaft in den westlichen Vorlanden dürfe nicht in den Bund treten, 
da sie dem Haus Österreich direkt unterstehe322. Und während er 1488 einer
seits im Zuge der Ausweitungsbemühungen des Schwäbischen Bundes das 
Hochstift Eichstätt als unmittelbar im Land Schwaben und das Hochstift Würz
burg als „dem lannd zu Swabenn nachent gelegenn" bezeichnet hatte 3 2 5, verzich
tete er wenige Monate zuvor aus politischen Rücksichten auf Pfalzgraf Philipp 
auf den Beitritt der Ritter im Kraichgau und in der Ortenau, da diese angeblich 
nicht zum „lannd zu Swaben" gehörten 3 2 4 . 

Sowohl in der Expansionspolitik nach außen als in der inneren Verdichtung 
zur vollen Landeshoheit hin, politischen Prozessen, die für den fürstlichen Staat 
des Spätmittelalters wie der Frühneuzeit konstitutiv sind, nimmt der Kampf um 
Herrschaftsrechte und -objekte eine besonders wichtige Rolle ein. Die Verdich
tung punktueller Rechte und Anknüpfungspunkte bestimmt sowohl die „Innen"-
wie die „Außenpol i t ik der meisten Staatsgebilde im Zeitalter Alteuropas. Ent
faltung der Landeshoheit wie Ausdehnung der Herrschaft erscheinen demnach 
als die zwei Haupt au sprägungen derselben politischen Triebkraft, der Akkumu
lation von Herrschaftsrechten525. Die flächenmäßig durchgebildete Landesherr
schaft erwuchs aus der Verbindung und Vermischung von Herrschaftselementen 
verschiedensten Ursprungs und ganz unterschiedlicher Zeitphasen; nötig für die 
„Bündelung von Rechten zur Landeshoheit" war aber immer die faktische 
Durchsetzung der rechtlichen Grundlagen durch organisierte Verwaltung, poli
tisch-militärischen Zugriff oder dynastische Planungen in Richtung auf das 
Hauptziel eines organisierten Untertanenverbandes 3 2 6 . Das nach außen ge
wandte Spiegelbild dieser Vorgänge sind Expansionswille und Vorherrschafts
streben, „eine selbstverständliche Eigenschaft des erfolgreichen Landesherrn", 
die zur Vergrößerung des eigenen Staats und zur Schaffung hegemonialer 
Einflußzonen führen . Dabei spielten das dynastische Element, eine der ganz 
maßgeblichen, wegen der widersprüchlichen Rolle von Plan und Zufall aber 
nie restlos vorhersehbaren Triebkräfte der Territorialgeschichte, dynastisch — 
genealogische Ansprüche und Bestrebungen zum Rückerwerb früherer Be
sitzungen eine wichtige Rolle 5 2 8 . Die komplizierte Rechtsstruktur des alten 
Reichs begünstigte die Ausdehnung über das eigene Territorium hinaus durch 
vielfältige Möglichkeiten zur Demonstration von Stärke und Präsenz und durch 
Bereitstellung von über- oder vorterritorialen Anknüpfungspunkten für Herr-

der dem Kaiser, dem Reich und dem Land zu Schwaben zugehörigen Personengruppen als 
wichtigstes Anliegen der Bundesgründung. 

5 2 2 Ebda., fol. 116 (8.11.1488). 
5 2 5 Ebda., fol. 117 bzw. 118 (Zitat) (11./12.12.1488). 
5 2 4 Ebda., fol. 103 (22.8.1488). 
^ Vgl. Skalweit, Reich, 25; Willoweit, Landesherrschaft, 71 f.; Heinemeyer, 225. 
526 Bader, Volk-Stamm-Territorium, 460; Moraw, Hessen und das deutsche Königtum, 

86 (Zitat); ders., Entfaltung, 73-82. Zum großen Thema der Entstehung von Landesherr
schaft und -hoheit seien hier nur vier neuere Übersichten genannt: Willoweit, Landesherr
schaft; cfers., Territorialgewalt (aus der Analyse der frühneuzeitlichen Staatsliteratur zu den 
herrschaftsbegründenden Rechten eines Territorialfürsten); Fried, Landesherrschaft (ver
gleichend aufgrund der Ergebnisse der Arbeiten zum „Historischen Atlas von Bayern"). Für 
Schwaben betont W. Wüst, Staatlichkeit, die weite Varianz der Begründung und Legitimie
rung von Landeshoheit. 

527 Moraw, Entfaltung, 102-104 (Zitat S. 102). 
5 2 8 Ebda., 98f. 
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Schaftserweiterung 5 2 9. Dies ist besonders deutlich im Fall alter Reichsinstitutio
nen wie der Landvogtei in Schwaben, wo ein politisches Potential an Einfluß
möglichkeiten vorhanden war, aber der immer neuen Durchsetzung bedurfte. 

Die politischen Expansionsmöglichkeiten Bayerns waren im 15. Jahrhundert 
im wesentlichen negativ bestimmt von den vielfältigen Teilungen und der 
Umklammerung durch Habsburg. Einen wichtigen Einschnitt bildete der Anfall 
des durch Donauschwaben vor allem nach Westen hin orientierten Ingolstädter 
Besitzes an Bayern-Landshut 1447/50, denn nur im Westen gab es noch eine 
aufgerissene, nicht von hegemonialen Mächten beherrschte Grenzzone und 
damit praktikable Möglichkeiten zur direkten oder indirekten Einflußnahme in 
einem herrschaftlich zersplitterten Gebiet 5 3 0. Dabei spielte nicht nur das eben 
allgemein erläuterte grundsätzliche Expansionsinteresse eine Rolle für die 
Wittelsbacher, sondern auch der Wille zur Zurückdrängung Habsburgs im terri
torialen Konkurrenzfeld Süddeutschlands und von der führenden Position im 
Reich. Die Reichsferne des vor allem im Osten engagierten Kaisers Friedrich I I I . 
und dessen Differenzen mit seinen Tiroler Verwandten kamen diesen Intentio
nen sehr zustatten5 3 1. 

Ein Überblick über die Expansionspolitik der Wittelsbacher nach Westen 
h i n 5 3 2 zeigt deren deutlichen Höhepunkt mit der „herrschaftsraffenden Tätig
keit" der Landshuter Herzöge Ludwig und Georg ab 1450 5 3 3. Sowohl im Ver
gleich mit den Habsburgern wie auch mit den wittelsbachischen Verwandten 
läßt sich eine spezifische Interessensphäre ihrer Westpolitik angeben. Es han
delt sich um das Ries und die angrenzenden Gebiete, den Donaulauf bis Ulm 
und Ostschwaben bis über die Iiier hinaus, Gebiete, die gegenüber den habsbur
gischen Interessengebieten in Oberschwaben und nördlich des Bodensees den 
Vorteil größerer Geschlossenheit und des Zusammenhangs mit dem Hauptbesitz 
aufwiesen5 3 4. Ganz andere Ziele verfolgte ab 1478 Albrecht IV. mit dem Ver
such der Wiedergewinnung Tirols. Die verschiedenen Stoßrichtungen begegne
ten sich 1487 im Versuch des Aufkaufs der Vorlande durch Albrecht und 
Georg 5 3 3 . Man muß nicht die - nirgends nachweisbare - These von der von den 
Wittelsbachern angeblich erstrebten Landbrücke zwischen Bayern und Pfalz 
durch den schwäbischen Raum übernehmen 5 3 6 , um in der ostschwäbischen 
Erwerbspolitik Ludwigs des Reichen, die von seinem Sohn konsequent und 
erfolgreich fortgesetzt wurde, und ihren vielen Einzelfaktoren eine großangelegte 

529 Willoweit, Landesherrschaft, 72 f. 
3 i ü Kraus, Sammlung, 290; Press, Schwaben, 17 f.; ders., Bayern, 495f.; Hobmeier, 179. 
531 Ernst, Reichs- und Landespolitik, 724f.; Press, Schwaben, 20; Bock, Einltg. zu RTA 

3,371. 
5>2 Gismann, 427-438; Riezler, Baiern, 452 (für Ludwig den Reichen); Bock, Schwäbi

scher Bund, I X - X I , 14f.; Layer, Schwaben, 988f.; Hesslinger, 57f. 
^ Fried, Entwicklungstendenzen, 327. 
Hl Gismann, 452, 515; Hesslinger, 57f,; Rothlauf, 73ff. 
^ Die unterschiedlichen Stoßrichtungen betont Ernst, Reichs- und Landespolitik, 

724 f. Man kann die leitende Konzeption der schwäbischen Politik nicht ohne weiteres 
Albrecht IV. zuschreiben wie Riezler, Baiern, 505, das tut und auch nicht erst in den Revin-
dikationsbemühungen Albrechts IV. den Neuanfang einer selbständigen bayerischen 
Außenpolitik auf den Spuren Ludwigs des Bayern sehen (so Carl M. v. Aretin, Auswärtige 
Verhältnisse, 1 f.). 

3 3 6 Aufgestellt von Hegi, 149 Anm. 2, übernommen von Bock, Schwäbischer Bund, IX; 
dagegen mit Recht skeptisch Kraus, Sammlung, 312 Anm. 13. 
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und gezielt verfolgte politische Gesamtkonzeption zu erkennen3 3 7. Es ging um 
nicht weniger als die Erschütterung der habsburgischen Stellung im Süden des 
Reiches und damit auch in der Reichsverfassung. Die dazu verfolgte Politik der 
beiden „reichen Herzöge" ist gekennzeichnet von einer „zähen, zielstrebigen 
Expansion im Kleinen" 3 3 8 , von Mediatisierungsversuchen, Auskäufen, der 
Postulierung neuer Gerichtsrechte und verschiedenen Anläufen, ein aus vielfälti
gen Obrigkeitsrechten geknüpftes Netz territorialpolitischer Gerechtsame über 
die kleinteilige Herrschaftswelt Schwabens zu werfen. Ihre finanziellen Reserven 
erlaubten es den Herzögen dabei vielfach, eine Taktik des Mürbemachens und 
der gezielten militärischen Zugriffe zu verfolgen 3 3 9 . Verglichen mit Albrechts 
Tiroler Plänen, scheint der niederbayerischen Schwabenpolitik daher eine 
große Linie zu fehlen. Daß dies nur auf den ersten Blick gilt, wurde eben dar
gestellt, wobei auch die Tatsache nicht vergessen werden sollte, daß Georg zu 
seinen Lebzeiten mit der Behauptung seiner Erwerbungen erfolgreicher war als 
Albrecht I V . 5 4 0 . 

Die große politische Konzeption und Grundlegung der niederbayerischen 
Expansion nach Schwaben verantwortete Ludwig der Reiche, der schon 1461, 
während der Kriege gegen den Kaiser, mit Forderungen nach der obersten 
Hauptmannschaft und Schirmherrschaft über die schwäbischen Reichsstädte 
und nach der Verleihung der schwäbischen Landvogtei, vor allem aber natürlich 
durch seinen Übergriff auf Donauwörth 1458 diese seine Interessenrichtung 
kenntlich gemacht hatte 3 4 1. Den Weiterbau auf diesen Grundlagen, die Aktivie
rung aller möglichen Rechtstitel und die Steigerung des finanziellen Ertrags, vor 
allem durch scharf kalkulierte Kaufpreise, übernahm sein Sohn Georg 3 4 2. Seine 
Erwerbungen wirken, ob Abrundungen, Verbindungsglieder oder Neuvorstöße, 
zielbewußter als jene Ludwigs 5 4 3 . Sowohl im Itinerar der Herzöge (Georg der 
Reiche war oft in Ingolstadt) als auch in ihrer Bautätigkeit (Schloß Lauingen; 
Ausbau des Neuen Schlosses in Ingolstadt; Befestigung von Weißenhorn und 
Wemding) läßt sich der politische Schwerpunkt im Westen ebenfalls nachwei
sen 3 4 4. Die Erwerbungen Herzog Georgs vollzogen sich nicht nur nach fiskali
schen Nutzenkriterien, sondern im Bestreben, das Netz wittelsbachischer Besit
zungen und Rechtstitel in Schwaben auszuweiten. Eine ebenso wichtige Rolle 
wie Besitzvergrößerung und politischer Erfolg spielte für ihn aber auch die Mobi
lisierung der Ertragskraft der Neuerwerbungen, also die rasche Integration in die 
Landesverwaltung345. Daß Georg dieses Ziel erfolgreich verfolgte, zeigt sich 
daran, daß die erkauften Orte und Gebiete oft schon im Jahr der Erwerbung in 
den Abrechungen des Rentmeisteramts Ingolstadt-Neuburg auftauchen. Erwer
bungen in anderen Gegenden oder Außenbesitz wurden dagegen zur Abrech
nung gleich an das Rentmeisteramt am Regierungssitz Landshut gezogen (wie 

5 3 7 So Bock, Einltg. zu RTA 3, 372 f. 
538 Fried, Landeshoheit, 11. 
5 j 9 Feine, Territorialbildung, 286; Ulmann I , 47; Stauber, Georg der Reiche und 

Schwaben, passim. 
5 4 0 Nebinger, Burgau, 762; Hobmeier, 102. 
541 Hasselholdt-Stockheim, Beil. 53; Angermeier, Königtum und Landfriede, 433. 
542 Ziegler, Staatshaushalt, 201 f. 
5 4 3 Ebda., 143. 
5 4 4 Ebda., 147, 196. 
5 4 5 Ebda., 161. 
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etwa Neuburg/Inn oder Spitz in der Wachau). Auffällig ist auch, daß die wegen 
ihres hohen Ertrags und ihrer politischen Kontrollfunktion besonders wichtigen 
Pflegen im Westen, Ingolstadt und Neuburg/Donau, an enge Vertraute des 
Herzogs oder Mitglieder vornehmer Familien vergeben wurden 3 4 6 . 

2. Die Wittelsbacher, Tirol und die habsburgischen Vorlande 
im 15. Jahrhundert 

Im Jahre 1363 gelang es Herzog Rudolf IV. von Österreich, die seit 1342 wit-
telsbachische gefürstete Grafschaft Tirol an das Haus Habsburg zu bringen 3 4 7 

und damit das wichtigste Paßland der Ostalpen und ein wichtiges Verbindungs
glied zwischen Österreich und den alten Hausbesitzungen im Westen zu gewin
nen 5 4 8 . Zwar implizierte die politische Geographie eine klare West- und Nord
westorientierung der politischen Interessen Tirols (also in Richtung auf die Eid
genossenschaft und Schwaben), da der inneralpine Weg zu den östlichen Haus
besitzungen durch Görzer und Salzburger Gebiete versperrt waren, doch aus der 
Sicht der Wittelsbacher mußte die Gefahr einer zunehmenden Einkreisung der 
eigenen Position und der Verlust einer lange erstrebten und ursprünglich bayeri
schen Stellung im Vordergrund stehen5 4 9. Von daher erklären sich ihre Rück
eroberungsversuche in den Jahren 1368/69 3 3 ° , die am 29.9.1369 mit dem 
Schärdinger Frieden endeten5 5 1. Darin verzichteten die bayerischen Herzöge 
gegen finanzielle und territoriale Entschädigung auf die Grafschaft und alle 
Ansprüche darauf. Damit war die Grenze im Unterinntal aber noch nicht endgül
tig fixiert, denn die Habsburger hatten versucht, sich auf Rattenberg, Kufstein 
und Kitzbühel Rechtstitel zu erhalten; erst 1393 kam Rattenberg durch Rück-
lösung von den Kummersbruckern endgültig an die Wittelsbacher552. In der Lan
desteilung von 1392 war der bayerische Besitz im Tiroler Inn- und Achental 
(Landgerichte Kufstein, Rattenberg, Kitzbühel), der bis zur Zillermündung 
etwa 40 km vor Innsbruck reichte, der Ingolstädter Linie zugeschlagen worden. 
Stephan I I I . von Ingolstadt (1375-1413) war es dann auch, der - mit Unterstüt
zung der Münchener Vettern - ab 1410 versuchte, Tirol unter Ausnutzung eines 
Adelsaufstands gegen den habsburgischen Herzog Friedrich IV. wieder an sich 
zu bringen. Herzog Heinrich der Reiche von Landshut unterstützte aller
dings nicht seine Verwandten, sondern den Tiroler (Bündnis 1411) und auch 
Stephans Sohn Ludwig VII . (1413-1443) hegte keinerlei Restitutionsansprü
che mehr, sondern schloß 1414 Frieden und verband sich 1438 durch eine 
sechsjährige Einung mit seinem Tiroler Nachbarn3 5 3. Damit war am Anfang 
des 15.Jahrhunderts der letzte gewaltsame Restitutionsversuch Bayerns ge
scheitert, doch es war klar, daß Tirol und die zu ihm gehörenden Besitzungen 

5 4 6 Ebda., 142f., 165; Ziegler, Residenzen, 38. 
3 4 7 Dazu eingehend Straub, 211 ff.; Riedmann, 426 ff. 
: > 4 8 Otto Brunner, Spätmittelalter, 69f.; Press, Vorderösterreich, 4. 
3 4 9 Pizzinini,S; Gismann, 12. 
5 5 0 Straub, 2\2ii.; Gismann, 10ff.; Baum, Sigmund, 26ff. 
5 5 1 Abschriften in BayHStA KbÄA 1160, fol .6 '-9, 15-18. 
5 5 2 Kraus, Sammlung, 321 Anm.9; Ziegler, Staatshaushalt, 210; Forcher, 42f.; Ried

mann, 431, 481. 
5 5 3 Straub, 250ff.; Gismann, 26; Riedmann. 442ff. 
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weiterhin eine entscheidende Rolle in den wittelsbachisch-habsburgischen 
Beziehungen spielen würden. 

Ein Konzentrationsmoment von hoher politischer Bedeutung für die wittels-
bachische Außenpolitik bedeutete der Anfall des Ingolstädter Landesteils an die 
Landshuter 1447, die damit Nachbarn Tirols im Inntal wurden. Herzog Ludwig 
der Reiche entwickelte sich dadurch zu einem der wichtigsten politischen Part
ner der in Tirol und den Vorlanden regierenden Habsburger Albrecht V I . und 
Sigmund 3 3 4. Dies zeigte sich vor allem in einer recht aktiven Bündnispolitik, aber 
auch in schon um 1450 diskutierten Plänen, zur Minderung der Verschuldung 
Tirols Inntaler Gebiete an Niederbayern zu verpfänden 3 5 5 . 

Das vierjährige Bündnis zwischen Sigmund und Pfalzgraf Friedrich dem Sieg
reichen vom 20.1.1452 3 5 6 markierte die erste Annäherung des sowohl gegen 
seine habsburgischen Verwandten als auch gegen den Brixener Bischof Kardinal 
Nikolaus von Cues Rückhalt suchenden Tirolers an den antikaiserlichen Block 
der Wittelsbacher (Familieneinung von Lauingen 1451). Seit demselben Jahr 1452 
waren der Pfalzgraf und Ludwig der Reiche als Vermittler zwischen eidgenössi
schen Orten und dem Tiroler tä t ig 5 3 7 . Damit und durch die sich intensivierenden 
Gesandtschaftskontakte war der Boden bereitet für die auf zwei Jahre abge
schlossene Freisinger Einung vom 5.8.1455 zwischen Albrecht I I I . aus Mün
chen, Ludwig von Landshut und dem eigens angereisten Sigmund. Erstmals war 
hier die Verpflichtung zu einer gegenseitigen Truppenhilfe verankert (50 Rei
ter) 3 3 8 . Das Freisinger Bündnis markierte auch das Scheitern der Versuche des 
Nikolaus von Cues, die Wittelsbacher für seine Ziele gegen Sigmund zu gewin
nen 5 3 9 . Auf dieser Grundlage des stetigen Anlehnungsverhältnisses Sigmunds 
an Bayern baute ein Entwurf („ettlich abredung") für eine weiter gehende Ver
bindung mit Albrecht I I I . von 1457 auf 3 6 0, dessen Bestimmungen die damalige 
Hauptsorge Sigmunds widerspiegeln, war doch eine bayerische Hilfspflicht für 
ihn im Falle innerhabsburgischer Streitigkeiten vorgesehen. Vom Juni 1460 
datiert ein weiterer oberbayerisch-tirolischer Bündnisentwurf 3 6 1. 

Währenddessen leistete Ludwig der Reiche für Sigmund vielfache Vermitt
lungsarbeit gegenüber Cusanus, dem Papst und den Eidgenossen (Thurgauer 
Krieg 1460) 3 6 2 und band diesen in der Zeit der beginnenden großen Auseinan
dersetzungen mit der kaiserlichen Partei im Reich weiter an s ich 5 6 \ Seit April 
1460 wurde ein neues Bündnis zwischen beiden vorbereitet, das am 30.4.1461 

" 4 Gismann, 350f.; Baum, Bayerns Griff, 521 f. Zum Folgenden sind besonders zu ver
gleichen die neue Zusammenfassung von Baum, Sigmund, 145 ff. und die sehr ausführliche, 
bis 1479 reichende, leider ungedruckte Innsbrucker Dissertation von Gismann (hier 
S. 54ff.), durch den die unzureichende Arbeit von Rothlauf vo\\\g überholt ist. 

555 Gismann, 50f. 
5 5 6 HHStA Hs. W 313, fol. 27'; Druck: Chmel Materialien I I , Nr. 185. Dazu Gismann, 

52-56 und Baum, Sigmund, Höf. 
337 Gismann, 53. 
5 5 8 BayHStA NKB 108, fol. 129-134; dazuGismann, 57 -61 . 
359 Baum, Sigmund, 146-152. 
3 6 0 TLA U I 7723. Eine Beiziehung Ludwigs des Reichen war vorgesehen. Zur Situation 

Sigmunds 1457 vgl. Baum, Sigmund, 152, 178. 
3 6 1 BayHStA KbÄA 1791, fol. 40-46. Zum Verhältnis der beiden Territorien in der Zeit 

des oberbayerischen Brüderstreits vgl. Baum, Sigmund, 226 f. 
562 Gismann, U4ff., 136ff. 
565 Baum, Sigmund, 225-236; ders., 1468, 155. 
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auf Lebzeiten der Beteiligten geschlossen wurde 5 6 4 . Die gegenseitig zu stellende 
Truppenhilfe wurde auf 300 Reiter und 1000 Fußknechte festgesetzt und der 
freie Handel entlang des Inn garantiert. Sigmund durfte seine bis 1464 laufende 
Einung mit Ludwigs Hauptgegner, Albrecht von Brandenburg, beibehalten. Der 
Habsburger wurde auch zum Bündnis zwischen Herzog Ludwig und dem Salz
burger Erzbischof Burkhard von Weißbriach (6.10.1462) zugezogen, das jede 
Hilfe gegen den Kaiser verbot und 1466 mit dem neuen Erzbischof Bernhard von 
Rohr nochmals verlängert wurde 3 6 :\ Damit war an Inn und Salzach ein geschlos
sener antikaiserlicher Block entstanden, und entsprechend unterstützte Sig
mund den niederbayerischen Herzog auch in den Kriegen gegen seinen habs
burgischen Vetter Friedrich I I I . 5 6 6 . 

Den Wittelsbachern war es auch noch gelungen, einen weiteren Angehörigen 
des habsburgischen Hauses, der für die Tiroler und vor allem die vorländischen 
Besitzungen eine wichtige Rolle spielte, Erzherzog Albrecht VI . (1424-1463), 
gegen seinen Bruder, den Kaiser, zu gewinnen 5 6 7. Er sollte einer der wichtigsten 
Partner Ludwigs des Reichen in den Reichskriegen 1458—1463 werden. Am 
29.5.1459 verbündete sich Albrecht V I . , dem aus der habsburgischen Länder
masse eben das Land ob der Enns zur Regierung übertragen worden war, in 
Burghausen mit dem Niederbayern568, und erneut am 2.7.1461 in Melk, wo 
Ludwig ohne Erfolg für die Stellung von Truppenhilfe weitgehende territoriale 
Forderungen an den Habsburger stellte 5 6 9. Mit Pfalzgraf Friedrich war Albrecht 
seit 1452 verschwägert (er hatte Friedrichs Schwester Mechthild geheiratet) und 
seit 1454 vertraglich verbunden5 7 0. 

Der Prager Friedensschluß von 1463 bedeutete keine Zäsur im Verhältnis 
von Ludwig dem Reichen und Sigmund, denn beide glichen sich 1463/64 mit 
dem Kaiser aus 3 7 1 und erneuerten 1467 ihre Verbindung 5 7 2. Der Tiroler Fürst 
war Mitglied des Anfang 1465 von Ludwig in Ulm initiierten schwäbischen 
Landfriedensbundes573; der Landshuter Herzog unterstützte Sigmund weiter
hin gegen die Eidgenossenschaft (Waldshuter Krieg 1468), ohne freilich dar
über seine eigenen Interessen zu vernachlässigen 5 7 4. Wie bei benachbarten 
Fürsten mit guten gegenseitigen Beziehungen üblich, empfahl Sigmund seine 
Lande bei vorübergehender Abwesenheit unter Berufung auf die gegenseitigen 
Einungen dem Schutz Herzog Ludwigs 5 7 3. Er war auch Gast auf der Landshuter 
Hochzeit von 1475, doch um eben diese Zeit begann sich eine Verschlechte
rung des Verhältnisses zu Niederbayern wegen zunehmender territorialer 

5 6 4 TLA U I 7533 oder PestA 11/42. Dazu Gismann, 180ff. 
5 6 5 BayHStA KbGehLA 945, fol.255-259 bzw. 269-273. 
566 Gismann, 202. 
5 6 7 Vgl. Baum, Sigmund, 227-235. 
5 0 8 BayHStA KbLit 358; dazu Baum, Sigmund, 209 f., 227 f. 
569 Gismann, 195; Baum, Sigmund, 229. Am 8.7.1461 folgte eine ergänzende Verein

barung über den Donauhandel (BayHStA KbÄA 1853, fol. 30f.). 
5 7 0 GLA 67/862, fol.87-90 (Zusage für den Fall einer Königswahl Mannheim 

19.11.1454). 
571 Baum, Sigmund, 234-243. 
5 7 2 Gismann, 250. 
3 7 3 Ebda., 233; Angermeier, Königtum und Landfriede, 431. 
5 7 4 Baum, 1468, 163ff. 
5 7 5 Beispiel vom Sept. 1463 in BayHStA PNA 6494. 
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Spannungen im Schwäbischen abzuzeichnen'75. Während also zwischen 1460 
und 1475/77 das Bündnis mit Niederbayern für Tirol die Hauptrolle spielte und 
mit Oberbayern kein Abkommen geschlossen wurde, sollte danach die enge 
Verbindung Innsbruck-München eine der dominierenden Konstanten der süd
deutschen Politik werden 1 1 1. 

Darüber darf aber nicht übersehen werden, daß die Türkenfrage zwischen 
1476 und 1479 ein wichtiges Forum der ober- und niederbayerischen Koopera
tionen mit Tirol und den Bischöfen des bayerischen Einflußgebiets darstellte und 
Sigmund die regionalen Türkentage in Landshut (November 1476) und Freising 
(März 1479) beschickte 5 7 8 . Hier wurde z.B. besprochen, im niederbayerischen 
Inntal Militärhilfe bereitzuhalten, um Sigmund bei einem türkischen Angriff 
rasche Hilfe leisten zu können und die Getreideversorgung Tirols zu sichern. 
Diese Maßnahmen entsprangen einem Anliegen des Erzherzogs "> / q. 

An dieser Stelle muß noch einmal zurückgegriffen werden auf die Geschichte der 
Habsburger und ihrer Besitzungen im Südwesten des Reichs, um verstehen zu 
können, daß die Phase der schwäbischen Expansionspolitik der Bayernherzöge 
Albrecht IV. und Georg keineswegs die erste und einzige Bedrohung der habs
burgischen Position in Tirol und den Vorlanden war 3 8 0 . Die große Anspannung 
der Kräfte des Hauses Österreich im Spätmittclalter und die Teilungen von 1379 
und 1411 führten zur Etablierung Tirols und der zugehörigen Vorlande als eigen
ständiges Herrschaftsgebiet, zum Auseinanderrücken der österreichischen und 
der schwäbischen Position und zur Vergrößerung der Distanz zwischen den 
habsburgischen Teillinien, was besonders gefährlich wurde, solange das Reichs
oberhaupt und der nominelle Inhaber der westlichen Besitzungen Habsburgs 
nicht aus einem Haus kamen > s i . 

Die 1444 erstmals so genannten „Vorderen Lande" 3 8 2 der Habsburger waren 
alles andere als ein einheitliches und zentral gelenktes Gebilde. Entstanden 
durch fortwährende Eroberungen und Erwerbungen bei immer wieder neuen 
Teilverlusten vom 13. bis zum endenden 1 5. Jahrhundertd 8\ lassen sich zum 
Ende dieser Zeit drei größere Besitzkomplexe unterscheiden384: 

1) das Land „vor dem Arlberg", 

2) Schwäbisch-Österreich (so bezeichnet erst ab 1 580) mit Burgau, den Donau
städten Ehingen, Munderkingen, Riedlingen und Mengen, Saulgau und 

576 Gismann. 551-556, 545, 594ff. 
377 Baum. Bayerns Griff. 524, 526: ausführlicher ders., Sigmund. 599-406. 
5 7 8 BayHStA "'KbÄA 2154, fol. 28 ff. und KbÄA 3152, fol. 74 ff. Siehe auch Abschn. 

D . I . l . Zur Rezeption der Türkengefahr auf den Tiroler Landtagen seit 1471 vgl. Baum, 
Sigmund, 382. 

3 7 9 Vgl. BayHStA KbÄA 21 54. fol. 52 (Dezember 1477). 
5 8 0 So auch Feine, Entstehung, 60. 
5 8 1 Vgl. Press, Territoriale Welt, 17 f.: ders.. Vorderüsterreich, 6; Meuthen, 47f.; Wan-

druszka, 86 f. 
5 8 2 Zur Terminologie vgl. Stolz. Beschreibung. 24-50 und Schwarzweber, 152— 1 57. 
3 8 3 Zu diesem Thema vgl. die Arbeiten von Feine. Territorialbildung bzw. Feine, Entste

hung; kürzere Übersichten bei Gismann, 4 10-426; Stolz, Beschreibung, 5 — 7; Bader, Süd
westen, 62-88. 

d 8 4 Nach Feine, Entstehung, 47-49 und Stolz. Beseht eibung, 1 7 (ebda., S.203 eine ent
sprechende Karte). 
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Waldsee, den schwäbischen Landvogteien, Neuenbürg, den beiden Hohen
berger Grafschaften und Besitz im Hegau. 

3) „Vorderösterreich" im engeren Sinne mit Besitz im Mittel- und Südschwarz
wald und auf der Baar, dem Breisgau, den Hochrheinstädten Rheinfelden, 
Säckingen, Laufenburg und Waldshut, Villingen, Sundgau und dem Ober
elsaß, der Hagenauer Landvogtei im Unterelsaß und der Ortenau. 

Gleichzeitig gingen aber im 14. und 1 5. Jahrhundert fast alle alten habsburgi
schen Besitzungen südlich von Bodensee und Rhein verloren. 

Diese Gebiete erfüllten nicht nur die Funktion einer Landbrücke von Öster
reich zu den habsburgischen Stammlanden und später nach Burgund h i n 5 8 3 , 
sondern sie waren bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts die „territoriale Klam
mer Österreichs zum Reich" ° 8 6 . Und sie waren nicht nur das „Herzstück der Ter
ritorialgeschichte des deutschen Südwestens" 0 8 7 , sondern besaßen auch eine 
mehrfache Indikatorfunktion für das Verhältnis der Habsburger zum Reich, vor 
allem für die Polarität zwischen königlicher und landesherrlicher Polit ik 5 8 8 . Die 
österreichische Herrschaftsposition in den Vorlanden war vor- und überterrito
rialer Art, gewachsen in einer langen, komplizierten und von Rückschlägen nicht 
freien Entwicklung. Die Gewinnung einer festen Stellung in Schwaben war 
eine wichtige Voraussetzung der Königspolitik des 1 5. und 16. Jahrhunderts und 
konnte insofern den Habsburgern eine Art „Ersatzhausmacht" im Reich ver
schaffen5 8 9. Dies galt vor allem für die Rekrutierung von Königsgeldern aus die
sem Gebiet und den Aufbau eines persönlich geprägten und gebundenen Klien
telsystems unter den vielen kleinen Reichsständen ^ ) ü . Dies heißt in konkreter 
Anwendung auf die Zeit der beiden letzten Landshuter Herzöge: Es waren die 
Vorlande, die den wittelsbachisch-habsburgischen Beziehungen parallel zur 
Spannung zwischen Reichsoberhaupt und mächtigem Territorialfürstentum und 
weit über die nachbarschaftlichen Irrungen zwischen Niederbayern und Öster
reich hinaus eine besondere Explosivität verliehen und die territoriale Auseinan
dersetzung in diesem Raum zum Entscheidungskampf zwischen zwei großen 
Dynastien um die Beherrschung des Reichs umprägten. Die Vorlande waren „Pro
bierstein" wie auch Hauptschauplatz wittelsbachischer und habsburgischer 
Reichspolitik 3 9 1. Überhaupt möglich war dies nur angesichts der Offenheit und 
Erschütterbarkeit der habsburgischen Position im Südwesten des Reichs im 
15. Jahrhundert, der komplizierten und bis 1492 nicht einmal vorläufig abge
schlossenen Erwerbs- und Besitzposition beider Häuser, der politischen Klein-
teiligkeit des Raumes mit allen damit verbundenen Gefährdungen und der 
vielfachen inneren Zerrissenheit nicht nur des Besitzkomplexes, sondern auch 
der ihn verwaltenden Mitglieder des Hauses Österreich. Diese Bedrohung der 

5 8 : 5 Betont von Barczyk, 49 und Feine, Terrilorialbildung, 285f., 306f. 
d86 Press, Vorderösterreich, 1. 
^87 Bader, Südwesten, 87. 
5 8 8 Dies und das Folgende nach Press, Erblandc, 47; ders., Vorderösterreich, 1-3; 

Lutz, 139. 
589 Moraw, Fragen, 100. Huter, 70, will die Vorlande demgegenüber nur als „Neben

lande'' gewertet wissen. 
3 9 0 Press, Erblande, 47; Moraw, Fragen, 72, 100. Zu den prosopographischen Zusam

menhängen zwischen Tirol/Österreich und den Vorlanden vgl. Huter, 75 ff. 
591 Press, Bayern, 496. 
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vorländischen Position der Habsburger ist im folgenden für das 15. Jahrhundert 
kurz zu exemplifizieren, um später, bei der Konzentration auf die wittelsbachi-
sche Expansionspolitik, nicht den Eindruck aufkommen zu lassen, diese habe 
den ersten Angriff gegen die geschilderte bedeutungsvolle Position der Habs
burger im Reich markiert 3 9 2. 

Die Erklärung der Reichsacht gegen Herzog Friedrich IV. (1402-1439) im 
Jahre 1415 durch das Konstanzer Konzil und das luxemburgische Reichsober
haupt bedeutete für gewisse Zeit einen fast vollständigen Verlust der habsburgi
schen Stellung in Schwaben. Zwar gab es dauerhafte Einbußen nur gegenüber 
den Eidgenossen, doch die mangelnde Verwaltungseinheit der Vorlande, das 
Auseinanderlaufen der Herrschaften und Herrschaftsrechte und die zahllosen 
Unter- und Weiterverpfändungen resultierten wesentlich aus jenen Ereignissen 
am Beginn des 15. Jahrhunderts393. 

Die Brüchigkeit des habsburgischen Familienkonsenses zeigte sich auch in der 
Phase der Vormundschaft über Friedrichs IV. Sohn Sigmund 1439-1446 so
wie den darauffolgenden Jahren394. Herzog Friedrich V. von Innerösterreich 
(1415 -1493; als König/Kaiser Friedrich III.) übernahm als Senior des Hauses 
1439/40 die Vormundschaft über seine Vettern Ladislaus Postumus (* 1440, Sohn 
König Albrechts II.) und Sigmund (* 1427). Als er 1440 zum Römischen König 
gewählt wurde, vereinigte er deshalb faktisch den gesamten habsburgischen 
Hausbesitz und die Ansprüche auf Ungarn und Böhmen in seinen Händen. 1446 
mußte er Tirol an Sigmund überstellen, 1452 Ladislaus aus der Vormundschaft 
entlassen395. Mit seiner Wahl zum König und der Übertragung Tirols und der 
Vorlande an seinen Verwandten Sigmund zeichnete sich bereits die Ostorientie
rung der Politik Friedrichs, das Ausdünnen der Beziehungen zum Reich und die 
Möglichkeit von Konflikten mit dem ganz anderen Interessenfeldern als der 
Kaiserpolitik zugeordneten Tirol a b 5 . In den Beziehungen zu den Wittels
bachern, den Eidgenossen und zu Burgund — überall war Sigmund um Selbstän
digkeit bemüht und deshalb in dauernde Interessenkollisionen mit dem Kaiser 
verwickelt. 

Dazu trug vorerst maßgeblich die Rolle bei, die der Bruder Friedrichs I I I . , 
Albrecht VI . , auch noch nach 1446 in den Vorlanden spielte 5 9 7. Das ständige Hin 
und Her zuungunsten Sigmunds dürfte stark zu dessen Bemühungen um feste 
Einungspartner außerhalb der eigenen Familie beigetragen haben. Albrecht V I . 
war zusammen mit seinem Bruder 1435 an die Herrschaft über Innerösterreich 
gelangt und erhielt von diesem 1444 die Verwaltung der Vorlande übertragen, 
die er im Verlauf seiner Regierung dort erweitern und gegen die Eidgenossen
schaft stabilisieren konnte 3 9 8. In ständigem politischem Wechsel zwischen 
Friedrich I I I . und Sigmund machte er dem Tiroler bald territoriale Zugeständ-

d 9 2 Übersichten zu diesem Problem geben Otto Brunner, Spätmittelalter, 69-79; Kra
mer, 81—92; Press, Vorderösterreich, 5 — 8; Quarthai, Schwaben und Reich, 2-5 ; Huter, 
65-75 sowie Baum, Sigmund, 44ff. passim. 

3 9 5 Heinrich Koller, Ausbau, 436—439; Quarthai, Landstände, 22ff.; Baum, Sigmund, 
44-52. 

3 9 4 Betont von Press, Vorderösterreich, 6. 
5 9 5 Roderich Schmidt, 306ff.; Baum, Sigmund, 63ff.; läger, Geschichte, 1 -69. 
596 Press, Vorderösterreich, 7; Otto Brunner, Spätmittelalter, 78 f. 
5 9 7 Vgl. Baum, Sigmund, 110ff., 158ff., 191 ff. 
598 Quarthai, Schwaben und Reich, 4 -7 . 
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nisse, bald versuchte er, ihm Herrschaftsgebiete zu entziehen. So kamen etwa die 
Verfügungsrechte über die Markgrafschaft Burgau 1450 an Sigmund, 1455 an 
Albrecht VI. , 1458 wieder an Sigmund. Neue Besitztransaktionen brachte 1457/ 
58 die Aufteilung des Erbes von Ladislaus Postumus. Die bayerischen Herzöge 
versuchten damals bereits, die verworrene Lage in den Erblanden für sich aus
zunutzen und Burgau und die schwäbische Landvogtei an sich zu bringen. Erst 
Albrechts VI . Konzentration auf das österreichische Erbe und die deshalb 
gemeinsam mit Sigmund eingenommene Frontstellung gegen den Kaiser, be
festigt durch die bereits dargestellten Bündnisse mit den Wittelsbachern, führte 
am 30.3./1.4.1461 zu einem Vertrag zwischen Albrecht V I . und Sigmund, in 
dem Albrecht von seinem Vetter den Teil der Vorlande außerhalb von Boden-
und Walensee wieder übertragen bekam, Sigmund dafür aber als seinen Erben 
einsetzte599. Ständige Auseinandersetzungen mit den Eidgenossen (Plappart-
krieg 1458/59; Thurgauer Krieg 1460/61) trugen ebenfalls zur Destabilisierung 
der Lage bei und verschafften Ludwig dem Reichen weitere Eingriffsmöglichkei
ten 6 0 0 . Erst nach dem Tod Albrechts V I . (2.12.1463) und nach der Aussöhnung 
mit Friedrich I I I . 1463/64 gelang Sigmund die Sicherung seiner alleinigen Herr
schaft in den Vorlanden; damit konnte ein neuer Konsolidierungsanlauf ge
nommen werden 6 0 1. 

Diese Konsolidierungs- und Erwerbspolitik (z.B. 1465 Grafschaft Neuen
bürg; 1473/74 Grafschaft Sonnenberg in Vorarlberg) 6 0 2 wurde nochmals 
gefährdet durch den Waldshuter Krieg mit den Eidgenossen 1468, zu dessen 
Ende Ludwig der Reiche einen für Sigmund allerdings nicht sehr günstigen Frie
den vermittelte, nachdem er den Habsburger als einziger Fürst durch Bereit
stellung einer Truppenhilfe unterstützt hatte 6 0 3. Damit hing dann zusammen, 
daß Sigmund gegen die Schweizer zunehmend auf Burgund setzte und den 
Zusammenhalt der Vorlande erneut gefährdete, indem er 1469 Elsaß, Süd
schwarzwald und die vier Waldstädte am Hochrhein an Herzog Karl den Kühnen 
von Burgund verpfändete 6 0 4 . Die Wiederherstellung der habsburgischen Herr
schaft in den Vorlanden gelang erst nach Sigmunds endgültigem Ausgleich 
mit den eidgenössischen Orten in der vom französischen König vermittelten 
„Ewigen Richtung" vom 31.3./11.6.1474 6 C b, die 1477 durch eine Erbeinung 
ergänzt wurde. Die „Richtung" bedeutete nicht nur den Zusammenschluß 
Frankreichs, der Eidgenossen, Tirols und der „Niederen Vereinigung" im Elsaß 

5 9 9 HHStA AUR, Fam.U 704/1; TLA PestA 11/42. Dazu Gismann, 185 und Baum, Sig
mund, 210f., 228 f. 

6 0 0 Bilgeri, 229ff.; Gismann, 136ff. 
601 Bilgeri, 236; Baum, Sigmund, 234-243. 
6 0 2 Baum, Sigmund, 272-278. Zu Neuenbürg Berner, v.a. 60-64 und Quarthai, Land

stände, 65 f. 
6 0 3 Bilgeri, 238; Baum, 1468, 163-173. 
6 0 4 Vertrag von St.Omer 9.5.1469. Vgl. Baum, Sigmund, 293ff.; Otto Brunner, Spät

mittelalter, 79; Kramer, 74. Alphons Dopsch, 55, betont, Sigmund habe mit dieser West
orientierung das spätere habsburgische Interesse an Burgund begründet und dessen Erwer
bung vorbereitet. 

60:5 Chmel, Mon. Habsb. 1/1, Nr. 55, 56, 74, 256. Aus der reichhaltigen Literatur seien 
hier nur genannt Robert Janeschitz-Kriegl: Geschichte der Ewigen Richtung von 1474. In: 
ZGORh 105 (1957), 150-224, 409-455 und die neueren Übersichten bei Bilgeri, 
241-244 und Baum, Sigmund, 325-544, 572 sowie Kramer, 88. 
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gegen die burgundische Expansion, sondern auch Sigmunds Verzicht auf die 
während des 15.Jahrhunderts an die Eidgenossen verlorenen Gebiete5 0 5, ein 
Ratsverhältnis Sigmunds zum französischen König und eine enorme Stärkung 
seiner Stellung gerade in den an die Schweiz grenzenden vorländischen Gebie
ten. Die den Eidgenossen gewährte Anwartschaft auf das Öffnungsrecht in den 
vier Waldstädten Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Waldshut blieb zwar 
weiterhin umstritten 5 0 7, doch Sigmund konnte in der Folgezeit seine Position 
im Gebiet des heuten Graubünden festigen und die vorländisch-schwäbische 
Erwerbspolitik erneut intensivieren b ü y . 1483 erwarb er endgültig die Grafschaft 
Hohenberg mit den Hauptorten Horb und Rottenburg 6 0 9; 1486 erfolgte die 
Rücklösung der Landvogtei zu Schwaben von den Truchsessen zu Waldburg, die 
Friedrich I I I . ihm schon 1464 gestattet hatte. Vergeblich allerdings versuchte 
Sigmund, vom Reichsoberhaupt zur endgültigen Konsolidierung und Zentrali
sierung der Vorlande den Titel eines Herzogs von Schwaben übertragen zu 
bekommen 6 1 0. Friedrich I I I . verlieh ihm 1477 lediglich den Titel eines „Ertzhert-
zog zu Osterreich", der allerdings in keiner Weise auf Tirol und die Vorlande 
radiziert wurde 6 1 

Erst gegen Ende der siebziger Jahre des 1 5. Jahrhunderts hatte Sigmund also die 
Vorderen Lande der Habsburger in ihrer späteren Gestalt zusammengebracht 
und seine Alleinherrschaft durchgesetzt. Er hatte dazu, gegen Widerstände sei
ner Verwandten und äußerer Gegner, immer wieder der Anlehnung an benach
barte Mächte bedurft, vor allem an Bayern, die Eidgenossenschaft, Burgund und 
Frankreich. Gerade um dieselbe Zeit begann dann der großangelegte Zugriff der 
Wittelsbacher auf die Vorlande und Tirol selbst, und die habsburgische Herr
schaft im Westen wurde auf ihre schwerste Bewährungsprobe gestellt. Die vor
stehenden Ausführungen haben gezeigt, daß es sich bei den Vorlanden um ein 
kleinteiliges, vielfachen Rechtsbindungen unterliegendes, stets von außen wie 
von innen gefährdetes, völlig dezentralisiertes Herrschaftsgebilde handelte, das 
den Wittelsbachern zahlreiche Eingriffsmöglichkeiten bot und sich für Ver
suche, die bayerische Herrschaft zu erweitern, geradezu anbot. Die Verknüpfung 
von territorialpolitischem Engagement und reichspolitischen Konstellationen 
hier im schwäbischen Gebiet, die im Schwäbischen Bund ihren deutlichsten 
Ausdruck erfahren sollte, war die wichtigste Ursache dafür, daß das Ver
hältnis zwischen Wittelsbachern und Habsburgern in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts nicht nur von den zwei Determinanten des Verhältnisses 
Reichsoberhaupt - Reichsfürst und des Verhältnisses zwischen Territorialherr 
und Territorialherr an der gemeinsamen Grenze Tirols bestimmt wurde. Die 
personelle und dingliche Verbindung Tirols mit den schwäbischen Vorlanden 
bedingte vielmehr den sofortigen Überstieg in die Weitungen der Reichspolitik. 
Nicht zuletzt darin lag eine der wesentlichsten erwähnten Indikatorfunktionen 
der österreichischen Gebiete im Südwesten. 

6 0 6 Demgegenüber war Friedrich II I . , wie Heinrich Koller, Friedrich I I I . und Linz, 279f. 
und Oechsli, 465-468 betonen, nie bereit zu einem endgültigen Verzicht. 

607 Hegi, 135-137. Zu den Waldstädten vgl. Schib, v.a. 386ff. 
608 Bilgeri, 245f.; Kramer, 81: Baum, Sigmund, 594. 
6 0 9 Zu Hohenberg und der komplizierten Geschichte der Erwerbung durch Sigmund: 

Stemmler; Walter Grube, Vogteien, 39-46, Quarthai, Landstände, 57-62. 
6 1 0 Baum, Sigmund, 370, 597 f. 
6 , 1 HHStA Hs. B 7, fol. 1 78; dazu Pizzinini, 12 und Baum, Sigmund, 570. 
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Für die folgende Darstellung bedeuten diese Tatsachen die Schwierigkeit der 
ständigen Verklammerung vieler verschiedener Aspekte des wittelsbachisch-
habsburgischen Verhältnisses. In diesem Kapitel werden zunächst einige der mit 
der Tirolpolitik verwobenen vorländischen Schauplätze vorgestellt. Deutlich las
sen sich im Falle dieser wittelsbachischen Tirolpolitik zwei nach Zeitablauf und 
Bezugsgebiet ganz unterschiedliche Phasen feststellen; gerade ihr Zusammen
wirken aber löste in den achtziger Jahren die große Krise des habsburgischen 
Hausbesitzes aus. Noch unter Ludwig dem Reichen wurden gegenüber den bis
her dargestellten Entwicklungen die Vorlande als Objekt der schwäbischen 
Expansionspolitik des Herzogs entscheidend für das Verhältnis zwischen Tirol 
und Niederbayern. Hier sind die Markgrafschaft Burgau und die Landvogtei in 
Schwaben zu nennen und dann vor allem, ab 1475, das Landgericht Marstetten-
Weißenhorn 6 1 2 . Georg der Reiche folgte ab 1479 genau dem von seinem Vater 
eingeschlagenen Weg. Dem gegenüber steht der ganz eigenständige und groß
angelegte Anlauf Albrechts IV. seit 1477/78, ganz Tirol an die Wittelsbacher 
zu bringen, der 1487 schließlich zum Verkauf der gesamten Vorlande an Al
brecht IV. und Georg den Reichen führte. Diese Ereignisse sind von ihrer Be
deutung her gewissermaßen das Herzstück der wittelsbachischen Reichspolitik 
zwischen 1475 und 1492. 

3. Ludwig der Reiche und seine Interessen 
gegenüber den schwäbischen Vorlanden 

Die schwäbischen Interessen Herzog Ludwigs, die schon aus seinem umfas
senden Einungssystem in diesem Raum hervorgehen, sollen im folgenden kurz 
für jene Gebiete dargestellt werden, die auch noch in der Zeit Georgs des Rei
chen eine wichtige Rolle spielten und das Verhältnis zu Sigmund von Tirol prägten. 

a) Markgrafschaft Burgau 

Die Markgrafschaft Burgau, eines der frühen bayerischen Interessengebiete in 
den Vorlanden, war nie ein durchgebildetes Territorium, sondern immer ein 
„kompliziertes Konglomerat von Besitzungen, Rechten und Ansprüchen ver
schiedenster Abstufungen"615, immer „mehr ein Bündel von Ansprüchen als 
realer Besitz an Grund und Boden" b 1 4. Geformt im 12. und 13. Jahrhundert, war 
sie seit 1301 im Besitz des Hauses Habsburg6 1 3. Dem vom jeweiligen Inhaber 
beanspruchten Sprengel der hohen Gerichtsbarkeit, des Geleits und der Forst
hoheit zwischen Lech, Donau und Roth fehlte die Grundlage im Bereich der 
Ortsherrschaft. Wegen der fehlenden Unterfütterung mit lokalen Rechten blie
ben Gerichts-, Geleits- und Jagdherrschaft immer nur stets neu durchzusetzen
der Anspruch und bis an das Ende des alten Reichs umstritten. Dies wird 

6 1 2 Gismann, 345 ff. 
6 , 5 Layer, Schwaben, 981-984, hier 982. 
614 Ziegler, Staatshaushalt, 170. 
6 0 Vgl. Feine, Territorialbildung, 225; VV. Wüst, (Jünzburg. 58-4 I und sehr ausführlich 

zur habsburgischen Herrschaft L. Brunner,TcW 2. 12-76. Zur f'orschungsgeschichte vgl. 
Fried, Burgau, 134 f. 
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besonders deutlich im Problem der Stellung der „Insassen" der Markgrafschaft, 
also der im obigen Bereich begütert Ansässigen, die sich gegen alle landeshoheit
lichen Bestrebungen der nominellen Inhaber Burgaus wandten und teilweise, wie 
im Fall der Klöster Wettenhausen und Roggenburg, die Reichsunmittelbarkeit 
erreichten oder, wie die Reichsstädte Augsburg und Ulm, von jeher immediat 
waren 6 1 6 . 

Nach 1301 kam es sofort zu zahlreichen Einzelverpfändungen von Zubehör
stücken der Markgrafschaft, bis fast alle nutzbaren Rechte ausgegeben waren; 
1415-1418 war Burgau sogar wegen der Ächtung Friedrichs IV. den Habsbur
gern entzogen6 1 7. Schon früh geriet die Markgrafschaft, die am unteren Lech und 
an der Donau südlich von Höchstädt und Lauingen direkt an das Landshuter 
Teilherzogtum grenzte, ins Visier der Expansionspolitik Ludwigs des Reichen, 
der in mehreren Anläufen zielbewußt auf eine Erwerbung hinarbeitete6 1 8. Ein 
erster Versuch von 1453 wurde von Albrecht VI . durch sofortige Intervention 
bei Sigmund konterkariert. Derselbe Albrecht, an den Burgau im Verlauf der 
habsburgischen Streitigkeiten in den Vorlanden 1455 wieder gefallen war, ging 
allerdings wenig später auf erneute Werbungen des niederbayerischen Herzogs 
ein 6 1 9 , obwohl dieser wegen des schlechten Status der mit der Markgrafschaft 
verbundenen Rechte höchstens 4000 Gulden zahlen wollte. Mit mehreren 
Urkunden vom September 1457 verpfändete der Erzherzog Burgau um 6000 
Gulden an den Herzog. Das jährliche Wiederkaufsrecht der Habsburger sollte 
dabei für 16 Jahre ausgesetzt werden; an Lichtmeß 1460 sollte die Übergabe voll
zogen werden 6 2 0. Obwohl der Pfandbrief sofort an Herzog Ludwig übergeben 
wurde, konnte er Burgau doch nicht in seine Gewalt bringen. Die schwäbischen 
Nachbarn protestierten sofort gegen die Transaktion; es herrschte große Furcht 
vor „diesem gewaltthättigen Pfandes-Inhabern", „als er seine Gebietschafft gern 
in das Schwäbische Land erstrecket hä t te" 6 2 1 , und wirklich wiesen die Pläne 
Ludwigs eine klar expansive Tendenz auf, erstrebte er gleichzeitig doch auch die 
Lösung der Landvogtei Schwaben von den Waldburger Truchsessen622. Nach 
Landshut wurde berichtet, die Stadt Ulm sei bereit, die - vom Herzog sofort 
erlegte — Pfandsumme von 6000 fl zurückzuzahlen, um einen Anfall Burgaus an 
Niederbayern zu verhindern 6 2 3. Angesichts der massiven Widersprüche zog sich 
Albrecht VI . aus der Affäre, indem er nur ein Vierteljahr später, im Januar 1458, 
Burgau Sigmund überließ, die Huldigung auf Ludwig den Reichen verbot und 

6 1 6 Zum Problem der burgauischen Staatlichkeit in der Neuzeit vgl. die Arbeiten von 
Wolfgang Wüst, Günzburg, 51-72; ders., Staatlichkeit, 64f.; ders., Ius superioritatis terri-
torialis, 217-227 (Analyse anhand der Verfügungsgewalt über wichtige Reichsrechte). 

617 Quarthai, Landstände, 23. 
6 . 8 Dazu L. Brunner, Teil 2, 63-65; Gismann, 484ff.; Nebinger, Burgau, 762f.; Baum, 

Sigmund, 160, 175 f. Schon 1414 gab es Pläne einer Veräußerung an Bayern-Ingolstadt 
(HHStA Hs. W 313, fol. 56'). 

6 . 9 Instruktion Herzog Ludwigs von November 1456 in BayHStA PNA 6426. 
6 2 0 BayHStA PNA 6424; Druck: Gründlich- und vollständiger Unterricht..., Beil. Nr. 3 

und 4. 
6 2 1 So eine Darstellung der vorderösterreichischen Geschichte des 18. Jahrhunderts 

(HHStA Hs. W 236, fol.496'f.). Zur Furcht vor Ludwig vgl. BayStaBi cgm 900a, fol. 333' 
und zu den weiteren Ereignissen Baum, Sigmund, 176. 

6 2 2 BayHStA PNA 6424 (1457/58). 
6 2 3 Ebda. 
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ihn zur Rückgabe des Pfandbriefs aufforderte624. Gleichzeitig wurde das 
Burgauer Kerngebiet dem Augsburger Bischof übertragen 6 2 d . Entsprechend 
bemühte sich Sigmund nach Übertragung der gesamten Vorlande an ihn durch 
Albrecht V I . (10.5.1458) um eine Rückgabe des Pfandbriefs, und so gestalteten 
sich die Beziehungen Ludwigs des Reichen zum neuen Herrn der Vorlande 
anfangs wenig freundlich, denn er war zu einem Verzicht auf seine 1457 erwor
benen Rechte nicht bereit 6 2 6. Schließlich wurde Pfalzgraf Friedrich der Siegrei
che mit Vermittlungen beauftragt627. Trotz fortgesetzter Versuche Ludwigs, im 
Rahmen der Reichskriege und der damit verbundenen Bündnisverträge und 
durch Handelssperren auf dem I n n 6 2 8 Burgau zu erhalten, bekam er weder die 
Markgrafschaft noch sein Geld zurück. Allerdings hielt er den entsprechenden 
Rechtstitel aufrecht und übte auch einzelne Rechte, vor allem Geleit und Jagd 
betreffend, im Gebiet der Markgrafschaft aus 6 2 9. 

Am 10.2.1470 erfolgte eine weitere, diesmal faktisch vollzogene Änderung in 
der Inhaberschaft Burgaus. Sigmund von Tirol verkaufte Burgau gegen Vorbe
halt von Titel und Wappen und gegen ewigen jährlichen Wiederkauf, der auf 
Angehörige des Hauses Österreich beschränkt war, um insgesmt 37011 fl an 
Graf Johann von Werdenberg, Bischof von Augsburg (1469—1486), einen 
treuen Parteigänger der Habsburger, „da mit unser marggrafschafft Burgaw, so 
dann ytz in mangerley handen ist, dest mer wider zu samen bracht... werde" 6 3 ° . 
Entsprechend wurden die Inhaber vor Unterverpfändungen angewiesen, diese 
nur durch den Bischof lösen zu lassen, denn Ziel beider Fürsten sei es, Burgau „Wie
derum ... zu einander und in ein ganz ordentlich wesen [zu] bringen" 6 3 1. Der 
Kaiser bewilligte die Verpfändung ein Jahr später 6 3 2 . Interessant ist noch ein 
Blick auf die Pfandsumme von 37011 fl. Sie setzt sich zusammen aus einem 
„Grundpreis" von 10681 fl und den Ausgaben für verschiedene abzulösende 
Rechtstitel, darunter auch Ludwig den Reichen betreffende 6000 fl. Der Bischof 
sollte den Herzog also auszahlen, um dessen Mitspracherechte zu erledigen. 

Obwohl das Hochstift Augsburg den burgauischen Kernbereich, wie erwähnt, 
schon länger innehatte und weitere Rechtstitel dazuerworben hatte 6 3 3, erwies 
es sich auf die Dauer angesichts der inneren Unsicherheiten und des niederbaye
rischen Drucks doch als zu schwach, in Stellvertretung der Habsburger die bur
gauischen Rechte zu konsolidieren. Gleich 1471 ließ Bischof Johann durch seine 
Landvögte und Tiroler Räte eine Grenzbeschreibung Burgaus anlegen. Innerhalb 
dieser Grenzen beanspruchte er, trotz der zahlreichen eingelagerten Eigen-

6 2 4 BayHStA PNA 6424; HHStA Hs. W 236, fol.497; Gründlich- und vollständiger 
U n t e r r i c h t B e i l . 5. 

6 2 5 W. VVus/,Günzburg,40f. 
6 2 6 Vgl. die Akten eines Ulmer Rätetags vom Nov. 1458 (BayHStA PNA 6424). 
6 2 7 BayHStA PNA 6423/1, unfol. 
6 2 8 Vgl. BayHStA PNA 6426 (Mai 1460). 
6 2 9 Heider-Nebinger, 131; W. Wüst, Günzburg, 131; BayHStA MedFLit Vorderöster

reich u. Burgau 51, fol. 25 (Zeugenaussage von 1479). 
6 3 0 Gründlich- und vollständiger Unterricht..., Beil. 6. Dazu Gismann, 493 ff.; L. Brun

ner, Teil 2, 76-85; Quarthai, Landstände, 23-29. 
6 j l Gründlich- und vollständiger Unterricht..., Beil. 9. 
6 3 2 StAA VÖ Lit. 645, fol. 3 (8.1.1471). 
6 ^ Z. B. Forst- und Wildbannrechte von Wilhelm v. Rechberg zu Neuburg an der Kam-

mel 1467 (TLA Hs. 195, fol. 108'ff.). 
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herrschaftsbezirke, als Pfandinhaber flächendeckend Hochgerichts-, Wildbann-
und Geleitrechte 6 > 4 . Die burgauischen Geleitansprüche aber reichten teilweise 
weit über die Grenzen hinaus 6^, bis Lauingen (wo burgauische Geleitsknechte 
standen), Rain am Lech und Weißenhorn. Entsprechend kam es auch zwischen 
Bischof Johann und Herzog Ludwig zu nachbarlich-territorialen Irrungen 6 5 6, 
doch ist festzuhalten, daß Niederbayern wohl ein wichtiger, keineswegs aber der 
einzige Territorialkonkurrent des Burgauer Pfandinhabers war. Erwähnt seien hier 
nur der Streit des Pappenheimer Erbmarschalls Rudolf als Inhaber der Reichs
pflege Donauwörth mit Bischof Johann 1478/79 über die von ihm beanspruch
ten Immediatrechte in der Markgrafschaft6 j7 und die vom (wegen Benutzung 
von augsburgischem Material in Burgau betreffenden Fragen recht glaubwürdi
gen) Fuggerschen Ehrenwerk überlieferten Klagen der schwäbischen Reichs
städte, die die bischöflichen Geleitsansprüche als sie beschwerende Neuerung 
zurückwiesen 6 3 8 . 

Schon zur Zeit Herzog Ludwigs also stellten die Rechte der Markgrafschaft 
Burgau angesichts der Verpfändung von 1457, die nicht vollzogen wurde und 
langwierige Verzichtsverhandlungen nach sich zog, und angesichts der nachbar
lichen Lage einen wichtigen Differenzpunkt des Niederbayern mit Sigmund von 
Tirol, der auch nach 1470 rechtlicher Eigentümer blieb, und mit dem Augsbur
ger Bischof als Pfandnehmer dar. 

Eine entscheidende Verschärfung dieser Konfrontation trat noch 1475 ein, 
also nach der Rücklösung der Herrschaft Marstetten-Weißenhorn und des mit 
ihr verbundenen Landgerichts, auf die gleich einzugehen sein wird. In Paren
these sei hier noch bemerkt, daß sich gerade in diesen Jahren (1474/75) der 
junge Maximilian von Österreich in der Obhut des Augsburger Bischofs in Dillin
gen und Günzburg aufhielt6^9 und damals bereits jene Gegend kennenlernte, die 
später während seiner Königsherrschaft eine so bedeutende Rolle in den habs-
burgisch-wittelsbachischen Auseinandersetzungen spielen sollte. Wegen der 
Aktivierung des Weißenhorner Landgerichts auch gegen Burgau wurde 1478 
von bischöflicher Seite die Grenz- und Rechtsbeschreibung von 1471 erneuert 
und um ein Lehnsregister ergänzt 6 4 0 . Außerdem wurde ein ausführliches Be-
schwerdelibell angelegt64'. Darin wird das Jahr 1476 als Startpunkt der Irrun
gen angegeben, da der Weißenhorner Pfleger damals Forstrechte östlich der 
Günz geltend gemacht habe. Der Bischof kam deswegen sogar selbst nach 
Landshut. Bis 1477 aber gestalteten sich nach den Augsburger Angaben die 
gegenseitigen Beziehungen ruhig; im alten Streitfall der Geleitrechte fand man 
sogar eine Kompromißregelung 6 4 2 . 

6 M StAA VÖA 1018, unfol. Vgl. W. Wüst, Günzburg, 45 f. 
6 3 5 Nach StAA VÖ Lit. 658, fol. 14 f. (Zeugenaussagen von 1492, bezogen auf die Zeit 

von 1470/80). 
6 > 6 Vgl. StAA VÖA 1018, unfol. (undatiertes Beschwercleverzeichnis des Bischofs). 
6 i 7 Die Akten, auch über die Vermittlung des Eichstätter Bischofs, in BayHStA MedFLit 

Vorderösterreich u. Burgau 51. 
6 5 8 BayStaBi cgm 900a, fol. 534. 
6 5 9 Wiesflecker, Maximilian, I , 84. 
6 4 0 Chmel, Mon. Habsb. 1/2, Nr. 116. 
6 4 1 StAA VÖA 1018, unfol. 
6 4 2 Ebda. 
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Dies änderte sich — anscheinend schlagartig — im Februar 1477, als Ludwig 
von Habsberg die niederbayerische Pflege Weißenhorn übernahm 6 4 3 . Er setzte 
den Auftrag seines Herzogs, „uns unnser gerechtigkait zu handthaben", sofort in 
die Tat um, vertrieb die Burgauer Geleitsknechte aus Weißenhorn, dehnte die 
niederbayerischen Geleite nach Günzburg und entlang der liier aus und jagte im 
Roggenburger Wald. Der Bischof von Augsburg suchte ständig, mit Ludwig dem 
Reichen wegen der sich steigernden Übergriffe in Kontakt zu treten, doch erst im 
Oktober 1478 hatte er damit, persönlich in Landshut erschienen, Erfolg. Der 
Herzog ließ ihm durch seine Räte ausrichten, die von Habsberg in Anspruch 
genommenen Rechte stünden Niederbayern zu Inhabe und Ausübung zu; an die 
vor der Einlösung von Weißenhorn geübte lockere Praxis der Herrschafts
ausübung sei er nicht gebunden. Auch sollten weiterhin Urteilsbriefe des Land
gerichts an Insassen der Markgrafschaft ergehen644. 

Dies veranlaßte Bischof Johann, sich an den Obereigentümer Burgaus, Erzher
zog Sigmund, zu wenden, um von ihm Hilfe zu Gegenmaßnahmen zu erbitten. 
Dieser wandte sich sofort an den Kaiser, da die niederbayerische Jurisdiktions
aussübung auch dem Haus Österreich und seinen vielfältigen Rechten in Schwa
ben schade643. Schon unmittelbar zu Beginn der Regierung Herzog Georgs hat
ten sich also im ostschwäbischen Konfliktfeld Weißenhorn-Burgau-Augsburg 
Spannungen aufgebaut, die geeignet waren, die Beziehungen zwischen Habs
burg und Wittelsbach nachhaltig zu stören. 

b) Landvogtei in Schwaben 

Von König Rudolf I . wurden in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zur 
Zurückgewinnung von Königsrechten und zur Organisation des reichsober-
hauptlichen Aufsehens in Schwaben vier Reichslandvogt eien eingerichtet6 4 6. Die 
Reichslandvögte verwalteten das Reichsgut und vertraten die Rechte des Königs 
in Schwaben. Es handelte sich also bei den Reichslandvogteien von vorne
herein nicht um Territorien, sondern um große Anspruchs- und Herrschafts
bezirke, denen die Fundierung auf der grundherrlichen und niedergerichtlichen 
Ebene fehlte. Sie boten aber eine Fülle von im Sinne einer Herrschaftsintensivie
rung ins Spiel zu bringenden Rechtstiteln und gaben daher stets Anlaß zu Aus
einandersetzungen der Inhaber mit ihren Nachbarn 6 4 7. Spätestens mit den weit
gehenden Verpfändungen des 14. Jahrhunderts aber verfiel ihre theoretische 
Herrschaftsfülle 6 4 8. Für das 15. Jahrhundert noch am wichtigsten blieb die 1274 
eingerichtete und seit 1378 vereinigte Landvogtei in Ober- und Niederschwaben, 
ein Komplex verschiedenster Rechtstitel, vor allem Hochgericht, Jagd, Geleit 
und Lehen betreffend, zwischen Hier, Bodensee und Donau. Nur in zwei Zonen 

6 4 3 Ebda. (Zum Folgenden hier Korrespondenzen zwischen Bischof Johann, Ludwig dem 
Reichen und Habsberg). 

6 4 4 Ebda. 
6 4 5 TLA Hs. 112, fol. 130. 
6 4 6 Grundlegend Hofacker, Die schwäbischen Reichslandvogteien, 105—149; zusam

menfassend für das 14./15. Jahrhundert ders., Die Landvogtei Schwaben, 57 f. 
647 Press, Vorderösterreich, 121".; Layer, Ostschwaben, 904; Quarthai, Landstände, 38; 

Gönner, 683. 
6 4 8 E. Schubert, König und Reich, 189-203. 
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verdichteten sich die Ansprüche der Landvogtei zu einer Art landeshoheitlicher 
Rechtsausübung, um Ravensburg-Weingarten und um Ottobeuren-Memmin
gen 6 4 9 . Zentralgericht wurde das ursprünglich unabhängig amtierende kaiser
liche Landgericht auf der Leutkircher Heide und der Pirs mit einem Anspruchs
gebiet nördlich und östlich des Bodensees bis zur Iiier h i n 6 5 0 . Mit ihren Geleits
rechten kontrollierte die Landvogtei alle von Nordosten her zum Bodensee füh
renden Straßen und wichtige Zugänge der Reichsstädte Ulm und Memmin
gen 6 : 5 1. Allerdings existierten auch ihre Herrschafts- und Verwaltungsrechte am 
Beginn des 15. Jahrhunderts meist nur noch als Ansprüche 6 3 2 . 

Auf die verwickelte Besitzgeschichte der Reichslandvogtei in Schwaben im 
Spätmittelalter kann hier nicht näher eingegangen werden 6 3 3 . Wichtig für unsere 
Zusammenhänge ist aber, daß es im 14./15. Jahrhundert zahlreiche Bemühun
gen der Wittelsbacher gab, im Konnex mit ihrer schwäbischen Landfriedenspoli
tik die Reichslandvogtei zu übernehmen. Diese Bemühungen hatten auch immer 
wieder, zeitlich allerdings sehr begrenzten, Erfolg. So sind 1313—1347, 1374, 
1378, 1394-1397, 1400 und 1411 bayerische Herzöge verschiedener Teillinien 
als nominelle Inhaber nachzuweisen. Sie unternahmen auch Versuche, nutzbare 
Rechte in ihre Hände zu bekommen 6 5 4. 1379 kam die Vogtei kurzfristig an die 
leopoldinischen Habsburger, für die sie als Bindeglied zu Vorarlberg von Inter
esse war 6 3 3 . 

Für das 15. Jahrhundert aber bestimmend war die Verpfändung durch König 
Sigmund an die Truchsessen von Waldburg 14 1 5 6 3 6 . Trotz aller weiteren Ver
fügungen, die gleich darzustellen sind, blieb die Vogtei bis 1486 im faktischen 
Besitz der Waldburger, die sich innerhalb des Anspruchsbezirks der Landvogtei 
ein relativ großes Herrschaftsgebiet aufbauten und für den Inhaber der Vorlande 
ein wichtiger politischer Partner und Konkurrent wurden 6 5 7 . 

Nun aber noch einige Bemerkungen zu den wittelsbachischen Anläufen. 1434 
bekam der Münchener Herzog Wilhelm I I I . vom König die Erlaubnis zur Rück-
lösung der Landvogtei um 23,000fl, was aber nicht realisiert wurde 6 3 8 . Zwischen 
1446 und 1453 bemühte sich Herzog Albrecht I I I . bei den Habsburgern 
Friedrich I I I . und Albrecht VI . um den Vollzug der Auslösung aufgrund der 
Erlaubnis von 1434 und drohte sogar damit, in Böhmen und Ungarn dafür Hilfe 
zu suchen6 3 9. 1457 und 1465 erhob Ludwig der Reiche Forderungen auf die 

6 4 9 Vgl. Hofacker, Die schwäbischen Reichslandvogteien, 297-309; Wegelin, 84-88; 
Walter Grube, Vogteien, 46-49; Blickle, Memmingen, 259-275, v.a. 260-266 und 
Blickle-Blickle, 36 f. sowie die Arbeit von Gönner. 

b 0 ° Zu Geschichte und Rechten dieses Gerichts Gut und Feine, Landgerichte, 167-176. 
651 Wegelin, 165; Gönner, 698. 
b 5 2 E. Schubert, König und Reich, 199. 
6 3 * Vgl. dazu Gönner, die Inhaberlisten bei Schön und den Sammelakt BayHStA 

StV 1107c. 
0 5 4 Detailliert bei Bansa; Straub, 216, 227, 234, 236; Schön, 291 f.; Gismann, 427f., 

440f. und BayHStA StV 1107c, fol. 3ff.; TLA Frid. 55/43. 
6 3 5 BayHStA StV 1107c, fol. 15-18. 
6 d 6 Ebda., fol. 20-22. Zur Entwicklung im 15. Jahrhundert vgl. Gismann, 470ff. und 

Baum, Sigmund, 158 ff., 272 ff. 
6 , 7 Dazu Vochezerl, 651 ff.; v. Pappenheim sowie Europ. Stammtafeln V, Tf. 148/149; 

daneben Bader, Südwesten, 132f.; Quarthai, Landstände, 50f. und v.a. Bilgeri, 221 ff. 
b 5 S BayHStA StV 1107c, fol. 4. 
6 ' 9 Ebda., fol.56-54. Zum recht komplizierten Kontext dieser Vorgänge Baum, Sig

mund, 158-160. 
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Landvogtei 6 6 0, doch 1464 hatte der Kaiser Sigmund von Tirol das alleinige Recht 
der Rücklösung von den Waldburgern verliehen6 6 1. Als Friedrich I I I . dieses 
Recht 1473 allerdings auch Albrecht IV. von München zusprach (unter Vor
behalt jährlicher Wiederlösung durch den Kaiser) 6 6 2, kam es auf Drängen von 
Truchseß Johann dem Älteren von Waldburg-Trauchburg (1438-1504), dem 
Pfandinhaber, zu einer Scheineinlösung durch Sigmund von Tirol. Dieser lag 
zwar gerade in schweren Konflikten mit einem weiteren Mitglied der seit 1429 
geteilten Familie, Truchseß Eberhard I . (1438-1479) wegen dessen Grafschaft 
Sonnenberg 6 6 3 , doch auch ihm erschien die Gefahr einer Neufestsetzung Bayerns 
in Schwaben als zu groß. Deswegen stimmte er dem Plan Johanns zu, löste die 
Landvogtei am 26.6.1473 nominell von den Waldburgern um die festgesetzte 
Summe von 13,200 fl, stellte sie diesen aber vier Tage später als Afterpfand wie
der zurück 6 6 4 . Er verband damit einen Anlauf zur Übernahme der tatsächlichen 
Regierungsrechte, der von den Truchsessen aber abgeblockt wurde 6 6 3 . 

Bis dahin waren die bayerischen Bemühungen um die schwäbische Landvogtei 
also vor allem von München ausgegangen. Dagegen dürfte die Sigmund auf des
sen Bitten hin vom Kaiser am 20.7.1479 erneuerte Erlaubnis zur Einlösung 
von den Waldburgern 6 6 6 bereits im Zusammenhang mit der neuen Expansions
politik der niederbayerischen Herzöge in Schwaben stehen. Doch erst am 
24.4.1486 gelang Sigmund die Rücklösung von Truchseß Johann dem Älteren 
um 13,200 fl667. 

c) Landgericht Marstetten-Weißenhorn 

Das „landtgericht Marstetten der herrschaft Weyssenhorn" 6 6 8 an der Roth war 
1342 als Zubehör der alten Grafschaft Marstetten 6 6 9 mit dem Erbe Bertholds IV. 
von Neuffen-Marstetten-Graisbach an Ludwig den Bayern gefallen. Es handelte 
sich wohlgemerkt nur um die Jurisdiktionsrechte der Grafschaft, diese selbst 
kam 1351-1566 als Stift-Kemptisches Lehen an die Grafen von Königsegg. Sehr 
bemerkenswert ist nun, daß eine Bündelung dieser Jurisdiktionsrechte zur Kon
stituierung eines institutionalisierten Landgerichts gerade seit 1342 einsetzt6 7 0. 
Dieses Gericht war eigentlich also eine Einrichtung Kaiser Ludwigs des Bayern 
sowohl aus seinem reichsoberhauptlichen wie aus seinem territorialen Interesse 

6 6 0 BayHStA PNA 6424; Hasselholdt-Stockheim, Beil. 156. 
6 6 1 Baum, Sigmund, 275. 
6 6 2 BayHStA KbU 13544, 13546, 13562; StV 1107c, fol. 54-62 (Juni/Juli 1473). 
6 6 > Vgl. Bilgeri, 235 ff. Eberhard I . hatte Sonnenberg (Vorarlberg) 1455 gekauft und war 

lange Zeit Diener Sigmunds gewesen, bevor er sich den Eidgenossen annäherte. 1473/74 
eroberte Sigmund die Grafschaft und gliederte sie in seinen vorarlbergischen Besitz ein. 

6 6 4 Chmel, Mon. Habsb. 1/2, Nr. 25, 26. Dazu Baum, Sigmund, 275f. 
6 6 5 Bilgeri, 247. 
6 6 6 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 74; vgl. Gismann, 480f. 
667 Lichnowsky Nr. 818; TLA Max. IVb/9 (kaiserliches Huldigungsgebot auf Sigmund 

20.5.1486). Dazu Baum, Sigmund, 423 f. und Hofacker, Die Landvogtei Schwaben, 58. 
6 6 8 BayHStA PNU Reichsstädte 114. 
6 6 9 Baumann, 124f. Vgl. zur Grafschaftsgeschichte die Studien von Mayr und die Mis-

zelle von Bürzle. 
6 7 0 Hierzu und zum Folgenden Volkert, Evokationsprivileg, 516f.; Blickle, Memmingen, 

254-259; Feine, Landgerichte, 215f. 
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heraus, eine dezidiert „politische Willensäußerung der Wittelsbacher4'6 7 1; es 
galt als „kaiserliches" Landgericht und beanspruchte einen weiten Zuständig
keitsbereich zwischen Donau, Lech, Alpen und Bodensee. Gerichtssitz war 
zunächst der „Ochsenbronnen" an der Roth südlich von Weißenhorn, dann die 
freie Reichsstraße bei Memmingen, wo es 1458 vorläufig zum letztenmal gehal
ten wurde. 

1392 kam das Landgericht an die Ingolstädter, 1447/50 dann an die Lands
huter Teillinie, wurde aber nicht von den Herzögen selbst verwaltet. Seit 1376 
war es an die schwäbische Adelsfamilie der Rechberg verpfändet, die sich im 
15. Jahrhundert im Gebiet an der Hier südlich von Memmingen ein - allerdings 
vielfach aufgesplittertes - Herrschaftsgebiet aufbaute, zu dem auch, an Marstet
ten anschließend, die Gebiete um lllereichen, Babenhausen, Neuburg/Kammei 
und zeitweise auch Mindelheim gehörten 6 7 2 . Die Rechberg verpfändeten das 
Landgericht kurzzeitig an die Reichsstadt Memmingen weiter, mit der sie anson
sten wegen des zu Marstetten gehörenden Wildbanns im Booser Hardt (nördlich 
von Memmingen zwischen Hier und Günz) im Streit lagen 6 7 3. Angehörige der 
Familie Rechberg kamen auch in Dienste Ludwigs des Reichen, etwa Wilhelm 
von Rechberg zu Neuburg-Kammel (1459-1505) als Rat, Pflegerund Landrich
ter zu Graisbach6 7 4 und Georg von Rechberg zu Hohenrechberg ( t 1506), der 
zeitweise ebenfalls Ludwigs Rat war 6 7 3 . 

Dieser Zustand dauerte ein Jahrhundert an, bis zum 20.2.1475. An diesem 
Tag löste Ludwig der Reiche Stadt und Herrschaft Weißenhorn mit dem Land
gericht Marstetten von Georg von Rechberg ein und brachte die entsprechenden 
Herrschaftsrechte an die Herzöge zurück 6 7 6 . Zum Rücklösungsgebiet gehörte die 
Stadt Weißenhorn, die im 14. Jahrhundert, unabhängig von Marstetten, von den 
Habsburgern an Bayern gelangt und in die Rechberger Verpfändung miteinbezo
gen worden war. Sowohl Ludwig als auch Georg waren nach 1475 des öfteren 
persönlich hier; Georg ließ die Stadt ab 1482 neu befestigen677. Die Bezeichnung 
„Herrschaft Marstetten" ging nach 1475 auf die alten Grafschaftsgebiete an der 
Roth südlich von Weißenhorn (Obenhausen; Buch) über, sie reichten im Bereich 
von Rennertshofen und Tafertshofen bis hinüber zur Günz. Der sich östlich 
anschließende übrige Herrschaftsbereich der Rechberg war von Ver- und Ent-
pfändungen nicht betroffen. Mit Marstetten-Weißenhorn gewann Niederbayern 
eine sehr weit nach Westen vorgeschobene und vom übrigen Besitz des Herzog
tums getrennte Außenposition in Schwaben. Benachbart lagen zwei Gebiete, 

671 Blickle, Memmingen, 255. 
6 7 2 Blickle-Blickle, 74 — 77; Mang-Gaiser, 26; Spindler, Geschichtsatlas, 24a; Europ. 

Stammtafeln V, Tf. 87ff.; Lieberich, Übersicht, 421 f. 
6 7 3 BayHStA NKB 108, fol. 319-330; PNU Alte Landgerichte 280-287; Blickle, Mem

mingen, 256, 267; Baumann, 129 f. 
6 7 4 BayHStA KbÄA 4721, fol. 85 f. (1470). 
6 7 5 Ebda., fol. 101. 
6 7 6 BayHStA PNU Alte Landgerichte 251. Quittungen des Rechbergers sind über 2078 

1/2 fl erhalten (NKB 48 Nr. 217). Rechberg wurde Pfleger zu Obenhausen und behielt die 
Wildbannrechte in der Grafschaft Marstetten-Weißenhorn (BayHStA NKB 124, fol. 72). 
Vgl. auch die Chronik von Thoman, 11 f. 

677 Holl, 42ff.; Anton Knoll: Weißenhorn, die schwäbische Fuggerstadt. In: Bayerland 
43 (1932), 418-426, hier 420. Ludwigs Wendung nach Westen spiegelt sich auch im Bau 
des Lauinger Schlosses, der ebenfalls 1475 begann und von Georg 1482 abgeschlossen 
wurde (Rechnung für 1475/76 in BayHStA GL (Oberpfalz) Lauingen la; Mayer-Seitz). 
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die schon unter Ludwig in den herzoglichen Ausdehnungsplänen eine Rolle 
spielten bzw. dann auch unter Georg bald spielen sollten: im Osten und Norden 
die Markgrafschaft Burgau, im Westen die Grafschaft Kirchberg an der Iiier. 

Herzog Ludwig schritt sofort zur Neuaktivierung der Rechte des Marstettener 
Landgerichts, das zwei Jahrzehnte nicht mehr abgehalten worden war. Er ge
staltete es zum „Instrument einer wittelsbachischen Hausmachtpolitik"6 7 8 und 
bemühte sich um die Ausweitung der territorialen Basis für das Landgericht in 
Ostschwaben, ein Weg, den Georg konsequent weiterging. Aus dem „ungemein 
ausgeweiteten Rechtsprechungsanspruch"679 für das neubegründete Land
gericht resultierten zahlreiche Widerstände der kleinen Reichsstände und ihres 
Protektors Sigmund von Tirol, und diese Auseinandersetzung wurde eine 
der dominierenden Größen der wittelsbachischen Konfrontation mit den Habs
burgern und später mit dem Schwäbischen Bund. 

Ludwig legte den Gerichtssitz nach Weißenhorn, unterstellte das Gericht 
seinem dortigen Pfleger Ludwig von Habsberg und gab diesem den deutlich 
offensiv formulierten Auftrag, dafür zu sorgen, daß das Landgericht „wider auf-
gericht und in furganng bracht werde", ein Salbuch anzulegen und Erkundungen 
einzuziehen, ob Herrschaft und Gericht in der langen Zeit der Verpfändung 
etwas entzogen worden sei 6 8 0 . Vom Kaiser erbat der Herzog die Erneuerung und 
Konfirmation des wiederaufgerichteten Landgerichts, vor allem gegen branden
burgische Ansprüche 6 8 1 . Die Weißenhorner Pfleger, zugleich auch Landrichter, 
wurden in der Folgezeit zu Zentralfiguren der niederbayerischen Expansions
politik in Schwaben. Zur besseren Orientierung werden in der Übersicht 5 
(S. 841) die entsprechenden Namen und Daten zusammengestellt. 

Wie nicht anders zu erwarten, führte die sich abzeichnende neue Westpolitik 
Ludwigs sofort zu erheblichen Irritationen und Irrungen. Ursache dafür war 
weniger die Tatsache der Wiederabhaltung des Landgerichts als solche als viel
mehr, daß dies durch einen Fürsten geschah, der im Gegensatz zu den Rechberg 
außerhalb der kleinteiligen Territorialstruktur Ostschwabens ansässig war, über 
eine enorme Grundlage an Finanz- sowie politischen Macht- und Druckmitteln 
verfügte und das Landgericht konsequent im Sinne der territorialen Vergröße
rung einsetzte, dabei Eingriffe in Burgau, der schwäbischen Landvogtei und 
zahlreichen anderen immediaten Gebieten nicht scheuend. Der bayernfreund
liche Weißenhorner Chronist Nikolaus Thoman (1464-1542) beschrieb die in 
Schwaben herrschende Stimmung so: „Auß welchem landgericht [Weißenhorn] 
ain groß geschray ward weyt und prait"; es sei zu „aufruer und unwul" bei allen 
benachbarten Ständen gekommen, da alte Händel wieder ans Tageslicht gezogen 
worden seien und da, wo man das Gericht nicht anerkennen wollte, geächtet 
und angegriffen worden sei 6 8 2 . Die ersten Auseinandersetzungen gab es gleich 
1476/77 mit der Ulmer Familie Verber um den Besitzdes Schlosses Obenhausen an 
der Roth, einem rechbergischen Lehen 6 8 3, und mit der Reichsstadt Memmingen 
um, wie schon in der Zeit der rechbergischen Verpfändung, die Wildbannrechte 

6 7 8 Blickle, Memmingen, 259. 
6 7 9 Quarthai, Landständc, 29. Ähnlich Wegelin, 200; Ziegler, Staatshaushalt, 165; Wag

ner, Hohenzollern, 267. 
6 8 0 BayHStA PNU Alte Landgerichte 253 (Bestandbrief 2.2.1478). 
6 8 1 BayHStA NKB 31, fol. 1 17 f. (Jahreswende 1475/76). 
6 8 2 Thoman, 12 f. 
6 8 3 Ebda., 1 1 F.; Holl, 41. 
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im Booser Hardt nördlich der Stadt. Georg von Rechberg, Ludwigs Pfleger zu 
Obenhausen, der auch diese Wildbannrechte mitverwaltete, machte einen enor
men Kontrollbezirk zwischen Iiier und Günz, Weißenhorn und Memmingen gel
tend, der weit über den Booser Hardt und die Herrschaftsgrenzen von Marstet
ten-Weißenhorn hinausreichte und an Reichsständen beispielsweise Stift Rog
genburg, Memmingen, Ottobeuren, die Landvogtei und Burgau betraf 6 8 4. 

Die durch die offensive Politik des niederbayerischen Herzogs ausgelösten 
Irrungen betrafen aber recht rasch auch die Interessen der Habsburger, zunächst 
jene von Erzherzog Sigmund als Landesherrn der Vorlande und Schutzherrn 
zahlreicher kleiner schwäbischer Reichsstände, bald aber auch die des Kaisers, 
der von Sigmund 1478 um Hilfe angegangen wurde, wegen der von ihm postu
lierten Aufsichtsrechte über Schwaben. Da die nachweisbaren Streitigkeiten 
um die Marstetten-Weißenhorner Rechte 1478 begannen, eine ganze Anzahl 
weiterer Stände, vor allem das Hochstift Augsburg, mit einbezogen und prägend 
waren für das Verhältnis zwischen Erzherzog Sigmund und Georg dem Reichen 
in seinen ersten Regierungsjahren, sollen sie im folgenden Abschnitt eigens dar
gestellt werden. 

Wichtig ist es, im Rückblick auf das Verhältnis Herzog Ludwigs des Reichen 
zu den habsburgischen Vorlanden die Zäsurfunktion des Jahres 1475 herauszu
stellen 6 8 5 . Mit der Aktivierung des Landgerichts Marstetten-Weißenhorn gewan
nen die früheren, vereinzelten vorländisch-niederbayerischen Differenzen eine 
neue Qualität. Sie wurden über Jahre hinweg entscheidend für das Verhältnis 
zwischen den Fürsten von Niederbayern und von Tirol, und die ernsthaften 
schwäbischen Konflikte zwischen Georg und Sigmund boten dem Münchener 
Herzog Albrecht IV. die Möglichkeit des vermittelnden Eingreifens und der 
immer stärkeren Anbindung Sigmunds. Damit ging die Initiative in der Tirol
politik, die seit den fünfziger Jahren des 15. Jahrhunderts von den niederbaye
risch-pfälzischen Bündnisinteressen bestimmt worden war, wegen der von Lud
wig ausgelösten Territorialstreitigkeiten auf Oberbayern übe r 6 8 6 . 

4. Der Einsatz des niederbayerischen Landgerichts Marstetten - Weißenhorn 
gegen Erzherzog Sigmund und die schwäbischen Reichsstände unter 

Georg dem Reichen 

Mit der Aufnahme einer offensiven Politik in Ostschwaben durch Ludwig den 
Reichen 1475 konnten Auseinandersetzungen mit den habsburgischen Inter
essen in diesem Gebiet nicht ausbleiben. Ein Bericht Wolfgang Kolbergers, 
der damals Kanzleischreiber in Landshut war, zeigt, daß dem Herzog schon 
1477/78 Beschwerden Erzherzog Sigmunds über die Handhabung des neuen 
Landgerichts Weißenhorn vorgelegt wurden 6 8 7 . Sigmund versuchte sogar, unter 

6 8 4 HHStA RHR Antiqu. 3,fol.285ff. (Teidingsbrief der Reichsstadt Ulm, 11.10.1477), 
RRb W, fol.2 (Konfirmation des Kaisers vom 24.3.1491); BayHStA PNU Alte Land
gerichte 255 (15.3.1478). Vgl. die danach angelegte Kartenskizze 1 (S.848). 

6 8 5 Vgl. Gismann, 345 ff. 
6 8 6 Vgl. Baum, Sigmund, 399-406. 
6 8 7 BayHStA PNU Ausw. St. 2909, fol. 2 (in einem 1505/06 abgefaßten Rechtsgut

achten). 
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Hinweis auf die kurzfristige Verpfändung Weißenhorns an die Habsburger im 
14. Jahrhundert, die im Schärdinger Frieden von 1369 aufgehoben worden war, 
die Stadt für Österreich zu reklamieren6 8 8. Nach dem Bericht Kolbergers, der 
sich auf eine Sitzung der Räte Ludwigs des Reichen in Landshut bezieht, war der 
Herzog über das Anbringen Sigmunds sehr verärgert, erinnerte daran, daß Tirol 
einmal zu Bayern gehört habe und zeigte sich entschlossen, seinerseits Rechte 
auf die Lande Sigmunds geltend zu machen, weswegen Kolberger in das fürst
liche Archiv auf der Landshuter Burg geschickt wurde. Die Revindikationspläne 
Ludwigs blieben dann aber — ganz anders als diejenigen Albrechts IV. - ohne 
Folgen. Sigmund wiederum erhielt rasch die Unterstützung Friedrichs I I I . ; am 
15.12.1478 erließ dieser eine erste kaiserliche Inhibition, in der dem „vermaint 
lanntgericht" alle weitere Tätigkeit verboten wurde, da es ohne kaiserliche 
Erlaubnis tage 6 8 9. 

Die Hauptrolle sozusagen eines Konfliktkatalysators zwischen Sigmund und 
Ludwig/Georg spielte zunächst aber Bischof Johann von Augsburg (1469— 
1486), den Habsburgern verbunden nicht nur als Bruder des wichtigen Kaiser
lichen Rats Haug von Werdenberg, sondern auch als Rat Erzherzog Sigmunds (seit 
1479) und als Pfandinhaber der Markgrafschaft Burgau (seit 1470) 6 9 0 . Er wandte 
sich wegen Konflikten mit dem Landgericht im Burgauischen Anfang 1479 an Sig
mund und Friedrich I I I . um Unterstützung 6 9 1 . Der Erzherzog griff dieses Anliegen 
auf und verlangte 1479 vom Kaiser mehrfach, mit dem Kammergericht gegen 
das selbsternannte Landgericht vorzugehen692, worauf dieser am 29.10.1479 
den Weißenhorner Pfleger Ludwig von Habsberg vor den kaiserlichen Fiskal 
zu gerichtlicher Verantwortung l u d 6 9 3 . Gleichzeitig allerdings war der Erz
herzog, sowohl im eigenen als auch im Namen des Bischofs von Augsburg, sehr 
bemüht, in Landshut Verhandlungen über eine gütliche Lösung zu erreichen6 9 4. 
Im Juni und Juli 1479 trugen, in enger gegenseitiger Abstimmung, Tiroler und 
Augsburger Gesandte ihre Beschwerden in Landshut dem Herzog vor 6 9 3 . 

Dieser gab zu bedenken, das Landgericht werde gemäß altem Herkommen 
und ohne Neuerungen gehalten, erklärte sich aber zu einer Tagleistung bereit. 
Vom 24.-27.9.1479 fand ein Treffen tirolischer, augsburgischer und nieder
bayerischer Räte (die vom eben zum Bischof von Passau gewählten Kanzler 
Dr. Mauerkircher angeführt wurden und unter denen auch der Weißenhorner 
Pfleger, Habsberg, war) in Rosenheim statt, auf dem vor allem über die Interven
tionen von Weißenhorn aus in der Markgrafschaft Burgau gesprochen wurde 6 9 6 . 
Gegen die vorgebrachten Beschwerden setzten die Räte Georgs, es handle sich 
um ein freies, uraltes Landgericht, das nach altem Herkommen „in die marg-

6 8 8 Gismann, 508. Vgl. TLA Hs. 112, fol. 121. 
6 8 9 BayHStA PNU Alte Landgerichte 254. 
6 9 0 Zoepfl, Augsburg, 452-467; Gisman, 461. 
6 9 1 Vgl. TLA Hs. 112, fol. 130. 
6 9 2 Ebda., fol. 130, 268ff., 279ff. 
6 9 3 BayHStA PNU Alte Landgerichte 258. 
6 9 4 Die hohe Dichte der diplomatischen und brieflichen Kontakte Sigmunds zu Georg ist 

zu erschließen aus TLA Hs. 112 (Kanzleibuch 1479), v.a. fol. 121 ff., und aus Kammer-
Raitbücher 14 u. 15. 

6 9 5 Reichhaltiges Material dazu in StAA VÖA 1018 (unfol.). Vgl. auch TLA Hs. 112, 
fol. 23', 25'. 

6 9 6 StAA VÖA 1018 (unfol.); TLA Hs. 112, fol. 83', 124. 
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grafschaft und darumb" zu richten habe 6 9 7. Demgegenüber wurde von Tiroler 
und Augsburger Seite geltend gemacht, Burgau sei reichsunmittelbarer, habs-
burgischer, jetzt an Augsburg verpfändeter Besitz, für den die Gerichtsprivile
gien des Hauses Österreich gälten; das neue Gericht habe mit seinem ausgedehnten 
Anspruchsbezirk mit dem alten gar nichts mehr zu tun und sei erst von Herzog 
Ludwigaufgerichtet worden. Die zu Weißenhorn gehörenden Hochgerichtsrechte 
wolle man nicht bestreiten, wohl aber deren Instrumentalisierung zu Eingriffen in 
österreichische Besitzungen. In dem von beiden Seiten auf Hintersichbringen 
angenommenen Abschied wurden eine Besichtigung der Grenze zwischen 
Burgau und Weißenhorn und weitere Schiedsverhandlungen vereinbart. 
Weißenhorner Gerichtsanforderungen sollten künftig zunächst an den Burgauer 
Landvogt gestellt werden. Da das Landgericht aber weiterhin Reichsunmittel
bare betreffende Achtbriefe ausgehen l i eß 6 9 8 , war der Tag nach Einschätzung 
von Georgs Kontrahenten ein Mißerfolg, der Sigmund sogar zur Bereitstellung 
von Truppenhilfen für den Augsburger veranlaßte 6 9 9 . 

Herzog Georg seinerseits konzentrierte sich nach der ersten Vorladung seines 
Weißenhorner Landrichters vor das Kammergericht im Oktober 1479 auf 
direkte Verhandlungen mit dem Kaiser. Er bat ihn Ende Januar 1480, „ewr 
kaiserlich maiestat geruche mir zu gnaden zu schaffen, die bemelten ladung gne-
diglichen ... anzustellen", da er in Kürze wegen des Regalienempfangs beim Kai
ser erscheinen werde und man dann über die Frage verhandeln k ö n n e 7 0 0 . 
Georg machte das Landgericht Weißenhorn also zum Thema der persönlichen 
Gespräche mit dem Kaiser anläßlich der endgültigen Belehnung mit Niederbay
ern, die im Mai 1480 in Wien stattfand. Über die dabei geführten Verhandlun
gen, in denen auch die Besetzung des Passauer Bischofsstuhls und die Ungarnhilfe 
eine wichtige Rolle spielten, haben wir leider keine direkten Nachrichten. Jeden
falls akzeptierte der Kaiser Georgs Ansuchen unter der Bedingung einer vorläufi
gen Stillsetzung des Gerichts und informierte die betroffenen Reichsstände ent
sprechend unter gleichzeitiger Ladung von Gesandtschaften an den Kaiserhof zu 
den Verhandlungen mit Georg 7 0 1. Der Kaiser erstrebte also anscheinend von 
vorneherein eine Gesamtlösung für das Problem. Zeitlich parallel bemühte sich 
auch Herzog Albrecht IV. im Kontext seiner Politik der Schuldverschreibungen 
um einen Ausgleich zwischen Sigmund und Georg. Allerdings brachte Bischof 
Johann von Augsburg gerade im Februar 1480 neue Beschwerden gegen Georg 
wegen Burgau vor, die Sigmund für ihn beim Kaiser vertreten sollte. Schließlich 
wurden diese Punkte den Instruktionen der gemeinsamen Gesandtschaft ange
gliedert, die gemäß der kaiserlichen Erforderung im März 1480 nach Wien 
abging 7 0 2. Daß die Gespräche dort ohne greifbare Resultate blieben, ist aus der 
Einsetzung von drei kaiserlichen Kommissaren für die Burgauer Streitfrage im 
Sommer 1480 zu ersehen (Kurfürst Albrecht von Brandenburg, Bischof 
Wilhelm von Eichstätt und Haug von Werdenberg) 7 0 \ 

6 9 7 StAA VÖA 1018 (unfol.). 
6 9 8 Z.B. 21.12.1479 gegen einen Bürger der Hochstift-augsburgischen Stadt Füssen 

(StAA VÖA 1018, unfol.). 
6 9 9 TLAHs. 112, fol. 124, 133'. 
7 0 0 HHStA Frid. 4, fol. 3. 
7 0 1 HHStA Schwab. BA la, fol. 5 (9.2.1480); RHR Antiqu. 3, fol.62 (1.4.1480). 
7 0 2 StAA VÖA 1018, unfol.; HHStA Frid. 4, fol. 8. 
7 0 3 StAA VÖA 1018, unfol. 
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Allerdings setzten sich auch die Maßnahmen des Weißenhorner Landrichters 
ohne Einschränkung fort. Hier soll kurz, die Jahre 1478-1482 übergreifend, 
erwähnt werden, welche Reichsstände neben dem Hochstift Augsburg gleich zu 
Anfang der Regierungszeit Georgs in den Wirkungskreis der Maßnahmen des 
Landgerichts gerieten 7 0 4. Sie alle sollten später im Schwäbischen Bund eine 
Rolle spielen. 

Zu nennen ist hier zunächst das Weißenhorn unmittelbar östlich benachbarte, 
aber im Burgauischen gelegene Prämonstratenserstift Roggenburg, seit 1444 
Abte i 7 0 5 . Es beanspruchte zwar volle Reichsmittelbarkeit, erhielt diese aber erst 
1513 bestätigt. 1477 war es Ludwig dem Reichen gelungen, sich in den Besitz der 
Schirmvogtei über das Kloster zu bringen, die vorher bei Ulm gelegen hatte. Ent
sprechend zog der Herzog nicht nur alle Hoch- und Niedergerichtsansprüche auf 
roggenburgischen Besitzungen außer Etters nach Weißenhorn, sondern auch 
Leibeigenschaftsrechte706. 

Von den Reichsstädten war neben U l m 7 0 7 vor allem das schon recht weit west
lich gelegene Biberach an der Riß betroffen 7 0 8. Dabei ging es vor allem um die 
österreichische Herrschaft Warthausen nördlich der Stadt, die seit 1446 an Biber
ach verpfändet war und von der Reichsstadt 1476 schließlich gekauft wurde. 
Zusammen mit dem Biberacher Spitalbesitz ergab sich ein relativ geschlossenes 
Herrschaftsgebiet; die Burg Warthausen beherrschte die Straße Biberach-Ulm 
im Rißtal. Die Warthauser wurden in ihrem Streit mit dem österreichischen 
Diener Wilhelm von Stadion und Biberach um die Badstube in Alberweiler 
(nördlich von Warthausen) und um Rechte zu Eberhardzell (südlich von Biber
ach; beide Orte lagen im Verfügungsbereich der Landvogtei zu Schwaben) von 
Herzog Georg schon seit 1479 durch entsprechende Erforderungen des Land
gerichts Weißenhorn gestützt 7 0 9 . In Weißenhorn verschaffte sich auch Heinrich 
von Paulsweil, dem verschiedene Bürger Biberachs verschuldet waren, voll
streckbare Rechtstitel für Zwangseintreibungen und -pfändungen 7 1 0 . 

Zum Jahr 1481 ist uns ausnahmsweise eine genaue Beschreibung des Vor
gehens Herzog Georgs bzw. seiner Beamten bei der Geltendmachung angeb
licher alter Rechte erhalten, die die konkreten Maßnahmen auf unterer Ebene bei 
der niederbayerischen Ausdehnung ins Schwäbische exemplarisch schildert 7 1 1. 
Betroffen war wieder Biberach, denn es ging um den zu Warthausen gehörigen 
Ort Ingerkingen, der zwischen Biberach und Ehingen liegt 7 1 2 . Folgendes spielte 
sich ab: Am 25.6.1481 kam Ludwig von Habsberg, Pfleger und Landrichter 

7 0 4 Vgl. ergänzend die Literaturhinweise zur Ausübung der Marstettener Gerichts
barkeit unter Ludwig und Georg bei Volkert, Evokationsprivileg, 517 Anm. 60. 

7 0 5 Vgl. hierzu Hahn, 56-71 und die Arbeiten von Christa und Groll. 
7 0 ( 1 Vgl. die undatierte Beschwerdeschrift des Abts Georg Mahler (1481 -1505) in StAA 

VÖA 1018, unfol. sowie Groll, 12 f.; Layer, Schwaben, 989; Blickle-Blickle, 53; Holl, 43 f. 
7 0 7 Zu erschließen aus BayHStA PNU Alte Landgerichte 257 (1479). 
7 0 8 Zu erschließen aus Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 814. Wie im gerade erwähnten 

Fall Ulms handelt es sich auch hier um eine speziell gegen Weißenhorn gerichtete kaiser
liche Konfirmation der reichsstädtischen Gerichtsprivilegien. 

7 0 9 Gismann. 347, 500ff.; TLA Hs. 112, fol. 121 ff. 
7 , 0 Thoman, 13; Baumann, 66. 
7 1 1 BayHStA KbÄA 971, fol. 76f. (Biberach an Sigmund von Tirol 1.6.1481). Daraus 

alle folgenden Zitate. 
7 1 2 Gismann, 854 Anm. 446. 
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zu Weißenhorn, nach Ingerkingen und verkündete den Vierern dort, „wie sy 
vil herrn haben und seyen doch unbeherrt, und wo nit ain oberkait sey, so müg 
kain gut regiment gehalten werden". Da man in Landshut aber in alten Aufzeich
nungen festgestellt habe, daß vor 200 Jahren alle Oberkeit zu Ingerkingen zur 
damals bayerischen Herrschaft Wartstein 7 1 3 gehört habe, sei Herzog Georg nun 
„des willens, das gericht zu besetzen und die oberkait zu brauchen, nachdem sei
nen gnaden das lang verswigen gewesen sey". Auch alter bayerischer Lehens
besitz sei festgestellt worden, den die Lehnsnehmer künftig vom Herzog emp
fangen sollten. Der Herzog wolle den Einwohnern keine Nutzungsrechte ent
ziehen, sich aber der ihm zustehenden „oberkeit des gerichtszwanng" bedienen. 
Habsberg begehrte Antwort auf dieses Anbringen nach Weißenhorn binnen vier 
Wochen. Die Bauern von Ingerkingen wandten sich an ihre Pfandherren, Bürger
meister und Rat von Biberach, um Hilfe, die Stadt wiederum legte die Sache 
Erzherzog Sigmund vor. Weder von dieser noch von der herzoglichen Seite her 
allerdings haben wir Nachricht über die weiteren Vorgänge in Ingerkingen. 

Biberach blieb weiterhin im Visier des niederbayerischen Landgerichts. Als 
die Stadt von Weißenhorn aus im Oktober 1481 sogar in die Acht erklärt worden 
war 7 1 4 , erließ Kaiser Friedrich I I I . erneut eine Ungültigkeitserklärung über alle 
gefällten und künftig ergehenden Urteile des „vermainten" Gerichts 7 1 3 und lud 
Habsberg wieder zu gerichtlicher Verantwortung vor seinen Fiskal 7 1 6 . Der Pfle
ger und Landrichter selbst befolgte die Ladung nicht, doch die Richter und Bei
sitzer bevollmächtigten sechs Prokuratoren zur Vertretung vor dem kaiserlichen 
Gericht 7 1 7 . Eine weitere kaiserliche Inhibition nach Weißenhorn gegen „eurem 
vermeinten gerichtzwanng" erging wegen Roggenburg am 18.11.1482 7 1 8; am 
5. und 18.3.1483 wurde die Aufhebung ergangener Urteile des Landgerichts 
von Wien aus erneuert7 1 9. 

Im Verlauf des Jahres 1482 gelang auf die Vermittlungen Albrechts IV. hin ein 
Ausgleich zwischen Niederbayern und Tirol wie auch dem Hochstift Augsburg in 
der Frage der Eingriffe des Landgerichts Weißenhorn in die Markgrafschaft 
Burgau. Jeweils im Anschluß an Einungsverträge wurden die entsprechenden 
Abreden abgeschlossen, zunächst zwischen Herzog Georg und Bischof und 
Domkapitel zu Augsburg am 27.6.1482 als Beibrief zum Schutz- und Schirm
vertrag vom selben Tag 7 2 0 . Wegen der Ladung von Hintersassen von Bischof und 
Kapitel vor das Landgericht Weißenhorn wurde durch die Gewährung eines 
Abforderungsrechts für hochstiftische Beamte ein Kompromiß gefunden, der 
auf Lebzeiten Bischof Johanns gültig sein sollte. Alle Hochgerichtsfälle bleiben 
allerdings allein dem Landgericht überlassen. 

7 1 * Heute in der Stadt Ehingen. 
7 1 4 Württembergische Regesten Nr. 5778. 
7 1 5 Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr.844 (10.12.1481). 
7 1 6 BayHStA PNU Alte Landgerichte 264 (10.6.1482). 
7 1 7 Ebda. 266(2.8.1482). 
7 . 8 HHStA Frid. 5, fol. 103 f. 
7 . 9 Ebda., fol. 18,23. 
7 2 0 BayHStA PNU Alte Landgerichte 265. Noch wenige Tage vorher hatte der Bischof 

Erzherzog Sigmund auf dessen Ersuchen hin nochmals über Georgs Interventionen in 
Burgau berichtet (v.a. Geleit und Wildbann betreffend) und das Eingreifen einer kaiser
lichen Kommission zur klaren Fixierung der Rechtslage gefordert (StAA VÖA 1018, 
unfol.). 
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Zwischen Georg und Sigmund von Tirol wurde am 27.12.1482, am selben 
Tag, als beide Fürsten eine Einung auf Lebzeiten abschlössen, vereinbart, daß 
das Weißenhorner Gericht gegen Untertanen Sigmunds nicht mehr vorgehen 
solle; strittige Geleitsrechte im Westen der Markgrafschaft sollten aufgeteilt 
werden, strittiger Wildbann sollte gemeinsam ausgeübt werden. Für neue Streit
fragen wurde ein Räteaustrag eingerichtet. Die Vereinbarungen sollten fünf 
Jahre lang gültig sein 7 2 1. 

Zu einer kurzzeitigen Entspannung mag auch beigetragen haben, daß der 
Exponent der niederbayerischen Expansionspolitik seit 1477, der Pfleger und 
Landrichter Ludwig von Habsberg, Weißenhorn wohl im Sommer 1482 verlas
sen und sich an den Landshuter Hof begeben hatte. Außerdem übernahm er die 
Pflege Reichertshofen722. Für August 1482 und Januar 1483 sind herzogliche 
Verweser des Landgerichts genannt72j>; ab 2.2.1483 dann nahm Wilhelm 
Schenk von Geyern diesen Posten ein. Im Bestandbrief wurden seine Aufgaben 
durch Übernahme der entsprechenden Passagen genauso offensiv formuliert 
wie 1478 bei Ludwig von Habsberg: „Er solle allen möglichen vleyß furkern, 
unnser lanndtgericht zu hanndthaben, auch darob sein, das die grenitz allen enn-
den in das salbuch gesetzt und gebracht"; er solle sich keine Gerichtsrechte ent
ziehen lassen und eventuell verlorengegangene alte Rechte neu aktivieren. Im 
Wildbann des Landgerichts zwischen Roth, Iiier und Günz dürfe er keine fremde 
lagd dulden 7 2 4 . Der neue Landrichter befolgte diese Instruktionen; auch wäh
rend seiner Zeit (1483-1486) blieb das Landgericht Weißenhorn mit seinem 
immer weiter sich ausdehnenden Zuständigkeitsanspruch das wichtigste Mittel 
der georgianischen Expansion nach Westen und ein ständiger Unruhefaktor 7 2 5. 
In kurzem Übergriff, nunmehr für die Jahre 1482-1486, soll nochmals auf die 
wichtigsten betroffenen Reichsstände und Institutionen eingegangen werden. 

Gegenüber dem Hochstift Augsburg hielten sich Georgs Beamte nicht an den 
Ausgleichsvertrag vom 27.6.1482. Es gingen nicht nur weiterhin Gerichtsbriefe 
aus, die augsburgische Besitzungen betrafen7 2 6, sondern es wurden auch die 
Abforderungen durch das bischöfliche Gericht mißachtet, denen stattzugeben 
das Landgericht laut Vertrag eigentlich verpflichtet gewesen w ä r e 7 2 7 . Zu diesem 
Mißbrauch trug allerdings die Tatsache bei, daß keine Klarheit über die Rechts
instanz herrschte, an die eine Appellation gegen ein Urteil des Landgerichts 
Weißenhorn gehen sollte 7 2 8. 

Die Reichsstadt Biberach war immer noch betroffen von den Beutezügen des 
Heinrich von Paulsweil, der sich beim Landgericht Rechtstitel für die Zwangs
eintreibung von Schulden von Biberacher Bürgern verschafft hatte. Sowohl der 

7 2 1 HHStA Schwab. BA la, fol. 13f. 
7 7 2 BayHStA PNU Ausw. St. 432/2; NKB 28, fol. 106'; RL Nördlingen 987, fol. 23,31. 
7 2 5 BayHStA PNU Alte Landgerichte 266 bzw. Bez. zu Stiftern 270. 
7 2 4 BayHStA NKB 124, fol. 36 f. 
7 2 3 Nach Thoman, 16, war Geyerns Zeit eine Phase besonders harter Übung des 

Gerichts. 
7 2 6 BayHStA PNU Alte Landgerichte 270 (30.1.1483). 
7 2 7 Entsprechende Proteste bei Georg und Hilfsbitten an Sigmund von 1483 in BayHStA 

PNU Bez. zu Stiftern 268, 269. 
7 2 8 In Frage kamen Landshut, das kaiserliche Gericht oder das Hochgericht des Grund

herrn. Vgl. BayHStA PNU Alte Landgerichte 156, 267 bzw. Bez. zu Stiftern 269 bzw. 
Reichsstädte 114. 
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Kaiser, der Paulsweil 1483 vor das Kammergericht l u d 7 2 9 , als auch Erzherzog 
Sigmund, der als Schirmherr der Reichsstadt 1484 an Georg wegen einer 
Beilegung der Streitigkeiten appellierte7 3 0, blieben in den hier zu behandelnden 
Jahren mit der Angelegenheit beschäftigt. 1485 wandte sich der Biberacher Rat 
sogar an Herzog Christoph von Bayern-München um Schutz 7 3 ' und erhob Klage 
vor dem kaiserlichen Hofgericht zu Rottweil gegen das Landgericht Weißen
horn 7 3 2 . Die niederbayerischen Beamten verantworteten sich in Rottweil und 
machten die Nichtzuständigkeit des Gerichts in dieser Streitsache geltend, 
erklärten sich aber im Namen ihres Fürsten zu einem Rechtgebot auf den Kaiser 
bereit. Dieser hatte bereits einigen seiner nach Landshut entsandten Räte einen 
entsprechenden Vermittlungsauftrag erteilt. Friedrich I I I . gab erstaunlicher
weise den niederbayerischen Beschwerden als einer „appellacion" an das kaiser
liche Gericht statt und gebot dem Hofgericht in Rottweil durch ein Inhibitions
mandant vom 6.9.1485, gegen Georg nicht weiter vorzugehen, verpflichtete 
allerdings auch die niederbayerische Seite, keine weiteren Aktionen gegen Biber
ach zuzulassen. Die Auseinandersetzungen gingen 1486 mit neuerlichen Klagen 
der Reichsstadt weiter, da die kaiserliche Bedingung von Georgs Beamten nicht 
erfüllt worden war. Nach einer vergeblichen Mahnung vom Frankfurter Reichs
tag aus 7 3 5 hob der Kaiser dann am 6.7.1486 sein eigenes Inhibitionsmandat vom 
6.9.1485 wieder auf und ermöglichte dem Rottweiler Gericht so, weiter gegen 
Paulsweil und Weißenhorn zu prozedieren. Im Urteilsmandat vom 7.8.1486 
verbot Hofrichter Graf Alwig von Sulz jedes Vorgehen des Weißenhorner Land
gerichts gegen Biberach 7 3 4. Zur Durchsetzung dieses Urteils aber war wieder ein 
Schiedstag nötig, den der Kaiser den Kontrahenten vor König Maximilian als 
seinem Kommissar setzte7 3 3. Das sich über Jahre hinziehende Hin und Her in 
einer relativ untergeordneten Territorialstreitfrage, die gegenseitige Blockade 
zweier kaiserlicher Gerichte und die mangelnde Exekutierbarkeit der Urteile wer
fen ein bezeichnendes Licht auf den Zustand der reichsoberhauptlichen Gerichts
barkeit in den für Friedrich I I I . besonders schwierigen Jahren 1485/86 und zeigen, 
daß nur von beiden Seiten beschickte Schiedsverhandlungen, nicht aber einseitig 
ergehende Mahnungen und Urteile eine Chance zur Streitbeilegung boten. 

Inzwischen war auch der größte Reichsstand im Südwesten, die Grafschaft 
Württemberg, von Übergriffen des Landgerichts Weißenhorn gegen ihre grund-
und gerichtsherrlichen Rechte betroffen. Die Grafen Eberhard der Ältere und 
Eberhard der Jüngere wandten sich mit ihren Beschwerden darüber 1483 gleich 
an Kaiser Friedrich I I I . , da sie von Herzog Georg keine der von ihnen erbe
tenen Auskünfte über Rechtsgrundlage und Bezirk des Landgerichts zu Weißen
horn erhalten hatten. In seiner Antwort 7 3 6 meinte der Kaiser resignierend, er 
habe Georg wegen des vermeintlichen Landgerichts schon oft geschrieben, doch 
habe dieser alle Mandate ingnoriert und werde das wohl auch in Zukunft tun. 
Daran schloß der Kaiser folgenden interessanten Hinweis an: 

7 2 9 HHStA Frid. 5, fol. 58. 
7 5 0 TLA Alt. Kopialb. 6/G, fol. 151. 
7 5 1 BayHStA RL Bopfingen 1. 
7 3 2 Vgl. dazu BayHStA K.bl. 336/43, fol. 15-17; TLA Sigm. XIV/1205, XIII/209. 
7 3 3 TLA Sigm. XIV/1205 (4.3.1486). 
7 3 4 BayHStA PNU Alte Landgerichte 263, 273; RTA 1, Nr. 650, 651. 
7 3 5 HHStA Frid. 6, fol.81 (27.10. i486). 
7 3 6 HHStA Frid. 5, fol. 41 -45 (Graz 31.5.1483). 
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Dartzu will unns ... allerley ursach halben nit fügen, inne [Georg] in swynnden kriegß-
lewffen, damit wir laider swerlichen beladen sein, mit harten schrifften zu ersuechen, 
deshalben wir es diser zeitt in gnediger gutter meynung ruen lassen 7 3 7 . 

Immerhin erlaubte der Kaiser den Grafen aber Gegenmaßnahmen auch im 
Namen des Reichs bei neuerlichen Übergriffen des „vermeinten lanntge-
richts" 7 5 8 und erließ zwei entsprechende Inhibitionsmandate739. 

Aus dem Kreis der weiteren vom Weißenhorner Landgericht und damit der 
wittelsbachischen Hausmachtpolitik im kaisernahen Schwaben Betroffenen 
seien hier noch die Prämonstratenserabtei Ursberg 7 4 0, Reichsabtei und Mutter
kloster von Roggenburg, die Reichsstadt Kaufbeuren741 und der noch unabhän
gige Teil der Grafschaft Kirchberg an der I i ie r 7 4 2 erwähnt. Wie im Falle Biber
achs eben ausführlicher geschildert, kam es auch zu Auseinandersetzungen mit 
einer Reichsinstitution, nämlich dem kaiserlichen Hofgericht zu Rottweil 7 4 3 . 
Dieses Gericht, seit dem 14. Jahrhundert eng mit der Person des Kaisers verbun
den und deshalb eine Vorrangstellung unter den Landgerichten des schwäbi
schen Raums einnehmend, erlebte im 15. Jahrhundert eine besondere Blüte und 
verhängte als höchstes Reichsgericht für den südwestdeutschen Raum in einem 
bis an den Lech reichenden Anspruchsgebiet die Reichsacht744. Das Reichs-
hofrichteramt lag seit spätestens 1360 bei den Grafen von Sulz aus dem Klett
gau 4 5 . Geschwächt wurde die Stellung des Gerichts in der uns interessierenden 
Zeit allerdings durch einen für Reichsschwaben geradezu typischen Rollen
konflikt des Kaisers Friedrich I I I . zwischen reichsoberhauptlichen und territo-
rial-habsburgischen Interessen. Trotz der intensiven Rottweiler Expansions
bestrebungen unter Hofrichter Graf Johann I I . von Sulz (1434-1484) erteilte 
der Kaiser zahlreichen Herrschaften, Gerichten und Städten in den Vorlanden 
Befreiungen von der Rottweiler Gerichtsbarkeit. Damit stärkte er - einer der 
Wege zur österreichischen Herrschaftsverdichtung in Schwaben - die Territo
rialgerichte auf Kosten einer Reichsinstanz746. Neben dem geschilderten Fall 
Biberachs 1485/86 mit seinen widersprüchlichen kaiserlichen Anordnungen an 
das Hofgericht sei noch ein zweites Beispiel für aus den Weißenhorner Rechts
ansprüchen entstehende Irrungen gegeben, in die Rottweil eingeschaltet wurde. 
Es ging, im Sommer 1484, um die Gefangennahme von zwei ulmischen Bewaff
neten, die angeblich im Auftrag Ulrichs von Westerstetten herzoglichen Beamten 
nachstellen sollten 7 4 7. Der Weißenhorner Pfleger nahm sie bei Pfaffenhofen 
an der Roth „im lanndtgerichts straffcirkel", allerdings auf Ulmer Grund, fest; 
Westerstetten versuchte, dagegen Hilfe beim Rottweiler Hofgericht zu erlangen. 
Es ergingen zwar auch Urteile gegen das Weißenhorner Landgericht, doch 

7 3 7 Ebda., fol.45. 
7 3 8 Ebda., fol.44. 
7 3 9 BayHStA PNU Alte Landgerichte 270 (31.5.1483), 272 (26.11.1483). 
7 4 0 Ebda., 260 (1484). 
7 4 1 BayHStA PNU Reichsstädte 114 (1484). 
7 4 2 BayHStA PNU Alte Landgerichte 267 (1485). 
7 4 J Vgl. dazu vor allem die Arbeit von Georg Grube sowie Feine, Landgerichte 150-167 

und Merzbacher, Rottweil. 
7 4 4 Zur Geschichte im Spätmittelalter und im 16. Jh. Georg Grube, 7-58. 
7 4 : ) Vgl. die Namenslisten ebda., 215 ff. 
746 Merzbacher, Rottweil, 57-59. 
7 4 7 BayHStA K.bl. 336/43, fol .3-7. 
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dieses verwahrte sich dagegen unter Hinweis auf das bayerische Privileg der 
Befreiung von allen auswärtigen Gerichten 7 4 8. Dies weist auf die Tatsache hin, 
daß Herzog Georg, ganz unabhängig von der Frage des Landgerichts Weißen
horn, die Zuständigkeit des Hofgerichts auf seinem Gebiet nie anerkannte und 
dort anhängig gemachte Klagen an ein Gericht aus seinen Rä ten 7 4 9 oder an das 
zuständige niederbayerische Landgericht 7 d 0 abforderte. In der Zeit des Schwäbi
schen Bundes dann spielten Rottweiler Ansprüche gegen Georg keine Rolle 
mehr. 

5. Das Ausgreifen in Schwaben südlich der Donau 

a) Herrschaft Obenhausen 

Burg und Ort Obenhausen liegen an der Roth, acht Kilometer südlich von 
Weißenhorn, im Bereich der 1342 an Bayern gefallenen, langfristig an die Rech
berg verpfändeten und erst 1475 von Ludwig dem Reichen zusammen mit der 
Stadt Weißenhorn wieder zurückgelösten Grafschaft Marstetten. Mit dem Jahr 
der Rücklösung erschien Obenhausen als Pflege und Kasten in den niederbayeri
schen Rentmeisterrechnungen7:51. Der Ort befand sich damals als rechbergisches 
Afterpfand im Besitz der Ulmer Familie Verber, die recht schnell mit dem neuen 
Inhaber von Obenhausen und seinem Weißenhorner Pfleger in Streitigkeiten 
geriet. Das Schloß Obenhausen wurde von Niederbayern besetzt, Hans Verber 
gefangengenommen172. In einem Schiedsspruch zwischen Herzog Ludwig und 
Ludwig und Mang Verber wurde am 24.10.1478 festgelegt, daß Herzog Ludwig 
für 3000 Gulden das Schloß mit allem Zubehör den Verbern zurückgeben sollte 
und daß es in Zukunft offenes Schloß und Lehen des Herzogs sein sollte. Da die 
Verber die festgelegte Summe aber nicht aufbringen konnten, kam es schon am 
20.11.1478 zu einer Umkehrung des Geschäfts und Ludwig der Reiche kaufte 
Ludwig und Mang Verber Obenhausen um 3000 fl ab und ließ Hans Verber 
f re i 7 5 3 . 

Der Besitz von Obenhausen, aus der Sicht der Herzöge ein wichtiger Punkt des 
wiederbeanspruchten Marstetten und der Erwerbungen an Roth und Iiier, blieb 
aber während der ganzen Regierung von Herzog Georg umstritten, da Peter Ver
ber, Bürger zu U l m 7 3 4 und Bruder des Hans, die Abtretung von Schloß und Dorf 
nicht anerkennen woll te 7 5 5 und Rückhalt beim Schwäbischen Bund suchte, 

7 4 8 BayHStA PNU Alte Landgerichte 268. Man berief sich vermutlich auf das Evoka
tionsprivileg Karls IV. von 1362, das als umfassendes Gerichtsstandprivileg sowohl gegen
über dem Reich wie auch gegenüber anderen Territorien geltend gemacht wurde {Volkert, 
Evokationsprivileg, 504-510). 

7 4 9 Z.B. 1490 (BayHStA K.bl. 336/43, fol.20) oder im eben skizzierten Fall Wester
stetten (ebda., fol. 3f.). 

7 5 0 Z.B. 1494 und 1502 (BayHStA NKB 45, fol.45, 99'). 
751 Ziegler, Staatshaushalt, 142 f. 
7 5 2 Thoman, 11 f.; Holl, 41 f. 
7 5 5 BayHStA NKB 42, fol. 139'-141'; KbÄA 1133, fol.243f.; MedFLit Kirchberg u. 

Weißenhorn 25. 
7 5 4 Vgl. BayHStA PNU Varia Bav. 274. 
7 5 5 Thoman, 12. 
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dem er 1488 sofort beitrat 7 5 6. Schließlich wurde auch er 1493 von Georgs Kirch-
berger Pfleger Hans von Rechberg gefangengesetzt, als er auf dem Weg zum Bun
deshauptmann Ulrich von Montfort nach Ulm war, was zu neuen Verwicklungen 
zwischen Georg und dem Schwäbischen Bund führte 7 5 7 . Dem Herzog gelang es 
aber im Juli 1493, durch die Gefangennahme eine Anerkennung seiner Rechte 
durch Peter Verber herbeizuführen. Verber beschwor eine Urfehde, verzichtete 
auf alle seine Rechte an Obenhausen, übertrug sie auf Herzog Georg und erhielt 
dafür vom Herzog ein jährliches Leibgeding von 60 Gulden 7 5 8 . Damit waren die 
Gegensätze aber nur für zwei Jahre beigelegt, denn 1495 war es Mang Verber, 
der die Rechte der Familie auf Obenhausen wieder aufgriff und sie im Rahmen 
der Fehde des Erhard von Königseck gegen Herzog Georg durchzusetzen suchte. 
Die Fehdehandlungen der Jahre 1495-1497 betrafen vor allem die Umgebung 
der Reichsstadt Ulm und bedeuteten trotz der sofortigen Stellungnahme des 
Königs für Herzog Georg eine neue, lange anhaltende Belastung für dessen 
Beziehungen zum Schwäbischen Bund 7 5 9 . Erst Ende 1502 kam es zur endgülti
gen Beilegung der immer wieder aufgeflammten Streitigkeiten um den Besitz von 
Obenhausen. Mang und Peter Verber versprachen die Einstellung aller Fehde
handlungen und verzichteten nochmals ausdrücklich auf alle ihre Rechte an 
Schloß und Ort, wofür sie vom Herzog Entschädigungszahlungen erhielten 7 6 0. 

b) Grafschaft Kirchberg 

Südlich des Ulmer Gebiets lag beiderseits des Unterlaufs der Iiier die Graf
schaft Kirchberg, im Westen vom Flüßchen Weihung begrenzt und mit der 
schwäbischen Landvogtei als Nachbar, im Osten grenzend an die seit 1475/78 
niederbayerischen Besitzungen an der Roth, Weißenhorn, Obenhausen und 
Marstetten. Ihre Zentren waren Kirchberg (heute Oberkirchberg am Westufer 
der Iiier), Wullenstetten und Illertissen. 

Ein wichtiger Einschnitt in der Kirchberger Geschichte des 15. Jahrhunderts 
war 1441 die Teilung des Erbes Eberhards VI . (1417-1440) unter dessen Söhnen 
Graf Konrad VI I . (1440-1470) und Graf Eberhard VII . (1440-1472), wobei 
gegenseitiger Erbanfall vereinbart und 1446 vor dem Landgericht Marstetten 
verbrieft wurde 7 6 1 . Eine innere Geschichte der Grafschaft und der gegenseitigen 
Differenzen von Konrad VI I . und Eberhard VI I . kann hier nicht gegeben werden; 

° 6 Dfl/f.313. 
7 5 7 Vgl. Thoman, 12; Wagner, Hohenzollern, 482f.; Klüpfel, Urkunden, 152f. Zuvor 

hatte Georg 1492/93 noch Ansprüche Burkhards von Ellerbach zu Laupheim (f 1498) auf 
Obenhausen abzulösen (BayHStA PNU Ausw. St. 2765/1 - 4 ) . 

7 5 8 BayHStA NKB 18, fol. 9-14. Das Original des Urfehdebriefs vom 9.7.1495 in TLA 
U I 7668. 

7 5 9 Vgl. Thoman, 32-35; Klüpfel, Urkunden, 172ff.; RTA 5, Nr. 1053-1056, 
1792- 1794; BayHStA PNA 6511. 

7 6 0 BayHStA PNU Ausw. St. 2774 (21.12.1502). Damit zusammen hing der Ausgleich 
des Herzogs mit Erhard von Königseck und seinen Fehdegenossen im September 1503 
(NKB 43, fol. 70-73). 

7 6 1 BayHStA PNU Ausw.St. 1896; MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol.24ff.; v. 
Stalin, Württembergische Geschichte I I I , 678-682. Stammbäume der Kirchberger Gra
fen: UB München 2° Cod. ms. 700, fol. 120f. (von 1595); Europäische Stammtafeln V, 
Tf. 122. Vgl. Übersicht 6. 
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Quellenmaterial dazu ist reichlich vorhanden 7 5 2. Wichtig ist aber, daß Kon
rad VII . , wohl kurz vor seinem Tod 1470, den Grafschaftsteil seines Bruders 
pfandweise übernahm, denn sein Sohn Wilhelm I I I . (1470-1488) wurde 1471 
sowohl mit dem Anteil seines Vaters als auch pfandweise mit dem Anteil seines 
noch lebenden Onkels belehnt 7 6 \ 

Übersicht 6: 

Die Grafen von Kirchberg in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 

Vereinfachte Zusammenstellung nach: Europäische Stammtafeln Bd.V (hg. v. Detlev 
Schwennicke), Marburg 1978, Tf. 122. 

Eberhard VI. (+1440) 

! J _ ! 

Konrad VII. (+1470) Eberhard VII. (+1472) 

Konrad V I I I . (+1460) Wilhelm I I I . (+1488) Philipp (+1510) 

Auch in der nächsten Kirchberger Generation, zwischen dem gerade erwähn
ten Wilhelm I I I . und dem Sohn Eberhards VII . , Graf Philipp (1472- 1510), gin
gen die Streitigkeiten weiter, etwa um die Ausübung der Vogteirechte über die 
zwischen Kirchberg und Ulm gelegene und für die benediktinische Reform des 
15. Jahrhunderts wichtige Abtei Wiblingen 7 6 4. Unklar ist, ob Wilhelm I I I . weiter
hin die Verfügungsrechte über die Gesamtgrafschaft besaß oder ob er seinem Vet
ter Philipp dessen väterlichen Erbteil hatte abtreten müssen und ihn bis zu Phil
ipps Volljährigkeit lediglich weiterverwaltete. Letzteres ist wahrscheinlicher, 
denn 1476 teilten Wilhelm I I I . und Philipp die zur Grafschaft gehörigen Forst
rechte unter sich auf / t n . Dieser Forstbezirk, von Kaiser Friedrich I I I . den Grafen 
1442 — 1473 mehrfach bestätigt 7 6 6 , war von großem Umfang und reichte westlich 
der Iiier bis nach Buchau, Schussenried und Zeil, also bis ins Gebiet 
der Landvogtei zu Schwaben767. Zentral für die Kirchberger war aufgrund der 
nachbarlichen Lage das Verhältnis zur Reichsstadt Ulm, vor allem deswegen, 
weil, wie die Lehenbücher zeigen, zahlreiche Lehen der Grafschaft an Ulmer 

7 6 2 Genannt seien hier nur BayHStA PNU Ausw. St. 1906-1988 sowie die Urkunden 
und Briefe in dem wichtigen Sammel-Kopialband MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, v. a. 
fol. 41' ff., der nach 1481 für Georg den Reichen angelegt wurde. 

7 6 3 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 49'f. Konrad VII . und Eber
hard VII . waren zu gesamter Hand belehnt gewesen. 

7 6 4 Ebda., fol.41' ff.; HHStA RHR Antiqu. 1, fol. 203 f. 
7 6 5 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 67' f. 
7 6 6 Ebda., fol. 19-22, 47'-53 sowie MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 6, fol. 1 - 4 . 
7 6 7 Der ganze „grosse vorst und wiltpann" von Kirchberg ist auch an herausgehobener 

Stelle erwähnt im 1482 für Georg den Reichen angelegten Gült- und Salbuch (BayHStA 
MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 7, fol. 1'). 
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Bürger ausgegeben waren 7 6 8 . 1476 wurde sogar Schloß Illerzell an die wichtige 
Ulmer Familie Ehinger verkauft 7 6 9. Natürlich kam es auch zu entsprechenden 
Streitigkeiten, so etwa zwischen Graf Wilhelm I I I . und Hans Ehinger 1479 um 
Obrigkeitsrechte an der Roth; von den Schlichtungsverhandlungen wurde Her
zog Georg, dessen Weißenhorner Interessen ebenfalls betroffen waren, in Kennt
nis gesetzt7 7 0. Noch wichtiger aber war, daß sich Wilhelm I I I . sehr stark bei der 
Stadt und ihren Bürgern verschuldete (1478 räumte der Graf z.B. Ulm für ein 
Darlehen von 3500 fl ein Öffnungsrecht auf Schloß Kirchberg und die Verpfän
dung der Herrschaft Wullenstetten auf zehn Jahre ein 7 7 1 ) , so daß schließlich um 
1480 der Übergang der ganzen Grafschaft an Ulm im Bereich des Möglichen 
lag 7 7 2 . 

Der Kauf eines Teils der Grafschaft Kirchberg durch Herzog Georg 1481, des
sen erste größere Erwerbsaktion in Schwaben in Fortsetzung der väterlichen Tra
dition, wurde aber nicht nur ermöglicht durch diese Überschuldung, sondern 
war von seiteil der niederbayerischen Herzöge offensichtlich durch persönliche 
Anbindung der Grafen Wilhelm I I I . und Philipp langfristig vorbereitet worden. 
So betonte Graf Philipp, inzwischen ein erbitterter Gegner Georgs des Reichen, 
1489 selbst, er sei zusammen mit dem Herzog erzogen worden. 1474/75 finden 
wir Philipp im niederbayerischen Gefolge bei der Amberger und der Landshuter 
Hochzeit und als Teilnehmer am Zug zur Einholung der Prinzessin Hedwig nach 
Wittenberg 7 7 3.1480 folgte er Georg auf dessen Reise zum Wiener Kaiserhof7 7 4. 

Es war allerdings der überschuldete Wilhelm I I I . , bei dem Herzog Georg mit 
seinen Erwerbungsplänen ansetzte. Nach einer „Beredung" in Landshut einen Tag 
vorher 7 7 5 verkaufte Graf Wilhelm am 19.6.1481 unter Zustimmung seiner Mut
ter Anna von Fürstenberg und seiner Frau Elisabeth Schenkin von Erbach an den 
Herzog die ganze Grafschaft Kirchberg, das Schloß Illerzell und die Herrschaft 
Wullenstetten mit allen Rechten und Lehen um 31,000 fl . Die Untertanen und 
Lehensleute wurden auf Herzog Georg den Reichen verpflichtet; die reichslehn-
baren Stücke trug der Graf dem Kaiser auf und bat um Verleihung an Georg 7 7 6. 
Die Hintergründe des Verkaufs und die Zahlungsmodalitäten erhellen aus dem 
herzoglichen Revers vom 19.6.1481 7 / 7 . Von der Kaufsumme gingen 14,000 fl, 
also fast die Hälfte, sofort an verschiedene Gläubiger der Grafen, vor allem in 

7 6 8 BayHStA NKB 83, fol.248-324; MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol.54ff., 
130 ff. 

7 0 9 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 90ff. 
7 7 0 BayHStA KbÄA 1133, fol. 75-83, 86'. 
7 7 1 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 7, fol.84-89. 
7 7 2 Vgl. die Aufzeichnung „Antreffent den kauffe herzöge Jorgen an Kyrchperg" un

bekannter Provenienz in BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 26, fol.35-37 und 
Neusser, 28. 

7 7 3 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 26, fol.9'; GHA Korr.Akten 959/1 
(woraus auch hervorgeht, daß sein Vetter Wilhelm IM. an der Amberger Hochzeit 1474 
im württembergischen Gefolge teilnahm); BayStaBi cgm 531, fol.95ff., 162f. 

774 Adlzreitter, 199 f. 
7 7 5 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 1 - 3. 
7 7 6 BayHStA PNU Ausw. St. 1999, 2006, 2010, 2030. Kopialüberlieferungen über die 

Gesamtvorgänge im Sommer 1481 in KbÄA 1133, fol.89-116; NKB 42, fol.52'-78'; 
MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 1 -25. Vgl. auch Fürstenberg. UB, Nr. 12a und 
Thoman, 14 f. 

7 7 7 BayHStA PNU Ausw. St. 1997. 
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Ulm; die restlichen 17,000 fl wurden dem Grafen in Form eines Leibgedings 
für ihn (1300 fl pro Jahr) und seine Mutter (400 fl pro Jahr) zugewandt. Außer
dem sollte Graf Wilhelm als herzoglicher Pfleger mit 200 fl an jährlichen Ein
künften zu Kirchberg verbleiben dürfen, seine Mutter auf Schloß Illerzell. 
Am 14.8.1481 stellte Wilhelm den Pflegschaftsrevers aus und trat so in die Dien
ste des Herzogs 7 7 8 . 

Hier bereits zeigt sich die äußerst scharf kalkulierende und geschickt taktie
rende Aufkaufspolitik Georgs 7 7 9. Durch Schuldenübernahme einerseits und 
durch die Aussetzung einer Leibrente und die Indienstnahme andererseits 
konnte der Kauf mit einem relativ niedrigen, knapp der Hälfte des Kaufpreises 
entsprechenden Barbetrag vollzogen werden, der zudem nicht etwa dem Ver
käufer, sondern dessen Gläubigern zugute kam. Dem Verkäufer, Graf Wil
helm I I I . , blieben nur 1500 fl an Leibgeding und Pflegerbesoldung im Jahr; er 
lebte sozusagen von der Erwartung der restlichen 17,000 fl Kaufpreis in zehn 
Jahresraten, von denen auch noch seine Mutter versorgt wurde, und damit auf 
Kosten seines eigenen Besitzes. „In Wirklichkeit enteignet, war er völlig auf den 
Herzog angewiesen und verkaufte, da er nicht haushalten konnte, immer weitere 
Stücke seines Leibgedings" 7 8 0 ; für neue Darlehen verminderte Herzog Georg 
Graf Wilhelms Leibgeding bis 1484 auf 1100 f l 7 8 1 . Später übernahm Graf Wil
helm die niederbayerischen Pflegen Gundelfingen, wo er 1484 erwähnt ist 7 8 2 , 
und Rain 7 8 5 , schloß sich 1485 dem Zug Georgs gegen Nördlingen an 7 8 4 und 
starb schließlich 1488 als Kostgänger des Herzogs am Landshuter Hof 7 8 d . 

Problematisch an der ganzen Transaktion und ein bald aufflammender Diffe
renzpunkt war allerdings, daß die Rechtsansprüche Graf Philipps, des Vetters 
Wilhelms I I I . , auf das von seinem Vater Eberhard VII . überkommene Graf
schaftsdrittel unberücksichtigt blieben. In einem sofort 1481 für Georg angeleg
ten Verzeichnis von Zubehör und Rechten der Grafschaft ist Philipp lediglich 
wegen der Herausgabe kaiserlicher Privilegien zur Vidimierung e rwähn t 7 8 6 . Der 
Kauf der „ganzen" Grafschaft Kirchberg konnte deswegen nur ein Anspruchs
titel Georgs sein, zumal Wilhelm I I I . in der „Beredung" mit dem Herzog zu 
Landshut am Tag vor dem Verkauf ausdrücklich daraufhingewiesen hatte, über 
den Besitz Graf Philipps nicht verfügen zu können 7 8 7 . Dieser Passus wurde 
bezeichnenderweise aber nicht in den sonst völlig identischen Verkaufsbrief vom 
19.6.1481 übernommen. 

Trotzdem versuchte Herzog Georg bereits sechs Wochen nach dem Kauf, die 
ganze Grafschaft an sich zu bringen. Am 3.8.1481 ergingen seine Anweisungen 
an Ludwig von Habsberg, Pfleger zu Weißenhorn, und Gabriel Harbacher, Rent
meister im Oberland, zur Übernahme Kirchbergs 7 8 8. Sie sollten alle Kirch-

7 7 8 Ebda. 2002. 
7 7 9 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 201 f. 
7 8 0 Ebda., 202. 
7 8 1 BayHStA PNU Ausw.St. 2013,2018. 
7 8 2 BayHStA KbÄA 1133, fol. 248. 
7 8 5 BayHStA NKB 124, fol. 20 (undat.). 
7 8 4 TLA Sigm. XIII/209. 
7 8 5 Thoman, 14f.; Holl, 50. 
7 8 6 BayHStA NKB 42, fol. 61'-68. 
7 8 7 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 1 - 5 . 1476 war ja auch Schloß 

Illerzell verkauft worden (ebda., fol. 90ff.). 
7 8 8 Ebda., fol. 17'f. 
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berger Archivalien übernehmen, die Huldigung der Untertanen empfangen, Graf 
Wilhelm als Pfleger einsetzen und ihm seinen Leibgedingsbrief übergeben. 
Außerdem bekamen sie die 14,000 fl mit auf den Weg, mit denen sie die Ulmer 
Bürger, bei denen der Graf verschuldet war, auszahlen sollten. Am 13./14.8. 
wurde den niederbayerischen Beamten in Kirchberg gehuldigt und Wilhelm I I I . 
als Pfleger Georgs dort eingesetzt789. Außerdem ließ der Herzog ein Salbuch 
über seine neuen Besitzungen anlegen, das auch eine Zusammenstellung der 
Geld- und Naturalerträge aus der Grafschaft enthielt 7 9 0. Sofort aber ergaben sich 
die aus der Situation des geteilten Grafenhauses zu erwartenden Schwierig
keiten, mit denen Georg etwas später auch im Fall Oettingens konfrontiert werden 
sollte. Graf Philipp und sein damals noch lebender Bruder Johann Eberhard ver
langten am 1.1.1482 von Graf Wilhelm I I I . die Einlösung ihres Grafschaftsteils, 
den ihr Vater Eberhard VII . einst an Wilhelms Vater Konrad VI I . übertragen 
hatte 7 9 1. Sehr bald geriet Philipp mit Herzog Georg in Streit über die Berechtigung 
zur Vergabe der Kirchberger Lehen, die er für sich in Anspruch nahm, während der 
Herzog auf seine Rechte aus dem Kauf von 1481 verwies 7 9 2. Die immer grö
ßere Distanzierung von Niederbayern wurde 1483 deutlich, als Philipp für sich 
und seinen Bruder eine kaiserliche Konfirmation der Befreiung von allen auswär
tigen Gerichten erreichte (und sich damit dem Zugriff des damals sehr expansiv 
gehandhabten Weißenhorner Landgerichts entzog) 7 9 3 und in die Ratsdienste Erz
herzog Sigmunds t ra t 7 9 4 . 1488 wurde er Mitglied des Schwäbischen Bundes 7 9 5 

und führte, seit dem kinderlosen Tod Graf Wilhelms I I I . im März 1488 letzter 
männlicher Vertreter des Kirchberger Grafengeschlechts, mit dessen Hilfe die 
Auseinandersetzung mit Georg weiter, bis er diesem schließlich 1498 doch noch 
seinen Anteil an der Grafschaft einräumte und in Landshuter Dienste trat. 

c) Hochstift und Reichsstadt Augsburg 

Das Bistum Augsburg war schon von der geographischen Situation her ein 
wichtiger Faktor für die westorientierte Expansionspolitik der Herzöge Ludwig 
und Georg, aber auch für die schwäbischen Pläne Albrechts IV., lag doch der 
langgestreckte weltliche Herrschaftsbereich Augsburgs westlich des Lech zwi
schen der Stadt Augsburg und Füssen/Oberstdorf sowohl dem niederbayeri
schen (Landgericht Friedberg) als auch dem oberbayerischen Teilherzogtum 
(Landgerichte Landsberg und Schongau, Herrschaft Schwabegg) unmittelbar 
benachbart. Während das Hochstiftsgebiet also peripher, aber mit relativ langer 
gemeinsamer Grenze zum Herzogtum lag, fiel ein Großteil der Diözese Augs
burg in das Gebiet der bayerischen Landeshoheit796. Die hochstiftisch-augs-

7 8 9 Ebda., fol. 19ff.; NKB 42, fol.73\ 
7 9 0 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 7 = StAA Adel Lit. Fugger-Kirchberg-

Weißenhorn 56, angelegt 1482 vom niederbayerischen Kastner in Kirchberg, Georg 
Westernacher. 

7 9 1 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 6, fol. 18. 
7 9 2 Ebda., fol. 14'f. (Sept./Dez. 1482). 
7 9 3 BayHStAPNU Ausw.St. 2021 (Insert). 
7 9 4 TLA Alt. Kopialb. 5/D, fol. 220. 
795 Datt, 279 ff. 
7 9 6 Vgl. Spindler, Geschichtsatlas, 24a, 26/27; Jahn, 205; Rankl, Kirchenregiment, 132; 

Zoepfl, Einfluß, 29 f. 
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burgischen Kontrollinteressen richteten sich daher nach Westen, auf den Rega
lienanspruchsbezirk der habsburgischen Markgrafschaft Burgau. Wie an ande
rer Stelle dargestellt, hatten die Bischöfe deren Kernbereich seit 1458, die ganze 
Markgrafschaft seit 1470 als Pfand des Tiroler Fürsten Sigmund inne 7 9 7 . Daraus 
ergab sich ab 1476 ein erbitterter Territorialstreit mit dem von Herzog Ludwig 
dem Reichen an der Burgauer Westgrenze wiederaktivierten Landgericht 
Weißenhorn, in den zunehmend auch weitere schwäbische Reichsstände und 
die Habsburger verwickelt wurden. In diesem Abschnitt sollen jedoch die tradi
tionellen Mittel der landeskirchenpolitischen Kontrollversuche der Wittels
bacher gegenüber Augsburg durch Personalverbindungen und Schirmbündnisse 
in den Jahren zwischen 1450 und 1485 dargestellt werden 7 9 8. 

Vier Wittelsbacher hatten in dieser Zeit eine Augsburger Domherrenstelle 
inne 7 9 9 . Der zeitlichen Reihenfolge nach steht an erster Stelle Pfalzgraf Albrecht 
von Mosbach (1440-1506), ein Bruder des 1461-1499 regierenden Pfalz
grafen Otto IL, der 1452 — 1468 Augsburger Kanoniker war und 1478- 1506 das 
Bistum Straßburg verwaltete 8 0 0. Herzog Albrecht IV. von Oberbayern beklei
dete im Rahmen seiner Vorbereitungen auf ein geistliches Amt 1459—1468 eine 
Augsburger Kanonikatsstelle. Der Bruder des erstgenannten Albrecht, Pfalzgraf 
Johann von Mosbach (1443-1486), war seit 1461 Domherr in Augsburg und 
wurde 1468 auch Dompropst 8 0 1. Die Streitigkeiten über die mit dieser Dignität 
verbundenen Einkünfte mit den übrigen Domherren wurden 1470 beigelegt802. 
Johann konnte auch noch die Dompropststellen in Regensburg (1472) und 
Straßburg (1479) erwerben, ebenso interessierte er sich 1480 noch für diese 
Funktion in der Diözese Konstanz 8 0 3. Er spielte 1486 eine wichtige Rolle als 
Kandidat der Wittelsbacher für den Stuhl des hl. Ulrich. 1491 schließlich erwarb 
der kurpfälzische Prinz Philipp (1480-1541), zweiter Sohn Philipps des 
Aufrichtigen, eines seiner zahlreichen Kanonikate auch in Augsburg; er wurde 
1497 anstelle seines Bruders Ruprecht, der Herzog Georgs Tochter Elisabeth 
heiratete, Administrator des Bistums Freising 8 0 4. Neben diesen wittelsbachi
schen Kanonikaten gab es auch Augsburger Domherren, die in den Ratsdienst 
der wittelsbachischen Herzöge traten 8 0 5. 

Eine weitere Eingriffsmöglichkeit für Bayern in Interna des Augsburger Dom
kapitels bot sich durch dessen Streit mit der Reichsstadt Augsburg um die Kapi
telstatuten von 1474, die reichsstädtischen Bürgern und ihren Söhnen den Ein
tritt ins Kapitel verschlossen806. Georg der Reiche wurde neben anderen Fürsten 

797 Jahn, 407-418; L. Brunner, Teil 2, 76-80; Quarthai, Landstände, 25-29. 
7 9 8 Vgl. dazu v. a. Rankl, Kirchenregiment, 152- 156 sowie Zoepfl, Einfluß. 
799 Zoepfl, Einfluß, 30. 
8 ' V ) Vgl. die Urkunde über die Annahme des Augsburger Kanonikats vom 17.7.1452 

(BayHStA Augsburg Domkap. U-Pfründen 569/1). In der Aufstellung von Haeutle, Genea
logie, 132, fehlt das Augsburger Kanonikat. 

8 0 1 Annahmeurkunde vom 5.1.1461 in BayHStA Augsburg Domkap. U-Pfründen 
570/1. Verzeichnis der weiteren Kanonikate bei Haeutle, Genealogie, 1 52. 

ml BayHStA Augsburg Domkap. U 1854,2186. 
8 t b Schlecht, Päpstliche Urkunden für die Diözese Augsburg, Nr. 66; TLA Alt. Kopialb. 

2/A,fol.l46. 
8 0 4 BayHStA Augsburg Domkap. U-Pfründen 368/1, 368/2; Haeutle, Genealogie, 37. 
805 Zoepfl, Einfluß, 50f. 
8 0 6 Vgl.: Geschichte der Stadt Augsburg, 164; Kießling, Gesellschaft und Kirche in 

Augsburg, 525-352. 
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wiederholt von der Reichsstadt um seine Hilfe gegen dieses Statut gebeten, so 
1482/83 bei der Kanonikatsbewerbung des Augsburgers Bernhard Artzt, der 
auch Rat Georgs war. 1500 wirkte der Herzog mit, als König Maximilian gegen 
den Widerstand der Domherren seinem Favoriten, dem Augsburger Matthäus 
Lang, die Dompropstei verschaffen konnte 8 0 7. 

Neben diesen personellen Verbindungen war das Hochstift Augsburg seit 
1456 auch in das niederbayerische Bündnissystem einbezogen. Kardinal Peter 
von Schaumburg (1424—1469) erneuerte die Schutz- und Schirmvereinbarun
gen mehrfach und blieb in den Reichskriegen gegen Ludwig den Reichen neu
t r a l 8 0 8 . Trotz der Bitte des Augsburger Domherrn Jörg vom Stein zum Diemen
stein an Herzog Ludwig von 1461, ihm nach dem Tod Kardinal Peters zum Bis
tum zu verhelfen, wurde 1463 der Domherr Johannes Graf von Werdenberg — 
Heiligenberg, Bruder des einflußreichen kaiserlichen Rates Haug von Werden
berg, zum Koadjutor bestimmt 8 0 9. Er folgte 1469 auf Peter von Schaumburg als 
Bischof, und eine seiner ersten Amtshandlungen, noch als Administrator des Bis
tums, war es, am 24.4.1469 den Bündnis- und Schutzvertrag mit Herzog Lud
wig um drei Jahre zu verlängern 8 1 0 . Bei seinem Einritt in die Bischofsstadt 1470 
wurde er von den Herzögen Ludwig, Albrecht IV. und Christoph begleitet81 ] . 

Bischof Johann (1469—1486) zeigte sich während seiner ganzen Regierungs
zeit um gute Beziehungen zu den niederbayerischen Herzögen bemüht. Das 
Bündnis wurde 1472 verlängert 8 1 2 ; der Bischof nahm an der Amberger und 
der Landshuter Hochzeit und auch an den Exequien für Herzog Ludwig 1479 
te i l 8 1 \ Einen rasch an Brisanz zunehmenden Konfliktpunkt stellten allerdings 
seit 1470/75 die gegenseitigen Hoheitsansprüche des Landgerichts Marstetten-
Weißenhorn und der — Augsburg verpfändeten — Markgrafschaft Burgau dar. 
In der Markgrafschaft herrschten unter der Augsburger Verwaltung - und 
dazu wird die Politik Ludwigs des Reichen maßgeblich beigetragen haben 
— bald so unsichere Zustände, daß dem Bischof der Landfriede gefährdet schien 
und domkapitlische Untertanen sich gegen Beschädigungen zusammenschlös
sen 8 1 4. In dieser Situation ergriff der Kaiser eine bemerkenswerte Initiative 
und übertrug Herzog Georg ein gutes halbes Jahr nach dessen Regierungsantritt 
Schutz und Schirm des Hochstifts und Bistums Augsburg, den er wenige Tage 
zuvor noch selbst übernommen hatte 8 1 3. In der Urkunde vom 5.9.1479 ist die 
Rede von Unruhen im Hochstift, die den Bischof bewogen hätten, um kaiser
lichen Schutz zu bitten, den nun Herzog Georg für das Reichsoberhaupt ausüben 

807 Kießling, Gesellschaft und Kirche in Augsburg, 329f., 347f., 351; Rankl, Kirchen
regiment, 72 Anm. 3. 

*08 Rankl, Kirchenregiment, 134; MB 34/2, Nr. 4 (15.6.1461). 
8 0 9 MB 34/2, Nr.2, 13; Zoepfl, Einfluß, 3 i . 
8 . 0 MB 34/2, Nr. 30; Zoepfl, Einfluß, 31 f. 
8 . 1 Zoepfl, Augsburg, 456. 
8 1 2 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 259 (26.6.1472). Der Herzog übernahm dabei - wie 

früher - die Entscheidung über an den Bischof gebrachte Rechtsforderungen (außer in 
geistlichen Sachen). Das Hochstift sollte ihm auf Erfordern 24 Reiter und 100 Fußknechte 
zur Verfügung stellen. 

8 1 3 Zoepfl, Augsburg, 464f. Zur Gesamtregierung Bischof Johanns (II.) vgl. ebda., 
452-467. 

8 1 4 MB 34/2, Nr. 54; W. Wüst, Günzburg, 38-41 ; L. Brunner, Teil 2, 81. 
8 1 5 MB 34/2, Nr. 33 (1.9.1479). 
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sollte 8 1 6 . Mit der Verpflichtung zur Hilfeleistung gegen Beschädiger des Hoch
stifts und zur Wahrung des Landfriedens auch im Namen des Kaisers wurde der 
niederbayerische Herzog faktisch als kaiserlicher Landfriedenshauptmann für 
das Hochstift eingesetzt. Dies ist sehr bemerkenswert, wenn man die gleichzeiti
gen Irrungen zwischen Kaiser und Herzog um die Besetzung von Salzburg und 
Passau sowie Georgs in Schwaben gegen Augsburg verfolgte Territorialinteressen 
bedenkt. Leider wissen wir nichts über konkrete, aus dieser Bevollmächtigung 
abgeleitete Maßnahmen Georgs, außer der gelegentlichen Vermittlung nieder
bayerischer Räte zwischen dem Bischof und seinen Gegnern 8 1 7, und nichts über 
die Motive des Kaisers für diesen doch weitreichenden Schritt. Glaubte er 1479 
noch, Georg in seine Organisationspläne für Schwaben einbinden zu können? 
Womöglich dachte er an die Widerrufbarkeit der Einsetzung oder es spielte eine 
Rolle, daß im Fall Augsburgs anders als bei Passau oder Salzburg keine erbländi-
schen Herrschaftsinteressen des Kaisers betroffen waren. 

1482 ergänzte Georg seine Verfügungsrechte über Augsburg durch Abschluß 
einer Schutz- und Schirmeinung mit Bischof und Domkapitel, deren Bestimmun
gen den einschlägigen Verträgen aus der Zeit Ludwigs des Reichen nachgebildet 
waren 8 1 8 . Das bedeutete u.a., daß das Hochstift weiterhin dem Herzog auf des
sen Erfordern 24 Reiter und 100 Fußknechte Truppenhilfe zu stellen hatte. In 
Beibriefen wurde Georg zum einen ein fünfjähriges Öffnungsrecht auf augsbur
gische Schlösser und Orte mit 150 Reitern für einen Monat eingeräumt, damit, 
wie ausdrücklich erwähnt wurde, der Herzog dem Hochstift nach den vergange
nen Differenzen wieder gnädiger gesinnt sei 8 1 9 . Zum anderen wurden alle im 
Einungsbrief getroffenen Ausnehmungen derart widerrufen, daß der Bischof 
niemandem Hilfe gegen den Herzog leisten durfte außer Kaiser, Papst und in 
Erfüllung seiner Verpflichtungen als Inhaber Burgaus8 2 0. Wurde die Markgraf
schaft hier schon angesprochen, so noch deutlicher in einem weiteren Beibrief, 
der auf Leb- und Regierungszeiten Bischofs Johanns von Werdenberg das exzes
sive Vorgehen des Landgerichts Weißenhorn gegen augsburgische Untertanen 
in Burgau verhindern sollte 8 2 1. Nach Ablauf der Dreijahresfrist wurde die 
Schirmeinung zwischen Herzog, Bischof und Kapitel am 30.6.1485 samt dem 
Beibrief über die Rücknahme der „offiziellen" Ausnehmungen erneuert8 2 2. Die 
Hilfsverpflichtung wurde sofort in die Tat umgesetzt, denn im August 1485 
stellte Bischof Johann aufgrund dieser Einung 40 Reiter zur Belagerung der 
Reichsstadt Nördlingen zur Verfügung 8 2 3 . 

Ohne Zweifel kam Georg mit diesen durch kaiserliche Autorisierung ins 
Leben gerufenen Schutzbündnissen einem seiner Hauptziele in Schwaben, der 

8 1 6 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 261, Druck: MB 34/2, Nr. 60. 
817 Priebatsch I I , Nr. 625 (Dez. 1479). Ähnliche Aktivitäten hatte aber auch schon Lud

wig der Reiche als Schirmherr des Hochstifts ausgeübt (BayHStA Augsburg Domkap. U 
2016 (1476)). Die Übernahme den Bischof betreffender Rechtssachen war in den Einungen 
seit 1461 vorgesehen. 

8 1 8 BayHStA PNU Bez. zu Stifern 265 (17.6.1482), Druck: MB 34/2, Nr.64. Vgl. 
L. Brunner, Teil 2, 84 und Zoepfl, Augsburg, 465 f. 

8 , 9 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 266 (28.6.1482), Druck: MB 34/2, Nr. 65. 
8 2 0 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 264 (28.6.1482), Druck: MB 34/2, Nr. 66. 
8 2 1 BayHStA PNU Alte Landgerichte 265 (27.6.1482). 
8 2 2 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 271. 
8 2 3 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. I I I . 
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völligen Kontrolle der Markgrafschaft Burgau. ein wesentliches Stück näher 8 2 4 . 
Von Westen her boten sich viele Einwirkungsmöglichkeiten über das Land
gericht Marstetten-Weißenhorn, von Osten her eben über den Augsburger 
Bischof, der seit 1470 Pfandinhaber Burgaus war. Als die wittelsbachischen Ver
suche zur möglichst engen personellen Anbindung des Hochstifts in der Augs
burger Bischofswahl von 1486, auf die noch einzugehen sein wird, scheiterten, 
gab Georg diese indirekte Strategie auf und erreichte von Erzherzog Sigmund die 
pfandweise Übertragung Burgaus. 

Sehr viel weniger wichtig als politischer Partner war im Vergleich zum Hoch
stift für die bayerischen Herzöge, besonders für Georg, die Reichsstadt Augs
burg. Deren territorialpolitischen Bestrebungen waren angesichts der herr
schaftsgeographischen Verhältnisse enge Grenzen gesteckt, die Stadt lag einge
zwängt zwischen burgauischem, hochstiftischem und bayerischem Gebiet 8 2 5. 
Konfliktstoff mit dem Bischof, der seine Residenz Ende des 15. Jahrhunderts end
gültig nach Dillingen verlegte, gab es nicht nur wegen des erwähnten Streits um 
die Abschließung des adligen Domkapitels nach unten durch das Statut von 1474, 
sondern auch wegen der Ausübung landeshoheitlicher Rechte in der „Straß-
vogtei" südlich der Stadt 8 2 6. Mit den bayerischen Herzögen bestanden 1468/69, 
obwohl die Stadt im schwäbischen Landfriedensprojekt Ludwigs des Reichen 
von 1465 eine wichtige Rolle spielte 8 2 7, zahlreiche territoriale Differenzen8 2 8, 
wobei die von den Wittelsbachern immer wieder gegen die Stadt verhängten 
Handelsembargos und Lechsperren einen der wichtigsten Punkte darstellten8 2 9. 
Drei vom Kaiser bestellten Vermittlern, zu denen auch Bischof Johann von Wer
denberg gehörte, gelang der Ausgleich dieser Irrungen, was zwei Verträge der 
bayerischen Herzöge Albrecht IV. und Ludwig mit der Reichsstadt über gegen
seitigen Frieden und Hilfe ermöglichte. Der erste vom 29.6.1469 wurde auf 
zwei, der zweite vom 28.5.1470 auf zehn Jahre abgeschlossen830. Damit hörten 
die Territorialdifferenzen aber nicht auf; sie betrafen in der Folge angesichts der 
längeren Grenze aber hauptsächlich Albrecht I V . 8 j l , während für Georg die 
Reichsstadt erst in der Gründungsphase des Schwäbischen Bundes wieder eine 
politische Rolle spielte. Einen Reflex der wittelsbachischen Bedrohung kann 

8 2 4 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 171. 
825 Kießling, Gesellschaft und Kirche in Augsburg, 203-214. Grundsätzlich zur 

Geschichte Augsburgs im Zeitalter Friedrichs I I I . Lipburger, Augsburg. 
826 Zoepfl, Augsburg, 507ff.; Detlev Schröder, 62f.; Geschichte der Stadt Augsburg, 

247 f. Zum Zerfall der Augsburger Hochstiftsvogtei in mehrere Komplexe nördlich und 
südlich der Stadt im Spätmittelalter Jahn, 45-65; Detlev Schröder, 63; Lipburger, Augs
burg, 18ff.; Zoepfl, Augsburg, 508f. Vgl. dazu die Karte in Frei u.a. (Hg.), Historischer 
Atlas von Bayerisch-Schwaben, 2. Aufl., Nr. VI , 14 und das Material in StAA Hst. Augsburg 
NA Akten 541 u. 2834 sowie Hst. Augsburg NA Lit. 1684 u. 1687. 

8 2 7 Geschichte der Stadt Augsburg, 162 f. 
8 2 8 Vgl. das reichhaltige Quellenmaterial in BayHStA KbÄA 13, f o l . l , KbÄA 139, 

fol. 1 ff., KbÄA 140, fol. 104ff. sowie StAA Hst. Augsburg NA Lit. 1942, fol. 141 ff. 
8 2 9 Geschichte der Stadt Augsburg, 249; Lipburger, Augsburg, 106 ff. 1462 hatte der 

Kaiser der Stadt sogar das Recht verliehen, gegen Lechsperren vorzugehen. 
8 5 0 BayHStA KbÄA 139, fol.37-40 bzw. 1998, fol.207-213. Zum Ausgleich von 

1469/70 vgl. auch Lori, Lechrain, Nr. 200-204 und Zoepfl, Augsburg, 462. 
8 5 1 Vgl. das Material in BayHStA KbÄA 17, fol.l ff., KbÄA 21, fol . l ff., KbÄA 48, 

fbl.234ff., KbÄA 53, fol. 15ff., KbÄA 54, fol.29ff., KbÄA 71, fol.328ff., KbÄA 72, 
fol. 3 ff. und Lori, Lechrain, Nr. 207, 224, 230, 233, 236, 237, 239, 241, 242. 
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man vielleicht in drei kaiserlichen Gerichtsprivilegien erkennen, die der Stadt 
1482 und 1485 verliehen wurden. Sie betrafen die Befreiung der Stadt von frem
den Gerichten (der Gerichtsstand sollte vor dem Kaiser oder dessen Augsburger 
Reichslandvögten, den Pappenheimern, sein), ein begrenztes Privilegium de non 
appellando für das Augsburger Stadtgericht und das erneut verliehene Recht, 
Übeltäter und Straßenräuber überall aufzugreifen und in die Stadt zur Aburtei
lung und Strafvollstreckung zu verbringen, was für eine Fernhandelsstadt wie 
Augsburg von großer Bedeutung war 8 3 2 . 

6. Kleinere schwäbische Reichsstände 

Eine feste Größe im wittelsbachischen Schirmsystem in der zweiten Hälfte des 
15. Jahrhunderts war die Fürstabtei (seit 1477 Fürststift) Kempten, deren recht 
ausgedehntes Hoheitsgebiet an den Oberläufen von Wertach und Hier lag. Die 
ständigen Streitigkeiten mit der Reichsstadt und den eigenen Hintersassen ließen 
dem Stift die Anlehnung an einen starken weltlichen Partner geraten erscheinen. 
Dafür boten sich die bayerischen Herzöge an, die seit dem 14. Jahrhundert nomi
nell die Erbtruchsessenwürde der Reichsabtei innehatten83^, während die Stadt 
Kempten seit 1457 Anschluß an Sigmund von Tirol suchte 8 3 4. Schon 1451, frü
her als alle anderen geistlichen Reichsstände Schwabens, nahmen Albrecht I I I . 
und Ludwig der Reiche die Fürstabtei auf zehn Jahre in ihren Schutz und 
Schirm 8 3 5. Als Begründung wurde angegeben, daß die selige Hildegard, die als 
Stifterin Kemptens galt, „dez pluts von Bayrn gewesen sei" 8 3 6, das Kloster auf 
das Haus Bayern gestiftet worden sei und die Herzöge Erbamtsleute und Lehens
träger der Fürstabtei seien. Diese Einung wurde am 15.4.1461 von den ober
bayerischen Herzögen Johann und Sigmund sowie Ludwig dem Reichen unver
ändert mit Fürstabt Johann von Wernau (1460-1481) erneuert8 3 7, 1472 durch 
Albrecht IV. von München allein auf zehn Jahre838. Albrecht IV. ist es auch, der 
in der Folgezeit als hauptsächlicher bayerischer Ansprechpartner in Streitsachen 
mit der Stadt Kempten erscheint; er wurde als gnädiger Schirmherr bezeichnet, 
trat als Schiedsrichter und Vermittler auf und intervenierte beim Kaiser, wobei er 
diesem gegenüber das Haus Bayern als rechten erblichen Schirmvogt des Klosters 
Kempten bezeichnete8j>9. 1485 dann, auf dem Höhepunkt seiner expansiven 
Schwabenpolitik, erneuerte Georg der Reiche gegen die Proteste Erzherzog Sig
munds sein Schutz- und Schirmverhältnis mit dem Fürststift auf zehn Jahre und 
nahm Abt Johann von Riedheim (1481 — 1507) als herzoglichen Rat an. Johann 

8 3 2 Geschichte der Stadt Augsburg, 161; Lipburger, Augsburg, 118—120. 
835 Rottenkolber, 69. 
834 Gismann, 465 ff. 
8 3 5 BayHStA NKB 34, fol. 459 (27.11.1451). 
8 3 6 Hildegard (f 783), zweite Gemahlin Karls des Großen, stammte aus schwäbischem 

Herzogsgeschlecht. Das Kloster Kempten bestand schon vor ihrer Zeit, nannte Hildegard 
aber seine Stifterin wegen der ihr zu verdankenden Güterausstattung und Privilegierung, 
die die Grundlage zum späteren Aufstieg zur Grafschaft und zur Reichsunmittelbarkeit 
legten. Vgl. Geschichte der Stadt Kempten, 71 f. 

8 3 7 BayHStA KU Kempten 784. 
8 3 8 BayHStA KbU 142 (29.4.1472). 
8 3 9 BayHStA Fürststift Kempten Münchener Bestand Lit. 48. 
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wurde auch erlaubt, in Ratsdienste Erzherzog Sigmunds zu treten, „doch nit 
wider unns" 8 4 0. In den Bauernunruhen von 1491/92 und dem Streit mit der 
Reichsstadt ab i 4 8 6 8 4 1 zeigte sich dann auch, daß Johann von Riedheim die Ver
bindung zum niederbayerischen Herzog aufrechterhielt842. 

Mit dem benediktinischen Reichsstift St. Ulrich und Afra in Augsburg schlös
sen die niederbayerischen Herzöge 1455 und 1479 Schutz- und Schirmver
t räge 8 4 3 , während für das Verhältnis des Abts zu Oberbayern am Ausgang des 
15.Jahrhunderts die Streitigkeiten mit dem Landrichter zu Landsberg über 
Güternutzungsrechte bestimmend waren 8 4 4 . 

Gegenüber dem Deutschmeister Jost von Venningen übernahm Ludwig der 
Reiche 1453 auf zwölf Jahre den Schutz der schwäbischen Niederlassungen 
des Deutschen Ordens in Ulm, Donauwörth und Kopfenburg 8 4 5. Das Vertrags
verhältnis wurde mit dem Deutschmeister Ulrich von Lentersheim für die selben 
Häuser und zu den gleichen Bedingungen 1465 und 1477 erneuert8 4 6. 

Recht widersprüchlich war die bayerische Politik gegenüber dem im Gebiet 
der früheren Grafschaft Graisbach enklavierten Zisterzienserkloster Kais
heim. Seit dem 14. Jahrhundert bestand hier ein SpannungsVerhältnis zwischen 
den Ansprüchen der Wittelsbacher auf Vogteirechte über das Kloster und die 
Landesherrschaft einerseits und der Zusage von Schutz und unmittelbarer Unter
stellungunterdas Reichsoberhaupt durchKarllV. 1363 andererseits. Dazukamen 
Streitigkeiten über die Ausübung der Gerichtsrechte im Klosterbezirk und auf 
sonstigen Gütern der Abtei. Die Herzöge beanspruchten Schutzgeld, Steuerver
anlagung und die Erbvogtei über Kaisheim 8 4 7. Letztere wurde Herzog Ludwig 
dem Reichen 1452 erneut bestätigt, nachdem sie nach dem Aussterben der Ingol
städter Herzöge kurzfristig an Brandenburg gefallen war 8 4 8 . Es lassen sich meh
rere Indizien sowohl dafür als auch dagegen zusammentragen, daß die Herzöge 
Ludwig und Georg die Zisterzienserabtei als landsässig ansahen und zeitweise 
auch von den Äbten als rechte Herren und Landesfürsten anerkannt wurden 8 4 9 . 
Kaisheim erschien - allerdings nicht durchgehend - in der niederbayerischen 
Landtafel 8 5 0, wurde zu den Landessteuern angeschlagen851 und hatte zu 
Rüstungsaufgeboten beizutragen852. Georg der Reiche benutzte das Kloster 
1485/86 als Truppenstützpunkt für die Belagerung Nördlingens 8 5 3 ; 1491 
quartierte er dort wieder einen Zug reisigen Gesindes zur Kontrolle des Verkehrs 

8 4 0 BayHStA KU Kempten 1272; Baum, Sigmund, 41 Of. 
8 4 1 Dazu Rottenkolber, 62-64; Blickle, Kempten, 104-106. 
8 4 2 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 121 f. 
8 4 3 BayHStA NKB 34, fol. 455' bzw. 25, fol. 18. 
8 4 4 BayHStA KbÄA 49, fol. 52-101. 
8 4 5 BayHStA NKB 34, fol. 400 f. 
8 4 6 Dieter Weiß, 358f. 
8 4 7 Karl Huber, 10-33. 
8 4 8 BayHStA NKB 48, Nr. 305; Karl Huber, 41. 
8 4 9 Vgl. Karl Huber, 37-49, 81 und die Bezeichnung Georgs als ihres Landesfürsten 

durch Abt und Konvent 1486 (Repertorieneintrag in BayHStA Rep. O 1, Bd. 6, Nr. 919). 
8 5 0 Das Kloster fehlt in der Landtafel von 1490 {Krenner 12, 427 ff.). 
8 5 1 Karl Huber, 45, bringt Beispiele für 1482 und 1490; 1464 allerdings fehlte Kaisheim 

im Steueranschlag (UB München 2° Cod.ms. 700, fol. 133f.); vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 
26. 

8 5 2 BayHStA StV 2368, fol. 2 -12 (1470). 
8 5 3 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 38f.; Knebel, Chronik Kaisheim, 337 f. 
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zur Nördlinger Messe e in 8 3 4 . Große Proteste des niederbayerischen Herzogs rief 
deshalb hervor, daß Kaisheim 1488/89 wiederholt zum Beitritt zum Schwäbi
schen Bund aufgefordert wurde, da dies mit dem Status als bayerisches Land
kloster unvereinbar erschien. Der Abt aber brachte beim Kaiser Bedenken gegen 
einen Beitritt vor und verwies dabei auf seine enklavierte Lage inmitten von 
Niederbayern833. Das Kloster trat nicht in den Bund; Friedrich I I I . nahm das Bei
trittsgebot zurück 8 3 6 . 1499 erkannte König Maximilian sogar ausdrücklich die 
Lage des Klosters im Fürstentum Bayern und die landesfürstliche Stellung des 
Herzogs an und verzichtete auf einen Beitrag Kaisheims zur Truppenhilfe im 
Schwabenkrieg, nachdem Georg den Abt in einem Protestschreiben an den 
König als „unnseren landsaßen und prälaten in unserm fürstentum gesessen" 
bezeichnet hatte 8 3 7. Das Aussterben der Landshuter Linie und der Erbfolgekrieg 
boten Kaisheim Gelegenheit zur Lockerung der Abhängigkeit von Bayern; es 
fand darin die Unterstützung des Königs, der das Kloster durch einen Statthalter 
einnehmen l i eß 8 3 8 . Um 1510 wurde die Schirmvogtei über das Klosters zwar 
wieder Pfalz-Neuburg übergeben, doch Kaisheim trat 1512 in den Schwäbischen 
Bund und wurde in die Reichsmatrikel von 1521 aufgenommen. Erst 1656 
erkannten dann auch die Fürsten Pfalz-Neuburgs die Reichsunmittelbarkeit der 
Zisterzienserabtei an. 

Im Zusammenhang mit der Betrachtung ausgewählter geistlicher Reichs
stände Schwabens soll an dieser Stelle noch kurz festgehalten werden, daß das 
Bistum Konstanz, dessen Diözesangrenze zu Augsburg an der Iiier verlief, im 
politischen Horizont Herzog Georgs keine Rolle spielte, obwohl der Herzog sich 
wiederholt auch in Gebieten westlich der Iiier Einfluß zu verschaffen suchte. 1458 
hatte es vorübergehende Pläne für einen pfalz-mosbachischen Bischof in Konstanz 
gegeben839; 1488 präsentierte Herzog Georg dem Konstanzer Bischof Otto einen 
Kleriker auf eine Ulmer Pfründe 8 6 0 . Ansonsten aber gibt es zumindest im bayeri
schen Material keine Anzeichen für Kontakte irgendwelcher Art, Irrungen oder 
personalpolitische Verbindungen mit dem Bodenseebistum. Auch im Konstanzer 
Bistumsstreit 1474-1480 zwischen dem vom Papst und Sigmund von Tirol unter
stützten Ludwig von Freiberg und dem Kandidaten des Kaisers und des Domkapi
tels, Graf Otto von Sonnenberg, Truchseß von Waldburg, ist keinerlei Stellung
nahme der bayerische Herzöge bekannt 8 6 1. 

Nördlich der Donau zwischen Donauwörth und Neuburg gaben die Rechte des 
Landgerichts der 1304/42 von den Wittelsbachern erworbenen Grafschaft Grais-
bach Anlaß zu Irrungen mit mehreren Reichsständen, darunter neben 
Oettingen, Eichstätt und Brandenburg auch mit den Reichserbmarschällen von 

8 5 4 Karl Huher, 46. 
8 5 5 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 140, 154; RTA 3, Nr. 156; Knebel, Chronik Kaisheim, 

542. 
8 5 6 TLASigm.XIV/1251sub 18.5.1490. 
8 5 7 BayHStA Rep. O 1, Bd. 6, Nr. 919; Karl Huber, 57 f. (Zitat), 81. 
8 5 8 Dazu und zum Folgenden Karl Huber, 49 -81 . Riezler, Baiern, 665, sieht darin bereits 

die Begründung der Reichsunmittelbarkeit 1505/04. 
8 5 9 Gismann, 456. 
8 6 0 BayHStA GU Neu-Ulm 200. 
8 6 1 Zu den Grundlinien des Konstanzer Streits vgl. Kramml, Matthias von Seckau, 

565 — 365 und ders., Friedrich I I I . und Konstanz. 225-229 (mit reichhaltigen Quellen- und 
Literaturangaben). Vgl. auch Vochezerl, 799—899 und zum habsburgischen Einfluß in Kon
stanz die Arbeit von Rudolf Reinhardt, für das 15. Jahrhundert S. 21 -25 . 
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Pappenheim, deren Gebiet im Altmühltal direkt an die niederbayerischen Besit
zungen um Graisbach und Monheim angrenzte862. Die gegenseitigen Geleits
ansprüche überkreuzten sich nicht nur dort, sondern auch im Raum Donauwörth 
- Monheim 8 6 j . Ab 1498 wurde - den Anlaß hatte eine Schlägerei niederbayeri
scher und pappenheimischer Hintersassen zu Büttelbronn (zwischen Monheim 
und Pappenheim) geliefert — ein grundsätzlicher Prozeß über mehrere Instanzen 
über den Gerichtsstand der Pappenheimer Marschälle geführt 8 6 4 . Sie weigerten 
sich nämlich, vor dem Landgericht Graisbach Herzog Georgs zu erscheinen und 
beriefen sich dazu auf das ihnen zuletzt 1494 von Maximilian erneuerte Privileg 
der Befreiung von allen fremden Gerichten. Das Verfahren ging am Hofgericht 
in Neuburg/Donau weiter, wo entschieden wurde, die Marschälle hätten vor 
dem Landgericht zu erscheinen. Diese appellierten am 25.4.1499 dagegen an 
das königliche Kammergericht, was vom Neuburger Hofgericht zugelassen 
wurde 8 6 5 , nachdem Georg sich 1497/98 vergeblich bemüht hatte, eine generelle 
Exemtion seiner Hofgerichte von der Reichsgerichtsbarkeit zu erlangen8 6 6. Am 
8.7.1500 lud der König den bayerischen Landrichter zu Graisbach zum ersten 
Mal zur Verantwortung wegen seines Verstosses gegen die Pappenheimer 
Gerichtsprivilegien vor das Kammergericht. Auf Intervention des Herzogs hin 
ordnete Maximilian aber bald einen schiedlichen Ausgleich an, der im Februar 
1501 vor dem Nürnberger Reichsregiment versucht wurde, aber scheiterte. Dar
aufhin lud Maximilian den Graisbacher Landrichter am 9.6.1501 zum zweiten 
Mal, diesmal unter Androhung der Reichsacht, vor das Kammergericht. Über den 
weiteren Verlauf des Prozesses ist nichts bekannt. Auch ein Kammergerichtsurteil 
hätte aber sicher keine endgültige Lösung gebracht, denn über Georgs Tod hinaus 
hören wir von Streitigkeiten seiner Rechtsnachfolger mit den Pappenheimern über 
die Graisbacher Gerichtsansprüche sowie Wildbann und Geleit im Altmühltal 8 6 7 . 
Auch in bezug auf das östlich an den Graisbacher Anspruchsbezirk anschlie
ßende Landgericht Hirschberg gab es Konflikte zwischen Wittelsbachern und 
Reichserbmarschällen 8 6 8 . 1505 erneuerte Maximilian I . nochmals ihre Hoch
gerichts- und Wildbannrechte sowie die Befreiung von aller fremden Gerichtsbar
keit, wobei die Graisbacher Übergriffe in der Zeit Ludwigs und Georgs aus
drücklich erwähnt wurden 8 6 9 . Die stark über das herzogliche Gebiet hinaus 
ausgeweiteten Ansprüche des Landgerichts der ehemaligen Grafschaft Graisbach 
gehen auch daraus hervor, daß die Pappenheimer Marschälle im niederbayeri
schen Musterungsregister von 1488 unter den Edelleuten des Landgerichts 

6 b 2 Heider-Nebinger, 133; Kudorfer, Nördlingen, 124; Volkert, Entwicklung, 608. 
8 6 3 Krenner 15, 284; Kudorfer, Oettingen, 260ff.; Endres, Wirtschaftsbeziehungen, 

69-73. 
8 5 4 Originalakt des Prozesses: BayHStA RKG 9954. Vgl. dazu ergänzend NKB 20, 

fol.243ff., 287ff., 303ff., NKB 43, fol.36; PNU Ausw. St. 1873. Vgl. weiter Gollwitzer, 
Reichshauptleute, 257 und Lieberich, Reichskammerprozesse, 421 ff. 

8 6 5 Zur prozeßgeschichtlichen Bedeutung dieses Verfahrens für die Ausbildung eines 
dreistufigen Instanzenzugs an die obersten Reichsgerichte Lieberich, Reichskammer
prozesse, 441 f. 

8 6 6 Ebda., 444. 
8 6 7 BayHStA NKB 20, fol. 245-279. 
8 6 8 HHStA Frid. 4, fol. 63 (1479). Vgl. auch GLA 67/824, fol. 104 und RTA 5, Nr. 1788 

wegen Irrungen Georg-Pappenheim 1495. 
8 6 9 BayHStA KU Kempten 1755. 
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aufgeführt wurden 8 7 0 , während Alexander Marschall von Pappenheim ( t 1511) 
bereits dem Schwäbischen Bund beigetreten war 8 7 1 , ein Beispiel, dem die 
meisten seiner Verwandten in den nächsten Jahren folgten 8 7 2 . Keine Zusammen
stöße der niederbayerischen Herzöge gab es dagegen mit jenen Erbmarschällen, 
die Inhaber der Reichslandvogtei Augsburg (seit 1430) 8 7 3 und der Reichspflege 
Donauwörth (Rudolf von Pappenheim 1464-1482) 8 7 4 waren. 

„Wie ein Pfahl in bayerischem Gebiet", nämlich an der südlichen Nahtstelle 
der Anspruchsgebiete der Landgerichte Höchstädt und Graisbach, stak das 
Gebiet der Reichsstadt Donauwörth und der ihr zugeordneten Reichspflege, ein 
kleines Areal südlich der Donau 8 7 5 . Die Stadt hatte im ganzen Spätmittelalter 
eine wichtige Funktion für die wittelsbachischen Herzöge als Verbindungsstück 
an der Donau zwischen dem „Oberland" um Neuburg/Donau, Rain und Mon
heim und dem weiter westlich liegenden, isolierten Besitzkomplex nördlich der 
Donau (Höchstädt-Lauingen-Gundelfingen) 8 7 6 . Außerdem war die Stadt 
Endpunkt wichtiger, aber mit Brandenburg, Oettingen und Burgau strittiger 
Geleitsstrecken; Ende des 15. Jahrhunderts hatten ein niederbayerischer Geleits
halter und ein niederbayerischer Zolleinnehmer ihren Sitz in Donauwörth 8 7 7 . Es 
ist daher nicht verwunderlich, daß die Herzöge im 14. und 15. Jahrhundert meh
rere Anläufe nahmen, die Kontrolle über Donauwörth zu erhalten - dies durch
aus nicht ohne Erfolg, so daß die Stadt zeitweise, zuletzt bis 1434, ihrer Reichs
freiheit verlustig ging 8 7 8 . Den Höhepunkt dieser Versuche markierten zweifellos 
die Jahre 1458/59, als Ludwig der Reiche, vorbereitet durch Sperr- und Ein
schüchterungsmaßnahmen vom benachbarten Graisbach aus, die Stadt gewalt
sam in Besitz nahm und damit den unmittelbaren Anlaß zu den folgenden 
Reichskriegen bis 1463 gab 8 7 9 . Der Herzog konnte Donauwörth damals nicht 
behaupten und Kaiser Friedrich I I I . bestätigte der Stadt erneut die Reichsstand
schaft. 1469 allerdings erzielte Ludwig durch einen auf vier Jahre mit der Stadt 
abgeschlossenen Freundschaftsvertrag doch noch einen Teilerfolg. Darin wurde 
die Klärung der gegenseitigen Hochgerichtskompetenzen eingeleitet und auch 
festgehalten, daß der Landshuter bei der Stadt in künftigen Kriegsfällen Öffnung 
beantragen durfte 8 8 0. Georg der Reiche baute diese Verbindung durch einen 

8 7 0 BayHStA NKB 90, fol. 210. 
871 Datt, 280. 
8 7 2 Vgl. die - allerdings lückenhaften - Zusammenstellungen bei Hund I I , 159-174. 
8 7 3 Vgl. Lichnowsky, Nr. 506; Chmel, Regesta, Nr. 7749; BayHStA RL Augsburg 108, 

fol. 45-46 und RU Augsburg 1105. Zur Reichslandvogtei Augsburg, einem Bruckstück der 
älteren Hochstiftsvogtei nördlich der Stadt, bei deren Besetzung die Reichsstadt sich 1426 
ein Mitspracherecht hatte sichern können, vgl. Detlev Schröder, 63 und Jahn, 55-63. 

8 7 4 Zelzer, 522; Wöhrl, 228. 
8 7 5 Kraus, Sammlung, 290 (Zitat); Kudorfer, Oettingen, 268. Zur Reichspflege vgl. Zel

zer, 322 und die Arbeit von Wöhrl. 
8 7 6 Vgl. Layer, Ostschwaben, 908. Zur wichtigen Verkehrslage siehe Kraus, Sammlung, 

298 und K. Weller, Reichsstraßen, 2. 
8 7 7 StAA Reichsstädte Akten Donauwörth 4; Hasselholdt-Stockheim, 194; Ziegler, 

Staatshaushalt, 188. 
8 7 8 Vgl. die Zusammenstellungen bei Hasselholdt-Stockheim, Beil.4d und Layer, 

Schwaben, 989. 
8 7 9 Zu diesen Zusammenhängen sei hier verwiesen auf Kraus, Sammlung, 298-304; 

Kluckhohn, 79-95; Zelzer, 96ff. und Theodor Weiss, 40-69. 
8 8 0 StAA Reichsstädte Akten Donauwörth 1, fol. 134 f. 
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Vertrag über Schutz und Schirm und Öffnungsrechte im Fall bewaffneter Aus
einandersetzungen aus (1481) 8 8 1 . Friedrich I I I . allerdings verfolgte die Vor
gänge um Donauwörth mit Aufmerksamkeit. Als es 1482 von Oettingen und 
Niederbayern aus zu Übergriffen gegen die Reichspflege kam, deren bisheriger 
Inhaber, Rudolf Marschall von Pappenheim, eben gestorben war, entzog der 
Kaiser der Reichsstadt das noch 1465 bestätigte Recht, die Pflege mit einer Per
son ihres Vertrauens zu besetzen, und übernahm die Donauwörther Reichs
pflege selbst8 8 2. In der Folgezeit verlieh er sie nur noch an besonders enge Ver
traute 8 8 3, zunächst an seinen Rat und Kammerprokurator-Fiskal Johann Kellner 
(1482-1490) 8 8 4 , danach an Johann Waldner (1490-1502), Vizekanzler der 
Reichskanzlei. 

Für das Jahr 1484 ist uns ein gutes Beispiel dafür überliefert, welche Weiterun
gen ein an sich marginaler Zwischenfall durch die Geltendmachung gegenseiti
ger Rechtstitel auslösen konnte. Der Wille des Kaisers, den eben neu fundierten 
Rechten auf die Reichspflege Geltung zu verschaffen, löste sehr rasch harte Ver
geltungsmaßnahmen Georgs gegen Donauwörth aus, die bereits vorauswiesen 
auf das - dann allerdings zur militärischen Gewaltmaßnahme gesteigerte — Vor
gehen gegen Nördlingen 1485/86. Den Anstoß lieferte ein mit Wachs und ande
ren Handelsgütern beladener Wagen, der durch die Donaubrücke von Donau
wörth brach und in den Fluß fiel. Der Kaiser machte diese Güter für seinen 
Reichspfleger geltend, da „der wasserstrom und grünt uns und dem heiligen Rieh 
zugehört" 8 8 5 . Aber auch Georg erhob für Graisbach Anspruch auf das Strandgut 
und ließ den Donauwörther Bürgern, als sie seinen Forderungen nicht nachkamen, 
Vieh wegtreiben, das sie um 200 fl auslösen mußten, was dem Kaiser zu scharfen 
Mahnungen Anlaß gab. Schließlich meldete auch noch Erzherzog Sigmund seine 
Ansprüche an, da ein Teil der Ladung für die Innsbrucker Hochzeitsfeierlichkei
ten mit Katharina von Sachsen bestimmt gewesen war. Der Ausgang des Handels 
ist uns unbekannt, doch Georg hatte jetzt auch direkt gegenüber dem Reichs
oberhaupt deutlich gemacht, daß er seine schwäbischen Ansprüche notfalls 
gewaltsam durchzusetzen gedachte. 

Eine der weit entlegenen Außenbesitzungen der niederbayerischen Herzöge 
stellte der Weinzehenthof in Heilbronn dar. Von hier aus wurde durch einen her
zoglichen Pfleger das größte Weinbezugsrecht in der Reichsstadt verwaltet 8 8 6. 
Es handelt sich um ein Reichslehen, das 1334 von den Oettingern an die Söhne 
Ludwigs des Bayern verkauft worden, dann aber sehr oft weiterverpfändet worden 
war. Erst Heinrich der Reiche unternahm Versuche zur Wiedereinlösung, 
nach 1450 schließlich lagen die Rechte ganz bei Landshut und wurden vom 
Ingolstädter Zoll aus verwaltet. Daneben gab es auch noch andere Abgabe
deputate, vor allem an die Pfalz 8 8 7. Die zahlreichen erhaltenen Quittungen und 

8 8 1 BayHStA NKB 25, fol. 42 f. 
8 8 2 Vgl. das kaiserliche Schreiben an Georg vom 6.11.1482 in HHStA Frid. 5, fol.97'f. 

sowie Zelzer, 112. 
8 8 3 Wöhrl, 228ff.; Zelzer, 322; RTA 5, Nr. 1381-1384. 
8 8 4 Die Belehnung vom 1.8.1482 in BayHStA RHR 24, fol. 1. 
8 8 3 Das Zitat und der ganze Vorgang nach Friedrichs I I I . Schreiben an Georg Graz 

22.5.1484 (TLA Sigm. XII/9). 
8 8 6 Vgl. dazu und zum Folgenden Ziegler, Staatshaushalt, 238 f. 
8 8 7 Zur verwickelten Besitzgeschichte vgl. BayHStA NKB 48, Nr. 18; KbÄA 4523, 

fol. 126; Ziegler, Staatshaushalt, 238. 
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Rechnungen geben ein recht genaues Bild von den gelieferten Weinmengen, Ein
nahmen, Ausgaben und Nettoerträgen 8 8 8 . Aus dem Bestandzettel von 1502 für 
den neuen Weinzehntner Hans Bair erfahren wir einiges über die Organisation 
der Arbeit des Heilbrunner Pfleghofs889. Der Weinzehnt wurde noch während 
der Lese durch eigens bestellte Knechte eingebracht und unterstand auch wäh
rend des Pressens und Abfüllens bayerischer Aufsicht. Die Bestände wurden vor
läufig gelagert und an die Rentmeister im Oberlande weitergemeldet; sie durften 
nur auf Befehl des Herzogs entweder an Ort und Stelle verkauft oder nach Ingol
stadt und von dort je nach Bedarf nach Landshut transportiert werden. Der 
Weinzehntner bezog 32 fl und drei Fuder Trinkwein als Sold. 

Georg der Reiche zeigte sich bestrebt, den Ertrag des Heilbronner Weinzehnts 
durch Aufstockung der Fördermenge 8 9 0 , erweiterte Abgabepflichten und Ver
kauf und Ausschank am Ort zu erhöhen. Über „solich nuwerung und ... vor-
drung" geriet er aber mit den Heilbronner Bürgern in Streitigkeiten, so daß 1485 
der Pfalzgraf vermittelnd eingriff 8 9 1. „Da Heilbronn auch bei einer weit aus
greifenden Politik nicht Ziel territorialer Bestrebungen Niederbayerns sein 
konnte, lag also bei der Ausnutzung des Weinzehnts rein fiskalisches Denken 
vor" 8 9 2 . Georg konnte die Genehmigung von Ausschank und Verkauf aus dem 
niederbayerischen Weinkeller in der Stadt schließlich durchsetzen, aber „es war 
die gleiche fiskalisch nicht erfolglose, aber engherzige Politik, die ihm in seinem 
Land keine Freunde, im Ausland aber Feinde schuf" 8 9 5: Heilbronn trat dem 
Schwäbischen Bund bei. 

xNach 1503 schließlich stieß Albrecht IV. diesen Außenposten ab; der Wein
zehnt wurde als Ersatz für Kriegskosten von 12,000 fl an Brandenburg ver
kauft 8 9 4 , 1505 aber nach Rückerstattung der Kaufsumme an Württemberg 
abgetreten895. 

7. Das Ausgreifen in Schwaben nördlich der Donau 

a) Die Pflege Heidenheim und die Reichsstadt Ulm 

Gleich zu Beginn seiner Regierung gelang Ludwig dem Reichen eine bedeu
tende Gebietsvermehrung in Richtung Osten bis hin zur Schwäbischen Alb. Am 
16.10.1450 verkaufte Graf Ulrich von Württemberg ihm die Herrschaft Heiden
heim im Brenztal, die er selbst erst zweieinhalb fahre zuvor von den Grafen von Hel
fenstein um 58,300 fl erworben hatte 8 9 6, um 60,000 f l 8 9 7 . Dazu gehörten auch 

8 8 8 BayHStA PNU Reichsstädte 84-132; Hzgtm. Bayern-Ämterrechnungen bis 1506, 
Nr. 1556- 1558. Vgl. die Tabellen bei Ziegler, Staatshaushalt, 485-487. 

8 8 9 BayHStA NKB 124, fol. 106- 112; vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 238. 
8 9 0 Hinzuweisen ist auf die Baumaßnahmen am Weinkeller 1495 {Liedke, Meister Hans, 

153 f.). 
8 9 1 UB Heilbronn, Nr. 1149, 1406 (Zitat), 1724. 
8 9 2 Ziegler, Staatshaushalt, 239. 
8 9 3 Ebda. 
8 9 4 BayHStA KbU 11717(17.11.1504). 
8 9 5 BayHStA KbÄA 4523, fol. 126. 
8 9 6 BayHStA KbÄA 1133, fol. 395' f. 
8 9 7 BayHStA PNA 6498/1, fol. 45 ff. 
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das Schloß Heinstein, die Vogtei über die Brenzklöster Königsbronn, Anhausen 
und Herbrechtingen sowie Albeck und Rechte zu Langenau, beide am Albanstieg 
gleich nördlich von Ulm gelegen. Der Ort Faimingen, Donauübergang der Brenz
talstraße mit bedeutendem Z o l l 8 9 8 zwischen Lauingen und Gundelfingen, war 
bereits 1381 von den Helfensteinern an die Wittelsbacher gefallen8 9 9. Die Herr
schaft Heidenheim, von bedeutender Größe, schloß direkt an die östlichen Aus
läufer des niederbayerischen Besitzes nördlich der Donau (um Gundelfingen) 
an, reichte bis zum Zöschinger Forst im Norden und bis zur Geislinger Steige im 
Westen und brachte nicht nur die Grafschaft Württemberg, sondern auch die 
Reichsstädte Giengen und vor allem Ulm ins Aktionsfeld der niederbayerischen 
Poli t ik 9 0 0 . Eine große, 1450 noch nicht absehbare Bedeutung dafür gewann das 
Benediktinerkloster Anhausen an der Brenz, das in Schirmabhänigkeit vom 
jeweiligen Inhaber der Herrschaft Heidenheim stand 9 0 1. Das Kloster war um 
1115 von den schwäbischen Pfalzgrafen in Nau (heute Langenau) in der Herr
schaft Albeck gegründet, aber sehr bald nach Anhausen verlegt worden. Es 
behielt jedoch wichtige Rechte zu Langenau. Nach der Übernahme Heidenheims 
durch Herzog Ludwig erschien Anhausen 1464 im niederbayerischen Steuer-
register . 

1449 im Städtekrieg zerstört, erlebte das Kloster unter Abt Georg von Sont
heim (1446—1465) einen durch zunehmende Verschuldung beschleunigten Nie
dergang. Dies gab dem geistlichen Ordinarius, dem Augsburger Bischof Kardi
nal Peter von Schaumburg, und dem Landesherrn, Ludwig dem Reichen, 1465/ 
66 Gelegenheit zum Eingreifen. Das Kloster wurde im Mai 1466 von vieren ihrer 
Räte visitiert 9 0 3 . Der Konvent bestand nur noch aus fünf Mönchen, die mit dem 
Abt wegen der Verschuldung völlig zerstritten waren und diesem Geldhinter
ziehungen, Urkundenfälschungen und homosexuelle Handlungen mit Novizen 
vorwarfen. Abt Georg konnte auch keine Rechnung über seine Ausgaben legen, 
machte sich durch einen Fluchtversuch verdächtig und wurde eingesperrt. Zur 
Reformation des Klosters kamen Benedikter aus Elchingen unter Abt Martin 
Hering (1465-1474) nach Anhausen. Obwohl unter Abt Jakob Legerlin 
(1477-1501) die Entschuldung voranschritt und die Klostergebäude wieder
aufgebaut wurden, ordnete Georg der Reiche, der sich als Landesherr, Vogt und 
Schirmherr des Klosters bezeichnete904, 1483 eine erneute Visitation des 
Klosters an, die sich vor allem auf den finanziellen Aspekt konzentrierte. Trotz
dem herrschten 1488 in diesem Bereich schon wieder solche Mängel, daß die 
Rentmeister im Niederland, die zur Rechnungslegung in das Kloster gekommen 
waren, dem Herzog die Einführung der Klausur und die Einsetzung eines welt
lichen Administrators, dem der Abt rechnungspflichtig sein sollte, vorschlu-

8 9 8 Ziegler, Staatshaushalt, 178-181. 
8 9 9 BayHStA NKB 48, Nr. 322. 
9 0 0 Spindler, Geschichtsatlas, 24b; Emst, Eberhard, 195f., 200f. 
9 0 1 Vgl. zur Geschichte dieses Klosters Steichele, Beiträge, I I , 113 - 192 und Bühler, v. a. 

125 f. 
9 0 2 UB München 2° Cod. ms. 700, fol. 133 f. 
9 0 5 Vgl. die Berichte und Protokolle in BayHStA PNA 1423a, fol. 1-13. 
9 0 4 BayHStA PNU Ausw. St. 155. 
9 0 3 BayHStA PNA J423a, fol. 14 f. Vgl, auch PNU Klöster und Pfarreien 34. 
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Wie bereits bemerkt, hatte Anhausen große Güter im Ort seiner ursprüng
lichen Gründung, in Langenau, behalten 9 0 6. Im ersten Salbuch von 1474 ist 
Langenau als eines der Urbarämter des Klosters genannt; der dortige Pfleghof, 
von dem aus die zahlreichen umliegenden Güter auf der Ulmer Alb verwaltet 
wurden, war einer der Schwerpunkte der Klostergrundherrschaft. Nun gehörte 
Langenau seit 1383 zum Territorialgebiet der etwa 15 km südwestlich gelegenen 
Reichsstadt Ulm. Diese Konstellation verschaffte den niederbayerischen Her
zögen in ihrer Eigenschaft als Schirmvögte von Anhausen und dessen Besitzun
gen zusammen mit den Bestrebungen des Klosters, Außenbesitz aufzugeben und 
sich in der Umgebung Anhausens zu arrondieren, die Chance, gezielt gegen Ulm 
vorzugehen. Einen Anlaß zur Zeit Ludwigs des Reichen boten Streitigkeiten um 
den Zehnt von den Anhausener Besitzungen zu Langenau, der von Ulm ein
genommen wurde; aus den Jahren 1472/73 liegen uns zwei von juristisch 
geschulten Räten wohl für Herzog Ludwig verfaßte Rechtsgutachten zu diesem 
Zehntstreit vor 9 0 7 . Georg der Reiche unterstützte vor allem die Bestrebungen zur 
Konzentrierung des klösterlichen Grundbesitzes. 1479 genehmigte er Güter
verkäufe zu Langenau an einen Ulmer Bürger 9 0 8 ; 1494 kaufte er zur Abtragung 
der Schulden des Konvents selbst Klostergüter dort um 1400 f l 9 0 9 . Ein 1487 mit 
Abt und Konvent vollzogener Güter tausch 9 1 0 hatte Georg bereits in Besitz der 
meisten Güter und Rechte des Klosters zu Langenau gebracht; eine zusätzlich 
vereinbarte Ablösesumme von 700 fl wurde mit Schuldforderungen Georgs ver
rechnet. Die Finanzierung dieser Transaktion, die Georg nicht nur weitere 
Rechte auf Ulmer Gebiet, sondern auch den Besitz des mit besonderen kaiser
lichen Freiheiten bedachten Pfleghofs dort sicherte, von denen der Herzog 1488 
gegen Ulm und Roggenburg Gebrauch machte 9 1 1, soll noch etwas erläutert wer
den, da sie für das harte, geschickte und genau kalkulierte Vorgehen Georgs in 
seiner Expansionspolitik typisch is t 9 1 2 . Am 4.4.1487 gewährte der Herzog dem 
Kloster ein Darlehen von 1100 fl, da einige der Langenauer Besitzungen zu
nächst einmal aus Verpfändungen an Ulmer Bürger gelöst werden mußten. Diese 
Güter übernahm dann Herzog Georg und übertrug Anhausen dafür andere, 
günstiger zum Kloster gelegene Besitzungen und Rechte sowie eine Ablöse
summe von 700 fl (20.4.1487). Diese Summe kam allerdings nicht zur Auszah
lung, da sie, wie erwähnt, sofort mit einem Darlehen Georgs verrechnet wurde. 

Herzog Georg organisierte auch die herzogliche Verwaltung in Heidenheim, 
seit 1451 niederbayerische Pflege, mit genauer Aufgabenverteilung neu. Der 
Pfleger hatte 16 Diener zu bestellen, denen die Bereitung der Forste, das Ver
sehen der Geleite, die Bereitung der Straßen, Kundschafterdienste und die Ein
hebung der Zölle zugewiesen wurden 9 1 3 . Als Wildbann der Pflege machte 
Georg ein großes, weit über das Brenztal hinaus bis nach Aalen und Bopflngen 
reichendes Gebiet geltend 9 1 4. 

9 0 6 Das Folgende bei Bühler, 128 f. 
9 0 7 UB München 2° Cod.ms. 664, fol.60-69, 145f. 
9 0 8 BayHStA PNU Ausw. St. 155. 
9 0 9 Ebda. 177. 
9 1 0 BayHStA NKB 42, fol.240'-249'(15.3.1487); PNU Ausw.St. 168 (20.4.1487). 
9 , 1 Vgl. HHStA Frid. 7, fol. U l f . 
9 1 2 BayHStAKbÄA 1133, fol.349-361; PNA6498/IV h, fol.9. 
9 , 5 BayHStA NKB 79, fol. 84-88 (wohl 1485/86). 
9 1 4 BayHStA PNA 6498/1, fol. 17 ff. (1491). 
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Völlig enklaviert durch Heidenheim und den niederbayerischen Besitz um 
Burghagel war die Reichsstadt Giengen an der Brenz, die zusammen mit Aalen 
und Ulm seit 1455 zum Schutz- und Bündnissystem Herzog Ludwigs in Schwa
ben gehörte. Das Schirmverhältnis wurde letztmals von Herzog Georg 1484 mit 
sehr detaillierten Bestimmungen erneuert9 1 3. Während der vierjährigen Laufzeit 
war jedes Jahr ein Schutzgeld von 150 fl an den Herzog zu entrichten. Georg 
wurde das Öffnungsrecht eingeräumt; auf seine Anforderung hin hatten die 
Städte auch bewaffnete Reiter nach Lauingen zu entsenden oder dem Herzog bei 
einem Angriff auf dessen Lande auf eigene Kosten Hilfe nach allem Vermögen zu 
leisten. Aktionen herzoglicher Beamter in der Stadt mußten geduldet werden. 
Dafür sagte Georg Schutz und Hilfe für die Städte und ihre Kaufleute zu. 

Eines der Hauptziele der niederbayerischen Herzöge war die Erweiterung 
ihrer Kontrollmöglichkeiten über das große Gebiet der Reichsstadt Ulm, die wie 
Giengen seit 1455 in Bündnis-, Schutz- und Schirmverträgen mit Niederbayern 
stand 9 1 6. Ludwig der Reiche bemühte sich sehr um die Stadt, die als Vorort der 
seit 1460 bestehenden Einung wichtiger schwäbischer Reichsstädte und als 
deren Anführer auf Reichs- und Städtetagen eine auch reichspolitisch eminent 
wichtige Funktion hatte 9 1 7. Die herausragende Stellung Ulms läßt sich auch am 
außergewöhnlich umfangreichen, vor allem im 14. und 15. Jahrhundert erworbe
nen Territorialbesitz der Stadt ablesen918.1377/86 wurde die Herrschaft Albeck 
mit Langenau, das wir bereits als Einflußzone der niederbayerischen Herzöge 
Ludwig und Georg kennengelernt haben, von den Grafen von Werdenberg, in 
den Jahren nach 1382 Geislingen an der Steige von den Grafen von Helfenstein 
und 1482 Wiesensteig, ebenfalls von den Helfensteinern, erkauft. Mit der Erwer
bung Leipheims von Württemberg 1453 faßte Ulm Fuß auf dem rechten 
Donauufer und wurde Nachbar der Markgrafschaft Burgau. Im Südosten der 
Stadt, an Iiier, Roth und Günz, konzentrierten sich im 15. Jahrhundert Besitzun
gen von Ulmer Bürgern und des Spitals der Stadt, die von den folgenden nieder
bayerischen Ausgriffen besonders bedrängt werden sollten 9 1 9. Die Ulmer Terri
torialpolitik des 15. Jahrhunderts trägt etwas defensivere Züge; die Stadt ließ, 
wohl in Kenntnis der realen Kräfteverhältnisse, Gelegenheiten zur Erwerbung 
der Herrschaften Blaubeuren und Heidenheim, der Grafschaft Kirchberg (viele 
ihrer Lehen waren in der Hand Ulmer Patrizier), des Schlosses Erbach und der 
Markgrafschaft Burgau ungenützt vorübergehen 9 2 0 . 

Der Vergleich der Ulmer und der Landshuter Interessenzonen in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts macht die Umklammerung des städtischen Gebiets 
durch die Herzöge deutlich 9 2 1. Von Nordosten her bedrohten Heidenheim und 
die mit ihm verbundenen Rechte zu Langenau die Stadt, von Südosten und 
Süden her das 1475 rückgelöste Weißenhorn, die 1481 erworbene Grafschaft 
Kirchberg an der liier und die 1486 verpfändete Markgrafschaft Burgau. Sogar 

9 1 5 BayHStA PNU Reichsstädte 111 (24.6.1484). Miteinbezogen waren Aalen und Bop
flngen. 

916 Angermeier, Königtum und Landfriede, 427 f. Noch wichtiger für Ulm war allerdings 
das seit 1452 bestehende Bündnis mit Württemberg. 

9 1 7 Ebda., 421 f.; Kluckhohn, 249-253; Isenmann, Reichsstadt, 107. 
9 1 8 Vgl. Isenmann, Stadt im Spätmittelalter, 241; Neusser, 26-28. 
9 1 9 Vgl. die Karte bei Zorn, Historischer Atlas, 17. 
9 2 0 Neusser, 28-32; Nübling, I I , 106; Jäger, Übergangen. 
921 Freitag, 98; Ziegler, Staatshaushalt, 145, 172, 175, 188; Riezler, Baiern, 507. 
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im Westen gab es mit dem seit 1480 niederbayerischen Schloß Erbach einen 
Ansatzpunkt Georgs gegen Ulm. Den Hauptkonfliktpunkt stellten dabei der 
Straßenhandel und die Übung der Geleite dar 9 2 2 . 

Von Ulm nach Norden lief eine wichtige Handelsstraße über die Albsteige von 
Albeck und Langenau nach Heidenheim und von dort einerseits Richtung 
Neckar und Rhein, andererseits nach Nördlingen und weiter nach Nürnberg. Bis 
Giengen hatte Ulm auch den Geleitschutz zur Nördlinger Messe zu stellen 9 2 5. 
Beim Verkauf der Herrschaft Heidenheim an Niederbayern 1450 waren Zoll-
und Geleitrechte nicht eingeschlossen gewesen, sie lagen bis dahin und weiterhin 
bei Ulm. Trotzdem ergaben sich sofort Streitigkeiten zwischen der Stadt und 
Ludwig dem Reichen, der die Geleitstrecke Lauingen-Giengen-Heidenheim -
Aalen für sich beanspruchte und die Ulmer Rechte von Ballmertshofen an der 
bayerischen Grenze bis an die Brenz zurückdrängte 9 2 4 . Zu 1479 und 1486 haben 
wir weitere Nachrichten über Versuche jetzt Herzog Georgs, die Ulmer Geleits
rechte in der niederbayerischen Pflege Heidenheim zu brechen 9 2 3. Diese erreich
ten ihren Höhepunkt 1487. In diesem Jahr usurpierte der Herzog sozusagen offi
ziell das Heidenheimer Geleit, das jetzt bis 1497 in den Rentmeisterrechnungen 
auftaucht und ließ in Hohenmemmingen einen neuen Zoll errichten, der die 
Straße Ulm-Nördlingen kurz hinter Giengen sperrte 9 2 6. Im Juni 1487 kam es 
hier auch noch zu einem folgenschweren Zwischenfall, der zu langwierigen Ver
wicklungen und Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund führen sollte, zu 
einem Überfall niederbayerischer Streifscharen auf Ulmer Kaufmannswägen, 
von denen sechs geplündert wurden 9 2 7 . 

Für die von Ulm aus im Illertal nach Süden in Richtung Memmingen, Füssen 
und Fernpaß verlaufende Straße beanspruchte Georg seit 1481 Geleitsrechte als 
Zubehör der Grafschaft Kirchberg und des Weißenhorner Landgerichts. Wieder 
war Ulm, das südöstlich der Stadt großen Besitz hatte, seit 1440 den Wildbann 
zwischen Donau, Iiier und Roth innehatte und dort keine fremden Hoheitsrechte 
dulden wollte, besonders davon betroffen. In eine schwierige Lage hatte sich die 
Stadt dadurch gebracht, daß sie 1471 erstmals versucht hatte, im Nordabschnitt 
der Illertalstraße selbst zu geleiten 9 2 8. 

Zwei weitere Straßenzüge rückten 1486/87, mit der niederbayerischen Erwer
bung Burgaus und dem projektierten Kauf der schwäbischen Landvogtei, in den 
Brennpunkt. Dies war einmal die Strecke Ulm—Günzburg—Burgau —Augsburg, 
Fortsetzung der zentral wichigen Handelsrouten zwischen Oberitalien und 
Schwaben929, die durch die Markgrafschaft Burgau führte. Ulm lag des
wegen mit allen Pfandinhabern Burgaus im Streit und geriet auch mit Ludwig 
dem Reichen aneinander, der seit 1456 das Geleit von Günzburg entlang der 
Donau als Besitzrechtstitel geltend machte, schon bevor die Niederbayern ihre 
Besitzungen auf der Linie Ulm—Augsburg 1475—1486 immer mehr verdichte
ten und Herzog Georg in Augsburg und Donauwörth die Gebühren für das 

9 2 2 Dazu zentral die Arbeit von Freitag. 
9 2 3 Freitag, 86-96; Schremmer, Wirtschaft, 149. 
9 2 4 Heider-Nebinger, 131; Ziegler, Staatshaushalt, 175-188; Freitag, 89 -91 . 
9 2 5 BayHStA PNA 6427, fol. 1 ff. bzw. Freitag. 94, 101 f. 
926 Ziegler, Staatshaushalt, 175, 188. 
9 2 7 Vgl. Freitag, 95 ff. 
9 2 8 Ebda., 97-100. 
9 2 9 Schremitier, Wirtschaft, 179. 
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Geleit der Markgrafschaft einheben l i eß 9 3 0 . "Zum anderen handelte es sich um 
das kurze Stück im Donautal von Ulm Richtung Westen (Biberach) bis zur 
Donaubrücke von Gögglingen. Hier konnte die Stadt nur gemeinsam mit den 
Inhabern der Landvogtei zu Schwaben geleiten, denen es dafür auch zustand, bis 
nach Ulm hinein zu reiten 9 3 1 . 

Diese Situation der zunehmenden wittelsbachischen Umklammerung erklärt 
die auf den ersten Blick seltsam anmutende Diskrepanz zwischen dem Selbst
verständnis der Stadt als antibayerischer Vorposten einerseits und großen 
Bedenken andererseits, es sich mit den mächtigen niederbayerischen Herzögen 
zu verderben. Die Einschätzung vom „starken schwäbischen Bollwerk gegen 
Bayern" 9 3 2 wird am deutlichsten in der Aussage des Zeitgenossen Felix Fabri, 
eines Ulmer Dominikaners, Ulm sei es gewesen, das verhindert habe, daß „tota 
Suevia ... in alienorum tyrannorum manus vendita et tradita... esset" 9 3 3 . Sicher
lich war Ulm neben Augsburg die politisch wichtigste schwäbische Reichsstadt, 
potent gleichermaßen als Mittelpunkt von Textilproduktion und Fernhandel, als 
Territorialmacht und als Führer der Städte im Bereich der schwäbischen Land
vogtei 9 3 4 . So galt die Stadt, deren Bürgermeister Wilhelm Besserer 1488-1499 
Städtehauptmann des Schwäbischen Bundes war und die dem Bundesheer den 
mit Abstand höchsten Truppenanteil der Städte stellte, als wesentlicher Initiator 
und später auch Vorort des Bundes9 3 3. Dem gegenüber steht, daß Bürger
meister und Rat zu Ulm es nicht wagten, etwas gegen den Herzog von Nieder
bayern zu unternehmen. Dies wird besonders deutlich in einer Antwort Ulms auf 
eine 1484 von der Reichsstadt Nördlingen ausgesprochene Hilfsbitte. Dort hieß 
es, in den letzten beiden Jahren seien etliche Ulmer Bürger und hintersässige 
Bauern von niederbayerischen Amtsleuten gefangengenommen worden; alle Bit
ten deswegen an Herzog Georg, seine Räte und andere Fürsten seien ohne Erfolg 
geblieben. Trotz dieses Unrechts habe es die Stadt bisher nicht gewagt, den Her
zog beim Kaiser zu beklagen oder sich zu Recht zu erbieten 

allain uß den Ursachen, das wir sorg gehabt unnd noch haben, nachdem die macht an 
dem ennd groß ist, wir möchten ungnad mit ungnad hawffen9 j ) 6. 

Eine entsprechende Stellungnahme gab die Stadt Mitte 1485 bei ersten Ver
handlungen über einen Bund der schwäbischen Städte und Ritter ab 9 3 7 . In 
dem am 14.2.1485 nach langen Verhandlungen mit Erzherzog Sigmund von 
Tirol abgeschlossenen Schutzbündnis wurden die wittelsbachischen Herzöge aus
genommen9 3 8. Auch in der Gründungsphase des Schwäbischen Bundes 1487/88 
spielte Ulm keine maßgebliche Rolle, sondern vertrat, wie in der Regel auch 
später, eine lavierende, abwartende und kompromißbereite Politik 9 3 9 . Nach 

9 3 0 Ziegler, Staatshaushalt, 187f.; Heider-Nebinger, 131; Nübling, I I , 166; Schaab, 
Geleit und Territorium, 405f.; Weller, Reichsstraßen, 2ff. 

931 Freitag, 97; BayHStA KbÄA 974, fol. 155. 
9 3 2 Bader, Südwesten, 156. 
9 5 3 Felix Fabri, Tractatus de civitate Ulmensi..., 147 f. 
9 3 4 Bader, Südwesten, 138, 151, 155f.; Doeberl, 330; Kießling, Nachbarschaft, 277. 
9 3 5 Chr. Fr. Satt/er, Beil. 124; Bock, Schwäbischer Bund, 15, 58f., 75f.; Osann, 55; Riez

ler, Baiern, 518; K. Weller, Württemberg. Geschichte, 73. 
9 3 * BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 10 (5.3.1484). 
9 ) / Bock, Schwäbischer Bund, XI f. 
9 5 8 Ebda., XVII I ; Gismann, 445 ff. 
9 3 9 Bock, Schwäbischer Bund, XXVII . 
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der Nachricht eines Chronisten war Ulm nach Vermittlung Albrechts IV. 1488 
sogar bereit, den niederbayerischen Herzog als Schutzherrn und Vogt anzuer
kennen 9 4 0 . Etwas von der Angst der Bürger vor Repressalien Georgs spiegelt sich 
auch in der recht unwahrscheinlichen Erzählung Fabris, der Herzog habe Ulm 
das Illerwasser abgraben wollen, um so die Donau unschiffbar zu machen 9 4 1. 
Auf die trotzdem recht komplizierten Verhandlungen zwischen Georg dem 
Reichen und Ulm 1487-1493 ist an anderer Stelle dieser Arbeit einzugehen. 

b) Die Grafen von Oettingen 

aa) Zur Lage der Grafschaft im 15. Jahrhundert 
Die territoriale Ausbildung der sogenannten „jüngeren" Grafschaft Oettingen 

vollzog sich vor allem im 14. Jahrhundert durch Veräußerungen von Außenbesitz 
und Zuerwerbungen und Herrschaftsverdichtung im Kerngebiet, dem Ries. Da
durch wurde in den abgestoßenen Außenbereichen anderen Territorialherren 
das Nachrücken ermöglicht, im Norden den Zollern, im Osten vor allem den Wit
telsbachern942. Vor der Darstellung der immer enger werdenden Beziehungen 
Ludwigs des Reichen zu den Oettinger Grafen soll zunächst, gestützt auf die 
neueren Arbeiten von Grünenwald und Kudorfer, ein Überblick über die dyna
stische Entwicklung, die wichtigsten Herrschaftsrechte, die Ausbildung der 
Grenzen besonders gegenüber Bayern und die finanzielle Lage der Grafen von 
Oettingen im 15. Jahrhundert gegeben zu werden, um die Ansatzpunkte der Poli
tik Ludwigs des Reichen besser verstehen zu können. 

1410 wurde die Grafschaft, gerade erst zur inneren und reichsrechtlichen 
Konsolidierung gelangt, erstmals geteilt, und zwar zwischen den Brüdern Fried
rich I I I . (1370-1423) und Ludwig XL (1370-1440) 9 4 3 . Beider Besitzteile 
wurden durch die Söhne Friedrichs I I I . 1435 bzw. 1440/42 weiter aufgespaltet. 
Damit waren drei Linien und Teilgrafschaften im Entstehen begriffen, die von 
den drei Söhnen Friedrichs I I I . verwaltet wurden: Johann I . (1423— 1449) resi
dierte jetzt in Wallerstein, Ulrich (1423-1477) in Flochberg, WilhelmI. 
(1423-1467) in Oettingen. Noch waren die Besitzpertinenzen fließend; die 
Reichslehen und Regalien sowie die Aktivlehen blieben gemeinsam. 1446 wurde 
dann noch das Lehensseniorat, d.h. die Vergabe der Aktivlehen durch den 
jeweils ältesten lebenden Grafen, eingeführt 9 4 4 . 

Wichtigstes Hoheitsrecht und gleichzeitig Expansionsinstrument der Grafen 
schon im 14. Jahrhundert war das Oettinger Landgericht, in einem Bereich 
flächendeckender und geschlossener Zuständigkeit weit über den engeren Graf
schaftsbezirk hinausreichend und von den Grafen immer wieder als Basis für 
den Erwerb weiterer landeshoheitlicher Rechte genutzt 9 4 5. Entstanden in der 

9 4 0 Fuetrer,219f. 
9 4 1 Zitiert von Nübling, 11,110. 
9 4 2 Kudorfer, Oettingen, 44-47. Vgl. auch die Grafschaftsbeschreibung ebda., 47 ff. Zur 

Rolle des Reichsguts in der Oettinger Territorialpolitik vgl. Endres, Reichsgut. 
9 4 3 Das Folgende sehr knapp nach Kudorfer, Oettingen, 129 -135 und Grünenwald, 87, 

165 f., 174 f. Stammtafeln der Oettinger Grafen in den Beilagen zu Lang, I I , zu Grünenwald 
und in den Europ. Stammtafeln, Tf. 150. Sehr instruktiv die genealogisch-besitzgeschicht
liche Übersicht von Kudorfer, Oettingen, Beil. 6. Vgl. auch Übersicht 7. 

9 4 4 Grünenwald, 106, 166, 175 f. 
9 4 3 Feine, Landgerichte, 216f.; Grünenwald, 101-104, 164; Kudorfer, Oettingen, 

145-173; Willoweit, Territorialgewalt, 206. 
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Übersicht 7: 

Die Grafen von Oettingen in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
Vereinfachte Zusammenstellung nach: Europäische Stammtafeln Bd.V (hg. v. Detlev 
Schwennicke), Marburg 1978, Tf. 150 und Kudorfer, Oettingen, Beilage 6 

I 
(Oettingen) 

I 
Wilhelm 1. (+1467) 

Friedrich I I I . (+1423) 
. , 

(Flochberg) 
I 

Ulrich (+1477) 

Friedrich (+1490) Wolfgang I . (+1522) Johann I I . (+1519) 
Bf .v.Passau 1485 Herr zu Conde 

Joachim 1. (+1520) 

1 
(Alt-Wallerstein) 

i 
Johann 1. (+1449) 

Ludwig X I I I . (+1486) 

Magdalena (1473-1525) 
-v 1486(?) Gf. Ulrich VI. zu 

Tettnang (+ 1520) 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts, wurde sein Sprengel ab 1310 mehrfach vom 
Reich bestätigt, zuletzt in der wohl wichtigsten Urkunde 1419 von König Sig
mund zusammen mit Geleit und Wildbann. Städte wie Donauwörth, Aalen, 
Feuchtwangen, Dinkelsbühl und natürlich Nördlingen lagen innerhalb des wei
ten Anspruchsbezirks9 4 6. Die Blütezeit des Gerichts lag in den Jahren zwischen 
1310 und 1450 9 4 7 . Die ausgreifend privilegierte Gerichtsgrenze von 1419 aller
dings war damals in weiten Teilen nur Programm und konnte als Herrschafts
grenze nicht etabliert bzw. behauptet werden. Das lag einerseits an der Diskre
panz zwischen dem weiten Anspruchs- und dem viel kleineren Verdichtungsge
biet, in dem oettingische Vogtei-, Grund- und Niedergerichtsrechte konzentriert 
waren, andererseits an der Konfrontation mit anderen Reichsunmittelbaren, 
etwa den bayerischen Landgerichten an der Donau oder den sich hochgerichtlich 
ausgliedernden Reichsstädten Nördlingen und Bopflngen9 4 8. 

Noch umfassender als der für das Landgericht beanspruchte Bezirk war der 
ebenfalls seit der Mitte des 13. Jahrhunderts belegbare und zuletzt in Verbindung 
mit dem Landgericht 1419 privilegierte Geleitssprengel der Oettinger Grafen. 
Dessen Besonderheit lag darin, daß er sich nicht auf bestimmte Straßen
abschnitte bezog, sondern als geschlossener Flächenbereich rings um Nördlin
gen mit einer Nord-Süd-Erstreckung von etwa 85 km angelegt war 9 4 9 . Durch die 
Aufgabe der Wahrung des Geleitfriedens wurden die Oettinger Jurisdiktions
rechte gestärkt. Der größte wirtschaftlich-politische Nutzen des Geleits bestand 
sicher in der Kontrolle des Handels der Reichsstädte Nördlingen, Bopflngen, 
Dinkelsbühl, Aalen und Donauwörth, wobei das von den Grafen geübte Geleit 
zur Nördlinger Pfingstmesse die wichtigste Rolle spielte und gerade im 15. und 
16. Jahrhundert des öfteren als Druckmittel gegen die Stadt eingesetzt wurde. 

9 4 6 Abschrift des Privilegs von 1419 in BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 155-157, 
Druck: Blickle-Blickle, Nr. 29. Zu den Grenzen Kudorfer, Oettingen, 153 ff. und Karten
beilage 1 sowie Grünenwald, Kartenbeilage VIII . 

947 Kudorfer, Oettingen, 160 f. 
9 4 8 Grünenwald, 134; Kudorfer, Oettingen, 173. 
9 4 9 Kudorfer, Oettingen, 179-186; Endres, Wirtschaftsbeziehungen, 82-98; Lang, IV, 

65-69. 
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Außerdem konnten Zoll- und Geleitstätten Brückenköpfe in Gebieten fremder 
Landeshoheiten darstellen. Das galt auch für die Endpunkte des Oettinger 
Geleits in Richtung Bayern, Ballmertshofen, Donauwörth und Wemding. 

Schließlich ist noch zu erwähnen der ebenfalls 1419 großflächig konfirmierte 
und später stark reduzierte Wildbann- und Forstbereich der Grafschaft Oettin
gen, der sich in weiten Teilen mit dem Geleitsbezirk deckte 9 3 0. 

Wichtig für die Ausbildung der oettingischen Binnen- und Außengrenzen im 
14./15. Jahrhundert war zunächst einmal die Tatsache, daß die völlig enklavier-
ten Reichsstädte Nördlingen und Bopflngen trotz ständiger Spannungen zur 
Grafschaft, die ihre Regalrechte gezielt gegen die wirtschaftlichen Bedürfnisse 
der Städte einsetzen konnte, ihre Selbständigkeit behaupten konnten 9 3 1. Die 
Südexpansion der Hohenzollern im 14. Jahrhundert führte zu lange anhaltenden 
Überschneidungen mit den Oettinger Regalienansprüchen, die im 15. Jahrhun
dert hauptsächlich Geleit und Wildbann, später dann die Hochgerichtsrechte 
betrafen, wobei die Grafen immer mehr ins Hintertreffen gerieten9 3 2. 

Versuche der Wittelsbacher, in das Riesgebiet vorzudringen, gab es schon im 
13. und 14. Jahrhundert (wobei jedesmal Nördlingen mitbetroffen war), doch 
unter den beiden letzten Landshuter Herzögen wurden sie mit besonderem 
Nachdruck und Erfolg betrieben 9 5 3. Die Erwerbung Heidenheims unter Ludwig 
dem Reichen, die die Wittelsbacher auch an die Südwestgrenze der Grafschaft 
führte, ist dafür ebenso ein Beleg wie Ludwigs Vorgehen gegen Donauwörth und 
seine zahlreichen Käufe von den Grafen, auf die gleich weiter einzugehen sein 
wird. Georg der Reiche bekundete dann mit seinem Vorgehen gegen Nördlingen 
1484-1486 sein eindeutiges Interesse am Riesgebiet und kaufte 1487 den Wal
lersteiner Grafschaftsteil. 

Mit Bayern, ab 1450 mit Bayern-Landshut, hatte Oettingen im Spätmittel
alter die längste gemeinsame Grenze aller Nachbarn, den größten Teil des Ost-
und fast den gesamten Südabschnitt der Grafschaftsgrenze. Da die bayerische 
Herrschaftsbildung in den betreffenden Gebieten nirgends früher als um die 
Mitte des 13. Jahrhunderts einsetzte und zunächst verschiedene Besitzrechts
titel zu vereinheitlichen hatte, kam es zwischen Oettingen und Bayern relativ 
früh (im 14. Jahrhundert) zur Ausbildung recht genau definierter Grenzen mit 
wenig grundherrschaftlicher Durchmischung. Als abgeschlossen kann dieser 
Grenzbildungsprozeß, während dessen die alten, beiderseits weit gesteckten 
Hochgerichtsansprüche fast überall durch Grundherrschaft, Vogtei- und Dorf
rechte aufgefüllt oder verändert wurden, mit dem Grenzvertrag von 1533 gelten. 
Trotzdem kam es danach auch noch zu gegenseitigen Reibereien, wie auch der 
geschilderte Abgrenzungsprozeß nicht ohne Spannungen verlief 9 5 4. 

Bayerisches Nachbargebiet der Grafschaft im Süden war - wenn man vom 
erst 1450 erworbenen hleidenheim absieht - das alte Gebiet der Grafschaft Dillin
gen, seit dem 15. Jahrhundert als Landgericht Höchstädt bezeichnet933. Von den 

950 Kudorfer, Oettingen, 187ff. und Kartenbeilage 3; Lang, IV, 70-72. 
951 Kudorfer, Oettingen, 229ff.; Grünenwald, 159ff. 
952 Kudorfer, Nördlingen, 250-257. 
9 5 3 Ebda., 271-273. 
954 Kudorfer, Oettingen, 270f.; Grünenwald, 133 f. 
9 ^ Zur Entwicklung im Spätmittelalter vgl. v.a. Seitz, 35ff.; Heider-Nebinger, 150f.; 

Nebinger-Zoepfl, 76-89; Volkert, Evokationsprivileg, 519 und für die hier wichtigen 
Zusammenhänge Kudorfer, Oettingen, 264-268. 
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Ingolstädter Wittelsbachern recht expansiv gehandhabt, wurde es vom König 
1422, fast zeitgleich mit dem letzten großen Privileg für das Oettinger Gericht, 
wiederaufgerichtet. Die älteste Grenzbeschreibung des Landgerichts Höchstädt 
von 1420 weist vielfältige Überschneidungen des bayerischen mit dem oettingi-
schen Anspruchsbezirk aus, doch entwickelte sich Höchstädt im Verlauf des 
15. Jahrhunderts zum normalen herzoglichen Landgericht ohne überterritoriale 
Ansprüche unter einem niederbayerischen Landvogt. 

Nach Osten hin schlössen sich im Oettinger Grenzverlauf zunächst der 
Bereich der Reichsstadt und Reichspflege Donauwörth, die Ludwig 1458—1463 
innehatte, aber nicht behaupten konnte, und dann das Gebiet der ehemaligen 
Grafschaft Graisbach nördlich der Donau, fast bis an die Altmühl reichend, an. 
Graisbach war mit dem Neuffener Erbe 1305/42 an die Wittelsbacher gefallen, 
aber während fast des ganzen 14. Jahrhunderts verpfändet und wurde erst 1416 
von den Ingolstädter Herzögen zurückgelöst, dann aber zeitweise aufgehoben. 
Es blieb in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts umstritten zwischen Zollern, 
Oettingern und Wittelsbachern und wechselte pfandweise mehrfach den Besit
zer, bis es 1454 wieder an die Landshuter Herzöge kam 9 5 6 . Im Bereich nördlich 
von Wemding wurden die Graisbacher Ansprüche von der brandenburgischen 
Expansion des 14./15.Jahrhunderts zurückgedrängt, während südlich davon 
Bayern sein Gebiet unter Graisbacher Rechtstiteln gegen Oettingen bis an die 
Wörnitz vergrößern konnte (bestätigt 1452). Überschneidungen gab es auch 
damals noch vor allem wegen gegenseitiger Geleitsansprüche zwischen Donau
wörth und Nördlingen 9 5 7 . 

bb) Die Anbindung an Niederbayern unter Ludwig dem Reichen 

Für Ludwig den Reichen boten sich vielfache Möglichkeiten des Eingreifens in 
die Belange der Oettinger Grafen. So war er gerade in den fünfziger Jahren des 
15. Jahrhunderts des öfteren als Vermittler zwischen Oettingen und den Städten 
Nördlingen und Bopfingen wegen Handelsstreitigkeiten tä t ig 9 5 8 . Auch direkte 
oettingisch-niederbayerische Irrungen über die gegenseitig beanspruchten Rega
lienrechte durchzogen die Regierungszeit Ludwigs, wobei von ihm vor allem die 
Rechtsansprüche der erwähnten Landgerichte Höchstädt und Graisbach ins 
Spiel gebracht wurden. In den Jahren 1454-1457 etwa vermittelte der Augsbur
ger Bischof in solchen Geleits-, Zoll- und Wildbannstreitigkeiten9 5 9. Sehr bald 
konnte Ludwig der Reiche die im 15. Jahrhundert permanent ansteigende Ver
schuldung der Grafen für seine Zwecke nutzen, und zwar, wie sich zeigen sollte, 
in einem Umfang, der die Substanz der immer weiter aufgesplitterten Graf
schaft Oettingen ernstlich gefährdete 9 6 0 . Dazu gehörten auch die Erwerbung 

9 5 6 Zu Graisbach im Spätmittelalter Volkert, Evokationsprivileg, 519f.; ders., Entwick
lung, 608; Heider-Nebinger, 133; Kudorfer, Oettingen, 259f. und vor allem die Studie von 
Kraft. 

9 i l Kudorfer, Oettingen, 260-264 und Kartenbeilage 5; Krenner 15, 284. 
9 5 8 Einschlägiges Material in BayHStA NKB 4, fol.379ff., 31, fol.94ff. und 108, 

fol. 107 ff.; RL Nördlingen 1158; MedFLit Oettingen 143 u. 144; PNU Ausw. St. 1463. 
9 5 9 BayHStA PNU Ausw. St. 1455; MedFLit Oettingen 94. Weiteres Material: NKB 4, 

fol. 367-402 und 5, fol. 357-366. 
9 6 0 Vgl. Grünenwald, 166; Kudorfer, Oettingen, 134-136. Vgl. auch für Einzelnach

weise die Grafschaftsbeschreibung ebda., 47 ff. 
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der Herrschaft Heidenheim von 1450 und der Versuch, sich in Donauwörth 
festzusetzen. 

Herzog Ludwig begann seine Erwerbungspolitik 1454 mit dem Kauf der mit
ten im Graisbacher Gebiet gelegenen Stadt Monheim, die die Grafen 1422 
erobert hatten 9 6 1. Ein wichtiger Erfolg mit seinem bewährten Mittel der persön
lichen Anbindung kleinerer Dynasten gelang Ludwig in den Jahren 1455/57, als 
zuerst Graf Ulrich von Flochberg (1423-1477; seit 1449 Lehenssenior der 
Grafschaft) und dann auch Graf Wilhelm I . von Oettingen (1423-1467) auf 
Lebzeiten in Ratsdienste des Herzogs traten 9 6 2. Die - identischen - Konditio
nen der Dienstverhältnisse sahen sehr weitgehende Rechte für den Herzog vor, 
das Öffnungsrecht auf alle gräflichen Besitzungen (außer gegen den Kaiser oder 
andere Oettinger Grafen), das Recht auf Hilfe mit mindestens zwölf Reisigen 
sowie die Übertragung gräflicher Rechtsgeschäfte auf den Herzog und seinen 
Rat. 

Im Lauf der Reichskriege von 1458-1463 steigerte Ludwig der Reiche seinen 
Druck auf Oettingen, besonders auf den Flochberger Grafen Ulrich, weiter. 
Zunächst kam es zu Streitigkeiten zwischen beiden über den Umfang von Ulrichs 
Dienstpflichten, die im Juli 1460 von einem Spruch des Würzburger Bischofs 
dahingehend verglichen wurden, daß es beim vereinbarten Öffnungsrecht blei
ben sollte und die Hilfspflicht des Grafen auf ein Minimum von 100 Reisigen für 
einen Monat fixiert sein sollte 9 6 3. Ulrich war inzwischen auch herzoglicher Pfle
ger in Höchstädt geworden und hatte sich bei Ludwig verschuldet964. Diese 
Schulden erhöhten sich noch, als Graf Ulrich im Februar 1461 von seinem Bru
der Wilhelm I . dessen Anteil an der seit 1436 dreigeteilten oettingischen Stadt 
Wemding übernahm 9 6 3 . In den großen süddeutschen Auseinandersetzungen 
beging Graf Ulrich dann den Fehler, sich durch Unterstützung der kaiserlichen 
Partei von Herzog Ludwig lösen zu wollen. Er mußte eine empfindliche Nieder
lage hinnehmen, der Herzog okkupierte den Flochberger Grafschaftsteil, das 
Kloster Neresheim und die Stadt Wemding 9 6 6 und diktierte die Bedingungen des 
Ausgleichs vom April 1462, nach denen Ulrich aus dem Krieg ausschied und 
Ludwig dem Reichen 60 Reisige und Wemding als Operationsbasis zur Verfü
gung stellen m u ß t e 9 6 7 . 

Immer mehr geriet Graf Ulrich von Flochberg in das Schlepptau des Herzogs; 
durch die militärische Niederlage war seine Selbständigkeit noch unsicherer 
geworden. Ludwig der Reiche seinerseits griff im Anschluß an Vermittlungen, 
Indienstnahme, Darlehen und den militärischen Sieg zu einem weiteren, recht 
ungewöhnlichen Mittel, um seinen Einfluß in Flochberg zu verstärken. Am 

961 Grünenwald, 166. 
9 6 2 BayHStA PNU Ausw.St.1456 (Dienstbrief Graf Ulrichs 23.2.1455) u. 1461 

(Dienstbrief Graf Wilhelms 6.12.1457). 
9 6 5 BayHStA PNU Ausw. St. 1464, Druck: Hasselholdt-Stockheim, Beil. 44. 
9 6 4 BayHStA MedFLit Oettingen 95 (hier ist zum Jahresende 1460 von 6,000 fl Schulden 

die Rede). 
9 6 5 BayHStA KbU 30857; zum Kontext FÖWA Ms. Diemand, 80. 
9 6 6 FÖWA Ms. Diemand, 80; Hasselholdt-Stockheim, 194f., 240; Kudorfer, Oettingen, 

272. 
9 6 7 BayHStA PNU Ausw. St. 1471. Der Ausgleich wurde vermittelt vom Oettinger Gra

fen Wilhelm I . , der sich ebenso wie der Wallersteiner Ludwig XI I I . nicht gegen den Herzog 
gestellt hatte. 
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18.2.1463 ließ er sich und seinem Sohn Georg von Graf Ulrich „Gerhabschaft 
und Regiment" über den Grafen und seine künftigen Erben 9 6 8 übertragen. Damit 
unterwarf sich Ulrich förmlich einer niederbayerischen Kuratel. Es wurde fest
gelegt, daß die männlichen Erben Ulrichs sich nach dessen Tod und Erreichen 
ihrer Volljährigkeit sofort in Schutz und Schirm des niederbayerischen Herzogs 
begeben sollten 9 6 9. 

1467 konnte Herzog Ludwig den Verkauf der oettingischen Stadt Wemding, 
die am Ostrand des Rieses direkt dem niederbayerischen Territorium benachbart 
lag, erzwingen und damit der Graisbacher Gegend nach Monheim (1454) eine 
weitere Erwerbung auf Kosten der Oettinger anfügen. Seine Verfügungsrechte 
über Wemding seit 1460 und die Verschuldung Graf Ulrichs bei ihm und den 
Grafen von Werdenberg spielten Ludwig die Stadt in die H ä n d e 9 7 0 . Die kompli
zierte Vorgeschichte des Verkaufs von Wemding, das bischöflich-regensburgi-
sches Lehen war, im 15. Jahrhundert von den Oettingern zur Stadt ausgebaut 
wurde und ihnen teilweise sogar als Residenz diente, hängt mit der seit 1436 
bestehenden inneroettingischen Aufteilung der Rechte an der Stadt und 
dem Übergang Wemdings an Graf Johann von Werdenberg-Heiligenberg 
1454—1457 als Sicherungspfand für Oettinger Schulden zusammen9 7 1. Wegen 
der Vielzahl der sich überkreuzenden Rechtstitel mußten die Verkaufsmodalitä
ten vorab von Bischof Wilhelm von Eichstätt vermittelt und festgelegt wer
den 9 7 2 . Danach ging die Stadt Wemding mit Kaufbrief vom 4.9.1467 9 7 3 um 
16,500 fl rh an Herzog Ludwig, der seinerseits die Oettinger Schulden bei den 
Werdenbergern beglich, wofür diese wiederum auf ihre beim Rottweiler Hof
gericht erklagten Rechtstitel auf die Stadt verzichteten9 7 4. Auch die Schulden 
Graf Ulrichs bei Herzog Ludwig in Höhe von 6,000 fl galten als mit dem Verkauf 
abgegolten975. Von den Regensburger Bischöfen erhielten Herzog Ludwig und 
später Herzog Georg die pro forma nötigen Belehungsurkunden 7 6 . Mit Wem
ding ging Oettingen ein wichtiger Baustein der Grafschaft verloren; vor allem 
während der Regierung Herzog Georgs unternahmen die Grafen daher mit Hilfe 
des Schwäbischen Bundes zahlreiche Versuche, die Stadt zurückzuerhalten. Der 
Rückkauf gelang ihnen aber erst im Dezember 1504 nach Verhandlungen mit 
Albrecht I V . 9 7 7 Um den Vollzug dieses Rückkaufs kam es wegen Zahlungsver-
zögerungenn zu langwierigen Streitigkeiten und Prozessen zwischen Grafen 
und Herzögen vor dem Gericht des Schwäbischen Bundes und dem Reichs-

9 0 8 Ulrichs erste Gemahlin Elisabeth von Schaunberg war 1461 gestorben. 1466 heira
tete Ulrich eine Tante König Georgs Podiebrad von Böhmen. Aus dieser Ehe stammten 
seine drei Kinder, darunter der Nachfolger Graf Joachim (* 1470). Vgl. FÖWA Ms. Die
mand, 83. 

9 0 9 BayHStA PNU Ausw. St. 1466. Zur Praxis herzoglichen Schutzes und Schirms für 
Ulrich vgl. die Beispiele zu 1468 in BayHStA MedFLit Oettingen 101 und StAA KbA 15. 

9 7 0 Zu Geschichte und Status von Wemding: Kudorfer, Oettingen, 122f., 269f. 
9 7 1 Zu diesen Zusammenhängen FÖWA Ms. Diemand, 80. 
9 7 2 BayHStA KbU 30863, 30956 (13.8.1467). 
9 7 5 BayHStA KbU 12868, 30853. 
9 7 4 Ebda., 30865. 
9 7 5 Vgl. BayHStA NKB 34, fol. 523'f. Die Summe in der Quittung Ulrichs vom 

24.3.1468 lautete dann trotzdem nur auf 15,500 fl (KbU 30867). 
9 7 6 Vgl. die kopial überlieferten Lehensurkunden in BayHStA RKG 1481/11, unfol. 
9 7 7 BayHStA KbU 13473, 13474. 
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kammergericht. Ein rechtskräftiges Urteil kam nicht zustande; Wemding blieb 
bei den Wittelsbachern9 7 8. 

Allerdings blieb der Kauf Wemdings für Ludwig nicht ohne Schwierigkeiten, 
und zwar wegen der Konsenspflicht aller gräflichen Linien bei Verkäufen aus 
nominell gemeinsamem Besitz. Graf Ulrich hatte nicht nur für sich, sondern auch 
als Vormund der Kinder seines am 12.3.1467 gestorbenen Bruders Wilhelm I . 
von Oettingen gehandelt. Der Wallersteiner Graf allerdings, Ludwig X I I I . 
(1449-1486), verweigerte dem Verkauf Wemdings seine Zustimmung 9 7 9. 14 74 
brachte er, nachdem niederbayerische Räte vergeblich eine Vermittlung 
versucht hatten, seine Ansprüche, die sich allerdings gegen seinen Onkel wegen 
entzogener Erbnutzung, nicht gegen Herzog Ludwig richteten, sogar vor den 
Kaiser 9 8 0. 

Inzwischen hatte der niederbayerische Herzog bei der Sicherung des Floch
berger Grafschaftsteils den 1463 eingeschlagenen Weg gegenüber Graf Ulrich 
weiter verfolgt. Am 17.2.1473 bestellte Graf Ulrich Ludwig und Georg zu „Ger
haben und Vormunder" für sich, seine zweite Frau Barbara von Podiebrad und 
seine Kinder Graf Joachim, Anna und Margarethe, „auch zu Regirer, Administra-
torn, Gubernatorn und Vormunder" seines Anteils an der Grafschaft Oettin
gen 9 8 1 . Zur Begründung dieses ungewöhnlichen Schritts wurde auf die Krank
heit Ulrichs, die fremdländische Herkunft seiner Frau und die Jugend seiner 
Kinder sowie die Nachbarschaft der Herzöge und die mit ihnen bestehenden 
Dienstverhältnisse verwiesen. Die Herzöge sollten alle Flochberger Güter wie ihr 
Eigen behandeln dürfen, vor allem in Fehden und Kriegen, und erhielten weit
gehende Mitregierungsbefugnisse eingeräumt, laut deren z.B. keine Verkäufe 
oder Rechtsverfahren ohne Wissen und Willen der Niederbayern vollzogen bzw. 
eingeleitet werden durften. Die Aktivlehen sollten künftig im Namen Ludwigs 
und Georgs vergeben werden. Die gesamte Verfügung sollte unwiderruflich und 
bestandskräftig wie ein Testament sein. In zusätzlichen Urkunden und Mandaten 
ging es um die Sicherstellung wittelsbachischen Einflusses auf Oettingen-Floch-
berg auch nach Ablauf dieser 20jährigen Gerhabschaft982. So sollten Ulrichs 
männliche Erben dann Schutz und Schirm des niederbayerischen Herzogs 
annehmen (solange sie das nicht taten, sollte die Verschreibung vom 17.2.1473 
weitergelten), ihre Besitzungen weiterhin dem Herzog öffnen und als Räte in 
niederbayerische Dienste treten. Die Formulare der entsprechenden Verschrei-
bungen wurden bereits vorbereitet, dazu kamen zahlreiche weitere Gebotsbriefe 
und Mandate zu Einzelfragen. Ludwig der Reiche ordnete sofort die Huldigung 
aller Flochberger Untertanen auf sich und seinen Sohn an 9 8 3 . Es gibt mehrere 

9 7 8 BayHStA RKG 1481 (Reichskammergerichtsprozeß 1512/13); KbÄA 1323; 
KbGehLA 254. Vgl. FÖWA Ms. Diemand, 115 f. und Kudorfer, Oettingen. 269f. 

9 7 9 Vgl. StAA KbA 16 (1468). 
9 8 0 BayHStA MedFLit Oettingen 105, unfol.; HHStA RHR Antiqu. 2, fol.459f.; FÖSA 

H A X I I I 112. 
9 8 1 BayHStA PNU Ausw. St. 1496 (Original, Flochberg 17.2.1475), 1489 (Revers Ingol

stadt 20.2.1473). Vgl. Lang, I I I , 71 und FÖWA Ms. Diemand, 81 f. Aus BayHStA MedFLit 
Oettingen 103, fol. 1, geht hervor, daß die Urkunde schon vorher fertig war und den Her
zögen zugestellt wurde. 

9 8 2 BayHStA PNU Ausw.St. 1480, 1481/2, 1482-1484, 1487, 1493, 1494, 1497 
(20.-22.2.1473); FÖSA HA X I 12.1.(20.2.1473). 

9 8 3 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol.; NKB 4, fol.387f.; Priebatsch I I , Nach
träge S.668. 
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Beispiele dafür, daß der Herzog noch 1473 auch darum bemüht war, seine Rolle 
als Mitregent im Flochberger Grafschaftsteil praktisch auszuüben, etwa gegen
über Ulm, Nördlingen und Bopfingen wegen Geleits und der Oettingen zustehen
den Judensteuer984, bei der Regelung von Schulden Graf Ulrichs 9 8 5 und in Strei
tigkeiten Ulrichs mit Graf Ludwig X I I I . 9 8 6 . 

Auch den Weg der Käufe ging Ludwig der Reiche gegenüber Flochberg weiter. 
Im Dezember 1473 verkaufte Graf Ulrich die ihm seit mehreren Jahren verpfän
dete Burg Baldern im Westen der Grafschaft um 9,700 fl rh. Nach 20 Jahren 
sollte den Oettingern die Rücklösung wieder erlaubt sein — sie gelang Graf 
Joachim erst 150 7 9 8 7 . Auch gegenüber der Wallersteiner Linie, deren Graf Lud
wig X I I I . (1449-1486) bisher die Zustimmung zum Verkauf von Wemding ver
weigert hatte, konnte Ludwig der Reiche noch einen Erfolg erzielen: Am 
19.11.1474 trat der Graf auf zehn Jahre als Rat und Diener von Hause aus in die 
Dienste der niederbayerischen Herzöge, zu den selben weitgehenden Bedingun
gen, wie Ulrich und Wilhelm I . es 1455/57 getan hatten 9 8 8. Wir finden Ludwig 
X I I I . in der Folgezeit auch in der Nähe Ludwigs und Georgs, als Teilnehmer am 
Wittenberger Brautzug im Oktober 1475 und an der Landshuter Hochzeit im 
November 1475 sowie im Gefolge Herzog Georgs bei dessen Reise an den Wie
ner Kaiserhof 1480 9 8 9 . Damit war auch die dritte oettingische Teillinie in ein 
Dienstverhältnis zu Landshut getreten. 

Zwar war Graf Wilhelm I . von Oettingen im März 1467 gestorben, doch Vor
mund seiner Söhne Friedrich, Wolfgang und Johann war Graf Ulrich von Floch
berg 9 9 0 , und da dieser ja unter niederbayerischer Kuratel stand, gerieten auch die 
Oettinger Prinzen ins niederbayerische Fahrwasser, besonders der zum Erben 
ausersehene Wolfgang I . (*1456, 11522). Diesen finden wir bei den Fami
lienfesten von 1474/75 wiederholt im persönlichen Gefolge der Landshuter Her
zöge 9 9 1 . 1477/78 war er nachweislich dreimal am Landshuter Hof und mit 
Georg dem Reichen auch einmal in Heidelberg 9 9 2. Im Januar 1479 nahm Wolf
gang an der Beerdigung Ludwigs des Reichen in Landshut teil und trat sofort 
nach Georgs Regierungsantritt in dessen Dienste als Hofgesind mit acht Pferden 
(31.1.1479) 9 9 3 . 

Als am 28.5.1477 Graf Ulrich von Flochberg starb, war sein Sohn Joachim 
(* 1470,11520) erst sieben Jahre alt. Den Bestimmungen des Vertrags von 1473 
entsprechend übernahm Herzog Ludwig die Vormundschaft, setzte vier Statt
halter als seine Vertreter ein und ließ in einer Art Bestandsaufnahme die Rechte 
und Einkünfte des Flochberger Teils aufzeichnen994. Nach Ludwig übernahm 
Georg der Reiche die Vormundschaft. Er hatte sogleich zwischen den Grafen 

9 8 4 BayHStA PNU Ausw. St. 1502; MedFLit Oettingen 103, unfol. 
9 8 5 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (7.1.1474). Vgl. Kudorfer, Oettingen, 272. 
9 8 6 FÖWA P. A. Ludwig Xi lL , Nr. 4. 
9 8 7 BayHStA PNU Ausw. St. 1481/1, 1485, 1492, 1495, 1498; FÖWA Ms. Diemand, 

80f.; Kudorfer, Oettingen, 72. 
9 8 8 BayHStA PNU Ausw. St. 1500. 
9 8 9 FÖWA P. A. LudwigXIII., Nr. la; BayStaBi cgm 531, fol.95ff.; Hiereth, Zeitgenössi

sche Quellen, 63; Adlzreitter, 199 f. 
9 9 0 FÖWA Ms. Diemand, 129; BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (11.1.1476). 
9 9 1 GHA Korr. Akten 959/1; BayStaBi cgm 551, fol. 95ff., 162f. 
9 9 2 FÖWA Ms. Diemand, 129; P.A. Wolfgang 1., Nr.35. 
9 9 3 GHA HU 2114; BayHStA NKB 79, fol. 1. 
9 9 4 FÖWA Ms. Diemand, 83; BayHStA MedFLit Oettingen 74. 
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und Herzog Albrecht IV. von München wegen Streitigkeiten um das Geleit für 
die nach Westen gehenden Reichenhaller Salzfuhren zu vermitteln 9 9 5. 

Die Jahre 1476/77 sahen zwei für die innere, dynastische Geschichte Oettin-
gens bemerkenswerte Entscheidungen. Graf Ludwig XI I I . verfügte zunächst vor 
seinem Abzug in die Burgunderkriege, daß das Wallersteiner Erbe für den Fall 
seines Todes in die Hände der Oettinger Grafen übergehen sollte 9 9 6. Dann 
schloß er mit Wolfgang von Oettingen sofort nach dem Tod des Flochbergers 
Ulrich, am 2.6.1477, in Erneuerung älterer Abreden 9 9 7 eine Familieneinung, in 
der unter anderem der gemeinsame Besitz der Reichslehen, das Verbot von Ver
äußerungen zum Schaden eines anderen Hausmitglieds und ein gegenseitiges 
Vorkaufsrecht bei geplanten Verkäufen fixiert wurden 9 9 8 . Man wird darin den 
Versuch Ludwigs von Wallerstein, des neuen Seniors des Hauses, sehen dürfen, 
den Oettinger Gesamtbesitz gegen die starke Stellung der Herzöge zu konsolidie
ren und den Grafen ihre Verfügungsrechte zu erhalten. Dafür spricht auch, daß 
Ludwig XI I I . sich trotz der 1474 eingegangenen Dienstverpflichtung9 9 9 ener
gisch gegen Georg den Reichen und dessen Verfügungsrechte über Flochberg 
wandte, und zwar in einem 1479-1481 vor dem Landshuter Hofgericht laufen
den Prozeß wegen der Vormundschaft Georgs über Graf Joachim und des Regi
ments der vier Statthalter im Flochberger Teil 1 0 0 ° . Ludwig XI I I . wollte den sofor
tigen Beitritt Joachims zur Familieneinung von 1477, was die Räte Georgs erst 
für 1484, wenn Joachim 14 Jahre alt sein würde, zugestehen wollten. Lud
wig XI I I . appellierte gegen dieses Urteil an den Kaiser; wir wissen nicht, mit wel
chem Erfolg. Joachim jedenfalls wurde 1484 auf die Universität Ingolstadt 
geschickt und 1486 zu deren Rektor gewähl t 1 0 0 1 . 

Ein Rückblick auf die Beziehungen Ludwigs des Reichen zu den Oettinger 
Grafen zeigt, daß der Herzog mit ganz verschiedenen Mitteln, der Übernahme 
von Streitschlichtungen, Dienstverhältnissen, Darlehen, militärischem Druck, 
dem Kauf von Monheim, Wemding und Baldern eine intensive Anbindung des 
Grafenhauses an das niederbayerische Herzogtum erreichen konnte. Die An
gehörigen aller drei gräflichen Linien standen in Dienstverhältnissen zum Lands
huter Herzog. Die weitestgehenden Rechte, nämlich Vormundschaft und Mit
regierung, konnte er sich in zwei Stufen 1469/73 im Flochberger Grafschaftsteil 
sichern. Demgegenüber versuchte der Wallersteiner Ludwig XI I I . mehrfach, die 
Linien fester zu verbinden und so den niederbayerischen Einfluß auf die Graf
schaft zurückzudrängen. Solange er lebte, hören wir nichts mehr von niederbaye-

9 9 5 BayHStA KbÄA 1989, fol. 191; HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 461. 
9 9 6 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 44. 
9 9 7 Zuletzt: Erbeinung der Oettinger mit dem Flochberger Grafen vom 25.12.1475 

(FÖWAUI 1377). 
9 9 8 FÖSA HA II 1.6., II 5.87. Diese Bestimmungen sollten in den Rechtsstreitigkeiten ab 

1489 eine wichtige Rolle spielen. 
9 9 9 In einer Rüstungsaufforderung vom 3.5.1484 bezeichnete Georg der Reiche 

Graf Ludwig immer noch als „hofgesind und lieben getruen" (FÖWA P.A. Ludwig XI I I . , 
Nr.7). 

1 0 0 0 FÖSA HA IV 23.13 (Hofgerichtsbrief Landshut 23727.9.1479); BayHStA PNU 
Ausw. St. 1506 (Hofgerichtsbrief Landshut 21./23.11.1481). 

1 0 0 1 FÖWA Ms. Diemand, 83. Den Herzog sprach Joachim als „gnediger herr und vater" 
an (BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (31.10.1486)). Joachim bat Georg in diesem 
Brief um Urlaub von Ingolstadt, um seine kranke Tante besuchen zu können. 
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rischen Expansionsvorstößen gegen Oettingen. Als er 1486 aber ohne männliche 
Erben starb, setzte Georg genau bei seinen Besitzungen erneut an und kaufte das 
Wallersteiner Grafschaftsdrittel auf. 

c) Nördlingen 

Die zentralen Faktoren im expansionistischen Vorgehen der niederbayeri
schen Herzöge Ludwig und Georg im schwäbischen Gebiet nördlich der Donau 
waren die Grafschaft Oettingen und die von ihr umschlossene Reichsstadt Nörd
lingen. Georg der Reiche demonstrierte 1485 durch die Belagerung Nördlingens 
und die Verwüstung des Umlands der Stadt zum ersten Mal ganz offensichtlich 
und in großem Maßstab seinen Willen zum auch gewaltsamen Vorgehen gegen 
die schwäbischen Stände und gegen den Kaiser. Bestimmend war für ihn dabei 
die flankierende Sicherung seiner oettingischen Erwerbspläne, weniger die 
intendierte Einbeziehung der Reichsstadt in bayerisches Territorium , wie 
sie Albrecht IV. 1485/86 im Falle Regensburgs praktizierte. Gerade das Schick
sal der Reichsstädte Nördlingen und Regensburg in diesen Jahren 1485/86, einer
seits die direkte Gewaltanwendung und Erpressung eines Waffenstillstands zu 
herzoglichen Bedingungen, andererseits die feste Verklammerung mit dem 
geschlossenen oberbayerischen Gebiet um eigener Vorteile willen, erweckte, 
obwohl ganz gegensätzlichen Motivationen und Interessenkonstellationen ent
sprungen, bei den zeitgenössischen Politikern den Eindruck eines geordneten 
und gezielten Vorgehens der Herzöge gegen die Reichsfreiheit der Städte. Als die 
Bayern dann über Sigmund von Tirol 1487 noch eine Umgestaltung der ganzen 
politischen Landkarte Süddeutschlands versuchten, wuchs die Gefahr eines 
neuen Reichskriegs und war der Boden bereitet für einen umfassenden Zusam
menschluß gegen die Wittelsbacher und eine schlagkräftige Neuorganisation des 
habsburgisch-reichsoberhauptlichen Interesses in den umstrittenen Gebieten. 
Diese Zusammenhänge erklären die Notwendigkeit eines - durch eine reichhal
tige archivalische Überlieferung begünstigten - relativ ausführlichen Eingehens 
auf Georgs Politik gegenüber Nördlingen als Beispiel für Ursache, Mittel und 
Ziele fürstlichen Drucks auf eine Reichsstadt im thematischen und zeitlichen 
Horizont dieser Arbeit. Die gegenseitigen Verhältnisse werden ab dem Jahres
ende 1483 faßbar, doch sollen diesen Ausführungen zunächst einige grundsätz
liche Bemerkungen zur Rolle Nördlingens in der Politik Ludwigs des Reichen 
und zum Nördlinger Verhältnis zur wichtigsten politischen Größe des Ries
gebiets, zu den Oettinger Grafen, vorangestellt werden. 

aa) Ludwig der Reiche, die Grafen von Oettingen 
und die Nördlinger Pfingstmesse 

Die völlig enklavierte Lage Nördlingens im geschlossenen Besitzgebiet der 
Oettinger brachte die Stadt in ständige Spannungen zur Grafschaft bzw. den 
Teilgrafschaften. Dies gab Ludwig dem Reichen Gelegenheit zu vermittelndem 
Eingreifen und zum Abschluß von Bündnisverträgen. Im Mittelpunkt der 
Streitigkeiten standen dabei immer Fragen der Sicherheit des Handels von und 
nach der Reichsstadt und die Bewahrung ihrer Rolle als Stapel- und Umschlag-

1002 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 70. 
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platz. Dagegen setzten die Oettinger ihre Regalrechte, vor allem Landgericht und 
Geleit, ein, um den Zugang nach Nördlingen zu kontrollieren und die Stadt in 
Abhängigkeit zu bringen 1 0 0 3 . Für die Jahre um 1450 etwa sind entsprechende 
Irrungen überliefert 1 0 C 4; sie wurden durch eine 20jährige Einung der drei oettin-
gischen Grafen mit der Stadt vom 27.3.1452 über die Gewährung freien Han
dels und eine entsprechende Ausübung der Oettinger Zoll- und Geleitsrechte 
vorläufig beigelegt 0 0 3 . 

Besonders empfindlich für derlei Druckmaßnahmen war Nördlingen wegen 
der in der Mitte des 15.Jahrhunderts zu ihrer höchsten Blüte aufgestiegenen 
Pfingstmesse, die jährlich nach den Pfingstfeiertagen 14 Tage lang in der Stadt 
abgehalten wurde. Ende des 13.Jahrhunderts erstmals als lokaler Jahrmarkt 
erwähnt, wurde die Pfingstmesse, inzwischen zu überregionaler Bedeutung auf
gestiegen, 1434 von Kaiser Sigmund privilegiert. Schwerpunkt war das Geschäft 
mit Tuchen, Pelzen und Metallwaren, Einzugsbereich war der gesamte Süden des 
Reichs, auch Sachsen1006. Nördlingen entwickelte sich so nicht zu einem großen 
europäischen, aber einem der wichtigsten oberdeutschen Messeplätze 1 0 0 7 ; hierin 
spiegelt sich auch die Bedeutung der Stadt als Knotenpunkt wichtiger Straßen 
zwischen Nürnberg, Augsburg und Ulm, als Handelsplatz für Agrar- und Tuch
produkte und als Metallstapel 1 0 0 8. 

Nun fehlte es gerade im 15. Jahrhundert nicht an Versuchen, gegen die wirt
schaftliche Vorrangstellung Nördlingens vorzugehen bzw. davon zu profitieren. 
Zwei Beispiele dafür seien hier erwähnt. Da war zum einen die Konkurrenz 
gleichzeitiger Veranstaltungen, etwa der Nürnberger Frühjahrsmesse. 1477 ver
bot die Reichsstadt Nürnberg daher ihren Kaufleuten und Bürgern, die Nördlin
ger Messe zu besuchen und ließ um die Pfingstzeit einen Jahrmarkt abhalten. 
Wegen der „zerrittung" der Pfingstmesse wandten sich die Nördlinger daraufhin 
an den Kaiser, der die Meßprivilegien im Mai 1479 erneut bestätigte und das 
Gebot des Nürnberger Rats aufhob 1 0 0 9 . Interessanterweise verwendete Georg 
der Reiche sich in diesem Streit für den Nürnberger Standpunkt 1 0 1 ° . Zum ande
ren bot sich das sogenannte „Meßgeleit" als Interventionshebel an, denn zu den 
wichtigsten Messevorbereitungen der Stadt gehörte es, den Kaufleuten die Sicher
heit der Verkehrswege im Umkreis der Stadt zu garantieren, weswegen Ver-

1005 Kudorfer, Oettingen, 230f.; ders., Nördlingen, 151 ff.; Grünenwald, 159ff.; Endres, 
Messestreitigkeiten, 1 f. Ausführlich beschäftigt sich Kießling, Die Stadt und ihr Land, mit 
Nördlingen; vgl. zum Verhältnis zu Oettingen v. a. S. 84—97. 

1 0 0 4 BayHStA RL Nördlingen 1158; MedFLit Oettingen 145. 
1 0 0 5 BayHStA NKB 51, fol. 94-98. Zu diesem Handelskonflikt auch Kießling, Nachbar

schaft, 207 f., 277 f. 
1 0 0 6 Zur Pfingstmesse vgl. neben Voges, 47-69 und Kudorfer, Nördlingen, 138ff. die 

Arbeit von Ammann sowie Heinrich Steinmeyer: Die Entstehung und Entwicklung der 
Nördlinger Pfingstmesse im Spätmittelalter mit einem Ausblick bis ins 19. Jahrhundert. 
Nördlingen 1960. 

1007 Ammann, 309-312; Endres, Wirtschaftsbeziehungen, 7. 
1008 Kudorfer, Nördlingen, 145-147; K. Weller, Reichsstraßen, 19 ff. Kießling, Die 

Stadt und ihr Land, 158- 185, geht in seiner Darstellung der Messe v.a.auf die Umstruk
turierung des Nördlinger Handels im ausgehenden 15. Jh. ein. 

1 0 0 9 TLA Sigm. XIV/128 (Zitat), XIV/690; BayHStA RL Nördlingen 1, fol. 173-175; 
BayStaBi cgm 2073/IV, fol.62 (Müllners Nürnberger Annalen). Dazu weiter Franz, 26f. 
und die einschlägigen Arbeiten von Endres, Messestreitigkeiten und ders., Wirtschafts
beziehungen. 

1 0 1 0 £rcdres, Messestreitigkeiten, 13 f. 
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handlungen mit den Zoll- und Geleitsherren in diesem Bereich geführt wurden. 
Diese suchten ihrerseits natürlich einen entsprechenden finanziellen Nutzen für 
sich selbst durch erhöhte Einnahmen 1 0 1 1. 

Die Oettinger Grafen beanspruchten gegenüber Nördlingen ein umfassendes 
Markt- und Messegeleitrecht und beriefen sich dazu auf den ihnen vom Kaiser 
1419 privilegierten, sehr umfassenden Geleitsbezirk1 0 1 2. Dieser geschlossene, 
flächenmäßig, nicht nach Straßenabschnitten bevorrechtete Sprengel ergänzte 
die Rechte aus dem Oettinger Landgericht und bot die Möglichkeit zur Kontrolle 
des Handels von Bopflngen, Aalen, Dinkelsbühl und Donauwörth. Genau in der 
Mitte aber lag Nördlingen, und entlang der Hauptstraßen von und nach der Stadt 
hatte der Oettinger Geleitsbezirk seine weiteste Ausdehnung, so daß die 
Straßenspinne Nördlingens in jeder Richtung etwa 40 km weit von gräflichem 
Geleit bestimmt war. Die Stadt selbst besaß keinen nennenswerten Geleits
bezirk 1 0 1 3 . Die Gütertransporte von und zu den reichsstädtischen Wirtschafts
zentren standen im Mittelpunkt der Oettinger Geleitsrechte, und dabei wieder
um das Geleit zur und von der Nördlinger Pfingstmesse. Für die Grafen war 
dieses Meßgeleit zwar oft ein finanzielles Verlustgeschäft, obwohl für den beson
deren Geleitschutz an Pfingsten höhere Tarife verlangt wurden, doch als wichtig
stes Territorialrecht und Hebel zu finanziellen und politischen Pressionen gegen 
Nördlingen eine bis ans Ende des alten Reichs aufrechterhaltene Einflußmöglich
keit. Gerade in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam es wiederholt zu 
Geleitsverweigerungenn oder -Störungen, die die Nördlinger Messeeinnahmen 
reduzierten, oder auch zu Versuchen Oeningens, die Stadt durch eigene Märkte 
zu schädigen 1 0 1 4 . 

Als es 1458 trotz des Vertrags von 1452 wieder einmal zur Verweigerung des 
Nördlinger Meßgeleits durch die Grafen kam, griff Ludwig der Reiche vermit
telnd e i n 1 0 1 5 . Schon am 23.1.1458 hatte er einen ersten Schutz- und Schirm
vertrag mit Nördlingen abgeschlossen (auf zwei Jahre), der 1460, 1464, 1468 
und 1471 verlängert wurde 1 0 1 6 . Eingeschlossen war dabei auch die ebenfalls 
vom gezielten Einsatz der Oettinger Regalrechte betroffene Reichsstadt Bopfln
gen am Westrand des Ries 1 0 1 7 . Seit 1472/73 war Herzog Ludwig, gleichzeitig 
Schirmherr Nördlingens und Bopflngen s und Administrator des Grafschafts-
teils Oettingen-Flochberg, wieder mit den Handelsstreitigkeiten befaßt. Er hatte 
im Geleitsstreit in einem Schiedsspruch zugunsten der Grafen entschieden, 
wogegen die Städte beim kaiserlichen Kammergericht klagten. Um einen kaiser
lichen Entscheid zu verhindern, schaltete Ludwig sich erneut ein und setzte einen 
Schlichtungstag vor seinen Räten an 1 0 1 8 . Hier wurden am 10.2.1474 die Streit-

1011 Ammann, 303; Schaab, Geleit und Territorium, 399f.; Freitag, 104ff., 125f. 
1 0 1 2 Vgl. das Privileg bei Lang, IV, 65-69 oder Blickle-Blickte, Nr. 29 und dazu Kudor

fer, Oettingen, 179-187 (und Kartenbeilage 2); Endres, Wirtschaftsbeziehungen, 8 2 - 120 
passim. 

1013 Endres, Wirtschaftsbeziehungen, 96-100. 
1 0 . 4 Vgl. Kudorfer, Nördlingen, 154f.; ders., Oettingen, 183- 185; Endres, Wirtschafts

beziehungen, 86-98; ders., Reichsgut, 46-48; Isenmann, Reichsstädte, 52f. 
1 0 . 5 BayHStA NKB 108, fol. 107ff.; PNU Ausw.St. 1463; Endres, Messestreitigkei

ten, 1 f. 
1 0 . 6 BayHStA PNU Reichsstädte 45, 50, 80/1, 84/1, 84/2. 
1 0 . 7 Vgl. Kudorfer, Oettingen, 231 ff. und Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nachtrag I I , Nr.40 

(Antwort des Kaisers auf Bopfinger Beschwerden 1474). 
1 0 1 8 Material in BayHStA MedFLit Oettingen 144 und 103; NKB 4, fol.379-382. Vgl. 

auch Endres, Wirtschaftsbeziehungen, 116. 
249 



punkte zwischen Graf Ulrich von Oettingen und Nördlingen (Judensteuer; Über
fälle auf Nördlinger Handelsverkehr im oettingischen Geleitsbezirk) der Ent
scheidung des Eichstätter Bischofs über t ragen 1 0 1 9 . Die Interessen der Stadt 
gegenüber den Oettingern gehen nochmals hervor aus Privilegienkonfirmatio
nen Friedrichs I I I . für Nördlingen von 1463 und 1476, in denen der besondere 
Gerichtsstand von Bürgermeister und Rat nur vor dem Reichsoberhaupt und die 
Meßprivilegien erneuert wurden. Alle Straßen um die Stadt mußten zur Gewähr
leistung eines sicheren Handelsverkehrs offengehalten werden; keiner der Nach
barn durfte seine Zölle und Aufschläge im Umkreis von drei Meilen um die Stadt 
erhöhen. Auf eigenem Grund und Boden durfte Nördlingen Befestigungen an
legen. Während der Messezeit war es dem Rat außerdem erlaubt, geächteten Per
sonen Zuflucht zu gewähren 1 0 2 0 . 

Wichtig ist es allerdings noch, festzuhalten, daß auch den niederbayerischen 
Herzögen schon vor dem Ausgriff auf Oettingen eine Möglichkeit zur Über
wachung des Verkehrs zur Nördlinger Messe von Südosten her zur Verfügung 
stand, und zwar durch das „Geleit zu Schwaben", neben Graisbach einem der 
beiden alten, langlebigen Geleitsämter im Oberland des niederbayerischen Für
stentums. Es gehörte ursprünglich zur Herrschaft Höchstädt; der seit 1470 stän
dig nachweisbare und den Ingolstädter Rentmeistern unterstehenden Geleitshal
ter saß in Lauingen 1 0 2 1. In einem Bestandbrief von 1487 wird als Bezirk, für den 
er zusammen mit vier oder fünf Knechten zuständig war, das Gebiet der ehemali
gen Grafschaft Dillingen (Höchstädt, Lauingen, Gundelfingen) 1 0 2 2 , die Herr
schaft Heidenheim und damit auch die Grenze zu Oettingen, die Donau von 
Donauwörth bis Ulm und der Nordrand der Markgrafschaft Burgau aufge
führ t 1 0 2 3 . Die Rechnungen dieses bayerischen Geleitshalters zu Lauingen sind 
für die Jahre 1463 bis 1503 erhalten; in ihnen erscheinen seit etwa 1470 Geleits
gelder zur Nördlinger Messe als eigener Einnahmeposten1024. In der Übersicht 8 
im Anhang werden die Einnahmen aus diesen Meßgeleitsgeldern, der Gesamt
bruttoertrag des „Geleits zu Schwaben", der Prozentanteil der Meßgeleitsein-
nahmen daran und der Nettoertrag des Geleitamts verzeichnet, und zwar für 
1483-1491 in Einjahres-, für 1493-1503 in Zweijahresabständen. 

Als vorläufige Ergebnisse aus dieser Tabelle, die im Zug der Darstellung 
von Georgs Maßnahmen gegen Nördlingen 1485/86 wiederaufzunehmen sind, 
können festgehalten werden: 
- Georg der Reiche gewährte 1484 kein reguläres und 1485 überhaupt kein 

Geleit zur Nördlinger Messe, ab 1486 wieder das normale Meßgeleit. 
- Das Geleit zur Nördlinger Messe brachte in der Regel zwischen 40 % und 

50% der Bruttogesamteinnahmen des Geleitamts „in Schwaben" ein, also 
einen recht hohen Anteil. 

- Trotzdem geriet das Geleitamt seit 1489 ins Nettodefizit 1 0 2 5. Ursächlich 
, 0 1 9 BayHStA PNU Ausw. St. 1502. 
1 0 2 0 BayHStA RL Nördlingen 1, fol. 155'-169 bzw. 169-172'. 
1 0 2 1 BayHStA NKB 90, fol. 202' und 124, fol. 322 sowie grundlegend Ziegler, Staatshaus

halt, 187-190. 
1 0 2 2 Vgl. Seitz und Nebinger-Zoepjl. 
1 0 2 3 BayHStANKB 124, fol. 81. 
1 0 2 4 BayHStA NKB 151. 
1 0 2 5 Dazu und zu den Gründen Ziegler, Staatshaushalt, 188-190. Hinweise auf die 

abnehmende Bedeutung der Messe im ausgehenden 15. Jh. bei Kießling, Die Stadt und ihr 
Land, 170 f. 
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dafür waren weniger höhere Ausgaben (unter diesen markierten neben den 
Sölden immer die Zehrkosten für Geleitshalter und -knechte zur Messezeit 
den größten Posten) als vielmehr die Tatsache, daß Geleitserträge immer 
stark von der Art der Übung des Geleits und damit von einer politischen 
Grundsatzentscheidung für oder gegen aggressive Expansionspolitik ab
hingen. 

bb) Der Anlaß: Nördlingen und Simon Wagenhals 1478—1484 

Den auslösenden Faktor für das kriegerische Vorgehen Georgs des Reichen 
gegen Nördlingen haben wir im persönlichen Schicksal des Nördlinger Bürgers 
Simon Höchstätter, genannt Wagenhals, zu suchen, der uns erstmals 1474 als in 
Kriegsdiensten seiner Vaterstadt stehend begegnet1026. Wegen eines Raubüber
falls auf Nördlinger Bürger erhob der Rat Ende 1478 Anschuldigungen gegen 
ihn; im Gegenzug sagte er Nördlingen schließlich die Fehde an (26.1.1479) l 0 2 7 . 
Einer Erneuerung dieser Fehdeansage im Juni 1480 folgten weitere Übergriffe, bis 
Wagenhals im Juni 1481 bei dem Versuch, einen Bürger der Stadt in seine Gewalt 
zu bringen, im pfalz-mosbachischen Sinsheim (zwischen Heilbronn und Heidel
berg) in Gefangenschaft geriet. Die Reichsstadt wandte sich an Pfalzgraf Otto I I . 
mit der Bitte, ihr gegen ihren Feind Recht zu gewähren. Der Wittelsbacher 
stimmte zu und es wurde auf den 6.9.1481 ein Rechtstag in der Sache Nördlin
gen - Wagenhals gesetzt, doch Simon gelang die Flucht aus Sinsheim 1 0 2 8. Nun 
intervenierten die Oettinger Grafen in dieser Sache, denn als wir das nächste Mal 
vom Streit zwischen Nördlingen und Wagenhals hören, geschieht dies im Rah
men eines Schlichtungsversuchs Graf Ludwigs XI I I . von Oettingen-Wallerstein 
im Juli 1483 1 0 2 9 . 

Bevor der entscheidende Umschwung in unserem Streitfall, die Festnahme 
Wagenhals', behandelt wird, sei ein kurzer Blick auf die außergewöhnlich gün
stige Quellenlage geworfen. Über den Ablauf aller Streitigkeiten und Verhand
lungen zwischen November 1483 und September 1486 mit dem Höhepunkt der 
Belagerung Nördlingens 1485 sind wir genauestens informiert durch ein für 
diese Zeit erhaltenes Nördlinger Ratslibell, das alle Gesandtschaften, einge
hende Briefe, viele Instruktionskonzepte, Tagesordnungspunkte von Ratssitzun
gen etc. verzeichnet und auf weitere einschlägige reichsstädtische Archivalien 
hinweist 1 0 5 ° . Dazu kommt die umfangreiche Ansbacher Kopialüberlieferung für 
die Jahre 1485/86 1 0 5 1 . 

Etwa Mitte November 1483 wurde Wagenhals von Nördlinger Stadtknechten 
in der Nähe von Zöbingen (etwa 15 km nordwestlich der Reichsstadt) auf einer 

i 0 2 u BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 174ff. 
1 0 2 7 Ebda., fol. 160-163. 
1 0 2 8 Diese Vorgänge nach BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 1 - 5 , 164f. und 987/3 und 

988, fol. 49 f. sowie FüS 193, fol. 1 - 6 und RU Nördlingen 70, 72. Vgl. auch die ausführliche 
Darstellung in einem gedruckten Rundschreiben der Stadt Nördlingen in BayHStA FüS 
193, fol. 24 (30.6.1485). Ähnliche Sammeldarstellung: RTA 1. Nr. 709. 

1 0 2 9 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 8. 
1 0 3 0 BayHStA RL Nördlingen 987/2. Zur Nördlinger Ratsorganisation im ausgehenden 

Mittelalter Voges, 22-26. 
1 0 3 1 St AN BayB 5. Daraus ist vieles in der Sammlung von Priebatsch gedruckt oder rege

stiert. 
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Wiese gefangengenommen, die dem Zisterzienserkloster Kirchheim am Ries, 
dem oettingischen Hauskloster, gehör t e 1 ( b 2 . Wagenhals wurde dann nach Nörd
lingen gebracht und dort als Feind der Stadt am 13.12.1483 hingerichtet 1 0 ) \ 

Zunächst intervenierten nun die Oettinger bei der Stadt wegen eines Versto
ßes gegen ihre Gerichtsrechte, da die Gefangennahme auf ihrem „gepiet und 
landtgericht" l 0 3 4, auf dem Grund eines ihnen zugehörigen Klosters geschehen 
sei und forderten von den Nördlingern mehrfach eine Entschädigungszahlung. 
Die Stadt wies diese Argumente zurück: Wagenhals sei ein Feind und Schädiger 
gewesen; Nördlingen sei mit Gefangennahme und Hinrichtung nach Reichsrecht 
und kaiserlicher Privilegierung verfahren 1 ( b 5. Die Stadt rekurrierte damit - und 
tat das auch in der Zukunft immer wieder — auf einen Typ von Privilegien, der 
seit der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts öfter begegnet und wesentlich dazu 
beitrug, den Reichsstädten die herrschaftliche Durchdringung ihres Umlands zu 
ermöglichen. Es handelte sich dabei um das Recht, der Stadt schädliche Leute, 
vor allem Straßenräuber, auch außerhalb des städtischen Gebiets gefangen
zunehmen und in die Stadt zur Aburteilung zu verbringen. Diese sektorale Aus
weitung der Gerichtsexekutive war vor allem für Handelsstädte von großer 
Bedeutung. Unter Friedrich I I I . hatte Augsburg dieses Recht 1468 und 1485 
bestätigt erhalten, Nürnberg 1476; später folgten Lindau (1485), Biberach 
(1487), Memmingen (1490) 1 0 5 6 und Ulm (1493) 1 0 5 7 . Nördlingen leitete ähn
liche Rechte wohl aus den kaiserlichen Privilegienbestätigungen von 1463 ab, die 
auf die Gewährleistung eines sicheren Handelsverkehrs besonderen Wert leg
ten 1 0^ 8. Die angesprochenen Privilegien und ihre Exekution stellten natürlich 
einen Kollisionspunkt erster Ordnung mit den landesfürstlichen Interessen der 
betroffenen Territorialherren dar. 

Nördlingen hatte sich mit seinen Rechtfertigungserklärungen auch an Fried
rich I I I . gewandt, der in zwei deutlich formulierten Mahnschreiben vom März/ 
April 1484 an die oettingischen Grafen Ludwig, Wolfgang und Joachim den städ
tischen Standpunkt unterstützte. Das Vorgehen gegen Wagenhals habe den 
städtischen Privilegien und dem Reichsrecht entsprochen, da dieser als Land
friedensbrecher Offenheit und Sicherheit der Reichsstraßen bedroht habe. Als 
Reichsoberhaupt komme nur ihm in diesem Streitfall die Rolle des Schieds
richters zu, die die Grafen zu akzeptieren hätten. Diese sollten ihre vermeinten 
Ansprüche daher nicht an Nördlingen, sondern an ihn als „ewr beider rechten 
herren" bringen 1 0 j 9 . Zur selben Zeit waren übrigens Streitigkeiten zwischen 
Grafen und Reichsstadt wegen der Nördlinger Korngült vor dem Kaiser anhän-
gig 1 0 4 0 

Damit schien die Sache für Nördlingen einen günstigen Verlauf zu nehmen. 
Wagenhals, ein hartnäckiger Feind der Stadt, war hingerichtet worden, die 

1 0 3 2 Zu Kirchheim vgl. Kudorfer, Oettingen, 78, 107 ff. 
1 0 3 3 Diese Vorgänge nach BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 9-12 und 987/2, fol. 2 -9 

und 988, fol. 51 f.; RTA 3, Nr. 139b. 
1 0 3 4 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 2. 
1 0 3 5 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 13 -16 und 987/2, fol. 2 - 10. 
1 0 3 6 BayHStA RU Memmingen 440 (Erstverleihung 1403; ebda. 438). 
1037 Kießling, Nachbarschaft, 266f.; Lipburger, Augsburg, 118 -120. 
1 0 3 8 BayHStA RL Nördlingen 1, fol. 155' ff. 
1 0 3 9 HHStA RHR Antiqu. 2, fol.441 ff. (Zitat fol. 442'). 
1 0 4 0 Ebda., fol.454ff. 
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Oettinger Ansprüche schienen durch die kaiserlichen Mandate fürs erste neutra
lisiert. Allerdings war in der Zwischenzeit, im Dezember 1483, noch ein weiterer 
Kontrahent mit seinen Forderungen auf den Plan getreten: Georg der Reiche. 

cc) Die Intervention Herzog Georgs 

Georg der Reiche übernahm die oettingischen Forderungen und Argumente 
gegen Nördlingen für sich und verwies auf seine Berechtigung dazu als Vormund 
des Grafen Joachim von Oettingen-Flochberg und als Besitzer des nahe Zöbin-
gen gelegenen, vormals oettingischen Schlosses Baldern, obwohl das Kloster 
Kirchheim, auf dessen Grund Wagenhals festgesetzt worden war, zum Waller
steiner Grafschaftsdrittel gehörte 4 1 . Er sah darin wohl die Chance zu gleichzei
tigem expansiven Vorgehen gehen Stadt und Grafschaft; indem er die Oettinger 
Ansprüche gegen Nördlingen aufgriff und mit größtem Nachdruck vorwärts
trieb, konnte er sowohl seine Ansprüche auf Oettingen betonen als auch die 
Reichsstadt seiner Hegemonialsphäre im Riesgebiet zuzuordnen versuchen. 
Vom 12.12.1483 datiert die erste schriftliche Intervention des niederbayeri
schen Pflegers zu Baldern bei der Stadt, die die Grund- und Gerichtsrechte am 
Festnahmeort bei Zöbingen ganz entsprechend dem Ansuchen der Grafen vom 
November 1483, jetzt aber im Namen Niederbayerns als Zubehör der Herrschaft 
Baldern reklamierte und von der Stadt Wandel und Abtrag verlangte 1 0 4 2. Einen 
Tag später aber wurde Wagenhals hingerichtet. Der Nördlinger Rat verteidigte 
sich in mehreren Briefen und Gesandtschaften nach Baldern und Landshut wie 
gegenüber den Oettingern: die städtischen Streifscharen hätten Wagenhals, ein-
nen Landfriedensbrecher und Schädiger der Stadt und ihres Handels, erwischt, 
als er gerade zu neuen Raubzügen aufbrechen wollte und ihn deshalb festgesetzt. 
Zudem versuchte der Rat, gegenüber Georg die Festnahme als nicht auf Grund 
und Boden des Klosters Kirchheim, sondern des Nördlinger Karmelitenklosters 
geschehen darzustellen. Außerdem habe man für den Fall, daß die Festnahme auf 
niederbayerischem Boden erfolgt wäre, sowieso vorgehabt, beim zuständigen 
Landrichter Wagenhals' Auslieferung zu beantragen1 4 5 . 

Der Herzog aber war durch Berichte des Pflegers zu Baldern und des Rent
meisters über die wahren Verhältnisse informiert und ordnete sofort Vergel
tungsmaßnahmen an, um Nördlingen zu zeigen, wie ernst es ihm mit der Durch
setzung seiner von Oettingen hergeleiteten Rechtstitel war. Am. 15.1.1484 wur
den durch niederbayerische Knechte 17 Nördlinger Bürger, die auf dem Weg 
zum Markt nach Ellwangen waren, in Zöbingen in einem Wirtshaus festgesetzt. 
Als Grund wurde ihnen die rechtswidrige Festnahme Wagenhals' genannt -
Flerzog Georg wollte also seine Verfügungsrechte über den Ort, in dessen 
Nahe zwei Monate vorher die Nördlinger Streifscharen Wagenhals festgenom
men hatten, durch die Annahme mehrerer reichsstädtischer Geiseln unmißver
ständlich demonstrieren. Die Nördlinger wurden nur kurz nach Landshut 
gebracht und ansonsten unter niederbayerischer Kontrolle zu Zöbingen fest
gehalten 1 0 4 4. 

1 Kudorfer, Oettingen, 72, 78, 107 ff. 
2 BayHStA RL Nördlingen 987/2, tbl. 11 f. und 988, fol. 7. Vgl. Zoepfl, Schwaben, 33. 
3 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 11 -14 und 988, fol. 53. 
4 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 14-17. 
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Nun begannen auf Nördlinger Seite hektische diplomatische Aktivitäten. Die 
zentrale Figur dabei war der Ratsherr Jörg Vetzer, der mit dem Landshuter Kam
mermeister Johann Klesheimer, einem der wichtigsten Männer in der von 
Bischof Friedrich Mauerkircher geführten Landshuter Kanzlei, in regelmäßigem 
Briefkontakt stand 1 0 4 d . Zwischen dem 24.1. und dem 19.3.1484 gingen zwei 
Rechtfertigungsbriefe und zwei entsprechend instruierte Gesandtschaften nach 
Landshut und Heidelberg, wo Georg sich damals aufhielt 1 0 4 6 . Der Herzog rea
gierte erst am 24.3., und zwar mit einem Brief mit durchaus drohenden Unter
tönen. Wagenhals sei „in unnser oberkeit und zwang gen Balldern gehörig" fest
genommen, nach Nördlingen gebracht und dort trotz der Mahnung seines Pfle
gers zu Baldern hingerichtet worden. Georg forderte nochmals eine Büß- und 
Entschädigungszahlung, „damit wir zu hanndthabung ttnnsrer oberkeit ferrers 
hanndels gegen uch nit geursacht werden" 1 0 4 7. Dieselbe drohende Forderung 
ließ er den Mitte April in Landshut weilenden Nördlinger Gesandten Ott Vetter 
und Jörg Vetzer mitteilen, die ohne Erfolg versuchten, mit dem Herzog in Ver
handlungen zu kommen, allerdings auch nicht ermächtigt waren, einer Entschä
digung oder einem Bündnisvertrag zuzustimmen 1 0 4 8. Der Rat der Stadt hatte 
sich inzwischen auch nach anderweitiger Unterstützung umgesehen und über 
Vizekanzler Johann Waldner die Ausstellung eines gegen Bayern gerichteten 
kaiserlichen Mandats erwirken wol len 1 0 4 9 , doch Waldner wandte sich nicht an 
Georg, sondern an die Oettinger Grafen 1 C b 0, die ihre Ansprüche und Forderun
gen an Nördlingen noch nicht aufgegeben hatten 1 0 3 1 . Vom Rat der Reichsstadt Ulm 
bekamen die Nördlinger die wenig ermutigende Nachricht, man habe ähnliche 
Erfahrungen mit Herzog Georg gemacht, aber aus Angst vor seiner Macht nichts 
gegen ihn zu unternehmen gewagt und empfehle Nördlingen ein Gleiches 1 0 5 2 . 

Die Verhandlungen im Mai 1484 kamen nicht von der Stelle l ( b 3 . Georg ver
langte als Voraussetzung für alle weiteren Schritte erst eine Entschuldigung und 
eine Entschädigungszahlung, lehnte die Rechtgebote des Rats auf den Kaiser 
und zahlreiche Reichsfürsten scharf ab und verlangte eine rasche Anerkennung 
seiner Forderungen. Der Rat geriet jetzt zunehmend unter Zeitdruck, denn 
Mitte Juni sollte die Pfingstmesse in Nördlingen beginnen und man befürchtete, 
der Herzog werde dann die Straßen sperren 1 0 5 4 . Deshalb war man auch zu den 
Rechtgeboten, also dem Anbieten einer schiedlichen Lösung der Ansprüche 
Georgs, übergegangen - allerdings ohne Erfolg. Georg lehnte die Rechtgebote 
nicht nur rundheraus ab, sondern griff tatsächlich auch zum wichtigsten wirt
schaftlichen Druckmittel, das er gegen die Stadt in Händen hatte und gewährte 
im Juni 1484 kein niederbayerisches Geleit zur Nördlinger Messe mehr wegen 

1 0 4 5 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 46 ff. Klesheimer gab Vetzer Ratschläge für 
Briefe und Gesandtschaften an Georg und übersandte Schriftstücke aus der niederbayeri
schen Ämterkorrespondenz zur Kenntnisnahme. 

1 0 4 6 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 1-7 und 1043, fol. 42 ff. 
1 0 4 7 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 7. 
1 0 4 8 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 17-23. 
1 0 4 9 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 11. 
1 0 5 0 HHStARHRAntiqu.2,fol.442ff. (29.4.1484). 
1 0 5 1 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 5. 
1 0 5 2 Ebda., fol. 10. 
1 0 5 5 Nach BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 24-29 und 988, fol.6, 16f.,27. 
1 0 5 4 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 27. 
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des Übergriffs auf seine Gerichtsrechte 1 0 5 5 . In den Rechnungen des Geleits
beamten in Lauingen ist zu 1484 unter den Meßgeleitsgeldern nur ein einziger 
Posten, 4 fl von Nürnberger Kaufleuten, ausgewiesen1056. Nördlingen reagierte 
auf diese für die Stadt äußerst gefährliche Maßnahme mit der Bitte an mächtige 
Reichsstädte wie Augsburg und Ulm um Verwendung in Landshut 1 0 5 7 . Offenbar 
hatte sie sich auch an Reichsfürsten gewandt, von denen sie glaubte, sie stünden 
in guter Verbindung mit Georg, denn im Juni 1484 begann ein erster Vermitt
lungsversuch durch Bischof Wilhelm von Eichstätt, der schon seit Dezember 
1483 im Auftrag Friedrichs I I I . versuchte, Herzog Georg vor allem wegen der 
Vorgänge um das Hochstift Passau und das Landgericht Marstetten-Weißenhorn 
zu einer freundlicheren Haltung gegenüber dem Reichsoberhaupt zu bewegen 
und Mitte April 1484 selbst in Landshut war 1 0 5 8 . Die ersten Verhandlungen 
führte der Eichstätter Hofmeister Ludwig von Eyb, der die Zusage der Streit
parteien erhielt, einen Schlichtungstag in Eichstätt (19./20.7.1484) zu be
schicken 1 0 5 9 . Umstritten war dort hauptsächlich die von Georg in Höhe von etwa 
5,000 fl verlangte Entschädigungszahlung und der Vorschlag des Vermittlers 
Bischof Wilhelm, Nördlingen solle sich vier bis sechs Jahre lang in den Schutz 
und Schirm Georgs begeben und dafür jährliche Schutzgelder erlegen. Beiden 
Vorschlägen durften die Nördlinger Gesandten laut ihrer Instruktionen nicht 
zustimmen 1 0 6 0; sie hatten nur die bereits bekannte Apologie der Ereignisse vom 
Jahresende 1483 nochmals vorzutragen und zu versichern, die Stadt habe keines
wegs eine Mißachtung der herzoglichen Rechte beabsichtigt. Ein neuer Schieds-
tag wurde von der niederbayerischen Seite im August abgeschrieben, doch war 
Bischof Wilhelm weiterhin vermittelnd tätig, war bis Januar 1485 des öfteren in 
Landshut und Nördlingen und erreichte sogar einen nochmaligen Verhandlungs
tag (25.10.1484), doch die Reichsstadt lehnte kompromißlos jeden Vorschlag 
ab, der eine Entschädigung für Georg vorsah, da sie gegen Wagenhals recht
mäßig laut ihrer alten Freiheiten gehandelt habe 1 0 6 1. Es kann sein, daß Nördlin
gen seine Hoffnungen im wesentlichen auf den Kaiser gesetzt hatte, doch dieser 
äußerte sich erst im Jahr 1485. 

Am 20.1.1485 wandte sich Friedrich I I I . aus Linz, wohin er wegen der Erobe
rungszüge des Ungarnkönigs Matthias Corvinus in Niederösterreich geflohen 
war, erstmals wegen des Nördlinger Handels an Herzog Georg 1 0 6 2 . Er gebot ihm, 
Geleit von und nach Nördlingen zu gewähren und die gefangenen Nördlinger 
Bürger freizulassen. Dann wolle er, sobald wegen der ungarischen Kriege mög
lich, dem Herzog einen Tag vor dem kaiserlichen Gericht zur Geltendmachung 
seiner Ansprüche gegen die Stadt setzen. Er machte aber auch klar, daß er das 
Handeln der Stadt gegen ihren Feind für rechtmäßig halte. Das kaiserliche Man
dat traf am 8.2.1485 in Landshut ein und blieb vorläufig ohne Antwor t 1 0 6 3 . 
Der Herzog setzte im Gegenteil seinen harten Kurs gegenüber Nördlingen im 

5 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 17. 
6 BayHStA NKB 151, fol. 200'. Vgl. Übersicht 8. 
7 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 34. 
8 TLA Sigm. XIV/371, XIV/781, XIV/782. 
9 BavHStA RL Nördlingen 987, fol. 30-33 und 988, fol. 9, 29 ff. und 1043, fol. 11 ff. 
0 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 9-12. 
1 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 22 ff. und 1043,fol. 10ff., 144f.,FüS 193,fol.22. 
2 HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 433 f. 
3 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 10. 
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Februar 1485 verschärft fort, indem er den Bürgern und Kaufleuten der Stadt 
jegliches Geleit entzog und die oberdeutschen Städte und die eidgenössischen 
Orte bereits jetzt auffordern ließ, die Nördlinger Messe in diesem Jahr nicht zu 
besuchen, da er wegen des Verstoßes gegen seine landesfürstlichen Rechte kein 
Meßgeleit gewähren werde 1 0 6 4 . Gleichzeitig richtete er eine drohend formulierte 
Entschädigungsforderung an die Stadt 1 0 6 5. 

Das Protokoll einer Sitzung des Nördlinger Rats vom 27.2.1485 zeigt, daß 
dort die drohende Gefahr genau erkannt worden war. Da die Messezeit nahe und 
der Herzog kein Geleit geben wolle und auch zu einer Einigung nicht bereit sei, 
drohe der Reichsunmittelbarkeit Gefahr. Man rechnete bereits mit einer Belage
rung und ließ die Kornvorräte und die Rüstung überprüfen 1 0 6 6 . Noch im Marz 
wurden zwei Gesandtschaften nach Landshut abgefertigt 1 0 6 /. 

In dieser Situation wandte sich Kaiser Friedrich mit einem zweiten, strengeren 
Mahnschreiben an den niederbayerischen Herzog (Linz, 7.3.1485). Auf seinen 
ersten Brief, so der Kaiser, habe Georg nicht reagiert „unsrer persone zu smahe 
und Verachtung nach sollicher unnsrer gnedigen und fruntlichen schrifft". Er 
wiederholte, unter Betonung seiner Richtergewalt als Reichsoberhaupt, seine 
Forderungen an Georg, vor allem das Einstellen erpresserischen Drucks auf die 
Stadt, und warnte vor Gewaltanwendung. Er sei dem Herzog bisher immer 
„gnädigen und fruntlichen willens" gewesen, werde aber auch die Stadt gegebe
nenfalls bei ihren Rechten handhaben 1 0 6 8. Urheber dieses Mandats in der kaiser
lichen Kanzlei war der mit Nördlingen in Verbindung stehende Vizekanzler 
Johann Waldner, der der Stadt weitere Hilfe anbot, aber auch erwähnte, dem 
Kaiser seien gegenwärtig „nach gestalt seiner kaiserlichen maiestat Sachen" mit 
Ungarn gegen Georg weitgehend die Hände gebunden 1 0 6 9 . Ende März und Mitte 
April gingen auf dieses zweite kaiserliche Mandat hin nochmals Gesandte der 
Reichsstadt nach Landshut. Im Großen Rat hatte man inzwischen die Möglich
keit einer Schirmeinung mit Georg ohne Hilfsverpflichtung, aber mit Zahlung 
eines Schirmgelds erörtert. Die von Georg als Voraussetzung für alle Verhand
lungen geforderte und inzwischen auf 7,000 fl geschraubte Entschädigungs
summe wurde aber als nicht im Vermögen der Stadt stehend abgelehnt, ebenso 
ein Einungsvertrag, der Nördlingen zur Stellung einer Truppenhilfe für Georg 
verpflichtet hätte. Kanzler Mauerkircher und Kammermeister Klesheimer tru
gen dem Herzog in Landshut die Nördlinger Vorstellungen vor und versuchten, 
eine Minderung der Entschädigungszahlung zu erreichen, allerdings ohne Reso
nanz bei Georg dem Reichen, der nach eineinhalb Jahren aus seiner Sicht erfolg
loser Verhandlungen offensichtlich bereits auf andere als diplomatische Mittel 
setzte1 0 7 0. 

1 0 6 4 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 110f., 129. 
1 0 6 5 Ebda., fol. 84 (21.2.1485). 
1 0 6 6 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 34. Ein Brief aus der Stadt vom 3.3. beklagte die 

„ungnad" des Herzogs (FüS 193, fol. 7). 
1 0 6 7 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 67 und 987/2, fol. 35 f. 
1 0 6 8 Konzept: HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 435f. Zeitgenössischer Einblattdruck: BayH 

StA FüS 193, fol.9. Regesten: Priebatsch I I I , Nr. 1054; Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, 
Nr. 882. 

1 0 6 9 Johann Waldner an Nördlingen 10.3.1485 (BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 137). 
, 0 7 ° BayHStA RL Nördlingen 987, fol.91-93 und 987/2, fol. 55f. und 988, fol.65, 

85 ff. 

256 



dd) Die Belagerung Nördlingens 1485 

1462 hatte Ludwig der Reiche gegenüber Sigmund von Tirol geäußert, die 
erfolgversprechendste Möglichkeit, gegen die Reichsstädte vorzugehen, sei es, 
durch Straßensperren ihre Versorgung zu blockieren und ihnen Handel und 
Gewerbe niederzulegen1 0 7 1. Er selbst hatte diese und noch viel rigidere, militäri
sche Methoden gegen Reichsstädte angewandt, so 1457/58 gegen Dinkelsbühl 
aus ganz ähnlichen Gründen wie sein Sohn gegen Nördlingen (nämlich wegen 
Verstosses gegen seine Gerichtsrechte durch die Gefangennahme eines Diebs 
auf herzoglichem Boden) und 1458, mit den bekannten Weiterungen, gegen 
Donauwör th 1 0 7 2 . Im Sommer 1485 nun griff Georg der Reiche zu militärischen 
Mitteln und ließ Nördlingen einige Wochen lang belagern, die Ernte vernichten 
und den Handelsverkehr zur Messe unterbrechen - eine Aktion, die bei den zeit
genössischen Chronisten große Aufmerksamkeit fand 1 0 7 3 und Georg unter ande
rem den Vorwurf grundloser und unehrenhafter Kriegführung einbrachte 1 0 7 4. 

Im Mai 1485 gab es die ersten Anzeichen, daß der Herzog zu einem aggressi
ven Vorgehen gegen Nördlingen ohne Rücksicht auf den Kaiser entschlossen 
war. Der Nördlinger Gesandte Sixt Veselin, der einen erneuten Bittbrief des Rats 
vom 18.5. überbringen sollte 1 0 7 5 , wurde in Landshut zwei Tage lang „von aim 
zum anndern gewisen", ohne daß er eine Antwort bekam 1 0 7 6 . Nicht besser erging 
es am Abend des 23.5. einem kaiserlichen Boten, der sich vom herzoglichen Tür
hüter mit den Worten „er mög wol lauffen, dhein antwort sei auch ain antwort" 
abfertigen lassen m u ß t e 1 0 7 7 . Inzwischen hatte Kanzler Mauerkircher nochmals 
klargestellt, daß der Herzog für dieses Jahr kein Geleit zur Nördlinger Messe 
gewähre 1 0 7 8 . Ende Mai wies Georg seinen Wemdinger Pfleger Kaspar von 
Vestenberg an, mit seinem zu Wallerstein liegenden, ungefähr 125 Berittene 
umfassenden reisigen Zug in der Umgegend der Stadt zu streifen, Versorgungs
lieferungen zu unterbinden und Nördlinger Ratsboten nicht mehr ausreiten zu 
lassen. In der Sicht der Stadt begann damit, am 25.5.1485, die Straßensperre 
und Blockade durch Niederbayern. Obwohl am 28.5. die Pfingstmesse beginnen 
sollte, lehnte die Mehrheit des Großen Rats Zugeständnisse an Georg ab 
und forderte Vestenberg zur Aufhebung der Straßensperren auf 1 0 7 9 . An dieser 

1 0 7 1 BayHStA NKB 11, fol. 247'. 
,U72 Kluckhohn, 82f.; Angermeier, Königtum und Landfriede, 434. 
1 0 / 3 Hingewiesen sei auf Arnpeck, 634; Knebel, Chronik Kaisheim, 337 f., die Stellen bei 

Oefele I , 391 und I I , 568, 732 sowie das Fuggersche Ehrenwerk (BayStaBi cgm 899, 
fol. 308), danach Fugger-Birken, 932 (hier wird allerdings das Kloster Kirchheim mit der 
Grafschaft Kirchberg verwechselt; so auch Riezler, Georg, 601). An kurzen Darstellungen 
der Vorgänge 1485 seien genannt Beyschlag, 56f. (nicht ohne Fehler); Riezler, Baiern, 
506f.; Würdinger, Kriegsgeschichte, 147f.; Zoepfl, Augsburg, 466f. 

1 0 7 4 Durch den 1504/05 aus oberbayerischer Perspektive schreibenden Veit von Ebers
berg (BayStaBi clm 1229, fol. 108'). 

l ö r ? 5 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 36'f.; Regest: Priebaisch I I I , Nr. 1072. 
1 0 7 6 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 37'. 
1 0 7 7 Ebda., fol. 38. 
1 0 7 8 BayHStA KbÄA 1064, fol. 1 (an Albrecht IV. 17. 5.1485). Vgl. ein entsprechendes 

Ansuchen der eidgenössischen Tagsatzung vom 13.3.1485 bei Eidgenöss. Abschiede, 
Nr.254. 

1 0 7 9 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 38f. und 1043, fol. 52. Vgl. Würdinger, Kriegs
geschichte, 147. 

257 
17 



Bedingung scheiterte auch ein letzter, vom Kaisheimer Abt getragener Schlich
tungsversuch Anfang Juni 1 0 8 0 . In einem ultimativen Schreiben forderte Kaspar 
von Vestenberg Nördlingen zum Ausgleich mit dem Herzog auf, sonst werde er 
zu Zwangsmaßnahmen „zur handthabung seiner fürstlichen gnaden gerichts 
zwang, oberkeit und gerechtigkait wider euch" greifen 1 0 8 1 . 

Die Stadt hatte sofort wieder versucht, ihren Vertrauten in der kaiserlichen 
Kanzlei, Johann Waldner, gegen Herzog Georg ins Spiel zu bringen, doch auch 
er konnte den Rat nur allgemein auf die Verhandlungen des in Nürnberg geplan
ten Reichstags vertrösten 1 0 8 2 . Zu diesem Zweck wurde in Nördlingen — ein 
Weg, zu dem auch die Schwesterstädte Nürnberg und Ulm geraten hatten 1 0 8 5 -
eine Klagschrift an den Kaiser konzipiert, in der Nördlingen als eine der zehn 
wichtigsten Städte im Heiligen Reich bezeichnet wurde 1 0 . Auch Kurfürst Al
brecht von Brandenburg, Einungspartner der Stadt, an den der Rat sich um Hilfe 
gewandt hatte, konnte nur allgemein antworten, man möge sich tapfer wehren; 
er wolle derweilen beim Kaiser für die Stadt h a n d e l n 8 5 . Auf die Rolle der 
Oettinger Grafen in dieser Situation (Herzog Georg hatte ihnen eine Vermittler
rolle zugedacht, die aber von Nördlingen und Brandenburg nicht akzeptiert 
wurde) soll in einem anderen Zusammenhang eingegangen werden. 

Wie sah es inzwischen, seit dem 25.5., vor Nördlingen aus? Ein Beschwerde-
libell der Stadt unterrichtet uns über die Maßnahmen des niederbayerischen 
Pflegers und Hauptmanns Kaspar von Vestenberg und seiner Truppen 1 0 8 6 . Jeder 
Handel von und zur Stadt war durch Straßensperren blockiert. Es kam zu Raub, 
Körperverletzungen, Verwüstung der Felder, Brandschatzungen, Gefangennah
men und von Kaufleuten erzwungenen Eiden, nicht mehr nach Nördlingen zu lie
fern. Erbeutete Ware wurde auf bayerischen Boden weggeführt. Vestenberg ope
rierte vor allem von Wemding, Kaisheim und dem gesamten oettingischen Ge
biet aus gegen die Stadt. All diese Übergriffe liefen bereits drei Wochen, als am 
20.6.1485 erst die ersten Absagebriefe an den Rat der Stadt abgingen. Bis zum 
1.8. hatten weit über hundert Einzelpersonen der Reichsstadt die Fehde ange
sagt mit der Begründung, Nördlingen habe sich nicht mit Herzog Georg nach 
dessen Vorgaben vertragen. Unter den Absagenden waren etwa Graf Wilhelm 
von Kirchberg, Graf Wolfgang von Oettingen, Wilhelm von Rechberg, Heinrich 
von Paulsweil und Burkhard von Knöringen, nicht aber der Herzog selbst 1 0 8 7 . 
Der Nördlinger Rat protestierte, da die Absagen erst nach Beginn der Fehde
handlungen erfolgt seien 1 0 8 8 und ließ am 30.6. an die süddeutschen Fürsten 
ein gedrucktes Rundschreiben „der ungnad" des Herzogs halben ausgehen, in 
dem „grond und gstallt" des Streits aus seiner Sicht dargestellt wurden 1 0 8 9 . 
Einem undatierten, aber wohl in den gleichen Umkreis gehörenden Memoran-

1 0 8 0 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 39'f. und 988, fol. 61. 
1 0 8 1 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 84 (2.6.1485). 
1 0 8 2 Ebda., fol. 138 (5.6.1485). 
1 0 8 5 Ebda., fol. 119, 122. 
1 0 8 4 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 1 36. 
1085 Priebatsch I I I , Nr. 1083, 1085. 
1 0 8 6 BayHStA FüS 193, fol. 11 - 21. Vgl. auch TLA Sigm. XIII/209. 
1 0 8 7 Vgl. die Verzeichnisse in TLA Sigm. XIII/209; BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 24, 

50ff., 62ff., 124ff. und 987/2, fol.42ff. 
1 0 8 8 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 152. 
1 0 8 9 BayHStA PNU Reichsstädte 117 = FüS 195, fol. 24. 
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dum können wir interessante Überlegungen des Rats für den Fall entnehmen, 
daß Georg nicht nachgeben würde . Es sollte dann ein Städtetag im Reich 
einberufen werden, von dem Gesandte an den Herzog und auch an den Mainzer 
Erzbischof gehen sollten. Letzterem als wichtigster Person im Reich nach dem 
Kaiser sollte in grundsätzlichen Überlegungen die Bedeutung der Städte für das 
Reich und die Gefährdung ihres Status durch ein weiterhin unwidersprochenes 
Vorgehen des Herzogs Georg vor Augen geführt werden. Auch werde der Her
zog sich mit Nördlingen nicht begnügen, sondern gegenüber anderen Gliedern 
des Reichs, ob geistlich oder weltlich, ähnliche Übergriffe inszenieren. Des
wegen hing nach den Vorstellungen des Nördlinger Rats die Bewahrung der 
gesamten überkommenen Reichsstruktur vorläufig an der Erhaltung der Reichs
freiheit Nördlingens gegenüber den georgianischen Angriffen, die als Vorzeichen 
einer umfassenden Mobilisierung aufgefaßt wurden. 

Kurfürst Albrecht von Brandenburg, auf den die Stadt nicht zuletzt wegen 
eines Einungsvertrags die größten Hoffnungen wegen Unterstützung setzte , 
billigte ihr wohl das Recht zu, sich gegen ihre Feinde zu verteidigen, hielt sich 
aber unter Verweis auf die Schiedsrichterfunktion des Kaisers zunächst mit kon
kreten Hilfszusagen z u r ü c k 1 0 9 2 und versicherte den Nördlingern nur, sie brauch
ten wegen der brandenburgischen Einung mit Niederbayern keine Bedenken zu 
haben, denn Georg werde er auf keinen Fall helfen 1 0 9 3. Außerdem sei er gut 
kaiserlich, wolle es auch immer bleiben und denen von Nördlingen ein gnädiger 
Herr sein 1 0 9 4 . Noch weniger konkret fielen die Zusagen des Kaisers für die 
Stadt aus, die Anfang Juli 1485 einen Boten zu Friedrich I I I . nach Innsbruck mit 
einem „flehenlich anruffen" um Hilfe gesandt hatte , 0 9 : ). Am 4.7.erging zwar 
eine Anzahl von Mahnmandaten an Personen, die der Stadt Fehde zugeschrieben 
hatten 1 0 9 6 , doch ein Bericht über die Sitzung des Kaisers mit seinen Räten am 
3.7. zeigt, daß ein solches Mandat zwar auch an Herzog Georg geplant war, dann 
aber auf ausdrücklichen Befehl Friedrichs, der auf seine bevorstehende Reise ins 
Reich verwies, in der Kanzlei nicht ausgestellt wurde 1 0 9 7 . Auch die Ausfertigung 
der übrigen Mahnmandate würde vom kaiserlichen Protonotar Bernhard Berger 
wegen Arbeitsüberlastung der Kanzlei vorläufig abgelehnt und der Nördlinger 
Ratsherr Ulrich Straus mußte sich dem kaiserlichen Zug ins Reich anschließen, 
bevor auf sein beständiges Intervenieren hin am 11.7.1485 auf dem Fernpaß 
wenigstens drei kaiserlichen Mahnmandate - unter dem Datum des 4.7. — 
besiegelt wurden. Sie waren an den Wemdinger Pfleger Kaspar von Vestenberg, 
die Oettinger Grafen und das Kloster Kaisheim gerichtet. An Georg den Reichen 
ging kein kaiserliches Schreiben 1 0 9 8 - er hatte es ja auch vermieden, selber 

1 0 9 0 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 166-168. 
1091 Seyboth, Markgraftümer, i 17 
1 0 9 2 StANBayB5,fol.9(25.6.). 
1 0 9 3 Ebda., fol. 22'(12.7.). 
1 0 9 4 Ebda., fol. 35 (19.7.). 
1 0 9 5 TLA Sigm. XIII/209. Das Begleitschreiben zur Instruktion zeigt, daß beim Rat große 

Unsicherheit über die Haltung des Kaisers herrschte (StAN BayB 5, fol. 17). 
1 0 9 6 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 17 f., 32 ff., Priebatsch I I I , Nr. 1074. 
1 0 9 7 Berichte des Ulrich Straus vom Kaiserhof nach Nördlingen 3./7./14.7. in BayHStA 

RL Nördlingen 1043, fol. 80f., 88. Vgl. auch Priebatsch I I I , Nr. 1091. 
1 0 9 8 Von der Stadt selbst gegenüber Kurfürst Albrecht hervorgehoben (Priebatsch I I I , 

Nr. 1094). 
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der Stadt die Fehde anzusagen, obwohl man seine Urheberschaft im Reich natür
lich kannte. Überdies verlangte Vizekanzler Waldner von Ulrich Straus sehr 
hohe Kanzleitaxen (48 fl) für die Ausfertigung der Mandate 1 0". Kurfürst Al
brecht von Brandenburg schrieb dem Nördlinger Ratsherrn Jakob Protzer, 
Georg habe den Kaiser in der Hand, denn er werde wohl seine Beteiligung an 
der Reichshilfe gegen Matthias von Ungarn anbieten, falls das Vorgehen gegen 
Nördlingen dafür unbestraft bleibe 1 1 0 0 . Trotzdem riet der Kurfürst der Stadt, 
allein auf den Kaiser zu setzen und alle sonstigen Vermittlungsangebote, etwa 
der Oettinger oder der Württemberger Grafen, zurückzuweisen, da man damit 
nur Georg in die Hände spiele 1 1 0 1. 

Recht schlecht erging es, wie wir aus seinem erhaltenen Bericht erfahren 1 1 0 2, 
dem kaiserlichen Boten Hans Strovogel, der die rückdatierten kaiserlichen Still
standsaufforderungen an Vestenberg, Oettingen und Kaisheim am 14.7. in 
Füssen übernahm und zustellen sollte. Zuerst ging er nach Wemding, wo Kaspar 
von Vestenberg Pfleger war, und wartete lange vor dem Tor. Als er schließlich 
eingelassen worden war und das Mandat übergeben wollte, bezog er eine Tracht 
Prügel und wurde nach Landshut weitergeschickt1 1 0 3. Dort kam er schwer ver
wundet an - dem Kaiser war sogar sein Tod gemeldet worden 1 1 0 4 - und ging 
zum Kanzler Mauerkircher. Dieser sagte, die Verwundung tue ihm leid, wollte 
die kaiserlichen Mandate aber ebenfalls unter dem Vorwand nicht annehmen, 
keines von ihnen sei an Herzog Georg gerichtet. Unverrichteter Dinge und 
schwer blessiert zog Strovogel sich nach Donauwörth zurück. Sein Bericht ist 
ein illustratives Detailbeispiel für die verhärteten Fronten im Süden des Reichs 
und für die Problematik der Reichsexekutive im allgemeinen. 

Der Kaiser hatte deutlich zu verstehen gegeben, daß er sich ein Vorgehen 
gegen Georg wegen Nördlingen aufgrund der Wichtigkeit Niederbayerns für 
einen Ungarnfeldzug nicht leisten könne und wolle. Selbst als die Nachricht vom 
Aufgebot des Herzogs ins Feldlager nach Deiningen, einige Kilometer östlich von 
Nördlingen, auf den 25.7.1485 bekannt geworden war 1 1 0 3 , blieb dem kaiser
lichen Fiskal Johann Kellner auf Nördlinger Anfragen nach einem Mandat gegen 
Herzog Georg nur der resignierende Rat 

es sey ain arbait, die vor nichten sey und unverfencktlich uss der ursach, wa ainer rechten 
wolle, so bedurfft er nit kriegen, und ainer der kriegen wolle, der gebe nichtz darumb, und 
sey ain verloren cost 1 1 0 b. 

In der Stadt, wo man das herzogliche Ausschreiben als Zeichen für den Über
gang von Sperrmaßnahmen zur regelrechten Belagerung verstand, herrschte 
Entsetzen, daß der Kaiser nicht einmal die Reichsstädte zugunsten Nördlingens 
aufgeboten hatte 1 1 0 7 . Der Rat hatte seit Beginn der niederbayerischen Aktionen 
Ende Mai die Bürgerschaft der Stadt regelmäßig über die Bemühungen beim 

1 0 9 9 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 105. 
1 , 0 0 Priebatsch, I I I , Nr. 1087 (8.7.1485). 
1 1 0 1 Ebda., Nr. 1089, 1096. 
1 1 0 2 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 71 f. (6.8.1485). 
1 1 0 5 Vgl. ergänzend Priebatsch I I I , Nr. 1096; BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 78. 
1 1 0 4 BayHStA RL Nördlingen 1043,fol.96. 
1 , 0 5 Ebda., fol.72 (21.7.1485). 
1 1 0 6 Ebda., fol. 73. 
1107 Priebatsch I I I , Nr. 1096; BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 84. 
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Herzog, seinen Amtleuten und Verbündeten sowie beim Reichsoberhaupt unter
richtet, wegen der Unruhe und gelegentlicher Überläufe eine Wehrordnung fest
gelegt und zuletzt auch noch mit der Bestellung von Fußknechten begonnen 1 , 0 8, 
sich also auf einen Krieg vorbereitet. Unter diesen Umständen mußte die kaiser
liche Antwort auf die fortgesetzten Nördlinger Vorstellungen vom 23.7. in ihrer 
Deutlichkeit trotz allen bisherigen Zögerns, das die Stadt vom Reichsoberhaupt 
gewohnt war, wie ein Keulenschlag wirken. Friedrich I I I . ließ verlauten, er sei ins 
Reich gekommen, um Hilfe zur Rückeroberung seiner Erblande zu erlangen. 
Diese Absicht würde er mit einem Aufruf zum Vorgehen gegen Herzog Georg 
gefährden, denn der Herzog sei mächtig und habe viele Anhänger im Reich. 
Er, der Kaiser, wolle für einen friedlichen Ausgleich sorgen 1 1 0 9. Gleichzeitig 
schickte er einen Gesandten nach Landshut, um Georg von weiteren Schritten 
gegen Nördlingen abzuhalten. Bis zu einer Antwort des Herzogs, so der Kaiser an 
Nördlingen, wolle er keine neuen Maßnahmen ergreifen1 n o . Einige Tage später 
sagte Fiskal Kellner den Nördlinger Gesandten am Kaiserhof auch noch, sie soll
ten nicht auf irgendwelche Hilfen Friedrichs I I I . hoffen, denn dieser werde die 
Stadt wegen seiner eigenen Schwierigkeiten gegen Ungarn rasch vergessen11 n . 
Das Fuggersche Ehren werk aus der Mitte des 16. Jahrhunderts resümiert richtig, 
daß Herzog Georg es sich leisten konnte, die kaiserlichen, ohnehin nur halbherzi
gen Mahnungen zu mißachten, denn er habe gewußt, daß Friedrich selbst in Not 
war und Nördlingen keine wirksame Hilfe gewähren konnte 1 1 1 2 . 

Die Lage Nördlingens schien verzweifelt, denn im Juli/August 1485 kam es zur 
Belagerung der Stadt. Herzog Georg versammelte bis zum 25.7. im oettingi
schen Deiningen östlich von Nördlingen ein Heer von etwa 3000 Mann 1 1 1 3 . Es 
waren nicht nur niederbayerische Truppen; Hilfskontingente kamen auch von 
Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach, Herzog Albrecht IV. (100 Reiter) 1 1 1 4 sowie den 
Bischöfen von Eichstätt (54 Reiter), Würzburgund Augsburg (40 Reiter), die dem 
Herzog durch Hilfseinungen verbunden waren 1 1 *\ Führer des Heeres waren Kas
par von Vestenberg, Pfleger von Wemding, Mang von Habsberg, Pfleger von Gun
delfingen, Graf Wolfgang von Oettingen, F3urkhard von Knörigen und der eichstät
tische Hofmeister Ludwig von Eyb 1 1 1 b . Hauptziel Georgs war die Vernichtung der 
Ernte Nördlingens, deswegen wurde das Getreide um die Stadt abgemäht, ver
brannt oder in bayerische Lager gebracht; Vieh wurde weggetrieben, etliche der 
Stadt zugehörige Dörfer eingenommen und Nördlingen sogar beschossen1117. 

! 1 0 8 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 74-90. 
1 1 0 9 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 96 - Priebatsch I I I , Nr. 1097. 
1 1 1 0 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 94, 102. 
I , 1 1 Ebda., fol. 85. 
' ! 1 2 BayStaBi cgm 899, fol. 308. 
1 1 1 5 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 72; Priebatsch I I I , Nr. 1096. Die Stärke des Hee

res nach einem anonymen zeitgenössischen Bericht (BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 111, 
115); höhere Zahlen (5—6000 Mann), allerdings ohne Quellenangabe, bei Fugger-Birken, 
932 und Beyschlag, 56f. 

I I , 4 Vgl. dazu die Korrespondenz zwischen Georg und Albrecht im Juni 1485 in 
BayHStAKbÄA 1952, fol.73-77, 88-92. 

1 1 1 5 Zusammengestellt nach BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 111, 115, 142sowiePn'e-
batsch I I I , Nr. 1102/3. 

1 1 1 6 BayHStA KbÄA 1952, fol. 73ff.; RL Nördlingen 987/2, fol.49ff. 
1 1 , 7 BayHStA RL Nördlingen 988, fol.l 15, 142; Priebatsch I I I , Nr. 1104, 1105, 1107; 

Knebel, Chronik Kaisheim, 338; Oefelel, 391. Vgl. Beyschlag, 56f. 
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Der militärische Druck auf die Stadt Anfang August war gewaltig; der Nörd
linger Vertraute am Kaiserhof, Vizekanzler Waldner, schwankte zwischen Rat
losigkeit und der Empfehlung, sich um jeden Preis mit Georg auszugleichen und 
dem Kaiser damit das Feld für seine ungarischen Pläne freizugeben 1 1 1 8 . Langsam 
aber zeichnete sich ab, daß Friedrich I I I . angesichts der jüngsten Entwicklungen 
nun zu einem entschiedeneren Vorgehen gegen Georg bereit war. Einer Mahnung 
vom 5.8.1485 an die Stadt, Kaiser und Reich treu zu bleiben, fügte er erstmals 
die Zusage hinzu, notfalls auch militärische Hilfe zu leisten 1 1 1 9. Ungewöhnlich 
schnell und scharf hatte der Kaiser auf die Unterstützung des niederbayerischen 
Belagerungsheers durch andere Kontingente reagiert; die betreffenden Fürsten 
erhielten Mahnbriefe, ihre gegen Kaiser und Reich „unns und dem heiligen 
Reiche zu smahe, abbruch und verdruckung" dienenden Truppen sofort abzuzie
hen 1 1 2 0 . Da der am 23.7. in Memmingen abgesandte kaiserliche Bote den Herzog 
in Landshut nicht erreicht hatte 1 1 2 1 und im Reich wilde Gerüchte über eine 
angeblich bevorstehende Verwendung des Belagerungsheers gegen den Kaiser 
die Runde machten 1 1 2 2, sah sich Friedrich veranlaßt, am 9.8. eine zweite Ge
sandtschaft nach Landshut abzuschicken. Sie war mit Graf Haug von Werden
berg und dem österreichischen Kanzler und Protonotar Bernhard Berger hoch
karätig besetzt, ihre Instruktion war mit deutlicher Schärfe formuliert: Falls 
Georg dem Friedensgebot wieder nicht gehorche, müsse der Kaiser annehmen, 
er kooperiere heimlich mit König Matthias von Ungarn wider das Reichsober
haupt. Dann drohe ein Reichsaufgebot gegen Niederbayern1 1 2 3. Die Gesandten 
hatten die reichsoberhauptliche Richtervollmacht und die Unübergehbarkeit des 
Kaisers bei jeder Vermittlungslösung zu betonen 1 1 2 4. Werdenberg und Berger 
verhandelten am 17./18.8. mit Herzog Georg in Landshut über die Nördlinger 
Frage 1 1 2 5. Seit dem 7.8. schon gab es Anhörungen vor dem Kaiser in Lindau und 
Konstanz, wohin Sigmund von Fraunberg als Vertreter des Herzogs gekommen 
war und neun Stunden lang Rede und Antwort zu stehen hatte 1 1 2 6 . 

ee) Das Einlenken Herzog Georgs 

Um den 10.8.1485, nach zwei Belagerungswochen, zeichnete sich eine mög
liche Vermittlungslösung ab, getragen, wieder einmal, vom Eichstätter Bischof 
Wilhelm von Reichenau. Dieser hatte auf die scharfe kaiserliche Mahnung vom 
30.7. hin sein kleines Reiterkontingent sofort von Nördlingen abgezogen und 
Vermittlungsverhandlungen aufgenommen, während derer sein Kanzler Jörg 
Klüpfel zwischen Nördlingen und Deiningen pendelte. Herzog Georg legte 

1 1 1 8 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 115 und 1043, fol. 97. 
1 1 , 9 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 20f. Vgl. RL Nördlingen 1043, fol. 97, 100 zu den 

Berichten des städtischen Gesandten Ulrich Straus vom Kaiserhof 31.7.-8.8. 1485. 
1 . 2 0 Ulm, 30.7.1485 an Eichstätt, Würzburg und Augsburg: BayHStA RL Nördlingen 

987, fol.29; StAN BayB 5, fol.42. 
1 . 2 1 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 20f. und 988, fol. 115 und 1043, fol. 94. 
1 . 2 2 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 143, 149. 
1 1 2 3 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 107; Minutoli, Nr. 104/105. 
1 1 2 4 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 128, 132. 
1 1 2 5 BayHStA RL Nördlingen 988, fol.98f.; TLA Sigm. XIII/209; Priebatsch I I I , 

Nr. 1116. 
1 1 2 6 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 93, 98. 
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sich vorläufig noch nicht fest, doch hob er die Belagerung am 12.8. auf. Die 
Straßensperren blieben allerdings weiterhin bestehen und die Reiter wurden 
nicht abgezogen, sondern vorerst nur nach Wemding zurückverlegt. Kaspar von 
Vestenberg sagte eine vorläufig einwöchige Waffenruhe zu, in der Nördlingen 
Heu und Getreide einbringen durfte 1 1 2 7 . Als die kaiserlichen Gesandten und die 
Eichstätter Schlichter Mitte August gleichzeitig in Landshut waren, lenkte der 
niederbayerische Herzog ein und sagte Schlichtungsverhandlungen, Waffenruhe 
und Beendigung der Fehdehandlungen z u 1 1 2 8 . Ende August wurden zu Kaisheim 
die Absagebriefe wieder zurückgegeben und die ersten Nördlinger Gefangenen 
freigelassen; die Übergabe konfiszierter reichsstädtischer Güter aber lehnte 
Vestenberg ab 1 1 2 9 . 

Noch waren die Fronten ungeklärt. Der Nördlinger Rat, ständig in Kontakt mit 
den kaiserlichen Gesandten Werdenberg und Berger, wollte nichts ohne Zu
stimmung des Kaisers unternehmen 1 1 3 0 und suchte wieder den Rat Kurfürst 
Albrechts, der die Annahme der Schlichtung Graf Haugs empfahl, gleichzeitig 
aber vor dessen eventuellen Versuchen warnte, die Stadt zu übervorteilen 1 1 3 1 . 
Kaiser Friedrich I I I . reagierte mangels genauer Unterrichtung auf erste Berichte 
von einer Einigung wegen Mißachtung seiner Prärogativrechte ablehnend 1 1 3 2. 
Der niederbayerische Herzog seinerseits bemühte sich sofort, die kaiserliche und 
eichstättische Vermittlung nach Kräften gegeneinander auszuspielen. Bischof 
Wilhelm teilte er mit, er wolle den Abmachungen mit den kaiserlichen Gesand
ten Folge leisten und weitere Aktivitäten Eichstätts seien nicht mehr nö t ig 1 1 3 3 , 
hielt seine Diener aber keineswegs entschieden dazu an, die von ihm mit Graf 
Haug und Berger Mitte August in Landshut getroffenen Absprachen vor Ort ein
zuhalten 1 1 3 4 . Ungeklärt blieb auch die vom Herzog wieder erneuerte Forderung 
nach einer Entschädigung 1 1 3 5 . Der Rat von Nördlingen monierte demgegenüber 
den ungenügenden Vollzug des Landshuter Anstands und verfaßte neue 
Beschwerdeschriften. Über Kaiser Friedrich I I I . erhoben die Nördlinger einer
seits Klagen wegen seiner Trägheit, wollten aber andererseits ihn und nur ihn 
persönlich als Schiedsrichter1 . Im September nahmen Nördlinger Gesandte 
sogar an zwei Tagen mit Boten der Schwesterstädte Rothenburg, Schwäbisch 
Hall und Dinkelsbühl teil, wo über eine - eventuell unter Zuziehung Branden
burgs und Nürnbergs abzuschließende - Einung gegen unrechten Drang 

1 , 2 7 Zusammengestellt nach BayHStA RL Nördlingen 987, fol.81-86 und 987/2, 
fol. 49-51 und 988, fol. 97, 162 ff. sowie Priebatsch I I I , Nr. 1111,1112, 1117. Die wichtig
sten Quellenstücke zum Nördlinger Handel zwischen Oktober 1485 und Mai 1486 sind 
jetzt ediert in RTA 1, Nr. 662-709, 887-897. Speziell zu den Verhandlungen 1485/86 vgl. 
die Nördlinger Sammeldarstellung ebda., Nr. 710. Siehe auch Würdinger, Kriegsgeschichte, 
148. 

1 m BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 52 und 988, fol. 98 f., 116c. 
1 1 2 9 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 53' f., 58. 
1 1 5 0 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 37 f. und 988, fol. 99, 116c. 
1 1 3 1 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 152. 
1 1 3 2 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 71. 
1 1 3 3 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 103. 
1 1 3 4 Vgl. die an Graf Haug gerichteten Nördlinger Beschwerden vom 24.8. ebda., 

fol.l33f. 
1 1 3 5 BayHStA RL Nördlingen 1043,fol.93. 
1 , 3 6 Minutoli, Nr. 107; Priebatsch I I I , Nr. 1123, 1128; BayHStA RL Nördlingen 1043, 

fol.95. 
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und Gewalt und alle künftigen Versuche einer Landsässigmachung beraten 
wurde 1 1 5 7 . 

Inzwischen war es, Mitte September 1485, zu einer weiteren Entspannung der 
Situation gekommen, denn Herzog Georg hatte seine Bereitschaft bekundet, das 
Kaufmannsgeleit nach Nördlingen wieder zu gewähren 1 1 j 8 . Die kaiserliche Ver
mittlung aber lief im letzten Vierteljahr 1485 sehr zögerlich und inkonkret wei
ter; immer noch war klar erkennbar, daß Friedrich I I I . auf keinen Fall offensiv 
gegen Georg vorgehen wollte. Gegenüber Albrecht Achilles und Nördlinger 
Abgesandten äußerte er Mitte Oktober in Dinkelsbühl, er „woll darin handien 
und sprechen zu seiner zeit" 1 '^ 9. Die ständigen Verzögerungen trotz der klaren 
und eindeutigen Äußerungen Kurfürst Albrechts und des Vizekanzlers Waldner 
im kaiserlichen Rat für eine Unterstützung der Stadt führten die Nördlinger 
Gesandten auf die Tatsache zurück, daß viele Leute in der Umgebung des Reichs
oberhaupts pro-georgianisch gesinnt seien 1 1 4 0. Gegenüber dem jungen branden
burgischen Markgrafen Friedrich ließ der Kaiser dann in Nürnberg verlauten, er 
wolle wegen der Ungarnhilfe nicht scharf gegen Herzog Georg vorgehen, obwohl 
„herzog Jorg im weder lieb noch dienste beweyse"1141. Um die Jahreswende 
1485/86 jedenfalls gab es keinerlei Verhandlungsfortschritte1142. 

ff) Zur Rolle von Kurfürst Albrecht von Brandenburg und der 
Reichsstadt Nürnberg im Nördlinger Handel 1485 

Nach Meinung von Vizekanzler Waldner war Albrecht Achilles, traditioneller 
Gegner der niederbayerischen Wittelsbacher, der einzige bedeutende Reichs
fürst, der Nördlingen in allen Belangen unterstützte 1 1 4 \ Dies hing nicht nur 
damit zusammen, daß er der Reichsstadt in einer seit 1461 bestehenden und 
Ende 1485 erneuerten Einung verbunden war. Ohne Zweifel war der erfahrene 
Albrecht auch einer der wenigen Fürsten außer dem Kaiser, der die reichspoliti
sche Dimension der Nördlinger Unternehmung Herzog Georgs erkannte, die 
ungeheure Herausforderung des Reichsoberhaupts, dem gleichzeitig so offen
sichtlich die Hände gebunden waren. In den Fragen der Politik der Reichsstadt 
Nürnberg und der vom Kaiser nachgesuchten Ungarnhilfe gewann diese Proble
matik für Albrecht Achilles 1485, ganz zum Ende seiner Regierungszeit, ihre 
konkrete, nochmals deutlich antiwittelsbachische Ausprägung 1 1 4 4 . 

Ende März 1485 wandte sich der Kurfürst wieder einmal wegen der Reichs
stadt Nürnberg, der großen Territorialkonkurrentin in Franken 1 1 4 5, an den 
Kaiser und bat ihn, der Stadt eine Verlängerung der jetzt auslaufenden, am 

1 1 3 7 BayHStA RL Nördlingen 748, fol. 1 - 4 . 
1 , 3 8 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 161. 
1 1 3 9 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 183 (Zitat); Minutoli, Nr. 107. 
1 , 4 0 BayHStA RL Nördlingen 1043,fol.90. 
1141 Minutoli,Nr.\26. 
1 1 4 2 Vgl. RTA 1, Nr. 662/663. 
l l 4 j Bericht des Nördlinger Ammanns Ulrich Straus an seine Heimatstadt 22.7.1485 

(BayHStA RL Nördlingen 1045, fol. 105); übernommen von Bock, Schwäbischer Bund, 
10f.; berechtigerweise relativiert von Seyboth, Markgraftümer, 117. 

1 1 4 4 Vgl. Bock, Schwäbischer Bund, 11 f.; Werminghoff, 212f.; Wiedemann, 87; Prie
batsch, Reise, 308-312. 

1145 Seyboth, Markgraftümer, 195 ff. 
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12.4.1470 auf 15 Jahre abgeschlossenen 1 1 4 6 Einung mit Niederbayern zu verbie
ten 1 1 4 7 . Er schilderte dem Reichsoberhaupt, welche Beschwerungen angesichts 
der aggressiven Territorialpolitik Georgs auch in Franken eine Erneuerung der 
Einung nach sich ziehen würde. Während er sich gegen Georg alleine in Franken 
Krieg zu führen wohl getraue, könne er das für den Fall einer Unterstützung 
Georgs durch Nürnberg nicht wagen, denn dies erspare dem Herzog Söldner 
und verschaffe ihm einen Stützpunkt mitten in Franken 1 1 4 8. Albrecht Achilles 
schaltete auch den Vizekanzler Waldner ein, damit der Kaiser jegliche Hilfe
leistung und alle fortgesetzte Unterstützung Nürnbergs für Georg verbiete. Er 
versäumte es nicht, daraufhinzuweisen, „was der herzog handelt on unterlaß der 
kaiserlichen maiestat zu widerwertigen und zu mynnerung seiner obrigkeyt" 1 1 4 9 . 
Der Kaiser verbot dem Nürnberger Rat in einem Mandat vom 8.4.1485 tatsäch
lich, die auslaufende Einung mit Georg dem Reichen zu erneuern und gebot, statt 
dessen sein Aufsehen allein auf den Kaiser zu h a b e n 1 K o n k r e t e Maßnahmen 
gegen Herzog Georg konnte der Kurfürst allerdings nicht erreichen1 l D l . 

Albrechts Befürchtungen wurden erneut geschürt durch die Inspektionsreise 
von Herzog Georgs Baumeister Ulrich Peßnitzer im April und Mai 1485, die ihn 
in neun niederbayerische Burgen und Städte auf dem Nordgau zur Feststellung 
von Baumängeln und zur Inventarisierung des Kriegsmaterials führ te 1 1 5 2 . Beson
ders alarmiert dürfte den Kurfürsten Peßnitzers Äußerung haben, das Schloß 
Stein im Fichtelgebirge, das Herzog Georg eben erst im Zusammenwirken mit 
Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach an sich gebracht hatte, solle zur Festung aus
gebaut werden 1 1 3 3 . Das ganze Jahr 1485 hindurch verfolgte Albrecht Achilles 
seine Nürnberg betreffenden Absichten parallel zum Nördlinger Anliegen, das 
ab Juli in den Vordergrund trat, beim Kaiser weiter 1 1 5 4 . In den Kontext Nürn-
berg-Nördlingen gehören auch die schon im Frühjahr 1485 von den Zollern ven
tilierten und gegen Georg gerichteten Einungspläne für den schwäbischen 
Raum - Albrecht Achilles war also sicher einer der „Väter" des späteren Schwä
bischen Bundes 1 1 5 5. 

In punkto Nördlingen sah Kurfürst Albrecht genau die enge Verknüpfung des 
niederbayerischen Vorgehens mit dem den Kaiser hauptsächlich bewegenden 
Problem einer Reichshilfe gegen Ungarn zur Wiedergewinnung der östlichen 
Erblande 1 1 5 6. Zunächst riet er von allen Vermittlungen und Ansuchen an den 
Herzog ab 1 1 3 7 . Seine prinzipielle Argumentationsweise lief darauf hinaus, daß 
erst eine klare Zurechtweisung Georgs des Reichen die Ungarnhilfe ermöglichen 
werde, da die Furcht der Nachbarn vor Übergriffen des Herzogs vorerst jegliche 

, , 4 b BayHStA NKB 25, fol. 5 -11 . 
1147 Priebatsch I I I , Nr. 1059. 
1 1 4 3 Ebda., Nr. 1066. 
1 , 4 9 Minutoli, Nr. 88. 
, , 5 ° TLA Sigm. IVa/54 = Minutoli, Nr.82. 
1 1 5 1 Vgl.M/nwfo//,Nr.85,89,90. 
1 , 5 2 Vgl. Peßnitzers Bericht in BayHStA NKB 18, fol. 290-317. 
1153 Priebatsch I I I , Nr. 1069. Vgl. ders., Reise, 308f., 311 f. 
1 . 5 4 Vgl. Priebatsch I I I , Nr. 1143, 1146, 1147; Minutoli, Nr. 154. 
1 . 5 5 Priebatsch I I I , Nr. 1067; dazu Bock, Schwäbischer Bund, X l f und Schweizer, 80ff. 
1 . 5 6 Werminghoff, 196. 
1157 Priebatsch I I I , Nr. 1087, 1089, 1096; BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 159 (Juli 

1485). 
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substantielle Hilfe verhindere. Demgegenüber schienen die Äußerungen des 
Kaisers, er wolle mit Georg trotz dessen unfreundlicher Aktionen in guten Bezie
hungen bleiben, eher auf die Einschätzung hinzuweisen, nur ein gutes Verhältnis 
zum Herzog könne die Lage im Reich beruhigen und eine Truppenhilfe gegen 
Ungarn ermöglichen 1 1 5 8 . Der Kurfürst befürchtete nicht nur die Mediatisierung 
der Reichsstadt, sondern stellte dem Kaiser auch vor Augen: „Was heut an den 
von Nortlingen, ist morgen an mir" 1 1 3 9 . Die selbe Einschätzung der reichspoliti
schen Relevanz des Nördlinger Handels durch den Zollern und damit erst recht 
durch die vielen mindermächtigen Immediaten des schwäbisch-fränkischen 
Raums spricht aus einem undatierten, wohl 1485 ergangenen brandenburgi
schen Ratschlag, der Nördlingen als eine der wichtigsten Städte des Reichs 
bezeichnete und fortfuhr, Stände wie diese vom unmittelbaren Nexus zum 
Imperium zu bringen, mache das Reich zuschanden und sei ein Majestäts
verbrechen 1 1 6 0. 

Die Haltung Kurfürst Albrechts während der Belagerung Nördlingens im 
August 1485 ist recht widersprüchlich. Einerseits beklagte er die Passivität 
Friedrichs I I I . und äußerte sich negativ über alle Vermittlungsversuche, auch 
jene des Bischofs von Eichstätt oder Haugs von Werdenberg 1 1 6 1, brachte ande
rerseits aber auch kein antibayerisches Aufgebot zustande und verfolgte einen 
solchen Plan wahrscheinlich auch gar nicht ernsthaft 1 1 6 2. Er begnügte sich 
damit, den Kaiser in Briefen an dessen Kanzleiverweser Waldner in einem zwi
schen Zynismus und Resignation schwankenden Ton (Reichstreue werde vom 
Kaiser bestraft, Ungehorsam aber nicht) aufzufordern, den Streitfall persönlich 
und nicht über Vermittler zu entscheiden, um seinen Anspruch als oberster Rich
ter nicht aufs Spiel zu setzen , 1 6 \ Der Tenor der Antworten Friedrichs I I I . war, 
er werde Nördlingen nicht im Stich lassen, wolle aber Georg mit gütlichen Mit
teln von seinem Vorhaben abbringen, um sich eine umfassende Reichshilfe zu 
sichern, „der wir mercklichen notturfttig sein" 1 1 6 4 . Im Oktober 1485 berichtete 
Markgraf Friedrich von Brandenburg an seinen Vater Albrecht Achilles aus 
Nürnberg, wohin er den Kaiser geleitet hatte, Friedrich sei über Georgs Verhalten 
zwar sehr empört, könne aber wegen der demnächst zu beantragenden Reichs
hilfe nicht scharf gegen ihn vorgehen; die Sache müsse „in still gehalten" wer
den 1 1 6 5 . Hier in Nürnberg ging es auch nochmals um das Verbot eines weiteren 
Zusammenschlusses der Reichsstadt Nürnberg mit Herzog Georg. Die Angst vor 
dessen Macht spiegelt sich in Markgraf Friedrichs Worten wider, Georg sei „jung 
und trutzig", vertraue auf seine Reichtümer und kümmere sich nicht um den 
Kaiser 1 1 6 6. 

1158 Priebatsch, Reise, 310; Schweizer, 77. 
1159 Minutoli, Nr. 99. 
1 . 6 0 StAN BayB 5, fol. 1. 
1 . 6 1 Priebatsch I I I , Nr. 1104, 1105, 1111, 1112; BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 

152. 
1 1 6 2 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 155. Von einem etwa 500 Mann umfassenden 

brandenburgischen Hilfskontingent für die Stadt, wie es bei Beyschlag, 57 und Würdinger, 
Kriegsgeschichte, 147 f., erwähnt ist, findet sich nichts in den Akten. 

11 ß Minutoli, Nr. 107, 110. 
1 1 6 4 Ebda., Nr. 104 (Zitat), 105. 
1 . 6 5 Ebda., Nr. 126. 
1 . 6 6 Ebda., Nr. 129. Vgl. Priebatsch, Reise, 311 f. 
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Vergleicht man die am Anfang dieses Abschnitts zitierte Einschätzung Al
brechts als des einzigen wirklichen Helfers für Nördlingen mit seiner gesamten 
Korrespondenz mit der Reichsstadt 1485/86 1 1 6 7, so ergibt sich klar, daß der 
Hohenzoller eine deutlich defensive Grundhaltung einnahm und auch nicht frei 
war von Fehleinschätzungen der politischen Lage. Zeitweise, gerade am Beginn 
des großangelegten militärischen Vorgehens Georgs gegen Nördlingen, fühlte er 
sich auch selbst unmittelbar durch den Herzog bedroht und äußerte Kritik am 
Kaiser, da dieser nur an Ungarn und nicht an die Vorgänge im Reich denke I 1 6 8 . 
Er selbst jedoch dachte offensichtlich nie daran, sich auf eine bewaffnete Unter
stützung der Stadt einzulassen1169. 

gg) Die Beilegung des Streits im Mai 1486 

Gleich zu Jahresanfang 1486 schickte Kaiser Friedrich I I I . wieder Graf Haug 
von Werdenberg und Protonotar Bernhard Berger nach Landshut, da es 
Gerüchte über neue militärische Pläne Herzog Georgs gegen Nördlingen gab. In 
einer sehr konziliant gehaltenen Instruktion bat der Kaiser, ihn nicht durch ein 
erneutes Vorgehen gegen die Reichsstadt zu brüskieren und sagte Verhandlun
gen über alle herzoglichen Forderungen vor seiner Person z u 1 1 7 0 . Er hatte 
Erfolg; der Herzog stimmte der Lösung durch einen kaiserlichen Schiedsspruch 
zu, falls dieser bis Ostern (26.3.) 1486 gefällt w e r d e 1 1 7 D i e nötigen Schiedsver-
handlungen sollten auf dem für Ende Januar 1486 ausgeschriebenen Frankfurter 
Reichstag stattfinden 1 1 7 2. Nördlingen, das am 31.12.1485 noch die Einung mit 
Brandenburg erneuert hatte, stimmte diesem Procedere z u 1 1 7 3 . 

Bei den Verhandlungen des Frankfurter Reichstags standen zunächst aber die 
Königswahl Maximilians und die Reichshilfe gegen Ungarn im Vordergrund 1 1 7 4. 
Trotzdem kam es im Februar 1486 auch schon zu Verhandlungen in der Nördlin
ger Angelegenheit n l D. Herzog Georg übrigens war nicht persönlich nach Frank
furt gekommen, was wohl hauptsächlich den Differenzen mit Friedrich I I I . um 
die Reichsstadt im Ries zuzuschreiben i s t 1 1 7 6 . Vorläufig blieben die Vermittlun
gen noch sehr inkonkret, der Kaiser antwortete auf die städtischen Ansuchen nur 
mit ganz allgemein gehaltenen Zusagen, wollte aber noch in Frankfurt einen 
Schiedsspruch fällen. Am 8.3. dann allerdings wurde den städtischen Gesand
ten mitgeteilt, daß dieser Spruch wegen vielfältiger anderer Geschäfte des 
Kaisers auf dem Frankfurter Tag nicht mehr Zustandekommen werde. Haupt
streitpunkt war nach wie vor die vom Herzog geforderte Entschädigungszah
lung 1 1 7 7 . Auch dem Herzog wurde die neue Sachlage in einem sofort abgefaßten 

1 1 6 7 StAN BayB 5; Priebatsch I I I . 
1 1 6 8 StAN BayB 5, fol.4L, 56 (273.8.1485). 
1169 Seyboth, Markgraftümer, 117. 
1 . 7 0 HHStA Frid. 6, fol. 2 = RTA 1, Nr. 662. 
1 . 7 1 Vgl. HHStA RHR Antiqu. 2, fol.421 f.; Frid. 6, fol.44. 
1 1 7 2 Friedrich I I I . an Nördlingen 7.1.1486 (HHStA Frid. 6, fol.6 = RTA 1, Nr.664). 
1 1 7 3 BayHStA RL Nördlingen 987, fol.87f.; Seyboth, Markgraftümer, 117. Vgl. auch 

RTA 1, Nr. 665/666. 
1 1 7 4 Dazu grundlegend Angermeier, Einltg. zu RTA 1, passim. 
1 1 7 5 Vgl. dazu die Nördlinger Berichte in BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 55 f. und 

1043, fol. 109ff.; ediert in RTA 1, Nr.887-897. 
1176 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 69 f. 
1 , 7 7 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 128, 132; RTA 1, Nr. 667-669. 
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Schreiben mitgeteilt 1 1 7 8. Darin bat Friedrich I I I . Georg um Verständnis für die 
Verschiebung seines für spätestens Ostern angekündigten Spruches angesichts 
der laufenden Reichstagsgeschäfte und ersuchte um Gewährung des Meßgeleits 
für Nördlingen. Dieses Schreiben wurde Georg von einem kaiserlichen Boten am 
19.3. in Augsburg übergeben, wo er sich zusammen mit anderen wittelsbachi
schen Fürsten aufhielt, um bei der dort fälligen Bischofs wähl einen Angehörigen 
des eigenen Hauses durchzusetzen. Der kaiserliche Bote berichtete, Herzog 
Georg habe kaum Zeit gehabt der „geschefft halb im capittel", habe den kaiser
lichen Brief aber mehrfach gelesen und auch Herzog Albrecht gezeigt. Trotzdem 
habe er, der Bote, Augsburg ohne Antwort des Herzogs verlassen müssen — eine 
Reaktion, die beim Nördlinger Rat beträchtliche Unruhe hervorrief 1 1 7 9. Der Kai
ser tat alles, um Georg weiterhin auf den neuen Zeitplan einzuschwören und ihn 
von allen Sanktionen abzuhalten: Nur ein paar Tage nach dem erwähnten Brief 
verließ sein Rat Bernhard von Polheim Frankfurt, um sich zu Georg dem Reichen 
zu begeben1 1 8 0, und am 26728.3., beim Abschied für die niederbayerische 
Reichstagsgesandtschaft, sprach Waldner nochmals eine ernstliche Mahnung an 
den Herzog aus, da der Kaiser noch ohne Antwort Georgs war. Georg solle die 
Sache ruhen lassen und das Meßgeleit gewähren, bis der Kaiser wieder ins Reich 
komme und einen neuen Schiedstag setze1 1 8 1. 

Für den niederbayerischen Herzog nun kamen in März 1486 zwei wichtige 
Betreffe zusammen, die mit seiner breit angelegten schwäbischen Expansions
politik zu tun hatten. Seit dem 18.3. war er in Augsburg, um durch persönliche 
Präsenz mitzuhelfen, daß die dort zu vollziehende Bischofswahl auf einen Wit
telsbacher fiel. Dann starb am 21.3. Graf Ludwig XI I I . von Oettingen-Waller-
stein; Georg hatte Zugriffsmaßnahmen auf sein Erbe schon 1485 vorbereitet 
und sorgfältig geplant und ließ sie jetzt auch sofort ins Werk setzen. Angesichts 
der geographischen Verhältnisse mußte für den Herzog deshalb auch wieder 
Nördlingen in den Blickpunkt rücken, was für die Stadt eine unmittelbare Betrof
fenheit von Georgs auf Oettingen zielenden Maßnahmen und damit eine erneut 
gefährliche Bedrohung bedeutete. Hinzu kam, daß Kurfürst Albrecht Achilles, 
der im Februar 1486 auf dem Frankfurter Reichstag einmal mehr als Hauptsach
walter der Nördlinger Interessen bei Kaiser, König, Fürsten und Räten aufgetre
ten war 1 1 8 2 , am 11.3. im Frankfurter Predigerkloster gestorben war und seine 
Söhne Friedrich und Sigmund sich aufgrund ihrer noch ungefestigten Regent
schaft genötigt sahen, „die von ihrem Vater vorgezeichnete Marschlinie konse
quent weiterzuverfolgen und Nördlingen keine entscheidende Hilfe zukommen 
zu lassen" 1 1 8 \ 

Herzog Georg wagte es deshalb nochmals, sich gegen den ausdrücklichen Wil
len des Kaisers zu stellen und hob - gerade hatte der Eichstätter Bischof neue 
Vermittlungen angeboten! — um den 25.3.1486, wahrscheinlich noch von 
Augsburg aus, das Geleit zur Nördlinger Pfingstmesse für 1486 wieder auf, ließ 

1 1 7 8 HHStA RHR Antiqu. 2, fol.421 f. 
1 1 7 9 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 56; RTA 1, Nr. 670-672. 
1 1 8 0 HHStA Frid. 6, fol. 35 = RTA 1, Nr. 669. 
1 1 8 1 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 115. Vgl. RTA 1, Nr. 873 zur Abfertigung der niederbaye

rischen Gesandten. 
1 1 8 2 Vgl. die entsprechenden Nördlinger Berichte in BayHStA RL Nördlingen 1043, 

fol. 109ff. = RTA l ,Nr.887-897. 
1 , 8 3 Seyboth, Markgraftümer, 1 1 7 - 1 1 9 (Zitat 1 18f.). 
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vor einem Messebesuch warnen und erneuerte seine Forderung nach Entschädi
gung durch die Stadt in Höhe von 6 000 f l 1 1 8 4 . Der Konnex mit der Sache Oettingen -
Wallerstein erhellt aus Georgs Gebot vom 7.4., in dem er allen Nördlinger Bürgern 
den Durchzug durch seine Lande und die Grafschaft Oettingen verbot n 8 5 . 

Zwar war am Ostersonntag, dem 26.3., der ursprüngliche Termin der kaiser
lichen Schlichtungszusage abgelaufen, doch Friedrich I I I . hatte Herzog Georg ja 
in der Zwischenzeit mehrfach um Geduld gebeten. Georg hatte sich also zwecks 
Absicherung seiner Oettingenpolitik erneut bewußt in Gegensatz zum Kaiser 
begeben und schrieb ihm deswegen am 3.4. einen Rechtfertigungsbrief. Darin 
resümierte der Herzog die kaiserlichen Schlichtungsbemühungen seit Jahres
anfang und bemängelte, daß bis zum festgesetzten Termin kein Schiedsspruch 
erfolgt sei, während die Stadt beim Kaiser weiter gegen ihn vorgehe. Deswegen, 
so Georg, sei er jetzt zum Handeln gezwungen: 

das mir solichs in die harr zu gedulden nit fuglich sein wil, sonnder mir zur hannthabung 
meiner fürstlichen wirde, auch meines gerichtszwanngs und der meinen gebürt, mich 
meiner gegenwere gegen ine zu gebrauchen1186. 

Noch bevor der Kaiser reagieren konnte, bot Bischof Wilhelm von Eichstätt 
gleich in der Woche nach diesem Brief des Herzogs erneut seine Vermittlung 
zwischen Georg und Nördlingen an und suchte dazu auch um die Mitwirkung 
Albrechts IV. von München an. Über Alb recht ließ Georg den Bischof wissen, er 
akzeptiere die Schlichtung, wolle den Geleitsentzug aber noch nicht rückgängig 
machen 1 1 8 7. Sicher versprach sich Herzog Georg von diesem vorläufigen Ein
lenken gegenüber dem ebenso ihm wie dem Kaiser nahestehenden Eichstätter 
einen Verzicht Friedrichs I I I . auf Strafmaßnahmen und auch Rückendeckung 
gegenüber den neuen brandenburgischen Fürs ten 1 1 8 8 . Den Zollern wiederum 
bot Bischof Wilhelm den Anlaß, „sich aus dem unangenehmen Streitfall zurück
ziehen zu können, ohne selbst Stellung beziehen zu müssen" 1 1 8 9 . Der erste 
Schlichtungstag wurde für den 30.4.1486 nach Eichstätt festgesetzt, Georg ent
sandte mehrere Räte und gewährte auch den Gesandten der Reichsstadt Geleit 
nach Eichstät t 1 1 9 0 . Eine undatierte niederbayerische Instruktion für Verhand
lungen mit Nördlingen sah vor, Bischof Wilhelm noch Graf Wolfgang von Oet
tingen und den niederbayerischen Rat Sigmund von Fraunberg an die Seite zu 
stellen 1 1 9 1 - eine Besetzung, die in Nördlingen kaum Zustimmung gefunden 
haben dürfte. Trotzdem - als der Kurfürstentag zu Köln Ende April die Forde
rung an Georg erneuerte, wegen des Streits mit Nördlingen Vermittlungs
maßnahmen anzunehmen1 1 9 2, hatte der Herzog diese Mahnung dem Grundsatz 
nach bereits befolgt. 

1 , 3 4 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 56' f. und 988, fol. 1 12 und 1043, fol. 152; RTA 
1, Nr 681,682. 

1 1 8 5 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 172ff. Vgl. RTA 1, Nr.675-678, 681. 
1 , 8 6 HHStA Frid. 6, fol. 44 = RTA 1, Nr. 674. 
1 1 8 7 BayHStA KbÄA 1952, fol.80-86; RL Nördlingen 988, fol. 170ff.; StAN BayB 5, 

fol. 120-134; RTA 1, Nr. 679. 
1 , 8 8 BayHStA KbÄA 1952, fol. 86; Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 69f. 
1189 Seyboth, Markgraftümer, 118. Vgl. RTA 1, Nr. 690-692. 
1 1 9 0 BayHStA KbÄA 976, fol. 147; RL Nördlingen 987/2, fol. 57'; RTA 1, Nr.683. 
1 1 9 1 BayHStA PNU Reichsstädte 135. 
1 1 9 2 HHStA MEA RTA 3a, fol. 104f. (Instruktion vom 26.4.1486); RTA 1, Nr. 686,687. 
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Jetzt aber drohte eine Vermittlungslösung plötzlich am Kaiser zu scheitern. 
Völlig überraschend angesichts der fortgeschrittenen Eichstätter Bemühungen 
entschloß Friedrich I I I . sich Ende April 1486 in Köln, wo die politischen Ver
handlungen des Frankfurter Reichstags nach der Aachener Königskrönung fort
geführt wurden 1 1 9 \ zu einem entschiedenen und strengen Vorgehen gegen Her
zog Georg. Dazu veranlaßten ihn wohl neben Georgs Verstoß gegen seine mehr
fache Bitte um Aufschub (und damit in der Sichtweise Friedrichs I I I . auch gegen 
seine kaiserliche Majestät und Autorität) auch dessen ablehnende Haltung zur 
auf dem Reichstag erörterten Ungarnhilfe und der generelle Rückenwind, den 
der Kaiser im Reich nach der Königswahl seines Sohnes zu spüren glaubte 1 1 9 4. 
Er plante eine von Kurfürsten und Fürsten unterstützte Gesandtschaft nach 
Landshut1 i 9 5 , die mit Georg ultimativ über Reichshilfesachen und die Nördlin
ger Angelegenheit verhandeln sollte 1 1 9 6 . Georg wurde aufgefordert, sich an einer 
Reichsungarnhilfe zu beteiligen (falls er dies nur um den Preis eines reichsweiten 
Bündnisses gegen Ungarn tun wollte, sollte ihm dies konzediert werden) und 
ermahnt, weil er bisher die Reichsanschläge nie befolgt habe. Ebenso wichtig war 
die Einhaltung des neuen zehnjährigen Reichslandfriedens vom 17.3.1486 
gegenüber Nördlingen angesichts der neuen Sperrmaßnahmen Georgs. Jeden
falls äußerte Friedrich I I I . in dem Kölner Instruktionskonzept, er sei ins Reich 
gekommen, um Hilfe gegen Ungarn zu suchen, sei aber mit den Ansprüchen 
Georgs konfrontiert worden 

seiner kaiserlichen maiestat zu smahe und V e r a c h t u n g , auch die hilff dem künig von 
Hungern zu lieb, damit er der kaiserlichen maiestat ire lannd dest pas abdringen müg, zu 
verhindern und zu zerrueten 1 1 9 7. 

An diese schweren Vorwürfe schloß der Kaiser die Drohung mit einer Reichs
exekution gegen Niederbayern und den Appell an, zu bedenken, 

was der kaiserlichen maiestat, im selbst, seinen landen, lewtten und deutscher nacion 
daran gelegen sey 1 1 9 8 

und endlich dem Kaiser alle Verhandlungsvollmachten zu übertragen und 
nicht weiter gegen Nördlingen vorzugehen. Außerdem plante Friedrich I I I . , ein 
allgemeines Ausschreiben an alle Reichsstände in dieser Sache zu erlassen. 

Dieses Generalmandat an alle Kurfürsten, Fürsten und Städte und sonstigen 
Reichsuntertanen wurde von Vizekanzler Johann Waldner in Köln unter dem 
Datum des 28.4.1486 konzipiert 1 1 9 9. Daß es tatsächlich ausging, beweist die 
Tatsache, daß etliche versiegelte Exemplare nach Ansbach gebracht wurden, um 
von dort weitergeleitet zu werden 1 2 0 0 . In dem Ausschreiben wird zunächst auf 
Georgs gewaltsames Vorgehen im Sommer 1485 verwiesen: 

1195 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 34. 
1 1 9 4 Vgl. ebda., 69 f. 
1 1 9 5 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 191 f. = RTA 1, Nr. 688. 
1 . 9 6 Vgl. dazu den undatierten Katalog von Verhandlungspunkten in StAN BayB 5, 

fol. 140'f. und das Instruktionskonzept vom 27.4.1486 in HHStA Frid. 6, fol. 56f. = RTA 
1, Nr. 685. 

1 . 9 7 HHStA Frid. 6, fol. 56'. 
1 . 9 8 Ebda., fol. 57. 
1 1 9 9 HHStA RHR Antiqu. 2, fol.423ff. Vgl. BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 151 f.; 

RTA 1, Nr. 689. 
1 2 0 0 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 154ff. Vgl. auch RTA 1, Nr. 695. 
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. . . und sich zuletzt in unsrer persendlichen gegenwurtikeit unsrer kayserlichen maiestat 
zu smahe und schimpf mit here für dieselb unnser stat gelagert in meynung, die mit 
gewalt zu seinem willen zu dringen 1 2 0 1 . 

Er habe damals, so der Kaiser weiter, mit seinen Räten ein gewaltsames Vor
gehen erwogen, um den Herzog zum Gehorsam zu zwingen, dann aber auf einen 
Krieg im Reich verzichtet und Georg mehrfach eine Schlichtung angetragen, 
die sich zuletzt wegen vieler anderer Geschäft verzögert habe. Der Herzog habe 
nur mit Gegenschriften und Entschädigungsforderungen reagiert und so ein Vor
gehen gegen den kaiserlichen Hauptfeind Matthias von Ungarn mutwillig sabo
tiert. Der Kaiser appellierte an alle Reichsstände, Georg keinerlei Hilfe zu leisten, 
ihn vielmehr dazu zu bewegen, endlich einen kaiserlichen Rechtsentscheid zu 
akzeptieren. 

Bevor die kaiserlichen Mahnungen Wirkung entfalten konnten, liefen Anfang 
Mai allerdings schon wieder die Vermittlungen in Eichstätt vor Bischof Wilhelm 
und zwei oberbayerischen Räten. Am 5.5. waren die Modalitäten des späteren 
Ausgleichs bereits festgelegt, doch fehlte den niederbayerischen Vertretern Sig
mund von Fraunberg und Blicker Landschad von Steinach noch die endgültige 
Zustimmung Georgs 1 2 0 2 . Es bestand auch noch die Anfang April verhängte Stra
ßensperre gegen Nördlingen; Kaspar von Vestenberg teilte seinem Herrn in 
Landshut stolz mit, daß an manchen Tagen bis zu 100 Wagen wieder umkehren 
m ü ß t e n 1 2 0 3 . 

Noch vor dem Beginn der Nördlinger Pfingstmesse kam der endgültige Aus
gleich zwischen Georg dem Reichen und der Reichsstadt am 10.5.1486 in 
Gestalt einer von Bischof Wilhelm vermittelten Vertragsurkunde dann doch 
zustande 1 2 0 4. Alle „Ungnade und unbill" des Herzogs gegen die Stadt wegen 
Wagenhals wurde abgetan. Nördlingen mußte sich nun doch zu der so heftig 
abgelehnten Entschädigungssumme verstehen und dem Herzog bis zum 
29.9.1486 die enorme Summe von 6000 fl als Ausgleich für den angeblich Ver
stoß gegen seine Gerichtsrechte bezahlen. Georg sagte dafür zu, den Handel der 
Stadt in Zukunft zu beschirmen und Nördlingen Schutz gegen Beschwerungen 
durch die Oettinger Grafen im Zusammenhang mit einem eventuellen Rückkauf 
Balderns durch die Grafen vom Herzog zu gewähren. Georgs Stoßrichtung nach 
Oettingen (mit dem Ziel der Isolierung des Grafen Wolfgang wegen seiner 
Ansprüche auf Wallerstein, während Georg den Kauf dieses Grafschaftsdrittels 
vorbereitete) ist also auch in diesem Vertrag mit Nördlingen zu erkennen. 

Die Nördlinger Räte in Eichstätt, noch ohne Nachricht vom Kaiser in Köln, 
nahmen den Vertrag schließlich an. Am wichtigsten war ihnen sicher die Zu
sage freien Handels und Wandels zur Mitte Mai bevorstehenden Pfingst
messe. Entsprechend empfahlen sie dem Rat noch am Tag des Abschlusses, ein 
Einladungsschreiben zur Messe herauszugeben und zu betonen, die Straßen 
seien offen und Geleit werde gewähr t 1 2 0 5 . In Nördlingen beeilte man sich, 

1 2 0 1 HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 424. 
1 2 0 2 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 1 lOf. und RTA 1, Nr.696-698. 
1 2 0 5 BayHStA MedFLit Oettingen 103 (unfol.) (5.5. i486). 
1 2 0 4 BayHStA PNU Reichsstädte 120. Abschriften: NKB 42, fol. 113-115; KbÄA 1133, 

fol. 205f. Regest: RTA 1, Nr.699. 
1 2 0 5 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 57' und 988, fol. 181 und 1043, fol. 114; RTA 

l,Nr.698, 702. 
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diesen Anregungen nachzukommen1 2 0 6. Der Stadt war ein seit zwei fahren erst
mals wieder ungestörter Verkehr zur Pfingstmesse sicher von solcher Wichtig
keit, daß sie dafür - und das wird Herzog Georg sicherlich gesehen haben -
bereit war, ihr nachteilige andere Vertragsbestimmungen in Kauf zu nehmen. 
Später wurde vom Nördlinger Rat betont, man habe den Eichstätter Vertrag mit 
Georg nur unter Druck wegen der Gefahr wirtschaftlichen Schadens für die 
Stadt und der Unentschlossenheit des Kaisers angenommen1 2 0 7. Wie die Lauin
ger Geleitsrechnungen zeigen, hielt sich Herzog Georg an den Vertrag und ließ 
das Meßgeleit durch Niederbayern im Mai 1486 ohne Schwierigkeiten gewäh
ren 1 2 0 8 . Am 1.7.1486 nahm er sogar den Nördlinger Jakob Protzer, der neben 
anderen Ratsherren seine Vaterstadt beim Ausgleich von Eichstätt vertreten 
hatte, für zehn Jahre als Rat und Hofgesinde in seine Dienste. Er sollte nicht 
gegen Nördlingen tätig werden dürfen, umgekehrt der Stadt aber auch nicht 
gegen Georg helfen . Was die vereinbarte Entschädigungszahlung betraf, 
zeigte Herzog Georg sich aber zu keinerlei Kompromissen bereit. Nördlingen 
versuchte von Juni bis September 1486 mehrfach, über den Eichstätter Bischof 
eine Minderung der Summe zu erreichen 1 2 1 0. Als der Herzog konsequent 
ablehnte, zahlte der Rat fristgerecht am 27.9. in Landshut die vereinbarten 
6 000 fl rh an Georg, „wie wol er es nit schuldig was" 1 2 1 1. 

Wie stand es nun um Informationsstand und Kompromißbereitschaft des Kai
sers? Ein Brief der brandenburgischen Markgrafen vom 16.5. unterrichtete 
Friedrich vom Ausgleich sechs Tage zuvor. Aus dem Brief geht auch hervor, daß 
das scharfe kaiserliche Generalmandat vom 28.4. inzwischen ausgegangen, jetzt 
aber - zumindest nach Meinung der Zollern — hinfällig geworden war 1 2 1 2 . Die 
Nachricht vom Ausgleich war am Kaiserhof am 20.5.1486 jedenfalls noch nicht 
eingetroffen, denn an diesem Tag setzte Vizekanzler Waldner nochmals ein ener
gisches Ausschreiben gegen Herzog Georg auf 1 2 1 \ Hierin wurde zunächst an das 
erste Mandat vom 28.4.1486 erinnert und festgestellt, daß der Herzog durch 
seine Handel mit Nördlingen weiterhin ein Vorgehen des Reichs gegen Ungarn 
unmöglich mache. Allen Reichsgliedern - den Städten bei Strafe des Entzugs 
ihrer Privilegien - wurde Rat, Hilfe und Beistand für Nördlingen befohlen. Aus 
den Anweisungen Waldners an Matthäus Lang zur Reinschrift geht hervor, daß 
die Adressatenliste für dieses Mandat von brandenburgischen Räten ausgearbei
tet worden war; sie enthielt Vermerke über die Bündnispartner Herzog Georgs. 

1 2 0 6 Zum Nördlinger Meßausschreiben vom 11.5.1486 Ammann, 311 und Voges, 56f. 
1 2 0 7 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 133 (April 1487). Die erlittenen Gesamtschäden 

bezifferte die Stadt auf 50000 fl (ebda., fol.2; Januar 1489). 
1 2 0 8 BayHStA NKB 151, fol. 221'; vgl. Übersicht 8. Die Messeerträge für Nördlingen 

waren seit 1484/86 übrigens geringer als in den Dezennien davor (Ammann, 304). 
1 2 0 9 Bestallbrief in BayHStA NKB 79, fol. 164 'f. Im Dezember 1488 mußte Protzer auf 

Erfordern des Nördlinger Rats die herzoglichen Dienste quittieren; vgl. BayHStA NKB 
105, fol. 3' und RTA 3, Nr. 109. 

1 2 , 0 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 168f. und 1043, fol. 129; RTA 1, Nr.700, 707, 
708. 

1 2 1 1 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 99 (Quittung Georgs) und 987/2, fol. 59 
(Zitat). 

1 2 1 2 StAN BayB 5, fol. 144f.; RTA 1, Nr. 703. 
1 2 1 3 HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 425 ff.; BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 153f.; RTA 1, 

Nr. 706. Die erhaltenen Konzepte bieten gleichzeitig einen guten Einblick in den Geschäfts
gang der kaiserlichen Kanzlei. 
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Diese (z. B. die Wittelsbacher, Erzherzog Sigmund, die Bischöfe von Würzburg 
und Eichstätt, Nürnberg) sollten vordringlich angeschrieben werden; in die 
Briefe an sie war die Zusatzklausel zur Hilfsaufforderung einzusetzen: 

Und dich darinne die punttnuß, damit du im [Georg] verwont bist und die dich gegen uns 
als deinen rechten herren nit verstricken mügen, nit irren noch verhindern lassest1214. 

Wir wissen nichts über Erfolg, Mißerfolg oder weitere Wirkungen dieses 
kaiserlichen Mahnmandats, wie mit diesem Stück überhaupt unsere für die Jahre 
1483-1486 so reichhaltigen Überlieferungen zum Streit um Nördlingen abrupt 
enden. Offenbar war mit dem Eichstätt er Vertrag vom 10.5.1486 ein vorläufig 
stabiler Ausgleich gelungen, von dem man am im westlichen Reichsgebiet agie
renden Hoflager des Kaisers lange nichts wußte. Die mahnenden Ausschreiben 
der kaiserlichen Kanzlei kamen jedenfalls zu spät, um noch unmittelbare Wir
kung zu entfalten. In den Jahren 1486—1488 dann allerdings brachte, wie 
noch zu zeigen sein wird, der Nördlinger Rat seine „Lehren" aus den Jahren 
1485/86 in die im Süden des Reichs angestellten Überlegungen zur Notwendig
keit einer koordinierten reichsstädtischen Politik unter kaiserlichem Schutz und 
Schirm, in die Gründungsphase des Schwäbischen Bundes also, ausführlich mit 
ein. 

Ein Blick zurück auf die Vorgänge um Nördlingen 1484-1486 zeigt noch ein
mal den engen Zusammenhang zwischen Reichs- und Territorialpolitik sowohl 
auf Seiten des Kaisers wie auf Seiten des expansionistischen Reichsfürsten. Her
zog Georg nahm einen unbedeutenden, quasi alltäglichen Vorfall, die Gefangen
nahme eines Landfriedensbrechers durch Nördlinger Knechte außerhalb des 
Hoheitsgebiets der Reichsstadt, zum Anlaß dafür, den eigentlich betroffenen 
Oettinger Grafen diesen Handel zu entwinden und seinen Druck auf die Stadt 
durch eine absolut kompromißlose Politik bis zu einer erpresserischen Handels
blockade im Frühjahr 1485 und sogar einer richtiggehenden militärischen Bela
gerung im Sommer 1485 zu steigern. Für ihn war die Reichsstadt 1485/86 vor 
allem ein demonstrativ gehandhabter politischer Hebel im Hinblick auf seine 
Erwerbungspläne in der Grafschaft Oettingen 1 2 1 5. Trotzdem löste die unmittel
bare und gewaltsame Bedrohung der Stadt große Furcht vor Georg bei den klei
nen Reichsstäden Schwabens aus 1 2 1 6, die, verstärkt durch den Eindruck der Vor
gänge um Regensburg 1485/86, der Entstehung des Schwäbischen Bundes 
unmittelbar vorarbeitete. 

Die kaiserliche Politik scheint gerade 1485 geprägt von Zögerlichkeit, Lauheit 
und formalistischer Hinhaltetaktik 1 2 1 7. Das Hauptinteresse Friedrichs I I I . bei 
seiner Reise durch das südliche Reich seit Juni 1485 galt der Erlangung von Hilfe 
gegen den Ungarnkönig Matthias Corvinus, der am 1.6.1485 in Wien einzog. 
Deswegen war der Kaiser, wie er selbst oft betonte, auf Frieden im Reich und die 
Mithilfe Herzog Georg angewiesen und lehnte alle Pläne Kurfürst Albrechts von 
Brandenburg, die Vorgänge um Nördlingen zum Anlaß für die Wiedererrichtung 
des traditionellen antiwittelsbachischen Bündnisses im Reich zu nehmen, ab 1 2 1 8 . 
Es ist sehr bemerkenswert, daß der Kaiser im April/Mai 1486, während der 

1 2 , 4 HHStA RHR Antiqu. 2, fol.430. 
1215 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 70. 
1 2 , 6 Sartori, 154; Angermeier, Reichsreform, 129. 
1217 Angermeier, Einltg. zu RTA 1,71. 
1218 v. Kraus, Deutsche Geschichte, 644; Kraus, Sammlung, 313. 
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Phase der Nördlinger Ausgleichsverhandlungen, sehr viel rascher und entschie
dener auf neue Drohungen Georgs gegen Nördlingen reagierte als angesichts der 
die Stadt in ihrer Existenz bedrohenden Belagerung vom Juli/August 1485. Den 
Hauptgrund dafür dürfte man in dem für Friedrich I I I . sehr erfolgreichen Frank
furter Reichstag vom Februar und März 1486 sowie in den Ereignissen um 
Regensburg und das Hochstift Augsburg zu suchen haben. Auch jetzt spielte für 
den Kaiser das Argument der gegen Ungarn nötigen Hilfe wieder die wichtigste 
instrumenteile Rolle, nun aber in der Form des Vorwurfs an Georg, er verhindere 
jedes Vorgehen des Reiches gegen Ungarn. Die Eichstätter Schlichtung kam vor
erst beiden Kontrahenten, Friedrich I I I . und Georg dem Reichen, gelegen. Der 
Herzog hatte zwar Nördlingen nicht erorbert, sich aber durch die Demonstration 
seiner militärischen und politischen Macht weiteren Respekt verschafft und die 
Zahlung einer bedeutenden Summe quasi als Schutzgeld erzwungen. Durch 
Annahme des Ausgleichs vom Mai 1486 konnte er die Strafandrohungen des 
Kaisers, der hauptsächlich an Reichshilfe interessiert war, vorläufig neutralisie
ren. Friedrich I I I . andererseits erreichte, wie ein Blick auf die bayerisch-ungari
schen Kontakte von 1486 zeigt 1 2 1 9 , daß Georg im Bewußtsein der Grenzen, die 
ihm im Frühjahr 1486 aufgezeigt worden waren, auf einen engeren Anschluß an 
Ungarn verzichtete 1 2 2 0. Deshalb ist der Streit um Nördlingen gleichermaßen 
wichtig für die Vorgeschichte des Schwäbischen Bundes wie für den Verlauf der 
Reichspolitik der Jahre nach 1486. 

8. Die Rolle Georgs in der offensiven Tirolpolitik Albrechts IV. 1477-1485 

a) Voraussetzungen 

Nach einer langen Zeit der Unterbrechung der oberbayerischen Kontakte zu 
Tirol (der letzte E'mungsentwurf datierte von 1460 1 2 2 1 ), in der sich Sigmund vor 
allem an Ludwig den Reichen angelehnt hatte, nahm Herzog Albrecht IV. diese 
Verbindung wieder auf. Den Neuanfang der Beziehungen zwischen München 
und Innsbruck, die für über ein Jahrzehnt die süddeutsche Politik entscheidend 
bestimmen sollten, markierte Albrechts Besuch bei Sigmund Anfang 14 7 7 1 2 2 2 . 
Dieser Wiederannäherung kamen das gespannte Verhältnis des Tiroler Fürsten 
zum Kaiser und die deutliche Verschlechterung der Beziehungen mit Nieder
bayern seit 1475 (Wiederaufrichtung des Landgerichts Weißenhorn) zugute 1 2 2 3. 
Am 1.3.1478 wurde ein erster Vertrag zwischen Albrecht IV. und Sigmund 
abgeschlossen, in dem der Oberbayer auf einige aus dem H.Jahrhundert stam
mende Gebietsansprüche an Tirol verzichtete und Sigmund freien Zugang von 
Lebensmitteln und die Bereithaltung von 300 Mann Kriegshilfe zusagte. Außer
dem bot Albrecht an, Sigmund in politischen Fragen zu beraten und Gesandt
schaften für ihn zu übernehmen 1 2 2 4 . Diese für einen Bündnisvertrag ungewöhn
lichen Passagen weisen auf ein ganz spezielles, gleich näher zu beleuchtendes 

19 Nehring, Corvinus, 182-184. 
20 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 69 -71 . 
2 1 BayHStAKbÄA 1791, fol.40-46. 
22 Baum, Bayerns Griff, 527. 
2 3 Ebda., 524-527; ders., Sigmund, 399-403. 
24 Chmel, Mon. Habsb. 1/2, Nr. 117. 
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Interesse Albrechts an Tirol hin. Wenn man auch die Bedeutung dieses ersten 
oberbayerisch-tirolischen Abkommens seit 1455 nicht überschätzen darf 1 2 2 5 , so 
ist mit 1478 doch eine Zäsur in der Geschichte Tirols erreicht; es beginnt der 
letzte Abschnitt der Regierung Erzherzog Sigmunds, in dem er sich immer stär
ker an die bayerischen Herzöge anlehnte, bis schließlich die Gefahr des Verlusts 
seiner Lande zur Absetzung 1490 führ te 1 2 2 6 . Mit Hilfsangeboten wie dem eben 
besprochenen, mit gezielten Intrigen und Bestechungen und durch Anknüpfen 
von Kontakten zu unzufriedenen Tiroler Adligen suchte Albrecht IV. den Erz
herzog von sich abhängig zu machen, ohne dessen Vertrauen zu verlieren 1 2 2 7 . 
Das vielleicht wichtigste Mittel dabei war allerdings ein finanzpolitisches. Mit 
Sigmunds Gegenurkunde für die oberbayerischen Zusagen vom 1.3.1478 näm
lich begann die Serie der großen, bis 1487 fortgeführten Schuldverschreibungen 
Sigmunds zunächst an Albrecht IV., dann auch an Georg 1 2 2 8 , insgesamt fünf 
Urkunden aus den Jahren 1478/79, 1483 und 1487, in denen den Herzögen 
zusammengerechnet 1284000 fl rh verschrieben wurden 1 2 2 9 . Dies sicherte dem 
Münchener Herzog angesichts des Fehlens legitimer Erben Sigmunds die fakti
sche Anwartschaft auf Tirol 1 2 3 ° . 

Im Revers vom 5.3.1478 verschrieb Sigmund Herzog Albrecht 

der freuntlichen naygung und dem hohen vertrawen nach, so wir hinwider zu im haben 
.. . vierundzweintzig tausent gülden Reinisch auf unsern slossen und ämbtern mit namen 
Fragenstein und Lanndekg und allen iren zugehörungen in phanndsweis .. . 

für den Fall seines Todes ohne legitime Erben vor Albrecht I V . 1 2 3 1 . Eine weitere 
Verschreibung über die Summe von 60000 fl rh auf die Schlösser und Ämter 
Rottenburg und Hörtenberg folgte ein Jahr später, am 12.3.1479. Im Gegenzug 
verschrieb der Oberbayer Sigmund die gleiche Summe auf die Gerichte Tölz und 
Wolfratshausen 1 2 3 2 . 

Welche Elemente beinhalteten nun eigentlich solche Finanztransaktionen1233? 
Im Gegensatz zu Verpfändungen kam es hier nicht zur tatsächlichen Übertra
gung von Gebieten oder Herrschaftsrechten als Nutzungspfand zur Sicherung 
eines Darlehens. Die Verschreibung betraf ein reines Sicherungspfand ohne 
Inbesitznahme oder Nutzung. Sigmunds Nachfolger als Fürsten von Tirol (also 
entweder Friedrich I I I . oder Maximilian) hätten dann die jeweils verschriebenen 
Tiroler Gerichte erst in Besitz nehmen können, nachdem die entsprechende 
Summe an Albrecht IV. bezahlt worden war. Die Frage ist nun, ob die verschrie-

1225 Baum, Sigmund, 405. 
1 2 2 6 Die Tiroler Vorgänge der Jahre 1478-1490 sind des öfteren zusammenfassend dar

gestellt worden, etwa bei Jäger, Übergang; ders., Geschichte, 271-374; neuerdings von 
Baum, Bayerns Griff; Riedmann, 477-481; Wiesflecker, Maximilian, I , 248-264. Gegen 
eine zu starke Betonung von 1478 als Zäsur wendet sich Baum, Sigmund, 402, 405. 

1 2 2 7 TLA Sigm. IVa/73; Baum, Bayerns Griff, 526; ders., Sigmund, 404. 
1 2 2 8 Übersichten dazu bei Hegi, 49-57; Jäger, Übergang, 305-323; Kramer, 78-80; 

Riezler, Baiern, 495ff., 513ff.; Baum, Bayerns Griff, 527-534; Gismann, 397ff. 
1 2 2 9 Nach dem kritischen Überblick von Kraus, Sammlung, 311 Anm. 7. Die im Juni 

1492 von Albrecht tatsächlich zurückgegebenen Verschreibungen beliefen sich auf einen 
Gesamtbetrag von 1 216000 fl (BayHStA Ausw. St. U - Österreich 1492 VI 16). 

1230 Kraus, Sammlung, 312. 
1231 Chmel, Mon. Habsb. 1/2, Nr. 120. 
1 2 3 2 Ebda. 1/3, Nr. 65. Dazu Baum, Sigmund, 405. 
1 2 3 3 Dazu Heydenreuter, Ämterkauf, 245f.; Baum, Bayerns Griff, 528. 
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bene Geldsumme von Albrecht IV. in der Zwischenzeit tatsächlich zur Ver
fügung gestellt werden mußte, womit die verschriebenen Ämter dann doch eine 
Art Pfand auf die Sicherstellung der Rückzahlung dargestellt hätten, auf deren 
Einnahme zu Lebzeiten Sigmunds Albrecht IV. verzichtet hätte. Gegen diese 
Vermutung spricht die Verschreibung auf Gegenseitigkeit vom 12.3.1479, fer
ner die Tatsache, daß die archivalisch nachweisbaren Darlehen Albrechts IV. für 
Sigmund in den Jahren 1479- 1482 gerade bei 10200 fl rh lagen 1 2 3 4 (im selben 
Zeitraum sind auch Rückzahlungen Sigmunds an Albrecht von 9 700 fl rh ver
b ü r g t 1 2 5 0 , da die oberbayerischen Darlehen meist sehr kurze Rückzahlungs-
fristen aufwiesen) — im Vergleich zu einem Gesamtvolumen der Verschreibun-
gen 1478/79 von 184000 fl rh. Albrecht IV. mußte also vorerst keine hohen 
Summen investieren, erreichte aber durch hartnäckiges und geschicktes Einwir
ken auf die Umgebung des Tiroler Landesfürsten die Hochtürmung der von den 
Habsburgern für die Übernahme des Landes nach Sigmunds Tod zu zahlenden 
Ablösesumme auf über eine Million Gulden. Umgekehrt setzte auch Sigmund 
anfangs nicht viel aufs Spiel, er hoffte auf leibliche Erben und rechnete nicht 
damit, daß je Tiroler Besitzungen an Bayern fallen würden 1 2 3 6 . 

Die nächste, nunmehr dritte Verschreibung Sigmunds vom 25.7.1479 
umfaßte ein Volumen von 100000 fl rh aufschloß und Herrschaft Freundsberg 
und die Schwazer Bergwerke. Die bisher übliche Rücklösungsklausel wurde zu 
Albrechts Gunsten verändert, denn die Ablösezahlung sollte Sigmunds Rechts
nachfolgern erst nach vier Jahren möglich sein, während deren Albrecht nach 
einem söhnelosen Tod Sigmunds die 100000 Gulden selbst aus dem Schwazer 
Bergschatz herauswirtschaften durfte 1 2 3 7 . Im Gegenzug sagte Albrecht dem 
Tiroler Hilfe für den Fall zu, daß jemand versuchen sollte, Sigmund in seinem 
Land anzugreifen oder ihn von der Regierung zu verdrängen, außerdem freie 
Zufuhr von Viktualien. Er versprach Sigmund auch, sich bei Herzog Georg um 
eine entsprechende Unterstützungszusage zu bemühen 1 2 j ) 8 . 

Ein weiteres, recht bemerkenswertes Dokument aus dem Jahr 1479 ist Al
brechts Zusage vom 20.8.1479, Erzherzog Sigmund künftig 50000 fl rh jähr
lich zu bezahlen, falls es diesem gelingen sollte, das Herzogtum Mailand zu 
erobern 1 2 j > 9. Was auf den ersten Blick wie ein Hetzen in einen auswärtigen Krieg 
wirkte, hing zusammen mit den Ansprüchen Albrechts IV. auf Mailand, die er als 
Enkel der Elisabeth Visconti ( t 1432, Gemahlin Herzog Emsts) geltend machen 
zu können glaubte, nachdem Herzog Galeazzo Maria Sforza 1476 ermordet 
worden war und sein Bruder Ludovico („il Moro") 1478 die faktische Regie
rungsgewalt in Mailand anstelle des Herzogs Giangaleazzo (1476-1494) über
nahm 1 2 4 0 . Offensichtlich versprach Albrecht IV. sich mögliche Hilfe von Erz
herzog Sigmund für die Durchsetzung seiner Ansprüche, denn dieser stand in 

1 2 5 4 Nachweise: TLA Hs. 112, fol.233 (31.3.1479); U I 4271 (29.9.1480); Alt. 
Kopialb. 3/B, fol. 140 (21.5.1481); Baum, Sigmund, 444 (21.1.1482). 

3 TLA Kammer-Raitbücher 1480 und 1482. Vgl. auch die Stundungsbitte Sigmunds 
an Albrecht vom 16.12.1481 (BayHStA KbÄA 976, fol. 4). 

1236 Baum, Sigmund, 394, 405. 
1237 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 75. Dazu Baum, Sigmund, 405f. 
1 2 3 8 BayHStA KbÄA 1172, fol. 142'. 
1239 Lichnowsky,Nr.201. 
1240 Gismann, 404f.; Angermeier, Sforza, 570ff. 
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Vertragskontakten mit Mailand 1 2 4 1 , hatte aber selbst schon beim Kaiser die 
Belehnung mit dem lombardischen Herzogtum vergeblich erstrebt 1 2 4 2. Daß 
Albrecht seine Ansprüche noch eine Zeitlang weiterverfolgte, zeigen seine um 
die Jahreswende 1484/85 geführten Verhandlungen wegen einer Eheverbin
dung mit Bianca Maria (1472—1510), der Schwester Giangaleazzo Sforzas 1 2 4 5 . 

Herzog Albrecht IV. beendete seine erste Serie von Verträgen und Verschrei-
bungen mit Erzherzog Sigmund mit einer auf Lebzeiten der Vertragspartner am 
7.3.1480 abgeschlossenen Einung, von der nur Papst und Kaiser ausgenommen 
wurden. Die Fürsten sagten sich darin gegenseitige Freundschaft und Hilfe, das 
Unterlassen der Begünstigung von Gegnern und die Errichtung einer Austrä
galinstanz für bilaterale Streitpunkte z u 1 2 4 4 . Gegenüber dem Kaiser gab Sigmund 
als Grund für den Abschluß der Einung den zunehmenden Druck Georgs auf die 
österreichischen Positionen in Schwaben an 1 2 4 5 . Die daraus resultierenden Strei
tigkeiten, aber auch Sigmunds Territorialirrungen mit anderen südwestdeut
schen Herrschaftsträgern wegen der vorländischen Besitzungen, gaben dem 
Münchener Herzog immer wieder Gelegenheit, vermittelnd einzugreifen und 
sich so dem Erzherzog immer unentbehrlicher zu machen. Dies galt für das 
Verhältnis zwischen Tirol und den Grafen von Sulz 1 2 4 6 , vor allem aber für die 
Beziehungen zu den württembergischen Grafen, damals wegen der von den 
Habsburgern an der Grafschaft Hohenberg und der Landgrafschaft Neuenbürg 
an oberer Donau und oberem Neckar geltend gemachten Rechte territoriale 
Hauptkonkurrenten Sigmunds 1 2 4 7. Die Irrungen erreichten ihren Höhepunkt 
1476-1480: der Oberbayer war Adressat von Hilfs- und Vermittlungsbitten 
beider Seiten 1 2 4 8. Den Abschluß dieser Konflikte bildete schließlich der von 
Kurfürst Albrecht von Brandenburg und Bischof Johann von Augsburg am 
29.1.1481 vermittelte Friedensvertrag, dem am 10.3.1481 eine erste fünf
jährige Einung Sigmunds mit den württembergischen Grafen folgte 1 2 4 9 . 

Albrechts IV. sehr entschlossen gegen die schwächste Position des habsburgi
schen Hauses vorgehende Tirolpolitik, deren Anfänge 1478-1480 eben ge
schildert wurden, bedarf der noch etwas eingehenderen Erklärung und Ver-
ortung im oberbayerisch-niederbayerischen Verhältnis. Hier ist zunächst auf 
die Tatsache hinzuweisen, daß Albrecht gegenüber Tirol eine ganz spezielle und 
des öfteren explizit geäußerte Expansionsprogrammatik verfolgte und insofern 
frühere Bemühungen seiner Münchener Vorfahren um die Korrektur des Schär
dinger Friedens von 1369 wiederaufnahm1 2 3 0. Zwar gab es auch einzelne 
Äußerungen Ludwigs des Reichen über die Wiedergeltendmachung der bayeri-

, ? 4 1 Zwei Verschreibungen von 1479 in TLA Hs. 195, fol. 226 ff. 
1;'42 Baum, Sigmund, 398. 
1 7 4 5 BayHStA KbÄA 4795, fol. 156ff.; Riezler, Baiern, 499; Wiesflecker, Maximilian, I , 

363 f. 
1744 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 85. 
i ; ' 4 5 Ebda., Nr. 80 (undatiert). Sigmunds Suche nach Hilfsbündnissen um diese Zeit 

erhellt auch aus seiner am 25.1 1.1480 mit seinem Vetter Maximilian abgeschlossenen 
Einung (ebda., Nr. 94). 

1246 Lichnowsky, Nr. 335, 408; Chmel, Mon. Habsb. 1/5, Nr.95. 
1247 Emst, Eberhard, 156-179; Stievermann, Eberhard, 94f.; Baum, Sigmund, 415-

420. 
1 2 4 8 BayHStA KbU 131; KbÄA 1861, fol. 178 ff. (1480). 
1 2 4 9 HHStA Hs. W 280, fol. 132ff.; dazu Baum, Sigmund, 418f. und Hesslinger, 53f. 
1250 Straub, 250f. 
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sehen Rechte auf Tirol (etwa 1477/78) 1 2 3 Albrecht IV. aber verfolgte den hoch
fliegenden Plan eines süddeutschen Reichs der Wittelsbacher, der Schaffung 
einer Hegemonialsphäre im Süden, die sein Haus zur wichtigsten politischen 
Potenz in diesem Bereich gemacht und die Stellung der Habsburger im Reich 
gefährdet hätte 1 2 5 2 . Die Demonstration der Macht des Hauses Bayern sowie die 
Darstellung seiner legitimen Herrschaft in den bayerischen Grenzen des 15. Jahr
hunderts, aber auch seiner Herrschaftsberechtigung in früher zu Bayern ge
hörenden Gebieten, waren wesentliche Antriebskräfte des Herzogs 1 2 5 3. 

Ende 1478 ließ Albrecht in einer Denkschrift zum Salzburger Bistumsstreit 
programmatische Erörterungen des Landfriedens von Regensburg aus dem Jahr 
1281 anstellen und erhob den Anspruch, daß die dort genannten acht Bistümer, 
darunter auch Brixen, zu dem das nördliche Tirol gehörte, „zu dem haus und für-
stentumb zu Bairn gehörten" 1 2 5 4 . Noch deutlicher äußerte er sich Anfang 1480 
gegenüber Herzog Georg über seine Absichten: 

Und so wir aber als ein Fürst geneigt sind, das loblich haws mit hilff anndrer fürsten zu 
Beyrn, und sunnderlich mi t . . . herrn Georigen ..., zu erweytern, zuvor an den ennden, da 
es vormals darzue gehört hat 1 2 d 5 . 

Die entsprechenden Vorstellungen Albrechts liefen vielleicht sogar auf eine 
Restitution des alten Stammesherzogtums hinaus, wie sich an den wichtigsten Bau
steinen seiner projektierten Großmachtpolitik, der alten bayerischen Hauptstadt 
Regensburg und dem Tiroler Gebiet, das die AgilolFmgerherzöge beherrscht und 
die Wittelsbacher um 1350 nochmals für ein Vierteljahrhundert innegehabt hat
ten, ablesen l ä ß t 1 2 3 6 . Erinnert sei auch an den mit Ludwig dem Reichen 1477 
unternommenen Versuch der Wiedergewinnung der vormaligen Rechte in den 
Niederlanden; auf seine Intentionen bezüglich der Grafschaft Görz wird noch 
einzugehen sein. Alle diese Pläne richteten sich direkt gegen Positionen des 
Hauses Habsburg. Albrecht dürften die reichspolitischen Konnotationen seiner 
Territorialplanungen, die völlige Umgestaltung der Verhältnisse im Süden des 
Reichs gegen die Interessen der Habsburger, klar gewesen sein; deswegen wird 
man aber sein von der Expansions- unmittelbar in die Reichspolitik übergreifen
des Machtinteresse nicht von vornherein als „überspannt und undurchführbar" 
einschätzen müssen 1 2 : > 7 . So sicher er der alleinige Initiator der Tirolpolitik war, 
so wenig darf man deswegen in ihm auch den alleinigen Leiter oder eigent
lichen Vertreter der bayerischen Expansionspolitik sehen, in dessen Wind
schatten Herzog Georg in Schwaben operierte . Georg verfolgte in einer ganz 
eigenständigen, in der Tradition seines Vaters liegenden Linie der Landshuter 

1 2 5 1 Vgl. den Bericht Kolbergers von 1505/06 in BayHStA PNU Ausw. St. 2909, fol. 2. 
1252 Kramer, 79; Kraus, Sammlung, 310; Ziegler, Staatshaushalt, 1; Bilgeri, 251. 
1253 Moeglin, Geblüt, 471 -474, betont den Konnex zwischen dieser aktiven Vergröße

rungspolitik und den Interessen der Münchener Wittelsbacher an der Förderung einer 
national-dynastisch orientierten Historiographie. 

1 2 5 4 BayHStAKbÄA 1679, fol.65f. 
1 2 5 5 BayHStA PNU Ausw. St. 865 (6.1.1480); wörtlich wiederholt von Albrecht in einer 

Urkunde vom 21.12.1480 (PNU Landesteilungen u. Einungen 759). 
1256 Bock, Einltg. zu RTA 3, 283; Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 37; Bil

geri, 251. 
]25J So Rill, 280. 
1 2 d 8 So Riezler, Baiern, 505; Hegi, 48f.; übernommen von Hesslinger, 113 und Kraus, 

Sammlung, 293. 
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Territorialpolitik seine Expansionsziele in Schwaben beiderseits der Donau. Er 
tat dies mit weit subtileren und mannigfacheren, in der streitdurchzogenen klein
staatlichen Welt Schwabens sozusagen alltäglicheren Mitteln als Albrecht IV. 
mit seinen Tiroler Bündnisverträgen und Finanzaktionen, verfolgte deswegen 
aber, wie an anderer Stelle gezeigt, eine nicht weniger hochfliegende politische 
Konzeption , 2 5 9 . Mit nahezu den selben Worten wie der Münchener Vetter gab 
Georg als Motivation für seine Erweiterungsbemühungen an: „das wir geneigt 
sind, die herrn und das hawss Bairn zu furdern und zu meren" 1 2 6 0 . 

Diese Überlegungen führen zu den Fragen, warum Albrecht IV. seine hoch
gespannten Pläne an die Person Erzherzog Sigmunds knüpfte und welche Fakto
ren ihm ein erfolgreiches Vorgehen ermöglichten. Die erste Frage ist vorläufig 
mit dem Hinweis zu beantworten, daß Albrecht bei der — von ihm richtig 
erkannten — schwächsten Position der Habsburger ansetzen wol l te 1 2 6 1 ; die 
zweite Frage leitet über zum Problem der möglichen Beweggründe des Tirolers 
und damit zum Bild von Sigmund, das die historische Forschung entwarf 1 2 6 2. 
Immer wieder finden sich für die letzte Regierungsphase des Erzherzogs von 
1478 bis 1490 Hinweise auf seine zunehmende Geistesschwäche und Senilität, 
die ihn zum Spielball der gerade den Hof beherrschenden Kreise machten und 
ihn, krank und willenlos, von der eigentlichen Regierungstätigkeit immer weiter 
entfernten 1 2 6 3 . Die glanzvolle Hofhaltung in Innsbruck, seine bis zur „unglaub
lichen Haltlosigkeit" gesteigerte Leichtlebigkeit und Freigiebigkeit hätten ihn 
nach dieser Forschungsmeinung in ständige Geldnot gestürzt und schließlich in 
eine hörigkeitsähnliche Abhängigkeit von den bayerischen Herzögen 
gebracht1 . Von entscheidender Bedeutung war auch die Frage eines legitimen 
Nachfolgers von Sigmund. Er hatte zwar über 50 uneheliche Kinder gezeugt, 
denen er auch regelmäßig Unterstützungen zuwandte 1 2 6 5, doch seine 1448 
geschlossene Ehe mit Eleonore von Schottland ( t 1480) war kinderlos geblieben. 
Für Albrecht IV. war diese Tatsache wohl einer der wichtigsten Pfeiler seiner 
Tirolpolitik, auch wenn Sigmund fortwährend einen legitimen Erben erhoffte 
und die ersten Verschreibungen mit dem Oberbayern immer mit der Klausel ver
sehen ließ, daß diese nur für den Fall seines Todes ohne einen ehelichen Sohn und 
Erben gelten sollten 1 2 6 6 . Aber auch Sigmunds zweite, 1484 mit der erst löjähri-
gen sächsischen Prinzessin Katharina geschlossene (der Erzherzog war damals 
bereits 57 Jahre alt) Ehe blieb kinderlos 1 2 6 7 . 

Die in den siebziger Jahren ständig wachsende Geldnot Sigmunds bot Al-
brgcht IV. sicher einen wichtigen Ansatzpunkt, um sich dem Tiroler unentbehr
lich zu machen 1 2 6 8, auch wenn, wie gesagt, die tatsächlichen Darlehen nie das 

, r ' 9 Bock, Einltg. zu RTA 3, 372f.; Ziegler, Staatshaushalt, 201 f.; Hobmeier, 177-183. 
! 2 6 ° BayHStA KbÄA 4523, fol. 34 (1486; die intendierte Rücklösung Hohentrüdingens 

von Brandenburg betreffend). 
1201 Hegi, 49. 
, 2 e ) 2 Vgl. dazu den kurzen Überblick von Pizzinini und die Gesamtdarstellung von Baum. 
1263 Riedmann, 471, 477; Jäger, Geschichte, 272f.; Hye, 518; v.Kraus, Sigmund 4f. 

Gismann, 404, spricht von Emotionalität und infantilem Trotz Sigmunds. 
1264 Huter, 78 (Zitat); Pizzinini, 10f.; Bock, Schwäbischer Bund, 16. 
1265 Pizzinini, 12 ff.; Köfler-Caramelle, 20. 
1266 Baum, Sigmund, 594. 
1 2 6 7 Zu den Ehen Sigmunds vgl. Köfler-Caramelle und Baum, Sigmund,.!00ff., 424ff. 
1 2 6 8 Riezler, Baiern, 497; Kraus, Sammlung, 311; Pizzinini, 21; Riedmann, 477. 
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Volumen der gegenseitig verschriebenen Summen erreichten und schon im aller
ersten Abkommen vom 1.3.1478 auch von politischer Beratung und Unter
stützung die Rede war. Einen ebenso wichtigen Ansatzpunkt bot die bis zur fixen 
Idee gesteigerte Furcht Sigmunds vor dem Verlust seines tirolischen und vorder
österreichischen Besitzstandes. Er neigte dazu, Friedrich I I I . Pläne zu seiner 
Absetzung zugunsten einer eigenen Übernahme Tirols zuzuschreiben und 
befürchtete seine völlige Subsistenzlosigkeit. Diese Vorstellungen hingen sicher
lich zusammen mit den Erfahrungen Sigmunds aus der Zeit der Vormundschaft 
Friedrichs I I I . und Albrechts V I . über ihn (1439-1446), die Sigmund schwere 
finanzielle Lasten auferlegt hatte, mit der Erinnerung an die Schwierigkeiten, mit 
denen er sich seine Alleinherrschaft in den Vorlanden hatte erkämpfen müssen 
und mit den immer offensichtlicheren Verlusten des Kaisers im Osten. In den 
Teilungsverträgen von 1379 und 1411 schließlich war das gegenseitige Erb-
anfallsrecht der habsburgischen Linien fixiert worden , 2 6 9 . 

Gegenüber diesem recht düsteren Szenario haben neuere Forschungen eine 
Neubewertung der Person und Motive Sigmunds unternommen und das Haupt
augenmerk auf seine eigenständigen politischen Interessenstraditionen, nicht auf 
das Gesamthaus, gerichtet 1 2 7 0. Sie betonen Sigmunds Bemühen um eine vom 
Kaiser unabhängige Politik und um eine möglichst eigenständige Stellung für 
Tirol als Reichsterritorium. Selbständige Interessen verfolgte er gegenüber Vene
dig und Frankreich, in den Vorlanden und - besonders deutlich - gegenüber den 
Eidgenossen. Im Gegensatz zum Kaiser war Sigmund zur Beachtung der „Ewi
gen Richtung" von 1474 mit der Eidgenossenschaft und zum Verzicht auf alle 
Territorialansprüche bereit. Indem er sich nach politischen Partnern außerhalb 
des habsburgischen Hauses umsah und immer wieder in Interessenskollisionen 
mit dessen Oberhaupt geriet, bot sich der stärksten Nachbarmacht, Bayern, ein 
Eingreifen im Kontext der antikaiserlichen Politik der Herzöge geradezu an. Von 
hier aus könnte man zu einem neuen Bild von der Hochphase des bayerischen 
Einflusses auf die „bösen Räte" Sigmunds in den Jahren 1485-1487 kommen, 
indem man das rückhaltlose Setzen auf die bayerische Unterstützung gegen per-
zipierte Gegner im eigenen Haus als „das politische Vermächtnis eines Mannes, 
der sich mit seiner südwestdeutschen Position identifiziert hatte" (gegenüber der 
Reichsferne des Kaisers) und als Verteidigung süddeutscher Regionalinteressen 
gegen die Indienstnahme durch eine gleichsam fremde reichsoberhauptliche 
Politik wertet 1 2 7 1 . Ohne Zweifel standen die Wittelsbacher Sigmund in dieser 
Hinsicht näher als Friedrich I I I . und Maximilian. 

Auch damit ist eine vollständig bewertbare Einordnung der Tirolpolitik Al
brechts IV. in die süddeutsche politische Konstellation des ausgehenden 15. Jahr
hunderts aber noch nicht erreicht. Nicht übersehen werden darf nämlich die 
Rückbindung des Vorgehens gegen Tirol in die innerwittelsbachischen Ver
hältnisse. Damit ist einerseits die problematische Stellung Albrechts gegen
über seinen nach Mitherrschaft strebenden Brüdern Christoph und Wolfgang 
gemeint, andererseits die Rolle Georgs in der Tirolpolitik. Der oberbayerische 

1269 v. Kraus, Sigmund, 5; Kramer, 71 f.; Gismann, 50f.; Jäger, Geschichte, 304f. 
1 2 7 0 So Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 68 f.; Press, Vorderösterreich, 7; Mommsen, 275. 

Zu den Differenzen über den Stellenwert Schwabens ist auch zu vergleichen Hofacker, Die 
schwäbische Herzogswürde, 79-114. 

1271 Press, Vorderösterreich, 8 (Zitat), 10. 
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Herzog übernahm mit den Versuchen, den Landshuter Vetter zu den Verschrei-
bungen hinzuzuziehen, gleichzeitig die Aufgabe, diesen mit Sigmund wegen der 
Streitpunkte in den ostschwäbischen Vorlanden auszusöhnen. Gleichzeitig 
bedurfte er Georgs politischer Rückendeckunng gegen seine Brüder, die sich 
deutlich an die Habsburger anlehnten und gerade 1480 in Kriegsdienste Erz
herzog Sigmunds traten 1 2 7 2 . Diese komplexe, jedes monolineare politische Han
deln ausschließende Beziehungsgeflecht von Hegemonialpolitik, Territorial
irrungen und dynastischen Differenzen ist in der folgenden Darstellung jeweils 
angemessen zu berücksichtigen. 

b) Die Zuziehung Niederbayerns bis 1482/83 

Der Hauptgrund für die seit 1475 deutlich verschlechterten Beziehungen zwi
schen Niederbayern und Tirol war, wie gezeigt, das wieder aktivierte Land
gericht Marstetten-Weißenhorn und dessen auf die Markgrafschaft Burgau und 
verschiedene kleinere Reichsstände, die teilweise in Schirmverbindungen mit 
dem Erzherzog standen, ausgeweiteter Jurisdiktionsanspruch. Die Quellen ent
halten einige interessante Schlaglichter auf die bis zum ersten Regierungsjahr 
Georgs des Reichen eingetretene Verschlechterung der gegenseitigen Beziehun
gen. Im März 1479 war die Einung zwischen Niederbayern und Tirol von 1461 
nicht mehr verlängert worden, obwohl Sigmund mit einigen Räten persönlich zu 
den Trauerfeierlichkeiten für Ludwig den Reichen nach Landshut gekommen 
war. Georg war offensichtlich nicht bereit, die vom Erzherzog verlangte vor
läufige Einstellung des Weißenhorner Landgerichts zu konzedieren 1 2 7 3 . Ferner 
ist zur Reaktion Sigmunds auf Georgs Druck in Schwaben, wo auch der Tiroler 
sich um die selbe Zeit um den Aufbau eines Bündnissystems bemühte, eine 
Instruktion von Ende Dezember 1479 an den Kaiser erhalten, in der Sigmund 
Überlegungen zur Arrondierung Tirols in den mit Niederbayern umstrittenen 
Zonen anstellte 1 2 7 4. Ins Auge gefaßt für die Vergrößerung Tirols auf Kosten Nie
derbayerns hatte der Erzherzog die (salzburgische) Burg Kropfsberg und das (in 
schwieriger Agglomeration landes- und grundherrlicher Rechte vom Erzstift 
Salzburg, Niederbayern und Tirol abhängige) Zillertal, weiterhin die niederbaye
rischen Gerichte Rattenberg, Kufstein und Kitzbühel im Inntal 1 2 7 5 im Austausch 
gegen andere habsburgische Besitzungen (wohl in Oberösterreich). Angespro
chen wurde auch die Rücklösung der schwäbischen Landvogtei von den Wald
burgern und Burgaus vom Augsburger Bischof. Etwas später, im Juli 1480, 
dachte Sigmund sogar daran, Burgau gegen die Unterinntaler Gerichte in einer 
Art Tausch Georg dem Reichen zu überlassen 1 2 7 6 . 

Albrechts Hauptanliegen mußte demnach ein Schwaben betreffender Aus
gleich der streitenden Fürsten Tirols und Niederbayerns sein. Sein erster Schritt 
war es, am 6.1.1480 Herzog Georg zur Hälfte an der Tiroler 100000 fl-Ver-

1 2 7 2 TLA Alt. Kopialb. 2/A. fol. 227 f.; U I 4791 (11.1. bzw. 7.2.1480). 
1275 Gismann, 348f. 
, 2 7 4 TLA Hs. 112, fol. 268 ff. = Sigm. IVa/10. 
1 2 7 5 Das Grenzgericht Rattenberg wies wegen des Innzolls und wegen der Tatsache, daß 

viele tirolische Untertanen sich ihrem ordentlichen Gerichtsherren durch Flucht dorthin 
entzogen, eine besondere Problematik für Tirol auf (TLA Alt. Kopialb. 3/B, fol.20'). 

1 2 7 6 TLA Alt. Kopialb. 2/A, fol. 170'. 
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Schreibung auf Freundsberg und die Schwazer Bergwerke vom 25.7.1479 zu 
beteiligen 1 2 7 7. Da, wie gezeigt, die entsprechende Summe keineswegs sofort zur 
Bezahlung von Albrecht an Sigmund fällig war, kann es sich bei den Motiven, die 
den Münchener Herzog zur Zuziehung Georgs veranlaßten, kaum um Probleme 
der Finanzierung gehandelt h a b e n 1 2 . Entscheidend war für ihn vielmehr die 
Herrstellung einer geschlossenen politischen Front der Wittelsbacher gegen Sig
mund; er wollte das politische Risiko seiner langfristig kalkulierten Großmacht
politik gegen Tirol nicht alleine tragen und den politischen Gegnern keine Mög
lichkeit verschaffen, die bayerischen Fürsten gegeneinander auszuspielen. Nur 
ein vereint vorgehendes Bayern konnte gegenüber dem zweigeteilten Haus 
Österreich, das überdies mit den burgundischen Problemen belastet war, die 
stärkste Macht in Süddeutschland werden 1 2 7 9 . Noch 1480 tat Albrecht IV. den 
zweiten entsprechenden Schritt und beteiligte Georg zur Hälfte an den Rechten 
und Pflichten aus den beiden ersten Verschreibungen mit Sigmund vom 
5.3.1478 und vom 12.3.1479, die miteinander 84000 fl rh umfaßten. Außer
dem, so wurde vereinbart, sollte der Niederbayer sich an allen künftigen Ver
schreibungen mit Tirol ebenfalls zur Hälfte beteiligen 1 2 8 0 . Per Handschlag 
bekräftigten die Herzöge diese Vereinbarung am 21.12.1480 in Erding und tra
fen ergänzende Abreden über die Möglichkeiten, ihre Pfänder nach Sigmunds 
Tod einzunehmen1 2 8 1. Falls der Kaiser dann bereits tot sei, so sollte unverzüglich 
ein Eroberungszug nach Tirol gestartet werden; falls das Oberhaupt des Hauses 
Österreich aber noch lebe, sollten weitere Unterredungen der Herzöge stattfin
den. Falls keine Einigung erzielt werde, könne sich jeder der Herzöge nach sei
nem Gutdünken verhalten. In diesen Bestimmungen spiegelt sich wohl einiges 
von der Vorsicht Georgs, der erkannt hatte, daß der Kaiser einem bayerischen 
Vorgehen gegen Tirol nicht auf die Dauer tatenlos zusehen würde. Obwohl 
Georg Ende 1480 mit 92000 fl an den Verschreibungen Albrechts beteiligt war, 
blieb er gegenüber dessen Transaktionen, einem auf genaugenommen fiktiven 
Besitztiteln errichteten Kartenhaus, sehr zurückhaltend und konzentrierte sich 
auf seine Kauf- und Eroberungspolitik in Schwaben. 

In diesen Angelegenheiten erzielte Albrecht IV. Anfang 1480 einen ersten Ver
mittlungserfolg. Sigmund, der nicht nur beim Kaiser, sondern auch bei Albrecht 
Rat und Hilfe wegen der Irrungen mit Georg gesucht hatte, erklärte sich bereit, 
auf dessen Vermittlung hin eine neue Einung mit dem reichen Herzog abzu
schließen 1 2 8 2 . Für Ende Februar 1480 wurde ein Treffen zwischen Sigmund und 
Georg anberaumt; in einem handschriftlichen Brief bat Sigmund Albrecht um 
seine Beteiligung 1 2 8 3. Das Treffen fand am 27.2.1480 in Rosenheim statt, war 
aber von Uneinigkeit geprägt 1 2 8 4 . Sigmund wollte eine Einung mit Niederbayern 
nach dem Muster von 1461, also auf Lebzeiten und mit Truppenhilfspflicht, 

1 2 7 7 BayHStA PNU Ausw. St. 865; Druck: Baum, Bayerns Griff, Nr . I . Für den von Lich-
nowsky, Nr. 149, erwähnten, angeblich von Albrecht IV. am 8.3.1479 zwischen Sigmund 
und Georg vermittelten Ausgleich um Burgau gibt es keinen Beleg. 

1 2 7 8 So Bock, Einltg. zu RTA 3, 283. 
1279 Kraus, Sammlung, 311 f.; ders., Bayern, 180f.; Baum, Sigmund, 443. 
1 2 8 0 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 759; GHA HU 772 (Revers Georgs). 
1 2 8 1 GHA HU 772, Beiblatt. 
1 2 8 2 StAA VÖA 1018, unfol. 
1 2 8 5 BayHStAKbÄA 1952, fol.21a. 
1 2 8 4 Vgl. StAA VÖA 1018, unfol.; Chmel, Mon. Habsb. 1/5, Nr.80. 
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abschließen; Georg aber wollte zunächst über die Burgau-Weißenhorner Irrun
gen sprechen, was Sigmund mit dem Argument zurückwies, diese habe er vor 
den Kaiser gebracht. Georg unterbreitete dem Erzherzog aber trotzdem zwei 
Vorschläge, die Sigmund an den Kaiser weiterleitete. Zuerst schlug Georg vor, 
ihn die Markgrafschaft Burgau aus der Verpfändung an den Bischof von Augs
burg lösen zu lassen; dafür wolle er Sigmund noch 20-30000 Gulden zusätz
lich zahlen und Burgau selbst übernehmen. „Das haben wir unntzher nit thun 
wellen", kommentierte Sigmund 1 2 8 5 . Ferner schlug der Herzog Sigmund einen 
Modus vor, um durch ein System gegenseitiger Abforderungen die Ausübung 
österreichischer Gerichtsrechte im Weißenhorner Anspruchsbezirk zu gewähr
leisten. Auch das lehnte Sigmund ab und appellierte zum wiederholten Mal an 
Friedrich I I I . , das niederbayerische Landgericht endgültig zu verbieten, da sonst 
etliche dem Haus Österreich verbundene Reichsstädte „ganntz von unns gedrun
gen" w ü r d e n 1 2 8 6 . Sehr interessant ist noch die Begründung, die Erzherzog Sig
mund gegenüber dem Kaiser für den Abschluß seiner lebenslangen Einung mit 
Albrecht IV. vom 7.3.1480 gab: Diese sei ihm als aufgrund Herzog Georgs 
Druck in Schwaben notwendig erschienen1 2 8 7. Hier wird eine besonders wich
tige Funktion der niederbayerischen Westexpansion deutlich: In einer Art still
schweigender Arbeitsteilung trieb sie Sigmund immer mehr in die Arme Al
brechts und unterstützte dadurch dessen Politik, die darauf ausgerichtet war, das 
Vertrauen Sigmunds und seiner Umgebung zu gewinnen und sich mehr und 
mehr unentbehrlich zu machen. Dazu lieferte Albrecht das Vorgehen Georgs 
einen idealen Ansatzpunkt. Die Absprachen mit Georg von 1480 zeugen von 
Albrechts Interesse an einem koordinierten Vorgehen der Wittelsbacher, seine 
fortlaufenden Vermittlungen von entsprechenden Umsetzungsbemühungen. 

Die Unterhandlungen des Jahres 1480 waren also zunächst ohne Erfolg geblie
ben. Sigmund und Georg waren allerdings keineswegs tiefgehend verfeindet. Auf 
der normalen Ebene nachbarlicher Beziehungen bestanden weiterhin gute Kon
takte, wie Sigmunds Zusage zum Schutz von Georgs Landen während dessen 
Reise nach W i e n 1 2 8 8 oder ein ihm erteiltes Zollprivileg 1 2 8 9 zeigen. 

Für den März 1481 setzte Albrecht wieder einen Vermittlungstag zwischen Sig
mund und Georg an, der aber an einem neuen, die Reichsstadt Biberach betref
fenden Streitfall scheiterte1 2 9 0. Sigmund, der sich jetzt immer deutlicher an Al
brecht anlehnte, um einen Ausgleich mit Georg zu erlangen, begehrte daraufhin 
vom oberbayerischen Herzog die Ansetzung wenigstens eines Rätetags. Dieser 
Räletag brachte eine schließlich von beiden Seiten angenommene Abrede über 
das weitere Procedere im Streitfall Burgau/Weißenhorn zustande1 2 9 1. Ein 
neuer Tag vor oberbayerischen Räten in Günzburg im Mai 1481 sollte durch 
einen Lokalaugenschein und Zeugenbefragungen die umstrittene Frage der 
Westgrenze Burgaus klären. Danach hatte Albrecht die Ergebnisse binnen eines 
Monats in einen endgültigen Schlichtungs vor schlag umzuarbeiten, dessen 
Substanz allerdings jetzt, im März 1481, schon feststand: Künftig sollte kein 

1285 Chmel, Mon. Habsb. 1/3, Nr. 80. 
1 2 8 6 Ebda. 
1 2 8 7 Ebda. 
, 2 8 8 TLA Alt. Kopialb. 2/A fol. 156. 
1 2 8 9 Ebda., fol. 158. 
1 2 9 0 Vgl. die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1952, fol.25ff. 
1 2 9 1 BayHStA KbÄA 971, fol.42-47. 
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Burgauer Insasse mehr vor das Landgericht gefordert werden dürfen; die be
reits ergangenen Ladungen aber sollten befolgt und die entsprechenden Fälle 
vor dem Weißenhorner Richter zu Ende verhandelt werden. Etwas später kam 
man überein, auch noch den Streit der von Bayern unterstützen Familie Wart
hauser mit der Reichsstadt Biberach in die Schlichtung mit einzubeziehen 1 2 9 2 . 
Die Angelegenheit wurde dadurch weiter kompliziert, daß noch vor Zustande
kommen des Rätetags der Bischof von Augsburg als Pfandnehmer Burgaus mit 
eigenen Vorschlägen zur Feststellung der alten Herrschaftsrechte im umstritte
nen Grenzgebiet in die Streitigkeiten eingriff. Sigmund zögerte, doch der Bischof 
erhielt einen entsprechenden Kommissionsauftrag des Kaisers, der dann aber 
doch nicht mehr realisiert werden konnte , 2 9^. Am 13.5.1481 begann der verein
barte Tag oberbayerischer, tirolischer, niederbayerischer (unter ihnen war der 
Weißenhorner Landrichter Ludwig von Habsberg) und augsburgischer Räte in 
Günzburg 1 2 9 4 . Vom 15.—18.5. fand der vereinbarte Umritt „ auf die beschaw" 
der Westgrenze der Markgrafschaft Burgau zwischen Leibi, Roth, dem Booser 
Hardt und der Günz statt, wobei an den jeweils angerittenen Punkten die Par
teien ihre Gebietsansprüche geltend machten und mit dem alten Herkommen zu 
beweisen versuchten. So argumentierten Georgs Räte wegen der von ihnen be
anspruchten Geleitstrecken Augsburg—Ulm und Günzburg—Ulm, daß Mar
stetten-Weißenhorn in seiner lange währenden Verpfändung an die Herren von 
Rechberg einige Rechtstitel durch Burgau entzogen worden seien, die ihr Herr 
nun, nach der Rücklösung von 1475, wieder geltend mache. Wiederholt warfen 
sie den Tirolern und Augsburgern „gar ein irrig und krumm anzeigen" der 
Grenzlinien vor 1 2 9 5 . Am 17.5. unterbrach man den Umritt in Weißenhorn, um 
über die Warthauser-Angelegenheit zu verhandeln. Nach Ende der Besichtigun
gen und Befragungen wurden in Waldstetten an der Günz noch einen Tag lang 
Abschlußgespräche geführt. Über die während des Beritts und bei den Schluß
verhandlungen geltend gemachten Gebietsansprüche beider Seiten informiert 
schematisch die Kartenskizze 2 1 2 9 6 . Sigmunds Räte beanspruchten einen 
recht komplizierten Verlauf der Grenze zwischen Weißenhorn und Burgau ent
lang von Leibi, Roth und Günz und legten etliche Urkunden des 15. Jahrhun
derts vor, aus denen hervorging, daß die österreichischen Fürsten in diesem 
Gebiet als Inhaber von Burgau fungiert hatten. Besonderen Wert legten sie dabei 
auf das Kloster Roggenburg. Beschwerden richteten sie vor allem gegen Ludwig 
von Habsberg, seit 1477 Pfleger und Landrichter von Weißenhorn; er „hett 
irrung und newrung angefanngen"1297. Gegen diese Ansprüche trugen die 
niederbayerischen Räte zahlreiche Detailhändel aus früheren Zeiten vor und 
betonten immer wieder die neue Rechtslage Marstetten-Weißenhorns nach der 

1 2 9 2 Ebda., fol. 4 8 - 5 1 ; TLA Alt. Kopialb. 2/A, fol. 157 (April 1481). 
1 2 9 5 StAA VÖA 1018, unfol.; VÖ Lit. 645, fol.22'. 
1 2 9 4 Akten dazu: BayHStA KbÄA 971, fol. 55 ff.; StAA VÖA 1018, unfol. 
1 2 9 5 BayHStA KbÄA 971, fol. 55. 
1 2 9 6 Diese (S. 849) wurde erarbeitet nach dem Berichtsmaterial in BayHStA KbÄA 971. 

fol. 53 ff. und den erhaltenen zeitgenössischen „augenscheyn", Kartenskizzen der west
lichen iMarkgrafschaft und der wichtigsten Straßenverbindungen, in die die jeweiligen 
Gebietsansprüche eingetragen waren (BayHStA KbÄA 971, fol.62; MedFLit Vorderöster
reich u. Burgau 32, fol. 14 f. sowie in StAA VÖA 1018, unfol.). 

1 2 9 7 BayHStA KbÄA 971, fol. 57. Die beanspruchte Grenzlinie entsprach im großen und 
ganzen jener in den Augsburger Aufzeichnungen von 1471 (StAA VÖA 1018, unfol.). 
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Rücklösung durch Ludwig den Reichen 1475. Als Zubehör des Landgerichts 
Weißenhorn beanspruchten sie jetzt auch das ausschließliche Geleitsrecht zwi
schen Iiier und Lech im Allgäu. Die Ausübung burgauischer Rechte westlich von 
Günz und Haslach wollten sie keinesfalls zugestehen. Ein Vorschlag der ober
bayerischen Räte zur Einsetzung eines Austrägalgremiums, das den Grenzberitt 
unter Mitführung schriftlicher Unterlagen wiederholen sollte, wurde abgelehnt, 
so daß die Positionen unverglichen an Albrecht IV. gebracht werden mußten. 

Dieser setzte für den Juni 1481 eine neue Verhandlungsrunde in München an, 
die allerdings nicht zusammenkam1 2 9 8. Ursache dafür waren augenscheinlich 
eine Ausweitung des Streits der Warthauser mit Biberach und von Weißenhorn 
aus ergehende Gerichtsladungen an Hintersassen der österreichischen Herr
schaft Eberhardzell südlich von Biberach 1 2 9 9. Die Reichsstadt war, wie bereits 
ausführlicher gezeigt, besonders betroffen von Georgs Maßnahmen westlich der 
Iiier. Diese Maßnahmen ergingen vor allem unter Berufung auf die Rechtstitel 
der kürzlich erkauften Grafschaft Kirchberg an der Iiier, für deren Durchsetzung 
jetzt ebenfalls das Weißenhorner Landgericht zuständig sein sollte. Vom Kaiser 
selbst wurde Albrecht IV. am 5.6.1481 angewiesen, zwischen Biberach und 
Herzog Georg zu vermitteln 1 3 0 ° . Der Oberbayer sagte zwar entsprechenden Ein
satz zu u o \ doch die Reichsstadt schloß sich im Februar 1482 dem sigmundiani-
schen Schutz- und Schirmsystem in Schwaben an 1 5 0 2 . 

Ungeachtet der anhaltenden Irrungen und seiner bisher erfolglosen Vermitt
lungsbemühungen hatte Albrecht IV. in der Zwischenzeit seinen Einfluß in Tirol, 
wo seit März 1481 ein ständiges Gremium von acht Räten unter dem Kanzler 
Konrad Stürtzel die wichtigsten Geschäfte führte 1 M b , bis zur Mitwirkung bei 
Ämterbesetzungen steigern können 1 3 0 4 . Durch eine Innsbrucker Abrede vom 
7.4.1482 sicherte sich Albrecht weiterhin den Haupteinfluß auf die Vermittlun
gen zwischen Sigmund und Georg, denn Sigmund und Albrecht verpflichteten 
sich in dieser Abrede gegenseitig, sich nicht ohne Wissen und Willen des jeweils 
anderen Vertragspartners mit Georg dem Reichen auszugleichen1503. Ein sofor
tiger Erfolg für Albrecht bestand darin, daß der Erzherzog einer von ihm vor
bereiteten neuen Runde von Ausgleichsverhandlungen zustimmte 1 3 0 6. Im April 
1482 tagte ein entsprechender Rätetag in Kufstein, auf dem erneut die Möglich
keiten einer vertraglichen Einigung zwischen Sigmund und Georg ausgelotet wur
den l 5 0 7 . Die Verhandlungen sind deswegen besonders bemerkenswert, weil sich 

l 2 % BayHStA KbÄA 971, fol. 67; PNA 6424. 
1 2 1 , 9 Dazu BayHStA KbÄA971, fol.66-74; StAA VÖA 1018, unfol.; Lichnowsky, Nr. 390, 

396,447. Albrecht IV. setzte sich in dieser Sache mehrmals für Sigmund in Landshut ein. 
1 3 0 0 HHStA Schwab. BA la, fol. 12. 
1 5 0 1 StAA VÖA 1018, unfol. 
: 3 1 ' 2 HHStA AUR 25.2.1482; Baum, Sigmund, 421. 
I3()i Baum, Sigmund, 433. 
1 3 0 4 Vgl. die Korrespondenz zur Besetzung der Pflege Fragenstein im Frühjahr 1482 in 

BayHStA KbÄA 976, fol. 9f., 16ff. Fragenstein (am Zirler Berg) gehörte zu den Eventual-
pfändern Albrechts; der dortige Pfleger mußte auf den Herzog und auf die entsprechende 
Verschreibung einen zusätzlichen Eid ablegen. 

1 3 0 5 BayHStA Ausw.St. U - Österreich 1482 IV 7 (Exemplar Albrechts); TLA U I 7653 
(Exemplar Sigmunds). 

1 3 0 6 BayHStA KbÄA 976, fol. 8, 13. 
1 3 0 7 Vgl. hierzu und zum Folgenden die Instruktion Sigmunds vom April 1482 in TLA 

Alt. Kopialb. 4/C, fol. 425 f. 
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jetzt ein Umschwenken der Tiroler Politik abzeichnete, eine Lockerung der allzu 
engen und einseitigen Bindung an Albrecht IV. durch eine direkte Annäherung 
an Georg. Dies wurde in zwei Anfragen Sigmunds deutlich. Einmal wollte er von 
Albrecht wissen, ob dieser einer direkt ausgehandelten, also nicht von ihm ver
mittelten Einung Sigmund-Georg zustimmen würde. Zum anderen versuchten 
Sigmund bzw. das Tiroler Regiment, als Gegenleistung für Albrechts Ausneh
mung in dieser Einung die 100000 fl-Verschreibung vom 25.7.1479 wieder 
zurückzubekommen. Mit der geschilderten Abrede vom 7.4.1482, die die Aus
gleichsbemühungen an seine Person band, gelang es Albrecht allerdings noch, 
die Tiroler Selbständigkeitsbestrebungen zu konterkarieren. Noch einmal kam 
es auf sein Drängen hin zu einem Rätetag zu Rosenheim (18.5.1482) über die 
Irrungen in Schwaben1 3 0 8. Es ist das letzte Mal, daß vermittelnde Aktivitäten 
Albrechts zwischen Niederbayern und Tirol nachzuweisen sind. 

Eine vorläufige Entspannung der Streitigkeiten um Burgau brachte Georgs 
Ausgleich mit Bischof Johann von Augsburg am 27.6.1482 1 3 0 9 . Entsprechendes 
ist für Georgs Verhältnis zu Tirol zu vermuten, wenngleich Sigmund gegenüber 
dem Kaiser die Chancen für eine Einung als schlecht einschätzte und sich dabei 
auf Georgs vermutete Angriffsabsichten gegen Burgau und Biberach bezog 1 3 1 °. Im 
August 1482 unternahm Sigmund zusammen mit Friedrich I I I . und dem Tiroler 
Regiment einen neuen Versuch, die Verschreibungen der Jahre 1478/79 abzu-
tun 1 3 1 1 . Offensichtlich waren die Bedenken, auf Kosten der Integrität Tirols in zu 
große Abhängigkeit von Herzog Albrecht zu geraten, sehr viel größer geworden. 
Dagegen gelang es Albrecht IV., die politische Front der Wittelsbacher gegen 
Tirol weiter auszubauen, indem nun auch Kurfürst Philipp von der Pfalz in das 
wittelsbachisch-tirolische Einungssystem einbezogen wurde. Die am 7.9.1482 
auf Lebzeiten abgeschlossene Einung enthielt allerdings keine Verpflichtung zur 
gegenseitigen Hilfe, sondern nur die Zusage, Gegner des Vertragspartners nicht 
unterstützen zu wollen; die Ausnehmungslisten waren sehr lang 1 3 1 2 . 

Georg hatte inzwischen seinen Druck auf Innsbruck durch Verhängung einer 
Exportsperre verstärkt, die wir im April 1482 erstmals erwähnt finden . Im 
Oktober 1482 bat Sigmund den Landshuter Herzog um Genehmigung der Pas
sage bayerischer Getreidefuhren bei Rattenberg, da diese dringend zur Ver
sorgung der Schwazer Bergwerke gebraucht würden. Er schickte sogar Gesandte 
nach Landshut, die als Gegenleistung für die Wiederaufnahme der Getreide
versorgung ein Anstellen aller gegenseitigen Irrungen anboten U H . Die Tiroler 
beriefen sich auf die Einung mit Ludwig dem Reichen von 1461, die den freien 
Handel zwischen beiden Seiten festgelegt hatte und auf die Tatsache, daß Georgs 
Vater, falls doch Getreidesperren verhängt worden seien, diese rasch immer 
wieder aufgehoben habe. Aus den Verhandlungen eines wegen dieser Frage ein
berufenen Rätetags (Rosenheim 13.11.1482) geht hervor, daß Georg Getreide-

, 5 0 8 Ebda., fol. 325f., 379a. 
1 3 0 9 BayHStA PNU Alte Landgerichte 265. 
1 3 1 0 TLA Alt. Kopialb. 4/C, fol. 429f., 441-448. 
1 3 1 1 Ebda., fol. 381, 428'; vgl. Baum, Sigmund, 449. 
1 3 , 2 BayHStA Kurpfalz U 1262; HHStA Hs. W 313, fol.29*. Vgl. Baum, Bayerns Griff, 

529 f. 
1 3 1 3 TLA Alt. Kopialb. 4/C, fol. 325 f. 
1 3 , 4 Ebda.,fol.389ff.,431f. 
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schiffe am bayerischen Grenzzoll Rattenberg hatte festhalten lassen 1 3 1 3. Sehr 
auffällig ist es nun aber, daß Sigmund plötzlich in einer vom 13.12.1482 datie
renden Instruktion äußerte, eine Einung mit Herzog Georg stehe unmittelbar 
bevor , 3 1 6 , und daß schon am 14.12. zwei Tiroler Regimentsräte zu entsprechen
den Verhandlungen nach Landshut abgingen 1 3 1 7. Sigmund ging es zwar weiter
hin um die Burgau und Biberach betreffenden Fragen, doch hatten die Räte 
Anweisung, den Vertragsabschluß nicht daran scheitern zu lassen und der Fest
schreibung der Freiheit des Handels, vor allem was die Lieferung von Getreide 
nach Tirol anbetraf, höchste Priorität einzuräumen. 

Es scheint demnach, als ob Georg durch eine Handelsblockade unabhängig 
von den oberbayerischen Vermittlungen einen ersten Vertragsabschluß mit Sig
mund von Tirol erreichte, denn die schwäbischen Streitpunkte hatten Ende 1482 
nichts von ihrer Virulenz verloren, wie man an den Aktivitäten des Weißen
horner Landgerichts nachweisen kann. Die Einung wurde am 27.12.1482 in 
Innsbruck abgeschlossen und galt auf Lebzeiten Sigmunds und Georgs 1 3 1 8. Ver
einbart wurden Freundschaft und Beistand, eine gegenseitige Hilfspflicht mit 
bis zu 300 Reitern und 1000 Fußsoldaten, die Errichtung einer Austrägalinstanz 
und das Verbot von Handelsbeschränkungen außer in Not- oder Kriegszeiten. 
Ausgenommen wurden u.a. Pfalzgraf Philipp, Albrecht IV., die Eidgenossen 
und König Matthias von Ungarn. Mit der Einung wurden zwei Beibriefe abge
schlossen. Im ersten Beibrief 1 3 1 9 wurde die Ausnehmung Albrechts IV. für den 
Offensivfall rückgängig gemacht. Für Sigmund bedeutete dies ein zusätzliches 
Moment von Unabhängigkeit und Sicherheit, denn Georg verpflichtete sich 
dadurch, Albrecht beim Versuch eines gewaltsamen Überzugs von Tirol keine 
Hilfe zu leisten 1 3 2 0. Im zweiten Beibrief wurde eine an anderer Stelle näher 
beschriebene Regelung der Streitfragen um Burgau und Weißenhorn für die 
Dauer von fünf Jahren getroffen 1 3 2 1. 

Als Fazit der diplomatischen Entwicklungen in der zweiten Jahreshälfte 1482 
läßt sich also sagen, daß die Einung Sigmund-Georg vom 27.12. nicht aufgrund 
direkter Vermittlungsbemühungen Albrechts IV. zustandekam 1 3 2 2 . Sigmund 
bemühte sich vielmehr um direkte Kontakte zu Georg, um ein Gegengewicht zu 
Oberbayern zu gewinnen. Nach dem Mai 1482 sind keine zwischen Georg und 
Sigmund vermittelnden Aktivitäten Albrechts mehr nachweisbar, während seine 
Mitwirkung an der Übereinkunft Sigmunds mit Pfalzgraf Philipp vom 7.9. an
zunehmen ist. Gegen Albrecht gerichtet waren die Versuche wegen der Rückgabe 
dgr 1478/79 getroffenen Verschreibungen, woran auch der Kaiser interessiert 
war, der um diese Zeit Sigmund erstmals ausdrücklich vor den oberbayerischen 
Absichten auf Tirol warnte 1 3 2 j . Georg scheint einen nach seinen Wünschen aus-

, n 5 Ebda., fol. 394. 
1 5 1 6 Ebda., fol.405. 
1 5 . 7 Ebda., fol.328f.; BayHStAKbÄA 976, fol.44. 
1 3 . 8 HHStA AUR; TLA U I 7733 (Abschrift). 
1 5 1 9 HHStA AUR 28.12.1482 (Exemplar für Sigmund); BayHStA PNU Ausw.St. 695 

(Exemplar für Georg). 
1320 Riezler, Baiern, 497, vermutet darin ein von den Herzögen abgesprochenes Täu

schungsmanöver. 
1 3 2 1 HHStA Schwab. BA la,fol. 13f. (27.12. 1482). Vgl. Kap. D. I I . 4. 
1 3 2 2 So noch Baum, Bayerns Griff, 530. 
1 3 2 3 HHStA Frid. 9, fol. 117 -120 = Auer, Nr. 52. 
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fallenden Einungsvertrag vor allem durch handelspolitischen Druck erreicht 
zu haben. In den Beibriefen wurde der wichtigste Territorialstreitpunkt vorläufig 
geklärt und Georg sicherte Sigmund zu, Albrecht bei einem Offensivstoß gegen 
Tirol nicht zu unterstützen. 

Diese eigenständige Verbindung Georgs mit Sigmund wurde sofort weiter 
ausgebaut durch einen am 3.2.1483 ausgestellten Beistandsbrief des Herzogs 
für den Habsburger „von sonnder lieb und fruntschaft wegen" 1 3 2 4. Darin ver
pflichtete Georg sich auf ähnliche Weise wie Albrecht IV. schon 1479, Sigmund 
beizustehen, falls ihn jemand von seinen Landen und der Regierung drängen 
wol le 1 3 2 5 , zur ständigen Offenhaltung der Handelswege von Niederbayern nach 
Tirol und zum Schutz der Rechte der legitimen Erben Sigmunds. Dafür erhielt er 
auf Lebzeiten Zollprivilegien für den Tiroler Warentransit. In den im Februar 
und März 1483 sich anschließenden Verhandlungen zwischen Innsbruck und 
Landshut spielten die Getreidezufuhr auf dem Inn und der Salzhandel von Hall 
aus die wichtigste Rolle; außerdem ging es um die Umsetzung der Burgau betref
fenden Schlichtungsvereinbarungen1526. 

Andererseits ist zu den aufgeführten Vorgängen zu bemerken, daß sie natür
lich keine grundsätzliche Trennung Georgs in der Tirolpolitik von Albrecht IV., 
bei dem auch weiterhin die Hauptinitiative lag, darstellten. Ob es sich zuletzt nur 
um eine raffinierte Taktik Albrechts handelte, Georg, der ja auch über die am 
meisten geeigneten territorialen Druckmittel verfügte, im Rahmen einer fein 
abgestimmten bayerischen Politik vorzuschicken, um den Erzherzog in Sicher
heit zu wiegen und sich der Aufmerksamkeit des Kaisers zu entziehen, kann hier 
nicht entschieden werden; dazu fehlen eindeutige Quellenhinweise. Auf jeden 
Fall ist der enge zeitliche Zusammenhang des niederbayerisch-tirolischen Ver
trags vom 27.12.1482 mit der großen, in Form eines Landsfriedensbündnisses 
geschlossenen Einung der beiden Herzöge Albrecht und Georg vom 23.12.1482 
zu beachten, die die gegenseitigen Beistands- und Öffnungsrechte vertraglich 
fixierte 1 5 2 7 . Durch einen am 12.3.1483 abgeschlossenen Beibrief hatte diese 
Einung einen deutlich antikaiserlichen Akzent erhalten 1 3 2 8. Angesichts dieser 
Vereinbarungen ist eine Trennung der Herzöge in der Tirolpolitik kaum vorstell
bar. Auch Albrecht erreichte ja zu Jahresbeginn 1483 nochmals einen — den vor
läufig letzten - vertraglich Fixierten Erfolg seiner Tirolpolitik. In einer auf den 
24.2. datierten Verschreibung, die die Dankschuld Sigmunds bei Albrecht 
wegen der vielen Vermittlungen mit Georg ausdrücklich erwähnt, wurde die am 
25.7.1479 vereinbarte Rücklösesumme auf Freundsberg und die Schwazer 
Silberbergwerke von 100000 fl auf 132000 fl e rhöh t 1 5 2 9 . 

1 3 2 4 HHStA AUR; Lichnowsky, Nr. 533. 
1 3 2 3 Wie im Falle Albrechts 1479 wird sich dieser Passus wohl auf den Kaiser bezogen 

haben (so auch Baum, Sigmund, 444). Immerhin wäre es nach der geschilderten Sachlage 
auch möglich, daß sich hier Sigmunds wachsendes Mißtrauen gegen Albrecht IV. aus
drückt. 

1 3 2 6 TLA Alt. Kopialb. 5/D, fol.219f., 224'; BayHStA KbÄA 1791, fol. 107f. 
1 3 2 7 GHA HU 773 (Ausfertigung Georgs); BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 

762 (Ausfertigung Albrechts). Am 21.6.1482 hatten die Herzöge sich über eine genaue 
Fixierung der gegenseitigen Steuer- und Scharwerksrechte geeinigt (BayHStA KbÄA 1133, 
fol. 15 f.). 

1 3 2 8 GHA HU 775; BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 765. 
1 3 2 9 BayHStA KbÄA 1172, fol. 144; Baum, Bayerns Griff, 530. 
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c) Georg und Albrecht IV. 1485 und der oberbayerische Brüderstreit 

Diese Verschreibung sollte für fast vier Jahre die letzte Vertragsabrede zwi
schen Sigmund und Albrecht bleiben. Schon daraus wird klar, daß mit dem 
Jahr 1483 eine Zäsur in den bayerisch-tirolischen Beziehungen verbunden war, 
die eine neue, bis 1485/86 anhaltende Stabilisierungsphase von Sigmunds Herr
schaft einleitete , 5 3 ° . Sie ging einher mit einer Wiederannäherung an den Kaiser 
und einer Abkühlung der Beziehungen zum Münchener Herzog, von dem Sig
mund nun wiederholt die Wiederherausgabe der Verschreibungen verlangen 
ließ. Die entscheidenden inneren Ereignisse der Stabilisierungsphase Tirols 
1483-1485 waren 

1) die Wiedervermählung Sigmunds mit Katharina von Sachsen (1468— 1524) 
am 26.2.1484, wodurch neuerdings leibliche Erben für Sigmund erwartet 
wurden, was die albertinischen Verschreibungen hätte wertlos werden las
sen 1 3 3 1 , und 

2) die im März/April 1485 von der Landschaft beratene Landesordnung, die die 
Verwaltung der Länder Sigmunds nach seinem Tod regelte und den Anfall 
derselben an den nächsten erbberechtigen Fürsten des Hauses Habsburg vor
sah, falls der Erzherzog doch ohne Sohn bleiben sollte 1 3 3 2 . Auch damit war 
den Plänen Albrechts zur sofortigen Einnahme seiner Pfänder ein Riegel vor
geschoben, zumal das Abtun der Verschreibungen von den Ständen aus
drücklich verlangt wurde. 

Über die Beziehungen Sigmunds zu Georg in dieser Zeit haben wir nur wenige 
Nachrichten. Das Jahr 1483 stand nach dem Vertrag vom 3.2. und den anschlie
ßenden handelspolitischen Verhandlungen offenbar weiterhin im Zeichen 
guter Kontakte trotz Georgs angespannter Beziehungen zum Kaiser 1 3 3 3 . Außer
dem spielte Georg in den ursprünglichen Planungen für Sigmunds Hochzeit mit 
Katharina von Sachsen im Gegensatz zu Albrecht IV., dessen Name von der Ein
ladungsliste gestrichen wurde, eine wichtige Rolle. Er sollte einer der Begleiter des 
Bräutigams sein und am Tisch des Brautpaars Platz nehmen dür fen 1 3 j 4 . Als die 
Hochzeit dann aber vom November 1483 auf den Februar 1484 verschoben wer
den mußte, sagte Georg sein Kommen ab. Über die Anwesenheit Albrechts und 
seiner Brüder in Innsbruck damals herrscht Unklarheit 1 3 3 5. Tirolische Gesandt
schaften nach Landshut im Mai und Oktober 1484 und im Januar 1485 verhan
delten über neu auftretende Handelshemmnisse und den Status des Weißenhorner 

1330 läger, Geschichte, 305f.; Hegi, 57; Bilgeri, 251 f.; Bock, Schwäbischer Bund, XVIf. 
Baum, Bayerns Griff, 530, spricht von einem „Kurswechsel". 

1 3 3 1 Die vom Juni 1483 datierenden Heiratsabreden sind bemerkenswerterweise im 
obelbayerischen Archiv erhalten (BayHStA KbÄA 1936, fol. 12-19). Katharinas Stellung 
als Erzherzogin, ihre Versorgung und ihr Wittum wurden von der Tiroler Landschaft garan
tiert. Vgl. Baum, Sigmund, 424-431; v.a. 427f, 431; läger, Geschichte, 287-293. 

1352 Baum, Sigmund, 433-435; Jäger, Geschichte, 293-300; Köfler, 266. 
1333 ansuchen des Salzburger Erzbischofs vom Mai 1482 an Sigmund wegen 

dessen Vermittlungsversuchen (HHStA Österreichische Akten-Tirol 16a/III, fol. 18; TLA 
Alt. Kopialb. 5/D, fol. 154). 

1 3 3 4 TLAHs.2467,fol.27,35. 
1 3 3 5 Nach Köfler-Caramelle, 146f., war Albrecht anwesend, während nach den erhalte

nen Innsbrucker Futterzetteln sowohl Georg wie auch Albrecht nur durch Gesandte ver
treten waren (TLA Hs.2468). 
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Landgerichts gegenüber Biberach1 " 6 . Hervorzuheben ist, daß Georg im Früh
jahr 1484 unter Berufung auf ihre Einung von Sigmund die Zusendung von 
Truppen verlangte, der Erzherzog aber ablehnte, falls ihm nicht mitgeteilt 
werde, gegen wen der Herzog diese Soldaten einsetzen wol le l 3 > 7 . 

Erst für 1485, das Jahr der zunehmenden Zuspitzung der Konfrontation in 
Schwaben, der größten Schwäche des Kaisers und des beginnenden Umbruchs 
im Tiroler Räteregiment, erlauben die Quellen wieder einen deutlicheren Ein
blick in die bayerisch-tirolischen Beziehungen, die zunächst von einer deutlichen 
Distanz Sigmunds zu Albrecht geprägt schienen. Dagegen stellte der Streit des 
oberbayerischen Herzogs mit seinem Bruder Christoph über die von diesem 
verlangten Mitregierungsrechte ein wichtiges Kooperationsforum für Sigmund 
und Georg im ersten Vierteljahr 1485 dar. Beide bemühten sich gemeinsam um 
eine Vermittlungslösung und unterhielten eine rege Korrespondenz in dieser 
Sache 1 3 3 8 . 

Ebenfalls im Frühjahr 1485 trat Sigmund nochmals mit seinen Forderungen 
an beide Herzöge hervor. Zum wiederholten Mal verlangte er von Albrecht IV. 
die Rücknahme der vier abgeschlossenen Verschreibungen, da nach dem Wil
len der Landstände der Kaiser Tirol erben solle und die Gefahr einer Zer-
trennung des Landes bestehe. Außerdem kündigte er die Rücknahme seiner 
Hilfseinung mit Georg (vom 27.12.1482) und der Mailand betreffenden Ver
schreibung mit Albrecht (vom 20.8.1479) an. Im Mai beklagte Sigmund sich 
beim Kaiser, er habe aus München keine Antwort wegen der Auflösung der Ver-
schreibungsverhältnisse erhalten 1 3 3 9. 

Ebenfalls im Mai 1485 sandte Sigmund ein umfassendes Verzeichnis von 
Beschwerden gegen Herzog Georg wegen dessen Verstößen gegen die Ende 1482 
vereinbarte Regelung der schwäbischen Streitfälle an den Kaiser 1 3 4 0. Die 15 auf
geführten Punkte betrafen vor allem die Markgrafschaft Burgau, wo Georg ihm 
laut Sigmund „alle herrlichait und obrikait, gelait, wildbann, leut und guet" 
durch das Weißenhorner Gericht und die Anmaßung neuer Geleitsansprüche 
entzog. In diesem Punkt konnte Sigmund bei Friedrich I I I . auf besonderes Ver
ständnis hoffen, hatte dieser seinerseits doch bereits als Reichsoberhaupt Vor
würfe an den Augsburger Bischof gerichtet, da er nichts gegen die dauernden 
Übergriffe in den Bereich der ihm verpfändeten Markgrafschaft unternehme 1 3 4 1. 
Weitere Punkte von Sigmunds Beschwerdeliste betrafen die bayerischen Patrouil
len im Gebiet der schwäbischen Landvogtei, Biberach, den Wildbann der seit 1481 
teilweise niederbayerischen Grafschaft Kirchberg, den bayerischen Schirm über 
Kempten, Georgs Pläne, die Herrschaft Rothenfels im Allgäu von Graf Hugo 
von Montfort, mit dem Sigmund im Streit lag, zu erwerben 1 3 4 2, und neue 
Straßensperren gegen Tirol. Sigmund empfahl dem Kaiser, gegen Weißenhorn 

1 3 3 6 TLA Alt. Kopialb. 6/G, fol. 110, 131 und 7/H, fol. 1. 
1 3 3 7 TLA Alt. Kopialb. 6/G, fol. 92. 
1 3 3 8 BayHStA KbÄA 976, fol. 62 f. und 1952, fol. 100 und 4844, fol. 77' sowie TLA Alt. 

Kopialb. 7/H, fol. 10, 15. 
1 ) 3 9 TLA Alt. Kopialb. 7/H, fol. 58ff.; Hegi, 59; Baum, Sigmund, 451. 
1 3 4 0 BayHStA KbÄA 971, fol. 65 f. Das Datum nach TLA Alt. Kopialb. 7/H, fol. 58ff. 
1 3 4 1 HHStA Frid. 9, fol. 175 = Auer, Nr. 91. Allerdings trug der Kaiser selbst nicht gerade 

zur Besitzkonzentration in Burgau bei, als er 1483/85 dem Augsburger Domkapitel neue 
Hochgerichtsrechte dort verlieh und bestätigte (MB 34/2, Nr. 65, 72). 

1 3 4 2 Dazu Gismann, 437; Bilgeri, 247 f. 
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weiterhin mit dem Kammergericht vorzugehen und dem Abt von Kempten als 
Reichsfürsten zu befehlen, das Schirmverhältnis mit Bayern aufzukündigen. 

Georg der Reiche antwortete auf diese Beschwerden mit der schon oft vor
gebrachten grundsätzlichen Erläuterung des Status des von Ludwig dem Reichen 
nach langjähriger Verpfändung wiederaufgerichteten Landgerichts Weißenhorn 
der Herrschaft Marstetten und beanspruchte ganz Burgau, das kein eigenes 
Landgericht habe, als Zuständigkeitsbezirk nach altem Herkommen, das die 
Bayernherzöge jetzt wiederaufgegriffen hätten. Dem Gerichtsrecht, so Georg, 
folgten Wirdbann- und Geleitsrecht. Besonders letzteres hätten die Rechberger 
in der Zeit der Verpfändung zu wenig geübt 1 3 4 \ Sigmund antwortete darauf, er 
wolle die Existenz eines Landgerichts zu Weißenhorn nicht bestreiten, doch 
müsse es die (1366 erstmals verliehene und zuletzt 1471 erneuerte) kaiserliche 
Befreiung des Hauses Österreich von fremden Gerichten respektieren 1 3 4 4 . Sig
munds Klagen hatten immerhin den Erfolg, daß sich Ludwig von Habsberg, 
1477-1482 Landrichter zu Weißenhorn und inzwischen Pfleger zu Gundelfin
gen, im Juni 1485 vor dem Herzog wegen der Ausübung der Geleitsrechte und 
der Praxis der Gerichtsladungen zu verantworten hatte . 

Als Bündnispartner freilich erkannte Sigmund die Herzöge nach wie vor a n 1 3 4 6 

und wandte sich auch weiterhin mit Darlehensbitten an Albrecht I V . 1 3 4 7 Weih
nachten 1485 kam Georg auf Sigmunds Aufforderung hin zu ihm nach Inns
bruck, doch fanden, jedenfalls nach Aussage des Erzherzogs, keine Verhandlun
gen statt 1 3 4 8 . 

Die Herzöge Albrecht und Georg allerdings bereiteten in Reaktion auf Sig
munds Rückforderungen und Beschwerden sofort umfassende Maßnahmen vor, 
die zu einem ersten, vertraglich fixierten Höhepunkt der ober- und niederbayeri
schen Kooperation führen sollten. Vor allem Tirol, aber auch Burgau und die 
Reichsstädte Nördlingen und Regensburg waren damals ihre unmittelbaren 
Ziele, die sie unter Ausnutzung der kaiserlichen Schwäche zu gewinnen suchten. 
Seit April 1485 wurde über ein System gegenseitiger, eng zusammengehörender 
Einungen verhandelt, das folgende Bestandteile aufwies: 

1) Einung und Abrede zu Erding, 7.5.1485. Von diesem Vertrag existieren 
zwei Fassungen. Die erste Fassung1 3 4 9 bezog sich auf die beiden ersten Ver
schreibungen zwischen Albrecht und Sigmund (5.3.1478, 12.3.1479) über 
insgesamt 84000 fl und darauf, daß Georg von Albrecht Ende 1480 an beiden 
Verschreibungen beteiligt worden war. Da Erzherzog Sigmund als schwer krank 
galt, wurde für den Fall seines Todes beschlossen, sofort die verschriebenen 
Schlösser und Ämter Fragenstein, Landeck, Rottenburg und Hörtenberg durch 
ein gemeinsam aufgestelltes Heer von 600 Reitern und 4000 Fußknechten zu 

, M 5 BayHStA KbÄA 971, fol. 64f. 
1 3 4 4 Ebda., fol. 65. 
1 3 4 5 BayHStA PNA 6423/1, unfol. 
1 3 4 6 Vgl. ihre Ausnehmung in der Einung mit Württemberg vom 28.6.1485 (HHStA 

Hs.W280, fol.267-270). 
1 3 4 7 BayHStA KbÄA 976, fol. 130f. 
1 3 4 8 TLA Alt. Kopialb. 7/H, fol. 40 und 8/J, fol. 169; RTA 1, Nr. 631. 
1 3 4 9 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 764 (gesiegelt von Albrecht); KbU 

12083 (gesiegelt von Georg). Regest: RTA 1, Nr. 552. Druck: Baum, Bayerns Griff, Nr. II . 
Baum, (ebda., 530-532) kennt die zweite Fassung nicht und erwähnt auch nicht den engen 
Zusammenhang mit der Erbeinsetzung vom 7.7.1485. 
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besetzen und jedem entgegenzutreten, der das verhindern wolle. Die zweite Fas
sung 1 5 5 0 ging in der Festlegung vorbereitender Maßnahmen für den Vorstoß 
nach Tirol sehr viel weiter. Die logistischen Vorbereitungen für den Kriegszug 
des gemeinsamen Heers, das nach Rattenberg gelegt werden sollte, wurden 
detailliert niedergelegt. Der Vertraute Albrechts, Graf Georg von Werdenberg-
Sargans, sollte Geld für die Anwerbung von 2000-3000 Söldnern erhalten und 
Verhandlungen mit den Eidgenossen über eine eventuelle Unterstützung des 
bayerischen Vorhabens führen 1 3 5 1 . Dann sollten die Eidgenossen und die an
geworbenen Söldner im Etschtal vorgehen, während das bayerische Aufgebot 
entlang des Inn vorrücken und die Pfandstücke besetzen sollte. Von diesem 
Zangenangriff versprachen die Herzöge sich, eine wirksame Kontrolle über Tirol 
zu erreichen und die Eidgenossen durch territoriale Angebote in Westtirol auch 
weiterhin an sich zu binden. Die Herzöge vereinbarten auch, anstelle der Tiroler 
Landschaft das Witwengut von Sigmunds zweiter Gemahlin Katharina zu garan
tieren. 

Nach weiteren Verhandlungen im Mai und Juni 1485 in Erding 1 3 3 2 kam es zum 
2) Erbeinsetzungsvertrag von Erding, 7.7.1485 l 3 3 3 . Albrecht IV. und sein 

älterer Bruder Sigmund bestimmten darin Georg den Reichen zum Nachfolger 
im Herzogtum Oberbayern als „nächsten erben", falls Albrecht ohne eheliche 
leibliche Mannserben vor Georg sterben sollte, „zu aufnemen, nutzs und gut 
demselben fürstentumb Beyrn, auch lannden und lewten .. . damit die wider zu 
einnander in ain regirung und unnder ainen fürsten von Bairn komen und unzer-
trennt beyeinnander despas beleiben . . . " 1 > 5 4 . Die Regierungs- und Renten
ansprüche Herzog Sigmunds, der auf Schloß Blutenburg lebte, sollte Georg in 
diesem Fall beachten. Nichtig sollte diese Einsetzung sein, falls Georg vor Al
brecht starb oder falls Albrecht legitime Erben geboren würden. 

3) Als Gegenleistung war bereits vor dem Abschluß des Vertrags vom 
7.7.1485 eine Hilfszusage Georgs für Albrecht gegen die Ansprüche Herzog 
Christophs ins Auge gefaßt worden. Darüber wurde beim Treffen in Erding 
Anfang Juli aber nicht verhandelt. Georg glaubte deswegen und wegen des im 
Juni 1485 erreichten Streitausgleichs zwischen den oberbayerischen Herzögen, 
Albrecht lege auf eine solche Hilfszusage keinen Wert mehr. Albrecht IV. 
beharrte aber darauf, im Gegenzug zur Erbeinsetzung eine entsprechende Ver
pflichtungserklärung Georgs zu erhalten. Aus Landshut wurde ein Entwurf vor
gelegt; am 28.7.1485 trafen sich die Kanzleisekretäre Kolberger (Landshut) 
und Risheimer (München) in Freising zur endgültigen Verbriefung des gesamten 
Einungspaktes l 3 3 5. Herzog Georg versprach nun in einer ebenfalls auf den 7.7. 
zurückdatierten Urkunde 1 5 5 6 Albrecht, Herzog Christoph keinerlei Hilfe zu
kommen zu lassen, um Frieden und Ruhe im Herzogtum zu sichern und weil 

l j 3 ° BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 765 (gesiegelt von Albrecht). Abschrif
ten: FüS 196, fol.9f.; KbÄA 976, fol.91-94. 

1 3 5 1 Vgl. dazu außerdem BayHStA KbÄA 976, fol. 70; FüS 212, fol. 14-18. 
1 3 5 2 BayHStA KbÄA 976, fol. 108f. und 1952, fol. 200f. 
1 3 5 3 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 769. Ebda. 766 die Anzeige an den 

Kaiser; danach der Druck von Krenner 8, 490-494. In GHA HU 808 der Revers Georgs. 
1 5 5 4 Zitat nach BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 766. 
1 3 5 5 BayHStA KbÄA 976, fol. 112, 114. 
1 5 5 6 GHA HU 714. 
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„hertzog Albrecht ain regirender und der elltisten fürsten von Bairn ainer 
ist". 

Um die zahlreichen wichtigen und vielschichtigen Ereignisse des Vierteljahres 
zwischen April und Juli 1485 richtig einordnen zu können, ist es an dieser Stelle 
unverzichtbar, die skizzierten Abläufe nun nochmals aus der Sicht des ober
bayerischen Brüderstreits zusammenzufassen. Nur so wird die schwierige Lage 
Albrechts erkennbar, die ihn dazu veranlaßte, angesichts der Widerstände in 
Tirol und der wiederaufgenommenen Ansprüche Herzog Christophs bei Herzog 
Georg Rückendeckung zu suchen und sich noch enger mit ihm zu verbinden, so 
eng, daß er schließlich sogar bereit war, Georg ein vertraglich fixiertes Eventual-
erbrecht auf Oberbayern einzuräumen. 

Herzog Georg war, wie an anderer Stelle ausgeführt, seit dem Jahr 1476 per
sönlich mit den Streitigkeiten der oberbayerischen Herzöge Albrecht IV., Chri
stoph und Wolfgang um Albrechts Anspruch auf die alleinige Ausübung der 
Regierungsgewalt (seit 1467) befaßt. Anders als Herzog Sigmund 1467 und Her
zog Wolfgang 147 7 1 3 5 7 hatte Christoph sich vorläufig nicht zu einem lebens
langen Verzicht auf Landanteil und Mitregierungsrechte gegen eine Pensions
zahlung bereitgefunden. Die Auseinandersetzungen zwischen ihm und Albrecht 
durchzogen die Jahre bis 1485, bevor sie dann, unter erneuter Einbeziehung 
Wolfgangs, mit dem Anschluß an den Löwlerbund eine neue, für Albrecht noch 
bedrohlichere Qualität erhalten sollten. Schon im Dezember 1478 waren wieder 
niederbayerische Räte, dann sogar Georg selbst nach München zu Vermittlun
gen gekommen 1 3 5 8; im Mai 1479 hatten sich die sächsischen Fürsten der Sache 
angenommen, wohl auf Bitten Georgs, und sie bei ihrem Besuch in Landshut im 
Februar 1480 vorangetrieben 1 3 5 9 . Herzog Christoph hatte versucht, sich Rück
halt zu verschaffen, indem er sich nach 1480 in die Dienste Sigmunds von Tirol 
und des Kaisers begeben hatte 1 3 6 0 . Am 3.5.1482 hatte Friedrich I I I . Georg den 
Reichen förmlich mit Ausgleichs Verhandlungen und einem Schiedsspruch zwi
schen Albrecht und Christoph beauftragt; Georg setzte sogleich eine erste Ver
handlungsrunde in Landshut an 1 3 6 1 . Im Rahmen der damals engen politischen 
Kooperation zwischen Albrecht und Georg (der auch zahlreiche weitere Streitig
keiten Christophs zur Schlichtung an sich gezogen hatte) gingen die Vermitt
lungen 1483 weiter 1 3 6 2 ; 1484 sehen wir auch Kurfürst Ernst von Sachsen noch
mals mit Fragen dieses Verfahrens beschäftigt. Dabei wurde der Tiroler Fürst als 
künftiger Obmann der Schlichtung vorgesehen1363. Der Habsburger über
nahm diese Aufgabe auch im Januar 1485 zusammen mit Herzog Georg. Beide 
Fürsten baten Albrecht IV. um seine Zustimmung zur Ansetzung gütlicher Tage 
mit Herzog Christoph 1 3 6 4. Albrecht akzeptierte, berief sich aber auf eine Ur
kunde, die er gerade beim Kaiser erwirkt hatte und die besagte, Oberbayern solle 

1 5 5 7 /tez/er, Baiern, 468, 490. 
1 5 5 8 BayHStA KbÄA 4844, fol. 62-65. Albrecht IV. aber wollte keine neuen Verhand

lungen beginnen. 
1 3 5 9 Dazu BayHStA KbÄA 1952, fol. 5-19. 
1 5 6 0 Dienstbrief Erzherzog Sigmunds 11.1.1480 (TLA U I 4791; Alt. Kopialb. 2/A, 

fol. 227f.); Mitteilung des Kaisers an Albrecht IV. 5.7.1480 (BayHStA FüS 275, fol. 1). 
1 3 6 1 Vgl. HHStA Frid. 5, fol. 36 f.; BayHStAKbÄA 1952, fol.41 und 4844, fol.70'ff. 
1 3 6 2 BayHStAKbÄA 1952, fol.53f. und 1957, fol.33ff. 
1 3 6 3 GHA HU 707 (Coburg 22.10.1484). 
1 3 6 4 BayHStA KbÄA 976, fol. 62. 
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ungeteilt bei Albrecht als ältestem Fürsten verbleiben 1 3 6 3. Deswegen lehnte 
Albrecht nach wie vor alle Pläne einer Landesteilung (Christoph forderte in
zwischen ein Viertel des Herzogtums) oder einer Mitregierung ab l 3 6 6 . 

Der Vergleich zwischen Albrecht und Christoph über die Alleinregierung Al
brechts von 1475 lief am 2.2.1485 aus. Albrecht warf Christoph vor, er sei nicht 
zu einer Verlängerung bereit, sondern bereite einen Krieg vor 1 3 6 7 . Albrecht ver
langte weiterhin die Rückgabe der Christoph 1475 überlassenen Städte und 
Schlösser und nahm diese schließlich im Februar 1485 mit Waffengewalt ein. 
Christoph rächte sich durch einen Überfall auf heimziehende Münchener Hilfs
truppen bei Freising, bei dem deren Anführer Graf Nikolaus von Abensberg 
umkam 1 3 6 8 . In dieser schwierigen Situation setzten Erzherzog Sigmund und 
Herzog Georg nach eingehenden Konsultationen einen neuen Schiedstag auf 
den 20.3.1485 nach Freising an 1 3 6 9 . Herzog Christoph, der sich beim Kaiser 
bereits um seine Belehnung bemüht hatte 1 3 7 ° , setzte große Hoffnungen in diese 
neue Verhandlungsrunde. 

Im Erdinger Entscheid der Landstände vom 20.4.1485 wurde der weitere 
Austragsweg für die Streitigkeiten festgelegt1371: Die Fragen um „regiment und 
taylung" sollte der Kaiser entscheiden, der ein entsprechendes Rechtgebot 
bereits angenommen hatte 1 3 7 2 , die restlichen Streitpunkte ein Landschafts
ausschuß. Genau gleichzeitig legte Albrecht Georg ein großes, schon länger 
besprochenes Verhandlungspaket vor 1 3 7 3 . Dieses umfaßte eine Eventualeinset-
zung Georgs als Albrechts Erbe, eine Hilfszusage Georgs gegen Christoph sowie 
den „pirgischen hanndl", also Abmachungen zur Sicherung Tirols und der Betei
ligung Georgs an seiner Einnahme. Der niederbayerische Herzog zögerte jedoch 
wegen der ersten beiden Punkte, erbat sich Bedenkzeit und verbesserte Konditio
nen. In Sachen Tirol überließ er Albrecht die Initiative. Die Korrespondenzen 
und Räteverhandlungen zwischen Landshut und München gingen um die 
Monatswende April/Mai 1485 weiter 1 3 7 4 . Behandelt wurden zunächst die Fixie
rung der Abrede über Tirol, wozu für den 6.5. ein Treffen in Erding vereinbart 
wurde. Dort kamen am 7.5. die oben unter 1) besprochenen beiden Fassungen 
der Absprache über die Sicherung der wittelsbachischen Rechte in Tirol 
zustande. Im Mai und Juni 1485 wurden die Verhandlungen weitergeführt, 
zuletzt von den Kanzleisekretären Kolberger und Risheimer1 . Nun ging es um 
die Erbeinsetzung Georgs und die damit in Albrechts Sicht engstens verbundene 
Zusage Georgs, Herzog Christoph keinerlei Hilfe zu leisten. Georg wollte diese 
Verpflichtung erst nach der Besiegelung der Erbverschreibung eingehen. 

1 3 6 5 GHA HU 709 (Linz 13.12.1484). Herzog Sigmund galt also allen Seiten als mit den 
Vereinbarungen von 1467 endgültig abgefunden. 

1 3 6 6 BayHStA KbÄA 976, fol. 63. 
1 3 6 7 BayHStAKbÄA 1861, fol. 2 32 und 4844, fol. 79 ff. 
1368 Riezler, Baiern, 492-494. 
1 3 6 9 BayHStAKbÄA 1952, fol. 100 (4.3.1485). 
1 3 7 0 Vgl. BayHStA 976, fol. 68. 
1 3 7 1 BayHStA KbÄA 4844, fol .89 ' -91 ' ; vgl. Riezler, Baiern, 494. 
1 3 7 2 TLA Sigm. IVa/23. 
1 3 7 3 Vgl. die Korrespondenz der Herzöge vom 13.-19.4.1485 in BayHStA KbÄA 976, 

fol. 74, 80 und FüS 276, fol. 16. 
1 3 7 4 BayHStA KbÄA 976, fol.83-87. 
1 3 7 5 Ebda., fol.99-106. 
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Da kam es zu einem Ereignis, das eine der wichtigsten Prämissen der bisheri
gen Verhandlungen wegfallen ließ, zum Ausgleich zwischen Albrecht und Chri
stoph, der am 17.6.1485 in München besiegelt wurde1 ) 7 b . Christoph verzichtete 
gegen Anweisung der Einkünfte aus Weilheim, Schongau, Pähl und Rauhen-
lechsberg auf Lebzeiten auf den von ihm beanspruchten Erbteil und alle Mit
regierungsrechte. Georg begrüßte diesen Ausgleich und hielt die von ihm ver
langte Verpflichtungserklärung für damit hinfällig. Doch Albrecht IV., gewarnt 
durch die zahlreichen Beispiele der Vergangenheit, in denen Christoph sich nicht 
an seine Zusagen gehalten hatte, legte Wert auf eine Fortsetzung der Verhand
lungen und die Durchführung des von ihm vorgeschlagenen Gegengeschäfts 
Erbeinsetzung - Neutralitätszusage 1 3 7 7 . In Erding wurde ab dem 29.6. weiter
verhandelt. Dort wurde der oben unter 2) erwähnte Erbeinsetzungsvertrag 
besiegelt (7.7.1485). In den anschließenden Verhandlungen der Kanzleisekre
täre (Freising 28.7.) wurde die Verpflichtung Georgs, Christoph nie gegen Al
brecht zu helfen (siehe oben 3)), ausgearbeitet und auf den 7.7.1485 rückda
tiert. Albrecht hatte deutlich gemacht, daß er trotz des vorläufigen Ausgleichs 
mit Christoph auf eine entsprechende Zusage des niederbayerischen Vetters als 
Gegenleistung für die Erbeinsetzung in Oberbayern großen Wert lege 1 3 7 8 . 

Damit ist der bisher noch nicht genügend beachtete politische Konnex der 
Tiroler Expansionspläne und der Innenprobleme des Münchener Teilherzog
tums umrissen, wie er in den oberbayerisch-niederbayerischen Einungen von 
Mai und Juli 1485 seinen Ausdruck fand. Es gelang den Wittelsbachern, die ent
sprechenden Verträge lange Zeit geheimzuhalten1379. Die meisten Mißverständ
nisse herrschten bald wegen der Eventualerbeinsetzung Georgs in Oberbayern 
durch Albrecht und Sigmund vom 7.7.1485. Sie galt wichtigen Chronisten des 
16. Jahrhunderts als ein wechselseitiger Vertrag, gegen den Herzog Georg mit 
seinem Testament von 1496 dann verstoßen habe 1 3 8 ° . Georg hat allerdings nur 
ein Reversal ausgestellt1381, nie aber Albrecht seinerseits als Eventualerben in 
Niederbayern eingesetzt 1 3 8 2 . Es handelte sich also durchaus um eine einseitige 
oberbayerische Erklärung, mit der sich Albrecht überdies noch über die Mit
spracherechte seiner Brüder Wolfgang und Christoph, die 1477 bzw. 1485 auf 
ihre Land- und Regierungsansprüche auf Lebzeiten verzichtet hatten, hinweg
setzte 1 3 8 3. Angesichts der 1485 wieder besonders akuten Auseinandersetzungen 

1 3 7 6 GHA HU 712; BayHStA KbU 6699; Riezler, Baiern, 494f. 
1 3 7 7 BayHStA KbÄA 976, fol. 108f. und 1952, fol. 200f. 
1 3 7 8 BayHStA KbÄA 976, fol. 112, 114. 
1379 Riezler, Baiern, 539; Baum, Bayerns Griff, 532. 
1 3 8 0 BayHStA FüS 165, fol.43 (anonyme Geschichte des Landshuter Erbfolgekriegs); 

BayStaBi cgm 899, fol. 307 (Fuggcrsches Ehrenwerk, wo allerdings mit Recht auch auf die 
Intention der Stärkung der bayerischen Position gegenüber Tirol hingewiesen wird); 
danach Fugger-Birken, 1144 und noch in der neuesten Literatur: Hruschka, 52f.; Rankl, 
Staatshaushalt, 2 und Kraus, Bayern, 185. 

1 3 8 1 GHA HU 808. 
1 3 8 2 So mit Recht Hobmeier, 40 Anm. 4; Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 227 und Krie

ger, Unionsbestrebungen, 390 Anm. 23, der richtig daraufhinweist, daß die oberbayerische 
Seite bei den Verhandlungen von 1504 keinen derartigen Rechtstitel geltend machte. Der 
korrekte Sachverhalt ist implizit auch enthalten in den Darstellungen von Andreas Buchner, 
453 und Riezler, Baiern, 571. 

1 3 8 3 E.Stahleder, Niederbayern, 17f.; Riezler, Baiern, 498f. 
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mit Christoph wird es Albrecht vorrangig sicher um die künftige Absicherung 
gegen seine Brüder gegangen sein, doch zeugen die Formulierungen der Einset
zungserklärung auch von seinem Einblick in die Notwendigkeit staatlicher Ein
heit für Bayern 1 3 8 4. Spätestens 1491 war die Verfügung bekannt, denn damals 
erhoben Christoph und Wolfgang Klage gegen ihren Bruder vor dem Nürnberger 
Reichstag1 3 8 5. Dieser habe nämlich sowohl gegenüber Tirol (durch die Gegen-
verschreibungen für Sigmund) als auch gegenüber Georg dem Reichen (durch 
die Eventualerbeinsetzung) „zu verderblichem erblichem schadenn" „unnser 
fürstenthumb ausserhalb unnser aller brueder in annder person verwenndet, ver-
schriben unnd verschafft..., das er doch zu tun nit macht gehebt habt" l 3 8 6 . Al
brecht dagegen stritt eine Rechtswidrigkeit der Verschreibung vom 7.7.1485 
ab 1 3 8 7 . Zu einer Neuauflage dieser Diskussion kam es bei den Augsburger 
Schlichtungsverhandlungen von König Maximilian im Februar 1504, wo das 
Dokument von der pfälzischen Seite als Verstoß Albrechts gegen die Bestim
mungen des Teilungsvertrags von 1392 gewertet und für Georgs Testament von 
1496 die gleiche haus- und reichsrechtliche Legitimität wie für Albrechts Ver
fügung von 1485 in Anspruch genommen wurde 1 3 8 8 . Dagegen trug die oberbaye
rische Seite vor, Albrecht habe in seinen Bemühungen, die Herzogtümer zur 
Sicherung ihrer Stabilität für den Eventualfall nur einem Regenten zu unterstel
len, uneigennützig zum Besten des Hauses Bayern gehandelt, was man ihm nun 
zum Vorwurf mache. Außerdem versuchte man geltend zu machen, durch 
Georgs Revers sei die Erbeinsetzung wechselseitig geworden, was der histori
schen Wahrheit allerdings nicht entsprach 1 3 8 9. 

Es ist anzunehmen, daß Georg sich seit Mitte 1485 ernsthafte Hoffnungen auf 
Oberbayern machte und dafür bereit war, Albrecht in Tirol und gegen Herzog 
Christoph zu unterstützen, zumal Albrecht damals bereits 38 Jahre alt und noch 
unverheiratet war. An anderer Stelle wird darauf einzugehen sein, inwieweit die 
Enttäuschung von Georgs Hoffnungen in den folgenden Jahren sein weiteres 
Verhältnis zu Albrecht prägte und zum Mitauslöser für die Bestimmungen des 
Testaments von 1496 wurde. 

1384 Kraus, Sammlung, 318; Silbernagl, 24-27, 47, 67; Weinfurter, Die Einheit Bay
erns, 226-231. 

1 3 8 5 BayHStA KbÄA 1954, fol. 126, 129 sowie 174f. (gedrucktes Ausschreiben Wolf
gangs vom 6.8.1491). 

1 3 8 6 Ebda., fol. 126. 
1 3 8 7 Ebda., fol. 136. 
1 3 8 8 BayHStA NKB 48, fol. 308ff., 380'f. 
1 3 8 9 Ebda., fol. 335. 
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E. Weitere territorialpolitische Zuspitzung 1485—1487 

I . D i e V e r h a n d l u n g e n des F r a n k f u r t e r Re ichs t ags 1486 

Nach der Eroberung Wiens durch den Ungarnkönig Ende Mai 1485 zog Fried
rich I I I . von Linz aus in den Süden des Reichs, um persönlich bei den Fürsten um 
Hilfe und Beistand gegen Corvinus zu werben. Von Juni bis Oktober hielt der 
Kaiser sich in Tirol, in Schwaben und am Oberrhein auf1. Obwohl er nicht nach 
Bayern kam, die Herzöge ihm auf dem Reichstag Anfang 1485 wieder einmal 
eine Ungarnhilfe verweigert hatten und das gewaltsame Vorgehen Georgs gegen 
Nördlingen gerade seinen Höhepunkt erreicht hatte, ist doch festzustellen , daß 
der Kaiser und Georg der Reiche den Sommer 1485 über durch Gesandtschaften 
in Kontakt blieben3. Als der niederbayerische Herzog sich freilich zum Jahres
ende in Innsbruck aufhielt, war der Kaiser gerade in Augsburg und persönliche 
Verhandlungen kamen nicht zustande4. 

Der Oktober 1485, als Friedrich I I I . sich vor allem in Dinkelsbühl und Nürn
berg aufhielt, stand - wie bereits dargestellt - im Zeichen der Bemühungen von 
Kurfürst Albrecht Achilles, den Kaiser zu einem ernstlichen Vorgehen gegen die 
Wittelsbacher zu bewegen. Georgs Übergriffe auf Nördlingen und Schloß Stein 
im Fichtelgebirge, die drohende Verlängerung der niederbayerischen Einung mit 
Nürnberg sowie die Furcht vor einem Angriff der Wittelsbacher bestimmten das 
ganze Jahr 1485 über das politische Denken des Brandenburgers. Er hielt es für 
nötig, zuerst den Bayern deutlich Einhalt zu gebieten, denn nur so könne Ruhe 
im Reich und damit die wichtigste Voraussetzung für die Entsendung einer 
Truppenhilfe nach Ungarn geschaffen werden. Die zahlreichen Mahnungen und 
Warnungen blieben ohne Erfolg; der Kaiser betrieb weiterhin eine vorsichtig 
lavierende Politik, die auch auf die Empfehlungen des als reichstreu bekannten 
und bewährten Albrecht Achilles hin nicht auf einen klar antiwittelsbachischen 
Kurs zu bringen war, da dieser in Friedrichs Augen alle Chancen auf eine bayeri
sche Beteiligung an der Ungarnhilfe vernichtet hätte 5 . Wie weit die Differenzen 
zwischen Kaiser und Kurfürst in dieser Angelegenheit gingen, zeigt sich im Plan 
Friedrichs I I I . , im Dezember 1485 einen Tag von Kurfürsten und Fürsten in 
Würzburg abzuhalten, zu dem Albrecht nicht eingeladen werden sollte, die Wit
telsbacher dagegen schon. Albrecht IV. von Oberbayern, der um die selbe Zeit 
wieder einmal eines der zahlreichen Verteidigungsschreiben von König Matthias 

1 Priebatsch, Reise, 303f.; Wiesflecker, Maximilian, I , 186f. 
2 Gegen die Einschätzung von Priebatsch, Reise, 306. 
3 BayHStA KbÄA 976, fol. 108f.; TLA Sigm. XIV/420. 
4 BayHStA KbÄA 1952, fol. 79; Priebatsch, Reise, 314. 
5 Vgl. zusammenfassend Wilhelm Schmidt, 75-102; Priebatsch, Reise, 308-312; 

v. Kraus, Deutsche Geschichte, 644-646. 
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erhielt6, war, anders als Georg der Reiche, zum Besuch dieses Tages bereit, der 
aber von Friedrich II I . am 2.12.1485 wieder abgesagt und nach Frankfurt ver
legt wurde 7. Im November 1485 zog der Kaiser von Augsburg an den Rhein, wo 
er in Aachen kurz vor Weihnachten mit seinem Sohn Maximilian zusammen
traf8. Von Aachen aus erging auch am 27.12.1485 das kaiserliche Ausschreiben 
eines Reichstags nach Frankfurt auf den 20.1.1486 9. 

Wenn man im „Reichstag" nicht eine feste Institution, sondern „quasi die 
jedesmalige Aktualisierung des Reichs unter der Initiative und Leitung des 
Königs" sieht1 0, so ist klar, daß auch auf dem Frankfurter Reichstag vom 
28.1.-26.3.1486 1 1 alle inneren und äußeren Lebensbereiche und -fragen des 
Reichssystems, seines Oberhaupts und seiner Glieder zur Sprache kamen. Dies 
galt für den Kontext der europäischen Politik 1 2 , für die Verfassungsdiskussionen 
der „Reichsreform" 1 3, in denen sich das Heilige Reich als sich formierende poli
tische Einheit beweisen konnte 1 4, und das galt auch für den weiten Bereich 
der Beziehungen zwischen Reich und Reichsständen und der territorialpoli
tischen Fragen — so für die Eidgenossenschaft, um deren Hilfe Maximilian 
sich sofort nach seiner Königswahl augenfällig bemühte 1 3 , vor allem aber für 
Bayern, das Musterbeispiel für das Eigenleben des territorialen Elements im 
Reich 1 6. 

Im Jahrzehnt vor 1486 hatte sich also eine ungeheure Fülle von Konfliktmate
rial zwischen Wittelsbachern und Habsburgern angesammelt17. In der Reichs
kirchenpolitik handelte es sich um die Streitigkeiten um das Erzbistum Salzburg 
und das Bistum Passau, beide eng verwoben mit der Ungarnpolitik und im Fall 
Passaus für den Frankfurter Reichstag von unmittelbarer Aktualität, denn der 
Kaiser hatte Georgs Ansuchen um Förderung für seinen Vertrauten Graf Fried
rich von Oettingen als neuen Bischof von Passau (gewählt 1.12.1485) an den 
Reichstag verwiesen18. In punkto Territorialpolitik stand das Vorgehen Al
brechts IV. gegen Tirol und Regensburg im Vordergrund, aber auch Georgs Oet
tinger Pläne und seine Gewaltmaßnahmen gegen Nördlingen wirkten sich aus. 
Auch dynastiepolitisch gab es ein potentielles Konfrontationsfeld, die seit Jahres
anfang betriebenen Pläne einer Vermählung Albrechts IV. mit der Kaisertochter 

6 Ausgestellt 17.11.1485 „in arce nostra viennensi" (BayHStA KbÄA 234, fol.312). 
Vgl. Nehring, Corvinus, 172. 

7 RTA 1, Nr. 1 - 4 1 , vor allem Nr. 23-26 und 40; BayHStA KbÄA 3132, fol. 288-300; 
Priebatsch, Reise, 313f.; Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 33. 

8 Priebatsch, Reise, 314-323; Wiesflecker, Maximilian, l , 187 f. 
9 BayHStA KbÄA 3132, fol. 303 f. = RTA 1, Nr. 54. Zu den Ladungen zum Frankfurter 

Tag und den entsprechenden Vorbereitungen vgl. RTA 1, Nr. 42-103. 
10 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 33. Vgl. Moraw, Reichsreform, 128. 
1 1 Fundamental zum Frankfurter Reichstag ist die neue Edition von Angermeier, RTA 1, 

mit einer sehr instruktiven Einleitung, auf der die Gedankenführung des folgenden 
Abschnitts beruht. Vgl. auch ders., Reichsreform, 145—164 und Wiesflecker, Maximilian, 
I , 188-194. 

12 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 44-48. 
1 3 Ebda., 57-62; Härtung, Reichsreform, 27-32. 
14 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 50, 75. 
1 5 Ebda., 63. 
1 6 Ebda., 63f. 
1 7 Vgl. die Zusammenstellung ebda., 66-73. 
1 8 TLA Sigm. XIV/492 = RTA 1, Nr. 61. 
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Kunigunde. Viele Weichen waren schon dafür gestellt, daß im Lauf des }ahres 
neue territorial- und reichspolitische Reibungsflächen auftraten: die Neuwahl 
des Augsburger Bischofs, die niederbayerische Besetzung Ottobeurens, der Kauf 
Burgaus und die Einverleibung Regensburgs sowie die Vorbereitung des Kaufs 
der gesamten Vorlande 1 9. Die Sprengkraft all dieser Fragen machte den Reichs
tag von 1486 zu einem „Angelpunkt der habsburgisch-wittelsbachischen Aus
einandersetzungen" 2 0 und zum Schauplatz einer der letzten großen Konfronta
tionen 2 1. 

Das kaiserliche Ladungsverfahren zum Frankfurter Reichstag war sehr selek
tiv, doch befanden sich die wichtigsten wittelsbachischen Fürsten alle unter den 
Geladenen22. Georg der Reiche entschied sich sofort nach Erhalt des Ausschrei
bens vom 27.12.1485, „ander merklicher hendel" wegen, nicht persönlich nach 
Frankfurt zu kommen, sondern Räte zu entsenden, obwohl Pfalzgraf Philipp sein 
Interesse an einem gemeinsamen Vorgehen der Wittelsbacher betont hatte 2 3. 
Der Pfälzer Kurfürst, der sich 1485 die endliche reichsrechtliche Anerkennung 
durch die Habsburger gesichert, dafür Maximilian seine Stimme bei der Königs
wahl zugesagt hatte und jetzt seine Restituierung als Reichslandvogt im Elsaß 
betrieb, kam denn auch in eigener Person zum Reichstag und wurde dort am 
15.2. förmlich belehnt2 4. Aus der Sicht der bayerischen Herzöge mußten die 
Frankfurter Verhandlungen von Januar bis März 1486 ganz im Zeichen ihrer 
Interessen gegenüber Nördlingen, Oettingen und Tirol stehen; sie entschuldig
ten ihr persönliches Ausbleiben mit zu später Ankunft des Ladungsschreibens 
und schickten unzureichend bevollmächtigte Gesandte nach Frankfurt, die nicht 
befugt waren, einem Abkommen über eine Reichsungarnhilfe beizutreten. Da
gegen sollte eine Vermittlung zwischen Kaiser und Matthias Corvinus unter
stützt werden. Sigmund von Tirol schloß sich dem bayerischen Vorbild an und 
entsandte ebenfalls Räte nach Frankfurt2 5. Der Verzicht der Herzöge auf persön
liche Anwesenheit ist aufgrund der zahlreichen Differenzen zum Kaiser leicht 
erklärbar 2 6 ; die Teilnahme bloß auf Berichterstattung instruierter Räte (sie 
„haben ganz kain gewallt gehapt" heißt es in einem offensichtlich tirolischen 
Bericht ), die lediglich ein „Versteckspiel in allen realen Reichstagsangelegen
heiten" inszenieren konnten 2 8, darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß der 
bayerische Faktor einer der einflußreichsten für das Reichstagsgeschehen war. Der 
Entschluß zum Fernbleiben selbst war bereits eine dezidiert „reichspolitische 

1 9 Zur Einschätzung der Bedeutung des Jahres 1486 aus reichsstädtischer Sicht vgl. 
BavStaBi cgm 899, fol. 324' (Fugger). 

~° Angermeier, Einltg. zu RTA 1,71. 
2 1 Ebda., 30. 
2 2 Ebda, 62 
2 3 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 87. Albrecht IV. entschied sich ähnlich (RTA 1, Nr. 97). 
2 4 RTA 1, Nr. 185, 186; BayHStA Kurpfalz U 176; GLA 67/863, fol.80f., 85ff.; Anger

meier, Einltg. zu RTA 1, 64, 71; Bock, Doppelregierung, 285. 
2 5 Vgl. BayHStA KbÄA 3132, fol. 311 = RTA 1, Nr. 557 (bayerische Instruktion) und 

KbÄA 3134, fol. 235 ff. (undat. Bericht vom Reichstag) sowie KbÄA 3133, fol. 1 ff.; RTA 1, 
Nr.860-869; TLA Sigm. 1/12, fol .46-51; HHStA MEA RTA 3a, fol.20\ Vertreter Her
zog Georgs waren Sigmund Layminger und Lic. Johann Löffelholz. 

& Vgl. BayStaBi cgm 899, fol. 322' (Fugger). 
2 7 TLA Sigm. 1/12, fol.47. 
28 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 66. 
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Aktion" 2 9 , die sich 1495 wiederholte und deren Maxime man als „aufmerksam
ste Teilnahme und entschlossene Zurückhaltung" kennzeichnen könnte 3 0 . 

Der Frankfurter Reichstag kam aus einer Fülle von Anlässen, Projekten und 
Notwendigkeiten zustande, unter denen allerdings das Ungarnproblem die zen
trale Rolle einnahm3 1. Spätestens mit der Eroberung Wiens 1485 waren Sicher
heit und Integrität nicht nur der kaiserlichen Erblande, sondern des ganzen 
Reichs bedroht und dieses zur Stellungnahme gezwungen. Eine Betrachtung der 
politischen Reichstagshandlungen zeigt, daß die Entlastung von der aus dem 
Osten drohenden Gefahr bestimmend war und die meisten Verhandlungsaktivi
täten von daher zu erklären sind. 

Dies gilt auch für die Wahl Maximilians zum Römischen König am 16.2.1486, 
der ersten abgeschlossenen Handlung des Reichstags32, nicht zuletzt angesichts 
der eigenen Ansprüche auf die Reichskrone, die Matthias Corvinus verfolgte3 5. 
Gegen diese Ansprüche läßt sich ein von großer Einheit geprägtes Vorgehen des 
Kaisers, Maximilians und der Kurfürsten erkennen. Maximilian warb seit 1485 
ganz offen für seine Wahl und machte dafür Versprechungen an die Kurfürsten von 
Mainz und von der Pfalz, während die Taktik des Kaisers vor und auf dem 
Reichstag im geheimen, aber ebenso deutlich auf die Wahl seines Sohnes zielte. 
Damit kann die alte, vor allem zwischen Heinrich Ulmann und Adolf Bachmann 
geführte und von Ernst Bock nochmals aufgegriffene Kontroverse um die Frage, 
ob Maximilian mit oder gegen den Willen des Kaisers zum König gewählt worden 
sei 3 4, in dem Sinne als erledigt gelten, daß die Wahl Maximilians angesichts der 
im Osten und Westen gefährdeten Position der Habsburger ohne Zweifel vom 
Kaiser betrieben wurde, doch auf dem Weg der Geheimdiplomatie und unter 
energischem Vorbehalt der obersten Regierungs- und Prärogativrechte im 
Reich 3 3. Die kaiserliche Taktik Ende 1485 und Anfang 1486 zielte „auf stille 
Vorbereitung und plötzliche Aktion", um möglichen Widerständen keine 
Ansatzpunkte zu geben36. Dies läßt sich auch für die Umgehung der (von zwei 
Königen beanspruchten) böhmischen Kurstimme und für die Nichteinholung 
der päpstlichen Approbation der Königswahl zeigen 3 7.„Die Wahlhandlung in 
Frankfurt war also ein glänzender Erfolg der kaiserlichen Politik, ein besonderer 
Triumph Friedrichs I I I . , dem es in seiner tiefen Erniedrigung gelungen war, die 
Wahl seines Sohnes zum Römischen König bei Lebzeiten durchzusetzen"38. 

29 Angermeier, Reichsreform, 154. 
50 Ders., Einltg. zu RTA 1, 66. 
3 1 Ebda., 29-32, 73. Vgl. zum Verhältnis Reichstag - König Matthias RTA 1, 

Nr. 104- 170, zur Organisation des Ungarnkriegs ebda., Nr. 528-551. 
3 2 RTA 1, Nr. 171-235; HHStA MEA Wahl- u. Krönungsakten 1; Angermeier, Ein

leitung zur RTA 1, 35-44; Wiesflecker, Maximilian, I , 189-192. 
i 3 Betont von Fraknöi, Corvinus, 213; relativiert bei Nehring, Corvinus, 172 f. 
3 4 Vgl. die kritischen Übersichten bei Nehring, Corvinus, 173 Anm. 271; Ernst Schubert, 

Königswahl, 295-298 und Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 35 Anm. 1. 
35 Thomas, 499f.; Wiesflecker, Maximilian (1984), 337. Vgl. Bock, Doppelregierung, 

383 f. 
36 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 37. 
3 7 Ebda., 38-41 (betont die anticorvinische Interessengemeinschaft zwischen Fried

rich II I . und den Jagiellonen) bzw. 41-43. Siehe auch RTA 1, Nr. 236-296. 
38 Wiesflecker, Maximilian, I , 192. Ähnlich positive Urteile zur Rolle Friedrichs I I I . bei 

Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 43, 48-50, 74. 
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Gleichzeitig deutete sich an, daß der atemberaubende politische Aufstieg von 
Matthias Corvinus seinen Gipfelpunkt schon überschritten hatte 3 9. 

Bereits am Tag nach der Wahl Maximilians ließ der Kaiser die Frage einer 
Reichstruppenhilfe gegen König Matthias vor die versammelten Reichsstände 
bringen. Sie wurde wegen der von ihr hervorgerufenen Gegenforderungen auch 
für die verfassungspolitischen Materien des Tags wichtig 4 0 . Friedrich I I I . ver
langte eine Hilfe im Gesamtvolumen von über 500 000 fl oder, als später über 
eine Truppenhilfe beraten wurde, von 34000 Mann 4 1 und erwog, die bayeri
schen Fürsten nochmals zum Reichstag laden zu lassen, um ihre persönliche Mit
wirkung an der Verabschiedung der Reichshilfe zu erreichen4 2. Der kaiserliche 
Rat Haug von Werdenberg erinnerte in seiner Propositionsrede vom 17.2. u.a. 
nochmals an Herzog Georgs Vermittlungsmission bei König Matthias im Jahr 
1480 und daran, wie der damals noch junge und unerfahrene Herzog vom 
Ungarnkönig brüskiert worden sei. Die bayerischen Räte betonten auf Haugs 
Rede hin sofort, sie hätten keinerlei Vollmacht, dem Beschluß über Reichshilfe 
beizutreten4 3. Dagegen wurde im Verlauf der Verhandlungen in Frankfurt im 
Februar herausgestellt, eine Ungarnhilfe ohne die Mitwirkung der Wittelsbacher 
sei sinnlos, da Bayern als Aufmarschgebiet und Nachschubreservoir und zur 
Sicherung des Donauwegs für alle Truppenoperationen im Osten unverzichtbar 
sei. Ein Vorschlag lautete, der neue König selbst solle Herzog Georg zur Entsen
dung eines Kontingents überreden und ihm dafür die Feldhauptmannschaft 
anbieten, denn „so man in het, so hette man die andern herrn von Bayern alle und 
einen freyhen zugang [nach Ungarn]" 4 4. Diese Überlegungen tauchten immer 
wieder auf, als im März 1486 über eine Reichshilfe in Truppenkontingenten und 
Reichsreformmaßnahmen beraten wurde; sie führten schließlich dazu, daß am 
13.3. der kaiserliche Rat Bernhard von Polheim zu den Herzögen geschickt 
wurde, um diese für eine Beteiligung an der Ungarnhilfe zu gewinnen. Gleich
zeitig kursierten Gerüchte, Pfalzgraf Philipp und König Maximilian wollten sich 
persönlich in diesem Anliegen bemühen, notfalls sogar um den Preis einer Ab
tretung Tirols an Bayern4 5. Wenngleich diesen Gerüchten keinerlei Realitäts
gehalt zuzubilligen ist, zeigen sie doch die hohe Bedeutung, die die in Frankfurt 
versammelten Reichsstände einer bayerischen Beteiligung an der Reichsungarn
hilfe beimaßen. 

Das kaiserliche Hilfeersuchen führte zur Aufnahme der Verhandlungen über 
Verfassungsfragen des Reiches. Sowohl Kurfürsten wie Fürsten akzeptierten 
grundsätzlich eine Hilfe gegen Ungarn, verbanden diese Zusage aber mit ganz 

39 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 50. 
4 0 Ebda., 51-57; Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 52ff.; Wiesflecker, Maximilian, 1, 

192 f. Den Verhandlungsgang über Rcichshilfe und Verfassungsfragen dokumentieren 
RTA l ,Nr.311-360. 

4 1 Vgl. die Anschläge auf Truppen in HHStA MEA RTA 3a, fol. 65-74 und auf Geld 
ebda., fol.44-46 = RTA 1, Nr. 330, 327. 

4 2 BayHStA KbÄA 3133, fol. 1-22 (Korrespondenzen der Herzöge mit ihren Räten); 
vgl. RTA 1, Nr. 558-561, 860-866. 

4 3 BayHStA KbÄA 3134, fol. 210-234 = RTA 1, Nr. 869. 
4 4 HHStA MEA RTA 3a, fol. 56-61 (Zitat fol.61'). Vgl. ebda., fol.41, das Gutachten 

eines (wohl mainzischen) Rats, mit einer Hilfe Georgs sei nicht zu rechnen. 
4 5 BayHStA KbÄA 3133, fol. 8-24 (oberbayer. Berichte) = RTA 1, Nr. 862-868 sowie 

Nr. 669. 
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verschiedenen Konzepten einer Reichsreformpolitik, wobei besonders die Für
sten neuartige Akzente setzten. Die darüber entstehende Spaltung zwischen 
Kurfürsten und Fürsten verhinderte sowohl eine einhellige und deutliche Stel
lungnahme gegen Ungarn in Form einer hohen Reichshilfe als auch eine 
geschlossene ständische Front gegen den Kaiser in Reichsreformfragen46. Den
noch ist der Frankfurter Reichstag auch aus der Sicht der Reichsreform durch die 
beginnende Institutionalisierung im Reich eine wichtige Zäsur. Beschlossen 
wurde am 17.3. ein zehnjähriger Reichslandfriede mit absolutem Fehdever
bot 4 7 , während Maximilians Projekt einer beständigen Wehrorganisation und 
die Fürstenpläne für ein dem Kaiser entzogenes oberstes Reichsgericht vorerst 
unverwirklicht blieben 4 8. Schließlich bemühte man sich noch, die von den 
Wittelsbachern seit längerem und auch i 4 8 6 4 9 vorgetragene Forderung nach 
einer „Rachsar'-Verschreibung als Voraussetzung für die Beteiligung an einer 
Reichshilfe zu erfüllen. Diese Forderung, die darauf hinaus lief, gegenüber den
jenigen Reichständen, die in Vergeltung für geleistete Reichshilfe vom ungari
schen König angegriffen wurden, eine Beistandsgarantie abzugeben, wurde 
ansatzweise verwirklicht durch eine entsprechende Übereinkunft des Kaisers mit 
den Kurfürsten von Mainz, Pfalz und Sachsen sowie Herzog Albrecht von Sach
sen vom 20.3.1486, der später auch noch die Kurfürsten von Köln und Trier bei
traten 3 0. Ohne Zweifel lag hier ein weiterer wichtiger kaiserlicher Erfolg vor, 
nicht nur, weil Friedrich I I I . die nochmalige Verpflichtung der Kurfürsten und 
eines wichtigen Fürsten auf die Ungarnhilfe erreicht hatte, sondern auch den 
Bayernherzögen einen Routineausweg für die Umgehung verbindlicher Äuße
rungen zu einer Reichshilfe verlegt hatte. Entsprechend wurden den bayerischen 
Reichstagsgesandten bei ihrem Abschied aus Frankfurt am 26. —28.3.1486 
nicht nur Kopien der meisten Reichstagstraktanden und -beschlüsse übergeben, 
sondern Kaiser und König mahnten erneut eindringlich zur Beteiligung an der 
beschlossenen Reichshilfe gegen Matthias, dessen Aktivitäten nochmals in den 
denkbar düstersten Farben gemalt wurden, und zur Sicherung der entsprechen
den logistischen Voraussetzungen51. 

Es dürfte wesentlich mit an der Verhinderungspolitik der Herzöge gelegen 
haben, daß in Fragen der Reichspolitik auf dem Frankfurter Reichstag schließ
lich nur ein Teilerfolg erzielt wurde, doch auch dies bedeutete bereits einen Fort
schritt und eine politische Demonstration des Reichs an die Adresse Matthias' 
gegenüber den völligen Mißerfolgen der Jahre zuvor. Der von Friedrich I I I . vor
gelegte große Anschlag blieb Illusion; die von Maximilian propagierte Eilende 
Hilfe ging nur zum Teil ein, wobei sich insbesondere die Fürsten jeder Beitrags
leistung entzogen. Aufgrund der Vorschüsse Erzbischof Johanns von Salzburg 
und der entschiedenen kaiserlichen Forderungen gegenüber den Reichsstädten 

46 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 53-55. 
4 7 RTA 1, Nr. 335. Den Landfrieden nahmen auch die bayerischen Gesandten an (BayH 

StA RL Nördlingen 1043, fol. 127 = RTA 1, Nr. 896). 
4 8 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 57—62 in Auseinandersetzung mit Härtung, Reichs

reform, 27-32; Angermeier, Reichsreform, 146-149; Wiesflecker, Maximilian, I , 192f. 
4 9 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 127 = RTA 1, Nr. 896. 
5 0 HHStA AUR; RTA 1, Nr. 336. Vgl. dazu Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 58-60. 
5 1 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 111 f.; KbÄA 3134, fol. 217'ff., 379 ff. Zur Abfertigung der 

bayerischen Gesandten vgl. auch RTA 1, Nr. 685, 859, 873. 
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wurde dann doch noch ein Gesamtbetrag von 80-100000 Gulden aufgebracht, 
was wiederum als bedeutender Erfolg für die habsburgischen Interessen bezeich
net werden kann 3 2 . 

Über die auf den großen Reichsanschlag (32097 Mann) anzurechnende 
Eilende Hilfe (4000 Mann bzw. 153400 fl) gegen Ungarn wurde nach der 
Königskrönung Maximilians (9.4. in Aachen3 3) Ende April 1486 auf einem Kur
fürstentag in Köln weiterverhandelt54. Von dort aus wurden erneut Gesandte an 
die bayerischen Herzöge wegen der Annahme der Reichstagsbeschlüsse, Beteili
gung an der Reichshilfe und Georgs Vorgehen gegen Nördlingen abgeschickt55. 
Auf die Geltendmachung entfremdeter Reichslehen gegenüber den Bayern ver
zichtete König Maximilian allerdings auf Empfehlung der kurfürstlichen Räte 5 6 . 
Die bayerischen Herzöge erteilten auf die Gesandtschaften von Reichstag und 
Kurfürstentag hin allerdings nur dilatorische Antworten; die von ihnen angekün
digte diplomatische Mission zum Kaiser ist erst für Anfang 1487 nach
zuweisen37. 

Eine Gesamtbeurteilung der Bedeutung des Frankfurter Reichstags für die 
Beziehungen zwischen Wittelsbachern und Habsburgern muß angesichts der 
engen Verflochtenheit von Reichsreform und -hilfe, Ungarnfrage und territorial
politischen Konkurrenzfeldern davon ausgehen, daß sich 1486 eine nochmals 
offene Konstellation für den Kampf um die Vorherrschaft im Reich zwischen 
Wittelsbachern und Habsburgern entwickelt hatte. Die wittelsbachische 
Obstruktionspolitik in Reichstagsbelangen trug (nur) teilweise Früchte. Es darf 
aber nicht übersehen werden, daß beide Häuser in wichtigen Fragen (hier seien 
nur die Stichworte Ungarnhilfe und Sanktionierung territorialer Erwerbungen 
genannt) aufeinander verwiesen und voneinander abhängig waren. Deswegen 
konnten die Wittelsbacher die ungarische Karte letztlich nicht voll ausspielen 
und die Habsburger schon 1486/87 wichtige Positionen für eine spätere endgül
tige Zurückdrängung Bayerns besetzen58. 

Zuletzt ist noch auf die Frage einzugehen, inwieweit die Kooperation des viel
fach erwähnten Königs Matthias mit den wittelsbachischen Herzögen 1486 in 
den Quellen nachweisbar ist. Nun sind wir zwar gut über die europäische Politik 
des Corvinen in diesem Jahr unterrichtet, seine Verbindungen zu Neapel und 
Mailand, seine Bündniswerbungen in Frankreich und bei der Eidgenossen
schaft 5 9 , doch die Abstimmung mit Bayern ist - obwohl sie für die Herzöge nach 
wie vor eine wichtige Größe blieb, wie ihre Fortsetzung der Hinhaltetaktik 
betreffend eine Reichsungarnhilfe zeigt - aktenmäßig gerade 1486 kaum zu 

5 2 RTA 1, Nr.327, 330, 331, 361-551; Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 55-57; ders., 
Reichsreform, 150, 157. Vgl. BavHStA FüS 281 1/2, fol. 31 (kaiserliches Mandat an Nörd
lingen 5.10.1486). 

" HHStA MEA Wahl- u. Krönungsakten 1; Wiesflecker, Maximilian, 1, 194-199; RTA 
l,Nr.212. 

5 4 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 33-39; RTA 1, Nr. 330, 331. Zu den Folgeverhandlungen 
zum Reichstag vgl. Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 34. 

5 5 HHStA MEA RTA 3a, fol. 104f. (26.4.1486); RTA 1, Nr.685-687. 
5 6 Vgl. HHStA MEA RTA 3a, fol. 102 f. (22.4.1486); RTA 1, Nr. 343, 344. 
5 7 BayHStA KbÄA 3133, fol.29-31 (= RTA 1, Nr.584, 585) und KbÄA 4795, 

fol. 174-176. 
58 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 64-66, 71 f. 
59 Nehring, Corvinus, 174-179; Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 45-47; RTA 1, 

Nr. 104-170. 

303 



erfassen60. Wir haben allerdings indirekte Hinweise, daß Matthias in seine 
genannten Bündniswerbungen gegen Friedrich I I I . auch die Wittelsbacher ein
bezog6 1, und wir wissen von ungarischen Geschenken an die Herzöge im März 
i486 6 2 . Aufmerksam wurden in Landshut im August auch die Vorbereitungen 
Matthias' für das Iglauer Treffen mit König Wladislaw I I . im September 1486 
(wo, allerdings erfolglos, über ein gemeinsames Vorgehen gegen Kaiser und 
König wegen der Nichtberücksichtigung der böhmischen Kurstimme bei der 
Frankfurter Wahl beraten wurde 6 3) und die fortgesetzten Eroberungszüge in Nie
derösterreich, vor allem die Belagerung von Wiener Neustadt, verfolgt 6 4. Dem
gegenüber scheint die Teilnahme des Pfälzers an der erwähnten antiungarischen 
„Rachsal"-Verschreibung vom 20.3.1486 keine Rolle gespielt zu haben. Für 
1487 haben wir dann mit Einungsentwürfen und Verhandlungsinstruktionen 
wieder deutlicher faßbares Material zu den ungarisch-bayerischen Beziehungen. 

I I . Regensbu rg w i r d b a y e r i s c h e L a n d s t a d t 

Der letztlich gescheiterte Versuch des oberbayerischen Herzogs, die Reichs
stadt Regensburg zur Landstadt und zur oberbayerischen Residenz zu machen, 
kann im Rahmen einer Darstellung der Reichspolitik Herzog Georgs, der an den 
entsprechenden Aktivitäten kaum Anteil hatte, nicht aufgrund des reichhaltigen 
Archivmaterials dargestellt werden 6 3. Da der Zusammenhang der Ereignisse um 
Regensburg mit der Expansionskonzeption Albrechts IV. sowohl zeitlich als 
auch programmatisch aber sehr eng ist und die Einnahme der Reichsstadt einen 
der wichtigsten Faktoren für die ständige Verschlechterung der Beziehungen der 
bayerischen Herzöge zum Reichsoberhaupt darstellte, soll anhand der vorhande
nen älteren 6 6 und neueren Übersichtsdarstellungen 6 7 ein kurzer Grundriß der 
Ereignisse von 1485/86 und ihrer Weiterwirkung bis zur Streitbeilegung von 
1492 gegeben werden. 

Den Wittelsbachern waren in Regensburg, das in der ersten Hälfte des 
13.Jahrhunderts zur Freien Stadt aufgestiegen war, die alten burggräflichen 
Rechte und das Schultheißengericht sowie die Judensteuer als Rechtstitel ver
blieben. Die Verlagerung der Fernhandelswege, der Aufstieg Nürnbergs, die 

6 0 So auch der Hinweis von Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 65. 
6 1 BayHStA KbLit 358 (Regesten aus Wiener Archiven) erwähnt zu 1486 „Ettlich 

zusamengebundene Schriften" mit diesem Betreff. 
6 2 BayHStA FüS 276, fol.26 (= RTA l,Nr.573); Arnpeck, 387. 
6 3 Zum Iglauer Königstag RTA 1, Nr.249, 252; Nehring, Corvinus, 176f.; Angermeier, 

Einltg. zu RTA 1, 40; Fraknöi, Corvinus, 213; Hoensch, 169 und Palacky 5/1, 284-290. 
Wladislaw hat Maximilians Wahl schließlich 1489 anerkannt. 

5 4 Georg der Reiche an Albrecht IV. 24.8.1486 mit der Mitteilung von „hofmer" über 
den Ungarnkönig (BayHStA FüS 281 1/2, fol. 32 u. FüS 276, fol. 22; RTA 1, Nr. 598). 

6 5 Material im BayHStA: KbÄA 1566-1574; KbGehLA 401; Gemeiners Nachlaß 
12-25; NKB 25; RU Regensburg; RL Regensburg 316. Vgl. auch RTA 1, Nr. 590, 599, 
601. 

6 6 V.a. die detaillierte Darstellung von Striedinger, außerdem Riezler, Baiern, 507 — 513. 
67 Ziegler, Regensburg, 1430f.; Kraus, Sammlung, 313f.; Alois Schmid, Albrecht IV. 

und Regensburg. Vgl. auch Peter Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 143 f. sowie pas-
sim zur weiteren Entwicklung der fahre 1492-1496. 
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wittelsbachische Einschnürungspolitik, die Hussitenkriege und beständige lokale 
Auseinandersetzungen mit umliegenden Adligen führten im 15. Jahrhundert zu 
Bevölkerungsrückgang und Verschuldung der Stadt 6 8. Seit etwa 1470 betrieb 
Albrecht IV. die Rückgewinnung Regensburgs; 1479 verpfändete er dem Rat 
seine burggräflichen Rechte in der Stadt6 9. Zunächst blieb man in Regensburg 
vorsichtig; gegen verschiedene Pressionsversuche des Herzogs schloß der Rat 
1475 sogar eine zehnjährige Hilfseinung mit den niederbayerischen Herzögen 
unter Einräumung des Öffnungsrechts ab 7 0 . Doch als verschiedene Forderungen 
des Kaisers die Stadt 1480/83 an den Rand des finanziellen Ruins brachten7 1, 
Unruhen und Klagen über den kaiserlichen Stadtherrn um sich griffen und sich 
alle Hoffnungen auf Verbesserung der wirtschaftlichen Lage auf Bayern zu rich
ten begannen, trug Albrechts sorgfältig konzipierte Politik ihre Früchte. Er hatte 
Anhänger in der Stadt, die in seinem Sinn auf Bürger und Rat Einfluß nahmen 
und die aufkommenden Unruhen ausnutzten bzw. anstachelten72. Nach der 
Ermordung des letzten Abensbergers Nikolaus im Februar 1485 hatte der Herzog 
die Grafschaft Abensberg ohne kaiserliche Zustimmung an sich genommen und 
damit nicht nur eine wichtige Landbrücke innerhalb der oberbayerischen Besit
zungen an der Donau, sondern auch ein entscheidendes Sprungbrett in Rich
tung Regensburg gewonnen73. Auf dem Höhepunkt der Finanzkrise der Stadt 
1485 bot Albrecht IV. die Rücklösung der von ihm an Regensburg verpfändeten 
burggräflichen Rechte an im Wissen darum, daß der Rat auf die damit verbun
dene Pfandsumme dringend angewiesen war. Nach der Rücklösung, die dem 
Herzog seine Gerichtsrechte in der Stadt wiederverschaffte, nahm er Regens
burg am 16.10.1485 überdies auf 15 Jahre in seinen Schutz und Schirm 7 4. Auf
grund fortgesetzter Interventionen der herzoglichen Parteigänger in der Stadt 
stimmten Rat und Bürger für die Selbstübergabe an Oberbayern (ohne daß 
irgendein militärischer Druck ausgeübt worden wäre); Verhandlungen darüber 
wurden noch im Oktober 1485 aufgenommen. Sie wurden Kaiser Friedrich I I I . 
bald bekannt, doch dieser beschränkte sich vorerst auf Mahnungen und griff die 
Angelegenheit erst im Herbst 1486 als reichsoberhauptliche Sache entschiede
ner auf . 

Die Verhandlungen zwischen Oberbayern und Regensburg endeten im Über
gabevertrag vom 18.7.1486, der die Reichsstadt zur bayerischen Landstadt 
machte7 6. Am 6.8. hielt Albrecht IV. seinen Einzug in Regensburg, auf seinen 

68 Striedinger, 20-37; Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 37f.; Ziegler, 
Regensburg, 1430 f. Zur komplizierten spätmittelalterlichen Aufteilung der Regalrechte in 
Regensburg vgl. Striedinger, 10-20. 

Ziegler, Regensburg, 1430; Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 37f.; Strie
dinger, 37-88. 

™ BayHStA PNU Reichsstädte 856; Gemeiner I I I , 552-556. 
7 1 Vgl. Riezler, Baiern, 508; Kraus, Sammlung, 314. 
7 2 Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 38 f. 
73 Ziegler, Bayern zur Zeit Aventins, 91 f. 
7 4 Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 38f.; Riezler, Baiern, 509. 
7 5 Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 39; Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 69; 

RTA 1, Nr. 590, 599. 
7 6 Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 39; Riezler, Baiern, 510f. Die Stadt 

unterwarf sich dem Herzog „füran ewiglich" als „unnserm . . . genedig Erb-, Eygennherrn 
unnd Lanndtsfürsten ..." (BayHStA KbÄA 1667, fol. 26). 
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Wunsch hin begleitet u.a. von Herzog Georg 7 7. Damit war ein wesentlicher 
Grundstein gelegt für die Realisierung von Albrechts politischem Konzept einer 
Hegemonie im süddeutschen Raum als Basis für die Auseinandersetzung mit den 
Habsburgern um die Vormacht im Reich, verbunden mit Plänen für eine Revin-
dikation des alten bayerischen Stammesherzogtums, dessen Hauptstadt Regens
burg zeitweise gewesen war 7 8 . Der Herzog hegte große Pläne für die Stadt, zu 
denen wirtschaftspolitische und administrative Maßnahmen, die Errichtung 
eines Residenzschlosses, die Gründung einer Universität und die Sicherung 
umfassender Zugriffsrechte auf den Regensburger Bischofsstuhl (auf letztere 
wird gleich einzugehen sein) gehörten. Albrecht brachte seine Parteigänger in die 
wichtigsten Ämter der Stadt, besuchte Regensburg des öfteren, ließ sich regel
mäßig von dort berichten und beschäftigte sich persönlich mit den entsprechen
den Schriftstücken 7 9. Im Februar 1487 fand ein großes Turnier in Regensburg 
statt, zu dem Albrecht, wiederum in Begleitung Georgs, gekommen war 8 0 . 

Eine Durchsicht der Regensburger Vertragsbücher des 15. Jahrhunderts81 und 
der einschlägigen Bände der 50 „Regenspurg Tomos" im Münchener Archiv 8 2 

ergibt, daß Albrecht IV. die bayerische Politik gegenüber der Stadt klar domi
nierte, während Georg nur am Rande bei Vermittlungsaktionen genannt w i r d 8 3 . 
Gerade solche Vermittlungen sollten dann aber 1491/92 dank Georgs guter 
Beziehungen zum Kaiser für Albrecht IV. eine große Rolle spielen, denn die In
besitznahme Regensburgs stellte eine entscheidende Etappe des antiwittels-
bachischen, vom Kaiser betriebenen Umschwungs im Reich dar 8 4. Friedrich I I I . 
fand sich nie mit dem Verlust der Reichsstadt ab und betrachtete Regensburg 
weiterhin als immediat. Es wurde der Ausspruch des Kaisers kolportiert, lieber 
wolle er auf Österreich als auf Regensburg verzichten. Gestützt auf den Schwäbi
schen Bund und die Vereinigung der Löwlerritter, benutzte Friedrich I I I . die 
Regensburger Frage in den Jahren 1489-1492 als politischen Hebel für das Vor
gehen des Reichs gegen Albrecht IV., dessen wichtigste Stationen hier kurz 
erwähnt seien83. Am 13.12.1489 begann das kaiserliche Rechtsverfahren gegen 
die Stadt, an dessen Ende am 1.10.1491 die Reichsacht stand. Georg der Reiche 
hatte im Sommer 1491 vergeblich versucht, den Kaiser zu gütlichen Unterhand
lungen mit Albrecht IV. zu bewegen und dafür eigene Vergleichsvorschläge 
vorzulegen86; am 2.10.1491 war er es, der den Oberbayern über die gegen 
Regensburg verhängte Reichsacht informierte 8 7. In der Folgezeit kam es zu 
einem Kleinkrieg Albrechts mit den als Achtexekutoren eingesetzten Rittern des 

7 7 Vgl die Korrespondenz in BayHStA KbÄA 1952, fol. 239-241. 
7 8 Vgl. Peter Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 143. 
7 9 Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 40-43; Ziegler, Regensburg, 1431. Zum 

Universitätsprojekt vgl. Weißthanner, v.a. 192-196. 
8 0 BayHStA FüS 276, fol. 32. 
8 1 BayHStAKbÄA 1666, 1667. 
8 2 Register: BayHStA KbÄA 1642. 
8 3 Z.B. BayHStAKbÄA 1568, fol.313ff. und KbÄA, fol. 155ff. 
84 Kraus, Sammlung, 313 f. 
8 d Vgl. die ausführliche Darstellung bei Striedinger, 134-184 und die Zusammenfassun

gen bei Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 43 f. und Peter Schmid, Albrecht IV. 
und Regensburg, 143 f. 

8 6 GHA Korr. Akten 961 (unfol.). 
8 7 BayHStA KbÄA 1568, fol. 328. 
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Löwlerbundes, was die Ausdehnung der Reichsacht auch auf Albrecht IV. nach 
sich zog (23.1.1492). Gegenüber dem zur Exekution aufziehenden Heer des 
Schwäbischen Bundes mußte der Herzog einlenken; einer der Bestandteile des 
Augsburger Schiedsspruchs König Maximilians vom 25.5.1492 war die Rück
stellung Regensburgs an das Reich. Am 1.6.1492 übernahmen zwei kaisertreue 
Fürsten Regensburg als kaiserliche Kommissare. Auch in der Folgezeit gingen 
die Auseinandersetzungen zwischen Kaiser, Herzog und Stadt und innerhalb der 
Stadt um die Ausübung der einzelnen Hoheitsrechte weiter, es kam sogar zu 
einem Kammergerichtsprozeß 8 8. Eine tragfähige Vergleichslösung kam dann im 
Straubinger Vertrag vom 23.8.1496 zustande, der einem völligen Verzicht des 
Herzogs auf die Ausübung innerstädtischer Rechte gleichkam und die territoria
len Verhältnisse neu regelte89. 

Es gab allerdings noch einen Sektor der Regensburg betreffenden bayerischen 
Politik, der unmittelbar niederbayerische Interessen anging, nämlich den Schutz 
über die Regensburger Juden und dessen finanziellen Ertrag. Die Schutzrechte 
über die alte und wichtige Regensburger Judengemeinde waren seit 1329 den 
bayerischen Herzögen vom Reich verpfändet; sie umfaßten eine jährliche 
Schutzabgabe von 200 Pfund Regensburger Pfennigen und die Gerichtsrechte 
über die Juden90. 1392 fielen sie an Bayern-Straubing, 1429 an Bayern-Lands
hut, während alle sonstigen Rechte in und über Regensburg bei Bayern-München 
lagen 9 1. Neben der Nutzung des finanziellen Ertrags stand für die Landshuter 
Herzöge die Ableitung allgemeiner Schutz- und Hoheitsrechte über die Regens
burger Judengemeinde und damit von Mitspracherechten in der Stadt im Vorder
grund des Interesses. Allerdings kam es darüber auch zu Irrungen mit Kaiser 
Friedrich I I I . , der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts die Judensteuer und 
die korrespondierenden Aufsichtsrechte immer wieder für sich forderte9 2. Dies 
zeigte sich am deutlichsten im großen Prozeß der Stadt Regensburg gegen ihre 
Juden wegen einer Ritualmordbeschuldigung 1476/80. Als zu Beginn des Pro
zesses das Getto gesperrt und aller Besitz inventarisiert wurde, demonstrierte 
Herzog Ludwig sein Interesse an diesen Vorgängen durch Entsendung eines 
Kommissars. Im Verlauf des Verfahrens gelang es dem Kaiser, die Zahlung von 
18000 fl an Bußgeldern (von den Juden 10000 fl, von der Stadt 8000 fl) zu 
erzwingen und so die Verfügungsrechte über seine kaiserlichen Kammerknechte 
zu demonstrieren93. Friedrich I I I . trieb dadurch die Stadt nicht nur weiter in die 
Verschuldung und damit in die Arme Albrechts IV., sondern seine dem Rat 1479 
erteilte Erlaubnis, die von ihm geforderten 8000 fl durch Einbehaltung der 
jährlichen (nach Landshut fälligen) Judensteuer kompensieren zu dürfen 9 4 , 

8 8 Vgl. ausführlich Peter Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 144 ff. 
8 9 Ebda., 1581. 
9 0 BayHStA NKB 48, Nr. 115. Der Ertrag entsprach in der zweiten Hälfte des 15. Jahr

hunderts immerhin dem eines mittelgroßen Kastens des Landshuter Rentmeisteramts 
(Ziegler, Staatshaushalt, 231). 

9 1 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 45 f. und Volkert, Entwicklung, 560 (mit neuerer Litera
tur, zu der zusätzlich genannt sei: Peter Herde: Gestaltung und Krisis des christlich
jüdischen Verhältnisses in Regensburg am Ende des Mittelalters. In: ZBLG 22 (1959), 
359-395). 

9 2 Ziegler, Regensburg, 1430. 
9 3 Volkert, Judenregister, 116; Kraus, Sammlung, 314 mit Anm. 17 (Lit.). 
9 4 Straus, Nr.503. 
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wurde auch eine Quelle ständiger Konflikte zwischen der Stadt und dem nieder
bayerischen Herzog. 

Im Zuge der immer engeren Anlehnung Regensburgs an Albrecht IV. machte 
auch Georg der Reiche 1484 sein fiskalisch interessiertes Schutzinteresse wieder 
geltend und forderte vom Rat, den Juden die Entrichtung der schon lange nicht 
mehr bezahlten Schutzabgabe an ihn zu ermöglichen 9 5 . Anfang 1486 forderte er 
wiederum die rückständigen Zahlungen ein und drohte dem Rat mit Haftbarma-
chung und Zwangsmaßnahmen. Diese Ansprüche beschäftigten den Rat so sehr, 
daß Albrecht IV. in den noch laufenden Übergabeverhandlungen ersucht wurde, 
mäßigend auf Georg einzuwirken 9 6. Im Februar 1488 allerdings wurden die 
niederbayerischen Forderungen wieder vorgebracht; als Zeitraum, während des
sen keine Abgaben mehr nach Landshut geleistet worden seien, wurden zwölf 
Jahre angegeben97. Am 12.3.1488 dann erneuerte Georg seinen Schutzvertrag 
„mit unnser jüdischeit" zu Regensburg auf acht Jahre, in dem die jährliche 
Abgabenpflicht von 200 Pfund Regensburger Pfennigen erneut fixiert wurde 9 8. 
Außerdem anerkannte die Judengemeinde ausstehende Forderungen Georgs in 
Höhe von 6 500 Pfund Regensburger Pfennigen und 1 000 fl hu, die mit 300 
Gulden jährlich getilgt werden sollten, und akzeptierte eine von niederbayeri
schen Beamten ausgearbeitete Steuerordnung99. 

Es folgte eine Zeit der Irrungen Herzog Georgs mit dem neuen Stadtherrn, 
Albrecht IV., über die Unterstellung der Juden unter das Schultheißengericht 
der Stadt. Der Oberbayer versuchte, im Interesse der übrigen Bürgerschaft die 
Juden zurückzudrängen und wirklich alle Rechte in Regensburg in seiner Hand 
zu vereinigen, weswegen er von Georg mehrfach die Übergabe des Rechts auf die 
Judensteuer verlangte. Dies wollte der Niederbayer, dessen Hauptinteresse es 
war, die Judengemeinde durch wirtschaftliche Förderung instande zu setzen, ihre 
Schulden abzutragen, nicht zugestehen100. Deswegen verbot er 1494/95 der 
Stadt auch, eine königliche Sondersteuer aus dem Judenvermögen zu bezahlen 
und versuchte, die Gemeinde von der Reichssteuer des Gemeinen Pfennigs zu 
befreien1 0 1. Welch weitgehende Rechte Georg aus dem Verfügungsrecht über 
die Judensteuer ableitete, zeigte sich 1492, als er die Regensburger Juden als ihm 
„mit leib und gut underworfen" bezeichnete102. 

Gerade für die Jahre 1499-1502 gibt es zahlreiche Beispiele dafür, wie sich An
gehörige der Regensburger Judengemeinde bei Bedrängung an den niederbayeri
schen Herzog um Hilfe wandten und dieser die Beschwerden „unser jüdischeit" 
an den König, das Reichsregiment und den königlichen Stadthauptmann in 
Regensburg weiterleitete1 0 3. Wegen seines vor allem fiskalisch motivierten 
Schutzinteresses agierte Georg gegen alle Unterdrückungs- oder Vertreibungs-

9 5 Ebda.,Nr.531;GemeinerIII,670f.,699f.,709undIV, 12ff. 
96 Straus, Nr. 534ff.; Gemeiner I I I , 719. 
97 Straus, Nr.559. 
9 8 BayHStA PNU 1488 II I 12; Regest: Straus, Nr. 560. 
99 Straus, Nr. 561 -563a, 597. 
1 0 0 Ebda., Nr. 576 ff., 588, 623, 714; BayHStA EL Salzburg 268, fol. 82 f., 88; Gemeiner 

I I I , 860 Anm. 1631; Riezler, Baiern, 513. 
101 Straus, Nr.634ff.; Gemeiner IV, 15. 
102 Straus, Nr. 669. Vgl. Gemeiner IV, 5 f. 
105 Straus, Nr. 700, 718, 729, 730; Gemeiner IV, 56, 64. 
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maßnahmen und nahm dafür immer wieder - freilich begrenzte - Konflikte mit 
der Stadt, dem Reichsoberhaupt und dem oberbayerischen Vetter in Kauf 1 0 4 . 

In einem Schuldbrief vom 3.12.1500 anerkannte die Regensburger Juden
gemeinde erneut ihre Schulden bei Herzog Georg; sie beliefen sich inzwischen 
auf 11 142 fl 1 ( b . Noch 1513, sechs Jahre vor dem Ende der Judengemeinde, for
derte Pfalz-Neuburg die von dieser Summer angeblich noch ausstehenden 
5500fl für sich 1 0 6 . Dieser Forderung fehlte inzwischen aber jede Grundlage, 
denn 1504/05 hatte König Maximilian die Judensteuer zu Regensburg als zu sei
nem „Interesse" gehörend reklamiert und an sich gezogen. Bemerkenswerter
weise erhöhte er die Judensteuer im selben Zug auf fast das Vierfache 1 0 7. 

I I I . A n s p r ü c h e au f die Bese t zung des H o c h s t i f t s R e g e n s b u r g 

Das Hochstift Regensburg, dessen sehr kleines weltliches Hoheitsgebiet nörd
lich der Donau mitten im herzoglich-oberbayerischen Gebiet lag (auch die Diö
zese umfaßte außer dem Waldsassener Stiftsland fast nur Besitzungen der ver
schiedenen wittelsbachischen Linien), war im 15. Jahrhundert ein Zentrum der 
Einflußnahme der wittelsbachischen Landeskirchenpolitik108. Die Initiative am 
Ausgang dieses Jahrhunderts lag dabei erkennbar beim oberbayerischen Herzog, 
aber auch die Niederbayern versuchten zweimal, über die Einsetzung wittelsba-
chischer Bischöfe eine personelle Anbindung des Hochstifts zu erreichen. 
Schließlich beanspruchte Albrecht IV. sogar, den Bischof in der von ihm 1486 
eingenommenen Stadt frei bestimmen zu können. 

Einen ersten Versuch unternahm Ludwig der Reiche 1457 nach dem Tod von 
Bischof Friedrich von Plankenfels (1450-1457) 1 0 9 . Unter Ausnutzung von 
Irrungen im Domkapitel (die Wahl des Domherren Heinrich von Absberg zum 
Bischof wurde von einer dadurch überrumpelten Minderheit nicht anerkannt) 
verfolgte der Herzog das Ziel, den pfalz-mosbachischen Prinzen Ruprecht 
(1437-1465), einen Sohn Pfalzgraf Ottos I . von Mosbach (1410-1461), auf 
den Bischofsstuhl zu bringen. Daß Initiative und Kandidatenauswahl ganz bei 
Ludwig lagen, zeigt die Reaktion des um Unterstützung angegangenen Oberbay
ern Albrecht HL, der zunächst gar nicht wußte, um welchen der mehreren 
damals lebenden Wittelsbacher mit dem Namen Ruprecht es sich handeln 
sollte 1 1 0. Ludwigs Kandidat war schon seit 1447 Kanoniker in Regensburg 
und war dort fünf Jahre später auch Dompropst geworden; weitere Kanonikate 
hatte er auch in Freising und Passau111. Ludwig der Reiche argumentierte, da die 
Herzöge „lanndsfürsten und vogtherren" des Hochstifts seien, müsse die Wahl 
auch ihnen zugute kommen und dürfe nicht nach römischen Interessen voll-

1 0 4 Vgl. Gemeiner IV, 27, 35 f. 
1 0 5 BayHStA NKB 48, Nr.424; Regest: Straus, Nr. 710. 
106 Straus,Nr.795. 
1 0 7 Ebda., Nr. 745 (800 fl); BayHStA NKB 63, fol. 272 -275. 
108 Rankl, Kirchenregiment, 85 f. 
1 0 9 BayHStA KbÄA 1501, fol.96-112; dazu Rankl, Kirchenregiment, 86-89; Jänner, 

508-516; Staber, 88. 
1 1 0 BayHStAKbÄA 1501, fol.96, 98. 
111 Haeutle, Genealogie, 131. 
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zogen werden 1 1 2. Mit Hilfe von Kardinal Enea Silvio Piccolomini und mittels der 
Argumentation, das seit der Zeit der Hussitenkämpfe verarmte und besonders 
bedrohte Hochstift habe einen Bischof mit reicher und mächtiger Verwandt
schaft nötig, gelang es dann tatsächlich, bei der Kurie zu erreichen, daß die Wahl 
Absbergs für ungültig erklärt und Pfalzgraf Ruprecht, gerade 20 Jahre alt, zum 
Administrator von Regensburg gewählt und vom Papst bestätigt wurde (Septem
ber 1457). Sogleich jedoch zeigte sich Herzog Ludwigs eigentliches Ziel in dieser 
Personaltransaktion, denn noch 1457 kamen die faktischen Herrschaftsrechte 
über das Hochstift in seine Hände. Am 14.12. übertrug Ruprecht nämlich wegen 
seiner Jugend und der Absicht weiterer Studien in Italien Ludwig dem Reichen 
Schutz und Schirm sowie die Verwesung des Hochstifts mit allen Vollmachten1 1 \ 
So bekam Ludwig nicht nur über die Person des Administrators das Hochstift völlig 
inseineHand, sondern — selbstin derGeschichtederintensiven wittelsbachischen 
Bistumspolitik des 15. Jahrhunderts ein einmaliger Vorgang - übte in den wich
tigen Jahren 1459-1461 als regierender Fürst in eigener Person auch alle Kon
trollrechte über den weltlichen Bereich des Hochstifts Regensburg aus. 

Die Wahl nach dem Tod des Administrators Ruprecht (10.10.1465) zeigte 
deutlich, daß die persönliche Kontrolle über Regensburg in den Jahren der 
Reichskriege das eigentliche Ziel Ludwigs des Reichen gewesen war, denn zum 
Nachfolger wurde eben jener Heinrich von Absberg gewählt, den Ludwig 1457 
noch abgeblockt, inzwischen aber ganz auf seine Seite gebracht hatte und der 
Pfalzgraf Ruprecht als Inhaber der Dompropstei gefolgt war 1 1 4 . Bischof Hein
rich IV. von Absberg (1465-1492) 1 1 5 , eine der wichtigen, reformorientierten 
Bischofsgestalten der Regensburger Diözesangeschichte des 15. und 16. Jahr
hunderts, stammte aus einem den Ingolstädter und Landshuter Wittelsbachern 
vielfach verbundenen Geschlecht und war schon 1460 Rat Ludwigs des Reichen 
geworden. Die besondere Verbundenheit mit diesem Herzog zeigte sich in der 
Tatsache, daß Bischof Heinrich Ende 1474 die herzogliche Gesandtschaft 
anführte, die mit dem polnischen König jene Verhandlungen führte, in denen die 
Eheabrede zwischen Herzog Georg und Prinzessin Hedwig am 31.12.1474 aus
gearbeitet wurde 1 1 6 . Auch im Bereich eines seiner Hauptanliegen, der Kloster
reform, kooperierte Heinrich eng mit Ludwig, Georg und vor allem Al
brecht IV. 1 1 7 . Einfluß und Druck des oberbayerischen Herzogs auf das Hochstift 
Regensburg wurden jetzt, besonders im Zusammenhang mit seiner auf die Land-
sässigmachung der Reichsstadt Regensburg zielenden Politik, immer größer 1 1 8 . 
Den ersten entsprechenden Versuch unternahm er noch in engem Zusammen
wirken mit Herzog Georg Ende 1481, als - worauf die Herzöge sich ausdrück
lich bezogen - die Besetzungsstreitigkeiten mit dem Kaiser in Salzburg und 
Passau gerade ihren Höhepunkt erreicht hatten 1 1 9. Sie schlugen daher dem 

1 1 2 BayHStA KbÄA 1501, fol. 97. 
1 , 3 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 630. Vgl. Janner, 516 f. 
114 Rankl, Kirchenregiment, 90; Staber, 88. 
1 , 5 Zu seiner Regierung Janner, 535-603 sowie Glaser, Kirchlich-religiöse Entwick

lung, 701. 
, r e BayStaBi cgm 1955, fol. 7; Staber, 90f. 
1 1 7 Vgl. die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1501, fol. 161 ff. sowie Staber, 91. 
1 1 8 Vgl. Rankl, Kirchenregiment, 90f. 
1 1 9 Vgl. zum Folgenden die Instruktion der Herzöge für Dr. Pirckheimer und Hans Pauls-

dorfer an Bischof und Kapitel zu Regensburg in BayHStA KbÄA 1501, fol. 114 f. 
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Regensburger Kapitel vor, zur Sicherung seines freien Wahlrechts und „dem 
stifft und dem hawss von Bairn ... zugut" einen Koadjutor mit dem Recht der 
Nachfolge zu bestimmen, um so die vom Kaiser geltend gemachten, 1478 vom 
Papst verliehenen Ermächtigungsrechte für den Fall einer Bistumsvakanz zu 
unterlaufen. Der Koadjutor, dessen Name nicht genannt wird, solle aus den Rei
hen der Domherren kommen; er werde die Herrschaft des Bischofs stabilisieren 
und verhindern helfen, daß es zu inneren Unruhen und Krieg komme. Diesem 
Versuch, über den Appell an die Eigeninteressen Regensburgs zu Mitbestim
mungsrechten im Hochstift zu kommen und den Kaiser von vornherein auszu
schließen, fügten die Herzöge folgende Drohung an, die allerdings in der endgül
tigen Fassung der Instruktion wieder gestrichen wurde: 

. . . das ye frömbd person, den stifften, auch dem haws von Bairn nichtz oder wenig 
gewont, in die stift eindringen sollten, villeicht den herrn von Bairn zuwider. Wann dar-
durch möchten die herrn von Bairn wider die stift bewegt, dessen widerwillig werden. Ob 
das für die stift sein möcht, mag ain yeder wol besinnen l 2 ° . 

Der Koadjutoratsplan fand beim Bischof, der sich Anfang 1482 persönlich 
nach Landshut und München verfügte, keine Zustimmung 1 2 1, doch zumindest 
Georg sicherte sich einen gewissen bleibenden Einfluß, indem sich Bischof Hein
rich gegen die Zusage von persönlichem Schutz und Schirm in niederbayerische 
Ratsdienste begab1 2 2. Der Bischof lehnte sich wohl lieber an Herzog Georg an als 
an Albrecht IV., da mit diesem zahlreiche Streitpunkte über territoriale Fragen, 
die Rechte des bischöflichen Propsteigerichts, die Heranziehung des Klerus zu 
Landesaufgaben (Steuer und Reis) und die der von Albrecht IV. beanspruchten 
landeshoheitlichen Stellung anhangenden Rechte bestanden123. Der von beiden 
Seiten um Unterstützung angegangene Herzog Georg zeigte sich dort, wo sein 
eigenständiges Handeln überhaupt Konturen gewinnt, um Vermittlung bemüht 
und konnte Albrecht etwa in dem 1488 besonders erbittert geführten Streit um 
die Steuer- und Reisgeldrechte zur Annahme gütlicher Verhandlungen bewegen, 
nicht aber zum Verzicht auf seine „regalia und oberkait..., der durch sölh der 
geistlichen fürnemen nit klain abgewenndet werde" 1 2 4 . Zu besonders heftigen 
Auseinandersetzungen mit dem Domkapitel kam es um die Durchsetzung der 
päpstlichen Bulle vom Oktober 1486, die es Albrecht erlaubte, u.a. einen 
Regensburger Domherrn auf Kosten der Kanonikatspfründe zu Ratsdiensten an 
den Münchener Hof zu ziehen und die der Herzog schließlich nur durch tempo
räre Sperrung der Einkünfte des Hochstifts aus seinen Landen realisieren konnte 
(Oktober 1484) 1 2 5 . 

Bischof Heinrich von Absberg war ein Gegner der 1486/87 vollzogenen 
Selbstübergabe der Stadt Regensburg an Albrecht I V . 1 2 6 , mußte sich aber 
schließlich dem wittelsbachischen Druck beugen. Im Juni 1487 dann wurde der 
seit 1481 verfolgte Plan eines wittelsbachischen Koadjutors in die Tat umgesetzt. 

1 2 0 Ebda., fol. 114'. 
1 2 1 Ebda., fol. 116. 
1 2 2 BayHStA NKB 79, fol. 49. 
1 2 3 Material aus den achtziger Jahren in BayHStA KbÄA 1505, fol. 79ff. und PNA 1133. 

Vgl. auch Staber, 94 f. 
1 2 4 Vgl. BayHStA KbÄA 1505, fol. 191 sowie PNU Bez. zu Stiftern 640 (Zitat). 
1 2 5 BayHStA KbÄA 1501, fol. 119-135. 
126 Staber, 90. 
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indem Heinrich Pfalzgraf Ruprecht von Simmern als ihm beigeordnet aner
kannte 1 2 7. Ruprecht, geboren 1461, war der fünfte Sohn des in Pfalz-Simmern 
1444-1480 regierenden Friedrich I . und hatte Kanonikate in Straßburg, Trier, 
Mainz und Würzburg inne 1 2 8 . Auf die Verwendung von Kurfürst Philipp von der 
Pfalz, den bayerischen Herzögen und Erzherzog Sigmund von Tirol hin aner
kannte Innozenz VII I . den Simmerner am 27.8.1487 als Coadiutor cum iure suc-
cessionis in Regensburg129. Im Moment der bis aufs Äußerste zugespitzten Kon
frontation mit dem Kaiser wegen der Schwabenexpansion, dem Versuch der 
Übernahme Tirols und der vollzogenen Übernahme der Reichsstadt Regensburg, 
ein Jahr nach dem gescheiterten Zugriff auf das Bistum Augsburg und zeitlich 
parallel zur Wahl eines bayerisch gesinnten Gegenerzbischofs in Salzburg und 
zum Höchststand des bayerischen Einflusses in Passau konnten die Wittels
bacher mit der Durchsetzung eines der ihren als Koadjutor in Regensburg einen 
weiteren Erfolg ihrer Bistumspolitik verbuchen. Dabei mögen Hoffnungen des 
Domkapitels mitgespielt haben, durch die Berufung eines Wittelsbachers eine Ab-
milderung der skizzierten harten Politik Albrechts IV. gegenüber dem Hochstift er
reichen zu können 1 3 0 . Albrecht IV. ließ im Frühjahr 1488 in Rom durch eine 
gemeinsame Gesandtschaft mit Herzog Georg und Erzherzog Sigmund noch 
weiter gehende Forderungen vortragen, die er in Grundzügen schon im Jahr 
zuvor anläßlich der Bestellung Pfalzgraf Ruprechts zum Koadjutor erhoben 
hatte 1 3 1 und die, unter Berufung auf die neue Stadtherrschaft des oberbayeri
schen Herzogs über Regensburg, auf die Erlangung des alleinigen Nominations-
rechts auf das Bistum zielten. Die Gesandtschaft nach Rom machte in zähen Ver
handlungen1 3 2 mit dem Papst und dem zuständigen Kardinalsausschuß im 
April/Mai 1488 ein angeblich altes Recht der bayerischen Herzöge geltend, in 
Regensburg zusammen mit dem Kapitel den Bischof zu bestimmen. Nachdem 
nun die Stadt aber wieder an Bayern gefallen sei, sei es für die Herzöge besonders 
wichtig, daß in einer in ihren Fürstentümern gelegenen Stadt nur ein ihnen 
genehmer Bischof regiere, weswegen sie für sich das alleinige Nominations- und 
Präsentationsrecht ohne das Kapitel forderten. Das Ansuchen wurde von Papst 
und Kardinälen abgelehnt, da man ein solches Privileg trotz vieler Anfragen nie 
einem Kaiser, König oder Fürsten erteilt habe „nach dem es dem rechtten wider 
sey, das layen bischoff welen sollten" 1 3 3. In einer Replik vermerkte der oberbaye
rische Rat und Gesandte Dr. Neunhauser, Domdekan von Regensburg, darauf
hin, daß Stadt und Hochstift Regensburg jetzt seinem Herrn zugehörten und daß 
dieser aufgrund seines Einflusses keinen ihm nicht genehmen Bischof dulden 
werde, so daß man ihm wenigstens auf Lebzeiten das erbetene Privileg gewähren 
möge. Die Kardinäle reagierten auf die neuen Forderungen „ettwas hitziklich" 
und meinten, nicht einmal der König von Frankreich habe es bisher gewagt, ein 
solches Ansuchen zu stellen 1 3 4. Nach weiteren „kriegsreden" zwischen Ge-

1 2 7 BayHStA KbÄA 1501, fol. 139. Vgl. Jänner, 597 und Rankl, Kirchenregiment, 
91-95. 

128 Haeutle, Genealogie, 136. 
1 2 9 BayHStA HU Regensburg 1487 VIII 27. 
130 Rankl, Kirchenregiment, 92. 
1 3 1 BayHStAKbÄA 1501, fol. 140-152. 
1 3 2 Ebda., fol. 153-160; Teiledition und Kommentar bei Weißthanner, v.a. 189-192. 
1 3 5 BayHStAKbÄA 1501, fol. 157. 
1 3 4 Ebda., fol. 158'. 
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sandten und Kardinälen 1 3 5 versuchte der Kardinalprotektor der Deutschen 
Nation, der mit den Wittelsbachern persönlich vertraute Kardinal Francesco 
Todeschini-Piccolomini, eine vermittelnde Lösung, die faktische Konzessionen 
im Einzelfall im Sinne des herzoglichen Ansuchens mit der Vermeidung eines de-
jure-Präzedenzfalles zu verbinden suchte: 

Ey, so es in die wal kumet und irrung ersteet, oder ainer zu bischoff fürgenomen, der den 
fürsten nit gemaint oder verdächttlich sein wurd, so het als dann unnser heiliger vater, 
auch das collegium [der Kardinäle] darein ze sehen und ze verfuegen, das di fürsten wol 
genügig wurden 1 3 6 . 

Nachdem sich auch das Regensburger Kapitel in Rom gegen das herzogliche 
Ansinnen gewehrt hatte 1 3 7, blieb der weitreichende Wunsch Albrechts IV. uner
füllt, ebenso einige der gleichzeitig übergebenen Suppliken (unter diesen betraf 
eine die Gründung einer Universität in Regensburg, was vom Papst grundsätz
lich zugestanden wurde) 1 3 8 . Einen Erfolg erzielten die Wittelsbacher in Regens
burg allerdings insofern, als der 1487 zum Koadjutor bestimmte Pfalzgraf 
Ruprecht von Simmern nach dem Tod Heinrichs von Absberg 1492 ohne Pro
bleme nachfolgte und Bischof von Regensburg wurde. Auch sein Nachfolger 
wurde 1507 wieder ein Wittelsbacher, der ebenfalls vorher bereits Koadjutor 
gewesen war, der damals 19jährige Pfalzgraf Johann, zweitjüngster Sohn von 
Kurfürst Philipp von der Pfalz, der bis 1538 regierte1 3 9. Damit hatten die Wit
telsbacher das Hochstift Regensburg zwischen 1457 und 1538 als Bischöfe und 
Koadjutoren zu etwa drei Vierteln der Zeit selbst in der Hand. 

IV. D i e H o c h p h a s e des b a y e r i s c h e n E in f lu s se s 
i n T i r o l 1 4 8 6 / 8 7 

Es besteht die Gefahr, den bayerischen Einfluß auf die Tiroler Politik in 
den Jahren von 1478—1485, vor allem während der Stabilisierungsphase 
1483-1485, tendenziell zu hoch anzusetzen140. Erst das Jahr 1486 markiert 
einen deutlichen Umschwung, der die Zeit der größten Abhängigkeit Sigmunds 
von den Wittelsbachern, von Anfang 1486 bis Sommer 1487, mit sich brachte. 
Die dafür maßgeblichen Faktoren waren 1 4 1 die Etablierung des Regiments der 
„bösen Räte", die den Erzherzog in völlige Abhängigkeit brachten, die fort
gesetzte Aggressionspolitik Georgs gegenüber der Markgrafschaft Burgau, die 
ihm im November 1486 schließlich zufiel, und die Vorbereitung der Heirat 
Albrechts IV. mit der Kaisertochter Kunigunde. 

1 3 5 Ebda. 
1 3 6 Ebda., fol. 159. 
1 3 7 Vgl. TLA U 17658. 
1 3 8 BayHStA KbÄA 1501, fol. 160; Weißthanner, 192-196. 
139 lanner, 604-625; Staber, 94-96. 
140 Baum, Sigmund, 402, 441. 
1 4 1 Nach Baum, Bayerns Griff, 532f. Vgl. Jäger, Geschichte, 307-315. 
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1. Die „ bösen Räte" und Albrechts Vermählung mit Erzherzogin Kunigunde 

Im März 1486 hatten sich Albrecht IV. und Georg der Reiche in Augsburg 
anläßlich der Wahl eines neuen Bischofs dort (der wittelsbachische Kandidat 
wurde schließlich nicht gewählt) getroffen und auch Tirol betreffende Angele
genheiten besprochen l 4 2. Ende März begab Albrecht sich auf Sigmunds dringen
des Erfordern hin nach Innsbruck; Georg gab ihm freie Hand für sein dortiges 
Vorgehen 1 4 3. Tirols Streit mit dem Bischof von Chur um Bergwerksrechte im 
Vinschgau eröffnete Albrecht neue Eingriffsmöglichkeiten bis hin zu einem von 
ihm im September 1486 vermittelten Schiedsspruch144. Offensichtlich gab es im 
Frühjahr deutliche Anzeichen für eine in vielen Dingen im Fluß befindliche Lage 
am Innsbrucker Hof; Albrecht selbst schrieb am 24.3. an Georg: „... dieweil nu 
das wesen an dem ennde wandelper ist. . . " 1 4 d . 

Er spielte damit zweifelsohne auf das Personalrevirement am Hof Sigmunds in 
der ersten Jahreshälfte 1486 an 1 4 6 , durch das sich eine „neue Hofclique", das 
Regiment der bayernfreundlichen, sogenannten „bösen Räte" etablierte1 4 7, von 
dessen Wirksamkeit ältere und neuere Historiker ein recht düsteres Bild zeich
nen. Da ist die Rede von einem Hof und Land beherrschenden „Gewaltregime 
..., das der ständischen Privilegien spottete" 1 4 8 , von der „unbedingten geistigen 
Willensunfreiheit" Sigmunds, der ihn zum Spielball der bayernfreundlichen Par
tei und vor allem der Frauen ihres Umkreises gemacht habe, lenkbar von aus 
Kachelöfen zu ihm sprechenden Stimmen und zuletzt sogar überzeugt von 
Gerüchten, seine Frau und der Kaiser wollten ihn vergiften 1 4 9. 

Außerhalb jeden Zweifels steht, daß Herzog Albrecht von Oberbayern an der 
Konstituierung und personellen Zusammensetzung des neuen Regiments, an 
dessen Spitze Vogt Gaudenz von Matsch, Graf Georg von Werdenberg-Sargans, 
Graf Oswald von Tierstein, Heinrich von Fürstenberg und Hans Werner von 
Zimmern standen, beteiligt war. Einige biographische Daten zu seinen wichtig
sten Vertrauten in der Tirolpolitik sollen dies belegen 1 5 ° . 

Die meisten Angehörigen des neuen Regiments kamen nicht aus Tirol. Eine 
der wenigen Ausnahmen war Vogt Gaudenz von Matsch ( t 1504) 1 5 1 , der Letzte 
des Geschlechts der im Vinschgau und Prätigau begüterten Vögte von Matsch. 
1478 hatte er die höchste Position der Tiroler Landesverwaltung erhalten; er 

1 4 2 BayHStA KbÄA 976, fol. 146 = RTA 1, Nr. 577. 
1 4 3 Vgl. die Korrespondenz der Herzöge in BayHStA KbÄA 976, fol. 138-141 und RTA 

1,Nr. 569-572. 
1 4 4 BayHStA KbÄA 976, fol.l79ff.; RTA 1, Nr.638-652. Zum Bergwerksstreit im 

Münstertal läger, Geschichte, 412 f. 
1 4 5 BayHStA KbÄA 976, fol. 139 = RTA 1, Nr. 571. 
1 4 6 Die Bildung des neuen Regiments erfolgte ab Anfang 1486 und war im funi desselben 

Jahres beendet (Hegi, 62ff.; Baum, Bayerns Griff, 532). 
147 Bilgeri, 250 f. 
1 4 8 Ebda., 251. 
149 v. Kraus, Sigmund, 4 -7 (Zitat S.5); läger, Geschichte, 272 f. Zur „Vergiftungs

affäre" von Ende 1486 (einer Zeit, zu der Albrecht IV. oft in Hall war!) vgl. Höfler-Cara-
melle, 155ff. und Baum, Sigmund, 485. 

1 5 0 Grundlegend nach wie vor Hegi mit Kurzbiographien der „bösen" Räte (S.3-43) 
und der Darstellung der bayerisch-tirolischen Beziehungen 1478-1486 (S. 47-82). Über
sichten auch bei Bilgeri, 250-254; Baum, Sigmund, 449-451, 458. 

151 Hegi, 10-15; Ladurner, 51 ff., 87 ff.; Baum, Sigmund, 449f. 
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war von Sigmund zum Hauptmann an der Etsch und Burggrafen von Tirol 
ernannt worden 1 5 2 . 1482 aber wurde er gestürzt und war danach in mai-
ländischen Diensten. 1485 durfte er nach Innsbruck zurückkehren und wurde 
1486 Obersthofmeister, bekam also eine einflußreiche Stellung am Hof. Al
brecht IV. versuchte, das lange Zeit gespannte Verhältnis zwischen Erzherzog 
Sigmund und Gaudenz für sich auszunutzen und diesen gegen den Habsburger 
aufzuhetzen, indem er ihm vielerlei Zusagen für den Fall machte, daß sich Tirol 
ganz an Bayern anschließe l 5 3 . 1487 wurde Gaudenz von Matsch für den Fall des 
Todes Sigmunds zum obersten Gubernator für Tirol bestellt und bekleidete im 
Krieg gegen Venedig die Stelle des Obersten Feldhauptmanns. 

Vielleicht noch wichtiger für Albrecht IV., vor allem als Kontaktmann zur Eid
genossenschaft, war Georg von Werdenberg-Sargans (1444—1504)1 5 4, „Söld
nerführer, Berufspolitiker, Abenteurer und Spion, Kämpfer für hochadelige 
Standesvorrechte, Mitglied des Grauen und Gotteshausbundes, durch Burg- und 
Landrecht siebenfacher Eidgenosse". Seit 1458 genoß er das Landrecht von 
Schwyz und Glarus, verkaufte den Eidgenossen 1483 die linksrheinische Graf
schaft Sargans, war verschwägert mit dem schwäbischen Söldnerführer Hans 
von Rechberg und mit den Truchsessen von Waldburg, denen er 1455 die Herr
schaft Sonnenberg in Vorarlberg und 1472 den Rest der Grafschaft Sargans ver
pfändet hatte. Noch 1460 hatte er im Thurgauer Krieg gegen Tirol gekämpft, 
doch 1470 begab er sich auf Lebzeiten in die Ratsdienste Sigmunds, wobei als 
seine Haupttätigkeit ausdrücklich Gesandtschaften und geheime Geschäfte 
genannt wurden 1 5 5 . Bereits 1473/74 leistete er Sigmund beim Ausgleich mit den 
Eidgenossen wegen der von Tirol besetzten Herrschaft Sonnenberg gute Dienste. 
Erst Ende 1485 kam er an den Innsbrucker Hof und wurde zum Pfleger von 
Landeck bestellt. Damals bestanden bereits seine Kontakte zu Albrecht IV., der 
vor allem Graf Georgs gute Beziehungen zu den Eidgenossen auszunutzen trach
tete. Im März 1485 war Graf Georg im Auftrag des Herzogs in der Schweiz gewe
sen, um die Chancen für ein Bündnis zu erkunden und die Eidgenossen für eine 
Unterstützung der bayerischen Pläne gegen Tirol zu gewinnen. Außerdem sollte 
er Söldner für einen Vorstoß an die Etsch anwerben 1 3 6. 

Erwähnt werden soll hier noch ein Mann, der sich regelmäßig in Hall und Inns
bruck aufhielt und dessen Name in den bayerischen Akten sehr oft vorkommt, 
nämlich Thomas Pipperl ( t vor dem Sept. 1493). Er war sozusagen „Tirol-
Spezialist" Albrechts IV., in dessen Dienst er seit 1475 als Förster zu Wolfrats
hausen und Pfleger zu Starnberg stand 1 5 7. Allein 1482 ist er zweimal in Al
brechts Auftrag bei Sigmund nachweisbar 1 d 8 . 1485 wurde er angeblich von 
Herzog Christoph gefangengesetzt159, erschien aber schon Ende des Jahres wie
der als Kontaktmann und Geldbote Albrechts für den Erzherzog1 6 0. Im Früh-

1 5 2 TLA Alt. Kopialb. 2/A, fol. 64. Vgl. Baum, Sigmund, 54 und Köfler, 507. 
153 Gismann, 391 f. 
154 Hegi, 3-10; Bilgeri, 221 ff. passim (das folgende Zitat S.251); Baum, Sigmund, 

450. 
1 5 5 TLA Alt. Kopialb. 1/EF, fol.240. 
1 5 6 BayHStA FüS 196, fol.9f. und FüS 212, fol. 14-18; KbÄA 976, fol. 70. 
1 5 7 BayHStA KbÄA 1131, fol. 106, 329'. 
1 5 8 BayHStA KbÄA 976, fol. 13, 41. 
1 5 9 Georg von Werdenberg an Albrecht IV. 18.3.1485 (ebda., fol. 70). 
1 6 0 Ebda., fol. 130f. 
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jähr 1486 begleitete er den Herzog von München nach Innsbruck 1 6 1. Obwohl er 
nicht direkt zum Tiroler Regiment gehört hatte, war er als bayerischer Kontakt
mann wichtig genug, um vom Kaiser Anfang 1488 zusammen mit den anderen 
„bösen Räten" geächtet zu werden 1 6 2. 

Im April 1486 verteidigte Sigmund seine „bösen Räte" gegenüber Maximilian 
und äußerte sich befremdet über das Gerücht, der Kaiser und der neue König 
wollten ihn gegen eine Pensionszahlung der Regierung entsetzen. Hier und im
mer wieder im Lauf des Jahres betonte der Tiroler auch seine Treue zum Haus 
Österreich und zerstreute Bedenken wegen seiner Anlehnung an Bayern und der 
Gefährdung Burgaus1 6 3. Erst im Dezember antwortete Maximilian Sigmund, er 
möge den erwähnten Gerüchten keinen Glauben schenken164. Andererseits 
führte Sigmund noch im Juni/Juli 1486 Klage beim Kaiser über Herzog Georg 
wegen der Irrungen in Schwaben und wegen der Verstöße gegen die Abmachun
gen von 1482 1 6 d , erhielt von Friedrich I I I . aber lediglich zur Antwort, Georg ver
halte sich auch ihm gegenüber feindlich und Sigmund müsse sich mit dem Nie
derbayern selbst auseinandersetzen, auf Hilfe des Kaisers dabei könne er nicht 
hoffen 1 6 6. Damit trieb Friedrich I I I . Sigmund weiter in die Arme Albrechts IV. 
Nur über ihn konnte der Erzherzog, wie seine Appelle nach München zeigen 1 6 7 , 
noch auf ein Einwirken auf Georg hoffen, dessen schwäbische Expansion die 
habsburgische Position in den Vorlanden immer weiter gefährdete und dessen 
fortwährende Exportsperren für Getreide die Subsistenz des Lands im Gebirge 
enorm gefährdeten. Unter umgekehrten Vorzeichen wie 1481/82, als Sigmund 
Anlehnung bei Georg gegen Albrecht IV. gesucht hatte, ist wiederum die Tat
sache festzustellen, daß die bayerische Politik bezüglich Tirols zwar durch fürst
liche Absprachen koordiniert war, daß aber der Innsbrucker Hof angesichts der 
niederbayerischen Aktivitäten in Schwaben, angesichts der bestehenden Ver
träge und Verschreibungen und nicht zuletzt natürlich angesichts der personel
len Zusammensetzung des Tiroler Rätegremiums in Albrecht IV. den Haupt
ansprechpartner des Landes sah, nicht im Kaiser oder im König. Dieser Effekt 
ergab sich ganz wesentlich daraus, daß die beiden Herzöge gerade nicht die glei
chen, sondern unterschiedliche politische Ziele gegenüber Tirol verfolgten - die 
Akten lassen den Eindruck immerhin zu, daß es sich dabei um keine zufällige, 
sondern eine sorgfältig abgesprochene Vorgehensweise handelte. 

Im Frühjahr 1486 überstürzten sich die vor allem oberbayerischen Aktivitä
ten. Für März haben wir den ersten Hinweis darauf, daß die bayerischen Herzöge 
eine Abtretung zumindest eines Teils der Länder Sigmunds an sich planten — 
wahrscheinlich war schon damals an die Vorlande gedacht. Eine der Gegen
leistungen dafür sollte die Zusage ewigen freien Handels zwischen den Nachbar
staaten am Inn sein 1 6 8. Als im Mai Gerüchte über eine schwere Erkrankung Sig-

1 6 1 Ebda., fol. 148. 
1 6 2 HHStA AUR. 
1 6 3 TLA Alt. Kopialb. 8/1, fol. 172, 245 ff. Vgl. RTA 1, Nr. 628, 631, 640, 645, 654. 
1 6 4 BayHStA KbÄA 976, fol. 203-205 (Brüssel 26.12.1486). 
1 6 5 TLA Alt. Kopialb. 8/J, fol. 265', 273ff.; RTA 1, Nr. 645. 
1 6 6 TLAPestAXXVIII/104(6.7.1486) = RTA 1 ,Nr.648;dazußßwm,Sigmund,402,455. 
1 6 7 TLA Alt. Kopialb. 8/J, fol. 290 (9.10.1486) = RTA 1, Nr. 600. Der bittende und 

beschwörende Ton der Instruktion zeigt deutlich die Notlage und Abhängigkeiten, in die 
Sigmund geraten war. 

1 6 8 BayHStA KbÄA 976, fol. 146, 151 f.; RTA 1, Nr. 577-582. 
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munds auftauchten, berieten die Herzöge über die für den Todesfall vorzube
reitenden Maßnahmen 1 6 9 . Sigmund wurde aber wieder gesund und lud Al
brecht IV. sogleich zu sich 1 7 0 . Wer hinter dieser Einladung steckte, zeigt ein 
gleichzeitiger Brief Graf Georgs von Werdenberg an den oberbayerischen Her
zog, in dem er ihn bat, so bald wie möglich nach Innsbruck zu kommen und den 
Erzherzog durch ein Abkommen in seinem Sinn festzulegen, denn es gebe auch 
antibayerische Parteigänger am Hof und Sigmund sei in seinen Entschlüssen sehr 
schwankend und ändere seine Meinung von Tag zu Tag 1 7 1 . Albrecht reiste dar
aufhin sofort nach Hall und wollte Sigmund zur Vollziehung der geplanten 
Abtretung bewegen; Herzog Georg aber mahnte zur Vorsicht und gab zu beden
ken, „ob unns von der oberen hannde geboten wurd" und daß „sich die sach zu 
aufrurn und widerwerttikeit begeben möcht" 1 7 2 . 

Zu Jahresanfang 1486 hören wir zum ersten Mal von einer Angelegenheit, die 
in der Folgezeit nicht nur für die Tiroler Frage große Wichtigkeit erlangen sollte. 
Albrecht IV., inzwischen 39 Jahre alt, war noch immer unverheiratet; Verhand
lungen mit Mailand um die Hand von Bianca Maria (1472-1510), der Schwe
ster des unter der Kuratel seines Onkels stehenden Herzogs Giangaleazzo 
(1476—1494) und späteren zweiten Frau König Maximilians, waren 1484/85 
erfolglos geblieben17 \ Am Innsbrucker Hof nun hielt sich seit Juli 1485, seit der 
Flucht Friedrichs I I I . ins Reich, dessen einzige Tochter Kunigunde (1465—1520) 
auf. Albrecht IV., der damals oft in Tirol war, lernte die Prinzessin in Innsbruck 
oder Hall kennen, vielleicht lieben, auf jeden Fall aber als wichtige Figur in der 
wittelsbachisch-habsburgischen dynastischen Politik schätzen. Im Januar 1486 
bereits werden zum ersten Mal Heiratspläne erwähnt I 7 4 . 

Die Initiative zur Aufnahme entsprechender Verhandlungen ging — mit Wis
sen des Kaisers! - im März 1486 von Maximilian aus. In beider Auftrag führt 
Bischof Wilhelm von Eichstätt ab Juni zahlreiche Unterredungen mit Albrecht, 
während sich am Innsbrucker Hof besonders Graf Georg von Werdenberg-Sar
gans um die Vertretung der oberbayerischen Interessen bemühte und dabei 
nicht nur auf Zustimmung traf , 7 3 . Im Juli äußerte auch der Kaiser seine grund
sätzliche Zustimmung zum Heiratsprojekt, verband damit jedoch die Bedin
gung, daß die Verschreibungen der Jahre 1478-1483 aufgehoben würden. Sig
mund sah in dem Heiratsprojekt offensichtlich die Chance, bessere Beziehungen 
zwischen seinem Haus und den Wittelsbachern herzustellen, schloß sich dieser 

1 6 9 BayHStA KbÄA 976, fol. 148 = RTA 1, Nr. 578. 
1 7 0 BayHStA KbÄA 976, fol. 149 (13.5.1486) = RTA 1, Nr. 580. 
1 7 1 BayHStA KbÄA 976, fol. 150. 
1 7 2 Ebda., fol. 153 = RTA 1, Nr. 583. 
1 7 3 BayHStA KbÄA 4795, fol. 156ff.; Riezler, Baiern, 499; Wiesflecker, Maximilian, I , 

363 f. 
1 7 4 An Gesamtdarstellungen zum Heiratshandel Albrecht-Kunigunde sind zu nennen 

Riezler, Die Vermählung Herzog Albrechts IV., hier 378; ders., Baiern, 500-504; läger, 
Geschichte, 307-311; Hegi, 66 f.; Roschitz, 25-28. An Quellen sind wichtig die Regesten
sammlung in Arrodens Archivrepertorium (BayHStA KbÄA 4795, fol. 162ff. = RTA 1, 
Nr.605 (1-30); Lichnowsky und der Abdruck der wichtigsten Dokumente bei Aetten-
khover, 374-382. Leider seit 1946 verloren ist die Grundlage von Arrodens Sammlung, ein 
Akt des Geheimen Hausarchivs über die Heirat Albrechts (GHA Korr. Akten 548; vgl. 
Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 72). Siehe auch Fuetrer, 228. 

1 7 5 BayHStA KbÄA 4795, fol. 162 f. 
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Bedingung an, ließ Albrecht in einem Versuch taktischer Offensive darlegen, wie 
gering die Bedeutung der Verschreibungen für ihn, Albrecht, sei und bot dem 
Herzog für ein Eingehen auf die kaiserlichen Vorschläge eine Beteiligung von 
40000fl an der Finanzierung der Mitgift Kunigundes an 1 7 6 . Zunächst also ver
stießen die Hochzeitspläne keineswegs gegen den Willen des Kaisers, der sie viel
mehr als politisches Mittel für die Rückgewinnung Tirols einsetzen und dem 
Oberbayern dafür auch noch die Grafschaft Abensberg zugestehen wollte 1 7 7 . 

Albrecht IV. aber - so zeigt uns ein Brief an Georg den Reichen vom 
5.8.1486 1 7 8 - war nicht gewillt, auf die Argumente und Bedingungen der sich 
abzeichnenden habsburgischen Interessenkoalition einzugehen, sondern erwar
tete sich folgende Vorteile von einer Heirat mit Kunigunde: Abensberg werde 
dann leichter von ihm behauptet werden können, ebenso Regensburg. Auch die 
Verschreibungen würden sich dann leichter realisieren lassen. Herzog Georg 
stimmte diesen Überlegungen zu. 

Durch Erzherzog Sigmund, dem es immer noch vor allem um die Rückgabe 
der Verschreibungen ging, wurde am 30.8.1486 in Innsbruck eine Heirats
abrede für Albrecht IV. und Kunigunde geschlossen, wobei der Tiroler seine 
Bevollmächtigung durch Kaiser und König betonte 1 7 9. Kunigundes Heiratsgut 
sollte aus 40000 fl von Sigmund, 20000 fl von Maximilian und der Vergabe 
Abensbergs als Reichslehen an Albrecht bestehen. Bezeichnend für die Interes
sen Albrechts war es, daß er diese Abmachungen mit einer Erneuerung der bei
den ersten Tiroler Verschreibungen über insgesamt 84000 fl koppelte 1 8 0. Sein 
Hauptinteresse galt einer verbesserten Legitimationsgrundlage für den Fall des 
Übergangs Tirols an ihn, auch wenn im habsburgischen Teilungsvertrag von 
1379 weibliche Erbfolge ausgeschlossen worden war 1 8 1 . Andererseits darf nicht 
übersehen werden, daß zunächst auch Friedrich I I I . wegen eventueller Erbaus
sichten Kunigundes in Oberbayern an einer wittelsbachischen Heirat interessiert 
war 1 8 2 . 

Während Albrecht und Sigmund durch Gesandte weiterhin in engem Kontakt 
standen ] 8 i, vollzog der Kaiser im September 1486, sicher veranlaßt durch die 
Vorgänge um Regensburg im Juli 1486, eine Kehrtwendung und befahl trotz 
aller Bitten Sigmunds und Kunigundes, die Heiratsangelegenheit vorerst ruhen 
zu lassen. Maximilian dagegen war wegen der Gewinnung Albrechts für eine 
Ungarnhilfe nach wie vor Anhänger des Heiratsplans184. Für eine grundsätzliche 
Kursänderung war es jetzt zu spät; im letzten Vierteljahr wurden die Erfolge der 
bayerischen Tirolpolitik sichtbar. Im Oktober reiste Albrecht auf mehrfaches 
dringendes Ersuchen wieder einmal nach H a l l 1 8 5 ; im November kam es auf 

1 7 6 TLA Alt. Kopialb. 8/J, fol. 267 ff., 281 (Instruktion Sigmunds für Georg von Werden
berg zu Albrecht IV., Innsbruck 25.7.1486) = RTA 1, Nr. 595. 

177 Riezler, Baiern, 501 f.; Kraus, Bayern, 182; Baum, Bayerns Griff, 532f. 
1 7 8 BayHStA KbÄA 4795, fol. 165 f. = RTA 1, Nr. 605 (1 1). 
1 7 9 HHStA FamilienU 798; RTA 1, Nr. 604. 
1 8 0 RTA 5, Nr. 53c Anm. 10. 
181 Baum, Sigmund, 452. 
1 8 2 So Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 72f. Zu den Vorbehalten des Kaisers RTA 1, 

Nr.605 (13, 15, 19). 
1 8 3 HHStA Österr. Akten-Tirol 1, fol. 15. 
184 Lichnowsky, Nr.875-876, 888, 889; Riezler, Baiern, 502f. 
1 8 5 BayHStA KbÄA 976, fol. 185-188. 
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erneute Einladungen an Albrecht und Georg nach Innsbruck hin zu einem Tag 
der herzoglichen Räte über die nächsten politischen Schritte 1 8 6. Nun manife
stierte sich auch der erneut völlig probayerische Kurs Erzherzog Sigmunds ganz 
deutlich. Am 28.11. verkaufte er Georg dem Reichen die Markgrafschaft Bur
gau, worauf noch eigens einzugehen sein wird. Am 21.12. verlangte er von allen 
Dienstleuten und Landständen einen Eid auf sich allein als Herrscher Tirols, der 
keine Verpflichtung auf einen habsburgischen Nachfolger enthielt und insofern 
einen Bruch der Landesordnung von 1485 darstellte; gleichzeitig appellierte Sig
mund an die Eidgenossen, die laufenden Bündnisverhandlungen mit König 
Maximilian zu unterbrechen18?. Entgegen den kaiserlichen Anweisungen bestä
tigte der Erzherzog am 17./18.12. nochmals die Heiratsabrede für AlbrechtIV. 
und Kunigunde vom 30.8. und übernahm die Verpflichtung zur Finanzierung 
des auf ihn entfallenden Anteils der Mitgi f t 1 8 8 . Erst danach richtete er ein Recht
fertigungsschreiben an Friedrich I I I . und Maximilian, in dem er den Vollzug 
der Eheabrede und den vorgesehenen Termin für das Beilager meldete und 
mehrfach betonte, er habe sich nur an seinen ursprünglichen Auftrag gehalten. 
Außerdem gab er die negativen Folgen zu bedenken, falls die Heirat nicht voll
zogen worden wäre, was deutlich den bayerischen Druck auf ihn zum Ausdruck 
bringt: 

. . . was uner, nachred und schimpfs, auch was unrats, mir, meinen lannden und lewten, 
und dem ganntzen hawß Österrich, in vil wege daraus volgen wurde 1 8 9 . 

Für die Darstellung des Fuggerschen Ehrenwerks, Albrecht habe diese Heirat 
„mit listen unnd betrug", nämlich durch eine gefälschte Zustimmungserklärung 
des Kaisers, e r r e i c h t , gibt es keinerlei archivalische Belege; diese sind nach der 
dargestellten Entstehungsgeschichte der Heiratsabrede auch gar nicht zu erwar
ten . Dagegen können wir aus indirekten Informationen 1 9 2 erschließen, daß 
Kunigunde nicht den bei Verehelichungen üblichen Erbverzicht auf die Lande 
und Güter ihres Vaters und ihres Bruders ausstellte. Dieser hätte die Zusage 
impliziert, nicht im Namen des Mannes oder der gemeinsamen Kinder Ansprü
che auf das väterliche Erbe zu erheben, solange Mitglieder des Mannesstammes 
der Familie der Braut am Leben waren 1 9 3 . Vom Unterbleiben des Erbverzichts 
mochte Albrecht IV. sich die Gewinnungeines zusätzlichen Rechtstitels auf Tirol 
und alle weiteren Besitzungen des Hauses Österreich versprechen, was nochmals 
auf den engen Zusammenhang zwischen dynastischer Politik und antihabsburgi-
schem Expansionsinteresse 1486/87 hinweist , 9 4. 

, 8 6 Ebda., fol. 191, 193, 198. 
1 8 7 Eidgenöss. Abschiede, Nr. 286c; Baum, Baverns Griff, 533; ders., Sigmund, 453 f. 
1 8 8 TLA Alt. Kopialb. 8/J, fol. 15 i ' ff.; GHA HÜ 811= RTA 1, Nr. 60A. 
1 8 9 HHStA Familienakten 18, fol. 186 = Lichnowskv, Nr. 509 (21.12.) = RTA 1, Nr. 605 

(25). 
1 9 0 BayStaBi cgm 899, fol.307' (Zitat); Fugger-Birken, 962f. Übernommen von v. 

Kraus, Sigmund, 6. 
191 Riezler, Die Vermählung Herzog Albrechts IV.; Baum, Sigmund, 452. 
1 9 2 Aus Albrechts Korrespondenzen und Instruktionen zu Verhandlungen mit der Eid

genossenschaft 1487 (BayHStA KbÄA 974, fol. 153 und KbÄA 976, fol. 327f., 334-336 
und KbÄA 4470, fol.222). 

193 Goez, 49. 
1 9 4 Vgl. Riezler, Baiern, 503 f. 
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Am 2.1.1487 fand in Innsbruck die Trauung Albrechts IV. und Kunigundes 
durch den Eichstätter Bischof statt 1 9 5. Zwei Tage später verschrieb Albrecht sei
ner Gemahlin Nutzungsrechte in Oberbayern zur Sicherung ihrer Wiederlegung 
und Morgengabe196. Für den noch ausstehenden Teil der Mitgift übernahm er 
vorläufig Abensberg. Am 9.1.1487 hielt das Fürstenpaar seinen Einzug in Mün
chen. Die uns überlieferten Äußerungen über diese Eheverbindung sind bemer
kenswerterweise durchweg positiv. Bischof Sixtus von Freising sah darin eine 
Annäherung des Kaisers an die Wittelsbacher angesichts der äußeren Gefahren 
für das Reich 1 9 7. Auch König Maximilian stellte sich zunächst positiv zur Hoch
zeit und übernahm die Rechtfertigungsargumente Sigmunds. In der Instruktion 
für einen Gesandten zu Sigmund und Albrecht betonte er den Wert der Verbin
dung für „Vereinigung und verständtnuß" der Häuser Österreich und Bayern, wie 
sie angesichts vielfacher Gefahren für das Reich dringend nötig sei, und gab der 
Hoffnung Ausdruck, daß dadurch auch der von ihm vorbereitete Ausgleich zwi
schen dem Kaiser und Georg dem Reichen neue Schubkraft erhalte 1 9 8. In einem 
parallel zu dieser Gesandtschaft abgehenden Handschreiben wiederholte der 
König nochmals seine Zufriedenheit mit der Hochzeit, warnte aber gleichzeitig 
vor weiteren Verschreibungen an Bayern auf Kosten Tirols und der Rechte des 
Hauses Österreich an T i r o l 1 9 9 . Im Mai 1487 schließlich machte Maximilian seine 
weitere Verwendung beim Kaiser für eine Anerkennung der Ehe abhängig von 
der Abgabe einer Erbverzichtserklärung durch Kunigunde und einer Entkoppe
lung der Heiratsabrede von der Frage der Verschreibungen Sigmunds für 
Albrecht 2 0 0 

Die Wirksamkeit der dynastischen Verbindung Albrechts IV. mit Kaiser und 
König für die praktische Politik der kommenden Jahre ist vielfach überschätzt 
worden 2 0 1 . Das Verhältnis zwischen den Schwägern blieb, Maximilians dyna
stisch-politischen Konzeptionen gegenüber den Reichsfürsten entsprechend, 
stets kühl und „bis zuletzt . . . beherrscht von genau kalkuliertem Entgegen
kommen" 2 0 2. Ein Beispiel dafür liefert das Jahr 1492. Zu den Zugeständnissen, 
zu denen Albrecht IV. sich im Mai 1492 gegenüber dem König für dessen Ver
mittlung zum Kaiser und zum kriegsbereiten Heer des Schwäbischen Bundes 
bereitfinden mußte, gehörte die Ausstellung eines Erbverzichts Kunigundes 
gegenüber ihrem Vater und ihrem Bruder, der seit 1490 Landesfürst von Tirol 
war. Am 26.5.1492, über fünf Jahre nach der Hochzeit, stellte die Erzherzogin 
eine entsprechende Urkunde aus 2 0 3. 

195 Lichnowsky, Nr.911, 912; Riezler, Baiern, 503. 
1 9 6 HHStA FamilienU 798. 
1 9 7 Archiv des Erzbistums München-Freising Heckenstallers Frisingensia 661, fol. 205 

(5.1.1487). 
1 9 8 BayHStA FüS 212, fol.6-13 (Zitat fol. 8') (Januar 1487). Gleichzeitig bemühte sich 

der König nochmals um Zerstreuung der Gerüchte, Sigmund solle durch ihn der Regierung 
Tirols entsetzt werden. 

1 9 9 BayHStA FüS 281 1/2, fol.41 (14.1.1487), 44 (9.2.). 
2 0 0 BayHStA FüS 212, fol. 19f. 
2 0 1 So mit Recht Ziegler, Bayern zur Zeit Aventins, 95. 
2 0 2 Angermeier, Wormser Reichstag in der politischen Konzeption Maximilians, 11. 
2 0 3 HHStA FamilienU sub dato. Vgl. BayHStA KbÄA 4784, fol. 47, wonach Maximilian 

später nochmals „ain andere und schwärere verzieht" verlangte, der aber nicht gegeben 
wurde. 
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2. Die großen Verschreibungen und der Venezianerkrieg 

Die nun vollständige politische Anlehnung Sigmunds an Albrecht IV. wird im 
Januar 1487 nicht nur aus der Vermählung Kunigundes und aus der Korrespon
denz beider Fürsten deutlich 2 0 4, deren Tenor sich im Satz Sigmunds zusammen
fassen läßt 

... das wir und die herrn von Bayern ainander also verwant sind, das ich one iren rat. . . 
nit handln w y l 2 0 5 . 

Nun beginnt auch in Wiederaufnahme der 1486 noch erfolglosen Verhandlun
gen um einen Übergabebrief für Tirol die Serie jener großen Verschreibungen, 
die angesichts der Kinderlosigkeit und des Gesundheitszustands Sigmunds den 
Bestand des von Innsbruck aus verwalteten habsburgischen Besitzkomplexes 
ernsthaft gefährdeten 2 0 6 . 

Am 28.1.1487 verschrieben Albrecht und Sigmund nach sorgfältiger Vor
bereitung durch die bayernfreundlichen Innsbrucker R ä t e 2 0 7 einander auf alle 
ihre Lande die ungeheure Summe von einer Million Gulden. Falls einer der Ver
tragspartner ohne legitime männliche Erben sterbe - der Lage der Dinge nach 
konnte das nur Sigmund sein - sollte der andere das Recht haben, dessen Lande 
mit allen Nutzungen einzunehmen, bis ihm die Million ausgezahlt worden 
war 2 0 8 . Erstmals umfaßte die verschriebene Ländermasse neben Tirol jetzt auch 
die Vorderen Lande, aber ohne Vorarlberg 2 0 9. De facto bedeutete diese Ur
kunde eine schwere hypothekarische Belastung des Gesamtbesitzes Sigmunds, 
ja eine Übergabe auf Todfall, denn Friedrich I I I . und Maximilian konnte 
es kaum möglich sein, in kurzer Zeit eine Million Gulden zu mobilisieren 2 1 0. 
Diese Summe selbst war übrigens sicher außergewöhnlich, aber keineswegs ein
zigartig 2 1 1. Angesichts der zwei Monate zuvor erfolgten Übertragung Burgaus 
auf Georg den Reichen eröffneten sich nun nicht nur in Tirol, sondern auch in 
Schwaben ausgedehnte Herrschaftsaussichten für die Wittelsbacher2 1 2. Nach 
bereits bewährtem Muster verband sich Albrecht IV am 18.2.1487 mit Georg 
für den Eventualfall der Aufbringung des Gelds, vor allem aber wegen gegenseiti
ger Hilfe bei der Besetzung Tirols nach Sigmunds Tod 2 1 3 . Der Kaiser wandte sich 
daraufhin am 2.3.1487 direkt an die Amtleute der österreichischen Vorlande 
mit der Ermahnung, die jetzt verabredeten Verschreibungen Sigmunds an Bay
ern nicht mitzuvollziehen, denn die unredliche Absicht des Erzherzogs sei es 

dieselben fürstentumb und lannde durch sölichen verdeckten schein uns .. und unnderm 
haws Osterreich on all unnser Verschuldung zu entziehen214. 

2 0 4 BayHStA KbÄA 976, fol. 208-211. 
2 0 5 Ebda., fol. 213. 
2 0 6 Vgl. die Überblicke bei Jäger, Geschichte, 311-315; Hegi, 70-82. 
2 0 7 Vgl. BayHStA FüS 281 l/2,fol.42. 
2 0 8 BayHStA KbU 12206, 12214; KbÄA 1172, fol. 146f. Edition: Baum, Bayerns Griff, 

Nr. I I I . Vgl. ders., Sigmund, 455f. 
209 Bilgeri, 252t. 
2 . 0 Bock, Doppelregierung, 303; Baum, Bayerns Griff, 533. 
2 . 1 Goez, 176, nennt einen Parallelfall aus dem lahr 1388. 
212 Feine, Territorialbildung, 287. 
2 1 5 BayHStA PNU Ausw. St. 700. 
2 , 4 HHStA Frid. 6, fol. 20f. 
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Sigmund scheint in der ersten Jahreshälfte 1487 durch die probayerischen 
Räte völlig von der Außenwelt abgeschirmt worden zu sein. Diese hielten 
Albrecht IV. auch über alle Gerüchte und Schmähworte gegen die von Bayern 
bestimmte Politik auf dem laufenden2 1 5. Sogar Sigmunds Schwiegervater, Her
zog Albrecht von Sachsen, hatte im April Schwierigkeiten, zum Innsbrucker 
Hof, über die Zustände an dem er sich persönlich informieren wollte, vor
zudringen 2 1 6. Ihm gegenüber und bei vielen anderen Gelegenheiten ließen Sig
mund bzw. seine Entourage bekunden, daß man ohne Wissen und Willen der 
bayerischen Herzöge keine Bündnisse eingehen und keine weitreichenden politi
schen Entscheidungen fällen wolle 2 1 7 . 

Völlig im Schlepptau der bayerischen Politik zeigte Tirol sich auch, was den 
Nürnberger Reichstag von 1487 anlangte. Sigmunds Räte kamen zusammen mit 
jenen Albrechts IV. und Georgs des Reichen am 27.1. ohne genügende Voll
machten auf dem Reichstag an. Die Gesandten wie die Fürsten unterstrichen 
mehrfach, sie seien so eng miteinander verbunden, daß sie nur gemeinsam han
deln und antworten würden 2 1 8 . Der Kaiser zeigte sich darüber sehr befremdet, 
alle drei Fürsten wurden von ihm und den Kurfürsten im April nochmals zum 
persönlichen Erscheinen in Nürnberg aufgefordert219. Daraufhin ging ein bayeri
scher Gesandter nach Innsbruck ab mit der Weisung, Sigmund solle mit einer 
Antwort warten, bis die Herzöge demnächst zu ihm kämen, um ein geschlossenes 
Auftreten sicherzustellen. Die Herzöge verliehen ihrer Aufforderung an Sig
mund auch entsprechenden Nachdruck: Georg gewährte dem Erzherzog ein 
Darlehen und ließ niederbayerisches Getreide nach Innsbruck führen; gleich
zeitig wurden bayerische Reisige in Marsch gesetzt220. Mit der Begründung, sie 
seien „in solicher fruntschaft", daß sie nur gemeinsam agieren wollten, gaben 
Erzherzog und Herzöge dann Mitte Mai Antwort an die Reichs Versammlung 
wegen der beantragten Ungarnhilfe. Wieder wurden die Gesandten nicht aus
reichend bevollmächtigt 2 2 1 . Im Juni 1487 wirkte Sigmund dann auch an der 
Bestellung eines wittelsbachischen Koadjutors für Bischof Heinrich von Regens
burg m i t 2 2 2 . 

Während in der finanziell-dynastischen Verschreibungspolitik vorerst eine 
Pause eintrat, eröffneten sich im März/April 1487 fast gleichzeitig und in engem 
Zusammenhang miteinander zwei weitere Schauplätze, die den nahezu unum
schränkten bayerischen Einfluß in Tirol in der ersten Jahreshälfte 1487 ver
deutlichen. Es ging zum einen um Albrechts IV. Versuch zur Rückgewinnung 
der Grafschaft Görz, in den der Herzog Sigmund zugunsten der bayerischen 
Interessen einzuspannen versuchte2 2 5 und auf den im nächsten Abschnitt ein
gegangen wird, zum anderen um den Krieg zwischen Tirol und Venedig. 

2 1 5 BayHStAKbÄA 1160, fol.62. 
2 , 6 BayHStA KbÄA 976, fol.246f.; Baum, Sigmund, 483f. 
2 1 7 Z.B. Innsbruck 1.3.1487 (an Albrecht IV.; BayHStA KbÄA976, fol.221). Vgl. auch 

ebda., fol. 226 und FüS 276, fol. 8 sowie KbÄA 1953, fol. 3 (bayerischer Förderbrief für 
einen Koadjutor zu Brixen Jan. 1487). 

2 . 8 Minutoli, Nr.229; Wagner, Hohenzollern, 492-495. 
2 . 9 TLA Sigm. 1/12, fol. 52 f.; HHStA MEA RTA 3a, fol. 207 -209. 
2 2 0 BayHStA KbÄA 3133, fol. 43-53; RL Ulm 1, fol. 22. 
2 2 1 BayHStA KbÄA 3133, fol. 34-56; RL Ulm 1, fol. 23. 
2 2 2 BayHStAKbÄA 1501, fol. 140ff. 
2 2 5 Lichnowsky, Nr.942, 943; Baum, Bayerns Griff, 552f. 
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Längerfristige Ursache der Kriegszüge Tirols gegen die Markusrepublik 
1487 war die venezianische Expansionspolitik auf der Terra ferma im 15. Jahr
hundert; daraus entwickelte sich im Süden des Gebiets des Hochstifts Trient 
ein territoriales Spannungsfeld um Rovereto und Riva. Im März ließ Sigmund 
einige in venezianischer Hand befindliche Bergwerke besetzen; am 22.4. wur
den 130 Kaufleute aus Venedig auf der Bozener Messe festgesetzt und ihre Güter 
beschlagnahmt. Der Brenner wurde für venezianische Waren gesperrt2 2 5. 

In der konkreten Situation des Jahres 1487 waren die Attacken gegen Venedig 
jedoch ihrem politischen Kern nach ein „Krieg Bayerns um Tirol" 2 2 6 , begonnen 
ohne Wissen der Tiroler Stände und lanciert von den bayernfreundlichen Räten 
und Herzog Albrecht IV., um Sigmund, auch finanziell, noch weiter von sich 
abhängig zu machen 2 2 7. Daneben profitierte der oberbayerische Herzog auch 
von der Verlegung des Venezianermarkts von Bozen ins freisingische Mitten
wald 2 2 8 . Da die Stände Tirols sich an der Aufstellung und Finanzierung eines 
Heers nicht beteiligten, wurde ein aus vorländischen und Schweizer Söldnern 
zusammengesetztes und durch bayerische Hilfskontingente verstärktes Kriegs
heer zusammengezogen. Den Oberbefehl übernahm Obersthofmeister Gaudenz 
von Matsch. Dessen Machtstellung wurde noch im Mai 1487 durch einen Fehler 
des in Burgund weilenden Königs Maximilian gestärkt, der Gaudenz für den Fall 
des Todes Sigmunds zum Hauptmann und Gubernator von Tirol ernannte2 2 9. 
Die finanzielle Belastung für das Land im Gebirge war enorm, wie die zahl
reichen Darlehen Hans Baumgartners, Antons vom Roß und Jakob Fuggers auf 
Tiroler Silber 1487 zeigen 2 3 0. Im Tiroler Kammerraitbuch dieses Jahres sind 
unter dem Titel „Camer ze Triendt und ins veldt" fast 80000 fl Kriegsausgaben 
verzeichnet231; die Gesamtausgaben allein für die zweite Halbjahr 1487 werden 
auf über 100 000 fl beziffert 2 3 2. 

Am 10.4., also schon vor dem Überfall in Bozen, wandten sich Sigmund bzw. 
seine Räte wegen der Stellung von insgesamt 900 Mann Truppenhilfe, Pulver, 
Getreide und Geld an die bayerischen Herzöge und baten den Oberbayern, per
sönlich nach Innsbruck zu kommen 2 3 3. Im Lauf der Beratung der Herzöge über 
dieses Hilfsgesuch2 3 4 zeigte Georg sich zunächst zögernd. Albrecht drängte ihn 
zur Beteiligung (er selbst schrieb Sigmund sofort die verlangte Hilfe auf den 
2.5. nach Innsbruck zu), denn dies werde Sigmund noch enger an die Herzöge 

2 2 4 Zum Venezianerkrieg vgl. Baum, Sigmund, 458-475; Jäger, Geschichte, 315-325; 
Pizzinini, 16 und die Quellensammlung von Chiusole. 

2 2 5 Kramer, 75-77; Baum, Sigmund, 459-462. 
226 Roeck, 44 \. 
227 Hegi, 126-128; Kramer, 76; Rothlauf, 86; Baum, Sigmund, 458f., 462. Ders., Bay

erns Griff, 534, vermutet für die bayerische Seite einen engen Zusammenhang des Angriffs 
gegen Venedig mit den eigenen Plänen für Görz. 

2 2 8 Vgl. Schremmer, Wirtschaft, 164ff. 
2 2 9 Bilgeri, 252 f. Vgl. Ladurner, 87 ff. 
2 3 0 Vgl. BayHStA KbÄA 976, fol. 271; TLA U I 4887. 
2 3 1 TLA Kammer-Raitbuch 1487, fol. 37. 
2 i 2 Baum, Sigmund, 467. 
2 3 3 BayHStA KbÄA 976, fol. 238-243. 
2 5 4 Ebda., fol. 243-250. Wichtigkeit und hohe Intensität der brieflichen Beratungen 

gehen daraus hervor, daß innerhalb von drei Tagen insgesamt sieben Briefe gewechselt wur
den, von denen die meisten an dem Tag, an dem sie geschrieben wurden, auch noch (in 
Landshut bzw. Regensburg) zugestellt und wieder beantwortet wurden. 
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binden und die weiteren bayerischen Pläne - zweifelsohne war hier an neue Ver
schreibungen gedacht - enorm fördern. Daraufhin schloß sich Georg Albrechts 
Haltung an und setzte Truppen unter Ludwig von Habsberg vom stark belegten 
schwäbischen Weißenhorn aus nach Innsbruck in Marsch 2^. 

In der Korrespondenz zwischen Albrecht IV. und Sigmund vom April/Mai 
können wir verfolgen, wie der Herzog Tirol mit Geld, Getreide und Kriegsmate
rial versorgen ließ; vom 14.—19.5. war Albrecht dann selbst in H a l l 2 j 6 . Georg 
wollte sich Albrecht dabei ursprünglich anschließen, riet aber andererseits 
wegen seines Interesses am Fortbestehen des Venezianerhandels innabwärts 
immer mehr zum Ausloten von Friedenschancen2j7. Er zog schließlich nicht mit 
nach Tirol, lieh aber Sigmund am 15.5. doch 8350 fl zur Deckung von Kriegs
kosten 2 5 8. 

In dieser Situation kam es zur zweiten großen Verschreibung des Jahres 1487. 
Am 19.5. bestellte Sigmund in Hall den bei ihm anwesenden Albrecht IV. auf 
sechs Jahre zum „Verweser" der „vordem lannde". Genannt sind dabei alle habs
burgischen Besitzungen im Südwesten des Reichs vom Elsaß im Westen bis zur 
Reichslandvogtei Schwaben im Osten, außer Vorarlberg und der Georg übereig
neten Markgrafschaft Burgau. Als Vertrauter des Erzherzogs sollte Albrecht 
diese Gebiete wegen Krankheit Sigmunds für die vereinbarte Zeitspanne mit 
allen Rechten, doch unter Vorbehalt der Lehens- und Steuerherrschaft Sig
munds und unter Respektierung des bestehenden Tiroler Bündnissystems mit 
Württemberg, den Reichsstädten und den Eidgenossen, innehaben und verwal
ten. Für Verkäufe benötigte er die Zustimmung Sigmunds2j>9. Damit waren 
neben Tirol auch die vorländischen Gebiete in Albrechts Verfügungsbereich 
gerückt - ein weiteres wichtiges Etappenstück seiner großangelegten Revindi-
kationspläne - und damit auch der Anreiz gegeben zu einer noch engeren terri
torialen Kooperation mit den anderen wittelsbachischen Fürsten, mit Georg, der 
seine Interessen in Ostschwaben, und mit Kurfürst Philipp von der Pfalz, der die 
seinen im Elsaß verfolgte. 

Während am 30.5.1487 Tiroler Truppen - allerdings nur für kurze Zeit -
Rovereto eroberten, nutzte Albrecht IV. seine seit Jahresanfang wegen einer Sig
mund betreffenden Vermittlungssache aktivierten Kontakte zu Kurfürst Phi
l ipp 2 4 0 , um diesem im Juni eine Beteiligung an der Vereinbarung der bayeri
schen Herzöge vom 18.2.1487 wegen Realisierung der Millionenverschreibung 
vom Januar vorzuschlagen. Jetzt, da die Vorlande ebenfalls ins Spiel gekommen 
waren, konnte Albrecht anregen, Philipp solle 250000 fl, also ein Viertel der Ver-
schreibungssumme, garantieren, wofür er nach Sigmunds Tod „zu aufnemen 
und erweitrung des loblichen hawß Bairn" Sundgau, Breisgau und Elsaß militä
risch besetzen und dann überschrieben bekommen sollte, während die Herzöge 

2 3 5 Ebda., fol. 250; Thoman, 17. 
2 3 6 BayHStA KbÄA 976, fol.252-262, 268 und KbÄA 1953, fol.4; TLA U I 4887; 

Baum, Sigmund 456. 
2 3 7 BayHStAKbÄA 1953, fol.9f. (13./14.5.) 
2 3 8 BayHStA PNU Ausw. St. 698. 
2 3 9 BayHStA KbU 12076 (Revers Albrechts 19.5.), 12203 (Beibrief Albrechts 19.5.). 
2 4 0 Es ging um Öffnungs- und Dienstgerechtsbarkeiten auf Schloß Geroldseck in der 

Ortenau; vgl. BayHStA KbÄA 976, fol. 201 und 1953, fol. 2 sowie MedFLit Geroldseck 112, 
Teilakt 2. Zum pfälzischen Überfall auf Geroldseck 1487 Schaab, Kurpfalz, 184. 
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sich Tirol und Schwaben sichern wollten 2 4 1 . Georg wurde von diesem Risiko-
wie Arbeitsteilung bedeutenden Plan informiert ; wir sind sowohl über die 
Vorbereitung entsprechender Konzepte wie über kurpfälzisch-oberbayerische 
Korrelationsarbeiten an diesen Entwürfen im Juni 2 4 j unterrichtet, doch kann 
nichts über die Realisierung der förmlichen Beteiligung Philipps gesagt werden. 

Es ist aber anzunehmen, daß diese Frage mit einging in die Beratungen, die zur 
wittelsbachischen Einung von Ingolstadt vom Juni 1487 führten. Über die Vor
geschichte der Einung wissen wir kaum etwas 2 4 4; sie stand aber ohne Zweifel im 
Zeichen der nach dem Nürnberger Reichstag für die Wittelsbacher kritischen 
Situation im Reich und des Ausgriffs nach Tirol und den Vorlanden und brachte 
in Erneuerung der Tradition von Lauingen 1451 die Zuziehung des Pfalzgrafen 
zur Einung der Bayernherzöge. Am 16.6. 1487 kamen Albrecht, Georg und Phil
ipp in Ingolstadt zusammen und schlössen „angesehen die schweren leuff, sich 
itzunt allenthalben und mancherley wyß erzeugen" eine Friedens- und Hilfs
einung mit deutlich militärischem Akzent 2 4 3 . Danach sollte jeder der Partner 
verpflichtet sein, bei einem Angriff auf eine der anderen Vertragsparteien sofort 
Truppenhilfe in der Höhe, wie der Überfallene sie anforderte, bereitzustellen, 
und zur Absprache weiterer Maßnahmen bereit sein. Georg und Albrecht such
ten nach dem Anschluß den Pfalzgrafen für eine noch weiter gehende Verpflich
tung zu gewinnen: jede Art von Übergriffen, nicht nur ein gewaltsamer Überfall, 
auf eine der Vertragsparteien sollte den geschilderten Beistandsmechanismus 
auslösen 2 4 6 . 

Wie schon zweimal zuvor im Jahr 1487 war auch im Juni wieder ein Gesandter 
König Maximilians, der Obristschenk Georg Rottaler, über das Gebiet der Eid
genossen nach Innsbruck unterwegs, wo er auch mit Albrecht über Angelegen
heiten der Mitgift Kunigundes verhandeln und die Möglichkeiten eines Aus
gleichs der bayerischen Herzöge und Sigmunds mit dem Kaiser sondieren 
sollte 2 4 7. Sigmund wollte nur im Beisein Albrechts mit Rottaler sprechen. Der 
Oberbayer machte sich Anfang Juli erneut auf den Weg ins Gebirge und forderte 
Georg zum Mitkommen auf 2 4 8. Gegen den niederbayerischen Herzog aber 
herrschte, wie aus der Korrespondenz Albrechts IV. mit Graf Georg von Wer
denberg-Sargans hervorgeht, unter den probayerischen Innsbrucker Räten 
wegen seiner zögernden Haltung im Venezianerkrieg bereits Mißtrauen und der 
Verdacht einer allzu engen Kooperation mit dem Kaiser 2 4 9. 

2 4 1 BayHStA FüS 281 1/2, fol.66; KbÄA 976, fol.270-275 (15.6.1487). Die von 
Baum, Bayerns Griff, 533 angegebene Datierung ist falsch. 

2 4 2 Vgl. BayHStA KbÄA 1953, fol. 15. 
2 4 3 BayHStA KbÄA 976, fol. 276f. 
2 4 4 Am 7.6. lud Georg Albrecht auf den 16.6. nach Ingolstadt (BayHStA FüS 276, 

fol.61). 
2 4 5 GHA HU 776, 2801; Riezler, Baiern, 520. Bock, Schwäbischer Bund, 22 f. und ders., 

Einltg. zu RTA 3, 281,293, sieht in der Einung den Ansatz zu einer europaweiten Koalition 
gegen Habsburgund den Schwäbischen Bund, die schließlich wegen völliger Überspannung 
der bayerischen Kräfte zusammengebrochen sei. Ähnlich schon Ziehen, I , 251; mit Recht 
kritisch dazu Kraus, Sammlung, 313 mit Anm. 15. 

2 4 6 BayHStA K.bl. 341 /9, fol. 41. 
2 4 7 Vgl. BayHStA FüS 212, fol. 19f. (kgl. Instruktion vom 29.5.); KbÄA 976, fol. 278 f. 

(Berichte aus dem Schweizer Gebiet an die Innsbrucker Räte über Rottalers Mission). 
2 4 8 BayHStA KbÄA 976, fol. 280-282. 
2 4 9 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 52 ff. 
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Der fuli 1487 bezeichnete gleichermaßen Höhepunkt wie Peripetie des Ein
flusses, ja der faktischen Mitregierung Albrechts IV. in Tirol. Gaudenz von 
Matsch löste nach der Schlacht von Ravazzone das Tiroler Heer an der Etsch auf 
und verließ den Schauplatz des Venezianerkriegs. Alle finanziellen Reserven 
waren erschöpft 2 3 0 . Am 26.6. hatteder Kaiser erstmals die Gründungeines kaiser
lichen Bundes im Land zu Schwaben angeordnet; Ende Juli trafen bei den Tiroler 
Ständen die ersten Mahnungen Friedrichs I I I . ein, in Treue zum Haus Österreich 
zu stehen2 5 1. Mitte des Monats aber kam es noch zur dritten und letzten Groß
verschreibung Sigmunds, in die diesmal neben Albrecht IV. auch Georg der Rei
che einbezogen war. Ihnen verkaufte der Erzherzog am 12.7. die Gesamtheit der 
„vordren lannde" mit allen Rechten und Zubehör und unter Aussetzung des 
Wiederkaufsrechts durch Sigmund oder seine Erben bis Februar 149 4 2 3 2 . 
Öffnungsrecht und Landsteuer verblieben Sigmund, ebenso der Schuldendienst. 
Eine Rückstellung der Vorlande nach 1494 konnte nur nach völliger Rück
zahlung des Kaufgelds und Ablösung von Neuerwerbungen erfolgen. Als Ver
kaufssumme wurden 50000 fl rh festgesetzt - ein äußerst niedriger Betrag. Es 
wurde vermutet, daß die Darlehen der Bayernherzöge für den Venezianerkrieg 
mit dieser Summe bereits verrechnet worden seien 2 5 3, oder daß es sich bei der 
Summe um eine Jahresrente handle (eine solche hatte Albrecht IV. 1479 Sig
mund für den Fall der Eroberung Mailands in Höhe von 50000 fl versprochen234 

und eine solche wurde Sigmund in Höhe von 52000 fl 1490 nach der Über
gabe seiner Lande an Maximilian zugestanden 2 5 3) 2 3 6. Allerdings bietet der 
Urkundentext keinerlei Hinweis darauf, daß es sich um eine Rente handelte. 
Außerdem waren die Vorlande schon einmal von Sigmund verpfändet worden, 
nämlich 1469 an Karl von Burgund 2 5 7. Damals waren allerdings nur das Elsaß 
und der Südschwarzwald von den Verpfändungen betroffen. 

Ein weiterer bemerkenswerter Erfolg bei Sigmund gelang zwei Tage später, 
am 14.7. Sigmund hob das habsburgische Wiederkaufsrecht auf die Markgraf
schaft Burgau, das er sich beim Verkauf an Herzog Georg im November 1486 zur 
jährlichen Geltendmachung vorbehalten hatte, für zehn Jahre auf 2 3 8. Damit war 
der Status Burgaus an die bis Februar 1494 laufende Besitzgarantie der Vorlande 
für die Wittelsbacher angeglichen. 

So konnten Albrecht und Georg an den Versuch herangehen, die Vorlande 
samt Burgau völlig ihrer Kontrolle zu unterwerfen, zumal Sigmund vorerst völlig 
von Albrecht abhängig schien 2 5 9. Eben erst hatte der Erzherzog mit der Rück-

250 Baum, Sigmund, 467 f. 
251 Lichnowsky, Nr. 993. 
2 5 2 HHStA AUR; BayHStA KbU 12078 (Revers der Herzöge); Lichnowsky, 

Nr.981-996 (mit zahlreichen Folgeurkunden); Edition: Baum, Bayerns Griff, Nr.V. Vgl. 
Hegi, 79ff. und Baum, Sigmund, 457 (mit falschen Angaben zum Wiederkaufsrecht). 

v. Kraus, Sigmund, 7. 
254 Gismann, 403. 
25:5 Wiesflecker, Maximilian, I , 263. 
256 Thomas, 503; Feine, Territorialbildung, 284. Dagegen Baum, Bayerns Griff, 534. 
2 5 7 Vgl. den Hinweis von Kraus, Sammlung, 313 Anm. 13 und Baum, Sigmund, 308. 
2 5 8 HHStA Hs. W 215, fol. 19'. 
2 5 9 Vgl. BayHStA KbÄA 976, fol.288-292, 301-303 (Korrespondenzen Albrecht -

Sigmund, u.a. ein Darlehen von 15000 fl zur Fortsetzung des Venezianerkriegs betref
fend). 
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lösung der schwäbischen Landvogtei von Truchseß Johann 1. zu Waldburg 
(1438-1504) 2 6 0 um 13200 fl am 24.4. i 486 2 6 1 seine vorländische Besitzposi
tion scheinbar endgültig konsolidiert; nun war der ganze Gebietskomplex ge
schlossen in bayerische Hände gelangt. Wie schon mehrfach im 15. Jahrhundert 
schien sich wieder die Verdrängung der Habsburger aus dem Südwesten des Rei
ches anzudeuten, diesmal durch ihren erbittertsten Herrschaftskonkurrenten. 
Im Auftrag der Herzöge wurde, wohl noch 1487, eine Zusammenstellung der er
worbenen Gebiete und der ihnen anhängenden Rechte erarbeitet2 6 2, die die 
Bedeutung der Erwerbung für Bayern illustriert - eine eher potentielle Bedeu
tung freilich, denn viele der Rechtstitel waren längst in Vergessenheit geraten 
und mußten durch konsequente Neuausübung erst wieder nutzbar gemacht wer
den. Das Beispiel Weißenhorn hat gezeigt, mit welchen Schwierigkeiten eine sol
che Politik verbunden sein konnte. Behandelt wurden in diesen Aufzeichnungen 
die Grafschaft Hohenberg mit dem Hauptort Rottenburg und ihrem Geleitbe
zirk, die Landgrafschaft Neuenbürg, Sundgau, Breisgau und Südschwarzwald 
und besonders ausführlich die Landvogtei in Schwaben. Als ihr zugehörig wer
den Eingriffsrechte in zahlreichen Reichsstädten genannt, etwa die Einhebung 
der Stadtsteuern in Memmingen, Biberach, Lindau und zehn weiteren Städten, 
das Richten von Tötungsdelikten in Memmingen 2 6 5, Buchhorn und Biberach; 
ferner Schutz und Schirm über die Klöster Salem, Weingarten, Petershausen, 
Schussenried, Roth an der Roth und andere, verbunden mit dem Recht, das von 
den immediaten Prälaten geforderte Reichskriegsaufgebot zusammenzustel
len 2 6 4 ; weiters die Übung des Landgerichts auf der Leutkircher Heide, des 
großen, von Ulm und Reutlingen bis Kempten reichenden Geleits- und des eben
falls ausgedehnten Wildbannbezirks. Festgehalten wird auch, daß der Landvogt 
früher mehr Rechte gehabt habe als heute 2 6 5. Aus der niederbayerischen Per
spektive mußten die gesamten Rechtstitel trotzdem als idealer Anschluß an Bur
gau, Weißenhorn und Kirchberg erscheinen, um das eigene Hegemonialgebiet in 
Schwaben weiter nach Westen auszudehnen. 

Dieser letzte und weittragendste bayerische Angriff nach Schwaben eröffnete 
den Wittelsbachern für kurze Zeit eine „atemberaubende Perspektive" gegen die 
Habsburger266. Die Herzöge hätten eine Territorialbarriere quer durch den süd
deutschen Raum gelegt, die die habsburgische Reichspolitik kaum hätte über
winden können. Die Beherrschung des schwäbischen Raums hätte den Ansprü
chen der Wittelsbacher auf die Königskrone neue Aktualität verliehen. Der 
schnellen Reaktion Friedrichs I I I . und Maximilians ist deshalb nicht nur 
die Sicherung des habsburgischen Besitzes und der Einflußmöglichkeiten des 

2 6 0 Zu ihm Vochezer, I I , 59-121. 
261 Lichnowsky, Nr. 818. Am 20.5.1486 befahl der Kaiser den Untertanen der Landvog

tei die Huldigung auf Sigmund (TLA Max. lVb/9). Vgl. Vochezer, I , 651 ff. und Gismann, 
480-484. 

2 6 2 BayHStA KbÄA 974, fol. 133-139; danach ediert von Bock, Rechtsaufzeichnungen. 
Zur Landvogtei vgl. auch die Zusammenstellung in BayHStA StV 1107c, fol. 23 f. 

2 6 3 Dieses noch aus der Zeit des schwäbischen Herzogtums stammende Recht wurde von 
der Reichsstadt 1495 formell abgelöst (BayHStA RU Memmingen 468, 469). 

2 6 4 Zu den Schwierigkeiten bei der Durchsetzung dieses Rechts vgl. HHStA Frid. 7, 
fol. 163 (1488). 

2 6 5 BayHStA KbÄA 974, fol. 135. 
266 Press, Schwaben, 20. Vgl. ders., Bayern, 496. 
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Reichs im Südwesten gelungen, sondern wohl auch die Stabilisierung der reichs-
oberhauptlichen Würde und ihre Behauptung für das Haus Österreich. 

Zunächst, gleich nach dem Kauf vom 12.7., garantierten die Herzöge den füh
renden Amtleuten Sigmunds das Verbleiben in ihren Positionen2 6 7, darunter 
dem in ober- und niederbayerischen wie tirolischen Diensten gleich erfahrenen 
Marquard von Schellenberg ( t l493) , 1481 als Marschall Georgs genannt2 6 8. 
Die unmittelbaren Ziele Albrechts IV. erkennen wir aus seiner Korrespondenz 
mit Graf Georg von Werdenberg in Innsbruck 2 6 9: sofortige Vollziehung der 
Übergabe der Vorlande und zur Absicherung der Erwerbungen gegen Kaiser und 
König ein baldiges umfassendes Bündnis mit der Eidgenossenschaft. Sehr 
bemerkenswert ist, daß Albrecht nunmehr begann, Georg zwar nicht aus den 
offiziellen Verhandlungen über den Vollzug des Kaufbriefes, wohl aber aus sei
nem „inoffiziellen" Kommunikationsnetzwerk in Tirol auszuschließen „ettlicher 
ursach halben, die uns ze schreiben nit gebürn wellen" 2 7 0 . 

Das Hauptinteresse der Herzöge galt zunächst einer möglichst raschen Reali
sierung des Kaufvertrags vom 12.7., um von den Vorlanden Besitz ergreifen zu 
können. Die Herzöge hatten sich den Kaufpreis von 50000 fl rh geteilt; Albrecht 
entrichtete seine Tranche von 25 000 fl am 11.8. 2 7 1 . Georg hatte zwar schon am 
25.7. gezahlt, von seinen 25000 fl aber einige der letzten Darlehen an Sig
mund 2 7 2 und einige offene Rechnungen für Getreidelieferungen273 abgezogen, 
so daß der Erzherzog von ihm nur 16427 fl bekam 2 7 4 - übrigens ein für die 
Außenfinanzpolitik Herzog Georgs sehr charakteristischer Vorgang. Damit war 
der Verkauf aus der Sicht der Bayernherzöge gültig vollzogen und sie legten den 
27.7. als Datum für den Aufbruch zu dem Huldigungsrumritt in den Vorlanden 
fest. Der Termin verzögerte sich jedoch mehrfach, da die benötigten Gebots
briefe aus Innsbruck nicht rechtzeitig eintrafen und weil Albrecht IV. zuvor noch 
mit der am 9.8. in Innsbruck eintreffenden eidgenössischen Gesandtschaft 
wegen eines Bündnisses verhandeln woll te 2 7 3 . Am 16.8. schließlich war es zu 
spät zur problemlosen Realisierung der vorländischen Pläne: an jenem Tag 
mußte Sigmund sich auf dem Haller Landtag zur Entlassung des bayernfreund
lichen Räteregiments verpflichten 2 7 6. 

3. Ansprüche auf die Grafschaft Görz 

Es wurde bereits erwähnt, daß Albrecht IV. im Rahmen seiner bayerischen 
Revindikationsprogrammatik im ersten Quartal 1487 nicht nur die Anbindung 
Tirols vorantrieb, sondern auch Ansprüche auf die Grafschaft Görz erhob. Der 

2 6 7 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 48 (14.7.). 
2 6 8 Vgl. BayHStA KbÄA 971, fol.51 sowie Datt, 279ff.; Gismann, 344a; Baumann, 

596 f. und Lieherich, Landherren, 114. 
2 6 9 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 52-63. 
2 7 0 Ebda., fol. 54. 
2 7 1 BayHStA KbU 12074 (Quittung Sigmunds). 
2 7 2 Vgl. TLA U 14887. 
2 7 3 Vgl. TLA Alt. Kopialb. 9/K, fol. 35 ff. 
2 7 4 BayHStA PNU Ausw. St. 699 (Quittung Sigmunds). 
2 7 5 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 52, fol. 17; KbÄA 4470, fol.207-

215; Baum, Sigmund, 485. 
2 7 6 Baum, Sigmund, 488. 
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enge Zusammenhang zur Tirolpolitik erklärt sich aus mehreren Faktoren, 
zunächst schon aus den geographischen Verhältnissen, denn die wichtigsten 
Besitzungen der oberen Grafschaft Görz lagen im Pustertal zwischen den Gebie
ten von Tirol, Salzburg und Kärnten (Hauptsitz Lienz) 2 7 7 . Die Landbrücken
funktion zwischen Tirol und Innerösterreich erklärt die Bemühungen der Habs
burger um Görz schon unter Rudolf IV. (1358-1365) 2 7 8 . In dieser Tradition 
bewegte sich im 15. Jahrhundert auch Sigmund von T i r o l 2 7 9 ; 1462 verband er 
sich mit dem Görzer Grafen Leonhard (1462-1500) in einer Verschreibung, die 
den Anfall des Pustertals an Tirol bei erbenlosem Tod Leonhards vorsah 2 8 0, und 
einem Bündnisvertrag. Diese habsburgische Anwartschaft ordnet Görz dem 
bayerisch-tirolischen Spannungsfeld zu, überdies war die Grafschaft wie Tirol 
den Gefahren der venezianischen Expansionspolitik ausgesetzt. Für Albrecht IV. 
bot sich demnach die Chance, im engen Konnex zum Vorgehen gegen Tirol 
durch Geltendmachung alter Rechtstitel auch Görz an sich zu bringen und den 
Habsburgern damit die wichtigste inneralpine Verbindung von den inneröster
reichischen Erblanden nach Westen hin zu versperren. 

Albrechts Blick wurde wohl erst auf den Schauplatz Görz gelenkt, als Graf 
Leonhard ihn im April 1486 angesichts venezianischer Übergriffe um Hilfe 
anging und der Herzog Recherchen nach alten Bündnis- und Hilfsbriefen mit der 
Grafschaft anordnete2 8 1. Dabei stieß man wahrscheinlich auf die Verträge des 
14. Jahrhunderts, die Albrecht Graf Leonhard gegenüber Anfang 1487 als wit-
telsbachische Rechtstitel auf Görz geltend machte und deren Genese nach
folgend zu skizzieren ist 2 8 2 . 

Das 14. Jahrhundert war für die mehrfach geteilte Grafschaft Görz eine Zeit 
fortwährender innerer Streitigkeiten und der Gegenwehr gegen vielfach konkur
rierende Erwerbspläne. In Abkehr von Rudolf IV. verlobte Graf Meinhard VII . 
(1327-1385) seine Tochter Katharina ( t 1391), die zuerst einen Habsburger 
hätte heiraten sollen, mit Herzog Johann I I . von Bayern (1375-1397, seit 1392 
in München) und setzte das Paar - neben eventuellen zukünftigen Nachkommen 
aus einer zweiten Ehe — zu Erben seines Landes ein. Im Schärdinger Frieden von 
1369 verzichtete Johann I I . wohl auf Tirol, nicht aber auf seine Görzer An
sprüche; 1372 heiratete er Katharina. Meinhard VII . allerdings wandte sich bald 
wieder den Habsburgern zu, die überdies in Erbverschreibungen mit Meinhards 
Bruder Albrecht IV. standen, nach dessen Tod aber nur ein kleiner Teil der Gör
zer Besitzungen in Istrien an die Habsburger fiel28j>. 1379 versprach Herzog Al
brecht I I I . von Österreich (1365-1395), die Ansprüche der Wittelsbacher auf 
Görz anzuerkennen284. Meinhard VI I . starb 1385 und hinterließ zwei un
mündige Söhne aus zweiter Ehe, Heinrich IV. ( t 1454) und Johann Meinhard 

2 7 7 Zur spätmittelalterlichen Entwicklung von Görz vgl. Wiesflecker, Görz und den 
Überblick bei Riedmann, 482-486. 

278 Wutte, 287 i. 
279 Baum, Sigmund, 219-225. 
2 8 0 TLA Hs. 195,fol.94'ff. (23.10.1462). 
2 8 1 BayHStA KbÄA 1160, fol. 55. 
2 8 2 Vgl. dazu die Arbeiten von Wiesflecker, Görz, und Wutte. 
2 8 3 Detailliert zu den recht komplizierten Verhältnissen Wutte, 290-293 und Wies

flecker, Görz, 349-353. 
2 8 4 Vgl. die in BayHStA KbÄA 1160, fol. 78ff. und K.schw. 691 u. 16580 zusammen

gestellten Materialien zu den bayerischen Ansprüchen auf Görz und Wutte, 294. 
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( t 1429). Gemäß der Anordnung Meinhards von 1365 wurde das Erbe drei
geteilt und ein Drittel Katharina und ihrem Mann, dem bayerischen Herzog 
Johann IL, verschrieben. Johann beteiligte 1390 auch seine Brüder Stephan I I I . 
(1375-1413) und Friedrich (1375-1393) am Görzer Besitz. Trotz der sofort 
erteilten königlichen Belehnung war wegen vielfacher innerer Streitigkeiten ein 
Rechtsspruch nötig (1391), um den Wittelsbachern ihren Anteil zu bestäti
gen 2 8 3 ' . Nach dem Tod Katharinas 1391 kam es am 24.7.1391 zu einem habsbur-
gisch-wittelsbachischen Vertragswerk, in dem die bayerischen Herzöge ihren 
Drittelanteil an Görz an ihre Schwäger, die beiden Grafen und Halbbrüder 
Katharinas, Heinrich IV. und Johann Meinhard, zu deren Vormund Albrecht I I I . 
von Österreich bestimmt wurde, um 100000 fl verkauften. Dafür sagten die 
Görzer Grafen den Wittelsbachern für den Fall ihres erbenlosen Todes zu, daß 
als Dank für die Verzichtsbereitschaft der Herzöge diesen dann die ganze Graf
schaft ungeteilt zufallen solle 2 8 6. 

Diese Abmachungen blieben aber nicht lange gültig, sondern wurden schon 
1394 auf Druck Albrechts I I I . durch ein Vertragssystem zwischen Habsburgern 
und dem eben volljährigen Grafen Heinrich IV. ersetzt2 8 7. Darin wurden die 
Regelungen mit Bayern aufgehoben und die Görzer Besitzungen den Herzögen 
von Österreich überschrieben, falls irgendwann das Grafengeschlecht aus
sterben sollte. Außerdem wurde ein dichtes Netz bündnispolitischer und vor
mundschaftlicher Abhängigkeiten um Graf Heinrich gelegt. Zwar kam es unter 
seiner Regierung (1385—1454) wie unter der seines ältesten Sohns Johann 
(1454—1462) wiederholt zu Anlehnungen an Venedig und die Grafen von Cilli 
gegen Habsburg, doch letztlich blieb das Vertragssystem von 1394, konfirmiert 
1436/37, Grundlage der habsburgisch-österreichischen Erbansprüche 2 8 8 . Da
neben entwickelte die Tiroler Linie der Habsburger in dem schon erwähnten 
Erbvertrag Sigmunds mit Graf Heinrich IV. jüngerem Sohn Leonhard 
(1462-1500), dem letzten männlichen Vertreter des Hauses Görz, eigene Erb
ansprüche (1462), die 1490/93 in der Hand Maximilians I . vereint und 1500 
erfolgreich geltend gemacht wurden 2 8 9 . Demgegenüber konnte eine weitere Ehe
verbindung zwischen Wittelsbachern und Görzern (Magdalena ( t 1410), 
Schwester Heinrichs des Reichen, wurde 1404 mit Graf Johann Meinhard von 
Görz ( f l429) , dem früh verstorbenen Bruder von Graf Heinrich IV., ver
mäh l t ) 2 9 0 keine Stärkung der wittelsbachischen Ansprüche bedeuten, zumal im 
Vertrag von 1392 die Rede nur von der Verpflichtung der damals lebenden 
Generation der Görzer Grafen war, nicht, wie 1394 gegenüber Habsburg, von 
einem über Generationen hinweg reichenden Vertrag. Trotzdem entschloß sich 
Albrecht IV. in der geschilderten Situation 1486/87, die Ansprüche aus der Zeit 
seines Urgroßvaters geltend zu machen. 

Am 22.1.1487, also noch vor der ersten großen Verschreibung Albrechts mit 
Sigmund, wurden ein ober- und ein niederbayerischer Rat nach Lienz geschickt, 
um unter Hinweis auf die Verträge von 1392 und die bisherige Kinderlosigkeit 

Riezler, Baiern, 161 f.; Wutte, 294-296. 
BayHStA PNU Ausw. St. 586. Drucke RB 10, 311 f. oder Wutte, 302 ff. 
Wiesflecker, Görz, 353 f. 
Wutte, 298-300; Wiesflecker, Görz, 355-366. 
Wutte, 301; Wiesflecker, Görz, 367 ff. 
Haeutle, Genealogie, 112. 
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Graf Leonhards bayerische Erbansprüche anzumelden. Falls die Görzer Amt
leute für den Ernstfall sofort auf die Herzöge verpflichtet würden, wollten diese 
Hilfe gegen Venedig leisten. Die Antwort Graf Leonhards war ausweichend: Er 
habe von solchen Verschreibungen noch nie gehört und müsse sich erst mit sei
nen Räten besprechen. Zu gegebener Zeit werde er den Herzögen persönlich ant
worten 2 9 1 . Ende März 1487 dann wurde Albrecht aus Innsbruck über eine 
schwere Erkrankung des Görzer Grafen unterrichtet. Sigmund forderte Albrecht 
gleichzeitig auf, ihm für den Fall des Todes Leonhards bei der Durchsetzung sei
ner eigenen, aus dem Erbvertrag von 1462 herrührenden Rechte gegen Venedig 
zu helfen 2 9 2. Die militärischen Auseinandersetzungen mit der Markusrepublik 
begannen gerade eben; insofern war für Sigmund wie für Albrecht die Görzer 
Frage eng mit der Behauptung gegen Venedig, einen weiteren wichtigen Anwär
ter auf das gräfliche Erbe, verbunden 2 9 3. 

Der oberbayerische Herzog versuchte nun, Sigmunds Ansprüche auf Görz 
zugunsten der eigenen Rechte dadurch abzubiegen, daß er die völlige Abhängig
keit des Erzherzogs von finanzieller und militärischer Hilfe aus Bayern ins Spiel 
brachte. Er legte Sigmund die wittelsbachische Anwartschaft dar und wies ihn 
an, beim Tod Leonhards die Grafschaft für Bayern zu besetzen, wofür er ein 
Drittel des Landes behalten dürfe. Die entsprechende Mission vertraute Albrecht 
Thomas Pipperl, der die Tiroler Verhältnisse bestens kannte, an 2 9 4 . So klar die 
Görzer Initiative von 1487 auch auf Albrecht zurückgeht, so versäumte er es 
doch nicht, Georg zu unterrichten, der das oberbayerische Vorgehen billigte 2 9 5 . 
Die Mitwirkung des Niederbayern war wichtig, denn aus mehreren zeitgenössi
schen Verzeichnissen einschlägiger Urkunden 2 9 6 wie aus späteren Gutachten 2 9 7 

geht hervor, daß viele wichtige Görz betreffende Dokumente im Landshuter 
Briefgewölbe lagen. Über die Reaktionen auf die Aufforderung Albrechts wissen 
wir nur, daß Graf Leonhard sich, offensichtlich erschrocken über die unvermute
ten Ansprüche, mit Sigmund beraten wollte und dieser einen Rat nach Lienz 
absandte298. Mit dem Umschwung in Tirol vom Sommer 1487 ist ein vorläufiger 
Schlußstrich für die Durchsetzung der wittelsbachischen Ansprüche in Görz 
markiert, keineswegs aber ein Ende dieser Ansprüche selbst. 

Im Januar 1489 unterrichtete Georg, der sich gerade zu umfassenden Aus
gleichsverhandlungen mit dem Kaiser in Innsbruck aufhielt, den oberbayeri
schen Vetter von den Ansprüchen, die Friedrich I I I . auf Görz erhebe und angeb
lich demnächst durch eine Transferierung Graf Leonhards durchsetzen wolle. 
Albrecht stimmte Georgs Vorhaben zu, das Reichsoberhaupt auf die wittels
bachischen Rechtstitel hinzuweisen und Graf Leonhard zu einem Zusammen
treffen mit den Herzögen einzuladen, um ihn vor Friedrichs Plänen zu 
warnen 2 9 9. Der September 1493 zeigt uns nochmals Georg initiativ, als er 
auf Gerüchte von einer schweren Erkrankung Leonhards hin den Ansprüchen 

11 BayHStA KbÄA 1160, fol. 58f., 65. 
2 Ebda., fol.60. 
3 Baum, Bayerns Griff, 533 f. 
4 BayHStA KbÄA 1160, fol.61 f. (1.4.). 

1 5 Ebda., fol. 63. 
1 6 Ebda., fol. 78f., 81 ff. 
17 BayHStA K.schw. 16580. 
1 8 BayHStAKbÄA 1160, fol.64'; Baum, Sigmund, 456. 
1 9 BayHStA KbÄA 1160, fol. 66-69. 
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Maximilians auf Görz zuvorkommen wollte. Auf Vorschlag Albrechts, der das 
Interesse an der Grafschaft mittlerweile verloren zu haben schien, wurde ein Tag 
der gelehrten Räte der Herzöge in Freising anberaumt, auf dem Rechtmäßigkeit 
und Durchsetzbarkeit der alten Verschreibungen zwischen Wittelsbachern und 
Görzern geprüft werden sollten 3 0 0. Als König Maximilian Görz 1500 dann nach 
vielfachen Vorbereitungsmaßnahmen für das Haus Österreich einzog, blieb den 
bayerischen Herzögen, wie noch darzustellen sein wird, nur das Nachsehen. 

V. H e r z o g Georgs K a u f der 
G r a f s c h a f t O e t t i n g e n - W a l l e r s t e i n 

Für die Zeit zwischen dem im November 1481 endenden Prozeß vor dem 
Landshuter Hofgericht um die niederbayerische Vormundschaft über Graf 
Joachim von Flochberg und dem Tod des sich gegen den Einfluß Georgs des Rei
chen energisch zur Wehr setzenden Grafen Ludwig XI I I . von Wallerstein im 
März 1486 haben wir keinerlei archivalische Nachrichten über die Beziehungen 
zwischen Niederbayern und Oettingen. Erst mit den Versuchen Georgs von 
1486/87, Wallerstein aufzukaufen, setzt die Überlieferung wieder ein. Eine 
gewisse Ausnahme dabei macht das Jahr 1485 wegen der Wahl eines Oettinger 
Grafen zum Bischof von Passau und wegen Georgs Vorgehen gegen Nördlingen, 
das rechtlich ja auf die Verfügungsrechte der niederbayerischen Herzöge über 
Baldern seit 1473 zurückging und bei dem Georg der Reiche sich des öfteren der 
Oettinger Grafen bediente. Beide Vorgänge sollen hier noch kurz dargestellt 
bzw. resümiert werden. 

1. Die Wahl Graf Friedrichs zum Bischof von Passau 1485 

Am 1.12.1485 wurde Graf Friedrich (1459-1490), zweiter Sohn Wilhelms 
von Oettingen-Oettingen (1423-1467), Domherr zu Augsburg und Würzburg, 
vom Domkapitel zum Passauer Bischof gewählt 3 0 1 . Er galt als Vertrauter des 
Herzogs Georg und tatsächlich dürfte seine Wahl in der Hauptsache auf dessen 
Einflußnahme zurückgehen, denn es ist undenkbar, daß Georg der Reiche in dem 
von Niederbayern besonders kontrollierten Bistum Passau, das zuletzt sein enger 
Vertrauter und Kanzler Dr. Friedrich Mauerkircher, den Georg in langem und 
zähem Kampf gegen den kaiserlichen Kandidaten Georg Heßler durchgesetzt 
hatte, innegehabt hatte, eine Person als Bischof geduldet hätte, die nicht ent
weder sein Vertrauen genoß oder völlig von ihm abhängig war. Die Wahl verlief 
nicht ohne Schwierigkeiten, wurde aber vom Papst sofort approbiert 3 0 2. Herzog 
Georg, bei dem das Hochstift Passau hoch verschuldet war, behielt den nur 
mit den niederen Weihen versehenen und weiterhin säkular lebenden Grafen 
zunächst in Landshut und verhandelte mit dem Kapitel über eine Schutz- und 
Schirmeinung zwischen Niederbayern und Passau. Diese kam im Oktober 1487 
zustande und räumte dem Herzog weitgehende Mitregierungsrechte im Hoch
stift ein, die durch direkte Zusagen des Bischofs Graf Friedrich für Georg 

3 0 0 Ebda., fol. 73-77. 
5 0 1 Vgl. die Ergebnisse in Abschn. H. VI.4.a) sowie FÖWA Ms. Diemand, 107. 
3 0 2 RTA 1, Nr. 797. 
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den Reichen unter Umgehung des Domkapitels noch ausgeweitet wurden. Damit 
markiert das Jahr 1487, wie noch ausführlich zu zeigen sein wird, den Höhe
punkt des niederbayerischen Einflusses in Passau. Erst danach konnte Graf 
Friedrich von seiner Bischofsstadt Besitz ergreifen. Vom Kaiser erst im Januar 
1490 anerkannt, starb Graf Friedrich am 3.3.1490 in Linz auf dem Weg zum 
Regalienempfang. 

2. Die Belagerung von Nördlingen 1485 und die Oettinger Grafen 

Nicht nur den politischen Zielen, sondern auch den strategischen Vorausset
zungen nach war das energische Vorgehen Georgs des Reichen gegen Nördlin
gen 1485 eng mit seiner Oettinger Politik verbunden. Das gesamte Grafschafts
gebiet und vor allem die Burg Wallerstein dienten dem Herzog im Mai 1485 als 
Aufmarschgebiet und Operationsbasis für seine Streifscharen und das Belage
rungsheer303. Zwischen April und Juli 1485 boten die Grafen Ludwig XI I I . von 
Wallerstein und Wolfgang I . von Oettingen der Reichsstadt mehrfach an, zwi
schen ihr und dem Herzog zu vermitteln, doch der Nördlinger Rat lehnte jedes
mal ab - er hatte sich, wohl mit Recht, die Auffassung des brandenburgischen 
Kurfürsten zu eigen gemacht, hinter den Oettinger Angeboten stecke nur Herzog 
Georg, der daran interessiert sei, den Handel mit möglichst großen Vorteilen für 
sich über die Bühne zu bringen 3 0 4. Auch während der größten Bedrängnis der 
Stadt durch die Belagerung im Juli/August 1485 lehnte man in Nördlingen jeg
liche oettingische Vermittlung ab 3 0 5 . Die Haltung der Grafen angesichts der nie
derbayerischen Militärexpedition gegen ihren langjährigen Territorialkonkur
renten Nördlingen war unterschiedlich. Am deutlichsten engagierte sich Graf 
Wolfgang I . (1467-1522) von Oettingen im Sinne Herzog Georgs. Er befand 
sich im Juli 1485 in Landshut, sagte am 1.8.1485 der Reichsstadt förmlich die 
Fehde an und wird als einer der Führer des in Deiningen zusammengezogenen 
Belagerungsheers genannt5 0 6. Ohne Zweifel gehen seine zahlreichen Vermitt
lungsangebote direkt auf Anweisungen Georgs zurück. Weniger klar ist die Hal
tung Ludwigs XI I I . von Wallerstein. Einerseits ist in einem Nördlinger Bericht 
davon die Rede, daß er die Burg Wallerstein gegen die Angriffe bayerischer 
Reiter ausbaue 3 ° 7 , andererseits diente gerade Wallerstein den niederbayerischen 
Streifscharen als Stützpunkt; außerdem entzog Ludwig X I I I . im August den 
Bürgern Nördlingens jeglichen Geleitschutz308. Die Flochberger Statthalter des 
Grafen Joachim 1.(1477-1520) betonten Nördlingen gegenüber ihre Neutralität 
in dem Streit, was der Rat der Stadt nicht glauben wol l te 3 0 9 - sicher mit Recht, 

5 0 3 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 38f.; FüS 193, fol. 11 ff. 
3 0 4 Nach BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 38-40 u. 988, fol. 60 sowie Priebatsch I I I , 

Nr. 1089, 1096. 
3 0 5 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 48'. 
3 0 6 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 62 ff. und 987/2, fol.49ff. Deswegen gehörten die 

Oettinger Grafen auch zu den Adressaten des kaiserlichen Mahnschreibens vom 4.7.1485, 
Herzog Georg nicht gegen Nördlingen zu helfen (RL Nördlingen 987, fol. 32 ff.). 

307 Priebatsch I I I , Nr. 1089 (9.7.). 
3 0 8 BayHStA RL Nördlingen 987/2, fol. 38f. bzw. 987, fol. 100. 
3 0 9 BayHStA RL Nördlingen 988, fol. 63, 116b'. 
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denn Flochberg stand ja unmittelbar unter Vormundschaft und Mitregierung des 
Landshuter Herzogs. Die Ereignisse des Frühjahrs 1486 ließen dann aber die 
Oettinger Grafen gegen Herzog Georg zusammenrücken. 

3. Der Kauf des Wallersteiner Grafschaftsdrittels 

Durch die Postulierung Graf Friedrichs zum Bischof von Passau und den 
Zugriff auf Nördlingen aufgrund eines Balderner Rechtstitels und unter 
Ausnutzung der territorialen Basis, die die Grafschaft ihm bot, hatte Herzog 
Georg 1485 sein fortwährendes Interesse an einer Kontrolle und Neuanbindung 
Oettingens erkennen lassen. 1486, in dem Jahr, in dem seine Expansionspolitik 
in Schwaben den Höhepunkt erreichte, griff er, noch bevor eine endgültige Rege
lung mit Nördlingen erzielt war, im Wallersteiner Grafschaftsdrittel, das sich der 
niederbayerischen Kontrolle bisher am weitesten entzogen hatte, energisch zu. 
Die Möglichkeit dazu bot ihm der Tod des Seniors des Grafenhauses, Lud
wigs XI I I . von Wallerstein (1449-1486), am 21.3. i 486 3 1 0 . Graf Ludwig war, 
im Gegensatz zu seinen jüngeren Neffen Wolfgang I . von Oettingen 
(1467-1522) und Joachim I . von Flochberg (1477—1520), ein entschiedener 
Vertreter der Interessen des gräflichen Gesamthauses gegen die niederbayeri
schen Herzöge gewesen. Er starb ohne männliche Erben; sein einziges Kind war 
die Tochter Magdalena (1473-1525). Diese hatte Herzog Georg dadurch in 
seine Hände gebracht, daß er sie seit 1483 am Burghausener Hof hatte erziehen 
lassen311. Damit wußte Georg auch von dem Heiratskontrakt, den LudwigXIII. 
im Februar 1485 für die damals 12jährige Magdalena mit Graf Ludwig von 
Montfort dem Älteren für dessen Neffen Graf Ulrich VI . von Montfort-Tett-
nang ( f l520) abschloß 3 1 2 . Die Ehe sollte binnen vier Jahren geschlossen 
werden. Über die Versorgung Magdalenas für den Fall des Todes Ludwigs XII I . 
hieß es in der Abrede, der Graf solle ihr - zusätzlich zu einer bereits bestehenden 
Dotation von seiten seiner ersten Frau für Magdalena - nach seinem Gutdünken 
ein weiteres Erbteil bestimmen und dann von seiner Tochter den Verzicht auf 
das Wallersteiner Grafschaftsdrittel verlangen dürfen. Ludwig XI I I . starb 
jedoch ein Jahr später, ohne die vorgesehene Dotation getroffen und den Erbver
zicht verlangt zu haben. Diese Rechtslage machte sich die niederbayerische 
Seite im Streit um die Rechtmäßigkeit des Kaufs des Wallersteiner Grafschafts
drittels nach 1488 zunutze, indem folgendermaßen argumentiert wurde: Da die 
erforderlichen Verfügungen Ludwigs XI I I . gefehlt hätten und Magdalena auch 
nie einen förmlichen Verzicht geleistet habe, sei sie erbberechtigt gewesen und 
habe deshalb auch ihr Erbe 1487 rechtsgültig an Herzog Georg verkaufen können. 
Gegenüber dieser Geltendmachung weiblichen Erbrechts ist es angesichts der 
Geltung des salischen Erbfolgerechts im Grafenhaus, angesichts der behandel
ten Maßnahmen Ludwigs XI I I . gegen den niederbayerischen Einfluß in der 
Grafschaft und angesichts der engen Verbindungen, die er in der testamentari-

3 1 0 Das Datum nach BayHStA NKB 92, fol. 2 und BayStaBi cgm 5870(2. Vgl. auch: 
Beyträge zur Oettingischen Geschichte, 147 f. (Grabinschrift in St. Jakob in Oettingen). 

1 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 70. 
3 1 2 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 130-133; FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 2 

und Ms. Diemand, 61-63. Die Urkunde wurde lange Zeit in Landshut verwahrt und von 
Georg erst 1500 zurückgegeben (BayHStA PNA 6470). 
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sehen Verfügung von 1476 und im Hausvertrag von 1477 3 1 3 zu den Oettinger 
Vettern suchte, mehr als wahrscheinlich, daß er den Grafschaftsteil nicht seiner 
Tochter, sondern den Oettinger Grafen überlassen wollte 3 1 4 . 

Herzog Georg aber hatte durch das Unterbleiben des Erbverzichts einen -
wenn auch recht fragwürdigen - Rechtstitel in der Hand, den er 1486/87 in 
genau überlegtem Vorgehen zur vorläufigen Erwerbung Wallersteins nutzen 
konnte. Aufgrund der günstigen Überlieferungssituation sind wir in der Lage, 
dieses Vorgehen genau nachvollziehen zu können, denn fast alle entsprechenden 
Urkunden und Briefe sind uns in den Akten der 1489 eingesetzten königlichen 
Schlichtungskommission kopial erhalten 3 1 3. 

Als Georg im März 1486 in Augsburg, wo er sich gerade wegen der Wahl eines 
neuen Bischofs aufhielt, Nachricht von einer schweren Erkrankung des Grafen 
Ludwig X I I I . erhielt, schickte er einen seiner Beamten mit der Aufforderung 
nach Wallerstein, ihm, Georg, im Interesse einer Konsolidierung der Güter der 
Gesamtgrafschaft die Schlösser Wallerstein und Alerheim zu übergeben und 
eine Vollmacht zur Verheiratung Magdalenas zu übertragen 3 1 6 . Lud
wig XI I I . war aber zum Zeitpunkt dieses Schreibens bereits gestorben. Daß 
Georg gegenüber Graf Wolfgang von Oettingen und seinem Mündel Graf 
Joachim von Flochberg nach der Verfügung über Wallerstein trachtete, geht 
nicht nur aus dem Konzept eines entsprechenden Verkaufsbriefs317, sondern 
auch aus den in Georgs Auftrag angelegten Aufzeichnungen über die Erträge des 
Landesteils Graf Ludwigs 3 1 8 und aus der Tatsache hervor, daß der Herzog in sei
ner Eigenschaft als Vormund Graf Joachims sofort Mitspracherechte bei der Ver
teilung des Wallersteiner Erbes verlangte3 1 9. Graf Wolfgang und die Regenten 
Graf Joachims waren sofort nach Ludwigs Tod nach Wallerstein gekommen, wo 
bereits Graf Ulrich von Montfort anwesend war, der Bräutigam Magdalenas, des
sen Einfluß Herzog Georg möglichst zurückgedrängt sehen wollte. Gegenüber 
Georg bekundeten die Grafen, betreffend sowohl die Verheiratung Magdalenas 
wie auch die Verwaltung des Wallersteiner Erbes die Interessen des Herzogs 
gebührend berücksichtigen zu wollen 3 2 ° . Ihre Taten aber standen im Gegensatz 
zu diesen Bekundungen, denn Graf Wolfgang ließ die von Georg nach Waller
stein entsandten Beamten zunächst nicht in das Schloß und betonte ihnen 
gegenüber das alleinige Erbrecht der verbliebenen männlichen Angehörigen des 
Hauses321. Herzog Georg suchte Wolfgang von Oettingen-Oettingen nun da
durch enger an sich zu binden, daß er das 1479 mit ihm begründete Ratsverhält
nis auf beider Lebzeiten unter Beibehaltung des Öffnungsrechts erneuerte. 

3 , 3 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 44 bzw. fol. 14'ff.; FÖSA HA II 1.6. 
] ] 4 So auch FÖWA Ms. Diemand, 63. 
V 5 BayHStA MedFLit Oettingen 105. Wesentliche Hinweise sind auch den im FÖWA 

P.A. Magdalena, Fasz. 3 erhaltenen Originalkorrespondenzen Georgs und seiner Amtleute 
zu entnehmen. 

3 , 6 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 169'f. (22.3.1486). 
3 1 7 BayHStA NKB 92, fol. 3 f: Undatiertes Konzept eines Verkaufsbriefs, nach dem Graf 

Johann IL, Herr von Conde (1467-1519) als Mitregent im Oettinger Grafschaftsdrittel 
sein Erbteil an Wallerstein kaufweise an den Herzog überträgt. 

3 , 8 Ebda., fol. 8 -11 . 
3 1 9 BayHStA MedFLit. Oettingen 103, unfol. 
3 2 0 BayHStA NKB 92, fol. 2. 
3 2 1 BayHStA MedFLit Oettingen 104, unfol. (28.3.1486). 
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In einem Beibrief gewährte er dem Grafen Schutz und Schirm und nahm ihm die 
Zusage ab, in keine anderen Dienstverhältnisse zu treten und niemandem gegen 
Georg zu helfen 3 2 2. Diese Verpflichtungen hatte Georg dem Grafen anschei
nend abgezwungen323, denn als Graf Wolfgang bald darauf auf Aufforderung 
des Herzogs nach Landshut kam, ließ dieser ihn festsetzen und erzwang so die 
Übersiedlung der Wallersteiner Erbtochter Magdalena an den Herzogshof324; 
am 22.4.1486 trat Magdalena — nach einiger Gegenwehr - die Reise nach Burg
hausen von der Harburg aus an 3 2 3 . Später wurde Georg deswegen - wohl mit 
Recht - beschuldigt, den Verkauf des Wallersteiner Grafschaftsdrittels 
vom August 1487 von der 14jährigen Magdalena erzwungen zu haben, beson
ders indem er ihr androhte, ihre Vermählung mit dem Montforter zu hintertrei
ben 5 2 6 . 

Nachdem Georg der Reiche so die letzte Angehörige der Wallersteiner Teil
linie (nach seiner Anschauung war sie auch Alleinerbin) in seine Gewalt gebracht 
hatte, schob er noch einen zweiten Anspruchstitel hinterher und verlangte die 
Huldigung der Wallersteiner Untertanen auf Graf Joachim von Flochberg als 
nächsten Erben und auf sich als Joachims Vormund 3 2 7 . Inzwischen waren die 
niederbayerischen Beamten doch noch in Wallerstein und in Schloß Hochhaus, 
dem wichtigsten und ertragreichsten oettingischen Herrschaftsmittelpunkt im 
Südries, seit 1485 Bestandteil des Heiratsguts von Gräfin Magdalena328, ein
gelassen worden. Sie sollten die Umwandlung der Schlösser in niederbayerische 
Pflegamtssitze vorbereiten. Graf Wolfgang übergab ihnen die Wallersteiner Tor
schlüssel; wichtige Räume wurden versiegelt329. Gemeinsam legten oettingische 
und niederbayerische Beamte ein Inventar über Wallerstein an, das von den 
Ingolstädter Rentmeistern geprüft und ergänzt wurde 3 3 0 . An Barschaft waren 
2,037 fl vorhanden; dem standen Schulden von 13,600 fl gegenüber, davon 
allein sofort fällige 4,000 fl beim Rat von Nördlingen 3 3 1 . Auch das Archiv wurde 
im Inventar erfaßt; Georg ordnete mehrfach Recherchen in den Urkunden und 
Briefen an und instruierte seine Beamten, die Archivalien jederzeit verfügbar zu 
halten 3 3 2. Obwohl die Anordnung zur Verbringung der gesamten Wallersteiner 
Fahrhabe nach Landshut im November 1487 getroffen wurde, scheinen die 
Archivalien erst 1489 nach Landshut verbracht worden zu sein; die meisten von 
ihnen wurden nie retradiert und liegen heute im Bayerischen Hauptstaats
archiv 3 3 3. Anfang Mai 1486 bat Graf Wolfgang Georg nochmals, ihm als neuem 

3 2 2 BayHStA PNU Ausw. St. 1509, 1510 (3./4.4.1486). 
5 2 3 FÖWA Ms. Diemand, 217 Anm. 244. 
3 2 4 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 171. 
3 2 5 Ebda., fol. 137'. 
3 2 6 Vgl. ebda., fol.45f. und KbÄA 991, fol. 18. 
3 2 7 BayHStA NKB 4, fol.375'-378 (6.4.1486) = RTA l,Nr.675. 
3 2 8 Zu Hochhaus Kudorfer, Oettingen, 80ff. und RTA 1, Nr. 676. 
3 2 9 BayHStA MedFLit Oettingen 105, unfol. (13.4.1486) = RTA 1, Nr. 680. 

BayHStA PNU Ausw. St. 1528 („Item ain verzaichnuss weilent Graf Ludwigs von 
Ötingen verlassen schulden, auch aller varnnden habe, brief, register und annders im 
sloss Wallerstein vorhanden", 14./19.4.1486). 

3 3 1 Ebda., fol. 2'. 
3 3 2 Ebda., fol. 11-16; MedFLit Oettingen 105, fol.153 (19.11.1486) und fol.163 

(15.4.1486); FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3. 
3 3 3 BayHStA NKB 92, fol. 1 1 ' ; MedFLit Oettingen 105, fol. 153f.; FÖWA Ms. Diemand, 

68. Die Abgabe dieser Bestände an das Staatsarchiv Augsburg ist vorgesehen. 
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Senior des Hauses wenigstens Wallerstein zu überlassen, doch im August war die 
Burg bereits Sitz eines niederbayerischen Pflegers334. 

Für das weitere Vorgehen schaltete Georg der Reiche seinen Münchener Vet
ter Albrecht IV. ein, in dessen Diensten der Vater des Bräutigams von Magdalena 
stand, Graf Ulrich V. (der Ältere) von Montfort-Tettnang. Dieses Vorgehen hat
ten die Herzöge bereits im März 1486 in Augsburg vereinbart. In ihrem Auftrag 
erstellte Ulrich V. eine Zusammenstellung der Eigengüter der Wallersteiner Ver
lassenschaft und deren Erträge (5,000 fl jährlich), die Albrecht Georg am 
23.4.1486 übersandte. Aus dieser Aufstellung sollte wohl der Kaufpreis für das 
Wallersteiner Grafschaftsdrittel abgeleitet werden, und die sich ergebende 
Summe war Georg augenscheinlich zu hoch 3 3 5 , denn über diese Frage kam es 
nun zu langwierigen und komplizierten Verhandlungen, die sich vorerst bis 
Dezember 1486 hinzogen 3 3 6. Es wurden neue Verzeichnisse über Besitz und 
Rechte Graf Ludwigs XI I I . erstellt. Herzog Georg drängte auf einen förmlichen 
Verkauf, eine bloße Übergabe genügte ihm nicht. Er wollte aber auch Graf Lud
wigs Schulden nicht übernehmen. Unklarheiten gab es vor allem über die Taxie
rung und gegenseitige Anrechenbarkeit von Grundbesitz, Rechten und Fahrhabe 
sowie der Schulden. Ein gewisses Druckmittel gegenüber dem für seinen Sohn 
Ulrich V I . , dem Bräutigam Magdalenas, verhandelnden Ulrich V. von Montfort 
hatte Georg dadurch in der Hand, daß dieser ihm 25,000 fl schuldete. Alle Ver
handlungen liefen ausschließlich über die Vermittlung Alb rechts IV., dem es im 
Oktober wenigstens gelang, einen Kaufpreis von 17,000 fl zu fixieren. Gleichzei
tig empfahl er Herzog Georg den Kauf „dem hawss Beyrn zu nutz und erweit-
rung' . Die Verhandlungen aber gingen weiter, behandelt wurden wieder 
Schuldenprobleme und der Zeitpunkt der Verheiratung Magdalenas. Georg 
feilschte — kaum verständlich - hartnäckig; er wollte einen rechtsgültigen Kauf 
Wallersteins und sofortige Einsetzung in Poseß und Gewere, aber keinerlei 
Schulden übernehmen. Albrecht redete seinem Vetter gut zu, bemühte sich 
beständig um Ausgleichsmöglichkeiten und führte Georg in finanztechnischen 
Einzelheiten vor, wie sich die auszugebende Gesamtsumme von 30,000 fl 
(17,000 fl Kaufpreis zuzüglich 13,000 fl Schuldenübernahme) amortisieren 
werde. Zuletzt bekundete er sogar — vielleicht etwas ironisch - seine eigene 
Kaufbereitschaft 3 3 8 . 

Ein Schlaglicht auf die reichspolitische Relevanz dieser Oettinger Vorgänge 
1486 wirft ein Bericht des Stefan Tischinger, einem der niederbayerischen Statt
halter im Flochberger Grafschaftsteil, an Georg den Reichen über eine Unter
redung, die er mit dem kaiserlichen Vizekanzler Johann Waldner Ende 1486 über 
die Tatsache führte, daß der Kaiser sich weigerte, Graf Friedrich von Oettingen 
als Bischof von Passau zu konfirmieren. Die Grafen von Oettingen, so Waldner, 
„hiengen und verknüpfften sich alle" an Herzog Georg und „hetten wenig acht 
uff irn rechten herrn, den Römischen keyser" j 3 5. Tischinger antwortete, 

3 3 4 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (5.5.1486) = RTA 1, Nr.695; NKB 124, 
fol. 195 (Bestandzettel für Karl von Wiesentau als Pfleger 24.8.1486). 

3 3 5 BayHStA PNU Ausw. St. 1511/1-4; FÖWA Ms. Diemand, 63, 176f. (Anm. 138). 
3 3 6 BayHStA PNU Ausw.St. 1511/1-8; FüS 276, fol.49-58; MedFLit Oettingen 8; 

FÖWA Ms. Diemand, 64-66. 
3 3 7 BayHStA PNA 6466/1, fol. 9. 
3 3 8 BayHStA FüS 276, fol. 56 f. 
3 ) 9 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. Daraus auch die folgenden Zitate. 
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dafür gebe es gute Gründe: „Das muesse auss notdurfft sein, dann bey der kaiser
lichen maiestat sey lanngczeit her weder verhelffung Rechts noch hanndthabung 
erfunden worden". Außerdem habe der Kaiser den Grafen die ihnen aus einigen 
Reichsstädten zustehenden Judensteuern entzogen. Darauf meinte Waldner, 
diese Rede sei wohl zu weit gegangen, doch da Tischinger nur ein Schreiber 
sei, wolle er sie ihm nachsehen. Tischinger gab zurück, wenn die Konfirmation 
für den Passauer Bischof schon erteilt gewesen wäre, hätte er nie so geredet. 

So wenig wir also über die Reaktion der Grafen auf die Verhandlungen des 
zweiten Halbjahres 1486 wissen, so klar ist doch, daß das Wallersteiner Kaufpro
jekt einer von vielen Kanälen der Kooperation der bayerischen Herzöge geworden 
war und daß ihre Aktivitäten am Kaiserhof mit Mißtrauen beobachtet wurden. 
Die Formierung einer neuen Besitzstruktur in der Grafschaft hatte inzwischen 
bereits begonnen. In Flochberg saßen weiterhin die niederbayerischen Statthal
ter des georgianischen Mündels Graf Joachim. Die wichtige Hauptburg Waller
stein, nur fünf Kilometer von Nördlingen entfernt, nahm Karl von Wiesentau im 
August 1486 als Pfleger Georgs in Besitz. Er hatte Anweisung, sich auf die 
Behauptung der Burg zu konzentrieren und die Besitzpertinenzen vorerst nicht 
geltend zu machen 3 4 0. Betreffend Wallerstein und das zwischen Nördlingen 
und der Harburg gelegene Alerheim ordnete Georg im November 1486 wei
tere Archivrecherchen an 3 4 1 . Nicht verhindern konnte der Herzog das Ent
stehen konkurrierender Besitzrechtstitel über geistliche Lehen aus dem Waller
steiner Erbe: Während der Augsburger Bischof Georg in seiner Eigenschaft 
als Administrator Flochbergs belehnte, wurden die Eichstätter Lehen Graf 
Wolfgang von Oettingen zugewandt3 4 2. Wegen der Reichslehen Graf Lud
wigs X I I I . blieb Georg allerdings vorerst vorsichtig und ordnete an, daß 
Wolfgang sie als Senior des Hauses vom Kaiser empfangen solle, allerdings 
ohne Nachteile für seine Flochberger Vormundschaftsrechte343. Am 5.5.1487 
belehnte Friedrich I I I . in Nürnberg Graf Wolfgang mit den Regalien und konfir
mierte ihm alle Rechte und Privilegien 3 4 4 — ein förmlicher Lehensbrief freilich 
wurde nicht ausgestellt345. 

Die Vermittlungen Albrechts IV. zwischen Ulrich V. von Montfort und Georg 
dem Reichen waren im Februar und März 1487 fortgesetzt worden. Nach Gesprä
chen der Herzöge in Abensberg und Erding ließ Georg Anfang April die ersten Ver
tragsentwürfe abfassen und Albrecht übersenden 3 4 6 . Die Herstellungder endgülti
gen Fassung verzögerte sich aber noch um ein weiteres Vierteljahr. Am 30.7.1487 
endlich konnten die Dokumente in Burghausen Gräfin Magdalena von Wallerstein 
vorgelegt werden. Die Vierzehnjährige, seit längerer Zeit in der Obhut Georgs und 
ohne Kenntnis der vorausgegangenen Verhandlungen, die allein Ulrich V. von 
Montfort in ihrem und ihres Bräutigams Namen geführt hatte, stimmte z u 3 4 7 -

5 4 0 BayHStA NKB 124, fol. 195; FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3. 
5 4 1 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 153. 
3 4 2 Ebda., fol. 25 (Febr./März 1487); FÖWA U II 563. 
3 4 3 FÖWA P.A. Ludwig XII I . , Nr. 1 u. 3; BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 27,145'; 

Lang, I I I , 73. Georg zahlte sogar die 321 fl Kanzleigebühren und Zehrgelder. 
3 4 * BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol.21'; Lang, I I I , 105-109. Wortlaut und Form 

entsprachen der Belehnung vom 25.4.1463 (Lünig, Bd. 22 (Spicilegium Secularel), 770f.). 
3 4 5 FÖWA Ms. Diemand, 68 mit Anm. 155. 
3 4 6 BayHStA PNU Ausw. St. 1511/10, 11; FÖWA Ms. Diemand, 67. 
3 4 7 BayHStA PNU Ausw. St. 1511/12. 
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anderes blieb ihr wohl kaum übr ig 3 4 8 . Eine interessante Verbindung zu den gleich
zeitigen Vorgängen in Tirol ergibt sich aus der Tatsache, daß Graf Ulrich VI . 
(der Jüngere) von Montfort-Tettnang am 5.1.1487 in die Ratsdienste des Erzher
zogs Sigmund getreten war 3 4 9 . Vom 9.8.1487 datiert dann die Verkaufsurkunde 
über das Wallersteiner Erbe an Herzog Georg 3 5 0. Graf Ulrich V I . von Montfort-
Tettnang und seine Frau Magdalena von Oettingen (über den Zeitpunkt ihrer 
Hochzeit haben wir keine genauen Angaben 3 5 1) verkauften damit das Erbteil 
Ludwigs X I I I . von Wallerstein, sämtliche Besitzungen, Rechte und Regalien 
samt der Fahrhabe und dem Archiv auf Wallerstein 3 5 2 an Georg den Reichen zu 
Eigen, also ohne jeden Vorbehalt eines Wiederkaufrechts. Dazu leistete Magda
lena einen förmlichen Verzichtseid und entband alle Wallersteiner Untertanen 
von jeder Gehorsamspflicht ihr und ihrem Mann gegenüber 3 5 3 . Ihre Zustim
mung erklärten auch die Grafen von Montfort und Graf Johann von Sonnenberg, 
Truchseß zu Waldburg (1471-1510), der Bruder der zweiten Frau Ludwigs 
X I I I . Der Herzog seinerseits hatte sich doch noch bereit gefunden, die Waller
steiner Schulden zu übernehmen 3 3 4 . Eine Kaufsumme für den Wallersteiner 
Grafschaftsteil ist in der Urkunde vom 9.8.1487 auffälligerweise nicht 
genannt3 3 3, vielleicht war darüber noch immer keine Einigkeit erzielt worden. 
Aus den späteren Oettinger Quittungen für Georg vom September 1487, August 
1488 und August 1489 ergibt sich, daß der Herzog an Magdalena und ihren 
Mann insgesamt 15,000 fl rh auszahlte356. Nimmt man die übernommenen 
Wallersteiner Schulden von 13,000 fl dazu, so ergäbe sich ein Gesamtkaufpreis 
von 28,000 fl - ein recht niedriger Betrag, wenn man bedenkt, daß Georg für die 
Grafschaft Kirchberg 1481 31,000fl und für die Markgrafschaft Burgau 1486 
52,011 fl gezahlt hatte. Auch darin spiegelt sich etwas vom Druck, den Georg auf 
Magdalena, ihren Mann und ihren Schwiegervater ausgeübt hatte. 

Nun war - zumindest de jure - ein Drittel der Grafschaft Oettingen an Georg 
übergegangen; den Flochberger Anteil beherrschte er als Vormund des löjähri-
gen Grafen Joachim. Aus oettingischer Sicht bedeutete dies zweifelsohne den 
„unerfreulichen Höhepunkt" der Konsequenzen aus den Teilungen seit 14 1 0 3 5 7 . 

5 4 8 Vgl. die Vorwürfe der Grafen an Georg ebda. 1511/18 sowie MedFLit Oettingen 105, 
fol. 45 f. 

3 4 9 Bilgeri, 495 Anm. 77. 
3 5 0 FÖWA U II 564b (Regensburger Vidimus vom 12.10.1489, ohne Siegel). BayHStA 

NKB 92, fol. 13-19 und PNA 6467, fol . l sind Konzeptabschriften; BayHStA MedFLit 
Oettingen 105, fol. 7-12 eine Abschrift des Vidimus von 1489. Druck: Lang, I I I , 73f. 

3 3 1 Einen Tag vor der Besiegelung, am 8.8.1487, forderte Georg Abschriften aus dem 
Wallersteiner Archiv über die Heiratsbriefe und Versorgung Magdalenas an (BayHStA 
MedFLit Oettingen 105, fol. 153'). 

Zu den Wallersteiner Besitzpei tinenzen vgl. die Grafschaftsbeschreibung von Ku
dorfer, Oettingen, 47 ff. 

3 5 3 FÖWA U l i 564a. 
3 3 4 BayHStA NKB 92, fol.20 (Revers Georgs). 
" 5 Die Rede ist von „ein sölh merkliche suma allso bar... zu unnsern handen". 
3 5 6 FÖWA U II 565; BayHStA PNA 6467, fol. 1 und 6466/1, fol. 140f. sowie NKB 92, 

fol. 21. Diese Angaben decken sich mit denen von FÖWA Ms. Diemand, 67 f. mit Anm. 151. 
In der ersten Tranche waren 2,857 fl Montforter Schulden bei Georg verrechnet. 

i D l Grünenwald, 87. Vgl. den Tadel der Annales Neresheimenses, 30, für Magdalena. 
Nicht ohne Fehler ist die kurze Darstellung der Händel um Oettingen bei Aretin, Öttingen-
Wallerstein, 218. Vgl. auch Kudorfer, Oettingen, 136 und Riezler, Baiern, 524 f. 
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Überdies war es Herzog Georg gelungen, den Kauf vor Graf Wolfgang von Oet
tingen geheimzuhalten — quasi als Ablenkungsmanöver hatte er ihm im Mai 
1487, wie geschildert, vom Kaiser die Wallersteiner Reichslehen verleihen las
sen. 1489 erreichte der Herzog dann noch die kaiserliche Konfirmation des 
Kaufs und seine eigene Belehnung. Aus der Sicht seiner territorialpolitischen 
Ziele erwies sich Georg in Oettingen als „härter zupackender Schüler seines 
Vaters,... überrannte die Grafschaft vollends und brachte mit dem Grafschafts
drittel Wallerstein auch ein ertragreiches Amt, Hochhaus, in seinen Besitz 
..." 3 5 9 . Schon das Jahr 1488 aber sollte, parallel zu Georgs Bestrebungen nach 
Einbindung Wallersteins in die niederbayerische Verwaltung, die Wendung der 
Oettinger Grafen gegen ihn bringen. 

4. Anläufe zur Konsolidierung der niederbayerischen Herrschaft 
in Oettingen-Wallerstein 

In den Annalen des oettingischen Benediktinerklosters Neresheim heißt es zu 
den Jahren 1487/88: 

Georgius dux ius suum armis quaesiturus, comitatum Oettingensem cum manu valida 
ingressus est, et sequenti anno 1488 totum Oettingensium comitum territorium Harbur-
gum usque potestati suae subiecit, excepto solo monasterio Neresheimensi... i b 0. 

Aus der Sicht der oettingischen Insassen spielte sich also die Inbesitznahme 
durch Georg unter Waffengewalt und bis hin zur völligen Unterwerfung ab. In 
diesem Abschnitt soll zusammengestellt werden, was wir aus den Akten über die 
Versuche des Herzogs wissen, den Neubesitz zu konsolidieren und ihn der eige
nen Verfügungsgewalt zu sichern. 

Ein Vierteljahr nach dem Kauf, im November 1487, erteilte Georg seinem Wal
lersteiner Pfleger Wiesentau Befehle über die Ausübung aller Rechte und die Ein
nahme aller Einkünfte, die zum Erbe Ludwigs XII I . gehörten, sowie über die Ver
bringung aller Mobilien nach Landshut3 6 1. Geltend machte er auch seinen Schutz 
und Schirm über die Niederlassung des Deutschen Ordens in Oettingen (die Stadt 
war seit 1410 zweigeteilt) 3 6 2 und seine Ausdehnung der Höchstädter und Grais
bacher Geleitrechte363. Das Oettinger Amt Hochhaus findet sich ebenfalls schon 
seit 1487 in den niederbayerischen Rentmeisterrechnungen364. Ein gemeinsam 
mit Albrecht IV. im Januar 1488 erlassenes Landesaufgebot erging auch an „der 
grafschafft Otingen lanndtsezzen"363. Im niederbayerischen Musterungsbuch 
von 1488 werden das Landgericht Öttingen und die Pflegen Alerheim, Hochhaus 
und Baldern als reispflichtig aufgeführt 3 6 6. Die wichtigsten Schlösser wurden aus
gebaut und mit Waffen versehen367. 

1 8 FÖWA Ms. Diemand, 68; Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 70. 
19 Ziegler, Staatshaushalt, 172. 
, 0 Annales Neresheimenses, 30. 
( 1 FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3; Ms. Diemand, 68 f. 
a BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 27. 
, 3 Vgl. BayHStA NKB 151, fol. 231 ff. 
A Ziegler, Staatshaushalt, 143; Kudorfer, Oettingen, 80 ff. 
, 5 BayHStA PNU Ausw. St. 1516 (25.1.1488); FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3. 
, 6 BayHStA NKB 90, fol. 217 f. Dazu auch NKB 124, fol. 528'. 
, 7 FÖWA Ms. Diemand, 69f.; BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. 

340 



Anfang 1488 dann trat Georg offen an die Grafen Friedrich, Bischof von Pas
sau, und Wolfgang I . von Oettingen heran und forderte von ihnen die Verzicht
leistung auf ihre Rechte am Wallersteiner Erbe 3 6 8 . Als diese immer neue Bedenk
zeiten verlangten, begann Georg mit Maßnahmen gegen die gräflichen Beamten. 
Der Oettinger Amtmann Sebastian von Jagstheim, der sich weigerte, für die 
Stadt Oettingen nur vor den herzoglichen Beamten Rechnung zu legen, sondern 
die Anwesenheit auch eines Vertreters Graf Wolfgangs forderte, wurde abge
setzt und in Wemding eingesperrt. An seiner Stelle wurde, wie an vielen anderen 
Positionen, ein herzoglicher Vertrauensmann eingesetzt569. Im Anschluß daran 
ließ Herzog Georg die ganze Stadt Oettingen besetzen, ohne die Mitbesitzrechte 
Graf Wolfgangs zu achten 3 7 0. Am 29.3.1488 schließlich befahl der Herzog, 
daß die Wallersteiner Hintersassen auf ihn als neuen Landesherrn Erbhuldi
gung zu leisten hä t ten 3 7 1 . Diese erfolgte im April vor fünf herzoglichen Rä
ten 3 7 2 . 

Zwei Bemerkungen sollen noch der Abrundung des Bilds von den Vorgängen 
in Oettingen 1487/88 dienen. Zum Wallersteiner Gebiet gehörte auch das Birgit
tenkloster Maihingen nahe Wallerstein, in dessen Gebetsverbrüderung Georg 
1487 aufgenommen wurde 3 7 3 . Die Bekanntschaft mit dem Birgittenorden dürfte 
wesentlich zur großzügigen Unterstützung Georgs für seinen Diener Wolfgang 
von Sandizell bei der Neubegründung Altomünsters als Birgittenkonvent 1496/ 
97 beigetragen haben 3 7 4. Zum anderen ist daraufhinzuweisen, daß die nieder
bayerischen Maßnahmen in Oettingen-Wallerstein, die sich wegen der Zerstreu
ung des zugehörigen Besitzes über das ganze Grafschaftsgebiet erstreckten, 
schon seit Anfang 1488 zur Eröffnung eines neuen Streitschauplatzes mit den 
brandenburgischen Markgrafen als nördlichen Nachbarn Oettingens führten, 
die ebenfalls zahlreiche Dienst-, Schirm- und Grundrechtstitel im Grafschafts
bereich beanspruchten573. 

Das Streben Herzog Georgs nach Konsolidierung, alleiniger Verfügungs
gewalt und der Ausschaltung aller fremden Hoheitsrechte vollzog sich also vor 
allem durch Einbeziehung Wallersteins in Rüstungsmaßnahmen, Einsetzung 
neuer Beamter und die Aufnahme von Erbhuldigung. Der Herzog erzielte dabei 
beachtliche, letztlich aber doch nur vorübergehende Erfolge und scheiterte mit 
dem Versuch, große Teile Oettingens nach dem Muster des niederbayerischen 
Landesstaats zu vereinheitlichen und zu integrieren 3 7 6. 

3 6 8 Vgl. BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 27' (19.3.1488). 
3 6 9 Vgl. ebda, sowie MedFLit Oettingen 103, unfol. und FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3 

und Ms. Diemand, 69 (mit weiteren Beispielen). 
3 7 0 Arnpeck, 385 (zum April 1488). 
3 7 1 FÖWA U II 574 (Original); BayHStA PNA 6467, fol. 6 (Konzept). 
3 7 2 FÖWA Ms. Diemand, 69. 
373 Nyberg, Nr. 156. Zu Maihingen vgl. Kudorfer, Oettingen, 117 f. und Nyberg, 52ff. 
374 Nyberg, 58-65; Liebhart, 6-13. 
3 7 5 Vgl. BayHStA PNA 6418a, 6418b. 
376 Kudorfer, Oettingen, 272 f. 
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VI. V e r l a u f u n d Fo lgen der A u g s b u r g e r B i s c h o f s w a h l 
von 1486 

Zu den Ereignissen, die die Jahre 1486/87 als die Phase intensivster bayerischer 
Einflußnahme in Tirol und Ostschwaben ausweisen, gehört die Augsburger 
Bischofswahl von 1486 und der Versuch der regierenden wittelsbachischen Für
sten, die Wahl auf einen Angehörigen ihres Hauses zu lenken. Kandidat war Pfalz
graf Johann von Mosbach (1443—1486), jüngster Sohn Ottos I . von Mosbach 
(1410-1461), Inhaber zahlreicher Kanonikate und der Dompropsteien in Augs
burg (seit 1468), Regensburg (seit 1472) und Straßburg (seit 14 7 9 ) 3 7 7 . Als Dom
propst von Augsburg lag er des öfteren in Streitigkeiten mit dem Domkapitel um 
die dieser Dignität zugeordneten Einkünfte, so etwa 14 7 0 5 7 8 oder noch Anfang 
1486, in deren Verlauf Johann sogar Gefangennahmen und peinliche Befragun
gen anordnete379. Vergeblich hatte Pfalzgraf Johann 1480 versucht, auch noch die 
Konstanzer Dompropstei zu erlangen3 8 0, und vergeblich hatte Georg der Reiche 
sich, wohl 1485, bemüht, Johann zum Koadjutor Bischof Wilhelms von Eichstätt 
zu machen3 8 1. 

Am 23.2.1486 starb Graf Johann von Werdenberg-Heiligenberg, seit 1463 
Koadjutor, seit 1469 Bischof von Augsburg 3 8 2, auf dem Frankfurter Reichstag, 
wo er sich, bereits krank, als Führer der Tiroler Gesandtschaft aufgehalten hatte. 
Er war den Habsburgern eng verbunden gewesen; schon als Dompropst von 
Augsburg stand er in Ratsdiensten Sigmunds von Tirol, an den er auch später als 
Pfandinhaber der Markgrafschaft Burgau gegen die niederbayerischen Vorstöße 
mit dem Landgericht Marstetten-Weißenhorn immer wieder Anlehnung gesucht 
hatte. Seine Brüder waren Haug IX. von Werdenberg-Heiligenberg, einer der 
wichtigsten Räte des Kaisers, und Georg, 1482 Hauptmann der Rittergesellschaft 
mit St. Jörgenschild. 

Aufgrund der politischen Konstellationen im Süden des Reichs mußte der fälli
gen Neuwahl in dem im Brennpunkt des Geschehens stehenden Hochstift Augs
burg besondere Bedeutung zukommen 3 8 3 . Den niederbayerischen Gesandten in 
Frankfurt war die Sache wichtig genug, um wegen des Todes Bischof Johanns eine 
eigene Botschaft nach Landshut zu schicken3 8 4. 

Noch am Tag des Todes Johanns auf dem Reichstag, am 23.2., stellten Kaiser 
Friedrich I I I . und König Maximilian (er in der Form einer „Ersten Bitte"), denen 

377 Haeutle, Genealogie, 132. 
3 7 8 BayHStA Augsburg Domkapitel U 1854. 
j 7 9 Ebda. 2294 (Bestätigung und Erweiterung der Schlichtungsvereinbarungen von 

1470; 15.2.1486); TLA Sigm. XIII/233 = RTA 1, Nr. 555, 556. 
3 8 0 TLA Alt. Kopialb. 2/A, fol. 146. 
3 8 1 Vgl. dazu HHStA Frid. 9, fol. 138 (= Auer, Nr.62) (Instruktion des Kaisers an 

Bischof Wilhelm) und BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol.4* (späterer Bericht Wolfgang 
Kolbergers). 

3 8 2 Zoepfl, Augsburg, 452-467. 
3 8 3 An Quellen für die Augsburger Wahl sind zu nennen: das sog. „Tagebuch" über 

Bischof Friedrich von Hohenzollern (StAA HL Augsburg M.Best. 137a; ediert von Dre
her); Arnpeck, 383f.; Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich I I I . , Vorst. 6,49f.; RTA 
1, Nr. 559-576, v. a. die Auszüge aus dem Kapitelprotokoll in Nr. 562; BayStaBi cgm 899, 
fol. 319-321 (Fuggersches Ehren werk). Vgl. an Literatur Zoepfl, Augsburg, 482-484; 
Rankl, Kirchenregiment, 135. 

3 8 4 BayHStA KbÄA 3133, fol. 10 = RTA 1, Nr. 863. 
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sich die meisten Kurfürsten und zahlreiche Fürsten anschlössen, Förderbriefe für 
die Wahl des Grafen Friedrich von Zollern zum neuen Bischof aus 3 8 5. Friedrich 
war ein Neffe Bischof Johanns, Domdekan zu Straßburg und Kanoniker zu Kon
stanz; die schwäbischen Grafen von Zollern, vor allem sein Vater Jost Niklas 
( t 1488) und sein Bruder Eitelfriedrich ( t 1512) gehörten zu den engsten Ver
trauten der Habsburger386. Während das Domkapitel in 14tägige Beratungen 
über den Vorgeschlagenen eintrat 3 8 7, erfahren wird aus der Korrespondenz der 
bayerischen Herzöge vom 9. — 11.3., daß es gleich zwei wittelsbachische Kandi
daten für die Besetzung des Stuhls des hl. Ulrich gab: den Dompropst Pfalzgraf 
Johann von Mosbach, mit dem Georg am 5.3. bereits gesprochen hatte, und 
Pfalzgraf Ruprecht von Simmern (1461 — 1507), Domherr in Straßburg, Trier, 
Mainz und Würzburg (und 1487 Koadjutor in Regensburg). Georg gab zu 
bedenken, daß es angesichts der Lage und Bedeutung des Hochstifts wichtig sei, 
sich beim Domkapitel für die Wahl eines Wittelsbachers einzusetzen und 
ersuchte Albrecht um die Abordnung von Räten nach Augsburg 

dieweil dann ... menicherlay prakhtiken ... vorhannden sind, ainen zu dem stifft zu fur-
dern und darein zu schieben, der uns herrn von Bairn allen nit gewegen, sonnder wider-
werttig sein, und auf annder fürsten sein aufsehen, unns zu nachteil, haben möcht 3 8 8 . 

Die ersten Verhandlungen in dieser Sache, die Georg gleichzeitig über seinen 
Rat und Vertrauten in Augsburg, den Offizial des Bistums, Dr. Conrad Frölich 
( t 1513) 3 8 9 , beim Domkapitel führen ließ, blieben erfolglos 3 9 0. Daraufhin 
machte Albrecht IV. Georg den Vorschlag, direkt auf das Wahlgeschehen Ein
fluß auszuüben und zum Wahltag (vorgesehen waren der 17. oder 18.3.) persön
lich in Augsburg zu erscheinen 

unnd als ob wir unnsern willen nit erlanngten, so möchten wir doch die irrn, die villeicht 
mit sunder practiken... gern einen an das ennde Schüben, der uns und dem hawß zu Beim 
nit gewogen were 3 9 1 . 

Georg akzeptierte diesen Vorschlag, auch im Namen des gerade bei ihm in 
Landshut weilenden Mosbacher Pfalzgrafen Otto IL, und schickte einige seiner 
Räte nach Augsburg vor, die die entsprechenden Vorbereitungen beim Kapitel 
treffen und auch klarmachen sollten, daß für den Fall einer Nichtberücksichti
gung der wittelsbachischen Vorschläge 

wir des nit unbillich mißfallen gewynnen und hinfür in und dem stift destmynner genad 
und genedigen willen beweisen wollten 3 9 2 . 

Die weitere, sehr dichte Korrespondenz zwischen München und Landshut 
drehte sich um die Modalitäten des Einreitens der Herzöge in Augsburg zur Wahl. 
Daß sie über die persönliche Anwesenheit hinaus auch noch eine Demonstration 

3 8 5 HHStA Frid. 6, fol. 18 f. = RTA 1, Nr. 559; Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 4. Zu weite
ren Interventionen vgl. RTA 1, Nr. 562 (zum 3. und 8.3.), 566. 

386 Zoepfl, Augsburg, 482-503; Wiesflecker, Maximilian, V, 50-52. 
3 8 7 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr.6; RTA 1, Nr. 562. 
3 8 8 BayHStA KbÄA 1, fol. 52. 
3 8 9 Vgl. Zoepfl, Einfluß, 30f. 
3 9 0 StAA HL Augsburg M. Best 241, unfol. = RTA 1, Nr. 565. 
3 9 1 BayHStAKbÄA 1, fol.53. 
3 9 2 Ebda., fol. 55. 
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ihrer militärischen Stärke beabsichtigten und damit das Wohlverhalten des 
Domkapitels erzwingen wollten, geht aus der Tatsache hervor, daß sie sich von 
ungefähr 200 gerüsteten Reitern begleiten lassen wollten i 9 \ Die von der Reichs
stadt Augsburg ausgestellten Geleitbriefe für Albrecht, Georg und Pfalzgraf Otto 
lauteten dann sogar über 450 Bewaffnete zu Pferd i 9 4 . Jetzt, Mitte März, kam es 
auch noch zu einem Wechsel des wittelsbachischen Kandidaten. Hatte Georg 
bislang immer den Simmerner Ruprecht genannt, so sollte jetzt dem Dompropst 
Johann zur Wahl verholfen werden^. 

Am 18.3.1486 ritten Georg, Albrecht, Pfalzgraf Otto IL, die Herzöge Chri
stoph und Wolfgang „in aygner person und mit vil volks" sowie eine kurpfälzi
sche Gesandtschaft in Augsburg ein; am 19.3. erschienen die Wittelsbacher vor 
dem Domkapitel ) 9 6. Trotz dieser Machtdemonstration wählte das Kapitel am 
21.3. den habsburgischen Kandidaten Graf Friedrich von Zol lern j 9 7 . Die Wit
telsbacher reagierten mit einem Brief an die Domherren. Sie kündigten an, sich 
gegen die entgegen ihren Empfehlungen erfolgte Wahl in Rom weiterhin zugun
sten Pfalzgraf Johanns zu verwenden und verwiesen drohend auf die Schirmherr
schaft Herzog Georgs über Augsburg, ihre finanzielle Potenz, die sie in Rom zum 
Einsatz bringen wollten, und die Umschließung des Hochstiftsgebiets durch 
bayerisches Territorium 3 9 8 . In den Augsburger Aufzeichnungen zur Wahl heißt 
es dazu: „mit grossem Unwillen und draworten schieden die herzogen von Bayren 
ab von Augspurg" (22.3.) ^ 9 9. 

Kaiser Friedrich I I I . befürchtete offenbar eine schnelle Realisierung der baye
rischen Drohungen. Wegen aufgrund des Wahlausgangs zu erwartender Streitig
keiten und Interventions versuche setzte er am 25.4. Friedrichs Vater Jost Niklas 
von Zollern als Verwalter der weltlichen Rechte des Hochstifts bis zur Erlangung 
der päpstlichen Konfirmation für Friedrich ein und ersuchte mehrere um
liegende Reichsfürsten und -Städte um Hilfe und Beistand für das Hochstift, dar
unter Erzherzog Sigmund, die Brandenburger, Graf Eberhard von Württemberg 
sowie die Städte Augsburg und U l m 4 0 0 . In dieser Adressenliste kann man — mit 
Ausnahme des damals noch völlig unter bayerischem Einfluß stehenden Tirolers 
— vielleicht auch erste Überlegungen des Kaisers zu den wichtigsten Gliedern 
eines bevorstehenden Zusammenschlusses des schwäbischen Raums gegen Bay
ern erkennen. Der neue Bischof Friedrich erhielt am 21.6.1486 die päpstliche 
Konfirmation und beschwor am 21.8. die Wahlkapitulation des 
Domkapitels, worauf er sich zum Huldigungsumritt im Hochstift und in Burgau 
aufmachte401. Erst am 12.1.1487 (der Mitbewerber Pfalzgraf Johann war 
übrigens inzwischen am 4.10.1486 auf einer Fahrt ins Heilige Land gestorben) 

5 9 3 Ebda., fol. 56 f. 
3 9 4 BayHStA PNU Reichsstädte 188 (16.3.); PNA 1133 (18.3.). Vgl. RTA 1, Nr. 567, 

575. 
3 9 5 BayHStA KbÄA 1, fol. 59f.; RTA 1, Nr. 562 (zum 15. und 17.5). 
3 9 6 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 6; RTA 1, Nr. 562 (zum 19.5.), 565 (Augsburger Rats

aufzeichnungen). 
3 9 7 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 7; RTA 1, Nr. 562 (zum 21. 5.). 
3 9 8 StAA HL Augsburg M. Best. 241 (undat.); RTA 1, Nr. 570. 
3 9 9 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 9; RTA 1, Nr. 563. 
4 0 0 HHStA Schwab. BA 1 a, fol. 19; Druck: MB 34/2, Nr. 75, 76 oder RTA 1, Nr. 576. 
401 Schlecht, Päpstliche Urkunden für die Diözese Augsburg, Nr. 160 bzw. BayHStA 

Augsburg Domkapitel U 2320 bzw. Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 24. 
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verlieh der Kaiser Bischof Friedrich die Reichslehen402; gleichzeitig nahm er 
unter Aufhebung des seit 1479 mit Niederbayern bestehenden Schirmverhältnis
ses Augsburg wieder in den Schutz des Reichs und erklärte sich zum alleinigen 
und einzigen Gerichtsherrn über das Hochstift 4 0\ 

Dennoch waren die Bedenken des Kaisers nicht unbegründet und blieben die 
wittelsbachischen Drohungen nicht unerfüllt. Mitte April 1486, also etwa drei 
Wochen nach der Wahl des von Papst und Kaiser noch nicht bestätigten Bischofs 
Friedrich, ließ Georg der Reiche durch Ludwig von Habsberg, Marschall des 
Herzogs und aus seinen langen Jahren als Pfleger und Landrichter zu Weißenhorn 
den schwäbischen Ständen besonders verhaßt, die Benediktinerabtei Otto
beuren ohne Fehdeansage einnehmen und militärisch besetzen404. Der Protest 
des Augsburger Elekten vom 10.5. blieb ohne Wirkung 4 0 5 . Nicht von ungefähr 
hatte Georg sich in einer für seine Taktik der Geltendmachung von Rechtstiteln, 
Ausnutzens innerer Schwächen und gewaltsamen Zugreifens charakteristischen 
Mischung gerade gegen den „Klosterstaat" Ottobeuren gewandt 4 0 6. Dessen nicht 
unbedeutendes, geschlossenes und gut organisiertes weltliches Gebiet an der 
Westlichen Günz grenzte an Kempten, das Gebiet der schwäbischen Landvogtei 
um Memmingen, den Burgfrieden dieser Reichsstadt und das Gebiet der Rech-
berger, doch war die Reichsunmittelbarkeit und Rechtsposition des Klosters im 
Spätmittelalter nie ganz gesichert. Die Vogteirechte waren Anfang des H.Jahr
hunderts der Grafschaft Graisbach verpfändet gewesen. Seit 1356/59 waren sie, 
ebenfalls pfandweise, in den Händen des Augsburger Bischofs, der von daher die 
Landeshoheit über die Abtei beanspruchte. Dem entgegen stand die Anlehnung 
der Äbte an Memmingen und die Verleihung der Hochgerichtsbarkeit an das 
Kloster durch den König 1406. Gerade in der zweiten Hälfte des ^.Jahrhun
derts beherrschten die Augsburger Bischöfe das Kloster, doch eine völlige 
Angliederung an das Hochstift gelang nicht. Zudem war die Zeit seit 1450 
geprägt von inneren Wirren über Reformmaßnahmen in der Abtei; es kam zu 
Streitigkeiten, die Herzog Georg den Zugriff mit ermöglichten, denn seit 1479 
gab es zwei Äbte, der Konvent war auf mehrere Klöster verteilt und noch Anfang 
1486 hatte Bischof Johann einen der beiden Äbte abgesetzt407. 

Herzog Georg konnte seine militärische Besetzungsaktion also sowohl auf den 
alten Graisbacher Rechtstitel wie auf seine Schutz- und Schirmherrschaft über 
das Bistum Augsburg stützen. Neben einem neuen Ansatzpunkt gegenüber 
Memmingen 4 0 8 wollte Georg wohl vor allem seine unübergehbare Macht
position gegenüber dem gegen seinen Willen gewählten neuen Augsburger 

4 0 2 MB 34/2, Nr. 79. 
4 0 3 Ebda., Nr. 80. 
4 0 4 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr.9; Zoepfl, Augsburg, 470-472 (danach die Datie

rung), 484, 488. 
MB 34/2, Nr. 77. Daraus geht auch hervor, daß das in den Darstellungen der Vor

gänge bei Baumann, 69 f. und L. Brunner, Teil 2, 85 genannte Besetzungsdatum 22.9. 
falsch ist. 

4 0 6 Vgl. die Terminologie und Beschreibung von Blickle, Memmingen, 61-154. Vgl. 
hierzu und zum Folgenden auch Kießling, Stadt und Kloster, 155 (mit Lit.), 169; Blickle, 
Der Kampf Ottobeurens, v.a. 100-105 und zur Krise im geistlichen Bereich im 15. Jahr
hundert Hemmerle, 210 f. 

407 Baumann, 69f.; Zoepfl, Augsburg, 470-472; Blickle-Blickle, 52, 57; Blickle, Mem
mingen, 145-148; Aeg. Kolb, 238f. 

4 0 8 Bock, Schwäbischer Bund, X. 
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Bischof demonstrieren und Revanche für den Ausgang der Wahl nehmen, mög
licherweise aber auch eine erzwungene Neuanbindung des Bistums vorbereiten. 
Dieser letztere Beweggrund zeigte sich deutlich in den an anderer Stelle zu 
behandelnden Verhandlungen über den Beitritt Bischof Friedrichs zum Schwäbi
schen Bund 1488. Ohne sein Ziel erreicht zu haben, ließ der Herzog Ottobeuren 
Ende Juli 1488 dem Hochstift zurückstellen 4 0 9 — die einzige der schwäbischen 
Territorialstreitigkeiten, die durch Nachgeben Georgs schon vor Maximilians 
Schiedssprüchen von 1489/92 gelöst wurde. Am 12.10.1488 ritt Bischof Fried
rich von Augsburg im Kloster ein, setzte Abt Nikolaus wieder ein, stellte ihm 
zwei weltliche „regenten" an die Seite, ordnete eine Visitation an und legte eine 
Wachmannschaft ins Kloster. Der Verwalter der Abtei in der Zeit der nieder
bayerischen Herrschaft, Georg I . von Westernach zu Landstrost, legte für die 
Jahre 1486-88 vor dem Bischof Rechnung und schnitt dabei gut ab 4 1 0 - nach 
Thomans Weißenhorner Chronik waren die beiden Jahre der wittelsbachischen 
Besetzung für Ottobeuren eine wirtschaftliche Blütezeit 4 1 1 . 

Ende 1486 ergab sich für Georg nochmals die Gelegenheit, sich gegen Bischof 
Friedrich von Augsburg zu stellen, als er Albrecht IV. riet, die Einhebung der 
vom Bischof verlangten Weihsteuer in den oberbayerischen Prälatenklöstern zu 
verbieten 4 1 2. Seit dem November 1486 ist das Verhältnis Georgs zu Augsburg 
dann bestimmt von einer Problematik, die es dem Herzog noch deutlicher ermög
lichte, d@m Bischof seine Überlegenheit zu zeigen, nämlich von der Übergabe der 
Markgrafschaft Burgau, die Georg von Erzherzog Sigmund erreichte und im 
März 1487 vollzog. Völlig zu Recht rechnet das Fuggersche Ehrenwerk jedoch 
schon die Vorgänge um die Augsburger Bischofswahl von 1486 zu jenen Aktivi
täten wittelsbachischer Politik, die 1486/87 neben der Ehe Albrechts IV. mit 
Kunigunde, der Einnahme Regensburgs und dem Kauf der Vorlande im Süden 
des Reichs für große Unruhe sorgten 4 1 5. 

VI I . E r w e r b u n g u n d E i n l ö s u n g der M a r k g r a f s c h a f t B u r g a u 

Noch Mitte 1486 hatte Sigmund von Tirol sich über Herzog Georgs Übergriffe 
nach Burgau hin beschwert und jede Absicht zum Verkauf bestritten 4 1 4; im 
August 1486 war das Gebiet der Markgrafschaft in den Huldigungsumritt des 
neuen Augsburger Bischofs Friedrich einbezogen gewesen415. Den wesentlich
sten Grund dafür, warum es im November 1486 dann plötzlich zur Übernahme 
Burgaus durch Herzog Georg kam, sah schon Veit Arnpeck in der gegen die 
Intentionen der Wittelsbacher ausgegangenen Augsburger Bischofswahl vom 

4 0 9 StAA HL Augsburg M. Best. 137 a, fol. 18' = Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 126. 
4 , 0 StAA HL Augsburg M. Best. 137a, fol. 19' f.; Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 134, 135, 

139. Georg I . von Westernach (nachzuweisen 1462-1492) war seit 1479 in Diensten Her
zog Georgs (BayHStA NKB 79, fol. 15'), u. a. als Kastner zu Kirchberg und Pfleger zu Wei
ßenhorn. Zu den Westernach vgl. Andrian-Werburg, Kronburg, 43-62 und die zugehöri
gen Stammtafeln V - I X . 

4 1 1 Thoman, 16. 
4 . 2 BayHStAKbÄA 1, fol .62-71. 
4 . 3 BayStaBi cgm 899, fol. 319-321. 
4 . 4 RTA 1, Nr. 640, 645; TLA Alt. Kopialb. 8/J, fol. 265', 273ff.; Hegi, 62, 68 Anm.2. 
4 . 5 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr.24. 
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März 1486. Aus Ärger und durch Druck auf Sigmund habe Georg dann 
die Erwerbung der seit 1470 zur Gänze an Augsburg verpfändeten Markgraf
schaft erzwungen 4 1 6. Daneben dürfen der ständige Finanzbedarf Sigmunds und 
der enge Konnex zu den bereits geschmiedeten Plänen Albrechts IV. für eine 
teilweise Übernahme Tirols und der Vorlande nicht übersehen werden 4 1 7. Her
zog Georg, der das burgauische Anspruchsgebiet von Osten (Lechgrenze), Nor
den (Besitzungen um Lauingen und Höchstädt) und Westen (Marstetten-Weißen
horn, Grafschaft Kirchberg) her kontrollierte, hatte in Verfolgung der Politik 
seines Vaters seit jeher die Anbindung Burgaus versucht, zunächst über den 
Bischof von Augsburg als Pfandinhaber durch Schutz- und Schirmverhältnisse 
und durch die Beeinflussung der Neuwahl 1486. Nach dem Scheitern dieses 
Plans am Eingriff von Kaiser und König setzte Georg direkt beim nominellen 
Inhaber, Erzherzog Sigmund, und dessen finanziellen Interessen an, indem er 
ihm eine Rücklösung um eine wesentlich höhere als die bestehende Pfandsumme 
anbot 4 1 8. Die Verhandlungen zwischen Georg und Sigmund scheinen geheim 
und völlig ohne Wissen des Kaisers geführt worden zu sein 4 1 9 , dessen Aufmerk
samkeit damals wohl vor allem Regensburg und der Vermählung seiner Tochter 
Kunigunde mit Albrecht IV. galt. Jedenfalls finden wir in den Akten außer einem 
Rätetag beider Herzöge und einem gemeinsamen Ritt nach Tirol keinerlei Hin
weise auf die Vorgeschichte der Transaktion 4 2 0. 

Die Übergabe wurde am 28.11.1486 durch einen in Hall geschlossenen Ver
trag vollzogen 4 2 1. Darin übergab Sigmund dem Herzog Burgau mit Günzburg 
und allen Rechten und Zugehörungen um 52,011 fl rh. Da die Augsburger 
Pfandsumme von 1470 nur 37,011 fl rh betrug, hieß dies faktisch, daß Georg 
Burgau um diese Summe vom Augsburger Bischof lösen durfte und sie mit 
Zustimmung des Nominalinhabers, Sigmunds, dem dafür zusätzlich 15,000 fl 
gezahlt wurden, sofort selbst übernehmen konnte. Damit verbunden war das 
Lösungsrecht für die zahlreichen Unterverpfändungen, damit die Rechte Bur
gaus „dest statelicher zusamen gebracht unnd hehannthabt" würden 4 2 2 . Fest
gesetzt wurde außerdem die ungeirrte Versorgung Tirols mit Burgauer Getreide. 
Ein ewiges jährliches Wiederkaufsrecht sollte die Wiederübernahme durch Tirol 
ermöglichen, aber nur - wie in Georgs Revers besonders hervorgehoben -
durch Sigmund oder seine legitimen männlichen Erben ausgeübt werden kön
nen. Angesichts der geschilderten Familienverhältnisse Sigmunds war mit dieser 
Bestimmung der endgültigen Übernahme durch Niederbayern weit vorgearbei
tet. Ergänzende Mandate Sigmunds wegen der Übergabe Burgaus an Georg 

4 1 6 Arnpeck, 383 f. Übernommen von Fugger (BayStaBi cgm 900a, fol. 335) und einer 
österreichischen Darstellung des 18. Jahrhunderts (HHStA Hs. W 236, fol. 497') sowie in 
der Literatur bei Jäger, Übergang, 312 und Riezler, Baiern, 505. 

417 Adlzreitter, 205. 
4 . 8 Ziegler, Staatshaushalt, 171 f. 
4 . 9 Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 68f. 
4 2 0 BayHStA KbÄA 976, fol. 191, 193, 198. 
4 2 1 HHStA AUR (Urkunde Sigmunds); BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 

32, fol.3 (Revers Georgs). Druck: Gründlich- und vollständiger Unterricht Beil. 10. 
Vgl. zur Übernahme Sartori, 147-154; L.Brunner, Teil 2, 86ff.; Nebinger, 762f.; Gis
mann, 498. 

4 2 2 Diese Unterverpfändungen blieben aber auch in der Folgezeit fast alle bestehen 
{Zoepfl, Augsburg, 468). 
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gingen noch am selben 28.11. an den Pfandinhaber Bischof Friedrich von Augs
burg und die burgauischen Untertanen; als Begründung enthielten sie nur die aus 
der Verkaufsurkunde übernommene Formel „damit dieselb marggrafschafft 
mit irer zugehörung zusammen gepracht und despas gehanndthabt werde" 4 2 \ 
Der Verkaufsmodus wurde so festgelegt, daß der Münchener Herzog als Treu
händer fungierte4 2 4. Bei ihm hinterlegte Sigmund alle einschlägigen Urkunden 
und die Huldigungsbefehle; Georg, der dem Augsburger Bischof gegenüber als 
Träger von Sigmunds pfandherrlichem Wiedereinlösungsrecht auftrat, sollte in 
München innerhalb von drei Wochen 10,000 fl zur Weiterleitung an Sigmund 
deponieren. Die restlichen 5,000 fl der Überzahlungssumme wurden mit Schul
den des Erzherzogs bei Georg dem Reichen verrechnet. 

Wie bereits angedeutet, erfuhr Friedrich I I I . , der sich am Mittelrhein aufhielt, 
erst nach dem Vollzug von der Übergabe Burgaus. In einem Brief vom 7.12.1486 
verlangte er, daß im Status der Markgrafschaft keine Änderung eintreten dürfe 
und Burgau deswegen sofort an das Haus Österreich zurückgebracht werden 
müsse. Sigmund, der eben die endgültigen Heiratsvereinbarungen zwischen Al
brecht IV. und Kunigunde unter Dach und Fach gebracht hatte, antwortete am 
21.12., ihm sei angesichts seiner finanziellen Lage ein Rückkauf unmöglich, der 
Kaiser müsse Burgau schon selbst einlösen oder ihm Geld dafür leihen 4 2 D . AUS die
ser Antwort spricht sicher der Einfluß der probayerischen Räte am Innsbrucker 
Hof, die allerdings von der Tatsache profitierten, daß Georg mit einer jahre
langen, von Weißenhorn aus betriebenen Zermürbungspolitik gegen die tiroli
sche und augsburgische Position in Burgau gearbeitet hatte. Sigmund hatte in 
dieser Frage keine nachdrückliche Unterstützung des Kaiers erhalten, der zuletzt 
noch am 6.7.1486 dem Erzherzog die wenig ermutigende Mitteilung gemacht 
hatte, er, Sigmund, müsse seine Ansprüche gegen Georg allein verfolgen und 
könne nicht auf kaiserliche Hilfe rechnen 4 2 6. Insofern wird man im Verkauf Bur
gaus auch den Ausdruck der Resignation Sigmunds vor dem Druck des nieder
bayerischen Herzogs sehen, verstärkt durch das alte Mißtrauen gegenüber dem 
kaiserlichen Vetter - Faktoren, die den bayerischen Einfluß in Tirol im ersten 
Halbjahr 1487 auf seinen absoluten Höhepunkt brachten. Aus Sigmunds Sicht 
mußten dabei weniger der Wechsel des Pfandinhabers Burgaus als vielmehr zwei 
konkrete Vorteile im Vordergrund stehen: er erhielt 15,000 fl, 10,000 fl davon 
in bar, und war die langanhaltenden Querelen mit dem Landgericht Marstetten-
Weißenhorn endlich los 4 2 7 . 

Interessant ist übrigens noch die Tatsache, daß Georg der Reiche selbst in 
einem Briefzettel vom März 1487 Albrecht IV. als Initiator und Vorbereiter des 
Verkaufs von Burgau („... als dem, der vormals unns zu gut den kauf erlangt 
hat") bezeichnete428, was sich auch in der erwähnten Treuhänderrolle 
Albrechts bei der Abwicklung des Verkaufs ausdrückte. Die vorbereitenden 
Überlegungen zur Übernahme Burgaus scheinen demnach, wie das ganze große 

4 2 5 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 32, fol. 1 f. 
4 2 4 Vgl. ebda., fol.4. 
4 2 5 BayHStA KbÄA 976, fol.213; TLA PestAXXVI/30 = RTA 1, Nr.603; Lichnowsky, 

Nr. 898, 899, 909. 
4 2 6 TLA PestA XXVIII/104 = RTA 1, Nr. 648. 
4 2 7 Vgl. Gismann, 513 sowie Baum, Sigmund, 402, 453. 
4 2 8 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 32, fol. 5. 
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Konzept der tirolischen und vorländischen Erwerbungspolitik, von Albrecht IV. 
ausgegangen zu sein, der dabei freilich an die expansive Politik seiner Vettern 
Ludwig und Georg in Ostschwaben anknüpfen konnte. 

Georg der Reiche bemühte sich, die faktische Übernahme der Markgrafschaft 
Burgau möglichst rasch zu vollziehen, um eventuellen kaiserlichen Eingriffen 
zuvorzukommen. Im Januar 1487 schickte er den bei den kleineren schwäbi
schen Ständen berüchtigten Ludwig von Habsberg, der seit kurzem wieder Pfle
ger zu Weißenhorn war, in Begleitung eines gelehrten Rates zum Augsburger 
Bischof, um ihn um die Zustimmung zur Überstellung Burgaus am 4.3. zu 
ersuchen — nicht ohne die Drohung anzufügen, falls die Übergabe nicht sofort 
vollzogen werde, werde das Hochstift Augsburg ernstlichen Schaden nehmen 4 2 9. 
In einer Unterredung mit Habsberg in Dillingen Anfang Februar 1487 akzep
tierte Bischof Friedrich unter Vorbehalt der Rücksprache mit dem Kapitel die 
Annahme der Lösungssumme und die sofortige Überstellung Burgaus an 
Georg 4 3 0. Angesichts der Übereinstimmung zwischen Sigmund und Georg gab 
es für ihn keinen Ansatzpunkt zur Gegenwehr. Außerdem hoffte der Bischof, 
mit dem einkommenden Geld andere von Hochstift verpfändete Güter zurück
erwerben zu können. 

Für die Herzöge wurde rasches Handeln immer dringlicher, denn mit einem 
Brief vom 9.2.1487 aus Speyer an Georg meldete sich der Kaiser in der Burgauer 
Angelegenheit zu Wort und machte aus seiner Einschätzung der Lage keinen 
Hehl: Da die Markgrafschaft „unns und unnserm haus Osterreich an mittel zuge
höret", sei Sigmunds Verschreibung vom 28.11.1486 rechtswidrig und ungül
tig, da ihr die Zustimmung des Seniors des Hauses fehle. Der Kaiser kündigte 
Georg an, die Rücklösung der Rechte Burgaus demnächst selbst von Georg vor
nehmen zu wollen 4 3 1 . Georg ließ sich dadurch von seinem Vorhaben nicht 
abbringen, wandte sich aber an Albrecht IV. um Mithilfe, damit die kaiserliche 
Ankündigung nicht in die Tat umgesetzt werden k ö n n e 4 3 2 . 

Am 6.3.1487, also Georgs Terminvorgabe fast genau entsprechend, wurden 
einer augsburgischen Gesandtschaft in Landshut die 37,011 fl Pfandsumme für 
Burgau übergeben, wofür diese Sigmunds Pfandbrief vom 10.12.1470 aushän
digte 4 3 3. Drei Tage später entpflichtete Bischof Friedrich die Burgauer Unter
tanen vom auf ihn abgelegten Gehorsamseid434. 

Georg aber verfolgte noch weiter gehende Ziele. Schon am Tag nach der Ein
lösung der Markgrafschaft wandte er sich mit dem Anliegen an Albrecht, dieser 
solle sich in Innsbruck einsetzen für einen — möglichst lange befristeten („als 
vil ir . . . erlanngen mögt") - Verzicht Sigmunds auf das im Vertrag vom 
28.11.1486 fixierte Wiederkaufsrecht, um so den kaiserlichen Bemühungen um 
Rücklösung Burgaus entgegenzuwirken433. Albrecht, mit dem Georg in dieser 
Frage in weiterem Kontakt blieb 4 3 6 , hatte mit Georgs Anliegen bei Sigmund um 

4 2 9 Instruktion vom 21.1. in BayHStA PNA 6424. Vgl. hierzu und zum Folgenden auch: 
Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr.66-70. 

4 5 0 Habsberg an Georg 2.2. in BayHStA PNA 6424. 
4 5 1 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 32, fol. 6. 
4 3 2 Ebda., fol. 16 (22.2.). 
4 3 3 BayHStA PNU Ausw. St. 2746 (Quittung). 
4 3 4 Ebda. 2747. 
4 3 5 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 32, fol. 5 (7.3.1487). 
4 3 6 Ebda., fol. 7. 
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die gleiche Zeit Erfolg, zu der auch der Verkauf der gesamten Vorlande an die 
Herzöge fixiert wurde (12.7.): am 14.7.1487 verzichtete Sigmund für sechs 
Jahre auf die Geltendmachung des Rechts auf „ewigen jerlichen widerkauff" Bur
gaus. Wurde die Übergabeurkunde vom 28.11.1486 insoweit abgeändert, so 
blieb es doch bei der Bestimmung, daß die Geltendmachung des Wiederkaufs 
weiterhin nur Sigmund oder seinen legitimen männlichen Erben, nicht aber 
anderen Mitgliedern des Hauses Österreich möglich sein sollte 4 3 7. Damit war der 
de-jure-Status Burgaus an den der zwei Tage vorher erworbenen Vorlande ange
glichen und eine Mindestverbleibdauer bei den Wittelsbachern von sechs Jahren 
rechtlich gesichert. Daraus erhellt, wie aus den Daten der Vereinbarungen, der 
enge Zusammenhang der Erwerbungspläne gegenüber Burgau und den Vorlan
den, die unter Federführung des Münchener Herzogs in Innsbruck verfolgt 
wurden. Im Falle Burgaus bestanden dabei wegen der restriktiveren Rückkaufs
klauseln gute Aussichten für eine dauernde Behauptung in niederbayerischem 
Besitz. Anders als im Fall des vorländischen Komplexes gelang es Herzog Georg, 
von Burgau tatsächlich Besitz zu ergreifen und landesherrliche Rechte aus
zuüben. Zwischen 1487 und 1491 erscheinen die entsprechenden Erträge in den 
Ingolstädter Rentmeisterrechnungen438 und die ganze Markgrafschaft in der 
niederbayerischen Landtafel 4 3 9 mitsamt ihre adligen Insassengeschlechtern 
(etwa den Werdenberg, Westernach, Stein, Knöringen und Riedheim), die 
vom Herzog nun als Landsassen betrachtet wurden. Schon im April 1487, gleich 
einen Monat nach der Einlösung, hatte Georg sich von seinem mit den schwä
bischen Verhältnissen besonders gut vertrauten Rat und Diener Ludwig von 
Habsberg Empfehlungen zur Ausübung der ihm zustehenden Rechte in Burgau 
ausarbeiten lassen. Habsberg wies vor allem auf die notwendige Einsetzung eines 
Landvogts zur Abhaltung des Landgerichts, auf die bessere Geltendmachung der 
Geleit- und Wildbannrechte und die Besetzung der Schlösser Günzburg und 
Burgau h i n 4 4 0 . 

Wenngleich für die 1486/87 nahezu parallel vollzogenen Erwerbungen Bur
gaus und Oettingen-Wallersteins durch Georg gilt, daß verfassungsrechtliche 
Anspruchstitel und real mobilisierbare Besitzrechte hier besonders weit ausein
anderklafften441, so ist andererseits nicht zu übersehen, daß Burgau Georgs viel
leicht höchstrangige Erwerbung war, ausbaufähig über die vielen mit ihr ver
bundenen, allerdings stark gestreuten Rechts- und Einkunftstitel (die in Burgau 
zu erzielenden Bruttoerträge entsprachen nahezu denen aller Pflegen im Ingol
städter Rentmeisteramt!) zur idealen Herrschaftsgrundlage zwischen Lech und 
Iiier und zur Kontrollinstanz für die vielen adligen und reichsstädtischen Insas
sen der Markgrafschaft. Eine wichtige Rolle spielten dabei die eben erworbenen 
niederbayerischen Besitzungen an Iiier und Roth, denn nur die Einkreisung Bur
gaus von drei Seiten her bot die Voraussetzung für die wirkliche Einverleibung 
dieses zerklüfteten Rechtsgebildes442. 

Es wird noch zu zeigen sein, wie Burgau in den Jahren 1486-1490 zur 

4 5 7 HHStA Hs. W 215, fol. 19', 21 ' ; Hegi, 76. 
4 5 8 Ziegler, Staatshaushalt, 143. 
4 3 9 BayHStA KbÄA 670. 
4 4 0 BayHStA PNA 6426. 
441 Ziegler, Staatshaushalt, 170,202. 
4 4 2 Ebda., 171-174; Feine, Territorialbildung, 287. 
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zentralen Basis des georganischen Ausgreifens in Schwaben wurde, indem 
der Herzog alle burgauischen Herrschaftstitel territorialpolitisch konsequent 
umsetzte. So löste die Markgrafschaft das Landgericht Marstetten-Weißenhorn 
als wichtigstes Instrument der niederbayerischen Einflußnahme in Schwaben 
ab 4 4 3 . 

4 4 3 L. Brunner, Teil 2, 88; Wolfgang Wüst, Günzburg, 42. 
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F. Der Umschwung im Reich gegen die Wittelsbacher 
1487-1492 

I . Der N ü r n b e r g e r R e i c h s t a g von 1487 u n d die l e t z t e 
Phase i n t e n s i v e r b a y e r i s c h - u n g a r i s c h e r V e r h a n d l u n g e n 

Die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts ist geprägt von den Auseinandersetzun
gen zwischen Habsburgern und Wittelsbachern um territoriale Ziele und um die 
Führungsrolle im Reich1. In den achtziger Jahren war es der ungarischen König 
Matthias Corvinus, der hinter der Opposition der bayerischen Herzöge gegen 
Habsburg stand. Damit bewährte sich das seit 1469 bestehende Bündnis zwi
schen Ungarn und Bayern. Dieses machte sich besonders bemerkbar in der 
obstruktiven Reichstagspolitik der Herzöge seit 1479 in Bezug auf die für den 
Kaiser lebenswichtige Frage einer Truppenhilfe gegen Ungarn. In dem mit Corvi
nus gemeinsam geführten, aber an verschiedenen politischen Fronten angefoch
tenen Kampf machten sich die Wittelsbacher als eine der königsfähigen Dyna
stien des deutschen Spätmittelalters wohl Hoffnungen auf die Erringung der 
Reichskrone, zu der ihre Kräfte allein nicht ausreichten. Dieser gesamtpolitische 
Gegensatz Wittelsbach-Habsburg differenzierte sich aus in viele Einzelkonfron
tationen in der Kirchen-, Territorial-, Dynastie- und auswärtigen Bündnispolitik 
bzw. gewann von daher wiederum Schubkraft. Angesichts der engen Kopplung 
des Kampfs um die Vormacht im süddeutschen Raum mit der Entscheidung über 
die Führungsrolle im Reich erscheint es sinnvoll, in der Darstellung der nieder
bayerischen Reichspolitik mit dem Jahr 1486 eine Zäsur eintreten zu lassen. Die 
Hauptfelder gegensätzlicher Territorialinteressen in der Nahtzone zwischen den 
Häusern Bayern und Österreich hatten sich durch das bayerische Ausgreifen bis 
dahin voll ausgeprägt, und der Jahresbeginn 1486 markiert den Punkt der größ
ten Schwäche Habsburgs gegenüber Ungarn und Bayern. Es erschien 1486 offen, 
ob die Wittelsbacher nicht doch noch ihr großes Ziel erreichen würden 2 . Zwar 
errangen sie 1486/87 in Tirol, den Vorlanden und Burgau, in Regensburg, 
Ottobeuren und Oettingen nochmals bedeutende Erfolge, doch ab Mitte 1487 
zeichnete sich mit dem Umschwung in Tirol, den Vorbereitungen zur Gründung 
des Schwäbischen Bundes und den immer schwächer werdenden Verbindungen 
zwischen den Herzögen und Corvinus eine Umpolung des politischen Kräfte
felds ab. 

Die Situation Ende des Jahres 1486 war nach brandenburgischen Berichten von 
einer schweren Verstimmung zwischen Kaiser und Herzog Georg gekennzeichnet3. 

1 Vgl. zu den folgenden Überlegungen Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 63 -71 . 
2 Ebda., 64f. 
3 Vgl. Minutoli, Nr. 217, 221, 229 (Berichte von einer Reichsversammlung in Speyer 

Dez. 1486/Jan. 1487) und BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (9.12.1486). 
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Friedrich I I I . wollte für Mitte März einen Reichstag nach Nürnberg wegen einer 
neuen Ungarnhilfe einberufen; wieder wurde Herzog Georg deswegen im 
Ladungsschreiben besonders apostrophiert4. Seinen Sohn ersuchte der Kaiser 
ganz am fahresanfang, aus den Niederlanden ins Reich zurückzukehren, um 
an der Gewinnung der bayerischen Herzöge für eine Hilfe nach Osten mit
zuwirken 5. 

Georg der Reiche und Albrecht IV. bezogen auch Tirol, damals noch völlig in 
den Händen des bayernfreundlichen Regiments, in die koordinierenden Abspra
chen im Vorfeld des Reichstags ein 6. Die bayerischen Herzöge und Erzherzog 
Sigmund hatten gerade wegen der mit Albrechts Vermählung mit Kunigunde 
zusammenhängenden Fragen eine gemeinsame Gesandtschaft zu Kaiser und 
König geschickt. Ihr gegenüber wiesen beide Habsburger drängend auf den not
wendigen Besuch des Reichstags und die endlich fällige Mitwirkung an der 
Ungarnhilfe hin; der Kaiser kündigte Georg nochmals an, Burgau zurücklösen zu 
wollen. Albrechts Hofmeister Georg von Eisenhofen faßte seine Eindrücke von 
den Gesprächen mit Maximilian dahingehend zusammen, daß die Herzöge die
ses Mal bei persönlichem Erscheinen nicht um eine Billigung der Ungarnhilfe 
herumkommen würden 7 . 

Gerade Friedrich I I I . hegte nun doch großen Unwillen gegen die Herzöge 
wegen ihres offensiven territorialen Vorgehens und wegen ihrer seit 1480 unver
änderten Verzögerungstaktik in der Reichsungarnhilfe. Für den bevorstehenden 
Reichstag ließ er daher ein Verzeichnis seiner Beschwerden gegen Bayern seit der 
Zeit Ludwigs des Reichen zusammenstellen, um Ratschläge über Gegenmaß
nahmen einholen zu können 8 . Unter dem Titel „Vermerckt den unbillichen 
Widerwillen, so unnserm allergnedigisten herrn, dem Romischen Keyser, und 
dem Heiligen Reiche die fürsten von Beyern lanng zeit her ertzeigt haben und 
noch teglichen thun" wurden folgende Punkte aufgeführt: die Eroberung Donau
wörths 1458; mangelnde Rechnungslegung in der Pflege Spitz in der Wachau; 
die Geltendmachung von Obrigkeitsrechten in Schwaben durch das Weißenhor
ner Landgericht; das Vorgehen gegen Tirol, Burgau, Abensberg und Regens
burg; der Schaunbergerstreit in Oberösterreich und vor allem die Besetzungs
streitigkeiten im Erzbistum Salzburg und im Bistum Passau, woran der Vorwurf 
geknüpft wurde, Bayern sei mitschuldig an der Eroberung der Erblande durch 
Corvinus und an der Zerrüttung des Reichs durch diesen ärgsten Feind des 
Kaisers. Nicht genannt wurden dagegen die Vorgänge um die Augsburger 
Bischofswahl von 1486, der Oettinger Handel und die Hochzeit zwischen Al
brecht IV. und Kunigunde. Die Klagepunkte wurden den in Nürnberg ver
sammelten Ständen anscheinend bereits zur Eröffnung vorgelegt9 und teilweise 
auch vom Reichstag aufgenommen ,0. 

Die Verhandlungen des Nürnberger Reichstags von 1487 begannen am 18.3. 

4 Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr. 938; BayHStA PNU Ausw. St. 867. 
5 HHStA Max. 1, fol. 1 (Speyer, 4.1.). 
6 BayHStA FüS 276, fol. 12 f., 34; KbÄA 3133, fol. 37. 
7 Vgl. die Berichte von Februar/März 1487 in BayHStA KbÄA 4795, fol. 174- 176. 
8 HHStA AUR 1487. 
9 Vgl. BayHStA RL Nördlingen 18, fol. 5 ff. 

1 0 HHStA AUR 1487 (Fragment einer Antwort an Herzog Georg); MEA RTA 3a, 
fol. 152 (Salzburg betreffend). 
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und endeten am 28.6. 1 1 . Bis Anfang April herrschte Unsicherheit über das Kom
men der bayerischen Herzöge, deren tiefgreifender Konflikt mit dem Reichs
oberhaupt von diesem selbst dargelegt worden war; man sah, daß hier zunächst 
einmal Vermittlungen des Reichstags nötig sein würden, zumal die Bayern sich 
immer noch nicht zum Reichshilfebeschluß von 1486 geäußert hatten 1 2. Wie 
schon im Vorjahr gaben die Stände zu erkennen, daß sie höchsten Wert auf die 
Präsenz der Herzöge legten, da ohne ihre Mitwirkung jede Truppenhilfe nach 
Osten zum Scheitern verurteilt sein würde 1 3 . Es kam dann allerdings nur zur 
Entsendung von Räten durch Georg, Albrecht IV., den völlig in ihrem Schlepp
tau befindlichen Sigmund von Tirol und Pfalzgraf Otto von Mosbach, während 
Pfalzgraf Philipp wie die meisten anderen Kurfürsten zumindest zeitweise in 
Nürnberg anwesend war 1 4 . Kaiser Friedrich I I I . erschien, wie in Frankfurt 1486, 
auch in Nürnberg wieder persönlich, während Maximilian in den Niederlanden 
festgehalten war 1 3 . 

Die kaiserliche Vorlage an den Reichstag vom 4.4. erhob nochmals Klage über 
den fortgesetzten Ungehorsam Herzog Georgs wegen Passaus und der Reichs
hilfe. Alle kaiserlichen Bemühungen beim Herzog seien „unverfengklich und 
unfruchtbar", so daß er, der Kaiser, „gantz von ime veracht were". Fried
rich I I I . appellierte daher an Fürsten und Gesandte, sofort und ohne neuerliche 
Kontaktaufnahme mit Bayern eine ausreichende Ungarnhilfe zu beschließen 1 6 '. 
Als die Stände auf eine Teilnahme der Herzöge drängten und den Kaiser unter 
dem Vorwurf, er habe ihre Ladung absichtlich unterlassen, um eine neue Einladung 
an Georg und Albrecht ersuchten, nannte dieser das Ansinnen „schympflich" 1 7, 
da kein Gehorsam zu erwarten sei, und forderte sofortige Hilfe für das belagerte 
Wiener Neustadt. Die Stände aber setzten sich durch und schickten am 8.4. eine 
hochrangige Gesandtschaft (Herzog Albrecht von Sachsen und Markgraf Al
brecht von Baden) nach Landshut, München und Innsbruck, um die Fürsten zu 
persönlichem Kommen nach Nürnberg einzuladen, allerdings ohne Erfolg 1 8. 
Inzwischen, am 9.4., waren Räte Georgs (Kaspar von Vestenberg, Johann 
Löffelholz) in Nürnberg erschienen, doch waren sie ohne Vollmachten, die über 
eine Berichterstattung an den Herzog hinausgegangen wären. Als man sie 
zurückschicken wollte, um nochmals das persönliche Erscheinen zu erfordern, 
verweigerten sie die Abreise. Wie groß trotz all dieser Mißerfolge immer noch 
das Interesse an kompetenter Mitwirkung der Bayernherzöge war, zeigt die Tat
sache, daß nochmals ein entsprechender Anlauf unternommen wurde. Am 
20.4. erging eine erneute Ladung des Reichstags an Georg, Albrecht IV., Sig
mund von Tirol und Eberhard den Älteren von Württemberg, persönlich an 

1 1 Vgl. die Reichstagsakten in HHStA MEA RTA 1 b, fol. 197-235 und 3a, fol. 150-223. 
12 Janssen, Nr.623, 627; BayHStA FüS 281 1/2, fol.24f. 
15 Janssen, Nr.623; HHStA MEA RTA lb, fol. 199'; BayHStA K.bl. 270/1, fol.89f. 
1 4 HHStA MEA RTA 3a, fol. 179 ff.; BayHStA RL Nördlingen 18, fol. 5 ff.; BayStaBi cgm 

2073/IV, fol.97 ff. (Müllnersche Annalen der Reichsstadt Nürnberg). 
15 Bemmann, 47 — 53; Wiesflecker, Maximilian, I , 205f. 
1 6 Zu diesen und den folgenden Verhandlungen: HHStA MEA RTA lb, fol. 202-205 

(Zitat fol.203); BayHStA K.bl. 270/1, fol.88-93; Müller, Reichstagstheatrum unter 
Friedrich I I I . , 6. Vorst., 124-127. 

1 7 HHStA MEA RTA 3a, fol. 205. 
1 8 HHStA MEA RTA 1 b, fol. 205- 207; TLA Sigm. 1/12, fol. 52 f.; Janssen, Nr. 627,632, 

640 sowie Wagner, Hohenzollern, 492-495. 
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einem Reichshilfebeschluß in Nürnberg mitzuwirken. Die versammelten Reichs
stände würden sich dann auch für eine Vermittlung zum Kaiser einsetzen. Wie
der blieb es bei einer unbestimmten Antwort 1 9 . Georg interpretierte die neuerliche 
Einladung als Versuch, die Herzöge von Sigmund zu trennen und setzte sich bei 
Albrecht dafür ein, die Verbindungen zu Tirol weiter zu stärken. Eine gemein
same Reise nach Innsbruck wurde für Mitte Mai ins Auge gefaßt. Dann aber 
drängte der Niederbayer doch dazu, dem Reichstag und dem Kurfürsten Fried
rich von Sachsen, mit dem er in Ingolstadt zusammentreffen wollte, möglichst 
bald Antwort zu geben20. Nach intensiven Besprechungen kam es erst Mitte Mai 
zu einer gemeinsamen Antwort Georgs, Albrechts und Sigmunds an den 
Nürnberger Reichstag: Sie wollten einander eng verbunden bleiben was sich 
aber nicht gegen den Kaiser richte. Hilfe gegen Ungarn zu leisten, sei ihnen 
wegen drohender Racheaktionen und Sigmunds Krieg gegen Venedig „swär und 
sorgklich". Ihre Gesandten sollten den Reichstagsverhandlungen nur beiwohnen 
und die Beschlüsse nach Hause melden; sie würden sich dann als gehorsame 
Reichsfürsten erweisen21. 

Gerade auf dem Reichstag von 1487 waren die Verhandlungen über Verfas
sungsfragen des Reichs betreffend die Verbindung von innerer und äußerer 
Sicherheit so weit gediehen wie noch nie bisher. Der ständische Vorschlag einer 
Reichseinung und -Ordnung, einer „Constitution,,, koppelte Schutz nach außen 
(„wider frembde getzünge" 2 2) und Landfriedensexekution im Reich und zielte 
damit vor allem auf den Anschluß der Wittelsbacher, „die traditionellen Verfech
ter einer Reichsreform auf dem Weg der Reichseinung" 2 \ Der Kaiser wollte sich 
aber nur zu einem allgemeinen Gebot an die Stände verstehen, sich gegenseitig 
in allen Gefahren beizustehen; ein Kompromiß scheiterte an den Bedenken 
mächtiger Territorialfürsten. So blieb als unmittelbares Ergebnis nur ein er
neutes kaiserliches Landfriedensgebot vom 19.5., mittelbar aber gewann Fried
richs I I I . Idee Gestalt in der von ihm Ende Juni angeordneten Errichtung des 
Schwäbischen Bundes24. 

Am 1.6.1487, als man in Nürnberg bereits über eine Eilende Hilfe nach Osten 
beriet, brachten die Gesandten Bayerns und Tirols die geschilderte Antwort vor 
den Reichstag. Unmut bestimmte die Reaktion, vereinzelt kam es zu Drohungen 
gegen die bayerischen Fürsten. Trotzdem wurden die Gesandten, obwohl ohne 
Verhandlungsvollmacht, zur Schlußphase der Reichshilfeberatungen zu
gezogen 2 d . Herzog Georg, der ständig Nachrichten aus Nürnberg empfing, zeigte 
sich Anfang Juni plötzlich beunruhigt über die für Albrecht von Sachsen vorgese
hene Position eines Reichshauptmanns gegen Ungarn und regte ein wittelsbachi-
sches Fürstentreffen zur Demonstration äußerer Geschlossenheit an 2 6 . 

1 9 HHStA MEA RTA 3a, fol.207'-210; BayHStA KbÄA 3133, fol.40-42; Janssen. 
Nr.633,640. 

2 0 BayHStA KbÄA 3133, fol.43-53; RL Ulm 1, fol.22. 
2 1 BayHStAKbÄA 3133, fol. 34-36 (Zitat: fol. 35); TLA Sigm. XIV/587. 
2 2 HHStA MEA RTA 3a, fol. 306f. 
23 Angermeier, Reichsreform, 172. 
2 4 NuvSdR I , 281 f.; Angermeier, Reichsreform, 153; Härtung, Reichsreform, 33-43 

(bes.39f.); Isenmann, Reichsordnung, 147. 
2 5 HHStA MEA RTA lb, fol.213f. und 3a, fol.212; BayHStA RL Ulm 1, fol.23. Georg 

wurde vertreten durch Graf Sebastian von Ottenburg, Kaspar von Vestenberg und Lic. 
Johann Löffelholz. 

2 6 BayHStA RL Ulm 1, fol.6. 
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Es ist nicht zu entscheiden, ob es diese Befürchtungen oder Bedenken wegen 
des allzu offenen Widerstands gegen Kaiser und Reich oder andere Gründe 
waren, die Georg den Reichen jetzt zu dem spektakulären Schritt bewogen, 
sich um Pfingsten (3.6.) kurz in eigener Person zum Kaiser nach Nürnberg zu 
begeben27. Wir wissen weder um die Länge seines Aufenthalts noch um 
Gesprächspartner und -themen, doch zeigt ein bereits vom 22.1.1487 datieren
der Nürnberger Geleitbrief für Georg, daß er schon längere Zeit eine Reise zum 
Reichstag plante 2 8. Der Besuch mußte um so auffälliger wirken, als wenige Tage 
später auch noch die Pfalzgrafen Philipp und Otto I I . aus der Front der Reichs
stände, die noch über Reichseinung, Kammergericht und Ungarnhilfe berieten, 
ausscherten und jede Beteiligung an einer Hilfe ablehnten29. Kurfürst Philipp 
begründete seine Absage mit dem Bündnis, das ihn mit Matthias Corvinus ver
band; Pfalzgraf Otto hatte mehr Matthias' Eigenschaft als König von Böhmen im 
Auge, als der der Corvine einer seiner wichtigsten Lehnsherrn war. 

Nachdem am 12.6. ein Reichsanschlag über 99,400 fl Ungarnhilfe beschlos
sen worden war 3 0 , spielte im Rahmen der sich anschließenden Verhandlungen 
über eine Eilende Hilfe für das eingeschlossene Wiener Neustadt31 die Nicht-
zusage der Wittelsbacher nochmals eine wichtige Rolle. Erzbischof Berthold von 
Mainz riet von einem sofortigen Kriegszug gegen Ungarn ab, da zu viele Fürsten 
dem Beschluß ferngeblieben seien, vor allem die für die Sache so wichtigen Bay
ern 3 2 . Der kaiserlichen Rat Haug von Werdenberg ließ sich in der Sitzung vom 
28.6. auf einen Wortwechsel mit dem niederbayerischen Gesandten Löffelholz 
wegen der Obstruktionspolitik gegen den Kaiser ein 3 3 . Bis Dezember 1487 ging 
immerhin gut die Hälfte des Anschlags vom 12.6. ein, die Namen der Wittels
bacher suchen wir im entsprechenden Register freilich vergeblich3 4. 

Welche Rolle nun spielten der Ungarnkönig selbst und seine Kontakte zu den 
Wittelsbachern vor und während des Nürnberger Reichstags? Am 13.4.1487 
wandte sich Corvinus, vor Wiener Neustadt stehend, in einem rechtfertigenden 
Ausschreiben an die wichtigsten Reichsfürsten und beklagte, seine Gesandt
schaft habe kein Geleit nach Nürnberg erhalten. Deshalb sollten die Fürsten sich 
für eine Anhörung der ungarischen Räte verwenden und keiner Hilfe gegen 
König Matthias zustimmen3 3. Seitdem stand der König in fortwährender Korre
spondenz mit den auf den Reichstag versammelten Ständen 3 6 . Am 11.6 
versicherte er Albrecht IV., er plane keinen Krieg gegen einen Reichsfürsten und 
selbstverständlich auch nicht - wie von der kaiserlichen Partei ausgestreut -

2 7 Die wenigen Angaben stammen von den Müllnerschen Annalen (BayStaBi cgm 2073/ 
IV, fol. 100); Fugger-Birken, 965 und Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich I I I . , 
6. Vorst., 127. 

2 8 BayHStA PNU Reichsstädte 467. Der Brief ist ausgestellt für Anfang Juni und für ein 
Gefolge von 400 Reitern. 

2 9 TLA Sigm. 1/12, fol. 54f.; HHStA MEA RTA 3a, fol. 213. 
5 0 HHStA RTA 1, fol. 2 -7 . Druck NuvSdR I , 278f. 
5 1 HHStA MEA RTA lb, fol.218ff.; BayHStA KbÄA 3134, fol.240ff. 
5 2 TLASigm. 1/12, fol. 58 f. 
3 3 HHStA MEA RTA 1 b, fol. 231' f. 
3 4 HHStA RTA 1, fol. 9-24. Vgl. Wagner, Hohenzollern, 267 und Werminghoff, 163. 
3 5 BayHStA K.bl. 89/2 (an Pfalzgraf Philipp) und KbÄA 234, fol.46 (an Albrecht IV.). 

Vgl. Nehring, Quellen, Nr. 186-188. 
3 6 HHStA MEA RTA 3a, fol.226-230. Vgl. Nehring, Corvinus, 177f. 
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eine Eroberung Bayerns, sondern er wolle mit allen Nachbarn - außer dem 
Kaiser, der gegen vertragliche Abmachungen verstoßen habe - in Frieden und 
Einigkeit leben 3 7. Daß Matthias gegenüber Bayern nach wie vor weitergehende 
Ziele als freundliches Einvernehmen verfolgte, erhellt aus uns überlieferten Ent
würfen zu einem Bündnis zwischen Matthias, Albrecht IV. und Georg. Sie sahen, 
in relativ allgemeinen Termini, Freundschaft und Beistand, freien Handel, Trup
pendurchzugsrechte und vor allem das Verbot militärischen Vorgehens gegen
einander vor, auch falls es vom Kaiser angeordnet werde 3 8. Dazu gab es offen
sichtlich bayerische Entwürfe für Beibriefe, nach denen Matthias den Herzögen 
mit 1000 Reitern und 3000 Fußsoldaten zur Hilfe kommen sollte, falls Kaiser, 
König und Reich sie wegen ihrer proungarischen Politik angreifen würden. Diese 
Verpflichtung sollte auf Lebzeiten Matthias' gelten. Nach den ungarischen Vor
stellungen sollte die Hilfspflicht auf insgesamt 2000 Mann reduziert werden und 
Bayern durch Einräumung partieller Öffnungsrechte und die Garantie, keine 
nach Osten gerichteten Truppenzüge durch sein Gebiet zuzulassen, zu einem 
wichtigen militärischen Vorposten Ungarns im Westen werden j 9. Diese Bünd
nispläne, die einen Höhepunkt in der Kooperation Matthias' mit den bayerischen 
Wittelsbachern markieren, sind wohl auf das erste Quartal 1487 zu datieren, 
denn im April/Mai 1487 schlug Albrecht IV. Georg auf einem Treffen in Erding 
umfassende antikaiserlicher Bündnisverhandlungen mit Frankreich, der Eidge
nossenschaft und eben auch Ungarn vor, während Corvinus gleichzeitig entspre
chende Unterhandlungen mit Mailand, Tirol, den Eidgenossen, Frankreich und 
Bayern vorbereitete40. Das heißt auch, daß Albrecht IV., treibende Kraft der 
antikaiserlichen Politik der Wittelsbacher vor allem in Tirol, Hauptansprech
partner von Matthias war, während es Georg „mercklicher ursach halb" nicht als 
opportun erschien, während des Reichstags mit dem Feind Friedrichs I I I . Bünd
nisverhandlungen zu führen und sich so die Ungnade des Kaisers zuzuziehen41. 
Damit war klar, daß Georg andere Ziele verfolgte als Matthias und Albrecht, 
auch wenn sich im Sommer 1487 in der Reichskirchenpolitik noch weitere Ge
legenheiten zu gemeinsamen Absprachen aller drei Fürsten boten 4 2. Es ist auch 
kaum zu vermuten, daß sich bayerische Kontingente an dem seit August 1487 
unter dem Oberbefehl Herzog Albrechts von Sachsen geführten Reichsfeldzug 
gegen Matthias Corvinus beteiligten4 3. Die kaiserlichen Truppen konnten nur 
sicherstellen, daß der Ungar nicht auch noch auf Gebiete ob der Enns ausgrei
fen konnte; am Fall von Wiener Neustadt (17.8.) vermochten sie nichts zu 
ändern. Schon ab September wurde verhandelt, am 14.10. kam es zum ersten 
Waffenstillstand, am 16.12. zum St. Pöltener Vertrag über Waffenruhe, in die 
auch die Salzburger und Passauer Gebiete einbezogen waren. Er wurde 1488 
mehrfach verlängert, von Friedrich I I I . aber erst im März 1488 anerkannt44. 

3 7 BavHStA KbÄA 235, fol. 52. 
3 8 BayHStAKbÄA 1953, fol.80f., 91-97, 113-120. 
3 9 Ebda., fol. 92, 115f. 
4 0 Vgl.Nehring, Corvinus, 182f.; Grieger, 224. 
4 1 BayHStAKbÄA 1953, fol. 83 (Georg an Albrecht IV. 29.5.). 
4 2 BayHStA KbÄA 1679, fol. 114, 118; KbÄA 235, fol. 54; Archiv des Erzbistums 

München-Freising Heckenstallers Frisingensia 661, fol. 240', 256 und 662, fol. 11. 
4 3 HHStA Frid. 9, fol. 312f. (= Auer, Nr. 171); Nehring, Corvinus, 179-182; Fessler-

Klein, 159-162; Fraknöi, Corvinus, 215 f. 
44 Nehring, Quellen, Nr. XX; RTA 5, Nr. 3 mit Anm. 10. 
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Wie kein Reichstag zuvor stand jener in Nürnberg 1487 also im Zeichen der 
sich zuspitzenden Irrungen zwischen Habsburg und Wittelsbach, der offen vor
getragenen Beschwerden des Kaisers und der fortgesetzten Hinhaltetaktik der 
Herzöge in der Frage der Ungarnhilfe. Mit Recht beschreibt das aus der Augsbur
ger Sicht argumentierende Fuggersche Ehrenwerk die Jahre 1486/87 als eine 
Zeit der auf die wittelsbachischen Aktivitäten zurückgehenden großen Unruhe 
im Reich, „deßhalben in diser unrhue, welliche herzog Georg von Bayren gemeh
ret, der Schwäbische Bundt seinen anfanng genommen"45. Tatsächlich galt die 
letzte kaiserliche Aktion auf dem Nürnberger Reichstag der Anordnung der 
Errichtung eines Bundes im Land zu Schwaben zur Handhabung des Landfrie
dens und der kaiserlichen Aufsichtsrechte46. Der ein gutes halbes Jahr später 
gegründete Schwäbische Bund sollte dann der wirkmächtigste Konkurrent der 
Herzöge Albrecht IV. und Georg werden. 

Vorerst geschah allerdings nochmals etwas völlig Unerwartetes: Georg der 
Reiche kam, zwei Monate nach Abschluß des Reichstags, nochmals persönlich 
zum Kaiser nach Nürnberg. Er hatte diesen Plan schon Ende Juli gehegt, doch der 
schließlich ausgestellte Geleitbrief der Reichsstadt Nürnberg trug das Datum des 
24.8. Die Korrespondenz mit Albrecht IV. über ein Treffen auf Georgs Rück
reise von Nürnberg zeigt, daß der Oberbayer eingeweiht war und daß Georg sich 
länger beim Kaiser aufhielt, als er zuerst geplant hatte 4 7. Am 27.8. verließ er 
Landshut, nach Vermutung des Freisinger Bischofs „auf vil anlangen und ersue-
chen" des Kaisers48, und traf wohl am 28.8. in Nürnberg ein, wo er bis 2.9.1487 
blieb. Friedrich I I I . erwies ihm die ungewöhnliche Ehre, ihm vor die Stadt entge
genzureiten und ihn am 2.9. auch wieder hinauszugeleiten. Während der vier 
Tage kam es zu mehreren langen und geheimen Unterredungen Georgs mit dem 
Kaiser4 9. Wolfgang Kolberger, der, eben zum Kanzler Georgs aufsteigend, den 
Herzog nach Nürnberg begleitet hatte, schrieb später über diese Unterredungen, 
das Weißenhorner Landgericht habe eine wichtige Rolle gespielt. Über nichts 
aber sei der Kaiser so verärgert gewesen wie über den Kauf der schwäbischen Lande 
des Hauses Österreich durch die bayerischen Herzöge. Deswegen und wegen der 
Kompromißlosigkeit vor allem Albrechts IV. habe er die Gründung des Schwä
bischen Bundes angeordnet Als einziger der 1486/87 opponierenden Fürsten 
suchte Georg also trotz der schweren kaiserlichen Vorwürfe im Sommer 1487 
gleich zweimal den persönlichen Kontakt mit dem Kaiser außerhalb der Reichs
tagsgeschäfte, wobei er mit den Geheimverhandlungen auch einem Wunsch 
Friedrichs entgegenkam und sicher mit dessen wichtigstem Anliegen, der Ost
hilfe, konfrontiert wurde. Dies alles ereignete sich während der Gründungsphase 
des deutlich gegen die Wittelsbacher gerichteten Schwäbischen Bundes. Um so 
mehr schien Georg darauf zu setzen, mit dem Kaiser in Kontakt zu bleiben, 
Lösungsmöglichkeiten auszuloten und keine starre Konfrontationspolitik zu 
betreiben. Das Ineinander und Nebeneinander scheinbar widersprüchlicher 
territorialer und reichspolitischer Aktivitäten, schwerer Vorwürfe und persön-

4 5 BayStaBi cgm 900a, fol. 144'. 
46 Datt, 272. 
4 7 BayHStA RL Ulm 1, fol. 12; PNU Reichsstädte 468; FüS 276, fol. 31-33. 
4 8 Franz M. Mayer, Correspondenzbücher, 463. 
4 9 Chroniken der deutschen Städte 11, 494 (Fortsetzungen der Tucherschen Jahrbü

cher); BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 100f. (Müllnersche Annalen); Fugger-Birken, 965. 
5 0 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 2'. 
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licher Gespräche zeigt, daß man im Verhältnis zwischen Reichsoberhaupt und 
Territorialherren mit einer komplexen Interessenlage und einer Vielfalt gegen
seitiger Abhängigkeiten zu rechnen hat und es keineswegs in exakt voneinander 
abzuhebende Phasen von Freundschaft, Feindschaft oder Indifferenz abteilen 
kann. Vielleicht hatte der über die wittelsbachischen Aktivitäten gut informierte 
Bischof Sixtus von Freising Ähnliches vor Augen, als er Ende September 1487 
schrieb: 

. . . dann dy leiff vercheren sich auch heroben täglich also, daß man sich hart darnach chan 
richten, also ber heut freunt ist, birt morgen veint 5 1. 

Natürlich gab es vor- und nachher weitere kaiserliche Mahnungen an Georg, 
etwa, die in Nürnberg beschlossene Ungarnhilfe noch zu erlegen oder sich Ende 
April 1488 gerüstet auf dem Lechfeld zum Ungarnzug einzufinden52. Vom 
Jahresanfang 1488 gibt es allerdings noch ein Dokument, das die oben geschil
derte Interessenverteilung schlaglichtartig beleuchtet. Es ging dabei um einen 
Erbstreit zwischen Sigmund Prüschenk, Freiherrn zu Stettenberg, einem engen 
Vertrauten des Kaisers, und Sigmund von Fraunberg, Freiherrn zum Haag, 
einem der wichtigsten Räte Georgs des Reichen. In einem scharf formulierten 
Mandat vom 17.1.1488 befahl Friedrich I I I . Georg, Prüschenk sein Erbteil 
zukommen zu lassen, übersandte ihm aber gleichzeitig einen Brief, der in ganz 
anderem, statt obrigkeitlich-anordnendem sozusagen privat-vertraulichem Ton 
gehalten war. Darin wurde klargestellt: „Das wir solich unnser schrift so ernst
lich stellen lassen, ist aus keiner argen meynung", sondern nur, damit Georg 
gegenüber dem Fraunberger Druck ausüben k ö n n e G a n z ähnlich lagen die 
Dinge bei einem Privileg, das der Kaiser dem Herzog am 26.1.1488 ausstellte 
und das Georg erlaubte, in seinem Land Geächtete aufzunehmen ° 4 — drei 
Wochen nach der Ächtung der Tiroler „bösen Räte", von denen einige Zuflucht 
bei Georg suchten, und drei Tage nach Verhängung der Reichsacht über Georgs 
in Schwaben am offensivsten vorgehenden Beamten, Ludwig von Habsberg! 

Recht deutlich läßt sich die auf Vermeidung vorzeitiger Festlegung auf irgend
eine Option zielende Politik Georgs wieder am Beispiel der Beziehungen zum 
Ungarnkönig machen. Schon im Frühjahr 1487 hatte der Niederbayer sich ja im 
Gegensatz zu Albrecht sehr zurückhaltend wegen Bündnisverhandlungen 
gezeigt. Im Oktober nun, nach der Rückkunft seines Gesandten Heinrich von 
Schaunberg aus Ungarn, stellte Georg König Matthias jetzt auf einmal als den 
Herzögen ungnädig gesinnt dar. Er bezog sich dabei auf die laufenden Waffen
stillstandsverhandlungen mit dem Führer des Reichsheers und meinte, Matthias 
suche den Ausgleich mit Friedrich I I I . und Sigmund von Tirol zum Schaden Bay
erns, weswegen er Verhandlungen mit dem Böhmenkönig Wladislaw 11. eingelei tet 
wissen wollteD D. Die noch vor dem St. Pöltener Waffenstillstand neu einsetzen
den Aktivitäten Matthias' aber widerlegten Georgs Aussage, der Ungar sei 
nicht mehr an Bündnisverhandlungen interessiert. Corvinus nämlich entsandte 

5 1 Archiv des Erzbistums München-Freising Heckenstallers Frisingensia 661, fol. 261. 
5 2 TLA Sigm. 1/12, fol. 59 (17.7.); BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 172; PNU Ausw.St. 866 

(8./9.10.), wiederholt 13.12. (TLAPestA 11/132). 
5 3 HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 542-545. 
5 4 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 775; RHR 178 (Konzept). Vgl. Hegi, 

112. 
5 5 BayHStAKbÄA 1955, fol.78-84. 
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Ende November seinen Sekretär Lucas Schnitzer nach Bayern wegen neuer Ver
handlungen über ein Bündnis auf der Basis der Einung von 1469 und der Ent
würfe von Anfang 1487. Schnitzer wurde bevollmächtigt, die Verträge sogleich 
abzuschließen, erhielt aber in Landshut im Dezember 1487 nur dilatorische Ant
worten 5 6 . Erst Anfang 1488 gaben Albrecht IV. und Georg König Matthias 
durch eine gemeinsame Gesandtschaft Antwort auf die Werbung Schnitzers. 
Darin äußerten sie ihren Wunsch nach möglichst konkreter Festschreibung der 
ungarischen Hilfspflichten für Bayern gegen den Kaiser. In vollem Bewußtsein 
ihrer entscheidenden strategischen Position wiesen die Herzöge darauf hin, daß 
sie sich bisher gegenüber Kaiser und Reich trotz aller Forderungen nicht zur Teil
nahme an einer Ungarnhilfe oder auch nur zu einer Durchzugserlaubnis verstan
den hätten. Deshalb komme ihnen ein wichtiger Anteil an Corvinus' Erfolgen in 
Niederösterreich zu, denn diese seien nur möglich gewesen, weil Matthias keine 
Vorstöße aus dem Reich zu befürchten gehabt habe. Da nun gegen sie, die Her
zöge, großer Widerwille bei Kaiser und Fürsten herrsche, sei eine ungarische 
Hilfsgarantie für Bayern unumgänglich. Zwar wurden die EinungsVerhand
lungen im März 1488 mit einer neuen Gesandtschaft Matthias' fortgesetzt, doch 
ließen die Bayern den König über Monate hinweg ohne Antwort; das 1487 von 
beiden Seiten erstrebte Bündnis kam nicht mehr zustande57. Die Herzöge, die 
sich ihrer sowohl für den Kaiser als auch für den ungarischen König wichtigen 
Position bewußt waren, betrieben eine nach beiden Seiten offene Schaukelpoli
tik, vermieden aber die offene und ausdrückliche Festlegung gegen den Kaiser, 
zumal als ihnen im Reichsinneren mit dem Schwäbischen Bund ein bedrohlicher 
Konkurrent erwuchs, gegen den sie sich keine Hilfe durch Ungarn erwarten 
konnten. So blieb es bei Matthias' Versuch einer bewußt antikaiserlichen Koope
ration mit Reichsfürsten auch im vielversprechendsten Fall, Bayern, beim sicher 
wichtigen Erfolg, das Zustandekommen einer substantiellen Reichshilfe bis 
1490 (ausgenommen 1487) zu verhindern; das Erreichen eines festen antikaiser
lichen Militärbündnisses erwies sich aber als unmöglich 5 8 . Diesen Schritt konn
ten, wegen der ständigen letztlichen Angewiesenheit auf das Reichsoberhaupt, 
nicht einmal die Wittelsbacher als stärkste Konkurrenten der Habsburger im 
Reich wagen, auch nicht in der Phase zwischen 1478 und 1487, in der diese Kon
kurrenz sich besonders zuspitzte. Ab 1487/88 dann geriet Bayern deutlich in die 
Defensive gegenüber Kaiser und König, wofür die angedeutete Entwicklung der 
Ungarnpolitik ein Indikator ist. 

I I . D i e baye r i s che P o l i t i k i m Z e i c h e n der G r ü n d u n g 
des S c h w ä b i s c h e n Bundes 

Der Georg dem Reichen nicht eben wohlgesonnene Fortsetzer der Chronik 
des Ulrich Fuetrer schreibt über den Herzog, sein „törsch wesen" ganz allein 
habe den Schwäbischen Bund, den großen Gegner des Hauses Bayern, hervor-

5 6 Ebda., fol .98-101; KbÄA 234, fol.59; Nehring, Quellen, Nr. 192. Vgl.zu den 
Gesamtvorgängen Nehring, Corvinus, 183 f. und Riezler, Baiern, 522 f. 

5 7 BayHStA KbÄA 1953, fol. 102-104, 110-112; Fraknöi, Levelei I I , Nr.212; Arn
peck, 638; Riezler, Baiern, 523. 

3 8 Vgl. die Ausführungen von Nehring, Herrschaftstradition, 469 f. 
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gebracht59. Sicherlich hat die sich vor allem der Ansprüche der alten Land
gerichte im bayerisch-schwäbisch-fränkischen Grenzraum6 0 und gezielter Käufe 
bedienende aggressive westliche Expansionspolitik Ludwigs und Georgs -
immer in Zusammenhang zu sehen mit den Münchener Ambitionen auf Tirol — 
den wichtigsten Anlaß für die Bundesgründung geliefert. Die Aktionen Georgs 
zielten darauf ab, ein dichtes Netz landesfürstlicher Gerechtsame über die 
kleinen Herrschaften Ostschwabens zu legen. 

Ausgehend von erkauften Gütern und Rechten, nutzte er alle rechtlichen 
Ansatzpunkte zur Ausweitung seines Kontrollbereichs im Sinne eines modernen 
Territorialfürstentums. Besonders in Burgau versuchte er den Ausbau zum 
geschlossenen Herrschaftsgebiet neuzeitlichen Typs. Wenn die Zeitgenossen sei
ner ausgreifenden Politik vorwarfen, sie habe die schwäbischen Stände „wider 
alten prauch merklich und hoch betrengt, entsetzt, vergewaltigt und belay-
digt" 6 1 , so gehören dazu vor allem Klagen über das aggressive Vorgehen nieder
bayerischer Hauptleute vom Schlage eines Ludwig von Habsberg oder eines 
Caspar von Vestenberg62. Deren Aktivitäten spiegeln die Zermürbungstaktik 
Georgs, die stark territorialisierenden Tendenzen der wittelsbachischen Verwal
tung sowie deren Unpopularität in Schwaben deutlich wider und erzeugten ein 
enormes Bedrohungsgefühl bei den kleineren Ständen, vor allem den Städten 6 \ 
Manchmal ist es freilich auch schwer, in den Aktionen der Amtleute zwischen 
vom Herzog sanktionierten Aktivitäten und aus der Verfolgung von Eigeninter
essen zu erklärenden Übergriffen zu unterscheiden. 

Sowohl in der bayerischen Ausdehnungspolitik als in der Formierung des 
Schwäbischen Bundes als Antwort darauf spielten die bereits besprochenen 
strukturellen Voraussetzungen in dem betroffenen Gebiet die entscheidende 
Rolle: Zersplitterung und Kleinteiligkeit, Vielfalt der internen politischen 
Kräfte ohne eindeutig dominierende Hegemonialmacht bei großer Tradition des 
Einungswesens, Eingriffsrechte des Reichsoberhaupts und Verzahnung mit 
habsburgischen Territorialinteressen. Die damit einhergehende Bedrohung von 
außen, in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhundert eben durch die Wittelsbacher, 
machte einen funktionierenden überterritorialen Rahmen zu einer Existenz
frage für die schwäbischen Stände 6 4 . Wichtig und gewissermaßen neu aktuali
siert wurde dabei der enge Konnex zwischen Schwaben, Reich und dem Haus 
Habsburg. Schwaben als „Drehschreibeösterreichischen Einflusses im Reich"6 5 

5 9 Fuetrer, 219 f. Ähnliche Wertungen bei Unrest, 193. 
6 0 Vgl. dazu Feine, Landgerichte, passim (zu Wurzeln und Eigenart dieser Landgerichte) 

und die Bemerkungen zu ihrer Nutzung für territorialpolitische Ziele bei Krieger, Lehns
hoheit, 311 Anm.429; Quarthai, Landstände, 65 sowie bei Hanns Hubert Hofmann: 
Günzenhausen-Weißenburg. München 1960 (= HAB, Teil Franken, Reihe I , Heft 8), 26. 

6 1 RTA 3, Nr. 151a. Ähnlich Knebel, Chronik Kaisheim, 346 und Chroniken der deut
schen Städte 25, 50 (Augsburg). 

6 2 Betont z. B. bei Fugger-Birken, 1006; Sartori, 159, 164 f. (für Burgau); Riezler, Baiern, 
507 (für Ulm); L.Brunner, Teil 2, 88; Westenrieder, Geschichte von Baiern, 427. 

6 5 Ulmann, I , 47; Ziegler, Staatshaushalt, 172; Fried, Integration, 270f. (Diskussions
beitrag V. Press). 

6 4 Vgl. Blickle-Blickle, 148; Bader, Südwesten, 55-58; Hesslinger, 192; Layer, Ost
schwaben, 910 f. 

6 5 Press, Römisch-deutsches Reich, 250. Vgl. zum Folgenden auch ders., Schwaben, 
20-22. 
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rückte mit dem reichsfernen Königtum Friedrichs I I I . zunächst an den Rand 
reichsoberhauptlicher Politik. Die Gegensätze Friedrichs mit seinen Tirol und 
die Vorlande verwaltenden Verwandten Albrecht VI . und Sigmund öffneten 
den Wittelsbachern den Weg zur Einflußnahme südlich und westlich ihres 
Gebiets. Maximilian blieb es dann vorbehalten, die königlich-habsburgische 
Position in Schwaben wieder zu aktivieren und zu etablieren, dafür lieferten die 
bayerischen Intentionen den wichtigsten Auslöser. Bei der Begründung des zen
tralen Instruments für diese neue habsburgische Politik, des Schwäbischen Bun
des, wird man aber die Inititative Friedrichs I I I . , sein Interesse an der Stabilisie
rung seiner kaiserlichen Autorität und seines unmittelbaren Aufsehens über das 
von ihm als Reichsland verstandene Schwaben nicht unterschätzen dürfen 6 6 . 

Schon im Mai 1484 gab es ständisch übergreifende Beratungen in Schwaben 
über eine engere Kooperation gegen Niederbayern; ein Jahr später, als die Nörd
linger Krise sich zuspitzte, wurden dazu auch die ersten Fürstennamen genannt: 
Eberhard der Ältere von Württemberg und Sigmund von Tirol, die in ihrer bilate
ralen Einung vom 28.6.1485 ihre Kooperationsbereitschaft bekundeten. Die 
völlige Schwenkung Tirols ins bayerische Lager ließ diese Vorüberlegungen ver
sanden, bis sie durch die engagierte Inititative des Kaisers auf dem Nürnberger 
Reichstag 1487 wieder neu angestossen wurden 6 7. 

Das Mandat Friedrichs I I I . vom 26.6.1487 bevollmächtigte Graf Haug von 
Werdenberg zu Verhandlungen mit den Ständen des Landes Schwaben, das 
„ohne mittel unter unß und das Heilige Reich" gehöre, über die Handhabung des 
Landfriedens von 1486 und die Erhaltung der Reichsunmittelbarkeit und der 
reichsständischen Privilegien und Freiheiten durch eine Vereinigung gegen die 
bayerische Bedrohung68. Der Kaiser äußerte später, seine Absicht bei der Auf
forderung zur Bundesgründung sei gewesen, 

das wir in frid und ru beleiben, und uns unsrer widerwertigen und verachter enthalten 
mochten 6 9 '. 

Herzog Georg gegenüber führte er bei den Gesprächen in Nürnberg Ende 
August 1487 seine großer Verärgerung über den Kauf der Vorlande als Grund 
an; er wisse 

das der pundt nit gut wer, er müsst es aber aus der not thun, dieweil ir herrn von Bairn des 
kauffs nit absteen wellet 7 0. 

Die Gründungsverhandlungen zogen sich bis zur Aufrichtung des Bundes
briefs und der Abgabe der Beitrittserklärungen Mitte April 1488 hin; alle Doku
mente wurden auf den 14.2.1488 zurückdatiert. Der Adel blieb organisiert in 
den vier Kantonen der Rittergesellschaft mit St. Jörgenschild, die im Rahmen 
des Bundes fortbestand. Die Verhandlungen, die keineswegs unproblematisch 

6 6 V. Press hat seine vielfältigen Überlegungen zu dieser Thematik zuletzt zusammenge
faßt in ders., Vorderösterreich, 7-12. Vgl. auch Hofacker, Die schwäbische Herzogswürde, 
79-114. 

67 Bock, Schwäbischer Bund, X I - X X . 
68 Datt, 272. 
6 9 HHStA Frid. 8, fol. 30 (Febr. 1492). Ähnlich schon im Sept. 1488: „zu frid, behaltung 

und guttem" für Kaiser, Reich, das Haus Österreich und das Land zu Schwaben (RTA 3, 
Nr. 100a). 

7 0 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 2' (Bericht Kolbergers). 
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verliefen, als Ganzes gesehen aber Erfolg hatten, sind hier nicht im Detail zu 
schildern7 1. Auf einem Esslinger Tag der schwäbischen Stände wurde am 
28.7.1487 der erste Entwurf der Statuten eines auf 25 Jahre abzuschließenden 
Bundes beschlossen12. Die ständigen Verzögerungen einer Einigung über diesen 
Entwurf führten am 4.10.1487 zu einer erneuten, streng formulierten kaiser
lichen Anordnung der Bundeseinung. Sie nahm Bezug auf die Handhabung des 
Reichslandfriedens, die unmittelbare Zugehörigkeit des Landes zu Schwaben 
zum Heiligen Reich („unnd kainen aigen fürsten noch niemant hat, der kain 
gemain aufsehen darauf hab dann unns als Römischen Kaiser") und die Erhal
tung der überkommenen Freiheiten der schwäbischen Stände durch eine Ver
einigung „wider den oder di, so ew abpruch ewrer freyhaiten ... thun wollten 
oder wurden". Dazu hob der Kaiser sogar alle entgegenstehenden Einungen auf, 
was natürlich vor allem auf jene Verträge zielte, die viele schwäbische Reichs
stände mit den bayerischen Herzögen verbanden 7 \ Wenig später versuchte 
Friedrich I I I . sogar zu erreichen, der künftige Bund möge nur ihn als Anord
nungsberechtigten anerkennen. Angesichts der vor allem bei den Städten aufge
kommenen Bedenken wegen der Auflösung aller der Bundesgründung entgegen
stehenden Einungen mußten Friedrich I I I . und Haug von Werdenberg sich zum 
Jahresende vor allem darauf konzentrieren, in mehreren Mahnschreiben die 
Bundeseinigung überhaupt noch zustande zu bekommen. Schließlich mußte die 
umstrittene Einungsklausel in dem Mandat des Kaisers, das zum endgültigen 
Abschluß des Bundesvertrags im Februar 1488 in Esslingen aufrief, entschärft 
werden 7 4. 

Einiges Interesse nun verdient die Haltung der Reichsstädte, einer nach ihrer 
Wirtschaftskraft wie nach ihrer politischen Bedeutung im Reich äußerst dispara
ten Ständegruppe, deren Einzelglieder jedoch auf vielfältige Weise unterein
ander verbunden waren 7 : \ Die oberschwäbischen Reichsstädte betrieben auch 
eine territoriale Umlandpolitik im ihnen jeweils möglichen Rahmen7 6, wobei ein 
Ausgreifen, wie es Ulm gelang77, die absolute Ausnahme blieb. Typisch war eher 
ein mittelgroßes Gebiet wie jenes der Reichsstadt Memmingen, das relative 
Geschlossenheit erreichte. Voraussetzung dafür war vor allem das Fehlen 
eines präpotenten Territorialnachbarn. Dann konnte die Erwerbspolitik in 
mehreren, gut typisierbaren Stufen verlaufen, wobei dem Aufkauf von Gütern 
durch einzelne Bürger die grundherrschaflliche Arrondierung durch Stadt und 

7 1 Das Quellenmaterial ist fast vollständig dokumentiert in den älteren Sammlungen von 
Datt und Klüpfel. Darstellungen: Bock, Schwäbischer Bund X X I V - X X I X , 3-7 ; Hesslin
ger, 60-92; Bader, Südwesten, 184-187; Osann, 10-51. 

72 Klüpfel, Urkunden, 1-8. 
73 Datt, 272 f. Hier zitiert nach HHStA Schwab. BA la, fol.47 f. 
7 4 HHStA Schwab. BA la, fol. 55-65. 
7 5 Die neuesten Übersichten über die Position der Reichsstädte in der Reichsverfassung 

des 15. Jahrhunderts bei Isenmann, Stadt im Spätmittelalter, 110-130 und Moraw, Freie 
Städte (beide mit weiterer Lit.). Vgl. auch Gollwitzer, Reichsstädte, 498-501 und Georg 
Schmidt, Städtetag, v.a. 555ff. zu den Reichsforderungen an das Städtecorpus zur Zeit 
König Maximilians. Zur Funktion der Städtetage: Gollwitzer, Reichsstädte, 510f. 

7 6 Besonders wichtig zum Thema städtischer Umland- und Territorialpolitik sind die 
Arbeiten von Kießling sowie Isenmann, Stadt im Spätmittelalter, 236-244 (mit weiterer 
Lit.). 

7 7 Vgl. die Arbeiten von Freitag und Neusser. 
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Spital im Umkreis der Stadt und zuletzt die Erwerbung der Hochgerichtsbarkeit 
folgten 7 8. Dies waren „... Resultate einer labilen Herrschaftsstruktur des städti
schen Umlands und stabiler städtischer Finanzen . w o g e g e n in Fällen wie 
Kempten oder Nördlingen, wo ein starker Territorialnachbar die Expansion 
verhinderte und die bloße Selbstbehauptung alle Kräfte band, nur von einer 
„steckengebliebenen Territorialpolitik" gesprochen werden kann 7 9 . Beim Fall
beispiel Nördlingen wurde bereits darauf hingewiesen, daß auch kaiserliche 
Privilegien, etwa über Geleitrechte oder die Erlaubnis, landschädliche Leute 
auch außerhalb des Gebiets der Stadt gefangenzunehmen und abzuurteilen, 
wichtige Mittel städtischer Umlandpolitik sein konnten 8 0. 

Nicht zuletzt an der Gründung des Schwäbischen Bundes läßt sich zeigen, daß 
das Hauptinteresse der Reichsstädte der Sicherung ihrer Reichsunmittelbarkeit 
und ihr Landfriedensbegriff vor allem einem „Wirtschaftsfrieden" galt, also einer 
Sicherung des zentralen Lebensinteresses vieler Städte, eines unbehinderten 
Handels- und Wirtschaftsverkehrs. Gerade exponiert gelegene Städte wie Augs
burg oder ganz enklavierte Orte wie Nördlingen waren ja immer wieder Sperr-
und Kontrollmaßnahmen mächtigerer Territorialfürsten ausgesetzt81. Beson
ders deutlich gehen diese Wirtschaftsinteressen und die Schutzfunktion des 
neuen Bundes in Schwaben hervor aus einem Städteabschied von 1532, wo es 
heißt: 

Daß durch den Bund die statt von Herzog Jörgs von Bayrn handel an, darumb auch in der 
Schwäbische bundt seinen Ursprung empfangen, befridiget, und welches das vornehm
ste, bey freyen commerciis, auch ungehindertem genuß ihrer gefäll, renten und einkunff-
ten erhalten und gehandhabt worden 8 2. 

In ähnlicher Sicherungsfunktion sahen die um 1555 entstandenen einschlägi
gen Bände des vom Augsburger Ratsdiener Clemens Jäger (1500-1561) für 
Hans Jakob Fugger (1516-1575) verfaßten „Österreichischen Ehrenwerks" den 
Schwäbischen Bund 8 3 . Dort werden die sich bis 1486/87 immer mehr verdich
tenden Neuerungen und Übergriffe der bayerischen Herzöge und ihrer Amt
leute gerade auch gegen die Handelsinteressen der Städte dargestellt und die 
dadurch entstandene unruhige Lage im Reich als Ursache der Gründung des 
Schwäbischen Bundes bezeichnet, wobei die mit der Gründung verbundenen 
Schwierigkeiten nicht unerwähnt bleiben. Dann aber habe der Bund die Stellung 
der Habsburger im Reich immer mehr gefestigt und sei zum Instrument der De
mütigung der bayerischen Herzöge geworden bis hin zürn totalen Zusammen-

7 8 Untersucht von Blickle, Territorialpolitik, 60 ff. und Kießling, Die Stadt und ihr Land, 
266 ff. 

79 Blickle, Territorialpolitik, 70. 
8 0 Kießling, Nachbarschaft, 266f.; Lipburger, Augsburger, 45, 118-120. 
81 Angermeier, Reichsreform, 47 (Zitat). Vgl. Gollwitzer, Reichsstädte, 504; Isenmann, 

Reichsstädte 52 f. Bader, Südwesten, 192, prägte deswegen den (ohne weitere Erläuterun
gen allerdings mißverständlichen) Begriff vom „negativen Reichsbewußtsein" der kleineren 
Reichsstände. Dagegen sieht Moraw, Nationalbewußtsein, 105 die Reichsstädte als (neben 
den Kurfürsten) „prinzipiell reichsbezogene" und „fundamental königsorientierte" „Mitträ
gergruppe der Gesamtverfassung" des Reichs. 

82 Datt, 268. 
8 3 Zum Werk, seinen Handschriften, seinem Quellenwert und zum daraus gezogenen 

Druck von Birkens (1668) vgl. Ranke, 377-388; Ehses, 18-21 und Schnabel, Quellen und 
Darstellungen, 121-124. 
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bruch der wittelsbachischen Machtstellung im Niederbayerischen Erbfolge
krieg 8 4 . 

Demgegenüber darf nicht übersehen werden, daß es in der konkreten politi
schen Situation der Jahre 1487/88 bei vielen Reichsstädten Mißtrauen gegen
über Kaiser Friedrich I I I . und der von ihm angestrebten Bundesgründung 
gab, was schon aus den langwierigen Verhandlungen der zweiten Jahreshälfte 
1487 hervorgeht83. Ein 1533 abgefaßtes Gutachten Konrad Peutingers 
(1465-1547) 8 6 erinnerte im Rückblick daran, daß der Augsburger Rat wegen 
der Nachbarschaft zu Bayern, gegen das sich der Bund vor allem gerichtet habe, 
und wegen des Mißtrauens gegen die Politik Friedrichs I I I . nur unter An
drohung der Reichsacht zum Beitritt habe bewogen werden können. Im Nördlin
ger Rat wurden Anfang 1488 Überlegungen dazu angestellt, welch schwere 
Schäden Herzog Georg der Stadt und vielen anderen kleinen Ständen Schwa
bens zugefügt habe, doch sei der Kaiser damals wie heute nicht ernstlich ge
willt, Schutzgarantien gegen Georg zu gewähren, da er auf dessen Ungarnhilfe 
spekuliere. Die treibende Kraft hinter der Bundesgründung sah man deswegen 
gar nicht im Kaiser, sondern in Erzbischof Berthold von Mainz, der doch noch 
Mittel und Wege gefunden habe, „das der kayser daz lannd zu Schwaben selbs 
zusamen hefftet"8 7. Vor dem schließlich doch noch vollzogenen Beitritt ver
langte Nördlingen ausdrücklich das Fortbestehen der Einung mit Branden
burg 8 8 . 

Nun sind diese Stellungnahmen aus Nördlingen gerade deshalb so interessant, 
weil die Stadt ja 1485/86 durch Georg den Reichen entscheidend in ihrer Reichs
unmittelbarkeit bedroht worden war. Der Rat hatte daraus seine Lehren gezogen 
und in die 1486—1488 angestellten Überlegungen über eine Koordinierung der 
Politik der Reichsstädte unter kaiserlichem Schutz und Schirm eingebracht. 
Auch nach dem Ausgleich mit Georg vom Mai 1486 verfolgte man in Nördlingen 
die Idee weiter, die in der schwierigen Situation von 1485 mehrfach diskutiert 
und im September 1485 mit den Tagungen von vier schwäbischen Reichsstäd
ten 8 9 ansatzweise verwirklicht worden war, nämlich eine Einung der immediaten 
Städte gegen von den Fürsten drohende Übergriffe. So hieß es in der Nördlinger 
Instruktion zum Heilbronner Rätetag der Reichsstädte vom Februar 1487 über 
Beteiligung an der Ungarnhilfe: Nachdem der Kaiser durch Ungarn schwer 
bedrängt werde und auch die Städte ohne Rücksicht auf ihre alten Freiheiten 
durch gewisse Fürsten und Herren immer mehr beschwert würden, sei eine 
Städteeinung über „hilf und rettung" notwendig 9 0. Der Kaiser solle diesen 
Bund fördern und entgegenstehende Verträge oder Schirmeinungen aufheben. 
Eventuell könne man einen oder zwei Fürsten mit in die Einung nehmen. In 

8 4 BayStaBi cgm 899, fol. 324'-334, 356'; cgm 900a, fol. 144'. Die Birkensche Bearbei
tung spricht lediglich davon, der Bund sei gegen das Unwesen der Raubritter gegründet 
worden (Fugger-Birken, 1004). 

85 Hesslinger, 63-76. 
8 6 Ediert bei König, 463 f. 
8 7 BayHStA RL Nördlingen 952, fol. 47. 
88 Klüpfel, Urkunden, 13 f. 
8 9 BayHStA RL Nördlingen 748, fol. 1-4 (Nördlingen, Rothenburg, Schwäbisch Hall, 

Dinkelsbühl). 
9 0 Ebda., fol.40f. (1.2.1487). 
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diesen Überlegungen des Nördlinger Rats9 1 findet man die Selbsthilfeorgani
sation des Schwäbischen Bundes gewissermaßen schon präformiert. In diesen 
Kontext gehören auch zwei weitere Nördlinger Instruktionen der ersten Jahres
hälfte 1487. In der ersten geht es um die Selbstübergabe Regensburgs an Al
brecht IV. vom Juli 1486. Aus Nördlinger Sicht wurde sie so interpretiert, daß 
Regensburg „nit klain zu erschrecken" der anderen Städte widerstandslos „ein
gezogen" worden sei. Deswegen seien Beratungen über Gegenmaßnahmen 
nötig, damit solche Vorfälle nicht weiter „entsteen und einreißen sollten" 9 2. 
Beim zweiten Beispiel handelt es sich um die städtische Instruktion für den 
Gesandten zum Nürnberger Reichstag, Gabriel Eringer, die nochmals ausführ
lich alle Maßnahmen Georgs in den Jahren 1483-1486 zur Beratung mit den 
anderen Städtevertretern und dem kaiserlichen Vizekanzler Waldner aufführte 
und die nur unter Druck erfolgte Annahme des Eichstätter Schlichtungsvertrags 
betonte 9 5. Die durch den Herzog erlittenen finanziellen Schäden bezifferte der 
Rat auf 50,000 f l 9 4 . 

Es sind noch zwei Einzelbeobachtungen aus dem Jahr 1488, dem Gründungs
jahr des Schwäbischen Bundes, anzuführen, die die Nördlinger Erfahrungen mit 
Friedrich I I I . und Georg dem Reichen 1485/86 reflektieren. Die Instruktion des 
Nördlinger Rats zur Reutlinger Bundestagung vom Oktober 1488 enthielt den 
Antrag auf Aufnahme eines Zusatzartikels in den Bundesbrief, der die Hilfsver
pflichtungen für den Fall regeln sollte, daß ein Bundesglied Schäden durch Stra
ßenblockaden erli t t 9 5 . Im Dezember 1488 schließlich mußte der Nördlinger 
Jakob Protzer, seit Juli 1486 Diener und Rat Herzog Georgs, auf Ansuchen seiner 
Vaterstadt den niederbayerischen Dienst wieder quittieren — das Mißtrauen 
gegen ihn und der Verdacht der Kooperation mit dem großen Feind der Stadt war 
zu groß geworden96. 

Ihren Niederschlag findet diese Diskrepanz zwischen den eigenen bitteren 
Erfahrungen, der unentschiedenen Haltung gegenüber der Politik des Kaisers 
(auf dessen Eingreifen man einerseits hoffte, dem man andererseits aber auch mit 
Mißtrauen entgegensah) und der fortwährenden Furcht vor der Macht Herzog 
Georgs auch noch in der Haltung Nördlingens in den Verhandlungen um eine 
Schlichtungslösung zwischen dem Schwäbischen Bund und Niederbayern 1488/ 
89. Mehrfach verwies der Rat dabei auf die besonders gefährdete Lage der Stadt 
gegenüber Herzog Georg, der damals weite Teile der Grafschaft Oettingen kon
trollierte, so daß die Bundesmitgliedschaft eher als eine Belastung für Nördlingen 
empfunden wurde. Betreffend ein mehrfach ins Auge gefaßtes kriegerisches Vor
gehen gegen Georg wurde in Nördlingen äußerste Zurückhaltung geübt; großen 
Wert legte man dagegen auf die Hilfe der Hohenzollern. Aus einer im Dezember 
1488 geführten Unterredung des Nördlinger Stadtschreibers mit hohen kaiser
lichen Beamten geht hervor, daß die Stadt trotz einiger immer noch ungeklär
ter Streitfragen mit Georg keinerlei offene Aktivitäten gegen die Eichstätter 

9 1 Vgl. ähnlich auch die Nördlinger Instruktion zum ebenfalls mit der Ungarnfrage 
befaßten Speyerer Städtetag vom November 1486 (ebda., fol. 13). 

9 2 Instruktion vom 6.3.1487 für den Heilbronner Städtetag (ebda., fol. 34'). 
9 5 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 133 (17.4.1487). 
9 4 Ebda., fol. 2 (Instruktion für Jörg Vetzer zum Kaiser nach Wien 15.1.1489). 
9 5 BayHStA RL Nördlingen 892, fol. 10. 
9 6 RTA3,Nr.l09a/b, 138f.; BayHStA NKB 103, fol. 3'. 
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Schlichtungsvereinbarung vom Mai 1486 riskieren wollte, um Georg keinen 
Anlaß zu geben, das Messegeleit erneut zu sperren97. 

Die geschilderte und recht beständige Dichotomie von Furcht vor der Macht 
Georgs einerseits und Versuchen der Selbstorganisation dagegen andererseits 
hatte einen ihrer Gründe sicher auch in der Tatsache, daß Georg der Reiche nach 
den Nördlinger Ereignissen 1485/86 sein Vorgehen gegen einzelne Reichsstädte 
keineswegs eingestellt hatte. Schwerpunkt niederbayerischer Offensivaktionen 
war 1487 wieder einmal Ulm, obwohl sich Graf Eberhard der Ältere von Württem
berg seit September 1486 um die Beilegung der Geleitsstreitigkeiten im Albgebiet 
bemühte 9 8 . Die Gefährdung für Ulm im Gebiet nordöstlich der Stadt spitzte sich 
zu, als Georg im März/April 1487 durch einen Gütertausch mit dem Brenztal
kloster Anhausen Besitzungen zu Langenau, also auf Ulmer Gebiet, erwarb, dar
unter einen mit besonderen kaiserlichen Freiheiten begabten Hof 9 9 . Die Reichs
stadt, von Niederbayern bereits eingekreist durch die Ansprüche auf die schwäbi
sche Landvogtei im Südwesten, die Grafschaft Kirchberg im Südosten, Burgau 
im Osten und die Herrschaft Heidenheim im Norden, mußte jetzt also auch noch 
einen Einbruch auf eigenem Gebiet hinnehmen. Während der Ulmer Rat sich durch 
die Bestellung eidgenössischer Knechte militärischen Rückhalt zu verschaffen 
suchte, hatte Albrecht IV. bereits im Marz mit Zustimmung Georgs Vermittlungs
verhandlungen zur Entschärfung der brisanten Lage begonnen 1 0 ° . 

Da ereignete sich Ende Juni 1487 ein neuer, schwerwiegender Zwischenfall, 
der zu einem der Hauptstreitpunkte zwischen Georg und dem Bund werden 
sollte. Ludwig von Habsberg überfiel mit seinen Weißenhorner Streifscharen 
Ulmer Kaufleute und ihre Wagen, die von der Nördlinger Pfingstmesse heim
zogen, und plünderte sie aus. Der Überfall geschah auf der Reichsstraße 
zwischen dem eben erworbenen Langenau und der Reichsstadt Giengen in 
der Herrschaft Heidenheim, deren Geleitrechte im Brenztal seit den Zeiten 
Ludwigs des Reichen zwischen Niederbayern und Ulm umstritten waren. Dies 
bedeutete auch eine empfindliche Verletzung des vom niederbayerischen Her
zog gewährten Geleits zur Nördlinger Messe durch einen eigenen Beamten 1 0 1. 
Trotz oder gerade wegen dieser „Nam von Giengen" setzte sich Albrecht 
auf Ansuchen des Ulmer Rats weiterhin für gütliche Verhandlungen ein. 
Der Oberbayer führte seine Bemühungen bis in den Sommer 1488 hinein fort — 
ohne Erfolg, bis sich dann der Schwäbische Bund der Ulmer Forderungen an
nahm , 0 2 . 

Während viele zeitgenössische Chronisten Ulms führende Rolle bei der Entste
hung des Schwäbischen Bundes und dessen Kampf gegen die bayerischen Her
z ö g e 1 0 3 hervorheben, läßt das Aktenmaterial, ganz wie im Falle Nördlingens, 

9 7 RTA 3, Nr. 30b, 113b, 119, 138f. (Instruktion vom 7.1.1489), 139, 172, 194f/g. 
9 8 BayHStA RL Ulm 1, fol. 18; Freitag, 94, 101 f. 
9 9 BayHStAKbÄA 1133, fol.349-361; PNU Ausw.St. 168; RTA 3, Nr.79a. 
1 0 0 Vgl. Eidgenöss. Abschiede, Nr.299; BayHStA RL Ulm 1, fol. 16; Arnpeck, 384. 
1 0 1 Quellen: Thoman, 18 f.; RTA 3, Nr. 171 mit Anm. 63; Chmel, Regesta, Nr. 8112. Den 

ursprünglich geäußerten Verdacht, auch pfälzische Knechte seien an dem Überfall beteiligt 
gewesen, nahmen die Ulmer im März 1488 ausdrücklich wieder zurück (GLA 43/211). 
Zum Heidenheimer Geleit vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 145 und Freitag, 86-96, bes. 94f. 
zum Überfall von 1487. 

1 0 2 BayHStA RL Ulm l,fol .9. 
1 0 3 Fuetrer, 220; Arnpeck, 386; Fabri, 148. Bürgermeister Wilhelm Besserer von Ulm 
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erkennen, daß es im Rat der Stadt wegen der Angst vor Gegenmaßnahmen 
Georgs immer wieder schwere Bedenken gegen den Bund und seine Aktivitäten 
gab, sowohl in der Phase der Gründungsverhandlungen im Herbst 1487 wie im 
Zug der Schiedsverhandlungen Anfang 1489, als das Ulmer Interesse an einem 
Ausgleich mit Georg bei anderen Bundesgliedern teilweise großes Unverständnis 
hervorrief 1 0 4. 

Als drittes Beispiel für Probleme bei der Gründung des Schwäbischen Bundes, 
die durch einen Faktor induziert wurden, gegen den der Bund eigentlich Abhilfe 
schaffen sollte, nämlich die georgianische Expansionspolitik, sei noch der Fall 
der Reichsstadt Augsburg geschildert, die sich gegen Ende 1487 zum Wortführer 
jener zum Beitritt aufgeforderten Reichsstände machte, die aufgrund der geo
graphischen Situation große Nachteile und Vergeltungsmaßnahmen der Wittels
bacher befürchteten und deshalb um Erlaß der Verpflichtung zum Bundesbeitritt 
einkamen 1 0 5. Augsburg war den Herzögen Albrecht IV. und Ludwig dem 
Reichen durch zwei Hilfsbündnisse aus den Jahren 1469/70 verbunden, die den 
Abschluß langer Territorialstreitigkeiten markierten, 1480 aber ausgelaufen 
waren 1 0 6 . Wie alle Insassen der Markgrafschaft war auch die Stadt Augsburg von 
der Übernahme Burgaus durch Georg Ende 1486 betroffen, doch behandelte 
der Herzog sie mit auffallender Schonung. So verglich er sich im September 1489 
mit dem Rat wegen der Aufnahme etlicher seiner Hintersassen in der Stadt und 
verzichtete gegen eine Entschädigung auf seine Rechte. Im Sommer 1488, mitten 
in einer Zeit kriegerischer Zuspitzung mit dem Schwäbischen Bund, vermittelte 
der Herzog sogar für die Stadt mit zwei Fehdeansagern107. Augsburg, das am 
2.6.1488 einen zeitweisen kaiserlichen Dispens vom Bundesbeitritt erhalten 
hatte 1 0 8, sagte Georg dafür Neutralität zu und verteidigte sich gegenüber den 
zum Teil massiven Pressionen des Bunds mit der kaiserlichen Absolution und der 
exponierten Lage gegen Bayern 1 0 9. Am 18.11.1488 freilich trat die Reichsstadt, 
zusammen mit Heilbronn, Wimpfen und Donauwörth, dann doch dem Schwäbi
schen Bund bei; Herzog Georg reagierte darauf dem Anschein nach mit Verhän
gung einer Handelssperre110. 

Sogar noch länger als die Reichsstadt zögerte der Bischof von Augsburg, trotz 
der langwierigen Irrungen mit Niederbayern um Burgau und Dillingen, den 
Beitritt zum Schwäbischen Bund hinaus. Als der Kaiser nach mehreren ent
wurde 1488 zum ersten Städtehauptmann des Bundes gewählt; mit 60 Pferden und 600 
Fußknechten stellte Ulm auch das weitaus größte Städtekontingent zum Bundesheer (Klü
pfel, Urkunden, 14, 32f.). 

1 0 4 HHStA Schwab. BA la, fol. 53'f.; RTA 3, Nr. 161a, 170a, 188b sowie Bock, Schwä
bischer Bund, XXVII Anm. 35. 

1 0 5 Vgl. HHStA Schwab. BA la, fol. 57-60 und das bereits erwähnte Gutachten Peutin-
gers von 1533, ediert bei König, 463 f. Albrecht IV. meldete Georg im Oktober 1487, die 
Stadt wolle nicht in den Bund eintreten (BayHStA KbÄA 235, fol. 58'). 

1 0 6 BayHStA KbÄA 139, fol.37-40 und KbÄA 1998, fol.207-213; Lori, Lechrain, 
Nr. 200-204. Zu den Territorialirrungen vgl. Lipburger, Augsburg, 106ff.; Geschichte der 
Stadt Augsburg, 249, 413 f. und (sehr instruktiv zur Rezeption in der reichsstädtischen 
Chronistik) Schnith, Bild Bayerns, 471, 474f. 

1 0 7 BayHStA KbÄA 71, fol. 281-287; RU Augsburg 457; PNU Reichsstädte 187. 
1 0 8 BayHStA RU Augsburg 460. 
1 0 9 RTA 3, Nr. 76d/e, 83b, 92a/b. 
1 1 0 BayHStA RU Augsburg 461-464; KbÄA 46, fol. 160-169; RTA 3, Nr. 108, 

114-117. 
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sprechenden Schreiben im Juli 1488 eine scharf formulierte Beitrittsaufforde
rung an Bischof Friedrich und das Domkapitel richtete1,1, liefen gerade Ver
handlungen mit Räten Herzog Georgs wegen der Rückstellung des seit zwei Jah
ren niederbayerisch besetzten Klosters Ottobeuren an das Hochstift. Der Herzog 
versuchte in diesen Verhandlungen auch, den Bischof durch einen neuen Schutz-
und Schirmvertrag und eine Abrede über gegenseitige Truppenhilfe wieder enger 
an seine Politik zu binden. Angesichts dieser schwierigen Situation zwischen 
drohendem Eingreifen des Kaisers und des schon handlungsfähigen Schwäbi
schen Bundes einerseits und dem Risiko der Ungnade des Herzogs andererseits 
beschlossen Bischof und Kapitel - ganz ähnlich der Reichsstadt Augsburg — am 
11.7.1488 ihre vorläufige Neutralität zwischen den Anspruchsparteien112. Um 
das Hochstift weiter auf seine Seite zu bringen, ließ Georg Ende Juli Ottobeuren 
ohne weitere Bedingungen zurückstellen; Bischof Friedrich ergriff im Oktober 
wieder Besitz vom Kloster 1 1 3. Ab November 1488 kam das Problem des 
Augsburger Bundesbeitritts wieder auf die Tagesordnung, und wieder gab es 
Schwierigkeiten. Anders als das zum Beitritt drängende Domkapitel war Bischof 
Friedrich von Sorgen um Ottobeuren und den Verlust seiner bereits mehrfach 
bewährten Vermittlerstellung gegenüber Bayern geplagt. Seine Versuche, die 
Herzöge aus den Hilfsverpflichtungen gegenüber dem Bund ausnehmen zu dür
fen, scheiterten, der Kaiser gewährte aber nochmals einen Aufschub für den 
Vollzug des Beitritts. Am 13.12.1488 schließlich verpflichtete sich Bischof 
Friedrich gegenüber dem Kaiser, in den Bund zu kommen. Da aber noch über 
zahlreiche Sonderwünsche verhandelt werden mußte, erfolgte der Beitritt erst 
im April 1489 unter Geheimhaltung der vom Hochstift übernommenen Ver
pflichtungen; die Urkunden wurden auf den 13.12.1488 zurückdatiert 1 1 4 . Erst 
zwei Monate vor der Dinkelsbühler Schlichtung König Maximilians also, als eine 
friedliche Lösung zwischen Georg dem Reichen und dem Bund aufgrund der 
bereits lange laufenden Verhandlungen absehbar war, trat mit dem Hochstift 
Augsburg einer der wichtigsten schwäbischen Konkurrenten Herzog Georgs dem 
im Juni 1487 angeordneten kaiserlichen Bund bei. In diesem bemerkenswerten Fall 
politischer Phasenverschiebung erkennen wir deutlich, wie stark die Stellung 
Georgs in Ostschwaben und wie groß die Furcht vor ihm dort war. Die Gründung 
des Schwäbischen Bundes allein also war noch kein Einschnitt in der politischen 
Geschichte Süddeutschlands; der neue Bund bedurfte vielmehr einer längeren 
Anlaufphase, in der zahlreiche Akzeptanzprobleme und innere Schwierigkeiten zu 
klären waren, bevor er eine entsprechende Außenwirkung entfalten konnte. 

Kehren wird deshalb zurück zur entscheidenden Formierungsphase des 
Schwäbischen Bundes, die in das erste Quartal des Jahres 1488 fiel. Auf dem Ess-
linger Tag vom 4.-14.2. erklärten viele Städte, darunter Ulm und Nördlingen, 
ihre Bereitschaft zum Abschluß der Einung. Auch Württemberg wurde schon 
in die Konstituierungsüberlegungen einbezogen115. Auf einem weiteren Tag 

1 . 1 RTA 3, Nr. 73. 
1 . 2 Ebda., Nr. 80, 87. 
1 1 3 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr. 126, 134, 135, 139. Eine am 23.11.1488 ausgestellte 

päpstliche Bulle über die Rückgabe dem Hochstift Augsburg entfremdeter Güter (MB 34/2, 
Nr. 86) war demnach in ihrem wichtigsten Punkt bereits gegenstandslos. Siehe auch oben 
Kap. E. VI . , Anm.410. 

1 1 4 RTA 3, Nr. 110, 120g, 132; Da«, 305. 
1 , 5 Klüpfel, Urkunden, 13f.; Hesslinger, 82-87; Bock, Einltg. zu RTA 3, 376f. 
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zu Esslingen wurden dann Bundesbrief und -Verfassung endgültig aufgerichtet 
und auf den 14.2. zurückdatiert. Diese erste Verfassung116 sah nur ein ständiges 
Bundesorgan, einen 20köpfigen Rat mit zwei Hauptleuten (einer vom Adel, einer 
von den Städten) an der Spitze vor, daneben regelmäßige Beratungen aller 
Bundesmitglieder. Wichtig war die Festlegung eines geregelten Austrägal-
verfahrens vor einem Bundesgericht zum Austrag innerer Streitigkeiten1 1 7. Der 
Hauptkontrahent Bayern ist in allen offiziellen Dokumenten zur Gründung des 
Bundes nie namentlich genannt. Einige Bestimmungen der Bundesverfassung 
aber weisen deutlich auf den anvisierten Widersacher. Zur Sicherung seines 
schiedsgerichtlichen Entscheidungsrechts knüpfte der Bund Aktivitäten fremder 
Gerichte in seinem Gebiet an die Genehmigung des Bundesrats (Art. 19). Sehr 
deutlich ist der Hinweis im Beibrief zum Bundeseintritt von Biberach, in dem 
der Reichsstadt Hilfe gegen die Ansprüche des Weißenhorner Landgerichts 
zugesagt wurde 1 1 8 . Kein Auswärtiger durfte im Bundesgebiet Geleite innehaben 
oder gebrauchen (Art. 29). Einungen mit Nicht-Bundesgliedern wurden ver
boten, worin sich das Streben nach einer geschlossenen Außenpolitik abzeich
nete (Art. 23). Die militärischen Bestimmungen des Bundesbriefs waren defensi
ver Art, also auf die Abwehr von Angriffen hin orientiert, und sahen die Ver
pflichtung aller Bündner zur Nachteile und das Anmelden von Restitutions
forderungen vor militärischen Maßnahmen vor 1 1 9 . Im April 1488 wurde ein 
Heeresaufgebot des Bundes beschlossen, das je nach Einsatzzweck in drei 
Stärken versammelt werden konnte, wobei bereits für die unterste Stufe 1200 
Reiter und 12 000 Fußsoldaten vorgesehen waren 1 2 0 . 

An die Spitze des in der weiterbestehenden Rittergesellschaft mit St. Jörgen
schild organisierten kleinen Adels (auch einige Prälaten gehörten dazu) trat als 
Hauptmann der kaiserliche Vertraute Haug von Werdenberg, an die Spitze der 
20 Städte der Ulmer Bürgermeister Wilhelm Besserer121. Daneben waren von 
Anfang an zwei wichtige Fürsten Mitglieder des Bundes: Erzherzog Sigmund von 
Tirol und Graf Eberhard der Ältere von Württemberg. Der Kaiser selbst hatte 
wegen der Absicherung seiner antibayerischen Politik in Tirol und den Vor
landen großen Wert auf ihren Beitritt gelegt. Beide genossen eine gewisse Son
derstellung im Bund, sie stellten, wie die Adels- und Städtekorporation, je einen 
Hauptmann und neun Räte im Bundesrat, die Hälfte des Bundesheers und durf
ten weiterhin Einzeleinungen abschließen 1 2 2 . 

Eine der vielen Facetten der Politik Friedrichs I I I . 1488 waren seine Bemühun
gen um weiteren Ausbau und Verstärkung des neuen Bundes über Schwaben 

1 1 6 Eines der Originale (mit 65 Siegeln) im BayHStA Haus- u. Familiensachen U Schwä
bischer Bund 1488 II 14. Drucke: Datt, 281-285, Blickle-Blickle, Nr. 51. Vgl. dazu: Bock, 
Schwäbischer Bund, 25-34; Hesslinger, 87-92; Laufs, Schwäbischer Kreis, 91 -106. 

1 , 7 Dazu Bock, Schwäbischer Bund, 28-30 und die Arbeit von Frey. 
1 1 8 Druck: Da«, 291 f. 
1 1 9 Art. 14, 15, 17, 20, 21. Vgl. die Zusammenstellungen bei Bock, Schwäbischer Bund, 

30 f. oder Laufs, Schwäbischer Kreis, 95-97. 
120 Klüpfel, Urkunden; 16-21. 
1 2 1 Verzeichnisse der Hauptleute und Räte der Städte und der Hauptleute und Kreis

hauptleute der Ritter bei Klüpfel, Urkunden; Datt, 277 ff., 438ff. und Bock, Schwäbischer 
Bund, 58 f. Mitgliederlisten: BayHStA PNU Bünde u. Fehden 7 (28seitiges Libell) und Datt, 
279f., 311 ff. 

122 Bock, Schwäbischer Bund, 34-38; Hesslinger, 75-80, 91 f.; Datt, 294-296. 
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hinaus. Zwischen Februar und Dezember ergingen insgesamt sechs Mandate, die 
zum Eintritt in den Schwäbischen Bund aufforderten1 2 3. Sie richteten sich an 
säumige schwäbische Stände wie Stadt und Hochstift Augsburg, Donauwörth 
und Heilbronn, aber auch an die fränkischen Bischöfe, die Reichsstadt Nürn
berg, die Ritterschaft im Kraichgau und, in Form von Generalmandaten, an 
Fürsten im Elsaß und im nördlichen und östlichen Reichsgebiet, einmal sogar an 
die oberbayerischen Herzöge Christoph und Wolfgang 1 2 4. Die Bischöfe von 
Eichstätt, Bamberg, Würzburg und Konstanz und die Reichsstädte Konstanz, 
Rottweil und Nürnberg konnten sich einem Beitritt zunächst entziehen12:>. 

Von den größeren außerschwäbischen Ständen wurden schon früh zwei wei
tere Fürstentümer, Kurmainz und die brandenburgischen Markgraftümer wegen 
eines Beitritts umworben 1 2 6. Kurfürst Berthold von Mainz trat, nach erheblichen 
Widerständen des Kaisers, im Januar 1489 dem Bund bei, ihm folgten noch im 
selben Jahr Markgraf Christoph von Baden und Erzbischof Johann von Trier aus 
dem Hause Baden 1 2 7. 

Besondere Bedeutung kam den Markgrafen von Brandenburg zu, seit Albrecht 
Achilles' Zeiten „Platzhalter" der kaiserlichen Politik gegen die Wittelsbacher in 
Süddeutschland 1 2 8 . Albrechts Söhne Friedrich und Sigmund, ebenfalls betroffen 
von der georgianischen Ausdehnungspolitik nördlich der Donau, wurden von 
Kaiser Friedrich I I I . am 1.2.1488, also noch vor der endgültigen Konstituierung 
des Bundes, erstmals zum Beitritt aufgefordert129. Den Zollern mußte die Spren
gung des bayerischen Bündnissystems, das ihr Land umfaßte, ein wichtiges 
Anliegen sein. Die Furcht vor Einkreisung und das drohende Bild des Vorgehens 
in Schwaben prägten während der Regierungszeit Georgs die brandenburgische 
Ansicht von der bayerischen Politik. Offensichtlich erkannte der Niederbayer 
das Streben der jungen Regenten nach einer rein defensiven Absicherung in den 
Jahren 1486/87, wie es sich in ihrem Entgegenkommen im Fall Nördlingens 
zeigte, nicht und setzte sie territorialpolitisch weiter unter Druck 1 3 ° . Bedenken 
konnten bei den Zollern höchstens wegen der 1473 mit Oberbayern und erst 
1487 mit Niederbayern abgeschlossenen Einungen entstehen; beim Mainzer 
Erzbischof erkundigten sie sich 1488 deswegen. Gleichzeitig warnten die Ansba
cher Statthalter die Markgrafen: 

der has ist im pfeffer und was jm zu Swaben heut ist, mag euer gnaden ... morgen not 
geschehen 

1 2 3 Innsbruck 24.2.1488 (HHStA Schwab. BA la, fol.80f.); Köln 18.4. (ebda., fol. 
86f.); Gent 6.7. (ebda., fol. 100f.); Antwerpen 3./17.9. (RTA 3, Nr.95a, 98); Ulm 11.12. 
(ebda. Nr. 130). Sammelnachweis: Datt, 286-289. 

1 2 4 RTA 3, Nr. 98. 
1 2 5 Vgl. Bock, Schwäbischer Bund, XXXVIII . Ein Verzeichnis aller nach März 1488 

erfolgten Bundesbeitritte bei Datt, 291,311. 
1 2 6 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 25-29 (Mai 1488). 
1 2 7 Ebda., 42. Der Kaiser befürchtete durch den Beitritt seines reichspolitischen Kontra

henten „ Z e r r ü t t u n g " des Bundes. Vgl. zur Bundeserweiterung auch Datt, 502-509; Bock, 
Schwäbischer Bund, X X X - X X X V und Hesslinger, 115-138. 

128 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 50. Zur großen, manchmal sogar übergroßen Loyalität 
der Zollern gegenüber dem Reichsoberhaupt vgl. Seyboth, Markgraf Kasimir, 63 f., 68. 

129 Lichnowsky, Nr. 1076. Eine weitere Aufforderung erging am 23.6.1488 (ebda., 
Nr. 1147/48). 

1 5 0 Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 113 f., 124-129. 
131 Höfler, Nr. 104. 
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Schließlich hob der Kaiser am 23.6.1488 die dem Bundesbeitritt der Mark
grafen entgegenstehenden Einungen auf und ermöglichte so den endgültigen Bei
tritt Friedrichs und Sigmunds zum Schwäbischen Bund am 16.7.1488 1 3 2. Ver
geblich hatten die Wittelsbacher Albrecht IV. und Philipp von der Pfalz vorher 
noch ihre Vermittlung angeboten. In der Folgezeit verschärfte sich der Gegen
satz zwischen den Hohenzollern und Herzog Georg immer mehr; die Markgra
fen wurden zum Führer einer offensiven und dezidiert antibayerischen Politik, 
sowohl im Schwäbischen Bund als auch in den Bestrebungen zur Wiederaufrich
tung des Nürnberger Landgerichts133. Markgraf Friedrich, so schrieb ein Nörd
linger Gesandter 1489, dränge zum Krieg, „dem ist sein wammes gancz he iß" 1 3 4 . 
Es gelang aber nicht, die fränkischen Nachbarn, von denen viele ein Bündnis mit 
Herzog Georg hatten, in den Bund nachzuziehen. 

Die Beitritte von Tirol, Württemberg, Brandenburg, des Augsburger Bischofs, 
von Kurmainz, Baden und Kurtrier zum Schwäbischen Bund 1488/89 bedeute
ten zwar eine enorme Stärkung für das Bundesheer, aber auch eine Schwä
chung der Homogenität des Bundes, ein zunehmendes fürstliches Übergewicht 
gegenüber den Mindermächtigen und eine entsprechende Dominanz bei der 
Ausgestaltung der Bundesverfassung. Dies zeigte sich am deutlichsten im 
Bündniswesen. Nach dem Bundesvertrag durften die Fürsten bestehende 
Bündnisse beibehalten und neue frei abschließen; nur ihnen war es nach 
einer Absprache aller bundesverwandten Fürsten vom 11.4.1489 erlaubt, 
Ausnehmungen von ihrer Bundeshilfspflicht vorzunehmen. Ihr überkommenes 
Recht zu völliger Bündnisfreiheit wurde also durch die Mitgliedschaft nicht 
berühr t 1 3 5 . 

Die Forschung hat sich vielfach und mit vielen unterschiedlichen Akzenten um 
Wertung und Einordnung der Gründung des Bundes in die Reichspolitik 
bemüht 1 3 6 . Folgende Fragenkreise können unterschieden werden: 

1) Die Frage nach dem Initiator der Bundesgründung. Kaiser Friedrich I I I . , der 

zugesprochen137 wie entschieden bestritten 1 3 8. Entsprechend wurde die 
Rolle seines wichtigen Rats Graf Haug IX. von Werdenberg-Heiligenberg, der 
sicher Träger der diplomatischen Hauptarbeit war, geringer oder höher einge
schätzt 1 3 9 . Sogar der 1486 verstorbene Kurfürst Albrecht Achilles von Bran
denburg wird als Initiator des Bundes genannt1 4 ü. 

132 Datt, 298-301, 306. Ausführlich zu den geschilderten Vorgängen: Seyboth, Mark
graftümer, 130-135; Bock, Schwäbischer Bund, 39-50; Wagner, Hohenzollern, 271 f.; 
Werminghoff, 259-264. 

133 Seyboth, Markgraftümer, 135-143; Bock, Schwäbischer Bund, 50f. 
l ] A RTA 3, Nr. 184c. 
] i 5 Zur Problematik vgl. Bock, Schwäbischer Bund, 37f., 48; Laufs, Schwäbischer 

Kreis, 97-101, 106f.; Blickle-Blickle, 151 f.; Hesslinger, 200-206. 
1 i 6 Zusammenfassungen zur Forschungslage bis etwa 1970 bei Hesslinger, 92-110 und 

Laufs, Schwäbischer Kreis, 58-62, 71 f. 
137 Hesslinger, 101-104, 192f.; Roderich Schmidt, 326f.; Laufs, Schwäbischer Kreis, 

82f., 90. 
. 1 3 8 Am deutlichsten bei Bock, Schwäbischer Bund, X X I - X X I V , 7 f., 10. 

i j 9 Die Initiative bei Haug vermuten Bock, Schwäbischer Bund, XXII , XXIX; Bader, 
Südwesten, 188; Hegi, 68f.; Molitor, 202f. und Wiedemann, 94. 

140 Schweizer, 80 ff. 
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2) Die Frage, ob Friedrich I I I . imstande blieb, den Bund in seinem Sinne zu 
lenken und gar zum wichtigsten Herrschaftsmittel der österreichischen Haus
politik auszubauen141, oder ob der Bund sich aufgrund seiner Eigendynamik 
und Wirkungsmacht der Verfügbarkeit des Reichsoberhaupts immer mehr 
entzog 1 4 2. 

3) Damit eng zusammen hängt die Frage, ob man es beim Schwäbischen Bund 
mit mehr zu tun hat als einer „reichspolitischen Verbrämung" einer rein 
machtpolitischen Zielsetzung der Habsburger (Behauptung Tirols und der 
Vorlande) 1 4 3, etwa mit einem wichtigen Hebel für die Reichskonzeption des 
Mainzer Kurfürsten Berthold von Henneberg1 4 4. 

4) Eher ein Problem der zeitlichen Akzentsetzung bei der Betrachtung der ersten 
beiden Dezennien des Bundes ist die Frage, ob man als seinen Hauptkontra
henten eher die Wittelsbacher oder eher die Eidgenossen in den Blick nimmt. 
Sicherlich war die wittelsbachische Expansivpolitik unmittelbarer Anlaß der 
Bundesgründung, sicherlich aber auch betrachtete man den Bund vor allem 
wegen seiner militärischen Stärke und seiner engen Bindung an den großen 
Rivalen Habsburg in der Eidgenossenschaft mit Mißtrauen, worin einer der 
wesentlichen zum „Schwabenkrieg" von 1499 führenden Stränge liegt 1 4 5 . 

5) Zentral wichtig und von fortdauernder Bedeutung war die Zusammenfassung 
des zersplitterten schwäbischen Raumes in einer ständeübergreifenden Struk
tur, die der intendierten Aufgabe der Landfriedenswahrung insofern neue 
Qualität verlieh, als dadurch Auseinandersetzungen zwischen Städten und 
Adel bzw. Fürsten wie im 14. und in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
unmöglich gemacht wurden , 4 6 . Darin kann man durchaus einen Konnex zum 
großen Thema der Zeit, zur „Reichsreform", erkennen, vorausgesetzt, man 
verzichtet darauf, „Anhänger" und „Gegner", „richtige" und „falsche" Inhalte 
„der" Reichsreform gegeneinander auszuspielen. Ein neues Verständnis der 
Reichsreform betont den Eigenwert der jeweils gefundenen Neuverteilung der 
Verantwortung am Reich, nimmt neuzeitlich-staatliche Erwartungsansprüche 
zurück, sieht die Eigendynamik und kaum einseitig festzulegende Rolle von 
Herrscherpersönlichkeiten wie Friedrich I I I . und Maximilian und verweist 
darauf, daß „der Reichsreform" als politischer Auseinandersetzung um die 
Befugnisse an der Reichslenkung eine zielgerichtete Dynamik fremd war, daß 
das politische Interessenspiel vielmehr geprägt war von vielfältigen Anliegen 
aus dem territorialen Interessenbereich der Fürsten und Städte . Es waren 
mehrere Kausalfaktoren, die in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts 
zusammenwirkten und zur Gründung des Schwäbischen Bundes führten: 

141 Bader, Berthold, 11; ders., Südwesten, 85, 188f.; Molitor, 201; Blickle-Blickle, 73f. 
142 Ernst, Reichs- und Landespolitik, 727; Wiesflecker, Maximilian, I , 264 f. 
1 4 5 So Bock, Schwäbischer Bund, XXV (Zitat), 20; ähnlich Osann, 40 und Jäger, Über

gang, 379. 
1 4 4 Mit dieser Tendenz Schweizer, 104, 108; Janssen, 470; Skalweit, Reich, 15. Dezi-

diert anders Molitor, 203 f. und Bock, Schwäbischer Bund, 9. 
145 Maurer, 9; Ulmann I , 664; Hesslinger, 135. 
146 Bader, Südwesten, 184-187; Blickle-Blickle, 72-74; Laufs, Reichsstädte und 

Reichsreform, 191. 
147 Angermeier, Begriff und Inhalt, 205; ders., Bayern, 613 f.; ders., Einltg. zu RTA 5,64, 

68. Vgl. auch Moraw, Verwaltung, 58-65 und Lutz, 117 f. 
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das Bedürfnis nach Friede, Rechtssicherheit und territorialer Integrität der 
mindermächtigen Reichsstände im herrschaftlich zerklüfteten Schwaben, die 
seit der Zeit Ludwigs des Reichen vor allem durch die aggressive Politik der 
Herzöge von Niederbayern bedroht war, dazu das Interesse Friedrichs I I I . an 
einer Stabilisierung seiner Autorität und der Wahrung des Landfriedens in 
Schwaben, zumal auch Albrecht IV. habsburgische Herrschaftspositionen 
dort bedrohte 1 4 8. 

Immer noch gültig ist daher Ulmanns Hinweis von 1884, bei der Interpretation 
der Gründung des Schwäbischen Bundes sei „zu viel gekünstelt und gedeutelt 
worden" 1 4 9. Unterscheidet man sachliche, formale und organisatorische 
Aspekte der Gründung, dann bereitet es keine Schwierigkeiten, im Bund gleich
zeitig kaiserliche Landfriedensmaßnahme, politische Zusammenfassung des 
schwäbischen Raums gegen die Wittelsbacher zur Sicherung der Reichsunmit
telbarkeit vieler Stände und die enge Kopplung an die Interessen des Hauses 
Österreich bei immer größer werdender Bedeutung für die praktische Politik der 
Habsburger zu erkennen. Formal eine vom Kaiser angeordnete innerschwäbi
sche Friedenseinung auf Austragsbasis, gewann der Bund hohe politische Bedeu
tung als Antwort auf das im Reich sehr gravierende Exekutionsproblem, indem 
er dem Reichsoberhaupt ein faktisch einsetzbares Machtmittel an die Hand 
gab 1 5 0. So erwies sich der Bund als „primär ein politisches Instrument, da der 
Kaiser geschickt die Abwehr der schwäbischen Stände gegen die Wittelsbacher 
für sich zu nutzen verstand und zugleich das .. . Bündniswesen verfassungs
politisch zum Schutz des Reichslandfriedens benutzte". So war der Bund auch 
ein wesentlicher Bestandteil der monarchisch orientierten Reichsreformkonzep
tion Friedrichs I I I . 1 5 1 . 

Eine umfassende Bewertung der Entstehungs- und Wirkungsgeschichte des 
kaiserlichen Bunds im Land zu Schwaben darf sich ja auch nicht nur auf die Jahre 
um 1488 beschränken, sondern muß auch die darauf folgende Zeit bis zur Auf
lösung 1534 überblicken. Erfüllte der Bund seine ihm zunächst gestellte anti-
wittelsbachische Aufgabe voll und ganz, so konnte er in der Folgezeit zum Platz
halter Habsburgs gegen die Eidgenossenschaft werden und schließlich nicht nur 
die Stellung des Hauses in den schwäbischen Vorlanden entschieden befestigen, 
sondern sogar bis in die Zeit der Eskalation der konfessionspolitischen Gegen
sätze eine Art „Ersatzlösung" für das Reich im südwestdeutschen Raum 1 5 2 , vor 
allem in Fragen der Bereitstellung von Militärhilfe, und ein „wirksames Integra
tionsfeld mit halbstaatlichen Funktionen" werden 1 5 3. Neben der Anfangskon
frontation mit Bayern können daher folgende Teilelemente eines Gesamtbildes 
des Schwäbischen Bundes angegeben werden: Zusammenfassung der und Sta
tusgarantie für die mindermächtigen Reichsstände, Sicherheitsgarantien durch 
ein System von Friedenswahrung und Konfliktregelung, Bereitstellung stände-

148 Blickle-Blickle, 148-150. Ähnlich Laufs, Schwäbischer Kreis, 75-77, 80-83, 90. 
149 Ulmann 1,57. 
150 Angermeier, Königtum und Landfriede, 434f., 527 f.; d m . , Reichsreform, 158-160. 

Vgl. ähnlich Ernst Schubert, König und Reich, 281; Isenmann, Reichsordnung, 145; Press, 
Schwaben, 20 f. 

151 Angermeier, Reichsreform ,124. 
152 Gollwitzer, Reichsstädte, 508 f. 
153 Lutz, 135. Vgl. Quarthai, Landstände, 70 und Layer, Ostschwaben, 310. 
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übergreifender und überterritorialer militärischer Exekutionsmöglichkeiten, 
Vorteile (vor allem für die Städte) einer quasi-territorialen Ordnung ohne 
strenge Einbindung in ein Territorium, Sicherung einer personellen Klientel für 
die Habsburger, deren Position sowohl als Territorialherren als auch das Reich 
betreffend stabilisiert wurde, und Schaffung eines in Reichs- und Außenpolitik 
einsetzbaren Instruments , 5 4. Demnach erscheint es wohl berechtigt, den Schwä
bischen Bund als „das politische Meisterwerk der Habsburger" zu bezeichnen1 

Es steht außerhalb jeden Zweifels, daß die Bundesgründung von 1487/88 vor 
dem Hintergrund der Jahre 1490/93, in denen Maximilian die Herrschaft in Tirol 
und den Vorlanden bzw. die alleinige Funktion des Reichsoberhaupts übernahm, 
die Position Habsburgs im Ringen mit den Wittelsbachern um die Vormacht im 
Reich entscheidend stärkte und die Bayern aus der Offensive zurückdrängte. 
Insofern kommt diesen Jahren eine wichtige Zäsurfunktion nicht nur für unser 
Thema, sondern für die ganze Reichsgeschichte zu 1 5 6 . 

Welche Position nun nahmen die bayerischen Herzöge angesichts dieser neuen 
Herausforderung ein? Bereits besprochen wurden Georgs persönliche Unter
redungen mit dem Kaiser in Nürnberg im Sommer 1487 und in Innsbruck im 
Februar 1488 und die deutlich zögernde Haltung, die er und Albrecht IV. seit 
Ende 1487 gegenüber den ungarischen Bündnisbemühungen einnahmen. 
Gegenüber dem Kaiser wollte sich Georg zum Problem der Ungarnhilfe auch 
1488 nicht mehr äußern und ließ lediglich erklären, er werde sich nicht gegen das 
Reichsoberhaupt stellen 1 5 7. Obwohl Albrecht IV. den Abschluß einer Einung 
mit Matthias Corvinus weiterhin als Drohung gegenüber den Habsburgern ein
setzte 1 5 8 , tritt in der zweiten Hälfte 1488 doch ein auffälliger Bruch in den Kon
takten der Wittelsbacher zu König Matthias ein, dessen Hauptsorge damals 
bereits der Sicherung der ungarischen Thronfolge für seinen illegitimen Sohn 
Johann galt 1 3 9 . Gelegenheit zu intensiveren Kontakten ergab sich letztmals im 
Herbst 1488 aus gemeinsamen Interessen im Bistum Passau, das seit der Einung 
vom 8.10.1487 politisch und militärisch denkbar eng mit Georg dem Reichen 
verbunden war. Noch einmal aktivierten Matthias und Georg ihre Kooperation 
im Aufgreifen eines alten Passauer Beschwerdepunkts gegen den Kaiser, der 
Gründung des Bistums Wien 1469, wobei der König als Wiederhersteller der 
Passauer Rechte in Wien seit 1485 gerühmt wurde. Entsprechenden Verhand
lungen in Rom aber wollte der oberbayerische Herzog nicht zustimmen 1 6 0. Inter
essant bleiben immerhin die Einschätzung Arnpecks, der Ausgleich zwischen 
Herzog Georg und dem Salzburger Erzbischof vom 4.9.1488 sei nur deswegen 
möglich gewesen, weil der Erzbischof sich vorher mit dem Ungarnkönig ver
tragen habe 1 6 1, und die Tatsache, daß Georg bei allen seinen Einungen bis 
1490 Matthias stets ausnahm. 

1 5 4 Zusammengestellt nach Press, Schwaben, 20f.; ders., Bundespläne, 57f. und ders., 
Territoriale Welt, 22 f. 

1 : 0 Press, Vorderösterreich, 10. 
] o b Vgl. schon Ranke, 12 sowie Otto Brunner, Spätmittelalter, 81 f. und Press, Territo

riale Welt, 17. 
1 5 7 BayHStA KbÄA 974, fol. 246 f. (Instruktion vom 6.3.1488). 
1 5 8 BayHStA KbÄA 3153, fol. 73 ff. (Sept. 1488). 
1 5 9 Vgl. dazu Fraknöi. Corvinus, 233 ff. und Nehring, Corvinus, 168 ff. 
1 6 0 BayHStAKbÄA 1041, fol.342, 545. 
1 6 1 Arnpeck, 385. 
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Angesichts des sich formierenden Schwäbischen Bundes ergriffen die bayeri
schen Herzöge in enger Abstimmung miteinander auch militärische Maßnah
men. Schon am 9.1.1488 schrieb Georg nach München, ein gemeinsames Auf
bieten sei notwendig. Am 23724.1. erging daraufhin ein Landgebot Albrechts 
über die Bereithaltung der Rüstung des Landes wegen der „widerwarttigkait" der 
gegen Bayern gerichteten Ereignisse; am 27.1. folgte das entsprechende Gebot 
Georgs 1 6 2. Erhalten ist das zum Landgebot Georgs gehörige Musterungsbuch 
der niederbayerischen Adligen, Amtleute und Pfarrer, in dem, nach Rentmeister
ämtern und Landgerichten unterteilt, „anntwort" gegeben wird, „wie starckh ein 
yeder meinem genedigen herrn .. . gerüsst zu roß in ein velld körnen w i l . . . " ; die 
Nennstärke des Aufgebots betrug 1065 Reiter 1 6 3. Im Juli 1488 wurde damit 
begonnen, „burgzeug", vor allem Geschütze, aus dem Landshuter in das Ingol
städter Rentmeisteramt (Ingolstadt, Neuburg, Lauingen, Weißenhorn und Fried
berg) zu transportieren. Zuständig für die Organisation waren der herzogliche 
Rat und Baumeister Ulrich Peßnitzer und der Landshuter Rentmeister Hans 
Klesheimer; Führer und Verteiler der Transporte, von denen zwischen Juli 1488 
und Januar 1490 fünf stattfanden, waren die Ingolstädter Rentmeister und der 
Weißenhorner Pfleger Ludwig von Habsberg1 6 4. Schon seit 1486 ist in Neuburg/ 
Donau ein Trupp Steinmetzen nachzuweisen, der mit der Herstellung von 
Geschützkugeln beauftragt war, seit 1483 ein Wagenburgmeister zu Höch
städt 1 6 5 . Gleichzeitig wurden die zahlreichen Bau- und Befestigungsmaßnahmen 
im Westen Niederbayerns verstärkt fortgeführt 1 6 6. Sicher nicht zufällig beginnt 
1488 auch der gewaltige Ausbau von Burghausen , 6 7. 

Schon bald kam es im Ostschwäbischen zu einem regelrechten Kleinkrieg. 
Dabei ging es vor allem um die vom Kaiser am 23.1.1488 gegen Georgs Haupt
mann, Rat und Pfleger Ludwig von Habsberg, den Führer zahlreicher nieder
bayerischer Übergriffe gegen schwäbische Stände (zuletzt des Überfalls auf 
Ulmer Kaufleute bei Giengen im Juni 1487) verhängte Reichsacht168 und 
deren Exekution. Allerdings kam der Acht von vornherein keine große Bedeu
tung zu, da Herzog Georg vom Kaiser schon am 26.1. das Privileg verliehen 
bekam, geächtete Personen in seinem Land aufzunehmen169 und seinen 

162 Krenner 8, 517-528 und 12, 185-189. Material zum Aufgebot Albrechts in 
BayHStA FüS 284. Interessant ist die Beobachtung, daß 1488 die Botenkosten in den 
Landshuter Rechnungen einen sehr hohen Betrag erreichen {Ziegler, Staatshaushalt, 85). 

1 6 3 BayHStA NKB 90, fol.202-289. Einblicke in die schwierigen Verhältnisse der 
Rüstungsaufbringung 1488 auf unterster Ebene gibt das Material in BayHStA FüS 198 1/2. 
Übrigens liegt auch zu den Jahren 1460, 1470 und 1472 relativ vollständiges Material zu 
den niederbayerischen Rüstungsaufgeboten vor (BayHStA StV 2369, 2368 bzw. 2367). 
Zum Heerwesen in Bayern im 15. Jahrhundert vgl. Beck, dort S. 9 3 - 103 ein Beispiel für den 
Ablaufeines herzoglichen Rüstungsgebots (1468). 

1 6 4 BayHStA NKB 7, fol. 1 -44 , 9 3 - 193. 
165 Liedke, Meister Hans, 133 f.; TLA P. 1896. 
1 6 6 Vgl. dazu Liedke, Meister Hans, 133f. und BayHStA NKB 48, fol.266'; speziell zu 

Ingolstadt BayHStA Herzogtum Baiern-Ämterrechnungen bis 1506, Nr. 252, 253 und 
/aeckel; zu Wemding BayHStA Herzogtum Baiern-Ämterrechnungen bis 1506, 
Nr. 907-916; zu Lauingen Meyer-Seitz-, zu Weißenhorn Thoman, 17 ff. 

1 6 7 BayHStA NKB 48, fol. 266'; Arnpeck, 386,636f.; Adlzreitter, 207. Vgl. auch Ziegler, 
Residenzen, 42,46 und Elmar D. Schmid, 5-12. 

1 6 8 Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr. 212. 
1 6 9 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 775; Konzept: RHR 178. 
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Diener so schützen konnte. Außerdem ersuchte der Kaiser bereits im März 1488 
den Augsburger Bischof und den Württemberger Grafen, zwischen Habsberg 
und Abt Georg von Roggenburg gütliche Verhandlungen anzusetzen, um kriege
rische Auseinandersetzungen zu verhindern , 7 ° . Gerade der Roggenburger Abt, 
der inzwischen nach Ulm geflohen war, erwies sich nun aber als Hauptwider
sacher171. An den Kaiser schrieb er im Juli 1488: „... hab ich seitherr auß krafft 
sölher . . . aucht [Acht gegen Habsberg] . . . in den dingen nit gefeirt, sonder gear-
bait, geübt und gehanndlt"1 7 2. Der Abt, die ihn unterstützende Reichsstadt Ulm 
und Truppen des Schwäbischen Bundes verfolgten Habsberg und seine An
hänger, verbrachten erbeutete Güter nach U l m 1 7 3 , eroberten Georgs Besitz in 
Langenau nördlich der Stadt. Auch konnte es kaum den Ulmer Interessen ent
sprechen, daß Herzog Georg im Februar 1488 Schloß und Dorf Erbach an der 
Donau westlich von Ulm von Dorothea von Westernach, der Gemahlin des 
Habsbergers, um 18000 fl gekauft hatte , 7 4 . Zwar war Erbach schon im Sommer 
1487 im Rahmen eines Ulmer Racheakts für die „Nam von Giengen" besetzt 
worden1 7 d , doch hatte Georg durch die Besitzübertragung sein Interesse an einer 
Rückeroberung klar signalisiert. Der Herzog seinerseits besetzte in diesem 
Kleinkrieg die wichtigsten Grenzorte (Weißenhorn, Kirchberg, Obenhausen, 
Neuburg an der Kammel, Seifriedsberg, Günzburg und Heidenheim) mit Trup
pen und konzentrierte große Reserven in Lauingen und Gundelfingen1 7 6. Ihm 
verbundene Dienstleute nahmen acht Diener des Abts Georg von Roggenburg 
wegen Erntefrevels gefangen und ließen sie in Weißenhorn hinrichten 1 7 7. Der 
Heidenheimer Pfleger Wilhelm von Rechberg überfiel und plünderte im Sommer 
1488 das Ulmer Dorf Waldhausen1 7 8. Auch in Gebieten oder um Probleme, die 
schon lange für Spannungen gesorgt hatten, kam es im Sommer 1488 zu Ausein
andersetzungen, so wegen niederbayerischer Forderungen an Memmingen und 
Biberach, wofür Georg der Reiche sich vor allem um württembergische Unter
stützung bemühte 1 7 9 , oder im Riesgebiet wegen eines bayerischen Überfalls auf 
das Dorf Löpsingen. Die Reichsstände im Ries nahmen daraufhin gesonderte 
Beratungen über Möglichkeiten der militärischen Sicherung gegen Georg 

1 7 0 HHStA Frid. 7, fol. 20. 
1 7 1 Vgl. die Berichte bei Thoman, 19-26 und Arnpeck, 386, 636f. sowie Hesslinger, 

138-141. 
1 7 2 HHStA Frid. 7, fol. 111 f. = RTA 3, Nr. 79a. 
1 7 3 Dieses Beutegut wurde vom Kaiser am 10.12.1488 zum rechtmäßigen Besitz des 

Abts erklärt (HHStA Frid. 7, fol. 222). 
1 7 4 BayHStA PNU Ausw. St. 2751. Zum sich anschließenden Streit Dorotheas mit ihrem 

in habsburgischen Diensten stehenden Verwandten Rüdiger I I I . ( t 1501/02) von Wester
nach vgl. PNU Alte Landger. 262. Siehe zur Erwerbung Erbachs durch Dorothea auch 
Andrian-Werburg, Kronburg, 46. 

, 7 ! ) Thoman, 19. Etwas später wurde im Zuge dieser Feindseligkeiten Jörg I I I . von 
Westernach ( t 1503), der niederbayerischer Landvogt in Burgau war, sein eben erst er
worbenes Schloß Gleißenburg abgenommen (vgl. RTA 3, Nr. 74c und Andrian-Werburg, 
Kronburg, 54). In nachweisbarem Zusammenhang mit der Wegnahme Erbachs stand die 
verstärkte Besetzung von Kirchberg an der Iiier durch von Niederbayern angeworbene 
Söldner (BayHStA Herzogtum Baiern-Ämterrechnungen bis 1506, Nr. 1559/60). 

1 7 6 Thoman, 20 f. 
1 7 7 Ebda., 25 f. 
178 Klüpfel, Urkunden, 52; RTA 3, Nr. 91a mit Anm. 145. 
1 7 9 RTA 3, Nr. 78d, 89a, 93. 

378 



auf 1 8 0 . Wegen der bayerischen Streifscharen mußte der Schwäbische Bund 
davor warnen, zu nahe vor Orte wie Heidenheim, Kirchberg oder Weißenhorn 
zu kommen oder dort Handel zu treiben, da die Sicherheit des Geleits dort nicht 
zu gewährleisten sei 1 8 1 . Die Mahnung des Kaisers an die Bundesmitglieder, die 
gegen Habsberg verhängte Reichsacht nicht zu mißbrauchen, und die Tatsache, 
daß die Aktionen gegen die Geächteten außer Kontrolle gerieten (die Exekutoren 
griffen des öfteren im Glauben, gegen Streifscharen Georgs zu handeln, auch 
Bundesgenossen und deren Truppen an), schwächten die Stellung des Schwäbi
schen Bundes; schließlich mußten der vorläufige Stillstand aller Aktionen und 
das Verbot sämtlicher Angriffe auf Handel und Wandel angeordnet werden 1 8 2. 

Die konkreten Ziele, die der Kaiser in dieser Zeit bei den Herzögen verfolgte, 
bleiben recht unklar. Er ließ, wie für den Nürnberger Reichstag 1487, auch 1488 
auf Rechtfertigungsversuche Georgs hin ein Verzeichnis seiner Forderungen und 
Vorwürfe an den Herzog zusammenstellen183, in dem vor allem folgende Positio
nen angesprochen wurden: 

— Übergriffe in die kaiserlichen Erblande im Schaunberger-Streit und von 
Spitz in der Wachau aus, 

— Übergriffe gegen Reichsstädte wie Nördlingen, Ulm und Biberach, 
— Übergriffe gegen weitere schwäbische Reichsstände wie Oettingen, Kaisheim 

und Roggenburg, 
— Mißachtung der Reichsacht gegen Ludwig von Habsberg, 
— Mißachtung der kaiserlichen Obervogtrechte über die Reichskirche in Passau 

und Salzburg, 
— Nachzahlung bisher nicht geleisteter Reichshilfen. 

Obwohl der Kaiser am Anfang des Dokuments von „ungegrünt und 1er ent-
schuldigung" Herzog Georgs gesprochen und bekanntgegeben hatte, daß die 
erwähnten Streitpunkte nur durch unveränderte Übernahme der kaiserlichen 
Vorschläge beizulegen seien, ließ er dem Herzog zuletzt doch noch eine Aus
gleichsmöglichkeit offen: 

Das welle aber sein gnad der Sachen zugut alles vallen und absein lassen in sölher gestalt, 
das hertzog Jörg sich füran gen seinen gnaden als ain gehorsamer fürst hallte und umb all 
vorbemelt gwellt und hanndlung seinen kaiserlichen gnaden abtrag und kherung t u l 8 4 . 

Mehr denn je nämlich war der Kaiser seit Frühjahr 1488 auf reichsfürstliche 
Truppenhilfe angewiesen, da König Maximilian Anfang Februar in die Ge
fangenschaft der Bürger von Brügge geraten war 1 8 5 . Am 16.3.1488 verlegte 
der Kaiser den Sammelplatz für das auf den 23.4.1488 zum Ungarnkrieg nach 

1 8 0 Ebda.,Nr.89b/c. 
1 8 1 Vgl. ebda., Nr. 120c (Esslingen 22.11.1488), Nr. 143g und 150a (Schwäbisch 

Gmünd 20.1.1489). 
1 8 2 Ebda., Nr.79b (5.8.1488), 79d (7.8.1488), 118a-c, 120c (22.11.1488), 126a, 

143e-g, 150a; Klüpfel, Urkunden, 50-52. 
1 8 5 HHStA AUR 1487. Das Stück ist undatiert und falsch eingereiht; es ist nach dem Mai 

1488 anzusetzen. Es sollte vom Salzburger Erzbischof nach Landshut überbracht werden. 
1 8 4 Ebda. 
1 8 5 Vgl. Wiesflecker, Maximilian, 1, 207-218 und Schröcker, Deutsche Nation, 47 -51 . 
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Augsburg bestellte Reichsaufgebot nach Köln, um von dort zur Befreiung Maxi
milians nach Flandern ziehen zu können 1 8 6 . Die bayerischen Herzöge, die das 
kaiserliche Ausschreiben Anfang April auf einem gemeinsamen Tag zu Erding 
vorgelegt erhielten, waren wie die Kurfürsten zur Stellung von je 200 Reitern 
und Fußknechten und zu persönlichem Erscheinen im Feld aufgefordert187. 
Kurfürst Philipp von der Pfalz erklärte sich zum Zug nach Brügge bereit, wäh
rend Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach sich entschuldigte188. Albrechts Brüder 
Christoph und Wolfgang, die sich immer stärker an die Habsburger und an 
den Schwäbischen Bund anlehnten, um ihre Ziele in Oberbayern zu erreichen, 
nahmen am Zug des Reichsheers als kaiserliche Hauptleute t e i l 1 8 9 . Albrecht 
und Georg gingen gemeinsam vor und entsandten, wohl noch im April, Ge
sandte zum Kaiser. Sie ließen entschuldigen, daß sie wegen zahlreicher Irrungen 
nicht persönlich nach Köln kommen könnten, bekundeten aber ihre Bereitschaft, 
Truppen dorthin zu schicken. Sie wiesen den Kaiser allerdings auch noch dar
aufhin, daß eine noch größere Hilfeleistung möglich gewesen wäre, wenn nicht 
viele ihrer Kräfte durch die angesprochenen Irrungen mit dem Reichsoberhaupt, 
Tirol und dem Schwäbischen Bund gebunden worden wären 1 9 0 . Anfang Mai 
gingen die herzoglichen Truppen in die Niederlande ab; Albrechts Kontingent 
betrug 70 Reiter und 200 Fußsoldaten unter dem Hauptmann Burkhard von 
Knöringen 1 9 1 . Diese Kräfte waren gerade bis Mainz gelangt, als die Nachricht 
von der Freilassung Maximilians in Brügge am 16.5. bei ihnen eintraf 1 9 2. Der 
Kaiser allerdings, der einen Rachefeldzug gegen die flandrischen Städte plante, 
forderte das Verbleiben aller entsandten Truppen in den Niederlanden19^. Die 
Herzöge ließen sich viel Zeit mit ihrer Antwort auf diese Forderung. Georg 
schickte im Juni Sigmund von Fraunberg zum Haag zu Friedrich I I I . in die Nie
derlande 1 9 4 . Er rechtfertigte sein Verhalten, die von ihm mit 6000 fl an den Rhein 
geschickten Truppenwerber nach der Nachricht von der Freilassung des Königs 
wieder zurückbefohlen zu haben. Da er sich fortwährend der „eingriffe und 
beschedigung" der Mitglieder des Schwäbischen Bundes ausgesetzt sehe, 
müsse er in Landshut bleiben und die Abwehrmaßnahmen organisieren, weswe
gen ihm eine Hilfeleistung in die Niederlande unmöglich sei; eher noch be
nötige er selbst Hilfe gegen den Bund. Dieser verursache wegen der unrecht
mäßig gegen Ludwig von Habsberg verhängten Acht großen Aufruhr in Schwa
ben, ziehe niederbayerische Landsassen in seine Dienste und verstoße, be
sonders in Burgau, gegen die niederbayerischen Erb- und Regalrechte in 

1 8 6 BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 180. Regest: Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr.975. 
1 8 7 Vgl. die Vermerke auf dem ober- (BayHStA KbÄA 3153, fol. 54) und auf dem nieder

bayerischen (PNU Ausw.St. 991) Exemplar des kaiserlichen Ausschreibens sowie K.bl. 
103/2b, fol. 175. 

1 8 8 TLA Sigm. XIV/965 u. 964. 
1 8 9 HHStA Frid. 7, fol. 17: BayStaBi cgm 900a, fol. 192ff. (Fugger); GHA HU 729 

(Schuldbrief des Königs für beide Herzöge wegen des Flandernzugs über 5,000 fl). Zum 
Zug des Reichsheers nach Brügge vgl. Wiesflecker, Maximilian, I , 218-222 und Thomas, 
502-506. 

1 9 0 BayHStA KbÄA 1955, fol. 167 u. KbÄA 3133, fol. 59. 
1 9 1 BayHStA KbÄA 1955, fol. 151-153, 156 und KbÄA 5153, fol.61-66; FüS 276, 

fol. 36. 
1 9 2 Vgl. BayHStAKbÄA 1953, fol. 157 und KbÄA 3133, fol.67. 
1 9 3 Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr.978 (Maastricht 21.5.1488). 
1 9 4 Instruktion in BayHStA K.bl. 270/1, fol.94-99 = RTA 5, Nr.74 b (falsch datiert). 
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Schwaben. So diene der Schwäbische Bund nicht der Befriedung des Reichs, son
dern befördere vielmehr dessen Beunruhigung. Falls das Reichsoberhaupt aber 
Maßnahmen gegen den Bund ergreife, werde er, Georg, die erforderte Reichs
hilfe leisten können. Diese Beschwerden und Angebote wiederholte Georg im 
Juli gegenüber dem Kaiser 1 9 5. Albrecht IV. dagegen kündigte Friedrich I I I . im 
September 1488 an, seine Fußknechte bis Oktober in Flandern zu belassen, bat 
im Gegenzug aber Maximilian, Vermittlungen zwischen ihm und dem Kaiser 
wegen Tirols und Regensburgs aufzunehmen. Damit verband er aber auch die 
Drohung, falls ihm vom Kaiser Ungnade geschehe, Maßnahmen zur Gegenwehr 
zu ergreifen, etwa durch ein Bündnis mit Ungarn, und betonte den hohen strate
gischen Wert Bayerns für die Erblande und das Reich 1 9 6 . Vor allem Georg der 
Reiche verband also in seiner Argumentation den Willen zur Behauptung seiner 
Erfolge in der schwäbischen Expansionspolitik mit dem Hinweis an den Kaiser, 
die vom Reich benötigte Militärhilfe sei durch das Vorgehen des Schwäbischen 
Bundes, der Schöpfung des Kaisers, gebunden und es liege an ihm, dem Reichs
oberhaupt, selbst, ob er das bayerische Hilfspotential durch Rückzugsanwei
sungen an den Bund freisetzen wolle. Damit suchte Georg die Gewährung von 
Reichshilfeleistungen an Vorbedingungen im Sinne seiner Territorialpolitik zu 
knüpfen und so die erforderte Truppenhilfe zu seinen Gunsten zu funktionalisie-
ren. Anstelle der bisher immer vorgebrachten Gefahr eines ungarischen Rache
feldzugs gegen Bayern tritt jetzt im Sommer 1488 erstmals der für die folgenden 
Jahre so wichtige Argumentationstyp auf, der einen Kausalzusammenhang 
zwischen den antibayerischen Maßnahmen des Schwäbischen Bundes, den die 
Wittelsbacher als ihren neuen großen Gegenspieler erkannt hatten, und der 
Möglichkeit bzw. Unmöglichkeit von Leistungen für das Reich herstellte. 

Im Juni/Juli erreichten die diplomatisch-militärischen Aktivitäten der Herzöge 
also einen neuen Gipfelpunkt, zumal die kaiserlichen Antworten aus Gent an 
Herzog Georg für diesen recht enttäuschend ausfielen1 9 7. Geplant wurde etwa 
auf einem Tag der regierenden wittelsbachischen Fürsten zu Rothenburg ein 
weiteres Treffen zu Nürnberg, zu dem auch alle Bündnispartner geladen werden 
sollten, um so in der Kombination der spezifischen Einungssysteme aller Fürsten 
eine Art Gegenbündnis zum Schwäbischen Bund unter wittelsbachischer Ägide 
zustandezubringen. Nachdem der Pfalzgraf aber im August im Westen des 
Reichs mit ensprechenden Versuchen gescheitert war, erkannten die bayerischen 
Herzöge die schlechten Erfolgsaussichten eines solchen Projekts und ließen es 
fallen. Ein von Georg geplantes Treffen mit König Wladislaw von Böhmen wegen 
Hilfe und Erlaubnis von Truppen Werbungen kam nicht zustande198. Am 
8.7.1488 erneuerte Georg sein Rüstungsgebot für Niederbayern vom 27.1. und 

, q 5 Brief vom 26.7.1488 (HHStA AUR - RTA 3, Nr. 74c); Zusatzinstruktion codem 
dato (BayHStA K.bl. 341/1 la, fol.93 = RTA 3, Nr.74d). 

1 9 6 BayHStA KbÄA 3133, fol.68-75. Kurfürst Philipp zog die von ihm gestellten Ein
heiten im September ab (TLA Sigm. IVa/63). 

1 9 7 HHStA Schwab. BA la,fol.95 (9.6.1488; wegen der in den Bund erforderten nieder
bayerischen Landsassen), fol.99 = RTA 3, Nr.74a (6.7.1488; wegen Verpflichtung von 
Mitgliedern des Bundes auf den Herzog). In beiden Schreiben hob Friedrich seine reichs-
oberhauptlichen Aufsichtsrechte über Schwaben hervor. Gegenüber entsprechenden Inter
essen anderer Fürsten ging der Kaiser übrigens keinesweges mit gleicher Konsequenz vor 
(vgl. HHStA Schwab. BA la, fol. 103, 116)! 

1 9 8 BayHStA FüS 281 1/2, fol.68f.; RTA 3, Nr. 76b, 82b, 90a/b, 92d (August 1488). 
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verband es mit Beschwerden gegen Mitglieder des Schwäbischen Bundes sowie 
Hilfsbitten an die übrigen Wittelsbacher, an Eichstätt, Würzburg, Württemberg 
und Tirol. Albrecht empfahl dem Landshuter Vetter, die Garnisonen zu verstärken 
und nichts ohne den Rat der Landstände zu unternehmen, auf keinen Fall aber zu 
kriegerischen Offensivmaßnahmen zu greifen l". Wie nicht anders zu erwarten, 
äußerten sich die meisten der von Georg um Hilfe angegangenen außerbayeri
schen Fürsten zögernd oder hinhaltend. Die Mitglieder des Bundes bereiteten 
ihrerseits Mobilisierungspläne vor. Ohne Zweifel war Mitte des Jahres 1488 die 
Gefahr einer militärischen Konfrontation in große Nähe gerückt 2 0 0 . 

In einem Tiroler Bericht aus dieser Zeit heißt es aber auch, ein Ausgleich sei 
möglich, wenn der Kaiser selbst „sich aller spenn annemen würd" 2 0 1 . Auch die 
Herzöge setzten keineswegs sofort auf Krieg, wie sich in Albrechts zitierter vor
sichtiger Empfehlung an Georg andeutete. So hielt vor allem der Münchener Kon
takt zu den in den Niederlanden weilenden Brandenburger Markgrafen; gemein
sam mit dem Pfalzgrafen betrieb er das Zustandekommen einer Verbindung mit 
Berthold von Mainz 2 0 2 . Herzog Georg suchte sich Einfluß auf Graf Eberhard den 
Älteren von Württemberg zu sichern, indem er ihm anbot, in den Streitigkeiten 
des Grafen mit seinem Vetter Eberhard dem Jüngeren, dessen Georg sich bereits 
früher angenommen hatte, zu vermitteln. Persönliche Unterhandlungen fanden 
vom 15.-17.7. in Augsburg statt; vergeblich ersuchte Georg den Grafen um 
Restituierung der Herrschaft seines jüngeren Vetters und um Truppenhilfe gegen 
die Reichsstädte Memmingen und Biberach 2 0 3. Zugleich wurden auf diesem 
Augsburger Tag aber auch die ersten Möglichkeiten für vermittelnde Lösungen 
zwischen Herzog Georg und dem Bund absehbar, getragen eben von Graf Eber
hard dem Älteren. Der Herzog hatte ihm während der Besprechungen kaiserliche 
Vollmachten übergeben, nach denen der Graf Schlichtungstage wegen der Aus
einandersetzungen der niederbayerischen Dienstleute mit dem Abt von Roggen
burg und Ulm ansetzen sollte. Eberhard legte den Termin auf den 10. und 15.8. 
nach Stuttgart fest, verschob ihn aber auf Bitten Georgs auf den 8.9.1488 2 0 4. 

Während sich innerhalb der nächsten Bundesversammlung die gemäßigte Par
tei durchsetzte und Beratungen über ein Rüstungsaufgebot gegen Georg abge
sagt wurden, erwies sich die brandenburgische Instruktion zu diesem Tag keines
wegs als vom Ausgleichs willen bestimmt, sondern legte den Hauptakzent auf 
weitere Absicherung gegen Bayern durch Festigung und Vergrößerung des Bun
des, notfalls auch gegen den Willen von Kaiser und König 2 0 5 . Am 14.8. erließ der 
in Stuttgart versammelte Bundesrat ein rechtfertigendes Ausschreiben über den 
Zweck des Zusammenschlusses und die Exekution der Acht gegen Habsberg, das 

1 9 9 BayHStA FüS 276, fol.35, 63 und FüS 281 1/2, fol.67; RTA 3, Nr.75; KrennerS, 
534 ff. und 12, 188f. 

2 0 0 RTA 3, Nr. 76b, 77, 82b, 88k; Hesslinger, 139 f. Lediglich Bischof Rudolf von Würz
burg entsandte 50 Reisige (RTA 3, Nr. 75g). 

2 d 1 RTA 3, Nr. 81 (Ende Juli 1488). 
2 0 2 Ebda, sowie Nr. 76a. 
2 0 3 Material dazu: BayHStA PNU Reichsstädte 189; RTA 3, Nr. 75e, 78b/d, 82b. 
204 ^ Nr. 78b, 85, 93. Zu den Vorbereitungen beider Seiten auf diesen Tag vgl. 

ebda., Nr. 84 und BayHStA RL Ulm 1, fol. 33 f. 
2 0 5 RTA 3, Nr. 88. Vgl. dazu Wagner, Hohenzollern, 277 f. Zu den unterschiedlichen 

politischen Konzepten Württembergs und Brandenburgs siehe Bock, Einltg. zu RTA 3, 
Nr. 387-389. 
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unter anderem an Herzog Georg und die niederbayerische Landschaft gerichtet 
war. In weiteren Verhandlungen mit Kaiser und König sollte, entsprechend den 
brandenburgischen Vorstellungen, der Beitritt zumindest von Stadt und Hoch
stift Augsburg und des Mainzer Erzbischofs erreicht werden 2 0 6. Wenig später 
aber gelangte die auf dem Esslinger Tag am 11.7.1488 beschlossene Kriegs
ordnung des Bundes, die die Höhe der Einzelkontingente für einen eventuellen 
Feldzug gegen die bayerischen Herzöge festsetzte, zur Versendung2 0 7. 

Am 16.8. war der von Georg auf Empfehlung Albrechts IV. ausgeschriebene 
niederbayerische Landtag in Landshut zusammengetreten. Der Herzog ver
langte ein auf fünf Jahre bemessenes Getränkeungeld, das schließlich durch eine 
1490 erhobene allgemeine Landsteuer ersetzt wurde 2 0 8 . Neben dem Bund hatte 
sich auch Graf Wolfgang von Oettingen mit der Bitte um Hilfe und Ausgleich an 
die Stände gewandt, die den Herzog aufforderten, seine Irrungen mit Recht und 
nicht kriegerisch auszutragen. Dazu riet auch Albrecht IV., an den sich Georg 
wiederholt um Rat wandte. Das Rechtfertigungsschreiben des Bundes vom 
14.8. beantwortete der niederbayerische Herzog am 20.8. vom Landtag 
aus mit einer ausführlichen, an die Bundeshauptleute gerichteten Gegen
beschwerde wegen der Handhabung seiner Rechte und fürstlichen Obrigkeit in 
Schwaben gegen den Bund und seine Mitglieder 2 0 9. Besonders ausführlich ging 
er auf die der „vermeinten aucht" gegen Ludwig von Habsberg entspringenden 
Händel mit Roggenburg und Ulm ein. Wegen angeblicher Übergriffe seiner Amt
leute verlangte er genaue Angaben; nur dann könne er diese zur Rechenschaft 
ziehen. Es möge sein, so Georg, daß die Friedenswahrung Hauptzweck des 
Schwäbischen Bundes sei, 

aber die getat... so bisher durch ettlich des bemellten punds verwanndten wider uns und 
die unsern . . . beganngen sind, geben lautter ein annder und widerwärtig antzaigen210, 

was ihn zu berechtigter „gegenwere" veranlaßt habe. Er wolle dem Bund aber vor 
dem Kaiser zu Recht stehen, falls ihm vorher alle Güter und Besitzungen zurück
gegeben und Schadenersatz geleistet werde. 

In dieser Atmosphäre der Unsicherheit, in der Kriegsdrohungen und Frie
densbekundungen nebeneinander standen, fand vom 9.-15.9.1488 der 
von Graf Eberhard angesetzte Ausgleichstag in Stuttgart statt 2 1 1. Verhandelt 
wurde nur wegen einer Abrede zwischen Georg und der Reichsstadt Ulm, 
wozu ein Ulmer und ein kaiserlicher Schlichtungsentwurf vorlagen 2 1 2, die 
sich beide hauptsächlich mit der Abgrenzung von Gericht, Geleit und Wildbann 
zwischen dem südöstlichen Teil des Ulmer Territorialbesitzes und Marstetten und 
Weißenhorn sowie mit den Verhältnissen im Heidenheimer Raum befaßten. Der 
kaiserliche Entwurf, der mehr die grundsätzlichen Probleme als die Einzelfragen 
aufgriff, wurde zur Grundlage des von Eberhard dem Älteren, der die Verhand
lungen persönlich leitete, und Tiroler Räten am 15.9. vorgelegten Spruch-

2 0 6 RTA 3, Nr.88e-i . 
2 0 7 Ebda., Nr. 88k. 
2 0 8 Vgl. Spies, 185-187. Zum Landtag und seinen Verhandlungen Krenner 12, 

202-217; Arnpeck, 386-388; RTA 3, Nr.88e, 91a/b. 
2 0 9 Druck: Sattler III, Beil. 126; Regest: RTA 3, Nr.91c. 
2 . 0 Sattler Beil. 126. 
2 . 1 RTA3,Nr.97; Hesslinger, 141-144. 
2 . 2 BayHStARUUlm 1488 (= RTA 3, Nr. 97g) bzw. RL Ulm 1, fol. 2 f. 
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Briefs21 \ Danach sollte die Reichsstadt alle von den Helfensteiner Grafen 
erkauften Rechte nordöstlich von Ulm und die ihr südöstlich der Stadt zustehen
den Rechte zwischen Iiier und Roth ohne Behinderung durch niederbayerische 
Amtleute nutzen dürfen und von den Erforderungen des Landgerichts Mar
stetten-Weißenhorn frei sein. Georg sollte auch das Geleit im Illertal nicht mehr 
beanspruchen; dafür sollten die Ulmer wegen der „Nam von Giengen" keine 
Ansprüche mehr erheben. Der Teidingsbrief wurde von einem Nördlinger Rat als 
für Ulm und den Bund „nuczlych und erlych" gewertet, während die niederbaye
rischen Vertreter „verdrieß gehabt" hä t ten 2 1 4 . Trotzdem nahmen sowohl Ulms 
Bürgermeister Wilhelm Besserer wie die Räte Herzog Georgs, Dr. Johann Baum
gartner und Blicker Landschad von Steinach, die Abrede auf Hintersichbringen 
an; die Frist für Annahme oder Ablehnung lief bis zum 9.10.1488. Georg erbat 
allerdings zuerst eine Fristverlängerung um vier Wochen und legte dann Ende 
September einige Einreden zum Stuttgarter Spruch vor, über die er auch Kur
pfalz und Sachsen unterrichtete. Der Ulmer Rat bezeichnete dieses Vorgehen als 
unbillig und forderte die Hilfe des Schwäbischen Bundes zur Durchsetzung der 
Vermittlungslösung an2 1^. Die Zeit der territorialen Irrungen mit Niederbayern 
war noch lange nicht beendet216. 

Offensichtlich spielte Georg auf Zeitgewinn, denn im September 1488 hatte 
der Kaiser persönlich in die schwebenden Händel eingegriffen217. Angesichts der 
von beiden Parteien an ihn gerichteten Forderungen und Rechtfertigungen ver
kündete er am 18.9. von Antwerpen aus, selbst einen Schiedstag für die Darle
gung und Vergleichung aller und jeglicher zwischen dem Schwäbischen Bund 
und Herzog Georg strittigen Punkte ansetzen zu wollen. Die Acht gegen Ludwig 
von Habsberg solle vorläufig bestehen bleiben. Dem Schwäbischen Bund über
mittelte der Kaiser diese Mitteilung mit der Aufforderung, vorerst in den Rüstun
gen stillzustehen; ein Krieg solle nur im äußersten Notfall auf weitere bayerische 
Übergriffe hin geführt werden. Noch von Antwerpen aus ergingen zwei kaiser
liche Generalmandate zur weiteren Verstärkung des Bunds 2 1 8. 

Unter dessen Mitgliedern aber begannen Gerüchte umzulaufen, der Herzog 
wolle, nachdem er im Sommer schon zweimal Räte entsandt hatte, nun auch 
noch selbst zum Kaiser in die Niederlande reiten, um dort den Bund zu zertren
nen. Unruhe und Angst vor einer probayerischen Haltung des Kaisers machten 
sich breit. Die Bundesfürsten befürchteten vor allem, daß die Wittelsbacher ihre 
weitreichenden bündnispolitischen Beziehungen gegen den Bund aktivieren 
würden 2 1 9 . Georg der Reiche hatte tatsächlich eine Reise zum Kaiser geplant, 
gab dieses Vorhaben aber Mitte Oktober auf und unterrichtete Albrecht vom An
gebot des Kaisers für eine Gesamtlösung. Ohne nochmals den Rat des Münche-

2 . 3 BayHStA RL Ulm 1. fol.4f. (fehlt in der Edition der RTA 3). 
2 . 4 RTA 3, Nr.97e/f. bzw. 101. 
2 . 5 Klüpfel, Urkunden, 42f.; RTA 3, Nr. 100, 101, 102a/b/d. Nach Bock, Schwäbi

scher Bund, 50, hätten die Brandenburger Markgrafen eine Einigung planvoll hinter
trieben. 

2 . 6 Vgl. nur Klüpfel, Urkunden, 52 f. und Nübling I , 520. 
2 . 7 Betont bei Bock, Einltg. zu RTA 5, 303. 
2 1 8 HHStA Frid. 7, fol. 161 f. = RTA 3, Nr.57b (an Erzherzog Sigmund); Klüpfel 

Urkunden, 40-42 = RTA 3, Nr. 100a (wohl 20.9.); RTA 3, Nr. 95a, 98. 
2 1 9 Vgl. RTA 3, Nr. 57a/c (Tiroler Instruktionen vom 9./26.9.), 1 OOd sowie Bock, Einltg. 

zu RTA 3, 302-305. 
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Übersicht 9: 

Ort, Datum 

Die kaiserlichen Stillstandsgebote an den Schwäbischen Bund 
zugunsten Herzog Georgs 1488/89 

Nachweis 

Köln, 6.11.1488 
Innsbruck, 28.12.1488 
Innsbruck, 15.1.1489 
Innsbruck, 20.1.1489 
Innsbruck, 1.3.1489 
Innsbruck, 11.4.1489 
11.8.1489 

R T A 3 N r . l l l 
HHStA RHR Antiqu. 3,144 = RTA 3 Nr. 136a 
HHStA RHR Antiqu. 3,159 = RTA 3 Nr. 136c 
HHStA RHR Antiqu. 3,143 = RTA 3 Nr. 136d 
HHStA RHR Antiqu. 3,161 = RTA 3 Nr. 166e-
RTA3Nr. 190a 
Lichnowsky Nr. 1298 

ner Herzogs abzuwarten2 2 0, lenkte Georg gegenüber Friedrich I I I . ein und sagte 
ihm am 20.10. zu, „gütliche handlung und unterred" „umb all geprechen" zu be
willigen. Der Kaiser, so Georg, solle ihn vor weiteren Beschwerungen durch den 
Bund schützen und keinesfalls die Reichsacht gegen ihn verhängen 2 2 1 . Darauf
hin erließ der Kaiser am 6.11.1488 in Köln zum ersten Mal ein Mandat an den 
Bund, man solle sich „der tatt . . . enthalten", denn Georg habe die kaiserliche 
Schlichtung akzeptiert, die Erzbischof Johann von Salzburg anstelle des Reichs
oberhaupts leiten werde. Der Bund solle diese Verhandlungen nicht zerrütten 
und sich selbst um gütliche Lösungen bemühen 2 2 2 . Ein weiteres kaiserliches 
Mandat aus Innsbruck (28.12.1488) setzte als Verhandlungsort die Tiroler 
Hauptstadt und als Verhandlungsbeginn den 2.2.1489 fest und wies den Bund 
an, alle Beschwerden dort vorzutragen und die Acht gegen Habsberg nicht mehr 
zu exekutieren2 2 3. Georg der Reiche reagierte auf diese neue Entwicklung sofort 
und schrieb Albrecht am 3.12. ein gemeinsames Aufgebot gegen Exekutions
maßnahmen des Bundes im Ulmer Gebiet ab 2 2 4 . Das heißt aber keineswegs, 
daß Georg jetzt plötzlich auf alle Rüstungsmaßnahmen verzichtet hä t t e 2 2 5 ; ge
nauso gab es auch weiterhin kaiserliche Mandate zugunsten des Schwäbi
schen Bundes und der Anliegen seiner Mitglieder 2 2 6. Ein wesentlicher Grund 
für die auf eine schiedliche Lösung hinweisende Entwicklung im September/ 
Oktober 1488 lag in der Umstellung der habsburgischen Interessenlage zum 
Jahresende 1488. Friedrich I I I . bemühte sich nach den Erfahrungen dieses Jahres 
nun hauptsächlich um die Mobilisierung von Hilfe nach Flandern gegen König 
Karl VI I I . von Frankreich (1483-1498). Deswegen berief er am 24.10.1488 

2 2 0 BayHStAKbÄA 1953, fol. 161 = RTA3, Nr.59csowie RTA3, Nr.59e/g, 105. 
221 Klüpfel, Urkunden, 44f. = RTA 3, Nr. 59f. 
2 2 2 Klüpfel, Urkunden, 45f. = RTA 3, Nr. 111. Vgl. zu den kaiserlichen Stillstands

mandaten die Übersicht 9. 
2 2 5 HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 144 = RTA 3, Nr. 136a. 
2 2 4 BayHStAKbÄA 1953, fol. 164. Vgl. dazu RTA 3, Nr. 126. 
2 2 5 Krenner, 12,264 f. = RTA 3, Nr. 135 (Ausschreiben an die Landstände 26.12.1488); 

RTA 3, Nr. 141 (Waffenbestellungen in Nürnberg Januar 1489). 
2 2 6 Vgl. aus dem Dezember 1488 HHStA Frid. 7, fol. 222 = RTA 3, Nr. 129a und 

Schwab. BA la, fol. 120; RTA 3, Nr. 133. Allerdings wurde eines dieser Mandate vor dem 
Ausgehen durch Streichen aller gegen Herzog Georg gerichteten Passagen entschärft, wäh
rend bei einem anderen fraglich ist, ob es überhaupt ausging. 
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einen Reichstag auf den 6.1.1489 nach Speyer, den König Maximilian leiten 
sollte 2 2 7. Im Kontext damit, so versicherte der Kaiser seinem Sohn, wolle er sich 
auch, um Maximilians Pläne in Flandern zu fördern, um die Beilegung des „Bayri
schen handels" bemühen 2 2 8 , worunter er wohl die persönliche Übernahme der 
Schlichtungshändel im Süden des Reichs verstand. Im November führte er mit 
dem Pfälzer Kurfürsten Verhandlungen wegen der Beschickung des Reichstags 
und der Truppenhilfe nach Flandern 2 2 9. Dann aber beschloß er, das Zustande
kommen des Speyerer Tages nicht mehr abzuwarten, sondern sich wieder den 
erbländischen Interessen zuzuwenden, die 1489 die kaiserliche Politik ganz 
bestimmen sollten. Am 23.12.1488 kam der Kaiser nach Innsbruck, wo er 
bis Anfang Juni 1489 blieb 2 M ) . Da sich Maximilians Abreise aus Westflandern 
ins Reich immer wieder verzögerte, wurde der Speyerer Reichstag, für den Al
brecht IV. übrigens sein Erscheinen zugesagt hatte, im März 1489 nach Frank
furt verlegt 2 5 1. 

Wie nun reagierte man im Schwäbischen Bund auf die kaiserliche Schlich
tungsankündigung und Georgs Einwilligung? Der von Ulm zur Durchsetzung 
des Stuttgarter Schiedsspruchs vom 15.9.1488 einberufene Bundestag von Ess
lingen (12.-22.11.) war geprägt von vielen neuen Beschwerden über Herzog 
Georg und entsprechend wenig Vertrauen in dessen Kompromißbereitschaft. 
Vor allem deswegen, weil eine Separatlösung für Tirol inzwischen in den Bereich 
des Möglichen gerückt schien, sah man die Gefahr eines Auseinanderdividierens 
von Kaiser und Bund. Furcht herrschte auch vor einem Zusammengehen der 
Wittelsbacher mit den Eidgenossen. Beschlüsse über weitere Rüstungen wurden 
allerdings nicht gefaßt, obwohl Graf Wolfgang von Oettingen und der Roggen
burger Abt Bundeshilfe anforderten. Auf dem Esslinger Tag erlebte der Schwä
bische Bund aber auch einen wichtigen Konsolidierungserfolg, denn die Reichs
städte Augsburg, Heilbronn, Wimpfen und Donauwörth traten jetzt endgültig 
bei 2 3 2 . Im Abschied des Bundestages wurde festgelegt, daß zum Ende des Jahres 
1488 wegen der vielfachen Erforderung von Bundeshilfe neue Beratungen statt
finden sollten 2 3 3. 

I I I . Der N i e d e r g a n g des b a y e r i s c h e n E in f lu s se s i n T i r o l 

Nach der Anordnung der Errichtung des kaiserlichen Bundes im Land zu 
Schwaben Ende Juni 1487 wurde die überraschend schnelle und entschlossene 
Reaktion Friedrichs I I I . , den bayerischen Expansionsbestrebungen entgegen
zutreten, zuerst in dem am stärksten gefährdeten habsburgischen Gebiet sicht
bar, in T i r o l 2 3 4 . Die Entwicklung führte mit Hilfe des Schwäbischen Bundes 

2 2 7 Exemplar an Albrecht IV.: BayHStA KbÄA 3133, fol.81 ff. = RTA 3, Nr.9g. Zum 
Speyerer Reichstagsprojekt: Schröcker, Deutsche Nation, 52; Quellen in RTA 3, Nr. 1 —52. 

2 2 8 RTA 5, Nr. 9h (Friedrich I I I . an Maximilian 24.10.1488). 
2 2 9 Ebda., Nr. 15a. 
2 3 0 RTA 5, Nr.23a/b; Jäger, Geschichte, 356, 359; Schröcker, Deutsche Nation, 55. 
2 3 1 RTA 3, Nr. 17c/e, 28, 33, 40 ,44, 64a; Wiesflecker, Maximilian, I , 221 f. 
2 i 2 Vgl. das Instruktions- und Berichtsmaterial in RTA 3, Nr. 113 - 117, 120 sowie Wag

ner, Hohenzollern, 279-281. 
2 3 3 Klüpfel, Urkunden, 46-51 = RTA 5, Nr. 120c. 
234 Bock, Doppelregierung, 304; Lhotsky, Friedrich I I I . , 150. Übersichten zu den Vor-
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und der Tiroler Stände zu einem empfindlichen Dämpfer für die bayerischen 
Herzöge, die ihre Rechtstitel aber bis 1492 zäh behaupteten, und 1490 zur end
gültigen Sicherung Tirols für die Habsburger mit der Übernahme durch König 
Maximilian. 

Am 24.7.1487 wandte sich der Kaiser vom Nürnberger Reichstag aus mit 
den ersten Mahnmandaten wegen Treue zum Haus Österreich an die Tiroler 
Städte. Ihnen folgten bald explizite Gebote, den Verkauf der Vorlande durch Sig
mund an Bayern vom 14.7. nicht vollziehen zu helfen 2 3 3. Die Instruktion für den 
Tiroler Gesandten zu ersten Beratungen über die Gründung eines Schwäbischen 
Bundes Ende Juli 1487 war noch von Albrecht IV. beeinflußt und lautete dahin
gehend, daß die schwäbischen Adligen das kaiserliche Anliegen ablehnen und 
ihr Aufsehen weiterhin auf Sigmund haben sollten 2 3 6. Während diese Ver
handlungen vorläufig in der Schwebe blieben, wandte Friedrich I I I . sich am 
15.8. an die in Hall zum Landtag zusammentretenden Tiroler Stände und hielt 
ihnen die Verfehlungen des 1486/87 in Innsbruck amtierenden Regiments vor: 
Es habe Sigmund gegen seine Verwandten aufgehetzt, Burgau und die Vor
lande um einen Spottpreis verkauft und den Venezianerkrieg vom Zaun ge
brochen 2 3 7. 

Am 16.8.1487 manifestierte sich der neue Kurs in Tirol ganz offensichtlich, 
indem Sigmund den Landständen versprechen mußte, die „bösen Räte", die 
Tirol so eng an Bayern gebunden hatten, zu entlassen238. Sehr deutlich wird hier, 
wie das Regiment unter Vogt Gaudenz von Matsch und Graf Georg von Werden
berg-Sargans von allen Seiten in die Rolle eines Sündenbocks hineinmanövriert 
wurde, dem man alle Fehlentwicklungen anlasten konnte, während Sigmund 
selbst als Exponent der dynastischen Kontinuität auf den Landtagen auffallend 
geschont wurde 2 3 9 . Die neuen Innsbrucker Räte wurden aus dem habsburg-
treuen Adel der Vorlande genommen und auf Sigmund, Friedrich I I I . und Maxi
milian verpflichtet 2 4 0. Die Frage der gestürzten und später noch geächteten Räte 
des „bösen Regiments" wurde 1487 und in den folgenden Jahren sehr wichtig für 
die bayerisch-tirolischen Ausgleichsverhandlungen, bei denen Bayern beständig 
die Einbeziehung der Räte in einen Gesamtausgleich verlangte, und für die Bezie
hungen sowohl der Habsburger als auch der Wittelsbacher zu den Eidgenossen. 
Bei der Hilfe für die sich seit August 1487 auf der Flucht befindlichen „bösen 
Räte" zeigte Georg sich übrigens deutlich zurückhaltender als Albrecht I V . 2 4 1 . 

Neben der Etablierung eines neuen Regiments versuchte der Haller Land
tag vom August auch, den ungeheure Summen verschlingenden Krieg gegen 
Venedig möglichst rasch zu beenden und übertrug dem Kaiser entsprechende 
Schlichtungsaufgaben. Gesandte wurden nach München geschickt, um Ver
handlungen über die Rückgabe der Vorlande anzuknüpfen. Entsprechende 

gängen in Tirol in der zweiten Jahreshälfte 1487: läger, Geschichte, 325-353; Bock, 
Einltg. zu RTA 3, 282-290; Baum Sigmund, 485-495; Köfler, 265-270. 

2 3 5 Lichnowsky, Nr.993; TLA PestA 11/132 (aus Ravensburg 10.8.1487). 
2 3 6 BayHStA KbÄA 976, fol. 293-299. 
237 Lichnowsky, Nr. 1006; Baum, Sigmund, 485f. 
2 3 8 Zentral Hegi, 82-118. 
2 3 9 Weiterführende Überlegungen bei Roeck, 442 f. 
2 4 0 Bilgeri, 253; Baum, Sigmund, 488. 
241 Hegi, 39f., 223, 231; Bock, Einltg. zu RTA 3, 288-290; Chronik der Grafen von 

Zimmern I I , 173. 
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Missionen wurden auch im Auftrag des Königs und Erzherzog Sigmunds durch
geführt 2 4 2 . 

Wie reagierten die bayerischen Herzöge, „nachdem sich di henndl und das 
wesen im gepirg verenndert haben"2 4 j? Auf einem Rätetag im September kamen 
sie überein, auf dem Vollzug des Verkaufs der Vorlande um 50,000 fl zu behar
ren, da dieser rechtmäßig zustandegekommen, gültig und nicht einseitig wider
rufbar sei. Unter Verweis auf die bereits erfolgte Bezahlung und die großen für 
den Venezianerkrieg bereitgestellten Summen wurden Sigmunds Bitten, den 
Kauf rückgängig zu machen, abgelehnt244. Georg erhöhte den Druck auf Sig
mund und die Tiroler Stände dadurch, daß er Anfang September die Getreide
zufuhr auf dem Inn bei Rattenberg sperrte. Wenig später folgten Sperren von 
Gerlos und Fern, so daß Tirol handelsmäßig nach Norden und Osten hin ab
geriegelt war 2 4 r ) . Trotz Beharrens auf dem Vollzug des Kaufbriefs vom 14.7. 
1487 und der wirtschaftspolitischen Zwangsmaßnahmen konnten die Wittels
bacher in den Vorlanden freilich nie Fuß fassen - die Reaktion des Kaisers 
und der Stände war zu schnell gekommen, nachdem Albrecht IV. den Huldi-
gungsumritt wegen Verhandlungen mit den Eidgenossen mehrfach verschoben 
hatte. Das beste Beispiel dafür bietet die schwäbische Landvogtei, die zur Ver
kaufsmasse gehörte und von Sigmund schon am 26.8.1487 als Afterpfand 
Graf Johann von Sonnenberg, Truchseß zu Waldburg ( t 1510), verliehen wurde. 
Erst im April 1486 hatte der Erzherzog das Gebiet von den Waldburgern 
wieder an sich gelöst gehabt2 4 6. Bereits am 4.9. unterrichtete Marquard von 
Schellenberg, seit 1486 Verweser Sigmunds in der Landvogtei, Albrecht IV. 
von der neuen Besitzlage; wenig später wandte sich Graf Johann direkt an 
den Münchener Herzog wegen Überlassung der Landvogtei 2 4 7. Ganz anders 
war die Situation in der Markgrafschaft Burgau, deren Rücklösung Friedrich I I I . 
und Erzherzog Sigmund ebenfalls seit September 1487 von Georg dem Reichen 
verlangten2 4 8, die der Herzog aber seit der Einlösung Anfang Februar 1487 
planmäßig in seinen tatsächlichen Herrschaftsbereich eingegliedert hatte. 
Daß sich die habsburgischen Konsolidierungsbemühungen in den Vorlanden 
außerdem nicht nur gegen Bayern richteten, zeigt 1489 das Vorgehen gegen 
die schwäbische Linie des Hauses Waldburg im Fall der 1384/86 von den Habs
burgern verpfändeten Donaustädte Mengen, Munderkingen, Riedlingen, Saul-
gau und Waldsee. Auch in ihrem Fall hatte Habsburg 1454 auf ein Wieder
lösungsrecht verzichtet; jetzt argumentierte Friedrich I I I . mit dem Widerspruch 
zu den österreichischen Hausgesetzen und der Pflichtvergessenheit der Inns
brucker Hofbeamten, obwohl es dafür bei diesem Pfand keinerlei sachlichen 
Anlaß gab 2 4 9 . 

2 4 2 v. Kraus, Sigmund, 8; Baum, Sigmund, 471; BayHStA KbÄA 974, fol. 146f., 163 
( l l . /19.9.)und KbÄA 976, fol.310 (19.8.), fol.311 (24.8.). 

2 4 5 So Albrecht IV. am 5.9. (BayHStA KbÄA 4470, fol.218f.). 
2 4 4 BayHStA FüS 212, fol. 1-5 und 281 1/2, fol.64 sowie KbÄA 974, fol. 140-147, 

163-167. 
2 4 5 BayHStA KbÄA 235, fol. 53; TLA Alt. Kopialb. 9/K, fol. 39', 47; HHStA Frid. 7, 

fol. 54. 
246 Vochezer l 655f.; Baum, Sigmund, 424, 466; Gönner, 684; Wegelin, 215 f. 
2 4 7 BayHStA KbÄA 974, fol. 140, 164. 
2 4 8 HHStA Schwab. BA la, fol.45'; TLA Repertorium 4 (Putsch), 476. 
2 4 9 Barczyk, 50-56. 
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Herzog Georg riet Albrecht im Oktober 1487 angesichts der komplizierten 
Rechts- und Interessenlage zu vorerst verzögernder Taktik, betonte die Notwen
digkeit genauer Koordinierung der Schritte der Herzöge und entwarf eine prinzi
pielle Marschroute, die der Oberbayer akzeptierte. Georg lehnte jedes Nach
geben gegenüber Sigmund ab, erklärte sich aber dazu bereit, zuammen mit 
Albrecht und Pfalzgraf Philipp Räte zu einem bevorstehenden Tiroler Landtag zu 
entsenden250. Währenddessen debattierten die schwäbischen Reichsstände 
während einer Zusammenkunft in Ulm über die Aufnahme Erzherzog Sigmunds 
mit allen Landen und Leuten in den Schwäbischen Bund 2 5 1 . 

Im November 1487 trat in Meran ein neuer Tiroler Landtag zusammen. Die 
gestürzten Räte waren dorthin geladen worden, um sich zu rechtfertigen. Graf 
Georg von Werdenberg-Sargans, der ins Gebiet der Eidgenossenschaft geflohen 
war und dort Bündniswerbungen für Albrecht IV. betrieb, schlug diese Ladung 
in einer schriftlichen Rechtfertigung gegenüber Sigmund aus und folgte damit 
einem Rat Albrechts. Ihm wurde vorgeworfen, Tirol den Bayernherzögen „ver-
ratten und hingegeben", Sigmunds Siegel nach München gebracht und dort nach 
Albrechts Diktat Verträge im Namen des Erzherzogs geschlossen zu haben. 
Mit Anzeichen von Panik und unter Furcht um sein Leben bat der Werdenberger 
Herzog Albrecht wiederholt um Hilfe und Schutz wegen der gegen ihn erhobenen 
Anschuldigungen. Er kolportierte auch das Gerücht, das vom Kaiser für April 
1488 erforderte Ungarnaufgebot solle in Wirklichkeit gegen Bayern und Tirol 
eingesetzt werden . Angehörige des Innsbrucker Regiments von 1486/87, die 
anders als Graf Georg den Fehler begangen hatten, persönlich nach Meran zu 
kommen, wurden dort verhaftet und gefoltert 2 3 3. Albrecht und Georg entsand
ten insgesamt acht Räte nach Meran, über deren Instruierung es zu Meinungsver
schiedenheiten kam. Zwar sollten sie mit den bisher schon beigebrachten finanz
politischen und juristischen Argumenten auf dem endgültigen Vollzug des Ver
kaufs der Vorlande beharren, doch während Albrecht ihnen wenigstens die 
Erlaubnis zum Annehmen von Schiedsplänen zu erteilen gedachte, wollte Georg 
davon nichts wissen 2 5 4. Der neue Tiroler Kanzler Dr. Konrad Stürtzel ( t 1508) 
beharrte jedoch auf der Ungültigkeit der Verkaufsurkunde vom 12.7.1487 und 
forderte, gegen Erstattung der gezahlten Gelder, ihre sofortige Rückgabe ohne 
Beachtung der vereinbarten Sperrfrist von sechs Jahren. Der Verkauf sei näm
lich ohne Zustimmung des Kaisers, des nächsten Erbberechtigten, König Maxi
milians, und der Landstände geschehen und in doppelter Hinsicht ungültig: 
wegen des zu niedrigen Preises und der nicht ordnungsgemäßen Beurkun-

2 5 0 BayHStA KbÄA 974, fol. 170-179. 
2 3 1 Klüpfel, Urkunden, 11 f. (9.10.). 
2 5 2 Vgl. die umfassende, aber nur verstreut erhaltene Korrespondenz Graf Georgs vom 

Nov./Dez. 1488 in BayHStA KbÄA 976, fol.314, 318-326, 329, 331-336 und KbÄA 
4470, fol.229 (Zitat), 230; FüS 281 1/2, fol.55-62. Zur Lage Graf Georgs und Vogt 
Gaudenz' von Matsch 1488 vgl. RTA 3, Nr. 66. 

2:>3 Bilgeri, 495f. Anm.86. Begnadigt wurde allerdings Graf Ulrich VI . von Montfort-
Tettnang ( t l520) , der Gemahl der Oettingen-Wallersteiner Gräfin Magdalena (Chmel, 
Regesta, Nr. 8613). 

254_ BayHStA KbÄA 974, fol. 184-187. Die endgültige Instruktion ebda., fol. 189-194. 
2 0 0 Vgl. Bericht der bayerischen Räte aus Meran ebda., fol. 195-200, und Baum, Sig

mund, 489. 
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Noch stärker als der Haller bedeutete der Meraner Landtag einen Einschnitt in 
der Tiroler Geschichte236. Sigmund wurde die Erklärung abgenommen, die Ver
kaufsbriefe seien ohne sein Wissen von den „bösen Räten" ausgestellt worden 
und hätten das Land übervorteilt. Die Landstände übernahmen sämtliche Schul
den Sigmunds gegen die Zusage einer neuen Landesordnung und eines strengen 
rechtlichen Vorgehens gegen die Angehörigen des Regiments von 1486/87. Die 
neue Landesordnung, auf drei Jahre abgeschlossen und von Sigmund am 23.11. 
sanktioniert2 3 7, bestätigte das neue Regiment und beschränkte die Regierungs
gewalt des Erzherzogs sehr stark. Jede seiner Aktionen sollte künftig der Gegen
zeichnung bedürfen; der Kanzler sollte das fürstliche Siegel verwahren. Sigmund 
erhielt aus den Einnahmen des Landes nur noch eine Apanage (200 fl wöchent
lich). Für den Fall, daß er sich nicht an die Landesordnung hielt, sollten die 
Stände das Recht haben, einen anderen Fürsten des Hauses Österreich als ihren 
Landesherrn zu berufen. Friedrich I I I . und Maximilian wurden auch als künftige 
Erben Tirols bestätigt. Damit war Erzherzog Sigmund faktisch entmachtet und 
nur noch das „Aushängeschild" einer ständischen Regierung, was für die bevor
stehenden Verhandlungen mit Bayern von großer Wichtigkeit wurde. Außerdem 
wurde am 13.11.1487 der Krieg mit Venedig durch einen Vertrag beendet, der 
den territorialen Status quo ante wiederherstellte (Rovereto blieb also bei der 
Markusrepublik), die Öffnung des Brenner für venezianische Kaufleute und eine 
hohe Summe als Schadenersatz für den Tiroler Überfall auf der Bozener Messe 
im April festsetzte258. 

Gegenüber diesen dramatischen Entwicklungen, die eine völlige Umkehrung 
der Ausgangslage der bisherigen bayerischen Tirolpolitik mit sich brachten, 
erwies sich Georg der Reiche als erstaunlich passiv. Erst auf mehrfaches Drän
gen Albrechts zu Beratungen über weitere Maßnahmen stimmte er einem 
persönlichen Treffen in Erding zu, das am 12.12. zustandekam. Anschließend 
fanden Verhandlungen beider Herzöge mit einer Tiroler Mission statt, die erfolg
los blieben. Für diesen Fall hatten die bayerischen Fürsten beschlossen, anti
kaiserliche Bündniswerbungen bei den Eidgenossen und beim französischen 
König aufzunehmen239. Auch die Verbindungen zu Matthias von Ungarn 
wurden ja Ende 1487 aktiviert. 

Am 7.1.1488 wurde Erzherzog Sigmund in den sich eben konstituierenden 
Schwäbischen Bund aufgenommen. Der Tiroler brachte alle seine Lande in den 
Bund ein, die Hilfsverpflichtung seiner Einungspartner erstreckte sich aber nur 
auf das Gebiet der Vorlande, während Sigmund ihnen auch „hilff und rettung 
schuldig nach unnser innern landen vermögen" war 2 6 0 . Den Grafen von Würt
temberg forderte der Kaiser auf, sich möglichst eng mit Sigmund zu verschrei
ben, um für den Fall, daß Bayern wegen Tirol mit dem Bund „in uffrur, vehd 
oder vintschafft" komme, mit um so größerer Macht helfen zu können 2 6 1 . 
Inzwischen war Friedrich I I I . Anfang Januar persönlich nach Innsbruck ge-

2 5 6 v. Kraus, Sigmund, 8f.; Hegi, 98-103. 
2 5 7 Text z. B. in HHStA Hs. W 215, fol. 10-18 oder BayHStA KbÄA 974, fol. 214-223. 
258 Lichnowsky, Nr. 1042; Pizzinini, 16. 
2 5 9 BayHStA KbÄA 974, fol.225 und KbÄA 976, fol.330-337 und KbÄA 1955, 

fol. 60-64, 146 f. 
260 Lichnowsky, Nr. 1058-1061; Datt, 294-296. Als Datum des Beitritts wurde später 

des Datum der Bundesgründung angesehen (14.2.1488). 
261 Sattler I I I , Beil. 123 (27.2.1488). 
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kommen, wo er bis 21.3.1488 blieb, um unter Einsatz seiner kaiserlichen Auto
rität die neuen Verhältnisse weiter zu befestigen262. Am 8.1. erklärte er die 
„bösen Räte", deren Festsetzung er schon früher angeordnet hatte 2 6 3, in die 
Reichsacht, an ihrer Spitze Graf Georg von Werdenberg-Sargans, Vogt Gau
denz von Matsch, Graf Oswald von Tierstein, Graf Heinrich von Fürstenberg 
und Graf Johann Werner von Zimmern, da sie Sigmund dazu gebracht hätten, 
seine Lande an „frömbd person" zu verschreiben264. Die Vermögensgüter der 
Geächteten, die sich längst in Sicherheit gebracht hatten, wurden konfisziert. 
Am 1.2. mußte der Erzherzog vor dem Kaiser, dessen fürstlichem Gefolge und 
etlichen österreichischen und tirolischen Beamten die Verfügung über Tirol, die 
er mit der Millionen-Verschreibung für Albrecht IV. vom 28.1.1487 getroffen 
hatte, widerrufen, da sie ohne Zustimmung der nächsten Verwandten abge
schlossen worden sei 2 6 5 . Damit waren nach der Sicht des Kaisers sowohl die 
Hypothek auf Tirol als auch der drohende Verlust der Vorlande an Bayern grund
sätzlich erledigt, wenngleich ihm klar sein mußte, welch langer Verhandlungen 
es noch zur Anerkennung dieser Tatsache auch durch die bayerischen Fürsten 
bedürfen würde. Bevor Friedrich I I I . Innsbruck verließ, demonstierten Sigmund 
und das neue Regiment ihre Verfügungsmacht über die wiedergewonnenen Vor
lande, indem sie in der Grafschaft Hohenberg den Markgrafen Albrecht von 
Baden, einen engen Vertrauten des Kaisers, als Hauptmann einsetzten266. Am 
11.4.1488 bekräftigte Sigmund nochmals seine Mitgliedschaft im Schwäbi
schen Bund 2 6 7 . Als der Kaiser ihm wenig später erneute Verpfändungen von 
100,000 fl Gesamthöhe aus Tiroler Besitz zur Deckung der Schulden aus dem 
Venezianerkrieg erlaubte, tat er das nur unter den folgenden Bedingungen: Es 
durften keine Schlösser, Orte oder Herrschaften verpfändet werden und das 
Wiederkaufsrecht mußte stets vorbehalten werden 2 6 8. 

Noch in einem weiteren Faktum, das für die Tiroler Geschichte von be
sonderer Wichtigkeit werden sollte, spiegelten sich die Lehren, die das Ober
haupt des Hauses Österreich und die Tiroler Stände aus der Zeit des alles be
herrschenden bayerischen Einflusses gezogen hatten. Es ging darum, daß nach 
den bayerischen Herzögen und von ihnen abhängigen Personen269 neue Finan
ziers für die Tiroler Politik gefunden werden mußten. Diese Notwendigkeit 
brachte aufgrund des ungeheuren Schuldenbergs des Jahres 1487 den großen 
Einstieg des Hauses Fugger in das Tiroler Bergwerksgeschäft. Nach der 
persönlichen Anwesenheit Jakobs des Reichen (1459-1525) in Innsbruck 
1484 kam es 1485 zum ersten Darlehens vertrag zwischen dem Handelshaus 
und Tirol, der auf Schwazer Silber gezogen war; sein Volumen betrug lediglich 

2 6 2 v. Kraus, Sigmund, 10 f. 
2 6 3 Lichnowsky, Nr. 1029 (6.10.1487). 
2 6 4 HHStA AUR. Vgl. Hegi, 103-118. 
2 6 5 HHStA AUR. 
2 6 6 RTA 3, Nr. 54. Nach Albrechts Tod erhielt 1488 sein Bruder, der regierende Mark

graf Christoph (1475-1516), einer der treuesten Anhänger des Königs Maximilian, die 
Hohenberger Hauptmannschaft (vgl. GLA U-Selekt D 974). 

267 Datt, 307 f. 
2 6 8 HHStA AUR 26.4.1488; Lichnowsky, Nr. 1124, 1156. 
2 6 9 Etwa Hans Baumgartner aus Kufstein. Vgl. Kellenbenz, 39 f. und Baum, Sigmund, 

474. 
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3,000 f l 2 7 0 . Das neue Tiroler Regiment schloß seine Kreditverträge dann bevor
zugt mit den Fuggern. Die Gesamtkreditsumme wuchs bis Ende 1489 auf 
268,170 fl, bis 1494 auf 625,000 fl, wo der größte Einzelkontrakt über 15,000 fl 
auf Schwazer Silber lautete (Juni 1488). Auch der Einstieg ins Kupfergeschäft 
war bald vollzogen 2 7 1. Jakob Fugger wirkte auch an der Aufbringung der zur 
Rücklösung der Vorlande und der Markgrafschaft Burgau notwendigen Sum
men m i t 2 7 2 . Die habsburgische Verschuldung bei den Fuggern wurde Anfang des 
16. Jahrhunderts einer der Grundsteine der schwäbischen Erwerbspolitik des 
Handelshauses: Jakob erwarb 1507/09 etliche der früher niederbayerischen 
Besitzungen an Iiier und Roth aus dem 1504 vorbehaltenen „Interesse" des 
Königs 2 7 5 . 

IV. Das S c h e i t e r n e ine r S e p a r a t l ö s u n g fü r die 
w i t t e l s b a c h i s c h - h a b s b u r g i s c h e n D i f f e r e n z p u n k t e 1488 

Die diplomatischen Aktivitäten des Jahres 1488 2 7 4 wurden von neuen 
Gesandtschaften Sigmunds nach Bayern eröffnet, die nochmals betonten, alle 
Verschreibungen seien wider Wissen und Willen des Erzherzogs geschehen und 
deswegen baten, die Rückzahlung des Kaufgelds für die Vorlande anzunehmen 
und die sofortige Wiederlösung Burgaus zu gestatten. Sie boten an, Sigmund 
könne sich bei entsprechender Kompromißbereitschaft bei Kaiser Friedrich I I I . 
für die Herzöge einsetzen273. Am 6.2. wurde für Mitte März ein erster Schlich
tungstag zwischen dem Kaiser und Sigmund einerseits und Georg und Albrecht 
andererseits vor Bischof Wilhelm von Eichstätt nach Augsburg angesetzt276. 
Georg aber wollte sich nicht auf weitere Verhandlungen mit Sigmund einlassen 
und ritt Mitte Februar nach Innsbruck, wo er mit Friedrich I I I . zusammentraf277. 
Dieser wollte eine möglichst umfassende Gesamtlösung zwischen den Häusern 
Österreich und Bayern und stellte für die Annahme einer Vermittlungslösung fol
gende Vorbedingungen: Rücknahme aller seit 1478 getätigten Pfandverschrei-
bungen und der Kaufurkunde über die Vorlande, freies Lösungsrecht auf Burgau 
und keine Einbeziehung der geächteten Tiroler Räte in die Schlichtungsverhand
lungen 2 7 8. Dem Erzherzog und dem Tiroler Regiment war der grundsätzliche 
Lösungsrahmen damit klar vorgegeben. Es ist deutlich zu beobachten, daß 
auch in der Folgezeit der Kaiser, nicht Sigmund, der sich bald wieder mit seinen 
neuen Räten zerstritt und Änderungen an der Meraner Landesordnung 

2 7 0 Pölnitz, Fugger, I , 30, I I , 9f.; ders., Fugger, Maximilian und Augsburg, 8-10; Jansen, 
54 ff. 

271 Jansen, 117f.; Kellenbenz, 40; Pölnitz, Fugger, I , 54ff. 
2 7 2 Pölnitz, Fugger, I I , 11,16. 
275 Kellenbenz, 48-50; Pölnitz, Fugger, I , 179-182; Fried, Fugger, v.a. 18-21. 
2 7 4 Gesamtdarstellungen dazu mit allen Details bei Hegi, 246 ff. und Bock, Einltg. zu 

RTA 3, 298-305. 
2 7 5 BayHStA KbÄA 974, fol.226-251; TLA Alt. Kopialb. 9/K,fol.55ff. Vgl. Hegi, 245. 
2 7 6 TLA PestA 1/15. 
2 7 7 BayHStA KbÄA 1953, fol. 181 und KbÄA 974, fol. 238; FüS 276, fol. 62. Auf einem 

mehrfach verschobenen Treffen im April unterrichtete Georg Albrecht über seine Verhand
lungen (KbÄA 974, fol. 243, 245, 266f.). 

2 7 8 HHStA Schwab. BA 1 a, fol. 141; BayHStA KbÄA 974, fol. 241. 
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forderte 2 7 9, Hauptverhandlungspartner der Herzöge blieb 2 8 0 . Bemerkenswert 
ist auch, daß sich König Maximilian von Brügge aus schon im Januar ebenfalls 
in die Tiroler Verhandlungen eingeschaltet hatte. Mit seinen Aktivitäten hängt es 
wohl zusammen, daß wir in einer Instruktion Herzog Georgs vom 6.3. zum 
ersten Mal hören, es gebe Aussichten für eine Eheabrede zwischen dem Römi
schen König und einer niederbayerischen Prinzessin281. In derselben Instruktion 
zeigte sich Georg bereits grundsätzlich zum Verzicht auf Burgau (das er aller
dings auf Lebzeiten noch behalten wollte) und auf die Vorlande (hier wollte er 
aber die Landvogtei, Neuenbürg und Hohenberg vorläufig behalten) bereit, 
falls ihm alle entsprechenden Summen und alle Tiroler Schulden zurückgezahlt 
würden. 

Da der vorgesehene Schlichtungstag vor dem Eichstätter Bischof scheiterte, 
kam es zu Verhandlungen der bayerischen und tirolischen Räte, die sich von 
März bis Mai 1488 hinzogen und in Schwaz, Rattenberg und Innsbruck ge
führt wurden 2 8 2 . Georg hatte den wirtschaftlichen Druck auf Tirol durch die 
Sperrung des Gerlospasses verstärkt. Die Verhandlungen selbst verliefen nur 
sehr schleppend und waren mit vielen Nebenaspekten der Reichspolitik belastet, 
wobei die wichtigste Rolle natürlich die Gefangensetzung König Maximilians in 
Brügge von Februar bis Mai 1488 spielte. Die Tiroler Seite legte ein Gesamt
verzeichnis der Verschreibungen zwischen Sigmund und Albrecht vor, deren 
Gesamtsumme mit 1,216,000 fl angegeben wurde 2 8 3 , sowie eine Liste der alten 
Irrungspunkte des niederbayerischen Landgerichts Weißenhorn mit Burgau. 
Albrecht IV., der zeitweise selbst in Rattenberg war, unterrichtete Georg über 
den Verlauf der Verhandlungen. Schon früh zeichnete sich ab, daß es wegen der 
Rückstellung Burgaus zu keiner Lösung kommen würde. Zu einer weiteren Ver
schärfung der Lage trug der Eintritt nahezu der gesamten Burgauer Ritterschaft 
in den Schwäbischen Bund Ende Mai be i 2 8 4 . Am 21.3. wurde in Schwaz eine 
erneute kaiserliche Stellungnahme zur Tirolpolitik vorgelegt. Noch deutlicher als 
im Februar war es jetzt das Ziel Friedrichs I I I . , zu einer Gesamtlösung mit den 
Wittelsbachern zu kommen, aus der keine Einzelstücke herausgebrochen wer
den durften. Seine Bedingungen betrafen daher auch reichspolitische Traktan
den wie Beteiligung an der Truppenhilfe gegen Ungarn bzw. gegen Brügge, die 
Reichskirchenpolitik und Territorialdifferenzen der Häuser. Die Herzöge aber 
wollten auf dieser Grundlage nicht weiterverhandeln; die gegenseitigen Kon
takte der Räte dünnten aus 2 8 3. Im Juli verlangte Georg von Innsbruck sogar die 

2 7 9 Vgl. Baum, Sigmund, 495. 
2 8 0 Vgl. die gemeinsame Instruktion (Erding, 25.2.1488) für weitere Verhandlungen mit 

dem Kaiser über Tirol und die Vorlande (BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 91 f.). 
2 8 1 HHStA AUR 8.1.1488; BayHStA KbÄA 974, fol. 246 f. Zu Maximilians Aktivitäten 

vgl. Ulmann I , 47-60. 
2 8 2 Hegi, 246f. Material: BayHStA KbÄA 974, fol.253ff. und KbÄA 1953, fol. 150, 

184-187,212; MedFLit Vorderösterreichu. Burgau 32, fol. 8-13; TLA Alt. Kopialb. 9/K, 
fol. 47'ff. Die Räte Georgs führte Blicker Landschad von Steinach. 

2 8 3 BayHStA KbÄA 974, fol. 251 f. Zu den Zahlenwerten vgl. Kraus, Sammlung, 311 f. 
Anm. 7. Im November 1488 bezifferte Sigmund den Gesamtbetrag auf 1,284,000 Gulden 
(TLA Alt. Kopialb. 9/K, fol.66f. = RTA 3, Nr.61c). 

2 8 4 BayHStA GU Mindelheim 3424 (30.5.). Vgl. die entsprechenden Aufsagebriefe an 
Georg vom Juni in BayHStA PNA 6423/1, unfol. 

2 8 5 BayHStAKbÄA 1953, fol. 185, 212. 
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Entsendung von 100 Reitern gegen den Schwäbischen Bund 2 8 6 . Gleichzeitig bot 
der Esslinger Tag des Schwäbischen Bundes den Habsburgern die Aufbringung 
des Geldes zur Rücklösung Burgaus an und stellte fest, nur eine umfassende 
kaiserliche Vermittlung könne die Irrungen des Bundes mit den Wittelsbachern 
ausgleichen287. 

Daraufhin wurden die Verhandlungen in Tirol wiederaufgenommen. Georg 
zeigte sich nun grundsätzlich bereit zur Aufhebung der Innsperre 2 8 8; er bezeich
nete jetzt sogar schon wieder Sigmund als „erbfursten" von Burgau 2 8 9. Ende 
August fand ein neuer Rätetag in Kufstein statt 2 9 0. Die Bayern verlangten ein 
Aufschnüren des kaiserlichen Gesamtpakets und eine Separatlösung für alle 
Tirol betreffenden Fragen, in die die geächteten Räte einzubeziehen seien. Als 
Bedingungen für die Herausgabe der vorländischen Verschreibungen nannten 
sie neben der Rückerstattung der Kaufsumme von 50,000 fl eine Entschädi
gung von 60,000 fl und die offizielle Anerkennung von Albrechts Vermählung 
mit Kunigunde. Dafür boten sie die Öffnung der Handelswege zwischen Tirol 
und Bayern an. Die kaiserliche Stellungnahme aber, nach der die Innsbrucker 
Räte zu verhandeln hatten, blieb kompromißlos: Es solle bei der im März 1488 
vorgelegten Gesamtplattform bleiben; Separatverhandlungen kämen nicht in 
Frage. Unter diesen Umständen bedeutete es einen Erfolg, daß im Kufsteiner 
Abschied vom 1.9. überhaupt eine neue Verhandlungsrunde angesetzt wurde. 
Die Bischöfe von Eichstätt und Augsburg sollten ab dem 21.10. in Augsburg als 
Vermittler und Schlichter in den bilateralen Streitigkeiten fungieren2 9 1. Die 
bayerischen Herzöge akzeptierten diesen Verfahrensvorschlag am 16 . 9 . 2 9 2 . Erz
herzog Sigmund wandte sich am 9.9. mit dem Appell an Friedrich I I I . , zum 
neuen Schlichtungstag ebenfalls Räte zu entsenden, möglichst wenig Vorleistun
gen zu verlangen und weitere Irrungspunkte wie Regensburg vorerst nicht ins 
Spiel zu bringen, um möglichst schnell eine Lösung für Burgau, die Vorlande und 
die hypothekarischen Verschreibungen mit Albrecht IV. möglich zu machen. 
Friedrich I I I . sollte auf Georg Druck ausüben wegen der Öffnung der Straßen, 
doch nicht mit dem Herzog selber verhandeln, was großes Mißtrauen im Schwä
bischen Bund hervorrufen würde 2 9 3 . Eine weitere Entspannung der Lage trat 
dadurch ein, daß Georg auf fortwährendes Ersuchen aus Innsbruck hin nach 
Absprache mit Albrecht IV. am 21.9. die seit einem Jahr bestehende Straßen
sperre gegen Tirol aufhob 2 9 4. 
So waren, obwohl eine kaiserliche Stellungnahme vorerst ausblieb, die Voraus
setzungen nicht ungünstig für den Schiedstag, der vom 23.10.-7.11.1488 vor 

2 8 6 TLA Alt. Kopialb. 9/K, fol. 18' = RTA 3, Nr. 77c. 
2 8 7 RTA 3, Nr. 81 (Ende Juli 1488). 
2 8 8 BayHStAKbÄA 1953, fol.213f., 222f. 
2 8 9 StAA VÖA 1018, unfol. (9.8.1488). Vgl. RTA 3, Nr. 102c. 
2 9 0 Material: BayHStAKbÄA 1953, fol.224-232; RTA 3, Nr.53, 55. 
2 9 1 BayHStA KbÄA 1953, fol.226. Vgl. Hegi, 302-304. 
2 9 2 BayHStAKbÄA 1953, fol.230ff. 
2 9 3 TLA Alt. Kopialb. 9/K, fol. 58'ff. = RTA 3, Nr. 57a. Auch Georg und Albrecht sand

ten um diese Zeit Räte zu Friedrich I I I . , der sich in den Niederlanden aufhielt (Bock, Einltg. 
zu RTA 3, 302). 

2 9 4 BayHStA KbÄA 1791, fol. 110-114 und KbÄA 1955, fol.232f.; TLA Alt. Kopialb. 
9/K, fol. 24; RTA 3, Nr. 58. 
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den Bischöfen von Eichstätt und Augsburg in Augsburg stattfand 2 9 5. Den 
Schlichtern wurden Räte der Streitparteien beigestellt (für Niederbayern Sig
mund von Fraunberg zum Haag und Dr. Peter Baumgartner). Neben Vertretern 
der Streitparteien aus Tirol (unter Kanzler Dr. Stürtzel), Ober- (unter Dr. Neun-
hauser) und Niederbayern (unter Graf Balthasar von Schwarzburg) hatte auch 
der Schwäbische Bund drei Räte entsandt. Als Verhandlungspunkte wurden 
von den Tiroler Räten vorgelegt: Rückgabe aller Verschreibungen seit 1478 und 
des vorländischen Kaufbriefs vom 12.7.1487; Annullierung des Beibriefs zum 
Verkauf Burgaus, der die Wiedereinlösung durch Habsburg erst nach sechs Jah
ren erlaubte (14.7.1487); Erbverzicht Kunigundes auf die Länder des Hauses 
Österreich. Außerdem wurde Klage geführt über die Erhöhung der Mauten und 
andere Handelshemmnisse auf den eben wieder geöffneten Straßen ins Gebirge. 
Die Verhandlungen liefen zäh an, denn die Herzöge bestanden auf der Einbezie
hung aller geächteten Räte in eine Schlichtungsvereinbarung, auf einer Entschä
digungszahlung, und Albrecht suchte als Voraussetzung für einen Erbverzicht 
seiner Gemahlin das zumindest teilweise Bestehenbleiben der Verschreibungen 
oder eine endliche Erfüllung der Mitgiftvereinbarungen von 1486 zu errei
chen 2 9 6 . An den hohen bayerischen Entschädigungsforderungen drohte eine 
Einigung vollends zu scheitern: Die Herzöge verlangten insgesamt 180,000 fl für 
ihre Darlehen im Venezianerkrieg und für den Verzicht auf die Verschreibun
gen; Georg verlangte daneben eine um 20-30,000 fl erhöhte Rücklösesumme 
auf Burgau 2 9 7. Über den Gang der Verhandlungen in der ersten November
woche sind wir nicht unterrichtet, doch das Ergebnis zeigt, daß den Schlich
tern, Bischof Wilhelm und Bischof Friedrich, ein Kompromiß gelungen war, der 
am 7.11.1488 in Augsburg als Schiedsspruch ausgefertigt wurde 2 9 8 . Er enthielt 
folgende Hauptpunkte: 

1) Den Verkauf Burgaus vom 28.11.1486 betreffend wurde der Beibrief vom 
14.7.1487 aufgehoben und so die „freye losung" und das ewige Wiederkaufs
recht wiederhergestellt. Die Berechtigung zur Wiedereinlösung wurde auf 
Kaiser, König und deren Erben ausgedehnt. 

2) Alle Verschreibungen zwischen Sigmund und Albrecht und der Verkauf der 
Vorlande vom 12.7.1487 sollten ungültig sein. 

3) Die Herzöge sollten dafür eine Entschädigung von 52,000 fl erhalten und den 
Kaufpreis von 50,000 fl für die Vorlande, den sie sich im Juli 1487 geteilt und 
bezahlt hatten, zurückbekommen. Die 50,000 fl sollten bis Ende Septem
ber 1489, der Rest in vier Jahresraten beglichen werden. 

4) Die geächteten Räte sollten vor dem Erzherzog rechtliches Gehör bekommen. 
5) Die Verkehrswege sollten offen bleiben. 
6) Die Streitparteien sollten sich bis zum 13.1.1489 zum Schlichtungsvorschlag 

äußern. 

2 9 5 Das Gesamtmaterial des Tages in RTA 3, Nr. 59, 60. 
2 9 6 BayHStA KbÄA 1953, fol.236 (= RTA 3, Nr. 60b), fol.240 (ebda., Nr.60c); 

PNA 6424, unfol. (Bericht an Georg 29.10.). 
2 9 7 BayHStA PNA 6424 (Instruktion Georgs 30.10.); RTA 3, Nr.60e. 
2 9 8 Original: BayHStA KbU 12084. Druck: Gründlich- und vollständiger Unterricht, 

Beil. 11. Regest: RTA 3, Nr. 61a. 

395 



Albrecht IV. bekundete Anfang Dezember seine Bereitschaft zur Annahme 
des Augsburger Spruchs, falls ihm Regensburg auf Lebzeiten und Abensberg auf 
Dauer zugesagt würden. Um diesen Preis hätte er also auf die an Tirol und den 
Vorlanden erworbenen Rechte verzichtet 2 9 9. 

Noch rascher reagierte man in Tirol, wo man besonders an einem dauerhaften 
und tragfähigen Ausgleich mit den bayerischen Nachbarn interessiert war. 
Bereits am 8.11.1488 kündigte Sigmund an, vom Wiederlösungsrecht auf Bur
gau schon auf Lichtmeß 1489 Gebrauch machen zu wollen, und berief einen 
Landtag ein, der die Augsburger Ergebnisse bestätigen sollte. Mit dem gleichen 
Anliegen und der Bitte um weitere Vermittlung zwischen dem Schwäbischen 
Bund und Bayern wandte der Erzherzog sich auch an den Kaiser 3 0 0. Von Georg 
erfahren wir vorerst nur, daß er am 15.12. mit Albrecht in Erding zu Beratungen 
zusammenkam und dort „bedacht" nahm 3 0 1 . 

Am 23.12.1488 kam der Kaiser angesichts der fortwährenden Zerwürfnisse 
Sigmunds mit seinen Landständen nochmals nach Innsbruck, wo er bis Anfang 
Juni 1489 blieb 3 0 2 . Sowohl er als auch Maximilian erteilten dem Augsburger 
Schiedsversuch ihre Zustimmung 3 0 3, doch nahmen die Dinge auf dem von Sig
mund einberufenen Innsbrucker Neujahrslandtag (30.12.1488-5.1.1489) 
eine überraschende Wendung 3 0 4. Während Sigmunds Räte den größten Wert auf 
die Wiedergewinnung Burgaus legten, rieten die Stände zu einer neuen, mög
lichst umfassenden kaiserlichen Vermittlungsaktion. Die Gesandten des Schwä
bischen Bundes wiederum wollten nichts von einer Annahme des Augsburger 
Schiedsspruchs wissen. Die Abrede diene „nit zu frid", sondern stärke Bayern 
weiter und vergrößere so die Gefährdung für den Bund. Angesichts dieser Dis
krepanzen mit seinen engsten Verbündeten ersuchte Sigmund Georg den Rei
chen zunächst um eine Verlängerung der Frist für seine Stellungnahme zum 
Augsburger Abschied bis März 1489. Georg gestand dies zu und die Herzöge 
befaßten sich auch erst wieder im März mit der Schiedsgrundlage vom Novem
ber 148 8 3 0 5 . Da freilich hatte diese ihre Verbindlichkeit längst verloren, denn am 
7.1. lehnte Sigmund den Spruch von Augsburg gemäß dem Begehren der 
Bundesgesandten auf dem Landtag ab und übertrug die Schlichtung seiner An
gelegenheiten dem Kaiser 3 0 6. Damit waren die Schlichtungsbemühungen der 
Bischöfe und alle Verhandlungen des Jahres 1488 um eine gesonderte Lösung für 
die Tiroler Differenzen mit Bayern umsonst gewesen, denn der Schwäbische 
Bund wollte sich die Front geschlossener Gegnerschaft gegen die Wittelsbacher 
nicht aufsprengen lassen. Die Inititative lag damit vorerst wieder beim Kaiser, 
der das ganze erste Halbjahr 1489 in Innsbruck verbrachte und intensive 
Kontakte zu Herzog Georg pflegte. 

Anders als in den Vorlanden, wo es den Wittelsbachern nicht mehr gelang, 
besitzmäßig Fuß zu fassen, so daß die Übertragungsurkunde vom 12.7.1487 

2 9 9 RTA 3, Nr. 64a. 
3 0 0 RTA 3, Nr.61b/c. Vgl. Bock, ebda. (Einltg.), 378. 
3 0 1 BayHStA KbÄA 1953, fol. 170 = RTA 3, Nr. 65a; RTA 3, Nr. 72b. 
3 0 2 Dazu Jäger, Geschichte, 353-360. 
3 0 3 RTA 3, Nr.61d (Esslingen 4.12.1488) bzw. Nr. 70 (Delft 28.1.1489). 
3 0 4 RTA 3, Nr. 67a sowie Bock, ebda., (Einltg.), 304f. 
J ( b RTA 3, Nr.65, 72. Erhalten ist die Zustimmmungsurkunde Albrechts IV. 

8.3.1489 (BayHStA KbU 12138). 
5 0 6 RTA 3, Nr. 67b (Instruktion auf den Bundestag von Schwäbisch Gmünd). 
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unrealisiert blieb, konnte Georg in Burgau nach dem Erwerb im November 1486 
und der Auslösung vom Augsburger Bischof Anfang 1487 für einige Zeit wirk
lich landesherrliche Rechte ausüben. Gemäß den Empfehlungen des mit den 
schwäbischen Verhältnissen eng vertrauten Weißenhorner Pflegers Ludwig von 
Habsberg vom Anfang April 1487 ernannte der Herzog Georg I I I . den Jüngeren 
von Westernach zu Heufelsberg ( t l503) , seit 1485 herzoglicher Diener von 
Hause aus, im Juni 1487 zum Pfleger und Landvogt von Burgau 3 0 7. Der Wester
nacher, der deswegen im Juli 1488 sein Schloß Gleissenberg an den Schwäbischen 
Bund verlor, amtierte bis zur Rückgabe Burgaus 1492 3 0 8 . Schon im September 
1487 sehen wir ihn, ebenfalls Habsbergs Empfehlungen folgend, als niederbaye
rischen Beamten in die bisherigen Burgauer Gewohnheiten eingreifen, indem er 
den Rechtszug an das geistliche Gericht des Augsburger Bischofs zugunsten des 
Burgauer Landgerichts unterband 3 0 9. Georg der Reiche agierte auch als Lehns
herr in Burgau, wie wir aus der Neuvergabe der burgauischen Lehen an die 
Reichsstadt Augsburg Anfang 1488 erfahren3 1 0. Schließlich versuchte Georg 
noch, das gegen den Schwäbischen Bund gerichtete Landesaufgebot vom 
Februar 1488 auch in Burgau auszuschreiben, wurde aber von Habsberg 
gemahnt, das Aufgebotsschreiben an den Burgauer Adel „zu milltern unnd gene-
diclicher außgen zu lassen"311. 

Georg der Reiche suchte die Burgauer Regalrechte territorialpolitisch konse
quent auszunutzen. In der Reihe der Burgauer Landesherren und Pfandinhaber 
war er der erste, der die rechtlichen Möglichkeiten als Territorialfürst und -Politi
ker neuen Stils handzuhaben suchte und den „Versuch der Umformung .. . zu 
einem neuzeitlichen Territorium" mit streng definierten Untertanenverhältnis
sen und Abschneiden aller direkten Verbindungen zum Reich und seinen Institu
tionen unternahm 3 1 2. Das brachte ihm und vor allem seinen Dienst- und Amt
leuten dort schwere Vorwürfe e in 3 1 3 . In der gleichzeitigen Weißenhorner Chro
nik von Thoman ist von „neyd und haß" der Burgauer Insassen gegen Georg die 
Rede, vor allem seiner Amtleute wegen 3 1 4. Die Kaisheimer Chronik Knebels und 
das Fuggersche Ehrenwerk, beide aus der Mitte des 16. Jahrhunderts, berichten 
von unbilliger Bedrückung und zahlreichen Neuerungen gegenüber den alten 
Freiheiten und Gewohnheiten, was maßgeblich zur Gründung des Schwäbi
schen Bundes beigetragen habe 3 1 5. Im Zeichen der intensiven Rechtsdiskussion 
über die spezifische Form der Burgauer Staatlichkeit und das Verhältnis der 
Insassen der Markgrafschaft zum Reich und den Habsburgern3 1 6 stand dann 
ein umfassendes Schrifttum im 18.Jahrhundert. Dessen Wertungen hingen 
davon ab, ob der jeweilige Verfasser Partei für die für Habsburg angenommenen 

BayHStA PNU Ausw. St. 2751; PNA 6426. 
3 0 8 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 179; RTA 3, Nr. 74c; Andrian-Werburg, Kionburg, 54. 
3 0 9 BayHStA PNA 6423/1, unfol. 
3 . 0 BayHStA PNU Ausw. St. 2734, 2752. 
3 . 1 BayHStA PNA 6423/1, unfol. 
3 1 2 Quarthai, Landstände, 29 (Zitat); Wolfgang Wüst, Günzburg, 42. 
3 1 3 Vgl. dazu Sartori, 159, 164 f. sowie die Diskussionsbeiträge bei Fried, Integration, 

270 f. 
3 1 4 Thoman, Weißenhorner Chronik, 16. 
3 , 5 Knebel, Chronik Kaisheim, 346; BayStaBi cgm 899, fol. 332'. 
3 1 6 Zum Problem der „Landeshoheit" im frühneuzeitlichen Burgau vgl. die Arbeiten von 

Wolfgang Wüst, besonders ders., Ius superioritatis territorialis. 
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landesherrlichen Rechte oder für die Reichsfreiheit der Insassen ergriff. So erin
nerten die „Anmerkungen der Vorder Oesterreichischen Landen", ein Manu
skript des 18. Jahrhunderts, an die „strenge Regirung", „fürgenommene Neu-
werung" und „gewaltthätige Verdrückung der Insassen, Ihrer Freyhaiten und 
Unterthanen" unter Herzog Georg 3 1 7, während der 1768 gedruckte „Gründlich-
und vollständige Unterricht von des Durchlauchtigsten Erzhauses Oesterreich 
älteren und neueren Besitze der Marggrafschaft Burgau ..." zwar ein straff lan
desherrliches Regiment Herzog Georgs dort konstatierte - vor allem im Ver
gleich zu den Verhältnissen unter dem Augsburger Bischof - , dies aber aufgrund 
der Tendenz der Schrift (Postulierung landesherrlicher Gerechtsame gegen die 
vermeintlichen Insassen-Freiheiten) eher verteidigte als kritisierte 3 1 8. Interes
sant für die Sicht der Burgauer Verhältnisse durch die Reichsstädte ist übrigens 
auch die Wertung des auf Augsburger Material beruhenden Fuggerschen Ehren
werks für das Haus Habsburg, nicht erst unter Georg, sondern schon unter 
Bischof Johann von Augsburg sei es wegen der Burgauer Geleitrechte zur 
Einschränkung der bis dahin von den Städten geübten Praxis gekommen 3 1 9. 

Das von den Quellen her ergiebigste und wohl auch politisch wichtigste Bei
spiel für eine Konfrontation zwischen Herzog Georg und einem Burgauer 
Insassen ist der bereits angesprochene niederbayerische Übergriff auf die Prä-
monstratenserabtei Roggenburg zwischen Weißenhorn und Krumbach, der die 
Erringung eines reichsunmittelbaren Hochgerichtsbezirks erst im 16. Jahrhun
dert gelang 3 2 0. Das Kloster war den Reichsstädten Ulm (als Inhaber der Vogtei-
rechte seit 1412) und Memmingen (wegen der Getreideversorgung) besonders 
verbunden. 1477 allerdings war Schutz und Schirm über Roggenburg an Nieder
bayern gekommen. Das Kloster war ein wichtiger Insasse der Markgrafschaft 
Burgau; der Abt Dr. Georg Mahler (1481 -1505) stand in guten Beziehungen zu 
Kaiser Friedrich I I I . und dem Ulmer Rat und wurde eine der wichtigsten zur Aus
einandersetzung mit Herzog Georg treibenden Kräfte im Schwäbischen 
Bund 3 2 1 . Mahler scheint überdies ein recht kriegerischer Prälat gewesen zu 
sein: ein „überlanger freudiger Mann", der unter dem Habit ein Kettenhemd 
trug, einen Degen mit einem Heft aus Hirnschalen führte und oft sagte, er 
fühle sich durchaus stark genug, um sich mit fünf Bayern gleichzeitig herum
zuschlagen322. 

Herzog Georgs Vorgehen gegen Roggenburg folgte dem selben Schema wie 
jenes gegen Ottobeuren acht Monate vorher. Wieder war es durch einen doppelten 
Rechtstitel gedeckt (Inhaber der Klostervogtei und neuer Pfandinhaber Bur
gaus), und wieder verschafften ihm innere Streitigkeiten des Konvents Möglich
keiten und Anlaß, einzugreifen. Schon im April 1482 hatte der Kaiser deswegen 
und zur Feststellung der Vogteirechte einen Kommissar nach Roggenburg 

3 1 7 HHStA Hs. W 236, fol. 498, 529', 517 (nach der Reihenfolge der Einzelzitate im 
Text). 

3 1 8 Gründlich- und vollständiger Unterricht 17f., 27ff. Vermittelnd die Schrift von 
Sartori (1788). 

3 1 9 BayStaBi cgm 900a, fol. 334; vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 172. 
3 2 0 Vgl. allgemein Christa; Groll und Hahn, 56-71 sowie Blickle-Blickle, 53. 
321 Kießling, Stadt und Kloster, 171, 176f.; Groll, 12-31; Hahn, 58f.; Christa, 428f.; 

Layer, Schwaben, 989. 
3 2 2 BayStaBi cgm 899, fol. 333, Vgl. Steichele-Schröder, 42. 
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gesandt, der bis 1485 als Klostervogt amtierte 3 2 3. 1485/86 kam es zu einer Spal
tung des Konvents; mehrere mit dem Abt unzufriedene Chorherren flohen ins 
niederbayerische Weißenhorn 3 2 4 . Der dortige Pfleger war seit Ende 1486 wieder 
Ludwig von Habsberg, der Anfang der achtziger Jahre bei der Durchsetzung der 
Weißenhorner Landgerichtsrechte auch Roggenburg nicht ausgespart hatte 3 2 5 

und nun niederbayerische Steuerrechte über die Abtei geltend machte. Späte
stens Anfang Dezember 1486 besetzte Ludwig von Habsberg mit 30 Reitern in 
einem Handstreich Roggenburg und brachte die übergelaufenen Chorherren mit 
sich, während Abt Georg mit der gesamten Fahrhabe nach Ulm f loh 3 2 6 . Die Rog
genburger Hintersassen mußten Herzog Georg huldigen 3 2 7. Kaiser Friedrich 
wandte sich sofort an Abt Georg, den er zum Widerstand gegen den herzoglichen 
Versuch, Roggenburg vom Reich zu dringen, aufforderte, und an Erzherzog Sig
mund, den er zur Wiedereroberung Roggenburgs drängte 3 2 8 . Als seine Rechts
titel machte der Kaiser seine Obervogtrechte über die reichsumittelbaren Gottes
häuser und - allerdings fälschlicherweise - die Lage Roggenburgs in der 
schwäbischen Reichslandvogtei geltend. Er betonte das Interesse nicht nur des 
Reiches, sondern auch des Hauses Österreich an der Abtei. 

Im März 1487 ordnete der Kaiser die Visitation und Neuordnung der inneren 
Verhältnisse Roggenburgs durch den Abt von Schussenried und die Rückkehr 
aller Chorherren zum Gehorsam gegenüber Abt Georg Mahler an 3 2 9 . Ein Jahr 
später, am 29.2.1488, setzte Friedrich I I I . zur Stabilisierung der inneren Ver
hältnisse wieder einen kaiserlichen Vogt im Kloster ein, der einen kaisertreuen 
Chorherren zum neuen Abt bestimmen sollte 3 3 ° . Inzwischen war es zur weiteren 
Zuspitzung zwischen Georg dem Reichen und Roggenburg gekommen, denn am 
23.1.1488 hatte der Kaiser gegen Ludwig von Habsberg die Reichsacht ver
hängt, da er gewaltsam in Roggenburg eingedrungen sei, die Untertanen des 
Klosters zur Annahme Georgs des Reichen als Herrn genötigt und sie somit dem 
Reich entzogen habe, während Abt Georg sofort dem Schwäbischen Bund bei
getreten war 3 3 1 . Herzog Georg, durch die Ächtung seines vertrauten Dieners 
Habsberg beunruhigt, ließ von seinem rechtskundigen Rat Dr. Peter Baumgart
ner ein Gutachten über seine Eingriffsrechte in Roggenburg anfertigen, in dem 
Abt Mahler Verschwendung und Überschuldung vorgeworfen und betont 
wurde, der Eingriff Habsbergs sei auf Bitten einiger Roggenburger Chorherren, 
nicht aus Eroberungslust im Namen Georgs erfolgt 3 3 2 . 

In den Jahren 1488/89 fand der ostschwäbische Kleinkrieg zwischen Abt 

5 2 3 HHStA Frid. 5, fol. 24; Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr. 194. 
3 2 4 Thoman, 16; Groll, 88; L.Brunner, Teil 2, 89f. 
3 2 5 HHStAFrid. 5, fol. 103f. (1482). 
3 2 6 BayStaBi cgm 899, fol. 332'f.; L.Brunner, Teil 2, 89f., 92; Riezler, Baiein, 524; 

Hesslinger, 113 f. 
3 2 7 Zu den Maßnahmen Habsbergs vgl. Thoman, 16f.; RTA 3, Nr.74b Anm. 12 und 

BayHStA NKB 10, fol. 276-279 (päpstl. Bulle 1.10.1487). 
3 2 8 Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr. 199 bzw. BayHStA KbÄA 976, fol.202. (227 

23.12.1486). 
3 2 9 Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr.200; RTA 5, Nr.756/2 u. 3. Papst Innozenz VII I . 

erließ am 1.10.1487 eine entsprechende Bulle (vgl. oben Anm. 327). 
3 3 0 Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr.216/217. 
3 3 1 Ebda., Nr.212; Datt, 279ff. 
3 3 2 BayHStANKB28,fol.201-217. 
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Georg, seinen Anhängern und der sie unterstützenden Stadt Ulm einerseits und 
den niederbayerischen Amtleuten andererseits seine Fortsetzung. In mehreren 
Darstellungen wird er geradezu als das zentrale Problem der Streitigkeiten zwi
schen Niederbayern und dem Schwäbischen Bund geschildert355. Abt Georg 
zögerte nicht, unter Ausnutzung des Rechtstitels der Reichsacht gegen Habsberg 
seinerseits gewaltsam gegen die Niederbayern vorzugehen und mehrere Schlös
ser einzunehmen. Die gegenseitigen Angriffe, Exekutionsmaßnahmen, Pfändun
gen und Gegenpfändungen, die zahlreichen privaten Händel, die unter dem 
Deckmantel der Reichsacht ausgetragen wurden und die Tatsache, daß die 
Bundesaktionen sehr rasch außer Kontrolle gerieten, verdeutlichen, wie schwer 
unter den territorialen Verhältnissen Schwabens zu entscheiden ist, welcher Teil 
aggressiv, welcher defensiv agierte. 

Zum Verständnis der Erbittertheit und Langwierigkeit der Auseinander
setzungen um Roggenburg ist daran zu erinnern, daß der Konflikt zwischen Nie
derbayern und der Reichsstadt Ulm den Hintergrund bildete. Immerhin erlaubte 
der Kaiser während eines Aufenthalts in Ulm der Stadt förmlich, die eroberten 
Besitzungen und Güter zu behalten 3 3 4. Außerdem kam ein Rechtsverfahren vor 
der Kurie in Gang, Abt Simon von Ochsenhausen wurde päpstlicher Kommissar. 
Noch 1487 wurden Habsberg und die ihm anhängenden Chorherren gebannt, 
obwohl auch Georg der Reiche seinen Einfluß in Rom geltend gemacht hatte 3 3 3. 

Im Zuge der Gesamtentwicklung der Schlichtung zwischen Herzog und Bund 
neigte der Kaiser dann ab 1489 immer stärker den Positionen Herzog Georgs zu. 
Immerhin wurde Georg Mahler im März 1489 von Friedrich I I I . wieder als Abt 
in Roggenburg eingesetzt, gleichzeitig aber ermahnt, auch die Konventualen, die 
für Herzog Georg Partei genommen hatten, im Kloster zu belassen336. Die nach 
Weißenhorn geflohenen Chorherren weigerten sich allerdings, nach Roggenburg 
zurückzukehren und erst für 1491 haben wir Kenntnis von einer straffen prä-
monstratensischen Neuorganisation der Abte i 3 3 7 . Der Ausgleich gelang mit dem 
Augsburger Schiedsspruch des Königs von 1492. 1495 dann übernahm Maximi
lian in seiner Eigenschaft als Markgraf von Burgau den Schutz und Schirm über 
Roggenburg und bestätigte alle Verfügungen seines Vaters zugunsten des 
Klosters 3 3 8; 1496 erging seine Generalkonfirmation aller klösterlichen Privile
gien seit der Gründung im 12. Jahrhundert339. Einen interessanten Hinweis, wie 
das entschiedene Vorgehen gegen Roggenburg im Inneren des Herzogtums Nie
derbayern weiterwirkte, gewinnen wir aus Berichten über eine Visitation des 
Klosters Niederaltaich im September 1490, bei der die herzoglichen Beamten 
dem Abtadministrator drohten, sich Herzog Georg nicht zu widersetzen, wie 

5 3 3 Quellen und Darstellungen dazu: Thoman, 19-26: RTA 3, Nr. 129, 166; Klüpfel 
Schwäbischer Bund, Teil 2, 75 — 77; Osann, 57f.; Hahn, 59f. Weitere Einzelheiten und 
Nachweise bei Stauber, Georg der Reiche und Schwaben, 654-658. 

3 3 4 HHStA Frid. 7,.fol.222 = RTA 3, Nr. 129a (16.12.1488); aufgehoben durch die 
Stillstandsmandate von der Jahreswende 1488/89 und die Lösung Habsbergs aus der Acht 
am 17.2.1489 (RTA 3, Nr. 111, 136a/c/d, 166a/b). 

3 3 5 Thoman, 17-20; Arnpeck, 385; RTA 3, Nr.74b, 129b, 166h. 
3 3 6 Regesten Friedrichs I I I . , H. 2, Nr. 224; HHStA Frid. 7, fol. 27. 
3 3 7 Thoman, 28; Chmel, Regesta, Nr.8712/13. 
3 3 8 StAA VÖ Lit. 643, fol. 78; RTA 5, Nr. 756. 
3 3 9 HHStA Max. 5, fol. 11-38. 
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es vormals der Abt von Roggenburg gewagt habe, sonst werde man ihn gefangen
setzen3 4 0. 

Hatte in den Jahren zwischen 1475 und 1485 das wiederaufgerichtete Land
gericht Marstetten-Weißenhorn als Hauptinstrument der niederbayerischen 
Hegemonialpolitik in Schwaben gedient, so rückten von 1486 an das flächen-
hafte Gebiet Burgaus und seine von Niederbayern kontrollierte Peripherie in den 
Mittelpunkt. Zwar war seit spätestens Ende 1486 wieder Ludwig von Habsberg 
Pfleger und Landrichter zu Weißenhorn (bis 1490) 3 4 1, der diese Position schon 
1477-1482 innegehabt und sie zu energischem Vorgehen gegen die Burgauer 
Rechte Bischof Johanns von Augsburg genutzt hatte. Habsbergs weiterhin 
aggressive Politik in seiner zweiten Amtszeit hatte jedoch kaum mehr etwas mit 
der Institution des Weißenhorner Landgerichts zu tun. 1486 hatte Habsberg im 
Auftrag Herzog Georgs zuerst im Mai Ottobeuren, dann gegen Jahresende Rog
genburg eingenommen342. Im Oktober 1486 hatte Georg 300 Reiter nach Wei
ßenhorn verlegt, die vor allem gegen Ulmer Rechte vorgingen und die der Herzog 
im März 1487 für den Krieg Tirols gegen Venedig wieder abzog 3 4 3. Wie schon 
1477 einmal, versuchte Habsberg im Frühjahr 1487 wieder eine groß angelegte 
Ausdehnung des niederbayerischen Einflußgebiets in Richtung Allgäu, indem 
er das Geleit im Illertal von Ulm bis Kempten als zum Weißenhorner Bestand 
gehörig reklamierte3 4 4. Beteiligt war Habsberg auch am Überfall auf Ulmer 
Kaufleute und ihre Ware in der Nähe von Giengen im Juni 1487 3 4 5. Dafür 
nahmen Ulmer Truppen und Abt Georg von Roggenburg zwei Monate später 
Habsbergs Schloß Erbach ein, woraufhin Habsberg seine Rechte an Erbach 
Herzog Georg verkaufte3 4 6. Vom Januar 1488 bis zum Februar 1489 war wegen 
dieser zahlreichen Vorstöße in Schwaben die Reichsacht über Ludwig von Habs
berg verhängt; er blieb bis 1490 Pfleger in Weißenhorn und erscheint auch 
in der Folgezeit noch in niederbayerischen Diensten (Marschall; Pfleger zu 
Ingolstadt; Vertretung Georgs auf Schlichtungstagen)347. Die Aktivitäten 
des Weißenhorner Gerichts scheinen schon im April 1488 ihr Ende gefunden 
zu haben 3 4 8. 1500 heißt es in einem Verzeichnis der herzoglichen Amtleute 
im Oberland über Weißenhorn: „Das lanndtgericht ist nit aufgericht"3 4 9; 
im Weißenhorner Bestandzettel von 1502 ist das Landgericht nicht mehr er
wähn t 3 5 0 . 

3 4 0 Vgl. Waltzer, 196,203. 
3 4 1 Thoman, 12 f. Vgl. auch Übersicht 5. 
3 4 2 Tagebuch (hg. v. Dreher), Nr.9; Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr. 199. 
3 4 3 Thoman, 17. 
3 4 4 BayHStA PNA 1133. 
3 4 5 Thoman, 18 f. 
3 4 6 Ebda., 19; RTA 3, Nr. 74c; BayHStA PNU Ausw. St. 2751. 
3 4 7 Thoman, 12f.; BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol.2'ff., 50ff.; KbÄA 583, 

fol.208f.; PNU Reichsstädte 502. Am 4.2.1492 wurde Habsbergs Dienstverhältnis gegen 
400 fl Jahressold auf Lebzeiten Herzog Georgs verlängert (BayHStA NKB 103, fol. 59f.). 

3 4 8 Die letzte Gerichtssitzung fand nach Thoman, 19, am 6.4.1488 statt. Der letzte im 
Bayer. Hauptstaatsarchiv erhaltene Gerichtsbrief datiert vom 14.4.1488 und nennt den seit 
mehreren Jahren in herzoglichen Diensten stehenden Büppelin vom Stein zu Stotzingen als 
Gerichtsverweser (BayHStA PNU Alte Landger. 262). 

3 4 9 BayHStA NKB 124, fol. 117. 
3 5 0 Ebda., fol. 91'. 
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V. P r o b l e m e u n d E r f o l g e der S c h l i c h t u n g z w i s c h e n 
H e r z o g G e o r g u n d dem S c h w ä b i s c h e n B u n d 1489 

Anfang 1489 waren die beiden Süddeutschland tangierenden Hauptverhand
lungsstränge, der Tirol betreffende (wobei Georg vor allem als Pfandinhaber der 
Markgrafschaft Burgau involviert war) und der die vielfältigen Differenzen des 
Landshuter Herzogs mit Mitgliedern des Schwäbischen Bundes betreffende, in 
der Hand des in Innsbruck weilenden Kaisers Friedrich I I I . zusammengelaufen. 

/. Die Innsbrucker Verhandlungen Georgs mit Friedrich III. 

Nach dem Tiroler Neujahrslandtag und gleichzeitig mit dem Beginn des Bun
destags in Schwäbisch Gmünd kündigte Friedrich I I I . Verhandlungen mit 
Herzog Georg über eine Gesamtlösung für seine Irrungen mit dem Schwäbi
schen Bund an. An den Bundesrat ergingen zwei weitere Mahnmandate, die 
Georgs Verhandlungsbereitschaft hervorhoben und zur Einstellung aller 
Übergriffe gegen ihn aufforderten, um die kaiserlichen Bemühungen nicht zu 
gefährden . Herzog Georg hatte ja schon im letzten Quartal 1488 sein grund
sätzliches Einverständnis mit der kaiserlichen Schlichtungsübernahme erklärt 
und sich deutlich an persönlichen Unterhandlungen mit dem Reichsoberhaupt 
interessiert gezeigt, um so möglichst großen Einfluß nehmen zu können 3 5 2 . Nach 
der Entsendung von Räten zum Kaiser und zu den Tiroler Ständen kam der nie
derbayerische Herzog am 17.1.1489 selbst nach Innsbruck. In seinem Gefolge 
waren u.a. Graf Joachim von Oettingen, Sigmund von Fraunberg zum Haag, 
Wolfgang Kolberger, der Verweser des Kanzleramts, und der noch geächtete 
Ludwig von Habsberg. Der Kaiser erwies dem Herzog die Ehre, ihm entgegen
zureiten; sofort begannen „enge rette" unter Hinzuziehung des Salzburger Erz
bischofs, den Friedrich I I I . zum Leiter der Verhandlungen in seinem Namen 
ernannt hatte. Ein Nördlinger Beobachter schrieb dazu: „hertzog Jörig hette war
lich gern ain gnädigen kaysser"3:>3. Der Herzog blieb bis Juli 1489, also ein hal
bes Jahr lang, bei Friedrich I I I . ; im Juni geleitete er ihn ins südliche Tirol und 
wollte das Reichsoberhaupt sogar bei einem geplanten Italienzug begleiten 3 5 4. 
Schon am 27.1. konnte er von Innsbruck aus an Albrecht schreiben, der Kaiser 
sei ihm sehr gnädig gesinnt3". Der an den Verhandlungen beteiligte Kolberger 
bestätigt diese Einschätzung, indem er noch wesentlich später schrieb, daß dem 
Herzog „der kaiser ganz genedig wardt" 3 5 6 . Diese Äußerungen finden ihre 

3 5 1 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 158 (8.1.1489); HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 159 
(= RTA 3, Nr. 136c; 15.1.), fol. 143 (= RTA 3, Nr. 136d; 20.1.). 

3 5 2 Die Darstellung im Fuggerschen Ehrenwerk schreibt, wohl mit Recht, dem Schwäbi
schen Bund das Hauptverdienst an der Verhandlungsbereitschaft Herzog Georgs zu (Bay 
StaBi cgm 899, fol. 333). 

3 5 3 RTA 3, Nr. 67a, 68b, 139e (Zitat nach dem Original von Nr. 139e = BayHStA RL 
Nördlingen 1043, fol. 134). Vgl. die Darstellungen der Innsbrucker Verhandlungen bei 
Bock, Doppelregierung, 309-311; ders., Schwäbischer Bund, X L I ; ders., Einltg. zu RTA 3, 
296f, 305, 388; Hesslinger, 151. 

3 5 4 Vgl. RTA 3, Nr.214e Anm. 325 und die Belege in BayHStA KbÄA 1953, fol. 285 ff.; 
PNU Bestallungen 1489 VI 6; RTA 3, Nr. 202c, 214b/c. Nicht korrekt sind die Zeitangaben 
von Arnpeck, 388. 

3 5 5 BayHStA KbÄA 1160, fol. 66 f. = RTA 3, Nr. 69 a. 
3 5 6 BayHStA PNU Ausw. St. 2909. 
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Bestätigung weiters in einer Vielzahl progeorgianischer Mandate und Entschei
dungen des Kaisers zwischen Januar und Mai 1489, so daß man mit Recht von 
einem umfassenden Ausgleich zwischen Friedrich I I I . und Georg dem Reichen 
sprechen kann — allerdings unter Ausschluß der Interessen des Schwäbischen 
Bundes3 3 7. Auch zu Albrecht IV. schien Georg allmählich auf Distanz zu gehen, 
denn auf dem Weg nach Innsbruck kündigte er dem Münchener an, sich auf 
Wunsch der Habsburger mit den oberbayerischen Herzögen Christoph und 
Wolfgang, die immer noch an der Durchsetzung ihrer Mitregierungsrechte arbei
teten und dazu zunehmend Rückhalt bei Kaiser, König und beim Schwäbischen 
Bund suchten, aussöhnen zu wollen und künftig Neutralität zu wahren 3 5 8. 

Im folgenden soll zunächst ein Überblick gegeben werden über die kaiser
lichen Vergünstigungen, die Georg in Innsbruck zuteil wurden, und über seine 
Gegenleistungen. Dann werden die Innsbrucker Verhandlungen aus der Sicht 
des Schwäbischen Bundes bis zum Eingreifen König Maximilians geschildert. 
Zuletzt erfolgt eine Auseinandersetzung mit den Thesen von Ernst Bock zu den 
Vorgängen in den ersten Monaten des Jahres 1489. 

Gleich die beiden ersten in Innsbruck ausgestellten Urkunden des Kaisers grif
fen in zwischen dem Herzog und dem Bund anhängige Streitsachen zugunsten 
des ersteren ein. Am 20.122.1. bestätigte Friedrich I I I . in zwei unterschiedlich 
ausführlichen Urkunden Georgs im Juni 1481 vollzogenen Kauf der Grafschaft 
Kirchberg und erneuerte ihm die entsprechenden Reichslehen359. Am 22.1. 
erging, wiederum in zwei Versionen, eine entsprechende Kaiserurkunde wegen 
des von Georg im August 1487 erworbenen Wallersteiner Teils der Grafschaft 
Oettingen 3 6 0. Ebenfalls am 22.1. wurde die über Ludwig von Habsberg, den 
wichtigsten Träger der aggressiven niederbayerischen Expansion in Schwaben, 
verhängte Reichsacht entsprechend dem Antrag Georgs als den Herzog nicht 
bindend bezeichnet361; am 17./18.2. hob der Kaiser sie ganz auf 3 6 2. Am 20.2. 
konfirmierte Friedrich die „Rother Richtung" von 1460, die die erste Phase der 
Reichskriege von Georgs Vater abgeschlossen hatte 3 6 3. Der Sinn der Erneuerung 
jetzt, 1489, lag darin, daß die „Richtung" alle niederbayerischen Untertanen 
von Ladungen vor das Landgericht des Burgraftums Nürnberg befreit hatte — 
zwar auf ewige Zeiten, aber eben hatte der Kaiser den Markgrafen Friedrich 
und Sigmund wieder erlaubt, das Landgericht erneut aufzurichten3 6 4, so daß 
Georg nach einer neuen Absicherung gegen brandenburgische Einfluß versuche 
suchte. Am 31.3. dann erteilte der Kaiser Herzog Georg ein erstes gegen die 
Passauer Stapelrechte gerichtetes Weinhandelsprivileg auf der D o n a u . Dem 

357 Bock, Schwäbischer Bund, XLI . 
3 5 8 BayHStAKbÄA 1953, fol.291 = RTA 3, Nr. 68b. Vgl. dazu Bock, Einltg. zu RTA 3, 

303. 
3 5 9 BayHStA Vorderösterreich U 1489 120 bzw. PNU Ausw. St. 2029. Vgl. dazu RTA 3, 

Nr. 68c/d (mit fehlerhafter Filiation der verschiedenen Fassungen und Kopien). 
3 6 0 FÖSA HA IV 33.9 bzw. FÖSA HA IV 33.8. Vgl. dazu RTA 3, Nr. 68e. 
3 6 1 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 777. 
3 6 2 Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr.223; RTA 3, Nr. 166. 
3 6 3 BayHStA KbU 11731 = RTA 3, Nr. 167. Zur Rother Richtung Kraus, Sammlung, 

302. 
3 6 4 Vgl. Chmel, Regesta, Nr. 8320 und RTA 3, Nr. 128a/b (Okt./Dez. 1488) sowie zu den 

Zusammenhängen Wagner, Hohenzollern, 272; Seyboth, Markgraftümer, 135f. 
3 6 5 BayHStAKbÄA 1108, fol. 144f. = MB 31/2, Nr.280. 
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niederbayerischen Kanzler Kolberger sagte er am 9.5. die Belehnung mit dem 
nächsten freiwerdenden Reichslehen zu 3 6 6 . Sehr auffällig ist die Tatsache, daß 
Friedrich Herzog Georg etwa ab Mitte März 1489 als seinen Rat bezeichnete und 
anredete („Hochgebornner lieber oheim, fürst und rate"), eine Titulierung, die 
der Kaiser sehr selten verwandte und seinen besonders engen Vertrauten, etwa 
Bischof Wilhelm von Eichstätt, vorbehielt 3 6 7. Um diese Zeit war Georg auch 
erfolgreich mit der Durchsetzung eines Anliegens von Pfalzgraf Philipp beim 
Kaiser, daß nämlich die dem Pfälzer eng verbundene Kraichgauer Ritterschaft 
nicht länger in den Schwäbischen Bund erfordert werden sollte 3 6 8. 

Ganz im Sinne Georgs waren auch die für die fränkischen Bischöfe und für die 
Reichsstadt Nürnberg ausgesprochenen kaiserlichen Dispense vom Beitritt zum 
Bund 3 6 9 sowie eine Anzahl weiterer Mandate Friedrichs, die an den Bundesrat 
direkt gerichtet waren. Darunter waren zwei weitere Stillstandsgebote, in denen 
der Kaiser teilweise deutliche Worte gegen den Bund fand und Georgs Kompro
mißbemühungen lobte, denn er tue „mer, dann er villeicht zu tund schuldig 
ist" 3 7 0 . Außerdem gebot der Kaiser im März dem Bundesrat, die in den Ulm -
Roggenburger Kriegshandlungen dem Herzog abgenommenen Güter zurück
zugeben und wies die Reichsstadt Biberach an, gefangene niederbayerische Die
ner freizulassen371. Am 24.2.1489 ordnete der Kaiser auf vielfache Beschwerde 
Herzog Georgs hin an, „ambtleutt, diener und landtsessen, so im [Georg] erblich 
und rechtlich zugehören ... als irm landsfürsten on mittl", künftighin nicht 
mehr in den Bund zu erfordern, behielt sich aber vor, Immediaten den Bundes
beitritt zu empfehlen oder ihnen sonstige Anordnungen zu erteilen, auch wenn 
ihre reichslehnbaren Güter innerhalb von Georgs Fürstentum lägen und sie nie
derbayerische Dienstleute seien 3 7 2. 

Als Gegenleistung für diese umfassenden Vergünstigungen versprach Herzog 
Georg dem Kaiser am 30.1., ihm bis Mitte Juni 36,000 fl zu bezahlen; augen
scheinlich wurde die Summe termingerecht erlegt 3 7 3 . In der Quellen finden wir 
keinen Hinweis darauf, daß diese Summe als Vorschuß Georgs auf eine künftige 
Ungarnhilfe gedacht war 3 7 4 . An späterer Stelle wird ausführlich darauf ein
zugehen sein, mit welchen Methoden Georg der Reiche und sein Kanzler Kol
berger im Fall der Kirchberg und Oettingen betreffenden Konfirmationen vom 
Januar 1489 versuchten, vom Reichsoberhaupt möglichst weitgehende Ur
kunden zu erlangen, dafür parallel mehrere den Inhalt der zu konfirmieren
den Briefe zum Teil exzessiv überinterpretierende Empfängerausfertigungen 

3 6 6 HHStA RRb T, fol. 74 f. = BayHStA PNU Ausw. St. 2061. 
3 6 7 Die Angaben stützen sich auf die in HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 58 ff. gelagerten kai

serlichen Ausschreiben des Jahres 1489, wo sich unter dem 24.5. (fol. 156) „Rate" zum 
ersten Mal in den Titel Georgs im Konzept eingefügt findet. Das Zitat ebda., fol. 58. 

3 6 8 GLA 67/908, fol.295-299. Vgl. dazu das in RTA 5, Nr.86, 96, 122 und bes. 152 
zusammengestellte Material und die Arbeit von A. G. Kolb. 

3 6 9 RTA 3, Nr. 158/159 (6.-8.3.) bzw. 153 (10.2.). Konzepte: HHStA RHR Antiqu. 3, 
fol. 135-141. 

3 7 0 HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 161 = RTA 3, Nr. 166e = Klüpfel, Urkunden,61 (1.3.) 
sowie TLA Sigm. XIV/1251 = RTA 3, Nr. 190a = Klüpfel, Urkunden, 63 (11.4.) (Zitat). 

3 7 1 RTA 3, Nr. 166f/g/i/k (1.3.); HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 156 = RTA 3, Nr. 173d. 
3 7 2 HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 175. Viel zu knapp das Regest in RTA 3, Nr. 166d. 
3 7 3 BayHStA PNU Ausw. St. 702 (Original mit Kassationsschnitten); StAA PN Lit. 672/ 

I , fol. 235 („Registratur der abgelösten Schuldtbrieff"); RTA 3, Nr. 68f. 
3 7 4 So Bock, Doppelregierung, 309 und danach Hesslinger, 151. 
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vorlegten und bei nachfolgenden Vidimierungen auch vor Verunechtungen 
nicht zurückschreckten, um ihre hochgesteckten Ziele zu erreichen. An dieser 
Stelle ist vorläufig nur festzuhalten, daß der Herzog und sein wichtigster Berater 
die Aussöhnung mit dem Kaiser sofort nutzen wollten, um eigene territoriale 
Maximalziele zu erreichen. 

Wie stellten sich die Innsbrucker Vorgänge aus der Sicht des Schwäbischen 
Bundes dar? Der Bundestag von Schwäbisch Gmünd (8.—20.1.1489) stand im 
Zeichen des Beitritts des Mainzer Erzbischofs Berthold, der persönlich nach 
Gmünd gekommen war, des gescheiterten Augsburger Schiedsspruchs zwischen 
Bayern und Tirol, der Bemühungen um die Eidgenossen und der Probleme des 
fortgestetzten Kleinkriegs in Schwaben, wo sich nach wie vor gravierende Geleit
zwischenfälle ereigneten375. Graf Eberhard von Württemberg und die Branden
burger Markgrafen verbanden sich in einer gesonderten Verschreibung zur bes
seren Handhabung von Landfrieden und Bundesvertrag. Erstmals wurde ein 
Krieg mit Georg als im Bereich des Möglichen liegend bezeichnet und über Diffe
renzen zwischen einer zur Auseinandersetzung drängenden (geführt von den 
Markgrafen, dem Abt von Roggenburg und Graf Wolfgang von Oettingen) und 
einer zum Kompromiß neigenden Partei im Schwäbischen Bund berichtet 3 7 6. Im 
Abschied des Tags wurde gleichzeitig mit weiteren Rüstungsaufgeboten und 
dem Einstellen aller Achtexekutionsmaßnahmen die Entsendung einer Gesandt
schaft zu kaiserlichen Verhandlungen beschlossen, die, wie es die Erforderung 
Friedrichs I I I . vorsah, an Lichtmeß in Innsbruck sein sollte 3 7 7. Damit war der 
Bund sowohl in punkto Stillstand gegen Georg als auch in punkto Verhandlungs
aufnahme den kaiserlichen Forderungen weitgehend nachgekommen. Gleich im 
Anschluß an den Gmündener Tag stellten der Bundesrat und mehrere Einzel
mitglieder ihre Instruktionen für die Innsbrucker Verhandlungen aus. Sie waren 
geprägt von vielerlei Beschwerden und Vorbedingungen in den territorialen 
Händeln, von denen die Einwilligung in eine schiedliche Lösung abhängig 
gemacht wurde 3 7 8 . Schon auf dem Ritt nach Innsbruck hörte die Nördlinger 
Gesandtschaft gerüchteweise, Friedrich I I I . sei zum Ausgleich mit Herzog Georg 
bereit, falls dieser Albrecht IV. nicht länger unterstütze. Dann wolle der Kaiser 
den Bund straff zügeln 3 7 9 . 

Nun soll kurz versucht werden, aufgrund des Berichtsmaterials eine Skizze der 
Innsbrucker Verhandlungen zwischen dem Kaiser, dem Bund und Herzog Georg 
zu entwerfen, wobei immer im Auge zu behalten ist, daß diese parallel zum um
fassenden Ausgleich zwischen Kaiser und Georg liefen, der von den Bundes
vertretern — soweit sie überhaupt davon erfuhren - mit äußerstem Mißtrauen 
betrachtet wurde. Es ist nicht möglich, all die vielfältigen Sachprobleme, die 

3 7 5 Berichts- und Instruktionsmaterial in RTA 5, Nr. 138, 142, 143, 146; zum Mainzer 
Beitritt ebda., Nr. 147. Vgl. auch Hesslinger, 147f.; Wagner, Hohenzollern, 281-286; 
Bock, Einltg. zu RTA 3, 388f. 

3 7 6 RTA 3, Nr. 138f., 150c. Vgl. Bock, Schwäbischer Bund, XXXV, 50; ders., Einltg. zu 
RTA 3, 640f. 

377 Klüpfel, Urkunden, 54f. = RTA 3, Nr. 150a. Der nächste Bundestag, zu dem die 
Rüstung wieder bereitgehalten werden sollte, wurde auf den 9.3. festgelegt; er wurde Mitte 
Februar auf Ende März verschoben und nach Schwäbisch Hall angesetzt (ebda., Nr. 165). 

3 7 8 RTA 3, Nr. 151a (Schwäbischer Bund, 21.1.), 151 b/c (Brandenburg, 21.1.). Deut
lich vorsichtiger war die Instruktion Nördlingens vom 15.1. (ebda., Nr. 139b). 

3 7 9 Ebda., Nr.68a (Bericht aus Dillingen 14.1.). 
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aus der bayerischen Politik gegenüber Tirol, Schwaben und Franken seit mehre
ren Jahrzehnten resultierten und in diesen Verhandlungen wieder thematisiert 
wurden, darzustellen und ihre Entwicklung im Zeitraum von 1489—1492 in 
jedem Einzelfall detailliert zu verfolgen. Dies würde eine eigene Arbeit erfordern 
und kann im Rahmen unseres Themas nur für die zentral wichtigen Schauplätze 
durchgeführt werden, also die Fragen der Rücknahme des Verkaufs der Vor
lande und der Verpfändung Burgaus sowie die Probleme um die Grafschaften 
Oettingen und Kirchberg. Ansonsten kann es nur darum gehen, in weitgehender 
Abstraktion von den vielfältigen territorialen Einzelproblemen und gestützt nur 
auf die Quellen die für die Zeitkonstellation typischen Verhandlungsformen und 
Lösungsversuche, die wechselnde Konfiguration der Handelnden und ihre wich
tigsten Aktionen darzustellen. Zur Orientierung über den Verlauf der Verhand
lungen von 1488/89 soll die Übersicht 10 dienen, eine Art Datengerüst über die 
wichtigsten Beschwerdeschriften und Lösungsentwürfe, aus denen bei direkter 
Arbeit an den Quellen der Gang bestimmter Einzelprobleme ermittelt und darge
stellt werden kann (S.843). 

Die ersten Berichte aus Innsbruck 5 8 0 zeigen uns, daß Einzelanliegen zunächst 
zurückgestellt wurden und daß die Chancen für das Zustandekommen einer 
Schlichtung sehr schlecht standen. Die schwäbischen Abgeordneten warnten 
den Kaiser vor weiteren Verzögerungen, denn auf dem nächsten Bundestag wür
den umfassende Kriegsvorbereitungen getroffen werden. Der Kaiser solle sich 
bewußt sein, daß nur die Haltung des Bundes Georg zur Annahme der Inns
brucker Gespräche gebracht habe. Direkte Verhandlungen mit Georg, dessen 
Rechtgebote und Vermittlungsversuche Albrechts IV. wurden abgelehnt, ja auch 
den Kaiser hielt man als „taidingsherr" für ungeeignet, da er ein „hauptsächer" 
des Handels sei 3 8 1 . Der kaiserliche Schlichter Erzbischof Johann von Salzburg 
zeigte sich sehr unsicher über das Zustandekommen einer Lösung; er fürchtete 
vor allem die Intervention des Ungarnkönigs Matthias. Ansonsten standen die 
ersten Verhandlungstage im Zeichen der Übergabe von Beschwerdeschriften 
und -punkten an den Kaiser. Der Bund als Ganzes legte am 4.2. fünf die schwäbi
schen Verhältnisse betreffende Beschwerdepunkte vor, es folgten am 5.2. tiroli
sche und brandenburgische Irrungen 3 8 2. Hierher gehört auch ein undatiertes, 
ausführliches Beschwerdelibell des Gesamtbundes gegen Georg, das alle Ver
stösse gegen die Rechte von Erzherzog Sigmund von Tirol und der Vorlande, 
gegen die kaiserlichen und reichsständischen Rechte in Schwaben und gegen 
brandenburgische Leute und Gebiete zusammenfaßte. Eine umfassende Ver
zichtserklärung Georgs und entsprechende Rückstellungsmaßnahmen wurden 
als Voraussetzung für alle weiteren Vermittlungsbemühungen des Kaisers 
genannt3 8 5. Wahrscheinlich wurde dieses Libell auf Ansuchen Friedrichs I I I . 
kompiliert, den kaiserlichen Beauftragten am 4.2. übergeben und von diesen am 
5.2. dem Herzog weitergeleitet584. Sehr wichtig ist, daß wir den Berichten auch 

3 8 0 RTA 3, Nr. 139e, 161, 162. Vgl. allgemein Bock, Einltg. zu RTA 3, 388f.; Hesslinger, 
150. Das reiche Material der Reichstagsakten kann hier nur typologisch annähernd voll
ständig auswertet werden. 

3 8 1 RTA 3, Nr. 162. 
3 8 2 Ebda. 
3 8 3 BayHStA PNA 6424. 
3 8 4 Vgl. RTA 3, Nr. 161c, 162, 163a. 
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entnehmen können, daß die Verhandlungen zwischen Kaiser und Herzog geheim 
abliefen und die progeorgianischen Mandate Friedrichs den Bundesgesandten 
nicht oder nur sehr spät zur Kenntnis kamen 3 8 5. 

Um den 10.2. herum erteilte Herzog Georg seine erste Antwort auf die Bun
desbeschwerden386. Er wollte keine eingehenden, alle Einzelaspekte behandeln
den Schlichtungen und erneuerte sein summarisches Rechtgebot auf die Person 
des Reichsoberhaupts. In den gerade laufenden Räteverhandlungen über das 
Landgericht Marstetten-Weißenhorn bot er die Beibringung archivalischer 
Beweismittel für seine Ansprüche an. Einem daraufhin erfolgenden kaiserlichen 
Spruch wolle er sich unterwerfen. In zahlreichen Gegenbeschwerden gegen Bun
desmitglieder ging er seinerseits Friedrich I I I . um Hilfe an. Aus einem kaiserli
chen Mandat an die Brandenburger, in dem es u.a. hieß, es zieme sich, Herzog 
Georg als „merklich glid des hl. Reichs" „bey recht und pillicheit zu hanthaben", 
geht hervor, daß der Kaiser das Vorbringen Georgs grundsätzlich akzeptierte3 8 7. 

Während des ganzen Monats Februar wurde zwischen Herzog und Bund nur 
über die Frage der Rechte des Weißenhorner Landgerichts verhandelt3 8 8. Skep
sis über die Absichten des Kaisers (der Memminger Bürgermeister Stöbenhaber 
schrieb, der Kaiser sei alt, krank und „... der vernonft nit vile mer bey Im", außer
dem sei er von bestechlichen Räten umgeben3 8 9), Drohungen mit Abbruch der 
Gespräche und dem Ergreifen von Gegenmaßnahmen und die Klage über stän
dige Verzögerungen bestimmten die Haltung der Bundesgesandten. In Georgs 
auf dem Weißenhorner Landgericht fußenden Ansprüchen sahen sie die Reichs
unmittelbarkeit der schwäbischen Stände bedroht und zogen den von Georg 
angekündigten Rechtsnachweis grundsätzlich in Zweifel 3 9 0 . Ende Februar 
bemühte sich der Kaiser, die Schlichtungsverhandlungen anstelle des Salzburger 
Erzbischofs wieder persönlich zu übernehmen, was ja ebenfalls einer Forderung 
Georgs entsprach, bei den Bundesgesandten aber auf Ablehnung stieß, zumal 
es wegen einer Erkrankung des Kaisers neue Verzögerungen bedeutete. Fried
rich I I I . bedrängten angesichts der Haltung der Könige von Frankreich und 
Ungarn wieder Sorgen um das Reich; er befürchtete immer noch, Georg werde 
sich bei einem ungarischen Angriff auf die Seite des Corvinen schlagen und 
erstrebte daher einen möglichst raschen Ausgleich kraft seiner reichsoberhaupt-
lichen Autori tät 3 9 1 . Auf sein Drängen hin übergaben die Räte des Bundes am 
4.3. eine Art Denkschrift an den Kaiser, in der sie die Lösungsmöglichkeiten für 
den niederbayerischen Handel aus ihrer Sicht schilderten („wie und was gestalt 
es der pont möcht erliden") 3 9 2 . In zehn Punkten wurden die Fragen des Weißen
horner Landgerichts, der Grafschaft Kirchberg, der Grafschaft Oettingen, Abt 
Georgs von Roggenburg, der Städte Ulm und Biberach, der Ansprüche Wilhelms 
von Rechberg, der Markgrafschaft Burgau und der Vorlande, des Handels nach 
Tirol und der Schlichtungen zwischen Brandenburg und Niederbayern dargelegt. 

Vgl. ebda., Nr. 162. 
Ebda., Nr. 163a. 
Ebda., Nr. 163b. 
Ebda.,Nr.l64a/b, 165a, 170c. 
Ebda., Nr. 164a. 
Ebda., Nr. 170a. 
Ebda., Nr.47a, 169, 170a/d. 
Ebda., Nr. 171; Zitat in Nr. 170d. 
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Erstmals taucht hier der Vorschlag auf, zwei kaiserliche Schiedsrichter mit den 
weiteren Vermittlungen zu beauftragen. 

Schon Mitte März aber fuhren sich die Verhandlungen trotz weiteren Drän
gens des Kaisers auf die Sicherung von Reichshilfe erneut fest, diesmal wegen der 
Restitutionsansprüche Graf Wolfgangs von Oettingen 3 9 3. Bei den Städten des 
Bundes grassierten neue Befürchtungen wegen eines bevorstehenden Angriffs 
von Herzog Georg 3 9 4. In dieser Atmosphäre der Unsicherheit versuchte Fried
rich I I I . unter Geltendmachung seiner Autorität als rechter Herr und ordent
licher und oberster Richter aller Reichsstände eine Gesamtlösung und legte am 
22723.3.1489 den Entwurf zu einem Schiedsspruch zwischen Georg dem Rei
chen und dem Schwäbischen Bund vor, der sich in vielen Punkten auf die ihm am 
4.3. übergebene Denkschrift des Bundes stützte und keineswegs einseitig zugun
sten Herzog Georgs ausfiel 3 9 3. Für die weitere Klärung der Fragen um die Graf
schaften Kirchberg und Oettingen, der Streitigkeiten aus dem Fehdehandel mit 
Abt Georg von Roggenburg und Ulm und der Wildbannrechte im Booser Hardt 
bei Memmingen sollten kaiserliche Kommissare zuständig sein. Ferner wurde 
u. a. bestimmt, daß Georg das Weißenhorner Landgericht nicht mehr halten, Abt 
Georg wieder in Roggenburg einlassen und entschädigen, dafür die Schlösser 
Erbach und Gleissenburg sowie seine Güter zu Langenau zurückerhalten und 
das Geleit im Illertal aufgeben solle. Außerdem sollte er möglichst bald die 
Pfand- bzw. Kaufurkunden über Burgau und die Vorlande zurückgeben. Der 
Kaiser äußerte sich optimistisch über die Möglichkeit eines beständigen Aus
gleichs auf dieser Grundlage, obwohl die Bundesgesandten in Innsbruck die 
Zustimmung verweigert, das Scheitern der Verhandlungen erklärt und die Heim
reise angetreten hatten 3 9 6. Trotzdem schickte Friedrich seinen Entwurf zum 
Haller Tag des Schwäbischen Bundes, wo ihn Bischof Wilhelm von Eichstätt als 
sein Beauftrager vertreten sollte 3 9 7. Georg der Reiche setzte, obwohl es ihm in 
diesem Fall sicher nicht leicht fiel, seine Politik fort, sich möglichst eng an den 
Kaiser anzulehnen, und erteilte dem kaiserlichen Entwurf am 25.3., also nach 
Abreise der Bundesgesandten, seine grundsätzliche Zustimmung unter Vor
behalt einzelner, nicht genannter Änderungen 3 9 8 . Wolfgang Kolberger schrieb 
im Rückblick darauf, der Herzog habe in Innsbruck als Gegenleistung für die 
umfassenden kaiserlichen Vergünstigungen der Übernahme der Taiding mit dem 
Schwäbischen Bund durch Friedrich I I I . zugestimmt. Der entsprechende 
Schlichtungsentwurf (vom 22./23.3.) sei von Vizekanzler Johann Waldner 
im kaiserlichen Rat bei Anwesenheit Georgs verlesen worden und sollte auf 
der nächsten Versammlung des Bundes ohne alle Veränderungen angenommen 
werden 3 9 9. 

Die Probleme zwischen Georg dem Reichen und Sigmund von Tirol hatten 
inzwischen, wie schon das ganze Jahr 1488 über, eine Sonderentwicklung 
genommen, die die Aussichten für eine Gesamtlösung weiter verringerte. 
Wegen neuer Streitigkeiten des Erzherzogs mit den Landständen - wo man 

Ebda., Nr. 175a-c; 176a. 
Ebda., Nr. 173, 175e; Heilbronner UB, Nr. 1525. 
RTA 5, Nr. 178a. 
Vgl. dazu ebda., Nr. 175d, 176b, 184a. 
Ebda., Nr. 178a/b. 
Ebda., Nr. 175e mit Anm. 88. 
BayHStA PNU Ausw. St. 2909. 
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immer noch befürchtete, der Fürst wolle Tirol den Wittelsbachern in die Hände 
spielen 4 0 0 - wurde auf dem Innsbrucker Landtag im März 1489 die Meraner 
Landesordnung vom November 1487 mit gewissen Modifikationen um zwei wei
tere Jahre verlängert. Durch eine Erklärung von Kaiser und König vom 18./ 
19.5.1489 wurden die neuen Verhältnisse in Tirol reichsweit bekanntgemacht 
und alle Verstöße dagegen mit der Reichsacht bedroht 4 0 1. Ebenfalls im März 
1489 vermittelte der Salzburger Erzbischof im Auftrag des Kaisers eine Sonder
abmachung zwischen Georg und Sigmund, in der sich der Herzog verpflichtete, 
die Artikel über Burgau, die Vorlande und die Freiheit des gegenseitigen Handels 
aus dem Innsbrucker Schiedsentwurf des Kaisers als bereits verbindliche Ab
machung anzuerkennen und ihrer unveränderten Aufnahme in alle weiteren 
Gesamtvereinbarungen mit dem Schwäbischen Bund zuzustimmen. König 
Maximilian reklamierte Anfang Juni das Herbeiführen dieser Lösung für sich, hat 
aber allenfalls die Schlußverhandlungen darüber mit Georg in Innsbruck im Mai 
geführt 4 0 2 . Diese Sonderregelung trennte die Interessenlage Sigmunds von 
der des Bundes (der Tiroler war der augenscheinlich einzige Befürworter des 
kaiserlichen Entwurfs und versuchte, seine Bundesgenossen zur Annahme 
wenigstens der Tirol betreffenden Artikel zu bewegen) und brachte es mit sich, 
daß Sigmund mehrfach Gerüchten entgegentreten mußte, er wolle sich vom 
Bund trennen 4 0 3. 

Ernst Bock spricht mit Recht vom umfassenden Ausgleich, der sich im ersten 
Quartal zwischen Kaiser Friedrich I I I . und Herzog Georg dem Reichen nach der 
krisenhaften Zuspitzung der Jahre 1485-1488 vollzogen habe, sieht darin aber 
eine „in jeder Hinsicht verfehlte Aussöhnung", eine „wankelmütige und kurz
sichtige Politik" und ein „erstaunliches Ausmaß an politischer Naivität" beim 
Kaiser, der im Drängen auf Ungarnhilfe seiner eigenen Schöpfung, dem Schwä
bischen Bund, in den Rücken gefallen sei. Deswegen habe sich die antibayerische 
Tendenz im Bund weiter gesteigert; nur dank der Bemühungen Maximilians 
habe ein Bruch zwischen Kaiser und Bund vermieden werden können 4 0 4 . Eine 
solche Interpretation geht von der Voraussetzung aus, der Kaiser habe durch 
den Anstoß zur Gründung des Schwäbischen Bunds seine Feindschaft zu Georg 
gezeigt, dann innerhalb von eineinhalb Jahren seine Interessen völlig geändert 
und sich zugunsten des Fürsten vom Bund abgewandt4 0 5. Bock begründet dies 
damit, daß der Kaiser im Schwäbischen Bund von vornherein nur ein Mittel 
seiner Hauspolitik gesehen und die Entstehung eines großen Sonderbunds im 
Reich und einer intermediären Gewalt in Schwaben befürchtet habe, weswegen 
er 1489 auf Konfrontationskurs gegangen sei und auch mit seinem langjähri
gen Vertrauten Haug von Werdenberg gebrochen habe. Zusammenhänge der 
Bundesgründung mit der Reichsreform, vor allem in der Frage der Landfriedens
wahrung, sieht Bock nicht, lediglich die reichsrechtliche Verbrämung einer 

4 0 0 RTA 3, Nr. 176a. 
4 0 1 Ebda., Nr. 183a, 203c/d. Vgl. Jäger, Geschichte, 353-360; v. Kraus, Sigmund, 11; 

Baum, Sigmund, 498f. 
4 0 2 RTA 3, Nr. 179b, 186e, 210,214a mit Anm. 320, 214c mit Anm. 322 und 217b. 
4 0 3 Ebda., Nr. 179b, 203b, 210. 
4 0 4 Die Zitate bei Bock, Einltg. zu RTA 3,399,400 und ders., Doppelregierung, 310. Vgl. 

dazu weiterhin ders., Schwäbischer Bund, XLI und die Übernahme bei Hesslinger, 
155-157. 

4 0 5 So Hesslinger, 21, 206. 
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großen antiwittelsbachischen Koalition. Die Feindschaft des Kaisers habe sich 
stets mehr gegen Albrecht IV. gerichtet; Georg sei nur insoweit betroffen gewe
sen, als territoriale Interessen Friedrichs auf dem Spiel standen. Im Gegensatz 
dazu hätten die schwäbischen Stände die völlige Zurückdrängung Georgs aus 
ihrem Gebiet auf möglichst breiter Basis erstrebt 4 0 6. In Anknüpfung an von ihm 
beobachtete charakterliche Gegensätze zwischen Friedrich I I I . und Maximilian 
entwickelt Bock fernerhin die Auffassung, die beiden Habsburger hätten in der 
Sprengung der wittelsbachischen Familienallianz und der Zerstörung der damit 
verbundenen Hegemonialbestrebungen dasselbe politische Ziel verfolgt, zur 
Durchsetzung dieses Ziels aber hätten sie unterschiedliche Wege gehen wollen. 
Maximilian habe bei Albrecht IV. ansetzen wollen, da dazu genügend Druck
mittel des Reichsrechts zur Verfügung gestanden seien und der Schwäbische 
Bund hier weniger involviert war. Der Kaiser jedoch habe seit 1486 wegen 
der Heirat Kunigundes eine geradezu persönliche Feindschaft gegen den Ober
bayern entwickelt, im Zug der Spaltungspolitik eher Georg Zugeständnisse 
machen wollen (was ihn wiederum mit dem Bund über Kreuz gebracht habe) 
und besondere Hoffnung auf die Beteiligunng des reichen Herzogs an der 
Ungarnhilfe gesetzt407. 

Demgegenüber bemühte und bemüht sich die vorliegende Arbeit zu zeigen, 
daß trotz aller Zuspitzung Mitte der achtziger Jahre das Verhältnis Georgs zum 
Kaiser ohne ernsthaften Bruch blieb. Die Darstellung, der Kaiser habe sich 1487 
von Georg ab-, sich ihm Anfang 1489 aber wieder zugewandt und dafür eine 
ernsthafte Krise in den Beziehungen zum Bund in Kauf genommen, entspricht 
einer Vorstellung vom politischen Prozeß, wonach jede Aktion eine entspre
chende Gegenaktion auslöst und dem Konkurrenten automatisch schadet, was 
der eigenen Seite nützt. Eine solche Sichtweise ist dem Charakter des politischen 
Prozesses in Spätmittelalter und Frühneuzeit nicht angemessen408 und über
sieht, daß es durchgehende Grundinteressen beider Seiten gab; sie unter
schätzt auch die politischen Möglichkeiten, die die Doppelregentschaft Fried
richs und Maximilians 1486-1493 einem Reichsfürsten zuspielte. Auch 
während der Phase der Bundesgründung war das politische Gespräch zwischen 
Kaiser und Fürst nie abgerissen. Berechtigt sind sicher die Hinweise auf verschie
dene politische Interessenrichtungen der bayerischen Herzöge, die im Fall Al
brechts IV. stärker gegen die direkten Ansprüche Habsburgs, ob als Reichsober
haupt oder als Territorialherr, gerichtet waren, als im Falle Georgs 4 0 9, und 
auf die Entwicklung eigenständiger Interessen im Schwäbischen Bund, der nicht 
automatisch als habsburgisches Erfüllungsinstrument fungierte, sondern 
zunächst von einer sich bis 1492 immer weiter steigernden antiwittelsbachischen 
Dynamik (nach deren Wegfallen nicht zufällig eine Zeit der Bundeskrise ein
trat) bestimmt war, die sich durchaus auch gegen Habsburger Ziele richten 
konnte, am deutlichsten wohl in der Frage von Hilfe gegen die äußeren Feinde 

4 0 6 Bock, Schwäbischer Bund, XXI , X X X V I - X X X I X , 7 - 1 1 , 19-23; ders., Doppel
regierung, 310. 

407 Bock, Doppelregierung, 306-312; ders., Schwäbischer Bund, 21; ders., Einltg. zu 
RTA 3, 296-298; übernommen von Hesslinger, 112-114. Vgl. die kritischen Bemerkun
gen dazu bei Moraw, Fragen, 71. 

4 0 8 Vgl. Moraw, Fragen, 70-76. 
4 0 9 Riezler, Baiern, 526f.; Bock, Doppelregierung, 307f. 
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im Osten und im Westen 4 1 0. Umgekehrt verlieh eben die Verfolgung reichsober-
hauptlicher und gleichzeitig territorialpolitischer Interessen der kaiserlichen 
Politik stets eine gewisse Unbeständigkeit 4 1 1. Vielleicht werden um die Jahres
wende 1488/89 auch schon erste grundsätzliche Differenzen der bayerischen 
Herzöge über ihre künftige Politik gegenüber den Habsburgern sichtbar 4 1 2. 
Kaiser und König dagegen fanden trotz aller Differenzen im entscheidenen 
Moment, wenn es um die Durchsetzung gemeinsamer Interessen gegen die Wit
telsbacher ging (und das effektivste Intstrument dafür war nun einmal der 
Schwäbische Bund), immer wieder zusammen413. Trotzdem darf nicht über
sehen werden, daß es grundlegende Interessenfelder gab, die auch Kaiser und 
Reichsfürst eng aufeinander verwiesen: Friedrich I I I . konnte nicht auskommen 
ohne die Finanzkraft und die Teilnahme des Herzogs am Kampf gegen äußere 
Feinde; Georg brauchte die Bereitschaft des Kaisers, seine Erwerbungen zu 
sanktionieren und dauerhaft abzusichern. 

2. Die Intervention König Maximilians und der Dinkelsbühler Schiedsspruch 

Nicht nur wegen des ersten kaiserlichen Gesamtschlichtungsplans und der 
Sonderlösung für Tirol bei den Innsbrucker Verhandlungen war der März 1489 
von besonderer Bedeutung für die Ausgleichsbemühungen zwischen Herzog 
Georg und dem Schwäbischen Bund, sondern auch, weil jetzt König Maximilian 
in die Unterhandlungen eingriff und damit erstmals den hohen Rang sichtbar 
machte, den die Verhältnisse im Süden des Reichs in seinen Interessenprioritäten 
einnahmen, nachdem er sich bisher nach der Königswahl fast nur in den Nieder
landen aufgehalten hatte. Dabei ging es ihm sicher auch darum, das militärische 
Potential des Schwäbischen Bundes für außenpolitische Aktionen verfügbar zu 
machen 4 1 4. Ende März 1489, der König war eben über Köln in das Reich zurück
gekehrt und hielt sich in Worms beim Pfalzgrafen auf, setzte er die Einberufung 
eines Reichstags auf Anfang Mai nach Frankfurt fest. Vorher aber wollte er un
bedingt noch seinen Vater in Innsbruck aufsuchen. Damit war klar, daß der 
Lösung der wittelsbachischen Frage in den Plänen Maximilians jetzt große 
Dringlichkeit zukam, daß der Konflikt zwischen Herzögen und Bund das zen
trale politische Problem im Vorfeld des geplanten Reichstags wurde und daß 
anstelle des Kaisers der junge König in den Mittelpunkt der Verhandlungen 
rück te 4 1 5 . Über Heidelberg und Stuttgart, wo er von Graf Eberhard über die 
Ablehnung des kaiserlichen Schlichtungsentwurfs durch den Schwäbischen 
Bund informiert wurde, kam er am 3./4.4. nach Geislingen, wo er mit Al
brecht IV. konferierte, der den König um ein Treffen gebeten hatte. Von den 
Gesprächen wissen wir nur, daß sie sich um die Hauptirrungspunkte zwischen 
Oberbayern und Habsburg drehten, um Regensburg, Abensberg, den Erb-

4 , 0 Riezler, Baiern, 525; Ernst, Reichs- und Landespolitik, 727. 
4 1 1 Laufs, Schwäbischer Kreis, 110. 
4 , 2 Bock, Einltg. zu RTA 3, 303. 
4 1 3 Moraw, Das Reich im späten Mittelalter, 414f.; Seyboth, Markgraftümer, 179. 
4 1 4 Wiesflecker, Maximilian, I , 256-259; Laufs, Schwäbischer Kreis, 109. 
4 , 5 RTA 3, Nr.44a, 49b/c/d. Zentral zur folgenden Vermittlungsaktivität Maximilians: 

Bock, Einltg. zu RTA 3, 641-654. Vgl. ders., Doppelregierung, 312-315. 
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verzieht Kunigundes und die Tiroler Verschreibungen. Von Geislingen ging 
Maximilian nach Schwäbisch Hall, wo er am 5.4. eintraf 4 1 6. 

Dort hatte am 30.3.1489 ein weiterer Tag des Schwäbischen Bundes begon
nen 4 1 7 . Als kaiserliche Vertreter sollten Bischof Wilhelm von Eichstätt, Sigmund 
von Pappenheim und der österreichische Kanzler Bernhard Berger die Wieder
aufnahme der Schlichtung auf der Basis des Innsbrucker Entwurfs vom 22./ 
23.3. erreichen. Albrecht hatte einen, Georg gleich vier Räte zur Beobachtung 
der Haller Verhandlungen entsandt4 1 8. Zwar wurden Gespräche über den Vor
schlag des Kaisers am 2.4. aufgenommen, doch gab es diesbezüglich keinerlei 
Fortschritte. Es wurden umfangreiche Einreden des Bundes vorgelegt 4 1 9, die vor 
allem Oettingen betreffend erheblich von der kaiserlichen Vorlage abwichen. 
Besonders der persönlich anwesende Markgraf Friedrich von Brandenburg 
wehrte sich gegen jeden Ausgleich. Die Bundesangehörigen machten deutlich, 
daß für sie alle Händel mit Wittelsbach eine Einheit darstellten und eine Separat
lösung für Tirol nicht in Frage komme. Wie sehr die weiterhin ausgehenden Ver
fügungen des Kaisers zugunsten Herzog Georgs die Verhandlungen belasteten 
und wie sehr das Vertrauen in den Kaiser wegen seines vorzeitigen Ausgleichs 
mit Georg gesunken war, erhellt exemplarisch aus der Nachricht, daß der Nörd
linger Rat sich weigerte, progeorgianische Mandate des Reichsoberhaupts in der 
Stadt anschlagen zu lassen420. 

Die Sache schien hoffnungslos festgefahren, als Maximilian am 5.4. in Beglei
tung einiger Fürsten in Schwäbisch Hall erschien, zum Besuch des Frankfurter 
Reichstags lud und sich sogleich in die Vermittlungsverhandlungen einschal
tete 4 2 1. Im Schwäbischen Bund genoß der König einen hohen Vertrauens
vorschuß. Er bemühte sich sofort, eine Bevollmächtigung der niederbayerischen 
Räte zu erlangen, um „in der gitlichait zu handien" 4 2 2. In einem Bericht vom 
7.4. formulierte der Nördlinger Altbürgermeister Gabriel Eringer den Konnex 
der maximilianeischen Vermittlung mit außenpolitischen Zielen ganz deutlich: 
Nur weil der Kaiser dringend Hilfe gegen Ungarn und der König Hilfe gegen Frank
reich brauchten, mache Maximilian sich hier „so vil mew und arbeit". Wenn eine 
Einigung zustandekomme, „so geschieht es uß der ursach" 4 2\ Schon nach weni
gen Tagen in Hall hatte der König die Verhandlungen erneut in Schwung 
gebracht und legte einen ersten Schiedsentwurf vor, der die vom Bund zusam
mengestellten Einreden gegen den kaiserlichen Vorschlag zugrunde legte und 
auch die brandenburgischen Beschwerden einbezog. Zumindest als neue Diskus
sionsbasis hatte dieser Entwurf Erfolg 4 2 4 . Am 11./12.4. ließ der König einen 
zweiten Schiedsentwurf folgen, den sog. „Haller Abschied", der alle bisherigen 

4 1 6 Bock, Einltg. zu RTA 3, 643-646; RTA 3, Nr. 177b, 195a. Die Darstellung der 
Geislinger Gespräche von Bock, Doppelregierung, 513, beruht auf Vermutungen. 

4 , 7 RTA 3, Nr. 165. Zum Haller Tag vgl. Bock, Einltg. zu RTA 5,646 f.; Wagner, Hohen
zollern, 287-289; Hesslinger, 152f. 

4 1 8 RTA 3, Nr. 177c/h. 
4 , 9 Ebda., Nr. 187a ( = BayHStA K.bl. 341/17). 
4 2 0 Zusammengestellt nach dem Berichtsmaterial in RTA 3, Nr. 177, 178b, 182, 184, 

186, 188a. 
4 2 1 Ebda., Nr. 186b. 
4 2 2 Ebda., Nr. 186e. 
4 2 3 Ebda. 
4 2 4 Ebda., Nr. 187b, 188a/b. 
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Abreden, Entwürfe und Entgegnungen zusammenfaßte 4 2 5 . Im Gegensatz zum 
ersten königlichen Entwurf beruhte dieser auf einer breiten Rezeption des Inns
brucker Schlichtungsprojekts des Kaisers vom März, aber auch viele Bundes
einreden wurden nach wie vor berücksichtigt. Der Unterschied zum kaiserlichen 
Entwurf lag weniger in der Sache (umfangreichere Neubestimmungen gab es 
lediglich zu Oettingen, der Ulm-Roggenburger Fehde und der Giengener Nam), 
sondern in Formulierungen und Verfahrensregeln426. Anstelle der Entschei
dungsfindung kraft kaiserlicher Autorität wurden jetzt für alle Streitfälle mit 
Willen beider Seiten Kommissare (in Ansicht genommen wurden die in den süd
deutschen Differenzangelegenheiten erfahrenen und bewährten Fürsten Wil
helm von Eichstätt und Eberhard von Württemberg) zur Prüfung der gegenseiti
gen Ansprüche eingesetzt. Schriftlichkeit und Termingebundenheit des 
Verfahrens wurden eingeführt. Alle Entscheidungen sollten im Namen des 
Kaisers ergehen. Auch die brandenburgischen Beschwerden wurden wieder 
voll berücksichtigt. Bis Mitte Mai sollte die Zustimmung der Streitparteien zum 
„Haller Abschied" vorliegen. Nach Einschätzung des Königs selbst war ihm 
damit ein erfolgreicher Vergleich gelungen4 2 7. Tatsächlich erscheint der „Haller 
Abschied" aus der Rückschau dem Sachgehalt nach als wesentliche Grundlage 
des Dinkelsbühler Schiedsspruchs Maximilians vom 10.6.1489. In der Situation 
von April/Mai 1489 aber war dieser Erfolg noch mit einigen Fragezeichen ver
sehen: der Haltung des Bunds, des niederbayerischen Herzogs und des Kaisers 
dazu. 

Der Abschied des Haller Bundestages vom 14.4. 4 2 8 sah vor, den Schieds
entwurf Maximilians allen Mitgliedern zur Kenntnis zu bringen, aber auch, die 
bestellte Kriegsrüstung zu belassen. Ein brandenburgischer Antrag faßte sogar 
Krieg ins Auge und rief dazu auf, den nächsten Bundestag zu konkreten Feld
zugsplanungen zu nutzen, falls der König scheitere, und in der Zwischenzeit Ulm 
mit zusätzlichen Truppen zu schützen . Maximilian verließ Schwäbisch Hall 
am 13.4., um nach Innsbruck zum Kaiser und zu Herzog Georg zu gehen. Er 
brauchte die Autorisierung seiner Vorschläge durch Friedrich I I I . und natürlich 
die Einwilligung des Niederbayern, die er für sicher hielt. Auf der Reise sprach er 
mit den für die geplante Schlichtung wichtigen Bischöfen von Eichstätt und 
Augsburg und nahm sie nach Innsbruck mit. Sein Kommen zum Frankfurter 
Reichstag verschob er und betonte nochmals, er wolle nach Erreichen einer 
Schlichtungsgrundlage eine Reichshilfe in die Niederlande beantragen und dafür 
auch die Beteiligung Niederbayerns und des Bundes verlangen4 3 0. 

Am 23.4. traf Maximilian in Innsbruck ein und begrüßte seinen Vater und die 
bayerischen Herzöge Georg, Christoph und Wolfgang 4 3 1. Die niederbayerischen 
Beobachter am Haller Bundestag waren ebenfalls nach Innsbruck gereist, um 
Georg zu informieren. Dieser bat sich wegen einer Äußerung zum Haller 

4 2 5 Ebda., Nr. 191; Kanzleikonzept in HHStA Max. 5, fol. 139-147 (falsch datiert). 
Abschrift in StAA HL Augsburg M. Best. 447, fol. 66 -71 . 

4 2 6 Bock, Einltg. zu RTA 3, 647 f. 
4 2 7 RTA 3, Nr. 192b. 
4 2 8 Klüpfel, Urkunden, 62 f. = RTA 3, Nr. 193 a. Der Bund hatte sich auf dem Haller Tag 

durch die Aufnahme des Markgrafen Christoph von Baden weiter verstärkt (ebda., Nr. 189; 
11.4.). 

4 2 9 RTA 3, Nr. 193c/d; Wagner, Hohenzollern, 287-289. 
4 3 0 RTA3,Nr. l92d/e. 
4 3 1 Ebda., Nr. 192g; Bock, Eintlg. zu RTA 3, 649-651. 
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Abschied zunächst Bedenkzeit aus 4 3 2. Um Georg die Zustimmung zu erleich
tern, hatte Maximilian eine ganz allgemein gehaltene Einung auf Lebzeiten zwi
schen ihm als Erzherzog von Österreich und dem Wittelsbacher entwerfen las
sen 4 3 3. Durch sein Eingreifen im März/April hatte sich für die niederbayerische 
Seite allerdings, wie wir aus einer späteren Aufzeichnung Kolbergers erfahren, 
die Sachlage völlig verändert 4 3 4 . Georg hatte sich bisher eng an den Kaiser gehal
ten und dessen Schlichtungsentwurf vom März akzeptiert, doch nun, so Kolber
ger, habe Maximilian die Vermittlungsartikel ganz anders gestellt, als es der kai
serlichen Vorgabe entsprach4 3 3, die eigentlich zur Grundlage der Zustimmung 
des Bundes hätte gemacht werden sollen. Als Herzog Georg in Innsbruck mit den 
Entwürfen konfrontiert worden und auch vom Kaiser zur Annahme gedrängt 
worden sei, habe er, Kolberger, seinem Herrn geraten, Urlaub zu erbitten, nach 
Landshut zurückzukehren und sich dort mit seinen Räten und anderen wittels
bachischen Fürsten zu beraten. Andere Räte aber hätten dem Herzog die dro
hende Kriegsgefahr vor Augen gestellt und ihn so zur Annahme des königlichen 
Entwurfs bewogen. Tatsächlich legte der Niederbayer eine lange Liste von Ände
rungswünschen vor, in denen keiner der königlichen Punkte unwidersprochen 
akzeptiert wurde, betonte seine Restitutionsansprüche und ließ erkennen, 
daß er nach wie vor auf die kaiserlichen Vermittlungslinie setze und von Fried
rich eine Entscheidung erwarte 4 3 6. Zuletzt aber nahm Georg am 6.5., wie Kol
berger andeutet, den Schiedsentwurf des Königs doch grundsätzlich an 4 3 7 . Die 
Gesandten Albrechts IV. in Innsbruck, die sich ebenfalls um eine Aussöhnung 
ihres Herrn mit Friedrich I I I . durch den König bemühten, ließ er bewußt im 
Unklaren über seine Antwort 4 3 8 . Er entschloß sich auch, vorerst weiter beim 
Kaiser zu bleiben, mit diesem ins südliche Tirol zu ziehen und den Frankfurter 
Reichstag nicht persönlich zu besuchen. Seine Räte schickte er - außer Kol
berger - nach Landshut zurück 4 3 9 . Maximilian, der noch bis 25.5. beim Kaiser 
und beim Herzog in Innsbruck blieb, plante Weiterführung und Abschluß seiner 
Vermittlungen, jetzt mit kaiserlicher Autorisierung, in Dinkelsbühl Ende Mai 
und danach den Zug zum Reichstag440. Aus dem Schwäbischen Bund freilich 
hörte man sehr viel skeptischere Stimmen über die endgültige Ausgleichsbereit
schaft Georgs 4 4 1. 

Während der König noch in Innsbruck wegen der kaiserlichen Zustimmung zu 
den nächsten Reichshilfeforderungen verhandelte, kam es auf dem Esslinger Tag 
des Schwäbischen Bunds (18.—22.5.1489) zur krisenhaften Zuspitzung 4 4 2. 
Zwar sagte der Bund zu, der Ladung Maximilians nach Dinkelsbühl auf den 
27.5. zum Abschluß der Schiedsverhandlungen Folge zu leisten, doch gleich-

4 5 2 RTA 3, Nr. 195b. 
4 3 3 Ebda., Nr. 187c. 
4 3 4 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 2' und 2909. 
4 3 3 In Wirklichkeit waren die sachlichen Differenzen, wie eben erwähnt, zwischen bei

den Schiedsentwürfen nicht sonderlich groß. 
4 3 6 TLA Sigm. XIV/1231 = RTA 3, Nr.200. 
4 3 7 Vgl. auch RTA 3, Nr. 195b, 202a/f, 239c und Bock, Einltg. zu RTA 3, 649. 
4 3 8 RTA3,Nr.l95a/b,202a. 
4 3 9 Ebda.,Nr.202c/f. 
4 4 0 Ebda., Nr.202 f, 209, 239c; Bock, Doppelregierung, 313 f. 
4 4 1 Ebda., Nr. 204b (Bericht des Memminger Altbürgermeisters Stöbenhaber 15.5.). 
4 4 2 Bock, Einltg. zu RTA 3,652; Wagner, Hohenzollern, 290-292. 
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zeitig schenkte man Meinungen Gehör, Georg habe in Wirklichkeit auch die 
königlichen Schiedsentwürfe abgelehnt; falls er doch darauf eingehe, sei dies 
nichts anderes als eines seiner bekannten Verschleppungsmanöver . So wurden 
auf Betreiben Brandenburgs etliche konkrete Rüstungsmaßnahmen beschlossen, 
Absagebriefe entworfen und sogar der 4.7.1489 als Termin für die Eröffnung 
eines Feldzugs in das Graisbacher Gebiet festgesetzt444. Das große Mißtrauen 
gegenüber Kaiser Friedrich I I I . fand seinen Ausdruck in der „Esslinger Ver
schreibung" des Bundes von 22.5.1489 4 4 5. Darin bekundeten die Bundes
mitglieder ihre Unzufriedenheit mit den vielen in letzter Zeit zugunsten des nie
derbayerischen Herzogs ergangenen Mandaten und ihren Willen, gegen äußere 
Feinde notfalls auch gegen den ungeklärten Willen des Reichsoberhaupts zusam
menzustehen und sich Hilfe zu gewähren. Es widerspreche der kaiserlichen 
Schirmverpflichtung und Bestandsgarantie, die auf die Handhabung des Frank
furter Landfriedens von 1486 gegründet waren, den „anstoßern" des Bunds bei 
ihrem Vorhaben, diesen „zu krencken und zu widerwerffen", Vorschub zu 
leisten. Falls weitere Mandate gegen den Bund ausgingen, sollten sie nicht 
befolgt, sondern an die Bundeshauptleute zur Beratung weitergegeben werden. 
Diese Verschreibung wurde übrigens von Tirol nicht mitgesiegelt446. 

Der König geriet durch diese Entwicklung unter zusätzlichen Druck. Er for
derte den Bund auf, bis zu seinem Eintreffen in Dinkelsbühl, wo er die Schieds-
verhandlungen beenden wollte, nicht mit Waffengewalt vorzugehen. Er selbst 
verließ Innsbruck am 25.5., blieb vom 27. —31.5. in München, wo er sich mit 
Albrecht IV. unterredete, der ihn dann nach Dinkelsbühl begleitete, und vom 
31.5. — 3.6. in Augsburg, wo er Bischof Friedrich und etliche Vertreter des Bun
des traf. Am 5.6. endlich kam der König in Dinkelsbühl an 4 4 7 . Die dort versam
melten Bundesgesandten hatten Maximilian inzwischen zusätzliche Verantwor
tung aufgeladen, indem sie von seinem Erfolg die Beschickung des nächsten 
Reichstags und die Mithilfe bei der Durchführung von dessen Beschlüssen 
abhängig gemacht hatten. Als am schwierigsten zu klärender Punkt galt der 
Oettinger Streit, doch gleichzeitig sprach aus mehreren Gesandtenberichten die 
Zuversicht, eine Einigung könne erzielt werden 4 4 8. In einer ersten Besprechung 
mit den Bundesfürsten und -gesandten teilte Maximilian, sichtlich darum 
bemüht, sich in gutes Licht zur rücken, mit, die Tirol betreffenden Fragen seien 
bereits verglichen (dies war aber schon im März ohne Zutun des Königs ge
schehen) und Herzog Georg habe in Innsbruck „die sach gantz zu seiner könig
lichen Gnaden gestellt"4 4 9. 

Am 10.6.1489 erging König Maximilians Schiedsspruch in den „spenn, zwit-
tracht und irrungen" zwischen dem Schwäbischen Bund und Herzog Georg 4 5 0. 

4 4 5 RTA 3, Nr. 204b, 206a/c, 207a. 
4 4 4 Ebda.,Nr.207a-c. 
4 4 5 Datt, 269-271 = RTA 3, Nr. 208 a. Vgl. dazu - unter Berücksichtigung der skizzier

ten verschlechterten Beziehungen zwischen Kaiser und Bund - Bock, Schwäbischer Bund, 
XLIf. , 6; Hesslinger, 155-157 (auch zur Vorgeschichte); Laufs, Schwäbischer Kreis, 
107f.; Wiesflecker, Maximilian, I , 165f. 

4 4 6 Vgl. RTA 3, Nr. 223. 
4 4 7 RTA 3, Nr. 209 mit Anm. 299, 211 c, 213b, 217; Bock, Einltg, zu RTA 3, 652f. 
4 4 8 RTA3,Nr.211b/c,212,217e. 
4 4 9 Ebda.,Nr.217a(Zitat)/b. 
4 5 0 HHStA AUR; BayHStA PNU Bünde u. Fehden 8/1; KbU 11836. Druck: Datt, 
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Er enthielt keinerlei definitive Lösungen und Bestimmungen, sondern nur Ver
fügungen über eine Rahmenlösung durch die Aufrichtung eines Schiedssystems. 
Im Vergleich zum „Haller Abschied" Maximilians gab es einige technische Ver
besserungen im Verfahren, in der Sache dagegen kaum Differenzen. Bischof Wil
helm von Eichstätt, Bischof Friedrich von Augsburg und Graf Eberhard der 
Ältere von Württemberg wurden als kaiserliche Kommissare eingesetzt, um die 
einzelnen Streitfälle zu untersuchen. Durch gütliche Tage mit den Räten der 
Konfliktparteien sollten sie innerhalb von drei Monaten eine Entscheidung 
suchen; falls dies nicht gelang, sollten sie binnen weiterer drei Monate einen 
Rechtsspruch fällen. Sollten sie auch hieran scheitern, so sollte Ludwig I I . von 
Isenburg, Graf zu Büdingen (1422-1511) als kaiserlicher Obmann eine ver
bindliche Entscheidung herbeiführen. Alle Gewaltmaßnahmen wurden ver
boten, die Freilassung der Gefangenen und die Annahme des Schiedsspruchs 
ohne weitere Einreden wurden angeordnet. Im einzelnen wurden unter dem Vor
behalt der endgültigen Entscheidungen der Kommissare folgende vorläufige 
Regelungen getroffen: 

- Aufhebung des Weißenhorner Landgerichts 
- Beilegung von insgesamt elf aufgezählten Streitpunkten mit den Markgrafen 

von Brandenburg 
- Rückgabe der Schlösser Wallerstein und Alerheim und der nach Landshut 

verbrachten Wallersteiner Archivalien an Graf Wolfgang von Oettingen; 
Rücknahme des Kaufs des Wallersteiner Grafschaftsdrittels von 1487; Klä
rung der Rechte Georgs als Vormund von Graf Joachim von Flochberg; Über
gabe von Schloß und Stadt Oettingen an die Kommissare 

- Untersuchung der Rechtmäßigkeit des Kaufs der Grafschaft Kirchberg von 
1481 

- Aufrechterhaltung des bisherigen Status im Waldgebiet der „Oberen Pirsch" 
zwischen Riß und Donau 4 5 1 

- Restitution des Abts Georg von Roggenburg 
- Rückgängigmachung aller Besitzentfremdungen aus der Zeit der Auseinan

dersetzungen zwischen Ulm und Georg und der Exekution der Reichsacht 
gegen Ludwig von Habsberg 1487/88; Klärung der Schuldfrage in der „Nam 
von Giengen" 

- Verbot der Umwandlung des Booser Hardts bei Memmingen in einen landes
herrlichen Forst Georgs 

- Aufhebung des von Niederbayern geübten Geleits im Illertal 
- Aufhebung der Weißenhorner Urteile gegen die Reichsstadt Biberach 
- Entscheidung über die Besitzrechte an Erbach 
- Die bereits im März grundsätzlich vereinbarten Punkte zwischen Erzherzog 

Sigmund und Georg (Gestattung der Rücklösung Burgaus; Verzicht auf den 
Anteil an den Vorlanden binnen eines Jahres; Handelsfreiheit)4 5 2 wurden 

257-264. Regest: RTA 3, Nr.218a. Daneben wurde eine Anzahl von Sonderausfertigun
gen für einzelne Reichsstände erstellt (RTA 3, Nr.218b-e). 

4 d 1 Vgl. dazu Wegelin, 51 f.: Feine, Landgerichte, 187-198 und die Arbeit von Kieß. 
4 5 2 Vgl. RTA 3, Nr. 179b, 186e, 210, 214a/c-g, 217b. 
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wie abgemacht unverändert in den königlichen Schiedsspruch übernommen. 
In bis zum 24.8. auszutauschenden „notteln" sollte das ganze Verfahren fest
gelegt werden. Der Erzherzog erhielt auch noch einen Auszug der ihn betref
fenden Punkte aus dem Dinkelsbühler Spruch, den Maximilian am 25.6. in 
Frankfurt ausstellte453. 

Am 11.6. ordnete der König anläßlich der offiziellen Übergabe des Spruch
briefs in Dinkelsbühl Freudenfeuer und Glockengeläut an und forderte sofort 
vom Schwäbischen Bund, ihn mit Truppenhilfe in die Niederlande zu unterstüt
zen 4 5 4 . Maximilian verließ dann rasch Dinkelsbühl und reiste zum Reichstag 
nach Frankfurt, den er inzwischen mehrfach verschoben hatte. Dort bestätigte er 
den Schiedsspruch nochmals und setzte die Kommissare offiziell e in 4 5 5 . An Her
zog Georg wandte er sich in Sachen der Vollziehung des Spruchs erstmals am 
28.6. in einem Oettingen betreffenden Punkt. Da Georg aber immer noch nicht 
wieder in Landshut war, antworteten seine Statthalter, sie wollten sich entspre
chend der königlichen Anweisung verhalten 4 5 6. Eine nachträgliche, förmliche 
kaiserliche Autorisierung des Dinkelsbühler Spruchs erfolgte nicht; Maximilian 
berief sich schon auf der Spruchurkunde auf die „güettliche verwilligungen, 
zugeben und gewalt" „mundlich getan" zu Innsbruck 4 3 7. Unter den Mitgliedern 
des Bundes überwog zunächst Unsicherheit, wie schnell die Punkte des Königs in 
Kraft treten würden. Einzelne Stände wie Memmingen waren mit den sie betref
fenden Passagen nicht zufrieden und erhoben sofort neue Beschwerden. Außer
dem machten Gerüchte die Runde, Georg werde den Spruch nicht annehmen 
und werde darin vom Kaiser gedeckt4 5 8. 

Der Dinkelsbühler Schiedsspruch brachte als Ergebnis der sich über ein knap
pes halbes Jahr erstreckenden Ausgleichsverhandlungen in den Gesamtirrungen 
zwischen Georg dem Reichen und dem Schwäbischen Bund also keine substan
tiellen Entscheidungen, sondern nur „bestimmte Richtlinien für die allgemeine 
Befriedung des oberdeutschen Raums", die aber „äußerlich und vorläufig blie
ben" 4 5 9 . Die Streitpunkte waren dadurch nicht aus der Welt geschafft, die 
Schlichtungsmechanismen konnten angesichts der weiterbestehenden politi
schen Spannungen kaum greifen und der Vollzug der Einzelbestimmungen sollte 
sich noch über Jahre hinziehen. Immerhin hatte Maximilian bei seinem ersten 
größeren Auftritt in inneren Reichsangelegenheiten einen bedeutsamen diplo
matischen Erfolg, auch im Gesamtinteresse seines Hauses, errungen und den 
Ausbruch kriegerischer Auseinandersetzungen verhindert. Motiv seiner Ver
mittlungen war dabei ganz deutlich die Sicherung außenpolitischer Hilfe, und 
deswegen wollte der König keine der Parteien vor den Kopf stoßen und eine 
autoritativ-endgültige Beilegung vermeiden4 6 0. So bildete der Spruch noch 

4 5 3 HHStA AUR = RTA 3, Nr. 218e. 
4 5 4 RTA 3, Nr. 219a. 
4 5 5 Lichnowsky, Nr. 1289; RTA 3, Nr. 220. 
4 5 6 RTA3,Nr.220e/h/k. 
4 5 7 Ebda., Nr. 218a. 
4 5 8 Vgl. ebda., Nr. 216, 219b, 284. 
4 5 9 Bock, Einltg. zu RTA 3, 306 bzw. Werminghoff, 266. 
4 6 0 Übereinstimmende Beurteilung bei Bock, Schwäbischer Bund, XLIV, 51; ders., 

Einltg. zu RTA 3,654,989; Ernst, Eberhard, 208; Wiesflecker, Maximilian, 1,257; Klüpfel, 
Schwäbischer Bund, Teil 2, 78 und Seyboth, Markgraftümer, 142 f. 

417 
27 



keine Zäsur in den politischen Auseinandersetzungen im Süden des Reiches, 
brachte aber nach der zeitweilig akuten Kriegsgefahr eine vorläufige Entspan
nung und ließ die Probleme um Herzog Georg etwas in den Hintergrund tre
ten 4 6 1 . Nicht unterschätzen darf man auch die Bedeutung des Dinkelsbühler 
Spruchs und seiner Vorgeschichte für die beginnende Auseinanderentwicklung 
der Interessen der bayerischen Herzöge, denn Georg hatte sich 1488/89 dem 
Kaiser gegenüber wesentlich nachgiebiger gezeigt als Albrecht IV., mit dem der 
König zu ersten Verhandlungen, aber noch nicht annähernd zu einem zumindest 
vorläufigen Ausgleich gekommen war 4 6 2 . Diese Differenz wurde für die habs
burgische Politik der kommenden Jahre zu einem wichtigen Ansatzpunkt für die 
endgültige Aufsprengung der wittelsbachischen Familienallianz im Südosten des 
Reichs. 

3. Anschlußverhandlungen in Frankfurt, Linz, Ellwangen und Augsburg 

Während Herzog Georg der Reiche beim Kaiser in Innsbruck war und die 
Schlichtungen Maximilians in Dinkelsbühl liefen, schrieb der Kaiser am 
9.5.1489 einen Reichstag nach Frankfurt auf den 7.6.1489 aus, was gegenüber 
Maximilians ursprünglichen Plänen eine Verzögerung von einem Monat be
deutete. Erstmals wurde eine doppelte Reichshilfe, gegen Ungarn und gegen 
Frankreich (in den Niederlanden) beantragt. Den Kaiser sollten in Frankfurt 
König Maximilian und Bischof Wilhelm von Eichstätt vertreten 4 6 3. Noch be
vor die Frankfurter Verhandlungen, die im Juni/Juli 1489 geführt wurden 4 6 4 , 
begannen, erzielte Maximilian den geschilderten vorläufigen Durchbruch 
in den süddeutschen Händeln und räumte mit dem Dinkelsbühler Spruch jene 
Schwierigkeiten aus dem Weg, die ein halbes Jahr lang die Einberufung eines 
Reichstags unmöglich gemacht hatten. Am 20.6. traf der König in Frankfurt 
ein, in seiner Begleitung befand sich Herzog Albrecht I V . 4 6 5 . Auch Kurfürst 
Philipp von der Pfalz, die Brandenburger Markgrafen und die württembergi
schen Grafen waren persönlich nach Frankfurt gekommen, während Georg drei 
Räte unter Führung des Grafen Wilhelm von Tierstein entsandt hatte 4 6 6 . Kon
firmation und Vollzug des Dinkelsbühler Spruchs und die Einzelheiten des Aus
gleichs zwischen Bayern und Tirol beschäftigten den König auch auf dem Reichs
tag wieder 4 6 7. Die Verhandlungen in den Reichsreformmaterien gingen weiter 4 6 8, 
beigelegt wurden der Kölner Zollstreit und die langjährigen Streitigkeiten 
der württembergischen Grafen um die Mitregierungsrechte Eberhards des 

461 Bock, Doppelregierung, 316; Hesslinger, 154; Ulmann I , 60. 
4 6 2 Kraus, Sammlung, 315; Hesslinger, 169; Ziegler, Staatshaushalt, 171. 
4 6 3 RTA 3, Nr.49b, 234a/b, 239; BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 189; Bock, Einltg. zu RTA 

3,849-851. 
4 6 4 HHStA MEA RTA 3a, fol. 126-149, 242-271; RTA 3, Teilbd. 2 (zur Präsenz 

Nr.264a); Müller, Reichstagstheatrum unter Friedrich, Bd.2, 6. Vorst., 160ff. Vgl. Bock, 
Einltg. zu RTA 3, 987-1017 und Wiesflecker, Maximilian, I , 259. 

4 6 3 Zu seinem offensichtlich guten Verhältnis zum König vgl. RTA 3, Nr. 232b, 264e, 
268a. 

4 6 6 Ihre Kredenz in BayHStA KbÄA 1953, fol. 290 (Brixen 8.6.) = RTA 3, Nr. 214b. Sie 
waren angewiesen, vor dem Reichstag Herzog Albrecht aufzusuchen. 

4 6 7 RTA 3, Nr. 220, 272a. 
4 6 8 Dazu Härtung, Reichsreform, 44 f. 
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Jüngeren 4 6 9 . Im Mittelpunkt der Diskussionen aber stand die Frage der Reichs
hi l fe 4 7 0 . Beschlossen wurde schließlich am 16./21.7. ein doppelter Anschlag: 
zum einem eine Eilende Hilfe von 6000 Mann in die Niederlande, zu der Georg 
mit 33 Reitern und 133 Fußknechten wie die Kurfürsten beisteuern sollte 4 7 1, 
zum anderen ein großer Reichsanschlag über 29 487 Mann gegen Ungarn, der an 
die Erfüllung gewisser Vorbedingungen geknüpft w u r d e ; hier sollte Georg, 
ebenfalls wieder wie die Kurfürsten, 100 Reiter und 400 Fußknechte stellen. Die 
Eilende Hilfe wurde im Reichsabschied vom 26.7. fixiert, sie sollte zur Hälfte in 
Geld geleistet werden, damit Maximilian bereits angeworbene Truppen von 
2000 Mann zwei Monate lang weiterbesolden konnte 4 7 3 . Diese Eilende Hilfe 
wurde vom König sofort auf den 21.9.1489 nach Köln erfordert, auch von 
Georg dem Reichen, „zu rettung unnser baider hewser Osterreich und Burgundi, 
so porten und schilde teutscher lannde gegen frombden getzung sind unnd swer-
lich angefochten werden" 4 7 4 . Den auf ihn entfallenden Geldanteil erlegte Georg 
am 26.9. zusammen mit Albrecht IV. (536 bzw. 504 fl r h ) 4 7 5 . Die Bereitstellung 
des Truppenkontingents durch Georg erfolgte aber allem Anschein nach 
nicht 4 7 6 , während Albrecht sich bereiterklärte, seine Truppen in den Nieder
landen dort noch weitere zwei Monate zu belassen und damit seine Kontingents
pflicht abzudecken4 7 7. 

Die Reichshilfe rückte insofern bald in den Hintergrund, als es unmittelbar im 
Anschluß an den Frankfurter Tag zu Vergleichen und Stillständen mit den Kon
frontationspartnern des Reichs im Osten und im Westen kam. Der Friede mit dem 
nach der Bretagne greifenden Karl VI I I . von Frankreich vom 29.7.1489 sicherte 
Flandern, das sich am 30.10.1489 im Vertrag von Montils-les-Tours dem König 
als rechtmäßigem Regenten und Vormund seines Sohns Philipp unterwarf. 
Damit war auf jenem Schauplatz, der bisher das Zentrum der maximilianeischen 
Politik gebildet hatte, nach den Wirren von 1488 vorläufig Ruhe eingekehrt4 7 8. 
Gegenüber Ungarn wurde der seit Ende 1487 bestehende Waffenstillstand im 
Juni 1489 ein weiteres Mal verlängert 4 7 9 . König Matthias war durch die seine 
letzten Lebensjahre prägenden Bemühungen um die Anerkennung der Thron-

4 6 9 Bock, Einltg. zu RTA 3, 841 ff. bzw. RTA 3, Nr. 309a. 
4 7 0 Vgl. den Entwurf für einen Großen Anschlag in HHStA MEA RTA 3a, fol. 136ff. = 

RTA 3, Nr. 289a. 
4 7 1 HHStA MEA RTA 3a, fol. 130ff. = RTA 3, Nr. 300a; vgl. Wagner, Kaiserliches Buch, 

539 ff. 
4 7 2 HHStA MEA RTA 3a, fol.249ff. = NuvSdR I , 284-287 = RTA 3, Nr.296. 
4 7 3 HHStA MEA RTA 3a, fol. 146f. = NuvSdR I , 288-291 = RTA 5, Nr.305c. Exem

plar für Georg: BayHStA K.bl. 270/1, fol. 100f. Vgl. Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 54 
und Bock, Einltg. zu RTA 3, 1007 ff. 

4 7 4 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 778 (Frankfurt 29.7.1489) = RTA 3, 
Nr. 307c (an Georg den Reichen); Zitat aus dem parallelen Anforderungsschreiben an 
Albrecht IV. in BayHStA KbÄA 3133, fol. 98-100, hier fol. 98 = RTA 3, Nr. 307d. 

4 7 5 RTA 3, Nr. 316b. 
4 7 6 Georg soll es erst 1494 durch eine Geldzahlung abgelöst haben; vgl. dazu Bock, 

Einltg. zu RTA 3, 1231 -1255, v.a. 1247 mit Anm.43. 
4 7 7 BayHStA KbÄA 3133, fol. lOOf. 
4 7 8 RTA 3, Nr.292a, 333e; Wiesflecker, Maximilian, I , 222-224; Bock, Doppelregie

rung, 298-300. Allgemein zur dynastisch-zentralistischen Politik Maximilians in den Nie
derlanden Koenigsberger. 

4 7 9 Zu den Verlängerungen 1488 RTA 3, Nr. 3b/e; Nehring, Corvinus, 188. 
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folge seines illegitimen Sohnes Johann seit 1487 immer mehr in die Defensive 
geraten4 8 0, zuletzt durch ein gegen ihn gerichtetes Bündnis der jagiellonischen 
Könige Kasimir von Polen und Wladislaw von Böhmen, die sich um Annäherung 
an Habsburg bemühten 4 8 1 . Maximilian, der viel mehr als sein Vater zur Kompro
mißbereitschaft gegenüber Corvinus neigte, zeigte sich zu Verhandlungen bereit 
und demonstrierte sein Interesse daran, indem er sich nach Linz begab, wo sich 
auch der Kaiser seit Juni 1489 aufhielt 4 8 2. Diese Interessenverlagerung brachte 
ihn sogleich wieder in - auch persönlichen - Kontakt mit den bayerischen Her
zögen. Albrecht IV. hatte der König im August/September 1489 mehrfach zu 
sich bestellt, um mit ihm gemeinsam nach Linz zu ziehen 4 8 3. Mitte September 
1489 kam der König auf dem Weg von Nürnberg nach Linz auch nach Lands
hut 4 8 4 . Er verhandelte dort wegen eines Zahlungsaufschubs für die vorländische 
Rücklösungssumme und nahm auf Bitten des Herzogs einen Punkt des Dinkels
bühler Spruchs, den Vergleich mit Brandenburg im Streit um die Besitzrechte 
des Adelsgeschlechts der Wolfsteiner, zur persönlichen Entscheidung an sich 4 8 3 . 
Der Bericht Riezlers, Georg habe Maximilian in Landshut seine Bereitschaft zum 
noch engeren Zusammengehen mit Habsburg, auch gegen Ungarn, erklärt, falls 
er vom Schwäbischen Bund nichts zu befürchten haben, ist ohne Quellenangabe 
und daher vorsichtig aufzunehmen486. Sicher hingegen ist, daß sowohl Georg 
als auch Albrecht IV. im Oktober 1489 persönlich nach Linz zu Kaiser und 
König kamen 4 8 7. 

Dort hatten gerade Verhandlungen zwischen Maximilian und einer ungari
schen Gesandtschaft begonnen, nachdem ein Treffen der Könige am Gesund
heitszustand Matthias' gescheitert war 4 8 8 . Der Ungarnkönig hatte sich bereit
erklärt, im Falle der kaiserlichen Anerkennung seines Sohnes )ohann als Herr
scher in den ungarischen (damals aber türkisch besetzten) Teilkönigtümern 
Bosnien und Kroatien seine Eroberungen in Kärnten und der Steiermark 
zurückzugeben und sich - gegen Anerkennung seiner Herrschaftsrechte in 
Niederösterreich zeit seines Lebens - sogar in Ungarn für die Anerkennung der 
habsburgischen Thronfolge einzusetzen489. Friedrich I I I . aber, der auf den 
baldigen Tod seines langjährigen Kontrahenten hoffte, lehnte alle Zugeständ
nisse außer weiteren Verlängerungen des Waffenstillstands ab, zumal eine 
weitere ungarische Gesandtschaft die Rückstellung der Erblande nur gegen 

4 8 0 Fraknöi, Corvinus, 233ff.; Nehring, Corvinus, 168ff. 
4 8 1 Krakau 29.4.1489 (HHStA AUR). Am 16.6.1489 anerkannte Wladislaw die ohne 

seine Beteiligung erfolgte Königswahl Maximilians von 1486 (HHStA AUR; RTA 1, 
Nr. 296). 

4 8 2 Nehring, Legitimitätsvorstellung, 114f.; ders., Corvinus, 187-189; Moraw, Das 
Reich im späten Mittelalter, 414f.; Wiesflecker, Maximilian, I , 278-280. 

4 8 5 BavHStAKbÄA4456,fol.l4f., 17 und KbÄA 1953, fol. 302. 
4 8 4 BayHStA KbÄA 4456, fol. 14f. und KbÄA 1955, fol. 296-299, 505; Arnpeck, 588. 
4 8 5 BayHStA KbÄA 1953, fol. 303. Vgl. dazu Wagner, Hohenzollern, 293 und die späte

ren Gutachten Kolbergers über die Wolfsteiner-Allersberger Frage in BayHStA PNU 
Ausw. St. 2095, fol. 1 f. und 2909. 

4 8 6 Riezler, Baiern, 526f. 
4 8 7 Vgl. die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1953, fol. 302-307. 
4 8 8 Zu diesen Verhandlungen vgl. Nehring, Corvinus, 188-193; Fraknöi, Corvinus, 

260-268; Fessler-Klein, 167f. 
4 8 9 Verhandlungsbericht im Abdruck bei Nehring, Quellen, 40 f. 
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eine ungeheure Entschädigungssumme zugestehen woll te 4 9 0 . Die Verhandlun
gen gingen jedoch im Dezember in Ofen weiter, Führer der kaiserlichen Gesandt
schaft war Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach, der schon 1487 einmal einen solchen 
Vermittlungsauftrag wahrgenommen hatte 4 9 1. Auch er blieb ohne Erfolg; unver
söhnlich und unversöhnt standen sich Friedrich I I I . und Matthias Corvinus bis 
zum Tod des Ungarnkönigs gegenüber. 

Wir wissen nicht, wie lange sich die im Oktober 1489 in Linz eingetroffenen 
bayerischen Herzöge bei Kaiser und König aufhielten und den ungarischen Ver
handlungen persönlich folgten. Auf jeden Fall ließen sie Räte in Linz zurück; jene 
Georgs (der Kanzleischreiber Caspar Morhardt und Dr. Peter Baumgartner) sind 
vom Oktober 1489 bis Mitte 1491 dort nachzuweisen492. Auch der Schwäbische 
Bund ordnete nach dem gescheiterten ersten Rechtstag zu Ellwangen einen Rat 
nach Linz ab, der dort im Dezember 1489 eintraf und den Bundesrat über die nie
derbayerischen Verhandlungen mit Friedrich I I I . auf dem laufenden hielt, oft 
genug allerdings mit unfundierten Gerüchten 4 9 3 . 

Herzog Georgs Interessen bei diesen Verhandlungen lassen sich etwa folgen
dermaßen zusammenfassen494: Er strebte nach einer Revision, ja der völligen 
Außerkraftsetzung des Bundes. An einer definitiven Verständigung lag ihm 
nichts. Augenscheinlich hatte er Maximilians Schlichtung und dem Spruchbrief 
(dies allerdings nie explizit!) nur zugestimmt, um sich einer gefährlich zugespitz
ten Situation zu entziehen und Zeit zu gewinnen. Er wollte keine weiteren Ver
handlungen mit dem Bund, sondern vor allem den alten Kaiser auf seine Seite zie
hen und diesen zu einer Revision der Schlichtungspunkte bewegen. Auf Rat 
seines Kanzlers Kolberger hin hielt er auch Kontakt zu König Maximilian, der 
beim Bund höheres Vertrauen genoß als sein Vater 4 9 5 . Im Frühjahr 1490 ging es 
in den Linzer Verhandlungen mit Friedrich I I I . vor allem um die Durchsetzung 
der niederbayerischen Standpunkte in der Burgauer, der Oettinger und der Bran
denburger Frage4 9 6. Morhardt berichtete, der Kaiser erweise sich als sehr gnädig, 
„het wir den son auch, war umb sovil dest pesser"497. Er gab seinem Herrn den 
Rat, zu persönlichen Unterhandlungen wieder nach Linz zu kommen 4 9 8 . Gegen
über dem Schwäbischen Bund verfolgte Georg als Maximalziel die förmliche 
Auflösung durch den Kaiser, um so den Frieden im Reich und eine tragende 
Ungarnhilfe, auch Niederbayerns, zu sichern 4 9 9. Da dieses Ziel offenbar nicht 
ohne Umsturz im Reich zu erreichen war, bemühte sich Morhardt im Auftrag 
Georgs, wie in Innsbruck Anfang 1489 wenigstens eine Anzahl gegen den Bund 

4 9 0 Vgl. ebda., 41-48. 
4 9 1 Bonfinis IV/1 , S. 159; Nehring, Corvinus, 178. 
4 9 2 Vgl. das reichhaltige Berichts- und Instruktionsmaterial in BayHStA K.bl. 341/1 la, 

fol. 116-148, 175-197. 
4 9 3 Dazu ausführlich Wagner, Hohenzollern, 295-305. 
4 9 4 Vgl. dazu BayHStA NKB 28, fol.338-341 (Instruktionsentwurf 1489); Seyboth, 

Markgraftümer, 144f.; Wagner, Hohenzollern, 294 Anm.2 (Bericht des Gesandten des 
Bundes, Hans von Frundsberg, von Mitte Dezember). 

4 9 5 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 116-118. 
4 9 6 Ebda., fol. 119-148. 
4 9 7 Ebda., fol. 123. Vgl. ebda., fol. 134. 
4 9 8 Ebda., fol. 142-146. 
4 9 9 So Georg ausdrücklich in einer von Kolberger redigierten Weisung an Morhardt vom 

1.3.1490 (ebda., fol. 138-141). 
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und seine Mitglieder gerichteter Mandate vom Kaiser zu erhalten 3 0 0. Eine erste 
Serie von Mandaten ging dann auch am 15.2.1490 aus und verbot den Oettinger 
Grafen und der Reichsstadt Ulm alle gegen den Status quo und die von Nieder
bayern beanspruchten Güter und Rechte gerichteten Aktionen 5 0 1 . Morhardt 
berichtete Georg am Tag darauf, die Mandate seien „ye pesser dann vor" und 
entsprächen fast genau den herzoglichen Instruktionen. Vizekanzler Waldner 
wolle er dafür 20 fl , den Kanzleischreibern 10 oder 12 fl zahlen, denn „die lut tun 
nichtz umb sonst" 5 0 2 . Lediglich Georgs Wunsch, den Oettinger Grafen ihre 
Reichslehen zu entziehen, kam Friedrich I I I . nicht nach 5 0 3 . Eine zweite Serie 
kaiserlicher Mandate wurde am 18.3.1490 in Linz ausgestellt504. Das wichtigste 
davon war ein scharf gehaltenes allgemeines Verbot an „unsern punt des lannds 
zu Swaben", irgendwelche gewaltsamen Maßnahmen gegen Herzog Georg, der 
dem kaiserlichen Schlichtungsverfahren zugestimmt habe, zu ergreifen5 0 5. 

Zu den Methoden Georgs läßt sich aus den genannten Berichten entnehmen, 
daß seine Räte viel mit Bestechungen arbeiteten. Zu den wichtigsten Ansprech
partnern in der Linzer Umgebung des Kaisers gehörten vor allem Sigmund von 
Prüschenk, dem Georg Schloß Rannariedl verkauft hatte 3 0 6, Martin von Pol
heim 5 0 7 und Veit von Wolkenstein, von dem Morhardt schrieb, er sei „warlich 
halber könig", denn ohne sein Wissen werde nichts gehandelt. Wenn man Wol
kenstein gewonnen habe, so habe man auch Maximilian, dem man dann nur noch 
einige gute Worte und Hirsche zum Jagen geben müsse 5 0 8 . Caspar Morhardt 
mahnte den Herzog, den auf der niederbayerischen Seite stehenden kaiserlichen 
Räten neben guten Worten auch Taten, also Geld, anzubieten („Ich hab . . . gne-
dig wort zugesagt, aber werkh gehorn auch darzu") 5 0 9 . Außerdem nahm Georg 
auch noch den kaiserlicher Fiskal Heinrich Martin in seine Dienste 5 1 0. 

Die Quellen zeigen, daß der Schiedsspruch von 1489 in den niederbayerischen 
Beziehungen zu den schwäbischen Reichsständen und Brandenburg keinen Ein
schnitt bedeutete. Die Folgeverhandlungen, die die Dinkelsbühler Rahmen
lösung eigentlich erst in die Realität hätten umsetzen sollen, erwiesen die ganz 
grundsätzlichen Interessendifferenzen. Für den Bund war der königliche Spruch 
unverrückbare Grundlage aller Verhandlungen, während Georg nach einer Revi
sion, ja einer völligen Außerkraftsetzung strebte, um günstigere Bedingungen zu 
erhalten und dabei vor allem auf die Hilfe des Kaisers zählte 5 1 

5 0 0 Vgl. ebda., fol. 120', 131, 135f., 144. 
5 0 1 Die Konzepte in TLA Sigm. XIV/1251. Vgl. auch HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 131. 
5 0 2 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 135f. 
5 0 3 Vgl. die Nachrichten des Kaisers an Georg den Reichen vom 22.3.1490 (TLA Sigm. 

XIV/1251 sub dato) und 13.4.1490 (TLA U I 7894) sowie Morhardts Berichte in BayHStA 
K.bl. 341/1 la, fol. 131, 144. 

5 0 4 Konzepte ebenfalls in TLA Sigm. XIV/1251 (u. a. an den Abt von Roggenburg). 
5 0 5 BayHStA PNU Bünde u. Fehden 11,13,14; Klüpfel, Urkunden, 75 f. Zur Reaktion im 

Bund ebda., 77 und Wagner, Hohenzollern, 299f. 
5 0 6 Vgl. BayHStA KbÄA 1133, fol. 390' in Verbindung mit: Regesten Friedrichs I I I . , 

H.4, Nr. 1009; BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 130; Wagner, Hohenzollern, 294 Anm.2. 
5 0 7 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 132'. 
5 0 8 Ebda., fol. 123, 130f. 
5 0 9 Ebda., fol. 132'. 
5 . 0 BayHStA NKB 79, fol. 254. Zu Martin vgl. Knolle, 106. 
5 . 1 Wagner, Hohenzollern, 294, 302, 309, 314f.; BayHStA NKB 28, fol.338-341 

(Instruktionsentwurf Georgs von 1489). 
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Bei internen Beratungen des Bundes vom August 1489 wurde der Vollzug des 
Dinkelsbühler Spruchs zum wichtigsten Thema. Man kam überein, den ersten 
Rechtstag mit Herzog Georg laut der eingegangenen Verpflichtungen zu 
beschicken und sich an der vom König geforderten Reichshilfe in die Nieder
lande zu beteiligen5 1 2. Inzwischen korrespondierte Georg der Reiche mit Al
brecht IV. wegen Unterstützung auf dem erwähnten, nach Ellwangen angesetz
ten Rechtstag513; im übrigen setzte er ganz auf seine guten Beziehungen zum 
Kaiser. Vom ihm erreichte er vorerst ein neues Stillstandsgebot an den Bund 5 1 4 . 
Friedrich I I I . ging auch teilweise auf die Bitte des Herzogs ein, ihm gegen die 
Schadenersatzansprüche der Reichsstadt Ulm zu helfen und den entsprechenden 
Passus des königlichen Spruchs auszusetzen515. Der Kaiser bat Georg um Ver
ständnis, daß er am Spruch „unns beiden zu eren" nichts ändern könne, empfahl 
ihm aber eine Umgehung der maximilianeischen Regelung durch geheime 
Ausgleichsverhandlungen mit den Ulmern, die er gerne fördern wolle 5 1 . 

So stand es also um die Akzeptanz des Schiedsspruchs, als in Ellwangen vom 
18.10.-6.11.1489 der erste der zur Umsetzung bestimmten Rechtstage zwi
schen Abgeordneten des Schwäbischen Bunds und Räten Herzog Georgs statt
fand, und zwar betreffend die Irrungen um Kirchberg, Oettingen und Erbach 5 1 7. 
Hier sollen vorerst nur die Rahmendaten dieser ersten Versuche, zu einem end
gültigen Ausgleich zu gelangen, vorgestellt werden, während genauere Einzel
heiten über die Verhandlungen bei der exemplarischen Darstellung der Schlich
tungsfälle Oettingen und Kirchberg im nächsten Hauptteil eingearbeitet werden 
sollen. Der Verlauf des Tages war von fortwährender Konfrontation gekenn
zeichnet. Die Bundesgesandten fühlten sich durch die niederbayerische Aus
legung der Dinkelsbühler Bestimmungen übervorteilt und gewannen den Ein
druck, dem Herzog sei es nicht ernst mit Verhandlungen und er wolle nur Zeit 
gewinnen, um die Habsburger auf seine Seite zu ziehen. Deswegen ordnete der 
Bund, wie erwähnt, einen Gesandten nach Linz ab, um den Intrigen Georgs bei 
Friedrich I I I . zu begegnen (spekuliert wurde sogar über eine bevorstehende Auf
lösung des Bundes als Gegenleistung für Georgs Beteiligung an einer Ungarn
hilfe) 5 1 8 . Ein neuer Rechtstag über Kirchberg, Oettingen und Erbach wurde für 
den 6.1.1490 nach Nördlingen angesetzt. Auf Bitten Herzog Georgs hin verlegte 
Friedrich I I I . die Malstatt nach Augsburg 5 1 9, wo der Tag vom 8.-27.2.1490 
stattfand, erneut vor den königlichen Kommissaren Wilhelm von Eichstätt und 

5 1 2 RTA3,Nr.314d. 
5 1 3 BayHStAKbÄA 1953, fol.293-302 (Korrespondenz21.7.-3.9.). 
5 , 4 Lichnowsky, Nr. 1298 (11.8.1489). 
5 1 5 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 114. Maximilian hatte Ulm Schadenersatz wegen der 

„Gienger Nam" zugesagt (Württemberg. Regesten, Nr. 5884). Zu entsprechenden Bemü
hungen Georgs beim König siehe Wagner, Hohenzollern, 293. 

HHStA RHR Anti<ju. 3, fol.67 (21.8.). 
5 1 7 Vgl. BayHStA KbÄA 1953, fol. 293 ff. Daraus geht auch hervor, daß Albrecht IV. 

Georg, der acht Räte unter der Führung Sigmunds von Fraunberg zum Haag und des Kanz
lers Kolberger abgeordnet hatte, durch die Entsendung von zwei weiteren Räten unter
stützte. Allgemein zu den Folgeverhandlungen zum Dinkelsbühler Spruch vgl. Wagner, 
Hohenzollern, 292-310 und Hesslinger, 170-174. 

5 . 8 RTA 3, Nr. 346b Anm. 185; Wagner, Hohenzollern, 293f.; Klüpfel, Schwäbischer 
Bund, Teil 2, 78f.; Hesslinger, 171. 

5 . 9 Vgl. BayHStA MedFLit Oettingen 104, unfol. (7.11.-30.12.1489); PNU Ausw. 
St. 703. 
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Eberhard von Württemberg 3 ü . Fast die gesamte Verhandlungszeit wurde auf 
das Oettinger Problem verwandt; ohne daß man einer Lösung näher kam 3 2 1 ; im 
übrigen blieb es bei den grundsätzlichen Frontstellungen in der Interpretation 
der Dinkelsbühler Schlichtungsgrundlage. Nach persönlichen Gesprächen mit 
Georg setzte König Maximilian schließlich für Mai 1490 eine neue Verhand
lungsrunde nach Ulm an, wo man wieder nicht weiterkam. Im Gegenteil, die 
Beschwerden des Bundes über die dauernde Benachteiligung entluden sich in 
der Erneuerung der antikaiserlichen Esslinger Verschreibung vom 22.5.1489 
am 14.5.1490 und - im Juli 1490 - sogar in einer ultimativen Kriegsdrohung 
des Bundes an den niederbayerischen Herzog. Durch neue Verhandlungen mit 
Georg und Vorlage eines eigenen Schiedsentwurfs konnte Maximilian diese Feld
zugspläne abwenden3 2 2. 

VI . I m Z e i c h e n des Todes von M a t t h i a s C o r v i n u s : 
U n g a r n p l ä n e und U n g a r n z u g v o n 1490 

Am 6.4.1490 starb König Matthias Corvinus von Ungarn und Böhmen in 
Wien, nachdem er noch bis zum Februar mit habsburgischen Gesandten hatte 
unterhandeln lassen323. Die Frage der Thronfolge war ungeklärt, Konflikte 
zeichneten sich ab. Doch nicht nur für die Geschichte der Erblande und der 
österreichischen Herrschaft im Reich, sondern auch für die niederbayerische 
Reichspolitik bedeutete der Tod des Corvinen eine entscheidende Zäsur, 
beraubte er Georg (und Albrecht) doch des seit 1469 zentralen außenpolitischen 
Rückhalts gegen die Habsburger und eines von Kaiser und König aufgrund der 
territorialen Verhältnisse besonders gefürchteten Bedrohungspotentials, dessen 
Auswirkungen wir hauptsächlich in der gemeinschaftlich konzipierten Politik im 
Südosten des Reiches 1480-1487 und in der Tatsache erkannten, daß die Her
zöge es sich leisten konnten, ein ganzes Jahrzehnt hindurch jegliche militärische 
Hilfeleistung gegen Ungarn abzulehnen und damit das Zustandekommen einer 
Reichshilfe für die habsburgischen Hausinteressen zu blockieren. Außerdem 
war abzusehen, daß die Wittelsbacher jetzt unter gewaltigen Druck geraten wür
den, die von ihnen jahrelang vergeblich geforderte Militärhilfe nach dem Tod 
ihres engen Verbündeten nun endlich zu leisten. 

Das Fuggersche Ehrenwerk legt dem Kaiser für den Augenblick, als er vom 
Tod seines größten Gegners erfuhr, eine erfundene Rede in den Mund, deren 
Tenor ein Dank an Gott ist, daß er ihn diesen Augenblick noch habe erleben las
sen, denn die Strafe Gottes könne sich wohl verzögern, bleibe aber niemals 

520 Wagner, Hohenzollern, 297 f. Wieder wurden die niederbayerischen (diesmal vier, 
wieder geführt von Sigmund von Fraunberg zum Haag) Räte von oberbayerischen unter
stützt. Vgl. die städtische „Ordnung" zur Gewährleistung eines sicheren Ablaufs dieses 
Tags in: Chroniken der deutschen Städte 25, 347-350. 

Vgl. die Berichte Wolfgang Kolbergers an Herzog Georg in BayHStA K.bl. 543/1, 
fol .3-7 (21.1.) und K.bl. 341/1 la, fol. 116-118 (1.2.). Kolberger monierte, im Bund 
wolle man alle Streitfälle auf einmal gelöst sehen. 

522 Klüpfel, Urkunden, 76-79, 81-88; Arnpeck, 389, 638; Osann, 72; Wagner, 
Hohenzollern, 300-307; Hesslinger, 172f. 

323 Gutkas, Corvinus, 25f. (ebda., 28-50 ein interessanter Exkurs zur möglichen 
Todesursache). 
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aus 5 2 4. Dagegen meldet ein niederbayerischer Bericht aus Linz, der Kaiser sei in 
— jenen Apriltagen sehr betrübt gewesen, denn sein Lieblingstier, ein Vogel Strauß,-

sei von einer Brücke gefallen und habe sich das Genick gebrochen5 2 3. Tatsäch
lich aber galten die Bemühungen beider habsburgischer Herrscher sofort der 
Mobilisierung einer breiten Hilfeleistung nach Ungarn unter Hintanstellung aller 
Differenzen im Reich 3 2 6 . Schon am 8.4,1490, als erste Gerüchte von Matthias' 
Tod nach Linz gedrungen waren, rief Friedrich I I I . zur Hilfe bei der Rückerobe
rung der Erblande und der Durchsetzung seiner Ansprüche auf die Stephans
krone auf 5 2 7. Maximilian, dessen politische Grundsituation 1490 von einer 
gewaltigen Kräfteanspannung zwischen dem östlichen und dem westlichen 
(Frankreich-Bretagne) Schauplatz seiner Interessen geprägt war 5 2 8 , äußerte 
seinem Vater gegenüber sofort die Absicht, die inneren Verhältnisse im Reich, 
besonders zwischen Georg dem Reichen und dem Schwäbischen Bund, weiter zu 
stabilisieren, um eine Ungarnhilfe zu erreichen. Eng damit zusammen hingen 
auch seine Pläne, Tirol zu übernehmen und selbst dem Bund beizutreten5 2 9. Her
zog Georg zeigte sich auffälligerweise frühzeitig an den Planungen des Königs 
interessiert, half bei den ersten logistischen Vorbereitungen für ein nach Osten 
gerichtetes Militärunternehmen mit und traf persönlich mit Maximilian zusam
men 5 3 ° . Auf einem Ulmer Bundestag vom Mai 1490 versuchte der König in eige
ner Person erneut, die Händel mit Niederbayern beizulegen und auch die Aus
söhnung der zerstrittenen oberbayerischen Brüder voranzubringen. Albrecht IV. 
wollte er zum Verzicht auf Regensburg bewegen5 3 1. Gleich am Anfang des Bun
destags trat Maximilian als Nachfolger Erzherzog Sigmunds dem Schwäbischen 
Bund selber bei, nicht zuletzt deswegen, um sofort Ansprüche auf dessen militä
rische Hilfeleistungen anmelden zu können 5 3 2 . Seine Absicht, das Mißtrauen des 
Bundes gegen die bayernfreundliche Politik des Kaisers zu glätten, blieb aber 
ohne Erfolg. Im Bund herrschten immer noch Furcht und Feindschaft gegenüber 
Niederbayern vor, wurden die genaueste und sofortige Befolgung des Dinkels
bühler Spruchs und das Ende der Bevorzugung Georgs durch den Kaiser als Vor
bedingungen für alle weiteren Vermittlungen Maximilians genannt5 3 3. Im Ulmer 
Abschied vom 13.5. präsentierten die Bundesmitglieder sich durch ein neues 
Heeresaufgebot für den Fall von Übergriffen kriegsbereit5 3 4. 

Der Kaiser versuchte inzwischen, durch zahlreiche einschlägige Mandate, 
zuletzt (26.5.1490) durch ein Doppelstillstandsgebot an Georg und den Bund, 
die Bemühungen seines Sohns zu unterstützen 5 5 . Dabei fehlte auch nicht die 
Drohung an den Bund, ihn, falls er sich als zu großer Unruhefaktor erweise, 

5 2 4 BayStaBi cgm 899, fol. 336. 
5 2 5 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 147f. 
' 2 6 Wiesflecker, Maximilian, I , 280-287. 
5 2 7 Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr. 1010. 
5 2 8 Vgl. Schröcker, Deutsche Nation, 61; Wiesflecker, Maximilian, I , 284, 318ff. 
5 2 9 TLA Alt. Kopialb. 11/M, fol. 134-144; Wagner, Hohenzollern, 289. 
5 3 0 Vgl. BayHStA FüS 200, fol. 12f.; HHStA Max. 1, fol. 16; Klüpfel, Urkunden, 76f. 
5 3 1 Arnpeck, 389, 638; BayHStA KbÄA 1954, fol.22ff.; Wagner, Hohenzollern, 300f.; 

Striedinger, Briefwechsel, Nr. 6; Hesslinger, 172 f. 
5 3 2 Datt, 297 f. = RTA 3, Nr. 223g. 
5 3 3 Klüpfel, Urkunden, 78f.; Nüblingl,3\9L; BayHStA K.bl. 343/1, fol. 1. 
5 3 4 HHStA Frid. 7, fol. 46-49; Klüpfel, Urkunden, 81-84. 
5 3 5 Konzepte in TLA Sigm. XIV/1251 (30.4.-26.5.1490). 
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wieder aufzulösen. Mit aller Macht und allen Mitteln bis hin zu Sistierung von 
Kammergerichtsurteilen und überhaupt aller Streithändel im Reich auf ein oder 
zwei Jahre3 3 6 und durch Druck auf beide Kontrahenten im süddeutschen 
Raum drängte Friedrich I I I . auf die Realisierung des Ungarnzugs. Während der 
Bundesrat seinen Gesandten in Linz ultimativ instruierte, Georg müsse sich den 
Ulmer Bedingungen des Schwäbischen Bundes fügen, sonst gebe es Krieg und 
Maximilian sich, zumindest verbal, als entschiedener Gegner des Niederbayern 
hinzustellen suchte 5 3 7, forderte der König im Einklang mit seinem Vater den 
Herzog auf, persönlich und sofort „mit macht" zum Weiterzug nach Osten nach 
Linz zu kommen; Übergriffe des Schwäbischen Bundes gegen ihn werde man zu 
verhindern wissen. Georg hatte nämlich nach mehrfach bewährtem Muster argu
mentiert, die fortwährende Bedrohung durch den Bund erlaube es ihm nicht, 
Truppen zum Einsatz außerhalb seines Landes zu entsenden338. Die entspre
chende doppelgleisige Zusagenpolitik der Habsburger, die auf unbedingte Reali
sierung eines unter breiter Mithilfe zustandekommenden Ungarnzuges zielte, 
erreichte ihren Höhepunkt in zwei gleichlautenden Garantieurkunden vom 
7.8.1490, von denen eine an Georg 5 3 9, die andere an den Bund 5 4 0 gerichtet war. 
Jeweils beiden wurde zugesagt, der je anderen Partei solle ein weiteres Vorgehen 
verboten und diese notfalls bestraft bzw. dem Angegriffenen geholfen werden. 
Dem Herzog wurde überdies Hilfe für den Fall versprochen, daß seine Wider
sacher seine Abwesenheit vom Herzogtum in Reichsdiensten auszunutzen 
versuchen sollten. Maximilian versprach sich von dieser Doppelgarantie, einen 
befristeten Anstand erreicht und sich Georgs Hilfe gesichert zu haben, scheiterte 
aber mit weiteren Schlichtungsvorschlägen auf dem erwähnten Ulmer Bundes
tag, da der Bundesrat die Dinkelsbühler Schlichtungsgrundlage verlassen sah 
und dem König entsprechende Vorwürfe machte 5 4 1. Befürchtungen anläßlich 
eines im Kraichgau sich entwickelnden Kleinkriegs zwischen Württemberg und 
Pfalz führten zu neuen Rüstungsbeschlüssen 5 4 2. 

Dennoch entschloß sich Georg der Reiche jetzt zur persönlichen Teilnahme 
am Ungarnzug. Am 6.9.1490 deutete er gegenüber Albrecht erstmals an, er 
wolle sich außer Landes zum Kaiser begeben343. Durch eine Vielzahl ent
sprechender Mandate und eine diplomatische Mission versuchte Friedrich I I I . , 
flankierende Sicherheitsgarantien für dieses Vorhaben zu schaffen 5 4 4 . 

Inzwischen aber hatten sich die habsburgischen Aussichten, das Königreich 
Ungarn nach den Bestimmungen des Vertrags von 1463 übernehmen zu können, 

5 3 6 Vgl. HHStA Frid. 7, fol. 78b, 95. 
537 Wagner, Hohenzollern, 302-305; BayHStA K.bl. 344/53, fol.40 („hertzog Jorg 

muß rechten oder fechten"). 
5 3 8 HHStA Frid. 7, fol. 83 f. 
5 3 9 BayHStA PNU Bünde u. Fehden 9 (dazu noch PNU Ausw. St. 704). 
5 4 0 Klüpfel, Urkunden, 89 -91 . 
541 Wagner, Hohenzollern, 306-310. 
5 4 2 Ebda., 310-312; BayHStA PNU Bünde u. Fehden 12. Details bei Hesslinger, 

174-176 und Schaab, Kurpfalz, 212. 
5 4 3 BayHStA KbÄA 1219, fol.224. Vom 7.9. datiert ein Ausschreiben von Kaiser und 

König gegen die ungerechtfertige Erhebung Wladislaws I I . von Böhmen zum König von 
Ungarn (Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr. 1013). 

5 4 4 HHStA Frid. 7, fol. 107a- 107d; BayHStA PNA 6425; TLA Sigm. XIV/1251 
(18.9.-8.11.1490); BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 231, 232. 
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deutlich verschlechtert. Nach Matthias' Tod gab es nämlich vier Bewerber um 
die Stephanskrone, Johann Corvinus, Maximilian und die beiden Jagiellonen 
König Wladislaw I I . von Böhmen und seinen Bruder Johann Albrecht (später 
König von Polen 1492-1501). Gewählt wurde am 15.7.1490 in Ofen schließ
lich der Böhmenkönig, der damit die in ihrer gegenseitigen Zuordnung seit lan
gem umstrittenen und oft doppelt beanspruchten Königreiche Böhmen und 
Ungarn in Personalunion vereinte. Am 31.7.1490 beschwor Wladislaw die 
Wahlkapitulation, am 23.9. wurde er in Stuhlweißenburg gekrönt. Im Oktober 
1490 heiratete er Beatrix, die Witwe seines Vorgängers Matthias 5 4 5. 

So schienen zunächst die Jagiellonen vom erbitterten Gegensatz zwischen 
Habsburg und Hunyadi zu profitieren und sich das ausgedehnteste dynastische 
Herrschaftsgebiet Europas aufzubauen546. Noch deuteten keine Anzeichen dar
auf hin, daß sie es im 16. Jahrhundert wieder verlieren sollten; die Situation war 
offen. Bis 1491 gelang Wladislaw I I . der Ausgleich mit den übrigen Thronpräten
denten. Nach der dynastischen Konzeption König Kasimirs von Polen, die für 
jeden seiner Söhne eine Königskrone vorsah, war eigentlich der jüngere Johann 
Albrecht als ungarischer König vorgesehen gewesen. Es kam zu ernsthaften, 
auch militärischen Auseinandersetzungen der Brüder, bis Kasimir IV. auf die 
Seite seines ältesten Sohnes trat und Johann Albrecht im Februar 1491 mit Schle
sien abgefunden werden konnte. Im Lauf des Jahres 1490 jedoch nutzten die Dif
ferenzen der Jagiellonen ihrem Rivalen Maximilian bei seinen Rückeroberungen 
in Niederösterreich, das Wladislaw nicht freiwillig preisgeben wollte, und sei
nem Vorstoß nach Ungarn 5 4 7. 

Wladislaw IL, König von Böhmen und Ungarn, war der Schwager Georgs des 
Reichen, der ältere Bruder der Herzogin Hedwig. Es mutet seltsam an, daß Georg 
sich (spätestens) im September 1490 bereiterklärte, die zu Lebzeiten Corvinus* 
so oft vergeblich von ihm verlangte Ungarnhilfe gegen seinen Verwandten jetzt 
leisten zu wollen 5 4 8 . Der Ausgleich mit dem Kaiser und die Absicherung der eige
nen Lande gegen den Schwäbischen Bund hatten für ihn jetzt wohl höhere Priori
tät als die Pflege der Beziehungen zu Ungarn, die offensichtlich größtenteils an 
die Person des Corvinen gebunden gewesen waren. Zu tief stand der Herzog 
wohl bei Kaiser und König im Wort, für den glimpflichen Ausgleich mit dem 
Schwäbischen Bund eine Gegenleistung zu erbringen. Zudem haben wir keiner
lei Hinweise auf intensive politische Kontakte zwischen Georg und Wladislaw; 
nur wegen der Prager Wirren im Frühjahr 1483 bat der König seinen Schwager 
einmal um Hi l fe 5 4 9 . Betroffen war Georg allerdings von den Streitigkeiten 
zwischen Corvinus und Wladislaw wegen der Vergabe der pfälzischen und 

5 4 5 Zur Geschichte der ungarischen Königswahl von 1490 vgl. ausführlich Fessler-Klein, 
222-232; Bäk, Königtum und Stände, 62-73; Palacky 5/1, 331-363; Hoensch, 170. 
Zum Thronwechsel selbst vgl. noch Grieger, 265 ff. und die Arbeit von Kubinyi. Die Wahl
kapitulation ist gedruckt bei Bäk, Königtum und Stände, Anhang I , Nr. 14. 

546 Nehring, Corvinus, 192f.; Seiht, 59. 
547 Baczkowski, Versuch, 435-438; Biskup, Diplomatie, 170f., 173. 
5 4 8 Vgl. Riezler, Baiern, 529; Ulmann I , 97, 116. 
5 4 9 Franz M. Mayer, Beiträge, 373; Palacky 5/1, 249—256. Es blieb ohne praktische 

Konsequenzen, daß Georg den Böhmenkönig Ende Oktober 1487 gegenüber Albrecht IV. 
erstmals als möglichen Partner für eine antikaiserliche Politik genannt hatte (BayHStA 
KbÄA 1953, fol. 78, 82). 

427 



bayerischen Lehen auf dem Nordgau 3 3 0; Ende 1490 fand deswegen ein Tag ober
bayerischer, niederbayerischer und böhmischer Räte in Cham statt" 1. Im Okto
ber 1490 nun allerdings, als Georg zusammen mit Maximilian schon auf dem 
Vormarsch in Richtung Ungarn war, wandte sich König Wladislaw an den Her
zog mit der Bitte um eine friedliche Vermittlung gegenüber den Ansprüchen 
Maximilians 3 3 2. Georg schickte eine Gesandtschaft nach Ofen, die darlegen 
sollte, wie er durch den Schwäbischen Bund so in Bedrängnis geraten sei, daß er 
seine Zuflucht bei Kaiser und König habe suchen müssen und dafür versprechen 
habe müssen, gegen Ungarn und gegen Wladislaw zu helfen 5 5 3. 

Im Juli 1490 begannen Maximilians Rückeroberungen in Niederösterreich, 
Ende August waren Wien und Wiener Neustadt wieder in seinen Händen 3 3 4 . 
Georg der Reiche verließ Mitte September mit 1200 Reitern Schärding und stieß, 
über Wien ziehend, an der Leitha zum König, bei dem sich bereits der oberbaye
rische Herzog Christoph befand 3 3 3. Im November wurden nacheinander Stein
amanger, Veszprem und Stuhlweißenburg eingenommen. Am Tag der Erobe
rung von Stuhlweißenburg (17.11.1490), der Krönungsstadt der ungarischen 
Könige, verlieh Maximilian Herzog Georg als Dank für seine Teilnahme am 
Ungarnzug einen Hof in dieser Stadt 5 3 6. Neben Georg kämpften auch andere 
Reichsfürsten bei der Einnahme der Stadt mit, darunter Georgs schärfster Rivale 
im Schwäbischen Bund, Markgraf Sigmund von Brandenburg. Beide empfingen, 
wie auch Herzog Christoph von Oberbayern, in Stuhlweißenburg den Ritter
schlag durch König Maximilian 5 5 7 . Anfang Dezember führte der Zug weiter nach 
Ofen, doch dort weigerten sich die königlichen Söldner, der ausstehenden 
Bezahlung wegen, weiterzukämpfen. Vergeblich versuchte Georg, zu vermitteln. 
Der Feldzug mußte, auch angesichts der Jahreszeit, abgebrochen werden. 
Maximilian zog wieder nach Wiener Neustadt zurück, Herzog Georg nach Wien. 
Am 26.12.1490 war er wieder in Landshut 5 5 8. 

Sicher war es das Hauptanliegen Georgs und seiner militärischen Mission, 
Friedrich I I I . weiterhin günstig zu stimmen, der unverzüglich neue Hilfsmaß
nahmen einleitete3 3 9. Der Kaiser und die Statthalter Georgs in Landshut waren 
den ganzen Herbst über, während Georg außer Landes war, in Korrespondenz
verbindung geblieben. Besonders war es um die (angebliche) Bedrohung 
Niederbayerns durch den Schwäbischen Bund gegangen, gegen den erneut 

5 5 0 Vgl. BayHStA Oberpfalz U 8 - 1 1 ; PNU Lehen 1269. 
II1 BayHStA KbÄA 1256, fol. 341 ff. 
D 3 2 Nach einem Bericht Florian von Waldaufs an Erzherzog Sigmund vom 28.10. (v. 

Kraus, Sigmund, Beil. I , 12). 
535 Wagner, Hohenzollern, 314f. 
354 Räzsö, Feldzüge, 23; Schober, 407-410; Schaff ran, 161 f. Dokumente zu den militä

rischen Operationen Maximilians vom April 1490 bis zum Januar 1491 sind (nach HHStA 
Hs. B 91) ediert bei Firnhaber, 397-461. Vgl. auch Wiesflecker, Ungarnunternehmen und 
ders., Maximilian, 1, 288-296. 

5 5 5 Arnpeck, 389f.; Landshuter Ratschronik, 329; Fugger-Birken, 1027; BayStaBi clm 
1229, fol. 109 (Veit von Ebersberg); Firnhaber, 454f. Zum Ungarnzug Georgs vgl. außer
dem Adlzreitter, 208f.; Riezler, Baiern, 528-530 und Würdinger, Kriegsgeschichte, Höf. 

3 3 6 Verleihungsurkunde: BayHStA PNU 1490 XI 17. Sächsische Berichte bezeugen aus
drücklich Georgs Beteiligung an der Erstürmung der Stadt (Ludolphy, 143 Anm. 31). 

5 5 7 Arnpeck, 389f.; Wiesflecker, Maximilian, I , 292f.; Seyboth, Markgraftümer, 161. 
5 5 8 Arnpeck, 389f.; Landshuter Ratschronik, 329; Riezler, Baiern, 530. 
5 5 9 Firnhaber, 459-461; Riezler, Baiern, 527. 
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ein kaiserliches Stillstandsgebot erging, damit der Herzog durch ihn aus Lands
hut erreichende -Berichte Iceinen Anlaß geboten bekam, -vorzeitig umzukeh
ren 3 6 0 . Besonders Wolfgang Kolbergers Verhältnis zu Friedrich I I I . war aus
gezeichnet361. Der Kanzler war es denn auch, der seinem Herrn im Dezember 
1490 direkte Verhandlungen mit dem Kaiser vorschlug, zunächst wegen Einzel
streitpunkten in Schwaben, dann aber auch mit dem Ziel, die Auflösung des 
Schwäbischen Bundes weiter zu betreiben5 6 2. Auf dem Haller Bundestag vom 
Januar 1491 wurden dann auch entsprechende Befürchtungen laut, Georg könne 
angesichts seiner Hilfsdienste jetzt beim Kaiser noch größere Konzessionen 
erlangen. Neben der Abordnung einer Gesandtschaft zum Kaiser wurden daher 
auch Bündniswerbungen bei verschiedenen Reichsständen und sogar beim fran
zösischen König beschlossen563. 

Tatsächlich suchte vor allem Kurfürst Philipp von der Pfalz, den die Lands
huter Statthalter im Herbst 1490 verschiedentlich um Rat angingen5 6 4, die guten 
Beziehungen Herzog Georgs zu Kaiser und König wegen seiner Dienste in 
Ungarn für sich auszunutzen. Auf seine Initiative hin fand vom 21.-24.12.1490 
ein Tag Albrechts IV. mit Räten Philipps, Georgs und Ottos I I . in Ingolstadt zur 
Beratung von Maßnahmen gegen den Schwäbischen Bund (Verbot jeder Erwei
terung; Reduzierung der Hilfspflicht der Städte) und gegen den Ritterbund vom 
Löwen (Verbot von Verbindungen zum Schwäbischen Bund und zu Böhmen) 
sowie entsprechender Werbungen bei den Eidgenossen und der Reichsstadt 
Nürnberg statt. Nach den kurpfälzischen Instruktionen sollte sich Georg direkt 
beim Kaiser für entsprechende Mandate einsetzen, daneben auch noch eine 
ganze Reihe die Pfalz und den Bund betreffender Spezialf ragen (Kraichgau, 
Speyer, Maulbronn) anschneiden und über seine Erfolge direkt nach Ingolstadt 
berichten 5 6 5. Diese Aufträge erreichten Herzog Georg aber erst, als er sich beim 
Rückmarsch von Wien nach Landshut befand; von Schärding aus schickte er 
Räte zum Kaiser nach Linz zurück 5 6 6 . Nach einem Bericht Markgraf Sigmunds 
war Georg von Friedrich I I I . auf dem Rückmarsch in Linz ehrenvoll empfangen 
worden, hatte aber einige Forderungen vorgetragen, die großes Mißfallen erregt 
hä t t en 5 6 7 . Wir können nur vermuten, daß diese Forderungen ähnliche Gegen
stände wie auf dem Ingolstädter Tag oder vielleicht noch weiter gehende Ansprü
che wegen einer Belohnung oder einer Gegenleistung des Kaisers betrafen; in 
jedem Fall sind sie ein Zeichen für das hohe Selbstbewußtsein, das der Herzog 

5 6 0 Vgl. TLA Sigm. XIV/1251; BayHStA K.bl. 343/1, fol. 13-15; PNU Ausw.St. 2756 
und PNU Landschaft 244; HHStA Frid. 7, fol. 110; GLA 67/908, fol. 300ff. 

5 6 1 Vgl. HHStA Frid. 7, fol. 109 (Kolberger bittet um die Verleihung des Hochstifts Gurk 
an seinen Bruder Georg). Zu Person und politischer Leistung Kolbergers vgl. Stauber, Kol
berger, zu den hier angesprochenen Zusammenhängen besonders 337-350. 

5 § 2 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 152-155. 
5 6 3 Klüpfel, Urkunden, 94; Wagner, Hohenzollern, 316-318; Hesslinger, 176f. 
5 6 4 GLA 67/908, fol. 300ff. 
5 6 5 Das Material zum Ingolstädter Tag ist verstreut in GLA 67/908, fol. 297- 311; BayH 

StA K.bl. 341/1 la, fol. 151-159 und K.bl. 344/53, fol.43; KbÄA 1992, fol.400ff. und 
Krenner 10, 329-336. Georg hatte einen entsprechenden Tag übrigens schon im Juni 1490 
als Folgetag für die Amberger Einung vorgeschlagen (vgl. BayHStA KbÄA 1219, fol. 235 ff. 
und KbÄA 1953, fol. 286 und KbÄA 1954, fol. 28ff. und KbÄA 1962, fol. 28). 

5 6 6 GLA 67/908, fol. 307. 
567 Wagner, Hohenzollern, 318. 
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aus der Hilfeleistung für die Habsburger zog. Die von ihm nach Linz zurück
gesandten Räte verhandelten jedenfalls im Januar und Februar 1491 mit Fried
rich I I I . und dem zeitweise ebenfalls anwesenden Maximilian über die Punkte des 
Ingolstädter Abschieds sowie Fragen der Markgrafschaft Burgau und des Land
gerichts Graisbach. Der Herzog berief sich in seinen Instruktionen auf die angeb
lich schon in Ungarn durch Maximilian zugesagte Unterstützung in diesen Punk
ten, sah sich aber auch genötigt, Gerüchte zu zerstreuen, er sei für die Meuterei 
der königlichen Truppen vor Ofen verantwortlich gewesen368. Immerhin erließ 
der Kaiser am 28.2. und am 1.3.1491 wieder einmal eine ganze Anzahl pro-
georgianischer Mandate an den Schwäbischen Bund und einzelne seiner Mit
glieder 5 6 9. 

V I I . N e u e Z u s p i t z u n g e n z w i s c h e n W i t t e l s b a c h u n d d e m 
S c h w ä b i s c h e n B u n d : 

D i e o b e r b a y e r i s c h e n B r ü d e r d i f f e r e n z e n 
u n d d i e G r ü n d u n g des L ö w l e r b u n d e s 

Es war eine der wichtigsten gesamtpolitischen Entwicklungen der Jahre 
1489-1492 im Vergleich zur Lage 1488/89, daß sich neben Herzog Georg auch 
Kurfürst Philipp von der Pfalz und vor allem Albrecht IV. von Oberbayern offen 
als gewichtige Gegner des Schwäbischen Bundes darstellten, was der komplizier
ten Lage im Süden des Reiches neuen Konfliktstoff zuführte. Hauptsächlich ver
antwortlich für diese Entwicklung war das Wiederaufflammen der oberbayeri
schen Brüderdifferenzen und die gleichzeitige gegen den Herzog gerichtete Kon
stituierung des ritterschaftlichen Adels im Straubinger Land im Löwlerbund. 
Beide Prozesse beeinflußten einander und liefen schließlich zusammen im 
Anschluß der Herzöge Christoph und Wolfgang und der Löwlerritter an den 
Schwäbischen Bund und den böhmischen König. Nach den vergeblichen 
Schlichtungen Maximilians auf dem Reichstag von 1491 führte diese neue Kon
stellation 1492 hart an den Rand eines Reichskriegs gegen Albrecht IV. 

Der Streit zwischen Albrecht und seinen Bürdern Christoph und Wolfgang um 
Mitregierungsrechte im oberbayerischen Teilherzogtum war mit den auf Leb
zeiten beschworenen Verzichtserklärungen Wolfgangs (1477) und Christophs 
(1485) nur auf dem Papier beendet. Schon von 1487 sind neue Rechtsgutachten 
für beide Seiten über die Alleinregierungsrechte in Oberbayern erhalten 5 7°. 1488 
suchten Christoph und Wolfgang vor allem Anlehnung an Kaiser und König. Sie 
nahmen Dienstverhältnisse bei den Habsburgern auf und fungierten als Feldher
ren des kaiserlichen Heeresaufgebots zur Befreiung Maximilians aus der Brügger 
Gefangenschaft, wofür der Kaiser ihnen vorländische Besitzungen verleihen 
woll te 3 7 1 . Den Oberbayern aber ging es vor allem um die Erlaubnis, sich dem 
Schwäbischen Bund anschließen zu dürfen, die ihnen von Friedrich I I I . am 
17.9.1488 auch erteilt wurde 5 7 2 . Bereits jetzt zeichnete sich ab, daß sie den 

BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 185-197; Krenner 10, 337-340. 
TLA Sigm. XIV/1251 (sub dato). 
In GHA Korr. Akten 575 (datiert nach Rall, Hausverträge, 26). 
Vgl. GHA HU 729, 820, 821; HHStA Frid. 7, fol. 17; RTA 3, Nr.61c. 
HHStA RHR Antiqu. 3, fol. 147, 153. Vgl. dazu RTA 3, Nr.98d/e. 
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wichtigsten Machtträger im süddeutschen Raum, der sich bislang ganz auf die 
Auseinandersetzung mit Georg konzentrierte, auch gegen Albrecht i n Stellung 
bringen wollten. 

Im Januar 1489 bestellte Friedrich I I I . Markgraf Friedrich von Brandenburg 
zum kaiserlichen Kommissar in neuen Streitigkeiten Albrechts und Wolf
gangs5 7 3, lud den regierenden Herzog Ende 1489 sogar vor sein Kammergericht 
und ernannte in Kurfürst Philipp von der Pfalz einen weiteren Kommissar5 7 4. 
Außerdem kündigte Georg der Reiche, dessen eigene Beziehungen zu Herzog 
Christoph um die Jahreswende 1487/88 noch von Differenzen belastet wur
den 5 7 5 , im Vorfeld der Aussöhnung mit Friedrich I I I . Anfang 1489 Albrecht an, 
er wolle sich auf kaiserliches Ersuchen hin mit dessen Brüdern aussöhnen und 
künftig Neutralität bewahren. Er tat damit einen ersten Schritt weg von Albrecht 
hin zu den Habsburgern und übernahm auch keinen Vermittlungsauftrag zwi
schen den oberbayerischen Streitparteien mehr 5 7 6 . 

Die Geschichte des Ritterbunds vom Löwen, der 1489 vom Adel des Straubin
ger Landes gegründet wurde, kann aus mehreren Perspektiven geschrieben und 
gedeutet werden - an Quellen dazu mangelt es n i c h t 5 , eher an einen Überblick 
vermittelnden Darstellungen3 7 8. Das wichtigste Grundthema ist wohl der 
Problemaspekt von Adel und Adelspolitik im werdenden Territorialstaat des 
15. Jahrhunderts. Sowohl der sich in einer eigenartigen Zwischenlage zwischen 
Reichsunmittelbarkeit und Landsässigkeit befindende alte dynastische Adel 
(niederbayerische Beispiele wären etwa die Fraunhofen und die Fraunberg)5 7 9 

als auch der den größten Teil der herzoglichen Amtsträger und Räte stellende 
landständische Adel trachteten danach, ihre Sonderrechte, ihren Status als 
Gefolgsleute, nicht Untertanen, zu wahren und sich allen Verstaatlichungsten
denzen und Versuchen des territorialen Einbaus zu entziehen5 8 0. Ziel des Lan
desfürsten war dagegen die eindeutige Definition eines Nachordnungsverhält
nisses; er wirkte den Unabhängigkeitsbestrebungen durch (auch gewaltsame) 
Ausübung der landeshoheitlichen Rechte oder durch Nichtanerkennung kaiserli
cher Standeserhöhungen, die als Basis für eine Lösung vom Herzogtum dienen soll
ten, entgegen581. Dazu kam die lange Tradition selbstbewußter Unabhängigkeit 
der Ritter des Straubinger Landes . Wohl verstanden sich die Mitglieder der 
1428 gegründeten und 1466 gegen Albrecht IV. erneuerten Rittergesellschaft 
„vom Eingehürn" („Böckler") vor allem als Turniergesellschaft, doch im Kampf 

5 7 3 GHA HU 755, 765. 
5 7 4 Ebda., 756; BayHStA KbÄA 1954, fol .3-8; FüS 281 1/2, fol.80. Die Instruktion 

Christophs und Wolfgangs (RTA 3, Nr. 259) an den Kaiser läßt etwas von der Unversöhn-
lichkeit spüren, mit der beide Herzöge gegen ihren Bruder vorgingen. 

5 7 5 Vgl. BayHStA FüS 283; KbÄA 1953, fol. 247. 
5 7 6 BayHStA KbÄA 1953, fol. 291 = RTA 3, Nr. 68b. 
5 7 7 Die Löwlerakten in BayHStA KbÄA 1992-1996, FüS 8-13 und NKB 25 sind 

Grundlage der Krennerschen Bände 10 und 11 für die Jahre 1488-1492, bieten aber dar
über hinaus eine Fülle ungedruckten und nicht ausgewerteten Korrespondenzmaterials. 

5 7 8 Genannt seien die Ubersichten zum bayerischen Adel im Spätmittelalter bei Volkert, 
Entwicklung, 564ff. und bei Andrian-Werburg, Adel sowie Freyberg, 599-613; Riezler, 
Bayern, 531-546; Eberbach, 141-145 und die Arbeit von Piendl, v.a. 76-81 . 

* 7 9 Dazu Andrian-Werburg, Adel, 49-52; Krieger, Lehnshoheit, 222-224. 
3 8 0 Andrian-Werburg, Adel, 52-56; Press, Führungsgruppen, 37. 
581 Volkert, Entwicklung, 569. 
5 8 2 Vgl. Riezler, Baiern, 471-474, 746. 
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eines der wichtigsten Bundesgenossen, Johann IV. von Degenberg (1451-1487), 
gegen die Integration in den wittelsbachischen Landesstaat, gegen Ludwig den 
Reichen und Albrecht IV., erkennen wir einiges vom Selbstbewußtsein des im 
Bayerischen Wald reich begüterten und 1465 in den Reichsfreiherrenstand erho
benen Geschlechts gegenüber dem Münchener Herzog. Auf eine politisch wich
tige Rolle weist auch hin, daß Herzog Christoph dem Böcklerbund beitrat 5 8 3. 

Diese allgemeine Ursache des Kampfs des Straubinger Ritteradels um den Er
halt seiner Sonderrechte führte über einen 1488/89 aktuellen steuerpolitischen 
Auslöser zur Gründung des Löwlerbundes. Den Ausgangspunkt markieren 
Georg der Reiche und seine Hilfsbitten an Albrecht IV. gegen den Schwäbischen 
Bund vom Januar und Juli 1488 5 8 4 . Im Anschluß an einen Münchener Landtag 
vom August 1488, auf dem Herzog Albrecht auf seine Verpflichtung, dem nie
derbayerischen Vetter zu helfen und auf die dafür notwendige Aufbringung von 
Finanzmitteln hingewiesen hatte, schrieb der oberbayerische Herzog eine Land
steuer zur Kriegshilfe aus. Beiträge leisten sollten „alle und jegliche inwohner 
unsrer herrschaften", egal welchem Grund-, Vogtei- oder Leibherrn sie unter
standen, außer den armen Leuten, die Hintersassen des Adels waren und auf des
sen Gütern saßen 5 8 5 . Dieses Vorgehen Albrechts stand im Zusammenhang mit 
seinen ständigen Versuchen, „eine unmittelbare »staatliche4 Steuerverwaltungauf-
zubauen". Er leitete das Besteuerungsrecht aus seiner hohen Obrigkeit ab und 
zog beständig auch Immunitätsinsassen auswärtiger Hochstifte und Klöster ent
sprechend heran 5 8 6. 1488 nun ging es darum, daß der Adel, der persönlich 
Kriegsdienste leisten wollte, und dessen Hintersassen frei vom Steueranschlag 
bleiben sollten. Diese Befreiung sollten nach Albrecht aber nur jene Güter ge
nießen, die dem Adel mit der Grundherrschaft angehörten, nicht die Vogtei- oder 
Leibuntertanen des Adels, gleich ob sie in den Hofmarken oder in den Land
gerichten saßen. 1493 sollte sich erweisen, daß Albrecht in seinen Ansprüchen 
zurückstecken und das Veranlagungsrecht des Adels über seine Hintersassen 
aller Rechtskategorien, egal ob Hof mark oder Landgericht, das in Niederbayern 
schon länger gewährte „ius subcollectandi", zugestehen m u ß t e 3 8 7 . Vorerst, 
1488, aber lieferte dieser Neuerungsversuch 46 Angehörigen vor allem des ritter
schaftlichen Adels an der Donau um Straubing und im Bayerischen Wald den 
Anlaß, sich am 14.7.1489 in Cham im Ritterbund „vom Löwen" unter der 
Hauptmannschaft von Albrechts Chamer Pfleger Sebastian Pflug vom Raben
stein zu Schwarzenberg zusammenzuschließen 5 8 8 . Über das sicher schon 
schwerwiegende Problem einer internen Adelsopposition hinaus bedeutete diese 
Vereinigung eine enorme Gefahr für das Gesamthaus Wittelsbach, indem der 
dem landesfürstlichen Zentralismus entgegenarbeitende Bund unzufriedenen 
Mitgliedern des Hauses eine Plattform bot. So mußte es für Pfalzgraf Philipp 
ganz unerwartet kommen, daß sein Mosbacher Vetter Otto IL, mit dem er seit 

58y Piendl, 72-76; Eberbach, 138-141; zu den Degenbergern vgl. Riezler, Baiern, 
471-481, 563f.; G.Oswald, 18-20; Riedenauer, Standeserhöhungen, 626ff. und Liebe
rich, Übersicht, 366. 

5 8 4 Vgl. Krenner 8, 517 ff. und 12, 185 ff. Den Zusammenhang zum Schwäbischen Bund 
betont Würdinger, Kriegsgeschichte, 150 f. 

5 8 5 Vgl. Krenner8, 539ff. und 10, 99ff., Zitathier S. 100. 
586 Fried, Steuer, 585, 595 (Zitat). 
5 8 7 Ebda., 590-592, 594f. 
5 8 8 Original des Bundesbriefs: BayHStA Oberpfalz U 549. Druck: Krenner 10, 175-195. 
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1479 durch einen Erbvertrag verbunden war, an der Gründung des Bundes teil
nahm 5 8 9 ; weniger überraschend war es sicher Tür Alb recht IV.,.daß. seine Brüder 
Christoph und Wolfgang im November 1489 beitraten 5 9 0. Damit gab es deutlich 
sichtbare Anzeichen dafür, daß die geschlossene Fürstenfront des Hauses Bayern 
auseinanderzubrechen begann, zumal Otto IL, Christoph und Wolfgang auch 
schon bei der Ingolstädter Einung vom Juni 1487 gefehlt hatten. Die unmittel
bare Folge waren einerseits verstärkte Kontakte zwischen Georg, Albrecht und 
Philipp, andererseits neue Belastungen für das Verhältnis der Herzöge zum 
Schwäbischen Bund nach dem Dinkelsbühler Ausgleichsverfahren vom Juni 
1489. Die Löwlerritter wandten sich im letzten Quartal 1489 nämlich nicht nur 
rechtfertigend und um Hilfe bittend an Georg den Reichen und die Landshuter 
Landschaft, die zum Jahresende Vermittlungen zu Albrecht IV. aufnahm 5 9 1, son
dern diskutierten auch bereits über die Möglichkeit eines Anschlusses an den 
Schwäbischen Bund, was Hauptmann Pflug vorerst aber noch unterband 5 9 2. 

Im Lauf der nächsten Jahre weitete sich die hier kurz umrissene Problematik 
durch Verknüpfung mit vielen weiteren Spannungsfeldern, durch den Beitritt 
des Ritterbunds zum Schwäbischen Bund, durch die Kontaktaufnahme zum in 
Ungarn gegen die Habsburger erfolgreichen König Waldislaw I I . und durch die 
Zusammenhänge zum Konflikt um die Rückstellung Regensburgs an das Reich 
zum zentralen Thema der wittelsbachischen Reichspolitik bis 1492/93, nicht 
etwa nur der landesherrlichen Politik Albrechts IV., aus 5 9 3. Um die Jahreswende 
1489/90 kam es, wegen der neuen Bedrohung durch die Löwenritter, der fort
während schwierigen Ausgleichsverhandlungen mit dem Schwäbischen Bund 
und vor dem Hintergrund der dynastiepolitischen Überlegungen Kurfürst Phil
ipps in Richtung Mosbach und Bayern zu einer Vertragsverbindung der vier 
wichtigsten wittelsbachischen Fürsten auf einem Treffen zu Amberg im März 
1490. Die Vorgeschichte dieses Tages begann schon im Herbst 1489. Für den 
1.11.1489 wurde erstmals ein Treffen anberaumt, denn angesichts der politi
schen Lage sei es nötig 

daß wir fürsten von Bayern samptlich zu eyn kernen, und unser sammnung dhein sunde-
rung detten, daruß verstanden werden mocht by den fremden oder widderwertigen, daß 
unser handelung spelltig, zerteilt, nit eynmutig oder der unlust unsers zusamenkomens in 
etlichen under uns also unbestentikeit etc. 3 9 4 

Der Termin wurde aber mehrfach, zuerst von Albrecht und Georg, dann von 
Pfalzgraf Philipp, verschoben. Nach der dritten Verschiebung im Februar 1490 
auf den 8.3. zeigte Albrecht IV., der am meisten Interesse am Zustandekommen 
hatte, sich deutlich verärgert. 

' 8 9 GHA HU 550. Vgl. Press, Oberpfalz, 33. 
5 9 0 Krenner 10, 229 ff. 
5 9 1 Vgl. KrennerS, 539ff. und 10, 197ff., 242ff. 
592 Krenner W, 232 L 
5 9 3 Zu letzterem Aspekt vgl. das vielleicht von Albrecht selbst stammende, aus landes

fürstlicher Sicht sprechende Lehrgedicht auf der Innenseite des Umschlags des ersten 
Bands der „Lebler hanndlung" (BayHStA FüS 9, fol. 1') sowie die von niederbayerischen 
Räten dem Kaiser Anfang 1491 vorgetragenen Bedenken über offene Zurschaustellung 
eines derartigen Ungehorsams gegenüber dem Landesfürsten (BayHStA K.bl. 341/1 la, 
fol. 191'). 

5 9 4 BayHStA FüS 200, fol. 9. 
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Die komplizierte Organisation der gemeinsamen Reise Albrechts und Georgs 
nach Amberg führte dann im März 1490 zu neuen Verzögerungen 3 9 !\ Georg ließ 
dem Kaiser noch anzeigen, das geplante Treffen der Wittelsbacherfürsten richte 
sich nicht gegen i h n 5 9 6 . Ebenfalls nach Amberg geladen wurden der Bischof von 
Würzburg und die Reichsstadt Nürnberg 5 9 7 . Am 19.3.1490 endlich wurde die 
„Amberger Einung" der Pfalzgrafen Philipp und Otto I I . von Mosbach und der 
Herzöge Albrecht IV. und Georg besiegelt598. Die Fürsten vertrugen und ver
einigten sich für sich und ihre Erben angesichts der Bedrohung ihrer Lande 
und setzten eine gegenseitige Hilfspflicht von mindestens 100 Reisigen bei 
allen fremden Interventionen fest. Bei Angriffen auf ein Einungsmitglied sollte 
mit aller Macht Hilfe geleistet werden. Hilfen für Offensivunternehmen wurden 
erwähnt, aber nicht als verpflichtend fixiert. Zur Regelung gegenseitiger Forde
rungen wurde ein Austrag eingesetzt. Die Ausnehmungen von Papst, Kaiser und 
König wurden in einem Beibrief rückgängig gemacht3 9 9. Die antihabsburgische 
Tendenz der Einung wird daraus klar erkennbar; ebensowenig ist zu bezweifeln, 
daß die anvisierten Hauptwidersacher der Löwlerbund und der Schwäbische 
Bund waren, bei dem der Vertragsabschluß zu neuen Kriegs gedachten und -Vor
bereitungen führte 6 0 0 . Da die Amberger Absprache auch Elemente einer Erb-
einung des Gesamthauses enthielt, wenngleich weder die Sukzessions- oder die 
Kurfrage berührt wurden noch alle Pfälzer Nebenlinien eingeschlossen waren, 
wurde sie noch in der Hausunion von 1724 ausdrücklich erneuert6 0 1. 

Als besonders schwierig erwies sich die Integration des Pfalzgrafen Otto I I . in 
die Amberger Einung. Otto war ja Gründungsmitglied des Ritterbunds vom 
Löwen und wollte deswegen für seine Person auch König Wladislaw von Böh
men und die Löwler ausnehmen. Er machte Schwierigkeiten bei der im Beibrief 
vereinbarten Rücknahme der Ausnehmungen im Hauptvertrag 6 0 2 und wollte 
zunächst den Erfolg der in Amberg laufenden Vermittlung zwischen Albrecht 
und den Rittern abwarten. Falls diese Erfolg hätten, so Otto IL, wolle auch er der 
Rücknahme aller Ausnehmungen zustimmen und damit auch gegen den Löwen
bund Hilfe leisten, falls von ihm erfordert 6 0 3. Die Amberger Verhandlungen blie
ben aber ohne Erfolg 6 0 4 . Albrecht und Georg äußerten sich strikt gegen die von 
Otto eingenommene Position, Kurfürst Philipp bemühte sich vergeblich um eine 
Lösung. Der Mosbacher beharrte auf seiner Stellungnahme, riet den Löwlern 
aber gleichzeitig, Erweiterungen zu unterlassen605. Im Zeichen des Germers-
heimer Erbvertrags mit Kurfürst Philipp vom Oktober 1490 aber dann schien 
Otto seine Haltung gegen Jahresende zu modifizieren. Die Amberger Einung 

5 9 5 Ebda., fol. 1-13; KbÄA 1255, fol. 165ff. und KbÄA 1953, fol. 305-310 und KbÄA 
1954, fol. 49. 

5 9 6 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 141. 
5 9 7 BayHStA KbÄA 1954, fol. 38. Nach Arnpeck, 388,658, sollen auch die Bischöfe von 

Eichstätt und Bamberg und der Böhmenkönig zugeladen worden sein. 
5 9 8 GHA HU 778 (zwei Originale) 
5 9 9 GHA HU 780 und 41/6 Mannh. U43. 
6 0 0 Adlzreitter, 209f.; Hesslinger, 172f.; Krieger, Unionsbestrebungen, 388; Rall, Haus

verträge der Wittelsbacher, 17 f. 
601 Krieger, Unionsbestrebungen, 388f. 
6 0 2 Vgl. GHA 42/1 Mannh. U 18. 
6 0 3 GHA 41/6 Mannh. U 44. 
6 0 4 Vgl. BayHStA KbÄA 1992, fol.256ff. 
6 0 5 BayHStAKbÄA 1219, fol.225-232. 
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jedenfalls wurde von Albrecht IV. am 30.3. 6 0 6 , von Georg dem Reichen am 
26.3.1490 samt Ausführungsbestimmungen dazu in Form eines territorialen 
Landfriedensgebotes607 verkündet. Die Herzöge korrespondierten auch über die 
Aufstellung einer Streifschar auf dem Nordgau, wie sie in Amberg ebenfalls 
beschlossen worden war 6 0 8 . Interessant zur späteren Rezeption der beabsichtig
ten Zuladungen zum Amberger Tag und zu den Gerüchten über potentielle Part
ner der gesamtwittelsbachischen Politik ist die Tatsache, daß Vervaux in der 
Mitte des 17. Jahrhunderts von zehn der Einung sich anschließenden Reichsstän
den (darunter Böhmen, Sachsen, Hessen und Braunschweig) wissen w i l l 6 0 9 — 
Verbindungen, für die es in der Situation von 1490 keinerlei Belege gibt. 

Die Kooperationspolitik der Wittelsbacher wurde jetzt nach der Amberger 
Einung für etwa ein Jahr intensiv fortgeführt, und immer wieder erscheint Georg 
der Reiche dabei als treibende Kraft. Für den Sommer 1490 bereits faßte er ein 
Zusammenkommen der Fürsten der „gegenwere" halber ins Auge 6 1 0 . Am 
13.7.1490 kamen Albrecht IV., Georg, Otto I I . und Bischof Albrecht von Straß
burg (1478-1506), ein Bruder Ottos IL, in Ingolstadt zusammen. Es wurde über 
weitere Verhandlungen mit den Löwlern beraten; dazu kam auch noch der 
königliche Rat Sigmund von Rorbach 6 1 1. Ein halbes Jahr später, vom 21.— 
24.12.1490, wurde, erneut in Ingolstadt, zwischen Albrecht IV., niederbayeri
schen, pfälzischen und pfalz-mosbachischen Räten wie bereits erwähnt über 
einen Katalog von durch Georg dem Kaiser vorzulegenden Beschwerden gegen 
Ritterbund und Schwäbischen Bund und über Hilfswerbungen bei Nürnberg und 
den Eidgenossen beraten 6 1 2. Wieder war es Georg, der sofort darauf die Initia
tive ergriff und ein bereits in Ingolstadt abgesprochenes persönliches Zusam
menkommen mit Albrecht, Philipp und Otto auf den 2.2.1491 zur Besprechung 
wichtiger und geheimer Materien nach Nürnberg ansetzte613. Ort und Termin 
deuten auf einen engen Konnex mit Reichstag und Reichspolitik hin. Auf diesem 
Treffen Albrechts, Georgs, Ottos und kurpfälzischer Räte in Nürnberg vom 
2.-4.2.1491 ging es um militärische Sicherungsmaßnahmen und das Gewinnen 
neuer Bündnispartner gegen den Schwäbischen Bund, den Schutz gegen Böh
men, die Vorlage entsprechender Mandatsentwürfe beim Kaiser, z.B. wegen 
sofortiger Aufhebung des Bunds, und die Etablierung regelmäßiger Konsul
tationsmechanismen der wittelsbachischen Fürsten. Geld, so heißt es weiter 
in der entsprechenden Aufzeichnung, spiele beim Erreichen dieser Ziele keine 
Rolle 6 1 4 . 

Wie nun entwickelten sich der Münchener Bruderstreit und der Löwlerhandel 
im Lauf des Jahres 1490 weiter? Der kaiserliche Auftrag an Pfalzgraf Philipp 

6 0 6 Krenner 9, 11-18. 
6 0 7 BayHStA PNU Landesteiiungen u.Einungen 782; StV 2700, fol. 10-12. Vgl. Anger

meier, Königtum und Landfriede, 455. 
6 0 8 BayHStA FüS 276, fol.66f.; KbÄA 1954, fol. 37 ff. 
6 0 9 Adlzreitter, 209 f. 
6 1 0 BayHStA KbÄA 1219, fol.235 ff. und KbÄA 1953, fol.286 (Zitat) und KbÄA 1954, 

fol. 28 ff. 
6 1 1 BayHStA KbÄA 1992, fol. 323 ff. 
6 1 2 GLA 67/908, fol.297ff.; BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 151-159; Krenner 10, 

329-339. 
6 1 3 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 152; KbÄA 1219, fol.237-244. 
6 1 4 BayHStA FüS 281 1/2, fol.81-85. Vgl. Klüpfel, Urkunden, 96f. 
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vom 13.1.1490 zur Schlichtung zwischen Albrecht IV. und Herzog Wolfgang, 
den der Kurfürst zusammen mit Georg und Otto I I . übernahm 6 1 3 , bot, parallel zu 
den militärischen Absprachen der Amberger Fürsteneinung, eine weitere Gele
genheit zum Zusammenwirken der regierenden Wittelsbacher sowie die Chance 
zur Beilegung des dynastischen Konflikts durch Vermittlung innerhalb des Hau
ses unter kaiserlicher Autorisierung. Im Mai 1490 aber übernahm König Maxi
milian die Vermittlung. Auf Betreiben der Streitparteien ergingen weitere kaiser
liche Kommissionen auf den wittelsbachischen Bischof Albrecht von Straßburg 
und Graf Eberhard den Älteren von Württemberg. Sogar der schon 1467 zurück
getretene Münchener Herzog Sigmund ist seit September 1490 nochmals als 
Mediator nachzuweisen616. Anfang Oktober machte Albrecht IV. Herzog Georg 
Mitteilung über eine Christophs und Wolfgangs Erbteil betreffende Regelung, 
doch die Verhandlungen gingen weiter; im Januar 1491 nahm Kaiser Fried
rich I I I . seine Vermittlungsaufträge zurück, um die Streitsache vor sein Kammer
gericht zu ziehen 6 1 7. 

Philipp und Georg hatten einigen Abgesandten des Löwlerbunds am Rand des 
Amberger Tags im März 1490 einen Vergleichsvorschlag vorgelegt, der nicht 
angenommen wurde, was recht eigentlich erst den Weg für den faktischen 
Abschluß der Einung am 19.3. öffnete. Auch weitere Verhandlungsversuche im 
Frühjahr 1490 blieben ohne Erfolg, während der Löwlerbund im Juni Verbin
dungen zum Schwäbischen Bund aufnahm. Von Otto I I . und Georg dem Reichen 
entsprechend informiert, warnte Albrecht IV. den Bundesrat vor einer Auf
nahme der Löwler 6 1 8 . Nicht nur er, sondern auch der Ritterbund, der Befürch
tungen wegen der Amberger Fürstenverschreibung hegte, setzte auf die Hilfe 
Georgs. Gleichzeitig aber sagten die Löwler einen Ausgleich mit dem oberbayeri
schen Herzog zu den von Georg und Philipp in Amberg vorgelegten Bedingungen 
ab. Pfälzische und niederbayerische Räte bemühten sich im August um das 
Zustandekommen einer neuen Vermittlungsrunde6 1 9. 

Im Herbst 1490 allerdings erreichten die Irrungen um die Rittergesellschaft 
vom Löwen eine neue, reichspolitische Dimension. Am 15.9. war auf dem Ulmer 
Bundestag ein bis zum 21.10. anzunehmender Entwurf zur Aufnahme der Löw
lerritter in den Schwäbischen Bund vorgelegt worden. Nach längeren Verzöge
rungen, die vor allem auf den Widerstand der Bundesfürsten zurückgingen, 
wurde der Beitritt Anfang Dezember 1490 vollzogen 6 2 0. Damit stellten die Ritter 
des Straubinger Landes sich gegenüber Albrecht IV., indem sie unter den alten 
Rechten und Freiheiten der Ritterschaft auch jenes Recht für sich reklamierten, 
sich einen anderen Herrn zu suchen6 2 1, auf die Stufe reichsunmittelbarer 
Adliger. So fanden nicht nur die Herzöge Christoph und Wolfgang, seit 

6 1 5 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 80. 
6 1 6 BayHStAKbÄA 1954, fol. 22-27, 50 f., 55 f., 75 ff.; GHA HU 757; HHStA Frid. 7, 

fol. 117. 
0 1 7 BayHStA KbÄA 1954, fol. 75-99, 116"; PNU Landesteilungen u. Einungen 786 (nur 

noch als Eintrag im Repertorium O l erhalten). 
6 1 8 BayHStAKbÄA 1992, fol.256ff., 272ff.; Krenner 10, 284-298. 
6 , 9 BayHStA KbÄA 1992, fol. 323ff.; Krenner 10, 298ff. 
6 2 0 Datt, 309ff.; Krenner 10, 305-510, 313f.; BayHStA KbÄA 1992, fol. 344ff. Vgl. 

dazu Bock, Schwäbischer Bund, XXXIX; Hesslinger, 162f.; Wagner, Hohenzollern, 310, 
314; Osann, 80. 

621 Krenner 10,242. 
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November 1489 Mitglieder des Löwenbundes, einen neuen, mächtigen Rückhalt 
gegen ihren Bruder, sondern es potenzierten sich auch die noch offenen Gegen
sätze zwischen dem Schwäbischen Bund und den Wittelsbachern6 2 2. Dagegen 
löste Pfalzgraf Otto I I . Ende 1490 seinen Schulterschluß mit dem Ritterbund 6 2 3. 
Inzwischen aber hatte sich auch König Wladislaw I I . von Böhmen und Ungarn in 
diese Händel eingemischt und am 2.10.1490 in Ofen den Löwlerbund auf Leb
zeiten unter seinen Schutz gestellt6 2 4. Es handelte sich hierbei um weit mehr als 
nur „Sticheleien" 6 2 5. Geschickt stellten die Löwler Wladislaw das traditionelle 
Bündnis der bayerischen Herzöge mit Corvinus und die Teilnahme Herzog 
Georgs am Ungarnzug Maximilians, der ja direkt gegen Wladislaw gerichtet 
gewesen war, vor Augen 6 2 6 . Auf diese Weise nützten sie die wachsende Verärge
rung des Jagiellonen über Herzog Georg, die sich ebenfalls Ende 1490 deutlich in 
einer Mission an Markgraf Friedrich von Brandenburg wegen eines Bündnisses 
gegen den Niederbayern zeigt 6 2 7, für ihre Zwecke aus. Dieser Konnex zwischen 
Ungarnzug, der Betroffenheit Wladislaws und den Interessen der Löwler wurde 
auch von den wittelsbachischen Fürsten deutlich erkannt 6 2 8. Die unmittelbaren 
Reaktionen auf die Anlehnung der Löwler an die Schwaben und den Jagiellonen-
könig bestanden, soweit sie uns bekannt sind, nur in der Forderung Kurfürst 
Philipps, gegen den Bund vorzugehen, und in Korrespondenzen des in Ungarn 
weilenden Herzog Georgs mit Herzog Wolfgang 6 2 9. Auf dem Ingolstädter 
Rätetag wurde im Dezember 1490 über die Löwlersache weiterberaten. Herzog 
Georg sollte beim Kaiser erwirken, daß die Vereinigung der Ritter unter Acht
androhung zertrennt und ihre Verbindungen zum Schwäbischen Bund und zum 
böhmischen König aufgelöst würden 6 3 0 . Kaiser und König erklärten sich Anfang 
1491 einverstanden mit Verhandlungen und Anhörungen in diesem Anliegen. 
König Maximilian wollte diese Fragen neben vielen anderen auf dem Nürnberger 
Reichstag im zweiten Quartal durch Schlichtung klären 6 3 1 . 

6 2 2 Mit Recht betont bei Bock, Schwäbischer Bund, 51 und Seyboth, Markgraftümer, 
170. 

6 2 3 Vgl. seine Erbverschreibung mit Kurfürst Philipp vom 4.10.1490 (GHA HU 2806) 
sowie BayHStA KbÄA 897, fol. 18; K.bl. 341/1 la, fol. 152 und Krenner 10, 340f. 

6 2 4 BayHStA KbÄA 1992, fol.352f.; Revers der Ritter: Waldmünchen 9.11.1490 
(HHStA Repertorium XIV/12). Herzog Wolfgang wurde am 3.12.1491 sogar formell Die
ner Wladislaws von Hause aus (BayHStA KbU 6675). 

6 2 5 So Bock, Doppelregierung, 308. 
626 Krenner\Ö,3\5L 
627 Wagner, Hohenzollern, 314 f. Der Zoller lehnte den Vorschlag unter Hinweis auf die 

gegenwärtig enge Verbindung Georgs zu den Habsburgern ab. Vgl. auch Riezler, Baiern, 
550f. und Ulmann 1, 116. 

6 2 8 BayHStA FüS 281 1/2, fol.86-89 (Kurfürst Philipp an Albrecht IV. 6.9.1491). 
6 2 9 Krenner 10,329. 
6 3 0 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 152, 158f.; Krenner 10, 333-336. 
631 Krenner 10, 337-339; Riezler, Baiern, 541-543; Wiesflecker, Maximilian, I , 

266—268. Vgl. zu den Verhandlungen niederbayerischer Räte in Linz im Januar/Februar 
1491 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 185-197. 
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VIII . D ie A u f s p a l t u n g der w i t t e l s b a c h i s c h e n F a m i l i e n f r o n t 
und der Weg zu e inem e n d g ü l t i g e n A u s g l e i c h 14 9 1/92 

1. Der Nürnberger Reichstag von 1491 

Auf die umfassenden pfälzischen Verhandlungsaufträge vom Dezember 1490 
hin, die er nicht mehr persönlich beim Kaiser hatte vortragen können, hatte 
Georg sofort wieder wegen eines wittelsbachischen Fürstentreffens zur Bespre
chung wichtiger und geheimer Materien die Initiative ergriffen 6 3 2. Dieser Tag 
Albrechts IV., Georgs, Ottos und kurpfälzischer Räte fand, wie bereits erwähnt, 
vom 2.-4.2.1491 in Nürnberg statt. Behandelt wurden militärische Schutzmaß
nahmen gegen den Bund und gegen Böhmen, die Gewinnung neuer Verbünde
ter (gedacht war u.a. an Sachsen und die Eidgenossenschaft), weitere regel
mäßige Konsultationen der Fürsten und die Vorlage probayerischer Mandate in 
Linz zur Ausfertigung durch den Kaiser, etwa im Sinne der Aufhebung des 
Schwäbischen Bundes6 3 3. 

Gleichzeitig wurde ein neuer Reichstag vorbereitet. Friedrich I I I . bevollmäch
tigte Maximilian und Bischof Wilhelm von Eichstätt zu Verhandlungen wegen 
einer neuen Ungarnhilfe bis Ende April 1491; Maximilian zielte auf eine umfas
sende Schlichtung aller die bayerischen Herzöge betreffenden Irrungen (Löwler, 
Regensburg, Schwäbischer Bund) auf diesem für den 2.2.1491 nach Nürnberg 
angesetzten Reichstag und ließ Albrecht und Georg durch entsprechende 
Gesandtschaften informieren 6 3 4. Dann aber kam der König, für Georg völlig 
überraschend 6 3 5 , von Linz aus am 12.2.1491 persönlich nach Landshut, wo sich 
auch Albrecht IV. und Bischof Sixtus von Freising einfanden6 3 6. Er wollte den 
Besuch des Nürnberger Reichstags durch die bayerischen Herzöge und die 
Annahme seiner Schlichtung sicherstellen und begann noch in Landshut, ent
sprechend einer Linzer Zusage an die niederbayerischen Räte im Januar, mit den 
Löwlerverhandlungen 6 3 7 . 

Albrecht und Georg entschlossen sich, der königlichen Ladung nach Nürnberg 
auf den 13.3.1491 Folge zu leisten 6 3 8 . Georg, der sich davon einen Erfolg für die 
Sache der Wittelsbacher versprach, erschien damit zum ersten Mal seit 1480 
wieder persönlich auf einem Reichstag - nochmals ein Hinweis darauf, wie sehr 
die Ungarnfrage zu Lebzeiten König Matthias' sein reichspolitisches Verhalten 
determiniert hatte. Noch einmal sehen wir die Herzöge in enger gegenseitiger 
Abstimmung im Vorfeld einer Reichsversammlung, auch in minder wichtigen 
Fragen wie Reiseroute und -termin 6 5 9 . In einer Art Doppelstrategie wurde auch 

6 3 2 BayHStAKbÄA 1219, fol.237-244. 
6 3 3 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 81 -85 ; Klüpfel, Urkunden, 96f. 
6 3 4 HHStA AUR 18.1.1491; Max. 42, fol. 166 f. 
6 3 5 Vgl. BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 185. 
6 3 6 Kurze Berichte darüber: Arnpeck, 393, 426; Landshuter Ratschronik, 350f.; Kren

ner 10, 339f.; Klüpfel, Urkunden, 96; BayHStA KbÄA 1954. fol. 117 und KbÄA 1962, 
fol. 30. Eine interessante Quelle ist die Landshuter Küchenrechnung vom 11.-20.2.1491, 
die die anwesenden Fürsten aufzählt und ein Volumen von umgerechnet 1,600 fl rh (das ist 
der weitaus höchste Betrag aller aus der Zeit Georgs erhaltenen Küchenrechnungen) aus
weist (BayHStA FüS 1353, Nr. 26). 

6 3 7 BayHStAKbÄA 1954, fol. 117-120; Krenner 10, 340-342. 
6 3 8 BayHStAKbÄA 1962, fol. 16f. und KbÄA 3133, fol. 109f. 
6 3 9 Vgl. die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1954, fol. 117-120 und KbÄA 1962, 

fol. 13-22. 
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die Präsenz bayerischer Räte in Linz im Frühjahr 1491 aufrechterhalten. Tat
sächlich ergingen auch im Februar und März wieder eine AnzahLprobayerischer 
Mandate in der Richtung, wie sie der wittelsbachische Tag Anfang Februar gefor
dert hatte, vor allem ein Gebot an zahlreiche Mitglieder, keine kriegerischen 
Handlungen des Schwäbischen Bunds zu unterstützen (1 .3 . ) 6 4 0 . Albrecht IV. 
erreichte sogar einen — allerdings an einen Beitrag zur Ungarnhilfe gekoppelten 
- Anstand in der Regensburger Sache641. 

Der Beginn des Nürnberger Reichstags war auf den 13.3.1491 festgesetzt 
worden. Am 15.3. kam der König in die Stadt, bei ihm waren Wilhelm von 
Eichstätt und Herzog Christoph von Oberbayern. Ihm folgten im Lauf der 
nächsten Woche die Herzöge Albrecht, Georg und Wolfgang, Kurfürst Philipp 
und Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach, so daß außer den Häuptern der pfälzi
schen Nebenlinien Simmern und Zweibrücken alle wittelsbachischen Fürsten 
persönlich anwesend waren 6 4 2 . Der Tag wurde am 19.3. mit der Erforderung 
der Ungarnhilfe und dem Beginn der Verhandlungen der Wittelsbacher mit 
dem König und Bischof Wilhelm unter den Protesten der Vertreter des Schwäbi
schen Bunds wegen der noch immer ungeklärten Rechtslage um den Dinkels
bühler Spruch eröffnet 6 4 3 . Maximilian hatte ursprünglich eine weitgespannte 
politische Konzeption für die Nürnberger Verhandlungen entworfen, denn es 
ging ihm keineswegs nur um die Schlichtungen. Seine Vorschläge zielten auf 
eine umfassende und institutionalisierte Reichsordnung, die deutlich dem 
Vorbild des Schwäbischen Bundes entsprach, mit ewiger Erstreckung des Land
friedens, jährlichen Reichstagen. Friedenshandhabung durch ein Kammer
gericht und der Aufstellung permanenter Exekutionstruppen unter königlichen 
Hauptleuten in neu einzurichtenden sechs Kreisen als Ansatzpunkt für eine neue 
Militärverfassung des Reichs6 4 4. Vorerst aber mußte der König, dessen bretoni
sche Heiratspläne schon im Februar 1491 durch einen Angriff des französischen 
Königs ins Wanken geraten waren 6 4 5, trotz der Erneuerung der Hilfsbitten 
Mitte April den geplanten Zug gegen Ungarn absagen. Erzbischof Berthold von 
Mainz und Graf Eberhard der Ältere von Württemberg wurden zu den Schlich
tungen zugezogen. Man versuchte auch, die Wittelsbacher in die Reichstags
arbeit einzubinden, indem ihnen Württemberg betreffende Schiedsaufträge 
erteilt wurden 6 4 6 . 

In der ersten Maihälfte dann ergaben sich Verzögerungen und Unterbrechun
gen in den Handlungen zwischen Bayern und dem Schwäbischen Bund; Herzog 
Georg verließ eine Sitzung, auf der ihm ein Platz neben Markgraf Friedrich von 

6 4 0 TLA Sigm. XIV/1251 sub dato 28.2., 1.3.1491; HHStA RRb W, fol. 2. 
6 4 1 BayHStA FüS 281 1/2 (Bericht aus Linz an Albrecht IV. 22.3.). 
6 4 7 Ankunft und Präsenz nach BayHStA KbÄA 3133, fol. 111 -117, Müller, Reichstags

theatrum unter Friedrich I I I . , Vorst. 6, 190; Klüpfel, Urkunden, 98. Allgemein zum Ablauf 
vgl. Luise Schmidt, 131 -144. 

6 4 3 Janssen, Nr.684/685; Klüpfel, Urkunden, 98-101. Vgl. zu den Verhandlungen 
knapp Bock, Doppelregierung, 331 und Hesslinger, 176-178. 

Vgl. dazu Angermeier, Königtum und Landfriede, 536-539; Härtung, Reichs
reform, 45-49, 202; Bock, Doppelregierung, 324f.; Huhns, 30; Baron, 296f. und Isen
mann, Reichsordnung, 147 f. Zu den Reichsreformvorstellungen Maximilians 1486-1491 
vgl. Angermeier, Reichsreform, 160-164. 

6 4 5 Wiesflecker, Maximilian, I , 324-326; Thomas, 514f. 
6 4 6 Klüpfel, Urkunden, 102-107. 
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Brandenburg angewiesen worden war 6 4 7 . Die Wittelsbacher ließen dem Kaiser 
in Linz mitteilen, ein Gesamtausgleich sei noch nicht in Sicht, für sie aber Vor
aussetzung für eine Beteiligung an der Ungarnhilfe. Sie drohten auch bereits, 
wegen der langwierigen Verhandlungen den Reichstag vorzeitig zu verlassen648. 
Der König, der sich mit großem Engagement um eine dauerhafte Lösung 
bemühte und von seinem Vater durch ein Doppelstillstandsgebot an die Kontra
henten im Reich unterstützt wurde 6 4 9 , erreichte aber, daß in den letzten beiden 
Maiwochen noch einmal intensiv verhandelt wurde, vor allem über den 
Anschluß für landsässig gehaltener Kleinadliger wie der Löwler oder der Kraich
gauer und Ortenauer Ritter an den Schwäbischen Bund, über die mit der Löwler
sache eng verbundene Aussöhnung Albrechts mit seinen Brüdern und über die 
seit Ende 1485 wieder aktuelle Frage einer Wiederaufrichtung des Landgerichts 
Nürnberg 6 5 0 . Anfang Juni aber kam das Scheitern der Schlichtungsbemühungen 
in Sicht, zumal jetzt auch noch die Beschwerdeschriften der oberbayerischen 
Herzöge Christoph und Wolfgang gegen Albrecht IV. wegen dessen Verstössen 
gegen ihr Mitregierungs- und Erbrecht vor allem durch die Verschreibungen 
Oberbayerns an Tirol und die Eventualeinsetzung Georgs zum Erben Oberbay
erns vorgebracht wurden 6 5 1 . 

Auf der Grundlage der vorhandenen Quellen sollen nun exemplarisch in zwei 
Problemfeldern die Schlichtungsverhandlungen auf dem Nürnberger Reichstag 
dargestellt werden; ein drittes Problemfeld, die Grafschaft Oettingen betreffend, 
wird im nächsten Teil behandelt. Zuvor sei zum technischen Ablauf dieser Ver
handlungen noch bemerkt, daß seit etwa Mitte April ein lOköpfiges reichsständi
sches Austragsgremium unter der Führung der Kurfürsten von Mainz, Sachsen 
und Brandenburg bestand6 3 2, an das alle dem König vorgelegten Stücke gelang
ten. Nach den Beratungen über eine Antwort oder eine Ausgleichsmöglichkeit 
legte dieses Gremium seinen Vorschlag wieder Maximilian vor, der ihn über
prüfte und an die Streitparteien weitergab 6 5 3. Daneben wurden aber auch andere 
Fürsten wie Eberhard der Ältere von Württemberg herangezogen; auch fanden 
viele Geheimverhandlungen statt 6 3 4. 

Im Fall der Gesamtirrungen zwischen den bayerischen Herzögen und dem 
Schwäbischen Bund 6 3 3 stellten Philipp, Albrecht und Georg auf Ansuchen des 
Königs ein Beschwerdeverzeichnis zusammen, in dem sie, entsprechend ihren 
intensiven Gesprächen auf den gemeinsamen Tagen seit dem März 1490, vor 
allem die Abforderung von Landsassen und Lehnsleuten in den Schwäbischen 
Bund und die brandenburgischen Versuche zur Wiedergeltendmachung der 
Rechte des Nürnberger Landgerichts anklagten. Daneben legte Georg noch 
eine ganze Reihe von aus der strittigen Verwirklichung des Dinkelsbühler 

6 4 7 Ebda., 107-109; Janssen, Nr. 687. 
6 4 8 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 114f. 
6 4 9 HHStA Schwab. BA la, fol. 152- 156 (Linz 28.5.1491). 
6 3 0 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 109f. und Müller, Reichstagstheatrum unter Maximilian L, 

120-123. 
651 Klüpfel, Urkunden, 110f.; BavHStA KbÄA 1954, fol. 124ff. 
6 5 2 BayHStA NKB 22, fol. 124'. 
6 5 5 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 109f. 
6 5 4 Ebda., 106f., 112. 
6 5 5 Gedruckte Gesamtübersicht darüber nach dem durchweg undatierten Material in 

BayHStA NKB 22 und 43 bei Krenner 10, 342-424. 
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Spruchs entstandenen neuen Irrungspunkten vor . So betrafen auch die 
Gegenbeschwerden der Bundesgesandten hauptsächlich unvollzogene. Punkte, 
des königlichen Schiedsspruchs657. Diese wurden größtenteils in den könig
lichen Vergleichsentwurf aufgenommen (etwa Georgs Verpflichtung zur Rück
stellung der Grafschaft Kirchberg) 6 5 8, was wiederum dazu führte, daß der 
niederbayerische Herzog diesen Vergleichsentwurf bis auf einen Punkt, in dem 
Maximilian selbst weitervermitteln wollte, völlig ablehnte 6 5 9. Dann wurden vom 
Bund auch neue, im Schiedsspruch von 1489 noch nicht geregelte Differenzen 
mit Georg vorgebracht6 6 0, die Maximilian zur Entscheidung an sich ziehen 
wollte, was der Herzog ablehnte6 0 1. Eigene Vermittlungsvorschläge legten die 
schlichtenden Fürsten und der König, der durch die vielen an ihn gebrachten Ein
zelfälle, darunter zahlreiche Lappalien, sichtlich überfordert war und zeitweise 
den Überblick darüber verlor, was schon im Dinkelsbühler Spruch vom 
10.6.1489 geregelt worden war und was erst danach passierte, für die weiterhin 
strittigen Fragen zwischen Herzog Georg und der Reichsstadt Ulm vor 6 6 2 . Nach 
zweimonatigen Verhandlungen ließ der König am 16.5. einen Lösungsvorschlag 
für den Löwlerhandel publizieren, der den herzoglichen Interessen weit ent
gegenkam und das Ausscheiden der Ritter aus dem Schwäbischen Bund und ihre 
Unterordnung unter den oberbayerischen Herzog als ihren Landesfürsten vor
sah. Der König wollte darauf achten, daß Albrecht auf Bestrafungen verzichtete 
und den gerechtfertigten Forderungen der Ritter rechtliches Gehör gewährte 6 6 3 . 
Wohl gleichzeitig wurde ein königlicher Vorschlag veröffentlicht, der auf das 
erste von den Wittelsbachern eingereichte Beschwerdeverzeichnis wegen der 
landsässigen und lehnsabhängigen Ritterschaft und des Nürnberger Land
gerichts einging 6 6 4. Auch seine Tendenz war probayerisch: Landsassen und 
Lehnsleute sollten aus dem Schwäbischen Bund entlassen bzw. nicht weiter in 
diesen gefordert werden, das Nürnberger Landgericht sollte von den Hohen
zollern vier Jahre lang nicht gebraucht werden. In dieser Zeit wollte der König 
eine endgültige Lösung für die Übung der Rechte dieses Gerichts, besonders 
gegenüber den bayerischen Landgerichten Graisbach und Hirschberg, ausarbei
ten. Die Stellungnahme des Schwäbischen Bundes und die (positive, aber nicht 
ohne neue Zusatzwünsche auskommende) Stellungnahme der Wittelsbacher 
dazu 6 6 3 gingen in eine vom 23.5. datierende Überarbeitung des maximiliane-
ischen Lösungsvorschlags ein, in dem der König aber nicht auf den bayerischen 
Wunsch zurückkam, es wegen des Landgerichts bei der Rother Richtung von 
1460 zu belassen, und seine Vorschläge um die Einsetzung von Austrägal-
instanzen ergänzte. Für eine Vielzahl von Fällen waren hier Erzbischof Berthold 

6 5 6 BayHStA NKB 22, fol. 77 f. 
6 5 7 Ebda., fol. 82f. 
6 5 8 BayHStANKB41,fol.l41. 
6 5 9 BayHStA NKB 22, fol . l 11'-113. 
6 6 0 Ebda., fol.84. Georgs Stellungnahme dazu ebda., fol.97-99. 
6 6 1 Ebda., fol. 114. 
6 6 2 Ebda., fol. 115-117. 
6 6 3 Ebda., fol. 117ff. 
6 6 4 Ebda., fol. 105, 121. Druck: Krenner 10, 404-406 xm&Müller, Reichstagstheatrum 

unter Maximilian I . , 120-125. 
6 6 3 Müller, Reichstagstheatrum unter Maximilian I . , 123-125 bzw. Krenner 10, 

411-413. 
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von Mainz und Albrecht IV. als Schiedsrichter vorgesehen666. Als eine Art for
male Rahmenlösung für die Wege zur Klärung der einzelnen Differenzpunkte 
ließ der König den „Summarius ains austrags zwischen den fürsten von Beim, 
dem Swebischen Pundt und irer baiderseits unnderthanen" ausarbeiten667, 
auf dessen Grundlage alle Streitfragen mit allen nötigen Vollmachten vor 
dem Kaiser und dem König als Obleuten geklärt werden sollten. Dazu kam das 
Projekt eines durch Maximilian und den Eichstätter Bischof zu fällenden Ge
samtschiedsspruchs668. Wie in allen anderen angeführten Dokumenten ist 
auch hier klar erkennbar, daß Maximilian in der Frage des Landsassiats der 
Löwlerritter klar auf bayerischer Seite stand und den Schwäbischen Bund 
zur Lösung dieser Verbindung aufforderte, um die Unruhe im Reich nicht weiter 
zu erhöhen. 

Getrennt vom Schwäbischen Bund legten die Markgrafen von Brandenburg 
auf dem Reichstag ein Verzeichnis ihrer Beschwerden wegen der unvollzogenen 
Punkte des Dinkelsbühler Spruchs und neuer Übergriffe Georgs vor 6 6 9 . Georg 
wollte auf die königlichen Vergleichsvorschläge h i n 6 7 0 nur zugestehen, daß 
Maximilian einzelne Differenzpunkte an sich nahm, machte in sachlicher Hin
sicht aber keinerlei Zugeständnisse 6 7 1 . 

Alle Schlichtungs- und Vermittlungsbemühungen König Maximilians blieben 
aber letztlich fruchtlos. Nachdem sich schon Anfang Juni ein Scheitern der Ver
handlungen abgezeichnet hatte, verließen die Wittelsbacher am 15.6., vor 
irgendwelchen Reichshilfebeschlüssen, Nürnberg 6 7 2 . Sie beließen Gesandte in 
der Stadt, die zum Mitbeschluß einer Reichshilfe bevollmächtigt waren; außer
dem ließ Maximilian, wohl zur Beruhigung der Reichsstände nach der plötzli
chen Abreise, verbreiten, er „habe gewalt von den fürsten von Beyern"6 7 3. Bei 
den Löwlern und im Schwäbischen Bund aber wurde der „stolze aufbruch... von 
dem tag zu Nürnberg" ohne Einwilligung in irgendwelche Vergleichsvorschläge 
und ohne Zusagen wenigstens für den Vollzug des Dinkelsbühler Spruchs6 7 4 als 
schlechtes Zeichen gewertet; der Ritterhauptmann Sebastian Pflug befürchtete 
militärische Konfrontationen6 7 5. 

Verhandelt wurde in Nürnberg jetzt, bis Ende Juni 1491, über das königliche 
Projekt einer Reichseinung mit ständig verfügbaren Truppen und über den bis 
Ende August aufzubringenden Reichsanschlag von 8,600 Mann, bei dem sich 
Maximilian aber noch nicht sicher war, ob er ihn gegen Ungarn oder gegen 
Frankreich einsetzen sollte. Daneben ergingen aber immer noch Vorschläge in 

6 6 6 Krenner 10, 414-416; BavHStA NKB 22, fol. 118' und NKB 43, fol. 116-126. 
6 6 7 BayHStA NKB 43, fol. 154f. Druck: Krenner 10, 417-420. 
6 6 8 Krenner 10,420-425. 
6 6 9 BayHStA NKB 22, fol. 79f.; K.bl. 341/1 la, fol. 166f. Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 

162-167, der sich v. a. auf StAN BayB 4, fol. 53 -105 stützt. 
6 7 0 BayHStA NKB 22, fol. 107. 
6 7 1 Ebda., fol .87-91, 107'f. Vgl. die brandenburgische Replik in BayHStA K.bl. 341/ 

I Ia , fol. 168-173. 
6 7 2 Arnpeck, 393; Unrest, 193. Wagner, Kaiserliches Buch, 550, hat den 13.6. 1491. 
6 7 3 BayHStAKbÄA 3133, fol. 120f.; Klüpfel, Urkunden, 113 (Zitat). 
6 7 4 Höfler, Nr. 107 (Markgraf Friedrich von Brandenburg 20.7.). 
6 7 5 BayHStA KbÄA 1993, fol.42-44. Auch Markgraf Friedrich rechnete mit Krieg 

{Wagner, Hohenzollern, 318). 
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den Bayern betreffenden Irrungspunkten6 7 6. Georg der Reiche hatte gegenüber 
Friedrich I I I , alle Schiedsversuehe abgelehnt und die Stellung von Truppenhilfe 
wie immer von einer Erledigung seiner Beschwerden in seinem Sinn abhängig 
gemacht. Dann wollte er sich kurzzeitig doch an der in Nürnberg verhandelten 
Geldhilfe beteiligen, ließ diesen Plan mit der Abreise Mitte Juni aber wieder fal
len und beklagte sich, daß den habsburgischen Ankündigungen, ihm als Gegen
leistung für seine Beteiligung am Ungarnzug 1490 gegen den Schwäbischen 
Bund zu helfen, keine Taten gefolgt seien 6 7 7. Gleichzeitig riet Georg aber auch 
Albrecht, mit dem Schwäbischen Bund wegen der Herausgabe der Löwlerver-
schreibung zu verhandeln, um die Ritter nicht noch fester in den Bund zu drän
gen 6 7 8 . Des öfteren wird in der Literatur diese gegenüber Albrecht etwas kom
promißbereitere Position Georgs als erster Beleg für die kommende Spaltung der 
bayerischen Herzöge und die immer stärkere Anlehnung Georgs an die Habsbur
ger dargestellt, wobei jeweils dem maximilianeisch-georgianischen Heirats
projekt von 1491 eine besonders wichtige Funktion zugemessen w i r d 6 7 9 . 

2. Das habsburgisch-niederbayerische Eheprojekt 

Zum ersten Mal erwähnt wird ein habsburgisch-niederbayerisches Eheprojekt 
von Georg selbst im März 1488 6 8 0. Den Zusammenhang haben wir wohl in den 
gerade anlaufenden Vermittlungen zwischen Sigmund von Tirol und Herzog 
Georg zu suchen, in die sich Maximilian nachweislich im Januar 1488 eingeschal
tet hatte 6 8 1. Jetzt, 1491, wurde auf dem Nürnberger Reichstag am 12.6., also kurz 
vor dem Abzug der Wittelsbacher, die „Abred ayns heyrats", also der noch weiter 
auszuarbeitende und zu ratifizierende Entwurf eines Ehevertrags für König 
Maximilians Sohn Philipp den Schönen (* 1478) und Herzog Georgs ältere Toch
ter Elisabeth (* 1478) unterfertigt 6 8 2. Bei den Verhandlungen waren Bischof Wil
helm von Eichstätt und sein Rat Dr. Mendel zugegen; auf Seiten Georgs des Rei
chen war hauptsächlich sein Marschall und enger Vertrauter Sigmund von 
Fraunberg zum Haag mit dieser Angelegenheit betraut. Nach den Abmachungen 
über Heiratsgut, Mitgift und Morgengabe und über einen Erbverzicht Elisabeths 
auf Bayern wurde festgelegt, daß Georg für einen Sold von 20000 fl ein Jahr lang 
die Regentschaft über den noch unmündigen Philipp in Burgund führen sollte. 

6 7 6 BayHStA KbÄA 3133, fol. 120-124 und KbÄA 897, fol. 31 f. Der Reichsanschlag 
(sowohl in Geld als auch in Truppen) in HHStA MEA RTA 3a, fol.296-302; Druck: 
NuvSdR I , 290-294. Vgl. Wiesflecker, Maximilian, I , 296-299. 

6 7 7 Instruktion Georgs an seine Räte in Linz 23.6.1491 (BayHStA K.bl. 341/1 la, 
fol. 175-183). 

6 7 3 Krenner, 10,426 f. 
6 7 9 Fugger-Birken, 1032ff.; Adlzreitter, 210-212; Bock, Doppelregierung, 331 ff.; 

Angermeier, Königtum und Landfriede, 459, 462. 
6 8 0 BayHStA KbÄA 974, fol. 246 f. Der Ursprung der entsprechenden Pläne lag also 

nicht erst im ersten Halbjahr 1489 (so Roschitz, 29f.) oder im Jahr 1490 {Jäger, Übergang, 
399; Bock, Doppelregierung, 331). 

6 8 1 HHStA AUR 8.1.1488. 
6 8 2 GHA Korr. Akten 961 (unfol.). Die Darstellung von Bock, Doppelregierung, 331 f. 

wird übernommen von Hesslinger, 178f.; Hiereth, Georg, 200 und Roschitz, 29-32. Maxi
milian verfolgte um die selbe Zeit für seine Tochter Margarethe eine Heiratsverbindung mit 
dem Jagiellonenkönig Wladislaw I I . (Dinacher, 85; Simon, 102). 
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Dafür mußte er Maximilian binnen eines halben Jahres 200 Reiter in die Nieder
lande zur Verfügung stellen. Vorher, so sagte der König es zu, sollten noch die 
Irrungen Georgs mit dem Schwäbischen Bund nach den Vorstellungen des Her
zogs ausgeglichen und eine Garantieerklärung von Kaiser und König abgegeben 
werden, die niederbayerischen Forderungen auch wirklich dem Bund gegenüber 
zu vertreten. 

Maximilian ging es offensichtlich um einen militärischen Lastenausgleich zwi
schen seinen Interessenpositionen im Osten und im Westen. Vielleicht versprach 
er sich von der Übertragung der Regentschaftsrechte auf Georg, der ja genügend 
Geld hatte und die Aufrufe zur Reichshilfe bisher kaum befolgt hatte, einen 
Anreiz für diesen, endlich einmal außerhalb offizieller Reichspflichten Truppen 
für die Habsburger zu stellen und zu unterhalten. Georg wiederum konnte auf 
eine endgültige und in seinem Sinne ausfallende Lösung der süddeutschen Terri
torialstreitigkeiten hoffen. Der Reichstag hatte nur eine geringe Hilfe für die 
Durchsetzung der habsburgischen Ansprüche in Ungarn gegen Wladislaw I I . 
bewilligt. Maximilian aber plagten gleichzeitig Sorgen im Westen wegen seiner 
im Dezember 1490 per procuram vollzogenen Heirat mit Anna von Bretagne und 
des Vorgehens Karls VII I . von Frankreich gegen diese neue habsburgische 
Interessenposition. Daraus ergaben sich wachsende Differenzen mit Fried
rich I I I . , der alle Kräfte auf die Rückeroberung Ungarns konzentriert sehen 
wollte 6 8 3 . Von der militärischen Präsenz eines Reichsfürsten in Burgund konnte 
Maximilian sich in dieser Situation eine Stabilisierung gegen Frankreich ver
sprechen. 

Georg der Reiche aber war mit den in Nürnberg ausgehandelten Konditionen 
nicht zufrieden und verlangte vom Eichstätter Bischof, beim König einen höhe
ren Sold (32,000 fl), detaillierte Hilfsregelungen für die Zeit in Burgund und wei
tere Unterstützungsgarantien gegen den Schwäbischen Bund durchzusetzen684. 
Am 7.9.1491 meldete Sigmund von Fraunberg aus Innsbruck nach Landshut, 
der König habe die Ratifikation noch nicht vollzogen und dem seit längerem als 
seinem Statthalter und Feldhauptmann in den Niederlanden weilenden Herzog 
Albrecht von Sachsen neue militärische Befehle erteilt 6 8 5 . Dies konnte bedeu
ten, daß die niederländische Option für Georg erledigt und das Interesse Maximi
lians an einer Ratifizierung der Abrede nach nur einem Vierteljahr schon wieder 
gesunken war. Der Niederbayer jedenfalls vollzog jetzt seinerseits schnell die 
Ratifikation und ließ über Veit von Wolkenstein und Sigmund von Fraunberg 
darauf drängen, daß der König es ihm gleichtue. Er berief sich dazu auch auf das 
Einverständnis des Kaisers, mit dem er am 21.9.1491 in Altötting zusammen
gekommen war 6 8 6 . Dort spielten Gespräche über das Eheprojekt sicher eine 
wichtige Rolle, um diese Zeit - es ist nicht zu entscheiden, ob vorher oder nach
her — hatte Georg sich an Friedrich I I I . gewandt und ihm zur Durchsetzung des 
Eheprojekts ein System gegenseitiger Verschreibungen vorgeschlagen, dessen 

6 8 5 Dazu und zum bretonischen „Brautraub" im Oktober 1491 Isenmann, Kaiser, Reich 
und deutsche Nation, 173-185; Wiesflecker, Maximilian, I , 299f., 318-336; HHStA 
Max. 10, fol.42-44. 

6 8 4 GHA Korr. Akten (unfol.). Leider ist dieses Stück ebensowenig wie die in der Folge 
aus diesem Akt zitierten Stücke mit einer Datierung versehen. 

6 8 5 Ebda. Zu den niederländischen Verhältnissen: Wiesflecker, Maximilian, I , 226f. 
6 8 6 Arnpeck, 394. 
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Realisierung die ganze politische Situation im süddeutschen Raum grundlegend 
geändert hä t t e 6 8 7 . 

Grundsätzlich ging es darum, daß Georg sich gegen einen gigantischen Forde
rungskatalog (zusätzlich zum baldigen Vollzug der Ehe zwischen Elisabeth und 
Philipp) bereit erklärte, Niederbayern für den Fall seines Todes ohne legitime 
männliche Nachkommen den Habsburgern zu verschreiben. Dieser (geplante) 
Verstoß gegen das wittelsbachische Hausrecht, der noch viel gravierender gewe
sen wäre als das Testament Georgs von 1496, und die Maßlosigkeit der gleich im 
einzelnen vorzustellenden Forderungen dafür sind ein Zeugnis für fehlendes 
politisches Augenmaß Georgs und für eine geradezu groteske Überschätzung des 
eigenen Stellenwerts. Der Herzog verlangte - alles zur Administration auf seine 
Lebzeiten - die Verwaltung der habsburgischen Vorlande unter dem Titel eines 
Herzogs von Schwaben, das Land ob der Enns, die Würde eines kaiserlichen 
Hofrichters im Reich, die Reichsstädte Donauwörth und Weißenburg, die Mark
grafschaft Burgau, Schloß Wallerstein und das nächste freiwerdende Reichs
lehen. Alle seine Schulden beim Kaiser (hier dachte er wohl an die von ihm nicht 
geleisteten Reichshilfebeiträge) sollten gestrichen werden. Dafür bot Georg die 
Verschreibung Niederbayerns für den Fall seines Todes ohne legitime Erben auf 
Kaiser, König und Erzherzog Philipp an, bei nur geringem Vorbehalt von Erb
anteilen für Seelgerätstiftungen, die Söhne seiner Schwester und seine zweite 
Tochter Margarethe. In merkwürdig anmutender Selbststilisierung zum Wohl
täter des Hauses Österreich ließ der Herzog den Habsburgern ihren Gewinn aus 
einer solchen Regelung vor Augen stellen: 

so kumbts .. . sonnder seiner kaiserlichen maiestat, auch ... dem Römischen könig und 
hertzog Philippsen von Österrich wie hievorsteht zu nutz und gut, und bringet mer dem 
haws Österrich in künfftig zeit dann ... dem haws Bairn fromen 6 8 8. 

Weiter ließ Georg der Reiche dem Kaiser vortragen, er, der Kaiser, habe keine 
Erträge aus Schwaben und ihm liege auch am schwäbischen Herzogstitel nichts, 
den er deswegen als neu geschaffenen Titel zu Ehren des Reichs Georg über
tragen könne. Überhaupt brächten alle beanspruchten Titel und Rechte dem Kai
ser zur Zeit wenig Ertrag, vor allem verglichen mit dem möglichen Anfall Nieder
bayerns. Georg zu seinen vom Schwäbischen Bund entwehrten Besitzungen 
wiederzuverhelfen sei Friedrich sowieso schuldig. Georg verwies weiter auf den 
weitum bekannten Reichtum seiner Lande und darauf, daß er wahrscheinlich 
ohne männlichen Erben bleiben werde. Falls ihm aber doch noch ein Sohn gebo
ren werde, so werde er alle Besitzungen zurückgeben außer dem schwäbischen 
Herzogstitel, den er und seine Erben weiterhin führen wollten. Unter den ferner 
gegenüber dem Kaiser angesprochenen Einzelproblemen ist besonders der Streit 
um Regensburg hervorzuheben, in dem Georg seine Bereitschaft zu Vermittlun
gen zwischen Friedrich I I I . und Albrecht IV. bekundete. 

Mehrere Passagen dieser außergewöhnlichen Verhandlungsinstruktion lassen 
erkennen, daß Georg 1491 noch nicht von den Maximalzielen seiner lang
jährigen schwäbischen Expansionspolitik abgegangen war. Wir haben keinerlei 

6 8 7 GHA Korr.Akten 961 (unfol.; undatierte Instruktion Georgs für Caspar Morhardt 
zum Kaiser). Dieses Stück ist in keiner der bisherigen Darstellungen des Heiratsprojekts 
von 1491 berücksichtigt worden. 

6 8 8 Ebda. 
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Hinweise auf die Reaktion, mit der die Vorschläge und Vorstellungen Georgs in 
Linz aufgenommen wurden, aber es kam noch im Oktober 1491 - vielleicht auf 
kaiserliche Veranlassung - zu einer Erneuerung der Heiratsabrede von Maximi
lian und Herzog Georg unter dem Datum des 11.10. in Innsbruck 6 8 9 . Darin wur
den Heiratsgut und Wiederlegung für Elisabeth auf je 64,000 fl, das Doppelte des 
sonst bei der Heirat von Fürstentöchtern üblichen Betrags, und die Morgengabe 
auf 20,000 fl festgesetzt. Dafür sollte Elisabeth einen Erbverzicht auf Bayern lei
sten, für den sie unter bestimmten Voraussetzungen weiter entschädigt werden 
sollte. Die burgundische Regentschaft Georgs an der Seite von Erzherzog Philipp 
wurde ebenso erneuert wie die Zusagen für den Herzog gegen den Schwäbischen 
Bund. Unterfertigt wurde die Abrede von Erzherzog Philipp und Sigmund von 
Fraunberg zum Haag. 

Das weitere Schicksal des nie realisierten Eheprojekts von 1491 läßt sich in 
unseren Quellen bis in die Mitte des Jahres 1493 verfolgen. Zunächst trat eine 
Verhandlungspause von fast einem Jahr ein, dann setzte der König auf dem 
Koblenzer Reichstag vom September 1492 Georg einen neuen Termin für die 
Weiterführung der Heiratsverhandlungen (Frankfurt 13.12.1492). Auch von 
einem ergänzenden politischen Bündnis ist jetzt die Rede 6 9 0. Georg gab Maximi
lian am 1.11. bekannt, er könne sein Land zur Zeit nicht verlassen, beklagte die 
verzögernde Verfahrensweise des Königs und forderte die endgültige Ausferti
gung der Heiratsbriefe ohne weiteren Aufschub. Maximilian aber spielte weiter
hin auf Zei t 6 9 1 ; offensichtlich war er, nachdem er die damit verfolgten politi
schen Ziele 1492 erreicht hatte, bereits entschlossen, das ganze Heiratsprojekt 
wieder fallenzulassen. Es hätte sich demnach nur um einen „Köder" Maximilians 
gehandelt, um die wittelsbachische Familienallianz aufzubrechen und Georg von 
Albrecht zu trennen, wie es 1492 gelang und „entscheidend" für das Einlenken 
des Oberbayern gegenüber den Habsburgern wurde, ohne daß der König sich 
dazu offen gegen den Schwäbischen Bund stellen m u ß t e 6 9 2 . Die Abkehr Maximi
lians vom niederbayerischen Heiratsprojekt für seinen Sohn Philipp muß aber 
auch im Zusammenhang der europaweiten Orientierung seiner dynastischen 
Politik gesehen werden 6 9 3. Bewußt vermied er — trotz einer Vielzahl von 
Projekten — jede dynastische Verbindung mit Reichsfürsten; das Verhältnis zu 
seinem Schwager Albrecht IV. blieb immer kühl. Innerhalb des Reichs war das 
dynastische Element für Maximilian also kein politisches Mittel, sehr wohl aber 
im „Bestreben zur Bewältigung der europäischen Probleme auf dem Weg dyna
stischer Verbindungen zwischen den großen Königshäusern" 6 9 4 . Deswegen 

6 8 9 HHStA Familienakten 18, fol. 189-196. Die Konzeptabschrift in BayHStA NKB 28, 
fol.254-257, hat Wien als Ort, doch hielt Maximilian sich im Oktober 1491 in Tirol auf 
(Wiesflecker, Maximilian, I , 302f.). 

6 9 0 GHA Korr. Akten 961 (unfol.; sub dato 1.11.1492). Zum Bündnis vgl. BayHStA 
FüS 201 sowie Bock, Doppelregierung, 331 und Seyboth, Markgraftümer, 179 f. Anm. 297. 

6 9 1 GHA Korr.Akten 961 (27.5.1493; die Rede ist von einer „besichttung" Elisabeths in 
Landshut durch Maximilian). 

6 9 2 Die Zitate aus Riezler, Baiern, 548 f. Ähnlich Bock, Doppelregierung, 331 f., der vom 
„diplomatischen Meisterstück" Maximilians spricht, sowie Seyboth, Markgraftümer, 179 
und Schmeidler, 211. 

6 9 3 Angermeier, Einltg. zu RTA 5,74 f.; ders., Wormser Reichstag in der politischen Kon
zeption Maximilians, 4f., 11 f. 

Angermeier, Wormser Reichstag in der politischen Konzeption Maximilians, 12. 
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wirkte er sowohl die Machtverhältnisse im Reich tangierenden heiratspolitischen 
Aktivitäten von ReiGhsfürstenals auch deren Versuche entgegen, ihre Kinder im 
europäischen Ausland zu verheiraten. Deswegen überging er auch Herzog 
Georgs Avancen, der die Verwirklichung des Heiratsprojekts um jeden Preis 
erstrebte, um sein politisches Gewicht im Reich weiter zu erhöhen und dabei 
möglichst viele Vorteile für seine Machtstellung herauszuschlagen, mit Still
schweigen. Ob dieses Verhalten und die Verärgerung Georgs darüber den 
„Hauptgrund" für das niederbayerische Testament von 1496 darstellen6 9 5, wird 
an anderer Stelle zu erörtern sein. 

3. Nachverhandlungen zum Nürnberger Reichstag 

König Maximilian, der versuchte, nach dem Abzug der Wittelsbacher, dem 
Scheitern seines Reichseinungsprojekts und der nur geringen bewilligten Reichs
hilfe doch noch einen Perspektiven weisenden Abschluß des Nürnberger Reichs
tags zustandezubringen, legte am 5.7.1491 eine Art Promemoria unter dem Titel 
„Item dem heiligen Reich ligen itz drey Sachen mercklich und groslich an" vor 6 9 6 . 
Als diese drei wichtigsten Reichshändel wurden genannt: Friede „zwischen den 
hern von Bewrn und dem pund", die Frage der obersten Gerichtsbarkeit und die 
Übergriffe des französischen Königs. Maximilian legte dazu einerseits erneut 
seine Ideen für einen ewigen Landfrieden und eine umfassend institutionalisierte 
Reichsordnung vor 6 9 7 und kündigte Gesandtschaften an Karl VI I I . von Frank
reich und Wladislaw von Böhmen und Ungarn an. Andererseits wollte er sich von 
seinem Vater für einen neuen Reichstag auf den 11.11.1491 nach Frankfurt 
bevollmächtigen lassen und dort als kaiserlicher Kommissar vor den Ständen des 
Reichs durch gütliche und rechtliche Verhandlungen die Bayernherzöge und den 
Schwäbischen Bund endgültig ausgleichen. 

Dagegen aber nun legte sich Friedrich I I I . quer 6 9 8. Nach Kenntnisnahme von 
den königlichen Vorschlägen ließ er Maximilian vor einer Doppelbelastung des 
Reichs warnen und verlangte die Konzentration auf die Eroberung Ungarns. Er 
akzeptierte weitere Schlichtungsbemühungen des Königs, aber nicht vor dem 
Forum eines Reichstags, der sich eben in Nürnberg als völlig nutzlos erwiesen 
habe. Die projektierte Reichsfriedensordnung werde dauernd gebrochen werden 
und damit „ein gantze Verachtung bringen". Schließlich ordnete der Kaiser sogar 
an, der Schwäbische Bund solle nicht verlängert werden 6 9 9. Die Gründe dafür 
legte er in einer weiteren Instruktion dar, in der er schwere Vorwürfe gegen den 
Bund erhob, der durch seine ständige Kriegspolitik wissentlich und willentlich 
eine Rückeroberung Ungarns verhindere. Maximilian solle befehlen, daß man im 
Bund alle Kriegsdrohungen gegen Georg, „das doch keinen grund noch not-

6 9 5 So Bock, Doppelregierung, 332. 
6 9 6 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 116f. 
6 9 7 Zu diesem Aspekt sei hier nur noch verwiesen auf Hesslinger, 213 f. (mit weiteren 

Literaturangaben) und Isenmann, Reichsordnung, 148. 
6 9 8 Vgl. Bock, Doppelregierung, 325-327; Wiesflecker, Maximilian, I , 298-300; Isen

mann, Kaiser, Reich und deutsche Nation, 173-185. 
6 9 9 Kaiserliche Instruktion an den König Linz Mitte Juli 1491 (HHStA Max. 10, fol. 42 -

44). 
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durfft hat" 7 0 0 , einstelle und dafür den Kaiser unterstütze. Über den Landshuter 
Herzog schrieb er an Maximilian: 

... an dem uns, als Ir selbs wisset, vil und groß gelegen, und der uns, wo sy in allein nit 
verhindern, mit seiner person und macht zu dienen willig i s t 7 0 1 . 

Der Kaiser stand also wie schon 1489 voll und ganz auf der Seite Herzog 
Georgs wegen der von diesem zu erwartenden (und erbrachten) Hilfeleistungen. 
Auch der Kaiser arbeitete mit den ihm zur Verfügung stehenden Mitteln daran, 
Georg auf seiner Seite zu halten, immer mehr von Albrecht zu trennen und sich 
Einfluß auf wichtige niederbayerische Räte zu verschaffen. Zu diesen Mitteln 
gehörten neben allen Arten von Privilegien und gegen den Schwäbischen Bund 
gerichteten Mandaten auch kaiserliche Standeserhöhungen für Diener und Räte 
Georgs, die sich 1491/92 auffällig häufen. So verlieh Friedrich I I I . im August 
1491 Caspar Morhardt, der Rat und Kanzleischreiber Georgs sowie 1490/91 
häufig niederbayerischer Gesandter am Kaiserhof war und ab 1493 einer der 
Rentmeister im Oberland werden sollte, und im Dezember 1491 Johann Offen-
heimer, 1489-1504 Rentmeister in Burghausen, jeweils den Adelsbrief. Den 
Kanzler Georgs, Wolfgang Kolberger, erhob er in einem im Reich damals singu-
lären Akt unter Umgehung des einfachen Adelsstandes 1492 zuerst zum Reichs
freiherrn und und dann sogar zum Reichsgrafen. Auch für den Fürsten waren 
diese Standeserhöhungen indirekt eine Auszeichnung7 0 2. Wegen dieser guten 
Kontakte wandte sich Georg wahrscheinlich auch mit dem besprochenen Ver-
schreibungsangebot über Niederbayern im Rahmen des Heiratsprojekts an den 
Kaiser und nicht an Maximilian. Am 2.9.1491 verbot Friedrich I I I . sogar noch 
förmlich den vom König für Martini geplanten Reichstag unter Hinweis auf die 
fruchtlosen Verhandlungen in Nürnberg 7 0 3 . Ohne Zweifel ist damit ein Tief
punkt im gegenseitigen Verhältnis zwischen Kaiser und König erreicht, indem 
der Vater die fortwährenden Vermittlungsbemühungen des Sohns desavouierte 
und gegen alle Ansprüche des Schwäbischen Bundes offen auf die Seite Georgs 
trat. 

Auf dem Rothenburger Bundestag Mitte Juli 1491 herrschte dann auch große 
Besorgnis über die Haltung des Kaisers; es wurde sogar befürchtet, die Herzöge 
wollten auch Maximilian aus dem Bund drängen 7 0 4 . Erneute Kriegsvorbereitun
gen und militärische Beschlüsse machten denn auch einen Hauptteil der Rothen
burger Verhandlungen aus. An Georg erging eine letzte Aufforderung, endlich 
die Dinkelsbühler Schlichtungsgrundlage von 1489 unverändert zu akzeptieren. 
Wegen der Angst vor einem Angriff (Markgraf Friedrich von Brandenburg 
schrieb, es sei „unleidenlich dazu auch swer .. . also zu sizen und alweg des 
packemstreichs zu warten . . . " 7 0 : > ) und der wittelsbachischen Werbungen 
bestanden große Vorbehalte gegenüber den Plänen Maximilians für einen neuen 
Reichstag und gegenüber seinen Zusagen, Georg zum Vollzug des Dinkelsbühler 

7 0 0 HHStA Frid. 8, fol. 27a-27b (undat.); Zitat fol.27a'. 
7 0 1 Ebda., fol.27b. 
7 0 2 Riedenauer, Standeserhöhungen, 634-641; Stauber, Kolberger, 350-353. Ein ent

sprechender Hinweis schon bei Riezler, Baiern, 549. 
7 0 5 HHStA Frid. 8, fol. 57-60; Regest: Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr. 1031. 
7 0 4 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 114-116; Höfler, Nr. 107 und weiters Wagner, Hohenzol

lern, 319-321; Hesslinger, 179f. und Seyboth, Markgraftümer, 168- 170. 
705 Höfler, Nr. 107. 
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Spruchs und zur Besetzung der entsprechenden Austräge, vor denen schon ein
einhalb Jahre nicht mehr verhandelt worden war> zu drängen. „So^ es also 
geschehe, es plieb ungekriegt", äußerte Markgraf Friedrich skeptisch7 0 6. 

Die wittelsbachischen Fürsten reagierten auf das königliche Memoriale vom 
5.7.1491 über weitere Verhandlungen und die Befriedung des Reiches mit inten
siven Konsultationen. Auf Vorschlag Georgs wurde im August ein Rätetag nach 
Amberg zu weiteren Beratungen festgesetzt, zu dem auch alle „verwandten", also 
alle Bündnispartner, geladen werden sollten 7 0 7. Offensichtlich verfolgte der nie
derbayerische Herzog Pläne für ein umfassendes Rüstungsaufgebot gegen den 
Schwäbischen Bund . Der Amberger Tag fand zwischen dem 18.9. und 1.10. 
statt; vertreten waren neben den Räten Philipps, Ottos IL, Albrechts und Georgs 
(Ludwig von Habsberg und Dr. Peter Baumgartner) auch Gesandte der Bischöfe 
Rudolf von Würzburg und Albrecht von Straßburg, des mit der Pfalz verbunde
nen Landgrafen Wilhelm I I I . von Hessen-Marburg und der Reichsstadt Nürn
berg 7 0 9 . In einer gemeinsamen Instruktion hatten Georg und Albrecht den könig
lichen Vorschlägen sowohl zu weiteren Schiedsverhandlungen als auch zu einer 
Reichsordnung eine klare Absage erteilt und die Auflösung des Schwäbischen 
Bunds zur Voraussetzung für alle weiteren Erörterungen zur Friedenssicherung 
im Reich gemacht 7 1 0. Ein umfassender Antwortentwurf des Amberger Rätetags 
an den König ist leider nicht erhalten geblieben7 1 1. Nach längerer Diskussion 
über den Übermittlungsweg einigten sich die Gesandten auf eine schriftliche 
Empfehlung an Maximilian, die angesprochenen Materien auf dem angekündig
ten Frankfurter Reichstag weiterzuverhandeln. Den aber hatte der Kaiser ja 
bereits am 2.9. verboten, worüber die Wittelsbacher spätestens seit dem Treffen 
Friedrichs I I I . mit Herzog Georg am 21.9. Bescheid wuß ten 7 1 2 . Deswegen kann 
man die Empfehlung des Amberger Tags wie auch den Maximilian von den 
Wittelsbachern am 25.10. erteilten Rat, zur Durchführung seiner Vermittlung 
nochmals einen Reichstag einzuberufen713, nur als Verzögerungstaktik charak
terisieren, obwohl sich mit der vom Kaiser am 1.10.1491 über Regensburg 
verhängten Reichsacht der Wind langsam gegen Bayern und vor allem gegen 
Albrecht IV. zu drehen begann. 

Der König verfolgte die Sache des Ausgleichs tatsächlich weiter, und zwar auf 
der Ebene eines von ihm auf den 13.12.1491 angesetzten Rätetags. Georg, 
Albrecht und Otto verständigten sich auf eine Beschickung des Tags, Pfalzgraf 
Philipp sagte ab. In der Korrespondenz des Kurfürsten mit Albrecht IV. vom Jah
resende 1491 wird erstmals der von der habsburgischen Taktik erzeugte Riß 

7 0 6 Ebda. 
7 0 7 BayHStA KbÄA 1954, fol. 121 und KbÄA 3133, fol. 125-140; K.bl. 270/1, 

fol. 118-125. Daraus geht bereits die Unzufriedenheit der Pfalzgrafen Philipp und Otto II. 
mit den königlichen Vorschlägen hervor. 

7 0 8 Vgl. seine intensive Korrespondenz mit Albrecht IV. im August 1491 (BayHStA 
KbÄA 1256, fol. 373 f. und KbÄA 2016, fol. 35ff.). 

7 0 9 Material dazu in BayHStA KbÄA 2016, fol. 41 und KbÄA 3133, fol. 141-146; K.bl. 
103/2b,fol.214. 

7 , 0 BayHStA KbÄA 3133, fol. 141 f. 
7 1 1 Erwähnt in BayHStA K.bl. 103/2b, fol.214. 
7 1 2 BayHStA KbÄA 3133, fol. 143-146; Regesten Friedrichs I I I . , H. 4, Nr. 1031; Arn

peck, 394. 
7 1 3 BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 208. 
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in der wittelsbachischen Familienallianz deutlich, denn beide Fürsten äußerten 
sich mißtrauisch über die Absichten Georgs und seine enge Bindung an den Kai
ser. Der Augsburger Tag verzögerte sich deshalb, Philipp entsandte keine Räte 
und lehnte das ihm vom König angebotene Schiedsrichteramt ab 7 1 4 . Zwar schei
terte das königliche Schlichtungsvorhaben in Augsburg erneut, doch der Bun
deshauptmann Haug von Werdenberg ließ über die niederbayerischen Räte die 
Chancen für einen Ausgleich mittels geheimer Direktverhandlungen sondieren. 
Um die Jahreswende 1491/92 erklärten sich die Herzöge mit einem solchen Vor
gehen einverstanden713. 

Einen lange umkämpften Schauplatz gab es allerdings, auf dem König Maximi
lian noch vor dem Jahresende 1491 Entlastung zuteil wurde, nämlich Ungarn. 
Nach den Teilerfolgen des maximilianeischen Ungarnzugs im Herbst 1490 hatte 
sich die Position König Wladislaws dort durch Beilegung der innerjagielloni-
schen Differenzen über das Recht an der Stephanskrone und zahlreiche Rück
eroberungen im Frühjahr und Sommer 1491 wieder so gefestigt, daß der in 
Nürnberg festgehaltene Maximilian alle Wiedereroberungspläne aufgab und im 
August 1491 Friedensverhandlungen einleitete7 1 6. Dem daraus erwachsenden 
Preßburger Vertrag (7.11.1491) 7 1 7 kommt in mehrerer Hinsicht die Funktion 
einer wichtigen Etappe in den habsburgischen Beziehungen zu Ungarn zu. Das 
Königreich verblieb nach den Vertragsbestimmungen Wladislaw und seinen 
rechtmäßigen Erben; beim Aussterben der männlichen Nachkommenschaft des 
Jagiellonen sollte es an Maximilian, der bis dahin ebenfalls den Titel eines Königs 
von Ungarn führen durfte, oder seine Erben fallen. Die rückeroberten Güter in 
den Erblanden und in den westungarischen Grenzkomitaten durfte Maximilian 
behalten. Wladislaw sollte als ungarischer König Böhmen verlassen, in Ofen 
regieren und dabei die Freiheiten der Stände genauestens beachten. 

Dem Römischen König war mit der Erneuerung der Vertragsgrundlage von 
1463, die sein Vater und Matthias Corvinus gelegt hatten, ein bemerkenswerter 
Erfolg gelungen7 1 8. Für ihn war der Preßburger Vertrag vor allem ein Eventual-
erbvertrag. Mehrere Einzelbestimmungen ebneten ihm den Weg zur Einfluß
nahme in innerungarischen Angelegenheiten, während gleichzeitig dem jagiello
nischen Länderblock in Ostmitteleuropa ein erstes desintegrierendes Element 
eingebaut wurde. 1526 wurde die in den Verträgen von 1463 und 1491 vorgese
hene und durch Heiratsverbindungen vorbereitete Erbfolge der Habsburger in 
Ungarn realisiert. So erwies sich der Teilerfolg im Ungarnkrieg von 1490/91 als 
Schlußstein des Aufstiegs Habsburgs zur dominierenden europäischen Macht. 
Für die Verhältnisse im Reich ist besonders wichtig, daß der Preßburger Vertrag 

7 1 4 BayHStA KbÄA 1954, fol. 197-223; ergänzend: Lichnowsky, Nr. 1640, 1655; 
Klüpfel, Urkunden, 122; Krenner 10, 577, 583f. und Wagner, Hohenzollern, 321 f. 

7 1 5 BayHStA K.bl. 343/1, fol. 10-12, 22f.; Wagner, Hohenzollern 322; Hesslinger, 
183. 

716 Fessler-Klein, 236-240; Hoensch, 170; Wiesflecker, Maximilian, 1,300-302. Quel
len bei Firnhaber, 466-469. 

7 , 7 Ediert bei Bäk, Königtum und Stände, Anhang I Nr. 15 sowie (mit wichtigen zugehö
rigen Stücken, v.a. den Ratifikationen) bei Firnhaber, 469-492. Vgl. Fessler-Klein, 240ff. 
und Wiesflecker, Maximilian, I , 303-308. 

7 1 8 So die übereinstimmende Wertung bei Wiesflecker, Maximilian, I , 303, 307; Bäk, 
Königtum und Stände, 65; Biskup, Diplomatie, 170f.; Baczkowski, Beziehungen zwischen 
Jagiellonen und Habsburgern, passim, v. a. 363. 
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den Wegfall der Ungarnfrage als Movens für die Reichspolitik und als Einfluß
faktor in den süddeutschen Entwicklungen markierte 7 1 9, die im letzten Jahrzehnt 
der Regierung von Matthias Corvinus in der bayerischen Politik so deutlich sicht
bar geworden waren. 

4. Neue Kriegsgefahr wegen der Reichsacht gegen Regensburg 
und der Erfolg der Vermittlungen König Maximilians 

Immer stärker und gefährlicher vermischten sich während der zweiten Hälfte 
des Jahres 1491 die Auseinandersetzungen der Herzöge mit dem Schwäbischen 
Bund, das Problem der Löwenritter und ihres Anschlusses an den Bund und an 
König Wladislaw und die Forderungen der oberbayerischen Brüder ineinander 
und vor allem mit der Frage der Rückstellung Regensburgs an das Reich zu einem 
den ganzen Süden des Reichs umfassenden und im Frühjahr 1492 zu akuter 
Kriegsgefahr sich verdichtenden Konfliktfeld 7 2 0 . 

In den umfassenden Vermittlungen des Nürnberger Reichstags wurde der 
Streit zwischen Albrecht und seinen Brüdern Christoph und Wolfgang haupt
sächlich im Zusammenhang mit der Löwlersache behandelt, aber auch durch 
die Vorlage eigener Beschwerdeschriften thematisiert7 2 1. Im Juni/Juli versuchte 
Albrecht IV. nochmals, hausinterne Vermittlungswege zu aktivieren. Räte 
Georgs des Reichen und Ottos I I . wurden mit der Frage befaßt; die Legitimität 
ihrer Aktionen wurde durch einen königlichen Schlichtungsauftrag vom 
13.8.1491 erhöht. Während ein Schlichtungstag zwischen Albrecht und Chri
stoph bereits angesetzt war, ging Wolfgang erneut auf offenen Konfrontations
kurs, beanspruchte in gedruckten Mandaten, die Albrecht als Usurpator und 
Bedrücker der ritterlichen Freiheit in seinen Landen darstellten, ein Viertel Ober
bayerns zur Selbstregierung und suchte diese Ansprüche durch die Aufforderung 
an Untertanen Albrechts, nunmehr ihm, Wolfgang, gehorsam zu sein, durch
zusetzen722. Am 3.12.1491 trat er auch in die Dienste König Wladislaws 7 2 3. 

Georg hatte Albrecht schon im Juli 1491 geraten, Auflösungserscheinungen 
im Löwlerbund durch Verhandlungen mit dem Schwäbischen Bund und dem 
Böhmenkönig auszunutzen und mit den Rittern über ihre Beschwerden zu ver
handeln, um sie so vom Bund zu lösen. Diese Empfehlung kam nicht von unge
fähr, sondern Georg ließ sich von seinen Räten gezielt über die Entwicklungen im 
Löwlerbund informieren 7 2 4. Vergeblich versuchte er im August 1491, parallel 
zur Vermittlung Albrecht-Christoph in Landshut auch mit den Vertretern des 
Ritterbunds zu verhandeln. Diese verlangten eine Gesamtlösung für alle süd
deutschen Fragen; außerdem waren Georgs Bemühungen durch Maximilian 
konterkariert worden, der nach den erfolglosen Verhandlungen auf dem Nürn-

7 1 9 Seyboth, Markgraftümer, 170. 
7 2 0 Gesamtüberblick über diese Vorgänge: Riezler, Baiern, 543-552; Striedinger, 

187-190; Wagner, Hohenzollern, 322-327; Hesslinger, 183-190; Wiesflecker, Maximi
lian, I , 268-270; Seyboth, Markgraftümer, 170-184. 

7 2 1 Vgl. BayHStA KbÄA 1954, fol. 124 ff. 
7 2 2 Ebda., fol. 141-187; FüS 276, fol.70 und FüS 281 1/2, fol.92-95 und FüS 290a, 

fo l . l f. und FüS 1353, Nr. 18. 
7 2 3 BayHStA KbU 6675. 
7 2 4 BayHStAKbÄA 1993, fol.70-80; K.bl. 341/1 la, fol. 198f.; Krenner 10,426f. 
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berger Reichstag als König und Mitglied des Schwäbischen Bundes die Auf
nahme Herzog Wolfgangs und der Löwler in den Bund vom Dezember 1490 
nochmals offiziell konfirmiert hatte 7 2 3. 

Friedrich I I I . verstärkte den Druck auf Albrecht I V . 7 2 6 , indem er den wegen 
des Ungarnzugs angestellten Streit um Regensburg wieder aufgriff und die Stadt 
am 1.10.1491 in die Reichsacht erklärte. Er unterrichtete wohl Georg, nicht 
aber Albrecht, der aus Landshut davon erfuhr, über diesen Schritt 7 2 7. Ein per
sönliches Treffen sagte der Niederbayer dem Oberbayern ab, der Kontakt zum 
König war ihm wichtiger. Es kam aber zu mehreren Gesandtschaften und 
schließlich auch zu einem Rätetag in Ingolstadt (28./29.10.1491). Jetzt bereits 
zeigten sich freilich Differenzen zwischen Albrecht und Georg in Fragen des Vor
gehens gegen die Exekutoren der über Regensburg verhängten Acht 7 2 8 . Die 
Beschlüsse des Ingolstädter Tags über eine gesamtwittelsbachische Gesandt
schaft an Papst, Kaiser und König zur Darlegung der Rechte Albrechts auf 
Regensburg und zur Aufbietung der Landleute nahmen Georgs Räte (wie jene 
Ottos II.) nur auf Hintersichbringen an. Der Herzog selbst ließ seinem Münche
ner Vetter im November erklären, er fühle sich nicht an die Ingolstädter Punkte 
gebunden7 2 9. Georg wußte, was er tat, wenn er schon in dieser frühen Phase des 
sich immer weiter zuspitzenden Konflikts um Regensburg Alb recht die volle 
Unterstützung verweigerte, denn er hatte seine Räte mit entsprechenden Gut
achten beauftragt, von denen uns zwei erhalten sind 7 3 0 . Ihr übereinstimmender 
Tenor lautete, Regensburg und Albrecht trotz der Amberger Einung vom März 
1490 keine Hilfe zu gewähren, da sonst die Reichsacht auch auf Niederbayern 
ausgedehnt werde. Die Räte des Kurfürsten Philipp von der Pfalz dagegen, der 
die Gesamtlage der Wittelsbacher sehr düster e inschätzte 7 3 \ hatten die 
Beschlüsse von Ingolstadt mitgetragen und unterstützt 7 3 2 . 

Trotz der Intervention König Maximilians und dessen Bitte, die Exekution des 
Achturteils ein Jahr lang auszusetzen 7 3 3 , löste Friedrich I I I . einen Eskalations
schritt nach dem anderen gegen Albrecht IV. aus, indem er im November 
zunächst den Zusammenschluß der Ritter vom Löwen konfirmierte und den 
Löwlern dann die Exekution der Acht über Regensburg übertrug, womit ein 
gewaltsames Vorgehen der Ritter gegen ihren Landesherrn durch das Reichs
recht und das Reichsoberhaupt gedeckt war 7 3 4 . Wie sehr Albrecht unter Druck 
geriet, zeigt die Tatsache, daß er sogar beim Schwäbischen Bund Rückhalt gegen 

7 2 5 BayHStA KbÄA 1953, fol. 158, 161; HHStA RRb FF, fol. 32; Krenner 10, 428f. 
7 2 6 Vgl. dazu Ranke, 71 f.; Bock, Doppelregierung, 332-334. Hesslinger, 180f. ver

mutet einen erneuten Kurswechsel in der kaiserlichen Politik, jetzt gegen Bayern, nachdem 
eine Einigung in der ungarischen Frage absehbar war. Solche Spekulationen über ständige 
grundsätzliche Kurswechsel sind vermeidbar, indem man einfach in der kaiserlichen 
Bayernpolitik zwischen den Beziehungen zu Albrecht bzw. zu Georg unterscheidet. 

7 2 7 HHStA Frid.9, fol.260-262; BayHStA NKB 25, fol.227'-229; Krenner 10, 
442-447 .Vgl. Striedinger, 165 ff. 

7 2 8 Vgl. BayHStA NKB 25, fol. 224-249; KbÄA 1954, fol. 150 und KbÄA 1962, fol. 90. 
7 2 9 BayHStA NKB 25, fol. 236-241, 246-249. 
7 3 0 Ebda., fol.251-273 (undat.). 
7 3 1 Vgl. seinen handgeschriebenen Brief an Albrecht persönlich vom 29.10.1491 (BayH 

StA KbÄA 1862,fol.211). 
7 3 2 BayHStA NKB 25, fol. 226, 246-249. 
7 3 5 Ebda., fol. 245' (Innsbruck 9.10.). 
7 3 4 HHStA RRb W, fol. 14' (3.11.); Krenner, 10, 464. 
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den Kaiser und die Erbansprüche seiner Brüder suchte7 3 5 . Von Friedrich I I I . wollte 
er unter Verzicht auf die immer noch nicht ausgezahlte Mitgift Kunigundes errei
chen, Regensburgauf Lebzeiten und Abensbergüberhaupt behalten zu dürfen 7 3 6 . 

Als Mitte Dezember 1491 die Fehdehandlungen der Löwler als Achtexekuto-
ren gegen Regensburg und sein Umland begannen, erbat Albrecht von Georg die 
in der Amberger Einung vorgesehene Truppenhilfe von 60 Reitern. Der Lands
huter stellte sie ihm zur Verfügung, allerdings nur nach Straubing (nicht, wie ver
langt, nach Regensburg) und unter der strengen Auflage, nur gegen jene Ritter 
vorzugehen, die Albrecht förmlich abgesagt hatten. Jede darüber hinausgehende 
Leistung verweigerte er. Da er auch von den Löwlern um Hilfe und Mitwirkung 
bei der Achtexekution angegangen wurde, rechnete er sich Chancen aus, zwi
schen den Konfliktparteien eine gütliche Lösung vermitteln zu können 7 3 7 . Wie
derum zeigte Pfalzgraf Philipp sich deutlich offensiver als Georg der Reiche, er 
schickte 50 Reisige und mahnte Albrecht, keine Vergleichslösung einzugehen. 
Am 19.12. erließ der oberbayerische Herzog ein Landgebot zur Rüstung; von 
Georg verlangte er jetzt unter Berufung auf die Amberger Einung Hilfe mit voller 
Macht. Dessen Reaktion setzte auf Zeitgewinn: Er schlug einen Tag mit den 
Pfalzgrafen Philipp und Otto vor, der über eine militärische Hilfeleistung ent
scheiden sollte . 

Immer wieder erneuerte Albrecht im Januar 1492 7 3 9 die gleichen Forderun
gen: Verlegung der niederbayerischen Reiter von Straubing nach Regensburg 
und Zuzug mit ganzer Heeresmacht. Auch von Böhmen her glaubte der Ober
bayer sich jetzt gefährdet. Erste Vorwürfe bewußten Verzögerns trafen Georg, 
dessen Grundhaltung sich folgendermaßen zusammenfassen läßt: keine Militär
hilfe für Albrecht, solange Vermittlungschancen bestanden; weiter gehende 
Beschlüsse könne nur eine wittelsbachische Fürstenkonferenz treffen. Durch 
mehr symbolische Aktionen versuchte Georg, Albrechts beständigen Forderun
gen entgegenzukommen. Er bestimmte einen Kriegshauptmann für die oberpfäl
zischen Besitzungen, sagte ein Landesaufgebot zu und legte 200 bewaffnete Rei
ter nach Niederaltaich. Auch Pfalzgraf Otto von Mosbach verweigerte übrigens 
jede Militärhilfe gegen die Löwler . Nach Albrechts Auffassung brach Georg 
mit seinem Verhalten und seiner Annäherung an den Kaiser die Amberger Für-
steneinung741. 

Zupaß kam Georg eine Vermittlungsintervention des Königs im Januar 1492. 
Vom 25.1.-12.2. fand, anknüpfend an ein entsprechendes Treffen im Dezem
ber 1491, ein erneuter Schiedstag mit dem Schwäbischen Bund in Augsburg 

7 3 5 Vgl. die Instruktionen und Korrespondenzen vom 10.10. in BayHStA KbÄA 1955, 
fol. 7 0 - 73 sowie Krenner 10,483-486(17.12.). 

7 3 6 BayHStA KbÄA 4795, fol. i 82 f. 
7 3 7 Vgl. Riezler, Baiern, 544f. und das Quellenmaterial in Krenner 10,475-490, 501 f., 

das sich nach BayHStA NKB 25, hier fol. 166-174, richtet. Die Originale des hier kopial 
zusammengestellten Korrespondenzmaterials Finden sich verstreut in den Aktenbänden 
KbÄA 1993, 1994 und 1995. 

7 3 8 BayHStA KbÄA 1994, fol.6 (25.12.), 128ff.; NKB 25, fol. 174'-176; Krenner 10, 
487 f. 

7 3 9 Vgl. BayHStA NKB 25, fol. 174'-190'; KbÄA 1995, fol. 9 und Krenner 10, 
502-512. 

7 4 0 Vgl. BayHStA NKB 25, fol. 184', 188'f.; KbÄA 257, fol. 191 und KbÄA 1995, fol. 9. 
7 4 1 BayHStAKbÄA 1994, fol. 137f. 
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statt, gegen den erklärten Willen Brandenburgs und ohne Vertreter Albrechts IV. 
Verhandelt wurde auch nicht über die gerade akuten Fragen, sondern über die 
überkommenen Streitpunkte, deren Regelung im Dinkelsbühler Spruch ver
sucht worden war. Schon vorher aber hatte Georg zwei seiner Räte auf Bitten 
Maximilians einer königlichen Delegation beigeordnet, die im Löwlerhandel ver
mittelte. Während die Truppen Albrechts und des Bundes in ersten Schar
mützeln aufeinanderstießen, wurde zwischen Georg und dem Bund in generell 
freundlicher Atmosphäre verhandelt. Ergebnisse freilich wurden nicht erzielt, 
nachdem das Ende des Augsburger Tags von neuen Achtmandaten überschattet 

742 
war . 

Am 23.1.1492 nämlich tat Friedrich I I I . den letzten und schwersten reichs
rechtlichen Sanktionsschritt direkt gegen Albrecht IV., indem er alle Personen, 
die Regensburg dem Reich weiter vorenthalten wollten und sich gegen die Löw
ler als Exekutoren der am 1.10.1491 über die Stadt verhängten Acht wehrten, 
ihrerseits in die Reichsacht erklärte. Zum Reichshauptmann und Exekutor 
wurde Friedrich von Brandenburg bestimmt - ein geschickter Schachzug des 
Reichsoberhaupts, der gleichzeitig die Kapazitäten des Schwäbischen Bundes 
mobilisierte, den Zollern aber in eine schwierige Lage brachte 7 4 3. Der oberbaye
rische Herzog war zwar nicht ausdrücklich als Empfänger des Mandats genannt, 
sein Name aber findet sich dreimal erwähnt und die zitierten Umschreibungen 
lassen ihn klar als Adressaten erkennen. Bald erreichten ihn auch schon die 
ersten Fehdeankündigungen. Herzog Wolfgang koppelte die neue Möglichkeit 
an das alte Ziel, an der oberbayerischen Regierung beteiligt zu werden, schloß 
sich am 30.1. den Exekutoren an und begann, gegen Landsberg vorzugehen744. 

Ganz anders war das kaiserliche Verhalten gegenüber Georg. Friedrich I I I . 
gebot dem Bund am 26.1., drei Tage nach der Ächtung Albrechts, sich mit Georg 
gütlich auszugleichen und gegen ihn keinesfalls mit Truppen vorzugehen7 4 5. 
Zwar erging am selben Tag auch ein Stillstandsgebot an Georg wegen Sicherung 
der Achtexekution 7 4 6 zur Wahrung des Anscheins der Gegenseitigkeit; wir 
haben aber doch klare Anzeichen dafür, daß Friedrich I I I . Georg protegierte und 
- um den Preis, Albrecht keine Hilfe zu leisten — den niederbayerischen Herzog 
aus den begonnenen Auseinandersetzungen heraushalten wollte, während er 
sich über den Oberbayern mit wachsender Erbitterung äußer te 7 4 7 . Haug von 
Werdenberg teilte er mit, seine Absicht bei der Gründung des Bundes sei gewe
sen, „das wir in frid und ru beleiben", gegen den Oberbayern aber müsse man 

742 Lichnowsky, Nr. 1699; Krenner 10, 502f.; Klüpfel, Urkunden, 123, 126f.; BayHStA 
K.bl. 341/1 la, fol. 216-220 (herzogl. Instruktion; undat.), fol. 210-213 (Bericht der nie
derbayerischen Gesandten aus Augsburg 6.2.); Wagner, Hohenzollern, 322f.; Hesslinger, 
184. 

7 4 3 BayHStA KbÄA 1995, fol.321; Regest: Regesten Friedrichs I I I . , H.4, Nr. 1033; 
Druck: Krenner 10, 536-544. Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 170-175 und Wagner, 
Hohenzollern, 322-324. 

7 4 4 BayHStA KbU 35811,35812, 35818; KbÄA 1995, fol. 12ff.; NKB 25, fol. 191 -194, 
210'. 

745 Wagner, Hohenzollern, 323 Anm. 1. 
7 4 6 BayHStA PNU Bünde u. Fehden 6 (Konzept: HHStA Frid. 8, fol. 26). 
7 4 7 Vgl. das Material in HHStA Frid. 8, fol. 20, 23f., 70f., 91, 254, 327. In einer Instruk

tion an den Papst ließ der Kaiser besonders betonen, die übrigen wittelsbachischen Fürsten 
würden ihn gegen Albrecht unterstützen (HHStA Frid. 9, fol. 353 f. = Auer, Nr. 198). 
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„als unserm und des Reichs widerwertigen" kriegerisch vorgehen, da bei ihm güt
liche Handlung nicht verfange7 4 8. Die direkte Gegenleistung Georgs bestand in 
Geldzahlungen; am 28.2.1492 gestand er dem Kaiser offene Restforderungen 
von 20,000 fl aus der Ende Januar 1489 in Innsbruck im Rahmen der damaligen 
Ausgleichsverhandlungen vereinbarten Geldmenge von 36,000 fl zu und ver
pflichtete sich, die Summe binnen eineinhalb Jahren zu erlegen7 4 9. 

Auf der Basis dieser Legitimation durch das Reichsoberhaupt gelang es Georg 
dem Reichen, sich mit dem Schwäbischen Bund so weit zu verständigen, daß 
gegenseitige kriegerische Aktionen ausgeschlossen blieben. Beim erwähnten 
Augsburger Schlichtungstag vom Februar 1492 wurde vereinbart, die Verhand
lungen im April fortzusetzen. Jede direkte Truppenhilfe gegen den Bund wollte 
Georg vermeiden7 5 0. Dabei waren die Kriegsvorbereitungen des Reichshaupt
manns Markgraf Friedrich und des Schwäbischen Bundes gegen Oberbayern ab 
Ende Februar in vollem Gange (auch die Herzöge Christoph und Wolfgang betei
ligten sich daran). Auf dem Uracher Bundestag vom 20.—24.2. wurden Vorbe
reitungen getroffen, um die Exekutionstruppen am 1.4. auf dem Lechfeld zu ver
sammeln . Herzog Georg legte zwar Truppen an die Lechgrenze, aber nur zur 
Sicherung des eigenen Landes und nicht zum Einsatz gegen das Exekutionsheer 
des Bundes 7 5 2. 

Albrechts Reaktion auf die Verhängung der Reichsacht über ihn am 23.1. 
bestand zunächst in einem reichsweiten Rechtfertigungsausschreiben (2 . 2 . ) 7 5 3 , 
das er u.a. auch Herzog Georg zuschickte, den er zugleich bat, ihm gegen die 
Übergriffe Herzog Wolfgangs auf Landsberg 50 Reisige Hilfe zu schicken7 5 4. 
Das Ausschreiben beinhaltete eine Darstellung der Vorgänge um Regensburg 
und der Löwlerfehde aus oberbayerischer Sicht sowie Rechtgebote auf die Kur
fürsten, Pfalzgraf Otto I I . und Herzog Georg; ihm angeschlossen war eine Auf
stellung über die bayerischen Rechte in Regensburg und eine Appellation des 
Stadtrats an den Papst wegen der am 1.10.1491 verhängten Reichsacht755. 
Georg aber blieb demgegenüber bei seiner Verzögerungstaktik. Er verwies auf 
das Treffen Kurfürst Philipps, Pfalzgraf Ottos IL, Albrechts und Georgs, das vor
erst auf den 11.3. nach Lauingen anberaumt war, wich allen Bitten nach direkter 
Hilfe gegen das sich formierende Bundesheer aus, brachte Aktivitäten, von 
denen er wußte, daß sie ohne Erfolg bleiben würden (z.B. eine Bitte an Graf 
Eberhard den Älteren von Württemberg, Albrecht IV. zu helfen), als Alibi für 
seine angeblichen Aktivitäten zugunsten des Oberbayern vor und konnte auch 
andere Vermittlungsforen (z.B. einen im März 1492 in Prag stattfindenen 

7 4 8 HHStA Frid. 9, fol. 30 (4.2.1492). 
7 4 9 HHStA AUR 28.2.1492; TLA U I 7664 (Vidimus der Stadt Innsbruck). Vgl. Höfler, 

Nr. 112, 122 und Striedinger, 188 f. 
7 5 0 GLA 67/908, fol. 31 a; BayHStAKbÄA 1995, fol. 111 (Georgan Albrecht IV. 20.2.). 
7 5 1 BayHStA K.bl. 343/1, fol.25; Sattler IV, Beil. 8; Klüpfel, Urkunden, 127f.; RTA 3, 

Nr.97g Anm. 186. Der Anschlag bei Datt, 443-445. Vgl. Hesslinger, 184f. 
7 5 2 BayHStA K.bl. 343/1, fol. 16, 21; NKB 25, fol.212; Fuetrer, 227; Arnpeck, 395f., 

429 f. 
7 5 3 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 798. 
7 5 4 BayHStA NKB 25, fol. 195-199, 208'. 
7 5 3 Ebda., fol. 195-207. Am 23.4. erging ein neues kaiserliches Mandat zur Wider

legung des albertinischen Rechtfertigungsausschreibens (ebda., fol.212'). 

455 



Schlichtungstag zwischen Albrecht IV. und den Löwlern) immer wieder zur 
eigenen Entschuldigung nutzen 7 5 6. 

Vom 17.-23.3.1492 trat endlich der vom niederbayerischen Herzog an
geregte und immer wieder apostrophierte Wittelsbacher Fürstentag in Lauingen 
zusammen, auf dem Philipp, Otto, Albrecht und Georg vor dem Hintergrund des 
inzwischen auf den 3.5. angesetzten Zugs des Schwäbischen Bundes vom Lech-
feld aus gegen Oberbayern persönlich über die Anwendung der Zuzugsgarantien 
der Amberger Einung von 1490 auf die aktuelle Situation berieten 7 3 7. Die gegen
seitige Hilfszusage wider alle Angriffe auf das Haus Bayern wurde in allgemeiner 
Form erneuert, doch wieder erwies sich Georg als Verzögerer: Er machte seine 
Zusagen jetzt von Beratungen mit seiner Landschaft abhängig, die er auf den 8.4. 
einberief, während Albrecht schon am 31.3.1492 in seinem Fürstentum endgül
tig zum Krieg aufbot 7 5 8 . Wieder war es eine Initiative des Königs, die Georg 
Gelegenheit gab, sich einer Inanspruchnahme durch Albrecht noch weiter zu 
entziehen. 

Nicht nur zum Kaiser und zum Schwäbischen Bund, sondern auch zu König 
Maximilian nämlich hatte der Landshuter Herzog zur Vorlage von Rechtgeboten in 
den ersten Monaten des Jahres 1492 diplomatische Kontakte gehalten7 5 9. Ähnlich 
wie im zweiten Quartal 1489 zeigte Maximilian, dem es nach Beilegung der 
ungarischen Frage jetzt um Hilfe gegen Frankreich ging, sich wieder sehr enga
giert wegen der Vermeidung eines Kriegs im Reich und der entsprechenden not
wendigen Vermittlungen 7 6 0. Zwischen dem 28.3. und dem 1.4.1492 nun wurde 
Georg vom Köng dreimal aufgefordert, zu ihm nach Augsburg zu kommen, um 
an Ausgleichsverhandlungen mitzuwirken 7 6 1. Der Herzog verschob deswegen 
die Tagung der niederbayerischen Landstände vom 8.4. auf den 26.4., was nach 
seinen in Lauingen ausgesprochenen Bedingungen hieß, daß Albrecht - wenn 
überhaupt - nicht vor Anfang Mai mit niederbayerischer Hilfe rechnen 
konnte . Um den 10.4. kam Georg der Reiche dann nach Augsburg, von wo 
aus er - ein nochmaliges Zugeständnis an den Münchener Vetter angesichts der 
Beschlüsse des Ellwanger Kriegsrats des Schwäbischen Bundes (9.-12.4.) - ein 
Landgebot über die Bereithaltung von Kriegsrüstung er l ieß 7 6 3 . Durch ein auf 
den 17.4.1492 datiertes Einungsprojekt versuchte Maximilian, Georg noch 

7 5 6 BayHStA NKB 25, fol.209'-212; KbÄA 1995, fol. 18, 111; GLA 67/908, fol. 31a; 
Krenner 10, 545, 568-573 und 12, 360-362 (18.-23.2.). 

757 Krenner 10, 573 und 12, 362; Arnpeck, 395, 429; Hesslinger, 186. 
7 5 8 BayHStA KbÄA 2016, fol.497f.; detaillierte Unterlagen zu diesem Landesaufgebot 

in KbÄA 3905, fol. 131 ff. 
7 5 9 Höfler, Nr. WO, 112, 115. 
7 6 0 Vgl. Ulmann I , 150f.; Hesslinger, 208f.; Bock, Schwäbischer Bund, 53. Positiv 

gewürdigt wird Maximilians Rolle als Friedensstifter und Vermittler 1492 schon in einer 
historischen Aufzeichnung des bayerischen Rats Augustin Kölner (BayHStA KbÄA 1153, 
fol. 210; ca. 1540) sowie bei Fugger-Birken, 1053 ff.; ebenso Hesslinger, 187 und Seyboth, 
Markgraftümer, 176-178. 

761 Lichnowsky, Nr. 1754; TLA Max. IVa/88, fol.2; BayHStA KbÄA 1962, fol. 104; 
BayStaBi cgm 899, fol. 346'f. 

7 6 2 BayHStA KbÄA 1962, fol. 104; Krenner 12, 364 f. 
7 6 3 Arnpeck, 395; BayHStA KbÄA 1134, fol. 356 und KbÄA 3133, fol. 152- 157; Wag

ner, Hohenzollern, 325. Im März schon hatte Markgraf Friedrich den niederbayerischen 
Herzog um Zuzug zum Exekutionsheer des Schwäbischen Bundes ersucht (Seyboth, Mark
graftümer, 175). 
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enger an sich zu binden 7 6 4 . Ende April 1492 konnte der König seinen Vater, der 
ihm für die Ausgleichsverhandlungen noch kurz vorher Instruktionen erteilt 
hatte 7 6 3, davon in Kenntnis setzen, daß ein Ausgleich den Niederbayern betref
fend „zu guetter massen" erreicht sei, während er Albrecht nur „mit harter 
mühe" einem Ausgleich näherbringe. Zur persönlichen Unterrichtung des Kaisers 
wolle er noch vor dem vom Bund für den Beginn des Exekutionsfeldzugs ange
setzten Termin nach Linz kommen 7 6 6. Georg instruierte drei Räte, die den König 
nach Linz begleiten sollten, sich unter Verweis auf die eigene Kompromiß
bereitschaft und Glaubwürdigkeit für eine Verhinderung dieses Kriegszugs 
gegen Albrecht einsetzen und des weiteren Bedingungen für die endgültige 
Liquidation der aus dem Dinkelsbühler Spruch entstandenen Irrungen vorlegen 
sollten 7 6 7. Der vom Herzog nach dem Lauinger Treffen angesetzte und dann auf 
Ende April verschobene Landtag trat nach Georgs Rückkehr aus Augsburg 
pünktlich in Landshut zur Beratung über die Hilfsansprüche Albrechts zusam
men (27.4.-1.5.1492). Im Interesse ihres Fürsten beschlossen die Landstände, 
Georg schulde Albrecht keine Kriegshilfe, „eo quod consiliarius, familiaris et 
vasallus iuratus esset" des Kaisers. Eine Gesandtschaft unter Sigmund von 
Fraunberg teilte dem Oberbayern diesen Beschluß m i t 7 6 8 . Trotzdem trafen Mitte 
Mai nochmals dringende Hilfeersuchen Albrechts angesichts des sich auf dem 
Lechfeld sammelnden Bundesheers ein. Nach wie vor lehnte Georg eine militäri
sche Intervention ab und schlug seine bewährte Verzögerungstaktik ein: Weitere 
Beratungen mit den niederbayerischen Ständen seien nötig; er müsse den 
genauen Grund erfahren, aus dem der Bund Albrecht angreifen wolle; er nutze 
seinem Vetter durch seine Vermittlungsbemühungen und seinen Einsatz beim 
König gegen das Reichsheer weit mehr als durch eine Kriegshilfe; sein Verhalten 
richte sich nach dem Rat der Landschaft und den politischen Implikationen des 
Streithandels. Am 21.5. waren wiederum niederbayerische Gesandte in Mün
chen, um Albrecht diese Stellungnahme zu überbringen 7 6 9 . 

Die Lage zwischen Albrecht und dem Exekutionsheer des Reichshauptmanns 
Friedrich von Brandenburg, das Anfang Mai auf dem Lechfeld zusammengekom
men war, hatte sich inzwischen bis zur Übersendung der Absagebriefe an den 
Oberbayern am 8./9.5. zugespitzt770. König Maximilian war Ende April nach 
Linz geeilt, vom Kaiser die Einwilligung zu endgültigen Schlichtungsver
handlungen zu erlangen. Am 7.5. wurde die Kommission gebildet, die die Georg 
betreffenden Irrungspunkte ausgleichen sollte, an ihrer Spitze stand Maximilian 

7 6 4 BayHStA FüS 201. Seyboth, Markgraftümer, 179 f. Anm. 297 gibt zu bedenken, daß 
es sich dabei nur um eine zeitgenössische Abschrift handle und ein Originaleinungsvertrag 
nirgends auffindbar sei. 

7 6 5 HHStA Frid. 8, fol.95-97, 109f. 
766 v. Kraus, Sigmund, 20 Anm. 5. Vgl. den brandenburgischen Bericht aus Augsburg 

vom 22.4. {Höfler, Nr. 120). Siehe auch Seyboth, Markgraftümer, 178 und Hesslinger, 
187 f. 

7 6 7 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 204-209. 
7 6 8 Krenner 12, 365f. (Zitat); Arnpeck, 395f., 429f. 
7 6 9 BayHStA NKB 25, fol.214-222; Krenner 12, 367-374 (12.-15.5.). Gleichzeitig 

hatte Albrecht Hilfe beim Böhmen angefordert, die von König Wladislaw aber nicht 
gewährt wurde (BayHStA KbÄA 235, fol. 135, 155 ff.). 

7 7 0 BayHStA KbU 35850; FüS 281 1/2, fol. 98-107. Dazu und zum Folgenden Seyboth, 
Markgraftümer, 178-183; Wagner, Hohenzollern, 325-327; Hesslinger, 188f. 
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selbst. Gleichzeitig setzte der König einen umfassenden Verhandlungstag auf 
den 13.5. nach Augsburg fest 7 7 1. Auf der Rückreise von Linz kam Maximilian 
über Landshut und forderte von dort aus das Bundesheer zum Stillstand auf; 
Herzog Georg ordnete zwei gelehrte Räte zur Begleitung des Königs nach Augs
burg ab 7 7 2 . Dort traf Maximilian am 13.5. ein, als Teile des Bundesheers den 
Lech bereits überschritten hatten, und nahm die unterbrochenen Vermittlungs
verhandlungen wieder auf. Markgraf Friedrich bat er um eine Verschiebung aller 
weiteren Aktionen um zwölf Tage, in denen er einen Ausgleich zu erreichen 
hoffte 7 7 3. 

Die niederbayerischen Gesandten meldeten am 15./16.5. nach Landshut, 
Maximilian verhandle intensiv und werde die Oberbayern betreffenden Streit
punkte beilegen können. Er wolle dann auch eine Lösung zwischen Georg und 
dem Bund erreichen, weswegen der Herzog wieder zu ihm nach Augsburg kom
men solle. Die Räte empfahlen Georg, der Aufforderung des Königs zu folgen 
mit dem Hinweis, es sei unklar, ob das Bundesheer wirklich ohne eine Beilegung 
auch der Irrungen mit Niederbayern abziehen werden 7 7 4. Der Landshuter Her
zog, der sich beim Kaiser — wie gezeigt auch mit Finanziellen Mitteln - beson
ders deswegen abgesichert hatte, um Übergriffe des Exekutionsheers auf sein 
Gebiet zu verhindern, erfuhr am 17.5. von seinen Räten, auch Bischof Wilhelm 
von Eichstätt, der als königlicher Beauftragter in München verhandelte, rate 
Georg zu Unterhandlungen und einigen Konzessionen, zumal die oberbayeri
schen Streitigkeiten so gut wie beigelegt seien7 7 5. Am selben Tag suchte der 
König das Heerlager der Reichs- und Bundestruppen bei Kaufering auf. Dort 
erhielt er zwar die Zustimmung zur Ausfertigung seines Schiedsspruchs betref
fend Albrecht, aber nur unter der Bedingung, daß gleichzeitig auch die Streitig
keiten mit Herzog Georg beigelegt würden . Damit war der Druck zum Aus
gleich auf Georg im selben Maß gewachsen, wie Albrecht sich Mitte Mai plötz
lich zur Aufgabe seiner Ansprüche und Unterwerfung unter die königliche Auto
rität entschlossen hatte. Dieser Entschluß, der sicher hauptsächlich auf die Ver
weigerung jeglicher über die Minimalverpflichtungen hinausgehenden Militär
hilfe durch Georg zurückführen ist, dürfte um den 22.5.1492 endgültig und 
spätestens festgestanden haben. Am 21.5. teilten niederbayerische Gesandte 
Albrecht mit, daß er auch auf seine letzten Hilfsanforderungen hin aus Landshut 
nichts zu erwarten habe; am 22.5. berichtete ein Vertreter des Schwäbischen Bun
des aus Augsburg, daß zwischen dem König und dem Oberbayern Einigung 
erreicht sei, während die Verhandlungen zwischen Georg und dem Bund noch 
anhängig seien7 7 7. Am 23.5. schließlich unterrichtete Albrecht IV. resignierend 
Pfalzgraf Philipp, er müsse in einen ihm ungünstigen königlichen Schiedsspruch 
einwilligen, da Herzog Georg ihm keine Hilfe gewährt habe 7 7 8. Der Landshuter 
konnte es nun nicht mehr wagen, die umfassenden Ausgleichsbemühungen und 

7 7 1 HHStA Frid. 8, fol. 109f.; Krenner 10, 577. 
7 7 2 Höfler, Nr. 124; BayHStA K.bl. 342/19,2, fol. 8-11 (Dr. Peter Baumgartner; Dr. Pe

ter Kraft). 
7 7 5 Krenner 10, 577; Wagner, Hohenzollern, 325. 
7 7 4 BayHStA K.bl. 343/1, fol. 27 f. bzw. K.bl. 342/19, 2, fol. 8 -11 . 
7 7 5 BayHStA K.bl. 343/1, fol. 17-19. 
776 Seyboth, Markgraftümer, 181. 
777 Krenner 12, 369-374; Klüpfel, Urkunden, 130. 
778 Krenner 12, 374-376. 
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das gerade im Frühjahr 1492 wegen der endlich vollzogenen Rückstellung Bur-
- gaus* besonders gute politische-Klima zwischen ihm und dem König-weiter zû  

belasten; so erteilte auch er Maximilian in Augsburg die Vollmacht, seine Händel 
mit dem Schwäbischen Bund „ziemlich hinzulegen"7 7 9. 

Die Zertrennung der Familienfront der bayerischen Herzöge 1492 war sicher 
ein großer politischer Erfolg Maximilians, doch darf die habsburgfreundliche 
Grundorientierung der Politik Georgs schon seit 1489 dabei nicht außer acht 
gelassen werden. Die vom König geförderte Abwendung Georgs vom Konflikt
kurs seines Vetters wurde in der Forschung immer wieder als symptomatisch für 
seine „Untreue" und seinen „Wankelmut" gewertet 7 8 0 und noch von einem 
neueren Autor als „schmählich" bezeichnet . Sicher konnte es Maximilian nur 
durch Georgs Hilfe bzw. Neutralität gelingen, Albrechts gewaltigen Plänen für 
eine süddeutsche Hegemonie des Hauses Bayern in Konkurrenz zu Habsburg 
den endgültigen Todesstoß zu versetzen782. Eine mehr an interessenpolitischen 
als moralisierenden Kategorien ausgerichtete Bewertung spätmittelalterlichen 
und frühneuzeitlichen politischen Handelns wird darüber nicht übersehen dürfen, 
daß Albrecht IV. vor allem 1486/87 den Bogen überspannt und zu große Gegen
kräfte mobilisiert hatte, vor allem hatte er den Schwäbischen Bund, dessen 
Hauptgegner lange Zeit Georg gewesen war, gegen sich aufgebracht. Der Bund 
bestand damals seine erste große reichspolitische Bewährungsprobe, er 
blockierte, am deutlichsten in der Löwlerfrage, Albrechts ausgreifende Politik, 
zwang ihm den Friedensschluß auf und ermöglichte so, daß die Habsburger sich 
nach langem Warten und zielgerichtetem Zupacken durchsetzten. Außerdem 
hatte sich erwiesen, daß Expansionspolitik im Reich nicht am Reichsoberhaupt 
vorbei betrieben werden konnte 7 8 3. Insofern markiert das Jahr 1492 auch eine 
wichtige Etappe auf dem politischen Weg zu den Jahren 1503-1505. Georg 
hatte sich 1488-1492, und das sollte später ganz anders werden, nie in dem Maß 
wie Albrecht gegenüber Kaiser und König exponiert, er reagierte flexibler als der 
Münchener. Schon 1489 hatte er sich zu Kompromissen bereit gezeigt und dabei 
sogar auch noch den Großteil seiner Erwerbungen behalten 7 8 4. 

Der königliche Schiedsspruch zwischen Albrecht IV., dem Kaiser und dem 
Schwäbischen Bund wurde am 25.5.1492 in Augsburg ausgefertigt785. Der Her
zog verzichtete darin auf Regensburg, das zwei Reichskommissaren übergeben 
werden sollte, und auf alle Verschreibungen mit Erzherzog Sigmund über Tirol 
und die Vorlande, die „unnserm hawss Beim keinen nutz noch frumen bringen 
noch geben sollen" 7 8 6. Seine Frau Kunigunde leistete jetzt, über fünf Jahre nach 
der Hochzeit, ihren Erbverzicht gegenüber dem Haus Österreich. Dafür durfte 
Albrecht Abensberg als Pfand für die Mitgift Kunigundes behalten. Da Maxi-

7 7 5 Höfler, Nr. i20. Vgl. auch Lichnowsky, Nr. 1780. 
7 8 0 Zitate bei Doeberl, 331. Ähnliche Einschätzungen schon bei Striedinger, 183, 187. 

Zurückhaltender hier Riezler, Baiern, 548 ff. 
781 Bock, Doppelregierung, 335. 
7 8 2 Riezler, Baiern, 548. 
7 8 3 Alois Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 44; Ernst, Eberhard, 208 f.; Angermeier, 

Bayern, 594. 
7 8 4 Vgl. Kraus, Sammlung, 293 und Hobmeier, 130-132. 
7 8 5 HHStA AUR. Druck: Krenner 10, 585-598. Vgl. dazu Riezler, Baiern, 552 und 

Bock, Doppelregierung, 336 sowie Lichnowsky, Nr. 1787-1794. 
7 8 6 Dazu HHStA AUR 24.5.1492 (Zitat); TLA U17734; BayHStA KbU 12082. 
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milian Albrecht dieses Pfand im Dezember 1493 endgültig verkaufte, blieb die 
kleine Grafschaft der einzige faktische Gewinn der oberbayerischen Expan
sion 7 8 7 . Im Streit der Löwler und der Herzöge Christoph und Wolfgang mit Al
brecht wurde Stillstand geboten 7 8 8 und ein Schiedsgericht unter königlichem 
Vorsitz eingesetzt. Der oberbayerische Herzog wurde auch von der Reichsacht 
gelöst. 

Nach diesem Ausgleich mit Albrecht und vor dem endgültigen Ausgleich mit 
Georg wandte sich Friedrich I I I . aus Linz an Reichshauptmann Friedrich von 
Brandenburg und Herzog Georg den Reichen und ordnete an, gegen den Herzog 
nicht kriegerisch vorzugehen, „soferr sich .. . Hertzog Georg in der . . . Regens-
purgischen Sachen gegen uns und dem heiligen Reiche gehorsamlich halte" 7 8 9 . 
Die starke Stellung des Reichsoberhaupts in Krisensituationen zeigt sich darin, 
daß Georg sich in Linz um Sicherheiten gegen ein Vorgehen des Bundesheers 
bemüht hatte, die Gewährung dieser Sicherheiten vom Kaiser aber mit der 
Bedingung verknüpft wurde, jetzt und in Zukunft alle Hilfe für Albrecht wegen 
Regensburg zu unterlassen. 

Der königliche Schiedsspruch zwischen Georg und dem Schwäbischen Bund 
wurde am 4.6.1492 in Augsburg ausgefertigt 7 9 ° . Die Einleitung äußert sich über 
die Notwendigkeit einer Befriedung des Reichs angesichts des Übergriffs frem
der Mächte. Beide Parteien hätten sich durch den Dinkelsbühler Spruch unge
recht behandelt gefühlt, aber den König schließlich als ihren Schiedsrichter zur 
endgültigen Klärung akzeptiert. Behandelt wurden wieder die alten und schon 
1489 in Dinkelsbühl (vergeblich) geregelten Streitfragen wie das Weißenhorner 
Landgericht, der Streit mit Brandenburg, Ulm und um die Grafschaften Oettin
gen und Kirchberg. In den meisten Fällen wurden jetzt direkt und ausdrücklich, 
d. h. ohne die Beauftragung von Kommissaren, neue Schiedsverfahren festgelegt, 
sonst die Bestimmungen des ersten Spruchs generell bekräftigt und ihre Ausfüh
rung innerhalb einer gewissen Frist angeordnet. Neue Beschwerden Georgs wur
den auf einen gütlichen Tag von Räten beider Seiten verwiesen. 

Die Augsburger Schiedssprüche sollten sich, zumal sie durch den jetzt er
reichten Gesamtausgleich Habsburg-Wittelsbach auf ganz anderer Grundlage 
standen als der Schlichtungsversuch von 1489, als „dauerhaft-friedliche Grund
lage" für das künftige Verhältnis zwischen den Wittelsbachern und dem Schwä
bischen Bund erweisen7 9 1. Sie markierten das Ende der gesamtwittelsbachischen 
Großmachtversuche und den Beginn eines engeren Anschlusses Georgs und vor 
allem Albrechts an die königliche Politik. Insofern kommt ihnen über ihre be
reits angesprochene Bedeutung für das Verhältnis der bayerischen Herzöge 
zueinander hinaus eine wesentliche Zäsurfunktion zu 7 9 2 . 

7 8 7 HHStA FamilienU 831 und FamilienU 26.5.1482. Vgl. BayHStA KbÄA 4784, 
fol. 47 und den Abdruck aller die Heirat Albrechts und Kunigundes betreffenden Doku
mente bei Aettenkhover, 374-382. 

7 8 8 BayHStA KbÄA 1996, fol. 259 f. 
7 8 9 HHStA Frid.8, fol. 132 (Zitat), 135f. 
7 9 0 BayHStA KbU 7131; Druck: Datt, 264-268 (zeitgenöss. Ulmer Druck in BayHStA 

RL Nördlingen 951, fol.287-293). Vgl. Riezler, Baiern, 553; Hesslinger, 190; Ulmann I , 
153 (mit falscher Datierung). 

791 Seyboth, Markgraftümer, 181. 
792 Kraus, Bayern, 182f.; Angermeier, Bayern, 594; Ernst, Eberhard, 211; Bock, Schwä

bischer Bund,XLVI. 
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Zunächst allerdings sah es gar nicht nach einem solchen Erfolg des Augsbur
ger Schlichtungssystems aus, besonders nicht, insoweit Georg betroffen war, der 
Maximilian in Augsburg neue Beschwerden vorgelegt hatte (für deren Behandlung 
ein gütlicher Tag auf den 10.8.1492 angesetzt wurde) 7 9 3 . Georg beschwerte sich 
auch, er sei im Augsburger Spruch vom König wieder benachteiligt worden 7 9 4 . 
Besonders zwischen Brandenburg und Niederbayern blieben wichtige Punkte 
offen 7 9 5 . Der Streitpunkt der Rechte des Nürnberger Landgerichts blieb auf 
Betreiben Georgs aus dem Spruch und den Nachfolgeregelungen ausgenommen; 
auch in der Frage der Geleitrechte auf der Straße Nürnberg-Prag wollte Georg 
nicht nachgeben und berief sich darauf, daß es sich bei den niederbayerischen 
Rechten dort um ein Lehen der Krone Böhmen handle 7 9 6 — wie sich überhaupt 
in der niederbayerischen Verhandlungsargumentation die Tendenz findet, die 
böhmischen Lehen als jeglichem Verfügungsrecht anderer Reichstände und 
sogar des Reichsoberhaupts entzogen zu betrachten7 9 7. Maximilian vollzog also 
sofort wieder eine teilweise faktische Aufhebung der Augsburger Vereinbarun
gen zugunsten Georgs, versuchte Sonderabsprachen und eine Mäßigung der 
Friedensbedingungen zu erreichen. Friedrich von Brandenburg verwahrte sich 
dagegen, schlug Maximilians Angebot ab, in diesen Fragen eine neue Schied 
anzusetzen und wandte sich sogar wieder an den Bundestag wegen Kriegshilfe, 
stieß dort aber auf wenig Resonanz798. 1493 kam es dann zu einer tragfähigen 
Separateinigung mit Georg. 

Auch 1492 folgten dem eigentlichen Schiedsspruch also wieder mehrere 
Folgerechtstage, so etwa mit Ulm, was dann zum Ausgleich von 1493 führte 7 9 9 . 
Auch die Reichstage von Lindau und Worms (1496/97) befaßten sich noch mit 
Folgematerien des Augsburger Spruchs8 0 0. 

Kurz erwähnt sei noch der Fortgang der Lösungsbemühungen in den beiden 
für Herzog Albrecht besonders wichtigen Punkten der Löwlerritter und der 
Rückgabe Regensburgs an das Reich. Bereits am 3.8.1492 wurde der im Augs
burger Spruch festgesetzte Rechtstag zwischen Albrecht und den Straubinger 
Rittern in Nördlingen, an dem auch Beauftragte des Königs und des Bundesrats 
teilnahmen und auf dem es vor allem um Schadensersatzforderungen ging, been
det 8 0 1 . Weitere Rechtstage mit dem Austausch von Prozeßschriften fanden in 
Ulm im September 1492 und im Februar 1493 statt 8 0 2. Nach dem von der Land
schaft erreichten Ausgleich zwischen Albrecht IV. und seinen Brüdern am 

7 9 3 Datt, 267. 
7 9 4 Vgl. BayHStA NKB 28, fol. 338-355. 
7 9 5 Vgl. dazu v.a. Wagner, Hohenzollern, 466-475 und Seyboth, Markgraftümer, 183 f. 
796 Lichnowsky, Nr. 1800; Wagner, Hohenzollern, 466f. 
7 9 , Vgl. BayHStA Ausw.St.Lit. Böhmen 304/3 (nach dem Repertorium betreffend 

„Exemption der böhmischen Lehen von dem foro der Reichsgerichte", 1485. Der entspre
chende Faszikel ist nicht mehr auffindbar). 

7 9 8 Datt, 265f.; Wagner, Hohenzollern, 466ff.; Lichnowsky, Nr. 1853, 
7 9 9 Lichnowsky, Nr. 1798; Wagner, Hohenzollern, 473; Arnpeck, 397; BayHStA Rep. 

O l , Bd. 16,Nr.2766. 
8 0 0 Klüpfel, Urkunden, 197, 200-202, 219f.; RTA 6, S. 146, 360. 
8 0 1 BayHStA RL Nördlingen 948, fol. 49 f. Vgl. Krenner 11, 52-63 und zur Gesamtdar

stellung des Ausgleichs Riezler, Baiern, 560-563. 
8 0 2 Diese Prozeßschriften sind kopial zusammengestellt in BayHStA FüS 8; die Originale 

Finden sich unter den Nummern FüS 9-12. 
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20.3.1493 gingen die Vermittlungsaktivitäten mit kaiserlicher Zustimmung 
immer mehr auf die oberbayerischen Landstände über. Am 10.8.1493 wurde 
der erste Hauptvertrag Albrechts mit acht Mitgliedern des Löwenbunds 
geschlossen803. 

Regensburg wurde am 1.6.1492 durch Markgraf Friedrich von Brandenburg 
und Graf Eitelfriedrich von Zollern wieder für das Reich in Besitz genommen8 0 4. 
Dies bedeutete aber keineswegs eine Ende der Konflikte um Regensburg, denn 
zwischen Kaiser, der eine direkte eigene Stadtherrschaft wollte, Albrecht und 
dem Rat entbrannten Streitigkeiten um die Ausübung der Hoheitsrechte in der 
Stadt und deren Abgrenzung, die 1496 sogar an das Reichskammergericht 
gebracht wurden. Da brachte der Straubinger Vertrag vom 23.8.1496 mit seiner 
Regelung der Gebietsgrenzen und der Gerichtsrechte einen außergerichtlichen 
Ausgleich, der weitgehend auf Kosten Albrechts IV. ging 8 0 5 . Die Abwendung des 
oberbayerischen Herzogs von der Stadt hing wohl damit zusammen, daß er in der 
Erhaltung des niederbayerischen Erbes für sich ein lohnenderes politisches Ziel 
entdeckt hatte, wozu er die Unterstützung des Königs benötigte, die er nicht auf 
anderen Konfliktschauplätzen gefährden durfte. So markiert das Jahr 1496 einen 
zweiten, eng mit der sich seit 1492 grundlegend wandelnden reichspolitischen 
Lage zusammenhängenden Erfolg Habsburgs über Albrecht I V . 8 0 6 1498 schließ
lich wurde Sigmund von Rorbach als erster Reichshauptmann in Regensburg 
eingesetzt807. 

8 0 3 GHA HU 715; Krenner 11, 390f., 434ff.; Riezler, Baiern, 562. 
8 0 4 Riezler, Baiern, 556 f. Zentral hierzu und zum Folgenden Peter Schmid, Albrecht IV. 

und Regensburg. 
8 0 5 Peter Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 158f.; Kraus, Sammlung, 316; Alois 

Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 45. 
8 0 6 Peter Schmid, Albrecht IV. und Regensburg, 159 f. 
8 0 7 Vgl. dazu und zur Person Rorbachs Gollwitzer, Reichshauptleute, 265-271, v.a. 

268. 
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G. Exemplarische Studien zur Lösung von Konfliktpunkten 
zwischen Herzog Georg und dem Schwäbischen Bund 

nach 1489 

I . D i e R ü c k s t e l l u n g der h a b s b u r g i s c h e n V e r k ä u f e v o n 
1486/87: Z u r D i s k r e p a n z z w i s c h e n g r u n d s ä t z l i c h e r L ö s u n g 

u n d f i n a n z i e l l e r R e a l i s i e r u n g 

In bezeichnendem Gegensatz zum Schicksal der übrigen Punkte des Dinkels
bühler Spruchs vom 10.6.1489 und entsprechend dem ganz eigenständigen, 
schon im März 1489 zwischen Georg und dem Kaiser in direkten Verhandlungen 
entwickelten Lösungsweg kam es im Sommer 1489 schnell zu einem wenigstens 
grundsätzlichen Ausgleich der Differenzen zwischen Georg dem Reichen und 
Tirol. Der Herzog hatte dem Rückkauf der Markgrafschaft Burgau (verpfändet 
November 1486; Rückkaufaufsechs Jahre ausgesetzt im Juli 1487), der Rückgabe 
seines Anteils am Kaufbrief um die Vorlande (Juli 1487) und der Aufhebung aller 
Straßensperren zur Gewährleistung freien Handels und gesicherter Getreidever
sorgung Tirols aus Niederbayern gemäß den kaiserlichen Schiedsvorschlägen 
zugestimmt; diese Punkte waren unverändert in den Dinkelsbühler Spruch auf
genommen worden 1. Gleichzeitig mit dem Spruch hatten Sigmund und die Tiro
ler Stände sich unter Einräumung von Pfandsicherheiten darauf verpflichtet, 
Georg die auf ihn entfallenden 25,000 fl Anteil am Kaufpreis der Vorlande bin
nen eines Jahres zurückzuzahlen oder einen entsprechenden Schuldbrief auszu
stellen2. Dafür widerrief Herzog Georg am 23.6.1489 seine Beteiligung am Kauf 
der österreichischen Vorlande und versprach die Rückgabe des Kaufbriefs, egal 
wie sich Albrecht IV. zu diesem Handel stellen werde5. Am 13.6. hatte Georg die 
freie Wiedereinlösung der Markgrafschaft Burgau durch Habsburg ohne Auf
schlag auf die Pfandsumme gestattet4. Die entsprechenden Urkunden und 
Geschäftsbriefe sollten nach Anordnung Maximilians am 19.8.1489 in Augs
burg ausgetauscht werden5. Damit war der grundsätzliche Durchbruch auf dem 
die Interessen des Hauses Österreich am meisten tangierenden Gebiet mit Georg 
dem Reichen schon 1489 erreicht, während er mit Albrecht IV. erst im Rahmen 
des grundsätzlichen Ausgleichs vom Sommer 1492 zustande kam. Dieser Unter
schied ist charakteristisch für die grundsätzlich flexiblere und auf Einvernehmen 
mit dem Reichsoberhaupt bedachte Politik Georgs, der überdies seine schwäbi
sche Expansionspolitik nicht völlig aufgab, die Erwerbungen an Iiier und Roth 
behielt und sich ausrechnen konnte, daß der tatsächliche Vollzug der Rückkäufe 

1 RTA 3, Nr. 178a, 179b, 186e, 191, 210,214a, 218a. 
2 TLA U II 5550; BayHStA KbÄA 1953, fol. 178f.; RTA 3, Nr.214d (6./13.6.1489). 
3 HHStA AUR = RTA 3, Nr. 214g. 
4 BayHStA KbU 7283 = RTA 3, Nr.214e. 
5 TLA Max. 1/32 = RTA 3, Nr. 272a. 
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sich angesichts der Finanzlage der Habsburger über geraume Zeit hinziehen 
würde, während deren er die faktischen Verfügungsrechte zumindest über Bur
gau behalten konnte6. So zogen sich denn auch die Verhandlungen um die Rück
gabe des vorländischen Kaufbriefs bis 1498 hin und die Überstellung Burgaus 
erfolgte erst 1492. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß sich schon 
im März 1490 die Position der Habsburger gegenüber den Wittelsbachern wie
der um ein wichtiges Stück verbessert hatte, indem die Besitzverhältnisse in der 
Familie geschlossener gestaltet wurden, wodurch für die Herzöge jeder Ansatz
punkt für eine Spaltungspolitik verlorenging. Entsprechend einer Absprache 
zwischen Kaiser und König in Linz vom Februar 1490 trat Erzherzog Sigmund 
auf dem Innsbrucker Märzlandtag von der Regierung zurück und übergab alle 
seine Lande an König Maximilian 7. Immer noch, so wurde auf dem Landtag 
deutlich, hatten Befürchtungen in Tirol wegen der Abhängigkeit Sigmunds von 
den Wittelsbachern geherrscht8. Der alte Erzherzog, für dessen weiterhin gute 
persönliche Beziehungen zu Georg dem Reichen wir übrigens mehrere Hinweise 
haben9, bekam 52,000 fl Jahrespension und freies Jagdrecht in Tirol zugesagt10. 
In der Nachfolge Sigmunds trat Maximilian am 5.5.1490 in Ulm auch dem 
Schwäbischen Bund bei und suchte sofort dessen militärisches Potential für seinen 
geplanten Ungarnzug zu mobilisieren, bemühte sich aber vorerst vergebens um 
den endgültigen Ausgleich seiner neuen Bundesgenossen mit Herzog Georg 1 1. 
Mit der Übernahme Tirols durch Maximilian und seiner Integration in den 
Schwäbischen Bund waren nicht nur alle wittelsbachischen Erwerbungsversuche 
erledigt, sondern auch die bayerische Verhandlungsposition in punkto Liquidie
rung der vielfältigen Verschreibungen von 1478-1487 erlitt einen schweren 
Schlag12. Darüber hinaus schuf Maximilian seinem Königtum mit Tirol eine 
neue Basis im Reich, die er 1504 weiter gegen Bayern ausbauen konnte, sicherte 
sich die Verfügung über Habsburgs Verbindung zum Reich, die Vorlande, und 
konnte so als König und (ab 1493) als alleiniges Reichsoberhaupt und Inhaber 
aller habsburgischen Erbbesitzungen die Prävalenz seines Hauses neu begrün
den 1 3. 

1. Verhandlungen über die Rückerstattung des Kaufsummenanteils 
für die Vorlande 

Im Zuge der erfolgreichen kaiserlichen Vermittlung einer Lösungsplattform 
für die niederbayerisch-tirolischen Irrungen im März 1489 bekundete Erzherzog 

6 Ziegler, Staatshaushalt, 172; Bock, Einltg. zu RTA 3, 988f. 
7 HHStA AUR 16.3.1490; Österreichische Akten-Tirol 1, fol. 17-27. Übersichten zu 

den Gesamtzusammenhängen: Jäger, Geschichte, 360-374; Wiesflecker, Maximilian, I , 
258-264; Baum, Sigmund, 501-507. 

8 Vgl. HHStA Max. 1, fol. 26' sowie v. Kraus, Sigmund, 12f., 18-22. 
9 TLA Sigm. IVa/204; HHStA Max.2, fol.45, 181 
1 0 Zu den letzten Lebensjahren Sigmunds, der am 4.5.1496 in Innsbruck starb und in 

Stams beerdigt wurde, vgl. Baum, Sigmund, 507-526. 
1 1 TLA Hs. 124, fol. 105ff.; Datt, 297f.; RTA 5, Nr. 225g, 565b. Vgl. dazu Klüpfel, 

Schwäbischer Bund, Teil 2, 80; Bock, Schwäbischer Bund, XLV, 53; Hesslinger, 165f.; 
Wagner, Hohenzollern, 500 f. 

12 Hegi, 562f.; Riezler, Baiern, 528. 
1 3 Vgl. Moraw, Fragen, 84; Press, Vorderösterreich, 8-10; Wiesflecker, Maximilian, V, 

192 f. und Benecke, 3 5 f. 
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Sigmund, die Tiroler Landschaft verbürge sich für die Rückzahlung des auf 
Georg entfallenden Anteils von 25,000 fl am Verkauf der österreichischen 
Vorlande an die bayerischen Herzöge vom 12.7.1487 1 4. Gegen einen ent
sprechenden Schuldbrief Sigmunds und die Festsetzung von Sicherheiten und 
Fristen (bis zum 15.6.1490) leistete Georg am 23.6.1489 Verzicht auf die 
weitere Geltendmachung dieses Kaufs 1 5. Was den Vollzug der Rückzahlung der 
entsprechenden Summe anging, wurden allerdings bald die Schwierigkeiten der 
Habsburger offenbar. Schon im September 1489 verhandelte der König über 
einen Zahlungsaufschub, während es in Tirol gleichzeitig Pläne gab, einen 
Fuggerkredit zur Auszahlung Georgs zu verwenden16. Ein Vierteljahr vor Fällig
keit der Zahlung an den niederbayerischen Herzog übernahm, im Zuge der Über
gabe des Landes an Maximilian, die Tiroler Landschaft die Verpflichtung zur 
fristgerechten Rückzahlung der 25,000 f l , 7 . Am 16.6.1490, also äußerst pünkt
lich einen Tag nach dem zugesagten Termin, richtete Georg der Reiche sein 
erstes Mahnschreiben an Sigmund und die Tiroler Stände 1 8 . Maximilian, der 
neue Fürst Tirols, bat den Herzog um Geduld bis zum 11.11.1490, was dieser 
widerwillig zugestand19. Nach Ablauf dieser Frist folgte am 13.11.1490, also 
wieder sehr pünktlich, das zweite Aufforderungsschreiben Georgs zur Rückzah
lung der 25,000 f l ; am 15.1., am 16.3. und am 14.5.1491 gingen drei weitere 
Mahnungen aus2 0. Die Reaktion in Innsbruck daraufwar geprägt von Befürch
tungen Sigmunds, der ständiger Adressat der Aufforderungen Georgs blieb, 
obwohl er nicht mehr regierender Fürst war, von der mehrfachen Befassung der 
Landstände mit dem Thema und vom Drängen der Tiroler Statthalter und Räte 
bei Maximilian zur Zahlung an und zum Ausgleich mit Georg 2 1. Während sich 
die Rücklösung Burgaus mittels der von den dortigen Insassen und durch Kredite 
bereitgestellten Finanzmittel im Frühjahr 1492 problemlos vollzog, blieb die 
Frage der Rücklösung des nur halb so hohen niederbayerischen Anteils an der 
vorländischen Kaufsumme weiter in der Schwebe. Im Mai 1492 teilte die Inns
brucker Regierung dem König mit, sie sei zur Erlegung der Gelder nicht 
imstande und bekam daraufhin von Maximilian die Nachricht, er habe sowieso 
nicht vor, Georgs Forderungen aus den regulären Tiroler Landeseinkünften zu 
befriedigen22. Inzwischen hatten sich auch die Landstände der Zahlungspflicht 
entheben lassen (sogar eine Steuerbewilligung machte der Sterzinger Landtag 
vom August 1492 davon abhängig), so daß die Verantwortung für die Rückzah
lung nun allein bei Maximilian lag 2 3 . Dies wiederum wollte Herzog Georg nicht 
anerkennen; in seinem sechsten Mahnschreiben vom 16.8.1492 bestand er auf 

H RTA 3, Nr. 72e. 
1 3 Ebda., Nr. 214g. Zu entsprechenden Verhandlungen Maximilians mit Albrecht IV. 

vgl. TLA Alt. Kopialb. 10/L, fol.94f. und 12/N, fol.35' (Gewährung einer Stundung der 
Rückzahlung bis März 1491). 

1 6 BayHStA KbÄA 4456, fol. 14f.; Jansen, Beil. 8. 
1 7 TLA Alt. Kopialb. 10/L, fol. 115'. 
1 8 TLA Sigm. IVa/81. 
1 9 Vgl. TLA Sigm. XIII/554a. 

2 0 TLA Sigm. XIII/554a; Max. IVa/86, fol. 4f. 
2 1 Vgl. TLA Max. IVa/86, fol. 2,6. 
2 2 Ebda., fol. 7,9. 
2 3 Ebda., fol. 7,9; Alt. Kopialb. 15/0, fol. 73f. 

465 
30 



seiner Auszahlung durch Sigmund, mit dem alle Verträge abgeschlossen worden 
seien und drohte erstmals mit der Geltendmachung der ihm damals eingeräum
ten Pfändungsrechte 2 4. 

In offensichtlichem Gegensatz zu den mit Georg bereits seit über drei Jahren 
umstrittenen Problemen der Liquidation des vorländischen Kaufvertrags vom 
Juli 1487 steht die rasche Lösung für diesen Punkt, die Maximilian im Rahmen 
seines Gesamtausgleichs mit Albrecht IV. im Sommer 1492 fand. Nach ersten 
Erörterungen 1489/90 wurde seit Ende April 1492 wieder zwischen König und 
oberbayerischem Herzog darüber verhandelt25. In einem „todtbrief" vom 
24.5.1492 verzichtete Albrecht auf die Rechtsgültigkeit aller seiner mit Erzher
zog Sigmund getroffenen Verschreibungen, darunter auch des Kaufbriefs um die 
Vorlande 2 6. Nach einem zum Augsburger Schiedsspruch des Königs vom 
25.5.1492 gehörenden Kanzleizettel sollte die Rückgabe der Verschreibungen 
am 11.6. vor dem Augsburger Rat erfolgen2 7; tatsächlich vollzogen wurde sie 
dort am 16.6.1492 2 8. Kaiser Friedrich befahl der die Urkunden verwahrenden 
Tiroler Landschaft im März 1493, diese durch Kassationsschnitte zu entwerten 
und ihm zur Lektüre zu übersenden 2 9 . Die Regulierung der Rückzahlung der 
Albrecht zustehenden Summe3 0 erfolgte im Mai 1494; nach dem Abzug von 
Restschulden sollten dem Herzog 18,000fl rh in 14 Quartalsraten durch die 
Innsbrucker Kammer ausgezahlt werden 3 1. Es scheint aber, als habe Albrecht 
deswegen nie mehr Schwierigkeiten gemacht. Offensichtlich hatte er, der er die 
Konfrontation mit den Habsburgern über drei Jahre länger hingezogen hatte als 
Georg, sich entschlossen, diese Auseinandersetzungen, die ihn an den Rand 
eines Kriegs gebracht hatten, 1492 ein für allemal zu liquidieren und in Zukunft 
auf Zusammenarbeit zu setzen, während der Landshuter Vetter 1489 in einer ihn 
bedrohenden Situation nur vorläufig zurückgewichen war und seine besitz
mäßigen und finanziellen Rechte aus der Phase der Expansionspolitik zäh zu 
behaupten versuchte. 

Im August 1492 begann König Maximilian, unterstützt von der Landschaft, 
langwierige Verhandlungen mit niederbayerischen Räten über eine Stundung der 
Rückzahlung der 25,000fl bis April 1494. Möglichkeiten, das Geld ohne Kam
mer und Landschaft aufzutreiben, gab es für ihn nur im Zugriff auf schon bewil
ligte und noch nicht eingegangene Steuergelder oder Darlehen3 2. Überlegungen 
über die Aufbringung des Gelds und die dafür nötige Zeit bestimmten die Aktivi
täten in Innsbruck im Herbst 1492; Gesandte sowohl Maximilians als auch seiner 
Tiroler Statthalter und Räte und der Landstände überbrachten entsprechende 
Vorschläge nach Landshut33. Schließlich erklärte Georg sich im Dezember mit 

2 4 TLA Max. IVa/86, fol. 8. 
2 5 TLA Alt. Kopialb. 10/L, fol. 94 f. und 12/N, fol. 35'; BayHStA KbÄA 974, fol. 319 ff. 
2 6 HHStA AUR. Erneuerung 31.12.1492:HHStA RRb W, fol. 31'. Revers Maximilians 

25.5.: BayHStA KbU 12082. 
2 7 TLA U I 7734 
2 8 BayHStA Ausw. St. U Österreich 1492 VI 16 (mit einem genauen Verzeichnis aller 

ausgetauschten Dokumente) 
2 9 TLA Max. IVa/86, fol. 11 f. 
3 0 Erhalten ist das undatierte Konzept eines Schuldbriefs über 25,000 fl (BayHStA 

KbÄA 974, fol. 325). 
3 1 Ebda., fol. 332-347; TLA Alt. Kopialb. 17/Q, fol. 1; RI XIV, Nr. 3009. 
3 2 TLA Max. IVa/86, fol.9; Alt. Kopialb. 15/0, fol. 61'f., 64ff. 
3 3 TLA Alt. Kopialb. 15/0, fol. 61-82' . 
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einer Stundung bis zum Mai 1493 einverstanden, falls ihm bis dahin die gesamte 
Summe bezahlt würde, sonst müsse es bei den vereinbarten Ratenterminen 2.27 
24.6.1493 bleiben. Der Herzog hob seine große Geduld hervor und setzte mit 
dem kaum glaubhaften Hinweis nach, er brauche das Geld dringend selber34. 
Um die Jahreswende schaltete sich auch der Kaiser nochmals in den Handel ein 
und mahnte Georg durch Gesandte zur Annahme des Tiroler Angebots, da er 
wisse, 

in was henndlen und mercklicher cosstung und ausgab die kunigliche wird yetzo ein gute 
zeit gewesen und noch, auch hertzogen Görgen an solichem gelt wenig gelegen, noch 
eylender bezalung notdurfftig 3 5. 

Als aber das Pfingstfest, das Georg als Termin gesetzt hatte, ohne Bezahlung vor
überging, schickte der Herzog, unbeeindruckt von allen Bitten und Mahnungen, 
innerhalb von drei Wochen vier neue Mahnschreiben nach Innsbruck3 6. Die 
Innsbrucker Räte, die den König auf den Pfingsttermin aufmerksam gemacht 
hatten, äußerten sich sehr befremdet über dessen Anliegen, ihm zu melden, wann 
die 25,000 Gulden für Georg bereitlägen. Die Finanzsituation der Innsbrucker 
Kammer, so die Räte, sei wegen der ständig eintreffenden Zahlungsanweisungen 
Maximilians sehr schlecht; sonst hätten sie den König auch nicht dauernd 
gebeten, die Summe selbst zu entrichten oder einen Zahlungsaufschub zu errei
chen 3 7. Da auf die Briefe vom Juni und Juli 1493 außer der Ankündigung neuer 
Gesandtschaften wieder keine Reaktion erfolgte3 8, schickte Herzog Georg am 
9.11.1493 sein insgesamt elftes Mahnschreiben los, das, wie alle vorigen eben
falls, nach wie vor an Erzherzog Sigmund und nicht an Maximilian gerichtet war. 
Sicher wußte Georg, daß Sigmund noch Einkünfte aus dem Land bezog und 
versprach sich hier die größeren politischen Chancen. In harschem Ton forderte 
Georg den Erzherzog in nachdrücklicher „erinnerung und ermonung" auf, ihm 
die von ihm selbst dringend benötigten 25,000fl sofort auszuzahlen, widrigen
falls er von seinem Pfändungsrecht Gebrauch machen wolle, und ihn nicht 
wieder an den König zu verweisen, von dem kein Geld zu bekommen sei 3 9. In 
sichtlicher Verlegenheit und Angst antworteten Maximilians Innsbrucker Räte, 
sie könnten die Summe nicht bezahlen, würden die Anforderung an den König 
weiterleiten und bäten den Herzog um Geduld 4 0 . Gegenüber ihrem Herrn ver
wiesen sie auf Schimpf und Schande, die durch die dauernden Verzögerungen 
über das Land kämen, und ersuchten ihn einmal mehr dringendst um Auszah
lung Georgs41. 

Die Sache der 2 5,000 fl-Schuld blieb aber weiterhin unerledigt und wurde 1497/ 
98 vom Herzog im Rahmen der damals erfolgten Gesamtregelung seiner Finanz
ansprüche an den König neu aufgegriffen. Im Frühjahr 1497 traf wieder ein ent
sprechendes Mahnschreiben in Innsbruck ein, und wieder beklagten sich die 
Regenten und die Landschaftsvertreter bei Maximilian und forderten ihn auf, den 

TLA Max. IVa/86, fol. 14 
Vgl. ebda, sowie HHStA Frid. 8, fol.98f. (Zitat). 
TLA Alt. Kopialb. 16/P, fol. 106, 114 (zwischen 13.6. und 3.7.1493). 
Ebda., fol. 143-151. 
Ebda., fol. 120. 
TLA Sigm. XIII/554. 
TLA Alt. Kopialb. 16/P, fol. 132 f. 
Ebda., fol. 133. Vgl. RIXIV, Nr. 2839/40. 
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an seinem Hof weilenden Herzog direkt auszuzahlen, sonst müßten sie Tiroler 
Steuergelder dafür verwenden42. Die Schuldsumme wurde dann in die erwähnten 
und an anderer Stelle vollständig darzustellenden Finanztransaktionen zwischen 
Herzog und König um die Gesamtschulden Maximilians und die korrespondie
renden Kompensationsverkäufe der Schlösser Rannariedl und Neuburg/Inn ein
bezogen, so daß der König im Januar 1498 trotz Bedenken der Schatzkammer die 
25,000fl als bezahlt ansah43 - elf Jahre nach dem Verkauf der Vorlande an die 
Wittelsbacher und neun Jahre nach Georgs Verzicht darauf. 

2. Probleme der Rücklösung der Markgrafschaft Burgau 

Obwohl auch die grundsätzliche Lösung für Burgau schon im März 1489 fest
gelegt und im Dinkelsbühler Schiedsspruch konfirmiert worden war, und obwohl 
Georg Sigmund die freie Rücklösung der Markgrafschaft ohne Aufschlag mehr
fach gestattet hatte, zeigen die Anweisungen an seine Beamten aus dem letzten 
Quartal des Jahres 1489 4 4, daß Georg sich noch als Pfandinhaber Burgaus fühlte 
und weiterhin landesherrliche Rechte durch seinen Landvogt Georg von Wester
nach ausüben ließ. Offenbar bedeutete für ihn trotz Kompromißbereitschaft im 
Grundsätzlichen erst der tatsächliche Vollzug der Rücklösung durch die Übergabe 
des Pfandgelds die wirkliche Beendigung seiner Burgauer Herrschaft. Zur Land
steuer von 1490 allerdings wurde das Gebiet schon nicht mehr herangezogen 4 d . In 
den Rentmeisterrechnungen wurden die Burgauer Erträge bis 1491 verbucht4 6. 

Die Aufbringung der für die Rücklösung Burgaus an die Habsburger nötigen 
52,011 fl rh aber war ein komplizierter und langwieriger Prozeß, der wiederum 
von Maximilian bewerkstelligt werden mußte, der seit März 1490 mit der Über
nahme Tirols auch nomineller Landesherr von Burgau war. Im Januar 1490 
bereits hatten Verhandlungen zwischen Vertretern des Königs und den burgaui-
schen Insassen in dieser Frage begonnen 4 7 . Adel und Prälaten boten dem König an, 
sich gegen Zusagen für die Sicherung der eigenen Stellung an der Aufbringung des 
Gelds zu beteiligen48. Im Gegensatz zu aus dem Schwäbischen Bund zu hören
den Entschlossenheitsbekundungen, Burgau notfalls mit Gewalt zurückzuge
winnen, ergingen allerdings weiterhin kaiserliche Mandate, die alle Eingriffe in 
die Burgauer Rechte Herzog Georgs verboten, solange er im faktischen Besitz 
der Markgrafschaft sei 4 9. Auf einem von Maximilian angeordneten Tag der Bur
gauer Insassen in Augsburg im November 1490 wurden Pläne ausgearbeitet, die 
Lösungssumme durch eine einmalige, im Gebiet der Markgrafschaft einzu
hebende Steuer von einem Gulden auf jeden Haushalt einzubringen, den soge
nannten „Feuerstattgulden" 5 0. Daraufhin kündigte Maximilian Herzog Georg 

4 2 TLA Alt. Kopialb. 20/T, fol. 329 ff. 
4 5 TLA Geschäft von Hof 1498, fol. 5f.; U I 7677. 
4 4 BayHStA PNA 6423/1, fol. 25 ff., 39. 
4 5 B.Spies, 192 f. 
46 Ziegler, Staatshaushalt, 143. 
4 7 Eine ins Detail gehende Quelle zu den Einzelheiten der Lösung Burgaus aus der Ver

pfändung Georgs stellt der Kopialband StAA VÖ Lit. 635 dar. Vgl. auch L. Brunner, Teil 2, 
96ff.; Sartori, 169-178 und W. Wüst, Günzburg, 43. 

4 8 BayHStA PNA 6423/1 (unfol., 14.2.1490) und StAA VÖ Lit. 635, fol. 8'ff; BayHStA 
K.bl. 344/53, fol. 37-42. 

4 9 TLA Sigm. XIV/1251 sub dato 19.9.1490; 1.3.1491. 
5 0 BayHStA PNA 6424; HHStA Max. 1, fol. 57-59 (19.11.1490). 
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am 18.11.1490 den Vollzug der Rücklösung auf den 2.2.1491 an; der Feuer
stattgulden sollte bis zum 8.1. durch die königlichen Räte-Diepold vom Stein 
und Jakob von Landau eingehoben sein 5 1. Ein niederbayerischer Bericht von die
sem Tag wies allerdings auch auf interne Differenzen, insbesondere mangelnde 
Zusagen der Städte, hin, die eine Verzögerung oder gar Verhinderung der Rück
lösung mit sich bringen könnten 5 2 . Die Veranlagung zum Feuerstattgulden von 
1491 umfaßte alle Insassengüter in der Markgrafschaft Burgau, auch solche, die 
im Besitz niederbayerischer Dienstleute waren 5 3. Die mit der Ausarbeitung des 
Anschlags verbundenen Verzögerungen machten allerdings den Lichtmeßtag 
1491 als Lösungstermin obsolet. Im Juni 1491 fand ein weiterer Tag zu Augsburg 
statt, auf dem die vom König bestellten Kommissare und Vertreter der Insassen 
über Aufbringung und Ertrag der Sonders teuer (veranlagt worden waren 13,300 
Hofstätten, darunter aber viele im Besitz auswärtiger gefreiter Herrschaften) 
sowie von den größeren Ständen zu leistende Zusatzzahlungen und Darlehen 
beraten wurde 5 4 . 

Am 17.11.1491 kündigte Maximilian Herzog Georg erneut die Wiederlösung 
Burgaus an, diesmal auf den 2.2.1492 5 5. Nachdem alle nötigen Vorbereitungen 
getroffen waren, konnte der Feuerstattgulden jetzt zügig ausgeschrieben und die 
Erlagsfrist bis zum 8.1.1492 festgesetzt werden 5 6. Das uns erhaltene und Ende 
Februar 1492 geschlossene Register über die Einhebung dieser freiwilligen 
Steuer57 weist die Reichsstädte Augsburg und Ulm als größte Einzelzahler aus, 
doch die eingebrachte Gesamtsumme von 8597 V^fl deckte den Schuldenbetrag 
nicht einmal zu einem Fünftel. Daneben wurden 43,477 fl durch Kredite aufge
bracht, an denen sich vor allem die Fugger (14,200 fl), das Hochstift Augsburg 
und die Reichsstädte Ulm und Augsburg beteiligten3 8. Im Gegenzug für ihre 
Selbstveranlagung zur Lösung von Niederbayern erneuerte König Maximilian 
den Insassen der Markgrafschaft ihre alten Rechte und Freiheiten, vor allem die 
Niedergerichtsbarkeit auf ihren Gütern, während der Burgauer Richter nur die 
Kapitalverbrechen aburteilen sollte, und garantierte ihnen, daß Burgau nie mehr 
an Bayern fallen und bei jeder anderweitigen Verpfändung der Feuerstattgulden 
zurückerstattet werden solle 5 9. 

Auch der Vollzug der Geldübergabe, d.h. die faktische Auslösung Burgaus, 

5 1 Abschrift des entsprechenden königlichen Mandats an die Reichsstadt Augsburg im 
Fuggerschen Ehrenwerk BayStaBi cgm 900a, fol. 336. 

BayHStA PNA 6423/1, unfol. (Georg von Westernach an Rentmeister Gabriel Busch 
26.11.). 

5 3 Vgl. ebda. (28.12.1490). 
5 4 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 13, fol. 13-16; TLA Alt. Kopialb. 

13/M, fol. 93', 97. Die vom niederbayerischen Rat Johann Löffelholz gemachte Angabe, bis 
Juni 1491 seien bereits 30,000 fl an Lösungsgeldern eingegangen, dürfte auf einem Irrtum 
beruhen (BayHStA KbÄA 897, fol. 31). 

5 5 TLA Alt. Kopialb. 14/N, fol. 168. 
5 6 BayHStA PNU Ausw. St. 2759 (24.11.1491). 
5 7 StAA VÖ Lit.638, fol.203-242; ediert von Nebinger-Schuster. Eine etwas abwei

chende Aufzeichnung findet sich in BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 13, 
fol. 17 -20 . 

5 8 L. Brunner, Teil 2, 98; Hegi, 361 Anm. 1; Pölnitz, Fugger, I I , 16. 
5 9 Innsbruck 3.2.1492. Drucke: MB 34/2, Nr. 98; Gründlich- und vollständiger Unter

richt Beil. 13. Vgl. dazu Sartori, 181-191; L. Brunner, Teil 2, 99 und Wolfgang Wüst, 
Ius superioritatis territorialis, 214—216. 
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wurde vom König jetzt rasch festgesetzt60 und zügig abgewickelt. Nachdem 
Georg darauf bestanden hatte, daß die Übergabe nicht in Augsburg, sondern im 
niederbayerischen Pfleggerichtssitz Friedberg stattfinden sollte, wurde die 
Transaktion dort am 8.3.1492 vollzogen6 1. Besonderes Interesse verdient der 
Bericht des Fuggerschen Ehrenwerks über die Friedberger Übergabe, der mit 
einigen illustrativen Details aufwartet62. In dieser Augsburger Darstellung aus 
der Mitte des 16. Jahrhunderts, die sich für die maximilianeische Zeit auf Origi
naldokumente des reichsstädtischen Archivs und noch lebendige Erzählungen 
und Berichte stützen konnte 6 3, nimmt das Thema Burgau den Interessen der 
Reichsstadt entsprechend eine sehr wichtige Stellung ein 6 4 . Dem Bericht nach 
soll Herzog Georg auf die Ankündigung der Geldübergabe geantwortet haben, 
falls die Schwaben schon den König zur Auslösung Burgaus aufgehetzt hätten, so 
komme die Übergabe nur auf niederbayerischem Gebiet und nur in gutem, gewo
genem Geld in Frage, nicht in den alten, rostigen Gulden, die man von den 
Schwaben gewohnt sei. Wegen dieser unfreundlichen Antwort Georgs trafen die 
Burgauer äußerst sorgfältige Vorbereitungen. Sie stellten eine Gesandtschaft 
von 14 Personen zusammen, an deren Spitze die königlichen Räte Ernst von Wei
den und Georg Gossembrot traten, dazu ein Gefolge von 40 Pferden. Im Auftrag 
des Königs geleitete Erbmarschall Georg von Pappenheim die Gesandtschaft 
nach Friedberg, wo sie von niederbayerischen Räten unter Graf Oswald von Tör-
ring erwartet wurde. Von Ulrich Fugger waren die Gesandten noch einmal mit 
6840 prägefrischen Guldenstücken ausgestattet worden, um Spott der Nieder
bayern über altes Geld zu vermeiden und auf Wechselbegehren vorbereitet zu 
sein. Insgesamt führten die Gesandten fast 70,000fl mit sich. Bei der Übergabe 
am 8.3. schössen die niederbayerischen Räte aber nur 136 Guldenstücke aus, 
worauf die schwäbischen Gesandten all ihr restliches Geld unter der Erklärung, 
sie hätten noch viel mehr Geld als die benötigten 136 Gulden, auf den Tisch 
schütteten. Die Niederbayern machten daraufhin den Vorschlag, den Rest bei 
einem gemeinsamen Mahl aufzuzehren, doch die Gesandten beeilten sich, mit 
Fuggers geliehenen neuen Guldenstücken und dem Pfandbrief, einer Quittung 
und einem Grenz- und Zollregister, das sie von Georgs Beauftragten erhalten 
hatten, Friedberg wieder zu verlassen. 

Damit war auch die Markgrafschaft Burgau wieder in den faktischen Verfü
gungsbereich der österreichischen Vorlande zurückgekehrt; der alte Kaiser 
beanspruchte die Verwaltung Burgaus für sich und Maximilian als „fürsten von 
Osterreich" 6 5 . Im November 1492 fand ein gemeinsamer Grenzberitt durch Räte 
Maximilians und Georgs statt, wobei, wie schon bei früheren derartigen Ge
legenheiten, vor allem die Nord- und Westgrenze der Markgrafschaft gegenüber 

6 0 Ankündigung an Georg Innsbruck 17.2.1492 (BayHStA PNA 6426, unfol.). 
6 1 Vgl. StAA VÖA 1018, unfol. (14.2.); BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 

13, fol. 20. In der Innsbrucker Kammer wurde das Geld am 14.4.1492 verraitet (TLA Rait-
buch32 (1492),fol. 59). 

6 2 BayStaBi cgm 900a, fol. 537 f. Eine archivalische Kontrollmöglichkeit bietet der 
anonyme Bericht in BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 13, fol. 20. 

6 > Näheres bei Ranke, 379f., 384-386 und Schnabel, Quellen und Darstellungen, 
121-124. 

6 4 Vgl. die in BayStaBi cgm 900a, fol. 329'ff. eingeschobene ausführliche Geschichte 
Burgaus seit dem Dinkelsbühler Spruch von 1489. 

6 5 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 40, fol. 4. 
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Niederbayern im Brennpunkt stand. Die niederbayerischen Ansprüche auf die 
Kontrolle über die gesamte Breite der Donau zwischen Reisensburg und Donau
wörth, auf die Weißenhorner Landgerichtsrechte, die Geleite zwischen Donau 
und Roth und Höchstädter Jagdrechte südlich der Donau spielten dabei wieder 
eine Rolle 6 6 . 

Sowohl die Aufbringung des Feuerstattguldens wie die Bestätigung der Nie
dergerichtsfreiheiten durch den König waren in Burgau wichtig für die Konstitu
ierung eines gemeinsam handelnden Untertanen- bzw. Insassenverbandes67. 
Den Insassen ging es 1490/92 sowohl um die Lösung von Niederbayern, um das 
Ausweichen vor der stark nivellierend-territorialisierenden Landesherrschaft 
Georgs des Reichen als auch um die grundsätzliche Verbesserung der eigenen 
Stellung in Annäherung an reichsunmittelbare Freiheiten68. Auf einer Versamm
lung der Burgauer Insassen 1531 hieß es, „herzog Georg in Bayern gewaltthättige 
Verdrückung der insassen, ihrer freyhaiten und unterthanen" habe die Selbstver
anlagung und -auslösung durch den Feuerstattgulden bewirkt. In der Hoffnung 
auf ein „milderes gemüth", „gar keine tiranney" und strikte Beachtung der 1492 
konfirmierten Freiheiten habe man die Markgrafschaft lieber beim Haus Öster
reich gesehen, doch habe es dann auch von Seiten König Maximilians Versuche 
zur Installierung landesfürstlicher Superiorität gegeben69. In der Tat folgte 
Maximilian in Burgau zunächst dem georgianischen Beispiel einer Landsässig-
machungspolitik und einer versuchten Umformung zu einem neuzeitlichen Ter
ritorium durch zentrale Kontrolle und klare Kompetenzhierarchien70. Im Nach
gang zu Feuerstattgulden und Privilegienkonfirmation verhielt sich auch Maxi
milian so, als sei Burgau keine offene, rechtlich äußerst kompliziert strukturierte 
Herrschaft, sondern ein konsolidiertes Territorium mit ihm unterstehenden 
Landsassen, was sofort wieder zu neuen Streitigkeiten führte 7 1 . Dies zeigt, wie 
falsch es wäre, in Georg nur den expansionswütigen Störenfried zu sehen, der 
von heute auf morgen das territoriale Gleichgewicht Schwabens durcheinander
warf, und in Maximilian den Retter Burgaus vor quasi-diktatorischen nieder
bayerischen Bestrebungen. Es handelt sich vielmehr gerade in Burgau sowohl 
vor als auch nach der Zeit Georgs um eine stets offene und umstrittene Situation 
in bezug auf staatsrechtlichen Status und landeshoheitliche Rechte72. Im 
Anschluß an die Reaktivierung der tirolisch-vorderösterreichischen Stellung des 
Hauses Österreich intendierte Maximilian als Römischer König und gefürsteter 

6 6 BayHStA PNU Ausw.St. 2760; StAA VÖ Lit. 639, fol. 42' ff. und VÖ Lit. 643, fol. 1 ff. 
Der niederbayerische Bericht über den Grenzberitt in BayHStA NKB 31, fol.4-14, das 
österreichische Pendant in HHStA Hs. W 236, fol .489'-491\ Im Neuburger Staatsarchiv 
fanden sich in den nach Grenzabschnitten geordneten Differenzakten des Bestands PNA 
(inzwischen nach München abgegeben) sieben Faszikel über die Auseinandersetzungen 
zuerst Bayerns, dann Pfalz-Neuburgs von 1400 bis 1789 mit Burgau um Grenze und Juris
diktion im Höchstädter Bereich. 

6 7 Von Quarthai, Schwaben und Reich, 6-8 , gezeigt am Beispiel der Grafschaft Hohen
berg im 15. Jh. 

Quarthai, Landstände, 30; Fried, Integration, 271 (Diskussionsbeitrag von V. Press). 
6 9 HHStA Hs.W 236, fol. 517. 
70 Quarthai, Landstände, 29 f. 
7 1 Ebda., 31-35. 
7 2 Zum in der Frühneuzeit zwischen den Habsburgern und den Insassen stets umstritte

nen Rechtsstatus Burgaus vgl. die Beiträge von Fried, Burgau und W. Wüst, Ius superiorita-
tis territorialis im Sammelband von Maier-Press sowie W. Wüst, Günzburg, 51-72. 
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Graf von Tirol zunächst - nicht anders als Georg für Bayern - die Umwandlung 
des schwäbischen Raums „großenteils zu habsburgischem Territorium" 7 \ Erst 
später stützte er sich mehr auf die „informellen, persönlichen, nichtterritorialen 
Beziehungen" zu einem habsburgnahen Klientelverband und optierte für eine 
großräumige Einflußzone anstatt einer kleinräumigen Direktherrschaft74. Diese 
Dichotomie spiegelt den angesichts des im Schwäbischen noch nicht abgeschlos
senen territorialen Verfestigungsprozesses besonders deutlich faßbaren Rollen
konflikt Reichsoberhaupt - Territorialherr in der Person Maximilians wider. Die 
Entscheidung fiel schließlich regional unterschiedlich, doch sichtbar ist ein 
zögernder Verzicht der Habsburger auf ein territorialpolitisches Maximalpro
gramm im deutschen Südwesten sozusagen als Konzession an die eigene reichs
oberhauptliche Stellung7 3, was - allerdings erst in der Rückschau - dann doch 
noch einen wichtigen strukturellen Unterschied zur strikt territorial angelegten 
bayerischen Expansionspolitik darstellte. Maximilian hatte diese Dimension des 
Vorgehens Georgs wohl gesehen und vertraute auf eine entsprechende Wirkung 
zu seinen Gunsten: „Der ferne, durch die Zwänge der königlichen Würde 
gebremste Habsburger war allemal erträglicher als die auf Durchdringung des 
Landes ausgerichteten Wittelsbacher"76'. 
Vorerst, 1492, aber war die Situation noch offen und Maximilian setzte im Sep
tember Jakob von Landau, einen Gläubiger Erzherzog Sigmunds, als Landvogt in 
Burgau und seinen Stellvertreter als Landesherrn ein 7 7 . Maximilian wies ihn in 
Interpretation des Freiheitsbriefs vom 3.2.1492 an, 

das du alle herrlichait, oberkhaiten und gewaltsamen, so unns alls regierenden herrn und 
lanndtsfürsten zue Burgau von recht, pillichait oder altem herrkhomen zuesteet... die-
weil wir uns in confirmation und bestetung der neuren freyhait alle herrlichait und ober-
khait vorbehalten haben ... ernstlichen und tapferlichen hanndthaben ... lassest/8. 

Als Beispiele für die so angeordnete Geltendmachung der habsburgischen 
Hoheitsrechte 1492—1495 seien genannt die Übung des Burgauer Geleits gegen 
die Reichsstadt Augsburg, die zuerst glaubte, alte eigene Geleitrechte wieder gel
tend machen zu können 7 9 , das Verbot aller Appellationen von burgauischen 
Gerichten an andere Instanzen als den königlichen Landvogt 8 0 und die Einzelver
gabe burgauischer Lehen an treue Gefolgsleute des Königs 8 1 . 1495 zog Maximi
lian außerdem den lange zwischen Ulm und Niederbayern umstrittenen Schirm 
über die Abtei Roggenburg und die das Kloster betreffenden Malefizfälle an sich 8 2 . 

7 3 Press, Vorderösterreich, 12; ders., Römisch-deutsches Reich, 230 (Zitat). 
74 Press, Schwaben, 23 (Zitat); ders., Römisch-deutsches Reich, 230f. 
75 Press, Vorderösterreich, 13 f. Für das Beispiel der Landvogtei Schwaben gezeigt von 

Quarthai, Schwaben und Reich, 10-13. 
76 Press, Vorderösterreich, 10 (Zitat); ders., Schwaben, 23. 
7 7 StAA VÖ Lit. 635, fol. 21 ' ; Lichnowsky, Nr. 1844, 1858. Vgl. dazu L. Brunner, Teil 2, 

99f.; W. Wüst, Günzburg, 43f., Sartori, 181 ff. 
7 8 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 13, fol. 25' (16.2.1493). 
7 9 TLA Alt. Kopialb. 15/0, fol. 82. Vgl. auch BayStaBi cgm 900a, fol. 544'ff. (Fugger). 

1495 erhielt die Stadt dann von Maximilian auf Widerruf das Recht, zu bestimmten Zeiten 
ihre Geleitsknechte auch durch das Burgauer Gebiet reiten zu lassen. 

8 0 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 15, fol. 25' 
8 1 Z.B. HHStA Max. 3, fol. 336 (Schloß und Markt Burgau an Seyfried von Pol

heim). 
8 2 StAA VÖ Lit.643, fol. 78; BayHStA MedFLit Kirchberg und Weißenhorn 61, fol. 1. 
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Auch die schon aus Augsburger Pfandschaftszeiten überlieferten Grenzpro
bleme mit der im Nordosten an Burgau grenzenden Reichspflege Donauwörth 
bedurften wieder der Regelung83. Angesichts der auf solchen Anweisungen auf
bauenden Amtsführung Jakobs von Landau war der Weg zu neuen Streitigkeiten 
mit den Burgauer Insassen bereits vorgezeichnet84. Schon 1493 wurden Klagen 
gegen den Landvogt erhoben wegen der Weiterführung der konsequent territo
rial-zentralen Politik, die man in Georgs Zeiten kennengelernt hatte, durch Maxi
milian. Die Insassen versuchten, dagegen auf einer Protestversammlung in Ulm 
den reichsunmittelbaren Status als freie Schwaben geltend zu machen und ver
wiesen darauf, Burgau sei kein Fürstentum 8 5 . Der Schwäbische Bund wurde mit 
den Beschwerden befaßt; 1495/96 vermittelten Bischof Wilhelm von Eichstätt 
und Graf Wolfgang von Oettingen ein Vergleichsprojekt zwischen dem König 
und den Insassen, doch neue Streitigkeiten über die Einhebung der Reichssteuer 
des Gemeinen Pfennigs verhinderten das Zustandekommen einer Lösung 8 6 . 
Besonders am Beispiel Burgaus wird also eine Grundproblematik der vorder
österreichischen Besitzungen im ausgehenden 15.Jahrhundert deutlich: Das 
Stoppen der bayerischen Expansion bedeutete für die Habsburger noch lange 
nicht den Erfolg der eigenen Versuche zur flächenhaften Durchdringung dieses 
Bereichs, die auch später nie mehr gelang87. 

Auch Herzog Georg geriet nach seinem Rückzug vom Frühj ahr 1492 noch mehr
fach in Konflikte mit dem habsburgischen Landvogt. Beim Grenzberitt von Ende 
1492 machten, wie bereits erwähnt, die niederbayerischen Räte für den westlich
sten Besitzkomplex des Herzogtums um Höchstädt, Gundelfingen und Lauin
gen, der an einigen Stellen immer schon über die Donau nach Süden reichte, die 
Verfügungsrechte über die gesamte Donaubreite (wonach die burgauische 
Grenze auf dem Südufer verlaufen wäre) und weitere Zuständigkeiten im Donau
ried südlich des Flusses geltend8 8. Genau darum kam es ab Ende 1494 zu Streitig
keiten, da Jakob von Landau niederbayerische Rechte südlich der Donau nicht 
anerkennen wollte 8 9 . Er griff umgekehrt sogar durch Burgauer Geleitknechte auf 
das Nordufer des Flusses (zwischen Gundelfingen und Reisensburg) über 9 0 . Die 
Reaktion Georgs und seiner Statthalter vermittelt uns einen Eindruck von der-im 
Gegensatz zur Zeit der Übung des Weißenhorner Landgerichts etwa-jetzt deut
lich defensiveren territorialpolitischen Haltung des Herzogs. Georg erteilte 1495 
die Anweisung, sich keine Rechte entziehen zu lassen, sich aber auch keine neuen 
Rechte anzumaßen, sondern auf die Beibehaltung des Status quo zu achten. Und 
die Landshuter Statthalter instruierten die oberländischen Rentmeister 1497, 
„dieweil die sach am meisten am gebrauch ligt", erst einmal die alten Rechte zur 
Übung von Hochgericht und Geleit im umstrittenen Donauabschnitt zu erkunden 
und dann gegebenenfalls die bayerischen Rechtegegenüber Burgau zuhandhaben. 

8 3 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 50 und 51. 
8 4 Material dazu in StAA VÖ Lit. 635, 638, 639 und 643. Vgl. auch Sartori, 192-204; 

L. Brunner, Teil 2, 100 f. 
8 5 HHStA Hs.W 236, fol. 505'ff. 
86 Klüpfel, Urkunden, 161 f.; HHStA Hs. W 236, fol. 507'ff. 
87 Lutz, 139. 
8 8 BayHStA NKB 31, fol. 4 ff. 
8 9 StAA VÖA 1018 (unfol.). 
9 0 Nachrichten zu 1495 und 1497 in BayHStA PNA 6427, fol. 7-13 (das folgende Zitat 

fol. 13). 
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Die Auseinandersetzungen um die Amtsführung des königlichen Landvogts 
mögen mit entscheidend dafür gewesen sein, daß die Markgrafschaft 1498 
erneut verpfändet wurde, und zwar an einen Reichsstand ohne eigene Hege-
monialinteressen, der aber doch der österreichischen Einflußsphäre zuge
hörte, nämlich an Bischof Friedrich von Augsburg (1486-1505). Schon seine 
Vorgänger hatten ja seit 1458 große Teile, 1470-1486/87 die Gesamtheit des 
Burgauer Gebiets vom Tiroler Erzherzog pfandweise innegehabt91. Maximilians 
Pfandbrief für Bischof Friedrich vom 21.2.1498, der lOOOfl Jahreszins als 
Pfandsumme festlegte und den Bischof aus dem Geschlecht der Hohenzollern 
zum königlichen Landvogt einsetzte92, war verbunden mit einer königlichen 
Instruktion, wie Friedrich „die marggrafschaft Burgaw von seiner kunigc-
lichen maiestat wegen inhaben s o l l , des weiteren mit „ettlich articul 
wie es der marggrafschaft Burgaw halben gehalten werden soll" 9 4 . Anläßlich der 
Übernahme ließ Bischof Friedrich auch ein Burgauer Urkundenkopialbuch 
anlegen9:>. Auch nach 1498 blieb Maximilian als Oberherr Burgaus am dor
tigen Besitz und vor allem an den Jagdrechten interessiert, weswegen es wieder 
zu Streitigkeiten mit den Insassen kam 9 6 . 1502 machte sich Maximilian in einer 
eigenhändigen Aufzeichnung Gedanken über eine endgültige Regulierung der 
Jagd in Burgau 9 7. 

Auch nach der Übergabe an Augsburg blieb Burgau natürlich wegen der geschil
derten Grenzlage ein politisches Spannungsfeld zwischen den wittelsbachischen 
Besitzungen an der Donau, Augsburg und Habsburg. So kam es um 1500 noch 
einmal zu einem entsprechenden Konflikt, diesmal um den Bau einer Donau
brücke im burgauischen Offingen (an der Mündung der Mindel in die Donau 
unmittelbar an der Grenze zu Niederbayern gelegen) durch den habsburgischen 
Diener Hans von Landau. Der geplante Brückenschlag beunruhigte die Einwoh
nerschaft der niederbayerischen Städte Gundelfingen und Lauingen, die eine 
Verlagerung der traditionellen Handelswege befürchteten. Georg der Reiche, 
der sich, wie wir aus seinen zahlreichen eigenhändigen Stellungnahmen und Ver
fügungen im einschlägigen Berichtsmaterial wissen , der Sache intensiv annahm, 
beauftragte zunächst seine Räte mit der Überprüfung möglicher Schädigungen 
niederbayerischer Interessen. Als sich alle Gutachten gegen die neue Brücke aus
sprachen, ließ Georg Ende 1500 die bereits gebauten Brückenjoche einreißen, 
nicht ohne sich vorher beim König und beim Nürnberger Reichsregiment ent
sprechend abgesichert zu haben. 

91 Nebinger, Burgau, 765; W. Wüst, Günzburg, 38-44; Sartori, 204-209; Layer, 
Schwaben, 982. Die Verpfändung bestand bis 1559. 

9 2 Gründlich- und vollständiger Unterricht..., Beil. 14,15. Jakob von Landau wurde 
1497/98 als Landvogt in die Landvogtei zu Schwaben umgesetzt (HHStA Max. 8, fol. 87; 
Gollwitzer, Einltg. zu RTA 6, 287). 

9 3 HKA Wien Reichsakten 148 A / I , fol. 5-6 (29.1.1498). 
9 4 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 13, fol. 26ff. 
9 5 Erhalten als StAA VÖ Lit. 645. 
9 6 Vgl. HHStA Österreichische Akten-Vorderösterreich 25, fol. 5ff. sowie Max. 40, 

fol. 2f.; dazu Sartori, 209-217. 
9 7 Aus einem Memorienbuch von 1502 abgedruckt in: Taschenbuch für die vaterländi

sche Geschichte 8 (1827), 197. 
9 8 BayHStA PNA 6423/1, fol. 6 4 - 110. Vgl. auch BayHStA GR Fasz. 882 Nr. 1, fol. 6 und 

v. Kraus, Reichsregiment, 84 f. 
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I I . O e t t i n g e n 

1. Der Umschwung in Oettingen gegen Herzog Georg 1488 

Graf Joachim von Flochberg, inzwischen 18 Jahre alt, entzog sich 1488 der 
Vormundschaft Herzog Georgs und trat zusammen mit seinem Vetter Graf 
Wolfgang I . von Oettingen sofort im Februar dem Schwäbischen Bund bei" . 
Anfang Juli 1488 kündigte Graf Wolfgang Herzog Georg das Dienstverhältnis als 
Rat auf, in das er 1479 getreten war, das zuletzt 1486 verlängert worden war und 
das der Graf jetzt als ihm abgezwungen bezeichnete100. Am 18.8.1488 fand in 
Ellwangen ein Regionaltag des Schwäbischen Bundes statt, um über militärische 
Maßnahmen zur Gegenwehr gegen Herzog Georg zu beraten. Neben vielen Ad
ligen und Ratsboten aus Nördlingen und Bopflngen nahmen daran auch Graf 
Wolfgang und seine Verwandte Magdalena (1424—1502), Tochter Graf Lud
wigs XL von Oettigen und Äbtissin des Zisterzienserinnenklosters Kirchheim, 
eines oettingischen Hausklosters, t e i l 1 0 1 . 

Georg der Reiche trug auf diese Ereignisse hin seinen Rentmeistern besondere 
Vorsichtsmaßnahmen im Wallersteiner Bereich auf und ließ Erkundigungen 
über die Haltung der Äbtissin Magdalena von Kirchheim, des Abts Eberhard von 
Neresheim (1478 noch einer der niederbayerischen Statthalter zu Flochberg, 
unterstützte er inzwischen Graf Wolfgang, hatte dessen Schatz in seinem Kloster 
versteckt und zusammen mit dem ebenfalls in Neresheim liegenden gräflichen 
Gemeinschaftsarchiv 1488 nach Nördlingen gebracht 1 0 2), Nördlingens und 
Brandenburgs einziehen, besonders über die Bereitschaft zur Unterstützung der 
Grafen Wolfgang und Joachim1 0 3. Als Georg im Dezember 1488 von seinem 
Wallersteiner Pfleger unterrichtet wurde, die Hohenzollern wollten sich mit 
Hilfe Nördlingens einiger ihnen verschriebener Bestandteile der Grafschaft 
bemächtigen, wurden Truppen nach Oettingen und Wallerstein gelegt1 0 4. Im 
August 1488 knüpfte der Landshuter Herzog wegen des Oettinger Handels wie
der engere Kontakte zum Münchener Vetter. Den Anlaß dazu bot ein Streit, in 
den Georg mit Graf Ulrich V I . von Montfort, dem Ehemann Magdalenas von 
Wallerstein, geriet. Dessen Stellung war 1487/88 wegen der Zugehörigkeit zu 
den „bösen Räten" in Innsbruck sehr unsicher gewesen, doch blieb er von der 
Reichsacht verschont1 0 5 und weigerte sich jetzt, die Wittumsklausel der Eheab
rede mit Magdalena von 1485 gegenüber Herzog Georg als Nachfolger Graf Lud
wigs XI I I . nochmals ausdrücklich zu bekräftigen. Der Niederbayer verweigerte 
Graf Ulrich deswegen seinerseits eine diesem zustehende Summe von 4000 fl aus 
der Erbmasse und hinterlegte sie in München 1 0 6 . Nachdem er aber die kaiserliche 
Bestätigung über den Kauf Wallersteins erhalten hatte, bewilligte er am 

9 9 Da«, 315 f. 
1 0 0 BayHStA NKB 103, fol.3; FÖWA P.A. Wolfgang I . , Nr. 10a; Kriegsakten 1, Fasz. 2. 
1 0 1 FÖWA Kriegsakten 1, Fasz. 2; Lang IV, 253 f. 
1 0 2 Annales Neresheimenses, 30; FÖWA Ms. Diemand, 182f. Anm. 179; Kudorfer, 

Oettingen, 74, 103 ff. 
1 0 3 FÖWA Ms. Diemand, 70, 182 Anm. 172. 
1 0 4 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol.; FÖWA Ms. Diemand, 70. Vgl. auch das im 

März 1489 vom Rentmeister Ulrich Albersdorfer angelegte Wallersteiner Schloßinventar 
(BayHStA PNU Ausw. St. 1519) über die Ausstattung mit Waffen und Munition. 

105 Chmel, Regesta, Nr.8613; Hegi, 98ff. 
1 0 6 BayHStA PNU Ausw.St. 1511/13-16; KbÄA 991, fol. 1-9. 
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31.1.1489 die Auszahlung der 4000 f l , 0 7 . Im Rahmen weiterer, im August 1488 
geführter Korrespondenzen108 erklärte Georg Albrecht IV. die Lage der Dinge 
um Oettingen aus seiner Sicht ausführlich, zum Teil aber wenig glaubwürdig 1 0 9 : 
Er habe nicht gewußt, daß Magdalena beim Tod ihres Vaters Ludwigs X I I I . noch 
keinen Erbverzicht geleistet hatte und habe sich im Wallersteiner Grafschafts
drittel als Vormund des Flochberger Grafen Joachim huldigen lassen. Als er dann 
vom Erbrecht Magdalenas erfahren haben, habe er ihr unter Vermittlung Al
brechts das väterliche Erbe abgekauft. Als die Oettinger Grafen seinem Ansu
chen um eine Verzichtserklärung darauf nicht hätten nachkommen wollen und 
zur Wahrung ihrer angeblichen Rechte in den Schwäbischen Bund eingetreten 
seien, habe er im April 1488 präventiv die Stadt Oettingen eingenommen, damit 
sie nicht als Operationsbasis gegen ihn gebraucht werde. Daraufhin habe Wolf
gang ihm alle Dienste aufgesagt. Albrecht IV., der den Verkauf von 1487 ja selbst 
vermittelt hatte und deshalb die Schwachstellen der Argumentation Georgs 
erkannte, riet dem niederbayerischen Vetter, obwohl auch er von der prinzipiel
len Erbberechtigung Magdalenas ausging, sich wegen dieser Sache unbedingt zu 
Recht zu erbieten, um einen Krieg zu vermeiden1 1 0. Georg befolgte den Rat; als 
Graf Wolfgang von Oettingen sich im Oktober 1488 zum wiederholten Mal an 
die Landshuter Landstände mit der Bitte um Vermittlung zum Herzog wandte 
und diese sich zur Ansetzung eines gütlichen Tags um das Wallersteiner Erbe vor 
dem Eichstätter Bischof bereit erklärten, lehnte der Herzog dies unter dem Hin
weis ab, der Kaiser habe die entsprechende Schlichtung zusammen mit mehreren 
anderen Streitfällen übernommen. Graf Wolfgang beschuldigte den Herzog dar
aufhin der Verzögerung und des Landfriedensbruchs, wofür er die Acht ver
diene, und ersuchte den Schwäbischen Bund um Militärhilfe gegen Bayern 
(1.11.1488) 1 1 1. 

Herzog Georg versuchte nun, mit taktisch-diplomatischen Mitteln ein Eingrei
fen des Schwäbischen Bunds und eine damit drohende militärische Konfronta
tion zu verhindern und sich neue Besitzrechtstitel auf das Wallersteiner Erbe zu 
verschaffen. Dazu führte er 1489 weitere Verhandlungen mit Graf Wolfgang von 
Oettingen und vor allem mit dem Kaiser. Auf einem Tag im Kloster Mönchs-
deggingen am 8.1.1489 verhandelten Räte Georgs und Wolfgangs wegen der 
Aufteilung von Nutzung und Ausübung der Regalienrechte der Gesamtgraf
schaft 1 1 2 . Der Herzog konzedierte, mit dem Kauf von 1487 habe er nur die 
Eigengüter, nicht die Regalien Wallersteins erworben. Nach dem Tod Ludwigs 
XII I . habe er als Administrator in Flochberg trotzdem die Hälfte der gesamten 
Regaliennutzungsrechte eingenommen, da nur noch zwei gräfliche Linien 
bestünden; die andere Hälfte gestehe er Oettingen-Oettingen zu. Unter den Gra
fen selbst aber sei umstritten, ob die Nutzungsrechte nach Linien (2) oder nach 
Köpfen (4) geteilt werden sollten. Georg zeigte seine Bereitschaft auch zur 
Lösung einer Vierteilung und schlug ein Kompromißverfahren vor. 

1 0 7 BayHStA KbÄA 991, fol. 10. 
1 0 8 Vgl. RTA 3, Nr. 91. 
1 0 9 BayHStA KbÄA 1953, fol. 218. Druck: Krenner 12, 210-214. Regest: RTA 3, 

Nr.91a (18.8.1488). 
1 1 0 BayHStA KbÄA 1953, fol. 160. Druck: Krenner 12, 214-217. Regest: RTA 3, 

Nr.91b (20.8.1488). 
1 1 1 RTA 3, Nr. 106a-c; FÖWA P. A.Magdalena, Fasz. 3. 
1 1 2 BayHStA PNU Ausw.St. 1524 = RTA 3, Nr. 140. 
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Noch wichtiger aber war es für den Herzog, mit dem Kaiser ins Reine zu kom
men und dessen Unterstützung für Kaufund Inbesitznahme Oettingen-Waller
steins zu erhalten. Dies gelang Georg im Rahmen seines Ausgleichs mit Friedrich 
I I I . in Innsbruck im Januar 1489. Am 22.1. konfimierte der Kaiser die Bestand
kraft des Vertrags über den Verkauf des Erbes Ludwigs XI I I . durch dessen Toch
ter vom 9.8.1487, verlieh dem Herzog die entsprechenden Reichslehen (die er 
selbst am 5.5.1487 Graf Wolfgang als Lehenssenior verliehen hatte und über die 
Georg gerade noch mit Wolfgang hatte verhandeln lassen) und wies ausdrück
lich auf die Ungültigkeit aller gegen die Rechte Georgs vorgebrachten Ansprüche 
h i n 1 1 3 . Daß Georg bestrebt war, diese reichsoberhauptliche Sanktionierung der 
bestehenden Verhältnisse sofort auszunutzen, zeigen seine Aufträge zu genauen 
Recherchen in den gräflichen Archiven, „wie dieselb grafschaft Öting ausgezirg-
kelt, und von erst erhebt, was auch von alltter daran lehen gewest sey"114, ob es 
jemals weibliche Erbfolge gegeben habe, wie die alten kaiserlichen Lehensbriefe 
lauteten und „ob ichtz darunder gefundenn wird gegen Wolffganngen unnd sei
nen brüdern dienende" 1 1 5 . In der Folge kam es zu mehreren Archivalienextradi-
tionen aus Wallerstein nach Landshut 1 1 6. 

Noch interessanter als die kaiserliche Konfirmation für Georg vom 22.1. 
zuungunsten der Oettinger Grafen-was im übrigen zeigt, daß Friedrich I I I . wei
ter auf die Kooperation mit Niederbayern setzte und angewiesen war-ist freilich 
die Tatsache, daß Georg in Innsbruck ursprünglich noch weiter gesteckte Ziele 
verfolgt hatte. Allem Anschein nach existierten laut eines Kopialvermerks1 1 7 

noch zwei weitere Fassungen der Oettingen-Wallerstein betreffenden kaiser
lichen Konfirmation, die auf den 20. bzw. 23.1.1489 datiert waren. Es handelte 
sich dabei wohl weniger um verunechtete Urkunden als vielmehr um verschie
dene Empfängerausfertigungen, die beim Kaiser eingereicht wurden. Das uns 
abschriftlich erhaltene Urkundenkonzept vom 23.1.1489 1 , 8 sah ebenfalls die 
Konfirmation des Kaufs von 1487 und die Belehnung Herzog Georgs vor, zählte 
aber zusätzlich etliche (angebliche) Verstöße der Oettinger Grafen gegen ihre 
Reichslehenpflicht auf, folgerte daraus die „verwürckung" der Grafschaft, ihren 
Rückfall an den Kaiser und postulierte die Belehnung Georgs mit der Gesamt
grafschaft, Eigen, Lehen und allen Rechten der drei Linien von Oettingen. Der 
Herzog betrieb beim Kaiser also eine Art „Maximallösung", die ihm durch die 
Autorität des Reichsoberhaupts die gesamte Grafschaft Oettingen zugewandt 
hätte, und hatte auch schon die entsprechenden urkundlichen Unterlagen vor
bereiten lassen. Friedrich I I I . aber wählte einen Mittelweg. Er lehnte den „Maxi
malvorschlag" Georgs ab, denn seine Realisation hätte die kaiserliche Sanktion 
für die federstrichartige Umwandlung eines bedeutenden Gebiets zu einem 
landesfürstlichen Territorialbestandteil bedeutet und einen unerhörten Präze
denzfall geschaffen. Wegen der Wichtigkeit Georgs für seine Pläne gegen Ungarn 

1 1 3 FÖSA HA IV 33.8 u. 33.9 (Originale; ohne Siegel); FÖWA U I 1559 (Freisinger Vidi
mus 16.9.1489); BayHStA PNU Ausw.St. 1521 (Regensburger Vidimus 12.10.1489), 
1525/1 (Abschrift davon). Der Regensburger Bischof vidimierte am 12.10.1489auchnoch 
den Wallersteiner Kaufbrief Georgs vom 9.8.1487 (FÖWA U II 564b). 

1 1 4 BayHStA MedFLit Oettingen 163. 
1 , 5 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 153, 154 (Zitat). 
1 1 6 Ebda., fol. 153'; FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3. 
1 1 7 BayHStA NKB 48, Nr. 338. 
1 1 8 BayHStA PNA 6467, fol. 3; FÖWA P. A. Magdalena, Fasz.3 (Reinkonzept). 
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mußte er aber auch den Herzog auf seiner Seite halten bzw. ihm durch Privilegie
rungen ein antikaiserliches Verhalten unmöglich machen, so daß er ihm den 
rechtlich fragwürdigen Kauf der Wallersteiner Gebiete und Rechte bestätigte. 
Dadurch, daß er aber auch den Klagen Wolfgangs von Oettingen und des Schwä
bischen Bunds gegen Georg Raum gab, hat der Kaiser in einer multipolaren Tak
tik „die Erwerbung der Grafschaft Öttingen-Wallerstein für das Haus Wittels
bach wieder fraglich gemacht und damit die enge Bindung der Grafen von Öttin-
gen-Öttingen an das Haus Habsburg vorbereitet" 1 , 9 . 

2. Streit um Oettingen vom Dinkelsbühler Spruch 1489 
bis zum Augsburger Spruch 1492 

Im Dinkelsbühler Schiedsspruch König Maximilians vom 10.6.1489, dem 
ersten Versuch für eine Gesamtlösung der Streitigkeiten Georgs mit den Reichs
ständen Schwabens, wurden auch Bestimmungen wegen des umstrittenen Kaufs 
des Wallersteiner Grafschaftsdrittels durch Georg den Reichen 1487 getrof
fen 1 2 0 . Danach sollten die Schlösser Wallerstein und Alerheim an Graf Wolf
gang I . von Oettingen zurückgegeben werden, ebenso die nach Landshut ver
brachten Wallersteiner Archivalien. Die in Wallerstein eingesetzten Verwalter 
sollten vorerst sowohl Graf Wolfgang als auch Herzog Georg als Vormund des 
Flochberger Grafen JoachimI. verpflichtet sein. Der König bestellte Bischof 
Wilhelm von Eichstätt und Graf Eberhard von Württemberg als Obleute eines 
Räteaustrags. Sie sollten die von Georg besetzte Stadt Oettingen und das Amt 
Hochhaus übernehmen und binnen eines halben Jahres über die Rechtmäßigkeit 
des Kaufs von 1487 entscheiden. Die Regalien der Gesamtgrafschaft sollten 
allein von Graf Wolfgang als Senior des Grafenhauses verwaltet werden. In einer 
Reihe von Vollzugsmandaten zum Dinkelsbühler Spruch legte Maximilian den 
8.7.1489 als Termin der Entpflichtung der niederbayerischen Amtleute und der 
Übergabe der strittigen Besitzungen durch Herzog Georg fest und installierte 
förmlich die königliche Schlichtungskommission . Ihr gehörten von nieder
bayerischer Seite der wittelsbachische Koadjutor Ruprecht von Regensburg, 
Bischof Johann von Worms und Dr. Johann Letscher, von Oettinger Seite Graf 
Haug von Werdenberg, kaiserlicher Rat und Hauptmann des Schwäbischen 
Bundes, der Tübinger Stiftspropst Dr. Johann Vergenhans und Dieter von Wyler 
an. Die vom 25.6.1489 bis zum 27.1.1490 laufenden Kommissionsakten wur
den 1492 auf Ansuchen Georgs kopial zusammengestellt, sind uns in zweifacher 
Ausfertigung erhalten und sowohl für die Geschichte der Schlichtungsverhand
lungen als auch wegen der zahlreich eingefügten Stücke zur Vorgeschichte von 
hohem Interesse122. 

Die Verhandlungen der Schiedskommission begannen am 3.7.1489 in Nörd
lingen, wo Graf Wolfgang von Oettingen gemäß dem Dinkelsbühler Spruch die 
Übertragung der Regalien auf sich forderte, aber weiterhin mit den Mitsprache-

119 Angermeier, Einltg. zu RTA 1,71. 
1 2 0 HHStA AUR; Druck: Datt, 251-264; Regest: RTA 3, Nr.218a. 
1 2 1 RTA 3, Nr. 220c/e (25728.6.) 
1 2 2 BayHStA MedFLit Oettingen 105 (Pergamentband; 246 fol.); FÖWA U I 1560 (Per

gamentband; 200 fol.). Das Oettinger Gutachten- und Protokollmaterial zum Rechtsstreit 
mit Georg dem Reichen ist im FÖWA P. A. Magdalena, Fasz. 4, erhalten. 
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ansprüchen aus Herzog Georgs Vormundschaft über Graf Joachim von Floch
berg konfrontiert wurde 1 2 3 . Am 10.7. wurden Wallerstein und Alerheim frist
gerecht den (Niederbayern und Oettingen verpflichteten) „gemeinen amtleuten" 
übergeben, ohne daß deswegen die niederbayerische Seite ihre Besitzrechtstitel 
aufgeben wollte, wozu man sich wieder auf die Flochberger Vormundschaft 
berief 1 2 4. Weitere Streitigkeiten über die Verfügungsrechte im Wallersteiner 
Grafschaftsteil folgten, unter anderem deshalb, weil immer noch gräfliche Archi
valien nach Landshut abtransportiert wurden 1 2 5 . Der nächste Schlichtungstag 
der Kommission wurde für den 13.12.1489 nach Ellwangen festgesetzt. Herzog 
Georg wandte sich an Albrecht IV. um Unterstützung dort und wegen Ratschlä
gen für sein Verhalten in der Zwischenzeit. Der Münchener Herzog spielte inso
fern eine wichtige Rolle, als bei ihm zwei entscheidend wichtige Dokumente, der 
Heiratsvertrag der letzen Wallersteiner Gräfin Magdalena von 1485 und die Ver
kaufsurkunde von 1487, hinterlegt waren. Wegen der Einsichts- und Vidimie-
rungsrechte kam es erneut zu Streitigkeiten der oettingischen und der nieder
bayerischen Rä te 1 2 6 . Albrecht IV. sagte schließlich auf mehrfaches Erfordern 
Georgs die Entsendung von zwei Räten nach Ellwangen zu 1 2 7 . 

Bald darauf, im Sommer 1489 aber kam es zu einem Ereignis, das die Schlich
tungen zum Stocken brachte und Herzog Georg den letzten ihm bis dahin unstrit
tig verbliebenen Besitzrechtstitel auf Oettingen aus der Hand zu schlagen drohte: 
Graf Joachim von Flochberg, inzwischen 19 Jahre alt und nach den Bestimmun
gen des Vertrags, den sein Vater 1473 mit Ludwig dem Reichen abgeschlossen 
hatte, immer noch Mündel des niederbayerischen Herzogs, der für ihn die Regie
rungsgeschäfte führte und seinen Grafschaftsanteil verwaltete, entledigte sich 
dieser Vormundschaft einseitig und mit Gewalt. Im Januar 1489 finden wir Graf 
Joachim noch im Gefolge Herzog Georgs am Kaiserhof in Innsbruck 1 2 8. Dort 
war es Georg ja in persönlichen Verhandlungen mit dem Reichsoberhaupt gelun
gen, den Kauf Wallersteins von 1487 konfirmiert und die entsprechenden 
Reichslehen verliehen zu bekommen. Im Juli 1489 erreichte Georg innerhalb 
eines halben Jahres die zweite, angesichts der gerade angelaufenen Schlichtung 
für ihn besonders wichtige Zusage Friedrichs I I I . betreffend Oettingen, nämlich 
die Konfirmation des 1473 auf 20 Jahre abgeschlossenen, also noch bis 1493 
gültigen, Vormundschaftsvertrags zwischen den niederbayerischen Herzögen 
und den Flochberger Grafen 1 2 9. Daraufhin breiteten sich Gerüchte aus, Georg 
wolle Joachim festsetzen und an den Landshuter Hof bringen lassen130, die die 
Grafen zum Handeln veranlassten. Wolfgang schmiedete sofort Pläne für die 
gewaltsame Rückgewinnung der seinem Haus durch Georg entzogenen Güter 
und forderte militärische Hilfe der zollerischen Markgrafen an, die sich aller
dings zurückhielten 1 3 1 . Am 21.8. kündigte Graf Joachim Herzog Georg die Vor
mundschaft auf, da er zu vogtbaren Jahren gekommen und auf kaiserlichen 

BayHStA PNU Ausw.St. 1526. 
BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (14.7.1489). 
BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 155'; FÖWA U I 1566; Ms. Diemand, 71 f. 
BayHStAKbÄA 991, fol. 11 ff. 
BayHStA KbÄA 1953, fol.293-302. 
BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 134. 
BayHStA PNU Ausw.St. 1520 = HHStA RHR Tutoria et Curatoria 19 (29.7.1489). 
FÖWA P. A. Magdalena, Fasz. 3. 
Seyboth, Markgraftümer, 143. 
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Befehl in den Schwäbischen Bund getreten sei. Er habe auch festgestellt, daß 
Herzog Georg seine Vormundschaftsrechte zum Schaden der Grafschaft ausge
übt habe. Deswegen wolle er jetzt sein väterliches Erbe einnehmen. Am selben 
Tag besetzte er die seit April 1488 niederbayerische Stadt Oettingen, das Kloster 
Neresheim sowie Dürrwangen und ließ sich dort als rechter Erbherr huldigen 1 j 2 . 
Diese gewaltsame Statusänderung eröffnete Goerg dem Reichen neue Möglich
keiten, durch Berufung auf den Verstoß gegen die Schlichtungsgrundlage Vor
teile für sich zu erreichen. Er befahl Joachim unter Hinweis auf den Vertrag 
von 1473, wieder nach Landshut zurückzukehren, wandte sich gleichzeitig an 
den Kaiser mit der Bitte um förmliche Wiedereinsetzung in die Vormundschafts
g ü t e r u n d erteilte Anweisung an seine Wallersteiner Beamten, weiterhin 
alle zum 1487 erkauften Grafschaftsteil gehörigen Einkünfte einzunehmen1^4. 
Auf dem nächsten Schiedstag der königlichen Kommissare in Ellwangen 
(20.10. —3.11.1489) ging es allerdings nicht um die Flochberger Sache (Graf 
Joachim war dort gar nicht vertreten), sondern wieder um das Wallersteiner 
Grafschaftsdrittel, Gräfin Magdalenas Berechtigung zur Einnahme das Erbes 
Graf Ludwigs X I I I . und ihre Berechtigung zum Verkauf an Herzog Georg. Auch 
über weitere Klagepunkte des Schwäbischen Bundes sollte noch verhandelt wer
den 1 5 5 . Graf Wolfgang von Oettingen monierte folgende Punkte: Georg habe 
Wallersteiner Stücke schon vor dem Kauf eingenommen; die Kaufsumme sei im 
Vertrag nicht genannt; Lehen Eichstätts und des Reichs seien mitverkauft wor
den; Magadalena sei weder berechtigt gewesen zum Antritt des Erbes noch zur 
Verfügung darüber ohne Zuziehung ihrer Verwandten. Dagegen führten die 
zahlreich erschienenen Räte Herzog Goergs neben dem ordungsgemäß vollzoge
nen Kauf vor allem die Tatsache ins Feld, daß Graf Wolfgang vom Kaiser nie 
förmlich mit den Oettinger Regalien belehnt worden sei, was ebensowenig den 
Tatsachen entsprach wie ihr Schluß daraus, die Grafschaft sei gar kein Reichs
lehen. In umfangreichen Empfehlungen, die sicher auf den niederbayerischen 
Kanzler Kolberger, einen gerissenen politischen Taktiker, zurückgingen, legten 
die Räte ihrem Herzog vor allem nahe, sich unbedingt die Rückendeckung des 
Kaisers zu sichern 1 3 6 . Es ging zunächst darum, den nächsten Schlichtungstag an 
einer für Niederbayern günstiger gelegenen Malstatt, wo Reisewege und Boten
verkehr sicherer seien als mitten im Schwäbischen, abzuhalten. Dann müsse dar
auf geachtet werden, daß Herzog Wolfgang beim Kaiser nicht doch noch einen 
rechtskräftigen Lehensbrief über die Oettinger Regalien bekomme1^7. Am 
wichtigsten aber sei jetzt eine Vereinigung der wittelsbachischen Fürsten und 
all ihrer Verbündeten gegen den Schwäbischen Bund und „den kaiser in gutem 
willen zu behallten", um von ihm Mandate im Interesse des Herzog zu er-

1 3 2 Vgl. zu diesen Vorgängen BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. sowie die Recht
fertigungsschreiben aus Oettingen und Neresheim an Georg (ebda.; 26.9.). 

, 3 ) Ebda., unfol. (23.8.). 
1 3 4 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 166 (21.9.). 
1 3 5 Vgl. neben dem Protokoll des Schiedstags in BayHStA MedFLit Oettingen 105, 

fol. 2'ff. auch die im Vorfeld dargelegten Rechtspositionen der Streitparteien in BayHStA 
MedFLit Oettingen 104; KbÄA 991, fol. 17 und PNA 6467, fol. 5 sowie den niederbayeri
schen Bericht vom 27.10. (BayHStA PNU Ausw.St. 1523). 

1 3 6 BayHStA PNU Ausw.St. 1523. 
1 5 7 Ein solcher war trotz der Belehnung Wolfgangs vom 5.5.1487 tatsächlich nicht aus

gestellt worden (FÖWA Ms. Diemand, 68 mit Anm. 155). 
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wirken 1 3 8 . Ein beigelegter „gedenkhzetl" über die Verstöße der Grafen gegen 
ihre Reichlehenspfliehten sollte - ein Weg, den Kolberger nicht zum ersten Mal 
versuchte - dem Kaiser vorgelegt werden, um eine Belehnung Graf Wolfgangs 
auf jeden Fall zu verhindern. 

Der Ellwanger Tag endete erfolglos; erreicht wurde nicht einmal die Litiskon-
testation, also die rechtsförmliche, von beiden Seiten befürwortete Aufrichtung 
des Schiedsgerichtsverfahrens139. Die Schwierigkeit der Verhandlungen gerade 
in prozeduralen Fragen, die die Sachfragen gar nicht zur Entscheidung kommen 
ließen, erhellt aus dem Stoßseufzer eines der Schiedsrichter, Eberhards des Älte
ren von Württemberg, gegenüber seinem Konkommissar Wilhelm von Eichstätt: 

Nu haben wir unns der sach uß gehorsam der kayserlichen und konigklichen maiestat mit 
Uch beladen, unnd des on zwifell keinen lust, nutz oder gefallens gehapt unnd noch nit, 
sonnder wölten wir lieber der ding vertragen sein , 4 0 . 

Dazu paßt der Bericht Wolfgang Kolbergers von einem etwas später stattfin
denden Schlichtungstag über eine sieben Stunden dauernde Rede eines der Juri
sten des Schwäbischen Bundes1 4 1 - zugleich ein Schlaglicht auf die Schwierig
keiten bei der Anwendung des römischen Prozeßrechts im Reich im 15. Jahr
hundert. 

Herzog Georg folgte den Empfehlungen seiner Räte, besonderen Wert auf 
gute Verbindungen zu Kaiser Friedrich I I I . zu legen, um die Bemühungen des 
Schwäbischen Bundes zu neutralisieren, und hatte damit noch im November 1489 
Erfolg. Das zeigte sich zunächst bei der Festsetzung der Malstatt des nächsten 
Schlichtungstages. Der Kaiser legte dafür entsprechend den niederbayerischen 
Bitten Nürnberg, Augsburg oder Donauwörth fest; die Ansetzung nach Nördlin
gen durch die Kommissare wurde aufgehoben und die nächste Verhandlungs
runde fand in Augsburg statt 1 4 2. Am 3.11. befahl Friedrich I I I . dem Flochberger 
Grafen Joachim, seine Eroberungen vom August Georg zurückzugeben und des
sen Vormundschaftsrechte wieder anzuerkennen143. Wie immer im Oettinger 
Handel suchte Georg der Reiche aber auch wieder durch Darlegungen der 
Rechtslage aus seiner Sicht die Rückendeckung Albrechts IV. und ersuchte ihn 
um Unterstützung durch gelehrte Räte auch auf dem nächsten Schiedstag der 
kaiserlichen Kommission 1 4 4. 

Dieser fand vom 8.- 27.1.1490 in Augsburg statt 1 4 5. Graf Wolfgang von Oet
tingen war wieder persönlich gekommen; die niederbayerischen Räte führten 
erneut Sigmund von Fraunberg zum Haag und Kanzler Kolberger an. Wieder 
nahm in den Verhandlungen über die Streitpunkte zwischen Georg und dem 
Schwäbischen Bund Oettingen die wichtigste Stelle ein, näherhin zum wieder-

1 3 8 BayHStA PNU Ausw.St. 1523. 
1 5 9 BayHStA MedFLit Oettingen 104 (unfol.). Zur Litiskontestation: Dick, 144ff. 
1 4 0 BayHStA MedFLit Oettingen 104 (unfol.; 2.12.1489). 
1 4 1 BayHStA K.bl. 343/1, fol. 3-7 . 
1 4 2 Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 1523; MedFLit Oettingen 104 (unfol.); HHStA RHR 

Antiqu. 3, fol. 142; TLA Sigm. XIV/1251. 
1 4 5 TLA Sigm. XIV/1251. 
1 4 4 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol.45f.; PNU Ausw.St. 1511/18; KbÄA 1953, 

fol. 311 ff. und KbÄA 1962, fol. 81 ff. 
1 4 5 Vgl. das Protokoll in BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 50ff. und Kolbergers 

Berichte vom 21.1. (K.bl. 343/1, fol. 3-7) und 1.2.1490 (K.bl. 341/1 la, fol. 116-118). 
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holten Mal die Umstände des Kaufs des Wallersteiner Grafschaftsdrittels 1487. 
Dabei standen diesmal weniger Fragen des Erbrechts, sondern der Lehen- und 
Eigengüter im Mittelpunkt der umfassenden Auseinandersetzungen. Die nieder
bayerische Seite versuchte nach wie vor, die Reichslehnbarkeit Oettingens zu 
bestreiten. Das ganze Ergebnis der dreiwöchigen Verhandlungen war die Anset-
zung eines neuen Tags auf Antrag von Graf Wolfgang h i n 1 4 6 . 

Dessen Vetter Joachim, offenbar unzufrieden mit dem Gang der Schiedsver-
handlungen, griff erneut zu Gewaltmaßnahmen. Am 2.2.1490 nahm er mit 
Truppen die Burg Wallerstein und das Amt Alerheim, beide zum Wallersteiner 
Grafschaftsteil gehörig, als sein angebliches väterliches Erbe ein und entsetzte 
die mit dem Dinkelsbühler Spruch installierten „gemeinen", Niederbayern wie 
Oellingen gleichermaßen verpflichteten Amtleute 1 4 7. Graf Wolfgang ging Bran
denburg um Beistand an 1 4 8 . 

Wiederum können wir, wie im August 1489, beobachten, daß solche gewalt
samen Übergriffe nichts anderes erreichten, als die Position Herzog Georgs bei 
Kaiser Friedrich I I I . weiter zu verbessern. Der Kaiser äußerte dem herzoglichen 
Gesandten, dem Kammerschreiber Caspar Morhardt, gegenüber großes Mißfal
len über das Vorgehen Graf Joachims und wurde von diesem darin durch Vorlage 
alter und neuer Klagpunkte bestärkt 1 4 9 . Auf Betreiben Herzog Georgs und Mor-
hardts 1 5 0 stellte der Kaiser in Linz unter dem Datum des 15.2.1490 drei Mahn
mandate an die Grafen aus über die Rückstellung Wallersteins und Alerheims 
unter gemeinsame Verwaltung, das Einhalten der Regeln der Schlichtung und 
die Rückkehr Graf Joachims unter die Vormundschaft Herzog Georgs unter 
Rückgabe von Oettingen und Neresheim 1 5 1 . Eine sofortige Entsetzung der Gra
fen und eine Einziehung Oettingens als verwirktes Reichslehen, wie von Georg 
nach wie vor gefordert, lehnte Friedrich I I I . aber weiterhin ab 1 5 2 . 

Als der ungarische König Matthias Corvinus am 6.4.1490 in Wien gestorben 
war, kam es wegen der Bemühungen des Kaisers, alle Kräfte im Süden des Rei
ches auf die Wiedereroberung der Erblande zu konzentrieren, zum erneuten 
Erlaß zahlreicher Mandate an den Schwäbischen Bund und besonders die Oet
tinger Grafen, die dem Interesse Georgs an einer Aufrechterhaltung des Status 
von 1486/88 entgegenkamen133. So äußerte Friedrich I I I . sich am 13.4.1490 
Herzog Georg gegenüber grundsätzlich bereit dazu, gegen die Gewaltmaßnah
men der Oettinger mit dem Kammergericht vorzugehen, bat ihn aber, es ange
sichts der nötigen Vorbereitungen für einen Zug gegen Ungarn bei der laufenden 
Schlichtung zu belassen l 5 4 . Am 30.4. folgte ein neues Mandat an Graf Joachim, 

1 4 6 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 245. 
1 4 7 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (3.-7.2.); FÖWA Ms. Diemand, 72. In 

den Annales Neresheimenses, 30, ist von der gewaltsamen Vertreibung Herzog Georgs 
aus der Grafschaft Oettingen durch die Vettern Wolfgang und Joachim die Rede. 

1 4 8 FÖWA Kriegsakten 1, Fasz. 2. Am 29.6.1490 legten die Grafen eine neue Rüstungs
ordnung fest (Lang IV, 254ff.). 

1 4 9 Vgl. den Bericht Morhardts aus Linz in BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 119f. (6.2.) 
sowie Georgs Instruktion vom 11.2. ebda., fol. 124f. 

1 5 0 Vgl. ebda., fol. 124f., 131. 
1 5 1 Vgl. die Konzepte in TLA Sigm. XIV/1251. Am 12.2. schloß sich auch der König den 

Mahnungen an (FÖWA P. A. Magdalena, Fasz. 3, Orig.). 
1 5 2 TLASigm.XIV/1251subdato22.5.1490sowieBayHStAK.bl.341/lla,fol.l31,135f. 
1 5 3 Vgl. Georgs Instruktion vom 1.3.1490 (BayHStAK.bl. 341/1 la, fol. 138-141). 
1 5 4 T L A U I 7894. 

482 



Wallerstein und Alerheim wieder der Gemeinschaftsverwaltung zu unterstel
len 1 5 5 . Anfang Mai appellierte der Kaiser an die Schlichter, ihrem Auftrag weiter 
nachzukommen, an den Schwäbischen Bund, keinerlei Gewaltmaßnahmen 
gegen Georg zuzulassen und an den Herzog, die Ansprüche an die Grafen bis 
nach dem Ungarnkrieg ruhen zu lassen. Um den Zug nach Osten ging es auch in 
der Anweisung Friedrichs I I I . an seinen Sohn, Wallerstein und Alerheim von 
Graf Joachim zurückzufordern und vorerst selbst treuhänderisch zu verwalten, 
um die gehegten Kriegspläne sichern zu helfen 1 5 6. 

Tatsächlich trat durch Vorbereitung und Durchführung von König Maximilians 
Zug nach Niederösterreich und Ungarn im Herbst 1490, an dem Georg der Rei
che persönlich teilnahm, eine gewisse, allerdings nur aus dem Schweigen der 
archivalischen Quellen zu erschließende Beruhigung zwischen Herzog und Bund 
wegen Oettingen ein. Daß die Übergriffe Graf Wolfgangs deswegen nicht auf
hörten, zeigen die fortgesetzten Klagen aus Landshut 7 und ein kaiserliches 
Mahnmandat an die Grafen wegen Gefangennahme und Plünderung niederbaye
rischer Hintersassen im Landgericht Höchstädt l 3 8 . 

Für den Nürnberger Reichstag vom Frühjahr 1491 hatte König Maximilian sich 
eine Gesamtlösung der Streitigkeiten der Herzöge Georg und Albrecht IV. mit 
dem Schwäbischen Bund und den Rittern der Löwengesellschaft vorgenommen. 
Breiten Raum nahm in diesem letztlich dann gescheiterten Plan natürlich wieder 
die Streitsache Oettingen-Niederbayern ein. Graf Wolfgang und die Vertreter 
des Schwäbischen Bundes legten eine Zusammenstellung von Beschwerden 
wegen der Verstöße des Herzogs gegen den Dinkelsbühler Spruch vor 1 5 9 . Dieses 
Verzeichnis wurde vom König dann dem persönlich anwesenden Herzog Georg 
vorgelegt, der über die gewaltsamen Übergriffe Graf Joachims und dessen vorzei
tige Aufkündigung des Vormundschaftsverhältnisses Gegenklage erhob. Sein 
Anspruch auf das Wallersteiner Grafschaftsdrittel gehe klar aus dem Kauf von 
1487 hervor, jener auf die Fahrhabe in den Schlössern aus der Verschuldung der 
Grafen bei ihm. Er verlangte, auf jeden Fall müsse sich Graf Joachim in nieder
bayerische Erbdienstbarkeit zurückbegeben 1 6 0 . Daraufhin ließ Maximilian den 
Streitparteien am 24.4. durch seine Räte einen Vergleichsvorschlag vorlegen, 
der weitgehende Zugeständnisse des Herzogs erfordert hätte. Georg sollte für 
die Zeit seiner Vormundschaft über Joachim nachträglich Rechnung legen und 
den Wallersteiner Kauf - gegen Erstattung der Kauf summe oder Anweisung ent
sprechender Nutzungsrechte - rückgängig machen. Graf Joachim von Flochberg 
sollte er aus dem Vormundschaftsverhältnis entlassen und ihm seine Herr
schaftsrechte zugestehen; dafür sollte der Graf sich ein Jahr in des Herzogs Dien
ste begeben - nicht aber gegen den Schwäbischen Bund. Zuletzt sollte der Her
zog auch noch den vorzeitigen Rückkauf des 1473 von seinem Vater erworbenen 
Schlosses Baldern zugestehen161. Während aus der Reaktion Graf Wolfgangs 
Einverständnis mit den königlichen Vorschlägen hervorgeht, lehnte Herzog 

1 5 5 TLA Sigm. XIV/1251 sub dato. 
1 5 6 Ebda, sub dato 1.5., 4.5., 7.5., 11.5. 
1 5 7 WolfgangKolbergeranHerzogGeorg24.12.1490(BayHStAK.bl.341/1 la,fol. 154). 
1 5 8 TLA Sigm. XIV/1251 sub dato 1.3.1491. 
1 5 9 BayHStA NKB 43, fol. 127 (undat.). Bemerkenswert große Bedeutung kommt darin 

den nach Landshut verbrachten Wallersteiner Archivalien zu. 
1 6 0 Ebda., fol. 136-139 (undat.). 
1 6 1 Ebda., fol. 142f. sowie Klüpfel, Urkunden, 104-106. 
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Georg es sogar ab, darauf auch nur zu antworten , 6 2 . Unter den Städteboten am 
Reichstag herrschte Unwillen darüber, „wie unbilich hertzog Jerg die ding an-
ziech mit fül Worten..." , 6 \ Letztlich scheiterte ein gütlicher Ausgleich erneut, in 
der Oettinger Sache ebenso wie in allen anderen Streitpunkten zwischen Bayern 
und dem Schwäbischen Bund. Dasselbe gilt für Maximilians Schlichtungsver
suche im Januar/Februar 1492 in Augsburg, bei denen die Oettinger Probleme 
wieder die Hauptrolle spielten l b 4. Obwohl Georg sich dort zu Kompromissen 
bereit zeigte, die auf das Zugeständnis faktischer Besitz- und Regierungsrechte 
an die Grafen, zum Teil in niederbayerischen Diensten, hinausgelaufen wären, 
allerdings nur um den Preis der Bestätigung aller früheren Verpflichtungen, lehn
ten die Grafen jedes Hinausgehen über die Schlichtungsgrundlage von 1491 ab, 
da dies in ihren Augen eine weitere Zerteilung der Grafschaft bedeutete. 

Auch die Verhandlungen der kaiserlichen und königlichen Kommissare Wil
helm von Eichstätt und Eberhard von Württemberg waren seit Anfang 1490 
unterbrochen. Ende 1491 hatte Georg die schriftliche Fixierung der bisherigen 
Schiedsverhandlungen in der Causa Oettingen verlangt, woraus sich neue Strei
tereien um Prozeduralfragen ergaben1 6 5. Georg erreichte aber wieder die Unter
stützung des Kaisers, der den Kommissaren befahl, dem Herzog alle erforder
lichen Unterlagen zugänglich zu machen. Daraufhin wurden zwei Kopialbände 
gefertigt, die die Verhandlungen der Kommission von ihrer Einsetzung am 
25.5.1489 bis zum Januar 1490 dokumentierten1 6 6. Am 6.2.1492 wurde je ein 
Exemplar an Herzog Georg und Graf Wolfgang von Oettingen übergeben 1 6 7 . 

Wieder erweist sich die enge Verbundenheit der Streitigkeiten um Oettingen-
Wallerstein und -Flochberg mit der Reichspolitik und den Angelegenheiten des 
Schwäbischen Bundes in der Tatsache, daß es der Zuspitzung zwischen Herzö
gen und Bund in der ersten Jahreshälfte 1492 bedurfte, um Maximilian die Augs
burger Schlichtungsverträge vom Mai/Juni zu ermöglichen, die in den meisten 
Bereichen eine tragfähige Grundlage für einen Neuanfang der politischen Be
ziehungen im Süden des Reichs legten. Im die überkommenen und seit 1489 
immer wieder verhandelten Irrungen zwischen Herzog Georg und dem Schwäbi
schen Bund betreffenden Spruch Maximilians vom 4.6.1492 1 6 8 mußte Georg 
trotz der von ihm noch vorgetragenen neuen Beschwerden gegen Graf Wolfgang 
weitgehende Zuges tändisse machen, während den Oettingern der ungeteilte 
Erhalt ihrer Besitzungen gelang. Der Herzog mußte das 1487 erkaufte Waller
steiner Erbe, die Stadt Oettingen und das Amt Hochhaus sowie alle einschlägi
gen Urkunden, Briefe und Amtsbücher zurückgeben, durfte aber alle sonstige 
Fahrhabe und die von ihm bezogenen Nutzungen behalten. Graf Joachim mußte 
er aus „vormundschafft und erbdienstbarkeit" entlassen; der Graf sollte aber 
noch sechs Jahre mit 10 Pferden im Dienst des Herzogs bleiben. Baldern sollten 
die Grafen erst nach Georgs Tod zurückkaufen können. 

1 6 2 BayHStA NKB 22, fol. 110 und NKB 43, fol. 150f. 
163 Klüpfel, Urkunden, 106. 
1 6 4 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol.210-213. 
1 6 5 BayHStA MedFLit Oettingen 104, unfol. (23.10.-12.12.1491). Um die selbe Zeit 

festigten die Grafen Joachim und Wolfgang ihren Zusammenhalt durch eine neue Erb-
einung (FÖSA HA II 5.88 (14.11.1491)). 

1 6 6 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 160f.; MedFLit Oettingen 105, fol.246. 
1 6 7 BavHStA MedFLit Oettingen 105 bzw. FÖWA U I 1560. 
1 6 8 BayHStA KbU 7131; Druck: Datt, 264-268. 
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Für die Rückgabe des Wallersteiner Grafschaftsteils mußten die Oettinger dem 
Herzog natürlich den Kaufpreis (es waren, wie an anderer Stelle gezeigt, 15,000fl 
gezahlt worden) zurückerstatten. Vereinbart wurden vier Jahresraten; Maximi
lian verbürgte sich gegenüber den Grafen dafür, daß Georg dabei keine über
höhten Forderungen stellen werde 1 6 9. Wolfgang und Joachim aber verwiesen auf 
die Finanziellen Nachteile, die sie durch Entzug der Fahrhabe aus Ludwigs XI I I . 
Erbe und der Nutzungsrechte im Wallersteiner und Flochberger Gebiet er
litten hätten (Graf Wolfgang bezifferte sie auf 63,000fl!) 1 7 0 und verweigerten 
Herzog Georg die Rückgabe der Kaufsumme, drängten im übrigen aber auf den 
Vollzug des Augsburger Spruchs. Der Herzog seinerseits weigerte sich darauf
hin, die aus Wallerstein nach Landshut verbrachten Archivalien zurückzu
geben 1 7 1 . Für den April 1493 ist ein Schiedstag in dieser Sache erwähnt; für den 
Februar 1495 ein Rechtgebot Graf Joachims wegen Schadenersatzforderungen 
früherer bayerischer Amtleute in Oettingen 1 7 2. 1500 gab Georg Gräfin Magda
lena wenigstens ihren Heiratsbrief von 1485 zurück, der bis dahin in München 
und Landshut aufbewahrt worden war 1 7 3 . Die Vielzahl der heute noch im Haupt
staatsarchiv in München liegenden Oettinger Urkunden und Literalien gibt 
Anlaß zu der Annahme, daß es keine Retradition der zwischen 1487 und 1492 
aus Wallerstein weggeführten Archivalien gegeben hat, weder aus Landshut 
oder Neuburg noch aus München. Andererseits ist praktisch die gesamte 
Originalkorrespondenz Georgs mit seinen Oettinger Amtleuten 1486-1492 im 
Wallersteiner Archiv verblieben. 

Wegen der ebenfalls nie rückerstatteten Kaufsumme von 1487 kam es 1510 
sogar noch zu einem Prozeß 1 7 4 . Er wurde von Pfalzgraf Friedrich als Vormund 
von Georgs Enkeln Ottheinrich und Philipp, Fürsten von Pfalz-Neuburg, ange
strengt; die Klage lautete auf Rückzahlung von 15,000fl. Sie wurde 1578 von 
Pfalzgraf Philipp Ludwig von Neuburg (1569-1614) neu erhoben. Am 9.5.1579 
kam es zu einem Vergleich außerhalb des Kammergerichtsverfahrens, in dem die 
Austauschverpflichtung von 1492 (Rückzahlung des Kaufgelds gegen Rückgabe 
der Urkunden und Bücher) nochmals erneuert wurde. 

5. Innere Konsolidierung der Grafschaft 1492/93 und nochmalige Gefährdung 
durch Herzog Georg 1493/94 

Weder aus den Akten noch aus der Literatur ist genau zu klären, wann - vom 
sich noch jahrzehntelang hinziehenden Rechtsstreit um die Rückzahlung des 
Kaufpreises abgesehen - faktisch entschieden war, daß das Wallersteiner Erbe 
wieder an die Grafen zurückgegeben und Graf Joachim formell aus der Vor
mundschaft entlassen und selbständiger Regent wurde. Das Jahr 1492 mit dem 

1 6 9 HHStA RRb FF, fol. 122'f. (5.6.1492) = Lichnowsky, Nr. 1797. Danach war 
12,000fl das Maximum der Forderungen Georgs, das die Grafen anerkennen mußten. 

1 7 0 FÖWA P. A. Magdalena, Fasz. 3; Ms. Diemand, 73f. 
1 7 1 Vgl. die entsprechenden Korrespondenzen an der Jahreswende 1492/93 in BayHStA 

MedFLit Oettingen 104 (unfol.) und PNU Ausw.St. 1534. 
1 7 2 BayHStA PNA 6469; MedFLit Oettingen 104 (unfol.). 
1 7 3 BayHStA PNA 6470. 
1 7 4 BayHStA PNA 6466/1, fol. 10ff.; FÖWA P. A. Magdalena, Fasz. 3,5 und 6; Ms. Die

mand, 74-76; Kudorfer, Oettingen, 136. 
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Ende des Schiedsprozesses und der Annullierung von Verkauf und Vormund
schaft wird dafür ebenso genannt 1 7 3 wie das Jahr 1497 1 7 6 . Tatsächlich hieß es 
noch auf einem königlichen Tag zu Augsburg im Mai 1496, der Augsburger 
Schiedsspruch sei Niederbayern-Oettingen betreffend „in etlichen stucken noch 
nit vollzogen", weswegen der König diesen Punkt auf die Tagesordnung des 
nächsten Reichstags setzte1 7 7. Andererseits ist der Hinweis auf das Jahr 1493 
wichtig, in dem durch eine Abmachung der Oettinger Grafen (12.9.) das Erbe 
ihres Vetters Ludwig XI I I . von Wallerstein aufgeteilt wurde , 7 8 , was ein gewisses 
Indiz für die Verfügungsmacht über die entsprechenden Besitztümer ist. Die Tei
lung geschah nach Köpfen, nicht nach Linien, nach dem Stand des Jahres 1486, 
dem Todesjahr Ludwigs XI I I . Die Oettinger Grafen erhielten drei Viertel (für 
Wolfgang L, Johann I I . zu Conde und den 1490 verstorbenen Friedrich, Bischof 
von Passau), der Flochberger Graf Joachim das restliche Viertel der Wallerstei
ner Besitzungen und Rechte. Zu seinem Anteil gehörte auch die Burg Waller
stein, wohin Joachim 1494 seinen Sitz verlegte. So konstituierten sich die Teil
grafschaften und die entsprechenden gräflichen Linien Oettingen-Oettingen und 
Oettingen-Wallerstein179. Ebenfalls 1493 hatte Graf Joachim das Schloß Spiel
berg aus der Verpfändung an die Marschälle von Pappenheim gelöst 1 8 ° . Der im 
Augsburger Schiedsspruch für die Zeit nach Georgs Tod erlaubte Rückkauf des 
1473 an Ludwig den Reichen gekommenen Schlosses Baldern gelang Joachim 
1506/07 in zwei Etappen von den Münchener Herzögen 1 8 1 . 

Herzog Georg allerdings unternahm nochmals bisher nicht beachtete Ver
suche, Teile der Grafschaft Oettingen an sich zu bringen. Er setzte dazu an bei 
den finanziellen Schwierigkeiten des Grafen Johann I I . (1467-1519). Johann, 
jüngster Bruder des Grafen Wolfgang von Oettingen, war früh in die Dienste des 
Habsburgers Maximilian getreten. 1482 hatte er die burgundische Edle Elisabeth 
von Conde geheiratet und nannte sich seither Herr zu Conde (im Hennegau). 
Dadurch verlor er das Interesse an seinen oettingischen Besitzungen und ver
suchte mehrfach, sich gewinnbringend von ihnen zu trennen. Im April 1488 ver
kaufte er sein Erbteil (am wichtigsten waren Flochberg, die Harburg und die 
Vogtei über Kloster Mönchsroth) an die brandenburgischen Markgrafen - in 
einer Zeit höchster Bedrängnis der Grafschaft durch Georg den Reichen und ver
zweifelter (auch kriegerischer) Versuche Wolfgangs und Joachims, die Einheit 
Oettingens zu wahren! Erst 1491 konnte Graf Wolfgang von den Hohenzollern 
die Bekundung grundsätzlicher Bereitschaft zur Rückgabe erlangen, die dann 
1493 zustande kam 1 8 2 . 1493/94 kam es aber gleich wieder zu einer Gefährdung 

175 Grünenwald, 87; danach Kudorfer, Oettingen, 136. 
176 Angermeier, Einltg. zu RTA 1,70. 
177 Klüpfel, Urkunden, 197 (Zitat); RTA 6, S. 146 
1 7 8 FÖWA U I 1605; Ms. Diemand, 84; Beyträge zur oettingischen Geschichte, 152; 

Lang I I I , 76; Kudorfer, Oettingen, 137. 
1 Für die Zeit zwischen 1435/41 und 1486 lautet die eigentlich vollständige Bezeich

nung des Wallersteiner Grafschaftsteils „Alt-Wallerstein" (vgl. Kudorfer, Oettingen, 
Beil. 6). 

1 8 0 FÖWA Ms. Diemand, 85. 
1 8 1 Ebda. 
1 8 2 Ebda., 107-110; Seyboth, Markgraftümer, 144 Anm. 171; Kudorfer, Oettingen, 

53f., 63. Reichhaltiges archivalisches Material zu den Veräußerungsversuchen Johanns I I . 
im FÖWA P. A. Ludwig XII I . , Nr. 2; P. A. Johann, Fasz. 2 und P. A. Wolfgang I . , Nr. 10a. 
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der neugewonnenen Einheit Oettingens, wieder über Graf Johann IL, hinter dem 
diesmal Herzog Georg stand; gegenseitige Kontakte bestanden schon seit Januar. 
1492 l 8 3 . Einige erhaltene Konzepte zeigen uns die Pläne des niederbayerischen 
Herzogs, doch ist schon an dieser Stelle hervorzuheben, daß diese in so weit
gehendem Widerspruch zur Haltung des Kaisers, des Königs und der übrigen 
Grafen standen, daß sich für Georg nie eine realistische Verwirklichungschance 
bot. Nach den niederbayerischen Plänen sollte Johann I I . die ihm 1493 aus dem 
Wallersteiner Erbe zugeteilten Besitzungen an Georg verkaufen, um verpfändete 
Stücke des Heiratsguts seiner Frau in den Niederlanden einzulösen. Anscheinend 
streckte Georg dem Grafen dafür auch Geld vor 1 8 4 . Laut der Familieneinung von 
1477, die der Kaiser Graf Johann I I . gegenüber am 5.4.1492 in Bezug auf das 
Wallersteiner Erbe und die noch ungeklärten Verhältnisse mit Brandenburg aus
drücklich bestätigt hatte 1 8 3, mußten die fraglichen Besitzungen aber erst den 
anderen Mitgliedern des Grafenhauses zum Kauf angeboten werden. Über den 
fälligen Betrag konnte zunächst keine Einigkeit erzielt werden; in einem Schlich
tungsverfahren wurden 20,000 fl festgesetzt. Der Kaiser befahl Johann, sein Wal
lersteiner Erbteil seinem Bruder und seinem Vetter um diesen Preis nochmals 
anzubieten und diesen, das Angebot anzunehmen, sonst stehe Johann eine ander
weitige Veräußerung f re i 1 8 6 . Graf Wolfgang konnte aber nur 12,000 fl bieten, 
während sein Bruder trotz des Schiedsspruches 32,000 fl verlangte und so kurze 
Zahlungsfristen festsetzte, daß eine Erwerbung durch die Oettinger unmöglich 
sein mußte. 

Hinter diesen Vorgängen steckten die Interessen des niederbayerischen Her
zogs. Ein auf den 22.11.1493 datiertes Vertragskonzept sah den Verkauf des 
Wallersteiner Erbteils Johanns I I . an Georg vor ; der Kaufpreis wurde in relati
ver Höhe festgesetzt: 12 fl für 1 fl Jahresertrag der entsprechenden Besitzungen 
abzüglich der alten Schulden Ludwigs XI I I . von Alt-Wallerstein bei Georg. 
Absprachen zur Absicherung der Transaktion gegen die Grafen Joachim und 
Wolfgang wurden getroffen. In einem Beibrief sollte Johann I I . auf die Geltend
machung von Wiederkaufsrechten verzichten. Die - der herzoglichen Kanzlei 
entstammende - Aufzählung der Besitzpertinenzen des Verkaufs zeigt, daß 
Georg auf diesem Weg wieder in den Besitz des Alt-Wallersteiner Grafschafts
teils im selben Umfang zu gelangen hoffte, wie er ihn 1487 erworben hatte. 

Graf Johann I I . kam aus den Niederlanden nach Bayern und hielt sich seit Mai 
1494 in Landshut auf 1 8 8, wohl, um den Verkauf endgültig zu vollziehen. Dies 
verhinderte die Intervention des Königs, an den sich Graf Wolfgang von Oettin-
gen-Oettingen gewandt hatte. Am 8.5.1494 legte Maximilian fest, daß Graf Jo
hann I I . sein Erbteil an Alt-Wallerstein um 16,000fl (davon sollten 2,000fl als 
Entschädigung direkt an Herzog Georg gehen) an Graf Wolfgang abzutreten 
habe; Johann stimmte dem im Juli z u 9 . Die genauen Modalitäten wurden in 

1 8 3 Hierzu und zum Folgenden das niederbayerische Konzeptmaterial in BayHStA PNA 
6468 sowie FÖWA P. A. Johann IL, Fasz. 2 und P. A. Wolfgang I . , Nr. 10a. 

1 8 4 Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 1535. 
1 8 5 HHStA RHR Antiqu. 2, fol. 462 ff. 
1 8 6 FÖWA Ms. Diemand, 111 (3.11.1492). 
1 8 7 BayHStA PNA 6468. 
1 8 8 FÖWA Ms. Diemand, 112. 
1 8 9 FÖSA HA IV 24.23; FÖWA P.A.Johann IL, Fasz.2; P.A.Wolfgang L, Nr. 10a; 

HHStA Max. 3, fol. 311 = RIXIV, Nr. 658. 
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einem am 28.2.1495 vom Eichstätter Bischof vermittelten Ausgleich festgelegt, 
dessen Bedingungen wenig später erfüllt waren 1 9 0 . Daneben markieren auch die 
am 10.5.1494 Graf Wolfgang als Lehenssenior vom König erteilte Gesamt-
belehnung mit allen Regalien und Rechten der Grafschaft191 und der Hausvertrag 
vom 1.3.149 5, an dem Graf Johann I I . beteiligt war, das Ende dieses letzten nieder
bayerischen Versuchs eines Ausgreifens auf Oettingen , 9 2. Schon das Fehlen aller 
Originalurkunden zum niederbayerischen Projekt von 1493/94 weist daraufhin, 
daß es nie realisiert wurde und werden konnte. 

Der erwähnte Hausvertrag vom 1.3.1495 1 9 j\ abgeschlossen zwischen den Gra
fen Wolfgang I . von Oettingen-Oettingen, Johann I I . zu Conde und Joachim I . 
von Flochberg-Wallerstein, am 21.5.1495 von König Maximilian konfirmiert, 
spiegelt in vielen seiner Bestimmungen deutlich die Erfahrungen der Grafen mit 
der expansiven und zäh auf einmal erworbenen Rechtstiteln beharrenden Politik 
Herzog Georgs wider. Fixiert wurden unter anderem: 

- gegenseitiger Beistand bei allen Versuchen, die Rechte oder Freiheiten der 
Grafen zu schmälern; 

- Befriedigung fremder Ansprüche nur mit Zustimmung aller Grafen; 

- gegenseitiges Vorkaufsrecht bei allen Veräußerungen; 

- Verbot von Verkäufen an Fürsten oder andere Übermächtige; 
- Verbot des Verkaufs von Regalrechten; 
- Verbot von Verkäufen ohne Wiederkaufsklausel; 
- Verbot der Übertragung von Vormundschaften oder Regentschaften an 

Fürsten oder andere Übermächtige; 
- Austräge bei inneren Auseinandersetzungen. 

Die Erbeinung wies den Weg für weitere Konsolidierungs- und Vergleichs
maßnahmen, die 1522 zu einem neuen Hausvertrag führten. Danach waren die 
Besitzpertinenzen der Linien Oettingen-Oettingen und Oettingen-Wallerstein zu 
einigermaßen geschlossenen Gebieten zusammengefügt 1 9 4. 

Im Fall Oettingen wird, wie etwa bei Burgau 1492 oder Nördlingen 1486, 
deutlich, daß Georg seine Ziele gegen den vereinigten Widerstand der schwäbi
schen Reichsstände und der habsburgischen Königsdynastie nicht erreichen 
konnte. Den Habsburgern dagegen gelang im Gegenzug die enge Anbindung der 
Grafen 1 9 5. Wolfgang I . wurde 1498 Adelshauptmann im Schwäbischen Bund 
und 1500 erster königlicher Präsident des Reichsregiments 1 % . 1502 bestätigte 
Maximilian den Oettinger Grafen ihr Landgericht im bisherigen weiten Spren
gel 1 9 7 . Vielleicht darf man auch noch in der Parteinahme Wolfgangs 1. und 
Joachims I . im Krieg um das Erbe Herzog Georgs eine späte Reaktion auf die 

1 9 0 FÖWA Ms. Diemand, 112 f. 
1 9 1 FÖSA HA IV 33.10. 
1 9 2 Vgl. Grünenwald, 87, 167 und Kudorfer, Oettingen, 137. 
1 9 3 FÖWA U I 1626; RTA 5, Nr. 679. 
194 Kudorfer, Oettingen, 137 f. 
1 9 5 Vgl. Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 70 f. 
1 9 6 Ebda, sowie Bock, Schwäbischer Bund, 59. 
1 9 7 Lang I I , 272-279. 
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Bedrohung Oettingens durch den Niederbayern sehen: Beide Grafen gehörten 
zu den entschiedensten Anhängern und wichtigsten militärischen Führern Al
brechts I V 1 9 8 . 

I I I . D i e G r a f s c h a f t K i r c h b e r g u n d das W e i ß e n h o r n e r 
L a n d g e r i c h t i n den A u s g l e i c h s v e r h a n d l u n g e n 1489— 1492 

Wie bei der Grafschaft Oettingen gelang es Georg auch im Fall seiner am 
19.6.1481 von Graf Wilhelm I I I . erkauften Besitzrechte über die Grafschaft 
Kirchberg an der Iiier, in den persönlichen Innsbrucker Verhandlungen im Januar 
1489 den Kaiser auf seine Seite zu ziehen und von ihm die - gegen die Ansprüche 
des Schwäbischen Bundes gerichtete - Konfirmation des Kaufs und die erneute 
Verleihung der entsprechenden Reichslehen zu erhalten 1 9 9. Die dabei ange
wandten Methoden des niederbayerischen Kanzlers und der Grund für die Tat
sache, daß es von der betreffenden kaiserlichen Urkunde zwei unterschiedlich 
ausführliche Varianten gab (er lag, ganz kurz gesagt, in der Unzufriedenheit 
Georgs mit der ersten vom Kaiser ausgestellten Fassung), sollen uns in anderem 
Kontext noch ausführlicher beschäftigen. 

Im Dinkelsbühler Spruch vom Juni 1489 hatte der König Georg den Reichen 
verpflichtet, dem letzten lebenden Kirchberger Grafen Philipp (1472-1510), 
einem Vetter des im März 1488 verstorbenen Wilhelm I I I . , der die Berechtigung 
Wilhelms zum alleinigen Verkauf von 1481 bestritt, einen Rechtstag vor Bischof 
Wilhelm von Eichstätt und Graf Eberhard dem Älteren von Württemberg zu 
gewähren 2 0 0 . Daraufhin versuchten Georg und Philipp im Herbst 1489 
zunächst, durch Vermittlung des oberbayerischen Herzogs Wolfgang, der 
damals Pfleger in Weißenhorn war, zu einem Ausgleich ohne Einschaltung des 
Bundes und der kaiserlichen Kommissare zu kommen. Der Anstoß dazu war von 
Graf Philipp ausgegangen, der schon im ersten Halbjahr 1489 mit einem nieder
bayerischen Rat erste Verhandlungen geführt hatte 2 0 1. Weiterverhandelt wurde 
dann auf dem Ellwanger Schiedstag vom Oktober/November 1489, den Bischof 
Wilhelm und Graf Eberhard in Vollzug des Dinkelsbühler Spruchs zur Beilegung 
der Streitpunkte zwischen Herzog Georg und Graf Wolfgang von Oettingen, 
Graf Philipp von Kirchberg, Wilhelm von Rechberg und der Stadt Ulm angesetzt 
hatten. Das Studium der entsprechenden Protokolle 2 0 2 vermittelt einen Ein
druck von der enormen Komplexität und Kompliziertheit des Vermittlungsver
fahrens, von der Weitläufigkeit der vom Rekurs auf das gelehrte Recht und stän
digen definitorischen und terminologischen Streitigkeiten geprägten Argumen
tation, die sich nach dem Verfahren des artikulierten Prozesses in ständiger Rede 
und Gegenrede abspielte, und von den Streitigkeiten um verfahrensrechtliche 
Details. Graf Philipp von Kirchberg, der persönlich erschienen war und sich 
ein Gutachten über die lehens- und hausrechtlichen Aspekte des Verkaufs von 
1481 hatte anfertigen lassen, betonte, die Grafschaft sei auch nach der Teilung 

1 9 8 FÖWA Ms. Diemand, 130-139. 
1 9 9 BayHStA Vorderösterreich U 1489 120 und PNU Ausw.St. 2029 (20./22.1.1489). 

2 0 0 RTA 3, Nr. 218a. 
2 0 1 BayHStA PNU Ausw.St. 2037. Dieses Archivale ist ein 70seitiges Libell über die 

zwischen Oktober 1489 und Februar 1490 in der Kirchberger Angelegenheit geführten 
Schlichtungsverhandlungen. 

2 0 2 Ebda, sowie MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 26, fol.4-23. 
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von 1441 noch „ain gemain gut" gewesen203, das sein Vetter nicht ohne seine 
Zustimmung hätte verkaufen dürfen. Deswegen, so Philipp nach einer umfassen
den Darlegung der Rechts- und Eigentumsverhältnisse an Kirchberg und dem 
vergeblichen Versuch, von den niederbayerischen Räten die Vorlage des Kauf
briefs von 1481 zur näheren Prüfung zu erwirken, sei der Verkauf Wilhelms I I I . 
an Georg den Reichen unrechtmäßig gewesen und seien die Besitzungen an ihn 
zurückzustellen. Sich selbst bezeichnete Philipp „als ain fromer graufe des rychs 
und fryer Swab", Georg dagegen als einen mächtigen Fürsten, der „ainem armen 
graven sin gerechtikait und natürlich erb" vorenthalte2 0 4. Die herzoglichen 
Räte lehnten daraufhin weitere Verhandlungen ab, da auf dem Tag nur gütlich 
geschlichtet und nicht gerechtet habe werden sollen, worauf Graf Philipp aber 
bestehe. Der ganze Erfolg des Ellwanger Tags in der Kirchberger Angelegenheit 
bestand schließlich darin, daß die Kommissare eine verbindliche Antwort der 
niederbayerischen Seite auf das Kirchberger Vorbringen und das Beschicken des 
nächsten Schiedstags am 7.1.1490 anordneten2 0 5. 

Dieser Tag wurde, nach einer entsprechenden Intervention Georgs des Reichen 
bei Friedrich I I I . , nach Augsburg gelegt, wo vom 6.1. —3.2. vor den gleichen 
Kommissaren über Kirchberg weiterverhandelt wurde. Wieder war Graf Philipp 
persönlich anwesend 2 0 6 . Durch ein Beiurteil vom 26.1. wurde die Klage als 
rechtmäßig anerkannt und der Herzog zur Erwiderung verpflichtet. Die Spezi
fikation der Klagpunkte brachte dann wieder zahlreiche prozeßrechtliche Ver
zögerungsmanöver der niederbayerischen Räte mit sich. Das Urteil der Kommis
sare vom 1.2. lautete lediglich auf die Eröffnung eines rechtlichen Verfahrens, 
nachdem der Schiedsprozeß nicht in der im Dinkelsbühler Spruch festgesetzten 
Frist zum Erfolg geführt hatte. Von diesem Rechtsverfahren haben wir keinerlei 
Nachricht, dagegen einen Hinweis darauf, daß Georg jetzt auch in Kirchberg 
vorsichtiger zu Werke ging: Wie in Burgau wurde die niederbayerische Land
steuer von 1490 in Kirchberg von den Hintersassen nicht erhoben, um dem 
Schwäbischen Bund keinen Anlaß zu neuen Klagen zu geben 2 0 7 . Im zweiten 
königlichen Schiedsspruch in den schwäbischen Irrungen (Augsburg 4.6.1492) 
wurde Herzog Georg dann entgegen der offenen Lösung von 1489 dazu ver
pflichtet, den Kauf von 1481 rückgängig zu machen und die Grafschaft gegen 
Rückerstattung des Kaufgelds an Graf Philipp zurückzustellen 2 0 8 . Im Abschied 
des vom König einberufenen Tags des Schwäbischen Bunds in Augsburg vom 
1.6.1496 allerdings wurde diese Frage unter den alten, aber immer noch offenen 
Differenzpunkten aufgeführt, die Maximilian auf dem Lindauer Reichstag 1496 
behandeln woll te 2 0 9 . Zwei Jahre später aber sollte es dann zu einer überraschen
den und gänzlich unerwarteten Lösung des Streits um die Rechte an der Graf
schaft Kirchberg kommen, die gleich darzustellen sein wird. Zuvor aber sei noch 
ein Blick auf den Status des Weißenhorner Landgerichts in den neunziger Jahren 
des 15. Jahrhunderts geworfen. 

2 0 3 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 26, fol. 3 (Zitat), fol. 38. 
2 0 4 Ebda., fol. 16-17'. 
2 0 5 Ebda., fol. 1 und PNU Bünde u. Fehden 8 (6./7.11.1489) 
2 0 6 Protokolle darüber: BayHStA PNU Ausw.St. 2037 und MedFLit Kirchberg u. Wei

ßenhorn 26, fol. 24 -31 . 
2 0 7 Vgl. die Steuerakten zu 1490 bei Krenner 12, 289-330. 
208 Datt, 267. 
2 0 9 Klüpfel, Urkunden, 197; RTA 6, S. 146. 
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Die Wiedereinlösung von Stadt und Herrschaft Weißenhorn mit dem alten 
Marstettener Landgericht durch Ludwig den Reichen 1475, die Verlegung des 
Gerichts nach Weißenhorn und seine sofortige Neuaktivierung unter Ludwig 
von Habsberg gegen zahlreiche schwäbische Reichsstände und vor allem gegen 
Burgau waren in der ersten, noch nicht zur abgerundeten territorialen Festset
zung gelangten Phase der niederbayerischen Expansionspolitik sicher das wich
tigste Mittel eben dieser Politik und der Hauptstreitpunkt zwischen Tirol und 
Schwaben einerseits und den Herzögen Ludwig und Georg andererseits. 
Obwohl, wie gezeigt wurde, die Weißenhorner Gerichtstätigkeit seit 1488 ein
schlief und somit die Anordnung des königlichen Schiedsspruchs von 1489, das 
Gericht gegen die schwäbischen Stände nicht mehr einzusetzen210, sozusagen 
schon im voraus erfüllt war, blieb es doch auch in den anschließenden Schlich
tungsverhandlungen „der maisten irrung aine", da keine Einigung über das alte 
Herkommen mit diesem Landgericht erzielt werden konnte . Georg bot dem 
Kaiser urkundliche Beweise dafür an, daß Weißenhorn ein altes, freies und seit 
über 100 Jahren erblich zu Bayern gehöriges Landgericht sei. Diese Ankündi
gung stieß bei den Vertretern des Schwäbischen Bundes bei den Innsbrucker 
Verhandlungen im Februar 1489 auf höchste Skepsis212. Um den Erweis der 
angeblichen alten niederbayerischen Rechte an Weißenhorn bemühte sich dann 
auch nicht nur Kanzler Kolberger in seinen Urkundenmanipulationen vom Früh
jahr 1489 2 1 3 , sondern zwei Jahre später veranstalteten niederbayerische Beamte 
in Oberschwaben südlich der Donau zwischen Lech und Riß eine „Landeskund
schaft"2 H , d. h. eine Befragung alter Leute über ihre Erinnerungen an die Abhal
tung des Landgerichts Marstetten um 1450, als dieses noch an die Rechberg ver
pfändet gewesen war und seinen Sitz in Memmingen hatte. Die in der Zeit von 
März bis Juni 1491 erteilten Antworten sind uns in einer Anzahl von Notariats
instrumenten erhalten 2 1 5. Der Versuch einer Gesamtauswertung ergibt un
gefähr folgendes Bild von den Verhältnissen um das Landgericht, das den nieder
bayerischen Interessen zweifellos weitgehend entsprach: 

— Als Zuständigkeitsbereich beansprucht wurde ein riesiges, fast das ganze heu
tige bayerische und württembergische Schwaben umfassendes Gebiet, das 
vom Lech bis zum Ostende des Bodensees und von der Donau bis an den 
Alpenrand reichte und Reichsstände wie z.B. das Fürststift Kempten, die 
Reichsstädte Ulm, Biberach, Leutkirch, Kaufbeuren und Kempten, die 
Reichsabteien Irsee und Ochsenhausen, Adelssitze wie Kirchberg und Min-
delheim sowie die habsburgischen Donaustädte, Burgau und Teile der ober
schwäbischen Landvogtei umfaßte. 

- Innerhalb dieses Gebietes ergingen auf Anforderung des Klägers die Ladungen 
des Landgerichts. Wer keine Befreiung vorweisen konnte, mußte der Ladung 

2 1 0 RTA3,Nr.218a. 
2 1 1 Zitiert nach der Kopie eines Beschwerdeschreibens von Herzog Georg an den Kaiser 

im Februar 1489: BayHStA NKB 22, fol. 129f. = RTA 3, Nr. 163a. Danach auch das 
Folgende. 

2 X 2 RTA3,Nr.l64a/b, 170a. 
2 1 3 Volkert, Evokationsprivileg, 524 f. 
2 1 4 Terminus nach BayHStA RL Ulm 1, fol. 2 f. 
2 1 5 BayHStA PNU Alte Landger. 274-287. Einige Aussagen stammen von Personen, die 

dem früheren Landgericht als Diener und Knechte eng verbunden gewesen waren (etwa 
ebda. 274, 280, 285,287). 
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folgen. Die Landgerichte des Fürststifts Kempten, der Markgrafschaft ßurgau 
und der Landvogtei waren berechtigt, Fälle vor ihr Rechtsforum abzufordern; 
ihren Anträgen wurde fast immer entsprochen. Dasselbe galt für Abforderun-
gen durch Hochstift und Reichsstadt Augsburg sowie Ulm, besonders in Straf
fällen. Ohne Zweifel prägte diese großzügige Regelung entscheidend die Sicht 
der Betroffenen von den landgerichtlichen Aktivitäten, denn die Gewährs
leute berichten von einer sehr guten Akzeptanz des Gerichts. Kaum einer der 
Geladenen habe sich widersetzt, der Adel habe sich sehr häufig dorthin 
gewandt und in Burgau habe das Landgericht als „teglich Übung" gegolten 2 1 6. 
Um so größere Proteste und Wandlungen in der Akzeptanz des Gerichts 
mußte die strenge Handhabung nach der Wiedererrichtung von 1475 und der 
Verlegung nach Weißenhorn durch Ludwig den Reichen auslösen, als vor 
allem die alten Befreiungsprivilegien und -gewohnheiten nicht mehr aner
kannt wurden. 

— Vor dem Landgericht Marstetten wurden hauptsächlich Schuldensachen ver
handelt, nur sehr wenig Straffälle. Die Acht wurde zwar verhängt, doch ergin
gen keine entsprechenden Exekutionsanordnungen217. 

— Schon unter den Rechbergern wurden das Jagdrecht im Booser Hardt bei 
Memmingen und das Geleit zwischen Weißenhorn und der Reichsstadt als 
Pertinenzen des Landgerichts geüb t 2 1 8 - eine Tradition, die die niederbaye
rischen Herzöge expansiv wiederaufnahmen. 

Es ist angesichts der politischen Situation 1491/92 kaum vorstellbar und auch 
nicht zu belegen, daß Herzog Georg von den Befragungsergebnissen nochmals 
offensiven Gebrauch machte. Immerhin wurde aber beim Burgauer Grenzberitt 
vom November 1492 von seinen Räten Weißenhorn nochmals als der auch für 
die gesamte Markgrafschaft Burgau zuständige Hochgerichtssitz reklamiert 2 1 9. 

I V . Z u r s c h w ä b i s c h e n P o l i t i k Georgs nach 1492 

Die Zeit nach der reichspolitischen Umschwungphase von 1490/92 brachte 
zwar den Verlust der Herzstücke der georgianischen Erwerbungen in Schwaben 
durch die Rückstellung von Burgau und des Wallersteiner Anteils der Grafschaft 
Oettingen, bedeutete aber keineswegs den Verlust der gesamten niederbayeri
schen Position im Westen. Sie wurde im Gegenteil, wie gleich zu zeigen sein 
wird, von Georg an Iiier und Roth weiter ausgebaut220. Spürbar wurde aber auch 
eine deutliche Deeskalation in den lange und erbittert ausgefochtenen Streit
punkten, etwa zwischen Herzog und Ulm. Auf der Grundlage des Augsburger 
Schiedsspruchs König Maximilians vom 4.6.1492, der das Anstellen aller gegen
seitigen Forderungen und den Verzicht auf alle Schadenersatzansprüche (außer 
im Fall der „nam von Giengen" 1487, in dem der König selbst weiterverhandeln 
wollte) vorgeschrieben hatte 2 2 1, wurde zwischen den Streitparteien, dem Herzog 

2 . 6 Ebda. 285. 
2 . 7 Ebda. 
2 1 8 Ebda. 280, 287. 
2 , 9 Vgl. den Bericht in BayHStA NKB 51, fol.4-14. 
2 2 0 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 172. 
221 Datt, 267. 
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und dem Rat der Reichstadt Ulm, am 11.1.1493 ein endgültiger Ausgleichsver
trag abgeschlossen222. In der eng mit Ulm verbundenen Frage von Schloß und 
Dorf Erbach, das der Schwäbische Bund im Zuge der Vollstreckung der Reichs
acht an Ludwig von Habsberg 1488 gewaltsam eingenommen hatte, war im Rah
men des Ausgleichs Friedrichs I I I . mit Georg ein Rückgabebefehl an den Bundes
rat ausgegangen, aber ebenso wie die im Dinkelsbühler Spruch angeordnete 
Übergabe an die kaiserlichen Kommissare zu treuen Händen nicht realisiert wor
den 2 2 \ Seit 1490 zahlte Georg der Reiche seinem treuen Diener Ludwig von 
Habsberg eine Entschädigung von 2000 fl zuzüglich eines jährlichen Leibgedings 
von 450fl als Kompensation für den Verlust Erbachs2 2 4. In der Augsburger 
Regelung von 1492 trat Herzog Georg aber König Maximilian die Nutzungs
rechte an Erbach um 18,000 fl ab, woraufhin dieser das an der Donau westlich von 
Ulm gelegene Schloß treuhänderisch einnahm, die vereinbarte Summe aber schul
dig blieb 2 2 5 . Die 18,000 fl wurden vom Herzog deswegen in seine dem König 1500 
vorgelegte Gesamtschuldenliste aufgenommen, doch noch 1502 forderte er ver
geblich die Rückstellung Erbachs oder die Bezahlung der vereinbarten Ablöse
summe von Maximilian, der die Aufbringung des Gelds dem Schwäbischen Bund 
über t rug 2 2 6 . 

In der Tradition der Erwerbspolitik seines Vaters baute Herzog Georg auch in 
den neunziger Jahren an der niederbayerischen Westbarriere an Iiier und Roth wei
ter. Zunächst richtete sich sein Interesse auf die nördlich an das Gebiet Weißen
horns bis zur Donau hin anschließende und das Ulmer Gebiet an der Leibi nach 
Osten hin abgrenzende Herrschaft Pfaffenhofen an der Roth, die in einigen Orten 
ein eigenständiges Hochgericht übte und seit etwa 1450 im Besitz der Ulmer Fami
lie Ehinger war, zunächst als Tiroler Pfand, seit 1469 als Eigen 2 2 7. Am 30.4.1495 
kaufte Georg vom Ulmer Bürgermeister Hans Ehinger die gesamte Herrschaft mit 
allem Zubehör und Nutzungen um 4,400 fl , obwohl der König, der Pfaffenhofen 
als zu Burgau gehörig ansah, ihn vor dieser Erwerbung gewarnt hatte 2 2 8. Aus dem 
beim Verkauf übergebenen und noch erhaltenen Pfaffenhofener Salbuch 2 2 9 geht 
hervor, daß die Herrschaft mit zahlreichen ulmischen Steuer- und Gerichtsrechten 
durchsetzt war, was zu Vorwürfen aus Ulm an Ehinger wegen des Verkaufs an den 
ärgsten Gegner vergangener Tage führte 2^°. 1504 gehörte Pfaffenhofen zum 
„Interesse" Maximilians, 1507 kam es an die Fugger. 1500 kaufte Herzog Georg 
dann Dattenhausen südlich von Illertissen 2 3 1, 1500-1502 in drei Etappen 
das auf dem östlichen Lechufer zwischen Landsberg und Friedberg gelegene 
Schloß Schmiechen, wobei er die jeweils fälligen Summen sofort in bar erlegte2 3 2. 

2 2 2 BayHStA Rep.O 1, Bd. 16, Nr.2766 (Urkunde verloren); Arnpeck, 397. 
2 2 5 RTA 3, Nr. 166a,218a. 
2 2 4 BayHStA KbÄA 1133, fol.298'-301; StAA PN Lit. 672/1, fol.235'. 
2 2 5 Datt, 267; BayHStA KbÄA 2016, fol.467. 
2 2 6 HKA Wien Gedenkbücher 5, fol. 183-188 und 6, fol.75; BayHStA KbÄA 2016, 

fol. 467. 
2 2 7 Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 2716, 2724; Zorn, Atlas, 22/23. 
2 2 8 BayHStA PNU Ausw.St. 2768; Thoman, Weißenhorner Chronik, 32; BayHStA NKB 

63, fol.273 f. 
2 2 9 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 12. 
2 5 0 BayHStA RU Ulm 1.3.1501. 
231 Krenneri 4, 350. 
2 3 2 HHStA Hs. W 706/17, fol. 5-35; BayHStA NKB 124, fol. 99'; Krenner 14, 332. 
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1502 ging überdies Obenhausen an der Roth (südlich von Weißenhorn) end
gültig in Georgs Besitz übe r 2 3 3 . 

Der größte und bemerkenswerteste Erfolg des Herzogs in einer Phase seiner 
Politik, die sich auf den Kontakt zum König konzentrierte, in der seine Schwaben
politik ihr offensiv verfolgtes Ziel der Herstellung geschlossener landesfürstlicher 
Gerechtsame aufgegeben hatte, deswegen aber nicht zur Gänze eingeschlafen 
war, war die Ablösung der Ansprüche des Grafen Philipp auf die Grafschaft 
Kirchberg an der Iiier. Dies ist um so bemerkenswerter, als der Kauf dieses 
Gebiets durch Georg 1481 von Graf Wilhelm I I I . von jeher umstritten war, im 
Dinkelsbühler Spruch und auf den Folgerechtstagen von 1489/90 ohne Erfolg 
behandelt worden war und noch 1496 als unerledigter Punkt auf die Tagesord
nung des Reichstags gesetzt worden war. Nun kam es zu einer Lösung dieses 
Streitfalls, die wohl niemand erwartet hatte und über deren Vorgeschichte wir 
leider keinerlei Informationen haben. Am 28.5.1498 trat der letzte Kirchberger 
Graf Philipp (1472-1510) die Ansprüche auf seinen Anteil an der Grafschaft 
um 9,700 fl an Herzog Georg ab. In einem Beibrief verzichtete Philipp auf alle im 
Rechtsverfahren 1489-1492 geltend gemachten Ansprüche 2 3 4 . Dafür räumte 
Herzog Georg - und dies dürfte Graf Philipp zur Abtretung bewogen haben -
dem Grafen und seinen Erben das Wiederkaufsrecht auf die Gesamtgrafschaft 
nach dem Tod des Herzogs um 40,700 fl (was exakt der Summe der Kaufgelder 
von 1481 und 1498 entsprach) ein und konzedierte ihm einige Jagdrechte in den 
früheren Besitzungen. Für den Fall eines erneuten Verkaufs oder des Aussterbens 
der Kirchberger (Philipp hatte keine Söhne) nach der Rücklösung sollten die 
Wittelsbacher ein Vorkaufsrecht genießen 2 3 5 . Wie sein Vetter 1481 wurde der 
Graf durch ein Leibgeding ausgezahlt236 und überdies in niederbayerische Dien
ste übernommen; 1500—1504 fungierte er als Pfleger in Weißenhorn 2 3 7 . 1501 
ließ Herzog Georg in der Grafschaft Kirchberg ein Lehengericht zur ordnungs
gemäßen Vergabe aller kirchbergischen Lehen abhalten, was wegen ungeklärter 
Wildbannansprüche zwischen Iiier und Roth wieder einmal zu Irrungen mit Ulm 
führte 2 3 8 . 

Noch 1498 wurde der Kirchberger Gesamtverkauf wegen der fehlenden und 
bei der Veräußerung von Reichslehen für nötig gehaltenen Formel vom Wieder-
kaufsvorbehalt Thema von Beratungen auf dem Reichstag und im königlichen 
Hofrat, doch erreichte Georg durch persönliche Verhandlungen mit Maximilian 
die Bestätigung des Kaufs und der dargestellten Rücklösungsmöglichkeit durch 
die Kirchberger 2 3 9. Der König behielt aber die Rücklösungsfrage im Auge, wie in 

2 5 5 BayHStA PNU Ausw.St. 2774. 
2 3 4 BayHStA PNU Ausw.St. 2041,2043; Thoman, Weißenhorner Chronik, 38 (mit 

falscher Jahreszahl). Der Beibrief nur in der Kopialüberlieferung des Verkaufs in MedFLit 
Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 105-125. 

2 3 5 BayHStA PNU Ausw.St. 2040 (Revers Georgs vom 30.5.1498). 
2 3 6 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 6, fol. 19. 
2 3 7 Thoman, Weißenhorner Chronik, 38; BayHStA NKB 124, fol. 91' und KbÄA 1216, 

fol. 43 ff. Philipps Schwiegersohn Graf Johann von Montfort-Rothenfels war übrigens seit 
1500 niederbayerischer Pfleger in Kirchberg (Thoman, 38). 

2 3 8 BayHStA NKB 43, fol. 37 f.; RU Ulm 21.4.1501. 
2 3 9 Vgl. BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 26, fol. 42 (Kurfürst Berthold von 

Mainz an Graf Wolfgang von Oettingen, Adelshauptmann des Schwäbischen Bundes 
5.12.1498) und PNU Ausw.St.2039 (22.5.1498; wohl falsch datiertes Vidimus von 
1505). 
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seinem Auftrag 1500 von Abt Johann von Kempten geführte Verhandlungen 
zeigen 2 4 0. Das Graf Philipp von Georg dem Reichen eingeräumte Wiederkaufs
recht sollte aber nicht mehr zum Tragen kommen. Nach dem Tod des Herzogs 
legte der König seine Hand auf Kirchberg als Bestandteil der ihm zufallenden 
niederbayerischen Entschädigungsmasse 2 4 1; 1507 kam es zusammen mit Wei
ßenhorn an die Fugger2 4 2, während die Kirchberger Grafen 1510 mit Philipp im 
Mannesstamm ausstarben. 

Selbstverständlich hörten die Zusammenstöße zwischen Herzog Georg und 
Angehörigen des Schwäbischen Bundes nach 1492 nicht schlagartig auf. Fehden 
und Territorialgeplänkel, wie sie das 15. Jahrhundert überhaupt kennzeichneten, 
sind auch weiterhin nachzuweisen, wofür noch einige Beispiele genannt seien. 
Mit dem Adligen Rembold von Wemding gab es während der ganzen Regierungs
zeit Georgs Irrungen wegen der Rechte des Landgerichts Graisbach, woraufhin 
sich Rembold mehrfach in die Dienste des Schwäbischen Bundes stellte 2 4 3. In die 
Jahre 1493-1497 fällt eine Fehde der Brüder Wilhelm und Balthasar Adelmann 
von Adelmannsfelden, die offenbar gute Kontakte zum Graisbacher Pfleger hat
ten, mit dem Bund, in die auch Rembold von Wemding verwickelt wurde. Die 
Brüder hatten den Propst von Ellwangen geschädigt und das Oettinger Geleit 
durch die Festnahme von vier Nördlinger Bürgern mißachtet. Das führte zu 
neuem Streit zwischen der Reichsstadt und Georg, so daß der König 1496 einen 
Schiedstag ansetzte. Im Juni 1497 allerdings erklärte der Schwäbische Bund, 
Georg habe Nördlingen nicht weiter erfordert, deshalb wolle man die Sache 
ruhen lassen244. 

In dieser Reaktion deutet sich bereits ein neues Verhalten der Verantwort
lichen im Bund an, das für den stufenweisen Abbau des Konfliktniveaus im Ver
hältnis zwischen Georg und Bund nach 1492 bezeichnend ist und noch an einem 
weiteren Beispiel erläutert werden soll. An den zurückhaltenden Reaktionen im 
Bund auf die - allerdings viel behutsamer - fortgesetzten Erwerbungen Georgs 
in Schwaben zeigt sich die Entkrampfung, ja die völlige Wendung der politischen 
Verhältnisse Süddeutschlands nach dem Schiedsspruch von 1492, nach dem 
förmlichen Ausgleich Georgs mit Brandenburg und Ulm 1493 und nach der 
Annäherung Albrechts IV. an den Schwäbischen Bund. Das Hauptaugenmerk 
der dort Verantwortlichen galt in den neunziger Jahren überdies dem Streit mit 
der Pfalz; die Rüstungsmaßnahmen richteten sich seit 1497 ausdrücklich gegen 
die Eidgenossen245. Ende 1502 war Georg der Reiche für die Hegauer Ritter
schaft im Schwäbischen Bund sogar als Schiedrichter akzeptabel . 

Die Wurzeln des angekündigten, jetzt noch detaillierter zu behandelnden Kon
fliktbeispiels liegen in den bereits dargestellten Irrungen Ludwigs des Reichen 

2 4 0 BayHStA GL Kirchberg-Weißenhorn 235. 
2 4 1 Schon im Juli 1504 erteilte Maximilian entsprechende, über Kirchberg verfügende 

Anweisungen (HKA Wien Gedenkbücher 15, fol. 93). 
2 4 2 Pölnitz, Fugger, I I , 165f.; Wiesflecker, Maximilian, I I I , 174, 178. 
2 4 3 BayHStA NKB 43, fol.253-298; Klüpfel, Urkunden, 431, 456; Priebatsch I I I , 

Nr.851. 
2 4 4 Klüpfel, Urkunden, 153-155, 197, 200-202, 238; Krenner 10, 476-479; RTA 6, 

SA4ß;Lang IV, 259. 
2 4 D RTA 6, S. 390. Dazu Bock, Schwäbischer Bund, 52; Laufs, Schwäbischer Kreis, 

106-109; Dierauer, 389 f. 
2 4 6 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 479-481. 
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mit den Angehörigen der Familie Verber um den Besitz von Obenhausen an der 
Roth, das der Herzog 1478 vorläufig erwerben konnte. Die ganze Regierungszeit 
Herzog Georgs hindurch blieb hier ein latenter Unruheherd. Peter Verber war 
1488 mit seinem Protektor Erhard von Königseck in den Schwäbischen Bund 
eingetreten; der Rechtsstatus von Obenhausen blieb umstritten 2 4 7. Ein Geleit
zwischenfall, bei dem Peter Verber von niederbayerischen Knechten überfallen 
und gefangengesetzt wurde, trug 1493 zur erneuten Verhärtung der alten Fron
ten bei. Georg der Reiche erzwang von Verber Urfehde und den Verzicht auf 
Obenhausen. Der Bundesrat setze sich für Verber ein und teilte mit, es sei 
Antrag auf Bundeshilfe für die Befreiung Peter Verbers gestellt worden, man 
wolle vorerst jedoch auf ein Aufgebot verzichten, da der Bund dem Herzog „gern 
in guttem willen sitzen und bleiben wol l t " 2 4 9 . 

Eine Gruppe schwäbischer Herren unter der Führung von Erhard von Königs
eck (Königsegg) und Mang Verber aber, zu der auch ehemalige Diener Herzog 
Georgs und Leute gehörten, die Niederbayern schon 1493 die Fehde angesagt 
hatten 2 5 0, wollte sich mit dieser kompromißorientierten Linie nicht abfinden 
und sagte Georg nach einigem Vorgeplänkel ab 2 5 1 . Georg stellte ihnen Truppen 
unter dem Befehl von Albrecht und Hans von Rechberg entgegen. Schauplatz der 
sich anschließenden Fehdehandlungen waren die Grafschaft Kirchberg, Erbach 
und die Schwäbische A l b 2 5 2 . Die Königsecker-Fehde wurde zu einem der wich
tigsten Punkte, zu denen Herzog Georg seinen Gesandten zum Wormser Reichs
tag von 1495 Instruktionen erteilte. Sie sollten beim König erreichen, daß die 
schwäbischen Herren in die Acht kämen und dem Bund jede Hilfeleistung verbo
ten würde. Ihm, Georg, solle das Recht zugestanden werden, im ganzen Reich, 
auch auf Bundesgebiet, nach den Tätern halten und streifen zu lassen. Besonde
ren Wert legte Georg darauf, eine ausdrückliche königliche Legitimation für das 
in Aussicht genommene Vorgehen zu erhalten, um keinerlei Mutmaßungen auf
kommen zu lassen, er handle in Schwaben wieder einmal in eigenem Interesse. 
Deswegen sollten vom König Achtbriefe ausgehen, die speziell an seine Haupt-
und Amtleute in Schwaben gerichtet waren und die Legitimität des herzoglichen 
Vorgehens bestätigen sollten 2 5 3. Den Gesandten gelang es deshalb sehr schnell, 
den König auf die Seite Georgs zu ziehen und ihn von seinen Plänen abzubringen, 
die Sache dem neuen Kammergericht zu übertragen. Auch Eberhard von Würt
temberg unterstützte ihren Standpunkt2 5 4. 

Obwohl die Fehdesansager sich rechtfertigten, Georg selbst habe ursprünglich 
mit dem Geleitzwischenfall von 1493 gegen Reichsrecht verstoßen und sie selbst 
wollten nur, wie es Aufgabe des Schwäbischen Bundes sei, kleineren Ständen zu 
ihrem Recht verhelfen25:>, belegte Maximilian Königseck, Verber und die anderen 

2 4 7 Thoman, 11 f.; Klüpfel, Urkunden, 152f., 172-174; Datt, 31 ff. 
2 4 8 BayHStA NKB 18, fol .9-14; Klüpfel, Urkunden, 152f., 173. 
2 4 9 Wagner, Hohenzollern, 482 f. 
2 5 0 RTA 5, Nr. 1792; BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 789 (kaiserliches Aus

schreiben an Clas Köchlin und Großhanns Spät). 
2 5 1 BayHStA PNU Bünde u. Fehden 219 (20.7.1495); PNA 6511; RTA 5, Nr. 1055, 

1794; Klüpfel, Urkunden, 172. 
2 5 2 Thoman, 32-35; Arnpeck, 646f.; RTA 5, Nr. 1792. 
2 5 3 RTA 5, Nr. 1792,1793. 
2 5 4 Ebda., Nr. 1793,1794. 
2 5 5 Ebda., Nr. 1055,1059. 
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Täter am 26.7.1495 wegen Landfriedensbruchs mit der Reichsacht. Entspre
chend Georgs Wünschen erging das Achtmandat in mehreren Ausfertigungen, 
u.a. an den Schwäbischen Bund und Jakob von Landau als Landvogt von Bur
gau 2 5 6 . Sofort darauf sagten etliche niederbayerische Diener, legitimiert durch 
die königliche Ächtung, der Gruppe um Königseck Gegenfehde an 2 3 7 . 

Der Bundesrat dagegen suchte 1496 eine Beilegung aller noch bestehenden 
Irrungen mit Georg, darunter auch der Sache Obenhausen - Verber - Königs
eck, auf gütlichem Weg über den König zu erreichen. Der Lindauer Reichstag 
(August 1496-Februar 1497), den Maximilian dafür als Rechtstag festgelegt 
hatte, wurde von Georg nicht beschickt2 5 8. Auf Bitten des Bundes und mit Ein
verständnis des Königs übernahm Erzbischof Berthold von Mainz im März 1497 
die Schlichtung. Auch der von ihm angesetzte Schiedstermin auf dem zweiten 
Wormser Reichstag (April-August 1497) wurde von Georg nicht beachtet239. 
Von Worms aus schrieb der Bundesrat an den noch abwesenden König, man 
könne das Verhalten Herzog Georgs, die Rechtsansprüche Mang Verbers ein
fach abzuschlagen und auch die Schiedstage zu ignorieren, nicht länger dulden. 
Der Bund drohte gleichwohl nicht mit Rüstung oder Krieg, sondern ersuchte 
Maximilian, auf den Herzog einzuwirken 2 6 0. 

Bis 1501 wurde auf den Bundestagen über den noch immer offenen Fall Klage 
geführt und der König zum Handeln aufgefordert261. 1500 allerdings wurde eine 
neue Verfahrensweise beschlossen. Sie zeigt deutlich, daß der Bund angesichts 
der politischen Konstellation in Süddeutschland und der engen Verbindungen 
Georgs zu Maximilian keine Chance mehr sah, seine Ansprüche mit Kriegsdro
hungen durchzusetzen. Der Fall Verber sollte jetzt nämlich, so die Forderung des 
Bundes, dem Reichskammergericht übertragen werden. Damit waren allerdings 
zeitraubende Prozeßvorbereitungen verbunden, unter anderem die Anfertigung 
einer Geschichte des Streithandels und eines Forderungsverzeichnisses262. Diese 
Pläne wurden allerdings überholt durch den Ausgleich von Mang und Peter 
Verber mit Herzog Georg. Im Dezember 1502 verzichteten sie gegen geringe 
Entschädigungssummen auf ihre Rechte und Besitzungen an Obenhausen, im 
September 1503 glich Herzog Georg sich auch mit Erhard von Königseck und 
den anderen Fehdnern von 1495 aus 2 6 3. 

2 5 6 BayHStA PNU Ausw.St. 2769; RTA 3, Nr. 1055-1061, 1794. 
2 5 7 BayHStA PNU Bünde u. Fehden 218. Clas Köchlin kam 1497 im Zuge der Fehde

handlungen ums Leben (Arnpeck, 646f.). 
2 5 8 RTA 6, S. 146, 349; Klüpfel, Urkunden, 197, 201. 
2 5 9 RTA 6, S. 360-362; Klüofel, Urkunden. 219, 221. 
2 6 0 Klüpfel, Urkunden, 234 f. 
2 6 1 Ebda., 431,439. 
2 6 2 Ebda., 414 f., 439, 444; BayHStA KbÄA 2013, fol. 51, 57 ff. 
2 6 3 BayHStA PNU Ausw.St. 2774; NKB 48, Nr.423 und NKB 43, fol. 70-73. 
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H . Niederbayerische Reichspolitik 
als interterritoriale und interdynastische Politik 

I . D i e b r a n d e n b u r g i s c h e n M a r k g r a f e n 
v o n A n s b a c h u n d K u l m b a c h 

Der territorial- und reichspolitische Gegensatz zwischen den Wittelsbachern 
und den fränkischen Hohenzollern war, kulminierend in den Reichskriegen 
1458-1463, eine der wesentlichsten Determinanten der Regierungszeit Lud
wigs des Reichen (1450-1479) und des Markgrafen und Kurfürsten Albrecht 
Achilles (1440/70-1486). Unter ihren Söhnen und Nachfolgern Georg bzw. 
FriedrichlV. (1486-1515) und Sigmund (1486-1495) erlebte dieser Gegen
satz im Rahmen der wittelsbachischen Auseinandersetzungen mit dem Schwäbi
schen Bund 1488—1493 eine neue Auflage1. Obwohl sich das Verhältnis zwi
schen Herzog Ludwig und Markgraf Albrecht in den siebziger Jahren des 
15. Jahrhunderts verbesserte und der Hohenzoller 1475 auf der Landshuter 
Hochzeit eine wichtige Rolle spielte, kam es vorerst doch nicht zu einer vertrag
lichen Einung beider Fürsten wie zwischen den Zollern und den oberbayerischen 
Herzögen 14732. Das Projekt einer Einbeziehung der bayerischen Herzogtümer 
in die seit 1457 bestehende brandenburgisch-sächsisch-hessische Erbeinung 
wurde nicht verwirklicht 3. 

Mit dem Regierungsantritt Georgs des Reichen scheinen sich die Beziehungen, 
weiter verbessert zu haben4; eine der ersten Gesandtschaften nach Landshut 
1479 kam aus Ansbach5. Während die Markgraftümer seit etwa 1460/70 von 
einem fränkischen Bündnissystem mit Niederbayern paktierender Widersacher 
umgeben waren 6, kam es erst am 19.8.1482 zu einem ersten, auf drei Jahre befri
steten Einungsvertrag der Zollernfürsten Albrecht, Johann, Friedrich und Sig
mund mit Georg dem Reichen7. Dieser beschränkte sich rein auf die gegenseitige 
Wahrung von Frieden und Recht und enthielt überdies lange Ausnehmungs-
listen. Wegen des zunehmenden Mißtrauens Albrecht Achilles' gegen Georg, 

1 Hingewiesen sei hier v. a. auf die neueste Darstellung des Themas bei Seyboth, Mark
graftümer, 113 -195. Seine Ergebnisse decken alle Aspekte derniederbayerisch-brandenbur-
gischen Beziehungen, die deshalb hier nicht noch einmal vollständig dargestellt werden, ab. 

2 BayHStAKbÄA 1998, fol. 293-304; StAN BayB 10, fol. 1-6 (Augsburg 11.5.1473). 
5 BayHStA KbÄA 1998, fol.275-279. Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 25f. 
4 Vgl. einen entsprechenden Brief Kurfürst Albrechts vom 18.1.1480 (Priebatsch I I , 

Nr. 635). 
5 BayHStA FüS 190, fol. 8 f. 
6 Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 113 f. 
7 BayHStA PNU Ausw.St. 427; NKB 25, fol. 118-123. 
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den er in die expansionspolitischen Fußstapfen Ludwigs des Reichen treten sah8, 
und des sich zum Kleinkrieg zuspitzenden Konflikts um die den Zollern vertrag
lich verbundene Reichsstadt Nördlingen war der politsche Wert dieser Einung 
gering. Dennoch wurde sie, während die Verhandlungen um die Gründung des 
Schwäbischen Bundes schon liefen, am 1.8.1487 in gleicher Form auf sechs 
Jahre erneuert9. Auch sie sollte freilich angesichts des sich bis 1492 in Süd
deutschland fortentwickelnden Spannungsfelds ohne Bedeutung bleiben; Georg 
ging es vor allem darum, einen Anschluß der Markgrafen an seine Gegner im 
Reich zu verhindern. Als der Herzog und die Markgrafen sich dann 1493 aus
geglichen hatten, gab es keinen Rekurs auf die Verträge von 1482/87. Die letzte 
wittelsbachisch-zollerische Einung unseres Untersuchungszeitraums wurde, 
ergänzt um ein Heiratsprojekt, am 30.12.1503 zwischen Albrecht IV. und Mark
graf Friedrich abgeschlossen und stand bereits unter den Auspizien des sich um 
das Erbe Georgs abzeichnenden Kriegs 1 0. Wenig später verpflichtete sich der 
Markgraf dann auch gegen Zusage einer entsprechenden Entschädigung zur 
umfassenden militärischen Hilfeleistung für Albrecht I V . 1 

In der spätmittelalterlichen Expansionspolitik der Wittelsbacher hatte Fran
ken, anders als Schwaben, kaum eine Rolle gespielt , 2. In der Zeit von Albrecht 
Achilles und Ludwig dem Reichen aber bildete sich im Konnex zur reichspoliti
schen Frontstellung auch eine territorialpolitische Gegensatzzone im schwäbisch
fränkischen Grenzgebiet sowie südlich und östlich der Reichsstadt Nürnberg 
heraus. Das Ausgreifen Ludwigs des Reichen - von Schwaben und vom Nordgau 
aus 1 3 - in den fränkischen Raum erreichte nicht die Dichte der zwischen Lech 
und Iiier erzielten Rechte, doch brachte es Niederbayern in direkte Konkurrenz 
zum großen Ziel von Albrecht Achilles, der „Schaffung eines Großfranken unter 
hohenzollerischer Führung" 1 4 . 

Die wichtigste Rolle in diesen beiderseitigen fränkischen Ansprüchen spielten 
Gerichtsrechte. Nur auf sie soll im folgenden kurz eingegangen werden. Auf 
brandenburgischer Seite ging es dabei vor allem um das 1454/56 vom Kaiser 
wiederprivilegierte kaiserliche Landgericht des Burggraftums Nürnberg. Auf sei
ner Grundlage erhob Albrecht Achilles den expliziten Anspruch des Richtens an 
Kaisers Statt im ganzen süddeutschen Raum, was ihn in heftige Konflikte mit 
dem Bischof von Würzburg als nominellem Herzog von Franken und mit Ludwig 
dem Reichen verwickelte, der darin weniger eine Frage des Strebens nach Erhö
hung des Ansehens der brandenburgischen Markgrafen im Reich als vielmehr ein 
Instrument territorialer Machtpolitik sah l D. So beherrschte die Frage des Nürn-

8 Vgl. die Briefe bei Priebatsch I I I , Nr. 892 (Juli 1482), 895 (Dezember 1483). 
9 BayHStA PNU Ausw.St.452/1; NKB 25, fol.72'-77. Vgl. Seyboth, Markgraftümer, 

126 f. Eine Rolle für das Zustandekommen spielten wohl die Vermittlungen Albrechts IV. 
seit dem Frühjahr 1487 (KbÄA 1953, fol. 134-140). 

1 0 BayHStAKbÄA 1998, fol.349-365; StAN BayB 10, fol.8-20. 
1 1 StAN BayB 10, fol. 22,24f. 
1 2 Zu den Versuchen in Mainfranken im 13./14. Jahrhundert vgl. Störmer, Stützpunkt

politik. 
1 3 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 172,219. 
14 Seyboth, Markgraftümer, 112. 
1 5 Vgl. zum Nürnberger Landgericht v.a. Seyboth, Markgraftümer, 104—111 (mit der 

älteren Lit.) und Feine, Landgerichte, 220-224; außerdem Kraus, Sammlung, 299 (mit 
Lit.); Krimm, 76f.; ^.Schubert, Albrecht Achilles, 144-149; Kluckhohn, 60-66 und 
Hasselholdt-Stockheim, 45-48. 
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berger Landgerichts und damit des zollerischen Machtanspruchs im Reich auch 
die Reichskriege der Jahre um 1460. Seit der „Rother Richtung" vom Juni 1460 
ruhten zwar die Ansprüche des Nürnberger Landgerichts gegen Niederbayern16, 
doch da die Zollern diesen Zustand nie endgültig anerkennen wollten und nach 
einer Revision strebten, blieb die Frage der Gerichtsrechte eine strukturelle Bela
stung für die Verhältnisse zwischen Brandenburg und Niederbayern. 

Dazu trug aber auch bei, daß die Ingolstädter und Landshuter Herzöge die 
Rechte und Rechtsansprüche ihrer Landgerichte im fränkisch-schwäbischen 
Grenzraum, nämlich (von West nach Ost) Höchstädt, Graisbach und Hirsch
berg, im 14./15. Jahrhundert als Mittel der Territorialbildung einsetzten. Wurzel 
und Eigenart der im angesprochenen Raum besonders dicht liegenden Gerichte 
lag darin, daß sie ursprünglich und formal unmittelbare Reichsgerichte waren, 
die samt ihren umfassenden Kompetenzansprüchen in die Hand von Landesher
ren gerieten und diesen ein wertvolles Instrumentarium für das Vorantreiben 
ihrer Ziele boten 1 7. 

Für das Landgericht Höchstädt, einen von den Wittelsbachern aus Staufer und 
Dillinger Erbe an der oberen Donau gebildeten Grund- und Gerichtsherrschafts
bereich, versuchte Herzog Ludwig VI I . von Bayern-Ingolstadt (1413-1443) 
nach der Wiedererrichtung durch den König einen weitreichenden Kompetenz
bezirk zu fixieren, doch entwickelte sich das Landgericht unter der Ägide der 
Landshuter Herzöge seit 1447/50 zum normalen, als Verwaltungseinheit territo
rial begrenzten Landgericht für den exklavenartig an der Donau um Lauingen 
und Höchstädt gelegenen niederbayerischen Besitz1 8. 

Anderes gilt für die nach Osten hin anschließenden Landgerichte Graisbach 
(Ort zwischen Donauwörth und Marxheim am nördlichen Donauufer) und 
Hirschberg (bei Beilngries an der Altmühl). Das Graisbacher Gericht war 1342 
mit dem Lechsgmünder-Neuffener-Marstettener Erbe an die Wittelsbacher 
gekommen19, das Hirschberger Gericht 1305 als Teil der Erbmasse der dortigen 
Grafen (die Grafschaftsrechte verblieben den Eichstätter Bischöfen) 2 0. 1408 
wurden die Richterstellen von Graisbach und Hirschberg vorübergehend zusam
mengelegt und dem Ingolstädter Teilherzogtum zugewiesen, während bis dahin 
Hirschberg als Zubehör von Bayern-München gegolten hatte. Bereits damals 
wurde das Nürnberger Landgericht als Hauptkontrahent der wittelsbachischen 
Gerichte genannt21. Wie im Falle von Höchstädt ließ Herzog Ludwig VII . von 

16 Hasselholdt-Stockheim, Beil. 42a; Werminghoff, 270; Kraus, Sammlung, 302; Sey
both, Markgraftümer, 110 f. 

1 7 Dazu Feine, Landgerichte, 197-199,213,231-235; Hanns Hubert Hofmann: Gun-
zenhausen-Weißenburg. München 1960, 26 (= HAB, Teil Franken, Reihe I , H.8); Endres, 
Reichsgut, 38; Krieger, Lehnsherrschaft, 311 Anm.429. 

1 8 Zu Höchstädt vgl. Seitz, v.a. 35-42; Heider-Nebinger, 130-132; Volkert, Evo
kationsprivileg, 519. 

1 9 Vgl. dazu und zur weiteren Entwicklung Volkert, Evokationsprivileg, 519 f.; Kudorfer, 
Oettingen, 259f.; Heider-Nebinger, 133. 

2 0 Vgl. dazu und zur weiteren Entwicklung Volkert, Evokationsprivileg, 517-519; 
Rosenthal, 100-108; Feine, Landgerichte, 228-231 und Fink. Zur Aufteilung zwischen 
Bayern und Eichstätt 1305 und den daraus entstehenden Streitigkeiten vgl. die Arbeit von 
Kaiisch sowie Heinrich O.Müller, 17-27. Noch im 18.Jh. gab es entsprechende Irrungen 
(Volkert, Evokationsprivileg, 501). Zu Gerichtsverfassung und -verfahren vgl. Heinrich 
O.Müller, litt. 

2 1 BayHStA KbÄA 596, fol. 49f. 
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Ingolstadt die Rechtsverhältnisse im mittelfränkischen Raum durch Weistümer 
klären, durch die Anlage von Gerichtsbüchern umfassende Zuständigkeiten in 
Anspruch nehmen und eine reichsrechtliche Absicherung dieses Status ver
suchen. Geltend gemacht wurden als (weit über das eigene Gebiet hinausrei
chende) Anspruchsbezirke von den bayerischen Herzögen im 15. Jahrhundert: 
für das Landgericht Graisbach eine Grenzlinie von Neuburg/Donau über 
Donauwörth, Harburg, Wallerstein, Öttingen bis hinauf nach Fürth und von dort 
über Roth in südlicher Richtung zurück nach Neuburg 2 2; für das Landgericht 
Hirschberg die Donau zwischen der Labermündung bei Sinzing nahe Regens
burg bis Neuburg, von dort entsprechend der Graisbacher Ostgrenze über den 
Weißenburger Forst und Heideck nach Norden bis Roth, die Rednitz entlang bis 
zur Mündung der Schwarzach, diese nach Osten entlang bis zur Laber und 
zurück nach Regensburg23. Damit beanspruchten die Wittelsbacher aus Ingol
stadt bzw. Landshut Hochgerichtsrechte über Gebiete von Kurpfalz und Pfalz-
Mosbach, Oettingen, Pappenheim und der Deutschordenskommende Ellingen, 
Adelsherrschaften wie die der Wolfsteiner, der Schenken von Geyern und der 
Stauffer von Ehrenfels, vor allem natürlich über Brandenburg-Ansbach und das 
Hochstift Eichstätt. Immerhin könnte eine genauere Betrachtung der vielfältigen 
georgianischen Expansionspolitik in Franken erweisen, daß „diese halb realen, 
halb fiktiven Grenzbeschreibungen Ausdruck der Entschlossenheit der bayeri
schen Herzöge waren, mit Hilfe ihrer Landgerichte ihren expansiven Bestrebun
gen einen Anstrich historisch begründeter Rechtmäßigkeit zu verleihen"24. 

Während das Graisbacher Gericht 1447/50 mit dem Ingolstädter Erbe an 
Landshut fiel, kamen die Rechte über Hirschberg nach zeitweiser Aufhebung 
durch König Sigmund um 1430 wieder an München zurück. Dort legte man großen 
Wert darauf, daß durch kaiserliches Privileg 1447 der Instanzenzug von Hirsch
berg an das oberbayerische Hofgericht anerkannt wurde 2 3. Im Landgerichtsbuch 
von 1475 erschien dementsprechend Albrecht IV. als oberster Gerichtsherr 
Hirschbergs; Landrichter war in der Regel sein Pfleger zu Hemau 2 6. 

Es ist auffällig, daß Kaiser Friedrich I I I . eine eindeutige Festlegung im Kompe
tenzstreit der schwäbisch-fränkischen Landgerichte vermied und sowohl der 
bayerischen wie der brandenburgischen Seite Konfirmationen wie auch betrof
fenen Dritten Exemtionen erteilte, um diese Reichsstände gegeneinander ausspie
len zu können. Den kaiserlichen Konfirmationen aller oberbayerischen Rechte 
und Freiheiten und besonders des Landgerichts Hirschberg im Januar 1443, 
Oktober 1466, Juli 1471 und Juli 1474 2 7 stand eine Urkunde Friedrichs II I . 
vom 12.8.1471 gegenüber, in der Kurfürst Albrecht Achilles die Befreiung all 
seiner Untertanen von fremden Gerichten bestätigt wurde und als wichtig
ste Konkurrenten des burggräflichen Landgerichts in diesem Zusammenhang 

2 2 Nach der Grenzbeschreibung von 1499; vgl. Seyboth, Markgraftümer, 153 und 
Kudorfer, Oettingen, 260-264. 

2 i Nach der Grenzbeschreibung im Landgerichtsbuch von 1475 (BayHStA KbÄA 601, 
fol. 7'), die 1551 erneuert wurde (KbÄA 596, fol. 31). Vgl. Volkert, Entwicklung, 608 und 
Heinrich O. Müller, 12 f. 

24 Seyboth, Markgraftümer, 154. 
2 5 BayHStA KbU 1809, 1810. Vgl. Heydenreuter, Hofrat, 274; Heinrich O. Müller, 40, 

102 f. 
2 6 BayHStA KbÄA 601, fol. 7'; KbÄA 580, fol. 323. 
2 7 BayHStA StV 1107c, fol. 31'f.; KbÄA 1133, fol.436-458; KbÄA 580, fol. 2f. 
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Graisbach, Hirschberg, Sulzbach, Auerbach „unnd alle ander gerichte inn dem 
land zu Bairn" genannt wurden 2 8. Dies zielte auch gegen Niederbayern, denn 
Ludwig der Reiche war in den siebziger Jahren um die Erneuerung der Grais
bacher Wirksamkeit nach Franken hinein bemüht 2 9 . Es blieb zwar im wesent
lichen beim Anspruch, doch waren 1474/76 kaiserliche Vermittlungsaktionen 
deswegen nötig . Was Hirschberg betraf, so gab es mit der Reichsstadt Nürn
berg Absprachen und Regelungen wegen der Landgerichtsrechte31, mit dem 
Hochstift Eichstätt aber langwierige und nie entschiedene Streitigkeiten32. Kai
ser Friedrich I I I . und König Maximilian waren bemüht, ihre Rolle als Oberhaupt 
der Reichskirche und - diesem Anspruch spiegelbildlich zugeordnet - die Unter
werfung des Bischofs und seines weltlichen Hoheitsgebiets unter das reichsober
hauptliche Gericht zum Tragen zu bringen, bestätigten die Rechte des Bischofs 
im Landgericht3 3 und befreiten ihn von der Jurisdiktion fremder Gerichte3 4. Die 
bayerischen Herzöge allerdings betrachteten das Eichstätter Gebiet als ihren 
beiden Landgerichten völlig unterworfen; es gibt sogar Beispiele, in denen Al
brecht IV. vom Bischof als Herr und Inhaber des Hirschberger Landgerichts 
angerufen wurde 3 5. Faktisch gibt es Hinweise auf eine gewisse Teilung der Kom
petenzen in bezug auf dieses Landgericht zwischen Eichstätt und München 
sowie auf dem Bischof eingeräumte gerichtliche Freiräume 3 6 . 

Die vor allem auf die Graisbacher Gerichtsanprüche gestützte 3 7 Expansions
und Revindikationspolitik Georgs in Franken entfaltete sich ab 1485 auf ver
schiedenen Schauplätzen, die sämtlich auch die Brandenburger betrafen. Wegen 
ihrer reichspolitischen Dimension wurden die beiden wichtigsten, Nördlingen 
und Oettingen, bereits an anderer Stelle behandelt. Die zahlreichen Territorial
streitpunkte untergeordneter Bedeutung, die in den Schiedssprüchen von 1489 
und 1492 geregelt werden, sollen hier nicht weiter dargestellt werden, zumal sie 
in der neueren Arbeit von Seyboth eingehend behandelt werden 3 8. 

Die niederbayerisch-brandenburgischen Auseinandersetzungen in den Jahren 
zwischen 1488 (Gründung des Schwäbischen Bundes im Februar; Beitritt der 
Markgrafen im Juli) und 1493 (Ausgleich zwischen Herzog Georg und den Mark-

2 8 BayHStA KbÄA 580, fol. 306 f. 
29 Priebatsch 1, Nr. 340; Riezler, Baiern, 442; Ziegler, Staatshaushalt, 165. 
30 Chmel, Mon. Habsb. I , 3, Nachträge I I , Nr. 18,20,82. In der gemäß der alten An

ordnung im Neuburger Archiv (jetzt BayHStA) heute noch erhaltenden Serie von Grenz-
differenzakten, die nach Grenzabschnitten geordnet sind, betreffen drei Faszikel die Aus
einandersetzungen Bayerns und Pfalz-Neuburgs mit Brandenburg wegen Grenze und Juris
diktion im Landgericht Graisbach (BayHStA PNA 6418/1 —III). 

3 1 BayHStA KbÄA 894, fol. 4 (Vertrag Albrecht IV. - Rat von Nürnberg 26.11.1481). 
3 2 Heinrich O.Müller, 26f., 31-36. 
3 3 BayHStA GU Hirschberg 328 (1494). 
3 4 BayHStA RHR 262 (1481). 
3 5 BayHStA KbÄA 583, fol. 212, 228 (1493/94). 
3 6 BayHStA HU Eichstätt 1496 IV 21; 1497 VIII 30; KbÄA 580, fol. 25-28. 
37 Seyboth, Markgraftümer, 150 f. 
3 8 Dafür ist besonders einschlägig das erste von drei brandenburgischen Differenz

büchern über die Streitigkeiten von Ansbach und anderen fränkischen Ständen mit Herzog 
Georg 1483-1491 (StAN BayB 2). Das zweite dieser Bücher enthält minder wichtige An
gelegenheiten der Jahre 1488-1493 (ebda. 3), das dritte dokumentiert den Weg von der 
Konfrontation auf dem Nürnberger Reichstag 1491 zum Ausgleich von 1493 (ebda. 4). 
Darstellung: Seyboth, Markgraftümer, 115 -126. 

503 



grafen) wurden bereits im Zusammenhang der Reichspolitik dargestellt. Wichtig 
ist die Beobachtung, daß mit dem Beitritt der Zollern zum Schwäbischen Bund 
wegen des nun gegen das traditionelle fränkische Bündnissystem der Wittels
bacher geschaffenen Widerlagers die Politik der jungen, seit 1486 regierenden 
Markgrafen Friedrich und Sigmund selbstbewußter und offensiver wurde. 
Damit einher ging, aufgrund kaiserlicher Privilegien von Ende 1488, die Reakti-
vierung des seit 1460 ruhenden Nürnberger Landgerichts39 und damit eine 
erneute Verschärfung des Konflikts zwischen den im Schwäbischen Bund veran
kerten Markgrafen und Herzog Georg dem Reichen, der als Hauptexponent der 
wittelsbachischen Expansion erschien40, während Albrecht IV. 1487/88 wieder
holt als Moderator und Vermittler in Erscheinung trat 4 1 . Kaiser Friedrich I I I . 
allerdings schlug in der Frage der süddeutschen Gerichte einmal mehr einen dop
peldeutigen Kurs ein, um die Wittelsbacher und die Zollern gegeneinander in 
Stellung bringen zu können 4 2 . Bald nach der Privilegierung des Landgerichts 
Nürnberg (6.12.1488) 4 3 bestätigte er Georg dem Reichen bei den Innsbrucker 
Ausgleichsverhandlungen am 20.2.1489 auf ewige Zeit die Rother Richtung von 
1460, nach der bayerische Untertanen nicht vor das Nürnberger Gericht geladen 
werden durften 4 4. Georg wollte aber auch eine ausdrückliche kaiserliche Konfir
mation und Erneuerung des Graisbacher Landgerichts gegen die neuen Nürnber
ger Ansprüche und ließ Friedrich I I I . im Januar 1491 zum wiederholten Mal ein 
entsprechendes Konzept vorlegen, das jedoch nicht ausgefertigt wurde 4 5. Es 
kam im Januar 1490 vielmehr doch zur als bewußte Stärkedemonstration gegen
über Georg zu wertenden Wiedereröffnung des Nürnberger Landgerichts. 
Dieses nahm sich zunächst aber vor allem einiger Streitfragen Brandenburgs 
mit Eichstätt und Windsheim an, während Georg in engem Benehmen mit Al
brecht IV. die Gerichte Graisbach und Hirschberg zu fördern suchte46. 

Wie gezeigt, bedeutete der königliche Schiedsspruch vom Juni 1489 gerade in 
den Brandenburg betreffenden Punkten alles andere als eine Zäsur in den politi
schen Konstellationen Süddeutschlands. Das einzige Zugeständnis, zu dem 
Georg der Reiche sich verstand, kostete ihn nichts: Gemäß der Anordnung Maxi
milians annullierte er, wie schon im Prager Frieden von 1463 gefordert, die 
Dienstverschreibungen brandenburgischer Ritter für Ludwig den Reichen aus 
der Zeit der Reichskriege um 1460 4 7 . Erst auf der Basis des Augsburger Schieds
spruchs vom Juni 1492 und der sich in seiner Folge vollziehenden Umgruppierung 
der politischen Kräfte im Reich gelang 1493 der Ausgleich zwischen Nieder-

39 Seyboth, Markgraftümer, 135f.; Wagner, Hohenzollern, 491-495; Chmel, Regesta, 
Nr. 8320; RTA 3, Nr. 128a/b. 

4 0 Seyboth, Markgraftümer, 136, 138. 
4 1 BayHStA KbÄA 1953, fol. 134-140, 146f.; RTA 3, Nr.75d mit Anm.25; Seyboth, 

Markgraftümer, 158, 171. 
4 2 Seyboth, Markgraftümer; 159 f. 
4 3 RTA 3, Nr. 128a. 
4 4 BayHStA KbU 11731 = RTA 3, Nr. 167. 
4 5 BayHStA FüS 18, fol.23-25. Bock (RTA 5, Nr. 128c mit Anm.361/362) und nach 

ihm Seyboth, Markgraftümer, 139 und Volkert, Evokationsprivileg, 526 datieren dieses 
Konzept auf Jan./Febr. 1489, doch zeigt ein Brief Kolbergers an Georg den Reichen vom 
24.12.1490, daß ein entsprechender Entwurf dem Kaiser - ein weiteres Mal? - im Januar 
1491 in Linz vorgelegt wurde (BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 153, 190ff.). 

46 Seyboth, Markgraftümer, 146-159; BayHStA KbÄA 583, fol. 202. 
4 7 BayHStAKbÄA 1133, fol. 383' = RTA 3, Nr. 220g (29.6.1489). 
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bayern und Ansbach-Kulmbach und in dessen Zusammenhang ein stillschwei
gend anerkannter Modus vivendi in der Landgerichtsfrage 4 8 . In der Auseinander
setzung mit Nürnberg fand das kaiserliche Landgericht der Hohenzollern nun 
sein Hauptbetätigungsfeld 4 9. 

I I . D i e G r a f e n u n d H e r z ö g e v o n W ü r t t e m b e r g 

Die innere Situation des württembergischen Grafenhauses in der zweiten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts war geprägt von der seit 1442 bestehenden Teilung 
in zwei in Urach (Graf Eberhard V. der Ältere (im Bart) 1459-1496 (ab 1495 
Herzog Eberhard I.)) bzw. in Stuttgart (Graf Ulrich V. 1433-1480; Graf Eber
hard V I . der Jüngere 1480-1482; als Herzog Eberhard I I . 1496-1498) residie
rende Linien sowie von den fortwährenden Bemühungen vor allem Eberhards V. 
und der württembergischen Landstände um die faktische und rechtliche Auf
hebung der Teilung, die sich in den Jahren 1473—1492 in einer Serie von fünf 
Erb- und Hausverträgen niederschlugen30. Mit ihrem vom mittleren Neckar bis 
zur Donau reichenden, recht geschlossenen, aber an den Rändern sehr zer
gliederten und teilweise große reichsständische Enklaven aufweisenden Herr
schaftsraum51 waren die württembergischen Grafen ein wichtiger Nachbar 
sowohl für Niederbayern als auch für die Pfalz und nahmen auch eine Schlüssel
stellung hinsichtlich der habsburgischen Vorlande und vieler mindermächtiger 
Reichsstände ein 5 2 . 

Die württembergische Politik in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts 
prägten zwei Faktoren: einerseits - nach eben erreichtem Arrangement mit Sig
mund von Tirol vor allem wegen der Grafschaften Hohenberg und Neuenbürg -
zunehmende territoriale Konflikte mit Kurfürst Philipp von der Pfalz, anderer
seits der innere Streit im Grafenhaus und der Versuch des Münsinger Vertrags 
vom 14.12.1482, Unteilbarkeit, Senioratserbfolge und ein einheitliches ober
stes Regierungsrecht für Eberhard den Älteren zu installieren5 3. Den wittels
bachischen Fürsten boten sich infolge beider Tendenzen in der aufsteigenden 
Phase ihrer schwäbischen Expansionspolitik zahlreiche Eingriffsmöglichkeiten 
in innerwürttembergische Belange. Georg der Reiche suchte dazu vor allem 
Eberhard den Jüngeren an sich zu binden, der sich über seine Benachteiligung 
im Münsinger Vertrag und im Stuttgarter Vertrag vom 22.4.1485 (in dem er 
gegen ein kleines Herrschaftsgebiet im östlichen Württemberg auf alle Mitregie
rungsrechte hatte verzichten müssen) beklagte und dem die Anlehnung an die 

4 8 StAN BayB 4, fol. 178-198; BayHStA KbÄA 1955, fol. 149; Seyboth, Markgraf
tümer, 191 

4 0 Wagner, Hohenzollern, 495-509; Seyboth, Markgraftümer, 195, 209-223 
3 0 Zur inneren Geschichte Württembergs in dieser Zeit vgl. Chr. Fr. Stalin, Wirtembergi-

sche Geschichte, 602-615; Ernst, Eberhard, v. a. 28-44; Grube, Landtag, 33-57 und die 
neuen Übersichten bei Rösener, 160-166, Stievermann, Eberhard und Press, Territoriale 
Welt, 20-22. Die genealogischen Daten und viele weitere interessante Details über die Für
sten des Hauses Württemberg hat Raff zusammengestellt. 

5 1 Vgl. die Karten bei Stievermann, Eberhard, 107; Histor. Atlas von Baden-Württem
berg, VI,2. 

5 2 Vgl. Bader, Südwesten, 95-104. 
5 3 Bock, Einltg. zu RTA 3, 380-382, 640; A.G.Kolb, 31 ff., 79ff.; Ernst, Eberhard, 

182-184; Ulrich Müller, Sp.60-73. 
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Wittelsbacher als Partner gegen seinen Vetter Eberhard den Älteren gelegen 
kam 3 4 . Erste Anzeichen für entsprechende Kontakte finden sich im Mai 1483. 
1484 vermittelte Georg zusammen mit dem Pfalzgrafen zwischen den württem
bergischen Vettern; gleichzeitig begann Eberhard der Jüngere, sich bei Herzog 
Georg zu verschulden55. Recht bald wurde auch deutlich, daß Georg der Reiche 
(wie es auch im Interesse des Pfälzer Kurfürsten lag) die Rechts- und Besitztitel 
Eberhards des Jüngeren nutzen wollte, um direkt in Württemberg Einfluß zu 
gewinnen. So begab der Graf sich im Oktober 1486 mit 32 Reisigen in die Dien
ste seines „lieben herrn, oheim und frunde", Herzog Georgs, und räumte diesem 
im Gegenzug weitgehende Verfügungsrechte über sein ihm als Apanage zu
gewiesenes kleines Herrschaftsgebiet um Kirchheim, Owen, Weilheim und 
Winnenden ein 5 6 . 

Angesichts dieser sich abzeichnenden Gefährdung seiner Herrschaftsbasis in 
(Gesamt-)Württemberg betrieb Graf Eberhard der Ältere eine bemerkenswert 
flexible und nach allen Seiten hin offene Politik. So verlängerte er einerseits am 
14.12.148 5 seine Einung mit Pfalzgraf Philipp und Georg dem Reichen von 1480 
auf Lebzeiten5 7; mit ihren besonderen Bestimmungen gegen Brandenburg war 
sie wohl vor allem als Rankenschutz für Georgs Vorgehen gegen Nördlingen und 
Oettingen gedacht. Ein halbes Jahr vorher hatte der Graf allerdings schon eine 
zehnjährige Hilfseinung mit Sigmund von Tirol (28.6.1485) und ein Bündnis 
auf Lebzeiten mit Albrecht von Brandenburg (30.6.1485) abgeschlossen und 
sich so seinerseits Rückhalt gegen die Wittelsbacher verschafft38. 1487 dann 
wiederum sehen wir Eberhard den Älteren im Vorfeld des Nürnberger Reichs
tags in bemerkenswert enger Kooperation mit Georg und Albrecht von Bayern 
und Sigmund von Ti ro l 5 9 . Zugleich gestattete Graf Eberhard der Ältere Georg 
dem Reichen Vermittlungen zu Eberhard dem Jüngeren wegen der Herrschafts
aufteilung in Württemberg; deswegen fand im August 1487 in Stuttgart ein 
Schlichtungstag statt, auf dem mehrere, den jüngeren Eberhard besser stellende 
Vertragsentwürfe ausgearbeitet wurden 6 0. 

Graf Eberhard VI . ging dann aber in seiner auf die Wiedergewinnung von Herr
schaftsrechten zielenden Anlehnung an die Wittelsbacher noch weiter. Seit Ende 
1487 hielt er sich hauptsächlich am Landshuter Hof auf 6 1; er wollte nun sogar 
formell die ihm 1485 zugewiesenen ostwürttembergischen Ämter an Bayern ver
kaufen. Durch das Abfangen entsprechender Briefe bekam Graf Eberhard der 

34 Ernst, Eberhard, 33-37; Stievermann, Eberhard, 96f.; Bock, Schwäbischer Bund, 
XIII f . ; Chr. Fr. Stalin, 609. 

5 5 BayHStA PNU Ausw.St. 163 (Schuldbrief über 1,000flrh 14.7.1484); KbÄA 1861, 
fol.223ff.; Württemberg. Regesten, Nr. 336, 5781; A. G. Kolb, 35. 

5 6 BayHStA PNU Ausw.St. 170 (Bestallungsrevers vom 10.10.1486); Ulrich Müller, 
Sp.90f. Vielleicht gehört auch ein undatiertes Einungsprojekt beider Fürsten (BayHStA 
PNA 6497) in diesen Kontext. 

5 7 BayHStA PNU Ausw.St. 164,166,167; GHA Mannh. Archiv 40/2 Württemberg 15; 
Württemberg. Regesten, Nr.5156-5158; Ernst, Eberhard, 190f. Nach dem Einungstext 
sollten nur Papst und Kaiser und auch diese nur in Kirche bzw. Reich unmittelbar betreffen
den Sachen ausgenommen werden, doch wurden weitere Ausnehmungen nachträglich 
gestattet (GHA Mannh. Archiv 40/2 Württemberg 19). 

58 Bock, Schwäbischer Bund, XIV; Hesslinger, 55 f. 
5 9 HHStA MEA RTA lb , fol.205-209 (April-Juni 1487). 
6 0 Material dazu in BayHStA KbÄA 1861, fol. 245-262 und 1862, fol. 1 ff. 
6 1 Nachweise: BayHStAKbÄA 1861, fol.262 und 1862, fol. 135,148. 
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Ältere davon Nachricht; gleichzeitig bot ihm der ständige Streit des geldbedürfti
gen Vetters mit den Insassen der entsprechenden Ämter einen Anlaß zum Ein
greifen, wozu er sich eng an den im Entstehen begriffenen Schwäbischen Bund 
anlehnte. Im Februar 1488 setzte Eberhard der Ältere sich mit militärischer 
Gewalt in den Besitz von Kirchheim, Owen, Weilheim und Winnenden, die 
offensichtlich kurz vor dem Verkauf an Bayern standen. Dieses Vorgehen bekam 
er im Oktober 1488 von König Maximilian bestätigt, da sonst württembergischer 
Besitz „in ander frömbd hand" gefallen wäre 6 2 . 

Zwischen den komplizierten Fronten der süddeutschen Politik und der Wah
rung der eigenen Herrschaftsinteressen konnte Graf Eberhard der Ältere sich 
1488 glänzend behaupten. Einerseits war er neben Sigmund von Tirol der einzige 
Fürstenmäßige, der an der Gründung des Schwäbischen Bunds beteiligt war und 
diesem von Anfang an angehörte, andererseits aber hielt er persönlichen Kontakt 
zu den Wittelsbachern und bemühte sich um vermittelnde Lösungen. Er galt als 
Führer der gemäßigten, auf gütlichen Ausgleich mit Bayern bedachten Gruppie
rung im Bund 6 3 . Schon 1487 hatte er versucht, zwischen Maximilian und Georg 
dem Reichen zu vermitteln 6 4. 1488 war er es, der den ersten Schlichtungstag 
zwischen Georg und dem Bund (wegen Ulm und Roggenburg) ansetzte. Georg 
selbst hatte Eberhard den Älteren als Vermittler vorgeschlagen und ihn als kai
serlichen Beauftragten anerkannt65. Auch im Streit um Memmingen und Bibe
rach bot der Graf mehrfach seine Vermittlung an 6 6 . Auf die wiederholten Bitten 
Georgs um Truppenhilfe laut der Einung von 1485 reagierte Eberhard in Kennt
nis seiner Bundespflichten allerdings nicht 6 7 . Aufgrund dieser umfassenden 
Beziehungen Eberhards des Älteren ist es verständlich, daß er im königlichen 
Spruch von 1489 zu dem am meisten beschäftigten Schiedskommissar bestellt 
wurde, um die zwischen Georg und dem Bund strittigen Fragen zu unter
suchen68. 

Eberhard der Ältere hatte also geschickt taktiert, seine guten Beziehungen zu 
Georg dem Reichen, aber auch dessen Zurückweichen vor einem Konfronta
tionskurs mit Kaiser, König und Bund 1488/89 ausgeschöpft. Auch dem nieder
bayerischen Herzog erschienen jetzt die Beziehungen zum Uracher Grafen, der 
ganz Württemberg beherrschte, wichtiger als das Festhalten an einer Figur, die 
im Spiel um Einfluß im schwäbischen Raum für ihn vorerst an Bedeutung verlo
ren hatte; am 3.4.1489 entließ er Eberhard den Jüngeren aus dem im Oktober 
1486 begründeten niederbayerischen Dienstverhältnis 6 9. Der „Frankfurter Ent
scheid" von König und Reichstag vom 30.7.1489 markierte eine neue Zwischen
etappe im Streit der württembergischen Eberharde, indem das Alleinregierungs-
recht des Älteren in beiden Landesteilen noch einmal fixiert wurde; der Jüngere 
sollte dafür eine einmalige Entschädigung und eine jährliche Apanage erhalten, 

6 2 RTA 3, Nr. 103c (Zitat); Württemberg. Regesten, Nr.439. Zu den geschilderten Vor
gängen vgl. Chr. Fr. Stalin, 609-611; Sattler, Beilagen Nr. 114 -118; Bock, Schwäbischer 
Bund, XXIIIf . ; Ernst, Eberhard, 38f.; Grube, Landtag, 50f.; Stievermann, Eberhard, 97f. 

6 3 Ernst, Eberhard, 39, 207; Bock, Einltg. zu RTA 3, 388f.; Hesslinger, 204. 
6 4 Minutoli, Nr. 217,223. 
6 5 RTA 3, Nr. 78b, 93a; Hesslinger, 141-144. 
6 6 RTA3,Nr.77a,89a; Hö/fer,Nr.l04. 
6 7 RTA 3, Nr.75c/d, 77a, 78b/d; Höfler, Nr. 104. 
6 8 RTA 3, Nr.218a. 
6 9 Ebda., Nr. 185. 
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dem Schwäbischen Bund beitreten, um Fremdeinflüssen künftig vorzubeugen 
und nach dem Tod des Vetters den Stuttgarter Landesteil, den er 1480-1482 
schon einmal regiert hatte, wieder übernehmen dürfen 7 0 . 

Während Eberhard der Ältere sich intensiv mit dem Ausgleich der süddeut
schen Irrungen befaßte, wurden immer mehr schwerwiegende Territorialkon
flikte des Württembergers mit Pfalzgraf Philipp sichtbar71. Auf dem Nürnberger 
Reichstag wurde 1491 ein umfassendes wittelsbachisch-württembergisches 
Schiedssystem vereinbart, in dem Eberhard der Ältere die weiteren Streitigkeiten 
des Schwäbischen Bunds mit Georg und Philipp, Georg aber die Irrungen 
zwischen Württemberg und der Pfalz übernahm, die er 1494/95 zum Ausgleich 
führen konnte 1 2. Trotzdem war es Kurfürst Philipp von der Pfalz, der Ende 1491 
im Zuge der sich erneut zuspitzenden Auseinandersetzungen mit dem Kaiser 
und dem Bund der Löwenritter um Regensburg neue, noch weiter gespannte 
Expansionspläne des Hauses Bayern gegen Württemberg aufbrachte und sich da
für wieder der Regierungsansprüche Eberhards des Jüngeren bedienen wollte. Als 
der Pfalzgraf im Oktober 1491 von einer schweren Erkrankung Eberhards V., 
der keine Kinder hatte, erfuhr, schlug er Albrecht IV. vor, sich Eberhards des 
Jüngeren anzunehmen und ihm gegen den Frankfurter Entscheid von 1489 sofort 
zur Regierung in ganz Württemberg zu verhelfen, seine Erbrechte gegen den 
Schwäbischen Bund zu stützen und sich dafür das ganze Land Württemberg oder 
einen Teil davon verschreiben zu lassen. Eberhard dem Jüngeren müßten schnell 
und geheim die Vorteile einer solchen Regelung („... die herrn von Beyrn wern gut 
und mocht... niemand baß gehelffen ..., das mocht uns lustig und wer doch on 
allen sin schaden . . .") vor Augen geführt werden 7 5. Albrecht IV. stimmte dem 
Pfälzer Anliegen voll und ganz zu und versprach, um sich eine Entlastung gegen 
den Schwäbischen Bund zu verschaffen, die Sache schnellstens zu betreiben, 
„dann könnten wir des loblichen hawss und unser aller fürsten zu Beim ere und 
possess .. . gefördern" 7 4. In der Fortsetzung der Korrespondenz im November 
1491 drängte Philipp zum baldigen Vollzug der Pläne und äußerte - wohl wegen 
der schwankenden Haltung, die Georg der Reiche im Konflikt um Regensburg 
einnahm - sein Mißtrauen gegenüber dem niederbayerischen Herzog, der allein 
auf seine Vorteile bedacht sei, während Albrecht IV. sich Mitte November bereits 
in München persönlich mit Eberhard dem Jüngeren ins Benehmen setzte73. Tat
sächlich hatte Georg um diese Zeit Räte bei Eberhard VI . , der aber nur ver
sprach, ohne Zustimmung der Wittelsbacher keine weiteren Verhandlungen mit 
seinem Vetter und der Landschaft zu führen und dafür nun „ain haimwesen", 
also die Anweisung einer kleinen Hofhaltung, im Gebiet des Pfalzgrafen bis zum 
Tod seines Vetters erbat7 6. In diesem Zusammenhang gehört vielleicht auch ein 

7 0 Ebda., Nr. 309a; dazu Ernst, Eberhard, 40f. 
7 1 Vgl. zu diesem an anderer Stelle ausführlicher behandelten Punkt (Abschn. J. 1.1.) hier 

vorerst nur GLA 67/908, fol. 1 ff.; Ulrich Müller, Sp. 73-90 u. Kartenbeilagen 1,2; Ernst, 
Eberhard, 215-220; Stievermann, Eberhard, 99. 

72 Klüpfel, Urkunden, 106; RTA 5, Nr. 1777; Ulrich Müller, Sp.96. 
7 3 BayHStA KbÄA 1862, fol.209-211 (Zitat fol.210). Dem Brief ist ein kompletter 

Instruktionsentwurf an den sich in Nürnberg aufhaltenden Eberhard den Jüngeren bei
gefügt (28.10.1491). 

7 4 Ebda., fol.217' (5.11.1491). 
7 5 Ebda., fol. 214-222. 
7 6 Ebda., fol. 226-228. 
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undatiertes Schreiben Eberhards des Jüngeren an die bayerischen Herzöge 
wegen Wiederaufnahme in ihre Dienste, die Zuweisung eines Ansitzes oder einer 
Pflege und der Streichung seiner Schulden bei Georg7 . 

Überlegt und sicher reagierte der wieder genesene Graf Eberhard der Ältere 
auf die erneute Bedrohung der Integrität seines Landes durch die Wittelsbacher. 
Es gelang ihm, in einer auf fortwährenden Verhandlungen und Vermittlungen 
der Landstände (über die Eberhard der Jüngere die bayerischen Herzöge auf dem 
laufenden hielt) beruhenden Verzögerungstaktik den jüngeren Vetter auf seine 
Seite zu ziehen7 8. Im Esslinger Vertrag vom 2.9.1492 wurde Eberhard dem 
Jüngeren das Nachfolgerecht in ganz Württemberg nach dem Tod des Vetters 
zugesagt, doch sollte er unter der Kontrolle eines landständischen Ausschusses 
stehen . Eine wichtige Rolle spielte dabei auch der Beitritt zum Schwäbischen 
Bund, zu dem Eberhard VI . sich 1489 verpflichtet hatte und dessentwegen er von 
Friedrich I I I . mehrfach ermahnt wurde; dem Bund beigetreten ist Eberhard der 
Jüngere dann aber erst im Februar 1494 8 0 . 

Anders als sein Vetter Eberhard der Ältere, der stets die Anlehnung an die 
Habsburger, gerade auch an Maximilian als Herrn der Vorlande ab 1490, suchte, 
der 1488 sofort in den Schwäbischen Bund trat und dem auch eine bedeutende 
innere Konsolidierung Württembergs gelang, suchte Eberhard der Jüngere also 
wiederholt die wittelsbachische Karte zu spielen, um sich im innerdynastischen 
Konflikt zu behaupten81. Die Krönung der Politik Eberhards des Älteren war die 
Erhebung Württembergs zum Herzogtum durch Maximilian 1495, die sowohl 
die Festlegung der Unteilbarkeit als auch eine Vereinheitlichung des Territo
riums, sowohl (durch die Bestimmung des Heimfalls Württembergs an das Reich 
für den Fall des Aussterbens des neuen Herzogshauses im Mannesstamm) eine 
stärkere Anbindung an das Reich als auch eine Anerkennung der württembergi
schen Vormachtstellung im südwestdeutschen Raum beinhaltete82. Dem so in 
den Reichsfürstenstand erhobenen Eberhard V . / I . wurde allerdings nicht der alte 
schwäbisches Herzogtitel verliehen (Maximililan selbst nannte sich „Fürst von 
Schwaben"), sondern der Titel eines Herzogs von Württemberg und Teck und 
die erbliche Trägerschaft der Reichssturmfahne 8 \ 

Eberhard der Jüngere dagegen stand auch nach dem Esslinger Vertrag von 
1492 und dem Bundesbeitritt von 1494 in stetem Kontakt zu den Wittelsbachern; 
nachweisbar ist dies besonders in Hilfsbitten und Aufforderungen zur Bereini
gung von Schulden Herzog Christophs an Albrecht IV. Ab 1495 ging es in der 
Korrespondenz auch um die Sicherung der Nachfolge im Herzogtum Württem
berg 8 4. Als Herzog Eberhard I . der Ältere am 24.2.1496 kinderlos in Tübingen 

7 7 Ebda., fol. 232. 
7 8 Ebda., fol.229-231 (wohl Dez. 1491); Ulrich Müller, Sp.91-94. Zur wichtigen 

Rolle der Landstände in Württemberg vgl. Rösener, 164-166. 
7 9 Ulrich Müller, Sp. 93; Press, Kaiser und Württemberg, 17. 
8 0 BayHStA KbÄA 1862, fol.223-225 (undat.); HHStAFrid. 8, fol. 101 f. (2.5.1492); 

Hesslinger, 161. 
81 Press, Kaiser und Württemberg, 16f.; ders., Herzöge von Württemberg, 416-419; 

Stievermann, Eberhard, 99; Wiesflecker, Maximilian, V, 15. 
82 Press, Kaiser und Württemberg, 17f.; Stievermann, Eberhard, 99-101; Bader, Süd

westen, 101 f. 
85 Rösener, 163 f.; Hofacker, Die schwäbische Herzogs würde, 114 -122. 
8 4 Vgl. GHAHU 730; BayHStA KbÄA 1862, fol.233ff. (1492-1496). 
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starb, übernahm sein Vetter als Eberhard I I . nach den Bestimmungen des Haus
vertrags von 1492 die Herrschaft im gesamten Herzogtum Württemberg. Bald 
darauf lud er die wittelsbachischen Fürsten zu sich nach Wildbad 8 5 . Nach nur 
zweijähriger Regierungszeit, in der er sich eng vor allem an Pfalzgraf Philipp 
angelehnt hatte, wurde Eberhard I I . am 10.4.1498 von den Landständen Würt
tembergs für abgesetzt erklärt, was König Maximilian, der sich großen Einfluß 
auf den Fortgang der Entwicklung sichern konnte, sechs Wochen später bestä
tigte 8 6. Sowohl der Abgesetzte als auch die Landstände wandten sich rechtferti
gend und Hilfe erheischend an Albrecht IV.; Georg unterstützte ein Rechtgebot 
Eberhards beim König 8 7 . Nach seiner endgültigen Absetzung im Horber Vertrag 
vom 10.6.1498, der ihn - gegen eine Entschädigung - außer Landes zwang, ging 
Eberhard nach Heidelberg zum Pfalzgrafen und setzte von dort aus seine 
Beschwerden beim König fort 8 8 . Maximililan, der das Herzogtum Württemberg 
unter dem neuen, noch minderjährigen Herzog Ulrich (geb. 1487, vom König 
1503 für mündig erklärt) und unter den landschaftlichen Regenten noch enger 
an seine Politik binden wollte 8 9 , mußte daraus den Eindruck gewinnen, daß der 
Pfälzer in Anlehnung an ältere Pläne einer Übernahme Württembergs Eberhard 
den Jüngeren weiterhin gegen Landschaft, Schwäbischen Bund und König stüt
zen wollte. Dieser Eindruck bestätigte sich im Januar 1499 in einem ungewöhn
lichen Akt: Eberhard der Jüngere übertrug im Heidelberger Asyl die von ihm auf 
Gesamtwürttemberg weiterhin beanspruchten Rechte auf Pfalzgraf Philipp 9 0. 
Dies markiert offensichtlich, und zwar in einer Phase großer innen- und außen
politischer Schwäche des Königs, neben etwa der französischen Bündnispolitik, 
dem Erbanfall Pfalz-Mosbachs und natürlich den auf Niederbayern zielenden 
Planungen, einen weiteren Schritt des pfälzischen Kurfürsten auf sein Ziel einer 
Hegemonialstellung im Süden des Reichs hin. 

Dem König mußte deswegen daran liegen, Württemberg unter seiner ständi
gen Kontrolle zu halten und ein Gegengewicht gegen die pfälzische Bedrohung 
zu schaffen. Dabei kam es ihm gelegen, daß Herzog Albrecht IV. von München, der 
die politische Brisanz der Vorgänge um die Enthebung des württembergischen 
Herzogs ebenfalls sofort erkannt hatte, entgegen den Hilfsbitten Eberhards IL 
sogleich auf den neuen Herzog Ulrich, einen Vetter Eberhards I I . 9 1 , und dessen 
landschaftliche Vormünder setzte. Schon auf dem Freiburger Reichstag wurde 
im Juli 1498 von den Kurfürsten von Mainz und von Sachsen eine Heiratsabrede 
für Ulrich von Württemberg und eine der Töchter Albrechts IV. vorbereitet92. 

8 5 BayHStAKbÄA 1862, fol.315. 
8 6 Zu den Vorgängen in Württemberg 1498 Grube, Landtag, 58-66; Press, Kaiser und 

Württemberg, 19. 
8 7 BayHStAKbÄA 1862, fol.535, 338f.; RTA6, S.585 (März-Mai 1498). 
8 8 Württemberg. Regesten, Nr. 462,464; Ulrich Müller, Sp.94f.; Häusser, 472. 
89 Press, Herzöge von Württemberg, 419; ders., Herzog Ulrich, v.a. 110-112; Grube, 

Landtag, 67-73; Wiesflecker, Maximilian, V, 15f. 
9 0 Württemberg. Regesten, Nr.4982; Gröblacher, 97-100; Schaab, Kurpfalz, 212; 

Ulrich Müller, Sp.94f. 
9 1 Herzog Ulrich von Württemberg, geb. 1487, gest. 1550, mündig und selbstregierend 

1503, abgesetzt 1519, restituiert 1534-1550, war der ältere Sohn Graf Heinrichs von 
Württemberg-Mömpelgard (1473-1490), des Bruders EberhardsII. aus der früheren 
Stuttgarter Teillinie. 

9 2 BayHStA KbÄA 1862, fol. 340 (28.7.1498; Brief Maximilians und des Reichshofrats 
an Albrecht). 
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Dies lag gleichermaßen im Interesse des Königs und des Reichs als Maßnahme 
gegen ein pfälzisches Übergewicht, der württembergischen Regenten zur Ab
sicherung Ulrichs und Albrechts IV., der sich eine Beschleunigung seiner 
laufenden Bemühungen um Aufnahme in den Schwäbischen Bund versprechen 
konnte. Die Eheabrede wurde wenig später, unter dem Datum des 18.10.1498, 
in München zwischen Herzog Ulrich und Albrechts dritter Tochter Sabine 
(1492—1564) fixiert; die Hochzeit fand dann 1511 statt 9 3. Der oberbayerische 
Herzog sagte in zur Eheabsprache gehörigen Aktenstücken zu, das württem
bergische Regiment nicht in der Landesregierung zu behindern. Es entwickelten 
sich enge Kontakte zwischen Stuttgart und München, etwa in der Kooperation 
im Schweizerkrieg 1499 oder in Lehensfragen94. 

Während sich Albrecht so auf die Seite Württembergs und des Königs gestellt 
hatte, versuchte Georg der Reiche, wie schon 1494/95, ausgleichend zwischen 
Württemberg und der Pfalz tätig zu werden; offensichtlich sah er den Bogen durch 
die offensive Politik des Pfälzers überspannt. Nach Besprechungen über Ver
gleichsmöglichkeiten auf dem Reichstag von 1500 beurkundete der niederbayeri
sche Herzog am 13.8.1500 einen Vertrag zwischen Kurfürst Philipp und Herzog 
Eberhard I I . einerseits und Herzog Ulrich und seinem Regiment andererseits über 
die Durchführung des Horber Vertrags von 1498 und die Ungültigkeit der Über
tragung von Rechten an Württemberg auf den Pfalzgrafen vom Januar 1499 9 5. 

Diese Verzichterklärungkonntejedochkeinenbündnispolitischen Umschwung 
mehr bewirken. Im Gegenteil, gerade vor dem Hintergrund des an anderer Stelle 
zu behandelnden pfälzisch-hessischen Konflikts um die Wittumsansprüche von 
Pfalzgraf Philipps Tochter Elisabeth aus ihrer Ehe mit dem 1500 verstorbenen 
Landgrafen Wilhelm I I I . von Hessen96 schlössen Herzog Ulrich von Württem
berg und seine Vormünder im April 1501 eine 10jährige Hilfseinung mit dem 
Herrscher Gesamthessens, Landgraf Wilhelm I I . Vom Münchener Herzog wurde 
dieses Bündnis mit Blick auf die sich abzeichnenden Auseinandersetzungen um 
das niederbayerische Erbe ausdrücklich gutgeheißen 9 7 . Herzog Ulrich war im 
Erbfolgekrieg von 1504 dann einer der wichtigsten Verbündeten Albrechts I V . 9 8 

und diente auch dem König als Truppenführer. Im Gegenzug gelangen ihm gegen
über Bayern, vor allem aber gegenüber der Pfalz erhebliche Territorialgewinne99. 

I I I . D ie K u r f ü r s t e n u n d H e r z ö g e v o n Sachsen 

Obwohl ihre Herrschaftsbereiche recht weit voneinander entfernt lagen, kam 
es in der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts zu engen persönlichen, dyna-

9 3 StAL Staatsverwaltung 587, fol.40-45; Haeutle, Genealogie, 36. 
9 4 BayHStA KbÄA 1862, fol. 340 ff. 
9 5 Württemberg. Regesten, Nr. 467,4983. 
9 6 Erwähnt seien hier nur das Material in GHA Korr.Akten 959/IV sowie Demandt, Hes

sen, 221 und Wiesflecker, Maximilian, V, 29. 
9 7 BayHStAKbÄA 1863,fol.7-15a. 
9 8 Vgl. den Ulmer Hilfsvertrag vom 15.12.1503, in dem Albrecht IV. Ulrich als Gegen

leistung die Rückgabe der 1450 von Ludwig dem Reichen erkauften Herrschaft Heiden
heim und die Übergabe der Grafschaft Kirchberg zusagte (BayHStA KbU 11843, 11862, 
11869, 11870, 11875; FüS 218/IV, fol. 129-132). 

99 Press, Herzog Ulrich, 111; Häusser, 491-493; Schaab, Kurpfalz, 217-219 (mit 
einer Karte der pfälzischen Territorialverluste). 
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stischen und politischen Kontakten der niederbayerischen Wittelsbacher mit den 
in der Reichspolitik eine besonders wichtige Rolle spielenden Wettinern 1 0 ° . Kur
fürst Ernst (1464-1486) und Herzog Albrecht (1464-1500) von Sachsen, die 
das Land bis zur Erbteilung von 1485 gemeinsam regierten, waren Onkel mütter
licherseits von Georg dem Reichen, denn ihre Schwester Amalie (1435-1502) 
hatte 1452 in Landshut Ludwig den Reichen geheiratet101. Beide Fürsten waren 
im Februar 1474 bei der Amberger Hochzeit der Landshuter Prinzessin Marga
rethe anwesend102, nicht aber bei der Landshuter Hochzeit, wo ihre Mutter Mar
garethe (1416-1486), eine gebürtige Habsburgerin, das Haus Wettin vertrat l ü 5 . 
Im Februar 1480, ein fahr nach dem Tod Ludwigs des Reichen, finden wir 
Ernst und Albrecht dann aber persönlich in Landshut, wo sie mit ihrem Neffen 
Georg wegen des Amalie zustehenden Wittums verhandelten und zugleich ver
suchten, beim Ausgleich Herzog Christophs mit seinem Bruder Albrecht IV. mit
zuwirken 1 0 4. 

Zu einem ersten Defensivvertrag zwischen Wittelsbachern und Wettinern war 
es im Juli 1469 im Rahmen der Auseinandersetzungen zwischen König Georg 
von Böhmen und König Matthias Corvinus von Ungarn gekommen1 0 3. Eine 
Einung Niederbayerns mit Sachsen kam erst 1487, auf wittelsbachische Initia
tive angesichts der Gründung des Schwäbischen Bunds hin, zustande. Ende 
April 1487 traf sich Georg der Reichein Ingolstadt mit dem neuen sächsischen Kur
fürsten Friedrich (dem Weisen) (1486-1525), dem Sohn Kurfürst Emsts 1 0 6. 
Mit ihm und seinem Bruder, Herzog Johann (1486-1532) schloß Georg der 
Reiche am 30.4.1487 eine Einung auf Lebzeiten, deren Schwerpunkt auf detail
lierten Vereinbarungen über die bis zu der ungewöhnlichen Höhe von 1 500 Mann 
vorgesehenen gegenseitige Truppenhilfe lag 1 0 7 . 

Politische Kontakte zwischen Georg dem Reichen und den sächsischen Fürsten 
sind zwar nur lückenhaft, aber doch dicht genug nachzuweisen, um erkennen zu 
lassen, daß mit den engen dynastischen Beziehungen auch stets das Bemühen um 
politische Rücksichtnahme einherging, so etwa bei den Überlegungen der bayeri
schen Herzöge im Mai 1485 zur Übernahme Tirols und zur Sicherung des 
Wittums von Erzherzog Sigmunds zweiter Frau, der Wettinerin Katharina 1 0 8. Es 
ist auch zu erkennen, daß Kontakte zu den Sachsen von Bayern aus in den Jahren 
1488-1490 stets in für die Wittelsbacher ungünstigen Konstellationen (etwa 
wegen des Schwäbischen Bunds oder des Löwlerbunds) gesucht wurden 1 0 9 . 

1 0 0 Vgl. Ludolphy, 40-42; Heimann, Böhmen und Burgund, 335ff. Blaschke, 373, 
weist in seiner Analyse des „Finanzstaats" Sachsen um 1500 den Wettinern auch aufgrund 
der Wirtschaftskraft ihres Landes den politischen Spitzenplatz im Reich nach den Habs
burgern zu. Allgemein: Czok (Beiträge Hoyer, S. 151-207) und Blaschke, Geschichte 
Sachsens. 

101 Kluckhohn, 45 ff. Kurfürst Ernst selbst war mit einer Schwester AlbrechtsIV. von 
Oberbayern verheiratet, Elisabeth (1443-1484). 

1 0 2 GHA Korr. Akten 959 Fasz. 1. Der Berichterstatter, Bischof Matthias von Speyer, 
betont ihr gutes Einvernehmen mit den Wittelsbachern (ebda., fol. 7'). 

103 Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 52. 
1 0 4 GHA HU 2120-2123; BayHStA NKB 42, fol. 94'-102; KbÄA 1952, fol. 5-19. 
1 0 5 FRA 1/44, S.664-667; Nehring, Corvinus, 41. 
1 0 6 BayHStAKbÄA3133,fol .50-53; RLUlm \, fol 19; Ludolphy, 140 f. 
1 0 7 BayHStA PNU Ausw.St. 1055; Ludolphy, 243. 
1 0 8 BayHStA PNU Landeseinteilungen u. Einungen 765; KbÄA 976, fol.91 -94 . 
1 0 9 Vgl. RTA 3, Nr.93b,97b, 102d, 133; BayHStA PNA 6497; K.bl. 341/1 la, fol. 118. 
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Im (anuar 1491 erwogen die Wittelsbacher, Kurfürst Friedrich von Sachsen zu 
den geplanten Beratungen über Maßnahmen gegen die Löwler und den Schwäbi
schen Bund zuzuziehen1 , 0, woraus dann aber nichts wurde. Dafür kam Friedrich 
vom Nürnberger Reichstag aus, den die wittelsbachischen Fürsten Mitte Juni 
1491 demonstrativ verlassen hatten, nach Landshut. Mitte und Ende Juli hielt er 
sich bei Herzog Georg auf; dazwischen machte er eine Wallfahrt nach St. Wolf
gang 1 1 1. Der Kurfürst hatte noch in Nürnberg von Maximilian den Auftrag be
kommen, im oberbayerischen Brüderstreit zu vermitteln und sich deswegen mit 
Georg ins Benehmen zu setzen, sollte sicher aber auch bei den Wittelsbachern 
weitervermitteln, um - im Sinne des königlichen Memoriales über weitere 
Reichshilfe- und Schlichtungsverhandlungen vom 5.7.1491 1 1 2 - doch noch 
einen Perspektiven weisenden Abschluß des Nürnberger Reichstages zustande
zubringen. Georg der Reiche, der sich schon in Nürnberg schriftlich bei Kurfürst 
Friedrich auf die brandenburgischen Beschwerden gegen Niederbayern hin ver
antwortet hatte 1 1 3, wollte die Beteiligung Sachsens an den wittelsbachischen 
Beratungen über das königliche Memoriale erreichen1 1 4. Alle weiter reichenden 
Ziele scheint Kurfürst Friedrich, der sogar eine Erneuerung der sächsisch-nieder
bayerischen Einung von 1487 anbot, in Landshut vergebens verfolgt zu haben. 
Jedenfalls beklagte er sich auf der Rückreise nach Sachsen in Neumarkt bei Pfalz
graf Otto I I . über die ihm in Landshut zugefügte Schmach und soll sogar gesagt 
haben, er würde den ränkeschmiedenden Kanzler Kolberger am liebsten mit 
eigenen Händen aufknüpfen 1 i 5 . 

Die Jahre 1495—1498 standen dann wieder, wegen Georgs Präsenz am 
Königshof, im Zeichen persönlicher Verbindungen des niederbayerischen Her
zogs zu den wettinischen Fürsten, die zu dieser Zeit eine sehr aktive reichs
politische Rolle spielten bzw. übernahmen 1 1 6 . Im Sommer 1494 durchzog Kur
fürst Friedrich auf der Heimreise von einer Pilgerfahrt ins Heilige Land Bayern 
und kam auch nach Ingolstadt 1 1 7; bald darauf trat er erstmals auf ein Jahr mit 
einer Gestellpflicht von 200 Pferden in die Dienste König Maximilians 1 1 8. Auf 
dem Wormser Reformreichstag spielte er wegen seiner Nähe sowohl zum König 
als auch zu Erzbischof Berthold von Mainz eine wichtige Rolle, bezog aber auch 
klar Position gegen die Pläne für ein Reichsregiment119. Ein niederbayerischer 
Bericht aus Worms bezeichnet den sächsischen Kurfürsten als Herzog Georgs 

1 , 0 BayHStA KbÄA 1219, fol.237-244. 
1 1 1 Vgl. BayHStA KbÄA 897, fol. 23; KbÄA 1954, fol. 152,155'f.; KbÄA 1962, fol.85; 

K.bl.270/1, fol. 118-125. Bezeugt ist die Anwesenheit des Kurfürsten in Landshut auch 
durch die Küchenmeisterrechnung der Woche vom 10.-17.7. (FüS 1353, Nr. 11). 

1 . 2 BayHStA K.bl.270/1, fol. 116f. Vgl. oben Abschn. F. VII I . 3. 
1 . 3 BayHStA K.bl.341/1 la, fol. 162-164, 174. 
' 1 4 BayHStA KbÄA 3133, fol. 125-140; K.bl. 270/1, fol. 118-125. 
1 1 5 BayHStA KbÄA 1954, fol. 155'f. (undat. oberbayerischer Bericht, wohl Anf. August 

1491). 
1 1 6 Ein ausführlicher Überblick über die reichspolitischen Aktivitäten Kurfürst Fried

richs 1486-1505 bei Ludolphy, 137-194; zusammenfassend jetzt Peter Schmid, Kurfürst 
Friedrich von Sachsen. Vgl. auch Schick, 6-31 und Dinacher, 142-153. 

117 Ludolphy, 352 f. 
1 1 8 Vgl. hierzu und zum Folgenden ebda., 145ff. und Peter Schmid, Kurfürst Friedrich 

von Sachsen, 49—53. 
119 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 65; Ludolphy, 147 - 1 5 1 . Zur Haltung Friedrichs zur 

Reichsreform vgl. Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 54-59. 
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„nachend geübten freund" , 2 0 . Im Februar 1497 erneuerte Friedrich sein Dienst
verhältnis mit dem König, dessen Rückkehr vom Italienzug er in Innsbruck 
erwartet hatte und in dessen Umgebung er jetzt eineinhalb fahre blieb. Ende des 
Jahres 1497 trat er an die Spitze des neuen, mit umfassenden Kompetenzen aus
gestatteten königlichen Hofrats, was seine auch von ausländischen Gesandten 
betonte Vertrauensstellung beim König und seinen herausragenden Einfluß in 
Reichsangelegenheiten manifestierte. Da Georg von Niederbayern im Hofrat die 
zweithöchste Würde eines Hofmeisters einnahm, ergab sich 1497/98 durch den 
gemeinsamen Anschluß an Maximilian ein enger persönlicher Kontakt der bei
den Fürsten, z.B. im Mai/Juni 1497, als Friedrich von Sachsen zusammen mit 
Königin und König zuerst in Innsbruck, dann in Füssen und Kaufbeuren war, wo 
der Kurfürst während der Gespräche zuerst mit Georg dem Reichen, dann mit 
Albrecht IV. wegen der niederbayerischen Testamentspläne sich immer in der 
Umgebung des Königs befand 1 2 1. Als die Wettiner Friedrich und Johann mit 
Maximilian über ihr Dienstverhältnis in Streit gerieten, war es Georg, der seine 
Vermittlung anbot 1 2 2. Für die Folgezeit fehlen uns alle Nachrichten über eine 
Fortsetzung der Kontakte zwischen Georg und Friedrich, der im November 1498 
den Königshof verließ. Ausschlaggebend dafür war weniger die Frage der im 
August 1498 auf die Höhe von 65,334flrh festgesetzten Schulden Maximilians 
beim Kurfürsten 1 2 3 als vielmehr Differenzen über die Frankreichpolitik nach 
dem Tod König Karls V I I I . 1 2 4 . Das Jahresende 1498 stellte dann auch eine deut
liche Zäsur im Verhältnis Kurfürst Friedrichs zu König Maximilian dar, obwohl 
er 1500 als für beide Seiten akzeptabler Kandidat als königlicher Statthalter an 
die Spitze des ersten Reichsregiments trat, das er im August 1501 wieder verließ, 
mit dessen Unterstützung er aber nochmals seine hohen reichspolitischen Ambi
tionen, seinen Anspruch auf die zweite Stelle im Reich nach dem König, demon
strieren konnte 1 2 3. Bemerkenswert ist noch, daß Friedrich als einziger Reichs
fürst auf dem Reichstag von 1505 offen auf die Seite des besiegten Kurfürsten 
Philipp von der Pfalz t rat 1 2 6 . 

Weniger positiv entwickelte sich das Verhältnis Georgs des Reichen zu Herzog 
Albrecht von Sachsen, seit 1475 einem der wichtigsten Heerführer Friedrichs I I I . 
und Maximilians gegen Ungarn und vor allem in den Niederlanden, bei dem der 
König hoch verschuldet war 1 2 7 . Schon 1491 scheint es auf dem Nürnberger 
Reichstag zum Streit zwischen beiden Herzögen über die Sitzordnung gekom
men zu sein 1 2 8. Bis 1498, Albrecht war inzwischen Oberster Hauptmann des 

1 2 0 RTA 5, Nr. 1788. 
1 2 1 RTA 6, S. 377, 386f., 434; BayHStA KbÄA 3135, fol. 131 -147. 
1 2 2 HHStA Max. 42/V/3, fol. 7 (Handschreiben Georgs an Matthäus Lang; unzurei

chend datiert; offensichtlich 18.5.1497). 
123 Ludolphy, 162; Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 50 mit Anm. 16. Eine 

Neufestsetzung der Schulden in Höhe von 67,400flrh erfolgte 1505 (Ludolphy, 191 f.). 
1 2 4 . Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 51; Gröblacher, 172, 195f„ 243. 
1 2 5 Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 51 -53 ,57-63 ; Ludolphy, 179-186. 
1 2 6 Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 53. 
1 2 7 Zum Reichsdienst Albrechts von Sachsen vgl. Schick, 32-45; Dinacher, 177-192; 

Wiesflecker, Maximilian, I , 386 u. V,532-534. 
1 2 8 Reflektiert in der Geschichte, Georg der Reiche habe den Erbmarschall Sigmund von 

Pappenheim zum Zweikampf gefordert, da er Albrecht von Sachsen über ihn gesetzt habe 
(in einem bayerischen Gutachten von 1521 (BayHStA K. schw. 9400, fol. 88-90) und bei 
Müller, Reichstagstheatrum unter Maximilian, I , 486f.). 
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Königs und Gubernator von Friesland, Georg Hofmeister des Königs geworden, 
spitzten sich diese Präzedenz- und Rangstreitigkeiten weiter zu und entluden 
sich auf dem Freiburger Reichstag von 1498 in einem der für die damalige Phase 
der Konstituierung des Reichstags als Forum der Reichspolitik so typischen Ses
sionskämpfe, der die Geschäfte in Freiburg teilweise l ahmleg te . Daß Georg 
darin eine Frage sah, die das ganze Haus Bayern anging, geht daraus hervor, daß 
vor der Beilegung ein Tag wittelsbachischer Räte zu Heilbronn über den Ses
sionsstreit beriet . Dieser wurde recht bald durch eine von beiden Herzögen 
persönlich unterfertigte Abrede vom 17.12.1498 beigelegt1 3 1. Darin überließ 
Herzog Georg Albrecht als dem Älteren auf dessen Lebzeiten den Vortritt auf 
Reichstagen, ohne damit irgendwelche weiteren Rechts Verpflichtungen ein
gehen zu wollen, also aus Gründen persönlicher Kulanz. 1499 wirkten Georg 
und Albrecht dann auch nebeneinander als Hauptleute des Königs im Geldern
krieg 1 3 2 . Die Wittelsbacher allerdings beschäftigte der bayerisch-sächsische Ses
sionsstreit der 1490er Jahre noch das ganze 16. Jahrhundert hindurch 1 3 3 . 1512 
wurde die Sessionsfrage unter Bezug auf die Abrede von 1498 von Pfalzgraf 
Ludwig V. und Herzog Wilhelm IV., 1530 von Pfalzgraf Ottheinrich gegenüber 
Herzog Georg von Sachsen (1500-1539), dem Sohn Albrechts des Beherzten, 
wieder aufgegriffen134. Herzog Albrecht V. und Pfalzgraf Philipp Ludwig erneu
erten 1571/72 die wittelsbachischen Ansprüche vor dem Reichsoberhaupt135. 

IV. D i e R e i c h s s t a d t N ü r n b e r g 

Nürnberg war seit der Zeit Ludwigs des Reichen ein fester und wichtiger 
Bestandteil des antibrandenburgischen Bündnissystems Niederbayerns. Die 
Gegensätze der Reichsstadt zu den Zollern aus dem Städtekrieg und den Reichs
kriegen zwischen 1453 und 1463 1 3 6 führten im April 1470 zu einem Austrags
und Hilfsbündnis der Herzöge Ludwig und Georg mit der Stadt. In einer ersten, 
vom 9.4.1470 datierten Fassung wurde festgelegt, daß die Einung auf 15 Jahre 
abgeschlossen werden sollte und daß für gegenseitige Forderungen eine Aus-
trägalinstanz einzurichten sei. Eine Hilfspflicht bestand nur seitens der Herzöge 
für die Stadt 1 3 7. In einer Abrede vom 12.4.1470 wurde die Hilfsverpflichtung 
für die Stadt dann ausdrücklich gegen Albrecht Achilles von Brandenburg 
konkretisiert 1 3 8; in dieser Fassung wurde die Einung schließlich am 13.4.1470 

129 Müller, Reichstagstheatrum unter Maximilian, I , 485-492, I I , 165-171; RTA 6, 
S. 598-611; BayStaBi cgm 900a, fol. 406. 

1 3 0 BayHStA K.schw. 2551. 
1 5 1 BayHStA PNU Reichssachen 29. Siehe Abb. 20. 
132 Schick, 40 f. 
1 3 3 Material dazu v.a. in BayHStA K.bl.335/11 und K.schw. 7897 u. 9400. 
1 3 4 BayHStA PNU Reichssachen 30, 31; K.bl.335/11, fol. 7-12; K.schw.9400, 

fol. 88-90. 
1 3 5 BayHStA K.bl. 335/11, fol. 34ff.; BayHStA PNU Ausw.St. 1058; KbU 25009. 
136 Kraus, Sammlung, 296, 302-304; Seyboth, Markgraftümer, 113f. 
1 3 7 BayHStA PNU Reichsstädte 411. Zur komplizierten Vorgeschichte der seit 1469 ver

handelten Einung von 1470 Franz, 44 und Isenmann, Juristen, 612 f. (im Rahmen der Erörte
rung der Tätigkeit graduierter Juristen, etwa Dr. Martin Mairs, als Ratskonsulenten für 
Nürnberg in Fragen des Reichsrechts). 

1 3 8 BayHStA NKB 25, fol. 5 -11 . 
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für beide Seiten verbindlich1^9. Der Eintrag in den Müllnerschen Annalen der 
Reichsstadt zum Tod Ludwigs des Reichen rühmt, der Herzog habe „mit dem 
raht zu Nürnberg in guter verträuligkait und bündnuß gestanden" 1 4 0 , und eine 
Gesandtschaft zum neuen Herzog Georg im Sommer 1479 läßt das Selbst
bewußtsein der Stadt als wichtiger Bundesgenosse, aber auch die Anerkennung 
der niederbayerischen Schutzfunktion erkennen1 4 1. Gleich 1479 intervenierte 
Herzog Georg übrigens auch zugunsten Nürnbergs in den Messestreitigkeiten 
mit Nördlingen 1 4 2 . 

Als im April 1485 die Einung Nürnbergs mit Niederbayern von 1470 auslief, 
bemühte sich Albrecht Achilles von Brandenburg unter dem Eindruck der 
georgianischen Übergriffe gegen Nördlingen und Schloß Stein in Oberfranken 
beim Kaiser intensiv um ein Verbot der Verlängerung des EinungsVertrages, da 
dies Kaiser, Reich und vor allem Brandenburg schaden würde 1 4 3 . Tatsächlich 
erließ Friedrich I I I . am 8.4.1485 ein Gebot an Nürnberg, das eine Verlängerung 
oder Erneuerung der Einung mit Georg dem Reichen untersagte und den Rat ver
pflichtete, nur auf den Kaiser sein Aufsehen zu haben 1 4 4. Obwohl das Ausgehen 
dieses Mandats nicht sicher nachzuweisen ist, kam doch ein neues Bündnis zwi
schen den Wittelsbachern und der Reichsstadt erst 1491 zustande. Andererseits 
blieb Nürnberg im Gegensatz zu den schwäbischen Reichsstädten wegen der 
Bedrohung durch Brandenburg doch in engem Kontakt mit Bayern, was sich 
natürlich auch auf die Haltung der Stadt zum Schwäbischen Bund auswirkte ] 4 d . 
Der Rat erreichte schließlich vom Kaiser nach mehrmaligen Interventionen, über 
die man Herzog Georg auf dem laufenden hiel t 1 4 6 , im März 1489 einen Dispens 
vom Bundesbeitritt1 4 7, der sicher mit Georgs gleichzeitigen Ausgleichsver
handlungen mit Friedrich I I I . in Innsbruck zusammenhing. Für Albrecht IV. läßt 
sich in der Zeit der Hochspannung zwischen Bayern und dem Bund nachweisen, 
daß er wichtige, vor allem natürlich die Haltung Brandenburgs betreffende poli
tische Informationen von Nürnberger Bürgern und Ratsherren bezog 1 4 8. 
Anhaltspunkte für den guten Kontakt der Stadt zu Georg dem Reichen sind der 
vergoldete Becher, den ihm der Rat nach der Rückkehr vom Ungarnzug Ende 
1490 als Geschenk zum Ritterschlag übersandte und die Tatsache, daß Nürnberg 
dem Herzog zeitweise einen gelehrten Rat zur Verfügung stellte 1 4 9. Immer wieder 
versuchten die Wittelsbacher auch, sich der Unterstützung der Reichsstadt gegen 

1 3 9 BayHStA PNU Reichsstädte 413. 
1 4 0 BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 63. 
141 Priebatsch I I Nr. 592. 
142 Franz, 26f.; Endres, Messestreitigkeiten, 13f.; vgl. auch ders., Geleitsstraßen, 126. 

Zur wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Niederbayern und Nürnberg vgl. Machi-
lek, 644-646. 

1 4 3 Vgl. Minutoli, Nr. 82-86 sowie Priebatsch, Reise, 309. 
1 4 4 TLA Sigm. IVa/54. 
143 Angermeier, Reichsreform, 129; Franz, 44f. Als Hauptfaktor wird Bayern für die 

Beziehungen zwischen Nürnberg und dem Bund hervorgehoben in den Müllnerschen Anna
len (BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 108, 115 f.). 

1 4 6 RTA 3, Nr. 131a-c. Gleichzeitig liefen umfangreiche Waffenbestellungen des Her
zogs bei Nürnberger Büchsenmachern (ebda., Nr. 141). 

1 4 7 Ebda., Nr. 153. Zum brandenburgischen Vorwurf der Schaukelpolitik Nürnbergs im 
Frühjahr 1489 vgl. ebda., Nr. 169. Siehe auch Seyboth, Markgraftümer, 207 f. 

1 4 8 BayHStA KbÄA 897, fol. 16-39a (1489-1491). 
1 4 9 BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 130; BayHStA PNU Reichsstädte 478. 
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den Schwäbischen Bund zu versichern, so in der Zuladung zum Amberger 
Fürstentag im März 1490 oder in der kurpfälzischen Instruktion für den Ingol-
städter Rätetag ein halbes Jahr später, in der Nürnberg in seiner Bedeutung als 
wittelsbachischer Bündnispartner neben die Eidgenossen gestellt wurde 

1491 dann schließlich kam ein neues Bündnis zwischen den Wittelsbachern 
(Pfalzgraf Philipp und den Herzögen Albrecht IV. und Georg; der den Löwler
rittern und damit auch dem Schwäbischen Bund verpflichtete Pfalzgraf Otto I I . 
beteiligte sich nicht) und der Reichsstadt zustande; in ihm manifestierte sich, 
zumal gerade die königlichen Vermittlungsbemühungen auf dem Reichstag 
gescheitert waren, der Gegenkurs Nürnbergs zum Schwäbischen Bund. In den 
Urkunden vom 13.6./11.7.1491 1 5 1 wurden die allgemeinen Bestimmungen der 
nur Niederbayern betreffenden Einung von 1470 übernommen und die Vertrags
laufzeit bis zum 9.4.1495 festgesetzt; die Hilfspflicht sollte für die Wittels
bacher bis zu 550 Reiter und 1350 Fußknechte, für Nürnberg zwischen 20 und 
100 Reiter betragen. In seinem Reversal berief sich der Rat auf die „schweren 
schwinden leüfft" im Reich und auf ein ihm vom Kaiser verliehenes Privileg, zur 
Sicherung der Stadt Einungen einzugehen152. Sofort nach dem Abschluß der 
Verträge wandte sich Georg wegen der Stellung von Hilfstruppen gegen den 
Schwäbischen Bund an Nürnberg. Der Rat erteilte zwar die Erlaubnis zur Ent
sendung eines Büchsenmeisters und zur Anwerbung von Büchsenschützen, 
wollte sich aber nicht zur Entsendung eines Truppenkontingents nach Bayern 
verstehen1 5 3. Überhaupt verfolgte der Rat in der sich zwischen Herzog Al
brecht IV., dem Kaiser und dem Bund seit Anfang 1492 zunehmend zur Kriegs
gefahr verdichtenden Situation und angesichts der damit einhergehenden An
forderungen von militärischer Unterstützung eine sich nach beiden Seiten hin 
absichernde doppelgleisige Politik, wobei man zu Georg dem Reichen ständige 
gesandtschaftliche und briefliche Kontakte unterhielt1 . Ebenfalls informiert 
wurden Georg und Albrecht über den Verlauf der Ende 1492 von Erzbischof 
Berthold von Mainz und Graf Eberhard dem Älteren von Württemberg auf
genommenen Vermittlungen zwischen der Reichsstadt und den brandenburgi
schen Markgrafen wegen der Wiederaufrichtung des Nürnberger Landgerichts 
1490 1 5 5 . 

Nach dem Ausgleich zwischen den bayerischen Herzögen und den Bran
denburgern 1493 (gleichzeitig erreichten die Differenzen Nürnbergs mit 
den Zollern einen ersten Höhepunkt 1 5 6 ) wurde die im April 1495 auslaufende 
Einung der Wittelsbacher mit Nürnberg nochmals erneuert, wobei die Initiative 
offensichtlich beim Rat der Reichsstadt lag und von Pfalzgraf Philipp, des
sen Beziehungen zum Schwäbischen Bund wegen des Streits mit Mainz und 
Württemberg aufs äußerste gespannt waren, im August 1494 aufgegriffen 

1 5 0 Arnpeck, 388, 638; BayHStA KbÄA 1954, fol. 38; GLA 67/908, fol. 303-305. 
1 5 1 BayHStA PNU Reichsstädte 480-482; RTA 5, Nr. 1028. 
1 5 2 BayHStA PNU Reichsstädte 481. 
1 5 3 Ebda., 474,475; Seyboth, Markgraftümer, 208f. 
1 5 4 BayHStA PNU Reichsstädte 484, 488,489, 491/2. 
1 5 5 Vgl. BayHStA PNA 1133; PNU Reichsstädte 493, 497; KbÄA 897, fol.54 (1492/ 

93); weiters RTA 5, Nr. 1816/17 (1495); Müller, Reichstagstheatrum unter Maximilian, 
I I , 390ff. (1498); Müller, Reichstags-Staat, 334ff (1502). Siehe auch Wagner, Hohen-
zollern, 491 f., 495-509 und Seyboth, Markgraftümer, 209 ff. 

156 Seyboth, Markgraftümer, 212. 
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wurde , 5 7 . Albrecht IV. und - etwas später, im November - auch Herzog Georg 
äußerten ihr Einverständnis, um einen Anschluß Nürnbergs an den Schwäbi
schen Bund zu verhindern. Der niederbayerische Herzog ließ zwar um die Jahres
wende 1494/95 zwei wegen der VerlängerungsVerhandlungen angesetzte Räte
tage platzen, übernahm dann aber gegenüber einer Nürnberger Gesandtschaft 
in Landshut im Februar 1495 die Initiative und schlug eine Verlängerung der 
Einung von 1491 um drei Jahre durch Erstreckungsbriefe vor. Der Vorschlag 
fand allgemeine Zustimmung; Mitte März wurden die entsprechenden Urkunden 
ausgestellt158. Nach erneutem Ablauf wurde die Einung Pfalzgraf Philipps, Her
zog Albrechts IV. und Herzog Georgs mit Nürnberg fristgerecht am 22.3.1498 
um weitere drei Jahre, bis 1501, erneuert1 5 9. 

Noch vor dem Ablauf dieser neuen (und letzten) gesamtwittelsbachischen 
Einung mit Nürnberg wurde aber der tiefgreifende Bruch zwischen den Fürsten 
des Hauses Bayern wegen des georgianischen Erbes auch in den Beziehungen zur 
fränkischen Reichsstadt sichtbar. Die fortwährende Gefährdung durch Branden
burg, die 1499/1500 auch Georg dem Reichen noch mehrmals vorgetragen 
wurde , 6 0 , sicher aber auch die immer engere pfälzisch-niederbayerische Koope
ration auf dem Nordgau, veranlaßten den Rat nämlich, sich am 7.10.1500 der 
neuen, am 1.2.1500 abgeschlossenen zwölfjährigen Einung des Schwäbischen 
Bundes anzuschließen. Den Beitritt hatten König Maximilian, Erzbischof Bert
hold von Mainz und Herzog Albrecht von Bayern, der ja selbst 1500 in den Bund 
gekommen war, seit 1498 betrieben 1 6 1. Nürnberg durfte seine wittelbachischen 
Einungspartner für die Restlaufzeit des 1498 erneuerten Vertrags ausnehmen, 
mußte allerdings für den Fall Hilfe zusagen, daß die Wittelsbacher ein Bundes
mitglied angreifen würden. Obwohl die brandenburgisch-nürnbergischen Strei
tigkeiten auch innerhalb des Bundes weitergingen, hatte die Stadt jetzt - ange
sichts der engen Kooperation Kurfürst Philipps und Herzog Georgs gegen den 
König und gegen die Nürnberger Interessen auf dem Nordgau - eine deutliche 
Lockerung ihres Verhältnisses zu Niederbayern vollzogen; die Umrisse einer 
großen Reichskoalition gegen Philipp und Georg zeichneten sich ab. Entspre
chend häufen sich auch 1501 die Nachrichten über Irrungen zwischen Georg 
und Nürnberg und die entsprechenden Beschwerden der Reichsstadt bei ihrem 
neuen Schirmherrn, dem Schwäbischen Bund 1 6 2 . 

Im Erbfolgekrieg schließlich trat Nürnberg durch die Hilfs- und Einungs-
verträge vom 2.2.1504 1 6 3 auf die Seite Albrechts IV. und konnte sich so noch 
erhebliche Zugewinne zu seiner unter den Reichsstädten bereits vorher kon-

1 5 7 Dazu und zum Folgenden: GHA HU 871 (Korrespondenzmaterial); RTA 5, Nr. 1028 
mit Anm. 1; Wagner, Hohenzollern, 489. 

1 5 8 GHA HU 871; die Nürnberger Urkunde vom 19.3.1495: BayHStA PNU Reichs
städte 503 = RTA 5, Nr. 1029. 

1 5 9 BayHStA PNU Reichsstädte 506. 
1 6 0 BayHStA PNU Reichsstädte 508-510, 513/1,513/2, 514. Georg schickte der Stadt 

Anfang 1500 25 Reiter zu Hilfe. 
161 Klüpfel, Urkunden, 418; Franz, 52f.; Heimpel, Nürnberg, 261 f.; Seyboth, Markgraf

tümer, 253-257. 
1 6 2 HHStA Max. 11, fol. 38; BayHStA KbÄA 2013, fol. 67f.; BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 

238 (Müllnersche Annalen); Klüpfel, Urkunden, 439. 
1 6 3 BayHStA KbU 24256, 32385; KbÄA 893, fol. 13-38; BayStaBi cgm 2073/IV, 

fol. Krenner 14, 708. 
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kurrenzlosen Territorialausstattung sichern, vor allem Lauf, Hersbruck, Reichen
eck und Hohenstein, also den ganzen vormals niederbayerischen Besitzkomplex 
an der Pegnitz östlich der Stadt, sowie Altdorf aus kurpfälzischem Besitz 1 6 4. 
Während die Besitzregulierung mit Albrecht IV. und der Krone Böhmen gleich 
1505/6 erfolgte, stimmte die Kurpfalz den veränderten Besitzverhältnissen auf 
dem Nordgau erst 1521 zu. 

V. D i e B e z i e h u n g e n zur E i d g e n o s s e n s c h a f t 

In den Jahren zwischen 1474 („Ewige Richtung" mit Tirol) und 1515 (Nieder
lage gegen Frankreich bei Marignano) nahm die Eidgenossenschaft der acht alten 
(Zürich, Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug, Glarus) und fünf neuen, 
zwischen 1481 und 1513 beitretenden (Freiburg, Solothurn, Basel, Schaffhausen 
und Appenzell) „Orte" mit ihren „Gemeinen Herrschaften" (z.B. Baden; Thur-
gau), ihren „Zugewandten Orten" (z.B. Abtei und Stadt St.Gallen; Rottweil) 
und ihren Vertrags Verbindungen zu den „Drei Bünden" (Gotteshausbund; 
Grauer Bund; Zehngerichtebund) im Engadin und im Rätischen den Rang eines 
politisch-militärischen Machtzentrums in Mitteleuropa ein, eine Schlüssel
position als ebenso wichtiger wie gefürchteter und als Kooperationspartner 
umworbener Faktor im politischen Kräftefeld zwischen Frankreich, dem Süd
westen des Reichs, Habsburg und Mailand 1 6 3 '. Für die Belange der Reichspolitik 
im ausgehenden 15. Jahrhundert ist besonders wichtig, daß es eine potentielle 
und oft genug faktische Entsprechung zwischen Opposition gegen das Reichs
oberhaupt und Verbindungen mit der Eidgenossenschaft gab; in der Perzeption 
vor allem Schwabens spielte im 15. und 16. Jahrhundert die Furcht vor dem 
Anschluß Unzufriedener an die Eidgenossenschaft oder vor deren Eingreifen 
eine eminent wichtige Rolle 1 6 6 . Mit der Gewährung des Bürger- oder Landrechts 
an Auswärtige verfügten die einzelnen Orte über ein wirksames und weitum 
gefürchtetes Mittel territorialer und personaler Anbindungspolitik, wie die Aus
einandersetzungen etwa um den Beitritt Rottweils und Konstanz' zum Schwäbi
schen Bund oder die Zufluchtnahme der 1487 aus Innsbruck vertriebenen Tiro
ler Räte in der heutigen Ostschweiz zeigen 1 6 7. Kommt in diesen Elementen eher 
die verfassungsrechtliche und sozial-mentale Außenseiterstellung der Eid
genossenschaft im Reich um 1500 zum Ausdruck, so wirkte sich andererseits in 
unserem Untersuchungszeitraum das Ringen der beiden großen Dynastien 
Habsburg und Wittelsbach um die Hegemonie in Süddeutschland auch in einer 

1 6 4 BayHStA KbU 36135; PNU Reichsstädte 525-528; KbÄA 893, fol.39-52; Kren
ner 14, 716; dazu Franz, 61-69; Gollwitzer, Reichsstädte, 499; Seyboth, Markgraf
tümer, 283; Muffat, Entschädigungen, 752. Zu vergleichen ist auch die Kriegsgeschichte 
Löwenthals von 1792, die in ihrem zweiten Teil eine gegen Nürnberg gerichtete Deduk
tion über die Ungültigkeit der Gebietserwerbungen der Stadt im Erbfolgekrieg darstellt. 
Löwenthal (1742 -1816) war Regierungsrat zu Amberg und Geheimer Rat Karl Theodors. 

1 6 5 Ein erster Überblick zur Organisation der Eidgenossenschaft im 15. Jahrhundert bei 
Im Hof, 28 -51 . Die angedeuteten Wertungen bei Gollwitzer, Reichsstädte, 506-508 und 
Laufs, Schwäbischer Kreis, 68. 

166 Mommsen, 253-256,270-274; E.Schubert, KönigundReich,295; Brady, 30-42. 
167 Im Hof, 39. 
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scharfen gegenseitigen Konkurrenz um ein militärischen Hilfsbündnis mit den 
eidgenössischen Orten aus, die zeitweise geradezu Züge eines mit allen Mitteln 
geführten Wettkampfs annahm und die im Mittelpunkt des folgenden Abschnitts 
steht. 

Kaiser Friedrich I I I . hatte gegenüber dem Abschluß von Friedens- und 
Einungsverträgen mit den Eidgenossen durch Sigmund von Tirol 1474-1478 
Reserven und Vorbehaltsrechte nie aufgegeben. Deswegen und wegen des 
Streits um die den Eidgenossen versprochene Öffnung der vier Waldstädte 
Rheinfelden, Säckingen, Laufenburg und Waldshut am Rhein blieben die Bezie
hungen Friedrichs I I I . und Sigmunds zu ihren westlichen Nachbarn nicht ohne 
Spannungen l68. Maximilian dagegen wandte der Eidgenossenschaft sofort nach 
seiner Wahl zum König im Februar 1486 seine besondere Aufmerksamkeit zu 
und zeigte sich um neue Grundlagen für das Verhältnis zwischen Schweizern 
und Reich bemüht, um der französischen Politik etwas den Wind aus den Segeln 
zu nehmen 1 6 9. Schon im Oktober 1486 ließ der König in Zürich einen Bündnis
entwurf vorlegen 1 7 ° . Intensivere Beziehungen der Wittelsbacher zu den Orten 
werden dagegen archivalisch erst in der Hochphase ihrer Tirol- und Schwaben
politik, im Frühjahr 1487, greifbar, während ihr engster außenpolitischer Ver
bündeter, König Matthias von Ungarn, bereits am 26.3.1479 eine zehnjährige 
Freundschafts- und Neutralitätseinung mit den Orten eingegangen war, sich aber 
1481 vergeblich um die Umgestaltung zu einem Offensivvertrag bemühte 1 7 1 . 

Eine weitere kurze Vorbemerkung ist nötig zum diplomatischen System von 
Verhandlungen und Vertragsabschlüssen auswärtiger Mächte mit der Eidgenos
senschaft. Diese wiesen ihre besonderen Schwierigkeiten auf wegen des eid
genössischen Regierungssystems der sog. „Tagsatzung", die „halb Gesandten
kongreß, halb oberste Föderationsregierung" war 1 7 2 . Auf der Tagsatzung war 
jeder Ort durch eine Doppelgesandtschaft mit einer Stimme vertreten; ihre Ent
scheidungen gingen zur Stellungnahme an die Obrigkeiten der Einzelorte zurück 
und wurden erst mit der Zustimmung aller Orte verbindlich. Das Mehrheitsprin
zip, erstmals 1503 eingeführt, blieb stets umstritten. Frequenz, Gesandtschafts
system, Verhandlungsgegenstände und die Rolle als Kommunikationsforum der 
eidgenössischen Tagsatzung um 1500 wurden in einer neueren Arbeit ausführ
lich analysiert1 7 3. Zur Funktion der Tagsatzung in den Außenbeziehungen ist 
festzuhalten, daß sie die Eidgenossenschaft zwar nach außen hin als Ganzes 
repräsentierte, gleichzeitig aber gerade in außenpolitischen weniger als in allen 
anderen Fragen als zentrale Obrigkeit mit der Möglichkeit zu allgemein verbind
lichen Beschlüssen fungierte. Gerade hier waren die Boten ganz ohne Entschei
dungsspielraum. Die Notwendigkeit zum Rückverweis an die Ortsobrigkeiten 
oder zum Einholen neuer Instruktionen bot aber auch die Möglichkeit, unlieb-

1 6 8 Vgl. knapp zusammenfassend zur Politik Sigmunds gegenüber den Eidgenossen Kra
mer, Grundlinien, 81-92; Hegi, 135-137 und Oechsli, 432-491, v.a. 465-468 (natio
nalschweizerische Interpretation) und BayHStA Ausw.St.Lit. Schweiz 3. 

169 Angermeier, Eintlg. zu RTA 1, 63; HHStA Max. 40, fol. 311 ff. (Sigmund vermittelt 
für Maximilian bei den Orten; Okt. 1486). 

1 7 0 RTA 1, Nr. 711/1, 728-749; Hegi, 132-145, hier 144. 
171 Segesser, 18-34 (Druck: ebda., 77-79). Vgl. Nehring, Quellen, Nr.XV; ders., Cor-

vinus, HOf. und RTA 1, Nr. 711/2. 
172 Im Hof, 48. 
173 Bütikofer,v.a.2\tt. 
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same Entscheidungen zu verzögern und machte die Tagsatzung zum idealen 
Instrument einer defensiv-hinhaltenden, immer auf mehrere Optionen setzenden 
eidgenössischen Polit ik 1 7 4 . 

Sowohl König Maximilian als auch die bayerischen Herzöge waren 1486/87 
im Kontext der wittelsbachischen Tirolpolitik an Verbindungen und Kontakten 
zum westlichen Nachbarn Erzherzog Sigmunds besonders interessiert175. Der 
König sah die Zusammenhänge besonders deutlich; seine Gesandtschaften 
aus den Niederlanden nach Innsbruck und München behandelten stets auch 
Schweizer Probleme und nahmen entsprechende Reiserouten176. Eine erst
rangige Informationsquelle für die Bayern war eine der Spitzen des 1486/87 in 
Innsbruck amtierenden Regiments, Graf Georg von Werdenberg-Sargans, der 
selbst siebenfacher Eidgenosse war, sich von den Orten stets über die königlichen 
Werbungen berichten ließ und diese Berichte nach München weiterleitete , 7 7. Im 
Mai 1487, während des Venezianerkriegs, des in Nürnberg stattfindenden 
Reichstags und zwischen den beiden ersten seiner großen Verschreibungen mit 
Sigmund von Tirol, schlug Albrecht IV. die Aufnahme von Bündnisverhandlun
gen mit auswärtigen Mächten, darunter der Eidgenossenschaft, vor; Georg der 
Reiche stimmte rasch zu 1 7 8 . Die Herzöge reagierten auch sofort auf die 
Beschwerden der Tagsatzung über die unzureichende Versorgung mit Reichen
haller Salz und falsche Salzmaße 1 7 9 . Albrechts Hauptmotiv für die Kontaktauf
nahme dürfte die Absicherung des intendierten und im Juli 1487 vollzogenen 
Verkaufs der Vorlande Erzherzog Sigmunds bei einem der wichtigsten Nachbarn 
dieser Gebiete gewesen sein; er beabsichtigte, den Eidgenossen die vier Wald
städte am Rhein und Teile des Schwarzwalds aus den zur Disposition stehenden 
Besitzungen abzutreten1 8 0. Ab Mitte Mai 1487 war im Auftrag der Herzöge ein 
Innsbrucker Gesandter bei den Orten unterwegs, um die bayerischen Bündnis
chancen und den Stand der parallelen Bemühungen des Königs zu erkunden. 
Die Zürcher Tagsatzung vom 4.6.1487 reagierte allerdings nur dilatorisch auf 
das formal vom Tiroler Erzherzog vorgebrachte Bündnisangebot der Wittels
bacher1 8 1. Gleichzeitig und im selben Zusammenhang versuchte übrigens 
Matthias von Ungarn nochmals, eine Erneuerung und Erweiterung seiner Einung 
mit den Eidgenossen von 1479 zu erreichen1 8 2; eine Koordination seiner Aktivi-

1 7 4 Ebda.,30f.; Vasella, 168-170. 
1 7 5 An Gesamtdarstellungen und Überblicken dazu seien genannt: Hegi, 131 ff. passim; 

Klüpfel, Schwäbischer Bund, Teil 2, 96-106; Oechsli, 500-505 und die Arbeiten von 
Probst und Maitz, danach Wiesflecker, Maximilian, I I , 314-330. 

1 7 6 BayHStA FüS 212, fol .6-9; KbÄA 976, fol.214 (Jan./Febr. 1487), fol.278f. (Juni 
1487). Das Quellenmaterial zu 1486 jetzt in RTA 1, Nr. 711 - 7 5 1 . 

1 7 7 BavHStA KbÄA 976, fol.252-262, 278f.; KbÄA 1160, fol.62; Hegi, 89, 150f., 
2421; Bilgeri, 25X. 

1 7 8 BayHStA KbÄA 1953, fol. 83. Vgl. die Darstellung und Interpretation (als Teil eines 
Versuchs einer europäischen antihabsburgischen Koalition) von Bock, Doppelregierung, 
304 f. 

1 7 9 BayHStA EL Salzburg 268, fol. 12-18. Die Schweiz mußte ihren gesamten Salz
bedarf importieren {Im Hof, 45). 

180 Hegi, 147-149. 
1 8 1 BayHStA KbÄA 4470, fol. 190-200; Eidgenöss. Abschiede, Nr. 298,299,302,310; 

Hegi, 151-157. 
182 Segesser, 37-55. 
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täten mit jenen der bayerischen Herzöge ist allerdings archivalisch nicht nach
zuweisen. 

Trotz des antiwittelsbachischen Umschwungs in Tirol ab Juli 1487 liefen die 
nun in Gang gekommenen Schweizer Bemühungen der Herzöge weiter. Als 
im August eine eidgenössische Gesandtschaft in Innsbruck eintraf, wollte Al
brecht IV. unbedingt dabeisein; er hatte deswegen sogar den Huldigungsumritt in 
den Vorlanden mehrfach verschoben183. Georg der Reiche dagegen, der selbst zum 
Kaiser nach Nürnberg zu gehen beabsichtigte, wollte nur Räte entsenden184. Die 
Innsbrucker Regenten, die nach dem Eingreifen des Kaisers ihren bevorstehen
den Sturz (vollzogen am 16.8.) schon absehen konnten, waren mit Recht um ihre 
eigene Stellung und den bayerischen Einfluß in Tirol und der Schweiz besorgt; 
Graf Georg von Werdenberg-Sargans und Graf Heinrich von Fürstenberg emp
fahlen Albrecht und Georg angesichts des Umschlagens der Stimmung in Tirol 
gegen Bayern eine sofortige Einnahme der Vorlande und boten an, zu den Orten 
zu reiten, um deren Bündnis mit dem König zu verhindern, wofür sie aber genü
gend Bestechungsgelder benötigten 1 8 5 . Unmittelbar vor dem Sturz der „bösen 
Räte" kamen Mitte August in Hall Albrecht IV. sowie niederbayerische und kur
pfälzische Räte mit eidgenössischen Boten zusammen. Albrecht legte ihnen den 
Entwurf für eine auf ewige Zeit abzuschließende „aynigung und verstentnus" der 
Wittelbacher mit den Orten vor und kündigte eine Gesandtschaft zur nächsten 
Tagsatzung an 1 8 6 . 

Diese fand Mitte September 1487 in Zürich statt. Ihr Hauptpunkt war nun 
allerdings keineswegs der wittelsbachische Einungsentwurf, sondern die Fixie
rung eines Vertrages mit König Maximilian, dem bereits im Juli die meisten Orte 
grundsätzlich zugestimmt hatten 1 8 7. Trotzdem oder gerade deswegen beschick
ten die bayerischen Herzöge die Zürcher Tagsatzung und wiesen ihre Räte an, die 
Reaktionen der Orte auf den Haller Vorschlag vom August zu erkunden 1 8 8. In 
den Instruktionen wurde ausdrücklich klargestellt, daß die geplante Verbindung 
sich vor allem gegen die Habsburger richten solle - besonders ungeschickt in 
einem Moment, in dem den Eidgenossen auch ein Einungsangebot des Königs 
vorlag. Es wird auch klar, daß vor allem Albrecht immer noch an die Übernahme 
der Vorlande dachte; falls die Eidgenossen dazu Hilfe leisten würden, sollten sie 
entweder 100,000 fl oder die vier Waldstädte erhalten. Während Erzherzog Sig
mund und seine neuen Räte nach dem Sturz des bayernfreundlichen Regiments 
bei der Tagsatzung jetzt für eine Einung mit Maximilian eintraten, ließ Al
brecht IV. sich vom nach Chur geflohenen Grafen Georg von Werdenberg über 
Bayern freundlich gesonnene Orte (neben Schwyz und Glarus, die die königliche 
Einung schon im Juli abgelehnt hatten, auch Luzern, das Haupt der antihabsburgi-
schen Opposition in der Eidgenossenschaft) und über den Verlauf der Zürcher 
Tagsatzung berichten, auf der die königlichen Gesandten nicht nur hohe Be
stechungssummen, sondern ebenfalls die Übergabe der Waldstädte und dazu noch 
Vorarlbergs an die Eidgenossenschaft nach dem Tod des Erzherzogs anboten 1 8 9. 

1 8 3 BayHStAKbÄA4470,foi.207-215;vgl.fteg/, 158-162. 
1 8 4 BayHStA KbÄA 4470, fol. 216f. 
1 8 5 Ebda.,fol.305-308 (8.8.1487). 
1 8 6 BayHStA KbÄA 974, fol. 149-152; Eidgenöss. Abschiede, Nr. 307. 
187 Hegi, 156. 
1 8 8 BayHStA KbÄA 974, fol. 153; KbÄA 4470, fol. 218 f., 222; Hegi, 168—171. 
, 8 9 BayHStA KbÄA 4470, fol. 228-232. Vgl. Hegi, 156,163-166 und Maitz, 20 f. 
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Auf die Niederlage Maximilians bei Bethune Ende Juli 1487 anspielend1 9 0 meinte 
Werdenberg, ein solches Angebot geschehe wahrscheinlich nur „uß grosser not" 
des Königs in den Niederlanden19 . Wie in der tirolischen erscheint auch in der 
schweizerischen Politik Bayerns 1487/88 der oberbayerische Herzog, der die 
ihm zugespielten Informationen an Georg den Reichen weitergab 1 9 2, in der füh
renden und gestaltenden Position. 

Das Zürcher Bündnis König Maximilians mit sieben eidgenössischen Orten 
vom 14.9.1487 1 9 3 über gegenseitige Freundschaft und Hilfe, Austrägalgerichte, 
Verweigerung von Hilfe für gegenseitige Beschädiger und Ausnehmung Maximi
lians in allen zukünftigen Einungen der Eidgnossen, das auf Lebzeiten des 
Königs gültig sein sollte und in dem u. a. das Anrecht der Eidgenossenschaft auf 
die vier Waldstädte erneuert und - gegen Zusage der Erfüllung aller Reichs
pflichten - alle eidgenössischen Privilegien und Freiheiten vom König konfir
miert wurden, bedeutete sicher eine empfindliche Niederlage für Bayern im 
Wettlauf um die Unterstützung der Eidgenossenschaft. Aus Maximilians Sicht 
dagegen war es zentral wichtig für den weiteren Verbleib Tirols und seiner vor
ländischen Besitzungen beim Haus Österreich. In den Berichten der bayerischen 
Räte von der Zürcher Tagsatzung heißt es 1 9 4, sie seien ungewöhnlich schlecht 
behandelt worden; ihr Vorschlag sei angehört, aber nicht besprochen worden, 
während die königlichen Gesandten nicht zuletzt aufgrund der von ihnen einge
setzten höheren Bestechungsgelder (7,000fl gegenüber dem bayerischen Ange
bot von 2,000fl) Erfolg gehabt hätten. Zwar, so die Räte, gebe es auch weiterhin 
Chancen für eine Neutralitätseinung zwischen Bayern und der Eidgenossen
schaft, doch stünden diese relativ schlecht. Für eine Wiedergewinnung der Vor
lande sei dagegen gar keine Hilfe aus den Orten mehr zu erwarten. 

Tatsächlich sollte es dann nur eine Etappenniederlage sein, die Herzog Al
brecht IV. im September 1487 erlitt. Der König hatte aus seiner eidgenössischen 
Einung keinerlei Rechte auf Kriegshilfe. Es handelte sich, den Schweizer 
Gewohnheiten entsprechend, um einen reinen Defensivvertrag, dem überdies 
die bayernfreundlichen Orte Luzern, Schwyz und Glarus ferngeblieben waren; 
Uri und Unterwaiden wollten die Einung einhalten, ihr aber nicht förmlich bei
treten. Als der Vertrag vom 14.9.1487 am 1.10.1488 ratifiziert wurde, waren es 
trotz fortgesetzter Werbung für Maximilian nur noch vier Orte (Zürich, Bern, 
Zug und Solothurn), die sich fest an den König binden wollten 1 9 5 . Dagegen wirk
ten die defensiven Einungspläne der Wittelsbacher weiter und stießen vor allem 
bei den innerschweizer, traditionell habsburgfeindlichen Orten auf Interesse196. 
Entsprechend bemühte sich Albrecht IV., obwohl eidgenössische Berichte ihm 
zeigten, daß die meisten Orte nun wenigstens nicht sofort wieder eine gegen 
Maximilian gerichtete Einung abschließen wollten 1 9 7 , weiterhin um Rückhalt bei 
den Eidgenossen, um nach dem Verlust der Tiroler Stellung nicht auch noch 

190 Wiesflecker, Maximilian, I , 204-207. 
1 9 1 BayHStA KbÄA 4470, fol. 229. 
1 9 2 Ebda., fol. 227,233. 
1 9 3 Eidgenöss. Abschiede, Beil. 22. Vgl. dazu Hegi, 166-168; Maitz, 12f.; Bilgeri, 253 

und Bock, Doppelregierung, 303. 
1 9 4 BayHStA KbÄA 974, fol. 149-153; KbÄA 4470, fol. 224-226. 
1 9 5 RTA 3, Nr.66; Hegi, 233, 241, 248f.; Segesser, 38; Hesslinger, 148. 
196 Baum, Bayerns Griff, 534; Maitz, 20f.; Oechsli, 503; Hegi, 265, 405. 
1 9 7 BayHStA KbÄA 974, fol. 182 f. 
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auf diesem Schauplatz allzusehr ins Hintertreffen zu geraten. Dazu pflog er 
enge Kontakte vor allem nach Luzern und ließ sich vom Altschultheißen Ludwig 
Seiler über Interna der Zürcher Tagsatzung und die Fehler der herzoglichen 
Politik gegenüber der Eidgenossenschaft unterrichten. Von Seiler mußte er sich 
vorhalten lassen, er habe „zu lang geschlaffen" und zu spät, erst Mitte 1487, ernst
hafte Bemühungen bei den Orten aufgenommen, während der König seine Sache 
schon früher verfolgt und energischer betrieben habe 1 9 8. Albrecht zeigte sich 
trotzdem zu weiteren Werbungen bei den Eidgenossen und auch bei Frankreich 
entschlossen, um seine Rechte auf Tirol zu verteidigen. Dafür wollte er sich auch 
weiterhin der Hilfe Georgs von Werdenberg-Sargans bedienen, dem er dafür 
Unterstützung in Innsbruck zusagte. Graf Georg riet ihm auch, für den Fall, daß 
er seine Ansprüche auf Tirol aufrechterhalten wolle, sofortige und massive 
Werbungen bei den Eidgenossen gegen die königliche Einung einzuleiten 1 9 9 . Nach 
Beratungen mit einer Landshuter Gesandtschaft, der ergebnislosen Anhörung 
von Tiroler Boten in Erding und sofort nach dem Eintreffen der werdenbergischen 
Empfehlungen in München ließ der oberbayerische Herzog am 29.12.1487 eine 
gesamtbayerische Instruktion auf Graf Georg als Gesandten der Herzöge nach 
Luzern, Schwyz, Glarus und Zürich abfassen. Georg sollte für eine eidgenös
sisch-wittelsbachische Einung auf der Grundlage des in Hall 1487 übergebenen 
Entwurfs werben und dafür Geld und wiederum die vier Waldstädte anbieten 2 0 ° . 
Albrecht folgte auch einer (von bissigen Seitenhieben auf den Geiz Herzog 
Georgs nicht freien) Empfehlung Georgs von Werdenberg-Sargans, die Wer
bung durch ausreichende Bestechungsmittel zu unterstützen 2 0 1 . Vom weiteren 
Verlauf oder Erfolg dieser Mission ist uns nichts bekannt, doch schon fünf 
Monate später stand die Eidgenossenschaft wieder im Blickpunkt der wittels
bachischen Politik, diesmal als Partner gegen den eben gegründeten Schwäbi
schen Bund. Der Argwohn der Eidgenossen, der Bund sei ein gegen sie gerichtetes 
Instrument der habsburgischen Polit ik 2 0 2 , verschaffte den Wittelsbachern neue 
Interessengemeinsamkeiten und Einflußmöglichkeiten bei den eidgenössischen 
Orten. 

Jetzt, da es nicht mehr um Tirol ging, zeigte sich Herzog Georg initiativ und 
schlug Albrecht IV. im Mai 1488 vor, über Möglichkeiten zu beraten, den Schwä
bischen Bund durch Mithilfe der Eidgenossen zu zertrennen2 0 3. Sein Vorschlag 
wurde sofort umgesetzt; Ende Juni 1488 schickten die Herzöge auf Rat des Luzer
ner Altschultheißen Seiler je einen Rat auf einen Umritt zu allen eidgenössischen 
Orten. Die Räte sollten die alte Verbundenheit der Bayernherzöge mit den Eid
genossen betonen und um bessere Antwort auf die bayerischen Bündnisvor
schläge als auf der Tagsatzung vom September 1487 bit ten 2 0 4 . Der Umritt fand 
im Juli und August 1488 statt; aus den Antworten gehen deutlich die Differenzen 
zwischen den einzelnen Orten wegen des Vorrangs für ein Bündnis mit 

1 9 8 BayHStA KbÄA 976, fol. 327f., 334. 
1 9 9 Ebda., fol. 331 -336 (Korrespondenz Albrecht IV. - Werdenberg 4. - 22.12.1487) 

und KbÄA 1953, fol. Höf. 
2 0 0 BayHStA KbÄA 976, fol. 337-339. 
2 0 1 Ebda., fol. 340. 
2 0 2 Ranke, 92f.; Dierauer, 377 f. 
2 0 3 BayHStA KbÄA 1953, fol. 187 (24.5.1488). Vgl. Hegi, 214,280. 
2 0 4 BayHStA KbÄA 974, fol. 151 f., 156. 
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dem König oder mit Bayern hervor 2 0 5. Am deutlichsten für Bayern äußerte sich 
Schwyz, am deutlichsten dagegen Bern und Freiburg. In Luzern wurde den baye
rischen Räten erklärt, von den beiden 1487 vorgelegten und gegeneinander 
gerichteten Einungsplänen sei nur einer realisierbar gewesen; der Mehrheit der 
Orte habe damals jener des Königs besser entsprochen. Deutlich wird in den 
Antworten auch die auf dem Tagsatzungssystem beruhende Hinhaltetaktik; zu 
einem neuen Verhandlungstag über eine Einung mit Bayern erklärten sich 
freilich alle zehn angesprochenen Orte bereit. Das vom habsburgfreundlichen 
Bürgermeister Hans Waldmann geführte Zürich versuchte sogar, die neuen Kon
takte zu Bayern für eine Vermittlung zwischen den Wittelsbachern und dem 
Schwäbischen Bund auszunutzen206. 

Ende August 1488 meldete sich erstmals der pfälzische Kurfürst in den Schwei
zer Bündnisangelegenheiten zu Wort. Er wertete die Ergebnisse des Umritts als 
für die Wittelsbacher günstig und maß einer ausreichenden Vertretung des Hau
ses Bayern auf der nächsten Tagsatzung hohe Bedeutung zu 2 0 7 . Spiegelbildlich 
dazu äußerte Erzherzog Sigmund große Bedenken über ein Zusammenspiel der 
Wittelsbacher mit der Eidgenossenschaft und Frankreich; er fürchtete immer 
noch einen erneuten Umschwung der Verhältnisse in T i r o l 2 0 8 . Ein für die wittels
bachischen Bemühungen günstiger Faktor war es, daß gerade das letzte Quartal 
1488 eine Phase äußerst gespannter Beziehungen zwischen der Eidgenossen
schaft und dem Schwäbischen Bund darstellte. In gegenseitigen Schmähreden 
entluden sich Aggressionen und politisches Mißtrauen 2 0 9 . Erzherzog Sigmund 
und Gesandtschaften des Bundes ließen den Eidgenossen mehrfach versichern, 
die schwäbische Vereinigung richte sich nicht gegen sie, sondern gegen die Für
sten, die die Reichsstände in Schwaben unterdrückten, und versuchten ihrerseits, 
Bündnis Verhandlungen anzuknüpfen 2 1 °. 

Die von den Orten beim Umritt zugesagte und vom Pfalzgrafen angesprochene 
Tagsatzung fand Mitte Oktober 1488 unter Anwesenheit bayerischer Gesandter 
in Luzern statt. Fünf Orte hatten ihre Gesandten bevollmächtigt, dem bayeri
schen Bündnisantrag zuzustimmen; die vier Orte, die am 1.10.1488 das Bündnis 
mit dem König ratifiziert hatten (Zürich, Bern, Zug, Solothurn), hatten ihren 
Boten keine probayerische Vollmacht erteilt. Da der Bote des an sich wittelbach-
freundlichen Uri wegen eines Föhnsturms auf dem Vierwaldstätter See ohne 
Instruktion blieb, herrschte auf der Luzerner Tagsatzung eine Pattsituation; der 
bayerische Bündnisantrag konnte wieder nicht abschließend behandelt wer
den 2 1 1 . Außer der kurzen Erwähnung einer kurpfälzischen Gesandtschaft in 
Luzern im März 1489 2 1 2 sind nun wittelsbachische Kontakte zur Eidgenossen
schaft erst wieder für den August 1490 nachweisbar. Die Handlungsfähigkeit der 
Orte nach außen war 1488/89 nämlich stark eingeschränkt durch die Händel 
um die Absetzung und Hinrichtung von Hans Waldmann (1435—1489), der seit 

2 0 5 Ebda., fol. 148'-150, 155-162. 
2 0 6 RTA 3, Nr. 84e/f, 93h; Eidgenöss. Abschiede, Nr. 328. 
2 0 7 BayHStA KbÄA 1219, fol. 220. 
2 0 8 RTA 3, Nr.57a/c; Hegi, 299f. 
2 0 9 Vgl. RTA 3, Nr. 113b, 120b, 123b/c, 143a/c; Klüpfel, Urkunden, 54; Schaufelber-

ger, 339. 
2 . 0 RTA3,Nr.l23a/h, 146a-f. 
2 . 1 Eidgenöss. Abschiede, Nr. 333; Hegi, 300; Häberle, 258f. 
2 1 2 RTA 3, Nr. 174. 
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1483 Bürgermeister von Zürich und Exponent einer prohabsburgischen und auf 
stärkere Zentralisierung der Eidgenossenschaft zielenden Politik war 2 1 3 . 

Neue Verhandlungen von Pfalz und Bayern mit den Eidgenossen sind also erst 
wieder ab Ende 1490 faßbar. Der Zeitpunkt hängt wohl vor allem mit dem Regie
rungswechsel in Tirol, der immer noch nicht erfolgten Ablösung der wittels
bachischen Rechte auf die Vorlande und vor allem den ungelösten, ja sich durch 
die Löwlersache weiter verschärfenden Problemen der Herzöge mit dem Schwä
bischen Bund zusammen. Der Übergang Tirols an Maximilian im März 1490 war 
zwar der letzte und entscheidende Stoß gegen die wittelsbachische Expansions
und Verschreibungspolitik, doch gelang dem König als neuem Fürsten Tirols 
weder eine Verlängerung der „Ewigen Richtung" von 1474 noch ein neuer Bünd
nisvertrag mit den Eidgenossen; die Frage der 1487 aus Innsbruck vertriebenen 
und dann geächteten „bösen Räte" belastete nach wie vor das gegenseitige Ver
häl tnis 2 1 4 . 

Im August 1490 wurde auf der Tagsatzung erstmals wieder um die Realisie
rung der wittelsbachisch-eidgenössischen Einungspläne nachgesucht213. Eine 
neue Initiative ergriff der pfälzische Kurfürst im Dezember im Rahmen seiner 
Bemühungen, Georgs persönliche Hilfe für König Maximilian auf dem Ungarn
zug zugunsten des Hauses Bayern und gegen den Schwäbischen Bund auszu
nutzen 2 1 6. Er und Albrecht IV. ließen ihr Anliegen bei den Orten von Graf Georg 
von Werdenberg-Sargans und dem Rottweiler Stadtschreiber Eustachius von 
Pfullendorf217 (Rottweil war seit 1464 „Zugewandter Ort" der Eidgenossen
schaft) vertreten, doch auf der Luzerner Tagsatzung im Dezember 1490 gab es 
immer noch keine probayerische Mehrheit, weswegen der Antrag erneut verscho
ben wurde 2 1 8 . Wie 1487 zwischen dem König und den bayerischen Herzögen, so 
zeichnete sich nun Anfang 1491 wieder ein regelrechter Wettlauf, diesmal zwi
schen den Wittelsbachern und dem Schwäbischen Bund, um ein eidgenössisches 
Bündnis gegen die jeweils andere Seite ab 2 1 9 . 

Nach erneuten Verhandlungspausen wurde auf der Tagsatzung im Mai 1491 
zweimal beraten, ob und wann mit den Wittelsbachern Tag gehalten werden 
sollte 2 2 ° . In deren Auftrag machte der in fürststiftkemptischen Diensten stehende 
Dr. Hux einen Umritt bei den Orten wegen der Übernahme des Haller Einungs-
entwurfs von 1487. Sehr geschickt scheint er sich dabei nicht angestellt zu 
haben, vor allem in Gelddingen überschritt er seine Instruktionen 2 2 1. Daraufhin 
wurde im Juli 1491 nochmals Eustachius von Pfullendorf zu den Eidgenossen 
geschickt. Er berichtete, alle Orte seinen jetzt zu einer Einung mit den Wittels
bachern bereit, allerdings nur unter folgenden Bedingungen: Wie gegenüber 
allen auswärtigen Mächten wollten sie sich nur defensiv binden, also versprechen, 

2 1 3 Hegi, 312-342; Schaufelberger, 331; Oechsli, 512; Bock, Einltg.zu RTA 3, 397f. 
2 1 4 Hegi, 362f., 398-f.; Bilgen, 260; Baum, Sigmund, 508f. 
2 1 5 Eidgenöss. Abschiede, Nr. 392. Dazu und zum Folgenden Hegi, 416-425. 
2 . 6 BayHStA KbÄA 4470, fol. 234-236; GLA 67/908, fol. 303-305. 
2 . 7 Dieser war zwischen 1472 und 1490 zuerst Fiskal, dann Hofschreiber am kaiser

lichen Hofgericht zu Rottweil gewesen (Georg Grube, 230, 233). 
2 . 8 Eidgenöss. Abschiede, Nr.403; BayHStA KbÄA 4470, fol. 237-239. 
2 . 9 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 94; Wagner, Hohenzollern, 316-318; BayHStA FüS 

281 l/2,fol.81-85. 
2 2 0 Eidgenöss. Abschiede, Nr. 412,413. 
2 2 1 Ebda., Nr.413; BayHStA KbÄA 4470, fol. 240-251, 305f. 
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nichts gegen Bayern zu unternehmen, nicht aber, den Wittelsbachern Kriegshilfe 
zuzuführen. Pfullendorf gab zu bedenken, trotz dieser Einschränkimg könnten 
die Bayern sich gute Chancen wenigstens für die Erlaubnis zu Anwerbung von 
Söldnern ausrechnen. Außerdem verlangten die Orte die generelle Ausnehmung 
von Kaiser, König und Reich und die von Dr. Hux zugesagte Jahrespension von 
200 Gulden pro Ort. Pfullendorf warnte Albrecht IV. vor Bemühungen Maximi
lians und des Bundesrats, den Abschluß dieser Einung zu hintertreiben und 
drängte die Fürsten, sich bis zu Tagsatzung im August zu entscheiden und diese 
entsprechend zu beschicken222. 

Die Reaktionen der Wittelsbacher auf diesen Bericht fielen unterschiedlich 
aus. Albrecht IV. vermißte in der präsumtiven Einung sein wichtigstes Anliegen, 
eine aktive Hilfspflicht der Eidgenossen, und faßte eine gewisse Verhandlungs
pause ins Auge . Georg der Reiche dagegen empfahl eine Annahme der eidge
nössischen Bedingungen und gab zu bedenken, es könne sogar Vorteile mit sich 
bringen, nicht auf gegenseitige Hilfsleistung festgelegt zu sein, „dannso wir auch 
bedennkhen, das die Eidgenossen auch allerlay zu thun haben" 2 2 4. Pfalzgraf 
Philipp empfahl in einem ausführlichen politischen Gutachten, obwohl auch er die 
Konditionen bemängelte und Nachbesserungsvorschläge machte, ebenfalls einen 
Abschluß zu den Schweizer Bedingungen. Ein anderes Vorgehen, so der Pfalz
graf, könne man sich nach so langen Versuchen und angesichts der politischen 
Konstellation nicht erlauben, sonst treibe man die Eidgenossen in die Arme 
Maximilians und des Schwäbischen Bundes. Auch ohne formelle Verpflichtung 
könne man im Einzelfall bei den Orten sicher Hilfen oder die Erlaubnis zur Trup
penwerbung erhalten. Wichtiger als die faktischen Bestimmungen der Einung 
würden ihre psychologischen Auswirkungen sein. Mögliche Gegner würden 
dadurch zur Vorsicht gezwungen, während die Fürsten zu Verhandlungen mit 
dem französischen König übergehen könnten 2 2 5 . Albrecht IV. ließ sich umstim
men und resümierte am 23.7.1491, man werde die Einung zu den Bedingungen 
der Eidgenossen annehmen, obwohl diese unbillig seien 2 2 6. Der Pfälzer betonte 
nochmals, daß damit wenigstens ein Minimum an politischer Sicherheit erreicht 
werde: „ob sie nit mit unns, das sie doch nit wider uns sin solten" 2 2 7. So ent
sandten die Wittelsbacher, nachdem die Zuger Tagsatzung am 1.8. die bayeri
schen Materien nochmals postponiert hatte, ihre bevollmächtigten Gesandten, 
wie von Eustachius von Pfullendorf Mitte Juli empfohlen, auf den 11.8.1491 
nach Luzern 2 2 8 . Noch einmal versuchte der Schwäbische Bund die bayerischen 
Werbungen zu konterkarieren2 2 9, diesmal allerdings vergeblich. 

Auf der Luzerner Tagsatzung gelang Philipp, Albrecht und Georg am 
23.8.1491 in einer für sie nach dem gescheiterten Nürnberger Reichstag immer 
bedrohlicheren reichspolitischen Konstellation endlich der Abschluß eines über 
fünf Jahre laufenden Einungsvertrags mit acht eidgenössischen Orten (Zürich, 

2 2 2 BayHStA KbÄA 4470, fol. 242-245 (16.7.1491). Zu den Aktivitäten des Königs 
vgl. Maitz, 20f. 

2 2 3 BayHStA KbÄA 4470, fol. 250f. (19.7.). 
2 2 4 Ebda., fol.251 (20.7.). 
2 2 5 Ebda., fol.253 (21.7.). 
2 2 6 Ebda., fol.261. 
2 2 7 Ebda., fol.262 (28.7.). 
2 2 8 Ebda., fol.265 (1.8.); Eidgenöss. Abschiede, Nr.416. 
2 2 9 Klüpfel, Urkunden, 118. 
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Bern, Luzern, Uri, Schwyz, Unterwaiden, Zug und Glarus) 2 M ), freilich nach vier 
Jahren vergeblicher Bemühungen und nur zu den von den Orten aufgestellten 
Bedingungen. Im Rahmen eines Defensivbündnisses wurde vereinbart, keinerlei 
Feindseligkeiten gegeneinander aufkommen zu lassen und Gegner des Bünd
nispartners nicht zu unterstützen. Für alle gegenseitigen Ansprüche wurde eine 
Austrägalinstanz eingerichtet. Großen Raum nahmen Handelsfragen, die Sicher
heit der Kaufleute, das Verbot neuer Zölle und die schweizerischen Beschwerden 
über das Reichenhaller Salzmaß ein. Ausgenommen wurden im Einungsvertrag 
lediglich Kaiser, König und Reich in unmittelbaren Reichsangelegenheiten. Für 
den Abschluß sollte jeder Ort während der Vertragslaufzeit eine jährliche 
„Ehrung" von 200 fl rh erhalten. Nicht zufällig meldete sich am Tag des Vertrags
abschlusses etwa auch der Luzerner Altschultheiß Ludwig Seiler, der den 
Wittelsbachern mit seinen Empfehlungen 1487/88 gute Dienste geleistet hatte, 
mit einem Rekommandations- und Bittschreiben bei Albrecht I V . 2 j l . Wegen der 
Auszahlung dieser „Ehrungen" trafen die drei Wittelsbacher im September 1491 
die nötigen Finanzierungsvereinbarungen2j2. Die jährlichen Ehrungs- und 
Dienstgelder in Höhe von 1,930 fl rh sollten jeweils an Weihnachten gezahlt wer
den, darunter waren 1,600 fl Pensionsgelder für die acht Orte der Einung, Leib
gedinge und Zehrgelder für Pfullendorf und andere Männer. Darüber hinaus 
sollte sechs Personen eine einmalige „vererung" gezahlt werden. Alle Beträge 
sollten von den drei Fürsten zu gleichen Teilen aufgebracht werden. Trotz einiger 
Irrungen wurden diese Gelder ab November 1491 ausgezahlt. 

Obwohl mit dem Augsburger Ausgleich von 1492 zwischen Kaiser, König, 
Schwäbischem Bund und den bayerischen Herzögen die Spannungen im süd
deutschen Raum, vor allem um Tirol und die Vorlande, nachließen 2 ^ und des
wegen und wegen des zunehmenden Anschlusses Albrechts IV. und Georgs des 
Reichen an Maximilian die Bedeutung der Eidgenossenschaft als wittelsbachi-
sches Widerlager gegen die Habsburger abnahm, lassen sich dennoch weitere Ver
suche der Fürsten des Hauses Bayern nachweisen, die Einung von 1491 doch noch 
durch eine Verpflichtung zu Beistand und Kriegshilfe zu ergänzen. Bezeichnen
derweise hatte Georg der Reiche diesen Gedanken einer „hilflich eynung" an
gesichts der wittelbachischen Krisensituation im April/Mai 1492, also kurz vor 
den Augsburger Schiedssprüchen des Königs, wieder zur Debatte gestellt, als vor 
allem der Pfalzgraf sich noch über Pfullendorf und Werdenberg-Sargans um eid
genössische Rückendeckung gegen den Bund bemühte 2 3 4 . Die Tagsatzung aber 
betonte ihren Vermittlungskurs und wollte keine pfälzischen Söldnerwerbungen 
gestatten235. Auch bei neuen Verhandlungen über den Zuzug von Reisigen, 
Anwerbeerlaubnis für Söldner und Ausweitungdes Defensivvertrags von 1491 zur 

2 5 0 BayHStA Ausw.St.Lit. Schweiz 23/1; KbÄA 4470, fol.268ff.; GLA 67/826, 
fol. 109'f.; Eidgenöss. Abschiede, Beil.24 (vgl. auch Nr.417 und Beil. 25). Siehe dazu auch 
das Mitteilungsschreiben Albrechts an Nürnberg vom 6.9., das die vielen Widerstände 
gegen den Abschluß hervorhebt (KbÄA 897, fol.26b) und Riezler, Baiern, 531; Oechsli, 
517 f.; Maitz, 21. Der Einung nicht bei traten Solothurn und Freiburg (vgl. BayHStA KbÄA 
1954, fol. 105). 

2 3 1 BayHStA KbÄA 4470, fol. 267. 
2 3 2 Ebda., fol.276-304. 
2 3 3 Hegi, 450. 
2 K BayHStA KbÄA 1994, fol. 320-331 u. 4471, fol. 1 (Zitat). 
2 3 5 Eidgenöss. Abschiede, Nr. 435. 
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Hilfseinung im zweiten Quartal 1494 machten die Orte keinerlei Zugeständ
nisse2 3 6. Den dritten Anlauf unternahmen die drei Wittelsbacher dann während 
des Wormser Reichtags im April 1495 und verlangten neben einer Hilfe von 
3,000 Mann für den Pfälzer gegen Mainz eine Verlängerung der im August 1496 
auslaufenden Defensiv- unter gleichzeitiger Umgestaltung zu Offensiveinung. In 
der erneuten Ablehnung durch die Tagsatzung haben wir eines der wenigen Ele
mente einer positiven Haltung der Eidgenossenschaft zu König Maximilian in 
jenen Jahren vor uns 2 3 7 . 1500 schließlich läßt sich letztmals nachweisen, daß 
Pfalzgraf und Kurfürst Philipp und Herzog Georg im Rahmen ihrer immer enger 
gewordenen reichspolitischen Kooperation nochmals mit der Eidgenossenschaft 
über ein Bündnis verhandelten238. 

Die gesamtwittelsbachischen Anläufe von 1492-1495 zum Ausbau des 
defensiven Einungsvertrags vom 23.8.1491 zur Hilfseinung blieben jedenfalls 
erfolglos; weitergehende Verpflichtungen wollten die Eidgenossen gegenüber 
den pfälzisch-bayerischen Fürsten - genau wie gegenüber dem König - nicht ein
gehen 2 3 9. Unklar bleibt der Status der eidgenössisch-wittelsbachischen Einung 
nach dem Auslaufen 1496, vermutlich wurde sie nicht verlängert. Für die Eid
genossenschaft trat jetzt die Problematik der Beziehungen zu Habsburg und zum 
Schwäbischen Bund in den Vordergrund; um die Mitte des Jahres 1497 gab es 
bereits Anzeichen für eine militärische Zuspitzung zwischen beiden Regional
mächten 2 4 0 . Aufgrund der engen Kontakte der bayerischen Herzöge zu Maximi
lian konnten die Orte auf deren Hilfe in den bevorstehenden Auseinandersetzun
gen nicht hoffen. 

Die Vorgeschichte und Geschichte des „Schweizer"- oder „Schwaben"-Kriegs 
von 1499 (je nach Perspektive der Darstellung) wird im nächsten Teil kurz 
zusammengefaßt 2 4 1 . Von den langfristigen Faktoren, die zu seinem Ausbruch 
führten, seien die folgenden hier lediglich kurz genannt 2 4 2: die lange, mit dem 
eidgenössischen Ziel der Schaffung einer antihabsburgischen Einflußsphäre 
nördlich von Rhein und Bodensee zusammenhängende Kette kriegerischer Aus
einandersetzungen zwischen Schweizern und Schwaben seit 1400; die Angst des 
schwäbischen Adels vor dem Abspenstigmachen seiner Untertanen durch die 
Anziehungskraft des eidgenössischen Modells; die Furcht auf Reichsebene vor 
einem Zusammenschluß unzufriedener oder oppositioneller Stände mit den 
Orten; das Selbstbewußtsein der Eidgenossenschaft als werdende Großmacht 
von europäischem Rang, mit dem die Ausformung eines spezifisch eidgenös
sisch-schweizerischen Nationalbewußtseins im 15. Jahrhundert einherging; die 
Ablehnung der Übernahme der Reformgesetze von 1495. Aus Sicht der Eid
genossen war der 1499 ausbrechende und für sie günstig verlaufende Krieg gegen 
Maximilian nicht ein Krieg gegen das Reich24^, sondern eine Auseinandersetzung 

2 3 6 Ebda., Nr.477,481,485. 
2 i l Ebda., Nr. 476. Die Wertung bei Angermeier, Eintlg. zu RTA 5,55. Vgl. auch Oechsli, 

518. 
2 3 8 Vgl. Hegi, 450f.; Friedhuber, 95. 
2 3 9 Die national schweizerische Interpretation der Geschichte des 15. Jahrhunderts durch 

Oechsli spricht deswegenbereitsexplizitvoneinerSchweizerNeutralitätspolitik(ebda., 517). 
2 4 0 RTA 6, S. 390. Vgl. Dierauer, 389f. 
2 4 1 Hingewiesen sei an dieser Stelle nur auf Oechsli, 560-616; Schaufelberger, 

340-346; Bilgeri, 262-273; Maitz, 140-175 und Wiesflecker, Maximilian, I I , 330-357. 
2 4 2 Vgl. v.a. Im Hof, 52-54; Schaufelberger, 338f. und Maurer (mit weiteren Lit.hin-

weisen). 
2 4 3 So Ulmann I , 649 ff. 
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mit Österreich-Tirol und vor allem dem Schwäbischen Bund, der sich in der Per
son Maximilians mehr und mehr mit der österreichischen Politik verknüpfte 2 4 4 ; 
für diese wiederum stand den Orten das starre, legitimistische Denken Fried
richs I I I . gegenüber der Eidgenossenschaft245. Das Königtum präsentierte sich 
den Schweizern in der Identität mit dem Haus Österreich vor allem als gefähr
licher Nachbar, und die von ihm ausgehende Gefahr wurde von der benachbarten 
Militärmacht des Schwäbischen Bundes, die gegen Bayern ihre Bewährungs
probe abgelegt hatte, noch vergrößert 2 4 6 . Für Georg den Reichen ergab sich im 
Verlauf des Kriegs, im Juli und August 1499, nochmals die Gelegenheit zu einem 
vermittelnden Auftritt und zur Mitwirkung an der Vorbereitung des Basler Frie
dens vom 22.9.1499 2 4 7, der die faktische Ablösung der Eidgenossenschaft vom 
Reichsverband markiert. 

Die Bezogenheit des Kriegs auf Österreich-Habsburg und sein politisches 
Instrument, den Schwäbischen Bund, machte ihn zu einem von vielen gleicharti
gen Regionalkonflikten im Reich und läßt nicht den Austritt aus dem Reich oder 
gar die „Anerkennung der Unabhängigkeit der Schweiz von Seiten Deutsch
lands" 2 4 8 als Primärziel erkennen. Indem sich die Eidgenossenschaft mit und 
nach dem Krieg von 1499 aber der stets fortschreitenden und mit wachsenden 
Leistungsanforderungen verbundenen Verdichtung des Reichsverbands auf 
Dauer entzog und am Reich der „Offenen Verfassung" festhalten wollte, waren 
die Konsequenzen des sich 1499 entladenden Konflikts eben doch von weit
reichender Wichtigkeit für die Reichsgeschichte249. 

VI . H o c h s t i f t s p o l i t i k als S o n d e r f a l l i n t e r t e r r i t o r i a l e r 
P o l i t i k : E i n f l u ß n a h m e auf die R e i c h s k i r c h e , 

l a n d e s h e r r l i c h e K i r c h e n h e r r s c h a f t 
u n d t e r r i t o r i a l e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n 

Wegen der Möglichkeit personalpolitischer Einflußnahme auf die Besetzung 
reichsunmittelbarer Fürstentümer spielten die Hochstifte eine besondere Rolle 
in der interterritorialen Politik der Herzöge von Bayern. Die Beziehungen zwi
schen den Herzögen und ihren geistlichen Mitfürsten sowie deren weltlichem 
und geistlichem Herrschaftsgebiet sind Teil eines schon vor der Reformationszeit 
entstandenen und mittlerweile recht gut erforschten Prozesses der Verdichtung 
der landesherrlichen Kontrollrechte über die kirchlichen Institutionen ihres 
Gebiets, des vorreformatorischen landesherrlichen Kirchenregiments250. Ein 
wichtiger Ausgangspunkt für diese Entwicklung war - vor allem in seinen, aller-

2 4 4 Laufs, Schwäbischer Kreis, 71; Mommsen, 256,278 f., 294 ff. ;Sigrist, 115 ff., 134 ff. 
245 Mommsen, 253ff.; Oechsli, 433f., 465-468; E.Schubert, König und Reich, 98 

Anm.46. 
246 Press, Vorderösterreich, 4. 
247 Klüpfel, Urkunden, 366, 379f.; ders., Schwäbischer Bund, Teil 2, 113. Der Basler 

Friede in: Eidgenöss. Abschiede, Beil. 35. Vgl. Bilgeri, 273 f. 
2 4 8 So Oechsli, 616. 
2 4 9 Moraw, Eidgenossen, 32; zuletzt ders., Freie Städte, 37 f. 
2 5 0 Vgl. allgemein Meuthen, 36 — 38 und die ältere Arbeit von Hashagen. 
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dings nicht ganz eindeutigen, Bestimmungen über die Besetzung der Bistümer im 
Reich - das Wiener Konkordat vom 17.2.1448 zwischen Papst und Kaiser 2 d ]. 
Von Srbik hat in seiner Untersuchung der österreichischen Verhältnisse die 
landesherrliche Einflußnahme für insgesamt zwölf Leitsektoren dargestellt, an 
deren Spitze die Errichtung von Landesbistümern und die Einflußnahme 
auf Bistumsbesetzungen, die Instrumentalisierung der Hochstiftsvogtei und die 
Ausdehnung der landesfürstlichen Gerichtshoheit stehen. Unter Anfügung eines 
Teils über die Kontakte der Fürsten mit der Kurie hat Rankl dieses sektorale Kon
zept für die Darstellung der bayerischen Verhältnisse übernommen. Der Akzent 
der neuen Forschungen Stievermanns über Württemberg in der zweiten Hälfte 
des 15. Jahrhunderts liegt auf der Klosterpolitik. Bei der Betrachtung der Bistums
politik sowohl der Wettiner in Sachsen, die die Hochstifte Meißen, Merseburg 
und Naumburg-Zeitz faktisch zur Landsässigkeit herabdrückten 2 5 2 , als auch von 
König Matthias Corvinus von Ungarn, der sich selbst das Patronatsrecht über die 
Hochkirche seines Landes be imaß 2 5 3 , begegnet uns mit dem Rekurs auf die Zeit 
der angeblichen landesfürstlichen Stiftung und Ausstattung der Bistümer ein 
Argumentationstypus, den wir auch bei den bayerischen Herzögen Georg dem 
Reichen und Albrecht IV. wiederfinden werden. Die landesherrliche Kirchen
politik kann und soll im folgenden nicht in aller Breite als Determinante der süd
deutschen Politik dargestellt werden - dazu sei auf die vorgestellten Studien ver
wiesen. Es sollen zunächst lediglich, unter enger Bezugnahme auf die Quellen 
des ausgehenden 15. Jahrhunderts, einige markante Züge für die Sicht sowohl 
der habsburgischen wie auch der wittelsbachischen Seite herausgearbeitet 
werden. 

1. Die Sicht der Habsburger 

Friedrich I I I . erzielte schon am Anfang seiner Regierungszeit durch geschickte 
Annäherung an den Papst in der Endphase des Konziliarismus wichtige Privile
gien sowohl für seine Stellung als Herr der Kirche in Österreich als auch als „vogt 
und beschirmer der kirchen" im Reich und konnte diese Positionen immer weiter 
ausbauen254. Die Reichskirche entwickelte er zu einem der zentralen Instru
mente für die Ausübung der kaiserlichen Macht, zu einer der wichtigsten und 
- über die Vergabe der Reichslehnrechte - auch faktisch handhabbaren Grund
lagen seiner reichsoberhauptlichen Stellung 2 5 5. Im folgenden wird eine stich-

2 5 1 Abdrucke bei Mercati, 177-181 und Zeumer, Nr. 168; die angesprochenen Wertun
gen bei Srbik, Staat und Kirche, 13 und Angermeier, Reichsreform, 108-112. Zur Frage 
des Rechts zur Bistumsbesetzung (Art. 2) vgl. Frenz, Kanzlei, 72 f. und Heinisch, 11 f. 
Weiters zum Wiener Konkordat Thomas, 457-460 und die Arbeit von Andreas Meyer. 
Eine gute Übersicht über Funktionen und Rechte des Domkapitels in der Frühneuzeit gibt 
die neue Studie von Christ, v. a. 259-268 zum Domkapitel als Wahlkörperschaft. 

2 5 2 Höss, v.a. 354-358; Manfred SchuIze. 
2 5 3 Adriänyi, Kirchenpolitik, 86-89; ders., Beiträge, 9,34. 
2 5 4 FRA 11/55, Nr. 1962 (1481). Vgl. Srbik, Staat und Kirche, 223; Angermeier, Reichs

reform, 104-113; Wodka, 170-174. 
2 5 5 Angermeier, Reichsreform, 107; Krieger, Königsherrschaft, 469-478, bes.471 -478 

zu den dem Reichslehnrecht entnommenen Pressionsmöglichkeiten. Dagegen spielten die 
„Ersten Bitten" bei Friedrich I I I . und Maximilian kaum mehr eine Rolle (Santifaller, v.a. 
580, 586). 
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wortartige Übersicht über die wichtigsten Etappen dieser erfolgreichen Politik 
Friedrichs I I I . gegeben256. 

- Das Konkordat für Österreich von 1445 betonte stark die territorialkirch
lichen Rechte des Landesherrn257. 

- 1446 Nominationsprivileg Papst Eugens IV. für den Kaiser für die Bistümer 
Trient, Brixen, Gurk, Triest, Chur und Pieben; 

- 1446 Nominationsprivileg für den Kaiser auf 100 Benefizien an den Kathe-
dral- und Kollegiatkirchen der Erblande; 

- 1447 Wiederholung des Nominationsprivilegs auf die sechs Bistümer und 
Erstreckung auf Lebzeiten Friedrichs I I I . durch Papst Nikolaus V.; 

- 1461/62 Gründung des Bistums Laibach und Übertragung des Nominations-
rechts auf den Kaiser 2 5 8; 

- 1469 Gründung der Stadtbistümer Wien 2 3 9 und Wiener Neustadt2 6 0 und 
Übertragung des Nominationsrechts auf den Kaiser; 

- 1474/75 Nominationsprivileg für den Kaiser auf 300 Benefizien im ganzen 
Reich. 

- Den Höhepunkt der kaiserlichen Herrschaftsansprüche über die Reichskirche 
bedeutete das einmalige, für spätere Kaiser nie erneuerte Privileg Sixtus' IV. 
vom 1.7.1478, in dem der Papst die Domkapitel von 17 im Interessenfeld der 
kaiserlichen Politik gelegenen Erzbistümern und Bistümern aufforderte, Neu
wahlen künftig nur noch nach dem Willen des Kaisers vorzunehmen2 6 1. Diese 
Verfügung stand im Widerspruch zum im Konkordat von 1448 grundsätzlich 
gewährten kanonischen Wahlrecht und schien ausbaubar zum faktischen 
kaiserlichen Nominationsrecht für die betreffenden Bischofsstühle 2 6 2. Diese 
Reservierungsbulle umfaßte mit dem Erzbistum Salzburg und den Bistümern 
Eichstätt, Passau, Augsburg, Freising und Regensburg auch etliche Hochstifte 
in der bayerischen Interessensphäre und bildete mit den Hintergrund für die 
erbitterten Besetzungsstreitigkeiten etwa in Salzburg und Passau in den Jahren 
um 1480. Die Wittelsbacher versuchten des öfteren ein Unterlaufen des päpst
lichen Privilegs von 1478, indem sie an das jeweilige Domkapitel appellierten, 
das im Konkordat verbriefte freie Wahlrecht zu nutzen und einen (bayern-

2 5 6 Vgl. Srbik, Staat und Kirche, 34f., 202f.; Feine, Erste Bitten; Tomek, 32 -41 ; Krie
ger, Königsherrschaft, 470 f. Eine wichtige Quelle dazu ist das die Jahre 1432 -1487 umfas
sende Bullar des Kaisers in HHStA Hs. W 6. Die Arbeit von Toews über Friedrich I I I . und 
das Papsttum basiert auf den geduckten Quellen und konzentriert sich auf die erste Hälfte 
der Regierungszeit des Kaisers. 

2 5 7 Vgl. Press, Erblande, 52. 
258 Schleicher, 3-36. 
2 5 9 Zur Gründungsgeschichte und den bald auftretenden Schwierigkeiten Tomek, 

36-47 und Schleicher, 37-72. 
2 6 0 Zur Gründungsgeschichte Tomek, 34-36; Schleicher, 73-101 und die neue Zusam

menfassung von Buttlar-Gerhartl. 
261 Chmel, Mon. Habsb. I 2, Nr.80. Vgl. Rankl. Kirchenregiment 60f.; Angermeier, 

Reichsreform, 107 und zur Vorgeschichte Bachmann, Reichsgeschichte, 663 — 671 und 
v. Kraus, Deutsche Geschichte, 618—621. 

2 6 2 Feine, Erste Bitten, 18; ders., Persona grata, 68. 
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freundlichen) Koadjutor mit Sukzessionsrecht zu bestimmen, um so für den 
Fall des Todes des gegenwärtigen Bischofs einen Eingriff des Kaisers aus
zuschließen 2 6 3 . 

- 1480 dehnte Sixtus IV. außerdem noch das Besetzungsrecht auf Wien und 
Wiener Neustadt auf alle Erben Friedrichs I I I . als Erzherzöge von Österreich 
aus 2 6 4. 

Die Ansprüche Friedrichs I I I . als „Römischer keyser und oberster vogt und 
beschirmer der kirchen" 2 6 3 sollen noch etwas näher am Passauer und Salzburger 
Beispiel dargestellt werden. Beide galten dem Kaiser in Vollzug eines Anspruchs 
des von ihm 1453 sanktionierten „Privilegium maius" Rudolfs IV. als den Landes
herren von Österreich, den „advocati und domini", untergeordnete Gebiete2 6 6, 
und beide waren während des ganzen 15. Jahrhunderts und vor allem zwischen 
1478 und 1482 zwischen Habsburg und Wittelsbach enorm umstritten. Als ober
ster und rechter Vogt der römischen Kirche beanspruchte der Kaiser die unmittel
bare Obrigkeit über die genannten Hochstifte und wollte nur noch dem Papst als 
geistlichem Oberhaupt der Christenheit gleichgeordnete Mitwirkungsrechte 
zugestehen: 

Ir wisset, daz der stifft Passaw in aller geistlicher und weltlicher oberkeit allain unnserm 
heiligen vater pabst und unns, und sunst nyemend annderm unnderworffen ... 2 6 7 . 

Komplementär dazu formulierte Friedrich I I I . , die bayerischen Herzöge hätten 
„ganncz kein oberkeit noch gerechtikeit an dem stifft" 2 6 8 . Im Falle Passaus 
machte er beim Papst darüber hinaus geltend, die Diözese hänge eng mit den 
Erblanden zusammen und sei in gewisser Weise sogar mit ihnen verschmolzen, 
so daß sie nach dem Vorschlag des österreichischen Landesherrn besetzt werden 
müsse 2 6 9 . So erhob Friedrich auch den Anspruch, alle in seinen Landen vorkom
menden und die Passauer Kirche betreffenden Streitfälle persönlich zu richten 
und verbot den österreichischen Prälaten 1477 die Folgeleistung zu einem vom 
Passauer Bischof nach St. Pölten angesetzten Beratungstag270.1487 versuchte er 
nach den Erfahrungen aus dem Passauer Bistumsstreit sogar, sich in Rom das 
direkte Ernennungsrecht für den Stuhl des heiligen Altmann zu sichern, doch 
ohne Erfolg 2 7 1 . 1490 wandte sich der Kaiser mit der Empfehlung an das Passauer 
Domkapitel, bei der fälligen Neubesetzung einen von ihm vorgeschlagenen Kan
didaten zu wählen und gab dafür folgende Begründung: Die meisten Besitzungen 
und Einkünfte des Hochstifts Passau, „des wir als Romischer keyser obrister 
vogt, erheber und stiffter sein", lägen in und kämen aus Österreich, „und aber 
uns und unserm haws Osterreich an der person, so zu demselben stifft, der in 

2 6 3 Z.B. im Fall Regensburgs 1481 (BayHStA KbÄA 1501, fol. 114f.). 
2 6 4 Hashagen, 192 f. Zur Kirchen- und Papstpolitik Maximilians vgl. Redik (für 

1492-1503); Wiesflecker, MaximilianI. und die Kirche sowie ders., Maximilian, V, 
151-178. 

2 6 5 BayHStAKbÄA 1041, fol.301 (1481). 
266 Srbik, Staat und Kirche, 36f. 
2 6 7 HHStAFrid.5,fol.l6(1482). 
2 6 8 Ebda., fol.42 (1481). 
2 6 9 FRA 11/46, Nr. 445 (1481). 
2 7 0 BayHStA HL Passau 2492 (1471); FRA 11/55, Nr. 1867. Vgl. Srbik, Staat und Kirche, 

124 f. 
2 7 1 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 90'. Vgl. dazu Weißthanner, 192. 
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gantz zerrutung, armut und verderben kummen, zu bischof erweit werden solt, 
der den widerumb in ain fürnemen bringen mocht, mercklich gelegen ist. . . " 2 7 2 . 
Mit denselben Argumenten schlug auch König Maximilian 1500 unter der Dro
hung, „so müssten wir, unnser oberkeit, gerechtickeit und freiheiten nach, ein 
person, die unns darzu gefellig ist, dahin nominiren", zwei ihm genehme Kan
didaten zum Bischof von Passau vor 2 7 3 , doch beide Male wählte das Domkapitel 
einen Kandidaten aus den eigenen Reihen. Ähnlicher Argumente bediente sich 
Friedrich I I I . in den Streitigkeiten um die Besetzung des Erzbistums Salzburg2 7 4. 
Als im Hochstift Eichstätt um 1485 Gerüchte über einen Amtsverzicht des 
erkrankten Bischofs Wilhelm von Reichenau auftauchten, ließ Friedrich den 
Bischof wissen, eine Übergabe könne - entsprechend den Vorschriften der Bulle 
von 1478 - nur mit Rat und Wissen des Kaisers geschehen, denn ihm unterstehe 
das Hochstift in weltlicher Hinsicht unmittelbar 2 7 5. 

2. Die Sicht der Wittelsbacher 

Wie nun stellten sich die Verfügung über die Reichskirche und die entspre
chenden Anspruchstitel aus der Sicht der Wittelsbacher dar? Als Grundlinien 
der bayerischen Landeskirchenpolitik des 15. Jahrhunderts lassen sich an
geben 2 7 6: Zurückdrängung der Territorien der geistlichen Fürsten, wobei 
Freising unter den stärksten Druck geriet, aber trotz mehrerer Mediatisierungs-
anläufe etwa Ludwigs des Reichen in Eichstätt, Georgs des Reichen in Passau 
und Albrechts IV. in Regensburg eine formelle Integration in den wittelsbachi
schen Landesstaat nirgends gelang; gezieltes Vorgehen gegen die Rechte der geist
lichen Ordinarien auf dem Gebiet der Steuerpolitik; Beschränkung der geistlichen 
Gerichtsbarkeit; Sicherung weitgehender Verfügungsrechte über die Klöster 
und vielfältige Einflußnahme im Bereich der niederkirchlichen Rechte. Aus den 
Quellen ließen sich eine Vielzahl von Beispielen für diese Landeskirchenpolitik 
geben, etwa Ludwigs und Georgs Vorgehen gegen die geistliche Gerichtsbarkeit 
in Niederbayern277, Georgs Inanspruchnahme des Spolienrechts gegenüber den 
Ordinarien 2 7 8, die Anordnungen des Herzogs zum Vollzug kanonischer Wahlen 
in seinem Territorium und zur vorherigen Überprüfung von Pfründenvergaben 
aufgrund reichsoberhauptlicher oder päpstlicher Rechtstitel 2 7 9 und die 1483 
von Rom sanktionierte Übung Albrechts, gelehrte Räte aus den Domkapiteln auf 
Kosten der Kathedralpfründe an seinen Hof zu holen 2 8 0 . Da jedoch die Ent
faltung der landesherrlichen Kirchenherrschaft vor allem nach innen nicht 
Thema dieser Arbeit sein kann, soll es mit diesen Einzelbeobachtungen sein Be
wenden haben. Vielmehr soll noch ausführlicher die den Quellen entnehmbare 

2 7 2 HHStA Frid. 7, fol. 19. 
2 7 3 HHStA Max. 10, fol. 3-6 . 
2 7 4 Vgl. BayHStA KbÄA 1679, fol. 60 bzw. fol. 82 f.; HHStA Frid. 4, fol. 55 f. (1478/79). 
2 7 5 HHStA Frid. 9, fol. 138 (= Auer, Nr. 62). 
2 7 6 Vgl. Rankl, Kirchenregiment; Stornier, Konsolidierung, 185-187. 
2 7 7 BayHStA KbÄA 1703, Fasz. I I , fol. 1-6; KbÄA 1040, fol.95-102. 
2 7 8 BayHStA FüS 206 (gegenüber dem Bischof von Regensburg 1493). 
2 7 9 BayHStA PNU Landschaft 245; Krenner 12,277. Vgl. Rankl, Kirchenregiment, 221. 
2 8 0 BayHStA KbÄA 1179, fo l .8 ' -11 ' (Abschrift der Bulle vom 21.10.1483). Vgl. Riez-

ler, Baiern, 677, Hashagen, 210; Rankl, Kirchenregiment, 65 und zu den in Regensburg 
sich ergebenden Vollzugsschwierigkeiten KbÄA 1501, fol. 119 -135. 
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Begründungstypik der wittelsbachischen Kontrollansprüche über Hochstifte 
und Reichsabteien untersucht werden, denn dadurch erfahren wir, welche recht
lich-historische Argumentation die beiden Herzöge den Verfügungsbestrebun
gen des Reichsoberhaupts entgegenstellten. 

Am auffälligsten in der Argumentation der Herzöge ist immer wieder das als 
Topos gebrauchte Fundatorenargument, d. h. die Ableitung vor allem personeller 
Verfügungsrechte aus der (angeblichen) Errichtung und Dotation des Hochstifts 
durch die Vorfahren der Herzöge als bayerische Landesfürsten, verbunden mit 
einem Hinweis auf die geographische Lage des jeweiligen geistlichen Reichs
stands. Ein gutes Beispiel dafür ist ein Brief Georgs des Reichen an Kurfürst Phil
ipp von der Pfalz in der Endphase des Passauer Bistumsstreits, in dem es u.a. 
über das Hochstift heißt: 

... das der stifft Passaw von unsern vorfarn fürsten von Bairn . . . vor ettwovil hundert 
iarn gestifft, erhebt und der bischöflich stul daselbs hin gein Passaw von denselben 
unnsern vorvordern gesetzt .. . worden ist, dartzu dieselben unser vorvordern von 
unserem fürstenthumb Bairen... mercklich gegeben haben, als dann wissentlich ist... So 
ist auch offenbar wie derselb stifft unns, unnsern lannden und leutten gelegen und 
verwont. . . 2 8 1 . 

Ergänzend verwies der Herzog des öfteren auf das besondere Interesse der 
bayerischen Herzöge an Passau („nachdem unns baiden an dem stifft mercklich 
gelegen is t" 2 8 2 ) und auf die Handhabung der Wahlfreiheit der Domherren „auf 
altes herkomen, auch in kraft irer freihait, geschribner geistlicher rechten und 
der compactata tutscher nacion" 2 8 3 - Wahlfreiheit allerdings nur im Sinne pro
bayerischer Kandidaten. Ludwig der Reiche benutzte diesen Argumentations-
topos auch in einem Territorialstreit mit Stadt und Bischof von Passau, um 
seiner Rechtsauffassung Nachdruck zu verleihen 2 8 4. In Fällen entsprechender 
Interessengemeinsamkeit mit den Herzögen gegen Kaiser oder Papst über
nahmen auch die Domkapitel selbst das Fundatorenargument285. 

Nicht nur im Falle Passaus, sondern auch bei weiteren geistlichen Gebieten des 
bayerischen Raums wie beim Erzstift Salzburg, bei den Hochstiften Regensburg 
und Augsburg, aber auch im Fall des Fürststifts Kempten und des - landeshoheit
lich zwischen Salzburg und Bayern umstrittenen - Kollegiatstifts Mattsee wurde 
auf die Gründung und Dotierung durch die Vorgänger Georgs und Albrechts im 
bayerischen Herzogtum verwiesen und wurden daraus Mitspracherechte in 
zumeist personeller Hinsicht abgeleitet286. 1487 umschrieb Georg der Reiche 

2 8 1 BayHStA HL Passau 976 (22.3.1482). 
2 8 2 BayHStAKbÄA 1041, fol.302 (1481). 
285 Chmel, Materialien I I , Nr.286 (1481). Vgl. ähnlich BayHStA KbÄA 1041, fol.256 

(1479), fol. 267 (1481). 
2 8 4 BayHStA HL Passau in den Blechkästen, Kasten 92, Nr. 1. 
2 8 5 BayHStA KbÄA 1679, fol.44 (Salzburg 1478); Chmel, Materialien I I , Nr.286 

(Passau 1481). 
2 8 6 Vgl. zu: Salzburg: BayHStA KbÄA 1679, fol. 91 (1479); KbGehLA 537, fol. 17 f. u. 

1703, Fasz. IV, fol.22-25 (1500/01); Regensburg: KbÄA 1501, fol.97 (1457); Augsburg: 
StAA HL Augsburg M. Best. 241 (1486); Kempten: BayHStA NKB 34, fol. 459 (1451). Die 
selige Hildegard (t783), Gemahlin Karls des Großen, in Kempten als eigentliche Grün
derin des Klosters verehrt, wurde in diesem Fall, obwohl aus schwäbischem Herzogs
geschlecht stammend, als „dez pluts von Bayrn" bezeichnet; Mattsee: BayHStA KbGehLA 
775, fol. 62 f. (Mattseer Weistümer aus der Zeit Ludwigs des Reichen). Mattsee war um 780 
von Herzog Tassilo I I I . gegründet worden. 
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anläßlich einer Gegen wähl in Salzburg den für die Herzöge in solchen Besetzungs
angelegenheiten besonders in Frage kommenden Personenkreis: Der Kandidat 
sollte aus dem Gebiet der bayerischen Herzogtümer und aus einer Familie stam
men, die den Fürsten des Hauses Bayern durch treue Dienste verbunden sei 2 8 7 . 
Bezeichnenderweise war es der Ungarnkönig Matthias Corvinus, der wichtigste 
antikaiserliche Bündnispartner der Wittelsbacher, der die Vogtei- und Stiftungs
ansprüche des Herzogs gegenüber der Argumentation Friedrichs I I I . nachdrück
lich guthieß 2 8 8 . 

Der Topos des Fundatorenarguments entspringt der auch in der bayerischen 
Historiographie der Zeit beobachtbaren Ineinssetzung von Land und Dynastie 
über die Zeiten hinweg 2 8 9 . Das Jahr 1180 erschien danach nicht als eine Zäsur in 
der Geschichte des Lands, die Wittelsbacher reihten sich ohne Bruch in die lange 
Abfolge der bayerischen Herzöge von sagenhaften Urzeiten her ein und betrach
teten etwa Karl den Großen als einen ihrer Ahnherren. Gerade im 15. Jahrhundert 
förderten die Wittelsbacher die Verfasser entsprechender Chroniken zur Er
höhung des Ruhms, aber auch der Legitimität ihrer Dynastie 2 9 0. Die Grund
elemente dieser dynastisch-territorialen Geschichtsschreibung291 sind die Ver
herrlichung der regierenden Fürsten durch Konstruktion einer lückenlosen Kette 
ruhmreicher Ahnen, der Aufweis Bayerns als seit jeher vom selben Volk besiedel
ter und vom selben Fürstengeschlecht regierter historisch-politischer Einheit 
und die Erinnerung an die immer selbstständige Rolle Bayerns in der Geschichte 
des Reichs. Damit war neben der Vergrößerung von Ruhm und Legitimität der 
regierenden Fürsten die Möglichkeit gewonnen, das Faktum der fürstlichen 
Herrschaft im Territorialstaat auf einen Begriff zu bringen, diesen (wie etwa 
„Haus Bayern" oder „Land zu Bayern") als historisch fundiert in die aktuelle poli
tische Diskussion einzuführen und daraus wiederum, wie im Fundatorentopos, 
konkrete Einflußrechte abzuleiten2 9 2. 

Albrecht IV. allerdings entwickelte in puncto wittelsbachische Reichskirchen
herrschaft noch kühnere Vorstellungen im Sinne seines (vor allem an der Tirol
politik ablesbaren) großen Ziels der territorialen Wiederherstellung des alten 
Herzogtums Bayern des frühen und hohen Mittelalters 2 9 3. In einer Denkschrift 
vom Jahresende 1478 im Zusammenhang mit der vom Kaiser betriebenen Abset
zung Erzbischof Bernhards von Salzburg erhob er Anspruch darauf, 

das das bistumb Saltzburg und mer andere bistumb als Regenspurg, Bamberg, Freysing, 
Eystet, Augspurg, Passau und Brixen zu dem haus und furstenthumb zu Bairn gehörten, 
als dann des brieflich urkund vorhanden . . . 2 9 4 . 

Damit rekurrierte der Herzog auf den Regensburger Landfrieden König 
Rudolfs I . vom 6 . 7.128 1 2 9 5 , der von den Herzögen Ludwig I I . (1253-1294), 

2 8 7 BayHStA KbÄA 1679, fol. 114. 
2 8 8 Vgl. zum geschilderten Fall 1487 BayHStA KbÄA 1679, fol. 118 und KbÄA 235, 

fol.54sowieKbÄA4049,fol.9f. zurentsprechenden Argumentation des Gegenerzbischofs. 
2 8 9 Vgl. Moeglin, Genealogie, v.a. 33 f., 40; Schnith, Geschichtsschreibung im Herzog

tum Bayern, 360; Spindler, Anfänge, 105f. 
2 9 0 Moeglin, Genealogie, 41-52. 
2 9 1 Zum Terminus ebda., 33 f.; vollständig ausgearbeitet in ders., Les Ancetres du Prince. 
2 9 2 Vgl. Moeglin, Genealogie, 53f.; ders., Geblüt, 473f.; Straub, 274-276. 
2 9 3 Kraus, Sammlung, 292, 311. 
2 < M BayHStA KbÄA 1679, fol. 65 f. Druck bei Franz M. Mayer, Abdankung, 232. 
2 9 3 Druck: Monumenta Wittelsbacensia, I , Nr. 140. Vgl. dazu Gerlich, Rudolf 
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Heinrich XI I I . (1253-1290) und dem Bischof von Regensburg beschworen 
wurde und mit der Nennung der „bischöf, die zu dem land zu Beim gehörent" 
und die dem Landfrieden noch beitreten sollten, einen weiten wittelsbachischen 
Anspruchsbezirk absteckte: Salzburg, Bamberg, Freising, Eichstätt, Augsburg, 
Passau und sogar Brixen, obwohl Tirol sich eben als eigener landrechtlicher 
Raum konstituierte. Hier wird mit dem Terminus „land ze Beim" nochmals auf 
den ausgedehnten ursprünglichen bayerischen Herzogssprengel, auf die „terra", 
das Reichsland Bayern des frühen und hohen Mittelalters, verwiesen2 9 6. Die Ver
fügungen des Landfriedens nahmen Bezug auf die Normen des bayerischen 
Landrechts und waren insofern der Anerkennung einer gewissen Machtpräpon-
deranz der Herzöge dienlich, doch war der Landfriede seiner Intention nach Son
derregelung und Ausnahme und erwies sich als nicht im Sinne der bayerischen 
Ansprüche handhabbar. Denn schon 1281 war die Bischofsliste nur noch Demon
stration wittelsbachischer Ansprüche, nicht mehr aber faktischer Abhängigkei
ten oder landrechtlicher Zusammenhänge, nur noch der Versuch, ein wittels-
bachisches Einflußgebiet weit über die längst zusammengeschrumpften Grenzen 
des bayerischen Landesstaats hinaus zu postulieren. Um so bemerkenswerter ist 
es (und zeugt von der Beschäftigung des Herzogs und seiner Räte mit Fragen der 
bayerischen Vergangenheit), daß Albrecht IV. zum Ende des 15. Jahrhunderts 
solche Fragen zu einer Zeit wiederaufgriff, in der sich die frühere Zugehörigkeit 
der Bischöfe zum Herzogsstaat höchstens noch bei Beisetzungsfeierlichkeiten 
oder bei Versammlungen wegen der Türkengefahr ansatzweise manifestierte297. 
Mit den Plänen Albrechts für ein „süddeutsches Reich der Wittelsbacher"2 9 8 

schließt sich der Kreis zum eben im Rahmen des Fundatorenarguments bespro
chenen Konzept der Herzöge und einer von ihnen inaugurierten Historiographie 
vom großen, über die zeitgenössischen Landesgrenzen hinaus reichenden „land 
ze Bairn", einem Konzept, in dem sich noch die alte landrechtliche Einheit 
spiegelt2 9 9. 

Folgende Elemente der auf die Bayern territorial verbundenen Bistümer 
gerichteten Personalpolitik der Herzöge Georg und Albrecht IV. lassen sich also 
konstatieren: 

- Aus dem Gedanken von der Kontinuität des bayerischen Landesfürstentums 
und seiner Herrscher und aus dem Gedanken der Weiträumigkeit des alten 
„lands ze Bairn" wurden - vermittelt über das Fundations- und Dotations
argument und die Inanspruchnahme von Vogteiherrlichkeit - Mitsprache
rechte bei der Besetzung von Erzbistümern, Bistümern und Abteien ab-

v.Habsburg, 34-44; Thomas, 55f.; Spindler-Kraus, (HdbG I I , 98-100) und Wolfgang 
Schnelbögl: Die innere Entwicklung der bayerischen Landfrieden des 13.Jahrhunderts. 
Heidelberg 1932 (= Deutschrechtliche Beiträge XIII,2), 64 f. 

2 9 6 Spindler, Anfänge, 171. 
2 9 7 Vgl. Meichelbeck, 265 f. und HHStA Frid. 9 fol. 34 (= Auer, Nr. 11). 
2 9 8 Kraus, Sammlung, 310. 
2 9 9 Schnith, Bayerische Geschichtsschreibung im Spätmittelalter, 212, ders., Geschichts

schreibung im Herzogtum Bayern, 360. Vgl. vor diesem Hintergrund die instruktiven 
Überlegungen von Moraw (z. B. ders., Reichsreform, 127) zur Einteilung des Reichs in ver
schiedene Binnenregionen, „die ein jeweils überwiegend nach innen gewandtes Kräfte
spiel aufwiesen". 
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geleitet, hie und da auch Argumentationshilfen in Territorialstreitigkeiten 
bezogen. 

— Unter Bezug auf die geographische Lage eines Bistums zum Landesfürstentum 
wurde des öfteren Interesse an der Besetzung mit einem Bischof kundgetan, 
der aus einem den bayerischen Herzögen eng verbundenen Geschlecht oder 
sogar dem Haus Bayern selbst kam. 

- Gegenüber kaiserlichen Besetzungsversuchen wurde in Rom und in den 
Kathedralstiften selbst Rekurs auf das kanonische Wahlrecht der Domkapitel 
laut des Konkordats von 1448 genommen. Daneben gab es aber, neben dem 
quasi „theoretischen" Höhepunkt in Albrechts IV. Bezugnahme auf den Land
frieden von 1281, mehrere praktische Versuche der Herzöge, noch weiter 
gehende Maßnahmen durchzusetzen und direkt auf Bistumsbesetzungen Ein
fluß zu nehmen. Dazu seien im folgenden drei unterschiedlich gelagerte Bei
spielfälle kurz angesprochen. 

1) Im Bistum Augsburg gab es anläßlich der Sedisvakanz von 1486 den Versuch 
einer direkten Wahlbeeinflussung. Georg der Reiche erklärte unter Verweis 
auf seine langjährige Schirmherrschaft über das Hochstift, dessen Grenzlage 
zu Bayern und die allgemeinen Verhältnisse in Schwaben die Wahl eines baye
rischen Fürsten zum Bischof für nötig, 

dieweil dann, als unns anlanngt, menicherlay prakhtiken ... vorhannden sind, ainen 
zu dem stifft zu furdern und darein zu schieben, der uns herrn von Bairn allen nit 
gewogen, sonnder widerwerttig sein, und auf annder fürsten sein aufsehen, unns zu 
nachteil, haben möcht 3 0 ° . 

Gemäß einem Vorschlag des oberbayerischen Herzogs kamen Albrecht IV., 
Georg der Reiche und Pfalzgraf Otto I I . persönlich mit einer Kurpfälzer 
Gesandtschaft zum Wahltag (21.3.1486) nach Augsburg, um ihren Kandida
ten beim Kapitel durchzusetzen, doch ohne Erfolg. 
„Mit grossem Unwillen und draworten schieden die herzogen von Bayren ab 
von Augspurg" ) 0 1 , nicht ohne in einem Brief den Elekten und das Kapitel auf 
die Fundierung Augsburgs durch Bayern, die Schirmherrschaft über das 
Hochstift und die Umschließung des weltlichen Herrschaftsgebiet des 
Bischofs durch bayerisches Territorium drohend hinzuweisen3 0 2. 

2) Im Fall des Bistums Regensburg erreichten frühere Einflußnahmen der baye
rischen Herzöge (Koadjutorat des Mosbacher Pfalzgrafen Ruprecht 1457; 
Koadjutoratsprojekt 1481) 3 0 j > ihren bereits geschilderten Höhepunkt 1487, 
also nach dem Beginn der vorübergehenden Eingliederung der Reichsstadt 
Regensburg in das oberbayerische Herzogtum 1486. Unter Hinweis auf die 
Rechte Albrechts als Stadtherr verlangten die Wittelsbacher die direkte 
Bestimmung des Regensburger Bischofs durch sie ohne Mitwirkung des Dom
kapitels 3 0 4. Vom Papst und dem zuständigen Ausschuß der Kardinäle wurde 
die Forderung rundheraus zurückgewiesen: 

3 0 0 BayHStA KbÄA 1, fol. 52. Vgl. ebda., fol. 55. 
3 0 1 Tagebuch... (hg.v. Dreher), Nr.9. 
3 0 2 StAA HL Augsburg M. Best. 241 (unfol.). 
3 0 3 BayHStA KbÄA 1501, fol. 96-112, 114f. 
3 0 4 Ebda., fol. 140-152; TLA U I 7658. Vgl. dazu Weißthanner, 189-192. 
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... War der gleich begerung durch vil kunig und fürsten geschehen und nye zugeben, 
des geleich auch dem Römischen Kaiser versagt, und wo es yetzo... hertzog Albrechten 
zugeben würd, so wurden di anderen fürsten geursacht, das in arg zu vermercken, oder 
bewegt, solichs wieder bei dem Stul ze suchen... und möcht doch nit zugeben wer
den, nach dem es dem rechtten wider sey, das layen bischoff welen sollten . 

Der Kardinalprotektor der Deutschen Nation, Francesco Todeschini-Picco-
lomini (1439—1503)3 0 6, suchte die entstehende Aufregung vermittelnd zu 
dämpfen, indem er ein grundsätzliches Privileg zwar ebenfalls ausschloß, aber 
in den jeweils nötigen Einzelfallentscheidungen Rücksicht des Papstes und 
der Kardinäle auf den Willen der Herzöge in Aussicht stellte 3 0 7. Immerhin 
wurde noch 1487 Pfalzgraf Ruprecht aus der Simmernschen Linie zum Koad
jutor des bereits 77jährigen Regensburger Bischofs Heinrich von Absberg 
bestellt und wurde nach dessen Tod 1492 auch Bischof 3 0 8. 

3) Ebenfalls 1487 versuchte Georg der Reiche in Passau, das Hochstift und den 
auf seine Initiative 1485 hin gewählten Bischof Friedrich von Oettingen fak
tisch seiner Landeshoheit zu unterwerfen3 0 9. Von den zahlreichen Bestim
mungen des noch ausführlich zu behandelnden Schutz- und Schirmvertrags 
vom 8.10.1487 und seiner Beibriefe sei hier nur der Punkt erwähnt, daß 
Bischof und Kapitel „on sonnder wissen und guten wil len. . . unnsers gnedigen 
hern hertzog Görigen" keinen Koadjutor annehmen und keinen neuen Bischof 
wählen sollten 3 1 0. 

Im ganzen gesehen konnte die bayerische Bistumspolitik 1475-1498 in Fra
gen der Besetzung der Bischofsstühle durch Angehörige des eigenen Hauses oder 
diesem verbundener Familien, aber auch in Fragen der vertraglichen Anbindung 
geistlicher Reichsfürsten bemerkenswerte Erfolge verzeichnen, weniger aller
dings in der direkten Auseinandersetzung mit Habsburg 3 1 1. Auch lassen sich drei 
zeitliche Verdichtungszonen der herzoglichen Bistumspolitik mit jeweils deut
lichen Bezügen zur reichspolitischen Situation unterscheiden: 

- Die erste Phase 1478-1482 umfaßte die nur vor dem Hintergrund der Aus
einandersetzungen zwischen Friedrich I I I . und dem Ungarnkönig Matthias 
richtig zu interpretierenden Streitigkeiten um die Besetzung des Erzbistums 
Salzburg und des Bistums Passau, einen ersten Koadjutoratsplan für Regens
burg (1481), Schutz- und Schirmverträge mit Regensburg (1482) und Augs
burg (1479, 1482) sowie die Erneuerung der Einungen mit Würzburg (1479) 
und Eichstätt (1480). 

- Zur zweiten Phase 1485 — 1487 lassen sich, in engem Zusammenhang mit dem 
Scheitelpunkt antihabsburgischer Politik der bayerischen Herzöge, zusam-

3 0 5 BayHStA KbÄA 1501, fol. 153-160 der Bericht der bayerischen Räte aus Rom 
(Mai 1487), hier fol. 157. 

3 0 6 Vgl. die Arbeit von Strnad, Todeschini-Piccolomini. 
3 0 7 BayHStA KbÄA 1501, fol. 159. 
3 0 8 BayHStA HU Regensburg 1487 VIII 27; Staber, 94. 
3 0 9 Rankl, Kirchenregiment, 113f.; Stornier, Konsolidierung, 186. 
3 , 0 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 227 (Beibrief 30.10.1487). 
3 1 1 Vgl. Angermeier, Eintlg. zu RTA 1, 66 f. 
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menfassen: niederbayerische Übernahmepläne für Eichstätt 1485/86, der 
massive Versuch der Wahlbeeinflussung in Augsburg 1486 nach nochmali
ger Erneuerung der niederbayerischen Schirmrechte 1485, die Wahl eines 
antihabsburgischen Gegenerzbischofs in Salzburg, das Regensburger Koad-
jutorat für Pfalzgraf Ruprecht und der eine faktische Unterwerfung bedeu
tende Schirmvertrag des Bischofs von Passau mit Georg dem Reichen (alle 
1487). 

— Nach der Beruhigung der politischen Lage im Süden des Reichs durch die 
Augsburger Vergleichslösung vom Sommer 1492 zeigen sich die Jahre 1494 
bis 1496 nochmals als eigene Phase wittelsbachischer Einflußversuche auf die 
bayerischen Hochstifte. Fortwährende Wahl- und Koadjutoratspläne für Salz
burg, Einungen mit den neuen Bischöfen von Würzburg (1495) und Eichstätt 
(1496), wo 1495 ein pfälzischer Besetzungsversuch gescheitert war, und vor 
allem die Bestellung des kurpfälzischen Prinzen Ruprecht zum Administrator 
von Freising 1495 (ihm folgte 1498 sein Bruder Philipp) prägen das Bild. 
Allerdings läßt sich gerade am Freisinger Beispiel auch bereits das Auseinan
derbrechen der herzoglich-bayerischen Allianz und Georgs Übergang zur 
engen Kooperation mit dem Pfalzgrafen erkennen. 

Es erschien nicht sinnvoll, die Darstellung der Beziehungen Georgs des Rei
chen zu den bayerischen Hochstiften nach dieser allgemeinen Einleitung zur 
habsburgischen und wittelsbachischen Bistumspolitik durchweg in einem einzi
gen Kapitel zu vereinigen. Die reichspolitische Relevanz der Bistumsstreitigkei
ten in Salzburg und Passau 1478—1482 ist so groß, ja für Georgs Verhältnis zum 
Ungarnkönig sogar derart konstituierend, daß diese Auseinandersetzungen im 
Rahmen der allgemeinen Reichspolitik zu behandeln waren. Ähnliches gilt, in je 
eigenen Zusammenhängen, etwa für die Bestellung eines kurpfälzischen Admini
strators in Freising 1495 (ein wichtiger Punkt der gegen Albrecht IV. sich ver
dichtenden niederbayerisch-pfälzischen Kooperation), für die Pressionsversuche 
gegen Regensburg 1487 oder für die politischen und territorialen Beziehungen 
zum Hochstift Augsburg in den achtziger Jahren, einem der wichtigsten Probier
steine der niederbayerischen Schwabenpolitik. Deswegen wurden bzw. werden 
diese Vorgänge auch im Rahmen der angedeuteten Zusammenhänge ausführlich 
dargestellt. Andererseits erschöpft sich die Behandlung des Sachkomplexes 
„Reichskirche" nicht in der vielfältigen Problematik des landesherrlichen Kir
chenregiments, sondern bringt eine zweifache reichspolitische Komponente ins 
Spiel, die eine Darstellung im Kapitel über Reichspolitik als interterritoriale 
Politik erlaubt, ja nahelegt: 

1) die Möglichkeit exemplarischer Studien zum Zentralthema dieser Arbeit, den 
Territorialkonfliktpunkten zwischen Habsburgern und Wittelsbachern vor 
dem Hintergrund ihrer reichspolitischen Rolle bzw. Ambitionen, und 

2) die Tatsache, daß bei Streitigkeiten Georgs mit den Bischöfen als Reichsfür
sten die gleichen territorialen Expansionsinteressen und ihre Transformation 
in der Reichspolitik eine Rolle spielten, wie sie die Politik des Herzogs seinen 
Nachbarn gegenüber überhaupt kennzeichneten. 

Deswegen sollen im folgenden für das Erzstift Salzburg und das Hochstift Pas
sau, für die die meisten entsprechenden Quellen vorliegen, nicht nur die - für 
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sich genommen schon sehr interessanten und mit bemerkenswerten wittels
bachischen Erfolgen verbundenen - reichskirchenpolitischen Beziehungen zu 
Georg nach der Zeit der großen Bistumsstreitigkeiten, also etwa 1485-1500, 
dargestellt werden, sondern auch die Verhältnisse zwischen Niederbayern und 
Salzburg bzw. Passau als Nachbarterritorien mit ihren Konflikten um gegensei
tige Hoheitsrechte und Handelsfragen, wobei auch die Frage nach der Einfluß
nahme der beiden Sachstränge aufeinander gestellt werden soll. 

3. Das Erzstift Salzburg 

a) Die Auseinandersetzungen zwischen Herzog Georg und Salzburg 1485 -1488 

Vor allem Herzog Georg suchte nach dem kaiserlichen Erfolgin der Besetzungs
frage 1481/82 dem Administrator des Erzbistums, Erzbischof Johann Becken-
sloer von Gran, „wenigstens Hindernisse in den Weg zu legen, soviel ihm nur 
möglich war" 3 1 2 . Dazu gehörten seit 1485 Streitigkeiten um die Salzmaut, um 
Hoheitsrechte in Grenzgebieten und um die Gerichtsrechte in und um Mühldorf, 
die Verweigerung der Einhebung von Salzburger Geldhilfen in Bayern und die 
fortgesetzte Unterstützung für den nach Mühldorf geflohenen, probayerischen 
Salzbürger Dompropst Christoph Ebran von Wildenberg. 

aa) Der Streit um die Salzmaut ab 1485 

Als Beitrag zur Sanierung der völlig zerrütteten Finanzen des Erzstif ts gestattete 
Kaiser Friedrich I I I . dem Administrator Beckensloer (1482—1487), seinem 
Vertrauten, einen Zollaufschlag von vier Pfennigen je Fuder Halleiner oder 
Schellenberger Salz bei der Ausfuhr aus Salzburger Gebiet, was für den Erz
bischof jährliche Mehreinnahmen von etwa 4,000fl bedeutete313. Wie noch des 
öfteren später im 16. Jahrhundert führte dies zu Protesten, Gegenmaßnahmen 
und Kompensationsforderungen von bayerischer Seite, was mit den zwischen 
Bayern und Salzburg umstrittenen Rechten an der Salzachschiffahrt zwischen 
Hallein und Burghausen zusammenhing314. Die Burghausener Bürger waren es 
auch, die den Mautaufschlag und die dadurch bewirkte Verteuerung des Halleiner 
Salzes an Georg den Reichen meldeten, der sich bereits am 15.4.1485 mit einem 
ersten Protest an Beckensloer wandte. Dieser rechtfertigte sich mehrfach unter 
Hinweis auf die Finanzlage des Erzstifts und die entsprechende kaiserliche 
Erlaubnis 3 1 5. Trotzdem verhängte Georg sofort, noch im April, eine mit Al
brecht IV. abgesprochene Handelssperre gegen Salzburg und ein vollständiges 
Transportverbot von Halleiner Salz auf niederbayerischem Gebiet 3 1 6. Bald gab 

5 1 2 Widmann, 331-336 (Zitat S.331). Vgl. auch Dopsch, Salzburg, 558-560. 
3 1 3 HHStA AUR 23.3.1485. Vgl. Lori, Bergrecht, 120f. und Dopsch, Salzburg, 558f., 

649. 
3 1 4 Vgl. Fritz Koller, Zwischen Salzach und Saalach, 108ff.; Wanderwitz, Studien, 

267-283. 
3 1 5 BayHStA KbGehLA 631, fol. 39-45. Vgl. KbÄA 976, fol. 86f. und EL Salzburg 268, 

f o l . l . 
3 1 6 Material hierzu und zum Folgenden in BayHStA KbGehLA 631, fol.36-58. Dazu 

Zauner, 195-200. 
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er auch Anweisung, alle Salzburg durch irgendwelche dienstrechtlichen Titel 
verbundenen Bauern auf seinem Gebiet allein auf sich huldigen zu lassen. Eine 
erste Verhandlungsrunde im August/September 1485, die für Landshut der 
Kanzler Friedrich Mauerkircher führte, erbrachte immerhin einen vorläufigen 
Kompromiß; bis zu einer endgültigen Klärung sollten die neuen Aufschläge nicht 
mehr erhoben werden. In der Frage der salzburgischen Untertanen in Bayern 
allerdings blieb Georg hart; er setzte seine mit Schadenersatzansprüchen gekop
pelten Vorwürfe an Beckensloer in so drängender Form fort, daß dieser sogar 
Kurfürst Philipp von der Pfalz um Vermittlung gegenüber der harten Haltung 
Georgs, der alle Rechtgebote ablehnte, anrief 3 1 7. 1485/86 waren die Beziehun
gen zwischen dem Herzogtum Niederbayern und dem Erzstift Salzburg so 
gespannt, daß sogar ein Angriff Georgs befürchtet wurde und Johann Becken
sloer bei Reisen durch Süddeutschland um seine persönliche Sicherheit fürch
tete 3 1 8. Diese Einschätzungen werden verständlich, wenn man die zeitliche 
Parallelität zu anderen antikaiserlichen Maßnahmen der wittelsbachischen 
Partei im Reich 1485 bedenkt. So sind auch Verhandlungen in der Frage der strit
tigen Salzmauten erst wieder Mitte 1487 im Konnex mit der Wahl eines Gegen-
erzbischofs durch die bayernfreundliche Partei im Domkapitel nachzuweisen. 

bb) Die Wahl Christoph Ebrans von Wildenberg zum Gegenerzbischof 1487 

Der Kern der Differenzen zwischen den bayerischen Herzögen und dem Salz
burger Administrator Johann Beckensloer, deren Symptom der eben behandelte 
Salzhandelsstreit von 1485 war, war und blieb grundsätzlicher Art: den Wittels
bachern galt, im Anschluß an die Position des zu Mühldorf gebliebenen Dom-
propsts Christoph Ebran, Bernhard von Rohr auch nach seiner Transferierung 
nach Wien als der rechtmäßige Salzburger Erzbischof, Johann Beckensloer, der 
seit 1485 mit päpstlicher Genehmigung in Salzburg residierte, nur als sein Admi
nistrator. Das von Bernhard selbst Beckensloer im Vertrag vom 29.11.1481 
zugestandene und an der Kurie bestätigte Nachfolgerecht Johanns auf die 
Kathedra wollte Bayern nicht zugestehen. 

Am 21.3.1487 starb Bernhard von Rohr auf der Burg Tittmoning 3 1 9 . Sofort 
stellten Ebran und die Herzöge Überlegungen zu einer in ihren Augen fälligen 
Neuwahl an, die für Kaiser und Papst eine Gegenwahl sein mußte. Ebran, der 
sich nach wie vor als Dompropst und damit als weltlicher und geistlicher Vor
stand des Salzburger Kapitels sah, schlug als Kandidaten zunächst Bischof Al
brecht von Straßburg (1478-1506), einen Wittelsbacher aus der Linie Pfalz-
Mosbach vor, der aber aus Furcht vor Gegensätzen zum Kaiser ablehnte. Al
brecht IV. äußerte dagegen unter Bezugnahme auf das ausgeprägte und traditio
nelle Selbstbewußtsein des Salzburger Kapitels 3 2 0, es solle der geeignetste unter 
den Domherren gewählt werden, der sich dann auf ewige Zeiten dem Haus Bayern 
verschreiben sollte 3 2 1. Die Herzöge wollten also einerseits in enges Benehmen 

3 . 7 BayHStA EL Salzburg 268, fol. 3 -5 ; KbGehLA 631, fol. 60f. 
3 . 8 Priebatsch I I I , Nr. 1091,1105,1107,1123; HHStA Österreichische Akten - Tirol 

16a/III,fol.25. 
3 1 9 Unrest, 169f.; Dopsch, Salzburg, 555-558; Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, 

106-109. 
3 2 0 Wagner-Klein, 2-12; Wretschko, 209f. 
3 2 1 BayHStAKbÄA 1679, fol.94-97 (April 1487). 
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mit dem Domkapitel treten und dazu die Tatsache ausnutzen, daß mit Johann 
von Gran erstmals seit 1300 ein auswärtiger, nicht aus dem Domkapitel hervor
gegangener Kandidat Erzbischof werden sollte; andererseits wollten die Wittels
bacher „ihren" Kandidaten ebenso eng an das Haus Bayern binden, wie dies 
Friedrich I I I . 1481 mit Beckensloer für Habsburg gelungen war, und so den 
großen Erfolg der kaiserlichen Politik von 1481 /82 zunichte machen. Dabei kam 
ihnen eine erneute Spaltung im Salzburger Kapitel entgegen, denn Johann Bek-
kensloer hatte in Fragen des kapitlischen Spolienrechts drei der fünf Salzburger 
Domherren gegen sich aufgebracht. Diese verließen im Mai 1487 Salzburg und 
begaben sich nach Mühldorf zu Ebran. Es handelte sich um Dr. Sigmund von 
Holleneck, Rudolf von Kienburg und den aus Bayern stammenden Christoph 
Nothaft, der allerdings noch nicht zum Priester geweiht worden war. Deswegen 
und um bei einer eventuellen Wahl über eine sichere Mehrheit zu verfügen, 
wurde von den Mühldorfer Kapitularen noch der Steirer Dr. Andreas Pramer 
kooptiert. In Salzburg blieben nur zwei Domherren zurück: der Domdekan 
Andreas Mautner von Katzenberg (aus bayerischem Rittergeschlecht) und der 
Stadtpfarrer Friedrich Graf von Schaunberg522. 

Ebran und die drei zu ihm nach Mühldorf gekommenen Domherren teilten den 
bayerischen Herzögen am 21.5.1487 mit, daß sie binnen einer Woche einen 
Nachfolger für Erzbischof Bernhard wählen woll ten 3 2 3 . Gleichzeitig ließ Johann 
Beckensloer unter Vorlage der päpstlichen Bulle von 1484 sein Nachfolgerecht 
geltend machen. Georg schien nun zunächst einmal einen abwartenden Kurs ein
schlagen zu wollen 3 2 4 und suchte das Gespräch mit Albrecht IV., der allerdings 
auf ein möglichst rasches Vollziehen der Wahl drängte. Georg schloß sich diesem 
Standpunkt schließlich aufgrund der taktischen Überlegung an, eine Unter
stützung des Wahlplans zwinge Beckensloer zu einem kompromißbereiteren 
Kurs 3 2 5 . Diese Überlegungen gingen auf; es kam tatsächlich zu einer Wiederauf
nahme der Verhandlungen über die salzburgisch-niederbayerischen Irrungen. 
Obwohl Georg sah, daß Johann vor allem auf Zeitgewinn spielte, ließ er ihm 
einen geheimen Vertragsentwurf übersenden, den der Graner mit der Entsendung 
einiger Räte beantwortete. Diese trafen am 3.6. in Landshut ein, wo sie einen 
neuen Vertragsentwurf unterbreiteten, der weitreichende Konzessionen an 
Georg, etwa hohe Entschädigungszahlungen, neue Verhandlungen über den 
Salzaufschlag und das Angebot eines Bündnisses zwischen Georg und Johann, 
vorsah. Dafür sollte der Herzog aber daraufhinwirken, daß es in Mühldorf nicht 
zu einer Gegenwahl kam. Der dafür gebotene Preis war dem niederbayerischen 
Herzog allem Anschein nach zu niedrig. Jedenfalls nahm er weder den Vertrags
entwurf an noch machte er wegen der Wahl Zusagen; er setzte seine Konsultatio
nen mit Albrecht IV. fort, auch der Zusammenhänge mit der Tiroler Angelegen
heit wegen, wo die Herzöge sich eben zur Übernahme der Vorlande anschickten. 

Unterbrochen wurden diese Verhandlungen und Besprechungen durch die 
von den Salzburger Domherren zu Mühldorf am 7.78.6.1487 vollzogene Wahl 

3 2 2 Die Angaben nach Hund-Gewold, 21 und Wagner-Klein, 26 ff. Der Papst erteilte auf
grund dieser Vorgänge den Bischöfen von Augsburg und Chiemsee den Auftrag, das Erz
bistum zu visitieren (Schlecht, Päpstliche Urkunden für die Diözese Augsburg, Nr. 168). 

3 2 3 Dies und das Folgende nach dem Material in BayHStA KbÄA 1679, fol. 106-112. 
3 2 4 Vgl. ebda., fol. 102. 
3 2 5 Ebda., fol. 105. 
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Christoph Ebrans von Wildenberg zum Erzbischof gegen die Ansprüche des 
designierten Nachfolgers Bernhards von Rohr, Johann Beckensloer, Erzbischof 
von Gran*2 b. In ihrer Wahlnachricht an die Herzöge gaben die Wähler an, nach 
dem Tod Rohrs habe es sich gebührt, 

den loblichen stift Saltzburg mit ainer person aus unnserm capitl innhalt unnsers und des 
Stifts freihait und altes herkomen zu versehen, 

deshalb hätten sie einstimmig und „per inspirationem" Dompropst Christoph 
erwählt, für den sie Schutz und Hilfe der Herzöge und des ungarischen Königs, 
vor allem wegen der Einholung der päpstlichen Konfirmation, erbäten 3 2 7 . Auch 
der Elekt selbst brachte in einem zusammen mit seinen Wählern verfaßten Aus
schreiben nach Salzburg König Matthias ins Spiel, denn dieser - so die Begrün
dung für die Gegenwahl — habe für den Fall der Wahl Ebrans die entschädigungs
lose Zurückstellung der von ihm eingenommenen Salzburger Besitzungen zuge
sagt3 2 8. Wolfgang Kolberger, Verweser des Landshuter Kanzleramts, sah mit der 
Gegenwahl Ebrans seine erste politische Bewährungsprobe auf sich zukommen 
und schlug vor, die nach seinem Verständnis durch die Wahl frei gewordene 
Dompropstei durch Vermittlung von Christophs Bruder Hans, eines engen Ver
trauten des Herzogs, einem pfälzischen Prinzen zuzuwenden. Nach Kolbergers 
späterer Darstellung habe er den päpstlichen Konsens bereits erreicht gehabt, 
doch habe Georg die fälligen Gebühren nicht bezahlen wollen 3 2 9 . 

Rom allerdings unterstützte die Anrechte von Johann Beckensloer, der am 
15.7.1487 seinen feierlichen Einzug als neuer Erzbischof in Salzburg hielt. Der 
Papst drohte allen seinen Gegnern mit dem Bann j 3 ° und verbot den Salzburger 
Domherren, überhaupt neu zu wählen. Allerdings kam diese am 20.6.1487 aus
gestellte Bulle 3 3 1 zu spät in Salzburg und Mühldorf an. Ebran erkannte jedoch 
die davon für seine Stellung ausgehende Gefahr und wandte sich in der zweiten 
Jahreshälfte mehrfach an die Herzöge „als die ersten stiffter" Salzburgs um Unter
stützung seiner Konfirmation in Rom durch Darlehen und die Rückstellung 
beschlagnahmter Salzburger Güter 3 3 2 . Auch die auf dem Nürnberger Tag versam
melten Reichsstände allerdings versagten Ebran die Anerkennung :>33. Die bayeri-

3 2 6 Den 7.6. nennt die Wahlanzeige vom 9.6. (BayHStAKbÄA 1679, fol. 113), den 8.6. 
Arnpeck, 634 und das Ausschreiben des Elekten vom 18.6. (HHStA Österreichische Akten 
- Salzburg 7, fol. 7 f.). Danach ist das von Wagner-Klein, 21 und Dopsch, Salzburg, 557 mit 
Anm. 567 angegebene Datum des 18.5.1487 zu korrigieren. Zur Person Ebrans vgl. 
Kramml, Christoph Ebran. 

3 2 7 BayHStAKbÄA 1679, fol. 115. 
3 2 8 HHStA Österreichisches Akten-Salzburg 7, fol. 7 f. 
3 2 9 Für diesen von Kolberger nach 1505 an den Vormund der jungen Neuburger Pfalz

grafen berichteten Sachverhalt (BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 5) gibt es sonst keinen 
archivalischen Beleg. Angesichts des Adressaten des Berichts, dem sich der gefangengehal
tene Kolberger durch Hervorheben seiner früheren Dienste für die Pfälzer Wittelsbacher 
empfehlen wollte, und angesichts der strikt antibayerischen Haltung, die Innozenz VII I . um 
diese Zeit in den Salzburger Streitigkeiten einnahm, erscheint die Erzählung Kolbergers in 
diesem Punkt als wenig glaubwürdig. 

3 3 0 Innozenz VII I . an die Stadt Mühldorf 16.6.1487 (HHStA AUR). Schon vorher hatte 
der Papst die Amtsführung des Dompropsts gerügt (Schlecht, Päpstliche Urkunden für die 
Diözese Augsburg, Nr. 168). 

3 3 1 BayHStAKbÄA 1679, fol. 115. 
3 3 2 BayHStA PNA 1980; KbÄA 1679, fol. 119 u. KbÄA 4049, fol. 9f. (Zitat). 
3 3 3 HHStA MEA RTA 5a, fol. 152. 
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sehen Herzöge aber setzten sich, wie auch Ebran selbst, mit Matthias Corvinus in 
Verbindung, der jetzt, 1487, ein letztes Mal als wichtiger Faktor der bayerischen 
Reichs-, hier Reichskirchenpolitik erscheint. Dem Ungarnkönig gegenüber 
äußerten sich die Herzöge als mit der Wahl Ebrans zufrieden, nachdem dieser 
aus einem niederbayerischen Geschlecht stamme, dessen Angehörige immer 
treue Diener des Hauses Bayern gewesen seien 3 3 4. Matthias, der gerade Wiener 
Neustadt belagerte, begrüßte die Wahl ebenfalls, sagte Christoph Ebran Hilfe 
und Förderung beim Papst gegen den „eingedrungen zu bischove" zu und wür
digte die Rolle der Wittelsbacher als Vögte und Stifter des Erzbistums 3 3 5. 

Erzbischof Johann dagegen verteidigte seine Rechte auf Salzburg unter Be
tonung seines unmittelbaren Sukzessionsrechts und der Ungültigkeit der Mühl-
dorfer Wahl und wandte sich an den Kaiser um Hilfe. Nach seiner Besitzergrei
fung von der Erzdiözese Mitte Juli suchte auch er bei den bayerischen Herzögen 
um Hilfe nach 3 3 6 . Eine ganz wesentliche Rolle bei der Entscheidung in diesem 
neuen Salzburger Streitfall spielte die aktive Politik von Papst Innozenz VII I . 
(1484-1492). Am 26.10.1487 erklärte er die Wahl Ebrans für ungültig und ließ 
diesen und seine Wähler exkommunizieren337. Durch Mahnschreiben übte er 
auch Druck auf den Ebran deckenden Herzog Georg aus; bereits von Anfang 
Oktober 1487 ist ein Rechtfertigungsschreiben des Niederbayern an Innozenz 
erhalten, das neben einer Verteidigung der eigenen Stellungnahme auch massive 
Vorwürfe gegen Johann Beckensloer enthielt3^8. Auch an der Förderung des 
Gegenerzbischofs in Rom suchte Georg bis Ende 1487 festzuhalten339. Doch der 
Papst ließ im November 1487 weitere Mahnschreiben an Herzog Georg aus
gehen, in denen er vor einer Anerkennung Ebrans „se pro Electo Saltzeburgensi 
ausu sacrilego gerenti" warnte, zum Ausgleich mit Beckensloer aufforderte und 
dem Herzog die Exkommunikation und die Verhängung des Interdikts über alle 
Orte, an denen er sich aufhielt, androhte 3 4 0. Den Abt von Admont ermächtigte 
der Papst im März 1488 zur Verhängung der angedrohten Kirchenstrafen, falls 
Georg seinen Kurs nicht ändere 5 4 1 . 

cc) Der Ausgleich Herzogs Georgs mit Erzbischof Johann 1488 

Die entschiedene Stellungnahme des Papstes war sicher einer der Gründe, die 
Herzog Georg, der nie offensiv zugunsten Ebrans in die salzburgischen Ausein
andersetzungen eingegriffen hatte, zum Einlenken bewogen. Eine vielleicht noch 
wichtigere Rolle spielte die Politik des Kaisers in den Jahren 1487/88. In seinen 
Beschwerden über Georg, die er im Vorfeld der Gründung des Schwäbischen 
Bundes mehrfach zusammenstellen ließ, fehlte nie der Hinweis auf die Miß-

3 3 4 BayHStA KbÄA 1679, fol. 114. 
3 3 5 Ebda., fol. 118 (4.7.1487); KbÄA 235, fol. 54. 
3 3 6 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 7, fo l .9 -11 ; AUR 28.6.1487; BayHStA 

KbÄA 1679, fol. 119f.; Arnpeck, 634. Vgl. Dopsch, Salzburg, 557f. 
3 3 7 HHStA AUR 26.10.1487; Arnpeck, 634; Dopsch, Salzburg, 558; Wretschko, 210, 

291 f. 
3 3 8 BayHStA NKB 28, fol. 97 f. (Landshut 3.10.1487). 
3 3 9 Vgl. BayHStA KbÄA 4049, fol. 8. 
3 4 0 BayHStA KbÄA 1679, fol. 98-100 (15.11.1487); HHStA AUR 23.11.1487 (Zitat) 

(Druck: Zaisberger, Salzburger Kirchenfürsten, Beil. 65). Vgl. Zauner, 205 f. 
3 4 1 HHStA AUR 22.3.1488. 
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achtung der kaiserlichen Obervogtrechte in Salzburg und Passau sowie auf die 
Kooperation mit Matthias von Ungarn in beiden Fällen. Weitere Faktoren waren 
der sich verstärkende Druck des Schwäbischen Bundes an der niederbayerischen 
Westgrenze und das sich abzeichnende Scheitern des bayerischen Griffs nach 
Tirol und den Vorlanden. 

So kam es, nach zehn Jahren fortwährender Rivalitäten, im September 1488 
zur Anerkennung Johann Beckenloers als Erzbischof von Salzburg durch Herzog 
Georg und zu einem umfassenden Ausgleich zwischen beiden 3 4 2. Vorher hatte 
sich Johann bemerkenswerterweise bei Waffenstillstandsverhandlungen erst die 
Anerkennung des Ungarnkönigs verschafft343, und, wie Arnpeck unter Bezug 
auf den Erzbischof interpretiert, „quo facto consequenter cum duce Georgio se 
amice composuit j 4 4. Man wird in diesen Vorgängen mit Recht auch eine gewisse 
Annäherung Georgs an den Kaiser sehen dürfen. 

Georg der Reiche und Erzbischof Johann kamen Anfang September 1488 zu per
sönlichen Verhandlungen in Braunau zusammen; die Abrede über die Beilegung 
der wichtigsten Streitpunkte wurde auf den 4.9. datiert ^ 4 d. Vereinbart wurde die 
Einsetzung von zwei Räteausträgen, um folgende Differenzen zu klären: 

1) Behinderung des Salzhandels auf der Salzach. Der seit 1485 umstrittene Auf
schlag auf exportiertes Halleiner Salz durch das Erzstift wurde von Georg 
jetzt konzediert. 

2) Strittige Bergwerksrechte im Brixental; 
3) Strittige Almnutzungsrechte im Landgericht Kitzbühel; 
4) Strittige Abgaben-, Scharwerks- und Reispflicht der in Niederbayern gelege

nen salzburgischen Urbar- und Vogteigüter; 
5) Ausdehnung des Burgfriedens der Feste Kropfsberg im Zillertal, sowie die 

Frage der 
6) Anerkennung der niederbayerischen Hochgerichtsrechte zu Mühldorf und 

Mattsee. 

Ein erster entsprechender Rätetag beider Seiten fand ab 2.12.1488 in Alt-
ötting statt. Dort wurde am 4.12.1488 ein förmlicher Friedensvertrag zwischen 
Georg und Johann abgeschlossen346. Angesichts der komplizierten Rechtslage 
der salzburgischen Hochgerichts-, Niedergerichts- und Grundherrschafts
exklaven im niederbayerischen Herzogtum kam es allerdings sofort zu Aus
legungsproblemen der Bestimmungen des Braunauer Vertrags und entsprechen
den Streitigkeiten vor allem über die bayerische Übernahme des Mühl dorfer 
Vogtgerichts, die sich bis 1503 hinzogen und die auch durch weitere Verträge 
von 1491 und 1493 nicht beigelegt werden konnten 3 4 7 . Erzbischof Johann ver
ließ sich denn auch nicht allein auf die Aussöhnung mit Niederbayern, sondern 

342 Zauner, 209L; Widmann, 385f.; Dopsch, Salzburg, 558-561. 
343 Nehring, Corvinus, 181 f. 
3 4 4 Arnpeck, 385. 
3 4 5 HHStA AUR 4.9.1488; BayHStA KbU 17832. Regest: RTA 3, Nr. 56b. 
i 4 6 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 5, fol. 27 (Erzbischof Johann bezeichnet 

Georg den Reichen hier als „unnsern besonnder lieben herrn und frunde"); Dopsch, Salz
burg, 561. 

™ Vgl. BayHStA HU Salzburg 509; KbÄA 1679, fol. 126 u. KbÄA 1672, fol. 17 ff. 
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suchte den Schulterschluß mit Sigmund von T i r o l 3 4 8 und erwog angesichts der 
sich fortziehenden Streitigkeiten mit Georg im Frühjahr 1489 sogar einen Bei
tritt zum Schwäbischen Bund^ 4 9. 

Ein bemerkenswertes Moment des Ausgleichs zwischen Herzog Georg und 
Erzbischof Johann stellte allerdings dar, daß es auf Vermittlung des Herzogs 
nach 1488 zur Unterwerfung Mühldorfs unter die Herrschaft des neuen Erz-
bischofs kam 3 5 0 . Damit endete die zehnjährige Sonderrolle dieser Salzburger 
Exklave in Niederbayern. Mühldorf hatte der Resignation Bernhards von Rohr 
die Anerkennung verweigert, sich damit gegen den Kaiser gestellt und dem 
bayernfreundlichen Dompropst Ebran und seinen Anhängern Rückhalt geboten. 
Die Stadt gewährte Christoph Ebran auch trotz kaiserlicher Prozeßdrohungen 
seit 1481 Zuflucht und deckte seine Wahl zum Gegenerzbischof 1487. Aller
dings blieben Ebran und die ihn unterstützenden Domherren auch nach 1488 
noch in Mühldorf, so daß die seit 1487 bestehende Spaltung des Salzburger 
Kapitels weiter anhielt 3 5 1. Ebran behauptete auch den Besitz der Dompropstei 
und ihrer Zugehörungen gegenüber dem gegen ihn vom Papst providierten Jean 
Balue, dem auch der Kaiser die Anerkennung versagte352. So blieb für das Ver
hältnis zwischen Salzburg und Niederbayern trotz des Doppelausgleichs von 
1488 genügend Konfliktpotential vorhanden, was sich im Weiterschwelen der 
Territorialirrungen, besonders aber in zwei weiteren Versuchen der Wittels
bacher 1489 und 1494/95 zeigte, Einfluß auf die Besetzung des Erzstifts zu 
nehmen. 

b) Wittelsbachische Besetzungspläne für Erzstuhl und Dompropstei 1489/90 

Erzbischof Johann Beckensloer von Salzburg starb am 15.12.1489 auf der 
Feste Hohensalzburg353. Schon vorher aber lassen sich in der glücklicherweise 
vollständig erhaltenen Korrespondenz der bayerischen Herzöge 3 5 4 , anscheinend 
auf Nachrichten vom schlechten Gesundheitszustand Johanns hin, Ambitionen 
auf die Übertragung des Erzstuhls an einen Wittelsbacher nachweisen, wobei 
Georg als treibende Kraft erscheint. Schon vor Johanns Tod also schlug der 
niederbayerische Herzog die Wahl eines wittelsbachischen Prinzen auf die 
Kathedra des heiligen Rupert vor. Damit zusammen hingen Überlegungen über 
die Wahlfähigkeit des Bayern ergebenen und in Mühldorf verbliebenen, aber 
exkommunizierten Teils des Salzburger Domkapitels. Albrecht IV. empfahl, 
zunächst Erkundigungen in Mühldorf über die Bereitschaft zur Wahl eines Wit
telsbachers einzuholen und dann in Rom eine Absolution vom päpstlichen Bann 
für die Kapitulare zu erwirken. Die Ebran-Partei ließ an die Herzöge gelangen, 
„sy wem ,. . ye gut Bairn" 3 5 5 und arrangierte ein Treffen mit den zwei 1487 in 
Salzburg verbliebenen Domherren, um rehabilitiert und zur fälligen Neuwahl 

3 4 8 Abschluß eines fünfjährigen Beistandspakts am 13.12.1488 in Hopfgarten (HHStA 
AUR = RTA 3, Nr. 63b). 

3 4 9 RTA 3, Nr. 160. Vgl. Kramml, Matthias von Seckau, 386. 
3 5 0 BayHStA HU Salzburg 510 (16.12.1488); Arnpeck, 634. 
3 5 1 Vgl. BayHStA KbÄA 4049, fol. 12ff. 
3 5 2 Wagner-Klein 15 f. 
3 5 3 Gottschalk, 124. 
^ 5 4 Das Folgende nach dem Briefwechsel Georgs und Albrechts vom 8.-17.12.1489 in 

BayHStA KbÄA 4049, fol. 12-18. Vgl. Rankl, Kirchenregiment, 121. 
3 5 5 BayHStA KbÄA 4049, fol. 16. 
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zugelassen zu werden. Durch einen Gesandten zu Friedrich I I I . , der die wittels
bachischen Pläne beim Reichsoberhaupt vertreten sollte, erfuhr Georg, daß der 
Kaiser selbst nach Salzburg kommen wollte, um die Wahl zu leiten und sie auf 
Graf Friedrich von Schaunberg zu lenken. Als am 17.12. sichere Nachricht vom 
Tod Erzbischof Johanns nach Landshut gekommen war, ordnete Georg 
Gesandte nach Salzburg, zum Kaiser und auch zum König ab, um den Erzstuhl 
für einen Sohn des Kurfürsten Philipp von der Pfalz oder den aus der pfälzi
schen Linie Simmern stammenden Bischofkoadjutor Ruprecht von Regensburg 
(1487-1492; Bischof 1492-1507) zu gewinnen 5 5 6. Georg zeigte sich auch 
bereit, im Fall des Scheiterns dieser Pläne die Wahl des Domdekans Andreas zu 
unterstützen, der 1487 in Salzburg geblieben und daher nicht dem Bann verfal
len war und aus dem bayerischen Geschlecht der Mautner von Katzenberg 
stammte3 5 7. Er sollte dann einen Pfälzer als Koadjutor annehmen und diesem das 
Erzstift zu gegebener Zeit resignieren. 

Es blieb jedoch bei diesen Planungen - auch Georg konnte den seit der Schlich
tung der schwäbischen Streitfragen im Juni 1489 eingeschlagenen Kurs des Aus
gleichs mit Habsburg nicht in Salzburg ernsthaft gefährden wollen. Außerdem 
wurde, ganz entgegen seinen Absichten, die Wahl sehr rasch vollzogen. Sie fiel 
auf den kaiserlichen Kandidaten und kehrte gleichzeitig zurück zur Tradition der 
Wahl des Oberhirten aus dem Kreis des Domkapitels 3 5 8. 

Beim Tod Erzbischofs Johann gab es in Salzburg nur zwei Domherren, den 
Domdekan (seit 1487) Andreas Mautner von Katzenberg und den Stadtpfarrer 
(seit 1484) Graf Friedrich von Schaunberg. Sie hatten sich nicht an der Wahl 
Christoph Ebrans zum Gegenerzbischof beteiligt. Kandidat des Kaisers war der 
Schaunberger, mit dem er schon am 11.12.1489, also vor dem Tod Erzbischof 
Johanns, einen Vertrag geschlossen hatte, in dem Graf Friedrich ihm für die 
Nachfolge im Erzstift die Rückstellung verpfändeter Gebiete, Entschädigungs
zahlungen, Anerkennung der obersten Vogtei des Kaisers und Offenhaltung aller 
salzburgischen Burgen und Schlösser versprach. Diese Zusicherung, quasi eine 
dem Kaiser gegenüber abgegebene Wahlkapitulation, erinnert an die Verpflich
tungserklärung von Johann Beckensloer gegenüber Friedrich I I I . vom Dezember 
1481 und bedeutete über die weiterhin garantierte Einflußnahme des Habsbur
gers in Salzburg hinaus in der konkreten Situation von 1489 auch eine weitere 
Festigung der kaiserlichen Position gegenüber Georg dem Reichen, da der seit 
1482 dauernde Streit zwischen beiden um die Rechte an den Besitzungen der 
Schaunberger Grafen in Oberösterreich noch nicht beigelegt war. In Salzburg 
wurde in Form einer Kompromißwahl über den neuen Erzbischof entschie
den 3 5 9 . Die beiden wahlberechtigen Domherren einigten sich auf die Äbte von 
St. Peter und Michaelbeuern sowie einen rechtskundigen Kleriker als Wähler, die 
am 19.12.1489, vier Tage nach dem Tod Beckenloers, mit Schaunberg den kai
serlichen Kandidaten zum Erzbischof bestimmten. Am 3.3.1490 wurde diese 
Wahl von Papst Innozenz VII I . bestätigt. 

Angesichts der sehr raschen und vom Kaiser umsichtig vorbereiteten Wahl 

3 3 6 Ebda., fol. 18. 
3 d 1 Sein Vater war um 1460 Pfleger zu Burghausen gewesen (Wagner-Klein, 38). 
3 : > 8 Zur Wahl in Salzburg 1489 und ihrem ungewöhnlichen Procedere vgl. Dopsch, Salz

burg, 562f.; Wagner-Klein, 62; Wretschko, 292f.; Wodka, 177. 
3f9 Wretschko, 216. 
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hatten die Wittelsbacher also keine Chance zur Realisierung ihrer Besetzungs
pläne. Es hatte sich gezeigt, daß die Einflußmöglichkeiten über den in Mühldorf 
residierenden bayernfreundlichen, aber gebannten Dompropst ohne Wert 
waren. Dies wurde noch deutlicher, als im Jahre 1490 die drei Christoph Ebran 
seit 1487 unterstützenden Domherren sich von ihm abwandten und nach Salz
burg zurückkehrten, wo sie vom Bann gelöst und am 5.9.1490 wieder feierlich 
im Salzburger Kapitel installiert wurden, dessen lange währende Spaltung 
damit beendet war, was wiederum die bayerischen Herzöge eines wichtigen Ein
flußpotentials beraubte3 6 0. Allerdings gab es gerade 1490 auch deutliche Anzei
chen für eine plötzliche Verschlechterung des Verhältnisses zwischen dem Kai
ser und dem neuen Erzbischof, den Friedrich I I I . öffentlich mit Hohn und Spott 
überzog. Er verfolgte jetzt Pläne, den eben erst gewählten und konfirmierten Erz
bischof zur Resignation zu zwingen und Salzburg einem ungarischen Partei
gänger, Bischof Sigmund von Fünfkirchen, zu übertragen. Zu Lebzeiten Kaiser 
Friedrichs blieb der Schaunberger auch unbelehnt, erst im Januar 1494 erhielt er 
von Maximilian die Regalien3 6 1. Vielleicht hing damit der um die Mitte des Jahres 
1490 ventilierte Plan des Pfalzgrafen und der bayerischen Herzöge zusammen, 
die Güter und Rechte der Dompropstei von Christoph Ebran auf einen pfälzi
schen Prinzen zu übertragen, um sich so weiterhin Mitspracherechte im Erzstift 
zu sichern. Ebran war grundsätzlich zu einem Verzicht bereit, verlangte aber eine 
hohe Jahrespension als Entschädigung 3 6 2 . Als Christoph Ebran von Wildenberg 
am 16.1.1491 in Mühldorf starb, ohne vom Kirchenbann gelöst werden zu sein, 
war das Salzburger Schisma endgültig überwunden. Dem Domherrn Leonhard 
von Keutschach gelang es, die mit hohen Schulden belastete Dompropstei gegen 
bayerische und päpstliche Ansprüche an sich zu bringen 3 6 3 . Herzog Georg hatte 
inzwischen wieder zum zermürbenden Mittel der fortwährenden territorialen 
Auseinandersetzung gegriffen, um die Stellung von Erzbischof Graf Friedrich zu 
schwächen 3 6 4 . Die Jahre nach 1489 standen im Zeichen von Streitigkeiten über 
die Rechte an Mühldorf, wobei Georg die volle landesfürstliche Obrigkeit über 
das Vogtgericht geltend machte, während die Salzburger Rechte genau enume-
riert wurden. Albrecht IV. griff nach 1490 vermittelnd ein, und auch König 
Maximilian (1491) und Kaiser Friedrich (1493) intervenierten zugunsten der 
Salzburger Rechte3 6 5. Unbeeindruckt davon griff Georg 1492/94 insgesamt 
dreimal zum Mittel einer Getreideexport- und Handelssperre366. Zum Streit um 
die Mühldorfer Gerichtsrechte traten bald auch wieder jene Differenzpunkte, die 
schon der niederbayerisch-salzburgische Vertrag von 1488 zu regeln versucht 
hatte, nämlich die Salzachschiffahrt und die Grenzirrungen im Alpengebiet. 
Auch hier griff auf Ersuchen des Erzbischofs der König mit der Ansetzung eines 

3 6 0 Wagner-Klein, 26f., 30, 43f.; Dopsch, Salzburg, 566. 
361 Dopsch, Salzburg, 563f.; Tomek, 107; Zauner, 217 f. 
3 6 2 BayHStA KbÄA 4049, fol. 19-21 (16.4./5.6.1490); Rankl, Kirchenregiment, 122. 
3 6 3 Wagner-Klein, 21, 28; Dopsch, Salzburg, 558, 566f. 
3 6 4 Zauner, 275f.; Dopsch, Salzburg, 567. 
3 6 5 BayHStA KbGehLA 536, fol.llöff.; KbÄA 1672, fol.25ff.; FüS 202; HHStA 

Frid. 8, fol. 8; Max. 1, fol. 48. Der Herzogließ sogar Urteile des Landshuter Hofgerichts gegen 
den Kirchenpropst der Salzburger Pfarrkircheergehen (BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 141). 

3 6 6 BayHStA FüS 202; KbÄA 1703, fol.50f.; EL Salzburg 248, fol. 121 ff.; KbGehLA 
651, fol. 62 ff. 
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Kammergerichtstermins gegen Georgs ein (1494) 3 6 7 . Verträge vom 12.6.1493 
und vom 6.7.1494 brachten noch während der Regierung Erzbischof Friedrichs 
einen vorläufigen Stillstand der gegenseitigen Aktionen . 

c) Wittelsbachische Besetzungspläne 1494/95 

Als Erzbischof Graf Friedrich von Schaunberg am 4.10.1494 gestorben war, 
wurde zwölf Tage später Dr. Sigmund von Holleneck zum Nachfolger gewählt. 
Er stammte aus einem steirischen Ministerialengeschlecht, war seit 1484 im Salz
burger Kapitel und hatte 1487 zu den Wählern Christoph Ebrans zum Gegenerz-
bischof gehört, die dafür exkommuniziert, 1490 aber im Kapitel restituiert wor
den waren 3 6 9 . Nach eigenem Bekunden war es wieder Wolfgang Kolberger, der 
einen Pfälzer oder einen der wittelsbachischen Bischöfe von Straßburg oder 
Regensburg auf den Erzstuhl gefördert sehen wollte und Georg den Reichen zur 
Reise nach Salzburg drängte. Der Herzog habe zwar nach Eintreffen der Todes
nachricht Räte an die Salzach geschickt, doch an ihre Spitze Dr. Peter Baumgart
ner gestellt, den Kolberger als „in sölher prakhtiken nit geübet" bezeichnet370. 
Georg selbst bedauerte in einem Brief an den Münchener Vetter, das Kapitel habe 
gegenüber seinen Gesandten auf der Wahl eines Angehörigen des Domkapitels 
bestanden und diese dann so rasch vollzogen, daß es keine Möglichkeit zu Kon
takten mit Pfalzgraf Philipp mehr gegeben habe j 7 1. Anfang November aber 
übernahm Albrecht IV. in engem Benehmen mit dem König und dem Pfälzer 
nochmals die Initiative 3 7 2 und schlug vor, die päpstliche Konfirmation des Elek-
ten zu verzögern, um noch Pfalzgraf Ruprecht, den dritten Sohn des Kurfürsten, 
als möglichen Koadjutor ins Spiel zu bringen. Georg war bereit, dieses Vorhaben 
durch vielfältige Kontakte nach Rom zu unterstützen. 

Die Salzburger Pläne der Wittelsbacher zugunsten des Pfalzgrafen Ruprecht 
wurden nochmals aktuell, als Erzbischof Sigmund auf dem Heimweg vom 
Wormser Reichstag nach nur achtmonatiger Regierungszeit am 3.7.1495 starb. 
Zum Nachfolger wurde schon am 7.7. der aus Kärnten stammende Dompropst 
Leonhard von Keutschach gewählt; das Domkapitel hatte durch vorherige Be
ratungen über die vom neuen Erzbischof zu unterzeichnende Wahlkapitulation 
seinen Einfluß auf die Regierung bedeutend vergrößert j 7 3 . Georg der Reiche, 
damals bereits in enger Kooperation mit Pfalzgraf Philipp stehend, teilte Albrecht 
am 18.7. mit, er wolle wegen der pfälzischen Ansprüche auf das Erzstift die Wahl 
Leonhards nicht anerkennen, doch hatte Albrecht bereits Förderbriefe an den 
Papst ausgestellt, der die Wahl am 13.11.1495 bestätigte 3 7 4 . Die Wittels-

3 6 7 HHStAMax.3, fol.230f.; RI XIV, Nr. 1087,1105. 
368 Dopsch, Salzburg, 567. 
3 6 9 Vgl. die Wahlanzeige des Kapitels an Albrecht IV. vom 16.10.1494 (BayHStA KbÄA 

1679, fol. 131) sowie Dopsch, Salzburg, 568f.; Wagner-Klein, 26f.; Wretschko, 293-295. 
Sigmund erhielt sehr rasch die päpstliche Konfirmation und beschwor auch wieder die 
Wahlkapitulation gegenüber dem Kapitel (Heinisch, 16-18). 

3 7 0 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 3'. Baumgartner gehörte allerdings zu den erfah
rensten Diplomaten Herzog Georgs und war wohl kaum persönlich für das Scheitern des 
wittelsbachischen BesetzungsVersuchs verantwortlich. 

3 7 1 BayHStA KbÄA 1679, fol. 132 (21.10.1494). Vgl. Rankl, Kirchenregiment, 122. 
3 7 2 Dies und das Folgendenach BayHStA KbÄA 1679, fol. 133-139. 
3 7 3 RTA5,Nr.923-932; Wretschko, 295; Dopsch, Salzburg, 569f.; Wagner-Klein,28f. 
3 7 4 BayHStA KbÄA 4005, fol. 62 f. Vgl. auch RI XIV, Nr. 2137, 3494, 3499, 3545. 
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bacher hatten sich inzwischen auf das Hochstift Freising konzentriert, das am 
14.7.1495 freigeworden war und zu dessen Administrator Pfalzgraf Ruprecht 
am 1.8. gewählt wurde, und damit ihre Ansprüche auf Salzburg aufgegeben. 
Nach einer schon zur Tradition gewordenen Erfahrung hatte das Kapitel des Erz
stifts so schnell wie möglich gewählt und damit alle Einflußmöglichkeiten von 
außen, etwa auch König Maximilians, der einen eigenen Kandidaten vorschlagen 
wollte, dann aber sofort Leonhard anerkannte, minimiert. Einiges von den 
Beweggründen für die so rasche Wahl und den Sorgen des Kapitels angesichts 
der Erfahrungen mit Johann von Gran und der bayerischen Pläne von 1494 erfah
ren wir aus einem Brief der Salzburger Landschaft an Maximilian L, in dem der 
König gebeten wird, die Einsetzung eines Koadjutors im Erzstift nie mehr zu 
betreiben oder zuzulassen, da ein Koadjutorat nur Schaden und Verderben 
bringe, wie die Zeit Bernhards von Rohr und Johanns von Gran bewiesen 
habe 3 7 5. 

Die große Leistung von Erzbischof Leonhard (1495 -1519) war die Sanierung 
Salzburgs 3 7 6 . Mit ihm führte Georg der Reiche um 1500 in mehreren Runden 
nochmals Verhandlungen über die überkommenen Streitpunkte, vor allem über 
die Besteuerung der in Niederbayern sitzenden Salzburger Untertanen und die 
Gerichtsrechte zu Itter, Mattsee und im Zil ler tal 3 7 7 . Herzog Georg wollte dem 
Erzstift auf seinem Gebiet „weder grafschafft, herrschaft, lanndtgericht noch 
halsgericht" und damit keine wie auch immer gearteten Eingriffsrechte zugeste
hen, die er als Vergehen an seiner landesfürstlichen Obrigkeit wertete 3 7 8. Immer
hin vermittelte der Herzog Ende 1502 einen Frieden zwischen Erzbischof Leon
hard und dem diesen wegen ausstehender Forderungen hart bedrängenden Söld
nerführer Georg von Wiesbeck, der damals bereits in niederbayerischen Diensten 
stand und im Erbfolgekrieg eine wichtige Rolle spielen sollte. Der Erzbischof 
mußte den Frieden allerdings teuer erkaufen5 7 9. 

Im Krieg von 1504 konnte Leonhard nach längeren Verhandlungen mit dem 
König das Zugeständnis der Neutralität des Erzstifts erkaufen. Trotzdem wurde 
mit dem Sieg Maximilians und der Reservierung seines „Interesses" die große 
Befürchtung des Erzbischofs, die fast vollständige Einkreisung durch habsburgi
schen Besitz in Tirol (Zillertal und Inntal) und im Land ob der Enns, Wirklich
keit. Wenigstens das Mondseeland mit St. Wolfgang konnte von Leonhard aus 
dem „Interesse" herausgelöst und 1506 um 10,000 fl für Salzburg erworben 
werden 3 8 0. 

Mit der Zäsur von 1503/05 war keinesfalls auch das Ende der Einflußnahme 
des nun wiedervereinigten Bayern auf Salzburg gekommen. Pläne Albrechts IV., 
seinen zweiten Sohn Ludwig zum Koadjutor im Erzstift zu machen, scheiterten, 
doch mit seinem jüngsten Sohn Ernst regierte nochmals ein Wittelsbacher in den 
beiden Bistümern des bayerisch-österreichischen Spannungsfeldes, in Passau 
(1517-1540) und in Salzburg (1540-1554) 5 8 1 . 

3 7 5 HHStA Max. 5, fol. 51 (28.2.1496). 
3 7 6 Zu seiner Regierung Widmann, 344-362; Dopsch, Salzburg, 570-585. 
3 7 7 BayHStA FüS 218/IV, fol. 120ff.; KbGehLA 537, fol.5ff.; KbGehLA 791, fol.33; 

KbÄA 1703/IV,fol.22ff. 
3 7 8 BayHStA KbGehLA 537, fol. 17 f. 
379 Zauner, 250-252; Dopsch, Salzburg, 577. 
3 8 0 Dopsch, Salzburg, 579-582. 
3 8 1 Ebda., 577; Zauner, 269f.; Rankl, Kirchenregiment, 122f. 
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d) Niederbayern und das Erzstift Salzburg als Nachbarterritorien 

Salzburg als „Macht- und Einflußsphäre bayerischer Pol i t ik ' 0 8 2 zeigte sich 
nicht nur in den wittelsbachischen Versuchen, bei der Besetzung des Bischofs
stuhls oder der Dompropstei mitzuwirken. Die territorialpolitischen Auseinan
dersetzungen, fixiert in zahlreichen, nie aber endgültigen Grenz- und Hoheits
verträgen, nahmen eine genauso wichtige Stellung ein; sie spiegeln die Ablösung 
des - vor allem im 13. Jahrhundert gebildeten - Salzburger Territoriums von Bay
ern im H.Jahrhundert und den beständigen Kampf um die Behauptung des welt
lichen Hoheitsgebiets der Erzbischöfe zwischen Bayern und Österreich 3 8 3 . Terri
torialrechtliche Mittel waren es auch, die den bayerischen Herzögen zur Vor
bereitung, Erzwingung oder Sanktionierung politischer, nicht zuletzt auch 
personalpolitischer, Entscheidungen dienen konnten. Diese Einflußmöglich
keiten und ihre Nutzung unter Herzog Georg sollen nachstehend untersucht 
werden. 

aa) Auseinandersetzungen um Hoheitsrechte 

An der sehr langen salzburgischen Grenze zum Herzogtum Niederbayern und 
unter den umfangreichen Besitzungen außerhalb des geschlossenen erzstifti-
schen Territoriums 3 8 4 gab es eine gewisse Randzone der salzburgischen Hoheits
rechte, wo der Erzbischof nicht über das Hochgericht verfügte und deshalb nicht 
die Ausbildung der vollen Landeshoheit erreichte, aber andere, vor allem grund
herrliche, Rechte besaß. Dort beanspruchte dann in der Regel ein Wittelsbacher 
die hochgerichtlich-landeshoheitliche Zuständigkeit, was zu einer Vielzahl von 
Streitigkeiten Anlaß gab. In einem kaiserlichen Ungeldprivileg für Salzburg von 
1489 sind diese Gebiete genannt: die Stadt Mühldorf und ihre Umgebung, die 
Herrschaft Mattsee mit dem Mondseeland, das Zillertal (Pfleggericht Kropfs
berg) und das Pfleggericht Itter im Brixental 3 8 5. Die konkrete Rechtslage in 
diesen territorialen Außenpositionen Salzburgs und die Geltendmachung der 
gegenseitigen Ansprüche im ausgehenden 15. Jahrhundert werden im folgenden 
analysiert. 

aaa) Die Gerichtsrechte um die Stadt Mühldorf 

Mittelpunkt der erzbischöflichen Streubesitzungen am Inn war der wichtige 
Flußübergang Mühldorf, Stadt seit dem 13. Jahrhundert, aber erst seit dem aus
gehenden 15.Jahrhundert unbestrittener Bestandteil des geistlichen Territo
riums. Für das Spätmittelalter bestimmend sind nahezu ununterbrochene 
Kämpfe zwischen Bayern und Salzburg um die Rechte an der Stadt und den 
umliegenden, dem Erzstift zugeordneten Besitzungen386. Diese umfaßten das 
Stadtgericht Mühldorf, das Vogtgericht Mühldorf und die Urbarpropsteien 

382 Dopsch, Wittelsbacher und Salzburg, 280. 
3 8 3 Ebda., 268, 279. 
3 8 4 Zum auswärtigen Besitz und seiner Organisation Dopsch, Salzburg, 951 -982. 
3 8 5 HHStA AUR 7.3.1489. Dazu Richter, 615f.; Dopsch, Salzburg, 882. Im Salzburger 

Pfleggericht Windischmatrei lagen die Hochgerichtsrechte bei der Grafschaft Görz. 
Dopsch, Salzburg, 613 f., 926, 952 f. Zu Entwicklung und Bestand der erzstiftischen 

Grundherrschaft vgl. H. Stahleder, 118-134 und seine Kartenbeilage sowie Lieberich, 
Gerichtsorganisation Salzburg, 187-190. 
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(Niedergerichtssprengel)J>87 „Auf den Wäldern" und Mittergars. Das Vogt
gericht erwuchs seit dem 13. Jahrhundert auf der Basis großer, aber nicht geschlos
sener Salzburger Vogteibezirke am Inn. Es entwickelte sich zu einem „mittleren 
Gericht" mit Sonderstellung zwischen Hofmarks- und Landgerichtsrechten388. 
Die Hochgerichtsrechte über alle angeführten Besitzungen, auch Vogt- und 
Stadtgericht Mühldorf, lagen aber beim bayerischen Herzog; die salzburgischen 
Streubesitzungen wurden deswegen in die wittelsbachische Landgerichtsorgani
sation eingebaut. Besondere Friktionen ergaben sich dabei in den Landgerichten 
Mörmoosen, dem u.a. das Stadtgericht Mühldorf und ein Teil des Vogtgerichts 
unterstanden, Neumarkt, in dem das Vogtgericht seinen Schwerpunkt hatte, 
Kling und Neuött ing 3 8 9 . Allerdings fehlten den Herzögen in diesem Gebiet 
Urbarsbesitz, Vogtei-, Forst- und Niedergerichtsrechte mit all ihrem Zubehör, 
also eine Abstützung der landgerichtlichen Organisation auf der Ebene der nie
deren Herrschaftsrechte390. Die Verhältnisse wurden über diese Gemengelage 
hinaus dadurch weiter kompliziert, daß die Salzburger Urbarpropsteien Rechte 
über Untertanen ganz verschiedener Kategorien ausübten. Es gab die Salzburger 
Urbarsieute (Grunduntertanen), Vogtleute (Hintersassen geistlicher Grund
herren mit hochstiftischer Vogtei), Inwärtseigner (auf ehemaligem Ministerialen
besitz mit günstigem Verleihungsrecht Ansässige), Freisassen (Eigenleute des 
Erzbischofs als Hintersassen eines fremden Grundherrn) sowie die Hühndler, 
die bei der Anwesenheit des Erzbischofs in Mühldorf einen Hühnerzins zu leisten 
hatten 3 9 1. 

Unter Herzog Heinrich dem Reichen wurden erste Schritte unternommen, 
diese komplizierten Rechtsverhältnisse und die daraus resultierenden Ansprüche 
und Streitigkeiten zu regulieren und zu vereinfachen, wobei die Vorteile 
zunächst durchaus auf der Salzburger Seite lagen 3 9 2. 1414 verpfändete der 
Herzog erstmals Erzbischof Eberhard I I I . die bayerischen Hochgerichtsrechte 
über alle Salzburger Untertanen und Hintersassen im Isengau und in Mühldorf, 
was im Großteil der beschriebenen Salzburger Urbarsbezirke, vor allem dem 
Vogtgericht, die Nieder- durch Hochgerichtskompetenzen ergänzte 3 9 3 . Die Ver
pfändung (um 10,000 fl) lief bis 1428 und wurde schon 1431 verlängert, wobei 
klargestellt wurde, daß Salzburg nur dort Hochgerichtsrechte geltend machen 
konnte, wo es „das klain gerichtt und vogttgerichte von allter" besessen hatte; die 
Aufnahme neuer Vogtleute wurde dem Erzbischof untersagt j 9 4. Die Verpfändung 
der Hochgerichtsrechte an Salzburg wurde, in der Fassung von 1431,1442 weiter 
erneuert; gleichzeitig wurde jetzt, gegen Güterübert ragungen aus dem Salzburger 

3 8 7 Zur Regional- und Lokal Verwaltung und zur Abgrenzung zwischen hoher und niederer 
Jurisdiktion im Erzstift vgl. Dopsch, Salzburg, 901-916. 

3 8 8 Dazu H. Stahleder, 86f., 153-158, Zitat S. 157. 
3 8 9 Über diese verwaltungsgeschichtlichen Fragen orientieren am besten Lieberich, 

Gerichtsorganisation Salzburg, 187 -190; H. Stahleder, 158-161 undKlebel, Studien, 48 f. 
i 9 0 Betont bei H. Stahleder, 66-79. Zum Aufbau der herzoglichen Landgerichte ebda., 

82-102. 
3 9 1 Dazu Klein, Eigenleute, 134f.; Salzburg-Atlas, 97; Klebel, Studien, 23-31 und zum 

Inwärtseigen Dopsch, Salzburg, 870 f. 
3 9 2 Vgl. zur Entwicklung im 15.Jahrhundert allgemein: Nachrichten vom Zustande ..., 

412-418; Dopsch, Salzburg, 952f.; Lieberich, Gerichtsorganisation Salzburg, 188. 
3 9 3 BayHStA KbGehLA 945, fol. 166 (6.11.1414). 
3 9 4 Ebda., fol. 184-189 (29.7.1431). Folgeakten in KbÄA 1684, fol. 167 ff. 
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Pfleggericht Tittmoning, das Halsgericht in der Stadt Mühldorf innerhalb 
des Burgfriedens auf Salzburg übertragen. Auch die Aufteilung der Jagd- und 
Fischereirechte wurde im Vergleich von 1442 geregelt 3 9 5 . Obwohl die zum Tod 
ziehenden Delikte weiterhin an den bayerischen Landrichter abgegeben werden 
mußten, kann man seit spätestens 1442 von einer Zugehörigkeit der Exklave 
Mühldorf zum Land Salzburg sprechen 3 9 6 . Unter Ludwig dem Reichen hatte 
die Überlassung der Hochgerichtsrechte an den Erzbischof Bestand, doch jeder 
Ausweitungsversuch wurde vom Herzog strikt unterbunden. Er ließ genaue Auf
zeichnungen zum Rechtsverhältnis zwischen dem Landgericht Kling und dem 
Mühldorfer Vogtgericht anlegen3 9 7. In Verhandlungen mit Erzbischof Burk
hard setzte er 1464 den völligen Ausschluß der geistlichen Gerichtsbarkeit Salz
burgs in Gebieten bayerischer Landeshoheit durch. 1471 hatte Ludwig die 
Besteuerung der auf bayerischem Gebiet sitzenden Salzburger Urbar- und Vogt
leute durch den Erzbischof genehmigt, widerrief dieses Zugeständnis aber 
1477 3 9 8. 

Herzog Georg nun griff im Zuge seiner Streitigkeiten mit Erzbischof Johann 
von Gran und Salzburg um dessen Herrschaftsrecht in Salzburg und um den 
seit 1485 erhobenen Salzaufschlag zum Druckmittel der Revindikation der 
hochgerichtlichen Rechte Niederbayerns in der Mühldorfer Umgebung j 9 9. In 
der dem endgültigen Ausgleich vorausgehenden Abrede der beiden Fürsten 
vom 4.9.1488 konnte Georg seine Standpunkte dann auch tatsächlich durch
setzen400. Die verpfändeten Halsgerichtsrechte sollten Georg als „sein eygen-
thumb" wieder zurückgestellt werden; der Erzbischof mußte ihm obendrein 
noch 6,000fl bezahlen. Dafür durfte er die seit 1414 erzielten Einnahmen und 
alle Niedergerichts- und Grundherrschaftsrechte behalten. 

Herzog Georg hatte nicht nur den Rechtszustand von vor 1414 wiederher
gestellt, sondern sich auch noch neue Rechte über die Salzburger Hintersassen in 
seinem Fürstentum übertragen lassen. Allerdings machte die Realisierung der Be
stimmungen von 1488, wie angesichts der komplizierten Rechtslage nicht anders 
zu erwarten, erhebliche Schwierigkeiten401. Der Herzog wollte die Stellung des 
Vogtgerichts als mittleres Gericht, das auch Scharwerk, Steuer und Musterung 
fordern durfte, auf den Status des bloßen Entscheidungsrechts über Grund und 
Boden berührende Sachen herunterdrücken 4 0 2 . Als der Ende 1489 gewählte neue 
Erzbischof Graf Friedrich von Schaunberg Herzog Georg bitten ließ, ihm aus dem 
Vogtgericht die Weihsteuer entrichten zu lassen (was Georg Erzbischof Johann 
1487 verweigert hatte) und einem Vermittlungsversuch Albrechts IV. Folge zu 

5 9 5 BayHStA HU Salzburg 403; KbU 12506, 22505 (11.11.1442). Zum Mühldorfer 
Burgfrieden (um 1600) vgl. BayHStA P1S 9044. 1443 wurde die Abrede vom König be
stätigt (KbÄA 1672, fol.4L). 

Vgl. Dopsch, Salzburg, 517 f., 614, 926 mit Anm. 491; Lieberich, Gerichtsorgani
sation Salzburg, 188; H. Stahleder, 210-214. 

3 9 7 BayHStA KbGehLA 835, fol. 1 -58 (1462-1475). 
3 9 8 BayHStA KbÄA 1703/11, fol. 1-6; KbGehLA 945, fol. 288-290; Dopsch, Salzburg, 

541. 
3 9 9 Nachrichten vom Zustande ..., 415f.; Widmann, 331-336. 
4 0 0 HHStA AUR. 
4 0 1 Material zum Folgenden aus den Jahren 1488-1490 in BayHStA HU Salzburg 509; 

KbÄA 1672, fol. 12ff. u. KbÄA 1679, fol. 126; KbGehLA 574, fol. 1. 
4 0 2 Besonders deutlich in einem Beschwerdeschreiben des Salzburger Domkapitels vom 

Februar 1490 (BayHStA KbÄA 1672, fol. 23). Vgl. allgemein H. Stahleder, 86f., 157. 

554 



leisten, akzeptierte der Landshuter dies immerhin dem Erzbischof „zu fruntschaft 
und von keiner gerechtigkeit wegen und befahl, „im dißmalls die weichstewr von 
seinen rechten urbarsleuten in unnserm lannde unnd gerichtszwang gesessen 
und sonst von kainem folgen zu lassen"403. Der in München am 29.9.1490 statt
findende Vermittlungstag blieb ohne Erfolg, denn der Herzog beharrte darauf, 
die Herrschaftsausübung im Vogtgericht Mühldorf nach einem von niederbaye
rischer Seite genau festgelegten Fallkatalog zwischen Landshut und Salzburg 
aufzuteilen4 0 4. Grundlage des Konflikts waren die Ansprüche Herzog Georgs als 
Landesfürst und die daraus abgeleiteten Rechte über alle Gebiete seines Herzog
tums. Besonders deutlich wird dies aus einem Beschwerdebrief Erzbischof 
Friedrichs V. an Herzog Albrecht IV. und der Antwort Georgs des Reichen dar
auf (4./22.2.1491) 4 0 5. Der Erzbischof betonte, er wolle Georg nach dem Ver
trag von 1488 die Hochgerichtsrechte im Gebiet des Mühldorfer Vogtgerichts 
zugestehen, nicht aber die vom Herzog daraus gezogene Konsequenz: 

Nu ist hertzog Georigen maister und ainiger grundt, sein lieb sey der ennde lanndsfürst, 
und so das halßgericht widerumb bey seinen hannden sey, so sullen die annderen nideren 
gericht demselben halßgericht nachfolgen, wo wir aber dafür vermainen, gefryt ze 
sein 4 0 6 . 

Georg antwortete darauf dem vermittelnden Albrecht in gereiztem Ton, er 
wolle die falschen Ansprüche nicht dem Erzbischof anrechnen, sondern „dem 
tichter desselben briefs" und berief sich auf seine Stellung als Landesfürst um 
Mühldorf, wo „unns lanndgericht, halsgericht und alle fürstlich oberkeit 
zuesteen. . 4 0 7 . Er gestand dem Erzstift weder Hoch- noch Niedergerichtsrechte 
um Mühldorf zu, nur aus der Grundherrschaft ableitbare Rechte. Das Mühl-
dorfer Vogtgericht, so der Herzog, könne nur so entstanden sein, daß bayerische 
Amtleute dem Erzstift „von fruntlicher nachperschaft wegen" gestattet 
hä t ten 4 0 8 , kleinere Händel zu richten. Der Erzbischof könne sich auch nicht auf 
Hofmarksrechte berufen, denn „... wo man malefizhenndel zu richten hat, das-
selb ist genannt ein herrschaft und kein hofmarch ...". Die Weihsteuer wolle er 
nicht mehr zugestehen, „dann stewr ist ain stükh, daz dem regal anhenngt, und 
dem lanndsfürsten zugebürt, der wir ytz an dem ennde sind" 4 0 . Er richtete auch 
Gegenbeschwerden gegen den Salzburger Pfleger zu Mühldorf und verwies auf 
die reiche Fundierung des Erzstifts durch die bayerischen Herzöge in früheren 
Zeiten, „des ir verweser billich annders dannckhper sein sollten" 4 1 0. Immerhin 
erklärte Georg sich bereit, Vermittlungen des Kaisers oder Albrechts IV. weiter
hin zu akzeptieren. So kam es am 8.3.1491 in Altötting zu einer salzburgisch-
niederbayerischen Räteabrede über die Rechte im Vogtgericht Mühldorf, die bis 
auf geringe Konzessionen betreffend die erzstiftisehen Inwärtseigen den Instruk
tionen Georgs entsprach und seine landesfürstlichen Rechte im Isengau hervor-

4 0 3 BayHStA KbGehLA 536, fol. 116-118 (Juni/)uli 1490). 
4 0 4 Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 2756; KbGehLA 536, fol. 119, 215-217; KbÄA 1672, 

fol. 25. 
4 0 5 BayHStA KbÄA 1672, fol. 25 bzw. fol. 26-29. 
4 0 6 Ebda., fol. 25. 
4 0 7 Ebda., fol. 26. 
4 0 8 Ebda., fol. 27. 
4 0 9 Ebda., fol. 27'. 
4 , 0 Ebda., fol.28'. 
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hob 4 1 1 . Zusammen mit einer weiteren Absprache (Raitenhaslach 20.5.1493) 
wurden diese Bestimmungen Grundlage für die das Mühldorfer Vogtgericht 
betreffenden Passagen des umfassenden Schlichtungsvertrags zwischen Herzog 
und Erzbischof vom 17.6.1493 4 1 2. Die Salzburg verbleibenden Rechte über die 
verschiedenen Kategorien von Hintersassen wurden genau und abschließend 
aufgezählt. Bestimmte Ansprüche mußten erst in Landshut angemeldet werden 
und der Herzog hatte binnen eines halben Jahres zu entscheiden, ob diesen statt
zugeben sei. Die eigentliche Gerichtsherrschaft im Mühldorfer Gebiet lag beim 
niederbayerischen Herzog, dessen „landeshoheitliche" Stellung im Vertrag wie 
folgt beschrieben wurde: 

Item sonst soll alle oberkhait, lanndtsteur, scharwerch, nachvolg, herrligkait unnd 
gerechtigkhait an bemelten ennden, auch das umbreitten unnd nachtzil... hertzog Jörgen 
als lanndtsfürsten volgen . . . 4 1 3 

In Landshut wurde zu diesem Vertrag ein nach den behandelten Sachpunkten 
gegliedertes Libell angelegt, „damit man sich des bas in beratslagnung disen 
irrigen hanndls darein wiß ze richten" und um die Einhaltung des Vertrags über
wachen zu können 4 1 4 . Dies erwies sich auch als nötig, denn die Irrungen um die 
gegenseitigen Rechte im Vogtgericht hielten weiter an 4 1 5 . Georg erzwang dann 
1494/95 durch eine Handelssperre gegen das Erzstift, daß der ursprünglich auf 
Lebzeiten Erzbischof Friedrichs V. befristete Vertrag vom 17.6.1493 am 
23.3.1495 von Erzbischof Sigmund von Holleneck und dann auch von Leon
hard von Keutschach anerkannt wurde 4 1 6 . Unter Erzbischof Leonhard taucht 
das Mühldorfer Vogtgericht noch 1500/01 als Verhandlungspunkt auf 4 1 7, wobei 
Georg alle ihm unterbreiteten Vergleichsvorschläge ablehnte. Nach der von 
Georg gutgeheissenen Argumentation des Kanzlers Kolberger von 1501 hatte 
Salzburg in Bayern „weder grafschafft, herrschaft, lanndtgericht noch hals-
gericht" 4 1 8. 

Aufs Ganze von Georgs Regierungszeit läßt sich also zusammenfassen, daß er 
in einem seit 1485 geführten zähen Kampf um die Anerkennung seiner landes
fürstlichen Oberhoheitsrechte im Fall des Mühldorfer Streubesitzes des Erzstifts 
Salzburg einen doppelten Erfolg erzielen konnte. Er erzwang nicht nur die Rück
stellung der seit 1414 verpfändeten Hochgerichtsrechte an Bayern (1488), 
sondern konnte darüber hinaus 1490—1493 seine Vorstellungen über eine Neu
verteilung der Herrschaftsrechte über die Salzburger Hintersassen durchsetzen. 
Damit war ihm eine empfindliche Schwächung der erzbischöflichen Position auf 
niederbayerischem Boden gelungen. Erst 1509 konnte Erzbischof Leonhard die 
Hochgerichtsrechte um Mühldorf und im Isengau wieder (von der Vormund-

4 , 1 BayHStA KbGehLA 536, fol.216f., 221-223. 
4 1 2 HHStA AUR. Vgl. Dopsch, Salzburg, 567, der das Datum auf den 12.6.1495 setzt. 

Die Vorverhandlungen hatten auf niederbayerischer Seite Kanzler Kolberger und der Burg
hausener Rentmeister Hans Offenheimer geführt. 

4 1 3 HHStA AUR 17.6.1493. 
4 . 4 BayHStA KbGehLA 536, fol. 240-251. 
4 . 5 Vgl. BayHStA KbGehLA 574, fol. 1-15; KbGehLA 631, fol.72-74; KbÄA 1684, 

fol. 182ff.; KbÄA 1703, fol. 50f. 
4 1 6 BayHStA KbGehLA 631, fol.62-77: EL Salzburg248, fol. 121 -130u. 842, fol. 1 f. 
4 1 7 BayHStA KbGehLA 537, fol. 5 ff. 
4 , 8 Ebda., fol. 17 f. Vgl. die Salzburger Beschwerdeliste ebda., fol. 21. 
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Schaftsregierung Herzog Wilhelms IV.) erkaufen, und 1527 kam es zu einer end
gültigen Statusklärung, die die meisten landesherrlichen Rechte im Mühldorfer 
Bereich in bayerischen Händen bel ieß 4 1 9 . 

bbb) Gerichts- und Bergrechte im Zillertal 

Im Tal des Ziller in Tirol läßt sich bereits seit dem 9. Jahrhundert ausgedehnter 
Grundbesitz des Salzburger Erzbistums nachweisen. Im Kontext der bayerischen 
Herrschaftsentwicklung im Gebirge auf der Grundlage der von Regensburg zu 
Lehen gehenden Grafschaft im unteren Inntal 4 2 0 wurde das Zillertal 1254 von 
Erzbischof Philipp an die bayerischen Herzöge verpfändet 4 2 1 . 1281 stellte Her
zog Heinrich X I I I . dieses Gebiet an Salzburg zurück, allerdings unter ausdrück
lichem Vorbehalt der Hochgerichtsrechte („... excepto iudicio comecie, quod 
vulgo lantgericht dicitur, quod nobis competit ex antiquo") 4 2 2. Ähnlich wie im 
eben besprochenen Fall lagen hier also die grundherrlichen und niedergericht
lichen Rechte beim Erzbischof, das Hochgericht aber beim Herzog, so daß 
auch hier das 15. Jahrhundert geprägt war von den Auseinandersetzungen um 
die Beanspruchung der landesfürstlichen Hoheitsrechte, wobei im Zillertal 
ein weiterer Partner zu diesen Auseinandersetzungen beitrug, die Grafschaft 
Tirol. 

Der Ziller war die Grenze nicht nur der Bistümer Brixen und Salzburg, son
dern auch der beiden hochmittelalterlichen Grafschaften im Inntal und damit 
seit dem 13.Jahrhundert auch die Hochgerichtsgrenze zwischen Tirol (Ost
grenze des Landgerichts Rottenburg links des Ziller) und Bayern (Westgrenze 
des Landgerichts Rattenberg rechts des Zi l l e r ) 4 2 3 . Dabei blieb es bis 1504; die 
Zillerbrücke der Landstraße im Inntal zwischen Straß und Bruck bezeichnete 
einen wichtigen Grenz- und Übergabepunkt zwischen Bayern und Tirol. Die 
Herrschaftsträger beider Gebiete (im Fall Rattenbergs seit 1447/50 die nieder
bayerischen Herzöge) suchten in dieser Grenzzone aus den Hochgerichtsrechten 
jeweils die vollen landeshoheitlichen Rechte bis an den Ziller abzuleiten. Die von 
Bayern aus am weitesten vorgeschobenen Anspruchspositionen waren dabei der 
Zillergrund unterhalb der Reichenspitze und das Gerlostal mit dem Gerlospaß. 
Dort war wegen der Bedeutung der Paßstraße für den salzburgischen Herr
schaftsausgriff vom Oberpinzgau ins Zillertal eine direkte Konfrontation mit 
dem Erzstift gegeben; Georg ließ sie, um seine Verfügungsrechte in Innertirol zu 
demonstrieren, mehrfach gegen Salzburg und auch gegen Tirol sperren4 2 4. 

4 1 9 Nachrichten vom Zustande..., 416-418; Dopsch, Salzburg, 577,953. Zum Vertrag 
von 1527, weiteren Abreden und der Aufbereitung der Differenzpunkte des 15. und 
16. Jahrhunderts instruktiv BayHStA EL Salzburg 678 („Außzug aller voitgerichtzhannd-
lung") und KbGehLA 775, fol.85-191. 

4 2 0 Vgl. allgemein Dopsch, Wittelsbacher und Salzburg, 273-277; Stolz-Voltelini-
Zösmair, 57ff.; Stolz, Gerichte Deutschtirols, 92-100; ders., Landesbeschreibung, 
68-87, 105-122, 130-148. 

4 2 1 Erster Vertrag von Erharting 26.7.1254 (Salzburger Urkundenbuch, Bd. 4, Nr. 29). 
Zur Bedeutung dieses Vertrags für die bayerisch-salzburgische Grenzbildung siehe Richter, 
615 f. und Dopsch, Wittelsbacher und Salzburg, 274 f. 

4 2 2 Salzburger Urkundenbuch, Bd. 4, Nr. 111. 
4 2 3 Stolz, Zillertal, 35-40, 129f.; ders., Landesbeschreibung, 130-148, 178-214; 

Stolz-Voltelini-Zösmair, 57-62. Vgl. Spindler, Geschichtsatlas, 21. 
4 2 4 Stolz-Voltelini-Zösmair, 59f.; Stolz, Zillertal, 52. 
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Die landesherrlichen Ansprüche Bayerns und Tirols trafen auf die sich konti
nuierlich organisierende Konkurrenz der Salzburger Grundherrschaft und der 
zugehörigen Immunitätsrechte im T a l 4 2 5 . Die seit dem 12. Jahrhundert bestehende 
Urbarpropstei Zillertal gliederte sich im 13.Jahrhundert in die Urbarämter 
Schwendau, Zell und Fügen; Zell und Fügen, rechts bzw. links des Ziller gele
gen, waren gleichzeitig Schrannen des Niedergerichts. Sie unterstanden seit der 
Mitte des 14. Jahrhunderts426 dem salzburgischen Pfleger auf der Burg Kropfs
berg, die nach 1200 von den Erzbischöfen zur Sicherung ihrer Zillertaler Rechte 
erbaut worden war und deren Hauptmann oder Pfleger seit der bezeichneten 
Zeit oberster salzburgischer Beamter im Tal war 4 2 7 . Die Burg stand in strategisch 
wichtiger Lage, gegen Rattenberg gewandt, unmittelbar über der Zillermündung 
am Taleingang und zwar bemerkenswerterweise einige Kilometer nördlich des 
eigentlichen Beginns des Salzburger Herrschaftsbereichs, also mitten im bayeri
schen Landgericht Rattenberg. Zum Zeitpunkt der Errichtung der Burg war das 
Landgericht an Tirol verpfändet gewesen, und in der erwähnten Rückstellungs
urkunde von 1281 hatte der bayerische Herzog dem Erzbischof ausdrücklich das 
Recht zugestanden, zum Schutz seines Grundbesitzes im Zillertal auf eigenem 
Grund eine Feste zu erbauen bzw. beizubehalten. Der Salzburger Pfleger zu 
Kropfsberg war zwar neben seinen Aufgaben in Verwaltungs- und Verteidi
gungsorganisation auch zuständig für die Ausübung des Hochgerichts, mußte 
aber die zum Tode verurteilten Verbrecher an der Zillerbrücke an den jeweiligen 
Inhaber der Malefizgerechtigkeit zur Vollstreckung der Todesstrafe ausliefern, 
also an den tirolischen Landrichter von Rottenburg oder, betreffend Vergehen 
östlich des Ziller, wo auch Kropfsberg stand, an den bayerischen Landrichter 
zu Rattenberg. Neben dieser Vorschrift gaben auch der Kropfsberger Burgfriede 
und seine Ausdehnung Anlaß zum Streit mit Bayern. Da dieser Burgfriede4 2 8, 
der neben der Feste nur wenige Häuser umfaßte, vor der Mitte des 15. Jahr
hunderts, als er zum Streitgegenstand wurde, nie explizit erwähnt worden 
war, neigten die niederbayerischen Herzöge dazu, seine Existenz überhaupt zu 

429 
negieren . 

Nach dieser Vorstellung eines in der Zeit Ludwigs und Georgs des Reichen 
große Bedeutung erlangenden Streitobjekts mit Salzburg ist nochmals auf die 
grundsätzliche Problematik der Verteilung der Herrschaftsrechte im Zillertal 
und den damit zusammenhängenden und im ausgehenden 15. Jahrhundert durch 
die aktive Tirol- und Salzburg-Politik der bayerischen Herzöge an Virulenz 
gewinnenden Streit um die Regalienrechte zurückzukommen 4 3 0 . Sowohl Bayern 

4 2 5 Stolz-Voltelini-Zösmair, 60f.; Stolz, Landesbeschreibung, 157-178; ders., Ziller
tal, 41-56; Dopsch, Salzburg, 925,929. 

4 2 6 Zur Kompetenzabgrenzung in der Salzburger Regionalverwaltung zwischen Pfleger/ 
Landrichter und Propst/Urbarrichter 1554/87 vgl. Dopsch, Salzburg, 879f., 901 -916 und 
Stolz, Zillertal, 44-49. 

4 2 7 Hierzu und zum Folgenden vgl. (osef Weingartner/Magdalena Hörmann-Weingart-
ner: Die Burgen Tirols. 3. Aufl. Innsbruck-Wien-München-Bozen 1981, 67f.; Stolz, Ziller
tal, 42-44, 93-99; ders., Landesbeschreibung, 165f. Allgemein: Dopsch, Burgenbau und 
Burgenpolitik. 

4 Zum Burgfrieden allgemein als gesondertem, gleich einer Hofmark vom Landgericht 
eximierten Niedergerichtsbezirk Dopsch, Salzburg, 938; Stolz, Gerichte Deutschtirols, 
143 f. 

4 2 9 Stolz, Zillertal, 70; ders., Landesbeschreibung, 177f. 
4 3 0 Vgl. Stolz, Zillertal, 58f., 65; ders., Landesbeschreibung, 163f. 
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wie Tirol beanspruchten aufgrund des Hochgerichts die volle Landeshoheit mit 
allen Folgerechten, etwa den im Zillertal besonders wichtigen Berg- und Forst
regalien , auf ihrer Seite des Ziller, während die lokalen Quellen nach Grundbesitz, 
Steuer- und Landrecht dem Salzburger Erzbischof die landeshoheitliche Stel
lung zusprachen. Die tatsächliche Ausübung der Hoheitsrechte im Zillertal lag 
wirklich fast völlig beim Erzstift, aufbauend auf dessen grundherrlichen Immu
nitätsrechten; ausgenommen waren nur die Exekution der zum Tode ziehenden 
Hochgerichtsurteile und die faktisch auf alle drei Herrschaftsträger aufgeteilten 
Berg- und Forstregalien431. 

Zum August 1459 hören wir erstmals von salzburgisch-niederbayerischen 
Verhandlungen über eine Liste von Irrungen zwischen dem mit seinen Jurisdik
tionsansprüchen bis an den Ziller reichenden Landgericht Rattenberg und dem 
Pfleger zu Kropfsberg. Bayern beanspruchte das Hochgericht auf der rechten 
Zillerseite (außer im salzburgischen Zell, dem der Status einer „hofmarch" 
zuerkannt wurde) und Ludwig der Reiche bestritt entsprechend die geltend 
gemachte Ausdehnung des Kropfsberger Burgfriedens und die damit verbun
denen Salzburger Zoll- und Tavernrechte432. In einer Räteabrede wurden am 
15.8.1459 der Kropfsberger Burgfriede zwischen Ziller und Inn und die zugehö
rigen Rechte festgesetzt433, die Offenhaltung aller an der Burg vorbeiführenden 
Straßen, das Verbot weiterer Befestigungsbauten und die Mitwirkungsrechte des 
Rattenberger Landrichters bei Hochgerichtsfällen östlich des Ziller festgeschrie
ben. Danach mußte dieser an allen Malefizsachen beteiligt werden und der 
Kropfsberger Pfleger mußte ihm alle Delinquenten auf der Zillerbrücke bei Straß 
übergeben 4 3 4 . Im Rattenberger Urbar von 1470 wurde als Recht des Landrichters 
gegenüber der salzburgischen Feste Kropfsberg notiert, er habe Hinrichtungs
kandidaten vor dem Burgtor in Empfang zu nehmen und für die Vollstreckung 
des Urteils zu sorgen 4 3 5. Damit ist auch bereits angedeutet, daß die gegenseitigen 
Ansprüche im Zillertal und die Streitigkeiten darüber, über die Malefizgerichts-
barkeit, die Bergrechte und die Umschreibung des Kropfsberger Burgfriedens 
und seiner Rechte mit der Abrede von 1459 keine bleibende Regelung gefunden 
hatten 4 3 6. Dabei gab es laufend Rätetage nicht nur mit Salzburg, sondern auch 
mit Tirol wegen der sich durch die dauernden Bettverlegungen des Ziller er
gebenden Irrungen über den Verlauf der Hochgerichtsgrenze. 

Gleich für das erste Regierungsjahr Georgs sind wieder Streitigkeiten um die 
Festsetzung und Auslieferung von Straftätern bezeugt4 3 7. Die Rechsunsicherheit 
durch die konkurrierenden Gerichtsansprüche und die unterschiedlich ein
geschätzten Kompetenzen des Kropfsberger Pflegers war so groß, daß es zu 

4 3 1 Ausführlich dazu Stolz, Zillertal, 179-187. 
4 3 2 BayHStA KbÄA 1703/III, fol. 1-5, 1703/V, fol.26-29. 
4 3 3 BayHStA NKB 108, fol. 307 ff. 
4 3 4 Einen Eindruck von der Größe des Kropfsberger Burgfriedens geben einige, aller

dings aus der Zeit um 1600 stammende Pläne (BayHStA P1S 517, 543, 2387), die den im 
tirolisch-salzburgischen Vertrag von 1533 abgegrenzten Burgfrieden zeigen, der aber wohl 
alten Salzburger Ansprüchen entspricht. Er reichte zwischen Inn und Ziller weit über die 
Burgummauerung hinaus, umfaßte u.a. die Inntalstraße und grenzte hart an die Ziller
brücke zwischen Straß und Bruck. Vgl. auch Stolz, Zillertal, 93 f., 196-198. 

4 3 5 BayHStA KbÄA 1791, fol. 4. 
4 3 6 Material aus den Jahren 1461 -1489 in BayHStA KbÄA 1703/III, fol. 8-13; KbÄA 

1791, fol. 30-106. 
4 3 7 BayHStA KbÄA 1703, fol. 14-18; KbÄA 1703/111, fol. 20 -41 . 
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Beschlagnahmungen, Revanchegefangennahmen und Geiselnahmen kam. Die 
herzoglichen Beamten zu Rattenberg ließen die Grenze am Inn durch einen 
Landgraben sichern. Sie taten das wohl mit Billigung des Herzogs, der ihnen ein
schärfte, „unser oberkait gein Ratenberg gehörnde" entschlossen gegen den Erz
bischof durchzusetzen - gegen Bernhard von Rohr also, den Georg im Salzburger 
Erzbistumsstreit gegen den Kaiser unterstützte. Überhaupt lassen sich gerade für 
die Zeit dieses Streits (1478-1482) Kropfsberg und das ganze Zillertal als ein 
empfindlicher Nahtbereich tirolisch-habsburgischer, wittelsbachischer und erz-
stiftischer Interessen nachweisen. Beispielsweise gab es Pläne des Kaisers, Erz
herzog Sigmund das Schloß Kropfsberg gegen die Ansprüche Herzog Georgs ein
nehmen zu lassen (wie Friedrich I I I . ja auch erzstiftische Burgen in seinen Erb
landen besetzte), um sie so dem kaiserlichen Prätendenten, Erzbischof Johann von 
Gran, zu sichern und übergeben zu können 4 3 8 . Sigmund griff diese Pläne auf, von 
denen er sich eine Stärkung seiner Stellung gegenüber den bayerischen Herzögen 
erwartete 4 3 9 , mußte sich aber noch 1488 kurz vor dem niederbayerisch-salzburgi
schen Ausgleich von Erzbischof Johann warnen lassen, an Kropfsberg hingen so 
viele Streitfragen mit Bayern, daß die Gefahr bestehe, es „möcht mein gnädiger 
herr hertzog Jorg inplatzen und den stift Saltzpurg angreiffen, als er vor auch thon 
hat" 4 4 0. So erwies sich das Zillertal als ein Bereich leicht erschütterbarer terri
torialer Machtbalance. Der von den bayerischen Herzögen bis 1487 betriebene 
Übergang Tirols an Bayern hätte die Position des Erzbischofs dort wohl unhaltbar 
werden lassen. Nicht zufällig erging daher am 13.5.1487 in Form eines Weis
hams441 ein Landrechtsbrief Erzbischof Johanns, das „Zillertaler Landrecht"4 4 2. 
Es sollte die landrechtliche Zugehörigkeit des Tals zum Erzstift betonen, bezeich
nete den Erzbischof als „unsern genedigen herrn" und machte für ihn, vertreten 
durch den Pfleger von Kropfsberg und den Propst im Zillertal, das Bergwerks-, 
Fischerei- und Jagdregal und, vertreten durch den Pfleger von Mittersill, sogar 
die Ausübung des Hochgerichts geltend und ist damit als Versuch zu werten, die 
volle salzburgische Landeshoheit im Zillertal zur Geltung zu bringen 4 4 3. 

Im Braunauer Vertrag vom 4.9.1488, der die akute Phase der Auseinander
setzungen zwischen Herzog Georg und Erzbischof Johann beendete, wurde 
die Entsendung von Räten zur Festlegung des von Salzburg beanspruchten 
Kropfsberger Burgfriedens festgelegt. Dieses Verfahren wurde im Vertrag vom 
17.6.1493 zwischen Georg und Erzbischof Friedrich erneut vorgesehen444. 
Gerade um diese Zeit begann Salzburg aber auch mit dem Ausbau der Burg und 
es kam zu neuen Streitigkeiten wegen der Festsetzung eines Räubers zu Kropfs
berg 4 4 d . Der Herzog wandte sich deshalb auch an den Erzbischof selbst und wies 
den Rattenberger Pfleger an, sich von „unnser gerichtszwang und obrigkait" 
nichts entziehen zu lassen, denn Kropfsberg sei weder Hofmark noch habe es 

4 5 8 HHStA Frid.4, fol. 55f.; Österreichische Akten-Salzburg 1, fol. 37. 
4 5 9 HHStA Frid. 9, fol. 372 (= Auer, Nr. 213). 
4 4 0 HHStA Österreichische Akten-Salzburg 5, fol. 24 f. 
4 4 1 Zu den Salzburger Weistümern und Taidingen Dopsch, Salzburg, 877-882. 
4 4 2 BayHStA KbGehLA 945, fol. 291-308; Druck: Siegel-Tomaschek, 317-326. Dazu 

Stolz, Zillertal, 77-80. 
4 4 3 Dopsch, Salzburg, 882 mit Anm. 123, 925. 
4 4 4 Jeweils HHStA AUR. 
4 4 5 Vgl. BayHStA KbÄA 1703, fol.42-59 und die Baurechnungen 1493-1506 in 

HHStA Österreichische Akten-Salzburg 128, fol 69-80. 
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einen Burgfrieden, sondern liege „on alles mittl in unnserm lanndtgericht Raten
berg und in unnserm halßgericht". Als exemt wollte Georg nur die Burg und ihre 
Ummauerung anerkennen und bestand deswegen darauf, daß der Kropfsberger 
Pfleger die Malefikanten unmittelbar vor dem Burgtor an die bayerischen Beam
ten übergeben müsse 4 4 6 . Er wollte also, anders als sein Vater 1459, keinerlei 
Burgfriedensbezirk konzedieren und entsprechend auch den Kompromiß der 
Übergabe von Gefangenen an der Zillerbrücke nicht mehr gelten lassen, ja er 
drohte dem Erzbischof sogar mit militärischen Aktionen, bot ihm andererseits 
aber auch an, die Burg käuflich zu erwerben. Als ein Lokaltermin von Salzburger 
und Landshuter Räten im April 1494, auf dem der umstrittene Burgfriede ab
gegangen wurde, keine Einigung im Sinn der niederbayerischen Ansprüche 
brachte 4 4 7, ließ Herzog Georg unter Berufung auf seine landgerichtlichen 
Kompetenzen rechts des Ziller den Gerlospaß sperren, um jede Möglichkeit des 
Salzburger Handelsaustausches mit Tirol unter Umgehung des Inntals und des 
bayerischen Hauptzolls Rattenberg abzuschneiden und dem Erzstift den direk
ten Zugang aus dem Pinzgau in das umstrittene Randgebiet Salzburger Landes
hoheit zu verwehren 4 4 8. Wir wissen nicht sicher, welchen Ausgang diese Kon
frontation nahm, doch scheinbar wurde die Brisanz der Kropfsberger Frage 
durch 1495 vereinbarte Gütertäusche in der Umgebung der Burg entschärft, 
während Irrungen um Hochgerichtsrechte auch weiterhin vorkamen 4 4 9. 

Um 1500 war eine andere Streitsache in den Mittelpunkt getreten, nämlich der 
von Bayern wie Tirol aufgrund ihrer hohen Obrigkeit geforderte Anteil an der 
Nutzung des Berg- und des damit eng verbundenen Forstregals im Zillertal, die 
das Landrecht von 1487 allein dem Erzbischof hatte vorbehalten wollen 4 3 0 . Seit 
Beginn des 15. Jahrhunderts gab es auf der Tiroler Zillerseite, oberhalb von 
Fügen, einen Eisenbergbau und damit auch Streitigkeiten über die Verfügungs
rechte zwischen Erzstift und der gefürsteten Grafschaft4 3 1. Ein erster Vertrag 
von 1427 beinhaltete eine Teilung der Bergrechte in gewissen Abschnitten. 
1476/77, inzwischen wurde im Tal auch nach Gold und Silber geschürft, kam es 
zu neuen Streitigkeiten über ein Erzbergwerk im Tuxer Tal, das Sigmund von 
Tirol als „in meis terris et finibus et in meo mero et mixto imperio et superioritate 
mea" gelegen beanspruchte432, wogegen der Erzbischof sich sogar an den Papst 
wandte. Die Schlichtung des Augsburger Bischofs erbrachte 1477 einen Vertrag 
über gemeinsame Nutzungsrechte im Bergbau links des Zi l ler 4 3 3 . Fortgesetzte 
Irrungen darüber gab es 1481 und 1486, wie überhaupt an dieser Stelle, um dem 

4 4 6 Vgl. dazu auch die herzogliche Instruktion zu den Verhandlungen von 1494: BayH 
StA KbÄA 1703, fol. 50-52. 

4 4 7 BayHStA KbÄA 1703/IV, fol. 11 -14 . 
4 4 8 BayHStA KbÄA 1703, fol. 51. Zur Bedeutung der Gerlosstraße: Stolz, Zillertal, 

200 f. 
4 4 9 BayHStA KbGehLA 631, fol. 72-74 (Rätetag vom 21.5.1495). Vgl. den niederbaye

rischen Bericht vom 9.11.1500 in BayHStA KbÄA 1703/IV, fol. 22-25. 
4 5 0 Vgl. Stolz, Zillertal, 58f., 179-187. 
4 5 1 Material zum Folgenden in HHStA Frid. 4, fol. 51; Österreichische Akten-Tirol 16a/ 

I I I , fol. 1-3; Österreichische Akten-Salzburg 5, fol. 12-16; Chmel, Mon. Habsb. 12, 
Nr.47-50. 

4 3 2 Stolz, Zillertal, 180. 
4 : 5 3 Zum Salzburger Bergbau im allgemeinen (nach der Bergordnung von 1477 (Lori, 

Bergrecht, 104-110)) und im Zillertal im besonderen vgl. Dopsch, Salzburg, 633-636 
bzw. 647. 
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Eindruck vorzubeugen, im Zillertal habe es ausschließlich bayerisch-salzburgi
sche Auseinandersetzungen gegeben, hervorzuheben ist, daß das ganze 15. Jahr
hundert von Differenzen über die Abgrenzung von Hoch- und Niedergerichts
fällen zwischen dem Tiroler Landrichter zu Rottenburg und den Salzburger 
Schrannen Zell und Fügen durchzogen ist, wenngleich ein Kristallisationskern 
der Konflikte wie Kropfsberg auf der anderen Zillerseite fehlte 4 5 4. 

Nach den niederbayerischen Ansprüchen gehörten die Zillertaler Bergrechte 
rechts des Flüßchens zum Amtsbereich des Landgerichts Rattenberg. Damit 
galten dort auch die für alle drei Tiroler Landgerichte ergangenen Bergwerks
ordnungen von 1463, 1483 und 1497 und die seit 1459 periodisch erneuerten 
Bergfreiheiten453, und es galt die Zuständigkeit des in allen drei Landgerichten 
amtierenden Bergrichters zu Rattenberg4 5 6 und des ihm unterstellten Berg
meisters. In den Jahren 1500/01 nun kam es zu Irrungen mit Salzburg um die 
Ausbeutung eines neuentdeckten Silbervorkommens und die zugehörigen Holz
nutzungsrechte437. Durch einen Bergsturz an der Ahornspitze hoch über Mayr
hofen waren dort ergiebige Silberadern ans Tageslicht getreten, die vorerst vom 
salzburgischen Bergpropst in Zell am Ziller vergeben wurden. Außerdem ging es 
um neue Bleierzfunde in der Nähe der Mündung des Gerlostals in das Haupttal 
und das zum Betrieb aller Bergwerke und des bayerischen Schmelzwerks in Brix-
legg nötige Holz, das in den Wäldern Stillup und Hollenz (ganz im Süden des 
Tals), Gerlos und Tollenberg (gegenüber Uderns) eingeschlagen werden sollte. 
Pfleger, Zöllner und Bergrichter zu Rattenberg machten den Herzog darauf auf
merksam, daß alle diese Gebiete und Funde rechts des Ziller lägen, wo das Hoch
gericht, „dem dann alle schätz, perckh- unnd holltzwerch .. . nachfolligt unnd 
zugehört" 4 5 8 bei ihm liege und deswegen auch die neue Bergordnung von 1497 
anzuwenden sei. Georg gab seinen Beamten die Anweisung, die Rechtsverhält
nisse in den betreffenden Gebieten genau zu erkunden. Deren Bericht vom 
3.4.1501 bejahte das Nutzungsrecht an den Schwarz- und Hochwäldern auf 
dem rechten Zillerufer und an den neuen Bergwerken, die sehr hoch gelegen und 
deswegen wiederholt aufgelassen worden seien, seit der Wiederentdeckung 
1500 aber entgegen den niederbayerischen Hochgerichtsansprüchen von Salz
burger Beamten vergeben würden. Der Herzog holte noch eine Stellungnahme 
seiner Landshuter Räte ein, bevor er am 7.5.1501 den Rattenberger Bergrichter 
mit der Verleihung der neuen Gruben an Schürfwillige beauftragte. Als dieser 
ihn nun doch nochmals auf die Salzburger Grundrechte in den fraglichen Gebie
ten verwies, antwortete ihm Georg: 

... dieweil das lanndtgericht unnd halßgericht an den enden, da solh perckwerch unnd 
wald ligen, unns zustet, so ist unnser maynunng, das ir berürten unnserm jüngsten bevelh 

4 5 4 Stolz, Landesbeschreibung, 192-196. 
4 5 5 Überblick: Lori, Bergrecht, XXXVf.; Ziegler, Staatshaushalt, 239-252; Schremmer, 

Wirtschaft, 64-66. 
4 5 6 Vgl. den Bestandbrief Georgs für seinen Bergrichter zu Rattenberg, Kitzbühel und 

Kufstein von 1483 in BayHStA KbÄA 4721, fol. 154 f. 
4 5 7 Das Folgende ist zusammengestellt aus der Korrespondenz des Herzogs mit seinen 

Beamten zu Rattenberg 16.12.1500-17.7.1501 (BayHStA EL Salzburg 14, fol.6ff.; 
HHStA Österreichische Akten-Salzburg 5, fol.55-60; Max. 10, fol. 118; Max. 11, 
fol. 1 ff.). Kurze Bemerkungen bei Stolz, Zillertal, 181, 184. 

4 5 8 BayHStA EL Salzburg 14, fol. 8. 
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... volg thut, unangesehen ob die gründt derselben enden nit uns, sonnder anndern zu
gehörten 4 5 9 . 

Bis Mitte Juli 1501 hatten die Rattenberger Beamten schon 23 Grubenanteile 
im Namen des Herzogs vergeben, was zu Konflikten mit den Salzburgern führte, 
die Niederbayern an der Stelle der Erzvorkommen keinerlei Obrigkeit zugestehen 
wollten, während Georg auf der Exekution seiner landesfürstlichen Rechte 
bestand. 

Bereits in der ersten offenen Geltendmachung des „Interesses" König Maximi
lians nach dem Tode Georgs wurde das Zillertal als zum Landgericht Rattenberg 
gehörig für die Habsburger beansprucht460. Mit dem Anfall an Tirol schied 
Niederbayern 1504/05 als Herrschaftsträger im Inn- und Zillertal aus. 

ccc) Itter-Hopfgarten und die Bergwerke im Brixental 

Im Nordwesten grenzte an das Zillertal ein weiteres Randgebiet salzburgischer 
Landeshoheit, das Pfleggericht Itter-Hopf garten, das den größten Teil des Brixen-
tals zwischen Inn, Kaisergebirge und dem Hauptkamm der Kitzbüheler Alpen 
umfaßte und im Norden und Osten an die bayerischen Landgerichte Kufstein 
bzw. Kitzbühel s t i eß 4 6 1 . Die im 13.Jahrhundert erstmals erwähnte Burg Itter 
stand am Eingang des Brixentals, hoch über der Ache und kurz vor deren Mün
dung in den Inn beim damals bayerischen Wörgl; Schrannenort war der im Tal 
gelegene Markt Hopfgarten. Itter gehörte seit dem 10. Jahrhundert zum großen 
Besitz des Hochstifts Regensburg in der Gegend, der 1133 bayerisches Lehen 
wurde. 1380/85 wurde die Herrschaft Itter-Hopfgarten von Regensburg an das 
Erzstift Salzburg verkauft und zum erzstiftischen Pfleggericht erhoben, wobei 
das Blutgericht allerdings beim bayerischen Landrichter zu Kufstein verblieb. 
Deswegen kam es auch hier zu häufigen Konflikten über die Auslieferung von 
Gefangenen und Verurteilten zwischen Salzburg und Bayern. Der reiche Salz
burger Urbarialbesitz im Brixental wurde in der Propstei Itter, die mehrere 
Ämter umfaßte, organisiert4 6 2. 

Auch hier waren also Hochgericht einerseits und Niedergericht und grund
herrliche Reche andererseits in verschiedenen Händen, als Herzog Ludwig der 
Reiche die vormals ingolstädtischen Besitzungen in Tirol übernahm. In einer 
1475 entstandenen Aufzählung der niederbayerischen Ansprüche, die Herzog 
Georg 1491 erneut geltend machte, sind das Kufsteiner Hochgericht über das 
Gebiet des erzstiftischen Pfleggerichts Itter und die Besteuerung der Salzburger 
Urbarialuntertanen genannt . Der Herzog stützte sich dabei auf ein auf seine 
Anforderung hin ergangenes Kufsteiner Weistum, das das überkommene Recht 
des dortigen Landrichters zur Ausübung der Malefizgerichtsbarkeit und zur 
Übernahme der entsprechenden Delinquenten vom erzbischöflichen Pfleger auf 
Itter am Kirchbühel im Brixental bestätigte 4 6 4 . Diese Rechte waren denn auch 

4 5 9 HHStA Max. 11, fol. 8 (8.6.1501). 
4 6 0 BayHStA NKB 63, fol. 272'f. Zur weiteren Entwicklung vgl. Stolz, Landesbeschrei

bung, 163 f.; ders., Gerichte Deutschtirols, 289f. 
4 6 1 Stolz-Voltelini-Zösmair, 57-59; Stolz, Landesbeschreibung, 97-105. 
4 6 2 Matthias Mayer, Heft 2, 193, 323-338; Dopsch, Salzburg, 626, 882,926,929. 
4 6 3 BayHStA KbÄA 1703/IV, fol. 1 - 6 , 26; KbÄA 1750, fol. 141'; dazu P1S 486. 
4 6 4 BayHStA KbGehLA 945, fol. 317-323 (18.1.1491). 
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Thema der Räteabrede vom 8.3.1491 und des darauf fußenden umfassenden 
niederbayerisch-salzburgischen Vertrags vom 17.6.1493 4 6 5, wo die Übergabe 
der Malefikanten durch den Salzburger Pfleger zu Itter an den Landrichter zu 
Kufstein erneut festgelegt wurde. Irrungen über den Ort dieser Übergabe sollten 
die Räte bei einem Lokaltermin (der im April 1494 stattfand4 6 6) klären und zum 
alten Gebrauch zurückführen. Die Gerichtsirrungen um Itter blieben, wie im 
Zillertal, bis zum Ende der Regierung Georgs ein Streitpunkt, doch im Gegen
satz zu den dortigen Verhältnissen kam es hier zu immer schärferen Auseinan
dersetzungen, die 1500 ihren Höhepunkt erreichten, als der Salzburger Richter 
zu Itter in Kufstein gefangengesetzt wurde 4 6 7 . 

Wie bei den Zillertaler Rechten markierte auch im Fall von Itter der Übergang 
der niederbayerischen Besitzungen in Tirol auf Maximilian 1504/05 einen wich
tigen Einschnitt für die Sicherung der Salzburger Herrschaftsrechte. 1514 näm
lich gelang es Erzbischof Leonhard von Keutschach, dem Kaiser die nach Kuf
stein gehörende hohe Gerichtsbarkeit zu Itter, „alle und jegliche hochgericht, 
obrigkait und regalia", um 2,000 Gulden abzukaufen und Salzburg damit - im 
Gegensatz zum Zillertal - die volle Landeshoheit im Pfleggericht Itter-Hopf
garten zu sichern 4 6 8. 

In engem territorialen und sachlichen Zusammenhang mit Itter stand die 
Frage der Bergwerke im Brixental, wo seit dem 15. Jahrhundert im ganzen Tal
gebiet Fahl- und Kupfererze abgebaut und bei Kirchberg geschmolzen wurden. 
Seit 1477 unterstand der Brixentaler Bergbau, der seine höchste Blüte erst im 
16.Jahrhundert erreichte, einem Salzburger Bergrichter4 6 9. Von niederbayeri
scher Seite wurde aber auch Zugehörigkeit zum Landesfürstentum, zum Kuf
steiner Hochgericht und zum Verwaltungsbereich des Rattenberger Bergrichters 
beansprucht 4 7 ° . Offenbar konnten diese Forderungen von Salzburger Seite abge
wehrt werden, denn seit dem Braunauer Vertrag von 1488 4 7 1 war der Brixentaler 
Bergbau mehrfach Gegenstand von Rätetagen und -austrägen, doch hören wir 
nichts von einer grundlegenden Neuorganisation der Rechtsverhältnisse oder 
entschiedenen Geltendmachung der niederbayerischen Rechte wie im Zillertal 
1500/01. 

ddd) Die Grenzen an Mattsee und Mondsee 

Neben den bisher behandelten Friktionszonen im Osten des Landes Salzburg 
gab es Gebiete gerichtsrechtlicher Irrungen mit Niederbayern auch im Norden, 
im Mondseeland und im Pfleggericht Mattsee. Hier ging es aber nicht um die 
Überwölbung salzburgischer Grund- und Vogteirechte durch eine fremde Hoch
gerichtsbarkeit, sondern vor allem um Differenzen bei der Abgrenzung der 
gegenseitigen Hoheitsbereiche. 

Die Herrschaft Mattsee war seit dem 10. Jahrhundert im Besitz des Hoch
stifts Passau, ebenso Kloster und Kollegiatstift Mattsee. Seit dem beginnenden 

4 6 5 BayHStA KbGehLA 536, fol. 221 -223; HHStA AUR. 
4 6 6 BayHStA KbÄA 1703, fol. 50-53; KbÄA 1703/IV, fol. 14. 
4 6 7 Vgl. BayHStA KbÄA 1703/1, fol.4; KbÄA 1703/IV, fol. 15-21. 
4 6 8 Matthias Mayer, Heft 2, 338; Stolz, Beschreibung, 789f.; Dopsch, Salzburg, 579f., 

926. 
4 6 9 Matthias Mayer, Heft 1, 214ff.; Dopsch, Salzburg, 646. 
4 7 0 BayHStA KbÄA 1703/IV, fol. 1 f. (1475); EL Salzburg 14, fol. 1 f. (1486). 
4 7 1 HHStA AUR (4.9.1488). 
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14. Jahrhundert beanspruchte aber Bayern das Hochgericht im Mattiggau gegen 
den Widerstand Passaus, das dieses Recht als Immunitätsinhaber seit langem 
ausübte. Nach mehreren Vorstufen wurde die Herrschaft Mattsee samt dem 
zugehörigen Gericht am Höchfeld (Markt Straß walchen) 1390/98 an Salzburg 
verkauft, womit auch der Konflikt mit Niederbayern über die Hochgerichts
rechte auf das Erzstift überging 4 7 2 . Die Geschichte dieser Rechte im 15. Jahrhun
dert gestaltete sich ähnlich wie diejenige der hohen Gerichtsbarkeit um die 
Exklave Mühldorf, denn zusammen mit dieser wurde das Hochgericht der Herr
schaft Mattsee ab 1411 (Erneuerungen 1431 und 1442) langfristig von Heinrich 
dem Reichen an das Erzstift verpfändet 4 7 3 und damit dem eigenen Landgericht 
Weilhardt 4 7 4 entzogen. In einem 1432 ergangenen Weistum wurden die Juris
diktionsverhältnisse zwischen dem Salzburger Richter zu Mattsee und dem baye
rischen Landrichter auf dem Weilhardt festgelegt. Danach mußten alle von baye
rischer Seite abzuurteilenden Delinquenten dem Landrichter auf dem Nieder-
trumer See (dem heutigen Mattsee) zur Aburteilung auf der Schranne Astätt, die 
nördlich des Sees auf niederbayerischem Territorium lag, übergeben werden 4 7 3. 
Die Herzöge hielten aber an ihrer grundsätzlichen Berechtigung zur Ausübung 
des Hochgerichts fest; die sich daraus ergebende sehr komplizierte Rechtslage 
rund um Mattsee ist in weiteren Weistümern aus der Zeit Ludwigs und Georgs 
des Reichen festgehalten476. 

Wie im Falle des Mühldorfer Vogtgerichts ergriff Herzog Georg in Mattsee 
während des Salzburger Bistumsstreits die Initiative und reklamierte ohne Rück
erstattung der Pfandsumme die Hochgerichtsfälle wieder für sich bzw. seinen 
Landrichter auf dem Oberen Weilhardt. Und wie bei den Mühldorfer Rechten 
konnte Georg dieses Vorgehen in den Verträgen und Absprachen mit Salzburg 
1488-1493 festschreiben lassen477. Die Gerichtsbarkeit über die Salzburger 
Urbarialuntertanen verblieb dagegen dem Pfleger zu Mattsee. Wie zu erwarten, 
hörten die Streitigkeiten um die 1432 fixierten Auslieferungsbestimmungen 
trotzdem nicht auf; daneben traten jetzt zunehmend Differenzen über Steuer-, 
Musterungs- und Scharwerksrechte478. 

Im Zuge der bereits mehrfach beobachteten Verdichtung der niederbayerisch-
salzburgischen Territorialdifferenzen zu einer neuen Krisensituation 1500/01, 
in der Albrecht von Oberbayern vermittelnd eingriff, wurden auch die Hoch- und 
Niedergerichtsrechte um Mattsee wieder relevant 4 7 9. Georg lehnte die Salz
burger Vergleichs- und Austragsvorschläge ab und begründete dies damit, daß 

4 7 2 Richter, 692-698; Richter-Mell-Stmadt-Pirchegger, 55-57; Dopsch, Salzburg, 886, 
924, 1015-1017. 

4 7 3 BayHStA KbGehLA 945, fol. 166 (6.11.1414), fol.184-189 (29.7.1431); KbU 
12506 (11.11.1442); dazu Richter, 694f. und Strnadt, Innviertel und Mondseeland, 
474 ff. 

4 7 4 Vgl. Strnadt, Innviertel und Mondseeland, 797, 829. 
4 7 3 Siegel-Tomaschek, 44-46; dazu Richter, 694 und die Karte bei Spindler, Geschichts

atlas, 21. 
4 7 6 BayHStA KbGehLA 775, fol. 51-63. 
4 7 7 HHStA AUR 4.9.1488 u. 17.6.1493; BayHStA KbGehLA 536, fol.221-223; 

Strnadt, Innviertel und Mondseeland, 483-487. 
4 7 8 Vgl. zu 1494 BayHStA KbÄA 1750, fol. 109'; außerdem Richter, 494 f. und die Diffe

renzen 1497 über die Einsammlung des Gemeinen Pfennigs (BayHStA KbÄA 1679, 
fol. 145). 

4 7 9 Vgl. BayHStA KbGehLA 537, fol. 5ff.; KbÄA 1703/IV, fol. 22-25. 
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ihm allein in Mattsee „fürstenthumb und fürstlich regalia" 4 8 0, ausgeübt durch 
sein Landgericht Oberweilhardt, zustünden, denn die Herrschaft liege im Fürsten
tum Niederbayern und habe weder Land- noch Hochgericht. In einem Vertrag 
von 1527 wurden dann, parallel zur Mühldorfer Frage, auch die Mattseer Juris
diktionsverhältnisse fixiert. Der Vertrag bestätigte nochmals ausdrücklich die 
Regelungen der Weistümer und Abkommen des 15. Jahrhunderts und war inso
fern ein Erfolg für die bayerische Seite 4 8 1. Dennoch und trotz weiterer Verträge 
blieben die Landeshoheit des Erzstifts in den Gerichten Mattsee und Höchfeld 
und der Grenzverlauf an den Trumer Seen umstritten; 1592 kam es sogar zu 
einem Prozeß vor dem Reichskammergericht482. Noch heute läuft die Landes
grenze zwischen Oberösterreich und Salzburg (bis 1777 Grenze zwischen Bay
ern und Salzburg) am Nord- und Ostufer des Mattsees entlang. 

Noch etwas weiter östlich als Mattsee lag, fast eine Enklave des Herzogtums Nie
derbayern im salzburgisch-obderennsischen Grenzgebiet, die Herrschaft Wilden
eck, das „Mondseer Land", bayerisch seit 1286, das Irrsee, Mondsee und den Ost
teil des Wolfgangssees umfaßte und zu dem auch die Vogtei über das Kloster 
Mondsee gehörte. Seit 1462 hatten die niederbayerischen Herzöge das Gebiet an 
den Mondseer Abt verpfändet; 1494 allerdings übertrug Georg der Reiche es sei
nem Kanzler Kolberger 4 8 3 . Die Herrschaft Wildeneck hatte sich Mitte des 14. Jahr
hunderts aus dem großen bayerischen Landgericht Weilhardt, das die gesamte 
Südhälfte des Innviertels umfaßte und im 15. Jahrhundert mehrere Umstrukturie
rungen erfuhr, herausentwickelt484. Anlaß zum Streit mit dem Erzstift Salzburg 
boten im ausgehenden 15. Jahrhundert die Abgaben von dessen Urbarsieuten, 
auf die Ludwig der Reiche 1473 verzichtet hatte 4 8 5 und die Georg der Reiche seit 
1486 wiederholt als Inhaber des Vogtei- und des Hochgerichts einforderte4 8 6. 

Zugang vom niederbayerischen Territorium zum Mondseeland gab es nur 
über den salzburgischen Markt Straß walchen, der in engem Herrschaftskonnex 
mit der Herrschaft Mattsee stand, mit der zusammen er 1390/98 von Passau an 
Salzburg verkauft worden war und von wo aus er ab etwa 1430 auch verwaltet 
wurde 4 8 7 . Im Ort selbst nun befand sich-als Zubehör der Herrschaft Wildeneck 
- eine bayerische Mautstätte, die den Handelsverkehr (vor allem mit Wein und 
Salz) auf der durch Straßwalchen führenden alten und wichtigen Straße zwi
schen Salzburg und Linz kontrollierte 4 8 8. 

4 8 0 BayHStA KbGehLA 537, fol. 14 (Zitat), bzw. KbGehLA 791, fol. 33. 
4 8 1 Nachrichten vom Zustande..., 461 -463; Richter, 695 f.; Richter-Mell-Strnadt-Pirch-

egger, 57; BayHStA EL Salzburg 678; P1S 18597 (Darstellung der Jurisdiktionsverhältnisse 
1568). 

4 8 2 Dopsch, Salzburg, 924; Richter, 695 f. 
4 8 3 Ziegler, Staatshaushalt, 111. 
4 8 4 Strnadt, Innviertel und Mondseeland, 797-829; Richter-Mell-Strnadt-Pirchegger, 

157-161. 
4 8 5 BayHStA KbÄA 1703/11, fol. 18 f. 
4 8 6 Ebda., fol.26-44 (1486-1491), fol.66-73 (1501/02); KbGehLA 537, fol .5-7 

(1500). 
487 Dopsch, Salzburg, 620, 924; Nachrichten vom Zustande 463f.; Richter-Mell-

Strnadt-Pirchegger, 59. 
4 8 8 Entstanden waren die Maut und der ihr zugeordnete Gürtel von Beizöllen im 13. Jahr

hundert zur Kontrolle des Salzhandels von Reichenhall und Hallein nach Linz, der im 15. Jahr
hundert aber nur noch eine untergeordnete Rolle spielte (Wanderwiiz, Studien, 229-232, 
261 f.; H. Hassinger, 557-562). 
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Die bayerische Mautstätte auf Salzburger Boden und die - ähnlich wie in Matt
see und Mühldorf - unklare Rechtslage des Straßwalchen umgebenden Gebiets 
am Höchfeld provozierten ständige Reibereien. Als dieser Punkt - neben vielen 
anderen - in der Tittmoninger Räteabrede zwischen Erzbischof Burkhard und 
Herzog Ludwig geregelt worden war (4.7.1464) 4 8 9 , erließ der Herzog eine Zoll
ordnung für Straßwalchen 4 9 0 . Dennoch zeigen die relativ geringe Höhe der 
Bestandsgelder, gegen die die Maut zu Straßwalchen ausgegeben wurde, und 
Nachrichten über den „abgang" dieser Maut 1481/82, daß wir es mit einem aus
gesprochenen Grenzzoll, nicht etwa mit einem gegen Salzburg gerichteten 
„KampfzoH" zu tun haben 4 9 1. 

Auch im Mondseeland bot der Niederbayerische Erbfolgekrieg dem Erzstift 
die Möglichkeit, seine Stellung gegenüber Bayern zu konsolidieren. 1506 näm
lich hatte König Maximilian I . in Erweiterung seines ursprünglichen „Interesses" 
u. a. auch noch Kloster und Vogtei Mondsee und die Herrschaft Wildeneck gefor
dert und erhalten 4 9 2. Erzbischof Leonhard, der die völlige Einkreisung des Erz
stifts durch den neugewonnenen habsburgischen Besitz befürchtete, gelang es 
dann sehr rasch, den König zum Verkauf des Mondseelands an Salzburg um 
10,000 Gulden zu bewegen (25.572.6.1506) 4 9 3, worauf die Erzbischöfe bis 
zum Rückkauf durch Habsburg 1565 die volle Landeshoheit ausübten. 

bb) Der Salzhandel 

Im ausgehenden 12. Jahrhundert trat Hallein als Salzproduktionsort neben das 
bis dahin allein führende Reichenhall, wo gleichzeitig die Salzburger Produk
tionsrechte abzunehmen begannen, bis sie 1500 praktisch ganz auf die bayeri
schen Herzöge übergegangen waren. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts kam es 
zu langwierigen Auseinandersetzungen zwischen Bayern und Salzburg um die 
Absatzgebiete für die jeweilige Salzproduktion. Die Herzöge versuchten, den 
Handel mit erzstiftischen! Salz zwischen Inn und Salzach und überhaupt den 
Verkauf von Halleiner Salz in Bayern zu verbieten. Das Gebiet westlich der Salz
ach und der Donauweg wurden von Reichenhall monopolisiert. Dafür gelang es 
den Erzbischöfen, durch ihre unbestrittene Verfügungsgewalt über die Salzach
schiffahrt den Handel auf dem Wasserweg (Salzach/Inn) für Halleiner Salz zu 
reservieren und die Versorgung der österreichischen Gebiete zu übernehmen, bis 
dort im 16. Jahrhundert die habsburgischen Salinen hochkamen. Damit hatte 
Hallein Reichenhall den Großteil seines früheren Absatzgebiets abgenommen494. 

Der Hauptausfuhrweg für Halleiner Salz (etwa zwei Drittel der dortigen Produk
tion) führte also auf Salzach und Inn bis Passau und damit zum Großteil durch baye
risches Gebiet. Im Gegenzug wurde vor allem Getreide ins Erzstift gebracht4 9 3. 

4 8 9 BayHStA KbÄA 1703/11, fol. 1-6. 
4 9 0 BayHStA KbGehLA 819, fol. 2 f. (15.10.1464). 
4 9 1 BayHStA KbGehLA 819, fol. 15f.; Ziegler, Staatshaushalt, 117f. 
4 9 2 BayHStA KbU 4298 (10.2.1506). 
4 9 3 Strnadt, Innviertel und Mondseeland, 487f.; Dopsch, Salzburg, 579, 582, 918,926. 
4 9 4 Dopsch, Salzburg, 637-651; Wanderwitz, Studien, 229-232, 261 f.; Schremmer, 

Wirtschaft, 41 f., 46f.; Klein, Salinen, 323-333. 
4 9 5 Schremmer, Gewerbe und Handel, 755f.; Fritz Koller, Salzach und Saalach, 

108 — 113. Die salzburgischen Transportrechte auf Salzach und Inn wurden von den bayeri
schen Fürsten bis ins 19.Jh. anerkannt; vgl. z.B. die Salzordnung Wilhelms IV. von 1513 
(BayHStA KbGehLA 282, fol.67-71). 
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Ganz unter erzbischöflicher Kontrolle stand dabei der Streckenabschnitt zwi
schen Hallein und der Salzburger Stadt Laufen, der wichtigsten Wassermaut an 
der Salzach, die auch als Umschlagplatz auf den Landhandel von Bedeutung war. 
In Laufen gab es Bürgerkorporationen, die nach erzbischöflichen Privilegierun
gen in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts eine monopolartige Stellung im 
Salzachhandel einnahmen. Dies waren einmal die Schiffherren, Angehörige des 
Laufener Patriziats. Nur auf ihren Schiffen durfte Salz von Hallein nach Laufen 
geführt werden. Daneben gab es die Schifferzünfte der Erbausfergen, die die 
Schiffskommandanten auf dieser Flußstrecke stellten, um 1500 allerdings nur 
noch organisierend tätig waren, und der Erbnaufergen, denen die Schiffahrt von 
Laufen flußabwärts anvertraut war und die dadurch in Konkurrenz mit den Salz
händlern („Fertigern") in den bayerischen Städten Burghausen und Schärding 
gerieten . 

Zu Differenzen mit Bayern kam es immer wieder in dem Salzachabschnitt um 
die erzbischöfliche Stadt Tittmoning, wo der Fluß die Grenze bildete 4 9 7. Auch 
über Hallein hinaus machte Salzburg nämlich auf Salzach und Inn Handels
rechte geltend, vor allem die Salzschiffe betreffend, während die bayerischen 
Herzöge danach strebten, diese zurückzudrängen. Dabei ging es ihnen vor allem 
darum, von Tittmoning auf dem Landweg Richtung Mühldorf gehende Salz
transporte sowie den ausschließlichen Weitertransport auf Salzach und Inn bis 
Passau zugunsten ihrer Burghausener Rechte zu verhindern 4 9 8. 

Burghausen, die bayerische Stadt am westlichsten Salzachknie, war die wich
tigste und ertragreichste bayerische Salzmaut am Salzach-Inn-Wasserweg. Von 
dort führten mehrere Salzhandelsrouten nach Westen, zunächst zum Innüber
gang in (Alt-)Ötting und von dort weiter nach München, Landshut oder Regens
burg. Auch Halleiner Salz wurde auf diesen Strecken über herzoglich-bayerische 
Mauten transportiert, wenngleich es hier nie die Bedeutung des Produkts aus 
Reichenhall erlangte und hauptsächlich für Regensburg bestimmte Transitware 
darstellte4 9 9. 

In der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts konzentrierten sich die Streitig
keiten zwischen Niederbayern und Salzburg fast ganz auf die Durchsetzung von 
umfassenderen Salzarbeitsrechten der Burghausener Fertiger gegenüber den 
Laufener Ansprüchen. Der Streit um den vom Kaiser 1485 Erzbischof Johann 
gewährten Preisaufschlag auf Halleiner Salz, den Herzog Georg bis zur Anerken
nung 1488 zu einem der Instrumente seiner Auseinandersetzungen mit dem ihm 
mißliebigen Erzbischof machte, wurde bereits behandelt. Eine recht spektaku
läre Aktion im Umfeld dieser Konflikte ereignete sich 1487 (wohl nicht zufällig 
im Jahr der Wahl Christoph Ebrans zum Gegenerzbischof in Mühldorf), als Her
zog Georg durch seinen Vertrauten und späteren Rat Heinrich von Schaun-
berg, einen Anhänger des Ungarnkönigs Matthias, salzburgische Schiffe auf der 

4 9 6 Zum Salzachhandel und seiner Organisation H. Hassinger, 562-573; Fritz Koller, 
Salzachschiffahrt, 19ff., 65ff.; ders., Salzach und Saalach, 108ff.; Wanderwitz, Studien, 
267 ff.; Dopsch, Salzburg, 611-613. 

4 9 7 Vgl. den Streit zwischen Herzog Ludwig und Erzbischof Bernhard 1471-1479 über 
bayerische Uferbefestigungen an der Salzach bei Tittmoning (BayHStA KbGehLA 915, 
fol. 1-13). 

4 9 8 Koller, Salzachschiffahrt, 32f.; Dopsch, Salzburg, 613, 650f. 
4 9 9 Koller, Salzachschiffahrt, 35ff.; Wanderwitz, Studien 251-260; Dopsch, Salzburg, 

650 f. 
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Donau unterhalb von Passau kapern und ihre Fracht nach Schärding bringen 
l i eß 3 0 0 . Im Braunauer Vertrag vom 4.9.1488 wurde dann nicht nur der Salzauf
schlag konzediert, sondern auch die auf dem Flußabschnitt Laufen-Burghausen 
strittigen Salzfuhrrechte einem Rätetag übertragen 3 0 1 . Die Räte beider Seiten for
mulierten daraufhin eine auf den 28.5.1489 datierte „Ordnung der Saltzarbait" 
zwischen den Bürgern von Hallein und Burghausen502. Die Burghausener Salz
fertiger hatten sich besonders über die Organisation der Salzachschiffahrt durch 
die Naufergen zu ihren Ungunsten, die mangelnde Qualität des Salzes und die 
Umgehung ihres Stapels beschwert. Zusammen mit den bis 1493/94 weiter
gehenden Beschwerden, die von Herzog Georg jeweils unter Verweis auf die 
Schädigung seiner Zölle und Mauten an den Erzbischof gebracht wurden, stellt 
diese Ordnung ein Indiz für die vom niederbayerischen Herzog gewonnenen Mit
spracherechte in Halleiner Salzarbeitssachen dar 3 0 3 . Am 6.7.1494 kam es zu 
einer weiteren niederbayerisch-salzburgischen Räteabrede wegen der Salzach
schiffahrt bis Burghausen und der Rechte der dortigen Salzfertiger, die in Form 
einer Vermittlungsurkunde Erzbischof Friedrichs zwischen den Bürgern der 
bayerischen Stadt und dem Pfleger zu Laufen erging. Auch eine Erhöhung der 
Zahl der nach Burghausen fahrenden erzbischöflichen Schiffe war vorgese
hen 5 0 4 . Diese Abrede war nur als Provisorium geplant und lief nach dem Tod 
Erzbischof Friedrichs im Dezember 1494 schon wieder aus, doch setzte Georg 
der Reiche auf Bitten der Burghausener hin mit einer Handelssperre gegen Hal
leiner Salz eine weitere Anerkennung durch den neuen Erzbischof ab März 1495 
durch 5 0 5 . Schließlich wurde den Burghausener Salzhändlern dann der Einsatz 
eigener Schiffe zwischen Laufen und ihrer Stadt erlaubt (21.5.1495) 5 0 6 . 

Eine der entscheidenden Voraussetzungen sowohl für den Erzbergbau als 
auch für den Salinenbetrieb war eine gesicherte Holzversorgung für den Bau von 
Stollen, Leitungen und Triftkanälen sowie zur Verwendung als Brennmaterial in 
Schmelzwerken und Sudpfannen. Deswegen stehen Berg- und Forstwesen, wie 
am Zillertaler Beispiel bereits deutlich wurde, auch im Bereich der landesherr
lichen Regulierungen in enger Verbindung 3 0 7. Der Salzburger Erzbischof bean
spruchte nicht zuletzt deswegen im 15. Jahrhundert und in der Forstordnung von 
Erzbischof Matthäus Lang (1524) alle Wälder und Wildbannrechte in seinem 
Gebiet als mit den Regalien verliehenes Zubehör seines Landes. Schon seit dem 
13. Jahrhundert aber gab es Forstnutzungs- und Triftrechte der Siedeherren der 
Saline Reichenhall in den salzburgischen Wäldern im Einzugsgebiet der Saalach, 
die aufgrund der orographischen Verhältnisse nicht für die Halleiner Saline nutz
bar waren 5 0 8 . Da Reichenhall sowohl für das Versieden der Sole als auch für Aus-

^00 Koller, Salzachschiffahrt, 85 f. Heinrich wurde, nach mehrmaligem Einsatz als 
Diplomat und Truppenführer für Niederbayern, 1490 Rat Herzog Georgs (BayHStA NKB 
103, fol.4). 

5 0 1 HHStA AUR. 
5 0 2 BayHStA KbGehLA 631, fol. 58b-61. Druck: Lori, Bergrecht, 124f. 
5 0 3 Lori, Bergrecht, XXXVIff.; Ockel, 10f. 
5 0 4 BayHStA EL Salzburg634, fol.80-82. Druck: Lori, Bergrecht, 126; Koller, Salzach

schiffahrt, 54. 
5 0 5 BayHStA EL Salzburg 248, fol. 121 -130 u. 842, fol. 1 f.; KbGehLA 631, fol. 6 2 - 77. 
5 0 6 BayHStA KbGehLA 631, fol. 72-74. 
507 Dopsch, Salzburg, 636f.; Engelbert Koller, 12f., 81 f. 
5 0 8 Schremmer, Wirtschaft, 43, 48 und v.a., auch zum Folgenden, Engelbert Koller, 

43-58. 
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baumaßnahmen auf das Holz aus Salzburger Forsten angewiesen war D ° 9 , stellten 
die Holzeinschläge erzstiftischer Untertanen dort im 15. Jahrhundet einen stän
digen Streitpunkt dar. Nicht von ungefähr Fiel ein entsprechender Beschwerde
brief der Herzöge von 1487 mit dem Tiefststand der Reichenhaller Salzproduktion 
zusammen510. 1527/29 wurden die bayerischen Nutzungsrechte an diesen Sali
nenwäldern in den Gebieten Unken, Lofer, Leogang/Saalfelden und Zell erst
mals vertraglich geregelt. Dieser Vertrag ist in Gestalt der 1957 neu gefaßten 
Salinenkonventionen von 1781 und 1829 noch heute in Kraft; der Freistaat Bay
ern ist Eigentümer der entsprechenden Waldungen im Bundesland Salzburg und 
verwaltet sie von Forstämtern in Unken, St. Martin bei Lofer und Leogang aus. 

Vollzogen sich, so ist abschließend zu fragen, die geschilderten nachbarlich
territorialen Differenzen entlang der langen und rechtlich wenig fixierten, mit 
Hoheitsrechten verschiedener Abstufungen gegenseitig durchdrungenen salz
burgisch-niederbayerischen Grenzzone im gleichsam alltäglichen Ringen um 
Befestigung und Ausbau der jeweiligen Landeshoheit oder lassen sich Zusam
menhänge zur Personalpolitik der Bayern gegenüber dem Erzstift und damit zur 
Reichspolitik herstellen? Die Gegnerschaft Herzog Georgs zum im Bistumsstreit 
1478—1482 durchgesetzten kaiserlichen Kandidaten Johann Beckensloer gab 
wohl den Ausschlag für die in den achtziger Jahren erfolgende Revindikation der 
langfristig an das Erzstift verpfändeten Hochgerichtsrechte um die Exklave 
Mühldorf und um Mattsee und dafür, den Salzpreisaufschlag von 1485 zum Vor
wand einer langwierigen Auseinandersetzung zu machen. Unter dem Druck der 
Politik des Kaisers und des Schwäbischen Bundes glich Georg sich aber 1488 mit 
dem Erzbischof aus; die von ihm protegierte Gegenwahl von 1487 blieb Episode. 
Inwieweit die auch künftighin strittigen revindizierten Hochgerichsrechte und 
die von Georg geltend gemachte alleinige landesfürstliche Obrigkeit in den um
strittenen Gebieten mit den wittelsbachischen Besetzungsplänen für Erzstift und 
Dompropstei 1489/90 zusammenhingen, ist schwer zu entscheiden. Im zweiten 
großen Ausgleichsvertrag von 1493 behauptete Georg den von ihm errungenen 
Besitzstand, ohne sich in weiteren Gebieten wie Itter-Hopfgarten oder dem Ziller
tal entscheidend durchsetzen zu können. Dafür gelang die Sicherunggewisser Mit
spracherechte im Salzachhandel. Auffällig ist eine nochmalige offensive Vertre
tung der herzoglichen Obrigkeitsansprüche 1500/01 gegenüber Erzbischof Leon
hard von Keutschach, der dann aber über das „Interesse" König Maximilians zum 
großen Nutznießer des niederbayerischen Zusammenbruchs im Erbfolgekrieg 
wurde und für den Ausbau des Salzburger Landesstaats profitieren konnte. 

4. Das Hochstift Passau 

a) Der Höhepunkt der Anbindung an Niederbayern 
unter Bischof Friedrich von Oeningen 1485-1490 

Nach dem Tod seines Kanzlers und engen Vertrauten Dr. Friedrich Mauer-
kircher (22.11.1485) konnte Herzog Georg bei der Wiederbesetzung des Bis
tums Passau die allein entscheidende Rolle spielen, da die kaiserliche Politik sich 

5 0 9 Vgl. den Brief Herzog Georgs an die Salzburger Statthalter 1482 (HHStA AUR 
25.7.1482). 

310 Lori, Bergrecht, 123f.; Schremmer, Wirtschaft, 49. 
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wegen der Ungarnkriege in einer tiefen Krise befand, die den Kaiser in der zwei
ten Jahreshälfte 1485 zum Verlassen der Erblande und einer Rundreise im Süden 
des Reichs zwang. Schon am 25.11.1485 waren herzogliche Boten in Passau und 
erinnerten an die alten Rechte der bayerischen Fürsten über das Hochstift 5 1 1. 
Gewählt wurde bereits eine knappe Woche später, am 1.12.1485, der von Her
zog Georg vorgeschlagene Kandidat, Graf Friedrich von Oettingen-Oettingen, 
damals 26 Jahre alt, ungeweiht und Inhaber von Domherrenpfründen in Augs
burg und Würzburg 5 1 2 . Mit seinem Vorschlag verfolgte der Herzog zwei Ziele 
gleichzeitig: die weitere Intensivierung der Anbindung des Hochstifts an Lands-
hut und eine Verstärkung bzw. Ergänzung seiner Einflußnahme auf die Graf
schaft Oettingen, die gerade 1485/86 in den Mittelpunkt von Georgs schwäbi
schen Expansionsinteressen rückte. Die Initiative und Triebkraft Herzog Georgs 
hinter der Wahl Graf Friedrichs in Passau513 finden ihren Ausdruck sowohl in 
der Wahlanzeige des Kapitels als auch in Briefen des Elekten und Herzog Georgs 
(3./4.12.), in denen die Notlage des Hochstifts nach langen Streitigkeiten, 
die Angewiesenheit auf Hilfe, der Nutzen der Wahl für das Haus Bayern und das 
vom neuen Bischof (Herzog Georg nennt ihn „unnser lieber getrüer") zu erwar
tende Wohlverhalten gegenüber den Herzögen hervorgehoben werden 5 1 4. Be
merkenswert ist auch die Präsenzdemonstration Georgs, der mit Graf Wolfgang 
von Oettingen, dem Bruder Friedrichs, und 30 Reitern am Wahltag in Passau 
war 5 1 5 . Die päpstliche Konfirmation wurde innerhalb eines Vierteljahres 
erlangt 5 1 6. In weiteren Briefen hob Papst Innozenz VII I . nochmals die för
dernde Rolle Herzog Georgs hervor und mahnte den neuen Bischof zum Aus
gleich mit dem Kaiser, dem aus Rom ebenfalls ein Empfehlungsbrief übersandt 
wurde 5 1 7 . 

Die Wahl Graf Friedrichs war allerdings nicht ganz problemlos verlaufen. Dies 
hing mit den schismatischen Tendenzen auf Diözesanebene zusammen, seit sich 
Anfang 1481 Dompropst Wilhelm von Aheim und drei weitere Domherren gegen 
den Willen der Mehrheit ihrer Konkapitulare dem kaiserlichen Bischofskandida
ten Georg Heßler angeschlossen hatten. Bereits 1482 hatte die Mehrheitspartei 
versucht, die Abtrünnigen aus dem Kapitel auszuschließen und so ihre Beteili
gung an künftigen Wahlen zu verhindern 5 1 8. Aus einer Mitteilung des Papstes 
an Kardinal Todeschini-Piccolomini geht hervor 5 1 9, daß bei der Wahl von 1485 

5 . 1 Kristanz, 171 f.; Buchinger, 191 f.; Hansiz, 593. 
5 . 2 Vgl. Buchinger, 191-200; Erhard, Passau, I , 211 f.; Rankl, Kirchenregiment, 113; 

Schrödl, 308. 
5 1 3 Hervorgehoben bei Schreitwein, 527. Zur Information über diese sog. „Schreitwein-

Fassung" des „Kathalogus presulum Laureacensium" des österreichischen Priesters und 
Historikers Thomas Ebendorfer (1388-1464), eines Vertrauten Friedrichs I I I . , vgl.: Die 
deutsche Literatur des Mittelalters - Verfasserlexikon, Bd. 2. Berlin-New York 1980, Sp. 
263 (Paul Uiblein) sowie Alphons Lhotsky: Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte 
Österreichs. Graz-Köln 1963 (= MIÖG Ergänzungsbd. 19), 389. 

5 , 4 BayHStAKbÄA 1041, fol.333-335, Zitat fol.335. 
515 Hansiz, 593. 
5 . 6 BayHStA HU Passau 2442 (14.2.1486). 
5 . 7 Scherg, Bavarica, Nr. 747/748. 
5 1 8 FRA 11/55, Nr. 1985. 
D l 9 Inseriert in einem Ausschreiben des Kardinals Rom, 14.8.1486 (BayHStA Passau 

Domkapitel U 984). 
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Dompropst Wilhelm und der Kanoniker Ulrich von der Alben „defecerunt et ad 
alios tamquam scismatici converterunt" und dabei unterstützt worden seien vom 
Weihbischof Andreas Weinmair (1477-1490) und dem Propst des St. Pöltener 
Augustinerchorherrenstifts. Innonzenz VII I . befahl die Bestrafung der „scisma
tici"; spätestens 1488, als Wilhelm von Aheim wieder offiziell als Dompropst 
fungierte und diese Würde bis zu seinem Tod 1495 beibehielt5 2 0, wird dieser 
Streit beigelegt gewesen sein. Sicher gab es auch im Mehrheitsanteil des Kapitels 
Bedenken gegen die Wahl eines Außenstehenden, der ungeweiht und nicht 
Passauer Domherr war, zumal die Wahlkapitulation, die die Privilegien und Mit
wirkungsrechte des Passauer Domkapitels festschrieb, von Friedrich nicht 
beschworen wurde 3 2 1 . 

Der neue Bischof kam vorerst nicht nach Passau; er lebte am Hof Herzog 
Georgs und Albrechts IV. und empfing keinerlei geistliche Weihen 5 2 2 . Georg der 
Reiche aber begann sofort nach der Wahl Verhandlungen mit dem Domkapitel 
über eine weitgehende Schutz- und Schirmannahme des Hochstifts vom Herzog. 
Die erhaltenen Passauer Einreden zu den Vorschlägen Georgs 5 2 3 zeigen einige 
für eine Schutz- und Schirmeinung zwischen einem weltlichen und einem geist
lichen Fürsten recht ungewöhnliche Intentionen: Die Einung sollte auf ewig gel
ten, also ohne Befristung abgeschlossen werden; das Hochstift sollte zur Stellung 
einer hohen Truppenhilfe verpflichtet sein; sowohl das Domkapitel wie auch alle 
Beamten und Diener des Hochstifts sollten einen Eid auf diese Einung ablegen. 
Georg wollte offensichtlich die Mitwirkungsrechte des Kapitels in der weltlichen 
Regierung des Hochstifts aufheben und an sich ziehen, um so den Bischof voll
ständig kontrollieren zu können. Der Herzog erstrebte also eine Art Wahlkapitu
lation zu seinen Gunsten, wozu auch paßt, daß die - 1451 erstmals aufgestellte 
- kapitlische Wahlkapitulation 1485 unbeschworen blieb 3 2 4 . Das Domkapitel 
bat Herzog Georg zwar, er möge das Hochstift „in gewondlicher form" unter sei
nen Schutz nehmen 3 2 3 , doch bis 1487 konnte der Landshuter seine Vorstellungen 
vollständig durchsetzen. 

Der entscheidende Faktor, der eine so weitgehende Einflußnahme Herzog 
Georgs erlaubte, war die hohe Verschuldung des Hochstifts und die schlechte 
Finanzlage nach dem Bistumsstreit. Der Gesamtbetrag der Schulden wird auf 
80,000 fl beziffert 5 2 6 . Gläubigerwaren neben Herzog Georg 3 2 7 z. B. auch einzelne 
Domherren oder die kaisernahen Gebrüder Prüschenk 3 2 8 . Der Papst erlaubte 
Bischof Graf Friedrich 1486, angesichts der finanziellen Zerrüttung vom Diözesan-
klerus ein außerordentliches „caritativum subsidium" einzuheben, 1489 gestat
tete der Papst kleinere Güterverkäufe, um die Entschuldung voranzutreiben 3 2 9 . 

5 2 0 BayHStA HL Passau 618, fol. 160; Krick, 4f., 208. 
5 2 1 J. Oswald, Domkapitel, 138f. 
522 Hund-Gewold, 217; Buchinger, 193f.; Schrödl, 309. Vgl. den Weihedispens Inno

zenz'VIII. noch vom 29.11.1488 (auf weitere zwei Jahre) in BayHStA HU Passau 2487. 
5 2 3 In BayHStA HL Passau 554 (unfol.). 
5 2 4 Siehe J. Oswald, Domkapitel, 122-139. 
5 2 5 BayHStA HL Passau 554 (unfol.). 
526 Kristanz, 169, Buchinger, 188,235. 
3 2 7 Zwei Schuldbriefe für den Herzog von Friedrich Mauerkircher und dem Kapitel von 

1481/82 über 1,500fl bzw. 1,000fl sind erhalten in BayHStA KbÄA 1133, fol. 223 f. 
5 2 8 BayHStA KbÄA 1952, fol. 234; MB 31/2, Nr. 290. 
5 2 9 MB31/2,Nr.270,283. 

572 



Der Gesamtbetrag der Schulden beim niederbayerischen Herzog allein belief 
-sich 1487 auf 14,788 Vi fl rh. Über den Bischof suchte Georg dieses Geld im 

März 1487 beim Domkapitel einzutreiben, das aber nur jene Beträge zurück
zahlen wollte, die den vom Herzog vorgeschossenen Annaten entsprachen 3 3°. 
Georg griff wieder zu einem schon bewährten Druckmittel und verhängte, vor 
allem im Landgericht Schärding, Sperren der Einkünfte aus hochstiftischen und 
domkapitlischen Gütern, um damit die bei ihm aufgelaufenen Schulden zu tilgen. 
Das Kapitel und dessen höchster amtierender Dignitär, der Domdekan Christoph 
Schachner, machten geltend, die Verschuldung des Hochstifts beim Herzog 
rühre vor allem von den Kosten für die Konfirmation des neuen Bischofs her und 
baten Georg, da die Einnahmen des Kapitels damit nichts zu tun hätten, „als 
unnsern genedigsten herren, stifft- und Schirmherren . . . den armen elenden ver
dorben stifft genedigklich zu bedennckhen"531. Durch Druck auf Bischof Fried
rich von Oettingen gelang es Georg aber, am 8.10.1487 (am selben Tag wurde 
auch die gleich zu behandelnde Schutz- und Schirmeinung abgeschlossen) die 
Verschuldung des Hochstifts bei ihmin Höhe von nunmehr 15,788 !/2 fl rh (z.T. aus 
alten Schulden, z. T. wegen der in Rom ausgelegten Annaten und Konfirmations
gebühren) anerkannt zu bekommen; dem Kapitel blieb nichts anderes übrig, als 
den Betrag wenig später zu bestätigen 5 3 2 . Die Schulden waren innerhalb eines 
halben Jahres zu tilgen. Zwar bekam Herzog Georg dieses Geld während seiner 
ganzen Regierungszeit nicht zurück 3 3 3 , doch verstand er es sehr geschickt, sich 
durch die Ablösung weiterer Schuldforderungen an das Hochstift eigene Vorteile 
zu verschaffen. Das beste Beispiel dafür bietet die Erwerbung des hochstiftischen 
Schlosses Rannariedl am Nordufer der Donau (unterhalb Engelhartszell; im 
heutigen Oberösterreich) mit reichem Besitz im Mühlviertel im November 1487. 
Die Brüder Eck von Oberpöring hatten, aus nicht erlegten Gülten, Forderungen 
von 9,486 fl an das Hochstift. Georg zwang sie, diese Forderungen an ihn als 
ihren Landesfürsten zu übertragen; er zahlte ihnen dafür 7,303fl, also nur drei 
Viertel ihrer bestehenden, für die Eck aber kaum eintreibbaren Forderungen. Für 
die Übernahme dieser Schuldforderung ließ sich Georg nun von Bischof Graf 
Friedrich das erwähnte Schloß Rannariedl mit allem Zubehör gegen einen ewigen 
jährlichen Wiederkauf übertragen 3 3 4 . Damit hatte er sich, neben den im Schaun-
bergerstreit gewonnenen Schlössern Neuhaus und Weidenholz, einen weiteren 
Stützpunkt in Oberösterreich gesichert. 

Kaiser Friedrich I I I . sah diese Entwicklungen natürlich mit großem Miß
trauen. Er verweigerte die Konfirmation und Belehnung des Oettinger Grafen als 
Bischof von Passau, da er und sein Bistum sich nicht an ihre Reichspflichten hiel
ten. Vor dem Nürnberger Reichstag ließ der Kaiser 1487 den fortwährenden 
Ungehorsam des Hochstifts Passau, worin es nach wie vor von Herzog Georg 
unterstützt werde, beklagen. Auch der neue Bischof sei ein Schädiger des Reichs, 
weshalb er ihm weiterhin die Einnahmen aus in den Erblanden gelegenen Besit-

5 5 0 Bischof Graf Friedrich an das Passauer Domkapitel 19.3.1487 (BayHStA HL Passau 
2502). 

5 3 1 BayHStA KbÄA 1038, fol.46; KbÄA 1062, fol.48 (Zitat). 
5 3 2 BayHStA KbÄA 1133, fol. 384f.; Passau Domkapitel U 1105 (15.11.1487). 
5 3 3 BayHStA HL Passau 618, fol. 83f.; HL Passau 2502; Buchinger, 198, 216f. 
5 3 4 BayHStA KbÄA 1133, fol. 385-388; HU Passau 2475 (15.11.1487). Vgl. Strnadt, 

Land im Norden der Donau, 231 sowie Veit, 267 f. Zum Besitz der Ecker von Pöring vgl. 
Lieberich, Übersicht, 374. 
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zungen sperren werde. Er habe sogar, aber ohne Erfolg, versucht, in Rom die 
Erlaubnis dafür zu bekommen, daß er, der Kaiser, dem Erzbischof von Salzburg 
als zuständigem Metropoliten geeignetere Kandidaten für die Passauer Kathedra 
vorschlagen könne 

Auch Friedrich I I I . konnte aber nicht verhindern, daß es nach 1487 zur denk
bar engsten Anbindung Passaus an den niederbayerischen Herzog kam, und zwar 
durch den Schutz- und Schirmbrief Georgs des Reichen für Bischof Graf Fried
rich, das Domkapitel und das ganze Hochstift vom 8.10.1487D 3 6. Er galt un
befristet; Passau sagte darin allgemeine Hilfe, Kriegshilfe mit „ganntzer macht" 
und das Öffnungsrecht für die Burgen Oberhaus, Niederhaus und die Stadt Pas
sau sowie weitere Besitzungen zu. Rechtsforderungen an das Hochstift, soweit 
sie nicht geistliche Sachen betrafen, sollten in Zukunft vor dem herzoglichen Rat 
in Landshut verhandelt werden. Alle Diener von Bischof und Kapitel und alle 
Hintersassen sollten ihren Eid auf die Bestimmungen dieses Schutzbriefs ablegen. 
In einer Zusatzurkunde vom 9.10. wurde festgelegt 5 3 7 , daß Papst und Kaiser aus 
dieser Einung nur „in Sachen die heilig cristenlich kirchen und daz heilig 
Römisch reich on mittl berürende" ausgenommen sein sollten und daß keine Ver
tragspartei Papst oder Kaiser gegen die andere Vertragspartei Hilfe gewähren 
dürfe. Am 30.10.1487 konzedierte der Bischof weitere Ergänzungen der 
Schutz- und Schirmeinung, wobei diesmal das Domkapitel ganz übergangen 
wurde 5 3 8 . Das Georg eingeräumte Öffnungsrecht auf Passau wurde modifiziert: 
Es sollte nur noch auf Lebzeiten Bischof Friedrichs gelten, dafür ohne die 
zunächst vereinbarte Truppenhöchstgrenze von 150 Mann. Noch weitgehender 
allerdings war die Bestimmung, mit der Herzog Georg sich ein Mitspracherecht 
bei der Bestellung des Nachfolgers von Bischof Friedrich sichern wollte: Falls der 
Oettinger das Hochstift aus welchen Gründen auch immer resignieren müsse, 
so solle er es an niemanden übergeben und auch keinen Koadjutor annehmen „on 
sonnder wissen und guten willen . . . unnsers gnedigen hern hertzog Görigen". 

Wenn man alle Bestimmungen des Vertrags vom 8.10.1487 und der zugehöri
gen Urkunden zusammennimmt, ergibt sich das Bild eines weitgehenden Ver-
fügungs-, ja Mitregierungsrechts des Herzogs in weltlichen Angelegenheiten auf 
Kosten vor allem des Domkapitels sowie die Intention, sich möglichst viel von 
den militärischen Reserven des Hochstifts zu sichern. Bei der Betrachtung des 
Vorhabens, diesen ohne Fristbegrenzung geltenden Vertrag durch den Eid der 
Passauer Untertanen als eine Art beständige, die Huldigung auf den Herzog als 
faktischen Mitregenten einschließende Wahlkapitulation zu installieren, könnte 
man sogar vom Versuch Georgs sprechen, Passau nicht nur unter seine Kon
trolle, sondern auch unter seine Landesherrschaft zu bringen 5 3 9. Bezeichnender
weise war Georg auch jetzt erst bereit, Graf Friedrich über zwei fahre nach 
der Wahl in seine Bischofsstadt einreiten zu lassen. Der Einzug erfolgte am 
21.12.1487 in einem Akt machtvoller Präsenzdemonstration Niederbayerns; im 
Gefolge Bischof Friedrichs zogen sein Bruder Graf Wolfgang von Oettingen, 

5 3 5 BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol.; K.bl. 270/1, fol.90'; HHStA AUR 1487; 
MEA RTA lb, fol. 202; Janssen, Nr. 640. 

5 3 6 BayHStA HU Passau 2472; PNU Bez. zu Stiftern 229; Druck: MB 31/2, Nr. 273. Vgl. 
Kristanz, 172 f. 

5 3 7 BayHStA HU Passau 2473; PNU Bez. zu Stiftern 228. Druck: MB 31/2, Nr. 274,275. 
" 8 BayHStA HU Passau 2474; PNU Bez. zu Stiftern 227. Druck: MB 31/2, Nr.276. 
D 3 9 SO Rankl, Kirchenregiment, 113 f. 
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Graf Eberhard der Jüngere von Württemberg, niederbayerische Räte mit Land-
- graf Ludwig von Leuchtenberg an der Spitze und 150 Reiter in Passau e in 5 4 0 . 

Allerdings scheiterte der Herzog mit seinem Unterfangen, Rat und Bürger der 
Stadt den Huldigungseid auch auf sich ablegen zu lassen, wie es in der Einung 
vorgesehen war; die Stadt berief sich auf ihr altes Herkommen und huldigte am 
24.12.1487 dem Bischof allein 5 4 1 . 

1489 erst hören wir wieder von Bischof Friedrich, und inzwischen hatte sich 
durch den Schwäbischen Bund die politische Gesamtkonstellation im Süden des 
Reichs entscheidend verändert. Wir haben keinerlei Hinweise auf weitere herr
schaftliche Eingriffe Georgs im Hochstift 1488/89, dafür beginnt 1489 die 
Annäherung des Bischofs Graf Friedrich an den Kaiser - parallel zu jener Herzog 
Georgs 5 4 2 . Das Beispiel einer 1490/91 gegen das Hochstift geführten Fehde läßt 
allerdings immer noch deutlich die Ansprüche erkennen, die Georg als dessen 
Schirmherr stellte: er bezeichnete sich als Landesherr und Vogt der Diözesan-
priesterschaft und verlangte von dieser sogar Heeresfolge543. Anfang 1490 dann 
kam es zur förmlichen Anerkennung Friedrichs von Oettingen durch den Kaiser, 
indem ihm dieser die Regalien des Hochstifts Passau verlieh, die alten Rechte 
und Privilegien konfirmierte und - deutlich gegen den georgianischen Vertrag 
von 1487 gerichtet - Bischof und Kapitel seinen Schutz zusagte544. Diese hatten 
dem Kaiser für die Anerkennung allerdings 12,000fl zu zahlen; schon eine 
Woche vor Belehnung und Schutzzusage hatte der Kaiser entsprechende Ver
pflichtungserklärungen verlangt 5 4 5. Bischof Graf Friedrich von Oettingen starb 
aber bereits am 3.3.1490, noch zu Linz, wo er den Kaiser zur Regalienverleihung 
aufgesucht hatte. 

b) Die Bischofswahlen 1490 und 1500 
und die Lockerung der Bindung an Herzog Georg 

Aus den Berichten des um Jahresbeginn 1490 in Linz weilenden niederbayeri
schen Kammerschreibers Caspar Morhardt erfahren wir, daß Bischof Friedrich 
von Oettingen damals bereits schwer krank war und daß Friedrich I I I . mit Georg 
dem Reichen wegen eines Nachfolgers verhandeln woll te 5 4 6 . Bischof Friedrich 
starb dann, wie gesagt, am 3.3.1490 in Linz. Der Kaiser nutzte seinen Informa
tionsvorsprung und suchte mit einem noch am selben Tag abgefaßten Brief die 
inzwischen wieder recht stattliche österreichische Partei im Domkapitel für 
seinen Vertrauten Wolfgang von Zinzendorf, Passauer Domherr seit 1487, zu 
gewinnen 5 4 7. Er berief sich auf seine kaiserlichen Obervogtrechte über Passau 
und die Tatsache, daß die meisten Besitzungen und Einkünfte des Hochstifts in 
seinen fürstlichen Landen lägen und fuhr fort, es sei 

5 4 0 BayHStAKbÄA 1953, fol.63f.; Buchinger, 195f.; Schrödl, 309. 
541 Hansiz, 594; Erhard, Passau, I , 211 f. 
5 4 2 Kristanz, 174; Gutkas, Passauer Besitzungen, 290. 
5 4 3 BayHStA KbÄA 1062, fol.49-54. 
5 4 4 Linz 15./16.1.1490: BayHStA HU Passau 2501; Passau Domkapitel U 1050; Chmel, 

Regesta, Nr. 8513/14. 
5 4 5 Linz 579.1.1490: Chmel, Regesta, Nr.8500, 8505. Vgl. Schels, 346; Kristanz, 176 

und Schrödl, 309 f. 
5 4 6 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 121,137. Morhardt empfahl Georg, sich möglichst bald 

in dieser Frage mit dem Pfalzgrafen zu beraten. 
5 4 7 Vgl. Kristanz, 177; Krick, 52. 
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uns und unserm haws Osterreich an der person, so zu demselben stifft, der in ganntz 
Zerrüttung, armut und verderben kummen, zu bischof erweit werden solt, der den 
widerumb in ain furnemen bringen mocht, mercklich gelegen 3 4 8. 

Der Brief dürfte noch rechtzeitig zur Wahl vom 11.3.1490 in Passau ge
wesen sein, doch gewählt wurde rasch und einstimmig der Domdekan Christoph 
Schachner349. Er stammte aus dem Innviertel, erwarb nach Studien in Wien und 
Bologna den Grad eines „Doctor decretorum" und hielt sich häufig, auch als Pro
kurator weltlicher Fürsten, an der Kurie auf, wo ihm die Würde eines Apostoli
schen Protonotars verliehen wurde. Ratsverhältnisse verbanden ihn mit Ludwig 
dem Reichen, Albrecht IV. und Sigmund von Tirol. Sowohl im Streit um die Salz
burger Dompropstei 1478 wie im Passauer Streit 1479-1482 finden wir ihn auf 
der Seite der von den bayerischen Herzögen gestützten Kandidaten. Seit 1478 ge
hörte er dem Passauer Kapitel an und wurde 1485, nach dem Tode Valentin Pern-
pecks, dessen Dekan, was ihn jedoch in längere Streitigkeiten mit Papst und Kaiser 
verwickelte. Friedrich I I I . wollte die Dechantei seinem Vertrauten Johannes Kum
most verleihen; Innozenz VII I . providierte den Passauer Domherrn Wiguläus 
Fröschl von Marzoll, der 1490 diese Dignität von Schachner übernahm, womit der 
Streit mit der Kurie und innerhalb des Kapitels aber noch nicht beigelegt war 3 3 ° . 

Aufgrund dieser Konstellationen mußte Schachner als Parteigänger der baye
rischen Herzöge erscheinen und es war abzusehen, daß Friedrich I I I . mit der 
Wahl vom 1 1.3.1490 3 3 1 und der Ablehnung seines Kandidaten wenig zufrieden 
sein würde. Doch scheint der Zorn, den der Kaiser über die Umgehung des von 
ihm angeordneten Wahlaufschubs äußerte 5 5 2 , nur von kurzer Dauer gewesen zu 
sein; von einer Stellungnahme Herzog Georgs wissen wir gar nichts. Erstmals 
nach einem Jahrzehnt war mit Schachner wieder ein „innerer", aus den Reihen 
des Domkapitels hervorgehender Kandidat gewählt worden, der auch die Wahl
kapitulation neu beschwor5 5 3. Dies sind Anzeichen für das Nachlassen des Ein
flusses auswärtiger Fürsten auf die Passauer Wahlen. Auch die päpstliche Bestä
tigung, deretwegen er sich eigens persönlich nach Rom begab, erhielt der neue 
Bischof am 25.6.1490 ohne Schwierigkeiten 3 5 4 . 

Ein großes Problem, mit dem Bischof Christoph Schachner (1490- 1500) sich 
erfolgreich auseinandersetzte, war die enorme Verschuldung des Hochstifts 5 5 3. 
„Unnsers Stifts armut und unvermugen halb" war Passau inzwischen sogar mit dem 
Schuldendienst in Verzug geraten 5 3 6 . Für 1493 wissen wir von Verhandlungen 

l48 HHStA Frid. 7, fol. 19. 
3 4 9 Zu seiner Person vgl. die Kurzbiographien von Oswald, Schachner und Zaisberger, 

Schachner sowie Krick, 51. 
5 5 0 Vgl. BayHStA HL Passau in den Blechkästen 132, Nr. 11/4; dazu Zaisberger, Schach

ner 126f.; Krick, 12f. 
5 5 1 Vgl. die Wahlanzeige in BayHStA KbÄA 1041, fol. 340 (12.3.1490) und Kristanz, 

177-179. 
5 5 2 Vgl. den Bericht Caspar Morhardts aus Linz vom 14.3.1490 (BayHStA K.bl. 341/ 

I I a , fol. 145). 
5 5 5 BayHStA Passau Domkapitel U 985 (Notariatsinstrument vom 14.3.1490); 

J. Oswald, Domkapitel, 139-141, 341 f. 
^ 4 BayHStA HU Passau 2511; Druck: MB 31/2, Nr. 286. 
5 3 3 Hund-Gewold, 217f.; Buchinger, 204. Zu seiner Regierungszeit allgemein vgl. 

Buchinger, 200-210; Hansiz, 595-598; Schrödl, 310-312. 
5 5 6 Appell an Herzog Albrecht IV. 1494 (BayHStA KbÄA 1034, fol. 42) 
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zwischen Bischof, Domkapitel und Herzog Georg wegen der herzoglichen For
derungen, wobei es vor allem um die vom Kapitel beanspruchte Schadloshaltung 
seines Korporativvermögens ging. Schwere Vorwürfe wurden gegen den Vor
gänger Christophs, Bischof Friedrich von Oettingen, erhoben, dem vorgehalten 
wurde, das Hochstift allzu eng an Herzog Georg gebunden und hoch verschuldet 
zu haben 3 3 7. Tatsächlich resultierte die Hauptlast aber schon aus der Zeit des 
Bistumsstreits; Bischof Friedrich hatte den Herzog 1488 vergeblich um Stun
dung eines Teils der Rückzahlungssumme gebeten3 5 8. Wie bereits erwähnt, 
erhielt Herzog Georg die entsprechenden Beträge zu seinen Lebzeiten nicht 
mehr zurückgezahlt. Um Fragen der hochstiftischen Finanzen ging es auch auf 
den Landtagen 1497/99, die Bischof Christoph zum ersten Mal seit langer Zeit 
wieder einberufen hatte 5 5 9. 

Schachner bemühte sich ganz deutlich um gute Kontakte zu den Habsburgern 
und wurde Rat sowohl des Kaisers als auch des Königs. Besonders mußte es ihm 
dabei um das Schicksal der seit 1481 an Ungarn verpfändeten passauischen 
Besitzungen gehen, nachdem König Matthias im April 1490 gestorben war 5 6 0 . 
Ansprüche erhoben nach dem Abzug der ungarischen Truppen und nach dem 
Preßburger Frieden (7.11.1491), der alle von Ungarn eroberten Plätze in den 
Erblanden zurückstellte, sowohl Bischof und Kapitel als auch der Kaiser. Beim 
Papst erreichte das Hochstift zwei Breven, wonach alles in den Ungarnkriegen 
entfremdete Gut wieder an es zurückgegeben werden m u ß t e 5 6 1 - allerdings war 
die Passauer Übertragung von 1481 an Matthias Corvinus ja freiwillig erfolgt. 
Nach längeren Verhandlungen kam es erst in einer Reihe von zwischen dem 
29.1. und 1.2.1494 datierten Urkunden zu einer Regelung dieser Frage, und 
zwar auf dem Weg einer Annäherung Bischof Christophs an König Maximilian, 
was gleichzeitig einen weiteren Schritt zur Befreiung vom übermächtigen Ein
fluß des niederbayerischen Herzogs bedeutete. Der König nahm Bischof, Dom
kapitel und das ganze Hochstift in Schutz und Schirm und machte Schachner zu 
seinem Rat 5 6 2 . Von den in seiner Verfügungsgewalt befindlichen Besitzungen 
des Hochstifts in Österreich gab Maximilian Mautern und Königstetten an 
Passau zurück; St. Pölten und das zugehörige Amt im Michelbach aber behielt er 
als Passauer Pfand für das Haus Österreich zur Abgeltung eigener Forderungen 
an das Hochstift. Seitdem war St. Pölten landesfürstliche Stadt 5 6 3. 

Während Bischof Christoph verstärkte Kontakte zum König und auch zu Her
zog Albrecht IV. suchte 5 6 4, hören wir von Maßnahmen Herzog Georgs nur noch 
einmal, 1497, anläßlich der Exekution eines Landgebots, das wegen Teuerung den 
Verkauf niederbayerischen Getreides außerhalb des Herzogtums untersagte. Da
von waren auch Hochstift und Stadt Passau betroffen, wogegen die Bürger sich auf 
die Privilegierung offener Handelswege zu Wasser und zu Lande beriefen3 6 5. 

5 5 7 MB 31/2, Nr. 298,299. 
5 5 8 BayHStA HL Passau 618, fol. 160. 
559 Hartmann, Landstände, 75-77; Schrödl, 311. 
5 6 0 Zum Folgenden Gutkas, Passauer Besitzungen, 290-294; Kristanz, 180-184; 

Schrödl, Ergänzungsbd.,27f.; BayHStA HL Passau 510, fol. 34. 
5 6 1 MB 31/2, Nr.297, 310(1493/94). 
5 6 2 BayHStA HU Passau 2560 (29.1.1494), 2627 (1.2.1494). 
5 6 3 BayHStA HU Passau 2562 (31.1.1494); Gutkas, Passauer Besitzungen, 294; RI 

XIV, Nr. 386/387. 
5 6 4 Material dazu für die Jahre 1494-1497 in BayHStA KbÄA 1038 u. 1040. 
5 6 5 BayHStAKbÄA 1019, fol. 1-4. 
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Als Bischof Christoph Schachner am 3.1.1500 gestorben war, präsentierte 
der König zwei Nachfolgekandidaten, die Bischöfe von Fünfkirchen und Seckau. 
Mit einer Mischung aus Darstellung seiner königlichen und landesfürstlichen 
Rechte über Passau, Versprechungen wegen der Auslösung St. Pöltens und Dro
hungen mit militärischem Vorgehen versuchte er, ihre Wahl zu erreichen3 6 6. Das 
Passauer Kapitel aber wählte wieder sehr rasch (am 14.1.) und wiederum den 
Domdekan (seit 1490), Wiguläus Fröschl von Marzoll, Passauer Kanoniker seit 
1478, im Bistumsstreit auf der Seite Friedrich Mauerkirchers und eine der ent
scheidenden Figuren bei der Verpfändung von St. Pölten an Ungarn, zwischen 
1480 und 1490 Offizial unter und ob der Enns und Archidiakon von Lam
bach 5 6 7. 1493 war er auch Rat Herzog Georgs geworden 5 6 8. Entsprechend 
wurde er erst nach einigen Irrungen Anfang 1501 vom König belehnt . Wenn
gleich die Habsburger wieder einmal ihre Kandidaten für Passau nicht hatten 
durchsetzen können, entwickelte sich das Verhältnis zwischen Bischof Wiguläus 
(1500—1517) und dem König sehr rasch zum Besseren d 7°. Fröschl trat Maximi
lian ohne jeglichen Widerstand die Passau betreffenden Stücke des „Interesses" 
von 1504, das Schloß Rannariedl und die Schutzvogtei über das Hochstift, ab; 
1506 nannte ihn Maximilian seinen „Fürsten, Rath, Camerrichtern... und lieben 
andechtigen"571. Am Ende seiner Regierung gelang allerdings den Wittels
bachern nochmals der direkte Zugriff auf das Hochstift, als der jüngste Sohn 
Albrechts IV., Ernst, 1514 zum Koadjutor angenommen wurde und 1517-1540 
als Administrator fungierte3 7 2. 

Herzog Georgs Einflußnahme und tatsächlicher Einfluß im Bistum und Hoch
stift Passau erreichten ihren Höhepunkt also in den Jahren zwischen 1485 und 
1487 mit der Durchsetzung des Grafen Friedrich von Oettingen als Bischof und 
dem Schutz- und Schirm-, eigentlich Mitherrschaftsvertrag vom Oktober 1487, 
in dem der Herzog eine Art Landsässigmachung des Hochstifts beabsichtigte. 
Dabei kamen ihm die das ganze 15. Jahrhundert hindurch wirksame habsburgi-
sche Landeskirchenpolitik und die geographische Situation des Bistums entgegen, 
die Passau seit der Wahl von 1424 zur deutlichen Anlehnung an die niederbayeri
schen Herzöge führten. Die Bischöfe nach 1490 jedoch, obwohl sicher keine Geg
ner Georgs, suchten wieder den Ausgleich mit Habsburg und damit jene Balance
politik, die allein dem Hochstift politische Selbständigkeit garantieren konnte. 

c) Niederbayern und das Hochstift Passau als Nachbarterritorien 

aa) Auseinandersetzungen um Hoheitsrechte 

Im Vergleich zum Erzstift Salzburg hatte Passau sich nur ein recht kleines welt
liches Hoheitsgebiet zwischen Böhmen, Bayern und dem Land ob der Enns auf-

5 6 6 HHStA Max. 10, fol. 3-6. 
5 6 7 Zur Person Krick, 51 und Eder, 328; zur Wahl Schrödl, 312. 
5 6 8 BayHStA NKB 103, fol. 8. 
569 Lünig, Bd. 17 (Spicilegium Ecclesiasticum II), 815 (22.1.1501). Vgl. Hund-Gewold, 

286 f. 
5 7 0 Vgl. allgemein Hansiz, 598-602; Hund-Gewold, 218; Rankl, Kirchenregiment, 

115; Schrödl, 312-315; Buchinger, 211-226. 
5 7 1 BayHStA HL Passau in den Blechkästen 21, Nr. 1 1/2. 
572 Leidl,34L 
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bauen können, während die Diözese bis ins 18.Jahrhundert flächenmäßig 
die größte im Reich war. Das Hochstiftsgebiet umfaßte vor allem das „Land 
der Abtei" (so genannt nach dem Vorbesitzer, Kloster Niedernburg in Passau) 
im Unteren Bayerischen Wald, das nördlich der Donau bis kurz vor Vilshofen 
reichte. Südlich der Donau lagen nur kleine Gebiete um die (hochstiftische) 
Stadt Passau und um Viechtenstein sowie die Exklave Obernberg am Inn. 
Im Westen, sowohl nördlich (Bayerischer Wald) als auch südlich der Donau, 
grenzte das Hochstift in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts an das nieder
bayerische Herzogtum; zwischen dessen Besitzkomplexen um Vilshofen und 
Schärding lag allerdings noch die Grafschaft Neuburg am Inn. So schnürten die 
niederbayerischen Landgerichte Bärnstein, Dießenstein, Vilshofen, Griesbach 
und Schärding sowie die Klosterhofmark St.Nikola und zeitweise, wie zu zeigen 
sein wird, auch die erwähnte Grafschaft Neuburg die Hochstiftsbesitzungen von 
Westen und Süden her e in 5 7 3 . Durch die relativ lange Grenze kam es zu vielen 
territorialen Reibungsflächen zwischen Niederbayern und Passau; die vier in der 
Zeit Herzog Georgs wichtigsten werden im folgenden kurz vorgestellt. 

Ein erster Streitpunkt war die Grenze des städtisch-bischöflichen Burgfriedens 
und Gerichtsbezirks im Südwesten der Stadt Passau gegenüber dem bayerischen 
St.Nikola. Die Stadt reklamierte, ihr Burgfriede schließe das Gebiet zwischen 
dem Bürgtor (dem Stadttor an der Straße nach Vilshofen) und dem Stift noch 
ein. Dort stand auch der Galgen des Stadtgedings574. Seit die bayerischen Her
zöge 1248 Vögte des Augustinerchorherrenstifts St.Nikola geworden waren, 
wurde der Stadtrichter aus dieser Zwischenzone verdrängt und die von den Her
zögen beanpruchte Landeshoheit durch die spätere Klosterhofmark St.Nikola 
unmittelbar an die Stadt herangeschoben575. Irrungen um „gericht und burg-
fried" vor dem Passauer Bürgtor wurden 1458 und 1468 durch Vermittlungen 
Bischof Ulrichs zwischen der Bürgerschaft und Herzog Ludwig dem Reichen, der 
seine Ansprüche damit untermauerte, daß die Stadt Passau früher zum Haus 
Bayern gehört habe und dann dem Hochstift geschenkt worden sei, ausgeglichen. 
Auch zum Jahr 1488 ist dieser Streitpunkt wieder e rwähnt 5 7 6 . Ein 1596 anläß
lich eines Reichskammergerichtsprozesses zwischen Bayern und Passau um die 
Oberhoheit zwischen Stadt und St.Nikola angelegter Plan zeigt außerhalb des -
als strittig markierten - Stadtgrabens die städtische Richtstätte und unmittelbar 
daneben das herzogliche Zollhaus 5 7 7. 

Ein empfindlicher Reibungspunkt territorialer und handelspolitischer Interes
sen war auch das Gebiet des bayerischen Landgerichts Schärding östlich des Inn 
und südlich der Donau. 1474 waren hier zwischen dem Landrichter und dem 
hochstiftischen Richter der Innpropstei die Grenzen ihrer Jurisdiktionsgebiete 
und alle damit zusammenhängenden Rechte umstritten 5 7 8. Niederbayern sah die 
Innmitte als Landgerichtsgrenze an und beanspruchte deswegen auch Mitsprache
rechte in der Passauer Innstadt oder wenigstens bis zum südlich angrenzenden 

5 7 3 BayHStA P1S 5067, 5921, 7033; Spindler, Geschichtsatlas, 21. 
5 7 4 Buchinger, 215 f. Zum Passauer Stadtgeding vgl. Veit, 313-318. 
5 7 5 Ve//, 40, 335f. 
5 7 6 Das Material zum 15. Jahrhundert in BayHStA HL Passau in den Blechkästen 92, 

N r . l . 
5 7 7 BayHStA P1S 5318. 
5 7 8 BayHStA KbÄA 1069, fol. 1-3. Zum Passauer Innpropsteigericht, einem der drei 

bischöflichen Stadtgedinge, vgl. Veit, 318-323. 
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Höhenrücken 5 7 9 . Zu Unruhen und Waffengängen im Landgericht kam es 1481/ 
1482, als der Bischof Mauerkircher unterstützende Teil des Domkapitels dort 
zeitweise seinen Sitz nahm 5 8 0 . Einen großen Erfolg konnte Georg 1487 erzielen, 
als er, im Zusammenhang mit der Erwerbung von Rannariedl, 1487 das zum Inn-
propsteigericht gehörende und vom Bischof als Jurisdiktionsbezirk beanspruchte 
passauische Amt Schardenberg, das mitten im Landgericht Schärding lag, an 
sich bringen konnte 3 8 1. Daß deswegen die Irrungen mit den Bischöfen um die 
Grenze des Innpropsteigerichts nicht aufhörten, zeigt der sich 1488 -1503 hinzie
hende Streit um die Bachmühle südlich der Stadt, in dem Georg sich, damit seine 
Obrigkeit „in den gebrauch körne", über Abreden seiner Räte mit Passau hinweg
setzte und den Schärdinger Pfleger zur Durchsetzung der niederbayerischen 
Ansprüche durch Geldstrafen aufforderte3 8 2. 

Eine überkommene Friktionszone war das Gebiet der Grafschaft Neuburg am 
Inn, seit Mitte des 13. Jahrhunderts eine habsburgische Enklave, die sich zwi
schen der Donau und der westlichen Innseite erstreckte und an die Grafschaft 
Ortenburg und an die niederbayerischen Landgerichte Griesbach und Vilshofen 
grenzte. Ihr Besitz war im 15.Jahrhundert ständig umstritten, Irrungen um 
Abgrenzung und Ausübung der Hochgerichtsrechte zwischen Neuburg und den 
umgebenden niederbayerischen Gebieten an der Tagesordnung383. Ende 1497 
gelang es Georg dem Reichen im Rahmen seiner Schuldenregulierungen mit 
König Maximilian, Schloß und Herrschaft Neuburg am Inn um 36,000 fl zu 
erkaufen und damit ein lange verfolgtes Ziel der niederbayerischen Herzöge zu 
erreichen3 8 4. Die Transaktion wurde von Maximilian am 20.1.1498 bestätigt 
und um die Schlösser Wernstein am Inn, Neuenvils und Fraunhausen erwei
tert 5 8 5 . Damit verbunden war die Niederbayern jetzt offenstehende Möglichkeit, 
die letzten Flußkilometer des Inn vor der Mündung in Passau von beiden Ufern 
aus zu kontrollieren. Die immer wieder auftauchenden Irrungen um das große 
Gebiet des Neuburger Waldes links des I n n 3 8 6 sind Teil der passauisch-bayeri-
schen Auseinandersetzungen um die hochstiftische Südwestgrenze. 

Gleichzeitig mit Neuburg am Inn sicherte sich Georg 1497 durch Verrechnung 
von Schuldforderungen eine weitere wichtige Position zwischen Passau und den 
habsburgischen Erblanden, nämlich die Burg Rannariedl an der Donau samt 
ihren Zugehörungen im Mühl viertel 3 8 7 . Es wurde eben dargestellt, wie Georg 
durch Ablösung einer Schuldforderung an das Hochstift Rannariedl im Novem
ber 1487 von Bischof Friedrich von Oettingen erworben hatte 5 8 8. Zwei Jahre 

5 7 9 BayHStA KbÄA 1034, fol. 346 f.; KbÄA 1066, fol. 21. 
5 8 0 BayHStA KbÄA 1041, fol. 304,325. 
581 Erhard, Topographie (1905), 167 f.; Maidhof, XCV. 
5 8 2 Material dazu: BayHStA KbÄA 1066, fol.6-23 u. 1069, fol. 4-17 (Zitat: fol. 10). 
5 8 3 Vgl. BayHStA KbÄA 977, fol. 195ff.; HHStA Max. 42, fol.38f.; Chmel, Mon. 

Habsb. 12, Nr. 27, 28; Ziegler, Staatshaushalt, 46; Hofbauer, 59f. 
5 8 4 HHStA AUR 13.12.1497; Veit, 335f.; Ziegler, Staatshaushalt, 87. 
5 8 5 BayHStA NKB 48, Nr.312/314; TLA U I 6185; Geschäft von Hof 1497, fol.419; 

Befelch 1498, fol. 17. 
5 8 6 Z.B. BayHStA KbÄA 1034, fol.46 (1498). 
5 8 7 Vgl. Veit, 265-274; Strnadt, Land im Norden der Donau, 230-232 sowie Erhard, 

Topographie (1905), 167. Siehe auch die Darstellung aus Passauer Sicht auf urkundlicher 
Grundlage in BayHStA HL Passau in den Blechkästen 70, Nr. „zu 3". 

5 8 8 BayHStA KbÄA 1133, fol. 385-388; HU Passau 2475. 
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später überstellte Herzog Georg Rannariedl an Sigmund von Prüschenk als Dank 
für beim Kaiser geleistete Dienste, was Friedrich I I I . am 1.3.1490 konfir
mierte 3 8 9 . Entgegen den Wiederkaufsbestimmungen verkaufte Prüschenk die 
Burg aber im Oktober 1497 um 24,000fl an König Maximilian. Sofort setzte sich 
Georg der Reiche beim König für einen Rückkauf ein und konnte sich schon am 
13.12.1497 den Besitz Rannariedls und des Amtes Schardenberg wieder 
sichern 5 9 0, er zahlte dafür 32,000 Gulden. Als Inhaber von Rannariedl bean
spruchte der Herzog auch die Hochgerichtsbarkeit gegenüber den bischöflich-
passauischen Ansprüchen 5 9 1 . Ertrag konnte er aus dem Amt erst 1503 ziehen, 
doch wie alle Erwerbungen in den österreichischen Erblanden, die Georg vor 
allem als politische Stützpunkte betrachtete, fiel Rannariedl zusammen mit Neu
burg am Inn als Zubehör des königlichen „Interesses" zurück an Habsburg 
(1504) 5 9 2 . 

Eine für beständige Unruhe sorgende Gemengelage von Interessen gab es am 
Westrand des hochstiftischen „Abteilands" im Bayerischen Wald zwischen dem 
bischöflichen Landgericht Oberhaus, dem niederbayerischen Landgericht Vils
hofen und der Herrschaft Saldenburg, deren Grunduntertanen überwiegend 
zum Land der Abtei gehörten und deren Inhaber die Herren von Degenberg als 
Lehnsnehmer der bayerischen Herzögewaren (1425 — 1587, unterbrochen durch 
eine Zeit direkter Inbesitznahme durch Ludwig den Reichen 1468-1479). 
Dazu kamen noch die von den Leuchtenbergern als Rechtsnachfolgern der 
Grafen von Hals beanspruchten Obrigkeitsrechte593. Für Konflikte sorgte auch 
der nur auf niederbayerischem Gebiet verlaufende Salztransportweg von Vils
hofen über Grafenau nach Böhmen, der den „Goldenen Steig" im Abteiland 
umging und den Bischof um von ihm beanspruchte Mautgelder brachte 5 9 4. 

bb) Kontrolle des Innhandels und des Salztransports nach Böhmen 

Im Blick auf das vor allem für den Salzhandel so wichtige Wasserstraßen
system Salzach-Inn-Donau595 soll hier nach der im Kontext der niederbayerisch-
salzburgischen Streitigkeiten dargestellten Salzachschiffahrt auf den Innhandel 
eingegangen werden. Die Stadt Passau spielte aufgrund ihrer Verkehrslage dabei 
eine äußerst wichtige Rolle als Stapel- und Umschlagplatz und als Ort des Zwi
schenhandels. Sie war Endpunkt des Salzach-Inn-Handels, Umschlagplatz für 
den Salzhandel nach Böhmen über die Saumpfade des Goldenen Steigs sowie 
einer der wichtigsten Stapel im Donauhandel. Ihre ersten umfassenden Stapel -
und Handelsprivilegien datieren von 1390 5 9 6. 

5 8 9 BayHStA KbÄA 1133, fol.390'; HHStA RRb V, fol.29'ff. = Chmel, Regesta, 
Nr. 8534. 

5 9 0 BayHStA NKB 48, Nr. 313. 
591 Strnadt, Land im Norden der Donau, 233. 
5 9 2 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 87, 95 mit Anm. 137. 
5 9 5 Material von 1470und 1490in BayHStA KbÄA 1061, fol. 1-10; dazu Veit, 178f.und 

Franziska Jungmann-Stadler: Landkreis Vilshofen. Der historische Raum der Landgerichte 
Vilshofen und Osterhofen. München 1972 (= HAB, Teil Altbayern, H. 29), 196-198. 

5 9 4 Vgl. BayHStA KbÄA 1064, fol. 1 - 6 und Praxi, 10, 20. 
5 9 5 Vgl. die Pläne dieses Systems in BayHStA KbGehLA 283, fol. 177 und P1S 11100. 
3 9 6 Zur handelspolitischen Bedeutung von Passau allgemein: Kristanz, 5f., 27, 188— 

218; Schremmer, Wirtschaft, 24; Csendes, 96. 
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Die Maut Verhältnisse an der unteren Salzach und am Inn lagen recht kom
pliziert 3 9 7 . Die erste rein herzoglich-niederbayerische Mautstelle hier war Burg
hausen, das sowohl als Ausgangspunkt mehrerer Salzstraßen nach Westen hin 
als auch vom Ertrag her einen besonders wichtigen Rang einnahm. Eine weitere 
herzogliche Maut, vor allem für den Weiterhandel von Salz auf dem Landweg, 
folgte in Braunau. Weiter innabwärts lag dann die Herrschaft Riedenburg, eine 
passauische Exklave um den Markt Obernberg; die dortige Maut lag in den Hän
den des Bischofs5 9 8. Es folgte eine herzogliche Wassermaut in Schärding, die 
zum Großteil direkt für Beamtenbesoldung, Bauten und Kriegskosten eingesetzt 
wurde 5 9 9 . Die nach den bayerischen Quellen der zweiten Hälfte des 15. Jahrhun
derts immer wichtiger werdende Rolle Schärdings als Umschlagplatz hat mit den 
Versuchen zur Umgehung der Passauer Mauten zu tun und wird uns gleich 
beschäftigen. Auf Klagen Herzog Georgs hin jedenfalls anerkannte Friedrich I I I . 
1488 die Schärdinger Stapelrechte . Eine recht ertragreiche Wassermaut 
gehörte auch zur Grafschaft Neuburg am Inn, die Herzog Georg 1497 von Maxi
milian erwerben konnte. Auch in Passau schließlich gab es einen niederbayeri
schen Mauteinnehmer, der dem Burghausener Mautner unterstand; seine Ein
künfte waren, vor allem im Vergleich zu den städtisch-bischöflichen Zöllen, 
kaum von Bedeutung6 0 1. 

Zölle und Mauten, um 1500 noch überwiegend Transitabgaben auf den 
Warenverkehr6 0 2, hatten für das Herzogtum Niederbayern in rein fiskalischer 
Hinsicht große Bedeutung, stellten sie doch seinen zweitgrößten Einnahmeposten 
dar. Unter den mehreren regional wichtigen Handelsstraßen, an denen Nieder
bayern Anteil hatte, war der Salzhandel auf Salzach und Inn von besonderer 
Bedeutung; das Salz erbrachte hier, im Rentmeisteramt Burghausen, mindestens 
zwei Drittel der Zolleinnahmen, die dem Fürsten nahezu in voller Höhe der 
Bruttoeinnahmen zur Verfügung standen6 0 3. Dies erklärt, ähnlich wie beim Fall 
der Verschiffung des Halleiner Salzes auf der Salzach, das fiskalische Interesse der 
„Reichen Herzöge" an einer fortwährenden Maximierung ihrer Mauteinnahmen 
und an einer Umleitung der Warenströme auf ihr eigenes Gebiet, was sich vor 
allem gegen Passau und seine Mauten richten mußte, denn Niederbayern 
beherrschte ja nicht nur einen Großteil des Inn-, sondern auch des Donau
handelsweges. 

Unter Heinrich dem Reichen schon kam es zu einer kurzfristigen Kooperation 
mit dem Bischof von Passau unter Ausnutzung von dessen Streitigkeiten mit den 
Bürgern der Stadt. Der Herzog erreichte 1411 eine Befreiung Niederbayerns vom 
Passauer Salzstapel604. Es ist unsicher, wie lange diese Privilegierung Bestand 

5 9 7 Vgl. dazu Fritz Koller, Salzachschiffahrt, 35ff.; Wanderwitz, Studien, 267-283; 
Zieder, Staatshaushalt, 116-125. 

Zu den mit dem niederbayerischen Landgericht Griesbach strittigen (urisdiktions-
verhältnissen vgl. Veit, 343-345. 

599 Ziegler, Staatshaushalt, 117. 
6 0 0 Srbik, Salzwesen, 179. 
601 Ziegler, Staatshaushalt, 90, 117. Zu den Passauer Mauten vgl. Wanderwitz, Studien, 

283-305. 
6 0 2 Hierzu sowie zum allgemeinen Konnex zwischen Zoll- und Territorialpolitik vgl. die 

Arbeit von Dirlmeier. 
6 0 3 Ziegler, Staatshaushalt, 117-120, 253f. 
6 0 4 BayHStA KbGehLA 283, fol. 17-20. Vgl. Kristanz, 27, 33. 
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hatte; Herzog Georg jedenfalls versuchte 1491, beim Kaiser unter Berufung auf 
die seinem Großvater gewährten Rechte eine Befreiung seiner Untertanen von 
den Niederlags- und Stapelpflichten zu Passau zu erreichen und hatte damit auch 
Erfolg 6 0 5 . 

Hier nun kam der wichtigste niederbayerische Handelspunkt am unteren Inn 
ins Spiel, die bereits erwähnte Stadt Schärding, bis 1447 Nebenresidenz der 
Ingolstädter Herzöge 6 0 6 . Aufzeichnungen über ihre Rechte, Privilegien und die 
Handelswege in der Umgebung 6 0 7 zeigen die wichtige Rolle des 1488 vom Kaiser 
nochmals konfirmierten Salzstapels, dessen Ansprüche die Schärdinger sogar in 
Streitigkeiten mit den Burghausener Bürgern brachten. Schärding, etwa 20 Kilo
meter innaufwärts von Passau gelegen, kam auch eine besondere Bedeutung für 
die Umgehung Passaus, des dortigen Stapels und überhaupt des hochstiftischen 
Territoriums zum Weiterhandel nach Nordosten zu. Ein die Verhältnisse um 
etwa 1490 widerspiegelnder Plan 6 0 8 zeigt neben dem Inn und der zwischen 
Schärding und Passau an seinem Ostufer verlaufenden Straße, die sich nördlich 
von Passau im Saumwegsystem des „Goldenen Steigs" nach Winterberg oder 
Prachatitz in Böhmen fortsetzte, auch zwei von Schärding ausgehende Umge
hungen der Stadt Passau: zum einen über den Neuburger Wald zur Donau, ent
weder nach Heining kurz vor Passau, wo der Strom überquert wurde und der 
Weg sich später wieder mit dem Westast des Goldenen Steigs vereinte, oder nach 
Vilshofen, von wo die ganz niederbayerisch kontrollierte Salzstraße über Grafe
nau nach Böhmen verlief; zum anderen eine Straße von Schärding aus durch den 
westlichen Sauwald zur Donaufähre in Zell (heute Obernzell) weit unterhalb der 
Stadt Passau auf dem nördlichen Donauufer nach Böhmen oder über die „Klaf
ferstraße" ins Mühl viertel. Alle diese Wege begegnen uns wieder im Regelungs
versuch der bayerischen Salzordnung von 1513 und im Salzstreit zwischen 
Schärding und Passau um 1520 sowie in den Irrungen Georgs des Reichen mit 
dem König um die Salztransportrechte in diesem Grenzraum 1500 6 0 9 . 

Ein wichtiger Streitpunkt der niederbayerischen Herzöge Ludwig und Georg 
(und auch noch späterer bayerischer Herzöge) mit dem Hochstift Passau war in 
diesem Zusammenhang die bischöfliche Donaufähre in Obernzell. Durch ihre 
Sperrung für Salztransporte oder ihre zeitweilige Einstellung versuchten der 
Bischof und seine Beamten, eine Umgehung Passaus zu verhindern und sich die 
hochstiftischen Mautanteile aus dem Böhmenhandel zu sichern. Auch die Über
setzgebühren wurden zeitweise drastisch erhöht oder einfach viel zu wenig Fähr
schiffe zur Verfügung gestellt6 1 0. Dagegen zwangen die herzoglichen Beamten 
die Innschiffer, in Schärding anzulegen und dort schon die Säumer mit Salz zu 
versehen, beanspruchten die Hälfte der zu Obernzell aus der Donaufähre einge
nommenen Gelder und erzwangen immer wieder eine Öffnung dieser Überfahrt, 
wobei sie sich darauf beriefen, daß die Obernzeller Fähre nicht allein dem Hoch
stift unterstehe, sondern Teil einer „allt gemain . . . straßn" sei 6 1 \ Auch und viel-

6 0 5 BayHStAKbÄA 1108, fol. 160 (28.2.1491). 
6 0 6 Ziegler, Staatshaushalt, 117. 
6 0 7 BayHStA KbÄA 1042, fol. 1 ff., 160ff., 235ff. 
6 0 8 BayHStA P1S 18685; abgebildet bei Praxi, 50 f. Vgl. auch Wanderwitz, Studien, 308. 
6 0 9 BayHStA KbGehLA 282, fol. 67 -71 ; HHStA Max. 10, fol. 137; Praxi, 51. 
6 1 0 BayHStA KbÄA 1042, fol. 166ff., KbÄA 1043, fol. 44f., KbÄA 1067, fol. 161-180 

sowie KbGehLA 282, fol. 1 'f. 
6 , 1 BayHStA KbÄA 1066, fol. 25-28 (Stadt Schärding an Herzog Georg 30.9.1488). 
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leicht gerade in der Regierungszeit ihm politisch eng verbundener Bischöfe 
versuchte Georg, entsprechende Pläne voranzutreiben, so daß etwa Bischof 
Friedrich von Oettingen ihn 1488 bat, die überkommenen Passauer Rechte nicht 
„dermassenn so gröblich und wider alle billigkaitt zu vergewaltigen" 6 1 2. 

Ebenso deutlich erscheint das Motiv der Umgehung der zentralen Rolle Passaus 
im Salztransit zugunsten einer Verstärkung der Schärdinger Rechte im Versuch 
Herzog Georgs, in Vilshofen eine Brücke über die Donau schlagen zu lassen613, 
um so das Handelsvolumen auf der niederbayerischen Salzstraße nach Böhmen 
(Klattau) erhöhen zu können. Die Gegend um Vilshofen war insofern eine pro
blematische Zone der Abgrenzung herzoglicher und bischöflicher Hoheits
rechte, als das hochstiftische Amt Rottmannsdorf im Nordosten der Stadt die 
gesamte Breite des Donaustroms kontrollierte. Deshalb kam es an Donau und 
unterer Vils zu beständigen Streitigkeiten um Fischereirechte614. Die Brücke zu 
Vilshofen wurde gebaut (das Datum ist unbekannt), doch mehrfach vom Fluß 
zerstört, so daß noch (oder schon wieder) 1488 nur von einer Fähre zu Vilshofen 
als Donauübergang die Rede is t 6 1 3 . 

Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß Herzog Georg das Hochstift 
Passau zwischen 1480 und 1490 politisch fast völlig beherrschte. Vergleicht man 
die Passauer Verhältnisse mit Salzburg, wo den Wittelsbachern trotz wieder
holter Anläufe und ständiger Einflußnahme nie die Etablierung einer so weit
reichenden Mitsprache gelang, so erkennt man deutlich die Rolle, die den 
hoheitsrechtlichen und handelspolitischen Auseinandersetzungen in Georgs 
interterritorialer Politik zukam. Die Streitigkeiten mit Salzburg waren - natür
lich auch wegen der längeren Grenze - zahlreicher und härter als mit Passau. 
Georg erstrebte und erreichte gegenüber Salzburg teilweise die Revindikation 
alter, seit langer Zeit verpfändeter Rechte und wandte zur Erreichung seiner 
Ziele auch wirtschaftlichen Druck an. Gezieltes Vorgehen dieses Ausmaßes läßt 
sich gegenüber Passau nicht nachweisen; die Streitfälle scheinen hier nirgends 
über das für zwei benachbarte Territorialfürsten quasi „normale" Maß hinausge
gangen zu sein. Hier wie dort sehr auffällig ist freilich das Bemühen des Herzogs, 
sich aus fiskalischem Interesse eine möglichst vollständige Kontrolle wichtiger 
Handelswege zu sichern und die Mautgefälle zu erhöhen. Anscheinend griff 
Georg der Reiche in einem Bereich wie dem Salzburgischen, das seinem politi
schen Einfluß weitgehend entzogen blieb, häufiger und früher zu Mitteln aggres
siver Territorialpolitik als gegenüber von ihm umfassend beherrschten Gebieten. 
Selten nachweisen läßt sich allerdings in beiden Fällen eine augenfällige Abstim
mung zwischen Interessen in der hohen Reichs- und Kirchenpolitik (wie Beset
zung von Bischofsstühlen und Dignitäten) und Druckmitteln der Expansions
und Territorialpolitk. Dies dürfte auch ein Problem der Quellenlage sein, denn 
daß es solche bewußten Korrelierungen gab, zeigt das Beispiel Salzburg 1487/ 
1488. Aus solchen Fällen gewinnt man den Eindruck einer durchaus planmäßig 
auf mehreren Ebenen operierenden, zuletzt aber wegen vielfältiger anderer 
Rücksichtnahmen nicht mit letzter Entschlossenheit auf das politische Fernziel 
hin durchgesetzten Politik Herzog Georgs des Reichen. 

6 , 2 BayHStA KbÄA 1067, fol. 159 f. (8.8.1488). 
6 1 3 Nachricht zu 1485 in BayHStA KbÄA 1067, fol. 17 f. 
6 , 4 BayHStA KbÄA 1066, fol. 1-22. 
6 1 5 BayHStA KbÄA 1067, fol. 20f. 
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VII . E x k u r s : H a b s b u r g i s c h - w i t t e l s b a c h i s c h e K o o p e r a t i o n s 
u n d K o n f l i k t f e l d e r i n der W i r t s c h a f t s - u n d H a n d e l s p o l i t i k 

/. Der Donauhandel im Interessenfeld Bayerns, Österreichs und Passaus 

Niederbayern kontrollierte um 1500 zwei längere Abschnitte des Donauwegs 
direkt, zwischen Ulm und Ingolstadt und zwischen Deggendorf und Passau. 
Besonders wichtig für die Herzöge war die Donau als Handelsweg stromaufwärts 
zur Versorgung des Hofs mit „Osterwein", also dem aus dem Osten, der Wachau 
(zum Teil von den dortigen herzoglichen Gütern stammend) kommenden Wein, 
wogegen der Salzhandel von Passau aus donauabwärts in dem von uns betrachte
ten Zeitraum eine geringere Rolle spielte 6 1 6. 

Ein bedeutendes Hemmnis für diesen Warenaustausch auf der Donau stellte 
das 1390 von König Wenzel verliehene bischöfliche Niederlagsrecht auf Salz und 
Wein in der Stadt Passau dar, wobei dieses im Fall des Osterweins einen Sperr
stapel darstellte, d.h., daß das Weiterhandeln mit österreichischen Weinen ober
halb von Passau im Grundsatz zunächst einmal verboten war 6 1 7 . Sowohl durch 
Umgehungen als durch Erwirken entsprechender reichsoberhauptlicher Privile
gien versuchten die Bayernherzöge deshalb, die Sperrfunktion Passaus aufzu
heben, das aufgrund vielfältiger weiterer Zoll- und Niederlagsrechte eine bis 
nach Wien reichende Mitsprachefunktion im Donauhandel hatte. 1461 ließ sich 
Ludwig der Reiche vom mit ihm gegen den Kaiser verbündeten Erzherzog 
Albrecht V I . zusichern, daß die von Friedrich I I I . vorgenommenen Aufschläge 
im Donauhandel nicht gelten sollten 6 1 8. 1465 aber erweiterte der Kaiser noch
mals die Passauer Zoll- und Stapelprivilegien und gestattete eine Erhöhung aller 
drei großen Mauten 6 1 9 . Georg der Reiche nutzte dann bezeichnenderweise auch 
seine gegenüber 1485/87 wesentlich besseren Beziehungen zum Kaiser 1489/91 
u.a. dafür, sich gegen die Passauer Rechte Privilegien erteilen zu lassen. Zu
nächst befreite Friedrich I I I . auf Klagen Georgs hin niederbayerische Unter
tanen von der Niederlagspflicht für österreichische Weine in Passau; sie sollten 
dort nur noch die übliche Maut entrichten 6 2 0. Wenig später proklamierte der 
Kaiser einen Dispens für alle nach Niederbayern gehenden oder von niederbaye
rischen Kaufleuten geführten Weinfuhren von den Handels- und Stapelrechten 
der Stadt und verbot damit, zunächst auf drei Jahre, jeden Passauer Zwischen
handel mit Osterwein; die Mautpflicht blieb allerdings unangetastet621. Dieses 
Privileg wurde 1490 für Herzog Georg erneuert, seine Geltung auf sechs Jahre 
ausgedehnt. In zwei interessanten Passagen der Begründung heißt es dort: 

dieweil wir aber eigenntlich vermerckht, daß solih der von Passaw Sperrung deß heiligen 
Reichs strassenn unnd hanndlung nit allain wider gemaine recht unnd den genannten 
unnsern oheime sein landt und leutt, sonnder auch wider die unnsern unnd gemeinen 
nutz ist . . . 

6 1 6 A. Hoffmann, 335 f.; Ziegler, Residenzen, 40; Wanderwitz, Studien, 283ff. 
6 1 7 A. Hoff mann, 337; Csendes, 96; Kristanz, 5 f., 27, 33, 188 ff. Zum Stapel- und Nie

derlagsrecht allgemein Schremmer, Wirtschaft, 22-24. 
6 1 8 BayHStAKbÄA 1853, fol.30f. 
6 1 9 MB 31/2, Nr. 221. 
6 2 0 BayHStAKbÄA 1108, fol. 144f. = MB 31/2, Nr.280. 
6 2 1 BayHStAKbÄA 1108, fol. 146-150 = MB 31/2, Nr.282. 
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... so haben wir . . . die getreuen und willigen dienst, so sein [Georgs] vorfordern fürsten 
von Bayrn unnsern vorfarn Römischen kaisern unnd kunigen, unns unnd dem Heiligen 
Reiche inn manigfeltig weise nutzlich gethann habenn unnd er unns zu thun sich willig 
erbeutt..., angesehen . . . 6 2 2 

Am 28.2.1491 schließlich gebot Friedrich I I I . der Stadt, Georgs Untertanen 
von der Stapel- und Niederlagspflicht auch für Salz auszunehmen . 

Bald allerdings konterkarierte der Kaiser diese niederbayerischen Handels
privilegien der Jahre 1489-1491 dadurch, daß er der Stadt Passau alle ihre Han
delsrechte, vor allem die Niederlage von Salz, Wein und Getreide, bestätigte und 
alle entgegenstehenden Verfügungen aufhob. MaximilianI. konfirmierte diese 
Verfügung nochmals 1495 6 2 4 , so daß prinzipiell der offene Zustand der achtziger 
Jahre wiederhergestellt war, was den niederbayerischen Import von Osterwein 
und die Rolle Passaus dabei betraf. 

Sehr schwierig zu beantworten ist die Frage, inwieweit das Interesse des 
Landshuter Hofs an den Weinfuhren aus der Wachau ein bestimmendes Moment 
für die Habsburgerpolitk der Herzöge bzw. ein Druckmittel der kaiserlichen 
Politik gegenüber Landshut darstellte. Bestimmend für die Situation des Donau
handels in den achtziger Jahren des 15. Jahrhunderts waren zunächst einmal die 
Kriegszüge Matthias' von Ungarn gegen die Erblande 6 2 5. So entstanden etwa 
viele neue Aufschläge entlang des Stroms im Zusammenhang mit der Entschädi
gung von 100,000 fl , die der Kaiser dem König nach den Bestimmungen des Frie
dens von 1477 zu zahlen hatte. Ab 1485 ging der gesamte Handelsverkehr auf 
der Donau wegen der Eroberung von Wien stark zurück; der Waffenstillstand 
von 1487 sah die Teilung der Donauzölle zwischen Friedrich I I I . und Matthias 
vor. Landshut war darüber hinaus wegen der eigenen Weingüter um Spitz stets 
besonders von der Aufschlags-, also Zollerhöhungspolitik Friedrichs I I I . betrof
fen, mit der dieser seine Einkünfte aus den Erblanden zu erhöhen suchte. In der 
Regel waren dies freilich nur kurze Zeit wirksame Eingriffe, die, wie im Falle 
Passaus gerade gezeigt, durch Verträge oder Neuprivilegierungen wieder rück
gängig gemacht oder als Kompensationsobjekte in Finanztransaktionen ein
gesetzt werden konnten. „... schon Ludwig der Reiche schloß sich den Habs
burgern in seinen späteren Jahren wieder an, sein Sohn versuchte über Jahrzehnte 
hinweg, Konflikte mit ihnen (im Osten) zu vermeiden-wie weit im einzelnen die 
Zollfrage die Politik der Herzöge im Osten bestimmte, muß freilich noch offen 
bleiben" 6 2 6. Zwei Überlegungen können hier noch an diese nach dem erhaltenen 
Quellenmaterial nicht genau zu beantwortende Frage angeschlossen werden. 
Herzog Georg ist der einzige auswärtige weltliche Fürst, der von der zum Schloß 
Sarmingstein (bei Grein) gehörenden Donaumaut befreit war - sicher eine Folge 
seiner guten Beziehungen zu den Pfandinhabern des Sarmingsteins seit 1479, 
den Gebrüdern Prüschenk. 1480-1483 führte Herzog Georg hier weit über 
6,000 Hektoliter Wein mautfrei donauaufwärts durch, während für den übrigen 

6 2 2 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 231 (Linz 18.9.1490). Die zweite Passage ist stark 
formelhaft. 

6 2 3 BayHStA KbÄA 1108, fol. 160. 
6 2 4 Ebda., fol. 164-166 bzw. 167-170. 
6 2 3 Vgl. dazu A. Hoffmann, 332f.; Ziegler, Staatshaushalt, 91 (Beobachtungen am Vils-

hofener Zoll), 237, 254. 
626 Ziegler, Staatshaushalt, 254. 
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Verkehr der Mautsatz 1482 verdoppelt wurde 6 2 7 . Was das Verhältnis zum 
^ Reichsoberhaupt betrifft, so lassen sich für die Jahre 1494— 1502 immer wieder 

Gesuche Georgs an Maximilian um die Genehmigung mautfreier Ausfuhr von 
Wein aus Österreich nachweisen. Anscheinend genehmigte der König regel
mäßig die zollfreie Passage von zwei Schiffsladungen Wein von Niederösterreich 
nach Niederbayern6 2 8. 

2. Die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Niederbayern und Tirol 

a) Der Innhandel 

Seit dem 12. Jahrhundert war die untere (nordöstliche) der beiden mittelalter
lichen Grafschaften im Inntal als Lehen des Hochstifts Regensburg in den Hän
den der bayerischen Herzöge; der Schärdinger Friede von 1369 und die Jahre 
danach entschieden, daß die Gerichte Rattenberg und Kufstein im Inntal und 
Kitzbühel im Achen- und Leukental bei den Wittelsbachern, zunächst Bayern-
Ingolstadt, dann Bayern-Landshut, blieben. Das bayerische Landgericht Ratten
berg bildete entlang des Ziller und der Rofanberge östlich der Achenseefurche 
die Grenze zu T i r o l 6 2 9 . Damit kontrollierten die niederbayerischen Fürsten die 
Lebensader des Lands im Gebirge, den Inn, bis zur Zillermündung, etwa 35 Kilo
meter vor Innsbruck und etwa 25 Kilometer vor Hall, dem Endpunkt der Inn
schiffahrt 6 3 0. Eine lange Kette niederbayerischer Zölle reihte sich entlang des Inn 
auf 6 3 1: Neuburg (erst seit 1497 niederbayerisch), Schärding, Braunau, Otting, 
Wasserburg6 3 2, Rosenheim und schließlich der relativ hohe Grenzzoll zu Ratten
berg, wo der niederbayerische Kontrollbereich über die Innschiffahrt endete und 
für die Herzöge die Möglichkeit bestand, Frachtschiffe festzusetzen633. Ange
sichts der wichtigen Versorgungsfunktion des Innwegs für Tirol waren die Zölle 
hier natürlich auch eine politische Größe, für die Herzöge aber auch wegen ihrer 
Ertragskraft wichtig, allen voran Wasserburg und Rattenberg. Von hohem Wert 
für die Kontrolle des Innverkehrs war auch Kufstein am Austritt des Flusses aus 
dem Gebirge, dessen Festung ab 1475 laufend ausgebaut wurde und militärisch 
den Schlüssel des Zugangs nach Tirol darstellte6 3 4. 

627 A. Hoffmann, 331 f., 339, 342. 
6 2 8 HHStA Max. 3, fol. 116 (1494); TLA Geschäft von Hof 1497, fol. 398; Befelch 1498, 

fol. 55; HKA Wien Gedenkbücher 12, fol.431' (1502). 
6 2 9 Vgl. Stolz, Gerichte Deutschtirols, 92-100; ders., Landesbeschreibung, 68-87, 

105-122, 130-148; Stolz-Voltelini-Zösmair, 57-60. 
6 3 0 Kraus, Bayern, 173. Zur Innschiffahrt wichtig die neue Zusammenfassung von 

Gritsch. Zur Bedeutung des Wirtschaftszentrums Hall: Stolz, Geschichte Zollwesen, 255f. 
und tfye, 160. 

6 3 1 NachTLAMax.XIII/307,fol. l7. 
6 3 2 Zur Bedeutung von Wasserburg als Rentmeistersitz, für den Tirol- und Innhandel 

und jede südorientierte Politik der Wittelsbacher vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 202 f. 
6 3 Vgl. die Tarife des um 1250 erstmals erwähnten Rattenberger Zolls von 1416 und 

1506 bei Stolz, Quellen Zollwesen, 68-70 bzw. 84-86. 1416 mußten von einem Mutt 
(etwa 451) Getreide beim Import nach Tirol 15 kr (nach der Umrechnungsparität des aus
gehenden 15. Jahrhunderts 'Aflrh), der höchste Einzelposten des Tarifs, für einen Ochsen 
6kr Zoll gezahlt werden. Außerdem hatte die Stadt Rattenberg noch einen eigenen, ihr 
1415 verliehenen Zoll (ebda., 201). Auch nach 1505 blieb Rattenberg, obwohl nicht mehr 
Grenzzoll, eine der Hauptzollstätten Tirols. 

6 3 4 Ziegler, Staatshaushalt, 206, 210, 254. 
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In Tirol fehlte es von den natürlichen Voraussetzungen her vor allem an 
Getreide und Schlachtvieh. Auf dem Inn wurden deshalb, vor allem aus Öster
reich, Ungarn und eben Bayern, hauptsächlich Lebensmittel (Getreide, Fleisch, 
Schmalz) bis nach Hall, wo die Innschiffahrt wegen des über den Fluß gezogenen 
Holzrechens endete, gebracht und von dort aus weiterverteilt. Neben den 
Bedürfnissen des Innsbrucker Hofs stand dabei vor allem die Versorgung der 
überproportional dicht konzentrierten Bevölkerung in den Tiroler Montanzen
tren Schwaz und Hall im Vordergrund 6 3 3. Aus einem Schreiben Herzog Georgs 
an die Innsbrucker Raitkammer von 1501 sind wir über die damals wichtigsten 
Funktionen des Innhandels unterrichtet 6 3 6; genannt sind die Versorgung des 
Hofs in Innsbruck und der Bergwerke in Schwaz. Wichtig ist auch, daß Lieferun
gen aus Österreich nach Tirol nicht durch die Alpen, sondern durch vom jewei
ligen Herrn der Erblande beauftragte bayerische Bürger über Donau und Inn 
erfolgte. 

Der größte Teil des Tiroler Getreidebedarfs wurde aus dem kornreichen Nie
derbayern gedeckt6 3 7, wogegen die Ausfuhr von Wein, Obst und Öl in der 
Gegenrichtung nur marginale Bedeutung hatte. Dies bedeutete eine kritische 
und äußerst empfindliche Abhängigkeit des Landes im Gebirge von den nieder
bayerischen Getreideverkäufen und Innkontrollrechten, von Drosselungen der 
Lieferungen bei Mißernten oder von Sperrungen der Zufuhr als politischem 
Druckmittel. Da Herzog Georg über seine im Zillertal beanspruchten Rechte 
auch die Gerlosstraße vom Oberpinzgau (Erzstift Salzburg) nach Tirol kontrol
lierte und Oberbayern die nördlichen Zugänge zum Fernpaß und, zusammen mit 
Freising, zum Seefelder Sattel (Zirler Berg) beherrschte, waren alle Möglich
keiten, Tirol von Norden und Osten her zu versorgen, vom politischen Willen der 
wittelsbachischen Herzöge abhängig. Erinnert sei auch an die Tatsache, daß alle 
Eventualpfänder, die Albrecht IV. sich 1478-1483 von Erzherzog Sigmund ver
schreiben ließ, im Tiroler Inntal lagen. 

Der freie Handelsverkehr zwischen Bayern und Tirol war also eines der primä
ren Lebensinteressen der Tiroler Landesfürsten. Entsprechend waren Offen
haltung der Handelswege und die Sicherung einer ausreichenden Lebensmittel
versorgung Hauptbestandteil aller vertraglichen Abmachungen seit 1312 6 3 8 , so 
auch zwischen Sigmund und Ludwig dem Reichen 1461, zwischen Sigmund und 
Albrecht IV. 1478 (Zusicherung des Rechts zum Einkauf von Lebensmitteln 
in Oberbayern), zwischen Sigmund und Georg dem Reichen 1482 (Han
delsbeschränkungen sollten nur in Not- und Kriegszeiten erlaubt sein) bzw. 
148 3 6 3 9 . Im Rahmen des Verkaufs der Markgrafschaft Burgau an Herzog Georg 
1486 wurde, sozusagen als eine Art Gegenleistung, festgesetzt, daß die Ge
treidezufuhr von Bayern nach Tirol weiterhin ohne Einschränkungen ablaufen 

6 5 5 Gismann, 16ff.; Gritsch, 52, 57-59; F.Koller, Salzachschiffahrt, 107; Ziegler, 
Staatshaushalt, 210; Stolz, Geschichte Zollwesen, 254. 

6 3 6 TLA Max. XIII/307, fol . l ff. 
6 3 7 Um 1500 wurden in Rattenberg pro Jahr durchschnittlich 5-7,000 Mutt Getreide 

(etwa 2,500-3,000 Hektoliter) durchgeführt(Gismann, 541 Anm. 105). Vgl. Stolz, Quellen 
Zollwesen, 220f., zu Verkehrsdichte und Hauptgütern des Innhandels in Rattenberg im 
16. Jahrhundert. 

6 3 8 Vgl. die Übersicht für 1512-1667 bei Stolz, Geschichte Zollwesen, 237 f. 
6 : > 9 In der im Text genannten Reihenfolge: TLA U I 7533 (gleich an zweiter Stelle an

geführt); Chmel, Mon. Habsb. 13, Nr. 117; HHStA AUR 27.12.1482; AUR 3.2.1483. 
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sollte 6 4 0. Im Dinkelsbühler Schiedsspruch Maximilians von 1489 schließlich 
- wurde der freie Handel unter Bezug auf die Einung von 1482 festgeschrieben 6 4 1 . 

Diese Zusagen erwiesen sich als eminent wirksames Mittel in der Hand der 
niederbayerischen Herzöge für die Gestaltung ihrer Beziehungen zu Erzherzog 
Sigmund. Dies zeigte sich etwa in den Verhandlungen auf dem Landshuter 
Türkentag von 1476, wo Sigmund sogar Truppen aus dem bayerischen Inntal zu
gesagt wurden, um im Notfall die Getreidezufuhr aus Niederbayern zu sichern 6 4 2 

oder im Jahr 1486, als die Lebensmittelversorgung eines der wesentlichen 
Druckmittel Herzog Georgs im Rahmen seiner auf Burgau gerichteten Zer-
mürbungspolitik gegenüber Sigmund darstellte, was den Erzherzog wiederum 
zu immer engerer Anlehnung an Albrecht IV. veranlaßte 6 4 3 . 

Sperrmaßnahmen Herzog Georgs, wie sie im folgenden behandelt werden 
sollen, waren also angesichts der geographisch-strategischen Verhältnisse jedes
mal eine ernsthafte und tiefgreifende Bedrohung für Tirol, dessen Fürst zudem 
kaum Möglichkeiten für handelspolitischen Gegendruck in Händen hatte und im 
Grunde ganz vom Wohlwollen des Herzogs abhängig war. „In der Zollfrage saß 
Niederbayern eindeutig am längeren Hebel, denn annähernd gleichwertige 
Gegenleistungen Tirols für die Herzöge in Landshut gab es nicht" 6 4 4 , auch nicht 
auf dem Sektor der Zollprivilegien für den Nord-Süd-Transit, auf die gleich ein
zugehen sein wird. 

1460 schon hatte Ludwig der Reiche wegen der Kriegszeiten einen Export
stopp verhängt 6 4 5 . Herzog Georg der Reiche ließ gleich im fahr seines Regie
rungsantritts 1479 die Getreidepreise für die Ausfuhr erhöhen und baute bis zum 
Jahr 1482 eine völlige Sperre der Handelswege bei Rattenberg auf 6 4 6. Erzherzog 
Sigmund beklagte sich 1482 mehrfach über das Festhalten für Schwaz bestimm
ter und dort dringend benötigter Getreideschiffe zu Rattenberg, bat Georg um 
Passage und freien Handel nach den Abmachungen von 1461 und bot Gegen
leistungen für die Versorgung Niederbayerns mit Etschwein an. Herzog Ludwig, 
so Sigmund, habe Getreidesperren auf Ersuchen aus Innsbruck hin stets wieder
aufgehoben. Das Ende der Sperren sei für ihn eine conditio sine qua non für den 
Abschluß eines EinungsVertrags mit Georg 6 4 7. In den Vertrag von 1482 ließ 
Georg dann aber die Einschränkung aufnehmen, die Vereinbarungen über freien 
Handel sollten in Not- und Kriegszeiten nicht gelten. In Sigmunds eigenen Aus
sagen scheint also der Exportstopp als deutliches Mittel der Druckpolitik Georgs 
auf, die zum Abschluß der Einung vom 27.12.1482 führ te 6 4 8 . Gleich danach 
reiste eine Tiroler Gesandtschaft zu Getreidekäufen nach Niederbayern; für den 
Februar 1483 sind wieder Lieferungen aus niederbayerischen Kästen nach Tirol 
nachweisbar649. Im Mai 1484 sind allerdings schon wieder Handelshemmnisse 

6 4 0 Gründlich- und vollständiger Unterricht..., Beil. 10. 
6 4 1 HHStA AUR 10.6.1489,25.6.1489. 
6 4 2 BayHStA KbÄA 2154, fol. 28 ff. 
6 4 3 TLA Alt. Kopialb. 8/J, fol. 290. 
6 4 4 Ziegler, Staatshaushalt, 210. 
6 4 5 Vgl. BayHStA PNA 6426. 
6 4 6 Vgl. die Klage der Bürger von Hall über die Sperrung des Inn vom April 1481 (TLA 

Alt. Kopialb. 3/B, fol. 34') sowie Ziegler, Staatshaushalt, 209f. und Rothlauf, 70ff. 
6 4 7 TLA Alt. Kopialb. 4/C, fol. 325 f., 379a, 389-394, 431 f. 
6 4 8 Ebda., fol.328f.; HHStA AUR 27.12.1482. 
6 4 9 Rothlauf, 77; TLA Alt. Kopialb. 5/D, fol. 219f. 
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erwähnt (Paßbriefe; Aufschlag zu Wasserburg), wie überhaupt auch zwischen 
den Phasen eigentlicher Sperren der Warenverkehr nie ganz ungestört von
statten gehen konnte 6 3 0. 

Ihren Höhepunkt erreichten die gegen Tirol gerichteten Innsperren 1487, also 
nicht von ungefähr im Jahr des maximalen bayerischen Einflusses in Tirol. Im 
September 1487 sperrte Georg die Getreidezufuhr auf dem Fluß und auf der 
Landstraße bei Rattenberg, um von Sigmund den Vollzug des bereits verabrede
ten Verkaufs der Vorlande an die Wittelsbacher zu erzwingen 6 3 1. Im März 1488 
ließ er auch noch die Gerlosstraße schließen, um die Versorgung Tirols von salz
burgischem Gebiet aus zu verhindern 6 3 2. Albrecht IV. hatte Georg den entspre
chenden Hinweis gegeben und selbst die Zugänge zum Fernpaß gesperrt. Im 
April 1488 schaltete sich Kaiser Friedrich I I I . angesichts der für Innsbruck 
äußerst bedrohlichen Situation ein und verlangte von Georg die sofortige Auf
hebung der Handelssperren653. Der Herzog zeigte sich dazu zwar bereit, wollte 
die Öffnung der Straßen aber als Kompensationsobjekt in den gerade laufenden 
Verhandlungen über den Verzicht der Herzöge auf ihre Rechte an Tirol ein
setzen6 5 4. Am 23.9.1488 schließlich, also nach einem ganzen Jahr erst, hob 
Georg nach Absprache mit Albrecht IV. die Handelssperren auf, erhöhte dafür 
aber sofort die Mauten auf den betreffenden St raßen 6 5 5 . 

1490/91 kam es zu erneuten Embargomaßnahmen, die allerdings nicht primär 
politisch motiviert waren, sondern durch ein allgemeines, mit Teuerung und 
Getreidemangel zusammenhängendes und im September 1490 von Georg ange
ordnetes Exportverbot ausgelöst wurden 6 5 6 . Immerhin kam es deswegen wäh
rend des Eroberungszugs nach Ungarn zu Verhandlungen des Sekretärs Florian 
Waldauf mit dem damals beim König weilenden Herzog Georg über eine Aus
nahmegenehmigung für Einkäufe von Lebensmitteln und Futter für den Inns
brucker Hof in Niederbayern657. Georg erteilte nach einigem Zögern eine 
entsprechende Genehmigung für das Landgericht Kling, wo im Winter aber 
keine Lebensmittelüberschüsse aufzutreiben waren. Entgegen den Bitten von 
Maximilian und Sigmund lehnte der Herzog auch die Zufuhr einiger weniger 
Schiffsladungen Getreide unter Hinweis auf das allgemeine Landgebot und den 
Kornmangel ab 6 3 8 . Albrecht von Oberbayern gestattete Sigmund zur Sicher
stellung von dessen Privatversorgung (seit März 1490 war ja Maximilian Landes
fürst von Tirol) bereits im März 1491 wieder Lebensmittelkäufe, während Georg 
noch längere Zeit bei seinem restriktiven Kurs blieb 6 5 9 . Für März 1493 läßt sich 

6 5 0 TLAÄlt. Kopialb. 6/G, fol. 131. 
6 5 1 BayHStA KbÄA 235, fol. 53. Vgl. auch Bock, Einltg. zu RTA 3, 311 Anm. 11. Sig

mund wehrte sich mit Maßnahmen gegen die Weinfuhren bayerischer Klöster aus Tirol 
(BayHStA FüS 276, fol. 60) und mit dem Versuch, aus Italien ins Reich gehende Waren vom 
Transit durch Bayern (über Scharnitz) fernzuhalten (vgl. Stolz, Quellen Zollwesen, 239 f.). 

6 5 2 TLAÄlt. Kopialb.9/K, fol.24, 39', 47. 
6 5 3 BayHStA MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 32, fol. 11; HHStA Frid. 7, fol. 54. 
6 5 4 Vgl. BayHStA KbÄA 1953, fol. 224f. (August 1488). 
6 5 5 Ebda. fol. 232-234 sowie KbÄA 1791, fol. 110-114. 
6 5 6 Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 2756 und Ziegler, Staatshaushalt, 211. Sigmund mußte 

sein Getreide deswegen aus dem Allgäu beziehen. 
657 v. Kraus, Sigmund, Beil.1,13 (Nov. 1490). 
6 5 8 TLA Max. IVa/86, fol. 1; Sigm. XIII/555a. 
6 5 9 TLA Max. IVa/86, fol. 3; Sigm. XIII/555 (18.5.1491). 
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der Korrespondenz der bayerischen Herzöge entnehmen, daß das Getreide-
^ ausfuhrverbot aus Bayern immer noch bestand, allerdings durch Schmuggel und 

zahlreiche Ausnahmegenehmigungen so weit durchlöchert war, daß eine Auf
hebung sinnvoll erschien6 6 0. 1494 war dann wieder die Grenzzone Tirol-Salz
burg von den handelspolitischen Maßnahmen Herzog Georgs betroffen. Er 
sperrte Anfang des Jahres nochmals den Gerlospaß, um eine Umgehung der Inn
straße durch den Handelsverkehr zu verhindern, und verhängte in der zweiten 
Jahreshälfte ein Handelsverbot für Halleiner Salz. So erreichte er die anhaltende 
Durchsetzung der nur als Provisorium geplanten und von Salzburg ordnungs
gemäß gekündigten Abrede über die Salzachschiffahrt vom Juli 1494 und des 
Schlichtungsvertrags von 1493 6 6 1 . 

Aus der vorstehenden Darstellung ergibt sich, daß auch die oberbayerischen 
Landgerichte westlich des Inn für Tirol wichtige Liefergebiete darstellten und die 
lange gemeinsame Grenze im Karwendelgebiet für die beiderseitige Territorial-
und Handelspolitik ein wichtiger Faktor war. 1493 wurde zwischen Maximi
lian I . und Albrecht IV. ein Grenzvertrag über strittige Punkte im obersten Isartal 
geschlossen662; 1502 kam es zu Differenzen über etliche, aus Albrechts Sicht, 
der vor allem auf die Frequentierung der neuen Kesselbergstraße achtete6 6 3, 
unrechtmäßige Wege und Steige zwischen Oberbayern und Tirol im Karwendel 
und um den Achenpaß. Der Münchener Herzog ließ diese Steige verschlagen, 
doch auf Geheiß Maximilians wurden die Sperren gewaltsam wieder entfernt 6 6 4. 

b) Die gegenseitigen Maut- und Zollprivilegien 

Zum Ende der Regierungszeit Herzog Georgs hatte sich sein Verhältnis zu 
König Maximilian nicht nur in reichs- und dynastiepolitischen Fragen wesentlich 
verschlechtert, sondern 1503 kam es auch noch zu einem ernsthaften Handels
konflikt zwischen dem „Reichen Herzog" und dem König als Landesherrn des 
benachbarten Tirol. Um diese Entwicklung zu verstehen, sind hier zunächst 
einige Aspekte der gegenseitigen Zoll-, Maut- und Privilegierungspolitik in der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts zu erörtern. Es handelte sich dabei einerseits 
um die Befreiung der niederbayerischen Fürsten von den Tiroler Transitzöllen, 
andererseits um die mautfreie Versorgung des Innsbrucker Hofs sowie ihre 
wechselseitige Abhängigkeit. 

Im Rahmen der gegenseitigen fürstlichen Hofbelieferung gab es seit dem 
frühen 14. Jahrhundert ein tirolisch-landesfürstliches Privileg für die bayerischen 
Fürsten (ähnlich wie für zahlreiche bayerische Klöster), Saumwaren aus Ober
italien oder dem heutigen Südtirol zollfrei über den Brenner und durch das Inntal 
in ihr Gebiet führen zu lassen665. Unterschieden wurde zwischen dem „langen 

6 6 0 BayHStAKbÄA 1791, fol. 126-128. 
6 6 1 BayHStA KbÄA 1703, fol. 50f.; EL Salzburg 248, fol. 121-130; EL Salzburg 634, 

fol. 80-82; EL Salzburg 842, fol. 1 f.; KbGehLA 631, fol. 62-77; Dopsch, Salzburg, 567. 
6 6 2 BayHStA KbÄA 1131, fol. 311. 
6 6 3 Zu den diesbezüglichen Zusammenhängen Schremmer, Wirtschaft, 164-166. 
6 6 4 BayHStA KbÄA 975, fol.9-16; TLA Max. VI/32. 
6 6 5 Die erste Tiroler Zollbefreiung wurde für Herzog Heinrich XIV. 1319 auf 6 Jahre und 

100 Saumladungen Wein ausgestellt (Stolz, Quellen Zollwesen, 23 f.). Im 1383 angelegten 
Register von Zollbefreiungen in Tirol war für die bayerischen Fürsten der „lange Saum", 
800 Saumladungen Wein, verzeichnet (Regest: Stolz, Geschichte Zollwesen, 101). Stolz 
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Saum", der nach Kufstein geführt wurde, rund 800 Saumladungen umfaßte und 
in der Regel wegen Pferdemangels in zwei Teilen gesäumt wurde, und dem „kur
zen Saum", der nach Rattenberg geführt wurde. Gesäumt wurden vor allem 
Etschwein, Obst und venezianische Waren 6 6 6 . Die zollfreie Passage durch Tirol 
nach Bayern zum lahresende hin wurde vom Wasserburger Rentmeister beim 
Tiroler Fürsten jeweils im Oktober beantragt6 6 7. Obwohl jährlich neu zu erbit
ten, wurde die Zollfreiheit der niederbayerischen Säume in der Regel anstandslos 
immer wieder neu gewährt, wenn auch unter Einschaltung einer Salvationsklau-
sel zur Betonung des Privilegiencharakters. Auch die Vergabe auf längere Zeit 
war möglich. So erteilte Sigmund Ludwig dem Reichen 1468 die entsprechende 
Erlaubnis für drei Jahre und erneuerte sie 1475 auf Lebzeiten Ludwigs und auch 
seiner Erben 6 6 8. Im Oktober 1479 bemühte sich Georg dann allerdings ver
geblich, die Befreiungserklärung wenigstens für mehrere Jahre zu erhalten; es 
blieb bei der normalen fallweisen Gewährung auf Ansuchen und „aus frunt-
lichem willen und von kainer gerechtigkait wegen", wie die übliche salvatorische 
Klausel lautete 6 6 9. Im Oktober 1482, als die Niederbayern bereits über ein halbes 
Jahr den Inn gesperrt hatten, bat Sigmund zunächst um Passagegenehmigungen 
für einige Getreideschiffe in Rattenberg und bot die sofortige Gewährung des 
langen Saums als Gegenleistung an. Als Georg darauf nicht einging, erteilte der 
Erzherzog Anweisung, den langen Saum in Hall nicht passieren zu lassen. Mit 
der Abrede vom 27.12.1482 war dieser Handelskonflikt überwunden. Als 
Gegenleistung für den Beistandsbrief vom 3.2.1483, in dem die Verpflichtung 
zur Offenhaltung der Handelswege zum zweiten Mal binnen dreier Monate 
fixiert worden war, verlieh Sigmund Georg am selben Tag das Recht, auf Leb
zeiten den langen Saum maut- und zollfrei durch Tirol führen zu lassen6 7 0. 
Später scheint Maximilian wieder zum System der Einzelverleihungen zurück
gekehrt zu sein 6 7 1. 

Auch für die eigenen Handelsinteressen konnte Georg also, wie das Beispiel 
1482/83 zeigt, durch die von ihm wiederholt verhängten Sperrungen der 
Lebensmittelzufuhr Erfolge bei Sigmund erreichen. Dagegen war die Nichtge
währung der Transitzollprivilegien für die Tiroler Seite kein tiefgreifendes poli
tisches Mittel; im Vergleich zu den Einwirkungsmöglichkeiten Niederbayerns 
auf Tirol konnte es sich hier höchstens um „Nadelstiche" handeln, die zudem 
die Gefahr neuer empfindlicher Sanktionen mit sich brachten 6 7 2. 

Sozusagen das niederbayerische Gegenangebot für diese Vergünstigungen 
war, ebenfalls im Rahmen der fürstlichen Hofbelieferung, die Gewährung von 

vermutet (ebda., 102) die Grundlage dieser Privilegien in der Tatsache, daß die Verfügung 
über Tirol und die Brennerstraße bis ins 12. Jahrhundert der Hoheit der bayerischen Her
zöge unterstanden hatte. 

& 6 Zusammengestellt nach TLA Max. XIII/307, fol.6f., 23', 28ff.; Embieten und 
Befelch 1500, fol. 158f.; BayHStA KbÄA 975, fol. 1; Gismann, 545 Anm. 127; Ziegler, 
Staatshaushalt, 211; Lambauer, 230. 

6 6 7 Beispiele dafür: 13.10.1490 (TLA U I 7662); 16.10.1501 (TLA Max.XIII/307, 
fol. 6 f.). 

6 6 8 BayHStAKbÄA975,fol. 1 (23.7.1468);TLAÄlt.Kopialb.5/D,fol.34'(22.11.1475). 
6 6 9 TLAÄlt. Kopialb. 2/A, fol. 158 (8.12.1480; Zitat); Gismann, 545 Anm. 127. 
6 7 0 TLAÄlt. Kopialb. 4/C, fol.589ff.; Gismann, 545 Anm. 127. 
6 7 1 1496: Kurzer Saum (Lambauer, 230); 1498: Kurzer und Langer Saum (TLA Befelch 

1498, fol.64,67). 
6 7 2 Ziegler, Staatshaushalt, 211. 
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Zoll- und Mautfreiheit für auf dem Inn verschiffte und zur Deckung des Bedarfs 
-des Innsbrucker Hofs bestimmte Viktualien, vor allem Getreide. Georg legte aus 

fiskalpolitischen Erwägungen größten Wert darauf, daß solcherart privilegierte 
Waren nur am Innsbrucker Hof verbraucht wurden und jeder Weiterhandel 
unterblieb 6 7 3. Für die Jahre 1494/95 ist beispielsweise die Gewährung zollfreier 
Lieferung von 110 Mutt Getreide, einer Schiffsladung mit Fisch, Käse und 
Schmalz 6 7 4 und einer Schiffsladung mit Schmalz, Roggen und Futter für den Hof 
Erzherzog Sigmunds überliefert, letztere verbunden mit der Mahnung Georgs, 
nicht erst die Zollbefreiung für Eigenbedarf geltend zu machen und die Ware in 
Innsbruck dann doch zum Handel freizugeben675. Aus diesen Quellen geht auch 
hervor, daß es der Tiroler Seite vor allem um die Befreiung vom recht hohen nie
derbayerischen Grenzzoll in Rattenberg ging. Nach Sigmunds Tod führte Maxi
milian, als Landesfürst schon seit 1490 dessen Nachfolger, im Frühjahr 1497 
Gespräche mit Georg dem Reichen zur Sicherstellung der weiteren abgaben
freien Versorgung des Innsbrucker Hofs mit Lebensmitteln. Georg zeigte sich 
dazu im Grundsatz bereit, wollte aber wiederum gesichert sehen, daß die pri
vilegierten Lieferungen wirklich nur den Hoferfordernissen dienten. Maximi
lian beauftragte deshalb die Räte der Innsbrucker Schatzkammer, eine ent
sprechende Handelsordnung auszuarbeiten, über deren Zustandekommen wir 
aber nicht unterrichtet sind 6 7 6 . 

Für März 1501 und August 1502 sind noch von allen Abgaben befreite Hafer
lieferungen nach Innsbruck belegt 6 7 7. Schon 1501 aber hatte der Herzog von 
Niederbayern Maßnahmen zur Verschärfung der von ihm beanspruchten Kon
trollrechte ergriffen. Die Transporteure, in der Regel Bürger bayerischer oder 
tirolischer Innstädte, mußten einen Eid ablegen, ihre privilegierte Fracht ent
sprechend zu verwenden. Erst dann erhielten sie den herzoglichen Paßbrief, der 
nur für kommissarisch durchgeführte Direkttransporte an den Innsbrucker Hof 
gültig war und im Fall von Wiederverkaufsplänen annulliert wurde. Als Indiz 
dafür hatte den herzoglichen Beamten zu gelten, wenn ein beauftragter Trans
porteur die Ware selber erwerben oder an jemand anderen verkaufen wollte. 
Falls der Freibrief fehlte oder annulliert war, mußte die Ware in Rattenberg 
vermautet werden, auch wenn sie als Innsbrucker Hofbedarf deklariert war 
- so geschehen Ende 1501 mit 100 aus Niederösterreich herbeigetriebenen 
Ochsen 6 7 8. 

Im Oktober 1501 schickte Maximilian erstmals eine Gesandtschaft zu Herzog 
Georg, die die Tiroler Handelsbeschwerungen vorzutragen hatte 6 7 9. Die Eid
leistung der Transporteure und die Notwendigkeit je einzelner Paßbriefe sollten 
durch ein von der Innsbrucker Raitkammer ausgehendes Anforderungssystem 
ersetzt werden, das den niederbayerischen Beamten direkt die Gewährung der 
Zollfreiheit ermöglichen sollte, ohne in Landshut oder Wasserburg nachfragen 

6 7 3 Vgl. TLA Sigm. IVa/228; Max.XIII/307, fol. 1 ff. 
6 7 4 TLA Max.IVa/86, fol. 13 (Aug. 1494) bzw. Sigm. IVa/228 (Nov. 1494). 
6 7 0 Ebda. (Feb. 1495). Georg bezog sich dabei auf die von ihm genehmigte Lieferung 

vom November 1494, über deren mißbräuchliche Verwertung er wohl von seinen Beamten 
zu Rattenberg informiert worden war. 

6 7 6 TLA Geschäft von Hof 1497, fol. 167. 
6 7 7 TLA Max. XIII/307, fol. 1 ff., fol. 17 (Original-Paßbrief). 
6 7 8 TLA Max.XIII/307, fol. 1-5; Embieten und Befelch 1501, fol.221'. 
6 7 9 TLA Embieten und Befelch 1501, fol.210'f. 
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zu müssen. Protestiert wurde auch gegen neue, teilweise direkt für die Lands-
huter Kanzlei bestimmte Getreideaufschläge in Wasserburg und Rattenberg und 
gegen das mit Verzögerungen einhergehende Ummessen von Steyrer und Haller 
auf bayerisches Getreidemaß 6 8 0 . Diese Beschwerden wurden im Oktober 1502 
von einem Rat und Gesandten Maximilians, der zugleich im Namen der Tiroler 
Landschaft abgefertigt war, wiederholt. Dabei brachte der König die Georg 
gewährten Handelsvergünstigungen in Tirol und Österreich in Erinnerung; das 
Hauptinteresse der Stände galt der Etablierung einer Getreideordnung für Tirol, 
vor allem zur Sicherung der Versorgung der Schwazer Bergwerke6 8 1. 

Der entsandte tirolische Kammermeister Bartholomäus Kessler blieb jedoch 
erfolglos6 8 2, da Herzog Georg sich im Dezember 1502 auf der Burghausener 
Burg isoliert hatte und nicht einmal seine engsten Räte vorließ, die wiederum 
ohne Bescheid des Herzogs keine Anordnungen außer dem Einholen von Aus
künften bei den bayerischen Mautnern treffen konnten. Die von Kessler über-
gebenen Suppliken, die die Beschwerungen auflisteten und um Erledigung bin
nen zweier Monate nachsuchten, blieben unbeantwortet. Jetzt, 1503, kam es zur 
Ausweitung zum Handelskonflikt, ja -krieg. Die niederbayerischen Zöllner ver
weigerten von habsburgischer Seite ausgestellten Freibriefen die Anerkennung; 
es kamen unberechtigte Mautforderungen und die Wegnahme von für Tirol 
bestimmtem Getreide v o r 6 8 \ Im August 1503 verweigerte Georg die Zollbefrei
ung für eine Haferfuhr von Niederösterreich über Passau nach Tirol. Er berief 
sich darauf, daß auch der Osterwein für den Landshuter Hof letzthin in Öster
reich habe verzollt werden müssen; deswegen solle auch der König den Getreide
bedarf seines Innsbrucker Hofs in Zukunft in Bayern vermauten müssen. Die 
Räte der Innsbrucker Raitkammer wiederum empfahlen daraufhin Maximilian, 
die niederbayerischen Handelsfreiheiten in Tirol und auf der österreichischen 
Donau aufzuheben684. Der König folgte zumindest teilweise dieser Empfehlung 
und sistierte am 20.10.1503 die bisher immer gewährte Zollfreiheit für den 
kurzen Saum Niederbayerns durch T i r o l 6 8 5 . 

In dieser handelspolitischen Konfrontation kurz vor Georgs Tod wird man ein 
Indiz für das wegen der niederbayerischen Erbfolgefrage immer schlechter 
gewordene Verhältnis zwischen König und Herzog sehen können, das sich hier 
auf einem „Nebenkriegsschauplatz" noch 1503 manifestierte. Der Zusammen
hang zwischen nachbarlichen Handelsbeziehungen und „großer" Reichspolitik 
erschließt sich auch aus der Tatsache, daß Maximilian die Unterinntaler Gerichte 
1504 sofort im Rahmen des „Interesses" für sich geltend machte und schon im 
Juni 1504 militärisch besetzte. Er hatte erkannt, daß mit Rattenberg, Kufstein 
und Kitzbühel ein Sperriegel vor dem Tiroler Inntal lag, der dessen Versorgung 
beliebig blockieren konnte und damit den wichtigsten Lebensnerv Tirols traf. 

6 8 0 Zu den Getreidemaßen vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 62—64. Interessant ist in diesem 
Zusammenhang vielleicht der Hinweis auf die Korrespondenz der bayerischen Herzöge von 
1479 über das Verbot der Tiroler Kreuzerwährung in Bayern (BayHStA K.schw. 15170; 
vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 60f.). 

6 8 1 TLA Max.XIII/307, fol. 23,39; Missiven 1502, fol. 31', 162',205-207. 
6 8 2 Vgl. seinen Bericht vom 28./30.12.1502 in TLA Max. XIII/307, fol. 32f., der am 

4.2.1503 in der Innsbrucker Kammer besprochen wurde (TLA Missiven 1502, fol. 200'). 
6 8 3 TLA Missiven 1503, fol. 78,101. 
6 8 4 Ebda., fol. 117-119, 145'; Max.XIII/307, fol.29, 70f. 
6 8 5 TLA Embieten und Befelch 1503, fol. 128'. 
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Der politische Wille zum Aufbrechen dieses Riegels und zur Sicherung des Inn-
Hals, des wichtigsten Versorgungswegs und Brennerzugangs (und nicht so sehr 
das Streben nach den Silberbergwerken, die ihre Glanzzeit bereits hinter sich 
hatten), erklärt das im Kampf um Kufstein seinen deutlichsten Audruck fin
dende Interesse des Königs an der Arrondierung Tirols 6 8 6 . Die Zukunft erwies, 
daß mit der Inbesitznahme des Rattenberger Zolls und des Unterinntals das Pro
blem der Lebensmittelversorgung Tirols tatsächlich entschärft werden konnte. 
Allerdings blieben auch nach dem Krieg und den Gebietsabtretungen von 1504/06 
die am Inn gelegenen und Tirol benachbarten bayerischen Landgerichte wichtige 
Getreidelieferanten für Tirol. Schon 1504 schloß Maximilian mit Albrecht IV. 
und seinem Bruder Wolfgang einen Vertrag, der die Traditionen der bayerisch-
tirolischen Einungen des 15. Jahrhunderts wiederaufnahm, alle gegenseitigen 
Ausfuhrbehinderungen untersagte und die Duldung freien Handels der gegen
seitigen Untertanen im jeweils anderen Gebiet vorsah 6 8 7. 

c) Der Bergbau 

Wichtigste Zentren des Tiroler Bergbaus im 15. Jahrhundert6 8 8 waren die seit 
dem Hochmittelalter ausgebaute Saline in Hall und, als bedeutendstes Revier des 
Metallbergbaus, Schwaz im Inntal, dessen erste Blüte in die Zeit Erzherzog Sig
munds fällt (Silber und Kupfer). Weitere wichtige Bergreviere waren Gossensaß-
Sterzing (Silber und Blei), das Ahrntal (Kupfer) und Primiero im südlichen Tren-
tino (Blei und Kupfer). 

In enger sachlicher und personeller Verbindung mit Schwaz stand der Silber
und Kupferbergbau im bis 1504 bayerischen Rattenberg, wo die gleichen geo
logischen Verhältnisse wie in Schwaz herrschten. Auch für das Gericht Kitzbühel 
ist der Erzbergbau seit dem 15. Jahrhundert bezeugt6 8 9. Nach der Mehrung ent
sprechender Silberfunde erließ Ludwig der Reiche 1459 Bergwerksfreiheiten 
nach Schwazer Vorbild (1449) für Schürfwillige in den Gerichten Rattenberg, 
Kufstein und Kitzbühel und 1463 die wichtige Bergordnung von Rat tenberg, 
die, selbst nach dem Vorbild des Schladminger Bergbriefs von 1308 angelegt691, 
in Bergrechtsangelegenheiten für die nächsten Jahrzehnte grundlegend wurde. 
Sie betonte die Rolle landesfürstlicher Aufsicht über den Bergbau und die Pflicht 
zur Aufzeichnung aller Erträge und Vorkommnisse, um dem Herzog genaue Kon-

6 8 6 Ziegler, Staatshaushalt, 211; Riedenauer, Brenner-Region, 164 f. 
687 Gritsch, 57 f. Bemerkenswerterweise fehlen aber für das 16. Jahrhundert alle Hinweise 

auf die Weiterexistenz der bayerischen Saumprivilegien für Etschwein (Stolz, Geschichte 
Zollwesen, 102). 

6 8 8 Vgl. dazu Riedmann, 510-519; Baum, Sigmund, 92-99; Pizzinini, 21 sowie Erich 
Egg: Der Metallbergbau in Tirol. Der wirtschaftliche Hintergrund der Sigmundzeit. In: Aus
stellungskatalog Der Herzog und sein Taler. Erzherzog Sigmund der Münzreiche. Politik-
Münzwesen-Kunst. Innsbruck 1986, 40-43. Umfassend: Silber, Erz und Weißes Gold. 
Bergbau in Tirol. Ausstellungskatalog Schwaz 1990. 

Riedmann, 517; Ziegler, Staatshaushalt, 242. Zum Erzbergbau im niederbayerischen 
Alpengebiet im 15.Jahrhundert vgl. Lori, Bergrecht, XXXVf. ; Riezler, Baiern, 742-744; 
Schremmer, 64—72. Die neueste Zusammenfassung v.a. aus finanzgeschichtlicher Sicht, 
aber auch mit Blick auf die Bergordnungen und -freiheiten, bei Ziegler, Staatshaushalt, 
239-252. 

6 9 0 Lori, Bergrecht, 52f., 57-64; Ziegler, Staatshaushalt, 242. 
6 9 1 Lori, Bergrecht, 4 ff.; Schremmer, Wirtschaft, 64. 
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trollen zu ermöglichen. Wie im Schladminger Vorbild wurde ein eigenständiges, 
unmittelbar dem Landesherrn unterstelltes Berggericht geschaffen. Den nieder
bayerischen Bergrichtern in Rattenberg und Kitzbühel oblag vor allem die Ver
gabe der Bergnutzungsrechte im Namen des Herzogs und die Rechtsprechung in 
allen Fällen, die im Bergbau beschäftigte Personen betrafen 6 9 2. Wie für den Fall 
eines Streits Herzog Georgs mit dem Erzstift Salzburg um Bergbaurechte im 
Zillertal 1500/01 im vorigen Kapitel gezeigt, wurde das Verfügungsrecht des 
Landesherrn über neuentdeckte Bergwerke als mit den Regalien verliehenes 
Recht automatisch und unabhängig davon postuliert, wem der entsprechende 
Boden grundherrlich zugehörte. 

Lange Zeit galten die Erträge der Tiroler Silbergruben als Hauptquelle des 
Reichtums der „Reichen Herzöge" zu Landshut 6 9 3. Dagegen hat Walter Ziegler 
nachgewiesen, daß der Beginn (um 1460) und die Blütezeit (um 1475) der 
Rattenberger Silberproduktion noch in der Zeit Ludwigs des Reichen lagen; 
Kitzbühel, wo der Abbau schon früher im 15. Jahrhundert begonnen, aber nie 
die Ertragskraft von Rattenberg gewonnen hatte, erlebte seine Blütezeit erst 
im 16. Jahrhundert. Im Vergleich zum benachbarten, zum Höhepunkt seiner 
Leistungskraft gekommenen Schwaz war der Silberertrag der niederbayerischen 
Bergwerke um 1490 sehr gering. Relativ hohe, aber nur wenig stetige Erträge liefen 
nur in den sechziger und siebziger Jahren des 15. Jahrhunderts e in 6 9 4 . „Im Berg
segen lag der Reichtum Niederbayerns nicht begründet", vielmehr in den Erträgen 
aus dem Bauernland (dem Kameralgut also) und aus den Transitzöllen 6 9 3 . 

Zu beachten ist außerdem, daß die Tiroler Gebiete Niederbayerns schon vor 
ihrer Abtretung, nämlich unter Georg dem Reichen, eine gewisse Sonder
entwicklung nahmen. Im Gegensatz zu Ludwig dem Reichen, der von den Ratten
berger Silbererträgen seit 1463 überrascht worden war, sich dann aber um unter
nehmerische Gesamtkonzepte bemüht hatte, zog Georg Konsequenzen aus dem 
abnehmenden Ertrag der Bergwerke. Er investierte hier keine großen Summen 
mehr, obwohl ihm zahlreiche Verbesserungsvorschläge vorlagen; er strebte 
auch, ganz gegen seine sonstigen Gewohnheiten, nicht nach maximaler Steigerung 
der Einkünfte. Er überließ die Bergwerke sich selbst und ergriff, anders als bei 
der Übernahme der Reichenhaller Salzproduktion 1494/95, keinerlei unterneh
merische Eigenmaßnahmen mehr, sondern begnügte sich mit der Abschöpfung 
der ihm zustehenden Regaliengefälle. Auch die Bergbeamten selbst monierten 
das mangelnde Interesse des Herzogs und forderten Verbesserungen, etwa die 
Einsetzung eines Bergmeisters696. Herzog Georg aber führte lediglich die 
Vergabe von Privilegierungen und die Einrichtung einer funktionsfähigen Berg
verwaltung in der überkommenen Tradition fort. 1488 und 1498 erneuerte er die 
Bergwerksfreiheiten seines Vaters von 1459 und 1468 für die in der Erzgewin
nung Beschäftigten 6 9 7. Bergordnungen wurden 1483 und 1497 erlassen, letz
tere mit über 100 Artikeln sehr ausführlich und alle Sektoren des Bergbetriebs 

6 9 2 Rosenthal, 216-224, 384-388; Hye, 166. 
6 9 3 Riezler, Baiern, 743; Schremmer, Wirtschaft, 83 (der noch die Salzproduktion nennt). 
6 9 4 Ziegler, Staatshaushalt, 243 f., 250-252,534. Vgl. den Hinweis schon bei Riezler, Bai

ern, 744. Dagegen nimmt Schremmer, Wirtschaft, 66, die zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts 
als Blütezeit des Bergbaus im bayerischen Alpengebiet, v. a. in Rattenberg, an. 

695 Ziegler, Staathaushalt, 231,252 (Zitat), 253. 
6 9 6 Ebda., 244f., 250-252. 
6 9 7 BayHStANKB 36, fol. 341 -343 (13.12.1488); TLA U I 7259 (Revers 19.4.1498). 
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abdeckend6 9 8. An landesherrlichen Beamten war 1497 neben Holzmeister, 
^Hüttenmeister und Bergrichter, der viermal im Jahr das Berggericht abzuhalten 
hatte, nun auch ein Bergmeister genannt, der die Vergaben durchzuführen hatte. 

Es ist zu überlegen, ob man aus dieser relativen Inaktivität Georgs im Tiroler 
Bergbau unter Hinzuziehung weiterer Indizien (etwa dem Verkauf der Herr
schaft Hohenaschau-Wildenwarth 1501) nicht darauf schließen könnte, daß der 
letzte Landshuter Herzog sich gar nicht mehr um eine Erhaltung und Weiterinte
gration der Unterinntaler Gerichte bemühte. Vielleicht glaubte er, das expo
nierte Rattenberg sei auf die Dauer sowieso nicht zu halten - und am Besitz von 
Grenzfeste und -zoll zu Rattenberg hing die Beherrschung des Inntals bis heraus 
nach Kufstein - und konzentrierte sich auf das fiskalisch für das Rentmeisteramt 
viel wichtigere Wasserburg. Danach hätte sich der Verlust des Tiroler Inntals 
nicht in der spektakulären Einnahme Kufsteins 1504, sondern in einer breiten, 
etwa seit 1490 beginnenden Übergangsphase vollzogen, die gekennzeichnet war 
von schwindenden herrschaftlichen und fiskalischen Interessen Georgs an 
T i r o l 6 9 9 . Dem gegenüber stehen freilich der Streit mit Salzburg um Bergrechte im 
Zillertal 1500/01 und der besprochene Handelskonflikt am Inn mit Maximilian I . 
als Tiroler Landesfürst 1501/03, die auf fortwährende Behauptungsinteressen 
Georgs im südlichsten Teil seines Herzogtums hinweisen. 

3. Die niederbayerischen Herrschaften Spitz und Schwallenbach in der Wachau 

Eine gegenüber den Habsburgern besonders exponierte Außenbesitzposition 
der Wittelsbacher stellten die Herrschaften Spitz und Schwalenbach in der 
Wachau (am linken Donauufer südlich von Krems) dar. Hier ist seit dem Früh
mittelalter Aktivlehenbesitz des Klosters Niederaltaich nachzuweisen; die wit
telsbachischen Rechte resultieren aus der Beerbung der Vornbacher und Boge
ner Grafen als Vögte dieses Klosters im 13.Jahrhundert700. Formal blieben auch 
die Wittelsbacher immer Lehnsleute des Klosters 7 0 1, in Schwallenbach konnten 
sie sich allerdings auch auf Allodialbesitz stützen. Die bayerischen Herzöge 
behielten einen Teil der Besitzungen zwischen Endlingbach, Jauerling, Spitzer 
Bach und Donau selbst, der größere Teil mit den Burgen wurde an österreichi
sche Dienstmannengeschlechter als Afterlehen weitergegeben. Seit 1358 waren 
die Herren von Maissau, teils als Pfand-, teils als Afterlehensnehmer faktische 
Besitzer der bayerischen Güter in der Wachau, bis der Münchener Herzog Ernst 
(1397-1438) 1437/38 den Kernbestand des Spitzer Besitzes vom letzten Maiss
auer Otto IV. zurücklöste und wittelsbachische Pfleger dort einsetzte702. 14 50 
schießlich übergab Albrecht I I I . im Rahmen der Einigung über die Aufteilung 
des Ingolstädter Erbes mit den Landshuter Herzögen Ludwig dem Reichen seine 
Rechte an den von den Landesteilungen ebenfalls erfaßten Herrschaften Spitz 

6 9 8 BayHStA NKB 36, fol.343-349 (Rattenberg, 7.4.1483); PNU Bergwerksgegen
stände 12 (Rattenberg, 25.10.1497). Beide Ordnungen galten für Rattenberg, Kufstein 
und Kitzbühel. 

6 9 9 Nach Ziegler, Staatshaushalt, 216 f. 
7 0 0 Zur Besitzgeschichte vgl. die einschlägige Arbeit von Karl Lechner, v. a. 71 - 85. 
7 0 1 BayHStA FüS 218/11, fol. 68. 
7 0 2 BayHStA NKB 48, Nr.23, 141, 300; Karl Lechner, 82-85. 
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und Schwallenbach, so daß der Landshuter jetzt im Alleinbesitz der Wachauer 
Güter und Rechte war. 1451 ließ er ein Lehnsregister anlegen; Ludwigs erster 
Pfleger in Spitz, der auch als Landrichter fungierte und jährlich in Landshut 
Rechnung zu legen hatte, ist 1457 nachzuweisen703. 

Ludwig der Reiche war bemüht, seine „feuda extra curtem" in Niederöster
reich gegen die Habsburger möglichst eng an sich zu binden und entsprechend zu 
organisieren704. Zu den bayerischen Hoheitsrechten in Spitz-Schwallenbach 
gehörten ein Landgerichtsbezirk auf beiden Ufern der Donau 7 0 5 , Markt- und 
Mautrechte, Burgenbau-, Öffnungs- und Besteuerungsrecht, also voll ausgebil
dete landeshoheitliche Rechte7 0 6. Für die habsburgischen Erzherzöge von Öster
reich war dieses bayerische Herrschaftsgebiet, das mit bedeutenden Hoheits
rechten und unter dem Schutz zweier Burgen einen festen Punkt am Hauptstrom 
und im Zentrum ihres Landes beherrschte, ein nicht ungefährliches exterritoria
les Hoheitsgebilde, und Ludwig der Reiche tat alles, damit seine österreichischen 
Besitzungen nicht „vast verloren werden, verswigen und undergedrugkt" 7 0 7 . 
Hinzu kam, daß Spitz-Schwallenbach ein für den Herzog sehr ertragreiches708 

und für die Versorgung des Landshuter Hofs mit Osterwein, der zudem die 
landesherrlich-österreichische Maut am Sarmingstein zollfrei passieren konnte, 
besonders wichtiges Gebiet war. 

Die finanzielle Bedeutung von Spitz für Ludwig den Reichen erhöhte sich noch 
durch die Regelung der von Ladislaus Postumus herstammenden Schulden 
Friedrichs I I I . beim Herzog, deren Grundsätze am 19./20.10.1467 ausgearbei
tet und unter dem Datum des 30.1.1468 detailliert gefaßt wurden 7 0 9 . Zur 
Deckung der auf 41,000flhu festgesetzten Schuldsumme gewährte der Kaiser 
einen Aufschlag auf Wein und andere auf der Donau an Spitz vorbeigeführte 
Güter. Der herzogliche Pfleger hatte über diese Sondereinnahmen jährlich vor 
kaiserlichen Räten Rechnung zu legen. „Damit hatte nun der Kaiser, dessen Auf
schlagspraktiken eine seiner Finanzauskünfte waren, einen Nachbarn, der eben
falls eine feste Zollstätte in seinem Land besaß und auf den man bei künftigen 
Zollerhöhungen Rücksicht nehmen mußte" 7 1 0 . Überdies gelang es Ludwig, für 
weitere Darlehen an den Kaiser eine Erhöhung der von ihm im Donauhandel ein
zuhebenden Aufschläge in Spitz zu erreichen7 1 1. 

Natürlich gab es auch Spannungen zwischen Habsburg und Wittelsbach um 
das bayerische Gebiet mitten in Niederösterreich und seine Besitzrechtstitel. 
Probleme machten z.B. immer wieder die Rechnungslegung der niederbaye-

7 0 3 Riezler, Baiern, 354; Karl Lechner, 77. Vgl. das Material in BayHStA Ausw.St.Lit. 
Österreich 91. 

7 0 4 Zum Folgenden vgl. Karl Lechner, 82,85-91 und Ziegler, Staatshaushalt, 235-238. 
7 0 5 Vgl. die Aufzeichnungen in BayHStA KbÄA 1133, fol. 163'f. und Karl Lechner, 78 f. 
7 0 6 Vgl. die Rechtsaufzeichnungen und Privilegienkonfirmationen in BayHStA KbÄA 

1145, fol. 141-150 und NKB 150, fol. 412-416 sowie Karl Lechner, 87. 
7 0 7 Zitiert bei Karl Lechner, 92. 
7 0 8 Vgl. BayHStA NKB 36, fol. 85 und die Serie der von 1461 - 1504 (mit einigen Lücken) 

erhaltenen niederbayerischen Amtsrechnungen in HHStA Hs. W 562 sowie Ziegler, Staats
haushalt, 236 f. 

7 0 9 HHStA Hs. B 7, fol. 114 ff. bzw. AUR 30.1.1468; BayHStA PNU Ausw.St. 682-685; 
GHA HU 2116. 

7 1 0 Ziegler, Staatshaushalt, 237. 
7 1 1 BayHStA PNU Ausw.St. 690 (1477). 
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rischen Beamten vor dem Kaiser, Befreiungen, die Friedrich I I I . von den Spitzer 
^ Zöllen aussprach und vor allem die Besteuerungsrechte in Spitz-Schwallenbach, 
da der Kaiser die Zugehörigkeit zum Land Österreich und alle entsprechenden 
Zahlungspflichten reklamierte und sich jeweils nur zu fallweisen Befreiungen 
verstehen wollte, während Niederbayern generelle Ausnehmung von der Erhe
bung österreichischer Steuern und Ungelder (außer einer geringen Pauschale 
auf Wein) in Anspruch nahm 7 1 2 . Diese Streitigkeiten um Zoll, Weinsteuer und 
-ungeld, die Veranlagung zum Gemeinen Pfennig und die Erforderung zu den 
niederösterreichischen Landtagen durchzogen auch die gesamte Regierungszeit 
Georgs des Reichen 7 1 3. 

Trotzdem hatte Ludwig der Reiche Kaiser Friedrich bereits 1475 den Tausch 
von Schwallenbach und Spitz gegen die habsburgische Grafschaft Neuburg am 
Inn angeboten, aber keinen Abschluß erreicht. Als sein Sohn Georg Neuburg 
1497 dann doch kaufte, behielt er die Wachauer Besitzungen ebenfalls, hatte im 
Rahmen seiner auf verstärkte Kooperation mit dem König setzenden Politik aber 
schon im März 1496 Maximilian die hohe Jagd zu Spitz auf Widerruf verschrie
ben 7 1 4 . Die Entwicklung zum Erbfolgekrieg hin gab dem König dann die Mög
lichkeit, bereits im ersten Entwurf zu seinem „Interesse" vom März 1504 „alle 
oberkait" zu Spitz, also die erwähnten bayerischen Hoheitsrechte und vor allem 
das Landgericht, für sich zu fordern. Als - bewußt falsche - Begründung ließ er 
angeben, Spitz sei österreichisches Lehen 7 1 5. Schon um die Jahreswende 1503/ 
1504, nach Bekanntwerden des Todes Georgs des Reichen, hatten österreichi
sche Beamte den Druck auf Spitz-Schwallenbach wegen einer sofortigen Über
gabe verstärkt. Der niederbayerische Pfleger schrieb dazu: 

Auch so hab ich sydt mein gnediger her säliger löblicher gedechtnuß gestorben ist mer 
lewt, wachter und knecht haben müessen, nachdem die herschaft in ainem anndern 
lanndt gelegen 7 1 6. 

Maximilian versprach ursprünglich, den Wittelsbachern das Spitzer Kelleramt 
und die damit verbundene Weinabgabe zu belassen, zog dann aber auch dieses 
an sich. Zwar blieben Lehnsrechte auf Einzelstücke des ehemaligen Wachauer 
Besitzkomplexes bis ins 17. Jahrhundert hinein in Händen der bayerischen Her
zöge, doch die exterritoriale Stellung von Spitz-Schwallenbach hatte 1504 ihr 
Ende gefunden; die Herrschaften konnten dem Gebiet der österreichischen 
Landeshoheit eingegliedert werden 7 1 7 - einer der vielen Faktoren, die in ihrer 
Gesamtheit den reichs- und territorialpolitischen Triumph Maximilians I . im 
Niederbayerischen Erbfolgekrieg ausmachten. 

7 1 2 BayHStANKB31,fol.219f.;TLASigm.XIV/383; Karl Lechner, 87f. 
7 . 3 GHA Korr.Akten 961 (unfol.); BayHStA GU Spitz u. Wachau 81-88; HHStA 

Frid. 8, fol. 294; Max.6, fol. 80f; RTA 5, Nr. 1793. 
7 . 4 BayHStA NKB 31, fol. 115-118; HHStA Max. 5, fol. 76; Ziegler, Staatshaushalt, 

237f.; Hofbauer, 59. 
7 1 5 HKA Wien Niederösterr. Herrschaftsakten S92, fol. 1 ff.; BayHStA NKB 63, fol.76, 

273' (Zitat); Ziegler, Staatshaushalt, 238; Karl Lechner, 91 f. 
7 . 6 HHStA Hs. W 562, fol. 132'ff., hier fol. 134. 
7 . 7 Ziegler, Staatshaushalt, 238; Karl Lechner, 91-93. 
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I . Die Reichspolitik im Zeichen neuer Konstellationen 
1492-1501 

I . Z w i s c h e n dem k ö n i g l i c h e n S c h i e d s s p r u c h von 1492 
u n d dem W o r m s e r R e i c h s t a g v o n 1495 

1. Die Annäherung AlbrechtsIV. an die Habsburger 
und an den Schwäbischen Bund 

Nach den Schlichtungsvereinbarungen vom Mai/Juni 1492 gab das von König 
Maximilian im August 1492 gegen König Karl V I I I . von Frankreich erlassene 
Reichstagsausschreiben nach Metz 1 den bayerischen Herzögen neue Gelegen
heit, sich bei Kaiser und König Vorteile zu verschaffen. Georg hatte schon wäh
rend der Augsburger Ausgleichsverhandlungen Maximilian sein Kommen zu-, 
dann aber wieder abgesagt und hatte sich entsprechende Mahnungen der Habs
burger gefallen zu lassen . Besonders irritierend auf Kaiser und König mußte es 
wirken, daß der pfälzische Kurfürst gerade jetzt eine Schirmeinung mit Karl VI I I . 
schloß 3 . 

Der schließlich in Koblenz vom 24.9. -15.10.1492 stattfindende Reichstag4 

war geprägt von den an die Projekte von 1491 anknüpfenden Reformplänen 
Maximilians und dem Vorschlag einer auf der Basis einer direkten Steuer zu 
erhebenden Reichshilfe gegen Frankreich im Volumen von 94,000fl. 5. Al
brecht IV. zahlte 500 fl (mehr, als ihm eigentlich auferlegt war) zur Reichshilfe 
und zeigte sich auch bereit zu Truppenentsendungen für eine Eilende Hilfe 6 . 
Auch Georg scheint erhebliche Zahlungen, die weit über den Koblenzer 
Anschlag hinausgingen und Maximilian ein beträchtliches, sofort einsetzbares 
Finanzreservoir verschafften, geleistet zu haben; der König quittierte ihm 
12,500fl Nachzahlungen für die Reichsanschläge von 1489 und 1491 sowie 
2,000fl für den Koblenzer Anschlag7. Zum in Koblenz für den 13.12.1492 neu 
angesetzten Frankfurter Reichstag lud der König Georg den Reichen brieflich 
und durch eine Gesandtschaft zu persönlichem Erscheinen ein, doch der Herzog 

! HHStA Max. 1, fol. 67,69. Vgl. auch BayHStA KbÄA 3133, fol. 160ff. Zu den antifran
zösischen politischen Zusammenhängen 1492 Wiesflecker, Maximilian, I , 336-339. 

2 Vgl. HHStA Frid. 8, fol. 240. 
3 GLA 77/8233 (ratifiziert 5.9.1492). 
4 Luise Schmidt, 158-163; Wiesflecker, Maximilian, I , 337 f. 
5 BayHStA KbÄA 1996, fol. 115f. (Druck) und KbÄA 3133, fol. 172-181; NuvSdR I , 

294-296. Darin waren Kurfürsten und ihnen gleichgestellte Fürsten pauschal mit 200fl 
veranschlagt. Vgl. Härtung, Reichsreform, 4 9 - 5 1 ; Isenmann, Reichsordnung, 148. 

6 BayHStA KbU 11644; KbÄA 1996, fol. 114 und KbÄA 3133, fol. 168, 200f. 
7 Quittungen Maximilians vom 9.11.1492 (TLA U I 7666) und 13.1.1494 (TLA U I 

7670-7672) 
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entschloß sich bald, Landshut nicht zu verlassen 8 . Da der Frankfurter Tag wegen 
Maximilians Zug ins Elsaß und die Freigrafschaft Burgund nicht in der vor
gesehenen Form zustande gekommen war, schrieb der König in Colmar am 
25.3.1493 einen neuen Tag aus9. Bald darauf aber brachte der Vertrag von Sen-
lis (23.5.1493) den Abschluß 15jähriger Kriege um Burgund und eine Verstän
digung zwischen Maximilian und Karl VI I I . über ihre Rechte und Ansprüche am 
burgundischen Erbe 1 0. 

Während der König nach dem Augsburger Ausgleich die Reichshilfe also 
gegen Westen gerichtet wissen wollte und sich dafür auch die Zusage Georgs des 
Reichen geben l ieß 1 1 , beschäftigte sich der Kaiser nach der Regelung der 
Ungarnfrage das ganze Jahr 1492 über intensiv mit Türkenzugsplänen, wozu 
inmitten der Augsburger Vermittlungen, am 3.6.1492, ein 120,000 fl umfassen
der Finanzierungsvorschlag vorgelegt wurde 1 2. Darin mochten wohl wieder ein
mal Interessendifferenzen zwischen Vater und Sohn erkennbar werden, doch 
waren diese ohne Bedeutung für das große politische Ziel, das sich der oberbaye
rische Herzog Albrecht IV. nach seinem umfassenden Verzicht vom Mai 1492 
gesetzt hatte: möglichst enger Anschluß an die Habsburger und besonders 
intensive Kooperation mit König Maximilian - ein Kurs, der für die politische 
Konstellation im Süden des Reichs für den Rest der Regierungszeit Herzog 
Georgs und über dessen Tod hinaus, sei es in Fragen der Reichsreform, territoria
ler Gegensätze oder des niederbayerischen Erbes, bestimmend wurde. n . 

Das deutlichste Zeichen für Albrechts rapiden Kurwechsel sehen wir in sei
nen sofort im Juni 1492 einsetzenden Bemühungen, Mitglied jener Korporativ
macht zu werden, die eben seine Niederlage herbeigeführt hatte, des Schwäbi
schen Bundes also, der am 10.7.1492 vom Kaiser um drei Jahre über die 
ursprünglich geplante Laufzeit hinaus verlängert wurde 1 4. So wollte Albrecht 
sowohl den Augsburger Schiedsbestimmungen wie auch dem ärgsten reichs- und 
militärpolitischen Rivalen die antibayerische Spitze nehmen1 5. Die Kurpfalz und 
Nürnberg (nicht aber Georg!) wollte er aus seinen künftigen Bundesverpflich
tungen ausgenommen wissen. Vor allem die Brandenburger, aber auch die mei
sten anderen Bundesmitglieder, äußerten sich aber dann bis Ende August negativ 
wegen einer Aufnahme Albrechts IV., die überdies vom Kaiser mehrfach ver
boten wurde. Anders als nach noch in neuerer Literatur zu findenden Angaben 
konnte der Oberbayer also 1492 dem Bund nicht beitreten1 6; dies geschah erst 

8 BayHStA K. bl. 270/1, fol. 126; NKB 28, fol. 338-342; HHStA Frid. 8, fol. 296. 
9 Vgl. BayHStA KbÄA 3133. fol. 185 ff.; K.bl. 341/1 la, fol.214f. (auf den 2.6.1493 

nach Straßburg). 
10 Wiesflecker, Maximilian, I , 339-344; Fuchs 21; E. Hassinger, 111 
1 1 HHStA Frid. 8, fol. 240. 
1 2 HHStA Frid. 8, Konvolut 1492; Max. 1, fol. 30a-31. 
1 5 Vgl. das Material in HHStA Max. 1, fol. 40-45 und die Wertungen bei Kraus, Samm

lung, 317. Siehe auch Schick, 100-103. 
1 4 HHStA Frid. 8, fol. 186 = Chmel, Regesta, Nr. 8817; Bock, Schwäbischer Bund, 55 f. 
1 5 Vgl. HHStA Frid. 8, fol. 162,204, 242; Max. 1, fol.40; Klüpfel, Urkunden, 132-134; 

Bock, Schwäbischer Bund, XXXIX, 51 f.; Seyboth, Markgraftümer, 184-186; Wagner, 
Hohenzollern, 471 f.; Klüpfel, Schwäbischer Bund, Teil 2, 85f. 

1 6 Dieser Irrtum findet sich bei Riezler, Baiern, 553; Schmeidler, 277; Ulmann 1,155 und 
noch bei Wiesflecker, Maximilian, 1,270 und geht zurück auf einen Fehler bei Klüpfel, Urkun
den, 134undders., Maximilian, 63. Zur Korrektur Seyboth, Markgraftümer, 186Anm.317. 
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1500 1 7. Große Besorgnis lösten die letztlich vergeblichen Bemühungen Albrechts 
- allerdings bei Herzog Georg aus, der im Juni/Juli 1492 bei den Habsburgern 

intervenierte und auch Pfalzgraf Philipp entsprechend unterrichtete18. Dem 
Kaiser, der dann anders entschied, riet Georg, zur Vermeidung weiterer Unruhe 
im Reich die Verlängerung des Bunds und die Aufnahme Albrechts nicht zuzu
lassen. Dem Pfälzer schrieb er über den Hintergrund von Albrechts Bemühun
gen, dieser strebe in den Bund, weil „wir im Regenspurgk halb nit hilff getan 
haben". Albrecht habe ihm zwar versichern lassen, sich weiterhin gütlich zu ver
halten, verhandle aber insgeheim mit Böhmen und dem Schwäbischen Bund 
über einen Angriff auf Niederbayern19. Ende August wandte Georg sich noch
mals an Pfalzgraf Philipp, der sich inzwischen ebenfalls besorgt über Albrechts 
Absichten geäußert hatte, und schlug ihm angesichts der stets nur ausweichen
den Antworten des Oberbayern ein Fürstentreffen vor, um die Geschlossenheit 
des Hauses Bayern zu demonstrieren20. 

Weiterhin mußte es auf Georg, der sich selbst um Präsenz beim greisen Reichs
oberhaupt bemühte 2 1 , beunruhigend wirken, daß Albrecht ab August 1492 auch 
eine persönliche Aussöhnung mit dem Kaiser anstrebte. Dies wiederum führte 
zu Konsequenzen des Niederbayern, die wesentlich dazu beitrugen, daß die Jahre 
1492/93 eine wirkliche Zäsur in der Geschichte der süddeutschen Territorial
beziehungen wurden: Er suchte den Ausgleich mit Brandenburg22. Zusammen 
mit der im ersten Brief an Kurfürst Philipp erwähnten Sorge um das Verhalten 
König Wladislaws von Böhmen haben wir hier die Hauptdeterminanten der 
georgianischen Reichspolitik an der Wende der Jahre 1492/93 vor uns. Sie gilt es 
nun im einzelnen kurz darzustellen. 

In einer am 31.8.1492 an den Linzer Kaiserhof abgegangenen Instruktion 
zeigte sich Herzog Albrecht IV. nicht nur interessiert an Informationen über die 
niederbayerischen Bemühungen beim Kaiser, sondern auch sehr beflissen, die 
Gunst Friedrichs I I I . zu erlangen. Er plante eine Reise nach Linz, erhielt dafür 
aber erst am 3.12. das kaiserliche Geleit 2\ Es war noch einmal, ein letztes Mal, 
die Frage des oberbayerischen Brüderstreits, die Friedrich I I I . auch nach dem 
Einlenken Albrechts in Augsburg als Druckmittel gegen ihn einsetzte24. Begon
nen damit hatte der Kaiser noch in der Phase der krisenhaften Zuspitzung, im 
März 1492, als er Albrechts Brüdern Christoph und Wolfgang die Belehnung mit 
ihrem väterlichen Erbteil binnen eines halben Jahres zusagte25. In Mandaten vom 
27.5.1492, zwei Tage nach dem Augsburger Schiedsspruch, äußerte sich 
der Kaiser positiv gegenüber Maximilian und dem Schwäbischen Bund wegen 
der Mitregierungsansprüche seiner „rete" Christoph und Wolfgang, die sich 
im Regensburger Handel ganz auf seine Seite gestellt hatten 2 6. Im September 
1492 erreichte die gezielte Druckpolitik Friedrichs I I I . , der weiterhin ostentativ 

17 Bock, Schwäbischer Bund, 92 
1 8 BayHStA K.bl. 341/11 a, fol. 40, 43'f; KbÄA 3133, fol. 160. 
1 9 Bay HStA K.bl. 341/1 la , fol. 43'f. 
2 0 BayHStA FüS 281 l/2,fol.96f. 
2 1 Vgl. Chmel, Regesta, Nr. 8840; HHStA Frid. 8, fol. 274. 
2 2 Seyboth, Markgraftümer, 184, 188. 
2 3 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 126'; KbÄA 4456, fol.40. 
2 4 Mit Recht hervorgehoben bei Riezler, Baiern, 553-558. 
2 5 HHStA RRbV, fol. 150. 
2 6 HHStA Frid. 8, fol. 133; TLA Max. IVa/88, fol. 5. 
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Albrecht IV. für alle Krisen der letzten Jahre im Reich verantwortlich machte27, 
ihren Höhepunkt, indem er Christoph und Wolfgang die baldige Belehnung 
ankündigte. Außerdem forderte der Kaiser die Landstände zur Huldigung und 
Herzog Georg auf, die Übergabe der von den Brüdern beanspruchten Erbteile 
zu erwirken und zu überwachen. Christoph und Wolfgang galt die Belehnung, 
wie ihre Ausschreiben an die Landstände zeigen, damit bereits als vollzogen2 8. 

Allmählich zeichnete sich aber doch — nach einer entsprechenden kaiserlichen 
Kommission auf Georg den Reichen und Pfalzgraf O t t o l l . 2 9 - die Möglichkeit 
einer hausinternen Vermittlung ab, die zu einem Landshuter Tag am 21.10.1492 
führte. Auf seine Ergebnisse reagierte Albrecht IV., der inzwischen bei Kurfürst 
Philipp und — trotz der gerade gescheiterten Beitrittsverhandlungen - beim 
Schwäbischen Bund um Rückendeckung nachgesucht hatte, ausweichend, 
akzeptierte aber einen neuen Verhandlungstermin50. An Weihnachten 1492 
dann plötzlich reiste Albrecht IV. mit seiner ganzen Familie nach Linz, wo die 
endgültige Aussöhnung zwischen Kaiser und Herzog vollzogen wurde; an Chri
stoph und Wolfgang schrieb Friedrich I I I . im Anschluß daran, er sei mit Albrecht 
jetzt „gütlichen vertragen" und sie hätten sich entsprechend zu verhalten3 1; der 
kaiserliche Vermittlungsauftrag für Georg blieb ausdrücklich erhalten32. Im 
Februar und März 1493 gingen die Verhandlungen in Landshut parallel zur letz
ten Phase des Ausgleichs mit den Löwenrittern weiter; auf Seiten Christophs und 
Wolfgangs wurde die Bereitschaft zum Verzicht auf die Mitregierungsrechte 
sichtbar 3 3 . Die endgültige Regelung erfolgte nach über einem Viertel Jahrhundert 
Streit in einer von 64 Angehörigen der Münchener Landschaft ausgestellten 
Urkunde vom 20.3.1493, in der Christoph und Wolfgang gegen eine Ent
schädigung die Alleinherrschaft Albrechts anerkannten, die Streitparteien auf 
Friedenspflicht festgelegt und alle weiteren Ansprüche an den Kaiser verwiesen 
wurden 3 4. Damit waren die Regelungen von 1477 und 1485, in denen Wolfgang 
bzw. Christoph auf Lebzeiten auf eine Mitregierung verzichtet hatten, wieder 
in Kraft. Herzog Christoph starb nach diesem endgültigen Ausgleich, am 
15.8.1493, auf Rhodos3 5; seine hohen Schulden, auch bei Georg dem Rei
chen, mußte der von Christoph zum Erben eingesetzte Albrecht IV. übernehmen 
und bis 1503 abwickeln 3 6. Noch einmal kam es zu Streitigkeiten mit dem 
vom Schwäbischen Bund unterstützten Herzog Wolfgang wegen des Erbteils 
Christophs37. Mitregierungsansprüche Wolfgangs aber gab es keine mehr; 

2 7 Vgl. HHStA Frid. 8, fol. 254. 
2 8 Vgl. BayHStA KbÄA 1955, fol. 39-55; TLA Sigm. IVa/213. 
2 9 BayHStA FüS 204. 
3 0 Material dazu in BayHStA KbÄA 1955, fol. 52-126; HHStA Frid. 8, fol. 261 ff. 
3 1 BayHStA KbÄA 1955, fol. 127. Vgl. dazu Seyboth, Markgraftümer 186-188 und 

Wiesflecker, Maximilian, I , 270 sowie Fugger-Birken, 1066 und BayHStA KbÄA 1962, 
fol. 124, woraus hervorgeht, daß Albrecht nach der kaiserlichen Geleitserteilung vom 5.12. 
seinen Ausgleich mit Friedrich I I I . als vollzogen ansah. 

3 2 BayHStAKbÄA 1955, fol. 127, 138. 
3 3 Ebda., fol. 107ff, 128, 135ff. 
5 4 GHA HU 715 = BayHStA KbU 6701; Riezler, Baiern, 558. 
35 Riezler, Baiern, 559. Vgl. die Mitteilungen Albrechts an Georg vom 26.9. in BayHStA 

PNU Landesteilungen u. Einungen 788. 
3 6 Reiches Material dazu in BayHStA KbÄA 1956-1961. 
3 7 BayHStAKbÄA 1955, fol. 151 und KbÄA 2016, fol. 46 sowie Riezler, Baiern, 558. 
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nach Albrechts Tod übernahm er 1508-1511 die Vormundschaft für dessen 
ältesten Sohn Wilhelm IV. Durch den Wegfall einer ständigen Quelle innerer 
Spannungen und (durch die Dienstverhältnisse Christophs und Wolfgangs mit 
den Habsburgern, WladislawII. von Böhmen und durch ihre Mitgliedschaft bei 
den Löwlern und im Schwäbischen Bund) äußerer Gefährdungen markiert das 
Jahr 1493 deshalb den Auftakt der endgültig stabilisierten Herrschaft Albrechts 
in Oberbayern und damit (man denke an die geschilderten Ereignisse des Jahres 
1485) auch noch ein weiteres Stück Unabhängigkeit gegenüber den Landshuter 
Vetter. 

Nicht ohne Grund sah Georg in seinen Briefen an den Pfalzgrafen von Mitte 
1492 neben den Schwäbischen Bund in Böhmen einen weiteren potentiellen anti-
niederbayerischen Anknüpfungspunkt für Albrecht I V . 3 8 . Die Jahre 1490/91 
hatten mit dem Wegfall der traditionellen außenpolitischen Stütze gegen Habs
burg nach Corvinus' Tod, dem Feldzug Georgs im Gefolge Maximilians gegen die 
ungarischen Ansprüche seines Schwagers Wladislaw von Böhmen und dem 
habsburgisch-jagiellonischen Ausgleich wegen Ungarn eine für Georgs Ostpolitik 
beunruhigende Situation geschaffen, zumal Wladislaw, der für den Niederbay
ern auch als Lehensherr auf dem Nordgau wichtig war, seit Mitte 1491 massive 
Drohungen gegen das Haus Bayern und vor allem gegen Herzog Georg wegen 
dessen Teilnahme am Ungarnzug vom Herbst 1490 erhob 3 9. Präventiver Schutz 
gegen Übergriffe aus Böhmen war deshalb 1491 mehrfach das Thema wittels-
bachischer Tage 4 0, zumal das Problem durch die Verquickung mit dem Löwler
handel seit Oktober 1490 zusätzliche Sprengkraft erhalten hatte. Georg der 
Reiche wollte wegen seiner Befürchtungen, er werde besonders von eventuellen 
Racheaktionen betroffen sein, Verhandlungen sowohl mit König Maximilian als 
auch mit König Wladislaw selbst führen 4 1 . Im Juni 1492 gab es deshalb einen Tag 
kurpfälzischer, ober- und niederbayerischer Räte mit den Hauptleuten der Krone 
Böhmen in Klattau, wo neben der Löwlersache und Lehensfragen auch über eine 
Einung zwischen König Wladislaw und den Wittelsbachern, notfalls auch, wie 
Georg seine Gesandten instruierte, zwischen „seiner königklichen wirde und 
unnser allein", verhandelt werden sollte 4 2. Die Klattauer Gespräche waren aber 
von unüberbrückbaren Differenzen der böhmischen und der niederbayerischen 
Gesandten geprägt, so daß keinerlei Verständigung über eine Gesamteinigung 
erzielt werden konnte 4 3. 

Die Sorgen Georgs wegen Albrechts Bemühungen beim Schwäbischen Bund 
waren sicherlich auch der Hauptbeweggrund für den Ausgleich mit seinen 
schärfsten Widersachern, den Markgrafen von Brandenburg, 1493. Wie bereits 
erwähnt, schien es im Fall Brandenburgs zunächst, als sei durch den Augsburger 

5 8 BayHStA K.bl. 341/1 la,fol.43'f. 
3 9 BayHStA KbÄA 1954, fol. 155. Vgl. auch K.bl. 341/1 la, fol. 188f. (entsprechende 

Befürchtungen Herzog Georgs schon im Januar 1491). 
4 0 BayHStA FüS 281 1/2, fol.81 -85 (Nürnberg Februar 1491); KbÄA 1953, fol. 125-

131,226 (Augsburg Dezember 1491). 
4 1 BayHStAKbÄA 1953, fol. 125-131; TLA Max.IVa/88, fol. 1. 
4 2 BayHStA PNU Ausw.St. 868 (Landshut 2.6.1492). Die Kredenz Albrechts IV. in 

KbU 12245. 
4 3 BayHStAKbÄA 1996, fol. 225 ff., v. a. fol.292f.; Krenner 11, 17 ff. Zu weiteren Kon

takten zwischen Georg und Wladislaw 1492 vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 871 und HHStA 
Frid. 8, fol. 247. 
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Spruch Maximilians vom 4.6.1492 4 4 kein Stillstand zwischen Georg und den 
Zollern vermittelbar. Dies hing damit zusammen, daß Maximilian die strittigen 
Landgerichtsfragen erst gar nicht in den Spruch aufgenommen hatte und den 
Artikel, der eine niederbayerisch-brandenburgische Teilung der Geleitsrechte 
zwischen Nürnberg und Hartmannshofen auf der Straße zwischen Nürnberg und 
Prag vorsah, auf Proteste Georgs hin suspendierte43. Die Markgrafen beklagten 
sich über des Herzogs „ungegruntes furnemem nit habender gerechtigkeit, 
ubung und geprauch, das sie swerlich lenger gedulden können noch mochetn" 4 6 , 
schlugen Maximilians Angebot einer neuen Schied ab und wandten sich — ohne 
Erfolg - an den Bundesrat des Schwäbischen Bundes um Hilfe, da ein Krieg mit 
Georg dem Reichen bevorstehe. Die für Dezember 1492 angekündigte neue könig
liche Schiedsentscheidung kam nicht zustande47, doch inzwischen hatte Georg 
seine besprochene politische Wendung vollzogen; Vermittlungen kamen in 
Gang 4 8. Zunächst fand in Neumarkt ein Schlichtungstag des Pfalzgrafen Otto I I . 
von Mosbach statt (17.10.1492) 4 9, dann, ab November 1492, mehrere geheim
gehaltene Verhandlungsrunden des niederbayerischen Pflegers zu Reicherts-
hofen, Stefan von Luchau, mit Markgraf Friedrich. Anfang Februar 1493 folgte ein 
persönliches Treffen von Herzog Georgund Markgraf Friedrich in Rei chertshofen, 
bei dem der Rahmen füreinegrundsätzlicheVerständigungausgearbeitetwurde 5 0. 
Es ist unklar, ob dieser Rahmen durch den als Schiedsrichter angerufenen Augs
burger Bischof oder den ebenfalls mit den Ausgleichsentwürfen befaßten König 
fixiert wurde 5 1; Maximilian jedenfalls schrieb am 18.3.1493 von Colmar aus an 
Berthold von Mainz, er habe von „der guten entlichen richtigung" zwischen Georg 
und den Zollern „aller irer spenen halben" Nachricht erhalten5 2. Die lange und 
grundsätzlich strittige Frage der konkurrierenden Landgerichtsansprüche wurde 
anscheinend mündlich dahingehend beigelegt, auf künftigen territorial- und ex
pansionspolitischen Einsatz gegeneinander zu verzichten . Das ebenfalls lange 
umstrittene, 1485 von den Wittelsbachern besetzte Schloß Stein im Fichtel
gebirge wurde am 8.7.1493 zurückgegeben 5 4. Auch die persönlichen Kontakte 
der Fürsten weiteten sich aus; nach entsprechenden Plänen schon für den Juni 

4 4 Die Brandenburg betreffenden Bestimmungen bei Datt, 265 f. Zu den dazu führenden 
Verhandlungen StAN BayB 4, fol. 110 -115 und Wagner, Hohenzollern 326f. 

4 5 HHStA Max. 1, fol.43, 84; BayHStA PNU Ausw.St. 436; StAN BayB 4, fol. 122'f, 
125-156, 160; Lichnowsky, Nr. 1800, 1853. Vgl. hierzu und zum Folgenden Wagner, 
Hohenzollern, 466-475 und Seyboth, Markgraftümer , 183 f. 

46 Wagner, Hohenzollern, 470 
4 7 Vgl. ebda., 474f.; Seyboth, Markgraftümer, 184. Von niederbayerischer Seite sind für 

den geplanten Frankfurter Tag erhalten geblieben eine Unterstützungsbitte an den Nürn
berger Rat (BayHStA PNA 1135) und eine Mischung aus Rechtsgutgachten und Instruk
tionsvorschlag von Dr. Peter Baumgartner, die, aufgebaut nach möglichen Gegenargumen
ten und darauf zu erteilenden Antworten, Georgs Unzufriedenheit mit dem Augsburger 
Spruch zum Ausdruck brachte (BayHStA NKB 28, fol. 338-355). 

4 8 Dazu Seyboth, Markgraftümer, 188-193. 
4 9 StAN BayB 4, fol. 144-148. 
5 0 Ebda., fol. 178-198; Arnpeck, 397; Seyboth, Markgraftümer, 188-190. 
5 1 Vgl. das Material in StAN BayB 4, fol. 161 -175. 
5 2 Ebda., fol. 174. 
5 3 Vgl. BayHStAKbÄA 1955, fol. 149 und Seyboth, Markgraftümer, 191 f. 
5 4 StAN BayB 4, fol.201-204. Ebda., fol. 198-216 weitere Folgestücke zum branden

burgisch-niederbayerischen Ausgleich. 
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kamen die Markgrafen Friedrich und Sigmund im August 1493 für einige Tage 
nach Landshut, ebenso im September \494D:>. In den zukünftigen Beziehungen 
zwischen Niederbayern und Brandenburg spielten die alten Kontroversen jeden
falls keine Rolle mehr 5 6. Beide Seiten vollzogen 1492/93 eine Neuorientierung 
ihrer Politik; dadurch „trat die Politik der fränkischen Hohenzollern und der 
Wittelsbacher weitgehend auseinander" und rückten für Brandenburg die 
Beziehungen zu Nürnberg in den Vordergrund 0 7. Nach dem Ausgleich traten 
Herzog und Markgrafen gemeinsam als Vermittler in lange anhängigen Streit
sachen hervor 5 8. 1495 entschied ein Schiedsspruch Markgraf Friedrichs den 
Konflikt Georgs mit den Wolfsteinern über die Besitzrechte an Allersberg 5 9. 
1502 scheint es sogar noch zum Abschluß eines Abkommens über die Übung des 
Geleits zwischen Nürnberg und Hartmannshofen gekommen zu sein 6 0. 

Spätestens zum Ende des Jahres 1492 haben wir es also mit einer ganz neuen 
Konstellation im Süden des Reichs zu tun, die bestimmt ist von grundlegenden 
politischen Kursänderungen Albrechts wie (darauf reagierend) Georgs, der 
Annäherung Albrechts an Friedrich I I I . und den Schwäbischen Bund bzw. 
Georgs an die Brandenburger sowie, in Korrelation damit, von wachsendem 
Mißtrauen zwischen den bayerischen Herzögen, das beginnt, Herzog Georg auf 
die Seite des pfälzischen Kurfürsten zu drängen. Albrecht IV., der seit seiner 
Aussöhnung mit dem Kaiser im Dezember 1492 zu diesem gute und vertrauens
volle Beziehungen pflegte6 1, stand spätestens seit April 1493 in ständigem Kon
takt mit König Maximilian wegen des schlechten Gesundheitszustands Fried
richs I I I . , ließ sich von Sigmund von Prüschenk laufend aus Linz berichten und 
entsandte auch einen seiner Ärzte dorthin 6 2 . Dem Kaiser, der sich seit Mitte 
1489 fast nur noch in Linz aufgehalten hatte, ging es seit dem Frühjahr 1493 
immer schlechter. Im Juni mußten die Ärzte ihm das linke Bein amputieren. 
König Maximilian war seit Mai in Linz, bereitete sich auf die Übernahme der 
Regierung vor und bedachte Türkenzugspläne 6 3 . Die letzten Kontakte zwischen 
Friedrich I I I . und Georg dem Reichen betrafen finanzielle Angelegenheiten 6 4 . Im 
Juni schickte der Niederbayer nochmals Gesandte nach Linz; sein letzter uns 
erhaltener Brief an Friedrich schließt mit einem ungewöhnlich herzlichen 
Abschiedsgruß an die kaiserliche Majestät, 

die got der almechtig lanngwierig und gelukhseligclich genedigclich zu bewarn geruche, und 
der ich mich mit fleiss bevilh als meinem sonndern genedigen lieben herren und vattern 6 5 . 

5 5 Arnpeck, 399, 401; BayHStA KbÄA 583, fol.207; Seyboth, Markgraftümer, 192f. 
5 6 In den drei Georg den Reichen betreffenden ansbachischen Differenzbüchem (StAN 

BayB 2 -4 ) findet sich keine nach 1493 datierende Eintragung. 
57 Seyboth, Markgraftümer, 193-195, Zitat S. 193. 
5 8 BayHStA NKB 28, fol.438-476; FüS 208, fol. 18 (Familienstreitigkeiten der Ehen-

heim zu Geyern). 
5 9 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. I f., 2903, 2909; Angermeier, Bayern, 610. 
6 0 Erwähnt im Repertorium der Innsbrucker Schatzurkunden: TLA Rep.5 (Putsch), 

fol. 660. 
6 1 Vgl. BayHStA FüS 281 1/2, fol. 128-133 und die vertrauliche Anrede durch den Kaiser 

(„Hochgeborner lieber eidam, fürst und rate", 20.4.1493) in KbÄA 4456, fol. 47 f. Ab März 
1493 findet sich die Bezeichnung Albrechts als Rat des Kaisers (TLA Max. IV/86, fol. 11 f.). 

6 2 BayHStA FüS 296;KbÄA 4456, fol. 46. 
6 5 Zelfel, 51-68; Wiesflecker, Maximilian, I , 349-353; Bachmann, Letzte Tage. 
6 4 HHStA RRbW, fol. 61. 
6 5 HHStA Frid. 8, fol. 51. 
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Friedrich I I I . starb gegen Mittag des 19.8.1493 in Linz, kurz vor seinem 78. 
Geburtstag und im 54. Jahr seiner Regierung im Reich. Sein Leichnam wurde 
einbalsamiert und auf der Donau nach Wien gebracht, die Eingeweide in der Lin
zer Stadtpfarrkirche beigesetzt66. Zum ersten Mal seit 120 Jahren war der ge
samte habsburgische Länderbesitz samt der reichsoberhauptlichen Würde jetzt 
wieder in einer Hand, der Hand Maximilians, womit sicher nicht die unter
schiedlichen politischen Interessenrichtungen entspringenden territorialen, 
wenigstens aber die personellen Divergenzfaktoren Habsburgs für die Zukunft 
wegfielen67. Maximilian unterrichtete von Innsbruck aus, wo er sich eben aufhielt, 
unter anderem die bayerischen Herzöge vom Tod seines Vaters (23.8.) 6 8 . 
Georg der Reiche, dessen Verhältnis zum König wegen des immer noch in der 
Schwebe befindlichen Heiratsprojekts für Erzherzog Philipp und Herzogin Elisa
beth 6 9 damals nicht das beste gewesen sein dürfte, ordnete am 27.8. im ganzen 
Herzogtum Toten- und Trauergottesdienste an; in der Landshuter Martins
kirche zelebrierten die Äbte von Mallersdorf, St. Veit und Weihenstephan ein 
Requiem70. Als der König Ende September von Innsbruck nach Linz zog, traf 
Georg in Braunau kurz mit ihm zusammen71. Wie Albrecht hatte ihn Maximi
lian von der persönlichen Reise zu den Exequien für Friedrich I I I . nach Wien be
freit und um die Entsendung von Ratsbotschaften gebeten; die niederbayerische 
Gesandtschaft durfte dabei auch einige politische Anliegen (wohl den Vollzug 
des Augsburger Spruchs betreffend) vortragen7 2. Die Trauerfeierlichkeiten ver
zögerten sich, da Maximilian im Herbst durch Grenzkämpfe gegen die Türken in 
der Steiermark und in Krain gebunden war 7 3 . Als der Termin für die Exequien 
endgültig feststand, kam Albrecht IV. Mitte November 1493 kurz zu Georg nach 
Landhut, brach dann aber allein nach Wien auf 7 4. Die niederbayerische Resi
denzstadt diente nicht nur Albrecht, sondern auch mehreren anderen Fürsten 
und Gesandtschaften, die nach Wien zogen, als Etappenziel. Georgs Ratsgesandt
schaft verließ Landshut am 23. I I . 7 3 . Am 7.12.1493 wurden im Wiener Ste
phansdom die Trauerfeierlichkeiten für den Kaiser gehalten, über die uns viele 
Beschreibungen vorliegen7 6. Albrecht IV. war als einziger Wittelsbacher dort 
persönlich präsent - ein sichtbares Zeichen seiner neuen Verbundenheit mit 
Maximilian —, Georg wurde von Sigmund von Fraunberg zum Haag, Hans von 

66 Zelfel, 73-80. 
67 Heibig, 90; Wandruszka, 96. 
6 8 BayHStA FüS 2%; Staudenraus, Chronik, I , 202. Albrecht wurde gleichzeitig vom 

Nürnberger Rat informiert (KbÄA 897, fol. 43). Vgl. auch RI XIV, Nr. 4. 
6 9 Letztmals erwähnt im Mai 1493 (GHA Korr.Akten 961, unfol.). 
7 0 BayHStA PNU Ausw.St. 705; Arnpeck, 399f.; Zelfel, 94. 
7 1 Arnpeck, 399 f. 
7 2 BayHStA FüS 276, fol. 76 und FüS 296. 
7 3 Vgl. RI XIV, Nr.23-29, 2805,2808; BayHStA KbÄA 1962, fol. 144ff. (Nachrichten 

über ein oberbayerisches Kontingent); Wiesflecker, Maximilian, I , 355 — 357; Zelfel, 81 ff. 
7 4 Die gleich zu besprechenden Beschreibungen der Wiener Trauerfeiern zeigen, daß 

Arnpecks Bemerkung, auch Georg sei nach Wien gezogen, nicht richtig ist. Siehe auch RI 
XIV, Nr. 80, 115, 116. 

75 Zelfel, 98. 
7 6 Ebda., 97ff.; zu den Quellen ebda., 5-49. Genannt seien die Berichte und Beschrei

bungen bei Unrest, 219-228 und in UB München 4° Cod.ms. 824, fol .26-31; BayStaBi 
clm 9505, fol. 368'-370'; BayHStA PNU Ausw.St. 706; K.bl. 329/14; FüS 296, fol.28; 
HKA Wien Reichsakten 202 A, fol. 25-40; RI XIV, Nr. 154/155. 
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Gosen und Dr. Peter Kraft, Pfalzgraf Philipp vom Wormser Bischof Johann von 
^Dalberg vertreten. Wie die anderen anwesenden Reichsfürsten wurde der Ober
bayer dadurch besonders ausgezeichnet, daß er, wie der König, ein langes Trauer
gewand tragen durfte. So hoffte Georg denn auch, von Albrecht nach dessen 
Rückkehr aus Wien etwas über den Stand seines Anliegens beim König zu erfah
ren und schlug ihm deswegen ein Treffen vor 7 7 . 

Sehr bezeichnend für die wenigen Kontakte Georgs zu König Maximilian im 
Jahre 1494 ist die Tatsache, daß sie fast ausschließlich der Regelung der gegen
seitigen finanziellen Verhältnisse nach dem Tod des Kaisers galten. Am 13.1. 
quittierte Maximilian dem Herzog nochmals über insgesamt 14,500 fl für die 
Jahre 1489-1492 nachgezahlter Reichshilfe78, am 11.6. über 20,000fl rest
licher Schulden Georgs bei den Habsburgern79. Der König, der sich 1494 vor 
allem mit Plänen eines großen Zugs gegen die Türken beschäftigte, entspre
chende Ausschreiben in den Süden des Reichs er l ieß 8 0 und den zehnjährigen 
Landfrieden von 1486 um drei Jahre verlängerte 8 1 , konnte das Geld gut gebrau
chen, auch als er sich im Juli 1494 gegen Geldern und in die Niederlande wandte, 
um seinem Sohn Philipp die Herrschaft in Burgund zu übertragen, während der 
französische König Karl VI I I . in Italien einfiel 8 2. Ansonsten galt Georgs Interesse 
1494 hauptsächlich dem Ziel, vom neuen Reichsoberhaupt die Zusage zu erhal
ten, daß der Schwäbische Bund nicht weiter verlängert werde 8 3. Es erscheint 
seltsam, daß er sich dazu an den König als Bundesmitglied und an Alb recht IV., 
der schon 1492 sein Interesse an einem Bundesbeitritt bekundet hatte, wandte. 
Georgs Aktivitäten gewannen allerdings dadurch an Relevanz, daß er sich in 
enger Interessengemeinschaft mit Kurfürst Philipp von der Pfalz befand, dessen 
Bemühungen um die Verlängerung der wittelsbachischen Einung mit Nürnberg 
seit August 1494 in eine ähnliche Richtung zielten und entsprechende Bundes
aktivitäten konterkarieren sollten 8 4. Das Ziel einer Auflösung des Bundes hatten 
die Wittelsbacher auch im unmittelbaren Vorfeld des Wormser Reichstages von 
1495 nicht aus dem Auge verloren 8 5. Die fällige Verlängerung der Bundeseinung 
war aufgrund des unmittelbaren Interesses Maximilians daran eines der vielen 
Themen des Wormser Reichstags von 1495 8 6. 

2. Der Wormser Reformreichstag von 1495 

Maximilian schrieb den ersten Reichstag seiner Alleinregierung am 
24.11.1494 in Antwerpen nach Worms aus8 7. Seine Verhandlungen vom März 
bis zum August 1495 spannten in der Vermischung vieler mittelalterlicher und 

7 7 BayHStA KbÄA 1962, fol. 137-139 (6.-12.1.1494). 
7 8 TLA U I 7670-7672, 7692. Vgl. RTA 3, Nr.370 mit Anm. 296 und RI XIV, 

Nr. 311 - 313. Die fortwährenden Irrungen um die Rückgabe der 25,000 fl Kaufgeld für die 
Vorlande sind in Abschnitt G. 1.1. behandelt. 

7 9 TLA U I 7673 (ohne Siegel); Alt. Kopialb. 17/Q, fol.37. 
8 0 HHStA Max. 3, fol. 349 (Speyer 4.6.). Vgl. dazu Simon, 18-37. 
8 1 RI XIV, Nr.667. 
8 2 Wiesflecker, Maximilian, I , 355-388. 
8 3 BayHStA KbÄA 2016, fol. 48. 
8 4 RTA 5, Nr. 1028; Wagner, Hohenzollern, 489. 
8 5 Vgl. RTA 5, Nr. 1748 (Sigmund von Rorbach an Albrecht und Georg 20.2.1495). 
86 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 53 f. 
8 7 RTA 5, Nr.27. 
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neuzeitlicher Elemente das „Panorama der ganzen damaligen Weltpolitik" auf, 
das uns die vielfältigen Anliegen und Interdependenzen des Staatensystems 
Europas vor Augen führt 8 8 . Das Interesse des Königs war zunächst beherrscht 
vom Zug nach Rom zur Kaiserkrönung und von Kreuzzugsplänen gegen die Tür
ken, auf dem Reichstag selbst ergab sich dann aber angesichts des französischen 
Einfalls in Italien im Winter 1494/95 ein Wechsel der Prioritäten. Ein Zug auf die 
Apenninenhalbinsel wurde aus maximilianeischer Sicht zur zentralen Reichstags
materie. Zu seiner Sicherung schloß Maximilian sich einem Waffenstillstand des 
ungarisch-böhmischen Königs Wladislaw mit den Türken an und kam dyna
stisch-politischen Kooperationsplänen des spanischen Königspaares entgegen. 
Die mit der neuen, anti-französischen Italienpolitik verbundenden Finanzforde
rungen gaben aber auch Anstoß zur zweiten Hauptmaterie des Reichstags, den 
Verhandlungen um die Reform der Reichsverfassung, wobei die Initiative völlig 
auf seiten der Reichsstände, nicht des Königs, lag 8 9 . Beide Seiten erreichten in 
Worms und in den Reformgesetzen vom 7.8.1495 ihre nächstliegenden Ziele 
(die Zuwendung einer beträchtlichen Reichshilfe bzw. die Sicherung von Frie
den und Recht auf der Basis eines ewigen Landfriedens, des neuen Reichskam
mergerichts und der Regelung der Rechte des Reichstags in der „Handhabung 
Friedens und Rechts"), doch die größeren politischen Konzeptionen des Königs 
(wehr- und vor allem finanzpolitische Konsolidierung des Reichs zur zentralen 
politischen Größe in Europa) und der Stände (Umwandlung des Reichs zu 
einem unter ihrer direkten Teilnahme an der Regierung durch ein Reichsregi
ment institutionell verwalteten Staat) blieben auf der Strecke90. Dennoch wird 
man mit einem Blick auf die zahlreichen Reichstagsmaterien auf innerreichischer 
(z. B. in Fragen der Kirchenpolitik), reichisch-europäischer (z. B. in der Frage des 
Verhaltens der Eidgenossen gegenüber Maximilian und Karl VIII.) und europä
isch-dynastischer (z.B. England- und Spanienpolitik) Ebene nicht davon spre
chen können, daß die Politik des Königs ganz ohne Erfolg geblieben sei 9 1. In den 
Rahmen der äußerst knapp skizzierten Wormser Reichstagsgeschäfte, in den 
Rahmen aber auch der großen Divergenzen innerhalb der Reichsstände in Fra
gen der Reichsreform und des generell konstatierbaren Desinteresses der mei
sten Fürsten an einer funktionierenden Reichsordnung92, ist nun die Reichs- und 
Reichstagspolitik der wittelsbachischen Fürsten etwas ausführlicher einzuzeich
nen. Dabei wird besonders auffallen, daß jeder der Fürsten trotz gemeinsamer 

88 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 67; ders., Wormser Reichstag in der politischen Kon
zeption Maximilians, 13; Moraw, Reichsreform, 133-135. Zum Ablauf des Reichstags und 
den ihn bestimmenden Konzeptionen ist zentral Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 23-86 
(zusammenfassend ders., Wormser Reichstag in der politischen Konzeption Maximilians 
und ders. Reichsreform, 164-184), der auf breitester Quellengrundlage durch die Verbin
dung der innerreichischen Reformanliegen mit der europäisch-dynastischen Politik ein neues 
Bild dieses Reichtags und seiner historischen Schlüsselfunktion zeichnet. Erweitert und 
überholt sind dadurch die Darstellungen bei Wiesflecker, Wormser Reichsreform und ders., 
Maximilian, I I , 217-249, die im König den Antreiber zu Reformen und den "überlegenen 
Außenpolitiker sehen wollen. Von den älteren Darstellungen des Reichstags seien noch ge
nannt Ziehen, I I , 471 ff.; Härtung, Reichsreform, 181-205 und Schröcker, Berthold, 
179 ff. 

89 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 26 -31 , 38f., 47 f. 
9 0 Ebda., 29; ders., Reichsregimenter, 269-281. 
91 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 38-41 , 54-56, 59-61 , 75 f. 
92 Angermeier, Königtum und Landfriede, 543-545, 554f. 
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Koordinierungsaktivitäten im Frühjahr 1495 bei König und Mitständen dezi-
dierte Sonderinteressen verfolgte und durchzusetzen suchte93. 

Albrecht IV. ließ sich von Januar bis März 1495, während der Beginn des auf 
den 2.2. angesetzten Reichstags sich wegen des Geldernkriegs ständig verschob, 
stets über Reiseweg und Aufenthaltsort des Königs auf dem laufenden halten. 
In dieser Korrespondenz spielte auch die Frage der erneuten Verleihung der 
Regalien auf dem ersten alleinigen Reichstag des Königs eine Rolle 9 4. Von Pfalz
graf Philipp erfuhr Albrecht schließlich, daß der König am 18.3. in Worms 
ankam 9 5. Zum letzten Mal erleben wir nun die vor allem aus den achtziger Jahren 
des 15. Jahrhunderts ausgiebig bekannte Abstimmung der Reichtagspolitik der 
bayerischen Herzöge. Georg der Reiche suchte gegen Ende März den Kontakt 
zum Münchener Vetter; als dieser sich entschloß, wegen - wie er offiziell angab 
— Blattern am Bein und Reiseverbots seiner Ärzte den Reichstag nicht zu besu
chen, schloß Georg sich dieser Haltung an und setzte sich für ein weiteres Treffen 
zur gemeinsamen Instruierung der zu entsendenden Räte ein 9 6 . Als Georg wegen 
von ihm befürchteter negativer Folgen eines Wegbleibens Anfang April dann 
noch einmal erwog, doch nach Worms zu gehen und Albrecht zu einer entspre
chenden Entscheidung drängte, beharrte dieser auf seinem Standpunkt, empfahl 
Georg aber mehrfach, den Reichstag allein zu besuchen. In der ersten Maiwoche 
entschied sich aber auch der Niederbayer, nicht zum Reichstag zu gehen. So blie
ben die beiden Herzöge trotz des großen, von den in Worms versammelten Stän
den mehrfach bekundeten Interesses an ihrer Teilnahme einmal mehr einem 
wichtigen Reichstag fern 9 7 . Schon in der ersten Aprilhälfte hatten sie ihre 
Gesandten nach Worms abgehen lassen, Albrecht seinen Hofmeister Wolfgang 
von Aheim und Georg von Eisenhofen, Georg seinen Hofmarschall Sigmund von 
Fraunberg zum Haag, Sigmund von Laymingen, Hans von Closen und Dr. Peter 
Baumgartner98. Die niederbayerischen Räte waren, wie sie sich selber beklagten, 
vom Herzog völlig unzureichend instruiert auf ständige Abstimmung mit den 
übrigen wittelsbachischen Gesandtschaften; so waren sie die Einzigen bei den 
Beratungen der Fürsten, die immer wieder um Bedacht bitten und dafür Ver
zögerungsvorwürfe einstecken mußten 9 9 . Des weiteren hatten die bayerischen 
Herzöge Anfang Mai ständige Kontakte zur Unterrichtung über die jeweiligen 
Räteberichte aus Worms und zum Meinungsaustausch über Gesetzesprojekte 
vereinbart; entsprechende Gesandtschaften sind auch nachzuweisen 1 0 ° . 

Wie 1486 war das Fernbleiben der Herzöge vom Reichstag kein Zeichen von 
Interesselosigkeit, sondern eine dezidiert „reichspolitische Aktion"; ihre Grund-

9 3 Eine grundlegende Analyse der Reichstagspolitik der bayerischen Herzöge von 1495 
liefert Angermeier, Bayern, hier vorerst 584. Vgl. auch ders., Einltg. zu RTA 5, 51-53. 

9 4 RTA 5, Nr. 50-59; RI XIV, Nr. 792, 1967. 
9 5 RTA 5, Nr. 863. 
9 6 Ebda., Nr. 60,1751. Zum Gesamtproblem des schließlichen Fernbleibens Georgs und 

Albrechts vom Wormser Reichstag Angermeier, Bayern, 587-598. 
9 7 RTA 5, Nr. 1031 -1045; Angermeier, Bayern, 582, 600, 607-609. 
9 8 RTA 5, Nr. 1033/34, 1751/52, 1785/86; BayHStA KbÄA 3134, fol.306k. 
9 9 RTA 5, Nr. 1785-1787. In gewisser Hinsicht symptomatisch hierfür ist wohl auch, 

daß gegenüber elf von Dr. Baumgartner geschriebenen Berichten aus Worms nur eine ein
zige herzogliche Instruktion erhalten ist (ebda., Nr. 1792), während für die oberbayerische 
Seite das entsprechende Zahlenverhältnis 20:13 lautet. 

1 0 0 Ebda., Nr. 1044-1049; BayHStA FüS 276, fol. 86. 
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linie war wieder einmal, „nicht dabeisein zu wollen, aber doch mitzureden" 1 0 1 . 
Albrecht, der im Gegensatz zu Georg von vornherein zur Nichtteilnahme ent
schlossen war, aber auch seinen Räten umfassende Verhandlungsvollmachten 
mit auf den Weg gab, wollte die Reichsreformpläne für seine eigene territorial-
und reichspolitische Machtstellung ausnutzen, während es dem ohne eigenstän
dige Konzeptionen agierenden Georg vor allem um möglichst enge Anlehnung 
an den König ging. Aufgrund der Komplexität und inneren Widersprüchlichkeit 
seiner Ziele versprach Albrecht sich von der Abwesenheit vom reichsständischen 
Forum in Worms unter gleichzeitiger Bekundung großen Interesses an der Zusam
menarbeit mit Maximilian bessere Erfolgschancen für eine Durchsetzung seiner 
vielfältigen Anliegen als bei einem persönlichen Erscheinen. Seine feste Über
zeugung, dazu die Unentschlossenheit Georgs zwischen Aufrechterhaltung der 
latent schon lange gefährdeten politischen Einheit mit Albrecht und Kontakten 
zum König waren verantwortlich für das Nichterscheinen der Herzöge 1495 I 0 2 . 

Die Reaktion der in Worms Versammelten auf diese Entscheidung war ge
prägt von Enttäuschung und Mißtrauen. Der König und die Kurfürsten, beson
ders Pfalzgraf Philipp, aber auch die eigenen Räte forderten die Herzöge mehr
fach zum Erscheinen auf, wozu sogar ein oberbayerischer Gesandter nach Mün
chen zurückgeschickt wurde 1 0 3 . Wie auf vielen Reichstagen der achtziger Jahre 
zeigte sich wieder, welch hohes Gewicht den bayerischen Fürsten in reichspoliti
schen Fragen, vor allem bei Entscheidungen über Reichshilfen, zugemessen 
wurde. Ihr Fehlen fiel um so mehr auf, als dieser erste Reichstag Maximilians eine 
sehr gute Teilnahmefrequenz aufzuweisen hatte 1 0 4. Nach der Bekanntgabe des 
endgültigen Teilnahmeverzichts in Worms Mitte Mai wurden Vorwürfe laut, die 
Herzöge wollten die wichtigen Geschäfte dieses Reichstags bewußt sabotie
ren 1 0 5 ; die venezianischen Berichte wissen vom großen Wert, den gerade der 
König auf die Teilnahme der Bayern gelegt hätte und kolportierten Gerüchte, 
die Herzöge hielten zu Karl VII I . von Frankreich 1 0 6. 

Ganz anders verhielt sich Kurfürst Philipp von der Pfalz gegenüber dem König 
und dem Reichstag, der in einer Stadt tagte, die zum engsten territorialen Interes
sengebiet der Kurpfalz gehörte. Er begleitete Maximilian beim Einritt in 
Worms am 18.3., kam, nach einem kurzen Aufenthalt in Heidelberg, am 24.3. 
wieder und blieb für die gesamte Dauer des Reichstags, bis Ende August 1 0 7. Er 
war ganz besonders am Erscheinen seiner bayerischen Verwandten interessiert 
und forderte sie zahlreiche Male auf, zum Besten des Reichs und des Hauses Bay
ern nach Worms zu kommen 1 0 8. Als er schließlich Mitte Mai bedauernd das end
gültige Fernbleiben Georgs zur Kenntnis nehmen mußte, zog er dessen Räte als 
seine Berater zu den Verhandlungen zu 1 0 9 . König Maximilian und der Pfalzgraf 

1 0 1 Zitate bei Angermeier, Reichsreform, 154 bzw. ders., Bayern, 600. Anders Wies
flecker, Maximilian, I I , 225. 

102 Angermeier, Bayern, 559-602, 607-611; ders., Einltg. zu RTA 5, 52. 
1 0 3 RTA 5, Nr. 1031-1045, 1751-1755, 1785/86; Angermeier, Bayern, 587. 
104 Angermeier, Bayern 581 f. 
1 0 5 RTA 5, Nr. 1757-1763, 1787, 1793. 
1 0 6 Ebda., Nr. 1881 (12.5., 16.5., 23.5.). Es gab sogar Gerüchte, Albrecht strebe nach 

Inbesitznahme der königlichen Erblande (ebda., Nr. 1750/51). 
1 0 7 Ebda., Nr. 863, 1794/95, 1851. 
1 0 8 Ebda., Nr. 1031-1045, 1751-1755. 
1 0 9 Ebda., Nr. 1787. 
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unterstützten einander trotz aller Differenzen weitestgehend während des 
^ Wormser Tags. Zahlreiche Einzelziele verwiesen Philipp auf das Reichsober

haupt; der König gewährte ihm trotz Irritationen über den französischen Bünd
nisvertrag des Pfälzers von 1492 zahlreiche Privilegien, wofür dieser wiederum 
im Beratungskreis der Kurfürsten antiköniglichen Reformplänen seine Zustim
mung versagte110. So wurde Pfalzgraf Philipp am 14.7.1495 in Worms von 
Maximilian belehnt 1 1 1; weiterhin verlieh der König ihm alle in seinem Besitz 
befindlichen Reichspfandschaften, besonders die lange umstrittene Landvogtei 
im Elsaß, erneut und als erbliche Reichslehen, konfirmierte das sog. „Wildfang
recht" des Kurfürsten und gestand ihm auf entsprechende Proteste hin zu, die am 
7.8. verabschiedete „Handhabung Friedens und Rechts" solle Philipp keinen 
Abbruch an seinen Reichsvikariatsrechten tun 1 1 2 . Philipp hatte sogar die förm
liche Ausnehmung ihn betreffender Fälle von der Reichskammergerichtsord
nung beantragt1 1 3. Ohne sich auf die Bezahlung des Reichsanschlags und des 
Gemeinen Pfennigs festzulegen, hatte der Kurfürst also eine Fülle wertvoller 
Privilegien erhalten. Auch die niederbayerischen und oberbayerischen Gesandten 
in Worms agierten in seinem Interesse, indem sie sich um eine Vermittlungs
lösung für die pfälzischen Differenzen mit Württemberg bzw. Kurmainz 
bemühten. Während Georgs Räte dabei Erfolg hatten, waren die oberbayeri
schen Vermittler belastet von Anweisungen Albrechts, die sich gegen den 
Schwäbischen Bund und seinen Bestand richteten, so daß der Ausgleich mit 
Mainz schließlich durch die rheinischen Mitkurfürsten Köln und Trier herbei
geführt wurde 1 1 4 . 

Zu den auch die bayerischen Fürsten am meisten interessierenden Reichstags
materien zählte die Neuverleihung der Reichslehen, Voraussetzung für eine aus
reichende eigene reichspolitische Legitimation. Die niederbayerischen Räte, die 
Herzog Georg mehrfach an die Verpflichtung zum Regalienempfang erinner
ten 1 1 5 , mußten auf dessen Befehl bis zum Vollzug der Belehnung über das offi
zielle Ende des Reichstags hinaus in Worms bleiben 1 1 6. Als einer der letzten Für
sten wurde Georg der Reiche schließlich, vertreten durch den entsprechend 
bevollmächtigten Sigmund von Fraunberg1 1 7, am 7.9.1495 in Worms vom 
König belehnt und erhielt alle Privilegien bestätigt 1 1 8 . Nachdem neben Pfalz-

1 1 0 Dazu und zum Folgenden Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 51 f.; Moraw, Pfalzgraf
schaft, 96; Schick, 70-76. 

1 , 1 BayHStA Kurpfalz U 178. 
1 1 2 Die erwähnten Privilegien der Reihenfolge nach in BayHStA Kurpfalz U 286 (7.10.), 

354 (12.8.) und 429 (26.8.). Vgl. RTA 5, Nr.874-881. Die letzterwähnte Urkunde über 
Philipps Vikariatsrechte ist gedruckt bei Harpprecht, IV, 109. Zur Frage des Reichsvikariats 
der Pfalz am Ende des 15.Jahrhunderts vgl. ebda., 110-117 und allgemein Hermkes, 
3-26, v.a. 6-10. 

1 , 3 RTA 5, Nr. 876. 
1 1 4 Zu diesen in anderem Zusammenhang ausführlicher zu behandelnden Vermittlungs

aktionen vgl. hier nur RTA 5, Nr. 1751 -1755, 1789, 1796; Württemberg. Regesten, 
Nr. 4977; Angermeier, Bayern 593-597. 

1 . 5 RTA 5, Nr. 1785/86. 
1 . 6 Ebda., Nr. 1796. 
1 . 7 HHStA RRb X, fol. 528f. (Neuburg 26.8.) = RTA 5, Nr. 1060. 
1 1 8 Original des Lehenbriefs: BayHStA KbU 1910; Abschriften: PNU Lehen 1434; PNU 

1495 1X7. Vgl. RTA 5, Nr. 1062, RI XIV, Nr.2414 und Angermeier, Bayern 588f. Auf die 
Probleme des beanspruchten Kurrechts und der verliehenen Gerichtsfreiheiten wird im 
Kap. B. I I . eingegangen. Zur Sache vgl. Krieger, Lehnshoheit, 426 ff. 
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graf Philipp (14.7.) auch Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach schon am 3.7. belehnt 
worden war U 9 , blieb Albrecht IV. der einzige Wittelsbacher, der 1495 nicht die 
Reichslehen neu empfing; er hatte schon im März den König um Aufschub bitten 
lassen, bis er persönlich zu ihm kommen könne, worauf er einen bis Ende 1495 
befristeten königlichen Lehnsindult erhielt 1 2 0. Es ist unsicher, ob diese Beleh
nung je erfolgt ist. Maximilian schrieb im Januar 1496, er habe dem Reichserz
kanzler Anweisung zur Ausfertigung des Lehenbriefs erteilt, doch Albrecht 
beschwerte sich, er habe ihn nicht erhalten 1 2 1. 

Nur kurz soll noch auf die Wormser Reformverhandlungen im Spiegel der 
ober- und niederbayerischen Berichte eingegangen werden I 2 2 . Das Gesamtfazit 
zur Stellung der Herzöge in diesen Diskussionen fällt vor dem Hintergrund ihres 
bisherigen Verhaltens in den Reichsreformdiskussionen kaum überraschend 
aus: Sie hatten weder eigenständige Vorstellungen noch irgendwelches Ver
ständnis für die gemeinständischen Absichten Erzbischof Bertholds von Mainz, 
die ein „neues Reich mit einem Mehr an staatlichen Wesenszügen" anzielten1 2 3. 
Dies ist allerdings nicht automatisch mit Interesselosigkeit an den schon lange 
verhandelten und in Worms zu einem vorläufigen Abschluß gebrachten Reichs
fragen gleichzusetzen124, sondern „bei den Wittelsbachern ist die Reichsreform 
auch 1495 wieder eingespannt in ein umfassendes Netz dynastischer Interessen 
und politischer Absichten" 1 2 3. 

Von Ende April bis Ende Juni wurden die Wormser Verhandlungen beherrscht 
vom ständischen Plan eines dem König beizuordnenden Reichsregiments126. Die 
bayerischen Gesandten erklärten zunächst übereinstimmend, zu Verhandlungen 
darüber nicht bevollmächtigt zu sein. Befürchtet wurde vor allem ein zu großer 
Einfluß für die Kurfürsten und Nachteile für die Fürsten im allgemeinen und die 
Wittelsbacher im besonderen, weswegen Georg Albrecht die Vermeidung aller 
Zusagen und separate Verhandlungen der Fürsten des Hauses nach dem Reichs
tag vorschlug1 2 . Die niederbayerischen Räte beklagten sich, sie stünden wegen 
ihrer unzureichenden Instruierung bei den Regimentsverhandlungen stets als 
Verzögerer da. Ihnen bleibe daher nichts anderes übrig, als sich so zu verhalten, 
„damit wir uns dem ratschlag gemayner samnung nicht vil widerbertig merken 
lassen"128. Erst Anfang Juli, nachdem sie den Text des am 18.5. vorgelegten 
reichsständischen Regimentsentwurfs nach Landshut übersandt, alle verbindli
chen Einlassungen dazu vermieden und erneut um Instruktionen gebeten hatten, 
wies Herzog Georg sie an, sich in allen diesbezüglichen Fragen ganz nach dem 

1 , 9 Vgl. das Verzeichnis der Wormser Belehnungen in RTA 5, Nr. 599, dazu Nr. 868-874. 
1 2 0 RTA 5, Nr. 1749,1783/84. 
1 2 1 BayHStAKbÄA 1171, fol. 39'. 
122 Angermeier, Einltg. zu RTA 5,83, hebt hervor, daß die oberbayerischen Berichte poli

tisch besser informiert sind als die niederbayerischen. Eine knappe Übersicht über den äuße
ren Gang der Wormser Verhandlungen bei Wiesflecker, Wormser Reichsreform, 6-28. 

Moraw, Pfalzgrafschaft, 95 (Zitat); Angermeier, Bayern 598f.; ders., Reichsreform, 
168. 

1 2 4 So Wiesflecker, Maximilian, I I , 225. 
125 Angermeier, Reichsreform, 183. 
1 2 6 In den niederbayerischen Berichten erstmals erwähnt 30.4./9.5. (RTA 5, Nr. 1785/ 

86). Vgl. zum Folgenden Angermeier, Bayern, 591-593; Härtung, Reichsreform, 183-190, 
bes. 186f.; Ulmann 1,354; Wiesflecker, Wormser Reichsreform, 36-42. 

1 2 7 RTA5,Nr. 1044-1049(8.-16.5.). 
1 2 8 Ebda., Nr. 1787(16.5.). 
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Willen des Königs zu richten 1 2 9 . Die oberbayerischen Berichte vom Mai sahen 
dagegen sehr viel stärker die hinter den Regimentsplänen stehenden Fragen der 
Verteilung der politischen Macht im Reich; sie vermuteten im Regiment eine 
projektierte Ersatzlösung für den (1496 zur Verlängerung fälligen) Schwäbi
schen Bund, um die Herren von Bayern zu beherrschen 1 3 ° . Albrecht selbst sah in 
dem Projekt eine Chance zur weiteren Verbesserung seiner Beziehungen zum 
König, nach dem er sich ganz richten wollte. Halb anbiedernd, halb gönnerhaft 
riet er Maximilian, „in keinem weg sich also seines kgl. regiments und gewalts 
entsetzen ze lassen, sunder herr und Kg. zu beleiben", bot ihm aber sofort darauf 
an, das Amt des Regimentspräsidenten zu übernehmen, falls dem König an einer 
Realisierung des Plans l iege l j l . Obwohl in mehreren Berichten übereinstim
mend der Pfalzgraf, dessen Gefolgsmann Landgraf Wilhelm I I I . von Hessen-
Marburg, Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach und die bayerischen Herzöge als ent
schiedenste Gegner tiefgreifender Reformen und besonders des Reichsregi
mentsplans Kurfürst Bertholds genannt werden l j 2 , gab es also auch Pläne des 
Oberbayern, bei gegebener Nähe zum König in neue Reichsinstitutionen einzu
rücken, um dann eigene Territorialinteressen mit um so größerer Autorität ver
folgen zu können 1 3 \ Noch bevor der ständische Reichsregimentsplan Ende Juni 
wieder zurückgezogen wurde 1 3 4 , hatte Alb recht IV. auch schon Interesse am 
Amt des Kammerrichters bekundet1 ^ . Mitte August verzichtete er auch darauf 
(der König ernannte seinen Vertrauten Graf Eitelfriedrich von Zollern zum 
Kammerrichter l ' 6), gab Georg von Eisenhofen aber Anweisung, mit Maximilian 
auch weiterhin über ein geeignetes Hof- oder Reichsamt für Albrecht zu verhan
deln 1 3 7 . Übrigens finden sich auf einer vom ganzen Reichstag Anfang August 
aufgestellten Vorschlagsliste für die Wahl der 16 Beisitzer zum Reichskammer
gericht, die insgesamt 189 Namen von Grafen, Herren, Rittern und Doktoren 
enthielt, auch die niederbayerischen Reichstagsgesandten Sigmund von Fraun
berg zum Haag, Dr. Peter Baumgartner und Sigmund von Layming, außerdem 
der Name des Burghausener Hofmeisters Hans Ebran von Wildenberg. Bei den 
dann Gewählten war unter den ritterbürtigen Beisitzern auch Hans von Paulsdorf, 
seit 1480 Rat Georgs 1 3 8. 

Bei den Beratungen über die von Maximilian schon in der Proposition vom 
26.3. geforderten kurz- und langfristigen Finanzhilfen gegen Frankreich 1 3 9 

hielten sich die niederbayerischen Gesandten wie in den meisten anderen Fällen 
eng an die oberbayerischen ,40. Albrecht IV. forderte mehrfach eine Ermäßi
gung der Veranlagung Oberbayerns, da sein Land kleiner und ärmer sei als 

1 2 9 Ebda., Nr. 1788/89, 1791-1793. 
1 3 0 Ebda., Nr. 1757, 1762; Angermeier, Bayern, 591 f.; Schröcker, Berthold, 196f. 
1 3 1 RTA 5, Nr. 1764. 
1 3 2 Ebda., Nr. 1762, 1788. 
133 Angermeier, Reichsreform, 171 f.; ders., Bayern, 601 f., 610. 
154 Wiesflecker, Maximilian, I I , 236. 
1 3 5 RTA 5, Nr. 1759, 1764. 
1 3 6 Ebda., Nr. 350, 354. 
1 3 7 Ebda., Nr. 1781. 
1 3 8 Ebda., Nr. 351 -353; BayHStA NKB 79, fol. 32'. Vgl. Smend, 24-31,69. 
1 3 9 RTA 5, Nr. 324. Vgl. dazu Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 29 und zum Gesamt

problem v.a. Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 83-289. 
1 4 0 RTA 5, Nr. 1785/86. 
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jenes Georgs, er überdies noch zwei Brüder zu apanagieren und die Schulden 
seines 1493 gestorbenen Bruders Christoph abzutragen habe 1 4 1. Der königliche 
Entwurf für eine Gesamthilfe des Reichs über 150,000 fl gegen Türken und Fran
zosen von Ende Mai 1495 nahm darauf - wie fast alle Reichsanschläge des 
15. Jahrhunderts — Rücksicht, nicht mehr aber die Pauschalveranlagung von 
etwa 40 Reichsfürsten zu je 1,200 f l , die Anfang Juni beschlossen wurde 1 4 2 . 
Obwohl auch die niederbayerischen Räte dieser endgültigen Bewilligung einer 
„Eilenden Hilfe" von 150,000 fl (wovon 50,000 fl vom König aufzubringen 
waren) Geldanschlag als Vorschuß auf die „Große Hilfe", also die Reichssteuer 
des Gemeinen Pfennigs, zustimmten, sind keinerlei Zahlungen Georgs zur „Eilen
den Hilfe" nachweisbar143, während Albrecht IV. die 1,200 fl Ende Juni ohne 
weitere Bedingungen nach Worms überwies und so zum Gesamtertrag der Hilfe 
von etwa 60,000 fl beitrug 1 4 4 . 

Die ständischen Entwürfe für einen beständigen Landfrieden und eine Kam
mergerichtsordnung sowie die königlichen Hilfsforderungen hatte Georg späte
stens seit Ende Mai in Händen 1 4 5 . Seine Räte spielten aber mangels genauer 
Instruktionen bei den entsprechenden Wormser Beratungen keine Rolle, da sie, 
wie auch in der Frage des Reichsregimentsprojekts, jede Festlegung vermieden 
und nur ganz allgemein äußerten, was König und Reichstag beschlössen, das 
wolle auch ihr Herr annehmen. Baumgartner berichtete, Sigmund von Fraun
berg, der den Herzog in der Regel in den Reichstagssitzungen vertrat, „hab allbeg 
in gemainer versamung auf die anfrag ein weytleuffig, unverpunden antbort 
dazu geben" 1 4 6 . Dagegen wirkte der oberbayerische Hofmeister sogar in dem 
Anfang Juli zur Weiterberatung der Reformgesetze nach dem Scheitern des Regi
mentsplans eingesetzten Ausschuß mit 1 4 7 . Während Albrechts Räte schon Ende 
Mai gemäß dem Wunsch Maximilians instruiert worden waren, ihre Stellung
nahmen den königlichen Wünschen anzupassen148, erteilte Georg seinen 
Gesandten erst am 8.7. die Weisung, sich wegen der Reformgesetze an den Rat 
der Pfälzer und der oberbayerischen Räte zu halten 1 4 9. Entsprechend gaben 
Fraunberg und seine Mitgesandten den am 7.8.1495 ausgestellten Gesetzes
ordnungen (Ewiger Landfriede; Reichskammergerichtsordnung; Handhabung 
Friedens und Rechts; Reichssteuerordnung des Gemeinen Pfennigs) und dem 
Reichsabschied ihre Zustimmung 1 3 0. 

Der Charakter des Wormser wie überhaupt des spätmittelalterlich-früh
neuzeitlichen Reichstags als Forum für alle Reich und Stände betreffenden 

1 4 1 Ebda., Nr. 1751-1755, 1764-1767. 
1 4 2 Ebda., Nr. 361, 1789. 
1 4 3 Ebda., Nr.367-369, 1789; Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 87-129. Außerdem 

wurde Anfang August noch eine weitere Soforthilfe von 150,000 fl Umfang beschlossen, 
ebenfalls als Vorschuß auf die Reichssteuern, wobei die Stände Bürgschaften für die vom 
König aufzunehmenden Schuldobligationen übernahmen (ebda., 130-141). 

1 4 4 RTA 5, Nr. 380,1052. Fraglich ist allerdings die Auszahlung der gesamten Summe in 
Worms (vgl. ebda., Nr.382, 1054, 1773, 1779). Vgl. Angermeier, Bayern, 588f. Die 
Gesamtsumme nach Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 126-129. 

1 4 5 RTA 5, Nr. 1787 (übersandt als Anlage zum niederbayerischen Bericht vom 16.5.). 
1 4 6 Ebda., Nr. 1790, 1793 (Zitat). 
1 4 7 Ebda., Nr. 1791. 
1 4 8 Ebda., Nr. 1764-1767. 
1 4 9 Ebda., Nr. 1792. 
1 5 0 Ebda., Nr. 1794-1796. 
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Fragen l D l zeigt sich darin, daß auch die bayerischen Fürsten 1495 eine ganze 
Anzahl spezieller, mehr oder weniger wichtiger Territorialanliegen vor den 
König und ihre Mitstände brachten 1 5 2. Georg ging es dabei vor allem um die 
Aufhebung eines brandenburgischen Schiedsspruchs in seinem Streit mit den 
Wolfsteinern um die Herrschaft Allersberg (der Herzog akzeptierte den Spruch 
dann wenig später doch 1 3 3), um Unterstützung in der Fehde des Erhard von 
Königseck und seiner Genossen gegen Niederbayern, um Kontakte zu den Pfalz
grafen Philipp und Otto I I . wegen untereinander und mit den Leuchtenbergern 
strittiger Besitzrechte auf dem Nordgau 1 5 4, um einen schon länger schwelenden 
Streit um die Degenberger Rechte an der Herrschaft Zwiesel 1 5 5 sowie um Ver
mittlungen in seinen Streitigkeiten mit Kurfürst Friedrich von Sachsen wegen 
des niederbayerischen Vorgehens gegen Hintersassen der Erbmarschälle von 
Pappenheim156. Durchsetzen konnte Georg sich nur im Fall der Königsecker-
Fehde, in dem Maximilian, wie bereits gezeigt, sofort auf seine Seite trat. Von 
reichspolitisch deutlich höherer Relevanz waren die Sonderanliegen Al 
brechts IV., dem es einmal um die Erhaltung herzoglicher Rechte in dem wieder 
dem Reich überstellten Regensburg ging 1 5 (worauf er im Straubinger Vertrag 
vom August 1496 dann verzichtete), zum anderen um die königliche und päpst
liche Erlaubnis für eine Translation der Stifte Ilmmünster und Schliersee nach 
München, wogegen sich der Freisinger Bischof entschieden, zuletzt aber ver
geblich w e h r t e 1 . 

Trotz des persönlichen Fernbleibens der Herzöge waren ihre Interessen also 
durchaus mitbestimmend für den Verlauf des Reichstags in Worms und sie konnten 
auch - Albrecht mehr als Georg - Erfolge für ihre Reichs- und Territorialpolitik 
verbuchen1=>9. Sehr bemerkenswert ist nun aber das Verhalten Herzog Georgs: 
Wie 1487 mied er das „offizielle" Forum des Reichstags, bemühte sich aber 
gleich nach dessen Abschluß um persönliche Kontakte zum König und kam im 
Dezember 1495 selbst zu Maximilian nach Worms 1 6 0 . 

I I . H e r z o g G e o r g i n den D i e n s t e n v o n K ö n i g u n d R e i c h 
1 4 9 5 - 1 5 0 1 

Nicht die Besorgnis Georgs über seinen Einfluß bei Maximilian und nicht das 
— ursprünglich von ihm nicht geplante — Fernbleiben vom Wormser Reichstag, 
sondern vor allem der seit Herbst 1495 feststehende Plan einer Verheiratung von 
Georgs - einst für Erzherzog Philipp vorgesehenen - Tochter Elisabeth mit 
einem kurpfälzischen Prinzen gab Georg dem Reichen Veranlassung, persön-

1 5 1 Vgl. Angermeier, Einführung zu ders./Meuthen, Reichstagsakten forsch ung, 10, 14; 
Moraw, Reichsreform, 128f.; Bemmann, 79-81 . 

1 3 2 Vgl. Angermeier, Bayern, 603-607. 
1 5 3 BayHStA PNU Ausw. St. 2903. 
1 5 4 RTA 5, Nr. 1789, 1793; BayHStA PNU Verträge 131/1. 
1 5 5 RTA5,Nr.l793;G.Oswa/J,20f. 
1 5 6 RTA 5, Nr. 1788. 
1 5 7 Das 1495 betreffende Material ebda., Nr. 1519-1543. 
1 5 8 Vgl. ebda., Nr. 1757-1763, 1768-1778. 
159 Angermeier, Bayern, 607, 610. 
1 6 0 RTA 5, Nr. 1067, 1851; Wormser Chronik, 202. 
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liehe Kontakte zu König und Königin und zum pfälzischen Kurfürsten zu suchen 
und deswegen sein Herzogtum für längere Zeit zu verlassen161. Die pfälzischen 
Ehepläne hingen eng zusammen mit und kulminierten in dem bekannten Testa
ment des Herzogs, das er am 14.9.1496 in Friedrichsburg bei Worms unter
zeichnete und das Elisabeth zu seiner Alleinerbin einsetzte. Dieses Testament, 
der Kampf beim König um seine Anerkennung bzw. die Erklärung seiner Ungül
tigkeit wurde zum Dreh- und Angelpunkt der wittelsbachischen Reichspolitik 
der Jahre bis zu Georgs Tod, brachte die bayerischen Herzöge noch weiter aus
einander und den Niederbayern immer mehr ins kurpfälzische Fahrwasser. Auf 
das Testament und die zahlreichen mit ihm zusammenhängenden Probleme so
wie die fortlaufend engeren dynastisch-politischen Verbindungen Niederbayern-
Pfalz wird im nächsten Hauptteil der Arbeit eigens ausführlich eingegangen. 
Bereits hier aber ist festzuhalten, daß die Jahre 1495/96—1503/05 in mehrerer 
Hinsicht eine politische Einheit darstellen. Das gilt für den „Zusammenbruch der 
inneren und äußeren Machtstellung" des Königs 1 6 2 in diesen Jahren durch den 
gescheiterten Italienzug, den Schweizerkrieg, die französische Einnahme Mai
lands, das Reichsregiment von 1500 und die gegen die habsburgischen Interes
sen gerichteten Entwicklungen in Ungarn; dies gilt auch im Blick auf die Reichs
reformpolitik, die in jener Zeit im Zeichen der „totalen verfassungspolitischen 
Konfrontation" zwischen König und dem Kurerzkanzler Berthold von Henne
berg sowie dem Reichstag stand und für Maximilian mit großen Rückschlägen 
verbunden war. Durch die militärischen und politischen Erfolge von 1504 aber 
gewann er die Initiative zurück und konnte den Kölner Reichstag von 1505 fast 
nach Belieben dominieren 1 6 3. 

Die politische Einheit des angesprochenen knappen Jahrzehnts um 1500 spie
gelt sich aber besonders deutlich in den Beziehungen zwischen Maximilian und 
Georg dem Reichen, die geprägt waren von der Frage der Anerkennung des 
Testaments von 1496 1 6 4, von einer merkwürdig zwiespältigen Politik des Her
zogs, der einerseits immer engeren Anschluß an die Kurpfalz, den Exponenten 
antihabsburgischer Politik im Reich, suchte, andererseits aber bemüht war, „sich 
beim König Liebkind zu machen", sich in bisher ungekannter Weise in auswärti
gen Reichsangelegenheiten zu engagieren, sich in Kriegs- und Verwaltungsdien
ste des Königs zu begeben und Maximilian direkt Finanziell zu unterstützen , 6 5 . 
Es wird zu untersuchen sein, inwieweit die zunehmende Verschuldung Maximi
lians bei Georg zum Anlaß für einen Bruch zwischen beiden um 1500 wurde. 
Wahrscheinlich ist, daß Maximilian die große, aus der intendierten territorialen 
Vereinigung von Pfalz und Niederbayern erwachsende Gefahr für die Stellung 
des Königtums in Süddeutschland erkannte und deshalb diese Pläne, die quasi 
die Krönung der vielen teil- und gesamtwittelsbachischen Expansionspläne der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts bedeutet hätten, durch ein gezieltes Doppel-

161 Ziegler, Staatshaushalt, 257. 
1 6 2 So Wiesflecker, Maximilian I . (1969), 18. 
165 Angermeier, Reichsreform, 184-203 (Zitat S. 191). 
1 6 4 Herzog Georg selbst nannte dies gegenüber Pfalzgraf Philipp als Hauptgrund seiner 

Anwesenheit beim König (Jan. 1498, BayHStA KbÄA 3135, fol. 160'); ebenso die Werke 
Kölners (BayStaBi clm 1562, fol. 1 (in den Auszügen Fends)) und Arrodens (BayHStA FüS 
165, fol. 4') zum Erbfolgekrieg. 

165 Gollwitzer, Einltg. zu RTA 6, 77f. (Zitat); Riezler, Baiern, 566, 576; Angermeier, 
Bayern, 590; Rothlauf, 108; Schick, 109-111; Rankl, Staatshaushalt, 2. 
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spiel zwischen den bayerischen Herzögen und das Anschüren ihrer gegenseitigen 
Konkurrenz beim Wettlauf um seine Gunst zum Scheitern bringen wollte. Daß 
Maximilian bei aller geschickten Taktik seine grundsätzlichen Anliegen beim 
Kampf um die Macht im Süden des Reichs nie aufgab, zeigt sich darin, daß er die 
vielfältigen Leistungen Georgs zwar annahm und ihn zum Einsatz für Reichs
belange verpflichtete, ihm aber nie grundsätzliche Konzessionen wegen der vom 
Herzog erstrebten Erbregelung machte. Die Erfahrungen der Jahre zwischen 
1495 und 1500 erklären auch Maximilians Haltung im Niederbayerischen Erb
folgekrieg. 

1. Georgs Aufbruch aus Niederbayern 

Wegen schwerer Pestzüge 1494/95 hatte Georg schon im November 1494 
geplant, sein Herzogtum zeitweise zu verlassen. Während des Jahres 1495 floh er 
aus seiner Residenzstadt, wo allein die Pest 3000 Tote gefordet haben soll, mehr
fach in Richtung Oberösterreich, zuletzt im August nach Neuburg an der 
Donau 1 6 6 . Am 29.10.1495 unterrichtete er, bereits von Heidenheim aus, Al 
brecht, er wolle wegen „des pestilentzisch sterben" sein Herzogtum verlassen und 
sich zum Pfalzgrafen begeben, und empfahl sein Land und die Statthalter der Auf
sicht des Münchener Herzogs 1 6 7. Am 8.12.1495 kam Georg nach Worms; nach 
Mitteilung der königlichen Räte an Maximilian, der Worms am 10.9. verlassen 
hatte und sich im Schwäbischen aufhielt, wollte Georg dieBekanntschaft der neuen 
Königin Bianca Maria Sforza (1472-1510) machen, die Maximilian 1494 gehei
ratet hatte 1 6 8 . Vielleicht versprachen sich die Räte vom Kommen Georgs auch 
finanzielle Hilfe für den völlig verschuldeten Hofstaat der Königin 1 6 9 . Für min
destens ein Jahr schlug Georg seine Zelte nun im Worms auf und wohnte 
zunächst im Hof des Pfälzer Kurfürsten, dann in der Dompropstei ganz in der 
Nähe der Königin, allerdings in ungleich besseren materiellen Verhältnissen 1 7 ° . 
Von Worms aus kam Georg des öfteren, etwa im Januar 1496, nach Heidelberg 
zu Pfalzgraf Philipp 1 7 1 . Ihre engen gegenseitigen Kontakte erhellen aus weiteren 
Nachrichten, etwa über gemeinsame Schlittenfahrten mit der Königin oder über 
Georgs Teilnahme an den Feiern der Verlobung von Philipps Tochter Elisabeth 
mit Landgraf Wilhelm I I I . von Hessen-Marburg im Februar 1496 1 7 2 . Während 
der ganzen Zeit bis zum September 1496 dürften die Verhandlungen über die 
beabsichtigte Verheiratung von Georgs älterer Tochter mit einem der Söhne 

1 6 6 BayHStA FüS 276, fol.74-79; Landshuter Ratschronik, 336-340; Wolfgang 
M.Schmid, 37. 

1 6 7 BayHStA FüS 276, fol. 87. Albrecht spricht wenig später von Georgs „flucht aus sei
nem furstenthum bis gen haidelberg" (BayHStA KbÄA 3135, fol. 5 = RTA 5, Nr. 1784). 

1 6 8 RTA 5, Nr.597, 1067, 1881; Christoph Fr. Stalin, Aufenthaltsorte, 354; Wormser 
Chronik, 202. 

169 Lambauer, 247. 
1 7 0 RTA 5, Nr. 1851 (Bericht des Wormser Bürgermeisters Reinhart Nolz); RTA 6, 

S. 169ff.; HHStA Max. 5, fol. 5. 
1 7 1 Vgl. RTA 5, Nr. 1676, 1715. Dadurch verliert der Bericht der Augsburger Chronik 

des Clemens Sender an Glaubwürdigkeit, Georg habe den König Anfang 1496 in Augsburg 
aufgesucht und ihn für seine Testamentspläne gewinnen können (Chroniken deutscher 
Städte 23, 67; dazu Hobmeier, 33f.). 

1 7 2 RTA 5, Nr. 1851; Wormser Chronik, 202. Vgl. BayHStA K.bl. 103/2b, fol.294. 
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des Pfälzer Kurfürsten und über die Modalitäten ihrer Erbeinsetzung in Nieder
bayern weitergegangen sein; es kann kaum Zufall sein, daß Elisabeth gerade 
Mitte Juni 1496 mit dem Hofmeister Hans Ebran von Wildenberg während der 
Abwesenheit des Vaters von Burghausen aus zu den niederbayerischen Statthal
tern nach Landshut kam 1 7 3 . 

Auch um den König bemühte sich Georg von Worms aus. Aus persönlichem 
Entgegenkommen und „aus gutem willen" übertrug er Maximilian auf Widerruf 
und ohne Zugestehen weiterer Rechte die hohe Jagd in der niederbayerischen 
Herrschaft Spitz in der Wachau 1 7 4. Der König nahm um diese Zeit gerade von 
Augsburg und Donauwörth aus Anteil an der Endphase der schon seit 1493 
geführten und sich schwierig gestaltenden Verhandlungen um die Verlängerung 
des Schwäbischen Bunds. Mit Erfüllung und Wegfall seiner ersten großen, ganz 
gegen die Wittelsbacher gerichteten Aufgabe, aufgrund der verstärkten Ver
suche des Königs zur Einbindung in reichs- und finanzpolitische Materien, auf
grund des Übergewichts der Fürsten gegenüber den Städten im Bund und wegen 
der gleichgerichteten, allerdings nicht parallelen Bemühungen der Fürsten des 
Hauses Bayern um die Schwächung des Bunds war dieser um 1495 in eine Krise 
geraten 1 7 5. Unter Druck der Fürstenpartei wurden die Verhandlungen im Som
mer 1496 abgeschlossen, der neue Bundesbrief wurde auf den 17.3.1496 rück
datiert 1 7 6 . Diese neue Bundesverfassung sollte nur für drei Jahre gelten, trotzdem 
traten aus Protest gegen die sich in ihr manifestierende fürstliche Übermacht 
Augsburg, Heilbronn, Donauwörth und mehrere andere Reichsstädte vorüber
gehend aus dem Bund aus; der vom König 1498 erzwungene Wiederbeitritt und 
die gleichzeitig angeordneten Verhandlungen über eine erneute, diesmal zwölfjäh
rige Verlängerung sorgten für das Weiterbestehen zahlreicher Irrungspunkte 1 7 7. 
Soweit sich in dieser Zeit inneren Streits nach außen gewandte Aktionsrichtun
gen des Bundes ausmachen lassen, kann man eine politische Neuorientierung vor 
allem gegen die Pfalz und die Eidgenossenschaft erkennen1 7 8. Die niederbayeri
schen Statthalter versuchten Albrecht IV. Ende März noch zu Maßnahmen gegen 
die bevorstehende Verlängerung des Bundes zu bewegen, die eine „widerwerttig-
keit" für das Haus Bayern darstellte, doch der Münchener Herzog antwortete 
ausweichend179'. Die Statthalter und Räte Georgs hatten allen Grund, gegenüber 
dem Bund mißtrauisch zu sein, denn gerade bei dem königlichen Tag in Augs
burg im Juni 1496, auf dem die Bundesverlängerung endgültig beschlossen 
wurde, ging es auch nochmals um den Vollzug des Augsburger Spruchs von 
1492; etliche seiner Punkte wurden als noch offen moniert. Maximilian bot an, 
auf dem Lindauer Reichstag im August 1496 eine gütliche Lösung herbei-

1 7 3 Landshuter Ratschronik, 341. Nähere Berichte über die Anliegen Elisabeths oder 
etwaige Verhandlungen fehlen leider. 

1 7 4 Konzept Worms 16.3. (HHStA Max. 5, fol.76), Ausfertigung Landshut 19.5.1496 
(Abschrift in BayHStA NKB 18, fol. 35'). 

1 7 5 Vgl. Bock, Schwäbischer Bund, 46f., 54f., 80f.; Ernst, Reichs- und Landespolitik, 
730; Laufs, Schwäbischer Kreis, 106 -109. Teile der Vorverhandlungen sind dokumentiert 
in RTA5,Nr.496-517. 

1 7 6 BayHStA PNU Bünde u. Fehden 10; Datt, 325ff.; RTA 5, Nr.518; dazu Bock, 
Schwäbischer Bund, 81 -83 ; Laufs, Schwäbischer Kreis, 112-122. 

177 Bock, Schwäbischer Bund, 83-86, 89-94; Gollwitzer, Reichsstädte, 510. 
178 Gollwitzer, Einltg. zu RTA 6, 82; Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 51. 
1 7 9 BayHStA KbÄA 2016, fol. 61 f. 
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zuführen, doch erschien dort kein Vertreter Georgs des Reichen 1 8 0. In der Folge 
übernahm Erzbischof Berthold von Mainz die entsprechende Vermittlung und 
setzte einen neuen Schlichtungstermin auf dem zweiten Wormser Reichstag 
(April 1497) an 1 8 1 . Mehrere Bundes- und Ausschußtage und zuletzt ein Appell 
des Bundesrats an den König vom August 1497 befaßten sich nochmals mit den 
alten Händeln und Klagen gegen Herzog Georg 1 8 2, bevor sich dann im Zuge der 
besprochenen Deeskalation der schwäbischen Politik des Herzogs schriftliche 
Zeugnisse über im lokalen Rahmen sicher fortbestehende Irrungen verlieren. 

2. Die Haltung der Wittelsbacher zu den Wormser Reformgesetzen 

Die am 7.8.1495 verabschiedete Ordnung für „Unser und des Heiligen Reichs 
Camergericht"183 war in weiten Teilen Institutions- und Verfahrensordnung184, 
bedeutete aber wegen der Lösung der Obergerichtsbarkeit vom Reichsober
haupt auch eine wichtige Zäsur in der Geschichte der höchsten Gerichtsbar
keit im alten Reich 1 8 5 . Das neue Gericht wurde von König Maximilian am 
31.10.1495 in Frankfurt eröffnet 1 8 6 , konnte aber zunächst noch keine Kontinui
tät entwickeln, wurde es doch 1495-1527 an elf verschiedenen Orten abgehal
ten 1 8 7 . Die zahlreichen Verlegungen und Versuche, das Gericht an den könig
lichen Hof zu ziehen, die Prozeßeingriffe Maximilians, die Ernennung ihm nahe
stehender Kammerrichter und vor allem die Bemühungen, im Reichshofrat 
1497/98 ein konkurrierendes oberstes, ganz vom König beherrschtes Recht
sprechungsorgan zu installieren, zeigen, daß auch Maximilian die Überführung 
der Reichsgerichtsbarkeit in die zumindest teilweise Verantwortung der Stände 
als einschneidend empfand. Zugleich sind die geschilderten Unruhefaktoren 
auch ein Indiz für den noch unfertigen Zustand der angestrebten neuen Reichs
ordnung 1 8 8. Nach vorerst nur vier Jahren ging das Kammergericht 1499 ausein
ander, wurde 1501 in Nürnberg, zunächst unter starkem Einfluß des Reichsregi
ments, wiedereröffnet und dann in Regensburg und Augsburg abgehalten189. 

Das neue Kammergericht war kein sofort und allgemein zuständiges Ober
gericht; erstinstanzliche Zuständigkeit bestand nur für Reichsunmittelbare 
und bei Rechtsverweigerung190. Entsprechend dem bisherigen Rechtszustand 
blieben nämlich die erstinstanzliche Zuständigkeit der fürstlichen Rätegerichte 
bei Klagen von Landsassen oder niederer Immediater und die Zuständigkeit be
stehender oder neu einzurichtender Austrägalinstanzen bei Streitigkeiten von 

180 Klüpfel, Urkunden, 196-202; RTA 6, S. 146. 
181 Klüpfel, Urkunden, 219-222; RTA 6, S.360. 
182 Klüpfel, Urkunden, 234-239; UB Heilbronn, Nr. 1787. 
1 8 3 RTA 5, Nr. 342; dazu eine erste Übersicht bei Conrad, 161-165; eingehend Smend, 

17ff. 
1 8 4 Zum Kameralprozeß fundamental Dick; zur Gerichtsverfassung sehr ausführlich 

Smend, 244 ff. 
1 8 5 Betont bei Diestelkamp, Vom königlichen Hofgericht zum Reichskammergericht. 
1 8 6 RTA 5, Nr. 350, 354; Smend, 68. 
187 Laufs, Reichskammergerichtsordnung, 5 Anm. 12. Zu den ersten Jahren des Gerichts 

vgl. Smend, 68-84; grundsätzlich jetzt Press, Reichskammergericht. 
188 Angermeier, Königtum und Landfriede, 556f.; Ranke, 85; Spangenberg, 289. 
1 8 9 BayHStA KbÄA 3137, fol. 8; Conrad, 161; Gollwitzer, Kammergericht, 256-258. 
1 9 0 Art. 29, 31 der Reichskammergerichtsordnung (RTA 5, Nr. 342). 
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Reichsfürsten untereinander bestehen191. Von deren Entscheidungen waren 
jetzt Appellationen an das Reichsgericht möglich, doch hatten diese immer „gra-
datim" 1 , also ohne Überspringen von Instanzen zu geschehen, womit der 
Instanzenzug in den fürstlichen Territorien, falls diese als Mittelinstanz über ein 
eigenes territoriales Obergericht verfügten oder ein solches errichteten, reichs
rechtlich abgesichert war 1 9 3 . Umstritten und viel diskutiert ist die Frage, ob die 
vor 1495 errichteten reichsständischen Gerichtsstandprivilegien jetzt weiter
galten; fest steht wohl, daß nach der neuen Gerichtsordnung weite Teile des Rei
ches frei von unmittelbarer reichsgerichtlicher Jurisdiktion waren und der 
Instanzenzug an das Reich, also die Anerkennung der Zuständigkeit des Kam
mergerichts als Appellationsgericht, nach 1495 ganz neu durchgesetzt werden 
m u ß t e 1 9 4 . Der durch die Gerichtsordnung von 1495 geschaffene Spielraum für 
die Stärkung der territorialen Gerichtsgewalt und die Auseinandersetzungen um 
die Zuständigkeit des Kammergerichts als Appellationsgericht spielten auch eine 
wichtige Rolle im Bestreben der Territorien um fortschreitende Unabhängigkeit 
vom Reich, wobei das neue Obergericht durch die Geltendmachung der Salva-
tionsklauseln und profürstlichen Bestimmungen der Gerichtsordnung, durch 
Berufung auf alte Privilegierungen, die 1521 erstmals reichsweit eingeführten 
Appellationssummen und natürlich durch unrechtmäßige Versuche der Landes
herren, Appellationen zu erschweren, in seinem Aktionsradius beschränkt 
wurde 1 9 5 . 

Im Falle Herzog Georgs war es so, daß er in seiner Wormser Belehnung 
(7.9.1495) quasi als Ersatz für die nicht gewährten Ansprüche auf die Kur vom 
Rottweiler Hofgericht und allen anderen fremden Gerichten befreit wurde. Kla
gen gegen ihn sollten vor seinen Räten, Klagen von Fürstenmäßigen gegen ihn 
vor dem König erhoben werden 1 9 6. Nun sind uns aus den Jahren 1494—1501 
neun Bayern-Landshut betreffende Prozesse bekannt, die am Reichskammer
gericht anhängig wurden 1 9 7 . Vorinstanzen waren durchweg die herzoglichen 
Hofgerichte in Landshut oder Neuburg, Erstinstanzen verschiedene niederbaye
rische Land- und Stadtgerichte. Die Analyse dieser Prozesse198 zeigt, daß sich in 
Niederbayern gerade die Fixierung eines zweistufigen Instanzenzugs durch
setzte. Vom Herzog und seinen Beamten wurde nicht die drittinstanzliche 
Zuständigkeit des Kammergerichts inhibiert, wohl aber Versuche, das Reichs
gericht bereits als zweite Instanz nach den Hofgerichten anzurufen. Die nieder
bayerischen Bemühungen gingen in die Richtung, jede förmliche Anerkennung 
des Kammergerichts als Appellationsinstanz der herzoglichen Hofgerichte 

1 9 1 Art.28, 30 (ebda.). Vgl. Härtung, Reichsreform, 192 f. und Smend, 51-63. Kritisch 
Ulmann I , 377, übernommen von Wiesflecker, Wormser Reichsreform, 35. 

1 9 2 Art. 13 der Reichskammergerichtsordnung. 
1 9 3 Vgl. die Analyse der Gerichtsverfahrensordnung aus der Sicht der Appellationsrege

lung bei Weitzel, Appellation, 238-253. 
Vgl. zu dieser Frage Diestelkamp, Vom königlichen Hofgericht zum Reichskammer

gericht, 59; Smend, 59 -61 ; Weitzel, Appellation, 8 7 - 135; Eisenhardt, 41-44 (mit weite
rer Lit.). 

1 9 5 Diese politische Funktion des Rechtsmittelwesens im Reich hebt hervor Weitzel, 
Zuständigkeit, v.a. 213; ders., Appellation, v.a. 5f., 356. 

1 9 6 RTA 5, Nr. 1062; Rosenthal, 10-12. 
197 Lieberich, Reichskammerprozesse, 423. 
1 9 8 Ebda., v.a. 436-444; danach Weitzel, Appellation, 158-165. 
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zu vermeiden. Beim König konnte Georg 1497/98 die Erteilung entsprechender 
förmlicher Exemtionen durchsetzen, allerdings nur auf Zeit und nur gültig für 
bestimmte Prozesse199. 

Große Schwierigkeiten machte die Verwirklichung der ebenfalls am 7.8.1495 
auf vier Jahre beschlossenen „Großen Reichshilfe", der Reichssteuer des Gemei
nen Pfennigs, die zunächst vor allem der Deckung der beiden dem König in 
Worms gewährten Soforthilfen, dann aber auch der Finanzierung des Reichs
kammergerichts, der jährlich vorgesehenen Reichstage und weiterer außenpoli
tischer Aktionen des Königs dienen sollte 2 0 0. Die genaue Darstellung der Auf
bringung dieser direkten Steuer und der damit verbundenen Probleme durch 
Schmid zeigt, daß von den erwarteten zwei Millionen Gulden lediglich 
150-200,000 Gulden einkamen 2 0 2 - allein durch die ihm 1495 ausgezahlten 
Fuggerkredite hatte Maximilian eine ähnliche Summe zur Verfügung, über deren 
Verwendung er zudem frei entscheiden konnte 2 0 3. 

Es verwundert wenig, daß der wie das Reichsregimentsprojekt von 1495 ganz 
den antimonarchischen und gesamtständischen Institutionalisierungs- und Zen
tralisierungsbemühungen Bertholds von Mainz entspringende Reichssteuerplan 
gerade bei jenen Reichsständen und Gruppierungen auf Widerstand stieß, die 
von vornherein in politischem Gegensatz zu den Zielen Bertholds und der 
Wormser Ordnungen standen, also vor allem auch bei den Wittelsbachern2 0 4. 

König und Reichstag bemühten sich besonders um den wichtigsten weltlichen 
Kurfürsten, den Pfalzgrafen205. Wegen seiner territorialen Gegensätze zu Kur
mainz, die sich durch Bertholds Reformpolitik und die pfälzischen Befürchtun
gen wegen der Reichsvikariatsrechte noch verstärkte, wegen der Zuspitzung der 
Streitigkeiten um Stadt und Kloster Weißenburg im E l saß 2 0 6 und wegen der in 
der Perzeption von Reichsoberhaupt und -ständen als bedrohlich (viel bedroh
licher, als es der eigentlichen Sachlage entsprach) empfundenen guten Beziehun
gen zum französischen König leistete Kurfürst Philipp keine Zahlung. Er hütete 
sich aber vor der Demonstration offener Gegnerschaft, verschleierte seine 
Haltung durch Rekurs auf die Landesinteressen, spielte auf Zeit und bemühte 
sich vor allem um eine einheitliche Linie im Haus Bayern. Pfalzgraf Otto I I . von 
Mosbach, der immer mehr unter den politischen Einfluß seines Vetters ge-

1 9 9 HHStA Max. 8, fol. 83f., 155; Lieberich, Reichskammerprozesse, 444. 
200 ^JA 5 Nr. 448. Die zentrale große Analyse dazu, durch die alle früheren Arbeiten 

überholt sind, ist erst kürzlich vorgelegt worden: Peter Schmid, Gemeiner Pfennig (hier 
142-183 zum Wormser Gesetz). Sie ist auch wichtig für die Verfassungsvorstellungen 
König Maximilians und Kurfürst Bertholds von Mainz, die beide, allerdings aus unter
schiedlichen Motiven, an einer Reichssteuer interessiert waren (ebda., 67-80). 

2 0 1 Ebda., 291-426 (besonders zu den Differenzen zwischen König und Reichstag und 
zum Widerwillen der Reichsstände). 

2 0 2 Zu Einsammlung, Ertrag und Verwendung ebda., 427-572; die Zahlenangabe 
S. 564f. Vgl. auch Wiesflecker, Maximilian, I I , 249-256. 

2 0 3 RTA 5, Nr. 575. 
2 0 4 Zum Widerstand Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 378-426. Die Haltung der Wit

telsbacher wurde von Peter Schmid, Wittelsbacher, vorab gemäß den Ergebnissen seiner 
großen Arbeit dargestellt; auf diese Studie wird im folgenden in der Regel Bezug genom
men. 

2 0 5 Dazu Peter Schmid, Wittelsbacher, 67-74. 
2 0 6 Vgl. dazu kurz Gollwitzer, Reichshauptleute, 257-259; Schick, 83-87 (mit weiterer 

Literatur). 
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raten war, schloß sich dessen Haltung an und erstrebte ebenfalls eine einheitliche 
Haltung der wittelsbachischen Fürsten 2 0 7 . 

Auf dem Wormser Reichstag hatte sich gezeigt, daß Herzog Albrecht IV. trotz 
seines Nichterscheinens sehr an engen Kontakten zum König gelegen war; in die
sem Zusammenhang hatte der Herzog auch Interesse an der Übernahme von 
Reichs- und Hofämtern signalisiert. Verhandlungen darüber sowie über weitere 
Albrecht am Herzen liegende Punkte (z.B. Belehnung; Regensburg) wurden 
vom König, der den Oberbayern sehr bedrängte und ihn (wie allerdings viele 
andere Fürsten auch) auf seine Vorbildfunktion im Reich hin ansprach, noch im 
November 1495 vom Beginn der Steuereinhebung in Oberbayern abhängig 
gemacht2 0 8. Erst im Juli 1496 reagierte Albrecht mit der Einberufung eines Aus
schußtags der Landstände Oberbayerns, die ihm mit der Bitte um eine Versamm
lung der Stände des ganzen Hauses Bayern zur Beantwortung der Anforderungen 
von Reichsleistungen einen willkommenen Vorwand für weitere Verzögerungen 
lieferten. Da die Mahnungen des Königs nicht aufhörten, fand ein erneuter Land
tag in München statt, auf dem, trotz der Anwesenheit Gesandter Maximilians, 
ausdrücklich beschlossen wurde, in Oberbayern zu einer Reichshilfe, nicht 
aber zum Gemeinen Pfennig beizutragen209. Auch bei Albrecht entsprang 
die „dezidierte Antihaltung" zur Reichssteuer210 landesfürstlicher Opposition 
gegen die Reichsreformpolitik, weswegen ihm die landständische Blockade
politik sehr gelegen kam. Während er die Reichstage 1496-1498 nicht be
schickte, gelang es ihm, Maximilian in direkten Verhandlungen zu überzeugen, 
daß die Ablehnung des Gemeinen Pfennigs sich nicht gegen den König richte, 
und sein weiteres Verhältnis zum Reichsoberhaupt positiv zu gestalten. 1499 
übernahm er im Schweizerkrieg für kurze Zeit das Amt eines Reichsfeldhaupt
manns, wozu die oberbayerische Landschaft sogar 15,000 fl zur Verfügung 
stellte 2 1 1. Obwohl der oberbayerische Herzog letztlich keine Zahlungen lei
stete, war er „geschickt genug, seinen Widerstand und seine Beweggründe in 
eine Form zu kleiden, durch die sie nicht ohne weiters von außen her erkennbar 
waren" 2 1 2. 

Georg der Reiche verfolgte in der Reichssteuerfrage eine vielschichtige Politik, 
die kaum deutliche Konturen gewinnt, aber zunehmend ebenfalls die Ablehnung 
der Gemeinen Pfennigs erkennen läßt. Wie Albrecht erstrebte er trotz Nicht-
beschickung der mit der Steuer befaßten Reichstage 1496-1498 direkte 
Absprachen mit dem König und, wie zu zeigen sein wird, die Leistung kompen
satorischer Dienste als Hofmeister und Feldhauptmann. Dies war nur deshalb 
möglich, weil sich herausstellte, 

daß das Verhalten gegenüber- dem Gemeinen Pfennig nicht der einzige Maßstab war, 
nach dem sich die Beziehungen zum König gestalten ließen, und sich der Gemeine 
Pfennig immer mehr als Instrument der Politik Bertholds von Mainz zu erkennen 
gab 2 1 5. 

2 0 7 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 181, 189ff.; Peter Schmid, Wittelsbacher, 74 Anm. 111. 
2 0 8 RTA 5, Nr. 1063-1066, 1783/84; Peter Schmid, Wittelsbacher, 54f. 
2 0 9 Peter Schmid, Wittelsbacher, 54-57. 
2 . 0 Ebda., 58. 
2 . 1 Ebda., 58-62. 
2 1 2 Ebda., 63. 
2 1 3 Ebda., 63-67; das Zitat 66f. 
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Zunächst zeigte Georg sich sehr aktiv wegen der Einberufung der nieder
bayerischen Landstände 2 1 4 , kam aber trotz ihrer Erforderungen nicht selbst 
nach Landshut zurück, sondern verfolgte seine politischen Ziele in Worms und 
Heidelberg weiter und schlug einen immer mehr lavierenden Kurs e in 2 1 5 . Zum 
ersten Mal berief Georg der Reiche auf ein königliches Mahnmandat in der 
Steuerfrage vom 17.11.1495 hin einen Ausschußtag der Landstände ein, der 
jedoch nicht zusammentrat216. Als Maximilian den Herzog um Rat wegen der 
Einhebung des Gemeinen Pfennigs von der fränkischen und schwäbischen 
Ritterschaft bat 2 1 7 , antwortete Georg mit einem höflichem, aber unbestimmten 
Brief und wies darauf hin, daß in Niederbayern zur Zeit „der sterbenden lewff 
halben" keine Ständeversammlungen abgehalten werden könnten 2 1 8 . Zwei 
Wochen später, im Januar 1496, schrieb er trotzdem von Heidelberg aus einen 
Landtag in Niederbayern aus 2 1 9, im September erneut 2 2 0. Diesmal waren auch 
von Maximilian und Georg bevollmächtige Gesandte in Landshut. Diskutiert 
wurde vor allem über einen gemeinsamen Tag mit den Ständen Oberbayerns, doch 
wurde ein solcher Tag von der ausdrücklichen Genehmigung Herzog Georgs ab
hängig gemacht, die dieser allerdings nie erteilte 2 2 1. Wegen Bedenken, welchen 
Eindruck die Haltung der niederbayerischen Landstände auf den König machen 
würde, ordnete Georg sofort im Oktober 1496 einen neuen Landtag an 2 2 , auf dem 
sich, wieder unter Anwesenheit königlicher Gesandter, die niederbayerischen 
Stände auf den Standpunkt zurückzogen, sie wollten die Steuer erlegen, falls alle 
anderen Kurfürsten und Fürsten, besonders Albrecht IV., entsprechend gehandelt 
hätten. Bei dieser offenen Beschlußlage zum Gemeinen Pfennig von Ende 1496 
blieb es in Niederbayern2 2 5. Zwar wurde im Vorfeld des Wormser Reichstags 
von 1497 nochmals zwischen König, Albrecht IV. und Georg über die Reichssteuer 
verhandelt 2 2 4; zwar schickte dieser Reichstag entsprechende Mahnungen an die 
Herzöge 2 2 5 , kam es zu neuen Interventionen Maximilians und des sächsischen Kur
fürsten 2 2 6 und nochmaligen Ansuchen des Freiburger Reichstags von 1498 2 2 7. 
Georg der Reiche aber blieb bei seiner grundsätzlich ablehnenden Haltung gegen
über der Reichssteuer, durch die er seine landesherrlichen Rechte gefährdet sah, 
und wurde darin durch seine Landschaft unterstützt 2 2 8 . 

2 1 4 Ebda., 63f. konstatiert Schmid sechs Landtagseinberufungen 1495/97. Verfehlt 
demnach die Beurteilung durch Ulmann I , 393. 

2 1 5 Peter Schmid, Wittelsbacher, 64 f. 
2 , 6 RTA 5, Nr. 1660; Krenner 12, 392. 
2 1 7 Vgl. das Material zum Schweinfurter Rittertag, der die Steuer ablehnte, in RTA 5, 

Nr. 1700-1715 (Dez. 1495). 
2 1 8 HHStA Max. 5, fol. 4 = RTA 5, Nr. 1715 (Heidelberg 3.1.1496). 
2 1 9 RTA 5, Nr. 1676; Krenner\2, 393-395. Die Stände bestanden allerdings auf persön

lichen Unterhandlungen mit dem Herzog. 
2 2 ü Dazu Krenner 12,403-407; HHStA Max.6, fol.214f.; TLA Max. IVa/112; RTA 6, 

S.169. 
2 2 1 RTA 6, S. 186; Peter Schmid, Wittelsbacher, 65. 
2 2 2 RTA 5, Nr. 1688; RTA 6, S.237L; Krenner 12, 408-421; HHStA Max. 6, fol. 70. 
2 2 3 Vgl. Krenner 12,422-424; HHStA Max. 6, fol. 36; BayHStA KbÄA 3135, fol. 149 f. 
2 2 4 HHStA Max. 7, fol. 35 f. = RTA 6, S.420L (Juni 1497) sowie Max. 7, fol. 38f. Dabei 

wurde besonders die Vorreiterrolle des Pfalzgrafen herausgehoben. 
2 2 5 RTA 6, S. 440, 479. 
2 2 6 Ebda., 469; BayHStA KbÄA 3135, fol. 144-147. 
2 2 7 RTA6,S.609f.,663,669. 
2 2 8 Peter Schmid, Wittelsbacher, 66. 
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Die Haltung des Gesamthauses Bayern zum Gemeinen Pfennig war also deut
lich negativ. Alle regierenden Fürsten waren sich, wie beim Regimentsplan, in 
der Ablehnung der Steuer wegen Gefährdung ihrer landesfürstlichen Hoheits
rechte und Befürchtungen über eine Verwendung der bewilligten Mittel gegen 
sie 2 2 9 einig. Nach außen hin erschien dieses Verhalten als noch- und letztmalige 
Stärkung der antihabsburgischen wittelsbachischen Reichsallianz, doch läßt sich 
trotz zahlreicher gegenseitiger Absprachen nicht von einem einheitlichen Han
deln reden, sondern jeder Fürst verfolgte seine eigene Politik mit seinen eigenen 
Gründen. Jedenfalls trug die Haltung der im Reich sehr angesehenen Wittels
bacher wesentlich zum Mißerfolg der Reichssteuer von 1495 be i 2 j 0 . 

3. Hofmeister und Kriegshauptmann König Maximilians 1496—1499 

Im Mai 1496 vollzog Georg der Reiche einen wichtigen Schritt im Rahmen sei
ner Annäherungspolitik an den König, indem er sich als Hofmeister offiziell in 
dessen Dienste begab. Über die Bestallung Georgs zu „unnsern unnd des reichs 
hofmaister" liegen zwei verschiedene Urkundenfassungen vor, die in Augsburg 
am 8. bzw. 13.5.1496 ausgestellt wurden 2 3 1 . In beiden wurde der Herzog für 
den geplanten Romzug des Königs auf ein Jahr mit 200 Pferden in königliche 
Dienste genommen. Der für Georg vorgesehene Sold sollte monatlich 2,000 fl 
betragen; als Sicherheiten für die Auszahlung ließ der Herzog sich in der zweiten 
Fassung des Hofmeisterbriefs Gebietsansprüche in Oberösterreich und Tirol 
übertragen. Obwohl die Soldhöhe nicht außergewöhnlich war 2 3 2 , markieren 
diese Zahlungsverpflichtungen doch den Beginn einer neuen und rasch anwach
senden Verschuldung Maximilians bei Georg und die Einräumung neuer 
Zugriffsrechte auf habsburgische Besitzungen. Der Revers Georgs zeigt 2 3 3, daß 
ihm beide Fassungen des Hofmeisterbriefs übergeben wurden, und daß er sich 
verpflichtete, von den eingeräumten Sicherheiten erst Gebrauch zu machen, 
wenn die Soldzahlungen mehr als ein Jahr ausständig blieben. Sicher kannte der 
Herzog die schlechte finanzielle Lage Maximilians, rechnete sich vielleicht aber 
auch aus, daß ein Verzicht auf Besoldung und Sicherheiten einen Hebel für 
weiter gehende Konzessionen des Königs bieten konnte. Nicht ohne Grund 
betonte ja der Anfang des georgianischen Testaments vom 14.9.1496 dessen 
Konnex zur Hofmeisterbestallung wegen der königlichen Romzugspläne 2 3 4 . 
Glaubten Philipp und Georg, durch diese do-ut-des-Politik Maximilian so sehr 
von sich abhängig machen zu können, um ihr großes Projekt, den Übergang 
Niederbayerns an die Pfalz, von ihm bestätigt zu bekommen? 

Sowohl die Bestallungsurkunden wie die künftige Anrede Georgs durch Maxi
milian als „unnsern lieben Oheim, Fürsten, Rat, unnsern unnd des heiligen 
reychs hofmeyster"233 zeigen, daß der niederbayerische Herzog nicht Hof-

2 2 9 Vgl. RTA 6, S. 456f. 
2 5 0 Peter Schmid, Wittelsbacher, 53 f., 74 f. 
2 3 1 BayHStA PNU Ausw. St. 707 (Regensburger Vidimus von 1505) bzw. TLA U I 7674. 
2 3 2 Herzog Erich von Braunschweig-Lüneburg bekam in einem königlichen Dienstbrief 

vom 12.5.1495 pro Kopf der zur Verfügung gestellten Reiter ebensoviel wie Georg, dar
überhinaus für seine Person aber noch 400 fl pro Monat (HHStA AUR = RTA 5, Nr. 187). 

2 3 3 TLA U 1 7675. 
2 3 4 BayHStA FüS 207, fol. 3. 
2 3 5 HKA Wien Gedenkbücher 5, fol. 183 (23.5.1498). 
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meister der K ö n i g i n , sondern des Königs und des Reichs geworden war, und 
zwar bereits vor der Konstituierung des Reichshofrats Ende 149 7 2 3 7 . Mit der frü
heren Ausformung des Hofmeisteramts am Königshof im 15. Jahrhundert (ober
ster weltlicher Hofbeamter aus nichtfürstlichem Adel und Ratsmitglied mit 
Exekutiv- und Jurisdiktionskompetenzen; unter Friedrich I I I . Abstieg zur Kanz
leitätigkeit 2 3 8) hatte die Bestallung Georgs nichts mehr zu tun. Im Vordergrund 
standen jetzt militärische Beistandsverpflichtungen für den König. Nach dem 
Ungarnzug von 1490 ist dies der zweite große Einschnitt im Vergleich mit der 
allen Reichserforderungen passiv gegenüberstehenden Politik Georgs in der 
ersten Hälfte seiner Regierungszeit. Der Herzog äußerte auch außerhalb seines 
Testaments 1496 mehrfach seine Entschlossenheit, Maximilian mit Truppen 
nach Italien zu begleiten2 3 9. 

Für diese Zeit des Jahres 1496, in der Georg in der Regel am Hof des Pfalz
grafen, am Hof der Königin oder bei Maximilian selbst weilte, gewinnen wir 
aus der Korrespondenz des herzoglichen Rats Dr. Peter Baumgartner den inter
essanten Hinweis auf gute niederbayerische Kontakte zum kommenden Mann 
in der Umgebung des Königs, dem damaligen Sekretär Matthäus Lang 
(1468 -1540) 2 4 0 . Der Augsburger Lang war in Ingolstadt erzogen worden und 
hatte unter anderem dort studiert; er galt als Protege Georgs des Reichen und des 
Mainzer Erzbischofs, in dessen Diensten er zunächst stand 2 4 1. 1494 ist Lang 
erstmals in der Umgebung des Königs nachzuweisen, wurde dessen persönlicher 
Sekretär und bald die dominierende Figur in Maximilians engstem Umstand und 
in der Kanzlei. 1498 wurde er nobilitiert („von Wellenburg"), 1501 königlicher 
Rat 2 4 2 . 1500 errang er die ersten wichtigen geistlichen Pfründen, die Dom-
propsteien zu Augsburg, auf deren Verleihung noch ausführlicher einzugehen 
sein wird, und Konstanz. Sein weiterer Aufstieg führte über das Bistum Gurk 
(1503 Koadjutor, 1505 Bischof) und das Kardinalat (1512) auf die Salzburger 
Kathedra (1514 Koadjutor, 1519-1540 Erzbischof) 2 4 3. Matthäus hatte eine 
Schwester namens Apollonia 2 4 4 , die seit 1494 Hofdame im Gefolge der Königin 
Bianca Maria war und angeblich zu den Favoritinnen des Königs zählte . 
Nun bringen zwei chronikalische Berichte des 16. Jahrhunderts den Aufstieg 

2 3 6 Die entsprechenden Angaben bei Riezler, Georg, 601 und Angermeier, Bayern, 608 
Anm. 17 gehen zurück auf einen Irrtum des Wormser Bürgermeisters Reinhart Nolz, der 
zum Dezember 1495 berichtet: „Item gen Worms quame uf diese zit Hg. Georg von Bairn, 
genant der riche Hg., und was hofmeister der Rom. Kg. in" (RTA 5, Nr. 1851). 

237 Riezler, Baiern, 575; Seeliger, Hofmeisteramt, 73 f. und Wiesflecker, Maximilian, I I I , 
247 geben erst 1497 als Beginn des Hofmeisterdiensts Georgs an. Als Endpunkt werden 
sowohl 1499 (Seeliger, Hofmeisteramt, 128) als auch 1502 (Riezler, Baiern, 575; Rosen
thal, 263 Anm. 3) genannt. 

2 3 8 Vgl. Seeliger, Hofmeisteramt, v.a. 68-74; Moraw, Verwaltung, 35; Heinig, Kanzlei
praxis, 397; E.Schubert, König und Reich, 85 f., 112. 

2 3 9 RTA 6, S. 107, 220; BayHStA FüS 276, fol. 88 f. Zu den Italienplänen des Königs 
1496 RTA 6, S. 100-110 und Wiesflecker, Maximilian, I I , 6 7 - 9 1 . 

2 4 0 HHStA Max. 6, fol. 135. Zu Lang vgl. Wiesflecker, Maximilian, V, 230-236; Dina-
cher, 1 - 1 6 und die neueste zusammenfassende Arbeit von Wurstbauer (mit weiterer Lit.). 

241 Moraw, Juristen, 135 (mit weiterer Lit.); Dopsch, Salzburg, 585. 
2 4 2 Wurstbauer, 4-13; Wiesflecker, Maximilian, I I , 407. 
2 4 5 Wurstbauer, 24-30. 
2 4 4 Zu ihr vgl. die biographische Skizze von Gebele. 
2 4 5 Ebda., 218f. 
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Matthäus' auch in Verbindung mit einem angeblichen Verhältnis Georgs des Rei
chen mit Apollonia Lang 2 4 6 . Wenn man auch in solchen späteren Geschichtchen 
vor allem „Klatsch" erkennen w i r d 2 4 7 , so heißt es doch auch in einem Bericht des 
königlichen Küchenmeisters Sigmund von Rorbach an Albrecht IV. vom Mai 
1497, Herzog Georg habe an der Jagd keine Freude, er „wart auf das frawn zim-
mer mit f leiß" 2 4 8 . Apollonia Lang blieb übrigens bis 1503 im Hofstaat der Köni
g i n 2 4 9 und heiratete dann den Grafen Julian von Lodron 2 3 0 . Ihr Bruder dürfte sei
nen Aufstieg eher seinen eigenen Fähigkeiten und die Unterstützung Georgs eher 
dessen Anschluß an den König als einem angeblichen Verhältnis zwischen dem 
Herzog und Apollonia Lang zu verdanken haben. 

Unmittelbar vor seinem Aufbruch zum Zug nach Italien im August 1496 stand 
Maximilian noch in regen Kontakten mit Albrecht I V . 2 5 1 Georg den Reichen for
derte er am 16.8.1496 von Glums aus auf, den nächsten Reichstag in Lindau zu 
besuchen252. Es stand aber bereits fest, daß Georg nicht am Italienzug des 
Königs teilnehmen würde, für den er eigentlich bestellt worden war 2 5 \ Zwar 
hatten sich neben ihm mehrere Reichsfürsten wie Kurfürst Friedrich von Sach
sen und Herzog Erich von Braunschweig zu militärischer Unterstützung bereit
erklärt, doch keiner von ihnen zog persönlich mit über die Alpen 2 3 4 . Es gab aber 
ein niederbayerisches, von Sigmund von Fraunberg geführtes Truppenkontingent 
beim Italienzug 2 3 3. 

Gemäß den Versicherungen Maximilians von 1495 übernahm Kurfürst Phil
ipp von der Pfalz im August 1496 das Reichsvikariat „absente rege" in der west
lichen Reichshälfte 2 3 6 und ließ sich die entsprechenden Rechte vom König noch
mals verleihen und bestätigen 2 3 7 . Von September 1496 bis April 1497 hielt 

2 4 6 Augsburger Chronik des Clemens Sender (Chroniken deutscher Städte 23, 58); wei
ter ausgeschmückt in der Chronik der Grafen von Zimmern, I I , 174 f. Vgl. die weiteren Hin
weise (u.a. auf Luthers Tischreden!) bei Gebele, 219-221. Übernommen bei Wiesflecker. 
Maximilian, I I , 408. 

2 4 7 So Ulmann I , 811; ebenso Wurstbauer, 5 und Hobmeier,32. 
2 4 8 BayHStA KbÄA 3135, fol. 132'. 
2 4 9 Vgl. HHStA Max. 11, fol. 103- 123 (Aufstellung über den Hofstaat Bianca Marias 

1501, in der die „Lenngin" genannt wird). 
2 5 0 Gebele, 22\. 
2 5 1 BayHStA KbÄA 3135, fol. 69 f. = RTA 6, S. 127. Zum (erfolglosen) Zug des Königs 

nach Italien (August bis Dezember 1496) und der Belagerung von Livorno Lambauer, 
89—133; Wiesflecker, Italienzug, danach ders., Maximilian, I I , 91 — 121. 

2 5 2 RTA 6, S. 134f. 
2 5 3 Die anderslautenden Aussagen bei Riezler, Baiern, 566, 573; Hiereth, Georg, 200; 

Rankl, Staatshaushalt, 2 und Dinacher, 135 Anm. 3 beruhen wohl auf einer wenig zuver
lässigen Stelle bei Sanuto, Diarii, I , 453, Herzog Georg ziehe nach Genua (Nachricht aus 
Mailand 3.1.1497). 

2 3 4 Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 49 Anm. 10; Wiesflecker, Maximilian, 
11,91. 

2 7 5 Dies geht aus einem mailändischen Paßbrief vom 21.1.1497 hervor (BayHStA KbÄA 
562, fol. 12). 

2 5 6 Erstes Ausschreiben: Heidelberg 16.8. (GLA67/820, fol.368); Druck: Lünig, Bd.8 
(Pars Specialis Cont. II) , 54. Zweites Ausschreiben: Heidelberg 27.8. (HHStA Reichsakten 
in genere 1, Fasz. 2, fol. 42; Drucke: Lünig, ebda., und Harpprecht IV, 117f. sowie RTA 6, 
S. 143f.). Das Vikariatsausschreiben Friedrichs von Sachsen erfolgte am 29.9. aus Torgau 
(Harpprecht IV, 118f.). 

2 5 7 RTA 6, S. 136, 140(19724.8.). 

628' 



sich Georg der Reiche dann beim Pfalzgrafen auf 2 d 8 . Dabei ging es vor allem um 
die Verhandlungen über die endgültige Fassung von Georgs Testament (Fried
richsburg, heute Neuschloß bei Lampertheim, 14.9.1496) 2 5 9, auf die im näch
sten Hauptteil ausführlich eingegangen wird, aber auch um Besprechungen über 
die Ausübung der Rechte des pfälzischen Reichsvikariats, das nicht überall An
erkennung fand 2 6 0 . 

1496-1498 folgten dicht aufeinander drei teilweise sehr lange, meist aber 
ohne Beteiligung des Königs tagende Reichstage in Lindau, Worms und Freiburg 
im Breisgau, die sich vor allem mit Vollzug und Umsetzung der Wormser Ord
nungen von 1495 und den immer neuen Hilfsgesuchen des Königs beschäftig
ten 2 6 1 . Diese Tage wurde von Kurfürst Philipp, Herzog Albrecht IV. und Herzog 
Georg nicht oder nur ungenügend beschickt, was mit ihrer distanzierten Haltung 
zu den Reform Vorstellungen Bertholds von Mainz 2 6 2 , vor allem zur Reichs
steuer und (im Fall Georgs) zum Reichskammergericht zusammenhing. Beim 
Pfalzgrafen kamen noch der schon lange schwelende und sich ab 1496 neu zu
spitzende Streit mit Stadt und Kloster Weißenburg im E l saß 2 6 3 und Befürchtun
gen wegen der Aushöhlung seiner Vikariatsrechte durch einen unter Erzherzog 
Philipp im Westen des Reichs abzuhaltenden Reichstag dazu 2 6 4 . Bei den baye
rischen Herzögen ist allerdings festzuhalten, daß sie sich wohl vom Mainzer Erz
bischof und vom Reichstag zu distanzieren suchten, an persönlichen Kontakten 
zum König aber beständig interessiert blieben 2 6 5. 

Die Verhandlungen des Lindauer Reichstags dauerten von Mitte August 1496 
bis Mitte Februar 1497 2 6 6; er wurde von Georg dem Reichen zunächst nicht 
beschickt2 6 7. Kaum aber war König Maximilian wieder aus Italien zurück 2 6 8 , 
suchte Georg Anfang 1497 sofort Gesandtschaftskontakte zu ihm (von Worms 
aus) 2 6 9 und schickte nun auch einen Rat zum Lindauer Reichstag, der aber nur 
Anweisung hatte, unter Berufung auf die neuen Gerichtsprivilegien von 1495 
eine Beschwerde des Herzogs über das Reichskammergericht vorzutragen 
und den Reichsabschied vom 9.2.1497 lediglich auf Hintersichbringen an
nahm 2 7 0 . Auf das königliche Ausschreiben eines neuen Reichstags nach Worms 

2 5 8 Ebda., S. 169-171; BayHStA NKB 103, fol.96; Lambauer, 247. 
2 5 9 Original in GHA HU 2130. 
2 6 0 RTA6,S.169-171. 
2 6 1 Gesamtübersichten bei Wiesflecker, Maximilian, I I , 249-301 und Peter Schmid, 

Gemeiner Pfennig, 291 —377. Das Quellenmaterial ist ediert in RTA 6. 
2 6 2 Zu seiner Rolle auf den angesprochenen Reichstagen vgl. Schröcker, Berthold, 209 ff. 
2 6 3 Dazu Häusser, 425 U Gollwitzer, Reichshauptleute, 257-259 (betont die Angst auf 

den Reichstagen vor der wittelsbachischen Familienallianz); Schick, 83—87 (mit weiterer 
Lit.). Zur Vorgeschichte Schaab, Kurpfalz, 182 f. 

^64 Schick, 71-76. Auch der König selbst vermutete darin den Grund für die Abwesen
heit der Wittelsbacher vom Lindauer Tag (HHStA MEA RTA lb, fol. 337). Vgl. Plöbst, 5. 

2 6 5 Peter Schmid, Wittelsbacher, 60f., 66. 
2 6 6 Neben dem in RTA 6 gedruckten Material sind an geschlossenen Beständen zu die

sem Reichstag wichtig: HHStA MEA RTA lb, fol.239-388 und 3a, fol.310-328; Hs. 
B 178, fol. 76-89 und für die bayerische Seite BayHStA KbÄA 3134, fol. 307 ff. Vgl. Wies
flecker, Maximilian, I I , 256-271; Plöbst, 4-42. 

2 6 7 HHStA MEA RTA lb, fol. 246'f. 
2 6 8 Er war am 31.12.1496 wieder in Imst (Lambauer, 133). 
2 6 9 HHStA Max. 6, fol. 15. 
2 7 0 HHStA MEA RTA lb, fol. 344 und 3a, fol. 323'; RTA 6, S. 295, 549. 
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auf den 9.4.1497 und die damit verbundene Mahnung zur sofortigen Erlegung 
der Reichsanleihe h i n 2 7 1 nahm Herzog Georg zu Pfalzgraf Otto von Mosbach 
und Albrecht IV. Verbindung auf wegen eines persönlichen Besuchs dieses 
Tages2 7 2. Beide Fürsten zeigten sich uninformiert über Maximilians nächste 
Schritte und wollten daher keine Stellungnahme abgeben. In der Antwort Al
brechts, der den Lindauer Reichstag nicht beschickt hatte, von Ende März an 
Georg fällt ein sehr kühler, ja mißtrauischer Ton auf. Der Oberbayer schrieb 
Georg, er habe das Ausschreiben des Königs noch nicht erhalten und sich wegen 
des neuen Reichstags noch nicht entschlossen, er wolle aber auf jeden Fall in 
Kürze persönlich zu Maximilian gehen. Weiter schrieb Albrecht: 

so wil unns auch irrig sein, diser zeit ewr lieb irm gesinnen nach in den anndern angezeig
ten henndln unnser gutbeduncken und maynung ... zuzeschreiben273. 

Es ist mehr als wahrscheinlich, daß dieses deutliche Mißtrauen Albrechts 
gegen Georg auf dessen Testament zurückgeht, von dessen Existenz der ober
bayerische Herzog inzwischen erfahren hatte. Deshalb suchte er eigene Kontakte 
zu Maximilian, um Gegenmaßnahmen einzuleiten und wollte Georg nicht in 
seine Pläne einweihen. Es wird gleich zu zeigen sein, daß Albrecht IV. schon im 
Mai 1497 beim König einen großen Erfolg erzielen konnte. 

Georg der Reiche verbrachte das ganze erste Quartal des Jahres 1497 in 
Worms in der Umgebung der Königin . Um so auffälliger ist es, daß er gerade 
im April, als der neue Reichstag in Worms seine Arbeit aufnahm (April-August 
1497 27°), zusammen mit Bianca Maria die Stadt verließ, gegenüber den Worm
ser Wirten für die Schulden des Hofstaats der Königin bürgte und mit ihr nach 
Füssen zog, wo sie, von König Maximilian erwartet, am 2.5. eintrafen2 7 6. Die 
direkten Kontakte zum König waren für Georg also ungleich wichtiger als die 
langwierigen und fruchtlosen Reichstagsberatungen; die Andeutungen Al
brechts hatten Georg in seinem Vorhaben sicher bestärkt. Der König wollte mög
lichst bald zurück nach Innsbruck, bestellte dann aber angesichts der sich erge
benden Verzögerungen den sich dort seit Anfang 1497 aufhaltenden Kurfürsten 
Friedrich von Sachsen zu sich ins Allgäu. Auch Friedrichs Bruder Herzog Johann 
von Sachsen war damals in der Nähe des Königs 2 7 7 . Die Versammlung wichtiger 
Fürsten um König Maximilian weist hin auf eine Vorphase von Besprechungen 
über die königlichen Pläne zur Errichtung einer von ihm kontrollierten und 
mit hochrangigen Vertretern des Reichs besetzten Institution, die Maximilian 
Vorteile gegenüber Berthold von Mainz und dem Reichstag verschaffen und ihm 
die Initiative in der Reichsregierung zurückgeben sollte. Ein venezianischer 

2 7 1 RTA 6, S. 303-306 (30.1.1497). 
2 7 2 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 196-200; KbÄA 3135, fol. 112-119. 
2 7 3 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 199. 
2 7 4 Belege: RTA 6, S. 361; BayHStA K.bl. 270/1, fol. 196-200; HHStA Max. 6, fol. 15. 
2 7 5 Wiesflecker, Maximilian, I I , 271-279; Plöbst, 43 -71 . 
2 7 6 RTA 6, S.377. Vgl. hierzu und zum Folgenden stets das maximilianeische Itinerar 

zum Jahre 1497 im Anhang der Arbeit von Plöbst. 
2 7 7 HHStA Max. 7, fol. 196; Fürstenbergisches Urkundenbuch IV, Nr. 213 b, 214d. Zu 

Rolle und Ambitionen des Kurfürsten Friedrich von Sachsen und zu seinem Verhältnis zum 
König in diesen Jahren vgl. ausführlich Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 
v.a. 48-53; Ludolphy, 137-238, v.a. 145ff. sowie Schick, 6-31 und Dinacher, 142-
153. 
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Bericht 2 7 8 bezeichnet Georg, der nun fast zwei Jahre stets in der Umgebung des 
Königs blieb, deswegen als einen der führenden Fürstenim Reich. 

Der König schien nach seinem erfolglosen Italienzug die Initiative im Frühjahr 
1497 wiederzugewinnen - wichtige Vertreter der Wettiner wie der Wittels
bacher suchten seine Nähe, erklärten sich zu Diensten bereit und hofften, daraus 
auch für ihre partikularen Zwecke Vorteile zu ziehen. Am 5.5. verließen Maxi
milian, Bianca und Georg der Reiche gemeinsam Füssen zur Jagd in den Lech-
taler Bergen. Der sächsische Kurfürst war inzwischen von Innsbruck herauf
gekommen; am 7.5. fand auf einer Alm oberhalb von Berwang eine Besprechung 
zwischen ihm, dem König und Herzog Georg statt. Albrecht IV. ließ sich über 
diese Vorgänge von einem seiner Vertrauten am Königshof, Maximilians 
Küchenmeister Sigmund von Rorbach, genau unterrichten2 und handelte noch 
im Mai rasch und konsequent. Als der König sich von Georg, der nach Füssen 
zurückkehrte, kurzzeitig getrennt und sich mit Friedrich von Sachsen auf den 
Weg nach Kaufbeuren gemacht hatte (20.—25.5.), begab sich auch Albrecht in 
die Reichsstadt280. Er ließ sich vom König in einer zur Gänze handgeschriebe
nen, also unter Umgehung aller Kanzleiwege und größter Geheimhaltung am 
23.5. hergestellten Urkunde bestätigen, daß er und seine Söhne „recht natürlich 
erben" Herzog Georgs und seiner Lande seien und daß alle anderweitigen Ver
fügungen des niederbayerischen Herzogs von vornherein ungültig und als auf
gehoben zu betrachten seien 2 8 1. Albrecht IV. kehrte daraufhin nach München, 
Maximilian Anfang Juni nach Füssen zurück, wo er mit Herzog Georg noch einen 
Monat blieb. Es ist natürlich zu fragen, ob Georg, der zwischen dem 2.5. und 
dem 7.7. 1497 in Füssen war 2 8 2 , von den Kaufbeurer Vorgängen etwas erfahren 
hat, doch nach all unseren Nachrichten gelang die Geheimhaltung, bis Albrecht 
die Urkunde im Februar 1504 erstmals öffentlich vorlegte 2 8 3. Immerhin zeigt ein 
nur unvollständig datierter, vermutlich am 18.5.1497 abgefaßter handschrift
licher Brief Herzog Georgs aus Füssen an Matthäus Lang, daß Georg sich wenig
stens bemühte, die Kontrolle darüber zu behalten, was der König in Kauf beuren zu 
schaffen hatte 2 8 4 - wahrscheinlich hatte er doch Verdacht geschöpft 2 8 5 . Aus der 
Sicht des Königs war der Spieß jetzt gegenüber der Situation in den achtziger 

2 7 8 Zitiert bei Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 159 Anm. 52. 
2 7 9 BayHStA KbÄA 3135, fol. 131-134. 
2 8 0 Ein Treffen zwischen Maximilian, Friedrich und Albrecht in Kaufbeuren zu dieser 

Zeit ist erwähnt in BayHStA KbÄA 3135, fol. 144-147; dabei versprach Friedrich dem 
oberbayerischen Herzog u.a., ihn über Neuigkeiten am Königshof auf dem laufenden zu 
halten (ebda., fol. 147) (10./12.8.1497). 

2 8 1 Original-Autograph des Königs: GHA HU 831 (Tf. 1); Druck: Krenner 9, 382-
384. Die irrigen Aussagen von Vodosek, 30, 34 zu diesem Archivale sind teilweise bereits 
korrigiert durch Krieger, Unionsbestrebungen, 390 Anm. 23. 

2 8 2 RTA 6, S. 377, 434; BayHStAKbÄA 1219, fol.257. 
2 8 3 BayHStA K.bl. 426/5; BayStaBi clm 1562, fol. 1, 8. 
2 8 4 HHStA Max. 42/V/3, fol. 7. 
2 8 5 In der Geschichte des Erbfolgekriegs des Münchener Rats und Archivars Kölner 

( f 1540) heißt es, Georg habe nach einiger Zeit die Sinnlosigkeit seiner Bemühungen beim 
König um die Bestätigung seines Testaments eingesehen, sich resigniert nach Landshut 
zurückgezogen und hin und wieder an die Wand gekritzelt „Thuets guet, Ich sichs gern" 
(BayStaBi clm 1562, fol. 1 = Auszüge Erasmus Fends aus dem verlorenen ersten Buch von 
Kölners Chronik; ebenso in den Werken Arrodens: BavHStA FüS 165, fol.4'; KbÄA 4798, 
fol. 35). 
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Jahren ganz herumgedreht: Von beiden Herzögen wurde er um Hilfe und Konfir
mationen angegangen; ihre inneren Streitigkeiten boten ihm wichtige Eingriffs
möglichkeiten 2 8 6 . Da Maximilian wegen seiner Legitimationskompetenz als ein
ziger die taktischen Züge beider Seiten kannte, bot sich für ihn ein Doppelspiel 
mit dem Ziel der Maximierung der eigenen Vorteile an 2 8 7 . Albrecht hatte die bes
sere Ausgangsposition, da er die Absichten seines Rivalen kannte; Georg scheint 
noch einige Zeit gebraucht zu haben, bis er einsah, daß seine Hoffnungen schon 
im Frühjahr 1497 enttäuscht worden waren. 

Gegenüber dem Wormser Reichstag bezeichnete Maximilian die Einbringung 
des Gemeinen Pfennigs als Hauptaufgabe seiner intensiven Verhandlungen mit 
den bayerischen Herzögen im Frühjahr und Sommer 1497; entsprechende Ge
sandtschaften gingen nach München, Landshut und auch nach Heidelberg 2 8 8. 
Deutlicher als je zuvor hatten Albrecht und Georg ihre Ziele im politischen 
Kontakt mit dem König verfolgt; der Wormser Reichsabschied vom 23.8.1497 
zeigt, daß sie keine Vertreter auf dem Reichstag gehabt hatten, während der Ver
treter Kurfürst Philipps von der Pfalz den Abschied nicht annahm 2 8 9. Georg der 
Reiche blieb auch im weiteren Verlauf des Jahres 1497 in der Umgebung des 
Königs, war Ende Juli beim Empfang einer türkischen Gesandtschaft in Stams 
dabei und kam im August nach Innsbruck, wo er acht Monate lang blieb 2 9 ° . Dort, 
am königlichen Hof, erreichte ihn auch das Ausschreiben zu einem neuen 
Reichstag nach Freiburg 2 9 1, der am 24.10. die Verhandlungen aufnahm, diese 
aber erst aktivierte, als der König im Juni 1498 persönlich dorthin kam 2 9 2 . 

Zunächst aber boten die schon länger projektierten und zum Jahresende 1497 
teilweise realisierten königlichen Reformpläne für die Hof- und Reichsbehörden 
neue Gelegenheit für Georg, sich Maximilian unentbehrlich zu machen. Histori
scher Hintergrund war die „totale verfassungspolitische Konfrontation" zwi
schen Maximilian und der ständischen Reformpolitik Kurfürst Bertholds von 
Mainz und des Reichstags nach 149 5 2 9 3 . Der König dachte an die Errichtung 
einer nur von ihm abhängigen Ratsinstitution, die gleichzeitig Ausdruck seiner 
persönlichen Gerichtsherrschaft wie seiner Regierungsansprüche in den Erblan
den und im Reich sein und auch der Anbindung wichtiger Reichsfürsten dienen 
sollte. Im einem „Frontalangriff auf Berthold" sollte durch diesen Hofrat ein 
Gegengewicht zu den ständischen Reichsregimentsbestrebungen, zum in jenen 

286 Schick, 124 f. 
287 Hobmeier, 174. Es gibt keinen Beleg für die Vermutung von Hruschka, 58, der König 

habe sich schon damals von Albrecht Landanteile zusichern lassen. 
2 8 8 RTA 6, S.420f.; BayHStA KbÄA 3135, fol. 144-146; Peter Schmid, Wittels

bacher, 56f., 64, 68. In Erwägung gezogen wurde deswegen auch nochmals ein Fürsten
treffen der Wittelsbacher in Lauf Ende August 1497, das aber nicht zustandekam (RTA 6, 
S.456f.). 

2 8 9 BayHStA KbÄA 3134, fol. 323-332, hier fol. 330. Druck: RTA 6, 479-487. 
2 9 0 BayHStA KbÄA 3135, fol. 144-147; TLA U I 7676; RTA 6, S.508, 512; Plöbst, 

103 f. 
2 9 1 HHStA Max. 7, fol. 167. 
2 9 2 Zum Freiburger Reichstag neben RTA 6: Wiesflecker, Maximilian, I I , 279-301; 

Gröblacher, 3 - 9 1 ; Braun, 23 - 115 (nach einem Freiburger Ratsprotokoll). 
2 9 3 Angermeier, Reichsreform, 188-191 (Zitat S. 191). Zum folgenden auch ebda., 

191 f.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 305-313, V, 279-293; Peter Schmid, Kurfürst Fried
rich von Sachsen, 56f.; Härtung, Verfassungsgeschichte, 21; Schröcker, Deutsche Nation, 
78 f. 
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Jahren ganz unter der Dominanz des Mainzers stehenden Reichstag, zum Reichs
kammergericht- und ~— durch entsprechende weitere- Neugründungen- — auch 
zum Kollegium der Reichsschatzmeister und zur Reichskanzlei gebildet wer
den 2 9 4 . Daß „der König in dieser höchsten Gefährdung seiner Stellung im Reich 
nach Wegen suchte, seine Gewalt außerhalb der Reichsreform unantastbar zu 
machen und die der Stände durch eigene Institutionen zu reduzieren", ist „auch 
ein wichtiges Zeugnis für eine selbständige Reformkonzeption Maximilians und 
für sein auf Kontinuität, Planung und Sicherung bedachtes Handeln" 2 9 5. Dazu 
setzte er vor allem auf die Kooperationsbereitschaft seiner Anhänger unter den 
Reichsfürsten 2 9 6 . 

Vom 13.12.1497 datiert die - erst zwei Monate später publizierte - Hofrats
ordnung 2 9 7, die versuchte, ein oberstes Regierungs- und Gerichtsorgan des 
Königs für Reich, Erblande und Hof zu konstituieren. Als Zwecke der Auf
richtung einer „hofordnung" werden dort die Entlastung des Königs und die 
Zentralisierung der Verwaltungs- und Entscheidungsgremien angegeben. Weiter 
heißt es: 

Zum ersten so verordnen wir hiemit unser hofrete, so jezo ungeverlich bei uns seien und 
die wir bisher in unsern eignen gescheften gepraucht haben, zu unsern obristen regen-
ten 2 9 8 . 

(womit deutlich etwa auf Kurfürst Friedrich von Sachsen und Georg den Rei
chen Bezug genommen wurde) zur Behandlung aller Angelegenheiten, die in 
Sachen des Reichs wie auch der Erblande an den König gelangten, unter dem 
Hofsiegel, wobei „gros und swere hendel" zuerst an den König gebracht werden 
mußten. Die zwölf „obristen regenten" waren an den (umherziehenden) Königs
hof gebunden; an ihre Spitze stellte Maximilian als „Stattverwalter unseres regi-
ments" Kurfürst Friedrich von Sachsen, dessen besondere Vertrauensstellung 
beim König und große Verantwortung für die geplante Umverteilung der Kom
petenzen im Reich damit hervorgehoben wurde . 

In der Hofratsordnung ist auch der Posten des Hofmeisters öfters erwähnt (er 
hatte die zu behandelnden Gegenstände vorzulegen), nicht aber der Name des 
Inhabers dieser Würde. Dennoch besteht kein Zweifel daran, daß Georg, 
seit Mai 1496 Hofmeister von Reich und König, diesen Titel behielt und damit 
jetzt an die zweite Stelle im neuen Reichshofrat rück te 3 0 0 — allerdings eben 
nicht erst jetzt Hofmeister wurde 3 0 1 und auch nicht so stark in bürokratischer 
Hinsicht in die neue Institution eingebunden wurde, wie dies Wiesflecker dar-

2 9 4 Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 353. 
2 9 5 Angermeier, Reichsreform, 191 bzw. 192. 
2 9 6 Wiesflecker, Maximilian, V, 280. 
2 5 7 Druck: feilner-Kretschmayrl, 2, Nr.4. Dazu Wiesflecker, Maximilian, I I , 306-508, 

V, 280f.; Plöbst, 139-149. 
2 9 8 Fellner-Kretschmayr, I , 2, Nr. 4. Ein Beispiel für einen Brief des Hofrats, unterzeich

net „per Regem - Fridericus" und „ad mandatum domini regis in consilio - Stürtzel, cantz-
ler" in BayHStA KbÄA 1862, fol. 340 (Maximilian an Albrecht IV., 28.7.1498). 

2 9 9 Ludolphy, 157f.; Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 50f., 56f. Instruk
tive Details zu seinen Kompetenzen bei v. Kraus, Itinerarium, 252. 

5 0 0 Vgl. die Namensliste zum „HofRat" vom 2.5.1498 in BayHStA KbÄA 3135, fol. 170. 
3 0 1 So Riezler, Baiern, 575 und Plöbst, 143, die irrigerweise vermutet, Georg werde in 

einem Schreiben Maximilians von Mitte Oktober 1497 (HHStA Max. 7, fol. 300) erstmals 
als Hofmeister genannt. 
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stellt 3 0 2 . Faktisch wissen wir über die Praxis der Amtsausübung Georgs nur, daß 
er in Innsbruck als königlicher Rat und Richter agierte, als Hofmeister aber eher 
„im Hintergrund" blieb . 

Dem Hofrat zugeordnet war die aus der Innsbrucker Kanzlei hervorgegangene 
Hofkanzlei 3 0 4 unter dem Kanzler Dr. Konrad Stürtzel von Buchheim 3 0 5 und dem 
obersten Sekretär Zyprian Sernteiner306. Weiter ergänzt wurden die neuen Insti
tutionen im Februar 1498 durch eine Hofkammer als zentrale Finanzbehörde, 
ebenfalls für Reich und Erblande, der die in einer ersten Reformstufe 1496 aus 
einer Tiroler Behörde geschaffene Innsbrucker Schatzkammer unterstellt wurde. 
Eine wichtige Rolle an der neuen Hofkammer (die um 1498 durchschnittlich Jah
reseinnahmen aus den Erblanden von etwa 250,000 fl zur Verfügung hatte) 
spielten Bischof Melchior von Meckau von Brixen, der oberste Schatzmeister 
Balthasar Wolf und der burgundische Buchhalter Casius Hacquenay307. 

Der Hofrat erwies sich als recht kurzlebige Institution. Er traf auf den Wider
stand vieler Vertrauter und Beamter Maximilians. Der Bruch des Königs mit 
Kurfürst Friedrich von Sachsen im November 1498 3 0 8, das Einlenken gegenüber 
der Reichskanzlei Erzbischof Bertholds wenig zuvor und die Niederlagen der 
Jahre 1499/1500 markieren den faktischen Zerfall des eben erst eingerichteten 
Gremiums 3 0 9. Trotz mehrfacher Neuordnungsbemühungen durch Maximi
l i an 3 1 0 konnte erst sein Enkel Ferdinand I . ab 1527 den Hofrat neu als Zentral
behörde etablieren, aus der dann der zweite oberste Gerichtshof des alten Reichs 
erwuchs 3 1 1. 

Die königlichen Mandate über die neue Verwaltungsordnung wurden am 
13.2.1498 in Innsbruck publiziert. Aus einem Bericht an Albrecht I V . 3 1 2 erfah
ren wir einiges über Besetzung und Praxis von Hofrat, Hofkammer und Schatz
kammer und die im Februar beim König in Innsbruck weilenden Fürsten, vor 
allem Kurfürst Friedrich und Herzog Johann von Sachsen, Georg von Nieder
bayern, die Herzöge Heinrich von Mecklenburg und Bogislaw von Pommern 
sowie Markgraf Friedrich von Brandenburg. Der Hofrat bestand nach diesem 
Bericht ~ auch dies ein Hinweis, daß er ein nicht streng institutionell gebundenes 
Gremium wichtiger Ratgeber und am Königshof präsenter Fürsten war — damals 
aus 22 Personen, an der Spitze Friedrich von Sachsen als königlicher Statthalter, 
Georg von Niederbayern als Hofmeister und Graf Heinrich zu Fürstenberg als 
Hofmarschall, daneben auch Johann von Sachsen, Eitelfriedrich von Zollern, 

3 0 2 Wiesflecker, Maximilian, I I , 281 f., 306f. und I I I , 247. 
3 0 3 Gröblacher, 242; Plöbst, 146, spricht von „mehr symbolischen Ämtern", durch die 

einige Fürsten dem neuen Rat Ansehen verschaffen sollten. 
304 Wiesflecker, Maximilian, I I , 305-309. 
305 Dinacher, 105-117. 
3 0 6 Ebda., 17-40; Schröcker, Berthold, 192f.; Wiesflecker, Maximilian, V, 237-240. 
307 Wiesflecker, Maximilian, I I , 185-195, 311 f. und V, 285f. 
3 0 8 Vgl. Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 51; Ludolphy, 168. 
3 0 9 Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 353 f. mit Anm. 318; Schröcker, Deutsche Nation, 

78f.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 309 und V, 284. 
3 1 0 Wiesflecker, Maximilian, V, 281-284. 
3 , 1 Conrad, 166. Zur Kontroverse der älteren Forschung über auswärtige Vorbilder der 

Behördenorganisation König Maximilians vgl. Härtung, Verfassungsgeschichte, 74f., und 
Wiesflecker, Maximilian, I I , 175-201, v.a. 176f., 197ff. und V, 205-219. 

3 1 2 BayHStA KbÄA 3135, fol. 167-171 (2.3.). 
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Bischof Melchior von Brixen und die wichtigsten Männer der Hofkanzlei. Die 
HofratsmitgMeder wurden vereidigt und berieten täglich. Nur wasirn Rat bespro
chen war, durfte mit dem königlichen Siegel versehen und von Kurfürst Friedrich 
und Kanzler Stürtzel gegengezeichnet werden. Führende Leute in der Hofkam
mer waren der Vorsitzende, Bischof Melchior von Meckau, einer der wichtigsten 
Finanziers des Königs 3 1 3 , Heinrich Prüschenk von Stettenberg, Hans von 
Landau (Schatzmeister im Reich) 3 1 4 und Wolf von Nürmberg, Schatzmeister in 
den Erblanden. An der Spitze der für den Kassen- und Auszahlungsdienst der 
Hofkammer zuständigen, vormals selbständigen Innsbrucker Schatzkammer 
standen Florian Waldauf von Waldenstein3 1 3 und Simon von Hungersbach, seit 
1491 Generalschatzmeister Maximilians 3 1 6. Entsprechend dem ganz allgemein 
umrissenen Tätigkeitsgebiet der Hofräte begegnet uns Georg der Reiche im 
Frühjahr 1498 als königlicher Rat und Richter in Innsbruck 3 1 7. Über den kur
pfälzischen Kammerschreiber Heinrich Grüninger, der Anfang 1498 in Inns
bruck war, empfahl Georg dem Pfalzgrafen, sich mit dem König gut zu stellen 
und erinnerte nochmals daran, was ihn, Georg, zum Dienst beim König bewog 
(„auß sondern Ursachen ..., damit sein gnad ein gnedigen konig furan in seiner 
gnaden Sachen habe") 3 1 8. Um dieselbe Zeit gab es auch schon die ersten 
Gerüchte um den 1495 als Administrator in Freising eingesetzten pfälzischen 
Prinzen Ruprecht; er solle, so berichtete der oberbayerische Gesandte vom Frei
burger Reichstag nach München, von der Bistumsverwaltung zurücktreten und 
einen Teil des niederbayerischen Herzogtums übertragen bekommen 3 1 9. Sowohl 
Albrecht IV. als auch Maximilian wußten, was hinter diesen Gerüchten steckte; 
gerade dem König aber war daran gelegen, Georg den Reichen nicht vorzeitig 
gegen sich aufzubringen. So inhibierte er im Lauf des Jahres 1498 mehrfach das 
Reichskammergericht zugunsten des Herzogs 3 2 0, kam ihm in Fragen der Mit
gliedschaft niederbayerischer Dienstleute im Schwäbischen Bund entgegen und 
machte ihm — außerhalb des eigentlich zuständigen Hofrats - bestätigende 
Zusagen wegen des im Mai 1498 vollzogenen Kaufs der gesamten Grafschaft 
Kirchberg an der l i i e r 3 2 1 . Georg dagegen tat sehr wenig, um sich Maximilian wei
ter geneigt zu machen, denn er nutzte seine Präsenz bei ihm das ganze Jahr über 
hauptsächlich zum Anbringen von finanziellen Forderungen und Rückzahlungs-
aufforderungen. Auf die Einzelheiten dieser komplizierten Transaktionen soll im 
nächsten Abschnitt eingegangen werden. 

Mitte April brach König Maximilian mit Georg und vielen anderen Fürsten von 
Innsbruck aus auf, um zum Freiburger Reichstag zu ziehen, der bereits ein 
halbes Jahr lang verhandelt hatte. Einen Großteil des Monats Mai verbrachten 
der König und sein Gefolge in Ulm mit Beratungen mit Gesandten der Heiligen 
Liga wegen der Lage in Italien nach dem Tod des französischen Königs Karl VI I I . 

3 . 3 Vgl. Wiesflecker, Maximilian, V, 224-228. 
3 . 4 Ebda., 256-258. 
3 . 5 Ebda., 244-247. 
3 . 6 Ebda., 285. 
3 . 7 HHStA Max. 8, fol. 20, 129; RTA 6, S. 552. 
3 1 8 BayHStA KbÄA 3135, fol. 160'. 
3 , 9 RTA 6, S. 556. 
3 2 0 BayHStA FüS 276, fol.95; RKG 8363; HHStA Max. 8, fol.80-84. Vgl. Lieberich, 

Reichskammerprozesse, 436—439. 
3 2 1 BayHStA PNU Ausw. St. 2039; MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 26, fol.42. 
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(7.4.1498)* 2 2. In bezug auf die wittelsbachische Frage bedeutete Ulm den Auf
takt eines direkten, offensichtlichen und eineinhalb Jahre währenden Wettlaufs 
der bayerischen Herzöge um die Gunst des Königs. Albrecht IV. hatte sich zwar 
nicht wie sein Landshuter Vetter und Konkurrent in eigener Person an den Hof 
begeben, bemühte sich aber seit Ende 1495 regelmäßig um persönliche Kontakte 
und Begegnungen, auf denen er auch immer wieder wichtige Zusagen erhielt, so 
Anfang 1496 in Augsburg, im Mai 1497 in Kaufbeuren und eben jetzt im Mai 
1498 in U l m 3 2 \ Am 11.5. nahm der König den oberbayerischen Herzog („unn
sern lieben swager, fürst unnd rate") formell in seine Dienste. Albrecht hatte 100 
Pferde zu stellen und bekam — nur für die Zeit, die er tatsächlich in königlichen 
Diensten stand - einen Jahressold von 2,000 f l 3 2 4 . Für den Augenblick schien es, 
als habe Albrecht Georg in der Gunst des Königs den Rang abgelaufen, zumal der 
Oberbayer mit Maximilian zusammen am 21.5. von Ulm Richtung Freiburg auf
brach, während Georg die Reichsstadt zusammen mit der Königin und einem 
imposanten Gefolge von 140 Reitern erst später verl ieß 3 2 5 . Maximilian aber 
agierte klug genug, um den Niederbayern nicht vor den Kopf zu stoßen. Bereits 
am 23.5. bestätigte er Georg dem Reichen das Hofmeisteramt für ein weiteres 
Jahr und nahm ihn für diese Zeit gegen 12,000 fl Sold mit 100 Pferden erneut in 
seine Dienste zur persönlichen Kriegsfolge3 2 6. Damit war - wenigstens nach 
außen hin — die gleichwertige Stellung der Herzöge am Königshof wiederher
gestellt. Im Vergleich zur ersten Bestallung vom Mai 1496 wurde die Gestell
pflicht halbiert (auf 100 Pferde), ebenso die nominelle Besoldung. Die ständigen 
Forderungen Georgs nach Erlegung der ihm zustehenden Soldgelder versuchte 
Maximilian für die Zukunft dadurch zu umgehen, daß — wie bei Albrecht — nur 
für jene Zeiträume Sold gezahlt werden sollte, in denen Georg tatsächlich in eige
ner Person dem König Kriegsfolge leistete. Der Sold - angesichts der maximilia-
neischen Finanzen wird man eher von einer ungedeckten Soldzusage sprechen 
müssen - lag, wenn man berücksichtigt, daß Albrecht für jedes gestellte Pferd 
einen zusätzlichen monatlichen Betrag von 8 fl erhielt, in der gleichen Größen
ordnung wie jener des Oberbayern. Die Erneuerung des Hofmeistervertrags 
und der militärischen Hilfsverpflichtungen belegen das nach wie vor große politi
sche Gewicht Georgs des Reichen am Hof; er wurde vom König auch gegenüber 
mailändischen Gesandten als einer der möglichen Hauptleute für einen Feldzug 
gegen Frankreich genannt * 2 1 . Dem Freiburger Rat galt der niederbayerische Her
zog wegen seiner Königsnähe als besonders mächtiger Fürst; man beschloß, ihm 
ein größeres Geschenk zu machen als anderen Fürsten 3 2 8 . 

König Maximilian hielt am 18.6. seinen feierlichen Einzug in Freiburg zu
sammen mit zahlreichen Reichsfürsten, an der Spitze Kurfürst Friedrich und 
dessen Onkel Herzog Albrecht von Sachsen, der vom geldrischen Kriegsschau-

3 2 2 RTA 6, S. 571; BayHStA NKB 103, fol.92; Wiesflecker, Maximilian, I I , 282-284. 
3 2 3 RTA 5, Nr. 1785; Peter Schmid, Wittelsbacher, 61 Anm. 47 u. 49. 
3 2 4 GHA HU 822. Gleichzeitig nahm der König ein Darlehen von 1,000 fl bei Albrecht 

auf (BayHStA KbU 25175). 
3 2 5 RTA 6, S. 591, 598f.; UB Heilbronn, Nr. 1805. 
3 2 6 BayHStA PNU Ausw.St. 707; TLA U I 7739 (Abschriften). 
327 Gröblacher, 143. Vgl. ebda., 151 Anm. 70, 187 Anm. 10, 195 Anm. 1 und Schick, 

15. 
3 2 8 UB Freiburg, 629. 
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platz herbeigeeilt war 3 2 9 . Den König beschäftigten insbesondere Kriegspläne 
gegen Frankreich, worüber er sich mit Friedrich von Sachsen zerstritt3 .Des
wegen und wegen des auf dem Reichstag intensiv diskutierten Weißenburger 
Handels vermittelte Georg der Reiche im Juli Kontakte zum in der Nähe von Frei
burg weilenden Pfalzgrafen331. Ansonsten spielte Georg auf diesem Reichstag 
des Jahres 1498 eine eher unrühmliche Rolle. Er selbst war zwar in der Stadt, 
doch bei den eigentlichen Verhandlungen hatte er, wie auch der Pfalzgraf, nur 
zeitweise einen Vertreter 3 3 2. Auch beim Reichsabschied vom 4.9.1498 3 3 3 , den 
Albrechts Hofmeister Wolfgang von Aheim auf Hintersichbringen angenommen 
hatte und dem der oberbayerische Herzog nachträglich beitrat 3 3 4, war Georg 
nicht vertreten. Außerdem blockierte er die Arbeit des Tags durch einen der in 
jener Zeit der institutionellen Konsolidierung des Reichstags recht häufigen Ses
sionsstreite335, der ihn in seinem Streben um einen besonders ausgezeichneten 
Platz in der Nähe des Königs in scharfe Gegensätze zum langjährigen habsburgi-
schen Heerführer Albrecht von Sachsen brachte 3 5 6. Mehrere Reichstagssitzun
gen und sogar die Fronleichnamsprozession scheiterten an diesem Konflikt, mit 
dem sich auch ein wittelsbachischer Rätetag beschäftigte 3 3 7 und der Ende 1498 
zwischen beiden Fürsten dahingehend beigelegt wurde, daß Georg Albrecht von 
Sachsen als dem Älteren auf dessen Lebzeiten den Vortritt auf den Reichsver
sammlungen überl ieß 3 3 8 . Das Hauptaugenmerk Herzog Georgs galt allerdings 
auch auf dem Freiburger Reichstag seinen finanziellen Ansprüchen gegenüber 
Maximilian. 

Albrecht IV. hatte inzwischen in seine Bemühungen um umfassende Absiche
rung gegen die georgianischen Testamentspläne auch wieder den Schwäbischen 
Bund einbezogen539. Angesichts der Bundeskrise bei der Verlängerung von 1496 
befahl der König am 28.6.1498 von Freiburg aus einseitig die Verlängerung des 
Bunds um zwölf Jahre, die aber bis 1500 umstritten blieb 3 4 0 . Auf dem Ulmer 
Bundestag vom August 1498 wurde, während das Mißtrauen gegen Georg noch 
immer nicht ganz überwunden war, die Aufnahme Albrechts IV. in den Bund 
erneut erwogen. Am günstigsten, so hieß es in einem Schreiben der Bundes-
hauptleute vom 12.8., sei das Erlangen einer königlichen Aufforderung zum 
Beitritt; wegen Herzog Georg brauche er sich keine Gedanken zu machen 3 4 1. 
Albrecht hatte sich ja schon im Sommer 1492 nach dem Augsburger Ausgleich 
um Aufnahme in den Schwäbischen Bund beworben, was vor allem an den 

3 2 9 Vgl. dazu und zum Folgenden RTA 6, S.598-61 1; BayStaBi cgm 900a, fol.406; 
Braun, 37-39; Gröblacher, 21. 

330 Wiesflecker, Maximilian, I I , 141, 284-300; Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von 
Sachsen, 151. 

3 3 1 RTA 6, S.660. 
^ 3 2 Erwähnt zum 9.7. (RTA 6, S.647), während die „offizielle' Teilnehmerliste des 

Reichstags keine Räte Georgs und Philipps aufführt (HHStA Max. 9, fol. 188-197). 
3 3 3 BayHStA KbÄA 3134, fol. 333-348, hier fol. 347'. 
5 3 4 HHStA AUR 16.10.1498. 
33:1 Angermeier, Reichsreform, 219; Moraw, Reichsreform, 128f. 
3 3 6 Vgl. Braun, 36f., 45f.; Gröblacher, 25; Schick, 38. 
3 3 7 BayHStA K.schw. 2551. 
3 3 8 BayHStA PNU Reichssachen 29. 
339 Bock, Schwäbischer Bund, 91-93, der die königlichen Aktivitäten zu sehr betont. 
3 4 0 Ebda., 84-86, 89-94; Gollwitzer, Reichsstädte, 510. 
341 Klüpfel, Urkunden, 256; BayHStA KbÄA 2016, fol.85. 
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fürstlichen Mitgliedern gescheitert war^ 4 2, aber auch danach das Interesse am 
Bund nicht verloren und die Vorgänge um die 1498 geplante Bundesverlänge
rung sorgfältig beobachtet3 4 j — während gleichzeitig noch ein gemeinsamer 
Rätetag der Wittelsbacher über die Verwirklichung des alten Ziels der Fürsten 
des Hauses Bayern, die Auflösung des Bundes, beriet^44! Der vom König wegen 
Hilfe gegen Frankreich zusammengerufene Esslinger Bundestag vom September 
1498 gab ein positives Votum zur Aufnahme Albrechts ab 3 4 5 , der König selbst 
aber entschied vorläufig anders. In seinem im August oder September dem ober
bayerischen Herzog von Freiburg aus erteilten Ratschlag3 4 6 haben wir ein 
Schlüsseldokument für die politische Situation der Zeit vor uns, die geprägt war 
von den konkurrierenden Bestätigungsansprüchen der bayerischen Herzöge 
wegen Niederbayern und ihren Versuchen, sich dafür die königliche Unter
stützung zu sichern. Dabei war Albrecht nicht nur besser informiert, sondern 
erwies sich auch als der klügere politische Taktiker, indem er alle Mißhellig
keiten mit dem König vermied und früh auf die militärische Macht des Schwäbi
schen Bundes und dessen Mißtrauen gegen Georg den Reichen setzte. Maximi
lian jedenfalls riet Albrecht IV. vorerst von einem Beitritt zum Schwäbischen 
Bund ab. Als Gründe dafür gab er an, daß ohne triftigen Grund ein Beitritt des 
Oberbayern zur Zeit nicht möglich sei, ohne beträchtliche Unruhe im Bund aus
zulösen, zumal dieser ja gegen Bayern gegründet worden sei. Außerdem würde 
Albrecht dadurch ein deutliches Signal gegenüber Georg setzen, die Erbansprü
che auf Niederbayern notfalls auch militärisch durchzusetzen und dem Nieder
bayern Anlaß geben, seine großen Schätze zu verschleudern. Der König empfahl 
Herzog Albrecht zunächst eine Art informelle Absprache mit den Bundesmitglie
dern, ein „verstentnuß", und das Einhalten guter Nachbarschaft. Er sagte für sich 
und den Bund zu, Albrechts niederbayerische Ansprüche voll zu unterstützen; 
falls Georg ganz offensichtlich gegen die Erbabreden des Hauses Bayern ver
stoße, könne Albrecht auch formell dem Bund beitreten und bei seinen Rechten 
gehandhabt werden. Der König betonte auch die Handlungsmöglichkeiten, die 
die neuen Reichsordnungen bereitstellten, um zum Schutz der Rechte des ober
bayerischen Herzogs vorzugehen. Nach der handgeschriebenen Kaufbeurer 
Urkunde vom Mai 1497 hatte Maximilian damit für sich und auch den Schwäbi
schen Bund die niederbayerischen Erbansprüche Albrechts IV. nochmals be
kräftigt. 

Der entscheidende Anstoß für die faktische Aufnahme Albrechts in den 
Schwäbischen Bund ging dann von den militärischen Auseinandersetzungen 
zwischen dem Bund und den Eidgenossen im Jahr 1499, dem „Schweizer-" oder 
„Schwaben-Krieg", aus 3 4 7 . Mehr als die alten Spannungen zwischen Habs
burgern und Eidgenossen oder als eine generelle Reichsfeindschaft der Orte 
spielten die sich aufladenden Spannungen zwischen den beiden großen Bundes-

3 4 2 Klüpfel, Urkunden, 132-134; Wagner, Hohenzollern, 471 f. 
3 4 3 RTA 6, S. 704f. 
3 4 4 BayHStA K.schw. 2551. 
345 Klüpfel, Urkunden, 270. 
3 4 6 BayHStA KbÄA 2016, fol. 103. 
i 4 1 An faktenorientierten Gesamtübersichten hierzu seien genannt: Dierauer, 

390-433; Schaufelberger, 340-346; Mommsen, 279-287; Wiesflecker, Maximilian, I I , 
314-357; Bilgeri, 259-274. 
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Organisationen im Südwesten eine Rolle beim Ausbruch des Kriegs 5 4 8, wenn
gleich-nicht vergessen werden darf, daß-die Eidgenossenschaft im Haus Öster
reich und seinem Vertreter Maximilian vor allem die sie besonders gefährdende 
Identität von Königtum und mächtigem Nachbarn sah und diese perzipierte 
Gefahr durch den Schwäbischen Bund erheblich vergrößert wirken m u ß t e 3 4 9 . 
Von den Faktoren in der Vorgeschichte des Kriegs von 1499 seien hier nur kurz 
die fehlende Erneuerung der „Ewigen Richtung" von 1474, der Streit um die 
Wormser Reformgesetze, um das Vorgehen des neuen Reichskammergerichts 
gegen St. Gallen, Appenzell und Schaffhausen und um den Status der Städte 
Rottweil und Konstanz sowie die sich militärpolitisch und psychologisch immer 
weiter zuspitzenden schwäbisch-schweizerischen Rivalitäten genannt. Seit 1495 
verbanden sich die Eidgenossen deswegen mit wichtigen Nachbarn in Bündnis
sen, so mit Frankreich, dem Grauen Bund und dem Gotteshausbund 3 5 ° . Seit 1497 
liefen die Kriegs Vorbereitungen des Schwäbischen Bundes, der in den militäri
schen Auseinandersetzungen die Hauptlast tragen sollte 3 5 1. Grenz- und Vogtei-
streitigkeiten zwischen Tirol einerseits und den rätischen Bünden und dem 
Bischof von Chur andererseits gaben schließlich den Anstoß zum Ausbruch der 
Feindseligkeiten im Januar 1499, die sich auf verschiedenen Schauplätzen 
(Vinschgau und Münstertal, Vorarlberg und Prätigau) bis Juli 1499 hinzogen 3 3 2. 

Der Schweizerkrieg beförderte die Aufnahme Albrechts in den Schwäbischen 
Bund entscheidend, da seine Hilfe dringend benötigt wurde. Im Februar 1499 
wandten sich sowohl König Maximilian (der damals noch auf dem geldrischen 
Kriegsschauplatz gebunden war 3 5 3 ) , das Innsbrucker Regiment, die königlichen 
Räte zu Konstanz als auch der Bundesrat mit entsprechenden Bitten an Al
brecht 3 3 4. Von Antwerpen aus ernannte der König ihn am 28.2. zum Obersten 
Feldhauptmann von König und Reich und befahl ihn an den Kriegsschauplatz333. 
Der Schwäbische Bund stimmte zu, ebenso der in Kriegshändeln weitgehend 
unerfahrene Albrecht (23.3.), der zunächst noch wegen der auf ihn zukommen
den Kosten mit seinen Landständen hatte verhandeln müssen 3 5 6 , aber sicher 
auch erkannte, daß ihm die Übernahme dieser Hauptmannschaft den Hebel dazu 
bot, direkten Einfluß im Bund zu gewinnen und diesen und den König noch enger 
an sich zu binden. Mitte April traf der oberbayerische Herzog mit seinem ge
rüsteten Gefolge in Überlingen am Bodensee ein, unternahm aber keinerlei mili
tärische Aktionen, bis Maximilian selbst am 27.4. in Überlingen anlangte3 5 7. 

3 4 8 E. Hassinger, U l f . ; Mommsen, 256,278 f., 294 ff.; Laufs, Schwäbischer Kreis, 71 f. 
3 4 9 Press, Vorderösterreich, 4; Moraw, Eidgenossen, 32. 
3 5 0 Bilgeri, 262; Maitz, 65-75, 196-202; Oechsli, 516f., 560-563. Zur Stellung der 

„Drei Bünde" in Rätien, die für Kriegsausbruch und -verlauf sehr wichtig wurden, vgl. 
knapp Im Hof, 36,48. 

" ! Bilgeri, 265; Dierauer, 389f.; Bock, Schwäbischer Band, XLVIII . 
3 5 2 Über den Kriegsverlauf orientieren Bilgeri, 264-273; Wiesflecker, Maximilian, I I , 

330-351; Maitz, 140-175; Oechsli, 584-616. Vgl. auch das Quellenmaterial bei Klüpfel, 
Urkunden, 272-387. 

3 5 3 Wiesflecker, Maximilian, I I , 332 f. 
3 5 4 BayHStA KbÄA 2016, fol. 110 ff. Zur Rolle Albrechts im Schweizerkrieg vgl. Riezler, 

Baiern, 564f.; Schick, 102f.; Bock, Schwäbischer Bund, 92. 
3 5 5 BayHStA KbU 11834; KbÄA 2016, fol. 127. Das Datum von Wiesflecker, Maximi

lian, I I , 334 (30.3.) ist falsch. 
3 5 6 BayHStA KbÄA 2016, fol. 135, 144ff. 
3 5 7 Material zu Albrechts Hauptmannschaft, u.a. über ein Darlehen von 15,000 fl von 
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Schon am 6.5.1499 berief der König Herzog Albrecht wieder ab; der Herzog 
kehrte nach München zurück, beließ aber Truppen am BodenseeJ>58. Noch mach
ten im Juni/Juli unterschiedliche Meinungen über die Aufnahme des Herzogs in 
den Bund die Runde 3 3 9. Gleichzeitig flauten die Kämpfe ab, Ende August kam 
ein erster Waffenstillstand zustande. Die Vermittlung von Herzog Ludovico 
Sforza von Mailand führte zum Frieden von Basel (22.9.1499) zwischen dem 
König, dem Bund und den Eidgenossen, der letzteren u. a. den Thurgau zusprach 
und für künftige Streitigkeiten zwischen Schwäbischem Bund und Eidgenossen
schaft ein eigenes Schiedsgericht einsetzte360. Der Basler Friede markiert wegen 
der Ausnehmung der eidgenössischen Orte von Reichsgesetzen das faktische 
Ausscheiden der späteren Schweiz aus dem Reichsverband j61, vor allem aber 
eine wichtige Zäsur im Verhältnis Maximilians zur Eidgenossenschaft, da er den 
Auftakt für eine die Stabilität der in den vielen Auseinandersetzungen des 
15. Jahrhunderts erreichten Grenzen garantierende Serie von Vertragsabspra
chen darstellte3 6 2. 1500-1502 erneuerte der König die „Ewige Richtung" und 
schloß Verträge mit den rätischen Bünden, die 1511/18 um Erbeinungen mit 
Orten und Bünden ergänzt wurden. 1501 traten außerdem Basel und Schaff
hausen der Eidgenossenschaft bei. 

In noch höherem Maß als Albrecht stellte sich im Rahmen des von uns beob
achteten Wettlaufs um die königliche Gunst Herzog Georg Maximilian 1499 für 
Kriegsdienste zur Verfügung. Der niederbayerische Herzog hatte sich offen
sichtlich zwischen September 1498 und März 1499 die meiste Zeit in Freiburg 
im Breisgau aufgehalten 3 6 3 , während der König nach Hochburgund und dann an 
den Niederrhein gezogen war, wo er ab November 1498 in den Kampf seines 
Sohnes Philipp mit dem von Frankreich unterstützten Herzog Karl von Egmont 
um das Herzogtum Geldern eingriff, eine aus dem burgundischen Erbe herrüh
rende Streitfrage, die seit dem Winter 1494/95 wieder zum offenen Ausbruch 
gekommen war j 6 4 . Schon im August 1498 hatte Georg der Reiche Rüstung und 

seiner Landschaft und seine Bemühungen, den sächsischen Kurfürsten wieder für den König 
zu gewinnen, in BayHStA KbÄA 4471, fol. 22-27. Die später weit verbreitete Geschichte 
(vgl. Müller, Reichstagstheatrum unter Maximilian, I I , S. 688; Klüpfel, Schwäbischer Bund, 
Teil 2, 110f.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 334) vom Murren des schwäbischen Adels gegen 
den ihm als Hauptmann vorgesetzten bayerischen Herzog findet sich erstmals im Fugger-
schen Ehrenwerk Mitte des 16. Jahrhunderts (BayStaBi cgm 900a, fol. 416'). 

5 5 8 BayHStA FüS 281 1/2, fol. 144; KbÄA 236, fol. 174 und KbÄA 3135, fol. 185; Bay 
StaBi cgm 900a, fol.417. Weitergehende Hilfsanforderungen des Königs lehnte Albrecht 
ab. 

559 Klüpfel, Urkunden, 343, 359, 363. 
3 6 0 Bilgeri, 273-275; Maitz, 176-196. Druck des Friedens: Eidgenöss. Abschiede I I I / 

l ,Nr.55(S. 758-762). 
061 Bader, Südwesten, 180; Im Hof, 47 f. Die nationalschweizerische Interpretation von 

Oechsli, 616, spricht von der „Anerkennung der Unabhängigkeit der Schweiz von Seiten 
Deutschlands". Dagegen möchte Moraw, Eidgenossen, 52, für 1499 allenfalls von einer 
„Ablösung" oder „Entfremdung" der Orte vom Reich sprechen. 

362 Bilgeri, 214 ff. 
3 6 3 BayHStA NKB 105, fol. 116 erwähnt Herzog Georg am 10.3.1499 in Freiburg. Lei

der fehlen alle näheren Nachrichten über Georg und seine Aktivitäten im angesprochenen 
halben Jahr. 

j 6 4 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 54 f.; Schmeidler, 404f.; Gröblacher, 174-177; Wies
flecker, Maximilian, I I , 143-145. 
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Hilfe für den Geldrischen Krieg in Höhe von über 26,000 fl bereitgestellt365; 
spätestens im März 1499 nun kam er persönlich zum König an den Nieder
rhein 3 6 6 . Noch nie hatte er sich so weit von seinem Herzogtum entfernt. Den 
Grund haben wir wieder im Wunsch nach Anerkennung für sein Testament zu 
suchen, zumal am 10.2.1499 in Heidelberg die Hochzeit des für das niederbaye
rische Erbe ausersehenen Paares Ruprecht und Elisabeth von Bayern-Landshut 
stattfand 3 6 7. Riezler faßte sein Urteil über Georgs Bemühungen 1499 in die dra
konischen Worte: 

Ein ungewohnter Kriegseifer, der nur durch besondere Gründe geschürt sein konnte...! 
Den reichen Fürsten konnte nicht der Sold verlocken und dem früh alternden Wüstling, 
der aus Bequemlichkeit oft auch kleinere Reisen unterließ ..., mußte das Feldlager über
aus beschwerlich fallen 3 6 8. 

In Goch bei Kleve am Niederrhein konfirmierte König Maximilian Georg dem 
Reichen am 24.3.1499 zum zweiten Mal nach Mai 1498 das 1496 übernommene 
Hofmeisteramt für ein Jahr3 6 9. Die Rede war immer noch vom geplanten Rom
zug des Königs; die Gestellungspflicht, die 1498 halbiert worden war, wurde 
wieder auf die ursprüngliche Zahl von 200 Pferden, der Sold Georgs ent
sprechend auf 24,000 fl festgelegt. Es fehlte zwar die Kopplung der Soldauszah
lung an die Zeit persönlicher Kriegsfolge Georgs für Maximilian, doch diesmal 
verband der König die Hofmeisterbestallung sofort mit einem konkreten militä
rischen Auftrag. Nur einen Tag später nämlich, am 25.3.1499, ernannte er 
Georg den Reichen, „unnsern und des reichs hofmeister, unnsern lieben ohey-
men, fürsten unnd rate" neben Herzog Albrecht von Sachsen zum Feldhaupt
mann des Geldernkriegs3?0. Albrecht von Sachsen, mit dem Georg noch auf dem 
Freiburger Reichstag von 1498 in Sessionsstreitigkeiten verwickelt gewesen war, 
verfügte als langjähriger Heerführer in den Niederlanden über viel größere 
Erfahrung als der niederbayerische Herzog. Neben diesen beiden agierten auch 
noch Herzog Wilhelm IV. von Jülich-Berg (1475-1511) und Herzog Johann IL 
von Kleve (1481 -1521) als Heerführer des Königs 3 7 1 . 

Sofort nach der Bestimmung Albrechts von Sachsen und Georgs von Nieder
bayern zu Hauptleuten in Geldern verließ König Maximilian wegen der ihn errei
chenden Nachrichten über den Schweizerkrieg Goch und wandte sich nach 
Köln 3 7 2 . Georg wäre offensichtlich ebenfalls lieber in den Süden des Reichs 
zurückgekehrt und bot dem König Kriegshilfe gegen die Eidgenossen an, doch 
Maximilian wünschte ausdrücklich ein Verbleiben Georgs am geldrischen 
Kriegsschauplatz373. Trotzdem reiste der Herzog dem König nach Wesel nach, 

j 6 5 Vgl. die (im Vidimus falsch datierte) Schuldverschreibung Maximilians für Georg in 
BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 799. Auf dem Freiburger Reichstag hatte 
Maximilian am 19.6.1498 auch die Herzöge von Jülich-Berg und von Kleve für die Führung 
des Kriegs gegen Geldern bestellt (HHStA Niederländische U; vgl. RTA 6, S.606). 

> 6 6 Nach Ulmann 1,619, dem hier alle späteren Darstellungen folgen, wäre Georg schon 
im Herbst 1498 mit Maximilian nach Geldern gekommen, doch gibt es dafür von nieder
bayerischer Seite keine Belege. 

367 Riezler, Baiern, 574. 
3 6 8 Ebda., 566. 
3 6 9 BayHStA PNU Ausw.St. 707 (Vidimus); TLA U I 7740 (Abschrift). 
3 7 0 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 791. 
371 Schick, 40f., 110f.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 144. 
3 7 2 Christoph Fr. Stalin, Aufenthaltsorte, 358; Wiesflecker, Maximilian, I I , 334. 
3 7 3 BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 342; TLA U I 7690. 
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wohin er, zusammen mit dem Erzbischof von Trier, Pfalzgraf Philipp für den 3.4. 
bestellt hatte, um ihn mit König Maximilian auszugleichen. Dieses Vorhaben, 
das vor allem beim Schwäbischen Bund auf Mißtrauen stieß, stand vermutlich 
erneut im Zusammenhang mit den Testamentsplänen und der Beseitigung von 
Angriffsflächen des immer engeren pfälzisch-niederbayerischen Bündnisses, 
scheiterte aber am raschen Weiterziehen des Königs und am Ausbleiben des Pfäl
zers. Georg der Reiche kehrte daraufhin am 6.4. von Wesel auf dem Rhein ins 
königliche Feldlager zurück^ 7 4 . Als „Römischer kunigklicher maiestats stathal-
der und öbrister hawbtman" J > 7 3 verbrachte er die Monate zwischen April und 
Juni 1499 an Niederrhein und Ijssel mit militärischen Operationen gegen Karl 
von Egmont (wozu er ein Kontingent von 200 Reitern und 1500 Fußsoldaten 
stellte) 3 7 6, bis am 20.6. ein Waffenstillstand geschlossen wurde 5 7 7 . Vor der Inns
brucker Raitkammer machte Georg 1500 in zwei Registern Soldkosten und 
Zehrgelder von 21,260 fl rh an eigenen Ausgaben im Geldernkrieg geltend j 7 8. 
Sofort nach dem Waffenstillstand verließ Georg den Kriegsschauplatz im Nord
westen des Reiches und begab sich mit Herzog Albrecht von Sachsen zum König 
nach Konstanz, wo er im Juli/August 1499 an den Beratungen beteiligt war, die 
zum besprochenen Basler Frieden vom 22.9. führten ^ 7 9. 

Nach langwierigen Verhandlungen über die vom König im Juni 1498 einseitig 
angeordnete Verlängerung des Schwäbischen Bundes und nach Ablauf der nur 
auf drei Jahre abgeschlossenen Bundeseinigung von 1496 im März 1499 3 8 0 trat 
Herzog Albrecht IV. von Oberbayern nach dem Abschied des Esslinger Bundes
tags vom 29.1.1500 der neuen, auf zwölf Jahre abgeschlossenen Bundeseinung 
vom 1.2.1500 bei, die die 1496 eingetretene Bundeskrise beendet und wichtige 
Neuerungen in der inneren Verfassung mit sich brachte 3 8 1. Der Beitritt 
Albrechts zur Verbindung der langjährigen Hauptgegner der bayerischen Her
zöge bedeutete nach dem Bruch der herzoglichen Allianz in den Fragen um 
Regensburg und den Löwlerbund 1492 und dem Albrecht nicht lange verborgen 
gebliebenen georgianischen Testament die dritte große Zäsur in der Entwicklung 
der Beziehungen zwischen Albrecht IV. und Georg dem Reichen. Schon jeweils 
im Gefolge der Ereignisse von 1492 und 1496 hatte Albrecht sich ja um Aufnahme 
in den Bund bemüht, um Georg die politische Initiative abzunehmen, diesmal hatte 
er, nach seinem Engagement für die Interessen des südwestdeutschen Raums im 
Schweizerkrieg von 1499, Erfolg. Die Reaktion Georgs auf den Bundesbeitritt und 
Albrechts Antwort darauf sind ein Dokument der immer größeren gegenseitigen 
Entfremdung der Herzöge. Der Niederbayer entsandte sofort im Februar 1500 
Dr. Peter Baumgartner an den Münchener Hof, doch Albrecht lehnte alle Aus
künfte über die näheren Umstände seines Bundesbeitritts, insbesondere über 

5 7 4 BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 341 -343; KbÄA 2016, fol. 174ff. 
3 7 5 So die Selbstbezeichnung in einer mit dem Handzeichen versehenen Schuldver

schreibung Herzog Georgs für den Jülicher Herzog, Xanten 15.4.1499 (BayHStA PNU 
Ausw.St. 1232). 

3 7 6 Vgl. TLA U I 8268. 8269; HHStA Max. 10, fol. 37. 
377 Gröblacher, 177. 
3 7 8 TLA U I 7688; Geschäft von Hof 1500, fol. 14; Missiven 1500, fol. 86'. 
379 Klüpfel, Urkunden, 366, 379f.; ders., Schwäbischer Bund, Teil 2, 113. 
3 8 0 RTA 6, S.624, 682f.; Bock, Schwäbischer Bund, 84-86, 89-94. 
3 8 1 BayHStA KbU 11761; KbÄA 2013, fol. 5ff.; Datt, 546ff., 571; Dumont III/2, 385f. 

Zur Bundesverfassung von 1500 Bock, Schwäbischer Bund, 95-108 und Laufs, Schwäbi
scher Kreis, 125-129. 
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etwaige gegen Georg eingegangene Hilfsverpflichtungen, ab. Der Landshuter 
warf ihm daraufhin vor, durch die Verbindung mit Feinden des Hause« Bayern 
gegen die Amberger Fürsteneinung von 1490 zu verstoßen. Albrecht IV., der sich 
erinnerte, in welcher Weise Georg 1492 und 1496 seinerseits mit den aus dieser 
Einung entspringenden Verpflichtungen umgegangen war, beließ es bei einer 
ausweichenden und formelhaften Antwort 8 2 . Nicht umsonst konzentrierte 
Georg der Reiche sich danach, beginnend mit dem (periodisch erneuerten) 
Landgebot zur Bereithaltung der Rüstung vom Augsburger Reichstag aus 
(1.5.1500) 3 8 3 , auf die Vorbereitung seines Landes für einen Krieg um die 
Durchsetzung seiner Erb Verfügung3 8 4. Ein Zurückstecken kam für ihn jetzt 
offensichtlich nicht mehr in Frage 8 5 . Mit der Reichsstadt Nürnberg löste sich 
übrigens ebenfalls 1500 ein langjähriger niederbayerischer Einungspartner von 
Georg und schloß sich — mit gewissen Vorbehaltsrechten — ebenfalls dem 
Schwäbischen Bund an 3 8 6 . Damit zeichneten sich bereits die Umrisse der spä
teren Kriegskoalition gegen die pfälzisch-niederbayerischen Interessen ab. Al
brecht IV., der mit seiner Bestallung zum Reichshauptmann auf dem Augsburger 
Reichstag 1500 weiter an Ansehen im Reich gewonnen hatte, erscheint ab März 
1501 bereits als Feldhauptmann des Schwäbischen Bundes 3 8 7 — eine Position, 
die er augenscheinlich bis zu seinem Tod behielt 3 8 8. Er nutzte diese Funktion 
nicht nur zur Verbesserung der Exekutive der Landfriedenswahrung im Schwä
bischen Bund 3 8 9 , sondern auch, um bereits auf dem Augsburger Bundestag vom 
März 1501 die Hilfe des Bunds gegen alle seine Feinde und Beschädiger anzufor
dern 3 9 0 . Tatsächlich trug der Bund dann auch wesentlich zum militärischen 
Erfolg des Königs und des oberbayerischen Herzogs im Erbfolgekrieg von 1504 
be i 3 9 F . 

4. Die Entwicklung der Schulden des Königs bei Georg 

Zur fortschreitenden Belastung der Beziehungen zwischen Maximilian und 
Georg dem Reichen seit 1496/98 wuchs sich das Problem aus, daß der Herzog 
Darlehen und ihm angeblich zustehende Dienstgelder „auf politisch sicher nicht 
kluge Weise" vom König einforderte3 9 2. Der Handel begann mit der Bestellung 
Georgs zum Hofmeister von König und Reich im Mai 1496, die dem Herzog bei 
einer Gestellpflicht von 200 Pferden einen Jahressold von 24,000 fl und Sicher
heiten darauf in Oberösterreich und Tirol zusagte393. Entsprechend dem habs-
burgischen Ehrenstellensystem waren mit der Hofmeisterwürde zwar hohe Sold
zusagen verbunden, faktisch freilich wurden keinerlei Zahlungen geleistet394. 

3 8 2 BayHStA KbÄA 2016, fol. 286 ff. 
3 8 3 Krenner 13, 139. Es wurde bis zum 23.9.1503 insgesamt sechsmal erneuert (ebda., 

152-154, 348, 351 f., 355-358). 
3 8 4 Vgl. Würdinger, Kriegsgeschichte, 174-179; Ziegler, Staatshaushalt, 149, 230. 
3 8 5 Vgl. Kraus, Sammlung, 293. 
386 Klüpfel, Urkunden, 418. 
3 8 7 Ebda., 435. 
3 8 8 Bock, Schwäbischer Bund, 105. 
3 8 9 Ebda., 123 f. 
3 9 0 BayHStAKbÄA2013,fol.51,57ff. 
^91 Bock, Schwäbischer Bund, 141; Kurzmann, 39. 
3 9 2 Kraus, Sammlung, 317. 
3 9 3 BayHStA PNU Ausw.St. 707; TLA U I 7674. 
j 9 4 Vgl. dazu und zum Folgenden Ziegler, Staatshaushalt, 266f.; ders., Beiname, 178; 

Rankl, Staatshaushalt, 2 -6 ; Rothlauf, 109f. 
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Georg aber, dessen Präsenz beim König ab 1496 ebenso wie sein finanzielles 
Engagement in maximilianeischen Kriegssachen geprägt war vom Wunsch nach 
der Anerkennung seines Testaments, betrieb penibel seine Auszahlung und ver
ärgerte damit den König. Diese Verärgerung ist spürbar bis in die Schlichtungs
verhandlungen auf dem Aichacher Landtag vom Februar 1504, auf dem Maximi
lian Georg zuerst als dem König und dem Reich treuen Fürsten rühmte, ihm dann 
aber vorwarf, er habe Bezahlung laut der Bestellbriefe und nicht nach geleisteten 
Diensten verlangt, weswegen König und Herzog in Irrungen geraten seien. Er, so 
Maximilian in klug-berechnender Taktik, sei grundsätzlich bereit, diese Schul
den zu bezahlen, doch gebe es zur Zeit (Georg war am 1.12.1503 gestorben) 
keinen rechtmäßigen Erben Georgs, dem die Zahlungen zustehen würden ^ 9 d . 
Wenig später, in der ersten offiziellen Mitteilung über sein „Interesse" am Erbe 
Georgs Mitte März 1504, beschwerte Maximilian sich dann aber, der Herzog 
habe ihn „für sein dienstgellt umb die völlig summa ... für unnd für angefochten 
unnd darzue gedrungen", habe aber insgesamt nur fünf Monate wirklich persön
lich Kriegsdienst geleistet, weswegen die als Soldsicherheiten eingeräumten Bur
gen Rannariedl und Neuburg nun wieder an den König zurückfallen müßten. Die 
Darlehen Georgs für ihn rechnete der König jetzt gegen (angebliche) Schulden 
Georgs bei den Habsburgern wegen nicht erlegter Reichsanschläge auf und fol
gerte daraus, daß die gegenseitigen Forderungen quitt ständen . Georg, den 
Landeseinnahmen und Staatsschatz wirklich zum „reichen" Herzog machten, 
der es nie nötig hatte, selbst Darlehen aufzunehmen (die Kaiser Friedrich I I I . 
1489 und 1492 konzedierten „Schulden" von insgesamt 68,000 f l 3 9 7 waren in 
Wirklichkeit Ausgleichszahlungen für die glimpflichen politischen Lösungen mit 
dem Schwäbischen Bund), sondern im Gegenteil zahlreichen Land- und Reichs
ständen Geld l ieh 3 9 8 , dieser Georg also nutzte die Notlage des Königs für sich 
aus, obwohl er es finanziell nicht nötig hatte und sich selbst dadurch die Chancen 
für eine Konfirmation seines Testaments verdarb. Er mutete Maximilian durch 
die gleich zu behandelnde Erzwingung von Pfandbesitzstücken sogar territoriale 
Nachteile zu. Diese finanzpolitische Frage, die sicher einer — wenn auch nicht 
der wichtigste - der Gründe für den völligen Bruch zwischen Herzog und König 
war, soll im folgenden anhand der für die Jahre 1496— 1503 vorhandenen archi-
valischen Quellen dargestellt werden. Vorausgeschickt sei noch, daß Maximi
lian, allerdings nicht im selben Ausmaß wie bei Georg, auch bei Albrecht I V . 3 9 9 

und weiteren Wittelsbachern4 0 0 Schulden hatte, und daß er bei einem Fürsten 
wie seinem langjährigen Reichshauptmann in Ungarn und in den Niederlanden, 
Albrecht von Sachsen (1464—1500), noch höher in der Kreide stand als bei 
Georg; 301,928 fl wurden vom König im November 1494 als Schuld gegenüber 

5 9 5 BayHStA FüS 218/IV, fol. 90. 
5 9 6 BayHStA NKB 63, fol. 273. 
5 9 7 BayHStA PNU Ausw.St. 702; HHStA RRb W, fol. 61. 
3 9 8 Vgl. eine Schuldnerliste aus der Zeit Georgs in BayHStA NKB 43, fol. 186-188, die 

neben adligen und ritterlichen Landsassen, Städten und Klöstern auch mehrere auswärtige 
Grafen (z.B. Montfort, Schaunberg) und Fürsten (z.B. Eberhard den Jüngeren von 
Württemberg oder Bischof Ruprecht von Regensburg) und die Könige Ruprecht und Sig
mund aufführt. 

3 9 9 18,000 fl (1493; BayHStAKbÄA 1996, fol. 120); 1,000 fl (1498; KbU 25175). 
4 0 0 Christoph und Wolfgang 5,000 fl (1488; GHA HU 729); Pfalzgraf Otto I I . 2,375fl 

(1488; BayHStA Oberpfalz U 459). 
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dem Wettiner anerkannt, ihre Tilgung zog sich hin bis 1535 4 0 Herzog Erich von 
Braunschweig-Lünebtirg (1495-1540) wurden für die dem König geleisteten 
Kriegsdienste im Oktober 1497 20,000 fl rh ausgezahlt402. 

Noch 1496 erhielt Herzog Georg aus einem 109,000 fl rh ertragenden Kupfer
verkauf, den Maximilian zu Schuldenrückzahlungen nutzte, eine erste Sold
erstattung, allerdings nur 1,000 fl r h 4 0 3 . Zu einem ersten großen Finanztermin, 
bei dem der Herzog sich durch Verrechnung seiner Forderungen neue Besitzun
gen an der Grenze zum Land ob der Enns sicherte, kam es am 13./14.12.1497 in 
Innsbruck. Georg kaufte dem König die Schlösser Rannariedl 4 0 4 und Neuburg 
am I n n 4 0 5 mit allem Zubehör um 32,000 fl rh bzw. 36,000 fl rh ab. Dafür quit
tierte er Maximilian über 36,000 fl rh Dienstgelder für anderthalb Jahre, also seit 
Antritt der Hofmeisterstellung im Mai 1496 4 0 6, machte aber zusätzlich auch 
noch ein früheres Darlehen von 1,000 fl rh und vor allem die seit 1490 von Georg 
etwa ein Dutzend Mal verlangten 25,000 fl rh rückzustellenden Kaufpreisanteil 
an den habsburgischen Vorlanden geltend 4 0 7. König Maximilian akzeptierte 
Georgs Forderungen sofort und in vollem Umfang und zerstreute die Bedenken 
der Räte der Innsbrucker Schatzkammer wegen überzogener Forderungen des 
Herzogs und wegen der Zugestehung territorialer Pfänder 4 0 8 . Georg der Reiche 
hatte also insgesamt 62,000 fl rh an Forderungen geltend gemacht, das Geld aber 
nicht direkt erhalten, sondern es mit der Gesamtkaufsumme von 68,000 fl rh für 
Rannariedl und Neuburg verrechnen lassen. Diese erste Finanztransaktion von 
beträchtlichem Umfang war rasch und zur Zufriedenheit beider Seiten durch
geführt worden; Georg erhob auf die entsprechenden Schuldtitel nie mehr For
derungen. Die rasche und entschiedene Reaktion des Königs zeigt, daß er die 
herzoglichen Rückzahlungswünsche für berechtigt hielt. Schon ein halbes Jahr 
später aber kam es zu neuen Schwierigkeiten. 

Der zweite große Finanztermin vor und während der Anwesenheit des Königs 
am Freiburger Reichstag (Mai-August 1498) wirft besondere quellenmäßige 
Schwierigkeiten auf, da keine Originale der Schuldurkunden erhalten sind. Die 
Urkunden zu den Finanztransaktionen von 1498 befanden sich von jeher im 
Innsbrucker Schatz-, d.h. Urkunden-Archiv unter der Rubrik „Pfaltzgraff und 
Bayrn" 4 0 9 , wahrscheinlich aber, wie heute noch erhalten, nur in Abschriften. Das 
um 1520 vom Registratur Wilhelm Putsch angelegte Repertorium des Innsbrucker 

4 0 1 Dazu Angermeier, Einltg. zu RTA 5,41; Wiesflecker, Maximilian, I , 386; Kurzmann, 
175f.; Ziegler, Staatshaushalt, 322 Anm. 118. 

4 0 2 HHStA AUR 27.10.1497. Zur Problematik der maximilianeischen Finanzpolitik vgl. 
Wiesflecker, Maximilian, V, 563-576. 

4 0 3 HHStA Max. 6, fol. 172-179. 
4 0 4 BayHStA NKB 48, Nr.313, 314; TLA Geschäft von Hof 1497, fol.419. Vgl. zur 

Besitzgeschichte Veit, 265-274, v.a. 268. 
4 0 5 HHStA AUR 13.12.1497; BayHStA NKB 48, Nr. 312, 314; TLA U16185; Geschäft 

von Hof 1497, fol. 419; Befelch 1498, fol. 17. Vgl. zur Besitzgeschichte der Grafschaft Neu
burg am Inn und zu den Streitigkeiten zwischen Bayern und Österreich Hofbauer, 48—60, 
v.a. 59f. 

4 0 6 TLA U I 7676 (stark beschädigte Quittung Georgs für den König ohne Siegel, aber 
mit dem herzoglichen Handzeichen). 

4 0 7 Vgl. TLA Geschäft von Hof 1498, fol. 5 f. 
4 0 8 Ebda. 
4 0 9 TLA Rep. 5, fol.617-675. Hier lagen auch die Tiroler Verschreibungen und Ver

träge und alle vorländischen Betreffe. 
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Schatzarchivs verzeichnet auch ein „Inventari" der Schuldurkunden von 
1498 4 l ü , das bereits im 16. Jahrhundert nach Wien extradiert wurde und heute 
verloren ist, ebenso wie ein Regensburger Vidimus dieses Inventars von 1506 4 1 1. 
Im Bayerischen Hauptstaatsarchiv finden sich nicht immer zuverlässige Regens
burger Vidimi (1506) der Schuldurkunden4 1 2 und Regesteneinträge in einem 
1505 für die Kölner Verhandlungen angelegten Kopialband 4 !\ Ergänzungen 
bieten Einträge in den Wiener Reichsregisterbüchern und - vor allem für die 
Zahlungen Georgs an Maximilian — die „Gedenkbücher", also die Originalbuch
haltung der 1498 eingerichteten Hofkammer, im Wiener Hofkammerarchiv. Im 
folgenden sollen nun unter Angabe aller Nachweise getrennt zunächst alle Forde
rungen Georgs an den König (unter 1.) sowie die dagegen in Verrechnung 
gebrachten Zahlungen bzw. Zahlungsverpflichtungen Georgs an Maximilian 
(unter 2.) für das Jahr 1498 dargestellt werden: 

1. Forderungen Georgs 

1.1. Ehingen 23.5.1498: Maximilian erneuert die Indienstnahme Georgs als Hofmeister 
bei reduzierten Gestellungspflichten und Kopplung der Besoldung an persönliche 
Kriegsfolge des Herzogs. Jahressold (für den Fall der Kriegsfolge in Quartalsraten aus
zuzahlen): 12,000 flrh414. 

1.2. Freiburg 15.6.1498: Zusätzliche Hilfszusage Georgs, dem König für ein Vierteljahr 
200 Reiter gegen Frankreich zu stellen. Besoldung: 6,000 fl r h 4 l ° . 

1.3. Freiburg 14.8.1498: Auslagen Georgs für Hilfe für Maximilian im Geldernkrieg: 
26,25811 r h 4 1 6 . 

1.4. Freiburg 22.8.1498: Nochmalige Zusammenfassung der Zahlungspflichten aus 1.1. 
und 1.2. von 18,000 fl rh und Festsetzung eines Zahlungstermins (9.5.1499) 4 I 7 . 
Buchung in der Hofkammmer 24.8.1498 4 1 8. 

Gesamtvolumen der Forderungen Georgsaus 1.1.—1.3.: 44,258 fl rh. 

2. Zahlungen bzw. Zahlungsoptionen Georgs 
2.1. Freiburg 6.7.1498: Bestätigung der Bereinigung der finanziellen Forderungen Fried

richs I I I . und Maximilians an Georg aus dem Jahr 1493 (Schuldsumme von 32,000 fl, 

4 1 0 Ebda., fol. 669. Zum „Putsch-Repertorium" vgl. Stolz, Archiv zu Innsbruck, 11, 55 f., 
85 ff. 

4 . 1 Nur noch erwähnt als Eintrag im Altrepertorium BayHStA PNA 1198/11 1 5.6. bis 
31.8.1498. 

4 . 2 Bei diesen Vidimi des Regensburger Bischofs Ruprecht für seinen Verwandten Pfalz
graf Friedrich, den Vormund von Georgs Enkeln Ottheinrich und Philipp, finden sich nicht 
nur Irrtümer in Daten und Zahlenangaben, sondern auch Vertauschungen von Kaufobjek
ten und sogar Schuldverhältnissen, die an eine gezielte Manipulation denken lassen. 

4 . 5 BayHStANKB48,Nr.312-520u.602. 
4 , 4 BayHStA PNU Ausw.St. 707 (Regensburger Vidimus 1506); TLA U I 7759 

(Abschr.). 
4 1 5 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 799 (Regensburger Vidimus 1506); 

TLA U 17678 (Abschr.). 
4 . 6 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 799 (Regensburger Vidimus 1506 mit 

falschem Datum); TLA U I 7685 (Abschrift mit falschem Datum); BayHStA NKB 48, 
Nr. 520 (Regest mit falschem Datum). Das - aufgrund des Itinerars Georgs sicher - rich
tige Datum in HHStA RRb LL, fol. 79' und HKA Gedenkbücher 5, fol. 183 ff. 

4 1 7 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 799 (Regensburger Vidimus 1506 mit 
überhöhter Angabe der Gestellpflichten Georgs); TLA U I 7680 (Abschrift). 

4 , 8 HKA Gedenkbücher 4, fol. 153. 
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wovon 30,000 fl rh bereits 1493 quittiert worden waren) 4 1 9. Die übrigen Schulden
zahlungen Georgs an die Habsburger von 1492/94 (36,000 fl r h ) 4 2 ü und 1492/94 
(12,500 fl r h ) 4 2 1 sind nicht mehr erwähnt und galten als erledigt. 

2.2.1. Freiburg 7.7.1498: Vorläufiger Verkauf (auf jährlichen Wiederkauf) der Reichs
stadt Donauwörth, ersatzweise — bei nicht zu erbringender Genehmigung des Reichs
tags — der oberösterreichischen Schlösser Falkenstein (an der Donau). Frankenburg 
(im Hausruck) und Kogl (im Attergau) um 28,000 fl rh an Georg 4 2 2. 

2.2.2. Freiburg 7.7.1498: Laut königlicher Quittung wurden 24,00011 rh aus dieser Trans
aktion von Georg sofort bezahlt 4 2 3 — wohl durch Verrechnung von Außenständen 
Maximilians bei Georg. Die Diskrepanz zwischen dem nur vorläufigen Verkauf 
Donauwörths und der sofortigen Bezahlung von sechs Siebteln der Kaufsumme durch 
Georg brachte den König in Zugzwang. Georg reflektierte wohl nicht ernsthaft auf die 
reichspolitisch kaum durchsetzbare Erwerbung der - immer zu den Primärzielen der 
niederbayerischen Expansionspolitik zählenden — Reichsstadt, aber sicher auf die 
vom König zugesagte „Ersatzlösung" in Gestalt der drei oberösterreichischen Schlös
ser, also wieder auf den Ausgleich habsburgischer Schulden durch Abtretung habsbur-
gischer Besitzrechte. 

2.2.3. Freiburg 25.8.1498: Statt Donauwörth kaufte Georg vom König für ebenfalls 
28,000 fl rh unter Anrechnung der bereits am 7.7. gezahlten 24,000 fl r h 4 2 4 (2.2.2.) 
die obderennsischen Schlösser Falkenstein, Frankenburgund Kogl 4 2 d . Wieder handelte 
es sich um eine Finanztransaktion zu Verrechnungszwecken, d. h. die Verkaufssumme 
wurde nicht wirklich ausgezahlt, sondern mit Forderungen Georgs verrechnet. Im 
Vergleich zu Donauwörth waren die jetzt übertragenen Besitzstücke leicht einzuneh
men und für Georg ebenfalls nicht ohne Interesse, hatte er doch schon 1497 nieder
bayerische Forstrechte im Frankenburger Wald geltend gemacht4 2 6. Wie im Dezember 
1497 sicherte Georg sich also auch im August 1498 durch Verrechnung seiner Forde
rungen Besitz in Oberösterreich, in den habsburgischen Erblanden, was auf Maximi
lian nicht ohne Wirkung geblieben sein dürfte. 

Gesamtvolumen der (in Verrechnung gebrachten) Zahlungen Georgs an Maximilian aus 
2.1.-2.2.: maximal 57,000 fl rh. 

Sowohl 1497 als auch 1498 ist also eine größenordnungsmäßige Übereinstim
mung der Forderungen Georgs an Maximilian mit den Kosten ihm dafür ein
geräumter Besitzrechtstitel zu konstatieren, mithin eigentlich ein Quittstehen 
der gegenseitigen Forderungen. Recht schwer einzuordnen und zu interpre
tieren ist daher eine undatierte und nur abschriftlich erhaltene Schuldzusam-

4 1 9 Ebda. 5, fol. 184"; TLA U I 7679; BayHStA NKB 48, Nr. 317. Der Schuldeintrag über 
32,000 fl rh ./. 3,000 fl rh vom 2.6. 1495 im HHStA RRb W, fol. 61. Die Originalverschrei
bungen und weitere Quittungen sind nicht auffindbar. 

4 2 ^ Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 702; HHStA AUR 28.2.1492; TLA U 1 7673. 
4 2 1 Vgl. TLA U I 7666, 7670-7672, 7692. 
t 2 : BayHStA PNU Reichsstädte 707 (Vidimus von 1505), NKB 48, Nr.316; StAA 

Reichsstädte Akten, Donauwörth 1, fol. 136ff. Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 172 und Goll
witzer, Reichshauptleute, 278. 

4 2 3 BayHStA PNU Reichsstädte 708 = Landesteilungen u. Einungen 799 (Regensburger 
Vidimi von 1506). 

4 2 4 Der Rest wurde Ende August 1498 ausgeglichen: BayHStA PNA 1198/11 sub 
31.8.1498. 

4 2 5 TLA U I 7681 (Abschrift); HKA Gedenkbücher 5, fol. 186. Irrig in Ort und Ver
kaufsobjekt: BayHStA PNU Ausw.St. 710 (St. Veit-Mallersdorfer Vidimus von 1505). Vgl. 
Dinacher, 69. 

4 2 5 HKA Gedenkbücher 3a, fol. 1214. 
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menstellung in Form einer königlichen Verschreibung für Georg 4 2 7 . Sie umfaßt 
die Jahre 1497/98 und summiert, z.T. mit neuen, archivalisch sonst nirgends 
erfaßbaren Schuldrechtstiteln und ohne genaue Nachweise, die Verkäufe Maxi
milians an Georg in diesen beiden Jahren auf brutto (d. h. ohne Verrechnung mit 
Forderungen Maximilians an Georg) auf 146,000 fl rh. Das Wiederkaufsrecht 
durch Maximilian wird auf die auffällig niedrige Summe von 36,000 fl rh fixiert. 
Wenn man die Verkäufe Maximilians an Georg als Äquivalent für die diesem 
geschuldete Summe annimmt, so hätte letztere also 110,000 fl rh betragen4 2 8. 
Wir haben es bei dieser Abschrift wohl mit einem — nie ausgefertigten - nieder
bayerisch-pfälzischen oder oberbayerischen Rechenexempel im Zuge der Aus
einandersetzungen um die in Maximilians „Interesse" 1504 beanspruchte, dort 
allerdings nicht konkret bezifferte Streichung der Schulden des Königs 4 2 9 zu 
tun. 

Aus dem Jahr 1499 sind uns nur zwei die gegenseitigen Finanzverhältnisse 
betreffende Dokumente erhalten: zum einen die zweite Verlängerung der Bestel
lung Georgs zum Hofmeister auf ein Jahr (Jahressold 24,000 fl rh) mit der Ver
pflichtung zur Stellung von 200 Pferden für den Geldernkrieg (24.3.1499) 4 3 0 , 
zum anderen die Rechnungslegung Georgs von Ende 1499/Anfang 1500 für 
seine Ausgaben im Geldernkrieg April-Juni 1499 (Solde und Zehrgelder) über 
21,260 flrh431. 

Am Ende des Augsburger Reichstags von 1500 kam es zum dritten großen 
Finanztermin über gegenseitige Forderungen. Am 30.8.1500 legte der Herzog, 
noch in Augsburg, auf Begehren der Hofkammer Kopien der königlichen Schuld
briefe von 1498/99 und einen Artikel des Augsburger Spruchs von 1492 zur 
Erledigung vor 4 j ) 2 . Im einzelnen handelte es sich dabei um folgende bereits 
behandelte Urkunden: 

- Hofmeisterbestallung, Ehingen 23.5.1498 (vgl. oben Nr. 1.1.). 
- Zusätzliche Hilfszusage, Freiburg 15.6.1498 (vgl. oben Nr. 1.2.). 
- Restzahlungen Georgs an Maximilian, Freiburg 6.7.1498 (vgl. oben Nr. 2.1.). 
- Hilfe für den Geldernkrieg, Freiburg 14.8.1498 (vgl. oben Nr. 1.3.). 
- Zusammenfassung von Zahlungspflichten und Setzen eines Zahlungstermins, 

Freiburg 22.8.1498 (vgl. oben Nr. 1.4.). 
- Verkauf der oberösterreichischen Schlösser, Freiburg 25.8.1498 (vgl. oben 

Nr.2.2.3.). 
- Hofmeisterbestallung, Goch 24.3.1499. 
- Außerdem ein Artikel des Augsburger Schiedsspruch des Königs vom 

4 2 7 StAL Staatsverwaltung 587, fol. 290' f. (Kanzleikopialbuch des 16. Jahrhunderts). 
4 2 8 Danach offensichtlich die Zahlenangabe von Rankl, Staatshaushalt, 3. 
4 2 9 BayHStA NKB 63, fol. 76, 273. 
4 3 0 BayHStA PNU Ausw.St. 707 (Regensburger Vidimus von 1506); TLA U I 7740 

(Abschr.). 
4 3 1 TLA U 17688; Geschäft von Hof 1500, fol. 14; Missiven 1500, fol. 86'. 
4 i 2 HKA Gedenkbücher 6, fol. 75 (Originaleintrag des Buchhalters Casius Hacquenay); 

die Einzelverzeichnung ebda. 5, fol. 183- 188 unter dem Titel „Copeyen der verschreibun
gen, so hertzog Jorig von Bayrn auf begeren der herren von der hofCamer eingeanntwurt 
hat". Die erwähnten Urkundenabschriften sind wohl identisch mit jenen, die noch heute im 
Innsbrucker Archiv liegen. 
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4.6.1492, aufgrund dessen Georg von Maximilian 18,000 fl rh für die Über
lassung von Erbach (westlich von Ulm) verlangte4 3'. 

Die - bis auf die letzten beiden Punkte an und für sich schon durch die Ver
rechnungsgeschäfte von 1498 erledigten — Forderungen wurden von der Hofkam
mer an die Innsbrucker Schatzkammer weitergeleitet und dort im September 
1500 auf Anweisung des Königs 4 3 4 von 15 Schatzkammerräten unter Bischof 
Melchior von Brixen überprüft. An dieser Überprüfung wirkten auch zwei nie
derbayerische Räte mit, durch deren erhaltene Gegenreden433 wir über die Ein
schätzung der vorgelegten Schulddokumente durch König, Herzog und die Inns
brucker Räte unterrichtet sind. Zunächst bestand schon Uneinigkeit über die 
Anerkennung der Dokumente und die Schuldenhöhe. Maximilian weigerte sich, 
Hofmeisterdienste, die nicht mit Kriegshilfen verbunden gewesen waren, zu 
bezahlen (was die niederbayerischen Räte mit dem Argument konterten, von die
ser angeblichen Bedingung habe ihr Herr nichts gewußt) und zweifelte aufgrund 
von urkundentechnischen Inkonsistenzen die innere Logik, ja sogar die Echtheit 
der Urkundenabschriften an, die überdies nicht der Ordnung der Hofkammer 
vom Februar 1498 entsprächen. Die niederbayerischen Räte wollten Unsicher
heiten aber nur für die Urkunde über Zahlungsverpflichtungen Georgs an Maxi
milian vom 6.7.1498 (vgl. oben Nr. 2.1.) zugestehen, da der Originalschuldbrief 
über 32,000 fl rh nicht mehr auffindbar gewesen sei und weder König noch Her
zog die genauen Summen gewußt hätten. Außerdem müßten sie für ihren Herrn 
auf Auszahlung bestehen, weil er dem König „getreulich gedient, sein leib und 
gut königlicher maiestät nachgefürt" habe. Der von den niederbayerischen Räten 
als gemeine Sage kolportierte Spruch, Maximilian habe wohl noch nie soviel Bar
geld auf einem Haufen auch nur gesehen, wie Georg ihm immer wieder zugetra
gen habe, spiegelt etwas vom finanziellen Überlegenheitsgefühl des „reichen 
Herzogs" über den stets in Finanznöten befindlichen König. Zuletzt versuchte 
die königliche Seite noch, Gegenforderungen wegen nicht erlegter Reichs
anschläge geltend zu machen, doch Georg wollte davon unter Verweis auf seine 
Zahlungen von 1492/94 nichts wissen. 

Die Innsbrucker Räteverhandlungen, in denen mit den vorgelegten Dokumen
ten zur Erreichung möglichst großer eigener Vorteile mitunter äußerst willkür
lich umgegangen wurde, erwecken mehr den Eindruck eines politischen Feil
schens als finanztechnisch korrekter Abwicklung. Da keine Seite zu finanziellen 
Konzessionen bevollmächtigt war, wurden keinerlei Ergebnisse erzielt. Die 
gegenseitigen Protestationen wurden zur Prüfung durch König und Herzog aus
getauscht und weitere, direkte und persönliche Verhandlungen in Linz ins Auge 
gefaßt. Aus einem oberbayerischen Bericht vom Januar 1501 4 3 6 wissen wir, daß 
sich damals bereits wieder eine niederbayerische Gesandtschaft beim König 
in Linz aufhielt, um die Anerkennung der - hier auf die völlig unrealistische 
Summe von 200,000 fl rh bezifferten - georgianischen Schulden durch 
Zuweisung von Nutzungsrechten in entsprechender Höhe zu erreichen. Der 

4 3 5 Vgl. Datt, 267. 
4 3 4 HKA Gedenkbücher 6, fol. 102'. Zum Verhältnis von Hof- und Schatzkammer siehe 

Wiesflecker, Maximilian, V, 286. 
4 3 5 TLA U I 7690 (8 Konzeptblätter, datiert Innsbruck 12.9.1500). Vgl. auch U I 7693. 
4 3 6 BayHStA KbÄA 3136, fol. 78ff., v. a. fol. 83. Albrecht IV. war selber gerade mit der 

Geltendmachung alter Schulden beim König befaßt (vgl. auch KbÄA 973, fol. 194). 
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König schlug die Überlassung der Stadt St. Pölten vor, was aber die Gesandten 
und nach ihnen auch der Herzog als ungenügend ablehnten4 > 7. Entsprechend 
gibt es für die Jahre 1500-1502 auch keinerlei Hinweise auf Zahlungen des 
Königs oder der Hofkammer an Georg, weder im Ausgabenbuch von 15004*8 

noch im Hauptrechnungs- und im Kopialbuch von 1501 4 j 9 noch im Kopialbuch 
von 15 0 2 4 4 0 , obwohl im August 1500 ein großer Fuggerkredit für Maximilian 
ausgezahlt worden war 4 4 1 . Auch in einem Besoldungsverzeichnis der Hofleute 
1500/01 (unter ihnen etliche Fürsten) sucht man Georgs Namen vergeblich 4 4 2. 

Der vierte wichtige Finanztermin brachte dann am 2.2.1502 endlich ein erstes 
Schuldenabkommen zwischen Maximilian und Georg, und zwar im Volumen 
von 50,000 fl r h 4 4 \ Es enthielt für die — in ihrer Höhe nicht genannten -
Gesamtschulden Maximilians bei Georg folgende Regelungen: 

1) 32,000 fl rh soll der König sofort bzw. bis Juli 1503 zurückzahlen. Als Sicher
heit dafür soll Georg der Schwazer Silberwechsel des Königs dienen. 

2) In Anrechnung von weiteren 18,000 fl rh soll der König dem Herzog Schloß 
Erbach überlassen. Nach dem Augsburger Schiedsspruch von 1492 hätte das 
Schloß westlich von Ulm gegen Erlegung dieser Summe dem König zufallen 
sollen. Da aber weder Maximilian noch der Schwäbische Bund die 18,000 fl 
bezahlten, mußte Erbach Georg belassen bzw. förmlich zurückgegeben wer
den. In einer entsprechenden Anweisung an die Mitglieder des Schwäbischen 
Bundes betonte der König vor allem, daß er von Georg über ein Jahrzehnt hin
weg immer wieder aufgefordert und nun schließlich zur Rückgabe gezwungen 
worden sei 4 4 4 . 

3) Im Anschluß an die Rückgabe Erbachs soll der Herzog ein Moratorium von 
einem Jahr für die restlichen Schulden des Königs gewähren. 

Bezeichnenderweise betrifft auch unser letzter Nachweis für diplomatische 
Kontakte zwischen König Maximilian und Herzog Georg im November 1503, 
zwei Wochen vor dem Tod des Herzogs, nochmals ein finanzielles Problem, und 
zwar den ersten Punkt des Vertrags vom 2.2.1502 wegen der Sicherheiten für 
Georg auf den Schwazer Silberwechsel44D. Maximilian spielte jetzt angesichts 
der schweren Erkrankung Georgs auf Zeit und gab zu bedenken, daß er gegen 
den Willen der „Testamentari" in Innsbruck nicht über den Silberwechsel ver
fügen und dem Herzog deswegen auch nicht die gewünschten Sicherheiten ein
räumen könne. „Soverr aber derselb hertzog Jorgye der schuld bezalt sein wolt", 

4 5 7 Vgl. HHStA Max. 11, fol. 61. 
4 3 8 HKA Gedenkbücher 7. 
4 3 9 Ebda. 8 bzw. 9. 
4 4 0 Ebda. 11. 
4 4 1 Ebda. 7, fol. 244 ff. 
4 4 2 Ebda. 10. 
4 4 3 BayHStA PNU Ausw.St. 719; TLA Rep. 5, fol. 660 (erwähnt zwei gleichlautende 

Briefe). 
4 4 4 HHStA Max. 12, fol. 79f. (17.5.1502). 
4 4 3 HKA Gedenkbücher 14, fol.242 (Maximilian an Dr. Peter Baumgartner, Augsburg 

18.11.1503). Der Eintrag befindet sich im „Schuldbuch" des Buchhalters der Hofkammer, 
lakob Villinger; trotz Querverweises fehlt der entsprechende Brief im Kopialbuch der Hof
kammer 1503 (Gedenkbücher 13). 
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so der König weiter, solle er diese bei Erzherzog Philipp in den Niederlanden 
geltend machen. Die genannten „Testamentari" waren die Testamentsvollstrec
ker und Bevollmächtigten des königlichen Finanziers Georg Gossembrot, die 
Augsburger Hans Baumgartner und Lukas Gassner446. Georg Gossembrot447, 
aus einer wichtigen Augsburger Handels- und Bankiersfamilie stammend, stand 
schon unter Erzherzog Sigmund als Pfleger und Verbindungsmann zu den Augs
burger Kaufleuten in Tiroler Diensten. 1490 rückte er in das Innsbrucker Regi
ment Maximilians ein, war ständig zu Finanzakquisitionen unterwegs, wurde 
aber aufgrund seiner beträchtlichen eigenen Kapitalkraft vom König mit Zah
lungsanweisungen geradezu überschüttet, wenn die Kammer kein Geld hatte. 
Nach Einstieg in den Metallhandel, Erhebung in den Adelsstand 1499 und Über
nahme des Geschäfts nach dem Tod seines Bruders Sigmund pachtete Gossembrot 
1501/02 aufgrund seines enormen finanziellen Engagements in der Hofkammer 
den gesamten Staatshaushalt der österreichischen Erblande und übernahm die 
ganze Verwaltung samt ihren ordentlichen Einnahmen und die Abrechnung 
gegenüber König und Hofkammer mit dem Ziel einer Reduzierung der Schulden 
Maximilians. Als er im Juni 1502 starb, hatte er der Innsbrucker Kammer über 
100,000 fl rh an Krediten zur Verfügung gestellt4 4 8. Maximilian behandelte 
Georgs Sicherungsansprüche unter Verweis auf die ungeklärten Innsbrucker 
Finanzverhältnisse deswegen dilatorisch, weil er mit dem baldigen Tod des Her
zogs rechnete und der dann eintretende Wegfall der Forderungen Georgs in seine 
Pläne paßte, den Sanierungsplan von Gossembrots Testamentsvollstreckern 
Baumgartner und Gassner loszuwerden, den er dann 1504 auch kündigte. Des
wegen war die Streichung aller noch offenen Schulden bei Georg auch ein Punkt 
im „Interesse" des Königs von 1504, das Maximilian ja als seinen Forderungs
katalog gegenüber jedwedem neuen Inhaber Niederbayerns durchzusetzen 
gewillt war 4 4 9 . 

Das Quellenmaterial zu den Schuldenverhältnissen zwischen König und Her
zog 1496-1505 läßt einige Fragen offen. Trotz der nachweisbaren vier großen 
Finanztermine von 1497, 1498, 1500 und 1502 ist die Höhe der Gesamtschul
den des Königs schwer anzugeben. Wenn man davon ausgeht, daß die Kauf
summe für Georgs Erwerbungen von 1497/98 mit seinen Forderungen an Maxi
milian verrechnet wurde, kommt man der Größenordnung nach zu einem Pari 
und damit zum Ausgleich der gegenseitigen Ansprüche. Die neuen, 1502 im 
Volumen von 50,000 fl rh geregelten Schulden des Königs wären dann (neben 
eventuellen Altlasten) nur aus den Kriegsdiensten und der Hofmeisterbestallung 
von 1499 erwachsen. Nimmt man aber nicht obigen Verrechnungsmodus für die 
oberösterreichischen Erwerbungen Georgs, sondern die sofortige Bezahlung 
durch ihn an, so würden sich seine 1497-99 auflaufenden Forderungen an 
Maximilian auf knapp 110,000 fl belaufen, ein Wert, zu dem das kopial über
lieferte bayerische Rechenexempel von 1504/05 und auch der Umfang des Teil
schuldenabkommens von 1502 gut passen. Egal wie groß die tatsächliche 
Schuldenhöhe nun war - 1504/05 wurde sie von Maximilians politischen und 
militärischen Erfolgen mit einem Federstrich auf Null gebracht. Sicher spielte 

[ b TLARaitbuch 1503, fol. 130f.; HKA Gedenkbücher 15, fol.87. 
1 7 Vgl. Wiesflecker, Maximilian, I I I , 232-236 und V, 240-244. 
18 Wiesflecker, Maximilian, V, 243. 
1 9 BayHStA NKB 63, fol. 76, 273. 
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die Schuldenfrage auch, vor allem von herzoglicher Seite aus, für die Verschlechte
rung des Verhältnisses zwischen Maximilian und Georg dem Reichen seit 1500 
eine wichtige Rolle - doch ist sie aufs Ganze gesehen kaum mehr als ein Sym
ptom für das Ringen zwischen König, Oberbayern und dem Schwäbischen Bund 
auf der einen und der Kurpfalz auf der anderen Seite um das niederbayerische 
Erbe und die Vormacht im Süden des Reichs. 

5. Der Augsburger Reichstag von 1500 und das erste Reichsregiment 

Nach den erfolglosen Kriegen in Geldern und in Südwestdeutschland schrieb 
König Maximilian im Dezember 1499 einen neuen Reichstag nach Augsburg 
aus, um Hilfe gegen Frankreich bewilligt zu bekommen, denn König Lud
wig X I I . (1498-1515) hatte im September Mailand erobert und Ludovico 
Sforza aus seinem ihm als Reichslehen verliehenen Herzogtum vertrieben 4 3 0. Am 
2.3.1500 kam der König in eigener Person von Innsbruck her nach Augsburg. Er 
wurde von Georg dem Reichen begleitet, der laut Geleitbrief 200 Pferde Gefolge 
mit sich führte 4 5 1 . Der nochmalige enge Anschluß an den König wird darin sicht
bar, daß Georg fast ein halbes Jahr, bis Ende August, zusammen mit Maximilian 
in Augsburg blieb, bevor er sich, nach vierjähriger fast dauernder Abwesenheit, 
wieder nach Landshut begab4 3 2. Deswegen gelangte bald Nachricht an den 
venezianischen Rat, Maximilian wolle Georg als Hauptmann mit der Wieder
eroberung Mailands beauftragen433. Kern dieses Gerüchts könnte sein, daß der 
niederbayerische Herzog sich gegenüber dem König in Augsburg nochmals 
ausdrücklich zur Verpflichtung seiner Hofmeisterbriefe bekannte, ihm auf 
dem Zug zur Kaiserkrönung nach Rom persönlich zu folgen 4 5 4. 

Die Beratungen des am 10.4. eröffneten Augsburger Tags waren, bevor im 
Mai die Materien der Reichsreform zur bestimmenden Größe wurden 4 3 3 , aus der 
Sicht Georgs von zahlreichen Einzelanliegen geprägt. Nur erwähnt seien hier die 
von Albrecht IV. geltend gemachten und auf einem Rätetag der Herzöge 
nochmals diskutierten bayerischen Erbansprüche auf Görz, dessen letzter Graf 
Leonhard am 12.4.1500 starb, und das Dauerproblem der Schulden Maximi
lians bei Georg, die der Herzog nach einem am 30.8. in Augsburg vorgelegten 
Verzeichnis erneut einforderte. Beachtung verdient auch die feierliche Ein
setzung des königlichen Kammersekretärs Matthäus Lang in die Würde und 
Pfründe der Augsburger Dompropstei, die am 11.4.1500 vollzogen wurde. 
Wie bereits erwähnt, war Lang ein enger Vertrauter nicht nur des Königs, son
dern auch Georgs des Reichen, erhielt von diesem handschriftliche Briefe wegen 
Verwendung beim König und war auch des öfteren mit Gesandtschaften zum 

4 5 0 Wiesflecker, Maximilian, I I , 358-364; v. Kraus, Reichsregiment, 10-12. Zum Ver
hältnis zwischen Mailand und dem Reich vgl. Angermeier, Sforza. 

4 5 1 BayHStA PNU Reichsstädte 211; Friedhuber, 12, 192-201 (Itinerar Maximilians 
1500). 

4 5 2 Die Präsenz des Herzogs in Augsburg ist auch nachzuweisen im Ausgabenbuch der 
königlichen Hofkammer von 1500 (HKA Gedenkbücher 7, fol. 56f.). Vgl. auch BayHStA 
K.schw. 16207, fo l . l . 

4 5 3 Sanuto, 111,348, 511,565. 
4^4 Krenneri 3, S. 14. 
4 5 3 v. Kraus, Reichsregiment, 18-24; Wiesflecker, Maximilian, I I , 365 — 377. 
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niederbayerischen Herzog betraut 4 3 6. Da Lang ein Augsburger Patriziersohn 
war, entstanden 1500 wieder Streitigkeiten wegen des alten Konfliktthemas zwi
schen Hochstift und Reichsstadt, wegen des Statuts des Domkapitels, nach dem 
kein Augsburger Bürger und (seit 1474) auch kein Sohn eines Augsburger Bürgers 
Domherr werden durfte 4 3 7. Die Berichte über die Einsetzung Matthäus Längs als 
Dompropst in einem feierlichen Gottesdienst zeigen uns Georg neben dem 
König, der die Berufung seines Vertrauten betrieben hatte, als einen der bei den 
Weihehandlungen assistierenden Fürsten 4 5 8 . Die römische Kurie unterstützte 
zunächst die Stellungnahme der Augsburger Domherren, die beim Einzug Längs 
zum Gottesdienst am 11.4. den Dom verlassen hatten, gegen den neuen Dom
propst und den König 4 3 9 . Neben Erzbischof Berthold von Mainz und Graf Eitel
friedrich von Zollern vermittelte Georg im Auftrag des Königs während des 
Reichstags zwischen Lang und dem Domkapitel, bis schließlich am 8.8.1500 ein 
Schlichtungsvertrag zustande kam. Darin wurde unter Anerkennung des k a p i l 
lären Wahlrechts auf die Dompropstei in der Zukunft, unter genauen Bestim
mungen über Status und Aufteilung der mit der Dignität verbundenen Pfründen 
und unter Einsetzung von zwei Administratoren bis zur päpstlichen Konfirma
tion dieser Regelungen Matthäus Lang als Augsburger Dompropst bestätigt 4 6 0 . 
König und Reichstag bestätigten dem Domdekan Ulrich von Rechberg und den 
Domherren in einer gesonderten Urkunde vom 18.8., daß diese Schlichtungs
lösung eine Ausnahme darstellte und in Zukunft das Statut des Augsburger 
Domkapitels, keinen Sohn eines Augsburger Bürgers oder einer Augsburger Bür
gerin als Dignitär oder Kanoniker aufzunehmen, respektiert werden solle 4 6 1. 
König Maximilian konfirmierte nochmals separat den Schlichtungsvertrag vom 
8.8. und alle Privilegien und Gewohnheiten des Domkapitels . Schließlich 
wurde im Februar 1501 auch noch die päpstliche Konfirmation für Lang und die 
Regelungen des Schiedsvertrags erreicht 4 6 3. Nach dem Tod Bischof Friedrichs 
versuchte Maximilian dann vergeblich, Lang die Augsburger Kathedra zu 
verschaffen464. 

Albrecht IV. war ebenfalls persönlich zum Augsburger Reichstag gekom
men 4 6 3 , wogegen Pfalzgraf Philipp einige nur in den Reichsreformhändeln aus
reichend bevollmächtigte Vertreter entsandt hatte 4 6 6. Herzog Georg freilich 
bemühte sich im Lauf der Reichstagsverhandlungen um enge Kontakte und 
gegenseitige Abstimmung mit den pfälzischen Räten in Fragen der Rechte des 
1498 abgesetzten Herzogs Eberhard I I . von Württemberg, der Augsburger 

4 5 6 HHStA Max. 12, fol. 204' und 42/V, fol. 3. 
4 5 7 Zoepfl, Augsburg, 479f., 507f.; Kießling, Gesellschaft und Kirche in Augsburg, 

323-352; Geschichte der Stadt Augsburg, 164,413. 
° 8 Chroniken deutscher Städte 23, 74f. (Sender); ßayStaBi cgm 9ö0a, fol. 452 (Fugger). 
4 5 9 BayHStA Domkapitel Augsburg U 2872; Domkapitel Augsburg U - Pfründen 284/ 

1,2. 
4 6 0 BayHStA Domkapitel Augsburg U 2882. Vgl. auch K.bl. 103/4a, fol. 3-6 . 
4 b l BayHStA Domkapitel Augsburg U 2884. Unter den Sieglern für den Reichstag ist 

auch Herzog Georg. 
4 6 2 Ebda. 2885 (20.8.1500). 
4 6 5 Ebda. 2909. 
4 6 4 Vgl. BayHStA KbÄA 971, fol. 86; Zoepfl, Einfluß, 33. 
4 6 5 Er kehrte Mitte August nach München zurück (BayHStA KbÄA 3136, fol. 12). 
4 6 6 Friedhuber, 18; v. Kraus, Reichsregiment, 24. 
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Dompropstei, der neuen Reichsordnung und der pfälzischen Differenzen mit 
Hessen 4 6 7 . König Maximilian gelang es immerhin, durch einen Schiedsspruch im 
Weißenburger Streit 4 6 8 die Voraussetzungen dafür zu schaffen, daß Philipp die 
Beschlüsse des Augsburger Reichstags am 22.9.1500 doch noch akzeptierte4 6 9. 
Direkte Kontakte zwischen dem König und dem pfälzischen Kurfürsten aber 
kamen wegen der tiefgreifenden Differenzen nicht mehr zustande; hier spielte 
Georg der Reiche - für Maximilian sicher einer der Gründe, ihn an seinem Hof 
zu halten - seit 1496 eine wichtige Vermittlerrolle. Die enge pfälzisch-nieder
bayerische Kooperation auf politischem und dynastischem Gebiet seit 1495 fand 
ihren geradezu symbolischen Höhepunkt auf dem Augsburger Reichstag von 
1500, als Herzog Georg bei der feierlichen Belehnung Markgraf Joachims von 
Brandenburg am 11.8. als Vertreter des Pfälzers unter den den König umgeben
den Kurfürsten saß und den Reichsapfel hiel t 4 7 0 . Außerdem verfolgten Georg 
und Philipp 1500 gemeinsame Verhandlungspläne bei der eidgenössischen Tag
satzung . 

Der Augsburger Reichstag markiert durch die Errichtung des 1495 noch 
gescheiterten Reichsregiments zusammen mit den politisch-militärischen Nie
derlagen Maximilians der Jahre 1499/1500 sicher einen der Tiefpunkte von Macht 
und Ansehen des Königtums im Reich 4 7 2. Geschickt parierten die reformwilligen 
Stände unter Erzbischof Berthold damit auch die Errichtung des nur vom König 
abhängigen Reichshofrats von 1497/98. Zunächst aber lehnte Maximilian ein 
Reichsregiment als „Höhepunkt der... ständisch-zentralistischen Reichsreform
bestrebungen"473 gar nicht grundsätzlich ab (er griff den Gedanken in der Folge
zeit sogar selbst mehrfach auf), sondern setzte vor allem auf eine bessere Einbrin
gung der gegen Frankreich benötigten Reichshilfe durch das Regiment. Dagegen 
standen, wie schon 1495, zahlreiche Reichsstände der Errichtung einer neuen, 
potentiell gegen die territorialen Eigeninteressen gerichteten zentralen Obrigkeit 
im Reich ablehnend gegenüber 4 7 4 . Zunächst einmal war offen, wie das Reichs
regiment als eine Art permanenter Reichstagsausschuß, als Verkörperung der 
von den Ständen erlangten Teilhabe an der Reichsgewalt sich in der Substitu
ierung der königlichen Macht im Reich bewähren w ü r d e 4 7 3 . 

Nach etwa zweimonatigen Verhandlungen4 7 6 wurde die Ordnung des Reichs-

4 6 7 BayHStA K.bl. 103/4a, fol. 3-6; Württemberg. Regesten Nr. 467, 4983. 
4 6 8 TLA U I 7689. Vgl. Friedhuben 168-170. 
4 6 9 HHStA AUR. 
4 7 0 Friedhuber, 27. Der Reichsapfel war Abzeichen der Würde des (pfälzischen) Erz-

truchsessenamts. 
471 Friedhuber, 95. 
4 7 2 Vgl. dazu und zum Folgenden Angermeier, Reichsregimenter; ders., Reichsreform, 

192- 196; Wiesflecker, Maximilian, I I , 580f. (spricht vom „absoluten Tiefpunkt seiner gan
zen Regierungszeit"), 416. Eine kurze Übersicht über Entstehung, Zusammensetzung und 
Scheitern des Reichsregiments bei Härtung, Verfassungsgeschichte, 19f., Monographisch 
immer noch zentral ist v. Kraus, Reichsregiment. 

4 7 5 Angermeier, Reichsreform, 195. 
4 7 4 Ebda., 193—195; ders., Reichsregimenter, 302 — 51 1; v. Kraus, Reichsregiment, 52; 

Baron, 299f.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 379. 
4 7 3 v. Kraus, Reichsregiment, 47; Angermeier, Reichsregimenter, 314 (ebda., 270ff. wei

tere grundsätzliche Ausführungen zu Idee und Wirklichkeit der Reichsregimenter). 
476 v.Kraus, Reichsregiment, 18-24; Wiesflecker, Maximilian, I I , 367-379. 
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regiments in gegenüber dem Plan von 1495 etwas reduzierter Form 4 7 7 Anfang 
August 1500 beschlossen und, zusammen mit Bestimmungen über eine Reichs
türkenhilfe, auf den 2.7.1500 zurückdatiert und publiziert. Zu den Unterferti
gern zählten auch die bayerischen Herzöge Georg und Albrecht 4 7 8 . Ergänzende 
Punkte zum Reichsregiment, Elemente einer Reichskriegsordnung, Bestimmun
gen zum Landfrieden und zum Kammergericht und zahlreiche Einzelpunkte 
wurden in einem auf den 10.9. datierten Reichsabschied zusammengefaßt 4 7 9 , 
den Albrecht und Georg ebenfalls „personlich" unterfertigten4 8 0, Georg der Rei
che auch im Namen des Administrators des Erzbistums Bremen und der braun-
schweigischen Herzöge 4 8 1 . Der niederbayerische Herzog sollte auch, wie aus 
Art. 85 des Reichsabschieds und einem Schreiben Georgs an das Reichsregiment 
vom November 1500 hervorgeht4 8 2, als erster Vertreter der weltlichen Fürsten 
die in Art. 4 der Regimentsordnung vorgesehene persönliche Anwesenheit am 
Regiment in Nürnberg übernehmen. Wahrscheinlich versprach man sich auf 
dem Reichstag von der Präsenz des als mit dem König besonders eng vertraut gel
tenden Georg bei der ersten Sitzungsperiode des Reichsregiments ein leichteres 
Anlaufen der Geschäfte und bessere Kontakte zu Maximilian. Auch Albrecht IV. 
erscheint im Reichsabschied in besonders herausgehobener Stellung, nämlich als 
mit 1,300 fl pro Monat besoldeter Reichshauptmann483. 

Der „raht" von König und Reich 4 8 4 sollte aus dem König bzw. einem von ihm 
ernannten Statthalter und 20 Mitgliedern bestehen, nämlich sechs Kurfürsten 
(ein Kurfürst sollte jeweils drei Monate persönlich beim Regiment vertreten 
sein), je einem geistlichen und weltlichen Fürsten, einem Vertreter Österreichs, 
Burgunds, der Prälaten und der Grafen, zwei Städtedeputierten und sechs Ver
tretern neu eingerichteter Wahlbezirke, der Vorform der späteren Reichskreise. 
In wichtigen Beratungsgegenständen war die Erweiterung des Regiments um die 
restlichen Kurfürsten und neun Fürsten oder sogar bis zum Reichstag vorgese
hen. Das neue Gremium sollte vorerst sechs lahre in Nürnberg amtieren; als 
Beginn der ersten Quartalssession wurde der 16.9.1500 festgesetzt. Mit dem 
oder ohne den König sollte das Regiment „alle und jede unser als Römischen 
königs und des heiligen Reichs Sachen, recht, fried und ihrer beyder Vollziehung 

477 Angermeier, Reichsregimenter, 271 -275, verweist v. a. auf die Außenpolitik und die 
unangetastete königliche Lehnsgewalt. 

4 7 8 NuvSdR I I , 56-63; danach Zeumer, Nr. 177 (S.297-306) und weitere Drucke. 
4 7 9 NuvSdR I I , 63 -91 . Zusammen mit der Reichsordnung vom 2.7.1500 ist dieser 

Abschied nicht nur in zahlreichen Abschriften überliefert (HHStA RTA 1, fol. 35-76; MEA 
RTA 3a, fol. 330-380; BayHStA K. bl. 103/4a, fol. 7-60; KbÄA 3136, fol. 1 -56) , sondern 
auch bereits im Februar 1501 in München gedruckt worden (BayHStA RL Nördlingen 26: 
„Buch des heiligen römischen Reichs unnderhalltung"; darin weitere wichtige Reichs
gesetze seit 1442). 

4 8 0 HHStA MEA RTA 3 a, fol. 366'. 
4 8 1 HHStA RTA 1, fol. 74'. Das amtliche Augsburger Exemplar des Abschieds siegelte 

Georg als Vertreter der weltlichen Fürsten (BayHStA K.bl. 103/4a, fol. 114). Zur Annahme 
der Ordnungen durch die niederbayerischen Landstände vgl. HHStA RRb MM, fol. 71'. 

4 8 2 HHStA RTA 1, fol. 36', 69f. bzw. Reichsakten in genere 2, Fasz. 1, fol. 8. Vgl. 
v. Kraus, Reichsregiment, 30f. 

4 8 3 Vgl. die Elemente einer Reichskriegsordnung in den Artikeln 73-78 des Reichs
abschieds (BayHStA K.bl. 103/4a, fol.53'ff.) und Friedhuber, 44f. 

4 8 4 Nach den Augsburger Ordnungen zusammenfassend dargestellt bei v. Kraus, Reichs
regiment, 26-39. 
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und handhabung, auch widerstand den ungläubigen und andern anfechtern der 
christenheit, des Reichs, und was an dem frieden, rechten, ihrer hanthabung und 
auch dem wiederstandt obgemelt hanget, darzu dienstlich oder erschießlich sein 
mag" beraten und beschließen 4 8 3 . 

Nach Abschluß des Augsburger Reichstags hatte sich Georg vom König, der 
nach Tirol zog, getrennt, zunächst Königin Bianca Maria nach Donauwörth 
geleitet und war dann nach Landshut zurückgekehrt 4 8 6 . Maximilian bestellte am 
31.8. Kurfürst Friedrich von Sachsen zu seinem Statthalter beim Reichsregiment 
mit einem Jahressold von 6,000 fl . Als der Wettiner Ende Oktober zusammen mit 
seinem Bruder Erzbischof Ernst von Magdeburg in Nürnberg eintraf, war dort 
erst Berthold von Mainz persönlich anwesend 4 8 / . Bereits nach einem Monat legte 
Friedrich das Amt des königlichen Statthalters wieder nieder. Maximilian, der 
sich vom 24.10.-10.11.1500 selbst beim Regiment in Nürnberg befand, ver
suchte vergeblich, Albrecht IV. für diese Position zu gewinnen 4 8 8. Albrechts 
Hofmeister Wolfgang von Aheim übrigens war noch Ende August zum Vertreter 
des Bayern und die umliegenden Bistümer umfassenden „zirckels" beim Regi
ment bestimmt worden 4 8 9 . 

Aber nicht nur Albrecht, auch Georg weigerte sich, in Nürnberg zu erscheinen. 
Als der König am 10.11.1500 Nürnberg verließ und über Regensburg donau-
abwärts nach Linz zog 4 9 0 , kam Georg,am 13.11. zu ihm nach Straubing und 
erklärte ihm, er wolle den nach Nürnberg angesetzten Reichstag nicht besuchen, 
wenn nicht auch der König tei lnähme 4 9 1 . Wenige Tage später wandte der Herzog 
sich direkt an Erzbischof Berthold und die Nürnberger Regimentsräte und ent
schuldigte sich, da er wegen Beratungen mit seiner Landschaft über die Ein
hebung der 1499 ausgeschriebenen Landsteuer492 nicht, wie im Reichsabschied 
vorgesehen, persönlich nach Nürnberg kommen könne. Außerdem habe sich 
weder Markgraf Friedrich von Brandenburg noch irgendein anderer Fürst dazu 
bereiterklärt, ihn beim Regiment zu vertreten 4 9 3. Immer deutlicher zeigte sich 
die zunehmende Verhärtung zwischen Maximilian, der vorerst wegen der von 
ihm erwarteten Geldhilfe am Funktionieren der Augsburger Ordnung grundsätz
lich interessiert war, und Georg dem Reichen, denn 1501 verlangte der Herzog 
sogar unter Berufung auf eine angebliche Absprache mit dem König eine grund-

4 8 5 Art. 16 der Reichsordnung vom 2.7.1500 [Zeumer, Nr. 177, S. 300). 
4 8 6 BayStaBi cgm 900a, fol. 460'; Wiesflecker, Maximilian, I I , 377. 
4 8 7 Dazu und zum Folgenden v. Kraus, Reichsregiment, 54-56; Friedhuber, 83; Ludol

phy, 179—186; Peter Schmid, Kurfürst Friedrich von Sachsen, 52. Vgl. auch das Mahn
schreiben Erzbischof Bertholds an Pfalzgraf Philipp vom 27.9.1500 in BayHStA K.bl. 105/ 
4a, fol. 120. 

4 8 8 BayHStA KbÄA 2016, fol. 327 f. 
4 8 9 BayHStA KbÄA 2016, fol. 315 und KbÄA 3136, fol. 75. 
4 9 0 Das Itinerar des Königs im November 1500 nach HHStA Max. 10/W, fol. 27 ff. 
4 9 1 Dies geht hervor aus einem Brief Maximilians an Erzbischof Berthold (Vilshofen 

15.11.; ebda., fol.42). V. Kraus, Reichsregiment, 84, interpretiert dies als Stützung Maxi
milians durch Georg gegenüber dem nur mit mangelhafter Autorität ausgestatteten Reichs
regiment. Gemäß der Empfehlung des Königs wurde Georg mehrfach zu Erscheinen in 
Nürnberg aufgefordert (BayHStA K.bl. 270/1, fol. 202; HHStA Max. 10/IV, fol.99, 114), 
aber ohne Erfolg. 

4 9 2 Details dazu bei Spies, 200-206. 
4 9 3 HHStA Reichsakten in genre 2, Fasz. 1, fol. 8 (Landshut 18.11.1500). 
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sätzliche und völlige Freistellung von den Gesetzen von 1500 für sich. Maximi
lian erteilte ihm darauf eine deutliche Antwort („er lügt, ich hab kein abschyde 
mit im gemacht") 4 9 4 , kam aber im März 1501 deswegen doch noch einmal zu 
persönlichen Unterhandlungen mit Georg nach Freising 4 9 3. Weniger Anlaß als 
vielmehr Begleiterscheinungen der angesprochenen Verschlechterung der Bezie
hungen zwischen Georg und Maximilian dürften die fortgesetzten Finanziellen 
Differenzen, der Beginn massiver, Tirol betreffender Handelsstreitigkeiten496 

und das Aufkommen zahlreicher Territorialstreitpunkte an der Grenze zwischen 
Niederbayern und Oberösterreich 4 9 7 um die Wende 1500/01 sein. Wahrschein
lich ist, daß Georg im letzten Vierteljahr 1500 eine Kehrtwendung von der 
Unterfertigung zur Nichtanerkennung der Reichsordnung von 1500 vollzog. 
Gerade vor dem Hintergrund von Albrechts Beitritt zum Schwäbischen Bund 
(1.2.1500) und des ersten Rüstungsgebots für Niederbayern (1.5.1500) scheint 
Georg Wert darauf gelegt zu haben, sein Land nicht mehr zu verlassen und auf 
einen Krieg vorzubereiten. Dies würde auch bedeuten, daß er die Vergeblichkeit 
seiner jahrelangen Bemühungen bei Maximilian um eine förmliche Anerkennung 
seines Testaments erkannt und deswegen einen Bruch mit dem König vollzogen 
hatte. Dagegen knüpfte Albrecht IV. seine Kontakte mit dem König, dem Schwä
bischen Bund und auch dem Reichsregiment 1501 stetig enger4 9 8. 

Vom Nürnberger Regimentstag im Frühjahr 1501 aus, der über die Fort
setzung des Waffenstillstands mit Frankreich und das Einbringen weiterer 
Reichshilfe zu entscheiden hatte und den Maximilian im April für eine Woche 
persönlich aufsuchte499, wurde Georg der Reiche im Rahmen allgemeiner Aus
schreiben zweimal unter der Androhung des Regalienentzugs zur endgültigen 
Annahme und Einhaltung der Reichsordnung von 1500, zur Erlegung der 
Reichshilfe und zum persönlichen Erscheinen in Nürnberg zur nächsten Bera
tungsrunde Ende Juli 1501 aufgefordert300. Die Verärgerung Maximilians über 
Georg wird deutlich in einem Ulm und den Herzog betreffenden Wildbannstreit, 
den der König ohne weiteres und sofort zugunsten der Reichsstadt entschied5 0 1. 
Spätestens ab Sommer 1501 fehlt in den Briefen Maximilians an Georg auch die 
Anrede als Hofmeister3 0 2. 

Immerhin verpflichteten sich dann auf Ansuchen des Herzogs die niederbaye
rischen Landstände im April/Mai zur Einhaltung der Ordnungen von 15 0 0 3 0 3 ; 
Georg und Maximilian trafen sich, ebenfalls im Frühjahr, zweimal persönlich in 
Freising (März) und Augsburg (April) 3 0 4 und hielten ansonsten diplomatische 

4 9 4 BayHStA KbÄA 2016, fol. 352. Andererseits nutzte Georg das Nürnberger 
Regiment durchaus zum Anbringen eigener Territorialhändel (BayHStA PNA 6423/1, 
fol. 64-110; v. Kraus, Reichsregiment, 84f.). 

4 9 5 BayHStA KbÄA 2Ü16, foi. 589f. 
4 9 6 TLA Max. XIII/307, fol. 5. 
4 9 7 HHStA Max. 10, fol. 137. 
4 9 8 Vgl. v. Kraus, Reichsregiment, 95, 107 f. 
4 9 9 Wiesflecker, Maximilian, I I I , 6-8 , 79-86. 
5 0 0 BayHStA PNU Landschaft 419 (2.4.); StV 3593, fol. 7 (19.4.; Druck). 
5 0 1 HHStA RRb X, fol. 622' (Nürnberg 21.4.1501). 
5 0 2 Vgl. HHStA Max. 12, fol. 200 (2.8.). 
5 0 3 HHStA RRb MM, fol. 71'. 
5 0 4 BayHStA KbÄA 2016, fol.389f.; HHStA Max. 11, fol.92. Vgl. das königliche Itine-

rar 1501 beiSchäffer, 1501,231-243. 
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Kontakte 3 0 3; der König setzte sich auch nochmals für Belange des Niederbayern 
beim Reichsregiment e in 3 ü b . Georg seinerseits beschickte nun den Nürnberger 
Regiments- und Reichstag vom 25.7.-16.9.1501 5 0 7 , wo erneut über Befesti
gung und Durchführung der Gesetze von 1500, daneben die Finanzierung des 
Reichskammergerichts, die Beziehungen zu Frankreich und zur Pforte, die Ein
hebung des päpstlichen (ubiläumsablasses im Reich und den Beitritt Basels zur 
Eidgenossenschaft beraten wurde, mit zwei Räten, Dr. Sebastian Ilsungund Hans 
von Herbilstadt 3 0 8. llsung empfahl seinem Herrn auf nachdrückliche Vorhaltun
gen des Reichstags hin die Annahme der Besetzungsprinzipien der Regiments
ordnung und wies ihn besonders darauf hin, daß er, Georg, im gültigen Verzeich
nis der zu persönlichem Erscheinen in Nürnberg verpflichteten Fürsten erst an 
vierter Stelle stehe3 0 9. Nachweislich vollzogen hat Georg dann nur einen Punkt 
der Augsburger Ordnung von 1500, der im Reichsabschied von 1501 nochmals 
in Erinnerung gerufen worden war: Als letzter der Wittelsbacher zahlte er Ende 
1501 120fl für den Unterhalt des Reichskammergerichts310. Im Frühjahr 1502 
schließlich löste der König das Nürnberger Reichsregiment auf und ergriff wei
tere Maßnahmen gegen Erzbischof Berthold von Mainz, dessen strikt antikönig
licher, ständisch-zentralistischer Kurs gescheitert war 3 1 1 . Das Wiedererlangen 
der politischen Initiative im Reich durch Maximilian zeichnete sich damit ab. 

Für die letzten Lebens- und Regierungsjahre Georgs des Reichen 1502/03 
werden unsere Quellen, soweit sie nicht Vorgänge innerhalb Niederbayerns 
betreffen, sehr spärlich. Relativ am besten unterrichtet sind wir noch über 
Georgs fortgesetzte Kontakte zum Pfalzgrafen, die im nächsten Hauptteil dar
gestellt werden. Die Beziehungen zu König Maximilian, der sich 1502 haupt
sächlich in Schwaben und Tirol, 1503 dann am Rhein und im Elsaß aufhielt 3 1 2, 
schliefen fast völlig e in 3 1 3 . Dominierend im Verhältnis zwischen Georg und dem 
König blieb, soweit aus den Quellen ermittelbar, zum einen die Frage der Schul
den Maximilians beim Herzog, die noch im November 1503, als Georg bereits 
todkrank in Ingolstadt lag, erörtert wurde 3 1 4 . Zum anderen entwickelte sich, 
wie bereits dargelegt, seit 1501 ein weitreichender Handelskonflikt zwischen 
Niederbayern und Tirol, der sich 1503 weiter zuspitzte, als Georg immer öfter 
zollfreie Passagen von für den Innsbrucker Hof bestimmten Lebensmitteln auf 
dem Inn verweigerte. Alle drei Beobachtungen - das Verstummen der diplo
matischen Quellen, das Beharren auf dem Eintreiben der königlichen Schulden 

5 0 5 HHStA Max. 11, fol. 40 und 12, fol. 204'. 
5 0 6 HHStA Max. 11, fol.4. 
5 0 7 Vgl. dazu HHStA Max. 11, fol. 58-62: RRb MM, fol. 77 f. sowie v. Kraus. Reichsregi

ment, 135; Schaffen 1501, 102-154; Wiesflecker, Maximilian, I I I , 8 - 10. 
5 0 8 Vgl. den Reichsabschied vom 14.9.1501 in HHStA RTA 1, fol .87- 126 oder BayH 

StA PNU Reichssachen 52/2; Druck: NuvSdR I I , 91-102. Neben Georg hatten auch Al
brecht IV. und Pfalzgraf Philipp Vertreter entsandt. 

5 0 9 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 226f. (26.8. 1501). 
5 , 0 Ebda., fol. 231-234. 
511 Angermeier, Reichsreform, 196f.: v. Kraus, Reichsregiment, 178; Wiesflecker, Maxi

milian, I I I , 11-15. 
5 1 2 Christoph Fr. Stalin, Aufenthaltsorte. 561 f. 
5 1 3 HHStA Max. 12, fol. 51 erwähnt zum November 1502 nochmals ein Treffen könig

licher und niederbayerischer Räte in Augsburg. 
5 1 4 HKA Gedenkbücher 14, fol. 242. 
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und die grundlose Eskalation eines Konflikts im seit 1492 problemlos funktionie
renden niederbayerisch-tirolischen Handel - lassen sich interpretieren als Sym
ptome eines grundlegenden und endgültigen Bruchs Herzog Georgs, der jetzt 
vielleicht endlich das taktische Spiel des Königs durchschaut hatte, mit Maximi
lian und einer immer stärkeren Isolierung und Verhärtung des Herzogs, für die 
etwa auch die Entlassung und Gefangensetzung seines Kanzlers Kolberger 1502 
steht. 

6. Der Anfall der Grafschaft Görz an Habsburg 1500 

Die Jahre zwischen 1493 und 1505 bedeuteten für die habsburgische Territo
rialpolitik eine Phase wichtiger Festlegungen neuer Grenzen des Hausbesitzes, 
etwa gegen die Eidgenossenschaft und gegen Bayern 3 1 3. Dazu gehörte auch die 
Sicherung der Grafschaft Görz 1500 und damit die Herstellung einer inneralpi
nen Verbindung durch das Pustertal zwischen Kärnten und Tirol. Vieles spricht 
dafür, daß Venedig für König Maximilian dabei als Konkurrent um Görz sehr 
viel wichtiger war als Bayern 3 1 6, das nach der Initiative Albrechts IV. von 1487 
im Rahmen seiner Tirolpolitik, die dem Vertragssystem zwischen Bayern und 
Görz von 1392 zur Realisierung hatte verhelfen wollen, nur noch vereinzelte 
Vorstöße in dieser Richtung unternommen hatte. Maximilian erreichte in den 
neunziger Jahren zwar nicht die Erneuerung der Erbverträge zwischen den ver
schiedenen Habsburger Linien und Görz von 1394 und 1462, schloß aber mit 
Graf Leonhard (1462-1500), dem letzten Görzer, 1497 einen Gütertauschver-
t rag 3 1 7 und verpflichtete in einem Ausschreiben vom 1.10.1498 die Untertanen 
der Grafschaft auf sich als „rechter nächster unnd naturlicher erb" nach 
Leonhards Tod 3 1 8 . Aus einer wohl gleichzeitigen Instruktion geht hervor, daß 
Maximilian Görz und besonders dem Pustertal hohen strategischen Wert beimaß 
als „ain slüssl und clawsen .. . unnsers haws Österreich gegen den Venediger". 
Aus Krankheit und Schwäche des Grafen erwüchsen deswegen Gefahren für das 
Haus Österreich, denen es rechtzeitig zu steuern gelte. Außerdem geht aus der 
Instruktion hervor, daß der König die bayerischen Ansprüche auf Görz kannte, 
ihnen aber im Vergleich zu der von Venedig ausgehenden militärischen Gefahr 
keine Bedeutung z u m a ß 3 1 9 . 

Als Graf Leonhard von Görz am 12.4.1500 in Lienz starb, war die Inbesitz
nahme seines Erbes binnen eines Monats für Maximilian kein Problem. Interes
sant ist übrigens, daß wir davon ausgehen können, daß Herzog Georg die An
sprüche Maximilians und die von ihm verfolgten Ziele genau kannte, war er doch 
dabei, als der König im Januar 1498 in Innsbruck mailändischen Gesandten die 
Gründe für den Gütertausch mit Görz 1497 und die habsburgischen Ansprüche 
auf die Grafschaft darlegen l i eß 3 2 0 . Trotzdem ging, als die Nachricht von der Ein
ziehung Görz' durch Maximilian in Bayern bekannt geworden war, die erneute 
Geltendmachung wittelsbachischer Ansprüche wieder von Albrecht IV. aus; 

3 1 3 Hinweis von O. Brunner, Spätmittelalter, 82 f. 
5 , 6 Vgl. die Darstellung von Wiesflecker, Görz, 373-384. 
5 1 7 Wutte, 301. 
5 . 8 TLA Max. IVb/16, fol. 1. 
5 . 9 Ebda., fol. 3. 
5 2 0 Gröblacher, 236 Anm. 15. 
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es kam dabei aber nicht zu weitreichenden Maßnahmen. Am 4.5.1500 kamen 
gelehrte Räte Albrechts und Georgs (Kanzler Wolfgang Kolberger, Dr. Peter 
Kraft, Dr. Hieronymus de Croaria) in Freising zu Beratungen über die mit dem 
Görzer Erbfall zusammenhängenden Fragen aus Sicht der Wittelsbacher zusam
men 3 2 1 ; ihr ausführliches Gutachten ist uns erhalten 5 2 2 . In der Einschätzung der 
Heranziehbarkeit des an anderer Stelle ausführlich dargestellten Vertrags der 
bayerischen Herzöge mit den Grafen Heinrich IV. und Johann Meinhard von 
Görz von 1392 für die Begründung von Erbansprüchen auf Görz im Jahre 1500 
ergaben sich zwischen den Räten Albrechts und Georgs deutliche Meinungs
unterschiede. Während die Oberbayern wegen der damaligen Minderjährigkeit 
der Görzer Grafen, der Verschreibung von Reichslehen, der BindungsWirkung 
nur für eine Generation und verschiedener formaler Mängel der Urkunden eine 
Anwendbarkeit der Bestimmungen von 1392 für unmöglich hielten 3 2 3, suchten 
die Niederbayern diese Argumente durch Zurückgehen auf die Rechtsgrund
lagen seit der Zeit Karls des Großen und durch Anwendung der Bestimmungen 
des römischen Rechts, besonders in der Frage der Reichslehnbarkeit von Görz, 
zu widerlegen 3 2 4 . Sie hielten dafür, daß der Vertrag von 1392 jetzt, nach dem 
Tod des letzten Grafen, noch anwendbar sei und „das die fürsten von Bayrn 
ain gutte sach unnd ansprach haben zu genannter erbschafft" 5 2 5 . Gleichzeitig 
wiesen sie freilich auf die Probleme der politischen Durchsetzbarkeit gegen
über Maximilian hin: 

dann der außgang deß rechtens tzweyfenlich ist. So ist ain grosse sach unnd ain klaine 
zeyt darzu unnd wissendt nicht, nachdem der widerstandt auch groß möcht sein, was der 
für gerechtikait hette 5 2 6. 

Das Fehlen aller weiteren Quellen gibt einen Hinweis darauf, daß es - wohl 
auch angesichts der Unstimmigkeit zwischen den Herzögen - über diesen Räte
tag hinaus nicht zu weiteren Aktionen wegen Görz kam. Interessant ist aber die 
Tatsache, daß in den folgenden Jahrhunderten noch wiederholt in bayerischen 
Gutachen auf den Görzer Erbfall von 1500 und die eventuellen Ansprüche der 
Wittelsbacher eingegangen wurde. Der Bedeutung nach an der Spitze steht hier 
die Darstellung „Wie die graffschaft Görtz in des hawß Österreich gwalt chomen 
ist" von Augustin Kölner, dem Sekretär, Archivar und Rat Albrechts IV., enthal
ten in einem wohl 1540 entstandenen, mit ausführlichen historischen Erläute
rungen versehenen Archivrepertorium 5 2 7 . Kölner bezog sich dabei auf die im 
Münchener Briefgewölbe gesondert aufbewahrten Unterlagen des H.Jahr
hunderts und das Rechtsgutachten von 1500 und betonte die divergierenden 
Interessen Albrechts und Georgs, der sich wegen der für sein Testament er
hofften Anerkennung und seiner ständigen Präsenz am Königshof nicht offen 
gegen Maximilian habe stellen wollen. Auch Albrecht habe, als er diese Taktik 
bemerkte, die Görzer Ansprüche bald fallenlassen und sich - erfolgreich -

5 2 1 BayHStA PNU Ausw. St. 717. 
5 2 2 BayHStA KbU 9351. 
5 2 3 Ebda., fol. 2 - 4 ' . 
5 2 4 Ebda., fol. 5-23. Viele der Argumente wurden übrigens im Streit um das niederbaye

rische Erbe wiederaufgegriffen. 
5 2 5 Ebda., fol. 23. 
5 2 6 Ebda. 
5 2 7 BayHStAKbÄA 1153, fol. 147f. 
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darauf konzentriert, seine Ansprüche auf Georgs Erbe vom König bestätigt zu 
bekommen. So sei es, wie Kölner in einem anderen Repertorium schreibt, mög
lich geworden, daß Maximilian in die Grafschaft „eingedrungen" sei 3 2 8 . 

3 2 8 BayHStA KbÄA 4783, fol. 15. Die Görz betreffenden Unterlagen wurden in der glei
chen Urkundenlade wie die Dokumente zum Streit um Tirol 1478 —1492 und zum „Inter
esse" Maximilians aufbewahrt. Vgl. weitere Ausarbeitungen in BayHStA K.schw. 16580. 
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J. Niederbayern und Pfalz 1490-1503. 
Verdichtung der politischen Kooperation 

und das Testament Herzog Georgs von 1496 

I . Z u s a m m e n a r b e i t i n r e i chs - und 
t e r r i t o r i a l p o l i t i s c h e n Fragen 

1. Kurpfälzische Territorialstreitigkeiten als Vermittlungsfeld für Herzog Georg 

War schon die gesamte zweite Hälfte des 15. Jahrhunderts eine Zeit enger 
Kooperation der pfälzischen und der niederbayerischen Linie der Wittelsbacher, 
so intensivierte sich diese Zusammenarbeit nochmals nach dem Einschnitt von 
1492, während die Furcht vor einer Familienallianz des Hauses Bayern im Reich 
lebendig blieb. Georg schloß sich mit Kurfürst Philipp als Hauptträger der anti
königlichen und überhaupt antihabsburgischen Opposition enger zusammen, 
versuchte aber auch verschiedentlich Vermittlungen zwischen König und Pfalz
graf 1. Schließlich geriet er immer mehr ins pfälzische Fahrwasser, bis hin zu Plä
nen einer staatlichen Vereinigung beider Fürstentümer. 

An vielen Beispielen aus der Zeit der gemeinsamen pfälzisch-niederbayeri
schen Frontstellung ließe sich die eng koordinierte Politik beider Fürsten zeigen. 
Bemerkenswert ist dabei besonders, daß der Pfalzgraf schon früh aus der Tat
sache der stetigen Anlehnung Georgs an das Reichsoberhaupt für seine eigenen 
Ziele Nutzen zu ziehen trachtete. Ein Beispiel für diese pfälzisch inspirierte poli
tische Kooperation ist etwa die Frage der vom Kaiser im September 1488 in den 
Schwäbischen Bund erforderten, dem Pfälzer vielfältig verbundenen Ritter
schaft des Kraichgau2. Schon im März 1489, als Georg beim Kaiser in Innsbruck 
war, ersuchte Philipp ihn, die pfälzischen Ansprüche auf Landsässigkeit der 
Kraichgauer beim Reichsoberhaupt durchzusetzen. Georg vertrat dieses Anlie
gen in Innsbruck erfolgreich3. Recht auffällig ist dann das Interesse Philipps 
gegen Ende des Jahres 1490, Georgs gute Beziehungen zu den Habsburgern 
wegen seiner Teilnahme am Ungarnzug Maximilians auszunutzen. Dem Pfälzer 
ging es um die Vertretung gesamtwittelsbachischer Forderungen gegen den 
Schwäbischen Bund beim Kaiser, betreffend Werbungen bei der Schweiz und 
Nürnberg, den Ritterbund der Löwler, das Hochstift Speyer und das Kloster 
Maulbronn und erneut die Ritterschaft im Kraichgau und der Ortenau, „damit 
nu dem bundt... der schyn keiserliches willens abgesnitten werd . . a l s o auch 

1 Vgl. Häusser, 464f.; Gollwitzer, Einltg, zu RTA 6, 76-79; ders., Reichshauptleute, 
257-259; Press, Bayern, 495. 

2 Dazu und zum Folgenden A. G. Kolb, 56-100; Press, Kraichgau, 39 sowie die Quel
len in RTA 5, Nr. 152. 

3 GLA 67/908, fol.295-299. 

663 



um spezifisch pfälzische Belange. Diese Aufforderungen erreichten Georg aber 
erst nach seiner Abreise aus Wien 4. 

Haben wir hier Beispiele für eine mehr selbstverständlich-alltägliche Koopera
tion der Wittelsbacher in Fragen des Spannungsfelds von Reichs- und Territorial
politik vor uns, so handelt es sich bei der nächsten Gruppe von Beobachtungen 
zu einer abgestimmten pfälzisch-niederbayerischen Politik um Probleme, wo 
man eine solche Abstimmung zunächst weniger erwartet, nämlich nachbarliche 
Irrungen der Kurpfalz aufgrund ihrer Hegemonial- und Territorialpolitik am 
Rhein. Um so deutlicher ergeben die niederbayerischen Vermittlungsversuche 
mit Kurmainz und Württemberg, beide in der Mitte der neunziger Jahre, trotz der 
räumlichen Distanz einen Ansatzpunkt für enge Fühlungnahme zwischen Her
zog Georg und Kurfürst Philipp auch in Fragen der Territorialpolitik. 

Zuvor sei noch ein früheres Beispiel für diesen Sachverhalt gegeben. Es betrifft 
Streitigkeiten des Pfalzgrafen mit Erzbischof Johann von Trier (1456-1503; aus 
dem Hause Baden) wegen der Einnahme etlicher von Trier beanspruchter 
Schlösser durch Philipp. Georg bemühte sich im Sommer 1488 um eine Bei
legung; er schickte Gesandte nach Heidelberg, um zusammen mit Erzbischof 
Hermann von Köln aus dem der Pfalz eng verbundenen Haus Hessen die Ver
mittlung zu übernehmen. Der Pfalzgraf aber lehnte den Kölner ab und wollte 
Graf Eberhard den Älteren von Württemberg um Ausgleichsbemühungen bitten. 
Georg, der die rheinischen Territorial Verhältnisse kaum kannte, erneuerte seine 
Bitten gegenüber dem Pfalzgrafen, ihm und dem Erzbischof von Köln die Ver
mittlung zu übertragen; vom Ausgang dieser Bemühungen wissen wir nichtsD. 

Eingehendere Behandlung verdienen die Beziehungen zwischen Kurpfalz und 
Kurmainz unter dem auch für die Reichspolitik so bedeutenden Erzbischof 
Berthold von Henneberg (1484—1504)6. Die expansive Pfälzer Politik hatte 
Mainz in der Machtstellung am Mittelrhein überflügelt und auf die unmittelbare 
Umgebung der Stadt und den Rheingau zurückgedrängt 7. Nicht nur in der 
Territorial-, sondern auch in der Reichspolitik waren beide Kurfürsten Kon
trahenten, besonders wegen der exponierten Rolle Bertholds in der Reichsre
formpolitik 8. Ihre „wechselnd angespannten Beziehungen"9 begannen schon 

\ Ebda., fol.300-311 (Zitat fol. 310). 
D An Quellen zum Vorstehenden sind lediglich drei zwischen Heidelberg und Lands

hut vom Juli-Sept. 1488 gewechselte Briefe erhalten: BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 
196-198. 

6 Zu Berthold vgl. die älteren Skizzen von Härtung, Berthold; Bader, Berthold und 
Bock, Berthold; Ziehen, I I , 773-778 und die neuere Arbeit über die Reichs- und Reichs
reformpolitik von Schröcker, Berthold. 

7 Schaab, Kurpfalz, 189. 
8 Zusammenfassungen bei Wiesflecker, Maximilian, I I I , 58-70 und Schröcker, Ber

thold, 392-404. Die eingehende Darstellung von Ziehen (1934/37) ist allzusehr geprägt 
von der These, daß die Vorgänge am Mittelrhein entscheidend waren für die Kämpfe um die 
Reichsreform und daß sich die Frontlinien des Verfassungskampfs auch in der Territorial
politik auswirkten (Ziehen, I I , 749ff.). So seien die Reformgesetze von 1495 erst nach der 
Beilegung des Streits zwischen Mainz und Pfalz auf dem Reichstag entstanden (ebda. 498, 
760) und die Reichsreform schließlich am „mittelrheinischen Dualismus" gescheitert 
(ebda., 790). Zum pfälzisch-mainzischen Dualismus vgl. Petry, Kräftespiel, 82ff.; speziell 
zur Zeit um 1500 ders., Schwerpunktbildung. Stets zu vergleichen sind auch die Karten bei 
Alter, Nr. 50-53, 80, dazu die Textbegleithefte Nr. 11, 24. 

9 Schaab, Kurpfalz, 212. 
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mit Bertholds Wahl von 1484, die gegen pfälzische Interessen erfolgte. 1486 gab 
es zwar einen Vertrag über die Beilegung der gegenseitigen Irrungen, doch spitz
ten sich die Verhältnisse 1488/89 wegen Bertholds Beitritt zum Schwäbischen 
Bund, in dem der Mainzer bald die treibende Kraft wurde, zu, zumal die Diffe
renzen im Rheinhandel nicht ausgeräumt waren 1 0. Ab 1491 nahmen diese 
Schwierigkeiten wieder zu. Es ging um Besitzungen und Handelsrechte am 
Rhein, vor allem in der Umgebung des mainzischen Bingen, dessen Handels- und 
Umschlagsrechte Philipp 1493 entscheidend einzuschränken suchte, obwohl 
Anfang 1492 noch ein Rheinhandelsvertrag abgeschlossen worden war 1 1 . Nach 
ergebnislosen Vermittlungen der rheinischen Mitkurfürsten bestand im Frühjahr 
1494 sogar die Gefahr eines Kriegs zwischen dem Schwäbischen Bund und 
der wittelsbachischen Partei. Herzog Georg hatte nämlich Pfalzgraf Philipp 
die von diesem erbetene Rückendeckung gewährt und in seinem Fürstentum 
schon am 26.1.1494 ein Rüstungsaufgebot zur Unterstützung des Pfälzers 
».fruntschaft und einung halb" ausgehen lassen12. Dieses Ausschreiben wurde 
noch zweimal wiederholt 1 3. Auch Albrecht IV. hatte dem Pfalzgrafen schon 
im Januar Hilfe zugesagt; zusammen mit Georg schlug er Philipp einen wittels
bachischen Rätetag vor. Dieser griff den Vorschlag auf und setzte für den 
10.3.1494 ein persönliches Zusammenkommen der wittelsbachischen Fürsten 
fest. Trotz der laufenden Vermittlungen durch Köln und Trier forderte er von 
den bayerischen Herzögen erneut Truppenhilfe gegen Mainz „zu der gegenwere 
und hanndthabung seins fürstenthumbs unnd des hauß Bairen" 1 4. Nach den 
wenigen uns vorliegenden Quellen scheint dieses Treffen Mitte März unter gro
ßer Geheimhaltung in Neumarkt in der heutigen Oberpfalz stattgefunden und 
die völlige Unterstützung des Pfalzgrafen gegen Mainz beschlossen zu haben l D. 

Angesichts dieser Formierung der wittelsbachischen Partei und der fort
dauernden Kriegsrüstungen Philipps wandte sich Berthold an den König um 
Hilfe, der in einem Ausschreiben vom 7.5.1494 den bayerischen Herzögen und 
Pfalzgraf Otto Kriegshilfe für die Kurpfalz verbot 1 6. Maximilian setzte weiterhin 
für Juni 1494 einen Rechtstag an und konnte so wenigstens eine militärische 
Konfrontation verhindern. Im Mai 1494 hatte er den zehnjährigen Frankfurter 
Landfrieden von 1486 aus eigener Machtvollkommenheit um drei Jahre verlän
gert und seine Beachtung den Reichsständen eingeschärft. Der König erhöhte 
also auch auf diese Weise den Druck auf die rheinischen Kontrahenten und 
konnte schließlich am 15.6.1494 ein für den Krisenfall nach Speyer beordertes 
Aufgebot des Reiches wieder absagen 1 7 . 

10 Bock, Berthold, 156; ders., Schwäbischer Bund, 52ff.; Ziehen, I I , 787 f. 
1 1 Genaueres bei Ziehen, I I , 466ff., 788; Simon, 57-62; Wiesflecker, Maximilian, V, 

78. 
1 2 BayHStA NKB 43, fol. 88. 
13 Krenner\2, 382-391 (20.3., 30.6.1494). 
1 4 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 190, 192; FüS 207, fol. 1 (Zitat). 
1 5 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 191; KbÄA 583, fol. 230; Arnpeck, 434. Danach Riez

ler, Baiern, 566 f. 
1 6 HHStA Max. 3, fol. 306f.; RI XIV, Nr. 646,650. Dazu Wiesflecker, Maximilian, V, 78 

mit Anm. 3 u. 4; Spausta, 2 -5 ; Ziehen, I I , 454ff. 
17 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 25; Ziehen, I I , 455f. Vgl. auch die Kredenz für einen 

königlichen Gesandten nach Bayern und Salzburg Speyer 4.6.1494 (HHStA Max. 3, 
fol. 349) sowie RI XIV, Nr.649, 661/62, 794/95, 3010. 
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Der Weg zum auch nur vorläufigen Ausgleich war aber noch lang. Die Wittels
bacher nämlich konzentrierten jetzt ihre Aktivitäten auf diplomatischem Wege 
darauf, NichtVerlängerung und Auseinanderbrechen des Schwäbischen Bundes 
zu erreichen. Die Erneuerung der Bundeseinung, an der auch Maximilian unmit
telbares Interesse hatte, war 1496 fällig und spielte schon auf dem Reichstag von 
1495 eine wichtige Rolle 1 8. Bereits im Zusammenhang mit den Rüstungs
vorbereitungen zur Hilfe für die Pfalz hatte Georg Albrecht ersucht, sich beim 
König dafür einzusetzen, daß der Schwäbische Bund nicht verlängert werde 1 9. In 
dieselbe Richtung zielten die Aktivitäten des Pfalzgrafen ab August 1494 wegen 
der Verlängerung der wittelsbachischen Einung mit Nürnberg von 1491, um 
Bemühungen des Schwäbischen Bundes um einen Beitritt der Reichsstadt zu 
konterkarieren20. Im unmittelbaren Vorfeld des Wormser Reichstags empfahl 
der königliche Rat und Küchenmeister Sigmund von Rorbach (11511), gleich
zeitig ein enger Vertrauter Herzog Albrechts, dem Oberbayern, die Herzöge soll
ten versuchen, die Vermittlung im Streit zwischen Pfalz und Mainz auf dem 
Reichstag an sich zu bringen und so den Bund zu schwächen: 

wan die bericht geschäche, der punt solt damit vast sein end haben und ist euren gnaden 
fueglich2'. 

Albrecht ergriff in seinen Reichstagsinstruktionen sofort entsprechende Initia
tiven und konnte sich auch Georgs Unterstützung dafür sichern2 2. 

Auf dem Wormser Reichstag von 1495 mündete eine zweite die Kurpfalz 
betreffende Serie von Streitigkeiten in die Vermittlungsbemühungen der bayeri
schen Herzöge, und wieder war ein Mitglied des Schwäbischen Bundes invol
viert, nämlich Württemberg. Zwischen beiden in einem breiten Grenzsaum 
ineinander verzahnten Territorien ging es im letzten Jahrzehnt des 15. Jahrhun
derts vor allem um die Abgrenzung im Kraichgau und die Rechte über den dorti
gen Adel, die Herrschaft Reichenweiher, Kloster Maulbronn, gegenseitige Stra
ßensperren und die von Württemberg betriebene Markierung beanspruchter 
Grenzen durch die Anlage von Landgräben 2 3 . 

Der gewichtigste Zwischenfall, ein „kleiner Stellvertreterkrieg gegen Anhän
ger Württembergs im Grenzbereich des Kraichgau"2 4, war die Fehde des pfälzi
schen Dienstmanns Hans Lindenschmid gegen Eitelschelm von Bergen, Mitglied 
des Schwäbischen Bundes, im Herbst 1490. Zwei Tage des Schwäbischen Bun
des beschlossen die Aufstellung eines Truppenkontingents, doch der Kaiser ver
bot mit Blick auf das laufende Ungarnunternehmen des Königs jeglichen Waffen
gang im Reich und der Handel konnte im November 1490 vorläufig verglichen 
werden 2 3. Auf dem Nürnberger Reichstag von 1491 wurde wegen der pfälzisch-

18 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 53 f. 
1 9 BayHStA KbÄA 2016, fol. 48 und RTA 5, Nr. 1028 Anm. 1 (29.3.1494). 

2 0 RTA 5, Nr. 1028, 1029; Wagner, Hohenzollern, 489. Zur bereits ausführlicher behan
delten Vorgeschichte der Verlängerung der Einung mit Nürnberg am 19.3.1495 vgl. v.a. 
die in GHA HU 871 erhaltenen wittelsbachischen Korrespondenzen. 

2 1 RTA 5, Nr. 1748. 
2 2 Vgl. RTA 5, Nr. 60, 1750, 1751. 
2 3 Material dazu in GLA 67/908, fol. 1 ff. Vgl. Ernst, Eberhard, 215-220; Stievermann. 

Eberhard, 99 und Ulrich Müller, Sp.80—90. Siehe auch: Historischer Atlas von Baden-
Württemberg, Karte Nr. VI , 2. 

24 Schaab, Kurpfalz, 212. 
2 5 Vgl. Wagner, Hohenzollern, 310-312; Hesslinger, 174-176; Ulrich Müller, Sp.77. 
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württembergischen Irrungen weiterverhandelt, und unter den in der Folgezeit 
genannten Schlichtern finden wir neben den Bischöfen von Eichstätt und Augs
burg auch Albrecht IV. und Georg den Reichen26. Philipp aber verfolgte 1491/ 
92 hochfliegende Pläne gegen seinen südlichen Nachbarn: er wollte unter Aus
nutzung der Differenzen im Grafenhaus Württemberg ganz oder zumindest teil
weise an sich bringen und so den Schwäbischen Bund schwächen. Albrecht 
unterstützte diese Pläne, Georg allerdings verhielt sich zögernd 2 1 . Seit einem letz
ten Versuch im Mai 1492 ruhten die Vermittlungen. Als sich Pfalzgraf Philipp im 
September 1494 - inzwischen war der Streit mit Mainz in den Vordergrund 
getreten - über fortgesetzte württembergische Übergriffe beklagte und die 
Einung mit Württemberg von 1485 aufkündigte, war es Herzog Georg, der die 
Vermittlung erneut übernahm und einen gütlichen Tag vor seinen Räten nach 
Maulbronn auf den 8.12.1494 ansetzte. Er begab sich Anfang November selbst 
nach Stuttgart und erwirkte dort die Zustimmung Graf Eberhards des Älteren zu 
den Verhandlungen28. Auf pfälzische Bitten hin verlegte Georg den Schlich
tungstag nach Bruchsal und setzte den 11.1.1495 als neuen Termin fest2 9. Es 
entzieht sich unserer Kenntnis, ob dieser Tag stattgefunden hat, doch finden wir 
die niederbayerischen Räte erst wieder auf dem Wormser Reichstag mit dieser 
Frage befaßt. 

Dieser Reichstag also war unter anderem auch Forum der Bemühungen der 
bayerischen Herzöge um die Beilegung von Streitigkeiten, die aus der Zuspit
zung zwischen Mitgliedern des Schwäbischen Bundes und der aggressiven Politik 
des Pfälzers entstanden waren 3 0. Allerdings: „Die Bagatellen werden .. . zum 
Vorwand für die Gestaltung der Machtverhältnisse im Reich überhaupt ' 0 1 , denn 
den beiden Herzögen ging es in ihren Vermittlungen — Georg übernahm die zwi
schen Pfalz und Württemberg, Albrecht jene zwischen Pfalz und Mainz — um 
eine Stärkung der Pfalz und eine Aushöhlung der antibayerischen Politik des 
Schwäbischen Bundes, somit - dem ersten Anschein nach — um einen Neuan
satz gemeinsamer Politik zur Sicherung der Führungsrolle in Süddeutschland. 

Der unterschiedliche Vermittlungserfolg und die unterschiedlichen zugrunde 
liegenden politischen Konzepte allerdings offenbaren gravierende Differenzen 
zwischen Georg und Albrecht. Georgs Räte, angeführt von Sigmund von Fraun
berg zum Haag, schalteten sich im Juni 1495 in die pfälzisch-württembergischen 
Verhandlungen ein, betrieben sie über zwei Monate hinweg b l und hatten schließ
lich Erfolg. Mit einer am 25.8.1495 in Worms ausgestellten Vergleichsurkunde 
wurde der Streit beigelegt; Graf Eberhard - dessen Position durch die Erhebung 
zum Herzog enorm gestärkt worden war - verzichtete unter anderem auf künf
tige Übergriffe gegen Besitzungen des Hochstifts Speyer und auf den Bau des 
Landgrabens bei Stetten, der den Handelsverkehr zur Benutzung jener Straßen 

2 6 GLA 67/908, fol . l ff. 
2 7 Vgl. die Korrespondenzen zwischen Philipp und Albrecht IV. vom Oktober/Novem

ber 1491 in BayHStA KbÄA 1862, fol.209-222 sowie Ulrich Müller, Sp.91-94 und 
Kap. H. I I . 

2 8 GLA 67/908, fol. 313'ff.; BayHStA FüS 276, fol.83; Ulrich Müller, Sp.79. 
2 9 GLA 67/908, fol. 317 ff. 
°̂ Das Folgende nach Angermeier, Bayern, 593-597. 

3 1 Ebda., 594. 
5 2 Vgl. die niederbayerischen Berichte in RTA 5, Nr. 1789 (2.6.) und 1793 (16.7.) sowie 

Angermeier, Bayern, 593-597. 
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hätte zwingen sollen, an denen württembergische Zölle erhoben wurden 3 3 . 
Dagegen scheiterte das Vermittlungsvorhaben Albrechts an dessen zu hoch 
gestecken Zielen. Gemäß der Empfehlung Rorbachs wollte er die Schwächung 
und Zersprengung des Schwäbischen Bundes34. Dabei schwankte der Herzog in 
seiner Haltung gegenüber den Streitparteien: einerseits sah er in Erzbischof Bert
hold vor allem wegen dessen gemeinständischer Reformkonzeptionen einen 
Gegner des Hauses Bayern33, andererseits suchte er zwischen die sich abzeich
nende pfälzisch-niederbayerische Interessengemeinschaft Keile zu treiben durch 
den Aufbau von Kontakten zum Mainzer Erzbischof, von denen sich Albrecht 
ebenfalls eine Schwächung des Bundes und die Gewinnung eines Koalitionspart
ners gegen den König versprechen mochte 3 6. Einen vorläufigen Ausgleich zwi
schen Pfalz und Mainz mit der Verständigung über das weitere gütliche Verfah
ren erreichten in Worms nicht die oberbayerischen Räte, sondern am 6.8.1495 
die schon seit Anfang 1494 damit befaßten Kurfürsten von Köln und Trier 3 7 . 

Die bayerischen Vermittlungsaktionen in den pfälzischen Territorialirrungen 
seit 1490 endeten also nur für Georg den Reichen erfolgreich. Damit ist die Ver
mittlung zu Württemberg auch ein Indiz für die guten politischen Kontakte zwi
schen Heidelberg und Landshut. 

2. Reichskirchenpolitik 

Seit Beginn der neunziger Jahre des 15. Jahrhunderts läßt sich auch die Frage 
der Besetzung der im wittelsbachischen Einflußbereich gelegenen Hochstifte als 
spezifisch kurpfälzisch-niederbayerisches Kooperationsfeld bezeichnen. Die 
gemeinsame Politik beider Fürstentümer gegenüber den fränkischen Hochstiften 
Würzburg und Bamberg datiert noch aus der Zeit gemeinsamer Frontstellung 
gegen die Ansprüche von Markgraf Albrecht Achilles 3 8. Die versuchte Wahlbeein
flussung in Augsburg 1486 war eine Angelegenheit aller regierenden wittelsbachi
schen Fürsten; die Ambitionen auf das Regensburger Koadjutorat 1487 und auf 
die Salzburger Dompropstei 1489/90 zeugen von einer ständigen Fühlungnahme 
zwischen Albrecht IV., Georg und Philipp. Dagegen erhellt aus den Vorgängen 
um die Besetzung der Bischofsstühle zu Freising 1495 und 1497 und zu Eichstätt 
1496 eine enge Abstimmung zwischen Pfalzgraf Philipp und Herzog Georg, die 
sich als einer von mehreren Sektoren in das geschilderte, ebenso weitgedehnte 
wie engmaschige Kooperationsnetz zwischen Niederbayern und der Pfalz im 
Umkreis des Testaments Georgs einfügt 5 9. Dies geht auch aus den späteren 

3 3 Original im GHA 40/2 Mannh. U Württemberg 26 (vgl. auch ebda. Nr. 13); RTA 5, 
Nr. 1177; Württemberg. Regesten, Nr.4977/78. Vgl. auch den Bericht der niederbayeri
schen Räte vom 31.8. (RTA 5, Nr. 1796) sowie die Wertung von Ulrich Müller, Sp. 96. 

3 4 Vgl. RTA 5, Nr. 1748, 1750, 1751. 
3 5 Ebda., Nr. 1774. 
36 Angermeier, Bayern, 595-598, 601. 
3 7 RTA 5, Nr.763. Dazu Häusser, 424f.; Ziehen, I I , 497 und Spausta, 4f. 
1 8 Vgl. nur den Schirm- und Hilfsvertrag Pfalzgraf Friedrichs und Ludwigs des Reichen 

mit den Bischöfen von Bamberg und Würzburg vom 21.5.1460, der auch auf alle Amts
nachfolger ausgedehnt wurde (BayHStA NKB 9, fol. 111'-115; dazu Wendehorst, 6). 

1 9 Vgl. Glaser, Freising, 16. Hier muß allerdings auch daraufhingewiesen werden, daß 
an den das Erzstift Salzburg betreffenden wittelsbachischen Wahl- und Koadjutoratsplänen 
von 1494/95 auch Albrecht IV. beteiligt war. 
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Rechtfertigungsschriften des damaligen Leiters der niederbayerischen Politik 
Wolfgang Kolberger hervor. Kurfürst Philipp hatte ja bereits 1488 sieben, ab 
1494 acht überlebende Söhne und bemühte sich seit etwa 1490, die Mehrzahl 
von ihnen im geistlichen Stand und durch zahlreiche Kanonikate, auch an Dom
kirchen, abzusichern40. Es war nur eine Frage der Zeit und des notwendigen 
(Mindest-)Alters der Pfälzer Prinzen, daß sie auch für Bischofsstühle in Aussicht 
genommen wurden. Kolberger berichtete um 1510 den Beamten der Neuburger 
Fürsten und ihres Vormunds Pfalzgraf Friedrich von seinem Einsatz dafür, den 
pfälzischen Prinzen hohe kirchliche Würden zu verschaffen, da er immer zu Ehre 
und Nutzen Pfalzgraf Philipps und seiner Söhne gehandelt habe. Er erwähnt 
dabei zu 1487 die Salzburger Dompropstei, die Wahlen in Salzburg 1489 und 
1494, Koadjutoratsverhandlungen mit den Bischöfen Rudolf von Würzburg 
( t 1495) und Wilhelm von Eichstätt ( t 1496) und die Neubesetzung in Freising 
1495. Alle Pläne aber bis auf den letzten seien, so Kolberger, an der Unentschlos-
senheit Herzog Georgs gescheitert41. Tatsächlich erreichte Pfalzgraf Ruprecht in 
Freising 1495 als erster unter den Söhnen Kurfürst Philipps einen Bichofsstuhl, 
dem noch weitere für seine Brüder folgen sollten. Die Vorbereitungen dazu 
begannen aber schon 1491/92, und nur die entschiedene Unterstützung durch 
Georg führte zum Erfolg von 1495. 

a) Freising nach 1491 

Der Freisinger Bischof Sixtus von Tannberg (1474—1495)42, dessen Bistum 
wie Regensburg besonders stark im Sog der Politik der bayerischen Herzöge lag, 
pflegte, wie bereits sein Vorgänger Johann Tulbeck, recht enge Kontakte zu den 
niederbayerischen Herzögen, um das erdrückende territoriale Gewicht Ober
bayerns gegenüber seinem Hochstift etwas auszugleichen43. Insofern waren hier 
günstige Voraussetzungen für den Versuch gegeben, Hochstift und Bistum auch 
personell eng an Niederbayern zu binden und den wittelsbachischen Einfluß 
durch die Ernennung eines Angehörigen des Hauses - nach Lage der Dinge 
konnte das um 1490 nur einer der Söhne des Pfalzgrafen sein - in Freising noch 
zu verstärken. 1491 übernahmen Herzog Georg und sein Kanzler Kolberger in 
dieser Frage die Initiative 4 4. Beide kamen am 24.6. persönlich in eine Sitzung des 
Freisinger Domkapitels und verlangten eine Einigung zwischen Bischof und 
Kapitel, aus der die Bereitschaft von Bischof Sixtus hervorgehen sollte, zu
gunsten eines Pfälzer Prinzen auf Freising zu verzichten. Der Bischof ließ ein 
Antwortschreiben nach Landshut ausgehen, doch kennen wir dessen Inhalt 
nicht. Nach Arnpeck fand der Vorstoß des Herzogs im Domkapitel nur teilweise 
Zustimmung 4 5. 

40 H ausser, 497; Hashagen, 210; Glaser, Frei sing, 16. 
4 1 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 3f. Vgl. Stauber, Der letzte Kanzler, 342f. 
4 2 Zu seiner Bedeutung für die innerkirchlichen Reformbemühungen vgl. Glaser, Kirch

lich-religiöse Entwicklung, 701. Ausführliche biographische Skizze bei König, 17-42; die 
neuesten Übersichten zu seiner Regierungszeit: Maß, 529 — 351; Landersdorf er. 

4 j Glaser, Kirchlich-religiöse Entwicklung, 666f.; Rankl, Kirchenregiment, 96—103; 
König,22{., 277-279. 

4 4 Bereits 1490 hatte Georg den Freisinger Domdekan Johann von Lamberg zu seinem 
Rat bestellt (BayHStA NKB 103, fol. 5'). 

4 5 Die Vorgänge sind uns nur überliefert bei Arnpeck, 393; das Antwortschreiben des 
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Daraufhin begann Georg, den Plan der förmlichen Bestellung eines pfälzi
schen Koadjutors für Bischof Sixtus zu verfolgen4 6. Diesen Plan nahmen Dom
kapitel und auch der Bischof an, dem es vor allem um die Erhaltung der freisingi-
schen Besitzungen im lange ungarisch besetzten und kürzlich von den Habs-
burgern wiedereroberten Niederösterreich und um die Verhinderung der Trans
lation zweier Chorherrenstifte der Freisinger Diözese nach München ging 4 7 . Am 
1.2.1492 schlössen Bischof und Domkapitel mit Pfalzgraf Philipp, Albrecht IV. 
und Georg dem Reichen einen V e r t r a g , in dem der damals zehnjährige dritte 
Sohn Philipps, Pfalzgraf Ruprecht, Sixtus als Koadjutor an die Seite gestellt 
wurde. Er sollte vorerst ein Studium in Wien aufnehmen und sich aller Eingriffe 
in die Regierung des Hochstifts enthalten, solange Sixtus am Leben war. Die Wit
telsbacher hatten sich um die päpstliche Bestätigung des Koadjutors binnen eines 
Jahres zu bemühen, andernfalls sollte der Vertrag hinfällig sein. Interessanter
weise enthielt schon diese Abrede die Möglichkeit, die Koadjutorie einem 
der Brüder Ruprechts zu übertragen, falls dieser den weltlichen Stand wählen 
wolle. Gedacht war dabei sicherlich an den älteren Bruder Philipp, der bereits 
seit 1491 ein freisingisches Kanonikat innehatte, während Ruprecht ein sol
ches erst eine Woche nach dem Koadjutorvertrag übertragen bekam 4 9. Es ist 
bemerkenswert, daß hier eine wichtige geistliche Position als innerhalb des 
wittelsbachischen Hauses beliebig disponibel erscheint und daß hier bereits der 
1498 dann im Bischofsamt vollzogene Wechsel zwischen den Brüdern antizipiert 
wurde. 

Rom allerdings versagte dem Koadjutoratsplan die Zustimmung, und auch der 
Kaiser hegte großes Mißtrauen gegenüber dem wittelsbachischen Projekt, auf 
der höchsten Ebene der Reichskirche Fuß zu fassen. Er sistierte die versprochene 
Rückgabe der Freisinger Besitzungen in Österreich und ließ sich auch von einer 
Gesandtschaft Georgs nicht umstimmen 3 0. Diese Bemühungen Fielen nun aller
dings gerade in die Zeit der gespanntesten Konfrontation der Wittelsbacher 
mit dem Schwäbischen Bund, die im April/Mai 1492 an den Rand eines Krieges 
geriet; von daher waren Zugeständnisse des Kaisers kaum zu erwarten. Der 
Bischof hatte sein Vorgehen in einem Brief an Kaiser Friedrich vom 3.5.1492 
gerechtfertigt: Wegen der schwierigen Lage seines Hochstifts und seines Alters 
bedürfe er dringend eines Koadjutors; Herzog Georg sei „mier und meinem 
stift ganncz geneigt" und beweise ihm täglich seine Gnade. Die vom Kaiser gefor
derte Hilfe zur Exekutionsarmee gegen Herzog Albrecht IV. lehnte Sixtus unter 
Hinweis auf die Lage seines Hochstifts ab - wenn er gegen die Herzöge kriege
risch vorgehen würde, so „bär eur kaiserlichen maiestat chain oder gar chlainer 

Bischofs ist erwähnt in: Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisin-
gensia 662, fol. 178' (Korrespondenzbuch Bischof Sixtus' von 1488-1491). Vgl. außerdem 
BayHStA KbÄA 1962, fol. 46 sowie Meichelbeck, 276. 

4 6 Vgl. Rankl Kirchenregiment, 108; Franz M. Mayer, Correspondenzbücher, 469f.; 
König, 267; Maß, 351 f. Das Problem der Hochstiftskoadjutorate in seinen dynastiepoliti
schen Bezügen behandelt Reinhardt. 

4 7 Vgl. BayHStA HL Freising 181, fol. 1 f. (undat. Brief Sixtus', wohl Febr. 1492). 
4 8 BayHStA HU Freising 1492 II 1; Archiv des Erzbistums München-Freising, B2, 

fol. 120; B9, fol. 376. 
4 9 Haeutle, Genealogie, 37. 
3 0 Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisingensia 663, fol.37', 

fol. 66; dazu Rankl, Kirchenregiment, 108. 
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nucz und des stifft auch mein ze grünt verderben"51. Mit Herzog Georg kor
respondierte der Bischof über das weitere Vorgehen nach dem Scheitern des 
Koadjutorenplans und bat ihn um Hilfe wegen der Rückgabe von Stadt und 
Schloß Enzersdorf östlich von Wien. Gegenüber der Ungnade des Kaisers setzte 
der Bischof auf die Vermittlung Maximilians 5 2 und stellte es Georg sogar frei, 
die Freisinger Interessen der Wittelsbacher in den gerade vor dem König laufen
den Schlichtungen zwischen Niederbayern und dem Schwäbischen Bund geltend 
zu machen 5 \ 

Hauptbeweggründe von Bischof Sixtus für die den Wittelsbachern eingeräum
ten Mitverfügungsrechte, die ihn zugleich mehr auf Georg als auf Albrecht wie
sen, waren demnach die Erhaltung hochstiftischer Güter in Niederösterreich 
(Georg hatte wegen seiner persönlichen Beteiligung an der Rückeroberung die
ses Gebiets sehr viel mehr Kredit bei den Habsburgern als der gerade in den 
Kampf um Regensburg verstrickte Albrecht), aber auch die Pläne Albrechts IV. 
zur Aufwertung der neu erbauten Frauenkirche in München, die hier kurz 
angeschnitten seien. 

Der Herzog strebte nach einer Rangerhöhung für die Pfarrkirche zu Unserer 
Lieben Frau in München, die in den äußeren Formen des 1468 begonnen Neu
baus um 1490 vollendet war, 1494 geweiht wurde und als Grablege Ludwigs des 
Bayern und der Münchener Wittelsbacher auch eine wichtige Rolle für Herr
schaftsrepräsentation, Herrschaftslegitimation und Herrschaftsgedächtnis Al
brechts IV. spielte5 4. Schon 1478/79 hatte Albrecht IV. sich die Patronats- und 
Nominationsrechte für beide Münchener Pfarrkirchen gesichert; seit spätestens 
1492 betrieb er die Erhebung der Frauenkirche zur Stiftskirche5 5. Dieses Stre
ben nach Rangerhöhung Münchens zur „geistlichen Metropole" wurde vom Frei
singer Ordinarius als Streben nach einem oberbayerischen Landesbistum (nach 
habsburgischen Vorbildern wie Wien und Wiener Neustadt) und damit als ent
scheidender Schlag gegen die überkommenen Freisinger Rechte aufgefaßt 5 6. 
Das Bistum mobilisierte allen Widerstand gegen die Pläne Albrechts und lehnte 
sich dabei an Herzog Georg und seinen neuen politischen Kooperationspartner, 
den Pfalzgrafen, an. Letzterer wiederum sah, wie bereits angedeutet, in Freising, 
wo Georg seit jeher großen Einfluß hatte, eine ideale Einstiegsmöglichkeit in die 
Reichskirchenpolitik zur Machterweiterung für sein Haus über die zahlreichen 
nachgeborenen Söhne 5 7 . Diese Interessenkonstellation sollte die nächsten Jahr
zehnte Freisings prägen. 

5 1 Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisingensia 663, fol. 32, 
fol. 66f., Vgl. König, 261 f. 

^2 Maximilian hatte im Rahmen seiner umfassenden Vermittlungen zwischen den 
Wittelsbachern und dem Schwäbischen Bund den Koadjutoratsplan durch Förderbriefe 
beim Kaiser unterstützt; er gab auch im Januar 1494 Enzersdorf an das Hochstift zurück 
(BayHStA HU Freising 1494 I I I ) . Vgl. Arnpeck, 910 und König, 65 f. 

0 5 Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisingensia 663, fol. 69. 
5 4 Vgl. Listl, 529-554; Moeglin, Geblüt, 485-487; Stornier, Hausklöster, 148f. Zur 

Baugeschichte der Frauenkirche vgl. die neue Zusammenfassung bei Pfister-Ramisch, 
20-28. Morsak, 144f., betont das „sakraldynastische Interesse" der Münchener Herzöge 
am Neubau. 

35 Rankl, Kirchenregiment, 103-107; Maß, 334f. 
56 Rankl, Kirchenregiment, 70 (Zitat); Maß. 335-557. 
57 Vgl Raab, 1396. 
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Bereits 1492 hatte Albrecht IV. eine päpstliche Bulle erreicht, die ihm die Auf
lösung der Kollegiatstifte Habach (bei Murnau) und Ilmmünster und ihre Ver
legung nach München erlaubte; 1493 wurde Schliersee anstelle von Habach in 
Aussicht genommen38. Beide Stifte lagen in der Diözese Freising, und Bischof 
Sixtus, nicht etwa die betroffenen Stifte, trug den Widerstand gegen diese Trans
lationspläne. Für Albrecht spielte nicht nur die Rangerhöhung für die Frauen
kirche eine Rolle, sondern auch die Versorgung seiner geistlichen und gelehrten 
Räte. Die Propsteiwürde zu Ilmmünster war seit dem 13 Jahrhundert eng mit der 
Kanzlei der Münchener Herzöge verbunden3 9. Schon 1483 hatte Albrecht übri
gens die Erlaubnis erhalten, je einen Domkanoniker aus Freising, Regensburg 
und Augsburg auf Kosten von dessen Kathedralpfründe als Rat an seinen Hof zu 
ziehen6 0. 

1494, als die Frage eines pfälzischen Koadjutors für Bischof Sixtus immer 
noch aktuell war 6 1 , verschlechterte sich das Verhältnis des Bischofs zu Albrecht 
zusehends. Am 9.5.1494 richtete Sixtus eine Appellation an den Papst wegen der 
vorgesehenen Übertragung der Kollegiatstifte nach München 6 2 und beauftragte 
bald darauf — ein Indiz für den ständig steigenden Einfluß des Niederbayern — 
Herzog Georg mit der Vermittlung zu Albrecht 6 3. Römischer Prozeß und nieder
bayerische Vermittlung blieben vorläufig ohne Folgen, und die Translation von 
Schliersee und Ilmmünster nach München wurde im März 1495 vollzogen. 
Bischof Sixtus, bereits 65 Jahre alt, reiste persönlich zum Reichstag nach Worms, 
um von Maximilian Unterstützung zu erbitten 6 4. Der König setzte sich in Briefen 
nach Rom zunächst für die Rechte Freisings ein, änderte seinen Kurs aber wieder 
und wollte auch Albrechts Ansprüche berücksichtigt sehen. Die Translation war 
also vollzogen und der Streit darüber vor dem König nicht entschieden, als 
Bischof Sixtus auf dem Reichstag schwer erkrankte und im Kloster Frankenthal 
am 14.7.1495 starb 6 3. In seinem Testament hatte er eine Summe für die Fortfüh
rung des Appellationsprozesses in Rom ausgesetzt66. 

Welche Pläne hatte Pfalzgraf Philipp für seinen Sohn Ruprecht nach dem 
Scheitern der Freisinger Koadjutorie 1492 verfolgt? Er hatte seinen Blick auf das 
Erzbistum Salzburg gerichtet, dessen Dompropstei er bereits 1490 für einen 

3 8 Zur Geschichte der Errichtung des Kollegiatstifts an der Frauenkirche vgl. neben 
Rankl, Kirchenregiment, 103-107 v.a. Anton Mayer, 97-115; Pfister-Ramisch, 31-35; 
Morsak, 149—152 sowie Meichelbeck, 277; aus der Sicht der betroffenen Stifte Pfister, 
115-124. 

59 Pfister, 63-75, 92 f., 106f. 
6 0 Bulle Sixtus' IV. vom 21.10.1483 (Abschrift in BayHStA KbÄA 1179, fo l .8 ' - 11'; 

Druck bei Oefele, I I , 258f.). Die Erlaubnis wurde 1485, 1489 und 1490 erneuert. Zur Ver
bindung dieser Räte und ihrer Dienste mit der Frauenkirche vgl. Morsak, 148 f. 

6 1 Der Sammelband Archiv des Erzbistums München-Freising, B2, fol. 120 verzeichnet 
zu 1494 einen „Bischof Sixten Vorschlag der coadjutori halben". Auch der König war 1494 
mit dieser Frage befaßt (RI XIV, Nr. 465). 

6 2 Archiv des Erzbistums München-Freising, B9, fol. 515f. 
6 > Archiv des Erzbistums München-Freising, Heckenstallers Frisingensia 663, fol. 160. 
6 4 Die den Translationsstreit auf dem Wormser Reichstag betreffenden Schriftstücke in 

RTA 5, Nr. 969-972 (März-Juni). Der Bischof hielt in seinem Anliegen auch ständig Kon
takt zu den niederbayerischen Gesandten. 

6 5 RTA 5, Nr. 969. Vgl. auch das Nachlaßinventar in BayHStA HU Freising 1495 VII 
28-30 sowie Arnpeck, 913. 

6 6 Anton May er, 100 f. 
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seiner Söhne beansprucht hatte 6 7, und gehofft, nach dem Tod des Erzbischofs 
Friedrich von Schaunberg (4.10.1494) das Erzstift an Ruprecht oder einen der 
pfälzischen Bischöfe von Straßburg oder Regensburg bringen zu können 6 8 . 
Georg stand zwar in ständigem Benehmen mit Philipp, doch wurde die Wahl des 
neuen Erzbischofs Sigmund von Holleneck so rasch vollzogen (16.10.), daß die 
pfälzischen Ansprüche nicht mehr geltend gemacht werden konnten 6 9. Auf 
Anraten Albrechts IV. steckte Philipp zurück, brachte aber alsbald Ruprecht 
wieder als Koadjutor in Salzburg ins Spiel und fand dafür auch die Unterstützung 
der bayerischen Herzöge. Im Juli 1495, als binnen 14 Tagen sowohl das Erz
bistum Salzburg durch den Tod Erzbischof Sigmunds (3.7.) als auch das Bistum 
Freising durch den Tod Bischof Sixtus' (14.7.) vakant wurden, zeigte sich, daß 
der Kurpfälzer die Salzburger Pläne für Ruprecht immer noch verfolgte. Diese 
wurden aber erneut durch die rasche Wahl eines neuen Erzbischofs (des bisheri
gen Dompropsts Leonhard von Keutschach) konterkariert7 0. Georg war damals 
nicht in Landshut; sein Kanzler Kolberger blieb ohne Instruktion 7 1. 

Daraufhin konzentrierten sich die Wittelsbacher ganz auf die Gewinnung Prei
sings. Die diesbezüglichen Aktivitäten der Fürsten im Juli 1495 in Worms beim 
König und in Freising beim Domkapitel sind durch eine Fülle einander ergän
zender Quellen dokumentiert. Sie erlauben es, die Wahl des Pfalzgrafen 
Ruprecht zum Bischof von Freising über die Bedeutung für die Kooperation von 
Kurfürst Philipp und Herzog Georg hinaus als exemplarischen Fall für die Gel
tendmachung landesherrlichen Einflusses auf Bischofswahlen darzustellen. 
Besonders zu erwähnen sind dabei neben dem Urkunden- und Aktenmaterial die 
Berichte zweier Augenzeugen: derjenige Wolfgang Kolbergers, der die entschei
denden Verhandlungen in Freising führte 7 2 und derjenige im „Liber de gestis 
episcoporum Frisingensium" des Veit Arnpeck, der als Inhaber geistlicher Pfrün
den in Landshut und Freising diese Vorgänge kurz vor seinem Tod noch mit
erlebte und in tagebuchartigen Aufzeichnungen niederlegte75. 

Die Initiative lag wieder einmal bei Kurfürst Philipp, der in Worms beim 
Reichstag anwesend war und so rasch von der Erkrankung Bischof Sixtus' 
erfuhr 7 4. Bereits einen Tag vor dessen Tod meldete Philipp die Ansprüche seines 
Sohns Ruprecht auf Freising beim König an, erbat die Unterstützung der Her
zöge und schickte Gesandte nach Bayern, die am 18.7. abends mit der Todes-

6 7 BayHStA KbÄA 4049, fol. 19-21. 
6 8 Dies und das Folgende nach den Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1679, fol. 1 3 1 -

139(Okt./Nov. 1494). 
6 9 Kolberger monierte später, Georg habe nicht ihn, sondern Dr. Peter Baumgartner 

nach Salzburg geschickt; dieser sei „in sölher prakhtiken nit geübet" gewesen (BayHStA 
PNU Ausw.St. 2095, fol.3'). Vgl. Geiß, Kolberger, 198f. 

7 0 Vgl. RI XIV, Nr. 2137, 3545 und den Brief Georgs an Albrecht IV. vom 18.7.1495 in 
BayHStA KbÄA 4005, fol. 62. Albrecht hatte sehr rasch Förderbriefe für Keutschach aus
gestellt, während Georg die Wahl vorerst nicht anerkennen wollte. 

7 1 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 3'. 
7

l Ebda., fol.3'f. 
7 j Vgl. die Einleitung Leidingers zu seiner Arnpeck-Edition, VI—XIII , CXVIff. (der 

„Liber" dort S. 847 - 914) und die Angaben zu Leben und Werk bei johanek, Sp. 493-498, 
v.a. 497. 

7 4 Das Augustiner-Chorherrenstift Frankenthal, in dem der Bischof am 14.7. auf der 
Rückreise vom Wormser Reichstag starb, lag inmitten des Kernbereichs des kurpfälzischen 
Territoriums. 
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nachricht in Freising eintrafen7 5. Im Mai noch hatte sich Philipp auf die Koadju-
toratspläne in Freising und Salzburg konzentriert; Maximilian dagegen förderte 
die Übertragung der Würzburger Dompropstei auf Ruprecht7 6. Jetzt aber fand 
Philipp mit seinem Ansuchen beim König sofort Unterstützung 7 7 . Dieser erließ 
am 13.7. eine Anweisung an das Freisinger Domkapitel, Pfalzgraf Ruprecht zu 
wählen. Dazu ließ er das Konzept ändern, in dem die Empfehlung noch auf einen 
Prinzen von Hohenlohe gelautet hatte, und unterzeichnete es mit dem Vermerk 
„lat Euch dy sach pevolhen sein, p[er] m[anum] p[ropriam]" 7 8 . In einer ebenfalls 
an das Domkapitel gerichteten Gesandtschaftsinstruktion vom 17.7. betonte 
Maximilian den Nutzen der Wahl Ruprechts für das Hochstift durch dessen enge 
Verbindung mit dem Haus Bayern, auf dessen Schutz und Hilfe Freising ange
wiesen sei. Er deutete auch an, daß aufgrund der Jugend Ruprechts den wittels
bachischen Fürsten in den nächsten Jahren großer Einfluß im Hochstift zukom
men werde 7 9. Als der um diese Zeit in Oberösterreich weilende und immer noch 
mit den Salzburger Projekten für Ruprecht befaßte Georg der Reiche von diesen 
Entwicklungen erfuhr, übernahm er sofort die pfälzische Position und entsandte 
am 19.7. zwei Räte nach Freising, die sich um die militärische Sicherung des 
Dombergs kümmern sollten 8 0. Gleichzeitig kamen pfälzische Räte in die 
Bischofsstadt, während Albrecht, wegen seiner komplexen Ansprüche gegen
über dem Bistum in einer schwierigen Lage, erst etwas später seinen Vertreter 
entsandte81. Auf dem Reichstag allerdings setzte sich Albrecht im Zusammen
hang mit dem Translationsstreit, in dem er die Unterstützung von König und 
Ständen erlangte, für einen pfälzischen Koadjutor in Freising ein und wies seine 
Gesandten an, die notwendigen königlichen Förderbriefe unter Umgehung der 
vom Kurmainzer beherrschten Reichskanzlei zu erlangen82. Wolfgang Kol
berger, den Herzog Georg vor seiner Abreise im März 1495 zum Statthalter in 
Landshut ernannt hatte und der deswegen nach eigener Aussage erstmals in einer 
Besetzungsfrage ohne Hemmung durch die Indolenz seines Herzogs handeln 
konnte (er war trotz der in Niederbayern grassierenden Pest in Landshut geblie
ben) 8 3, begab sich am Tag der Beerdigung von Bischof Sixtus, dem 21.7.1495, 
selbst nach Freising „nomine Georgii ducis" 8 4. 

Auf dem Domberg fand nun vom 22.-25.7.1495 ein Tag der Freisinger Kapi-
tulare mit den wittelsbachischen Räten statt 8 5, die für die Annahme Pfalzgraf 
Ruprechts als Bischof warben. Es wurde eine Art Wahlkapitulation in Form 

7 5 BayHStA KbÄA 4005, fol. 60; Arnpeck, 913. 
7 6 RTA 5, Nr. 307-309, 1758. 
77 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 76, spricht in diesem Zusammenhang von einer recht 

willkürlichen Politik des Königs. 
7 8 HHStA Max. 4, fol. 295 = RTA 5, Nr. 973. 
7 9 HHStA Max. 4, fol. 301-304 = RTA 5, Nr. 1720. 
8 0 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 3'; Arnpeck, 913; vgl. Meichelbeck, 281. 
8 1 BayHStA KbÄA 4005, fol. 57-62. Nach Arnpeck, 913, hätte dieser oberbayerische 

Rat zunächst einen zollerischen Bischofskandidaten vorgeschlagen gehabt. 
8 2 RTA 5, Nr. 1757-1763, 1765, 1768-1778. 
8 3 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 3'. 
8 4 Arnpeck, 913. 
8 5 Dazu BayHStA FüS 281 1/2, fol. 137-139. Georg der Reiche war vertreten durch 

Kanzler Wolfgang Kolberger, Hans von Aichberg, Wolfgang von Gumppenberg und 
Dr. Paul Ettlinger, Kurfürst Philipp durch Dr. Heinrich Silberberg und Herzog Albrecht 
durch Balthasar Hundertpfund. 
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eines Vertrags zwischen den Fürsten und dem Domkapitel ausgehandelt. Ein 
großes Hindernis stellte die Translation der Stifte vom März 1495 dar; Philipp 
und Georg sollten sich bei Albrecht für eine Rückgängigmachung einsetzen. 
Auch die Pläne eines wittelsbachischen Koadjutorats in Salzburg wurden weiter
beraten. Der Vertrag zwischen Kurfürst Philipp, Herzog Albrecht IV., Herzog 
Georg dem Reichen und dem Domkapitel über die Wahl Ruprechts zum Admini
strator von Freising wurde am 27.7.1495 ausgefertigt; die Domherren hatten 
gegenüber den ersten Vorschlägen Bedenken geltend gemacht und vor allem die 
Berücksichtigung des Testaments von Bischof Sixtus verlangt8 6. Die wichtigsten 
Abmachungen betrafen die Einsetzung eines sechsköpfigen Administrations
rates für den gerade 14jährigen Ruprecht bis zu seinem 25. Lebensjahr, die Auf
richtung einer Wahlkapitulation, die Aufteilung der in Rom anfallenden Kosten 
und die Hilfe der Fürsten gegen Schädiger des Hochstifts. 

Dies alles scheint auf ein gleichrangiges Zusammenwirken der Wittelsbacher 
gegenüber dem Freisinger Kapitel hinzudeuten. In Wirklichkeit stand Albrecht 
wegen der Frage der Kollegiatstifte ganz im Gegensatz zum Domkapitel; er hatte 
seinen Rat angewiesen, über diesen Punkt keine Verhandlungen zuzulassen 
und stritt gegen die förmliche Bestätigung des Testaments Sixtus', in dem der 
verstorbene Bischof seinen Nachfolger zur Weiterführung des Appellations
prozesses in Rom verpflichtet hatte, in der Wahlabrede für Ruprecht. Philipp von 
der Pfalz und Georg der Reiche nun bzw. ihre entsprechend instruierten und eng 
kooperierenden Räte nutzten diese Lage, um Albrecht zu isolieren. Bereits vor 
der offiziellen Absprache vom 27.7.1495 hatten beide Fürsten den Kapitularen in 
einer separaten Verschreibung zur Erlangung der Wahl Ruprechts versprochen, 
baldmöglichst einen gütlichen Tag zwischen den Streitparteien wegen der Trans
lation der Stifte zu organisieren und die Einigung herbeizuführen „in hoffnung, 
derselb vertrag dem stifft leidlich sein .. . werde" 8 7 . Albrecht erfuhr erst nach der 
Wahl von dieser Separatabrede, deren Inhalt ihm vorläufig unbekannt blieb, und 
reagierte mit deutlicher Verärgerung 8 8 . Ohne diese gesonderte Vermittlungs
zusage Philipps und Georgs aber hätte das Kapitel der Wahl Ruprechts wohl 
nicht zugestimmt. Insofern kann die Freisinger Bischofswahl von 1495 mit Recht 
als Ergebnis einer spezifisch pfälzisch-niederbayerischen Kooperation be
zeichnet werden. 

Am 1.8.1495 wählte das Kapitel in Anwesenheit der wittelsbachischen Räte 
durch Kompromissare Pfalzgraf Ruprecht zum Administrator des Bistums Frei
sing, „concorditer propter periculosa tempora", worauf die niederbayerischen 
Truppenabteilungen den Schutz des Dombergs wieder an das Kapitel abtraten8 9 -
sicher trug auch diese militärische Präsenz zu Beratungsergebnis und Wahl
entscheidung bei. Die freisingisch-wittelsbachische Gesandtschaft nach Rom, 
die die päpstliche Zustimmung zur Wahl erlangen sollte, wurde von einer 

8 6 BayHStA HU Freising 1495 VII 27 = RTA 5, Nr.975. Vgl. dazu HU Freising 1495 
VIII 5 = RTA 5, Nr. 976 (Ratifizierung durch Pfalzgraf Philipp) sowie KbÄA 4005, 
fol. 64 ff., 92ff. 

8 7 Archiv des Erzbistums München-Freising, B9, fol. 521 (undat.) 
8 8 Vgl. den Briefwechsel Albrechts mit seinem Vertreter in Freising Hundertpfund in 

BayHStA KbÄA 4005, fol. 72 f. 
8 9 Arnpeck, 913. Vgl. dazu BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol.4 und KbÄA 4005, 

fol. 72. Zur Wahl und ihrer - hier erstmals ausführlich dargestellten - Vorgeschichte vgl. 
Meichelbeck, 281; Rankl, Kirchenregiment, 108f.; Maß, 351 f. und Riezler, Baiern, 572. 
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entsprechenden Empfehlung des Reichstags unterstützt 9 0 . In Rom wurde ihr 
Anliegen (wie viele wichtige Bistumsbesetzungen im Reich zwischen 1480 und 
1500) vom Kardinalprotektor der deutschen Nation, Francesco Todeschini-Pic-
colomini, dem späteren Papst Pius I I I . , vertreten, zu dem die Wittelsbacher seit 
Jahrzehnten gute Beziehungen pflegten9 1. Am 8.2.1496 konfirmierte Papst 
Alexander VI . Ruprecht als Administrator „in spiritualibus et temporalibus" und 
befreite ihn vom „defectu aetatis". Mit Erreichen des Mindestalters von 27 Jahren 
sollte er zum Bischof bestellt werden 9 2. Am 29.12.1496 beschwor Ruprecht vor 
dem Freisinger Domkapitel seine Wahlkapitulation 9 3. 

Ruprecht regierte das Hochstift wegen seiner Jugend nicht selbst; im Mai 1497 
wurde, wie 1495 vereinbart, ein Regentschaftsrat für ihn eingesetzt. Auch die 
Freisinger Reichslehen wurden ihm nicht verliehen, sondern ihm vom König zwei
mal geurlaubt94. Daß Ruprecht Freising nicht auf Dauer behalten wollte oder 
konnte, macht spätestens ein Dokument vom 16.12.1497, ein Jahr nach seinem 
nominellen Regierungsantritt also, deutlich. An diesem Tag vereinbarten Pfalz
graf Philipp, Herzog Albrecht und Herzog Georg mit dem Freisinger Domkapitel 
den Rücktritt Pfalzgraf Ruprechts von der Bistumsadministratur und die Nach
folge seines älteren Bruders Philipp 9 3. Die Rücktrittsabsichten Ruprechts hän
gen, wie noch ausführlicher zu zeigen sein wird, ohne Zweifel mit den - nicht 
überlieferten - Abmachungen zwischen Pfalzgraf Philipp und Georg dem Rei
chen im Nachgang zu Georgs Testament vom September 1496 zusammen. 
Irgendwann im Lauf des Jahres 1497, Ruprecht hatte kaum von seinem Bistum 
Besitz ergriffen, einigten sich die beiden Fürsten auf ihn als Bräutigam für Georgs 
Tochter Elisabeth. Für die Auswahl schließlich seiner Person unter den drei vor
gesehenen Kandidaten werden Gründe der politischen Opportunität (die von 
einer Verheiratung Elisabeths mit dem Kurprinzen Ludwig absehen ließen 9 6 ) 
und der Persönlichkeit der Brüder maßgeblich gewesen sein 9 7. Andererseits 
nahm Freising „im hauspolitischen Gegensatz der wittelsbachischen Linien aus 
geographischen wie aus politischen Gründen eine Schlüsselrolle ein", deswegen 
legte die pfälzisch-niederbayerische Partei Wert darauf, sich die Verfügung über 
das Hochstift weiterhin zu sichern, was mit der Durchsetzung Pfalzgraf Philipps 
beim Domkapitel Ende 1497 gelang98. 

Philipp, ein Jahr älter als Ruprecht, war allem Anschein nach von Anfang an 
für eine geistliche Laufbahn vorgesehen. Er war bereits, obwohl 1497 erst 17 
Jahre alt, Dompropst zu Mainz (1491), Domherr zu Freising (1491), Würzburg, 

9 0 Arnpeck, 913; RTA 5, Nr. 977 (29.8.1495). 
91 Schlecht, Pius I I I . , 13f. Zur Rolle des Kardinals und Erzbischofs von Siena in Rom 

vgl. Alfred A. Strnad, bes. 249 ff. und 317 ff. Danach kann allerdings keine Rede davon sein, 
daß Piccolomini nur oder speziell den Wittelsbachern verpflichtet gewesen wäre. 

9 2 BayHStA HU Freising 1496 II 8 (insgesamt 10 Urkunden); Abschriften in GHA HU 
2869 1/2. Zum Datum vgl. RTA 5, S. 813 f. (Anm. 1), S.818 (Anm. 2). 

9 3 BayHStA HU Freising 1496 XII 29. 
9 4 BayHStA HU Freising 1497 I 4, 1498 VII 7. 
9 3 BayHStA HU Freising 1497 XII 16. Die Bestimmungen über die Regierung Philipps 

gleichen fast vollständig den am 27.7.1495 für Ruprecht festgelegten. Dazu Rankl, Kir
chenregiment, 109. 

96 Silbernagl, 67 f. Riezler, Baiern, 574. 
9 7 Vgl. Glaser, Freising, 16 sowie Meichelbeck, 283; Maß, 352f. und Baun 57-59. 
98 Glaser, Freising, 18. 
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Augsburg und Straßburg und Propst von St. Alban bei Mainz. 1497 noch ließ er 
sich zum Priester weihen, während Ruprecht nur die niederen Weihen empfan
gen hatte". Nachdem die Rücktrittsabsichten Ruprechts seit Ende 1497 klar 
und am 19.1.1498 auch offiziell dem Freisinger Domkapitel vorgetragen wor
den waren, machten auf dem Freiburger Reichstag im März 1498 Gerüchte die 
Runde, Herzog Georg wolle Pfalzgraf Ruprecht durch die Übertragung von 
Herrschaftsrechten in Niederbayern belohnen, falls er zugunsten seines Bruders 
Philipp resigniere 1 0 ° . Diese Gerüchte spiegeln die Einschätzung des engen Ver
hältnisses zwischen Georg und Ruprecht auch unter Reichsständen wider, die 
von den Zusammenhängen mit der Erbfolgefrage nichts wissen konnten. Am 
3.12.1498 wurde, wieder unter Einsatz von Kardinal Todeschini-Piccolomini, 
die Resignation Ruprechts in Rom akzeptiert und gleichzeitig Philipp als Admi
nistrator bzw. (nach seinem 27. Geburtstag) als Bischof von Freising konfir
miert 1 0 1 . Am 7.2.1499, drei Tage vor Ruprechts Hochzeit mit Georgs Erbtoch
ter Elisabeth, legte Philipp den Administratoreneid ab; am 17.5.1499 hielt er 
feierlich Einzug in Freising, wurde im Dom inthronisiert und beschwor die Wahl
kapitulation , 0 2. 

Nicht nur wegen der engen familären Beziehungen, sondern auch wegen der 
von seinen Vorgängern übernommenen Frontstellung zu Albrecht IV. in der 
Translationsfrage schloß Pfalzgraf Philipp sich eng an Herzog Georg an. In
zwischen nämlich war der förmliche Stiftungsbrief des oberbayerischen Herzogs 
für das neue Kollegiatstift an der Frauenkirche ausgestellt worden l 0 3 . Zwei der 
wichtigsten Münchener Räte bekleideten die Dignitäten: Erster Propst war der 
Regensburger Domdekan und Freisinger Domherr Dr. Johann Neunhauser, seit 
1473 im Ratsdienst seines Halbbruders Albrecht IV. und dessen Kanzler 
( t 1516); erster Dekan war der Inhaber der Pfarrpfründe an der Liebfrauen
kirche, Balthasar Hundertpfund 1 0 4. Ebenfalls 1498 war die Umgestaltung des 
Chors der Frauenkirche und die Anlage der Familiengruft vollendet; die gewaltige 
Rotmarmortumba des „Kaisergrabs" mit dem politischen Programm ihrer Bild
werke stellte den unmittelbaren Bezug von der Grablege der Münchener Herzöge 
zum Kaisertum Ludwigs des Bayern her 1 0 5 . Pfalzgraf Philipp als Administrator 
von Freising erfüllte den Letzten Willen von Bischof Sixtus und führte die Opposi
tion gegen die Aufhebung und Transferierung der Stifte Ilmmünster und Schlier
see for t 1 0 6 . 1500 wandte er sich an Herzog Georg, der persönlich und unter 
Zuziehung pfälzischer Räte auf einem Tag zu Ingolstadt im März 1500 vermit
telte 1 0 7 , 1501 wieder nach Rom, allerdings erfolglos, denn Ende 1501 erfolgte 

9 9 Angaben nach Haeutle, Genealogie, 37. 
1 0 0 RTA 6, S. 556. Albrechts Rat wertete diese Bemühungen Georgs als deutlich gegen 

Oberbayern gerichtet. 
1 0 1 Archiv des Erzbistums München-Freising, B9, fol.519; B500, fol.5; BayHStA HU 

Freising 1498 XII 3; Schlecht, Pius I I I . , 11 Anm.4. 
1 0 2 Archiv des Erzbistums München-Freising, B2, fol. 119; B 10, fol. 17f.; BayHStA HU 

Freising 1499 V 17; KbÄA 4005, fol. 112; K.schw. 2053. 
1 0 3 Abschrift: BayHStA KbÄA 1131, fol. 404 -408 (16.6.1498). Albrecht bezeichnete 

sich selbst als „Patron" des Stifts. 
1 0 4 Anton Mayer, 101 f., 190f. 
105 Listl, 533 f. 
1 0 6 Vgl. Anton Mayer, 102f.; Hoppe, 79. 
1 0 7 Die Verhandlungspunkte dieses Tags sind abschriftlich erhalten als BayStaBi cgm 

1780; vgl. Pfister, 123f. 
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die päpstliche Approbation einer schon am 15.2.1500 vorläufig ausgestellten 
Bulle, die die Freisinger Appellation verwarf. 

Pfalzgraf Philipp stellte daraufhin allen Widerstand ein. 1507 empfing er 
die Bischofsweihe in Freising, 1517 wurde er auch noch Administrator von 
Naumburg 1 0 8. Er starb 1541, hatte aber im Jahr zuvor seinen jüngeren Bruder 
Heinrich (* 1487), der bereits das Hochstift Worms und die Propstei zu Ellwangen 
verwaltete, als Koadjutor mit dem Recht der Nachfolge angenommen109, 
der ihm 1541-1552 auf dem Stuhl des heiligen Korbinian nachfolgte. So war 
das Hochstift Freising 1495-1552 in der Hand dreier aufeinander folgender 
wittelsbachischer Bischöfe, dreier Söhne des Kurfürsten Philipp von der Pfalz, 
und somit eine der Hochburgen wittelsbachischen Einflusses in der Reichskirche 
der Reformationszeit110. Die Grundlage dazu hatte die enge politische und 
dynastische Kooperation zwischen Georg dem Reichen und Pfalzgraf Philipp 
im Konnex mit Georgs Testament gelegt. 

b) Eichstätt 1496/97 

Am 19.11.1496 starb Wilhelm von Reichenau, der Bischof von Eichstätt. Aus 
hochstiftischem Adel stammend, war er zunächst Dompropst und Generalvikar 
gewesen und stand seit 1464 an der Spitze von Hochstift und Diözese. Er war 
über Jahrzehnte hinweg einer der wichtigsten Ratgeber von Kaiser Friedrich I I I . 
gewesen, aber auch ein Vertrauter der Wittelsbacher und oft als Schlichter zwi
schen Reichsfürsten oder als Vermittler zum Kaiser tä t ig 1 1 1 . Das Hochstift war 
durch einen Vertrag mit mediatisierenden Tendenzen aus der Zeit seines Vor
gängers Johann von Eich (1445—1464) eng an die niederbayerischen Herzöge 
gebunden (1460); Herzog Georg hatte um 1485 während einer Krankheit 
Bischof Wilhelms ohne Erfolg die Übergabe an einen Pfälzer Wittelsbacher ver
sucht 1 1 2 . Die Neuwahl von 1496 gab nun wieder Gelegenheit zu einem pfälzisch-
niederbayerischen Gemeinschaftsunternehmen, das allerdings weder von der 
Kooperationsintensität noch vom Resultat her an die Vorgänge in Freising 
1492-1498 heranreichte. 

Das Eichstätter Domkapitel bat zugleich mit der Anzeige von Bischof Wil
helms Tod alle umliegenden Reichsstände, darunter auch Herzog Georg und 
Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach, um Belassung des Hochstifts bei seinen Privile
gien und des Kapitels bei seinem Wahlrecht. Der Wunsch nach gutem Einver
nehmen mit den mächtigen Nachbarn wird darin ebenso deutlich wie die Sorge 
um die Möglichkeit einer freien Wahl. Schon vorher sind Gesandtschaften der 

108 Haeutle, Genealogie, 37. Zur Regierung Philipps siehe Meichelbeck, 284-313 und 
Baur, 59-63. 

109 Haeutle, Genealogie, 41. 
1 1 0 Vgl. Glaser, Freising, 26; Hoppe, 54-59 und die Arbeiten von Baur und Schlecht, 

Pfalzgrafen. 
1 . 1 So Angermeier, Bayern, 582 und ders., Einltg. zu RTA 1, 65 f. Auch die um 1550 

beendete „Eichstätter Bischofschronik" des Grafen Wilhelm Werner von Zimmern betont 
die vielfachen diplomatischen und beratenden Geschäfte des Bischofs und seine Hochschät
zung bei Kaiser, König und allen Reichsständen (S.78). Zu seiner Regierung in Eichstätt 
siehe Sax, 329-358; vgl. auch Rankl, Kirchenregiment, 136-138. 

1 . 2 Sax, 320f.; HHStA Frid. 9, fol. 138. 
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Wittelsbacher und der Zollern in der Stadt nachzuweisen113. Das Kapitel schritt 
sehr rasch zur Wahl; sie fiel am 5.12.1496 auf Dr. Gabriel von Eyb 
(1455-1535), Domherr zu Bamberg, Würzburg und Eichstätt 1 1 4 . Die Herren 
von Eyb standen in vielfältigen Beziehungen zu den umliegenden Territorialfür
sten. Gabriels Vater, Ludwig der Ältere von Eyb (1417—1502), war einer der 
wichtigsten markgräflich-brandenburgischen Räte und Landrichter des Nürn
berger Burggrafengerichts113; Gabriels Bruder, Ludwig der Jüngere von Eyb 
(1450-1521), stand in kurpfälzischen, pfalz-mosbachischen, aber auch eich
stättischen Diensten und war als kurpfälzischer Viztum zu Amberg eine der 
Hauptfiguren im Erbfolgekrieg 1504/05 1 , 6. Am 1.3.1497 wurde Eyb vom Papst 
als Bischof bestät igt 1 1 7 . 

Pfalzgraf Philipp aber teilte König Maximilian mit, die Wahl Eybs sei ungültig, 
da gemäß früherer Absprachen und Bewerbungen das Hochstift einem seiner 
Söhne zustehe118. Der niederbayerische Kanzler Kolberger berichtet entspre
chend, es habe persönliche Verhandlungen zwischen Bischof Wilhelm und Her
zog Georg über die Annahme eines pfälzischen Koadjutors gegeben, bei denen 
Wilhelm sich zu einem solchen Schritt grundsätzlich bereit erklärt habe 1 1 9. Da 
diese Forderung nicht durchzusetzen war, wurde der Eichstätter Domherr 
Dr. Christof Mendel zum Instrument der pfälzischen Politik gemacht; damit 
wurde auch Georg der Reiche intensiver mit der Sache beschäftigt. Mendel 
( t 1508) 1 2 0 war 1472-1479 Professor für Kaiserrecht an der Universität Ingol
stadt gewesen. Er gehörte zu den ersten Professoren an dieser neuen Universität 
und war überdies deren erster Rektor (1472/73), dem niederbayerischen Herzog 
also in besonderer Weise verbunden. 1475 trat er, zunächst als Offizial, in die 
Dienste Bischof Wilhelms von Eichstätt, verließ 1479 die Universität, als er in 
Eichstätt ein Kanonikat bekam, und wurde dort Generalvikar. Daß er den nie
derbayerischen Herzögen in diesen Funktionen weiter verbunden blieb, zeigt 
die Tatsache, daß er 1491 zu den Verhandlungen um eine Heiratsabrede für 
Erzherzog Philipp von Burgund und Herzog Georgs Tochter Elisabeth zuge
zogen wurde 1 2 1 . Mendel scheint 1496 mit Nachdruck den Bischofsstuhl ange
strebt zu haben und beantragte, nachdem die Wahl auf Eyb gefallen war, in Rom 
(10.1.1497), den Wahlakt für ungültig zu erklären, da er als Generalvikar nicht 
geladen worden sei (Mendel war im Dezember 1496 in Salzburg) 1 2 2. Kurfürst 
Philipp unterstützte diese Aktion. Mendel blieb aber ohne Erfolg, wurde seiner 
Eichstätter Ämter enthoben und ging nach Salzburg, wo er erzbischöflicher 
Kanzler und 1502 Bischof von Chiemsee wurde. Es ist nun auch sehr fraglich, ob 
sich Georg der Reiche jemals, wie Philipp ihm zweifellos nahelegte, intensiv 
für Mendels Ansprüche engagierte. Jedenfalls stellte er auf Bitten des Dom-

113 Neuhofen 70-72. 
1 1 4 Zur Person und seiner Regierung in Eichstätt vgl. Sax 362-419; Eyb, 128 ff. und v. a. 

Neuhofen 
1 1 5 Vgl. Eyb, 90ff. und die Arbeit von Werminghoff 
1 , 6 Eyb, 137 ff. 
117 Neuhofen 72-75, 82; Rankl, Kirchenregiment, 138. 
1 , 8 HHStA Max. 6, fol.98 (21.12.1496). 
1 1 9 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 4'. 
1 2 0 Zu ihm Wolff, 20-22, 107. 
1 2 1 GHA Korr. Akten 961 (unfol.). 
1 2 2 Vgl. HHStA Max.6, fol. 8 und Neuhofen 82-84. 
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kapitels vom 26.2.1497 hin sofort Förderbriefe für Eyb nach Rom aus 1 2 ) und 
erneuerte am 21.8.1497 die alte eichstättisch-niederbayerische Einung von 
1466 und 1480 mit Bischof Gabriel 1 2 4. Eyb seinerseits schien bemüht, möglichst 
gute Beziehungen zu den Wittelsbachern und vor allem zu Georg herzustellen 1 2 5 . 
Im Gegensatz zu den kirchenrechtlichen Gepflogenheiten ließ er sich nicht von 
einem Bischof der Mainzer Kirchenprovinz, zu der Eichstätt gehörte, zum 
Bischof weihen, sondern wählte als Hauptkonsekrator für die am 16.4.1497 
stattfindende Weihe Bischof Ruprecht von Regensburg (1492-1507), einen 
Pfälzer Wittelsbacher. Er versprach Georg die Einhaltung des Vertrags von 1460 
und einen baldigen Besuch in Landshut und bat ihn um Unterstützung zur Erlan
gung der königlichen Belehnung, die dann im Juli 1497 erfolgte. 

Ganz anders als in Freising konnte also angesichts der politischen Geographie 
Eichstätts dem bestimmenden Einfluß einer einzigen Mächtegruppierung vor
gebeugt werden. König Maximilian und Markgraf Friedrich von Brandenburg 
konnten mit der Verhinderung eines wittelsbachischen Kandidaten und der 
Installierung eines den Zollern nahestehenden Bischofs einen bedeutsamen 
Erfolg erzielen 1 2 6. Für die Wittelsbacher verliefen auch weitere Koadjutorats-
pläne in Eichstätt in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts erfolglos 1 2 7. 

3. Oberpfalz 

a) Die oberpfälzischen Gebiete als Kooperationsrahmen 
für Kurpfalz, Pfalz-Mosbach und Niederbayern 

Das Gebiet der heutigen Oberpfalz verdient besondere Beachtung als Koope-
rations- und Konfliktgebiet verschiedener wittelsbachischer Linien, lag es doch 
„im Schnittpunkt der Interessen der bayerischen und der pfälzischen Wittels
bacher" und dazu im Interessengebiet der Krone Böhmen . Im folgenden soll 
zunächst ein kurzer Überblick über die wesentlichen Stationen der Entwicklung 
der Oberpfalz, des Nordgaus, wie die zeitgenössische Bezeichnung lautete, ver
sucht werden. Dieser Überblick kann keine auch nur annähernd vollständige 
Darstellung der äußerst komplizierten Territorialentwicklung des Gebietes sein, 
ist aber unabdingbar für die anschließende Darstellung der ganz spezifischen 
Zusammenarbeit vor Kurpfalz und Niederbayern in den neunziger Jahren des 
15. Jahrhunderts129. 

Nachdem die Wittelsbacher schon im 13. Jahrhundert mit dem Erbe Konra-
dins auf dem Nordgau Fuß gefaßt hatten, bedeutete der Hausvertrag von Pavia 
1329 durch die Abtrennung des größeren Teils jener Besitzungen vom bayeri
schen Anteil der Lande Kaiser Ludwigs, daß künftighin der neuen pfälzischen 

1 2 3 BayHStA PNA 1962. 
1 2 4 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 449. 
125 Neuhofer, 87f., 93 f. 
126 Rankl, Kirchenregiment, 139f.; Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 50f. 
127 Sax, 398,409. 
128 Volkert, Innere Entwicklung, 544. 
1 2 9 Die folgende Darstellung richtet sich nach den Übersichten zur oberpfälzischen 

Geschichte des 15.Jahrhunderts bei Bosl, Oberpfalz, 5—16; Fessmaier, 77—117; Kohle, 
\-\2 und Volkert, Oberpfalz, v.a. 1292-1299 und 1327-1336. 
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Linie des Hauses die maßgebliche Rolle auf dem Nordgau zukommen würde 
Das 1368 im Rahmen der pfälzischen Primogeniturbestrebungen formierte Kur-
präzipuum wurde 1378 auch auf den Nordgau erstreckt und 1395 neu bestimmt. 
Unteilbar und gebunden an den Besitzer der Kurstimme, mit Zentren um 
Amberg, Kemnath und Nabburg, sicherte es eine feste pfälzische Position auf 
dem Nordgau 1 3 1. 

Für die weitere Entwicklung wurden zwei Vorgänge maßgebend, die hier nur 
angedeutet werden können, zum einen der Ausgriff Böhmens nach Westen in der 
zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts, zum anderen die pfälzische Teilung von 
1410. Damit einher ging eine sehr komplexe territorial- und besitzgeschichtliche 
Entwicklung des Gesamtgebiets und seiner Einzelstücke, die erst nach 1450 in 
ruhigere Bahnen geriet, ohne daß die entsprechenden Besitzrechtsstreitigkeiten 
aufgehört hä t t en l 3 2 . 

Die Erwerbungspolitik Karls IV. als böhmischer König (1346—1378) nach 
Westen vereinigte im Ziel einer Landbrücke nach Nürnberg und Frankfurt hin 
Elemente einer quasistaufischen Reichslandpolitik mit solchen der Stärkung der 
Krone Böhmen . Gegen finanzielle Hilfe für die stark verschuldeten Pfälzer 
ließ Karl sich Teile von deren Besitz und Hoheitsrechten auf dem Nordgau über
tragen und unterstellte 1355 all diesen erkauften, erpfändeten oder ihm zu Lehen 
aufgetragenen Besitz einem böhmischen Landeshauptmann zu Sulzbach. Als die 
Wittelsbacher im Vertrag von Fürstenwalde 1373 auf die Mark Brandenburg 
zugunsten Böhmens verzichteten1 5 4, erhielten sie große Teile dieses „Neu
böhmen" zurück, teilweise allerdings nur als Pfandtitel oder unter Lehens
vorbehalt. Weitere Rückeroberungen von Böhmen gab es in den Kriegszügen des 
pfälzisch-wittelsbachischen Königs Ruprecht (1400-1410) gegen den abgesetz
ten König Wenzel 1 3 : ?. Die 1373 eingeräumten Pfandschaftsrechte konnten sich 
die bayerischen Herzöge sichern (sie waren auch 1329 auf dem südlichen Nord
gau begütert geblieben). Auch diese Rechte wurden deshalb unter den Söhnen 
Stephans I I . aufgeteilt wie die bayerischen Besitzungen schon Ende 1392. Bei der 
Teilung vom 8.10.1393 u e erhielt der Ingolstädter Stephan I I I . etwa zwei Drit
tel, der Münchener Johann I I . etwa ein Drittel der neuböhmischen Pfandschaf
ten; der Großteil fiel dann also mit dem Aussterben der Ingolstädter Linie 1447/ 
50 an Bayern-Landshut. Die rechtliche Lage dieser Gebiete allerdings war 
äußerst unklar 1 3 7 . Das lag einmal an den recht unpräzisen Bedingungen des Ver
trages von 1373, in denen sich genuin böhmische Lehnsrechte in der Oberpfalz, 
die Frage einer Brandenburg betreffenden Ablösezahlung von 100,000 Gulden 
an Bayern und die unter verschiedenen Rechtstiteln in faktischen wittelsbachi
schen Besitz zurückgestellten neuböhmischen Besitzungen ständig vermischten. 
Zum anderen fehlten nicht nur Rechtstitel für die Eroberungen aus den Zügen 

1 5 0 Vgl. Redl, Wittelsbacher Hausverträge, 66f.; Volkerl, Oberpfalz, 1271-1273. 
131 Press, Oberpfalz, 31. 
1 3 2 Vgl. die Karten der Oberpfalz bei Schaab, Kurpfalz, 158, 160 (1448 bzw. 1490) und 

bei Spindler, Bayerischer Geschichtsatlas, 21. 
1 3 3 Erster Überblick bei Volkert, Oberpfalz, 1273-1284. 
134 Straub, 216; Muffat, Entschädigungen, 703-709. 
1 3 5 Vgl. Bosl, Oberpfalz, 12f. und v.a. Volkert, Böhmische Thronlehen, 146-148. 
136 Rall, Wittelsbacher Hausverträge, 208 ff. 
1 3 7 Dazu Muffat, Entschädigungen, 701 ff., 731 ff. und Volkert, Böhmische Thronlehen, 

148. 
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gegen Wenzel, sondern es spielte auch die Aufsplitterung und Uneinigkeit der 
Wittelsbacher eine destabilisierende Rolle, wobei besonders auf die Auseinan
dersetzungen zwischen Pfälzern und Bayern um 1400 sowie die Kämpfe gegen 
Ludwig VII . von Ingolstadt 1420/22 hingewiesen sei. 

In dieser Situation bedeutete es natürlich eine weitere enorme Komplizierung 
der oberpfälzischen Verhältnisse, daß die Söhne König Ruprechts im Oktober 
1410 die gesamten pfälzischen Besitzungen teilten 1 3 8 . Die Besitzungen auf 
dem Nordgau fielen an die neue Linie Pfalz-Neumarkt (Pfalzgraf Johann 
1410-1443). Davon ausgenommen war natürlich das weiterhin Heidelberg zu
geordnete Kurpräzipuum, das die Neumarkter Lande spaltete. Dafür verpfände
ten die Münchener Herzöge einen Großteil ihrer im 14. Jahrhundert zugeteilten 
Gebiete um Sulzbach, Velburg-Hemau, Burglengenfeld und Cham an die Neu
markter, die somit die wichtigsten Herrschaftsinhaber auf dem Nordgau wur
den 1 3 9 . Als Johanns Sohn Christoph 1439 allerdings zum König von Dänemark 
bestimmt worden war, zeichnete sich bereits ein Übergehen der Neumarkter 
Position auf die kleinste der neuen Teillinien, Pfalz-Mosbach, ab, was auch zu 
einer Konsolidierung der gesamtpfälzischen Position auf dem Nordgau führen 
sollte. 

Pfalzgraf Otto I . von Mosbach (1410-1461) war, wie es schon die Gemenge
lage seiner sehr schmalen Territorialbasis mit kurpfälzischem Besitz nahelegte, 
in enger Verbindung mit seinem Bruder in Heidelberg, Kurfürst Ludwig I I I . 
(1410-1436), geblieben1 4 0. Dieser bestellte Otto mehrfach zu seinem Admini
strator in Heidelberg, zum Vormund seines Sohnes und vorübergehend auch 
zum Viztum des oberpfälzischen Kurpräzipuums. 1436-1445 führte Otto I . die 
vormundschaftliche Regierung für Kurfürst Ludwig IV. (1436-1449). Auch 
Heinrich der Reiche, Fürst der bislang kaum auf dem Nordgau vertretenen 
Landshuter Linie 1 4 1 , suchte Anschluß an den Mosbacher. 1430 verheiratete er 
seine älteste Tochter Johanna (1413 -1444) mit Otto I . und übernahm auf des
sen Betreiben in der gefährlichen Zeit der Hussitenstürme 1432 auf vier Jahre die 
Statthalterschaft in Amberg, also im oberpfälzischen Kurpräzipuum 1 4 2 . Es war 
die erste von drei in drei aufeinanderfolgenden Generationen geschlossene nie
derbayerisch-pfälzische Ehe und das erste deutliche Signal niederbayerischen 
Interesses an der oberpfälzischen Politik. 

Bereits 1444 hatte Pfalzgraf Otto bestimmt, daß sein ältester Sohn Otto (II.) 
das Erbe allein antreten sollte, die weiteren Söhne sollten mit geistlichen Stellen 
abgefunden werden. Der entscheidende Schritt zur Festigung der Mosbacher 
Stellung in der Oberpfalz gelang Otto L, als er sich 1448 das Neumarkier Erbe 
seines Neffen, des Pfalzgrafen und Dänenkönigs Christoph (1440/43-1448), 
der ihm seine Gebiete schon 1447 als Viztum übergeben hatte, sichern konnte 1 4 3. 

1 3 8 Die Teilungsurkunde vom 3.10.1410 ist ediert bei/ta//, Wittelsbacher Hausverträge, 
242 ff. 

139 Press, Oberpfalz, 32f.; Volkerl, Innere Entwicklung, 544f.; Schaab, Kurpfalz, 
145-148, 150 f. 

1 4 0 Folgendes nach Schaab, Kurpfalz, 152-158; Kohle, 1 - 12; Rall-Rall, 197,202 und 
Günther Wüst, 175-189. 

1 4 1 Zu nennen wären hier lediglich Stadt Dietfurt und Burg Wildenstein aus dem Strau
binger Erbe. 

142 Haeutle, Genealogie, 113; Kohle, 6; Günther Wüst, 106. 
143 Schaab, Kurpfalz, 151-156, Fessmaier, 77; Günther Wüst, 182-189. 
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Kurpfalz und Pfalz-Mosbach waren damit in der zweiten Jahrhunderthälfte unter 
den wichtigsten Herrschaftsträgern auf dem Nordgau. Allerdings gab es auch 
sofort wieder neue Belastungen: 

- Pfalzgraf Otto I . mußte zur Abfindung der Interessen seines Bruders Stephan 
von Simmern-Zweibrücken eine hohe Verschuldung eingehen1 4 4. 

- Um 1452 erreichten die Münchener Herzöge durch zahlreiche Pfandaus
lösungen von den Pfälzern den Rückerwerb des größten Teils des alten, 1329 
bei Bayern verbliebenen Besitzes um Burglengenfeld und Hemau in der süd
lichen Oberpfalz. Otto I . brauchte das einkommende Geld zur Ablösung 
seiner eben erwähnten Schulden, doch der pfälzische Anteil am Besitz der 
Wittelsbacher in der Oberpfalz wurde dadurch um ein Drittel vermindert 1 4 5. 

- Die angedeutete unklare Rechtslage der vormaligen neuböhmischen Besitzun
gen veranlaßte den böhmischen König Georg Podiebrad zu einem entschlosse
nen Zugriff gegenüber dem neuen Mosbacher Pfalzgrafen Otto I I . (1461 — 
1499). Er verlangte die Rückgabe von gegen Wenzel gemachten Eroberungen 
und die Anerkennung alter Lehnshoheiten. Herzog Ludwig der Reiche vermit
telte 1465 einen Vergleich zwischen König Georg und Pfalzgraf Otto I I . 1 4 6 , der 
allerdings dem Böhmen immer noch weite Eingriffsmöglichkeiten beließ. Der 
Pfalzgraf mußte für 15 seiner oberpfälzischen Städte und Burgen die böhmische 
Lehnshoheit anerkennen147, wiewohl historische und rechtliche Vorgeschichte 
bei den einzelnen Stücken ganz unterschiedlich waren. Dafür ließ der König die 
Pfandschaftsregelungen von 1373 grundsätzlich bestehen und verzichtete auf 
die Herausgabe einzelner Stücke. Böhmen reservierte sich allerdings das Öff
nungsrecht auf diese Städte und Burgen und übernahm auch noch Schutz und 
Schirm der mosbachisch-neumarktischen Besitzungen. In einem Revers mußte 
sich der Pfalzgraf für alle seine Nachfolger zur jeweiligen Mutung dieser Lehen 
bei der Krone Böhmen verpflichten 1 4 8. 

Verschuldung, die oberbayerischen Pfandrücklösungen und die neue Abhän
gigkeit von Böhmen stellten für Pfalzgraf Otto IL eine schwere Belastung dar, die 
ihn zum Schulterschluß mit den kurpfälzischen Vettern führte. In Heidelberg 
rechnete man sowieso mit einem möglichen Erbanfall, da Otto I I . unverheiratet 
blieb 1 4 9 . 1463 bereits hatte Otto die Mosbacher Teile seines Gebiets (vor allem 
am Neckar gelegen) unter kurpfälzischen Schirm gestellt 1 5 ° . 1479 schloß er mit 
Kurfürst Philipp einen gegenseitigen Erbvertrag für den Fall eines Todes ohne 
legitime Erben (nach Lage der Dinge konnte nur die Heidelberger Seite die profi-

144 Schaab, Kurpfalz, 156. 
1 4 5 Ebda., 156-158, 161; Günther Wüst, 202-204; Volkert, Innere Entwicklung, 545. 

Behauptet werden konnte dagegen die Grafschaft Cham. 
1 4 6 Prag 14.7.1465 (GLA 77/5313, fol. 107-110; Druck bei Lünig, Bd. 9 (Pars Specia

lis Cont. II) , 964); dazu Fessmaier, 95f.; Volkert, Böhmische Thronlehen, 148; Schaab, 
Kurpfalz, 158f.; Muffat, Entschädigungen, 750 und Günther Wüst, 204-207. 

Aufzählung bei Volkert, Böhmische Thronlehen, 146 f. Als Beispiele seien hier 
genannt die Städte Auerbach und Eschenbach und die Burgen Rothenberg und Bärnau. 

1 4 8 BayHStA Ausw. St. Lit. Böhmen 304, fol. 73. Schaab, Kurpfalz, 159, spricht von 
einer „Satellitenrolle" Pfalz-Mosbachs gegenüber Böhmen. 

1 4 9 Genaueres zu den Rechten der Brüder Ottos I I . bei Schaab, Kurpfalz, 159. 
1 5 0 Ebda.; Günther Wüst, 236f. 
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tierende sein), wobei Otto I I . dem Kurfürsten seine mosbachischen Landesteile 
verschrieb1 5 1. Auch wenn diese Verfügungen der Kurpfalz vorläufig nur den 
Mosbacher und nicht den Neumarkter Besitz Ottos sicherten, so war doch der 
WegdesWiederanfallsseinergesamtenGütermasseandieKurlinie vorgezeichnet. 

Kurpräzipuum und die von Pfalz-Mosbach übernommenen Lande der ausge
storbenen Teillinie Neumarkt als Besitzungen der Pfälzer Wittelsbacher; Mün
chener Pfandschafts- und Territorialrechte und ingolstädtisch-landshutische 
Gebiete als Ansprüche der bayerischen Linie des Hauses; dazu weitreichende 
Abhängigkeit von Böhmen und im Osten eine politische Einflußzone der großen 
böhmischen Barone - der Nordgau stellte um die Mitte des 15. Jahrhunderts in 
der Tat einen Bereich dar, in dem „das staatliche Leben .. . weit weniger klar 
durchgebildet und gegliedert [war] als in Bayern südlich der Donau" 1 5 2 . Gleich
zeitig geht aus dieser Lage aber auch die Bedeutung dieses Bereichs als Koopera-
tions- und Konflikt-, in jedem Fall als Kommunikationsfeld der meisten regie
renden wittelsbachischen Linien hervor. Von daher muß auch seine Rolle als 
Probierstein und Indikator einer pfälzisch-bayerischen Gesamtpolitik hoch ver
anschlagt werden, wie für die Zeit Pfalzgraf Philipps (von dem die Initiativen 
ausgingen), Pfalzgraf Ottos I I . und Herzog Georgs zu zeigen sein wird. 

Zunächst aber ist nach den Rechten und Besitzungen Ludwigs und Georgs des 
Reichen in dieser „Zone pfälzisch-bayerischer Gemengelage" 1 5 ) zu fragen, nach
dem die bescheidenen Anfänge unter Heinrich dem Reichen bereits gestreift 
wurden. Zu Beginn der Regierung Ludwigs des Reichen waren in der Hand des 
niederbayerischen Herzogs 1 5 4: 

- aus dem Straubinger Erbe: Stadt Dietfurt und Burg Wildenstein (letztere 
allerdings an Oberbayern verpfändet) im Altmühltal, 

- aus dem Ingolstädter Erbe 1447/50, das die eigentliche Stellung Niederbay
erns auf dem Nordgau erst begründete 1 5 5 : 
- Stadt Lauf, Stadt Hersbruck, Burg Reicheneck (erst 1472 ganz erworben) 

und Burg Hohenstein als Besitzkomplex unmittelbar östlich der Reichs
stadt Nürnberg, ansonsten von Mosbacher Gebiet umgeben, 

- Stadt Hilpoltstein (seit 1386 wittelsbachisch) in einer von eichstätti
schen, brandenburgischen und mosbachischen Ansprüchen geprägten Ter
ritorialzone, 

- Markt Vohenstrauß, 
- Anteil am mosbachisch-niederbayerischen Gemeinschaftsamt Parkstein-

Weiden (mit der Burg F loß ) 1 5 6 und 

1 5 1 Beide Originale erhalten im GHA HU 2795 und 42/2 Mannh. U 23 (Heidelberg 
4.11.1479). Philipp kam Otto dafür wiederholt in oberpfälzischen Territorialfragen ent
gegen. Vgl. Günther Wüst, 237-239. 

Volkert, Innere Entwicklung, 545. 
1 5 3 So Schaab, Kurpfalz, 161. Zu den komplizierten und vielschichtig entwickelten 

Grundlagen der Territorialherrschaft in der Oberpfalz vgl. ebda., 161 -165. 
1 5 4 Vgl. Spindler, Bayerischer Geschichtsatlas, 21 mit den Erläuterungen von Diepolder; 

Volkert, Oberpfalz, 1327-1336 und die einschlägigen Beiträge in Karl Bosl (Hg.): Hand
buch der Historischen Stätten Deutschlands. Bd. V I I : Bayern. 3. Aufl. Stuttgart 1961. 

Ziegler, Staatshaushalt, 217 (über das Rentmeisteramt Weiden). 
1 5 6 Zur komplizierten Besitzgeschichte vgl. ebda. 
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- Pfandschaftsrechte auf Waldmünchen, Rötz und Schwarzenburg im Baye
rischen Wald. 

Dazu kamen an Erwerbungen Ludwigs des Reichen 1 d 7 : 

— Burg und Markt Laaber im südlichsten Teil des Nordgaus 1463, 
— Burg und Stadt Allersberg endgültig 1475 (verpfändet seit 1455) aus dem 

Besitzkomplex Wolfstein-Sulzbürg-Pyrbaum-Allersberg der Edelfreien von 
Wolfstein und späteren Reichsfreiherren von Sulzbürg 1 5 8 . Allersberg war 
bischöflich-eichstättisches Lehen und später die ertragreichste Herrschaft des 
Rentmeisteramts Ingolstadt 1 5 9. 

— Burg und Stadt Heideck endgültig 1477 (verpfändet seit 1445) aus dem sich 
auflösenden Besitzkomplex der Herren von Heideck. Heideck war seit 1360 
böhmisches Lehen 1 6 0; somit brachte diese Erwerbung die niederbayerischen 
Herzöge in einen direkten Lehnsnexus zum König von Böhmen. Wie Allers
berg vergrößerte Heideck den niederbayerischen Besitz um Hilpoltstein 
herum. 

Schon aus diesen Angaben erhellt, welche Schwierigkeiten eine exakte nieder
bayerische Besitzgeschichte auf dem Nordgau bietet 1 6 1. Einen Hinweis auf jene 
Orte, die der Landshuter Zentrale selbst besonders wichtig waren, erhalten wir 
aus dem Bericht des herzoglichen Baumeisters Ulrich Peßnitzer über eine Inspek
tionsreise in die oberpfälzischen Festungen 1485 1 6 2 . Dabei wurden als größere 
Verteidigungsplätze genannt Lauf, Hersbruck, Reicheneck, Hohenstein, Hilpolt
stein, Parkstein, Weiden, Floß, Allersberg und Heideck. 

Unter Ludwig dem Reichen hatte Niederbayern also eine — finanziell aller
dings wenig wichtige — unübergehbare Machtstellung auf dem Nordgau errun
gen, deren Bedeutung in der Bereitstellung einer Territorialbasis für die Politik 
gegenüber Verbündeten wie der Reichsstadt Nürnberg oder Gegnern wie den 
Markgrafen von Brandenburg lag, primär aber in der Konstituierung eines 
Forums enger Kooperation mit der Kurpfalz und Pfalz-Mosbach163. 

Ein solches Kooperationsforum stellte das oberpfälzische Gebiet auch durch 
das dort im Spätmittelalter blühende Montanwesen dar 1 6 4 . So ergingen die Ord
nung über das Hammerwerk in den Wittelsbacher Gebieten von 1484 ebenso 
wie die Ordnung für die Eisenverarbeitung von 1497 und die Bestätigung der 
Schinhammerordnungen der Städte Amberg und Sulzbach von 1497 jeweils als 
gemeinsame Mandate aller vier regierenden Fürsten Philipp, Otto IL, Al
brecht IV. und Georg 1 6 5. Auch wegen territorialer Irrungen hatten sich diese 

157 Vgl Schreibmüller, 122 f. 
1 5 8 Vgl. Volkert > Oberpfalz, 1328.. 1355f. 
159 Ziegler, Staatshaushalt, 172. 
160 Volkert, Böhmische Thronlehen, 150. 
1 6 1 Vgl. aus der Perspektive der Rechnungen dazu Ziegler, Staatshaushalt, 217 f. 
1 6 2 BayHStA NKB 18, fol. 290-317. 
1 6 3 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 218-221. 
1 6 4 Vgl. dazu Schaab, Kurpfalz, 165-169 sowie Dirk Götschmann: Das mittelalterliche 

und frühneuzeitliche Eisengewerbe der Oberpfalz als Forschungsgegenstand und -problem. 
In: VHOR 125 (1985), 327-348 und ders.: Der Sulzbacher Bergbau im Mittelalter und 
in der frühen Neuzeit. In: ZBLG 49 (1986), 41 -123. 

1 6 5 GLA 67/816, fol.249 (5.6.1484); BayHStA NKB 36, fol.307-334 (27.4.1497); 
KbÄA 1256, fol. 398ff. (Mai 1497). 
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vier Fürsten mit dem Nordgau zu beschäftigen. Im Juni 1483 kam es zu Verträ
gen Kurfürst Philipps mit Albrecht IV. einerseits und Georg und Otto I I . anderer
seits über Rechts- und Grenzfragen der Ämter Waldeck (kurpfälzisch), Grafen
wöhr (mosbachisch), Vilseck (hochstift-bambergisch) und Parkstein-Weiden 
(niederbayerisch und mosbachisch)166. An spezifisch oberbayerisch-niederbaye
rischen Differenzen auf dem Nordgau seien genannt der Streit um die von Nie
derbayern als Zubehör der Neuerwerbung Laaber postulierten Hochgerichts
rechte, die Aufteilung der Erträge des von Oberbayern 1451 von Pfalz-Mosbach 
zurückgelösten Sulzbacher Landgerichts und die Abgrenzung der Rechte und 
Zuständigkeiten dieses Gerichts vom niederbayerischen Landgericht Lauf-Hers-
bruck 1 6 7 . 

Mit der Erwerbspolitik Ludwigs des Reichen ging eine Intensivierung der nie
derbayerischen Kontakte zu Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach einher, dessen 
wichtige Stellung auf dem Nordgau skizziert wurde. Besonders greifbar wird dies 
im Jahr 1475. Damals verkaufte Otto Ludwig dem Reichen seinen Anteil am 
Gemeinschaftsamt Parkstein-Weiden um 6,000 fl rh, so daß dieses kompliziert 
entstandene und strukturierte Kondominat nun zumindest nominell von den nie
derbayerischen Fürsten allein verwaltet wurde , 6 8 . Ganz deutlich wird die enger 
geknüpfte Verbindung angesichts der wichtigen Funktionen, die Otto vor und 
auf der Landshuter Hochzeit im November 1475 wahrnahm 1 6 9. Er war, sozusa
gen als Stellvertreter des Bräutigams, Führer des Brautzugs von etwa 50 Perso
nen und 400 Pferden, der Georgs Braut Jadwiga in Wittenberg abholte und nach 
Landshut geleitete. Auf der letzten Wegstrecke vor dem Einzug in die nieder
bayerische Residenzstadt ritt Otto, in die Farben Herzog Georgs gekleidet, neben 
dem Wagen der Polin und führte sie dann den zur Begrüßung vor dem Stadttor 
erschienenen Fürsten entgegen, zuerst dem Kaiser. Die wichtigsten der folgen
den Zeremonien zeigen uns den Mosbacher jeweils als Brautführer neben dem 
Kaiser: bei der Einsegnung der Ehe in der Martinskirche, beim abendlichen Tanz 
und dem anschließenden Zug zum ehelichen Beilager sowie beim Kirchgang am 
folgenden Tag. 

Unter Georg dem Reichen setzten sich diese Kontakte fort. Der Herzog ver
wandte sich bei Albrecht IV. mehrfach für Otto I I . 1 7 0 Vor allem aber sehen wir 
bei der Expansionspolitik Georgs im fränkischen Raum Otto in viele der Streit
punkte Georgs mit den brandenburgischen Markgrafen verwickelt, vor allem im 
Fall des 1485 gemeinsam erworbenen Schlosses Stein im Fichtelgebirge und der 
Geleitrechte auf der wichtigsten West-Ost-Verbindung der Oberpfalz, der 
Straße Nürnberg-Prag über Lauf, Hersbruck, Sulzbach und Pleystein171. Immer 
wieder ist zu beobachten, wie Georg und Otto jn den Verhandlungen mit 
Brandenburg und dem Schwäbischen Bund 1485—1493 in engem Kontakt 

1 6 6 BayHStA PNU Verträge 144, 145. Bereits 1477 gab es eine Schlichtungsabsprache 
Philipps, Ottos und Ludwigs des Reichen über diese Ämter (GLA 67/829, fol. 2of.). 

1 6 7 BayHStA KbÄA 583, fol. 176f. (undat.); KbÄA 1256, fol.369-376 (1491); PNU 
Reichsstädte 502 (Räteabrede 11.6.1495). 

1 6 8 BayHStA NKB 42, fol. 106'-112 (Landshut 22.6.1475); dazu Ziegler, Staatshaus
halt, 172, 217f. 

1 6 9 Vgl. die Berichte in BayStaBi cgm 331, fol.95ff. und bei Hierein, Zeitgenössische 
Quellen, 15-35. 

1 7 0 BayHStA FüS 276, fol. 17-21; KbÄA 1219, fol. 216 (1486/88). 
171 Schaab, Kurpfalz, 162 f. 
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miteinander blieben und ohne den jeweils anderen keine Verhandlungen führen 
wollten 1 7 2 . Allerdings läßt sich auch eine gewisse Sonderrolle der Politik des 
Pfalzgrafen Otto I I . aufgrund seiner Bindungen an die Krone Böhmen nicht über
sehen. So fehlte Otto bei der Ingolstädter Einung Philipps, Albrechts IV. und 
Georgs gegen den Schwäbischen Bund von 1487 1 7 \ An der Amberger Einung 
der Wittelsbacher vom 19.3.1490 1 7 4 war er zwar beteiligt, nahm aber eine Son
derstellung ein wegen seiner Ausnehmung der Löwlerritter und König Wladis-
laws von Böhmen, der bald darauf die Schutzherrschaft über den vor allem gegen 
Albrecht IV. gegründeten Ritterbund übernahm. Otto setzte vielmehr auf eine 
Vermittlungslösung zwischen Albrecht und den Löwlern und war trotz der ihm 
vorgetragenen Bedenken der übrigen Fürsten nicht für die Rücknahme seiner 
Ausnehmungserklärungen zu gewinnen 1 7 5. 

Diese Entwicklung dürfte für Pfalzgraf und Kurfürst Philipp den Anstoß 
gegeben haben, Otto I I . und sein Gebiet über die bereits erreichte Verschreibung 
der mosbachischen Besitzungen hinaus (1479) noch enger an sich zu binden. Er 
erreichte dieses Ziel noch 1490 in einer am 4.10. in Germersheim aus
gestellten testamentarischen Verfügung Pfalzgraf Ottos IL, die im wesentlichen 
einen Erbvertrag darstellte1 7 6. Otto überschrieb dem Kurfürsten unter Bezug
nahme auf die nachbarliche Lage sein Gebiet samt allen vom Reich und Böhmen 
herrührenden Lehen für den Fall seines Todes. Für seine Lebzeiten behielt Otto 
sich die Regierungsrechte vor, doch räumte er dem kurpfälzischen Vetter 
wesentliche Mitspracherechte in der Finanz- und Außenpolitik ein. Im Gegenzug 
übernahm Kurfürst Philipp sämtliche Schulden Ottos und setzte dem Mosbacher 
und dessen Bruder, Bischof Albrecht von Straßburg, Leibgedinge aus 1 7 7. Die 
Verklammerung dieser Übertragung mit der dynastischen Politik der Kurpfalz 
und Niederbayerns wird aus zwei weiteren Dokumenten deutlich. 

1) Nach seiner faktischen Übernahme der Mosbacher Gebiete erweiterte Philipp 
sofort die Einkünfte und das Wittum seiner Gemahlin Margarethe, der Schwe
ster Herzog Georgs, um Rechte in diesen neuen Landesteilen und sicherte diese 
wegen der übernommenen Schulden ab. Die zu Germersheim am 5.11.1490 
darüber ausgestellte Urkunde übergab der Kurfürst auf dem Nürnberger 
Reichstag 1491 Herzog Georg 1 7 8. Im Zusammenhang mit diesen Zusicherun
gen kam es allerdings zu Irrungen zwischen Landshut und Heidelberg. Eine im 
Dezember 1493 nach Heidelberg geschickte niederbayerische Gesandtschaft 
brachte Beschwerden vor wegen der Margarethe vorenthaltenen oberpfälzi
schen Einkünfte und wegen angeblicher beleidigender Reden, die der Pfalzgraf 
seiner Frau gegenüber geführt habe 1 7 9. Georg unterstützte seine Schwester in 

1 / 2 Dazu StAN BayB 1, fol. 29'f., 88'ff. und 2, fol. 1-17. 
1 7 3 GHA HU 776. 
1 7 4 GHA HU 778. 
1 7 5 GHA 41/6 Mannh. U 43, 44; 42/1 Mannh. U 18; BayHStA KbÄA 1219, fol.225-

232. Eine andere Wertung bei Press, Oberpfalz, 33. 
1 7 6 GHA HU 2806; BayHStA Oberpfalz U 2. Dazu Schaab, Kurpfalz, 159; Bosl, Ober

pfalz, 16 und Günther Wüst, 239 f. 
1 7 7 GHA HU 2862; BayHStA Oberpfalz U 407. 
1 7 8 GHA Korr. Akten 959 (unfol.); HU 2862. 
1 7 9 GHA Korr. Akten 959 Fasz. 3 (unfol.) (Instruktion der Räte Herzog Georgs vom 

15.12.1493). Vgl. auch Max Buchner, Amberger Hochzeit, 123-126. 
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allen ihren Anliegen. Es ist das einzige Mal, daß wir nach 1492 von größeren 
Differenzen zwischen Philipp und Georg hören. Diese blieben aber ohne wei
tere Konsequenzen, da es sich nicht um grundlegende politische Konflikte, 
sondern um solche privat- und vermögensrechtlicher Art handelte. 1496 
wurde mit einer Wiederaufnahme der Zahlungen an Margarethe und der 
Abtragung ihrer aufgelaufenen Ansprüche begonnen 1 8 0 . Vielleicht wurde von 
Philipp damit auch der Zweck verfolgt, die propfälzische Testamentsver
fügung des Niederbayern zu beschleunigen. 

2) Wichtig ist auch, daß Georg, wohl nicht vor 1490, schon ähnliche Pläne 
gegenüber Pfalz-Mosbach verfolgt hatte, wie Philipp sie dann realisierte. Nach 
einer leider undatierten, sicher aber auf niederbayerische Initiative zurück
gehenden Absprache mit Otto I I . 1 8 1 sollte Mosbach-Neumarkt nach Ottos 
Tod an Georg fallen. Dafür sollte Georg Ottos Schulden übernehmen und 
Otto den gesamten niederbayerischen Besitz auf dem Nordgau auf Lebenszeit 
übertragen. Diese Regelung wäre dem Interesse Pfalzgraf Ottos und Herzog 
Georgs entgegengekommen, eine möglichst große territoriale Geschlossen
heit der wittelsbachischen Besitzungen in der Oberpfalz durch eine Reduzie
rung der Zahl der Herrschaftsberechtigten zu erreichen. Bemerkenswerter
weise hätte auch Kurfürst Philipp in diese Abmachung einbezogen werden 
sollen (ihm sollte der Anfall von Neumarkt-Mosbach für den Fall eines erben
losen Todes Georgs zugesichert werden), während Albrecht IV. nicht erwähnt 
wurde. Man könnte in diesem Vorhaben Georgs Hinweise auf eine Reunions-
politik unter spezifisch niederbayerischen Vorzeichen sehen, gerade falls sie 
sich im zeitlichen Umfeld der Erbeinsetzung Georgs in Oberbayern (1485) 
abgespielt haben sollte. In jedem Fall aber legen Territorialverhältnisse und 
Eventualbestimmungen nahe, daß Georg diesen Schritt mit Pfalzgraf Philipp 
abgestimmt hatte, der diesen Plan später für sich selbst übernahm. 

Die bisherigen Betrachtungen zur Oberpfalz als Interessenschnittpunkt, Ko-
operations- und Konfliktfeld der bayerischen und pfälzischen Wittelsbacher 
haben ergeben, daß man in den neunziger Jahren des 15. Jahrhunderts von einer 
spezifischen, engen Zusammenarbeit der Kurpfalz, Pfalz-Mosbach-Neumarkts 
und Niederbayerns sprechen kann, während der vierte wittelsbachische Posse-
dent, Oberbayern, dessen Gebiete im Süden der Oberpfalz und im Bayerischen 
Wald konzentriert waren, abseits blieb. Dies läßt sich etwa auch für das Jahr 
1495 zeigen, als Georg wegen Wiedereinlösung der an die Leuchtenberger ver
pfändeten niederbayerischen Besitzungen um Waldmünchen, Rötz und Schwar-
zenburg und der Aufteilung der Erträge des Rentmeisteramts Weiden Kontakt zu 
Pfalzgraf Philipp und Pfalzgraf Otto I I . aufnahm 1 8 2 . In einem Vertragmit Landgraf 
Johann IV. von Leuchtenbergließ Georg sich dann das Rücklösungsrecht auf sämt
liche von den Landgrafen an böhmische Magnaten weiterverpfändete Rechte 
übertragen; die jeweiligen Rücklösungssummen sollten Philipp und Otto fest
legen 1 8 3 . Deutlich wird'weiterhin, welch wichtigen Ansatzpunkt für die finanz
kräftigen Fürsten der Pfalz und Niederbayerns die hohe, von der Erwerbung der 
Neumarkter Güter herrührende Verschuldung des Mosbachers darstellte. 

, 8 0 GHA Korr. Akten 959 Fasz. 4 (unfol.); Max Buchner, Amberger Hochzeit, 125 f. 
1 8 1 BayHStA K.bl. 341/9, fol. 22-24. 
1 8 2 RTA 5, Nr. 1789, 1795. Dazu Angermeier, Bayern, 603. 
1 8 3 BayHStA PNU Verträge 131/1 (Lauingen 2.12.1495). Vgl. auch RTA 6, S. 516f. 
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Nachdem Philipp 1490 Mitregierung und Erbanfall der Lande Ottos I I . hatte 
erreichen können, unternahm er einen entscheidenden Schritt, um sich diese 
Gebiete auch reichsrechtlich zu sichern. In einer auf den 11.9.1493 datierten 
Urkunde konfirmierte König Maximilian die Regelung von 1490 und gab damit 
seine Bereitschaft zu erkennen, die Reichslehen Ottos einmal auf Philipp zu über
tragen 1 8 4. 

Trotz der fortbestehenden niederbayerischen Besitzrechte und der zahlreichen 
oberbayerischen Pfandeinlösungen seit 1450 zeichnete sich damit eine wesent
liche Zusammenfassung der oberpfälzischen Besitzungen ab 1 8 5 . Die Zugehörun
gen des Kurpräzipuums in der nördlichen Oberpfalz um Kemnath und Pressath 
wurden abgerundet durch die sich nach Westen erstreckenden neumarkt-mos-
bachischen Gebiete um Grafenwöhr, Auerbach, Velburg und Rothenberg; das
selbe galt für das Kurpräzipuum um Nabburg und Amberg und die neumarkt-
mosbachischen Besitzungen um Altdorf, Neumarkt und Holnstein im Westen 
und Neunburg vorm Wald, Roding und Cham im Osten. Kann man von dieser 
pfälzischen Reunionspolitik auf dem Nordgau einen Zusammenhang herstellen 
zu den Übernahmeabsichten Philipps gegenüber Niederbayern? Die Konzentrie
rung des auf viele verschiedene wittelsbachische Besitztitel verteilten Gebiets der 
heutigen Oberpfalz führte zu einer Stärkung der territorialen Machtposition des 
Kurfürsten, die mit den niederbayerischen Besitzungen um Lauf und Hersbruck, 
um Hilpoltstein, Dietfurt und den Anteilen an Parkstein-Weiden, Floß und 
Vohenstrauß auf ideale Weise weiter abgerundet worden wäre und die oberbaye
rischen Stellungen um Sulzbach, Hemau und Burglengenfeld isoliert hätte. 

Sicherlich galt das Hauptinteresse Pfalzgraf Philipps dem Zugriff auf das rei
che Niederbayern und nicht der Herstellung eines möglichst geschlossenen 
Machtblocks auf dem Nordgau. Insofern wäre es wohl übertrieben, von einer Art 
Probelauf der pfälzischen Reunionspolitik gegenüber Pfalz-Mosbach mit dem 
endgültigen Ziel Niederbayern zu sprechen. Andererseits war die pfälzische 
neben der rheinischen Stellung wegen der engen Kontakte zu Böhmen, Branden
burg, Nürnberg und eben Bayern unentbehrlich für die ausgreifende Reichs- und 
Territorialpolitik der Kurpfalz 1 8 6. Außerdem spricht die doch relativ weit
gehende zeitliche Koinzidenz vielfältiger, die Stellung der Kurpfalz stärkender 
Aktionen für eine umsichtig geplante und mit langem Atem verfolgte Politik 
Philipps 1 8 7: 

- 1490/93: Sicherung der Lande Pfalzgraf Ottos I I . 
- 1496: Auf pfälzische Initiative hin (von Georg weitgehend übernommen) Hei

ratsvertrag für Pfalzgraf Ruprecht und Herzogin Elisabeth und testamentari
sche Übergabe der niederbayerischen Besitzungen an dieses Paar und seine 
Kinder; außerdem, ebenfalls auf pfälzische Vorschläge hin, Pläne einer Dop-
peiheirat mit dem brandenburgischen Markgrafenhaus, die Markgraf Fried
rich aber, wohl auf Rat des Königs hin, ablehnte1 8 8. 

1 8 4 BayHStA Oberpfalz U 3/1; RI XIV, Nr. 70. 
1 8 5 Vgl. Bosl, Oberpfalz, 16; Fessmaier, 101; Kohle, 13 und die Karte bei Schaab, Kur

pfalz, 160. 
1 8 6 Press, Oberpfalz, 32. 
1 8 7 Vgl. den Hinweis von Bosl, Oberpfalz, 16. 
1 8 8 Zu diesem wenig beachteten weiteren Versuch Pfalzgraf Philipps, 1496/98 über 

dynastische Politik im Osten des Reichs Fuß zu fassen vgl. Seyboth, Markgraftümer, 394 
und ders., Markgraf Kasimir, 65 Anm. 3. 
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- 1499: Als Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach am 8.4. in Neumarkt starb, vollzog 
sich der Anfall seiner Lande an die Kurpfalz gemäß der Vereinbarung von 
1490 rasch und reibungslos189. Der größere Teil der Oberpfalz 1 9 0 und der 
Rheinpfalz waren damit wieder in einer Hand vereinigt; die pfälzische Terri
torialausdehnung hatte ihren absoluten Höhepunkt erreicht 1 9 1. Auch der 
König hielt sich an seine Zusage von 1493 und belehnte Kurfürst Philipp auf 
dem Augsburger Reichstag 1500 mit den mosbachischen Reichslehen192 — 
obwohl Maximilian damals bereits vom Testament Georgs wußte und ermes
sen konnte, welch große Bedeutung die reichsrechtliche Legitimierung der 
neuen Stellung Pfalzgraf Philipps auf dem Nordgau für dessen niederbayerische 
Pläne haben würde. 

Die Zusammenfassung der pfälzischen Kräfte 1499/1500 erhält ihre volle 
Bedeutung erst von den gegenüber Georg 1496 weitgehend durchgesetzten gro
ßen Plänen Kurfürst Philipps her l 9 \ In einem enormen Ausgriff in den Traditio
nen quasiköniglicher Politik der Kurpfalz versuchte Philipp, die enge Verbin
dung zu Landshut über die Oberpfalz ausnutzend, das niederbayerische Teil
herzogtum der Pfalz anzugliedern. Ein Erfolg hätte zunächst einmal eine weitere 
Konzentration der oberpfälzischen Rechte und damit die Entstehung eines 
geschlossenen Machtblocks zwischen Bayern und dem vielfach zerteilten fränki
schen Raum bedeutet, dann aber auch eine „Konstellation einer süddeutschen 
Hegemonie der rheinischen Pfalzgrafen"194. Ein Gelingen hätte eine Umwälzung 
der gesamten politisch-territorialen Verhältnisse im Reich gebracht. Das Mün
chener Teilherzogtum wäre völlig isoliert, der Pfalzgraf ein ernsthafter Anwärter 
auf den Königsthron geworden. Für die Stellung des habsburgischen Königtums 
hätte eine niederbayerisch-pfälzische Verbindung schwerste Gefahren mit sich 
gebracht - einen territorialen Sperriegel vor Österreich und damit eine enorme 
Behinderung der habsburgischen Reichspolitik sowie eine Bedrohung der von 
Maximilian eben wieder konsolidierten Stellung des Hauses Österreich im Süd
westen des Reiches193. 

Das erbitterte Ringen in den Verhandlungen 1503/04 und im Krieg 1504/05 
zeigt, daß sowohl Pfalzgraf Philipp und sein Sohn Ruprecht als auch König 
Maximilian und Herzog Albrecht IV. sich dieser Konfliktdimensionen bewußt 
waren. Der Ausgang dieses Ringens, einer der erbittersten Auseinandersetzun
gen im Rahmen der traditionellen und fortwirkenden habsburgisch-witteisbachi-
schen Rivalität, war von entsprechend prägender Kraft für die Konsolidierung 
des habsburgischen König- und Kaisertums. Die Geschichte Bayerns aber 
wurde in eine ihrer schwersten Krisen geführ t 1 % . 

189 Schaab, Kurpfalz, 159; Günther Wüst, 241 f. 
1 9 0 Allerdings nicht die gesamte Oberpfalz, wie bei Fessmaier, 100 f. und Bosl, 16, for

muliert. 
191 Schaab, Kurpfalz, 189. 
1 9 2 GHA HU 2809; HHStA RRb X, fol. 610 (4.7.1500). 
1 9 3 Das Folgende lehnt sich an an Überlegungen von Volker Press, v.a. in ders., Ober

pfalz, 33 f.; <im., Bayern, 497; ders., Territoriale Welt, 25f. Vgl. auch Hobmeier, 170- 177. 
194 Press, Gegenspieler, 24. 
1 9 5 Ebda. 
196 Störmer, Konsolidierung, 1 79. 
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b) Die Frage der böhmischen Lehen 1497—1509 

Ab 1497 lassen sich intensive Bemühungen der Wittelsbacher, vor allem Her
zog Georgs, beim König von Böhmen nachweisen, eine Klärung der böhmisch-
wittelsbachischen Lehens- und Pfandverhältnisse auf dem Nordgau, deren kom
plizierte Genese bereits skizziert wurde, herbeizuführen. Eine mehrfache Indika
torfunktion macht einen kurzen Umriß dieser diplomatischen Aktivitäten unver
zichtbar: 

- Es wird der böhmische Einfluß im oberpfälzischen Raum und damit die 
Abhängigkeit der Wittelsbacher vom böhmischen König als Lehensherrn 
deutlich. 

- Es werden die Bemühungen Herzog Georgs um eine Verbesserung seiner 
Beziehungen zum Böhmenkönig Wladislaw, seinem Schwager, sichtbar. 
Diese waren mit der Beteiligung Georgs am gegen die jagiellonischen Interes
sen gerichteten Ungarnzug Maximilians Ende 1490 auf den Nullpunkt ge
sunken. 

- Das Bemühen um die Verleihung der pfalz-mosbachischen Lehen der Krone 
Böhmen nach dem Erbanfall von 1499 gab Herzog Georg und Kurfürst 
Philipp weitere Möglichkeiten zu enger politischer Kooperation. 

- Viele Reichsstände, vor allem auch Oberbayern, sahen die entsprechenden 
Bemühungen der pfälzisch-niederbayerischen Partei in Böhmen mit großem 
Mißtrauen unter dem Gesichtspunkt des Werbens um Allianzpartner für die 
kriegerische Verteidigung der Erbfolgeregelung von 1496. 

Das Bemühen um eine teilweise Klärung der verwickelten Rechts- und Besitz-
lage auf dem Nordgau setzte also nicht zufällig 1497, im fahr nach dem Testa
ment Georgs, ein. Im April und Mai 1497 finden wir Gesandte von Philipp, 
Otto IL, Albrecht IV. und Georg in Prag wegen der böhmischen Lehen 1 9 7. Im 
Mai schlug Georg dann eine weitere, diesmal gemeinsame Gesandtschaft zu 
König Wladislaw „der pfanndtschaft unnd lehen halb" vor 1 9 8 und ließ entspre
chende Verhandlungsunterlagen zusammenstellen199. Diese Mission kam auch 
zustande und so sah sich der König in Prag, der ursprünglich für das Jahresende 
einen Tag wegen der Grenzdifferenzen und der Feststellung der böhmischen 
Lehen anberaumt und dahin auch die Behandlung von Klagen gegen Herzog 
Georg verwiesen hatte 2 0 0, im Juni 1497 erneut den Gesandten der vier Fürsten 
gegenüber. Zwischen den niederbayerischen Vertretern Sigmund von Fraun
berg zum Haag / Dr. Peter Baumgartner und dem oberbayerischen Gesandten 
Silvester Peffenhauser war es zu ernsthaften Streitigkeiten über die dem König 
vorzulegenden Forderungen gekommen, doch wies Albrecht IV. Peffen
hauser zur vollen Unterstützung der niederbayerischen Punkte an 2 0 1 . Diese be
trafen vor allem: 

1 9 7 BayHStA KbÄA 236, fol. 99, 111 f. Albrecht IV. ließ dabei vortragen, er habe nur 
Gemeinschaftslehen und -pfänder zusammen mit Georg und Otto inne. 

1 9 8 BayHStAKbÄA 1219, fol.257 (Füssen 18.5.; an Albrecht). 
1 9 9 GHA 41 /6 Mannh. U 33a (Vidimus des Bischofs von Regensburg Mai 1497 über eine 

böhmische Schuldverschreibung an Herzog Ludwig 1459). 
2 0 0 BayHStA KbÄA 236, fol. 112; NKB 43, fol. 245-250. 
2 0 1 Hierzu und zum Folgenden die Korrespondenzen in BayHStA KbÄA 1219, fol. 262 f. 

und FüS 208, fol. 3-17. 
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1) Das Gebiet um die Stadt Waldmünchen, den Markt Rötz und die Schwar-
zenburg im Bayerischen Wald nördlich der Grafschaft Cham hatte als Pfand
gebiet zunächst zur Straubinger, dann zur Ingolstädter Linie gehört und war so 
an Landshut gefallen. Es war seit dem frühen 13. Jahrhundert wittelsbachisch, 
aber schon seit 1332 dauernd an die Landgrafen von Leuchtenberg verpfändet. 
Diese wiederum hatten viele Besitzstücke als Unterpfänder an Angehörige der 
mächtigen westböhmischen Magnatengeschlechter gegeben202, zuletzt an die 
Pflug von Rabenstein und Petschau und 1495 an den am böhmischen Hof sehr 
wichtigen Heinrich von Plauen, Burggrafen zu Meißen und Markgrafen zu Lau
sitz. Die Übergabe an den Plauener geschah augenscheinlich ohne Einwilligung 
des Landgrafen Johann IV. von Leuchtenberg (1487—1531), deswegen konnte 
Herzog Georg ihn noch 1495 zu einem Vertrag bewegen, in dem ihm alle Wie
derlösungsrechte übertragen wurden 2 0 3 . Seit damals verfolgte Georg das Ziel 
des Rückkaufs dieser Besitzungen und damit eine weitere Stärkung seiner ober
pfälzischen Stellung, wurde darin aber auch von Albrecht IV. unterstützt. 

2) Georg der Reiche forderte von Wladislaw die Belehnung mit dem von 
seinem Vater erworbenen Heideck, böhmisches Lehen seit der Zeit Karls IV., 
wie sie König Matthias Corvinus als König von Böhmen den niederbayerischen 
Herzögen 1477 und 1480 erteilt hatte 2 0 4. Im Rahmen der Auseinandersetzungen 
mit Corvinus um die Rechte an Böhmen hatte Wladislaw nämlich Heideck an 
böhmische Herren vergeben205. 

3) Der politische Hebel zur Erreichung dieser Ziele sollte sein, den König an 
die böhmischen Schulden bei den bayerischen Fürsten zu erinnern, an die 
100,000 fl hu aus dem Vertrag von Fürstenwalde 1373 wegen der Abtretung 
Brandenburgs an Kaiser Karl I V . 2 0 6 und an die 30,000 fl rh, die Ludwig der 
Reiche König Georg Podiebrad 1459 geliehen hatte 2 0 7. In beiden Fällen war ein 
Koppelgeschäft eingetreten, das zur Komplizierung der Territorialsituation 
auf dem Nordgau wesentlich beitrug: als Sicherheiten für die Darlehen wurden 
oberpfälzische Pfandrechte angewiesen, etwa auf Hersbruck und Lauf. Die Frage 
der von Böhmen verpfändeten Schuldsicherheiten wurde ständig vermischt 
mit jener der traditionellen böhmischen Lehnsrechte auf dem Nordgau und 
den fortwirkenden Rechtstiteln der „neuböhmischen" Herrschaft und weiter 
erschwert durch die Uneinigkeit der verschiedenen wittelsbachischen Linien 2 0 8 . 
Bis 1805 blieb die Frage der böhmi sehen Schulden bei Bayern und der entsprechen
den Lösungsrechte auf den Pfandstücken in der Oberpfalz ein wichtiges Thema 
der gegenseitigen Beziehungen, ohne daß die Verbriefungen Karls IV. je voll
zogen worden wären. Der Schuldbrief über die 100,000 fl hu war über Lud
wig VI I . von Ingolstadt an die Landshuter Wittelsbacher gelangt und vor Georgs 

2 0 2 Vgl. Hoensch, 172. 
2 0 3 BayHStA PNU Verträge 131/1 (Lauingen 2.12.1495). Im Vertrag ist sogar von 

Rückeroberungen die Rede. Die Herren von Plauen gehörten zu den mächtigsten westböh
mischen Adelsgeschlechtern (Heymann, 447). 

2 0 4 BayHStA NKB 48, Nr. 147; PNU Lehen 1266. 
2 0 5 Vgl. BayHStA PNU Lehen 1269 = Nehring, Quellen, Nr. 206. 
2 0 6 BayHStA KbÄA 1165, fol.44ff. Vgl. Muffat, Entschädigungen, 703-709 und 

Straub, 216. 
2 0 7 GHA HU 2115. Vgl. weitere Summen bei Muffat, Entschädigungen, 725 f. 
2 0 8 Muffat, Entschädigungen, 701 f., 752; Volkert, Böhmische Thronlehen, 145- 148. 
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Vorstoß von 1497 nur einmal (von Ludwig dem Reichen 1459) angezogen 
worden 2 0 9. 

Die Reaktion des böhmischen Königs und seiner Räte auf die ihnen im Juni 
1497 vorgetragenen Forderungen werfen ein bezeichnendes Licht auf das 
gespannte Verhältnis zu Herzog Georg. 

1) Wegen der Auslösung der böhmischen Unterpfänder an Waldmünchen, 
Rötz und Schwarzenburg scheint Wladislaw einer schiedsgerichtlichen Aus
tragung der Ansprüche zwischen Leuchtenberg und Plauen vor Herzog Georg, 
wie sie auch König Maximilian unterstützte, zugestimmt zu haben 2 1 0. 

2) Die Belehnung Georgs mit Heideck lehnte Böhmen ab. Matthias habe 
1477/1480 nicht als rechtmäßiger König Böhmens gehandelt und Georg habe das 
Recht auf die Belehnung durch seinen Zug von 1490 gegen Wladislaw verwirkt. 
Außerdem verlange der Böhmenkönig von allen seinen Lehnsleuten Dienstpflicht, 
Öffnungsrecht und Steuer. Das Gegenargument der niederbayerischen Räte, ihr 
Herr habe auf kaiserliche Erforderung gehandelt und sei in den Frieden zwischen 
Maximilian und Wladislaw 1491 einbezogen worden, verfing nicht 2 1 

3) Das Bestehen irgendwelcher Schuldverpflichtungen gegenüber Georg ließ 
der König rundheraus bestreiten; der böhmische Kanzler erklärte den Gesand
ten, darüber gebe es nichts zu verhandeln2 1 2. Wladislaw ging im Gegenteil in die 
Offensive und brachte die Auslösung der böhmischen Pfandstücke, sozusagen 
spiegelbildlich zu den niederbayerischen Schuldforderungen, aufs Tapet. Solche 
Revindikationsversuche hatte zuletzt Georg Podiebrad 1458/59 unternommen; 
gegenüber Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach konnte er dann 1465 durch die klare 
Fixierung der Lehnsherrlichkeit über 15 oberpfälzische Burgen und Städte einen 
Erfolg erringen, wenngleich er es bei den Verpfändungen beließ 2 1 - 5 . Die Wittels
bacher reagierten auf diese Aufforderung mit einem gemeinsamen Rätetag in 
Lauf, der auch der Vorbereitung neuer Verhandlungen mit böhmischen Ab
gesandten in Waldmünchen dienen sollte 2 1 4. Dort einigte man sich auf einen den 
Status quo wahrenden Kurs (keine Einforderung der Schulden bei weiter
bestehenden Pfandschaften) und auf enge Abstimmung aller zukünftigen 
Schritte. 

1499/1500 dann kam aus der Sicht von Pfalzgraf Philipp ein weiteres wichti
ges Anliegen gegenüber König Wladislaw hinzu. Es ging um den Anfall der 
Lande Pfalzgraf Ottos I I . von Neumarkt-Mosbach an den Kurfürsten. Gerade 
seit dem Vertrag von 1465 war der König von Böhmen neben dem Reichsober
haupt wichtigster Lehnsherr Neumarkt-Mosbachs215 und Philipp mußte es für 
eine ungestörte Poseß des Landes, nachdem er die Reichslehen ohne Schwierig
keiten am 4.7.1500 erhalten hatte 2 1 6, besonders wichtig sein, auch die böhmi-

2 0 9 BayHStA KbÄA 1168, fol.69; Muffat, Entschädigungen, 723-725 u. 754ff. (zur 
Folgezeit bis 1805). 

2 r ° BayHStA KbÄA 1256, fol.416; HHStA Max. 8, fol. 110. 
2 , 1 BayHStA FüS 208, fol. 3-17. 
2 1 2 Ebda, und Muffat, Entschädigungen, 725. 
2 1 3 Muffat, Entschädigungen, 747-750; Volkert, Böhmische Thronlehen, 146- 148. 
2 U Muffat, Entschädigungen, 751 f.; GLA 77/5313, fol.86. 
2 1 5 Vgl. die Aufzählung bei Volkert, Böhmische Thronlehen, 146 f. 
2 1 6 GHA HU 2809. 
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sehen Lehen ordnungsgemäß übertragen zu bekommen. Dieses Anliegen bot 
Philipp und Herzog Georg weitere Kooperationsmöglichkeiten im Zusammen
hang mit der Erbregelung von 1496 und tatsächlich läßt sich nach 1500 eine enge 
Koordinierung der Böhmenpolitik beider Fürsten beobachten217. 

Wladislaw allerdings machte, wie nach den Entwicklungen von 1497/98 vor
aussehbar, Schwierigkeiten, nachdem der Pfalzgraf die Mosbacher Lehen bei 
ihm am 4.1.1500 ordnungsgemäß gemutet hatte 2 1 8. Schon Otto I I . hatte er 
1491/93 erbetene Lehen der Krone Böhmen verweigert 2 1 9. Er reklamierte ein 
„pesser recht" als der Kurfürst für sich auf die Mosbacher Lehen; das Ergebnis 
eines dann doch noch zustande gekommenen Rätetags zu Pilsen (24.6.1500) 
lehnte Philipp nach Rücksprache mit Georg ab. Ein für Lichtmeß 1501 von den 
böhmischen Ständen angesetzter Vermittlungstag über alle gegenseitigen 
Ansprüche und Forderungen wurde von böhmischer Seite wieder abgesagt220. 
Während der ersten Hälfte des Jahres 1502 lehnte König Waldislaw erneut meh
rere Lehnsmutungen Pfalzgraf Philipps, der selbst in die Oberpfalz gekommen 
war, ab; erst im Februar 1503 wurde vor den böhmischen Ständen ein neuer 
Rechtstag angesetzt221. Einen bescheidenen Erfolg konnte - nach sechsjährigen 
Bemühungen - wenigstens Herzog Georg erzielen: seine Gesandten zu den 
Hochzeitsfeiern des Königs mit Anna Candale, Gräfin von Foix, einer Schwä
gerin des französischen Königs, und zu deren Krönung in Stuhlweißenburg 2 2 2 

erwirkten bei Wladislaw um 200 fl einen Lehenbrief über Heideck 2 2 \ 
Den Bemühungen Pfalzgraf Philipps aber blieb ein Gelingen versagt; zu seinen 

Lebzeiten erreichte er die Belehnung mit den zu Pfalz-Mosbach gehörigen 
Stücken nicht mehr. Wladislaw verlangte im Gegenteil die förmliche Rückstel
lung aller Lehen Ottos 2 2 4 . Im Erbfolgekrieg 1504 dann verlieh der König in 
Übereinstimmung mit Forderungen im böhmischen Adel, die Kohäsion aller 
Besitzungen der Krone Böhmen durch die Verwaltung durch Inländer zu sichern, 
viele bislang niederbayerische oder pfälzische Städte und Ämter wie Weiden, 
Parkstein, Auerbach und Hersbruck an böhmische Amtsträger und Adlige 2 2 5 . 

Auch nach dem Krieg kamen die böhmischen Lehnsabhängigkeiten wieder 
zum Tragen, sowohl bei der Neubildung von Pfalz-Neuburg mit seinen zahl
reichen Besitzrechten auf dem Nordgau wie bei der - 1506 vollzogenen - An
erkennung der Nürnberger Eroberungen aus dem niederbayerischen Erbe 2 2 6. 
Für die weiterbestehenden kurpfälzischen Gebiete auf dem Nordgau kam es 
erst 1509 zu einer Lösung: Kurfürst Ludwig V. (1508-1544) schloß, auch für 

2 , 7 Vgl. etwa den Brief Philipps an Georg vom 27.7.1500 in GLA 67/826, fol. 157. 
2 1 8 BayHStA Oberpfalz U 14. Damit einher gingen Beschwerden über Einfälle aus Böh

men. 
2 , 9 BayHStA Oberpfalz U 13/1, 13/2. 
2 2 0 BayHStA K.schw. 16207 (das Zitat hier auf fol. 2); KbÄA 236, fol. 232 ff. 
2 2 1 BayHStA K.schw. 16207 u. 16274, fol . l f. 
2 2 2 Fessler-Klein, 271 f. (August 1502). 
2 2 3 Vgl. die Abrechnung der Gesandten in BayHStA PNU Ausw. St. 889. 
2 2 4 Vgl. dazu BayHStA K.schw. 16207, 16209, 16274; Ausw.St. Lit. Böhmen 304/11 u. 

12 und den Vortrag über die böhmischen Lehen im Geheimen Rat zu Ausgang des 18. Jahr
hunderts in Ausw. St. Lit. Böhmen 305/3. 

2 2 5 BayHStA KbÄA 1256, fol. 357 f.; Hoensch, 173. 
2 2 6 Vgl. Muffat, Entschädigungen, 752 f. 
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seinen Bruder Friedrich und dessen Mündel Ottheinrich und Philipp, eine Erb-
einung mit König Waldislaw und erhielt alle von der Krone Böhmen herrühren
den Lehen verliehen 2 2 7. Sofort begannen auch wieder Verhandlungen über die 
„alten hangenden irrungen zwischen der cron Beham und pfaltz" 2 2 8. Daß es 
auch bei der Belehnung der Pfalzgrafen Ottheinrich und Philipp mit von Böhmen 
abhängigen Besitzungen in ihrem oberpfälzischen Gebietsteil Schwierigkeiten 
gab, zeigt ein Ratschlag des gefangenen Wolfgang Kolberger für die pfalz-neu-
burgischen Statthalter aus den Jahren 1516/17 über die Rechte an Heideck, das 
König Wladislaw der Jungen Pfalz bis dahin nicht verliehen hatte 2 2 9. Kolberger 
behauptete in seinem Gutachten allerdings fälschlicherweise, Heideck sei freies 
wittelsbachisches Eigen und Herzog Georg habe es ohne Belehnung durch den 
Böhmenkönig innegehabt. Grundlage für den kurpfälzischen Lehenbrief von 
1509 und für alle folgenden Urkunden über die böhmischen Lehen aber war und 
blieb die Vereinbarung zwischen König Georg Podiebrad und Pfalzgraf Otto I I . 
von Mosbach von 1465, in der der Wittelsbacher Lehnshoheit und Öffnungs
rechte der Krone Böhmen über 15 oberpfälzische Burgen und Städte hatte aner
kennen müssen 2 j > 0 . 

I I . Das Tes t amen t von 1496 

Das Testament vom September 1496 ist neben der glanzvollen Hochzeit von 
1475 jenes Faktum, das in Chronistik und Historiographie von jeher mit Georgs 
Namen verbunden wurde, allerdings - mit Blick auf den daraus entstehenden 
Erbfolgekrieg von 1504/05 - durchgängig in negativem Sinn. Augustin Kölner 
schrieb am Anfang des 16. Jahrhunderts vom „verprechen" des Herzogs, das zu 
großen Gebietsverlusten geführt habe2^1, Riezler 1889 vom „unseligsten Ent
schluß, der je in der Brust eines Wittelsbachers gezeitigt wurde" 2 3 2 . Wo immer 
Georgs vor allem innere Regierungstätigkeit als aktiv und mustergültig hervor
gehoben wurde, folgte sogleich das „ceterum censeo", der Verweis auf das Testa
ment, auf die Ehe von Georgs Tochter Elisabeth mit ihrem Cousin ersten Grades 
Ruprecht von der Pfalz, auf den sich daraus ergebenden Krieg und die Menschen-
und Gebietsverluste für das 1505 wiedervereinigte Bayern 2 3 3. Die Frage der 
Beurteilung Herzog Georgs von diesen Ereignissen her soll am Ende dieser 
Arbeit wiederaufgenommen werden. Im vorliegenden Kapitel wird anhand der 
Quellen und der zeitgenössischen Chronistik nach den möglichen Beweggrün
den Georgs für diesen weitgehenden Schritt, seinen damit verbundenen Erwar
tungen und der Indikatorfunktion für sein Verhältnis zu den Vettern in München 
und in Heidelberg gefragt. Zuerst aber soll das Testament, ein zentrales Doku
ment für die Geschichte nicht nur des wittelsbachischen Hauses, sondern auch 

2 2 7 BayHStA Ausw.St.Lit. Böhmen 304/13; KbÄA 257, fol.51, 97'ff. Vgl. Palacky, 
5/II , 129 f., 174-176. 

2 2 8 BayHStA KbÄA 257, fol. 50. 
2 2 9 BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 7-14. 
2 3 0 Dies geht hervor aus BayHStA Ausw. St. Lit. Böhmen 304/7. 
2 5 1 BayHStA KbÄA 4783, fol. 15. 
2 5 2 Riezler, Baiern, 571. 
2 3 3 Z.B. Staudenraus, Chronik, I , 216-218; Max Buchner, Amberger Hochzeit, 127; 

Fessmaier, 102 f. 
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des Reichs um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert, ausführlich vorgestellt 
und analysiert werden. Es ist in zahlreichen Abschriften und Regesten über
liefert 2 3 4 und bereits zu Beginn des 19. Jahrhunderts im vollen Wortlaut gedruckt 
worden 2 3 3 , doch hat sich die Forschung augenscheinlich nie mit dem ebenfalls 
erhaltenen Original und dem zugehörigen Brief Georgs an den Pfälzer Kurfürsten 
befaßt 2 3 6 . Schon die Geschichte der Aufbewahrung und Überlieferung dieses 
Originals kann aber Hinweise auf eine Neuinterpretation der Zusammenhänge 
um Georgs Testament geben. 

1. ZurÜberlieferungsgeschichte 

Von dem auf den 14.9.1496 datierten Testament wurde am 28.12.1503, 
also bald nach Georgs Tod und gleichzeitig mit ersten direkten Verhandlungen 
der Pfälzer Seite mit dem König, im Auftrag von Pfalzgraf Philipp ein Vidimus 
gefertigt2^7. Dabei wurde im Heidelberger Schloß das Originaltestament drei 
engen Vertrauten des Kurfürsten vorgelegt: Ludwig von Helmstatt, 1478-1504 
Bischof von Speyer, seinem Vetter Heinrich von Helmstatt, 1484-1517 Dom
dekan zu Speyer, und Dr. Andreas Worm, oberstem geistlichen Richter zu 
Speyer2^8. Das vom Notar und Sekretär Bischof Ludwigs geschriebene Vidimus 2 ) 9 

wurde von den drei Speyerer Geistlichen und vier pfälzischen Räten beglaubigt. 
Daraus erhellt bereits, was uns dann zum 17.12.1503 wörtlich gesagt wird, als 
das Testament auf dem Landshuter Landtag vom pfälzischen Gesandten Graf 
Ludwig von Löwenstein erstmals verlesen und so in die Verhandlungen einge
führt wurde (was entsprechendes Aufsehen verursachte) 2 4 0 : Das Original des 
Testaments wurde (spätestens seit 1503) in Heidelberg, nicht in Landshut auf
bewahrt. In München hatte Albrecht IV. augenscheinlich früh von den Haupt
bestimmungen erfahren, doch der vollständige Wortlaut, wie er spätestens im 
Januar 1504 König Maximilian vorlag, war dem Oberbayern noch im Februar 
1504 unbekannt 2 4 1. Eine im Münchener Archiv befindliche Abschrift des Vidi
mus' Bischof Ludwigs ist erst für das ausgehende 16.Jahrhundert e rwähnt 2 4 2 . 
Diese Feststellung über den Aufbewahrungsort gibt einen wichtigen Anhalts
punkt für den weiteren Gang unserer Analyse des georgianischen Testaments. 

2 3 4 Z.B. komplette Abschriften in BayHStA FüS 207, fol.3-17; FüS 214, fol. 1-12; 
NKB 45, fol. 236-252. Regesten etwa in Fends Auszug aus Kölners Kriegsgeschichte (Bay 
StaBi clm 1562, fol. 6') oder in BayHStA NKB 49, fol. 324. 

2 3 5 Krenner 14,63-85. 
2 3 6 Beide GHA HU 2130. 
2 3 7 Hierzu und zum Folgenden BayHStA KbÄA 1215, fol.363-366; FüS 214, 

fol. 1-12. 
2 3 8 Zu ihnen und ihrer Stellung zum Pfalzgrafen vgl. Fouquet, Speyerer Domkapitel, 

570ff. 
2 3 9 Abschriftlich erhalten in BayHStA FüS 214, fol. 1 - 12. 
2 4 0 Krenner 14, 93 ff. Es wird betont, daß es sich bei dem verlesenen Stück nur um eine 

Abschrift gehandelt habe. 
2 4 1 Vgl. BayHStA KbÄA 3136, fol. 100f.; NKB 48, fol. 327'. 
2 4 2 In der Lade C 9 (Betreffe Bayern - Pfalz-Neuburg nach 1509) des Großen Kastens im 

Inneren Archiv; BayHStA KbÄA 4794, fol. 176' (= Bd. II der „Summarischen Registratur" 
Arrodens). 
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2. Analyse von Aufbau und Inhalt 

In einer anonymen Aufzeichnung über die letzten Jahre Georgs des Reichen ist 
die Rede von der „ungewisheit der stundt" für den Herzog im September 1496: 
Einerseits sei er „bey gesundtem leib, volkomener regirung seiner fürstenthumb" 
gewesen, andererseits habe er dem König die Teilnahme an dessen Romzug zuge
sagt und sei ohne männliche Erben gewesen243. Es ist festzuhalten, daß es sich 
beim Testaments Georgs des Reichen nicht um eine letztwillige Verfügung kurz 
vor dem Tod, sondern um ein angesichts eines bestimmten Anlasses aufgesetztes 
Eventualtestament handelte, wie es etwa bei den Pfälzer Wittelsbachern durch
aus üblich war 2 4 4 . Neben unterschiedlichen Abfassungszeiten und -anlassen 
konnten diese Verfügungen von Todes wegen auch ganz unterschiedliche 
Rechtsinhalte haben, die etwa von einer Wittumsverschreibung bis zur großen 
staatsrechtlichen Verfügung reichen konnte. Weiterhin typisch waren das Bei
sein einer Gruppe vertrauter Ratgeber, die Einsetzung von Testamentsvoll
streckern und die Stiftung eines Anteils der Erbmasse für das eigene Seelenheil. 
Ferner war es möglich, daß das Testament zunächst konzipiert, nochmals be
arbeitet und dann erst mundiert wurde. 

Wenden wir uns nun dem erhaltenen Originaltestament Herzog Georgs Z U 2 4 D . 
Es besteht aus einem Pergamentkodizill mit acht doppelseitig beschriebenen 
Blättern und einem Umschlag aus etwas stabilerem Pergament, gebunden mit 
einer doppelten, weiß-blau geflochtenen Seidenschnur246. An dieser hängt 
zunächst das große Siegel Herzog Georgs2 4 7, sodann acht kleinere Siegel, jene 
der Zeugen des Testaments. 

Die allgemeinen Bestimmungen reflektieren zunächst den besprochenen Cha
rakter als Eventualverfügung. Der Herzog betont - sicherlich unter (unausge
sprochenem Bezug) auf die Bestellung zum Hofmeister des Königs im Mai 1496 
- seine Bereitschaft, mit Maximilian nach Rom zur Kaiserkrönung zu ziehen. Da 
er keine leiblichen Mannserben habe, erlasse er bereits jetzt eine testamentari
sche Verfügung, um für den Fall seines Todes Auseinandersetzungen zu verhin
dern. Zunächst legt der Herzog seinen Begräbnisort fest, das Zisterzienserin
nenkloster Seligenthal bei Landshut, die traditionelle Grablege der regierenden 
Fürsten der niederbayerischen Linie des Herzogshauses und dotiert Beisetzung 
und die zugehörigen Seelenmessen mit 2,000 fl. Für sein Seelenheil stiftet er 
20,000 fl für die Armen. Die Tochter Margarethe, Dominikanerin im Kloster 
Altenhohenau, erhält eine Aussteuer von 16,000 fl. Falls seine Frau Hedwig ihm 
noch weitere Töchter gebären sollte, solle jede mit 40,000 fl ausgesteuert wer
den. Alle vorherigen letztwilligen Verfügungen widerruft der Herzog jetzt außer 
der Stiftung von elf Freiplätzen für Theologiestudenten an der Universität Ingol
stadt (1494/95), der Keimzelle des heute noch bestehenden Priesterseminars an 
der Münchener Universität („Georgianum"). 

2 4 3 BayHStA NKB 49, fol. 324. 
2 4 4 Vgl die wichtige Analyse der Testamente der pfälzischen Kurfürsten Ruprecht I I . und 

Ludwig I I I . durch Gerlich, Testamentsrecht, v.a. 397-406. 
2 4 5 GHA HU 2130. 
2 4 6 Maße der Seiten 27 x 38,5 cm, des Schriftspiegels 16,5 x 27 cm (siehe Tf. 2). 
2 4 7 Durchmesser 7 cm. Wappenbild: quadrierter Schild mit Löwen und Rauten; Turnier

helm und große Helmzier. Umschrift: „Sigillum Georgy Comitis Palatini Rheni Inferioris et 
Superioris Bavarie Ducis etc." 
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Der entscheidende Passus des Testaments, auf den der Inhalt des Dokuments 
allerdings keinesfalls reduziert werden darf, beginnt mit der Festsetzung einer 
Aussteuer für die älteste Tochter Elisabeth von 32,000 fl. Sie sollte einen Sohn 
des Kurfürsten Philipp von der Pfalz, dem Gemahl von Georgs Schwester Marga
rethe, heiraten, und der Anfang des entsprechenden Abschnitts gibt auch den 
Grund für diese projektierte Eheverbindung an: 

Unnd dieweil wir nach unnserm todt, und auch nach absterben der hochgebornnen unn-
ser lieben tochter freylein Elisabeth unnser fürstenthumb ... unnd alles annders, wir ver
lassen werden,... niemanndt lieber gunnen dann dem hochgebornnen fürsten, unnserm 
lieben vetter unnd schwager Hertzog Philippsen, Pfaltzgraven bey Rein etc. und seinen 
sünen, von der hochgebornnen fürstin, unnser lieben Schwester, frauen Margrethen ... 
geporn, sonnderlich dieweil sy mannlichs geschlechts, unnsers namens, stamens unnd 
geplüets von Bayrn sein, den wir also aus geordenter natürlicher lieb als unnsern negst-
gesipten freundten mit aller freundtschafft unnd guetem sonderlich unnd billichen 
genaigt, deshalb in fürsatz, guetem wolbedachten muet unnd willen seyen... die genannt 
unnser tochter freylein Elisabeth zu des gedachten Pfaltzgraf Philippsen etc. unnd frawen 
Margarethen etc. unnser lieben schwager- unnd Schwester sune ainem eelichen vermä-
heln 2 4 8 . 

Für den Fall, daß er doch noch einen legitimen männlichen Erben bekomme, 
erhöht Georg die Aussteuer Elisabeths auf 70,000 fl. Für den Fall aber, daß dieser 
männliche Erbe ausbleibe, setzt Georg der Reiche im nächsten Abschnitt Elisa
beth zu seiner Erbin ein 

aller .. . unsrer verlassenen fürstenthums herrschaften, Schlösser, städte, markte, dörfer, 
weiler, höfe, zolle, mäute, bergwerken, aerzt, gold, silber, gemünzt und ungemünzt, klein-
od, edelgestein, perlen unnd aller anndrer unnsrer gueter, liegend und fahrend . . . mit 
allen obrigkeiten, herrlichkeiten, freyheiten, nutzungen unnd gerechtigkeiten, wie wir 
das .. . ingehabt... haben ... daß sie also auch erbe, besitze unnd geniese an unsrer statt 
nach unserm tode alle und yegliche vorgemeldte unser fürstenthum, herrschaften, 
schloß, städte, land und leute mit allen nutzbarkeiten, freyheiten .. . etc. gar nichts ausge-
nommen . 

Als mögliche Ehepartner für Elisabeth werden drei der damals geborenen acht 
Söhne des Kurfürsten genannt: der Älteste, Kurprinz Ludwig (* 1478), der Dritt
älteste, Ruprecht (* 1481, seit 1495 Administrator von Freising) und der Viert
älteste, Friedrich (*1482) 2 : > 0. Als weitere Erbberechtigte für die Besitzungen 
Georgs werden nach Elisabeth festgesetzt: die Kinder aus Elisabeths Ehe, der 
Ehemann, Kurfürst Philipp und dessen ältester Sohn, Kurprinz Ludwig. Der 
Erbeintritt männlicher, regierender Angehöriger der kurpfälzischen Linie war 
also erst an dritter Stelle vorgesehen231. Zuletzt wird Elisabeth noch die hohe 
Summe von 102,000 fl als Wittum ausgesetzt und alle niederbayerischen Unter
tanen werden verpflichtet, nur dem vom Herzog eingesetzten neuen Landes
fürsten zu huldigen. 

Schon die Wortwahl der testamentarischen Verfügung also macht klar, welch 
besonders legitimierte Stellung Georg den Pfälzer Verwandten und vor allem 

2 4 8 Da das Original (GHA HU 2130) unfoliiert ist, wird hier zitiert nach der buchstaben
getreuen Abschrift in BayHStA FüS 207, hier fol. 6' f. 

2 4 9 Ebda., fol.8'f. 
^ 2 5 ° Ebda., fol.9. 

V 2 5 1 Ebda., fol. lOf. 
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den Söhnen seiner Schwester zumaß, während Albrecht von Oberbayern nicht 
einmal erwähnt wird. Niemand, so Georg, gönne er sein Fürstentum nach seinem 
und Elisabeths Tod lieber als seinem Vetter und Schwager Kurfürst Philipp und 
dessen Söhnen, seinen leiblichen Neffen, „unnsern negstgesipten freundten". 
Betont wird also die denkbar enge dynastisch-persönliche Bindung zwischen den 
beiden fürstlichen Linien, die Georgs Enkel und Neffen zur Nachfolge prädesti
niere. Diese engen Beziehungen freilich sind, und das wird für die Beurteilung 
des Testaments nach dem Reichslehnrecht entscheidend werden, zweimal in 
weiblicher Linie (über Georgs Schwester und Tochter) vermittelt, wenn auch 
die in Aussicht genommenen pfälzischen Schwiegersöhne zweiffellos „unnsers 
namens, stamens unnd geplüets von Bayrn" waren. 

Die Analyse der das Testament abschließenden Formalia verstärkt den bereits 
konstatierten Eindruck eines maßgeblichen kurpfälzischen Einflusses auf seine 
Abfassung. Zunächst werden achtzehn Testamentsvollstrecker eingesetzt, an 
der Spitze drei Reichsfürsten: der Pfalzgraf Kurfürst Philipp, den Georg als 
„besundern frunt und lieben getruwen" bezeichnet, Pfalzgraf Otto I I . von Mos
bach-Neumarkt und der mit Georg eng vertraute Bischof Lorenz von Würzburg. 
Danach folgen 15 niederbayerische Adlige und Beamte, angeführt von Graf 
Wolfgang von Ortenburg, Kanzler Wolfgang Kolberger zu Neukolberg und dem 
Landshuter Pfleger Sigmund von Fraunberg zum Haag. Alle der Genannten hat
ten wichtige Ämter in der Landes Verwaltung inne. 

Dann folgt die handschriftliche Unterfertigung des Testaments durch Herzog 
Georg selbst2 3 2. Er bestätigt den Wortlaut der Verfügung unter nochmaliger 
Hervorhebung des Hauptpunkts, der Einsetzung Elisabeths als rechter Erbin, 
notifiziert den Schreibbefehl an den pfälzischen Kammerschreiber Heinrich 
Grüninger, „di weill wyr nytt als woll oder lesslich schriben konen als di notturfft 
dar zu erforden mocht" und kündigt die Testate der Zeugen an. 

Nach Auffassung der Zeit gehörte die Unterschrift von sieben Zeugen zur 
Rechtsverbindlichkeit eines Testaments Hier sind es acht Zeugen, die, von 
Georg schriftlich aufgefordert254, mit ihrer Handschrift und ihrem Siegel die 
persönliche Abfassung durch den Herzog bekräftigen. Von diesen Zeugen nun 
sind vier klar dem Umkreis des Heidelberger Hofs zuzuordnen: der an der Spitze 
stehende Hofmeister Hermann Boss von Waldeck, der Speyerer Domherr Dr. Ni
kolaus von Eusheim, der Heidelberger Rechtsprofessor Dr. Hieronymus Flore 
und der pfälzische Kammerschreiber Heinrich Grüninger, der die Reinschrift 
des Testaments besorgt hatte. Dagegen sind dem Landshuter Hof nur zwei 
Zeugen zuzurechnen, nämlich die herzoglichen Räte Adam von Törring und Jörg 
Kärgl zu Süßbach. Beim letzten Zeugen Wolfgang von Pienzenau ist diese 
Zuordnung zumindest nicht unwahrscheinlich, da zahlreiche Angehörige dieses 
Geschlechts in niederbayerischen Diensten standen. Die Mehrheit der Zeugen 
also kam vom kurpfälzischen Hof; einer der beiden die Niederschrift zusätzlich 
bekräftigenden Notare war überdies Schreiber des mit Heidelberg eng ver
bundenen Wormser Bischofs. 

Zuletzt spielt auch der Ort der Niederschrift des Testaments eine Rolle. Es 
handelt sich um das kurpfälzische Jagdschloß Friedrichsburg, das heutige Neu
schloß bei Lampertheim zwischen Heppenheim und Worms. 

Tf. 3 (Aus dem Original GHA HU 2130). 
BayHStA KbU 9351, fol. 9. 
GHA HU 2130; beiliegende Konzepte. 
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Sachgehalt wie Umstände der Niederlegung des Testaments lassen also die 
Vermutung zu, daß dem Pfälzer Kurfürsten dabei ein wesentlicher Einfluß 
zukam. Dieser Eindruck kann im folgenden anhand bisher unbeachteter Quel
lenstücke zu der These verdichtet werden, daß es sich beim Testament Georgs 
um ein genuin kurpfälzisches Dokument handelt. 

3. Das Testamentskonzept und der direkte Einfluß Kurfürst Philipps 

Beim Original des Testaments liegen einige Dokumente, die die pfälzische Ein
flußnahme aufs genaueste veranschaulichen255. Dazu gehören ein Konzept des 
Testaments, Entwurfs- und Merkzettel und ein handschriftlicher Brief Georgs an 
den Kurfürsten persönlich. Das Testament wurden also nicht nach Diktat gefer
tigt, sondern zunächst konzipiert, zwischen den beiden Fürsten diskutiert, über
arbeitet und erst dann mundiert. Zunächst ergibt ein Vergleich zwischen Kon
zept und endgültiger Fassung folgendes: 

— Im Konzept fehlen die Testamentsexekutoren. 

— Es fehlen sämtliche Zahlenbeträge. 

— Seligenthal als Begräbnisstätte ist noch nicht erwähnt. 

— Die Seelgerätsstiftung von 20,000 fl und die Höhe der Aussteuer für die jün
gere Tochter Margarethe im Kloster Altenhohenau sind noch nicht festgelegt. 

— Die Heirat Elisabeths mit einem der Söhne des Kurfürsten ist bereits fixiert, 
doch ist ihr Heiratsgut noch nicht als Geldsumme festgelegt wie später 
(32,000 fl), sondern in Form eines Nutzungswerts. Danach sollten ihr als Aus
steuer Teile des niederbayerischen Herzogtums, vor allem um Neuburg/ 
Donau, übertragen werden! 

Auf diesen Entwurf wohl bezog sich Herzog Georg, als er unter Umgehung 
sämtlicher Geschäftswege der Kanzleien, also unter höchster Geheimhaltung 
einen handgeschriebenen Brief an Pfalzgraf Philipp richtete mit der Anweisung, 
das Schreiben diesem „in handt" zu übergeben . Allein diese Tatsache beweist 
bereits, daß es persönliche Absprachen beider Fürsten über das Testament gab. 
Georg informierte Philipp in dem teilweise schwer zu entziffernden Brief über 
die inzwischen von ihm festgesetzte Geldsumme für das Seelgerät (20,000 fl), 
die Grablege in Seligenthal und die Art der Begehung seines lahrtags dort in der 
gleichen Weise, wie dies für seinen Großvater und Vater geschehe (Seligenthaler 
Fürstenjahrtag am 25. August). Die Rede ist auch von einer Bestimmung, die 
dann noch Eingang ins Testament fand, nämlich das Heiratsgut für Elisabeth für 
den Fall, daß Georg noch ein legitimer Sohn und damit ein Erbe für Niederbayern 

2 5 5 GHA HU 2130, Beilagen. 
2 5 6 GHA HU 2130, Beilagen. Der Brief ist abgebildet auf Tf.4. Die Identifizierung der 

charakteristischen Handschrift Herzog Georgs ist anhand zahlreicher Vergleichsmöglich
keiten völlig gesichert; Philipp als Adressat ergibt sich aus der vertrauten, auch im Testa
ment selbst verwendeten Anrede „über vetter und sweger". 
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geboren werden sollte, auf 70,000fl zu erhöhen. Besonders wichtig aber ist 
gleich der erste Satz des Briefs: 

Liber vetter und sweger, ich hab mych uff den ardikell bedacht und well myr nyt gefallen 
das er also ste, sunder ganz heraus belib aus den Ursachen, als ich eur lib zum dayll gesagt 
hab das nyt gut sey yr icz ein zu geben oder dem dochter man. 

Herzog Georg hatte also gegenüber dem Pfalzgrafen in einem Gespräch 
Widerspruch gegen eine für das Testament vorgesehene Regelung erhoben, 
und zwar augenscheinlich gegen das pfälzische Bestreben, Elisabeth mit einer 
Realmitgift auszustatten, nämlich Verfügungsrechte über Teile Niederbayerns. 
Der Pfalzgraf versprach sich von der Übertragung von Teilherrschaftsrechten 
auf Elisabeth und damit auch ihren Pfälzer Gemahl wohl einen gewissen Einfluß 
auf die Regierung Niederbayerns und Vorbereitungsmöglichkeiten für eine rei
bungslose Nachfolge der beiden nach Georgs Tod. Im Falle Pfalz-Mosbachs hatte 
Philipp 1490 eine sogar noch weiter gehende Zusage dieser Art erhalten. Bei 
Georg aber stieß er offensichtlich auf Widerstand, denn dieser wollte zu seinen 
Lebzeiten nichts von seinen Regierungsrechten abgeben und - wie der letzte 
Halbsatz des zitierten Briefabschnitts zeigt — weder Tochter noch Schwieger
sohn zum jetzigen Zeitpunkt in irgendwelche Realrechte eingesetzt sehen. In die
ser Frage konnte sich der Herzog auch durchsetzen, denn im Testament ist nicht 
mehr die Rede von einer entsprechenden Konstruktion des Heiratsguts Elisa
beths, sondern von einer Mitgift in der - in Fürstenhäusern üblichen — Höhe 
von 32,000 Gulden 2 5 7 . 

Allein von seiner Entstehungsgeschichte als Dokument her ist das Testament 
Herzog Georgs also offensichtlich eine kurpfälzische Urkunde, deren Entwurf 
mit Georg besprochen und die entsprechend teilweise modifiziert wurde. Georgs 
selbständige Festsetzungen blieben außerhalb des Kernbereichs der testamenta
rischen Verfügung, des Eheversprechens und der Erbeinsetzung Elisabeths, ihrer 
Kinder und ihres Mannes. Diese Ergebnisse legen es nahe, das so wichtige und 
folgenreiche Testament Georgs nicht als dessen Initiative gegenüber Pfalzgraf 
Phil ipp 2 5 8 zu werten, sondern gerade umgekehrt den pfälzischen Druck auf ihn 
hervorzuheben2 5 9 und so den Plan der Übernahme Niederbayerns als krönenden 
Schlußstein in die pfälzischen Hegemonialprojekte für den Süden des Reichs ein
zuordnen. Dieser Hegemonialpolitik, unter Pfalzgraf Philipp vor allem mit dyna
stischen Mitteln verfolgt, muß also besondere Aufmerksamkeit gelten, da nur vor 
ihrem Hintergrund die projektierte Übernahme Niederbayerns voll verständlich 
wird. 

Zunächst einmal aber und vor einer weiteren Wertung des Testaments als 
Rechtsdokument ist nach den Gründen zu fragen, die Georg — denn bei aller 
Betonung des pfälzischen Einflusses ist ja nicht zu leugnen, daß es eine Verfügung 
war, die er zumindest akzeptierte, als die seine in Kraft setzte und deshalb auch 
Verantwortung dafür trug - zu diesem Schritt veranlaßten. 

2 5 1 BayHStA FüS 207, fol. 7. 
2 d 8 Etwa bei Häusser, 464 und Neudegger, IV, 36 (Philipp sei darauf eingegangen und 

habe das Unmögliche gewagt). Press, Territoriale Welt, 25, spricht von einem Plan Georgs 
„in Verfolgung der alten Achse Landshut-Heidelberg". 

2 o 9 Vgl. den Hinweis auf fremde Einflüsse auf Georg schon bei C.M.v.Aretin, Aus
wärtige Verhältnisse, 3; aufgenommen bei E.Stahleder, Hedwig, 293. 
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4. Zur Frage nach den Beweggründen Herzog Georgs 

Wenn man die wissenschaftliche Literatur auf die in der Überschrift dieses 
Abschnitts angesprochene Frage hin durchsieht, so stößt man sofort und immer 
wieder auf das Argument der Feindschaft Georgs gegenüber Albrecht IV. von 
Oberbayern. Riezler spricht vom „Groll gegen Albrecht", gesteigert „zu unver
söhnlichem Haß" und gespeist aus „niedrigem Neid", da Albrecht dem Lands
huter geistig überlegen gewesen sei, ihn an Ansehen weit übertroffen habe, da 
Albrecht die von Georg vergeblich erstrebte Heiratsverbindung mit dem Kaiser
haus gelungen und die Ehe zudem mit männlichen Nachkommen gesegnet gewe
sen sei 2 6 0 . Immer wieder ist von der „Eifersucht" Georgs die Rede 2 6 1 und vom 
„Verrat an ihren gemeinsamen Familieninteressen" durch Georgs „hinterhältige 
und eigennützige Politik", mit der er schon bei den Vorgängen um Regensburg 
1491/92 die niederbayerisch-oberbayerische Gemeinsamkeit um den Preis eines 
Ausgleichs mit dem Kaiser verraten habe 2 6 2. 

Welche Erklärungen bieten demgegenüber die Quellen, vor allem die Aussa
gen der zeitgenössischen Chronistik? Auch hier wird etwa in einem Lied über 
den Streit um das niederbayerische Erbe die Furcht vor einer Erbfolge Albrechts 
Georg quasi automatisch unterstellt 2 6 3, sozusagen als „Zwangsvorstellung" 2 6 4 . 
Des öfteren findet sich der Bezug auf Georgs Einsetzung als Eventualerbe in 
Oberbayern von 1485, die — entgegen den historischen Tatsachen — als wechsel
seitige Erbverschreibung interpretiert wird, etwa in dem Deutungsversuch, 
Albrecht habe Georg nach dem Leben trachten lassen, und deswegen habe 
dieser das Land seiner Tochter verschrieben265. In dem über ein halbes Jahr
hundert später entstandenen Fuggerschen Ehrenwerk auf das Haus Habsburg 
wird Georg auf dem Totenbett in den Mund gelegt, Albrecht habe ihn 1485 
mit List überredet, ihm Niederbayern zu verschreiben und das könne er Albrecht 
niemals verzeihen2 6 6. 

Albrecht IV. selbst warf Georg kurz vor dessen Tod vor, der Niederbayer 
handle 

aus unfruntlichem willen, so er gegen unns, wiewol unnsern halb gantz unverschuldt, gut 
zeit getragen hat 2 6 7 

und beklagte sich: 
wir haben auch ... in unßenn regiment nie kain ursach geben, die ihn [Georg] billig 
bewegen soll, solch entwendung angebohrner erbschaft und wider recht und alle billig-
kait zuezefügen 2 6 8. 

2 6 0 Riezler, Baiern, 670f.; danach Bock, Doppelregierung, 309. 
261 Doeberl, 332; Bosl, Bayerische Geschichte, 126. 
2 6 2 Zitate bei Bock, Einltg. zu RTA 3, 303 und 646 Anm. 3; vgl. auch Doeberl, 331 f. 

Schon Westenrieder, Geschichte von Baiern, 430, hat aber moniert, daß immer vom Haß 
Georgs auf Albrechts gesprochen werde, ohne daß man genaue Belege und Gründe angeben 
könne. 

2 6 5 BayHStA FüS 215/1, fol. 40 f. 
264 E. Stahleder, Hedwig, 294. 
2 6 5 BayHStA FüS 165, fol. 43 (anonyme Geschichte des Erbfolgekriegs); übernommen in 

den Müllnerschen Annalen der Reichsstadt Nürnberg (BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 343f.). 
2 6 6 BayStaBi cgm 900b, fol. 4. 
2 6 7 BayHStA KbÄA 1215, fol. 31 ff. (Instruktion vom 1.11.1503). 
2 6 8 Ebda., fol. 39f. (Ausschreiben vom 4.1 1.1503). 
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König Maximilian sprach von „einem Unwillen", den Georg gegenüber Al
brecht gehegt habe. Er, der König, habe schon zu Lebzeiten Georgs vom Testa
ment gewußt und vergeblich auf einen Sinneswandel des Herzogs gehofft 2 6 9. 

Was aber sagt Georg selbst über das Testament und gibt er eine Begründung 
an? Der Fortsetzer der Chronik des Ulrich Fuetrer, vermutlich Dr. Peter Baum
gartner 2 7 0, einer der engsten Vertrauten Georgs und späterer Kanzler Al
brechts IV., spricht davon, Georg sei Albrecht „haimblich vast feindt" gewesen, 
habe ihm das Erbe seines Landes nicht gegönnt 2 7 1 und überliefert dazu den 
bemerkenswerten Ausspruch Georgs, bevor Albrecht sein Land bekomme, 

ee wolt er, das [Niederbayern] ain see war und er ain ändt und darauff rünn 2 7 2 . 

Ganz ähnlich überliefert Georgs Kanzler Wolfgang Kolberger 2 7 3, der Herzog 
habe auf seinen Hinweis auf die oberbayerische Erbrechte an Niederbayern „hit-
ziglich" reagiert mit den Worten 

ich wellt ee, das sy die feyfel 2 7 4 hetten, das sy einen pfenning meins guts sollten erben. 

Es scheint sich also bei Georg dem Reichen wirklich so etwas wie eine negative 
Zwangsvorstellung vom Verlust seines Landes an München herausgebildet zu 
haben 2 7 5 , die von der pfälzischen Politik ausgenutzt werden konnte. So ist auch 
die von Georg selbst in seinem Testament gegebene Begründung aufzufassen, 
nach seinem Tod gönne er das Land niemandem lieber als Pfalzgraf Philipp und 
seinen Söhnen, weil auch sie von bayerischem Stamm und Geblüt seien2 7 6. Wenn 
man das Topos vom Neid Georgs auf Albrecht — das sich übrigens angesichts der 
effektiven Verwaltung Niederbayerns und seines Reichtums genausogut umkeh
ren und auf Georg als Objekt des Neids Albrechts beziehen lassen könn te 2 7 7 — 
beiseite läßt, um vorschnelle Psychologisierungen zu vermeiden und Zugang zur 
unterschiedlichen Einstellung Georgs zu den potentiellen Erben in München und 
Heidelberg zu gewinnen, so wird man besonders auf die Hoffnungen, die Georg 
auf den Erwerb Oberbayerns setzte2 7 8 und auf die Tatsache, daß er ohne männ
liche Erben blieb 2 7 9 , einzugehen haben. Sein Grundanliegen war in jedem Fall, 
wie aus den wenigen überlieferten Äußerungen hervorgeht, die „Fortsetzung 

2 6 9 BayHStA FüS 218/1V, fol. 90 (Febr. 1504). 
2 7 0 So Spiller in der Einleitung zu seiner Edition der Chronik Fuetrers, LXXVI ff. 
2 7 1 Fuetrer, 230f. Ähnlich Leib, Annales maiores, 542. 
2 7 2 Fuetrer, 231. 
2 7 5 In einer undatierten, jedenfalls nach dem Erbfolgekrieg entstandenen Darstellung 

seiner Leistungen für Georg (BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 5'). 
2 7 4 Pferdekrankheit (J.A. Schmeller: Bayerisches Wörterbuch, 2. Ausgabe München 

1872-77. Bd. l,Sp.695). 
: 7 5 E. Stahleder, Hedwig, 294. 
2 7 6 BayHStAFüS207,fol.6\f. 
2 7 7 Wichtiger Hinweis von Hobmeier, 181-183. Vgl. die Formulierung von Ziegler, 

Staatshaushalt, 260: „... der große Schätzesammler und damit der Gegenstand der 
Begehrlichkeit, des Neides und der Abneigung, die sich 1504/5 so bitter im Kriege ent
luden". 

2 7 8 Vgl. Würdinger, Kriegsgeschichte, 174f. und Hruschka, 52. 
2 7 9 Vgl. Eisenberger, 12; Riezler, Baiern, 570f., und den Fuggerschen Ehrenspiegel (Bay 

StaBi cgm 899, fol. 333), wo diese Tatsache als letztlicher Grund für die Entzweiung der 
Wittelsbacher und damit als Voraussetzung für den königlichen Triumph von 1505 gesehen 
wird. 
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der Dynastie in einem selbständigen Staat" Niederbayern, wozu er auf das 
weibliche Erbrecht setzte und die im 15. Jahrhundert traditionell enge Verbin
dung Niederbayerns mit der Pfalz mit dem Eheversprechen von 1496 krönen 
und zusätzlich legitimieren wollte. Damit kam er den hegemonialpolitischen 
Zielen der Kurpfalz weit entgegen. 

a) Die Söhne Herzog Georgs 

Betrachten wir zunächst die Frage nach dem Schicksal der präsumtiven männ
lichen Erben, also der Söhne Georgs. Die Quellengrundlage ist hier äußerst un
sicher, denn weder im Seligenthaler Nekrolog 2 8 1 noch in den erhaltenen Auf
zeichnungen über die wittelsbachischen Meßstiftungen in diesem Kloster 2 8 2 fin
den sich irgendwelche Hinweise zu Söhnen Georgs, ebensowenig in der zeit
genössischen Chronistik 2 8 3 oder in der für das 15. und 16. Jahrhundert sehr 
vollständigen und zuverlässigen „Genealogia" Wiguläus Hundts von 1600 2 8 4 . 
Aufzeichnungen zu Söhnen Georgs kennen wir nur aus späterer Zei t 2 8 3 , aus 
genealogischen Werken 2 8 6 und Listen der in Seligenthal beigesetzten Wittels
bacher 2 8 7 — alle sind allerdings durchgängig ohne jede Quellenangabe, was 
besonders bei den von späteren Werken vielfach übernommenen Angaben 
Haeutles Anlaß zur Vorsicht gibt. 

Versucht man dennoch auf dieser unsicheren Grundlage eine Zusammenstel
lung der Hinweise auf legitime Söhne Georgs des Reichen, so kommt man zu 
folgenden Ergebnissen: 
- Ludwig, * angeblich 1476 

t in der Wiege 
(nach Haeutle 2 8 8 wäre er erst 1500 gestorben. Da Georg ihn im 
Testament mit keinem Wort erwähnt, müßte er in diesem Fall krank 
oder regierungsunfähig gewesen sein) 

- Ruprecht, * angeblich 1477. 
f jung 

- Wolfgang, * angeblich 1482 
t mit sechs Jahren 

2 8 0 E. Stahleder, Niederbayern, 17 f. Ähnliche Überlegungen schon bei Riezler, Georg, 
601. Vgl. auch Hobmeier, 170-177. 

2 8 1 Klosterarchiv Seligenthal, Necrologium Saeldentalense (Reprographie: BayHStA 
K211). 

2 8 2 BayHStA KL Fasz. 321,23 u. 24. 
2 8 3 Veit von Ebersberg (BayStaBi clm 1229, fol. 108') und Augustin Kölner (im Auszug 

Erasmus Fends: BayStaBi clm 1562, fol. 1), beide Zeitgenossen Georgs, berichten aus
drücklich und übereinstimmend, der Herzog habe keine Söhne gehabt. 

2 8 4 BayStaBi cgm 2323, hier fol. 30. 
2 8 3 BayStaBi cgm 1956 (Historische Aufzeichnungen für einen Pfalzgrafen aus der ersten 

Hälfte des 16.Jahrhunderts); Klosterarchiv Seligenthal III Sch 10 (Aufzeichnungen des 
Beichtvaters Immanuel Bachmayer um 1840); GHA, genealogische Einträge im Reperto-
rium „Urkunden und Acten" Bd. I I . 

2 8 6 V.a. natürlich Haeutle, Genealogie, 116 sowie Europäische Stammtafeln I , Tf.27. 
Die neueste wittelsbachische Genealogie von Huberty et al. verzeichnet Georg lediglich als 
ohne männlichen Erben verstorben. 

287 Spitziberger, Gräber, 110. 
2 8 8 Haeutle, Genealogie, 116. 
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Hier angefügt seien gleich die (gesicherten) Daten über die beiden Töchter 
Georgs aus der Ehe mit Hedwig 2 8 9 : 
- Elisabeth, * 1478 zu Burghausen 

115.9.1504 in Landshut 

- Margarethe, * 1480 zu Burghausen 
16.1.1531 in Neuburg/Donau 

Läßt man sich nun für einen Augenblick auf Spekulationen über die Familien
verhältnisse Georgs unter Einbeziehung der obigen Angaben über die Söhne ein 
- wobei nochmals betont werden muß, daß letztere aus zeitgenössischen Quel
len in keiner Weise erhärtet werden können — so würde sich folgendes Bild er
geben 2 9 0: In den ersten sieben Ehejahren gebar Hedwig fünf Kinder; die drei 
Söhne aber starben früh oder waren regierungsunfähig. Um 1490, nach 15 Jah
ren Ehe mit Hedwig, war Georg jedenfalls ohne legitime männliche Erben; 1491 
bezeichnete er sich sogar gegenüber Kaiser Friedrich I I I . als erbenlos und fügte 
hinzu, er rechne auch nicht mehr mit legitimen männlichen Nachkommen2 9 1. 
Manches deutet darauf hin (wenn Georg etwa bereits 1491 die Söhne seiner 
Schwester Margarethe als seine nächsten männlichen Verwandten bezeich
net 2 9 2 ) , daß Georg angesichts des Todes dreier Söhne von Verzweiflung und Resi
gnation ergriffen wurde, die auch zum Auseinanderleben mit Hedwig beitrug. 
Dann hätte er früh gesehen, daß er sein Fürstentum nur über Elisabeth würde 
weitervererben können. Man wird eine solche psychologische Motivation für das 
weitere Handeln Georgs nicht ausschließen können, quellenmäßig faßbar ist sie 
nicht. 

Fest steht jedenfalls jenseits aller Vermutungen, daß Georg mit dem Testament 
von 1496 - insofern entsprach es sicher seinen, nicht nur den pfälzischen Inten
tionen - ganz auf die ihm politisch und familiär eng verbundene Kurlinie setzte. 
In dem Dokument bezeichnete er sich als ohne legitimen männlichen Erben. 
Wenn auch die Passagen über die Ausstattung der Erbtochter Elisabeth immer 
unter dem Vorbehalt der Änderung stehen, falls noch ein ehelicher Sohn zur 
Welt komme, so lassen andere Äußerungen doch erkennen, daß Georg damit 
nicht mehr rechnete 2 9\ Auch bei der Erneuerung des Testaments 1502 fehlte der 
entsprechende Hinweis nicht 2 9 4 . 

b) Die Vorbereitung der Entscheidung von 1496 

Im folgenden soll versucht werden, die spärlichen Zeugnisse zu dem Ent-
scheidungsprozeß zusammenzustellen, die zum Letzten Willen Georgs vom 
14.9.1496 geführt haben, um vielleicht einen Hinweis darauf zu erhalten, ab 
wann der Herzog ganz auf die pfälzische Verbindung setzte. 

2 8 9 Ebda.; vgl. auch E.Stahleder, Hedwig, 294ff., 302ff. 
2 9 0 Vgl. E.Stahleder, Hedwig, 300; Riezler, Georg, 601; Hiereth, Georg, 199; Mitter-

wieser, Margaret, 294f. 
2 9 1 Im Rahmen der Verhandlungen über den Vollzug einer Eheabrede zwischen König 

Maximilians Sohn Erzherzog Philipp und seiner Tochter Elisabeth (GHA Korr. Akten 961, 
unfol.). 

2 9 2 Ebda. 
2 9 5 GHA HU 2130. 
2 9 4 GHA HU 2128. 
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Sehr bemerkenswert und bisher ohne Beachtung geblieben ist, daß sich Georg 
schon im Sommer 1491 im Rahmen der Verschreibungen, die er Kaiser Fried
rich I I I . zum Vollzug der an anderer Stelle ausführlich behandelten Heiratsabrede 
zwischen seiner Tochter Elisabeth und Erzherzog Philipp von Burgund vor
schlug, dazu bereit erklärte, das Herzogtum Niederbayern für den Fall seines 
Todes ohne legitime männliche Erben den Habsburgern zu verschreiben2 9 3. 
Dafür verlangte er u.a. die Übertragung der Administration der habsburgischen 
Lande in Schwaben und am Rhein, das Land ob der Enns und die Ernennung 
zum kaiserlichen Hofrichter im Reich. An der gleichen Stelle sprach er im 
Zusammenhang mit dem Vorbehalt von Erbanteilen für die sieben Söhne seiner 
Schwester aus ihrer Ehe mit Pfalzgraf Philipp von den „jungen pfalltzgraven als 
seinen vettern und negsten frunden", sah sie also bereits damals als seine näch
sten Verwandten an. Es ist gut möglich, daß diese Äußerungen in den Kontext 
der gerade geschilderten familiären Situation Herzog Georgs gehören. Zugun
sten einer ungeheueren Ausdehnung seiner Machtstellung zu Lebzeiten war 
Georg also bereits 1491 zu einer Verschreibung Niederbayerns bereit, und zwar 
sogar an Habsburg. Damit waren auch die Ansprüche der Oberbayern klar 
umgangen. Andererseits wußten der Herzog und seine Räte natürlich um die 
hausrechtliche Lage. So bezeichnete Georg der Reiche noch im Mai 1492 seine 
und Albrechts Lande als „undereinander vermischt" und sie beide als „aufein
ander geeribt" 2 9 6. 

Georg setzte sicherlich große Hoffnungen auf die aus dem Kontext der Tirol
politik und des oberbayerischen Brüderstreits jener Zeit zu erklärende Ver
schreibung vom 7.7.1485, in der Albrecht IV. und sein älterer, nicht mehr regie
render Bruder Sigmund - unter Umgehung der Rechte der jüngeren Brüder 
Christoph und Wolfgang 2 9 7 — Georg als Erben Oberbayerns einsetzten, falls 
Albrecht ohne legitime Söhne vor Georg sterben sollte. In der Begründung gehen 
Albrecht IV. und Sigmund ausdrücklich auf den Gedanken des engen haus
rechtlichen Zusammenhangs zwischen Ober- und Niederbayern und den Nutzen 
eines Anfalls beim Aussterben einer der beiden Herzogslinien ein, indem sie 
betrachten 

wie das loblich haws und fürstenthumb zu Beyrn in mer wirde, ere und aufnemen komen 
möcht, und in uns selb, auch in rate nit pessers und füglichers erfinden mögen, dann wo 
dasselb fürstenthumb in eins einigen fürsten von Beyrn hannde, gewallt und regirung, das 
sölichs dem hawss und fürstenthumb Beyrn am aller nützlichsten wäre .. . so haben 
wir .. unnsern fruntlichen liben vettern Hertzog Georgen zu unnserm nächsten erben 
instituirt, geordent, gesetzt und gemacht298. 

Bereits hier findet man also die Betonung des staatlichen Einheitsgedankens 
für Bayern recht klar formuliert 2 9 9. Festzuhalten ist auch, daß es sich entgegen 
vielfacher Meinung in der Literatur nicht um einen gegenseitigen Erbvertrag 

2 9 5 Dieses und das Folgende in einer undatierten Instruktion Georgs für Caspar Mor-
hardt an den Kaiser (GHA Korr.Akten 961, unfol.). 

2 9 6 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol.205 (Instruktion an den Kaiser v. 2.5.1492). 
2 9 7 Darauf weist E. Stahleder, Niederbayern, 17 f. mit Recht hin. Vgl auch Riezler, Bai

ern, 498. 
2 9 8 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 769. 
2 9 9 Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 226-231; Kraus, Sammlung, 318 sowie Silbernagl, 

47,67. 
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Albrechts IV. und Georgs handelte j 0 ° , sondern um eine unilaterale Übertra
gungserklärung durch die oberbayerische Seite ^ 0 1. Da Albrecht bereits 38 Jahre 
alt und noch unvermählt war, macht Georg sich wohl nicht zu Unrecht Hoffnun
gen auf den Anfall Oberbayerns. Diese erhielten einen ersten Dämpfer durch die 
Hochzeit Albrechts mit der Kaisertochter Kunigunde am 3.1.1487. Das entschei
dende dynastisch-genealogische Ereignis aber, das für Georg die Erbeinsetzung 
in Oberbayern obsolet machte, war (nachdem Kunigunde 1488-1492 die 
Töchter Sidonie, Sibylle und Sabine zur Welt gebracht hatte ^°2) die Geburt 
des oberbayerischen Erbprinzen Wilhelm in München am 13.11.1493 5 0 \ 
Wir kennen die „offizielle" Reaktion Georgs auf diese Nachricht, denn der 
Herzog legte zum Schreiben mit der Geburtsanzeige Wilhelms eine hand
geschriebene Kanzleianweisung für die Antwort an Albrecht, die lautete: 

Schreib in, Albrechten, das ich dess erfreidt sey. Mach den brief nach dem pesstn. Ich hab 
dem knecht zweintzig gülden geben> 0 4. 

Entsprechend heißt es im sofort gefertigten und auf den 14.11.1493 datierten 
Dank- und Glückwunschschreiben Georgs des Reichen nach München: 

. . . das wir sonnder und nit mynnder freude empfanngen, das ob uns solhs selbs zuge-
stannden were, und wünschen ewr lieb darzw vil glükhs 3 0 5 . 

Georg schickte wenig später auch noch zwei seiner Räte nach München, wohl 
zur Taufe Wilhelms 5 0 6 . 

In Wirklichkeit dürfte Georg sehr viel weniger erfreut über diese Nachricht 
Albrechts gewesen sein. Es ist vielmehr zu vermuten, daß die nun fehlgeschlage
nen Erwartungen auf Oberbayern sich mit dem geschilderten, immer stärker 
werdenden Bewußtsein um die Gefahr des Aussterbens der eigenen Linie 
im Mannesstamm in Georg zu einem Gefühl der Enttäuschung verbanden, das 
schließlich zu der geradezu zwanghaften Vorstellung führen konnte, Albrecht 
habe ihn betrogen und trachte ihm nach dem Leben 3 0 7 . 

Im Sommer 1494 trat die jüngere Tochter Georgs, Margarethe, im Alter von 
13 Jahren in das Dominikanerinnenkloster Altenhohenau am Inn ein 3 0 8 . Am 
8.9.1494 wurde sie eingekleidet und legte nach Ablauf des Probejahres die Pro-
feß ab 3 0 9 . Von Jakob Sprenger OP, damals Oberer der deutschen Dominikaner
provinz, erhielt sie einen Dispens mit zahlreichen Vergünstigungen in Bezug auf 

3 0 0 So Fugger-Birken, 1144 und noch Hruschka, 52f.; Rankl, Staatshaushalt, 2 und 
Kraus, Bayern, 185. 

301 Krieger, Unionsbestrebungen, 590 Anm. 25; Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 227. 
3 ( 3 2 Genaue Angaben bei Haeutle, Genealogie, 56. 
3 0 3 Schreiben Albrechts an Georg vom 13.11.1493 (GHA HU 2125); Bericht über Freu

denfeuer und Glockengeläut in München: BayStaBi cgm 427, fol. 250f. 
3 0 4 Handschriftlicher Zettel Herzog Georgs in GHA HU 2125.20 Gulden waren ein ganz 

ungewöhnlich hoher Lohn für einen überbringenden Boten. 
t 0 5 BayHStA KbÄA 1962, fol. 136. 
3 0 6 BayHStA KbÄA 1955, fol. 158. 
5 0 7 BayHStA FüS 165, fol. 43 und BayStaBi cgm 900b, fol. 4. Vgl. Würdinger, Kriegs

geschichte, 174 f. 
3 0 8 Dazu und zum Folgenden Mitterwieser, Margaret, 299-305, danach E. Stahleder, 

Hedwig, 302-305. Zur Geschichte des Klosters vgl. Mitterwieser, Altenhohenau, v. a. 12 f. 
3 0 9 BayHStA KbÄA 4798, fol. 132. 
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das Klosterleben3 1 0. Sie mußte nicht im Refektorium essen, Fleisch- und Lakti-
ziniengenuß waren ihr erlaubt, sie war nicht ans Schweigegebot gebunden und 
unterlag nicht der Chorpflicht, sie durfte Pelzbettzeug verwenden, Leinen tragen 
und Bedienung um sich haben. Besuche, besonders der Eltern, durfte sie em
pfangen und auch Geschenke ihrer Eltern mit Wissen der Priorin annehmen. 
Dies alles und besonders die Erlaubnis zur Übernachtung außerhalb des Dor-
mitoriums in einem Haus, das Georg der Reiche für sie hatte bauen lassen, zeigt, 
daß Margarethe vom Gemeinschaftsleben des Klosters weitgehendst dispensiert 
war und daß ihr Eintritt dort wohl eine geplante und gut vorbereitete Maßnahme 
ihres Vaters war 3 1 1 . Georg ließ auch laufend Lebensmittel nach Altenhohenau 
bringen und setzte Margarethe im Testament ein Deputat von 16,000 fl aus. 
Augenscheinlich war Margarethe nicht von vornherein für das Klosterleben 
bestimmt worden, doch ging es Georg 1493/94 wohl vor allem darum, das 
Alleinerbrecht Elisabeths, ihres Ehemanns und ihrer Kinder abzusichern und 
alle potentiellen Ansprüche der jüngeren Schwester und eines zweiten Schwie
gersohns auszuschließen. 

Noch in einem weiteren uns hier interessierenden Zusammenhang spielt das 
Jahr 1493 eine Rolle. Bis hierhin nämlich hatte Georg zäh das Ziel einer Verwirk
lichung der Eheabsprache zwischen Erzherzog Philipp und Elisabeth von 1491 
und damit einer Eheverbindung mit dem Kaiserhaus verfolgt 3 1 2; vom Mai 1493 
datiert sein letztes erhaltenes Schreiben in dieser Sache31 \ auf das weder Kaiser 
noch König reagierten. Auch hier hatte Georg also mit seinen dynastischen Plä
nen den kürzeren gezogen. Dies mußte ihm vollends klarwerden angesichts der 
spanischen Heiratspläne für Erzherzog Philipp 3 1 4 . Die erste konkrete Initiative 
dazu ging gegen Ende 1493 von den Katholischen Königen aus, Maximilian 
dagegen zögerte wegen der damit verbundenen Festlegung auf die Auseinander
setzung mit Frankreich in Italien entgegen seinen Türkenzugplänen 3 1 5 . So 
wurden die vorläufigen Vereinbarungen von Antwerpen (20.1.1495) erst am 
5.11.1495 in Mechern fixiert; die Vermählungen zwischen Prinzessin Juana und 
Erzherzog Philipp sowie Prinz Juan und Erzherzogin Margarethe fanden im 
Oktober 1496 bzw. im April 1497 statt. Bereits im August 1494 hatte Maximi
lian seinen 16jährigen Sohn Philipp für volljährig erklärt und ihm die Regierung 
der burgundischen Lande über t ragen 3 , 6 , die nach dem Heiratsprojekt von 1491 
Georg hätten zufallen sollen. Die geschilderten Zusammenhänge führen also 
wieder in die Jahre 1493/94, in denen Georg klar geworden sein muß, daß die 
von ihm für Elisabeth verfolgte Heiratsverbindung mit Habsburg scheitern 
würde. 

Wenn man sich alle aus den Quellen erhebbaren Fakten nochmals vor Augen 
führt — die Bereitschaft bereits 1491, zugunsten einer habsburgischen Heirat, 
die dann 1493/94 gescheitert war, auf Niederbayern zu verzichten; die Ent-

510 Mitterwieser, Regesten, Nr.470 (datiert vom 14.7.1495). 
3 1 ' So neben E.Stahleder, Hedwig, 30.3 auch Glaser, Freising, 15. 
3 ) 2 Angermeier, Wormser Reichstag in der politischen Konzeption Maximilians, 11. 
3 1 3 GHA Korr.Akten 961 (unfol.). 
j I 4 Vgl. zum Folgenden Roschitz, 48ff.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 27-43 und Spau-

sta, 181-195. 
J l 5 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 8f.; ders., Wormser Reichstag in der politischen Kon

zeption Maximilians, 4f., 11 f. 
J l 6 Wiesflecker, Maximilian, I I , 32. 
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täuschung der Hoffnungen auf Oberbayern 1493; die Unterbringung Margare
thes in Altenhohenau 1493 - und dazu die politische Kehrtwendung bedenkt, 
die Albrecht IV. ab Mitte 1492 hin zu den Habsburgern und dem Schwäbischen 
Bund vollzog, so wird deutlich, daß mit den Jahren 1493/94 die politisch-dyna
stischen Konzeptionen Herzog Georgs grundsätzlich erschüttert wurden und 
ihre grundlegende Neuorientierung nötig und möglich wurde. Dafür nun sollten 
die Ausrichtung der niederbayerischen Politik auf Pfalzgraf Philipp hin und das 
Eingehen auf dessen Vorschläge entscheidend werden. 

Am Schluß dieser Hinweise auf den Entscheidungsprozeß, der zum Testament 
von 1496 geführt hat, soll die Frage nach gesicherten Erkenntnissen über die 
unmittelbare Vorgeschichte 1495/96 stehen. Eine Quelle ist dabei von besonde
rer Bedeutung, aber auch einiger Problematik: die Aufzeichnungen, die Georgs 
Kanzler Wolfgang Kolberger in den Jahren 1505-1517 während seiner Gefan
genschaft in Neuburg an der Donau gemacht hat. In einem davon erhaltenen 
S tück 3 1 7 äußert er sich sehr ausführlich zu diesem Problem. Bei der Unter
suchung der Glaubwürdigkeit seiner Äußerungen ist folgende Dichotomie zu 
bedenken: Kolberger war damals als Kanzler zweifellos der engste Berater und 
Vertraute Georgs des Reichen und auf vielen Gebieten wohl sogar der eigentliche 
Gestalter der niederbayerischen Politik — von daher verdient sein Zeugnis 
besonderes Interesse. Andererseits schrieb er im zeitlichen Abstand von ein bis 
zwei Jahrzehnten von den Vorgängen 1496 und mit der dezidierten Absicht, 
seine Freilassung zu erlangen. Deswegen hob er immer wieder hervor, nie etwas 
zum Nachteil Herzog Georgs oder der Pfälzer getan zu haben und tendierte dazu, 
negative Entwicklungen, Fehler oder Versäumnisse seinem Herrn anzulasten?18. 
Trotzdem kommt Kolbergers Darstellung wegen seiner Nähe zum Herzog, seiner 
Bedeutung für die Landshuter Politik und dem Fehlen anderer direkter Quellen 
zur Entscheidung von 1496 große Wichtigkeit zu. 

Kolberger hebt es zunächst als sein Verdienst hervor, daß Herzogin Elisabeth 
mit einem Pfälzer Prinzen vermählt wurde, nachdem das habsburgische Ehe
projekt sich zerschlagen hatte. Der Herzog habe wegen der engen Verwandt
schaft (die Gemahlin Kurfürst Philipps war seine Schwester) Bedenken gegen 
einen solchen Plan geäußert, doch er, Kolberger, habe ihn auf die Möglichkeit 
eines päpstlichen Dispenses wegen zu naher Verwandtschaft der Brautleute hin
gewiesen 5 1 9 . Georg habe sich bei verschiedenen gelehrten Räten erkundigt und 
Kolbergers Aussage bestätigt gefunden. Später - Georg sei inzwischen in 
Heidelberg gewesen - habe ihn der Herzog für seinen Hinweis auf die Dispen-
sierungsmöglichkeit gelobt; Elisabeth solle jetzt Philipps dritten Sohn Ruprecht 
heiraten. 

Wie sind diese Nachrichten Kolbergers zeitlich einzuordnen? Herzog Georg 
hatte Landshut wegen der Pest schon im März 1495 verlassen und befand sich 
Ende Oktober 1495 auf dem Weg zu Pfalzgraf Philipp; Albrecht IV. spricht von 
einer Flucht Georgs „aus seinem furstenthum bis gen Haidelberg" J > 2°. Spätestens 

1 1 7 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol .4 ' -5 ' , worauf im folgenden laufend Bezug 
genommen wird. 

v ' 1 8 Z.B. ebda., fol.5. 
U 9 Zu den Dispensen vom Ehehindernis zu naher Verwandtschaft als päpstlichem 

Exklusivrecht vgl. Hashagen, 279-292 und Frenz, Kanzlei, 77f. 
5 2 0 Vgl. den Bericht der Landshuter Ratschronik, 336-340 und den Brief Georgs an Al

brecht Heidenheim 29.10.1495 (BayHStA FüS 276, fol. 87) sowie RTA 5, Nr. 1784 (Zitat). 
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Anfang Dezember kam Georg zusammen mit Philipp zur Königin Bianca Maria 
nach Worms und der Kurfürst erwähnt, daß Georg „yetz nahent Limb in sei" 5 2 1 . 
Weitere Quellen 3 2 2 und vor allem der Bericht des Wormser Bürgermeisters Rein
hart Nolz 3 2 5 zeigen, daß Georg sich in der Bischofsstadt, die zum engsten Ein
flußbereich des Pfalzgrafen gehörte, eine Hofhaltung einrichtete, dort fast das 
ganze Jahr 1496 blieb und wiederholt nach Heidelberg kam. Dort wurde z. B. im 
Februar 1496 die Verlobung der ältesten Tochter des Pfalzgrafen mit Landgraf 
Wilhelm I I I . von Oberhessen gefeiert3 2 4. Angesichts dieses engen persönlichen 
Kontakts der beiden Wittelsbacher gewinnt die These vom maßgeblichen Ein
fluß Philipps auf das Testament von 1496 eine erneute Bestätigung. 

Erstaunliches nun ergibt sich, wenn man den von Kolberger erwähnten päpst
lichen Dispens für die geplante pfälzisch-niederbayerische Ehe wegen der nahen 
Verwandtschaft der Brautleute (Cousin und Cousine ersten Grades) betrachtet. 
Die erhaltene Urkunde Papst Alexanders V I . 3 2 3 datiert vom 19.2.1496 und in 
ihr wird bereits — anders als in Georgs Testament sieben Monate später! - Pfalz
graf Ruprecht als Ehemann Elisabeths genannt. Ausdrücklich werden darin auch 
die Gründe für die Eheschließung, wie sie die pfälzischen und niederbayerischen 
Prokuratoren an der Kurie vorgelegt hatten , aufgenommen: 

pro conservandis inter parentes et consanguineos vestros pacis et amicitie federibus et ne 
Dominia hereditates et bona vestra ad extraneorum manus deveniant ac ex certis aliis 
causis desideratis 3 2 7 . 

Kurpfalz und Niederbayern nehmen hier also deutlich Bezug auf ihre langjäh
rige politische und dynastische Verbundenheit und stellten sich dar als ein Haus 
mit gegenseitiger Erbberechtigung, während andere - offensichtlich die ober
bayerischen - Ansprüche als nicht legitim abgetan wurden. 

Wahrscheinlich sollte diese päpstliche Urkunde die Legitimationsbasis für die 
beabsichtigte Erbübertragung, etwa gegenüber dem König, verbessern. Vieles 
allerdings spricht dafür, daß das wirkliche Ausstellungsdatum der Bulle sehr viel 
später liegt, der Dispensbrief also vordatiert wurde. Davon zeugt einmal der 
Bericht Kolbergers3 2 S, der Herzog habe ihm nach seiner Rückkehr aus Heidel
berg, als Pfalzgraf Ruprecht bereits als Bräutigam feststand, gesagt, der Dispens 
sei so gut wie erlangt, also noch nicht ausgestellt. Zum anderen gibt es Berichte, 
die von einer entsprechenden Gesandtschaft nach Rom erst für die Jahre 1498/ 
1499 wissen wollen 3 2 9 . Vor allem aber ist auffällig, daß das Testament vom 
14.9.1496 keinen der Pfälzer Prinzen namentlich als Ehemann Elisabeths 
erwähnt. Der dann ausersehene Ruprecht war erst am 1.8.1495 mit 14 Jahren in 
enger politischer Kooperation zwischen Kurfürst Philipp und Herzog Georg 

3 2 1 RTA 5, Nr. 1067; GHA HU 827 (Zitat; Instruktion v. Jan./Febr. 1496). 
3 2 2 RTA 5, Nr. 1676, 1715; RTA 6, S. 169 ff.; HHStA Max. 5, fol. 5, fol. 76. 
3 2 3 RTA 5, Nr. 1851. 
324 Ziehen, 11,513. 
3 2 5 GHA HU 2874. 
3 2 6 Vgl. jetzt zusammenfassend zum Geschäftsgang der päpstlichen Kanzlei Frenz, 

Kanzlei, 55-180 und zu Amt und Funktion der Prokuratoren ders., Papsturkunden, 63. 
3 2 7 GHA HU 2874. 
3 2 8 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 5. 
j 2 9 Sanuto, I I , 786 (3.6.1499; Nachricht aus Rovereto); Schick, 79, wo Johannes Reuch-

lin als pfälzischer Gesandter nach Rom genannt ist. 
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zum Administrator von Freising gewählt worden Am 8.2.1496 bestätigte 
Alexander VI . Ruprecht in dieser Stellung und befreite ihn vom „defectu aeta-
tis"; mit Vollendung des 27. Lebensjahres sollte er entsprechend den Vorschrif
ten des kanonischen Rechts zum Bischof geweiht werden J ) j l. Gerade elf Tage 
später soll dann der Ehedispens ebenfalls für Ruprecht ausgestellt worden sein -
es ist kaum vorstellbar, daß beide Anliegen an der Kurie gleichzeitig erfolgreich 
betrieben werden konnten. Ruprecht resignierte auf Freising erst am 3.12.1498 
- dies allerdings ist das offizielle Datum der päpstlichen Anerkennung des Rück
tritts unter gleichzeitiger Konfirmation von Ruprechts Bruder Philipp als Bis
tumsadministrator j 32. Der Rücktritt Ruprechts stand, wie Verhandlungen der 
Wittelsbacher mit dem Freisinger Kapitel zeigen, spätestens im Dezember 1497 
fest 3 j o. Es ist wahrscheinlich, daß sich Philipp und Georg zwischen September 
1496 und Dezember 1497 auf Ruprecht als Ehemann für Elisabeth verständig
ten, nachdem während des langen Aufenthalts beim Pfälzer seit Ende 1495 die 
grundsätzlichen Entscheidungen über das Testament gefallen waren, und daß 
danach Ruprechts Verzicht auf Freising, das den Pfälzern gleichwohl erhalten 
blieb, beschlossen wurde. Drei Monate nach dem offiziellen Rücktritt von der 
Administratur heiratete Ruprecht Elisabeth in Heidelberg. 

Nochmals sei zurückgekehrt zur Frage der unmittelbaren Vorgeschichte des 
Testaments. Vieles spricht dafür, daß nach der geschilderten grundlegenden 
Wandlung der politischen Perzeptionen Georgs 1493/94 sein Entschluß zum 
engstmöglichen Anschluß an den Pfalzgrafen feststand, als er sich im Herbst 
1495 auf die Reise an den Rhein machte. Während seiner Abwesenheit, ein Vier
teljahr vor der Abfassung des Testaments, ereignete sich in der niederbayeri
schen Residenzstadt ein bemerkenswerter Auftritt: Am 17.6.1496 kam Herzo
gin Elisabeth mit ihrem Hofmeister Hans Ebran von Wildenberg von ihrem Sitz 
Burghausen nach Landshut vor den Rat der Stadt 5 j 4. Mit Recht wird man hier 
eine von Georg intendierte „Vorstellung" der Erbin und künftigen Landesherrin 
in der Regierungszentrale vermuten dürfen die in gewisser Weise die dramati
sche Situation des 17.4.1504 antizipiert, als Elisabeth in einem weißblauen 
Waffenrock vor die von der Landschaft eingesetzten Regenten Niederbayerns und 
den Landshuter Rat trat und sie, während ihre Truppen von der Burg her vorrück
ten, zum Verlassen der Stadt aufforderte^6. Kolberger wiederum berichtet in 
einer auf 1495 zu datierenden Passage seiner Aufzeichnungen337, Herzog Georg 
habe zunächst von ihm die Abfassung eines die Pfälzer begünstigenden Testaments 
verlangt. Er habe den Herzog daraufhin unter Angabe einer Vielzahl von Grün
den gebeten, ihn von dieser Aufgabe zu befreien. So habe er, Kolberger, Georg 

3 i 0 Ausführliche Darstellung in Abschnitt I.2.a) dieses Hauptteils. Hier sei nur nochmals 
hingewiesen auf RTA 5, Nr. 975/76 und BayHStA KbÄA 4005, fol. 64ff. 

3 > 1 BayHStA HU Freising 1496 II 8 (insgesamt 10 Urkunden). Zum Datum vgl. die 
Bemerkungen Angermeiers in RTA 5, S. 813 f. Anm. 1 u. S. 818 Anm. 2. Zum Widerstand in 
Rom gegen diese Besetzung Schlecht, Pius I I I . , 11 ff. 

3 3 2 BayHStA HU Freising 1498 XII 3; Archiv des Erzbistums München-Freising, B 9, 
fol. 519 u. B 500, fol. 5. 

3 3 3 BayHStA KbÄA 4005, fol. 82-84. 
Landshuter Ratschronik, 541. 

3 3 D SO E. Stahleder, Reiche Herzöge, 40. 
3 3 6 Landshuter Ratschronik, 349f.; Arnpeck, 654f.; Krenner 14, 664ff. 
3 3 7 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 4 ' -5 ' . 
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auf die nötige Zustimmung des Königs, die bestehenden Erbvereinbarungen mit 
Oberbayern und die Huldigung der Landschaft nur auf ihn und seine männlichen 
Erben hingewiesen. Georg habe von diesen Einwänden zunächst nichts hören 
wollen, dann aber noch mit anderen Räten gesprochen und ihm, dem Kanzler, 
die Abfassung schließlich erlassen, da er das Testament nun in Heidelberg auf
richten lassen wollte - ein wichtiger weiterer Beleg für die pfälzische Einfluß
nahme auf dieses Dokument. Schließlich habe ihm Georg „aus dem Niderlandt" 
eine versekretierte Schachtel zugeschickt mit dem Befehl, sie aufzubewahren 
und nicht zu öffnen, bis der Herzog sterbe oder in Gefangenschaft gerate. Er, 
Kolberger, habe diese Schachtel, in der er das herzogliche Testament und die 
königliche Konfirmation dazu vermutete, jahrelang verwahrt und dem Herzog 
auf dessen Erfordern ungeöffnet zurückgegeben. Georg habe es vor ihm geheim
gehalten, daß er nie die Zustimmung des Königs erlangt habe. Ungeachtet der 
offensichtlich apologetischen Darstellung Kolbergers (immerhin hatte Georg 
ihn als einen der führenden Testamentsexekutoren eingesetzt) wird doch sehr 
deutlich, daß Georg der Reiche Kurfürst Philipp großen Einfluß einräumte, das 
Testament im geheimen verwahren ließ und vor allem offenließ, ob der König 
seine Zustimmung erteilt hatte. 

Der Bericht Kolbergers führt hinüber zu der Frage, inwieweit Georg die inten
dierte Geheimhaltung3 3 8 des Testaments wirklich gelungen ist. Wohl recht bald 
verbanden sich mit der auffällig engen Kooperation Georgs und Philipps 
Gerüchte über eine letztwillige Verfügung Georgs, die man sich in den wilde
sten Farben ausmalte: Das Testament sei Georgs Rache dafür gewesen, daß 
Albrecht ihm nach dem Leben getrachtet habe und der niederbayerische Herzog 
habe sich vorher der Unterstützung der Könige von Frankreich und Böhmen ver
sichert 3 3 9. Von besonderer Bedeutung ist natürlich die Frage, wann Albrecht IV. 
von der Fixierung des politischen Willens Herzog Georgs erfahren haben kann. 
Sehr wahrscheinlich ist ein recht früher Zeitpunkt, denn ganz offensichtlich 
steht die Bestätigung der oberbayerischen Erbrechte auf Niederbayern in einer 
handgeschriebenen Urkunde König Maximilians vom 23.5.1497 5 4 0 im Zusam
menhang zum Testament Georgs. Die handschriftliche Ausfertigung durch den 
König unter Umgehung sämtlicher Kanzleistellen läßt auf höchste Geheimhal
tung schließen, und tatsächlich wurde diese für Albrecht so wichtige Konfirma
tion erst im Februar 1504 publik 3 4 1 , also nach der Bekanntmachung des georgia-
nischen Testaments. So konnte Albrecht die entscheidende Frage nach dem 
Votum des Reichsoberhaupts rasch zu seinen Gunsten entscheiden, wovon 
Georg der Reiche lange Zeit nichts wußte 3 4 2 . 

" s Betont auch von Fuetrer, 220 f. 
5 5 9 BayHStA FüS 165, fol. 43. 
3 4 0 GHA HU 831. Druck: Krenner 9, 382-384. Vgl. Tf. 1. 
3 4 1 BayHStA K.bl. 426/5; BayStaBi clm 1562, fol. 1, 8. Im Münchener Archiv ordnete 

Kölner diese Urkunde gleich hinter der Erbeinsetzung Georgs in Oberbayern von 1485 ein 
(BayHStA KbÄA 4786, fol. 22f.). 

342 Schick, 109 ff. 
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I I I . M ö g l i c h k e i t e n der B e w e r t u n g 
des g e o r g i a n i s c h e n T e s t a m e n t s 

/. Das wittelsbachische Hausrecht 

Eine vollständige Analyse des Testaments von 1496 kann sich nicht mit der 
Beschreibung des Inhalts begnügen, sondern muß fortschreiten zu einer Einord
nung dieses Inhalts in die Rechtsgewohnheiten und -normen seiner Zeit und 
Umgebung und zum Versuch einer genaueren Bewertung seiner politischen 
Relevanz durch Verortung im Koordinatensystem von Rechtsgewohnheit, Poli
tik und praktischer Durchsetzbarkeit. Wichtige Determinanten dieses Koordi
natensystems sind das Erb- und Gewohnheitsrecht des betreffenden Fürstenhau
ses sowie das Reichs-, vor allem das Reichslehnsrecht. In diesem Abschnitt steht 
zunächst die hausrechtliche Bewertung im Vordergrund, und zwar vorwiegend 
anhand der von den Anspruchsparteien in den zahlreichen Verhandlungsrunden 
1503/04 vorgebrachten Argumente und Unterlagen. Fragen des Reichsrechts 
können dabei natürlich nicht ausgeklammert werden, doch soll auf die Probleme 
der faktischen machtpolitischen Durchsetzung hier noch nicht eingegangen 
werden. Ziel ist eine umfassendere Bewertung und Erklärung der testamentari
schen Regelung von 1496, als sie etwa mit dem Wort „rechtswidrige Willkür" 3 4 3 

erfolgt. 
Eingangs ist daran zu erinnern, daß es sich bei Georgs Testament der Entste

hung und den wesentlichen Bestimmungen nach um ein Dokument der kurpfäl
zischen Politik handelt. Einer der zentralen Abschnitte betrifft, und insoweit 
handelt es sich bei dem Testament auch um eine Heiratsabrede zwischen Georg 
und Philipp, die Heirat der damals 18jährigen niederbayerischen Prinzessin Eli
sabeth mit einem der älteren Söhne des Kurfürsten und ihre Versorgung. Nicht 
übersehen kann man auch im Zusammenhang mit der genauen Aufführung 
zulässiger, von Todes wegen verfügter Ausgaben die im Testament enthaltenen 
Elemente eines Erbvertrags (wegen der Sicherung des Zusammenhalts der Erb
schaft) 3 4 4. 

Vor dem Blick auf das Trennende ist zu erinnern an ein bereits behandeltes 
wesentliches Moment des Verbindenden, das „Phänomen eines wittelsbachi
schen Gesamthausbewußtseins" 3 4 d . Obwohl sich seit der Zeit Ludwigs des Bay
ern immer mindestens zwei, oft sogar wesentlich mehr Reichsfürstentümer in 
wittelsbachischer Hand gegenüberstanden, alle völlig selbständig und oft genug 
sogar im Gegensatz zueinander, blieb dieses Bewußtsein um eine gemeinsame 
Wurzel, ausgedrückt etwa in der Einheit von Stamm, Titel und Wappen, Grund
lage für die Hausverträge und Erbfälle des 18.Jahrhunderts346. Das politisch 
vielleicht wichtigste Moment dynastischen Zusammenhalts der geteilten Linien 
eines Hauses war wohl die Festlegung des gegenseitigen Erbanfalls3 4 7. Bei den 

3 4 3 Riezler, Baiern, 581. 
344 Härtel, 188 f. 
34> Krieger, Unionsbestrebungen, 387 (Hervorhebung im Text). 
340 Volkert, Innere Entwicklung, 552; Press, Vorderösterreich, 5. 
347 Goez, 112. Zum Begriff der Erbverbrüderung im Gegensatz zur (oft damit ver

bundenen) Erbeinung ebda., 105ff.; Sellert, 984f. und Krieger, Unionsbestrebungen, 389 
Anm. 18. 
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Wittelsbachern wurde dies seit dem Hausvertrag von Pavia 1329 in verschiede
nen Formen und Konstellationen immer wieder festgeschrieben. Georgs Testa
ment war sicher eine der stärksten Belastungen, denen das wittelsbachische 
Gesamthausbewußtsein je ausgesetzt wurde 5 4 8 , und von daher ist ein Großteil 
der Bitterkeit der in manchen Ausläufern bis heute reichenden zeitgenössischen 
Debatte um diese Erbregelung zu verstehen. 

Die mutmaßlichen Beweggründe Herzog Georgs und Pfalzgraf Philipps wur
den bereits dargelegt. Nun ist zu fragen, mit welchen rechtlichen, politischen und 
historischen Argumenten die pfälzisch-niederbayerische Partei ihr Vorgehen 
öffentlich untermauerte. Aus den in Rom vorgelegten Petitionen, die zur päpst
lichen Dispensbulle vom 19.2.1496 führten 5 4 9 , geht hervor, daß Philipp und 
Georg die engen und traditionellen gegenseitigen Verbindungen im wittelsbachi
schen Haus nur auf ihre beiden Linien bezogen wissen wollten und die Münche
ner Ansprüche als von außen kommend („extraneorum manus") zurückwiesen. 

Schon das Testament selbst deutete an, welche Grundargumente zu seiner 
Verteidigung maßgeblich sein würden: Stipulierung des weiblichen Erbrechts 
und Betonung der Tatsache, daß auch der künftige Gemahl Elisabeths dem 
Geblüt von Bayern angehöre und dies sogar von beiden Eltern her. Er werde die 
fürstliche Linie in Landshut fortsetzen. So konnte Georg sich sogar als Einiger 
und Wohltäter des Hauses darstellen 3 5 0 . Für die spätere Argumentation 
Ruprechts wurde es besonders wichtig, daß ihn Georg noch kurz vor seinem 
Tod als Administrator Niederbayerns mit allen fürstlichen Rechten eingesetzt 
und ihm vor allem die Hofhaltungen zu Landshut und Burghausen übergeben 
hatte 3 5 1. 

Das Erbrecht in weiblicher Linie wurde besonders in verschiedenen Aus
schreiben von Georgs Tochter Pfalzgräfin Elisabeth angezogen532. Als „einige, 
leibliche, natturliche, eeliche, weltliche, unverzigne dochter" Herzog Georgs " J 

und „fürstin von Bayrn" sei sie „als die nest des gebluts . . . von Gott, der nattur 
unnd allem rechten erbe" und von Georg 

zu desselben ir lieben herrn unnd vatters verlassne hab unnd guett, lanndt unnd leuth ... 
in seiner lieb testament unnd lesten willen zu seiner lieb erben gesezt unnd gemacht, 
unnd den hochgebornnen fürsten iren lieben gemahel herzog Ruepprechten ... also zu 
erben unndersezt...3 :>4. 

Aus der Einsetzung ihres Mannes Ruprecht in Landshut und Burghausen noch 
durch Georg selbst leitete sie das Recht Ruprechts ab, als „recht naturlich 

548 Krieger, Unionsbestrebungen, 389f. Vgl. die Wertung von Press, Gegenspieler, 36, 
der von einem Bruch in der Solidarität der wittelsbachischen Linien spricht. 

3 4 9 GHA HU 2874; die Rede ist von einer „petitionis series". 
3 5 0 Vgl. etwa die Argumentation gegenüber dem Ingolstädter Rat am 7.11.1 503 (Bay 

StaBi cgm 1598, fol. 19'f. (Zayner)). Wichtig dazu Moeglin, Geblüt, 478-481. 
3 5 1 Vgl. die auf dem Landtag vom Dezember 1505 vorgetragenen Argumente Ruprechts 

bei Krenner 14, 3-52, v.a. 44. 
3 5 2 BayHStA NKB 63, fol.284-288 (wohl Nov. 1503); NKB 45, fol.97'-99 u. 

fol. 150'-134' (Feb. 1504); KbÄA 1220, Beiakt (wohl Juli 1504). 
3 5 3 BayHStA NKB 45, fol. 216. Betont werden also die legitime Herkunft, die Tatsache, 

daß sie nach dem Klostereintritt Margarethes der einzige weltliche Erbe ihres Vaters sei, 
und daß sie auf ihre Erbansprüche nie verzichtet habe. 

3 5 4 BayHStA NKB 45, fol.97'f. (aus der Werbung Elisabeths an die Landschaft vom 
29.2.1505; vgl. BayStaBi cgm 1598, fol.86'-89 (Zayner)). 
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erbherr, lanndsfürst unnd fürst" auch alle anderen niederbayerischen Städte und 
Orte für sie einzunehmen. Ebenfalls betont findet sich die Tatsache, daß aus ihrer 
Ehe mit Ruprecht bereits zwei weitere legitime Erben des Fürstentums Nieder
bayern hervorgegangen seien — die Tatsache also einer ununterbrochenen dyna
stischen Fortführung der Landshuter Linie 3 3 3 . In ihrem letzten Ausschreiben 
vom Sommer 1504, das an alle Reichsstände, den Schwäbischen Bund, den 
König von Ungarn und Böhmen und die Eidgenossen gerichtet war und 60 Seiten 
umfaßte 3 3 6 , ließ Elisabeth Beispiele für das weibliche Erbrecht aus der Bibel, 
aber auch aus den Niederlanden anführen und auf die bayerischen Ansprüche auf 
Tirol und Görz aus Eheverbindungen verweisen. Diese Hinweise berühren einen 
wichtigen Punkt der politisch-dynastischen Praxis des Spätmittelalters, obwohl 
lehnsrechtlich Frauen von der Vergabe von Reichsfahnlehen eigentlich ausge
schlossen waren 3 3 7 . Gegenüber den normativen Quellen des Reichsrechts zeigen 
jedoch Beispiele des 14. und 15. Jahrhunderts, daß sich bei Fehlen eines männ
lichen Erben die Vermittlung von Erb- und Lehnsnachfolge über eine Tochter 
vollziehen konnte 3 3 8. Dies war möglich zugunsten*des Mannes dieser Tochter 
(also des Schwiegersohns des letzten Lehnsinhabers) oder zugunsten ihrer Kin
der (also der Enkel des letzten Lehnsinhabers in weiblicher Linie). Beide Rechts
figuren hat, wie gezeigt, die pfälzische Partei angeführt, wobei hier Gedanken 
des Haus- und Erbrechts umso leichter untergemischt werden konnten, als der 
Gemahl der Tochter aus demselben Hause stammte und denkbar nahe verwandt 
war. Elisabeth hat denn Ruprecht auch nicht nur als Landesverwalter oder Vor
mund ihrer Kinder bezeichnet, sondern ausdrücklich als rechten Landesfürsten 
- sicher im Hinblick auf die Tatsache, daß sie als Frau ein reichslehnbares Für
stentum nicht gültig innehaben konnte. Ganz entscheidend allerdings ist, daß die 
beschriebenen Formen weiblicher Erbansprüche auf Reichslehen nie ausdrück
liches und selbstverständliches Reichsrecht wurden, sondern immer an die 
grundsätzliche Zustimmung des Kaisers oder Königs gebunden waren 3 3 9 . Das 
gilt auch dort, wo sich, wie im Westen des Reichs, die subsidiäre Lehenfolge des 
Tochtersohns zum Gewohnheitsrecht entwickelt hatte (die Freigrafschaft Bur
gund wurde 1150 — 1500 siebenmal über Töchter vererbt!). Auch im Süden des 
Reichs, etwa in Böhmen, läßt sich im 14./15. Jahrhundert ein Erbgang in weib
licher Linie wiederholt beobachten, hier allerdings öfter als hausrechtliche Nach
folge des Schwiegersohns denn als blutrechtliche Nachfolge der Enkel und auch 
hier immer nur mit königlicher Zustimmung 3 6 0. Dieses Erfordernis zeigt deutlich 
der auch von Elisabeth angezogene Fall des Hauses Görz-Tirol im H.Jahrhun
dert. Herzog und Graf Heinrich von Kärnten-Tirol ( t 1335) hatte 1330 das Privi
leg für einen Lehnserbgang über seine Tochter erlangt 3 6 1, worauf in der Folge 
Kärnten an die Habsburger und Tirol über die Luxemburger und die Wittels
bacher ebenfalls an die Habsburger fiel. Nichts über eine königliche Zustim-

5 5 5 BayHStA NKB 45, fol. 216 u. fol. 97' f. 
5 5 6 BayHStA KbÄA 1220, Beiakt. 
357 Krieger, Lehnshoheit, 136, 169 f. 
3 : 5 8 Hierzu und zum Folgenden grundlegend Goez, 30-42. 
3 5 9 Ebda., 33ff. 
3 6 0 Ebda., 41 f. 
3 6 1 Nicht von ungefähr erschien diese Urkunde 1505 in einem Verzeichnis, mit dem die 

Pfälzer Partei die Rechte der Enkel Georgs über das weibliche Erbrecht dokumentieren 
wollte (BayHStA NKB 48, Nr. 2). 
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mung wissen wir zum Testament des Grafen Meinhard VI I . von Görz ( t 1 385), 
der die Tochter Katharina aus erster Ehe den beiden Söhnen aus zweiter Ehe erb
rechtlich gleichstellte und ihr (und ihrem Mann Johann I I . von Bayern-München) 
ein Drittel der Grafschaft Görz verschrieb ) 6 2, worauf Elisabeth in ihrem letzten 
Ausschreiben ebenfalls hinwies. 

Als Beispiele für solche Gebietserweiterungen durch Erbheiraten 5 6 5 ließen 
sich noch erwähnen die Erwerbung Hollands, Seelands und des Hennegaus 
durch Ludwig den Bayern 1345, Mömpelgards durch Graf Eberhard I I I . von 
Württemberg 1405 und Burgunds durch Maximilian I . 1477. Wichtig ist außer
dem die Grafschaft Katzenelnbogen. 1479 wurde dieses ertragreiche Gebiet 
über die Erbtochter Anna des letzten Grafen Philipp des Älteren an die Marburger 
Linie des landgräflichen Hauses Hessen übertragen. Nach dem Aussterben die
ser Teillinie 1500 wiederum erhoben die nassauischen Grafen Ansprüche auf 
Katzenelnbogen, die ebenfalls auf weibliche Erbrechte zurückgingen, denn der 
letzte Katzenelnboger war in zweiter (kinderloser) Ehe mit einer nassauischen 
Gräfin verheiratet gewesemund die Schwester des letzten Oberhessen war mit 
Graf Johann V. von Nassau-Dillenburg (1455-1516) verheiratet. In der sich 
noch weit ins 16. Jahrhundert hineinziehenden Erbauseinandersetzung konnte 
Landgraf Wilhelm I I . (1485-1509) seine Ansprüche auf Gesamthessen ein
schließlich Katzenelnbogens durchsetzen564. Der Ehevertrag zwischen Graf 
Johann von Nassau und seiner oberhessischen Gemahlin Elisabeth (1466 bis 
1523) von 1482 hatte ausdrücklich den Vorbehalt der weiblichen Erbfolge beim 
Aussterben der oberhessischen Linie im Mannesstamm enthalten5 Ö D. Also waren 
zumindest Ansprüche des Erbgangs über eine Tochter und des Anfalls an deren 
Gemahl im Reich um 1500 kein Einzelfall. Beim entsprechenden Versuch 
Georgs des Reichen haben wir es aber offensichtlich mit einer anderen politi
schen Größenordnung zu tun; außerdem gab es begründete Ansprüche einer 
anderen Linie desselben Hauses. 

Eine interessante rechtliche Argumentationsfigur zur Verteidigung der Gel
tung des Testaments Georgs finden wir von der niederbayerisch-pfälzischen 
Seite im Dezember 1503 gegenüber König Maximilian eingeführt. Sie ist gegen
über der Geltendmachung des weiblichen Erbrechts von mehr römisch-rechts
dogmatischer und politisch defensiverer Grundstruktur und schon vor 1 503 
nachzuweisen: Bei einem Tag gelehrter Räte der beiden Teilherzogtümer 
über die bayerischen Ansprüche auf Görz im Mai 1500 ist zu beobachten, wie die 
niederbayerischen Räte unter Heranziehung des römischen Rechts eine 1503/04 
wichtig werdende Argumentationslinie betreffend die Verfügung eines Reichs
fürsten über sein Reichslehen entwickelten. Sie unterschieden dabei zwischen 
„würde, furstenthum, dignitas ... mitsampt iren regalia unnd gerichttzwang", die 
reichslehnbar seien, und allen anderen Zubehörstücken einer Grafschaft oder 
eines Fürstentums, für die das nicht gelte „auß freyhayt [undj auß gewonhayt die 

562 Wiesflecker, Görz, 349-555. 
365 Goez, 40. 
i b 4 Ebda.; Demandt, Hessen, 220f.; Philippi, 47f.; Georg Schmidt, Katzenelnboger 

Erbe, 10. Auf den anhaltenden Streit und seine Bedeutung als Indiz für die Existenz und 
Wichtigkeit eines Erbrechts in weiblicher Linie ging der pfälzische Orator bei der Verteidi
gung des Handelns Herzog Georgs vor dem König 1504 besonders ein (BayHStA NKB 48, 
fol. 402 f.). 

^ Georg Schmidt, Katzenelnboger Erbe, 10. 
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eingefürt ist mit wissen unnd gedullden der Römischen kaiser unnd kung". Es sei 
„offen brauch" der Fürsten, über den Gesamtkomplex ihrer Besitzungen zu ver
fügen und nicht nur über dessen nicht-lehnbare Teile > 6 e >. Es kann sein, daß die 
niederbayerischen Räte diese Argumentation mit Blick auf Georgs Intentionen 
zugunsten Elisabeths schon in den Jahren vor 1500 entwickelt hatten; nach seinem 
Tod finden wir sie jedenfalls gleich von pfälzischen Räten dem König gegenüber 
ins Spiel gebracht, der den Heimfall Niederbayerns ans Reich postulierte 5 6 7. 
Ruprecht griff die Unterscheidung zwischen reichslehnbaren Stücken und Allo-
dien in seiner Auseinandersetzung mit den oberbayerischen Erbrechten sofort 
auf, allerdings nur subsidiär zur Geltendmachung der Erbrechte seiner Frau, seiner 
Söhne und seiner eigenen Einsetzung in Niederbayern durch Herzog Georg. Das 
Testament und seine Herkunft als bayerischer Fürst sicherten ihm — so Ruprecht -
auch die Nachfolge in den Reichslehen, doch sei ja nicht das ganze niederbayeri
sche Herzogtum reichslehnbar, sondern es gebe auch herzogliche Allodien, 
wofür Kauf oder Erpfändung durch die Landesfürsten Indizien seien3 6 8. Diese 
Hilfsargumentation spielte während der Augsburger SchlichtungsVerhand
lungen im Februar 1504 und in den weiteren Forderungen Ruprechts eine wich
tige Rolle. Dazu erarbeiteten die pfälzischen und niederbayerischen Räte eine 
gründlich differenzierende Darstellung der Erwerbstitel auf die Zubehörstücke 
des Herzogtums, um — jenseits der Reichslehnbarkeit - jene Rechtstitel und 
Besitzungen herauszustellen, auf die Ruprecht und Elisabeth kraft Allodialerb-
rechts auf jeden Fall Anspruch hätten. Dabei wurden genannt: 

— alle Schätze, Fahrhabe, Geschütze und Getreidevorräte, 
— alles Eigengut Herzog Georgs, 
— alle Schuldsicherheiten und Pfandschaften und 
— aller ererbten oder erkauften Güter sowie Lehen Dritter. 
— Ferner wurde eine genaue Bestimmung aller reichslehnbaren Stücke und die 

Berücksichtigung der aus ihnen unter den niederbayerischen Fürsten erzielten 
Wertsteigerung verlangt. 

Insgesamt erhob Ruprecht so einen erbrechtlichen Anspruch auf zwei Drittel 
Niederbayerns569. Wegen der Reichslehen allerdings bat er ausdrücklich den 
König um zumindest vorläufige Einsetzung370. Die Differenzierung nach Besitz
rechtstiteln findet sich auch noch in den für den Kölner Reichstag 1505 angeleg
ten Verzeichnissen der pfälzischen Seite, am deutlichsten in einer kurzen Zusam
menfassung aller für Georgs Enkel Ottheinrich und Philipp beanspruchten 
Rechte, die dem König vorgelegt wurde und unterschied zwischen „Aigen, 
Pfandschaft, Erb, erkaufft und frewlich Lehen" 3 7 1. Angesichts der politischen 
Realität der untrennbaren Vermischung von Reichslehen und Eigengütern, von 
Regalien und autogenen Rechten war diese rechtsdogmatische Konstruktion, 
die das testamentarische Verfügungsrecht Georgs über den Großteil seines 

3 6 6 BayHStA KbU 9351, f o l . 6 - 8 ' . 
5 6 7 GLA 77/5313, fol.87-90 (Bericht pfälzischer Räte Biberach 30.12.1503). 
3 6 8 BayHStA NKB 45, fol. 124-130 (Ausschreiben Pfalzgraf Ruprechts, wohl Januar 

1504). 
3 6 9 BayHStA NKB 63, fol. 81' f. (Forderungen Ruprechts Augsburg 6.3.1504). 
3 7 0 GHA Korr.Akten 961 1/2, Beiakt (unfol.). 
3 7 1 BayHStA NKB 48, fol. 248. 
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Landes nachträglich begründen sollte, allerdings von vornherein nicht durch
setzbar372. 

Wie nun stand es um Grundlagen und Geltendmachung der oberbayerischen 
Erbrechte? Albrecht IV. konnte sich, ganz ähnlich wie Georg und Ruprecht es 
versuchten, aber auf ungleich besserer Rechtsgrundlage, als Retter des Hauses, 
als Wiederbegründer der alten bayerischen Einheit, wie sie unter Ludwig dem 
Bayern (kurzzeitig) bestanden hatte, und als durch Haus- und Reichsrecht legiti
mierter letzter Vertreter der altbayerischen Linien darstellen j 7 5 und tat das auch 
in weitgespannten Aktivitäten. Zahlreiche Materialien zur Geltendmachung der 
oberbayerischen Erbrechte sind uns erhalten geblieben, und wir wissen auch, 
welche Dokumente Albrecht IV. in den Verhandlungen vorlegen l i eß 3 7 4 : 

1) Ein „Verzaichnus der siptsal", eine schematische Stammtafel der Wittels
bacher seit Ludwig dem Bayern und seinem Bruder Rudolf. Durch Feststel
lung der agnatischen Dezendenz dieses Brüderpaars wird dargelegt, daß die 
oberbayerischen Herzöge Georg dem Reichen in männlicher Linie näher ver
wandt sind als Pfalzgraf Ruprecht (vier bzw. acht Generationen zurück bis 
einem gemeinsamen männlichen Vorfahren) 5 7 3. Kaiser Ludwig der Bayer 
(als Herzog Ludwig IV. 1294-1347) erscheint in dieser Stammtafel als 
Begründer zweier wittelsbachischer Linien, einer pfälzischen für die Söhne 
seines damals schon verstorbenen Bruders Rudolf I . (1294-1317) und einer 
bayerischen für sich durch den Haus vertrag von Pavia 1329, die für die Folge
zeit ganz voneinander getrennt dargestellt werden, so daß der Eindruck ent
stehen kann, Pfalzgraf Ruprecht als Angehöriger der Pfälzer Linie habe in 
Nachfolgefragen der bayerischen Teillinien gar kein Mitspracherecht. Der 
gemeinsame Vater Ludwigs des Bayern und Rudolfs, Herzog Ludwig I I . 
(1253-1294), bleibt dabei natürlich unerwähnt 3 7 6 . 

2) Die Teilungsurkunde zwischen den Söhnen Herzog Stephans I I . (1347 bis 
1375) vom 19.11.1392, die die Teillinien München, Landshut und Ingol
stadt begründete 3 7 7 . Sie enthielt eine gegenseitige Erbverschreibung der 
Herzöge für sich und alle ihre Nachkommen im Fall des Aussterbens einer 
Teillinie im Mannesstamm. Danach sollte(n) die jeweils übrigbleibende(n) 
Linie(n) (zu gleichem Anteil) alle freigewordenen Besitzungen erhalten; 
unverheiratete Töchter des letzten Herzogs einer Linie sollten nicht erben, 
sondern ausgesteuert werden, „also daz unser aller lannd und slos allezeit bey 
dem namen und fürstentumen ze Beyern beleiben" 3 7 8 . Wie bereits an
gedeutet, waren Erbverbrüderung und gegenseitige Erbfolge verschiedener 
Linien im Haus Wittelsbach schon im - von den Oberbayern 1503/04 aller-

3 7 2 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 50; Heydenreuter, Ämterkauf, 237. 
3 7 3 Moeglin, Geblüt, 477 f. 
3 7 4 Aufgezählt in BayStaBi cgm 1598, fol.9ff. (Zayner) (Anlagen zum Ausschreiben 

Albrechts IV. über seine Erbrechte vom 4.11.1503) und in GHA Korr.Akten 961 1/2, Bei
akt (unfol.). 

3 7 5 Die Stammtafel z. B. in BayHStA FüS 215/1, fol. 106. 
i 7 6 Vgl. die Überlegungen von Moeglin, Geblüt, 484f. 
3 7 7 Kritische Edition bei Rall, Wittelsbacher Hausverträge, 192ff. Vgl. die Erläuterun

gen ebda., 175 ff. Ersetzt ist dadurch der Abdruck in den Monumenta Wittelsbacensia IL 
Nr. 572. 

378 Rall, Wittelsbacher Hausverträge, 195. 
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dings nicht angezogenen - Hausvertrag von Pavia Ludwigs des Bayern mit 
seinen Neffen Rudolf IL (1327- 1353) und Ruprecht I . (1353-1390) vorn 
4.8.1329 verankert worden 3 7 9 angesichts der territorialen Abteilung der 
Rheinpfalz und des größeren Teils der heutigen Oberpfalz von Bayern. 

3) Den Erdinger Vertrag vom 16.12.1450 zwischen Herzog Albrecht I I I . von 
München (1438-1460) und Herzog Ludwig dem Reichen (1450-1479) 
über die endgültige Aufteilung des von Ludwigs Vater Heinrich dem Reichen 
nach 1447 usurpierten Ingolstädter Erbes. Dort wurde u.a. die Regelung von 
1392 „nach herkomen und gelbonhait des haws zu Bayern" für den zukünfti
gen Erbanfall zwischen Ober- und Niederbayerrn bestätigt 3 8 0 . Vor dem 
Landshuter Landtag vom Dezember 1503 machten die oberbayerischen 
Gesandten später geltend, bereits die Übernahme Ingolstadts durch die Her
zöge Heinrich und Ludwig habe die grundsätzliche Anerkennung des Erb
prinzips von 1392 impliziert, wenn auch unter Verletzung des Gebots der 
gleichmäßigen Aufteilung 3 8 1. 

4) Die zum Erdinger Vertrag gehörenden Absprachen über Abtretungen aus 
dem Ingolstädter Erbe an Oberbayern vom 17.12.1450/20.1.1451 und die 
oberbayerisch-niederbayerische Abrede über den Verlauf der Haupthandels
route für Salz nach Westen (Lauingen 7.12.1461), in denen ebenfalls das 
gegenseitige Erbrecht der bayerischen Fürsten jeweils erneuert wurde 3 8 2 . 

Im Auftrag Albrechts IV. fertigte sein Sekretär und Archivar Augustin Kölner 
aus diesen Materialien ein Gutachten über das oberbayerische Erbrecht auf Nie
derbayern3 8 3, das schon vor dem Tod Georgs fertig war und von Albrecht noch 
seinem Ausschreiben vom 4.11.1503 angefügt werden konnte 3 8 4 . Kölner stellte 
darin die Erbgänge und Teilungen seit 1329 dar und arbeitete besonders die 
Erbregelungen von 1329 heraus. Während Ruprecht „in der achten sipt" mit 
Georg dem Reichen verwandt sei, seien Albrecht IV. und Wolfgang „in der Vier
den und nechsten sipt" mit dem Niederbayern verwandt. Zwar seien Ruprecht 
(als Sohn der Schwester Georgs) und seine Söhne (als Enkel Georgs) dem letzten 
der Landshuter Herzöge noch näher verwandt, aber in weiblicher Linie, „so 
mögen sy doch als von wybsbild geporn die fürstlichen lehen vor hertzog Al
brechten .. . nit erben" entsprechend der Fixierung von 1392 und dem „gemainen 
kayserlichen lehenrecht"383. Auch die Adoption Ruprechts durch Georg oder 
die Übergabe des Fürstentums an einen Dritten verstießen nach Kölners Darstel
lung ohne königliche Zustimmung gegen die angezogenen Rechtsgrundlagen. 

Auf dieses Gutachten wurde im Laufe der Verhandlungen von 1504 von der 
oberbayerischen Seite immer wieder zurückgegriffen3 . Albrecht ließ die 
Hauptpunkte nochmals folgendermaßen zusammenfassen 3 8 7 : 

3 7 9 Kritische Edition ebda., 81 ff., hier 95. 
3 8 0 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 661. 
381 Krenner Ht 3 ff. (zum 12.12.1503). 
3 8 2 BayStaBi cgm 1598, fol. 16f. (Zayner); BayHStA Haus- u. Familiensachen U Salz

wesen in Bayern 1461 XII 7. 
3 8 3 GHA HU 2129 (Original); BayHStA KbÄA 1215, fol.45-52 (Konzeptmaterial). 

Erwähnt bei Neudegger, I l lb, 26 f. 
3 8 4 BayStaBi cgm 1598, fol. 10f. (Zayner). 
3 8 5 GHA HU 2129. 
3 8 6 Z. B. BayHStA NKB 48, fol. 297'-307 (Verhandlungen vor dem König in Augsburg). 
3 8 7 Vgl. den Zettel im unfoliierten Beiakt von GHA Korr. Akten 961 1/2. 
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— Niederbayern falle an ihn „als den nechsten erben des namens und stamens". 

— Maßgebend seien der Erbvertrag von 1392 und seine Bekräftigung von 1450. 
Sie sicherten den Zusammenhalt des Fürstentums über die Einzellinien hin
aus. 

— Im Haus Bayern gelte ausschließlich das Erbrecht im Mannesstamm; verheira
tete Töchter verzichteten mit ihrer Aussteuer auf alle Erbansprüche. 

— Das Lehnrecht des Reichs schließe freie Testierung eines Reichsfürstentums 
und die Übernahme durch eine Frau aus. 

— Die Differenzierung der pfälzischen Seite nach Besitzrechtstiteln an Nieder
bayern sei unzulässig, denn das gesamte Fürstentum mit allen seinen wie auch 
immer erworbenen Zugehörungen gehe vom Reich zu Lehen. 

Die meisten Bewertungen des Testaments Georgs nach wittelsbachischem 
Hausrecht rekurrieren auf die Verträge von 1392 und 1450 3 8 8 und es ist ganz 
unzweifelhaft, daß Georg angesichts der Verwandtschaftsverhältnisse der be
stehenden Linien des Hauses mit seinem Testament von 1496 gegen diese 
Bestimmungen verstieß. Schon Kolberger und andere Räte hatten ihn ja entspre
chend gewarnt 5 8 9. Interessant ist allerdings auch ein Blick auf die politische 
Wirklichkeit der wittelsbachischen Erbstreitigkeiten der ersten Hälfte des 
15.Jahrhunderts und die Frage danach, welche Erbprinzipien beim Erlöschen 
der Straubinger und der Ingolstädter Linie Anwendung fanden 3 9 0. 

Die Teilung von 1392, eine echte Realteilung (mit einer allerdings sehr kompli
zierten Territorialkonstruktion) zwischen gleichberechtigten Brüdern, sah eine 
Erbteilung nach Linien zu gleichen Teilen vor. Nach Aussterben der Ingolstädter 
Teillinie aber konnte Heinrich der Reiche das von ihm geltend gemachte Allein
erbrecht des ältesten lebenden Familienmitglieds fast völlig durchsetzen (1447/ 
50). Die Teilung der Verlassenschaft der Straubing-Holländer Teillinie erfolgte 
1425/29 nach der Zahl der Erbberechtigten, nicht nach Linien („nach den haub-
ten und nicht nach den stammen"5 9 1). Dies entsprach den Münchener Interes
sen, denn dort regierten im Gegensatz zu Ingolstadt und Landshut damals zwei 
Fürsten. Es zeigt sich also, daß in keinem Fall die Regulatorien von 1392 ein
gehalten wurden. Vielleicht war das für die mit dem Testament von 1496 verbun
denen Konzeptionen von Bedeutung, doch mußte Georg und Philipp natürlich 
klar gewesen sein, daß sie mit dem Versuch der Erhaltung der Staatlichkeit Nie
derbayerns über die Fortführung der Landshuter Linie in weiblicher Erbfolge 
und dem Versuch, dieser Fortführung durch enge familienpolitische Bindungen 
zwischen Landshut und Heidelberg zusätzliche Legitimation zu verschaffen, in 
noch viel gravierenderer Weise gegen die Erbgrundgesetze des Hauses verstoßen 
würden. Am Ende des 15.Jahrhunderts bestand außerdem nur noch eine 
weitere bayerische Linie, die das Gesamterbe für sich beanspruchen konnte. Es 

3 8 8 Krieger, Unionsbestrebungen, 390 mit Anm. 23; Rall, Pfalz-Neuburg, 6; Riezler, Bai
ern, 572. 

3 8 9 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 5 f. 
3 9 0 Vgl. Volkert, Innere Entwicklung, 543. 
3 9 1 BayHStA NKB 48, fol. 110. 
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war klar, daß sie eine Verhinderung des Ziels der Wiederherstellung der dyna
stisch-staatlichen Einheit Altbayems in keiner Weise zulassen würde. 

Es wurde bereits behandelt, daß Albrecht IV. sehr schnell vom Testament 
Kenntnis erhielt, sofort die Notwendigkeit eines politischen Rückhalts beim 
Reichsoberhaupt erkannte und entsprechend handelte. Gerade in einer Phase 
enger persönlicher Kontakte zwischen Georg und Maximilian im Frühjahr 1497, 
über die sich Albrecht durch einen Vertrauten berichten l i eß 3 9 2 , kam der Ober
bayer nach Kaufbeuren, wo sich der König und Kurfürst Friedrich von Sachsen 
vom 20.-25.5.1497 aufhielten (Georg war in Füssen zurückgeblieben) 3 9 3 . In 
einer handgeschriebenen, augenscheinlich bis 1504 geheimgehaltenen Urkunde 
erklärte der König die vollzogenen und alle künftigen Akte Herzog Georgs für 
unwirksam, mit denen dieser versuchen würde, irgendeinen Teil Bayerns in 
andere Hände zu bringen als die Herzog Albrechts und seiner Erben Wilhelm 
und Ludwig, die ihm, dem König, 

mit gerechter siptsal als unnser swestersune nahent gefründt; auch daneben von siptsal, 
namen und stammen des hochgeborn Jörgen ... auch seiner lieb fürstenthumben, so von 
unns und dem Heiligen Reich zu leben geet, nach gemeltem irem vatter hertzog Albrech
ten recht natürlich erben sein 3 9 4. 

Augustin Kölner verlegte 40 Jahre später die ihm unbekannte Vorgeschichte 
dieser Urkunde in die Zeit nach 1500 und erklärte sie folgendermaßen: Als Al
brecht von der Erkrankung Georgs hörte, ließ er seine Ansprüche auf Görz fallen 
und reiste zu dem in Tirol jagenden König, von dem er die entsprechende Bestäti
gung, die Maximilian mit eigener Hand und ohne Wissen der Kanzleischreiber 
verfertigte, erhielt 3 9 5. 

Während er Albrechts Rechtsansprüche bestätigte, taktierte der König gegen
über Georg hinhaltend 3 9 6. Kölner unterrichtet uns von einer eigenartigen, ver
mutlich aber von ihm selbst erfundenen Reaktion Herzog Georgs. Als er einsah, 
daß Maximilian trotz aller ihm geleisteten Dienste sein Testament nicht anerken
nen würde, sondern auf der Seite Albrechts stand, soll Georg in Landshut hin 
und wieder an die Wände seiner Gemächer geschrieben haben „Thuets guet, ich 
sichs gern" 3 9 7 — wohl eine Formel, mit der der oberbayerische Beamte die Resi
gnation des Herzogs zum Ausdruck bringen wollte. 

Einen weiteren urkundlichen Nachweis für die Unterstützung, die Albrecht 
beim König fand, gewinnen wir aus einem Breve vom Dezember 1501, in dem 
Papst Alexander V I . Maximilian und Albrecht IV. Unterstützung in dem An-

3 9 2 BayHStA KbÄA 3135, fol. 131 -134. 
3 9 1 Zu erschließen aus BayHStA KbÄA 3135, fol. 144 ff. und dem Itinerar bei .Plöbst. Am 

28.6. erforderte der König Albrecht erneut zu sich (BayHStA KbÄA 3135, fol. 139). 
3 9 4 GHA HU 831 (vgl .Tf. l ) . 
3 9 " BayHStA KbÄA 1153, fol. 147'. 
59(1 Hobmeier, 174, spricht in diesem Zusammenhang von einem Doppelspiel Maximi

lians. Schon vom Itinerar Herzog Georgs her ist die Nachricht der Senderschen Chronik 
zum Jahresanfang 1496 unglaubwürdig, die von einem Treffen Georgs mit dem König zu 
Augsburg berichtet, wobei Maximilian den Testamentsplänen des Herzogs zugestimmt 
haben soll (Chroniken deutscher Städte 23, 67). 

3 9 7 Überliefert in den Exzerpten Fends (BayStaBi clm 1562, fol. 1) und Arrodens (BayH 
StA FüS 165, fol.4'; KbÄA 4798, fol.35). 
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liegen zusagte, das sie gemeinsam vor ihn hätten bringen lassen . Das Anliegen 
ist nicht genannt, doch handelt es sich sehr wahrscheinlich um Albrechts Erb
recht auf Niederbayern. 

In der direkten Konfrontation der bayerischen Anspruchsparteien erreichte 
die unterschiedliche rechtliche Wertung des Testaments ihren öffentlich ausge
tragenen Höhepunkt bei den Schiedsverhandlungen vor König Maximilian und 
einigen Reichsfürsten in Augsburg im Februar 1504. Dabei legten beide Seiten 
erstmals alle Urkunden, auf die sie ihre Argumentation stützen wollten, dem 
Schiedsgericht vor 3 " . Besonders erwähnenswert sind dabei für die niederbaye
risch-pfälzische Seite das Testament, die Erbeinsetzung Georgs in Oberbayern 
von 1485 und Verzeichnisse darüber, welche Zugehörungen Niederbayerns 
Lehen, welche Eigen und welche erkauft seien, für die oberbayerische Seite der 
Teilungsvertrag von 1392 und seine Bestätigungen und neben den anderen uns 
schon bekannten Materialien noch der königliche Lehenbrief für Georg von 
1495 und die vorläufige königliche Belehnung Albrechts und Wolfgangs mit Nie
derbayern vom 9.12.1503. Der Gang des rechtlichen Verhörs vollzog sich vom 
5.2.-18.2.1504 in fünf Argumentationsrunden und ist uns vollständig über
liefert 4 0 0 . Beide Seiten hatten gelehrte Juristen mit ihrer Vertretung beauftragt, 
Albrecht IV. den in württembergischen und seit 1503 auch in seinen Diensten 
stehenden vormaligen Tübinger Rechtsprofessor Dr. Gregor Lamparter 4 0 1, 
Pfalzgraf Ruprecht und Elisabeth den Bamberger Domherrn Leonhard von 
Eglofstein 4 0 2. Die dabei vorgebrachten Hauptpunkte der Parteien sollen im Hin
blick auf das hier interessierende Thema kurz zusammengefaßt werden. 

Pfalz-Niederbayern: Das Testament Georgs ist rechtsgültig aufgerichtet wor
den und Elisabeth ist nach göttlichem, natürlichem und geschriebenem Recht und 
aufgrund des Testaments legitime Erbin ihres Vaters. Als Nachfahrin Georgs 
ersten Grades in absteigender Linie kommt ihr die Präzedenz „ vor dem erben uff der 
Seiten" zu 4 0 3 . Wieder wird Georgs Erbe gedanklich nach Besitzrechts- und 
Erwerbungstiteln aufgeteilt (dazu werden Verzeichnisse und Urkundenabschrif
ten vorgelegt); für die als reichslehnbar anerkannten Zubehörstücke wird die 
Einsetzung durch den König erbeten4 0 4. Besonders betont wird der Anspruch 
auf die Fahrhabe des Herzogtums und damit den Schatz - Georg habe darüber in 

3 9 8 BayHStA KbU 6778, 6779. 
3 9 9 Vgl. die Verzeichnisse in GHA Korr.Akten 961 1/2, fol. 1* —5 und in BayStaBi clm 

1562, fol .4-8 (Fend). 
4 0 0 Z.B. BayHStA NKB 48, fol.281-415: K.bl. 426/5, fol. 1-28; K.schw. 13214, 

fol. 11-138; GHA Korr.Akten 961 1/2. Druck: Krenner 14, 177-450 (nach NKB 48). 
Vgl. auch die Berichte Zayners (BayStaBi cgm 1598, fol. 63-66) und Fends (BayStaBi clm 
1562, fol. 2 -8) sowie die guten und ausführlichen Referate der Argumentation beider Sei
ten bei Simmet, 15-47. 

4 0 1 Zu Lamparter (1463-1523) und seinen vielfältigen Aktivitäten für Nürnberg, 
Württemberg, Bayern und den Kaiser vgl. NDB 13, 457 f. 

4 0 2 Zu Leonhard ( t 1514) NDB 4,340. Vgl. zur Familie auch Lieberich, Fränkisches Ele
ment, 165 f. 

4 0 3 BayHStA NKB 48, fol. 401'. Eglofstein untermauerte das Bestehen eines Erbrechts in 
weiblicher Linie auch im Reich mit dem Hinweis auf den anhaltenden Streit zwischen 
Hessen und Nassau um Katzenelnbogen (ebda., fol.402f.). 

4 0 4 Vgl. Krenner 14, 327-332. Der Wert der Eigengüter, Zukaufe, Pfänder usw. wird 
auf über 1,600,000 fl taxiert! 
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aller Freiheit zugunsten seiner Tochter und ihres Mannes testiert, der Schatz 
gehöre den Fürstenpersonen, nicht dem Land 4 0 3 . Eine wittelsbachische Haus
gewohnheit, die weibliche Erben ausschließt, wird negiert, ebenso die hausrecht
liche Fixierung eines gegenseitigen Erbanfalls aufgrund der Urkunde von 1392, 
die nur für die damals regierenden Fürsten gültig gewesen sei und gegen die 
Albrecht IV. mit der Erbeinsetzung Georgs in Oberbayern vor seinen Brüdern 
selbst verstoßen habe 4 0 6. Die königlichen Erklärungen über die Ungültigkeit des 
Testaments werden für ihrerseits ungültig, da erst nach Aufrichtung des Testa
ments ergangen, befunden. Betont wird wieder die Stellung Ruprechts als bayeri
scher Fürst sowohl von väterlicher als auch von mütterlicher Seite her. Herzog 
Georg habe, ähnlich wie Albrecht IV. 1485, ebenfalls die Einheit des Hauses Bay
ern und seiner Besitzungen erhalten wollen, indem er seine Erbtochter nicht 
einem auswärtigen, sondern einem bayerisch-pfälzischen Fürsten vermählt 
habe 4 0 7. Zuletzt erinnert der Orator an die treuen Dienste Georgs für Kaiser, 
König und Reich durch Teilnahme an Kriegszügen und Ratsdienste und tut eine 
Anzahl von Rechtgeboten zur Durchsetzung der Erbrechte Ruprechts. 

Oberbayern: Unter Verweis auf die Bestätigung des Erbrechts Albrechts von 
1497 und die vorläufige Belehnung des Oberbayern gleich nach Georgs Tod 
erbittet Lamparter vom Reichsoberhaupt die sofortige Einsetzung in Nieder
bayern. Die Rechtsgültigkeit des Testaments, dessen Wortlaut erst im Laufe die
ser Verhandlungen bekannt wurde, wird abgelehnt als „von unwürden" 4 0 8 . 
Rechtsgrundlage für die Bewertung des Testaments seien nicht irgendwelche 
Belege aus dem natürlichen und göttlichen Recht, sondern die „gemain kayser-
lichen rechten, gebrauch und gewonhait in landen zu Bayrn unnd ir [der Ober
bayern] erbgerechtigkait"409. Nach dem Reichslehnrecht könnten Fürstentümer 
nur im Mannesstamm weitergegeben werden (und im Mannesstamm seien 
die oberbayerischen Herzöge Georg näher verwandt gewesen als Ruprecht), 
nicht von Frauen verwaltet werden und überhaupt nicht ohne Zustimmung 
des Lehnsherrn und der nächsten Agnaten frei testiert werden 4 1 0. Über das 
in Anspruch genommene weibliche Erbrecht heißt es: „In Bayrn gestünde man 
deß nit, wer nie geschehen, in menschen gedechtnus nit, wer auch im reich 
nit herkhomen" 4 1 1. Ausdrücklich sei die Aussteuerung von beim Aussterben 
einer Teillinie im Mannesstamm verbleibenden Töchtern im Vertrag von 1392 
festgelegt worden, der, fortlaufend erneuert, auch für Georg Geltung gehabt 
habe. Reichslehnbar sei im übrigen das ganze Fürstentum und nicht nur Teile, 
wie der Lehenbrief von 1495 zeige. Deswegen falle Oberbayern auch der Schatz 
Georgs z u 4 1 2 . Zur Einsetzung Georgs als Erbe in Oberbayern 1485 erklärt 
Lamparter, Herzog Albrecht habe uneigennützig gehandelt und für den Fall sei
nes Todes zur Sicherung des Hauses Bayern dessen Länder in einer Hand sehen 
wollen. Sofort gelingt es dem oberbayerischen Orator, wieder in die Offensive zu 
kommen: Er behauptet, diese Erbeinsetzung sei durch die Anerkennung Georgs 

4 0 5 BayHStA NKB 48, fol. 315 ff. 
4 0 6 Ebda., fol.307'. 
4 0 7 Ebda.,fol.378-381. 
4 0 8 Ebda., fol. 388. 
4 0 9 Ebda., fol. 328. 
4 , 0 Ebda., fol. 299'f. 
4 1 1 Ebda., fol. 330'. 
4 , 2 Ebda., fol. 300ff. 
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eine wechselseitige geworden 4 1 3 (somit sei das Testament auch von daher nichtig) 
und daß Herzog Georg selbst Albrecht IV. als seinen künftigen Erben anerkannt 
habe, als er ihn um die Konfirmierung der Stiftungen zugunsten der Universität 
Ingolstadt gebeten habe 4 1 4. Der König wird schließlich um eine möglichst rasche 
Entscheidung und Einsetzung Albrechts in seine niederbayerischen Rechte 
ersucht. Interessanterweise lassen die oberbayerischen Ausführungen auch 
Ansätze zur Kompromißbereitschaft erkennen, wenn die Herzöge betonen, sie 
sähen Ruprecht als Blutsverwandten und Freund und gönnten ihm eine reiche 
fürstliche Ausstattung, aber nicht auf Kosten ihres Erbrechts. Zu kleinen 
Konzessionen seien sie jedoch bereit 4 1 3. 

Maximilian erklärte am Ende der fünf Anhörungsrunden am 18.2.1504 ledig
lich, er werde die vorgetragenen Argumente bedenken4 1 6. Für seine Politik, die 
im nächsten Teil detailliert darzustellen ist, waren die vorgetragenen Bewertun
gen nach dem wittelsbachischen Hausrecht kaum von Belang; der reichs- und 
lehnsrechtlichen Argumentation bediente er sich zwar, doch sein primäres Ziel 
war ein politisches: die Zertrennung und auch territoriale Schwächung des 
Gesamthauses Bayern. 

In den von den Anspruchsparteien vor allem in den Jahren 1503/04 vorgetra
genen und hier besprochenen Argumenten für und gegen die Rechtsgültigkeit 
des Testaments Georgs des Reichen spiegeln sich, wie nicht anders zu erwarten, 
die grundlegenden politischen Differenzen zwischen Herzog Georg und Pfalz
graf Philipp einerseits und Herzog Albrecht IV. anderereits. Bei Georg war es der 
Wille zur „Fortsetzung der Dynastie in einem selbständigen Staat"4 1 7, dessen 
Instrument das im Sinne des Pfälzers abgefaßte Testament werden sollte. Von 
daher erklären sich die Postulierung des Erbrechts Elisabeths und die Bemühun
gen, Pfalzgraf Ruprecht als im Vergleich zu den oberbayerischen Herzögen enger 
mit den Landshuter Wittelsbachern verbunden darzustellen. Wie bereits darge
legt, geriet diese Argumentationslinie aber relativ rasch in die Defensive; deut
lichstes Indiz ist die Heranziehunng des rein formal-juristischen und recht wil l
kürlich gehandhabten Arguments der Aufteilung des Herzogtums nach Erwerbs
und Besitzrechtstiteln, um das Erbrecht Elisabeths jenseits von Reichs- und 
Hausrecht zu beweisen. Die Arbeit an den Nachweisen dafür — und auch dies 
ist ein Indiz für die argumentatorische Verteidigungsstellung, in die man geraten 
war - muß immer mehr personelle und zeitliche Ressourcen der pfälzischen 
Seite aufgezehrt haben, denn der betriebene Aufwand ist noch bis heute aus den 
erhaltenen archivgestützten Dokumentationsbemühungen zum Nachweis der 
Besitzrechte an Niederbayern 1503-1506 zu ersehen. 

Da sind einmal zahlreiche im Auftrag Philipps und Ruprechts ausgefertigte 
Vidimi wichtiger Urkunden, besonders das am 28.12.1503 in Heidelberg 
vidimierte Testament Herzog Georgs4 1 8, seine Testamentskonfirmation vom 

4 1 3 Dem Text der Vereinbarung nach ist eine solche Behauptung nicht zu halten (BayH 
StA PNU Landesteilungen u. Einungen 766, 769). 

4 . 4 BayHStA NKB 48, fol. 335. Letzteres Argument brachte die pfälzische Seite arg in die 
Defensive (ebda., fol. 381'f.). 

4 . 5 Ebda., fol. 391. 
4 1 6 Krenner 14,449 f. 
4 . 7 E.Stahleder, Niederbayern, 17f. 
4 . 8 BayHStA FüS 214, fol. 1-12. 

724 



2.3.1502 (Vidimus des Propsts von Gars 5.1.1504 4 1 9) und der Befehl zum Ein
laß Ruprechts in Landshut und Burghausen (ebenfalls Gars 5.1.1504 4 2 0). Auch 
Betreffe der Pfälzer Wittelsbacher wie die Teilungsurkunde von 1410 oder die 
Überschreibung der pfalz-mosbachischen Lande an Kurfürst Philipp 1490 ließ 
der Kurfürst vidimieren 4 2 1. Als die Pfälzer Seite bei den gerade besprochenen 
Augsburger Verhandlungen dem König etliche Urkundenabschriften und 
zusammenfassende Verzeichnisse zum Nachweis allodialen Besitzrechts Herzog 
Georgs vorlegte, stieß dieses Vorgehen bei den oberbayerischen Vertretern auf 
Kritik: Die Kopien seien selektiv ausgewählt und gegenüber den Originalen ver
fälscht 4 2 2 . Offensichtlich um diesen Vorwurf mangelnder Glaubwürdigkeit aus
zuräumen, ließ Pfalzgraf Friedrich als Vormünder der Söhne des inzwischen ver
storbenen Fürstenpaars Ruprecht und Elisabeth im Herbst 1505 eine neue, 
umfassende Serie von Urkundenvidimi anfertigen, die Käufe und sonstige 
Erwerbungen der niederbayerischen Herzöge betrafen. Alle diese Abschriften, 
von denen uns eine Vielzahl in den Neuburger Urkunden des Bayerischen Haupt
staatsarchivs erhalten geblieben ist, sind beglaubigt von den Benediktineräbten 
von St. Veit und Mallersdorf in Niederbayern und datieren vom 1.12.1505 4 2 3. 
Auch der Regensburger Bischof Ruprecht (1492-1507), ein Wittelsbacher aus 
der Linie Pfalz-Simmern, wurde 1505/06 mit der Herstellung etlicher Urkun
denabschriften beauftragt424. 

Für den Kölner Reichstag, auf dem der endgültige Schiedsspruch des Königs 
über die Aufteilung Niederbayerns gefällt werden sollte, hatte der Vormünder 
Pfalzgraf Friedrich seit März 1505 ein Kopialbuch zum Erweis der Rechte und 
Besitztitel seiner Mündel als Enkel Georgs an dessen Fürstentum zusammenstel
len lassen. Es enthielt unter dem Titel „Verzaichnus etlicher Brief zu der Jungen 
Fürsten Hertzog Ottheinrichs und Hertzog Philipps Erblichen Gerechtigkait an 
weiland irs Anherrns Hertzog Georgens seeligen verlassnen Land und Guettern 
dienstlich" in 623 Nummern Abschriften, Auszüge und Regesten von allen Arten 
von Urkunden und Briefen der Jahre 1239— 1502, vor allem Kauf- und Lösungs
verträgen, und wurde dem König vorgelegt4 2 5. Ebenfalls vorgelegt wurden einige 
Ergänzungen 4 2 6 und eine kurze, auf die Regesten bezogene Zusammenfassung 
allen erbrechtlich beanspruchten Allodialbesitzes („Aigen, Pfandschafft, Erb, 
erkaufft und frewlich Lehen") Ottheinrichs und Philipps 4 2 7. In einem „kurtz 

4 1 9 BayHStA KbU 6771. 
4 2 0 BayHStA NKB 45, fol. 195 f. 
4 2 1 BayHStA K.schw. 10082 bzw. GHA HU 2806. 
4 2 2 BayHStA NKB 48, fol. 382 ff., 395. Tatsächlich wichen manche der jetzt oder später 

vorgelegten Vidimi z.B. in der Datierung von den Originalen ab (vgl. BayHStA PNU 
Ausw.St. 2039 betreffend die Grafschaft Kirchberg). 

4 2 5 Z.B. BayHStA PNU Alte Landger. 251 (Weißenhorn 1475); PNU Ausw.St. 1492, 
1495 (Baldern 1473); PNU Ausw.St. 2034 (Kirchberg 1489); PNA 6498/IV h, f o l . l l ' f . 
(Heidenheim 1448/50). 

4 2 4 BayHStA PNU Ausw.St. 707; Landesteilungen u. Einungen 793 (nur noch als Reper-
torieneintrag in PNA 1198/11). 

4 2 5 BayHStA NKB 48, fol. 1-231 (Titel auf fol. 1). 
4 2 6 „Additional" Pfalzgraf Friedrichs (ebda., fol. 233-247). 
4 2 7 Ebda., fol.248-280; gedruckt und geordnet bei Krenner 14, 335-394. BayHStA 

NKB 48 ist die Abschrift eines älteren Registerbuchs, also wohl des in Köln vorgelegten Origi
nals, das Ottheinrich als Kurfürst mit nach Heidelberg nahm und das heute erhalten ist als 
GLA 67/874. 
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underricht Hertzog Friedrichs als Vormunders in der Bairischn sach" wurden die 
Verteidigung des Erbrechts Elisabeths und der Testierfreiheit Georgs sowie die 
Gegenargumente gegen die oberbayerischen Ansprüche nochmals wieder
hol t 4 2 8 . Pfalzgraf Friedrich war jetzt bereit, sich mit der Zuteilung von Stadt und 
Rentmeisteramt Landshut und der Stadt Neuburg und ihrer Umgebung zufrie
denzugeben429. Einige der in die angesprochenen Sammelwerke aufgenomme
nen Urkunden sollten speziell dem Nachweis der Gültigkeit weiblichen Erbrechts 
auch im Reichsrecht dienen 4 3 0. 

Werfen wir demgegenüber einen Blick auf Albrecht IV., so finden wir bei ihm 
nicht nur die überzeugendere politische (durch die — mit manchem schmerzvol
len Verzicht verbundene — Sicherung der Unterstützung des Königs), sondern 
auch die weitgespanntere dynastische Konzeption, propagiert von der aus dem 
Umkreis des Münchener Hofs kommenden und in enger Koinzidenz mit Al
brechts aktiver Territorialpolitik stehenden national-dynastischen Geschichts
schreibung4 3 1, die Macht und Legitimität der wittelsbachischen Herrschaft in 
Bayern und jetzt vor allem der Herrschaft der oberbayerischen Linie in Gesamt
bayern untermauern sollte. In dieser Historiographie wurden etwa historische 
Beispiele für dynastische Konflikte im bayerischen Fürstenhaus aufgesucht, aus 
deren Ausgang sich die Zurückstellung von Partikularinteressen gegenüber dem 
übergeordneten Gesamtinteresse des Hauses ableiten l i eß 4 3 2 . Eine besondere 
Rolle spielte als zeitweiliger Einiger Bayerns und Begründer von zwei Linien des 
Hauses Kaiser Ludwig. Die Erinnerung an sein Erbe in der Residenzstadt 
München ließ Albrecht IV. besonders pflegen 4 3 3, wobei hier das Grabmonument 
für den Kaiser, die Vollendung der herzoglichen Grablege und die zugehörigen 
Meßstiftungen in der neugebauten Frauenkirche um 1490 nur erwähnt werden 
können 4 3 4 . Albrecht versuchte mit diesen historiographischen und künst
lerischen Aufträgen sozusagen (wobei es durchaus Vorbilder aus anderen Teil
linien gab) innerhalb der Dynastie die Münchener Linie zu separieren und her
auszuheben als alleinige Erbin Kaiser Ludwigs und berufene Herrscherin über 
Gesamtbayern435. Besonders deutlich zeigt sich dies im „Chronicon Bavarorum" 
des Ebersberger Priors Veit Stopfer ( t 1512), abgefaßt im Auftrag Herzog Al
brechts 1504/05 als eine Art Lehrbuch für den künftigen Regenten Wilhelm IV., 
dem die Chronik auch gewidmet is t 4 3 6 . In der sein Werk begleitenden 
Genealogie437 wird eine vom sagenhaften Stammvater Bavarus direkt und 
gerade zu Albrecht IV. und Wilhelm IV. reichende „linea sangwinis" als beson-

4 2 8 BayHStA FüS 961, fol. 1-7. 
4 2 9 Ebda., fol.9', 10'. 
4 5 0 BayHStA NKB 48, Nr. 2, 123, 328. 
4 3 1 Zum Begriff und seiner Erläuterung Moeglin, Genalogie, passim und ders., Geblüt, 

471 -474. Er rechnet zum Kreis der dem Münchener Hof zuzuordnenden Historiographen 
Ulrich Fuetrer, Veit von Ebersberg, Veit Arnpeck und die Anfänge Aventins. 

4 3 2 Moeglin, Geblüt, 481 -485. 
4 3 3 Ebda., 485-487. 
4 3 4 Zur Grablege in der Frauenkirche vgl. Listl, 529-534 und Morsak, 160-167 bzw. 

163 f. zur Ikonologie des Kaisergrabs. 
435 Moeglin, Geblüt, 487. 
4 3 6 BayStaBi clm 1230 (Konzept, Autograph, 1504); clm 1229 (Reinschrift 1505). Zu 

Veit von Ebersberg vgl. jetzt die umfassende Einführung von Willibald, v. a. 536 ff. zur deut
lich oberbayerischen Tendenz, sowie Moeglin, Les Ancetres du Prince, 201-206. 

4 3 7 Vgl. dazu Moeglin, Geblüt, 489-496 mit Abbildungen aus BayStaBi clm 1229. 
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ders ausgezeichnet und berechtigt, in Bayern zu regieren, hervorgehoben. Gleich
zeitig stellt diese Genealogie - in Abkehr von den historischen Tatsachen - den 
Modellfall einer Primogenitur-Nachfolgeberechtigung dar, wie sie erst 1506 ver
wirklicht wurde. Es kann hier nicht dargestellt werden, in welchem Maß das 
historische Interesse der folgenden Jahrhunderte auf die nach 1503/05 in Bayern 
regierende wittelsbachische Linie beschränkt blieb. Als Beispiele seien aber 
wenigstens angeführt die fehlende Rezeption der Landshuter Linie in der wittels
bachischen Kunstpflege des 17. und 18. Jahrhunderts, wo lediglich Herzog Fried
rich ( t 1393) als Begründer der Landshuter Teillinie, Herzog Ludwig der Reiche 
als Gründer der Universität Ingolstadt und Georgs Tochter Margarethe (als 
Äbtissin von Neuburg und letztes überlebendes Mitglied der Landshuter Linie) 
nachweisbare Aufmerksamkeit fanden 4 3 8, sowie die 1767 erschienene „Kurzge
faßte Geschichte der Herzoge von Bayern ..." des Münchener Archivars Josef 
Anton Aettenkhover (1711-1775), der die Nebenlinien des 14. und ^.Jahr
hunderts erst gar nicht behandelte. 

Während die von den niederbayerischen Herzögen angeregten Geschichts
schreiber wie Georg Hauer und Hans Ebran von Wildenberg 4 3 9 das Zeitalter 
Georgs nicht mehr darstellten und von einer letzten eigenständigen niederbayeri
schen historiographischen Tradition erst wieder für den Erbfolgekrieg die Rede 
sein kann, hat Albrecht sich auch auf diesem Gebiet die Initiative gesichert und 
beigetragen und beitragen lassen zum Bild vom Ruhm des überlebenden Siegers 
von 1503/05. Veit von Ebersberg lobte seine herausragende Stellung unter den 
Fürsten des Reichs und pries ihn als Einiger Bayerns nach glanzvoll geführtem 
Krieg 4 4 0 ; Wilhelm V. nahm ihn in die Liste seiner Vorschläge für die Fürsten
standbilder der Fassade der Münchener Jesuitenkirche St. Michael auf und 
schrieb 1584 dazu: „Und doch diser Fürst eines Gedächtnus wol würdig als der 
Niederbayern wiederumb zu diesem Stamme gebracht, den Stift bei unser lieben 
Frawen auffgericht . . . und sonst vil löblichs gehandelt hatt" 4 4 1 . Diese Sicht
weise, vermehrt um das Lob für das Primogeniturgesetz von 1506, ist die beherr
schende geworden und hat — eine bis heute fühlbare Nachwirkung der überlege
nen oberbayerischen Strategie am Anfang des 16. Jahrhunderts - dazu beigetra
gen, die historische Eigenständigkeit und Leistung des letzten niederbayerischen 
Herzogs zu verdunkeln 4 4 2. 

2. Die dynastische Politik der Kurpfalz 

a) Geltendmachung subsidiärer weiblicher Erbrechte 

Die Hauptpunkte der erbrechtlichen und familienpolitischen Argumentation 
der niederbayerisch-pfälzischen Seite wurden im voraufgehenden Abschnitt 
dargestellt. Immer wieder findet man dabei die enge dynastische Verbindung 

4 3 8 Vgl. Glaser, Quellen und Studien, 130, 180ff. (Kammergalerie Kurfürst Maximi
lians I.), 319ff. (Ahnengalerie in der Residenz). 

4 3 9 Vgl. die neuesten Übersichten zur bayerischen Chronistik des 15. Jahrhunderts von 
Glaser, Wissenschaft und Bildung, 849-856 und Moeglin, Les Ancetres du Prince, 
142-229 sowie, v.a. zur Rolle der Herzöge als Auftraggeber, Moeglin, Genealogie, 43-52 
und Willibald, 506 f. 

4 4 0 BayStaBi clm 1229, fol. 118f. 
4 4 1 Zitiert bei Schade, 58. 
4 4 2 Vgl. Angermeier, Bayern, 585 und Ziegler, Staatshaushalt, 49. 
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der kurpfälzischen und der niederbayerischen Wittelsbacher durch zwei Heira
ten in zwei aufeinanderfolgenden Generationen (1474, 1499), das Vorhanden
sein legitimer männlicher Fortsetzer der niederbayerischen Linie in Gestalt der 
Söhne Elisabeths und Ruprechts, die Stellung des noch von Georg in Niederbay
ern eingesetzten Ruprecht als „des Stammens, Namens, Schillts und Hellms Für
sten von Bairn" sowohl vom Vater als auch von der Mutter her und — denn es 
gebe nur ein Haus Bayern - das Verbleiben Niederbayerns bei den Fürsten des 
Hauses Bayern und damit die Erfüllung der Erbverschreibungen des Hauses gel
tend gemacht4 4 3. 

Hier ist zunächst zu fragen, ob es in der kurpfälzischen Linie des wittelsbachi
schen Hauses ein spezifisches Haus- oder Gewohnheitsrecht gab, das eine von 
den beschriebenen altbayerischen Verhältnissen nach 1392 abweichende erb-
und familienrechtliche Stellung der Töchter kannte. Eine Teilantwort kann die 
Analyse dieser Stellung in den pfälzischen Hausabsprachen zur Primogenitur 
im 13. und 14. Jahrhundert geben. Nach der allgemeinen reichsrechtlichen 
Fixierung der Unteilbarkeit der Kurfürstentümer in der Goldenen Bulle von 
1356 wurden in der Pfalz schon unter Kurfürst Ruprecht I . (1329—1390) erste 
Schritte zur hausrechtlichen Festlegung von Unteilbarkeit und Primogenitur 
unternommen4 4 4, so 1357 und mit der Festlegung des Kurpräzipuums, eines 
unteilbaren und immer dem Inhaber der Kurstimme zugeordneten Territorialbe
standteils, 1368 4 4 5. Ein Hausvertrag von 1374 schrieb das Alleinregierungsrecht 
des ältesten Erben fest 4 4 6. Ein weiterer Vertrag, die sog. Rupertinische Konstitu
tion zwischen Kurfürst Ruprecht I I . (1390-1398), seinem Sohn Ruprecht I I I . 
und dessen Söhnen von 1395 setzte als „ErbschafftOrdnung" nochmals fest, in 
der Kurpfalz solle es nur einen regierenden Herrn mit fester Landausstattung 
und Innehabung der Kurwürde geben; regierungsberechtigt solle jeweils der 
älteste Sohn sein 4 4 7. Diese Verfügung kam aber nie zum Tragen; schon unter 
Kurfürst Ruprecht I I I . (1398-1410; 1400-1410 König) wurde die große Tei
lung des pfälzischen Besitzes in vier Territorialkomplexe vorbereitet4 4 8. 

Über die Stellung der Töchter nun heißt es in der „ErbschafftOrdnung" von 
1395, sie sollten mit der Aussteuer auf alle Landansprüche verzichten, „es weren 
dann keine söhn vorhanden, alsdann mügen sie zu ihren rechten stehn" 4 4 9. Es 
gab in der pfälzischen Linie also offensichtlich, erklärbar aus der Westlage im 
Reich4 : > 0, zumindest den Vorbehalt eines subsidiären weiblichen Erbrechts. 
Dieser ging auch ein in die Heiratsabrede zwischen Kurfürst Friedrich dem Sieg
reichen und Ludwig dem Reichen für ihre Kinder Philipp und Margarethe von 
1468, wo unter anderem ein eventuelles Erbrecht Margarethes bei söhnelosem 

4 4 5 BayHStA NKB 48, fol. 285ff., 308ff., 378f.; NKB 45, fol. 124-150 (hier fol. 126 das 
Zitat); NKB 63, fol. 314; KbÄA 1186, fol. 105; Krenner 14, 44. 

4 4 4 Vgl. Rull, Wittelsbacher Hausverträge, 22ff.; Schaab, Kurpfalz, 93; ders., Territo
rialentwicklung, 17 f. 

4 4 5 Ergänzt 1410. Vgl. Schaab, Kurpfalz, 96. 
4 4 6 BayHStA K.bl. 384/7, fol.45-47 (Lengfeld 2.7.1574); dazu Rall, Wittelsbacher 

Hausverträge, 25. 
4 4 7 GHA HU 2531 (Heidelberg 13.7.1395). Dazu Schaab, Kurpfalz, 104; Rall, Wittels

bacher Hausverträge, 25; Gerlich, Testamentsrecht, 404 Anm. 36. 
4 4 8 Rall-Rall, 193,200. 
4 4 9 GHA HU 2531. 
4 5 0 Vgl. Goez, 33ff. 
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Tod ihres Vaters (Georg der Reiche war damals allerdings bereits 13 Jahre alt) 
festgeschrieben wurde: 

Wo aber nicht mendlich erben vorhanden wem, da got vor sey, datz dan unser dochter 
fraw Margrethe erben sol und mog als ander tochter und frauen von Bayren on alles 
geverde . 

Bezeichnenderweise findet sich dieser Passus aber nur im Entwurf, nicht in der 
gültigen Fassung432 der Abrede. Der Pfalzgraf hatte also anscheinend versucht, 
das in der Pfalz bekannte subsidiäre weibliche Erbrecht auch auf Ludwigs Toch
ter Margarethe zu übertragen und so einen eventuellen Anfall Niederbayerns an 
die Pfalz über Margarethe und seinen Neffen und Adoptivsohn, den späteren 
Kurfürsten Philipp, vorzubereiten. Herzog Ludwig aber, der mit Georg nur einen 
einzigen Sohn und Erben hatte, war diese Vereinbarung wohl zu riskant und er 
lehnte sie ab. Damit konnte er sich auch durchsetzen, denn in einer Urkunde vom 
28.2.1474 (nach Einsegnung der Ehe in Amberg) verzichteten Philipp und Mar
garethe auf alle Erbansprüche gegenüber den Herzögen Ludwig und Georg. Dar
über hinaus erkannten sie aber auch das oberbayerische Erbrecht auf Nieder
bayern nach den Bestimmungen von 1392 für den Fall des Aussterbens der 
Landshuter Herzöge im Mannesstamm an 4 5 5 ! Um das Testament von 1496 mög
lich zu machen, war es also für Kurfürst Philipp und seine Räte erst einmal nötig, 
Herzog Georg in den Jahren zwischen 1492 und 1496 von der Festlegung auf das 
oberbayerische Eventualerbrecht, wie es im Entwurf eines niederbayerisch-hessi
schen Eheprojekts von 1491 nochmals auftaucht4 5 4, abzubringen und ihn für das 
pfälzische Haus- und Gewohnheitsrecht der subsidiären weiblichen Erbfolge 
und damit auch für die Ermöglichung des Übergangs Niederbayerns an die Kur
pfalz zu gewinnen. 

Erst ein Blick auf die weitgespannte dynastisch-hegemoniale Politik der Kur
pfalz in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kann das politische Konzept der 
Kurfürsten, zusätzliche Besitzungen durch Erbheiraten zu erwerben, demon
strieren und verdeutlichen, daß die niederbayerische Erbregelung von 1496 wohl 
der Höhepunkt, nicht aber der inkommensurable Ausnahmefall dieser pfälzi
schen Politik ist. 

Sehr bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang noch eine sicher auf pfälzi
sche Initiative zustande gekommene Heiratsabrede Kurfürst Philipps und Al
brechts IV. von Oberbayern. Sie datiert vom 27.7.1489, fällt somit in eine Phase 
enger politischer Kooperation aller wittelsbachischen Linien gegen den Schwä
bischen Bund und die sich formierende Rittergesellschaft vom Löwen und 
betrifft den ältesten Sohn des Pfalzgrafen, den Kurprinzen Ludwig (*2.7.1478; 
Kurfürst als Ludwig V. 1508-1544) und Albrechts älteste, erst ein Jahr alte 
Tochter Sidonie 4 5 5. Anfang 1496 nun waren für den Kurprinzen zwei neue 

4 5 1 GHA HU 2098, fol. 52. 
4 5 2 GHA HU 2099. 
4 5 3 GHA Korr.Akten 959 Fasz.4 (Amberg 28.2.1474). 
4 5 4 GHA Korr.Akten 921/2 u. 959 Fasz. 4. 
4 5 5 GHA HU 825-827; BayHStA KbÄA 4795, fol.230f. (Archivrepertorium Arro-

dens). Diese bisher nirgends näher behandelte Eheabrede relativiert zugleich das Argument 
von Riezler, Baiern, 574, betreffend die Heirat Elisabeths mit Philipps drittgeborenem Sohn 
Ruprecht, nicht mit dem Kurprinzen Ludwig, man habe wohl befürchtet, die Vereinigung 
von Pfalz und Niederbayern in einer Hand werde noch größeren Widerstand im Reich 
hervorrufen. 
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Heiratsprojekte aufgetaucht (Bourbon bzw. Jülich-Berg), denen Maximilian 
seine Unterstützung zugesagt hatte. Nicht nur damit, sondern sicher auch mit der 
jetzt äußerst engen pfälzischen Kooperation mit Niederbayern, die bereits auf 
das Testament hinsteuerte, hing es zusammen, daß Kurfürst Philipp Albrecht IV. 
jetzt um die Lösung der Verlobung von 1489 bat. Albrecht jedoch beharrte auf 
der Verbindung; Sidonie starb am 27.3.1505, ohne daß die Verlobung gelöst 
oder die Heirat zustande gekommen w ä r e 4 5 6 . Ludwig V. heiratete, unter verän
derten politischen Konstellationen und schon als Kurfürst, 1511 ihre Schwester 
Sibylle (1489—1519), die zweite Tochter Albrechts. 

Welches Ziel verfolgte Kurfürst Philipp mit dieser oberbayerischen Ehe
absprache von 1489? Ein abschriftlich erhaltener, von Albrecht IV. auf Philipps 
Ersuchen ausgestellter und auf den 29.7.1489 datierter Beibrief zu Heirats
abrede gibt uns die Antwort darauf4 3 7. Falls Albrecht IV. Niederbayern erben 
würde - so hieß es dort — und selbst ohne legitime männliche Erben bleiben 
würde, so sollten seine älteste Tochter Sidonie und ihr Gemahl Ludwig von Kur
pfalz erbberechtigt sein. Schon 1489 also ging es der Pfälzer Seite um die Erwer
bung Nieder-, aber auch Oberbayerns und damit um eine großangelegte Wieder-
zusammenfügung des wittelsbachischen Besitzes. Wieder wurden, da Albrecht 
noch ohne männlichen Erben war, das im pfälzischen Haus gewohnheitsrecht
lich bekannte Eventualerbrecht der ältesten Tochter und der aus der Eheverbin
dung zu erwartende Eventualerbfall als politisch-dynastisches Mittel eingesetzt. 
Schon früh also verfolgte Pfalzgraf Philipp zielstrebig seine dynastisch ehrgeizige 
und auf Revindikationen zielende „großwittelsbachische Politik" 4 3 8 . Nicht über
sehen werden darf bei diesen Abreden von 1489, daß sie nochmals eine Anerken
nung des oberbayerischen Erbrechts in Niederbayern (wie oben schon für 1468 
und 1491 gezeigt) beinhalteten. Als sich die oberbayerische Option mit der 
Geburt von Albrechts Söhnen Wilhelm und Ludwig für die Kurpfalz erledigt 
hatte, bestand kein Interesse mehr an einer Verbindung zumal des Kurprinzen 
mit einer Tochter Albrechts. Dafür wurde, zur Sicherung wenigstens von Nieder
bayern, die Kooperation mit Georg dem Reichen verstärkt und gleichzeitig der 
Wechsel des politisch-erbrechtlichen Instrumentariums von der Anerkennung 
des oberbayerischen Erbrechts nach dem Vertrag von 1392 zur Postulierung des 
subsidiären Erbrechts von Georgs Tochter Elisabeth und ihres pfälzischen Ehe
manns vollzogen. Wir haben hier offensichtlich, wie an einem weiteren Beispiel 
gleich zu zeigen sein wird, ein stetig und flexibel einsetzbares, gleichwohl fest 
ausgeformtes Mittel der dynastisch-territorialen Politik des pfälzischen Kur
fürsten vor uns. Seine Rechtsbasis waren freilich schwach; sie bedurfte der 
offensiven politisch-militärischen Durchsetzung. 

b) Geltendmachung heiratspolitischer Rechtstitel 
am Beispiel Hessen-Katzenelnbogen 

Zunächst soll hier ein kurzer Blick auf die familiär-dynastische Situation 
Pfalzgraf Philipps geworfen werden. Aus seiner 1474 geschlossenen Ehe mit 
Georgs Schwester Margarethe gingen 1478-1499 14 Kinder hervor, davon acht 

Haeutle, Genealogie, 36, 45. 
GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4. 
So Lutz, 140. Vgl. Trautz, 12. 
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Söhne 4 3 9 . Schon früh dachte Philipp an die dynastische Konsolidierung der 
Kurpfalz und des angefallenen (Pfalz-Mosbach) und erstrebten (Niederbayern) 
Besitzes und sah die nachgeborenen Söhne Philipp (* 1480), Ruprecht (* 1481), 
Georg (* 1486), Heinrich (* 1487), Johann (* 1488) und Wolfgang (* 1494) für 
die geistliche Laufbahn vor. Sie erhielten zahlreiche Kanonikate und Pfründen vor 
allem im Westen des Reichs und kamen schließlich zwischen 1495 und 1541 auf 
die Bischofsstühle von Freising, Regensburg, Speyer, Worms und Utrecht 4 6 0. Als 
die niederbayerische Eheverbindung sich abzeichnete, mußte der drittgeborene 
Ruprecht auf die Freisinger Administratur verzichten. Offenbar hielt der Vater 
ihn zur Durchsetzung der pfälzischen Ansprüche auf Niederbayern für befähig
ter als seinen älteren Bruder Philipp, der ihn, inzwischen Kanonikus an fünf 
Domkirchen, 1498 in Freising ablöste. 

Mit dem „Heyrat Register unsers gnedigen hern hertzog Philips pfaltzgrave" 
ist uns eine wichtige Quelle zur dynastischen Politik der Pfalz 1468— 1501 erhal
ten geblieben 4 6 1. Danach sollen im folgenden besonders die pfälzischen Avancen 
in Richtung Hessen dargestellt werden 4 6 2. 

Es war die Rede von der Postulierung eines subsidiären weiblichen Erbrechts 
mit der Konsequenz eines Erbanfalls an den Ehemann dieser Erbtochter und 
seine Linie als einem entscheidenden Mittel der Politik Pfalzgraf Philipps. Dies 
läßt sich nicht nur für innerwittelsbachische Heiratsabreden darstellen, sondern 
auch für die kurpfälzische Hegemonialpolitik im Mittelrheinraum. Dabei ging es 
im 15. Jahrhundert hauptsächlich um die Grafschaft Katzenelnbogen und damit 
auch um das pfälzische Verhältnis zu den hessischen Landgrafen. 

Der lockere Streubesitz der Grafschaft Katzenelnbogen bildete zwei territo
riale Schwerpunkte am Rhein um St. Goar und im Taunus (Niedergrafschaft) 
und zwischen Rhein und Main um Rüsselsheim und Darmstadt (Obergraf
schaft), von wo sich Streubesitzungen weit nach Norden und Nordosten hin
zogen. Durch die ertragreichen Rheinzölle entlang des ganzen Mittellaufs des 
Stroms war Katzenelnbogen ein sehr reiches Gebiet 4 6 3. Die Grafschaft war nicht 
nur einer der nördlichen Nachbarn der Kurpfalz, sondern dem Kurfürstentum 
auch sonst vielfach verbunden. Viele Stücke der Grafschaft waren pfälzische 
Lehen; die Grafen standen zeitweise im pfälzischen Ratsdienst und unterstütz-

4 Haeutle, Genealogie, 37-43. 
4 6 0 Genaue Übersicht ebda.; zusammenfassend Häusser, 497; Hashagen, 210; E.Stahl

eder, Hedwig, 310; Press, Territoriale Welt, 25. 
4 6 1 GHA Korr.Akten 959. 
4 6 2 Bezeichnenderweise findet sich am Beginn des „Heyrat Register" eine Abschrift des 

bayerischen Teilungsvertrags von 1392. Ein Bezug zur Familiensituation Herzog Georgs 
wird durch einen Dorsalvermerk auf der ietzten Seite hergestellt. 

4 6 3 Zusammenfassend Demandt, Hessen, 207-216. Von den weiteren einschlägigen 
Arbeiten Demandts zur Geschichte dieses Gebiets seien hier genannt: ders.: Die letzten 
Katzenelnboger Grafen und der Kampf um ihr Erbe. In: Nassauische Annalen 66 (1955), 
95-132; ders., Die Grafschaft Katzenelnbogen und ihre Bedeutung für die Landgrafschaft 
Hessen. In: Rheinische Vierteljahresblätter 29 (1964), 73-105; ders., Die Grafen von Kat
zenelnbogen und ihr Erbe. In: Hessisches Jahrbuch für Landesgeschichte 29 (1979), 1-35 
und v.a. ders., Das Katzenelnbogener Rheinzollerbe. 3 Bände. Wiesbaden 1978-1981. 
Katzenelnbogen galt nach Württemberg als finanzstärkste Grafschaft im Reich; 1/3 der 
Einnahmen kamen aus den Rhein- und Mainzöllen (Moraw, Das späte Mittelalter in 
Hessen, 209). 
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ten Kurfürst Friedrich in den kriegerischen Auseinandersetzungen um 1462 4 6 4. 
Angesichts dieser Tatsachen ist es nicht verwunderlich, daß Pfalzgraf Friedrich 
sich den vollständigen Zugriff auf Katzenelnbogen sichern wollte. 1456 verein
barte er mit Graf Philipp von Katzenelnbogen eine Heirat des Kurprinzen Philipp 
mit Graf Philipps Enkelin Ottilie. Der Kurprinz aber weigerte sich 1467, als die 
Obergrafschaft bereits zur Erbhuldigung auf ihn angewiesen war, diese Ehe ein
zugehen; er begehrte eine Braut aus fürstlichem Hause. Sein Wunsch wurde 
respektiert und 1468 traf Pfalzgraf Friedrich eine Heiratsabmachung mit Ludwig 
dem Reichen 4 6 5. Das Katzenelnboger Erbe aber suchte sich nun Hessen zu 
sichern. 

Die Landgrafschaft Hessen4 6 6 war seit 1458 zweigeteilt; es regierten die Brü
der Ludwig I I . (1458-1471) in Niederhessen (Kassel) und Heinrich I I I . (1458 
bis 1483) in Oberhessen (Marburg) 4 6 7 . Als Vormund der minderjährigen 
Söhne seines Bruders übte letzterer 1471-1483 die faktische Alleinherrschaft 
über beide Landesteile aus, unterstützt von seinem wichtigsten politischen 
Berater, dem Hofmeister Hans von Dörnberg (1427-1505; Hofmeister seit 
1462) 4 6 8 . 1457 nun, im Jahr nach der pfälzisch-katzenelnbogischen Heirats
abrede, heiratete dieser Landgraf Heinrich I I I . Gräfin Anna von Katzenelnbogen 
(1443-1494), die Erbtochter des letzten Grafen Philipp. Damit zeichnete sich 
der Anfall Katzenelnbogens an Hessen ab. 

Vorher trat aber wieder Pfalzgraf Philipp auf den Plan, nunmehr als Kurfürst. 
1477, zehn Jahre nach seiner Aufkündigung der Eheverbindung mit Katzeneln
bogen, trat er in Absprache mit Graf Philipp, wobei auch dessen Schwiegersohn, 
Landgraf Heinrich I I I . , einbezogen wurde. Die Absprache betraf die Verleihung 
der Pfälzer Lehen in der Grafschaft an Landgraf Heinrich nach dem Tode Graf 
Philipps, eine Erbeinung zwischen Pfalzgraf und Landgraf und Vermittlungs
anstrengungen in der Kölner Stiftsfehde, in der die Häuser Hessen und Pfalz in 
Gestalt des Erzbischofs Pfalzgraf Ruprecht (1463-1480), eines Onkels des Kur
fürsten Philipp, und des späteren Erzbischofs Landgraf Hermann, des Bruders 
Heinrichs I I I . , gerade in erbittertem Streit lagen 4 6 9. Trotz dieser Irrung gelang 
es Kurfürst Philipp, Landgraf Heinrich I I I . von Oberhessen in dessen Eigen
schaft als künftiger Erbe der Grafschaft und Lehnsnehmer des Pfälzers an sich zu 
binden. 

1479 dann trat mit dem Tod Graf Philipps ohne männliche Erben der Erb
anfall Katzenelnbogens an Oberhessen ein. Die Stellung Hessens an Main, 
Neckar und Rhein wurde enorm verstärkt; damit einher ging eine Neuorien-

4 6 4 Schaab, Kurpfalz, 114-118, 179, 205 f. 
4 6 5 GLA 67/813, fol. 125'; dazu Schaab, Kurpfalz, 189; Häusser, 421; Max. Buchner, 

Amberger Hochzeit, 585. 
4 6 6 Zur im folgenden dargelegten hessischen Entwicklung in der zweiten Hälfte des 

15.Jahrhunderts vgl. die Überblicksdarstellungen bei Demandt, Hessen, 196-222; 
Moraw, Das späte Mittelalter in Hessen; Philippi, 48-57 und Georg Schmidt, Katzeneln
boger Erbe, 10-13. Zur dynastischen Situation siehe Europäische Stammtafeln I , Tf.97. 
Eine Karte der Landgrafschaft im Spätmittelalter bei Moraw, Das späte Mittelalter in Hes
sen, nach 200. 

4 6 7 Der dritte der hessischen Brüder, Hermann, war 1480-1508 Erzbischof von Köln. 
4 6 8 Zu dieser das Land bis zum Sturz 1502 beherrschenden Persönlichkeit und ihrer 

Bedeutung auch für die Außenpolitik vgl. Demandt, Personenstaat, Nr. 501. 
4 6 9 GLA 67/829, fol .29-31; BayHStA Kurpfalz U 1017. 

732 



tierung der landgräflichen Politik nach Süden in eine Kernzone des Reichs 4 7 0. 
Eine gewisse Interessengemeinschaft mit der Pfalz zeichnete sich dahingehend 
ab, daß Hessen jetzt in die Stellung eines latenten Territorialrivalen des Erzstifts 
Mainz einrückte 4 7 1 . Für die Pfalz und ihr mittelrheinisches Hegemonialsystem 
bedeutete der Übergang der Grafschaft, die das pfälzische Gebiet am Mittelrhein 
und zwischen Neckar und Mainmündung trefflich arrondiert hätte, an Hessen 
zweifelsohne eine Niederlage472. Doch über die Absprache von 1477 behielt der 
Pfalzgraf einen gewissen Einfluß auf den neuen Inhaber von Katzenelnbogen. 

In Hessen trat mit dem Tod Landgraf Heinrichs I I I . 1483 eine Änderung der 
Regierungsverhältnisse e in 4 7 3 . In Niederhessen befreite sich Landgraf Wilhelm I . 
von der oberhessischen Vormundschaft und regierte seit 1483 selbständig. Sei
nem Bruder Landgraf Wilhelm IL, der 1485 zum Mitregenten bestimmt worden 
war, gelang es 1493, den Regierungsverzicht Wilhelms 1. ( t 1515) zu erreichen; 
von da an bis zu seinem Tod 1509 regierte Wilhelm I I . Niederhessen alleine. Die 
Herrschaft in Oberhessen und Katzenelnbogen trat Heinrichs I I I . zweiter Sohn 
Wilhelm I I I . an 1471); er regierte 1483-1489 unter Vormundschaft, 1489 
bis 1500 selbständig. 

Dieser Wilhelm I I I . von Marburg als Inhaber der Grafschaft Katzenelnbogen 
und sein Hofmeister, der erfahrene Hans von Dörnberg, wurden zu wichtigen 
politischen Partnern des Kurfürsten Philipp von der Pfalz. 1484 befreite der Kur
fürst den noch minderjährigen Landgrafen für drei Jahre vom Empfang der von 
der Pfalz lehnsabhängigen Stücke Katzenelnbogens474, und sofort mit dem 
Antritt seiner selbständigen Regierung 1489 schlössen die Fürsten ein Hilfs
bündnis, das aus pfälzischer Sicht vor allem gegen den Schwäbischen Bund wert
voll war 4 7 5 . 

Die hessische Position in Katzenelnbogen nun war alles andere als gesichert, 
denn es traten noch weitere Mitbewerber auf, ebenfalls unter Berufung auf das 
Erbrecht in weiblicher Linie. Erstmals 1488 hatten die Grafen von Nassau gegen 
die hessische Verfügung über die Grafschaft protestiert. Sie leiteten ihre Ansprü
che aus der Ehe her, die die Schwester des oberhessischen Landgrafen Wil
helm I I I . , Elisabeth (1466-1523) 1482 mit Graf Johann V. von Nassau-Dillen
burg (1455-1516) eingegangen war - die Eheverträge enthielten Vorbehalte 
betreffend die weibliche Erbfolge, allerdings nur beim Aussterben der oberhessi
schen Linie im Mannesstamm (was erst 1500 eintrat). Außerdem war der letzte 
Katzenelnboger Graf Philipp in zweiter Ehe mit einer nassauischen Gräfin 
verheiratet gewesen, doch blieb diese Verbindung kinderlos 4 7 6. Angesichts 

4 7 0 Moraw, Das späte Mittelalter in Hessen, 209; Georg Schmidt, Katzenelnboger Erbe, 
11 f. 

4 7 1 Vgl. Heinemeyer, Hessen vor der Reformation, 143. Das Übergehen Katzeneln
bogens an Pfalz oder Hessen bedeutete eine große Gefahr für Mainz. Vgl. dazu und zum 
Verhältnis zwischen Kurpfalz, Kurmainz und Hessen im ausgehenden 15. Jahrhundert 
Petry, Schwerpunktbildung. 

4 7 2 Moraw, Pfalzgrafschaft, 80; Schaab, Kurpfalz, 189. 
4 7 3 Zusammengefaßt bei Philippi, 48-57. 
4 7 4 GLA 67/816, fol. 346. 
4 7 5 BayHStA Kurpfalz U 1022 (Frankfurt 21.7.1489; nur erwähnt in dem hier erhalte

nen BeibrieO. Landgraf Wilhelm I I . dagegen wurde vom Schwäbischen Bund umworben 
(vgl. RTA 3, Nr. 82f). 

4 7 6 Demandt, Hessen, 220; Georg Schmidt, Katzenelnboger Erbe, 10; Philippi, 47 f. 
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dieser Bedrohung versuchten die Landgrafen, unter Hintanstellung ihrer sonsti
gen Streitigkeiten den hessischen Neubesitz dynastisch und reichsrechtlich abzu
sichern, etwa durch Aktivierung der traditionellen Erbverbrüderung mit den 
Wettinern, in die Katzenelnbogen einbezogen wurde 4 7 7 . 149 5 erhielten die 
Landgrafen von König Maximilian die Gesamtbelehnung mit Hessen unter Ein
schluß der Grafschaft478. 

Gegen Ende 1493 griff dann wieder Kurfürst Philipp mit einem Eheprojekt in 
diese Vorgänge ein. Sein Ziel war die Sicherung gewisser oberhessischer Besit
zungen, vor allem eben Katzenelnbogens, für sein Haus 4 7 9. Völlig unerwähnt 
dagegen bleibt in der Literatur, daß der Pfalzgraf schon 1491 einen entsprechen
den Versuch unternommen hatte, allerdings unter Einbeziehung Niederbayerns. 
Dieses Stück gemeinsamer pfälzisch-niederbayerischer Hauspolitik gegenüber 
Hessen ist im folgenden erstmals zu skizzieren. 

Nach Vorverhandlungen auf dem Nürnberger Reichstag im Frühjahr 1491 ließ 
Pfalzgraf Philipp im Juni 1491 einen Heiratsbrief aufsetzen für Landgraf Wil
helm I I I . von Oberhessen und Katzenelnbogen und Herzog Georgs jüngere 
Tochter Margarethe (* 1480) 4 8 0 . Der Griff nach Katzenelnboger Rechten wird in 
der geplanten Bestimmung deutlich, Herzogin Margarethe ihr Heiratsgut von 
insgesamt 64,000 fl als Nutzungsrecht auf hessische Einkünfte am Rhein und in 
der unmittelbarer Nachbarschaft der Pfalz zu verschreiben481. Auch sollten die 
Konditionen für die Geltendmachung der Rechte Margarethes an ihrem Heirats
gut so gestaltet werden, daß den Wittelsbachern ein tatsächlicher Zugriff auf 
Katzenelnbogen möglich wurde. Außerdem sollte das Wittum Margarethes in 
unabänderlicher Weise auf Katzenelnbogen fundiert werden. Als Ergänzung zur 
Heiratsabrede war der Abschluß einer Hilfseinung zwischen Georg dem Reichen 
und Landgraf Wilhelm I I I . vorgesehen482. Diese sollte sich vor allem gegen 
Georgs Bedrohung durch den Schwäbischen Bund richten. 200 Pferde sollte der 
Landgraf dem Herzog bei Übergriffen zur Verfügung stellen und gegebenenfalls 
mit ganzer Macht zuziehen. Den Partnern der hessischen Erbeinung, Sachsen und 
vor allem Brandenburg, sollte nicht gegen Herzog Georg geholfen werden dür
fen. Bis Februar 1494 sollten Heirat und Hilfseinung abgeschlossen werden, 
sonst sollte der säumige Teil eine Poensumme von 32,000 fl zu erlegen haben. 
Wilhelm I I I . erhob einige Einwände gegen diesen pfälzischen Entwurf, vor allem 
gegen die vorgeschlagene Art und Weise der Fundierung von Heiratsgut und 
Wittum Margarethes auf Katzenelnbogen und gegen die ganz unübliche Sanktio
nierung der Vereinbarung durch eine Poensumme. Teil der Gesamtvereinbarun
gen war auch der bereits erwähnte Entwurf eines Verzichtsbriefs der Eheleute 
gegenüber Georg, in dem das oberbayerische Eventualerbrecht auf Niederbayern 
laut der Abmachung von 1392 ausdrücklich anerkannt wurde. 

Kurfürst Philipp, der übrigens um dieselbe Zeit weitgespannte Offensiv
pläne gegenüber der Grafschaft Württemberg hegte, erwies sich weiterhin als 
die treibende Kraft hinter der niederbayerisch-hessischen Absprache, indem er 

7 Vgl. Georg Schmidt, Katzenelnboger Erbe, 10 f. 
8 RTA 5, Nr. 1196. 
9 Demandt, Hessen, 220 f. 
0 Alle Akten dazu im GHA Korr.Akten 92112 und 959 Fasz. 4. 
1 In einem Entwurfszettel ist die Grafschaft auch namentlich erwähnt. 

2 Vgl. den gesondert erhaltenen Entwurf in BayHStA K.bl. 344/53, fol. 31-36. 
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Herzog Georg (dem eigentlich eine Frist zur Stellungnahme zum Pfälzer Entwurf 
und zu den hessischen Einreden bis November 1491 eingeräumt worden war) 
schon im Juli 1491 dringend zum Abschluß der hessischen Heirat, für die er viel 
Zeit und Mühe aufgewendet habe, r ie t 4 8 3 . Georg dagegen hatte Bedenken, vor 
allem wegen der Aufbringung der Mitgift Margarethes, und verlangte, selbst 
gerade vorrangig mit dem habsburgischen Eheplan für seine ältere Tochter Elisa
beth beschäftigt, die Verschiebung der Hochzeit ins Jahr 1495. Philipp wandte 
sich deswegen in der Folgezeit sogar an Albrecht IV. mit der Bitte, auf Georg im 
Sinne eines baldigen Abschlusses der Vereinbarungen mit Wilhelm I I I . einzuwir
ken, bevor der Hesse sich noch dem Schwäbischen Bund anschließe 4 8 4 . Dies und 
die Tatsache, daß der Landgraf zum Amberger Rätetag der Wittelsbacher im 
September 1491 zugeladen war 4 8 5 , zeigt, daß es Pfalzgraf Philipp vordringlich 
um die Einbeziehung Hessens in die Front der Gegner des Schwäbischen Bundes 
ging. Erst Ende Oktober übermittelte Georg Philipp die vom Pfalzgrafen seit 
Monaten angeforderte Stellungnahme486. Er hielt an der festgesetzten Poen-
summe fest und ersuchte um strenge Geheimhaltung der Hilfsabsprache. Bemer
kenswerterweise gab er dem Einspruch Landgraf Wilhelms gegen die Fundie
rung von Heiratsgut und Wittum Margarethes auf Katzenelnbogen statt und han
delte damit direkt gegen das Hauptinteresse seines pfälzisches Vetters. Man wird 
bei einer Wertung dieses zögerlichen Vorgehens Georgs und seines sichtlich von 
den Auffassungen des Pfalzgraf differierenden politischen Kurses beachten müs
sen, daß sein Hauptaugenmerk gerade 1491 dem Plan einer Heirat seiner ande
ren Tochter Elisabeth mit König Maximilians Sohn Erzherzog Philipp galt und er 
demgegenüber der Mitwirkung bei der Verfolgung der politischen Ziele des 
Pfälzers geringeren Stellenwert einräumte. Wolfgang Kolberger hielt sich später 
zugute, dieses hessische Eheprojekt für Margarethe zum Scheitern gebracht und 
damit mögliche Konkurrenz für Georgs Alleinerbin Elisabeth frühzeitig verhin
dert zu haben 4 8 7. Erst später schwenkte Georg der Reiche ganz auf die kurpfälzi
sche Linie ein. 

Pfalzgraf Philipp reagierte auf das Zögern Georgs damit, daß er — so wichtig 
war ihm augenscheinlich ein zumindest indirekter Zugriff auf Katzenelnbogen — 
das oberhessische Eheprojekt für sich selbst übernahm. Vom 25.11.1492 
datiert eine Heiratsabrede Philipps wieder für Landgraf Wilhelm I I I . , diesmal 
mit seiner ältesten Tochter Elisabeth (* 1483) 4 8 8 . Die Konditionen waren größ
tenteils dieselben wie 1491 und wieder ging es Philipp klar ersichtlich um 
Katzenelnbogen, da die Einkünfte der Braut aus ihrem Heiratsgut wiederum 
gesichert wurden „uf guten gewissen slossen, herschaften unnd gutern ... die am 
Ryn unnd dem fürstenthumb der Pfaltz am aller nechsten gelegen sein". Philipp 
sollte diese Gebiete und Objekte vorher auch noch besichtigen dürfen 4 8 9 . Die 

4 8 3 Vgl. die Dokumentation der Korrespondenz Philipp-Georg vom 3.-29.7. in BayH 
StA KbÄA 1795, fol. 232f. (Archivrepertorium Arrodens). 

4 8 4 Vgl. ebda., fol. 233 f. (14.8.-21.9.1491) sowie KbÄA 897, fol. 27a. Philipp befürch
tete insbesondere, Georg werde die hessischen Einreden nicht annehmen. 

4 8 5 BayHStA K.bl. 270/1, fol. 118-125 und K.bl. 103/2b, fol.214. 
4 8 6 GHA Korr.Akten 921/2, unfol. (Landshut 25.10.1491). 
4 8 7 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 4'. Vgl. E. Stahleder, Hedwig, 303. 
4 8 8 GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4. Haeutle, Genealogie, 39 und Demandt, Hessen, 221 

datieren die Abrede irrig auf 1493. 
4 8 9 GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4 (unfol.). 
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Heirat sollte Ende 1498 stattfinden, wenn Elisabeth 15 Jahre alt geworden sein 
würde. Auch die Poensumme von 32,000 fl bei Nichteinhaltung der Abrede 
wurde wieder aufgenommen; als Sicherheit wurden dem Pfalzgrafen Rechte in 
Hessen verschrieben. Ergänzt wurde die Eheabsprache um eine Einung zur 
Bekämpfung landschädlicher Leute 4 9 0. Alle Teile der Abmachungen sollten 
geheim bleiben. 

Bedeutung gewinnen sollten die Regelungen über das Wittum Elisabeths4 9 1. 
Falls Wilhelm I I I . vor ihr starb, sollte sie alle ihr zustehenden Rechte und Abga
ben aus Hessen auf Lebzeiten innehaben und nutzen. Verfügen dürfen sollte sie 
auch über ihre gesamte Fahrhabe und die in Darmstadt gelagerten Waffen. Falls 
Elisabeth wieder heiratete, sollte eine Ablösung dieser ihrer Rechte durch den 
neuen Fürsten Oberhessens oder einen Dritten möglich sein. 

Die Ehe zwischen dem Landgrafen zu Oberhessen Wilhelm I I I . und der Pfalz
gräfin Elisabeth wurde vereinbarungsgemäß geschlossen. Die Verlobung fand 
im Februar 1496 in Heidelberg statt unter Anwesenheit Herzog Georgs, der sich 
zu Beratungen mit Kurfürst Philipp über die Zukunft Niederbayerns schon einige 
Zeit am pfälzischen Hof aufhielt 4 9 2. Am 30.9.1498 wurde in Frankfurt die 
Hochzeit gefeiert4 9 3. Von den zugehörigen Dokumenten sind am wichtigsten der 
Wittumsbrief Wilhelms für seine Gemahlin (28.8.1498) und der Morgengabs-
brief des Landgrafen (2.10.1498) 4 9 4. Darin wurden die entsprechenden Sum
men Elisabeth tatsächlich auf hessische Einkünfte in der Grafschaft Katzeneln
bogen verschrieben; Darmstadt, Dornberg und Dornheim etwa sind darin aus
drücklich genannt. Weiter liegen ein genaues Register der Elisabeth zustehenden 
Einkünfte und entsprechende Einweisungsbriefe vor 4 9 3 . Angesichts der geschil
derten Wittumsregelungen von 1492 waren damit in Ergänzung der bereits 
bestehenden Rechtstitel weitreichende pfälzische Einflußmöglichkeiten in Tei
len der Grafschaft Katzenelnbogen geschaffen496. In einem Revers konzedierte 
der Pfalzgraf allerdings nochmals die Ablösbarkeit der Rechte Elisabeths nach 
dem Tode Wilhelms I I I . durch dessen Erben, so daß — allerdings nur beim sofor
tigen Einsatz hoher Summen - die verschriebenen Gebiete dem Haus Hessen 
erhalten werden konnten. Die von den Ehegatten getrennt vor bzw. nach der 
Hochzeit ausgestellten Erb Verzichtserklärungen betrafen nur die Pfalz; von Nie
derbayern, das im Eheprojekt von 1491 noch erwähnt war, ist nicht mehr die 
Rede 4 9 7 — diesbezüglich hatte die pfälzische Politik ja inzwischen einen anderen 
Weg eingeschlagen. 

Die Ehe Elisabeths und Wilhelms I I I . blieb kinderlos; am 17.2.1500 starb 
der Landgraf, erst 29 Jahre alt. Sein Vetter Wilhelm I I . (1469-1509), Allein
regent in Niederhessen seit 1493, ergriff Besitz vom Marburger Landesteil und 
Katzenelnbogen und brachte so den 1458 geteilten Besitz des landgräflichen 

4 9 0 Ebda. 
4 9 1 Ebda. 
4 9 2 Ziehen, I I , 513. Vgl. noch BayHStA K.bl. 103/2b, fol. 294. 
4 9 5 Haeutle, Genealogie, 39; Demandt, Hessen, 221. BayHStA KbÄA 1219, fol. 265 

belegt die Anwesenheit oberbayerischer Räte in Frankfurt. 
4 9 * GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4. 
4 9 5 Ebda. 
4 9 6 Schick, 159f. spricht sogar von einem „Teilerbvertrag". 
4 9 7 GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4 (Elisabeth zu Heidelberg 12.9., Landgraf Wilhelm zu 

Frankfurt 2.10.1498). 
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Hauses wieder zusammen. Sein Zugriff blieb trotz der vorangegangenen reichs
rechtlichen und dynastischen Absicherungsmaßnahmen aber nicht ohne Wider
spruch. Ansprüche erhoben nämlich auch die Schwestern Wilhelms I I I . als letzte 
überlebende Vertreterinnen der oberhessischen Linie: Mathilde (1473-1505), 
die mit Herzog Johann I I . von Kleve (1458-1521) verheiratet war, und vor allem 
die bereits erwähnte Elisabeth (1466-1523), in deren Eheverträgen von 1482 
mit Graf Johann V. von Nassau-Dillenburg (1455—1516) der Vorbehalt weib
licher Erbfolge beim Aussterben der Oberhessen im Mannesstamm ausdrücklich 
niedergelegt war 4 9 8 . Es kam zu langwierigen, ab 1506 gerichtlich ausgetragenen 
Erbstreitigkeiten, in deren Verlauf Nassau-Dillenburg nicht nur die beiden 
Grafschaften Katzenelnbogen, sondern auch die Hälfte des vormaligen Hessen-
Marburg forderte 4 9 9. 

Auseinandersetzungen aber gab es auch, und das ist für unseren Zusammen
hang wichtiger, zwischen Landgraf Wilhelm I I . als neuem Fürsten Gesamt
hessens und Pfalzgraf Philipp wegen des der Pfälzerin Elisabeth zustehenden 
Wittums. Da Elisabeth kinderlos war und vorläufig nicht wieder heiratete, for
derte Philipp laut den Absprachen von 1492/98 für seine Tochter ein lebens
langes Nutzungsrecht auf das ihr in Hessen verschriebene Gut und wollte eine 
Geldablösung durch den Landgrafen nicht mehr konzedieren. Ebenfalls umstrit
ten war die Verfügung über die von der Pfalz zu Lehen gehenden Rechte in Kat
zenelnbogen. Der Pfalzgraf versuchte sogar, den ebenfalls gerade verwitweten 
Wilhelm I I . zu einer Ehe mit Elisabeth zu bewegen, doch der Landgraf heiratete 
im Oktober 1500 eine mecklenburgische Prinzessin300. 

So begann sich eine erbitterte Konfrontation zwischen der Pfalz und Hessen 
abzuzeichnen, eine wichtige Determinante der Bündniskonstellation im Erbfol
gekrieg am Rhein. Während Kurfürst Philipp 1502 Bündnisse etwa mit Herzog 
Erich von Braunschweig-Lüneburg 5 0 1 oder Erzbischof Berthold von Mainz 5 0 2 

mit ausdrücklicher Zielrichtung gegen Wilhelm I I . abschloß, versicherte sich 
dieser der Unterstützung des Königs und trat auch im Erbfolgekrieg auf Maximi
lians Seite 3 0 3. Der Erzbischof von Köln, selbst Hesse und ein Onkel des Land
grafen, und der Bischof von Würzburg, ein Vertrauter der Wittelsbacher, über
nahmen die Vermittlung zwischen den Streitparteien und schlugen eine Ab
lösung der Wittumsrechte Elisabeths binnen eines Jahres vor 5 0 4 . Sofort 
schaltete sich auch Herzog Georg in die Vermittlungen ein, erreichte einen vor
läufigen Stillstand des Streits und kündigte einen Schlichtungstag zu Worms 
unter seiner persönlichen Leitung im Oktober 1501 an 3 0 3 . In einem entspre
chenden Spruchbrief aus Worms vom 18.10.1501 wurde Herzog Georg zwar 

4 9 8 Georg Schmidt, Katzenelnboger Erbe, 10. 
4 9 ' y Flierzu ebda., 12 f. und Demandt, Hessen, 221. 
5 0 0 Vgl. GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4 und dazu Wiesflecker, Maximilian, V, 29; 

Demandt, Hessen, 221. 
5 0 1 BayHStA Kurpfalz U 981 (5.9.1502). 
50

l Ebda. 1201 (Beibrief 18.2.1502). 
5 0 5 Er galt generell als ein sehr königstreuer Fürst. Vgl. Wiesflecker, Maximilian, V, 29 

und Georg Schmidt, Katzenelnboger Erbe, 11 f. Der König hatte sich zunächst alle Möglich
keiten offenhalten wollen und wegen der Besitzergreifung von 1500 ein Verbotsmandat 
auch an Wilhelm aufsetzen lassen. 

5 0 4 GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4 (unfol.) (Spruchbrief Mainz 21.5.1501). 
5 0 5 BayHStA K.bl. 105/4a, fol. 123f. 
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nicht formell als Schlichter genannt, doch aufgrund wohl seiner Bemühungen 
beim Pfalzgrafen konnte jetzt ein vorläufiger Vergleich erreicht werden 5 0 6. 

Die Rechtslage ändert sich wiederum, als sich Elisabeth Anfang 1503 wieder 
vermählte, und zwar erneut mit einem benachbarten Fürsten, dem Markgrafen 
Philipp von Baden (* 1471; reg. 1516-1533). Die Heiratsabreden der Väter 
Kurfürst Philipp und Markgraf Christoph (1475-1516) datieren vom 
27.1.1503; die Trauung wurde einige Tage später vollzogen D ° 7 . Entgegen dem 
deutlichen Wortlaut der Abreden mit Hessen, die bei einer Wiedervermählung 
Elisabeths ausdrücklich die Ablösbarkeit aller ihrer Nutzungsrechte durch den 
regierenden Landgrafen vorsahen, traf der Pfalzgraf jetzt auch Verfügungen über 
das hessische Wittum seiner Tochter, also Katzenelnbogen, wollte es für die 
Pfalz sichern und Baden keine Verfügungsgewalt darüber einräumen. 

Eine endgültige Lösung für diesen Streit fand sich übrigens erst 1508, also 
nach dem Erbfolgekrieg und nach dem Tod Pfalzgraf Philipps. Der neue Pfalz
graf Ludwig V. gestattete Wilhelm I I . die Ablösung der Wittumsansprüche Elisa
beths um 42,000 f l ; Baden bekam für seine Zustimmung zu dieser Regelung 
einen Teil der Grafschaft Sponheim übertragen 5 0 8 . 

Die Betrachtung der Heiratspolitik Pfalzgraf Philipps gegenüber Hessen zeigt 
uns ein weiteres Vorgehensmuster der pfälzischen Hegemonialpolitik, insofern 
sie dynastisch geprägt war: den Versuch, sich, zunächst mit dem Umweg über 
Georg den Reichen, dann in direktem Zugriff, über Heirats- und Wittumsgut 
verheirateter Töchter des eigenen Hauses Einflußrechte in benachbarten Gebie
ten zu sichern. Nimmt man die geschilderte, öfters versuchte subsidiäre Geltend
machung des weiblichen Erbrechts dazu, so erscheinen Versuch und Anspruch 
einer nicht nur agnatischen Erbfolgepolitik als eine für die Pfälzer Wittelsbacher 
besonders wichtige Vorgehensweise. Dafür wird die Lage an der westlichen Peri
pherie des Reiches mit maßgeblich gewesen sein; und von daher findet die 
zunächst so spektakulär anmutende testamentarische Bestimmung Herzog 
Georgs — wenn man ihr, wie hier vorgeschlagen, im wesentlichen pfälzische 
Motivierung zugrunde legt — wenn nicht ihre Erklärung, so doch ihre historische 
Einordnungsmöglichkeit. Abschließend freilich ist nochmals daran zu erinnern: 
Es handelt sich bei diesen Vorgehensweisen pfälzischer Politik primär um 
Anspruchstitel, um weit aufsteigende und oft dem Reichsrecht widersprechende 
Versuchsballons sozusagen. Die Realisierbarkeit dieser Ansprüche war eine 
ganz andere Frage; im äußerst komplexen Reichsgefüge der beginnenden Neu
zeit war diese Realisierbarkeit eine je neu sich stellende Frage der politische Kon
stellationen und - nicht zuletzt - ein Frage, in der dem Reichsoberhaupt ein 
ganz entscheidendes Votum zukam. 

5 0 6 GHA Korr.Akten 959 Fasz. 4 (unfol.); Georg selbst ist im Oktober in Worms nach
zuweisen (BayHStA NKB 103, fol. 127). 

5 0 7 Die zugehörigen Akten in BayHStA KbÄA 1896, fol. 17 - 1 4 1 . 
5 0 8 Ebda., fol. 141 ff. und GLA 67/821, fol. 287 ff. 
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IV. D i e N a c h f o l g e f r a g e 1 4 9 8 - 1 503 

1. Die Beziehungen der bayerischen Herzöge nach 1495/96 

Es stellt sich die Frage, ob sich die Umorientierung Georgs 1493/94 und die 
Fixierung der Ausschaltung Albrechts 1496, von der dieser offensichtlich bald 
Kenntnis erlangte, in den dokumentierbaren Beziehungen zwischen Albrecht IV. 
und Georg dem Reichen niederschlagen. Eine Auflistung der gegenseitigen Kon
takte zeigt zunächst einmal, daß von einem plötzlichen „Abbruch" der Beziehun
gen oder dem Hervortreten offener Feindseligkeiten nicht die Rede sein kann -
zu stark waren gegenseitige Verflochtenheit, gemeinsam tangierende Interessen, 
das Netz der Kontakte der Räte und die lange Tradition der wechselseitigen 
Beziehungen, als daß man erwarten könnte, daß die Abkehr Georgs von Albrecht 
und sein wachsendes Mißtrauen gegen ihn irgendwo offen und sozusagen 
„offiziell" an die für uns heute allein noch sichtbare Oberfläche der Akten getre
ten wäre. 

Allerdings spricht schon der formale archivalische Befund eine klare Sprache. 
Die erhaltenen Korrespondenzen zwischen Georg und Albrecht werden nach 
1496 „ganz dünn und nichtssagend" 3 ° 9 . Die letzte Phase intensiverer politischer 
Kooperation der Herzöge war offensichtlich im Frühjahr 1495 ihre Diskussion 
über den persönlichen Besuch des Wormser Reichstags, wobei sich Georg 
schließlich der ablehnenden Haltung Albrechts anschloß . Bemerkenswert ist 
auch, daß es in diesem Zusammenhang zum wahrscheinlich letzten persönlichen 
Treffen (spätere Begegnungen am Königshof, die aber weniger politischer Natur 
gewesen sein dürften, ausgenommen) Georgs und Albrechts kam, und zwar 
gegen Ende März 1495 in Erding 3 1 1 . Damit ging eine lange Tradition intensiver 
politischer Abstimmung zwischen Ober- und Niederbayern vor allem im Vorfeld 
von Reichstagen und Gesandtschaften zum Reichsoberhaupt zu Ende. Die Über
sicht 11 zeigt, daß es in den 16 Jahren zwischen 1479 und 1495 26 archivalisch 
nachweisbare persönliche Begegnungen der bayerischen Herzöge in politischen 
Fragen gegeben hatte, vor allem in Erding und in Freising. Die zahlreichen Tref
fen der Räte beider Fürsten sind dabei nicht eingerechnet. Als Schwerpunkt 
zeichnen sich deutlich die Jahre der Hochphase der bayerischen Expansions
politik 1485-1488 mit 12 Zusammenkünften ab. Auch ansonsten standen beide 
Herzöge miteinander in engem Kontakt. Eine Analyse der Brieflaufzeiten zwi
schen den Höfen in Landshut und München zeigt, daß einlaufende Briefe in 
der Regel am nächsten Tag beantwortet und den Boten übergeben wurden 3 1 2 . In 
besonders wichtigen und eiligen Fällen ging es noch schneller. So ist etwa im Fall 
der Augsburger Bischofswahl im März 1486 belegbar, daß ein um sechs Uhr 
abends am 14.3. in München expedierter Brief schon am 15.3. um sieben Uhr 
morgens in der Landshuter Kanzlei beantwortet wurde 5 1 3 . Der Korrespon-

5 0 9 Zitat und weitere Überlegungen zum Thema bei Gollwitzer, Einltg. zu RTA 6, 76. 
5 , 0 RTA 5, Nr. 60, 1031 -1045 und Angermeier, Bayern, 587 ff. passim. 
5 1 1 Zu erschließen aus RTA 5, Nr. 60 u. 1035. 
5 1 2 Z.B. BayHStA KbÄA 1, fol.53-59; KbÄA 1679, fol.51-54, fol.94-111; RTA 5, 

Nr. 1031-1036. Die reguläre Laufzeit zwischen den bayerischen Höfen und Heidelberg 
betrug übrigens sechs Tage (z.B. BayHStA KbÄA 1219, fol.225-232 u. KbÄA 1862, 
fol.211 f.; K.bl. 270/1. fol. 118ff.). 

5 1 5 BayHStA KbÄA 1, fol. 56 f. 
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denzkontakt zwischen Landshut und München im politisch wichtigen Jahr 1486 
war so intensiv, daß die Briefe bei einer Extradition vom Inneren ins Äußere 
Archiv in München 1685 in einem eigenen Sack „Der Herzoge in Bayrn aigne 
handtschreiben von allerhandt begebenheiten" übergeben wurden 3 1 4 . 

Die folgende kurze Übersicht über die gegenseitigen Kontakte der Herzöge 
nach 1496 soll nun die Frage beantworten, in welchen Bereichen es noch Abstim
mungsinteressen oder -notwendigkeiten gab. Ganz klar dominierend sind Pro
bleme der Innenpolitik oder territoriale Differenzen; reichspolitische Belange 
fehlen völlig. 

- 1497: Im Mai kam es zu Freising zu einem von den Herzögen vereinbarten 
Tag einiger ihrer Räte, die sich mit der Standardisierung der Goldwährung 
(ein damals gerade auch im Gesamtreich wichtiges Thema) befaßten, um die 
„pösen gülden" verbieten zu können 5 1 5 . 

- 1498: Einer der letzten gemeinsamen Beschlüsse der vier wittelsbachischen 
Fürsten Kurfürst Philipp, Georg, Albrecht IV. und Otto I I . von Mosbach 
betraf die Bekämpfung von Straßenräubern und andere Angelegenheiten der 
inneren Landesverwaltung auf dem Nordgau 3 1 6. 

- 1499: Im Januar sagte Albrecht IV. den Statthaltern Georgs Hilfe gegen 
schädliche Leute im Gebiete des Bayerischen Waldes zu 3 1 7 . 

- 1500: Obwohl sowohl Georg als auch Albrecht persönlich auf dem Augsbur
ger Reichstag erschienen und dort eine wichtige Rolle spielten, war Georgs 
Haltung zu Albrecht doch ganz und gar geprägt von dessen Beitritt zum 
Schwäbischen Bund im Februar 1500. In bezeichnender Weise wird dies deut
lich bei der Ratifizierung der Hilfseinung Georgs mit Bischof Heinrich von 
Bamberg vom 17.3.1500, als der Herzog „umb mercklicher Ursachen willen" 
vier Monate Bedenkzeit für die Frage nahm, ob die vereinbarte Ausnehmung 
Albrechts IV. bestehenbleiben könne 5 1 8 . Im März 1500 allerdings vermittelte 
Georg der Reiche zwischen Albrecht IV. und dem Freisinger Administrator 
Philipp wegen der Translation von Ilmmünster und Schliersee nach Mün
chen , und im Mai fand zu Freising ein Tag ober- und niederbayerischer 
gelehrter Räte über die wittelsbachischen Ansprüche auf Görz nach dem Tod 
des letzten Grafen Leonhard statt 3 2 0. 

- 1501: Am 15./16.4. trat zu Freising ein seit Ende 1499 immer wieder ver
schobener Schlichtungstag ober- und niederbayerischer Räte zur Klärung ver
schiedener Streitigkeiten über Grenzfragen, Salzhandel und Jagdrechte 
zusammen321. Von einem später im Jahr ergangenen Verbot des Verkaufs 
niederbayerischen Getreides an Landfremde nahm Georg die Lande Al -

5 . 4 BayHStA KbÄA 4807, fol. 36. 
3 . 5 BayHStA NKB 36, fol. 294f. 
3 1 6 Erhalten ist die Ausführungsanweisung Georgs vom 19.2.1498 (BayHStA PNU 

Reichssachen 27). 
5 1 7 BayHStA FüS 276, fol. 101. 
5 1 8 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 794. 
5 1 9 BayStaBi cgm 1780. 
5 2 0 BayHStA KbU 9351. 
5 2 1 BayHStA FüS 276, fol.96ff.; PNU Verträge 6. 
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brechts IV. ausdrücklich aus 5 2 2, leistete also einen Beitrag zur Sicherung der 
oberbayerischen Getreideversorgung im Winter 1501/02. 

- 1502: Auf das Ende des Jahres fällt, gerade in einer Phase, in der sich Georg 
der Reiche auf die Burghausener Burg zurückgezogen hatte 3 2 3, nochmals ein 
politisch wichtiger Akt des Niederbayern, mit dem er anscheinend — in einer 
ihn selbst nicht betreffenden Frage - Albrecht seine, Georgs, engen Beziehun
gen zum Pfälzer Kurfürsten vor Augen führen wollte. Zu Burghausen hielt er 
persönlich nämlich am 1.12. einen Vermittlungstag zwischen kurpfälzischen 
und oberbayerischen Räten wegen der Münchener Ansprüche auf die seit dem 
H.Jahrhundert an die Pfälzer verpfändete Grafschaft Cham, deren Wieder
lösung Albrecht IV. wiederholt gefordert hatte 5 2 4. 

- 1503: Für den August dieses Jahres, kurz bevor Georg wegen seiner Krank
heit Landshut verließ, ist der letzte Hinweis auf die oberbayerisch-niederbaye
rischen Beziehungen, soweit sie die beiden Fürsten betrafen, überliefert: 
Georg befahl seinen Rentmeistern auf Ansuchen Albrechts, keine Schädiger 
des Müncheners in den niederbayerischen Landen zu dulden 5 2 5. 

2. Die Heirat Elisabeths mit Ruprecht 1499 

Im Dezember 1498 hatte Pfalzgraf Ruprecht mit päpstlicher Genehmigung die 
Administration Freisings, die seinem Bruder Philipp übertragen wurde, nieder
gelegt. Von seiner Hochzeit zu Heidelberg mit Georgs Tochter Elisabeth am 
10.2.1499 wissen wir im Gegensatz zu den glänzenden Festen bei der Vermäh
lung der Kinder Ludwigs des Reichen 1474 und 1475 nichts Näheres. Aus einem 
Briefwechsel zwischen Pfalzgraf Philipp und Albrecht IV. erfahren wir lediglich, 
daß die Vermählung auf Drängen Georgs hin möglichst rasch nach der vollzoge
nen Abdankung Ruprechts in Freising stattfand, weswegen es Albrecht IV., der 
erst eine Woche vorher unterrichtet worden war, nicht möglich war, Gesandte 
nach Heidelberg zu schicken 3 2 6 - was sicher in der Absicht Georgs lag und viel
leicht sogar der Grund für sein Drängen war. 

Ruprecht, als Sohn der Niederbayerin Margarethe der Neffe Georgs, wurde 
nun also auch dessen Schwiegersohn. In Heidelberg heirateten 1499 Geschwi
sterkinder, also Cousin und Cousine ersten Grades. Zwar wurde dafür, wie 
geschildert, ein Dispens des Papstes erwirkt, doch schon den Zeitgenossen galt 
die nahe Verwandtschaft als schlechtes Omen für kommendes Unheil und als 
Gotteslästerung. Entsprechend wurde die päpstliche Zustimmung zu dieser 
„unlöblichen heyradt"5 2 7 kritisiert und vermerkt, daß Ruprecht für diese Ehe 
gleich zwei Dispense, nämlich vom Bistum Freising und wegen der Verwandt
schaft mit seiner Braut, benötigt habe 3 2 8. Über die Haltung des Königs zu dieser 

5 2 2 BayHStA NKB 43, fol. 42 f. 
5 2 3 TLAMax.XIII/307,fol.33' . 
5 2 4 StAN BayB 13, fol. 8. 
5 2 5 BayHStA NKB 43, fol. 69'. 
5 2 6 BayHStA KbÄA 1219, fol. 296f. So ist vielleicht auch die Wertung von Fuetrer, 

220 f., zu verstehen, der die Heirat als von Georg erzwungen bezeichnete. 
5 2 7 Fuetrer, 220. 
5 2 8 BayStaBi cgm 427, fol.251'; Leib, Annales maiores, 543; Rumpier, 121 f.; BayStaBi 

clm 1229, fol. 108' (Veit von Ebersberg); BayHStA FüS 215/1, fol.40f. (aus einem 
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Ehe, die natürlich im wesentlichen von seiner Haltung zum Testament bestimmt 
sein mußte, gab es nur Gerüchte, die offensichtlich von der jeweils interessierten 
Seite gezielt ausgestreut wurden. So hieß es etwa 1503 bei Anhängern Herzog 
Georgs, der König habe der Übergabe des Landes an Ruprecht schon lange zuge
stimmt, sonst hätte der Herzog die Heirat von 1499 nicht vollziehen lassen3 2 9. 
1499 allerdings schon meldete ein venezianischer Bericht, die Heirat gefalle dem 
König nicht 5 3 0 . 

Über Ruprecht und Elisabeth haben wir für die Jahre 1499-1502 keine ge
sicherten Nachrichten. Allem Anschein nach blieben die Eheleute in Heidel
berg 5 3 1 . Nun wollen einige Quellen und Darstellungen von Aktivitäten Georgs 
wissen, Ruprecht sogleich an sich und das Herzogtum zu binden. So soll der Her
zog seinem Schwiegersohn den westlichen Teil seines Herzogtums und den 
Nordgau zur Statthalterschaft übergeben und ihm niederbayerische Räte beige
ordnet haben 5 3 2; er soll ihn 1501 adoptiert 5 3 3 und 1502 zu sich nach Landshut 
als Erben und Nachfolger geholt haben 3 3 4. Die einzige zeitgenössische Aussage 
dazu stammt von Wolfgang Kolberger, der Georg nach der Hochzeit empfahl, 
seinen Schwiegersohn bei zu sich behalten, damit dieser das Land kennenlerne, 
doch sei der Herzog diesem Rat nicht gefolgt 3 3 5 . Es ist hierzu festzuhalten, daß 
Herzog Georg sich, wie bei der Analyse der Entstehung des Testaments gezeigt, 
gegen alle Versuche Pfalzgraf Philipps zur Wehr setzte, noch zu seinen Lebzeiten 
Ruprecht und Elisabeth einen Landesteil zur Mitregierung zu übergeben. Die 
angeführten Berichte reflektierten entweder dieses politische Ziel des Pfalzgra
fen oder, was wahrscheinlicher ist, verlegen ohne gesicherte Faktenbasis mit 
Blick auf den späteren Gebietsbestand Pfalz-Neuburgs Ereignisse nach 1505 in 
die Lebzeiten Georgs. Neuburg an der Donau spielte ja als wittelsbachische 
Nebenresidenz schon vor 1504/05 eine Rolle 5 5 6 . Ähnlich schwer einzuordnen ist 
die Tatsache, daß die Pfalzgräfin Margarethe, Georgs Schwester, kurz nach der 
Hochzeit ihr Testament änder te 3 3 7 und nun den Brautleuten ihre Morgengabe 
und noch 10,000 fl zusätzlich verschrieb, weil sie von Georg „mit lannden in 
fürstlichem stände nit versehen sein". Es ist heute nicht mehr zu entscheiden, ob 

Gedicht über den Streit um das Erbe Georgs); BayStaBi cgm 900b, fol. 1 (Fuggersches 
Ehren werk). Ähnlich wertet noch Max. Buchner, Amberger Hochzeit, 127. 

5 2 9 BayHStA KbÄA 1215, fol. 26. Die gleiche Grundhaltung wird in der vom Fugger-
schen Ehrenwerk in freier Erfindungüberlieferten Predigt des Wormser Bischofs bei derTrau-
ungzuHeidelbergdeutlich.DerBischofstellteangeblichdieRechtmäßigkeitderEhemitdem 
Hinweis heraus, der König habe an ihrer Stiftung mitgewirkt (BayStaBi cgm 900b, fol. 1). 

5 3 0 Sanuto,IIl, 199. 
5 i l BayHStA NKB 49, fol. 324-331 (anonyme Aufzeichnungen über die letzten Jahre 

Georgs). 
5 3 2 Darstellung (in offenkundiger Antizipation des späteren Fürstentums Pfalz-Neu

burg) im Fuggerschen Ehrenwerk (BayStaBi cgm 900b, fol. 1 sowie Fugger-Birken, 1145), 
übernommen von Nebinger, Neuburg, 9 und Heider, 13. 

5 x i Darstellung Zayners einer Rede des Grafen Ludwig von Löwenstein auf dem Lands
huter Landtag am 14.12.1503 (Krenner 14, 41-48), übernommen von Riezler, Baiern, 
574 und E.Stahleder, Niederbayern, 18f. 

5 3 4 Trithemius,603. 
5 3 5 BayHStA PNU Ausw.St. 2095. fol. 5. 
536 Heider, 13; Straub, 252. 
5 3 7 GHA HU 2861 (Testament Heidelberg 26.4.1488) u. 2863 (geändertes Testament 

Heidelberg 8.10.1499). 
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es sich dabei um ein Ablenkungsmanöver des Heidelberger Hofs von den wahren 
Verhältnissen um Georgs Erbe handelte oder ob tatsächlich Aspekte der vorläufi
gen Versorgung der präsumtiven Erben Niederbayerns im Vordergrund standen. 

Nach den Verfügungen Georgs sollte zunächst Elisabeth, dann ihre Kinder 
und dann erst Ruprecht erbberechtigt sein. Nachkommen aus der 1499 einge
gangenen Ehe waren deswegen für die pfälzisch-niederbayerische Partei von 
besonderer Wichtigkeit. Das erste Kind, wohl 1500 geboren, war ein Sohn, nach 
dem Großvater Georg benannt. Nach der späteren Nachricht seines Bruders Ott
heinrich starb Georg im Sommer 1504 unmittelbar vor seinem Vater und seiner 
Mutter 5 3 8 . Noch vor seinem Tod gebar Elisabeth zwei weitere, überlebende 
Söhne: der ältere, geboren am 10.4.1502 5 3 9, erhielt den programmatischen 
Namen Otto Heinrich (nach den letzten Regenten der älteren niederbayerischen 
Linie, den Brüdern Otto IV. ( t 1334) und Heinrich XIV. ( t 1339)) 5 4 0 , der jün
gere, geboren am 12.11.1503 in Heidelberg, wurde nach dem anderen Groß
vater Philipp genannt. Georg der Reiche konnte also - im Gegensatz zum mut
maßlichen Schicksal in seiner eigenen Familie — davon ausgehen, daß drei 
lebende Enkel den von ihm festgelegten Erbgang sichern würden. 

3. Die Maßnahmen Georgs zur Sicherung der Nachfolge Elisabeths 

Es ist unverkennbar, daß der Großteil der politischen Maßnahmen und Aktivi
täten Georgs seit 1500 dem Zweck galt, die Reichs- und Hausrecht widerspre
chende Erbfolge seiner Tochter Elisabeth im Herzogtum Niederbayern zu 
sichern 3 4 1. Dabei schien er von vornherein die Notwendigkeit einer kriegeri
schen Verteidigung seiner Erbfolgeregelung zu erkennen und für notwendig zu 
halten. Zur Anordnung von Truppenwerbungen und Rüstung des Landes 
erschien der Herzog im Februar 1500 seit langem wieder einmal persönlich im 
Rat 5 4 2; am 1.5.1500 erging ein erstes Rüstungsausschreiben für Niederbayern, 
das bis zum 23.9.1503 insgesamt sechsmal erneuert wurde 5 4 \ Auffällig sind die 
Bestellung mehrerer böhmischer Adliger zu Kriegsdiensten und einer größeren 
Anzahl von gelehrten Räten 1501/02 4 4 . Auch die Verwaltung der reichen nie
derbayerischen Getreideerträge läßt ab 1500 deutliche Kriegsvorbereitungen 
erkennen 5 4 5 : Für Georg waren die Getreidelager Werte wie bares Geld und 

5 3 8 Lebensbeschreibung Philipps von seinem Bruder Pfalzgraf Ottheinrich (BayStaBi 
cgm 5885, fol. 65; ediert bei Hans Rott: Die Schriften des Pfalzgrafen Ottheinrich. Heidel
berg 1912, 140-147, hier 140). Haeutle, Genealogie, 37, spricht ohne Belege von einem 
Zwillingsbruder namens Ruprecht. Die Genealogie Hundts von 1600 (BayStaBi cgm 2323, 
fol.49) und BayStaBi cgm 5887, fol. 2, wissen ebenfalls um Georg und bezeichnen ihn als 
früh verstorben. 

5 3 9 Der Geburtsort ist umstritten; Nebinger, Neuburg, 10, gibt Amberg an; sonst Findet 
sich oft Neuburg (z. B. Heider, 13). 

5 4 0 Hinweis von Moeglin, Geblüt, 488. 
5 4 1 Der Ingolstädter Ratseid von 1499 beinhaltete neben der Verpflichtung auf Herzog 

Georg auch eine solche auf seine leiblichen ehelichen Erben, was die Tochter einschloß 
(BayHStA FüS 218/11, fol. 148'). 

5 4 2 BayHStA KbÄA 4798, fol. 137. 
5 4 5 BayHStANKB43,fol.26-63;/iCre;^rl3, 139ff. 
5 4 4 BayHStA NKB 103, fol. 127'f. bzw. fol. lOf. 
545 Ziegler, Staatshaushalt, 149, 230. 
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entsprechend schützte er sie durch Exportsperren oder Fürkaufverbote; in den 
hier gleich zu behandelnden Jahren aber wurde aus dem Getreideverkauf viel 
Geld gezogen. 

Zum Jahr 1501 haben wir sonst kaum Hinweise auf die Politik Georgs. Wir 
wissen allerdings von einem Aufenthalt in Worms im Oktober dieses Jahres zur 
Vermittlung zwischen Pfalzgraf Philipp und Landgraf Wilhelm I I . von Hes
sen 5 4 6. Als in der Nacht vom 24. auf den 25.1.1501 Georgs Schwester Marga
rethe in Heidelberg gestorben war, benachrichtigte der Witwer, Pfalzgraf Phil
ipp, zunächst Georgs Frau Hedwig; von Burghausen wurde der Brief an Georg 
weitergeleitet547. Dieser bat Philipp daraufhin um ein baldiges persönliches 
Zusammentreffen und der Kurfürst ersuchte Georg, dazu zu ihm zu kommen 3 4 8. 

Auch aus den nur ganz vereinzelten Nachrichten, die wir über die Jahre 1502/ 
1503 vorliegen haben, ist die enge politische Abstimmung zwischen Kurpfalz 
und Niederbayern zu erkennen. Georg informierte Philipp über seine Bereitschaft, 
an einem Reichstag wegen der Türkenhilfe teilzunehmen3 4 9; der Pfälzer bestätigte 
ihn in diesem Willen und unterrichtete Georg über kurfürstliche Verhandlungen 
in Reichsfragen und seine Streitigkeiten mit Hessen5 3 0. Als König Maximilian 
dann am 7.4.1503 einen neuen Tag über Türkenhilfe und Reichsordnung ausge
schrieben hatte, bat Georg erneut den Kurfürsten um seine Meinung 5 3 1. Dieser 
erklärte dem Herzog, er wolle nicht persönlich zum Reichstag, sondern nur 
einige Räte entsenden. Besonders bemerkenswert an diesem Brief 3 3 2 ist aller
dings, daß Philipp Georg als seinen Rat anredete - eine im Verkehr gleichberech
tigter Fürsten ganz ungewöhnliche Apostrophierung, die die Anbindung des nie
derbayerischen Herzogs an die Pfalz auch in einer Kanzleiformel sichtbar macht. 
Im April 1503 schließlich fandin Altdorf bei Landshut ein gemeinsamer Tagpfälzi
scher und niederbayerischer Räte mit Gesandten der Bischöfe von Würzburg, 
Bamberg und Eichstätt wegen einer umfassenden Hilfseinung statt 5 3 3 . 

Inzwischen hatte Georg sein Testament von 1496 unilateral noch einmal 
bestätigt, und zwar in einer nicht kanzleigebundenen Form, von der er sich offen
bar erhöhte rechtliche Autorität versprach und die auch später immer wieder 
entsprechend hervorgehoben wurde. In einer ganz von seiner Hand geschriebe
nen und datierten Urkunde vom 2.3.1502 (Landshut) 5 3 4 erneuerte der Herzog, 
da bisher immer noch kein legitimer männlicher Erbe geboren sei, zur Vermei
dung von Streit und Schädigung des Landes die Disposition von 1496, wonach 
Elisabeth, ihr Mann und ihre Kinder (von denen Georg damals bereits geboren 
war) sein Land und seine ganze Habe erben sollten. Der Hofmarschall Sigmund 
von Fraunberg zum Haag und die Räte Adam von Törring und Erasmus von 
Seiboldsdorf wurden zum Vollzug dieser Anordnungen und besonders zur 

5 4 6 BayHStA NKB 103, fol. 127; K.bl. 103/4a, fol. 123 f. 
5 4 7 GHA HU 2126. Margarethe hatte in ihren Testamenten von 1488 und 1499 (HU 

2861, 2863) ihren Bruder als Testamentsvollstrecker eingesetzt. 
5 4 8 BayHStA FüS 215/11, fol. 32. 
5 4 9 BayHStA K.bl. 103/4a, fol. 164f. (14.8.1502). 
5 5 0 Ebda., fol. 123f. (2.9.1501), fol. 166f. (18.12. 1502). 
5 5 1 Ebda., fol. 173ff. (3.5.1503). 
5 5 2 Ebda., fol. 171 (11.5.1503). 
5 5 5 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 798. 
5 5 4 GHA HU 2128 (Tf.5). Druck bei Krenner 13, 354-347. In der viertletzten Zeile 

der Urkunde bezeichnet Georg sie als „myt unser aigen handt geschriben". 
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Übergabe von Schloß und Stadt Landshut an Ruprecht und Elisabeth nach sei
nem Tode verpflichtet. Unmittelbarer Anlaß für diese formal ungewöhnliche 
Konfirmationserklärung war sicher der Tod der Herzogin Hedwig in Burghausen 
am 18.2.1502, womit das Fehlen legitimer männlicher Erben Georgs zur unab
änderlichen Tatsache geworden war. 

Es scheint, als habe diese Testamentskonfirmation bei nunmehr vollzogener 
Eheschließung der Landeserbin trotz aller Geheimhaltungsbemühungen größere 
Aufmerksamkeit gefunden als das Testament selbst, auf das freilich Albrecht IV. 
als Hauptbetroffener durch Sicherung der Unterstützung Maximilians schnell 
genug reagiert hatte. Dafür spricht einmal die Darstellung Augustin Kölners, 
der, obwohl mit den Münchener Verhältnissen bestens vertraut, in einer Darstel
lung von etwa 1540 die Unterstützungsbemühungen Albrechts beim König und 
dessen Bestätigung der oberbayerischen Erbrechte in die Jahre nach 1500 
verlegte 3 3 5 . Dafür sprechen zum anderen die intensiven persönlichen Unter
handlungen zwischen Maximilian und Albrecht IV. im April und Mai 1502 5 5 6 . 
Der König war jetzt insofern ganz unmittelbar in Fragen der Reichspolitik betrof
fen, als Albrecht auf seine Mahnungen zur Truppenhilfe gegen die Türken und in 
die Niederlande ausweichend reagierte und sich wegen der abzeichnenden Aus
einandersetzungen um Niederbayern Reichsleistungen zu entziehen suchte 
„meiner merklichen yetz obligenden und anrürigen anstössen halben meins 
furstenthumbs" 3 5 7 . 

Dafür spricht zum dritten aber auch ganz besonders das Schicksal des Kanz
lers Wolfgang Kolberger. Auffällig ist bereits die Tatsache, daß Georg die 
Testamentskonfirmation vom 2.3.1502 unter Umgehung der Kanzlei ausfertigte 
und seinen langjährigen politischen Hauptberater nicht mehr als Exekutor 
erwähnte. Am 27.3.1502, dem Ostersonntag, wurde er nach eigener Aussage538 

verhaftet und in Landshut, später dann in Burghausen gefangengesetzt. Ob nun 
Neider seines brillanten Aufstiegs am Landshuter Hof eine Rolle bei dieser Ver
fügung spielten 3 5 9 oder nicht — der Konnex zum Testament und zu seiner Kon
firmation 1502 ist schon von der engen zeitlichen Koinzidenz her nicht zu über
sehen. Es ist zur gängigen These geworden, Kolberger habe das Testament an 
Herzog Albrecht IV. verraten 3 6 0, wobei als Mittelsmann der seit 1489 in nie-

5 5 5 BayHStA KbÄA 1153, fol. 147'. Ähnlich Adlzreitter, 216. 
5 5 6 Vgl. BayHStA KbÄA 3137, fol. 1 - 4 . Georg ließ auch die Verhandlungen des Königs 

mit dem Schwäbischen Bund sorgfältig beobachten und machte die Weiterführung seiner 
Rüstungen vom dortigen Resultat abhängig, zeigte sich trotz laufender Kriegsvorbereitun
gen also bemüht, nicht zu provozieren (BayHStA NKB 43, fol. 52 f., Instruktion an die Rent
meister im Oberland 22.10.1502). 

™ BayHStA KbÄA 3137, fol. 7 (Zitat), fol. 11. 
5 5 3 Das Datum erwähnt Kolberger in seiner Urfehde von 1519 (BayHStA PNU Ausw.St. 

2096), in der übrigens kein bestimmtes, ihm vorgeworfenes Delikt angegeben ist. Irrigist dem
nach Kölners Datum 19.4.1500 (BayHStA KbÄA 4798, fol. 137; BayStaBi clm 1562, fol. 1). 
1502 vermerkt auch Aventin richtig in seinem Hauskalender („Colberger captus"; Aventin, 
Sämtl. Werke, Bd. VI , 7). Ausführlich dazu: Stauber, Der letzte Kanzler, 356-362. 

5 5 9 So Doeberl, 333. Rumpier, 106, berichtet von Gerüchten, Kolberger habe Georg ver
giften wollen. 

5 6 0 So Kölner (BayStaBi clm 1562, fol. 1; in der Zusammenfassung Fends); danach Adlz
reitter, 216; Fugger-Birken, 1144; Geiß, Kolberger, 205f. und Riezler, Baiern, 577f. Die 
Landshuter Ratschronik, 346, berichtet dramatisierend, Kolberger sei auf dem Schloß 
Inkofen lebendig eingemauert worden. 
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derbayerischen Ratsdiensten stehende Hans von Paulsdorf genannt wird, der 
1503 tatsächlich als Vertrauensmann des oberbayerischen Herzogs am Hof 
Georgs und Vitzum zu Straubing nachzuweisen is t 0 6 1 . Kolberger selbst berichtet, 
er habe erst in der Haft zu Burghausen erfahren, daß der Herzog für sein Testa
ment nie die Bewilligung des Königs habe gewinnen können. Er habe immer 
zugunsten Georgs gehandelt, habe dann aber gemerkt, daß dieser ihm gegenüber 
Mißtrauen schöpfte und ihn der Kooperation mit Albrecht IV. verdächtigte, mit 
dem er jedoch nie etwas zu tun gehabt habe, außer ein einziges Mal beim Kauf 
eines Schlosses im oberbayerischen Gebiet 5 6 2. Hierbei handelt es sich um Kol
bergers Kauf des Schlosses Schönberg bei Donaustauf von Albrecht IV. am 
8.2.1498 um 3,500 f l 5 6 3 . Es ist gut möglich, daß Georg der Reiche trotz Kolber
gers zutreffenden Versicherungen, er habe Schönberg um Geld gekauft und 
sich von eventuellen Dienstpflichten gegen Niederbayern befreien lassen, schon 
damals Verdacht gegen seinen Kanzler schöpfte. Das Testament von 1496 hatte 
viele Mitwisser am Landshuter Hof 3 6 4 und wird von dort aus recht schnell auch 
in München bekanntgeworden sein. Es konnte keinen Grund für Herzog Georg 
geben, ausgerechnet Kolberger des Verrats an Albrecht zu verdächtigen und das 
fünfeinhalb Jahre nach Abfassung des Testaments. Wohl aber wird der Schloß
kauf von 1498 sein Mißtrauen geweckt haben; sehr bald dürfte es am Landshuter 
Hof auch Räte gegeben haben, die sich gegen Georgs Intentionen stellten und 
den Herzog unter Hinweis auf die abzusehenden Konsequenzen für das Land 
vom Festhalten an der Erbregelung ohne königliche Sanktionierung abzubringen 
suchten 5 6 5. Dieser Konflikt einer Rätegruppe mit dem Herzog trat erst im Okto
ber 1503 offen zutage. Vieles spricht dafür, daß Georg seinen Kanzler und 
wichtigsten Rat an ihrer Spitze vermutete, ihn deshalb bei der Erneuerung der 
testamentarischen Disposition überging und sofort darauf ganz ausschaltete. Bis 
1519 blieb Kolberger inhaftiert, zuerst in Landshut und Burghausen und dann 
lange Jahre im Hauptort des für die Enkel Georgs geschaffenen Fürstentums, 
Neuburg an der Donau 5 6 6 — 17 Jahre, die etwas von der Wut und Enttäuschung, 
aber auch vom blinden Zorn Georgs und seiner Erben gegenüber dem politi
schen Planer, der zum Mahner geworden war, erahnen lassen. 

Das beinahe krankhafte Mißtrauen, das Georg, der sich wegen des Ausblei
bens des königlichen Konsenses zunehmend in die politische Defensive und zu 
immer engerem Anschluß an den Pfalzgrafen (was für diesen entsprechende 
Enflußmöglichkeiten bedeutete) gedrängt sah, gegenüber seiner Umwelt entwik-
kelte, ist ein Indiz für seinen persönlichen und gesundheitlichen Zustand in die
ser Zeit, wobei die Frage, welche Rolle der Tod seiner Frau Hedwig dabei spielte, 
ganz offen bleiben muß. Er galt als krank 5 6 7 und isolierte sich immer 
mehr, so im Dezember 1502 auf der Burghausener Burg, als er den gesamten 

5 6 1 BayHStA NKB 79, fol. 32'und KbÄA 1215, fol. 369. 
5 6 2 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol. 5'f. 
5 6 5 BayHStA KbU 7304. Das Schloß wurde von Georg 1502 eingezogen (BayStaBi clm 

1562, fol. 26). 
364 Riezler, Baiern, 578; nachzuweisen etwa für den herzoglichen Rat und Hofmeister zu 

Burghausen (seit 1501) Hans von Bodmann (BayHStA PNU Ausw. St. 2095, fol. 5'). 
Vgl. die Andeutungen von Rumpier, 106. 

5 6 6 BayHStA PNU Ausw.St. 878, 2095, fol. 3, fol. 15, 2096, 2909; zusammengefaßt bei 
Geiß, Kolberger, 211 - 214 und Stauber, Der letzte Kanzler, 362-365. 

5 6 7 BayHStA KbÄA 1153, fol. 147'. 
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Verkehr mit seinem Räten nur noch schriftlich führte. Sigmund von Fraunberg 
mußte alle den Herzog betreffenden oder an ihn gerichteten Schriftstücke versie
gelt auf das Schloß bringen; Georg schrieb seine Anweisungen selbst mit der 
Hand und schickte sie Fraunberg versiegelt zurück 3 6 8 . Im März 1503 schließlich 
sicherte er, wieder in Landshut, in einer handschriftlichen Urkunde die Versor
gung seiner Geliebten Anna Grünbacher und ihrer gemeinsamen Tochter 3 6 9. 

4. Die letzten Monate Herzog Georgs 1505 

Über die letzten Monate vor Georgs Tod mit ihren hektischen diplomatischen 
Aktivitäten und Gegenaktivitäten sind wir durch relativ reichhaltige archivali-
sche 5 7 0 und chronikalische571 Quellen unterrichtet 5 7 2. Für die unmittelbare 
Vorgeschichte des Erbfolgekriegs aber bestehen durch Verluste große Lücken 
unserer Kenntnis der Zusammenhänge. So fehlt im Bayerischen Hauptstaats
archiv seit 1979/80 der erste Band des oberbayerischen Aktenarchivs zum Erb
folgekrieg, der die Zeit betrifft, in der Georg noch am Leben war 5 7 3 . Diese Akten, 
die der Münchener Archivar Augustin Kölner, wie die Dorsalvermerke zeigen, 
intensiv bearbeitete und für die Darstellung des Erbfolgekriegs auswertete, 
umfassen einen verbliebenen Band zum Jahr 1503 5 7 4 , elf starke Bände zum Jahr 
1504 5 7 5, drei Bände zu 1505 und vierzehn weitere Bände über die sich bis 1529 
anschließenden Verhandlungen3 7 6. Verloren ist seit der Mitte des 18.Jahrhun
derts auch das erste Buch der erwähnten Kriegsgeschichte Kölners 5 7 7 , das bis 
zum April 1504 reichte; seine Anlage kennen wir nur aus der kurzen Zusammen
fassung dieses Werks durch den herzoglichen Archivar Erasmus Fend 
(1532-1587) 5 7 8 . Im entsprechenden Band der oft so wichtigen, seit 1591 ange
legten Feinverzeichnung des Münchener Archivars Michael Arroden schließlich 
fehlen alle Stücke vor dem Oktober 150 3 5 7 9 . 

Die gesundheitlichen Beschwerden Herzog Georgs waren bis September 1503 
offensichtlich immer größer geworden; er nahm regelmäßig Medikamente 

3 6 8 TLA Max. XIII/307, fol. 33' (Bericht des königlichen Gesandten Bartholomäus Kess
ler nach Innsbruck vom 30.12.1502). 

5 6 9 BayHStA PNU Lehen 1197/1; Europ. Stammtafeln III/2, Tf. 211. 
5 7 0 BayHStA FüS 214-218 (Kopialbände nicht feststellbarer Provenienz); KbÄA 1215 

(für die Münchener Seite); NKB 63 (mit einigen wenigen kopial erhaltenen Stücken der 
Landshuter Kanzlei). 

5 7 1 Vor allem durch die Chronik des Ingolstädter Stadtschreibers Andreas Zayner 
1503-1505 (BayStaBi cgm 1598) und den erhaltenen zugehörigen Entwurf (ebda. 1934) 
(Druck bei Oefele I I , 345-468 bzw. 494-497) sowie die Landshuter Ratschronik, 347f. 
Der entsprechende Abschnitt des Fuggerschen Ehrenwerks (BayStaBi cgm 900b, fol. 2 -5) 
ist wegen der kritiklosen Übernahme in spätere Darstellungen wirkmächtig geworden. 

3 7 2 Überblicke bei Würdinger, Kriegsgeschichte, 176- 179 und Hruschka, 60-66. 
5 7 5 BayHStAKbÄA 1214. 
5 7 4 Ebda. 1215. 
5 7 5 Ebda., 1216-1227 (außer 1219). 
5 7 6 Ebda. 1228-1231 bzw. 1232-1245. 
5 7 7 Vgl. Ehses, 4 - 7 und Ulmschneider, Sp. 43 f. 
5 7 8 BayStaBi clm 1562 („Summa Negotii De Bello Bavarico"), hier fol. 1-11. Druck bei 

Oefe/e I I , 469-493. 
5 5 7 9 BayHStA KbÄA 4794, fol. 1, fol. 2'ff. Der Band beginnt mit S. 82 der Arrodenschen 

Paginierung. 

747 



ein 3 8 0 . Nochmals beriet der Herzog mit seinen engsten Vertrauten über die unwi
derrufliche Fixierung seiner Nachfolgebestimmungen und die Abwehr aller Ein
flüsse von außen und setzte diese Räte (Hofmarschall Sigmund von Fraunberg 
zum Haag, Seyfried und Adam von Törring zum Stein, Erasmus von Seibolds
dorf zu Seiboldsdorf, Hans von Gosen zu Arnstorf und Hans von Bodmann) als 
Statthalter zu Landshut und Burghausen ein, bevor er am 25.9.1503 Landshut 
auf einem Rollwagen verließ. Auf Rat seiner Ärzte wollte er in das badische Wild
bad reisen „allda natürlich hilff und bessrung sölher seiner swaheit zu sue-
chen" 5 8 1. In symbolischer Verdichtung des Nachbetrachtenden sucht der Verfas
ser des Fuggerschen Ehrenwerks den Grund für die Krankheit Georgs in einem 
angeblichen Scharfrennen Georgs mit dem König zu Nürnberg, wo der Herzog 
mehrere Stöße auf den Magen erhalten habe 3 8 2. Noch vor der Abreise aus Lands
hut erneuerte Georg ein letztes Mal sein Gebot zur Landesrüstung, das erstmals 
1500 ergangen war 5 8 3 . Am 28.9. kam Georg der Reiche nach Ingolstadt, doch 
verschlechterte sich sein Zustand am nächsten Tag so sehr, daß in Lauingen auf 
die Weiterreise in den Schwarzwald verzichtet werden mußte. Der Weg zurück 
nach Landshut war zu weit, also brachte man den Herzog wieder in die Neben
residenz Ingolstadt, wo das eben ausgebaute Neue Schloß ihn und seinen Hof
staat standesgemäß aufnehmen konnte (5.10.1503). Vier Ärzte waren ständig 
um den Herzog. So war es der einstige Sitz einer wittelsbachischen Teillinie im 
Westen des Herzogtums Georgs, dem ab jetzt die Aufmerksamkeit des ganzen 
Landes, Albrechts IV. und des Königs galt. Am 24.10.1503 kam auch der 
designierte Erbe und Schwiegersohn Ruprecht zu Georg nach Ingolstadt, und 
sofort versuchte Georg, allerdings erfolglos, vom Rat der Stadt die Erbhuldigung 
auf Ruprecht zu erlangen3 8 4. 

König Maximilian war während der ganzen zweiten Hälfte des Jahres 1503 
beschäftigt mit den Vorbereitungen zum Rom- und einem anschließenden Tür
kenzug, die gegen Jahresende schon recht weit gediehen waren 3 8 3 . Albrecht IV., 
der sämtliche reichspolitische Aktivitäten wegen der Konzentrierung auf Nieder
bayern angestellt hatte, ließ sich ständig über die Maßnahmen Maximilians 
unterrichten und suchte den König auch des öfteren persönlich auf 5 8 6. Er warb 
um Hilfe in Sachsen und holte beim Erzbischof von Mainz und beim Herzog von 
Württemberg Gutachten ein, wie er seine Rechte gegen die zu erwartende Ein
setzung Ruprechts in Niederbayern verteidigen könne 5 8 7 . Den König konnte er 
offensichtlich zur Abfassung eines Mahnschreibens an Georg bewegen. Darin 
bezeichnete Maximilian die intendierte Vergabe Niederbayerns an Ruprecht 

5 8 0 V g l , auch zum Folgenden, BayStaBi cgm 1598, fol.8 (Zayner); Landshuter Rats
chronik, 347; BayHStA NKB 49, fol. 325 f. 

5 8 1 BayHStA NKB 49, fol. 325. Die Thermalquellen im Nordschwarzwald sind bis heute 
indiziert bei rheumatischen Krankheiten. 

5 8 2 BayStaBi cgm 900b, fol. 2. 
5 8 5 BayHStA NKB 43, fol. 73' (23.9.1503). 
5 8 4 BayStaBi cgm 1598, fol.8 (Zayner). 
5 8 5 Vgl. das königliche Ausschreiben über die Gründung einer St.-Georgen-Gesellschaft 

in BayHStA KbÄA 3135, fol.201 (Augsburg 12.11.1503) sowie Vodosek, 123-133 und 
Wiesflecker, Maximilian, I I I , 144-163. 

5 8 6 BayHStA KbÄA 1215, fol. 22 (Matthäus Lang an Albrecht IV. 28.10.1503); Schick. 
112f.; Vodosek, 30f. 

5 8 7 BayHStAKbÄA 1215, fol.27ff. (EndeOkt. 1505). 
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und Elisabeth „durch ettlich sonnder und in Teutscher nation unlanndtleuffig 
weg" als Verstoß gegen das kaiserliche Lehnsrecht, die wittelsbachischen Erb
vereinbarungen und seinen königlichen Willen, wertete sie als von vornherein 
ungültig und forderte den Herzog zur Änderung auf 3 8 8. Weitere Mahnmandate, 
die jede Unterstützung für Georg und Ruprecht verboten, gingen an die nieder
bayerischen Landstände, die herzoglichen Statthalter in Landshut, König Wla
dislaw von Böhmen und die Bischöfe von Bamberg und Würzburg 5 8 9 . Das Mahn
schreiben an Georg selbst aber ging, sehr zum Unwillen Albrechts 5 9 0, vorläufig 
nicht aus, denn der König hatte vorher noch Gesandte zu Georg geschickt und 
wollte deren Rückkehr abwarten. Die Gesandten sollten den Willen des Königs 
zum Romzug und die Notwendigkeit von Frieden im Reich betonen. Georg 
wurde aufgefordert, „die Sachen von seines lannds wegen" entsprechend zu 
bestellen und zu ordnen 5 9 1. 

Hauptziel Georgs war es um die Monatswende Oktober/November 1503, 
noch zu seinen Lebzeiten die Huldigung der niederbayerischen Stände auf 
Ruprecht als neuen Landesherrn zu erreichen. Dazu erklärte er, er habe Ruprecht, 
seinen Neffen und Schwiegersohn, der aus bayerischem Geblüt stamme, an 
Sohnes Statt angenommen592. Der Herzog versuchte also, durch eine Adoption 
die Rechtsstellung Ruprechts weiter zu festigen. Des weiteren ließ er neue 
Rüstungsbefehle ausgehen (31.10.) und forderte von den fränkischen Bischöfen 
Truppenhilfen an 5 9 3 ; vor allem aber ließ er den Kontakt nach Heidelberg nicht 
abreißen 3 9 4 . Parallel gerichtete Aktionen lassen sich für Ruprecht nachweisen, 
der mit Widerstand gegen seine Einsetzung rechnete3 9 5. In den venezianischen 
Berichten tauchen um diese Zeit die ersten Kriegsgerüchte auf 5 9 6. Inzwischen 
aber waren die schon früher sich andeutenden Differenzen unter den Räten 
Georgs über die kompromißlose Politik des Herzogs offen ausgebrochen. In 
einem geradezu dramatisch formulierten Brief vom 31.10.1503 aus Landshut an 
Georg erklärten sich neun seiner führenden Räte, darunter mit Marschall Sig
mund von Fraunberg zum Haag, Seyfried von Törring, Hans von Closen und 
Erasmus von Seiboldsdorf vier der von Georg erst Ende September eingesetzten 
Statthalter (weitere wichtige Unterzeichner waren die gelehrten Räte Dr. Peter 
Baumgartner und Dr. Sebastian Ilsung), ausdrücklich gegen den politischen 
Kurs ihres Herrn 5 9 7 . Das Testament von 1496/1502 sei wider das Kaiserrecht 
und Georg werde angesichts der fehlenden Zustimmung des Königs und des 

5 8 8 BayHStA K.schw. 13214, fol. 5 f. 
5 8 9 BayHStAKbÄA 1215, fol. 7 ff. u. KbÄA 4798, fol. 149; BayStaBi clm 1562, fol. 6. 
5 9 0 Vgl. BayHStA KbÄA 1215, fol. 26 (Albrecht IV. (an Matthäus Lang 30.10.1503) 

beklagt sich u. a. über „lisstigkeit und gevärde" der Gegenseite). 
5 9 1 BayHStA KbÄA 1215, fol.20f. (königl. Instruktion Kaufbeuren 26.10.1503), 

fol. 30. 
5 9 2 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 26 (Ruprecht an Ludwig von Eyb 1.11.1503); 

BayStaBi clm 1598, fol. 19'f. (Zayner). Der Ingolstädter Rat anwortete wiederum auswei
chend auf dieses Begehren Georgs. 

5 9 3 BayHStA FüS 215/II fol. 5; KbÄA 4798, fol. 139. 
5 9 4 BayHStA KbÄA 2017, fol. 4 (oberbayerischer Bericht über einen Boten Georgs nach 

der Pfalz 10.11.1503). 
5 9 5 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr.26-28. 

Sanuto, V, 377, 526 (13.1 l . / l . 12.). 
5 9 7 BayHStA FüS 218/11, fol. 79 f. (kopial überliefert in einem Konvolut von Kopien zu 

Belangen von 1504/05 aus dem Neuburger Archiv). 
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Verstoßes gegen die wittelsbachischen Hausabsprachen keine Chance haben, die 
rechtlich erforderlichen Anerkennungserklärungen zu erhalten. Eine direkte 
Übertragung seines Landes an Ruprecht werde die Reichsacht nach sich ziehen; 
eine gewaltsame Durchsetzung sei aussichtslos. Der Herzog solle seine Pläne 
aufgeben und neue politische Schritte mit den Ständen abstimmen. 

Wir haben es hier mit einem bisher nie genügend beachteten Entzug des politi
schen Vertrauens für Georg durch die maßgebliche Gruppe seiner Räte und wohl 
auch eines Großteils der Landschaft zu tun. Diese oppositionelle Gruppe am 
Landshuter Hof wird schon länger bestanden haben; die herzogliche Testaments
konfirmation von 1502 könnte der wesentliche Katalysator für sie gewesen sein 
und Wolfgang Kolberger ihr wichtigster Exponent, dessen Mahnungen an den 
immer mißtrauischeren und von einem immer mehr sich verengenden politi
schen Blickfeld dominierten Herzog seinen politischen Sturz nach langen Jahren 
wertvoller Dienste bewirkten. Zweifellos war Georg mit der Absetzung Kolber
gers auch ein Schlag gegen jene Räte gelungen, die, ohne daß er davon wußte, die 
Überzeugungen des Kanzlers teilten 5 9 8 . Erst jetzt, Ende Oktober 1503, als der 
Herzog krank außerhalb von Landshut gebunden war, wagten sie, beunruhigt 
über die Ankunft Ruprechts in Ingolstadt, eine Intervention beim Herzog. Eine 
Spaltung in der Führungsspitze Niederbayerns zeichnete sich ab - auf der einen 
Seite der Herzog, der von ihm designierte Nachfolger und die ihnen ergebenen 
niederbayerischen und pfälzischen Räte in Ingolstadt, auf der anderen eine 
Gruppe opponierender Räte mit starkem Rückhalt in der Landschaft zu Lands
hut. Hier in der Hauptstadt konnten König Maximilian und Herzog Albrecht IV. 
mit ihrer antigeorgianischen Politik trefflich ansetzen, und das taten sie auch. 
Vom 19.11.-22.11. waren mehrere oberbayerische Adlige und Räte in Lands
hut, um Kontakte zu Gegnern des politischen Kurses Georgs herzustellen. Sie 
erfuhren von den Statthaltern, daß Georg ihnen über seine weiteren Vorhaben 
nichts mehr mitgeteilt habe, daß die Juristen aber bemüht seien, ihm eine Über
tragung des Herzogtums an Ruprecht auszureden 5 9 9 . Georg ließ aber nicht nur 
die Übermittlung von Informationen über seine nächsten politischen Schritte 
nach Landshut stoppen, sondern verbot alle Verhandlungen mit Vertretern 
Oberbayerns und schickte Pfalzgraf Ruprecht in die Stadt, der am 23.11.1503, 
einen Tag nach der Abreise der Münchener Gesandten, in Landshut eintraf 6 0 0. 
Der Widerstand der Räte gegen Georg Findet seinen Niederschlag auch in der 
Erzählung, einem Gegner des Herzogs in Ingolstadt sei es gelungen, die Ausstel
lung von mehreren tausend Gebotsbriefen über die Einsetzung Ruprechts als 
Herzog in Niederbayern durch Hinweis auf angebliche Formfehler zu hinter
treiben 6 0 1. 

Alle diese Vorgänge mußten Georg zeigen, daß ihm zur Verwirklichung seiner 
Ziele nur noch wenig Zeit blieb, zumal sich sein Gesundheitszustand stetig 
verschlechterte. Adam von Törring, einer der Georg treu gebliebenen adligen 

5 9 8 Vgl. die Darstellung Kölners (im Exzerpt Fends, BayStaBi clm 1562, fol. 1), der als 
Mitglied der gleich zu erwähnenden Gesandtschaft nach Landshut im Nov. 1505 die Ver
hältnisse dort aus eigener Anschauung kannte. 

5 9 9 Vgl. die oberbayerischen Berichte vom 19.-24.11.1505 in BayHStA FüS 214, fol. 35 
und 218/1V, fol. 133-140. 

6 0 0 BayHStA FüS 165, fol. 44. 
6 0 1 BayStaBi cgm 900b, fol. 2f. (Fuggerscher Ehrenspiegel). 
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Räte 6 0 2 , berichtete am 15.11. aus Ingolstadt, die Ärzte gäben dem Herzog höch
stens noch eine Woche zu leben 6 0 3. Am selben 15.11. erließ Herzog Georg des
wegen eine Anordnung an Landstände und Untertanen, mit der er (unter Anbrin
gung seines Handzeichens, wie bei seinen Bestallungsurkunden üblich) wegen 
seiner Krankheit 

den hochgebornnen fürsten, unnsern lieben sone, tochterman und vettern, herrn Rue-
prechten . . . alls unnsern negstgesipten frunde, darzw wir für all ander unnser vertrawen 
setzen, 

als „verwallter" seiner Lande bis auf Widerruf einsetzte mit allen Vollmachten 
eines Herzogs 6 0 4. Gleichzeitig wies er die Statthalter in Landshut und Burg
hausen (die sich mehrheitlich gegen ihn gewandt hatten) an, Ruprecht jeweils 
Stadt und Burg zu übergeben . In einem früheren Befehl bereits hatte Georg 
den künftigen Inhaber Landshuts und Burghausens als legitimen Landesherrn 
bezeichnet606. Wie erwähnt, verließ Ruprecht am Tag darauf Ingolstadt und zog 
am 23.11. in Landshut, am 26.11.1503 in Burghausen e in 6 0 7 , noch zu Lebzeiten 
Georgs, wie er später betonte 6 0 8. Durch diese rasche Reaktion gelangen der pfäl
zisch-niederbayerischen Partei offensichtlich auch Kontrolle und Niederhaltung 
der gegnerischen Vertreter in Rat und Landschaft. 

Es ist für das Verständnis der folgenden Auseinandersetzungen sehr wichtig, 
daß es Georg in seinen letzten Lebensmonaten nicht glückte, Ruprechts Legiti
mationsbasis so weit zu sichern, daß daraus unabweisbare Rechtsansprüche 
abzuleiten gewesen wären. Es gelang weder die Verpflichtung der Landschaft 
auf das Testament noch die Einsetzung Ruprechts als Herzog von Niederbayern. 
Letzteres haben die zeitgenössischen Quellen mit feinem Unterscheidungs
gespür aufgegriffen, wenn sie zwischen der beabsichtigten Erbeinsetzung 
Ruprechts und Elisabeths in das Herzogtum („veros heredes sue provincie") und 
der lediglich gelungenen Bestallung Ruprechts „ut gubernatorem" differenzie
ren 6 0 9 . 

Natürlich hatte auch Albrecht IV. seine Bemühungen während dieser Vor
gänge in Landshut und Ingolstadt nicht eingestellt. Mit Matthäus Lang am 
Königshof und dem bereits erwähnten Hans von Paulsdorf, dem später der ent
scheidende Verrat des Testaments nach München nachgesagt wurde, hatte er 
an den beiden für ihn entscheidenden Bezugspunkten des politischen Gesche
hens Vertraute, die ihn über Neuigkeiten auf dem laufenden hielten und seine 
Sache betrieben 6 1 0. Der Herzog suchte den sich abzeichnenden politischen 

6 0 2 Clemens Jäger als Verfasser des Fuggerschen Ehrenspiegels legt ihm die Worte in den 
Mund, lieber diene er dem Teufel in der Hölle als dem Stubenschreiber und Kreuzelbruder 
Albrecht IV. (BayStaBi cgm 900b, fol. 3). 

o ( b Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 18. 
6 0 4 GHA HU 2131. 
6 0 5 BayHStA KbU 6737; NKB 48, fol. 287. 
6 0 6 6.1 1.1503 (vgl. die Übersicht über die letzten Anordnungen Georgs in BayHStA FüS 

215/11, fol. 3 oder K.schw. 13214, fol.8f.). 
607 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 30; BayHStA FüS 165, fol. 44. 
6 0 8 BayHStA NKB 45, fol. 130'f. 
6 0 9 Formulierungen aus dem Seligenthaler Nekrolog (BayHStA K 393/1, fol. 250); ähn

lich BayStaBi cgm 2073/IV, fol. 343f. und clm 1562, fol. 1. 
6 1 0 Vgl. BayHStA KbÄA 1215, fol. 79ff., fol. 369. Vor allem über den Gesundheits

zustand Georgs zeigte sich Albrecht laufend gut informiert. 
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Zwiespalt in Niederbayern zu nutzen und intervenierte bei der Landschaft 
(4.11.1503) und zahlreichen einzelnen Landstädten wegen der Anerkennung 
seiner Erbrechte, die er durch Beifügen zahlreicher Dokumente (Stammbäume; 
Abschriften des Teilungsvertrags von 1392) untermauerte; er warnte auch aus
drücklich vor einer Anerkennung Ruprechts 6 , 1 . Beim König ließ er auf das Aus
gehen des bisher zurückgehaltenen Mahnmandats an Georg vom 24.10.1503 
drängen, da Georg die Einsetzung Ruprechts in Niederbayern betreibe, und hatte 
mit dieser Forderung Erfolg, da Georg sich in Ingolstadt zwei Tage lang weigerte, 
die von Maximilian zu ihm geschickten Gesandten unter Führung des Bischofs 
von Regensburg, eines Wittelsbachers, auch nur anzuhören 6 1 2 . Am 10.11. traf 
denn auch die bereits behandelte königliche Mahnung in Ingolstadt e in 6 1 5 , 
gefolgt von weiteren Mandaten an Reichsstände, die man im Bündnis mit Georg 
vermutete. Diese ließen zwar an Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig, aber 
doch noch den Versuch erkennen, dem niederbayerischen Herzog eine goldene 
Brücke zu bauen, indem der Plan der Übertragung Niederbayerns auf Ruprecht 
der Umgebung des Herzogs zugeschrieben wurde und er selbst frei von Vor
würfen blieb 6 1 4 . Die Huldigung auf Ruprecht aber wurde explizit verboten 6 1 3. 

Die erneute unmißverständliche Kundgebung des königlichen Willens hatte 
Georg den Reichen und die ihm anhängenden Räte in Ingolstadt weiter in die 
Defensive gedrängt. Georg ließ unter Mitwirkung von Dr. Hieronymus de Croa-
ria, der Professor für Kanonistik an der Universität Ingolstadt und auch sein Rat 
war, den Rat der Stadt beschwichtigen und gleichzeitig faktisch absetzen, indem 
er Ingolstadt an drei herzogliche Hauptleute übergab 6 1 6 . Gegen die mahnende 
Aufforderung des Königs ließ Georg der Reiche noch am 10.11.1503 ein förm
liches Appellationsinstrument aufrichten, in dem er die „comminatio" Maximi
lians als nicht rechtsförmig ergangen bezeichnete und ihr deshalb die Anerken
nung verweigerte. Gleichzeitig legte er eine vorsorgliche Appellation bei Papst, 
König, Kurfürsten und Fürsten e in 6 1 7 . Sogar an den Schwäbischen Bund wandte 
er sich noch wegen der Aktivitäten Albrechts I V . 6 1 8 . 

Erwähnt werden müssen noch die Maßnahmen des engsten politischen Ver
bündeten Georgs der letzten Jahre, des Pfalzgrafen Philipp. Er hatte gezielt auf 
den Antritt des niederbayerischen Erbes durch seinen Sohn Ruprecht hingearbei
tet und ließ diesem nun natürlich entsprechende Unterstützung zukommen. Eine 
pfälzische Quelle von 1503/04 zeigt deutlich, daß die Kriegsvorbereitungen 
Philipps schon 1503 in Gang kamen 6 1 9, und bereits im November schickte der 

6 , 1 BayHStA KbÄA 1215, fol. 39f.; FüS 218/11, fol.91 f.; BayStaBi cgm 1598, fol.9 -19 
(Zayner). Georg befahl dem Ingolstädter Rat, sich nicht um dieses Schreiben zu kümmern. 
Albrecht IV. betrieb auch persönliche Kontakte der ober- zur niederbayerischen Landschaft 
(vgl. BayHStA FüS 215/11 fol. 3 u. 218/IV, fol. 133- 140). 

b n BayHStA KbÄA 1215, fol. 38, fol. 79-81 (Briefwechsel Albrecht IV. - Maximilian 
4./6.11.). 

6 1 3 BayStaBi cgm 1934, fol. 2. 
6 . 4 Vgl. das königliche Mandat an den Bischof von Bamberg, Augsburg 16.11.1503 

(BayHStA NKB 63, fol. 302f.). 
6 . 5 BayStaBi cgm 1598, fol.20'f. (Zayner). 
6 1 6 Ebda., fol. 19'. Zu de Croaria ( t 1527) vgl. Wolff, 265. 
6 . 7 BayHStA NKB 63, fol. 278'f. 
6 . 8 BayHStAKbÄA 1215, fol. 130. 
6 1 9 Es handelt sich um das sog. „Reißbuch* von 1503/04 (GLA 67/873; ediert von Fried

rich von Weech: Das Reißbuch anno 1504. Die Vorbereitungen der Kurpfalz zum bairi-
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Kurfürst Truppen nach Niederbayern, was Maximilian als Zeichen für die Kom-
promißlosigkeit seiner Gegner wertete 6 2 0. Gleichzeitig, also während Georg 
noch lebte, wurden eine kurpfälzische Gesandtschaft und zwei weitere pfälzi
sche Räte im Namen der Erbin Elisabeth an den Königshof geschickt, um, auch 
durch die Bestechung königlicher Räte, die Anerkennung des Erbrechts Elisa
beths und die königliche Belehnung für sie und ihren Mann mit Niederbayern zu 
erreichen; Herzog Georg sei damit einversanden621. Die Initiative erscheint hier 
als klar an die Pfälzer übergegangen, doch handelten sie sicher mit Wissen und 
Willen Herzog Georgs. Manchen aus einigem zeitlichen Abstand schreibenden 
Chronisten gilt denn auch Pfalzgraf Philipp (und nicht Ruprecht oder Georg) als 
treibende Kraft hinter den geschilderten Aktionen von 1503 wegen seines Hasses 
auf Maximilian 6 2 2 . Ruprecht sei ganz abhängig gewesen von den ihn umgeben
den, von seinem Vater eingesetzten Räten, die auf das Geld des Burghausener 
Schatzes für die Kriegsführung gesetzt hätten. Dieser Schatz habe auch viele aus 
dem niederbayerischen Adel auf die pfälzische Seite gezogen623. 

Herzog Georgs letzte politische Anordnung bestand darin, am 25.11.1503 die 
Landstände für den 10.12. wohlgerüstet zu sich nach Ingolstadt zu bestellen, 
auch für den Fall seines inzwischen eintretenden Todes 6 2 4. Nochmals erwähnt 
wird der Herzog in Briefen seiner in Ingolstadt weilenden Räte vom 26./ 
29.11.1503, die allerdings schon geprägt sind von der Erwartung seines baldi
gen Todes 6 2 5. 

5. Der Tod des Herzogs und die unmittelbaren Reaktionen 

Unsere besten Quellen für die letzten Monate Georgs des Reichen sind neben 
der Chronik des Ingolstädter Stadtschreibers Andreas Zayner die Landshuter 
Ratschronik und ein in München mehrfach überlieferter Bericht mit dem Titel 
„Weilennd Hertzog Georgens absterben, begrebnus unnd wie Er besungen wor
den ist", den Lorenz Westenrieder 1789 als Bericht eines Augenzeugen zum 
Druck beförderte 6 2 6 . Sie alle berichten übereinstimmend 6 2 7 , daß Herzog Georg 
am 1.12.1503 zwischen 6 und 7 Uhr morgens starb, und zwar während des 
Evangeliums einer Messe, der er in einem Sessel sitzend beiwohnte, in der oberen 

sehen Erbfolgekriege. In: ZGORh 26 (1874), 137-264). Erwähnenswert sind in diesem 
Zusammenhang auch Maßnahmen des Kurfürsten von 1502/03, die zeigen, daß er mit 
einem persönlichen Eingreifen in die Kämpfe und seinem Tod rechnete. Er faßte nämlich 
ein Eventualtestament ab und verpflichtete den Mainzer Erzbischof auf die Anerkennung 
des Kurprinzen Ludwig als seines Nachfolgers (GLA 43/750 bzw. 43/362). 

6 2 0 BayHStA KbÄA 1215, fol. 123 (Maximilian an Albrecht IV. 21.11.1503). 
6 2 1 BayHStA NKB 63, fol.284-287, fol. 312-314. 
b " 2 Vgl. dazu und zum Folgenden Leib, Annales maiores, 543 f.; Trithemius, 602f.; dazu 

Dorrer, 101 f. Entsprechend übrigens auch ein Brief Matthäus Längs an Zyprian Sernteiner 
vom 23.12.1503 (zitiert bei Wurstbauer, 50). 

6 2 3 Fuetrer,232,243f. 
6 2 4 BayHStA FüS 215/11, fol. 3; BayStaBi cgm 1598, fol. 58 (Zayner); Landshuter Rats

chronik, 348. 
6 2 5 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 22, 23. 
6 2 6 GHA HU 2110; BayStaBi cgm 1955, fol.21-27 (Abschrift wohl des 16Jh.); cgm 

1956, fol. 23-29 (weitere Abschrift); Westenrieder, Beyträge, I I , 222-233. 
6 2 7 BayStaBi cgm 1598, fol.23 (Zayner); cgm 1934, fol. 1 f. (Entwurf Zayners); Lands

huter Ratschronik, 347 f.; Westenrieder, Beyträge, I I , 222. 
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großen Stube des Neuen Schlosses zu Ingolstadt. Unmittelbar zuvor hatte er 
anscheinend nochmals Ruprecht zum Erben seines Landes erklärt und dann die 
Sterbesakramente und zweimal die Kommunion empfangen628. Der Leichnam 
des Herzogs wurde vom Ingolstädter Stadtarzt Michael Schmid seziert, um die 
Ursache für die Leibschmerzen, unter denen Georg gelitten hatte, zu ergründen. 
Bei der Sektion fand man das Herz gesund, die Leber aber „als sey sy ersotten und 
foller beser blättern gewesen"629. Die Eingeweide wurden in einer herzförmigen 
Bleiurne in der Fürstengrablege der Ingolstädter Liebfrauenkirche beigesetzt630. 
Neben den angegebenen Quellen überliefert auch der Seligenthaler Nekrolog
eintrag das richtige Todesdatum und den Sterbeort Georgs des Reichen 6 3 1. 

Dies sind unsere einigermaßen gesicherten Erkenntnisse über den Tod Herzog 
Georgs. Daneben existiert eine Vielzahl von Darstellungen, die das Sterben des 
Herzogs ausführlich und phantasievoll erzählen, zu einem moralisierenden 
Rührstück ausschmücken und große Breitenwirkung erlangten, etwa im zweiten 
Band der 1662 unter dem Namen des bayerischen Kanzlers Johannes Adlzreitter 
von Tettenweis erschienenen bayerischen Geschichte des kurfürstlichen Beicht
vaters JeanVervaux SJ (1586-1661) oder in der seitdem ausgehenden 17.Jahr
hundert zusammengestellten Seligenthaler Klosterchronik 6 3 2. Sie alle gehen 
zurück auf die entsprechende Stelle des um 1555 vom Augsburger Ratsdiener 
Clemens Jäger (1500-1561) unter dem Namen seines Auftraggebers Hans 
Jakob Fugger abgefaßten Ehrenwerks auf das Haus Habsburg, das in frei erfun
dener, dabei von der Panegyrik auf Maximilian getragener Ausschmückung des 
überlieferten Faktengerüstes folgendes berichtet 6 3 3: Nach dem Abschied 
Ruprechts von Ingolstadt legte Georg im Wissen um den nahenden Tod bei 
einem Ingolstädter Barfüßermönch die Beichte ab und sagte ihm dabei, er könne 
allen Menschen verzeihen bis auf Herzog Albrecht, der ihn mit List um sein Land 
habe bringen wollen. Daraufhin bestellten die Räte einen neuen, gelehrten 
Beichtvater, der den Herzog kannte 6 3 4. Dieser redete den Fürsten mit dem Vor
namen an und stellte ihm in einer Mahnpredigt die Vergänglichkeit des weltlichen 
Ruhms vor Augen. Um die Vergebung Gottes und das ewige Heil zu erlangen, 
müsse er allen vergeben. Auch müsse er daran denken, daß er anderen Menschen 
Leid zugefügt habe, vor allem seiner Ehefrau durch seine Hurereien. Nach eini-

6 2 8 Der Bericht in einer anonymen Geschichte des Erbfolgekriegs (BayHStA FüS 165, 
fol. 44') wird bestätigt durch die Rede des pfälzischen Rats Graf Ludwig von Löwenstein 
vor der Landshuter Landschaft am 14.12.1503 (Krenner 14, 41 ff.). 

6 2 9 BayStaBi cgm 1598, fol.23 (Zayner). 
6 3 0 Westenrieden Beyträge, I I , 223. 
6 3 1 BayHStA K 393/11, fol. 360; Original im Klosterarchiv Seligenthal, Necrologium 

Saeldentalense, fol. 338. Den 1.12.1503 nennt auch Aventin in seinem Hauskalender 
(Sämtliche Werke, VI , 9). 

6 3 2 Adlzreitter, 218L; Klosterarchiv Seligenthal, A I , pag. 476-478 (dazu Schneider, 
140). Vgl. weiter Meidinger, I , 159 und Staudenraus, Chronik, 212. 

6 3 3 BayStaBi cgm 900b, fol .4-6 (Abschrift (ohne Bilder) vom Original cgm 896, 
fol. 188ff. = Mikrofilm 1474 der BayStaBi); entsprechende Übernahme bei Fugger-Birken, 
1145f. Die Art der Darstellung des Todes Georgs hat bereits Riezler, Baiern, 581 Anm. 4 
bezweifelt. Allgemein zum Quellenwert des „Fugger" Ranke, 377-388 und Schnabel, 
Quellen und Darstellungen, 121 -124, daneben auch Ehses, 18—21. 

6 3 4 Die fürstlichen Beichtväter des Spätmittelalters kamen in der Regel aus den Bettel
orden (Hashagen, 410). Westenrieder, Beyträge, I I , 223, erwähnt einen Ellwanger Chor
herren als Beichtvater Georgs. 
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ger Zeit ließ Georg der Reiche diesen Beichtvater wieder zu sich rufen und eine 
Messe lesen. Beim Agnus Dei ließ er sich im Bett aufrichten und das Kruzifix 
bringen, küßte es weinend und vergab all seinen Feinden 6 3 5. Dann empfing er 
Absolution und Eucharistie, betete um einen guten Tod und starb am 
30.11.1503 (sie!). Bei der Obduktion wurde in seinem Magen ein hühnerei
großer Stein gefunden636. 

Wie angedeutet ist diese Erzählung von Interesse für die Sicht von Georg aus 
einigem zeitlichen Abstand und überhaupt für die Sicht des Sterbens eines Für
sten am streng katholischen Hof von München im 17. Jahrhundert und hat des
wegen auch weite Verbreitung gefunden; mit der gesicherten Faktengrundlage 
aber hat sie, wie am deutlichsten das falsche Todesdatum zeigt, über weite Strek-
ken nichts zu tun. 

Schon während der schweren Krankheit Herzog Georgs waren sich seine Räte 
in Ingolstadt einig, daß man seinen Tod so lange wie möglich verheimlichen 
müsse, um die Rüstungsmaßnahmen weitertreiben und die Stellung Ruprechts 
ausbauen zu können . Da auffälligerweise in den Werken der Münchener 
Beobachter das genaue Todesdatum Georgs fehlt oder falsch angegeben is t 6 3 8 , ist 
es durchaus wahrscheinlich, daß dies für eine gewisse Zeit gelungen ist. Nach 
Zayners Bericht glückte die Geheimhaltung vier Tage lang, denn am Abend des 
5.12. sei der Tod des Landesfürsten im Ingolstädter Franziskanerkloster erst
mals verkündigt und danach der Leichnam vom Schloß in die Frauenkirche über
führt worden, wo eine Vigil und am nächsten Tag ein Seelamt gehalten worden 
seien 6 3 9. Allerdings hatten die Räte bereits in einem Rüstungs- und Erkundungs
aufträge auf dem Nordgau betreffenden Brief an den pfälzischen Viztum zu 
Amberg, Ludwig von Eyb, vom 1.12.1503 die Nachricht vom Tod des Herzogs 
am Morgen desselben Tages über Land weitergegeben640. Als Albrecht IV. mit 
einem Brief der Landshuter Statthalter und Räte vom 4.12. offiziell über den Tod 
seines Vetters informiert wurde, wußte er über die Münchener Kanzlei bereits 
Bescheid; er ordnete die Beschickung des von Georg ausgeschriebenen Landtags 
und ein Rüstungsaufgebot an 6 4 1 . Noch früher als er wußte allerdings, wohl über 
Eyb, Pfalzgraf Philipp in Heidelberg vom Tod Georgs und schickte sofort 
Gesandte zur niederbayerischen Landschaft642. 

So konnte die intendierte Geheimhaltung des Todes Georgs des Reichen ihren 
Zweck offensichtlich nicht erfüllen, der pfälzisch-niederbayerischen Seite 
einen gewissen Zeitvorsprung zu verschaffen. Überhaupt verbreiteten sich 
Nachrichten vom Tod regierender Fürsten im ausgehenden 15. Jahrhundert recht 
rasch 6 4 3. Ein Blick auf die Itinerare Albrechts IV. und König Maximilians zeigt 

6 3 : > „Omne odium depono" (Adlzreitter, 219); „Dimitte dimittenti" (Staudenraus, Chro
nik, 212). 

6 3 6 Vgl. Wurstbauer, 50 (Brief Matthäus Längs vom 23.12.1503). 
6 3 7 Vgl. Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 18, 22, 23. 
6 3 8 Veit von Ebersberg weiß nur vom Advent 1503 (BayStaBi clm 1229, fol. 109); Kölner 

nennt den 29.11. (im Exzerpt Fends BayStaBi clm 1562, fol. 1'). 
6 3 9 BayStaBi cgm 1598, fol.23f. Fugger (cgm 900b, fol. 5) hat drei Tage, ein „Spruch 

vom Bayerischen Krieg" „etlich tag" (cgm 1955, fol. 28). 
6 4 0 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 24. 
6 4 1 Nach BayHStAKbÄA 1215, fol. 149ff., fol. 156ff. 
6 4 2 Ebda., fol. 154 (4.12.). 
6 4 3 Einige auf Maximilian I . bezogene Beispiele dafür bei Schaff er, Nachrichten verkehr, 
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nochmals den engen Kontakt zwischen beiden in den entscheidenden Tagen des 
November und Dezember 1503 6 4 4. Der Oberbayer war spätestens seit dem 
15.11. beim König in Augsburg, wohin wohl die Nachricht vom Tod Georgs im 
nahen Ingolstadt rasch gelangte; dann kam Albrecht am 5.12. nach Ulm, wo 
Vertreter des Schwäbischen Bundes versammelt waren und wo auch Maximilian 
seit dem 8.12. nachzuweisen ist. Noch um die Weihnachtszeit finden wir in Biber
ach den oberbayerischen Herzog in der Umgebung des Königs, der Mitte Januar 
1504 nach Innsbruck zurückkehrte. Spätestens am 6.12.1503 jedenfalls war 
Maximilian über Georgs Tod, der inzwischen ja auch in Ingolstadt publik 
gemacht worden war, informiert 6 4 5. Er rechnete mit Auseinandersetzungen um 
das niederbayerische Erbe, auch früh mit einem Krieg und mußte seine Rom
pläne nun endgültig aufgeben646. Albrecht IV. verstand es, sich in den letzten 
Lebensmonaten Georgs durch ständige persönliche Präsenz beim König und 
beim Schwäbischen Bund legitimatorischen und machtpolitischen Rückhalt für 
die Übernahme Niederbayerns zu schaffen. Von direkten Kontakten zu Georg 
vor dessen Tod wissen wir nichts und auch die Verhandlungen mit den nieder
bayerischen Landständen waren wichtig, aber nicht entscheidend für Albrecht. 
Entscheidend für ihn waren vielmehr die öffentliche Legitimation seiner Rechte 
durch das Reichsoberhaupt und die Sicherung der Hilfe der wichtigsten Militär
macht im süddeutschen Raum, des Schwäbischen Bundes. 

108. Vom Tod seines Vaters Friedrich I I I . in Linz hatte Maximilian im nahezu 300 km ent
fernten Innsbruck am nächsten Tag bereits Kenntnis. 

6 4 4 Für Maximilian zusammengestellt aus: HHStA Max. 13 (vgl. auch Vodosek, 
158-163); für Albrecht IV. aus BayHStA KbÄA 1215 und GLA 77/5313. 

6 4 5 Vgl. die Berichte aus Ulm (5.12.) und Augsburg (6.12.) bei Sanuto, V, 545, 570. 
b 4 6 Vgl. Sanuto, V, 545 und den Brief Matthäus Längs an Sernteiner 12.12. (zitiert bei 

Wurstbauer, 43) sowie Vodosek, 31-34. In seinem „Weißkunig", Kap. 186, betont Maxi
milian selbst, der sich abzeichnende Erbfolgekrieg habe ihn am Zug nach Rom und damit 
am Angriff auf die Stellung Frankreichs in Italien gehindert. 
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K. Reichspolitische Aspekte des Landshuter Erbfolgekriegs 
1504/1505 

I . B e m e r k u n g e n zur B ü n d n i s k o n s t e l l a t i o n 

Während Albrecht IV. in den Auseinandersetzungen um das georgianische 
Erbe nicht nur auf die Hilfe des Königs und des Schwäbischen Bundes, sondern 
aufgrund um die Jahreswende 1503/04 geschlossener Bündnisverträge auch auf 
die Unterstützung wichtiger, teilweise mit der Pfalz verfeindeter Reichsfürsten
tümer wie Württemberg 1 , Brandenburg2, Hessen3 sowie der Reichsstadt Nürn
berg 4 und der vielen Stände des Bundes in Schwaben5 setzen konnte 6 , findet sich 
in der Literatur immer wieder der Hinweis auf zwei auswärtige Königreiche, bei 
denen angeblich Georg der Reiche und sein Schwiegersohn Pfalzgraf Ruprecht 
Unterstützung gefunden haben sollen, nämlich Böhmen und Frankreich7. Des 
öfteren sind damit Vorwürfe an Herzog Georg wegen der Verbindung mit frem
den Mächten gegen die Ansprüche eines Verwandten verknüpft 8. Aufgrund 
einer kritischen Überprüfung der Literatur anhand der Quellen soll im folgenden 
aufgezeigt werden, welche Rolle die Könige von Böhmen und Frankreich tat
sächlich im Streit um das Erbe an Niederbayern spielten. 

Böhmen betreffend wurde bereits dargestellt, wie Georgs Teilnahme am 
Ungarnzug Maximilians von 1490 und das damit verbundene Eintreten gegen die 
jagiellonischen Thronfolgeansprüche in Ofen das Verhältnis des niederbayeri
schen Herzogs zu seinem Schwager Wladislaw, der seit 1471 König von Böhmen 
und seit 1490/91 auch König von Ungarn war, verschlechtert hatte und wie 
Georg sich aus Angst vor weitergehenden reichs- und territorialpolitischen 
Interventionen Wladislaws 1491/92 um eine Annäherung an den Jagiellonen 
bemühte. Daran anschließend ist zunächst festzuhalten, daß die bayerischen 
Beziehungen zu Böhmen noch weniger als in anderen Fällen der Staatenwelt des 
15. [ahrhunderts allein mit den Beziehungen zum böhmischen König gleich
zusetzen sind, was mit folgenden Fakten zusammenhängt: 

1 BayHStA KbU 11843, 11862 (15.12.1503). 
2 StAN BayB 10, fol.8-13 (Heiratsabrede 31.12.1503), fol. 14-20 (Einung 

30. 12.1503). 
3 Krenneri 4, 707 f. (1.1.1504). 
4 BayHStA KbU 24256, 32385 (Hilfsvertrag und Einung 2.2.1504). 
5 Vgl. das iMaterial in BayHStA KbÄA 1215, fol. 149ff. und Klüpfel, Urkunden, 

483-505. 
6 Vgl. die Übersichten in BayHStA StV 1036, fol. 84'-102 und BayStaBi clm 1562, fol. 1 

sowie Doeberl, 333; Volkert, Oberpfalz, 1297 und Ziegler, Staatshaushalt, 265. 
7 Ranke, 97; Löwenthal, 7; Hruschka, 59f.; Vodosek, 30f. Vgl. schon Fugger-Birken, 

1144. 
8 Fessmaier, 103; Häusser, 464. 
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- Das Königtum Georg Podiebrads (1458-1471) und seine Versuche, eine 
autochthone, aber mit Legitimitätsdefiziten behaftete Dynastie zu etablieren, 
verursachten ebenso wie die vielfältigen und einander überkreuzenden 
Ansprüche der Habsburger, der Jagiellonen und Matthias' von Ungarn mit 
ständigen Auseinandersetzungen und Mehrfachbesetzungen des Throns eine 
im 15. Jahrhundert sehr instabile Lage des böhmischen Königtums. 

- Dem stand die wichtige Rolle gegenüber, die der böhmische Adel spielte9. 
Dies galt zunächst für die religiöse Frage, in der Katholiken und gemäßigte 
Utraquisten einerseits und strenge Anhänger Hus'andererseits einander bis 
zum Kuttenberger Religionsfrieden von 1485 1 0 in potentieller Bürgerkriegs
gefahr gegenüberstanden. Die tonangebende Rolle im böhmischen Adel kam 
den zumeist katholischen, in Südwestböhmen auf großen Grund-, teilweise 
sogar Territorialherrschaften sitzenden Magnatengeschlechtern zu (z.B. Ro
senberg, Sternberg, Guttenstein, Riesenburg), die ihren Einfluß noch weiter 
steigern konnten, nachdem König Wladislaw nach 1490 zumeist in Ungarn 
residierte. Sie kontrollierten diehohen Landesämter und - was besonders in der 
Landesordnung von 1500 deutlich wird — die gesamte böhmische Landesver
waltung 1 1 . Oft waren sie auch Lehns- oder Pfandnehmer der bayerischen Her
zöge, denengegenübersietrotzdemmitgroßemSelbstbewußtsein auftraten12. 

- Schließlich ist auch noch festzuhalten, daß es im Bereich des Bayerischen Wal
des keine fixierte Grenze zwischen Bayern und Böhmen gab. 

Vor diesem Hintergrund sind die lokalen Grenzirrungen und ihre Folgen ein 
gutes Beispiel für die Eingangsthese von der Nichtreduzierbarkeit der bayeri
schen Beziehungen zu Böhmen auf die Beziehungen zum böhmischen König. Die 
Hauptfurcht im Bayerischen Wald und auf dem Nordgau galt nämlich seit der 
Hussitenzeit den kriegerischen Auszügen des böhmischen Adels, also quasi 
„nicht-staatlichen" oder „nicht-königlichen" Kleinkriegen, die dennoch das 
(Schreck-)Bild vom Nachbarn entscheidend prägten 1 3 und das ganze 15. Jahr
hundert durchzogen. Als Beispiel für einen solchen Regionalkonflikt durch „Her
ausziehen" der Böhmen und Übergriffe auf Rechte und Besitzungen der Wittels
bacher sei die Fehde des königlichen Hauptmanns und Kammermeisters Burian 
von Guttenstein gegen die Nothaft zu Wernberg 1476 genannt14, die die Wittels
bacher zu mehreren Abreden über Rüstungs- und Sperrmaßnahmen „wider un
ser veindt, die Beheim, die unns unnser land und leut beschedigen" veranlaßte l D . 
König Wladislaw äußerte sich zwar gegen solche „plackerey" 1 6 , verbot aber 
gleichzeitig, einen ihm verbundenen Diener festzusetzen. 1480 warnte der nie
derbayerische Pfleger zu Bärnstein im unteren Bayerischen Wald Herzog Georg 
vor dem von König Wladislaw geforderten Ausbau des Saumwegesystems des 

9 Vgl. Palacky 5/1, 595ff.; Eberhard, 552, 341; Hoensch, 155, 165f. 
1 0 Dazu Palacky 5/1,272-275. 
1 1 Vgl. Hoensch, 167 f., 172, 177 zu den ständestaatlichen Tendenzen in Böhmen. 
1 2 Vgl. BayHStA KbÄA 236, fol. 11-18 (Jan v. Janowitz an Gesandte Albrechts IV. 

1496). 
| J Volkert, Oberpfalz, 1324- 1326; Stieber, 112—114. Auf ähnliche Erscheinungen am 

Bodensee zwischen Eidgenossen und Schwaben weist Maurer, 26, hin. 
1 4 Material dazu in BayHStA KbÄA 233, fol. 9-118 und KbÄA 277, fol. 89' ff. 
1 5 BayHStA KbÄA 233, fol. 58. 
1 6 Ebda., fol.60. 
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„Goldenen Steigs" zur Wagenstraße, da diese den kriegerischen Böhmen das 
Eindringen in Bayern erleichtern werde 1 7. Die lokalen Übergriffe des böhmi
schen Adels im bayerischen Grenzraum 1 8 begründeten seit 1421 eine Tradition 
gesamtwittelsbachischer Sicherungseinungen auf dem Nordgau 1 9, so 1430 2 0, 
1475 (auf 10 Jahre)21, 1486 (auf 10 Jahre; mit Offensivklausel)22 und noch 
1516 und 1524 2 \ König Ladislaus Postumus von Böhmen hatte den Herzögen 
Albrecht I I I . und Ludwig 1454 versprochen, auf dem nächsten Landtag alle 
Übergriffe gegen Bayern zu verbieten2 4. Ähnliche, aber ebenfalls wirkungslose 
Versicherungen gab König Wladislaw 1483 gegenüber Albrecht IV. ab 2 5 . 

Wie erwähnt, konzentrierte sich Wladislaw nach 1490 auf die Regierung 
Ungarns, residierte vor allem in Ofen und überließ Böhmen dem Einfluß des 
Hochadels26. Auch für Ungarn aber bedeutete seine Regierungszeit (bis 1516) 
einen Verfall der königlichen Macht gegenüber Adel und Ständen, denn als 
„Dobrze Läszlö", als „rex bene", setzte er ihren Aktionen kaum Eigeninitiative ent
gegen27. Die diplomatische Initiative Albrechts IV. von Oberbayern seit 1497 
stand sicher im Zeichen der Neutralisierung der georgianischen Testaments
pläne. Dabei kam dem Herzog entgegen, daß Wladislaw um diese Zeit Rückhalt 
im Reich für sein Vorhaben suchte, sich von seiner als unfruchtbar geltenden 
zweiten Gemahlin Beatrix zu trennen, was ihm 1500 gegen den entschiedenen 
Widerstand Maximilians gelang. 1502 heiratete er dann Anna Candale, Gräfin 
von Foix, eine Nichte des französischen Königs, die ihm 1506 den Kronprin
zen Ludwig gebar28. Gleichzeitig aber schloß Wladislaw trotz des Indigenats-
beschlusses des Pester Reichstags von 1505 Ehe- und Erbvertäge mit Maximi
lian, die 1515 fixiert wurden und zum Erbanfall Böhmens und Ungarns an Habs
burg 1526 führten 2 9 . 

Voll Mißtrauen wegen von ihm vermuteter Hilfsbitten des Landshuters an 
Wladislaw zur Durchsetzung des Testaments gab Albrecht IV. seinen Beamten 
auf dem Nordgau Ende 1497 die Anweisung, Georgs Taidingsgespräche zwi
schen Pfalzgraf Otto I I . von Mosbach und dem böhmischen Magnaten Heinrich 
von Plauen sorgfältig zu verfolgen^0. 1498-1500 plante Albrecht eine Erneue-

1 7 BayHStA KbÄA 234, fol. 1-6. 
1 8 Weitere Beispiele im Herbst 1481 (ebda., fol: 139ff.),- Sommer 1482 (ebda., 

fol. 175ff.), Sommer 1494 (KbÄA 235, fol. 217ff.), Sommer 1495 (ebda., fol.279) und 
Sommer 1499 (KbÄA 236, fol. 181). 

19 Moraw, Pfalzgrafschaft, 93. 
20 Schaab, Kurpfalz, 150f. 
2 1 GHA HU 769. 
2 2 Ebda. 780= RTA 1, Nr. 592. 
2 3 StAL Staatsverwaltung 587, fol. 1 - 3 bzw. GHA Pfälzer und Pfalz-Neuburger Akten 

2379a, fol. 134ff. 
2 4 BayHStA KbÄA 229, fol. 169. 
2 5 BayHStA KbÄA 234, fol. 188, 196 (mit Gegenvorhaltungen). 
26 Hoensch, 167 f.; Palacky 5/1,331 ff. 
27 Nehring, Legitimitätsvorstellung, 115; Hoensch, 169; Bäk, Königtum und Stände, 

65; Fessler-Klein, 252. 
28 Fessler-Klein, 271 f.; Palacky 5/IL 59f.; Hoensch, 171; Wiesflecker, Maximilian, I I , 

167 f. u. 111,307-312. 
2 9 Bäk, Königtum und Stände, 65-68; Palacky 5/II, 119, 152, 164f., 333-342; Wies

flecker, Maximilian, I I I , 321-337. 
5 0 BayHStAKbÄA 1256, fol.416. 
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rung der oberbayerisch-böhmischen Einung von 1472 3 1, die aber nicht zustande
kam. In der Anfangsphase des Augsburger Reichstags 1500 lassen sich sogar Ele
mente einer politischen Abstimmung zwischen Herzog Albrecht und dem König 
wegen eines allgemeinen Türkenzugs erkennen32. 

Diese relativ engen Kontakte im Zusammenhang mit den Bemühungen Al
brechts, sich gegen Georgs Testamentspläne Rückhalt zu verschaffen, bedeu
teten nun aber keinesfalls, daß König Wladislaw sich nach dem Tod des Nieder
bayern sofort auf aktive Unterstützung Albrechts durch Truppenhilfe festgelegt 
hä t te 3 3 . Im Sommer 1504 machte Wladislaw seine prinzipiell neutrale Haltung 
deutlich, indem er sowohl Albrecht I V . 3 4 als auch Pfalzgraf Ruprecht3 5 unter 
dem Hinweis auf die angebliche Türkengefahr Zusendungen von Hilfstruppen 
verweigerte. Es wäre also vorschnell, König Wladislaw als Bündnispartner der 
niederbayerisch-pfälzischen Seite im Landshuter Erbfolgekrieg zu bezeichnen3Ö. 
Der König selbst wahrte vielmehr faktische Neutralität und versuchte sich Ende 
1504 sogar als Vermittler 3 7. Dagegen unterstützten zahlreiche böhmische 
Adlige und Knechte Niederbayern-Pfalz. Die berühmt-berüchtigten „Böhmen", 
die König Maximilian im September 1504 in der Schlacht am Wenzenberg 
besiegte , kamen also nicht vom Böhmenkönig in Ungarn, der andererseits auch 
nichts dagegen unternahm, daß Westböhmen den Pfälzern als wichtiges Gebiet 
für Truppenanwerbungen diente3 9. Wladislaw handelte lediglich insofern gegen 
die Interessen der Erben Georgs, als er 1504 zahlreiche niederbayerische und 
pfalz-mosbachische Lehen der Krone Böhmen an seinen Oberstkanzler Albrecht 
von Kolowrat und die Herren von Guttenstein verlieh 4 0. 

Wegen der Beziehungen zu Frankreich haben seit der Einschätzung Rankes, 
die Pfalz habe als Träger der „europäischen Opposition gegen Österreich" vor 
allem mit Frankreich „ausführlich in gutem Einvernehmen" gestanden41, be
sonders die kurpfälzischen Schutz-, Hilfs- und Pensionsverträge mit dem fran
zösischen König im Mittelpunkt der - zumeist stark pejorativen — Urteile über 
die Reichs- und Außenpolitik der Pfalzgrafen Friedrich und Philipp gestanden42. 
In einem ersten Vertrag vom April 1453 sagten sich König Karl VII . (1422 bis 
1461) und Kurfürst Friedrich der Siegreiche gegenseitig Schutz und Hilfe zu 4 3 . 
Diese Einung wurde, ergänzt um eine Soldzusage des französischen Königs, 
im September 1492 zwischen Karl VI I I . (1483-1498) und Kurfürst Phil-

5 1 Material und Entwürfe dazu: BayHStA KbÄA 236, fol. 200-207 und KbÄA 1141, 
fol.31-35. 

5 2 BayHStA KbÄA 236, fol.216ff. Zu den Hintergründen vgl. Baczkowski, Versuch, 
439. 

3 3 BayHStA KbÄA 237, fol. 298f. (Dez. 1503). 
3 4 BayHStA KbÄA 1221, fol. 152. Dagegen berichtet Palacky 5/II, 88-92 von klaren 

Stellungnahmen Wladislaws zugunsten Albrechts. 
3 5 BayHStA FüS 215/1, fol. 20; PNA 5212, fol. 65'. 
3 6 So Richter, 111 Anm. 14 und Schaab, Kurpfalz, 214. 
3 7 BayHStAKbÄA 1223, fol.99. 
3 8 Weisskunig, Kap. 193; Wiesflecker, Maximilian, I I I , 186-192. 
i 9 Palacky 5/11, 88f.; Würdinger, Kriegsgeschichte, 373. 
4 0 BayHStAKbÄA 1256, fol.357f. Vgl. Hoensch, 173. 
41 Ranke, 107 bzw. 97. 
4 2 Vgl. Häusser, 427, der von „Sündengeld" und v.a. Bezold, 11 f., 15f., der von einem 

„Krebsschaden" spricht. 
4 3 BayHStA Kurpfalz U 1657. Vgl. Riezler, Baiern, 555 Anm. 1 und Bezold, 14. 
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i pp 4 4 und im Dezember 1500/Januar 1501 zwischen Ludwig X I I . (1498-1515) 
und Philipp 4 3 erneuert. Vor allem durch die teilweise simplifizierende Darstel
lung der diplomatischen Geschichte des Landshuter Erbfolgekriegs durch Wies
flecker und seine Schule wurde diesen Verträgen und ihrer angeblichen Neutrali
sierung durch Maximilian eine zu wichtige Funktion für die Kriegsentscheidung 
zugemessen46: Danach hätte Pfalzgraf Philipp als Verbündeter König Ludwigs 
von Frankreich mit dessen Hilfe rechnen können; diesen Rückhalt aber habe 
Maximilian durch die seit Dezember 1503 verhandelten Friedensverträge 
von Blois (22.9.1504) 4 7 dem Pfälzer entziehen und so den Krieg für sich 
entscheiden können. Relativierend zur Bedeutung des Vertrags von Blois als 
Wende des Kriegs hat sich aber bereits Riezler geäußert 4 8 und Angermeier weist 
auf die enge und der Vorstellung von der völligen Ergebenheit Philipps 
gegenüber Frankreich widersprechende Verbindung zwischen König Maximi
lian und dem Pfalzgrafen auf dem Reichstag von 1495 h in 4 9 . Zwar hatten sowohl 
Albrecht IV. in der Zeit des sich formierenden Schwäbischen Bundes und des 
drohenden Verlusts Tirols für Bayern 1487 5 0 als auch Pfalzgraf Philipp nach der 
gelungenen Einung mit den Eidgenossen und in einer Phase neu sich kumulieren
der reichspolitischer Gegensätze 1491 3 1 Bündnisverhandlungen mit Frankreich 
erwogen, doch wichtiger als diese Pläne und die französisch-pfälzischen 
Verträge war wohl — ähnlich wie im Falle Böhmens — die Realität der Perzeption 
der Zeitgenossen, wie sie z.B. in den Vorwürfen an alle (!) Fürsten des Hauses 
Bayern auf dem Reichstag 1495 deutlich werden, sie wollten wegen ihrer 
Verbundenheit mit dem König von Frankreich keine Unterstützung für König 
Maximilian leisten 3 2. Die französischen Verträge der Pfalz spielten jedenfalls 
weder in der Vorgeschichte noch im Verlauf des Kriegs um das Erbe Georgs des 
Reichen eine erkennbare Rolle. 

I I . D i e p o l i t i s c h e S t r a t e g i e K ö n i g M a x i m i l i a n s 

Die diplomatische Vorgeschichte des Kriegs um das Erbe Herzog Georgs33, 
sein Verlauf vom Ausbruch im April 1504 bis zum ersten Waffenstillstand im 
Februar 1505 5 4 und die Bestimmungen des vom König faktisch diktierten 

4 4 GLA 67/826, fol. 115f. oder 77/8233. Vgl. Schaab, Kurpfalz, 212 und Schick, 
76-78. 

4 5 BayHStA Kurpfalz U 1639. 
4 6 Vgl. Wiesflecker, Maximilian, I I I , 108, 133, 436f.; ders.Maximilian (1969), 22f.; 

Roschnitz, 79; Wurm, 97; Vodosek, 100; Tautscher, 130ff. Siehe auch Käser, 104f. 
4 7 Wiesflecker, Maximilian, I I I , 118-135. 
4H Riezler, Baiern, 581 Anm.3. 
4 9 Angermeier, Einltg. zu RTA 5, 51 f. 
5 0 BayHStA KbÄA 1953, fol.83 (April/Mai 1487), KbÄA 976, fol.318-326 (Nov. 

1487), fol.331 -336 (Dez. 1487). 
II BayHStA KbÄA 4470, fol. 253. 
5 2 Erwähnt bei Peter Schmid, Gemeiner Pfennig, 94 Anm. 33, 137 Anm. 31. Auch in 

Maximilians autobiographischer Schrift „Weisskunig" ist das Mißtrauen des Königs gegen
über dem Pfalzgrafen erkennbar (Weisskunig, Kap. 186). 

^ Vgl. dazu v.a. Riezler, Baiern, 583-593; Simmet; Würdinger, Kriegsgeschichte, 
174 -190 und Hruschka, 68-119. 

5 4 Riezler, Baiern, 594-633; Würdinger, Kriegsgeschichte, 190-274; Hruschka, 
136-309 und Wiesflecker, Maximilian, I I I , 164-205. 
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Kölner Schiedsspruchs vom 30.7.1505 sind in der Literatur schon so häufig dar
gestellt worden, daß sie hier nicht noch einmal nacherzählt werden sollen. Die 
Fülle von Übersichten und Arbeiten zum Thema hängt mit der im Vergleich zu 
vielen Regierungsjähren Georgs des Reichen günstigen Lage an erzählenden, 
aber auch an urkundlichen und aktenmäßigen Quellen zusammen. Diese Quel
len sollen im folgenden nicht noch einmal vollständig ausgebreitet, sondern 
gezielt auf die Politik des Königs 1503-1505 hin befragt werden. Intendiert ist 
in diesem Kapitel also weder eine Geschichte des Niederbayerischen Erbfolge
kriegs noch eine Gründungsgeschichte von Pfalz-Neuburg55, doch fehlen 
darf ein Kapitel über die Rolle Maximilians in diesen fahren in einer Geschichte 
der niederbayerischen Reichspolitik 1470-1500 nicht, denn erst vor dem Hin
tergrund seiner komplexen und die meiste Zeit sehr schwierigen Beziehungen 
zu Bayern wird erkennbar, welche Bedeutung der Krieg und die Möglichkeiten 
des nahezu ungehinderten Eingreifens in die innerwittelsbachischen Verhält
nisse für Maximilian haben mußten, sei es auf reichspolitischer Ebene durch die 
Zurückweisung der pfälzisch-bayerischen Hegemonialansprüche und den Wie
deraufstieg Maximilians nach den Jahren seiner Herrschaftskrise im Reich um 
1500, sei es auf territorialer Ebene durch die gewaltige Besitzvermehrung für 
Österreich und Tirol im sog. „Interesse" des Königs. Das Durchgehen der Quel
len soll auch helfen, Bewertungsmaßstäbe für die weit differierenden Urteile der 
wissenschaftlichen Literatur über Maximilians Verhalten im Erbfolgekrieg und 
den vorausgehenden Verhandlungen zu finden; diese reichen von der Apologetik 
der Wiesflecker-Schule36 bis zur Feststellung von Interesse oder sogar Mitschuld 
Maximilians am Krieg 5 7 . Der König hatte sicher sein eigenes, oft vergebliches 
Engagement in den Schlichtungen zwischen dem Kaiser, dem Schwäbischen 
Bund und den bayerischen Herzögen 1489-1492, die ihn oft zur Verschiebung 
oder Aufgabe eigener Pläne gezwungen hatten, nicht vergessen. 1503/04 dann 
bot sich ihm die Chance für eine machtpolitische Lösung, die ihm nicht nur sei
nen Aufwand ersetzen, sondern ihm wieder zur führenden Position im Reich ver
helfen konnte. Primär ging es dem König 1503 -1505 sicher um die Realisierung 
einer solchen Lösung, nur sekundär und nur als Mittel zum Zweck dazu um eine 
„Belohnung" für Albrecht IV. und eine „Bestrafung" von Pfalz-Niederbayern"58. 
Freilich ermöglichte erst der innerdynastische Streit der Wittelsbacher ein derart 
weitgehendes Eingreifen des Reichsoberhaupts. Eine familieninterne Schlich-

5 5 Vgl. dazu Rankl, Staatshaushalt, 10ff.; Volkert, Oberpfalz, 1335-1349, v.a. 
1335-1337 und die Arbeiten von Cramer-Fürtig, Nebinger, Neuburg und Rall, Pfalz-Neu
burg. 

Am deutlichsten in der Dissertation von Tautscher über das Jahr 1504, in der Maximi
lian als von landhungrigen Fürsten umringt dargestellt wird, so daß ihm gar nichts anderes 
übriggeblieben sei, als auch selbst auf Territorialgewinn auszugehen (S. 13). Maximilian, so 
Tautscher weher, versuchte „in seiner Engelsgeduld" „aus rein menschlichen Erwägungen, 
den Krieg zu verhindern" (S. 17, 77); letztlich habe der Krieg Maximilian als „gütigen Men
schen und in dieser Eigenschaft als echt königlichen König" gezeigt (S. 78). Wiesflecker hat 
dann im dritten Band seiner Maximilian-Biographie die königliche Politik 1503-1505 dif
ferenzierter dargestellt und bewertet. 

57 Hobmeier, 174: Rall, Pfalz-Neuburg, 6; Simmet, 1. 
5 8 Vgl. Kraus, Sammlung, 318-320; Rankl, Staatshaushalt, 6; so schon Carl M. v. Are-

tin, Auswärtige Verhältnisse, 5 — 7 und Würdinger, Kriegsgeschichte, 202. Siehe auch Wies
flecker, I I I , 169 f. 
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tung, für die sich etwa Bischof Philipp von Freising, einer der Söhne des Pfalz
grafen und Kurfürsten Philipp, angeboten hatte, hätte einen Zusammenbruch 
der wittelsbachischen Machtstellung im Reich, wie er sich dann ereignete, viel
leicht verhindert5 9. Hellsichtig schrieb Bischof Philipp im Juli 1504: 

Wan ir fürsten von Beyrn anander lang umbtreibt, so muß es doch zulest mit ewr aller 
schaden und nachteil gericht werden 6 0. 

Die Quellen werden den Befund Rankes erhärten, daß der König im Rahmen 
einer für seine Politik bezeichnenden, sehr aktiven und stets mehrgleisig operie
renden Diplomatie sowohl Verhandlungsgeduld als auch echtes Verhandlungs
interesse bewies, dies aber immer ausrichtete an seinen (Territorial-)Interessen, 
in jedem Fall aber in seiner Schiedsrichterrolle als Reichsoberhaupt in keiner 
Weise übergehbar war 6 1 . 

Schon vor dem Tod Georgs des Reichen, dessen Testament von 1496 samt sei
ner Konfirmation von 1502 er sicher kannte, bezeichnete Maximilian die Erb
einsetzung von Georgs Tochter Elisabeth und ihres Mannes Ruprecht von der 
Pfalz als gegen das kaiserliche Lehnsrecht verstoßend und reklamierte sogar sein 
„aigenthumb" am reichslehnbaren Fürstentum Niederbayern, da Georg ohne 
legitime männliche Erben sei 6 2. In der Tat war die Erbverfügung Georgs ein Ver
stoß gegen die Normen des Reichslehnrechts. Zwar gab es oft genug Fälle, in 
denen Reichslehnbare über ihre Fürstentümer wie über dynastischen Privat
besitz verfügten und dafür fest mit der Zustimmung des Kaisers rechneten, doch 
im Fall Niederbayerns ging es um eine politische Frage erster Größenordnung im 
Reich 6 3. Im „Weißkunig", dem 1512/14 vom königlichen Sekretär Marx Treitz-
sauerwein nach Diktaten des Königs zusammengestellten autobiographischen 
Werk Maximilians 6 4, das vor allem über seine Kriegstaten berichtet und dem ein 
hoher originärer Quellenwert für seine Sichtweise auch des Landshuter Erbfol
gekriegs zukommt 6 5, erwähnt Maximilian auch das Testament Georgs des Rei
chen und fährt fort: 

Soli che verschreibung thet er an des weisen kunigs [Maximilians] wissen und willen; 
darzu so waren zwen fürsten im leben, genannt Bairen, die waren naturlich lehen- und 
swerterben, dardurch der vorgenannt fürst sein land dem weisen kunig fellig machet66. 

Von den oberbayerischen Herzögen, so Maximilian weiter, sei er um Hilfe und 
Handhabung ihrer Rechte angerufen worden; er habe auf eine Einziehung Nie
derbayerns zugunsten des Reichs verzichtet und sich um eine Vermittlungs
lösung bemüht, bis dann Ruprecht Landshut und Burghausen gewaltsam ein
genommen habe, worauf es zu Reichsacht und Krieg gekommen sei 6 7. 

59 Hüusser, 490; Würdinger, Kriegsgeschichte, 184. 
6 0 BayStaBi cgm 5384, fol. 7. Vg l Hoppe, 71—77. 
61 Ranke, U l f . 
6 2 BayHStA K.schw. 13214, fol. 5-7 (Zitat fol. 7) (Mahnmandat vom 24.10.1503). 
6 3 Vgl. Goez, 72 f.; Krieger, Unionsbestrebungen, 389f. mit Anm. 21. 
6 4 Zu Entstehung und Zusammensetzung der vom König ursprünglich beabsichtigten 

lateinischen Autobiographie vgl. Schweiger; Rupprich, 51 f. und Wiesflecker, Maximilian, 
V, 309,315-318. 

6 5 Vgl. dazu Buchner (in der Ausgabe von Musper, Weisskunig, 385); Schweiger, 51 f., 
109 und Riedl, 21 f., 90 f. 

6 6 Weisskunig, Kap. 191. 
6 7 Ebda., Kap. 191-194. 
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In der Tat suchte der König noch im Oktober 1 503 - unter ständiger Unter
richtung Albrechts IV. - direkte Verhandlungskontakte zu Herzog Georg und 
zur niederbayerischen Landschaft, um einen drohenden Konflikt, als dessen 
Haupturheber er Kurpfalz ansah, zu verhindern 6 8. Erst als seine Gesandten ohne 
Ergebnis aus Ingolstadt, wo Herzog Georg sie nicht vorgelassen hatte, zurück
kamen, ließ Maximilian am 6.11.1503 das oben zitierte und vom 24.10.1503 
datierende Mahnmandat, Niederbayern den erbberechtigten Herzögen Oberbay
erns nicht zu entziehen, in hoher Auflage ausgehen69. Immer noch war der König 
bereit, Georg zugute zu halten, er handle „villeucht aus anweisung etlichen der 
seinen, die iren aign nutzen darinnen suechen"70. Erst als er um den 20.11. 
herum erkannte, daß Georg auf seinem Willen beharren werde und darin auch 
durch pfälzische Hilfstruppen unterstützt wurde, gab er seine das ganze Jahr 
1503 über vorangetriebenen Pläne für einen Rom- und Türkenzug auf7 1. 

Vom Tod Georgs des Reichen am 1.12.1503 dürfte der zusammen mit Al
brecht IV. auf einem Tag des Schwäbischen Bunds in Augsburg weilende König 
trotz der Geheimhaltungsbemühungen in Ingolstadt spätestens am 4./5.12. 
erfahren haben7 2. Bereits am 6.12. erklärte er in einer in Augsburg ausgestellten 
Urkunde Niederbayern als ihm durch die unberechtigte Lehnsveränderung 
Georgs heimgefallen und bestätigte der Grafschaft Haag der Fraunberger des
halb alle alten Privilegien und die Reichsunmittelbarkeit7\ Die Bemühung des 
Königs um ein Offenhalten der Situation wird besonders deutlich in der Beleh
nung der oberbayerischen Herzöge Albrecht IV. und Wolfgang mit den Reichs
lehen Georgs in Ulm am 9.12.1503 7 4. Bezeichnenderweise wurde über diesen 
Akt keine kanzleimäßige Königsurkunde ausgestellt, es gab nur Register
einträge und Abschriften7 5. In einer ebenfalls am 9.12.1503 abgefaßten und von 
Albrecht IV. unterschriebenen Erklärung meldete der König erstmals sein 
„mercklich interesse und anspräche" am niederbayerischen Erbe wegen des Pön-
falls Herzog Georgs an und bezeichnete die Belehnung Albrechts und Wolfgangs 
als nur unter diesem Vorbehalt gültig 7 6 . Außerdem unterrichtete Maximilian 
Pfalzgraf Ruprecht über die Belehnung und räumte ihm das Recht zur Einrede 
ein 7 7 . Wie seine Antwort auf Ruprechts Lehnsmutung zeigt, wollte Maximilian 
Ansprüche und „gerechtigkait" des Schwiegersohns Georgs des Reichen nicht 
von vornherein ausschließen 7 8. Noch in Ulm hatte Maximilian dem Rat des 
Schwäbischen Bundes erklärt, er habe Albrecht die niederbayerischen Reichs
lehen nur auf dessen wiederholtes Drängen hin verliehen; lieber hätte er eine 
frühzeitige Festlegung vermeiden und eine Vermittlung beginnen wollen 7 9 . 

6 8 BayHStAKbÄA 1215, fol.20f. 
6 9 Ebda., fol. 26, 79-81 . 
7 0 Maximilian in einem Brief an Bischof Georg von Bamberg v. 16.11.1503 (BayHStA 

NKB 63, fol. 302). 
7 1 BayHStAKbÄA 1215, fol. 123; Sanuto, V, 545; Vodosek, 123 ff. 
7 2 Vgl. BayHStA KbÄA 1215, fol. 149ff.; Sanuto, V, 570. 
7 3 BayHStA KbU 23476. 
7 4 Ebda 22540/41 (zeitgenöss. Abschriften); KbÄA 1152, fol. 137f. 
7 5 Ebda. 
7 6 HHStA AUR; Druck: Krenner 14, 504f. 
7 7 BayHStA KbÄA 1215, fol. 183'. 
7 8 Ebda., fol. 333 (Bericht an Albrecht IV. vom 20.12.). 
79 Klüpfel, Urkunden, 490. 
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Gestützt auf die von Albrecht IV. angenommene Vorbehaltserklärung und die 
Ruprecht zugestandene Einspruchsmöglichkeit bezeichnete Maximilian schließ
lich im Februar 1504 die Belehnung der oberbayerischen Herzöge vom 
9.12.1503 als vorläufig und betonte die ihm verbliebene Entscheidungsmöglich
keit für eine endgültige Vergabe des Erbes8 0. 

Mit dem Landshuter Landtag vom 10.12.1503—4.1.1504 rückten die nieder
bayerischen Landstände, die Georg noch kurz vor seinem Tod zur Sanktionie
rung der Einsetzung Ruprechts in Niederbayern einberufen hatte, als Forum der 
gegenseitigen Ansprüche in den Mittelpunkt des Interesses81. Der Landtag 
spielte auf Zeit und wollte vorerst weder Maximilians Ansprüche auf reichsober-
hauptliche Sequestration noch die Selbstübergabe an Albrecht IV. zugestehen. 
Wichtig war den niederbayerischen Ständen vor allem die vorläufige Selbst
verwaltung des Landes (wozu ein Ausschuß von 64 Personen und ein zwölfköpfi
ges Regiment eingesetzt wurden) und die Zusage von Vermittlungsbemühungen 
durch den König mit dem Hauptziel, den Frieden zwischen allen Prätendenten zu 
wahren 8 2. Die Hoffnungen, die man unter den Landständen in Maximilian 
setzte, werden deutlich beim Vornbacher Abt Angelus Rumpier ( t 1513) 8 3, der 
seine Geschichte des Landshuter Erbstreits („Gestarum in Bavaria libri V I " ) 8 4 

1504-1506 parallel zu den Kriegsereignissen abfaßte und wiederholt persönlich 
an den Landtagen dieser Zeit teilnahm 8 3. Er setzte seine ganze Hoffnung wegen 
Verhinderung bzw. Beendigung des Kriegs auf König Maximilian. Das Reichs
lehnrecht sprach seiner Meinung nach für Albrecht IV. und gegen das von Georg 
angezogene weibliche Erbrecht, obwohl er an Ruprecht als Fürstenpersönlich
keit durchaus auch Vorzüge fand 8 6. 

Auf Ersuchen der niederbayerischen Landschaft erklärte sich König Maximi
lian am 22.12. bereit, eine Vermittlungstätigkeit aufzunehmen87. Ein Mandat an 
Reich und Landschaft über die Anerkennung Albrechts und Wolfgangs als Her
zöge auch von Niederbayern hielt er währenddessen zurück 8 8 . Er akzeptierte 
zwar die Hilfsverpflichtung des Schwäbischen Bunds zugunsten Albrechts 8 9, 
bestand aber darauf, daß der Bund auch ihm austrägliche Truppenhilfe in die 
Erblande zur Verfügung stelle. Dasselbe verlangte er von den Münchener 
Herzögen 9 0 . 

Ganz überraschend kam es dann Ende Dezember 1503 zu ersten Verhandlun
gen zwischen dem König und Räten der Pfalzgrafen Philipp und Ruprecht unter 
Graf Ludwig von Löwenstein in Biberach9 1. Maximilian hielt zwar entgegen den 
Forderungen nach einer Belehnung Ruprechts an der Verleihung der nieder-

8 0 BayHStA FüS 218/IV, fol.91; Krenner 14, 16ff.,223ff. 
8 1 Material dazu bei Krenner 14,3-151. 
8 2 Rumpier, 109; vgl. Simmet, 10-12; Vodosek, 34f. und Goez, 186. 
8 3 Zu Leben und Werk vgl. Josef Oswald, Humanistenfreundschaft, 403-410 und die 

Monographie von Dorrer. 
8 4 Gedruckt bei Oefele, 1,87-139. 
8 5 Dorrer, 61 ff., 81 ff. 
8 6 Rumpier, 107-127 passim. 
87 Krenneri4, 126ff. 
8 8 BayHStAKbÄA 1215, fol.203ff., 345. 
8 9 Vgl. Klüpfel, Urkunden, 490-492. 
9 0 BayHStA KbÄA 2017, fol. 89ff. u. 3136, fol. 96-99. 
9 1 GLA 77/5313, fol.87-90; Klüpfel, Urkunden, 492 (26.-30.12.). 
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bayerischen Reichslehen an die oberbayerischen Herzöge fest, setzte aber gleich
zeitig einen Schlichtungstermin nach Augsburg auf den 13.1.1504 an und gab zu 
erkennen, daß er einer Teilung von Fahrhabe und Land zur Befriedigung der 
Ansprüche Ruprechts zustimmen würde. Die Rede war von einer Übertragung 
von Schatz und Mobilien, eines Teils der Waffen und verschiedener niederbaye
rischer Besitzungen auf dem Nordgau, also in der Umgebung des Kurpräzipu-
ums, mit einem Jahresertrag von 15-20,000 fl rh auf Pfalzgraf Ruprecht. Wäh
rend die Pfälzer Räte Kurfürst Philipp zur Annahme des Schlichtungsangebots 
des Königs rieten, war es diesem Anfang Januar 1504 gelungen, über die Zusage 
eines Drittels des niederbayerischen Erbes und der Hälfte an Getreide, Geschütz 
und Fahrhabe Ruprecht selbst zur Anerkennung der königlichen Schiedsrichter
rolle zu bewegen, nicht ohne dabei nochmals zu betonen, daß Niederbayern ihm, 
dem König, „confiscirt unnd heimgefallen" sei, weil Georg „damit änderst dann 
lehens recht ist unnd ime gebürt, gehanndlt hat" 9 2. Sowohl Einzugsrecht wie 
Schiedsrichterrolle sollte der König noch häufiger betonen; mit dem Rückhalt 
der Landshuter Landschaft, die er Ende Januar nochmals zu einer ausdrück
lichen Vollmachtsübertragung aufrief, fühlte er sich als allseits akzeptierter 
Vermittler 9 5, ja sogar als „Herzogsmacher": Der oberbayerische Rat Ulrich 
von Westerstetten berichtete Albrecht IV., Maximilian habe die Anerkennung 
seiner Schlichtung durch die Landshuter Landschaft mit großer Genug
tuung zur Kenntnis genommen und gesagt „Sichstu, eß stat allß an mir, ich sol ein 
heren zu Bayren machen"94. Aus der Sicht der oberbayerischen Interessen han
delte der König damit angesichts der vermeintlich klaren Rechtslage viel zu 
zögerlich. Außerdem war es immer noch nicht gelungen, eine formelle Ausferti
gung der Belehnung vom 9.12.1503 zu erhalten9 5. 

Auf dem königlichen Schiedstag zu Augsburg fand vom 5.2.-18.2.1504 
ein ausführliches, in fünf Runden ausgetragenes Rechtsverhör der beiden 
Anspruchsparteien vor König Maximilian statt 9 6. Der König reagierte darauf 
dilatorisch; er forderte Verzeichnisse über Zubehör und Erträge des niederbaye
rischen Herzogtums, außerdem zum wiederholten Mal Bevollmächtigung und 
Unterstützung seiner Vermittlung durch die Landshuter Landstände und Hilfe 
beim Vollzug seiner Entscheidung, was ihm zugesagt wurde 9 7 . Daraufhin ver
suchte Maximilian Ende Februar auch noch zu erreichen, daß die Landschaft ihn 
bis zu einer endgültigen Lösung als rechten Herrn Niederbayerns anerkenne. 
Dies jedoch wurde abgelehnt; die Stände wählten lediglich einen Ausschuß zur 
Beratung des Königs 9 . 

Noch einmal, aber nur für kurze Zeit, bildete mit dem Aichacher Landtag vom 
18.2.-3.3.1504 9 9 die niederbayerische Landschaft das Forum für die An
sprüche auf Niederbayern, und dies nicht nur von sehen der oberbayerischen 
und pfälzisch-niederbayerischen Prätendenten, sondern auch von sehen des 

9 2 BayHStA NKB 63, fol. 80, 301 (Zitat) (6.1.1504). 
9 3 BayHStA KbÄA 5156, fol. 92 1/4; Krenner 14, 171-177. 
9 4 BayHStA KbÄA 3136, fol. 92 1/2. 
9 5 Ebda., fol. 94, 100f. 
9 6 Material dazu: BayHStA K.schw. 13214, fol. 11 - 138; NKB 48, fol.281 -415; K.bl. 

426/9; Krenner 14, 177-450; dazu Simmet, 15-47. Vgl. auch Abschn. J. III. 1. 
9 7 Kremier 14, 449f., 462-481. 
9 8 Ebda., 482-496. 
9 9 Material dazu: ebda., 451-525; dazu Simmet, 48-52. 
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Königs selbst. Seine am 28.2. durch Graf Eitelfriedrich von Zollern vorgetrage
nen Forderungen markieren den Höhepunkt der Geltendmachung königlicher 
Rechte auf Georgs Erbe gegen alle wittelsbachischen Ansprüche . Er rühmte 
zunächst Georg den Reichen als königs- und reichstreuen Fürsten, mit dem er 
allerdings wegen der Dienstbesoldung zuletzt in Streitigkeiten geraten sei. „Aus 
einem Unwillen, den er zu hertzog Albrechten getragen", habe Georg dann ein 
Testament verfaßt, von dem er, Maximilian, schon lange gewußt habe und das 
eine unzulässige „verenndrung" der niederbayerischen Regalien und Lehen dar
stelle. Aber auch die Erbansprüche Albrechts und Wolfgangs seien unbegründet, 
da der wittelsbachische Teilungsvertrag von 1392, auf den sie sich dauernd 
beriefen, nie reichsrechtlich anerkannt gewesen und da ihre Belehnung vom 
9.12.1503 nur eine vorläufige gewesen sei „unnd ist darinn der königlichen 
maiestat obrikait, gerechtigkait unnd innteresse vorbehallten". So seien dem 
König nun alle Regalien und Lehen und die meisten Teile der Fahrhabe Georgs 
des Reichen heimgefallen und stünden unter seiner freien Dispositionsgewalt. 
Der König ließ dann auf die Jahre 1491/92 verweisen und sein „mercklich cosst, 
schaden, müe unnd arbaitt" im Reich „unnd sonnderlich von des hawss Bayrn 
wegen in den sachen den pundt zu Swaben unnd der Lebler berüerennd". Wegen 
der hohen dafür von ihm aufgebrachten Kosten und seines Festgehaltenseins im 
Reich zu dieser Zeit, weswegen er unter anderem Ungarn und die Bretagne ver
loren habe und den Rom- und Türkenzug verschieben habe müssen, stehe ihm 
nun ein Recht auf Schadenersatz zu. „Aus gnedigem gonnstigen willen" verzichte 
er freilich auf den Einzug der Reichslehen und wolle unter den Wittelsbachern 
vermitteln, einige Teile Niederbayerns werde er allerdings als Entschädigung ein
behalten. Abt Rumpier von Vornbach wußte in seinem etwa ein Vierteljahr spä
ter niedergeschriebenen Bericht vom Aichacher Landtag von den dort geltend 
gemachten Entschädigungsansprüchen Maximilians, „quae interesse vocabant", 
zu berichten, verzichtete aber auf eine Wertung 1 0 1 . Von den Landständen erhielt 
der König in Aichach die Anerkennung als Vermittler und Richter 1 0 2, aber keine 
Zusage über das Interesse103. 

Häusser wertet in seiner Geschichte der Pfalz das Vorgehen Maximilians fol
gendermaßen: „Der Kaiser hielt die Gelegenheit für zu günstig, im Trüben zu 
fischen"1 0 4. In der Tat begann Maximilian sofort nach dem Landtag ein diploma
tisches Doppelspiel zur Sicherung seines „Interesses", indem er sowohl Albrecht 
IV. als auch Ruprecht in fast gleichlautenden Briefen vom 4.3. unter Klage über 
die zögerliche Haltung der Landstände Vorschläge über einen vorläufigen Aus
gleich und über eine vorläufige Besitzeinweisung in Teilen des georgianischen 
Erbes machte und dafür Hilfe bei der Sicherung seines Interesses verlangte1 0 5. 
Obwohl die Reaktionen beider Seiten ablehnend waren 1 0 6 , ließ Maximilian im 
März und April 1504 z.T. beiden Parteien, z.T. nur Ruprecht eine ganze Reihe 

1 0 0 BayHStA FüS 218/IV, fol. 90f. (danach alle folgenden Zitate); Krenner 14, 496ff. 
1 0 1 Rumpier, 110; Dorrer, 73. 
1 0 2 TLA U 17694. 
1 0 3 Vgl. BayHStA NKB 63, fol. 74. 
104 Häusser, 467. Vgl. Stumpf, 6. 
1 0 5 BayHStA NKB 63, fol.74f., 182f. (an Ruprecht); Krenner 14, 511 ff. (an Albrecht 

und Wolfgang). Ruprecht stellte die unannehmbare Forderung, sofort zwei Drittel Nieder
bayerns zugewiesen zu bekommen (NKB 63, fol. 81'f.; 6.3.). 

1 0 6 BayHStA NKB 48, fol. 342'; Krenner 14, 516 ff. 
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von Vermittlungs- und Teilungsvorschlägen vorlegen 1 0 7, in denen nie das Ver
langen nach Anerkennen der königlichen Mittlerrolle durch die Streitenden und 
nach Anerkennung seines „Interesses" fehlte. Letzteres wurde in einer Pfalzgraf 
Ruprecht am 16.3.1504 vom königlichen Rat Paul von Liechtenstein übergebe-
nen Urkunde nochmals begründet („... so welle doch Königliche Maiestat aus 
gnedigem unnd frundtlichem willen so Ir Maiestat zue den partheien tregt, solch 
ir interesse unnd gerechtigkait nit nach der streng suechen, sonnder darfür 
etwas, so nach gestallt unnd gelegenhait der Sachen klain unnd wenig zue achten 
ist, begern . . . wie hernach volgt...") und in 19 Einzelpositionen erstmals spezifi
ziert 1 0 8 . 

Aber auch seine Bemühungen um die Landschaft setzte König Maximilian, der 
inzwischen am 9.3. nach dem schiedlichen das rechtliche Schlichtungsverfahren 
eröffnet hatte 1 0 9, im März 1504 fort. Unter ständigen Hinweisen auf die Gefahr 
eines Kriegsausbruchs suchte er sie auf die Anerkennung seines Urteils im Erb
streit und seiner Gebietsforderungen (auch für den Fall einer gütlichen Einigung 
der Prätendenten ohne seine Mitwirkung!) und zu unbedingtem Gehorsam zu 
verpflichten 1 1 0. Auf sein weiteres Drängen h i n 1 1 1 erhielt er endlich am Rande des 
Augsburger Rechtstags am 30.3. die Zusage des Landschaftsausschusses über 
die Anerkennung des „Interesses" und die Versicherung, daß die Stände diese 
Gebiete vorerst für den König verwalten und sie Maximilian nach Beilegung des 
Streits übergeben würden 1 1 2 . Damit hatte König Maximilian sein Hauptziel 
erreicht; er hatte dazu die Pattsituation der Ansprüche auf Niederbayern aus
genutzt und in den vier Monaten seit Georgs Tod auch keine Schritte unter
nommen, um diese Pattsituation aufzuheben. Vielmehr hatte er die Gegen
parteien mit einander teilweise widersprechenden Teilungsangeboten beschäf
tigt und sich selbst mit Druck und Versprechungen an die eigentlichen Verwalter 
Niederbayerns, den Landschaftsausschuß und seine Regenten, gehalten. 

Noch am 30.3. ließ Maximilian Pfalzgraf Ruprecht einen neuen Vergleichsvor
schlag unterbreiten, in dem das „Interesse" bereits als ihm unmittelbar und 
sofort zustehend bezeichnet wurde. Nochmals leitete der König sein Anrecht auf 
Teile des niederbayerischen Besitzes aus Georgs ungültigem Testament ab und 
bezeichnete seine Ansprüche angesichts des ihm eigentlich zukommenden 
Gesamtheimfalls des Herzogtums als sehr gering 1 1 3. Ruprecht, der bereits krie
gerische Auseinandersetzungen erwartete und sich sehr kämpferisch äuße r t e 1 1 4 

(und dadurch seinen Gegensatz zu den landschaftlichen Regenten vertiefte, 
deren Hauptziel die Erhaltung des Friedens war 1 1 3 ) , lehnte den königlichen 
Vorschlag ab, deutete aber, um Maximilian seine „underthenige willfarung" 
erkennen zu lassen, erstmals seine Bereitschaft zum Verzicht auf das Gesamterbe 
Georgs an, verlangte allerdings das niederbayerische Oberland um Ingolstadt 

1 0 7 Vgl. dazu Übersicht 12 (S.845). 
1 0 8 BayHStA NKB 63, fol.272'-275. Zu den verschiedenen Fassungen des königlichen 

„Interesses" vgl. Übersicht 13 (S.846). 
1 0 9 BayHStA NKB 63, fol. 280, 349'-353, 360'-366; dazu Simmet, 53-58. 
1 , 0 Ebda.,fol.45',209';NKB45,fol.91-95. 
1 1 1 BayHStA NKB 63, fol. 56-58. 
1 1 2 TLA U I 7695. Druck:- BayHStA FüS 215/11, 117ff. 
1 1 3 BayHStA NKB 63, fol. 1-5. 
1 1 4 Vgl. Würdinger, Quellenauszüge, Nr. 58; Krenner 14, 596. 
1 1 5 Vgl. BayHStA NKB 45, fol. 160'-175. 
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mit einem Nennwert von 40,000 fl rh und die gesamte Fahrhabe1 , 6. Der König 
spielte angesichts dieses Vorschlags, in dem die spätere Bildung Pfalz-Neuburgs 
bereits präformiert erscheint, wieder einmal auf Ze i t 1 , 7 , bis er am 2.4.1504 die 
Anerkennung seines „Interesses" auch durch die oberbayerischen Herzöge Al
brecht IV. und Wolfgang erhielt; Übergabe und Einsetzung sollten nach dem 
Rechtsspruch des Königs im Erbfolgestreit erfolgen 1 1 8. In separaten, anschei
nend vom König konzipierten Erklärungen sicherten ihm die Herzöge auch die 
Übertragung der letzten Steuereinnahmen Georgs (100,000 fl rh) z u 1 1 9 und 
baten den König, persönlich nach Bayern zu kommen, 

so sind wir erpütig, auch willig, mit irer Königlichen Maiestat aigen person von irm ange
regten interesse und hinlegung des hanndls ... zu hanndien, und uns darinn zu hallten 
und zu beweisen . . . 1 2 0 

Obwohl durch das Eingehen auf die königlichen Forderungen die Front mit 
den oberbayerischen Herzögen und der Landshuter Landschaft gegen die pfäl
zisch-niederbayerische Fürstenpartei für Maximilian geschlossen erscheinen 
mußte, legte der König am 4. und am 9.4. neue Teilungs- und Vermittlungsvor
schläge vor. Ruprecht aber akzeptierte nicht und verließ am 11.4., zwei Tage 
nach Albrecht IV., Augsburg 1 2 1. Maximilian zeigte zunächst eine für seine Per
sönlichkeit recht typische Mischung von Resignation (zum oberbayerischen Rat 
Ulrich von Westerstetten, der ihn als obersten Herrn der Welt anredete, sagte er 
in einem Gespräch unter vier Augen „Lieber, ich habe den gehorsam nicht" 1 2 2 ) 
und Kampfbereitschaft123, setzte dann aber nochmals einen, diesmal endgülti
gen Rechtstag, auf den 23.4. an 1 2 4 . Obwohl der Krieg inzwischen mehr als wahr
scheinlich geworden war 1 2 5 , entfaltete Maximilian noch einmal diplomatische 
Aktivitäten zur Vorbereitung dieses Rechtstags126. Ruprecht suchte er durch 
neue Konzessionen und gleichzeitige Kriegsdrohungen unter Druck zu setzen1 2 7; 
Albrecht gegenüber gab er zu, ihm zunächst um des Friedens willen Unrecht 
getan zu haben, jetzt aber, falls Ruprecht die königlichen Vorschläge nicht sofort 
annehme, nur noch ihn unterstützen zu wollen 1 2 8 . 

1 1 ( 5 BayHStA NKB 63, fol. 210'f. 
1 , 7 Ebda., fol. 73, 195 - 2 1 1 . 
1 1 8 HHStA AUR; Krenner 14, 565-572. 
1 1 9 BayHStA KbÄA 978, fol. 4 -6 . 
1 2 0 HHSiAMax.40,fol.32. 
1 2 1 GHA Korr.Akten 961 1/2, Beiakt; BayHStA NKB 49, fol. 331 und 63, fol. 209-216, 

317-319. 
122 Krenner 14, 626. 
1 2 5 Ebda., 634; Klüpfel, Urkunden, 502f. 
i 2 \ BayHStA NKB 63, fol. 61. 
1 2 ' y Neben der geschilderten Einstellung Ruprechts sei verwiesen auf den Zuzug pfälzi

scher Truppen nach Landshut im April (BayHStA NKB 45, fol.208'ff.), ein oberbayeri
sches Musterungsregister vom Frühjahr 1504 (KbÄA 3906) und Maximilians Rüstungs
aufgebot in den Erblanden vom 12.4. (NKB 63, fol. 203' f.) sowie seine Kriegshilfezusagen 
an die Landshuter Landschaft vom 12./13.4. (NKB 45, fol. 100-103). Auf den 14.4. 
wollte der Schwäbische Bund Albrecht IV. sein großes Hilfskontingent zusenden (Klüpfel, 
Urkunden, 501 f.; Würdinger, Kriegsgeschichte, 195). 

126 Krenner 14, 640 ff. 
1 2 7 BayHStA NKB 63, fol. 5-7; Klüpfel, Urkunden, 503. 
1 2 8 BayHStA KbÄA 2017, fol. 120. 
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Am 17.4.1504 aber wurden alle diese Pläne Makulatur. Die Besetzung der 
Städte Landshut und Burghausen von den jeweiligen Burgen aus durch Georgs 
Tochter Elisabeth, ihren Gemahl Ruprecht und ihre Anhänger im niederbayeri
schen Adel und die Vertreibung der landschaftlichen Regenten aus Landshut 1 2 9 

markierten den Auftakt zu einem dreivierteljährigen Krieg, der über Südbayern 
schwere Verwüstungen brachte, dessen Ereignisse aber im Rahmen dieser 
Arbeit nicht darzustellen sind 1 3 0 . Maximilians Möglichkeiten für eine doppel
seitige Politik waren damit vorerst reduziert; sein Rechtsurteil vom 23.4.1504 
brachte eine klare Hinwendung zu den Ansprüchen der Oberbayern als „negst 
gesipten agnaten und swert lehens erben von mänlichem gesiecht und namen", 
brachte die Übertragung Niederbayerns auf Albrecht IV. und Wolfgang als 
Nachfolger und Reichslehensinhaber Georgs des Reichen unter Vorbehalt des 
königlichen „Interesses" und die Verhängung der Reichsacht über Pfalzgraf 
Ruprecht 1 3 1. Von den Landständen und ihren Regenten verlangte Maximilian, 
auf Albrecht IV. Erbhuldigung zu leisten 1 3 2. Noch in der förmlichen Deklaration 
der Reichsacht über Ruprecht vom 4.5.1504 fehlte nicht der Hinweis auf 
„hertzog Jorigen ungegrundt testament" und den Heimfall seiner Reichslehen 
an den König 1 3 3 . Einen Monat später wurde auch Kurfürst Philipp von der 
Pfalz in die Reichsacht erklärt, diese allerdings nie reichsweit publiziert U 4 . 
Vom 29.4. datiert die Kriegserklärung der oberbayerischen Herzöge an den 
Kurpfälzer 1 3 3 . 

Während die Feldzüge begannen, traf der König, dessen Kriegsstrategie 
zunächst ein offensives Vorgehen gegen die Pfalz beinhaltete1 3 6, was Al
brecht IV. wenig benagte137, zahlreiche Maßnahmen zur Sicherung seines 
„Interesses", erließ sogar schon diesbezügliche Verfügungen. So behielt er nach 

1 2 9 Landshuter Ratschronik, 349f.; Arnpeck, 654f.; Krenner 14, 664ff.; BayHStA 
KbÄA 1217, fol. 20-49. 

l i 0 Eine minuziöse Quelle dafür ist der — einzig noch erhaltene — zweite Band der auf 
Akten beruhenden Kriegsgeschichte des oberbayerischen Archivars und Rats Augustin 
Kölner ( f l548) in BayHStA KbÄA 1186, fol. 1-370 (Konzeptexemplar), fol.382-536 
(Reinexemplar); weitere Abschriften in BayStaBi cgm 1933 und cgm 5009, fol. 1 — 119; 
Druck (durch Hellmann) in VHN 1 (1847), Heft 2/2, 7 - 148). Vgl. dazu Ulmschneiderund 
Ehses, 3 — 7. Auszüge aus allen drei Bänden der Kölnerschen Kriegsgeschichte besorgte der 
bayerische Archivar Erasmus Fend (11587) u.d.T. „Summa Negotii De Bello Bavarico" 
(BayStaBi clm 1562; ediert bei Oefele, I I , 469-493 als „Ephemerides Belli Palatino-Boici"). 
Ausführliche Darstellung der Kriegsereignisse bei Würdinger, Kriegsgeschichte, 190—274 
und Hruschka, 136—309; knapper Wiesflecker, Maximilian, I I I , 173-198. 

1 3 1 BayHStA FüS 218/11, fol. 112f. (Zitat fol. 112'). Vgl. ergänzend KbÄA 1217, 
fol. 100-103; HHStA Hs. W 313, fol.69'; BayStaBi clm 1562, fol.8*f.; Krenner 14, 
670—677 sowie Simmet, 57. 

1 3 2 BayStaBi clm 1562, fol. 9, 11'. Anfang Mai erfolgte die Erbhuldigungeines Teilland
tags zu Ingolstadt, während gleichzeitig ein Schärdinger Teillandtag noch nicht dazu bereit 
war (Krenner 14, 679-704). 

1 3 3 Der Achtbrief in HHStA Reichsakten in genere 1, Fasz. 2, fol. 54 f. oder BayHStA FüS 
215a und KbÄA 1218, fol.96 (Druck). Vgl. ergänzend FüS 215/11, fol. 106. 

1 3 4 Siehe die Arbeit von Starflinger und die Konzepte aus der königlichen Kanzlei in 
HKA Reichsakten 87A, fol. 15-20 sowie BayStaBi clm 1562, fol. 10. 

1 3 5 GLA 67/873, fol. 132'. 
136 Kraus, Sammlung, 319 f. Zu den Kriegshandlungen dort Schaab, Kurpfalz, 

214-216, in der Oberpfalz Kohle, 28-43. 
137 Würdinger, Kriegsgeschichte, 213. 
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der Eroberung von Lauingen „pro interesse" den dortigen Kasten l j 8 , ließ den 
Weißenhorner Pfleger auf sich als Oberherrn und auf Albrecht IV. als künftigen 
Erbherrn Huldigung leisen 1 5 9 und schrieb Albrecht vor, mit wem die Pflege 
Heidenheim zu besetzen sei 1 4 0 . Sein sofortiger Zugriff auf die im „Interesse" 
deklarierte Grafschaft Kirchberg in Schwaben führte zu Irritationen zwischen 
Albrecht IV. und Graf Ulrich von Württemberg, dem Kirchberg im oberbaye
risch-württembergischen Bündnisvertrag versprochen worden war. Um diesen 
wichtigen Bündnispartner nicht zu verlieren, mußte Albrecht ihm im Juli 1504 
ohne weitere Verhandlungen Heidenheim und das Brenztal sofort abtreten 1 4 1. 
Im November 1504 bereits verpfändete Maximilian die Herrschaft Obenhausen 
an der Roth an einen Gläubiger 1 4 2 . Der König scheute sich auch nicht, unter Hin
weis auf die zu erwartende Vermehrung des Gebietsbesitzes des Hauses Öster
reich die Stände der Erblande zur Beteiligung an den Kosten des „Payrischen 
Kriegs" heranzuziehen143. Während bereits im Juli 1504 erste Vermittlungs
bemühungen des pfälzisch-wittelsbachischen Bischofs Philipp von Freising 
(1498—1541) greifbar werden 1 4 4, zeigte sich Maximilian angesichts seiner 
Eroberungspläne im Elsaß dem Vorschlag eines Friedensschlusses wenig 
zugänglich 1 4 5 . Trotzdem erlaubte er im August 1504 weitere Verhandlungen des 
Bischofs Lorenz von Würzburg, der als alter Parteigänger Niederbayerns Pfalz
graf Ruprecht grundsätzlich für den Besuch eines Schlichtungsreichstags in 
Frankfurt gewinnen konnte 1 4 6. Während der König noch Pläne verfolgte, der 
Pfalz und dem geächteten Pfalzgrafen Philipp die Kurwürde zu entziehen und sie 
(in Verbindung mit dem neu zu schaffenden Erzamt eines Reichshofmeisters) 
auf Tirol und seinen Sohn Erzherzog Philipp zu übertragen 1 4 7 , gab es Mitte 
August 1504 auch schon Anzeichen für die Möglichkeit eines Sondervergleichs 
Maximilians mit dem Pfälzer unter Ausschluß Ruprechts. Markgraf Jakob von 
Baden nahm in dieser Sache Vermittlungen auf 1 4 8 . 

Neue Möglichkeiten eröffneten sich, als Georgs Schwiegersohn, Kurfürst Phil
ipps Sohn Pfalzgraf Ruprecht in der Nacht vom 20.121.8.1504 im Alter von 23 
Jahren starb 1 4 9 und seine Frau Elisabeth sich wegen der Handhabungder Erbrechte 

1 5 8 BayStaBi clm 1562, fol. 13'. 
1 5 9 BayHStAKbÄA 1186, fol.91 und 1224, fol. 175. 
1 4 0 BayHStA KbÄA 978, fol. 1. 
1 4 1 BayHStAKbÄA 1186, fol.444'; Krenner 14, 714f. 
1 4 2 TLA Bekennen 1502/05. 
1 4 3 TLA Max. 1/42, fol.8; vgl. Wiesflecker, Maximilian, I I I , 174. 
1 4 4 Vgl. BayHStA KbÄA 1186, fol. 185ff. und 1220, fol. 173; K.bl. 103/4a, fol.202ff. 

und die Korrespondenz Bischof Philipps von Juli bis November 1504 in BayStaBi cgm 5384. 
145 Krenner 14, 721 f. 
1 4 6 BayHStA K.bl. 103/4a, fol.206-210. 
1 4 7 Vgl. dazu die königliche Urkunde vom 19.8.1504 (HHStA Niederländ. U; Abschrift 

von 1771: BayHStA Kurpfalz U 106) sowie zur Reaktion Albrechts IV. BayHStA KbÄA 
1173, fol. 185, 387f.; FüS 199 1/2, fol. 1-3; Krenner 14, 725-728. Siehe auch Muffat, 
Kur, 285-288; Schick, 94 und die Arbeit: Des Kaisers Maximilian I . Versuch ... In jedem 
Fall spiegelt das Projekt die große politische Rolle Innsbrucks und Tirols in den Plänen 
Maximilians (Wiesflecker, Maximilian, 1969, 10f.). 

148 Krenner 14,730. 
1 4 9 BayHStA NKB 45, fol. 204 (Ausschreiben Elisabeths 21.8.); BayStaBi clm 1562, 

fol. 16; Necrologium Saeldentalense (BayHStA K 393/1, fol.250). 
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ihrer Kinder hilfesuchend an Maximilian wandte , 3 ° . Mitte September 1504 dann 
überstürzten sich die Ereignisse. Am 10.9. beurkundete Christoph von Baden 
einen halbjährigen Waffenstillstand zwischen dem König und Pfalzgraf Philipp, 
in dem der Kurfürst zusagte, Vermittlung und Urteil des Königs anzuerkennen 
und der Partei seines verstorbenen Sohnes Ruprecht in Niederbayern keine 
Unterstützung mehr zu gewähren 1 5 1 , am 12.9. errang der König einen wichtigen 
Sieg über die Böhmen am Wenzenberg bei Regensburg132 und am 15.9. starb 
auch Georgs Tochter Elisabeth, 26 fahre alt, knapp einen Monat nach ihrem 
Mann l 3 3 . Erben Niederbayerns waren nun nach Auffassung der niederbayerisch-
pfälzischen Hauptleute zwei kleine Kinder, Georgs Enkel Ottheinrich (* 1502) 
und Philipp (* 1503), zu deren Vormund Elisabeth in ihrem Testament vom 9.9. 
einen Bruder Ruprechts, Pfalzgraf Friedrich (1482—1556; als Friedrich I I . spä
ter Kurfürst von der Pfalz 1544-1556) eingesetzt hatte 1 5 4. In Landshut erwog 
man nur kurz einen Waffenstillstand; auf Betreiben der jetzt maßgebenden 
Hauptleute wie Georg von Rosenberg, Wilhelm von Henneberg, Johann von 
Leuchtenberg, Adam von Törring und Mang von Habsberg wurde den beiden 
Kindern am 21.9. Erbhuldigung geleistet und der Krieg fortgesetzt153. Philipp 
von Kurpfalz allerdings, der Vater auch des neuen Vormunds, hatte sich ja 
gerade dazu verpflichtet, seinem Sohn keine Hilfe mehr zu leisten und damit 
nach langen Jahren als politisch-militärische Triebfeder die aktive Unterstützung 
für Georgs Testament und dessen Verwirklichung unter dem Druck der für ihn 
bedrohlichen Kriegslage aufgesagt. 

Damit standen Maximilian nun alle Wege offen. Zunächst wandte er sich mit 
seinen Truppen, wie schon seit Ende Mai geplant 1 3 6, nach Süden, eroberte im 
Oktober Kufstein zurück und besetzte sein „Interesse" in T i r o l 1 3 7 . Dadurch 
ermöglichte er den sog. „Kehrab", letzte zerstörerische Kriegszüge an Isar, Inn 
und Salzach um die Jahreswende 1504/05 1 5 8. Waffenstillstand und Anerken
nung seiner Vormundschaft machte Maximilian gegenüber Pfalzgraf Friedrich, 
der im November nach Niederbayern gekommen und dem König nach Tirol 
nachgereist war 1 5 9 , davon abhängig, daß der Pfalzgraf die Streitentscheidung 
ganz in die Hand des Königs lege 1 6 0. Auf Maximilians Veranlassung erließ 
der Kurfürst von der Pfalz ein entsprechendes Schreiben an seinen Sohn Fried-

] 5 ° BayHStA NKB 63, fol. 106; BayStaBi cgm 900b, fol. 40. 
1 3 1 HHStA AUR. Am 23.9. bestätigte Philipp nochmals seine künftige Neutralität 

(BayHStA KbÄA 1222, fol.201). 
1:52 Wiesflecker, Maximilian, I I I , 186—191. Der König hatte den bayerischen Kriegs

schauplatz bis dahin gemieden und vor allem im Elsaß und in der Ortenau gekämpft (vgl. 
die Karte ebda., 623 und v. Kraus, Itinerarium, 275f.). 

135 Krenner 14, 757. Der Zusammenhang der Ereignisseim Sept. 1504 und die rasch auf
einander folgenden Todesfälle Ruprechts und Elisabeths wurden in der Chronistik oft als 
Gottesurteil aufgefaßt (BayStaBi cgm 900b, fol.40; clm 1562, fol. 12). 

1 5 4 GHA HU 2132. Zu Friedrich vgl. Häusser, 486 f.; Schaab, Kurpfalz, 216. 
1 5 5 BayStaBi cgm 1955, fol. 7. 
1 5 6 BayHStAKbÄA 1218, fol.269. 
157 Wiesflecker, Maximilian, I I I , 192-198. 
158 Riezler, Baiern, 651 f.; Kraus, Bayern, 184; Simmet, 60. 
1 5 9 Reiches Material dazu in BayHStA NKB 45, fol. 221 -373; NKB 49, fol. 64-68,328; 

NKB 63, fol.64'-69, 89-104; Krenner 14, 740-746. VglWürdinger, Kriegsgeschichte, 262. 
1 6 0 BayStaBi cgm 5384, fol. 27 f. 
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rieh und an die Landshuter Hauptleute 1 6 1, und auch die Autorität des Papstes 
deckte Maximilians schieds- und gerichtsherrliche Entscheidungsfunktion 1 6 2 . 
Erst nach dem - unter beträchtlichem Druck des Königs auf Albrecht IV. - am 
31.1./1.2.1505 erstmals beschlossenen Waffenstillstand16^, der später mehr
fach verlängert wurde, anerkannte der König, der sich als oberster Vormund der 
jungen Fürsten Ottheinrich und Philipp betrachtete, die Vormundschaftsüber
nahme durch Pfalzgraf Friedrich 1 6 4. Dieser akzeptierte im Gegenzug die Über
nahme der Taiding durch Maximilian auf der Grundlage des territorialen Status 
quo 1 6 5 . Endgültig und offiziell zum Vormund und Rechtsvertreter seiner beiden 
kleinen Neffen bestellt wurde Friedrich erst im Rahmen des königlichen Rechts
verfahrens auf dem Kölner Reichstag von 1505, nachdem er seine Anerkennung 
des Königs als Vermittler und Richter nochmals erneuert hatte 1 6 6. 

Mit der Promulgationsurkunde des endgültigen königlichen Rechtsverfahrens 
vom 13.4.1505, die die Anerkennung Maximilians als rechter Herr und ordent
licher Richter der Streitparteien, die Anordnung eines Waffenstillstands und die 
Sistierung aller ergangenen Achterklärungen enthielt, war König Maximilian am 
Ziel. Die Entscheidung lag nun allein in seiner Hand; seine territorialen Interes
sen waren bereits befriedigt I 6 7. Der Krieg und die völlig offene Rechtslage um 
die wittelsbachischen Besitzungen hatten ihn auf einen neuen Höhepunkt seiner 
Macht geführt. Dies wurde deutlich auf dem Kölner Reichstag von 1505, auf 
dem alle reichspolitischen Initiativen, z. B. die Sistierung der Reichsordnung von 
1500 in bezug auf Reichsregiment und -Steuer unter Wahrung der Ergebnisse 
von 1495, klar vom König ausgingen168 und auf dem er auch unter Zuziehung 
wichtiger Reichsfürsten, aber unter Berufung auf sein oberstes königliches Rich
teramt und seine alleinige Entscheidungsvollmacht im „Kölner Spruch" vom 
30.7.1505 den Krieg beendete und das georgianische Erbe aufteilte 1 6 9. Im 
„Weißkunig" ließ Maximilian dazu festhalten: 

Also tailet der weiß kunig dasselb land in drey tail; nemblichen den rechten gezirk des 
lands gab er den vorgemelten zwen erbfurstn, den andern tail, auch ain besonder 

1 6 1 BayHStAKbÄA 1223, fol. 138-140 (1.12.). 
1 6 2 Breven und Ausschreiben Julius' I I . vom (an. 1505 in GHA HU 834 und (kopial) in 

BayStaBi cgm 1598, fol. 75 ff. 
1 6 3 BayHStA NKB 45, fol.308; Wurm, 25-30. 
1 6 4 BayHStA RL Nördlingen 990, fol. 3 (11.3.1505). 
1 6 5 BayHStA NKB 63, fol. 217' (24.3.1505). 
1 6 6 BayHStA PNU Landschaft 35. 
1 6 7 GHA HU 843; GLA Urkunden - Selekt D 1101 (Drucke). In zahlreichen Fällen wies 

Maximilian 1505/06 (vgl. BayHStA KbÄA 978, fol. 18ff.) Albrecht IV. in der Manier von 
Pfründenvergaben oder Provisionen an, diese oder jene Besitzungen, Ämter, Rechte etc. an 
von ihm benannte Personen zu vergeben. Dabei handelte es sich sowohl um Besitzungen aus 
dem noch bayerisch verwalteten königlichen „Interesse" als auch um anderen herzoglich
bayerischen Besitz! 

168 Angermeier, Reichsreform, 198-203; Hruschka, 310-316; Wurm, 31-41 , 51 ff.; 
Wiesflecker, Maximilian, I I I , 198-220. 

1 6 9 Original des Kölner Spruchs: BayHStA PNU Landschaft 36; weitere Exemplare 
(Vidimi; z. T. des Königs selbst) KbU 13294; GHA HU 848; HHStA Reichsakten in genere 
1, Konvoi. 1 (Druck; vgl. zur Frage des Drucks wichtiger Reichsurkunden schon um 1500 
die Studie von Adolf Schmidt)', Abdruck: Krenner 15, 111 — 130. Wiesflecker, Maximi
lian 1.(1984), 348, spricht von einem „Friedensdiktat" des Königs, dem aber auch Elemente 
eines innerwittelsbachischen Schiedsspruchs nicht fehlten. 
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gezirk, das stellet er den vorgemelten kindern zu und den dritten tail, etliche stet und 
Schlösser, behielt der weiß kunig für seine Zuspruch, dann ime war das land fellig, aber 
denselben fürstn aus sondern gnaden ließ er sich an wenig genuegen 1 7 ° . 
Für Georgs Enkel wurde nördlich der Donau um Neuburg und Lauingen und 

auf dem Nordgau ein neues Fürstentum mit einem Ertrags wert von 24,000 fl rh 
gebildet, das spätere „Pfalz-Neuburg", dessen genaue Grenzbestimmung einer 
Taxation durch eine austragsähnliche Sonderkommission der Anspruchspar
teien unter einem königlichen Obmann vorbehalten wurde. Der Rest des geor-
gianischen Erbes wurde — natürlich außer dem wiederum mit dem Lehnsheim-
fall an den König begründeten und bereits früher detailliert festgelegten und des
halb im Kölner Spruch nur noch summarisch erwähnten „Interesse" Maximilians 
- jetzt endgültig den Herzögen Albrecht IV. und Wolfgang von München zuge
sprochen1 7 1. Neben Bestimmungen über Achtaufhebung, Aufteilung der Mobi-
lien und die Archiv- und Schuldenfolge gab es auch noch den generellen könig
lichen Vorbehalt einer autoritativen weiteren Erläuterung des Schiedsspruchs, 
eventuell strittiger Punkte und auch des „Interesses". Gerade letztere Bestim
mung sorgte wegen vermuteter Nachforderungen Maximilians für große Un
ruhe 1 7 2 . Als der König sich im September 1505 zu einer kleinen Modifikation 
des Spruchs herbeiließ, die Restitution der Güter der im Verlauf des Kriegs 
Geächteten zugestand und auf eigene Ansprüche daran verzichtete, mußte der 
Vormünder Pfalzgraf Friedrich dafür 2,000 fl rh zahlen 1 7 3. 

Mit dem hier nur kurz umrissenen Kölner Spruch waren jedoch die könig
lichen Einwirkungsmöglichkeiten auf den Streit um das niederbayerische Erbe 
noch lange nicht beendet, denn im Umfeld des Vollzugs des Spruchs, der 
Taxation und der endgültigen Gebietszuweisungen für Pfalz-Neuburg kam es zu 
langwierigen und komplizierten Verhandlungen, in denen die aktive Rolle Maxi
milians und seiner Räte immer wieder deutlich wird, und im Zuge dieser Ver
handlungen zu verschiedenen königlichen Kommissionsentscheidungen und 
Deklarationen zum Schiedsspruch von 1505. Ein vorläufiges Ende der Streitig
keiten bedeutete der Ingolstädter Hauptvertrag vom 13.8.1509 1 7 4. Im Fall der 
Kurpfalz zogen sich die endgültigen Territorialregelungen mit Kriegsgegnern 
wie Nürnberg, Württemberg und Hessen sogar noch länger h i n 1 7 5 . 

Im Blick auf das „Interesse", das sich Maximilian 1504/05 aus der Erbmasse 
des niederbayerischen Teilherzogtums vorbehalten hatte, erkennen wir über 
den reinen Finanzwert h i n a u s 6 deutlich ein politisch-taktisches Interesse 

1 7 0 Weisskunig, Kap. 195. 
1 7 1 Zu den neuen Territorialverhältnissen in Bayern siehe Volkert, Oberpfalz, 

1297-1299, 1335f. und die instruktive Karte bei Schaab, Kurpfalz, 215 sowie Kölners 
Aufzeichnungen über die Aufteilung Niederbayerns (BayStaBi clm 1562, fol. 24 '-29). 

1 7 2 Vgl. zu diesen Sorgen ein kurpfälzisches Rätegutachten zum Kölner Spruch in BayH 
StA NKB 47, fol.40. Dort heißt es u.a. über den das „Interesse" anziehenden Artikel: „Ist 
der höchst und schier beschwerlichst, aber itzt nit annders zu machen". 

1 7 3 BayHStA NKB 47, fol. 69-73. 
1 7 4 Abschriften derwichtigsten Verträge und Absprachen 1505-1509inGHAPfälzerund 

Pfalz-Neuburger Akten 2379a, fol. 33-99; die beste kurze Übersicht dazu bei Nebinger, 
Neuburg, 10-15. Das Quellenmaterial zur Neuburger Taxation ist äußerst reichhaltig, aus 
dem Bayerischen Hauptstaatsarchiv seien genannt: NKB 46-64; KbÄA 1187-1207 und 
PNA 2636-2639. Vgl. dazu die Arbeiten von Rankl, Staatshaushalt und Cramer-Fürtig. 

175 Schaab, Kurpfalz, 217. Diese Streitfragen waren auf dem Kölner Reichstag 1505 
zurückgestellt worden (TLA U I 7698). 

176 Rankl, Staatshaushalt, 8-10 schätzt ihn auf 10-12,000 fl rh. 
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Habsburgs, sich wittelsbachische Gebiete einzuverleiben, die sich im Lauf der 
zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts als besonders gefährlich für die Herrschafts
position des Hauses Österreich erwiesen hatten. Deshalb umfaßte das „Inter
esse" vor allem Orte und Gebiete in Schwaben, im heutigen Oberösterreich und 
im Inntal zwischen Schwaz/Rattenberg und dem Austritt des Flusses aus dem 
Gebirge. Damit wurden nicht nur alle territorialen Ergebnisse der expansiven 
Politik Ludwigs und Georgs in den siebziger und achtziger Jahren des 15. Jahr
hunderts mit einem Federstrich revidiert, sondern auch die Möglichkeit wittels-
bachischer Expansion nach Schwaben durch die Schaffung des neuen Staats
gebildes Pfalz-Neuburg und die sukzessive Stärkung der habsburgischen Posi
tion in Schwaben durch den Schwäbischen Bund, die Übernahme Tirols durch 
Maximilian 1490 und schließlich die Abrundung des österreichischen Besitzes in 
Schwaben nach Osten hin durch das „Interesse" für über ein Jahrhundert been
det 1 7 7; auch wurden alle niederbayerischen Exklaven im Erzherzogtum Öster
reich ob und unter der Enns beseitigt. Damit wurde auch noch einmal die zen
trale Bedeutung Tirols im territorialpolitischen System Habsburgs wie in der 
Reichs- und Italienpolitik Maximilians deutlich, indem der König den oft genug 
zu Handelsblockaden genutzten Sperriegel des wittelsbachischen Unterinntals 
aufbrach, um die Lebensmittelversorgung Tirols in Zukunft sicherzustellen und 
von den Bergschätzen zu profitieren. Damit hatte Maximilian jetzt auch alle 
unmittelbaren Nordzugänge zum Brenner unter Kontrolle 1 7 8 . Die Geltend
machung des „Interesses" schloß eine Phase von wenigen Jahren (seit 1499) ab, 
in der sich die Grenzen des habsburgischen Hausbesitzes gegenüber der Eid
genossenschaft, gegenüber Venedig (mit dem Anfall von Görz) und eben auch 
gegenüber Bayern in bemerkenswerter, wenn auch nicht nur erfolgreicher Weise 
konsolidiert hatten 1 7 9. 

Im einzelnen nun umfaßte das königliche „Interesse", wie es in der Urkunde 
vom 16.3.1504 erstmals vollständig und mit kurzen Begründungen versehen 
zusammengestellt worden war 1 8 0 , folgende Einzelstücke: 

— die schwäbische Grafschaft Kirchberg als Reichslehen, 
— die Stadt Weißenhorn als angeblichen Teil der Markgrafschaft Burgau, 
— Pfaffenhofen an der Roth mit derselben Begründung; außerdem sei Herzog 

Georg vor dem Kauf gewarnt worden, da es sich um ein königliches Äfterlehen 
handle, 

— das Gebiet der Grafschaft Marstetten mit Buch, 
— Schmiechen am Lech, 
— die Herrschaft Obenhausen an der Roth als angeblichen Bestandteil Burgaus 
— Schloß Erbach westlich von Ulm, 
— die zu den Reichspflegen Donauwörth und Weißenburg gehörigen Forst

rechte, 

177 Press, Schwaben, 23; Layer, Ostschwaben, 910; Blickle-Blickle, 28f. 
1 7 8 Zu diesen und weiteren wichtigen Hinweisen vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 211 und 

Riedenauer, Brenner-Region, 164 f. (mit weiterer Lit.). Zur Sonderstellung, die die vormals 
wittelsbachischen Landgerichte Kufstein, Rattenberg und Kitzbühel weiterhin in der Tiro
ler Verwaltungsgeschichte einnahmen, vgl. Stolz, Gerichte Deutschtirols, 289 f. 

1 7 9 Hinweis von O. Brunner, Spätmittelalter, 82 f. 
1 8 0 BayHStA NKB 63, fol.272'-275. Vgl. auch Übersicht 13 (S.846). 
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- fürstliche Obrigkeit und hohe Jagd zwischen Donau, Lech und Wertach, also 
im Gebiet der Markgrafschaft Burgau, 

- die Vogtei über das Zisterzienserkloster Königsbronn im Brenztal als angeb
liche Stiftung König Rudolfs L, 

- die Landgerichte Kufstein und Rattenberg (mit den Zillertaler Ansprüchen 
gegen Salzburg) sowie die Forstrechte des Landgerichts Kitzbühel zur Versor
gung der Schwazer Bergwerke, 

- den Zoll zu Wasserburg und die dauernde Offenhaltung des Inn für den Han
del, 

- die Schlösser Neuburg am Inn und Rannariedl, die Georg unrechtmäßig für 
ausstehende Dienstgelder eingefordert habe, 

- Schloß Neuhaus an der Donau (Oberösterreich) 1 8 1 , 
- fürstliche Obrigkeit und hohe Jagd zu Spitz in der Wachau, das österreichi

sches Lehen sei, 
- den Ertrag der Judensteuer zu Regensburg als Reichspfand, 
- Getreide im Wert von 10,000 fl rh für den geplanten Türkenzug, 
- den Ertrag der letzten niederbayerischen Landsteuer von 100,000 fl rh, da das 

Land dem König heimgefallen sei, 
- die Streichung sämtlicher Schulden Maximilians bei Georg und 
- die Vogteirechte über das Erzstift Salzburg, das Hochstift Passau und das 

Kloster Vornbach als Zubehör des Erzherzogtums Österreich 1 8 2 . 

Im Februar 1506 erweiterte König Maximilian wegen angeblicher zusätzlicher 
Aufwendungen im Erbfolgekrieg auf „unnser lannd und lewt cossten . . . , Sche
den, darlegen, müe, arbait, wagknuß und sorgfelltigkait", die seine Position vor 
allem gegenüber Frankreich geschwächt hätten, sein „Interesse" um das ganze 
Landgericht Kitzbühel (bisher hatte er nur die Forstrechte beansprucht), das 
Kloster Mondsee mit seinen Besitzungen und Schloß Wildeneck am Irrsee. Er 
bekam diese Gebiete in Tirol und im Grenzgebiet zwischen Flachgau und Salz
kammergut von den oberbayerischen Herzögen auch zugesagt185, obwohl Al
brecht IV. vor allem wegen Kitzbühel sehr verärgert war und alle Bitten Maximi
lians wegen einer nochmaligen ausdrücklichen Verbriefung des „Interesses" in 
der neuen und erweiterten Form ablehnte1 8 4. Auch vom Vormund der Enkel 
Georgs, Pfalzgraf Friedrich, den er am 11.5.1506 samt seinen Neffen in Schutz 
und Schirm genommen hatte 1 8 3, ließ der König sich seine neuen Forderungen 
bestätigen 1 8 6 . So fragwürdig die Rechtstitel waren, unter denen Maximilian 
seine Ansprüche geltend machte, so deutlich erkennen wir in seinem Zugriff das 
unbedingte Ausnutzen der Gelegenheit, den ärgsten reichs- und territorialpoliti
schen Konkurrenten des vergangenen Jahrhunderts gründlich zu schwächen 

1 8 1 Zur Übergabe der drei genannten Schlösser an Maximilian im Januar 1506 vgl. BayH 
StA KbÄA 978, fol. 195-215 und HHStA Österreichische Akten-Tirol 1, fol. 47 f. 

1 8 2 Vgl. Srbik, Staat und Kirche, 36 f. 
1 8 5 BayHStA KbU 4298 (8./10.2.1506). 
1 8 4 BayHStA KbÄA 978, fol. 193-234. 
1 8 5 BayHStA NKB 47, fol.73 -77 . 
1 8 6 TLA U 1 7703; HHStA AUR 6.1.1507. 
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und sich damit auch Genugtuung zu verschaffen für die vielen Bemühungen und 
vergeblichen Ausgleichsversuche zwischen 1489 und 1492 l 8 7 . Wegen der kata
strophalen Finanzlage konnte Maximilian allerdings - außer im Unterinntal -
viele der den Wittelsbachern 1504/06 abgenommenen Besitzungen nicht be
haupten. Schon im Mai 1506 verkaufte er das eben nachträglich erst eingefor
derte Mondseeland an Erzbischof Leonhard von Salzburg 1 8 8. Fast das gesamte 
schwäbische „Interesse", d.h. jene Besitzungen, die Ludwig der Reiche und 
Georg der Reiche im Westen ihres Herzogtums erworben hatten, verkaufte der 
König 1507 (u.a. Kirchberg, Weißenhorn, Marstetten, Pfaffenhofen) und 1509 
(Schmiechen am Lech) an Jakob Fugger1 8 9. Für die Augsburger Kaufmannsfami
lie stellten diese Erwerbungen im mittel- und nordschwäbischen Raum die ent
scheidende Voraussetzung für ihren Aufstieg zu adligen Grundbesitzern im 
16. Jahrhundert dar 1 9 0 . Diese Veräußerungen hinderten König Maximilian nicht 
daran, 1514/15 gegenüber Herzog Wilhelm IV. in sieben Punkten (u.a. das 
Kloster Vornbach und die Auslieferung der niederbayerischen Landsteuer von 
1499 betreffend) Nach- und Vollstreckungsforderurigen wegen der Nichterfül
lung seines „Interesses" anzumelden, doch blieb der Vorstoß, nach zehn Jahren 
offenkundig wieder einmal akuten Finanzproblemen des Königs entspringend, 
ohne Resonanz191. 

Die mit dem „Interesse" Maximilians zusammenhängenden Urkunden und 
Dokumente kamen in die Registratur zu Innsbruck 1 9 2, das seit 1496/98 Sitz der 
zentralen erbländischen Finanzbehörden war. Entsprechend findet sich im um 
1520 angelegten Innsbrucker Urkundenrepertorium eine große Abteilung „Bay
risch Interesse" , 9 \ die nicht nur die Übergabeurkunden der Jahre 1504-1507 
enthält, sondern alle Urkunden seit dem 13.Jahrhundert, die sich auf diese 
Gebiete beziehen. In München dagegen lagen meistenteils wohl nur Abschriften, 
die vom Archivar Augustin Kölner in seinem Inventar über den Großen Kasten 
im Inneren Archiv als der Lade A 4 zugehörig verzeichnet wurden, wozu Kölner 
den Kommentar fügte, die „verprechen" Herzog Georgs hätten es Maximilian 
ermöglicht, diese Gebiete an sich zu bringen 1 9 4. Es berührt trotzdem merkwür
dig, wie lebendig die Erinnerung an die Gebietsabtretungen von 1503/05, an ihre 
Umstände und an die sie ermöglichenden Faktoren über zweieinhalb Jahrhun
derte hinweg in der bayerischen Politik blieben. Man braucht dabei nicht so weit 
zu gehen wie Carl Maria von Aretin, der 1837 das „Interesse" als Ausgangspunkt 

187 Wiesflecker, Maximilian 1. (1969), 23; ders., Maximilian, I I I , 169f.; Rankl, Staats
haushalt, 4 -6 . Vgl. die Darstellung des Fuggerschen Ehrenwerks auf das Haus Österreich 
aus der Mitte des 16. Jh. (BayStaBi cgm 899, fol. 307), in dem das schließliche Scheitern 
der hypertrophen Machtpolitik des Hauses Bayern gegen die Habsburger als Lehrexempel 
für die gerechte Strafe Gottes bei unrechtem Handeln dargestellt wird. 

188 Dopsch, Salzburg, 581 f., 926. Zu den Streitigkeiten wegen der Übergabe des Mond
seelandes durch Albrecht IV. vgl. BayHStA KbÄA 978, fol. 24ff. 

1 8 9 Umfassende Urkundenabschriften dazu im HKA Reichsakten 148 A / I , fol .33- 110. 
Die Kaufsumme insgesamt betrug nur 45,000 fl rh; Georg der Reiche hatte 1481/98 allein 
für Kirchberg 40,700 fl rh gezahlt. Vgl. Kellenbenz, 48-50. 

, 9 Ü Zu Erwerbungen, Herrschaftsbildung und -planung der Fugger im 16. Jahrhundert 
vgl. Fried, Fugger, v.a. 11-15, 18-21. 

1 9 1 Material dazu: BayHStA KbÄA 978, fol. 126-174; Krenner 14, 573-583. 
1 9 2 HKA Niederösterr. Herrschaftsakten 592, fol. 2. 
1 9 3 TLA Rep. 4, 959-1071 (Abschrift des „Putsch-Repertoriums" des Innsbrucker 

Schatzarchivs). 
1 9 4 BayHStA KbÄA 4783, fol. 15. 
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der bayerisch-österreichischen Feindschaft im 16. Jahrhundert sehen woll te 1 9 3 . 
Erinnert sei hier vielmehr an die Versuche Max Emanuels, in seinen Allianz
verträgen sowohl mit Kaiser Leopold I . (1683) als später mit König Ludwig XIV. 
von Frankreich (1701/02) die Zusage der Rück- bzw. Überstellung alter wittels-
bachischer Besitzungen aus dem 15. Jahrhundert und aus dem „Interesse" durch
zusetzen; gedacht war dabei u. a. an Neuburg am Inn, Burgau und (in den Zusät
zen zum Vertrag mit Frankreich) an das Tiroler Inntal 1 9 6 . Geradezu zu einer 
„Wiederentdeckung" der politischen Vorgänge von 1503-1505 kam es angesichts 
der politischen Konstellationen im Bayerischen Erbfolgekrieg von 1777/79 1 9 7 . 
Kaiser Joseph I I . beabsichtigte nach einem Plan der Reichskanzlei seit 1772, die 
bayerischen Lande des kinderlosen Kurfürsten Max I I I . Joseph trotz der Ansprü
che der pfälzischen Linien als erledigtes Reichslehen einzuziehen. Mit dieser 
Drohung erzwang Staatskanzler Kaunitz die „Rittersche Konvention" vom 
2.1.1778, in der Kurfürst Karl Theodor von Pfalz-Bayern Ansprüche Öster
reichs auf das Gebiet des alten Teilherzogtums Straubing, die Stadt Mindelheim, 
die Landgrafschaft Leuchtenberg und die böhmischen Lehen in der Oberpfalz 
zunächst anerkennen mußte. Im Teschener Frieden vom 13.5.1779 wurde diese 
Konvention annulliert, dafür mußte Bayern aber jetzt das Innviertel abtreten. 
Eine große Anzahl von publizistischen Schriften befaßte sich 1778/79 mit Fra
gen der pfälzischen Erbfolge in Bayern und der österreichischen Ansprüche; 
Archivare, Historiker und Politiker beider Seiten suchten nach Material zur 
Untermauerung des jeweiligen Rechtsstandpunkts. In diesem Zusammenhang 
finden sich in einem pfälzischen, den Teschener Frieden betreffenden Korre
spondenzakt im Münchener Archiv zahlreiche Ausarbeitungen und Gutach
ten 1 9 8 , die auf den Landshuter Erbfolgekrieg rekurrieren und dabei, zur Unter
mauerung der angeblichen Besitzgier der habsburgischen Kaiser gegenüber den 
Wittelsbachern, die Politik Josephs I I . mit jener Maximilians I . 270 Jahre früher 
verglichen. Dabei werden heftige Vorwürfe an Friedrich I I I . , der dem unter Al
brecht IV. aufstrebenden Haus Bayern den Weg nach Tirol, Regensburg, Görz 
und Holland verlegt habe, gerichtet; ebenso an Maximilian wegen des Intrigen
spiels um sein Interesse und wegen seiner bewußten Entscheidung für eine krie
gerische Lösung 1504, um Bayern dann durch eine neue Teilung schwächen zu 
können. In diesem Zusammenhang werden auch das Testament Georgs des Rei
chen und die Verhandlungen darüber bis zum Kölner Spruch diskutiert und -
bemerkenswerterweise unter Hinweis auf die Wahrung der Interessen des 
Gesamthauses - eine juristisch komplizierte Rechtfertigung der Erbregelung 
Georgs zugunsten der Pfalz versucht. Unter dem Titel „Ciagen einer abermal ver
wundeten armen Nation der Baiern" stellt eine der pfälzischen Ausarbeitungen 
einen ausdrücklichen Bezug zwischen den Gebietsabtretungen an Habsburg 
1504/05 und 1779 her: „Die Nation . . . trauert bis in den Tod, ihre Brüder jetzt 
jenseits am Inn wie anno 1504 die an den vorbergen von Tyrol auf ewig zu ver
lassen" 1 9 9 . 

1 9 5 Carl M. v. Aretin, Auswärtige Verhältnisse, 7 f. 
1 9 6 HdbG Bd.2, 2. Aufl., 476f., 496 (A.Kraus); K.O. v. Aretin, Das Reich, 229. 
1 9 7 Vgl. zum Folgenden HdbG Bd. 2,2. Aufl., 1041-1050 (L. Hammermayer) und K. O. 

v. Aretin, Das Reich, 331 f. 
1 9 8 BayHStA K.bl. 426/5. 
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I I I . D i e B e d e u t u n g des K r i e g s 
und des K ö l n e r S c h i e d s s p r u c h s 

für d ie G e s c h i c h t e Bayerns , der Pfalz u n d des Reichs 

Zuletzt nun aber nochmals zurück zum Versuch einer zusammenfassenden 
Wertung der Jahre 1503-1505 für die Geschichte Bayerns, der Pfalz und des 
Reichs. Eine „der schwersten Krisen der bayerischen Geschichte"200 zeigt das 
grundsätzliche Dilemma der Stellung Bayerns im Verband des alten Reichs auf: 
einerseits territoriale Größe und kulturelle Geschlossenheit in viel höherem Maß 
als bei den meisten anderen Reichsfürstentümern, andererseits aber eine zu 
schmale Basis, um die Vorherrschaft im Reich gegen Habsburg zu erringen bzw. 
behaupten zu können 2 0 1 . Der Ausgang des Erbfolgekriegs und der Profit, den 
Maximilian aus den innerwittelsbachischen Zwistigkeiten ziehen konnte, mar
kierten in jedem Fall das Ende der spätmittelalterlichen Konkurrenzsituation der 
beiden königsfähigen Dynastien und die Sprengung der ständischen Haupt
oppositionskraft gegen Habsburg im Reich 2 0 2 . Korrespondierend dazu stieg 
Maximilians Ansehen im Reich und stärkte sich seine territoriale Basis; der 
Abstand des sich im Aufschwung zur europäischen Großmacht befindlichen 
Königshauses auch zu den hoch strangigen Reichsfürsten begann sich zu vergrö
ßern . Der Kölner Spruch von 1505, Form und Intention nach ein unmittel
barer Machtspruch des Königs, bedeutete aber nicht nur das Ende der bereits 
spürbaren Sonderentwicklung Niederbayerns zu einem eigenen Staat - diesen 
zu erhalten war wohl das Hauptziel der georgianischen Politik gewesen, doch 
hatte der Herzog sich dazu zu riskanter Mittel bedient —, sondern mit der Schaf
fung eines neuen, kleinen pfälzisch-niederbayerischen Fürstentums für Georgs 
Enkel und mit dem „Interesse" hatte auch die siegreiche oberbayerische Partei 
schwere Verluste zu verzeichnen204. Es war noch offen, ob diese Entwicklung für 
das neue, nach Jahrhunderten der Aufsplitterung wenigstens großenteils wieder
vereinte Herzogtum Bayern eine Schwächung darstellen w ü r d e 2 0 3 . Ansätze zu 
einer westlichen Expansionspolitik sollte es jedenfalls erst wieder unter Herzog 
Maximilian I . geben 2 0 6. 

Für die Kurpfalz bedeuteten die Entscheidungsjahre 1503—1505 eine „Kata
strophe"2 0 7, einhergehend mit einschneidenden Territorialverlusten an Hessen, 

2 0 0 Stornier, Konsolidierung, 179. 
201 Angermeier, Bayern, 586; Weis, 215. Aus einer anderen Perspektive sprach dagegen 

Riezler, Baiern, 653, 1889 vom „unnatürlichen Verhältnis" zwischen dem relativ starken 
Bayern und dem schwachen Reichsverband. 

Angermeier, Einltg. zu RTA 1, 65; Press, Territoriale Welt, 26; Fuchs, 33; Härtung, 
Berthold, 5501.; Wiesflecker, Maximilian, I I I , 436 f. 

2 0 i Moraw, Pfalzgrafschaft, 78; Wiesflecker, Maximilian, I I I , 164, 203; Kraus, Samm
lung, 321; Lutz, 161; Schmeidler, 405 f. 

Kraus, Sammlung, 320f.; Press, Oberpfalz, 34; Nebinger, Neuburg, 9; Häusser, 490; 
Krieger, Unionsbestrebungen, 391. 

2 Vgl. dazu Kraus, Sammlung, 321; Weis, 217; Press, Territoriale Welt, 26; ders., 
Frankreich und Bayern, 22. 

2 0 6 Press, Schwaben, 23. 
207 Press, Territoriale Welt, 26. Weitere Wertungen bei Schaab, Kurpfalz, 217-219; 

Moraw, Pfalzgrafschaft, 78, 96f.; Press, Kraichgau, 40; ders., Gegenspieler, 24; Petry, 
Kräftespiel, 94 f. 
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Württemberg, Pfalz-Veldenz, Nürnberg und das Reichsoberhaupt208, und einen 
völligen Zusammenbruch der eben erst aufgebauten pfälzischen Macht- und 
Hegemonialstellung am Mittelrhein, am Neckar und im Elsaß. Zu der Reduzie
rung auf den alten pfälzischen Kernraum an Rhein und Neckar - nur die ober
pfälzischen Exklaven konnten gehalten werden - kam eine schwere Finanzkrise. 
Eine kurzsichtige, die eigenen Möglichkeiten überschätzende Außenpolitik hatte 
jetzt kurzzeitig sogar den Weiterbestand der Kurpfalz gefährdet und zu einem 
Absturz aus der ersten Reihe der Reichsfürstentümer und zum (vorläufigen) 
Ende aller Ambitionen auf die Königskrone geführt. Eine Grundkonstante der 
früheren und späteren pfälzischen Geschichte fand hier eine ihrer Bestätigungen: 
„Wenn die Kurpfalz scheiterte, dann scheiterte sie immer am König . . . " 2 0 9 . 
Sicher bedeutete das Jahr 1505 einen Epochenschnitt und einen Tiefpunkt in der 
Geschichte der Kurpfalz wie später 1619, doch sollten darüber Elemente der 
Behauptung und Beharrung nicht vergessen werden, etwa die Erhaltung des 
Mosbacher Erbes auf dem Nordgau, die geistliche Sekundogenitur in Freising 
und nicht zuletzt auch das neue Fürstentum Pfalz-Neuburg, in dem das betonte 
Zusammengehen von Kurpfalz und Niederbayern im 15.Jahrhundert eine 
gewisse Fortsetzung fand und von dem aus Georgs Enkel Ottheinrich 1556 das 
Erbe seiner pfälzischen Onkel antrat 2 1 0. 

Aus der Sicht von Reichsrecht und Königspolitik ist festzuhalten, daß Maximi
lian 1504/05 die von ihm wie auch von seinem Vater stets beanspruchten 
reichsoberhauptlichen und reichslehnherrlichen Gerichtsrechte demonstrativ 
einsetzen und voll ausspielen konnte und dem Reichsrecht zu einem seiner selte
nen Siege über die von den Fürsten beanspruchten Eigenrechte verhalf 2 1 1. Die 
stete Diskrepanz zwischen vom Königtum beanspruchter Machtvollkommen
heit und der Durchsetzbarkeit königlicher Beschlüsse und Interessen aufgrund 
fehlender Machtmittel und Exekutivorgane konnte hier in einer politisch günsti
gen Konstellation aufgehoben werden; das Reichsoberhaupt erwies sich, vor 
allem in seiner Richterfunktion, als im Reich weiterhin nicht einfach übergeh
bare G r ö ß e 2 1 2 . Der Kölner Spruch war nicht der erste die bayerischen Teilher
zogtümer betreffende königliche Schiedsspruch213, sicher aber der einschnei
dendste und der am meisten von königlicher Machtvollkommenheit geprägte. Die 
dem König zufallende Rolle eines Schiedsrichters in den internen Machtkämpfen 
der reichspolitisch am schärfsten mit Habsburg konkurrierenden Dynastie, die 
Annahme und das geschickte Ausspielen dieser Schiedsrichterrolle unter dem 
Signet der obersten Lehns- und Gerichtsherrschaft im Reich, die Tatsache, daß 
er keiner der beiden Anspruchsparteien seine Unterstützung je ganz entzog, was 

2 0 8 Vgl. Haussen 491 -493; Volkert, Oberpfalz, 1297f. und die Karte bei Schaab, Kur
pfalz, 218. 

2 0 9 Moraw, Reichsgeschichte und Landesgeschichte, 188. 
2 1 0 Betont bei Petry, Pfälzische Geschichte, 12 und Rall, Pfalz-Neuburg, 7 f. 
2 . 1 Angermeier, Reichsreform, 197f.; Kriegen 1474, 284-286; Goez, 72f. Nach Harp-

precht, I I , 178 werten Nebinger, Neuburg, 10 und Poetsch, 92, die königlichen Urteile der 
Jahre 1504/05 als Ergebnisse eines Reichskammergerichtsverfahrens, obwohl ein solches 
formal nie stattfand (vgl. Lieberich, Reichskammerprozesse, 422). 

2 . 2 Angermeier, Königtum und Landfriede, 7-12, 18-20; ders., Begriff und Inhalt. 
193-197; Isenmann, Reichsordnung, 139f. 

2 . 3 Erinnert sei an die Auseinandersetzungen um die Aufteilung Bayern-Straubings und 
Bayern-Ingolstadts (Rosenthal, 19f.). 
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das Gesamthaus Bayern weiter schwächte, die ihm zufallende Verfügungsgewalt 
über ein großes und reiches Territorium — all dies machte die Verhandlungen 
und Kriege um das niederbayerische Erbe zu einem eindrucksvollen persön
lichen Erfolg für Maximilian und zum Ausgangspunkt seines Wiederaufstiegs im 
Reich 2 1 4. In klug berechnender Verbindung von Rechtswahrung und Eigeninter
esse konnte er 1504/05 mehrere grundlegende rechts- und territorialpolitische 
Ziele gleichzeitig erreichen2 1 5: die Verhinderung einer wittelsbachischen Hege-
monialstellung im süddeutschen Raum, die Abriegelung Bayerns gegen Schwa
ben durch das kleine, bald stark verschuldete und zu einer eigenständigen Expan
sionspolitik nicht fähige Pfalz-Neuburg und die Sicherung des so lange eminent 
gefährdeten tirolischen und vorländischen Besitzes des Hauses Österreich. 

Ohne den Eindruck des Erbfolgekriegs wahrscheinlich nicht zustandegekom
men wäre angesichts der ständigen Streitigkeiten der oberbayerischen Brüder in 
der zweiten Hälfte des 15.Jahrhunderts die wittelsbachische Primogenitur-
ordnung vom 8.7.1506 2 1 6, der die Erbhuldigung auf Albrecht IV. als „ainigen 
regirnnden Fürst" und „recht natürlich erbherr und lanndsfürste" 2 1 7 und andere 
für Gesamtbayern grundlegend wichtige Gesetze folgten 2 1 8. Wie die zahlreichen 
entsprechenden Hausgesetze anderer Dynastien im 15. und 16.Jahrhundert219 

spiegelt auch die bayerische Erbfolgeordnung von 1506 die Weiterentwicklung 
der Staatsauffassung und den Konsolidierungsprozeß der frühmodernen staat
lichen Gebilde gegenüber dem Patrimonialgedanken, der Staat und Familien
besitz gleichsetzte und zu den Erbteilungen des Spätmittelalters führte 2 2 0 . Sicher 
zog Albrecht IV. mit der Primogeniturordnung von 1506 gleichermaßen Lehren 
wie Konsequenzen aus den Streitigkeiten mit seinen Brüdern und aus dem Erb
folgekrieg, sicherte kurz vor seinem Tod die wiedererrungene staatliche Einheit 
Bayerns ab und bereitete so den Übergang zur modernen staatlichen Ordnung der 
Neuzeit wesentlich mit vor 2 2 1 . Allerdings war auch 1506 die Problematik noch 
nicht geklärt, die daraus entsprang, daß alle ebenbürtigen männlichen Mitglieder 
eines regierenden Hauses gleicherweise Reichsfürsten und nicht Untertanen 
eines einzigen regierenden Herrn waren, so daß dessen Machtwort allein nicht für 
ein die Erbfolge regelndes Hausgesetz ausreichen konnte. Nötig war im Fall Bay
erns also erst einmal ein Regierungsverzicht des jüngeren Herzogs Wolfgang 
(1451-1514) zugunsten Albrechts IV. und seines Erben Wilhelm I V , 2 2 2 . 
Deswegen ist die bayerische Primogeniturordnung auch kein einseitiger Erlaß, 
sondern ein Vertrag der Brüder Albrecht und Wolfgang unter Mitwirkung der 

2 , 4 Ranke, 1 14; Joh. Haller, 79; Lutz, 161. 
2 1 5 Press, Schwaben, 23. 
2 1 6 Krenner 15, 355-381 = Ay, Dokumente, Nr. 139; die Wertung bei Silbernagl, 95. 
2 1 / BayHStAKbÄA 1142, fol. 1-3 (13.7.1506). 
2 1 8 Stornier, Konsolidierung, 194. 
2 , 9 Vgl. Meuthen, 35; Käser, 303-306 und die Übersicht bei Andreas, 235. 
2 2 0 Grundsätzlich zur Primogenitur Hermann J. F. Schulze, Erstgeburt, 6 f. und Winfried 

Schulze, 254. Vgl. auch Weis, 214. 
2 2 1 Die klassischen, einhellig positiven Wertungen, die die Primogeniturordnung als 

Krönung des Lebenswerkes Albrechts IV. sahen, etwa bei Riezler, Baiern, 639-642; Hef
ner, 292; Doeberl, 335. Mit Recht ähnlich positiv, aber zurückhaltender in der Formulie
rung, etwa Kraus, Sammlung, 321; Stornier, Konsolidierung, 194 und Weis, 217. 

2 2 2 Hermann J.F. Schulze, Erstgeburt, 381 f.; Weitzel, Hausnormen, 46f.; Silbernagl, 
92 f. 
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Landstände 2 2 \ Daß Durchsetzung und Durchführung dieses die Epoche der 
bayerischen Teilungen endgültig abschließenden Gesetzes nicht unumstrittenen 
waren, zeigen der Widerstand, den Herzogin Kunigunde einer bloßen Apanagie-
rung ihrer nachgeborenen Söhne entgegensetzte sowie die mit einer gewissen 
Verwaltungsteilung einhergehende Nebenregierung von Wilhelms IV. Bruder 
Ludwig X. 1516—1545 in Landshut2 2 4. Der wirtschaftliche Vorsprung und 
die überlegene Finanzkraft der vormals niederbayerischen Gebiete im neuen 
Gesamtbayern blieb noch länger erkennbar; die früheren Residenzstädte Lands
hut und Burghausen blieben als Rentmeistersitze wichtig für die bayerische Ver
waltung 2 2 5 . 

Sowohl in den dynastisch-rechtlichen wie in den umfassenden und die politi
sche Landkarte bis zum Ende des alten Reiches prägenden territorialen Verände
rungen markieren die Jahre 1503—1506 eine wichtige Epochenzäsur in der baye
rischen Geschichte226. Dennoch oder gerade deswegen ist eine Untersuchung 
der Politik Georgs des Reichen - wie die eben gelieferte kurze Analyse der könig
lichen Politik 1503/05 wohl verdeutlichte - eine unverzichtbare Vorstufe und 
Grundlage für das Verständnis der Zeit nach 1503 in Bayern und im Reich. Dies 
hängt nicht nur mit der in vielen neueren Arbeiten festgestellten Relativierung 
der Epochenschwelle um 150 0 2 2 7 oder mit der von Näf vorgeschlagenen und 
von Oestreich terminologisch-typologisch weiterentwickelten Verortung der 
Anfangsphase der Entwicklung zum „frühmodernen" Staat bereits im „Spät
mittelalter" zusammen228. Mit Blick auf die zäsierenden, mit der ständigen Ver
stärkung der Position Habsburgs und des Reichs einhergehenden Elemente in 
der Geschichte des deutschen Südwestens um 1500 2 2 9 hat Volker Press darauf 
hingewiesen, daß die Bedingungen des Einschnitts von 1503/06 nur im Rekurs 
auf die Regierungszeit Friedrichs I I I . und Georgs des Reichen zu erfassen sind, 
daß nur das Zusammennehmen von Georgs Scheitern in Schwaben, Albrechts IV. 
Scheitern in Tirol und Regensburg 1487/92 und der Niederlage von Kurfürst 
Philipps „großwittelsbachischer Polit ik" 2 3 0 1504 den eigentlichen Epochenüber
gang in der Geschichte Bayerns konstituiert 2 3 1. Auch aus der Sicht des Königs 
gilt: „Die Entscheidungen von 1503/05 krönten sozusagen den Triumph 

2 2 3 Kraus, Sammlung, 321; Rall, Wittelsbacher Hausverträge, 26 f. Vgl. zur Primogeni
turordnung und ihrer Gefährdung 1511/14 auch Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 
233-242. 

2 2 4 Hermann (.F. Schulze, Erstgeburt, 333, 336; HdbG Bd.2, 2.Aufl., 326-329 
(H.Lutz/ W. Ziegler). Man wird deswegen aber nicht so weit gehen wie Schulze und die Pri
mogeniturordnung von 1506 als gescheitert bezeichnen. 

Rankl, Staatshaushalt, 62 i.V. mit Ziegler, Staatshaushalt, 263, E. Stahleder, Nieder
bayern, 20 und Ziegler, Residenzen, 47 f. 

Kraus, Sammlung, 320f.; Ziegler, Staatshaushalt, 1; Moraw, Fragen, 95; Fried, Ent
wicklungstendenzen, 335. 

2 2 7 Verwiesen sei hier nur auf die zusammenfassenden Bemerkungen bei Skalweit, Neu
zeit, 3-6 und Meuthen, 1 f., 111-117, den Fragenkatalog bei Moraw-Press, bes. 95 und 
Seibt-Eberhard, 23. 

2 2 8 Näf, Frühformen, bes. 225 f., 236ff.; Oestreich, Geist und Gestalt, 5 f., 277-289. 
2 2 9 Press, Territoriale Welt, 17. 
2 3 0 Lutz, 140. 
231 Press in einem bei Fried, Integration, 270 abgedruckten Diskussionsbeitrag. 
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Maximilians von 1487/90 endgültig" 2 3 2 . Die ebenso geschickte wie entschlos
sene Reaktion Maximilians im Erbfolgestreit erklärt sich vollständig nur aus den 
Demütigungen und Gefährdungen durch den Übergriff der Wittelsbacher nach 
Tirol und Schwaben und aus dem Willen, der engen Kooperation zwischen Pfalz 
und Niederbayern einen dauernden Riegel vorzuschieben, denn eine Vereini
gung beider Fürstentümer unter Einschluß des Nordgaus und eventuell auch der 
Vorlande hätte eine ernstliche Gefahr für die habsburgische Stellung im Reich 
bedeutet253. 

2 i 2 Press, Vorderösterreich, 11. 
2 5 3 Press, Bayern, 498; Ziegler, Staatshaushalt, 211. 
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L. Rat und Kanzlei Herzog Georgs: 
Ausblick auf für die Außenpolitik maßgebliche Aspekte 

der Landshuter Innen- und Verwaltungspolitik 

Die Analyse der außen- und reichspolitischen Entwicklungen eines bereits um 
1500 hoch organisierten Territorialfürstentums wie Niederbayern wäre unvoll
ständig ohne wenigstens einen Blick auf deren innere Voraussetzungen und 
Möglichkeiten. Die in biographisch orientierten Darstellungen immer latente 
Gefahr, die urkundlich und brieflich überlieferte Fülle von Einzelaktionen dem 
Fürsten allein zuzuschreiben, würde es nötig erscheinen lassen, den „Regierungs
prozeß", das Fallen politischer Entscheidungen und die dazu führenden Wege 
genau in den Blick zu nehmen, um die Konzeptionen des engsten Beraterkreises 
um den Fürsten zu erkennen und die Probleme ihrer Außenwirkung und Durch-
setzbarkeit zu erfassen. Die Quellenlage dazu ist schwierig und gibt nur wenig 
sichere Aufschlüsse; es müßte das gesamte Quellenmaterial der Arbeit dazu 
nochmals „gegen den Strich" durchgegangen und auf die genannten Aspekte hin 
überprüft werden, um zu Aussagen von höchstmöglicher Verbindlichkeit zu 
kommen. Dies würde eine eigene Arbeit erfordern und kann im Rahmen einer 
außenpolitisch orientierten Darstellung nicht geleistet werden. Andererseits soll 
im folgenden einiges von dem gesammelten oder entsprechend analysierten 
Material vorgestellt werden, das zur vorläufigen Klärung mancher für die gültige 
Behandlung der georgianischen Reichspolitik unverzichtbaren Aspekte beitra
gen kann. Es geht dabei um die innen- und personalpolitische Fundierung von 
Georgs äußerem Regierungshandeln und seinen eigenen Anteil daran. Entspre
chend werden der herzogliche Rat, seine Besetzung und Aufgaben, die Darstel
lung der Tätigkeit einiger weniger Räte für den Herzog, die Kanzleiarbeit unter 
dem Kanzler Wolfgang Kolberger und die Frage nach dem sicher nachweisbaren 
Eigenanteil des Herzogs am Regierungs- und Verwaltungshandeln im Mittel
punkt der folgenden, nicht vollständigen, sondern typisierenden Ausführungen 
stehen. Nicht behandelt werden dagegen allgemeine Probleme der Innenpolitik, 
etwa das Verhältnis zu den Landständen, die Landes- und Gerichtsordnungen 
Georgs1, die Organisation der Hofhaltungen in Landshut und Burghausen2 

und der Binnenverwaltung3, das Steuerwesen4, sein Einsatz für die Ingoi-

1 Vgl. dazu Lieberich, Polizeigesetzgebung, v.a. 309-311; Riezler, Baiern, 669; Rall-
Rall, 93; Volkert, Entwicklung, 592 ff. 

2 Vgl. Rosenthal, 239-250; Ziegler, Residenzen; E. Stahleder, Burg Landshut. Zur Resi
denzbildung im 15. Jh. vgl. Stornier, Konsolidierung, 187-190, für Niederbayern Ziegler, 
Residenzen. 

3 Das Werk von Ziegler, Staatshaushalt, kann auch als vollständige und umfangreiche 
Darstellung der niederbayerischen Verwaltung unter den Herzögen Ludwig und Georg aus
gewertet werden. Neue Übersichten zur Verwaltungs- und Behördenentwicklung in Bayern 

785 
50 



Städter Universität 5 und die in der Chronistik oft rühmend erwähnte Übung 
Georgs, in Zeiten von Not und Teuerung die herzoglichen Getreidekästen öffnen 
und Brotgetreide billig verkaufen zu lassen6. 

Hingewiesen sei allerdings noch auf den bemerkenswerten Umstand, daß im 
Gegensatz gerade zu seiner dynastischen Politik die Innen- und Verwaltungspoli
tik Georgs des Reichen seit langem in der Forschung einhellig positiv beurteilt 
worden ist 7. Das sich besitzmäßig im Verlauf des 15. Jahrhunderts immer weiter 
konsolidierende Herzogtum Niederbayern mit seinem vor allem von Heinrich 
und Georg geschaffenen bzw. perfektionierten, hoch organisierten und stark fis-
kalisierten Verwaltungsaufbau markierte einen „Höhepunkt deutschen Territo
rialfürstentums" um 1500 und einen „Modellfall spätmittelalterlicher Fürsten
herrschaft"8. Die Leistung der mit besonderer Aufmerksamkeit ausgebauten, 
durchrationialisierten Finanzverwaltung9 war die ebenso strenge wie effektive 
Ordnung der herzoglichen Einkünfte aus dem Land, was dazu führte, daß der 
Staat allein aus dem herzoglichen Kammergut finanziert werden konnte und alle 
Geldmittel, die darüber hinaus nach Landshut kamen, erwirtschaftete Gewinne 
waren, über die der Herzog frei verfügen konnte. Gerade in den Jahren 1480/82 
und 1493/95, in denen die außenpolitische Anspannung der Kräfte relativ nied
rig war, lassen sich bemerkenswerte Verwaltungsreformen Herzog Georgs beob
achten, die, autochthone Muster unter der Leitidee der Maximierung des finan
ziellen Nutzens fortentwickelnd, ein „Höchstmaß an Organisation, Rationalisie
rung und Konzentration der Verwaltung" herstellten 1 0 und ein hervorragendes 
Beispiel für Niederbayerns Weg zur ersten Stufe des frühmodernen Staats (nach 
Oestreich), zum „Finanzstaat" 1 1 , darstellen — wohlgemerkt aus der finanziellen 
Kraft des Fürsten allein und nicht (was die Einordnung in Oestreichs Typologi-
sierung wiederum erschwert) durch Steuern oder Fremdkapital. So bekämpfte 

im 15. Jh. bieten Volkert, Entwicklung, 609-617 und Press, Die wittelsbachischen Territo
rien, 575-596. 

4 Dazu die Arbeiten von Ziegler, Staatshaushalt und Bernhard Spies. 
5 HdbG Bd.2, 2.Aufl., 863 (H.Lutz I Alois Schmid). Zum Georgianum: Andreas 

Schmid: Geschichte des Georgianums in München. Festschrift zum 400jährigen Jubiläum. 
München 1894; Arno Seifert: Das Georgianum 1494-1600. Frühe Geschichte und Gestalt 
eines staatlichen Stipendiatenkollegs. In: Heinz Jürgen Real (Hg.): Die privaten Stipen
dienstiftungen der Universität Ingolstadt im ersten Jahrhundert ihres Bestehens. Berlin 
1972, 147-206 (= Ludovico-Maximilianea, Forschungen 4). 

6 Siehe dazu das Material in BayHStA NKB 43, fol. 24-43; Ädlzreitter, 211 und Riezler, 
Georg, 602 sowie zur finanzpolitischen Bedeutung der hohen niederbayerischen Getreide
vorräte Ziegler, Staatshaushalt, 205, 227-230, 255, der nachweist, daß sogar aus dem ver
billigten Verkauf in Notzeiten noch Gewinne gezogen werden konnten. 

7 Beispiele: Andreas Buchner, 480-490; Riezler, Georg, 600; Rosenthal, 593f.; Doe
berl, 333; Hiereth, Georg, 200. 

8 Die Zitate (und weitere Ausführungen dazu) bei Ziegler, Beiname, 180 bzw. ders., 
Staatshaushalt, 49. 

9 Vgl. den Überblick zur Innen-, besonders Finanzverwaltung des 15. Jh. bei Ziegler, 
Staatshaushalt, 49-57. 

1 0 Vgl. zusammenfassend ebda., 255-259 (Zitat S.255). Ebda., 255 f. eine tabellarische 
Übersicht der wichtigsten Maßnahmen zwischen 1467/68 und 1497. 

11 Ziegler, Staatshaushalt, 259; Oestreich, Geist und Gestalt, 201, 279. Vgl. Kersten 
Krüger: Gerhard Oestreich und der Finanzstaat. Entstehung und Deutung eines Epochen
begriffs der frühneuzeitlichen Verfassungs- und Sozialgeschichte. In: Hessisches Jahrbuch 
für Landesgeschichte 35 (1983), 333-346. 
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Herzog Georg das Anweisungssystem zur Besoldung der niederbayerischen 
Unterbeamten (also deren Bezahlung aus den Erträgen des Amts) und übertrug 
die Zuständigkeit dafür dem Rentmeister12, verbesserte die Verwaltung der 
Zölle und der herzoglichen Aktivlehen und machte die Scharwerkspflicht finan
ziell ablösbar. Bevorratungsmenge und Organisationssystem der landesherr
lichen Getreidevorräte erreichten unter ihm den Höhepunkt 1 3 . 

I . Der h e r z o g l i c h e Rat , R a t s b e s t a l l u n g e n 
u n d g e l e h r t e R ä t e 

Personelle Zusammensetzung und Kompetenzbereich des Rats des Landesfür
sten waren wie Zahl und Funktion seiner Mitglieder lange Zeit ohne feste Rege
lung 1 4 . Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts ist der Rat quellenmäßig greifbar; 
schon früh gab es die Unterscheidung zwischen „täglichen Räten", die ständig in 
der Umgebung des Landesherrn waren, und „Räten von Haus aus", die jeweils im 
Bedarfsfall an den Hof gerufen wurden und eine zahlenmäßig viel größere Gruppe 
als die „täglichen Räte" darstellten (es handelte sich zunächst vor allem um zu 
Kriegsdiensten oder Öffnungsgewährung verpflichtete Adlige, später dann auch 
um gelehrte Juristen, die oft in Mehrfachdienstverhältnissen standen). Die Inha
ber der höheren Hofämter zählten stets zu den engsten Vertrauten und Räten 
des Landesfürsten. Erst in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts kann man 
vom Rat als einer relativ festen, kollegial organisierten Behörde sprechen; zum 
Aufgaben- und Wirkungsbereich freilich müssen nach wie vor allgemeine Hin
weise auf alle Arten von Verwaltungs- und Gerichtsfunktionen sowie Beratung 
in politischen Fragen und Übernahme diplomatischer Missionen genügen. Stark 
schwankend war auch die Zahl der herzoglichen Räte am Hof 1 5 . Herzog Georg 
leisteten am 23.1.1479, fünf Tage nach dem Tod Ludwigs des Reichen, 13 Män
ner den Ratseid, die schon seinem Vater verpflichtet gewesen waren, darunter 
der Hofmeister Friedrich von Pienzenau, der Hofmarschall Ulrich von Breiten
stein, der von Georg sofort zum neuen Kanzler ernannte Dr. Friedrich Mauer
kircher, der abgesetzte Kanzler Rudolf Alber, Dr. Martin Mair und die wichtig
sten Amtsleute des Rentmeisteramts Landshut1 6. Es folgten bis zum 26.3.1479 
fünf weitere Termine, an denen viele Räte Ludwigs des Reichen, unter ihnen 
Graf Sebastian von Ortenburg, Graf Nikolaus von Abensberg, Sigmund von 
Fraunberg Freiherr zum Haag, Johann IV. Freiherr von Degenberg und der Burg
hausener Hofmeister und Geschichtsschreiber Hans Ebran von Wildenberg, 
ihr Ratsverhältnis mit Georg dem Reichen erneuerten17. Insgesamt übernahm 
Georg im ersten Quarta] 1479 26 Räte seines Vaters. Das ausführlichste er-

1 2 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 178; Heydenreuter, Ämterkauf, 235; Volkert, Entwick
lung, 614f. 

13 Ziegler, Staatshaushalt, 178f., 230-233. 
1 4 Die folgenden allgemeinen Ausführungen nach Volkert, Entwicklung, 610 f.; Rosen

thal, 237, 250-265, 570ff. und Heydenreuter, Hofrat, 5-19. Für die Zeit Ludwigs des 
Reichen jetzt wichtig Ettelt, 199-265. 

1 5 Vgl. Rosenthal, 259. 
1 6 BayHStA NKB 103, fo l . l . 
1 7 Ebda., fol. 1 f. 
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haltene Verzeichnis der Ratsbestallungen Georgs 1 8 enthält insgesamt 89 weitere 
Einträge, so daß, wenn man Vollständigkeit des Verzeichnisses annimmt, Georg 
in seiner Regierungszeit 115 Männer zu Räten bestellt hätte. Die Bestellung zum 
Rat ging oft mit der Begründung eines allgemeinen Dienstverhältnisses einher, 
auf dessen Typus gleich einzugehen sein wird. Die meisten der Räte waren ent
weder Adlige oder Juristen, doch auch Inhaber wichtiger Hof- und Landesämter 
(Hofmeister und -marschall, Kammer- und Küchenmeister, Jägermeister, Rent
meister; bis auf letztere in der Regel Adlige) und Geistliche (Domherren aus 
Salzburg, Freising und Passau, Pfarrer zu Burghausen) wurden zu Räten bestellt. 
Viele Ratsverhältnisse dürften mehr oder weniger automatisch verlängert wor
den sein; sehr selten sind Hinweise auf eine formelle Aufkündigung von Seiten 
des Verpflichteten, etwa bei Graf Wolfgang von Oettingen Mitte 1488, der seine 
Politik in Anlehnung an den Schwäbischen Bund völlig gegen Herzog Georg 
wandte, und bei dem Nördlinger Jakob Protzer, der Ende 1488 von seiner Vater
stadt gezwungen wurde, in der Zeit der Konfrontation zwischen dem Bund und 
Georg dem Herzog den Dienst aufzusagen19. 

In kurzer Parenthese seien hier als die wichtigsten Typen von Dienstverhältnis
sen, die die georgianischen Bestallungslisten ausweisen20, neben der erwähnten 
Annahme zum Diener und Rat die Annahme als Diener, als Diener von Haus aus 
oder zum Hofgesinde erwähnt. Die Bestallungsfristen lagen in der Regel zwi
schen einem und drei Jahren, bei Bürgerlichen und Juristen bei bis zu zehn Jah
ren. Bewährte Dienstleute konnten auf Widerruf oder auf Lebzeiten des Her
zogs weiterbestellt werden. Der Sold für die Diener betrug zwischen 40 fl rh und 
400 fl rh jährlich; die 4,000 fl rh pro Jahr für Herzog Heinrich den Älteren von 
Braunschweig-Lüneburg 2 1 bildeten eine absolute Ausnahme. Oft trat an die 
Stelle eines Solds nur die Schutz- und Schirmzusage des Herzogs oder für Hof
gesinde Kleidung, Naturalien und die Zuweisung von Dienstpersonal. In der 
Regel mußten Diener und Diener von Haus aus dem Herzog bis zu einem Dut
zend Pferde stellen. In manchen Dienstverhältnissen wurden durch Öffnungs
rechte oder Lehnsauftragung auch die direkten Zugriffsrechte des Herzogs auf 
die Güter seiner Dienstleute gestärkt. In der Regel ohne Sold, aber mit dem deut
lichen Ziel einer persönlich-politischen Anbindung wurden auch hohe Geistliche 
zu Dienern Herzog Georgs bestellt22, so z.B. Bischof Heinrich von Regensburg 
1482, Dompropst Christoph Ebran von Wildenberg von Salzburg 1479, Dom
propst Veit Truchseß von Bamberg 1482, Dompropst Hans von Wolfstein von 
Bamberg 1486 und Dr. Bernhard Artzt, Propst von St. Moritz in Augsburg, 
1482. Aber auch reichsstädtische Bürger lassen sich als herzogliche Diener 
nachweisen 2 \ etwa Georg Vetter und Hans Neithart aus Ulm oder der bereits er
wähnte Jakob Protzer aus Nördlingen. Einen hohen Sold von jährlich 1,000 fl rh, 

1 8 Ebda., fol. 2 - 1 1 . 
1 9 Ebda., fol. 3; RTA 3, Nr. 109. 

2 0 BayHStA NKB 79 (1479- 1495) u. 103, fol. 1 -159 (1491 - 1501). Vgl. zur Ratsver
fassung Ettelt, 240-247. 

2 1 BayHStA PNU Ausw.St. 1787 (12.8.1488). 
2 2 Nachweise (in der Reihenfolge der Nennungen): BayHStA NKB 79, fol.49, 24', 64, 

176', 58. 
2 5 Nachweise (in der Reihenfolge der Nennungen): BayHStA NKB 79, fol.42' (1479); 

KbÄA 1133, fol. 127 f. (1490); NKB 79, fol. 164'f. 
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dazu Naturalien und ein Hofkleid erhielt der 1486 zum Leibarzt des Herzogs 
bestellte Dr. Georg Kirchmair 2 4. 

Zurück zum herzoglichen Rat, insofern er für uns als kollegiales Entschei
dungsgremium faßbar wird. Elf Räte einschließlich des Kanzlers Mauerkircher, 
der den Vorsitz führte, berieten z. B. unter Anwesenheit Georgs im Juli 1482 über 
die niederbayerischen Ansprüche auf Schloß Geyern2 3. In etwa typisch nach 
Zahl und Zusammensetzung dürfte auch das uns aus einer herzoglichen Instruk
tion vom Dezember 1491 bekannte Ratsgremium sein 2 6, das neun Personen, drei 
Adlige (an der Spitze den Hofmarschall Sigmund von Fraunberg), den Kanzler 
Kolberger, drei gelehrte Räte und zwei Beamte (Rentmeister) umfaßte. Über die 
Entscheidungsfindung und die praktische Gremienarbeit wissen wir nichts; uns 
ist lediglich der — allerdings in einem zeitlichen Abstand von etwa 30 Jahren ent
standene - Bericht Wolfgang Kolbergers über eine Ratssitzung unter Ludwig 
dem Reichen im Landshuter Harnischhaus bekannt, in der Kolberger, damals 
noch junger Kanzleisekretär, mit Recherchen nach niederbayerischen Rechten 
auf Tirol beauftragt wurde 2 7. Einen bemerkenswerten Schritt zur festeren Orga
nisation des Rats tat Georg im Juli 1489, als er das Gremium der „geordneten 
Räte" einrichten ließ, das täglich zusammen mit dem Kanzler tagte und mit der 
Erledigung aller laufenden Geschäfte betraut war 2 8 . Damit verdichtete sich in 
Niederbayern die Entwicklung des Rats zum behördenartigen Kollegialorgan mit 
Permanenz und einem festen Aufgabenkreis29. Dazu gehörten etwa die Prüfung 
der Ansprüche von nicht aus dem Herzogtum stammenden Bewerbern auf geist
liche Pfründen oder die Behandlung von Klagen gegen herzogliche Amtsleute5 0. 
Überhaupt war die gerichtliche eine der entscheidenden Funktionen des herzog
lichen Rats; es gab in puncto Besetzung und Kompetenz keine klare Abgrenzung 
zwischen Rat und herzoglichem Hofgericht, dessen Besetzung und Tagung lange 
fallweise gehandhabt wurde, bis die Landesordnung von 1501 vorschrieb, daß 
das Hofgericht mindestens viermal im Jahr unter dem Vorsitz des herzoglichen 
Marschalls zu halten sei 3 1. Das Landshuter Hofgericht tagte in der Zeit Herzog 
Georgs in einer Stärke zwischen acht und zwölf Personen, wobei nicht nur adlige 
und gelehrte Räte, sondern auch herzogliche Amtsträger aus der Stadt Landshut 
herangezogen wurden 3 2. Ein weiterer unter Herzog Georg erwähnter Hof-
gerichtssitz war derjenige desniede.rbayerischen „Oberlands" zu.Neub.urg an der 
Donau 3 3. Eine besonders wichtige gerichtliche Aufgabe des herzoglichen Rats 

2 4 BayHStA PNU Bestallungen 1486 V 11. 
2 5 BayHStA PNU Ausw.St. 432/2. 
2 6 BayHStA NKB 25, fol. 168. 
2 7 BayHStA PNU Ausw.St. 2909, fol. 2. 
2 8 Krenner 12, 275-280; Ay, Dokumente, Nr. 495. Vgl. dazu Rosenthal, 261 f.; Heyden

reuter, Hofrat, 13. 
2 9 Die niederbayerische Landesordnung von 1501 nennt dieses Gremium zum ersten 

Mal „Hofräte" (Krenner 13, 274f.; Rosenthal, 262-264; Volkert, Entwicklung, 611). 
3 0 BayHStA PNU Landschaft 245. 
3 1 BayHStA NKB 17, fol.208-250 (in diesem Band viel Material zur Landesordnung 

von 1501 und ihrer Entstehung); Rosenthal, 108-153; Heydenreuter, Hofrat, 8, 11 f. Spe
ziell für Niederbayern vgl. Follak und Ettelt, 247-265, für Oberbayern Lieherich, Hof
gerichtsprotokolle. 

3 2 Vgl. die Hofgerichtsbriefe in BayHStA PNU Reichsstädte 443 (1479); NKB 42, 
fol. 102'-105' (1480), fol. 176'-179' (1485); StV 1281, Fasz. 1, fol. 16. (1499). 

3 3 Vgl. Lieberich, Reichskammerprozesse, 422f., 436-442. 
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lag darin, daß er zusammen mit dem Fürsten als Schieds- oder Schlichtungs
instanz fungierte3 4 und das Forum für Ansprüche an den Herzog selbst oder 
seine Amtsleute bildete 3 5. In zahlreichen Einungen Niederbayerns mit anderen 
Reichsständen waren entsprechende Vereinbarungen enthalten, die der Herzog 
immer wieder gegen die Ansprüche des Reichsoberhaupts und der Reichsgerichte 
durchzusetzen versuchte, bis das Gericht der fürstlichen Räte schließlich in der 
Kammergerichtsordnung von 1495 als ordentliche Instanz anerkannt wurde ) 6 . 
Angesichts der Schlichtungsvorschläge König Maximilians zwischen Georg und 
dem Schwäbischen Bund auf dem Nürnberger Reichstag von 1491 zeigte sich der 
niederbayerische Herzog durchaus zur Verantwortung einzelner Beschwerde
punkte bereit, allerdings nur vor seinen Räten als Entscheidungsgremiumj7. Der 
König anerkannte 1491 auch Georgs Forderung nach dem Gerichtsstand beklag
ter niederbayerischer Landsassen vor dem ordentlichen herzoglichen Gericht 3 8. 
Nur hingewiesen sei noch darauf, daß es in der Regel fürstliche Räte waren, die 
bei ihrem Herrn eine auch persönliche Vertrauensstellung einnahmen, die im 
Zeitalter eines noch kaum fest ausgeprägten Gesandtschaftswesens39 alle Arten 
von diplomatischen Missionen an auswärtige Höfe sowie die Vorbereitung und 
meistens auch die Durchführung von Schlichtungs- und Rechtstagen übernah
men. Dabei bildete sich natürlich eine Gruppe von Räten heraus, die aufgrund 
ihrer Bildung, Begabung oder Erfahrung immer wieder für solche Aufgaben her
angezogen wurden; zwei Männer aus dieser Gruppe in Niederbayern sollen im 
nächsten Kapitel kurz vorgestellt werden. Die Angewiesenheit der Fürsten auf 
ihre Räte in dieser Hinsicht war so groß, daß es immer wieder zu Bitten an 
befreundete Fürsten oder Städte, Räte zur Unterstützung und Vertretung der 
eigenen Sache abzuordnen, und zu Terminverschiebungen etwa bei Schiedsta
gen kam, weil die wichtigsten eigenen Räte anderweitig beschäftigt waren. 
Schließlich waren es in der Regel vier bis zehn führende herzogliche Räte und 
Beamte, die vom Herzog, wenn er für länger außer Landes ging, als seine Statt
halter in Landshut, Burghausen und Ingolstadt eingesetzt wurden 4 0. 

Gerade die enge Verbindung des Rats zum Hofgericht war es, die im 15. Jahr
hundert im Zuge der großen Bewegung der „Rezeption" des römischen, des 
gelehrten „kaiserlichen" Rechts nördlich der Alpen, welche zur Ausbildung eines 
akademisch geschulten Juristenstandes führte 4 1 , dieser Personengruppe den 
Weg in den fürstlichen Rat ebnete und die Herausbildung eines neuen Räte
typus, des juristisch versierten und in neuen Kategorien denkenden „gelehrten 
Rats", mit sich brachte4 2. Im Konnex mit der Rechtsausbildung an den immer 

3 4 Z.B. 1483 in einem Streit zwischen Oberbayern und Würzburg (BayHStA NKB 28, 
fol. 103-129). 

3 5 BayHStA K.bl. 336/43, fol. 20 und 341/1 la, fol. 208. 
3 6 Dazu Rosenthal, 21 f.; Kobler, 54f.; Wiesflecker, Maximilian, I I , 243. 
3 7 BayHStA NKB 22, fol. 114f. 
3 8 BayHStA NKB 43, fol. 154f. 
3 9 Vgl. dazu Rosenthal, 457 f. und die allgemeinen Bemerkungen bei Biskup, Diploma

tie, 161 f. 
4 0 Beispiele für Niederbayern: 1480: BayHStA FüS 192, fol.3; PNA 1198/11 sub dato 

27.4.1480; Hzgtm. Bayern-Ämterrechnungen bis 1506 Nr.361; 1490: KbÄA 1219, 
fol. 224; KbGehLA 536, fol. 216f. 

4 1 Genannt sei dazu hier nur der Überblick bei Conrad, 339-358. 
4 2 Volkert, Entwicklung, 610f.; Press, Führungsgruppen, 44-52. 
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zahlreicheren Universitäten im Reich kam es zum Verlust des geistlichen Juristen
monopols; die an der (oft landesherrlichen) Juristenfakultät Graduierten traten 
in fürstliche Dienste und übernahmen Aufgabenfelder, auf denen sie teilweise 
(wie in Diplomatie und Gesandtschaftswesen, Gerichtswesen und Binnenver
waltung) mit den traditionell adligen Räten konkurrierten, die sie aufgrund ihrer 
Vorbildung aber auch teilweise exklusiv besetzten bzw. sich erst selbst schufen 
(z.B. Prozeßvertretungen im weitesten Sinne, Rechtsgutachten, Fragen des 
Staatskirchenrechts). Bei wichtigen Gesandtschaften, vor allem zu Reichstagen, 
wurde es im ausgehenden 15. Jahrhundert üblich, daß adlige und gelehrte Räte 
Seite an Seite auftraten43. Eingesetzt wurden die gelehrten Räte auch bei Gele
genheiten (z. B. Schiedstagen), wo es nicht primär auf ihr juristisches Fachwissen 
ankam, sondern auf die mit dessen Erwerbung verbundenen Fertigkeiten wie 
Gedächtnisstärke, Arbeitseifer, Umgang mit Schriftstücken sowie mündlicher 
und schriftlicher Formulierungskunst44. Außerdem bildete sich ein im späten 
15. Jahrhundert in gemeinsamer Ausbildung, Mehrfachdienstverhältnissen und 
dem Zusammentreffen auf Schlichtungstagen bereits erkennbares spezifisches 
Kommunikationsnetzwerk der gelehrten Räte heraus45, die übrigens nicht nur in 
den Territorien, wo Diskussionen über Indigenat und Adelsprädikat als Voraus
setzung für die Qualifikation zum landesherrlichen Dienst entbrannten46, son
dern unter Friedrich I I I . auch am Kaiserhof Fuß faßten 4 7 . 

Im Falle Niederbayerns wurden gelehrte Geistliche schon unter Ludwig dem 
Reichen zum Ratsdienst herangezogen, studierte Laien in größerem Umfang erst 
unter Georg dem Reichen48. Dieser Sachverhalt ist eng verknüpft mit der Grün
dung der Landesuniversität in Ingolstadt 1472, mit der Tätigkeit der Professoren 
der dortigen Juristenfakultät und den ersten Graduierungen ab etwa 1475 4 9. 
Herzog Ludwig als Initiator und Gründer der Hochschule äußerte wiederholt 
seine Erwartung, die juristische Fakulät, über die er sich weitgehende Verfü
gungsrechte vorbehalten hatte, solle, zum Besten von Fürst und Land, rechtlich 
gebildete Räte zur Unterstützung des Landesherrn hervorbringen 3 °. Die Gutach
ter- und Ratstätigkeit der Ingolstädter Rechtsprofessoren für den Herzog war im 
Stiftungsbrief von 1472 fixiert und 1491 erneuert worden. Seit der Gründung 
sind auch Ingolstädter Gutachten für Landshut nachweisbar, zuerst von einzel
nen Professoren, 1484 erstmals der ganzen Fakultät 3 1 . 

Ratsbestallungen Georgs des Reichen sind sowohl aus dem Kreis der Ingol
städter Professoren (während, vor oder nach ihrer Tätigkeit an der Hochschule) 
als auch aus dem Kreis ehemaliger Ingolstädter Studenten nachweisbar32. Von 

4 3 Trusen, 209—221; Moraw, Juristen, 147; Stievermann, Juristen, 259—270. Den 
Zusammenhang zwischen Universitäten, gelehrten Räten und Territorialverfassung disku
tiert für das 16. Jh. Hammerstein. Sehr instruktiv zur Lebens- und Vorstellungswelt gelehrter 
Räte: Boockmann, Gelehrte Räte. 

44 Boockmann, Gelehrte Räte, 310f. 
4 5 Ebda.,313f. 
4 6 Betreffend Bayern vgl. dazu Rosenthal, 142ff., 554ff.u. Heydenreuter, Hofrat, 11 f., 14. 
4 7 Dazu vgl. Moraw, Juristen, zusammenfassend v.a. 121 f., 139ff. 
4 8 Heydenreuter, Hofrat, 14; Riezler, Georg, 600; Lieberich, Landherren, 113-115. 

Grundlegend: ders., Räte. 
4 9 Vgl. dazu die Geschichte der Ingolstädter Juristenfakultät von Wolff. 
50 Wolff, 247 ff. 
[ l Ebda., 30, 102f., 152,233ff. 
0 2 Vgl. die einschlägigen Einträge der georgianischen Dienerbücher (BayHStA NKB 79 
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seinem Vater übernahm er den weitum bekannten, aber schon in hohem Alter 
stehenden Dr. Martin Mair ( t 1481) 5 3 und den in Bologna zum „legum doctor" 
promovierten Dr. Friedrich Mauerkircher ( t 1485), den er sofort zu seinem 
Kanzler machte und noch 1479 zum Bischof von Passau wählen l ieß 5 4 . Von 
Georgs eigenen Indienstnahmen gelehrter Räte seien genannt: 

- 1480 Dr. Georg Pollner5 5 

Lic. Johann Löffelholz aus Nürnberg (1448- 1509), Absolvent der Universität 
Padua, 1485-89 im Landshuter Hofgericht und mit vielen diplomatischen 
Missionen betraut5 6. 

- 1490 Dr. Gabriel Baumgartner aus Nürnberg (1449-1507), seit 1479 Professor für 
Zivilrecht in Ingolstadt57. 
Dr. Sixt Tucher aus Nürnberg (1457-1507), seit 1487 Professor zunächst für 
Zivilrecht, dann für geistliches Recht in Ingolstadt, später Ratskonsulent 
seiner Vaterstadt und Rat König Maximilians . 
Dr. Peter Baumgartner ( t 1525) aus der in der niederbayerischen Geschichte 
wichtigen Wasserburger Kaufmannsfamilie, Professor für Kanonistik in Ingol
stadt 1479-1483, dann im Hofgericht zu Landshut und 1490 im Rat; nach 
Georgs Tod von der niederbayerischen Landschaft zum Kanzler gewählt: 
wahrscheinlich Fortsetzer der Chronik von Ulrich Fuetrer ^9. 
Dr. Peter Kraft aus Blaubeuren ( t 1505), promoviert in Ferrara und zeitweise 
in Ingolstadt immatrikuliert 6 0. 

- 1499 Dr. Georg Löffelholz (1472-1514), ein Halbbruder Johanns, promoviert in 
Ferrara und zeitweise in Ingolstadt immatrikuliert 6 1. 

- 1500/01 Dr. Sebastian Ilsung aus Augsburg, der in Ingolstadt studiert und promoviert 
hatte und später in die Dienste Herzog Wilhelms IV. trat 6 2 . 

- 1502 Dr. Johannes Rosa aus Bamberg ( t 1518), Professor für Kanonistik seit 1484, 
zwischen 1497 und 1502 bereits im Landshuter Hofgericht nachzuweisen 6 \ 

Erwähnt sei noch Dr. Hieronymus de Croaria ( t 1527) aus Konstanz, der 1486 
in Tübingen promoviert wurde und von einer Professur dort 1497 als Kanonist 
nach Ingolstadt kam, gleichzeitig taucht er im niederbayerischen Hofgericht auf, 
1498 wurde auch Ratskonsulent der Reichsstadt Nürnberg. Croaria unterstützte 
im November 1503 Herzog Georgs Bemühungen beim widerstrebenden Ingol
städter Rat, Pfalzgraf Ruprecht als Herrn Niederbayerns anzuerkennen64. 

u. 103) und die Zusammenstellungen bei Wolff, 153-159, 198 und Lieberich, Landherren, 
115-115. 

5 3 Zu ihm vgl. Riezler, Mair und Schrötter (geht nur bis 1457). Weitere Lit. bei Kraus, 
Sammlung, 301 Anm. 9. 

54 Schels-, Lieberich, Räte, 176f. 
5 5 BayHStA NKB 103, fol. 2'. 
5 6 BayHStA NKB 79, fol. 33'; Lieberich, Räte, 148, 175. 
5 7 BayHStA NKB 103, fol. 5; Wolff, 263f. 
5 8 BayHStA NKB 103, fol. 5; Wolff, 266; Lieberich, Fränkisches Element, 171. 
59 Wolff, 264; Lieberich, Landherren, 79; ders., Räte, 145f., 157; Ziegler, Staatshaus

halt, 214. 
6 0 BayHStA NKB 79, fol. 251 f.; Wolff, 198. 
6 1 BayHStA NKB 103, fol. 9; Wolff, 198. 
6 2 BayHStA NKB 103, fol. 10; Wolff, 198. Zu den Ilsung vgl. Euler, 83. 
6 3 Wolff, 271. 
6 4 BayStaBi cgm 1598, fol. 21 ' ; Wolff, 265. 
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Auffallend ist die Häufung der Bestellung gelehrter Räte in den Jahren der 
Hochphase des Streits Georgs mit dem Schwäbischen Bund um 1490. Es ist 
offensichtlich, daß der Herzog sich in Schreiben an den Kaiser und bei den Ver
handlungen mit den Bundesständen oft einer detaillierten juristischen Argumen
tation bediente. Ebenso wie ein Spezifikum der schwäbischen Expansionspolitik 
Georgs, das Weiterbauen auf alten Rechtstiteln, wäre dies zweifelsohne nicht 
möglich gewesen ohne die Unterstützungsarbeit gelehrter Räte. In der Tat sind 
uns einige, teils deutsch, teils lateinisch abgefaßte Rechtsgutachten u.a. von 
Dr. Peter Baumgartner, Dr. Johannes Rosa und Dr. Johannes Pacher erhalten, die 
mit dem Schwäbischen Bund strittige Territorialfragen behandeln63. Dabei ging 
es etwa - stets um die Untermauerung des herzoglichen Standpunkts bemüht — 
um die Amtsführung des Abts von Roggenburg, den niederbayerischen Zug 
gegen das ulmische Langenau, die Ächtung Ludwigs von Habsberg66, Schloß 
Erbach und die Besitzverhältnisse in Allersberg6 7. In einer Art Mischform von 
Rechtsgutachten und Instruktionsvorschlag legte Baumgartner in einer zur Ver
wendung auf dem für Dezember 1492 geplanten, dann aber abgesagten Reichs
tag bestimmten Ausarbeitung die niederbayerischen Geleitsrechte auf der Straße 
von Nürnberg nach Prag dar . Als Vorlage dafür dienten ihm brandenburgische 
Klagschriften, anhand deren er die möglichen Argumente gegen die nieder
bayerische Linie im Voraus formulieren und Beiträge zu ihrer Widerlegung in 
seine Instruktionsvorschläge aufnehmen konnte. Aus einer eigenhändigen Ver
fügung Georgs des Reichen auf einem Rentmeisterbericht 1500 wissen wir, daß 
der Herzog seinen Juristen (in diesem Fall war es „doctor Peter", also wohl Baum
gartner oder Kraft) direkte Anweisungen zur Überprüfung von Vorgängen oder 
zum Erstellen von Gutachten erteilte. Im angesprochenen Fall ging es um die 
mögliche Schädigung niederbayerischer Interessen durch den Bau einer neuen 
Donaubrücke auf burgauischem Gebiet6 9. 

Nicht nur zu rechtlichen, sondern auch zu politischen Fragen arbeiteten die 
herzoglichen Juristen Empfehlungen für Georg den Reichen aus. So sind uns 
zwei im Anschluß an den Ingolstädter Rätetag vom Herbst 1491 entstandene 
Gutachten bekannt (ein nicht signiertes deutsches sowie ein lateinisches von 
Tucher und Gabriel Baumgartner), in denen empfohlen wird, Alb recht IV. wegen 
der Verteidigung Regensburgs keinesfalls Hilfe zu leisten, da Georg, damit gegen 
ausdrücklichen kaiserlichen Befehl verstoßen und die Reichsacht auf sich ziehen 
würde 7 0 . Die niederbayerische Politik 1491/92 entsprach voll und ganz dieser 
Empfehlung. Weniger als eindeutige Empfehlung oder Stellungnahme, vielmehr 
als Mitarbeit an einer tragfähigen politischen Entscheidungsgrundlage versteht 
sich ein uns ebenfalls erhaltenes, wahrscheinlich 1485 entstandenes71 Gutachten 
über die Frage, ob Georg der Reiche dem Kaiser Reichshilfe gegen den Ungarn
könig Matthias Corvinus leisten müsse 7 2 . Der uns unbekannte Verfasser war 

6 5 In BayHStA NKB 28 (Rückentitel: „Ratschleg"). 
6 6 Ebda., fol.200-246. 
6 7 Ebda., fol. 358-371'bzw. 373-420. 
6 8 Ebda., fol. 338-355. 
6 9 BayHStA PNA 6423/1, fol. 74'. 
7 0 BayHStA NKB 25, fol.251-273. 
7 1 Vgl. Abschnitt D.I .4 . 
7 2 BayHStA FüS 198a. Vgl. dazu ausführlich Stauber, Reichslehnrecht oder Macht

politik? 
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sicher einer der gelehrten Räte am Landshuter Hof, denn er bezeichnet sich 
selbst in einer Captatio benevolentiae als „einfeltiger junger doctor" 7 5. Das Gut
achten enthält eine Vorrede und zwei Teile, in denen jeweils möglichst vollstän
dig die Pro- und Kontraargumente zum Thema des Gutachtens zusammengetra
gen werden. Dazwischengeschaltet ist ein aus den wichtigsten Argumenten 
kompilierter Fragenkatalog, der als Grundlage für die Zusammenstellung von 
Archivmaterial gedacht war, um auf dieser Basis eine von ausreichender Infor
mation und einer gewissenhaften Nutzen- und Schadensabwägung geprägte 
Grundsatzentscheidung zu ermöglichen. 

Solche mehr politisch als rechtlich orientierten Ausarbeitungen waren aller
dings nicht die alleinige Domäne der gelehrten Räte. So unterbreitete z.B. der 
mit den schwäbischen Verhältnissen bestens vertraute Ritter Ludwig von Habs
berg Herzog Georg - sicher auf dessen Erfordern — im April 1487 sach- und per
sonalpolitische Empfehlungen für eine möglichst effektive Geltendmachung sei
ner landesherrlichen Rechte in der neuerworbenen Markgrafschaft Burgau 7 4. 
Alleinige Aufgabe der gelehrten Räte wiederum war die Prüfung bayerischer 
Revindikationsansprüche. Zweimal, 1493 7 3 und 1500 7 6 , wurden z.B. von den 
bayerischen Herzögen gezielte Zusammenkünfte ihrer rechtskundigen Räte in 
Freising anberaumt, um die wittelsbachischen Rechte auf die Grafschaft Görz 
zu erörtern. Von dem zweiten Rätetag, der eine Reaktion auf den Tod des 
letzten Görzers war, obwohl König Maximilian die Grafschaft sofort hatte 
besetzen lassen, ist eine Art Verlaufs- und Ergebnisprotokoll überliefert 7 7. 
Daraus werden tiefgreifende Differenzen zwischen ober- und niederbayeri
schen Räten deutlich. Während erstere alle Erbrechte der Wittelsbacher auf 
Görz negierten, suchten letztere (Kraft, de Croaria und Kanzler Kolberger) diese 
Rechte durch Rekurs auf die einschlägigen Bestimmungen des römischen 
Rechts zu untermauern, gaben aber auch zu bedenken, daß diese Ansprüche 
in der politischen Praxis kaum durchsetzbar seien. 

Weder konnte in der vorliegenden Darstellung der georgianischen Reichspoli
tik der Anteil der herzoglichen Räte, sofern er quellenmäßig überhaupt faßbar ist, 
immer genügend erörtert werden, noch kann im folgenden, was mit der Ziel
setzung dieser Arbeit und der für Bayern im Untersuchungszeitraum bislang nur 
mangelhaft erschlossenen Prosopographie der landesfürstlichen Räte, Diener 
und Amtsträger 7 8 zusammenhängt, ein auch nur annähernd vollständiger Über-

7 3 Ebda., fol.4'. 
7 4 BayHStA PNA 6426. 
7 5 BayHStAKbÄA 1160, fol.73-77. 
7 6 BayHStA PNU Ausw.St. 717. 
7 7 BayHStA KbU 9351. 
7 8 Für Niederbayern wären allenfalls die einschlägigen Arbeiten Lieberichs zu Rat und 

Kanzlei und die auch in die Zeit vor 1505 zurückgreifenden Vorstudien zu einem pfalz-neu-
burgischen Dienerbuch von Nebinger, Dienerbuch, zu nennen, ferner die Verzeichnisse von 
Etteli. Die Amtslisten von Geiß, Beamte, sind wenig zuverlässig. Als neuestes, vorbildliches 
Werk dieser Richtung ist für Hessen zu nennen Demandt, Personenstaat, der für die Zeit 
vom ausgehenden 12. bis zum beginnenden 16. Jahrhundert insgesamt 3476 Personen in 
ihrem Konnex mit den hessischen Landesfürsten erfaßt und damit sowohl einen personen
geschichtlichen Zugang zur Institutionen-, Amts- und Ämtergeschichte in der Phase 
der Entwicklung des Personenverbands- zum Flächenstaat als auch einen Blick auf den 
den Aufbau des frühmodernen Staats nächst dem Landesherrn tragenden Personenkreis 
gewinnt. 
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blick über die mit der Konzipierung und Realisierung der niederbayerischen Poli
tik befaßten Personen gegeben werden. Deswegen sollen nun, unter Orientie
rung an einer möglichst günstigen Quellenlage, exemplarisch drei Räte Georgs 
des Reichen näher vorgestellt werden, die einem je anderen Typus angehören: 
ein durch enge personale Anbindung faktisch landsässiger, de jure aber reichs
unmittelbarer Vertreter des Freiherrenstands (Sigmund von Fraunberg, Freiherr 
zum Haag) und je ein ritteradliger (Ludwig von Habsberg) und gelehrter 
(Dr. Peter Baumgartner) Rat. In einem weiteren Abschnitt soll auf die Tätigkeit 
des aus dem Bürgertum in den Reichsgrafenstand aufgestiegenen Kanzlers Wolf
gang Kolberger eingegangen werden. 

I I . E x e m p l a r i s c h e S t u d i e n zu r T ä t i g k e i t 
a d l i g e r u n d g e l e h r t e r R ä t e fü r G e o r g 

Das Geschlecht der Herren von Fraunberg nahm einen für die Zeit der Ver
festigung des Reichsverbandes im 15. und 16.Jahrhundert nicht untypischen 
Zwischenstatus zwischen Reichsunmittelbarkeit, Reichslehnbarkeit und Reichs
dienst einerseits und Landsässigkeit, Vertretung in der Landschaft und Dienst
verhältnis mit den bayerischen Herzögen andererseits ein 7 9 . Die Fraunberger, 
seit 1359 in zwei Linien (Fraunberg; Haag) aufgespalten, erwarben um die Mitte 
des 13. Jahrhunderts auf dem Erbe der Gurren von Haag die (auf der Vogtei über 
Regensburger Hochstiftsgut beruhenden) Hochgerichtsrechte und leiteten da
mit ihre Emanzipation von den wittelsbachischen Herzögen ein, als deren Ministe
rialen sie ihren Aufstieg begonnen hatten 8 0. Im Rahmen einer gezielten, gegen 
Ludwig den Reichen gerichteten kaiserlichen Standespolitik81 wurden sie, wie 
auch die Degenberger, 1465 zu Reichsfreiherren (auf Haag) erhoben8 2. Ludwig 
der Reiche reagierte sofort darauf. Nach zähen Auseinandersetzungen mußten 
Johann V I . von Fraunberg zu Haag und Massenhausen (1437-1476) und 
Wolfgang I . von Fraunberg zu Haag und Tettelheim (1467—1474)83 1469 
gegenüber Albrecht IV. und 1471 gegenüber Ludwig dem Reichen ein ewiges 
Öffnungsrecht ihrer Besitzungen konzedieren und die Wittelsbacher als ihre 
Landesherren anerkennen84. Bereits 1470 waren sie in einem niederbayerischen 
Rüstungsanschlag 8 5 als „Diener und landsässen" aufgeführt worden. Dies ent
sprach den Zielen der gegen die landsässigen Geschlechter sehr energisch 

7 9 Vgl. dazu Andrian-Werburg, Adel, 49-52; Krieger, Lehnshoheit, 222-224; Euler, 
66; Volkert, Weltliche Reichsstände, 1445 f. Der erste Reichslehnbrief für die Fraunberger 
stammte von 1434 (Schlereth-Weber, 34). 

80 Riezler, Baiern, 972-974; Volkert, Entwicklung, 568f. (mit weiterer Lit.). Zur kom
plizierten Familien- und Besitzgeschichte der Fraunberger vgl. Münch und Schlereth-
Weber. 

8 1 Untersucht von Riedenauer, Standeserhöhungen, als Mittel habsburgischer Reichs
politik (v.a. S.644). 

8 2 Ebda., 626-632; Riezler, Baiern, 472, 652; Münch, 41 f. 
8 3 Zur Verteilung der Fraunberger-Güter nach dem Hausvertrag von 1453 Münch, 25 

und das Besitzverzeichnis bei Lieberich, Übersicht, 381 f. 
8 4 BayHStA KbÄA 530, fol.212'-215'; Münch, 42ff.; Schlereth-Weber, 34ff.; Rieden

auer, Standeserhöhungen, 642 f. 
8 5 BayHStA StV 2368, fol. 2-12. 
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vorgehenden Adelspolitik der niederbayerischen Herzöge 8 6 . In der politischen 
Realität änderte sich allerdings nur wenig an der angesprochenen Doppelstel
lung der Fraunberger. Johann VI . agierte zwar 1474/75 als Rat Ludwigs des Rei
chen und dessen Pfleger zu Aichach und befand sich auf der Landshuter Hoch
zeit im persönlichen Gefolge der niederbayerischen Herzöge, wollte Ludwig aber 
keineswegs als seinen Landesfürsten anerkennen87. Andererseits bat er Ludwig 
den Reichen, als er im Oktober 1476 seine Besitzungen, darunter Haag, das aus
drücklich als Reichslehen bezeichnet wird, seinem Neffen Sigmund von Fraun
berg zu Prunn übergab, diese Transaktion seiner „unnderton und landsessen" zu 
konfirmieren, was der Herzog am 23.11.1476 auch tat 8 8 . 

Sigmund von Fraunberg, Reichsfreiherr zum Haag ( t 1521) war ab 1477 im 
alleinigen Besitz aller Schlösser und Güter der Haager Linie 8 9 . Spätestens seit 
1474 war er Rat Ludwigs des Reichen, 1477 war er Mitglied der bayerischen 
Gesandtschaft in die Niederlande, die die wittelsbachischen Erbansprüche nach 
dem Tod Karls des Kühnen von Burgund vertreten sollte 9 0. Sigmund entwickelte 
sich zu einem der wichtigsten Räte und Diplomaten Georgs des Reichen. 
Wiederholt wird er als Inhaber wichtiger Pflegen wie Neuburg/Donau9 1 oder 
Landshut9 2 und als Hofrichter zu Neuburg 9 3 genannt. Zwischen 1490 und 1503 
bekleidete er mit der Würde des Marschalls eines der wichtigsten Landshuter 
Hofämter und erschien wiederholt an der Spitze des herzoglichen Rats und des 
Landshuter Hofgerichts 9 4 . Ein königlicher Gesandter bezeichnete ihn Ende 1502 
als „Marschalkh und obristen verweser der cantzlei"9 3. Zeugnis von seiner Nähe 
zu Georg dem Reichen legt auch ab, daß er sowohl im herzoglichen Testament 
von 1496 als auch in dessen Konfirmation von 1502 zu einem der Exekutoren 
bestimmt wurde 9 6. 

Schon früh gewann Sigmund von Fraunberg persönliche Kontakte zu Herzog 
Georg. Im Vorfeld der Landshuter Hochzeit von 1475 fungierte er als Über
bringer der Einladung an Markgraf Albrecht von Brandenburg und als Teil-

8 6 Vgl. dazu Ziegler, Staatshaushalt, 52,167,260 f. Die Situation in Oberbayern war sehr 
viel schwieriger für die Herzöge (vgl. Eberbach, 138-141; Andrian- Werburg, Adel, 54 f.). 

8 7 BayHStA KbÄA 530, fol. 197-199; Hiereth, Zeitgenössische Quellen, 63; Ettelt, Teil 
11,90-92. 

8 8 BayHStA KbÄA 530, fol. 216 'ff.; Münch, 54 ff. (auch zu den daraus entstehenden 
Erbstreitigkeiten); Hund I , 64f. 

8 9 Vgl. die Auflistung bei Münch, 54. Zu Sigmund ebda., 48ff. und Schlereth-Weber, 
36-40. 

9 0 BayHStA Baierische Landschaft U 1477 III 5; PNU Ausw.St. 987, 988; KbÄA 530, 
fo\.220; Münch, 101 f. 

9 1 BayHStA NKB 124, fol. 17' (1474); KbÄA 534, fol. 1 (1477); KbÄA 530, fol.220 
(1487); KbÄA 1953, fol. 167 (1488). 

9 2 BayHStA KbÄA 530, fol.310 (1480), 313 (1489); Haus- u. Familiensachen U 1489 
VI 6 (1489); KbU 2721 (1498). 

95 Krenner \2,5\ f. (1484); Rückert, Nr.54\ (1488). 
94 Münch, 102; Rosenthal, 134f. 246-248; BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 198 (Juli 

1491); NKB 25, fol. 168 (Dez. 1491); StV 1281/1, fol. 16 (1499); GU Haag 656 (Sept. 
1503). 

9 5 TLA Max. XIII/307, fol.33'. Für eine Handschriftenprobe des Fraunbergers vgl. 
(BayHStA KbÄA 530, fol. 164' (1496). 

^ GHA HU 2130 bzw. 2128. 
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nehmer am Wittenberger Brautzug9 7. Am 17.2.1479 übernahm Georg der Rei
che Sigmund aus den Ratsdiensten seines Vaters 9 8. Bald tauchte er als Beisitzer 
im Landshuter Hofgericht auf 9 9. Im August 1485 unternahm er seine erste nach
weisbare Gesandtschaftsreise für Georg zum Kaiser wegen der Auseinanderset
zungen um Nördlingen 1 0 0 . Beim Ausgleich dieses Streits durch den Eichstätter 
Bischof am 10.5.1486 vertrat wieder Sigmund den Herzog 1 0 1. Im Frühjahr 1487 
war er einer der beiden Gesandten der bayerischen Herzöge, die Kaiser Fried
rich I I I . und König Maximilian aufzusuchen hatten 1 0 2. Das Jahr 1488 brachte für 
Sigmund hintereinander die Teilnahme an den Räteverhandlungen mit Tirol in 
Kufstein und Schwaz, neue Missionen zu Kaiser und König sowie zum Pfalzgra
fen und die Teilnahme an den ersten Schlichtungsgesprächen mit dem Schwäbi
schen Bund in Augsburg 1 0 \ Als Georg sich Anfang 1489 zum Kaiser nach Inns
bruck begab, war Sigmund in seinem Gefolge, kehrte dann aber zu neuen Ver
handlungen mit dem Bund ins Reich zurück 1 0 4 . Auch auf den wichtigsten Folge
rechtstagen zum Dinkelsbühler Schiedsspruch in Ellwangen und Augsburg 
1489/90 vertrat er seinen Herzog, ebenso auf einem Eichstätter Schiedstag im 
Streit um Wolfstein-Allersberg im März 1490 1 0 5 . Auch als Marschall setzte er 
seine umfassende Gesandtschaftstätigkeit fort, die ihm 1491/92 Verhandlungen 
mit Räten des Salzburger Erzbischofs, mehrfach mit dem Münchener Herzog 
und wieder mit dem König und dem Schwäbischen Bund abverlangte106. Auf 
dem Nürnberger Reichstag von 1491 führte er das Gefolge Georgs des Reichen an 
und unterhandelte für diesen mit den königlichen Räten über eine Heiratsabrede 
für Georgs Tochter Elisabeth und Maximilians Sohn Philipp. Schließlich unter
schrieb Sigmund auch anstelle Georgs diese in Innsbruck am 11.10.1491 aus
gefertigte Heiratsabrede107. Als Hofmarschall führte er das herzogliche Gefolge 
in Augsburg an, als dort im Juni 1492 der zweite große königliche Schiedsspruch 
zwischen Georg und dem Bund zu Schwaben erging 1 0 8. Ende 1493 standen die 
niederbayerischen Gesandtschaften zur Taufe des ersten Sohns Albrechts IV., 
Wilhelm IV., nach München und zu den Exequien für Kaiser Friedrich I I I . nach 
Wien unter seiner Leitung 1 0 9 , 1495 die Reichstagsgesandtschaft Herzog Georgs 
nach Worms, wo sein Name sich auch auf einer Vorschlagsliste für die Wahl der 
Beisitzer zum Reichskammergericht findet und wo er in Vertretung seines 

9 7 BayStaBi cgm 331, fol. 89, 95 ff. 
9 8 BayHStA NKB 103, fo l . l . 
9 9 BayHStA PNU Ausw.St. 1506(1481). 
1 0 0 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol.93. Noch am 20.6.1485 hatte Sigmund der 

Reichsstadt die Fehde angesagt (RL Nördlingen 987, fol. 32 ff.). 
, 0 ' BayHStA NKB 120, fol. 1. 
1 0 2 BayHStA KbÄA 4795, fol. 174-176. 
1 0 3 BayHStA KbÄA 974, fol.246; K.bl. 270/1, fol.94ff.; RTA 3, Nr.59c; KbÄA 1953, 

fol. 167; PNU Bez. zu Stiftern 196; KbÄA 1953, fol. 234. 
1 0 4 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol. 134; RTA 3, Nr. 184c. 
1 0 5 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol. 2'ff., 50ff.; PNU Ausw.St. 2900; K.bl. 545/1, 

fol. 3 f. 
1 0 6 BayHStA KbGehLA 536, fol.221; KbÄA 1962, fol.90; Arnpeck, 396; Höfler, 

Nr. 110; GLA 67/908, fol. 31a; TLA Max. IVa/86, fol. 9. 
1 0 7 BayHStA KbÄA 3133, fol . l 14f.; GHA Korr.Akten 961; HHStA Familienakten 18, 

fol. 196. 
1 0 8 BayHStA KbU 7131. 
1 0 9 BayHStAKbÄA 1955, fol. 158; PNU Ausw.St. 706. 
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Herrn die niederbayerischen Reichslehen empfing 1 , 0 . 1496/97 wird Sigmund in 
einem mailändischen Paßbrief als Führer des niederbayerischen Hilfskontin
gents für Maximilians Italienzug genannt1 1 1. Die letzten nachweisbaren diplo
matischen Aktivitäten führten ihn Mitte 1497 nach Böhmen und Anfang 1501 
nach Linz zum Salzburger Erzbischof112. 

In den entscheidenden Herbstmonaten des Jahres 1503 war Sigmund von 
Fraunberg immer noch Marschall und einer der engsten Ratgeber des kranken 
Herzogs, nach dessen Abreise einer der Statthalter in Landshut 1 1 3. Angeblich 
soll er Georg kurz vor dessen Tod noch vom Plan der Einsetzung Pfalzgraf 
Ruprechts in Niederbayern abgeraten haben 1 1 4. In den Verhandlungen der nie
derbayerischen Landschaft mit König Maximilian 1503/04 spielte er eine wich
tige Rolle 1 1 3 ; er war u.a. Mitglied des Landschaftsausschusses, der dem König 
am 30.3.1504 sein „Interesse" zusagte116. Im Erbfolgekrieg selbst blieb Sig
mund neutral, während sein Sohn Leonhard I I . (11511) auf die Seite Al
brechts IV. trat. Haag wurde verwüstet und fiel zeitweise in fremde H ä n d e 1 1 7 . 
Erst 1511 konnte Sigmund die Frage ihm zustehender, aber nicht ausgezahlter 
Soldgelder aus der Zeit Georgs des Reichen mit dem Administrator von Pfalz-
Neuburg, Pfalzgraf Friedrich, regeln 1 1 8. 

Obwohl Sigmund von Fraunberg zum Haag einer der wichtigsten und am häu
figsten genannten Diplomaten und Räte Georgs des Reichen war und auch als 
Mitglied der niederbayerischen Landstände genannt w i r d 1 1 9 , verlor er doch auch 
nicht das alte Ziel seiner Familie aus dem Auge, den unmittelbaren Nexus zum 
Reich zu wahren. Sofort nach dem Tod seines Onkels Johann V I . 1477 setzte er 
sich am Kaiserhof für die Übertragung von dessen Reichslehen auf sich ein. Er 
bekam sie am 1.8.1478 vom Kaiser verliehen 1 2 0. Typisch für den engen 
Manövrierraum zwischen Reichsunmittelbarkeit und Landsassiat ist, daß Sig
mund zur Aufbringung der Kosten für die Reichslehensurkunde und zur Deckung 
restlicher Schulden beim Kaiser in seiner Herrschaft Haag eine Steuer von 6,000 
fl rh ausschrieb, sich vorher deswegen aber bei Herzog Georg absicherte121. Die 
Verleihung der Reichslehen und die Konfirmation alter Privilegien wurde von 
König Maximilian am 2.1.1494 für Sigmund erneuert1 2 2; der Aspekt der Reichs
unmittelbarkeit an seinem Doppelstatus geht auch aus der Tatsache hervor, daß 
er auf dem Wormser Reichstag von 1495 78fl rh zur Eilenden Reichshilfe 
zahlte 1 2 3. 

Schließlich ist am Beispiel Fraunberg-Haags deutlich zu machen, wie König 

1 1 0 RTA 5, Nr. 351/352, 1 177, 1594/95. 
1 1 1 BayHStA KbÄA 562, fol. 12. Vgl. Hund I , 64f. 
1 1 2 BayHStA KbÄA 1219, fol.262f.; KbGehLA 537, fol. 17. 
1 , 3 BayHStA NKB 49, fol. 326; FüS 218/IV, fol. 133 ff. 
1 1 4 BayHStA FüS 218/11, fol. 79f. 
115 Krenner 14, 126ff., 151; BayHStA NKB 45, fol. 100ff. 
1 1 6 BayHStA FüS 215/1, fol. 17 f. 
1 1 7 BayStaBi clm 1562, fol. 14; BayHStAKbÄA 1225, fol.252. 
1 . 8 BavHStA KbU 24008. 
1 . 9 Z. B. Krenner 12, 428. 
, 2 ° BayHStA KbÄA 530, fol. 224, 235-237; KbU 23463. 
1 2 1 BayHStA KbÄA 530, fol. 274. 
1 2 2 BayHStA KbU 23475; GL Haag 67. 
1 2 3 RTA 5, Nr. 371. 
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Maximilian gleich zweimal Phasen der äußersten Schwäche der niederbayerisch-
pfäbischen Partei nutzte, um seine Stellung zu stärken, in diesen Fall durch die 
Betonung der Reichsunmittelbarkeit Haags entgegen den niederbayerischen 
Ansprüchen im letzten Quartal des 15. Jahrhunderts. So sprach Maximilian in 
einer am 6.12.1503, also sofort nach dem Bekanntwerden von Georgs Tod und 
noch vor der vorläufigen Belehnung Albrechts IV. mit Niederbayern in Augsburg 
ausgestellten Urkunde vom unberechtigten und erzwungenen Vorgehen Lud
wigs des Reichen gegen die Fraunberger 1471 und von der ihm zugefallenen Ver
fügungsgewalt über Niederbayern, aufgrund deren er alle bayerischen An
sprüche auf und Herrschaftsrechte über Haag aufhob und dessen Reichsfreiheit 
konfirmierte. Am 30.7.1505 erneuerte der König, in engem Zusammenhang mit 
dem Kölner Schiedsspruch, diese Verfügung nochmals I 2 4. Auf den Druck Maxi
milians hin, der den immediaten Status von Haag zeitweise sogar zu einem Punkt 
seines „Interesses" machte 1 2 5, mußten die Herzöge Albrecht und Wolfgang die 
Reichslehnbarkeit von Haag und die mit der Herrschaft verbundenen Geleits
und Jagdrechte anerkennen126. Die Erhebung Sigmunds von Fraunberg und sei
ner Söhne in den Reichsgrafenstand 1509 schloß diese Phase der bewußten Stär
kung der Bindungen Haags an das Reich durch den König ab 1 2 7 . 1512 übernahm 
Sigmund schließlich noch einen Assessorenposten am Reichskammergericht, 
blieb aber als nomineller Pfleger von Reichertshofen (1510-1517; wahrschein
lich wegen der erwähnten Soldrückstände) auch Pfalz-Neuburg verbunden1 2 8. 
Trotzdem gaben die Wittelsbacher ihren Anspruch auf Landsässigkeit der Graf
schaft nicht auf, auch wenn sie die Reichslehnbarkeit einzelner Teile und Rechte 
anerkannten129'. Vor dem Reichskammergericht kam es zu einer Vielzahl von 
Prozessen um den Status der Grafschaft Haag, bis die dortige Linie der Fraunber
ger mit Graf Ladislaus 1566 ausstarb und Haag entsprechend einem 1555 mit 
Herzog Albrecht V. abgeschlossenen Expektanzvertrag an Bayern fiel. 

Ritter Ludwig von Habsberg stammte aus einem den niederbayerischen Her
zögen durch mehrere Dienstverhältnisse verbundenen Geschlecht. Erstmals 
genannt wird er 1462 als Diener von Haus aus Ludwigs des Reichen1 3 0. Im 
Februar 1477 übernahm er die Pflege Weißenhorn, die er bis etwa Mitte 1482 
innehatte. Als Verweser des dorthin verlegten Landgerichts sorgte er, wie aus
führlich gezeigt wurde, für eine sofortige Eskalation der niederbayerischen Diffe
renzen vor allem mit dem Hochstift Augsburg und der Markgrafschaft Bur
gau 1 3 1 . Georg der Reiche, der Habsberg am 26.3.1479 als Rat übernahm 1 3 2 , 
ordnete ihn wegen seiner Kenntnis der lokalen Verhältnisse 1479-1481 mehr
fach zu Verhandlungen mit Tirol und Augsburg über die schwäbischen Besitz-

1 2 4 BayHStA KbU 23476, 23477; GL Haag 67. 
1 2 5 In der ersten Aufstellung vom März 1504 (BayHStA NKB 63, fol. 8-12). 
1 2 6 BayHStA KbÄA 978, fol.9-15 (wohl 1504). 
127 Riedenauer, Standeserhebungen, 642f.; Riezler, Baiern, 974. 
128 Hund I , 64f.; Nebinger, Dienerbuch, 477. 
1 2 9 Vgl. BayHStA KbÄA 978, fol. 135 (1514). 
1 5 0 BayHStA NKB 4, fol.387; PNU Ausw.St. 1502 (Pfleger zu Höchstädt 1473/74). 

1475 wurde er ins Rheinland zur Übergabe der Einladungen zur Landshuter Hochzeit 
geschickt (BayStaBi cgm 331, fol. 89). Siehe auch Ettelt, Teil I I , 106. 

1 3 1 StAA VÖA 1018 (unfol.); BayHStA NKB 124, fol.71 f.; MedFLit Kirchberg u. 
Weißenhorn 2, fol. 17'. 

1 5 2 BayHStA NKB 103,fol.2. 
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Streitigkeiten a b l j : > und beauftragte ihn mit der Übernahme der im Juni 1481 
gekauften Grafschaft Kirchberg in niederbayerischen Besitz , j 4 und mit der Ein
nahme des Georg von Preysing abgewonnenen Schlosses Wolnzach 1 5 \ Im 
Februar 1482 bestellte Herzog Georg Habsberg zu seinem Hofmarschall und 
holte ihn zurück nach Landshut ] i b, schickte ihn aber auch immer wieder nach 
Weißenhorn zur Kontrolle der Aktivitäten des Landgerichts l j 7. Auf dem Eich
stätter Schlichtungstag vom Juli 1484 wegen Nördlingen vertrat er Herzog 
Georg1 Zumindest nominell übernahm Habsberg 1484- 1486 die niederbaye
rischen Pflegen Reichertshofen und Gundelfingen und intervenierte im Sinn sei
nes Herrn in Georgs Streitigkeiten mit dem Abt von Roggenburg, mit dem Augs
burger Domkapitel und mit dem Kloster Ottobeuren, das er im Mai 1486 auf her
zogliches Geheiß besetzte1^9, bevor er 1487/88 wieder Pfleger in Weißenhorn 
wurde 1 4 0 und die Stadt erneut zum Zentrum niederbayerischer Übergriffe gegen 
Schwaben machte. Anfang 1487 schickte Georg ihn nach Augsburg wegen der 
Übernahme Burgaus, im April mit seinen Weißenhorner Truppen nach Inns
bruck zur Hilfe für Erzherzog Sigmund im Venezianerkrieg141. Wegen der Über
nahme Burgaus und der Geltendmachung landesherrlicher Rechte durch Georg 
den Reichen legte Ludwig von Habsberg seinem Herrn im April 1487 einen aus
führlichen Katalog sach- und personalpolitischer Empfehlungen vor 1 4 2 . Von den 
Aktionen, die er im Rahmen eines regelrechten Kleinkriegs gegen die schwäbi
schen Stände durchführte, erregte die „Nam von Giengen" das größte Aufsehen, 
als im Juni 1487 ein reisiger Zug unter seinem Kommando die Handelswagen 
von der Nördlinger Messe heimwärts ziehender Ulmer Kaufleute überfiel und 
plünderte 1 4 5 . Hauptsächlich deswegen wurde er am 23.1.1488 in die Reichsacht 
erklär t 1 4 4 . Der Herzog zog Habsberg daraufhin anscheinend wiederum aus Wei
ßenhorn ab und an den Landshuter Hof, wo Habsberg sich im August 1488 vor 
dem herzoglichen Rat gegen die Klagen Wilhelms von Rechberg zu Hohenrech-
berg, dem er sein Schloß Neuburg an der Kammel abgenommen hatte, verant
worten mußte 1 4 : > . In diesem Zusammenhang kann nur kurz darauf hingewiesen 
werden, wie schwer es gerade angesichts der beim südwestdeutschen Adel in der 
Regel festzustellenden Mehrfachbindung an mächtigere Fürsten 1 4 6 sein kann, 
in den Aktionen der Amtsleute zwischen vom Herzog sanktionierten Aktivitäten 

1 5 3 StAA VÖA 1018 (unfol.) (1479); BayHStA KbÄA 971, fol. 53 (1481). 
1 3 4 BayHStA MedFLit Kirchberg u. Weißenhorn 2, fol. 17'f.; PNU Ausw.St. 2002. 
1 3 5 Arnpeck, 382, 634 (März 1482). 
1 3 6 BayHStA NKB 79, fol.52; NKB 28, fol. 106'; KbÄA 976, fol.24ff.; PNU Ausw.St. 

452/2. 
1 3 7 Z.B.Sommer 1484: BayHStA K.bl. 336/43, fol. 6 f. 
1 3 8 BayHStA RL Nördlingen 987, fol. 31. 
1 3 9 BayHStA RL Nördlingen 987, fol.23; NKB 79. fol. 137'; KbÄA 976, fol.202; 

KbÄA 1, fol. 55; Tagebuch (ed. Dreher), Nr.9. 
1 4 0 BayHStA PNA 1153, 6424; NKB 124, fol. 328. 
1 4 1 BayHStA PNA 6424; KbÄA 976, fol. 250; Thoman, 17. 
1 4 2 BayHStA PNA 6426. 
1 4 3 Thoman, 18f. 
1 4 4 Regesten Friedrichs I I I . , H.2, Nr.212. 
1 4 5 Vgl. BayHStA K.bl. 341/1 la, fol.94-97; StAA VÖA 1018, unfol.; RTA 3, Nr.91a 

mit Anm. 145; Klüpfel, Urkunden, 52 f. 
1 4 6 Beispiele dazu bei Krimm, 32—43 und U.Müller, Sp. 14—19; weitere Lit. bei Fou

quet, Verwandtschaft, Freundschaft352. 
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und aus Eigeninteresse heraus erfolgenden Übergriffen zu unterscheiden147. In 
jedem Fall allerdings verstärkte sich dadurch das Bedrohungsgefühl der minder
mächtigen schwäbischen Stände 1 4 8 . Gerade im Fall der weitverzweigten schwä
bischen Familie Rechberg ließen sich mehrere Beispiele für den eben heraus
gestellten Doppelaspekt des Handelns landesfürstlicher Diener anführen 1 4 9 . 

Wegen des Schutzes Herzog Georgs für seinen Diener entfaltete die über Lud
wig von Habsberg verhängte Reichsacht kaum Wirkungen. Trotz der Acht fun
gierte Ludwig im Juli 1488 als Führer eines Transports von gegen den Schwäbi
schen Bund bestimmtem Kriegsmaterial von Landshut ins Rentmeisteramt Ingol
stadt und erschien im Januar 1489 sogar im Gefolge Georgs am Kaiserhof in 
Innsbruck 1 5 0. Schon am 22.1.1489 wurde seine Ächtung von Friedrich I I I . als 
den Herzog nicht bindend bezeichnet und am 17.2.1489 ganz aufgehoben151. 
Danach wird Habsberg wieder (bis 1490) als Hofmarschall Georgs des Reichen 
genannt und vertrat, ebenso wie Sigmund von Fraunberg, seinen Herrn auf den 
Folgerechtstagen zum Dinkelsbühler Spruch in Ellwangen und Augsburg 1489/ 
1490 1 3 2. Im August 1490 sollte er nach den Vorstellungen Georgs die Vermittlun
gen zwischen Albrecht IV. und den Löwlerrittern übernehmen l 3 3 . Ab September 
1491 erscheint Habsberg als herzoglicher Rat, Pfleger und später auch Hofrich
ter zu Ingolstadt l 3 4; sein Dienst- und Ratsverhältnis wurde mit einem Jahressold 
von 400 fl am 4.2.1492 auf Lebzeiten Georgs des Reichen erneut f ixier t l 3 3 . Im 
Jahr 1492 führte er zunächst einen Truppenzug mit 200 Pferden nach Nieder
altaich wegen des Schutzes der böhmischen Grenze im Zuge der Löwlerhandlun
gen gegen Albrecht IV.; im März kam er als einer der Beauftragten Georgs nach 
Friedberg wegen der Entgegennahme der Rücklösungssumme auf die Markgraf
schaft Burgau, an deren Grenzfeststellung im November 1492 er, der die Gegend 
bestens kannte, zusammen mit königlichen Räten ebenfalls teilnahm l 3 6 . Vorher 
noch vertrat er im Oktober Georg bei einem von Pfalz-Mosbach angesetzten 
Schlichtungstag mit Brandenburg1 3 7. Für die folgenden Jahre werden die Nach
weise für Habsbergs Aktivitäten spärlicher. 1493 wurde er zu Bischof Wilhelm 
nach Eichstätt geschickt, 1495 nach München wegen einer Abrede über die 
Gerichtsverhältnisse auf dem Nordgau 1 3 8. Erst Ende 1503 wird Ludwig von 

1 4 7 Betont schon 1785 von Westenrieder, Geschichte von Baiern, 427 und vorher bei 
Adlzreitter, 208 und Fugger-Birken, 208; L. Brunner, Teil 2, 88; Riezler Baiern, 507. 

1 4 8 Vgl. RTA 3, Nr. 88e und Ziegler, Staatshaushalt, 172; Fried, Integration, 270f. (Dis
kussionsbeitrag Press). 

149 Stauber, Georg der Reiche und Schwaben, 669. Zu den Rechberg vgl. Andrian-Wer-
burg, Kronburg; Europ. Stammtafeln, NF V, Tf. 87-99 und Lieberich, Übersicht, 421 f. 

1 3 0 BayHStA NKB 7, fol. 1.; RL Nördlingen 1043, fol. 134. 
1 , 1 BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 777; Regesten Friedrichs I I I . , H.2, 

Nr.223. 
1 5 2 BayHStA Haus- u. Familiensachen U 1489 VI 6; MedFLit Oettingen 105, fol.2'ff., 

50 ff. 
153 Krenner \ 0,297 ff. 
1 5 4 BayHStA KbÄA 3133, fol. 143 (einer der niederbayerischen Vertreter beim Augsbur

ger Rätetag); NKB 25, fol. 168; PNU Varia Neoburgica 1434. 
1 5 5 BayHStA NKB 103, fol. 59 f. 
1 5 6 BayHStA KbÄA 1995, fol.9; MedFLit Vorderösterreich u. Burgau 13, fol.20; NKB 

18, fol.2. 
1 5 7 StANBayB4,fol.l44ff. 
1 5 8 BayHStA KbÄA 583, fol.208f.; FüS 276, fol.86; PNU Reichsstädte 502; Rücken, 

Nr.612. 
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Habsberg als einer der noch von Herzog Georg in Landshut eingesetzten Admi
nistratoren wieder für uns faßbar , 5 9 . Er hielt sich als besonders enger Parteigän
ger des letzten niederbayerischen Herzogs ganz an dessen Letzten Willen und trat 
in die Rats- und Gesandtschaftsdienste Pfalzgraf Ruprechts1 6 0. In einem 1504 
entstandenen Verzeichnis wird er als Rat Ruprechts mit dem schon 1492 von 
Georg fixierten Jahressold von 400 fl rh genannt1 6 1. Im Erbfolgekrieg dann fun
gierte Ludwig von Habsberg als pfälzisch-niederbayerischer Hauptmann und 
wurde auch mit Truppenwerbungen beauftragt162. Er wechselte nicht auf die 
königliche oder oberbayerisch-gesamtbayerische Seite, sondern blieb den 
Enkeln Herzog Georgs und ihrem Vormund, Pfalzgraf Friedrich, als Rat, Teil
nehmer an der Neuburger Taxation und Hauptmann der Besitzungen auf dem 
Nordgau verbunden1 6 3. 

Unter den wichtigen gelehrten Räten Herzog Georgs ist es Dr. Peter Baumgart
ner ( t 1525), über den wir die meisten Informationen besitzen1 6 4. Er stammte 
aus einer berühmten und wichtigen Wasserburger Kaufmannsfamilie; seine Brü
der Hans, der zeitweise ein wichtiger Finanzier Sigmunds von Tirol war, und 
Wolfgang waren 1488-1502 bzw. 1503-1505 niederbayerische Rentmeisterin 
Wasserburg. Wahrscheinlich in Wien zum Doktor beider Rechte promoviert, las 
er 1479—1483 an der Ingolstädter Universität Kanonistik und bekleidete in die
ser Zeit zweimal das Rektorat. Im Anschluß an die Professorenzeit scheint er in 
Georgs Dienste übergetreten zu sein; 1485-1490 ist er im Landshuter Hof
gericht nachzuweisen, erste diplomatische Missionen übernahm Baumgartner 
1486/87 (nach München und Hal l ) 1 6 5 . In seinen ersten Landshuter Jahren wurde 
er vor allem als Verfasser von Rechtsgutachten zu Streitfragen mit dem Schwäbi
schen Bund für Georg den Reichen unentbehrlich1 6 6. Ab etwa 1488 dann, als er 
in Regensburg, bei den Eidgenossen und beim Augsburger Schlichtungstag mit 
dem Schwäbischen Bund eingesetzt wurde l 6 7 , entwickelte er sich zu einem der 
wichtigsten Diplomaten und Gesandten Herzog Georgs, der an jeder der großen 
politischen Entscheidungen der folgenden Jahre beteiligt war, seit spätestens 
1491 auch nominell als Rat des Herzogs1 6 8. Um die Jahreswende 1489/90 vertrat 
er seinen Herrn auf drei Schlichtungstagen mit dem Schwäbischen Bund 1 6 9 . 
1490 schickte Georg ihn zum Kaiser nach Linz und zum Ingolstädter Rätetag der 
Wittelsbacher und ernannte ihn Ende des Jahres vor seinem Abzug nach Ungarn 
zu einem der Statthalter1 7 0. 1491 /92 war Baumgartner vor allem damit beschäf-

1 5 9 BayHStA FüS 218/lV, fol. 133 ff. 
160 Krenner 14, 41 f.; GLA 77/5313, fol.87; BayHStA NKB 63, fol. 183. 
1 6 1 BayHStA NKB 92, fol. 137 ff. 
162 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr. 58, 224; Oefele I I , 478. 
165 Würdinger, Urkundenauszüge, Nr.276; BayHStA NKB 46, fol.49. 57; Nebinger, 

Dienerbuch, 474. 
1 6 4 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 214; Euler, 75, 87; Lieberich, Landherren, 79; ders., 

Räte, 143f., \ 57; ders., Übersicht, 340; Wolff, 155- 159, 264; Fuetrer (Einltg. von Spiller), 
LXXVIff. 

1 6 5 BayHStA GU Schaumberg 33; KbÄA 1953, fol. 146f.; KbÄA 4470, fol. 216f. 
1 6 6 Gesammelt in BayHStA NKB 28. 
167 Straus, Nr. 559; KbÄA 974, fol. 151 ff.; KbÄA 1955, fol.234. 
1 6 8 BayHStA NKB 25, fol. 168. 
1 6 9 BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol.2'ff.; PNU Ausw.St. 2900; Chroniken 

deutscher Städte 25, 347 f. 
1 7 0 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 147f., 151 ff.; KbGehLA 536, fol.216f. 
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tigt, in einer Zeit wachsender Auseinandersetzungen und Schwierigkeiten den 
diplomatischen Kontakt zu Albrecht IV. in München und Friedrich I I I . in Linz auf
rechtzuerhalten 1 7 1 , mußte sich aber auch um Probleme der Salzproduktion in Rei
chenhall kümmern 1 7 2 . Auf zwei wichtigen gesamtwittelsbachischen Rätezusam
menkünften in Amberg und Ingolstadt 1491 vertrat er Herzog Georg 1 7 3 , den er 
auch zu den Verhandlungen mit dem König begleitete, die zum Augsburger 
Schiedsspruch vom 4.6.1492 führten 1 7 4 . Zusammen mit Ludwig von Habsberg 
wohnte er dann im Oktober 1492 auch noch einem vom Mosbacher Pfalzgrafen 
angesetzten Schiedstag zwischen Niederbayern und Brandenburg bei 1 7 5 . 
Dr. Peter Baumgartner spielte eine wichtige Rolle bei den Beratungen zwischen 
München und Landshut im Vorfeld des Wormser Reichstags von 1495 und 
wurde schließlich, zusammen mit Sigmund von Fraunberg zum Haag, dorthin 
entsandt176. Aus seiner Korrespondenz mit dem Königshof von 1496 gehen 
gute Kontakte zum neuen Sekretär König Maximilians, Matthäus Lang, her
vor 1 7 7 . Nochmals, in der Schlußphase der Lindauer Versammlung Anfang 1497, 
ist Baumgartner als Reichstagsgesandter Georgs nachzuweisen178, im weiteren 
Verlauf des Jahres dann als Gesandter nach Böhmen in den komplizierten Fragen 
der „böhmischen Schuld" und der Lehens- und Pfandverhältnisse auf dem Nord
gau 1 7 9 . 1500 verhandelte er für Niederbayern mit dem Salzburger Erzbischof 
und mit Albrecht IV. wegen dessen Beitritt zum Schwäbischen Bund 1 8 0 und 
wurde von Herzog Georg mit der Überprüfung einer möglichen Schädigung 
niederbayerischer Interessen durch den Bau einer neuen Donaubrücke auf 
Burgauer Gebiet beauftragt181. 

Ende 1503 ist Dr. Peter Baumgartner als einer derjenigen Räte genannt, die 
Herzog Georg vom starren Verfolgen seiner Erbfolgepläne abrieten 1 8 2. Trotz
dem mußte er, inzwischen zu einem der Landshuter Administratoren ernannt, 
noch im November 1503 von Ingolstadt aus im herzoglichen Auftrag zu König 
Maximilian nach Augsburg wegen der erneuten Geltendmachung von dessen 
Schulden bei Georg dem Reichen gehen 1 8 3. Nach Georgs Tod war Baumgart
ner einer der Hauptträger des Vermittlungskurses der niederbayerischen 
Landschaft, von der er, sehr zum Ärger der strikt georgianischen Partei, am 
14.12.1503 zum Kanzler gewählt wurde, eine Funktion, die er nominell bis 
1514 beibehielt 1 8 4. Wiederholt vertrat er die Landstände bei Verhandlungen 
mit König Maximilian, der in ihm aber einen Parteigänger des harten antikönig-

1 7 1 BayHStA FüS 276, fol. 70; NKB 25, fol. 178, 236; K.bl. 341/1 la, fol. 185ff. 
172 Flurl, 16. 
1 7 3 BayHStA KbÄA 3133, fol. 143; NKB 25, fol. 236. 
1 7 4 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol.209 u. 342/19, 2, fol.8; KbU 7131. 
1 7 5 StAN BayB 4, fol. 144ff. 
1 7 6 BayHStA FüS 276, fol.84; RTA 5, Nr.351/352, 1177, 1594/95. 
1 7 7 HHStA Max. 6, fol. 135. 
1 7 8 HHStA MEA RTA lb, fol. 344. 
1 7 9 BayHStA KbÄA 1219, fol. 262f.; FüS 208, fol. 3 ff. 
1 8 0 BayHStAKbÄA 1703/IV, fol. 22; KbÄA 2016, fol. 286. 
1 8 1 BayHStA PNA 6423/1, fol. 74'. 
1 8 2 BayHStA FüS 218/11, fol. 79f. 
1 8 3 BayHStA FüS 218/IV, fol. 133ff.; HKA Gedenkbücher 14, fol. 242. 
184 Krenner 14, 52-59; Lieberich, Klerus und Laienwelt, 247. 
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liehen Kurses Georgs und Ruprechts sah 1 8 3. Sollte allerdings die Vermutung 
stimmen, daß Dr. Peter Baumgartner der Verfasser einer uns erhaltenen Fortset
zung der Chronik Fuetrers für die Jahre 1479-1508 war 1 8 6 , so würde man in 
dieser sehr kritischen Darstellung Herzog Georgs und seiner Regierung etwas 
von der offensichtlichen Enttäuschung dieses so wichtigen, mit dem Herzog eng 
vertrauten Rats über die in den letzten Jahren immer starrsinnigere Politik 
Georgs des Reichen erfahren. 

I I I . A n f ä n g e der D i p l o m a t i e aus der K a n z l e i : 
W o l f g a n g K o l b e r g e r 

Grundlegende Aufgabe der herzoglichen Kanzlei war die Erledigung der 
Schreibarbeiten des Landesfürsten und der Zentralbehörden; ihr angegliedert 
war das Briefgewölbe oder Archiv, in dem - in besonders sicheren Räumen der 
Residenzen — Schriftgut und Urkunden v. a. zur Sicherung eigener Ansprüche 
und Abwehr fremder Forderungen aufbewahrt wurden 1 8 7 . Im 15. Jahrhundert 
vollzog sich, gleichzeitig mit dem Vordringen zuerst geistlicher, dann weltlicher 
gelehrter Juristen in den herzoglichen Rat, aufgrund der zunehmenden Schrift
lichkeit ein steter Bedeutungsaufstieg der Kanzlei und ihres Leiters, der vom 
„Protonotar" zum „Kanzler" wurde und Zugang zum Rat und somit politischen 
Einfluß gewann, obwohl er formell den Inhabern der Hofämter nachgeordnet 
blieb 1 8 S . Trotzdem darf das Kanzleramt in dieser Zeit im Hinblick auf Prestige 
oder Einflußmöglichkeiten noch nicht überschätzt werden; in der Regel war sein 
Inhaber auch noch nicht der eigentliche Leiter der landesfürstlichen Poli t ik 1 8 9 . 
Die Laien, die in Niederbayern in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts 
das Kanzleramt bekleideten (Christof Dorner 1472-1474; Rudolf Alber 
1474—1479), waren ungraduiert und verblieben in untergeordneter Stellung; 
für einen graduierten Geistlichen dagegen wie Dr. Friedrich Mauerkircher, den 
ersten Kanzler Georgs des Reichen (1479-1485), war das Kanzleramt nur eine 
Zwischenstufe beim Aufstieg zu höchsten geistlichen Würden, im Fall Mauer-
kirchers zum Bischof von Passau190. 

Eine absolute Ausnahme in der schon hoch entwickelten Landshuter Kanzlei 
des 15. Jahrhunderts stellte Wolfgang Kolberger dar, der 1487/89-1502 Kanzler 
Georgs des Reichen war und das Kanzleramt zum politischen Zentrum am 
Landshuter Hof machte. Er verkörperte einen neuen Typus des Kanzlers und 
Politikers, der aus bürgerlichen Verhältnissen kam, ohne geistliche Würde 
oder Graduierung blieb, seine Karriere allein innerhalb der fürstlichen Schreib
stube machte und zum leitenden politischen Berater und wichtigen Diplomaten 
des Fürsten aufstieg. Er formte die Kanzlei zu einer zunehmend mit politischen 

1 8 5 BayHStA NKB 45, fol. lOOff. 
1 8 6 Fuetrer, LXXVIff. (Einltg. Spillers), 219-268; Nyholm, Sp. 1006. 
187 Rosenthal, 265-274; Volkert, Entwicklungen, 611 f.; Ettelt, 126-198, v.a. 

129-131. 
188 Heydenreuter, Hofrat, 14; Wild, 8, 74; Trusen, 215-218. 
1 8 9 Dieses und das Folgende nach Lieberich, Klerus und Laienwelt, 244-247, 251 f. 
1 9 0 Ebda., 246; Schrenck, 314. Vgl. zu den Kanzleilaufbahnen der Kanzler Ludwigs des 

Reichen Ettelt, 131-140. 
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Aufgaben (Gesandtschaftsvorbereitungen, Vertragsverhandlungen oder -ent
würfen) befaßten Institution um 1 9 1 . Kolberger, der wohl um 1445 in Altötting 
geboren wurde, studierte Theologie, ohne allerdings einen höheren Abschluß zu 
erwerben, und trat um 1470 in die herzogliche Kanzlei in Landshut ein, wo er 
unter den Kanzlern Riederer, Dorner, Alber und Mauerkircher als Schreiber und 
als Kanzlei Schreiber („secretarius") 1 9 2 arbeitete. Er selbst bezeichnete Dr. Mar
tin Mair als seinen wichtigsten Lehrmeister und betonte, daß er schon früh, noch 
von Ludwig dem Reichen, zu wichtigen und geheimen politischen Materien her
angezogen worden sei, da er das Archiv der Landshuter Herzöge gut gekannt 
habe 1 9\ Nach dem Tod Mauerkirchers im November 1485 trug ihm Herzog 
Georg nach einer Probezeit das Amt des Kanzlers an, in dem Kolberger seit 1489 
sicher nachzuweisen ist. Im folgenden kann trotz der recht günstigen Quellen
lage (Kolberger verfaßte während seiner von 1502 bis 1519 währenden Gefan
genschaft mehrere Rechtsgutachten für Pfalz-Neuburg, in denen er immer wie
der auch auf seinen Werdegang und seine politischen Aktivitäten unter Georg 
dem Reichen, wenn auch in deutlich apologetischer Absicht, einging 1 9 4) keine poli
tische Biographie des Kanzlers geboten werden, der, wie die erhaltenen nieder
bayerischen Akten bezeugen, seit etwa 1488 zum entscheidenden Lenker der 
Außen- und Reichspolitik Georgs des Reichen wurde. Eingegangen werden kann 
auch nicht auf den ganz singulären Aufstieg Kolbergers vom Bürgerlichen zum 
Reichsfreiherrn und Reichsgrafen durch kaiserliche Privilegien 1492, die nicht 
zuletzt mit Versuchen Kaiser Friedrichs I I I . zu erklären sein dürften, auf die her
zogliche Politik einzuwirken 1 9 5 . Die möglichen Gründe von Kolbergers Abset
zung und Verhaftung 1502 wurden in einem anderen Zusammenhang behan
delt. An dieser Stelle soll in einem relativ schmalen, aber politisch höchst wichti
gen Sektor, nämlich den Beziehungen zum Schwäbischen Bund 1489-1491, 
gezeigt werden, mit welchen Methoden Kolberger seinem Herzog im Wettlauf 
um die kaiserliche Gunst Vorteile gegenüber dem Bund zu schaffen verstand. 

Auswärtigen Gesandten an den Landshuter Hof war es nur in Ausnahmefällen 
möglich, zum Herzog selbst vorgelassen zu werden; in der Regel mußten sie ihr 
Kreditiv und ihre Werbung beim Kanzler oder beim Kammermeister abgeben196. 
Im Kreis der Räte wurden die Anliegen dem Herzog dann vorgetragen. Bereits 

191 Stornier, Konsolidierung, 182; Ziegler, Staatshaushalt, 51; Wild, 8. Zu Kolberger: 
Lieberich, Klerus und Laienwelt, 246f., 252; Ge/ß,Kolberger, v.a. 188-193; Riezler, Bai
ern, 578 f. und jetzt ausführlich Stauber, Der letzte Kanzler. 

1 9 2 Als solcher ist er seit 1475 erwähnt (vgl. BayHStA KbÄA 1041, fol. 281 ff.; KbÄA 
976.fol.83f.; NKB 18, fol.228-258). 

1 9 3 BayHStA PNU Ausw.St. 2095, fol . l 'f., 11; PNU Ausw.St. 2909. 
1 9 4 Diese Gutachten sind erhalten in BayHStA PNU Ausw.St. 878, 2095 (3 Teile), 2909; 

Nr. 2087 ist verloren. Abschrifen: Personenselekt Pfalz-Neuburg Karton 182 (Kolberger), 
Fasz. 1, fol.9'ff. Genaue Angaben bei Stauber, Der letzte Kanzler, 326f. Die von Geiß, 
Kolberger, 206, so bezeichnete „Verteidigungsschrift" hat als geschlossenes Dokument 
niemals existiert; Geiß stützt seine Darstellung Kolbergers vielmehr ohne die im einzelnen 
nötige Kritik auf Passagen der erwähnten Gutachten. 

, 9 ? Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 2067-2069; Chmel, Regesta, Nr.8412, 8779, 8831; 
Riedenauer, Standeserhebungen, 634ff. und Stauber, Der letzte Kanzler, 351-355. 

1 9 6 Reichhaltiges und eindrucksvolles Quellenmaterial zur diplomatischen Praxis der 
Zeit und zur Landshuter Kanzleiarbeit enthalten (für das Beispiel der niederbayerischen 
Auseinandersetzungen mit der Reichsstadt Nördlingen 1484/85) BayHStA RL Nördlingen 
987, 987/2, 988 u. 1043. 
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Mitte 1486, als Kolberger das Kanzleramt erst auf Probe ausübte, hob eine Augs
burger Ratsbotschaft hervor, mit Kolberger müsse man vorsichtig verhandein, 
denn alles, was man ihm sage, lange sofort an den Fürsten 1 9 7 . Schlüsse auf die 
reguläre Kanzleiarbeit Kolbergers lassen sich aus den erhaltenen und die Bezie
hungen zum Schwäbischen Bund betreffenden Akten von 1490/91 ziehen1 9 8. 
Die meisten Konzepte für Gesandtschaftsinstruktionen Georgs an den Kaiser 
oder Briefe an das Reichsoberhaupt oder andere Fürsten stammen von der Hand 
Wolfgang Kolbergers und wurden von ihm auch, wohl nach Besprechung mit 
dem Herzog und im Rat, korrigiert 1 9 9. Es kam auch vor, daß der Herzog durch 
einen handschriftlichen Vermerk dem Kanzler sein Einverständnis mit einem 
von diesem aufgesetzten Text mitteilte 2 0 0. Sehr oft fügte Kolberger seinen Vor
schlägen an den Herzog auch gleich ein fertiges Konzept für eine entsprechende 
Werbung an den Kaiser bei 2 0 1 . 

Allerdings scheute die Kanzleiarbeit Wolfgang Kolbergers auch nicht vor Ver
fälschungen und Verunechtungen zurück, um die niederbayerische Verhand
lungsposition zu stärken. Als Kaiser Friedrich I I I . und Georg der Reiche sich 
während des langen Aufenthalts des Herzogs in Innsbruck im ersten Quartal 
1489 aussöhnten und der Kaiser einige einseitige Zusagen für Georg zuungun
sten des Schwäbischen Bundes ausgehen ließ, suchte Kolberger diese sofort im 
Sinn der territorialpolitischen Maximalziele Niederbayerns zu nutzen und sie 
möglichst exzessiv zu interpretieren. Die Mittel und Methoden, deren er sich 
dazu bediente, sollen im folgenden an drei Beispielen dargestellt werden. 

1) In einer Urkunde vom 22.1.1489 konfirmierte der Kaiser Georg dem Rei
chen den am 9.8.1487 vollzogenen Kauf des Wallersteiner Teils der Grafschaft 
Oettingen von der Tochter des letzten, 1486 verstorbenen Wallersteiner Grafen 
Ludwig XI I I . , verlieh dem Herzog erneut die entsprechenden Reichslehen 
und wies alle anderen Ansprüche auf Oettingen-Wallerstein zurück 2 0 2 . Nach 
einem Kopialvermerk 2 0 3 existierten aber noch zwei andere Fassungen der Wal
lerstein betreffenden kaiserlichen Konfirmationsurkunde, die auf den 20. bzw. 

1 9 7 BayHStA KbÄA 71, fol. 282'. 
1 9 8 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 124-161 passim. 
1 9 9 Vgl. dazu: Instruktionsentwurf Kolbergers mit Korrekturen für eine Gesandtschaft 

Herzog Georgs an den Kaiserhof vom 23.6.1491, Anfang (BayHStA K.bl. 341/1 la, 
fol. 175); entsprechende Seite der kanzleimäßigen Reinschrift (ebda., fol. 180); dazu Hand
schriftenprobe Wolfgang Kolbergers (Schluß eines Briefs an Herzog Georg Augsburg 
1.2.1490; gezeichnet „w kh"; ebda., fol. 117) (Tf.6). 

2 0 0 So 1501 betreffend einen Brief an Erzbischof Leonhard von Salzburg (BayHStA 
KbGehLA 537, fol. 17f.). 

2 0 1 Z. B. am 24.12.1490, betreffend die Neuprivilegierung des Landgerichts Graisbach 
(BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 153). 

2 0 2 Originale (in zwei unterschiedlich ausführlichen Versionen mit gleichem Rechts
tenor; beide ohne Siegel) in FÖSA HA IV 33.8 u. 33.9. Vidimi: FÖWA U I 1559 (Freisinger 
Vid. v. 16.9.1489; Original-Notariatsinstrument in Libellform); BayHStA PNU Ausw.St. 
1521 (Regensburger Vid. v. 12.10.1489), 1525/1 (Abschrift davon). Vgl. auch FÖWA U II 
564b. Kopialüberlieferung: BayHStA MedFLit Oettingen 105, fol.242-244; NKB 92, 
fol.29-32. Teilkonzept mit Korrekturen Kolbergers: BayHStA RHR 197. Regest: RTA 3. 
Nr.68e. 

2 0 3 BayHStA NKB 48, Nr. 338. 
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23.1.1489 datiert waren. Es handelte sich dabei wohl weniger um verunechtete 
Urkunden als vielmehr um verschiedene, in ihren Bestimmungen differierende 
Empfängerausfertigungen, die, dieselbe Sache betreffend, dem Kaiser gleich
zeitig vorgelegt wurden. Dieses Verfahren ist typisch für Kolbergers mehr
gleisige und stets auf Maximalziele hin orientierte Kanzleipolitik gegenüber dem 
Kaiser; dazu paßt auch die Gewohnheit, Bitten an das Reichsoberhaupt um Pri
vilegierungen und Vergünstigungen stets gleich Konzepte für die kaiserliche 
Kanzlei beizulegen204. Das abschriftlich erhaltene Urkundenkonzept mit dem 
Datum des 23.1.1489 2 0 5 sah ebenfalls die Konfirmation des Kaufs von Oettin-
gen-Wallerstein und die Belehnung Georgs damit vor, zählte aber auch et
liche (angebliche) Verstöße der Oettinger Grafen gegen ihre Reichslehenspflich
ten auf, folgerte daraus die „verwürckung" der Grafschaft und ihren Rückfall an 
den Kaiser und postulierte die Belehnung Herzog Georgs mit der Gesamtgraf
schaft, Lehen, Eigen und allen Rechten der drei oettingischen Linien. Dies also war 
die Maximallösung, die Kolberger im Auftrag Herzog Georgs kanzleitechnisch 
beim Kaiser vorbereitete, der diesem weitgehenden Besitztransfer allerdings, 
wie an anderer Stelle der Arbeit gezeigt, seine Zustimmung versagte. 

2) Gleichzeitig mit der gerade besprochenen Oettinger Konfirmation 
erwirkte Georg von Friedrich I I I . auch eine Bestätigung seines Kaufs der Graf
schaft Kirchberg vom 19.6.1481 und der entsprechenden Verleihung der reichs-
lehenbaren Stücke, worüber ähnlich wie im gerade besprochenen Fall gleich zwei 
kaiserliche Originalurkunden, die auf den 20. und den 22.1.1489 datiert sind, 
vorliegen 2 0 6. Die Fassung vom 20.1. enthält denselben Rechtsinhalt wie jene 
vom 22.1., ist aber ausführlicher, betont den unwiderruflichen Bestand des 
Kaufs von 1481, das Nutzungsrecht Georgs und legt eine Poensumme für Hand
lungen dagegen fest. Wie im Oettinger Fall sind auch hier konzipierende Vor
arbeiten Kolbergers erhalten 2 0 7. Der Grund für die Ausstellung gleich von zwei 
kaiserlichen Originalen lag, wie sich einer späteren Instruktion Herzog Georgs 
entnehmen l ä ß t 2 0 8 , in der Unzufriedenheit in Landshut über den zunächst vom 
kaiserlichen Kanzler Waldner ausgefertigten „siechten verwilligungs und lehen-
brif' über Kirchberg, worauf ohne Wissen Waldners eine zweite, ausführlichere 
Urkunde aufgesetzt, auf den 20.1.1489 zurückdatiert und mit dem Siegel des 
Konfirmationsbriefs vom 22.1. versehen wurde und so an Georg den Reichen 
gelangte, der sich dem Schwäbischen Bund gegenüber natürlich dieser ausführ
licheren Fassung bediente. 

2 0 4 Vgl. etwa BayHStA MedFLit Oettingen 103, unfol. (23.8.1489; die Stadt Oettingen 
betreffend). 

2 0 5 BayHStA PNA 6467, fol. 3. Die entsprechende Urkunde in BayHStA PNU Ausw.St. 
1527 (Freisinger Vidimus vom 18.9.1489) ist verloren; ein weiteres Reinkonzept liegt im 
FÖWA P.A. Magdalena, Fasz. 3 (unfol.). 

2 0 6 20.1.: BayHStA Vorderösterreich U 1489 I 20; Regensburger Vidimus davon 
12.10.1489 PNU Ausw.St. 2035. 22.1.: PNU Ausw.St. 2029; gleichzeitiges Vidimus eines 
herzoglichen Notars PNU Ausw.St. 2032/2. Regesten: RTA 3, Nr.68c/d (mit falscher 
Zuordnung der verschiedenen Fassungen und Kopien). 

2 0 7 Zur Fassung vom 22.1.: BayHStA RHR 197 (Teilkonzept mit handschriftlichen 
Korrekturen Kolbergers), PNU Ausw.St. 2032/1 (Reinkonzept mit eingearbeiteten Korrek
turen). 

2 0 8 BayHStA K.bl. 341/1 la, fol. 125'f. (11.2.1490). 
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Damit aber noch nicht genug. Diese ausführlichere Fassung des Kirchberger 
Konfirmationsbriefs wurde in der niederbayerischen Kanzlei nochmals über
arbeitet, der Anspruch Georgs entgegen dem Wortlaut der Kaiserurkunde auf 
die ganze Grafschaft erstreckt (womit alle Ansprüche des letzten noch lebenden 
Kirchberger Grafen Philipp übergangen wurden) und der verunechtete Text als 
am 16.9.1489 vom Freisinger Bischof vidimierte Kaiserurkunde promulgiert 2 0 9. 
Überarbeitung und Publikation erfolgten sicher ohne kaiserliches Wissen. 
Bezeichnenderweise wurde von den Pfälzern diese ausführlichste Version zum 
Nachweis der Rechte Georgs und seiner Erben über Kirchberg 1505 erneut 
kopiert 2 1 0 . Wie im unter 1) geschilderten Fall gab es auch hier wohl verschiedene 
von Kolberger vorbereitete Empfängerausfertigungen, von denen der Kaiser 
immer nur die am wenigsten weit gehende „Grundform" ratifizierte, worauf in 
der niederbayerischen Kanzlei entweder das Kaisersiegel an eine andere, aus
führlichere Urkunde gehängt wurde oder ausführlichere Versionen auf Geheiß 
Kolbergers in Regensburg oder Freising vidimiert und als rechtsgültige, densel
ben Betreff aufweisende, aber im Sinne Georgs veränderte Fassungen der Origi
nalurkunde publiziert wurden. 

3) Ein weiteres Beispiel für Kolbergers verfälschenden Umgang mit kaiser
lichen Urkunden wurde kürzlich von Volkert untersucht2 1 1. Es handelt sich 
dabei um ein oft als ältestes bayerisches Evokationsprivileg interpretiertes 
Diplom Kaiser Karls IV. für Meinhard von Bayern-München und Friedrich von 
Bayern-Landshut vom 15.1.1362, das im 15. Jahrhundert in Landshut l ag 2 1 2 . In 
der dortigen Kanzlei wurde es auch überarbeitet, wobei die herzogliche Seite 
durch Hinweise auf den hohen Rang des Hauses Bayern, die genaue Definition 
des Inhalts der dem Haus zukommenden Regalrechte und besonders durch die 
ausdrückliche Nennung der im schwäbisch-fränkischen Grenzbereich gelegenen 
Landgerichte Marstetten-Weißenhorn, Hirschberg, Graisbach und Höchstädt 
als von jeder fremden Jurisdiktion befreit zusätzlich begünstigt wurde 2 1 3 . Auf
grund der Handschrift der Korrekturen im überarbeiteten Urkundentext kann 
Volkert Wolfgang Kolberger als Urheber der Textergänzungen nachweisen. 
Offensichtlich bearbeitete der Landshuter Kanzler den Urkundentext von 1362 
wiederum Anfang 1489 in fälschender Absicht, um den von Herzog Georg in 
den damaligen Verhandlungen zu Innsbruck angekündigten urkundlichen 
Beweis für die altüberkommene privilegierte Stellung des Landgerichts Marstet
ten-Weißenhorn führen zu können 2 1 4 . Die Erwähnung des stark mit Eichstätt 
und Brandenburg umstrittenen Landgerichts Graisbach weist hin auf ein wohl 
gleichzeitiges, ebenfalls von Kolberger entworfenes und redigiertes Mandats
konzept, nach dem Friedrich I I I . dieses niederbayerische Gericht erneuern und 
bestätigen sollte, und zwar vor allem gegen die wieder auflebenden Ansprüche 

2 0 9 BayHStA PNU Ausw. St. 2033. 
2 , 0 Ebda. 2034 (Vidimus der Äbte von St. Veit und Mallersdorf 1.12.1505). 
211 Volkert, Evokationsprivileg, für das Folgende passim. 
2 . 2 Ebda., 502-511. 
2 . 3 Die überarbeiteten Urkunden texte in BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 

105; PNU Alte Landgerichte 166/167; Druck des Diploms von 1362 mit den Texterweite
rungen im Apparat: Volkert, Evokationsprivileg, 529-533; die Analyse dazu ebda., 
513-523. 

2 . 4 Volkert, Evokationsprivileg, 523-526. 
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der brandenburgischen Markgrafen mit dem kaiserlichen Landgericht des Burg-
graftums Nürnberg 2 1 3 . Die entsprechenden, bis 1491 wiederholten Vorstöße 
beim Kaiser blieben jedoch ohne Erfolg 2 1 6 . Auch wenn weder das Graisbacher 
Konzept noch die Verunechtung des Gerichtsstandsprivilegs von 1362 in dem 
Sinne, den Georg der Reiche und Kolberger sich erwarteten, instrumentalisiert 
werden konnten, so entwickelte doch gerade letzteres eine nicht unbedeutende 
diplomatisch-diplomatiegeschichtliche Fern Wirkung 2 1 7 . 

Die hier behandelten Beispiele zeigen, daß der gerade an der Konzeption der 
niederbayerischen Politik gegenüber dem Schwäbischen Bund maßgeblich betei
ligte Landshuter Kanzler Wolfgang Kolberger bei der Verfolgung der territorial-
politischen Maximalziele Herzog Georgs auch mit Mitteln vorging, die einer Ver
unechtung, ja Verfälschung kaiserlicher Urkunden ohne Wissen und Willen des 
Reichsoberhaupts gleichkamen, sei es durch Überarbeitung älterer Diplome, 
durch parallele Vorlage von den Inhalt des zu konfirmierenden Sachverhalts teil
weise stark überinterpretierenden Empfängerausfertigungen, sei es durch Befe
stigen des kaiserlichen Majestätssiegels an nicht zugehörigen Urkunden oder 
durch die Herstellung legitimierender Vidimi von vom Kaiser so nie bewilligten 
Kanzleikonzepten. Das enorme Wissen Kolbergers, seine Vertrautheit mit dem 
Herzog und seine Bereitschaft zur Anwendung aller denkbaren Mittel dürften 
einiges von der Furcht und dem Mißtrauen erklären, die Herzog Georg zusam
men mit der Vermutung überkamen, Kolberger habe etwas von den Geheimnis
sen des Testaments von 1496 nach München verraten, und die dazu führten, daß 
der Mann, der Georgs Politik eineinhalb Jahrzehnte lang maßgeblich bestimmt 
hatte, 1502 ins Gefängnis geworfen wurde. Erst 1519 erlangte Kolberger, ohne 
Macht, Besitz und Einfluß, wenigstens seine persönliche Freiheit wieder 2 1 8. 

IV. Z u r S t e l l u n g H e r z o g Georgs im R e g i e r u n g s p r o z e ß 
a u f g r u n d se iner E i g e n h ä n d i g k e i t 

Bestandteil der in der Regel sehr pauschalen Beurteilung Herzog Georgs in der 
bisherigen Forschung ist oft der Hinweis auf sein angebliches Desinteresse an 

2 1 5 BayHStA FüS 18,fol.23-25 = RTA 5, Nr.68g/128c. Vgl. dazu Volkerl, Evokations
privileg, 526; Seyboth, Markgraftümer, 135 f., 139f. 

2 . 6 Volkert, Evokationsprivileg, 526, datiert das Graisbacher Konzept in Anlehnung an 
RTA 3, Nr. 128c Anm. 362 auf Januar/Februar 1489, einen Zeitraum, in dem auch die bis
her behandelten Verunechtungen entstanden. Es könnte aber auch vom Dezember 1490 
datieren, denn ein Brief Kolbergers an Georg den Reichen vom 24.12.1490 kündigte die 
Übersendung eines entsprechenden Konzepts an Georg an (BayHStA K.bl. 341/1 la, 
fol. 153), und ein weiteres, in TLA Sigm. XIV/1251 abschriftlich erhaltenes Konzept, dem 
allerdings die deutliche Spitze gegen Brandenburg fehlt, ist im Akt unter den Betreffen des 
Jahresendes 1490 eingereiht. In jedem Fall wurde dieser Punkt noch im Januar 1491 von 
niederbayerischen Gesandten beim Kaiser vorgebracht (BayHStA K.bl. 341/1 la, 
fol. 190 ff.). 

2 . 7 Volkert, Evokationsprivileg, 526-529. 
2 . 8 BayHStA PNU Ausw.St. 2096 (Urfehde Kolberges 16.4.1519); NKB 46, fol.375, 

382 (Verantwortung Pfalzgraf Friedrichs gegenüber dem König über Kolbergers Gefangen
schaft 1506); Stauber, Der letzte Kanzler, 362-365. 

809 



großen politischen Zusammenhängen und auch an der täglichen Verwaltungs
arbeit 2 1 . Diesen Urteilen soll in diesem Kapitel noch eine kurze Analyse von 
Quellen gegenübergestellt werden, die bisher völlig übersehen wurden, aber 
allein einen Eindruck von der Befassung Georgs mit den Regierungsgeschäften 
vermitteln können, nämlich den handschriftlichen Urkunden, Briefen, Verwal
tungsanweisungen und Marginalien Georgs des Reichen. Diese Analyse wird zei
gen, daß die eingangs umrissenen Urteile über Georg, was den Sektor des inne
ren Verwaltungshandelns angeht, unhaltbar sind. 

Ausgangspunkt ist die Identifizierung von Georgs Handschrift in Urkunden, 
die er selbst ganz oder teilweise geschrieben hat und bei denen dies im Text auch 
erwähnt wird. Zu nennen wären hier der letzte Absatz des Testaments vom 
14.9.1496 mit Georgs handschriftlicher Bestätigung und Unterfertigung oder 
die ganz handgeschriebene Urkunde vom 2.3.1502, in der er dieses Testament 
nochmals bestätigte 2 2 0 . Beide Urkunden wurden an anderer Stelle bereits 
besprochen. Ganz eigenhändige Urkunden oder Briefe der bayerischen Herzöge 
sind im Spätmittelalter eine große Ausnahme; es dürften Gründe politischer 
Geheimhaltung (wie im Fall der Testamentskonfirmation von 1502) oder per
sönliche Motive (wie im gleich folgenden Beispiel) gewesen sein, die Herzog 
Georg veranlaßten, bei der Abfassung der Urkunden die Kanzlei völlig zu umge
hen 2 2 1 . In einer zur Gänze handgeschriebenen Urkunde vom 3.3.1503 2 2 2 über
schrieb der Herzog seiner Geliebten Anna Grünbacher, solange sie unverheiratet 
blieb, den Nießbrauch von Schloß Zangberg bei Mühldorf und der Tochter, die 
die Grünbacher ihm geboren hatte, ein Heiratsgut von 1,000 f l 2 2 3 . Schloß Zang
berg war übrigens bereits von Heinrich dem Reichen zur Ausstattung eines illegi
timen Sohns verwendet worden (Georg Zangberger), dessen Sohn wiederum 
(Heinrich Zangberger) in Diensten Herzog Georgs stand 2 2 4. 

Neben Urkunden sind uns auch handgeschriebene Briefe Georgs bekannt. An 
anderer Stelle erwähnt und behandelt wurden die Briefe an den Pfalzgrafen von 
1496 und an den königlichen Sekretär Lang von 1497 2 2 3. An dieser Stelle sei 
noch auf einen Brief an Albrecht IV. von 1495 eingegangen, in dem Georg den 
Münchener Vetter um ein Pferd und um einen Jagdhund bat. Der letzte Satz des 
Kontexts 2 2 6 vor der Unterfertigung „in der hantgeschrifft herzog Jerg" nimmt 
vielleicht halb entschuldigend, halb ironisch darauf Bezug, daß Georgs Hand
schrift nicht besonders leicht zu lesen war (und ist): „Eur Hb nem dem schriber 
vor gut er ist nyt lang in der kamber gebest". Auch Adresse und Zustellvermerk 
auf der Rückseite des Briefs 2 2 7 sind von Georg selbst geschrieben: „Dem hoch-

2 1 9 Riezler, Baiern, 581 f.; Doeberl, 332f.; Heydenreuter, Hofrat, 13. 
2 2 0 GHA HU 2130, 2128 (Tf.3 bzw. 5). Für viele freundliche Hilfen zu den Texten des 

folgenden Kapitels danke ich Herrn Archivdirektor Dr. Wild, München. 
221 Wild, 80. 
2 2 2 BayHStA PNU Lehen 1197/1; siehe Tf. 7. In der dritt- und vorletzten Zeile heißt es 

dort: „... dysen offen priff myt unser handt geschriben ...". 
2 2 * Vgl. Wild, 80f. und Europ. Stammtafeln, III/2, Tf. 211. Anna Grünbacher verkaufte 

das Schloß im Jan. 1504 an den Landshuter Hauptmann Georg von Wiesbeck (Würdinger. 
Urkundenauszüge, Nr. 206). 

2 2 4 Vgl. Europ. Stammtafeln, HI/2, Tf. 210b; BayHStA KbÄA 1134, fol. 75 ff. 
2 2 5 GHA HU 2130 (Tf.4); HHStA Max. 42/V/3, fol. 7. 
2 2 6 BayHStA FüS 276. 
2 2 7 Ebda. 
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gebornen fürsten unserm liben vettern hern albrechten pfaltzgrafen bey rein 
hertzogen in obern und nider bairen sol der prief in seiner Hb handu. 

Wichtige Verträge oder Urkunden pflegte Georg der Reiche zu unterschrei
ben 2 2 8 oder — sehr viel häufiger — mit seinem um eine Devise vermehrten „Hand
zeichen" zu versehen: „wy gott wyll h[erzog] j[örg]'\ Als Beispiele gegeben seien 
dafür die Urkunde, mit der Georg zwei Wochen vor seinem Tod seinen Schwie
gersohn Ruprecht als Verwalter Niederbayerns einsetzte 2 2 9 , und ein Bestandzettel 
für den obersten Forstmeister im Oberland, Sigmund Greuter, von Lichtmeß 
14992 j > 0. Diese Handzeichen verwandten, in Übernahme eines französischen 
Brauchs, erstmals Ludwig VI I . und Ludwig VI I I . von Ingolstadt; die Landshuter 
Herzöge fügten dem Handzeichen eine - religiöse — Devise (Heinrich der Rei
che „wolt go t t" 2 i l ; Ludwig der Reiche „amen - Du freyst mych" 2 5 2 , d.h. wohl, 
in Anrufung Jesu, „Du befreist mich") hinzu und verwendeten es hauptsächlich 
zur Beglaubigung von Bestallungsurkunden2j>J. Noch Pfalzgraf Friedrich 
benutzte als Vormund seiner pfalz-neuburgischen Neffen die Devise „gott er-
frawe mich" 2 3 4 , während der Brauch den Münchener Herzögen des 15. Jahrhun
derts fremd blieb. Im 16. Jahrhundert dann allerdings gebrauchten Wilhelm IV., 
Ludwig X. und Albrecht V. kunstvoll verschnörkelte Handzeichen (ohne De
vise) 2^ 5 , wie es sich auch für Kurfürst Friedrich von Sachsen nachweisen l äß t 2 3 6 . 

Mit den bisherigen Beispielen ist die Handschrift Georgs des Reichen bekannt 
und gesichert. Ihr sehr charakteristischer Duktus, die signifikante Form des „d" 
und der „und"-Partikel, der häufige Gebrauch des „y" und die für einen Südbay
ern charakteristische Austauschbarkeit von „b"- und „w"-Anlaut machen diese 
Handschrift auch in den Verwaltungsakten eindeutig identifizierbar. Georgs 
Handschrift weist sehr stark kursive Züge auf, was sie in der Regel schwer lesbar 
macht. Dies dürfte ein Hinweis darauf sein, daß Georg den Umgang mit Tinte, 
Feder und Papier gewohnt war und recht zügig schrieb. Das Schriftbild des 
Herzogs - um einige Vergleiche zu geben — unterscheidet sich zwar deut
lich von jenem von Fürstenpersönlichkeiten mit gelehrter Ausbildung wie 
Friedrich dem Weisen von Sachsen257 oder Albrecht I V . 2 : > 8 , aber auch von den 
mehr „gemalten" Zügen des Erzherzogs Sigmund von Tirol 2 ^ 9 . Von den Hand
schriften der weiteren gleichzeitigen Wittelsbacher Fürsten wirken jene Kurfürst 

2 2 8 Etwa den Vertrag mit Herzog Albrecht von Sachsen über die Beilegung der Sessions
streitigkeiten auf dem Reichstag 1498 (BayHStA PNU Reichssachen 29; Tf.8): „Georig 
herczog in bairen etc. manu propria". 

2 2 9 GHA HU 2131 (Tf.9). 
2 3 0 BayHStA NKB 124, fol. 347'. In diesem Archivale, dem Bestandbuch Georgs, finden 

sich viele weitere Beispiele für Handzeichen. 
2 3 1 BayHStA KbÄA 1169, fol.8. 
2 3 2 Ebda., fol. 165; 1463. 
2 3 3 Vgl. Wild, 80-85 (mit Abb.); Bleibrunner, Landshuter Hochzeit, Anhang (mit 

Abb.); Rall-Rall, 87, 89, 93; Ettelt, 49f. 
2 3 4 Tf. 10 (BayHStA NKB 124.fol.358; 1508). 
2 3 5 BayHStAKbÄA 1173, fol. 197, 292; KbÄA 1998, fol.403. 
2 3 6 BayHStAKbÄA 1862, fol.341; 1498. 
2 3 7 Handgeschr. Brief an Albrecht IV. von 1492; BayHStA K.schw. 1322, fol. 4. 
2 3 8 Unterschrift unter den Hilfsvertrag mit Ulrich von Württemberg im Dez. 1503; 

BayHStA KbU 11862. 
2 3 9 BayHStAKbÄA 1952, fol.21a. 
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Philipps von der Pfalz 2 4 0 und Herzog Wolfgangs2 4 1 deutlich regelmäßiger (im 
Fall Philipps auch sichtlich geübter) als der Duktus Georgs, die Schreibweise 
Herzog Christophs entspricht etwa jener des Landshuters242. Auch Vergleiche 
mit Handschriftenproben Kaiser Friedrichs I I I . 2 4 3 und König Maximilians 2 4 4 

lassen den recht geübten, aber doch eher schwerfälligen, wenngleich sehr 
charakteristischen Zug der Handschrift Georgs erkennen. 

Entscheidend für unseren Zusammenhang allerdings ist, daß Georg der Rei
che den Verkehr mit seinen Räten offensichtlich häufig in schriftlicher Form 
führte, um Zustimmung oder Verbesserungsvorschläge zu ihm vorgelegten Ent
würfen geltend zu machen. Auf einigen Zetteln, auf an ihn gerichteten Kanzlei
schreiben oder Berichten notierte der Herzog eigenhändig seine Anweisungen 
zum weiteren Verfahrensgang. In einem Streit um Fischereirechte zu Hohenburg 
1501 zwischen bischöflich-regensburgischen Hintersassen, die ihren Fall dem 
Herzog hatten vortragen lassen, befahl Georg einem seiner Räte schriftlich: 

weist mit den reden da von ratschlagen, was myr darin zu dun geburen well, di ain 
geschrifft, dye von den verordent ubergeben ist, wen di abgeschriben ist, schick myr 
d i 2 4 5 . 

Auf der Rückseite eines Briefs des Salzburger Erzbischofs an ihn vom 
15.6.1500, in dem es wieder einmal um die Hochgerichtsstreitigkeiten in der 
Herrschaft Mattsee ging, forderte Herzog Georg mit folgenden Worten Unter
richtung von seinen Räten an: 

den retten zu schreiben, mich des handels zu berichten, so wiss ich mych mit geschefften 
dar nach zu halten, damyt ich dermaß im nyt zu fill du, auch myr an der oberkayt nyt 
abpruch peschee246. 

An anderer Stelle wies er die Räte an: 

soll die ret den handel bebegen und myr iren rat schlag dar in zuschicken247. 

Eine recht ausführliche Stellungnahme Herzog Georgs ist uns auf einem an ihn 
gerichteten Kanzleizettel der Räte erhalten, in dem es um die Ausfertigung der 
jährlichen Bestandsurkunden für das Ingolstädter Rentmeisteramt ging. Offen
sichtlich war es dabei zu Verzögerungen gekommen, denn der erste der hand
schriftlichen Vermerke Georgs lautete: 

die rentmaister haben ye offt darumb geschriben, aber ye nit fortganngen248. 

2 4 0 Tf. 11 (BayHStA KbÄA 1862, fol. 211; handgeschr. Brief an Albrecht IV. 1491). 
2 4 1 BayHStA KbÄA 1963, fol. 169; handgeschr. Brief 1510. 
2 4 2 BayHStAKbÄA 1957, fol.256; Bestandsurkunde von 1481. 
2 4 5 BayHStA KbÄA 3132, fol. 268; kaiserliche Kredenz auf Erzbischof Johannes von 

Gran und Salzburg als Gesandten zu Albrecht IV. 1483. Zur Eigenhändigkeit des Kaisers 
vgl. Heinrich Koller, Ausbau, 452; ders., Schriftlichkeit und Verwaltung, 107-109 sowie 
Lhotsky, AEIOV. 

2 4 4 BayHStA KbÄA 3133, fol. 171; handschriftlicher Brief Maximilians an Albrecht IV. 
1492. 

2 4 5 Tf. 12 (BayHStA PNA 1133). 
2 4 6 Tf. 13 (BayHStA KbGehLA 791, fol. 37). 
2 4 7 BayHStA FüS 191. 
2 4 8 BayHStA NKB 124, fol. 93a; ohne Datum. 
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In der Regel wurden die Ergebnisse der Räteberatungen dem Herzog wohl in 
Form eines ausgearbeiteten Brief-, Mandat- oder Vertragskonzepts wieder vorge
legt 2 4 9; etwa mit den Worten „wo die antburt den reden also gefellig ist, laß ichs 
auch darbey" 2 3 0 signalisierte der Herzog dann seine Zustimmung. Andere 
Anweisungen an die Räte konnten sich z.B. darauf beziehen, von einem 
Beschwerdeführer eine ausführlichere Anspruchsbegründung anzufordern2 3 1. 
Da Georg nicht Latein konnte, kamen auch Übersetzungsbefehle vor. Auf die 
Rückseite eines lateinischen, an ihn gerichteten und die nie ganz ausgezahlte Mit
gift der (inzwischen schon verstorbenen) Herzogin Hedwig betreffenden Briefs 
des polnischen Königs Alexander vom 31.1.1503 schrieb Georg: „der priff sol 
myr gedeuthst werden" 2 3 2; entsprechend enthält das nächste Blatt im Akt eine 
deutsche Übersetzung. Manchmal erledigte der Herzog Gesuche auch ohne Ein
schaltung der Räte durch einen entsprechenden Vermerk. So notierte er auf der 
Rückseite einer Beschwerde der Äbtissin Agnes von Niedermünster wegen 
Besteuerung exemter Güter des Klosters durch niederbayerische Beamte ledig
lich: „di steurer wissen darin wol zu handien" 2 3 3. 

Gerade in seinen letzten Regierungsjahren scheint Georg sich angewöhnt zu 
haben, direkt auf an ihn gerichteten Gutachten oder Berichten in der Art der 
späteren Marginalien oder Signate Stellung zu nehmen. Dafür seien drei 
Beispiele angeführt. Auf ein Gutachten seines Kanzlers und der entsprechend 
beauftragten Räte über den Entwurf einer neuen Landesordnung234 schrieb 
Georg hinter den das Hofgericht betreffenden Artikel „den lass ich myr auch 
gefallen", unter den Artikel über Reformen in der Kanzlei setzte er: 

was di lannt lait mögen in dem leyden, das for nyt her komen ist bey der kanzley, las ich 
dicz malen auch dar bey 2 3 3. 

Auf der Rückseite eines Briefs der Rentmeister im Oberland an ihn vom 
17.5.1500 wegen der möglichen Schädigung bayerischer Interessen durch den 
Plan des Hans von Landau, in Offingen eine neue Donaubrücke errichten zu las
sen, stellte Herzog Georg relativ ausführlich den Inhalt seiner letzten Unter
redung mit Hans von Landau dar und hielt fest, daß er einem gelehrten Rat 
die Klärung dieser Angelegenheit übertragen und Landau Unterrichtung ver
sprochen habe 2 3 6. Schließlich sei noch ein Bericht der Rentmeister im Ober-

2 4 9 Vgl. das Konzept einer Fischereiordnung für den Chiemsee, nach dem Vermerk eines 
Rats auf der Rückseite „Item die neyenn ordnun so gemacht ist der kimsee, auf euer fürstlich 
gnaden gefallen", das am 20.3.1503 ausgefertigt wurde (BayHStA KbÄA 4720, 
fol. 246-255; Zitat fol.255'). 

2 5 0 Tf. 14 (BayHStA KbGehLA 791, fol. 33b'). Die Zustimmungserklärung des Herzogs 
ist quer über die frei gebliebene untere Hälfte der Rückseite des Reinkonzepts für einen 
Brief an den Erzbischof von Salzburg vom 29.1.1501 geschrieben, in dem es um das 
Mattseer Halsgericht ging. 

2 5 1 Vgl. BayHStA PNU Ausw.St. 2907. 
2 5 2 GHA Korr.Akten 919, unfol. 
2 5 3 GHA Korr.Akten 922 1/2. 
2 3 4 Es ist nicht zu entscheiden, ob die Stücke zur Vorbereitung der Landesordnung von 

1491 oder jener von 1501 gehören (vgl. Lieberich, Polizeigesetzgebung, 310f.; Hiereth, 
Georg, 200; Volkert, Entwicklung, 594). 

2 5 5 Tf. 15 (BayHStA NKB 17, fol. 355). 
2 5 6 Tf. 16 (BayHStA PNA 6423/1, fol. 74'). 
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land an den Herzog vom 5.6.1503, in dem sie u.a. die mangelnde Rechnungs
legung des Spitalmeisters zu Wemding erwähnten, angeführt. Der Herzog 
schrieb hinter diesen Absatz folgende Bemerkung zum Verweis an die Räte: „was 
di ret für gut ansehen, damit di armen mehten des iren auch bekomen"2 t ) 7. 

Es ist auffällig, daß die meisten der erhaltenen schriftlichen Stellungnahmen 
und Räteanweisungen Herzog Georgs aus der letzten Phase seiner Regierungs
zeit stammen. Dazu paßt ein Bericht des königlichen Gesandten Bartholomäus 
Kessler vom Jahresende 1502, der von Innsbruck wegen der Frage der Schulden 
Maximilians beim Herzog nach Burghausen kam und dort mit Georg dem Rei
chen verhandeln sollte, aber erleben mußte, daß dieser sich auf die Burg zurück
gezogen hatte und niemanden zu sich ließ außer seinem Hofmarschall Sigmund 
von Fraunberg. Alle Ansuchen an den Herzog mußten schriftlich fixiert und von 
Fraunberg versiegelt zu ihm auf die Burg gebracht werden, „darauf schreybt sein 
gnaden ir ratsleg selbst und schigkht ims [Fraunberg] wider verpetschafft"2:>8. In 
diesem Zusammenhang ist daran zu erinnern, daß sowohl in Klagen der Lands
huter Ritterschaft als auch bei vielen zeitgenössischen Chronisten immer wieder 
der Hang zur Zurückgezogenheit, die Schwierigkeit des Zugangs zu ihm und 
ein ausgeprägtes Mißtrauen gegenüber jedermann als hervorstechender Charak
terzug Herzog Georgs genannt wird . Offensichtlich traten diese Schwierig
keiten Georgs im Umgang mit Menschen im Zuge seiner Planungen zur Durch
setzung des Testaments von 1496 und zur Verhinderung des Anfalls Nieder
bayerns an Albrecht IV. immer deutlicher hervor (den klarsten Beleg liefert die 
überraschende Verhaftung Kolbergers Ostern 1502), so daß Georg selbst mit 
den meisten seiner Räte schließlich nur noch schriftlich verkehrte. Dies ent
spricht jedoch auch seiner Tendenz, alle Bereiche der Politik und besonders die 
Innenverwaltung seiner eigenen, persönlichen Kontrolle zu unterwerfen2 6 0. 
Beide Stränge führen zusammengenommen jedenfalls dazu, daß wir in Georg 
dem Reichen einen schriftlich arbeitenden, gewissermaßen aus der Schreibstube 
regierenden Landesfürsten vor uns haben, der über alle politischen Vorgänge 
und sogar die tägliche Verwaltungsarbeit genau informiert sein wollte. Wir ent
decken dadurch Züge an Georg, wie man sie vor einer Untersuchung der hand
schriftlichen Spuren seiner Tätigkeit ausschließlich seinem Münchener Vetter 
Albrecht IV. zubilligen woll te 2 6 1 . 

2 5 7 BayHStAFüS211,fol.2. 
2 5 8 TLA Max. XIII/307, fol. 35' (30.12.1502). 
2 5 9 Vgl. Westenrieder, Geschichte von Baiern, 425 f.; Riezler, Baiern, 582; ders., Georg, 

602. 
2 6 0 Vgl. Ziegler, Staatshaushalt, 260, 265f.; Kraus, Bayern, 180. 
2 b l Riezler, Baiern, 642-650; Rall-Rall, 111; Andrian-Werburg, Adel, 56. Vgl. zu Al

brecht IV. als Prototyp neuartiger Fürstenpersönlichkeiten, mit denen Georg hier keines
falls als Typ zur Gänze gleichgestellt werden soll, Kraus, Sammlung, 292 f. 
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M . Schluß 

Auch aus der Distanz mittlerweile eines halben Jahrtausends erscheint uns das 
15. Jahrhundert als wenig einheitlicher, inhaltlich kaum auf wenige Grund
motive zu reduzierender Zeitraum 1. Eine Vielfalt von Binnentrennungslinien 
ermöglicht es, diesen Zeitraum ex post in vielen Entwicklungen nicht mehr als 
spätmittelalterlich, sondern als der heraufkommenden Neuzeit zugehörig zu 
werten. Zu diesen Entwicklungen gehören etwa: 

1) die institutionelle Verdichtung des komplizierten Regelwerks des Heiligen 
Römischen Reiches Deutscher Nation, das in der neueren Forschung als 
System friedens- und rechtswahrender Garantien zunehmend positiver beur
teilt wird. Kern dieses Reichssystems war eine — strukturell stets von der 
Vielfalt der Aufgaben überforderte - monarchische Zentrale, die über zahl
reiche, je nach politischer Konstellation vom bloßen Potential bis zu entschei
dender Wirkmächtigkeit reichende Herrschafts- und Einflußmöglichkeiten 
verfügte; 

2) die Geschichte der Habsburger, des Hauses Österreich, die im 15. Jahrhun
dert noch keineswegs von jenen europa- und weltweiten Dimensionen war, 
die etwa bei Karl V. von jeher fasziniert haben, sondern geprägt vom Kampf 
um die Erlangung und Behauptung der Königswürde im Reich, in Böhmen 
und Ungarn und von den inneren Streitigkeiten des seit 1379 in drei Teillinien 
zerfallenen Haues, vor allem in Territorial- und Vormundschaftsfragen; 

3) auf der zweiten, unteren staatlichen Ebene im Reich die Konsolidierung des 
territorialen Fürstenstaates auf seinem Weg zur „Vorform oder Frühform" des 
frühneuzeitlichen Staats 2 . Im Blick auf die Lande der Wittelsbacher allerdings 
beginnt das 15.Jahrhundert dynastiepolitisch geradezu unter chaotischen 
Vorzeichen. Bis zu vier Teillinien im bayerischen (und ebenso viele im pfälzi
schen) Bereich standen einander zeitweise in offener, auch kriegerisch ausge
tragener Rivalität gegenüber. In einer säkularen Konsolidierungsbewegung3 

aber kam es im Verlauf des Jahrhunderts zu einem institutionellen, die Für
stenmacht festigenden Binnenausbau der Teilterritorien, zur Formierung von 
nur noch zwei Machtzentren bis zur Jahrhundertmitte (Landshuc und Mün
chen) und zu einem ständigen Wechselspiel zwischen dynastie- und territo
rialpolitischer Rivalität einerseits und dem alle wittelsbachischen Linien 
umgreifenden Einheitsgedanken („Haus Bayern") andererseits, wie er sich vor 
allem in der in der zweiten Jahrhunderthälfte immer wichtigeren Kooperation 
zwischen der Pfalz und Niederbayern manifestierte. 

1 Meuthen, lf . 
2 Oestreich, Geist und Gestalt, 279. 
> Vgl. Stornier, Konsolidierung. 
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Wenn in den beiden bayerischen Teilherzogtümern — mit einigen zeitlichen 
Verschiebungen — die Konsolidierung nach innen hin im Verlauf des 15. Jahr
hunderts gelang, so standen dem weiterhin teilweise unterschiedliche Interessen
ausrichtungen der äußeren Politik gegenüber. Noch vielfältiger wird das Bild, 
wenn man die ebenfalls wittelsbachische Pfalz mit einbezieht — mit ihrer reichs
rechtlichen Sonderposition, ihrem vorterritorialen Hegemonialbereich und ihrer 
überfürstlichen, „,halbköniglichen' Stellung"4 in besonderer Weise ein Gegen
spieler des Königtums, doch um 1480 in der reichsrechtlichen Legitimität ihrer 
Stellung stark gefährdet. Obwohl im Zentrum der Arbeit die äußere Politik des 
letzten Landshuter Herzogs stand, war es deswegen stellenweise doch nötig, eine 
annähernd gleichrangige Darstellung der Politik Oberbayerns bzw. der Kurpfalz 
zu liefern, und zwar nicht nur als Folie für die Landshuter Aktivitäten, sondern 
von ihren je eigenen Prämissen her. 

Es ist zu betonen, daß es um die Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert keine 
„,Außen'-Politik" eines Reichsfürstentums nach dem heutigen Wortgebrauch 
geben konnte °. Das mit der uns heute vertrauten Kurzformel Gemeinte 
erschließt sich für unseren Untersuchungszeitraum nur in der Synchronität 
anzielenden Betrachtung der Zusammenhänge zwischen dem politischen Agie
ren gegenüber den vielen eigentlich gleichberechtigten, faktisch aber in je unter
schiedlichen Abhängigkeitsverhältnissen von den mächtigen Wittelsbachern ste
henden Mit-Reichsständen (Interterritorialpolitik; „horizontale" Ebene der 
„Außenpolitik") und gegenüber dem Reichsoberhaupt (Reichspolitik im engeren 
Sinn; „vertikale" Achse der „Außenpolitik"). 

Dementsprechend ist der eigentlich zentrale Gegenstand der Arbeit der für die 
Regierungszeit Herzog Georgs zu exemplifizierende Gegensatz zwischen Wit
telsbachern und Habsburgern, der Spätmittelalter und Frühneuzeit prägend 
durchzog. Seinen deutlichsten Niederschlag fand er in der Tatsache, daß die Wit
telsbacher neben den Habsburgern (und den Luxemburgern) als königsfähige 
Dynastie galten, das Ziel des Aufstiegs zum Königtum auch mehrfach kurzzeitig 
erreichten, an jeder dynastischen und politischen Absicherung dieser Stellung 
aber scheiterten. Ab etwa 1440 erwuchs aus dieser Grundkonstellation eine den 
gesamten Westen und Süden des Reichs umspannende Auseinandersetzung um 
die Hegemonialstellung im deutschen Raum — einer von mehreren Anläufen der 
Wittelsbacher in der deutschen Geschichte, den Habsburgern auf dem Weg einer 
Kraftprobe die eigene Unübergehbarkeit zu demonstrieren. Weiter verschärft 
wurde diese Situation durch die Tatsache, daß sich hier nicht nur Reichsober
haupt und mächtiger Fürst, sondern aufgrund der geographischen Verhältnisse 
auch Gebietsnachbarn und territorialpolitische Konkurrenten gegenüberstan
den. Nur die Berücksichtigung beider Wirkungszusammenhänge, die Fundie
rung der Reichs- und Königsgeschichte in der Regional- und Landesgeschichte 
ermöglicht eine dem heutigen Verständnis vom politischen System des Alten 
Reiches adäquate Bewertung der Interessen und Ansprüche der politischen 
Akteure. 

Die erste, von 1479 bis 1486 reichende Phase der Regierung Herzog Georgs 
von Niederbayern war zum ersten geprägt vom sofortigen Kräftemessen mit dem 
Kaiser in der Frage der Besetzung der Bischofsstühle in Salzburg und Passau. 

4 Moraw, Fragen, 83. 
3 Vgl. Moraw, Fragen, 72 f. 

816 



In der Reichskirchenpolitik bot sich sowohl für das Reichsoberhaupt als auch für 
die Fürsten eine Möglichkeit zu direkter personalpolitischer Einflußnahme auf 
immediate Stände und zur entsprechenden Ausweitung der reichsbezogenen 
bzw. landesherrlichen Kontrollansprüche und Verfügungsrechte. Gegen die 
Berufung der Reichsspitze auf die Funktion als oberster Vogt und Schirmherr der 
Kirche setzten die Fürsten bei in ihrem unmittelbaren Einflußbereich gelegenen 
Hochstiften das Stifter- und Dotationsargument. Dieses, entwickelt offenbar in 
enger Wechselwirkung mit der dynastisch-territorial orientierten Historiogra
phie des 15. Jahrhunderts, finden wir bei Herzog Albrecht IV. sogar programma
tisch verbunden mit der Erinnerung an den einst weit ausgedehnten bayerischen 
Herzogssprengel. Solch umfassende Zielsetzungen lassen sich für Herzog Georg 
nicht nachweisen, dafür gelang es ihm etwa, seinen Einfluß im Hochstift Passau 
in den achtziger Jahren zur faktischen Mitregierung zu steigern. Verschiedene 
Handelsblockaden gegen Salzburg und Passau oder die Zurückdrängung salz
burgischer Herrschaftsrechte von niederbayerischem Gebiet ab 1490 zeigen, 
daß natürlich auch beim Verhältnis zwischen Hochstift und Herzog territoriale 
Konfliktpunkte eine wichtige Rolle spielen konnten. 

Weiter prägend für den ersten Regierungsabschnitt Herzog Georgs war neben 
dem engen Einvernehmen mit dem Ungarnkönig Matthias Corvinus, dessen 
Konsequenz die permanente Verweigerung einer Beteiligung an Reichshilfen in 
den Südosten war (was die Herzöge nicht an Versuchen hinderte, bei den ent
sprechenden Verhandlungen gegen Beteiligungsangebote kaiserliche Gegen
leistungen zu erzwingen), die breite Offensive der niederbayerischen Territorial
expansion nach Westen hin. Georg schloß hier in Schauplätzen, Methoden und 
Zielen an die Erweiterungs- und Hegemonialpolitik der letzen Regierungs jähre 
seines Vaters an. Absicht der niederbayerischen Expansion nach und in Schwa
ben war es, durch „zähe, zielstrebige Expansion im Kleinen" 6 ein aus vielfältigen 
Obrigkeitsrechten geknüpftes Netz territorialer Gerechtsame über die dortige 
kleinteilige Herrschaftswelt zu werfen. Wir beobachten hier die sozusagen offen
sive Variante des großen spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Prozesses 
der Territorialisierung von Herrschaft, die stets eine „Doppelstrategie" beinhal
tete: äußere Konsolidierung durch Abgrenzung gegen Nachbarherrschaften in 
Kombination mit innerer Stabilisierung durch herrschaftsmonopolisierende.und 
administrative Maßnahmen 7 . Als typisch für die Methoden der Expansions
politik erscheint die Sicherung von grenznah zu Niederbayern gelegenen Besit
zungen im Gebiet einer fremden Oberhoheit durch etwa das Auskaufen ver
schuldeter Herrschaftsträger, das Knüpfen personen- und dienstrechtlicher 
Beziehungen oder durch die Neuübung angeblich alter Lehens- und Gerichts
rechtstitel bei Belassung aller bestehenden nutzungsrechtlichen Verhältnisse. 
Die Varianz der Durchsetzungsmöglichkeiten reichte von rechtlicher Argumen
tation über das Ausnutzen innerer Differenzen in Adelsfamilien oder geistlichen 
Konventen und den Einsatz Finanzieller Mittel (Schuldübernahmen, Auslösung 
von Pfändern) bis hin zu militärischer Gewalt. Letztere wurde am spektakulär
sten angewandt 1485 bei der Belagerung von Nördlingen, was Georg die Andro
hung eines Reichskriegs einbrachte, doch konnte er von der Stadt für seinen 

6 Fried, Landeshoheit, 11. 
7 Blickte, Peter: Unruhen in der ständischen Gesellschaft 1300-1800. München 1988 

(= Enzyklopädie deutscher Geschichte 1), 31. 
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Abzug eine hohe Geldsumme erpressen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel 
für Spannweite und Kombination expansionspolitischer Methoden bot sich in 
Georgs Vorgehen gegen die Grafen von Oettingen, die er durch das Ausnutzen 
interner Streitigkeiten, die Durchführung von Schlichtungen, Käufe, Indienst-
nahmen und die Übernahme von Vormundschafts- und Mitregierungsrechten 
immer enger an sich binden konnte. 1487 dann erfolgte durch massiven Druck 
auf die Erben des letzten Grafen die Erwerbung der Teilgrafschaft Oettingen-
Wallerstein, wo Georg in den Folgejahren eine recht weitgehende, allerdings 
nicht überdauernde Konsolidierung seiner Verfügungsgewalt gelang. 

Angesichts der Konkurrenz zwischen Habsburg und Wittelsbach sowohl um 
die Hegemonie im südlichen Reich, vielleicht sogar um die Königskrone, als auch 
um territoriale Rechte wurde Schwaben geradezu zwangsläufig Anspruchsraum 
und Konfrontationsfeld beider Dynastien. Hier gab es eine Zone noch nicht flä
chig verdichteter Herrschaftsrechte, gekennzeichnet durch Kleinteiligkeit und 
ein äußerst labiles politisches Gleichgewicht. Der bayerische Ausgriff setzte hier 
eine ganze, von Offenheit und damit leichter Verletzbarkeit geprägte Territorial
landschaft in aktive, teilweise hektische Bewegung, erhöhte damit aber wieder 
die Wichtigkeit des Reichsoberhaupts. Hier in Schwaben zeigte sich der enge 
Konnex von Reichs- und Territorialpolitik am deutlichsten, hier war Habsburg 
an der machtmäßigen Unterfütterung seiner reichsoberhauptlichen Position am 
meisten interessiert, hier fanden die Wittelsbacher den „Probierstein" 8 für ihre 
Reichspolitik. Freilich sahen sich beide Seiten dabei auch großen Problemen 
gegenüber. Bei Habsburg kam es bis 1490 immer wieder zu massiven innerdyna
stischen Interessenkonflikten im Raum Schwaben-Tirol; sogar der Kaiser selbst 
riskierte mit manchen Aktionen (z.B. der Einsetzung Herzog Georgs als Land
friedenshauptmann im Hochstift Augsburg 1479 oder der Inhibition der Tätig
keit des Rottweiler Hofgerichts) Konflikte zwischen seinen Funktionen als 
Reichsoberhaupt einerseits und als habsburgischer Territorialherr andererseits. 
Im Falle Bayerns fehlte in der Regel die Abstützung der Expansionspolitik auf der 
Ebene der niederen Herrschaftsrechte, oft auch der Konsens des Reichsober
haupts, so daß Besitzungen so rasch wie sie erworben worden waren auch wieder 
verlorengehen konnten. 

Aufgrund der geschichtlichen Entwicklung seit dem 14. Jahrhundert und der 
herrschaftsgeographischen Verhältnisse des Spätmittelalters kam es im hier 
untersuchten Zeitraum mit logischer Folgerichtigkeit auch zur Einbeziehung 
Tirols in die schwäbische Rivalität der beiden großen Dynastien. Tirol war viel
fach verflochten mit den Territorialirrungen Schwabens und ebenfalls Schau
platz der hauspolitischen Probleme Habsburgs. Gerade hier läßt sich nun sehr 
deutlich zeigen, daß die Hauseinheit Wittelsbachs nur scheinbar in Spannung 
stand zu den unterschiedlichen politischen Interessenrichtungen der Herzöge. 
Albrecht IV. mit seinen Plänen für ein großes süddeutsches „Reich" 9 in Erneue
rung der Traditionen des alten bayerischen Stammesherzogtums erstrebte (ähn
lich wie im Falle Regensburgs) den direkten Zugriff auf Tirol; Georg der Reiche 
konzentrierte sich auf Schwaben. Doch obwohl die Herzöge gegenüber Tirol und 
seinem schwäbischen Besitz auf den ersten Blick keineswegs gleiche, sondern — 
vielleicht durch sorgfältige Absprachen vorher festgelegte - unterschiedlich 

8 Press, Bayern, 496. 
9 Kraus, Sammlung, 310. 
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akzentuierte Ziele verfolgten, konnten sie wahrscheinlich gerade auf diese Weise 
ihren Einfluß auf Erzherzog Sigmund bis zur zeitweise totalen Dominanz stei
gern. 

Die zweite Phase der Regierung Herzog Georgs, anzusetzen 1486/87-1492/ 
1493, beginnt mit der Zeit der größten Schwäche Habsburgs im Süden des 
Reichs sowohl gegenüber Bayern wie gegenüber Ungarn. Das Jahr 1487 markiert 
dann mit dem Versuch der Erwerbung der schwäbischen Vorlande Tirols durch 
Albrecht und Georg bereits Höhepunkt wie Peripetie der Gefährdung Habsburgs 
durch Bayern. Die Behauptung Tirols durch faktische Entmachtung des Regen
ten und die Gründung des Schwäbischen Bundes 1487/88 brachten die wittels-
bachische Politik deutlich in die Defensive und enthüllten nun relativ rasch 
unterschiedliche politische Bewertungs- und Handlungsmechanismen der 
Bayernherzöge. Der Schwäbische Bund, formal eine vom Kaiser angeordnete 
innerschwäbische Friedenseinung auf Austragsbasis, bedeutete vor allem eine 
funktionierende Antwort auf das gravierende Exekutionsproblem im Reich, 
denn hier waren dem Reichsoberhaupt nunmehr faktisch einsetzbare Macht
mittel an die Hand gegeben. Der Bund war gleichermaßen kaiserliche Landfrie
densmaßnahme wie politische Zusammenfassung des schwäbischen Raums 
mindermächtiger Immediatstände gegen das expandierende Bayern; über die 
Sicherung der habsburgischen Vorlande ergab sich gleichzeitig eine enge Kopp
lung an das Haus Österreich. Erst jetzt, 1487/88, hatten sich die Schwierigkeiten 
überwinden lassen, in der heterogenen politischen Landschaft Schwabens zu 
tragfähigen politischen Vereinbarungen zu kommen. 

Schon 1487 nahm Georg in der Ungarnfrage mehr Rücksicht auf den Kaiser 
als der oberbayerische Vetter. Ein besonders eindrückliches Beispiel für das Ver
hältnis zwischen dem Reichsoberhaupt und dem niederbayerischen Herzog bie
tet der Nürnberger Reichstag von 1487. Während Georg die Versammlung offi
ziell nur mit unzureichend bevollmächtigten Räten beschickte, der Kaiser 
schwere Vorwürfe gegen Bayern erheben ließ und die entscheidende Initiative 
zur Gründung des Schwäbischen Bundes ergriff, kam der Herzog im Sommer 
zweimal persönlich außerhalb der Reichstagsgeschäfte zu Verhandlungen mit 
Friedrich I I I . nach Nürnberg; er wollte den Kontakt aufrechterhalten, Lösungs-
möglichkeiten ausloten und starre Konfrontation vermeiden. Dieses Ineinander 
und Nebeneinander scheinbar widersprüchlicher territorialer und reichspoliti
scher Aktivitäten, schwerer Vorwürfe und persönlicher Gespräche zeigt die 
komplexe Interessenlage und die vielfältigen gegenseitigen Abhängigkeiten im 
Verhältnis von Fürst und Kaiser; dieses ist kaum gültig einzuteilen in voneinan
der exakt abzuhebende Phasen wie „Freundschaft", „Feindschaft" oder „Indiffe
renz". 

Bereits im Herbst 1488 zeichneten sich Umrisse einer Schiedslösung zwischen 
dem Kaiser und dem Schwäbischen Bund einerseits und Herzog Georg anderer
seits ab- Allerdings war eine separate Beilegung der Streitpunkte zwischen Habs
burg (v.a. Tirol betreffend) und Bayern wegen der ungeheuer angewachsenen 
reichspolitischen Relevanz dieser Konflikte nun nicht mehr möglich; der Aus
gleich mußte viel umfassender sein und den ganzen süddeutschen Raum ins 
Visier nehmen. In einer Zeit widersprüchlicher und kaum exekutierbarer Urteile 
der in desolatem Zustand befindlichen Reichsgerichtsbarkeit bot nur ein 
Schiedsverfahren Chancen für eine Streitbeilegung. Dieses Verfahren bedurfte 
freilich, wie König Maximilian, der sich ab 1489 entsprechenden, äußerst 
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zeitaufwendigen Versuchen unterzog, erfahren mußte, entsprechend haltbarer 
politischer Rahmenbedingungen; außerdem war es wegen ständiger definitori-
scher und terminologischer Streitigkeiten sowie des immer stärkeren Rekurses 
auf das römische Recht und Verfahrensrecht sehr umständlich und kompliziert. 

Ebenfalls seit 1489 verhandelte Georg der Reiche selbst mit Friedrich I i i . und 
dem Schwäbischen Bund in Innsbruck und erreichte eine Vielzahl für ihn günsti
ger kaiserlicher Zusagen. Es gelang auch ein grundsätzlicher Ausgleich wegen 
der Vorlande und Burgaus. Georgs Verschreibungsvorschläge von 1491 an den 
Kaiser mit der Bereitschaft, gegen einen gigantischen Forderungskatalog Nieder
bayern für den Fall seines erbenlosen Todes an Habsburg zu geben, zeugen von 
fehlendem politischen Augenmaß und Selbstüberschätzung, aber auch vom Wil
len zu engem Kontakt mit dem Haus Österreich und von aufkommendem Miß
trauen gegenüber Albrecht IV. Vollends deutlich wurde das Auseinandertreten 
der herzoglichen Interessen ab Oktober 1491, als Georg sich vom antikaiserli
chen Kampf Albrechts um die Behauptung Regensburgs entschieden absetzte. 

Die Jahre 1490/93 bedeuteten nicht nur für Bayern, sondern für die Reichs
politik überhaupt einen wichtigen Neuanfang. Spätestens ab 1490 fiel mit dem 
Tod des Königs Matthias von Ungarn das wichtigste Widerlager der antihabs
burgischen Politik der Bayernherzöge weg; die Ablehnung jeglicher Reichshilfe 
nach Südosten konnte nicht länger aufrechterhalten werden. 1492 brachte den 
Erfolg der maximilianeischen Vermittlungsbemühungen, die Liquidierung des 
wittelsbachischen Ausgreifens nach Tirol, wo Maximilian seit 1490 regierte, 
und Schwaben und damit des steten Unterhöhlens von Habsburgs Stellung im 
Reichssüden sowie den Todesstoß für Albrechts gewaltige Pläne einer süddeut
schen Hegemonie Bayerns. Der Oberbayer hatte, länger und konfrontationsbe
reiter als Georg, den Bogen überspannt und zu große Gegenkräfte mobilisiert. 
Der Gesamtausgleich zwischen Wittelsbach und Habsburg schuf eine tragfähige 
Grundlage für die Beilegung der schwäbischen Streitpunkte und einen umfassen
den territorialen Ausgleich. Mit dem Tod Friedrichs I I I . 1493 fiel die (von Georg, 
der immer eher auf den Kaiser gesetzt hatte, weidlich praktizierte) Möglichkeit 
weg, die Habsburger bewußt gegeneinander auszuspielen. Maximilian erwies 
sich als ebenso zielbewußt wie sein Vater, was die Stärkung des Hauses Öster
reich anging, in der Wahl der politischen Mittel aber als viel flexibler und deshalb 
schwerer auszurechnen10. 

Der dritte und letzte Abschnitt der Regierung Georgs des Reichen begann da
mit, daß Herzog Albrecht das Ruder völlig herumwarf, auf promaximilianei-
schen Kurs ging und Anschluß an den Schwäbischen Bund suchte. Zupaß kam ihm 
dabei die nun erst endgültige innere Stabilisierung seiner oberbayerischen Herr
schaft durch die abschließende Beilegung der Konflikte mit seinen jüngeren Brü
dern und durch die Ausschaltung der ritterschaftlichen Opposition. Herzog 
Georg sah sich durch diesen neuen Kurs Albrechts mehr und mehr zu rein reagie
render Politik gezwungen; er suchte den Ausgleich mit den Hohenzollern und 
vor allem die immer engere Anlehnung an Kurpfalz. Die letzte wichtige Gemein
schaftsaktion der sich rasch auseinanderentwickelnden ober- und niederbayeri
schen Interessen war die nochmalige enge Abstimmung der Reichstagspolitik 
1495. 

10 Angermeier, Einleitung zu RTA 1, 75. 
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Wts nun Niederbayern und die Pfalz angeht, so lassen sich für die neunziger 
Jahre des 15. Jahrhunderts folgende Leitsektoren enger politischer Kooperation 
angeben: 

- die vermittelnde Klärung pfälzischer Territorialprobleme, vor allem mit Würt
temberg, 

- die Reichskirchenpolitik, vor allem die Besetzung des Bistums Freising 1495, 
und 

- die dynastisch-politische Unterstützung der pfälzischen Bemühungen um 
Zusammenführung und Konzentrierung der oberpfälzischen Besitzungen des 
Hauses. 

Herzog Georgs Testament von 1496, dessen umfassende archivalische und 
hausrechtliche Bewertung eines der Hauptanliegen der Arbeit war und dessen 
Entstehung als eigentlich kurpfälzische Urkunde erwiesen wurde, bezeichnet 
von zwei Entwicklungslinien her den Höhepunkt der traditionell engen Bezie
hungen zwischen Pfalz und Niederbayern im 15. Jahrhundert. Zum einen doku
mentiert das Testament den ungebrochenen Hegemonialwillen des Pfälzer Kur
fürsten Philipp und seiner „großwittelsbachischen Politik" 1 1 , zum anderen 
Herzog Georgs Ziel der Fortsetzung eigenständiger niederbayerischer Staatlich
keit, nachdem er sich wegen fehlender männlicher Erben und Enttäuschung 
seiner Erwartungen auf Oberbayern ab 1493/94 auf den Pfälzer hin umorientiert 
hatte. Als genuin kurpfälzisches Dokument ist das georgianische Testament 
einzuordnen in den anhand mehrerer Beispiele zu erhärtenden Versuch und An
spruch der Kurpfalz, eine nicht nur agnatisch orientierte Erbfolgepolitik zu be
treiben , sondern auch über weiblich vermittelte Erbrechte (etwa der im Westen des 
Reichs gewohnheitsrechtlich verbreiteten subsidiären Lehenfolge des Tochter
sohnes) und/oder über das Heirats- und Wittumsgut mit benachbarten Fürsten 
verheirateter Töchter die eigenen Besitzungen zu erweitern. Dazu wären freilich 
eine günstige politische Konstellation und die Zustimmung des Reichsober
haupts unabdingbar nötig gewesen. 

König Maximilian erkannte deutlich die große von den niederbayerisch-pfälzi
schen Expansionsplänen für seine Herrschaftsstellung im Reich ausgehende 
Gefahr. Obwohl man für den Zeitraum zwischen 1495/96 und 1503 von einer 
ausgeprägten Krisenphase der Königsherrschaft sprechen kann, kam Maximilian 
entgegen, daß Georg einerseits zwar immer stärker in pfälzisches Fahrwasser 
geriet, sich andererseits aber sehr um die Gunst des Königs bemühte. Die Mittel 
des Habsburgers waren beschränkt auf ein taktisch-diplomatisches Doppelspiel, 
doch nutzte er die sich ihm durch den Streit der Wittelsbacher bietenden Ein
griffsmöglichkeiten sehr erfolgreich, zumal er wegen seiner Legitimationskom
petenz als einziger die taktischen Züge beider Seiten kannte. Der König stützte 
die Erbansprüche des oberbayerischen Herzogs, der 1500 in den Schwäbischen 
Bund trat, gegenüber dem Testament von 1496; dem zwischen 1495 und 1500 
in Reichsbelangen sehr engagierten Georg gab er in dessen Hauptanliegen nie 
nach. Ab Ende des Jahres 1500, nach dem Augsburger Reichstag, an dem er 
noch einmal persönlich teilgenommen hatte, vollzog Georg der Reiche dann 
eine deutliche Abwendung von Materien der Reichspolitik und vergrößerte 

11 Lutz, 140. 
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(beobachtbar etwa an den Fragen der Durchführung der Augsburger Reichs
ordnungen von 1500, der Schulden des Königs bei ihm oder an zunehmenden 
Streitigkeiten über den Innhandel) seine Distanz zu König Maximilian. In 
Landshut und Burghausen verstärkte er seine Selbstisolierung und kapselte 
sich zeitweise völlig auch von seiner engsten Umgebung ab. Die sich ins gerade
zu Pathologische steigernde Zwangsvorstellung vom drohenden Verlust seines 
Landes an Oberbayern verengte immer mehr sein Blickfeld und vergrößerte 
immer mehr sein Mißtrauen. Die Verhaftung seines führenden politischen Be
raters Kolberger 1502 spricht hier eine deutliche Sprache. Allem Anschein nach 
hatte sich in den Jahren nach 1500 (wahrscheinlich war Georgs erneute förm
liche Bestätigung seiner Testamentspläne 1502 der auslösende Faktor) eine 
Gruppe gegen die Fixierung Georgs auf die Kurpfalz opponierender Räte 
am Landshuter Hof gebildet. Als ihr Exponent wohl wurde Kolberger gestürzt: 
der Rest wagte sich mit einem Mißtrauensvotum gegen die herzogliche Politik 
erst wieder im Oktober 1503 hervor, als Georg die Stadt Landshut todkrank ver
lassen hatte. 

Nach Herzog Georgs Tod gelang es Albrecht IV. 1503/04 aufgrund seiner 
engen Kontakte zu Maximilian und dem Schwäbischen Bund sehr rasch, sich 
sowohl rechtlich-legitimatorischen als auch machtpolitischen Rückhalt für die 
Übernahme Niederbayerns zu sichern. Das Primärziel des Königs im Erbfolge
konflikt war freilich keineswegs die Wahrung der Interessen Albrechts, sondern 
das Ausnutzen ihm aufgrund des wittelsbachischen Streits und seiner eigenen, 
unübergehbaren Legitimationsfunktion zuwachsender Eingriffschancen mit dem 
Ziel einer machtpolitischen Auflösung des Dualismus im südlichen Reich. Die 
sehr aktive, stets mehrgleisig operierende königliche Verhandlungsdiplomatie 
verband die reichsoberhauptliche Schiedsrichterrolle mit der Förderung der 
eigenen Interessen. Maximilians wichtigste taktische Figur zum Offenhalten der 
Pattsituation um das georgianische Erbe war die Erklärung Niederbayerns zum 
ihm heimgefallenen Reichslehen. Früh, schon eine Woche nach Georgs Tod, 
meldete Maximilian - und stellte dies noch als äußerst großzügig dar! — eigene 
Interessen und Entschädigungsforderungen an; sowohl die niederbayerische 
Landschaft als auch die Herzöge Albrecht und Wolfgang beeilten sich, diese als 
gegenüber dem Gesamtverzicht auf das Erbe kleinere Übel anzuerkennen (Früh
jahr 1504). Einander bewußt widersprechende Teilungsvorschläge ließ der 
König zur Demonstration der von ihm beanspruchten Dispositionsgewalt beiden 
Anspruchsparteien zukommen. Erst nachdem die niederbayerisch-pfälzische 
Seite aufgrund nicht zuletzt seines langen Taktierens den Krieg eröffnet hatte, 
vollzog Maximilian eine Wendung hin zur klaren Unterstützung der oberbayeri
schen Ansprüche. 

Reichspolitisch gelang Maximilian 1504/05 die Überwindung seiner Herr
schaftskrise und die Zurückweisung des pfälzischen Hegemonialanspruchs, ter
ritorialpolitisch eine wesentliche Vermehrung der Gebiete seines Hauses in 
Schwaben und Tirol unter gleichzeitiger und zukunftswirksamer Revision der 
Ergebnisse der wittelsbachischen Expansionsbemühungen. Unter Berufung auf 
sein oberstes königliches Richteramt und seine alleinige Entscheidungsvoll
macht erging der Kölner Spruch von 1505, eines der seltenen Beispiele für die 
Durchsetzung der reichsoberhauptlichen Lehens- und Gerichtsrechte gegenüber 
der Sphäre fürstlicher Eigenstaatlichkeit im Reich in einer politisch günstigen 
Konstellation. 
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Nach diesem Überblick über die großen Linien der Regierungszeit Herzog 
Georgs und die wichtigsten neuen Ergebnisse der vorliegenden Studie seien nun 
noch abschließende Überlegungen zum Verhältnis zwischen Reichsoberhaupt 
und Reichsfürst einerseits und zur Beurteilung des niederbayerischen Herzogs 
andererseits angefügt. 

Die grundsätzliche Dichotomie zwischen Anspruch und Anspruchsfiguren 
einerseits und ihrer Realisierbarkeit andererseits, die heillose Verquickung von 
Reichsrecht und Territorialauseinandersetzungen, die Diskrepanz zwischen 
Machtanspruch und Machtmitteln des Königtums - all diese Faktoren machen 
die Analyse politischer Prozesse der Zeit um 1500 zu einem schwierigen Unter
fangen. Methodisch bedeutet dies, daß die ständige Überprüfung und gegen
läufige Kontrolle des archivalischen und chronikalischen Befunds zu den wich
tigsten Arbeitsaufgaben einer Darstellung der hier untersuchten Epoche gehö
ren 1 2 . Bei den mächtigen Reichsfürsten induzierte der grundlegende Konflikt 
zwischen Reichstreue und Territorialinteresse eine im Grunde permanente 
Schaukelpolitik. Denn trotz starker Verwurzelung im eigenen Territorium war 
eine offene und grundsätzliche Parteinahme gegen das Reichsoberhaupt wegen 
der Gefährdung der eigenen lehens- und reichsrechtlichen Legitimität und der 
eigenen Privilegien mit hohem Risiko behaftet. 

Wie auf der fürstlichen, so gab es auch auf der reichsoberhauptlichen Seite 
Momente durchgehender gemeinsamer Grundinteressen mit dem politischen 
Kontrahenten, griff auch hier die Dialektik zwischen Konflikt und Aufeinander-
Verwiesen-Sein. Zwar zeichnete sich auch das erst in letzter Zeit intensiver und 
unvoreingenommener analysierte König- und Kaisertum Friedrichs I I I . durch 
defensiv-stabilisierende Erfolge bei der Wahrung der kaiserlichen Rechte und 
beim Aufbau der Machtstellung Habsburgs aus l \ Die nur scheinbare Indolenz 
Friedrichs, in Wahrheit oft eine „Strategie planmäßiger Untätigkeit" 1 4, weigerte 
sich grundsätzlich, vermeintliche „Realitäten" als Recht anzuerkennen (auch 
wenn die Durchsetzbarkeit des kaiserlichen Standpunkts mehr als fraglich 
schien), interpretierte das Reich vor allem als dem Kaiser unterstehende „Pflich
ten- und Lastengemeinschaft" 1 5 und betonte seine alleinige Richter- und Ver
mittlerfunktion im Reich. Auch Friedrich I I I . aber mußte gegenüber einem 
wichtigen Reichsfürs.ten wie Georg zu Kompromissen bereit sein.. Die Angewie
senheit des Kaisers auf die Beteiligung des finanzkräftigen Herzogs an Reichshilfen 
gegen äußere Feinde wurde von den Habsburgern selbst klar erkannt 1 6 und von 
den Wittelsbachern auch mehrfach bewußt als politisches Druckmittel einge
setzt. Pas eindrucksvollste Beispiel bietet hierzu wohl das Jahr 1485, als der vom 

1 2 Vgl. dazu auch Moraw, Das Reich im späten Mittelalter, 420: „Die notwendigen Kom
promisse wurden vielfach durch Praxis und Gewohnheit eingeübt, während Papiere un
realistische Extrempositionen enthielten". 

15 Moraw, Das Reich im späten Mittelalter, 379-385; Angermeier, Reichsreform, 
100-104; Heinig, Friedrich I I I . und Hessen; ders., Einleitung zum Heft 4 der „Regesten 
Kaiser Friedrichs I I I . " . Übersicht über die Forschungsurteile zu Person und Regierung des 
Kaisers bei B. Haller, Friedrich I I I . Die klassische Skizze von Lhotsky, Friedrich I I I . , wird 
jetzt ergänzt durch das Lebensbild von Roderich Schmidt und neue Forschungen von Hein
rich Koller, Peter Michael Lipburger und Paul-Joachim Heinig sowie Karl-Friedrich Krieger. 

14 Krieger, Reise, 196. 
15 Isenmann, Kaiser, Reich und deutsche Nation, 163. 
1 6 RTA 3, Nr. 186b, 192e, 219a (Äußerungen Maximilians 1489). 
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Ungarnkönig aus Österreich vertriebene Kaiser dem Boten der ihn angesichts der 
niederbayerischen Belagerung um Hilfe anflehenden Stadt Nördlingen antworten 
mußte, er könne nicht gegen den mächtigen Herzog Georg vorgehen, da er sonst 
seine Pläne gefährden würde, im Reich Hilfe zur Rückgewinnung der Erblande 
zu erlangen17. Freilich gab es auch Momente, in denen es dem Reichsoberhaupt 
kraft seines Herrschafts- und Sanktionierungspotentials möglich war, das feine 
Netzwerk gegenseitiger Abhängigkeiten zu zerreißen, wie es dem geschickt agie
renden Maximilian mit der säkularen Zerschlagung der wittelsbachischen Groß
machtpläne 1503/05 gelang — ein nicht unwichtiges Detail im Bild vom Aufstieg 
Habsburgs zur europäischen Großmacht. 

1785 schrieb Lorenz von Westenrieder über Herzog Georg: „... er betrug sich 
so, daß seine guten Eigenschaften den Glanz großer Tugenden, und daß auch 
seine Fehler und Gebrechen noch immer einen Schein von Liebenswürdigkeit 
beybehielten" 1 8 . Damit beurteilte er Georg den Reichen und seine Persönlichkeit 
noch sehr viel günstiger als die meisten Historiker vor oder nach ihm. Fast durch
gehend wurde der Herzog negativ abgestempelt als Verhinderer der bayerischen 
Einheit. Während die Zeitgenossen eher maßvoll über Georg urteilten und erst 
mit dem 16. Jahrhundert eine von der Erfahrung des Erbfolgekriegs her verständ
liche negativere Einschätzung erfolgte1 9, bildete sich im auf die bayerische Ein
heit seit 1503/06 konzentrierten 19. Jahrhundert sozusagen ein Kanon von Ver
dikten über Georg den Reichen, der vor allem folgende Vorwürfe beinhaltete20: 
Nichtachtung der Interessen des Gesamthauses; fehlendes Verständnis für 
große politische Zusammenhänge und deswegen politische Unselbständigkeit; 
Starrsinn und Geiz. Dazu seien die „üblen Charakterseiten seiner Linie" gekom
men 2 1 - allerdings wird heute niemand mehr sein Bild von diesem Fürsten von 
seiner uns nicht nur in späteren Chroniken 2 2, sondern auch in zeitgenössischen 
Zeugnissen23 überlieferten Neigung zu außerehelichen Affären prägen lassen 
wollen, zumal er keineswegs der einzige Wittelsbacher des 15. Jahrhunderts war, 
der illegitime Nachkommen in die Welt setzte24. Gerade in der ersten Regie
rungshälfte lernen wir Georg als stolz-aggressiven, sehr befähigten, reichen, aber 
auch sparsamen Herrscher kennen. Vor allem seine Neigung zum Geldhorten 
und zur Ausgabenminimierung ist ein Charakterzug, der schon von den Zeit
genossen übereinstimmend an Herzog Georg hervorgehoben wurde 2 3. 

Viele der chronikalischen Berichte des 16. und 17.Jahrhunderts über die 
letzten Tage und Stunden Herzog Georgs stellen den Gedanken seines Schuldig-

1 7 BayHStA RL Nördlingen 1043, fol.96. 
18 Westenrieder, Geschichte von Baiern, 426. 
19 Hobmeier, 1-67, 127-141. 

2 0 Zusammengestellt nach Westenrieder, Geschichte von Baiern, 400; Riezler, Baiern, 
581 f.; Doeberl, 332 f.; Ulmann I I , 178 f.; Meidlingerl 147. Vgl. dazu Hubensteiner, 149; 
Kraus, Sammlung, 293, mit ähnlichem Tenor. 

21 Doeberl, 332f. 
2 2 Chroniken der deutschen Städte 23, 58; Chronik der Grafen von Zimmern I I , 1 74f. 

Vgl. Gebele, 219-221 und Ulmann I , 811. 
2 5 Vgl. GLA 67/820, fol. 3-5 und BayHStA KbÄA 3135, fol. 1 32'. 
2 4 Siehe dazu Europ. Stammtafeln III/2, Tf. 21 1 (Georg) und zum Vergleich Tf. 21 Oa/b, 

212-215. 
2 5 Vgl. BayHStA KbÄA 976, fol. 540; Weisskunig, Kap. 191; Wolfgang Marius, Teil I I , 

52 sowie Ziegler, Beiname, 166—175. 
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werdens in den Mittelpunkt, sei es durch seinen Lebenswandel und das Verhal
ten seiner Frau gegenüber, sei es durch seinen Verstoß gegen Reichs- und Haus
recht mit dem Versuch der Transferierung Niederbayerns. Es ist einerseits zu 
betonen, daß es keine gegenüber Albrecht IV. minderwertigere Art des politi
schen Handelns Georgs des Reichen war, die verantwortlich wurde für das Ende 
Niederbayerns, den Krieg und die Schwächung des Gesamthauses 1503/05, son
dern letztlich der Zufall der dynastischen Situation, da Georg legitime männliche 
Erben fehlten und er vor Albrecht IV. starb. Georgs historische Eigenständigkeit 
und Leistung können und sollen nicht vom Blick immer nur auf sein Ende aus
gelöscht werden 2 6. Andererseits kann und darf eine Darstellung wie die vorlie
gende bei allen Bemühungen um die Herausarbeitung struktureller Elemente die 
Hauptcharakterzüge und eben auch -schwächen ihres Protagonisten nicht über
gehen. Seine Persönlichkeit, „die etwas Enges, Penibles", nicht nur in Gelddin
gen, an sich hatte 2 7, die Neigung zur falschen Einschätzung großer politischer 
Zusammenhänge, die (immer weiter perfektionierte) Beschränkung auf das 
unmittelbar Nötige und Sichere, seine Neigung zu Zurückgezogenheit und Miß
trauen sowie das Scheuen unnötiger Risiken — dies sind Züge, die am innen- wie 
am außenpolitischen Handeln Georgs des Reichen auffallen. Man kommt auch 
nicht um die Feststellung herum, daß Georg, anders als Albrecht mit seinem ten
denziell gesamtbayerischen Haus- und Herrschaftsverständnis, am teilherzog
lichen Territorialstaatsbewußtsein, an der Eigenständigkeit Niederbayerns fest
halten wollte und dafür, wohl bewußt, eine drohende Katastrophe in Kauf 
nahm 2 8. 

Diese kurzen Angaben zur Auslotung der sachlich-strukturellen wie persön-
lichkeitsbezogenen Determinanten in der politischen Wirksamkeit des letzten 
Herzogs von Bayern-Landshut zeigen nochmals die enge Verschränkung der bei
den Hauptanliegen der Studie, nämlich zugleich Beiträge zur politischen Bio
graphie eines wichtigen Reichsfürsten wie Studien zum komplexen politischen 
Koordinierungs- und Balanceprozeß des Alten Reichs zu liefern. Damit versteht 
die Arbeit sich auch einem neuen, umfassenden Verständnis von Politischer 
Geschichte verpflichtet, denn „indem die moderne Politikgeschichte den Spiel
raum für menschliches Handeln, für politisches Können wie für Unvermögen 
analytisch zurückgewinnt und genauer bestimmt, trägt sie auch zur »Wieder
entdeckung des Individuellen* bei, das im Überschwang der Strukturgeschichte 
als Bezugspunkt historischer Betrachtung unterzugehen drohte" 2 9. 

26 Ziegler, Staatshaushalt, 49. 
2 7 Ebda., 260 (Zitat). 
2 8 Vgl. Weinfurter, Die Einheit Bayerns, 226-231; Kraus, Bayern, 180. 
29 Thamer, Hans-Ulrich: Politische Geschichte, Geschichte der internationalen Bezie

hungen. In: Dülmen, Richard van (Hg.): Das Fischer Lexikon Geschichte. Frankfurt 1990, 
52-65,hier S.65. 
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Ort, Datum Partner 

Übersicht 1: Das niederbayerische Bündnissystem 

Bemerkungen Nachweis 

W e l t l i c h e R e i c h s f ü r s t e n 

Tirol 
10.2.1438 Hzg. LudwigVII. von Bayern-Ingolstadt -

Herzog Friedrich IV. von Tirol 
Ulm, 20.1.1452 Kurfürst Friedrich von der Pfalz -

Herzog Sigmund von Tirol 
Freising, 5.8.1455 Hzg. Albrecht I I I . , Hzg. Ludwig der Reiche -

Herzog Sigmund von Tirol 
Hzg. Ludwig der Reiche - Hzg. Sigmund 
von Tirol 

30.4.1461 

6.10. 1462 

30.6./4.7.1466 

26.4.1467 

1.3.1478 

7.3.1480 

27.12.1482 

Hzg. Ludwig der Reiche - Hzg. Sigmund von Tirol, 
Erzbischof Burkhard von Salzburg 

Herzog Ludwig der Reiche - Hzg. Sigmund von Tirol, 
Erzbischof Bernhard von Salzburg 

Hzg. Ludwig der Reiche - Hzg. Sigmund von Tirol 

Hzg. Albrecht IV. - Ehzg. Sigmund von Tirol 

Hzg. Albrecht IV. - Ehzg. Sigmund von Tirol 

Hzg. Georg der Reiche - Ehzg. Sigmund von Tirol 

Einung auf 4 Jahre 

Bündnis auf 4 Jahre 

Einungs- u. Freundschaftsvertrag auf 
2 Jahre mit Truppenhilfe 
Einung und Bündnis sowie Abkommen 
über gegenseitige Hilfe auf Lebzeiten 
Bündnis 

Erneuerung des Bündnisses 
vom 6.10.1462 

Erneuerung des Vertrags vom 30.4.1461 

Einung und Bündnis 

Einung auf Lebzeiten 

Einung auf Lebzeiten 
Einung über Territorialstreitfragen 

Gismann, 26 

Chmel, Materialien I I , 
Nr. 185 

BayHStA NKB 108, 129 ff. 

TLA U 17533 

BayHStA KbGehLA 945, 
255 ff. 

Ebda. 269 ff. 

3.2.1483 Hzg. Georg der Reiche - Ehzg. Sigmund von Tirol 

(Zuziehung der Kurpfalz) 
Innsbruck, 7.9.1482 Kurfürst Philipp - Ehzg. Sigmund von Tirol 

Hilfszusage 

Einung auf Lebzeiten 

Gismann, 250 

Chmel, Mon.Habsb. 1,2 
Nr. 1 17. 
BayHStA KbÄA 1181, 17'f. 

HHStA AUR 
HHStA Schwab. Bundes
akten la, 13. 

HHStA AUR 

BayHStA KurpfalzU 1262 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Württemberg 

25.2.1457 

28.3.1463 

18.11.1469 

12.5.1476 

Ingolstadt, 
14.12.1485 

Sachsen 
8.7.1469 

Ingolstadt, 
30.4.1487 

Brandenburg 
Augsburg, 
11.5.1473 

19.8.1482 

1.8.1487 

Kurfürst Friedrich von der Pfalz, Hzg. Ludwig 
der Reiche - Gf. Ludwig I I . von Urach 

Kfst. Friedrich von der Pfalz - Gf. Ulrich V. 
von Stuttgart 

Kfst. Friedrich von der Pfalz - Gf. Eberhard 
d. Ä. von Urach 

Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Georg der Reiche -
Gf. Ulrich V., Gf. Eberhard d. Jg. von Stuttgart 

Kfst. Philipp von der Pfalz, Hzg. Georg der Reiche 
- Gf. Eberhard der Ältere von Urach 

Einung auf 3 Jahre 

Urfehde 

Einung auf 10 Jahre 

Einung auf 11 Jahre 

Einung auf Lebzei ten, v. a. gegen 
Brandenburg 

BayHStA NKB 108, 121-128 

Württemb. Regesten Nr. 4918 

Ebda. Nr. 5140 

BayHStA NKB 25, 136 ff. 

BayHStA PNU Ausw. St. 164, 
166,167 

Kfst. Ernst, Hzg. Albrecht von Sachsen - Kfst. Fried- Hilfseinung auf 4 Jahre; offen für den 
rieh von der Pfalz, Herzog Ludwig der Reiche, Beitritt der Bischöfe von Würzburg und 
Hzg. Albrecht IV. Eichstätt und Pfalzgraf Ottos I I . 

Kfst. Friedrich, Hzg. Johann von Sachsen -
Hzg. Georg der Reiche 

Hilfseinung auf Lebzeiten 

GHA HU 2092 

BayHStA PNU Ausw. St. 1055 

Hzg. Sigmund, Hzg. Albrecht IV. - Kfst. Albrecht, 
Mgf. Johann, Mgf. Friedrich, Mgf. Sigmund, Mgf. 
Georg von Brandenburg 
Herzog Georg der Reiche - Kfst. Albrecht, 
Mgf. Johann, Mgf. Friedrich, Mgf. Sigmund 
von Brandenburg 
Hzg. Georg der Reiche - Mgf. Friedrich, 
Mgf. Sigmund von Brandenburg 

Hilfseinung auf Lebzeiten 

Austragseinung auf 5 Jahre 

Austragseinungauf 6 Jahre 

BayHStA KbÄA 1998,293 ff. 

BayHStA PNU Ausw. St. 427 

Ebda. 452/1 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

G e i s t l i c h e R e i c h s f ü r s t e n 

Eichstätt 

14.4.1460 Hzg. Ludwig der Reiche - Bf. Johann von Eich 

Landshut, Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Georg -
3.10.1466 Bf. Wilhelm von Reichenau 

Landshut, Hzg. Albrecht IV. - Bf. Wilhelm von Reichenau 
15.9.1468 
20.7.1472 Hzg. Ludwig der Reiche - Bf. Wilhelm von 

Reichenau 
17.1.1480 Hzg. Georg der Reiche — Bf. Wilhelm von Reichenau 

21.8.1497 Hzg. Georg der Reiche - Bf. Gabriel von Eyb 

Würzburg und Bamberg 

24.7.1456 Kfst. Friedrich von der Pfalz - Bf. Johann von 
Grumbach (Würzburg) 

2.2.1458 Hzg. Ludwig der Reiche - Bf. Johann von Grumbach 
(Würzburg) 

21.5.1460 Kfst. Friedrich von der Pfalz, Hzg. Ludwig der Reiche 
- Bf. Johann von Grumbach (Würzburg) - Bf. Georg 
von Schaumberg (Bamberg) 

23.5.1460 dies. 

8.5.1466/ Kfst. Friedrich von der Pfalz, Hzg. Ludwig der Reiche 
18.3.1467 - Bf. Rudolf von Scherenberg (Würzburg) 
28.1.1477 Kfst. Philipp von der Pfalz - Bf. Rudolf von 

Scherenberg (Würzburg) 

Bündnis-und Treuevertrag Sax, 320 f. 

Einung und Hilfsbündnis auf Lebzeiten BayHStA NKB 25, 1-4, 
der Herzöge " 153-160 

Austragseinung auf 4 Jahre BayHStA KbÄA 400, 1 f. 

Ausgleichsvertrag in bilateralen BayHStA NKB 119, 196 ff. 
Streitpunkten 
Erneuerung der Einung vom 3.10.1466 BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 

439 
Erneuerung der Einung vom 3.10.1466 Ebda. 449. 

Hilfseinung auf Lebzeiten 

Hilfseinung auf 10 Jahre 

Wendehorst, 11 

BayHStA NKB 108, 135 f. 

Schutz- und Schirm- sowie Hilfsvertrag; BayHStA NKB 9,111 Tf. 
Austragseinung; auf Lebzeiten der 
Bischöfe 
Ausdehnung auf die Amtsnachfolger der Wendehorst, 6 
Bischöfe 
Erneuerung der Verträge vom GLA 67/862, 162 f. 
21./23.5.1460 
Erneuerung der Verträge vom GLA 67/826, 1 
21./23.5.1460 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Würzburg und Bamberg (Fortsetzung) 

Nürnberg, 
11.10.1479 

16.5.1495 

17.3.1500 

Augsburg 

1.3.1456 

15.6.1461 

24.4.1469 

26.6.1472 

5.9.1479 

27.6.1482 

30.6.1485 

Deutschmeister 

27.6.1453 

Kfst. Philipp von der Pfalz, Hzg. Georg der Reiche -
Bf. Rudolf von Scherenberg (Würzburg) 

Kfst. Philipp von der Pfalz, Hzg. Georg der Reiche -
Bf. Lorenz von Bibra (Würzburg) 

Hzg. Georg der Reiche - Bf. Heinrich Groß von 
Trockau (Bamberg) 

Einung auf Lebzeiten 

Erneuerung der Einung 
vom 11.10.1479 

Hilfseinung auf Lebzeiten Georgs 

Hzg. Ludwig der Reiche - Bf. Peter vom Schaumburg Bündnis 

Hzg. Ludwig der Reiche - Bf. Peter von Schaumburg Schutz- und Schirmbündnis 

Hzg. Ludwig der Reiche - Adm. Johann von Werdenberg Schutz- und Schirmbündnis auf 3 Jahre 

Hzg. Ludwig der Reiche — Bf. Johann von Werdenberg Verlängerung um 3 Jahre 

Hzg. Georg der Reiche - Bf. Johann von Werdenberg Kaiserliche Übertragung von Schutz 
und Schirm 

Hzg. Georg der Reiche - Bf. Johann von Werdenberg Schutz- und Schirmbündnis auf 3 Jahre; 
Hilfspflicht; Öffnungsrechte 

Hzg. Georg der Reiche - Bf. Johann von Werdenberg Verlängerung der Verträge vom 
27.6.1482 um 3 Jahre 

BayHStA Kurpfalz U 611 - 613, 
PNU Bez. zu Stiftern 777, 779 

BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 
792;GLA67/826, 122 f. 

BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 
795 

BayHStA NKB 108,217 ff. 

MB 34/2 Nr. 4 

Ebda. Nr. 30 

BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 
259 

Ebda. 261 

Ebda. 264-266 

Ebda. 271 

Hzg. Ludwig der Reiche - Deutschmeister des 
Deutschen Ordens, Jost v. Venningen 

Schutz und Schirm für die Ordenshäuser 
in Ulm, Donauwörth und Kapfenburg 
auf 12 Jahre 

BayHStA NKB 34,400f.; vgl. 
Dieter Weiss, 358. 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Abtei St. Ulrich und Afra, Augsburg 

8.7.1455 Hzg. Ludwig der Reiche - Abt von St. Ulrich und Afra 

Landshut, 28.5.1479 Hzg. Georg der Reiche - Abt von St. Ulrich und Afra 

Fürstabtei/Fürststift Kempten 

27.11.1451 

15.4.1461 

29.4.1472 

10.3.1485 

Salzburg 

6.10.1462 

30.6./4.7.1466 

Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Albrecht I I I . -
Fürstabt von Kempten 

Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Johann, Hzg. Sigmund 
- Fürstabt von Kempten 

Hzg. Albrecht IV. - Fürstabt von Kempten 

Herzog Georg der Reiche - Fürstabt von Kempten 

Hzg. Ludwig der Reiche - Hzg. Sigmund von Tirol -
Ebf. Burkhard von Weißbriach 

Hzg. Ludwig der Reiche - Hzg. Sigmund von Tirol -
Ebf. Bernhard von Rohr 

Schutz- und Schirmbündnis 

Schutz- und Schirmbündnis 

Schutz- und Schirmbündnis auf 10 Jahre 

Schutz- und Schirmbündnis 

Schutz- und Schirmbündnis auf 10 Jahre 

Schutz- und Schirmbündnis auf 10 Jahre; 
Abt herzoglicher Rat 

Bündnis 

Erneuerung des Bündnisses vom 
6.10.1462 

BayHStA NKB 34,455' 

BayHStA NKB 25, 18 

BayHStA NKB 34,459 

BayHStA KU Kempten 784 

BayHStA KbU 142 

BayHStA KU Kempten 1272 

BayHStA KbGehLA 945, 
255 ff. 

Ebda. 269 ff. 

Braunau, 4.9.1488 Hzg. Georg der Reiche - Ebf. Johann Beckenschlager Friedensabrede 

17.6.1493 

Pas sau 

12.6.1458 

Hzg. Georg der Reiche - Ebf. Gf. Friedrich 
von Schaunberg 

Hzg. Ludwig der Reiche - Bf. Ulrich von Nußdorf 

Ausgleichsvertrag in bilateralen 
Streitpunkten 

Schutz-und Schirmbündnis; Bischof 
herzoglicher Rat 

HHStA AUR 

Ebda. 

MB 31/2 Nr. 204. 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Passau (Fortsetzung) 

8./9./30.10.1487 Hzg. Georg der Reiche - BLGf. Friedrich von 
Oettingen 

Regens bürg 

14.12.1457 

R e i c h s s t ä d t e 

Nürnberg 

12.4.1470 

26.11.1481 

Hzg. Ludwig der Reiche - Adm. Pfalzgf. Ruprecht 

Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Georg - Bgm. u. Rat 

Hzg. Albrecht IV. - Bgm. u. Rat 

13.6./11.7.1491 Kfst. Philipp von der Pfalz, Hzg. Albrecht IV., 
Hzg. Georg - Bgm. u. Rat \ 

19.3.1495 

22.3.1498 

Augsburg 

29.6.1469 

28.5.1470 

dies, 

dies. 

Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Albrecht IV. -
Bgm. u.Rat 

dies. 

Unbefristete Schutz- und Schirmeinung BayHStA PNU Bez. zu Stiftern 
u. weitgehende Einflußrechte sichernde 227 - 229 
Beibriefe 

Schutz- u. Schirmbündnis; zeitweise Ebda. 630 
Verwesung des Bistums durch Ludwig 
den Reichen 

Bündnis auf 15 Jahre BayHStA NKB 25, 5 ff. 

Ausgleichsvertrag in bilateralen Streit- BayHStA PNA 1193,93 f 
punkten 

Bündniseinung bis 9.4.1495 BayHStA PNU Reichsstädte 
480-482 

Verlängerung des Vertrags vom 13.6./ Ebda. 503 
11.7.1491 um 3 Jahre 

dito 

Bündnis auf 2 Jahre 

Bündnis auf 10 Jahre 

Ebda. 506 

BayHStAKbÄA 139,37 ff. 

BayHStAKbÄA 1998,207 ff. 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Ulm-Aalen-Giengen 

5.10.1455 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von Ulm, 
Aalen und Giengen 

22.4.1459 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von Ulm, 
Aalen und Giengen 

15.9.1464 Hzg. Ludwig der Reiche — Bgm. u. Rat von Ulm, 
Aalen und Giengen 

8.7.1473 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von Ulm, 
Aalen und Giengen 

24.6.1484 Hzg. Georg der Reiche - Bgm. u. Rat von Giengen, 
Aalen und Bopfingen 

Nördlingen-Bopfingen 

23.1.1458 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Nördlingen und Bopfingen 

20.1.1460 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Nördlingen und Bopfingen 

21.12.1464 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Nördlingen und Bopfingen 

14.9.1468 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Nördlingen und Bopfingen 

13.8.1471 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Nördlingen und Bopfingen 

10.5.1486 Hzg. Georg der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Nördlingen 

Schutz- und Schirmbündnis auf 4 Jahre BayHStA PNU Reichsstädte 
44 

dito 

Schutz- und Schirmbündnis 

Ebda. 46 

Ebda. 79 

„Verständnis" Ebda. 86 

Schutz- und Schirmbündnis auf 4 Jahre Ebda. 111 

Schutz- und Schirmbündnis auf 2 Jahre Ebda. 45 

Schutz- und Schirmbündnis Ebda. 50 

Schutz- und Schirmbündnis 

Schutz- und Schirmbündnis 

Schutz- und Schirmbündnis 

Friedensabrede 

Ebda. 80/1 

Ebda. 84/1 

Ebda. 84/2 

BayHStA NKB 120,1 f. 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Donauwörth 

Landshut, 9.8.1469 Hzg. Ludwig der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Donauwörth 

Landshut, 1.8.1481 Hzg. Georg der Reiche - Bgm. u. Rat von 
Donauwörth 

(Rittergesellschaft mit Sankt Jörgenschild in Schwaben) 

17.8.1453 

Lauingen, 
13.10.1455 

Regensburg 

Landshut, 
8./10.7.1475 

Hzg. Ludwig der Reiche - Hauptmann der Ritter
gesellschaft 

dies. 

Hzg. Ludwig der Reiche, Hzg. Georg — Bgm. u. 
Rat von Regensburg 

V e r b i n d u n g e n a u ß e r h a l b des Reichs 

Burgund 

24.8.1457 Hzg. Ludwig der Reiche - Hzg. Philipp der Gute 
von Burgund 

Ungarn-Böhmen 

Wien, 16.9.1457 Hzg. Ludwig der Reiche - Kg. Ladislaus Postumus 
von Ungarn 

Eger, 15.4.1459 Kfst. Friedrich von der Pfalz - Kg. Georg 
Podiebrad von Böhmen 

Einung auf 4 Jahre 

Schutz- und Schirmbündnis 

StAA Reichsstädte Akten 
Donauwörth 1,134 f. 

BayHStA NKB 25,42 f. 

Schutz- und Schirmbündnis auf 3 Jahre Obenaus, 239 

Schutz- und Schirmbündnis auf 5 Jahre BayHStA PNU Bünde und 
Fehden 5 

Einung auf 10 Jahre 

Einung auf 3 Jahre 

Bündnis auf 12 Jahre 

Einung auf Lebzeiten 

BayHStA RU Regensburg 
sub dato 

BayHStA NKB 108,147 

BayHStA KbLit 358 

GLA 67/862, 16 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Ungarn-Böhmen (Fortsetzung) 

16.10.1459/ 
8.5.1460 

Hzg. Ludwig der Reiche — Kg. Georg Podiebrad 
von Böhmen 

Preßburg, 1.9.1469 Kfst. Friedrich von der Pfalz, Hzg. Ludwig der 
Reiche, Hzg. Albrecht IV. - König Matthias 
von Ungarn und Böhmen 

Preßburg, 2.9.1469 dies. 

Prag, 19.7.1472 Hzg. Albrecht IV. - Kg. Wladislaw von Böhmen 

Eidgenossen 

Luzern, 23.8.1491 Kfst. Philipp von der Pfalz, Hzg. Georg der Reiche, 
Hzg. Albrecht IV. - Zürich, Bern, Luzern, Uri, 
Schwyz, Unterwaiden, Zug und Glarus 

Einung und Bündnis 

Einung auf Lebzeiten 

Beibrief zur Einung vom 1.9.1469 
über Hilfe für die Wittelsbacher 
gegen Podiebrad 

Einung auf Lebzeiten 

Defensiveinungauf 5 Jahre 

A u s b l i c k au f das spez i f i s che B ü n d n i s s y s t e m der K u r p f a l z 

Lothringen 

9.8.1471 

20.3.1489 

lü lieh-Berg 

5.8.1482 

Frankreich 

13.4.1453 

Kfst. Friedrich - Hzg. Nikolaus 

Kfst. Philipp - Hzg. Reinhard 

Kfst. Philipp - Hzg. Wilhelm IV. 

Kfst. Friedrich - Kg. Karl VII . 

Erneuerung bestehender Einungen 

Hilfseinung auf 5 fahre 

Hilfseinung auf 6 Jahre 

Zusage von Schutz und Hilfe 

HHStA Hs.W313,58 

BayHStA PNU Ausw. 
Staaten 862 

Ebda. 861 

BayHStA KbÄA 277,42 ff. 

BayHStA KbÄA 4470,268 ff. 

GLA 67/862,69 

BayHStA Kurpfalz U 1098 

Ebda. 892 

Ebda. 1637 



Ort, Datum Partner Bemerkungen Nachweis 

Frankreich (Fortsetzung) 

5.9.1492 Kfst. Philipp - Kg. Karl VIII . Zusage von Schutz u. Hilfe auf Lebzeiten GLA 77/8233 

Sedan, 20.1.1501 Kfst. Philipp- Kg. Ludwig XI I . Erneuerung des Vertrags vom 5.9.1492 BayHStA Kurpfalz U 1639 

Bistum Straßburg 

14.2.1456 Kfst. Friedrich - Bf. Ruprecht von der Pfalz Einung auf Lebzeiten des Bischofs GLA 67/862,196 

4.7.1472 Kfst. Friedrich - Bf. Ruprecht von der Pfalz Austragseinung auf Lebzeiten Ebda. 197 

25.7.1485 Kfst. Friedrich - Bf. Albrecht von der Pfalz Hilfseinung auf Lebzeiten GLA 67/826,54'ff. 

Hessen 

Heidelberg, 
11.6.1477 Kfst. Philipp - Lgf. Heinrich von Oberhessen Hilfseinung auf Lebzeiten Ebda. 2 ff. 

15.10.1488 Kfst. Philipp - Lgf. Wilhelm I I I . von Oberhessen Erneuerung des Vertrags vom 11.6.1477 Ebda. 81' 

Frankfurt, 
21.7.1489 dies. Hilfseinung auf 50 Jahre Ebda. 88'ff. 

Braunschweig 

Heidelberg, 
5.9.1502 

Kfst. Philipp -
Lüneburg 

Hzg. Heinrich von Braunschweig- Hilfseinung auf 3 Jahre gegen Landgraf 
Wilhelm IL von Hessen 

BayHStA Kurpfalz U 981 

Württemberg 

Maulbronn, 
25.5.1480 

Kfst. Phil ipp-
d.Jg. 

Gf. Eberhard d. Ä., Gf. Eberhard Hilfseinung GHA Mannheimer Archiv U 
40/2 Württemberg 24 

Brandenburg 

26.5.1481 Kfst. Philipp - Kfst. Albrecht Hilfseinung auf 10 Jahre BayHStA Kurpfalz U 965 



Übersicht 2: Das i 

Ort, Datum Partner 

Mannheim, 
11.9.1451 

Lauingen, 
17.12.1451 

Pfalzgraf Friedrich - Herzog Ludwig der Reiche 

Pfalzgf. Friedrich - Hzg. Ludwig 
der Reiche - Hzg. Albrecht 111. 

Landshut, 6.2.1458 Pfalzgf. Friedrich - Hzg. Ludwig der Reiche 

[nach 1468] Pfalzgrafen Friedrich, Philipp -
Herzöge Ludwig, Georg 

Lauingen, Hzg. Ludwig der Reiche - Herzöge 
5.12.1461 Johann, Sigmund von Oberbayern 

München, Hzg. Ludwig der Reiche - Herzöge 
16.3.1466 Sigmund, Albrecht IV. v. Oberbayern 

23.12.1482 Hzg. Georg der Reiche - Hzg. Albrecht IV. 

7.7.1485 Hzg. Georg der Reiche - Herzöge Albrecht IV., 
Sigmund v. Oberbayern 

Ingolstadt, Pfalzgf. Philipp - Hzg. Georg der Reiche -
16.6.1487 Hzg. Albrecht IV. 

Amberg, 
19.3.1490 

Pfalzgf. Philipp - Pfalzgf. Otto I I . -
Hzg. Georg der Reiche - Hzg. Albrecht IV. 

ttelsbachische Bündnissystem 

Bemerkungen Nachweis 

Pfälzische Hilfszusage bei Angriffen 
auf Niederbayern 

BayHStA K.bl. 384/7, 
134-136. 

Schutz- und Trutzbündnis auf 5 Jahre GHA HU 2089 

Schutz-u. Trutzbündnis auf Lebzeiten BayHStAK.bl. 341/9,15-20 

Einbeziehung der Erben in das Bündnis GHA Korr. Akten 959, Fasz. 4 
von 1458 = Verankerung des Schutz- u. 
Trutzbündnisses als Erbeinung 

Schutz- und Trutzbündnis auf Lebzeiten BayHStA KbÄA 1998, 
165-178 

Schutz- und Trutzbündnis auf 6 Jahre Ebda. 179 f., 219 f. 

Vertragseinung in Form eines Land
friedensbündnisses 

Erbfolge in Oberbayern 

Schutz- und Trutzbündnis mit deutlich 
militärischem Akzent 

Erbeinung über gegenseitige Hilfe bei 
Angriffen 

GHA HU 773; BayHStA PNU 
Landesteilungen u. Einungen 
762 

BayHStA PNU Landesteilun
gen u. Einungen 766 

GHA HU 776,2801; BayHStA 
PNU Landesteilungen u. 
Einungen 779 

BayHStA PNU Landes
teilungen u. Einungen 780 



Übersicht 3: Anschläge über Reichshilfe 1480-1495 (Angaben: Reiter/Fußsoldaten bzw. Geldsumme) 

Georg zum Vergleich: 
der Reiche Kurfürsten Erzherzog 

Sigmund 
Albrecht IV. Pf. Otto I I . 

v. Mosbach 
Sonstige 

Nürnberg 2./11.11.1480 35/120 Mainz 90/145 61/176 38/105 15/30 Salzburg 30/60 
gegen die Türken ! Pfalz 45/120 

Nürnberg 22.8.1481 200/200 134/132 Frankfurt 67/65 
gegen Ungarn 

Frankfurt 19.2.1486 200/200 200/200 400/400 134/132 
gegen Ungarn 

Nürnberg 12.6.1487 6000 fl 3000 fl 6000 fl 4000 fl 1500A Braunschweig, Jülich 
gegen Ungarn je 6000 fl 

16.3.1488 zum Zug gegen 200/200 200/200 200/200 
Brügge 

Frankfurt 16./21.7.1489 
1) Eilende Hilfe in die 33/133 33/133 33/133 22/125 

Niederlande 
2) Reichsanschlag über 100/400 100/400 100/400 67/266 

29487 Mann 

Nürnberg Juni 1491 6000 fl = 6000 fl = 5400 fl = 960 fl-
gegen Ungarn 200 Mann 200 Mann 180 Mann 52 Mann 

Koblenz Sept. 1492 200 fl 
gegen Frankreich „Item sunst ein Fürst, der den Churfürsten in anschlagen gleich ist": 200 fl 

Eilende Hilfe gegen Frankreich 
Worms 1495 
1) Königl. Entwurf 25.5. 3908 fl 20 kr 3908 fl 20 kr 3126fl40kr 
2) Beschluß Anfang Juni 1200A 

(PauschalVeranlagung wie etwa 40 weitere Fürsten) 



Partner 

Übersicht 4: 

Datum 

Das System der Einungen Erzherzog Sigmunds in Schwaben 

Bemerkungen Nachweis 

Grafschaft Württemberg 

Rittergesellschaften mit 
St. Jörgenschild 

Überlingen 

Lindau 

Pfullendorf 

Biberach 

Kempten 

Memmingen 

Ravensburg 

Ulm 

10.3.1481 

28.6.1485 
15.5.1490 
15.5.1496 

18.9.1482 

6.4.1478 

11.12.1478 
10.8.1483 
1485 

5.4.1479 
1484 

25.2.1482 
27.7.1486 

12.4.1482 

6.11.1483 

18.5.1484 

7.1./14.2.1485 

auf 5 Jahre; Abschluß langer gegenseitiger 
Irrungen 

Verlängerung um 10 Jahre 
Verlängerung um 10 Jahre 
Verlängerung um 15 Jahre 

auf 5 Jahre 

auf 5 Jahre 
Verlängerung um 5 Jahre 

Verlängerung um 6 Jahre 

Erneuerungeines Schutzvertrags von 1457 

auf 5 Jahre 

auf 5 Jahre; verhandelt seit Dez. 1482 

HHStA HsW 280, 142 ff. 

ebda., 267 ff. 
Württ. Regesten Nr. 4892. 
ebda Nr. 4898 

HHStA AUR 

Chmel, Mon.Habsb. 1/2, Nr. 122. 

HHStA HsW 280,213 
ebda. 
Baum, Sigmund, 420. 

Chmel, Mon. Habs. 1/2, Nr. 67. 
Baum, Sigmund, 421. 

HHStA AUR 
ebda. 

HHStA HsW 280, 214 ff. 

HHStA AUR 

Baum, Sigmund, 421. 

HHStA AUR; Gismann, 447 



Übersicht 5: Die niederbayerischen Pfleger und Landrichter zu Weißenhorn 

Hauptquellen: Bestallbuch Herzog Georgs (BayHStA NKB 124); Nikolaus Thoman, Weißenhorner Chronik, 11 ff.; Verzeichnisse der Pfleger bei 
Ziegler, Staatshaushalt, 167 und Holl, 42. 

Name nachweisbar von - bis Bemerkungen Ergänzende Quellen 

Georg von Rechberg zu 
Hohenrechberg 

Ludwig von Habsberg 

2.2.1475-Ende 1476 

19.2.1477—Juli 1482 

Wilhelm Schenk von Geyern 2.2.1483-Januar 1485 
zu Oberstotzingen 

Pfandrücklösung durch Ludwig den 
Reichen 1475; Rechberg, vorher 
Pfandinhaber, bleibt vorläufig Pfleger 

Ludwig von Habsberg Januar 1487-Januar 1488 in Reichsacht 23.1.1488 

Herzog Wolfgang von Bayern September 1489 -
Dezember 1490 

Georg I . von Westernach zu 1491 
Landstrost 

nur nomineller Inhaber; sagt Georg 
am 8.12.1490 die Pflege auf 

BayHStA KbÄA 4721, 101; StAA VÖA 
1018, unfol. 

StAA VÖA 1018, unfol.; BayHStA PNU 
Alte Landger. 253, 266 

BayHStA PNU Alte Landger. 261 

BayHStA PNA 1133; Regesten Fried-
richsIII., H.2Nr.212 

BayHStA PNU Ausw. St. 2037; Krenner 
10, 329 

Albrecht von Rechberg zu 
Illeraichen 

Graf Philipp von Kirchberg 

1491-1500 

1500-Juli 1504 HKA Wien Gedenkbücher 15, 95 



00 

Übersicht 8: Die Geleitgelder zur Nördlinger Messe in den Rechnungen des niederbayerischen Geleitshalters „in Schwaben" (Lauingen) 

zusammengestellt nach BayHStA NKB 151, fol. 191 ff. Vgl. auch Ziegler, Staatshaushalt, 450f. (Tab. 29). 

Alle Beträge umgerechnet und angegeben in &>/ß/Pf (Pfund/Schilling/Pfennig bayerischer Landeswährung) 

Jahr „In Nördlinger Meß zu Glaytgelt" Bruttoertrag des Geleitamts Prozentanteil Nettoertrag des Geleitamts 

1483 28/3/- 66/6/6 43% 11/-/39 
1484 4 fl der Nürnberger Kaufleute 35/-/79 - 10/7/12 
1485 nicht erwähnt 37/-/44 - 9/3/8 
1486 25/3/4 50/5/7 50% 6/7/3 
1487 20/4/4 56/6/12 36% 32/-/58 
1488 9/4/8 24/-/56 39% 2/-/87 
1489 3/4/8 8/-/84 42% - 1 3 / - / 1 0 
1490 2 /5 / - ll-l- 38% - 1 6 / - / 8 1 
1491 3/5/22 7/10/20 45% -12/5/13 

1493 4/9/15 10/9/11 46% -9/5/54 
1495 5/7/8 10/3/- 57% -9/5/10 
1497 ll-l- 13/6/3 5 1 % - 7 / - / 3 2 
1499 1 1/3/- 16/9/28 66% -5/2/55 
1501 16/5/- 25/4/22 65% 3/3/11 
1503 14/7/16 14/13/18 95% -1/11/19 



Übersicht 10: Die wichtigsten Beschwerdeschriften, Einreden und Lösungsentwürfe in den Streitigkeiten 
zwischen Herzog Georg und dem Schwäbischen Bund 1488/89 

Datum Nachweis 

Beschwerden Herzog Georgs 20.8.1488 
Beschwerdelibell des Schwäbischen Bundes Januar 1489 (?) 
Beschwerden der Markgrafen von Brandenburg 25.1.1489 
Beschwerden des Schwäbischen Bundes 5.2.1489 
Antwort Georgs darauf etwa 10.2.1489 
Entwurf des Schwäbischen Bundes für eine schiedliche Lösung etwa 3.3.1489 
Entwurf des Kaisers zu einem Schiedsspruch 22723.3.1489 
Einreden des Schwäbischen Bundes dazu etwa 5.4.1489 
1. Haller Schiedsentwurf Maximilians etwa 8.4.1489 
„Haller Abschied" Maximilians 11./12.4.1489 
Stellungnahme Georgs dazu 6.5.1489 
Dinkelsbühler Schiedsspruch Maximilians 10.6.1489 
Augsburger Schiedsspruch Maximilians 4.6.1492 

Sattler I II Beil. 126 = RTA 3 Nr. 91c 
BayHStA PNA 6426 
RTA 3 Nr. 151 b/c 
Ebda. Nr. 162 
Ebda. Nr. 163a 
Ebda. Nr. 171 
BayHStA K.bl. 341 /11 a, 98-102 = RTA 3 Nr. 178a 
BayHStA K. bl. 341 /17 = RTA 3 Nr. 187a 
RTA 3 Nr. 187b 
HHStA Max. 5,139-147 = RTA 3 Nr. 191 
TLA Sigm. XIV/1231 = RTA 5 Nr. 200 
HHStA AUR = Datt, 257-264 = RTA 3 Nr. 218a 
BayHStA KbU 7131 = Datt, 264-268 

oo 



Übersicht 11: Die persönlichen Zusammenkünfte der Herzöge Albrecht IV. und Georg 

Jahr Zahl Ort(e) Anlaß Nachweis 

1479 2 Freising; 
Landshut 

1480 1 Erding 
1481 4 Erding (4 X) 

1482 1 Erding 

1484 1 Freising 

1485 2 Erding (2 x ) 

1486 3 Augsburg; 
Landshut; Erding 

1487 4 Erding (3x) ; 
Freising 

1488 3 Erding (3 x ) 

1489 1 Regensburg 
1491 2 Landshut (2 x ) 

1494 1 Freising 
1495 1 Erding 

Türkentag, Austrag bilateraler Differenzen 
Antwort an den Kaiser 
Tirol 
Passau; Aufforderung zum Reichstag und zur 
Ungarnhilfe 

Salzburg 

Reichstag 
Tirol; Salzburger Salzaufschlag; Erbeinsetzung 
Georgs in Oberbayern; Herzog Christoph 

Tirol; Burgau 

Oettingen; Verhandlungen mit Ulm und Brandenburg; 
Bündnisverhandlungen mit auswärtigen Mächten; 
Salzburg; Meraner Landtag in Tirol; Reichstag 

Ergebnisse der Reise Georgs nach Innsbruck zum Kai
ser; Bündnisse gegen den Schwäbischen Bund; Augs
burger Schied vom November 1488 (Rückgabe Bur
gaus und der Vorlande) 

Salzburg 

Verhandlungen Albrechts IV. mit dem König u. Hzg. 
Christoph 
Reichenhaller Salzsieden; Nachrichten vom Königshof 
gemeinsame Instruktionen zum Wormser Reichstag 

BayHStA K.schw. 10082/III; HHStA Frid 9, 34 
BayHStA KbÄA 3132, 116ff. 
GHA HU 772 (Beiblatt); BayHStA KbÄA 1172, 139 
BayHStA KbÄA 1041, 266f., 297-299, 511-320, 
KbÄA3132,217-255 
BayHStA KbGehLA 536, 115 

BayHStA KbÄA 1952, 56-60, KbÄA 3132, 270ff. 

BayHStA PNU Landesteilungen u. Einungen 765/66, 
KbÄA 976, 83-87 ,91-94 , 108f., KbÄA 1952, 200f., 
KbGehLA 631, 41 ff. 

BayHStA KbÄA 235, 15, KbÄA 976, 146, FüS 276, 
17-21 

BayHStA KbÄA 976, 330-337, KbÄA 1953, 60-64, 
134-140, KbÄA 4049, 8; RL Ulm 1, 16, 22; FÖWA 
Ms. Diemand, 67 

BayHStA KbÄA 974, 266f., KbÄA 1953, 170; FüS 276, 
62, FüS 281 1/2, 68f., PNU Ausw.St. 991 

BayHStA KbÄA 4049, 12 

BayHStA KbÄA 1954, 117, FüS 1353; Krenner 10, 
339f.; Arnpeck 393,426 
BayHStA KbÄA 1962, 139, EL Salzburg 268, 240 f. 
RTA 5 Nr. 60, 1031-1036 



Übersicht 12: Vergleich der eindeutig datierbaren königlichen Vermittlungsvorschläge März/April 1 504 

Anf. April 1504 Aichach 4.3.1504 
identischer Vorschlag 
an beide Parteien 
(BayHStA NKB 63, 
74 f., 182 f.) 

Anf./Mitte März 1504 Augsburg 30.3.1504 
Vorschlag an Ruprecht Vorschlag an beide 

Parteien 
(BayHStA NKB 63, (BayHStA NKB 63, 
8-12) 1-5) 

(BayHStA NKB 63, 
12-14,70-72) 

Augsburg 9.4.1504 
letzter Vorschlag 

(BayHStA NKB 63, 
213,317-319) 

Zum Vergleich: 
Kölner Spruch 30.7. 
1505 
{Krenner\5, WI
HO) 

Landbesitz 

Schatz 

Fahrhabe 

Geschütz u. 
Munition 

Getreide u. 
Proviant 

Treuhand-
o. Gemein
schafts-
verwaltung 

Rupr.: Oberland ndl. Rupr.: [A des Lands 
der Donau und erste Wahl 

Albr.: Land zwi. Lech Albr.: 2A des Lands 
und Donau 

Rupr.: Schatz, Geld, 
Kleinodien u. offene 
Schuldforderungen 

Rupr.: allen 

Rupr.: 2/3 
Albr.: *A 

Rupr.: 2/3 
Albr.: i/5 

Kg. u. Landschaft: 
Ingolstadt, Gundelfin
gen, Lauingen, Höch
städt. Rupr., Kg. u. 
Landschaft: Landshut 
u. Burghausen 

Hausrat 

Rupr.: Land ndl. der 
Donau u. auf dem 
Nordgau sowie Spitz; 
Nutzungswert 
25000fl p.a. 
Albr.: Rest des Lands 

Rupr.: dito außer 
Schulden des Königs 

Rupr.: '/3 
Albr.: 2/3 

Rupr.: Vi 
Albr.: 2/3 

Kg. u. Landschaft: 
Ingolstadt, Kitzbühel, 
Reichenhall, 
Weinzehnt 
Heilbronn 

Rupr.: gewisse 
Rechte auch sdl. 
der Donau; Nut
zungswert 
28000fl p.a. 

Rupr.: '/3 

Rupr.: Vi 
Albr.: Vi 

Landschaft: 
Ingolstadt, 
Neuburg/Do., 
Reichertshofen 

Rupr.: Land ndl. 
der Donau 

Albr.: Land sdl. der 
Donau mit Lands
hut u. Burghausen 

Rupr.: dito außer 
Schulden des 
Königs 

Rupr.: !/3 
Albr.: 2/3 

Rupr.: Vi 
Albr.: Vi 

Fürstentum Pfalz-Neu
burg (Nutzungswert 
24000fl) 
Albr.: Rest des Lands 
außer „Interesse" 

Für Pfalz-Neuburg: 
Schatz, offene Schuld
forderungen außer an 
den Kg.; Inventar 
Landshutu. Bghsen. 

Pf.-Nbg.: Vi 
Albr.: Vi 

Pf.-Nbg.: Vi 
Albr.: Vi 

Kg. u. Landschaft: 
Ingolstadt, Neuburg/Do., 
Reichertshofen 



Übersicht 13: Vergleich der verschiedenen Fassungen des „Interesses" König Maximilians aus dem niederbayerischen Erbe 

Anf./Mi. März 1504 16.3.1504 

(BayHStA NKB 63, (BayHStA NKB 
8-12,76) 63,272'-275) 

Zusage 
der Landschaft 

30.3.1504 
(TLA U17695) 

Erweiterung 
8./10.2.1506 
(BayHStA 
KbU 4298) 

Nachforderungen 
1514/15 
(BayHStA KbÄA 978, 
126-174) 

Kirchberg i . Schwaben 

Weißenhorn 

Pfaffenhofen a. d. Roth 

Marstetten und Buch 
Schmiechen am Lech 
Obenhausen a. d. Roth 
Erbach 
Forstrechte zu Donauwörth u. 

Weißenburg 
Fürstl. Obrigkeit u. Jagd zwi. Donau, 

Lech u. Wertach 
Schirm über Kloster Kaisheim 
Vogtei über Kloster Königsbronn 
Rattenberg 
Kufstein 
Zillertal 
Forstrechte im Landger. Kitzbühel 
Zoll zu Wasserburg und Öffnung des Inn 

1. Schloß, Stadt 
u. Landgericht 
Kitzbühel 
2. Kloster und 
Klostervogtei 
Mondsee 
3. Schloß 
Wildeneck 

Hochjagd zwi. Donau, 
Lech und Wertach 

Vogtei Königsbronn 

Getreideaufschlag zu 
Wasserburg 



Anf./Mi. März 1504 16.3.1504 

(BayHStA NKB 63, 
8-12,76) 

(BayHStA NKB 
63,272'-275) 

Zusage 
der Landschaft 

30.3.1504 
(TLA U17695) 

Erweiterung 
8./10.2.1506 
(BayHStA 
KbU 4298) 

Nachforderungen 
1514/15 
(BayHStA KbÄA 978, 
126-174) 

Rannariedl 
Neuburg am Inn 
Neuhaus a. d. Donau 
Fürstl. Obrigkeit u. Jagd zu Spitz 
Reichsunmittelbarkeit der Gfs. Haag 
Judensteuer zu Regensburg 
Getreide um lOOOOfl 
Landsteuer 1499(100 000 fl) 

Schuldenerlaß für den König 
Vogtei über Salzburg, Passau und 
Vornbach 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

x 
x 
x 
x 

x 
x 
x 

x 
x 

Reichsunmittelbrk. Haag 

Getreidelieferungen 
Ausfolgung der 
Steuergelder 

Vogtei über Vornbach 

Bemerkungen: 

1. Im Rahmen eines königlichen Vergleichsvorschlags vom 30.3.1504 verlangte Maximilian zusätzlich folgende, vorerst von der niederbayerischen 
Landschaft treuhänderisch zu verwaltende Gebiete: Ingolstadt; Stadt u. Landgericht Kitzbühel; Reichenhall; Weinzehnt zu Heilbronn (BayHStA NKB 
63,1-5) . 

2. Im königlichen Schiedsspruch von Köln vom 30,7.1505 (Krenner 15, 111 -130) wird „Unnser Interesse von wegen unnser gerechtigkait, so wir alls 
Römischer könig nach des genannten hercog Jörgens tod zu seinem Fürstenthumb, lannden, leüten haben und gütern gehebt haben" zwar erwähnt, 
nicht aber spezifiziert. Eine weitere „erklärung" seiner Ansprüche behält sich der König allerdings vor. 



Kartenskizze 1: 

Niederbayerischer Anspruch auf den Wildbann der Grafschaft Marstetten bzw. des Land
gerichts Weißenhorn seit 1475 

Nach: BayHStA PNU Alte Landger. 255 
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